








1. Januar 1845t

ALLGEMEINE LITER VIIR-ZEITIU
Vierter Jahrgang. 
lüMiymOBMBBBCT ■a am

O e s c li i c h t e.
La Guerra del Vespro Siciliano o un periodo delle 

istorie siciliane del secolo XIII per M i ekele A m a r i. 
Seconda edizione, accresciuta e corretta dalV Autor e e 
corredata di nuoti documenti. Due volumi. Parigi, 
Baudry. 1843. 8.

Viele einheimische und fremde Schriftsteller haben 
über den merkwürdigsten Zeitraum der Geschichte 
von Sicilien vom J. 1282—1302, nämlich über die Be
gebenheiten, welche die unter dem Namen der siciliani- 
schen Vesper bekannte Volkserhebung zum Sturz der 
französischen Herrschaft von Karl von Anjou theils 
vorbereiteten, theils begleiteten , theils aus ihr hervor
gingen, berichtet. Aber Michael Amari hat das Ver
dienst , der Erste zu sein, der es unternommen hat, 
diese Geschichte aus allen von ihm mit grossem Fleiss 
aufgesuchten Quellen mit dem rücksichtlosen Bestre
ben nach der reinen Wahrheit des Thatbestandes , mit 
Anführung der einzelnen wichtigem Umstände zu bear
beiten. Die vorherigen Geschichtschreiber hatten dies 
nicht vermocht, weil ihnen zum Theil die ergiebigsten 
Quellen verschlossen waren, und die Unbild ihrer Zei
ten, die Denkart ihrer Regierungen, deren äussere Ver
hältnisse und der Geist der Parteiungen ihnen jeden
falls die Veröffentlichung der vollständigen Wahrheit 
nicht erlaubt hätten. Mehr nach mündlichen, zum 
Theil absichtlich gemodelten Überlieferungen als nach 
schriftlichen Berichten von Augen- und Ohrenzeugen 
und nach gleichzeitigen Urkunden hatte sich besonders 
n Italien, Frankreich und Spanien eine Vorstellung 
von der sicilianischen Vesper gebildet, die dann aus 
den Geschichtswerken des Malaspini und des Joh. 
Villani auch in alle andern überging, und ohne tiefere 
Forschung als Wahrheit fortgepflanzt wurde. Hiernach 
erschien das grosse Ereigniss bisher gemeinhin als das 
Werk einer von Johann von Procida theils aus Vater
landsliebe, theils aus Begierde selbst erlittene schwere 
Unbild zu rächen mittels geheimer Unterhandlungen mit 
Peter von Aragonien, der sich durch seine Gemahlin 
Constanza als den rechtmässigen Erben des Hohen- 
staufischen Hauses an sah, ferner zu dessen Gunsten 
mit dem griechischen Kaiser, mit dem Papst und mit 
einigen sicilianischen Baronen eingeleitete Verschwö
rung.*) Obgleich die urkundlichen Beweise dieser Ver-

♦) Auch die (zu Neapel im J. 1839 bei Borel und Bompard er
schienene) Storia del Regno di Napoli di Angulo Costanzo (geb. 

schwörung mangelten und sich deshalb Zweifel gegen ihre 
Wahrscheinlichkeit erhoben, so unterblieben doch alle 
tiefere Forschungen, welche zu dem Ergebniss hätten 
führen können, welches Hr. A. in seinem Werke in 
helles Licht zu stellen sucht, dass die unversehene 
plötzliche Erhebung des Volks, welche das Joch Karl’s 
von Anjou theils durch Ermordung, theils durch Ver
treibung seiner meist französischen Söldner abschüt
telte, blos der vulkanische Ausbruch des durch die an 
ihm verübte Tyrannei jeder Art seit langer Zeit ge
nährten und zur Wuth der Verzweiflung gesteigerten 
Hasses des sicilianischen Volkes gewesen sei und dass 
diese Volkserhebung unabhängig von den geheimen 
Verhandlungen des Johann von Procida stattgefunden 
habe. Dass solche Verhandlungen bereits vorhergegan- 
g'jn waren, stellt Hr. A. nicht in Abrede, wohl aber, 
dass durch sie die Volkserhebung verabredet und ver
anlasst worden sei. Vielmehr gingen nach ihm jene 
Verhandlungen nur dahin , dass Peter von Aragonien 
unter dem Vorwande eines Zugs gegen die Saracenen, 
vom griechischen Kaiser Joh. Palaeologus mit Geld un
terstützt, Sicilien überfallen sollte, wo er dann auf die 
Anschliessung und den Beistand der Bevölkerung mit 
Zuversicht rechnen könnte. Kem Geschichtschreiber 
hatte noch die mannichfachen und mit allem Scharf
sinn eines zum Tyrannen geborenen Fürsten, wie Karl 
von Anjou, der den Stachel seiner Tyrannei noch durch 
religiösen Schein verschärfte, ersonnenen Bedrückungen 
der Sicilianer so ausführlich im Einzelnen und im Zu
sammenhänge geschildert und damit eine so lebendige 
Darstellung der Wirkung, welche sie auf das Volk, 
dessen Charakter züge im Wesentlichen bis auf den 
heutigen Tag sich gleich geblieben sind, hervorgebracht 
hat, verbunden, wie Hr. A. Hieraus und aus der gros
sen Freimüthigkeit, womit alle weltlichen und geistlichen 
Unterjochungskünste von ihm enthüllt sind, erklärt sich 
die Ungunst, welche die Regierung von Neapel dem 
Buche und seinem Verfasser zugewendet hat. Diese 
Ungunst ward der Verbesserung des Buches förderlich. 
Der Verf. begab sich nach Paris und fand in den dor
tigen Archiven gegen hundert noch unbenutzte Urkun
den und sonstige Nachrichten, die ihm btoff zur Berich
tigung oder bessern Aufhellung mehrer Angaben der 
ersten Auflage lieferten. Er selbst gibt darüber um
ständliche Auskunft in der Vorrede zur zweiten Aus-
zu Neapel im 16. Jahrh.) stellt im zweiten Buche S. 49 fg. die Be
gebenheiten in dieser Weise dar.
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gäbe, die den 39. und 49. Band der zu Paris erschei
nenden Collezione dei megliori Autori lialiani antichi 

moderni bildet. In einem Anhänge zum zweiten 
J^ftRande S. 249—291 bestätigt der Verf. die Richtigkeit 

Darstellung noch durch eine kritische Beleuch- 
^^Wng der verschiedenen Geschichtswerke, die über das 

grosse Ereigniss berichten. Er selbst scheint stets vor 
Augen gehabt zu haben was Crevier (Praef. in Tit. 
Liv.) sagt: Prima /tisioricorvm lex neguid falsi di- 
cere scriptor audeal; altera, ne guid reri non audeal!

Der erste Abschnitt von Hrn. A.’s Werk enthält einige 
Hauptzüge des Zustands von Sicilien unter den Hohenstau
fen. Die Gebrechen schreibt er vorzüglich der Ausartung 
des Christenthums und der Kirche und den Wirkungen’ 
des Lehenwesens zu, welche die Entwickelung der 
Staatseinrichtungen zu höherer Vollendung verhin
derten. Der gewaltige Kampf, der sich daraus zwi
schen der fürstlichen und der kirchlichen Gewalt ent
wickelte, verschaffte jedoch den Vornehmen und den 
Stadtgemeinden vielen Spielraum, sich zur Unabhängig
keit zu erschwingen. In Italien gewann der Municipal- 
geist eine bedeutende Stärke. Hunderte kleiner Staa
ten loderten hier empor, voll Leidenschaft, Leben, 
Argwohn und Feindseligkeit. Dadurch wurden sie ge
neigt, blindlings dem Ehrgeiz einzelner Bürger oder 
Machthaber sich zu Werkzeugen hinzugeben. Die Par
teien der Welfen und Ghibellinen bildeten sich und 
zerrissen Italien mehr noch als andere Länder. Der 
erste König von Sicilien, der Normann Roger, wusste 
sein Ansehen gegenüber von Rom und den deutschen 
Kaisern und auch im Innern gegen die Barone und 
Magistrate zu behaupten. Der zweite , Wilhelm . gab 
dieser Herrschaft durch weise Gesetze noch grössere 
Festigkeit. Aber mit ihm erlosch sein Geschlecht und 
die Krone ging auf das schwäbische Haus der Hohen- 
Staufen über. Ihr verlieh Kaiser Friedrich II. den höch
sten Glanz. „Dieser Fürst,“ sagt Hr. A. (I, 9). „tapfer 
im Krieg, scharfen Blicks und hochsinnig in den Be- 
rathungen, Förderer der italischen Literatur, standhafter 
Widersacher Roms, zügelte die Lehensmänncr, die wäh
rend seiner Unmündigkeit sich viele Gewalt angemasst 
hatten, berief in das Parlament Vertreter der Städte, 
hielt jedoch die republikanischen Gelüste nieder, unter
warf mit Nachdruck die Stadträthe einer gesetzlichen 
Ordnung, verbot zuerst die gottloserweise sogenannten 
Gottesgerichte, brachte in die Gesetze, die der Nor
mannen herstellend und verbessernd. Einheit und ver
mehrte die Einkünfte des Staats.“ Was er für letz
teres zu viel gethan, dass Strenge und Habsucht seine 
Regierung befleckt haben, wirft Hr. A., der Sicilianer. ihm 
vor, und will die Entschuldigung mit dem Bedürfniss 
des Staats nicht gelten lassen, obgleich dieses ausser
gewöhnliche Ausgaben erheischte. Nach seines Soh
nes, des römischen Königs Konrad, Tod besetzte Inno- 
cenz IV. das Neapolitanische und liess Sicilien unter 

dem Schutz der Kirche als Freistaat sich selbst ver
walten. Doch Manfred stellte das königliche Ansehen 
her und jetzt bot Innocenz, der Hohenstaufen Vertil
gung bezweckend (wie der zweite Abschnitt berichtet), 
Sicilien erst England, dann Frankreich, endlich un
geachtet des Widerstrebens von Ludwig IX.. dessen 
Bruder Karl von Anjou unter höchst lästigen Bedingun
gen zum Voitheil des römischen Stuhls gleichsam feil, 
während er den Völkern die Aussicht gleicher Freiheit 
vorspiegelte, deren die andern Schützlinge der Kirche 
genössen. Anfangs verlangte der Papst für sich nicht 
nur die Abtretung von Benevent und Pontecorvo, son
dern auch die Bezirke von Neapel, Puzzuoli, Caserta, 
Nola, Sora und Gaeta. Zuletzt begnügte sich Urban IV. 
mit Benevent. Das Übrige wurde Karin als Lehen der 
Kirche gegen einen jährlichen Zins von 8000 Unzen 
Goldes und Leistung von Kriegshülfe nach Bedürfniss 
verliehen. Auch musste sich dieser verpflichten , nie 
um das Kaiserthum sich zu bewerben, noch um eine 
andere Herrschaft in Italien und sich eine Beschränkung 
der Regentenrechte bei der Besetzung der Bisthümer 
und anderer Kirchenpfründen, die Verzichtung auf die 
Einkünfte der ledigen Stühle und auf Theilnahme an der 
Behandlung geistlicher Dinge und den päpstlichen Vor
behalt der Berufungen nach Rom, ferner alte Befreiun
gen des Klerus, denen die Hohenstaufen sich widersetzt 
hatten , und die Rückgabe aller von diesen in Besitz 
genommenen Kirchengüter gefallen lassen. Diesen 
Versprechen liess der Papst das höchst preiswürdige, 
genauere Beachtung aller Freiheiten , welche das Volk 
unter Wilhelm’» II. milder Verwaltung genossen hatte, 
hinzufügen (1, 25 — 27). Dies ist der Hauptinhalt der 
Bulle Clemens’ IV. vom 25. Febr. 1265, welche die 
Übereinkunft kund machte. Schwerlich konnte der 
Papst in dem bekannten Charakter KaiTs und in sei
ner Willkürherrschaft in der Provence die mindeste 
Bürgschaft wahrnehmen, dass er sein Versprechen mil
der Herrschaft in Sicilien erfüllen werde. Aber gewiss 
lag in der grossen Abgabe, welche der Papst sich aus- 
bedung und in der schweren Geldsumme, die zur Er
oberung des Landes entlehnt werden musste, der erste 
Keim künftiger Bedrückung desselben. Die Eroberung 
beschreibt der dritte Abschnitt. Manfred widerstand 
muthvoll, und als er unterlegen, riefen Italien» Ghibel
linen den Enkel Friedrich s II., Konradin, herbei. Die 
Sicilianer standen für ihn auf. Er a,n Arno. 
Aber die Schlacht von 1 agliacozzo zernichtete seine 
Hoffnungen. Er wurde gefangen- k’11 feiges Parla
ment, nach Neapel berufen, verurtheilte ihn zum Tode. 
Er fiel unter Henkershand. Auch an dessen Anhän
gern übte Karl grausame Rache. Auf dem Festlande 
verschafften ihm Furcht und Belohnungen Leute genugj 
die das Richter- und Henkeramt zugleich übernahmen. 
Um nicht über eine Wüste zu herrschen, setzte Karl 
selbst zuletzt diesem Eifer der Niederträchtigkeit ein 
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Ziel. Doch den Sicilianern versagte er jede Schonung. 
Seine französischen Barone wurden hier seine Rache
geister; vor Allen Wilhelm v. Esten dard, dessen Blut
durst wuchs, je mehr Blut er vergossen ; leider nicht 
ohne Beihülfe (so gesteht Hr. A.) von Eingeborenen. 
Zuerst büsste die kleine Stadt Agosta ihren tapfern 
Widerstand. Alle Überlebenden, die nicht ins Meer 
sich stürzten, wurden hingerichtet. Konrad Capece zu 
Contorbi, als er die Seinen wanken sah, ergab sich 
dem Estendard. Doch der Unmensch liess ihn pfäh
len. Alle Städte gab er der Plünderung preis. Der 
vierte und fünfte Abschnitt entrollen nun ein entsetz
liches Bild von Karl’s tyrannischer Regierung, die mit 
der Milde und Gesetzlichkeit der frühem grell abstach. 
Gleich spürte er allen Gewaltmisbräuchen, allen soge
nannten Rechten des Fiscus nach, und häufte Last auf 
Last. Ebenso liess er streng untersuchen, wie jeder 
der Barone zu seinem Besitzthume gelangt sei, um dar
an wahre oder nicht wahre Rechtsmängel aufzufinden. 
Alte Urkunden wurden gierig zu Gunsten des Fiscus ge
deutet, mit Beseitigung bestehender Rechte und Übun
gen, ohne Beachtung von Alterthum des Besitzes oder 
Verjährung. Die Titel aller Lehen unterwarf man 
neuer Prüfung und die Drohung von Einziehung trotzte 
Loskaufungen ab. Dieser Kunstgriff wurde bei den 
meisten Lehen zwei, dreimal wiederholt. Noch mit 
grösserer Strenge geschah die Nachforschung in Hin
sicht der Krongüter. Unter dem Vorwande von Ma
jestätsverbrechen wurden eine Menge von Burgen und 
Gütern eingezogen, wovon Karl viele seinen Getreuen 
verlieh, weshalb diese ihm das Lob der Freigebigkeit 
spendeten. Die neuen Barone bedachten aber nun auch 
die ihnen untergebenen Fremdlinge mit Besitzungen. 
Alles dies legte den Grund zu einem neuen Lehen- 
thume nach fränkischem Zuschnitt. Seine Bürde wurde 
unerträglich. Die Betriebsamkeit seufzte unter unge
wohnten Auflagen. Die Lehenherren fügten zu den 
Schätzungen offenen Raub. Ihre Privatkerker füllten 
sich mit mehr Unschuldigen als Schuldigen. Sie dräng- 
ten sich mit Gewalt in die Angelegenheiten der Ge- 
^u’den ein und zu jeder Missethat streckten sie die 
Hand aus. Scheel sahen sie die einheimischen Barone 
an; den König mit Mistrauen. Dieser aber hielt auch 
die neuen Barone durch Auflagen und Dienstfodernn- 
gen in schrofter Unterwürfigkeit, im Übrigen jedoch 
ihnen die Zügel frej ]assend, da der Fieberdurst nach 
Gold die Haupttriebfeder seiner Verwaltung war, so 
saugten denn der König un(] sejne Barone zugleich dem 
Volke das Blut und Mark aus; während die frühem 
Herrscher mittels der Bürgergemeinden die Habgier 
und Willkür der Barone beschränkt hatten. Gleiche 
Nichtachtung bezeigte Karl den Mahnungen von Cle
mens IV., dass er mit Zustimmung der drei Stände die 
öffentlichen Bedürfnisse und Leistungen regeln, und, 
mit seinen Rechten sich begnügend , den Unterthanen 

ihre Freiheit gönnen möge , wie den frühem gegen 
seine Schmälerungen des Kirchenguts. Karl hütete 
sich, ein Parlament zu versammeln, das seinen Fode- 
rungeii Maas und Schranken gesetzt hätte. Vielg,rum 
dem Druck zu entfliehen, verliessen ihren Herd. An
dern, nachdem sie das Mögliche entrichtet hatten,, wurde 
zur Beitreibung des Steuerrests ihr Geräth, ihr Vieh, 
ihre Ackerwerkzeuge weggenommen, endlich ihre Woh
nungen selbst niedergerissen und ihre Personen in 
Kerker geschleppt. Hier an Ketten geschmiedet, liess 
man sie, Männer und Frauen, alt und jung, vor Hun
ger und Durst verschmachten. Die Vermöglichem, 
wollten sie für sie bezahlte Steuern einen Empfang
schein erhalten, waren genöthigt, den Einnehmern ein 
gutes Stück Geld in die Hand zu drücken. Diese 
mussten den Antrag zum Voraus in baarer Münze an 
den König entrichten bei Strafe von Kerker und Ket
ten, von denen wieder nur Geld Erlösung verschaffte. 
Das war damals um so drückender, als nur gegen sehr 
hohen Zins Geld zu entlehnen war. Der König aber 
machte bei Gemeinden und Privaten Zwangsanleihen 
und bestimmte die Bedingungen nach Belieben. Zum 
Vorwand diente die Dringlichkeit, die Söldner zu be
friedigen und den Zins an Rom zu entrichten. Auch 
die Münzverfalschung und die willkürliche Erhöhung 
oder Herabsetzung des Münzfusses, unter den Hohen
staufen unerhört, machte Karl zur Finanzquelle. De
nen, die sich den Folgen zu entziehen suchten, wurde 
die Hand abgehauen, oder das Gepräg der Münze auf 
die Stirn gebrannt. Die Auswechselung guten Geldes 
gegen schlechte Scheidemünze wurde erzwungen. Der 
Fiscus gewann dabei bis achtzig vom Hundert. Die 
Ausfuhr von Gold und Silber wurde verboten. Der 
Handel mit einer Menge Artikeln behielt der König 
dem Fiscus auschliesslich vor. Dieser Vorbehalt zog 
zahllose Plackereien nach sich; er wurde um so stren
ger gehandhabt, als die Angestellten mit Gut und Kopf 
für genaue Vollstreckung der Vorschriften haften muss
ten. Dazu fügte der König nach alter Art der Barone 
Zwangsmühlen und Zwangsbacköfen. Wo er konnte, 
gab er dergleichen in Pacht und die Habgier der 
Pächter mehrte noch des Volkes Druck. Fanden sich 
keine freiwilligen Pächter, so zwang er den Pacht 
Reichen auf. Den Tiberius ahmte er darin nach, dass er 
sich von den Beamten, deren Betrügereien aus Rech
nungsurkunden waren erspürt worden, mit Geld abfinden 
liess, wodurch er sich nicht nur schadlos, sondern auch 
des an dem armen Volke begangenen Raubes theilhaftig 
machte. Da ihm die Erweiterung seiner grossen Kron
güter am Herzen lag, äusserten Hofschi anzen: „Die 
Unterthanen sind zu reich und der König bezieht nichts 
davon ; ist er denn nicht Herr ihres Lebens und ihrer 
Habe?" Karlvergabte nun Bauerngüter an Benachbarte, 
und bestimmte, was davon an ihn zu bezahlen sei, 
möge das Jahr erträglich sein oder nicht. Die eigenen
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Heerden brachte er bei Andern zur Fütterung unter 
und liess sie auf den besten Saatfeldern weiden. Wehe 
Dem, der über Schaden klagte! Angebaute Felder 
von, privaten wurden in Wälder verwandelt. Eine 
Jagdverordnung bedrohte den Tödter eines Hirsches 
oder einer Gemse mit Verderben. Fand man Häute 
solchen Wildes in einer Hütte, so wurde ihr Besitzer 
des Diebstahls bezüchtigt. Auch die Barone erweiter
ten ihre Thiergärten nach dem Beispiel des Königs. 
Friedrich II. hatte bei Verrhehrung der Abgaben die 
persönlichen Dienstfoderungen äusser Übung gesetzt. 
Karl stellte sie nicht nur her, sondern die Ausdehnung 
und Schmach der Knechtschaft, welche man ihnen gab, 
überstiegen alles Maas; vielfältig waren sie von Laune- 
und Menschenverachtung eingegeben. Den Einheimi
schen war das Tragen und der Gebrauch von Waffen 
streng untersagt. Ihre Unterdrücker hingegen durften 
das Schwert gegen Jeden zücken, der Widerspruch 
wagte. Die gute Gerichtsordnung Friedrich’s II. ward 
beseitigt. Die Richter, obgleich besoldet, wurden be
stechlich. Sie selbst mussten ihre Ernennung bezah
len. Die Rechte wurden nach Umständen durch De
crete bestimmt. Die Rechtsverwaltung wurde mehr als 
Wffrjkzeug, denn als Zügel betrachtet. Die Härte der 
Strafen gegen Räuber beweist nichts dagegen. Den 
dritten Theil des Gestohlenen, war er dem Dieb abge
nommen, nahm der Fiscus in Anspruch. Wo ein Mör
der entschlüpfte, wurde eine starke Geldbusse auf die 
Bevölkerung gelegt, während oft der Gerichtsverwalter 
selbst dem Mörder für Geld die Freiheit gab. Doch 
alle, auch die härtesten Strafen waren noch mild gegen 
die für Majestätsverbrecher. Die Jagd auf Rebellen 
hörte niemals auf. Gegen sie verfuhr die Justiz mit 
unerbittlicher Wuth durch Blutgerichte und Güterein
ziehung. Die Söhne der der Strafe Verfallenen durf
ten sich ohne besondere Erlaubniss des Königs nicht 
verehelichen, während die reichsten und schönsten 
Töchter des Landes zu Heirathen mit den verhassten 
Fremdlingen oder ihren verachteten Helfern gezwungen 
wurden. Verführungen und Gewaltthaten gegen Frauen 
und Mädchen erlaubten sich diese ohne Scheu, und für 
Klagen darüber hatte der, selber sittenstrenge, Fürst, 
keine Ohren. Derartige Vergehen hielt er für Jugend
streiche oder gerechte Racheübung, die Klagen für 
Verläumdungen Rebellischgesinnter. Von seiner pracht
vollen Hofhaltung in Neapel kam Sicilien nichts zu 
gut. Nur Thränen und Schrecknisse wurden diesem 
Lande zu Theil. Alles sagte dem Volk: Knechtschaft 
sei sein Loos. Auf alle Vorstellungen Clemens’ IV., 
Gregor’s X. und des eigenen Bruders erwiderte Karl 
blos: „Dass ich ein Tyrann sei, weiss ich nicht, wohl 
aber, dass Gott mich bisher geführt hat, und so ver
trau’ ich, dass er mich immer führen werde“ (I, 70).

Sein Religionseifer beschränkte sich übrigens auf äus
sere Verehrung des Klerus, so lange dieser seiner 
Herrschsucht nicht im Wege stand.

Der fünfte Abschnitt geht zur Darstellung von 
Karl’s auswärtigen Verhältnissen über. Seine Macht
begier kannte keine Grenzen. Für Gerechtigkeit taub 
und durch kein Gefühl der Menschlickeit gemildert, 
ward sie durch frühzeitiges Kriegsleben, Körperstärke 
und Ernst im Charakter, der ihn für Geschlechtsliebe 
wenig empfänglich machte, genährt und durch sein Be
wusstsein, dass man ihn fürchte, und den günstigen Er
folg seiner Unternehmungen gesteigert und verblendet. 
Nicht genügte ihm die Grafschaft Avignon, die er der 
Freigebigkeit seines Bruders, die Provence, die er sei
ner Gemahlin, die beiden Sicilien, die er vorzüglich 
dem Papste zu verdanken hatte; kaum zu letzterm Be
sitz gelangt, warf er nach dem griechischen Reiche 
und den Ländern jenseits des Garigliano gierige Blicke. 
Zur Eroberung des erstem sollte ihm der Griechen 
Beharren im Schisma und die Befreiung Palästinas zum 
Vorwand dienen, die Eroberungen in Oberitalien soll
ten ihm die Parteiungen erleichtern, während er, mit 
Gewalt und Täuschungskünsten wechselnd, sich hier 
als Herrn, dort als Beschützer geltend zu machen wusste. 
Die Abwesenheit Gregor’s X. von Italien schien an
fangs seinen Entwürfen günstig. Doch Gregor’s Ver
handlungen mit Johann Paläologus, indem sic die Kund
machung seiner Aussöhnung mit der römischen Kirche 
auf dem Concil zu Lyon zur Folge hatten, entzogen 
ihm einen Vorwand. Auch wurde sein Einfluss in 
Oberitalien durch das Ansehen des neuen Kaisers Ru
dolph von Habsburg sehr gemindert. Doch nach Gre
gor’s Tod nahm er den Plan gegen Griechenland wie
der auf und legte sich den Königstitel von Jerusalem 
bei. Ein Strich durch die Rechnung war jetzt für ihn 
die Wahl Nicolaus’ III., welche alle seine Künste nicht 
verhindern konnten. Dieser Papst, hochgesinnt, fasste 
den Gedanken , Italien von aller Fremdherrschaft zu 
befreien, und sein Geschlecht (der Orsini) zu heben. 
Doch zu gleicher Zeit bildete sich im Geiste Peter’s 
von Aragonien der Vorsatz, Sicilien als Erbe seiner 
Gemahlin, Manfred’s Tochter, in Besitz zu nehmen, 
immer mehr aus. Dazu stachelte diese seinen Ehrgeiz 
in aller Weise auf, und sie wurde darin von Johann 
von Procida, Ruggier Lora und Konrad Laelia, drei 
sicilianische Anhänger der Hohenstaufen, die an dem 
aragonischen Hofe eine ehrenvolle Zufluchtsstätte ge
funden hatten, unterstützt; denn alle drei sannen ein
zig auf Mittel und Wege, Karl’s von Anjou Herrschaft 
zu stürzen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in FcipKig-.
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]Nach der Art jener Zeit verschleierte jedoch Peter sei
nen Entwurf in lauter Freundschaftsbezeigungen gegen 
Karl. Über eine Verbindung von Peter’s Sohn mit 
einer Tochter Karl’s ward unterhandelt. Inzwischen 
knüpfte Peter insgeheim ein Bündniss mit dem griechi
schen Kaiser, der, von Karl bedroht, grosse Summen 
zur Unternehmung auf Sicilien versprach und später 
auch leistete. Diese Verhandlungen betrieb Johann 
von Procida, der nachher, als Minorit, verkleidet zu 
Rom die Zustimmung des Papstes erhielt, auch mit 
einigen Baronen in Sicilien Verabredungen traf. Gross 
waren die Rüstungen des Aragoniers, besonders in 
Minorca. Die Mauren schöpften Argwohn. Karl 
von Anjou verstärkte seinerseits die Wehranstalten 
an den Küsten und bat den König Philipp von 
Frankreich, die Absicht des Aragoniers zu er
forschen. Ausweichend versetzte dieser auf Philipp’s 
Anfragen, seine Rüstungen berührten weder Frankreich 
noch dessen Bundesgenossen. Karl setzte die seini- 
nigen, die nach dem Morgenland bestimmt waren, fort. 
Inzwischen starb Nicolaus im Aug. 1280 und Karl’s 
Gewaltsmaasregeln und Künste bewirkten die Wahl 
Martin’s III., eines Franzosen. Dieser gab Karin die 
Senatorswürde von Rom, die ihm Nicolaus entzogen, 
zurück, verfolgte die Ghibellinen, zeigte sich den Ge
sandten Aragoniens abhold und liess durch einen Do
minikanermönch den geheimen Planen Peter’s nach
spüren , ihm jede Feindseligkeit gegen christliche Für
sten verbietend, solchen aber gegen die Ungläubigen 
Förderung verheissend. Wankend entgegnete Peter 
mit der Bitte, Martin möchte den Himmel für den Er
folg seines Kriegszugs anflehen, aber dessen Ziel nicht 
zu wissen verlangen; dieses Geheimniss sei für ihn 
so theuer, dass, wenn seine linke Hand es wüsste, er 
sie mit der rechten abhauen würde. Doch Karin 
schwellte die Gewissheit des päpstlichen Beistandes 
den Muth so hoch, dass er des kleinen Aragoniers 
kaum menr achtete. Ei bezeichnete sich mit dem Kreuz 
für den seit zehn Jahren vorbereiteten Zug gen Grie
chenland, von Martin mit Kirchenzehnten und Bann
strahlen unterstützt. Das kaufmännische Venedig schloss 
sich ihm, Handelsgewinn hoffend, an. Sicilien und 

Puglien füllten sich mit Kriegern und Waffen, die Hä
fen mit Galeeren. Schon sah sich Karl iin Geiste 
Herr von Justinian’s Reich und Italien seine und des 
Papstes gemeinsame Beute. "Allein die Meinung, die 
Wünsche in Italien stimmten dem nicht bei. Dante’s 
grosserGedanke: „Einherrschaft unter deutschemHaupt,“ 
hatte die Herzen durchdrungen; der Franzosenhass war 
allgemein und machte hier und da sich Luft in blutiger 
That. Karl’s Rüstung gegen das befreundete Griechenland 
vermehrte nur noch den Druck des sicilianischenVolks, sei
nen Unwillen, der endlich in lauten Stimmen sich kund gab. 
Allen Thatsachen zum Trotz hielt dasselbe dennoch die 
Hoffnung fest, der Papst könne und wolle ihm helfen. 
Zwei muthvolle Geistliche, ein Bischof und ein Mönch, 
übernahmen die Sendung an ihn. Sie entfalteten frei- 
müthig vor Martin, in Karl’s Beisein, den äussersten 
Nothstand Siciliens. Doch Martin blieb taub. Karl 
schwieg, liess aber die beherzten Redner, als sie den 
Palast verlassen, in hartes Gefängniss werfen. Der 
Mönch erlag hier der Mishandlung; dem Bischof ge
lang die Flucht nach Messina. Seine Erzählung trieb 
zum Muth der Verzweiflung. Gerüchte von Karl’s 
Vorhaben, das ganze Volk auszurotten und mit einer 
Kolonie von Fremdlingen zu ersetzen, durch Reden 
seiner Höflinge veranlasst, fanden Glauben. Das Maas 
war voll, kein Strahl der Hoffnung mehr; nur Ein Ge
fühl in ganz Sicilien, das des Elends und der Erinne
rung an bessere Zeiten. So standen die Sachen im 
Frühling 1282. Da erhob sich urplötzlich das Volk. 
Diese Erhebung beschreibt der sechste Abschnitt. Zu 
Ostern war eine Kirche zu Palermo vollgedrängt. Da 
holten Schergen des Fiscus Leute, die diesem schulde
ten, mit Gewalt heraus und schleppten sie in Kerker 
unter beschimpfendem Geschrei. Am Mittwoch nach 
Ostern (den 31. März) fand in und bei der heil. Geist
kirche, eine Viertelstunde äusser der Stadt, ein Volks
fest statt. Da erschienen Gerichtsschöffen und fremde 
Söldner, angeblich um Ruhe zu handhaben. Sie misch
ten sich unter die Tanzenden und erlaubten sich Un
gebühr gegen die Frauen. Darob erbrauste der Un. 
muth rüstiger Jünglinge. Die Soldaten wollten sich 
versichern, ob diese nicht verborgene Waffen trügen. 
Darüber kam es zuin Handgemenge. Gerade schritt 
jetzt eine Braut von edler Gestalt und Haltung daher. 
Ein Franzose wollte im Muthwillen jene Untersuchung 
auch an dieser Braut vornehmen. Sie fiel ohnmächtig 
in des Bräutigams Arme, und dieser rief voll Wuth: 



6

Dass doch einmal dies Franzosenvolk umkäme! Da 
stürzte aus dem Haufen ein Jüngling auf den Franzo
sen und stiess ihn nieder. Gleich darauf ward auch 
er niedergestossen. Dieser Auftritt entflammte die 
Menge. Einstimmig ertönte der Ruf: Nieder mit den 
Franzosen ! Mit Steinen, Stöcken und Messern fiel sie 
über die vom Haupt zu Füssen Bewaffneten her. Es 
waren zweihundert Franzosen — alle fielen. Die Auf
ständer liefen nun, die ihnen abgenommenen Waffen 
schwingend, in die Stadt und riefen ; Tod den Fran
zosen! Alles Volk gerieth jetzt in Bewegung. Einer 
trieb den Andern an. Mitten im Lärm wird Ruggier 
Mastrangelo zum Anführer ausgerufen. Alle Strassen, 
alle Plätze, alle Zugänge werden besetzt. Wo ein 
Franzose sieh blicken lässt, ist er des Todes. Das 
Gemetzel dauerte bis in die Nacht fort. Dreitausend 
Opfer fielen. Weder Weib noch Kind, und kein Alter 
fand Erbarmen. Die Rasenden erwürgten die Säuglinge 
an der Mutterbrust, dann diese selber. Die Schwän
gern traf gleiches Loos und den Sicilianerinnen, von 
Franzosen geschwängert, schnitten sie die Frucht aus 
dem Leibe, als unwürdiges Gemisch des Bluts der Unter
drücker und der Unterdrückten. (Si dissipl. schrieben 
hernach die Aufständer an Papst Martin, il veleno von 
la prole de' serpenti, L 149). Auch kein Mönch in 
den Klöstern , den man als Franzosen erkannte, ent
kam dem Tode. Den Leichen versagte man das Be- 
gräbniss der Getauften. So arg verfuhr des Volks 
blinde Wuth. Durch solche Greuelthaten hatte es sich 
jetzt den Weg zn einer Aussöhnung abgeschnitten. In 
einer Versammlung zu Palermo sagte es sich vom Kö- 
nigthum los und beschloss. sich selbst als freie Ge- 
meinde unter dem Schutze der römischen Kirche zu 
regieren. Vier Capitani mit fünf Rathsherren wurden 
gewählt und diese Obrigkeit wurde bei Fackelschein 
auf dem blutgedrängten Boden mitten im Kreise von 
Bewaffneten eingesetzt, während Tausende riefen: 
buono stato e libertä! Die alte Stadtfahne mit dem 
goldenen Adler im rothen Felde wurde hergestellt und 
zur Ehre der Kirche fügte man die Schlüssel hinzu. — 
Der königliche Oberrichter, vom Volke in seinem Pa
last bedrängt? war nach Vicari entflohen, und sammelte 
dort die Franzosen der Umgegend zur Rache. Doch 
eine Abtheilung von Palermitanern war ihm auf der 
Ferse gefolgt, und das durch die Nachricht des Vorge
fallenen entflammte Volk gab auch hier allen Franzo
sen den Tod. Wie ein Lauffeuer flog das Gerücht der 
That von Palermo von Ort zu Ort. Corleone war der 
erste, der sich erhob. Er beschickte Palermo zur Ab
schliessung des Bruderbundes auf der Grundlage der 
Rechtsgleichheit der Gemeinden. Die von Palermo gab 
volle Zustimmung. Man versprach sich gegenseitigen 
Beistand. Dreitausend zogen von Corleone aus; sie 
eroberten die festen Burgen der Franzosen, zerstörten 
die königlichen Landhäuser und riefen alles Volk zum 

Aufstand. Überall wählte dieses Anführer aus seiner 
Mitte, die sich in Palermo vereinigten. So bildete sich 
schnell der Bund der Gemeinden, durch Eidschwüre 
besiegelt. Vorzüglich des Mastrangelo Beredtsamkeit 
war es. was dem Bunde Verbreitung. Festigkeit und 
Einheit des Strebens verlieh. Auf seinen Antrag durch
zogen drei Abteilungen der Bewaffneten die ganze 
Insel zur Jagd auf alle Franzosen und zur Besetzung 
aller befestigten Punkte. Auf Messinas Anschluss kam 
das Meiste jetzt an. Dies lag vor Augen. Der Brief 
Palermos an Messina (1, 1’28) ist ein Meisterstück ge
drungener Beredtsamkeit. Noch eindringender sprachen 
zu Messinas Volk die Thaten , die es vernahm. Wäh
rend eine königliche Flotte, aus dasigem Hafen ver
sendet, Palermo vergeblich bedrängte, erhob sich, ohne 
dass sein Magistrat es zurückhalten konnte, Messinas 
Volk. Jener hatte noch kurz vorher 500 Wurfschützen 
nach Taormina versandt, um diesen Platz gegen die 
Aufständer zu schirmen. Aber gerade hier entzündete 
sich der Brand, der für Messina die Losung zum An
schluss wurde. Balduin von Messina bekam die Lei
tung. Alles nahm hier schnell die gleiche (festalt an, 
wie in Palermo. Die Volksbewegung war so furcht
bar, dass der Reichsvicar Herbart von Orleans im fe
sten Schlosse sich glücklich schätzen musste, als ihm 
gegen Hinterlassung von Pferden und Waffen, und das 
Versprechen, nicht mehr nach Sicilien zurückzukehren, 
die Überschiffung nach Calabrien gestattet w urde. Doch 
bald hernach versetzte der Bruch dieses Versprechens 
das Volk in neue Wuth. Alle Franzosen fielen, ihr 
Opfer. Keine Stadt, kein fester Ort, kein Erdfleck der 
Insel verblieb dem König. Die einzige Burg Sperlinga hielt 
sich noch einige Zeit, nachdem Alles gefallen war 
Jede Gemeinde regierte sich nun selbst unter gewähl
ten Häuptern. Palermo beschickte den Papst, Messina 
den Kaiser von Byzanz.

Der siebente Abschnitt beschreibt. was Karl von 
Anjou zur Wiedereroberung unternahm und wie alle 
seine Unternehmungen scheiterten. Nichts half ihm 
der Beistand Frankreichs, nichts der von Genua und 
Pisa und andern weifischen Städten in der Lombardei 
und Toskana, nichts sogar der von Martin IV. Dieser 
verbot der ganzen Christenheit jede Begünstigung des 
sicilianischen Aufstands bei schwerer Strafe, erklärte 
die Bündnisse zwischen den Städten Siciliens für nich
tig und foderte mit drohendem Ernste Alk zur Rück
kehr unter Karl’s Herrschaft auf. Ihre Antwort war- 
an den Senat der Cardinale gerichtet: sic sprühte Na
tionalstolz. Mit Entrüstung sprach sie sich über des 
Papstes V orgunst für die Franzosen gegen die Italiener 
aus, die das pharaonische Joch der erstem mit gött
licher Hülfe abgeworfen ; mit grellen Farben schilderte 
sie die Fehler und Laster jener Fremdlinge, dagegen 
der italischen Völker Vorzüge hocherhebend, und 
schloss mit der nachdrücklichen Auffoderung an den



Papst, Italien und die Fremdherrschaft gehörig zu wür
digen. In gleichem Sinne, wenn auch ehrerbietiger, 
redeten die sicilischen Gesandten vor Martin : weshalb 
dieser sie mit den Henkersknechten verglich, die Chri
stus als König von Jerusalem begrüssten, während sie 
ihm Maulschellen gaben. Stolz verlangte er die Rück 
kehr unter Karl’s Scepter, und als dies nichts verfing, 
sandte er den Gerhard von Parma mit Vollmacht nach 
Sicilien mit gleich schlechtem Erfolg. Denn im Ent
schlusse, sich das verhasste Franzosenjoch nimmer 
aufdringen zu lassem waren hier Alle einig; nur waren 
Einige mehr der republikanischen Einrichtung geneigt, 
Andere hofften eher des Vaterlandes Heil von der 
Wahl eines fremden Fürsten unter die Freiheiten si
chernden Bedingungen. Das zwei Meere beherrschende 
Messina wurde jetzt das Ziel aller Anstrengungen 
Karl’s von Anjou; die von Messinas begeistertem Volk 
vereitelten sie. Den Hafen verschloss es mit einer Un
geheuern Eisenkette; der Flotte Karl’s schickte es die 
seinige entgegen. Ein beherzter Mönch, Bartolomae, 
wagte sich in Karl’s Lager in Calabnen, um ihm un
gestraft ins Gesicht zu sagen: er möge Pharao’s Schick
sal bedenken , und es gelang ihm , dessen Rüstungen 
auszukundschaften und den Bericht davon nach Mes
sina zu bringen. Schlappen , welche der Stadt Ver- 
theidiger erlitten, entflammten nur ihre Wuth, die so 
weit ging, dass bewährte Anführer, wegen falschen 
Argwohn des Verraths. ihr unterlagen. So selbst Bal
duin Mussone, bis dahin des Volkes Abgott. An des
sen Stelle erhob es den Alaimo Lentini, jenem an 
Kriegskunde überlegen. Die lebenvolle Beschreibung 
des gegen Karl’s Übermacht mit Glück geführten Ver- 
theidigungskrieges, in welchem auch Frauen durch 
Heldcnthaten glänzten und der Glaube an die Wunder
hülfe. der heil. Jungfrau mitwirkte, muss man im Buche 
Selbst lesen. Der beste Auszug gäbe doch nur einen 
Schattenriss. Nur ein Gedanke beseelte Alle: Messina 
Zu retten. — Als alle Angriffe der Belagerer fehlge- 
schlagen, erschien ein päpstlicher Legat. Die Volks- 
regierung empfing ihn mit fürstlichen Ehren. Unter 
Beifallsjubel wurde er nach dem Dom geführt. Hier 
übet gab man jhm (jje Schlüssel der Stadt und den 
Feldherrn stab, mit der Bitte, das Land in den Schutz 
der Kirche zu nehmen und der Stadt einen Regenten 
zu geben, doch mit Wegweisung der Franzosen. Der 
Legat beharrte aber auf unbedingter Ergebung an Karin, 
der dann verzeihen und gleich dem guten Wilhelm re
gieren werde. Da ei klärte Lentini, den Feldherrnstab 
zurücknehmend: „An Karl nimmermehr. Keine Fran
zosen, so lange wir noch Blm und Schwerter haben! 
Als der Legat auch in den folgenden Verhandlungen 
unbeweglich blieb, trat ein Volksführer vor, und nach 
heftigen Vorwürfen über die Zumuthung, den Hals dem 
Joch’hinzustrecken. sprach er zu ihm: ,,o fürchte Got
tes Gericht! Geh zu dem von Anjou zurück und sag’ 

ihm, weder Löwen noch Füchse werden in Messina 
eindringen.“ Der Legat verliess, Bannflüche ausspre
chend. die Stadt, ihre Vorsteher vor des Papstes Richt
stuhl fodernd (I, 163—165). Nun entflammte und ver
bitterte sich die Kampfbegier auf Seite der Belagerer, 
aber es folgte auch grössere W achsamkeit um! erhöh
ter Muth auf Seite der Belagerten. Alle Versuche, die 
Hafenkette zu sprengen oder die Mauern zu brechen, 
waren vergeblich. Ein so erfolgreicher Widerstand be
feuerte die Begeisterung aller Sicilianer für die Sache ihrer 
Befreiung. Sie zogen Messina zu Hülfe. Endlich liess 
Karl zum Abzug blasen. Die Belagerten stürmten aber 
nun auf die Abziehenden und brachten ihnen eine Nie
derlage bei. Messina war frei. Des tiefgebeugten 
Karl’s Versuch, in dieser Lage noch die Stadt durch 
Bestechung des Hauptanführers zu gewinnen, bezeugte 
diesem nur Karl’s Verzweiflung. Nicht ohne Einfluss 
war hier die dem König noch vor seinem letzten An
griff zugekommene Nachricht: Peter von Aragonien 
sei, nachdem er mit seiner Flotte nach Afrika gese
gelt, unversehens umgekehrt, habe in Palermo gelan
det, und sei jetzt gegen ihn im Anzuge.

Der achte Abschnitt entwickelt, wie es kam, dass 
die Sicilianer diesem Fürsten sich unterwarfen. Die 
Barone hatten in dem Parlament, das während dem 
Befreiungskämpfe sich zuweilen versammelte, den 
Haupteinfluss gewonnen. Sie machten jetzt die An
sicht geltend, dass die Erwählung des Aragoniers, wo
für Mehre schon durch frühere Unterhandlungen ge
wonnen sein mochten, das beste Mittel wäre, die Be
freiung vom Franzosenjoch für immer zu sichern. Der 
Zufall kam dem zu Hülfe. Peter war bei Constantine 
in Afrika gelandet. Da er jedoch auf unvorhergesehe
nen Widerstand stiess, beschickte er von dort aus den 
Papst, um den Beistand, den Rom Kreuzfahrten zu er- 
theilen pflegte, zu begehren. Unterwegs landeten die 
Gesandten, wie durch widrigen Wind genöthigt, zu 
Palermo, wo gerade das Parlament über Siciliens Zu
kunft berathschlagte. Da rückten sie nun mit dem 
Vorschlag hervor, durch Peter’s Berufung zum Throne 
allen Verlegenheiten ein Ende zu machen. Eben wa
ren auch Abgeordnete von Messina beim Parlament 
angelangt. Dies beschleunigte die Zusammenstimmung 
für jenen Vorschlag. Bevollmächtigte eilten nach Afrika, 
dem Aragonier die Krone Siciliens unter der Bedingung 
anzutragen, dass er alle Gesetze, Freiheiten und Her
kommen, wie sie unter Wilhelm dem Guten bestanden, 
beobachten und dem Lande mit seiner Macht zur Ver
treibung der Franzosen beistehen wollte. Peter äus- 
serte anfangs Bedenken; zwar liege ihm Siciliens Wohl 
sehr am Herzen, und »eine Verwandtschaft mit den 
Hohenstaufen gebe ihm das Erbrecht; aber es drohe 
ihm der Zorn des Papstes und der Franzosen Kriegs
macht ; seine Soldaten seien zwar kampfgeübt gegen 
die Mauren, aber nicht gegen Karl’s Reiterei. Inzwi- 
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sehen vernahm er von seinen Gesandten an den Papst, 
von diesem sei keine Unterstützung für den Kreuzzug 
in Afrika zu erwarten. Da hielt ihn nichts mehr ab, 
anstatt dieses Kreuzzugs dem erwünschten Anträge der 
Sicilianer zu folgen. Ihren Abgeordneten die Annahme 
mit allen Bedingungen zusagend, schiffte er sogleich 
nach der Halbinsel über. Schon zu Trapani mit gros
sem Jubel und Gepränge empfangen, ward er es bald 
mit grösserm noch zu Palermo, dessen Bevölkerung 
ihm sechs Meilen weit entgegenströmte. Fest folgte auf 
Fest. Das Parlament erneuerte den gemachten Antrag; Pe
ter versprach ihm die Ausstellung von Urkunden über die 
Annahme und nun schwuren ihm alle Mitglieder Treue. 
Auch gab das Parlament dem Papste Nachricht davon. 
„Weil er, sagte die Zuschrift, das Anerbieten der Krone 
an den Stellvertreter des heiligen Petrus abgelehnt, 
habe die Nation einen andern Peter erwählt. Den In
haber des Apostelstuhls erinnerte das Schreiben zu
gleich an dessen Pflicht, nur der Wahrheit sein Ohr 
zu leihen und weder links noch rechts hinzuschauen.“ 

•— Weil man übrigens den aragonischen Kriegern we
nig zutraute, zog das Parlament vor, die Vertreibung des 
abgesetzten Herrschers mit Sicilianern zu übernehmen, 
wenn nur Peter sich an ihre Spitze stelle. Dieser schickte 
sofort einen Heerhaufen zu Schiff gen Messina und 
brach mit dem andern selbst zu Land dahin auf. Bot
schafter gingen ihm voraus zur Überbringung der 
Kriegserklärung an Karl. Sie trafen ihn, wie der Är
ger über seine letzte Niederlage ihn aufs Krankenlager 
geworfen hatte. Er versetzte mit wildem Trotz: Sici- 
lien gehöre weder ihm, noch dem Aragonier, sondern 
der römischen Kirche; für sie vertheidige er das Land, 
und werde dem frechen Anmasser Reue abzunöthigen 
wissen. Doch liess er durch Peter’s Botschafter selbst 
dem Hauptanführer Messinas Waffenstillstand bieten, 
den aber dieser abschlug. Inzwischen langten die von 
Peter zu Meer abgeschickten Truppen mit seinen Voll
machtsträgern in Messina an. Karl suchte noch ein
mal Verräther in dieser Stadt. Doch entdeckt büssten 
sie mit dem Leben. In Karl’s Lager gewann jetzt die 
Überzeugung die Oberhand, dass längeres Verharren 
ohne Nutzen der äussersten Gefahr blosstellen würde, 
indem der Feind zur See alle Verbindung mit Calabrien, 
dessen Treue schon wankte, und zu Lande alle Zu
fuhr abschneiden könne. Karl allein sperrte sich noch 
entgegen. Doch nach einem Vorfall, wo er mit Noth 
das Leben rettete, entschied er sich zum Abzug nach 
Calabrien. Dieser, obgleich geheim gehalten , glich ei
ner Flucht. Fünfhundert wurden von den Nachsetzen
den umgebracht und viel Beute fiel diesen in die Hände. 
Peter zog im Triumph in das durch die Begeisterung 
seiner Bürger und die standhafte kluge Leitung Lenti- 

l ni’s befreite Messina nach einer 64tägigen Belagerung. 
— So erntete des Aragoniers aus der Ferne lauernde 
Politik die Früchte des Volksaufstandes gegen die 
Franzosen, ohne dass er selbst einen Antheil daran 
gehabt hätte. Die langwierigen Kriege, welche nun 
zwischen dem Aragonier und Karl von Anjou, dann 
zwischen ihren Nachfolgern, stets von Rom unterhalten, 
sich fortspannen , sind der Gegenstand der folgenden 
elf Abschnitte von Hrn. A.’s Werk, auf welche hier 
einzugehen zu weitläufig wäre. Der letzte (zwanzigste 
Abschnitt) liefert einen gedrängten Überblick von Sici- 
liens Zuständen zur Zeit seiner Volkserhebung und in 
der Folgezeit bis zum J. 1303, wo der Friedensschluss 
von Caltabelotta zum ersten Male nach zwanzig Jahren 
Waffenruhe gebot und die Unversehrtheit und Unab
hängigkeit des Landes bewahrte. Die Gesetze unter 
der aragonischen Herrschaft waren den Baronen und 
dem Volke gleich vortheilhaft. Ihre Quelle war das 
Parlament, dem auch das Recht zukam, über Frieden 
und Krieg zu entscheiden, die Staatsbeamten zu über
wachen und zurechtzuweisen. Die Verfassung der Ge
meinden gab diesen alle Befugnisse, um für ihre Wohl
fahrt Fürsorge treffen zu können. Nach und nach er
hielt zwar der Adel ein grosses Übergewicht. Doch 
widerstanden, trotz der entnervenden Einwirkung der 
spanischen Regierung seit Ferdinand dem Katholischen, 
die Grundlagen der durch die Abschüttelung der fran
zösischen Willkürherrschaft wieder errungenen Frei
heiten im Wesentlichen bis ans Ende des 18. Jahrh. 
der Zerstörung.

Fünfundvierzig der wichtigem Urkunden sind Hrn. 
A.’s Werk beigedruckt. Sein Hauptverdienst ist das 
Streben, den wahren Thatbestand aus genau erforsch
ten Quellen zu erheben. Die Schreibart, wenngleich die 
Sprachkritik Manches an ihr ausstellen mag, ist gedrun
gen, der Ausdruck körnig und lebhaft, die Darstellung 
klar und bildlich. Aus Allem sprüht das Feuer des 
Sicilianers. In der Anordnung wäre wol manche Ver
besserung zu wünschen. Auch die Zeitordnung ist nicht 
immer genau beobachtet. Zuweilen stösst man auf 
Wiederholungen, und Manches, was zusammengehört, 
findet sich zerstreut. Die Schilderung der Personen 
und Begebenheiten ist vorzüglich. Überhaupt gebührt 
dem Geschichtswerk in Hinsicht des Inhalts und der 
Form, besonders aber des Forscherfleisses. eine aus
gezeichnete Anerkennung, die ohne Zweifel den noch 
jungen Verf. ermuntern wird, ihm einen noch höhern 
Grad von Vollendung zu geben. Eine gute Verdeut
schung fodert ein tüchtiges, mit Geschichts- und Sprach
kunde ausgerüstetes Talent. Möge ja ein solches sie 
unternehmen und einem fabrikmässigen zuvorkommen 1

Constanz. J. H. v. Wessenberg.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 1?. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig»
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Astronomie.

Die Elemente der Mechanik des Himmels, auf neuem 
Wege ohne Hülfe höherer Rechnungsarten dargestellt 
von August Ferdinand Möbius, Professor der Astro
nomie zu Leipzig. Leipzig, Weidmann. 1843. Gr. 8. 
2 Thlr.

Durch Newton’s grosse Entdeckung der allgemeinen 
Gravitation wurde das Problem der Bestimmung aller 
himmlischen Bewegungen auf eine specielle Aufgabe 
der Mechanik zurückgeführt, nämlich auf die, die Ge
setze zu bestimmen, nach welchen sich beliebige Kör
per um einen ruhenden Centralkörper bewegen, voraus
gesetzt , dass die gegenseitigen Anziehungen aller in 
Hede stehenden Körper sich in umgekehrtem Verhält
nisse des Quadrats der Entfernung ändern. So lange 
man bei diesem Probleme blos die Anziehungen be
frachtet, welche der ruhende Körper auf die bewegten 
ausübt, und die zwischen den letztem selbst thätigen 
Kräfte unbeachtet lässt, bietet die Auflösung jener Auf
gabe keine besondern Schwierigkeiten dar und ihre 
Resultate, deren Hauptpunkte früher schon Kepler auf 
dem Wege der Induction gefunden hatte, sind in der 
That so einfach, dass sie selbst dem mit wenig mathe
fischen Vorkenntnissen Ausgerüsteten klar gemacht 
Werden können. Desto verwickelter dagegen gestalten 
sich die Betrachtungen, durch welche man die Modifi- 
cationen oder Störungen zu bestimmen sucht, welche 
Jene einfachen Gesetze durch die wechselseitigen An
sehungen unter den bewegten Körpern selbst erleiden, 
and es musste die höhere Analysis ihre ganze Kunst 
auf bieten, um dieses Problem mit dem erfoderlichen 
Grade der Genauigkeit zu lösen, ja es würde sogar 
diese Auflösung nur eine ganz rohe Annäherung ge
blieben sein, wenn man nicht in Beziehung auf unser 
Planetensystem in der Kleinheit der Massen der stören
den Körper im Verhältnis» zur Masse der Sonne, in 
der grossen Entfernung jener Körper und in den gerin
gen Neigungen und Excentricitäten der Planetenbahnen 
sehr erleichternde Umstände gefunden hätte. Das 
wirklich Ermüdende der Rechnung selbst und die be
deutende Vorkenntnisse, welche dieselbe voraussetzt, 
sind wol die hauptsächlichsten Ursachen der sonst be
fremdend erscheinenden Thatsache, dass unter den 
Mathematikern selbst eine verhältnissmässig nur sehr 
geringe Zahl tiefer in diesen höchst interessanten 
Theil der angewandten Mathematik eingedrungen ist.

Man hegte daher schon seit längerer Zeit den Wunsch, 
dass sich Jemand finden möchte, der die Grundzüge 
jener Theorien auf einfachere Principien zurückführte 
und durch eine leichtere Behandlungsweise sie selbst 
dem minder Geübten zugänglich machte. Dieser Wunsch 
ist nun durch die obengenannte Schrift auf eine wirklich 
glänzende Weise erfüllt worden, in welcher der scharf
sinnige Verf. den Gebrauch der analytischen Geometrie 
und Integralrechnung mit einer so bewundernswürdigen 
Leichtigkeit umgeht, dass man an vielen Stellen glau
ben möchte, der Calcül habe sich die Sache unnützer
weise erschwert, wenn man sich nicht daran erinnert, 
dass die Rechnung in der Regel auch weiter greift und 
der Anschauung weit überlegen ist. Das Werk selbst 
finden wir in vier Abschnitte getheilt, die wir etwas 
näher betrachten wollen.

Erster Abschnitt. Die Grundlehren der Dyna
mik. Das erste Capitel dieses Abschnittes behandelt 
die Bewegungen der Punkte in rein phoronomischer 
Weise, indem die Bewegung als ein gegebener Zustand 
angesehen wird, ohne Rücksicht auf die mögliche Ur
sache derselben, nämlich der Kraft. Dieser Betrach
tung selbst wird erst noch eine kleine, blos geometri
sche Lehre von der Zusammensetzung gerader Linien 
vorausgeschickt. Es lautet hier die Definition der Zu
sammensetzung einer geraden aus mehren andern fol
gendermassen : „Sind mehre gerade Linien AB, CD, EF 
ihrer Grösse und Richtung nach gegeben, und trägt 
man dieselben, von einem beliebigen Punkte O aus
gehend , parallel mit ihren Richtungen an einander, 
macht man also OP=AB*),  PQ=CD, QR^EF, 
so heisst die gerade Linie OR, welche den Anfangs
punkt mit dem Endpunkte der dadurch entstandenen 
gebrochenen Linie OPQR verbindet, aus den Linien 
AB, CD, EF zusammengesetzt.“ — Diese Definition hat 
etwas sehr willkürliches; bei der grossen Unbestimmt
heit nämlich, welche im Begriffe der Zusammensetzung 
liegt, fragt man unwillkürlich, warum wird denn aus 
den unendlich vielen verschiedenen Constructionen, 
durch die man aus mehren gegebenen Linien eine ein
zige zusammensetzen könnte, gerade diese eine ge
wählt? Dies tritt bald darauf noch auffallender her
vor, wenn gesagt wird: „Die Bewegung eines Punktes 
P heisst ans denen zweier andern zusammengesetzt, 

*) Das Zeichen = bedeutet hier sowol der Grösse als Richtung 
nach gleich.



10

wenn die Lage von P gegen einen beliebig wo ange
nommenen festen Punkt F statt aus den Lagen von A 
und B gegen F zusammengesetzt ist, oder — was auf 
dasselbe hinauskommt — wenn der vierte Punkt Fs 
mit welchem die sich bewegenden A, P, B in dieser 
Folge ein Parallelogramm bilden, ein ruhender ist.“ 
Hier beantwortet sich die obige Frage; das Parallelo
gramm der Bewegungen nämlich ist es, welches jene 
Definition der Zusammensetzung der Linien und Bewe
gungen hervorgerufen hat. Es wird auch gleich im 
folgenden die angegebene Definition der Zusammen
setzung der Bewegung durch das bekannte Beispiel er
läutert, in welchem man das Parallelogramm der Be
wegungen dadurch entstehen lässt, dass man einen 
Punkt geradlinig auf einer Ebene fortgehen lässt, welche 
selbst parallel ihrer ursprünglichen Lage verschoben 
wird. Gerade dieser Zusatz gibt der ganzen Lehre ei
nen Schein von Künstlichkeit und nicht ganz richtiger 
Anordnung; es wäre dies zu vermeiden gewesen, wenn 
ein Abriss der Phoronomie vorausgeschickt worden 
wäre, durch welchen sich dann die ganze weitere 
Lehre von der Zusammensetzung der Bewegungen ge
rechtfertigt hätte. Insofern nun diese Bewegungen ge
radlinige sind, würde sich dann hieraus die Lehre von 
der Zusammensetzung gerader Linien abgeleitet haben, 
und so wräre dann die Anordnung gerade die entgegen
gesetzte geworden.

Ausserdem liegt dem Zusatze a auf S. 9, in wel
chem der wichtigste Satz der Phoronomie, das Paralle
logramm der Bewegungen , als beiläufige Bemerkung 
erscheint, noch ein Axiom zu Grunde, welches das 
Fundament der ganzen Bewegungslehre ist, nämlich der 
Satz von der Relativität aller Bewegung. Bisher waren 
nämlich die Zusammensetzungen der Bewegungen in 
einer festen Ebene gemacht worden , indem man den 
Punkten in derselben diese oder jene Bewegung gab ; 
hier aber giebt man eine der Bewegungen dem Punkte 
in der Ebene, die andere der Ebene selbst; dies ist 
offenbar nur unter der Voraussetzung erlaubt, dass es 
einerlei sei, ob man einem Punkte in einer ruhenden 
Ebene eine Bew egung ertheile, oder ob man den Punkt 
ruhen, dagegen die Ebene sich in entgegensetzter Rich
tung bewegen lasse. Diese Voraussetzung ist aber 
eben nichts anderes, als der Grundsatz von der Relati
vität aller Bewegung. Es scheint also auch hier die An
ordnung des Verf. keinen besondern Vortheil zu ge
währen. Fängt man dagegen mit dem genannten Grund
sätze an, so ist es leicht, ein System der Bewegungs
lehre zu geben, einer Wissenschaft, welche rein mathe
matischer Natur ist, indem sie äusser dem Begriffe des 
Raums, blos noch den der Zeit benutzt. Das Paralle
logramm der Bewegungen ist hier einer der ersten Sätze 
und auf diesen würde nun die Lehre von der Bewe
gung der Punkte in der Weise folgen können, wie sie 
der Verf. im ersten Capitel seines Werkes gegeben 

hat, und die bei dieser Anordnung eine schöne Anwen
dung jener einfachen Lehren gebildet haben würde.

Es lassen sich überhaupt in den bisherigen Bear
beitungen der Mechanik zwei Richtungen unterscheiden; 
die einen — und dahin gehören z. B. die Franzosen — 
fangen mit der Lehre von den Kräften und deren Zu
sammensetzungen an. wobei die Mechanik in die Lehre 
von der Ruhe (Statik) und von der Bewegung (Dyna
mik) getheilt wird; andere dagegen wollen von Kräf
ten gar nichts wissen und reden blos von Bewegungen, 
aus deren Zusammensetzung Alles erklärt werden soll. 
Ref. ist dagegen mit Kant und Fries der Meinung, dass 
keine von beiden Behandlungen für sich allein genüge, 
sondern beide nach einander eintreten müssen, wobei 
die zwreite Auffassungsweise den Anfang zu machen hat.

Zu der ersten Ansicht scheint man durch eine zu 
weit getriebene Anwendung des Causalitätsgesetzes ge
kommen zu sein. Dieses sagt nämlich blos, dass jede 
Veränderung im Zustande der Dinge einer Ursache 
zuzuschreiben sei, da wir aber einen Gegenstand im
mer in dem nämlichen Zustande befindlich sehen, ist 
jenes Gesetz von gar keiner Anwendung, weil dieser 
Zustand ein ursprünglicher und nicht ein durch Verän
derung aus einem andern hervorgegangener sein kann. 
So war es mit der Bewegung. Da man bemerkte, dass 
viele Bewegungen aus dem Zustande der Ruhe durch 
Hinzutreten einer wirkenden Kraft entstehen, meinte 
man, überhaupt jede Bewegung durch Kräfte erklären 
zu müssen, d. h. mit andern Worten, man nahm den 
Zustand der Ruhe für den allgemeinen ursprünglichen 
Zustand, obgleich derselbe in vielen Fällen gar nicht 
beobachtet worden war. — Die zweite Ansicht entstand 
durch die umgekehrte Bemerkung, dass Ruhe die Folge 
mehrer sich aufhebenden Bewegungen sein kann , wo
durch man veranlasst wurde, die Bewegung durch
gängig für das Ursprüngliche . nicht weiter Erklärliche 
anzusehen. — Jede dieser Bchandlungsweisen conse- 
quent dnrehzuführen. würde aber wol nicht möglich 
sein. Um z. B. nach der ersten Ansicht die Central
bewegungen zu erklären, braucht man zw ei Kräfte, 
eine anziehende im Mittelpunkte oder Brennpunkte und 
einen Stoss auf den ausserhalb jenes Punktes stossen
den Körper. Woher aber dieser Stoss kommen soll, 
ist nicht abzusehen, wenn man nicht mit J. Littrow der 
Allmacht selbst die Rolle zuertheilen will, die Himmels
körper an der Sonne vorüberzuw erfen. Für die zweite 
Behandlungsweise dagegen bieten die durch die An
ziehung der Massen hervorgerufenen Bewegungen un- 
übersteigliche Schwierigkeiten dar.

Es wird daher nöthig, die Mechanik aus beiden 
Gesichtspunken zu betrachten, wobei mau zuerst rein 
mathematisch blos die Bewegungen im Raume mit 
Rücksicht auf die dazu nöthige Zeit untersucht, wo
durch die sogenannte Phoronomie entsteht, und dann 
erst die metaphysische Frage hinzubringt, ob man nicht 
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in gewissen Fällen jene Bewegungen als Wirkungen 
aus ihrer Natnr nach unbekannten Ursachen ansehen 
könne. Es scheint. als ob der Verf. den nämlichen 
Gedanken auch habe, nur tritt dies nicht scharf her
vor, weil seine Lehre von der Bewegung der Punkte 
das Parallelogramm der Kräfte voraussetzt.

Die zur Begründung der dynamischen Grundlebren 
nöthige Differenzialrechnung bringt der Verf. mit vie
ler Geschicklichkeit als eine Rechnung mit Geschwin
digkeiten zum Vorschein. Dies hat den Vortheil gros
ser Anschaulichkeit, ohne etwa, wie man auf den er
sten Blick vermuthen möchte, zu Weitläufigkeiten zu 
führen. Nur im vierten Abschnitte, der überhaupt für 
etwas geübtere Leser geschrieben ist, geht der Verf. 
hiervon wieder ab und benutzt der vorkommenden rein 
analytischen Untersuchungen wegen der Differenzial
rechnung in ihrer gewöhnlichen Gestalt.

Am Ende des ersten Abschnitts findet sich nach 
der Lehre von den Epicykeln, welche für die spätem 
Untersuchungen über die Störungen dem Verf. das In
strument sind , durch welches er ohne analytische 
Kunstgriffe höherer Art die Störungsrechnungen be
wältigt. Dieselbe ist auch noch ausserdem von Bedeu
tung. • Nachdem nämlich die geradlinige, die Kreisbe
wegung und die Schwingungen behandelt worden sind, 
müssen nun die verschiedenen sich darbietenden Auf
gaben auch für ganz beliebige Bewegungen gelöst wer
den. Eine solche allgemeine Betrachtung würde aber 
ohne grössere analytische Hülfsmittel unausführbar 
sein, wenn hier nicht die Lehre von den Epicykeln 
einen bequemen Übergangspunkt bildete. Die Gleichun
gen nämlich, durch welche man die Coordinaten eines 
auf dem letzten Epicykel befindlichen Punktes für eine 
bestimmte Zeit findet, sind von der Form:

x = a cos X «1 cos Zi q- «2 cos X, -f- ..
y = a sin X ff- u\ sin Xi -f- «2 sin X > + ..

worin a, a»,.. die Radien der verschiedenen Kreise 
und X, Xi, X2,.. gewisse von den Winkelgeschwindig
keiten in den einzelnen Kreisen abhängige Winkel be
deuten. Bringt man jene Gleichungen auf die Form

.r = Ö1 cos q o2 cos 2 </ 4- a3 cos 3 qp -J- ..
. y eh sin q 4- «2 sin 2 y 4- Os sin 3 q 4- ..

worin q ein anderer gewisser Winkel (Wälzungswinkel) 
ist, SO asst sich ein merkwürdiger Satz aussprechen, 
sobald man sich noch an ein von Lagrange gefundenes 
und von Boulier erweitertes Theorem erinnert. Dieses 
sagt nämlich , dass jede beliebige Funktion F(q) einer 
veränderlichen q innerhalb eines beliebigen Jntervalles 
etwa von q — O bis q^fc* wo keine beliebige Con- 
stante ist, durch eine Reihe von der Form

o 4- m cos q + vos 2 7' 4- cos 3 q -f- . .
oder

Ui sin q 4- a2 sin ^q + sin 3 q -f- .. 
ausgedrückt werden könne, wobei a, Con
stanten bedeuten, welche aus der Natur jener Function 

F(q) durch ein bestimmtes Integral abgeleitet werden 
können. Wenden wir dieses Theorem auf die obener
wähnten Formeln aus der Epicykelnlehre an, so kön
nen wär sagen, dass jede beliebige Bewegung, oder 
wenigstens jeder innerhalb eines endlichen Zeitraumes 
geschehende Theil derselben so genau, als es nur ver
langt wird, durch epicyklische Bewegungen dargestellt 
w erden kann. Mittels dieses Satzes beherrscht nun der 
Verf. durch die einfachen Lehren der Kreisbewegung 
auch gleich die verwickeltem Fälle beliebiger Bewe
gungen. Es möge hier noch erwähnt werden, dass 
sich auf S. 53, Z. IG v. o. ein nicht angezeigter den 
Sinn störender Druckfehler befindet. Statt: „mit Ver
nachlässigung von sin(\—Z)2, sin (X—Z)3, ...b4 muss es 
nämlich heissen: ..mit Vernachlässigung von (X — Z)2, 
(X

Zweiter Abschnitt. Von den Kräften, durch 
welche die Bewegungen der Himmelskörper bervorge- 
brucht werden. An der Spitze stehen hier Kepler’s 
Gesetze als Thatsachen der Erfahrung. Aus ihnen 
werden zunächst durch Verbindung mit Eigenschaften 
der Ellipse diejenigen Formeln abgeleitet, welche für 
eine gegebene Zeit den Ort des Planeten bestimmen. 
Bemerkenswerth ist hier eine Anwendung der Epicy- 
kelntheorie auf die aus der Mittelpunktsgleichung und 
der mittlern Anomalie berechneten Formeln für die 
Polarcoordinaten des Planeten. Es lassen sich näm
lich diese Ausdrücke in eine solche Form bringen, dass 
inan sie epicyklisch construiren kann und zwar auf 
doppelte Weise. Hierdurch ergeben sich die beiden 
Constructionen des Kopernikus und Ptolemäus, wobei 
man in letzterm Falle an die Stelle der Sonne die Erde 
zu setzen hat. Es zeigt sich dann, dass beide Astro
nomen bis auf die erste Potenz der Excentricität nahe 
gekommen sind. Nachdem die verschiedenen bekann
ten Formeln zur Aufsuchung des Ortes der Planeten 
entwickelt worden sind, beschäftigt sich der Verf. mit 
der Bestimmung der Geschwindigkeiten der verschie
denen veränderlichen Grössen, welche in der Planeteil
bewegung vorkommen, und der Kräfte, durch welche 
dieselbe erzeugt wird. Hier hat man zum ersten Male 
Gelegenheit, die ausserordentliche Gewandtheit zu be
wundern, mit welcher der Verf. den Gebrauch der In
tegralrechnung zu vermeiden und gleichwol auf so kur
zem Wege zum Ziele zu kommen wreiss, dass man 
beinahe den höhern Calciil für einen beschwerlichen 
Umweg halten möchte. Das Nämliche gilt auch von 
den folgenden Capiteln dieses Abschnittes, in welchem 
die nächsten aus dem Gesetze der allgemeinen Anzie
hung sich ergebenden tolgerungen behandelt werden. 
Wir finden hier die Regeln zur Bestimmung der An
ziehung, welche eine Kugelfläche, Kugelschale oder 
solide Kugel auf einen innerhalb oder ausserhalb die
ses Kugelraumes liegenden Punkt ausübt, und die all
gemeinen Gesetze für die Bewegung einer Reihe von
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Körper«, welche keinen andern Kräften, als ihren ge
genseitigen Anziehungen unterworfen sind, nämlich das 
Princip der Erhaltung des Schwerpunktes, der Erhal
tung der Flächen und der Erhaltung der lebendigen 
Kraft. In allen diesen Entwickelungen bedient sich 
der Verf. nur ganz elementarer, theils geometrischer, 
theils algebraischer Betrachtungsweisen mit vorzüglicher 
Benutzung des schon früher erwähnten Algorithmus, 
des Zeichens (j. Der Gebrauch desselben wird hier 
nämlich weiter ausgedehnt, als dies in den ersten Ca- 
piteln geschehen war und zwar so, dass durch das
selbe das Parallelogramm der Bewegungen und dessen 
mehrfache Anwendung in einer Art von Rechnung er
scheinen. Während früher blos Gleichungen wie AB 
ee A'B' vorkommen, deren Sinn war: AB und A'B' ha
ben gleiche Länge und gleiche Richtung, werden jezt 
Gleichungen wie folgende ACee AB -|- BC eingeführt, 
die das Parallelogramm der Bewegungen auf folgende 
Weise enthalten: sind A, B, C die drei Ecken eines 
Dreiecks, so kann man dasselbe als die Hälfte eines 
Parallelogramms ansehen, dessen Vollendung zeigt, 
dass AC aus AB und BC (oder der ungleichen Gegen
seite des Parallelogramms) zusammengesetzt ist; diese 
Eigenschaft des AC wird durch das Symbol AC AB 
+ BC ausgedrückt, wobei man nicht an eine arithme
tische Addition denken darf. Ist ebenso ABC.... M 
eine an den Stellen B,C,... M gebrochenene Linie, so 
ist allgemeiner

AM-AB + BC+ CD + ,.. LM.
Man könnte sich dies auch so interpretiren: ein Punkt, 
welcher von A aus nach M gehen will, hat zwischen 
zwei Wegen die Wahl, dem geraden AM und dem ge
brochenen, wobei er der Reihe nach die geraden AB, 
BC u, s. w. durchläuft; für das Endresultat ist dies 
aber ganz gleichgültig. Der genannte einfache Algo
rithmus hat das Eigenthümliche, dass sich auf ihn die 
vier Species anwenden lassen, wie man aus der An
merkung auf S. 124 sehen kann. Derselbe bietet aber 
den erheblichen Vortheil, dass sich durch denselben 
die verwinkeltsten aus dem Parallelogramm der Bewe
gung entstehenden Constructionen leicht in einer ein
fachen Beziehung übersehen und weiter behandeln lassen.

Dritter Abschnitt. Von den Störungen des 
Mondes durch die Sonne, Der Verf. gibt zuerst den 
Anfang der zur Lösung des Problems der drei Körper 
nöthigen Untersuchungen und führt dieselben so weit, 
dass man den weitern Gang im Allgemeinen wol über
sehen kann, wenn auch die blos angekündigten Sub
stitutionen und Transformationen gerade noch das 
Schwierigste sind. Als Beispiel dieser weitern Ent
wickelungen hat der Verf. sehr passend die Theorie 
der Mondstörungen gewählt, in welcher er um eine 
erste Näherung für die grössern Störungen zu erhalten, 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

| bei den ersten Gliedern der Reihenverwandlungen ste- 
| hen bleibt. Nach einer allgemeinem Untersuchung 
; über die den Mond störenden Kräfte überhaupt finden 
wir nun die verschiedenen Mondstörungen in folgender 
Reihe: die Variation , jährliche Gleichung, Evection, 
Vorwärtsgehen der Apsiden, Sekulargleiehung des 
Mondes und die Störungen der Breite des Mondes. 
Die Entwickelungen sind durchgängig einfach und ele
gant, auch versäumt es der Verf. nie, wo es geht, die 
geometrische Bedeutung der analytischen Formeln her
vorzuheben und so ein anschauliches Bild der durch 
die Störungen modificirten Bewegungen aufzustellen. •— 
Für die Umlaufszeit der Apsiden findet der Verf. zuerst 
17,825 siderische Jahre übereinstimmend mit Newton, 
dessen sinnreiches Verfahren mitgetheilt wird, mit 
Clairaut, Euler und d’Alembert, aber nicht übereinstim
mend mit der Beobachtung, welche nur 8,850 siderische 
Jahre zeigt. Durch eine genauere Untersuchung in
dessen erkannte schon Clairaut auch hier die Überein
stimmung der Theorie mit der Erfahrung, indem der 
Fehler dadurch entstanden war, dass Glieder weggelas
sen wurden , welche man anfangs wegen ihrer Klein
heit für einflusslos hielt, deren Einfluss aber später 
wieder hervortritt. Auch von dieser genauem Rech
nung gibt der Verf einen Umriss mit Weglassung der 
ziemlich weitläufigen Substitutionen und Entwickelungen.

Am Ende dieses Abschnittes liefert der Verf. noch 
eine Skizze der Methode, nach welcher man die Mond
elemente mit Rücksicht auf die Störungen zugleich be
stimmt , und diese Elemente selbst nach Damoiseau’s 
Werke: Tables de la lune, formees par la seule theo- 
rie de rattraction (Paris 1829), welches nach dem 
Urtheile des Verf. zur gänzlichen Vollendung nur we- 
nis: zu wünschen übrig lässt.

Vierter Abschnitt. Von den gegenseitigen 
Störungen der Planeten. Der Verf. bedient sich hier 
im Ganzen der nämlichen Berechnungsmethode, wie im 
vorigen Abschnitte und diese liefert hier beiweitem ge
nauere Resultate, weil hier die störenden Kräfte im 
Vergleich zur Hauptkraft, welche die Bewegung der 
Planeten regulirt, nur sehr klein sind. Es werden 
zuerst die von den Excentricitäten und Neigungen un
abhängigen, und dann die von beiden abhängigen Stö
rungen betrachtet. Der nähern Untersuchung selbst 
geht noch eine reine analytische Betrachtung voraus, 
nämlich über die Form, von welcher die Grössen Ao, 
A\, A^... u. s. w. sein müssen, wenn die Gleichung

(a2 — 2 aaA cos u a2) ~s
= ± A^ Ax cos u + A3 cos 2 u 4-...

bestehen soll. Von dieser Aufgabe , welche bekannt
lich in der Störungstheorie eine wichtige Rolle spielt, 
gibt der Verf. eine sehr einfache Auflösung, er be
stimmt zuerst durch ganz elementare Betrachtungen in
dependent die Werthe von Afr, Ax, An,... und dann 
recurrirend mittels der Differenzialrechnung.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipxig'.
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(Schluss aus Nr. 3.)

Im dritten Capitel dieses Abschnittes finden wir noch 
die Secularstörungen behandelt, und dieses enthält die 
wichtigsten Resultate für die Stabilität unseres Sonnen
systems, nämlich die drei Sätze: 1) die mittlern Entfer
nungen der Planeten von der Sonne sind für alle Zeiten 
constant und folglich sind es auch ihre ümlaufszeiten; 
2) die Excentricitäten ihrer Bahnen bleiben immer sehr 
kleine Brüche, die Bahnen selbst also immer nahe 
kreisförmig; 3) es gibt eine unveränderliche Ebene, mit 
welcher die Bahnen immer nur sehr kleine Winkel 
machen, aus welchen zusammen folgt, dass, wenn auch 
die Apsiden- und Knotenlinien so bedeutenden Verän
derungen unterworfen sind, dass sie ganze Kreise 
durchlaufen können, doch das ganze System sich von 
einem gewissen mittlern Zustande nie bedeutend ent
fernt , sondern nur kleine pendelartige Schwingungen 
um denselben herum macht. Die weitere Ausführung 
hiervon enthält das vierte Capitel mit der Überschrift: 
Von der Stabilität des Planetensystems.

Der Anhang endlich enthält noch zwei sehr schöne 
Aufsätze. Im ersten wird nach der von Euler zuerst 
gebrauchten Methode die gestörte Bewegung der Pla
neten als eine rein elliptische mit sich stetig ändernden 
Elementen betrachtet, und hieraus durch Anwendung des 
von Lagrange entdeckten unter dem Namen der störenden 
Junction bekannten Kunstgriffes die UnVeränderlichkeit 
der grossen Achsen der Planetenbahnen bewiesen. Der 
zweite Aufsatz enthält eine Skizze der sogenannten 
Methode der speciellen Störungen, die da eintreten 
muss, wo der Vortheil geringer Excentricitäten und 
kleiner Neigungen gegen die Ekliptik nicht stattfindet, 
wie bei den Kometenbahnen. Am Schlüsse beschenkt 
uns der Verf. noch mit einem Theoreme, welches die 
Störungen in der Ellipse ui einer ganz einfachen Con- 
struction sehr anschaulich darstellt, und durch welches 
er z. B. auch die Änderungen der Elemente bei der 
Bewegung im widerstehenden Mittel ohne Mühe be
stimmen kann.

Überblickt man am Ende des Werkes die Menge 
der behandelten Gegenstände, so muss man das Talent 

bewundern, mit welchem der Verf. die wichtigsten Par
tien der Mechanik des Himmels auf dem geringen 
Raume von 20 Bogen zu bearbeiten vermocht hat. 
Durch seine einfache und lichtvolle Darstellung, wird 
dasselbe den anfangs genannten Zweck gewiss voll
ständig erreichen, es wird aber auch Dem, der die 
Mecanique celeste durchgearbeitet hat, von hohem 
Werthe sein, weil es eine anschauliche Übersicht des 
Ungeheuern Materials gewährt.

Jena. Schlömilch.

Theologie.
1. Pauli ad Romanos epistola. Recensuit el cum com- 

mentariis perpetuis edidit Dr. Car. Frid. August. 
Fritzsche. Tomi tres. Halis Saxonum, Gebauer. 
1836—43. 8maj. 6 Thlr. 25 Ngr.

2. Commentar zum Briefe Pauli an die Römer von Dr. 
A. Tholuck. Neue Ausarbeitung. Halle, Anton. 
1842. Gr. 8. 3 Thlr.

Eine Reihe von mehr oder weniger ausführlichen 
Commentaren über den Brief an die Römer ist in den 
beiden letzten Jahrzehnten erschienen, und diese Er
scheinung ist nicht zum Verwundern. Jener Brief ist 
mit Recht von Alters her als ein Hauptdocument der 
apostolischen Lehre betrachtet. Bekannt ist, wie dar
über Luther in der Vorrede zu diesem Brief urtheilt. 
„Diese Epistel“, spricht er, „ist das rechte Hauptstück 
des N. T. und das allerlauterste Evangelium, welche 
wol würdig und werth ist, dass sie ein Christenmensch 
nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern 
täglich damit umgehe, als mit täglichem Brot der Seele. 
Denn sie nimmer kann zu viel und zu wohl gelesen und 
betrachtet werden, und je mehr sie gehandelt wird, je 
köstlicher sie wird und bass schmecket.“ So oft man sich 
daher mit erneutem Interesse der Erforschung christli
cher Wahrheit zugewendet hat, so oft insonderheit, 
wie zu den Zeiten der Reformation und schon zu Au
gustinus Zeiten, die christliche Anthropologie und So- 
terologie mit erhöhter Lebhaftigkeit zur Sprache ge
bracht wurde, so hat auch die Auslegurgskunst sich 
mit neuem Eifer an jenem Briefe versucht. Abgesehen 
auch hiervon bietet derselbe durch die Schwierigkeiten 
seines Inhalts wie seiner Form so viel Gelegenheit, 
gelehrten Fleiss und Scharfsinn zu üben, dass es schon 
aus diesem Grunde begreiflich wird, wie immer einmal 
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wieder unter den Exegeten eine Art von Wetteifer ent
brennen mag, an diesem Briefe das Maas der eigenen 
Geschicklichkeit zu erproben und zu bewähren.

Die beiden Commentare, welche hier besprochen 
werden sollen, sind gewissermassen als gleichzeitig zu 
betrachten. Der von Hrn. Fritzsche ist freilich erst in 
diesem Jahre vollständig in unsere Hand gegeben und 
insofern später als der von Hrn. Tholuck. Aber sei
nen beiden ersten Bänden nach, welche die Erklärung 
bis zum Ende des 11. Capitels enthalten, also den bei 
weitem grössern und wichtigem Theil des Briefs be
treffen , ist er früher erschienen. Beide Commentare 
sind daher wenigstens mit demselben Rechte als Zwil
lingsbrüder zu betrachten, wie die Söhne der Thamar, 
von denen der eine zwar zuerst Anstalt machte ans Licht 
zu kommen, dann aber doch dem andern den Vortritt 
liess. Sonst wird man durch sie eher an ein ander 
Zwillingspaar erinnert, von dem es heisst, dass die 
Kinder sich schon im Mutterleibe einander stiessen. 
Denn dass jene beiden Commentare nicht in dem freund
lichsten Verhältnisse zu einander stehen, wird man 
nach frühem allbekannten Vorgängen voraussetzen und 
bei näherer Ansicht vollkommen bestätigt finden, doch 
zugleich und vorzüglich bei dem Commentar von Hrn. 
Tholuck bemerken, dass sie, wie entgegengesetzte 
Pole gewöhnlich thun, eine Anziehungskraft auf einan
der üben, die sie nicht von einander kommen lässt und 
mehr oder weniger Einfluss auf ihre Richtung hat.

Der Commentar von Hrn. Fritzsche ist, wie der 
Titel besagt, ein commentarius perpchius, also keine 
Sammlung aphoristischer Observationen oder Scholien, 
sondern eine den Text ununterbrochen fortbegleitende 
Erklärung, die mit vorzüglichem Fleisse den Zusam
menhang und Fortschritt der Gedanken des Apostels 
bis in das kleinste Detail hinein zur Anschauung zu 
bringen bemüht ist, zugleich auch alles gelehrte Mate
rial vorlegt, in dessen Besitz man sein muss, um ihre 
Richtigkeit zu beurtheilen. Der Verf. begnügt sich 
nirgend, nur Resultate zu geben, sondern überall macht 
er seine Leser auf das genaueste bekannt mit dem 
Wege, auf welchem er seine Resultate gefunden, und 
setzt sie dadurch in den Stand, seinen Calcul vollständig 
nachzurechnen. Vorausgeschickt sind Prolegomena, von 
denen der Verf. selbst in einer Anmerkung erinnert, 
dass sie nur Das enthalten sollen, was durchaus zur 
Sache gehöre, und auch dies in möglichster Gedrängt
heit, da der eigentliche Ort, von solchen D;ngen zu 
reden, in der Einleitung zu den biblischen Schriften 
überhaupt sei. In drei Paragraphen wird gesprochen 
von dem Apostel Paulus, von der Gemeinde zu Rom 
und von dem Briefe an die Römer. Der erste Para
graph enthält eine kurze Lebensgeschichte des Apostels 
nebst einem Urtheil über den persönlichen, sowie über 
den schriftstellerischen Charakter desselben. Die neuer
dings wieder beliebt gewordene Meinung von einer 

zweiten Gefangenschaft des Apostels wird entschieden 
abgewiesen. Der zweite Paragraph erklärt den Ur
sprung der römischen Gemeinde aus dem zufälligen 
Zusammentreffen Solcher, die in fremden Ländern von 
dem Christenthum gehört hatten und zu demselben über
getreten waren, und stellt zusammen, was sich sonst 
aus dem Briefe selbst über die Beschaffenheit dieser 
Gemeinde ergebe. Der dritte Paragraph handelt von 
der Authentie des Briefes, von seinem Inhalte, seiner 
Veranlassung und seinem Zwecke, seinem Werthe, von 
der Zeit und dem Orte, von seiner Sprache und Inte
grität. Am längsten verweilt der Verf. bei dem letzt
genannten Gegenstände, indem er besonders die Doxo- 
logie am Schlüsse des Briefs nach ihrer Echtheit und 
der Stelle, die ihr zukommt, prüft. Er entscheidet sich 
für die hergebrachte Stellung. Eine Nachricht von der 
exegetischen, den Brief an die Römer betreffenden 
Literatur sollte nach der Verheissung des Verf. am 
Ende des ganzen Commentars folgen, ist aber ausge
blieben, was wol seinen Grund auch darin haben mag, 
dass der Commentar ohnedies das ihm anfänglich ge
steckte Maas von 42 Bogen bedeutend überschritten 
hatte. — Die Erklärung des Briefs selbst folgt der ge- 
wohnlichen Capiteleintheilung. Bei jedem Capitel steht 
an der Spitze eine genaue Angabe seines Inhalts. Dar
auf wird der Text nach Sinn und Zusammenhang in 
gewisse kleinere Abschnitte zerlegt, welche nach der 
Recension des Verf. jedesmal besonders abgedruckt 
sind und an welche sich dann die Auslegung anschliesst. 
Dieser sind die Gründe für die beliebte Form des Tex
tes an passenden Stellen eingewebt, sodass Kritik und 
Exegese überall ohne ausdrückliche Sonderung mit ein
ander gehen. Zwei Excurse, einer am Schlüsse des 
zweiten, der andere am Schlüsse des eilften Capitels 
sind lexikographischen Inhalts. Jener handelt von den 
Wörtern fyi&og, fyt&efa, fyt&tvopai, ovvtgi&og u. ähnl., 
dieser von den Wörtern vtooco, vt^tg u. s. w. Locu- 
pleüssimi Indices schliessen das Ganze.

Der Beurtheilung hat der Verf. selbst gewisser
massen dadurch Weg und Ziel gewiesen, dass er sich 
wiederholt über die Eigenschaften und Pflichten ver
nehmen lässt, die ein jeder Ausleger und insbesondere 
ein Ausleger der Schriften des Apostels Paulus besitzen 
und erfüllen soll. Von einem jeden Ausleger fodert 
er, dass derselbe die Sprache des zu erklärenden 
Schriftstellers gründlich kenne; dass er den erfoderli- 
chen Fleiss anwende, den Zusammenhang der Gedan
ken, die ihm vorliegen, zu erforschen und ihren Gehalt 
durch Vergleichung mit anderweitigen Äusserungen des
selben Schriftstellers, wie mit den bei seinen Zeitge
nossen herrschenden Meinungen festzustellen; dass er 
endlich, was er selbst in diesen Beziehungen erkannt 
hat, klar und verständlich auszusprechen wisse, und 
ausspreche in einer so correcten und geschmackvollen 
Weise, dass er der Achtung genüge, welche er seinen
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Lesern schuldig ist. Von einem Ausleger der Paulini- 
schen Schriften insonderheit verlangt er eine innige, 
durch fortgesetztes Nachdenken und vieljährige Übung 
zu erwerbende Vertrautheit mit der gesammten Eigen- 
thümlichkeit des Apostels, namentlich auch eine gute 
Kenntniss von der bei demselben vorwaltenden rabbi- 
nischen Lehrweise, dazu scharfsinnigen Verstand und 
lebhaft empfindendes Gemüth, damit er den gleicher
massen begabten Apostel gehörig fassen und verste
hen könne; ausserdem, dass er, frei von aller vorge
fassten Meinung, redlich und wahrheitsliebend, was der 
eigentliche Sinn des Apostels sei, anerkenne, ohne statt 
dessen ihm die eigenen Gedanken unterzuschieben oder 
zu verhehlen und zu verkehren, was diesen entgegen
steht. Die Beurtheilung des dergestalt ermittelten Ge
halts nach seiner absoluten Wahrheit achtet der Verf. 
nicht für das Geschäft des Auslegers. Er sagt davon 
Tom. I? P« 353 Anm.: Paulini dogmatis censura theolo- 
gis in disciplina dogmatica agenda est. Quod opus 
censorium gui inlerprcles recipiunl, in alieuam provin- 
ciam male invadunl committuntgue, guod hoc maxirne 
tempore sedulo vitandmn est, nt partium theologicarum 
cupiditas, odia et convicia in theologiam exegelicam 
importala inlerpretationis veritali noceant el l’actiwium 
studiis implicati cupiditategue occaecali explicatores 
minus intclligant, guid scriptorcs s. dixerint. Sehen wir 
zu, wiefern der Commentar diesen Federungen und 
Grundsätzen genüge.

Vor Allem ist anzuerkennen die durchgängige 
Klarheit und Bestimmtheit, mit welcher der Verf. seine 
Erklärungen vorträgt. Nirgend lässt er seine Leser in 
Zweifel, was eigentlich seine Meinung sei; nirgend be
gegnet man bei ihm jenem romantischen Halbdunkel, 
Wo hinter einem Schwall von Worten die Gedanken 
dermassen durch einander fahren, dass es ein peinli- 
ches und dennoch oft fruchtloses Geschäft ist, sie zu 
entwirren und auf einfache Begriffe zurückzuführen: 
nirgend auch wird man hingehalten mit vornehm tö- 
nenden Kunstausdrücken moderner Philosophie. Frei- 
1C1 wurde der Verf. vor diesen Misgriffen zum Theil

>on dadurch bewahrt, dass er seinen Commentar in 
a eimscher Sprache schrieb. Denn wer mit dieser 

bprac le nicht auf eine völlig barbarische Weise ver
kehren, wer sich in ihr auch nur einigermassen correct 
ausdiüc en wil. (]er muss sc}10n nothgedrungen 
anstrengen, essen, was er zu sagen hat, vollkommen 
mächtig zu wci en« M in man in dieser Beziehung an 
unserm Verf. etwas aussetzen, so ist dahin allein zu 
rechnen, dass die Kunst, die er auf die Formirung des 
Ausdrucks verwandt hat, zuweilen zu fühlbar hervor
tritt, und dass die eleganten Wendungen, deren er sich 
bedient, dass zumal sein Periodenbau hin und wieder 
das Verständniss mehr auf hält, mehr als es in einem 
Commentar der Fall sein sollte. Denn, wo schOn der 
zu erklärende Schriftsteller alle geistigen Kräfte in 

Anspruch nimmt, um ihn zu verstehen, soll die Erklä
rung, bei der man Hülfe sucht, in keiner Hinsicht 
neue Mühe machen. Hier ein Beispiel, das wir deshalb 
wählen, um zugleich auf einen üblen Druckfehler auf
merksam zu machen, der in den emendandis nicht an
gezeigt ist. Tom. II, p. 16, lin. 15, heisst es zu Röm. 
7, 5: Qui rgv adgxa corpus libidinosvm ita inlerpretati 
sunt, vt totam formulam tivut iv vg aagyj simul vitae 
gua fruaris cogitationem verborum &araTwdijvul et dno- 
OaTtiv notioni oppositam complectionem agnoscerenl (ote 
/. gg. e. t. o. i. q. or« yag ggtv aagxtxoi xai ovntu nvtv- 
gavixot 8, 4—8. Orig. Chrys. Beza etc.) , P. argumen- 
tationem postulare, ut tlvat tv ig aagxl vivendi notionem 
exprimat. non considerarunt. Rec. gesteht, dass er 
diesen Satz wiederholt hat lesen müssen, ehe es ihm 
gelang, den Sinn zu fassen und sich zu versichern, 
dass statt complectionem agnoscerenl zu lesen sei: com- 
plecti non agnoscerenl. Andere mögen sehen, ob sie 
sich leichter zurecht finden.

Rühmlichst zu erwähnen ist sodann die gediegene 
Fülle philologischer Gelehrsamkeit, welche in diesem 
Commentar auf allen Blättern zu Tage kommt. Sie 
schon allein sichert ihm einen bleibenden Werth und 
eine höchst ehrenvolle Stelle in der exegetischen Lite
ratur. Der Verf. schmeichelt sich selbst in der Vor
rede, Einiges geleistet zu haben, was den Grammati
kern und Lexikographen des N. T. von Nutzen sein 
werde. Er verräth überall ein gewisses Gefühl seiner 
Überlegenheit auf diesem Gebiete. Aber dasselbe ist 
auch nicht eitel. Grosse Belesenheit, gründliche Sprach- 
kenntniss und Geschick, dieselbe anzuwenden, muss 
ihm auch der Gegner einräumen. Wer sich aufrichtig 
für philologische Forschungen interessirt, wird dem 
Verf. mit grossem Vergnügen bei seinen Deductionen 
folgen, selbst wenn es ihm hier und da Vorkommen 
will, als ob des Guten zu viel geschehe, als ob manche 
Einzelnheiten umständlicher erörtert würden, als der 
vorliegende Zweck nothwendig erfoderte. Dass des
senungeachtet noch immer viel Raum bleibt für abwei
chende Meinungen und Erklärungen, liegt in der Natur 
der Sache. Denn sprachlich lassen sich oft genug 
sehr verschiedene Auffassungen mit gleich guten Grün
den rechtfertigen. Zu bedauern ist daher, dass der 
Verf. dies hin und wieder zu übersehen scheint, dass er 
eben im Gefühl seiner philologischen Stärke seine Er
klärung mitunter allzu zuversichtlich als die allein rich
tige hinstellt und andere Ausleger, denen er sich über
legen weiss, nicht nur mit Geringschätzung, sondern 
auch mit Hohn und Übermuth behandelt. Dass dies 
besonders Hrn. Tholuck trifft, wird man sich leicht 
vorstellen; aber auch Olshausen, Rückert und de 
Wette werden gewöhnlich ziemlich schnöde abgefertigt. 
Übrigens kommen auch einige sehr gewagte und ge
künstelte Erklärungen vor, von denen man kaum 
begreift, wie der Verf. sie im Ernst als haltbar
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habe ansehen können, und fast denken muss, er habe 
entweder nur eigensinnig seine Meinung behaupten 
oder den Leser durch seinen Scharfsinn blenden wol
len. Wenn er z. B. zu 11, 13. 14 bemerkt: <)*axo-
r/ay pov do'gdZw, tt nwq xl. sei SO viel als r^y d. p. äo'^d^to 
axonüv oder tt jiwq — munus meum nobilito
t ent ans, si forte cur am iniiciam consanguineis meis, 
und diese Auslegung mit mancherlei Belegstellen und 
mit Berufung auf Das, was bereits andere Grammati
ker über diesen Gebrauch gelehrt haben, unterstützt: 
so ist dagegen freilich nichts einzuwenden. Allein, 
wenn statt dieser Auslegung hernach die andere unter
geschoben wird: susceptum munus eo nobilito, quod 
experior, si forte cura afflcere cognatos meos pos- 
sim: so muss man sich billig wundern. Ist denn no
bilito tentans oder experiens und nobilito eo, quod ex
perior oder eo, quod tento s. tentando ohne Weiteres 
einerlei? Ja, wenn axonüv oder ntiQwpevoq ausdrück
lich beigefügt wäre, so liesse sich die Sache hören. 
Jetzt aber ist dieser Begriff in das hinein zu
denken und nicht als eine Bestimmung der Art und 
W7eise, sondern als eine Zweckbestimmung. Das Jogd- 
^etv hat den Zweck zu versuchen, ob etc., nicht aber 
geschieht es selbst dadurch, dass ein solcher Versuch 
gemacht wird, oder vielmehr noch einfacher, das tt 
nioq ist ein bescheidneres zweifelndes 'Iva, wie es der 
Verf. ungefähr selbst zu 1, 10 erklärt. Auch die an
geführten Beweisstellen bringen nicht weiter. — Hätte 
ein Anderer Dergleichen vorgebracht, möchte unser 
Verf. davon gar schnell geurtheilt haben, wie II, p. 
HO zu lesen ist: quod hodie non credunt nisi de Wet- 
tii et quibus dnopovoog Glassii philologia magistra 
fuerit.

Der Gründlichkeit und Gelehrsamkeit, mit welcher 
die einzelnen Wörter, Wortverbindungen und Redens
arten nach Sprachgebrauch, Etymologie und grammati
scher Regel erläutert werden, entsprechen Fleiss und 
Scharfsinn in Ermittelung des Zusammenhangs und 
Fortschritts der Gedanken, sowol da, wo grössere Ab
schnitte sich an einander schliessen, als auch beim 
Übergange jedes kleinern Redegliedes in ein anderes. 
Die Prolegomena bereits enthalten eine ausführliche Ex
position der Gedankenfolge des ganzen Briefs, mit 
eingeschalteten Bemerkungen, welche die Bedeutung 
einzelner Theile für den Zweck des Ganzen ins Licht 
stellen. Noch genauer und ausführlicher sind die Ar
gumente abgefasst, welche jedem besondere Abschnitt 
vorangehen. Es herrschen freilich verschiedene An
sichten darüber, wie weit dies Geschäft auszudehnen 
sei. Einige Interpreten scheinen einen grossen Theil 
des Fleisses, der darauf gewendet wird, als verschwen
det anzusehen, indem sie der Meinung sind, es werde 
dabei mehr Überlegung und logische Ordnung bei den 
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biblischen Schriftstellern vorausgesetzt, als von diesen 
in Wahrheit geübt worden, und so für manche rein zu
fällige Äusserung und Wendung Grund gesucht ohne 
Grund. Andere Interpreten hinwieder glauben über
all bei den biblischen Schriftstellern einen strengen 
Schematismus der Gedanken zu entdecken und lassen 
nicht nach mit Deuten und Ergänzen, mit Dehnen und 
Zusammenpressen, bis auch die Rede derselben sich 
in dies Prokrustesbette fügt. Unserm Verf. muss man 
im Allgemeinen Zeugniss geben, dass er von beiden 
Extremen fern geblieben ist. Einerseits eifert er wie
derholt gegen Die, welche die Sache so ansehen, als 
sei der Apostel vielfältig von dem Impuls des Augen
blicks und der Lebhaftigkeit seines Geistes dergestalt 
fortgerissen, dass es ganz vergeblich sei, Dem, was er 
eigentlich gemeint und gewollt, ernstlich nachzuspüren; 
ja, als habe er in solchen Fällen meistens wol selbst 
nicht recht gewusst, was und warum er eben dieses 
schreibe. Gewiss mit allem Recht; denn ob ein 
Schriftsteller noch so lebhaften Geistes sei, wenn er 
nur nicht zum blossen Zeitvertreib oder um eines eit
len Effectes willen, sondern zu einem ernsten Zweck, 
von dem seine ganze Seele erfüllt ist, schreibt: so wird 
er auch nicht leicht etwas vorbringen, was nicht mit 
diesem Zwecke in Verbindung stehe und daraus, wie 
aus der ganzen zum Schreiben bewegenden Gemüths- 
stimmung an seinem Orte sollte zu erklären sein. Die 
Erklärung kann in einzelnen Fällen vielleicht mangel
haft und unsicher ausfallen, weil uns die genaue histo
rische Kenntniss aller der besondern Umstände fehlt, 
welche dem Schriftsteller wie seinen ersten Lesern 
nahe und gegenwärtig waren. Darum ist sie aber 
doch nicht aufzugeben und im Allgemeinen immer das 
Princip festzuhalten, dass niemals das Wort eines ver
ständigen und für eine wichtige Wahrheit begeisterten 
Mannes ganz grundlos und rein zufällig sein könne. 
Andererseits jedoch vergisst unser Verf. auch nie, dass 
der Apostel kein Schüler des Aristoteles ist und dass 
er keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern einen 
Brief schreibt, dass man daher bei ihm auf viele Frei
heit der Gedankenbewegung gefasst sein muss, und 
sich in einen ganz falschen Gesichtspunkt stellen würde, 
wenn man bei ihm eine sorgfältig meditirte und in al
len Einzelnheiten streng durchgeführte Disposition sei
nes Stoffes erwarten und aufspüren wollte. Am ehe
sten noch könnte man meinen, dass der Verf. in den 
Worten des Apostels zu viel finde da, wo dieser Ci- 
tate aus dem A. T. aufführt. Doch hängt dies genau 
zusammen mit einer durchgehends zu Grunde liegenden 
Ansicht von der Bedeutung, welche jenen Citaten bei
zumessen ist.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 4.)

Schon in den Prolegomenen wird die Meinung aus
gesprochen, dass der Apostel, da er einmal überhaupt 
zum Glauben an Jesum als den verheissenen Messias 
gekommen war, hernach Alles, was er zu lehren hatte, 
leichtlich aus dem A. T. habe lernen und entnehmen 
können. Damit wird für einen grossen Theil der apo
stolischen Lehre das A. T. zur eigentlichen Erkennt- 
nissquelle gemacht, und wenn nur irgendwo eine Stelle 
aus demselben angeführt wird, so erhält das nun den 
Sinn, dass damit, was gerade gelehrt wird, ausdrück
lich als wahr und gewiss soll bewiesen werden; es 
entsteht in Folge dessen auch die Aufgabe, genau zu 
ermitteln, wiefern eine solche Stelle wirklich beweise, 
was sic beweisen soll. Mit dieser Ansicht aber wird 
nicht Jeder einverstanden sein. Mancher wird viel
mehr denken, der Glaube, dass Jesus der Messias 
sei, enthalte bereits Alles in sich, was ein Apostel 
zu lehren hatte, und konnte oder musste Paulus zu 
jenem Glauben auf andere Weise als durch das Stu
dium des A. T. kommen: so bedurfte es auch die
ses Studiums nicht, um zu irgend einem Inhalt seiner 
Lehre zu gelangen. Hierzu musste bereits das fort
schreitende Verständniss des eigenen Glaubens führen. 
Verschmähte er es dennoch nicht, sich bei einzelnen 
Lehren und Behauptungen auf das A. T. zu berufen, 
so konnte es nur geschehen in der Absicht, dieselbe 
nicht erst überhaupt als wahr zu beweisen, sondern in 
ihrer Wahrheit auch von dieser Seite zu bestätigen 
und ein gutes Vorurtheil für sie zu erregen. Bei die
ser Ansicht erscheint es schon genügend, wenn ein 
Citat des A. T. nur ungefähr das Nämliche sagt, was 
eben gelehrt wird, und wer es nichtsdestoweniger un
ternimmt, eine ganze, genaue und vollkommene Über
einstimmung nachzuweisen, scheint dann leicht zu weit 
zu gehen, zumal wenn er seinen Zweck nicht erreichen 
kann, ohne die Worte des Citats über Gebühr zu pres
sen; und dergleichen dürfte man in unserm Commentar 
wol antreifen. Z. B- H, 25 sagt der Apostel, er habe 
ein Geheimniss mitzutheilen, das nämlich, dass ein 
Theil von Israel verstockt sei, bis die Fülle der Hei
den gläubig geworden sei, dann aber ganz Israel selig 
werden solle. Mit diesem Ausspruche verbindet er 
zwei Stellen aus dem Jesaias. Nach unserm Comm 

tar sind diese Stellen es aber, aus welchen der Apo
stel sein Geheimniss geschöpft hat, und wird daher alle 
Mühe und Kunst angewandt, darzuthun, dass er bei Aus
wahl und Formirung derselben mit dem grössten Bedacht 
zu Werke gegangen, um daraus zu erweisen, sowol, dass 
anfangs nur ein Theil von Israel, als auch, dass später 
das ganze Israel solle selig werden. Wer aber der 
Meinung ist, das Geheimniss, von welchem der Apostel 
spricht, sei ihm nicht erst aus jenen Äusserungen des 
Propheten gekommen, und er führe diese nur an, weil 
sie sich ihm zufällig in der Erinnerung darbieten als 
eine Verkündigung des künftigen Heils, das Gott jeden
falls Israel aufbehalten habe: der wird zufrieden sein, 
wenn nur gezeigt wird, dass in den angeführten Stel
len wirklich eine solche Verkündigung enthalten sei. 
Eine Auslegung, die noch mehr darin linden will, wird 
ihm allzu subtil erscheinen. Indessen, welche Ansicht 
nun die richtige sei, darüber lässt sich streiten, und 
ob auch einzelne Subtilitäten der Art vorkommen, der 
Charakter der Methode des Commentars wird dadurch 
nicht bestimmt. Eben so wenig hat es für diesen zu 
bedeuten, wenn man sich nicht immer gedrungen fühlt, 
den Resultaten beizustimmen, die der Verf. auf seinem 
Wege findet, wie z. B. 5, 1. 2. Hier schwankt die 
Lesart zwischen f'xof.iw und f/w.uer, und ist
die Frage, ob. hier die glücklichen Folgen der Recht
fertigung geschildert oder die Pflichten eingeschärft 
werden sollen, welche sich für den Gerechtfertigten 
aus seiner Rechtfertigung ergeben. Unser Commentator 
ist entschieden für das Letztere, hauptsächlich aus dem 
Grunde, weil sonst ein äusserst matter Sinn entstehe. 
Denn derselbe gehe entweder darauf hinaus, dass wir 
in Folge der Rechtfertigung durch Christum nicht nur 
Frieden mit Gott, sondern auch den Zugang zu diesem 
Frieden, oder dass Wir durch ihn äusser Frieden mit 
Gott auch Zugang zum Evangelium haben, und das 
Eine wie das Andere scheine sich von selbst zu ver
stehen und keiner besonder» Erinnerung werth. Allein 
vergleicht man das später, V. 6—11 Folgende, so ist denn 
doch noch eine passendere Deutung möglich. Dort wird 
unterschieden die Liebe Gottes, die er uns erwiesen, 
da wir noch nicht vor ihm gerecht geworden waren, 
und die, auf welche wir bauen können, nachdem wir 
einmal gerecht geworden sind. Jene besteht darin, 
dass er Christum für uns hat sterben lassen, damit wir 
gerecht werden könnten; diese darin, dass er, nach
dem wir gerecht worden sind, uns durch denselben 
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lässt sicher sein vor seinem Zorn. Hiernach ist es 
Christus, durch den es uns überhaupt möglich gewor
den ist, Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, wenn wir 
nämlich glauben, und er ist auch der, durch welchen 
wir, wenn wir einmal im Glauben gerecht geworden 
sind, nun nichts mehr von dem Zorn Gottes zu befürch
ten, sondern Leben und Seligkeit zu erwarten haben. 
Nichts anders aber als dieses drücken die’ Worte V. 
I und 2 aus: da wir gerechtfertigt sind durch den 
Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unsern 
Herrn Jesum Christum, durch denselben, durch welchen 
wir auch vermittelst unsers Glaubens an ihn überhaupt 
Zutritt zu dieser Gnade, darin wir fussen, erhalten ha
ben, d. 1». durch den auch die Gerechtigkeit vor Gott, 
deren Folge der Frieden mit ihm ist, uns erst möglich 
gemacht ist. Wollte man einwenden, dass denn doch 
immer Christus nur insofern Urheber des Friedens sei, 
als er Urheber der Gerechtigkeit ist, daher auch so 
die Unterscheidung müssig bleibe; so genügt es zu er- 
wiedern, dass der Apostel selbst V. 6—11 offenbar 
beides als zwei besondere Leistungen Christi unter
scheidet, indem er sogar die eine, die. Bewirkung der 
Gerechtigkeit, seinem Tode, die andere, die Erlangung 
des Friedens, seinem Leben zuschreibt. Doch wie 
viele ähnliche Fälle auch vielleicht aufgeführt werden 
könnten, wo sich fortwährend abweichende Meinungen 
gelteml machen lassen über die Art, wie der Zusam
menhang und Fortschritt der Gedanken festzustellen 
sei; die Sorgfalt, die der Verf. auf diesen Gegenstand 
wendet und das Verfahren, welches er dabei beobach
tet, bleibt in einem hohen Grade anerkennungswerth. 
Nur möchte man mitunter wünschet», dass er sich kür
zer gefasst und nicht so oft schon früher Gesagtes 
stets von neuem recapitulirt hätte, was zwar das Ver
ständnis« erleichtert, aber auch ermüdet und uns mehr als 
einmal an jene alte Buchstabirmethode erinnert hat. 
wo erst die einzelnen Buchstaben einer Sylbe, dann 
die ganze Sylbe, dann die Buchstaben der folgenden, 
dann diese für sich allein und mit der vorgebenden 
ausgesprochen wird, und so fort, bis erst ganz zuletzt 
das gesammte Wort, und darin noch einmal Alles wie
der zum Vorschein kommt, was man schon vorher 
wiederholt hat hören müssen.

Wie gross indessen die Gelehrsamkeit und der 
Scharfsinn sei. den ein Ausleger zur Erklärung des 
Paulinischen Briefs hinzubringt, wie gross sei»» Fleiss 
und sicherer Tact: die Hauptfrage bleibt doc.» immer, 
was nun durch solcheHülfsmittel undßemühungen amEnde 
für das Verständnis« des ganzen Briefs, insonderheit für 
das Verständnis« der vornehmster» Begriffe und Lehren 
gewonnen sei, welche darin behandelt sind. Luther, 
in der Vorrede zum Briefe an die Römer, darf wohl 
sagen: „Aufs erste müssen wir der Sprache kundig 
w erden und wissen, was St. Paulus meynet durch diese 
Worte: Gesetz, Sünde, Gnade, Glaube, Gerechtigkeit, 

Fleisch, Geist u. dgl., sonst ist kein Lesen nütz davon. 
Ohne Verstand diese»' Wörter wirst du diese Epistel 
St. Pauli, noch kein Buch der heiligen Schrift nimmer
mehr verstehen/4 Nun muss man allerdings dem Verf. 
unsers Commentars beistimmen, w-enn ei' behauptet, 
das richtige Verständnis« der Paulinischen Lehre im 
Ganzen und Einzelnen sei durchgehend von der Ge
nauigkeit abhängig, mit welcher alle Stellen, aus wel
chen dieselbe geschöpft w erden müsse, sprachlich und 
logisch erklärt werden seien, und es sei ein grosser 
Irrthun», wenn Jemand sich durch Erörterung der Be
griffe und Dogmen des Apostels den Ruhm eines scharf
sinnigen Philosophen oder geistreichen Theologen er
werben wolle, ohne vorbei' den Apostel selbst richtig 
verstanden zu haben. Allein andererseits ist nicht 
weniger gewiss, dass alle logische und philologische 
Kunst für sich allein noch nicht hinreicht, in den ei
gentlichen Sinn und Geist des Apostels einzudringen, 
was er meint und sagt in seiner vollen Wahrheit zu 
enthüllen. Auch unser Verf. fodert dazu mehr; er fo- 
dert, dass der Ausleger der Paulinischen Schriften 
wenigstens in einigen Stücken dem Apostel selbst ähn
lich organisirt sei, dass er namentlich ähnliche Schärfe 
des Verstandes und ähnliche Wärme und Lebhaftigkeit 
des Gefühls besitze. Dabei aber wird man nicht ste
hen bleiben können, sondern ist einmal soviel ein^e- 
räumt, so wird man zu der allgemeinen Behauptnn«* 
fortschreiten müssen, dass caeteris paribvs derjenige 
Ausleger am meisten befähigt sei, die wahre Meinung 
des Apostels zu fassen, de»' in jeder Hinsicht an Ge- 
müthsart und Denkweise ihm am meisten verwandt sei 
daher auch insbesondere mit ihm in gleicher oder ähn
licher religiöser Stimmung, Weltansicht und Überzeu
gung lebe. Als natürliche Folge ergibt sich daraus, 
dass überall persönlicher Charakter und eigene Ansicht 
des Interpreten einen bald grössern, bald geringem 
Einfluss auf die Resultate seiner Forschungen haben 
wird , wie dies auch die Erfahrung bewährt und darin 
dei» Hauptgrund so viele»' Differenzen auf diesem Ge
biete erblicken lässt, welche in derselben ode»’ in ver
änderter Forni, immer wiederkehren und sich nie völ
lig scheine»» ausgleichen zu wollen. Man kann dessen
ungeachtet unserm Verf. beistimmen, wenn ei' unter 
andern Federungen, die ein Ausleger der Schrift an 
sich zu machen habe, auch die ausspricht, dass er 
sich freihalte vo»» allen vorgefassten Meinungen und 
die biblischen Schriftsteller redlich sage»» lasse, was sie 
in der That sagen, wenn man ihren Worten keine Ge
walt anthut. Denn es ist noch ein bedeutender Unter
schied. ob Jemand absichtlich und geflissentlich dar
auf ausgeht, die Reden der Evangelisten und Apostel 
seinen eigenen Meinungen um jeden Preis zu confor- 
mirej», oder ob diese Meinungen bei dem Geschäft der 
Auslegung auch unbewusst und nicht gewollt ihren 
Einfluss üben. Jenes ist ohne Zweifel unbedingt zu
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welchen er dieselben stützt, einzuflechten. Man sehe 
z. B. das längere Raisonnement Tom. II, p. 547 ff. über 
Cap. 9, 1—11. 32. Dabei wird es bald offenbar, dass 
er zwar vor dem Geiste des Apostels eine nicht ge
ringe Achtung hat, aber sich doch durch das Wort 
desselben in seinen eigenen Überzeugungen in keiner 
Weise gebunden fühlt. Es wird recht offenbar, 
dass er in seinen eigenen Überzeugungen sich vielfäl
tig mit dem Apostel in entschiedenem W'iderspruch 
befindet, und bei demselben mancherlei beschränkte 
Ansichten und Irrthümer zu entdecken glaubt, wenn 
er auch geneigt ist, diese mit Rücksicht auf Zeit, Um
stände und Verhältnisse' bestens zu entschuldigen. 
Ebenso wenig hat es der Verf. Hehl, dass ihm diejenige 
theologische Richtung, die er als die pietistische be
zeichnet, von Grund der Seelen zuwider ist, indem er 
jede sich darbietende Gelegenheit ergreift, sich mit 
dem bittersten Hohn gegen dieselbe zu,erklären, und 
namentlich jene Tiefe der Erklärung lächerlich zu ma
chen, über welche man freilich eine Zeitlang von die
ser Seite her viel hohles bombastisches Geschwätz hat 
hören müssen, deren immer wiederkehrende Verhöhnung 
aber auch endlich anfängt trivial zu werden. Es wäre 
zu verwundern, wenn diese ganze Stellung, welche 
unser Commentator seinem Schriftsteller sowol als den 
theologischen Parteien gegenüber einnimmt, für seine 
Exegese von gar keinem Einfluss sollte gewesen sein. 
Wiefern jedoch und in welchem Maase ein solcher 
Einfluss wirklich stattgefunden habe, darüber werden 
natürlich die Urtheile sehr verschieden ausfallen, je 
nachdem der Standpunkt der ßeurtheiler selbst ver
schieden ist. Je mehr man mit dem Verf. diesen 
Standpunkt theilt, destomehr wird man dafür halten, 
dass seine persönliche Ansicht und Denkweise nur 
dazu gedient habe, seine Exegese durchaus unpartei
isch und vorurtheilsfrei zu gestalten, und destomehr 
wird man, was als Resultat derselben vorliegt, freudig 
als reinen Gewinn der theologischen Wissenschaft be- 
grüssen. Je mehr man dagegen von dem Standpunkt des 
Verf. sich entfernt, desto nachtheiliger wird das Urtheil 
in dieser Hinsicht ausfallen: und es wird nicht an Sol
chen fehlen, die ihn selbst zu derjenigen klasse von 
Interpreten rechnen, mit der er am wenigsten gemein ha
ben will, qui committmd, quod hoc maxime tempore sedulo 
ritandum est, ut partium theologicarnm cupiditas. odia 
et convicia in theologiam exegeticam imporlata inter- 
pretationis reritati noceant. Bei Manchen wird diese 
Überzeugung so stark sein, dass für sie dadurch der 
o-anze Commentar ungeniessbar wird. Das wäre nun 
allerdings sehr zu tadeln und so morose Gemüther 
müssten° auf das Hauptmotto des Commentars verwie
sen werden: Ne mea UM studio disposta fideli, 
inteUecta priusqnam sint, contempta relinquas. Die 
Gründlichkeit und der wissenschaftliche Emst, mit 
welchem der Verf. verfährt, fordern es, dass man seine

verwerfen, und daher von ganzer Seele der Grundsatz 
des Verf. zu billigen, den er als besonders wichtig 
noch dem dritten Bande seines Commentars in dem 
Motto aus Seneca vorgesetzt hat: turpe esl aliud loqui. 
aliud sentire; quanlo lurpius aliud scribere, aliud sen
tire? Vollkommene Redlichkeit und Wahrheitsliebe 
ist und bleibt die Hauptpflicht jedes Exegeten. Allein 
bei aller Redlichkeit ist dennoch die geheime Macht 
tief gewurzelter Neigungen und Abneigungen nie ganz 
zu vermeiden. Wer einmal eine Vorliebe für gewisse 
theologische Ansichten hat, wer dieselben als äusserst 
wichtig für Frömmigkeit und Seelenruhe ansieht und 
dazu sich überzeugt hält, dass die Bibellehre über ihre 
Richtigkeit oder Unrichtigkeit entscheidet, der wird 
kaum anders können, als dass er seine ganze Aufmerk
samkeit den Umständen und Gründen zuwendet, welche 
ihn bei dem biblischen Schriftsteller diese Ansichten 
voraussetzen und entdecken lassen, während Alles, 
was dagegen spricht, weniger Gewicht für ihn haben 
oder ihn nur antreiben wird, um so sorgfältiger her
beizusuchen , wodurch es könne entkräftet werden. 
Ebenso wer gegen gewisse theologische Ansichten eine 
entschiedene Abneigung hat, weil er sie für unwahr 
und gefährlich hält und zugleich weiss, dass sie sich 
hauptsächlich geltend zu machen suchen, indem sie 
sich an Aussprüche der Schrift lehnen, welchen ihnen 
günstig zu sein scheinen , auch er wird unvermerkt 
im Eifer, ihnen diese Stützen zu entziehen, seine Un
befangenheit verlieren und, mehr als recht ist, bald die- 
ser, bald jener Seite seiner Beweisführung grössern 
Fleiss angedeihen lassen, je nachdem die eine oder die 
andere am meisten geeignet ist, den verhassten Wider
part zu entwaffnen. Es kann sogar das Streben, selbst 
vollkommen unparteiisch zu bleiben, dahin führen, dass 
man weniger gerecht ist, als man sein sollte: dass man 
nämlich über die Gebühr bereit ist, in der zu erklären
den Schrift Widersprüche, Irrthümer und Ungereimt
heiten zuzugeben, wie man es nicht sein würde, wenn 
man an der Wahrheit ihres Gehaltes persönliches In
teresse nähme. Der Commentar des Verf. dürfte diese 
Behauptungen keinesweges widerlegen. In welchem Ver* 
hältniss seine eigene theologische Ansicht zu den Leh
ren des Apostels und zu den theologischen Ansichten 
andererExegeten steht, ist nicht schwer zu bestimmen. 
Er selbst spricht sich darüber unumwunden aus. Denn 
trotz seiner Versicherung, dass es dem Ausleger nicht 
zukomme, die Wahrheit dessen, was sich ihm als der 
Gedankengehalt eines biblischen Buches ergibt, weiterer 
Beurtlieilung zu unterziehen, dass er dies Geschäft viel
mehr der dogmatischen lheologie zuzuweisen habe: so 
lehrt doch sein eigenes Beispiel, wie schwer es halte, 
hierin vollkommen Enthaltsamkeit zu üben. Er kann 
nicht umhin, einmal über das andere seiner Erklärung 
zugleich die eigene Meinung, sowol von den Lehren, 
die der Apostel vorträgt, als von den Argumenten, mit
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Darstellung gerade dann am sorgfältigsten prüfe, wenn 
man von den Resultaten, zu welchen er gelangt, am 
meisten sich abgestossen fühlt. Denn mit eigensinniger 
Verwerfung dessen , was misliebig erscheint, ist der 
Wahrheit nie gedient, sondern nur mit ruhiger Wider
legung, und es wäre auch ein Verdienst des vorliegenden 
Commentars, wenn er zu einer solchen anregte in allen 
den Punkten, wo entweder weitverbreitete Ansichten 
über gewisse biblische Begriffe als unhaltbar dargestellt 
werden, oder wo die Wahrheit und Zulässigkeit als 
biblisch anerkannter Lehren selbst in Zweifel gezogen 
wird. Wir wollen nur die hauptsächlichsten Punkte 
dieser Art namhaft machen. — Einer der vornehmsten 
Begriffe im Briefe an die Römer ist bekanntlich der 
der öixaioavvT] &tov. Unser Verf. lobt Luther’s Über
setzung: die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und gibt 
die Erklärung, jene öix. sei conditio hominis sontis, 
qui propter repositam in Christo, generis humani ex- 
piatore divinaeque clementiae obside, fidem, honestatis 
genitricem, benigne a Deo pro insonte habetur, cui data 
peccatorum venia aditus sit ad beatorum sedes (y. T. I, 
p. 48). Dagegen wird sich in der Hauptsache nichts 
Erhebliches einwenden lassen. Denn die Beifügung, 
welche der fides gegeben wird, dass sie sei honestatis 
genitrix, ist insofern unverfänglich, als nach den vor
ausgeschickten Erörterungen damit nur soll bedingt 
werden, dass man sich den Glauben nicht todt und un- 
thätig denke, keineswegs aber die Meinung ist, dass 
die dtyxMocsvvYj selbst erst von den Früchten des Glau
bens abhängig sei. Wenn jedoch alle Segnungen, 
welche die Sixaioavvri nach sich zieht, in den beiden 
genannten, in der venia peccatorum und dem aditus ad 
beatorum sedes, sollen begriffen sein: so wäre die Frage, 
ob nicht gerade die wichtigste ausgelassen sei, nämlich 
die Gabe des Geistes, und ob, wenn diese genannt 
wird, noch jene nähere Bestimmung der fides als einer 
genitrix honestatis nöthig gewesen wäre? Unser Verf. 
erinnert sonst selbst wiederholt daran , dass der heil. 
Geist zur Tugend führe (pietatis esse magistrum) und 
durch den Glauben an Christum erlangt werde, z. B. 
ad 8, 9. — Übrigens behauptet er von dem Ttvtvpa, 
dass es nicht eine vis, sondern eine natura divina sei, 
und zwar, wie man aus dem Tom. II, 187 Gesagten 
schliessen muss, ein göttliches von Gott selbst noch 
verschieden zu denkendes Wesen, den Engeln und Erz
engeln vergleichbar. Denn er hält es für möglich, dass 
der Apostel das Jlvtiqia als ein Wesen gedacht, das 
mit den Engeln und Erzengeln im Rath der Himmli
schen vor Gott erscheine und dort die Sache der Gläu
bigen führe, also etwa ihr Advocat dem Satan als ih
rem Ankläger gegenüber sei. Diese Vorstellung hängt 
zusammen mit einer öfter hervorblickenden Neigung, 
mythologische Persönlichkeiten anzunehmen; wie denn 

z. B. nach unserm Verf. Sünde und Tod dem Apostel 
als wahre Kakodämonen erscheinen (cf. T. II, p. 35 al.). 
Es ist aber zu bezweifeln, dass es Viele» gelingen 
werde, sich mit einer solchen Auffassung zu befreun
den, wenn damit mehr gemeint ist, als dass sich dem 
Apostel in der Lebhaftigkeit seines Geistes mitunter 
als Person darstelle, was er dennoch in der Wirklich
keit nur als Kraft und Macht wolle gedacht wissen. — 
Zu den Hauptemolumenten der Rechtfertigung gehört 
auch nach unserm Verf. die ahovioq. Was aber ist 
darunter zu verstehen? Nach einer weit verbreiteten, 
besonders bei der Schleiermacher’schen Schule gewöhn
lichen und durch sie auch sonst beliebt gewordenen 
Ansicht ist das ewige Leben mit dem Leben in Gott, 
dem Leben in der Wahrheit und der Liebe, dem Le
ben im Geiste wesentlich einerlei. Es beginnt schon 
hier auf Erden mit der Wiedergeburt und es heisst 
ewig, theils weil es im Tode nicht erstirbt, sondern 
unangefochten durch denselben immerfort währt, theils 
weil es überhaupt von dem Wechsel der Zeit nicht be
rührt wird, sondern ein über jeden Wechsel erhabe
nes sich stets gleichbleibendes Bewusstsein des seligen 
Verhältnisses, in das man zu Gott getreten ist, in sich 
schliesst. Dem stehen die Erklärungen unsers Verf. 
durchaus entgegen. Ihm ist das ewige Leben ganz 
und gar ein zukünftiges, das erst nach dem Ende des 
gegenwärtigen irdischen Daseins oder vielmehr erst 
mit der Wiederkunft Christi zum Gericht beginnt (T. II, 
p. 484), und der Hauptbegriff ist ihm dabei der einer 
durch keinen Tod begrenzten Fortdauer. Er sagt:

alwviov tufig notio primäria et verbis ipsis enuntiata 
sempiternae, quae morte non finiatur, vitae est, secun
daria, neque verbis expressa, sed quae aliunde acces- 
serit, vitae beatae (T. 1, p. 296). Genau damit zusam
menhängt seine Erklärung von b-ävarog, sofern derselbe 
als Sold der Sünde der Qof auuviog entgegengesetzt 
wird. Er versteht darunter unbedingt den physischen 
Tod , das Ende des zeitlichen Daseins (cf. ad 5, 12. 
6, 16. 22. 23 al.). Demgemäss sollte man meinen, 
werde im Sinne unsers Verf. der Apostel lehren, dass 
nur die Gerechtfertigten Hoffnung haben, nach dem 
Ende des gegenwärtigen Daseins ein zweites, dem 
Tode nicht mehr unterworfenes zu erlangen, dass da
gegen die nicht Gerechtfertigten dieser Hoffnung ganz 
ermangeln und mit dem gegenwärtigen Dasein ganz 
aufhören zu existiren. Der Apostel lehrt freilich an
derswo ausdrücklich anderster lehrt anderswo ent
schieden eine Auferstehung beider, der Gerechten und 
der Ungerechten. Allein man sollte denken, der Verf. 
werde sich dadurch um so weniger irren lassen, da er 
sonst niemals Anstand nimmt, die Widersprüche an
zuerkennen, die sich der Apostel nach seiner Meinung 
zu Schulden kommen lässt, und dann sich gewöhnlich 
darauf beruft, dass nicht leicht jemand zu allen Zeiten 
und bei allen Gelegenheiten von derselben Sache die
selben Gedanken habe, sondern dass einem heute diese, 
morgen jene Vorstellung besser zusage. Dennoch nimmt 
er in dem vorliegenden Falle dazu seine Zuflucht nicht.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 1.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Professor der Physik an der Universität zu Wien 

Dr. Andreas v. Ettinghausen ist der Titel eines Regierungs
raths verliehen worden.

Dem Bibliothekar bei der Universität in Halle Dr. K. 
Ed. Förstemann ist das Prädicat eines Professors ertheilt worden.

Der Privatdocent Dr. Kries in Breslau ist zum ausseror
dentlichen Professor in der philosophischen Facultät der Uni
versität daselbst ernannt worden.

Der Verein für hamburgische Geschichte hat den Hof- 
und Justizrath Prof, Dr. Michelsen in Jena zum correspondi- 
renden Mitgliede ernannt.

Der Agrege bei der Faculte des lettres der Universität 
in Paris A. F. Ozanam ist zum Professor der ausländischen 
Literatur ernannt worden.

Dem Inspector des Naturhistorischen Museum Professor 
Reichenbach in Dresden ist der Titel eines Directors verliehen 
worden.

Dem Archidiaconus und Adjunct Wagner in Ronneburg 
ist das durch SchuderofFs Tod erledigte Amt eines Superin
tendenten und Oberpfarrers daselbst übertragen worden.

Orden. Der als Schriftsteller bekannte Kammerherr 
Baron Stillfried hat den russischen Annenorden zweiter Klasse, 
Hofprediger Dr. K. Zimmermann in Darmstadt den preussischen 
Rothen Adlerorden dritter Klasse, Superintendent Müller in 
Ohlau den Rothen Adlerorden vierter Klasse, der schwedische 
Historiograph Professor Geijer in Upsala das Commandeurkreuz 
des Nordsternordens erhalten.

Nekrolog.
16. Nov. v. J. starb zu Stuttgart Prälat Dr. H. 

vorher°bfe v‘ ^Swart> Generalsuperintendent zu Hall, 
Upmm’ ,S, Prof, der Philosophie in Tübingen, geb. zu 
sind- Über ^d™ ^ürtemberg am 31. Aug.1789. Seine Schriften 
S1, ' -i ro e® Zusammenhang des Spinozismus mit der cartesi- 

’ Handbuch der theoretischen Philosophie 
a o BC^rZU Vorlesungen über die Logik (dritte
Aull., 183öp, vie Leibnitz’sche Lehre von der prästabilirten 
Harmonie (1822); Grundzüge der Anthropologie (1827); Die 

’ssenschaft de» ec s (1829); Der Spinozismus historisch 
and philosophisch erläutert (1839); Geschichte der Philosophie 
(3 Bde., 1843—44). 1

Am 3. Dec. zu Hamburg Dr. G Hirsch Gerson) ausge
zeichnet als praktischer Arzt daselbst. Von ihm erschien: 
Diss. de partu post matris mortem (181)2); über den Hospital
brand gemachte Erfahrungen (481/); mit N. H. Julius: Ma- 

- Sazm 4er ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde 
(1821—35).

Chronik der Universitäten.
Jena.

1. Das Lehrerperson al betreffend. Durch höchste 
Rescripte der durchlauchtigsten Erhalter der Universität wurde 
die durch den Abgang des Oberappellationsrath Dr. Francke 
erledigte dritte Stelle in der juristischen Facultät dem bishe
rigen vierten Professor Geh. Justizrath Dr. Guyet, die vierte 
Facultätsstelle dem Hof- und Justizrath Dr. Michelsen, die 
fünfte dem Oberappellationsrath Dr. Danz verliehen. Zur 
sechsten ist der bisherige ordentliche Honorarprofessor Dr. 
Luden, zur siebenten der ordentliche Professor Dr. Ed. Fein 
in Zürich berufen worden. — Am 28. Aug. v. J. ward Prof. 
Dr. Karl Snell als ordentliches Mitglied in die philosophische Facul
tät aufgenommen, nach Haltung seiner Antrittsrede: De mathesi 
cum philosophia coniungenda, zu welcher er durch ein Pro
gramm : De demonstrationibus gravitationis, eingeladen hatte. 
Am 10. Oct. wurde Kirchenrath Dr. Schwarz, bisher ausser
ordentliches Mitglied der theologischen Facultät, als drittes 
ordentliches Mitglied, un i am 3. Nov. der von Zittau anher 
berufene Professor Dr. Leopold Immanuel Rückert als viertes 
ordentliches Mitglied der theologischen Facultät recipirt, nach
dem Letzterer am 25. Oct. seine Antrittsrede: De officio inter- 
pretis in Novi foederis libris explicandis, gehalten hatte. Zu 
dieser Rede hatte derselbe durch ein Programm: Locorum 
Paulinorum i Thess. 1, 8 et I Thess. 3, 1—3 explanatio, ein
geladen. — Als Privatdocenten traten ein in der juristischen 
Facultät am 23. Oct. Dr. Karl Friedrich Gerber, nachdem er 
seine Inauguraldissertation: De unione prolium observationes, öf
fentlich vertheidigt hatte; in der theologischen Facultät am 
27. Nov. Licentiat Dr. phil. Joh. Karl Theodor Otto, nach 
Vertheidigung seiner Inauguraldissertation: De Epistola ad Di- 
ognetum S. lustini philosophi et martyris nomen prae se ferente, 
zu welcher Feierlichkeit als Decan Geh. Kirchenrath Dr. Hoff
mann durch ein Programm einlud: Commentarii philologico- 
critici in Mosis benedictionem Deut. XXXIII, Part. IX.

II. Zahl der Studirenden. Im laufenden Winter
halbjahr beträgt die Gesammtzahl der Studirenden 411, und 
zwar 241 Inländer und 170 Ausländer, von welchen 99 der 
theologischen, 142 der juristischen, 47 der medicinischen, 123 
der philosophischen Facultät angehören; ausserdem besuchen 
16 nicht Immatriculirte mit besonderer Erlaubniss Collegia.

III. Promotionen, a) Von der theologischen Facultät 
wurde Superintendent Eduard Schaubach in Meiningen honoris 
caussa zum Doctor der Theologie promovirt. b) Die juristi
sche Facultät ertheilte am 3>. Oct. dem grossherz, oldenbur
gischen Staatsrath und Präsidenten der Regierung des Fiir- 
stenthums Birkenfeld Lorenz Hannibal Fischer die juristische 
Doctorwürde honoris caussa. c) Bei der medicinischen Facul
tät erwarben die medicinisch-chirurgische Doctorwürde am 11. 
Sept. Aug. Theodor Marcus aus Dresden, nach Vertheidigung 
seiner Dissertation: De remediis quae methodo derivatoriae inser- 
viunt; am 14. Sept. Karl Aug. Geutebrück aus Altenburg,
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nach Vertheidigung seiner Dissertation: De hydrope foetus san
guinolente; am 16. Oct. Julius Schwabe aus Weimar, nach 
Vertheidigung seiner Dissertation: De polypis et rationibus, qul- 
bus curentur; am 21. Oct. Karl Zogbaum, nach Vertheidigung 
seiner Dissertation : De hernia ovarii; am 15. Nov. der durch 
mehre medicinische Schriften rühmlichst bekannte Bergchirur- 
gus Fr. Ernst Baumgarten zu Clausthal im Königreiche Han
nover. d) Von der philosophischen Facultät wurden zu Docto
ren der Philosophie creirt: am 14. Aug. Christian Aug. Berk
holz, Oberpastor und Gymnasiallehrer in Riga, und Johann 
Auerbach in Moskau; am 21. Aug. Gottfr. Fr. Jul. Bodemeier, 
Candidat der Theologie aus Göttingen; am 24. Aug. honoris 
caussa Dr. th. Joh, Heinr. Heinrichs,, Superintendent in Burg
dorf, bei <iessen Amtsjubiläum; am 30. Aug. Georg. Göth, 
Professor der Mathematik in Grätz, und Fr. Wilh. Herold, 
Cand. der Theologie in Greiz; am 14. Sept. Saul Isaac 
Kämpf aus Lissa; am 23. Sept, honoris caussa Karl Aug. 
Müller, Lehrer der Geschichte an der hohem Real- und Bür
gerschule in Leipzig; am 14. Oct. Heinr. Gottfr. Ollendorf, 
Professor der deutschen Sprache in Paris, Fr. Jul. Neumann 
aus Königsberg, Wilhelm Fr. Ernst Wiedasch, Lehrer am 
Gymnasium zu Ilfeld, Ludwig Fr. Julius Kellner, Candidat der 
Theologie aus Vorsalz, Fr. Joachim Günther, College am Pä
dagogium in Halle, Julius Fancher aus Berlin; am 22. Oct. 
Georg Jakob Eduard Thorbecke, Lehrer am Gymnasium zu Il
feld, und Fr. Wilhelm Knoch aus Ülpen; am 4. Nov. Fr. 
Wilh. Edmund Koch aus Sorsum, und Gotthilf Ludwig Schir
macher aus Trunz; am 15. Nov. Ludwig Fr. Ernst Grunow, 
Vorsteher einer Erziehungsanstalt in Eimsbüttel; am 21. Nov. 
Aug. Fr. Garcke, Candidat der Theologie aus Bräunrode, Mo
ritz Piorkowski, Lehrer der israelitischen Schule iu Ostrowo und 
Fr. Wilh. Herz, Lehrer am Kreussler’schen Institut in Leip
zig; am 28. Nov. Wilh. Reinhold Schulze, Lehrer am Taub- 
Stummen-Tnstitut in Leipzig, und Ludwig Koch,. Lehrer am 
Lyceum in Ohrdruff; am 4. Dec. Adolf Glitz aus Hamburg; 
am 9. Dec. Joh. Nepomuk Vogl in Wien und Fr. Wilhelm 
Adolf Noht aus Hakelberg; am 14. Dec. Gottlieb Gottfr. 
Ferd. Zimmermann aus Magdeburg.

Akademische Acte. Am 7. Sept, hatte die Feier
lichkeit der Vertheilung der für Studirende ausgesetzten Preise 
statt. Die von der theologischen Facultät aufgestellte Preis
frage über den Lehrbegriff des Briefs an die Hebräer hatte 
eine Abhandlung zu lösen versucht, welcher der zweite Preis 
zuertheilt wurde. Der Verfasser derselben ist- Gustav Adolf 
Franz Schumacher aus Gotha. Die juristische Aufgabe, utrius- 
que substitutionis, vulgaris et pupillaris historia, hatten zwei 
Bewerber behandelt, welchen Beiden, Sophron Robert Rost 
aus Gotha und Friedr. Wilh. Eckardt aus Brembach, der zweite 
Preis zuerkannt wurde. Über die Aufgabe der medicinischen 
Facultät , ut observationes et argumenta, quae vim lunae in 
corpora organica, imprimis iu hominem tum sanum, tum aegro- 
tum et probare et refutare possint- examinentur atque diiudicen- 
tur, war eine Abhandlung eingegangen, welche den ersten 
Preis erhielt. Der Verfasser derselben ist Reinhold Teuscher 
aus Buttstädt. Die philologische Aufgabe über, die Briefe des 
Heraklit hatte keinen Bearbeiter gefunden, Die philosophische 
Aufgabe über Herbart’s Lehre von den Seelenkräften war Ge
genstand einer Abhandlung geworden, deren Verfasser, Karl 
Bernhard Güldenapfel aus Jena, den zweiten Preis erhielt. 
Die naturwissenschaftliche Aufgabe war ungelöst geblieben. 
Die Bekanntmachung der; ertheilten Preise geschah durch eine 
R$de des Geh.. Hofraths Dr, Eichstädt, welche im Druck er

schienen ist: De praecipuis quibusdam ernestinae prosapiae in 
Saxonia principibus. — Am 10. Nov. fand die alljährlich in 
dem homiletischen und katechetischen Seminarium zu veran
staltende Preisvertheilung statt. Es waren dafür drei Predig
ten und fünf Katechisationen bei der theologischen Facultät 
eingereicht worden. Von erstem erhielt zwar keine den ersten 
Preis, aber Ernst Julius Hilbert aus Ronneburg empfing das 
Accessit und Eduard Billig aus Frankendorf im Weimarischen 
eine Gratification. Unter den Katechisationen wurde die von 
Anton Ludwig Traugott Sieber aus Meiningen des Preises 
würdig befunden und die von Wilhelm Hermann Krause aus 
Thalbürgel im Weimarischen mit dem Accessit belohnt. Aus
serdem erhielten noch Gustav Adolf Queck aus Zadelsdorf 
im Weimarischen und Eduard Billig aus Frankendorf Gratifi- 
cationen. An demselben Tage erfolgte die feierliche Auf
nahme der neuen Mitglieder der beiden Seminarien, zehn an 
der Zahl.

Die vom Candidat Fr. Eduard Constantin Elle aus Berka 
als Lynker’schen Stipendiaten gehaltene Rede: De Georgie 
Calixto, liberioris theologiae forti defensore, pacis atque concor- 
diae inter diversas Christianas ecclesias colendae assiduo hortatore, 
erschien durch Anmerkungen vervollständigt im Druck und 
wurde vertheilt.

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft n at ur fors chen d er Freunde in 

Berlin. Am 19. Nov. v. J. hielt Dr. Troschel einen Vor
trag über eine von Peters ans Mozambique eingesendete Süss
wasserschnecke , welche zweierlei Respirationsorgane, Lunge 
und Kiemen zugleich besitzt, ähnlich wie die Gattung Ampul- 
laria. Das Thier gleicht der Ampullaria carinata dadurch, 
dass die Schale links gewunden ist. Die aus letztgenannter 
Ampullaria gebildete Gattung Laniste wird dadurch bestätigt. 
Diese Gattung enthält nunmehr zwei Arten, Laniste carinata 
und L. rosea (Bulimus roseus. Gay.), welche mit der einge
sandten identisch zu sein scheint. Dr. Römer legte Kelche 
der fossilen Crinoidengattung Cupressoerimus aus dem Devons’- 
schen Kalksteine von Paffrath bei Köln vor, welche den in- 
nern Bau dieser Gattung auf klären, indem sie ein sehr zier
liches siebartiges inneres Quergerüst zeigen, bei welchem die 
Disposition der verschiedenen Öffnungen den bei diesem Ge
nus noch nicht nachgewiesenen bilateral symmetrischen Bau des 
ganzen Thiers feststellt. Prof. Ehrenberg theilte seine neue
sten Untersuchungen über den Einfluss der kleinsten selbstän
digen Organismen auf vulkanische Massen mit. Geh. Med.- 
Rath Link zeigte eine Zwiebel von Colchicum arenarium, an 
welcher eine Blüthenknospe und. Spuren von zwei abgeblühten 
Stämmen sich befanden, wovon die eine mit den Wurzelzasern 
in der Mitte stand. Es wird dadurch klar, dass die Basis 
der Blüthe, woraus die Wurzelzasern kommen, welche während, 
des Blühens ganz klein ist, sich nachher vergrössert und so 
die eigentliche Zwiebel bildet, an der die Spuren der Stämme, 
durch das Anwachsen in die Höhe gehoben, noch lange sicht
bar sind. Das Anwachsen der Zwiebel, worin man mit Mühe 
eine Regelmässigkeit gesucht hat, geschieht also sehr unregel
mässig. Colchicum arenarium, welches mehr Blüthen zugleich 
entwickelt als C. autumnale, zeigt dies am deutlichsten.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft in Dres
den,, Allgemeine Sitzungen der ordentlichen und ausseror
dentlichen; Mitglieder. Am I I, Oct, v. J. Chemiker Stein über 
den Sauerstoff und seine Bedeutung für das Leben. Am
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25. Oct. Dr. Hort über das Gesetz der allgemeinen Schwere 
mit besonderer Beziehung auf die Bewegung der Himmels
körper. Prof. Schubert über die Unmöglichkeit des Perpetuum 
mobile. Am 7. Nov. Prof. Schubert über das Beharrungs
vermögen. Mathematiker Sachse über die Pflanzenkunde als 
ein wichtiges Bildungsmittel unserer modernen Erziehung. Dr. 
A. Petzholdt über die Frage, wann und auf welche Weise die 
Erde untergehen werde. — Besondere Sitzungen der ordent
lichen Mitglieder. Am 16. Juli- Prof. Schubert über Eisen
bahnen und die von ihm berechneten dabei zulässigen Nei
gungsverhältnisse. Dr. Geyer über den merkwürdigen Fall 
eines an Athmungsbeschwerden leidenden Kranken. Dr. A. 
Petzholdt über Liebig’s Aufsatz die Probabilitätstheorie Berze- 
lius’ betreffend im Journal der Chemie. Oberlehrer Müller 
über Schwaab’s Versuch einer Hageltheorie. Am 6. Aug. Dr. 
Meurer über die Wirkung des Kalks als Düngemittel. Am 
3. Sept. Prof. Schubert über die von Buchner in München aus
geführte Schindelversteinerung. Dr. A. Petzholdt über v. Buch’s 
Abhandlung, Granit und Gneus betreffend. Am 1. Oct. Der
selbe über Ehrenberg’s Ansichten von der Entstehung der 
Kiesel- und Kalkerde, der sedimentären sowol, als der pluto- 
mschen Gebirge. Am 15. Oct. Dr. Meurer über die von 
Böttcher in Frankfurt angegebene Methode Glas durch redu- 
cirtes Silber in Spiegel umzuwandeln. Oberlehrer Müller über 
die Ursache der geschichteten Structur der phitonischen Ge
birgsarten. Dr. A. Petzholdt über Desor’s und seiner Coliegen 
diesjährige Gletscheruntersuchung. Am 22. Oct. Dr. Meurer 
über die Schönbein’sche Entdeckung in Betreff des Ozons, an
geblich eines der Bestandtheile des Sauerstoffs, der aus Ozon 
und Wasserstoff bestehen soll. Dr, A. Petzholdt über eine 
von dem zwickauer Vereine zur Verbreitung guter Volksbücher 
herauszugebende naturhistorische Volksschrift. Dr. Tlaenemann 
über ein von ihm zu bearbeitendes naturgescbichtliches Lehr
buch für höhere Schulen. Am 29. Oct. Prof. Dr. Prinz über 
die Jungfraugrube, der Haupteisenmine zu Dannemora. Che
miker Stein über erhebliche Bedenken gegen Schönbein s Ent
deckung des Ozons. Hauptmann Türmer über militärische 
Sprengversuche mittels galvanischer Batterien. Dr. A. Petz- 
holdt über das Vorkommen des metallischen gediegenen Silbers 
in der Drahtform. Derselbe über Wagner’s Geschichte der 
Urwelt und dessen Ansichten vom Neptunismus. Derselbe 
über einen in Zaukerode gefundenen Calamiten mit besonders 
schön erhaltener Structur. Am 5. Nov. Prof. Dr. Seebeck

Brieberg’s Preisfrage vom Luftdruck. Prof. Schubert über 
s angebliche Verbesserung des hydraulischen Widders. 

Derselbe über Bestimmung der Pendellänge für Dresden. Der
selbe über Expansivkraft der Wasserdämpfe. Chemiker Stein 
über Pseudomorphosen des Mineralreichs, mit Rücksicht auf 
eigene Untersuchungen.

Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 
2. Dec. v. J. trug der Secretär der Gesellschaft Dr. Köhne 
Notizen über die Münzcabinete und Numismatiker, welche ihm 
auf einer Reise in Italien bekannt geworden, vor und las ei
nen Aufsatz über vier in der Sammlung des Oberstlieutenant 
Schmidt befindliche unedirte Medaillons von Perinthus, Philip- 
Popolis und Heraklea. Der Hof- und Münzmedailleur Pfeuffer 
2e>gte eine vorzügliche von ihm gearbeitete Preismedaille der 
Uewerbausstellung. Prof. Brandt eine silberne von der Stadt

Drontheim auf die 25jährige Jubelfeier des verstorbenen Kö
nigs von Schweden und Norwegen geprägte Denkmünze. 
Troyon zwei bei Oderberg entdeckte alte Siegelstempel, von 
denen der Eine für eine dem heiligen Petrus geweihte Kirche, 
der Andere für die Familie van der Becke bestimmt war. Der 
vorsitzende Secretär legte mehre in Italien gekaufte Bronzen 
und geschnittene Steine, eine Anzahl schöner griechischer 
Münzen und eine Reihe von Dr. Sinstedten in Pasewalk ein
gesendeten , in Silber und Kupfer gefertigten Copien von an
tiken und modernen Münzen vor.

Literarische Nachrichten.
Ein die Erwartung aufs Höchste steigernder Bericht in der 

Allgem. Ztg., Nr. 276v.J., Beilage, erzählt von einem durch Dr. 
Tischendorf gemachten Fund. Difeser besteht in einigen vier
zig Pergamentblättern, welche den griechischen 1. ext von einem 
Theil der apokryphischen und prophetischen Bücher des Alten 
Testaments enthalten. Das Manuscnpt soll aus der ersten 
Hälfte des 4. Jahrh. herrühren. Die Schriftzüge haben 
Ähnlichkeit mit denen in dem Bibelmanuscript der Vaticana 
und im Dio Cassius derselben Bibliothek. Mehr oder weniger 
hat in einzelnen Büchern eine zweite Hand, vielleicht im 
7. Jahrh. nachgebessert, Absätze bezeichnet und interpun- 
crirt. Dr. Tischendorf wird nach seiner Rückkehr die kritische 
Ausbeute der gelehrten Welt vorlegen.

In dem Archive einer adeligen Familie im östlichen Eng
land ist eine Handschrift von Shakspeare’s Heinrich IV. auf
gefunden worden, welche vieles von dem gewöhnlichen Texte 
Abweichende enthält. Halliwells ist mit Herausgabe des Werks 
beschäftigt.

Der am 31. Jan. 1844 zu Stuttgart verstorbene Prinz 
Ludwig Christian August von Hohenlohe-Langenburg hat nicht 
allein den Theil seiner Bibliothek, welcher eine Sammlung lin
guistischer Werke aus dem Gebiete der lebenden europäi
schen Sprachen in 163 Bänden ausmacht, durch eine letzte 
Willensverordnung der königl. Bibliothek in Stuttgart, über
wiesen, sondern auch ein von ihm bearbeitetes, aber nicht 
vollendetes Wörterbuch aller lebenden europäischen Sprachen; 
zugleich aber hat er 600 Gulden für denjenigen ausgesetzt, 
welcher dieses Werk binnen zehn Jahren, vom Todestage des 
Prinzen an gerechnet,, vollende und zum Druck bringe.

MMlen.
Die Zoologie nimmt mehr und mehr das mineralogische 

Gebiet in Anspruch. Auf dem Wege der 
Professor Ehrenberg znr Entdeckung des vormal g und noch 
fortdauernden Lebens in den als “"«S3“'8“ o'8“''1“"'" 
Körpern eröffnet und verfolgt b’*>, !‘“LeTb 
München gefunden, dass der graue saizha g 1 hon (Salzthon), 
welcher das Steinsalz begleitet, in den femgeflatnmten Theilen 
aus Infusorien-Resten besteht Marcel de Serres und Joly 
zeigten in der Akademie zu Par«> <lass *e rothen >nd grü
nen Earben des Steinsalzes von Cordova m Spanmn von lu- 
fusorien herriihren, welche zuerst werns, spater gmn und .m 
hohen Alter purpurfarbig smd.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrockhauB in &eip7äg.
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IntelllgfenzblatL
(Der Raum einer Zeile wird mit 1’/2 Ngr. berechnet.)

©er bei SC. <& gß. ©altgnani & QTomV» in Pariö erf^einenbe

London and Paris Öbserver,
Journal of English and Foreign Jjterature, Science, and the Fine Arts, 

beginnt mit bem neuen Satjre feinen 21ten Safjrgang unb Wirb von ba ab für ganj SJeutfcblanb nur Von bem Unter 
Zeichneten bebitirt.

Se mehr in neuefter Beit bie englifche Sprache für ben ©eutfchen an Sntereffe unb allgemeiner Verbreitung gewinnt/ befto erwünfdjter wirb 
«8 bem Gelehrten unb greunbe ihrer Literatur fein, hiermit ein Sournal in ©eutfdjlanb eingeführt ju fe^en, welches but^ feine umfaffenbt 
Senbeitj bem Bebürfniffe eines jeben ßeferö vollkommen entfpridjt.

Sn feiner erften Bubrik: LITERATURE
Review of new books,

ftellteS fich bie Aufgabe, bem ©eiehrten unb Äiteraturfreunbe burch eine ftrenge Auswahl unb ben wörtlichen SCbbtutf bet’beftett 
^ttfRen auS bem Athenaeum, Globe, Spectator, Atlas unb Examiner, Edinburgh, Quaterly unb Westminster Review, ber Literary Gazette; auS 
Bentley’s Miscellany, Blackwood’s, Tait’s, Frazer’s, Hood’s, Ainsworth’s unb bem New Monthly Magazine eine genaue unb vorurtheilSfreie Überftdjl 
über bie vornehmften Grjeugniffe ber fchbnwiffenfchaftlichen, gefchichtlidjen, politifchen, geographischen unb Beifeliteratur attet Sprachen ju gewähren.

©ie jWeife: SELECTOR,
liefert bem nach ttntevbaltunci unb Belehrung &ttebenbtn bie neneften unb anmnthigften (^rjäblungen ber berühmteren Schrift* 
Reller Gngianbs unb außerbem merhvürbige Steife*, 2änber= unb SSölferbefchreibungen.

©ie britte: ARTS AND SCIENCES,
enthält ausführliche Berichte über Steuerungen unb ©rftnbungen im Giebiefc ber Sßtffenfdjaft unb ^unft, unb

bie Vierte: MISCELLANEA,
bringt Xaae^eretgniffe unb SSermifchteö ernften unb fomif^en Inhalts jur «Kenntnis bes ßefers.

©en mnhattg bilbet ein wöchentliches Verjeichnifj aller in Frankreich unb Gnglanb neu erfchienenen SEBerfe unb ein
POLITICAL SUMMARY.

Gö erfcheinen von biefem Journale wöchentlich Vier S3ogen compreffen ©tu^eS in einem bequemen Älein = ^olio, jebe Seift 
mit breifach gefpaltenen 6olumnenz fobafj eine SBocbenlieferung bem Inhalte nach einem Wtonatöh^ftC' englifdjer Reviews 
unb Magazines VÖUig gleith ift.

®er ^ret$ ift auöfcblieflicb nur für ©entfchlunb pro Sahrgang 12 3^-/ ober 21 $1. thein., — 
pro Semefier 6/2 Sh^-/ ober ll §1. 24 ^r.

35efteUungen in frctnfirten Briefen »erben von mir fotvie von allen foliben 93uchhanblungen ©eutfchlanbS angenommen unb 
Probelieferungen liegen in benfelben jur @infid)t aus.

<MUStav Oehler, 93ud)l)dnbleu in ^ranffurt a. W.

Vom 2. San. 1845 an erfcheint in meinem Verlage: 

päbagogifcbe Bettung, 
in SSerbinbung mit

Dr. ^oitinfl, Janson unb Körner 
herau^gegeben 

von
Dr. ©täfe unb Dr. (Siemen.

Sn ^olge o,elfa<hen unb wichtigen Bewegungen in bem wiffen=
fchaftlichen, Politiken unb fociaien ßeben ber Gegenwart wenben fich ^cr 
Blicke in gefieigertcr 2tufmerffamkeit von Steuern ber Grjiehung ju, unb 
machen eS ben Grjteh«n unbßehrern jur Pflicht, bie Aufgabe ihres h0£hJ 
wichtigen Berufes wieberholter Unttrfuchung ju unterwerfen unb von neuen 
GefichtSpuntten aus aufjufaffen.. ©aber wirb nidjt nur ihnen, fonbern 
auch allen greunben ber tief in bie Beitricfctungen eingreifenben GrjiehtmgSs 
frage bas Grfdjeinen einerBcitfchrift willkommei. fein, welche es fich 5ur 
jlufgabe macht, auf bem fichern Grunbe fortf<^reitent>er SBiffenfchaft unb 
gereifter Grfahrung baS Gefammtgebiet ber Grjiehung, beS Unterrichts unb 
ber®chule ju bearbeiten, um einen ben 2lnfoberungen ber Seit entfprechen- 
ben gortfchritt in ber päbagogifchen SEÖiffenfchaft unb Praxis anjuregen, 
vorjubereiten unb herbeijuführen. Sn Jlbhanblungen, .Kritiken, literarif^en 
Überfidjten, Gorrefponbenjen, Bachrichten 2C. wirb bie fPäbagogifdje Leitung 
nach unb nach alle in biefes @ebiet einfchtagenbe Berhältnijfe befprechen, 
unb ihr klar gebautes Biel mit Gntf^iebenheit ber Jlnfidjt unb ©efinnung, 

mit Äraft unb ßebenbigkeit verfolgen, namentlich auch bie vielfachen Bett’ 
irrthümer im ®ebüte ber Grjiehung unb ber «Schule mit Gnergie bekämpfen- 

Bon ber päbagogifchen Beitung erfcheint aller Vierjehn SEage ein« 
Bummer von 3 Bogen in gr. 8., bie Rete am 1. unb 15. Ubcö SBonatf 
ausgegeben wirb, ©er Banb von 12 Bummern ober 36 Bogen koftd 
2 SEhlf/ I(*

Gine über Plan unb Senbenj berfelben fich ausführlicher verbreitenbt 
^njeige iR bei jeber Budjhanblung einjufehen.

Beftcllungen nehmen alle Bu^hanbiungen unb BeitungSerpebitioncn an- 
im ©ecember 1844.

Sn Gommiffion bei $ne^an&er fcunef er in ^Berlin iR erfchienen 
unb burch alle Buchhanblungen ju haben:

tävfynfyrtU, ^eograpljie TUt-CBnedRnlanöO'
3um Gebrauche auf ©pmnafien. ®r. 8. ®el). %

©urch alle Buchhanblungen iR ju bejieben:

Bericht vom 1844 an bie SRHgHebev ber ^eutfeben 
©efettf^aft $u ©rforfebung vaterlanbif^er ©pradR 
unb Sllfertbümer in Seidig* $erau$gegeben von Dr. 
dt ®r. 8. ®eb- 12 Slgt.

Äeibiig, im ©ecember 1844.
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Theologie.
Schriften von Fritzsche und T h o 1 u c k.

(Fortsetzung aus Nr. 5.)
Dass nach dem Apostel auch die Gottlosen auferstehen, 
bleibt ihm ausgemacht, und er erklärt sich entschieden 
gegen Rückert, der anders urtheilt (T. II, p. 124). 
Aber, sagt er, die Auferstehung der Gottlosen ist nur 
eine Auferstehung zu einem zweiten Tode, da ihr Leben 
in den Qualen der Unterwelt gar nicht den Namen 
des Lebens verdient, und wahrhaft zum Leben erstehen 
doch nur die Gerechten (II, 125). Dies lässt sich 
ohne Zweifel hören und was der Verf., namentlich 
I, 296, mit gewohnter Gelehrsamkeit beibringt, seine 
Ansicht zu rechtfertigen, ist sehr lesenswert!». In
dessen regen sich doch allerlei Bedenken. Denn ist 
die künftige Existenz der Gottlosen, wenn schon ewig 
(aiMvtog), doch keine darum, weil sie vollkommener 
Unseligkeit verfallen, ist: so muss der Begriff der for, 
bereits auf irgend eine Weise den der Seligkeit ein
schliessen, und zwar nicht auf eine blos zufällige und 
und daher secundäre, sondern auf eine primäre und 
nothwendige Weise. Und liegt in dem Begriff der 
keineswegs nur einfach der Begriff der Existenz, son
dern vielmehr der einer seligen Existenz: so kann auch 
der entgegengesetzte ödraiog nicht einfach das Auf
hören der Existenz anzeigen, sondern es muss zugleich 
die Vorstellung von dem Ein- und Übergang zu einem 
unseligen Dasein darin liege»». Ist man 6rst so weit: 
so lässt sich ferner die Aufgabe nicht abweisen, zu 
untersuchen, worin denn nun nach dem Sinne des Apo
stels die Seligkeit bestehen werde, die das Dasein erst 
zu einem wahren Leben, und worin die Unseligkeit, die 
dasselbe zum Tode macht. Und so fortschreitend wird 
man doch zuletzt wol zu Erklärungen gelangen, denen 
gegenuoei die vorn Verf. gegebene»» als ungenügend 
und dürftig erscheinen müssen. Es ist hier nicht der 
Ort, auch nur den Versuch zu einer solchen Erörterung 
zu machen; es soll nur ausgesprochen werden, dass 
die Ansicht des Verf. , trotz der eisernen Consequenz, 
mit welcher sie festgehalten ist, und trotz der Zuver
sichtlichkeit, mit der sie als die allein richtige geltend 
gemacht wird, immer noch Rainn zu mancherlei Aus- 
stellungen übrig lässt.Ben Begriffen Leben, Geist, 
Rechtfertigung, Glauben stehen äusser den Begriffen 
der Verdammniss und des lodec die der Sünde und 
des Gesetzes gegenüber. Von der apaQTla ist, wie sich 

erwarten lässt, vorzüglich zu dem Abschnitte 5,12 sqq. 
die Rede. Hier werden dem Worte die beiden Bedeu
tungen 1) des Sündigens (peccatio, ro peccare), 2) der 
Sünde als That (peccatnm, malum fadwus) vindicirt, 
und andere Erklärungen auf das bestimmteste abge
wiesen, namentlich die, nach welcher das Wort auch 
sündliche Neigung oder Neigung zum Sündigen, Sünd
haftigkeit u. s. w. bedeuten soll. An der Stelle 5, 12 
selbst soll es die Thatsünde bezeichnen und nichts 
weiter gesagt sein, als dass Adam zuerst gesündigt 
habe, auf keine Weise aber, dass durch ihn auch für 
die übrigen Menschen nach ihm eine Nothwendigkeit 
zu sündigen entstanden sei. Gelegentlich wird auch 
noch hervorgehoben, dass man nur mit Bewusstsein 
sündigen könne. Im weitern Verfolg jedoch wird wie
derholt darauf gedrungen , dass der Apostel sich die 
'Apagzla, wie schon oben erwähnt, häufig als Person, 
gleichsam als einen Kakodämon (II, 35) vorgestellt habe, 
und in diesem Falle sagt der Verf. selbst: Aposlolus per- 
sonam, cui t7]q ‘AgugviaQ nomen imposuit, fecit malam 
voluntatem. sanclae legis irveverentiam (Koelln. intem- 
perantiam dixit dir. leges susque deque habentem. 
Chrys. Qa^vgov nqfwÄQtGiv, Trtv tnt to oq/iiyv,
zyv Öittp&ag/.ttvTiv yvwpyv) uno verbo malitiam. Quae 
sanctitatis contemirix per Ubidinis irritamenta qvae cor- 
jwri insunt libidinem parit; tum e libidine pullulant 
peccata (II, 44; cf. II, 35). Unter diese»» Umständen 
aber sieht man gar nicht, warum der Verf. sich so 
lebhaft gegen die Erklärungen auf lehnt, nach welchen 
agaQTia auch Sündhaftigkeit, sündliche Neigung, sünd- 
liches Princip u. dergl. bedeute»» soll. Denn dass nach 
seiner Ansicht diese Bedeutung erst da sich einstellt, 
ivo der Apostel die ‘Agagila personificirt, andere da
gegen sie ohnedies mit dem Worte verbinden, mag 
vielleicht von grösserer philologischer Genauigkeit zeu
gen, macht aber in der Sache keinen wesentlichen Un
terschied. Wenn nun gleich zu 5, 12 jemand sagen 
wollte, durch Adam also ist jenes Ungeheuer, das 
seitdem die Menschen beherrscht und zur Sünde treibt, 
in die Welt gekommen , d. h. durch Adam ist es be
wirkt, dass die Mensche»» der Herrschaft eines bösen 
Willens unterworfen sind: so würde nach den eigenen 
Auseinandersetzungen des X erf. nichts dagegen einzu
wenden sein, wenigstens nichts, was sich auf die Be
deutung des Worts agaqrM stützte.

Nichts desto weniger muss man dem Scharfsinn 
und ausgezeichnetem Geschick alle Gerechtigkeit wider
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fahren lassen, mit welchem er es einleuchtend und 
überzeugend zu machen weiss, dass es in dem ganzen 
hierher bezüglichen Abschnitte dem Apostel gar nicht 
in den Sinn kommt, den Adam als Urheber der Sünde 
insgemein darzustellen, sondern dass er ihn nur als 
den bezeichnet, durch dessen Schuld der Tod allge- 
meine Strafe der Sünde geworden, insofern nämlich 
ihm, dem Adam, zuerst der Tod als Strafe angedroht 
und auch, da er sündigte, über ihn verhängt wurde, es 
aber später, nachdem dies einmal vorhergegangen war, 
ungehörig gewesen wäre, diejenigen, die dem Adam in 
der Sünde nachfolgten, anders zu bestrafen, als dieser 
bestraft war. Dass V. 19 nicht damit in Widerspruch 
stehe, wo man noch am ersten eine Zurückführung* der 
Sünde überhaupt auf Adam finden könnte, wird gezeigt, in
dem dargethan wird, dass hier der Apostel sage, es seien 
alle Menschen durch den Ungehorsam Adam’s als 
Sünder’ dargestellt, sofern alle sterben , Adam’s Unge
horsam aber Ursache ist, dass der Tod Strafe der 
Sünde geworden , nun also auch, die da sterben , als 
Sünder erscheinen, gleichwie alle Menschen durch 
den Gehorsam Christi als gerecht dargestellt werden, so
fern er durch seinen Gehorsam gegen den Vater das Recht 
erworben hat, ihnen das Leben zu ertheilen, es aber 
nur denen ertheilen wird, die gerechtfertigt sind. Auch 
so jedoch bleibt immer die Frage, ob wirklich der Apo
stel sich zwischen der Sünde Adam’s und der der übrigen 
Menschen gar keinen Zusammenhang gedacht, ob er 
der Meinung gewesen, dass in jedem einzelnen Men
schen die Sünde sich rein von neuem, gewissermassen 
autochthonisch erzeuge, ohne dass dabei ein Einfluss 
oder eine Nachwirkung gleichzeitig und früher began
gener Sünden stattfinde ? Was obige Erklärung selbst 
betrifft, so kann man zugeben, d.ass es dem Apostel 
mehr darum zu thun sei, Adam als Urheber des To
des, denn als Urheber der Sünde darzustellen, und doch 
ihn denselben wenigstens auch als Urheber der letztem 
darstellen lassen. Nach unserm Verf. ist der Sinn 
5, 12 etwa dieser: dem Adam war der Tod als Strafe 
der Sünde angedroht; er sündigte und verfiel dem Tode. 
In Folge dessen ist der Tod über alle Menschen ge
kommen, weil sie alle sündigten, der Tod aber einmal 
nach dem, was sich mit dem Adam begeben hatte, 
Strafe der Sünde geworden war. Dem setze man diese 
Erklärung entgegen: der Tod war ein für allemal für 
die Strafe der Sünde erklärt; Adam war der erste, der 
sündigte, daher auch der erste, der den Tod erlitt, und 
so ist von ihm aus der Tod zu allen Menschen hin
durchgedrungen, weil von ihm aus die Sünde zu allen 
Menschen hindurchgedrungen ist, eigentlich weil alle 
gesündigt haben, nachdem er einmal das Sündigen über
haupt angefangen und aufgebracht hatte. In beiden 
Fällen wird zweierlei in den Text gelegt, was nicht 
ausdrücklich darin steht, sondern erst hinzugedacht 
werden muss. Bei der Erklärung des Verf. wird hin

zugedacht : 1) dass dem Adam der Tod als Strafe an
gedroht worden, 2) dass der Tod in Folge dessen, 
was sich mit dem Adam begeben , allgemeine Strafe 
der Sünde geworden. Bei der andern: 1) dass der 
Tod ein für allemal für die Strafe der Sünde erklärt wor
den, 2) dass alle gesündigt haben, nachdem Adam ein
mal den Anfang damit gemacht. Es würde sich fragen, 
welche Ergänzungen' dem Context mehr entsprechen. 
Was übrigens wider die Sünde, die ohne Bewusstsein 
geschehen möchte, gesagt ist, hat insofern Grund, als 
keine Sünde der Art dem, der sie begeht, zügerechnet 
werden mag. Sonst sollte man denken, dass sie statt
finden könne allerdings. Nach dem Verf. selbst bedeu
tet ursprünglich das Abirren von einem, vor
gesteckten Ziel. Sollte man denn nicht so das Rechte 
verfehlen können, auch ohne dass man davon wüsste ? 
-r- Bei den Bemerkungen über den >6^0?, sofern dar
unter das Mosaische Gesetz zu verstehen i.st, fallt be
sonders auf, was der'Verf. über die Art sagt, wie dies 
Gesetz nach der Ansicht des Apostels dazu gedient 
habe, die Sünde der Menschen zu erregen und zu meh
ren. Er behauptet nämlich, diese Wirkung sei im Sinne 
des Apostels keineswegs eine Folge weder von einer dem 
Gesetze selbst eigenen Beschaffenheit ‘noch auch von 
einer allgemeinen Beschaffenheit der menschlichen Na
tur, sondern vielmehr die Folge einer ausserordentlichen, 
miraculösen und mysteriösen Veranstaltung Gottes. 
Zwar da, wo zuerst der Verf. diesen Punkt berührt 
(ad 5, 20), scheint ihm eine solche Ansicht noch ganz 
fremd zu sein. Denn dort sagt er: asseveravit Paulus, 
Deo quod hominibus in vetitum niti suetis di- 
vinas leges cupiditatum incendium excitatu- 
ras esse sein iss et potiorem causam, cur legem mos. 
scribi iuberet, haue fuisse, ut peccata multiplicarentur. 
Dagegen sagt er ad 7, 8 ausdrücklich, das gewöhnliche 
Hinweisen auf das bekannte Nitimur in retitum sei in 
dieser Sache ganz ungehörig. Was Paulus als Wir
kung des Gesetzes darstelle, lasse sich aus diesem al
len Menschen gewöhnlichen nisus gar nicht erklären. 
Die Meinung des Apostels sei vielmehr, Deum prae
ter natur ae legem instituisse, ut extraor d'inaria 
quaedam per Mosis disdplinam in hominibus excitare- 
tur vetitorum libido, und er spreche ein Mysterium 
aus, das wieder nicht zu begreifen sei. Hernach kommt 
er auf diese Ansicht bei jeder Gelegenheit zurück. Man 
vgl. namentlich II, 43. 107. Zur Begründung derselben 
führt er die erklärten Stellen selbst (Röm. 5, 20; 
7, 8. 13) und ausserdem 1 Cor. 15, 56; Gal. 3, 19 f. 
an, indem er meint, dass Jeder, der diese Stellen mit 
vorurtheilsfreiem Gemüthe erwäge, ihm werde beipflich
ten müssen. Viele seiner Leser jedoch, wenn sie auch 
sonst von Vorurtheilen denken frei zu sein, werden 
das Vorurtheil dennoch nicht los zu werden wissen, 
dass die Wirkung, die Paulus dem Gesetze zuschreibt, 
auch wol ohne Annahme eines Wunders zu erklären
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übung sich hier eröffnet. Wir beschränken uns auf 
einige wenige Bemerkungen. Wenn der Verf. darauf 
dringt, wie er II, 305 ausführlich thut, dass der Apo
stel einen unbedingten Rathschluss Gottes zur Beseli- 
gung der Menschen lehre, dass nach seinem Sinne Gott 
nicht sowol die Menschen beselige, weil er etwa ihren 
Glauben vorausgesehen habe, als vielmehr selbst den 
Glauben in ihnen wirke, weil er sie zu beseligen be
schlossen habe: so ist dagegen um so weniger etwas 
einzuwenden, da es durchgehend Hauptlehre des Apo
stels ist, die Beseligung der Menschen erfolge ganz 
ohne irgend ein Verdienst von ihrer Seite, und da auch 
sonst von ihm der Glaube als eine Wirkung Gottes im 
Menschen dargestellt wird. Wird dagegen weiter be
hauptet, bei dieser Lehre gerathe der Apostel in Wider
spruch sowol mit den Vorstellungen von einer unpar
teiischen Gerechtigkeit Gottes, als auch mit Dem, was 
er gleich in demselben Zusammenhänge von der Fi ei- 
heit und Zurechnungsfähigkeit der Menschen sagt: so 
liess sich dagegen wol mehr als eine Einwendung 
machen. Festzuhalten ist vor allen Dingen, dass nach 
der Lehre des Apostels keine Sünde ohne Schuld zu 
denken ist und dass alle Menschen unter der Herr
schaft der Sünde stehen, in Folge dessen durch ihre 
eigene Schuld von der Seligkeit ausgeschlossen sind, 
also auch nicht als ein ihnen zukommendes Recht ver
langen können, dass Gott ihnen diese Seligkeit ertheile 
oder etwas an ihnen thue, das ihnen zur Seligkeit 
verhelfe. Wenn nun Gott dennoch an einigen unter 
ihnen dergleichen thut, so haben diese das als beson
dere Gnade anzuerkennen und zu rühmen, während die 
andern, an denen er dergleichen nicht thut, sich über keine 
Ungerechtigkeit beklagen dürfen; und so sehr von je
nen gesagt werden muss, sie werden selig ohne ihr 
Verdienst, so sehr muss von diesen gesagt werden, sie 
werden nicht selig durch ihre eigene Schuld. Anders 
und viel bedenklicher freilich gestaltet sich die Sache, 
wenn der Apostel lehrte, dass dasjenige, was die Men
schen an ihrer Seligkeit hindert, ihr Unglaube also, 
nicht weniger eine That und Wirkung Gottes in ihnen 
sei, als es der Glaube ist, der sie der Seligkeit theil- 
haftig macht. Hierüber aber war vornehmlich zu dispu- 
tiren. Uns will scheinen, dass der Apostel zwar lehrt, 
Gott bestärke einige in dem Unglauben, zu dem sie 
bereits durch ihre eigene Schuld hinneigen; aber nicht, 
er mache sie überall erst ungläubig, «m nämlich dann 
sie um so gewisser von der Seligkeit ausschliessen zu 
können, und das ist ein nicht unerheblicher Unterschied. 
Lässt man jedoch auch diesen Unterschied gelten und 
dürfte damit der Antheil gesichert sein, welcher sonst 
der freien Entschliessung der Menschen an ihrem end
lichen Geschick zugeschrieben wird: so bleibt mchts- 
destoweniger die Frage übrig, wie sich ein solcher 
Hergang mit der unparteiischen Gerechtigkeit Gottes 

■ zusammendenken lasse. Denn hat kein Mensch nach

sei und dass, wenn er selbst, der Apostel, andere Gedan- i 
ken darüber gehabt hätte, dies gewiss deutlicher und < 
bestimmter von ihm würde ausgesprochen sein, dass < 
er wenigstens, wie er in ähnlichen Fällen zu thun : 
pflegt, angezeigt haben würde, es sei ein Mysterium, i 
wovon er rede. Und schon dies Vorurtheil reicht hin, i 
den angeführten Stellen die erfoderliche Beweiskraft 
zu nehmen, die denn doch im Grunde nichts weiter 
aussagen, als nur, dass überhaupt das Gesetz die 
Sünde verstärke und vermehre und dass dies von Gott 
so beabsichtigt sei. Über die Art, wie dieselbe Wir
kung zu Stande komme, ob auf natürlichem oder über
natürlichem Wege, darüber geben sie keine Auskunft. 
— Von vorzüglicher Wichtigkeit ist endlich noch der 
Abschnitt des Briefes an die Römer, welcher den locus 
de praedestinatione betrifft (9, 1 —II, 32). Wie unser 
Verf. denselben ansieht und beurtheilt, ist am leichte- j 
sten aus seiner Schlussbemerkung T. II, p. 547 sqq. zu 
entnehmen. Kurz zusammengezogen ist seine Meinung 
diese: der Apostel beabsichtigt, seine Leser jüdischer 
Abkunft über das Schicksal so vieler ihrer Stamm
genossen zu trösten, die in ihrem Unglauben beharrten. 
Zu dem Ende führt er folgende drei Gedanken aus: 
1) Gott hat nach willkürlichem Belieben den Israeliten, 
welchen er wohlwollte, die Seligkeit beschieden, die 
übrigen hat er verhärtet, damit sie nicht glaubten und 
so das Messianische Heil erlangten. 2) Das Volk 
Israel hat das Messianische Heil nicht erlangt, weil es 
nicht glauben wollte, obschon es konnte. 3) Gott hat 
für eine gewisse Zeit einen Theil von Israel verstockt, 
um beiden, Juden und Heiden, gleicherweise zu helfen, 
indem nämlich durch die Verstocktheit Israels der Wi
derstand der Heiden und wiederum durch die Em
pfänglichkeit der Heiden die Verstocktheit Israels sollte 
geheilt und aufgehoben werden. Dass diese Gedanken 
unter einander in offenbarem Widerspruche stehen, 
fügt der Verf. hinzu, sieht ein Jeder. Der erste ist 
wider den zweiten und der dritte gegen beide. Doch 
outss man den Apostel deshalb entschuldigen, weil er 
nur zu einem paränetischen Zwecke also redet. Er 
wdl trösten, und wenn man tröstet, begegnet es einem 
leicht, dassjnan bald dies, bald das aufgreift, wovon 
man sici einen Eindruck verspricht, ohne genau dar
auf zu achten, wiefern das Eine mit dem Andern zu
sammenstimmt. So weit der Verf. in jener Schluss
bemerkung. In der ausführlichen Erklärung des Ein
zelnen findet er überdies obige drei Hauptgedanken 
selbst, wenigstens den ersten und dritten, übel begrün
det. Jenes willkürliche Verfahren, welches Gott zuge
schrieben wird, findet er iu Widerspruch mit einer 
richtigen und aufgeklärten Erkenntniss Gottes; die 
Hoffnung aber, dass einst ganz Israel sich bekehren 
werde, entbehrt nach seiner Ansicht aller Wahrschein
lichkeit. S. T. II, p. 544. 531 sqq. Man merkt leicht, 
welch ein weites Feld zu mannichfaltiger Controvers-
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seinem eigenen Verhalten Anspruch auf Seligkeit, so 
sollte man meinen, Gott werde entweder alle verwer
fen oder alle begnadigen, nicht aber Ausnahmen zu 
Gunsten einiger machen. Allein wie wenig man auch 
jene Frage hinlänglich zu beantworten wisse: so liegt 
darin doch kein Grund zu behaupten, dass der Apo
stel sich in der Sache selbst geirrt habe. Es bleibt 
doch einmal feine weitgreifende Erfahrung, dass das
jenige, was Gott an den Menschen thut und über sie 
verhängt, sehr verschiedenen Eindruck auf sie macht, 
dass dasselbe Geschick, dieselbe Verkündigung, Vor
stellung und Lehre die einen zur Änderung ihres bis
herigen Sinnes bewegt, die andern in ihrem bisherigen 
Sinne fiur noch mehr verhärtet, wiewol dieser bei bei
den der nämliche gewesen. Da nichts geschieht ohne 
Gottes Willen, muss es erlaubt sein, diese verschiedene 
Wirkung als von Gott beabsichtigt zu denken, und man 
irrt nicht, wenn man die Thatsache selbst, dass Gott 
auf gleichgesinnte Menschen verschieden wirke, aus
spricht, wenn man auch nicht anzugeben weiss, wor
auf diese verschiedene Wirkung beruhe oder wie die
selbe mit dem, was wir sonst von Gott wissen , sich 
vereinen lasse. Nach unserm Commentar zwar ist 
das Verhältniss noch etwas anders. Der Apostel 
spricht nicht blos die Beseligung der einen und die 
Verwerfung der andern aus, sondern er leitet dieselbe 
ausdrücklich von einer Parteilichkeit Gottes oder davon 
her, dass er die einen liebe und die andern hasse. Zu
gegeben aber auch, dass diese Auffassung richtig sei: 
so muss doch bemerkt werden, dass, wenn gesagt wird, 
Gottliebe die einen und hasse die andern, das am Ende 
nur mit andern Worten dasselbe ausdrücken dürfte, 
als wenn gesagt wird, er beselige die einen und ver
werfe die andern, jenes also nicht ernstlich eine Er
klärung von diesem sein kann, dass wir vielmehr auch 
so auf ein beneplacitum zurückgeführt werden, das 
wir anerkennen müssen , ohne es erklären und begrei
fen zu können. Am wenigsten Erheblichkeit möchte 
haben, was der Verf. gegen die Hoffnung des Apostels 
sagt, dass einst ganz Israel sich bekehren werde. 
Denn, wenn er behauptet, dafür sei gar keine Wahr
scheinlichkeit, so ist das etwas rein Subjectives. Wo 
cs zu hoffen gilt, kann leicht dem einen gewiss er
scheinen, was dem andern nicht nur unwahrscheinlich, 
sondern geradezu unmöglich scheint. Der Widerspruch 
aber, den er darin findet, dass der Apostel erst einen 
Theil von Israel entschieden lässt verworfen werden 
und dann doch nichtsdestoweniger von einer künftigen 
Beseligung des ganzen Volks spricht, dieser Wider
spruch dürfte sich heben , wenn man die Worte des 
Apostels populari quadam trulina, nicht auriftcis sta- 
tera abwiegt und bedenkt, dass die Rede von einem

Volke ist, das nach seinen Individuen zu verschiedenen 
Zeiten ein verschiedenes ist.

Die indices, welche das Ganze schliessen, sind 
eine dankenswerthe Zugabe. Doch möchte namentlich 
dem index rerum noch mehr Vollständigkeit, hin und 
wieder auch eine genauere Durchsicht zu wünschen 
sein. Verschiedentlich, wo er unserm Gedächtniss zu 
Hülfe kommen sollte, haben wir ihn vergeblich zu 
Rathe gezogen und sind dabei auch auf einige Sonder
barkeiten gestossen. In dem Artikel Spiritus z. B. 
heisst es: Sp. s. omnibus piis Christ, parce in hac rita, 
cum maxima autem largitate öo&v adeptis imperti- 
fur II, 174 sq. An der Stelle selbst aber wird be
hauptet, dass dies gerade nicht der Fall sei. Im Arti
kel Regnum Dei ist gar von einem regnum incorrupti 
iudicii die Rede. Wohin verwiesen wird 1,338 steht 
aber: piis Christi alumnis regnum portendi incor
rupti iudicii interpres fatealur necesse est.

Bei der Beurtheilung des Commentars von Hin. 
Th. können wir kürzer sein. Es kommt hier haupt
sächlich darauf an, das Verhältniss dieser neuen Aus
arbeitung theils zu der ältern , die in drei Auflagen in 
die Hände des theologischen Publicums gekommen ist, 
theils zu dem soeben angezeigten Commentar näher zu 
bestimmen.

Von der ältern Ausarbeitung hat die neue im All
gemeinen Form und Einrichtung beibehalten. Prolegome- 
na werden vorausgeschickt, die Erklärung selbst folgt 
der gewöhnlichen Eintheilung in Capitel. Von jedem 
derselben wird zuerst kurz der Inhalt angegeben, nach 
dessen Beschaffenheit es in verschiedene Theile zer
legt und so im Einzelnen besprochen wird. Doch fin
det sich bei dieser Form bereits die Abänderung, dass, 
während in der ältern Ausarbeitung Angabe des Inhal
tes und Angabe der sich daraus ergebenden besondern 
Abschnitte des Briefes vor jedem Capitel von einander 
getrennt aufgeführt waren , die neuere Ausarbeitung be
reits zusammenzieht, was als zweckmässige Abkürzung 
mag angesehen werden. Auch haben die einzelnen 
Paragraphen der Prolegomena eine bessere Anord
nung erhalten. Früher war die Ordnung diese : 1) über 
die römische Gemeinde; 2) über Zeit und Ort der Ab
fassung des Briefes; 3) über die Sprache, in welcher 
derselbe geschrieben worden; 4) über den Stil und 
5) über die Echtheit des Briefes; 6) Veranlassung und 
Zweck; 7) Ökonomie des paränetischen Theils; 8) über 
die vorzüglichsten Ausleger. Jetzt ist die Frage nach 
der Echtheit, oder wie es nun heisst, nach der Authen- 
tie oder Integrität des Briefes an die Spitze gestellt 
und darin das Bemerkenswertheste aus §. 7 mit weni
gen Worten gleich aufgenommen; 3 und 4 sind zusam
mengezogen und folgen erst nach 6. Die Ordnung bei 
Fr. scheint indess noch einfacher und natürlicher.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung aus Nr. 7.)
Der Umfang des Commentars ist sich ungefähr gleich
geblieben, nicht sowol wenn man auf die Seitenzahl 
sieht, die allerdings zugenommen hat, als wenn man 
auf das Maas der Ausführlichkeit sieht, nach wel
chem die Erklärung sich in ihren Gegenstand einlässt. 
Jetzt wie früher will der Verf. keineswegs nur Scho
lien geben (ausgenommen zu dem paränetischen Theile, 
dessen Erklärung sich gleich in ihrer Überschrift als 
eine Folge von Scholien ankündigt); er hat es nicht 
abgesehen auf eine solche Gründlichkeit und Vollstän
digkeit, wie sie sich bei Hrn. F. findet. Manche Ein
zelheit, welche dieser erst festzustellen und nach allen 
Seiten hin zu sichern bemüht ist, ehe er weiter darauf 
fortbaut, wird bei Hrn. Th. als bekannt vorausgesetzt, 
oder nur so weit, als es unumgänglich nöthig scheint, 
erläutert. Auch die Erklärungen anderer Interpreten 
erfahren hier beiweitem nicht dieselbe ausgedehnte Be
rücksichtigung wie dort. Durchgehend eilt die Exposi
tion rascher vorwärts und nur bei einzelnen besonders 
wichtigen und schwierigen Stellen bewegt sie sich in 
grösserer Breite und langsamerem Fortschritt.

Der Gehalt jedoch, der diese Form erfüllt, die Er
klärung selbst rechtfertigt das Prädicat einer neuen 
Ausarbeitung vollkommen; denn hier ist nicht blos im 
Einzelnen nachgeholfen und reparirt, sondern das Ganze 
ist umgebaut.

Bei seinem ersten Erscheinen hatte der Commen- 
tar einen vorherrschend dogmatischen und ascetiscben 
Charakter. Es liess sich wahrnehmen, die Absicht sei 
nicht sowol den Inhalt deg Briefes an die Römer erst 
neu auszumitteln, als vielmehr dasjenige, was dieser 
Brief nach bewährten Autoritäten wirklich enthalte, bei 
den Zeitgenossen zur rechten Wertschätzung und An
erkennung zu bringen, die hier vorgetragenen Lehr
sätze aus der Vergessenheit, in die sie gerathen zu 
sein schienen $ hervoizuziehen, sie gegen Misbilligung 
und Verwerfung in Schutz zu nehmen, sie theils dem 
Verstände annehmbar zu machen, theils auch das Ge- 
müth für sie zu erwärmen, Philosophirendes Raisonne- 
ment, pathetische Declamation und zahlreiche Anfüh- 
rungen besonders aus den Schriften der Kirchenväter 
uud Reformatoren nahmen einen bedeutenden Raum 
eiu. Die eigentlich grammatisch - historische Interpre

tation trat dagegen sehr in den Hintergrund. Schon 
bei den spätem Ausgaben der ältern Ausarbeitung 
wurde versucht, von dieser Seite nachzuhelfen, die 
grammatisch-historische Interpretation mehr und mehr 
in ihre Rechte einzusetzen, das traditionelle Element 
aber und das Gebiet der Gefühlsergiessungen zu be
schränken, kurz den Commentar nüchterner und mehr 
wirklich zu einem Commentar zu machen. In der 
neuen Ausarbeitung tritt diese Richtung noch entschie
dener hervor. Die Anführungen aus ältern theologi
schen Schriften sind noch mehr eingeschränkt, zum 
Theil in Bemerkungen unter dem Texte verwiesen; das 
Pathos der frühem Expectorationen ist so gut wie ganz 
verschwunden; Kritik und Exegese werden ausführ
licher und sorgfältiger gehandhabt, und nur darin zeigt 
sich noch die Verwandtschaft mit dem frühem Cha
rakter, dass der Verf. nie aus den Augen verliert, 
was die Kirche im Ganzen und in einzelnen Parteien 
lehrt, und daher gern Gelegenheit nimmt, was als Sinn 
und Meinung des Apostels aufgewiesen ist, mit dieser 
Kirchenlehre zu vergleichen.

Dass der Commentar diese veränderte Gestalt er
halten hat, ist sichtbar nicht ohne mächtigen Einfluss 
desjenigen von Hm. Fritzsche geschehen. Daher ist 
auch das Verhältniss gleich hier zu beleuchten. Nie
mand erwarte, dass Hr. Th. zu den Anhängern und 
Nachsprechern seines Antagonisten gehöre. In der 
That ist er vielfältig bemüht, Wort- und Sinnerklärung 
desselben zu widerlegen, und das nicht selten mit 
Grund wie auch mit Glück. Z. B. gleich im ersten 
Capitel finden sich dergleichen Einreden zu V. 4. 12. 
14. 19. 20. 21. 30. Man vergleiche ausserdem, was zu 
4, 13 über xkrjQovof.ua, zu 5, 7 über den Unterschied 
von Stxaiog und uya&öq, zu 6, 5 über zu ü 8
über die Liebhaberei für Personificationen, zu 11, 22 
über die xQrtGTÖTijq als von Gott, nicht von Menschen 
zu verstehen, wider Hrn.*Fritzsche bemerkt ist u. a. m. 
Allein dies hindert nicht, dass er ebenso oft die Er
klärungen von Hrn. Fritzsche adoptirt, bald indem er 
ihn nennt, bald ohne ihn zu nennen, und dagegen seine 
eigenen frühem Erklärungen fallen lässt, entweder still
schweigend oder nach einigem Widerstreben, weshalb 
denn auch ein grosser Theil der Vorwürfe, welche im 
Commentar von Hrn. Fritzsche ihm gemacht werden, 
jetzt beseitigt ist. Ausserdem zeigt sich der Einfluss 
dieses Commentars durchgehend theils darin, dass die 
neuere Bearbeitung in ihrer ganzen Anlage den Zu

xkrjQovof.ua


30

sammenhang und Fortschritt der Gedanken sorgfältiger 
beachtet, als die ältere, theils darin, dass in jener eine 
grössere Zahl gelehrter, besonders sprachlicher und 
kritischer Bemerkungen angetrolFen wird. Fast überall, 
wo dergleichen Bemerkungen mit einer gewissen Reich
haltigkeit hervortreten, überzeugt man sich durch ange- 
stellte Vergleichung, dass der Verf. sich durch Hrn. 
Fritzsche angeregt sah, Versäumtes nachzuholen. Bei
spielshalber sei verwiesen auf das, was 9, 3 über 
ävd&7if.ia und wie über 9, 6 über
oiov oti, 8, 17 über II, 12 über qTigpa und
rikriQwpu. gesagt ist; desgleichen auf die Beurthcilung 
abweichender Lesarten 8, 23; 9, 5; II, 6 und öfter. 
Überhaupt wird in dem Commentar von Hrn. Th. gar 
manche Einzelheit erst recht klar und begreiflich, wenn 
man den von Hrn. Fritzsche zur Hand nimmt und nun 
erkfennt, wohin dort gezielt oder worauf Rücksicht ge
nommen wird; als wenn z. B. Hr. Fritzsche zu 7, 4 
die Bemerkung macht: Profunda Vsterii et Tholuccii 
cogitata, quibus Paulo Uberaliter suppeditatis explica- 
rent, quo pacto fieret, ut homines christiani lege mos. sol^ 
verentur, ne sana quidem sunt, nedum Paulina; und 
dann Hr. Th. zu derselben Stelle, ohne Hrn. Fritzsche zu 
nennen, von solchen Leuten redet, die nur an ein ab- 
stract logisches Denken gewöhnt sind und daher immer 
Schwierigkeit haben, sich in Ausdrücke zu finden, 
die aus concreter Anschauung erklärt werden müssen; 
oder wenn er gleich hinterher bemerkt, dass man sich 
gewisse Tiefen in der Schrift müsse gefallen lassen, 
obschon es auch falsche Tiefen gebe . und wie sehr 
man immer profund<is obscrcutt, vevtichreie. Ebenso, 
wenn Hr. Th. zu 10, 2 von dem Apostel bemerkt, der 
Grund seiner innigen Theilnahme (an dem Schicksal 
Israels nämlich) beruhe auf der allgemeinen Wahrheit, 
dass verkehrtes Streben nach einem edeln Ziele lobens- 
werther ist, als (Gleichgültigkeit dagegen: so dürfte der 
Sinn, in welchem «lies geschrieben worden , dem , der 
zwischen den Zeilen zu lesen versteht, erst dann recht 
deutlich werden, wenn er sieht, wie Hr. Fritzsche zu 
derselben Stelle nicht ohne auffallende Wärme die Be
hauptung durchführt, man lerne hier vom Apostel, quo 
nos bona-e nostrae intenüones abripiant, und nach meh
ren declamatorischen Sätzen schliesslich sagt: Caecus 
et improvidus quo res divinas compleclaris impetus fu- 
ror rectius quam ardor appellatur magisque et tibi et 
aliis exitiabilis est quam Dei negligentia rerumque dir. 
incuria, quam et ipsam in '^lio esse pH frommes faten- 
tur. Nach diesem Allen wird das Urtheil erlaubt sein, 
dass ohne vorgängige Erscheinung des Commentars von 
Hrn. Fritzsche die neuere Bearbeitung des Th.’schen 
nicht in der vorliegenden Gestalt, vielleicht überhaupt 
gar nicht zu Stande gekommen wäre. Darin liegt an 
und für sich kein Vorwurf. Es gilt noch immer, was 
der magister equitum des Fabius Maximus bei einer 
bekannten Gelegenheit gesagt haben soll: Saepe ego 

audivi, eum primum esse virum, qui ipse consulat, quid 
in rem sit; secundum eum qui bene monenti obediat: 
qui nee ipse consulere, nee alteri purere sciat, eum ex- 
tremi ingenii esse. Anzuerkennen ist dabei die Mässi
gung , mit welcher Hr. Th. seinen Gegner behandelt 
und zum Theil die bittersten, schonungslosesten In- 
vectiven desselben mit Stillschweigen übergeht, wiewol 
er sein gekränktes Gefühl nicht verleugnen kann, auch 
wol hier und da die Gelegenheit ergreift, sich über die 
geringschätzige Meinung, welche Hr. Fritzsche von der 
Einsicht des Apostels habe, sowie über dessen starke 
Antipathie gegen alles pietistische Wesen etwas spöttisch 
vernehmen zu lassen. Auf Hrn. Fritzsche selbst scheint 
übrigens durch alle ihm gemachten Concessionen kein 
sonderlicher Eindruck hervorgebracht zu sein, da er im 
dritten Theile seines Commentars, wo er diese neuere 
Ausarbeitung bereits vor sich hat, um nichts glimpf
licher verfährt, sondern bald die intellectuellen Fähig
keiten, bald die dogmatischen Ansichten, bald die ethi
schen Principieu Hrn. Th.’s wo möglich noch schonungs
loser als in den beiden ersten Theilen verhöhnt und 
verabscheut bis zu Ausrufungen, wie: O scelus, o pe- 
stis, o labes!

Dass der Commentar von Hrn. Th. in seiner neuen 
Gestalt vielfältig gewonnen habe, ist bereits aus dem 
bisher Bemerkten abzunehmen; doch haften ihm nichts
destoweniger noch immer manche Mängel an. Dahin 
rechnen wir vor allen Dingen einen sehr weit verbrei
teten Mangel an Klarheit, Präcision und Entschieden
heit. In dieser Hinsicht steht mitunter sogar die neue 
Ausarbeitung der altern nach, indem Manches, was 
dort umständlicher und auch deutlicher vorgetragen 
war, jetzt kurz zusammengezogen und dadurch unver
ständlich geworden ist. Ein besonders merkwürdiges 
Beispiel davon findet sich bei 12, 17. In der ersten 
Ausgabe lesen wir hier die Bemerkung: „Der Christ 
soll, soweit sein Gewissen es erlaubt, so wandeln, 
dass auch die Welt keinen Anstoss nimmt. Bei Denen, 
welche diesem Gebote des Apostels nachkommen und 
das himmlische Licht eines evangelischen Lebens in 
die Augen der Welt leuchten lassen, sagt dann die 
Welt zu allen Zeiten, wie Tertullianus berichtet, dass 
sie zu seiner zu sagen pflegte: Bonus vir C. Seins, 
tantum quod Christianus“. Das ist zu verstehen. Der 
Sinn ist? die Welt kann nicht umhin, den untadelichen 
Wandel solcher Leute anzuerkennen, will denselben 
aber doch nicht, als eine Wirkung des Christenthums 
gelten lassen, sondern findet vielmehr darin selbst noch 
einen Tadel, dass solche Leute dem Christenthum er
geben sind, natürlich in der Meinung, dass diese Re
ligion durch und durch nichts tauge. In der zweiten 
Ausgabe heisst es statt dessen bereits: „Der Christ 
soll, soweit — Anstoss nimmt. Aus dem Leben ge
griffen ist Das, was Tertullian die Heiden von solchen 
Christen sagen lässt: Bonus vir etc.“ Hier kann man 
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schon eher in Zweifel sein, was eigentlich diese An
führung solle. Noch undeutlicher aber ist die neue 
Ausarbeitung, wo geschrieben steht: Auch der böse 
Schein soll vermieden werden. Dass die ersten Chri
sten sich dessen befleissigten. zeigt der aus dem Leben 
gegriffene Ausruf der Heiden bei Tertullian: Bonus 
rir etc. In welchem Maase sich das misverstehen 
lasse, beweist die Anmerkung von Fritzsche zu der
selben Stelle: Primos Christianos Christi praeceptis 
prorsus satisfecisse pagani exclamationem apud Tert, 
docere Thol. ad h. I. observavit. Itaque Thol., quum 
Tertullianum non evolvisset, pagani verba. sic interpre- 
tatas est: bonus vir est C. S. tarn t um propterea, quod 
Christianus est. At hanc vim habent: bonus vir est, 
nisi quod Christi disciplinae addictus est. Ohne Zwei
fel hat Hr. Th. eben dies auch gesehen und gemeint: 
aber man muss jene erste Ausgabe aufschlagen, um 
sich davon zu überzeugen. Wer nur die neue Ausar
beitung einsieht. wird die Zurechtweisung, zu der 
Fritzsche sich bewogen fühlt, wohlbegründet finden und 
sich verwundern, wie unser Verf. so gänzlich fehlgrei- 
fen konnte. — Wie in diesem Falle, so ist sonst sehr 
häufig eine allzu grosse Wortkargheit, man möchte sa
gen, eine skizzenhafte Behandlung des Stoffes dem 
Verständnis» hinderlich und es kostet mitunter ein eig
nes Studium, den Sinn des Verf. sicher heraus zu brin
gen. Vorzüglich auffallend wird dies, wenn man die 
freilich breitere, dafür aber auch lichtvolle und präcise 
Darstellung Hrn. Fritzsche’» dagegen hält. Zu 1, 8 
z. B. wird bei tw d. pov bta Ir^ov Xg.
bemerkt: „Der Apostel dankt seinem Gott, denn der 
Gott Abraham’s, Isaac’s und Jacob’s ist nun der Gott 
aller in Christo Erlöseten, er dankt Gott durch Chri
stum. Der Christ ist sich bewusst, dass sein Dankge
bet, wie sein Bittgebet, erst in diesem neuen Verhält 
nisse zu Gott recht erhörlich ist. Oder noch besser: 
Chiistus hat das bewirkt, wofür er danken kann.44 

je schwer hält es, daraus recht klug zu werden, und 
^h übersichtlich wird Alles, wenn man bei Hrn. Fritz- 
aao Erklärungen aufgestellt findet: gratias

0 DeoUl meus est per lesum Christum Deus: gratias 
j meo per iesiim Christum, qui nimirum ut pont. 

max. Landes menv n \eas ad Deum perlerat; qrat, aqo Deo 
m. ioc, T1™. esu Christo gratias ago (sc. doctrinae 

w. in ? felicitalis aet. auctori); grat, ago Deo 
m. Jesu Cms1 >ewe^c£o sc per Christum factum 
est ut gratias W Deo agam. wo daun diese Jetzte 
Eiklärung den übugen vorgezOgen w}rd? dieselbe, die 
Hr. 1h. empfehlen W1 2, 2, rb tov Jeov 
ft. heisst es: „x«ra kann nicht mit Raphel, 
Koppe im binn von,o^nomnien werden, denn 
nur dies will der Apostel darthun, dass Qotf (]urch 
jenes xglvtiv sich nicht in seinem Gerichte werde irre 
fachen lassen.44 Wer versteht Das? Wie haben nun 
eigentlich Raphel und Koppe die Stelle erklärt und 

wie soll man sie erklären? Hr. Fritzsche gibt Aus 
kunft, der erklärt; x. akqJ. h. e. ut veri ratio (s. iu- 
stitiae norma) flagitat, quae sine cupiditate iudicem 
facinora vindicare irbet, retatque eorum, qui in eadem 
noxa sint, alias ad supplicium, dare, parcere aliis; und 
ausserdem zwei Arten der Erklärung anführt: die von 
Raphel: x. ak. = in dem Sinne: certum est, Dei 
iudicium revera in eos ingruere, qui etc., und je der
jenigen, nach welcher x. dX. = dX^Oig. Zu diesen 
würde auch de Wette nach der ersten Edition gehö
ren; ob die zweite Edition hier ab weicht, wissen wir 
nicht zu sagen; Hr. Th. berichtet von ihm wieder so, 
dass man nicht begreift, was es sein soll, indem er 
sagt: de W. behauptet, es könne das Adverbium nur 
adjectivisch genommen werden, als wenn stände to yap 
xglfia t. &tov, to zara dXrj&ttdv tonv im xiX., und zwar 
darum, weil toziv nicht heissen könne: findet statt. 
Doch dies weiter in einzelnen Beispielen zu verfolgen, 
würde zu weit führen. Zur Übung des Nachdenkens 
insonderheit für Anfänger, denen der Commentar von 
Hrn. Th. doch auch bestimmt ist, sei noch die lakoni
sche Bemerkung zu 4, 17 erwähnt: das pq ovza be
zeichnet das relativ nicht Seiende, ovx ona wäre das 
positive Nichts. Wie hier, so sucht auch sonst öfter 
der Verf. sich mit Hülfe beliebter technischer Ausdrücke 
seinen Weg abzukürzen, indem er voraussetzt, dass, 
wo nur ein solcher Ton angeschlagen werde, schon 
gleich Jeder wisse, was er dabei zu denken habe; al
lein dergleichen Ausdrücke sind es gerade, bei welchen 
man am wenigsten zu denken pflegt und die Dem, der 
sich nicht mit einem blossen Klange begnügen, sondern 
zu bestimmten Begriffen durchdringen will, eine wahre 
Pein verursachen, weil sie nebelhaft vor seinen Gedan
ken zurückweichen und sich nirgend fest und sicher 
fassen lassen? Auch hier wollen wir beispielshalber 
eine kürzere Stelle ausschreiben, die uns solche Pein 
gemacht. Mögen Andere sehen, ob sie glücklicher or- 
ganisirt sind. „Wo die /api; waltet44, heisst es zu 6, 
14, „da ist der Sieg über die Sünde. Nun fragt es 
sich aber, ob die xdyig und somit auch dieser Sieg 
vom Apostel objectiv oder subjectiv gedacht worden 
sei. Die griechischen Ausleger, Augustin, Beza, Crell, 
Grotius, Calixt, halten sich an die subjective Seite und 
sprechen demnach von Kräften des heiligen Geistes, 
welche denen unter dem Buchstaben des Gesetzes fehl
ten, diejenigen aber, die unter der Gnade sind, unter
stützen. Von orthodoxen protestantischen Auslegern 
wird diese subjective Wirkung der Gnade auf ihr Prin- 
cip, die Befreiung vom Gesetz zurückgeführt, und Cal
vin bemerkt, dass, wenn die yaqig nur im subjectiven 
Sinne genommen wird, der gleich folgende Einwand 
V. 15 sich nicht erklären würde. ‘ Auch Melanchthon 
hebt die objective Seite hervor: non dominabitur idem 
est ac non damnat vos, sed placet inchoata obedientia 
propter gratiam. Allerdings spricht der folgende Ein-
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wand dafür, dass der Apostel an die objective /apt? 
gedacht habe. — Aber mit nicht minderer Gewissheit wird 
man behaupten dürfen, dass dem Apostel die Begriffe 
XÜqi; und nvtvpa Correlata waren, daher wir auch 
hier die Beziehung auf die xu(m$ im subjectiven Sinne 
nicht ausschliessen dürfen.“ Das lese man und sage, 
wie soll man nun nach dem Allen sich die Worte des 
Apostels eigentlich erklären: ov yap evTt vnb v6/.tov, uX£ 
vho x^1*? Zugleich mag diese Stelle eine Probe ge
ben von den Schaukelsystem, dem der Verf. vielfältig 
folgt, indem er, wo verschiedene Erklärungen vorlie
gen, zwar die eine annimmt, aber darum doch die an
dere nicht aufgibt und nun seinem Leser überlässt, wie 
er das zusammenbringen wolle. Verwandt damit ist 
die Unentschiedenheit, welche von zwei oder mehren 
verschiedenen Erklärungen überhaupt vorzuziehen sei. 
Diese macht sich besonders dann geltend, wenn der 
Verf. sich nicht getraut, eine von seinen eigenen frü
hem Erklärungen ferner aufrecht zu halten, sich aber 
doch nicht entschliessen kann, sie unbedingt fallen zu 
lassen, wie z. B. bei dJox/^uo? 1, 28, ob es im activen 
oder passiven Sinn zu nehmen sei, bei 4, 4
u. s. w. — Am unangenehmsten fällt dieser Mangel 
an Klarheit und Entschiedenheit da auf, wo dogmati
sche Begriffe entweder einzeln für sich oder nach ih
rem Zusammenhänge in der Lehre des Apostels erör
tert werden sollen. Gerade in dieser Hinsicht möchte 
Mancher wol etwas Genügenderes suchen, als der 
Commentar von Hrn. Fritzsche ihm darbietet, und es 
wäre sehr erwünscht, wenn der von Hrn. Th. hierin 
aushülfe, zumal er in philologischer Hinsicht neben je
nem immer nur eine untergeordnete Stelle einnehmen 
und auf keine Selbständigkeit Anspruch machen kann. 
Allein, wenn man auch zugeben muss, dass unser Verf., 
was in den Erklärungen Anderer und namentlich in 
denen von Hrn. Fritzsche nicht befriedigt, recht gut an- 
zugeben und nicht selten treffend zu widerlegen weiss: 
so erhält man doch meistens yon ihm selbst auch 
nichts Besseres, nichts wenigstens, wodurch man sich 
wahrhaft aufgeklärt und gefördert sähe. Wie ungenü
gend z. B. ist die Auslegung der vielbesprochenen 
Stelle Rom. 3, 25. 26. Die Hauptfrage, um die sich 
hier zuletzt Alles dreht, ist: Was soll man sich unter 
der öizaioovvi] tov &. denken, von der hier geredet wird, 
und wie hat dieselbe in dem Tode Christi sich erwiesen ? 
Der erste Theil dieser Frage findet bei unserm Verf. 
allerdings eine bestimmte Antwort. Wir hören, es ist 
die strafende, vergeltende Gerechtigkeit Gottes zu ver
stehen. Desto rathloser bleibt der Leser in Absicht auf 
den zweiten Theil derselben Frage. Darüber wird nur 
Das bemerkt: „Somit will denn der Apostel sagen, 
dass erst jetzt in dem Leiden des unschuldigen Christus 
die Gerechtigkeit Gottes eine adäquate Offenbarung ge

funden habe, dass mithin alle frühem Offenbarungen 
der göttlichen in der Heidenwelt, von denen 1, 
18 sqq. gesprochen, sowie auch die Strafgerichte über 
die jüdische Welt noch nicht erschöpfend gewesen 
seien. Betrachten wir nämlich die Sünde auf abstracte 
Weise nur im Lichte der göttlichen Gerechtigkeit (— 
aber jede Abstraction besteht nicht in der Wirklichkeit), 
so verdiente der Sünder zeitlichen und ewigen Tod. 
Somit müssen wir diejenige Entwickelung des Sinnes 
sowol unserer Stelle als auch von Röm. 8, 3, welche 
Usteri S. 128, Anin. 4, gegeben hat, als die richtige 
erkennen.“ Was soll man sich daraus entnehmen? 
Zuvörderst ist es eine seltsame Zumuthung, dass man 
die eigentliche Meinung des Verf. nicht gleich erfah
ren, sondern erst in einem andern Buche nachschlagen 
soll, das nicht Jeder einmal gleich zur Hand haben 
dürfte. Dann ist noch dazu das Citat nicht zum Besten 
gewählt, indem die Art, wie Usteri die Stelle auffasst, 
viel besser S. 117 als S. 128 zu erkennen ist. Wenn 
man nun aber gutmüthig und geduldig genug gewesen 
ist, sich von diesem Autor belehren zu lassen, dass 
die strafende Gerechtigkeit sich an Christo insofern 
erwiesen hat, als Christus gestorben, der Tod aber 
Strafe der Sünde ist, und man kehrt wieder zu unserm 
Commentar zurück, wie soll man sich zurecht finden? 
Hier wird behauptet: In dem Leiden des unschuldigen 
Christus hat die göttliche Gerechtigkeit eine adäquate 
Offenbarung gefunden. Das heist doch wol eine Offen
barung der Gerechtigkeit, welche dem Begriffe dieser 
göttlichen Eigenschaft vollkommen entspricht, oder durch 
welche allen Anfoderungen, die wir an die göttliche 
Gerechtigkeit zu machen befugt sind, vollkommen Ge
nüge geschehen ist. Es wird ferner gesagt: Im Lichte 
der göttlichen Gerechtigkeit verdiente der Sünder zeit
lichen und ewigen Tod. Das kann vernünftigerweise 
nichts anders sagen sollen, als: Nach dem Begriff der 
göttlichen Gerechtigkeit, oder wenn eine adäquate Of
fenbarung derselben stattfinden sollte, musste zeitlicher 
und ewiger Tod den Sünder treffen. Und was folgt 
nun daraus? Deutlich genug Dieses, dass Christus den 
zeitlichen und ewigen Tod muss erlitten haben, wenn 
in seinem Tode eine adäquate Offenbarung der göttli
chen Gerechtigkeit soll geschehen sein. Dies aber hat 
wenigstens Usteri nicht gelehrt; der redet nur von dem 
zeitlichen Tode, den Christus erlitten hat. Wozu also auf 
ihn verweisen? Statt dessen hätte der Beweis geführt 
werden sollen, dass und wiefern Christus wirklich ne
ben dem zeitlichen auch den ewigen Tod erlitten habe; 
was schwer genug, nach unserm Dafürhalten unmög
lich möchte gewesen sein.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jenn. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 8.)
Oder meint der Verf., dass Christus eigentlich, die Fe
derung in ihrer ganzen Strenge gefasst, allerdings den 
zeitlichen und ewigen Tod hätte erleiden müssen, dass 
in Wirklichkeit aber nur der zeitliche über ihn verhängt 
sei? Fast muss man vermuthen, dass zu einer solchen 
Ausflucht die Hinterthür führen soll, die er sich in der 
Parenthese offen gehalten, wo er sagt, in der Wirklich
keit bestehe keine Abstraction. Allein wo bleibt dann die 
gerühmte adäquate Offenbarung der göttlichen Gerechtig
keit , und wiefern hat diese sich dann überhaupt in 
Christo mehr und deutlicher offenbart als vorher, da ja 
der zeitliche Tod bereits von Adam an der Sold der Sünde 
gewesen war? Man sieht, die Hauptsache bleibt durch
aus unaufgeklärt: statt der Auflösung des Problems er- 
uilt man neue Probleme. Übrigens zeigt sich hier aber
mals, wie schwer der Gedanke einer an Christo voll
zogenen Strafe sich an dieser Stelle mit Klarheit und 
Bestimmtheit durchführen lässt. Uns scheint, Alles ist 
deutlich, wenn man die Meinung des Apostels in fol
genden Sätzen zusammenfasst: 1) vor der Erscheinung 
Christi befanden sich, die Sünden der Menschen unter 
der Geduld Gottes, sofern Gott noch das letzte Ge
richt und Urtheil darüber verschob, sofern er den Men
schen trotz ihrer Sünden noch immer die Hoffnung ei- 
»er künftigen Erlösung liess; 2) nachdem Christus er
schienen und gestorben ist, hat Gott den Glauben an 
seinen Tod zur einzigen und unerlässlichen Bedingung 
dieser Erlösung gemacht; 3) wer nun noch ungläubig 
in seinen Sünden beharrt, für den hat die göttliche Ge 
duld ein Ende, alle Hoffnung der Erlösung ist für ihn 
verloren; wer dagegen glaubt, der wird erlöst; 4) so 
zeigt sich denn die Gerechtigkeit (iottes, d. i. wie man 
will, sein heiliges Misfallen an aller Sünde oder auch 
der Ernst seiner strafenden Vergeltung und zugleich 
auch seine Gnade, jene in der Verwerfung der üngläu- 
higen, diese in der Rechtfertigung Derer, die da glau
ben. Was Hr. Tb. noch binZuftigt über die Idee der 
Stellvertretung, ist auch kein Ersatz für Das, was er 
sonst vermissen lässt; denn statt diese Idee selbst klar 

machen, ergreift er wieder den bequemem Ausweg, 
auf Andere zu verweisen. Er selbst gißt freilich auch 
Andeutungen, wovon mar. ausgehei. müsse, um in die- 
Ser Beziehung zu einer richtigen Einsicht zu kommen.

Wenigen aber wird damit sonderlich gedient sein; denn 
nur diese Andeutungen sich ganz klar zu machen, ist 
keine geringe Aufgabe. Oder was soll man sich dabei 
denken, wenn von Christo gesagt wird, durch ihn sei 
erst der Geschlechtsbegriff der Menschheit eine Tota
lität geworden? und dann vollends hinzugefügt wird, 
in ihm sei die erlöste Menschheit ebenso in einer gei
stigen Einheit befasst, wie die sündige in Adam in ei
ner leiblichen Einheit? Nicht besser als bei dieser 
Gelegenheit findet man sich so ziemlich überall bera- 
then, wo man auf ähnliche Erörterungen Paulinischer 
Begriffe und Lehren trifft. Eine lobenswerthe Aus
nahme macht die Auslegung des Abschnitts 7, 7 — 25, 
die entschieden zu den Glanzpartien des Commentars 
zu rechnen ist. Hier ist sowol die Darstellung, welche 
der Verf. von den Erklärungen Anderer gibt, lichtvoll 
und ansprechend, als auch die Durchführung der ei
genen Ansicht, dass der Apostel aus der Erfahrung 
rede, die er selbst von dem Zustande eines Menschen 
unter dein Gesetz gemacht, bündig und überzeugend. 
Bedauern muss man, dass nicht der ganze Commentar 
in gleicher Weise gearbeitet ist.

In seiner vorliegenden Gestalt beschränkt sich sein 
Verdienst darauf: 1) dass in ihm allerdings die ältere 
Ausarbeitung in vielen Stücken verbessert und vorge
rückt erscheint, 2) dass er ein Vehikel sein wird, 
manche probehaltige Erklärung, die sich auch anders
wo, namentlich in dem Commentar von Hrn. Fritzsche 
findet, weiter zu verbreiten, auch dahin, wohin sie sonst 
vielleicht nicht sobald gedrungen wäre, 3) dass viele 
Punkte bemerklich gemacht sind, an welchen auch 
nach Erscheinung des Commentars von Hrn. Fritzsche 
die Auslegung noch zweifelhaft bleibt und der endli
chen Erledigung von künftigen Auslegern harrt. Hin- 
zufügen mögen wir die grosse Mannichfaltigkeit litera
rischer Nachweisungen, die besonders Dem erwünscht 
sein dürften, der sich über einzelne mehr angeregte 
als gelöste Fragen dogmatischer und philosophischer 
Art gern weiter aufklären möchte.

Am Schluss des Ganzen sind einige Berichtigungen 
angehängt. Der Verf. »*ht selbst zu verstehen, dass 
die Sammlung nicht vollständig sei. Es würde sich 
auch in der That eine nicht unergiebige Nachlese hal
ten lassen. Wir bemeiken nur, was uns in den Prole- 
gomenen und der Auslegung des ersten Capitels aufge
fallen ist. S. 6, Z. 17, findet sich die Zweideutigkeit: 
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den Segenswunsch lassen, statt weglassen (omittant 
bei Hrn. Fritzsche). S. 64, Z. 13 v. u. wird gesagt, 
dass die Römer sich selbst gegenüber den nicht grie
chischen Nationen mit dem Namen barbari belegten; 
soll heissen: die nicht griechischen Nationen. S. 69 
Anm. wird so geredet, als ob Hr. Fritzsche gegen die 
Erklärung der Sm. t. durch: „die Gerechtigkeit, die 
vor Gott gilt“ wäre. Er ist aber dafür. Er sagt: 
Bene Lutherus: die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und 
verweist für die Nothwendigkeit dieser Auffassung auf 
2 Cor. 5, 21; Röm. 3, 20; 2, 13. S. 30 unten werden 
Suid. und Oecum. zu Denen gezählt, die auf die pas
sive Bedeutung des B-eooTvyttg dringen. Sie sagen aber, 
dass freilich diese Bedeutung die gewöhnliche sei, bei 
dem Apostel jedoch die active stattfinde.

Druck und Papier sind sehr gefällig, beiweitem 
mehr als an dem Commentar von Hrn. Fritzsche, dem 
zum Theil weniger durchsichtiges und weisseres Papier, 
auch ein weniger compresser Druck zu wünschen wäre, 
wiewol es allerdings bei diesem auf Raum-Ersparniss 
abgesehen ist.

Billwerder. J. F. C. Gurlitt.

91 e d i c i n.
Nouvelle dermatologie, ou precis theorique et pralique 

sur les maladies de la peau, fonde sur une nouvelle 
classipeation medicale, suivi d^un expose des prlncipes 
generaux pouvant serrir de gnide dans le choix des 
eaux minerales naturelles applicables dans le traite- 
ment de ces maladies, avec un formulaire special et 
planches coloriees, par B. Baumes, Chirurgien en 
chef de Vhospice de VAntiquaille de Lyon etc. Deux 
Volumes. Paris et Lyon, 1842. 8. 16 Fr.

Die englische, noch mehr die französische, Literatur 
ist vorzugsweise reich an Schriften über die Haut
krankheiten, durch welche aber mehr nur die Sympto
matologie und die Diagnose, als ihre Ätiologie und 
Therapie gefördert worden sind. Wir erinnern an die 
Werke eines Willan, Bateman, Plumbe, Alibert, Mar
tins, Schedel und Cazenave, Gibert, Rayer und an die 
frühem von Baumes, neben welchen die Schriften der 
Deutschen über die Dermatologie ganz in den Hinter
grund treten müssen, da seit Plenck wenig Erspriess
liches bei uns in dieser Beziehung geleistet ward. 
Aber trotz diesen, meist durch grosse Eleganz ausge
zeichneten, Werken und trotz den Bestrebungen Biett’s, 
der bei den bremden fast mehr Anerkennung, als in 
Frankreich, gefunden, müssen wir zugeben, dass das 
Wesen der chronischen Hautkrankheiten, ihre Ätiologie 
und ihre Therapie noch ein Schleier deckt, der, un
geachtet der trefflichen anatomisch - physiologischen 

Untersuchungen Breschet’s über die Haut, wenig ge
lüftet wurde. Dies mag um so mehr befremden, als 
die Franzosen vor allem im Besitze von Hospitälern 
sind, welche nur Hautkranke aufnehmen, sodass ihnen 
also ein Beobachtungsfeld zu Gebot steht, das uns 
fehlt. Eine solche Stellung hat der Verf. der vorlie
genden Schrift an zwei grossen Krankenanstalten in 
der zweiten Stadt des französischen Königreichs, und 
seine Vorliebe für die Hautkrankheiten führte ihn wie
derholt in alle die Städte Englands und Frankreichs, 
wo Krankenanstalten sind, die für Hautübel speciell 
bestimmt sind. Wir müssen es lobend anerkennen, 
dass die von ihm gewählte Classification der Haut
krankheiten besonders die ätiologische Seite berück
sichtigt, wodurch für die Therapie derselben nothwen
dig wesentlich gewonnen werden muss. In dieser Be
ziehung unterscheidet er eine Kategorie der Hautkrank
heiten von der Einwirkung einer äussern Ursache, z. 
B. der Hitze, der Kälte, der Canthariden, der Brech
weinsteinsalbe , der Insectenstiche, .des Kratz - und 
Grindcontagiums auf die Haut, und nennt diese eine 
F.luxion von äusserer Ursache. In die zweite Kategorie 
verweist er die Hautkrankheiten, welche Reflexe eines 
innern Leidens sind , in die dritte die , welche durch. 
Unterdrückung natürlicher oder habituell gewordener 
Effluvien , rheumatischer Affectionen u. s. w. bedingt 
sind, in die vierte die durch eine angeborene oder 
durch moralische Einflüsse', Geschlechtsausschweifun
gen, übermässige Anstrengungen, lange und.fortgesetzte 
Diätfehler, ungesunde Wohnung, erworbene krankhafte 
Disposition des Organismus bedingten Hautkrankheiten, 
in die fünfte die von Scrofelsucht, Gicht, Syphilis, 
Scorbut, mithin von einer Cachexie oder Dyscrasie be
dingten, in die sechste die von einer angeborenen oder 
erworbenen kranken Beschaffenheit der Haut abhängi
gen, z. B. die Warzen, Ichthyose, in die siebente die, 
welche aus einem Zusammenwirken mehrer der ge
nannten Momente hervorgehen. Das physische und 
anatomische Element bei den Hautkrankheiten ins Auge 
fassend , nimmt Hr. B. erythematosa, vasiculöse, papu
löse, tuberculöse, squamöse Eruptionen, ausserdem Ma
culae, Hautauswüchse oder Wucherungen, Affectionen 
der Nägel und Haare an. Das Erythem kann von 
einer Reizung herrühren, aber auch Reflex eines 
innern Leidens oder durch die Unterdrückung natür
licher oder habituell gewordener Effluvien oder durch 
eine krankhafte Disposition des Organismus, durch eine 
Dyscrasie, durch eine angeborene oder erworbene ab
norme Beschaffenheit der Haut oder durch das Zusam
menwirken mehrer der genannten Momente bedingt 
sein. Dasselbe gilt auch von der papulösen, der ve- 
siculösen und zum grossen Theil auch von der squa- 
mösen Eruption. Das Erythem ist verwandt mit dem 
Erysipelas und nähert sich der Roseola, welche gleich 
den Morbillen und dem Scharlach in diese Klasse ge-
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werden, die lange jeder Behandlung trotzen. Die 
Crusta lactea sieht er als ein Diminutivum der Tinea 
mucosa an. Äusser dieser unterscheidet er eine Tinea 
granulata, Tinea /urj uracea, Tinea, amiantacea, die 
selten ist und sozusagen ausschliesslich Erwachsene 
befällt, eine Tinea favosa, von welcher er annimmt, 
dass sie überall vorkommen könne, wo es Haare und 
Schleimbälge gebe, und dass es zwei Varietäten gebe, 
Tinea favosa vulgaris und Tinea favosa angularis, die 
ebenso wol spontan sich entwickeln , als auch durch 
Ansteckung entstehen. Heilung des Favus erreichte er 
durch kein anderes Mittel, als durch den Gebrauch der 
Pechhaube, mit Hülfe welcher dieHaaie aus den kian- 
ken Stellen ausgerissen werden. Er bedient sich einer 
Mischung aus Amylum, Pech, Terpenthin und weissem 
Essig, welche zu einer Pflastermasse gekocht werden, 
mit der er Leinwandstücke bestreicht, die dann auf den 
Kopf gelegt und nach zwei Tagen abgerissen weiden, 
worauf er diese Stellen mit einem in Mandelöl ge
tränktem , weichem Papier belegt, dass nach Verlauf 
von zwei Tagen durch Pflasterstreifen ersetzt wird. 
Statt dieser Pflastermasse benutzt er auch wol eine 
Mischung aus Gummi ammoniacum und Essig.

Die Formen der papulösen Ausschläge, welche Hr. 
B. annimmt, sind von ihm als eruption papuleuse grau
ple (Lichen circumscriptus), eruption papuleuse agglo
meree (Lichen agrius), erupt. pap. disseminee (Lichen 
simplex), eruption papuleuse - prurigineuse (Prurigo) 
bezeichnet.

Als tuberculöse Eruption lässt er nur die Lepra 
tuberculosa gelten, alle übrigen Krankheiten, die sonst 
wol in diese Klasee gesetzt werden, unter die Scrofel-, 
Krebs- und Lustseuche-Ausschläge verweisend. Unter 
den Schuppenausschlägen unterscheidet er einmal die 
mit grossen Schuppen (Lepra und Psoriasis), und die 
mit kleinen Schuppen (erupt. furfuracees). Besonders 
beschrieben werden Ichthyosis und Pellagra. Zu den 
Ausschlägen, welche nicht ausschliesslich in eine der 
bisher besprochenen Klassen, sondern gleichzeitig in 
mehre passen, rechnet er das Eryslpelas, die Urticaria, 
die Acne, welche bald als eine Eruption complexe 
papulo-pustuleuse, bald als eine Erupt. compl- tubgr- 
culo-pustuleuse verläuft, die Acne rosacea, deren Be
schreibung und Wirkung in ätiologischer und therapeu
tischer Beziehung wohl befriedigt, das Alentagra, wel
ches Hr. B. als ein Conglomerat papulöser oder tuber- 
culöser Erhöhungen mit Eiterbläschen auf der Spitze 
bezeichnet, die besonders am Kinn, auf der Oberlippe 
und an dem Sitze des Backenbarts wahrgenommen 
werden. Das Mentagra betrachtet der Verf. als eine 
Affection des Bodens der Barthaare, zu dessen Entste
hung mehre Ursachen mitwirken, einer im Körper 
schlummernden Dyscrasie? besonders der Syphilis, mit 
Unrecht einen zu geringen Einfluss einräumend. Ört
lich empfiehlt er vor allem Bedeckung der Ausschlags

hören und hier in einem besondern Capitel besprochen 
Werden.

In die Klasse der vesiculösen oder puro-vesiculösen 
Ausschläge stellt er die Rupia unter der mehrbezeich- 
nenden 'Benennung eruption vesiculeuse eparse a 
grosses veslcules, das Eczema als eruption vesiculeuse 
ou erythemato-vesiculeuse agglomeree, den Herpes als 
eruption vesiculeuse gronpee, den Impetigo unter der 
Benennung eruption puro-vesiculeuse agglomeree, das 
Ecthyma unter der Benennung eruption puro-vesiculeuse 
eparse ä grosses vesicules. Speciell besprochen wer
den der Pemphigus, die Zona, die Krätze, die Variola, 
die Vaccine, die Miliaria und die Grindformen. Hr. B. 
nimmt an, dass, mit Ausnahme des Herpes, des Ecthy
ma und des Eczema, die vesiculösen Eruptionen nur 
von innen) Ursachen entstehen, wogegen Bef. bemerkt, 
dass Simulanten die verschiedensten vesiculösen Erup
tionen sich zu machen wissen. Namentlich ist uns ein 
Fall bekannt, wo ein Lehrling sich durch eine Mi
schung von Öl mit Schwefelsäure einen Ausschlag her
vorgerufen hatte, der ganz dem Zoster glich, wofür er 
von verschiedenen Fachgenossen auch angesehen worden 
war. DerVerf. löst die Krusten zunächst durch Bähun
gen oder durch die örtliche Anwendung von einfachen 
oder zusammengesetzten Salben und empfiehlt nach 
sorgfältiger Beseitigung einer etwaigen Irritation, im 
Fall ein veraltetes Loicalleideri im.Hautorgan sich aus
spricht, die Eruptionsstelle mit einem Blasehpflaster zu 
belegen und nach Eröffnung der Blase mit einer Höl
lenstein enthaltenden Salbe zu verbinden.

Eine schnelle Unterdrückung der Krätze bei einem 
ganz gesunden Individuum hat nach dem Verf. niemals 
üble Folgen, wohl aber bei Leuten, bei denen eine be
deutende Krankheit im Entstehen oder schon ent
wickelt ist. Diese Folgen kommen aber nicht von einer 
Übertragung der Krätze auf innere Organe, sondern 
von einer Überpflanzung der Reizung von der Haut auf 
innere Theile.

Rücksichtlich der Anwendung der Frictionen von 
nee silbersalbe und der Cauterisation der Blatterpu- 

s k’ Uin weitere Entwickelung zu verhüten, wie 
so c e (iure t Serres und Bretonneau namentlich bei 
den c°nmi euren Blattern empfohlen ward, äussert sich 
der Verl, se r zurück haltend. Nur von der Bedeckung 
des Gesichts mi einem Mercurialpflaster sah er keine 
nachtheilige Wirkung.

Alle Kopfausschläge, welche die Kinder in den er
sten Jahren befallen, betrachtet Hr. B. als Bestrebun
gen des Organismus, Krankheitsstoffe, die von den 
Eltern ihnen angeerbt sind, auszustossen, namentlich 
scheinen Thatsachen dafür zu sprechen, dass die Kin
der von Vätern mit veralteten und vernachlässigten 
Trippern von solchen Kopfausschlägen heimgesucht



stelle mit einem Blasenpflaster, und nachherige Anwen
dung einer Salbe mit Höllenstein, sodann Compression 
mit Hülfe einer Bleiplatte.

Biett’s Eintheilung des Lupus in eine oberflächlich 
um sich greifende, in eine in die Tiefe gehende und 
in eine ohne Ulceration zerstörende, aber mit Hyper
trophie der ergriffenen Theile begleitete Varietät hat 
nach dem Verf. praktischen Werth, der übrigens nur 
zwei annimmt, einen Lupus exedens und einen Lupus 
non exedens, welche selbst neben einander gleichzeitig 
an einem Individuum angetroffen werden. Hr. B. glaubt, 
dass der Lupus, besonders die mit Hypertrophie ver
bundene nicht um sich greifende Form, aus einer mo- 
dificirten scrofulösen Dyscrasie hervorgehe, wogegen 
die fressende Flechte y.ad ein Product einer
durch Mißbrauch des Quecksilbers modificirten Lust
seuche sei, von welcher zu unterscheiden oft ziemlich 
schwierig ist. Der Anwendung der Chlorzinkpasten 
räumt er unbedingt mit Recht den Vorzug vor den 
übrigen Arzneimitteln ein.

Als Maculae bespricht Hr. B. die Sommersprossen, 
die Leberflecke, die Naevi, die Leucopathia generalis 
et partialis, die Peliosis. Von diesen verdienen aber 
nicht alle Naevi, namentlich die Teleangiectasien, eine 
Stelle unter den Maculis, sondern eher unter den Ge- i 
schwülsten; und die Peliosis, deren Natur der Verf. 
recht wohl zu würdigen weiss, dürfte eher beim Scor- 
but abzuhandeln sein.

Die Warzen, welche er als Affectionen der Haut
papillen ansieht, räth Hr. B. wegzuschneiden und dann 
die Wunde zu ätzen , welches letztere überflüssig und ’ 
schädlich ist und in keiner Weise das Wiederkommen 
derselben verhindert.

Zu den Hautgeschwülsten rechnet er den Furun
kel. das Gerstenkorn, den Anthrax, den Carbunkel und 
die schwarze Blatter, das Keloid, das Molluscum, die 
Frambösie, die Elephantiasis arabica u. s. w. Den 
Blutschwär betrachtet er häufig als einen Reflex eines 
im Organismus wurzelnden Krankheitsstoffes , der auf 
diesem Wege sich ausscheide, was am ersten wohl bei 
der Diathesis furunculosa der Fall sein mag, die na
mentlich bei Blondhaarigen beobachtet wird.

Unter den Krankheiten der Haut, der Nägel und 
Haare werden die hornartigen Auswüchse, die Hühner
augen, das Nagelgeschwür, der ins Fleisch gewachsene 
Nagel? der Weichselzopf, die Alopecie und die Calvities 
beschrieben.

Ein eigener Abschnitt ist den syphilitischen, scrofu
lösen, krebsigen und scorbutischen Hautkrankheiten ge
widmet, Die Kupferröthe ist den syphilitischen Derma
tosen keineswegs eigenthümlich, sie kann ganz fehlen, 
wie dies namentlich bei den vesiculösen Formen der 
Fall ist, und dennoch ist kein Grund vorhanden, die 
syphilitische Natur derselben in Zweifel zu ziehen. Die 
runde Form der Syphiliden betrachtet Hr. B. ebenfalls 
nicht als charakteristisch, noch weniger die Abwesen
heit des Pruritus. Grössern Werth legt er in diagno
stischer Beziehung auf die abgerundete, eingedrückte, 
weisse, glatte und glänzende Beschaffenheit der Nar
ben. Wiewol die Syphiliden als Papeln, Vesikeln, 
Pusteln, Warzen, Schuppen und als Fleck erscheinen, 
so ist doch die tuberculöse Form die häufigste und 
manche Varietäten zeigend. Am häufigsten ist die sy
philitische Tuberkel platt, von Andern Pustule humide 
genannt; weniger häufig kommt diejenige Form vor, 
welche halb sphärischen , etwas grossen Papeln auf 
kupferigem Grunde gleichen und wol Tubercules gra
nulös genannt werden. Die dritte Varietät sind die 
Tubercules herpelijarmes, die vierte die Tubercules 
squammeux, die fünfte die haselnussgrossen Tub. meri- 
ses, die sechste die kriechende Tuberkel, welche einer 
inveterirten Lustseuche entspricht, die siebende die 
nagende Tuberkel. Die Tuberkelform ist ganz beson
ders den scrofulösen Dermatosen eigenthümlich und wird 
um so greller hervortreten, wenn die Scrofelsucht mit 
der Lustseuche complicirt ist. Die scrofulöse Tuberkel 
zeigt sich besonders im Gesicht, am Halse, den obern 
Extremitäten, entweder unter der Gestalt violetter erb
sengrosser Erhöhungen, die zum Theil in Eiterung über
gehen und Verhärtungen hinterlassen, oder unter der 
Form grösserer violetter Geschwülste, die aus einer 
Verschmelzung mehrer kleinerer hervorgegangen sind 
und gern in Geschwüre sich verwandeln, die vom Lzz- 
pus nicht wohl sich unterscheiden lassen.

Das Capitel über die Grundsätze, nach welchen 
Mineralwasser zur Beseitigung von Hautkrankheiten 
gebraucht werden sollen , enthält manche beachtungs- 
werthe Punkte. Der Verf. scheint die französischen 
Heilquellen genau zu kennen, und diese werden hier 
auch nur ausschliesslich berücksichtigt, aber die Prin- 
cipien , nach denen man verfahren soll , gelten nicht 
blos für diese, sondern gestatten auch eine allgemeinere 
Anwendung.

Die colorirten Kupfertafeln sind wohlgelungen.
Erlangen. Heyfelder.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Band in Jena, Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Sowie die Fortschritte der Mechanik und Technik heut
zutage die ganze civilisirte Welt umzugestalten begin
nen, so hat auch auf dem Specialgebiete der Medicin 
das mechanisch - technische Verfahren eine Revolution 
hervorgebt acht, und ein früher ungeahntes Übergewicht 
übei die Gelehrsamkeit und das geistreiche Raisonne- 
ment gewonnen. Dies gilt nicht etwa blos von der 
Chirurgie — wiewol auch hier der operative Theil un- 
verhältnissmässig über den physiologischen und cura- 
tiven dominirt — sondern besonders auch von der so
genannten Innern Medicin.

Ganz besonders dominirt das verfeinerte mechanisch
technische Verfahren in der ärztlichen Diagnostik, im 
Krankenexamen: die alte Zeit und die neue Zeit stehen 
sich in dieser Hinsicht aufs schärfste gegenüber. Noch 
sind es nicht ganz 50 Jahre her, als der ehrwürdige 
Samuel Gottlob Vogel sein Büchlein vom Kranken
examen herausgab und darin die Methoden des dama
ligen Praktikers ebenso treu abspiegelte, als unser Verf. 
die des modernen Diagnostikers. Dort sehen wir das 
gemüthliche Verhältniss des Arztes zum Kranken an die 
Spitze gestellt: das Benehmen des Arztes, die Art, den 
Kranken auszufragen und vertraulich zu machen, wie 
man sich gegen Kinder. Frauenzimmer, Greise, Geistes
kranke , verhalten soll, sind die ersten Capitel. Dann 
wird der Werth von Stand, Gewerbe, Geschlecht, Kör- 
steslfn ohnung, geselligen Verhältnissen, Gei-
Gesund?1^’ und Abneigungen, Gang und Haltung, 

s w ' Und Krankheitsgeschichte des Patienten 
. ' «ich ^rst öanz am Ende des Buches fin-

i öber technische Prüfung des Pulses
.. A ^«swurfs u. s. w. Nie vergisst manhier das eio humliche , zarte Verhältniss der beiden 
“vldue"’ das Eine klagen, das Andere
helfen will. Der Grundton, welcher durch das Ganze 
zieht, ist die alte biblische Frage. Was fehlt Dir und 
warum ist Deine Seele betrübet?«

Ganz anders bei uns Modernen! Dank unsern 
Schutzheiligen Laennec, Picrry Und Cousorten; von 
dieser Romantik sind wie jetzt vollständig erlöst! Man 
Untersucht jetzt einen Kranken so, wie ein Naturfor
scher einen aufgespiessten Käfer oder ein neues Mine

ral untersucht! — gründlich, methodisch und vielseitig, 
das ist sicher! — Erst schreitet man zur Inspection, 
d. h. Rock herunter! Hemde herab ! Dann kommt die 
Palpation, das Betasten; dann die Mensuration, das 
Maasnehmen. Dann klopfen wir ihn von allen Seiten : 
Percussion. Dann horchen wir mit einer exacten Gra
zie, der Frucht von reifen Übungen, eine halbe Stunde 
lang an seinem Leibe herum: Ausculiation. Dann wer
den die Ausscheidungen chemisch und mikroskopisch 
geprüft u. s. w. Denn die Diagnose, und zwar die 
objective, am Leichnam des Patienten — wenn er uns 
den Gefallen thut — noch nachweisbare Diagnose: 
das ist die Hauptsache!

In Folge dessen ist nicht nur unsere Amtsmiene 
eine ganz andere geworden, als die unserer gemüthlich- 
gravitätischen Vorfahren: sondern auch der Apparat 
unserer Krankenuntersuchung ist in jährlich steigender 
Progression vermehrt worden. Man geht jetzt kaum 
anders zu einem Kranken, als bewaffnet mit Hörrohr 
(Stethoskop), Klopfscheibe (Plessimeter) , Bandmaas, 
Loupe, Lackmuspapier, Secundenuhr, Sonden, Nadeln, 
Spatel, Bistouri und was sonst im chirurgischen Be
steck zur täglichen Nothdurft gehört. Gründlichere 
fügen noch einige chemische Reagenzen, Mund-, Ohren- 
und Mutterspiegel, Katheter für diverse Öffnungen des 
menschlichen Leibes, feine Röhrendolche (explorato- 
rische Troikars), Tasterzirkel u. s. w. hinzu; ein gros
ser chemischer Reagenzkasten mit Spirituslampe und 
Platinblech, sowie ein Schieck’sches Mikroskop, dürfen 
wenigstens in einem Krankenhause nicht fehlen. 
Und um diese Siebensachen gut gebrauchen zu kön
nen, muss man schon gut eingeschult sein!

Diese Verfeinerungen und neuen Entdeckungen in 
der ärztlichen Technik haben wie eine Sündfhith in der 
medicinischen Welt gewirkt. Wo jetzt ein Arzt nicht 
stethoskopirt, auscultirt, mikroskopirt etc.: das ist ein 
antedihivianisches Säugethier! Jeder junge Doctor 
übersieht ihn, und wenn Jener auch alle Weisheit von 
Hippokrates, Galen, Boerhave und Peter Frank be- 
sässe! Ganz genau kann man jetzt den Werth eines 
klinischen Lehrers taxiren lassen: ein recens promotus, 
welcher in Wien bei Skoda, Kolletschka oder Zehetmayer 
einen Cursus genommen, darf nur zusehen, wie er 
klopft und wie er horcht

Wie er sich räuspert und wie er spuckt, 
Das habt Ihr ihm glücklich abgeguckt; 
Aber das Genie, ich meine den Geist.“-------------  
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nun, der Geist ist eben bei den Ärzten etwas in Mis- 
credit gekommen, und dies ist wenigstens für manche 
Leute sehr bequem!

Es ist nun aber nicht zu leugnen , dass in allen 
menschlichen Dingen oft die scheinbar unbedeutenden 
Fortschritte im mechanischen Verfahren für einzelne 
Fälle bedeutende hemmende Schranken für den Geist 
beseitigen und somit sein Wirken selbst sehr wesent
lich fördern. Man darf sich als Beleg dazu nur erin
nern an Compass, Brille, Fernrohr, Mikroskop, Dampf
kessel. Buchdruckerlettern. Und dies gilt denn aller
dings auch in der Medicin. Es hilft hier kein Sträu
ben; man muss sich solche technische Fortschritte an
eignen , sonst bleibt der Geist, trotz alles Ingeniums 
und Studiums, hinter der Wissenschaft zurück, — und 
die Praxis leidet nothwendig mit.

Nun kann aber nicht Jeder alljährlich umherreisen, 
oder seine Jünger aussenden, um das neueste von sol
chen technischen Hülfsmitteln und Kunstgriffen sich an
zueignen, welche hier oder dort dem technisch-ärztlichen 
Verfahren hinzugefügt werden. Unter diesen Umtän- 
den leuchtet es ein , wie nützlich und erwünscht ein 
Werk über die heutige Technik der Diagnostik für den 
Praktiker und Kliniker sein muss, selbst wenn es sich 
blos auf das Mechanisch-Technische beschränkte. So 
sind die Werke von Raciborsky, Roger und Barthe 
(übersetzt von Puchelt jun.), Skoda, v. Gaal, Zehet- 
mayer u. a. in Bezug auf die Technik des Klopfens 
und Horchens. — so die Schriften von Chevallier, Jul. 
Vogel. Moser, über den Gebrauch des Mikroskops, — die 
medicinischc Chemie von Franz Simon , — allerseits 
dankbar aufgenommen worden. Wie viel mehr muss 
dies von einem M erke gelten, welches alle diese dia
gnostisch-technischen Einzelheiten vereinigt!

Allein wir erhalten hier noch weit mehr. Unser 
Verf. liefert nämlich unter obigem Titel nicht nur eine 
allgemeine Diagnostik (eine Wissenschaft, welche frei
lich unter diesem , 1837 von mir aufgestellten Namen 
noch nirgend ausgeführt zu finden ist), sondern auch 
specielle Diagnostik der einzelnen Localkrankheiten. 
In beiden Hinsichten ähnelt sein Plan ganz dem Werke 
von Piorry (Tratte de diagnostic et de semeiotique. 
Paris, 1837; übersetzt von Krupp [1837 — 38]): ein 
Buch, welches ihm offenbar als Vorbild gedient hat. 
Und wenn Ref. bei Anzeige des letztem, vor fünf Jah
ren, vorhersagte, „es werde vielleicht bald deutscher 
Fleiss das Wesentliche der Piorry’schen Schrift mit 
■dem vielen in ihr Fehlenden zu einer, unsern Anforde
rungen vollständiger entsprechenden Arbeit verwenden44 
(Schmidt’s Jahrb. der gesammten Medicin, Bd. XXV, 
S. 227): so muss er jetzt diese Prophezeiung durch 
das Siebert’sche Werk auf eine sehr erfreuliche Weise 
erfüllt finden. So sehr, meiner damaligen Vor
hersage entsprechend, das Piorry’sche Werk „auch 
jetzt noch eins der schätzbarem Originalwerke in die

sem Fache bleibt44, so sehr ist doch das vorliegende 
hinsichtlich der umsichtigen Anlage, der Reichhaltig
keit und gedrängten Verarbeitung und zweckmässigen 
Vertheilung des Stoffes demselben vorzuziehen. Wo 
Piorry durch unnöthige Skepsis und unerfreuliche Pole
mik gegen alte Erfahrungen und neue Concurrenten den 
Raum vergeudet, da hat unser Verf. durch Berück
sichtigung gediegener alter Erfahrungen (oft unter Be
nutzung der fleissigen Arbeit von Küttner) und durch 
philosophische oder physiologische Obersätze denselben 
nützlich verwendet. Reiche Erfahrung steht beiden 
zur Seite: bei Piorry herrscht aber der Autodidakt, der 
Selbstentdecker sogar bei längst bekannten Dingen, bei 
Siebert die Belesenheit und Vielseitigkeit vor. Beide 
haben, als Diagnostiker, den gemeinsamen Fehler, dass 
sie mit der Cardinalfrage, der obenberührten biblischen 
Frage: „was fehlt Dir?44 nicht von Haus aus ernstlich 
anfangen; wahrscheinlich bringt unser Verf. die sub- 
jectiven Symptome im letzten Bande bei der „Unter
suchung des Nervensystems44. Denn so will es der 
wissenschaftlich-systematische Geist unser Zeit! Der 
alte Samuel Gottlob Vogel aber fing damit an, wie es 
auch jeder Praktiker thut.

Die Ökonomie des Ganzen ist leicht zu überblicken. 
Zuerst die allgemeinen Regeln der Krankenuntersucliung, 
hierher Inspection, Mensuration, Perkussion etc. Zwei 
sehr nützliche Beigaben sind die Erörterung der Kör
per- Regionen und der von dem (leider so früh verstor
benen) Simon bearbeitete Abschnitt über die diagnosti
sche Chemie. Die Palpation hat kein besonderes Ca- 
pitel erhalten.

Unter „Anamnestik“ folgt sodann (nicht ganz im 
altern Sinn dieses Wortes) die Ermittelung der ursäch
lichen Momente, Krankheits-Anlässe und Anlagen und 
bisheriger Verlauf. — Dann folgen ein Paar kürzere 
Abschnitte über Symptomatologie und Semiotik, compa- 
nirende und comparatice (besser Differential-) Dia
gnostik und Prognostik. Dieser allgemein semiotische 
Theil, die Regeln, wie die Bedeutung der Symptome 
gewonnen wird, liesse wol ein tieferes Eingehen zu. 
Besonders wichtig wäre hier die Erörterung, wie ge
wisse Symptome mit Nothwendigkeit auf das afffeirte 
Organ, andere mit Noth wendigkeit auf die Qualität der 
Störung hin weisen (Symptomata loci affecti und N. qua- 
litativa), die zwei Cardines der heutigen physiologisch- 
fundirten Diagnostik. Indess dieser geringe Anbau des 
semiotischen Theils der medicinischen Phänomenologie 
ist jetzt eine Zeitkrankheit. Statt dessen scheint es uns 
zu müssigen Abstractionen zu führen, wenn uns Verf. 
(nach Ringseis) zumuthet, die Symptome der Krankheit 
von denen der Kränkung und der Reaction zu unterschei
den. — Der Versuch, in der componirenden Diagnostik 
den dem Arzte so wichtigen Akt der Zusammenfassung 
der Symptome zu einem organisch - gegliederten und 
verlaufenden Hergänge oder Processe in einer Metho-
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dik zu construiren, ist anerkennungswerth, doch nicht 
erschöpfend. — Die Prognostik, welche allerdings heut
zutage immer mehr ein Anhängsel der Diagnostik ge
worden ist, hat sich nur einer sehr kurzen Abhandlung 
zu erfreuen gehabt.

Desto mehr scheint unser Verf. sich bei dem nun 
folgenden speciellen Theil in seinem Elemente zu fin
den. Er liefert uns hier in diesem Bande die specielle 
Diagnostik der Herzaffectionen auf eine, dem neuesten 
Zustande unserer Kenntnisse in der Hauptsache völlig 
entsprechende Weise. — Wir freuen uns darauf, bald 
von derselben Hand auch andere schwierige Capitel, 
so die Lungen- und Nervenkrankheiten, in ihren dia
gnostischen Zügen dargestellt zu sehen. Auf die Ge
fahr freilich, dass das Ganze wol auf drei Bände an- | 
schwellen wird ’ I

Bei Einzelnheiten zu verweilen erlaubt uns der 
Charakter dieser Zeitschrift nicht. Blos zwei Berner- ,
kungen, der guten Sache wegen, seien erlaubt. Die j 
eine betrifft die auch hier zu findende, meines Wissens 
von Schönlein stammende Angabe, dass es zwei Ar
ten von Krankenexamen gebe, eine synthetische und 
eine analytische ; erstere ab ovo anfangend und vor
schreitend , letztere rückschreitend. Dies ist eben so 
wenig wahr, als Piorry’s Angabe einer anatomischen 
und physiologischen Ordnung des Examens. Beides 
sind nur allgemeine Andeutungen oder Normen für 
Anfänger. Das echt künstlerische, semiotische Kran
kenexamen ist nur ein einziges, fasst auf die Frage: 
„was fehlt Dir?“ und schreitet von da, in immer 
weitern Kreisen von pathologisch-semiotischen Gründen 
geleitet, auf das Nächstwichtige und so weiter fort, wie 
es der vorliegende Fall erfordert. Es wird in einzel
nen hallen bei seinem Gange der einen, in andern der 
andern Methode nahe kommen: aber kein echter Prak- 
ti ei wird stricte in der einen oder andern verfahren.

an würde den Arzt einen Pedanten nennen, welcher 
n i en Grosseltern und Eltern anfinge, anstatt zu fra- 

5en: „was fehlt Dir?«
^eme,’kung betrifft das Material der 

MahagoXöls!«ünSW V®rf scl,rcibt ,lazu <’as „falsche 
Kistenholz“ bekam,'? be‘ U"S als „as“1'™-
len. Besser ist .14 “ ,Z Je,ioc.h,nicl,t z“ ei“Pfeh- 
halle’schen Stethosk» " e^

x tt i r pen benutzte Cedern- (vulqo Blei- st.fi-)aber es muss knotenfrei und mjt enge» 
^"•cmagen versehe» sei». Für das beste abcr balte 
» 1 tzt’ ^urcb 1 '• Leichsenring belehrt, das 
.eh4rbn"? ‘0 Z V°" wie sieh versteht,
ebenfalls knotenfrei.

der teclmischen Details. Wer könnte 
Jen nicht zahlreiche liefern, sobald er eine Reihe von 

«hren praktizirt hat ? Vielleicht gibt das vorliegende 
erk mir und manchen andern Veranlassung, Dasund 

enes zum Nutzen Mehrer bekannt zu machen. Solche 

Anregungen zu geben, gehört mit zu den Verdiensten 
solcher Arbeiten, wie die vorliegende ist.

Wir schliessen daher mit der Versicherung, das 
vorliegendes Werk, das die I rächte einer durch viel
jährige Praxis und Studien gereiften Kunstfertigkeit den 
jungem und altern Kunstgenossen zugänglich macht, 
dem praktischen Wirken vieler deutschen Ärzte förder
licher und dem Heile vieler Kranken nützlicher werden 
wird, als zahlreiche „Recepte«, „Curarten« und „neue 
Mittel« oder ähnliche Früchte jener unseligen After
therapie, welche jetzt, Gott sei Dank, mehr und mehr 
zu Grabe getragen wird!

Dresden. E. Richter.

Jurisprudenz.
Das römische Recht im ostgothischen Reiche. Eine 

rechtsgeschichtliche Abhandlung von Iwan v. Gloe- 
den, Dr. der Rechte und Privatdocent in Rostock. 
Jena, Frommann. 1843. Gr. 8. 20 Ngr.

Es ist bekannt, dass Theoderich, nachdem er von 
Italien Besitz genommen, nicht nur die Formen der rö
mischen Staatsverwaltung im Ganzen beibehielt, son
dern auch unter dem Namen eines Edicts für seine 
sämmtlichen ünterthanen gesetzliche Bestimmungen ver
fassen und bekannt machen liess, welche grösstenteils 
aus römischen Rechtsquellen geschöpft sind. Man war 
jedoch bisher der Meinung, dass den Gothen ihr na
tionales Recht, soweit nicht jenes Edict es aufgehoben, 
nicht entzogen worden, sondern neben dem römischen 
Rechte in dem ostgothischen Reiche bestanden habe. 
Namentlich findet sich diese Ansicht bei Eichhorn, 
v. Savigny, Manso und Andern ausgesprochen; nur 
dass der Erstere die Gültigkeit des Edicts für die Ost- 
gotben insoweit beschränkt, dass es ausschliessend zum 
Gebrauch für die Entscheidung ihrer Streitigkeiten mit 
Römern bestimmt gewesen; wonach folglich dessen 
Bestimmungen auf die Rechtsverhältnisse der Gothen 
unter einander keinen Einfluss gehabt haben würden.

Diese Ansicht bekämpft der Verf. dieser kleinen, 
aber gehaltreichen Schrift; er behauptet, dass das rö
mische Recht das allein gültige im ostgothischen Reiche 
gewesen; und hat diese Behauptung mit soviel Scharf
sinn, so reichlicher Kenntniss und geschickter Benutzung 
der Quellen ausgeführt, und so gründlich sie zu er
reichen gestrebt, dass er gewiss in dieser Hinsicht die 
Anerkennung und das Lob verdient, welches ihm be
reits in einigen kritischen Blättern zu Theil gewor
den ist.

Seine Ansicht ist in ihren Grundzügen folgende 
Italien war, als Theoderich den König Odoaker über
wältigte, ein Theil des oströmischen Kaiserthums, unter 
der Gesetzgebenden Gewalt des Kaisers in Konstanti
nopel. Zu diesem stand Theoderich wie Odoaker, in 
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dessen Stelle er trat, in dem Verhältniss eines Beam
teten; freilich einem neuen, ganz eigenthümlichen Ver
hältniss blos factischer Machtvollkommenheit, für wel
ches der Ausdruck rerum domini, welcher den ostgo- 
thischen wie den westgothischen Königen gegeben 
wird, ungemein bezeichnend ist (§. 28); seine Gothen 
waren ein römisches Heer und für sie galt auch das 
römische Recht als gemeines Recht, sobald sie Italiens 
Boden betreten hatten. Die Anwendung des römischen 
Rechts auf sie unterliegt jedoch folgenden Beschrän
kungen : 1) wenn durch ein Compromiss zwischen 
zwei Gothen festgesetzt worden, dass der unter ihnen 
obwaltende Rechtsstreit nach ostgothischem Rechte ent
schieden werden solle; 2) insofern das Familienrecht 
der Ostgothen den Einwirkungen römischer Rechtsre
geln widerstrebte, und 3) wo die Zeitumstände, auch 
Mangel an genauer Kenntniss des römischen Rechts 
besonders in den von dem Sitze der Herrschaft ent
ferntem Gegenden des Reichs dessen Anwendung ver
hinderten , von welchen jedoch äusser Italien selbst 
Dalmatien auszunehmen ist (§. 6),

Theoderich’s Edict ist zwar, wie es durch zwei 
Handschriften, welche Petrus Pithoeus besass, auf un
sere Zeiten gekommen ist, ächt (§§. 1—3); es war 
aber seinem Zwecke und Wesen nach kein Gesetzbuch, 
indem Theoderich keine gesetzgebende Gewalt hatte, 
sondern eine blosse Declaration des bestehenden Rechts; 
es war blos zur Belehrung bestimmt für die Richter 
und überhaupt alle, deren Verhältnisse nach römischem 
Rechte zu richten waren. Theoderich selbst betrach
tete es nur als eine Epitome des geltenden Rechts, 
als einen Rechtskatechismus:. Bei der Abfassung des 
Edicts ist das römische Rechtsbuch der Westgothen, 
wie sich aus der Übereinstimmung sehr vieler Stellen 
der Interpretatio ergibt, benutzt worden (§. 4. 5); es 
kann folglich nicht, wie es bisher geschehen, seine 
Abfassung in das Jahr 500 gesetzt werden, sondern 
sie fällt in den Zeitraum von 506 bis 526, dem Todes
jahre Theoderich’s. Durch den angegebenen Charakter 
und Zweck des Edicts, sagt der Verf., wird auch das 
Bedenken beseitigt, dass es keiner neuen Gesetzgebung 
bedurft haben würde, wenn die Gothen überhaupt dem 
römischen Rechte unterworfen gewesen wären.

Wenden wir uns nun zu den Gründen, womit der 
Verf. seine Ansichten zu unterstützen sucht. Das un
tergeordnete Verhältniss Theodorich’s zu der Regierung 
in Konstantinopel folgert er theils aus mehren Consti
tutionen Justinian’s, die für das neue w;e für das alte 
Rom und Italien erlassen worden, theils aus dem Um
stand, dass von dem Zeitpunkte an, wo, wie Malchus 
(Excerpt. e Malchi histor. ad ann. 476. Edit. Bonn. p. 
135,) erzähle, der römische Senat dem Kaiser Zeno im 

J. 476 die Regierung über das westliche Reich und 
dessen Verschmelzung mit dem östlichen habe antragen 
lassen, die Trennung des Orbis Romanus in Imperium 
orientale et occidentale aufgehoben gewesen, und dass 
es von dieser Zeit an nur Einen Herrscher im Orbis 
Romanus gegeben. Er übersieht aber, dass, wie Mal
chus weiter erzählt, der Kaiser der Gesandtschaft des 
Senats darauf den Bescheid gegeben hat: da der Kai
ser Nepos noch lebe, so sei, wie sich von selbst ver
stehe, nichts anderes zu beschliessen, als ihn wieder 
aufzunehmen , wenn er zurückkomme. Es unterliegt 
keinem Zweifel, dass die Beherrscher des östlichen 
Theils des ehemaligen Kaiserreichs als alleinige Inha
ber der Kaiserkrone oder des Augustus-Titels nach der 
Entthronung des Kaisers Romulus, sich auch als Her
ren des westlichen Theils betrachteten, und über die 
Könige der germanischen Völker, welche sich der 
Länder desselben bemächtigt hatten, wenigstens einen 
Schein von Oberherrlichkeit zu behaupten strebten, 
dass aber, obschon nach der Theilung des Reichs eine 
gewisse staatsrechtliche Verbindung zwischen beiden 
Theilen unter Theodosius des Grossen Nachfolgern 
fortgedauert, dennoch beide als von einander unabhän
gige Staaten regiert worden waren. Es kommt aber 
bei »1er Frage, ob Theoderich befugt gewesen, seinen 
Unterthanen Gesetze zu geben, nicht darauf an, aus 
welchem Gesichtspunkt man dessen staatsrechtliches 
Verhältniss zu dem östlichen Reiche in Konstantinopel 
betrachtet, sondern allein darauf, in welches Verhält
niss er sich selbst zu demselben gestellt, und worin 
er sich behauptet hat.

Es ist schon an sich unwahrscheinlich, dass Theo
derich zu der Zeit, wo er mit dem Kaiser Zeno in 
keinen freundschaftlichen Verhältnissen stand, sich von 
diesem habe bereden lassen, zur Bekämpfung des Kö
nigs Odoaker als kaiserlicher Feldherr mit seinem ei
genen Heere nach Italien zu gehen, um bei einem glück
lichen Ausgange dieses mislichen Unternehmens nichts 
weiter, als Ehrenbezeigungen oder die Verwaltung Ita
liens als Statthalter des Kaisers sich zu verdienen. Es 
sagt überdies aber Procopius de bello Gotk. I, 1 sehr 
bestimmt, dass Zeno ihn beredet, durch Überwältigung 
Odoaker’s sich und seinen Gothen das westliche Reich 
zu erwerben tontQiav fnixgaTrjOiv avTw re xat Fot- 
&oiq 7toQ^o&ai). Die Wahrheit dieser Erzählung lässt 
sich nicht bezweifeln, weil nicht nur die Griechen der 
Rede Zeno’s in der Folge eine andere Bedeutung un
terlegen wollten (Procop. de bello Goth. II, 6), sondern 
auch die Thatsache selbst mit der voraufgegangenen 
Befehdung des Kaisers und mit den spätem Handlun
gen Theoderich’s im vollkommenen Einklang steht.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. B1. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 10.)

^Fheoderich brach nach Italien auf nicht blos mit einem 
gerüsteten Kriegsheer, sondern mit seinem Volke, es da
selbst anzusiedeln; und regierte nach Odoaker’s Ver
nichtung Italien und die übrigen ihm unterworfenen 
Provinzen des westlichen Reichs als einen von dem 
östlichen Reiche unabhängigen Staat; obschon er die 
Verbindung zwischen beiden Reichen dazu benutzte, 
sich den Frieden mit dem Hofe in Constantinopel zu 
erhalten. So schreibt er dem Kaiser Anastasius, wel
cher sich als Oberherr gegen ihn benommen hatte (bei 
Cassiodor. Var. I, 1), unter manchen Schmeicheleien, 
ganz offen: Nos maxime, qui — in republica ces Ira 
didlchnns, quemadmodum aeqnabiliter Romanis im- 
perare possimus.ef und: pat.i ros non credimus, Inter 
u tr as q u e r espu b licas, quarnm semper nimm cor- 
pus sub antiquis principibus fuisse declaratur, aliquid 
discordiae permanere. (Dem entspricht auch ganz die 
Äusserung Justinian’s nach der Überwältigung der Ost
gothen in der Sanctio pragm. pro pet. Vig., Cap. 11, 
dass aus den eroberten Besitzungen derselben und sei
nem Reiche ein einziger Staat geworden [«t unas deo 
volente facta republica legum etiam nostrarum ubi- 
que prolatetur auctoritas^.) Athalarich spricht in sei
nem Schreiben an den Kaiser Justinus (Cassiodor. 
Var. VIII, 1) von seinem Reiche: sic vobis regnum 
nostrum gratiae vinculis obligatum. Der Ausdruck 
rervm doininns bezeichnet wol nur die unumschränkte 
Gewalt des Herrschers, ohne Rücksicht, ob er sie auf 
rechtmässigem Wege erlangt habe oder nicht; und 
wenn assiodor von seinem Könige diese Benennung 
braue it, soitiat er dies gewjss nicht, um auf Usurpa
tion ocer e^Uimität anzuspielen; sondern weil er für 
dessen unabhängige Regentengewalt, die er damit be
zeichnete, die enennung Imperator oder Augustus 
nicht gebrauchen konnte.

Wie nun fheodeiich alle Befugnisse der Staats
gewalt wie die frühem Kaiser des westlichen Reichs 
ausübte, so konnte er auch Gesetze geben und den 
Rechtszustand seiner Unterthanen ordnen, und war, 
während er die Formen der Staatsverwaltung, wie er 
sie in Italien vorfand, grösstentheils beibehielt, unstrei

tig befugt, seinen Gothen den Gebrauch ihres eigen- 
thümlichen Rechts unter sich zu gestatten, jedoch auch 
denselben, wo es erforderlich schien, zu beschränken.

Unser Verf. führt (S. 42) ferner als Grund, aus 
welchem Theoderich nicht befugt gewesen, die* Rechts
verfassung Italiens zu ändern, an, dass wenn der Kai
ser im Orient den römischen Namen dem Westen habe 
erhalten wollen, er die unveränderte Beibehaltung der 
Rechtsverfassung habe fordern, und Theoderich auch 
dieselbe versprechen müssen, wenn er sich als ein rö
mischer König über die andern germanischen Könige 
habe erheben wollen; und dies sei in der That auch 
geschehen.

Nun würde es wol, wäre Theoderich blos als ein 
kaiserlicher Beamter oder Heerführer nach Italien ge
sendet worden, weder dieser Forderung, noch dieses 
Versprechens von seiner Seite bedurft haben; es würde 
überdies aber die Beibehaltung des römischen Rechts in 
den Theilen des westlichen Reichs, welche Theoderich 
überkam, so wenig zur Erhaltung des römischen Namens 
für dieselben, in dem Maase, dass dadurch die Ansprüche 
des Kaisers im Orient gesichert worden, beigetragen 
haben, als dieses in den Reichen der Westgothen und 
Burgundionen geschehen war — in welchen das römische 
Recht für die Provinzialen in Gültigkeit blieb, — wenn 
es nicht im Interesse Theodorich’s selbst gelegen, die 
römische Verfassung und das staatsrechtliche Verhält- 
niss zu dem östlichen Reiche fortbestehen zu lassen, 
um sein Reich als römisches Reich im Westen, dessen 
Ruinen den germanischen Reichen gegenüber, noch 
jetzt ein Schimmer der vormaligen Grösse und Herr
lichkeit umgab — zu regieren untl seinen Gothen die 
Vortheile der römischen Civilisation zu verschaffen. 
Aber hierzu hatte er nicht nöthig, die privatrechtlichen 
Verhältnisse der Gothen unter einander einem ihnen 
fremden Rechte zu unterwerfen. Hätte aber Theode
rich wirklich dem Kaiser Zeno versprochen, das römi
sche Recht in den zu erobernden Ländern beizubehal
ten, so würde er seinem Versprechen schon dadurch 
nachgekommen sein, dass er das öffentliche Recht, 
mit wenigen Ausnahmen, für beide Nationen, das Pri
vatrecht aber für die Römer, in ihren Verhältnissen un
ter einander unverändert fortbestehen liess; und es 
würde sich aus diesem Versprechen wol nicht folgern 
lassen, dass nicht neben dem römischen Recht auch 
das ostgothische Privatrecht seine Stelle habe finden 
können.
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Ein wichtiges Bedenken stellt sich aber der An
sicht des Verf. in dem Umstande entgegen, dass die 
Ostgothen für ihre privatrechtlichen Angelegenheiten 
nicht unter den römischen Gerichtsbehörden, sondern 
unter eigenen nationalen Richtern standen. Ein sol
cher Richter, Comes Gothorum genannt, war, wie des
sen Bestallungspatent bei Cassiodorus (Var. VIII, 3) 
ergibt, dazu bestimmt, nicht nur die Rechtshändel der 
Gothen unter einander, sondern auch die Rechtsstrei
tigkeiten, welche sie mit Römern hatten, in welchem 
Falle er einen römischen Rechtsgelehrten (prudens 
Romanus) zu Hülfe zu nehmen hatte, zu entscheiden ; 
während die Streitigkeiten der Römer unter einander 
den römischen Gerichtsbehörden überlassen blieben; 
und mit Grund lässt sich wol aus diesem Umstande 
folgern, dass die Ostgothen in ihren Streitigkeiten un
ter einander nach ihrem nationalen Rechte gerichtet 
werden sollten, weil, wenn die Streitigkeiten der Go
then unter einander nach römischem Rechte zu ent
scheiden gewesen, es weder eines Richters von gothi- 
scher Abkunft bedurft hätte, noch ein solcher wegen 
Unkunde dieses Rechts dazu fähig gewesen sein würde.

Dieses Bedenken gegen die Gültigkeit des römi
schen Rechts für die Gothen sucht der Verf. durch 
die Behauptung zu beseitigen, dass der Comes Gotho
rum der iudex militaris im ostgothischen Reiche ge
wesen, und der Prudens Romanus sein Assessor. Seine 
Gründe für diese Ansicht sind folgende: Unter Gothi 
seien nach dem damaligen Sprachgebrauche nur die 
Krieger zu verstehen, unter Romani hingegen die Nicht- 
Krieger; doch hätten auch diejenigen Gothen, welche 
frei vom Kriegsdienst auf ihren Gütern sassen, nach 
Theoderich’s Absicht, das Civil vom Militär durchaus 
getrennt zu halten, ihren militärischen Charakter bei
behalten, und unter der Jurisdiction ihrer Officiere ge
standen. Mehre Stellen bei Cassiodorus, namentlich 
Var.I, 5; III, 13; IV, 28. 29.49, machten Richter über 
Gothen namhaft, welchen der Titel Comes Gothorum 
nicht gegeben werde, sondern blos das Prädicat Comes, 
ohne den Beisatz Gothorum; woraus hervorgehe, dass 
dieser Name kein Titel, sondern nur ein beschreiben
der Ausdruck dieser Behörde sei. Mehre Stellen be
wiesen aber den militärischen Charakter des Comes 
Gothorum. Denn in diesen Stellen erscheine Der, 
welcher über Gothen richte, als Militärbefehlshaber, 
Comes oder Dux. in dieser oder jener Provinz oder 
Stadt; so der Comes Syracusanae civitatis Gildia (Var. 
VI, 22> Pitzia, als Feldherr bekannt (V. 29); der Dux 
Militano (V, 33) Lbba, als Dux in Gallien bekannt (IV, 
17); der Dux Rhaetiarum (VII, 2), namentlich Serva- 
tus (I,U); der Comes Colosseus in Pannonia Sirmiensi 
(III, 23. 24; IV, 13); besonders aber beweisend der 
Comes (Jsvin in Dalmatien (IX, 8. 9). Der Umstand, 
dass in einigen Fällen seine militärische Stellung nicht 
erwähnt werde, könne gegen ihr Dasein nichts bewei

sen. Auch in den der Sanctio pragmat. pro petit. Vi- 
gilii werde der Comes Gothorum geradezu als ein iudex 
militaris bezeichnet (§. 26 a. E).

Den Comes Gothorum für einen germanischen 
Richter oder Grafen zu halten, sei unmöglich, weil er 
selbst das Urtheil fand und weil von seinem Ausspruche 
an den König appellirt worden, wie sich vorzüglich aus 
Var. I, 5 erweise, einer Stelle, deren Inhalt sich voll
kommen unter der Voraussetzung erkläre, dass der 
Comes Gothorum nichts anders als der Dux oder Co
mes der römischen Verfassung war, zumal da auch 
dessen Amt von Römern bekleidet wurde, wie die Na
men Servatus, Colosseus und Florianus bewiesen.

Halte man nun den Comes Gothorum für den 
iudex militaris im ostgothischen Reich, dann müsse 
man auch annehmen, dass er wie jeder römi
sche Richter jener Zeit, einen Assessor gehabt, 
und diesen als Rechtskundigen nicht blos bei Streitig
keiten zwischen Römern und Gothen, sondern auch 
wenn beide Parteien Gothen waren, habe zu Rathe 
ziehen müssen. Dieses verstehe sich so sehr von selbst, 
dass man füglich annehmen könne, Cassiodorus habe 
dessen Erwähnung für den Fall, dass eine Rechtssache 
unter Gothen zu entscheiden sei, nicht für nöthig er
achtet ; ebenso wenig als dessen bei dem Cognitor, 
und in den andern Fällen, wo die Entscheidung von 
Rechtssachen einem Gotheu aufgetragen wird, gedacht 
werde. Nur durch diese Annahme überhebe man Cas- 
siodor des Vorwurfs einer unbegreiflichen Nachläs
sigkeit.

Wäre des Verf. Auffassung des Comes Gothorum 
und des Prudens Romanus richtig, so würde die bisher 
gehegte Meinung, dass das ostgothische Recht neben 
dem römischen bestanden, eine ihrer stärksten Stützen 
verloren haben. Bei näherer Prüfung wird sich jedoch 
die Unhaltbarkeit der Gründe, auf welchen sie beruht, 
ergeben.

Da die Römer im ostgothischen Reiche von dem 
Kriegsdienst im Allgemeinen ausgeschlossen waren, 
und dieser allein den Ostgothen oblag, so konnte es 
nicht fehlen, dass man im gemeinen Sprachgebrauch 
uuter Gothi die Krieger oder Kriegsheere des ostgo
thischen Reichs verstand; allein in dem Bestallungs
patent des Comes Gothorum (Var. VII, 3) werden 
Gothi und Romani nicht als Stände oder Klassen der 
Staatsbürger, sondern in Beziehung auf Nationalität 
von einander unterschieden. Sed pace communi, heisst 
es daselbst, utr aeque nationes — duld otio per- 
fruantur, und weiterhin: audiat uterque populus, 
und das dulce otium, welches beide Nationen zu ge
niessen haben sollen, möchte wol nicht auf die im 
Kriegsdienst Stehenden sich beziehen lassen.

Der Comes Gothorum ist dazu bestimmt, die Strei
tigkeiten zwischen Gothen unter einander, und zwischen 
Römern und Gothen, ohne Unterschied, welcher von 
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beiden Nationen der klagende Theil war, zu entschei
den : qui inter duos Gothos litem debeat amputare, et 
si quod etiam inter Gothum et Romanum natum fuerit 
fortasse negotium — certamen possit aequabili ratioue 
distringere. Zu diesem Behufe wird auch Sunhivad 
nach Samnium gesendet (Var. III, 13), „ad fndenda 
iuigia intra provinciam Samnii, si quod negotium Ro
mano cum Gothis, aut Gotho emerserit aliquod cum 
Romanis“ Als Zweck der Anordnung dieser Gerichts- 
behöide wird angegeben: ut unicuique sua iura ser- 
^entur et sub diversitale iudicum una iustitia comple- 
^tur universos. Unser Verf. versteht unter sua iura 
Hechte irn subjectiven Sinne. Dieser Ausdruck bezeich
net allerdings Rechte im subjectiven Sinne, weil ihre 
Erhaltung dem Richter zugewiesen wird; die Erhaltung 
derselben winde aber keinen Grund für die Anstellung 
gotihscher Richter neben den römischen abgeben kön- 
n.en ’ wen« nicht das Beiwort sua auch zugleich auf 
die Eigenthümlichkeit der Rechtsquelle, aus welcher das 
zuständige Recht geflossen, sich bezöge. Denn wäre 
das römische Recht Rechtsquelle für den Gothen und 
seine Plivatiechtsverhältnisse gewesen, so würde ein 
römischer Richter besser im Stande gewesen sein, ihm 
das zuzuerkennen, was ihm vermöge dieses Rechts zu
kam, als ein Gothe.

Der Comes Gothorum war nach den angeführten 
teilen nur Civilrichter. Die Criminaljurisdiction, das 

Imperium, war ihm nicht übertragen, Dieser blieb mit 
dem Amt des Praeses oder Rector der Provinz verei
nigt. War die Verwaltung einer oder mehrer Provin
zen mit dem Befehl über das in ihnen stehende Heer 

einer Person vereinigt, wie z. B. in Rhätien (Var- 
? 4), so hatte der Comes oder Dux., welcher das 

eer befehligte, auch die Criminaljurisdiction über 
sammthche Einwohner der ihm untergebenen Provinzen 
( V™ ‘ in U' • S° Tcheim der Comes Colosseus, dem 
trao^ * ' ' ^rovbiz des sirmischen Pannoniens über
über zuSleich als Befehlshaber und als Richter 
seine p. <eimaucn und Römer in seiner Provinz. Das 
(Var. ,zu dieser Stelle betreffende Patent
Romanis’per p ‘ überschrieben: universis'Barbaris ac 
Jurisdiction untZ?^?1” c^istitutis. Unter den seiner 
mau sich also »ich?'*"6", Einwohner der Provinz darf 
dienenden Gothen d “sschl,csslicli die in seinem Heere 
Identität des Comes hieraus weiter auf die
vorgesetzten Militärbefeldsl'“ m,t e!"?m einer P,ov!"z 
den dem Colosseus untergcbe e' “ "essen; denn Zu 
fiomam per pMiam co,,st!t^ d,e

„ T 1 . • i * • ? ,ucllt gerechnet wer-den. Ja man kann nicht einmal u„tei. “ Barbari in 
dieser Provinz die Ostgothen verstehe,, / 
wie der Verf. gegen Turk darthut, Ullter (Hesem Na’ 
nien auch die Ostgothen begriffen sind), Weil ihnen 
die letztem als Muster des gesetzmässigen Lebens in 
dem Patent vorgehalten werden. „Imitamini certe Go

thos nostros, qui foris praelia, intus norunt exercere mode- 
stiamee. So verhält es sich auch mit dem Comes Osus 
oder Osvin (wie dessen Namen der Verf. wol richtiger 
liest), dessen mit dem Militärbefehl in Dalmatien und Sa- 
via verbundenes Richteramt der Verf. als entscheidend
sten Beleg seiner Ansicht hei vorhebt. Er war Praeses 
dieser Provinzen. Seine Function wird in dem Patent bei 
Cassiodorus (Var. IX, 9) mit den Worten bezeichnet: 
alque ideo illustrem Comitem Osuinum Dalmatiis decer- 
nimus praesidere. Als Praeses Provinciae hatte er 
das Imperium über alle Einwohner der Provinz, Gothen 
und Römer.

War der Praeses ein Römer, so scheint ein Comes 
Gothorum neben ihm der Civilrichter der Gothen, die 
sich in der Provinz aufhielten, ohne zum Kriegsheer 
zu gehören, gewesen zu sein, wie z. B. ein Comes Go
thorum in Savia bei Cassiodor (Var. V, 4) vorkommt, 
Aber nichts steht im Wege anzunehmen, dass das 
Richteramt über Gothen auch mit andern öffentlichen 
Functionen in der Person eines Gothen vereinigt sein 
konnte. So vereinigte der Comes Syracusauae civitatis 
in sich die Jurisdiction über die Gothen mit admini
strativen Functionen und dem Befehl über die Besatzung 
der genannten Stadt. Das Richteramt wird ihm jedoch 
in dem Bestallungs - Formular bei Cassiodor (VI, 22) 
ausdrücklich übertragen. Dessen würde es aber wol 
nicht bedurft haben, wenn dieses Amt schon an und 
für sich dem Befehlshaber der Truppen in dem ihm 
untergebenen District zugestanden hätte. Auf der an
dern Seite erwähnt das Formular des Bestallungs - Pa
tents (Par. VII, 3) nichts von militärischen Functionen 
des Comes Gothorum 9 und ebenso wenig wird in dem 
Schreiben des Königs an Sunhivad (Var. III, 13) von 
dem Befehl über Truppen etwas erwähnt, sondern ihm 
blos aufgetragen, die Streitigkeiten zwischen Römern 
und Gothen zu entscheiden.

Am wenigsten aber wird die in der Sanctio prag- 
matica Cap. 23 enthaltene Bestimmung über die Gren
zen der Militärjurisdiction auf den Comes Gothorum 
bezogen werden können. Sie lautet: Lites etiam inter 
duos procedentes Romanos, vel ubi Romana persona 
pulsatur, per civiles iudices exercere iubemvs: cum ta- 
libus iudiciis vel cuusis iudices militares immiscere se 
ordo non patitur. Zu der Zeit, wo Justinian diese 
Verordnung erliess, im August 554, waren die Streit
kräfte der Ostgothen schon völlig gebrochen, und die 
Trümmer ihres Heeres wahrscheinlich aus Italien ent
fernt. Insofern also diese Verordnung in dem Umfange 
der Militärgerichtsbarkeit für die Zukunft Schranken 
setzt, können unter iudices militares keine Befehlshaber 
im ostgothischen Heere, welche sich künftig des Recht
sprechens in Rechtshändeln der Römer enthalten soll
ten, verstanden werden; am wenigsten aber der Comes 
Gothorum; denn von diesem wissep wir ja bestimmt, 
dass die Rechtshändel der Römer unter einander von
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seiner Competenz ausgeschlossen waren, sodass auf 
keine Weise die an der Spitze jener Verordnung ste
henden Utes inter ducs procedentes Romanos auf ihn 
passen würden.

Höchst wahrscheinlich ist vielmehr die Veranlas
sung zu dieser Verordnung in dem Umstande zu suchen, 
dass während des Kampfes um die Herrschaft über Italien 
dieBefehlshaberim kaiserlichen Heere in denLandstrichen, 
die sie besetzt hielten, die von der ostgothischen Regie
rung angestellten Beamten äusser Function gesetzt, und 
mit der Finanzverwaltung dieser Districte auch die Justiz
verwaltung an sich gezogen hatten. Die letztere sollte 
nun in ihre frühem gesetzlichen Schranken, wonach 
dem Militärbefehlshaber die Gerichtsbarkeit über Civil- 
personen nur zukam, wenn die unter ihm stehenden 
Krieger ton jenen belangt wurden, zurückgeführt werden.

Das Gericht des Comes Gothorum war allerdings 
— wenigstens wenn es über Rechtsstreitigkeiten zwi
schen Römern und Gothen zu entscheiden hatte — 
kein altgermanisches Schöffengericht, sondern ein neues, 
von Theoderich angeordnetes Gericht in römischer 
Form. Wohl aber lässt sich denken, dass bei Rechts
händeln der Gothen unter einander, wenn sie auf zwei
felhaftem Rechte beruhten, nach dem Ausspruche Rechts
kundiger aus dem Volke von dem Comes entschieden 
worden. Wenigstens scheinen die iura dictantes neben 
den römischen Cognitores im Epilog des Edicts auf 
Schöppen zu deuten; und wenn auch, wie es wahr
scheinlich, das Edict Theodorich’s älter ist, als die 
Einführung des Comes Gothorum, so lässt sich doch, 
wenn unter jenem Ausdruck Schoflen zu verstehen 
sind, daraus schliessen, dass mindestens bis auf des
sen Einführung die Rechtshändel der Gothen nach ih
rem Volksrechte entschieden worden; und dass, da 
das Bestallungspatent des Comes Gothorum nichts ent
hält, was entgegenstehen könnte, in den Fällen, wo 
nicht nach den Edicten des Königs Streitigkeiten zu 
entscheiden waren, sondern nach ostgothischem Volks
rechte, und nach dem Ausspruche rechtskundiger Män
ner aus dem gothischen Volke das Urtheil von dem 
Comes gesprochen worden ist.

Es ist dies jedoch eine blosse Vermuthung, womit 
nichts erwiesen werden soll, die aber wol mehr Wahr
scheinlichkeit für sich hat, als die Behauptung des 
Verf., dass der Comes Gothorum auch bei der Entschei
dung der Rechtshändel zwischen Gothen unter einander 
einen römischen Rechtsgelehrten als Assessor zum 
Gehülfen gehabt habe. Soll damit dargethan werden, 
dass auch diese Rechtshändel nach römischem Rechte 
entschieden worden — was der Zielpunkt dieser Be
hauptung ist — so dreht sich die Argumentation des 
Verf. offenbar im Zirkel; indem sie als erwiesen vor- 

1 aussetzt, dass auch für diese Streitigkeiten das römi
sche Recht Entscheidungsquelle gewesen.

Wenn sich die Zuziehung des römischen Rechts
gelehrten so sehr von selbst verstand, wie der Verf. 
behauptet, warum wurde sie denn überhaupt in dem 
Bestallungsformular erwähnt, und nur als nöthig für 
den Fall, wenn der eine streitende Theil ein Römer 
war, dessen Recht von dem Richter berücksichtigt 
werden musste. Diese Fragen beantworten sich von 
selbst, wenn wir uns an den klaren Text des Foimu- 
lars halten, und wenn wir dem umsichtigen und in den 
Regierungsgeschäften erfahrenen Cassiodorus. wie billig, 
zutrauen, dass er nicht ohneGrund nur für den letzternFall 
die Zuziehung eines römischen Rechtsgclehrten fordere. 
So bleibt denn der Comes Gothorum und sein Prudens 
Romanns gewiss noch ein sehr bedenklicher Umstand 
gegen die Ansicht des Verf. Ehe wir jedoch zur Prüfung 
der Gründe übergehen, auf die er sie stützt, erlauben wär 
uns Folgendes zu bemerken: So wenig wir dem Verf. 
beistimmen können, dass das römische Recht das allein
gültige im ostgothischen Reiche gewesen, so wenig wollen 
wir behaupten, dass die Ostgothen in keiner Beziehung 
an die römischen Gesetze gebunden gewesen seien. Viel
mehr musste auch für die Gothen Gültigkeit haben: 
a) das öffentliche Recht der Römer, namentlich das 
Polizei- und Criminalrccht. Die Tendenz des Königs, 
die Ostgothen der römischen Cultur und Sitte zuzufüh
ren, und die Gerechtigkeit erforderte es unabweislich, 
dass beide Nationen in ihren Obliegenheiten gegen den 
Staat und die Gesarnmtheit seiner Mitglieder, den Kriegs
dienst ausgenommen, auf gleiche Weise behandelt wur
den. Sowol politische Gründe, als auch die weit voll
ständigere Ausbildung mussten aber den König bestim
men, diesem Theile des römischen Rechts die Allein
herrschaft in seinem Reiche einzuräumen. b) Aber 
auch das römische Privatrecht musste berücksichtigt 
werden, wenn Rechtsverhältnisse zwischen Römern 
und Gothen zu bestimmen waren. So bedenklich es 
gewesen sein würde, die Gothen im Allgemeinen und 
unbedingt dem römischen Rechte zu unterwerfen, so 
wenig konnte sich doch der Einzelne sträuben, die 
Bestimmungen des römischen Rechts gegen sich an— 
wenden zu lassen, wenn er mit einem Römer in Rechts
verhältnisse getreten war. Die Anwendung des römi
schen Rechts auf Gothen in diesem Falle ergibt sich theils 
aus mehren weiter unter zu besprechenden Stellen bei 
Cassiodorus, theils schon aus dem Umstande, dass der 
Comes Gothorum zur Entscheidung der Streitigkeiten 
einen römischen Juristen zur Hülfe nehmen sollte. Die 
Grenze zu bestimmen, bis zu welcher das römische Recht 
in solche Rechtsverhältnisse unter billiger Berücksichti
gung der Rechtsunkunde der gothischen Partei eingrei
fen könne, scheint dem Ermessen des Comes überlassen 
gewesen. Denn er war angewiesen, die Streitigkeiten 
zwischen Römern und Gothen auf gleichmässig gerechte 
Weise zu entscheiden (aequabili ratione).

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Di. 1?. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig. .
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Das römische Recht im ostgothischen Reiche. Eine 

rechtsgeschichtliche Abhandlung von Iwan v. Gloeden.

(Fortsetzung aus Nr. 11.)

W enden wir uns nun zu den eigentlichen Momen- 
en, auf welche sich die Ansicht des Verf. stützt. Es 

sind folgende:
a) Das Edict Theoderick’s selbst (§. 16). Aus 

dem Prolog und Epilog gehe hervor, sagt der Verf., 
dass dasjenige, was neben dem Edicte hinfort gelten 
solle, das bisher geltende Recht, ohne Änderung sei. 
In der Stelle des letztem: praesentia iussimus edicta 
pendere, ut salva iuris publici reverentia et legibus 
omnibus cunctorum devotione servandis, quae Barbari 
Romanique sequi debeant super expressis articulis, 
Edictis praesentibus evidenter cognoscant, könne der 
Ausdruck leges omnes nicht umschrieben werden, durch 
leges tarn Gothicae, quam Romanae, weil es ungereimt 
sei. anzunehmen, dass die Römer an gothische Ge
setze gebunden gewesen. Es ergebe sich aber der 
Sinn dieses Ausdrucks roch weiter daraus, dass die 
Worte: leges, ius publicum, ius häufig im Edict gebraucht 
würden; theils zur Bezeichnung der Rechtsmasse, welche 
Quelle desselben geworden, theils zur Bezeichnung des 
äusser dem Edict noch beibehaltenen Rechtscomplexus. 
In dem Epilog werde die Rechtsmaase, welche Quelle des 
Edicts geworden, mit den Worten: quae ex novellis 
legibus et veteris iuris sanctimonia pro aliqua parte 
collegimus in einer Gliederung bezeichnet, die nur auf 
das römische Recht passe. Dieselbe Gliederung finde 
sich aber auch in dem Art. VII des Edicts: ^iudex id 
solum iudicare debet, quod iuri et legibus viderit con- 
venire£ , sodass schon aus der Vergleichung dieser 
beiden Ste en jede andere Deutung des subsidiären 
Rechts als die ausschliessliche auf römisches Recht 
unzulässig wer e. Sei nun aber beides, das neben 
dem Edictum geltende Recht, und das Recht, aus wel
chem das Edictum geschöpft Worden, eins und dasselbe, 
so müsse, da das E tct nicht aus römischem nnd go- 
thischem Rechte genommen ist, auch ersteres blos rö
misches Recht sein. Allein diese ArgUm€ntation möchte 
Wo1 nicht richtig sein. Die Quellen des damals gel
tenden römischen. Rechts sind nicht die einzigen Quel- 
Jen des Edicts. Seine Sätze sind, wie die angeführte 

teile des Epilogs sagt, nur pro aliqua. parte aus den 

erstem entnommen; und in der That finden sich auch 
in demselben manche Modificationen der römischen 
Gesetze und von denselben abweichende Bestimmun
gen, die, wenn man ihnen auch nicht den Namen ger
manisches Recht zugestehen will, doch wenigstens 
Theodericisches Recht genannt werden müssten; wie 
z. B. statt der Forderung des höchsten Preises, den 
der getödtete Sklave im letzten Jehre gehabt, die Por- 
derung auf Übereignung zweier andern Sklaven von 
gleicher Beschalfenheit.

Nun sollte das Edict eine Richtschnur sein für die 
Gothen und für die Römer, jedoch salva iuris publici 
reverentia et (se. salvis) legibus omnibus, cunctorum 
decotione servandis. Mit Recht nimmt zwar der Verf. an, 
dass unter ius publicum hier überhaupt das vom Staate 
gesetzte Recht zu verstehen sei. Allein die Achtung 
vor dem bestehenden positiven Rechte, welche durch 
das Edict nicht beeinträchtigt werden soll, schliesst 
das Bestehen eines nur für einen Theil der Staatsbür
ger geltenden Rechts neben demselben nicht aus, in
dem es ja auch, insoweit der Staat es anerkennt und 
schützt, zum ius publicum desselben in dem angegebe
nen Sinne gehört. Wenn man aber auch das ius pu
blicum ausschliesslich auf das römische Recht beziehen 
will, so hatte ja dieses auch auf die Gothen in der 
oben angegebenen Maasse gesetzliches Ansehen. Der 
nachfolgende Satz: et legibus omnibus (wo wol salvis 
hinzugedacht werden muss) cunctorum devotione ser
vandis, würde unrichtig sein, wenn man ihm den all
gemeinen Sinn beilegen wollte, dass alle römische Ge
setze von Allen beobachtet werden müssten; da ja ein 
grosser Theil derselben nur specielle, für besondere 
persönliche Verhältnisse gegebene Vorschriften sind. 
Es kann daher der Beisatz: cunctorum devotione ser
vandis nur, im beschränkenden Sinn verstanden und 
auf diejenigen Gesetze bezogen werden, welche für 
Alle Gültigkeit hatten, namentlich Polizei- und Crimi- 
nalgesetze und diejenigen, welche die Verhältnisse der 
öffentlichen Anstalten zu den Privatpersonen betreffen, 
welchen allen die Ostgothen wie die Römer unterwor
fen waren,

In dem Epiloge werden allerdings mit den Worten 
ex novellis legibus et veteris iuris sanctomonia nur die 
Quellen des römischen Rechts bezeichnet, damit ist 
aber der Art. 7 gebrauchte Ausdruck „quod iuri et le
gibus viderit convenire“ nicht gleichbedeutend. Er be
zeichnet das im Staate bestehende positive Recht im 
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Allgemeinen, und kann nicht auf jene Quellen des rö
mischen Rechts beschränkt werden. Demgemäss sollte 
der Richter auch die nach dem Edict und dessen von 
dem römischen Recht abweichenden Bestimmungen er
kennen ; und man kann das Wort ins in dieser Stelle 
mit ebenso viel Grund auch auf das gothische Recht 
beziehen, als man unter dem iudex nicht blos den rö
mischen, sondern auch den gothischen Richter zu ver
stehen hat. Denn es konnte so wenig diesem als je
nem von der Vorschrift des Rechts und der Gesetze 
abzuweichen erlaubt sein.

b) Die Unmöglichkeit einer Hegel, nach welcher 
im einzelnen Falle, von mehren persönlichen Deckten, 
das anzuwendete bestimmt worden wäre (§. 17). Wollte 
man nämlich annehmen, dass auch die Rechtsverhält
nisse eines Römers in gewissen Fällen nach gothi- 
schem Rechte entschieden worden, so würden dieser 
Annahme alle die zahlreichen Stellen, in welchen die 
Unverletztheit des überkommenen römischen Rechts von 
Theodorich und seinen Nachfolgern ausgesprochen, und 
von Fremden bezeugt werde, entgegenstehen. Daher 
bleibe nur die Territorialität des römischen Rechts als 
der einzige mögliche Inhalt einer solchen, das Verhält- 
niss der beiden persönlichen Rechte neben einander ord
nenden Regel übrig. Allein die Möglichkeit des Neben
einanderbestehens beider Rechte ist gegeben, sobald 
man annimmt, dass der Gothe nur in dem Falle, wenn 
er mit einem Römer in Rechtsverhältnisse trat, sich nach 
römischem Rechte beurtheilen lassen musste.

c) Die Unmöglichkeit, aus Theod er ich's Edict und 
einem germanischen Subsidiarrechte ein System zu con- 
struiren. Eine aufmerksame Betrachtung, sagt er, des 
Edictum seinem Inhalte nach führe zu dem unabweis- 
lichen Resultate, dass ein Rechtssystem aus römischem — 
so weit es in das Edictum aufgenommen worden und 
darüber hinaus aus einem fremden Rechte zusammen
gesetzt , geradezu unmöglich sei. — Das ostgothische 
Recht würde, wenn es nur zur Ergänzung des Edicts 
hätte fortleben sollen, sein Leben geradezu verloren 
haben. Dagegen ist aber zu bemerken, dass das Edict 
der privatrechtlichen Bestimmungen, welche hier allein 
in Betracht kommen können, viel zu wenige enthält, 
als dass man das ostgothische Recht, wenn auch sein 
Inhalt noch so dürftig war, im Verhältnis» zu jenem, 
nur als ein subsidiäres Recht ansehen könnte. Die aus 
dem römischen Rechte entlehnten Bestimmungen des 
Edicts derogirten dem ostgothischen Rechte nur in so 
weit, als die Rechtsbegriffe, die sie enthielten, dieses 
erheischten. Dass aber atich andere mit den aufge
nommenen römischen Rechtssätzen in näherer oder 
weiterer Verwandtschaft stehende Rechtsinstitute gleiche 
Kraft beigelegt worden, lässt sich schon aus dem 
Grunde nicht annehmen, weil dann die römischen In
stitute die gothischen fast mehr oder weniger verdrängt, 

und dieses eine grenzenlose Ungewissheit des Rechts 
im Verkehr beider Nationen mit einander berbeigeführt 
haben würde, die eben dadurch, dass sie angewiesen 
wurden, sich nach den in dem Edicte ausdrücklich 
ausgesprochenen Sätzen zu richten (quae Barbari Bo- 
manique sequi debeant super expr essis articvlis) ver
hütet werden sollte. Übrigens zeigt sich die Möglich
keit der Mischung von Rechtsinstituten verschiedenen 
Ursprungs, nicht sowol an den Gesetzbüchern neuerer 
Zeit, welche die Particularrechte bestehen lassen, als 
vielmehr an den deutschen Rechtsquellen älterer Zeit, 
welche schon römische Rechtsinstitute in sich aufge
nommen haben, ehe das römische in seinem ganzen 
Umfange als gemeines Hülfsrecht anerkannt war, und 
überhaupt an allen Gesetzen, durch welche neue, dem 
bestehenden Rechte fremde Rechtssätze eingeführt wer
den. Unter den fast unvermeidlichen Conflicten des 
eigenthümlichen Rechts mit dem fremdartigen bleibt es 
der Praxis überlassen , sich einen Ausweg zu suchen.

d) Das Ferhältniss der gothischen Bildung zu der 
römischen und die politische Stellung der Gothen zu Born. 
(§. 19). Indem das Verhältnis» der gothischen zu der 
römischen Bildung eine stillschweigende Anerkennung 
der Überlegenheit natürlich, ja nothwendig gemacht habe, 
und die oströmischen Kaiser, um den Westen dem rö
mischen Namen zu erhalten, sich die unveränderte Bei
behaltung der Rechtsverfassung hätten fodern müssen. 
Das erstere Argument würde voraussetzen, dass 
die Ostgothen bei ihrem Eintritt in Italien bereits auf 
einer solchen Höhe der Civilisation gestanden, dass sie 
die Vorzüglichkeit des römischen Privatrechts von ihrem 
eigenen zu erkennen und zu würdigen vermocht, und 
deshalb sich demselben willig unterworfen hätten, was 
aber der Verf. zu zeigen unterlassen hat. Zum Beleg 
des zweiten (politischen) Arguments führt er weiter an, 
dass nach einer Erzählung bei Orosius (adeersus Pa
ganos Lib. VII, Cap. 43) der westgothische König 
Ataulph, welcher die Idee gehabt, „ein römisches Reich 
deutscher Nation zu stiften,“ an der Ausführung dieses 
Plans aber durch die zügellose Rohheit der Gothen, 
die keinem Gesetz gehorchten, verhindert worden, in
dem hierzu die Beibehaltung des römischen Recht in 
unbeschränkter Ausdehnung unerlässlich sei. Diese 
Erzählung hat der Verf., wie uns scheint, ganz misver- 
standen. Ataulph wollte kein römisches Reich deut
scher Nation stiften, sondern den Namen römisches 
Reich durch die Benennung: Reich der Gothen ver
drängen (obliterato nomine Romano, Bomanum 
omnesolum Gothorum im peri um et faceret et voca- 
ret), und der Grund , warum er von seinem Plane ab
stand, war, weil die Gothen Gesetzen nicht gehorchen, 
ein Staat ohne Gesetze aber kein Staat sei! (neque in- 
terdici reipublicae leges oportere sine quibus respubli- 
cae respublica.) Wie der V erf. diesen letztem,
ganz allgemeinen Satz auf römisches Recht in unbe
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schränkter Ausdehnung beziehen könne, also: dass 
ohne dasselbe kein Staat ein Staat sei, würde sich 
nicht absehen lassen, wenn sich nicht die Geneigtheit 
des Verf. so deutlich kund gebe, unter den Ausdrücken 
ins und leges überall nur römisches Recht und römische 
Gesetze zu verstehen. Über die von dem Kaiser im 
Orient bedungene Beibehaltung des römischen Rechts 
haben wir uns schon oben erklärt.

Mehr als diese Momente scheinen die Ansicht des 
Verf. zu unterstützen : e) Aussprüche der ostgothischen 
Könige beiCassiodorus (§.20). Im Allgemeinen betrachtet 
sprechen einige dieser Stellen nur den Willen des Kö
nigs Theodorich und seines Nachfolgers aus, dass die 
Gothen mit den Römern oder Provinzialen in Eintracht 
und bürgerlicher Sitte leben , und dass die zwischen 
Gothen und Römern entstehenden Streitigkeiten nach 
den Gesetzen entschieden werden sollen, und können 
deshalb das Fortbestehen des ostgothischen Rechts 
für die Gothen nicht widerlegen. Es sind folgende; 
„Var. II, 16. Sic contigit, ut ulraque natio, dum com- 
muniter vivit, ad unum veile convenerit — una lexillos 
et aequalis disciplina complectitur. Es beziehen sich 
diese Sätze auf die Verbindung, welche zwischen Rö
mern und Gothen durch die Tertiarum deputatio ent
stehen musste; und es ist noch sehr fraglich, ob unter 
der una lex und aequabilis disciplina das römische 
Recht überhaupt, oder nur die Vorschriften, welche 
wahrscheinlich über das wechselseitige Verhältniss der 
Consorten unter einander gegeben waren, zu verstehen 
seien; aber jedenfalls betrifft dieser Ausspruch nur die 
Verhältnisse zwischen Römern und Gothen, nicht aber 
die der letztem unter einander. 2) Var. 111, 3 si quod 
negotium Romano cum Gothis est, aut Golho emenserit 
aliquod cum Romanis, legum consideratione definies; nec 
peimittimus in discreto iure vivere, quos uno vota vo- 
famns vindicare. Auch diese Stelle redet nur von 
. echtshändeln zwischen Gothen und Römern ; und es 
’^audallend, dass bei der Verweisung des Comes Go- 
zwhscf aUf römischen Gesetze die Rechtshändel 
Der u,,ter einander nicht erwähnt werden.
vere kanr^ ^atz: nec permittimus in discreto iure vi- 
ganzen Coi’uex" da"s“mei". er ouch gefasst, 
gen Verhältnisse "Ur auf ,,le wecllselsciti-
° ordon und WlbCi|en Römern und Gothen bezo-

'I Bppht ,Ulr.<ien Sinn haben, dass nicht ver- 
schiedenes Recht zwlsche„ R9nlen, u,1(1 Gothen herr. 
sehen soll; wotaus von selbst fo) der Go(he
in Reehtsverhaltmssen mit ei„ein R8mer römische 
Recht nächst den königlichen Verordnungen als Ent- 
Scheidungsnorm anerkennen solle. GleicheI1 Si„n ha. 
ben 3) Var. VII, 4: wt mMes tibi vivmi cm
provincialibus iure civili; 4) Var. Vll9 25: si assueti 
bellis, videamini legibus vivere cum Romanis, u. 5) Var. 
X, 5: si quis habuerit cum alter o forte negotium, ad, 
communia iura descendve; wiewol hier der Ausdruck 

communia iura auch im relativen Sinne von beiden Theilen 
gemeinschaftlichem Rechte verstanden werden kann, 
also auch von dem gothischen. wenn beide Theile Go
then waren. Wozu aber, möchte man fragen, bedurfte 
es in diesen Fällen einer besondern Verweisung auf 
Anwendung des römischen Rechts, wenn es vom An
fänge der ostgothischen Herrschaft das zur Anwendung 
kommende gewesen wäre, und nicht neben demselben 
noch ein Recht bestanden, nach welchem der gothische 
Richter zu Gunsten der Partei seiner Nation hätte ent
scheiden können ?

Die übrigen Stellen, welche der Verf. zum Beweis 
der Alleingültigkeit des römischen Rechts anführt, las
sen sich nicht einmal auf eine Gemeinsamkeit dessel
ben für Rechtsverhältnisse zwischen Römern und Go
then füglich beziehen. Es sind: 1) Var. I, 27: Si ex- 
terarum gentium mores sub lege moderamur, si iuri Ro
mano servil, quidquid sociatur Ratiae, quanto magis de- 
cet, ipsam civitatis sedem legum reverentiam plus ha
bere. Die Worte si iuri Rom. servit etc. können nicht 
den Sinn haben, dass die Vereinigung auswärtiger Län
der mit Italien, die Unterwerfung derselben unter das 
römische Recht zur Folge habe. Denn in den Län
dern, welche Theoderich mit Italien unter seiner Herr
schaft verband, war das römische Recht bei den Pro
vinzialen einheimisch. Es wird auf sie in dem könig
lichen Schreiben deshalb verwiesen, um bemerklich zu 
machen, um wie viel grösser das Ansehen der Gesetze 
in Italien und besonders in Rom, dem Sitze der Civili- 
tät, sein müsse.

2) Var. III, 43: Delectamur iure Romano vivere, 
quos armis cupimus vindicare. Theoderich spricht da
mit nicht aus, dass es ihm wohlgefalle, nach römischem 
Rechte zu leben, wie der Verf. diese Worte zu ver
stehen scheint, indem er vorschlägt zu lesen: del. i. R. 
vivere quod armis cupimus vind., sondern er spricht 
sein Wohlgefallen darüber aus, dass diejenigen, (eos, 
was aus quos zu unterstellen ist) nach römischem Rechte 
leben , die er mit den Waffen zu behaupten Willens 
sei, wie der folgende Satz: quid enim profidt barbaros 
removisse confusos, nisi vivatur e legibus nicht verken
nen lässt. Er spricht nämlich von den Einwohnern 
der Länder des westgothischen Reichs, die er im 
J. 508 den Franken und Burgundern entrissen hatte.

3) Var. VIII, 3: Horum porlitores vobis fecimus 
polliceri, iuslitiam nos et aequabilem elementiam — cu- 
stodire, et Gothis Romanisque apud nos ius esse com
mune, nec aliud inter vos esse divisum, nisi quod Uli 
labores bellicos pro cammuni utilitate subeunt, vos au- 
tem habitatio quieta multipHcet. Es sind Worte Atha- 
larich’s aus einem Erlass an das Volk zu Rom, und 
betreffen den ihm zu leistenden Huldigungseid. Unser 
Verf. meint, man könne zwar unter der ausgesproche
nen Gemeinschaft des Rechts eine Rechtspflege ohne 
Ansehen der Person verstehen, wenn nicht auch dann
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noch das „nee aliud, inter vos esse divisum^ dieünge- 
schiedenheit des Rechts erwiese.

Allein die Worte apud nos, die nicht zu übersehen 
sind, deuten offenbar auf eine Gemeinsamkeit des 
Rechts im subjectiven Sinne in Beziehung zu ihm, dem 
Könige; (wie auch die vorausgegangenen: aequabilem 
clementiam) und es sind unter dem ius commune die 
gemeinsamen staatsbürgerlichen Rechte zu verstehen. 
Daran konnte auch wol den Römern, an welche die 
Verheissung gerichtet ist, nichts liegen, ob die Gothen 
unter sich nach einem eigenen nationalen Rechte leb
ten , und sich auch hierdurch , wie durch ihre Sprache 
und Religion, von ihnen unterschieden; wohl aber 
daran, dass sie in staatsbürgerlichen Verhältnissen 
nicht vor ihnen begünstigt würden. Deshalb erinnert 
der König die Römer daran, dass die Gothen die Be
schwerlichkeiten des Kriegsdienstes zu tragen hätten, 
während die Römer ruhig wohnen und sich mehren 
könnten.

4) Var. VII, 3: „(7t sub diversitate iudicum una 
iustitia complectatur omnes.“ Iustitia., bemerkt der 
Verf., sei hier nicht Gerechtigkeit, sondern Recht im 
objectiven Sinne, also hier das römische Recht nach 
einem Cassiodor geläufigen und auch sonst in jener Zeit 
sich findenden Sprachgebrauch, der sich noch im 
spätem Mittelalter in der Benennung der Rechte und 
Privilegien deutscher Städte, iustitiae} erhalten habe. 
Besonders beweisend sei die Stelle bei Ennodius invita 
s. Epipkanii: Universa Italia lamentabili iustitia sub- 
iacebat, „denn die Gerechtigkeit sei niemals lamenta- 
bilis“ Das ist wol wahr in abstracto; aber ihre äus
sere Erscheinung durch rücksichtslose Handhabung des 
Rechts und Bestrafung der Missethaten kann allerdings 
Folgen haben, die zu beklagen sind. Dies war der 
Fall, von welchem Ennodius redet. Theoderich hatte 
denjenigen, welche wider ihn gekämpft hatten, zur 
Strafe die lestamenti faclio entzogen. Ennodius nennt 
diese Bestrafung gerecht; aber in ihren Folgen für 
ganz Italien beklagenswert!!. Die von dem Verf. aus 
Cassiodorus angeführten Stellen enthalten ebenfalls 
nichts, was nöthigen könnte, unter iustitia Recht im 
objectiven Sinne zu verstehen, und so hat Cassiodor 
auch mit den Worten: una iustitia complectatur omnes 
wol nichts anderes sagen wollen, als: unter ihren ver
schiedenen Richtern soll über alle gleiche Gerechtigkeit 
w'alten; wenigstens lässt sich aus dieser rhetorischen 
Phrase keine Verweisung auf das römische Recht für 
die Rechtshändel der Gothen unter einander folgern.

g) Die Denkmäler der Rechtsanicendung aus jener 
Zeit (§§• 21. 22. 23 und 26). Hier sucht der Verf. zu 
zeigen,. dass es an einem Zeugniss für die Geltung des 

ostgothischen Rechts ermangele, dass die Beispiele der 
Anwendung des ostgothischen Rechts nur Schein seien, 
und dagegen mehre Fälle der Anwendung des römi
schen Rechts auf Gothen nachzuweisen.

Mit Recht verwirft er als Zeugnisse für die Gel
tung des gothischen Rechts in Italien die Stellen bei 
Procopius (de bello Vandal. I, 2 und de bello Gothico 
IV, 35J und Cassiodorus Variar. V, 33 und VIII, 28, 
indem selbst in der letztem, wo Athalarich dem Gothen 
Cunigast die Beschwerde gegen den Gothen Tenkan 
zu untersuchen und darüber ein Urtheil zu fällen mit 
den Worten: Magnitudo tua praefatum suo iubeat 
adesse iudicio, ut (ubi) iuri consentaneam et amicam 
vestris moribus proferte (proferatis), Auftrag gibt, un
ter moribus vestris nicht das gothische Recht als eine 
besondere Entscheidungsquelle, sondern nur die dem 
Cunigast eigene Gerechtigkeitsliebe verstanden werden 
könnte, wenn man nicht vielmehr, wie der in dem zur 
Erläuterung Hinzugefügten : quia nostris est saeculis 
inimicum servitutis iugo libera colla deprimere lie
gende Gegensatz erheischt, „moribus vestris“ in nostris 
zu verwandeln, sowie auch statt proferte oder profe- 
ratis, der Construction gemäss proferat (Magnitudo 
tua) setzen will. Aber darin wird man mit dem Verf. 
wol nicht einverstanden sein können, dass er die, in 
ihrer Beziehung auf die dreierlei Gerichtsbehörden, den 
Comes G othorum, den Comes Gothorum mit dem Pru- 
dens Romanus und den römischen Cognitor für das 
Fortbestehen des ostgothischen Rechts so laut spre
chende Stelle des Bestallungspatents des Comes Gotho- 
rum (Var. VII, 3) „ut unicuique sua iura serventur“ 
blos mit der Bemerkung beseitigt habe, dass unmöglich 
der König den Römern hätte können einreden wollen, 
die Verweisung der von Gothen gegen Römer zu füh
renden Processe an den Comes Gothorum geschähe, 
damit Jedem sua iura serventur; und dass vielmehr 
diese Stelle so zu erklären sei: dass durch die Anord
nung dieser Gerichtsbehörde kein Fall übrig gelassen 
sei, in welchem einer seiner Unterthanen keine Gele
genheit hätte, sein Recht zu verfolgen. Allein hierzu 
bedurfte es keiner gothischen Gerichtsbehörde, sondern 
nur der römischen in gehöriger Anzahl. Dem Römer 
sollte, wenn er von einem Gothen vor dem Comes Go
thorum belangt würde, sein Recht dadurch gewährt 
werden, dass der Comes zum Behuf rechtsgemässer 
Entscheidung einen römischen Rechtskundigen zur 
Seite hätte. Von dieser Anordnung konnte wol ge
sagt werden, dass sie den Zweck habe, die Rechte 
eines Jeden sicher zu stellen.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 14)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Hrockhaus in jLeipzig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. >. 13.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der bisherige Staatssecretär wirklicher Geh. Oberjustizrath 

Dr. Bornemann in Berlin ist zum Director im Justizministerium 
ernannt worden.

Dr. Bouterweck in Wabern bei Bern ist zum Director des 
Gymnasium in Elberfeld erwählt worden.

Die theologische Facultät der Universität zu Marburg hat 
dem Dr. Herm. Theod. Bruns, dem Herausgeber von Canones 
apostolorum et conciliorum (1839), die Würde eines Licentiaten 
der Theologie ertheilt.

Der Professor der neuern Geschichte an der Universität 
zu Oxford Dr. J. A. Cramer ist Dechant von Carlisle geworden.

Der Oberappellationsgerichts-Präsident Dr. Götze in Greifs
wald ist zum Mitglied des Staatsraths in Berlin ernannt worden.

Der ausserordentliche Professor an der Universität zu 
Tübingen Dr. H. Adelbert Keller ist zum ordentlichen Professor 
ernannt worden.

Der Professor Muhl in Landshut ist zu der dritten Lehrer
stelle des Gymnasium in Straubing berufen worden.

Der Subrector des Gymnasium zu Schwerin F. Reitz ist 
zum Prorector ernannt worden.

Der Oberlehrer Dr. Röder am Gymnasium in Nordhausen 
ist zum Director des Gymnasium in Neustettin ernannt worden.

Die philosophische Facultät der Universität zu Tübingen 
hat dem Prediger Paul Emil Schatz in Tiefenweilau das Ehren
diplom als Doctor der Philosophie ertheilt.

Der Privatdocent Dr. Schimeie in Tübingen ist zum ausser
ordentlichen Professor in der katholisch-theologischen Facultät 
ernannt worden.

An Stelle des verstorbenen Geoffroy de Saint-HiJaire hat 
die Akademie der Wissenschaften zu Paris den durch seinen 
Antheil an Cuvier’s Werke bekannten Prof. Valenciennes zum 
Mitgliede für Zoologie erwählt.

Dem Professor Michael Vierheilig am Gymnasium zu Strau
bing ist < as Rectorat übertragen worden.

Dem Privatdocent Dr. Wippermann in Göttingen ist eine 
ausserordentliche Irofessur in der juristischen Facultät der Uni
versität zu Halle verliehen worden.

Orden. Der Geh. Medicinairath Prof. Dr. Mitscherlich, 
5.rof- Dr. Jak. Grimm und Prof. Dr. K Ritter in Berlin er
hielten das Ritterkreuz des schwedischen Nordsternordens; der 

taatsrath Prof. Dr. Sahmen m orpat den russischen Annen
orden zweiter Klasse; der Gymnasiallehrer Melleville in Stettin 

en preussischen Rothen Adlerorden, der Superintendent Dr. 
Schaubach in Meiningen das Verdienstkreuz des Sachsen-Ernesti 
«»sehen Hausordens, Prof. Heiädoff in Nürnberg das Ritterkreuz 
desselben Ordens.

15. Januar 1845.
wwwhwi । in uiiniiiiMwnnwTS

Nekrolog.
Am 15. Nov. v. J. starb zu Utrecht der emeritirte Pro

fessor der Naturgeschichte und Medicin Dr. Nikolaus Cornelius 
de Fremery im 74. Jahre.

Am 3. Dec. zu Magdeburg, wohin er zu einer Provinzial
synode berufen war, Dr. Gotti. Christ. Grimm, Superintendent 
und Pfarrer zu Heiligenstadt, im 74. Lebensjahre; geb. zu 
Reichenbach im Voigtlande. Von ihm erschien: Comment. de 
vi vocabuli xtAhj (1812).

Am 3. Dec. zu Münster der Oberpräsident der Provinz 
Westfalen Fr. Ludw. Wilh. Phil. Freih. v. Vincke, geb. zu 
Minden am 23. Dec. 1774. Er war Verfasser der gehaltvollen 
Schrift: Über die Gemeinheitstheilung (Berlin 1825).

Am 5. Dec. in Zürich Dr. Salomo Cramer, Privatdocent 
an der Universität, der Verfasser von „Zur classischen Wal
purgisnacht“, im zweiten Theil des Goethe’schen Faust (1843).

Am 14. Dec. in Wien Dr. L. Wenger, Mitglied der me- 
dicinischen Facultät der Universität daselbst, 78. Jahre alt.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte her

ausgegeben von dem Historischen Vereine von und für Ober
bayern. Fünfter Band. Erstes und zweites Bändchen. München, 
Franz. 1843. Gr. 8. 1) „Pfälzische Verträge mit Bayern aus 
einer Handschrift der Vereinsbibliothek“, von Freih. L. A. v. 
Gumppenherg. Die Handschrift enthält, äusser der Reimchronik 
von Kaiser und dem kölner Spruch, 29 Urkunden, deren Ver- 
zeichniss hier gegeben wird. Neun bisher noch nicht durch 
den Druck bekannte sind abgedruckt und betreffen die Ver
hältnisse der von Baiern duich Maximilian I. getrennten pfalz- 
neuburgischen Staaten. 2) „Ausgewählte Stellen aus Ulrich 
Fiitrer’s ungedruckter Chronik von Bayern“, vom Bibliotheks- 
scriptor Fr Wurthmann. Die Bibliothek zu München besitzt 
von Fütrer’s Chronik acht Handschriften, unter denen eine 
das Autographum des Verfassers zu sein scheint. 3) „Beiträge 
zur Geschichte des Patriziergeschlechts derRidler in München“, 
von Ernst Geiss. Nämlich eine im 14. Jahrh. von Gabriel Ried- 
ler begonnene und im 15. Jahrh. durch Nachträge vervollstän
digte Familienchronik und Mittheilung aus der handschriftlichen 
Sammlung des Bischofs Joh. Franz Eckher zu Freysing. 4) 
„Geschichtliche Nachrichten über die Hofmark Pasing bei Mün
chen“, von J. B. Prechtl. 5) Miscellen. 6) „Geschichtliche 
Anmerkungen über die Pfarrei und Hofmark Söllhuben und die 
dazu gehörigen Orte in Oberbayern , von Joh, Buehl. 1) „Die 
Elsenhaimer“, von J. O. Ritter v. Roch-Sternfeld. 8) „Regesten 
ungedruckter Urkunden zur bayerischen Orts -, Familien- und 
Landesgeschichte; sechste Reihe“, von Stoss. 9) ,,Chronik meh
rer Ortschaften aus der Umgegend von Braunenburg“, von JuL 
Dachauer. 10) „Pfälzische Verträge mit Bayern“, von Gump
penberg. 11) Miscellen.
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Gelehrte Gesellschaften.
Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 

15. Nov. v. J. erstattete Dr. F. Förster Bericht über verschiedene 
im Privatbesitz befindliche Sammlungen von Kunstwerken in 
London und über die Einrichtung in den Hotels der Herzöge 
Sutherland und Wellington. Gelegentlich sprach er über den 
vorzüglichen Betrieb der Bildhauerkunst in England und die 
im Monat Juli gehaltene Ausstellung von 89 Bildwerken. Prof. 
Zahn legte das neunte Heft seines Werks: „Pompeji, Hercu- 
lanum und Stabiä“, und den Generalgrundriss von Pompeji vor. 
Dieser Grundriss enthält alle seit der Entdeckung im J. 1748 
bis October 1844 gewonnenen Resultate mit. Benennung aller 
Häuser und aller Hauptgemächer und deren Inhaltes.

Deutscher Verein f ii r H e i 1 w i s s e n s c h a 11 i n B e r 1 i n. 
In der Novembersitzung v. J. las Dr. Sinogowitz eine Abhandlung 
über das Puerperalfieber, dessen Symptome nach den .verschie
denen Modificationen des Fiebers geschildert wurden. Es wurde 
versucht, die Wirkungen dieser Krankheit im Lebenden und in 
der Leiche aus den physiologisch-chemischen Vorgängen im 
Blute und dessen Bestandtheilen zu deduciren, und namentlich 
angenommen, dass das Fieber aus einer Gerinnung des Faser
stoffs im lebenden Blute entstehe. Es knüpfte sich an die 
Vorlesung eine Discussion über Venenentzündung, an welcher 
die Mitglieder Gurlt, Casper, Langheinrich, Romberg und Barez 
Theil nahmen.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 
7. Dec. v. J. las Rich. Schomburgk einen Aufsatz über die Einge
borenen des britischen Guyana und erläuterte die Sitten und 
Gebräuche derselben durch Vorzeigung rnannichfaltiger aus dem 
Lande selbst gebrachter Gegenstände. Prof. Koch hielt einen 
Vortrag über den zweiten Theil seiner Reise, in welcher er 
Verschiedenes über die Quellen des Euphrat und Araxes, über 
die Stadt Erzeruin und über das Thal des Murad mittheilte. 
Dr. Troschel las mehre Briefe des Dr. Peter’s aus Quilimene, 
auf der Ostküste Afrikas, und aus der Kapstadt vor. Prof. 
Ehrenberg besprach einen vom Prof. Lepsius bei Semne ent
deckten Nihnesser und gedachte eines von Herm. Kürsten aus 
Venezuela eingelaufenen Briefes. Prof. Ritter erwähnte eines 
in der Nähe von Dorpat durch Dr. Fr. Kruse entdeckten 
und von ihm sogenannten Labyrinthes.

Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 
9. Dec. v. J. .feierte die Gesellschaft in hergebrachter Weise den 
Geburtstag Winckelmann’s durch eine Festsitzung. Sie ward 
von dem Archäologen des königlichen Museum Prof. Gerhard. 
mit einleitenden Worten und Vertheilung eines Programms er
öffnet, dessen gelehrter Inhalt eine etruskische Spiegelzeichnung 
mit der Darstellung von Helena’s Schmückung betrifft; das 
Original der dabei befindlichen Abbildung, im Besitz Gerhard’s, 
ward vorgelegt. Hierauf las Prof. Panofka eine Abhandlung 
über die Kunstdarstellungen des Midas, welcl 3 er in einer 
vertheilten Bildertafel anschaulich gemacht hatte. Geh. Regie- 
rungsrath Tölken, welcher als Director des Wissenschaftlichen 
Kunstvereins und der Numismatischen Gesellschaft der Ver
sammlung beiwohnte, las eine Abhandlung über die aus Kunst
werken nachweisliche Personification des lactes, welche dem
nach der Kunstmythologie einen bacchischen Dämon Krotos,

Sohn des Pan und der Euphemie, hinzufügt Über mehre be
strittene topographische Punkte des römischen Forums han
delte Prof. Wiese mit Darlegung grosser Probeblätter aus Ca- 
nina’s neuestem Werke; einleitungsweise ward das Verhältniss 
dieses hochachtbaren römischen Forschers zu den nicht min
der grossen Verdiensten Bunsen’s und Beckers ins Licht ge
stellt. Prof. Curtius las über die Topographie Messeniens und 
vertheilte eine berichtigte Karte dieses Landes mit der Bemer
kung, dass dieser Aufsatz und ein früher mitgetheilter über 
Korinth dem grössern Werke, welches der Verf. über die ge- 
sammte Ortskunde Griechenlands vorbereitet, angehören. Eine 
zum Vortrag bestimmte Abhandlung des Dr. Horkel über 
christliche Alterthiimer ward der nächsten Versammlung auf
behalten.

Preisaufgaben.
Die von der königl. Societät der Wissenschaften in Göt

tingen gestellte Aufgabe: Welche Männer und welche Ursachen 
bewirkt haben, dass vom 3. Jahrh. n. Ohr. Geb. an allmälig 
die aristotelische Philosophie der platonischen den Rang abge
laufen habe, ist unbehandelt geblieben. Über die ökonomische 
Aufgabe: Worin ist die hohe Fruchtbarkeit des Marschbodens 
an der Mündung der Ströme des nordwestlichen Deutschlands 
begründet? hatten sich fünf Schriften verbreitet, keine aber 
wurde des Preises werth erachtet. Neue Preisfragen sind fol
gende: Für den November 1845 von der physikalischen Klasse: 
Welche Stellung lässt sich dem sympathischen Nervensystem 
durch anatomische, mikroskopische und durch pathologische 
Untersuchungen anweisen? Für den November 1846 von der 
mathematischen Klasse: Eine den hinlänglich bekannten Anfor
derungen, welche der gegenwärtige Stand der Wissenschaft an 
derartige Untersuchungen macht, genügende neue Bearbeitung 
der Theorie der Uranusbewegungen und die Darstellung der 
Hauptmomente in einer angemessenen Ausführlichkeit. Für 
den November 1847 von der historisch-philologischen Klasse: 
Eine kritische und quellenmässige Geschichte der staatsrecht
lichen Stellung der Juden unter römischer Herrschaft sowol 
innerhalb als ausserhalb Palästina, von Pompejus dem Grossen 
bis auf den Untergang des weströmischen Reichs. Einsendungs
termin: vor Ablauf des Septembers. Preis: 50 Ducaten. Öko
nomische Fragen sind für den November 1845: Eine möglichst 
umfassende Erörterung des Einflusses, den die verschiedenen 
Beschaffenheiten des Bodens auf das Leben der den Cultur- 
gewächsen nachtheiligen Insecten und Würmer haben, nebst 
der Angabe des Nutzens, der aus der genauem Kenntuiss die
ses Verhältnisses für Land- und Forstwissenschaft zu ziehen 
sein dürfte. F“r November 1846 die oben erwähnte Frage: 
Über die Fruchtbarkeit des Marschbodens. Termin: Ausgang 
Septembers. Preis: 20 Ducaten.

Literarische Nachrichten.
James Mills’ History of India, welche bis zum sechsten 

Baude erschienen war, wird nun vom Prof. Wilson fortgesetzt 
und es ist der erste Band unter der Presse. Bei Murray wer
den folgende Werke erscheinen : Correspondence and Dispatches 
of the Great Duke of Marlborough from 1702 to 1712 (Briefe 
und Depeschen des Herzogs, Briefe seines Secretärs Car Don
nell, ein von Hare, nachmaligem Bischof von Chester, geführ
tes Tagebuch).

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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In telli^enz blatt
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 y2 Ngr. berechnet.)

Sm SSerlage von in Beipjtg erftyetnen für 1845 nac^jtebenbe

-Setfuitgen «uh Svntnalt
unb »erben SJeftellungen barauf bet allen äBud^anblungen, ^oftdmtern unb S^itung^erpebitionen angenommen.

1) Wgmeine
SSerantwortHcpe äiebaction: ^rofeffor SSiilnu»

r <£agltd) eine Kummer. £od) 4. 9)rdnumeration$prei£> vierteljährlich 2 S^lr.
SBirb «iyen®® für ben folgenben Sag auögegeben unb liefert als Feuilleton in befonbern Beilagen bie ^ortfe^ung von Gugett 
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Beilagen mit l Sb^I^^K^^b tn Kummern. Snfetafe werben für ben Kaum einer gefpaltcnen 3eile mit l'/2 Kgr., befonbere

3) f , Neue Jenalsche Allgemeine Literatnrzeitung.
Auftrage der Universität zu Jena redigirt von Geh. Hofrath Prof. Dr. F. Hand, als Geschäftsführer;

Ten. Kirchenrath Prof. Dr. K. Hftse9 Hof- und Justizrath Prof. Dr. Jf. J&. «/. Michelsen, 
Geh. Hofrath Prof. Dr. Ji. G. Kieser, Prof. Dr. K. Sn^ll9 als Specialredactoren.

_. a ., ... _ . Vierter Jahrgang. 312 Nummern. Gr. 4. 12 Thlr.
für ben Kaum einer gefpaltenen Seil^b^nbeJ?^ Sr/lS kS bei°^n me^en. STnjetaen werben mtt iy.»«r.

4) Leipziger Repertorium der deutschen und ausländischen Literatur.
Unter Mitwirkung der Universität Leipzig herausgegeben vom Oberbibliothekar Dr. E. G. Gersdorf,

f. . tJ ... 52 Nummern. Gr? 8. 12 Thlr.
etfajeint wodjentlid) eine Kummer von 2 — 3 Vogen. Sem Repertorium ift ein

bct. .Q. . Bibliographisclier Anzeiger
»on 1 Sfjt^lS^Kgr0 teigT^t ^m^en mit 2 Kgr. für bie äeile ober beten Kaum beregnet, befonbere JCnjeigen u. bgl. gegen eine Vergütung

5) Älätfer für Itferarisrije Änter^alfung.
Herausgeber: ^einrtch 

«ßötbPnH-x, Sdglid) eine STummer. ®r. 4. 12 Sl)lr.
ll<$ werben fieben Kummern auggegeben , bie Beitfcbrift fann aber aud) in SKonatöljeften bezogen werben.

v. Tr m w
@ncnf[oto' • 41 O M W ■ötofd)e vorjüglidb für ^Raturgefducbte, vergleichende Anatomie unb ^bpftologte, von ©Ren.

3u ben le^tqenan . «... 12 £eftc- Tupfern. ®r. 4. 8 Sblr.
nten betben 3eitfd)riften erfc^eint ein

für taarwe ÄnttoM9u„9en* t h ßiievati^et 9Cn$ei(jer,
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8) SSOimiAtt
Eine SRonatSfcßtift für baß Stolt unb feine Steunbe.

SRebft einem ^Beiblatt: (Senft alblatt, ein £)rgan aller beutf^en Vereine für SSolföbilbung unb ihrer ^reunbe. 
4>erau^gegeben vom Pfarrer Dr. Hob. ^flao.

@r. 8- ^)rei$ be§ ^olföbtattö 24 SRgr. 3>reiS beS @entralblatt§ 1 2J)lt. 15 9?gr.
Saß ®eutf$e SBolJöMatt erfcheint monatlich, in heften ju 3 SSogen; vom ©OtttrnlUIatt erf<h«nt vierteljährlich ein £eft ju 4 Sogen. 

3nfertion§gebübten für ben 9taum einer Seile 2*4 9igr.; befonbere S5 eilagen werben gegen Vergütung von 3A Wr. für baß Saufenb beigelegt.

9) Was Pfennig - ^Haga^iu
für

Untet^altun$ unb Selc^rung.
«•Reue §olge.. dritter Jahrgang. 52 Hummern. 9)?it vielen Tlbbilbungen. «Schmal gr. 4. 2 $hlr.

3n baß Pfennig' Wttjjajin werben Xnjeigen aller 2lrt aufgenommen unb ber Siaum einer gehaltenen Seile mit 5 9igr berechnet. 
Sefonbere Beilagen werben gegen Vergütung von % Shlr. für baß Saufenb betgelegt.

Sm SSerlage von & Slvenariuö in Seidig erfcheint:

I/Eeho. Journal des gens du monde.
Nouvelle Serie. Premiere Annee. Hoch-4. 104 Nummern. Preis des Jahrgangs 5 Thlr. 10 Ngr.

2)aß KJcho erfcheint vom 3ahre 1845 an in erweitertem Umfange wöchentlich in yvei Hummern unb bietet eine 2tußwahl beß Selten 
unb Snterefianteften auß ber franjöfifdjen Sournaliftit. Jnferate werben mit 1 ’/2 9tgr. für bie Seile beregnet unb befonbere JCnjeigen gegen 
Sergütung von I 3!hlr. beigelegt.

3n ÄatI GieroIV’ö SJerlag in Sßien i|t erf^ienen unb burd? alle 
Sudjhanblungen ju erhalten:

Jahrbücher
btt & i t ( t a t n

• ^unbert fiebenter S5anb.
1844. Suli, 2luguft, September.

^nhatt frö hundert fieVenten JBnnöcö.
2frt. I. 9leun ben Orient betreffenbe englifche unb franjöfif^e Steife? 

werfe von Sameß SSurneß, ®. 3i. Signe, SB. SKoorcroft unb 
S. Srebedt, 91. Herrin, 211. Surneß, 5. 2ltfinfon, S. @pre, 
Cabp 3ule. — II. SJtebaiÜen auf berühmte unb ausgezeichnete Männer 
beß öfterreidjifchen Äaiferftaateß, vom 16. biß jum 19.3ahrh Sn treuen 
Ubbilbungen mit biographisch1 hiüorifchen 9totijen, von 3ofeph 93erg? 
mann. ErfterSBanb. SBien 1844. — III. Le livre des rois par Abou’l 
Kasim Firdousi, publie, traduit et commente par M. Jules Mohl. 
Paris 1842. ^weiter ®anb. — IV. Äarl Ottfrieb SRüller’ß ®e? 
fachte ber griedjifchen gitcratur biß auf baß Zeitalter 2(leranber’ß. , 9tach 
ber <£>anbfdjrift beß SBerfafferß heraußgegeben von Dr. Sbuarb SOZüller 
Bwei Sänbe. SBreßlau 1841. — V. ©efdji^te beß großen beutfdjen Ärie? 
geß, vom Sobe ®uftav 2lbolfß an mit befonberer Stiufftcht auf granf? 
reich, verfaß von SBartholb. 3wei Steile. Stuttgart 1842 unb 1843. 
(gortfe^ung.) —# VI. B’ragmentaHistoricorum Graecorum — Hecataei, 
Antiochi Philisti, Timaei Ephori, Theopompi, Phylarchi, Clitodemi, 
Phanodemi, Androtionis, Demonis, Philochori, Istri — ediderunt Car. 
et T-heod. Mulleri. Parisiis 1841. (^weiter 2lrtifel.) — VH. Sefchf^te 
ber italienifdhen >Poefü/ von Dr. sr u t grfter Sheil- geipjig 1844. 
— VIII. Essai historique sur l’origine des Hongrois, par A. de Ge- 
rando. Paris 1844. — IX. 1) Subitb, eine Sragöbie in fünf 2(ften 
von Sriebr. Hebbel. Jamburg 1841. 2) ©enot.va, eine Sragöbie 
in fünf 2ltten von ^riebr. Hebbel- Hamburg 1843. — X. Sopogra= 
phie Tlthcnß, von SB. Martin Seafe. Stveite llußgabe. Überfe^t von 
3. Sßaitcr unb ©auppe. Sprich 1844. — xi. ^>egperug. @e; 
bicht in tret ©efängen, von Äheobor Stamm. Ußien 1844.

SCngeiCVil.
Unterfuchungen über bie freien SBalfer in ®raubünben unb SSorarl? 

berg. SRit einigen biefe Gebiete betreffenben hifl0*’^*1 Erläuterungen. 
5Bon Sofeph ^Bergmann. — li. äie freien Sßalfer in Vorarlberg, 
(gortfeßung.)

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Adelmann, Hofrath und Prof. Dr., Untersuchun
gen über krankhafte Zustände der Oberkieferhöhle. 
Mit 3 Tafeln Abbildungen. Gr. 4. Geh. iy3Thlr.
Dorpat, im December 1844.

Otto Mlodel.
£eute würbe außgegeben:

^0itt>or$atton$ - Wexikon.
«Rennte Auflage. 

SUbtuttbutersigfieß ^cft.
Mit diesem Hefte ist der sechste Band (Gebler 
— Heilsordnung) geschlossen.

Siefe neunte Auflage erfcheint in 15 SSanben ober 120 Jpefj 
ten ju Dem greife von 5 ^r. für baß $eff jn ber Tlußgabe 
auf ’JRafcbinenpapiev, in Der Tluögabe auf Schreibpapter 
foftet ber ^anb 2 Sblr., auf SBelinpapier 3 Shlr.

Oe 33ttchhunhlttngen liefern baö Sßerf iu btefen 
greifen unb bewiHigen auf 12 1 ^reierentplar.

$CttFÜnb»n«n9en auf ben Umfehlägen ber einzelnen £efte beß 
Sonverfationß' CwEon werben bei einer Auflage von 30,000 Exemplaren 
für ben 9?aum einer 3eite mit 10 9fqr. berechnet.

H. Sanuar 1845. j ÖrockbUUS.

Bei Th. Fischer in Kassel ist soeben erschienen und in allen 
Buchhandlungen zu haben:

Zeitschrift
für die

Alterthums Wissenschaft,
Herausgegeben von

Br. Vh» Bergk und Dr. Caesar9
Professoren zu Marburg.

1845. III. Jahrgang. Istes Heft. Der Jahrgang von
12 Heften. Gr. 4. Geh. 6 Thlr.

Kassel, am 16. Dec. 1844.



NEUE JENAISCIIE

ALLGEMEINE LITEKATI K-ZEm NG.
M 14. Iß. Januar 1845.Vierter Jahrgang.

Jurisprudenz.
Das römische Recht im ostgothischen Reiche. Eine

rechtsgeschichtliche Abhandlung von Iwan v. Gloeden. 
(Fortsetzung aus Nr. 12.)

Unter den Beispielen der Anwendung des gothischen 
Rechts, welche, nach der Ansicht unsers Verf. nur 
scheinbar sind, wollen wir nun folgende zur nähern 
Betrachtung ausheben.

1) Variar. I, 38, ein Schreiben Theoderich’s an 
Coro (oder Baio), worin der Satz ausgesprochen ist: 
Golhis aetatem legitimam virtus fadt» Man hat aus 
diesem Satze in Verbindung mit Tacit. Germ. cap. 13 
gefolgert, dass nach altgermanischem Rechte die Vor
mundschaft nicht durch den Eintritt eines gewissen 
Altersjahres, sondern durch die durch Reife des Kör
pers bedingte Wehrhaftmachung beendigt worden.

Der Fall, den dieses Schreiben betraf, war, so viel 
sich aus dem Inhalte schliessen lässt, folgender. Coro, 
wie wir ihn nennen wollen, verwaltete das väterliche 
Vermögen seines Neffen Hilarius (oder Virilarius), aber 
zu dessen Nachtheil, und weigerte sich dasselbe her- 
auszugeben, unter dem Vorwande, dass sein Neffe noch 
minderjährig und nicht fähig sei, sein Vermögen selbst 
zu verwalten, und dass es demselben zum Vortheil ge
reiche, wenn er es unter seiner Aufsicht und Verwal
tung behalte. Hilarius beschwert sich wegen der 
Vorenthaltung seines Vermögens beim Könige und die
ser befiehlt die unverzügliche Herausgabe alles dessen, 
was Coro davon in seinem Gewahrsam habe, indem

^’nwendungen des Letztem mit der Bemerkung 
»egnet, dass es keine Wohlthat sei, was einem wider 

seinen illen ert]leyt werjej nnr] fjass nach der Sitte 
er jo len der Jüngling, welcher für tüchtig erachtet 

worden, im eere die Waffen zu führen, auch sein 
Vermögen selbst zu verwalten für fähig gehalten werde 
GsSic iuvenes nostoi, a(^ exercitum probantur ido- 
nd3 indlgnumest^iit ad vitam suam disponendam di- 
cantut infirmi Gotiis aetatem legitimam virtus facit 
dc. ). Aus diesen eöengründen lässt sich nun ver- 
muthen, dass Hilarius ungeachtet seines römischen Na
hens ein Gothe war, und den Kriegsdienst bereits an- 
be reten hatte 5 in Folge dessen aber, dass er für tüch- 
«g gehalten worden, die Waffen zu führen, er auch 
^ Verwaltung seines Vermögens nach gothisehem 

echte und Sitte für fähig und berechtigt von dem Kö- 
ni§e gehalten wurde.

Unser Verf. ist dagegen der Ansicht, dass Hila
rius unter der Cura seines Oheims gestanden und der 
König, weil der letztere dessen Vermögen zum Nach
theil desselben verwaltete, und Hilarius es selbst zu 
verwalten fähig gewesen, ihm venia aetatis ertheilt 
habe. Denn aus der Bestimmung im Art. 12 des Edicts, 
dass die 30jährige Verjährung nicht laufen solle wäh
rend der pupillaris aetas, womit der Alterstermin von 
14undresp. 12 Jahren gemeint sei, müsse man schlies
sen, dass das römische Vormundschaftsrecht auch für 
die Gothen anerkannt gewesen, und es sei unwahr
scheinlich, dass die Wehrhaftmachung mit ihrer Wir
kung auf das Mundium sich länger sollte erhalten ha
ben, als bei den Burgundionen und Westgothen; auch 
werde nicht einmal die Wehrhaftmachung des Hilarius 
erwähnt.

Ohne Zweifel kam, was das erste Argument be
langt, die Bestimmung des Art. 12 des Edicts den un- 
miindigen Gothen ebenso wie den unmündigen Römern 
zu statten. Nimmt man aber auch an, dass damit auch 
für die Gothen der Endpunkt der Unmündigkeit auf 
das 14. Altersjahr gesetzt worden, wiewol der Ausdruck 
pupillaris aetas zu dieser Annahme nicht zwingt, so 
lässt sich doch aus dieser Bestimmung nicht folgern, 
dass durch sie das gesammte römische Vormundschafts
recht, und insbesondere die Cura mtnorum bei den 
Ostgothen eingeführt worden sei; und man ist um so 
weniger zu der Voraussetzung berechtigt, dass Coro 
seinem Neffen zum Curator bestellt gewesen, als in 
dem erwähnten Schreiben der Volljährigkeitserklärung 
gar nicht gegen ihn gedacht wird, und diese doch vor
aufgegangen, und ihm angezeigt sein musste, ehe er 
das Vermögen seines Curanden, wenn dieser noch min
derjährig war, demselben herausgeben durfte, wenn 
schon dieser zur eigenen Verwaltung desselben die 
erforderlichen Fähigkeiten hatte.

Der zweite Einwand des Verf. geoen die Verwei
sung auf eine germanische Rechtssitte, welchen er auf 
die Analogie des Rechts der Burgunder und Westgo
then stützt, und der ihm Veranlassung gibt, sich über 
die Beendigung des Mundiums bei diesen Völkern durch 
ein bestimmtes Altersjahr zu verbreiten, erscheint schon 
unhaltbar, wenn man erwägt, dass gerade die Führung 
der Waffen oder der Eintritt in den Kriegsdienst als 
Grund gebraucht wird, aus dem dem Hilarius das vä
terliche Vermögen zur eigenen Verwaltung zu überlas
sen sei. Durch die Wehrhaftmachung erlangte er seine 
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völlige bürgerliche Selbständigkeit, und es konnte sein 
Recht zur eigenen Verwaltung seines Vermögens nicht 
weiter im Zweifel sein. Noch mehr zeigt sich aber die 
Unerheblichkeit dieses Arguments, wenn damals die 
cura minorum, wie der Verf. behauptet, bei den Ost
gothen in Gebrauch war; denn dann kann ja das ältere 
Recht derselben gar nicht in Betracht kommen. Gesetzt 
jedoch, es wäre bei ihnen die Wehrhaftmachung des 
Jünglings nicht mehr als Zeichen seines dispositions
fähigen Alters im Gebrauch gewesen, sondern, wie auch 
bei den Westgothen, an deren Stelle die Beendigung 
des Mundiums durch 20jäbriges Alter getreten , wie der 
Verf. zu zeigen sucht, und Hilarius damals 20 Jahre 
alt gewesen, wozu hätte es in solchem Falle der Voll- 
jährigkeitsertheilung bedurft, die in jenem Schreiben 
nach seiner Meinung liegen soll? Jedoch selbst der 
Ansicht, dass die Beendigung des Mundiums durch 
20jähriges Alter, altes, beiden gothischen Stämmen ge
meinschaftliches Recht gewesen, fehlt es an sicherer 
und überzeugender Grundlage.

Es ist die Stelle des westgothischen Gesetzbuchs 
Lib. IV, Tit. III, Cap. 3: „ad perfectam, id est usque 
ad XX annorum, perveniat aetatem.“ und die damit 
übereinstimmende IV, II. 13: „pater autem tarn fdio} 
quam filiae quum XX annos impleverint aetatis — de 
rebus maternis restituat portionem“, auf welche sich 
der Verf. bezieht. Beide Stellen sind antiquae, sagt 
er, und man kann demnach schon aus ihnen schlies
sen, dass die Beendigung des Mundiums durch 20jäh- 
riges Alter alles westgothisches Recht war. Da aber 
dieser Schluss nicht bis zum Anfang des sechsten 
Jahrhunderts mit Sicherheit reicht, so nimmt er noch 
die fehlerhaften Lesarten in der Interpretatio zu Paulli 
Sent. I, IX, 3 und 4, wo dem Abschreiber die 20 Jahre 
der Mündigkeit nach gothischem Rechte vorgeschwebt 
hätten, zu Hülfe. Sie lautet nämlich so, §. 3: si quis 
id, quod minor aetate gessil. postquam maior effectus 
est i. e. usque ad impletum XVIII annum etc.; §. 4: 
si minor minori successerit, non ex persona defuncti 
ille qui her es est, sed ex sna agere polest, h. e., si 
ille, qui defunctus est XVIII annorum sil, et succedens 
XX ex istius, qui successit tempora computanda sunt.

Dies sei, sagt er (S. 101—9), so zu deuten: „Die 
18 Jahre sind der Termin des weiblichen Geschlechts. 
Die beispielsweisen XVIII und XX anni des §. 4 sind 
coepti non compleli; freilich höchst gezwungen, aber 
doch möglich und einziger Ausweg.44 Den richtigen 
Weg würde der Verf. leicht gefunden haben, wenn er 
Schulting’s Ausgabe zur Hand genommen hätte. Die 
Zahl XVIII (die sich auch in dem bonner Corpus iur. 
Antei. findet) ist in beiden Stellen fehlerhaft, in Über
einstimmung mit der Interpretatio zu L. 2 Th. Cod. de 
in integr. restitut. muss in §. 3 dafür XXVIII und im 
§. 4 XXIII gesetzt werden. Denn für die römischen 
Provinzen war von Constantin zur Frist, binnen weL 

eher nach eingetretener Grossjährigkeit um Restitution 
nachzusuchen war, ein dreijähriger Zeitraum bestimmt 
worden, L. 2 Th. Cod. de in integr. restitut. Diese Frist 
fing dem Minderjährigen als Erben eines Minderjährigen 
von der Zeit an zu laufen, wo er selbst volljährig ge
worden ; er hatte mithin, wenn er erst 20 Jahr alt war, 
als er Erbe ward, sein Erblasser aber schon 23, noch 
volle acht Jahre, bis zu deren Ablauf ihm die Restitu
tion offen stand (vgl. die Interpretatio zu L. 2 Th. 
Cod. de in integr. rest.). An westgothisches Recht 
kann der Abschreiber, der diese Fehler beging, nicht 
gedacht haben, weil an dieses Alterjahr nicht einmal 
beim weiblichen Geschlecht Rechtszuständigkeiten ge
knüpft sind. Aus der Überschrift antiqua, welche viele 
Capitel des westgothischen Gesetzbuchs haben, lässt 
sich nichts mit Sicherheit folgern. Oft ist bei einzel
nen Capiteln ihre Echtheit so zweifelhaft, wie über
haupt ihre Bedeutung. So fehlt bei diesen beiden Ca
piteln, worin die 20 Jahre als perfecta aetas erwähnt 
werden, die Bezeichnung antiqua in mehren Handschrif
ten, und danach auch in der madrider Ausgabe von 
1815, findet sich aber in derselben als Lesart der Codd. 
Cardani und Legionensis angegeben, in letztem jedoch 
bei beiden mit dem Zusatze noviter emendata. und bei 
den L. 3, Tit. 3, Lib. IV in der erstem mit dem Zusatze 
nora. Bekanntlich ist aber der Inhalt der Gesetze, 
welche die Bezeichnung antiqua haben, wenn auch 
nicht aller, doch sehr vieler, ganz oder zum Theil aus 
dem römischen Rechte geschöpft. So entspricht die 
Bestimmung in IV, 3, 3, dass der Mutter die Vormund
schaft über ihre unmündigen Kinder nur gestattet ist, 
wenn sie sich nicht wieder verheirathet, und dass sie 
bei dem Antritt der Vormundschaft ein Inventarium 
über das Vermögen derselben aufzunehmen hat, der 
gleichen Anordnung in der L. 4 Th. Cod. de Tutori- 
bus und die Bestimmung in IV, 2. 13, dass der Vater, 
wenn sich seine Kinder verheirathen, den Niessbrauch 
von dem dritten Theil ihres mütterlichen Vermögens 
erhalten soll, den ähnlichen Verordnungen Constantin’s 
des Grossen und seiner Nachfolger, vid.L.l et sq. Th. Cod. 
de. maternis bonis (VIII, 18). Das Alter von 20 Jahren 
erfordert das westgothische Gesetzbuch nur in den bei
den Fällen, für den Bruder zur Führung der Vor
mundschaft über seine unmündigen Geschwister (IV, 
3, 3), und, für die? Töchter sowol als für die Söhne, 
um von ihrem Vater die Herausgabe der Hälfte ihres 
mütterlichen Vermögens verlangen zu können, wenn 
sie sich noch nicht verheirathet hatten (folglich ohne 
Rücksicht auf das nach römischem Rechte zur Erlan
gung der venia aetatis erforderliche Alter, aus welchem 
der Verf. die Bestimmung des 20jährigen Alters zur 
Beendigung des Mundiums im westgothischen Gesetzbuch 
zu erklären versucht;. Wenn sich auch aus diesen 
beiden Bestimmungen folgern lässt, dass erst mit dem 
zurückgelegten 20. Altersjahre der Jüngling seine völ-



lige Selbständigkeit erlangte, so bekam doch der Münd
ig bei den Westgothen wie bei den Burgundionen 
schon nach zurückgelegtem 15. Jahre die eigne Ver
waltung seines Vermögens und wurde dispositionsfällig. 
Westgoth. Gesetzb. IV, 21: ideo ab utroque parente — 
infra quindecim. annos filios post mortem relictos 
pupillos per kanc legem decernimus nuncupandos. Lin- 
denbrog hat zwar statt XV ann. XXV ann. Allein die 
15 Jahre haben nicht nur die Handschriften für sich, 
sondern es spricht dafür auch der castilische Fuero 

• jnzgo, worin diese Stelle durch: s.que son sin padre e 
sin madre fasta XV annos (nach einigen Handschrif
ten: que pierden el padre e la madre, e los dexan de 
menor edat que quince annos) sean lamados huerfanos“ 
(die welche ohne Vater und ohne Mutter sind, seien bis zu 
15 Jahren Pupillen zu nennen) ausgedrückt ist, und an 
einer andern Stelle (Lib. IV, 3. 4) heisst es: „despues 
qve an X F annos passados“ (nachdem sie 15 Jahre über
schritten). Übrigens würde die Bestimmung des 20jährigen 
Alters zur Erlangung völliger Selbständigkeit, die frü
here Herbeiführurg der letztem durch die Wehrhaft- 
machung des Jünglings nicht ausschliessen; wie wol 
die Gesetze davon schweigen, und es deshalb wahr
scheinlich ist, dass wenigstens zur Zeit der letzten 
Überarbeitung des westgothischen Gesetzbuchs die 
Wehrhaftmachung nicht mehr als Mittel zur Ertheilung 
der völligen bürgerlichen Selbständigkeit im Gebrauch 
war. Sonach kann auch nicht die Analogie des west
gothischen Rechts der Behauptung des Verf., dass der 
Ausspruch: Gothis aetatem legitimam virtns facit nicht 
eine Verweisung auf gothisches Recht, sondern nur 
der Grund zur Ertheilung der Venia, aetatis sei, zur 
Stütze dienen.

Einige andere Stellen bei Cassiodorus, in welchen 
man Spuren des ostgothischen Rechts zu erblicken 
glauben könnte, enthalten diese allerdings nicht; nur 
hber den Fall, von welchem die Rescripte Var. IV, 
j, 28 handeln, erlauben wir uns noch eine kurze 
gewisse*111^ > ^er König hatte den Sajo Amara einerp 
Dieser61] ^>etrus zu dessen Beschützung beigegeben, 
eine übermLi''1''^ fÜr Seiue Die,lstleistun5 nicht nur 
gefordert. sond^fc>“!l”ne als sei,,e Gebf,hr von Petrus 
« Hund , ln lhM auch selbst mit dem Schwerte r.u / A“f Petrus’ Beschwerde be-

„Zn daSx,,ler Saj° Erpresst« zweifach 
ers a eo, ' » “ erwundung aber vor das Gericht
des Comes Duda gestellt Werdel> s0„ secundum 
bdretm-um seriem, quae commism cjanerM 
ahqua dilalüme compona^ b
die poena dupli, in welche der saju verurtheilt worden, 
sei kein germanischer Hechtssatz, Und so gtehe f 
dass der König einen römischen Rechtssatz habe an
wenden wollen, wobei ihm die Interpreten™ zu paui.

Rec. V, III, §. 1 vorgeschwebt zu haben scheine. 
Da nun aber dieser Rechtssatz in Theoderich’s Edict 

nicht einmal andeutungsweise sich finde, so werde die 
unvermittelte Autorität des römischen Rechts für die 
Ostgothen direct bezeugt. Wir können die Richtigkeit 
dieser Schlussfolgerung nicht zugeben. In dem Gesetz 
der Burgundionen, auf welches sich der Verf. zum 
Beleg seiner Behauptung, dass die Verdoppelung der 
Leistung aus Vergehen den germanischen Völkern un
bekannt gewesen, beruft, findet sich zwar in mehren 
Stellen die Verdreifachung des Werthes der Leistung 
als die geringste Vervielfältigung; aber die blosse Ver
doppelung kommt doch auch im Additament. II, §. VIII, 
vor, wo es heisst: si quis fdeiussorem acceperit, et 
ante eum pignorare praesumserit, quam auctorem suum 
— pignora, que tollere praesumserit in duplo resti- 
tuat. So auch in der Lex Raiuvariorum., lit. VIII, 
§. II. XV, §. 1.

Wäre aber auch dem Volksrechte der Ostgothen 
die Strafe des zweifachen Ersatzes völlig fremd gewe
sen, so folgt doch hieraus nicht, dass der König das 
Vergehen des Sajo , die enormis exactio commodi no
mine unter irgend einer Art der römischen Delicts-Obli- 
gationen habe stellen müssen, um ihn mit der genann
ten Strafe zu belegen. Es war das Vergehen ein Mis- 
brauch seiner Befugniss, Gebühren für seine Verrich
tungen zu erheben, mithin ein Dienstvergehen, dessen 
Bestrafung von ;dem Ermessen des Königs abhing; wenn 
auch darüber besondere Vorschriften bestanden, wie 
z. B. für die Officia der Richter iin §. 4 des Edicts, 
wo vierfacher Ersatz auf die Überschreitung des Maas- 
ses der Gebühren gesetzt ist, oder in dem Gesetzbuch 
der Westgothen Lib. II, Tit. I, Art. XXV, de commodis 
atque damnis iudicis vel Saionis, wo diesem die 
Strafe des doppelten Ersatzes angedroht ist: „quidquid 
super decimum solidum fraude quacunque perceperit 
duplum Uli, cui abstulit. reddat“. Nichts ist aber 
unwahrscheinlicher, als die Vermuthung des Verf., dass 
der König, oder wer an seiner Stelle entschied, um 
auf die Poena dupli zu kommen, die interpretatio zu 
Paulli Rec. Sent. zu Rathe gezogen habe, da diese 
Stelle, wie der Verf. selbst bemerkt, von einem ganz 
anderen Verbrechen redet, wäre auch erwiesen, dass 
die Interpretatio im ostgothischen Reiche gesetzliches 
Ansehen gehabt habe.

Die kräftigste Stütze würde unstreitig die Ansicht 
des Verf. erhalten durch Fälle der Anwendung des 
römischen Privatrechts auf Rechtsveihältnisse der Go
then untereinander. Er unternimmt diese hälle nach
zuweisen (§§. 24 und 25), th^ils aus Cassiodorus, theils 
aus einigen Urkunden jener Zeit. Bei Cassiodoius 
sind es die Stellen, wo der Appellation und des Schutzes 
des Besitzes erwähnt wird. Da beide Nationen An
spruch auf gleichen Rechtsschutz an den Staat hatten, 
so mussten beide Rechtsinstitute auch bei den Gothen 
ein°-eführt werden. Die Gerechtigkeit erlaubte nicht, 
den Gothen einem Römer gegenüber von der Appella-
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tion und dem Gebrauche des possessorischen Rechts
mittel auszuschliessen, während seinem Gegner diesel
ben gestattet gewesen.

Die Urkunden, welche der Verf. als Belege der 
Anwendung des römischen Rechts auf die Gothen an
führt, sind 1) das Fragment einer Schenkungsurkunde 
vom J. 523 (einst in der königl. Bibliothek zu Paris, 
und zuerst bekannt gemacht von Brisson, de form. Lib. 
VI, Cap. 150, bei Marini Nr. LXXXV), in welcher 
Hildevara dem Bischöfe Ecclesius und der Kirche zu 
Ravenna Grundstücke schenkt, und hinzufügt, dass sie, 
längst volljährig, demselben die eben beschriebenen 
Gegenstände mit feierlichen Worten versprochen habe 
(„quae superius, olim iam perfectae aetatis in verbis 
sollemnibus spopondi“). Eines ein willigenden Vormun
des wird nicht erwähnt; und es ist nicht zu bezwei
feln, dass die Erwähnung der perfecta aetas, worunter 
sich der tabellio, welcher die Urkunde schrieb, wol 
kein anderes als das 25jährige Alter dachte, den Zweck 
hatte, etwaige Zweifel gegen die Dispositionsfähigkeit 
derselben zu beseitigen, und dass es der Erwähnung 
des grossjährigen Alters nicht bedurft haben würde, 
wenn nicht bis dahin die Handlungsfähigkeit durch die 
Cura beschränkt gewesen. Unser Verf. folgert nun 
hieraus, dass auf die Gothin römisches Recht ange
wendet worden, indem er unterstellt, dass nach germa
nischem Rechte das Alter* einer Frau auf ihre Hand- 
lungs- und Dispositionsfähigkeit Einfluss gehabt habe. 
Diese Folgerung würde richtig sein, wenn erwiesen 
wäre, dass die rechtliche Unfähigkeit grossjähriger 
Frauenzimmer über ihr Vermögen ohne Einwilligung 
desjenigen, in dessen Schutz sie standen, zu verfügen, 
bei allen germanischen Völkern statt gehabt habe. 
Allein sie findet sich nur als ein von der Gesetzgebung 
ausgegangenes Institut, bei den Longobarden. Leg. Bo- 
thar. 205. Dieses Gesetz verordnet, dass jedes Frauen
zimmer im longobardischen Reiche unterVormundschaft 
stehen solle, entweder des Ehemannes oder des Kö
nigs, und dass keines die Macht haben solle, von ihrem 
beweglichen oder unbeweglichen Vermögen etwas zu 
verschenken oder zu veräussern, ohne die Einwilligung 
desjenigen, dessen Gewalt sie unterworfen sei. Beide 
Bestimmungen werden als für sich bestehend mit ein
ander verknüpft, und die letztere nicht als Folge der 
erstem ausgesprochen; daraus lässt sich schon abneh
men, dass die letztere nicht an sich und wesentlich 
zum Begriff des Mundiums gehörte. Es findet sich 
auch in den Gesetzen der übrigen germanischen Völ
ker jener Zeit, bei welchen Jungfrauen und Witwen 
unter Geschlechtsvormundschaft standen, von einer Be
schränkung ihrer Dispositionsfähigkeit über ihr Vermö

gen keine Spur. Bei den Burgundionen war die Ge
schlechtsvormundschaft wenigstens nicht allgemein im 
Gebrauch (Tit. 52: „quoniam Aunegildis post mariti 
prioris obitum in sua potestate consistens etc.(£)} 
und das westgothische Gesetzbuch kennt die Geschlechts
vormundschaft gar nicht. Jedes elternlose volljährige 
Frauenzimmer ist snae potestatis, kann sich ohne die 
Einwilligung ihrer Verwandten verloben (III, 4. 2) und 
nicht nur über ihr Vermögen ohne Einsprache ihrer 
Verwandten nach Gefallen verfügen (IV, 2. 20), son
dern auch im Gericht sich selbst vertheidigen (II, 3, 6: 
Femina per mandatum causam non suscipiat, sed suum 
proprium negotium in iudicio proponere non eetetnr). 
Wenn nun auch in diesem letztem Gesetze der Ein
flusss des römischen Rechts nicht zu verkennen und 
sehr wahrscheinlich ist, dass nach dem ältern eigen- 
thümlichen Rechte der Gothen volljährige Frauenzim
mer unter dem Schutze eines Vormunds standen, so 
haben wir doch keinen Grund, anzunehmen, dass auch 
die Gültigkeit ihrer Handlungen von dessen Einwilli- 
gung abgehangen, und dass demnach Hildevara zur 
Gültigkeit ihrer Schenkung der Einwilligung eines Vor
mundes bedurft haben würde, wenn sie nicht nach rö
mischem Rechte vermöge ihrer Grossjährigkeit von der 
Cura befreit gewesen. 2) Ein Kaufbrief über Grund
stücke, welche die Gothin Thülgilo und ihre Kinder 
Domnica und Deutherius an Peregrinus verkauften (bei 
Marini unter Nr. 114 und bei Spangenberg Nr. 49). 
Einer vormundschaftlichen Einwilligung in diese Ver
äusserung wird nicht gedacht, also müsse man, sagt 
der Verf, beide Frauen frei von einem deutschrechtli
chen Mundium denken; es werde ausserdem erwähnt, 
dass das Grundstück den Verkäufern aus der Erbschaft 
ihres resp. Vaters und Gatten, Parianes, zugefallen 
sei, welches beweise, dass das römische Erbrecht für 
die Gothen in Anwendung war; indem nach germani
schen Begriffen von Erbrecht, Grundstücke nicht an 
die weiblichen Descendenten stürben, und die Succession 
der Witwe überall nur in Folge eines Testaments denk
bar sei. Allein die mangelnde vormundschaftliche Zu
stimmung wird nichts für die Anwendung des römischen 
Rechts beweisen können, wenn sie überhaupt auch 
nach gothischem Recht erfoderlich war. Eben so we
nig beweist aber auch dafür der Umstand, dass die 
Verkäufer das veräusserte Grundstück überkommen, 
wie die Urkunde sagt, ,.ex successione et iure Pa- 
rianisie, ihres Gatten und resp. Vaters, wenn man vor
aussetzt, dass sie Testamentserben desselben gewesen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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auch früher Testamente bei den Ostgo- 
Gebrauch, so waren sie doch durch das

Denn waren 
then nicht im 
Edict Art. 28. 
es war selbst

31. 32 bei ihnen eingeführt worden, und 
v der muthmaasliche Intestaterbe mit dem

ei ust der Erbschaft, Art. 33, bedroht, wenn er den 
»blasser an der Errichtung des Testaments verhindert 

laben würde. Wenn wir uns aber auch die Witwe 
Thulgilo nicht als Testamentserbin ihres Ehemannes 
denken, so bietet uns doch die Analogie des west- 
gothischen, burgundischen und selbst des aleman
nischen Rechts Gründe dar, aus welchen sie bei dem 
Verkaufe des Grundstückes interessirt sein konnte. 
Nach dem erstem (IV, 2. 14) erbte die Witwe, wenn 
sie Kinder hatte, mit diesen Kiudestheil, jedoch nur 
zum Niessbrauch auf Lebenszeit. Nach den burgundi
schen Gesetzen erhielt d’e Witwe, wenn sie kein, 
oder nur ein Kind hatte, den dritten Theil der ehe
männlichen Verlassenschaft, oder den vierten Theil, 
Wenn ihrer Kinder mehre waren, jedoch in jedem 

a e nur zur Benutzung auf Lebenszeit. Das aleman- 
21SC le Rechtsbuch, Tit. 55, 1, enthält zwar nur fol- 

e, die Rechte der Witwe an den Nachlass ihres 
ke^re^en<le Stelle; si quis liber mortuus fuerit 

8^ne ßl^8 ayf fdiabus, et de illa 
quält sequi? exire voluerit nubere sibi alii coae- 
man schliesse, etc. Hieraus kann
der verheiratete aS;S die Witwe sich nicllt wie‘ 
ehemännlichen vUT® mit ihren Kin<3ern im Genuss der 
blieb. So möchte XenSC1laft bis a” ihrem T°d ver' 
zum Beleg der Fortdauer i erwähnte ürkunde eher 
zum Beweis des Gebrauchs a S°Jhi!c\en R*chts’ als 
ter den Ostgothen angeführt !Lr^miSC.h.?n RecIlt$ 
Bruchstück eines Protokolls d * konnen- 3) Fm 
betreffend die Übergabe des Kauf.™ ZU R?veTa’ 
Grundstücks vom J. 541 (bei Marini Nr n 7 Ver“ten 
genberg Nr.52); nnd 4) Emi agment eines 
über ein Grundstuck, ausgestellt m Ravennn 1 
540 (bei Marini Nr. 118 und bei Spangenberg Nr 52«) 
In beiden Urkunden sind die Interessenten Gothen. 
Äusser mehrern römischen Rechtsformen, die beide 

enthalten, wird in dem erstem auch erwähnt, dass der 
Verkäufer das Grundstück ex testamentaria voluntate 
seiner Consobrine Anastasia erworben. Hieraus folgert 
der Verf. und gewiss mit Recht, dass der Verkäufer 
und seine Consobrine Testamenti factio hatten, dass Go
then testirten, und dass wahrscheinlich auch Gothinnen 
über Grundstücke testiren konnten. Wie die Ostgothen 
zum Testiren gekommen, ist schon bemerkt worden; 
dass aber in diesen Urkunden über Veräusserungen 
von Grundstücken römische Rechtsformen, wie Stipu
lation Duplay Mancipatio u. s. w. vorkommen, ist leicht 
erklärlich, wenn man erwägt, dass die Tabellionen, 
welche diese Urkunden verfertigten, Römer waren, und 
nach herkömmlichen Formularen ihre Aufsätze verfer
tigten, in welchen sie solche Formeln und Clauseln fan
den, die sie aber kaum verstanden, um so mehr aber 
zur vollkommenen Sicherheit des Geschäfts für unent
behrlich hielten. Hieraus möchte also wol nicht folgen, 
dass die Gothen, welche diese Formeln gewiss eben so 
wenig verstanden, sich schon seit Theoderich ganz dem 
römischen Rechte hingegeben hätten.

Der Verf. lässt hiernächst eine Untersuchung des 
Rechtszustandes der Ostgothen nach der Eroberung 
Italiens durch Justinian folgen, um daraus rückwärts 
auf den vorhergehenden schliessen zu können (§. 26)« 
Er gründet seine Erörterung auf den Umstand, dass 
Justinian in der Sanctio pragmatica pro petit. Vigilii, 
worin er die rechtlichen Zustände der Einwohner Ita
liens ordnete, des Rechtszustandes der unter ihnen le
benden Gothen gar nicht erwähnt. Nähme man nun 
an, dass die Gothen bis dahin nach gothischem Rechte 
lebten, und dem römischen nur durch das Edictum 
Theoderici verwandt waren, so könne man nicht um
hin, für sie die Fortdauer dieses Zustandes anch über 
die Befestigung der Herrschaft Justinian’s hinaus zu 
behaupten. Nähme man dagegen an, dass die Gothen 
schon seit Theoderich ganz nach römischem Rechte 
lebten, so sei die Fortdauer dieses Zustandes nach der 
griechischen Eroberung, und die Nichterwähnung des
selben in der Sanctio pragmat. etwas sich von selbst 
Verstehendes. Wenn also einer von diesen beiden 
Zuständen für die Zeit nach der Eroberung bewiesen 
oder wiederlegt werden könne, so sei er damit auch 
für die Zeit vor derselben bewiesen oder widerlegt, 
und bezieht sich nun zum Beweis, dass die Ostgothen 
auch nach der Eroberung nach römischem Rechte ge
lebt hätten, auf mehre Urkunden in Marini’s Sammlung
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(75. 79. 86. 93. 119. 121. 131) und ein kleines Frag
ment einer Urkunde, worin die Stipulation erwähnt 
wird, in Marini’s Vorrede p. XVII. Die Anwendung 
römischer Rechtssätze auf Ostgothen und ihre Rechts
verhältnisse ist hier augenscheinlich; aber sie hatte ei
nen andern Grund als den Eintritt derselben in das 
Gebiet des römischen Rechts. Justinian hatte in die
ser Sanctio pragmatica Cap. 11 befohlen, dass seine 
Rechtsbiicher und spätem Gesetze, die er schon früher 
nach Italien gesendet, in allen Theilen dieses Landes 
publicirt werden sollten, damit, nachdem (aus dem öst
lichen Reiche und Italien) Ein Staat geworden, die 
Kraft seiner Gesetze überall verbreitet werde (ul una 
facta republica legum etiam noslrarum ubique prota- 
tetur auctoritas). Zu diesem Einen und ungetheil
ten Staate gehörten auch die in Italien zurückgebliebe
nen Gothen, als seine, des Kaisers Unterthanen, und 
waren durch diese Verordnung unter das römische 
Recht gestellt. Darin lag von selbst die Abschaffung 
des nationalen Rechts der Gothen, und bedurfte keiner 
ausdrücklichen Erwähnung.

Wenden wir uns nun zu den Erörterungen, welche 
Theoderich’s Edict selbst, dessen Zweck, Quelle und 
Zeitalter betreffen.

Nimmt man mit dem Verf. an, dass die Ostgothen 
gleich bei ihrem Eintritt in Italien ihr nationales Recht 
mit dem römischen vertauscht hätten, so wird man sich 
in Verlegenheit finden, welchen Zweck man dem klei
nen, höchst unvollständigen G esetzbuche unterstellen solle. 
Unser Verf. enthebt sich dieser Verlegenheit damit, 
dass er demselben einen rein didaktischen Charakter 
beilegt. Er geht von der schon oben besprochenen 
Ansicht aus, dass Theoderich nicht als Regent, son
dern nur als Beamter des Kaisers, wie der Präfectus 
Prätorio, eine Art von legislativer Gewalt gehabt; dass 
er aber selbst von dieser für das Edict keinen Ge
brauch gemacht, sondern bewogeu durch die Klagen, 
dass nicht den Gesetzen gemäss Recht gesprochen 
werde und in der Meinung, dass nicht die innere Be
schaffenheit so sehr, als seine Unzugänglichkeit daran 
Schuld sei, es habe abfassen lassen. (§. 28.) „Genug, 
sagt er, dass Theoderich selbst sein Werk nur als 
einen Rechtskatechismus, als eine Epitome des gelten
den Rechts, ohne Abweichung von letztem zum Zwecke 
der Belehrung gedacht hat; dies beweist sich ganz 
schlagend dadurch, dass einmal dem Richter, der ge
gen das Edictum erkenne, Strafe gedroht,. ein andermal 
das römische Recht, als Richtschnur des Urtheils aner
kannt wird (Art. 7: Iudex id solum iudicare debet quod 
iuri et legibus viderit convenire). Er erklärt hieraus, 
wie Theoderich und seine Nachfolger hätten behaupten 
können, nicht nur sie hätten das römische Recht bei
behalten, sondern sie hätten es unverändert beibehalten 
Cassiod. Var. II, 4, IV, 22; IV, 33; IV, 22; X, 7), 
und wie die gothischen Gesandten in ihrer Rechtferti

gungsrede, Beiisar gegenüber bei Procopius de bello Go- 
thico II, 6 sagen können, dass die Gothen die Regie
rungsverfassung und die Gesetze mit eben dem Eifer 
wie die altem Imperatoren unverletzt erhalten hätten, 
dass kein Gesetz von Theoderich und seinen Nach
folgern vorhanden sei.

Dieser Ansicht widerstrebt aber das Edict selbst. 
In dem Prolog wird befohlen , es öffentlich zur Nach
ahmung aufzuhängen (iussimus praesentia edicta pen- 
dere). Es war damit nicht etwa dem Exposilor iuris 
zum Lehrbuch für seine Schüler, oder dem Publicum 
zum Selbstunterricht übergeben, sondern als verbinden
des Gesetz bekannt gemacht worden. Namentlich wer
den die Richter mit der Strafe der Proscription und 
Deportation bedroht, wenn sie nicht nach dessen Vor
schriften verfahren und erkennen würden. Wie kann 
nun, mit solcher Gesetzeskraft versehen, das Edict 
blos zur Belehrung bestimmt gewesen sein? Wie kann 
es einen rein didaktischen Charakter gehabt haben ? 
wenn wir auch von der Dürftigkeit seines Inhalts, die 
es zu diesem Zweck unbrauchbar machte, ganz absehen 
wollen. Es war, nach den Andeutungen, welche der 
Prolog und Epilog des Edicts geben, Theoderich 
darauf bedacht, seinem gesammten Volke, besonders 
den Provinzialen, Ruhe und Sicherheit zu verschaffen; 
(im Prolog: cogilantes generalitatis quictem , und im 
Epilog: quia quod pro omnium provincialium securitate 
provisum est universitatis debet serrare devotio.) Dies 
wollte er bewirken, theils durch gemeinsame Normen 
für beide Nationen, theils durch eine gesetzmässige 
und unparteiische Rechtspflege. Die erster» sind gröss- 
tentheils Strafgesetze oder Verweisungen auf römische 
Strafgesetze, damit dieselben Verbrechen auf gleiche 
Weise an dem Gothen, n ie an dem Römer bestraft 
würden; ausserdem gesetzliche Bestimmungen über Besitz 
und Eigenthum und dessen Übertragung durch Ver
äusserung und Vererbung, über die Ehe und einige 
fiscalische Rechte. Alles Gegenstände, über welche 
am ersten und häufigsten Zwistigkeiten zwischen Go
then und Provinzialen entstehen konnten (ante oculos 
habentes illa, quae pcssunt saepe contingere). Eine 
Nebenabsicht der Bekanntmachung schon bestehender 
römischer Strafgesetze durch das Edict mag gewesen 
sein, diesen dadurch bei den Gothen grösseres Ge
wicht zu verschaffen, dass sie ihnen als von ihrem ei
genen König gegeben, oder sanctionirt, bekannt ge
macht wurden. In dieser Hinsicht genügte auch die 
Verweisung auf einzelne römische Gesetze, wie wir sie 
in mehren Artikeln des Edicts finden.

Gegen den gesetzlichen Charakter des Edicts 
möchte das Gespräch, welches Procopius zwischen 
Belisarius und den Abgeordneten der Gothen halten 
lässt, um die Rechtmässigkeit der Anforderungen sei
nes Kaisers. ins rechte Licht zu setzen, wol nicht iA 
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Betracht kommen können. Es ist der Ausdruck der An
sichten des Hofs zu Konstantinopel von seiner Oberherr
schaft über das westliche Reich. Das Edict selbst 
würde der Behauptung der Abgeordneten, dass Theodo- 
nch kein Gesetz gegeben habe, widersprechen, wenn 
™an sie buchstäblich für wahr halten wollte. Dass 

as Edict übrigens kein blosser Entwurf geblieben (was 
aucb Unsers Verf. Meinung ist, §. 29). sondern mit ge
setzlicher Kraft ins Leben getreten ist, das lässt sich, 
abgesehen von andern Gründen, mit grosser Wahr
scheinlichkeit aus einer, von Theodorich an den Con- 
sular von Campanien zur Bekanntmachung erlassenen 
Verordnung bei Cassiodor (Var. IV, 10) abnehmen, 
wo gesagt ist: ... „comperimus nonnullos — ad pi- 
gnorandi se studia transtulisse. e t q uasi edicto w isso 
(als wäre das Edict bei Seite gesetzt), per vulgus li- 
centiam crevisse vitiorum.“ Die Verordnung selbst ent
hält theils ein Verbot der Selbsthilfe, welches mit den 
im Edict §§. 10, 123 und 124 übereinstimmt, theils eine 
besondere Strafbestimmung für den Fall, dass der Gläu
biger statt des Schuldners einen dritten auspfände, 
welche in dem Edict nicht vorkommt. Die Bedenken 
unsers Verf. (§. 23) gegen die Beziehung der Worte: 
quasi edcito misso, auf das Edict sind ganz unerheblich, 
und es ist auch sein Vorschlag, statt edicto misso zu 
lesen: edicto missi (sc. in possessionem), dem die Con- 
struction widerstrebt, nicht annehmbar.

Hinsichtlich der Quellen, welche man bei der Ab
fassung des Edicts gebraucht, glaubt der Verf. ent
deckt zu haben, dass dabei die Interpretatio zur Lex 
Romana Westgothorum, obwol nicht ausschliesslich, be
nutzt worden sei (§. 5). Man habe sich jedoch diese 
Benutzung nur als eine rein äusserliche, welche nur 
die Ausdrucksweise und einzelne Termini ergriffen, da- 
gegen auf Abweichungen von dem Sinne des römischen 

echts nie eingegangen sei, zu denken. Um dieses zu be- 
er Artikel nahmhaft, in welchen sich 

minderelUük odei der Wortstellung eine grössere oder 
Da man reinstimmung mit der Interpretatio findet, 
des Edicts ^r.aus dieser Übereinstimmung die Benutzung 
die Benutzung der Abfassung der Interpretatio, als auf 
könnte, so hebt atztern bei der erstem schliessen 
vor, wo sich zeigen , onders auch zwei Artikel her- 
ständniss Aw Interpr^ sie aUS einem Misver“ 
Verwandtschaft zwischen foISlich die
Mio, nur als Benutzung und d^r lnterPre-
gedacht werden könne. V letztern bei dem erstern

Es ist schon, die Sache im a n • . x ,
tet, sehr unwahrscheinlich,
Edicts, der wohl, wie man mit v. Savi („ 18
annehmen kann, ein des römischen Re°hts se „CT 

vorzüS^'ch kulldiS«r Kömer war, dem 
alle Hulfsmittel zum Verständniss der älter« juristischen 
Schuften und der Constitutionen in Rom oder Ravenna 

offen standen , das Bedürfniss und den Willen gehabt 
habe, sich aus einer bei den W estgothen geschriebenen 
Erläuterung über den Sinn der römischen Rechtsquelle 
zu belehren. Es kann aber auch die Übereinstimmung 
des Edicts mit der Interpretatio in Form und Ausdruck 
einzelner Sätze nicht auffallen, wenn man erwägt, dass 
beide Verfasser denselben Stoff, aus einer und der
selben Quelle bearbeiteten; dass es beider Aufgabe 
war, den Sinn der in einem höchst geschraubten Stil 
verfassten Auszüge der Constitutionen im Theodosiani- 
schen Codex, in leicht fasslicher Rede wiederzugeben, 
und deshalb solche Ausdrücke und Redeformen zu ge
brauchen hatten, die der Rechtspraxis und dem ge
meinen Leben ihrer Zeit die geläufigsten und bekann
testen waren. Ist es nun zu verwundern, dass sie darin 
oft mit einander zusammentrafen ? Nur einige Beispiele 
von denjenigen, welche uns der Verf. vorführt, mögen 
zum Beleg dieser Bemerkungen genügen. L. 15. Th. Cod. 
de accusationib. hat: accusari unumquemque per alterum 
non oportet. Bestimmter und deutlicher hat dafür die 
Interpr.: per mandatum nuUus accuset, das Edict §. 14, 
sub alterius nomine nullus accuset. Zwei Worte stim
men zusammen, aber die Interpr. beschränkt den Sinn 
der Const. auf ein zur Anklage gegebenes Mandat, 
während das Edict sich der allgemeinem Bestimmung 
der Quelle anschliesst. L. 1, Th. Cod. de raptu, be
stimmt: si volunlatis assensio detegiturinvirgine, eadem 
gua raptor severitate plectatnr. Die Interpr. drückt 
dies aus: si raptori puella consentiat pari ter pu- 
niantur; das Edict Art. 14: si consens erit raptu ra- 
ptori pari ter occidatur. Es sind also die zwei Worte 
consentire statt des gesuchtem Ausdrucks der Quelle 
si voluntatis assensio detegitur, und pariter, worin In
terpret. und Edict mit einander Übereinkommen, jedoch 
mit dem bedeutenden Unterschied, dass das letztere 
sich auch auf Entführung von Frauen und Witwen er
streckt, während Codex und Interpretatio sich auf Raub 
von Jungfrauen beschränken. L. 4, Th. C. ad Leg. 
Jul. de vi: Servos, qui fecisse violentiam confessionibus 
testium aut propriis docebuntur. Dafür hat die Interpr-» 
und das Edict die kürzern und in der Rechtspraxis ge
bräuchlichem si convicti fuerint aut certe confessi» 
Fände man jedoch eine nähere Verwandtschaft zwi
schen dem Edict und der Interpretatio wahrscheinlicher, 
so dürfte man sich wol mehr geneigt fühlen, anzuneh
men, dass das Edict bei der Abfassung der Interpre
tatio berücksichtigt worden, als diese bei jenem; zumal 
wenn man den Einfluss in Anschlag bringt, den Theo- 
derich auf seinen Schwiegersohn, den König Alarich und 
dessen Regierung, wie sich vermuthen lässt, damals hatte.

Aber dieser Ansicht sich hinzugeben sollen uns, 
wie schon erwähnt worden, zwei Stellen des Edicts 
verbieten, deren Entstehen aus dem Misverständnisse 
der Interpretatio sich zeigen lasse, während eine um
gekehrte Einwirkung unmöglich sei.
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Es sind Art. 134 und 137. Der erstere lautet: 
amittat sortem debiti creditor, qui ultra legitimam cen- 
tesimam crediderit a debitore poscendam. Diese Strafe 
des Zinswuchers war dem altern römischen Recht un
bekannt : aber die Interpr. zu L. 4, Th. Cod. de usu- 
ris bedroht, damit die Senatoren, welche mehr als 
6 p. C. verlangen würden; während eine Constitution 
von Theodosius die L. 2 dess. Titels Überschreitung 
des gesetzlichen Zinsmasses mit vierfachem Ersätze 
des Zuvielgen ommeneh bestrafte. Unser Verf. erklärt 
nun die Entstehung des angeführten Artikels auf fol
gende Weise. Die L. 4 des Tit. verordne, dass das 
gezahlte Übermaas der Zinsen vom Capital abgezogen 
werden solle, wenn Sennatoren sich höhere Zinsen, als 
centesimae usurae bedingen würden. Den Verfassern 
der Interpretatio habe vorgeschwebt, dass durch solche 
Abzüge das ganze Capital verloren werden könne, da
her hätten sie ihrer Interpretatio zu dieser Constitution 
hinzugefügt: si amplius ab eis fuerit requisitum, sciant 
se Senatores hoc quod commodaverint, perdituros. Mit 
dieser unrichtigen Interpretation, die freilich nur die 
Senatoren betroffen, habe der Verf. des Edicts den An
fang der L. 2, Cod. Th. verbunden. So wäre denn der 
Art. 134 aus einem zweifachen Irrthum entstanden! 
Wir haben aber gar nicht nöthig, die Quelle des Ar 
tikels in Misverständnissen zu suchen, die ohnedies 
sehr unwahrscheinlich sind. Die Quelle desselben ist 
unverkennbar die Constitution des Theodosianischen 
Codex, auf welche die Lex Romana Burgundionum 
Tit. XXX mit den Worten verweist: si quis duas cente- 
simas sibi quem stipulari fecerit, aut feri pertulerit, 
etiam pecuniae praestitae amissione multabitur, secun- 
dum legem Theod. de usuris. Entweder nahmen die 
Westgothen diese Constitution in ihren Auszug nicht 
mit auf, sondern wandten die in derselben angedrohte 
Strafe des Verlustes des Capitals blos auf die Sena
toren an, wenn diese überhaupt das ihnen gesetzte 
Maas überschreiten würden, oder es ist diese Consti
tution nur zufällig, weil sie äusser Anwendung gekom- 
men, aus dem Breviarum verloren gegangen. In Italien, 
wo der vollständige Theodosianische Codex im Ge
brauch war, musste auch diese Constitution Gültigkeit 
haben; daher finden wir sie nicht nur in Theoderich’s 
Edict wieder, sondern auch in der Lex Romana Utinensis, 
Lib. II, 32 (bei Cancin. IV, p. zl75): „Nam de alia pe- 
cunia quod unus alteri praestat, non plus exinde reci- 
piat usuras nisi centesimam porcionem; et si amplius 
exinde exire voluerit, omnem rem, quod dedit perdat. 
Aus dieser Stelle wird es wahrscheinlich, dass die 
Strafe des Verlustes des Capitals nicht blos, wenn dop
pelte centesimae bedungen worden, sondern überhaupt 
bei jeder Überschreitung des gesetzlichen Zinsfusses 
eintrat.

Der Artikel 37 lautet: Intra annum mortis mariti, 
nulla ad secundas nuptias migret, sed nec furtim misceat 
illi} cui post annum erit uxor futura, quia leges oidetur 
circumscribere voluisse; idcirco utramque personam 
stupri ream esse praecipimus • quam querelam damus 
tantum fdiis et propinquis, ut quod in talibus causis 
competit exsequantur.

Die Interpretatio zu L. 1, Th. Cod. de secundis 
nuptiis, welche der Verfasser des Edicts misverstanden 
haben soll, lautet dagegen: Mulier, quae post mortem 
mariti intra annum alteri viro nupserit, sciat se in- 
famiae subiacere et notabilem usque adco reddi} ut 
quacumque sponsalitia largitate pereepit, vel si per 
testamentum ipsi aliquid prior maritus donavit, amittat9 
et totum illius fdiis cedat; si filii non fuerint Ulis pro- 
futurum personis, qui priori marito gradu proximiores 
iunguntur, et hoc fsibi per successionem poterant vin- 
dicare.

Das Misverständniss soll darin liegen, dass nach 
dem angeführten Artikel des Edicts die Strafe des stu
pri nur eintreten solle, auf die Klage der Kinder und 
Verwandten, dass diese Bestimmung aber nur für eine 
der römischen Strafen, den Verlust der Lucra nuptialia 
richtig sei. Es möchte aber hierin eher ein Misver
ständniss unseres Verf. obwalten, und Absicht sich zei
gen, wo er Irrthum vermuthet.

Theodosius der Grosse hatte schon im J. 380 ver
ordnet, dass die Witwe, welche vor Ablauf der Trauer
zeit sich wieder verehelichen würde, äusser der sie 
treffenden Strafe der Infamie , auch alles desjenigen 
verlustig werden solle, was ihr durch Testament, oder 
Schenkung auf den Todesfall hinterlassen werden 
würde, indem dieses von den Erben, oder Miterben, 
vindicirt werden , dasjenige aber, was ihr von ihrem 
verstorbenen Manne hinterlassen, an die decem per- 
sonae, welche im Edict zur bonor. possessio seines 
Nachlasses berufen seien, fallen solle. Sie sollte je
doch Abolition der Infamie und der übrigen Strafen er
langen können, dagegen aber verbunden sein, den 
Kindern aus ihrer ersten Ehe die Hälfte ihres Vermö
gens abzutreten, welches sie bei Eingehung ihrer Ehe 
gehabt. Diese Constitution ist in den Justinianischen 
Codex als L. 1 de secundis Nupt, und L. 4 ad Sctum 
TertulL aufgenommen worden. Theodosius schärfte 
aber bald nachher die Strafen der unzeitigen Wieder
verehelichung, indem er zugleich die Trauerzeit wieder 
auf ein volles Jahr setzte, durch die Bestimmung, dass 
die Witwe nicht nur dessen, was ihr verstorbener Gatte 
ihr letztwillig hinterlassen, sondern auch der sponsa- 
litia largitas verlustig werden, und keine Abolition zu 
hoffen haben solle. Die Westgothen nahmen diese Con
stitution v. J. 381 in ihren Auszug auf, liessen aber 
wahrscheinlich die frühere, aus welcher sich ergab, an 
wen das fallen solle, was die Witwe einbüssen würde, 
hinweg, und erwähnten dies blos in der Interpretatio.

(Der Schluss folgt.)
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Uem Justinianischen Codex wurde zwar auch diese 
Constitution einverleibt, jedoch die Clausel: et sciat., 
nee de nostro beneficio vel adnotatione sperandum sibi 
essp subsidium, welche mit der frühem Constitution im 
Widerspruch stand, hinweggelassen. Das Edict be
stimmte nach der spätem Constitution die Trauerzeit 
auf Ein Jahr, und nach der frühem, an wen allein das, 
was die Witwe von dem Vermögen ihres verstorbenen 
•Mannes verlor, fallen solle und verwies auf die nä
hern Bestimmungen der Gesetze, worunter ohne Zwei
fel die beiden Theodosianischen Constitutionen zu ver
stehen sind. Hingegen erklärt es den anticipirten Bei
schlaf der Witwe mit ihrem künftigen Ehemann wäh
rend der Irauerzeit, wie die förmliche Ehe, für Ver
letzung derselben; wovon weder die Constitution noch 
die Interpretatio etwas sagt. Von der Strafe der In
famie, die nicht nur die Witwe, sondern auch den 
Mann, der sich mit ihr vor dem Ablauf des Trauer
jahrs verband, traf, schweigt der Artikel, theils weil 
beide Constitutionen sie aussprachen, theils weil sie 
ohnedem schon bekannt war („ex iure notissimo fit in- 
famis- sagt die frühere Constitution). Die Infamie 
war eine gesetzliche Folge der Überschreitung des Ver
bots, vor Ablauf der Irauerzeit wieder zu heirathen ; 
sie traf die Schuldigen von selbst, wenn auf die Querei 
der Kinder oder Verwandten die Überschreitung des 

er^ots durch den richterlichen Ausspruch constatirt 
^01 e“ w.ar» aber sie konnten nicht auf die Erkennung 

ei n amie antragen, sondern nur auf Abtretung der
’ 16 llnen durch die Verheirathung ihrer Mutter 

zugefa en waren. Bas Rechtsmittel, welches ihnen 
gegeben war, war auch keine accusatio, sondern ein 
Querei. L. ? 1 /). de accusationibus.

Wollte man auch annehmen, dass der Verfasser 
des Edicts die Intet pt etatio der Westgothen vor Augen 
gehabt, so kann ihm doch weder das Schweigen von 

er Strafe der Infamie als ein Versehen zur Last gelegt wer- 
on, noch können die Worte. utt amque personam stupri 

ream esse praecipimus, quam querelam damus tantum filiis 
propinquis etc. den Sinn haben, den unser Verf. ih-

*®n beilegt, dass die Strafe der Infamie nur auf die 
^nerel der gesammter Personen verhängt werden dürfe.

Die Zeit der Bekanntmachung des Edicts ist bisher, 
Vielleicht mit zu grossem Vertrauen auf Pagi (Diss. hy- 
patiu P. II, cap. II, n. XV und Critica ad Baron, ad a. D.) 
und Ritter (in der Vorrede zum zweiten Theil seiner 
Ausgabe des Cod. Theod.} in das J. 500 gesetzt worden- 
Es gründet sich diese Zeitbestimmung auf die Vermu- 
thung, dass Theoderich in diesem Jahre, wo er in Rom 
anwesend war, seine Decennalien daselbst gefeiert, 
und bei dieser Gelegenheit sein Edict bekannt gemacht 
habe; eine Vermuthung, die einigermassen dadurch 
unterstützt wird, dass Malalas Chronograph. L. XV, 
Ed. Boun. p. 384) und mit ihm fast wörtlich überein
stimmend das Chronicon Paschale, Ed. Bonn. Vol. 1, 
p. 605, nachdem er ein Beispiel, wie streng Theoderich 
die Verschleifung eines Rechtsstreis bestraft habe, er
zählt, hinzufügen: xai tnoiyat diarafyv ntpi fy.aarov ro- 
pov. xui anb t^c ^Ptup-yQ (l'txyae vyv Paßtwav —
twQ d-avdrov avTov. Es ist nicht klar, was Malalas sich 
unter dieser öiuto&s gedacht habe, wenn man unter 
vopo$ ein einzelnes Gesetz versteht, und nicht das 
ganze positive Recht eines Volks, in diesem Falle das 
römische und ostgothische, wo dann unter dieser Jid- 
Ta'^iQ eine jede diese Rechte berührende Verordnung zu 
verstehen sein würde und es höchst wahrscheinlich 
wird, dass damit das Edict gemeint ist, durch welches 
nicht allein das ostgothische, sondern auch das römi
sche Recht, letzteres freilich in weit geringerm Grade, 
modificirt wurde. Ist aber bei der Abfassung des Edicts 
das westgothische Breviarum benutzt worden, so kann 
freilich diese erst nach dem J. 506 erfolgt sein. Für 
diese Zeitbestimmung macht der Verf. geltend: theils 
die Unglaubwürdigkeit jener Erzählung sowol an sich, 
als des Jahres 485, in welche sie nach dem Chronicon 
Paschale erfolgt sein solle, theils das Schweigen über eine 
Gesetzgebung Theoderich’s in dem Chronicon des Cas
siodorus und besonders in der Lobrede des Bischofs 
Ennodius auf Theoderich um das J. 507 oder 508.

Allein so wenig glaubwürdig jeae Erzählung von 
dem strengen Verfahren Theoderichs sein mag, so 
kann doch der Umstand, dass sie ih dem Chron. Pasch. 
in das 11. Regierungsjahr des Kaisers Zeno gesetzt 
wird, sie nicht verdächtigen. Denn Malalas gibt die 
Zeit, in welcher jene Begebenheit sich zugetragen und 
die ötarafa verfasst worden, nicht an; sondern knüpft 
seine Nachrichten über Theoderich an die Regierungs
geschichte des Kaisers, unter welchem derselbe nach 
Italien aufbrach. Nun macht aber die wörtliche Über-
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einstimmung seiner Erzählung mit der in dem Chron. 
Pasch, es sehr wahrscheinlich, dass sie aus seiner 
Chronographie in das letztere übergegangen, oder, viel
leicht von einer spätem Hand unrichtig unter Zenb’s 
11. Regierungsjahr eingetragen worden ist. Das Schwei
gen von einer Gesetzgebung Theodorich’s kann ebenso 
wenig befremden. Die Bekanntmachung weniger ge
setzlichen Bestimmungen , die noch dazu grösstentheils 
aus den römischen Gesetzen entlehnt waren, war in 
den Augen jener Zeit, die nur das Augenfällige und 
Pomphafte zu rühmen wusste. keine Begebenheit von 
Wichtigkeit. Weder das höchst dürftige Chronicon von 
Cassiodorus noch Ennodius erwähnen überhaupt etwas 
von Theoderich’s Einrichtungen im Innern des Staats 
und dessen Verwaltung, und hatten um so weniger 
Veranlassung, seines Edicts und dessen Bekannt
machung zu gedenken. Aus der Folge der Begeben
heiten , in welcher Malalas und das Chron. Pasch, die 
Abfassung des Edicts erzählen, kann man wenigstens 
abnehmen, dass sie geschah, ehe Theuderich im J. 500 
Rom nach einem halbjährigen Aufenthalt wieder ver
liess , um seine beständige Residenz in Ravenna zu 
nehmen. Die Entstehung des Edicts in die spätem 
Zeiten Theoderich’s zu setzen , erlauben auch die An
deutungen nicht, die uns darüber der Prolog und Epi
log geben. Ja es lässt sich aus ihnen und andern Mo
menten mit Wahrscheinlichkeit vermuthen, dass es 
schon vor dem Jahre 500 und ehe Theoderich nach 
Rom kam. abgefasst und bekannt gemacht worden ist. 
Eintracht und Sicherheit unter den Unterthanen von so 
verschiedener Nationalität im ganzen Reiche durch 
zweckmässige Einrichtungen herzustellen und zu erhal
ten, gehörte unstreitig zu den ersten und wichtigsten 
Aufgaben der neuen Regierung; und man kann von 
Theodorich’s Weisheit wol mit Grund annehmen, dass 
er gleich beim Anfänge seiner Herrschaft über Italien 
darauf bedacht gewesen ist. Häufige Klagen über die 
Übertretung der Gesetze gaben die nächste Veranlas
sung, zu jenem Behufe gesetzliche Bestimmungen durch 
ein Edict bekannt zu machen, welche beiden Nationen 
zur Richtschnur dienen sollten. Der kleine Raum ei
nes öffentlichen Anschlags und die Regierungsgeschäfte 
gestatteten jedoch nicht, ein vollständigeres Gesetz
buch abzufassen ; deshalb beschränkte man die gesetz
lichen Bestimmungen auf diejenigen Fälle, welche häu
fig vorkommen konnten, oder bis dahin vorgekommen 
waren; und selbst ihre geringe Anzahl scheint zu be
weisen, dass man diese Bestimmungen nicht aus einer 
vieljährigen und reichen Erfahrung, wie der Verf. an
nimmt, abstralrirt hat. Die Freudenbezeigungen, womit 
das Volk den König empfing, als er im J. 500 auf des
sen Wunsch nach Rom kam, und, wie der Anonymus 
Valesii erzählt, mit grossem Gepränge in die Stadt und 
in den Kaiserpalast einziehend, gleichsam Besitz von 
dem Thron des westlichen Reichs nahm, lassen mit 

Grund vermuthen, dass die Römer schon damals mit 
seiner Regierung sehr zufrieden waren; und es ist wol 
nicht unwahrscheinlich, dass diese Zufriedenheit, wie 
überhaupt durch sein gerechtes und weises Benehmen 
gegen sie, so vornehmlich auch dadurch erzeugt wor
den, dass er die Gothen, von welchen sie Gewaltthätig- 
keiten aller Art zu befürchten hatten, in seinem Edict 
den römischen Strafgesetzen unterworfen hatte. Theo
derich versprach in einer Rede, die er an das Volk 
hielt, dass er alles, was die Kaiser vor ihm verordnet, 
unverletzt erhalten werde; und er wurde von den Römern 
der Trajan und Valentinian seiner Zeit genannt. Wäre 
das Edict nur zur Verwirklichung dieser Versicherung 
oder zur Erwiderung der dem König von den Römern 
bewiesenen Zuneigung bei jener Gelegenheit erlassen 
worden, so würde wol der Prolog dieses angedeutet 
haben ; aber davon findet sich in demselben keine Spur.

Nicht unerwähnt dürfte bleiben, wenn man auch des 
Verf. Ansicht nicht beistimmt, manche beachtungswerthe 
Bemerkung desselben . wie z. B. über Liberias Romana 
(§. 27) und die Barbari des Edicts (§. 30 gegen Türk) 
und manche glücklich verbesserte Stelle bei Cassiodo
rus und im Edict, hätte nicht die Erörterung der Haupt
fragen diese Anzeige schon allzusehr verlängert. 
Nur die Emendation einer Stelle sei noch mitzutheilen 
erlaubt, deren Richtigkeit so in die Augen springt, 
dass man sich wundern muss, wie sie denjenigen, 
welche diese Stelle zu emendiren versucht haben, hat 
entgehen können. Es ist der Anfang des Epilogs des 
Edicts, der nach den Handschriften so lautet: Haec — 
quae nobis ad praesens oeenrrere potvervnt u v i c t i s 
tum Barbaris, quam Romanis sumus profutura complexi, 
quae omnium Barbarorum sive Romanwvm debet ser- 
rare devotio. Für avictis vermutheto, schon Linden- 
brog, Cod. Leg. antiq. p. 1318, devictis. Manso schlug 
vor afflictis. Beide Worte passen aber nicht auf die 
Gothen, welchen das Edict ebenso, wie den Römern, 
Richtschnur sein sollte; unser Verf. setzt dafür cun- 
ctis, was die Verbindung der Barbari und Romani in 
diesem und dem folgenden Satze: quae omnium etc., 
erfordert, und der häufige Gebrauch dieses Worts zu 
jener Zeit vollkommen rechtfertigt.

Jena. Walch.

Philosophie.
Die praktische Philosophie der Her bart'1 sehen 

Schule.
Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften , dar

gestellt von G. Hartenstein, ordentlichem Professor 
der Philosophie an der Universität Leipzig. Leipzig, 
Brockhaus. 1844. Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Die Philosophie Herbart’s steht ihrem ganzen Cha
rakter nach der Schellmg-Hegelschen gerade gegen
über; wer von dieser Seite herkommt, hat Mühe in der 



63
Eectüre eines Werkes, das, wie das vorliegende, jener 
Schule angehört, sich zurecht ‘zu finden, untl der erste 
Eindruck wird ein fremdartiger, ja vielleicht peinlicher 
sein. Anders jedoch wird die gründliche Gewissenhaf
tigkeit , womit hier Schritt vor Schritt zu Werke ge
gangen wird, auf den Unbefangenen wirken, wenn er 
auch, wie Ref., der Herbart’schen Richtung nicht ange- 
hört, sondern nur darin mit dem Verf. einverstanden 
ist, dass die frühem ethischen Systeme alle mangel
haft, schon zum Theil im Princip falsch angelegt und 
unfähig sind, die grosse Aufgabe zu lösen, welche ge
rade unsere Gegenwart dringender als je dieser Wis
senschaft stellt. Wenn nun der Unterzeichnete trotz 
vielfachen Widerspruchs, den er auch gegen die Her- 
bart’sche Darstellungsweise der Ethik erheben muss, 
dennoch ’zum Studium des vorliegenden Werkes ein
ladet, so ist damit doch auch keineswegs nur eine heil
same Arbeit und Gymnastik des Denkens gemeint, son
dern es wird mehr als ein wichtiger Punkt hervorzu
heben sein, in welchem wir auch materiell einstimmen. 
Überhaupt aber gelten die vorzubringenden Einwürfe 
nicht dem Verdienste, welches der Verf. sich unleug
bar um die Darstellung und Erweiterung der Herbart’- 
schen Ethik erworben hat, als vielmehr der Methode 
und Systematik des Meisters und der Schule im Allge
meinen, welcher auch Hartenstein im Wesentlichen treu 
geblieben ist, obschon wir, um gerecht zu sein, bestä.

* tigend anführen müssen was derselbe in der Vorrede
saSt: >?Man wird diese Schrift beiweitem nicht für 
einen so treuen Ausdruck der eigenen Denkart Her
bart’s halten können, als dies bei meiner Metaphysik 
der frall war; vielmehr wird sie nur als die Darlegung 
der Gestalt angesehen werden können, welche unter 
den» Einflüsse der praktischen Philosophie Herbart’s 
das Ganze der Ethik bis jetzt in mir durch eigene 
Prüfung und fortgesetztes Nachdenken erlangt hat.“ 
Wir werden der wesentlichsten Abweichungen, die sich 
jedoch, wie uns scheint, auf einen Hauptpunkt zurück- 

weiter unten erwähnen, und gedenken 
Ä^f'T Allgemeinen nicht nur der bedeutend grössern 

us u n ichkeit, sondern auch der beiweitem mehr, be-
S0.Ure\S lm dritten und vierten Theile, hervortretenden 
reinlich gezeichneten Systematik, welche bei Hei bart’s 
unoe.ci urzeie. Darstellung zwar nicht gänzlich fehlt, 
aber sich dem A„ge dcs der
belbe, wenigstens dem An«.!,,/ ,i i ^‘scheine nach, nur einem na-
<u»hohen Gedankenzuge gefolgt ist
Pri Unsere ^ritik ?es Raumea wegen sich auf die 

sn d,e hystemat1^ des Ganzen beschränken 
■" l-, scheint es nothwendig, vo,.ller einen über. 
blick über das Ganze vorausznschicken, wobe- wir . 
doch nicht der Vollständigkeit wegen das Inhaltsver- 
zeichniss copiren, sondern mehr darauf bedacht sind, 
den innern Zusammenhang dieses Systems in der Kürze 
darstellig zu machen. Der Gang, welchen Herbart und 

seine Schule sowol in der allgemeinen Metaphysik, als 
auch in den einzelnen Realdisciplinen nimmt, und wel
cher auch hier befolgt wird, ist nach Maasgabe seiner 
Methodologie dieser, dass von den einzelnen gegebenen 
Thatsachen der Wirklichkeit, wie sie sich unmittelbar 
in der Erfahrung als Erscheinungen, die erklärt sein 
wollen, darstellen, ausgegangen, ihr Inhalt rein aufge
fasst, aber auch darin die Noth wendigkeit nachgewie
sen wird, von ihnen aus ins Übersinnliche, zu den 
Ideen , aufzusteigen, sind diese gefunden und in sich 
selbst a priori bestimmt, so besteht die andere Hälfte 
der Aufgabe darin, mit derselben wieder in das Gebiet 
der Wirklichkeit zurückzukehren, zu welchem Zwecke 
dann auch dieses Gebiet selbst erst darauf angesehen 
werden kann, in welchem Verhältniss es zu den Ideen 
stehe und sich denselben zugänglich erweise. Die Me
thode beschreibt demnach einen Bogen . welcher sich 
vom Gegebenen in das Reich der Speculation erhebt, 
und von da wieder zurückkehrt in die Wirklichkeit. 
Daraus wird sich auch die Eintheilung der vorliegenden 
Ethik erklären. Sie zerfällt in vier Bücher, deren er
stes „über das Gebiet und die ursprüngliche Aufgabe 
der EÄiik“ sich verbreitet, d. i. die Betrachtung zuerst 
an die als ursprüngliche Thatsache im menschlichen 
Gemüth vorhandene ethische Billigung und Misbilligung 
gewisser Gesinnungen und Handlungen, oder an das 
moralische Gefühl, als ein Urphänomen anknüpft, diese 
Thatsache als solche rein aufzufassen, und namentlich 
von entstellenden philosophischen Theorien zu sondern 
sucht; bei welcher Gelegenheit eine beachtenswerthe 
Kritik über die wichtigsten Moralsysteme alter und 
neuer Zeit ergeht. Das zweite Buch handelt von den 
ethischen Ideen, und verweilt rein speculativ, frei über 
dem Bereich der Empirie, bei der Construction dersel
ben a priori — einUmstand, welcher (die Construction 
möge nun gelingen oder nicht) diese Ethik vor dem 
Vorwurfe des Empirismus und Sensualismus sicher 
stellt, und worauf mit Recht das entscheidendste Ge
wicht gelegt wird —. Das dritte Buch bestimmt die 
regulativen Principien, von welchen die Bedingungen 
und Grenzen der Darstellung der Ideen im menschlichen 
Leben abhängen ; und endlich das vierte zeichnet die 
Gliederung des ethischen Organismus im menschlichen 
Leben selbst, wie er unter dem Einfluss der Ideen 
in dem freilich zum Theil spröden Material approxima
tiv zur Wirklichkeit kommt. Wenn das zweite Buch 
(freilich nur in den allgemeinsten abstracten Umrissen) 
einen idealen Zustand im Auge hat s der an Plato’s 
Republik erinnert, so kann man den Inhalt des vierten 
Buches etwa mit der Aufgabe vergleichen, welche 
Plato in seinem Werke von den Gesetzen sich stellte. 
Die Ethik, welche vorher Ideale zeichnete, wird hier 
erst recht eigentlich praktische Philosophie, d. i. ange
wandte, oder Kunstlehre, und wir fügten jenes Gleich
niss nur deshalb hinzu, um im Voraus bemerklich zu
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machen, dass im vierten Buche und am Schlüsse des 
Ganzen nicht ein Ideal schlechthin zu suchen sein wird.

Nachdem also in der ersten Hälfte des Werkes die 
Ideen (deren genauere Prüfung wir uns vorbehalten) 
bestimmt worden sind, hat es die zweite mit der Ein
führung derselben ins Leben zu thun, und demnächst 
(im dritten Buche) die regulativen Principien, Bedingun
gen und Grenzen dieser Einführung zu betrachten. Das 
gewöhnliche Leben nämlich, unsittlich, wie es zum 
Theil ist, trägt eine Gestalt, welche nicht das Product 
der Ideen allein ist, die sich etwa in ihm unmittelbar 
realisirten, sondern noch von einem zweitem Factor 
herrührt: den natürlichen Bedingungen des Lebens, den 
physischen Bedürfnissen, Trieben, Begierden, welche 
allerdings theils Hemmnisse sind, theils von der prakti
schen Philosophie als Vehikel zu ihren Zwecken be
nutzt werden können, jedenfalls aber in Betracht zu 
ziehen sind, und dem Realisationsprocess der Ideen 
nicht nur formell einen besondern Rhythmus aufdrin
gen, sondern auch materiell einen zu durchdringenden 
Stoff darbieten. Was a) die Form anlangt, in welcher 
die Ideen zur Realisation kommen, d. i. zu wirksamen 
Kräften werden können, so tritt hier, objectiv betrach
tet, die Kategorie der Allmäligkeit, das Weniger und 
Mehr, kurz die Quantität (der Grössenbegriff) ein; 
denn die Ethisirung ist ein Kampf mit jenem Natur
factor, der sich nur successiv überwinden lässt, und 
niemals ganz verschwindend, zu den Ideen immer ein 
Verhältniss behaupten wird, sodass jener Fortschritt 
daran seine Grenzen findet, welche jedoch nicht schlecht
hin festgesetzt werden können, sondern einer steten 
Erweiterung fähig sind. Zugleich sind aber jene for
malen Bedingungen auch qualitativer Art und beziehen 
sich auf die subjective Form, in welcher die Individuen 
sich ethisch vervollkommnen. Da es ein successives 
Werden, ein Process, ein Kampf ist, in welchem fort
geschritten wird, so ist das sittlich Gute nicht auf ein
mal und ganz realisirt, sondern es findet nur ein all- 
mäliges Sich-Versittlichen statt, während dessen das 
Ideal immer in Form des Gesetzes als ein noch von 
dem wirklichen Wollen verschiedenes sein Sollendes 
da steht, und dies führt auf die der Ethisirung eigen- 
thümliche Form der Pflicht, welcher die Begriffe der 
Tugend und des ethischen Gutes zur Seite stehen. Der 
Begriff der Tugend entsteht, wenn man das gesammte 
wirkliche Wollen auf den Träger desselben, dass Sub- 
ject oder die Person zurückführt und '’en Ideen gegen
über stellt; „Tugend ist diejenige Eigenheit der Person, 
vermöge deren sie sämmtlichen Ideen gemäss in allen 
ihren Bestrebungen der gleichbleibende Gegenstand des 
reinen sittlichen Beifalls sein würde; “ aber sie ist ein 
Ideal, welches sich schwerlich je in einer Person ganz 
verwirklicht finden wird; dennoch würde sie auch noch 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. JF, Handl in Jenn,.

denkbar sein und bestehen, wenn ihr, als Gesinnung, 
auch alle Gelegenheit zum Handeln abgeschnitten 
würde; die Bethätigung derselben ist von äusserlichen 
Umständen abhängig und ihre Entwickelung selbst ist 
an die Zeitreihe gebunden. Als gehemmt in ihren Äus
serungen heisst sie „sittliches Streben“ und der Person 
kommt dann das Prädicat der „Sittlichkeit“ = Mora
lität , zu, welche grösstentheils zusammenfallt mit der 
Gewissenhaftigkeit. (Man bemerkt hier den von Hegel 
verschiedenen Sprachgebrauch, oder vielmehr die ver
schiedene Stellung der Begriffe: während Hegel die 
Sittlichkeit in die dritte Stelle, als Zweck, setzt;- erhält 
sie hier die mittlere, die der Vermittelung des Proces- 
ses selbst, den freilich Hegel durchweg Jils das Dritte 
setzt; während Herbart entschieden richtiger diesem 
Werden „zu” Etwas sejne Stelle zwischen Pfincip und 
Zweck anweist). Ebenso gewinnt (was bei Hegel un
möglich ist) Herbart den Begriff eines positiven Bijsen; 
denn während die, wenn auch unvollkommene Tugend 
immer noch Sittlichkeit ble.ibt, so lange sie strebend 
die Richtung auf die Ideen behält, tritt das Böse erst 
ein, wo diese Richtung eine umgekehrte ist; das Böse 
ist also nicht blos ein Negatives, ein Mangel an Voll
kommenheit, sondern „das eigentlich Böse, was mit 
Willen und Bewusstsein unternommen wird, ist an sich 
so positiv wie das Gute.“ Den unsittlichen Begierden 
gegenüber macht sich die Tugend als Verneinung gel
tend, aber sie ist an sich nicht an die Verneinung, mithin 
an das Dasein des Bösen gebunden (wie dies aller
dings bei Hegel der Fall ist, weshalb das zu vernei
nende Böse ebenso nothwendig, wie das Gute erscheint), 
sondern würde auch ohne alle zu bekämpfende Unsitt
lichkeit im eignen Glanze strahlen,“ (S. 328) während 
allerdings der Begriff des Sittlichen durch den Gegen
satz des Nichtsittlichen bestimmt ist. Durch den Ge
danken einer Distanz des wirklichen Willens vom 
Ideal verwandeln sich die den Ideen entsprechenden 
Grundsätze und Motive in Gesetze, Gebote und Ver
bote, und dies führt auf den Begriff der Pflicht. Die 
Tugend ist also eigentlich das von uns Menschen nie ganz 
erreichteideal der Heiligkeit; dagegen hat die Pflicht da 
ihre Stelle, vyo ein wirkliches Wollen den Ideen noch 
nicht entspricht, aber doch im Streben dahin begriffen 
ist. Was da zuerst hervortritt, ist das Urtheil des ta
delnden Gewissens (das Schuldbewusstsein); aber in 
dieser Verwerfung liegt auch zugleich die Forderung 
eines andern Wollens, ein Sollen. (S. 330 f.) „Das 
Sollen ist der Ausdruck eines Anspruchs, welcher seine 
Gültigkeit behält, auch wo das, was durch ihn bezeich
net wird, factisch nicht vorhanden ist/4 (Behält man 
im Auge, dass der blosse Annäherungsprocess der Sitt
lichkeit sich über das ganze Leben und über die ganze 
Geschichte der Menschheit ausdehnt, so könnte diese 
Theorie der Schuld, gehörig benutzt, für die Versöh- 
nungslehre wichtig werden.)

(Die Fortsetzung folgt.) 
_______________ -
Druck und Verlag von F. A, Brockhaus in
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Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften, dar

gestellt von G. Hartenstein.

(Fortsetzung aus Nr. 16.)
Untei dem Begriff des sittlichen Gutes endlich wird die 
schon erreichte Stufe der Sittlichkeit verstanden; er be
zieht sic i also nicht auf ein künftig zu erreichendes 

' Ideal schlechthin, wie er gewöhnlich verstanden wird, 
* „wahrend der Tugend- und Pflichtbegriff den
.Wollenden zunächst auf sich selbst beschränkt und ihn 
auf seine Beziehungen zu Andern nur insofern hinweist, 

. als davon der sittliche Gehalt seines eignen Wollens 
abhängt, während namentlich der Pflichtbegriff das Sitt
liche als eine Aufgabe hinstellt, welcher noch nicht ge
nügt ist, und den Kampf des Guten und Bösen eln-
schliesst, erweitert der Güterbegriff den Blick für die 
Auffassung alles, dessen, was auf sittlichem Gebiete 
^geiul wie erreicht ist, und schliesst nicht nur die 

reude am Gelingen des Guten, sondern auch dieses 
alsoln^en se^st e’nU Das höchste Gut

‘ wird der im Fortschritt der Sittlichkeit ihr sozusagen 
unter der 11 < > . „ . ° ..i. /«and erwachsende bessere Zustand selbst und 
mithin derienir • i i • , . . . . ,• v J niSe sein, welcher sich himeden schon erreichen lässt n 1 . . . , . , , .. , 1 °nd successiv immer erreicht wird, d. i.
as, was < en Inhalt des letzten Buches ausmacht, und

unter dem Na„)cn des itt|ichen Organismus und 
beseelten Gesell^,,^ aurgeführt wi;d-

der

Tu»P iS nn’V Darstellung der formalen Begriffe der 
(was *H ’ ™,c n Und des sittlichen Gutes ergibt sich 
tischen gleich an den Anfang seiner prak-
sen drei Be0^^ ”e Seste^t hat), dass keiner von die- 
abzugeben .en SeeiS»et ist, das Princip der Ethik 
als Tugend-, nocÄ 111 diesem Sinne die Ethik weder 
delt werden kann obt*6"’’ noch Güterlehre ab£ehan- 
Pflichtbegriff im weiten v’ 7e/ic,h hi" 
ist, welche ihre Entwickeln W ders.elben dle Fo™ 
Principien auf das wirkliche r ann'mmt> w0 ’bre 
sollen. Aber Princip der Ethik b“ a"pwandt.werdan 
jenen Begriffen sein, weil sie vielst 
voräussetzen, welche diese Principje .le e™ sc on 
nur sagen zu können, was Tugend, Pflich! ’ -'T
muss ein Ermessen und Beurtheilen nach a u ’ npn Idppn 
stattgefunden haben, der Inhalt derselben akn n , . ISo vorher“©stimmt worden sein

Den noch übrigen Theil des dritten Buches füllt 
nun die Betrachtung b) der materialen Bedingungen ; 
denn die Bestimmung der Art, wie jene Formen zur 
Anwendung kommen werden, hängt von den Verhält
nissen des Lebens selbst ab, d. i. von der Stellung des 
Menschen in der Mitte der Natur und Gesellschaft. 
Wir gehen über dieses empirische Material, welches 
einer Anthropologie, Ethnographie und Geschichte „aus 
praktischem Gesichtspunkte“ angehören würde, mit der 
Bemerkung hinweg, dass hier der Mensch 1) als Ein
zelner für sich, 2) als Einzelner neben andern Einzel
nen (z. B. im Dienst - und Familienverbältniss), 3) als 
Einzelner in den verschiedenen Gesellungen zu gemein
samen Zwecken aller Art (Erholungs-, Handels-, Ge
lehrtenvereine u. s. w.) und 4) im politischen Verein 
oder Staat, empirisch, wie dieser mehr oder weniger 
ausgebildet nachgerade vorhanden ist, zur Betrachtung 
kommt.

Das vierte Buch endlich enthält die „Gliederung 
des ethischen Organismus im menschlichen Leben?*, wie 
er sich unter dem Einflüsse der Ideen aus jenen vor
gefundenen natürlichen Zuständen allmälig wirklich ge
staltet und gestalten soll. Auch hier kommt in Be
tracht 1) der Einzelne als Subject und Object der 
Pflicht, d. i. wie er sich im Umgänge mit sich selbst 
und mit Andern leiblich und geistig zum sittlichen Cha
rakter bilden soll, sodann die Einzelnen, sofern sie 
gegenseitig für einander Gegenstand der Pflicht sind, 
und endlich die Gesellschaft als Object und Subject der 
Pßicht, wobei sowol die Pflichten des Einzelnen gegen 
die Gesellschaft, als auch die der Gesellschaft gegen 
den Einzelnen erwogen und endlich das Ganze in den 
Begriff des Staates zusammengezogen wird, unter wel
chem „diejenige Gesellschaft zu verstehen ist, welche 
als der Inbegriff aller kleinern Gesellungen, und somit 
als Grund und Boden gegeben ist, auf welchem die ge
sellschaftlichen Ideen realisirt werden können“ (S. 518). 
„Wenn aber gerade der Staat als der Träger der sitt
lichen Gesammtentwickelung bezeichnet wird, so ist 
damit keineswegs eine Thatsache, sondern eine Auf
gabe ausgesprochen, deren vollständige Lösung durch 
die sittliche Durchbildung aller der Elemente bedingt 
ist, welche sich im Staate berühren und durchdringen.“ 
Man sieht also, dass das Ganze endlich in dem Staat
leben gipfelt, aber, da der Staat in seiner Vollendung 
eine Durchdringung und organische Gliederung aller 
ethischen Ideen ist, welche die verschiedenen Einzel? 
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willen nach und nach zu einer, wie von einer Seele 
belebten Organisation aus anfänglicher atomistischer 
Zerstreuung zusammenbringen und harmonisiren sollen, 
so ist zugleich klar, dass hier unter „ethischem Orga
nismus44 nicht der Rechtstaat allein, sondern ein allge
meiner Gesellschaftszustand gemeint ist, wie er über
haupt derjenigen Ansicht vorschwebt, welche das Sitt
liche und Religiöse, das Staatliche und Kirchliche in
nerhalb der Ethik überhaupt weder zu verbinden, noch 
aus einander zu setzen pflegt; kurz, im Ganzen das
selbe , was Fichte in seiner spätem Sittenlehre unter 
dem „Vernunftstaat4, verstand, ein System von Willen, 
worin der Sittliche die Sittlichkeit Aller will.

Auf diese kurze Übersicht des systematischen Zu
sammenhanges müssen wir uns beschränken, um Raum 
zu gewinnen für eine kritisirende Auseinandersetzung 
der Principien, zu welchen wir nun zurückkehren. Die 
historische Kritik, welche Hr. H. (nach Herbart’s Vor
gang in der „Analyt. Beleuchtung des Naturrechts und 
der Moral44) S. 43—156 über die hervorragendsten Sy
steme alter und neuer Zeit von Sokrates bis Hegel er
gehen lässt, ist allerdings geeignet, die Mängel ins 
Licht zu setzen und somit die Berechtigung eines neuen 
zu begründen; nur können wir uns (abgesehen von 
Einzelnem, wogegen wir manche Bemerkungen in Be
reitschaft hätten) mit dem allgemeinen Kriterium, wel
ches an die Spitze gestellt, oder dem Gesichtspunkte, 
aus welchem die Systeme betrachtet und beurtheilt 
werden, nicht einverstanden, sondern müssen denselben 
für einseitig und schief erklären. Während es nämlich 
ein in der übrigen philosophischen Welt seit Reinhold 
anerkanntes Postulat ist, dass, um der Einheit derVernunft, 
des Bewusstseins, der Wissenschaft Genüge zu thun, 
die Einheit der theoretischen und praktischen Vernunft 
irgendwie begriffen werden müsse, ist und bleibt es in 
der Herbart’schen Schule ein Fundamentalartikel, die 
Principien der theoretischen und praktischen Philoso
phie streng aus einander zu halten, und jede Zurück
führung derselben auf ein Gemeinsames entschieden ab
zuweisen. Dieser Dualismus wird für so wesentlich 
gehalten, dass jedwede Form des Monismus, jede „Ver
mischung theoretischer und ethischer Principien44 in 
dieser Beziehung für den Urquell aller Verderbniss der 
Ethik gilt und die Systeme sogleich unter diesen kriti
schen Hauptgesichtspunkt gezogen werden. Damit 
hängt eine andere Eigenheit (denn anders wissen wir 
es in der That nicht zu nennen) aufs genaueste zu
sammen: die Form einer Güterlehre, die bekanntlich 
namentlich Schleiermacher in neuerer Zeit wieder gel
tend gemacht hat, und welche sich bei etwas mehr 
Unbefangenheit leicht als die Betrachtungsweise unter 
der Kategorie des Zwecks ergeben würde, als die 
Quelle der eudämonistischen Richtung schlechthin zu ver
werfen. Um diese Aversionen zu erklären, muss man 
sich indess erinnern, dass Herbart unter „theoretischer

Philosophie44 die Metaphysik, unter dieser aber nur 
eine Erkenntnisslehre des Gegebenen und namentlich in 
der Natur Vorhandenen, also im weitern Sinne eine 
speculative Physik versteht, welche eben deshalb, weil 
sie nur dem rein theoretischen Interesse, das, was da 
ist und geschieht zu erkennen, dient, nichts von dem 
in sich fasst, was sein soll} und mithin der Ethik in 
dieser Beziehung gerade entgegengesetzt ist: dies zur 
gegeben, müsste aus einer Identification beider aller
dings folgen, dass alles Daseiende, sowie es ist, noth
wendig und weil aus natürlichen Gründen erklärlich, 
damit auch gerechtfertigt sei. Dass sich aber unter 
theoretischer Philosophie auch eine umfassende Wis
senschaftslehre, philosophia prima, eine Principicnlehre 
alles Wissbaren, aller Wahrheit verstehen lässt, welche 
nicht nur die Principien der Natur, sondern auch die 
der Freiheit einschliesst, und mit diesen höchsten Ka
tegorien selbst erst sich als principielles Wissen der 
Wahrheit abschliesst und vollendet — dieser Gedanke 
kommt dem Urheber der neuen Monadologie so wenig 
bei, dass er es vielmehr ganz ungehörig findet, wie 
Fichte und zum Theil schon Kant, die theoretische Phi
losophie durch die Principien der Ethik abschliessen 
und vervollständigen zu wollen. Dass er selbst zu
letzt den ganzen Weltbau nicht anders als aus teleolo
gisch-moralischen Principien begreiflich findet, ist ein 
Widerspruch, welcher wol darauf hätte führen können, 
dass gleich in der ersten Grundlage des Systems ein 
Mangel liegen müsse. Überhaupt aber wäre es ein 
Leichtes, zu zeigen, dass an unzähligen Stellen der 
Ethik Herbart’s Herbart’s eigene Metaphysik aus dem 
Hintergründe entscheidend eingreift — wenn wir uns 
hier auf diesen Erweis einlassen könnten. — Damit, 
sagten wir, hänge auch die Ansicht von der Zweck
oder Güterlehre zusammen. Ist nämlich erst die theo
retische Philosophie auf die Physik des Gegebenen be
schränkt, so können freilich unter Gütern und Zwecken 
nur gegebene, äusserliche, sinnliche Güter als Gegen
stände des Begehrens, verstanden werden, und die 
Ethik zu einer Güterlehre machen, hiesse dann, sie zur 
Eudämonistik erniedrigen. Herbart bestimmt datier auch 
den Begriff des Gutes, da, wo er ihn in die Ethik ein
führt (s. o-)i nicht als ein künftiges Ziel, sondern als 
erreichtes Product des Strebens. Zwar kommt ihm 
(Prakt. Phil. S. 7) einmal der Gedanke: dass das bei- 
fallswürdige und lobenswerthe Wollen und Handeln 
seiner selbst wegen zu den Gütern gerechnet werden 
könne; allein dieser Gedanke wird sogleich wieder da
mit abgewiesen, dass damit „der Sprachgebrauch ver
letzt und Veranlassung zu gefährlichen Misverständ- 
nissen gegeben werde.44 Der Wille soll also nicht als 
Selbstzweck betrachtet werden, der, indem er sich sei
nem eignen Begriff nach ausbildet, nur sich selbst voll
endet. Dass dieser Begriff nichts anders sei, als das 
Ideal seiner selbst, und dass unter den mehren Ideen
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sich eine findet, welche als Princip der übrigen, als 
Idee der Ideen betrachtet werden muss, wird sich als
bald von selbst ergeben. Allein um auch hier wieder 
dem Richtigen, was Herbart eigentlich meint, auf den 
Grund zu sehen , muss daran erinnert werden. dass 
der Gegenstand der Ethik, der menschliche Wille, nicht 
ein Selbstzweck in demselben Sinne ist, in welchem 
man (nach Aristoteles und den Identitätssystemen) von 
allem Organischen, blind sich aus sich Entwickelnden, aus 
der Potenz oder einem nichts von sich selbst wissen
den „Ansich“ spricht, (worin als ein „Vor- oder ünter- 
seiendes, ein to rl hv «*»'««, der Begriff thätig sein soll), 
sondern dass er ein bewusster Selbstzweck ist, der nur 
erst als solcher Wille zu nennen und damit qualitativ 
von allen Naturzwecken zu unterscheiden ist. So an 
und für sich selbst seiner objectiven Zwecke, nicht 
aber seines Ideals sich bewusst, ist der Wille zwar wol 
im gewissen Sinne frei zu nennen, aber diese Freiheit 
ist allerdings noch nicht die ethische, wie Herbart wei
ter vollkommen richtig bemerkt, sondern nur das vor- 
auszusetzende Material für die Ethik, die Basis, nicht 
selbst ihr eigentümliches Princip. Dieser natürliche 
Wille ist nur das Resultat der Naturphilosophie, womit 
diese endet, nicht aber ohne weiteres das den hohem 
Entwickelungsprocess der Ethik aus sich anfangende 
und fortsetzende Princip. Wird nun dieses mit jenem 
verwechselt, so ist die unausbleibliche Folge, dass eine 
sich daraus abspinnende Ethik auch am Ende wieder 
nur bei dem Resultat der Naturphilosophie (oder mit 
Herbart zu sprechen: der theoretischen Philosophie) an
langen werde. Was ist nun aber das Eigentümliche, 
was zum Willensprincip hinzutreten muss, wenn es 
Princip der Ethik werden soll? Nicht dass der (sinn
lich bestimmte) Wille äusserliche Objecte bewusster 
Weise anstrebe, ist genug, sondern es wird erfordert, 
dass er zugleich, in sich zurückgewendet, ein Bewusstsein 
feiner selbst, d. i. den gedachten Begriff seines eigenen 
Wesens habe, und diese Beziehung seiner immanent zu 
^ch selbst als ein Ideal mit den wirklichen besondern
Die eni&cten ebenfalls auf bewusste Weise vergleiche.

se esondern actuellen Willensbestimmungen werden 
ann mit jenem Vorbilde in bestimmten Verhältnissen 

steten, lese Verhältnisse werden widersprechende, 
oder sie wer en harmonirende sein, und diese letztem 
geben ann iejenigen Bestimmungen des Idealbildes 
ab, welche als praktische oder ethische Ideen, alsspe- 
cielle Vorbilder iur das wirkliche Wollen betrachtet 
und zu Normen oder Maassen desselben bei der sitt
lichen Selbstbeurtheihmg erhoben werden sollen. Dass 
nun ein solches ethisches Schätzen und Verwerfen in 
unserm Bewusstsein stattfinde, dies ist das Urphäno- 
men oder die Thatsache überhaupt, Von wejcher Her
bart ausgeht, und welches er als das eigentliche Prin
cip der Ethik betrachtet. Dass nun nach dieser (unse
rer) Darstellung der Sache hierin nicht überhaupt eine

Verwerfung der Zweckmethode und Güterlehre noth
wendig begründet sei, sondern dass alles darauf an
kommt. was als ethischer Zweck und als höchstes Gut 
anerkannt und gesetzt werde, also gerade auf diesen 
objectiven und inhaltlichen Chaiakter der Ethik, dies 
dürfte wol schon aus dieser kurzen Erläuterung hin
reichend hervorgehen; ebenso aber auch zugleich dies, 
dass, während Herbart der Sache nach, die er meint, 
völlig Recht hat und hier principiell über allen auch 
den neuesten Identitätssystemen (sie mögen sich nun 
absoluten Idealismus oder Realismus nennen) steht - 
er sich zugleich der Form nach in unnöthige Schwie
rigkeiten , ja Widersprüche verwickele, die wir fast 
eigensinnig nennen möchten, wenn wn nie in e 
traebt zögen, dass zu der Zeit, als seine P'aktische 
Philosophie entstand, die objectiven Formen dei Philo- 
sophie noch wenig ausgebildet waren, und ass, wie 
es auch der Verlauf gezeigt hat, nichts nötiger war 
als das, was an Kant’s Subjectivität Richtiges ist, nicht 
beim Durchbrechen seines Subjectivismus zur Objecti- 
vität verloren gehen zu lassen.

Um nun dem, jedem Identitätssystem, welches mit 
Spinoza sagen muss: intellectus et voluntas unum idemque 
est, ganz unvermeidlichen Eudämonismus zu entgehen, 
wähl” Herbart eine Darstellungsweise, die von der ge
wöhnlichen ganz und gar ab weicht. Das, worauf alles 
ankommt, das eigentliche Princip der Ethik liegt in 
„einem willenlosen Unheil“, d. i. in einem Urtheil, 
welches nicht der wirkliche Wille über sich und seine 
Objecte, sondern welches ein höheres Urteilsvermö
gen über das Bild oder die Vorstellung dieses Wollens 
selbst vollzieht. Dieses Urtheil ist also einerseits kein 
praktisches, d. i. kein Überlegen, Wählen, Beschliessen 
gewisser Willenszwecke, andererseits aber auch kein 
rein theoretisches, bei welchem das Interesse nur aufs 
Erkennen des Willens und seine Natur (wie in der 
Psychologie) gerichtet wäre und bei dieser Erkenntnis® 
stehen bliebe; sondern es ist ein Urtheil eigentüm
licher Art, ein mit unwillkürlichem Beifall oder Mis- 
fallen begleitetes, ein „ästhetisches“ Urtheil, und unter
scheidet sich als sittlich-ästhetisches von dem gewöhn
lich sogenannten ästhetischen nicht durch die Ofm, 
sondern lediglich durch den Gegenstand, welcher hier 
ein schönes oder hässliches Object, dort aber das ei- 
s-ene oder fremde Wollen ist. (Es a!s» dasselbe, 
was Kant mit seiner Urtheilskraft im Unterschied vom 
Verstand meinte, und was Hegel das Vrthed des Be- 
„riffs nennt, und zwar auf den Willen bezogen: ein 
Wollen, so und so beschaffen, ist gut, schlecht u. s. w., 
d. h. entspricht dem Begriff des Willens, oder nicht.) 
Ohne hierauf weiter einzugehen, wollen wir nur die 
Bemerkung hinzufügen, dass, so bedenklich auch in 
anderer Hinsicht diese Bezeichnung: ästhetisches Ur- 
theil sittlicher Geschmack u. s. w. sein mag, man doch 
der Ethik Herbart’s Unrecht thut, wenn man sie des-
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halb beschuldigt, sie gründe sich auf einen blossen 
ästhetischen Geschmack und suche ein dunkles indivi
duell subjectives moralisches Gefühl als Grundsatz wie
der in die Wissenschaft einzuführen.

Vielmehr sind es gerade die aller bestimmtesten 
Begriffsverhältnisse, welche Herbart im Auge hat, in
dem er zur „Ideenlehre“ fortschreitet, und es müsste als 
ein grosses Verdienst gelten, wenn es ihm gelungen wäre, 
die leere transcendentale Freiheit oder den kategorischen 
Imperativ Kant’s nicht nur a priori mit Bestimmungen 
auszustatten, sondern diese auch so zu ordnen, dass die 
Einheit des Princips dabei nicht gefährdet würde. Da 
alles darauf ankommt, dass diese Bestimmungen, welche 
„praktische Ideen“ genannt werden, nicht irgendwie 
empirisch aufgegriffen, sondern einzig und allein „auf 
speculativem Wege“, „durch reine Construction a 
priori", wie dies ausdrücklich versichert wird, gefun
den werden, so fragen wir, wie billig, nach dem einen 
Princip oder Begriff, welcher sich (um mit Hegel zu 
reden), selbst bestimme, oder , was dasselbe sein wird, 
aus dem durch eine einfache Analysis jene Bestimmun
gen als nothwendig in ihm und mit ihm gesetzter Inhalt von 
selbst sich ergeben. Dagegen finden wir bei Hrn. H. 
(S. 161 ff.) nur ein formales „Bildungsgesetz“, bei 
Herbart aber auch dieses nicht ausdrücklich angeführt, 
und müssen uns aus andern Äusserungen Herbart’s 
des allgemeinen Grundsatzes erinnern, dass aus einem 
Princip überhaupt, ohne Dazwischenkunft eines zwei
ten, sich nichts ableiten lasse. Jenes Bildungsgesetz 
oder jene Regel der Construction beruht darauf, dass 
ausgegangen wird von dem Begriff des Wollens selbst, 
wie er sich vorerst als ein einzelner bestimmter Willens
act dem Bewusstsein des Wollenden darstelllt, und 
diese einfache Beziehung des eignen W’ollens und Wis
sens selbst ist das erste Verhältniss, worüber ein ethi
sches Urtheil ergehen kann. Der beurtheilte Willens
act kann aber auch der einer andern Person sein, und 
zwar entweder (was das zweite Verhältniss ausmacht) 
ein noch nicht als wirklicher sich kundthuender, son
dern nur von der ersten Person vorgestellter und vor
ausgesetzter fremder Wille; oder das Verhältniss findet 
zwischen zwei wirklichen Willen statt, und dann kommt 
es darauf an, ob das Object, auf welches die beider
seitigen Willen gerichtet sind, ein äusserlicher Gegen
stand ist, in dem sie sich (also nur mittelbar und zu
fällig) treffen (dies ist das dritte Verhältniss), oder 
endlich, ob sich die Willen selbst direct und unmittelbar 
(also absichtlich) zum Gegenstände haben (was das 
vierte ist). Für den Begriff des Einzelwillens ist nun 
kein anderer Fall mehr denkbar und somit die Einthei- 
lung der Grundverhältnisse erschöpft; denn jedwedes 
Verhältniss von mehr als zwei Willen lässt sich zer
legen in die Verhältnisse von je zwei. Eine Erweite
rung derselben wird nur dann erst möglich, wenn man 
die vielen Willen nicht als einzelne, individuelle, son
dern als in der Identität ihres Wollens unter sich zu 
einer ideellen Einheit (moralischen Person) verschmol
zen und diese nun wieder in Beziehung zu den Ein
zelnen gesetzt denkt. — Über dieses »Bildungsgesetz“, 
nach welchem Hr. H. vier allein mögliche Grundver

hältnisse construirt, liessen sich nun mancherlei Be
trachtungen anstellen; denn offenbar hängt davon die 
Systematik der ganzen Darstellung ab. Nun ist es aber 
schon ein übler Umstand, dass sich bei Herbart selbst 
nicht vier, sondern fünf Grundverhältnisse und Ideen 
finden, und dies ist der im Eingang erwähnte Haupt
punkt, worin Hr. H. von Herbart abweicht. Sehen wir 
genauer zu, so ergibt sich die Deduction nicht rein aus 
dem zu specificirenden Princip allein, sondern es wird 
ein zweites, nämlich die zweite Person, hinzugenommen. 
Pass eine zweite Person existire, folgt aber nicht aus 
dem ersten Princip, oder wird doch nicht daraus ab
geleitet (was allerdings vermöge einer Theorie des 
Selbstbewusstseins und der Persönlichkeit möglich ist), 
sondern aus der Empirie aufgenommen, wie die for
male Logik überhaupt über die Mehrheit der Exem
plare einer Gattung nicht Rede und Antwort geben 
kann. Nun ist aber das blosse Voraussetzen mehrer 
Personen als ursprüngliches Verhältniss ein für die 
Ethik nicht minder folgenreicher Satz als z. B. für die 
Dogmatik die Annahme mehrer Urpaare, und es beruht 
darauf mehr, als sich auf den ersten Blick zeigt, na
mentlich dies, ob man den Gegensatz von Mann und 
Weib, und weiter den Begriff der Familie (wie z. B. 
Filmer), oder den einer atornistischen Vielheit (wie 
Hobbes) als Entwickelungsprincip zu Grunde legen 
will — was wir hier nicht weiter verfolgen können, 
sondern nur anführen, um auf die Unmöglichkeit einer 
reinen Begriffsentwickelung a priori auf blos formale, 
nicht auf den Inhalt oder das Object des Willens ein
gehende Weise hinzudeuten. Steht es nun schon mit 
dieser hier zweifelhaft, so noch mehr mit der richtigen 
Ordnung der aus jenen Verhältnissen sich ergebenden 
Ideen. Ehe wir dieselben noch näher kennen, dürfen 
wir schon die Frage aufwerfen: werden diese vier oder 
fünf Ideen als ebenso viele Principien sich einander 
subsumiren oder coordiniren? Sie sollen alle gleich 
ursprünglich, alle einander beigeordnet sein, sodass ein 
zusammenfassender Begriff nur ein abstracter Inbegriff, 
eine gezogene Summe sein könnte. Dennoch ist offen
bar die erste Idee die allgemeine, principielle Grund
idee, welche die andern umschliesst, wie Herbart auch 
ausdrücklich anerkennt (Prakt. Phil. S. 82); und auch 
die übrigen schreiten, wie es scheint, in der Specifica- 
tion des Inhalts successiv zu grösserer Bestimmtheit 
fort. Nur wenn dies wirklich der Fall ist, kann die 
organische Einheit derselben und in Folge dessen die 
widerspruchsfreie Harmonie des vollendeten Charakters, 
der sie alle gleichmässig in sich vereint, gesichert, im 
praktischen Leben-aber die Collision der Pflichten kei
ner unlöslichen Casuistik unterworfen sein, welcher die 
Ethik gerade durch ihre Systematik vorbeugen soll- 
Dennoch nimmt Herbart mehr als billig überall anstatt 
durchgreifender Maximen „ein moralisches Zartgefühl^ 
und einen „gewissen Takt“ für die Collisionsfalle deS 
empirischen Lebens in Anspruch; während Hr. H. aller
dings viel richtiger solche Collisionen nicht sowrol aus 
dem Leben , als von den Fehlern des Subjects selbst 
herleitet, und dagegen gewisse leitende Grundsätze auf' 
stellt (S. 343). (D*e Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung aus Nr. 17.)

Anlangend die einzelnen Ideen, so hat die erste „die 
innere Freiheit“, ihren Sitz da, wo es ein und das
selbe Vernunftwesen ist , welches will und auch ur- 
theilt. Da nun die Person möglicherweise wollend be
hauptet, was sie urtheilend verwirft, oder wollend un
terlässt, was sie urtheilend vorschreibt, oder endlich 
Wille und ürtheil im positiven und negativen Falle ein
stimmig sind, so wird in dieser letztem Harmonie der 
Beifall bestehen, den die innere Freiheit sich selbst 
zollt. „Der Geschmack*4, sagt Herbart, „wird in die
sem Verhältniss Gegenstand des Geschmacks.“ Der 
Name der innern Freiheit rechtfertigt sich, wenn man 
den praktischen Einfluss betrachtet, den diese Idee auf 
die Regulirung der Willensbestimmungen überhaupt ge
winnen soll; die Einsicht nämlich oder das Urtheil soll 
den Willen zurechtweisen, der Wille soll ihr folgsam 
werden, und die Person wird sich innerlich frei finden 
von der Macht der Begierden, wenn die praktische 
Einsicht oder der Geschmack „uo^/a44 (?) den Primat 
behauptet. — Wir erkennen, wie gesagt in dieser Idee 
nicht sowol eine Idee, als vielmehr die Idee der sittli
chen Freiheit in ihrer principiellen subject’ven Gestalt, 
welche den andern objectiven Willensverhältnissen nicht 
sich zur Seite stellen, sondern (wie das Kantische: 
‘ch denke) dieselben alle durchweg begleiten muss.

emgemäss dürfte nun auch im System ihre Exposition 
nie einen Abschnitt der besondern Ideenlehre, son
dern sie müsste . . . „ i „ .mi r -n einen principiellen oder allgemeinen Theil »A. We,|n fis ])nn auc]i r.chtig ist> dass 
•es ein mis a iges Verhältniss geben wird, wenn ge- 
wisse WIllensbest.mnillngen bch» , werd wekhc 
ins sittliche ürtheil verbietet, so ‘ist doch oh„c Rück
sicht auf den Inhalt oder die Objecte dieser Willens
acte vorallererst gar mein einzusell wie ,,ieSelben 
Überhaupt misföllig oder wohlgeftllig WCrden können, 
d. h, der Grund davon, dass sie bies odeJ. Jeneg im 
Vergleich mit dem allgemeinen Ideal der Willenshar
monie werden, muss doch in Dem liegen ffewollt 
Wird, in dem Werth oder Unwerth der Objecte an Zh 
Wodurch sie auch werthvoll oder nichtig für einen ver
nünftigen Willen werden. Allein diese nur „der Gü

terlehre44 eigene Rücksicht auf das Objective soll gänz
lich beseitigt werden.

Die Schwierigkeiten, welche hieraus entstehen, 
treten gleich bei der Idee der Vollkommenheit“ her
vor, die wir bei Herbart in der zweiten Stelle finden. 
Bleiben wir nämlich zuerst noch bei der einen Person 
stehen, und forschen, welche besondere Beziehungen 
des Wollens in dem einzelnen Individuum als solchem 
äusser jenem allgemeinen Verhältniss vorkommen kön
nen, so können es nur solche sein, die unter den be- 
besondern Willensbestimmungen selbst stattfinden, so
fern sie theils unter sich, theils überhaupt der Quanti
tät nach verschieden sind. Es gefällt nun an ihnen 
theils die Energie überhaupt, theils endlich die syste
matische Zusammenwirkung derselben, sowie die Ge
gentheile von alledem misfallen. Hr. H. dagegen streicht 
dieses Verhältniss aus der Zahl der Ideen, weil das 
blosse Grössenverhältniss oder der Grad über den ethi
schen Werth der Sache selbst nichts aussagt, densel
ben nicht constituirt, sondern im directen Verhältniss 
nur als Coefficient vermehrt oder vermindert, sodass 
z. B. ein ungerechter Wille in demselben Verhältniss 
mehr msfällt, als er grösser, d. i. in seiner Art voll
kommener wird, wodurch er doch, wäre die Grösse 
eine Idee, mehr gefallen müsste. — Um diesen Dissens 
der Entscheidung näher zu bringen, ist darauf hinzu
weisen, dass Herbart nicht blos die einfache Vergrös
serung oder Verminderung der Energie eines Willens 
meint, sondern zugleich die Proportionalität der ver
schiedenen Willensbestimmungen und Energien unter 
einander, nach welcher sie sich in ihrem Hervortreten 
und Erscheinen zur einheitlichen Totalität verbinden 
oder einander stören und aufheben. Diese Kategorie 
oder Idee aber ist keine andere als die Idee des Schö
nen im engem Sinne, als äusserlich in Raum und Zeit 
eintretende sinnliche Erscheinung, d’e ategorie der 
Maashaltigkeit, der wohlgegliederten Eumetrie und Eu
rhythmie, in welcher (nach Hegel) das Quantitative 
wieder qualitative Bedeutung bekommt. Und nunmehr 
ist also die Frage die, ob auch der eigentlich so zu 
nennenden in die Sinne fallenden, ästhetischen Schön
heit, welche die Ethik der Griechen beherrschte, nicht 
zwar diese Herrschaft wieder einzuräumen, aber doch 
unter den übrigen ethischen Ideen eine angemessene 
Stelle zu gönnen sei, was nothwendig geschehen muss, 
wenn die menschliche Persönlichkeit auch eine äusser
liche Seite hat, an welcher sie der Maashaltigkeit, leib
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liehen Ausbildung, Gesundheit, der der menschlichen 
Organisation entsprechenden Mässigkeit in sinnlichen 
Genüssen u. s. w. zugänglich und bedürftig ist. Unter 
dem rein ästhetischen Gesichtspunkte gefällt allerdings 
auch z. B. eine in ihrer Art vollendete Bosheit, wie 
die eines Richard’s III.; aber sie gefällt nicht als Bos
heit, d. i. nicht ihrem Inhalte nach, sondern nur als in 
sich widerspruchsfreie Charaktereinheit, d. i. ihrer 
Form nach; eine eben so beschaffene Güte würde 
ästhetisch eben so gefallen, gleichwie es der vollende
ten Form einer Statue gleichgültig ist, ob diese von 
Thon oder von Gold sei. Da nun hier der Inhalt über
haupt nicht in Betracht kommt, so folgt, dass diese 
Kategorie den übrigen, wo dies geschieht, nicht schlecht
hin widersprechen kann, sondern dass sich beide Rück
sicht concret vereinigen lassen. Ethisch betrachtet, 
würde nun ein solcher Charakter zwar nicht seiner 
Form aber wol seines Inhalts wegen allerdings ver
werflich erscheinen und darum keine Stelle in dem 
ethischen Gebiet finden können; es käme also, sollte 
jener Kategorie hier ein Platz eingeräumt werden, dar
auf an, denjenigen Inhalt genau abzugrenzen, welcher 
seiner Natur nach der Herrschaft dieser Idee angehört, 
oder, was eben so viel: dieses quantitative Grundver- 
hältniss in der Ethik auf diejenigen Grenzen zu be
schränken, innerhalb welcher es als Idee seine Gültig
keit zu behaupten formell und materiell berechtigt ist. 
Dieses Gebiet aber ist kein anderes als das äusserlich 
erscheinende leibliche Leben selbst, die anthropologi
sche oder natürliche Seite der Persönlichkeit. Auf 
dieses werden wir auch in der That durch jenes „Bil
dungsgesetz“ der Ideen hingeführt, da diesem zufolge 
das Individuum zuerst für sich allein und äusser allem 
Verhältniss zu andern seines Gleichen betrachtet wer
den sollte; hier also finden wir es doch wol nur der 
Natur mit seinen natürlichen Bedürfnissen gegenüber 
gestellt, immer aber schon als freies, die Natur- und 
Lebensgesetze übertreten könnendes Individuum. Wie 
nun diese Lehre als erste Unterabtheilung der speciel- 
len Ethik zu benennen sei, ist gleichgültig; sie enthält 
denjenigen Theil der sogenannten Selbstpflichten, welche 
sich auf das leibliche Leben beziehen, der Pflichtbe
griff aber ist diesem Inhalte nicht angemessen; ich habe 
deshalb geradehin und ohne Scheu den Namen der 
„Eudämonie“ vorgeschlagen, welche doch, wie man 
sich auch stelle, nur desto gewaltsamer an irgend ei
ner Stelle wieder in die Ethik einbrechen und sich un
gehörig breit machen wird (z. B. in der Rechtslehre 
als sogenannter Nothstand, in der Politik als Commu- 
nismus). je störrischer man ihr das in den untern Re
gionen zuständige Recht noch bis jetzt versagen zu 
müssen glaubt.

Mit nicht geringer Erwartung begriissen wir nun 
die Idee des „Wohlwollens“ oder der Liebe, welche 
seit den englischen Moralisten aus der Reihe der ethi

schen Genien so gut wie verschwunden war und hier 
von Herbart an der dritten Stelle zuerst wieder einge
führt wird. Ob sie nun materiell in ihrer vollen Rein
heit als Grundidee des Christenthums, und ob sie for
mell in der Ordnung der Ideen so aufgefasst sei, dass 
sie sich behaupten und nicht wieder demselben Schick
sal wie bei jenen Moralisten verfallen werde, ist die 
Frage. Hier aber finden wir uns in beiderlei Hinsicht 
getäuscht. Zwar fehlt es nicht an Lobeserhebungen, 
die dieser Idee, als der höchsten^ gespendet werden; 
Herbart sagt: „Nachdem das Wohlwollen gesprochen 
hat, noch etwas Höheres im Namen der andern Ideen 
zu fordern, ist unmöglich; selbst wenig Neues lässt 
sich hinzusetzen; alles fliesst zusammen mit den Vor
aussetzungen, die zu den Plänen des Wohlwollens ge
hören.“ Und so viel Treffendes auch Hr. H. (z. B. S. 
189) über dasselbe sagt, so finden wir uns doch in 
der Ungewissheit über ihre Grenzen, da sie allerdings 
„überhaupt kein gesellschaftliches Interesse ausschliesst“, 
sodann aber, wo es zur Realisation kommt, die soge
nannte öffentliche Wohlfahrt oder das Gemeinwohl 
umfasst — ein weitschichtiger Ausdruck, in den sich 
freilich alles Mögliche hineinlegen lässt — recht ei
gentlich aber — und dies ist das Entscheidende — das 
sogenannte Verwaltungssystem, die Polizei u. s. w. 
begründet, womit wir, wenn nur irgend die Begriffe 
auf einige Bestimmtheit zurückgeführt werden sollen, 
in ein Gebiet uns versetzt finden, was eigentlich den 
sogenannten materiellen Interessen, der Eudämonie des 
Einzelnen und der Gesellschaft angehört. Wenn nun 
dann weiter gelehrt wird (S. 560), dass die Zwecke 
des Verwaltungsystems (mithin des Wohlwollens) „die 
höchsten sind, welche der Staat sich aneignen könne“, 
so sehen wir uns in Praxi mit einer Verwirrung des 
Staatlich-rechtlichen und des Moralich - religiösen be
droht, wovor uns Gott bewahren möge, so lange es 
überhaupt auf Erden noch Staaten und keine Theokra
tie gibt. Dieserhehler, der sich durch die ganze Aus
führung des Systems hinzieht und die Bestimmtheit der 
Grenzen, sowie den Charakter aller einzelnen socialen 
Institute zu verwaschen droht, ist freilich in der man
gelhaften Bestimmung dieses ideellen Princips selbst 
schon verschuldet. Das Wohlwollen nämlich besteht 
in dem Willen, die Wohlfahrt Anderer zu begründen 
und zu befördern ; denn darauf kommt es hinaus, wenn 
dasselbe eine Beziehung des Willens der einen Person 
auf den vorausgesetzten Willen der andern Person ist, 
und dieser letztere als begehrend ein Wohl und als 
sich sträubend gegen ein Übel präsumirt wird (S. 184). 
Sofern nun dieses begehrte Wohl selbst ein eudämoni- 
sches, sinnliches Wohl ist (und dies ist es, wie gesagt, 
wenigstens vorallererst und zum guten Theil) so muss 
entweder das System auch dieses Wohl als einen ethisch' 
werthvollen Zweck anerkennen, oder es ist nicht zt* 
begreifen, wie das blosse Für-Andere-Thun einer Sache
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Werth geben könne, die weder für den Urheber noch für den 
Empfänger einen reellen Werth haben kann. Gesetzt aber 
sie hätte Werth, so ist dann wiederum nicht zu sagen, war
um das Streben darnach für mich werthlos, ja egoistisch 
und verwerflich, für Andere aber das Gegentheil sein 
sollte, und man verwickelt sich in alle die dialektischen 
Widersprüche, welche erfolgen, sobald man den Grund 
satz aufstellt: Du sollst Andere mehr lieben als Dich 
selbst. Ohne hier weiter in die Lösung des Wider
spruchs einzugehen, kann nur darauf hingewiesen wer
den, dass diese Klippe, woran die Idee des Wohlwol
lens oder der Liebe bisher wissenschaftlich gescheitert 
ist, nicht sowol in ihrem eigenen Inhalt, als vielmehr 
in dem Verhältniss liegt, in welches sie zu den übri
gen Ideen, namentlich aber zu der des Hechts und der 
Persönlichkeit gesetzt wird, denn so lange nicht bei 
diesem Mir-Andere-Thun und Sich-Aufopfern die be- 
rechtete Egoität der eigenen Persönlichkeit in Sicher
heit gesetzt wird, wird dieses sich und das Seinige 
Aufgeben /ür Andere nothwendig ein Widerspruch, 
ein dialektischer Progressus bleiben. Die innere Or
ganisation des Systems scheint daher zu verlangen, 
dass, nachdem die Lehre von der „innern Freiheit** 
als allgemeiner Theil vorausgeschickt und die Idee 
der „Vollkommenheit“ als erste Unterabtheilung des 
besonder!» Theils abgehandelt worden, sich an diese 
zunächst die Rechtslehre (Rechts- und Billigkeitsidee), 
für welche allein die form der Pflichtenlehre adäquat 
ist, anschliesse, damit die Idee des „Wohlwollens“ das 
Ganze beschliesse.

Allein gerade mit dieser Idee, der rechtlichen Per
sönlichkeit, die dem Wohlwollen als unauflieblicher 
Stützpunkt im systematischen Zusammenhänge noth- 
wendig vorantreten müsste, steht es hier sehr mislich, 
und wir können nicht umhin, diese Partie der Ethik 
^etbarts als die allerschwächste und fehlerhafteste zu 
Stücke111"11 s’ch *n deinem wesentlichen
tun-echt^"1* ^ecktstkeorien des sogenannten Na- 
Lehrbüche$ker we^che unser Jahrhundert nicht nur in 
gebung und15 sonc*ern auch in der wirklichen Gesetz- 
bereits das ürtvC?tlich in der criminalistischen Praxis' 
nns an derselben , s®sProclle,b nachdem sie lange ge- 
- wozu wir gedran"fr'rt.1'““e- Um es in der Kiirze 
der Fehler liege, so= ,,swd 7 auszusprechen, worin 
das Pm-atrecht beziehbar? .I?™861““ "“V"* 
welcher principiell Alles des Rechts sdbst,
welches Ls der Philosophie 5 ,ei" altes.tl!’"be1’ 
aber nicht wieder durch neue verschwmden,
emgefuhrt werden sollte. Ist nUn aber& j
hafte Begriff der Rechts einmal zu GruJe leo>t °s0 
muss einerseits auch die Straftheorie darauf befindet 
und, weil sich dies doch auch wieder als unzulänglich 
erweist, noch ein zweites Princip zu Hülfe genommen 
werden, welches, von Herbart unter dem Namen ,der 

Billigkeit“ eingeführt, wesentlich in der Ausgleichung 
des Verdienstes und des Lohnes bestehen soll (die 
sogenannte compensative und distributive Gerechtigkeit), 
aber in Wahrheit nur dazu dient, die ohnehin schon 
als Schutzmittel für privatrechtliche Verhältnisse noth
wendig gewordene Strafdrohung und Strafe quantitativ 
abzumessen; wobei übrigens der Leser fortwährend im 
Schwanken gehalten wird, ob diese Ansicht, die frei
lich der historischen Rechtsbildung insofern entspricht, 
als das Privatrecht früher ausgebildet wurde, als das 
Criminalrecht, als die eigentlich systematische Wahr
heit festgehalten werden, oder ob sie eben nur der 
Phänomenologie des Rechts gelten solle anderer 
Inconvenienzen zu geschweigen. Um dieses Urtheil 
zu belegen, werfen wir zunächst einen Blick auf die 
Rec/ztstheorie Herbart’s. Die llechtsidee beruht auf 
dem „Misfallen am Streit.“ Da hier der Wille der 
zweiten Person nicht blos als vorausgesetzter, sondern 
als wirklicher, erfahrener in Betracht kommt, die Be
rührung der Willen aber nur eine mittelbare und nicht 
beabsichtigte ist, nur zufällig in einem beiderseits ge
wollten Gegenstände sich ereignet, das Behaupten des 
Gegenstandes aber Streit erregen und somit der Idee 
widersprechen würde, so muss von der Besitznahme 
des Objects abgestanden werden, und zwar natürlich 
von beiden Seiten gleichmässig. Da nun aber dieses 
freiwillige Abstehen und Zurücktreten zugleich für eine 
Erklärung des Nichthabenwollens mithin positiv für ein 
Zugestehen des Objects für den Andern gelten kann, 
so kann nun diejenige Person, welche dasselbe dere- 
linquirt findet, oder auch anfänglich mit Bewilligung 
der andern im Besitz geblieben ist, die Sache als ein 
anerkanntes Eigenthum betrachten, und der Vorwurf, 
Streit anzufangen, würde nun fernerweit die andere 
Person treffen, wenn sie wieder zur Besitzergreifung 
zurückkehren wollte. — Ohne viele Worte ist von 
selbst einleuchtend, dass mit dieser Theorie die alte 
gewöhnliche von der prima occupatio nicht verdrängt, 
sondern dass diese nur dialectisch mit jener verbunden 
wird. Das Zugestehen und Misfallen am Streit setzt 
die ursprüngliche Besitzergreifung, und diese, um zum 
Rechtsbestand zu kommen, jenes voraus. Man könnte 
allerdings sagen, Herbart habe jener alten Theorie, 
welche deshalb ungenügend erschien, weil sie apes 
Recht ursprünglich auf das Glück des Zufalls begrün
dete, die innere Moral beigefügt; allem' diese Moral 
ist doch weiter nichts als ein Anerkennen jener Zufäl
ligkeit aus dem nur negativen Giunde, weil sonst Streit 
entstehen würde. Dass der Mensch ein angebornes 
Recht auf den Besitz und Gebrauch der Lebensmittel 
u. s. w. hat, oder dass er eben um der Realisation 
seines Begriffs, der Persönlichkeit, willen, von Natur 
darauf angewiesen ist, ist nicht in Betracht gezogen, 
und weil es hier (wie freilich auch in allen andern 
Rechtstheorien) an der Bestimmung des nothwendigen 
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am Lebenszweck abgemessenen, Bedürfnissen, kurz an 
der schon oben vermissten Unterlage fehlt, so kann 
auch diese Theorie nicht weiter führen, als die bishe
rigen , sie muss vielmehr einerseits dem Socialismus 
und Communismus eine unbeschützte Seite darbieten, 
andererseits wieder übergreifend zu Härten fortgehen, 
welche dann wiederum nicht als Widersprüche gegen 
das Recht selbst, sondern nur als Collisionen mit an
dern Ideen (der Billigkeit und des Wohlwollens) er
scheinen, die eben deshalb zu Hülfe gerufen werden, 
um das Recht „zu beschränken44. Da in der Rechts
idee unmittelbar „keine Bestimmung des Inhalts, der 
Materie des Rechts liegt44, so hängt dies Alles von 
freien Verträgen ab; angeborene Rechte gibt es nicht; 
zu jenen Objecten, von deren Besitz abgestanden wer
den kann, und welche der Voraussetzung nach auch 
preisgegeben werden können, gehört auch der eigene 
Leib; „auch dieser könnte, wenn es um Abstractionen 
zu thun wäre, als res nullius angesehen werden44, S. 
463. Auch bei der Sklaverei kommt es rechtlich nur 
darauf an, ob sich Einer mit Besonnenheit dem Andern 
zum Sklaven hingegeben hat, und es wäre Unrecht, 
diesen Vertrag einseitig zu brechen. Und dennoch 
heisst es ebendaselbst wieder: „Der Leib ist nur dar
um keine gemeine äussere Sache, weil er Träger des 
persönlichen Willens ist44 u. s. w. Solche Wider
sprüche, die als stets nothwendig werdende Limitatio
nen des zuvor Gesagten eingeführt werden, und die 
alle davon herrühren, dass die Ideen nur als leere 
Formenverhältnisse ohne den ihnen allein angemessenen 
Inhalt behandelt werden, liessen sich unzählige anfüh
ren, sie ziehen sich methodisch durch das ganze Sy
stem hindurch und machen die Grenzen der Gebiete 
fast flüssig; z. B. wenn es heisst: „es ist dieselbe Idee 
des Rechts, die sich dort in der zarten Rücksicht auf 
fremdes Vertrauen und fremde Zuneigung, hier in der 
Majestät der das Gesetz aufrecht haltenden Macht kund- 
gibt44 u. s. w. Was soll mit solchen Ansichten der 
Rechtslehrer, dem es vielmehr überall um scharfe Be
grenzungen zu thun sein muss, was ist überhaupt für 
die Wissenschaft damit gewonnen?

Während absichtsloses Zusammentreffen der Willen 
in einem Object zur Idee des Rechts führt, geht aus 
einer That, die absichtlich von dem einen Willen auf 
den andern gerichtet und von einem Erfolg begleitet 
ist, welchen dieser andere Wille in der Art, wie er 
beabsichtigt wurde, d. i. als Wohl- oder Wehthat, em
pfindet, das Verhältniss hervor, dessen Vorbild die 
Billigkeit ist. Der Unterschied vom Rechtsverhältniss 
besteht wesentlich in der Absichtlichkeit, mit welcher 
die That auf einen fremden Willen gerichtet ist; vom 
Wohl- oder Übelwollen aber unterscheidet sie sich da
durch, dass dieses lediglich durch die Rücksicht auf 
den fremden vorausgesetzten Willen bestimmt wird, die 
Wohl- oder Übelthat aber als That. zwar wol auf den 
fremden Willen berechnet ist und einwirkt, aber nicht 
nothwendig aus Wohl- oder Übelwollen im Subject 
hervorgeht; denn es kann auch Wohlthaten ohne Wohl
wollen geben, z- B. aus Ostentation. Bei der genauem 
Bestimmung dieser Idee herrscht jedoch innerhalb der | 

Schule selbst ein gewisses Schwanken (Hartenstein S. 
216). Darin, durch dass die That, gleichviel ob Weh
oder Wohlthat, ein vorangehender Zustand der Willen 
gestört wurde, und dabei der eine Wille activ, der an
dere passiv sich verhielt, liegt das misfällige Verhält
niss, welches durch Wiederherstellung des gestörten 
Zustandes auszugleichen ist. Was also gefordert wird 
ist Genugthuung, Ersatz, und zwar billiger, d. i. der 
Störung angemessener. Bei Wohlthaten kann aber kein 
Ersatz, keine Rückgabe stattfinden, weil das Wieder
nehmen des verliehenen Wohls der Idee des Wohl
wollens wiedersprechen würde; wol aber bei Übeltha- 
ten, nur dass auch hier der Ersatz nicht immer im 
ganzen Umfange möglich ist; sofern nur der Ersatz 
überhaupt seifen des leidenden Willens unthunlich 
oder unmöglich ist, so bleibt denn, um das Misver- 
hältniss aufzuheben, nur übrig, den activen Willen sei
nerseits auch in gleichem Grade leidend zu setzen, und 
zwar durch Vergeltung , die durch Rückgang eines 
gleichen Quantums Wohl oder Wehe, w elches sich als 
Lohn oder Strafe darstellt. „Wohlthaten also verlan
gen immer Vergeltung, Übelthaten nur insoweit, als 
der genugthuende Ersatz nicht geleistet werden kann44, 
S. 225.

Indem hier die Strafrechtstheorie ohne alle Rück
sicht auf ein vorauszusetzendes Gemeinwesen oder 
Staat begründet werden soll und die Vergeltung nur 
an den privatrechtlichen Begriff der Wiedererstattung 
geknüpft wird, welche, wo sie nicht möglich ist. von 

i1 der Strafe vertreten werden soll, werden wir unver
meidlich wieder in die alte Strafrechtstheorie hinein
versetzt, welche vom privatrechtlichen Gesichtspunkte 
ausging und sich unter allerlei Formen lange Zeit zu 
behaupten gesucht hat. Wenn nun auch im weitern 
Verfolg diese Theorien einer Kritik unterworfen und 
unhaltbar befunden werden, so finden wir doch am 
Ende kein anderes besseres Resultat ans Licht geför
dert, als nur dies, dass sowol die sogenannten relati
ven Strafrechtstheorien, welche den Begriff der Strafe 
in allerlei Nebenzwecken: Abschreckung, Besserung 
u. dgl. suchen, als auch die absolute, welche ihn in 
der Wiedervergeltung erblickt, jede für sich allein 
mangelhaft sei, denn „wo ein fremdes Motiv der Strafe 
allein zum Grunde gelegt wird, entsteht allerdings die 
Gefahr, dass die Strafe über das Maas der Billigkeit 
ausgedehnt werde44, und dass deshalb auf die in dieser 
Idee liegende Grenzbestimmung Rücksicht genommen 
werden müsse; jene Theorien „ruhen aber nicht auf 
einem falschen Gedanken, denn das Bedürfniss des 
Rechtsschutzes liegt in der Idee der Rechtsgesellschaft 
(NB. der nach Herbart’s Weise bestimmten), und an 
der rechtlichen (privatrechtlichen) Möglichkeit durch 
Strafgesetze den widerrechtlichen Willen wenigstens 
in seinen Äusserungen zu hindern, ist kein Grund des 
Zweifels. Aber der Gedanke ist unvollständig, so 
lange nicht die Idee der Billigkeit, die Bestimmung der 
Grenzen, über welche hinaus ohne Tadel jenem Motiv 
nicht nachgegeben werden kann, wesentlich beobachtet 
wird44. S. 265.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Vierter Jahrgang. M 19. 22. Januar 1845.

Philosophie.
Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften, dar- 

gestellt von G. Hartenstein.
(Schluss aus Nr. 18.)

Es bedarf freilich für die Strafgesetze ebenso wie für 
die privatrechtlichen einer allgemeinen Einstimmung, aber 
,,durch die Anerkennung, dass die Vergeltung um ihrer 
selbst willen sittliche Aufgabe eines Gemeinwesens ist, 
der in der lorm eines rechtlich (gesetzlich) festgesetzten 
und anerkannten Verfahrens genügt werden soll, wird 
durchaus die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, andere 
Zwecke, unter welchen der Rechtsschutz immer der 
wichtigste bleiben wird, zugleich mit ins Auge zu fas
sen“ und zwar um so mehr, da der Wille für den 
besten gelten muss, „welcher auf die verschiedenartigen 
Ansprüche der Ideen gleichmässig Rücksicht nimmt“ 
(S. 271).

Finden wir die Theorie des Billigkeitsprincips rück
sichtlich der einen Seite, der Übelthaten und Strafen, 
mangelhaft, so zeigt sie sich andererseits in Bezug auf 
die Wohlthaten und Belohnungen ebenso. Gleichwie 
nämlich die Strafen eine öffentliche Angelegenheit sind, 
so müssen es nach dieser Theorie schon des Parallelis- 
mus der Glieder wegen, auch die Belohnungen sein; 
und in der That sollen „die Wohlthaten ebenso wenig 
als die (Jbelthaten verborgen bleiben“, sondern, um 
den Zwecken der Vergeltung zu genügen, „wird, wo 
sie geschehen, eine Achtsamkeit und Mittel der Nach
forschung erfordert, denen jeder Einzelne die Hand zu 
bieten bereit sein wird“, S. 255. Damit ist nun nicht 
etwa eine organisirte Armenpflege und Armentaxen 
gemeint, sondern der Staat soll ebenso wie er die In
stitute dei Strafgerechtigkeit hat, auch besondere An
stalten ur verdiente Belohnungen haben; dass solche 
in Praxi nie it existiren, und „dass dieser zweiten Auf
gabe, der ergeltung der Wohlthaten, noch nicht so 
bestimmt ausgeprägte gesellschaftliche Formen und Ein
richtungen entsprecien, Wie jener ersten, würde ein 
Reichen grosser Mangelhaftigkeit der gesellschaftlichen 

nirichtungen sein“, wenn nicht doch im Staatsorga- 
nismus das anerkannte Verdienst meistentheils zu Eh- 
ren und Lohn käme u. s. w. Herbart vermisst in die- 
$er und anderer Beziehung die Censoren des alten 
n°ms, und überhaupt um der Beförderung des allge
meinen Besten willen einen besondern Verein von Wei-

Welche sich jedoch dadurch von den platonischen 

Staatslenkern unterscheiden, dass sie nur berathend 
thätig, nicht mit Macht ausgestattet sein sollen. In 
allen Diesem verräth sich unsers Erachtens eine gründ
liche Verwirrung nicht nur des Rechts- und Staatsbe
griffs in sich selbst, sondern auch mit der moralischen 
und religiös-kirchlichen Sphäre. Herbart sieht nicht, 
dass es im Staate keine besondern Belohnungsanstalten 
geben kann, weil das gesammte Staatsleben, die Civi- 
lisation und der Rechtszustand selbst, so zu sagen, der 
Lohn ist; die persönliche Freiheit, welche im Staate 
nicht beschränkt, sondern eben erst realisirt wird, ist 
sich selbst die Belohnung oder die Wohlthat, die jeder 
als schon vorhandenes, als allgemeines Element, in dem 
er lebt und webt, eo ipso geniesst, indem er Staats
bürger ist. Es lassen sich also wol Negationen dieses 
vorhandenen Gemeingutes, oder, wenn man so sagen 
darf, dieser Wohlthat denken, und demgemäss auch 
Negationen der Negation oder Strafen, aber nicht noch 
äusser diesem Gut und Zweck der Gesellschaft selbst 
noch besondere Belohnungen und Belohnungsinstitute 
— man müsste denn etwa a*n Ordenskanzleien denken.

Wir müssen indess unsern Bemerkungen bei die- 
sen vier oder fünf Grundideen ein Ziel setzen, und 
fügen der Vollständigkeit wegen nur in Bezug auf die 
oben erwähnten „gesellschaftlichen Ideen“ hinzu, dass 
diese unter den Namen: beseelte Gesellschaft, Cultur- 
system (fällt bei Hrn. H. mit der Idee der Vollkommen
heit hier weg), Verwaltungssystem, Rechtssystem und 
Lohnsystem, entsprechend den einfachen Ideen der in- 
nern Freiheit, der Vollkommenheit, dem Wohlwollen, 
dem Recht und der Billigkeit, aber in umgekehrter 
Ordnung nach einander auftreten, sodass die beseelte 
Gesellschaft, entsprechend der innem Freiheit, hier die 
letzte, höchste Stelle einnimmt, und zwar aus dem 
Grunde, weil es hier wesentlich auf die innige Ver
schmelzung der vielen Willen (gleichsam zu einer 
Seele) ankommt, diese aber von äusserlichen Bedin
gungen, namentlich von den Communicationsmitteln, ab
hängt. Wir gestehen, dass uns diese Umkehrung an 
dieser Stelle, in der Ideenlehre, nicht motivirt, sondern 
erst dahin zu gehören scheint, wo auf die empirischen 
Bedingungen Rücksicht zu nehmen war, d. i. im vier
ten Buche; unterdrücken aber alle weitern Bemerkun
gen, wozu uns dieses von der gewöhnlichen Darstel- 
lungsweise so sehr abweichende System im reichen 
Maasse Veranlassung gab, und schliessen mit dem 
Resultat, dass die Ethik Herbart’s, obgleich im Ganzen 
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das Werk eines tief und ernst forschenden, von der 
Grösse seiner Aufgabe durchdrungenen Geistes, und 
obgleich in dem zum Grunde liegenden allgemeinen 
antispinozistischen Princip anzuerkennen und zu beher
zigen, doch in ihrer Ausführung den Reichthum des 
ethischen Stoffes durch Schuld der Methode nicht zu 
einer vollendeteren Gliederung gebracht hat, vielmehr 
unter dem Namen eines ethischen Organismus mit ei
nem Zwittergebilde von Staat und Kirche endet, wo
durch sie entweder das rechtsfeste Gebäu des Staates 
aus seinen Fugen drängt, oder den Menschen mit allen 
seinen Interessen nicht minder als Hegefs Rechtsphilo
sophie, im absoluten Staate auf- und untergeben lässt, 
womit aber weder dem Einen und Andern gedient, 
noch in Wahrheit die eigentlichste Aufgabe der Gegen
wart begriffen ist.

Kiel. Chalybaeiis.

Staatswissens (halt.
Die Bewegung des Socialismus und Communismus von 

Theodor (jlckers. Leipzig, Fest. 1844. Gr. 8. 20Ngr.
In der Vorrede des gegenwärtigen Buches — und wir 
werden später sehen, dass die Vorrede der relativ 
wichtigste Theil der ganzen Schrift ist — meint der 
Verf, dass den Bestrebungen zu gesellschaftlichen Ver
besserungen in Deutschland noch immer „die organi
sche Einheit“ fehle, dass es sein Zweck sei, „auf diesfe 
Nothwendigkeit 'eines organischen Zusammenwirkens 
des Lebens hinzuweisen, und dieser Zweck „theils 
durch besondere Andeutungen, hauptsächlich aber durch 
Darstellung der bereits in solcher Hinsicht gemachten 
Versuche“ erreicht werde. „Möchte gegenwärtige 
Schrift Solche, welche aus Vorurtheil, aus Selbstgenüg
samkeit oder aus Mangel an Anregung zeither die darin 
besprochenen Bestrebungen verkannten, verachteten 
oder überhaupt übersahen, dazu veranlassen, jenen Be
wegungen und Bestrebungen eine ernste und unbefan
gene Aufmerksamkeit zu schenken. Sodann vergesse 
auch Niemand, dass man den Muth haben muss, eine 
Meinung zu haben. Keine Meinung zu haben, ist freilich 
sehr bequem, aber auch sehr unwürdig.“ Der Inhalt, 
welcher den Maasstab zur Beurtheilung der Vorrede 
abgeben soll, zerfällt in die Vergangenheit und in die 
Gegenwart und Zukunft, d. h. in die Geschichte des 
Socialismus und Communismus, und in Andeutungen 
über den Ausgang derselben.

Hiermit könnten wir die Anzeige übet* die Ö.’sche 
Schrift schliessen, wenn wir nicht die Absicht hätten, 
derselben ihr Recht zu verschaffen. Die deutsche Li
teratur über Socialismus und Communismus datirt sich 
eigentlich erst seit Stein’s Werk, dessen geschichtlicher 
Theil anerkannt der bedeutendste ist. Seit Stein sind 
äusser Mundt’s Geschichte der Gesellschaft — ein 
Werk, das im Grunde kaum mit Stein’s Buche zusam

menzustellen ist, weil es ein viel weiteres, viel unbe
grenzteres Ziel vor Augen hat und es deutlich darthut, 
dass Stein nur eine Monographie geschrieben — nur 
einzelne Abhandlungen erschienen, die mehr oder 
minder auf Stein fassen, oder geradezu ihn nicht ver
standen haben, wenn sie immer nur nach den Ursachen 
des Pauperismus in Deutschland forschen.. Nach dem 
Titel der O.’schen Schrift erwartet man nun einen 
neuen Beitrag zur Geschichte dersocialistischen Bewegun
gen, des Verhältnisses derselben zu Deutschland, eine 
Untersuchung vielleicht über den specifischen Unter
schied der englischen und französischen Socialtheorien; 
man glaubt nach der Vorrede, der Verf. werde von 
dem Muthe, eine Meinung zu haben, nicht blos spre
chen , sondern auch wirklich eine Meinung haben. 
Aber nein, man täuscht sich. Der Verf. schrieb nur 
darum eine geharnischte Vorrede, um sein Buch vor An
griffen zu sichern, und dabei ist er der Meinung, Furcht 
zu erregen, und selber ein Held zu sein. Einer, der sein 
Gut, mit dem er handelt, von dem er lebt, und das er 
weiss woher und auf welche Weise sich verschafft hat, 
verkaufen will, erzählt gern eine unschuldige Geschichte 
seiner Waare, wie er sie im Schweisse seines Ange
sichts verdient, wie prachtvoll sie und einzig sei — und 
der Käufer, der sich durch die pomphafte Rede nicht 
abschrecken lässt, findet vielleicht gestohlene Waare 
aus dem nächsten Dorfe, vom nächsten Markt.

Der ganze erste Abschnitt des O.’schen Buches ist 
ein fast wörtlicher Auszug der Stein’schen Darstellung; 
der Verf. hat sich nicht einmal die Mühe gegeben, 
Stein’s Worte zu verändern , und nennt Stein nur an 
einigen Stellen (S. 43. 64. 68) in einem solchen Zu
sammenhänge , dass man, ohne Stein’s Werk zu ken
nen, sicherlich nicht auf die Vermuthung kommt, der 
Verf. schreibe nur ab. Wir halten es für unnöthig, 
einzelne Seiten oder Abschnitte hervorzuheben, um un
sern Vorwurf zu rechtfertigen. Von Anfang bis zur 
S. 82, wir wiederholen es — findet sich äusser einer 
getreuen Copie Stein’s nichts Anderes, als allenfalls 
eine triviale Bemerkung des Verf., oder eine allgemeine 
Redensart von der Ungeheuerlichkeit der französischen, 
namentlich communistischen Socialtheorien. Über den 
Inhalt dieser Seiten weiter zu referiren, ist völlig un
nütz. Von S. 82— 99 wird der bekannte Bluntli’sche 
Bericht über die Communisten in der Schweiz in der 
Weise besprochen, dass der Hauptinhalt desselben wie
der abgedruckt ist, und durch einen allgemeinen Tadel 
eingeführt wird. Von S. 99—106 findet sich ein kur
zer Abriss über die Geschichte der socialen Reform
bestrebungen in England, dessen Urquelle wir freilich 
in diesem Augenblicke nicht näher bezeichnen können? 
dessen Kürze jedoch wiederum deutlich zeigt, dass der 
Verf. hier bei der Dürftigkeit und Unzugänglichkeit der 
Literatur der englischen Theorien in Verlegenheit 
gerathen.
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Der zweite Abschnitt, die Zukunft des Socialismus 
und Communismus beginnt mit einer Einleitung, die wir 
gern für die eigene Arbeit des Verf. halten. Nach des 
Verf. Ansicht wird diese Einleitung der Ort sein, wo 
er „den Muth einer Meinung“ hat, oder die Stelle, wo 
dem Socialismus und Communismus eine „ernste und 
unbefangene Aufmerksamkeit gewidmet wird. Ganz 
abgesehen davon, dass diese eigne Arbeit des Verf. 
nur von S. 109 — 116 sich erstreckt, und man so klar 
die Mühe erkennt, die es dem Verf. gekostet hat, aus 
einem Abschreiber sich zum Concipienten zu erheben, 
bietet der Inhalt auch nicht einen einzigen bemerkungs- 
werthen Gedanken, nicht einmal eine neue Phrase. 
Solche Anstrengung und solches Resultat! Der Verf. 
hätte wahrlich besser gethan, seine Übersetzung einiger 
Shakespear sehen Stücke umzuarbeiten. Von S. 118—140 
bemerken wir nur Anführungszeichen, wenn der Verf., 
oder richtiger der Abschreiber, auch die Quelle wieder 
nicht nennt. Ein verlorenes Citat der Schulzischen 
Schrift: die Bewegung der Production, verräth jedoch 
leicht den Urheber der geistreichen Deductionen. Von 
S. 140—150 folgen Schlussbetrachtungen mit besonde
rer Rücksicht auf Deutschland, die wir ebenfalls als 
eine selbständige Darstellung des Verf. anzusehen gern 
bereit sind, und das Buch schliesst mit einem langem 
Citat aus Jean Paul.

Wir enthalten uns, hier den Inhalt mit der Vor
rede weiter zusammenzustellen, und wozu sollte auch 
eine solche Zusammenstellung führen? Das einfache 
Urtheil: Ö.’s Buch ist eine Compilation, ist offenbar ein 
viel zu günstiges. Warum soll man nicht den wahren 
Namen gebrauchen? Ö.’s ganzes Buch ist abgeschrie
ben, und der Abschreiber hat es verschmäht, seine 
Quellen zu bezeichnen. Dass hieraus die Vermuthung 
entspringt, Hr. Ö. habe absichtlich täuschen, habe 
fremde Arbeiten für Resultate eigener Anstrengungen 
ausgeben w ollen, bedarf keiner weitern Begründung, 

tes ganze Verfahren ist ein unehrliches, wie hinter- 
astiges.
’noden Ö-’schen Schrift haben wir eher ein Muster 
für Deuts rP^^^^^tion. Es ist in der That schlimm 
mal über ei ‘d\dass der HunSer Bücher schreibt, zu- 
Armen in Gegenstand, der mit dem Hunger des 
wir nicht, dass* Seziellunö s.tellt Übrigens glauben 
den Verf. weiter j J®. oder irSend eine andere Kritik 
die Aufgabe der kÄ®611 5 wenn wir es auch für 
schonungslos zu GerieU e“’ bei so,chen Plagiat«« 
Brandmarkung ist freilich Die $trafe der
nicht zu entbehren. °»solet, m der Kritik aber

Schliesslich rathen wir jedpm j c, • , w i 
zu theuer ist, den O.’schen AusX’ T SrtemS 
Verlagsbuchhandlung wollen kaufen, «»d die
haben, die condictio debiti wegen imij“1*.. ““fgefoiden 
Honorars gegen Hrn. Ö. anzustellen T 1Ch S“ah,‘«n 
auch einen glücklichen Ausgang des’ProcSsS^wem

Ak°On» tSnde V°rlieSen’ UnS un^ekannt'siild.
_____________ __ Schmidt.

Poesie.
Epos und Lyra. Dichtungen von Ernst v. Brunnow. 

Zweite, doppelt vermehrte Ausgabe. Leipzig. Teub
ner. 1844. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

jOa der Verf., durch die frühere Ausgabe seiner Ge
dichte und neuerlich durch seinen „Ulrich von Hutten“ 
und den „Troubadour“ seinem Publicum bereits em
pfohlen , einer umständlichen Einführung nicht mehr 
bedarf, können wir uns auf kurze Inhaltsangabe und 
andeutende Schätzung dieser Gedichtsammlung beschrän
ken. Sie enthält in vier Abteilungen I. Epische Ge
dichte s neunzehn an der Zahl, wovon vier (Coriolau, 
Tarquin, Clölia, der Delphin) aus römischer Sage, um 
so leichter zu Romanzen sich eigneten, als sie ursprüng
lich schon mehr Erzeugnisse der Poesie als der Ge
schichte sind. Anderer Stoffe sind mittelalterlich, wie 
der Legende „Sancta Barbara“ und der Balladen 
„Pfeil, Arzt und Liebe“, „Der Sprung vom Kynast“, 
„Axel und Walburg“, oder aus der Übergangsperiode, 
wie „Lucas Kranach“, „Herzog Ulrich von Würtem- 
berg“ (letzteres aus des Verf. „Hutten“); aber auch 
aus neuerer und neuester Zeit nahm der Verf. Bilder, 
„Das Wiener Chokoladenmädchen“ (eine recht muntere 
und artige Erzählung von der Entstehung des Liotard’- 
schen Bildes der dresdner Gallerie), „Andreas Hofer“, 
„MariaWeber“, „der Grabeswächter“(eine Anekdote der 
Julirevolution); und endlich ist allegorisch-episch das Ge
dicht „Phantasie und ihre Töchter“, welches in seiner 
zwar abstracten Region doch eines gewissen Grades 
von angenehmer Wärme nicht entbehrt. Die concen- 
trirte, in Lyrik aufgelöste Erzählung, der eigentliche 
Ton der Romanze, dem vielleicht „Vergissmeinnicht“ 
am nächsten kommt, wird weniger in diesen Gedich
ten gefunden, als ein am Gegebenen schildernd, erzäh
lend, schmückend theilnehmendes Gefühl, welches nicht 
immer gegen Breiten und Ungleichheiten der Darstel
lung schützt. II. Lyrische Gedichte, im Ganzen 48, 
darunter fünf Lieder aus dem „Hutten“, mit einer Zu
gabe „Hutten’s Grab“, fünf ans dem „Troubadour“, 
deren erstes wol das anmuthigste sein möchte, vier 
gereimte Übertragungen Horazischer Oden, die sich 
mit ungezwungenem Tact ziemlich nahe dem Original 
halten , zwei nach persischen Motiven, die Mehrzahl 
Ausdruck eigener Empfindung und Betrachtung. Auch 
hier ist, ähnlich wie im epischen Theil, die Phan
tasie nicht sowol eine freischaffende oder zartvollen
dende als eine empfängliche, anschliessende, theilneh
mende. Wenn sie deshalb dem Gewöhnlichen, mitun
ter dem Plumpen (z. B. „die falschen Dichter“) aus
gesetzt ist, so tritt doch aus der grösseren Zahl dieser 
in Natur und Umgang, in verbindlichen und persönli
chen Bezügen bewegten Gedichte eine menschliche Of
fenheit und lautere Gesinnung, natüiliehe.Lebhaftigkeit 
und Herzensgüte entgegen, die sich m einzelnen, wie 
„der Gruss“, mit eigenthümlichei Innigkeit, einnehmen
der Fülle und schöner Einfalt offenbart. III. Kleine 
Blüthen, grössere und kleine Epigramme in Distichen 
(22), untermischt mit kürzeren Reimgedichten (15), bald 
mehr lyrischer Art, bald guomisch oder witzig, von 
ethischem, ästhetischem, oder politisch-freisinnigem In
halt. IV. Festliches, Freundschaftliches und Geselliges. 
Äusser der Übersetzung eines Gedichts von Segur, 
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welche jedoch die Leichtigkeit d?s Originals nicht er
reicht, enthält dieser Abschnitt vier Prologe zu drama
tischen Vorlesungen, einen zum Concert der Tiedge- 
Stiftung, einen Nachruf an Tiedge, zwei Festgedichte, 
vier Gelegenheitsgedichte verwandter Bestimmung, acht 
an Freunde oder Freundinnen gerichtet. Der einlei
tenden Verse, die das Gelegenheitsgedicht vertheidigen, 
ungeachtet, hätte der Verf. hier dem spartanischen 
Gesetze, das eines seiner Epigramme den Dichtern 
empfiehlt, wol mehr Anwendung verstattet, wäre nicht 
die allgemeine Kritik gegen den Hinblick auf den be- 
sondern Kreis zurückgetreten, für welchen diese Ge
dichte Zeugnisse von des Verf. Verbindung und Erin
nerungsblätter heiterer Stunden und nahegehender Er
lebnisse sind. In mancher Beziehung schliesst der 
Verf. an die dresdener Schule sich an. Am meisten 
ansgesprochen erscheint sein Talent für das Epigramm. 
An zwei Beispielen wird der Leser das Treffende im 
ersten, die antike Einfalt im zweiten nicht verkennen.

Kleinigkeitsgeist.
Als sich die schaffende Kraft zum ersten der Nachen den 

Baum, schlug,
Rief der Kleinigkeitsgeist: Schad’ um den herrlichen Baum! 

Glück und Seligkeit.
Was Dir das Schicksal gewähret an Glück, geniess es bescheiden, 

Doch nie preise Dich stolz, selig zu sein im Besitz.
Selig geniessen geziemt allein den unsterblichen Göttern,

Die nicht der Wechsel erreicht; neidisch auch sind sie darauf, 
Dass nicht der Mensch des Gleichen, der Staubgeborne, sich rühme;

Sterbliche haben nur Glück, das wie die Welle zerrinnt. 
Weimar. Schöll.

Staats wir tliscliaftsl ehre.
1. Plan d'Organisation disciplinaire de V Industrie, par 

M. Felix de la F ar eile. Paris, 1843.
2. Des tendances pacifuques de la societe europeenne et 

du röle des armees dans tacenir, par le capilaine 
Ferdinand Durand. Paris, 1843.

3. Des armeees, dans leurs rapports avec V Industrie, 
la morale et la liberte, ou des devoirs civiques des 
militaires, par C. Pecqueur. Paris, 1843.

Zwei Elemente stehen sich in der Industrie jetzt gegen
über: einmal eine vollkommene Gleichheit und eine 
unbeschränkte Concurrenz, wie sie von der Revolution 
an die Stelle der Gewerke gestellt ist, und dann wie
der ein gewisses Streben nach einer Association, wie 
es vorzüglich die grossen Fabriken und Manufacturen 
erheischen. Die höchste Aufgabe der Nationalökonomie 
ist für den Augenblick, diese beiden sich bekämpfen
den Principien zu vermitteln. Man fühlt nämlich im
mer mehr die Übelstände, die mit einer unbegrenzten 
Concurrenz verknüpft sind, ohne dass man indessen in 
Versuchung kommen könnte, zu dem alten Zustande, 
wie er vor der Revolution herrschte, zurückzukehren. 
Die geschlossenen Corporationen, die damals an der 
Tagesordnung waren und die mit dem Monopol- und 
Privilegienwesen Hand in Hand gingen, lassen sich in 
unsern Tagen nicht wieder ins Leben rufen. Schon 
während des Consulats fühlte man das Bedürfniss, die

Verantwortlicher Redatteur: Dr. F, Hand in «Vena.

Concurrenz in ein bestimmtes Bett zu leiten und die 
Arbeit überhaupt so zu organisiren, dass man dem Ar
beiter die grösstmöglichste Freiheit einräumen könnte, 
ohne die Production selber zu untergraben. Dieser 
Idee verdanken die Chambres consultatives und beson
ders der conseil de prud’hommes ihre Entstehung. Seit 
1830 sind einige dieser Institutionen wieder erweckt. 
Ausserdem aber sind noch die conseils generaux des 
manufactures et du commerce eingesetzt, welche alle 
die Aufgabe haben, die überhand nehmende Concurrenz, 
die nicht nur dem Wohlstände der arbeitenden Klassen, 
sondern auch der Production selber Gefahr droht, 
Schranken zu setzen. Aber alles dies genügt noch 
nicht. Wir sehen deshalb, wie sich überall und nament
lich zu Paris einzelne Comites für die verschiedenen 
Zweige der Industrie bilden. La Farelle, der Deputir- 
ter ist, sucht nun in seiner angeführten Schrift die 
Lücken, die noch vorhanden sind, auszufüllen und eine 
vernunftgemässe Organisation dei' Arbeit möglich zu 
machen. Er legt einen vollständigen, systematischen 
Plan zu Grunde, geht aber — und hierdurch unterscheidet 
er sich von ähnlichen Träumern, wie die Fourrieristen 
— von dem Bestehenden aus. Hier und da sucht er 
ein Gesetz, das allmälig in Miscredit oder Vergessenheit 
gefallen ist, ins rechte Licht zu setzen ; so die Reguli- 
rung des Ausfuhrhandels, die früher von der Regierung 
strenger überwacht wurde, als gegenwärtig u. s. w.

Auch der Verf. der zweiten Schrift sucht die In
dustrie auf einer Basis, die mehr Sicherheit verspricht, 
zu organisiren. Hr. F. Durand ist Militär, und so hat 
ihm die militärische Einrichtung vorgeschwebt. Sein 
Hauptstreben ist, der industriellen Klasse überhaupt 
das Gefühl für Ehre einzuflössen, das in der Armee 
eine so grosse Rolle spielt. Hier ist es nun wahrhaft 
ergreifend, wenn man sieht, wie ein Krieger, der sich 
durch unerschütterliche Tapferkeit hervorgethan, im In
teresse des Friedens spricht. Er erklärt es geradezu, 
dass es für die Armee ebenso ehrenvoll sei, wenn sie 
zur Mitwirkung an den grossen Arbeiten der Nation 
berufen werde, als wenn sie das Vaterland blos nach 
aussen hin zu vertheidigen habe. Es ist dies ein 
Punkt, wo namentlich in Frankreich die Meinungen 
sehr getheilt sind. Hr. Durand weist die Gründe derer, 
die sich gegen die Anwendung des Heeres zu öffent
lichen Bauten erheben, siegreich zurück. Und er stützt 
sich hierbei nicht blos auf leeres Raisonnernent, son
dern lässt die Thatsachen für sich sprechen. Nament
lich führt er die grossen Arbeiten an, welche die öster
reichische Regierung von den Truppen hat verrichten 
lassen und noch verrichten lässt. Ferner werden die 
Beispiele von Russland und Schweden, wo die Solda
ten bekanntlich zur Anlegung der grossen Kanäle an
gewandt wurden, beigebracht.

Die Schrift von Hrn. Pecqueur, der sich durch 
zwei ähnliche Werke: De la paix, de son principe et 
de sa realisation und Theorie nouveUe d^conomie so
ciale et politique bekannt gemacht hat, ist im gleichen 
Sinne, wie die beiden vorhergehenden Werke, geschrie
ben. Auch ihr Verfasser will die Armeen im Dienste 
der Industrie angewandt wissen.

Bernburg. F. Günther.
Druck «und Verlag von F. A. Hrocklmus in. Leipzig«
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Schriften gelehrter Gesellschaften.
Memoires et Documents publik par la societe d’Histoire et 

d Archeologie de Geneve. Tome troisieme Geneve Sellier 1844 
Mit regem Eifer behandelt die im J. 1837 errichtete Gesell
schaft die Specialgeschichte Genfs so, dass der allgemeinen 
Geschichtsforschung daraus ein vielfaches Interesse erwächst. 
Der Inhalt des dritten Bandes ist folgender: 1) Relation du 
proces criminel intente ä Geneve en 1553 contre Michel Servet, 
von Prediger Alb. RillieVde-Candolle. Der Verurtheilte hatte 
AC fan|nc'C1 as^cbichsal, dass er in Spanien, dem Lande der 
-uodafe, geboren, in Frankreich von einem katholischen Ge
richt als Ketzer verdammt und sein Bild von der Fackel eines

den Tod in

। —........  ivu uut uauw eines
Henkers verbrannt wurde, er selbst aber später, als Ketzer 
vom kalvinistischen Gericht in Genf verurtheilt, 
den Flammen fand. Es ist jener berühmte Arzt Serveto, dessen 
Geschichte von Mosheim (Geschichte des berühmten spanischen 
Arztes Michael Serveto, 1748, und Neue Nachrichten von dem 
berühmten spanischen Arzte Michael Serveto, der zu Genf ist 
verbrannt worden, 1780) und von Trechsel (Die protestantischen 
Antitrmitaner, 1839) besonders bearbeitet worden ist Die 
Documente der Archive hat de Valayre in Legendes et Chrom- 
ques suisses (Paris, 1842), aber sehr nachlässig, bekannt ge
macht. Hier erhalten wir eine gründliche Darstellung nicht so- 
wol vom Leben des Serveto, als vielmehr von den gleichzeitigen 
Zuständen, von den Formen des alten Gerichtsverfahrens und 
dem Zusammenhang des Processes mit andern gleichzeitigen 

egebenheiten, nach Benutzung aller vorhandenen Materialien, 
lieh °u ar.ted‘cbkeit für oder wider Calvin, welcher bekannt-
lichon^1"nchVinS Serveto’s bewirkte. Die kirchengeschicht- 
HoW jp1" Werden sie zu benutzen haben. 2) Des 
’Uid ArcV t-C avant la Reformation, von l)r. Chapponiere
die Abhan 0T^et' Äusser den Localverhältnissen erläutert 
vinaIWes UnS “anche die Geschichte derZeit und des Medi-

N '' führende Punkte.

Sprache und der berlinischen Gesellschaft für deutsche
v. d. Hagen. Sechst U‘de' Herausgegeben von Fr. Heinr. 
langen. Hohen-Eins Ba»<l- Beriin, Schultze. 1844. I) Nibe- 
druck des ersten Abent'lnchner Handschrift. Ein genauer Ab
gaben. 2) E, H. Schneit \ Zllr Berichtigung der frühem Äus- 
Letztern Schrift: Der UntereA Wackernagel über des
ken gegen aufgestellte Grund^ der Muttersprache. Beden- 
störung der Burg Hohenzoiic^Ze Und Methode. 3) Die Zer- 
vom Freih. von Lassberg bekannt}00 ^eune' ^’n Abdruck des 
Grave Fritz vom Zolre vom Öttingegema<dden Ged’cbts „von 
Hohen - Zolre« eines bis jetzt unbeklöd der Belagenu,5 v°n 
Silberdrat, in erneuerter Schreibart. Gängers Konrad
der deutschen Adverbia, von E. FörsteL» Bedeutungslehre 
deutungen. 5) Mittheilungen aus einer niX .Gehaltvolle An- 
schnft des Reisehuchs zum heil. Laude von
von Ang. Part,. Nach der wnlfenbütüer Handsehrin“" ex 4 
ientm Andreä’s Turbo v™ r i v 4 Scbrift- 6) Va-

’ von Lutcke. Erne Zergliederun> deg 

im J. 1616 zuerst erschienenen lateinischen Drama, mit beige
fügter Erklärung der in Rothwelsch geschriebenen Scene. 7) Über 
apologische oder Beispiels - Sprüchwörter im Niederdeutschen, 
von Alb. Höfer. 8) Altdeutsche Baukunst, von u, d. Hagen. 
Beurtheilung von Puttrich’s Denkmalen der Baukunst, 13. und 
14. Lieferung. 9) Über den Dichter Daniel Schönemann (geb. 
1695, gest. 1737), von Klein. 10) Rede zur vierten Jahrhun
dertfeier der Buchdruckerkunst in Berlin, von v. d. Hagen. 11) 
Idisi und Diedisi, von Zeune. 12) Volksbuch von Judas Ischa- 
rioth , von K. Tamms. 13) Weiteres über das deutsche Räthsel 
vom Ei, von A. Höfer. 14) Über ein altfranzösisches Gedicht 
aus dem Sagenkreise Karl’s des Grossen, von Zinnow. Es ist 
der Roman Chanson des Saxons. 15) Nachtrag zu der im 
5. Bande des Jahrbuchs enthaltenen Abhandlung über die Ent
stehung der Sage vom Biterolf und Dietleib, von Zinnow. 
1 6) Geschichtsabriss der deutsch - mittelalterlichen Baukunst, von 
Georg Gottfr. Kallenbach. 17) Dichtkunst und Prosa und deren 
Hauptgattungen in ihren Eigenthiimlichkeiten, von Zelle. 18) 
Zu Thorwaldsen’s Gedächtniss, gothisch und neuhochdeutsch, 
von Massmann. 19) Zur Erklärung zweier Stellen in den Ge
dichten Walther’s von der Vogelweide, von E. Klöden. 20) 
Über den Namen Ostara, von K. Kahn. Der Name der Göttin 
Ostara, von welcher das christliche Fest benannt, wird aus 
dem indischen Wortstamm vas, woraus vastru das Tageslicht, 
vasara der Tag, usas die Morgenröthe, mit der Bedeutung der 
Morgenröthe des Jahres, abgeleitet; aber auch Vesta, r^wq, 
Wesen. 21) Graf Wilhelm von Holland. Aus der berliner Hand
schrift von Gottfried Wiston, von v. d. Hagen. 22) Goethe. 
a) Älteste Liedersammlung, von Tieck (auch besonders gedruckt). 
Es sind die 20 von Breitkopf componirten und 1770 erschie
nenen Lieder, 6) Faust, von v. d. Hagen. Über die historische 
Grundlage der Faustsage, deren Darstellung von Widmann 
(1599), das ältere niederdeutsche Faustbuch, die spätem 
Bücher. 23) Über die Fremdwörter in der deutschen Sprache, 
von Beruh. Fretzdorff. 24) Jahresbericht über die Arbeiten der 
Gesellschaft.

Gelehrte Gesellschaften.
Verhandlungen der Akademie der Wissen- 

schäften in Paris. Am 7. Oct. v. J. de Mirbel, anatomische 
und physiologische Untersuchungen über einige monokotyledo- 
nische Pflanzen (Dracaena). A. Cauchy über die Anwendung 
der logarithmischen Methode auf die Entwickelung der Functio
nen in Reihen. Laugier und Viet. Mauvais, die elliptischen 
Elemente des Kometen von 1585. Bericht über die von de 
Caligny erfundene hydraulische Maschine, machine hydraulique 
ä flotteur oscillant. Ballard über die Extraction des im Meer
wasser enthaltenen Natron- und Kalisulphats. Am 14. Oct. 
Biot über eine den Isomorphismus betreffende Mittheilung des 
Prof. Mitscherlich in Berlin. E. Millon über die Oxydation 
organischer Substanzen durch Jodsäure und über den Einfluss 
kleiner Mengen von Materie auf die chemischen Thätigkeiten. 
Eug. Peligot, Untersuchungen über Chrom. E. Millon über 
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einige eigenthümliche Reactionen auf Quecksilberchlorid. E. Mil
ton über eine neue Verbindung von Schwefel, Chlor und Sauer
stoff. Sedillot über ein neues Verfahren der Rhinoplastik. 
Rouelle über einen Schädelbruch und eine Verletzung des Ge
hirns mit Verlust der Substanz. Fiard, vergleichende Beobach
tungen über die Verschiedenheit in der Entwickelung und dem 
Verlauf der Pockenimpfung in den Jahren 1844 und 1836. 
E. Pallas über den Mais und den daraus gewonnenen Zucker, 
nach neuen Beobachtungen. Riviere über die Feldspathe. Person, 
Untersuchungen über die Wärme, welche in dem Übergänge 
aus dem festen in den flüssigen Zustand latent wird. Filhol, 
von der Wirkung des Jods auf einige Salze und die Producte 
derselben. A. Bineau, Untersuchungen über die Producte, 
welche durch die Wirkungen des Jods und Chlors auf Ammo
niak gebildet werden. Bineau über die Dichtigkeit der Dämpfe 
der concentrirten Essig-, Ameisen- und Schwefelsäure. Aug. 
Cahours, Untersuchungen über die Dichte des Dampfes der 
Essigsäure bei verschiedener Temperatur. Ch. Roucher über 
die Bildung eines neuen Quecksilberchloroxyds. Gaultier de 
Claubry über die Bildung des Asparagins, in Folge der Ver
kümmerung , in der Viscia sativa. Am 21. Oct. Petit über 
die Parallaxe einiger neuen Feuerkugeln. Fremy, chemische 
Untersuchung über das Reifen der Früchte. Es reifen die 
Früchte nicht, wenn ihre Transpiration und der Zutritt der 
Luft verhindert oder das Pericarpium zerdrückt wird. Das in 
den Früchten enthaltene Gas ist eine Mischung von Kohlen
säure und Stickstoff, und in den unreifen eine grössere Quan
tität Sauerstoff als in den reifen. Die Bereitung des Zuckers 
wird gestört, wenn man dem Baume alkalische Auflösungen 
beibringt. Die Umwandlung des herben und säuern Geschmacks 
in süssen geschieht durch Sättigung der Säuren, wozu Kalk- 
und Potaschensalze beitragen. E. Fremy über zwei neue Reihen 
Salze. A. Cahours, Untersuchungen über die flüchtigen Säuren 
mit sechs Atomen Sauerstoff. E. Millon, Bemerkungen über 
die Elemente der organischen Substanzen und über die Art 
ihrer Combination. A. de Quatrefages, Antwort auf die der 
Akademie vorgelegten Bemerkungen von Souleyet über die 
Phlebenteren. Brülle, Untersuchungen über die Färbung der 
Knochen der mit Krapp gefütterten Thiere. Ed. Biot über die 
Richtung der Magnetnadel in China und über die dort beob
achteten Nordlichter. Nach alten Traditionen ergibt sich, die 
Magnetnadel sei einige Jahrhunderte v. Chr. Geb. den Chinesen 
bekannt gewesen und von ihnen die Abweichung beobachtet 
worden. A. Erman über das Gesetz der Absorbirung des Lichts 
durch Jod- und Bromdämpfe. Courbebaisse über eine neue 
Procedur beim Sprengen der Felsen durch Pulver. Leplay, 
geologische Untersuchungen über den Ural. de Caligny über 
die conischen divergirenden Springbrunnenaufsätze. Am 28. Oct. 
Lame über die Grenze der Divisionszahl in der Aufsuchung des 
grössten gemeinsamen Divisors zweier ganzer Zahlen. Bericht 
über die von Gallinier und Ferret in Abyssinien ausgeführten 
Arbeiten. Sie beziehen sich auf die geographische Bestimmung 
des Tigris und Euphrat, auf das barometrische Nivellement 
beider Flüsse, auf Meteorologie, Geologie, Ornithologie, En
tomologie und Botanik. Bericht über die Arbeiten Hardy’s in 
Algerien. Sie betreffen die Cultur der Gewächse, die Pro
duction der Seide, die Cultur der Baumwolle. Bericht über 
das Georama. Ballard über einige Metallcyanüren. J. A. Serret 
über die Theorie der differentiellen Gleichungen. Amussat, 
Untersuchungen über die Verletzung der Blutgefässe. Laugier 
über die glückliche Anwendung des Schleims von arabischem 
Gummi und Goldschlägerhäutchen (baudruche) in der Behandlung 
eiternder Wunden. Aug. Laurent, die Wirkung einiger orga

nischen Basen (Alkoloide) auf polarisirtes Licht. Feldmann über 
Keratoplastik. Vallee über das Eichen der Gewässer, die dem 
Genfersee zufliessen.

Verhandlungen der Akademie der Wissen schäf
ten in Berlin. Am 17. Oct. v. J. hielt in der öffentlichen 
Sitzung zur Nachfeier des Geburtsfestes Sr. Majestät des Königs 
Geh. Oberregierungsrath Boeckh die Festrede. Prof. Ritter las 
eine aus einer umfassendem Arbeit entnommene Abhandlung 
über die asiatische Heimat und die geographische Verbreitung 
des Ölbaums in der alten Welt. Am 24. Oct. Prof. Ehrenberg 
über einen deutlichen Einfluss des unsichtbar kleinen organischen 
Lebens als vulcanisch gefritteter Kieselmasse auf die Massen
bildung von Birnstein, Tuff, Trass, vulcanischem Conglomerat 
und auch auf das Muttergestein des nordasiatischen Marekanits. 
Wenn bisher der Einfluss des unsichtbar kleinsten Lebens auf 
die geschichteten Oberflächenverhältnisse der Erdrinde (Kiesel- 
guhre, Bergmehle, Torfe, Meeres- und Flussschlick, Rasen
eisen, Muttererde des Vivianits, Marschländereien, Meeressand) 
erkannt, auch aus der Tertiärperiode der Erdbildung solche 
Erscheinungen (am Tripel, Polirschiefer, Mergel, Saugschiefer, 
Halbopal, an einigen Porzellanerden und den Dysodilen) nach
gewiesen, aus der obern Secundärbildung die Gebirgsmassen 
der Schreibkreide, des ägyptischen Katakombenkalksteins und 
Nummulitenkalkes, die Feuersteine der Kreide und viele Kreide
mergel als directe Gebilde des kleinsten Lebens bezeichnet, 
aus der obern Secundärbildung in Hornsteinen des Korallags 
und in einigen Oolithgebirgsmassen, endlich aus der obern 
Primärformation in Kohlenkalk vom Onegasee, in Hornsteinen 
von Tula kleine Organismen aufgefunden worden sind, so fehlte 
noch aus der Flötzformation nur die Nachweisung in den un
tern Schichten der Primärbildung, nämlich iin Übergangsgebirge 
und im Urgebirge. Man glaubte annehmen zu müssen, dass 
da das organische Leben aufhöre, wo die vulcanische Thätig- 
keit auftrete. Einzelnes deutete freilich auf das Gegentheil hin, 
und die stark kohlehaltige Moya bei Quito zeigte vulcanische 
Schlammausbrüche mit organischem Gebilde. Jetzt aber haben 
die entschiedensten vulcanisch geglühten Massen (normale Bim- 
steine, vulcanische Tuffe, vulcanische Conglomerate, Trass u. a.) 
erkennen lassen, dass sie eine directe und nothwendige Be
ziehung zu den kleinsten mikroskopischen Lebensformen haben. 
Die hierbei aufgefundenen organischen Verhältnisse gehören den 
Süsswasserbildungen ausschliesslich an. Vielleicht gibt es ent
weder in den grossen Tiefen der vulcanischen Thätigkeit alter- 
thümlich abgelagerte den jetzigen Verhältnissen ähnliche Schich
ten, oder die unberechenbar grossen Massenverhältnisse der 
Tuffe, Bimsteine, Trasse undMoyen werden überall gleichartig 
in den vulcanischen Schlund periodisch eingeschlürft, um durch 
ihn, meist gefrittet, wieder hervorgehoben zu werden. Director 
Encke theilte einen Brief des Director Hansen in Gotha mit, 
in welchem derselbe für einen besondern Fall der Störung eines 
Kometen durch einen Planeten eine Methode der Berechnung 
durch Einführung neuer von ihm als partielle genannten iino- 
maüen dargelegt hatte. Am 25. Oct. theilte Dr. Riess den 
Inhalt einer Abhandlung mit über die Wärmeerregung in einem 
verzweigten Schliessungsbogen der elektrischen Batterie. Prof. 
Bove las über den Ladungsstrom der elektrischen Batterie. Prof- 
Ehrenberg theilte eine Notiz aus einem Schreiben des Dr Fran# 
Schulz in Eldena mit, worin derselbe seine Methode vorträgt, 
den Kieselerdegehalt der Steinkohle so chemisch gereinigt dar' 
zustellen, dass er zur Erkennung mikroskopischer kieselartig^ 
Organismen noch geeignet bleibt. Am 31. Oct, las Prof. Heim-' 
Rose über die Zusammensetzung der Tantalite und über c'11
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im Tantalit von Baiern enthaltenes neues Metall. Prof. Dove 
legte zwei Reihen photographischer Darstellungen mikroskopischer 
Gegenstände, die eine von Dr. Thomas in Königsberg, die an
dere von Bötticher und HiMe in Berlin, vor. Prof. Ehrenberg 
theilte iin Auftrage des Prof. Morren in Rennes vier Proben 
elektrischer Abdrücke von Medaillen auf Papier mit, die nach 
einer Methode gefertigt sind , welche mathematisch genaue Ver
zeichnungen auch auf Metall und Stein zulässt.

Preisaufgaben.
Die Jablonowski’sche Gesellschaft der Wissenschaften in 

Leipzig hat sich durch ihren Wunsch, dass die im vorigen 
Jahre (s. unsere Lit.-Ztg., Nr. HO, S. 439) aufgegebenen 
Preisfragen aus der Geschichte (über die Wohnsitze der slawi- 
schen Völker an der Elbe und Saale im 3. Jahrh.) und aus 
der Physik und Mathematik (wie nach Leibnitz’s Vorgang die 
Bezeichnung der gegenseitigen Lagen der Orte, ohne die Grösse 
von Linien und Winkeln zu Hülfe zu nehmen, durch einfache 
Symbole zu verwirklichen sei) mit Bezugnahme auf das wissen
schaftliche Verdienst des unsterblichen Leibnitz, eines geborenen 
Leipzigers, dessen 200jährige Geburtstagsfeier auf den 21. Juni 
1846 fällt, gelöst werden möchten, bewogen gefunden, die 
Einsendungsfrist bis zum Ende des Monats März 1846 zu ver
längern und den Preis auf 48 Ducaten zu erhöhen.

Die Direction der Gesellschaft zur Vertheidigung des Christen
thums in dem Haag hat ain 10. u. f. Sept. v. J. in drei Sitzungen 
über die ihr eingereichten Abhandlungen entschieden. Die Auf
gabe einer Untersuchung über den Ursprung, die Ansichten, 
Schicksale und Wirkungen der verschiedenen religiösen Parteien 
undSecten, die unter den niederländischen Protestanten, vor
nehmlich den Reformirten, nach der Synode zu Dordrecht 
entstanden sind, hatte eine umgearbeitete niederländische Ab
handlung zu lösen versucht. Die Direction erkannte den unge
meinen Fleiss und die vorgenommenen Verbesserungen an, 
konnte aber wegen des Ungenauen und Unvollkommenen in 
der Form und im Gange des Werks den ausgesetzten Preis 
nicht ertheilen. Die Frage: Welchen Werth hat die Apostel
geschichte sowol im Allgemeinen zum Beweis des geschichtlichen 

rsprungs des Christenthums, als auch insbesondere zur Ab- 
^er von Strauss und Anderen darauf gerichteten An- 

deu^ 1 ^la^en zwei Abhandlungen, eine niederländische und eine 
’n AUem ^handelt. Die niederländische schien zwar noch nicht 
doch * ^e.r bestimmten Absicht der Aufgabe zu entsprechen, 
Medame ! Vortreffliche zu befassen , dass ihr die grosse 
Oosterzee a?n* wurde. Der Verfasser ist Joh. Jak. van 
Rotterdam berufenJ°ct’ und Prediger in Alkmar, jetzt nach 
niigend erachtet. ” jy deutsche wurde für durchaus unge- 
Lehre von der unsich«™86: Auf welche Weise hat sich die 
Reformation entwickelt? Ven Kirche sowo1 vor als nach der 
wortet. Die Direction fanJat. ?ine deutsche Abhandlung beant- 
seines Scharfsinns und seiner c 7ranlasst’ dem Verfasser wegen 
ertheilen zu müssen, konnte » amkeit ein besonderes Lob 
theils wegen mangelhafter Erkläre ‘ S?ne Arbeit nicht krÖHen’ 
ungenügender Entwickelung und a« T., theils wegen
die Frage: Was lehren die SchriC^^« Vortrags. £ Y 
der Autorität der Apostel? waren zwei nio^r- Iucks,cbth^ 
hingen eingegangen. Beide Abhandlun^1'^ Abhand- 
den Forderungen. Die Abhandlung über die p Sprach„\ 
.________ ° Ulehrage: Hat man

unter den heidnischen Völkern vor der Zeit Jesu und der Apo
stel die Ansicht einer Weltschöpfung in der vollen Kraft des 
Worts vorgetragen? zeigte sich als e'nen flüchtigen Anfang, 
der nicht in Betracht genommen werden konnte. Günstiger 
war das Urtheil über das Fragment einer andern Abhandlung, 
welche dieselbe Frage betraf.

Als neue Fragen wurden auigestellt: 1) Hat man unter 
i den heidnischen Völkern, vor der Zeit Jesu und der Apostel, 

die Meinung von einer Weltschöpfung in der vollen Kraft des 
Worts vorgetragen oder nicht? Was lehren die kanonischen 
und apokryphischen Bücher desA.T. von einer Weltschöpfung? 
Welche Auskunft geben darüber die Schriften des N. T.? Sind
die Bedenken der spätem Philosophen von der Art, dass sie 
uns in unserm christlichen Glauben zum Wanken bringen können? 
2) Eine Vergleichung der Richtung, welche die Apologetik des 
Christenthums in spätem Zeiten genommen hat, mit der früherer 
Jahrhunderte, wobei ihre Ursachen und Folgen deutlich erklärt 
werden. 3) Was lehren die Schriften des N. 1. in Ansehung 
der Autorität der Apostel? Wie ist dieselbe unter den Christen 
von den frühesten Zeiten bis auf unsere Tage verstanden wor
den? Welchen Schluss darf man aus dieser Untersuchung 
ziehen? 4) Eine kurze und bündige Übersicht des Ursprungs 
und Fortgangs, der Anwendung und Wirkung der Principien 
der politischen, bürgerlichen, religiösen und sittlichen Freiheit, 
insonderheit was den Einfluss betrifft, den das Licht der frü
hem göttlichen Offenbarungen, des Evangeliums und der Re
formation darauf gehabt hat und die Folgerungen, die man 
hieraus ableiten darf zur Vertheidigung und Empfehlung der 
christlichen Religion. 5) Weil das bekannte Buch von Planck, 
„Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs,“ grösstentheils 
die lutherische Kirche betrifft und von der reformirten nur in
soweit handelt, als sie damit in Berührung kommt, so verlangt 
die Gesellschaft eine kurze und bündige Geschichte des refor
mirten Lehrbegriffs in den verschiedenen Ländern, in denen 
die refonnirte Kirche sich bildete, mit Nachweisung der Über
einkunft und des Unterschiedes, der sich darin bemerkbar macht. 
6) Eine kritische Untersuchung der Echtheit des Briefs Pauli 
an die Epheser. Der Einsendungstermin für die beiden ersten 
Fragen ist vor dem 1. April 1846, für die vier übrigen vor 
dem 15. Dec. 1845. Preis für jegliche Preisschrift eine gol
dene Medaille 400 Gulden an Werth oder die Summe dieses 
Werths in Geld. Die portofreie Einsendung der in niederlän
discher, oder lateinischer, oder französischer, oder deutscher 
Sprache abgefassten Abhandlungen nebst den den Namen ent
haltenden Billets geschieht an den Mitdirector und Secretär der 
Gesellschaft W. A. van Hengel, Dr. Th. und Professor zu Leiden.

In der

literarische Nachrichten.
Bodleianischen Bibliothek zu Oxford soll man eine
aufgefunden haben welche eine arabische Über- * . l _ _Handschrift aufgefunden haben, welche eine arabische Über

setzung der fehlenden sechs Bücher des Galenus enthält.
In London hat sich neben der grossen asiatischen Gesell

schaft (Asiatic society) eine syrisch-ägyptische Gesellschaft ge
bildet, worin Gelehrte aufgenommen werden, welche Ägypten, 
Nubien, Abyssinien, Arabien, Palästina, Syrien, Mesopotamien 
und Kleinasien, namentlich für archäologische Forschungen be
reist haben. Ain 3. Dec. v. J. hielt die Gesellschaft ihre erste 
Sitzun" unter dem Vorsitze des Dr. Lee, welcher in seinem 
Vortrage der Verdienste Voung’s und anderer Reisenden gedachte.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Maud in Jena. Druck und Verlag von F. A. BBrocJihaus in
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Intellfigenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit Ngr. berechnet.)

Weiniger fteperhrmm 
der dewtsclien und ausländischen Uteratur. 

Hcrausgegeben von JE» G. Gersdorf.

1844. December.Heft 49 - 52.
Inhalt:

Theologie. Biblische Studien von Geistlichen des Königreichs Sachsen, herausgegeben von Dr. Käuffer. 3. Jahrg..— Daniel, The
saurus hymnologicus. Tom. I et II. —• Fritze, Ideen zu einer dem Geiste des Alterthums und den Bedürfnissen der Zeit entsprechenden 
Umgestaltung der evangelischen Kirche. — Funk, Die Lehre und Anordnung der heil. Schrift über- Armen und Krankenpflege. — 
Schweizer, Die Glaubenslehre der evangelisch-reformirten Kirche. 1. Bd. — Medicin. Siebert, Technik der medicinischen Diagnostik. 
1. Th. — Williams, Allgemeine Pathologie und Therapie, übersetzt von Posner. Zur Reform der Medicinalverfassung Sachsens; 
(Richter) die Reform des ärztlichen Personals der königl. preuss. Armee;, über die Medicinalverfassung Preussens, wie sie ist und wie 
sie sein sollte. — Literaturgeschichte. Bähr, Geschichte der römischen Literatur. 3. Ausg. 1. Bd. —• Grüsse, Die Sage vom ewigen 
Juden, historisch entwickelt, mit verwandten Mythen verglichen und kritisch beleuchtet. — Naturwissenschaften. Agardh, Adversaria 
in systemata Algarum hodierna. — Desor, Agassiz’ geologische Alpenreisen; deutsch von Vogt. — Kützing, Über die Verwandlung der 
Infusorien in niedere Algenformen. — Nylander, Spicilegium plantarnm Fennicarum — Nylander, Stirpes Cotyledoneae. — Wirzen, 
Prodromus Florae Fennicae. — Reichenbach, Deutschlands Flora. — Reichenbach, Die vollständigste Naturgeschichte des In- und. Aus
landes. — Römer, Das rheinische Übergangsgebirge. — de Siebold, De finibus inter regnum animale et vegetabile. — Wallroth. Beiträge 
zur Botanik. — Mathematische Wissenschaften. Müller, Lehrbuch der Mathematik für Gymnasien und Realschulen. 2. Th. — 
(Rassische Altcrthumskunde. Eu.un'iöf<; ed. Linwood. — Dionis Chrysostomi opera; ed. Emperius. — Hartung, Euripides
restitutus, vol. II.; Wagner, Poetarum tragicorum fragmenta, vol. II.: Euripidis Fragments continens; Bothe, Euripidis fabularum et 
Aeschyli dramatum fragmenta. — Morgcnländischc Sprachen. Gregorii Bar Hebraei Grammatica linguae syriacae; ed. Berthean. 
—• Geschichte. Binder, Peter der Grosse und seine Zeit. — Borgnet, Histoire des Beiges. T.o:n. I. Droz, Geschichte der Regie
rung Louis XVI. in den Jahren, da die französische Revolution verhindert werden konnte. 3. Th. — f. Ostrow, Weltgeschichte in einer 
Reihe von Quellenauszügen. — Souvenirs de Laffitte, racontes par lui meine. — Biographie. Rosenkranz. Hegel’s Leben. — Übersicht 
der den Programmen der Gymnasien und anderer Unterrichtsanstalten der Königreiche Baiern, Hanover, Preussen, Sachsen u. s. w. in 
den Jahren 1813 und 1814 beigegebenen wissenschaftlichen Abhandlungen.

Von dieser Zeitschrift erscheint wöchentlich eine Nummer von 2'/>—3 Bogen. Preis des Jahrgangs 12 Thlr.
Dem Leipziger Repertorium ist ein

für literarische Anzeigen aller Art bestimmt, beigegeben. Ankündigungczi in demselben werden für die Zeile oder deren Raum mit 
2 Ngr. berechnet, und besondere Anzeigen etc. gegen Vergütung von 1 Thlr. 15 PIgr. beigele^t.

Leipzig, im Januar 1845. Oßfc 11 W%KS«
£urd) alle SSud^^anbltingen ift ju beziehen:

Jansen, Dr- W., ^Beiträge jur (Befette berSBMfer»
Wanderung. Erfte :Äbtyeilung. Europa nad) 
^jerobot, mit Ergänzungen auS ^ippoFrateg. ®r. 8.

, int SJecember 1844. ©tto
In C. Gerold’s Verlag in Wien ist soeben erschienen und in 

allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Anfangsgründe
der

chinesischen ürammallh.
Von

Stephan Endlicher. 
Erste Abtheihing.

Wien, 1845. Gr. 8. In Umschlag brosch. Preis des Ganzen 
6 Thlr. 20 Ngr. (6 Thlr. 16 gGr.)

Den Freunden philologischer Studien, welche dabei natürlich 
von einem höhern Gesichtspunkte als dem des unmittelbaren Nutzens 
ausgehen, lässt sich zur Empfehlung dieses Werkes schwerlich etwas 
Passenderes sagen, als^ was in folgenden auf der Rückseite des Titels 
gedruckten Worten Wilhelm’s v. Humboldt, dieses grossen Sprach
philosophen und Sprachkenners, enthalten ist. Fr sagt: „...Man 
sollte auf den ersten Anblick die chinesische Sprache für die von 

der naturgemässen Forderung der Sprache am meisten abweichende, 
für die unvollkommenste unter allen halten. Diese Ansicht ver
schwindet aber vor der genauem Betrachtung. Sie besitzt im Gegen
theil einen hohen Grad der Trefflichkeit, und übt eine, wenngleich 

I einseitige, doch mächtige Einwirkung auf das geistige Vermögen 
I aus.“ Sonach werden gewiss alle, die an höhern sprachwissenschaft

lichen Studien Geschmack finden, dem Herrn Verfasser Dank wissen 
für diesen seinen gehaltvollen Beitrag zu den Bestrebungen, „auch 
in Deutschland die chinesische Sprache in den Kreis der philologischen 
Studien aufzunehmen und allmälig eine Lücke auszufüllen, die sich 
vielleicht in einer nicht zu fernen Zukunft auch von einem andern 
Standpunkte, als dem der Wissenschaft, wird fühlbar machen“.

Die zweite Abtheilung ist unter der Presse und wird in einigen 
Monaten erscheinen.

©er

zweite ^ntifer ^rieben.
®on

9 o « ® a g e rn ♦
jlwt ©Ijetle.

®r. 8. 3 tylt. 18
SßerE bitbet juglefcb ben ffinfttn ^eil (in 2 2fbt^eilungen) 

von beö SSerfaflerä „SRein SCntöetl gSnlitif" unb enthält 
unter Xnbevm alö «Beilage einen 2Cbfcbnitt: „$ert Taffe^tanb unb fein 
33er$artiiig ju ben©eutf^enz/, auf ben id) befonberö aufmerffam mache.

im Sanuar 1845.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 21. 24. Januar 1845.

Crriecliiscfie Sprachkunde.
1. Handwörterbuch der griechischen Sprache von Dr. 

W. Pape, Professor am berlinischen Gymnasium zum 
grauen Kloster. In drei Bänden, deren dritter die 
griechischen Eigennamen enthält. Zweiter Band, 
_//—ß. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 1843. Gr. 8. 
3 Thlr.

2. Handwörterbuch der griechischen Sprache von Karl 
Jacobitz und Ernst Ed. Seiler. Zweiten Bandes erste 
Abtheilung, A— 0. Leipzig, Hinrichs. 1843. Gr. 8. 
1 Thlr. 10 Ngr.

Verfasser und Verleger von Nr. 1 haben die gerech 
testen Ansprüche auf den Dank Aller, welchen die 
griechische Sprache am Herzen liegt, für die baldige 
Förderung (der erste und dritte Band sind 1842 er
schienen und in diesen Blättern in dem Aprilheft des 
J. 1844 besprochen) eines so umfangreichen und tüch
tigen , dazu auch äusserlich so wohl ausgestatteten 
Buches. Die Verff. von Nr. 2 schaden dagegen offen
bar der Verbreitung ihres gleichfalls sehr verdienstli
chen Werkes wie überhaupt ihrem Interesse durch die 
Langsamkeit, mit welcher sie das Buch erscheinen las
sen (die erste Lieferung erschien im J. 1836), um so 
mehr, je schneller sich das Pape’sche Lexikon jedem es 
Bedürfenden vollendet darbietet, dem Nr. 2 auch in 
Absicht der Äusserlichkeit naehsteht, namentlich ist in 
dem vorliegenden Theile der Druck hier und da un
deutlich.

Aus dem Lobe, welches beiden Büchern so eben 
aewiss mit allem Rechte ertheilt ist, wird kein Sach- 
vet ständiger schliessen wollen, dass es nun hier nichts 
zu tadeln gebe rv • «v . T • • ।. i i ö , Die betheiligten Leser erinnern sich 
vielmehr wol noch, wie der Ref. bei der Anzeige der 
tu er ersc lenenen Theile beider Werke mit den Grund- 

satzen, naci '' c °fien die Worte erklärt sind, überhaupt 
einx 61 be 0 ® e? ' Fassung der Sprache keineswegs 
^»verstanden sein konnte. »Die Verf. stehen im Grunde 
^»o^men immer noch auf dem gewöhnlichen und un
wissenschaftlichen Standpunkte, die durch ein Wort 
^eichnete Sache, das gemeinte Ding, und die deut- 
_ »e» Wörter, welche und so weit sie dasselbe Ding 
^^»en, für den wahren Inhalt und die Bedeutung 
. s Worts zu nehmen; sodass an eine Scheidun^ des

zu dem lautenden Worte gehörigen Begriffes von 
”en’ in diesem zugleich geistigen und körperlichen We- 
^en’ dem Worte, vorgestellten Dingen, nicht gedacht 

ist, und zwar weder bei den griechischen Worten, 
welche erklärt werden sollen, noch bei den deutschen, 
durch welche erklärt werden soll. Zu den Folgen die
ser unwissenschaftlichen Auffassung der Sprache ge
hört unter Anderem die Aussonderung der sogenannten 
Eigennamen, welche in ihrer Unrichtigkeit denn auch 
wieder eine Menge von Inconsequenzen bewirkt hat.

Über das gegenseitige Verhältniss beider Bücher 
mag etwa Folgendes zu sagen sein. In Absicht der 
Menge der aufgenommenen Worte wird keins von bei
den vor dem andern einen erheblichen Vorzug haben; 
Folgendes diene als Probe. In Xy hat Nr. 1 nachste
hende Worte, welche in Nr. 2 nicht aufgenommen sind: 
).y&aTi/ooq, ’kr]JaQywdrjq, Xi]&O7ioi6q, Xyiöd^tov, \yioq, Xt;- 
y.a^(o, ’kyxta), Xrp.vJov^yoq, XrpvJoff opoq, Xyplov, hp, ly- 
vtvw, "krpijq, Xr^a^/Ja, Xy^oq (der Gebrauch dieses wird 
in Nr. 2 unter Xr^oq erwähnt, von der Verschiedenheit 
des Accentes aber erfahrt der Leser nichts, auch nicht 
einmal ein Beispiel macht ihn aufmerksam), 
"krppovri, fypTaQyta), ^iprodiMXToq, 2.?iipiXoy6/.tia&oq. Fol
gende Worte finden sich in Nr. 2, aber nicht in Nr. 1: 
IpßoUa (die vorgeschlagene Änderung des Hesychius 
ist zu verwerfen), Ir^aroq^ X^Oftai, li^Jixoq, kryddyq, 
X^iarlq (so ohne Trennungspunkte sind hier mehr der
artige Formen aufgeführt), Xiproq, lipv&ioq, Aryivtog^ 
hip, Arpai, Arpaio., hy'^ia^yitov, hr]^taQyiy.dq (in Nr. 1 
ist nur das Neutrum, äusser welchem auch hier nichts 
belegt ist), h^nrtoq, hrproq, hqoopai, hyaM (diese beiden 
als ein Artikel, .sie hätten aber an ihrer Stelle umge
kehrt geordnet werden müssen), Aipoyh’tia, Aipftyevriq, 
Ayroiitip, Ar^TMiäq, Arpoiiq, Arpatoq. Alle hier aus 
Nr. 2 mit grossen Anfangsbuchstaben aufgeführten 
Wörter findet man, mit Ausnahme von Afpai, In dem 
dritten Theile von Nr. 1. In Nr. 1 wird von 
gesagt: „= hupßavM Apollon, de Synt. p. lOP^ in 
Nr. 2 eben dasselbe von hypparl^opw- Wiewol in der 
angezogenen Stelle statt ht]ppaTdp>ptva vermuthlich 
ayppaTi^öpevo geschrieben werden muss, so hat man 
es hier doch mit einem Worte des Apollon, zu thun, 
von welchem aber active Foimen bis jetzt wol noch 
nicht nachgewiesen sein mögen; in der Schrift 
avvÖMfi. p. 519, 25 ist gewiss sicher.
Die Gleichsetzung des Yortes mit ist unter
allen Umständen unrichtig, aber diese Ungehörigkeit 
findet man in beiden Büchern immer noch reichlich. 
In Nr. 2 bilden Arpaio, und hrpaioq besondere Artikel 
in deren ersterem auch hrpaiov abgehandelt ist, in Nr. 
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1 ist alles das unter "k^vaioq abgemacht, ausserdem bie
tet Einiges der dritte Theil von Nr. 1. In kiyotg ver
bindet Nr. 1 beide Worte dieses Lautes in einem Ar
tikel uud lässt das zu k^d-w gehörige unbelegt, in Nr. 
2 sind die Worte getrennt und jedes belegt. Nach 
Berechtigung oder Werth der aufgenommenen oder 
nicht aufgenommenen Worte soll hier nicht gefragt 
werden.

Im Allgemeinen kann der Bef. die Versicherung 
geben, dass seiner Überzeugung nach jedes der beiden 
Bücher alle billigen Forderungen in Betracht der Menge 
der aufgenommenen Worte vollständig befriedigen werde. 
Dass bei alledem noch sehr ansehnliche Nachträge 
möglich sind, weiss jeder Sachverständige und die 
Verft'. wahrscheinlich am besten.

In Absicht der Reichlichkeit der Beispiele oder 
Belege und der Verweisungen auf andere zur Erklä
rung brauchbare Schriften mag im Allgemeinen wol 
Nr. 2 den Vorzug vor Nr. 1 verdienen, wogegen letzteres 
sich mehr wissenschaftlicher Haltung der Erklärungen nä
hern mag, wenigstens ist manche wenn auch übliche, doch 
gar zu unrichtige Fassung der Sache vermieden. Der 
Verf. erreicht dies zuweilen schon dadurch, dass er 
oft absieht von einer Aufzählung vieler Bedeutungen 
und sich begnügt, die mitgetheilten Stellen weitläufiger 
oder kürzer zu übersetzen oder zu erklären. Dies er
spart ihm manche Gelegenheit der leidigen sogenannten 
logischen Entwickelung der Bedeutungen, manches 
schiefe und unwahre „daher“. Ist er auch von sol
chen Sachen nicht frei, so trifft man sie doch auch 
wol nicht so häufig und so hart, als in Nr. 2, wo es 
z. B. in kuu heisst: „med. Jmd. freimachen, loskaufen 
— dh. (d. h. daher) auch Jmd. von einer Strafe los
machen (in dem Beispiele steht Juavvaia für Atovva.), 
dh. b) eine Hetäre vom Kuppler kaufen.“ Das erste 
daher leitet im Widerspruch mit dem gesammten Stand
punkte des Buchs das Besondere aus dem Allgemeinen 
ab, das zweite ganz willkürlich aus einem Besonderen 
ein zweites Besondere. Dergleichen Dinge finden sich 
in Nr. 2 sehr häufig, der Artikel Mw selbst könnte 
noch einige sehr sprechende, aber unerfreuliche Bei
spiele liefern.

Zum Theil als Beleg des Urtheiles über das ge
genseitige Verhältniss beider Bücher, zum Theil als 
Beweis, dass auf diesem Felde noch viel zu thun ist, 
stehe hier ein kurzer Auszug der hauptsächlichsten 
Erklärungen, welche die Bücher von Adyo$ geben. In 
Nr. 1 also findet man dies:

AöyoQ 6 das Sprechen, Reden, wie der Inhalt des 
Sprechens, A. das Sprechen, 1) das Wort, pl. die 
Worte, Beden, — Bei den Attikern mit steter Rück
sicht auf den Inhalt, nie das blosse Wort im gramma
tischen Sinne, wie ovopa, tnoq. — Gespräch, 
Unterredung — die Hede, kunstvolle Rede und philo
sophische Erörterung. — In besonderen Beziehungen 

a) Befehl, b) Spruch, c) koyov der Rede werth. — 
2) Gerede, Gerücht — jede unbeglaubigte Nachricht, 
deren Wahrheit weder bestritte« noch behauptet wird, 
— Gegensatz einerseits von gv&og, andererseits auch 
wol von — Daher a) das leere Gerede und
besonders das leere Wort, das nur Wort ist, Gegen
satz von t'oyov*, b) erdichtete Erzählung, Fabel (in der 
Stelle aus Fiat, ist unrichtig f % rslvag gedruckt statt 
ivrth.); c) beglaubigte, wahrhafte Geschichtserzählung. 
— 3) Weil die griechische Prosa von Geschichtsschrei
bung ausging, bildet A. zunächst den Gegensatz von 
i'nog und bedeutet überhaupt Prosa. — Besonders die 
Bede, Redekunst, Beredsamkeit. — Man merke dabei 
besonders a) k—v öiöovut, na^lyttv; b) ixavbc —k. — 
4) Überhaupt jedes Schriftwerk, Buch. — B. Gegen
stand der Rede, Inhalt, Sache. — Daher auch allge
mein (so scheint hier aus Besonderem Allgemeines ab
geleitet, oben war es anders) Satz, Annahme, Behaup
tung. — C. Die Vernunft, die sich in Rede kund gibt, 
die richtige Einsicht wovon; der vernünftige Grund, 
Ursache.— 2) (eine 1 kommt nicht vor) Bechenschaft. 
— Daher 3) Berücksichtigung, Aufmerksamkeit, Ach
tung. — 4) Veranlassung, Bedingung. — 5) Verhält
niss, Analogie, Proportion. — 5) (so!) aus Nr. 1 er
geben sich — noch besondere Übersetzungen, philoso
phische Bestimmung, Erklärung. — „So stellt Aristot. 
Kategor. 5 den Begr. A. dem bvopa gegenüber.“ Von 
Aristot. ist äusser dieser Stelle noch unter A, 3, er
wähnt: llhet. 3, 3 unter C zu Anfang: Eih. N. 9, 8, 
und kurz vorher „Aristot. oft“; was er und seine Er
klärer sonst über köyog haben, ist nicht angeführt.

In Nr. 2 ist über k. zuerst bemerkt, es begreife 
in sich die Bedeutung von oratio und ratio; dann sind 
zwei griechische Grammatiker und eine Schrift von 
Grossmann über das Wort angeführt; darauf Folgen
des: A. oratio, 1) das Wort, die Bede, Sprache (als 
Ausdruck des Gedachten sowol im sing, als Inbegriff 
einzelner Ausdrücke, als im pl., wie Worte ■— Rede), 
häufig im Gegensatz von i'^yov, (so statt nqa^.
— b) (a fehlt, Ähnliches nachher öfter) = (hier
ist unrichtig aus Aristot. poet. C. 29 angeführt, statt 
C. 20). — 2) die Bede, die Beden als Thätigkeit, r^aro 
koyov. — 3) das Wort, die Bede im prägnanten Sinne, 
a) Geheiss, b) das Versprechen, c) der Vorschlag, d) 
der Spruch, Ausspruch, e) poet. für oberste Gewalt, 
dafür ist als Beleg angeführt „Soph. OC. 66 das. Ja
cobs“, /) wissenschaftliche Untersuchung, g) Erklärung, 
Definition, Begriffsbestimmung. — 3) die Wechselrede, 
das Gespräch, stets im pl. — 4) die Rede als Kunst
werk, Staatsgerichts-Bede. — 5) das Becht oder die 
Erlaubniss zu reden, uhtio&at koyov. — 6) das Ver
mögen zu sprechen, die Sprache. — II. Das in den 
Worten Enthaltene, daher 1) die Rede, Sage, Erzäh
lung, das Gerede, Gerücht (gleichviel ob wahr oder 
falsch, Gegensatz iotoq/u, und auf der andern Seite
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ö) (]er nu^ j) jm Gegensatz des gWo; 

Wahre Erzählung, Geschichlserzählung, sowol von ein
zelnen Erzählm)gen als von der geordneten und nie- 
dergeschriebenen Darstellung zusammenhängender Be
gebenheiten, das Geschichtsbuch, b) der einzelne Ab
schnitt eines Geschichtswerkes, d) Fabel, allegorische 

t zählung, — 2) Weil von Geschichtsschreibung die 
griechische Prosa ausging, erhält N. den allgemeinen 
"Cgriff prosaische Darstellung, Prosa. — 3) Satz, Lehr
satz, Behauptung, b) das geordnete Ganze solcher 
Sätze, System, Wissenschaft, — 4) Das, wovon die 
Hede ist, Sache, Gegenstand. — 5) das Wort der Rede 
im Gegensatz der That tgyov, bedeutungsloses Wort, daher 
b) der Vorwand, die Ausrede. — B. ratio, 1) Bech 
nung, Berechnung, daher b) s. v. a. die Zahl, Klasse, 

b — 2) Rechenschaft. — 3)
Vei hältniss, Proportion, eigentlich von dem geometri
schen V erhältniss. b) Proportionszahl. — 4) Rücksicht, 
Berücksichtigung, Beachtung, daher b) die Achtung, das 
Ansehen, der Werth. — 5) die Überlegung, Erwägung, 
das Nachdenken und die daraus entspringende Einsicht. 
— 6) das Vermögen oder die geistige Kraft der Über- 
legung, der Einsicht, Vernunft, b) die Beiceisführung, 
Schlussfolge, c) das Vermögen zu wollen, Willkür, da
her Lust und Belieben. — 7) der vernünftige Grund. 
— 8) der Beschluss, Entschluss. — 9) die Bedingung. 
— 10) die innere Beschaffenheit, das Wesen einer 
Sache — besonders bei Aristot. der immanente Begriff 
= t6 zl ijv tivat.

Dem Ref. kommt es nicht darauf an, sein ürtheil 
über die Behandlung des Wortes Äo/o; geltend zu ma
chen, sondern darauf, soviel als möglich die Leser die
ser Blätter in den Stand zu setzen, selbst urtheilen zu 
gönnen. Nur dies sei noch bemerkt, dass auch in Nr. 
7 Aristoteles wenige, und seine alten Erklärer gar 
^cme Berücksichtigung gefunden haben. So bleibt 
tei^}aUch hier sowol als in Nr. 1 der erhebliche Un- 
Wenn V01i lvStu&tTO$ und oo/zoc, welcher, 
AristotaUC^ hi denselben Ausdrücken, schon bei 
leicht (Anal. post. 1, 10J, unerwähnt. Viel
fachen 1 lte Ehier entschuldigend sagen, das seien 
solch IT(61 Philosophie und ihrer Geschichte, allein, 
ter r ^^Scheidungen oder Lehren beruhen schlech- 
sj V11*?8 au* dem wirklichen Gebrauche der Rede und 
um davon. Gerade der Unterschied aber,
rige^eh^611 es ^er handelt, und aller zugehö- 
Menge6 *st «»endlich viel wichtiger, als eine 
hmrUn Rn\Zlenilich geringfügigen Dingen, welche in 
beiden Buchern P]alz gefunden haben.

an Benutzun8 dessen, was die Alten selbs zur Erklärung ihrer Worte beitragen, ist einer 
f.?1.. en 6 e'n’ Welche aoeh >n «liesen Wörterbüchern 
ni ^au-SrnUSrSi!KV Und Aristoteles namentlich ist lange 
»leht hinlänglich benttt2t- Der sachkuinligere Leser 

i auch dadurch öfter unangenehm berührt, dass

häufig nicht nur ein und derselbe Schriftsteller» son
dern selbst eine und dieselbe Schrift nicht durchgrei
fend, sondern stellenweis berücksichtigt ist. Gar Man
ches ist auch ohne iechte 1 lüfuag ausgenommen und 
zeigt sich bei näherer Betrachtung aus einem oder dem 
andern Grunde ungenügend.

Mit alledem soll aber nicht gesagt sein, dass diese 
Bücher keinen Fortschritt enthalten, sondern es sollen 
gewisse Hauptpunkte angedeutet werden, in welchen 
noch viele weitere Arbeit nothwendig ist.

Als Beleg des Gesagten und zu weiterer Bezeich
nung der Bücher mögen folgende Bemerkungen dienen, 
deren der Ref. gern mehr mittheilte, wenn es der Raum 
verstattete.

Die den einzelnen Buchstaben als Lauten gewid
meten Artikel lassen Manches zu wünschen übrig. So 
vermisst man die Anweisungen, welche Dion, Hal. in 
dem Buche ntgl ow&rjv. über die Aussprache gibt, nebst 
mancherlei Ähnlichem. Beispiele von Vertauschungen 
einzelner Laute mit andern geben beide Bücher in ge
nügender Menge, aber sind schon die bei den einzel
nen Buchstaben vorkommenden je in sich wenig geord
net und abgerundet, so ist noch viel weniger daran 
gedacht, die Erscheinungen mehrer irgend zusammen 
gehöriger Laute wissenschaftlich zu behandeln, wozu 
hier die sogenannten liquiden so sehr aufgefordert hät
ten. Die Verff. von Nr. 2 können etwa bei g noch 
nachholen, was wol besser schon bei Z abgemacht 
wäre. Über das v fgtkxvoi, verweiset Nr. 1 im All
gemeinen auf die Grammatiken. Ref. würde es vorge
zogen haben, im Einzelnen auf die Grammatiker zu 
verweisen. In Nr. 2 werden dieserhalb einige ungenü
gende Nachrichten mitgetheilt. Unter Y wird in Nr. 1 
wieder die alte unrichtige Meinung vorgetragen, dass 
dieser Laut den Beinamen y/Atv erhalten habe, „weil 
das Zeichen Y zugleich das äolische Digamma, also 
eine blosse Aspiration bedeutete, wie auch im Latei
nischen V das Zeichen für den dem Digamma entspre
chenden Consonanten v, wie für den Vocal u war.“ 
Die ähnliche Meinung über den Namen des ehemaligen 
ti hat keinen Halt und diese ebenso wenig- Man ver
suche nur den Schlussatz mit dem, woraus er gefolgert 
wird, in Verbindung zu stellen und die Schwäche der 
Behauptung liegt zu Tage. Dann ist auch seltsam, 
wie gerade der Vocal, welcher in der verbreitetsten 
Sprache ganz rein nie als sondern immer als 
§aov vorkam, gerade in diesem Sinne sollte iptkov ge
heissen haben. (In B. P' 1^26, 2 ist statt ngö tov 
v zu lesen ng. t. % oder zO’ »der soll ipilov = sein 
vocalisch? Es liesse sich noch Vieles gegen jene An
sicht sagen, das unterbleibe aber; das Wahre wird sich 
wol so verhalten: Seit ai dem t und ot dem v in der 
Aussprache, wo jncht gleich, doch sehr nahe kam, gab 
man demV und als einfachen Lauten gegenüber den 
diphthongischen ai und ot den Beinamen 'ipthoy, welcher 
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nun erstens sehr jung ist, und zweitens wol nie mehr 
Werth oder Ansehen gehabt haben wird, als bei uns 
die in einigen Gegenden Deutschlands üblichen Zu
sätze hart und weich zu den Namen der Laute t, p; 
d, b haben. Durch die Art. wie die Grammatiker, und 
das wird überhaupt nur bei den spätem vorkommen, 
den Beisatz yiMr gebrauchen, dann durch die Wort
folge in den Wörterbüchern, welche in diesem Punkte 
genau sind, wird die hier ausgesprochene Ansicht wol 
so viel Gewissheit bekommen, als man in Dingen der 
Art gewöhnlich erreichen kann.

In Nr. 1 wird unter l^ig aus Isocr. 5 (diese Schrift 
ist in beiden Büchern öfter angeführt) §. 4 Äoyov 
erwähnt: das steht da aber nicht, indessen wäre es 
wol der Mühe werth gewesen, sowol diese Stelle als 
auch §. 94 zu benutzen. Aus Aristot. poel. wird Cap. 
6 angeführt, aber Cap. 19. 22 nicht. In Nr. 2 trifft 
man weder die isokratischen, noch die aristotelischen 
Stellen, obwol die Poetik öfter erwähnt wird. Unter 
"koyonoiög hätte in Nr. 1 wegen des Gegensatzes nQi-rivfig 
Isocr. 5, 109 wol Erwähnung verdient neben der doch 
erst durch Harpokration wichtigen Stelle aus 11, 37. 
Kurz vor dieser letzten Stelle steht jetzt im Texte 
gtioqpoWag (Genit.). Dies ist in Nr. 2 gehörig berück
sichtigt, aber in Nr. 1 hat das Wort keine Aufnahme 
gefunden. In Nr. 2 sind auch unter hoyonotög beide 
isokratische Stellen angeführt, aber die aus 11 ganz 
ohne die betreffenden Worte, und die aus 5 nur so: 
„notrpal Isocr. p. 104 B“; damit ist dann auch nicht 
viel zu machen. Sonst ist noch zu misbilligen, dass 
Isocr. in Nr. 2 bald nach Seitenzahlen, bald nach Pa
ragraphen angeführt wird. Unter IvaatUiv wäre es 
der Mühe werth gewesen, die Worte des Andoc. 1, 
125 (schon von Schneid, angeführt) mit denen des 
Isocr. 5, 55 vollständig zusammenzustellen, aber die 
isokratische Stelle kommt weder in Nr. 1 noch in Nr. 
2 vor, die andocideische nur in Nr. 2 und nicht genau. 
Erklärungen, wie sie Plat. Lach. p. 195 C. D. über 

enthält, hat Ref. in beiden Büchern nicht 
leicht angetroffen, und diese haben unzweifelhaft kein 
geringes Gewicht. So sind z. B. für die Begriffe 
fiox&yQog, Plut. Men. p. 125
A. B; Apol. p. 39 A. B.; Aristot. Eth. N. 3, 7, 4; 10, 
5, 8; Poet. 22 unbenutzt geblieben; die letzte Stelle 
wäre auch für ovviSavog wichtig gewesen. Unter paxa- 

fehlt in Nr. 1 das Futur, es findet sich Isocr. 5, 
69, in Nr. 2 ist es gehörig angeführt und belegt. Un
ter pty°G hätten beide Bücher durch Anführung von 
Isoc. 5, 43 etw’as gewonnen; in Nr. 2 ist unrichtig 
Aristot. Mor. magn. 2, 2 statt 2, 7 angeführt, übrigens 
enthält dies Capitel drittehalb Quartseiten. Unter pt- 
mwQo’i.oyta ist des Aristoteles in keinem von beiden 

Büchern gedacht worden. Unter ptzu hätten Verbin
dungen, wie Isoc. 5, 90, perr^Kv^ov avarQartvaapevtov, 
vgl. auch Schaef. zu Demosth. p. 304, 11, erwähnt 
werden sollen, in Nr. 1 kommen unter den mit ovv 
zusammengesetzten Verben hier und da derartige Bei
spiele vor. Mvudtov (in Nr. 1 ohne Noth pvitö.) haben 
beide ohne Beleg, pvrtöiov aber, welches, was man auch 
bei der Form erinnern mag«j fdurch Theognost B. A. 
1399 belegt werden konnte, und pvötov, welches eben 
da und Et. M. 239, 52 vorkommt, und in welchem 
zwei Wörter scheinen unterschieden werden zu müssen, 
haben beide nicht. In ptgaiva lässt Nr. 1 die Länge 
des v unbezeichnet, und hat dann auch nachher pvgog, 
in Nr. 2 sind die Angaben zum Theil richtiger. Die 
Länge des v ist klar durch den in Nr. 1 unter apv^ai- 
vog angeführten Marcell. Sidet., durch Dichterstellen bei 
Athen. 7, §. 90 (Nicand. ther. 823J und durch Opp. 
hal. 1, 554. Dahin führt auch, was man jetzt über 
Arist. hist. an. 5, 10 weiss, sowie die alte Accentua- 
tion pvpog bei Hesych. (wo nichts als aggtv in 
zu ändern ist), demnach ist bei demselben unter pvgai- 
rog (dies Wort ist weder in Nr. 1 noch in Nr. 2 auf
genommen) pi^ov zu lesen, welcher Besserung auch 
Athen. 7 §. 91 und die da angeführten Stellen bedürf
tig sind. Für die in beiden Wörterbüchern aus Plinius 
mitgetheiite Angabe, dass pvgog das Männchen von 
pvqatvu sei, wären Aristoteles und Hesychius schickli
chere Gewährsleute gewesen. Athenäus wird unter 
piQaiva in Nr. 1 so angeführt: „vgl. Athen. VII, c. 90“, 
in Nr. 1 heisst es: „Stellen von beiden F. (pv^aiv. und 
apvQ.') bei Athen, p. 312 b sq.“ In beiden Büchern 
wird nicht selten schlechthin Athenäus genannt, wäh
rend Schriftsteller gemeint sind, die Athen, anführt. 
Mangelhafte Bezeichnung der Quantität der Sylben fin
det man auch sonst öfter, so ist in Nr. 2 die Länge 
des i in nicht angegeben; noch häufi
ger findet sich dieser Mangel in den positionslangen 
Sylben, die soweit irgend die Nachrichten reichen, 
allemal, wo nicht der Accent ganz sichere Kunde gäbe, 
ausdrücklich als lang oder als kurz bezeichnet sein

müssten, also z. B. Xoyifypai, koyi opog, loyi'ar^g, 

loytärpocj pfyi yyog den Nominativ hiervon geben 
beide Bücher als Ttgontgionüptvov, schwerlich mit Recht; 
dass das i des Genitivs lang sei, wird ausdrücklich 
gesagt in den reg. prosod. bei Herm, de em. rat. p. 
435, «ad es ist kein Grund für den Nom. etwas An
deres anzunehmen, daher auch bei unverächtlichen 
Mannern p^viy^ zu lesen ist.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzigr.
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(Schluss aus Nr. 21.)
In keinem von beiden Büchern hat Ref. ernstliches Stre
ben gefunden, derartige Sylben zu bezeichnen, obwol in 
Nr. 2 unter Verweisung auf Lob. Parat, angegeben ist, 
dass in das erste t lang sei, wobei Et. M. s. v. 
(.uytwoi berücksichtigt werden müsste, und in Nr. 1 unter 
TiinzM und G^ußv'^ die Länge von t und v bezeichnet ist; 
die letztere ist nicht sicher, wenn auch aäpßvxoq unzwei
felhaft ist, man vgl. hierüber Herod, bei Herm. p. 316; 
Theod. Gaz. p. 298, BA. 1429 in v. Reg. prosod. 
p. 433 —436; Schol. 11. p. 287, a, 16 Bekk. Allerdings 
stehen diese Stellen nicht im besten Einklänge mitein- 
der, und bekanntlich ist dies ganze Feld noch wenig 
bebaut, destomehr aber muss versucht und etwas auch 
gewagt werden. — Unter /.ivm ist der Gebrauch, wel
chen Hesiod, br/. 506 von diesem Worte macht, und 
welchen Tzetzes aus den orphischen Gedichten herleitet, 
in Nr. 1 überhaupt nicht erwähnt: in Nr. 2 kommt 
zwar eine Stelle dafür aus der Anthol. vor (wol durch 
einen Schreibfehler ist dies und das vorgehende Citat 
auf die Iliade verwiesen), aber zu kurz und unerklärt, 
Unter nxQog vermisst man in beiden Büchern hinläng
liche Berücksichtigung der Sprüchwörter, ebenso unter 
gt'Zor. — Hier hat man in Nr. 2 zu lesen: ,,b) die 
Baumwollenstaude9 timtet änb §. Hdt. 3, 47“; viel besser 
ist dies in Nr. 1 abgehandelt. ist in Nr. 1
nur aus Polyb. und Plut. angeführt, in Nr. 2 wird es 

®emosth’ unfl Isocr. 5 nachgewiesen;
Übei’C l'1St $ unter bgaliQM und oQdöq vollständiger. 

... p^e^ormen von oöoltioqAv wird der Leser ohne 
mu se i^es Nachschlagen durch beide Bücher nicht 
«»ternchtet. Unter heisst es in Nr. 1: „Selten 
ist es ausa zu nehmen“, es folgen einige Citate; die 
mehrsten derselben nebst Berufung auf Jac. zur Anthol. 

auch Ni. -> mit der Erklärung: „einen Grund an- 
o® end, weil, da . In dieser Erklärung ist wenig Zu- 
‘ ujmenhang und Ge alt, übrigens ist der gemeinte 
Gebrauch so selten nicht; vgl. isocr 5 104. j)e_
mosth. 25, 49; 34, 45 ; 42, I; 57, 4/5; Isae‘ 3, 11;

’ 19; Schaef. zu Soph. O. L, 621. jn diesem Worte 
und m manchem andern z. B. ow, 0£rfxa vermisst man 
ungern die Erwähnung dessen, was Appollonius dar- 
Übei gesagt hat. Indessen diese Klasse von Schrift
stellern hat überhaupt keineswegs die rechte Benutzung 

und Berücksichtigung erfahren. So sind utraßanxog, 
gtvaßaoiq, gtranlacgog, (.inoyjHoq, gtzovviavTixog, oixuiü- 
gaTtxoq in Rücksicht des Gebrauchs, welchen die Gram«- 
matiker von den Worten machen, mehr oder weniger 
ungenügend, zum Theil ganz fehlerhaft behandelt; das 
letzte fehlt in Nr. 2 ganz und ist in Nr. 1 unbelegt, 
es kommt vor im Et. M. 30, 6, der dasige Gebrauch 
ist unbeachtet geblieben. Unter avgßapa ist in Nr. 1 
eine schlimme Verwirrung. Sind nun auch Apollon. 
Synt. p. 299 sq., Diog. Laert. 7, 64, Amnion, in Schol. 
Aristot. p. 105, iit Theod. Gaz. p. 598 sq., Prise. 18, 
§. 4 nicht so ganz einstimmig mit einander, so fehlt 
doch viel, dass solche Darstellung der Sache gerecht
fertigt wäre. nXtovaoga ist nur durch LXX belegt, 
das Wort steht aber auch bei Apoll. B. A. 520, 11. 
Ilvfyga und Titagaiixog sind gar nicht belegt, über jenes 
ist zu vergleichen Diog. L. 7, 66 B. A. 1154; Schol. 
II. as 552, über dieses noch besonders Schol. Aristot. 
p. 93, 6. II. 39, B.A. 1151. 1154.1179. Manche Worte 
des Sprachgebrauchs der Grammatiker sind ganz un
berücksichtigt geblieben.

In der Anzeige des im J. 1836 erschienenen ety
mologischen Wörterbuchs des Verf. von Nr. 1 hatte 
Ref. ntiQtvq als ein erdichtetes Wort bezeichnet und 
Lobeck nennt es ein Absonum, gleichwol hat es jetzt 
wieder Aufnahme gefunden. Gleiches Schicksal haben 
verschiedene auf ykiSy, und die Zugehörigen be
zügliche Berichtigungen gehabt, welche Ref. eben da
selbst mittheilte; auch ist es nicht eben anders mit 
Beiträgen aus den Texten des Aristoteles gegangen, 
welche der Ref. in der Anzeige des ersten Bandes von 
Nr. 2 gab.

Noch einige Bemerkungen über Nr. 1 mögen hier 
Platz finden, vielleicht dass das namentlich für dieVerff. 
von Nr. 2 von Belang wäre.

HÖQog soll eigentlich Weg durch einen Fluss sein. 
Das ist eine schiefe und unrichtige Erklärung, derglei
chen trifft man aber noch mehr, wie m n^oaxlv^m, 
n^ooxXvoiq^ oder in nöltpog die Bemerkung, dass damit 
bellum verwandt sei. Zu misbilligen sind auch so un
gehörige Sonderungen und Anordnungen, wie in tiqqg- 
xXioiq, ngoaxonlw. Jl^ovoyrixog hat als Beleg nur: „Sp“, 
es findet sich aber schon z. B. bei Xen. Mem. 4, 3. 6; 
1, 3. 9 (in der letzten Stelle ist ^ixpoxlvSwog ein Ge
gensatz, dies wird nur belegt mit: „Alciphr. 3, 52 ii, 
a. Sp.“( Aristot. Etk. N. 7? 4, Über 71^00$onoitm 
wird nur gesagt: „vorausgehen Luc. Abd. 17 u. a.
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Sp.“ Folgendes diene als Berichtigung und Erwei
terung: 1) zu übersetzen ist das Wort etwa durch vor
her wegsam, zugänglich macken, vorbereiten. 2) For
men und Verbindungen: zco no^tazi ngooSonoitt, Aristot. 
Probl. 3 , 35; TW zoiavza n — ttv ngbq vag Öiazgißaq, 
Polit. 7, 17, p. 1336, 32; rtu ^Lvxovgytn n — etv zrjv 
nalÖtvoiv, Plut. Lyc. C. 4; zyq oiptwq n — oiovayq, 
Symp.^, 1.3 ext.; nqowdOnofriot xai nageoxtvaat zb o'Mpa 
ngbq zb Ibgovr, Aristot. Probl. 2, 11; ebendas, ngoobo- 
noatzat elq xzh.; n — v^ou-i zg neott, Luc. Abd. 17; noXXä 
ngoavmigyaoazo xai ngecoöonotryw avzü x^q Togo&eotaq, 
Plut. Sol. 12; ngowdonfnoirtxE z<k (pbßw, Aristot. Probt. 
30, 1, p. 954, 12; TtgofDÖonol^xt, Rhetor. 2, 13, p. 1389, 
31, ohne Variante bei Bekk., in der alten Ausgabe, 
welche Ref. vergleichen kann, steht ngoMbonenol^xe. 
ngowbonenoizj^tva ngoq zbv xz).., Probl. 4, 11; ngowbont- 
noiyglvovq, Polit. 2, 9, p. 1270, 4. De anim. part. 2, 4, 
p. 650, 28, C. 5, p. 651, 10 (in dieser letzten Stelle 
kommt das bis jetzt, wie es scheint, überall unbelegte 
bhiyatpla vor), rhetor. 2, 2, p. 1379, 21; de anim. gen. 
4, 4, p. 770, 3 trifft man ohne Besonderheit der Con- 
struction ngowdonoh-jzui, aber überall mit der Variante 
ngoobonoatzat, welches, die letzte Stelle ausgenommen, 
so weit Ref. vergleichen kann, die alte übliche Lesart 
war. ngoodonotttzat vnb zrtq qvatioq ngbq zb xz\., Probl. 
6, 6; Ti — tpao&ai, de anim. partib. 3, 9, p. 671, 31. 
Unter ngooxwtw sind die Formen n — und ti — 
xtxvvyxt aus Xen. Cyrop. 5, 3. 18 und Plut. Alex. 54 
zuzufügen. .jllgovnagya) — zirbq z. B. tvtgytotwT, ey&gaq“, 
das ist der Rest von zwar ungenauen, doch immer 
noch viel besseren Anführungen des Isokrates in den 
Wörterbüchern des 16. Jahrh.; man vgl. dieserhalb 
Isocr. 5, 36. 125. „Ilgoyugltw — kommt wol nur im 
med. vor“; Dinarch. 3, 14 hat ngoxtyttgixbiu. Unter 
aaXäy.cov und Gukaxaovtla (letzteres ist gar nicht belegt) 
hätte angeführt werden müssen Aristot. Eth. Eud. 2, 3, 
p. 1221, 35; Moral. Magn. 1, 27 (26). ninavaq fehlt 
nur scheinbar, indem dafür ntnavoq gedruckt ist; genau 
belegt ist das Wort aber nicht, man findet es z. B. bei 
Aristot. de münd. p. 399, 28. ju Gixybq wird unter Be
rufung auf Lobeck zu Phryn. 226 gesagt, dies Wort 
komme erst nach Kallimachus vor. Das gerade sagt 
Lobeck nicht, jedenfalls aber kommt atxyoq vor bei 
Aristot. Eth. Eud. 3, 7, p. 1234, 6. 2xlgMv ist ausge-J 
lassen, obwol in dem dritten Bande unter Sxdgwr und 
hier unter bXvgnlaq, WO übrigens starke Verwirrung 
herrscht, darauf verwiesen ist; man vergleiche darüber 
Aristot. Meteor. 2, 6, p. 363, 25: de münd. p. u94, 26; 
de vent. p. 973, 19; Strabo t. 2, p. 233; Tauchn. 
Aeschin. Ep. 1 zu Anf. Diese Stellen bieten auch die 
verschiedenen Formen des Wortes. Unter uäleq ist 
ein Irrthum Schneider’«, den schon Bast zuni Greg. 
Cor. p. 575 berichtigt hat, wieder fortgesetzt. Die Sache 
ist um so mislicher, weil Apollon, de pron. p. 75 B.. 
woher die Verbesserung zu nehmen war, nicht genau 

citirt ist. Svpcazog&ovv ist nur aus Plut. angeführt, es 
findet sich schon bei Isocr. 5, 154. Unter ovlloyiapoq 
ist Aristoteles nicht erwähnt. 3v(.icpt).oooq)tco ist nur 
mit Luc., avranolavM gar nicht belegt, jenes steht bei 
Aristot. Eth. N. 9, 12, dieses (o — aopevovq) Eth. Eud. 
7, 12, p. 1244, 18. In zeglztopa hätten die Schol. zu 
Aristot. p. 228 a ext. angeführt werden müssen. In 
([Aia ist Aristoteles nicht citirt; (pilyzov ist durch Arist. 
Eth. Nic. 8, 2 belegt, von (fifapdov ebend. 9, 3, und 
von dem Unterschiede beider, Magn. moral, p. 1208, 
36 sq. ist keine Rede. In yjaxäq hätte müssen auf 
Aristot. Meteor. 1, 9, de münd. c. 4, p. 494, 30 ver
wiesen werden, die Stelle aus den Meteor, hätte auch 
verdient, unter dxtarbq angeführt zu werden; (.bro/w 
g&coq, jetzt unbelegt; ist zu lesen Aristot. Rhetor. 3, 2, 
p. 1405, 36.

Stettin. Schmidt.

Runst^esc&iclitllclie Literatur.
Theophili presbyteri et monachi libri III. seu diversa- 

rum artium schedula cypera et Studio Caroli de 
L* Escalopier. — A. u. d. T.: Theophile pretre et 
moine. Essai sur divers arts, publie par le Cte. 
Charles de L’ Escalopier, Conservateur honoraire 
de la bibliotheque de VArsenal; et precede d'une in- 
troduction 9 par J. Marie Guichard. Mit einem 
Facsimile der pariser Handschrift. Paris, Didot (Leip
zig, Brockhaus & Avenarius). 1843. 4. 6 Thlr. 20 Ngr. 

Ätir Zeit, als die Schrift des Theophilus zum ersten 
Male durch den Druck veröffentlicht werden sollte 
schrieb der berühmte Lessing, bekanntlich einer der 
gründlichsten Kenner der Kunstgeschichte, im Vorbe
richte zu seiner Abhandlung über das Alter der Öl
malerei von dem Werke des Theophilus Folgendes: 
„Ich irre mich sehr, oder es ist von der äussersten 
Schätzbarkeit. Denn es enthält nicht allein zur Auf
klärung der Geschichte der verschiedenen darin abge
handelten und berührten Künste so viel wichtige, und 
in ihrer Gattung einzige Dinge, sondern es dürfte viel
leicht auch auf die Art und Weise selbst, wie diese 
Künste gegenwärtig geübt und betrieben werden, einen 
vortheilhaften Einfluss haben. Nämlich diesen, dass es 
Methoden und Handgriffe beschreibt, die entweder itzt 
für verloren gehalten, und als solche bedauert werden: 
oder von denen es wol noch zu untersuchen seyn 
möchte, ob sie wirklich alle durch offenbar bessere nur 
verdrängt ? und solchergestalt gleichsam mit Wissen 
und Willen vergessen worden. Etwas ähnliches ist 
uns, aus den altern Zeiten, ganz und gar nicht übrig 
geblieben; und das Einzige dahin einschlagende aus 
den mittlern Zeiten, welches Muratori (Antiquität. Ita
lic. T. II, p. 367 — 388) gerettet und bekannt gemacht 
hat, ist eine wahre Armseligkeit, die weder in An
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Sehung des Umfanges, noch in Betracht der Deutlich
keit und Zuverlässigkeit, mit der Schrift des Theophi
lus zu vergleichen stehet.“ So weit Lessing. Von 
Andern, die seitdem Gelegenheit gehabt hatten, die 
Theophilische Schrift näher zu prüfen, ist Lessing’s 
Urtheil durchweg bestätigt worden. Gleichwol hat die 
Schrift trotz ihrer anerkannten Wichtigkeit bisher nur 
wenige Herausgebei gefunden, ebenso wie Theophilus 
selbst nur wenige, die mit der Erörterung seiner Le
bensverhältnisse beschäftigt gewesen sind. Dieser Um
stand wird es entschuldigen lassen, wenn ich bei der 
Anzeige einer neuen Ausgabe der fraglichen Schrift 
ausführlicher zu Werke gehe, als dies bei den ge
wöhnlichen derartigen Anzeigen zu geschehen pflegt. 
Ich vertheile das , was ich in dieser Beziehung zu sa
gen habe, in drei Abschnitte und bespreche im ersten 
das Leben des Theophilus und seine Schrift überhaupt, 
im zweiten die Handschriften und gedruckten Ausgaben 
des Theophilischen Werkes, im dritten die neue Aus
gabe des Grafen Escalopier.

I. Als die älteste Schrift, wo des Theophilischen 
Werkes Erwähnung geschieht, gilt das unter dem 
Papste Johann XXII. (1316—1334) verfasste und zuerst 
1477 in einer Umarbeitung des Carmelitermönchs Matth. 
Farinator aus Wien gedruckte Lumen animae, worüber, 
ansser Grässe im Lehrbuche einer Literärgeschichte 
Bd. II, Abth. 1, Hälft. 1, p. 453; Hälft. 2, p. 864; Gui- 
•chard p. XXVIII—XXX u. A., die Murr’sche Nachricht 
im Journal zur Kunstgesch. und allg. Literat. Th. I, 
S. 58—73 zu vergleichen ist: hier wird zu wiederholten 
Malen eines Theophilus gedacht, und dessen Schrift 
bald unter dem Titel Breviarium diversarum artium, 
bald Liber, bald wieder Tractatus und Breviloquium 
Angeführt. Freilich ist es seltsam, dass sich keine ein
zige der im Lumen animae angeführten 44, ich sage 
44 Theophilischen Stellen in der Theophilischen Sche- 

ula diversarum artium wiederfindet, und wenn daher 
]7oSnS (Sänimtk Schriften Th. VIII, S. 359 [Berlin, 
18391 a?SS' von Lachma«» , JA, S. 477 [Berlin,
z« Lessinas (n .°' Th' I; S' 3‘^’ Leiste (Vorbericht 
VI S. 6)-°r ertragen zur Geschichte und Literatur, 
tical Essay mOup ™ seiner Schrift A cri-
der Neuen Bibliothek”^’ Berichterstatter in
Künste, Bd. XXVU, s T- W,ssenclh 
«dass das im tote» «X« “'1'1™!""8 ’
Bms,*' Jo., ti mae erwähnte Theophilische 151 cviarium von der I heonhili«,.K o 7 / , r i • Jpn i 'iiw • ““sehen Schedula verschie- nnriSb •“ f "S ohne Weiteres als 
""™hhg beseItigt werden, sondern es bedarf erst ge
nauerer Untersuchungen, ehe ehe Identität der Schedula 
und des Breviarium für erwiesen geIt d f Gieich- 
wol haben Morelli (Codd. MSS. hA. NasZae 
p. 34), Ebert (Zur Handschriftenkunde, ßd j s 
Guichard (p. XXVII—XXXIX) und der Berichterstatter 
im Leipzig. Repertorium der Literatur, 1844, Hft. 15 

die Identität bereits angenommen und zum Beweise der 
Richtigkeit dieser Annahme ist von Guichard Mancher
lei u. unter Anderm auch unglücklicherweise p. XXXVIII 
Folgendes angeführt worden: Au prologue du livre Ier' 
Theophile avertit ses eleves quils apprendront par la lecture de 
son traite „tout l’art de la glorieuse Italic dans Vapplication 
de Vor et de l’argent d la decoration des differentes especes de 
vases, ou au travail des pierreries ou de l’ivoire. Le moine 
tient sa promesse pour Vor, l’argent, les vases et les pierreries; 
mais d’oü vient qu’il ne nomme pas une seule fois l’ivoire ? II 
a du neanmoins en parier quelque part, et l’auteur du Lumen 
animae avait note le passage, car on lit au Tit. X, Lit. La.: 
„Theophilus in Tractatu diversarum artium dicit: Ebur quidem 
mollificatur dupliciter, aut in forti aceto vini, aut in oleo bene- 
dicti.“ Et au Tit. XLIX. Lit. Xe.: „Theophilus in Brevi- 
loquio diversarum artium: Ebur quidem molescit quinque modis, 
vino decoctum, oleo unctum, corio involutum, igne calefactum, 
aceto immersum.“ Que conclure? sinon que le fragment de la 
Diversarium artium schedula, ou il est parle de l’ivoire, aparte- 
nait ä cette partie du livre perdue aujourd’hui pour nous.“ 
So weit Guichard. Allein abgesehen davon, dass Gui
chard’s Beweisführung überhaupt in Betreff der Identität 
des Breviarium mit der Schedula an und für sich 
nichts weniger als überall wohlüberdacht ist, so scheint 
mir der Versuch , von dem Umstande, dass ein Paar 
Stellen des Breviarium in eine Lücke der Schedula zu 
passen scheinen, gleich auf die Identität beider Schrif
ten schliessen zu wollen, eine grosse Übereilung zu sein. 
Sind auch einige der 44 Theophilischen Stellen, welche 
das Lumen animae anführt, von der Art, dass sie rück
sichtlich der Annahme einer Identität des Breviarium 
mit der Schedula wohl in Betracht gezogen zu werden 
verdienen, so ist doch die beiweitem grössere Anzahl 
der Stellen auch wider von der Art, dass sie der An
nahme fast geradezu widersprechen: und nicht genug, 
dass die ganze Behandlungsweise der Gegenstände in 
der Schedula eine andere ist, als man in dem Brevia
rium zu bemerken so vielfache Gelegenheit hat, so 
sind auch die Gegenstände selbst, die in dem Brevia
rium behandelt werden, zum guten Theile andere, 
als in der Schedula, ihrer ganzen Anlage zufolge 
zur Behandlung kommen konnten. — Man vergleiche 
doch die Stellen des Breviarium selbst (ein Verzeich- 
niss derselben findet sich bei Raspe a. a. O. S. 145 
—148, ein vollständigeres bei Guichard p. XXXIX 
—XLIV) und urtheile, ob das Breviarium und die 
Schedula identisch seien: in dem Bieviai ium bandelt 
es sich um die Erzählung von rhatsachen und Er
scheinungen aus dem Gebiete des verschiedenartigsten 
menschlichen Wissens, in dei Schedula lediglich um 
die Anweisung zum Betreiben gewisser Künste, und 
zwar derjenigen Künste, die lheophilus selbst in sei
nen Prologen angegeben Lat, die Schedula ist eine ei
gentliche Technologie, das Breviarium, wie es scheint, 
eine Art Encyklopädie. Mag immerhin das Breviarium 
zur Schedula in irgend einer, ich weiss nicht, welcher 
Beziehung stehen, sei es, dass beide Schriften einerlei



88

Verfasser, oder sonst wie einerlei Quelle haben, so 
glaube ich doch jedenfalls so viel feststellen zu kön
nen, dass die vermeintliche Identität bis jetzt nicht al
lein nicht nachgewiesen worden, sondern auch auf den 
Grund der angeführten Stellen hin überhaupt nicht 
nachzuweisen sei. Ganz gleichgültig ist es hierbei, 
dass schon Simler eine gewisse Identität entweder der 
Schriften, oder blos ihrer Verfasser anerkannt hat, 
wenn er in dem Append. Biblioth. Gesner, p. 996—1003 
(Tig. 1555) und der Epitom. Biblioth. Gesner, p. 173 b 
(Tigur. 1555) schreibt: „idem Theophilus (nämlich der 
Verfasser der Schedula) in tractatu diversarum artium 
adducitur in libro^ qui inscribitur Lumen animae.“

Als eine zweite Schrift, wo der Theophilischen 
Schedula gedacht werde, gilt Gazii Florida Corona. 
Vgl. Murr a. a. O. Th. I, S. 41—42. Dort wird unter 
den „auctores principales, quorum sententiae et verba 
in propria forma in opere sunt adducta ad dictorum 
eins confirmationem ,<e und zwar unter den „ecclesia- 
sticos“ eines Theophilus Erwähnung gethan; allein dass 
die Theophilische Schrift, welche Gazius benutzt hat, 
nicht die Schedula gewesen sein könne, beweisen die 
beiden Stellen, die von Gazius aus dem Theophilus 
angeführt worden sind, hinlänglich. Murr hat die 
Stellen ganz übersehen, sie lauten nach der lyoner 
Ausgabe vom J. 1514 folgendermassen: f. 94 b. Ut in 
omnibus simus ptoficui et nihil in nobis esse debeat ociosum, ut 
Theophilus inquit, debemus consequenter declarare, cum nocumenta 
ex comestione fructuum provenientia non sint omnia aequalia. 
f. 158 a. Non enim sufficit humanum propositum absque divino 
subsidio, ut recte Theophilus inquit.

Der erste, welcher die Theophilische Schedula 
wirklich erwähnt hat, ist H. C. Agrippa. In seiner 
Schrift De incerlitudine et vanitate scientiarum et ar
tium (Col. 1527) spricht er gegen Ende des 90. Capi- 
tels de alchymia von der „vitrificatoria, de qua Theo
philus quidam pulcherrimum librum conscripsit.“ Vgl 
Lessing a. a. O. Th. VIII, S. 357 — 358 (Berl. 1792), 
Ausg. von Lachmann, Bd. IX, S. 477 (Berl. 1839). Doch 
scheint Agrippa bei seinem Citate nur das zweite Buch 
der Schedula, das von der Bereitung u. s. w. des Gla
ses handelt, vor Augen gehabt zu haben. Etwas wei
teres mag auch Gesner, der zweite, der von der Sche
dula, vielleicht nur auf Agrippa’s Autorität hin, gesprochen 
hat, nicht gemeint, wenn anders nicht gar nicht gekannt 
haben. Biblioth. p. 614 a (Tigur. 1545). Wohl aber 
ein dritter, Simler, Append. und Epit. a. a. O. Vgl. 
Lessing a. a. O. Th. VIH5 8. 358 (Berl. Ausg.), Ausg. 
v. Lachmann, Bd. IX, S. 477. Es finden sich bei Sim
ler ausdrücklich drei Bücher genannt, primus de tempe- 
ramentis colorum, secundus de ratione citri, tertius de 
fusoria et metallica. Flüchtiger als Simler hat Feller, 
der vierte, von dem des Theophilischen Werkes gedacht 

worden ist, die Schrift als libri de coloribus et de arte 
colorandi vitria bezeichnet. Catal. Codd. MSS. Bibl, 
Paul. Lips, praef. und p. 255. Act. Erudit. p. 419 
(Lips. 1690). Vgl. Bayle, Nouvell. de la Repubk des 
Lettres, Sept. 1686, p. 1027; Morhof, Polyhist. Lib. I, 
Cap. 7, §. 32 (Edit. IV, p. 58); Lessing a. a. O. Th. VIII, 
S. 353 (Berl. 1792); Ausg. v. Lachmann, Bd. IX, S. 474. 
Über Morhof’s lächerlichen Irrthum bei dieser Gelegen
heit vgl. noch Lessing a. a. O. S. 351 ältere, u. S. 474 
neuere Ausgabe. Von den neuern Citaten, die sich auf 
Theophilus und seine Schedula beziehen, erwähne ich 
hier im Ganzen folgende: Lessing, vom Alter der Öl
malerei aus dem Theophilus Presbyter, 1774; a. a. O. 
Th. VIII, S. 287 (Berl. Ausg.) (mit Eschenburg’s Zu
sätzen, das. Th. XII, S. 311) und Ausg. v. Lachmann 
Bd. IX, S. 443; Antologia Romana, Tom. II, p. 48 a 
— 53 a; Murr, Beiträge zur Geschichte der Ölmalerei 
a. a. O. Th. I, S. 17 und Th. XV, S. 10; Morelli a. a. 
O. S. 33; Fiorillo, kleine Schrift artist. Inhalts, Bd. I 
S. 197; Lanzi, Storia pittor. deW Italia, Ediz. III, T. I, 
p. 60, deutsch von Wagner, Bd. I, S. 59; Cicognara, 
Storia della Scultura, Vol. I, p. 331 «; Libri, Hist, des 
scienc. mathemat. en Italic, T. II, p. 133; Emeric-David, 
in der Biograph, unicers. Tom XLV, p. 346 b. An
derer Citate gedenke ich später.

Was nun die Person und das Zeitalter des Theo
philus anlangt, so hat bekanntlich Lessing die Vermu- 
thung aufgestellt, dass Theophilus ein Deutscher und 
der nämliche gewesen sei, der sich in der St.-Galler 
Chronik unter dem Namen Tutilo als „eloquens, coce 
clarus , celaturae elegans et picturae artifex, musicusee 
aufgeführt findet; Theophilus würde dann dem St.-Gal
ler Kloster angehört und im 9. Jahrh. gelebt haben, 
eine Meinung, der auch Breitkopf beigetreten sein solL 
Vgl. Eschenburg zu Lessing’» sämmtl. Schriften, Th. XII, 
S. 314. Dagegen hat Murr (a. a. O. Th. I, S. 17; 
Th. XV, S. 10) die Lessing’sche Vermuthung ganz und 
gar in Abrede gestellt, vielmehr behauptet, dass Theo
philus ein Mönch griechischer Herkunft, vielleicht aus 
Calabrien gebürtig und in Italien erzogen, gewesen sei, 
und zuverlässig erst im 11. Jahrh. gelebt habe. Sein 
wahrer Name wäre Rogerius oder Rüdger. Nach der 
venetianer Handschrift hat nämlich Theophilus auch 
Rogerius geheissen, und darauf bezüglich schreibt Ci
cognara (a. a. O. S. 332 a), dass Ruggiero „certamente 
italiano“ sei. Nach Emeric-David hat sich Theophilus 
mindestens zu der Zeit, als er seine Schedula geschrie
ben, in Italien und zwar in der Lombardei aufgehalten : 
,,le titre de Tractatus lombar dicus ,'s sagt er a. a. O. 
p. 334 b, „que porte le manuscrit de Cambridge, pu~ 
blie pav Raspe, ne laisse guere Heu de douter, que Tau- 
teur rihabität la Lombardie, lorsquHl l’a ecrit.(i

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F, Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Theophill presbyteri et monacki libri III. seit diversa- 

rum artium schedula opera et Studio Caroli de 
L’Escalopier.

(Schluss aus Nr. 22.)
INach Libri (a. a. O. p. 133) war Theophilus ein „moine 
grec.“ Morelli (a. a. O. p. 35) und Fiorillo (a. a. O. 
S. 199) endlich, um der Ansichten Anderer nicht wei
ter zu gedenken, halten den Theophilus wieder für 
einen Deutschen. Hiermit im Einklänge hat Guichard, 
meiner Überzeugung nach, am Richtigsten von Allen, 
aus innern Gründen nachgewiesen, dass Theophilus ein 
Deutscher gewesen sei, dass er sich jedoch in vielen 
Ländern umgesehen zu haben scheine, und dass seine 
Sckedula dem 12. oder 13. Jahrh. angehöre. Die letz
tere charakterisirt ihren Verfasser als einen „moine 
artiste“ ; doch war er nach Guichard mehr ein )}ou- 
vrier habile et experimente“ , als ein „grand artiste“, 
oder, wie ihn Emeric-David a. a. O. nennt, ein „ar
tiste tres recommandable pour son temps.“ Natürlich 
bringe ich diejenigen Gründe, welche Guichard von 
der Identität des Breviarium mit der Schedula für 
seine Zeitbestimmung in Anschlag gebracht hat, durch
weg in Abzug.

Was schliesslich die Sckedula betrifft, so ist die
selbe, wie ich bereits gesagt habe, als eine Technologie 
zu bezeichnen: Guichard, p. LXIII, nennt sie einen 
„Manuel de Part chretien“, w’eil darin die Künste meist 
nur in Hinsicht ihrer Anwendung zur Ausschmückung 
von Kirchen betrachtet werden. Sie zerfällt in drei 
Bücher mit je einem Prolog: das erste der Bücher 
handelt von der Malerei, insbesondere von der Zube
reitung und Mischung der Färbestoffe, das zweite von 
der Bereitung und Verarbeitung des Glases, das dritte 
von Metal ai beiten im Allgemeinen. Theophilus selbst 
sagt von dem Inhalte seiner Sckedula im Prologe des 
ersten Buches olgendes: „Illic invonies quicquid in di- 
Versorum celorum genenbus et mixturis habet Graecia, quicquid 

clectmm operositate ni^ili varietate novit Tuscia, quic- 
duchli vel fusill seu ^nterraszl.i opere distinguit Arabia, 

quicquid in vasorum diversi ae seu gemmarum ossiumve sculptura 
«Wo decorat Italia, quicquid in finestrarum pretiosa varietate 
diligit Francia, quicquid in nun , argenti) cupri gt 
gnorum lapidumque subtilitate sollers laudat Germania.“

II. Obschon Murr (a. a. 0. Th. I, p. die (jber_ 
Zeugung ausgesprochen hat, dass die Theophilische 
Schedula in vielen Klöstern und Bibliotheken Italiens 

vorhanden sein müsse, so kennt man von italienischen 
Handschriften doch bis jetzt nur eine einzige, die ve- 
netianer. Sonst sind noch zwei Cambridger, eine leip
ziger, eine pariser, zwei wiener und eine wolfenbüttlcr 
bekannt. Ob die in der Bodleianischen Universitäts
bibliothek zu Oxford befindliche Handschrift (Cod. Landi- 
„Leonis Imperatoris Propketiae} nec non TheophilL 
Presbyteri et Daniells Monachi quaedam Gr.“) die 
Schedula enthalte, lässt sich in Ermangelung einer ge
nauem Angabe nicht bestimmen, scheint mir aber sehr 
zweifelhaft zu sein. S. Catal. libr. MSS. Angl, et Ul
bern. T. I, P. 1, p. 56. Als ebenso zweifelhaft möch
ten aus dem nämlichen Grunde manche andere Anga
ben über Theophilische Handschriften bis auf Weiteres 
ohne Berücksichtigung bleiben. Zur nähern Kenntniss 
der genannten acht wird Folgendes dienen.

Cod. Cantabrig. 1, saec. XIII. Eigenth. d. Univers.- 
Bibl. Enthält zwar nur üb. 1, ist aber wegen grosser 
Correctheit schätzbar. Eine Abschrift desselben hat 
Guichard (p. XXVI) durch Panizzi’s Gefälligkeit er
halten. Dass schon Raspe die Handschrift benutzen 
konnte, hatten Umstände verhindert. Vgl. Neue Bibl. 
d. schön. Wissenschaft. Bd. XXVII, S. 229. Cod. Can
tabrig. 2, saec. XIII. Eigenth. d. Trinit. Colleg. Ent
hält nur lib. I, cap. 1—28, die bei Raspe sehr fehler
haft abgedruckt worden sind. Raspe hat behauptet, 
dass die Handschrift besser sei, als Cod. Cant. 1, die 
Gründe seiner Behauptung aber mitzutheileu nicht für 
gut befunden. Vgl. Eschenburg’s Zusätze in Lessing’s 
Schrift. Th. XII, S. 326. Neue Bibl. d. schön. Wissen
schaft. Bd. XXVII, S. 230. Cod. Guelpherb. saec. XI. 
Eigenth. d. herzogl. Bibl., früher des Ger. Agricola, spä
ter des Marq. Gudius. Lessing sagt von der Handschrift: 
„Sie hat alle Merkmale, welche der schwierigste Ken
ner von Handschriften des 10. oder 11. Jahrh. nur immer 
verlangen kann.“ Weniger richtig weist Schönemann 
(Versuch eines vollst. Syst. d. Diplomat. Bd. II, S. 114) 
die Handschrift dem 12. Jahrh. zu. Vgl. Ebert zur 
Handschriftenkunde, Bd. I, S. 34. Lessing a. a. O. 
Th. VIII, S. 303. 360; n. Ausg. IX, S. 449.478. Wenn 
auch lückenhaft, ist die Handschrift doch unter allen 
bekannten die vollständigste; s. Leiste’s Vorbericht zu 
Lessing’s Beiträg. VI, S. 5. Bekanntlich hat Lessing 
nach Cod. Guelph. die Sckedula herausgegeben. Cod. 
Lips. saec. XIII vel^ XIV. Eigenth. d. Univers.-Bibl., 
früher des Benedictinerklost. zu Altzelle. Die Hand
schrift ist, obschon stellenweise incorrect und, insbe
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sondere in lib. III, lückenhaft, doch gewiss eine der 
bessern; ich selbst habe sie vollständig verglichen, und 
bin der Überzeugung, dass sich Manches in der Sche
dula aus Cod. Lips, werde verbessern, manche von 
Escalopier in Vorschlag gebrachte Verbesserung werde 
befestigen lassen. Das in der Lessing’schen Ausgabe 
des Theophilus mitgetheilte Variantenverzeichniss ist 
durchaus mangelhaft, und lässt die Eigenthümlichkeiten 
des Cod. Lips, schwerlich genau erkennen. Vgl. Fel
ler a. a. (). Lessing a. a. O. Cod. Par. saec. XV. 
Eigenth. d. königl. Bibl., früher eines gewissen Lodov. 
Martelli und dann des bekannten Bigot. Vgl. Cat. 
Codd. MSS. Bibl. reg. Paris, stiid. Mellot. T. IV, p. 273. 
Libri a. a. O. Bibl. Bigot. P. V, p. 23, nr. 311. Eme
ric-David (a. a. O. p. 335 6) nennt die Handschrift un 
exemplaire tres-complet ganz mit Unrecht; denn sie 
enthält nur lib. I, cap. 1—29. Sie ist von Escalopier 
verglichen worden. Guichard p. XXI. Vgl. noch Les
sing a. a. 0. Th. VIII, S. 354 (Bd. LX, S. 475). Ein 
Facsimile der Handschrift findet sich in der Escalopier’- 
schen Ausgabe. Cod. Venet, saec. XVII. Eigenth. d. 
St.-Marcus-Bibl., früher der Gebrüder Nani. Vgl. Mo
relli a. a. O. p. 33. Die Handschrift ist aus Cod. Vin- 
dob. 1 entlehnt, und mag mithin ebenso wenig, als die
ser, vollständig und von beträchtlichem Werthe sein. 
Cod. Vindob. 1, saec. XII. Eigenth. d. k. k. Hofbibl, 
ist, wie bereits ^gesagt worden, unvollständig, und 
scheint mithin für die Vervollständigung der Schedula 
nicht viel erwarten zu lassen. Vgl. Morelli a. a. O. 
p. 35. Ebert a. a. O. S. 38. Cod. Vindob. 2, saec. 
XVII. Vgl. Morelli und Ebert a. a. (>.

Was die gedruckten Ausgaben der Schedula be
trifft, so besitzen wir deren, mit Ausnahme der neue
sten, nur folgende drei: Edit. Lessing. 1. S. Lessing’s 
Beitr. zur Gesch. u. Literat. VI, S. 289. Erschien erst 
nach Lessing’s Tode, von Leiste besorgt und mit des
sen Vorbericht, versehen. Blosser, doch nicht vollkommen 
correcter Abdruck des Textes nach Cod. Guelph., mit 
sehr mangelhafter Angabe der Varianten des Cod. Lips. 
unter dem Texte. Verzeichniss der Druckfehler und 
Abweichungen vom Cod. Guelpherb. bei Leiste S. 14. 
Vgl. Guichard p. XXIII.

Edit, Basp. S. A critical Essay on Oil-Paintiug; 
to which are added Theophilus de arte pingendi etc. 
by B. E. Baspe (Lond. 1781). Vgl. Neue Bibl. d. 
schön. Wissenschaft. Bd. XXVII, S. 229. Eschenburg’s 
Zusätze zu Lessing’s Schrift. Th. XII, S. 326. Gui
chard p. XXIV. Sowol in Ansehung der Interpunction 
als der Orthographie äusserst fehlerhafter Abdruck des 
Textes nach Cod. Cantabr. il. Raspe , der nach dem 
Urtheile des Berichterstatters in der neuen Bibliothek 
nicht genug von dem Werke des Theophilus gewusst 
hat, hat auf die Herausgabe desselben nicht den Fleiss 
und die Sorgfalt verwendet, welche man von Heraus
gebern solcher Werke fordert.

Edit. Lessing. 2. S. Lessing’s Schrift. Ausg. von 
Lachm. Bd. X, S. 372. Blosser Abdruck der Edit. 
Lessing. 1 ohne Leiste’s Vorbericht; doch sind die von 
Leiste angezeigten Druckfehler und Abweichungen still
schweigend im Texte verbessert. Cod. Lips, ist nicht 
revidirt, sondern die Angabe seiner Varianten gerade 
so, wie in der frühem Ausgabe unter dem Texte wie
derholt worden.

III. Abgesehen davon, dass die neueste Ausgabe 
die erste selbständige ist, vereinigt dieselbe in sich 
eine Menge von Vorzügen, die den frühen» ganz und 
gar abgehen: sie bietet nicht nur einen möglichst lücken
losen und wenn auch nicht fehlerfrei, doch nach Kräf
ten kritisch berichtigten Text, sondern auch unter dem 
Text den vollständigen kritischen Apparat selbst und 
eine gelungene französische Übersetzung, die erste, 
welche wir überhaupt von der Schedula besitzen. Aus
serdem enthält die Ausgabe eine vollständig und fleis
sig gearbeitete Einleitung von Guichard und zum 
Schlüsse Anmerkungen über mehre einzelne alphabe
tisch geordnete Gegenstände, die sich theils auf die 
Schednla selbst, theils auf die Übersetzung beziehen. 
Escalopier’s schwülstiges und mit einer Masse von Ci- 
taten überladenes Vorwort möchte weniger als Vorzug 
in Anschlag zu bringen sein. So weit mein Urtheil 
über die Ausgabe im Allgemeinen. Zur theilweisen 
Bestätigung desselben für besondere Fälle werden, wenn 
nicht das bisher Gesagte das Seinige dazu beigetragen 
hat, noch folgende Bemerkungen dienen.

Lib. 1, Praef. p. 5, 9, amplectatur. Richtiger Cod. 
Lips, amplectetur, wie schon das darauf folgende la- 
boret zeigt. Ib. 14, evangelid, wie Codd. Cantabr. ] 
Lips., scheint doch wol angemessener zu sein als eran- 
gelicam. P. 9, 5, hac vicissitudine instructionis me re- 
compensabis; ganz gute Conjectur statt der verworre
nen und sinnlosen Lesarten der Handschriften. Doch 
hat Cod. LAps. hanc vicissiludinum institutori tuo re- 
compensabis, und hier liesse sich denn doch fragen, ob 
dies nicht das Richtigere wäre t Cap. 4, p. 13, 12, 
modicum cenobrii et parum minii; so Codd. Cantabr. 1, 
Lnps. Die Vorschrift der Mischung wird durch Hin- 
weglassung des parum weit ungenauer. Cap. 24, p. 42, 
13, ut eo lucidius cum deute sive cum lapide polire 
possis. Cod. Lips, schiebt hinter lucidius noch fiat 
ein, wodurch der ganze Satz, unabhängig nun von dem 
Vorhergehenden , ein weit besseres Ansehen gewinnt. 
Cap. 25, p. 43, 6, super incude. Die Präposition ist 
aus dem Cod. Cantabr. 1 anfgenommen worden , der 
aber nicht incude, sondern incudem hat. Beides findet 
sich auch im Cod. Lips., und es wundert mich, dass 
der ganz passende Accusativ mit dem Ablativ ver
tauscht worden ist. super incudem heisst nichts ande
res , als „über den Amboss weg«. Wer irgend mit 
dem Verfahren des Ausschlagens von Metall auf dem 

bekannt ist, wird zugestehen, dass dabei der
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Ausdruck super incudem seine ganz gute Anwendung 
findet. Weit ungewöhnlicher sagt Theophilus Cap. 30, 
P- 52, 3, coque super carbones und Cap. 31, p. 52, 9, 
terens super lapidem, und ebenso Lib. II, Cap. 14, 
p. 93, 10. Ähnlich Lib. H, Cap. 25, p. 107, 5, super 
eam accendes ignem. Cap. 26, p. 45, 1 perfunde haec. 
Der Plural haec passt nicht, wie schon aus dem fol
genden „et cum ita per noclem steterit“ ersehen wer
den kann. Raspe hat hoc. Richtiger bietet Cod. Lips, 
perfundebis ohne haec oder hoc. Theophilus sagt: 
auf er es corticem, rades in patella munda, et perfunde
bis vino veteri sive cerevisia etc., sicque impones et ele- 
vabis. Cap. 27, p. 46, 3, omnia yenera colorum eodem 
yenere olei. Codd. Cantabr. 1. Lips, eodem oleo mit Aus
lassung des yenere, das nur eine fehlerhafte Wieder
holung des ersten genera zu sein scheint. Cap. 28, 
p. 47, 10, et cum defluere coeperit a calore. So Raspe. 
Cod. Guelph. a colore, Cantabr. 1, a colorore, Paris, 
a calare solis, Lips, blos sole. Mit leichter Mühe lässt 
sich hieraus das Richtige herstellen ; es muss jeden
falls a colore sole gelesen werden. A calore kann 
nicht par la chaleur heissen, und sonst gibt es keinen 
Sinn. Cap. 30, p. 52, 1, hinter lavans möchte der 
Deutlichkeit wegen aus Codd. Cantabr. 1 Lips, eam auf
zunehmen sein. Ibid. 4 adhaereat. Cod. Cantabr. 1 
Lips. Ven. haben adhaereant, wie auch Lips, im Fol
genden adhaeserint statt adhaeserit bietet. Theophilus 
will sagen: wenn die Finger, womit man die Probe 
machen soll, daran kleben bieiben, so ist der Leim 
fertig und gut. Edit. Lessing. 1 hat zwar adhaereat 
sowol als adhaeserit; allein Leiste verbessert schon im 
Vorberichte S. 14 wahrscheinlich aus Cod. Guelph. ad
haereant und adhaeserint, und so steht denn auch in 
Edit. Lessing. 2. Escalopier scheint dies nicht gewusst 
zu haben. Cap. 31, p. 52, 9, terens super lapidem. 
Cod. Cantabr. 1 fügt cum aqua hinzu. Escalopier sagt 
aber in der Note ex sequentibus errore illatum. Aber 
auch Cod. Lips, hat cum aqua, und es darf dasselbe 
keineswegs als fehlerhaftes Einschiebsel angesehen 
werden. Theophilus gibt die Vorschrift, dass man drei 
Theile Minium und ein Theil Cenobrium mit Wasser 
au einem bteine zusammen und klar reibe. Dies ist 
ganz in der Ordnung. Cap. 33—37, p. 55—63, die auch 
im o • ips., wie in allen übrigen Handschriften feh- 
en’ ,Ur h1U1, htr- aspe finden, sind ganz äugen- 

»ehemheh nicht E.geilrtlura dcs
von Escalopier, der sie ebenfalls für unecht häU ails 
dem Text weggelassen werde,, sollen. Cap. 45,' p. 72.11. 
guam m coxeris. _ Cod. Lips. I/Mn
ris. Quan ist gewiss das Richtig^ wie auch das dar. 
auf folgende aliumque rursus immitte deutlich beweist. 
Lib. II, Prolog, p. 75, 6, iuxta vocem oratoris cuiusdam 
dicentis. Escalopier bemerkt dazu p. 303 nous avons 
traduit ce mot par auteur et non par orateur 
la citation est un vers, qui appartient aux Listiques de 

Caton.“ Doch allzu bedenklich, und kennt denn Esca
lopier oder irgend ein Anderer den Dion. Cato so genau, 
dass er weiss, Cato sei nicht „orateur“ gewesen! 
Übrigens ist zu bemerken, dass in dem Distichon selbst 
die Lesart pudor, wofür die Handschriften des Theo
philus culpa haben, auch von Cod. Lips, geboten wird. 
Ibid. p. 77, 6, Visum et auditum didici. Auch ohne 
Cod. Lips, hätte man hier auf das Richtige visu et au
ditu fallen sollen. Cap. 1, p. 80, 2, dividens inter 
tres partes aequates. Intet' ist wol blos Fehler der Ab
schreiber? Cod. Lips, hat richtig in. Ibid. 81, 2, par- 
tem interiorem. Das Vorhergehende, wo Theophilus 
parietem medium und parietem exteriorem erwähnt, 
hätte Escalopier leicht auf den Gedanken bringen kön
nen, dass nicht partem, sondern parietem zu lesen sei. 
So hat in der That Cod. Lips. Cap. 6, p. 85, 8, con- 
tinge („sic correxhnus) statt coniunge scheint empfeh- 
lenswerth. Die Verwechselung dieser beiden Wörter 
kommt in den Handschriften sehr oft vor: soz. B. oben 
Lib. I, Cap. 24, p. 42, 6, wo Cod. Lips, coniunges, die 
übrigen continges lesen und weiter unten Cap. 31, 
p. 115, 9, wo die Handschriften distingue, Cod. Lips 
disiunge. Cap. 15, p. 94, 11, super ferream tabulam, 
de quo etc. Wovon ? quo ist wol nur Druckfehler statt 
quem? Dies findet sich in Codd. Guelph. Lips. Cap. 
17, p. 96, 15, coniungens. Escalopier fragt in der Note 
coniungas? Ganz recht: so hat auch Cod. Lips. Cap. 
21, p. 102, 3, viridis coloris, richtige, auch vom Cod. Lips. 
gestützte Emendation statt viridi coloris, wie in den übrigen 
Handschriften steht. Cap. 22, p. 103, 12, trabes ferreos 
Cod. Lips, ferreas; so auch Cap. 23, p. 104,12, super 
eas, auf das vorhergehende trabibus bezogen, statt 
super eos. Cap. 25, p. 107, 5, fimo aus Cod. Lips. 
richtig in den Text aufgenommen. Alle übrigen Manu- 
scripte haben hier das sinnlose fumo. Ibid. 8, Herum. 
Escalopier bemerkt in der Note dazu: interim legendum 
videtur. So hat in der That Cod. Lips. Cap. 26, 
p. 109, 14. 15, corriga. Das gewöhnlichere corrigia 
hat Cod. Lips. Cap. 28, p. 112, 6, libris passt nicht 
in den Zusammenhang zwischen comibus und ornatu 
vestimentorum. Hier kann von nichts Anderm die Rede 
sein, als von limbis, wie Cod. Lips, an dieser Stelle 
sowol als weiter unten 9 limbum statt librum sehr rich
tig aufweist. Theophilus erwähnt den Schmuck vom 
Kopfe bis zum Fusse, erst cruces in capite maiestatis, 
dann die limbos, und endlich die otnatnenta in fine 
vestium. Lib. III, Prolog, p-120,9j ardentissime. Esca
lopier in der Note: ardentissimo? zu desiderio bezogen. 
So steht richtig in dem Cod. Lips. Cap 17, p. 138, 10, 
costarum et rotundae. Fiunt. Dazu Escalopier in der 
Note: Sic Ed. Omissa haec videntur in codice, et in- 
fra vocabulum auctor. Ich weiss in der That nicht, 
was dies heissen soll. Codd. Guelph. Lips, haben diese 
Worte. Ibid. H * intus. Cod. Lips, interius ist der 
Theophilischen Schreibart, im Gegensätze zu dem fol
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genden exterius weit angemessener. Ibid. 12, percus- 
sae mit Recht aus Cod. Lips, in den Text aufgenom
men. Die übrigen Manuscripte haben perversae. Ibid. 
p. 139, 5, eorum. Wol ein Fehler der Abschreiber 
statt earum: so Cod. Lips. Cap. 18, p. 140, 5, Uno' 
Escalopier in der Note: imo „lineo“. So findet sich 
wirklich im Cod. Lips. Ibid. 7, comburatur. Der Con- 
juctiv passt gar nicht. Das Vorhergehende mittes, 
sufflabis und das folgende extingues, siccabis zeigt zur 
Genüge, dass comburetur stehen müsse. So Cod. Lips. 
Cap. 21, p. 143, 4. Das gewöhnliche vasis vitribus 
gibt keinen Sinn; richtig hat Escalopier aus Cod. Lips, 
vasis veteribus in den Text aufgenommen. Ibid. 9, com- 
misceas. Die Redeweise des Theophilus verlangt com- 
miscens; so Cod. Lips. Ibid. 11, siccatur. Es ist von 
aurum et argentum die Rede, mithin möchte siccantur, 
wie Cod. Lips, hat, vorzüglicher sein. Cap. 27, p. 153,6, 
confringens. Hier verlangt die Theophilische Redeweise 
den Imperativ confringe. So hat Cod. Lips. Cap. 28, 
p. 153, 14, barabos. Unbekannte Gummiart. Vgl. 
p. 274. Cod. Lips, nennt dieselbe parahas. Cap. 28, 
p. 154, 1; ut ex ea aqua vix turbida fiat. Cod. Lips, 
ex eo, nämlich vase. ea auf das vorhergehende par- 
ticula bezogen, passt nicht.

Dresden. Julius Petzholdt. 

Psychiaterie.
Beschreibung der k. k. Provinzial-Irrenheilanstalt zu 

Hall in Tirol, von Dr. Johann Tschallener, Director 
und Primärarzt der Provinzial - Irrenheilanstalt zu 
Hall. Mit 6 lithographirten Tafeln. Insbruck, Wag
ner. 1842. Gr. 8. 2 Thlr.

Der gegenwärtige Standpunkt der Psychiaterie lässt 
zu ihrer weitern Ausbildung den Beitrag jedes Arztes 
wünschen, welcher in diesem Kreise Erfahrung einzu
sammeln Gelegenheit hat. Der Verf. vorliegender 
Schrift ist Irrenarzt seinem Berufe nach, und freiwil
liger Beruf scheint diess um so mehr bei ihm zu sein, 
da er nach einer längern ausgebreiteten Praxis, die ihn 
als k. k. Kreisarzt mit den Schwierigkeiten und Män
geln der psychischen Heilkunde hinlänglich bekannt 
machte, erst im höheren Mannesalter der Berufung an 
die Irren - Heilanstalt seiner vaterländischen Provinz 
folgte und sich in diesem neuen Wirkungskreise, den 
er im J. 1834 antrat, fortwährend befriedigt fühlte. 
Das ganze Werk spricht diese Befriedigung, ein aus-

schliessendes Interesse des Verf. für seinen Wirkungs
kreis aus. Dass er diesen Beruf erst spät übernahm, 
verkürzt freilich den Zeitraum seiner speciellen Erfah
rungen in diesem Fache, darf aber von einer andern 
Seite wiederum für vortheilhaft gehalten werden. Wenn 
auch die Heilkunde zu vielumfassend ist, um nicht für 
alle, die nicht gerade zu den Genialen gehören, die 
Beschränkung auf eine begrenzte Sphäre in dem gros
sen Kreise mehr oder weniger nöthig zu machen, so 
bedarf doch der Arzt, welchem Zweige der Heilkunde 
er sich vorzugsweise widme, einer Bekanntschaft mit 
dem Ganzen seiner Wissenschaft und Kunst, die sich 
nur in dem vielseitigen praktischen Leben erwerben 
lässt, von welchem eine frühzeitige specielle Bestim
mung für die Irren - Heilkunde leicht zu weit entfernt. 
Bleibt es auch ungewiss, ob der schon ältere Arzt sich 
noch in die eigenthümlichen Forderungen und Beschrän
kungen, welche der Beruf, für eine Irren-Anstalt zu 
leben, an ihn macht und und ihm auflegt, hinlänglich 
fügen und sich in dem ungewohnten Kreise frei genug 
bewegen werde, ist es daher nicht im Allgemeinen an- 
zurathen, dass man zu Besetzung solcher Stellen auf 
Arzte, die sich zuvor der gewöhnlichen praktischen 
Laufbahn widmeten, vorausrechne, so möchte es nicht 
ganz zu widerrathen sein, dass, in einzelnen Fällen 
wenigstens, eine Ausnahme von der allgemeinen Regel 
auf die angegebene Art gemacht werde, damit auch 
dieser Weg, die Wissenschaft zu fördern, nicht unver
sucht bleibe. Mit der grössten Bescheidenheit berührt 
der Verf. selbst diesen Punkt. Er beginnt die Vorer
innerung mit dem Geständnisse, dass es niemals seine, 
als eines viele Jahre hindurch auf dem Lande beschäf
tigt gewesenen praktischen Arztes, Sache gewesen sei, 
schriftstellerisch aufzutreten, und dass ihn nur die auf 
speciellen Ruf späterhin von ihm übernommene Stellung 
an der Landes - Heilanstalt für Irre zu einer Beschrei
bung derselben veranlasse. Die ganze Schrift findet 
sich in diesem anspruchslosen Tone abgefasst; das 
Resultat ihres Durchlesens ist aber nicht blos, dass 
man den Verf. als Mensch liebgewinnt, sondern auch 
als Arzt hochschätzt, und dass man die Überzeugung 
erhält, er sei an der Stelle, die ihm gehöre. Nicht 
durch Gelehrsamkeit zeichnet sich die Schrift aus, aber 
durch des Verf. hervorstechenden treffenden Blick und 
praktischen Tact. Zu vollständiger, richtiger Beurthei- 
lung eines praktischen Mannes gehört die persönliche 
Bekanntschaft mit ihm, und wahrscheinlich ist es, dass 
der Verf. dabei noch gewinnen würde.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jenn. Druck und Verlag von I?. A. Brockhaus in Xieipzig.
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Hall in Tirol, von Johann Tschallener.
(Fortsetzung aus Nr. 23.)

Auch die Einrichtung einer Heilanstalt, insbesondere 
die einer Heilanstalt für Irre, lässt sich ohne per
sönliche Bekanntschaft mit ihr nicht genügend beur- 
theilen. Der Verf. schildert jedoch die Einrichtung 
dei' seiner Leitung anvertrauten Anstalt, die von der 
k. k. Regierung im J. 1830 begründet wurde, auf eine 
fassliche Art in allen wichtigen Beziehungen, sodass 
man sich. soweit die eigene Anschauung fehlt, ein 
Bild von derselben zu entwerfen vermag, und die drei 
ersten der Schrift beigefügten Tafeln erläutern durch 
die auf ihnen angegebenen Grundrisse die gegebene 
Schilderung hinlänglich. Dass an die bauliche Einrich- 
läng nicht der Maasstab der neuerlichst in Deutschland 
Angelegten grossen Anstalten dieser Art gelegt werde, 
ist billig. Nicht ganz passend erscheint in jedem Falle 
die mit Einschluss eines gartenartig angelegten Hof- 
raums in vollständigem Quadrate ausgeführte Form 
der Gebäude, da auf diese Art der Hof von allen Sei
ten geschlossen und, gleich den Gebäuden selbst, dem 
Zutritte der Luft nicht hinlänglich freigegeben ist. Im
Innern der Gebäude scheinen die Wohnungen der Män
ner und Frauen nicht genug von einander geschieden 
zu sein, wie z. B. die S. 141 befindliche Bemerkung 
vermuthen lässt, nach welcher ein in die Honoratioren- 
Abtheilung des ersten Stocks gebrachter junger Mann 
mehre weibliche Kranke daselbst zu Gesicht bekam 
und eine bedeutende Nahrung seiner Satyriasis erlitt. 
Die frühere Aufnahme der Tobenden in der Nähe der 
übrigen Kranken machte bald die Anbringung eines 
neuen abgesonderten Gebäudes wünschenswerth, und 
durch den der Schrift beigefügten Anhang ist diese in 
nahe Aussicht gestellt. Auch fehlt es an Feldbau oder 
grössern, die Stelle des Feldbaus vertretenden Gärten. 
Id jeder Beziehung aber muss man sich darüber freuen, 
dass die Anstalt nur für eine nicht über 80 steigende 
Zahl von Kranken bestimmt ist. Allzugrosse Erweite
rung der Irren - Anstalten wenigstens, wie sie in der 
neuesten Zeit immer gewöhnlicher wird, beschwert und 
beeinträchtigt eben so die hinlängliche Berücksichtigung 
der einzelnen Kranken, als sie, für das ärztliche Per
sonal drückend wird. Und bei dei geringen Ausdeh
nung der hier geschilderten Anstalt hat man doch die 

ärztlichen Beamten, wie ihre Bestallung zeigt, für die
sen Zweck allein genug beschäftigt geglaubt. In sol
chen Verhältnissen zu wirken muss dann auch dem 
Arzte zu wahrer Freude und Befriedigung gereichen, 
dagegen wir die meisten Irrenärzte von der Last der 
ihnen obliegenden Geschäfte gedrückt sehen; was hier 
um so weniger stattfinden sollte, da der Bernf des 
Irrenarztes eine gleichförmige, heitre, wenigstens zu- 
iriedene Stimmung vorzugsweise erfordert und gerade 
dieser Beruf, auch bei dem reinsten Interesse, mehr 
als jeder andere, die Ruhe und Heiterkeit des Arztes 
zu untergraben geeignet ist. In ähnlichem billigen Ver
hältnisse steht hier die Zahl der Wärter zu der Zahl 
der Kranken. Auf einen Wärter sind im Durchschnitte 
4—5 männliche, auf eine Wärterin 5 — 6 weibliche 
Kranke gerechnet, wozu bei 10—11 Wärtern noch ein 
Oberwärter, bei 7—8 Wärterinnen noch eine Oberwär
terin kommt. Auch ist die Honorirung des dienenden 
Personals angemessen, und dies gewiss um so nöthi- 
ger, da jeder in einer Irren - Anstalt Beschäftigte ohne 
allen Druck leben muss, um das leisten zu können, 
was sein Beruf von ihm fordert und was, in jedem 
Falle, wie auch sein Amt heisse, keine geringe Auf
gabe für ihn bleibt.

Sehr gemässigt scheint die unmittelbare Einwirkung 
der vorgesetzten Behörde auf das Leben in der An
stalt zu sein. Theils erhellt dies schon daraus, dass 
dem dirigirenden Arzte eine Anweisung zu den für die 
Aufnahme der Kranken nöthigen ärztlichen Attesten, 
sowie Instructionen für das dienende Personal zu ent
werfen überlassen worden ist, theils, und noch mehr, 
geht es aus der freien Stellung hervor, welche der 
Arzt hinsichtlich der Aufnahme der Kranken selbst 
einnimmt, da sämmtliche Ansuchen deshalb an ihn ge
richtet werden und von ihm selbst die Bewilligung mit 
erst nachfolgendem Berichte an die höheie Behörde 
abbängt. Nirgend stösst man auf eine lästige Beschrän
kung irgend einer Art. Solches Verbauen stärkt die 
Lust und erhebt den Muth der Beamten, denen einmal 
ein bedeutender Einfluss auf daS oder Wehe der 
ihnen anvertrauten Kranken über assen werden muss; 
und gewiss wird sich dieses ei trauen wiederum be
lohnen, wie hier der ärztliche Vorsteher dieser Anstalt 
mit Liebe und Enthusiasmus den ihm anvertiauten Po
sten bekleidet und mit der grössten Gewissenhaftigkeit 
ebenso, als mit der regsten Thätigkeit, ausfüllt. Der 
Geist, welcher in einer solchen Anstalt weht, muss 
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den Leser einer zu deren Beschreibung dienenden 
Schrift an sich schon anziehen; hier finden wir aber 
auch in jeder Beziehung einen ansprechenden Sinn, 
ansprechend sowol in Hinsicht auf die Menschenliebe 
des vorstehenden Arztes, als in Hinsicht auf die Nüch
ternheit seines ärztlichen Urtheils und auf die Conse
quenz der therapeutischen, wie der psychischen Be
handlung. Die Schrift ist reich an Resultaten echter 
Erfahrung, ihr Verf. keinem einseitigen System erge
ben, sondern unbefangener Beobachter der Natur; die 
wahre Erfahrung gewinnt durch ihn, und solcher Ge
winn gehört in der Wissenschaft zu dem sichersten. 
Allerdings lässt sich gegen die Theorie Manches ein
wenden, die rechte Theorie wird wol aber noch lange 
Zeit für die Psychiaterie Desiderat bleiben, und wir 
können deshalb schon zufrieden sein, wenn nur die 
Erfahrungs-Grundlage allmälig sich mehr und mehr be
festigt und erweitert.

Nachdem der Verf. bis zu S. 74 eine Beschreibung 
der Anstalt ih ihren verschiedenen Beziehungen aus
geführt hat, trägt er von S. 75 —135 die Grundsätze 
der psychologischen und therapeutischen Behandlung 
vor. Im Einzelnen bestätigt sich hier, was früher nur 
im Allgemeinen von dem ebenso humanen als ernsten 
Sinn Und der vielseitigen praktischen Bildung des Verf« 
gesagt wurde. Res est sacra miser, lesen wir beiläu
fig auf der ersten Seite. Der Verf. hätte dieses Wort 
als seinen Wahlspruch an die Spitze der Schrift stellen 
können. Als zweiter Wahlspruch neben diesem, für 
die Humanität des Verf. bürgenden würden dann die 
eben so beiläufig hier angeführten Worte: „Besser, als 
halbe Maasregeln, keine“, Platz finden, um den Ernst 
seines Sinnes zu erweisen. Rühmenswerth ist in glei
cher Art das Verhältniss der Güte und Strenge in sei
nem Verfahren. „Güte“, sagt er S. 83, „ist meine 
rechte, Ernst und Strenge meine linke Hand“; und S. 
86: „Es bedarf keiner weitern Belege mehr um nach
zuweisen, der Geist in unserer Heilanstalt sei der der 
Güte, der Ermahnung, des Bittens, dann der Drohung, 
und wenn alles Dieses nicht fruchtet, aber erst dann 
auch, der Geist der Einschränkung, des Ernstes, der 
Strenge.“ Eben so wichtig ist der Grundsatz der Of
fenheit gegen die Kranken, welchen der Verf. aufstellt. 
„Man scheue sich ja nicht“, sagt erS. 71, „dem Kran
ken die Wahrheit, sei sie auch bitter, zwar theilneh
mend , aber ganz offenherzig zu sagen; nicht an der 
Wahrheit, wol aber an der Lüge nimmt der Geistes
kranke Rache, und er beschämt in dieser Be iehung 
manchen Vernünftigen;“ und indem er später die trau
rigen Folgen eines unvorsichtig geleisteten Verspre
chens erwähnt, fügt er S. 310 bei: „Möchte diese trau
rige Thatsache einen Jeden, der es mit Geisteskranken 
zu thun hat, zur ernstgemessensten Warnung dienen, 
ja keinem dieser Unglücklichen auch nur das Minde
ste zu versprechen, was man nicht halten kann. ich 

wünschte in dieser Hinsicht Jedem meine Erfahrungen 
seit mehr als dreissig Jahren.“ Wo sich in diesen 
verschiedenen Beziehungen der Verf. ausspricht, thut 
er es so einfach und kräftig, dass wir gern mehre sol
cher Bemerkungen hier wiederholten. Ein Recensent 
kann aber das Vorzügliche nur andeuten, nicht im Ein
zelnen mittheilen, und muss eher noch über das, was 
seiner Überzeugung nach vor dem Richterstuhle der 
Wissenschaft sich nicht ganz rechtfertigt, genauere 
Rechenschaft ablegen.

Mit besonderem Wohlgefallen verweilt der Verf. 
bei Vergleichung der Psychiaterie mit der Erziehungs
kunst, führt zu Bestätigung dieses Vergleichs mehre 
der angesehensten Arzte redend auf und beruft sich 
auf seine eigenen vieljährigen Erfahrungen. Unzwei
felhaft liegt in dieser Vergleichung viel Wahrheit; in
dem man jedoch oft zu weit dabei geht, nützt man der 
Wissenschaft nicht. Bei der psychischen Behandlung 
der Seelenkranken muss wieder angeregt werden, was 
früher in ihm schon thätig war, in dem Kinde dagegen 
ist ein solches Vorausgegangene nicht vorhanden. Mit 
dem Kinde muss man immer sprechen als mit einem 
zu der Reife der Vernunftthätigkeit erst vorzubereiten
den, mit dem Seelenkranken als mit einem der reifen 
Vernunftthätigkeit schon vertraut gewesenen Menschen. 
Nie darf man den Irren bemerken lassen, dass man ihn 
als Kind betrachte; er würd das Irrige dieser Meinung 
leicht selbst fühlen, dadurch verletzt werden und das 
Vertrauen zu dem Arzte verlieren; das Kind aber, um 
nicht durch Eitelkeit zur Überschätzung verleitet zu 
werden, muss sich stets als Kind behandelt sehen. 
Und dies gilt für die ganze Behandlung des Irren, wie 
des Kindes, in Beziehung auf den Geist, wie in Bezie
hung auf das Gemüth. Bei dem Irren ist die Unter
weisung stets auf dem Grunde der früher schon ge
wonnen gewesenen Bildung einzuleiten, während man 
bei der Erziehung eine tabula rasa vor sich hat, auf 
welcher der Griffel des Erziehers nach seiner eige
nen Individualität die Conturen des in der Folge der 
Zeit weiter auszuführenden Bildes eingräbt, weise ge
nug, wenn er die Linien nicht zu schärf zieht, wo das 
Metall spröde ist, und nicht zu leicht hinzeichnet, wo 
die Weichheit des Materials ein tieferes Eingraben ge
stattet. Der Unterschied ist von Bedeutung. Der See
lenkranke, lautet die Forderung, soll sich gewöhnen, 
seinen eigenen'Villen einem andern unterzuordnen; das 
Gefühl der Selbständigkeit soll man ihm nehmen, um 
seinen Eigenwillen zu brechen und «ihn so einer ver
nünftigen Behandlung zu unterwerfen. Allerdings muss 
er gehorchen lernen, wie das Kind; das erzielte Re
sultat ist dasselbe, wie bei dem Kinde, der Weg aber, 
dieses Resultat zu gewinnen, darf nicht derselbe sein. 
Das Kind muss gehorchen lernen, ohne noch den Grund 
einzusehen, warum die Forderung gestellt wird. So 
kindisch darf man den Seelenkranken nicht behandeln, 
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nicht zu blindem Gehorsam ihn anhalten; stets muss 
vielmehr bei ihm bedacht werden, dass er, zu manchen 
Zeiten wenigstens, recht wohl fähig ist, den Grund des 
an ihn gestellten Verlangens einzusehen, dass nur für 
den Augenblick die Kraft ihm verloren ging, dieser 
Einsicht seine Aufmerksnmkeit zuzuwenden und sein 
Handeln unterzuordnen. Aus eigner Erfahrung führt 
der Verf. mehre Beispiele zum Beweise an, dass in 
dem Seelenkranken das richtige Urtheil nicht völlig 
verloren gehe, sondern sich nur verberge, und dass 
bei wiedergewonnener Freiheit oft genug sich kund 
gebe, wie der Kranke Alles richtig aufgefasst, nur zu 
seinem Besten zu verwenden nicht vermocht habe. 
Diese eigene Erfahrung spricht hinlänglich gegen die 
Forderung unbedingten Gehorsams. Man findet es un
passend, den Seelenkranken damit zu beschäftigen, 
dass er einen Haufen Steine ohne weitern Zweck hin 
und her trage, oder dass er die eben festgestamplte 
Erde von Neuem wieder aufgrabe; warum anders, als 
weil man annehmen zu müssen glaubt, dass er dass
Zwecklose dieser Beschäftigun, richtig beiirtheile und
deshalb kein Interesse daran nehme ? Dehne man nur 
diesen Grundsatz auf die ganze Behandlung aus. dann 
wird auch die Forderung des Gehorsams ein ganz an
deres Ansehen gewinnen. Nicht dass er unbedingt 
folgen müsse, darf der Irre fühlen; das Kind kann sich 
dabei begnügen; er würde dadurch erbittert werden. 
Dass er das thun müsse, was recht ist, soll er empfin
den. In dieser Beziehung ist auch Strenge nöthig, und 
nie wird dann Strenge nachtheilig wirken. Der Irre 
beugt sich vor dem Rechte, wenn er auch dem Zwange 
widerstrebt; er tritt zurück, wenn der Blick des Arztes 
ihm sagt: so muss es sein! nicht, wenn es heisst: so 
will ich es haben! Zeigt sich aber hier schon deut
lich in dem Beispiele des Gehorsams, wie verschieden 
die Behandlung des Seelenkranken von der des Kindes 
^t, so wird dies noch auffallender in Beziehung auf 
<as mit dem Gehorsam verwandte Gefühl der Furcht, 
Reiches der Verf. ebenfalls nach dem Vorgänge An- 
n«vrhi a en,es der nöthigsten Erfordernisse in der 
wird eii?eR-B^ant^unS der Irren hervorhebt. Wer 
Wilu du fi ।
vermag viel inBehSn
in der Art und * « • w*”1; T berühmte

zu unbekannt gebhebeneWinu hat vielleicht durch sie 
am meiste.! ube. semen kö„i81iche„ pn lin2. vcrmocht. 
wer aber ein Kind durch F„^i * A . i 
wo Ite, wurde d.e mo.ahsche Kraft i„ ihnl „„(ergraben 
und ein schwaches Rohr vor sich aafwac]lsca ’ch 
von jedem Sturme m den Schlamm ,licde ]rjickt

Ein anderer Punkt, in welchem „ir den Grund- 
sätzen des Verf. in Behandlung der Seelenkranken 
nicht ganz beizustimmen vermögen, liegt in seiner Nei
gung, die Rücksichtslosigkeit und Heftigkeit derselben 
oft als wahre Bosheit zu betrachten. Auf einem Mis- 

Verständnisse kann dies nicht beruhen, insofern man 
sich nämlich dieses Ausdrucks wol auch bedient, wo 
sich bei Blödsinnigen Leidenschaftlichkeit ohne alle 
Beschränkung durch die Kraft des Willens zu erkennen 
gibt. Der Verf. setzt bei der von ihm geschilderten 
Boshaftigkeit hinlängliche Einsicht in den Grund und 
Zweck des Handelns, eigentliche Bosheit voraus. Al
lerdings ist der Anschein davon oft gross,- wenn aber 
der Verf. zum Beweise dafür in der Anmerkung Nr. 9 
zu S. 83 anführt, dass eine Kranke ihre Unreinlichkeit 
mit den Worten oeoen die • ,,du
musst ja zufrieden sein, dass ich dir nur auf den Bo
den brunze, zu Hause habe ich allezeit in das Bett 
gebrunzt“, so geht daraus noch nicht hervor, dass 
diese Kranke in ihrer so belästigenden Aufführung der 
Herrschaft über sich fähig war; und hätte der Verf. 
in der S. 279—286 geschilderten Kranken nur, wie er 
glaubt, eine moralisch verwilderte Person behandelt, so 
müsste man ihm zu einem so schnellen glücklichen 
Erfolge doppelt Glück wünschen, sich aber auch dar
über wundern, dass er die nur moralisch verderbte 
Person von der ihr schon angedrohten Strafanstalt zu
rückhielt und fortwährend einer ärztlichen Behandlung 
unterwarf. Auch spricht er sich an mehren Stellen 
deutlich genug in entgegengesetztem Sinne aus. So 
sagt er S. 97: „Mancher Irre irrt nicht so sehr aus 
Bosheit, als aus Unüberlegtheit und Mangel an Erzie
hung; und findet er sich dann, statt bestraft, belehrt 
und liebevoll behandelt, so kommt er bald in deine 
Gewalt/4 Überhaupt wäre bei der humanen Gesinnung 
des Verf., die sich in seiner Schrift in allen Beziehun
gen unzweifelhaft kund gibt, diese Neigung, in den 
Handlungen der Seelenkranken wirkliche Bosheit so 
leicht anzunehmen, wirklich räthselhaft, wenn sie nicht 
in seiner Ansicht von dem Wesen der Seelenkrankhei
ten ihre Erklärung fände, und dies führt uns um so 
mehr auf die Beurtheilung dieser Ansicht, da sie auf 
die Behandlung jener Krankheiten nothwendig einen 
bedeutenden Einfluss hat.

Das Wesen der Seelenkrankheiten, welche der 
Verf. im Allgemeinen Geisteskrankheiten nennt, sucht 
er in dem alterirten Bewusstsein, und das Bewusstsein 
ist ihm die Fähigkeit, richtige Begriffe zu bilden. „So 
lange das Bewusstsein44, sagt er S. 122, „die Denk
kraft und die Erkenntniss bei einem auch noch so 
schweren Gemüthskrankcn nicht soweit alterirt sind, 
dass sie vernunftwidrig ausarten, so lange ist ein sol
cher Mensch kein Gegenstand einer Irrenanstalt.44 Ge- 
müthskrankheiten erscheinen ihm, wie schon hieraus 
hervorgeht, nicht als zu dem Gebiete der Seelenkrank
heiten gehörig, das Vorhandensein selbständiger Wil
lensstörungen leugnet ei völlig. Keineswegs zwar ver
kennt er den grossen Einfluss, welchen das Gemüth 
auf den Geist als den Repräsentanten des Selbstbe
wusstseins hat (S. 121), indem das so oder anders af-
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ficirte Gemüth so oder anders auf den Kranken ein
wirkt, das denkende und erkennende Princip bald so, 
bald anders ergreift; da aber tausend Fälle im mensch
lichen Leben beweisen, dass eine und die nämliche 
Gemüthskrankheit dem Geiste des Einen nichts oder 
nur wenig anhaben kann, während sie auf die Denk
kraft und Erkenntniss des Andern so wirkt, dass er 
darüber den Kopf verliert, so könne, meint er, der 
Grund hiervon unstreitig doch nur in den quantitativen 
und qualitativen Verhältnissen der Denkkraft liegen. 
Wer nun glauben wollte, jeder Gemiithskranke gehöre 
in eine Irrenanstalt, dem möchte der Rath ertheilt wer
den , dahin zu wirken, dass die jetzt bestehenden Ir
renanstalten wenigstens um das Hundertfache zu Auf
nahme dieser Kranken vermehrt würden; das so oder 
anders afficirte Gemüth disponire wol zu Geistesstörun
gen, ohne aber selbst Geistesstörung zu sein. So der 
Verf. Auch wir können nicht behaupten wollen, dass 
Gemüthskrankheiten zu den Geistesstörungen gehören, 
wir erkennen aber neben den Krankheiten des Geistes 
auch gewisse Störungen des Gemüths als Seelenkrank- 
keiten an. Wie nun hier der Verf. dem wirklichen 
Erkranken zu wenig zugesteht, so dehnt er im Gebiete 
des Geistes dasselbe zu weit aus. „Die niedern Sinne“, 
sagt er S. 127, „als äussere Werkzeuge des Denkens, 
können uns täuschen, und hieraus folgt unmittelbar, 
dass die höhern Sione in diesem Falle auf Abwege 
gerathen; das Product ist alterirtes Bewusstsein.“ Nicht 
alle Täuschungen der Sinne aber führen Alteration des 
Bewusstseins herbei, einfache Sinnestäuschung kann 
vielmehr als solche in dem Selbstbewusstsein erkannt 
werden, die Unterscheidung von Illusion und Halluci- 
nation ist für die Lehre von der Zurechnung, wie für 
die Psychologie überhaupt, höchst wuchtig. Aber auch 
im Allgemeinen lässt sich gar nicht feststellen, wo das 
Bewusstsein, wenn in der Erkenntniss Störungen ein
treten, alterirt zu werden anfängt, und es ist eben so 
schwer, ja, eben so unmöglich, mit Sicherheit zu be
stimmen, wo die Geistesstörung in Krankheit des Gei
stes übergeht, als wo die Störung des Gemüths zu Ge
müthskrankheit wird. In beiden Fällen erhellt, dass 
weder die eine, noch die andere dieser Störungen zu 
Ausbildung einer Seelenkrankheit hinreicht, beide müs
sen sich vereinigen, um diese hervorzurufen. Zu der 
Störung des Gemüths muss eine Störung des Selbstbe
wusstseins hinzutreten, mit der Störung des Geistes 
muss eine Störung des Selbstgefühls sich verbinden: 
dann entsteht Seelenkrankheit. Wenn man in der Psy
chologie neben das Selbstbewusstsein Selbstgefühl stellte, 
dann würde man leichter eine richtige Ansicht von dem 
Verhältnisse zwischen Geist und Gemüth und von dem 
Verhältnisse beider zu der Seele erhalten. Wie aber 
Selbstbewusstsein und Selbstgefühl zu richtiger Beur- 
theilung der Seelenkrankheiten neben einander gestellt 
werden müssen, so darf auch die Selbstbestimmung 
hierbei nicht übergangen werden. Mit dem Selbstbe

wusstsein, wie mit dem Selbstgefühle, ist sie stets so 
innig verschmolzen, dass weder jenes, noch dieses er
kranken kann, während die Selbstbestimmung ihre Nor
malität behaupte, ja dass weder der Geist, noch das 
Gemüth thätig sein kann, ohne dass auch die Selbst
bestimmung angeregt werde. Die alte Lehre von den 
drei Hauptvermögen der Seele, den Vermögen des 
Denkens, Fühlens und Wollens, wird sich nicht überleben 
und auch auf die Lehre von den Seelenkrankheiten ihren 
entschiedenen Einfluss stets behaupten; nur möchte das 
gegenseitige Verhältniss dieser verschiedenen Richtun
gen der Seelenthätigkeit einer andern Deutung, als der 
gewöhnlichen, zu unterwerfen sein. An diesem Orte 
hierüber mehr zu sagen, wäre wol unpassend ; das eben 
Gesagte schien nöthig, um gegen die Ansicht des Verf. 
die Annahme von Gemüths- und Willenskrankheiten zu 
recht fertigen. Nothwendig verwickelt er sich bei treuer 
Naturbetrachtung, die ihn auszeichnet, auch selbst in 
Widersprüche durch diese Annahme. Die von ihm als 
Disposition zur Geisteskrankheit anerkannte Gemüths- 
störung wächst ihm als wahre Seelenkrankheit über 
den Kopf. Auffallend hebt er S. 166 die den Traurig
aberwitzigen eigene, menschenscheue und lebensüber
drüssige Zaghaftigkeit und das ihnen so lästige, uner
klärliche Misbehagen hervor. Seit dem ersten Eintritte 
der Menstruation, erzählt er S. 242, habe man bei einem 
Mädchen öfters beobachtet, dass sich in die Gemüths- 
und Willenssphäre derselben bei übrigens durchaus un
getrübtem Bewusstsein eine gewisse Leichtsinnigkeit, 
eine Neigung zu Neckereien und eine Art zotenhafter 
Spasshaftigkeit einschlich, ohne dass man sich dies 
erklären konnte; um das Mädchen nicht allzu excessiv 
werden zu lassen, habe er müssen gemessenen Ernst 
brauchen, Gemüthlichkeit und der ernste Wille, sich 
zu bessern , sei hierauf bei geneigter therapeutischer 
Berücksichtigung ihres Hysterismus zurückgekehrt und 
nach wenig Monaten die Entlassung der Hergestellten 
möglich geworden. Im Verlaufe einer andern Krank
heitsgeschichte sagt er S. 272: „Dass Zornmüthigkeit 
und ein aufbrausendes Wesen, wenn diese übeln Ge
wohnheiten bereits zur zweiten Natur geworden sind, 
einem ruhigen Nachdenken und einer vernünftigen 
Überlegung bei etwas eingreiferndern Ereignissen im 
menschlichen Leben keine Zeit lassen, ist der Erfah
rung gemäss äusser Zweifel. Hieraus folgt von selbst, 
dass dergleichen Menschen von irrigen Vorstellungen, 
Begriffen, Urtheilen und Schlüssen, woraus nach und 
nach ein alterirtes Bewusstsein entsteht, nicht selten 
überrumpelt werden. Kommt zu dieser Zornmüthigkeit 
und zu diesem aufbrausenden Wesen nun noch, wie 
gewöhnlich, eine gewisse Rechthaberei, so ist das Fa- 
cit:. Täuschung io der Erkenntniss seiner wahren Ver
hältnisse, am Tage, ein solcher Mensch ist wirklich 
schon geisteskrank, und bleibt es, so lange er seine 
Leidenschaften zu mässigen und zu beherrschen nicht 
factisch erlernt hat.“ Dass hier ein alterirtes Bewusst
sein wirklich noch nicht vorhanden ist, obgleich die 
Seele in dem Gemüthe schon erkrankte, geht aus den 
Worten' selbst hervor.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand, in Jena. Druck und Verlag von F. A» Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 24.)
In gleicher Art sieht sich der Verf. auch genöthigt, der 
Selbstbestimmung eine grosse Macht in Bildung der Gei- 
s eskrankheiten emzuräumen. „Wahr bleibt es“ - sagt 

i ft -h i aSS Ie Verlaufe des Lebens wiederholt 
in o u e angewendete Selbstbestimmung zu wirklichen 

Geisteskrankheiten disponire und ihre Heilung oft un- 
g au ic i ei schwere , ja unter gewissen Umständen oft 

nmoghch mache.“ Durch seine Überzeugung legt er sich 
^ber die Consequenz auf, dennoch die Entstehung selbst
ständiger Willensstörungen zu leugnen und der Selbst
bestimmung zu den Handlungen des Irren überall nur 
^\T baren Gausalverband zuzugestehen. Hier 
Z V 1• r*s entscheide”’ die Erfahrung, für welche 
< ..eip ”bngens so offen und empfänglich erscheint 
In möglichster Kürze erlaubt sich Rec. aus seiner 
eignen nächsten Umgebung einige Fälle anzuführen, die 
wol vorzüglich geeignet wären, die Überzeugung des 
Verf. zu erschüttern. In dem gerichtsärztlichen Gut
achten über einen in 28. Jahre stehenden, seit fünf 
ahren nach Vollendung der akademischen Studien im 

X Hause psychisch erkrankten jungen Manne. 
Jetzt t flU‘ Psychisch-gesund erklärt, noch
®tens hi V°n 64 Jahren V01Ie Kraft ™i-
der un J Fleiheit deS Geistes ’ erkläHe 
Gründe JUC lende Arzt: „Ob physische oder geistige 
Zustande des°K^SSten Andled an dem höchst traurigen 
gewiss zu bestinanken llaben’ getraue ich mich nicht 
stimmt zu urthel)^11 • ‘^chwierigkeit, hierüber be- 
bisher nie, selbs^be'^0^ darbl > dass der Besagte 
ein fixe Idee oder anX’Uen stürm’schsten Handlungen, 
sehr er auch dabei eine*6 c°nfuse Reden äussert, so 
ähnlich ist.“ Nach 3^ ^kheh Wuthenden bisweilen 
Ausspruch eines längst ver^1.^11 bewährt sich dieser 
Von einer in ihrem 36. Jahre Vi®“ Arztes Jetzt noch’ 
wohlgerathnen gebildeten Gesehvv'n4e,G nytten unter 
üchem Eigensinn und Unverträoljcl^11.1 unglaub- 
Kranken berichtet der begutachtetde T erwachsenen 
die Kranke, wie ich nicht anders befmXn 
gern Bewusstsein, vermögend über Alles ’ 
laupt den Horizont weiblichen Verstandes niolu 

s eigt, ziemlich verständig zu sprechen und zu urthei

len. Eigenthümlichen Irr- und Wahnsinn, Verkehrtheit 
auch nur partiell genommen (fixe Ideen) zeigt sie nicht* 

1 Heiter, wenn sie durch etwas ihr Angenehmes zerstreut
wird, sinkt sie bei dessen Mangel oder Aufhören au
genscheinlich in einen Zustand von psychischer Unbe
haglichkeit zurück, der sich bald zu einer Unruhe stei
gert, welche sie antreibt, sich eine Veränderung, am 
liebsten durch Fortlaufen ins Freie, zu machen. Er
klärlich, dass sie bei längerer Dauer solchen Zustandes 
von Unbehaglichkeit und Anstrengung endlich gewalt
same Handlungen zu verüben geneigt ist.4* Und über 
dieselbe Kranke sagt ein Jahr später der Hausgeistliche 
einet Heilanstalt für Seelenkranke: „Mag daher immer
hin weder eigentliche Schwermuth, noch offenbarer 
Wahnsinn oder eine einzelne sogenannte fixe Idee bei 
ihr sich finden, so ist doch die, durch moralische und 
physische Verderbnisse erzeugte und zu wirklicher 
Krankheit gewordene Willensschwäche, die früherhin 
völlige Willenslosigkeit war, noch immer so bedeutend, 
dass die Unglückliche mit Recht den Unfreien, wie sie 
hier sich finden, beizuzählen ist.“ Früher die Plage 
ihrer Familie, ist diese Kranke seit 12 Jahren die 
1 läge der Irrenanstalten und wird es dem Anscheine 
nach eine lange Reihe von Jahren noch bleiben. Von 
einem dritten , erst gegen das 50. Lebensjahr hin er
krankten Unglücklichen äussert sich das gerichtsärzt
liche Gutachten: „Die Macht der kranken Gefühle, die, 
wie der Kranke sagt, als ungeheure Angst vom Bauche 
aus nach dem Kopfe zu steigen, überwältigt seine 
Selbstbestimmungsfähigkeit ebenso, als sie alle vernünf
tige Vorstellungen übertäubt. Sein Krankheitszustand 
ist eine ausgebildete Melancholie, wie wir sie bei Men
schen beobachten, welche längere Zeit als Hypochon- 
dristen galten, bei denen die von den Bauchnerven und 
Ganglien ausgehenden schmerzhaften Gefühle die Angst 
und die eingebildeten Qualen oft plötzlich bis zur Ma
nie steigern. Wenn aber auch der Kranke nicht toll 
wird und das Bewusstsein behält, wie es bei Explora- 
ten der Fall jetzt noch ist, so erlahmt doch das Gehirn 
immermehr, die Thatkraft erschlafft, und indem die 
beängstigenden Gefühle nicht mehr beherrscht werden 
können, erfasst der Kranke mit Entsetzen die Theil ung 
und Zerrüttung seines Seelenlebens.“ Möge die Weit
läufigkeit , welche Rec. sich hier gestattete, in der 
Wichtigkeit eines richtigen Urtheils über das Verhält
nis» zwischen Geist und Gemüth, im gesunden, wie im 
kranken Zustande, Entschuldigung finden. Passender



sich als naturgemäss erwies und allgemein empfahl, so 
■wird die Übertragung desselben auf die Lehre von dem 
vagen Wahnsinn dahin führen, in diesem schon einen 
Übergang zum Blödsinn zu erkennen und so die Beur
theilung, wie die Behandlung der Narrheit, V errücktheit 
und Verwirrtheit richtiger zu bestimmen. Gewiss wäre 
dies für einen grossen Fortschritt in der Lehre von 
diesen Zuständen zu halten.

Von S. 137 —328 führt der Verf. 19 Krankenge
schichten auf, die im Einzelnen bestätigen, was früher 
im Allgemeinen von seiner Behandlung angedeutet 
wurde. Zu nicht geringer Empfehlung seines psychi
schen Verfahrens dient es, dass er sich nur selten ge- 
nöthigt sah, das Zwangscamisol anlegen zu lassen, und 
auch in den ernstesten Fällen geschah dies gewöhnlich 
nur für einige Tage. Man erkennt hieraus , wie aus 
mehren andern Zügen, dein Verf. stehe eine sein gün
stige Einwirkung auf seine Kranken zu Gebote. Selten 
kommt die Anwendung des Zwangsstnhls voi. Nui 
einmal findet sich die Verfinsterung des Isoliizimmeis 
mit gänzlichem Schweigen gegen den Kranken nach 
Heinroth’s Vorschrift, die sich auch in diesem Falle 
vortrefflich bewährte und den unbändigen Kranken in 
wenig Tagen geschmeidig und willfährig machte. Über
haupt sieht man den günstigen Erfolg gleichsam vor 
Augen, und die Mittheilung erscheint um so unverdäch
tiger, da zugleich mehre erfolglose Bestrebungen offen 
dargelegt sind. Die dem ersten Capitel beigefügten 
Tabellen , auf welche sich alle zu berücksichtigenden 
Verhältnisse dargestellt finden, dienen zur Bestätigung.

In somatischer Behandlung der psychischen Krank
heiten verfährt derVerf. sehr einfach; bei schwanken
der Diagnose sieht er der weitern Entwickelung lieber 
still zu, bei einmal festgestellter Diagnose dagegen han
delt er consequent und energisch. In Hinsicht auf 
Blutenziehungen ist er bedenklich, den Gebrauch der 
Blutegel hebt er im Allgemeinen vor dem des Ader
lasses hervor, und ein schnelles Vorschreiten der psy
chischen Krankheit, besonders mit frühzeitigem Über
gänge zum Blödsinne, zeigt er sich geneigt, den ohne 
Noth angewendeten Bhitlässen zuzuschreiben. Viel 
Vertrauen setzt er in den Gebrauch des Tartarus sti- 
biahts, den er weniger als Brechen erregendes, mehr 
als überhaupt alterirendes und dadurch beruhigendes 
Mittel betrachtet, wobei nur nebenbei die Nützlichkeit 
eines mässigen Erbrechens bemerkt wird: in der Gabe 
steift er bis zu 10 Gran. Noch weniger scheint er die 
Bad. Ipecacuanhae als Brech-, sondern durchaus nur 
Ms umstimmendes Beruhigungsmittel zu benutzen, führt 
auch bei den grossen Gaben, h‘ welchen er sie dar
reicht, im Aufgüsse täglich bis zu anderthalb Drachme, 
zeitweiliges Erbrechen oder I bligkeit gai nicht an 
und setzt den Gebrauch dieses Mittels gleichmässig 
mehre Wochen hindurch fort, ohne dass man aus der 
Mittheilung sähe, es sei dem Kranken in irgend einer

scheint es auch in ganz einfachen, gewöhnlichen hallen 
die Bestätigung einer streitigen Ansicht zu suchen, als 
in ausserordentlichen, die allgemeine Aufmerksamkeit 
auf sich ziehenden verbrecherischen Handlungen, bei 
deren glimpflicher Beurtheilung leicht der Verdacht 
einer zu weit getriebenen Humanität entstehen kann.

Indem nun der Verf. nach seiner Ansicht, dass 
alterirtes Bewusstsein die Bedingung psychischen Er
krankens sei, die Geisteskrankheiten tabellarisch dar
stellt, unterscheidet er zunächst die durch Täuschung 
der Erkenntniss, oder durch Mangel derselben, oder 
durch eine Mischung von beiden entstehenden in Wahn
sinn, Blödsinn und Mischungen beider. In der ersten 
Ordnung führt er, je nach der einseitigen oder mehr
seitigen Ungeregeltheit des kranken Sinnenspiels, den 
fixen und vagen Wahnsinn, unter dem fixen Wahnsinne 
nach Verschiedenheit der Gegenstände den sich auf 
irdische Gegenstände und Täuschung in ihrer Erkennt
niss beziehenden Wahnwitz und den auf überirdische 
Gegenstände und Täuschung in deren Erkenntniss sich 
beziehenden Aberwitz, unter dem vagen Wahnsinn 
aber, nach dem Grade des Durcheinander laufens dei 
Gegenstände mit Täuschung in ihrer Erkenntniss, in 
drei Stufen die Narrheit, die Verrücktheit und die Ver
wirrtheit auf. Da nun, was allgemein als Melancholie 
und Manie verstanden wird, hier einen eigenthümlichen 
Platz unter den psychischen Krankheiten gar nicht fin
det, werden beide Zustände nur unter den Unterarten 
des’ Wahnsinns, als Wahnsinn mit melancholischer 
Stimmung oder mit heftiger Aufregung, dargestellt und 
in den einzelnen Krankheitsfällen als melancholischer 
Aberwitz, melancholisch-verliebter, lebensüberdrüssiger 
Wahn- oder Aberwitz, trauriger und periodischtobender 
Aberwitz, oder auf ähnliche Art bezeichnet. Dies, 
denken wir, beurtheilt und verurtheilt sich selbst. Den 
Ausdruck Wahnsinn erläutert der Verf. durch wahn
sinnige Erkenntniss, den Ausdruck Blödsinn durch blöd
sinnige Erkenntniss. und die Bezeichnungen Wahnwitz 
und Aberwitz, als Untcrabtheilungen des Wahnsinns, 
wählt er, weil beide das Bürgerrecht in der Psychia- 
terie schon längst erlangt haben. Das spricht wenig
stens durch seine Einfachheit an. Bei allem hier deut
lich erkennbaren Mangel aber müssen wir als eigen- 
thümlich und sehr passend hervorheben, dass der Verf. 
als gradweise verschiedene Stufen des vagen Wahn
sinns Narrheit, Verrücktheit und Verwirrtheit aufführt. 
Hierin, glauben wir, hat er sich ein wirkliches Ver
dienst um die Lehre von den psychischen Krar kheiten 
erworben, das bei allen in die Augen fallenden Män
geln seiner Eintheilung dankbar anzuerkennen ist. 
Möchte doch diese Unterscheidung allgemein Anklang 
finden und festgehalten werden! Bisher war man nur 
cewolmt, die Unterabtheilungen des Blödsinns dem 
Grade der Geistesschwäche nach zu bestimmen. Wenn 
aber in Beziehung auf den Blödsinn diesei Grundsatz
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Art lästig geworden. Auffallend sticht dies gegen die 
kleinen Gaben von Kali nilricttm ab, welches nur zu 
dra. '/2 in einer Solution von 6- Unzen verschrieben 
wird, und es bedarf/ um dies zu erklärenj derBekannt- 
schaft nrit der Eigentümlichkeit der wiener und präget 
Schule, nach welcher z. B. Ammonium muriatieum zu 
wenigen Granen für einen Tag verwendet wird. Auch 
in auffallend kleinen Gaben finden sich die auflösenden 
Extracte, höchstens bis zu dra. 1 täglich, verordnet, 
dagegen Kali sulpburicum für einen Tag zu 6 Drachmen. 
Sehr wohltbuend erwiesen sich dem Verf. die Fruetus 
Tamarindorum. Man sieht, dass Beruhigung des Ge
fässsystems mit auflösender Wirkung auf die Abdomi
nalorgane und milder Umstimmung die Hauptindication 
bildet. Zu unmittelbarer Beruhigung des Nervensystems 
empfiehlt der Verf. angelegentlich das Opium in klei
nen Gaben und seiner eigenen Erfahrung entspricht die 
Anwendung kleiner Dosen von Laudanum liq. bald 
mach dem Ausbruche der Krankheit durch einen an
dern Arzt (S. 195). Zu Anregung des Nervensystems 
dient ihm das Inf. Flor. Arnicae montanae, aus zwei 
Drachmen für den Tag bereifet. In allen diesen Em
pfehlungen ist der Verf. deutlich. Weniger gilt dies 
von der Empfehlung des Calomel und des Kampher, 
welche beide Mittel er ebenfalls sehr zu lieben scheint« 
Uber den Gebrauch der Bäder findet man nicht hin
längliche Anweisung; sie werden gelobt, aber nicht 
eben häufig angewendet. Von Douehebädern ist gar 
nicht die Rede. Kalte Fomentationen des Kopfs wer
den sehr gerühmt, doch nicht längere Zeit fortgesetzt- 
Fussbäder sind nicht berührt. Derivatorien wenig in 
Gebrauch, unter diesen das Unguenlum Euphorbii vor- 
Äugsweise. Die Diät ist einfach, mehr karg, als reich
lich , als Getränk sehr häufig die Vermischung von 
Elix. acid. H. mit Honig und Wasser in Gebrauch.

Eine Unzahl vorhandener Druckfehler ist auch 
«wht in dem Verzeichnisse genau angegeben, Anmer- 

$0 und 51 ganz dieselbe, wie S. 56. Die Auf- 
^«Fdi^ ^‘‘b^drüse statt des Hirnanhangs S. 160 
tonaeuni V°n ^^01,en vereiterter Drüsen an dem peri- 
Druckers’ ^er Tuberkeln, kann zu den erratis des 

Colditz^ U W°hl gerechnet werden.
Dr. Weiss.

VermiSchte gehrlfteB<
Nachgelassene Schriften B. Niphnlr^ 

gischen Inhalts. Hamburg, Fr perth ' 
2 Thlr. 20 Ngr.

nichtphilolo- 
1842. Gr. 8.

Wer sich für die ,,Lebensnachrichten über Niebuhr« 
interessirte, weil sie das innere und äussere Leben, die 
ganze Eigentümlichkeit des berühmten Mannes’ mit 
seltener Treue und Lebendigkeit schildern, der wird 

auch desseu nachgelassene Schriften freudig'begrüssen, 
da sie grossen Theils als eine Ergänzung des frühem 
Werkes betrachtet werden können. Die Sammlung ist* 
von dem Söhne des Verewigten veranstaltet, der sich 
in dem Vorworte über die Grundsätze ausspricKt; welbhe 
ihn dabei leiteten. Den bei weitem grössten Tlieil des 
Bandes (von S. I—312) füllen die sogenannten Circular
briefe aus Holland. Im J. 1808 wurde Niebuhr von der 
preussischen Regierung nach Amsterdam gesendet, um 
eine Anleihe zu negociiren. Da in dem schwierigen 
Geschäfte wiederholt Pausen eintraten , so benutzte er 
die günstige Gelegenheit, um verschiedene Theile Nie
derlands näher kennen zu lernen. Während seines 
Aufenthalts daselbst, der vom März 1808 bis zum 
April 1809 dauerte, schrieb er eine Reihe von Briefen 
an seinen Vater und seine übrigen Angehörigen, welche 
sie sich einander mittheilen sollten. Später liess er 
sich diese fortlaufenden Reiseberichte zurückgeben und 
fasste in den letzten Jahren seines Lebens den Ent
schluss, sie zu überarbeiten und mit einigen Auslassun
gen dem Druck zu übergeben. Doch der Tod ereilte 
ihn vor der Ausführung des Entschlusses. Äusser 
Nachrichten über Niebuhr’s persönliche Zustände und 
Stimmungen in jener Zeit enthalten die Briefe die Re
sultate seiner Beobachtungen und Studien Hollands. 
Alles, was nur irgend für die Natur des Landes und 
Volkes von Bedeutung ist, wird von ihm beachtet und 
tiefer erforscht. Er versäumt keine Gelegenheit, sich 
durch eigene Anschauung und durch lebendigen Ver
kehr mit den verschiedenen Volksklassen zu belehren. 
Wir wollen nur die Gegenstände andeuten die er am 
ausführlichsten bespricht. Die genauem Angaben über 
die Beschaffenheit und Gestaltung des Bodens, über die 
Landwirthschaft, die Eigenthümlichkeiten des Wasser
baues u. dergl., waren zunächst für seinen Vater be
stimmt. Der Verf. bemüht sich besonders , die Meer
und Flussalluvionen, sowie die allmälige Entstehung des 
Bodens zu erforschen und stellt sehr umfassende geo
logische Conjecturen auf, deren Werth Sachkundige 
beurtheilen mögen. Als Staatsmann berichtet er über 
die politischen Parteien, über die Verfassungen, der 
Landschaften, Städte und Corporatiönen, über die kirch
lichen Verhältnisse und religiösen Stimmungen, über den 
zunehmenden Verfall des Volkswohlstandes und die 
Ursachen dieser Erscheinung, über das Finanzwesen 
und dessen Wirkung auf die Vermögens Verhältnisse 
des Volkes, über die öffentlichen Einrichtungen jeder 
Art, namentlich die grossartigen VV ohlthätigkeitsanstal- 
ten Amsterdams. Aber auch die Schattirüngen der 
Volksphysiognomie in den verschiedenen Stämmen, der 
Volkscharakter und seine Modifikationen. wie sie be
sonders bei den Friesen hervortreten, die Sprache mit 
ihren verschiedenen Dialekten, die Sitten bis zu den 
Unterschieden der Bäuerntracht bilden Gegenstände 
seiner Forschungen. Alterthümer, Literatur und Kunst,
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besonders die Gemäldesammlungen nehmen gleichfalls 
seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Allenthalben ver
gleicht er das Einst und Jetzt, indem er aus der reichen 
Fülle seines historischen Wissens die interessantesten 
Bemerkungen einflicht. Je lebendiger ihm die grosse 
Zeit der Niederländer vor der Seele stand, um so 
schmerzlicher ergriff ihn der Verfall des Volks- und 
Staatslebens, den er selbst vvahrnahm. Es ist nicht zu 
verkennen, dass Niebuhr mit einer gewissen Vorliebe 
für die Holländer zu ihnen kam. In den ersten Circu
larbriefen spricht er wiederholt von seinen „lieben Hol
ländern“. Um so beachtenswerther ist sein Gesammt- 
urtheil über die Nation, das er nach einem Aufenthalt 
von fast zehn Monaten, mit grosser Sicherheit aus
spricht. Man findet es S. 296 — 301. Diese wenigen 
Andeutungen werden genügen, um die Behauptung zu 
rechtfertigen, dass die Circularbriefe einen bleibenden 
Werth haben. Zugleich liefern sie einen neuen schla
genden Beweis für die vielseitige gediegene Bildung, 
die staunenswerthen Kenntnisse, die Beobachtungsgabe 
und den kritischen Scharfblick des Verf. All den herr
lichen Eigenthumlichkeiten seiner Denk- und Hand
lungsweise, die aus den in den Lebensnachrichten mit- 
getheilten Briefen so klar hervortreten, und in den bei
gefügten Charakteristiken von Freundeshand so treu 
und liebevoll gezeichnet sind, begegnen wir auch in den 
Circularbriefen.

Die zweite Abtheilung der gesammelten Schriften 
(von S. 315 — 384) umfasst Aufsätze aus dem preussi
schen Correspondenten von 1813 und 1814. Wie ge
waltig die grosse Zeit des Befreiungskrieges auf Nie
buhr einwirkte und wie er sich ihrer in jeder Bezie
hung würdig bewies, dafür liefern seine herrlichen, in 
den Lebensnachrichten mitgetheilten Briefe aus den 
Jahren 1813 — 15 das beste Zeugniss. Der körper
lich schwächliche und oft kränkliche Mann hatte den 
freudigen und festen Entschluss gefasst, am Kriege 
thätigen Antheil zu nehmen und deshalb eine Zeit lang 
die Waffenübungen eifrig betrieben. Als die Männer 
seines Alters aufgeboten wurden, meldete er sich als 
Freiwilliger bei der Landwehr. Noch lieber wäre er 
als Gemeiner mit einigen Freunden in ein Linienregi
ment eingetreten. Als er um die Erlaubniss dazu bat, 
erhielt er jedoch die freundliche Antwort, dass der Kö
nig ihm Aufträge zu ertheilen gedenke, die seinen Ta
lenten angemessener wären. Um nun sogleich etwas 
für die Sache des Vaterlandes, die seine ganze Seele 
erfüllte, zu thun, entschloss er sich, eine Zeitung, den 
preussischen Correspondenten, herauszugeben, dessen 
erste Nummer am 2. April 1813 erschien. Doch schon 
gegen das Ende dieses Monats wurde er in das Haupt
quartier der verbündeten Monarchen beschieden, sodass 
die Redaction der Zeitung in andere Hände überging. 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

i Später, als er nach Berlin zurückkehrte, übernahm er 
sie noch ein paar Mal, aber immer nur auf sehr kurze 
Zeit. Bei der Auswahl der aus dem Correspondenten 
mitgetheilten Artikel hat den Herausgeber, wie er in 
dem Vorworte erklärt, nicht immer der objective Inhalt 
geleitet. Berichte über Tagesereignisse sind nnr inso
fern aufgenommen, als sie Niebuhr und den Geist sei
ner Zeitung charakterisiren : Manches soll nur zeigen^ 
wie er war und wie er über einen bestimmten Gegen
stand oder ein einzelnes Ereigniss dachte. Deshalb 
wurden auch Bruchstücke aufgenommen, die aus einer 
vorübergehenden Stimmung oder aus faktisch unrich
tigen Voraussetzungen hervorgegangen sind. Den 
Wunsch des Herausgebers, dass diese Aufsätze dazu 
beitragen mögen , das Andenken an die Zeit des Be
freiungskrieges unter uns zu erneuern, welche vielfach 
absichtlich vergessen und entstellt, von der Jugend fast 
gar nicht gekannt ist — diesen Wunsch theilen wir 
vollkommen; aber wir können nicht verbergen, dass 
uns in dieser Beziehung Niebuhr’s in den Lebens- 
nachrichten mitgetheilte Briefe aus der Zeit des Be
freiungskrieges weit bedeutender, für jugendliche Ge- 
müther anregender erscheinen, als seine Aufsätze aus 
dem preussischen Correspondenten. Diese sind unter 
folgende Rubriken vertheilt. Zuerst lesen wir die im 
würdigsten Tone geschriebene Einleitung, in welcher 
die Tendenz der Zeitung bestimmt ausgesprochen ist. 
Der zweite Abschnitt: der Krieg und das preussische 
Heer, enthält theils einzelne charakteristische Züge, 
theils Raisonnements, welche herrschende Vorurtheile 
widerlegen und das Verstaudniss der Zeitereignisse er
leichtern sollten. In dem dritten Abschnitt: über 
Frankreich, werden mehre Maasregeln Napoleon’s be- 
sprochen, namentlich der 1813 von ihm angeordnete 
Verkauf der Gemeindegütcr. Von den Mishaudlungen, 
die Preussen seit dem tilsicer Frieden zu erdulden hatte, 
ist eine kurze Übersicht gegeben. Der vierte Abschnitt 
handelt von den kirchlichen Verhältnissen Englands, 
am ausführlichsten von der katholischen Frage in Ir
land und von den Rechten der Katholiken. Dabei 
ist besondere Rücksicht auf die Parlamentsverhandlun
gen im J. 1813 genommen, insofern sie sich auf die 
bezeichneten Gegenstände bezogen. Es wird nachge
wiesen, in welchem Zusammenhänge die Union Irlands 
und Grossbritaniens mit der so oft angeregten Eman- 
cipation der Katholiken stand. Da die letztere seitdem 
erfolgt ist und gerade in unsern Tagen die Repeal 
agitation so grosses Aufsehen macht: so ist es doppelt 
interessant, Niebuhr’s Urtheil über jene wichtigen Ver
hältnisse zu vernehmen, wenn man ihm auch nicht in 
allen Punkten beistimmen könnte.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 25.)

In dem fünften Abschnitt wird der Eindruck, welchen 
das Erscheinen der Kosaken in Deutschland hervor
brachte, sehr lebendig geschildert und Manches bemerkt, 
was zur Charakteristik derselben dient. Es ist nicht 
ohne Interesse, die damalige Begeisterung für die Ko
saken mit der Stimmung zu vergleichen, welche gegen
wärtig in Deutschland gegen die Russen herrscht. Der 
sechste Abschnitt handelt von der Entstehung und den 
nächsten Wirkungen der sicilianischen Verfassung, die 
unter Lord Bentinck’s Einfluss im J. 1812 eingeführt 
wurde. Wie mislich das Übertragen einer Verfassung 
auf ein fremdes Volk ist, wird an diesem Beispiele 
recht anschaulich gemacht. Der siebente Abschnitt 
enthält eine sprachliche Bemerkung. Niebuhr weist 
nach, dass es richtiger sei Niederland, als das Nieder
land oder die Niederlande zu sagen. Den Beschluss 
dieser Abtheilung macht ein kurzer Aufsatz über die 
politischen Verhältnisse der Schweiz im J. 1814. Es 
wird gezeigt, dass Bern Unrecht hatte, wenn es den 
neuen Cantonen, namentlich Aargau und Waadt, die 
Anerkennung verweigerte.

Die dritte Abtheilung (von S. 387 — 526) besteht 
aus 13 meist ungedruckten Aufsätzen sehr verschiede- 
nen Inhalts. Einige sind als Broullions zu betrachten, 
an< ere scheinen in der vorliegenden Form zur Mitthei- 

^er erste dieser Aufsätze wurde im 
. .3 ^lnsch geschrieben (zu welcher Zeit Niebuhr 

noc 1 in open lagen bei dem Commerzcollegium ange- 
st^lt wat) um m deu Schriften der literarischen Ge- 
sei schäft Skandinaviens bekannt |)t Er 
«■»Se Nachnchten ubcr Wilhe]m Leyel (der in l)er er. 
. en Hälfte des • an i. lebte) nu<| den dänisch ost- 
indischen Handel unter seioer Verwaltung. In der 
vorliegenden Sammlung wird uns eine Übersetzung des
selben von dem Herausgeber geboten, der in dem Vor- 
wort sehr treffend bemerkt: „Dieser Aufsatz ist merk
würdig, als die erste gedruckte Schrift Niebuhr’s und 
als ein Beweis, mit wie lebhaften Gefühlen er damals 
dein dänischen Staate angehörte. Zwar hat er (jiesem 
seine Anhänglichkeit immer treu bewanrt, aber durch 
sein Leben in Preussen ist später seine immer leben

dige Liebe für Deutschland in solchem Maase entzün
det worden , dass es fast befremdet, wie er damals 
einer andern, ihm allerdings durch Sprache und Ge
burt nicht fremden Nation sich so verwandt fühlen 

! konnte. Wenn es für Niebuhr’s literarische Producti- 
vität oft bedauert ist, dass er nicht in seiner Ruhe in 
Dänemark blieb, so darf nicht übersehen werden, wie 
viel die Vaterlandsliebe, welche durch die unruhvollen 
Zeiten in Preussen so kräftig in ihm geweckt wurde, 
zu der hohen sittlichen Würde, welche seine gelehrten 
Schriften schmückt, und welche leider die Wissen
schaft allein nicht gibt, beigetragen hat; sodass die 
Unterbrechung seiner literarischen Thätigkeit in den 
Jahren 1806—10 gewiss dadurch compensirt wird.“ — 
Der zweite Aufsatz enthält aphoristische Gedanken über 
die Perioden des Genies in der Literatur und verweilt 
vorzüglich bei der griechischen. Es ist sehr zu bekla
gen , dass diese geistvollen Andeutungen nicht weiter 
ausgeführt wurden. — Die zunächst folgenden Abhand
lungen über Grossbritannien verdienen schon deshalb 
sorgfältige Beachtung, weil Niebuhr England aus eige
ner Anschauung kannte und unter den Deutschen zu 
den gründlichsten Kennern des englischen Staatslebens 
gehörte, wenn er auch von einer gewissen einseitigen 
Vorliebe für manche englische Einrichtungen nicht frei 
zu sprechen sein möchte. Der dritte Aufsatz gibt eine 
gedrängte Übersicht der Mishandlungen, welche Irland 
seit Jacob I. von den Engländern zu erdulden hatte, 
und deutet die unverantwortlichen Misgriffe der Re
gierung an. — Der vierte Aufsatz ist im J. 3806 
zu Kopenhagen geschrieben, zu der Zeit, als un* 
ter Fox’ kurzem Ministerium von Neuem Friedensun
terhandlungen mit Napoleon angeknüpft wurden. Er 
führt die Überschrift: Memoire sur la guerre entre 
T Angleterre et la France, und untersucht, welche Vor
theile der Krieg beiden Mächten gewähre und welche 
mittelbare Nachtheile für sie mit demselben verbunden 
seien. Zugleich sucht der Verf. eine Reihe von Vor
urtheilen zu widerlegen, die damals über die Stellung 
Englands zu den Staaten des Continentes herrschten. 
— Die fünfte Abhandlung: Fragmente über Englands 
Znkunft, wurde im Anfänge des J. 1823 geschrieben. 
Es werden folgende Fragen aufgeworfen: Ist England 
im Innern einer sichtbar nahen Gefahr ausgesetzt? 
Sind seine Kräfte, besonders seine Geldkräfte erschöpft? 
Sind sie znt Behauptung seiner Macht für jetzt unzu
reichend? Besonders lehrreich sind die Betrachtungen 
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über das Finanzsystem und die national-ökonomischen 
Verhältnisse, sowie über die Stellung Englands zu den 
Vereinigten Staaten Nordamerikas und zu den wichtig
sten Colonien, namentlich zu den ost- und westindi
schen. Dem aufmerksamen Leser wird es nicht ent
gehen, dass Niebuhr Manches voraussah, was sich 
seitdem ereignete und dass mehre seiner Vorschläge 
mit Peel’s Plänen hinsichtlich der Finanzen überein
stimmen. ■— Der sechste Aufsatz: Über die Trennung 
der Union von Nordamerika, wurde 1815 geschrieben 
und erschien damals in dem berliner Tagesblatt der 
Geschichte. Aus der verschiedenen Natur und den 
entgegengesetzten Interessen Neuenglands und der süd- 
liehen Staaten, namentlich Virginiens, wird gefolgert, 
dass die Trennung der Union bevorstehe. Die Erfah
rung hat gelehrt, dass Niebuhr’s Besorgnisse übertrie
ben waren. — Unter Nr. 7 ist die Vorrede abgedruckt, 
welche er zu v. Vincke’s vortrefflicher Darstellung der 
innern Verwaltung Grossbritanniens schrieb. Da die 
Äusserung, dass die Freiheit viel mehr von der Ver
waltung als von der Verfassung abhänge, mannich- 
fache Misverständnisse veranlasst hatte, so fand sich 
Niebuhr im J. 1818, während seines Aufenthalts zu 
Rom, bewogen, eine Apologie dieser Äusserung zu 
schreiben, die hier zum ersten Mal gedruckt ist. Nach 
seiner nähern Erklärung kommt für die Freiheit viel 
mehr darauf an, ob die Unterthanen in den Gemeinden 
und Landschaften, für die unzähligen Verhältnisse des 
Lebens, in denen jeder von der Verwaltung abhängt, 
sich unmündig befinden oder ihren eigenen Verstand 
gebrauchen und ihrer eigenen Neigung und Überzeu
gung folgen können — als darauf, ob die Grenzen 
zwischen der Gewalt der Regierung und der Reprä
sentation etwas weiter vorwärts oder zurückgezogen 
sind, und in welcher Form die Repräsentation erscheine, 
wenn sie nur nicht die Regierung verschlingt; denn die 
höchste Gewalt, eins oder vereinigt, ist immer allmäch
tig und die Freiheit verschwindet, wenn sie nicht durch 
die Gewalten geschützt wird, welche man nach dem 
gewöhnlichen Sprachgebrauch zur Verwaltung zählt. 
Deshalb ist aber die Form der Verfassung nicht gleich
gültig oder auch nur unwichtiger, als die Verwaltung. 
Eine nähere Prüfung dieser Ansicht möchte die Gren
zen einer Recension überschreiten. Gewiss aber würde 
Niebuhr der Staatswissenschaft einen wesentlichen 
Dienst geleistet haben, wenn er diesen wichtigen Ge
genstand ausführlicher entwickelt hätte; denn leider 
ist bis jetzt das Wechselverhältniss zwischen Verfas
sung und Verwaltung noch nicht genügend erörtert. — 
Der neunte Aufsatz enthält aphoristische Bemerkungen 
über das französiche Wahlgesetz von 1816, welche die 
Mangelhaftigkeit desselben unter den damaligen Ver
hältnissen Frankreichs sehr einleuchtend machen. Den 
zehnten Aufsatz: Über die spanische Staatsschuld und 
die'Finanzmaasregeln der Regierung seit der Revolu

tion, schrieb Niebuhr im Herbst 1821. Der Ursprung 
dieser Staatsschuld wird bis in das Mittelalter verfolgt 
und das Anwachsen derselben in der neueren Zeit, 
besonders seit der Regierung des Friedensfürsten, nach
gewiesen. Am ausführlichsten sind die Finanzmaas
regeln der Cortes in den Jahren 1820 und 1821 be
sprochen. Man sieht daraus, dass Niebuhr den Cortes 
und ihren Bestrebungen nicht sonderlich gewogen war. 
Das unter Nr. 11 mitgetheilte Schreiben eines Prote
stanten an einen Katholiken ist zu der Zeit verfasst, 
als die Streitigkeiten Wessenberg’s mit der römischen 
Curie grosses Aufsehen erregten. Niebuhr schreibt an 
einen Katholiken, der auf den Erfolg dieser Streitig
keiten grosse Hoffnungen gebaut zu haben scheint. Er 
entwickelt die Schwierigkeiten, welche sich der Bildung 
einer deutsch-katholischen Nationalkirche entgegenstel
len, sehr scharfsinnig, und zeigt namentlich, dass der 
Anschluss der Protestanten an eine solche Kirche, um 
die kirchliche Einheit Deutschlands herzustellen, un
denkbar sei. Kaum bedarf es der Bemerkung, dass 
dieses Schreiben in unserer Zeit vom höchsten Inter
esse ist, da die kirchlichen Wirren von Neuem eine 
hohe Wichtigkeit erlangt haben. Niebuhr’s Geist und 
Stellung befähigten ihn gerade in dieser Beziehung zu 
einem gediegenen Urtheil. — Der zunächst folgende 
Aufsatz über städtische Verfassung ist im J. 1826 ge
schrieben. Die hohe Bedeutung einer freien Gemein
deverfassung für die Ausbildung des Volks zur politi
schen Mündigkeit wird anerkannt, aber zugleich tref
fend bemerkt, dass die nämlichen Formen und Gesetze 
zu verschiedener Zeit völlig verschiedene Folgen haben. 
Für den Fall, dass die Bürgerschaften die Verwaltung 
ihrer eigenen Angelegenheiten nicht fordern, sondern 
dieselbe vielmehr als eine Bürde betrachten, stellt Nie
buhr mehre Regeln auf, die bei der Einführung einer 
Städteverfassung befolgt werden sollten. Dann deutet 
er die allgemeinen Grundsätze an. von denen man bei 
der Gründung von Städteordnungen ausgehen sollte. 
Wenn auch mancher beachtenswerthe Wink gegeben 
wird, so dürfte doch den Meisten der ganze Plan, na
mentlich was die Wahlart der Stadtverordneten anlangt, 
als zu künstlich erscheinen. — Den Beschluss der gan
zen Sammlung macht das Vorwort zum neuen Abdruck 
der Übersetzung von Demosthenes erster philippischer 
Rede, mit welcher Niebuhr in dem Unglücksjahr 1805 
seine Landsleute hatte warnen wollen. Dieses Vor
wort, das er wenige Tage vor seinen» Tode nieder
schrieb, ist besonders deshalb merkwürdig, weil es die 
Besorgnisse ausspricht, welche die Julirevolution mit 
ihren unmittelbaren Folgen in ihm hervorgerufen hatte. 
Es ist bekannt, dass der grosse Historiker sich durch 
die Lebhaftigkeit seines Gefühls zu übertriebenen Be
fürchtungen fortreissen liess.

Diese kurze Anzeige der Sammlung wird hoffent
lich zur Empfehlung derselben genügen. Bei der gros-



103

Sen Verschiedenartigkeit ihres Inhalts würde eine in 
Einzelnheiten eingehende Beurtheilung zu weit geführt 
haben. Mit einigen absprechenden Worten die literari
schen Leistungen eines Mannes, wie Niebuhr, zu kri- 
tisiren, wollen wir gern denen überlassen, die sich 
nicht scheuen, über jeden, der nicht ihrer Farbe ist, 
ohne Weiteres abzuurtheilen, aber damit nur über sich 
selbst den Stab brechen.

Manche Verehrer Niebuhr’s werden mit uns be
dauern , dass mehre seiner kleinen Schriften nicht in 
diese Sammlung aufgenommen sind. Dahin gehört vor 
Allen die im J. 1814 erschienene Flugschrift: Preus
sens Recht gegen den sächsischen Hof, in welcher be
kanntlich die Ansprüche Preussens auf das ganze Kö
nigreich Sachsen mit patriotischer Gesinnung, aber 
nicht frei von Einseitigkeit und Leidenschaftlichkeit ver- 
theidigt werden. Ferner rechnen wir dahin die Streit
schrift über geheime Verbindungen, zunächst den Tu
gendbund, gegen den Geheimen Justizrath Schmalz; 
denn sie zeugt für Niebuhr’s ehrenwerthe Gesinnung, 
für seinen Abscheu gegen unlautere Verdächtigung der 
tüchtigsten Männer und ihres echt patriotischen Stre
bens. Wenn der Herausgeber gesteht, dass er sich 
den Abdruck der ersten Schrift nur mit Bedauern ver
sagt habe, aber die Besorgniss hegt, es würden alte, 
eben vergessene Erinnerungen, die der deutschen Ein
heit willen begraben bleiben sollten, geweckt worden 
sein: so können wir nicht beistimmen; denn jeder der 
neuesten Geschichte, nicht ganz Unkundige kennt die 
Verhandlungen des wiener Congresses über die be
rühmte polnisch-sächsische Frage, Preussens Ansprüche 
und Niebuhr’s Ansicht. Auch möchte der Herausgeber 
sich täuschen, wenn er meint, dass die Erinnerungen, 
Welche sich an die Lösung jener Frage knüpfen , auf 

oiten der Sachsen gänzlich vergessen seien. Erst 
neueidings ist dieselbe wieder so vielfach zur Sprache 

brauche nur an Bülau’s Geschichte 
derabdruck^S VOn zu erinnern), dass ein Wie-
wesen wäre^T ^iebuhr’schen Schrift unbedenklich ge- 
Herausgeber lassen wir es gelten, wenn der
len, dass seine s^h •? mehrfach ausgesprochenem Wil- 
die Sammlung seines 7 Pole,nischen Inhalts nicht '» 
nommen werden soHte,, nscI,e" Nachlasses aufge- 
Wille des Vaters musste 'JT1 ba,,delte' Di«»er

Eine Abbildung des Rau"i±^e ',eil% T"' J 
Monumente, womit der König '^«»Basreliefe an dem 
Stätte des grossen Historikers '
Titelkupfer beigegeben. Es stelh »S ’a “ 
Gattin in alt-römischer Tracht dar. g'ebHhr n“d 
Verewigten nach der Versicherung des 800^,1*'^ -fT 
hchste ist und seinen Ausdruck in ernster «r“ ‘‘ J 
treu und lebendig wiedergibt, werden es die^'IünW? 
des vortrefflichen Mann«: als eine erfreuliche z±b* 
betrachten. Angabe

Jena. Gustav Fischer.

Poetik.
Homer, Virgil, Tasso, oder das befreite Jerusalem in 

seinem Verhältnis» zur Ilias, Odyssee und Äneis. 
Von H. Wedewer, Lehrer und Inspector an der ka
tholischen Selectenschule zu hrankfurt a. M. Mün
ster, Regensberg. 1843. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

VVenn es die Aufgabe einer Allgemeinen Literatur- 
Zeitung ist. nicht blos solche Werke der Besprechung 
und Beurtheilung zu unterwerfen, die sich durch Neu
heit und Glanz der Forschung oder durch Tiefe und 
Gründlichkeit der in ihnen gewonnenen Resultate aus
zeichnen . sondern auch derjenigen Schriften zu ge
denken, die in edler Popularität die Erfolge eigener, 
wissenschaftlicher Forschungen unter ihren Zeitgenos
sen zu verbreiten streben, so nehmen wir nicht An
stand, auch die vorliegende, fleissige und wohlgeord
nete Schrift mit wenigen Worten anzuzeigen. Wir 
finden es an derselben erstens zu loben, dass sich der 
Verf. einen Gegenstand gewählt hat, für den kein Ge
bildeter ohne Interesse bleiben kann, und zweitens, 
dass er frei von den ästhetischen Grundsätzen irgend 
einer Schule oder ohne vorherrschende Rücksicht auf 
irgend einen confessionellen Gesichtspunkt (Hr. W. ist 
Katholik) behandelt hat, sondern lediglich von der Be
trachtung des wirklich Schönen und Grossen ausge
gangen ist, für das ja seit Jahrhunderten ewige Gesetze 
gegolten haben. Könnten auch vielleicht einige Stellen 
der Vorrede ein, von den so eben ausgesprochenen 
Worten abweichendes Urtheil zu begründen scheinen, 
so wird man sich bald aus dem Buche überzeugen, 
dass des Verf. Kritik eine milde ist, und dass selbst 
da, wo er glaubt Ausstellungen machen zu müssen, 
doch die Begeisterung für das Schöne in seiner Dar
stellung unverkennbar ist.

Der erste der drei Abschnitte behandelt die Ho
merischen Gedichte. Wir erhalten hier zuerst einen 
mit gutem Urtheil und zweckmässiger Belesenheit in 
den hierher gehörigen Hauptwerken verfassten Über
blick über die Entstehungsart der Homerischen Ge
sänge, wo sich der Verf. zwar nicht unmittelbar an 
Nitzsch anschliesst, aber seine Vorliebe für die von 
ihm gegen F. A. Wolf aufgestellte Ansicht deutlich ge
nug durchschimmern lässt. Im Einzelnen loben wir 
hier besonders die Bezugnahme auf deutsche Sagen 
und Sagenkreise. In derselben Weise wird die Einheit 
der Handlung und der innere Zusammenhang der Ho
merischen Gedichte besprochen, hierauf die Homeri
schen Episoden und zuletzt ein besonderes Capitel der 
Homerischen Darstellung gewidmet, das, auf philologi
scher Grundlage beruhend, namentlich durch geschickte 
Erläuterung der Gleichnisse und Aufzählung wichtiger 
Beiwörter °(wo wir nur eine Bezugnahme auf F. A. 
Wolf’s Äusserungen, die Wilh. Müller in seinen Schrif
ten, Bd. IV, S. 293—298 und 315, veröffentlicht hat,
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und auf Schlegel’s Recension der Vossischen Über
setzung des Homer in seinen kritischen Schriften, Th. 
I, S. 119 f., vermisst haben), die Objectivität und Pla
stik der Homerischen Poesie in ein passendes Licht 
setzt.

Den zweiten Abschnitt eröffnet Hr. W. mit einer 
Abhandlung über das Verhältnis« der römischen Lite
ratur zur griechischen, mit besonderer Berücksichti
gung des römischen Epos. Wir finden dieselbe im 

. Ganzen gerecht und mit Achtung der römischen Lite
ratur abgefasst, wollen auch über Einzelnes hier nicht 
mit dem Verf. rechten. Ebenso können wir uns im 
Allgemeinen mit dem nur übereinstimmend erklären, 
was in den folgenden Capiteln über die Äneis im 
Vergleich mit den Homerischen Gedichten, über die 
passende Wahl des Stoffes und über die Episoden in 
der Äneis gesagt ist. Wir finden es unter Anderm 
gut, dass S. 170 darauf aufmerksam gemacht wird, 
dass die Verherrlichung ihrer grossen Männer durch 
Virgilius gerade für die Römer in jener Zeit einen besondern 
Reiz haben musste, wünschten jedoch dies weiter aus
geführt, wozu mancher Beitrag aus Winckelmaun’s Phi
losophischen Skizzen in den Supplementen zu Jahn’s 
Jahrbüchern für Philologie 1833, Bd. II, Hft. 2. S. 566 
und aus Lersch’s Abhandlung „über die Ideen und
antiquarische Bedeutung der Äneis* im Museum der
rhein.-westf. Schulmänner, Bd. II, Hft., S. 18 — 35, zu j gant, Aladin und Soliman und des Dreigestirns der so 
entlehnen war; man vgl. auch des Ref. Quaestion. { gefeierten Frauen, Klorinde, Erminia und Armida. Häu- 
Epic. p. 185 sq. Die Charaktere in der Äneis finden j figer, jedoch ohne alle Überladung, sind hier Virgil 
wir, ganz besonders den der Dido, gut gezeichnet, i und Homer mit Tasso verglichen, um die Eigenthüm- 
ebenso ist über das Wunderbare im Gedichte verstän- । lichkeiten beider Gedichte ebensowol als ihre inner»
dig geurtheilt. Bei dem Abschnitte über Virgilische j Verschiedenheiten den Lesern möglichst klar zu machen. 
Sprache und Darstellung durfte sich der Verf. die Be- ! Wir halten dafür, dass dies dem Verf. gelungen sei 
nutzung vieler schätzbaren Bemerkungen Joh. Wagner’s und dass er wohl daran gethan hat , die Aufmerksam
in seiner Ausgabe des Dichters nicht entgehen lassen, keit des lesenden Publicums neben den mitunter gar zu 
wogegen wir in Benutzung der oft gewagten Annahmen > üppig und gar zu wild aufsprossenden Erzeugnissen 
Köne’s behutsamer gewesen sein würden, wie schon von der modernen Lyrik auf die erhabene Ruhe und pla- 
Paldamus (Jahrbb. f. wiss. Kritik, 1841, Nr. 3), Conr. stische Schönheit des Epos zu richten. Der Sprache 
Schwenck (Allgem. Lit.-Ztg., 1841, Nr. 11 — 13) und und Darstellung des Tasso ist das Schlusscapitel des
andern Gelehrten erörtert worden ist. Aber trotz dem | Buches gewidmet.
findet sich auch in diesem Abschnitte manches Tref-; Unter den für den letzten Aufsatz benutzten Schrif- 
fende und Gute. Der auf S. 208 über die zu grosse 
Gelehrsamkeit der Virgifianischen Helden und Hirten 
ausgesprochene Tadel dürfte durch unsere Auseinander
setzung in den Quaest. Epic. p. 169—171 einigermassen 
gemildert werden.

Im dritten Abschnitte ist über Tasso’s Gierusalemme 
liberale in einem erschöpfenden Vortrage viel Löbliches 
und Belehrendes gesagt, sodass wir diesen Abschnitt 
bei den oft so sonderbaren Urtheilen über das treffliche 
Gedicht ganz besonders zu empfehlen uns gedrungen

fühlen.
Begriff 
Poesie

Die erste einleitende Abhandlung über den 
des Classischen und des Romantischen in der 
zeigt wieder gute Bekanntschaft mit den hier 

einschlägigen Schriften eines Schlegel, Jean Paul, Ger- 
vinus, Diez, Ancillon, Kugler u. A., dann aber auch 
warmes Gefühl für echte Poesie, besonders in den 
Schlussbetrachtungen über den Gedanken, dass die 
Kunst auch jetzt noch ihrem Wesen nach romantisch 
sein müsse, dass wir aber in der Form stets von den 
Alten zu lernen haben würden, und in der daran ge
knüpften Erörterung über Religion, Liebe und Ehre, die 
auch jetzt noch den schönsten Stoff für die Gesänge 
der Dichter abgeben. Nicht minder gern wird man bei 
der zweiten, gut ausgestatteten Abhandlung über den 
Ursprung der Ritterepopöen des Mittelalters verweilen 
und sich dann von Hrn. W. zu dem romantisch-classi- 
schen Epos des Tasso hinführen lassen, eine Benennung, 
die derselbe gegen den Namen eines heroischen Epos, 
wie es die Italiener nennen, vertreten hat. Die folgen- 
den Capitel zergliedern die Anlage und den Plan des 
Gedichtes in einer Inhaltsanzeige der einzelnen Ge
sänge, beleuchten die grössern und kleinern Episoden, 
sowie das Wunderbare und Phantastische des Gedich
tes, und geben ausführliche Charakteristiken der drei 
wichtigem christlichen Helden, Gottfried von Bouillon’s, 
Rinald’s und Tankred’s, der heidnischen Fürsten Ar

ten finden wir auch Michaud’s Geschichte der Kreuz
züge öfters angeführt. Aber wozu nannte Hr. W. die 
französische, abgeleitete Quelle, da ihm in Wilken’s 
Werke die gelehrteste Bearbeitung dieses Gegenstandes 
geboten war und in Funk’s Gemälden aus den Kreuz
zügen ein Muster künstlerisch-darstellender Geschicht
schreibung? Überdies war ja erst vor vier Jahren 
die treffliche Geschichte des ersten Kreuzzuges von 
v. Sybel erschienen.

Pforta. K. G. Jacob.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand irt Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 27. 31. Januar 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der wirkliche Geh. Oberregierungsrath Bode in Berlin ist 

zum Staatssecretär und Präsidenten des Obercensurgerichts mit 
ein Charakter eines wirklichen Geh. Oberjustizraths ernannt 

worden.
Dem Lehrer an der allgemeinen Bauschule und dem Ge

werbe-Institute Architekt K. Bötticher in Berlin, dem Verfasser 
der Tektonik der Griechen, ist das Prädicat als Professor bei
gelegt worden.

Die Societas medicorum Buda-Pesthiensium hat den Geh. 
Hofrath Prof. Dr. Döbereiner in Jena zu ihrem correspondiren- 
den Mitgliede ernannt.

Der Privatdocent und Prosector Dr. Alex. Ecker in Heidel
berg folgt dem Rufe als ordentlicher Professor der Anatomie 
an der Universität zu Basel.

Die Akademie der Wissenschaften in Paris hat an die 
Stelle des verstorbenen Dalton den berühmten Physiker Faraday 
’n London zum Mitgliede ernannt.

Der Stadtpfarrer Holzer in Koblenz ist zum Regierungs- 
und Schulrath für die Bearbeitung des katholischen Elementar
unterrichts wesen in der Regierung zu Koblenz ernannt worden.

Dem ausserordentlichen Professor der Medicin und Botanik 
und erstem Gustos der Universitätsbibliothek zu Leipzig Dr. Gust. 
Kunze ist das Prädicat „Bibliothekar“ ertheilt worden.

Dem niederösterreichischen Regierungsrath Eligius Frhrn. 
v. Münch-Bellinghausen, als Dichter unter dem Namen Friedrich 
Halm bekannt, ist die durch Kopitar’s Tod erledigte Stelle 
eines ersten Custos an der kaiserl. Bibliothek in Wien über
tragen worden.

Dem ausserordentlichen Professor an der Universität zu 
Pesth Dr. med. Franz Schedel ist die Stelle eines Bibliothek- 
prafecten verliehen worden.
Q Ä /^en- ^e?tor Und Professor am Gymnasium in Eichstädt 

c us er ist die dritte Lehrstelle am Gymnasium in Landshut 
übertragen worden.

Orden. Das Ritterkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen 
erhielten ice ercerernonienmeister v. Stillfried in Berlin, Geh. 

ofrath Pro. r» Hofrath Prof. Dr. v. Vangerow
,Q Heidelberg', <as 1 Cl reuz des königl. sächsischen Civil- 
Yrdienstordens Appellationsrath Dr. K. Heinr. Haase in Leipzig; 
das Commandeurkreuz des groSsherzcglich ba{]enschen Hans- 
ordens Prof. Ludw. v. c wan aler ia München; den nieder
ländischen Löwenorden der Professor der Chemie A. H. van der 
Boon Mesch in Leiden und der Schriftsteller A. de Vries in 
Harlem.

Nekrolog.
Am 1. Dec. v. J. starb zu Rendsburg Prof. Dr. N. Kramer, 

•Hector des dasigen Gymnasium, im 64. Lebensjahre.

Am I. Dec. zu Minden Consistorialrath J. A. Sasse im 
68. Lebensjahre.

Am 2. Dec. zu Zebrak in Böhmen der Dechant Adalbert 
Negedly, geb. am 17. April 1772 zu Zebrak. Er erwarb sich 
um die Belebung der böhmischen Sprache vielfache Verdienste, 
und war Verfasser mehrer Epopöen.

Am 3. Dec. in Magdeburg, wohin er zu einer Provinzial
synode berufen war, Dr. Gotti. Christ. Grimm, Superintendent 
und Pfarrer zu Heiligenstadt, im 74. Lebensjahre; geb. zu 
Reichenbach im Voigtlande. Er schrieb: De vi vocabuli wrictq.

Am 10. Dec. zu Leiden der Professor der Mathematik an 
der Universität Dr. J. P. Uylenbroek im 48. Lebensjahre.

Am 19. Dec. zu Schwetzingen Pfarrer Wilh. Rother, Re
dacteur des badenschen Kirchen- und Schulblatts, im 47. Le
bensjahre.

Am 20. Dec. zu Paris P. R. Anguis, Bibliothekar der 
Mazarin’schen Bibliothek, geb. zu Melle am 6. Oct. 1786 , Ver
fasser zahlreicher Schriften: Hisloire de Catharine II et Paul 1 
(1813); Monument d la gloire nationale etc. (1818), u. a.

Am 21. Dec. in Würzburg der pensionirte Appellations- 
gerichtsrath Dr. Sebald Brendel, früher seit 1817 Professor der 
Rechte in Würzburg, geb. zu Karlstadt am 5. Sept. 1782. 
Unter seinen Schriften, welche Meusel Bd. XVII, S. 250 ver
zeichnet, hat das Handbuch des katholischen und protestanti
schen Kirchenrechts (1839) die dritte Auflage erhalten.

Am 21. Dec. in Kassel der Geh. Hofrath Dr. Fr. Adolf 
Bäumler, kurprinzlicher Leibarzt und Generalstabsarzt.

Am 22. Dec. zu Leipzig J. G. Fritsche, emeritirter Super
intendent in Clöden, geb. zu Pegau am 23. März 1769. Er 
schrieb: Homilien über die sonn- und festtäglichen Evangelien 
(3 Bde., 1809), Abhandlungen.

Am 23. Dec. Graf Georg zu Münster, Kämmerer und 
Finanzdirector zu Bairenth, bekannt durch seine geognostischen 
und paläontologischen Forschungen, im 70. Lebensjahre. Von 
ihm in Verbindung mit Andern erschienen: Beiträge zur Petre- 
factenkunde (5 Hefte); Über die Clyinenien und Goniatiten im 
Übergangskalk des Fichtelgebirges (2. Auf!., 1843).

Am 27. Dec. zu Weimar der pensionirte Regierungsrath 
Alex. Müller, Verfasser zahlreicher Schriften, unter denen wir 
auszeichnen: Das Christenthum nach seiner Pflanzung und Aus
breitung (1831); Beleuchtung des Hauptcharakters und Grund
fehlers des römischen Katholicismus (1831); Encyklopädisches 
Handbuch des gesammten Kirchenrechts (1832); Die Fortbil
dung der Gesetzgebung (1836); Febronius der Neue oder 
Grundlagen für die Reformationsangelegenheiten der deutschen 
Kirchenverfassnng (1838); Archiv für die neueste Gesetzgebung 
(8 Bde., 1832—39); Über die Aristokratie des Geldes (1839); 
Die deutschen Auswanderungs Fortzügigkeits- und Heimats
verhältnisse (1841). Auch redigirte er die Zeitschrift: Der 
kanonische Wächter (1830 u. f.)_ Er war zu Zell im Ful- 
daischen 1780 geboren.
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Am 28. Dec. in Karlsruhe Staatsrath Eichrodt, Präsident 
des Ministerium des Innern, im 47. Lebensjahre.

Am 29. Dec. zu Langendorf bei Weissenfels der Waisen
hausdirector und Pastor Dr. Karl Hier sehe. Von ihm erschienen : 
Ideen zu Stilübungen (2 Bde., 1821—23); Mitgabe an junge 
Christinnen bei ihrem Eintritt in das bürgerliche Leben (1824); 
Wegweiser durch das Gebiet der Geographie (1825).

Am 31. Dec. zu Wien Dr. Joh. Edler v. Berres, ementirter 
Professor der Anatomie an der Universität in Lemberg, Director 
des anatomischen Museum an der Universität zu Wien, 48 Jahre alt.

Im December zu Prag Joh. Christ. Mikan , emeritirter Pro
fessor der Botanik an der Universität und Senior der medici- 
nischen Facultät, im 77. Lebensjahre, bekannt durch die natur
historische Reise nach Brasilien, deren Ergebnisse den Grund 
des brasilianischen Museum in Wien ausmachen.

Am 1. Jan. 1845 zu München Fürst Eduard v. Lichnowsky 
im 55. Jahre, Verfasser der ,,Geschichte des Hauses Habsburg“ 
(7 Thle., 1836—43),

Am 1. Jan. zu Lübeck der eineritirte erste Lehrer der 
dasigen Domschule Georg Fr. Andreas Papke im 68. Lebensjahre.

Literarische Nachrichten.
Die von der Akademie der Inschriften zu Paris am 9. Aug. 

1844 gekrönte Preisschrift über Ingelburga von Dänemark, 
Königin von Frankreich, von dem indessen verstorbenen Her
cule Geraud, erscheint gedruckt in der Bibliotheque de l’ecole 
des chartes. Die erste Abtheilung gibt der erste Theil der 
zweiten Serie, 1844, S. I f. Durch diese Abhandlung wird 
ein dunkler Punkt der Geschichte aufgehellt. Der Verfasser 
legt durch gleichzeitige Docuniente die Umstände dar, unter 
welchen die Heirath der dänischen Prinzessin mit Philipp Au
gust von Frankreich vollzogen und unter dem Vorwande zu 
naher Verwandtschaft wieder getrennt wurde, schildert die Fol
gen , welche die vom Papste Cölestin 111. und dann wiederholt 
nach der Verheirathung des Königs mit Agnes von Meranie 
von Innocenz III. aufgehobene Trennung gehabt hat, und gibt 
den Text des vom Papste gegen Frankreich ausgesprochenen 
fürchterlichen Interdicts, welches allein durch des Königs Schuld 
herbeigeführt worden war.

Ein Verein namhafter Gelehrter, meist Mitglieder des In
stituts in Paris, hat sich gebildet, in einer Zeitschrift alle 
neuen Entdeckungen und Forschungen auf dem Gebiete der 
Archäologie und Alterthumskunde zur Besprechung zu ziehen. 
Theilnehmer sind unter Andern: Letronne, Lenormant, Gui- 
gniaut, Lebas, deSaulcy, Mirimee, de Witte, A. de Longperier 
Grille de Beuzelin, yl. Maury. So ist in monatlicher Lie
ferung von Revue archiologique ou Recueil de documents et de 
mimoires relatifs (l Bude des monuments et d la philologie de 
l’antiquite et du moyen age, accompagnee de planches gravees 
d’apees les monuments ongmaux (Paris, Leleux), der achte 
Heft erschienen (der Jahrgang 25 Fr.). Er enthält neun 
Artikel: ]) Sur les noms de Cleophas ou de Cleopas, par 
M. Letronne. 2) Inscription latine decouverte äMarsal, ex~ 
pliquee par M. de Saulcy. $) ^ur t’^poque du vase d'Ar- 
taxerce, pur M. Letronne. 4) ^es divinites psychopompes, 
par M. A. Maury. 5) Reliquaire de samt Charlemagne, par 
M. A. de Longperier. 6) Observations sur l’äge du porche 
de Notre-Dame-des-Dons d Avignon, pur M. P-Merimee. 1) 
Notice sur une coupe arabe, par M. de Longperier. 8) Un 
demier mot sur le pretendu coeur de saint Louis. 9) Commission 
des monuments historiques, par M. Grille de Beuzelin.

Miseellen.
„Über den Ursprung der Griechen. Von dem Verfasser 

der Schrift; Die deutsche Poesie. Eine Kritik. Hamburg. Auf 
Kosten des Verfassers. 1815.“ So lautet der Titel einer klei
nen Schrift, deren Schlusswort mit neuerdings angeregten 
Problemen zusammentrifft: „Diese Erörterungen sind angestellt 
worden, um darzuthun, dass die Pelasger mit unsern eigenen 
Vorfahren identisch sind.“ Der Beweis wird auf eine ganz 
neue Art geführt, zuerst von Seiten der Sprache, dann in 
Bezug auf Mythologie. Philologen mögen daraus abnehraen, 
wie das Ursprüngliche sich erlauschen lässt, und was alles ein 
Schluss in sich fassen kann. „Die kürzeste Form des griechi
schen Zeitworts, so beginnt die Schrift, ist der Aoristus se- 
cundus in der dritten Person, nnd es kann angenommen wer
den, dass dies die Stammform des Zeitworts eines der Ur
völker war, aus deren Mischung die Griechen entstanden.“ Das
jenige Urvolk, dessen Haupttempus das Präsens war, überwog 
jedoch in der Mischung, und die Zeitwörter, die ursprünglich 
nur im Aorist existirten, nahmen demzufolge das Präsens an, 
dessen früheste Bildung in den Verbis in zu erkennen ist. 
In einer folgenden Epoche geschah die Bildung des Präsens 
aus dem Aorist in kühnerer Gestalt durch Anhängung einer 
Sylbe, wie in mnydoxM, J/daoxw. Einer noch jiingern Zeit 
gehört die Bildung des Präsens durch organische Ausdehnung 
der Aoristform des Verbum an, wie in Xavtkdvro, ).ay/d.TM. 
Die letzte Phase dieser Bildungen findet sich in Verben, wie 
ndo/M, epyoftat, wo das neue Präsens durch Verstärkung der 
Wurzelconsonanten des Verbum allein entstand (?’Z^or. fpxo^a<)- 
Das Wesen des Aorist ist Handlung, zu deren vollständiger 
Bezeichnung der Begriff der Vergangenheit gehört, ohne an
fänglich gedacht zu werden; das Präsens bezeichnet Existenz, 
einen Zustand, und das Bewusstsein der Existenz ist verknüpft 
mit der Idee der Persönlichkeit, welche durch die für das Prä
sens Stammform gebliebene erste Person ausgedrückt wird, 
während die kürzeste nnd daher zweifelsohne ursprüngliche Form 
des Aorist die dritte Person war. Die Grundform des Zeit
worts der orientalischen Völker war das Präteritum in der drit
ten Person. Wenn der Aorist demnach als das Grundtempus 
des Verbum für ein orientaHsches Völkerelement m den Grie
chen erkannt wird, so muss das Urvolk, dem das Präsens als 
Haupttempus angehörte, in einer geradezu entgegengesetzten 
Völkerfamilie gesucht werden. Wo diese zu finden sei, wird 
nicht näher angegeben. Dagegen ist die Nachweisung des 
zweiten Völkerelements in den Griechen beim Wesen der My
thologie folgende: Die Religion der Orientalen war Natur- 
reiigion, auf der elementarsten Stufe bei den Ureinwohnern 
Ägyptens Thierdienst. Der Cultus der Asiaten schritt auf der
selben Bahn fort , indem er sich an die Gestirne knüpfte. Der 
Cultus der Germanen aber gründet sich auf die Existenz höherer 
Persönlichkeiten. Die Anerkennung menschlicher Persönlichkeit 
war der Grund, dass der oberste Gott als Stammvater der 
Menschen gedacht wurde, was dahin umzukehren ist, dass 
der Stammvater des menschlichen Geschlechts als Gott galt. 
Die Götter der Germanen waren reinphysische W esen, die nicht 
durch ihre Lebensäusserungen, sondern durch die Idee allein 
ihre Existenz und ihren Rang erhielten, die orientalischen da
gegen moralische, die lediglich nach Maasgabe ihres Einflusses 
auf das menschliche Geschlecht verehrt wurden. Die Götter 
der Griechen sind ursprünglich Naturgewalten, die in gesetz
lich geordnetem Zusammenhänge alle Grundkräfte der Natur 
darstellen, woraus sich später die persönlichen Götter bis zur 



107

vollendeten Individualität entwickeln, sodass der Begriff der 
Naturkraft später in den Hintergrund tritt. So erscheint in 
der griechischen Mythologie der Cultus der Orientalen und 
Germanen in seiner Vereinigung und das germanische Element 
in demselben ist das vorherrschende. Den Mittelpunkt dieser 
Mythologie bildet als physisches Element die Göttin Hestia, die 
Erde, welche ein Product der germanischen Hertha ist. Aus 
den idealen Gottheiten Uranos (Raum) und Kronos (Zeit), 
verbunden mit der Erde, der personificirten Idee des Weltalls, 
entstand Zeus, die personificirte Idee der lebendigen Natur. 
Wie bei den Germanen df-r Begriff der Persönlichkeit zuerst 
in dem weiblichen Geschlecht klar ward, so erschien die gött
liche Persönlichkeit ohne Nebenbegriff der Naturkraft zuerst in 
Hpzy, Herrin, während der dieser Benennung entsprechende 
Name des ZeusT^oc ungebräuchlich blieb. Aus z/mh'77 istW/r»? 
entstanden, wodurch das germanische Odin sich herstellt; .ffiog 
ist Abkürzung von /Jtan'ip Dodone ist entstanden aus öm 
und Odin. Der Name des Ares findet sich in dem deutschen 
er, Ehre, Werth und dem lateinischen vir. Dies Alles aber 
ist im strengen Ernste ausgesprochen.

Aus der Schrift: „Die deutsche Poesie. Eine Kritik. 
Hamburg, Hoffmann. 1845.“ heben wir nur einige Stellen ans. 
S. 3 : Der menschliche Geist erhob sich zuerst in der Refor
mation gegen die Unterdrückung seiner Rechte durch die im 
Priesterthum verweltlichte religiöse Ansicht des Mittelalters. Die 
Tendenz der Reformation vollendete Lessing, indem er den 
Beweis führte, dass die Wahrheit des Christenthums keines
wegs auf seiner Grundlage, der Bibel, beruhe, und auf diese 
Weise die letzte seit dem Sturze der Priesterherrschaft übrig 
gebliebene äussere Basis desselben vernichtete. S. 9: Während 
in Werther die Verbindung des Weibes mit dem Manne als 
dessen Existenz bestimmend und vollendend auftritt, in Stella 
und Clavigo, nachdem dort ihr Zweck bereits erreicht war, 
schon in Conflict tritt mit neuen Entwickelungen des Mannes, 
und obwohl noch in voller Stärke, doch demzufolge schon 
ihre Bedeutung eingebüsst hat, ist in Egmont, Tasso, [phigenia 
wie ihre Bedeutung, so auch die Intensität der Empfindung 
völlig verschwunden. S. 35: Die physischen Bildungsstufen, 
welche Götz und Werther repräsentiren, erscheinen bestimmt 

Kabale und Liebe und den Räubern, und die Em- 
‘Jer Existenz entspringt w ie bei Goethe aus physischer 

m S°fern der Werth der individuellen Existenz
ler’s Dichtu8**^  des ^ebensgefühls besteht, ist demnach Schil- 
Individuaijtä”e <ler Goethe’schen gleich, allein das Wesen der 
keit und dem Bewusstsein der eigenen Persönlich

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Hnn<| in Jenft

fremden Individu^- ^Ussere ’n der Stellung des Individuums 
gangen. S. 4s; a^ten gegenüber besteht, ist verloren ge- 
Revolution, in Mundt’Tende"Z Fal,st s und der franzi>sischen 
dessen Natur selbst Abhän^011011 auf daS Weib ausgedehnt, 
der Bestrebungen des ist» ist die letzte Consequenz

Der in den Provinzen des . , . „ . , .
stehende Verein von Schulmänner« "*"\Qds «"<*e8tfa,en8 \e* 
selnden Orten seine Versammln^aUja^ch an wech- 

o «alt, bewahrt seit einer 

Reihe von Jahren den grossen Nutzen, welcher aus dieser 
Art Verbindungen nicht allein zur Förderung des wissenschaft
lichen Strebens, sondern namentlich in Mittheilung methodischer 
Erfahrungen und Grundsätze, und, was nicht hoch genug an
geschlagen werden kann, in dem persönlichen Verkehr und der 
nähern Befreundung gleicher Genossen gewonnen wird. Der 
Verein aber hat seine Wirksamkeit dadurch erweitert, dass er 
eine Zeitschrift erscheinen lässt, zu welcher die Mitglieder theils 
Abhandlungen, theils Kritiken neuer Schriften liefern, und sta
tistische Berichte über das Gymnasialwesen gegeben werden. 
Diese Zeitschrift: „Museum des rheinisch - westfälischen Schul
männer-Vereins, redigirt von Dr. Grauert, ordentl. Professor 
an der königl. Akademie in Münster, Dr. Heinen, Director der 
Realschule zu Düsseldorf, Dr. Schöne, Director des Gymnasium 
zu Herford, Prof. Dr. Wilberg, Oberlehrer am Gymnasium zu 
Essen“ (Essen, Bädeker. 1843—44), von welchem der zweite 
Band in vier Heften vorliegt, ist einer allgemeinem Kenntniss- 
nahme werth. In ihm sind Abhandlungen enthalten, welche 
wichtige Fragen der Methodik, die jeden nachdenkenden 
Schulmann beschäftigen, wenn nicht erledigen, doch mit Umsicht 
und Gründlichkeit behandeln. Ohne hier auf eine Beurthedung 
derselben einzugehen, wollen wir durch Angabe des Inhalts 
die Aufmerksamkeit auf das ganze Unternehmen lenken, wel
ches als ein provinzielles unter der sich häufenden Masse päda
gogischer Zeitschriften leicht übersehen werden kann. Er ist 
folgender: Erstes Heft. 1) Über die Wahl und Reihenfolge 
der lateinischen Classiker auf den Gymnasien, von Prof. Grauert 
in Münster. 2) Uber die gegenwärtige Krisis des deutschen 
Unterrichts, von Viehoff, Lehrer an der Realschule in Düssel
dorf. 3) Über die Idee und die antiquarische Bedeutsamkeit 
der Äneis, von Dr. Lersch, Privatdocent an der Universität 
Bonn. 4) In wie weit kommen die Schulatlanten von Stieber, 
Glaser, Arnz, Wagner, Vogel, Bähr, Handtke und Platt 
den Bedürfnissen des geographischen Unterrichts entgegen und 
wie wäre die Anlage eines zweckmässigen Schulatlas zu wün
schen , von Holthausen, Lehrer an der Realschule in Düsseldorf. 
Zweites Heft. 1) Über die Stellung der Wissenschaften und 
ihrer Pfleger zum Leben im Alterthum, von Püning, Lehrer 
am Gymnasium in Recklinghausen. 2) Die Lager der Cäsaria- 
nischen Legaten F. Labienus, Q. Cicero, Q. Titurius Sabinus 
und L. Aurunculeius Cotta in den Ardennen, zur Erläuterung 
der Stellen in Cäsar’s Comm. de bell. galt. 5, 24; 6, 32, von 
Prof. Dr. Fiedler in Wesel. Drittes Heft. 1) Die Memorir- 
iibungen, von F. Spiess, Gymnasiallehrer in Duisburg. 2) Uber 
die Deutlichkeit und Folgerichtigkeit in dem mathematischen 
Unterrichte, von Dr. Ley in Köln. 3) Empfehlung der bild
lichen Alterthumskunde für den Gymnasialunterricht, von Prof. 
Dr. Fiedler. Viertes Heft. 1) Über den Sprachunterricht auf 
deutschen Realschulen mit besonderer Berücksichtigung des 
Studiums neuerer Sprachen, von Philippi, Rector in Solingen. 
2) Vorschlag einer zweckmässigen Methode, die französische 
Sprache in den Gymnasien zu lehren, von Prof. Gaspers in 
Recklinghausen. 3) Homer’s lüas> erster Gesang, übersetzt 
von Monje, Divisionsprediger in Düsseldorf. Den übrigen In
halt bilden Recensionen philologischer und pädagogischer Schrif
ten und statistische Berichte über Gymnasien.

Druck und Verlag v°n A. IIrockhaus in Leipzig.
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Intelli^enzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l1/, Ngr. berechnet.)

Sn itarl ©erolb9« SSerlag in Sßten iß foeben erfdhienen unb 
in aßen Suchhanbiungen Deutf^lanbS ju haben:

Über bte

tt a n $ cu,
ben

@taat6crebit, bte ©taatöfcpiilb,
-bie

ßnanjidkn gnlfeqndlen unb bas ^teuerftjftem

rftatti^S ;
nebß 

einigen SSergleidjungen jjvifdhen tiefem ßanbe, Preußen unb 
granfreicb.

Sion
E. v. Tegoborski,

taiferl. ruffifd)fr Seljeimratl) im SJltnifterium ber auswärtigen ICngelegenbeiten, 

SSerfaßer beS SBerfeß:
Weber ben ötTentiidjrn Wnterridjt in ©efferreixt);

von einem fremben Diplomaten.
9?ad) bem franjöfifchen Originale 

treu überfe|t »on
V. L. B.:

^gleich aber mit wichtigen 23erichtigungen unb 3ufd|en von Seiten 
beö »erfafferß bereichert.

®rfler 25anb.
®r. 8. SBien, 1845. Sn Umfchlag brofchirt.

Srfcheint in 2 SSänben. $)rei$ für beibe -23änbe 4 $t)lr.
Die SSerlagßhanblung beeilt ßdj, baß (Srfcheinen eines SBerfeß an; 

jujeigen, baß nicht nur bur^ feinen hochwichtigen, bisher noch niemals 
fo ausführlich besprochenen ©egenßanb, fonbern auch jburch ben @ifer 
Sntereffe erregen muf,mit bem bereits Stimmen aller Parteien bafur 
unb bagegen in bie Schranfen traten, unb baS — ein gewig feltener 
SaU — einen Überfe|er gefunben ^atf welcher, ber Slufjerung feiner per; 
fönlidjen Meinung fiel) überaß entfchlagenb, bie überaus gierlid^e Diction 
beS Originals in ihrer ganzen güllc wieberjugeben »erßanb, ohne biefer 
fchweren Aufgabe auch nur bie leifefte 9?uance beS Originals ju opfern.

@S iß erfchienen unb burch aße SSuchhanblungen ju haben:

©er

ÄHeg tum
in ben Sagten 1687 unb 1688.

3ur
^tinneruttß an ^eutfc^e

hefonber^ alt, ^Beitrag jur ^efftfdhen ÄriegSgefchichte 
bearbeitet von

Jurbefftfcber ilrtißerie; ßapitain.
®r. 8. Äaffel, »erlag ber J. f. ÜticgfrWn »uchhanblung. 

1845. ®eh« (14 »ogen unb 1 Heiner ^lan.) ^Jreis 27 Sgr., 
ober 1 §1. 38 Är. 9tycin-

SRidjt bloß für SDtilitairß, fonbern auch für ^»CUttbC ber ©eßhichte 
unbÄunß ift bteö SSBertdjen burch feine Darßettung non Sntereff«.

®te neue Qtaftage »on
Sophoclis Electra ed. Wunder (Sopk. Tragg. VoJ. II, 

Sect. 1; Bibl. Gr. Vol. X, Sect 1) tföt foeben berichtigt 
unb bereichert bie treffe verlaffen unb foßet fe^t 20 9?gr. 
— 16 g®r.

(»on Ajax iß bie zweite Auflage ebenfalls unter ber treffe.)
Die ?85unber*We Ausgabe beß Sophofleß, beffen Dramen einzeln 

ju beziehen finb, würbe oft f^on »on ßehrern unb Sltern, wie auch 
Euripidis Tragg. ed. Pflugk et Klotz, Homeri Ilias ed. Spitzner, 
Xenophon unb anbere Jlutoren aus ber Bibl. Gr. ju grämten gewählt. 
SSerjeidjniffe finb beßhalb überaß gratis ju haben.

^ennings’fd)« SSuchhanblung.

Unlängß erfchien unb iß in aßen Suchhanbiungen Deutfchlanbß, 
Ößerreidjß unb ber Schweij ju haben:

Die ötwidwlung
ber

vom vierten ^ahrhunbert tyer biö auf unfere 3nt.
@in ^Beitrag jur beutfehen ^hon°l°9ie 

»on Wacljer.
(VIII unb 84 ®.) ®r. 8. 3n Umfchlag brofehirt.

36 Är. 9?he’n-/ 30 6on».=9Rje., ober l()5Rgr. (8 g®r.)
DiefeS ©chriftchen, weites ben organifchen ^rtfehritt beß beutfehen 

Sprachlebenß barßeßt unb in bequemer Überßcht burch zahlreiche SBeifpieie 
veranfthaulicht, wirb aßen greunben unferer eblen ©iutterfpradhe wiß? 
fommen fein. Daffelbe würbe in ben 9teuen Sahrbüchern für ^hilv= 
logte (XL, 474) als ein febr wichtiger »eitrag jur ©rFenntniß beö 
»tlbungsgangcß unferer Sprache »er JCufmertfamfeit ber beutfehen 
Sprachforscher empfohlen, uno bürfte es auch in praftifdjer ^>inffdbt alß 
Zugabe jum beutfehen Sprachunterricht an hohem Sebranßalten füh wohl 
eignen, ba eß angenehm unb lehrreich fein muh, ju fehen, wie bie Sprache 
allmälig auß ber alterthümlich breiten gorm ju ihrer je^igen ^Beweglich* 
feit unb ©efchmeibigfeit außgebilbet worben, unb ju leBenbiger Kuffaßung 
alter Jlöortöilbung unb glerion mit einfachen leitenben ©runbfä^en ßcp 
vertraut ju machen.

ttlm, im December 1844.
Xßobler’fcbe »uchhanblung.

(»inbemnnn.)

SBei SB. Schmicfert in ßeWsiß iß foeben erfdjtenen unb burch 
aße SBuchhanblungen ju bejtehen:

Simon, M. (5. / ©iaconut an ber »icolaifirche ju Seipjig,
auS ber ©efc^ichte unb 

bem täglichen 2eben. Bur «Belehrung, Ermunterung 
unb Söarnung für bie reifere Sugenb. ErfteS 33änb= 
djen. 8. Sn Umfdjlag ge$. 12% ^gr. (lOgSr.}

3n meinem Verlage iß erßhienen unb burch aße SBuchhanblungew 
ja erhalten:

Stoch etwaö über Stußlaub 
in Se^ieljung auf EufHne unb beffen SBiberleger. 

®r. 12. ®eb- 20 sRgr.
im Sanuar 1845.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 28. !• Februar 1845.

Theologie.
Die religiöse Glaubenslehre nach der Vernunft und der 

Offenbarung für denkende Leser dargestellt von Dr. 
Karl Gottlieb Bretschneider, Ober-Consistorialdirector 
und Generalsuperintendenten zu Gotha, Comthur des 
herzogl. sächs.- ernest. Hausordens. Dritte verbes
serte Auflage. Halle, Schwetschke & Sohn. 1844. 
Gr. 8. 1 Thlr. 26/2 Ngr.

Daut der ersten Vorrede vom Mai 1843 hatte Hr. Dr. B. 
schon vor 20 Jahren den Plan gefasst, eine Schrift 
wie die vorliegende zu schreiben. Es kam aber nicht 
dazu, theils wegen anderer Arbeiten, theils weil 
ihm sein theologisches System noch mancher Bes
serung zu bedürfen schien. Die wiederholten Auf
lagen seines Handbuches der christlichen Dogmatik 
gaben ihm Veranlassung genug zum Fortbau seiner 
theologischen Überzeugungen, die er auch in einigen 
kleinern Schriften und Aufsätzen , aber freilich nur 
fragmentarisch, darlegte. Als er nun Hand an die 
Ausarbeitung dieser Schrift legte, so fragte er sich 
selbst, ob sie bei dermaligem Stande der Theologie noch 
ein Bedürfniss sein möchte. weil jetzt das Feld der 
Theologie von einem Parteigeiste eingenommen sei, zu 
dem er auf der einen Seite die reactionären symboli
schen, auf der andern Seite die speculativen Theologen 
rechnet. Da nun aber unser Zeitalter sich weder an 
die theologische Übergläubigkeit, noch an die theologi
sche Ungläubigkeit anschliessen wolle, so habe ihm 
eine Schrift, wie die vorliegende, für sehr Viele ein 
Bedürfniss zu sein geschienen , welche eine Vernunft 
und Herz befriedigende Überzeugung von den Reli
gionswahrheiten und dem Christenthum insbesondere 
zu gewinnen wünschen. Nicht eine Parteischrift sollte 
sie sein, nicht polemisiren sollte sie gegen die nach 
den Kirchenbekenntnissen zugeschnittene Altgläubigkeit, 
noch gegen die Speculationen eines Schleiermacher, 
Schelling, Hegel, sondern ruhig und klar sollte sie 
^eine theologischen Überzeugungen nebst ihren Griin- 
aen darlegen. Ob er dieses sich vorgesteckte Ziel er
reicht habe, das sollen ihm (]je Hegelianer,
Hengstenbergianer, Schleiermacherianer sagen, sondern 
die, für welche er geschrieben habe, — unbefangene 
Theologen und denkende, gebildete Laien.

Über Inhalt und Ordnung dieser Schrift bemerkt 
er Folgendes. Solle eine feste und gründliche reli
giöse Überzeugung gewonnen werden, so müsse zuerst 

die natürliche Grundlage alles religiösen Glapbens, 
folglich auch des christlichen, dargelegt, und die Wahr
heit und Geltung der religiösen Ideen der Vernunft 
festgestellt werden. Nach dieser Erörterung der Grund
lage alles religiösen Glaubens müssten zweitens die Be
dingungen aufgesucht und erwogen werden, unter de
nen die religiösen Ideen an den menschlichen Geist 
gelangen und von ihm aufgefasst und fortgebildet wer
den konnten, welches nichts Anderes sei, als die Theo
rie der Offenbarung Gottes an den menschlichen Geist. 
Drittens wäre zu zeigen , dass die Offenbarung, von 
welcher die Bibel berichte, von Abraham an diesen 
Gang wirklich genommen und sich dadurch als die 
wahre bewährt habe. Er habe die feste Überzeugung, 
fährt der Verf. fort, dass nur eine solche Behandlung 
des religiösen Stoffes und eine solche stete Beziehung 
der in der Bibel dargelegten Offenbarung auf die all
gemeinen Gesetze der Ideenbildung in dem mensch
lichen Geiste im Stande sei, eine feste christlich-reli
giöse Überzeugung zu gründen. Dadurch werde das 
religiöse und das blos geschichtliche Element der Bibel 
gehörig geschieden, und die besondere Beschaffenheit 
des religiösen, wie es im A. T. auftrete, erklärt und 
gegen die Verunglimpfungen, die man ihm so oft ge
macht habe, gerechtfertigt, dadurch endlich eine Über
zeugung von der Göttlichkeit des Christenthums be- 
gründet, welche mit allen Fortschritten des erkennen
den Geistes in Harmonie trete und Frieden vermittele 
zwischen Glauben und Wissen.

Dies sind die Grundideen dessen , was in vorlie
gender Schrift vorgetragen wird, welche keine Erbauungs
schrift sein sollte. Und darum sollte sie sich auch 
von allem Rednerschmucke und Predigertone fern 
halten, dem Nachdenken, dem Forschen nach 
Wahrheit sollte sie dienen; denkenden Lesern sollte sie 
hülfreich werden zu einer festen, auf Gründen ruhen
den Überzeugung. Hiernach ergibt sich dieser Inhalt; 
Einleitung. Wichtigkeit einer richtigen und wohlbe- 
gründeten Überzeugung von den Upösen Wahrhei
ten. S. 1—6. I. Der religiöse Glaube nach blosser 
Vernunft. S. 7—134. II. Von der Entfaltung der re
ligiösen Ideen in dem menschlichen Geiste oder von der 
Offenbarung. S. 135—159. III. Die in der Bibel nie
dergelegte Offenbarung- 8. 160 — 204. IV • Die Offen
barung durch Christum. S. 205—233. V • Die Derson 
Christi S. 234—310. VI. Die religiösen Ideen in der 
christlichen Offenbarung. S. 311—406.
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Schon aus dieser Inhaltsanzeige erhellt, dass diese 
„religiöse Glaubenslehre nach Vernunft und Offenba- 
rung“ eigentlich mehr als eine Einleitung in die Dogma
tik zu betrachten ist und es wesentlich mit der Dar
stellung der Begriffe von Religion, Christenthum und 
Offenbarung zu thun hat. Das theologische System, 
zu welchem sich der Verf. bekennt und welches er in 
grössern und kleinern Schriften der Welt vorgelegt 
hat, ist dem betheiligten Publicum hinlänglich bekannt. 
Vorliegende Schrift hat die Tendenz, dieses theologi
sche System nach Möglichkeit zu befestigen. Und 
ein gründliches Studium dieser Schrift muss jeden un
befangenen Leser überzeugen, dass dies auch hier mit 
gewohntem Scharfsinn und mit völliger Beherrschung 
des Stoffes geschehen ist, sodass diese Glaubenslehre 
sich nicht nur denen , welche mit Hrn. B. denselben 
theologischen Standpunkt einnehmen, sondern auch 
denen, welche der entgegengesetzten Richtung folgen, 
zur Kenntnissnahme empfiehlt. Inzwischen werden die
jenigen Theologen, welche einen andern theologi
schen Standpunkt als Hr. B. einnehmen, ungeachtet des 
aufgebotenen Scharfsinns in Beweisführung für das 
fragliche System an ihrer theologischen Überzeugung 
festhalten, insofern nämlich auch in dieser Schrift das 
Christenthum nicht in seiner völligen Objectivität dar
gestellt ist. Ohne diese Darstellung wird ihm das Kri
terium einer unmittelbaren Offenbarung Gottes entzogen, 
Christenthum und Menschenthum am Ende identificirt, 
und es bleibt sonach in diesem Falle dem Einzelnen 
überlassen, das Wesen des Christenthums sich nach 
seiner individuellen Ansicht zu deuten und darzustellen. 
Ist aber von dem Christenthume im Sinne seines Stif
ters die durch Gott unmittelbar geschehene Offenbarung 
desselben zu prädiciren, so kann nicht gesagt werden, 
wie Hr. B. sagt, dass die christliche Offenbarung eine 
stets fortschreitende sei. Was fortschreitet, entwickelt 
sich, verändert sich. Soll das Christenthum die letzte 
an die Menschen gelangte Offenbarung Gottes und 
doch auch wieder (S. 142 —159) von der Weltnissen- 
sekaft abhängig sein, so wäre das Christenthum nur 
etwas Temporelles, d. h. die religiösen Ideen trügen 
doch immer nur die Farbe der Zeit an sich. Und 
damit hätte sich ja das Axiom der modernen specula- 
tiven Philosophie geltend gemacht: Was ist, ist gut. 
Mithin wäre ja auch jede Zeitreligion , um sozusagen, 
gut. Und das will Hr. B. keineswegs sagen.

Das Christenthum als eine unmittelbare Offenbarung 
Gottes ist und kann , in seiner Objectivität aufgefasst, 
nichts Temporelles sein, weil dann die durch das Chri
stenthum erzeugten religiösen Ideen auch nur etwas 
Temporelles wären, also Gott, Tugend und Unsterb
lichkeit. sozusagen, der Kategorie des Temporellen an
heimfielen. sodass demnach auch die christliche Reli
gion immer nur der willkürlichen Gestaltung des sub
jectiven Menschengeistes unterworfen wäre. Wäre 

dies, so hätte auch die Kirche Christi oder das Reich 
Gottes keinen objectiven Charakter, sondern sie würde 
als christliche Gemeinschaft immer nur die Farbe der 
Zeit an sich tragen. Allein treten Gott, Tugend und 
Unsterblichkeit als Grundideen im Sinne des Christen
thums als einer unmittelbaren Offenbarung aus der Ka
tegorie des Temporellen heraus, wodurch wir allem 
dem entgehen, was der subjective Menschengeist aus 
Gott, Tugend und Unsterblichkeit bereits in so man
cherlei Weise gemacht hat: so behält die Kirche Christi 
ihren objectiven Charakter und sie bleibt die eine, un
veränderliche Kirche. Wenn nun aber das Wesen des 
Christenthums als einer unmittelbaren Offenbarung Gottes 
in seiner vollen Objectivität aufgefasst werden muss, 
sobald es nicht als blosses Menschenthum erscheinen 
soll, so ist auch sein Einfluss auf die Menschheit nicht 
als ein relativer, sondern als ein absoluter zu betrach
ten. Denn wäre dies nicht so, so würde an eine all
gemeine Ausbreitung der christlichen Religion nicht zu 
denken sein. Alles Missionswesen müsste und würde ohne 
allen Erfolg sein, je mehr der Ethnicismus dem religiösen 
Princip des Christenthums hemmend entgegentritt. Wo 
aber christlicher Geist und christliche Gesinnung in der 
Seele des Juden, des Muhammedaners und des Heiden 
Wurzel fassen soll , da ist der Einfluss des Christen
thums nicht ein relativer, sondern ein absoluter.

Hiermit kommen wir auf den wichtigen Punkt, dass 
die Forderung, das Christenthum als eine unmittelbare 
Offenbarung Gottes in seiner Objectivität aufzufassen; 
die Stabilität des Christenthums nothwendigerweise in 
sich schliesse. Allerdings ist das Christenthum als un
mittelbare Offenbarung Gottes, in seiner Objectivität 
aufgefasst, stabil, d. h. es kann sein Grundwesen nicht 
ändern, es muss von allem Temporellen, von allem In
dividuellen abstrahiren, es muss durch alle Zeiten hin
durch, sozusagen, seiner ganzen Substanz nach ein und 
dasselbe sein und bleiben. Ist dies nicht selbst so in 
den Erscheinungen der Natur ? Tritt der Mensch sei
nem Grundwesen nach nicht immer als dasselbe Ge
schöpf in die Erscheinungswelt ? Ist Tag und Nacht 
etwas Anderes als vor Jahrtausenden? Eine unmit
telbar von Gott geofienbarte Religion kann ebensowe
nig der Veränderlichkeit unterworfen sein, als es die 
Natur in ihren Erscheinungen ?st. Damit ist aber der 
Mensch in seiner religiösen Entwickelung nicht stabil. 
Er schaut ja das Object, das ihm in der christlichen 
Religion dargeboten wird, als das an, woran er sich 
religiös entwickeln und vervollkommnen, also successiv 
vom christlichen Geiste durchdrungen werden soll. 
Wenn mithin von einer religiösen Entwickelung des 
Menschen im Geiste des Christenthums die Rede ist, 
so kann nicht die Rede von einer Fortbildung des Chri
stenthums zur Weltreligion sein, als wodurch es in die 
Kategorie des Temporellen versetzt würde, sondern es 
kann nur die Rede von einer Heranbildung der Mensch
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heit zum Ideale dessen sein, was das Christenthum als 
^tmittelbare Offenbarung in seiner Objectivität zum 
^iele hat.

So und nicht anders ist das Christenthum als un
mittelbare Offenbarung Gottes aufzufassen. Ref. kann 
daher auch nicht der Ansicht beitreten, dass die christ- 
hche Oflenbarung hinsichtlich der Entfaltung der reli
giösen Ideen von der Wellwissenschalt abhän^io- sei. 
Weniges bedarf noch einer besondere Erörterung, 
w ?5’ 12 Sagt del Verf’’ ”da'SS wir den Zweck des
Weltalls nicht kennen.“ Indessen scheint er uns doch 
»nit sieh selbst in Widerspruch zu gerathen, wenn er 
«üe Entfaltung der religiösen Ideen von der Weltwissen- 
schart abhängig macht, ohne dass diese Wissenschaft 
selbst im btande sei, den Zweck des Weltalls anzu- 
»eben. Ist dei Mensch das einzige Wesen, welches 
Sich zu einem Gottesbewusstsein erheben und so dadurch 
zu der Vorstellung gelangen kann, dass er das vor
züglichste.zu"heh tp > - - .......... -- i machte überhaupt den besten Gebrauch von den Quel-
netsto ( 5 Cm ^cköP^er des Weltalls ausgezeich-| len, die er zu benutzen bekam. Es lässt sich daher
zwuoL rSw7 der, Wclt sei: so kann der Haupt- | gar nicht vermuthen, dass Lucas eine blosse Tradition
Schon W I aUC1 ,m5 Bcziclun‘g auf <lo« Men- | als ein wirkliches Factum erzählt habe. S. 296, §. 48
und die Vor4 *dlHC‘k die Erkenntniss | sagt der Verf.: „Was die sogenannte (?) Himmelfahrt
lUk«.. Wr?11® *..es ‘ c eis se*n Dasein verheer- ! Jesu betriflt, so ist schon bemerkt worden, dass keinesr®!1®". so1,!' 'Vär.® ,lics ,licl“ ,ler Zweck der Welt, so 
kö u •” <ler Welt füglich unterbleibe»
kennen, we.l die Welt ohne Wesen mit einem Gottes- 
üetvusstsem e.gentlieh gar keinen Zweck gehabt hätte. 
m ’,r .,:’.w"d gesagt: „Die höchste Aufgabe der 
Menschheit ist, vernünftig zu werden und zu leben.“ 
Nehmen wir den Menschen in seiner Totalität, in wel
cher er doch in jeder Hinsicht zu*nehmen ist. wenn 
von seiner Erscheinung in der Welt als solcher die 
tede ist, worauf sich die Bestimmung seiner von ihm

lösenden höchsten Aufgabe bezieht, so muss dieser 
atz unstreitig so lauten: die höchste Aufgabe der 

zu ?Su 1 Wlt ist: vernünftig und religiös zu werden und 
^merkH dei Zweck der Welt, wie wir soeben 
kenntnissla e?1’ der, dass der Mensch durch die} Er- 
sein Daseüi a ° Yerekru,,S des Schöpfers der Welt 
der MenschheitXenS° ,nuss höchste Aufgabe 
haben, s. m 1° wie wir soeben angegeben
nicht, da der(jpjst^,ke’sst es, dass die Frage, ob 
Organ für die Gemei” d< 1 k®nB:’$en Welt ein neues 
komme, auch ein Able^? 1 dei Sinnenwelt be- 
neuer Tod erfolgen könne d’eses Organs UI)(i «Iso ein 
scheinlich bejaht werden köunbe<lenkltch, als wahr- 
Tod nur das Mittel zu einemn?n, il,,,eni auch ,,icser 
kommnere Zustände, also als neue “°ch V°n'
hern Dasein zu betrachten wäre c“* Zt‘ cinem hö‘ 
spräche Jesu und der Apostel auch ^Statten ,lie Aus' 
«me solche Annahme? Glaubt der Vor?" GennS«ten 
der künftigen Welt ein neuer Tod zu .C ass aach in 
Zwecke erfolge» kön„e, s0 kann er aneh STm"6“ 

0 oe nicht ausweichen, dass diese Metamorphose sich

immer von Neuem wiederholen werde, da ja das 
menschliche Individuum nach einer immer höher»
kommenheit emporsteigen soll. Gehört denn 
solche Annahme nicht blos der »Speculation an ? 
Christenthum weiss nichts davon. Wenn der
S. 278, §. 47 sagt, es sei nicht wahrscheinlich

Voll- 
eine 
Das 

Verf. 
------ , dass, 

wie Lucas 10, 1. 17 ganz allein angebe, der Jünger 
Jesu 70 gewesen seien, und dies nichts als eine spä
tere Überlieferung sei, diese Angabe ihren Ursprun«' 
daher habe, dass, nach 4 Mos. 11, 24, 70 Älteste den
Rath Mosis bildeten, und der hohe Rath zu Jerusalem 
70 Beisitzer hatte: so möchte auf jeden Fall der Be
weis schwer zu führen sein , dass dies eine spätere
Überlieferung sei weil doch zu der Zeit, wo Lucas
sein Evangelium schrieb, noch aller Welt bekannt sein 
musste, ob Jesus wirklich 70 Jünger gehabt oder nicht 
gehabt habe. Lucas war ein gebildeter Mann und 

! Jesu betriflt, so ist schon bemerkt worden, dass keines 
der Evangelien sie als eine geschehene und gescheite 
Thatsache berichtet, und dass sie also nach den Evan«
gehen nicht in das Gebiet des erfahrungsmässigen Chri
stus, sondern zum Glauben seiner Jünger über ihn °*e- 
h<>'t. Nur Lucas in der Apostelgeschichte 1 . 9 hat 
diesen Glauben in eine geschehene Thatsache verwan
delt, wahrscheilich geleitet durch eine mündliche Über- 
lieferung.“ Wir wissen in der That nicht, wie der 
Verf. sagen könne, dass keines der Evangelien die 
Himmelfahrt Jesu eine geschehene und gesehene That
sache nenne. »Schildern denn die Evangelisten Marcus 
und Lucas sie nicht ernstlich als eine geschehene That
sache, wenn der erstere 16,10 sagt: lO piv ovv xvqio^, 
gna to hakT-out aezoic, ovgavbv, und
<lei letztere 24, 51: Kat tytruo tv tio wkvytTv aviov at-

öitOTtj an at’TMi’f xat aTt^t^tro tiQ tov orftavov* ist 
dies, wie gesagt, nicht eine wirklich geschichtliche An
gabe von der Himmelfahrt Jesu ? Nun, wenn die Jün
ger den Herrn nicht gen Himmel auffahren sahen: wer 
sah ihn denn also auffahren? Wer gab ihnen denn
davon Kunde?
gemacht wird, dass der Wein

Wenn es S. 362, §. 57 wahrscheinlich 
dessen sich Jesus bei

Einsetzung des Abendmahls bediente, dunkel gewesen 
sei, so ist dies wohl zur völligsten Gewissheit dadurch 
erhoben, dass Jesus bei Austheihmg des Weines sagte: 
„Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem 
Blute.“ Wie hätte er sieh sonst dieser Vergleichung 
bedienen können? Die S. 377— 384, §. 60 vorgetragene 
Lehre, dass das N. T. das Sühnopfer Christi auf die 
vor der Taufe begangenen Sünden beziehe, und wovon 
auch Stellen, wie Röm. 6, 3. 4; 1 Cor. 1, 13; 6, H« 
Eph. 5, 25. 26, ebenso Apostelgesch. 3, 38; 22, 16
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ausdrücklich handeln, so hat Ref. darin überhaupt im
mer nur die Natur und das Wesen der Taufe im Sinne 
Jesu erkannt, dass die Wirkung der Taufe die Gnade 
Gottes und die Vergebung der Sünde im Hinblicke auf 
die Hoffnung einer ewigen Seligkeit sei. Wem also 
das Sühnopfer Christi zu Gute kommen solle, der 
müsse getauft sein. Gegen die von dem Verf. selbst 
früher verworfene (vgl. dessen Systematische Entwicke
lung aller in der Dogmatik vorkommenden Begriffe. 
Dritte Auflage. Leipzig, 1825. S. 620, §. 107), nun 
auch von ihm angenommene Ansicht eines Löffler, dass 
der Opfertod Jesu sich blos auf die Vergebung der 
vor der Taufe begangenen Sünden beziehe, streiten 
offenbar die eigenen Aussprüche Jesu, Matth. 20, 28 
und 26, 28. In der ersten Stelle sagt er, dass er sein 
Leben zu einer Erlösung für Viele gebe , und in der 
andern, dass sein Blut des neuen Testamentes für Viele 
zur Vergebung der Sünden vergossen werde. Unter 
dem Ausdrucke „für Viele“ sind natürlich die nach 
Anordnung Christi Getauften zu verstehen , indem ja 
diese Worte unmittelbar an seine eigenen Jünger ge
richtet sind. Dieser Ausdruck schliesst doch aber 
offenbar auch noch andere in sich, welche ebenfalls 
getauft sind, für welche aber sein Blut des neuen Te
stamentes zur Vergebung der Sünden nicht vergossen 
wird , weil sie, um im Geiste Jesu zu reden , die Be
dingungen nicht erfüllt haben, unter welchen sein Blut 
zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Vergleichen 
wir nun damit Marc. 16, 16, so geht daraus hervor, 
dass denen , welche in ihrem Glauben, welchen sie 
bei der Taufe abgelegt haben, nicht festgeblieben sind, 
die Vergebung ihrer Sünden durch seinen Opfertod 
auch nicht zu Theil werde. Wie nun, wennz solche, 
die in ihrem Glauben nicht festgeblieben waren, aber 
zu demselben wieder zurückkehrten: sollte ihnen da 
nicht, die Sündenvergebung zu Theil werden ? Und 
zwar nicht auch die Vergebung der Sünden, welche sie 
als Getaufte begangen hätten ? Doch um nicht zu aus
führlich zu werden, müssen wir es bei diesen Bemer
kungen bewenden lassen.

Die äussere Ausstattung dieser Schrift ist sehr 
lobenswerth. Nur hätte auf die Correctur noch mehr 
Sorgfalt verwandt werden sollen. Von den Druck
fehlern führen wir nur folgende an. S. 38, Z. 1 v. u. 
nur Nahrung st. zur. S. 87, Z. 12 Handels st. Han
delns und so öfter. S« 149, Z. 9 v. u. Josaias st. Je- 
saias. S. 268, Z. 2 v. u. (wohl nur durch einen Schreib
fehler im Manuscript oder durch Versehen Jes Setzers) 
vierzehnjähriger Knabe st. zwölfjähriger.

Zeitz. Dr. Steuber.

Naturkunde.
Travels through the Alps of Savoy and other parts 

of the Pennine chain, with observations on the phe- 
nomena of glaciers. By James D. Forbes, Pro
fessor in the University of Edinburgh. Edinburgh, 
1843. 8.

Dieses schön geschriebene und vortrefflich ausgestät- 
tete Werk (Holzschnitte, Lithographien und Kupfer
stiche schmücken dasselbe) ist das Ergebniss einer im 
J. 1842 von Hrn. F. unternommenen Reise, welche laut 
der eigenen Aussage des Verf. den Zweck hatte, die 
physische Geographie eines der besuchtesten Theile 
der Alpen in ein helleres Licht zu stellen, sowie ins
besondere zu einem Endresultate in Betreff der Natur
geschichte der Gletscher zu gelangen; und in der That 
bilden denn auch die Gletscheruntersuchungen des Verf, 
den Faden, der sich durch das ganze Werk hindurch 
zieht, an welchen sich alles andere, gleichsam als Ne
bensache anreiht. Bevor ich auf eine specielle Bespre
chung der von Hrn. F. aufgestellten. Gletschertbeorie 
eingehe, sei es erlaubt, eine kurze Übersicht der 21 
Capitel, in welche das Buch zerfällt, zu geben, um so 
mehr, als man daraus ersieht, ein wie wichtiger Weg
weiser das Werk für solche Reisende in Zukunft sein 
wird, welche in wissenschaftlicher Absicht die Alpen
kette zwischen dem Montblanc und Monte rosa durch
streifen wollen,

Das erste Capitel enthält Allgemeines über Reisen 
und Alpenreisen und bringt die Absichten des Verf., 
die ihn bei seiner Reise leiteten, zum Verständniss des 
Lesers. — Das zweite Capitel beschäftigt sich mit den 
Gletschererscheinungen im Allgemeinen, und mit einer 
kurzen aber bündigen Kritik der bisherigen Gletscher- 
theorie, aus welcher unabweisbar hervorgeht, dass 
keine derselben im Stande ist, die Gletschererschei
nungen überhaupt und zumal das Vorrücken der Glet
scher insbesondere genügend zu erklären. — Im dritten 
Capitel betrachtet er die Gletscher in Rücksieht auf 
die Möglichkeit, dass sie ein geologisches Agens abzu- 
ben im Stande waren, indem durch sie die erratischen 
Blöcke transportirt wurden, und spricht sich mit guten 
Gründen und gestützt auf die autoptische Untersuchung 
der hierher gehörigen Erscheinungen dafür aus. — Das 
vierte, fünfte, sechste, siebente und achte Capitel bringt 
die ausführliche Beschreibung des Mer de Glace in» 
Chamouni-Thale, sowie eine Darlegung der Messungen, 
welche der Verf. anstellte, um entscheidende Resultate 
in Betreff der Art und Weise der Gletscherbewegun
gen zu erhalten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. B". Halid in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig
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Naturkunde.
Travels tkrovgh the Alps oj Savoy and other parls of 

LhePennine chain, wilk observations onthephenomena 
of glaciers. By James D. Forbes.

(Fortsetzung aus Nr. 28.)
C/ap. 9, Ausflug nach dem Montblanc, und zwar um 
die westliche und südliche Seite des Gebirgsstockes 
herum von dem Chamouni-Thale durch das Thal von 
Montjoie über den Pass von Bonhomme und de laSeigne 
in das Thal Allee Blanche nach Courmayeur. — Cap. 10, 
Beschreibung des Gletschers von Miage und des Glet
schers de laBrenva im Thale Allee Blanche.— Cap. 11, 
die Umgebungen von Courmayeur, mit Rücksicht auf Geo- 
gnosie. Ein schwaches Capitel. da sich der Verf. hier 
nuf einem wissenschaftlichen Gebiete befindet, das seinen 
Hauptbestreb ungen weniger nahe liegt. — Cap. 12, Rück
kehr nach Montauvert im Chamouni - Thale von Cour- 
mayeur aus über den Pass du Geant, also um den öst
lichen und nördlichen Theil des Montblanc herum. Ein
geflochten ist hier als eine sehr anziehende Episode die 
Schilderung des 17tägigen Aufenthalts der beiden Saus- 
sure (Vater und Sohn) auf diesem über 11,000 englische 
Fuss hohen Passe du Geant im J. 1788. — Cap. 13, 
von Courmayeur durch das piemontesische Thal von 
Ferret, über den Pass von Ferret nach dem schweize
rischen Thale von Ferret bis Martigny und von da über 
<len Pass von Bahne nach Chamouni zurück. Die Un
tersuchungen und Beschreibungen der Gletscher von 
Triolet, von Trient und von Argentiere sind in diesem 
Capitel niedergelegt. — Cap. 14, Ausflug nach dem 

ia Beilina auf der Südseite der Alpenkette, und zwar 
duici das Thal von Bagues, über den Getroz-Gletscher 
und t cn von Chermontane, dann über den Pass von 
Feneties uich das Thal von Ollemont. — Cap. 15, 
abermaliger > eigang der Alpenkette von dem Thale 
Beilina aus u ei en Pass Colion nach Evelona in dem 
nördlichen Alpenquei thale von Erin, nebst Beschreibung 
Oes im obersten Theile dieses Thales gelegenen Glet
schers von Arolla. - Cap. i6; von dem Thale Erin 
über das Stockhorn nach Zermatt im Thale von St. 
Nicolas. Hier wurden uie gewaltigen Gletscher von 
herpecle und Zmutt nicht ohne Gefahr passirt. — Cap. 
17, Beschreibung der Umgebung von Zermatt und ins
besondere des Bies-Gletschers abwärts im Thale, und 
des Görner-Gletschers aufwärts im Thale. Besteigung 
des Riffelberges. — Cap. 18, von Zermatt über°den 

Pass von Mont Cervin in das Tournanche-Thal, von da 
über den Portala - Pass nach Brussone im Ayas-Thale, 
und endlich über den Ranzola - Pass nach Gressonay, 
im südlich von Monte rosa herabsteigenden Val de 
Lys. In diesem Capitel findet man zugleich die inter
essante Schilderung einer electrischen Ladung der gan
zen Reisegesellschaft während eines Ungewitters in ei
ner Seehöhe von 9000 F. — Cap. 19, Allgemeines über 
den Monte rosa, und Excursion nach dem Lys - Glet
scher. — Cap. 20 schliesst die Wanderungen des Verf. 
mit einer südöstlichen Umgehung des Monte rosa, in
dem er sich von dem Val de Lys aus über den Pass 
von Ollen nach Alagna im Val Sesia wendet, und das 
Val Sesia verlassend über den Pass von Turlo in das 
Val Quarazza kommt; nach Besichtigung der nördlich 
von Monte rosa herabsteigenden Macugnaga- und Weiss- 
thorgletscher, gelangte der Verf. über den Pass von 
Moro und. über den Gletscher von Schwarzenberg und 
Alialein ins Val de Saas nach Stalden, einem Orte, 
der an der Vereinigung der Thaler von Saas und von 
St. Nicolas gelegen ist, wo alsbald mit dem Besteigen 
des Postwagens die eigentliche Alpenreise beendigt war. 
— Cap. 21, Zusammenstellung der an den Gletschern 
beobachteten Erscheinungen und Begründung einer dem 
Verf. eigenthümlichen Theorie. — Endlich findet sich 
noch ein kleiner Anhang vor, einige besondere Bemer
kungen über Eisstructur, sowie vier Briefe enthaltend, 
welche der Verf. an den Professor Jameson schrieb, 
und worin er ihm von Zeit zu Zeit die Ergebnisse die
ser Alpenreise mittheilte. Es sind dieselben schon 
früher in The Edinburgh. New Philosophical Journal 
im October 1842 und Januar 1843 abgedruckt worden.

Ich wende mich jetzt zu der in diesem Werke nie
dergelegten Gletschertheorie des Verf.; allein ehe ich 
es im Folgenden versuche, einen kurzen, abei über
sichtlichen Abriss derselben zu geben, sei es mir er
laubt, an den Stand der Gletscherfrage, wie sich die
selbe vor den Untersuchungen von Hrn. 1*. heraus
stellte, mit ein paar Worten zu erinnern.

Das Phänomen des Sich - orwärtsbewegens der 
Gletscher ist zu allen Zeiten, seit man überhaupt an
fing, sich mit Erklärung der Gletschererscheinungen 
zu°beschäftigen, dasjenige gewesen, welches zu einem 
schärfern Nachdenken aufforderte und die Erschaffung 
mannichfacher Gletschertheorien veranlasste. Inzwi
schen lassen sich alle diese Theorien auf zwei Haupt
punkte, von denen sie ausgehen, zurückführen; entwe
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der nämlich nahm man an, das Gletschereis gleite und 
rutsche auf schlüpfriger Unterlage des geneigten Thalbo- 
dens der Tiefe zu (die Theorie von Gruner und Saussure), 
oder man behauptete, in die Spalten des Eises einge
drungenes Wasser bewirke durch sein späteres Gefrie
ren und durch die damit verbundene Vergrösserung 
seines Volumens eine Gesammtausdehnung und somit 
ein Vorrücken des ganzen Gletschers (Theorie von 
Scheuchzer, Charpentier, Agassiz). Dass die Annahme 
des Gleitens nicht die passende Erklärung sei, geht 
aus der bestimmten Beobachtung hervor, dass viele 
Gletscher eine zu geringe Neigung besitzen, um rut
schen zu können, obschon Hopkins in der allerneuesten 
Zeit einige Versuche bekannt gemacht hat, denen zu
folge er das Herabgleiten von Eis selbst auf einer 
Fläche, die nur eine Neigung von 3° besitzt, nachweist. 
Bei diesen Versuchen ist jedoch stets vorausgesetzt, 
dass das Eis auf seiner Unterlage nicht festgefroren 
sei, eine Voraussetzung, die, auf die Gletscher im All
gemeinen angewendet, ohne alle Begründung ist, und 
in allen den Fällen als entschieden irrig zurückgewie
sen wird, wo Gletscher der zweiten Ordnung von den 
steilen Seitenwänden der Alpenthäler unter so starken 
Neigungen ihrer Unterlagen herabhängen, dass man in der 
That nicht begreift, warum dieselben, wenn sie wirklich 
,,gleitend” sich vorwärtsbewegen, nicht sogleich her
abstürzen. Dieser Sturz wird nur dadurch verhindert, 
dass sie am Boden angefroren sind, obschon diese Bo
denbefestigung dem Vorwärtsbewegen der Eismasse des 
Gletschers nicht im Wege steht. Hr. F. citirt mehre 
derartige Beispiele, und auch ich habe bereits ander
wärts (in meinen Beiträgen zur Geognosie von Tyrol, 
S. 271) auf diesen Umstand, als der Gleitungstheorie 
durchaus widersprechend, aufmerksam gemacht.

Aber auch jene zweite Annahme, dass nämlich in 
Spalten des Gletschereises eindringendes Schmelzwas
ser durch sein Gefrieren eine allgemeine Ausdehnung 
und dadurch das Vorwärtsrücken des Gletschers be
dinge, ist nicht geeignet, eine Gletschertheorie zu be
gründen, weil mit Bestimmtheit ein Vorwärtsbewegen 
des Gletschers auch während des Winters nachgewie
sen worden ist, zu einer Zeit also, wo es dem Glet
scher an Schmelzwasser, womit er durchtränkt werden 
könnte, völlig fehlt. Es muss demnach, wenigstens für 
die winterliche Gletscherbewegung, eine andere Ursache, 
als die von der Ausdehnungs- oder Infiltrationstheorie 
vorgegebene, existiren, woraus wol ohne Weiteres er
hellt, dass auch diese Theorie zur Erklärung der Glet
scherbewegung im Allgemeinen völlig ungenügend und 
mithin falsch sei.

Ich habe absichtlich die grosse Anzahl noch ande- 
rerer Einwürfe, die man beiden Theorien machen kann, 
hier übergangen, indem es mir hinreichend schien, auf 
das Irrige der Grundlagen überhaupt aufmerksam zu 
machen, und ich behaupte nochmals: weil Gletscher 

auf höchst steiler Unterlage ohne herabzustürzen sich 
dennoch vorwärtsbewegen, so kann von einem Rutschen 
(im Sinne Saussure’s) nicht gesprochen werden, und 
weil Gletscher auch bei Mangel an einsickerndem 
Schmelzwasser, also im Winter sich vorwärtsbewegen, 
so kann auch nicht in der Ausdehnung des gefrieren
den Wassers die Ursache der Bewegungen des Glet
schers erkannt werden. Dieser absolute Mangel also 
irgend einer genügenden Erklärungsweise veranlasste 
unsern Verf. auf eine andere und bessere zu denken, 
und wohlweislich begann er seine Arbeiten nicht mit 
theoretischen Speculationen hinter dem Schreibtische, 
sondern er ging hinaus auf die Alpen und suchte sich 
erst ein Einsehen in die Art und Weise der Bewegun
gen des Gletschereises zu verschaffen. (Er beschreibt 
im siebenten Capitel seine Methoden der Beobachtung 
sowie seine Hülfsmittel, und Jedermann muss zugeben, 
dass dieselben wohl im Stande waren, sichere Resul
tate mit leichter Mühe in kurzer Zeit erwarten zu 
lassen.)

Hr. F. fand aber, nachdem er sich durch vorläu
fige Versuche überzeugt hatte, dass das Vorwärts
rücken des Gletschers nicht in Sprüngen, sondern ste
tig stattfinde (etwas schneller während des Tages, 
etwas langsamer während der Nacht), dass die Bewe
gung der höher» Theile des Mer de Glace im Ganzen 
etwas langsamer war, als die der untern Theile dieses 
Gletschers, während die Bewegungen des mittler» Theils 
am langsamsten waren; und zwar entsprach der Nei
gung der Eisoberfläche im Mittel von 15“ am untern 
Theile des Gletschers die Geschwindigkeit von 1000, 
der Neigung von J1/»“ im mittler» Theile des Gletschers 
die Geschwindigkeit von 0,410, und der Neigung von 
circa 8° im obern Theile des Gletschers die Geschwin
digkeit von 0,662 (vgl. p. 371 des Werkes). Er beob
achtete ferner, dass die Geschwindigkeit der Bewegung 
im Centrum des Gletschers, d. h. in den der Längen- 
axe desselben zunächst gelegenen Theilen grösser war, 
als in den am Rande gelegenen Eismassen, und zwar 
fand er, die Geschwindigkeit der Bewegung 100 Yards 
von dem Gletscherrande zu 1,000 angenommen, dass 
130 Yards weiter nach der Mitte des Gletschers zu 
dieselbe bereits auf 1,332, und noch weiter auf 1,356 
und endlich auf 1,367 gestiegen war. Endlich über
zeugte er sich, dass ein Unterschied in der Grösse 
dieser Bewegung, je nach der Jahreszeit und je nach 
dem Stande des Thermometers stattfinde, und kommt 
zu der Erkenntniss, dass ein Vorrücken der Jahreszeit 
die Bewegung verringere, und dass dasselbe bei einem 
Sinken der Lufttemperatur stattfinde. Hierbei ist von 
besonderer Wichtigkeit, dass wir durch die Beobach
tungen des Verf. zum ersten Male Zahlenwerth für die 
Grösse des Vorrückens eines Gletschers während des 
Winters erhalten, indem sich am Ende des Buches eine 
kleine Tabelle findet, die dadurch entstand , dass der
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Genosse seiner Gletschwerwanderungen, Auguste Bal- 
mat, ein Eingeborener der Alpen , sich der Mühe un
terzog, die Beobachtungen von Forbes am Rande des 
Mer de Glace bei Montanvcrt auch während des Win
ters fortzusetzen. Dieser Tabelle zufolge fand sich 
denn das Vorrücken des Eises:

vom 29. Juni bis 28. Sept, zu 132 Fuss, also täglich 1,40 Fuss.
„ 20. Oct. „ 12. Dec. „ 70 „ „ „ 1,29 „
„ 12. Dec. „ 17. Febr. „ 07 ., „ „ 0,88 „
„ 17. Febr.,, 4. April „ 66 „ „ „ >,43 „
» 4. April „ 8. Juni „ 88 „ „ „ 1,35 „

Noch bemerkte der Verf. schliesslich ein Zusammen
sinken der ganzen Eismasse (wol zu unterscheiden von 
dem blossen Abschmelzen der Eisoberfläche), in dem 
Maase, als die warme Jahreszeit vorrückte, verbunden 
mit einer Vermehrung und Erweiterung der Spalten 
und Schründe, während zur Zeit eintretenden Frostes 
das Eis mehr Consistcnz zeigte, sodass das Zusammen
sinken desselben merklich verringert ward.

So viel über des Verf. ausserordentlich wichtige 
Beobachtungen in Rücksicht auf die am Gletschereise 
stattfindenden verschiedenen Bewegungen.

Allein nicht bloss die Erscheinungen der Bewe
gung fesselten seine Aufmerksamkeit, vielmehr richtete 
er dieselbe gleichzeitig auf Erforschung der Structur- 
verhältnisse des Eises, in welcher Beziehung ihm denn 
eine doppelte aufstiess; theils nämlich eine gebänderte 
Structur (ribboned, slructure) des Eises, theils eine 
solche, die dem Eise das Ansehen gab, als bestehe es 
aus einer Masse eng aneinander gepresster polyedri- 
scher Körper von sehr unregelmässiger Gestalt (a con- 
geries o/ tigldly wedged polyhedrous of the most irregu
lär figures).

Was die erste anlangt- so ist die Beschreibung 
derselben durchaus naturgetreu, was ich um so besser 
bezeugen kann, als ich dieselbe Structur bei meiner 
Alpenreise desselben Jahres (1842) ganz unabhängig 

ebenfalls beobachtet und in meiner Schrift 
beschul ZlU Geognosie von Tyrol, S. 117 und 310) 
habe 'auch1 ^gebildet habe; und so wie Hr. F.
nicht etwa' mich «beraengt, dass diese Streeter
«rnl.äi'iop Mur ,ler Oberfläche des Gletschers an- 
XXs ei J0"""'1 'la« sie tiof in das Innere des 
Gietscneis cindnn»e Q. . .

i * .. nk. i öle besteht nach meinen Beobachtungen aus abwechselnd . , , . „. i r nrpol. vn.» j t l l durchschnittlich einen Zoll starken Lagen von durch di .• , . , ,• i .• r* r. ‘Mcbtigem und weniger durchsichtigem Eise, von welchem . i i i > ... r i . " letztem das Schmelzendes Eises gewöhnlich begann <(1,i n. . .. । • , i i J sodass es oflenbar denAnschein hatte, als sehme ze .las <U1,.chs5c|tt! Els 
schwerer, durch welchen Umsuuni <lci„, iu,ch°bc„,irkt 
wurde, dass man die Abwechselung (Icr v^ln^n 
heit des Eises nicht blos sehen so„(l(,,.„ mic)1 
konnte, ferner entging mir mein , dass eine Grössere 
oder geringere Anzahl solcher Lagen ^sammen^enom- 
men immer eine dickere Schicht bildeten, die° unter 

sich immer wieder parallel waren. Von den Begren
zungslinien dieser mächtigeren Schichten (die ich eben
falls im schon citirten Werke S. 119 abbildete) schien 
aber gleichfalls der Hauptschmelzungsprocess des Ei
ses auszugehen, sodass hier durch das ablaufende 
Schmelzwasser schwach rinnenförmige Vertiefungen ent
standen, in welchen der eingewehte Staub nicht selten 
reichlich festgehalten wurde, wodurch sie ein schmutzi
ges Ansehen erhielten. Etwas ähnliches scheint nun 
auch Hr. F. beobachtet zu haben, indem er von seiner 
„ribboned strncture“ noch eine „wave-like slructure“, 
ebenfalls der vorigen parallel, unterscheidet.

Was endlich jenes andere von Hrn. F. geschilderte 
Structurverhältniss betrifft, jenes „congeries of tigldly 
wedged polyhedrous“, so ist dasselbe gleichfalls von 
mir beschrieben und abgebildet worden (vgl. meine 
Schrift S. 314). Es erhält das Eis dadurch ein wahr
haft breccieiiartiges Ansehen, namentlich, nach Hrn. F. s 
eigener Aussage, an denjenigen Stellen, die einem schnel
len Wechsel der Temperatur ausgesetzt sind.

Nach solchen Voruntersuchungen zur Ermittelung 
des wahren Thatbestandes fasst der Verf. Alles noch
mals zusammen, und weist vor allen Dingen abermals 
darauf hin, dass weder Scheuchzer’s, Charpentier’s und 
Agassiz’ Theorie die richtige sein könne, weil der 
Gletscher sich Tag und Nacht, Sommer und Winter 
vorwärts bewege, noch die Grun er’s und Saussure’s, 
weil der Gletscher in seinen verschiedenen Theilen 
eine verschiedene Geschwindigkeit zeige, was doch 
nicht der Fall sein könne, wenn er als fester Körper 
durch Rutschen anf seiner Unterlage, wie es diese 
Theorie verlangt, abwärts gleite. Er kommt nun zu 
dem Ausspruche, dass man sich das Vorwärtsbewegen 
des Gletschers durch eine gewisse Zähflüssigkeit des 
Eises veranlasst denken müsse (a glacier is an imper- 
fect fluid, or a riscous body, which is urged down slo- 
pes of a rertain inctinalion by Ute mutual pressure of 
its parts), und versucht, ob diese Hypothese alle von 
ihm am Gletscher beobachtete Erscheinungen, und so 
namentlich die der Bewegung und Structur des Eises 
ungezwungen zu erklären vermöge. Wir wollen zu
vörderst sehen, ob das in der That in Betreff der be
obachteten Bewegungserscheinungen der fall ist, und 
später noch besonders untersuchen, wie es sich mit 
der ermittelten Structur des Gletschereises verhält.

Ist das Gletschereis wirklich eine zäh- und dick
flüssige Masse und bewegt es nach den hydrosta
tischen Gesetzen, so muss vor allen Dingen, unter sonst 
gleichen Verhältnissen, die Schnelligkeit der Bewegung 
mit der Neigung des Niveaus des Eises zunehnien, eine 
Thatsache, die von H>'n- durch wirkliche Beobach
tung am Mer de Glace festgestellt worden ist. ferner 
aber muss die Schnelligkeit der einzelnen 1 heile eines 
Gletschers, wenn wir uns denselben irgendwo recht- 
winklich «auf die Richtung seiner Bewegung, also quer
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durch, geschnitten denken, eine verschiedene sein, in
dem analog den Flüssigkeiten auch bei den Gletscher
eise durch Reibung gegen Boden und Wände des 
Thales in welchem es herabfliesst, eine Verzögerung 
der Bewegung stattfinden muss, und Hr. F. hat eben
falls bewiesen, dass auch dieser Forderung genügt wird, 
indem den Messungen zufolge die Bewegung des Eises 
in der Mitte des Gletschers schneller ist als an den 
Rändern. Diese beiden Facta allein schon möchten 
hinreichend sein, die von Hrn. F. vorgebrachte Hypo
these der Zähflüssigkeit zu erhärten, obwol er noch 
eine Menge anderer Erscheinungen zur Unterstützung 
derselben beibringt, die ich jedoch, als untergeordneten 
Ranges, der Kürze halber hier übergehe. Freilich ist 
nicht zu verkennen, dass, wenn diese Hypothese so 
nackt hmgestellt wird, als es hier von mir geschieht, 
allerlei Bedenken dagegen aufstossen werden, weil man 
sich schwer das Eis als eine Masse denken kann, die 
sich wie eine Flüssigkeit verhält, da man daran ge
wöhnt ist, dieselbe für einen festen und dabei sehr 
spröden Körper zu halten; allein die Berufung auf ähn
liche bekannte Erscheinungen und die Mittheilung eines 
von mir im vorigen Winter angestellten Experiments 
wird, denke ich, diese Zweifel bedeutend schwächen, 
ja sogar vollständig heben. In Betreff der Berufung 
auf ähnliche Erscheinungen erinnere ich nur an das 
gewöhnliche Siegellack, welches zu dünnen Stangen 
ausgegossen schon bei gewöhnlicher Temperatur sich 
etwas beugen lässt, ja nicht selten schon unter seinem 
eigenen Gewichte seine Form ändert und sich krümmt, 
obschon es bei dem Versuche, .dasselbe stärker zu 
beugen, oder wenn es durch einen Schlag erschüttert 
wird, seine volle Sprödigkeit, die es als fester Körper 
besitzt, zeigt. Es ist also das Siegellack ein Körper, 
der bei schwachen Beugen sich in Folge der vorhan
denen Verschiebbarkeit seiner kleinsten Theilchen als 
ein zähflüssiger Körper erweist, während sein scharf
kantiger Bruch beim stärkern Beugen ihn zu einem fe
sten Körper stempelt. Das Siegellack steht sonach 
auf der Grenze,der festen und flüssigen Körper, wo
hin noch eine grosse Menge anderer Körper und eben 
so das Eis gehören, wie das in Beziehung auf das 
letztere noch ausserdem durch folgenden Versuch er
wiesen wird. Ei» Eiscylinder von 2 Ellen Länge und 
4 Zoll Durchmesser ward in lothrechter Stellung während 
mehrer Tage, an denen das Thermometer niemals über — 
1° R. stieg, Behufs der Erkenntnis« ‘'einer Ausdehnung 
und Zusammenziehung während der stattfindenden Tem
peraturschwankungen beobachtet. Obschon nun hier
bei eine Bestätigung des auf andere Weise ermittelten 
Gesetzes der Volumensänderung des Eises bei Verände
rungen der Temperatur wieder erkannt wurde, so 
konnte doch nicht übersehen werden, dass die Eissäule 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

sich fortwährend auf wahrnehmbare Weise verkürzte, 
trotzdem dass ihr oberes und unteres Ende durch sorg
fältiges Verpacken mit Wachstaffet vor dem unmittel
baren Verdampfen des Eises geschützt war. Diese 
Erscheinung des Zusammensinkens des Eises, während 
die Lufttemperatur sich nie über — 1° R. erhob, halte 
ich für eine Bestätigung der Forbes’schen Hypothese 
der Zähflüssigkeit des Eises, und ich entsinne mich 
sehr wohl, schon vor längerer Zeit in einem alten Buche 
von dem Eise gelesen zu haben, dass man Versuche 
austellte, um die Biegsamkeit des Eises, also die ge
genseitige Beweglichkeit der Eisatome zu beweisen, 
und zwar ebenfalls mit günstigem Erfolge. Diese Ver
suche mit Eiscylindern von verschiedenen Dimensionen 
habe ich mehrfach wiederholt, und immer dasselbe 
Resultat erhalten. Dabei mag es nicht uninteressant 
sein zu hören, was ein anderer Gletscherbeobachter, 
Rendu, Bischof zu Annecy, in Betreff dieser Angele
genheit im zehnten Bande der Memoires de V Academie 
de Chambery, in seiner Theorie des Glacier s de la 
Savoie, p.84 sagt: ,,ll y a une foule de faits gui sem- 
bleraient faire croire gue la substance des glaciersjouit 
d'une espece de ducliUte gui lui permet de se modeler 
sur la localite grelle occupe, de s’amincir, de se retre- 
cir, el de s’etendre, comme le ferait une pale molle. 
Cepeudant, guand on agil sur un morceau de glace, 
gu’on le frappe, on lui trouve une rigidite gui est en 
Opposition directe avec les apparences donl nous ve- 
nons de parier. Peut-etre gue les experiences faites 
sur de plus grandes masses donneraient d'autres resul- 
tats.{e — Man sieht daraus, dass nicht allein Hr. F. 
durch seine Messungen zur Behauptung der Zähflüssig
keit des Eises gezwungen wurde, sondern dass auch 
andern von ihm ganz unabhängigen Beobachtern (Rendu’s 
Abhandlug erschien früher) dieselbe Ansicht sich ganz 
unwillkürlich aufdrängte. Wer also daraus, dass er 
sich das Eis als eine zähflüssige Masse nicht zu den
ken vermag, eiuen Einwurf gegen die von Hrn. F. be
hauptete, und durch Beobachtung der Bewegungser
scheinungen, sowie durch directe Versuche bestätigte 
Zähflüssigkeit des Eises zu entlehnen beabsichtigt, der 
wird wohl thun, seine Zweifel nicht laut werden zu 
lassen, es wäre denn, er ginge dabei von dem Um
stande aus, dass den Mittheilungen aller Gletscherbe
obachter zufolge, selbst Hrn. F. und mich nicht ausge
nommen, die Schrunde und Spalten des Gletschereises 
stets nicht nur senkrecht niedersitzen, sondern bei re
gelmässigen Gletschern auch einfach quer über den 
Gletschern Weggehen, ohne eine merkbare, nach dem 
untern Ende des Gletschers gerichtete Convexität zu 
zeigen. Denn ist wirklich das Gletschereis in Betreff 
seiner Bewegung einer flüssigen Masse vergleichbar, 
so stand doch vor allen Dingen zu erwarten, dass eine 
quer über den Gletscher und senkrecht in die Tiefe 
sitzende Spalte durch die in der Mitte des Gletschers 
raschere und am Boden und an den Seiten desselben 
langsamere Bewegung verzogen werden müsste, sodass 
sie alsbald eine nach vorn sehende Convexität erhielt-

(Der Schluss folgt.)
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(Schluss aus Nr. 29.)
Oies ist auf den ersten Anblick hin der einzige Ein
wurf, den man der Theorie von Hrn. F. machen könnte, 
was er auch selbst fühlt, und durch ungefähr folgendes 
Kaisonnement, worin ich ihm beizustimmen sehr geneigt 
bin, zu beseitigen sucht. „The explanatimi“ (eben 
dieses scheinbaren Widerspruches der Theorie mit der 
Beobachtung) „is“ (um des Verf. eigene Worte zu 
biauchen) „to be sought in the continually varying con- 
dition of the glacier, the perpetnal renewal of the cre- 
vasses, the action of water in tending to preserve ver- 
licality, and the really small Variation of velocity of 
different parts of the ice towards the centre of a gla
cier of immense depth. Front these circumstances it 
follows that a crevasse is either renewed or altogether 
exlirpated before its verticality is sensibly affected. 
For the same reason a stick sevcral feet long, inserted 
nerticaUy in the ice, remains sensibly vertical so lang 
as it Stands at all. for the velocity of the surface is 
sensibly the same as that at 10 or 20, or probably 
100 feet deep in most glaciers. It is only near lhe
ottom or bed that the velocity is materially affected, 

os I have fowu} a[so * ’n reSpect to n
velo ^le ^nmed^e neigbourhood. of the sides, that the 
in lliey^lminis1ies raP^ly, (ind Mat, half its breadlh 
front '/u ^2 eg ^te velocity does not vary by more than 
notice, that ^h *tS amounL 75 farther worthy of 
and, at the sa^^^ a O^'ier ls <>f no great thickness, 
cumstances cal^u^1^ kl9Jdy incUned> that is> in cir 
between the moti^to Produce a ff^ot difference 
cal line, there, the ™ arerli’
diated, as in almost all* not transrerse bni ra~ 
and, therefore, thefssures^^ the second °rder>

Wenn ich nun zwar als li,.r aisimum.
dass Hr. F. durcll Annahme der
ses die Bewegungen des Gletseh?.^ “7? n'
■dessen Verrücken den wirklich '^besondere
scheinungen angemessen zu erklären ver« Cn F 
der dnrnh au Th . n vermag, was we-«er amen die iheorie von Gruner und Kdurch die von Scheuehzcr, Ch^entier^X  ̂
noch durch irgend eine der bisher aufgestdlt^ 

lieh war. sodass ich nicht umhin kann, als ihm zu sei
ner so schönen Entdeckung Glück zu wünschen, indem 
es ihm gelungen ist, das scheinbar so schwierige Räth- 
sel der Gletscherbewegung auf eine sehreinfache Weise 
nach rein mechanischen Grundsätzen zu lösen; so 
muss ich doch auf der andern Seite gestehen, dass er 
mit sehr geringem Glücke die an dem Eise zu beob
achtenden Structurverhältnisse in das Bereich seiner 
Flüssigkeitsannahme gezogen hat, indem der Versuch, 
diese Structurverhältnisse ebenfalls aus der Annahme 
der Zähflüssigkeit des Eises abzuleiten und dadurch zu 
erklären, mir ein mislungener zu sein scheint. Eben 
so verhält es sich auch, wenigstens theilweise, mit dem 
von Hrn. F. sowie von Andern schon früher beobach
teten Zusammensinken des Eises und der Erweiterung 
der Gletscherspalten im Sommer, Erscheinungen, die 
unser Verf. gleichfalls durch die Zähflüssigkeit des 
Eises erklären zu können vermeint, die jedoch, wie ich 
sogleich zeigen werde, weit genügender auf andere 
Weise ihre Erklärung finden, ohne dass dadurch seiner 
Entdeckung irgend wie ein Abbruch geschieht.

Denn was das Zusammensinken des Eises, um 
gleich mit dem letzten der genannten Gegenstände an
zufangen, und das Erweitern der Spalten, sowie (Las 
Entstehen häufiger neuer Spalten zur Zeit des Sommers 
betrifft, sowie umgekehrt das Schliessen der Spalten 
und das aufgetriebene Ansehen des Gletschers im 
Winter („renflement“ Rendu’s; „surface bombee“ Agas- 
siz’s), so macht sich Hr. F. darüber folgende Conjec- 
tur, als für welche er selbst seine Ansicht, wol nur 
im Gefühle des Ungenügenden der Erklärung, ausgibt.

Er findet nämlich die Ursache dieser Erscheinun
gen in der Veränderung des Flüssigkeitszustandes des 
Eises, die mit der Änderung der Jahreszeiten zusam
menhängt, und welcher zufolge bei Eintritt kalter Wit
terung eine Verzögerung, bei Eintritt warmer Witterung 
dagegen eine Beschleunigung der Bewegung bemerkt 
wird. So heisst es in Betreff der verminderten Flüs
sigkeit des Eises als Ursache der Anschwellung bei 
Hrn. F., S. 384, wörtlich: „1 think that the main cause 
of the restoration of the surface is the diminished flui- 
dity of the glacier in cold weather, which retards the 
motionof all its parts, but especially of those parts which 
move most rapidly in summer. The disproportion of velo
city throughout the length and breadth of the glacier is the- 
refore less, the ice more pressed together, and less drawn 
asunder; the crevasses are Consolidated, whilethe increa- 
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sed friction and viscosity causes the whole to swell, and 
especially tke Inferior parts, which are the most wa- 
sted;es und umgekehrt erblickt Hr. F. in der vermehr
ten Geschwindigkeit der centralen Theile des Gletschers 
zur Zeit der warmen Witterung die Ursache des Zu
sammensinkens. „It is plain“ (so liest man p. 409) 
}3too, that the fact of the more rapid adcancement of 
the centre of the glacier implies a subsidenc.e of that 
part, and a consequent drain from the lateral ice, to 
supply the vacuity it leaves“ u. s. w., wobei man al
lenfalls begreifen kann, dass, wenn die von den seitli
chen Theilen des Gletschers her zu erwartende Eiser
gänzung nicht schnell genug ankommt, ein Zusammen
sinken der Gletschermitte, sowie das Entstehen von 
Spalten die Folge sein kann. Allein das aufmerksame 
Studium der F.’schen Schrift gibt deutlich zu erkennen, 
dass sich Hr. F. in dieser Beziehung selbst nicht völlig 
klar ist, weshalb er denn auch zu einer Menge ande
rer Dinge seine Zuflucht nimmt, um durch ihre Mit
wirkung Erscheinungen zu erklären, die nun einmal 
von der Art sind, dass sie eben mit der Eigenschaft 
des Eises als Flüssigkeit in keine Beziehung gebracht 
werden können. Aus diesem ganzen Gewirr von Ver
muthungen und unerwiesenen Voraussetzungen (Hr. F. 
kommt sogar an einer Stelle seines Buchs zu dem ihm 
als Physiker gewiss schwer gewordenen Ausspruche: 
,,the ice must possess mithin itself some reproduktive 
power:{, denn er setzt sogleich in Parenthese hinzu: 
„if the phrase may be permitied) entnimmt man jedoch, 
wenn man als Hauptursache der so eben besprochenen 
Erscheinungen das von mir zuerst aufgefundene Fac
tum berücksichtigt, dass nämlich das Eis beim Sinken 
der Temperatur sich ausdehne und beim Steigen der
selben sich wieder zusammenziehe. Freilich konnte 
Hr. F. das Resultat meiner Untersuchungen beim Ab
fassen seiner Schrift nicht benutzen, weil sie erst in 
meinem gleichzeitig mit seinem Werke ejscheincnden 
Buche (Beiträge zur Geognosie von Tirol, Juni 1843) 
niedergelegt wurden, allein wol konnte er sich gleich 
mir durch die Gewalt der Thatsachen veranlasst füh
len, darauf bezügliche Versuche anzustellen, und somit 
ein Factum zu constatiren, das zwar allen bisherigen 
Erfahrungen entgegen, nichtsdestoweniger aber von 
mir nicht anders erwartet wurde, weil man nur so ge
wisse Gletschererscheinungen auf natürliche Weise ohne 
Annahme eines Wunders zu erklären im Stande ist. 
Denn wenn es als erwiesen betrachtet werden muss, 
dass Kälte das Eis ausdehnt und Wärme dasselbe zu
sammenzieht, so ist das Anschwellen des Gletschers 
und das Schliessen der Eisspalten im Winter, sowie 
das Zusammensinken des Gletschers und die Erweite
rung vorhandener, sowie Entstehung neuer Spalten im 
Sommer, kein Räthsel mehr, und nur so erst, unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung der von Hrn. F. ausge
sprochenen und bewiesenen Zähflüssigkeit des Eises, 

darf man behaupten, die Ursache sämmtlicher Glet
schererscheinungen, insoweit sie namentlich auf Bewe
gung Bezug nehmen, endlich erkannt zu haben. Der 
Satz: Eis ist eine zähe Flüssigkeit, die sich in der 
Kälte ausdehnt, und in der Wärme zusautmenzieht, ist 
der endlich gefundene Schlüssel, der die Geheimnisse 
sämmtlicher Gletscherscheinungen erschliesst.

Ich hoffe in Berücksichtigung der Wichtigkeit des 
Gegenstandes Entschuldigung zu erhalten, wenn ich 
diese hier gebotene Gelegenheit benutze, über den Ein
fluss der Temperatur auf die Veränderung des Volu
mens des Fises noch Einiges beizubringen. Vielleicht 
darf ich voraussetzen, dass man meine hierher gehöri
gen Versuche (mitgetheilt in meinen Beiträgen zur Ge
ognosie von Tirol, 14. Capitel) insoweit kennt, dass 
man weiss, ich bestimmte das specißsche Gewicht des 
Eises bei verschiedenen Temperaturen durch Wägung. 
Ich fand sonach das jedesmalige gewissen Temperatu
ren zugehörige Volumen des Eises und erkannte dar- 
aus durch Rechnung, dass sich das Eis fortwährend 
ausdehne, wenn die Temperatur sinkt, und dass es 
sich wieder zusammenziehe, wenn die Temperatur steigt. 
Um jedoch dasselbe Gesetz auch auf einfacherem Wege 
kennen zu lernen, habe ich im verflossenen Winter 
abermalige Versuche von mehr directer Art angestellt, 
indem ich das Volumen des Eises bei verschiedenen 
Temperaturen (versteht sieh natürlich stets unter 0°R.) 
durch Messung zu bestimmen suchte. Zu diesem End
zwecke schloss ich Eis und Quecksilber in Glasgefässe, 
deren Stöpsel behufs der Aufnahme eines Thermome
ters und einer langen engen, oben und unten offenen 
Glasröhre doppelt «lurchbohrt war. Durch eine an der 
langen Glasröhre angebrachte Scale erkannte ich mm 
den Stand, den das Quecksilber bei verschiedenen 
Temperateren zeigte, und eine nach Beendigung einer 
jeden solchen Versuchsreihe angestellte Rechnung er
gab allemal, dass sich das Eis beim Sinken der Tem
peratur ausgedehnt, und beim Steigen derselben zu
sammengezogen habe, sowie ich dasselbe Gesetz ja 
schon früher durch Wägung gefunden hatte. Versuche 
mit freistehenden grössern Eismassen liessen zwar das
selbe Gesetz erkennen, indessen waren die hierdurch 
erlangten Resultate stets getrübt durch das stete In- 
sichzusammensinken der Eissänle (wovon weiter oben 
schon die Rede war), das als eine zwar vorhandene, 
jedoch unbekannte Grösse nicht mit in Rechnung ge
bracht werden konnte. Diese Versuche sind bis jetzt 
von mir noch nicht bekannt gemacht worden, und ich 
gedenke dieselben noch bis nächsten Winter zurückzu
halten, wo ich mir vorgenommen habe, ausgedehntere 
Versuche über die Wärmeleitungsfähigkeit des Eises 
anzustellen, mit denen sie gleichzeitig mit allen Details 
veröffentlicht werden sollen. Hier beabsichtigte ich 
durch deren vorläufige Mittheilung nichts weiter, als 
nachzuweisen, wie anwendbar das gefundene Gesetz
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Zur Erklärung gewisser Gletschererscheinungen sei, 
und dass man nicht nöthig habe, zu Hypothesen oder 
gar zum Vorhandensein unbekannter Kräfte seine Zu
flucht zu nehmen.

Ich hätte sonach jetzt noch von den beobachteten 
Structurverhältnissen des Eises zu sprechen, insofern 
dieselben von Hrn. F. mit der Flüssigkeit des Eises in 
Zusammenhang gebracht worden sind.

Was nun zunächst die w'eiter oben beschriebene 
Streifung des Eises anlangt, jene „ribboned structure“, 
wie sie Hr. F. nennt, so ist allerdings nicht zu läug- 
uen, dass der unbefangene Leser der Schrift unsers 
Verf. gar leicht in Versuchung gerathen wird, ihre 
Entstehung als einfach durch die thalabwärts stattlin- 
dende Bewegung des Gletschereises veranlasst anzuse
hen, zumal einem solchen Leser nichts übrig bleibt, 
als den sehr deutlichen und instructiven Abbildungen, 
die Hr. fr. zur Erläuterung seiner Behauptung beigibt, 
unbedingtes Vertrauen zu schenken. Allein ich muss 
erinnern, dass diese Abbildungen ideale sind, und dass 
es mir wenigstens den Anschein hat, als habe Hr. F. 
einzelne wirklich beobachtete Erscheinungen in einen 
derartigen hypothetischen Zusammenhang gebracht, als 
wie ein solcher von des Verf. Hinneigung, diese* Er
scheinungen durch die Flüssigkeit des Eises zu erklä
ren, jedenfalls gefordert wurde. Denn sieht man von 
den erläuternden idealen Abbildungen einmal ganz ab, 
und hält sich nur an das wirklich Beobachtete. mit 
einem Worte, trennt man das Factische von «lern Hy
pothetischen, so erkennt man bald, dass in den Schluss
folgerungen des Verf. nichts Bindendes für seine Be
hauptung des Zusammenhangs der ribboned. striiclnre 
mit der Zähflüssigkeit des Eises liegt, und dass es, der 
Glaubwürdigkeit seiner andern Untersuchungen völlig 
unbeschadet, einem Jeden vorläufig noch überlassen 
bleiben mu>s, diese ribboned sirndure zu deuten, wie 
us dun beliebt. Was mich nun anlangt, so möchte ich 

gebänderte Structur so lange für das Abzeichen 
mich nicht nZ ^CS ^’scs z,,m Krystallisiren halten, als 
irwena gründlichere Untersuchungen Hrn. F.’s oder ngeiiu eines Ani ~
ohne hier auf r VOn‘ ^egentheilc überzeugen, und 

i 1 lesen Gegenstand weiter einzugehen, verweise icn den r .. ?. . .
, t * escr dieser Zeitung auf meine oftschon citnte Geognosi_ . 'r ■ ...
r run>MleHi.j le von Tyrol. wo p. olo über diesen Gegenstand ausfui.,.!-‘ » u • i । i. • Ull|cher abgehandelt wird. Ich glaube dem Verf. sein Roei.t . ” i» M-ccnt widerfahren zu lassen, 

wenn ich zugebe, dass man r v * < । i .... % . . . ‘ s,ch <he Entstehung dergebänderten fetructur nach a~.. i uui, . . Ansicht von Hrn. r.wol.l denke» kann, trotzdem <lass ie|, sic
kenne ebensowol auf andere Weis„......... zwai.’a(lf die 
von mir vermuthete entstanden sein....................... ist o.e_
wiss, und darin stimme Ich mit l!InJF vollkommen 
überein, dass die ribboned. structure durchaus nicht 
etwa als Schichtung des Eises im gewöhnlichen Sinne 
des Worts zu betrachten ist, und was Hr. F. dieser 

Beziehung als Beweise, dass es nicht so sei, vorbringt, 
ist so schlagend, dass darüber nicht der geringste 
Zweifel obwalten kann. Namentlich muss die von 
Hrn. F. mitgetheilte Beobachtung des Gletschers von 
La Brenva (p. 201 seiner Schrift) jede Speculation, 
dass sich derartige Structurvcrliältnisse vielleicht schon 
im Firn, aus welchem sich der Gletscher entwickelt, 
vorbereiten, völlig vereiteln, indem hier der interessante 
Fall vorliegt, dass sich aus völlig pulverisirtem fast bis 
zur schneeigen Masse verwandeltem Gletschereise (der 
Gletscher stürzt über einen Abhang und wird dabei so 
zertrümmert) alsbald gewöhnliches Gletschereis mit den 
charakteristischen Structurverhältnissen wieder herstellt. 
Ganz abgesehen davon, dass ich Lust habe, diese Be
obachtung als einen weitern Beweis für meine Vermu- 
thung der Tendenz des Eises zmn Krystallisiren anzu
sprechen, so ist sie auch noch um deswillen von Wich
tigkeit, weil man sieht, dass sich Gletschereis mit al
len seinen Eigenschaften nicht blos aus birn bilden 
könne, wie von mehren Gletscherforschern behauptet 
und woraus der vorgebliche, in der Wirklichkeit aber 
nicht existirende Unterschied zwischen Gletschereis und 
sogenanntem Wassereis sehr künstlich construirt wird.

Völlig unglücklich ist aber unser Verf. in der Er
klärung der Entstehung der ebenfalls weiter oben schon 
beschriebenen breccieartigen Beschaffenheit des Eises, 
jener „congerles of Ughtly wedged polyhedroits", w ie. er 
sie nennt, denn ich habe dieselbe trotz allen Bemühens 
gar nicht verstanden, wozu noch kommt, dass er bei 
dieser Gelegenheit in kurz auf einander folgenden Sätzen 
mehrfache Behauptungen hinstellt, die aller Begründung 
mangeln, und in Betreff welcher ohne Ausnahme das 
Gegentheil behauptet und bewiesen werden kann.

Nachdem er nämlich gefunden hat, dass diese ge
drängt und fest an einander liegenden Eiskörper (von 
denen er ausdrücklich sagt, dass sie sie sich bildeten 
wkerecer Ike ice is exposed lo sudden alternalions of 
lemperature) während des Schmelzens des Eises sich 
gegenseitig lösen (Utey become disengaged by nielUng)^ 
wodurch also Spalten entstehen (die sogenannten Haar
spalten der Gletscherschriftsteller), heisst cs: „they 
(eben diese Haarspalten) undoubtedley permit Ute faee 
infdlration of snrfaee water lo great depths in the ice". 
Später ferner liest man: tberefore (d. h. auf Grund
sehr unbeweisender, p. 174 und 17o beseniebener Ex
perimente) freely adniit (whal / formei ly doubted) that 
a. glacier in snmmer is penetrated to a. great depth 
bq water, whick salwrates all Hs pores. I am egually 
satis/ied that dtiring sununer Uns water nerer freezes, 
and. in winler only part'adly’ Hance a glaeiei is not 
a mass of solid, ice, but a compound of ice and water? 
more or lass tpeldiug, aecordtug tQ Us state of welness 
of infdlration"

Hiergegen bemerke ich nun zuvörderst, dass keine 
einzige Beobachtung, weder bei Hrn. F., noch bei irgend
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einem andern Schriftsteller aufzufinden ist, welche das 
Vorhandensein dieser polyedrischen Körper in der com
pacten, von der Oberfläche des Eises entfernten Eis
masse nach weist, dass vielmehr die glaubwürdigsten 
Untersuchungen anderer Beobachter, namentlich Hngi’s, 
mit Entschiedenheit dagegen sprechen, indem ihren 
Untersuchungen zufolge diese Structurverhältnisse nur 
der Oberfläche des Eises angehören, d. h. nur wenig 
tief (je nach der Temperatur der Luft verschieden) in 
die Masse des Eises eindringen, und dass in gleicher 
Weise ein Lösen (disengagement) der Haarspalten und 
Eindringen von Schmelzwasser nur ein der Oberfläche 
des Eises angehöriges Phänomen ist, wobei ich zum 
Überfluss abermals auf das 14. Capitel meiner Geogno- 
sie von Tyrol verweise, indem ich dort die Entstehung 
dieser breccieartigen Structur. sowie der Haarspalten, 
als durch Einwirkung der Wärme auf Eis bedingt, 
nachgewiesen und durch Experimente künstlich nach
gebildet habe, wodurch wol am sichersten allen wei
tern Hypothesen darüber ein Ziel gesetzt worden sein 
dürfte. Woher also Hr. F. zu dem Ausspruche gelangt, 
dass ohne Zweifel das Schmelzwasser das Gletscher
eis bis zu grossen Tiefen durchdringe, ist mir völlig 
fremd, um so mehr, als er ja selbst sagt, dass diese 
Haarspalten sich nur dort deutlich bilden, wo das Eis 
plötzlichem Temperaturwechsel unterworfen ist, was 
doch nur an der Eisoberfläche geschehen kann, und er
fahrungsmässig auch nur hier geschieht. In gleicher 
Weise muss die weitere Behauptung des Verf.. dass 
das Eis als eine Zusammensetzung von Eis und Wasser 
(a compound tof ice and water) anzusehen sei, als eine 
irrige zurückgewiesen werden, da Hugi’s Versuche um 
den hygroskopischen Zustand des Eises zu ermitteln, 
direct gegen solche Hypothese sprechen, indem ihnen 
zufolge sich das Eis schon in Entfernung einiger Fusse 
von der Oberfläche als trocken zeigte. Und endlich 
des Verf. dritte Behauptung anlangend, dass einge
drungenes Schmelzwasser während des Sommers nie
mals, und während des Winters nur theilweise friere, 
so beruht auch sie auf Voraussetzungen, die als in der 
Natur des Eises unbegründet nachzuweisen sind. In
dem er sich nämlich auf einen höchst zweideutigen 
Versuch des Agassiz beruft, welchem zufolge der 
Gletscher in einer Tiefe von 24 Fuss während des 
Winters nur eine Temperatur von — 0,3" C. besessen 
hatte, schliesst er ohne Weiteres, dass Eis ein sehr 
schlechter Wärmeleiter sei, und scheut sich nicht aus
zusprechen: „the progress of cold and congelalion will 
be in general in the ice as in the earth“, und an einer 
andern Stelle: >}the winters cold penetrates the ice as 
it does the ground“, d. h. bis nur zu geringer Tiefe. 
Wie wenig Ursache nun aber vorhanden ist, den un
durchsichtigen und lockern Erdboden mit dem durch
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sichtigen und compacten Eise in Parallele zu stellen, 
darauf habe ich bereits anderwärts (meine Beiträge 
zur Geognosie von Tyrol, S. 323) aufmerksam gemacht, 
sowie ich auch dort schon einen directen Versuch ver
öffentlichte, der zum Zweck hatte zu beweisen, dass 
das Eis, fern davon, ein schlechter Wärmeleiter zu 
sein, sogar ein recht guter Wärmeleiter sei. Inzwischen 
habe ich mehrfache Versuche angestellt, um die Grösse 
dieser Wärmeleitungsfähigkeit des Eises in Zahlen aus- 
drückbar darzulegen, und wenn sie auch bis jetzt mit 
Rücksicht auf diese Absicht noch als ungenügend er
scheinen, so ging doch aus allen soviel mit Gewissheit 
hervor, dass Eis ein guter Wärmeleiter sei, der viel
leicht in Betreff dieser Eigenschaft in die Nähe des 
Bleies, ja vielleicht zwischen Blei und Zinn zu stehen 
kommen werde. Ich übergehe hier abermals alle De
tails dieser Versuche, deren spätere Veröffentlichung 
ich mir eben vorbehalte, bis sie meiner Absicht ent
sprechender ausgefallen sein werden, hier sollten sie 
blos dienen zu zeigen, dass Hr. F. etwas behauptet, 
wozu er keine Beweise hat. Denn das wird Hr. F. 
doch wahrscheinlich nicht als einen ernstlichen Beweis 
der mangelnden Wärmeleitungsfähigkeit des Eises an
sehen wollen, dass er einstmals in das Gletschereis 
eingeschlagene Pfähle, die in Folge der oberflächlichen 
Schmelzung des Eises locker und von Schmelzwasser 
umgeben worden waren, immer noch locker und von 
Wasser umgeben fand, nachdem auf vorhergegangenes 
warmes Wetter plötzlich die Temperatur auf — 6%° 
C. gesunken und das Eis mit einer einige Zoll hohen 
Schneedecke überlegt war.

Zu diesen und noch manchen andern Behauptun
gen wäre Hr. F. sicher gar nicht gekommen, wenn er 
sich von der Idee hätte losmachen können, dass diese 
Structurverschiedenheiten des Eises in einem nothwen
digen Zusammenhang mit «1er Flüssigkeit des Eises 
stehen. Er ist dadurch* veranlasst worden, von der 
sehr nahe liegenden Untersuchung des Einflusses, wel
chen Temperaturveränderungen auf die Structur des 
Eises stets haben, ganz abzusehen, und gerieth so 
abermals auch hier, wie schon bei dem Volumen des 
Eises gezeigt wurde, in eine Menge Vermuthungen und 
Irrthümer, aus denen er mit aller Schärfe seines Ver
standes nicht herauskommen kann.

Ich beschliesse hiermit die kritische Anzeige eines 
Werkes, das, ungeachtet seiner einseitigen und unrich
tigen Auffassung einiger Gletschererscheinungen, den
noch unbestritten das Wichtigste bleibt, was über Glet
scher bisher erschienen ist; denn die Hauptfrage, wes
halb sich nämlich der Gletscher vorwärtsbewege, ist 
jetzt durch Hrn. F. als definitiv entschieden zu be
trachten.

Dresden. A. Petzholdt.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig’
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Es ist gewiss eine schwierige Aufgabe, das Bild des
Volksschulwesens irgend eines Landes genau und treu 
zu entwerfen und auszufähren; denn leicht geschieht 
es sicherlich, dass der zeichnende Stift über die zu 
haltenden Grenzen hinausführt und die rechten Schat- 
tirungen nicht überall trifft. Ist nun das Land, dessen 
Volksschulwesen man darzustellen versucht, nicht nur 
gross, sondern auch geographisch zerrissen, dann stei
gert sich die Schwierigkeit der zu lösenden Aufgabe 
nicht unbedeutend ; denn in den verschiedenen, weit 
von einander gelegenen Landestheilen wird auch das 
Volksschulwesen ein mehr oder weniger anderes Bild 
darbieten. Die zur treuen Zeichnung eines solchen 
Schulbildes nöthigen statistischen Notizen zu sammeln, 
wird dann desto mühsamer, und es ist kaum anders 
möglich, als dass auf demselben manche unausgeführte 
oder untreue Stellen gefunden werden. — In diesem 
Falle scheint nun auch Hr. H. gewesen zu sein, indem 
er das preussische Volksschulwesen auf dem jetzigen 
Standpunkte darzustellen sich bemühte, und er sagt 
deshalb S. VI des Vorwortes selbst: „Bedauert habe ich 
bei Abfassung dieser Schrift, dass ich nur unvollkom
mene, theils alte, theils partielle statistische Nachrich
ten erselben zu Grunde legen konnte.“ Er bat das 
Ministeuum für die Geistlichen-, Schul- und Medicinal- 
ange egen eiten um neuere, umfassende statistische 
Nachrichten, aber seine Bitte blieb unerflillt Schon 
hieraus lässt sich schliessen, dass das von Hrn. H.’s 
teder entworfene Bild des jetzigen preussischen Volks
schulwesens nicht überall genügend und vollständig 
sem wird wenn auch die nmfangreiche Schrift 407 Sei. 
ten zahlt. Dieser Umstand entstand unstreitig auch 
dadurch mit, dass die zeichnende Feder bisweilen aus- 
fuhr und Gegenstände beschrieb, welche nicht in diese 
Schrift gehörten. Das preussische Volksscjmlm!sen 
sollte dargestellt werden, deshalb war es etwas Un
gehöriges, von den Realschulen, von der Bildung aka

demischer Lehrer, von den Gymnasiallehrern, von Pre
digerseminaren, von Militär schulen u. s. w. zu sprechen; 
vgl. S. 380 ff. Wenn alles dasjenige, was dieser 
Schrift eigentlich fremd ist, ausgeschieden würde, so 
möchte sie um ein Bedeutendes schwächer werden.

Soll übrigens ein historisches Gemälde gelingen 
und der Wahrheit durchgehends nahe kommen, so 
muss man von dem Verfertiger desselben Freisein von 
Einseitigkeit und von Parteilichkeit verlangen. Im ent
gegengesetzten Falle wird das entworfene Bild leicht 
etwas Schillerndes erhalten und den darzu stellen den 
Gegenstand verzerren. Ob nun Hrn. H. nachgerühmt 
werden kann, dass er bei der Darstellung des jetzi
gen preussischen Volksschulwesens ganz unparteiisch 
und frei von Einseitigkeit verfahren sei? Ich meine es 
nicht. Schon einige wenige Stellen dürften darthun, 
dass Hr. H. beim Abfassen seiner Schrift mit einer 
etwas zu weit gehenden Vorliebe zu seinem Vaterlande 
erfüllt war. S. 1 heisst es : „Das preussische Volks
schulwesen hat eine Weltberühmtheit, wie einige andere 
preussische Einrichtungen, erhalten.Ein reisender Englän
der sagte, dass kein anderer Fürst hätte so Grosses gethan 
und thun können, als der König Friedrich Wilhelm III. 
von Preussen, weil es ihm gelungen wäre, die Jugend 
aus allen Ständen seines Volkes in die Schulen zu 
bringen und allen Ständen gehörig vorbereitete Lehrer 
zu geben.“ Und S. 5 und 6 wird gesagt: „Kein Staat 
ging entschiedener auf Pestalozzi’s Ideen ein, als der 
preussische. Dass aber gerade Preussen, Preussen als 
Staat allein, auf den grossen Schweizer seinen Blick 
richtete, das machte nicht blos sein Unglück, sondern 
der Umstand, dass es eben Preussen war, der Zauber
staat, welcher vor allen andern den Bibelspruch be
griffen hat: Der Geist ist es, der lebendig macht.“ 
Man dürfte nun aber in den Einrichtungen dieses Zau
berstaates, auch in dem Schulwesen desselben, gar 
Manches finden, was durchaus nicht bezaubert und Hr. 
H. muss selbst zugeben , dass Preussens Schulwesen 
noch Vieles zu wünschen übrig lasse , und dass das 
Königreich Sachsen in mancher Hinsicht schon weiter 
sei, z. B. hinsichtlich eines öftentlichen Schulgesetzes. 
Auch möchte man nach manchen Erscheinungen der 
neuesten Zeit mit Grund daran zweifeln dürfen, dass 
gerade Preussen mehr als andere deutsche &taaten das 
Bibelwort begriffen hätte: Der Geist ist es, der da 
lebendig macht. Warum hat denn gerade in diesem 
Staate der todte Buchstabe so viele Anhänger gefunden ?
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— Abgesehen aber von der am Ende noch verzeih
lichen Vorliebe zum Vaterlande kann man Hrn. H. von 
einer gewissen Einseitigkeit nicht freisprechen, welche 
ihn hinderte, die Verdienste mancher preussischen Pä
dagogen, z. B. eines Dinter und Zerrenner, so zu wür
digen, wie sie es verdienten. Von diesen beiden Män
nern heisst es S. 28 : „Ihr Einfluss war wegen ihrer 
Stellung bedeutend.“ Blos aus diesem Grunde ? — Die 
religiösen Ansichten des Hrn. H., die ihre Hauptbasis 
im Kirchenglauben finden, sind bekannt, und man kann 
sie ihm gern lassen; einseitig aber ist es, wenn er alle 
diejenigen, die nicht seines Glaubens sind, als nicht
gläubig oder ungläubig bezeichnet. Hr. H. glaubt z. B. 
(vgl. S. 109 u. 110), dass ein nicht ordinirter Seminar
director über Taufe, Absolution und Abendmahl nicht 
gründlich unterrichten könne, weil er diese Handlungen 
nicht verrichten dürfe. Wenn nun Jemand das nicht 
glaubt, sondern spricht: ebenso wenig in den Schama
nen angeblich durch das blosse Aufsetzen der mit Ra
ben- und Eulenklauen und mit ausgestopften Schlangen 
geschmückten Mütze und durch das Anlegen des Gauk
lerkleides ein ganz besonderer Geist fährt, ebenso wenig 
kann durch die blosse Ordination die Befähigung mit- 
getheilt werden, über christliche Religionsgebräuche 
gründlich lehren zu können, ist der deshalb schon un
gläubig? Schwerlich dürfte nun diese unduldsame 
Einseitigkeit des Hrn. H., auf die ich weiter unten wie
derholt zurückweisen werde, geneigt machen , in der 
Schrift desselben ein überall treues Bild des jetzigen 
preussischen Volksschulwesens zu erwarten.

Doch gehe ich nun zu den auf die Einleitung fol
genden acht Abschnitten des Buches selbst über, damit 
das in demselben aufgestellte Gemälde von dem jetzi
gen Volksschulwesen des Zauberstaates Preussen den 
Lesern dieser Blätter bestimmter vor die Augen trete.

In der 44 Seiten umfassenden Einleitung sucht der 
Verf. zunächst nachzuweisen, dass an Pestalozzi’s Auf
treten in der Schweiz sich Preussens Schulreformation 
anschloss. Hier wird manches Wahre von dem un
eigennützigen Schweizerpädagogen gesagt, der durch 
die Männer, welche zu ihm lernbegierig wanderten, 
nicht nur auf Preussen . sondern auf Deutschlands 
Volksschulwesen überhaupt einen gewaltigen Einfluss 
äusserte. Doch hätte Ur. h. nicht unerwähnt lassen 
sollen, dass schon cor Pestalozzi in das deutsche und 
auch preussische Volksschulwesen ein reges Leben ge
kommen war. Dass freilich dem Verf. ein Basedow, 
v. Rochow uml ähnlich gesinnte Pädagogen als Nichts
würdige gelten, deren Wirken weniger Beachtung ver
dient, darüber wird man sich nicht wundern, wenn man 
S. 3 liest, dass auch Pestalozzi „ohne Christus gewesen 
und von Gott verworfen sei, und dass sein eigenes Da
hinsterben in Verzweiflung das Zeugniss gebe, welche 
eine Wucht das erste Gebot habet££ Du armer Pesta
lozzi, du glaubtest wahrscheinlich, dass der gemein

nützigste Mensch mehr, als ein blosser Buchstaben
gläubiger auf den Namen eines wahren Christen An
spruch machen dürfe, und nun wird dir gesagt, dass 
du ohne Christus gewesen und von Gott verworfen, 
worden seist! Das wirst du jetzt am Besten wissen.

Unter den Männern, welche in der bezeichneten 
Periode die Umgestaltung des preussischen Volksschul
wesens bewirkten, wird zuerst der Würtemberger C. 
A. Zeller aufgeführt, der von Königsberg aus seine 
reformatorischen Versuche anstellte. Anregend war 
Zeller allerdings in einem hohen Grade , selbst origi
nell; das aber verleitete ihn gerade zu vielen Mis- 
griffen, die ihn am Ende nöthigten , Preussen wieder 
zu verlassen. Was man von einem Pädagogen, der 
(vgl. S. 11) um die Kreuzigung unsers Fleisches zu 
veranschaulichen, einen durch das Loos gewählten 
Knaben durchhauen , und einen Anstaltsgarten für den 
Winter in kleine Quadrate in der Absicht theilen liess, 
damit jeder Zögling alle Morgen ein Quadratchen be- 
düngte und so die Abtritte entbehrlich machte — er
warten darf, ist wol leicht zu begreifen.

Wichtiger als Zeller’s Berufung wurde für die 
Volkschulverbesserung Preussens die Anordnung, junge 
Männer, namentlich Theologen, pädagogisch bilden und 
mit den Pestalozzi’schen Grundsätzen bekannt werden 
zu lassen. Auf diesem Wege erhielt man tüchtige Se
minarlehrer, die das Seminarwesen nicht wenig hoben. 
Das hat der Verf. ganz richtig S. 13 ff. aus einander
gesetzt. — Es hatte sich eine Pestalozzi’sche Schule in 
Preussen gebildet, welche sich nach S. 31 in eine ra
tionalistische und positiv gläubige spaltete. Der erstem, 
an deren Spitze Diesterweg steht, wirft Hr. H. vor, 
dass sie nach einer Freiheit strebte, welche nicht die 
der Kinder Gottes wäre, und dass sie sich kein christ
liches, sondern ein allgemein menschliches und darum 
chimärisches Ideal stellte. Sonderbare Behauptungen! 
Schon die Eintheilung in eine rationalistische und posi
tiv gläubige Schule möchte sich logisch nicht ganz 
rechtfertigen lassen; denn keineswegs verwirft der 
wirkliche Rationalismus alles Positive, auch nicht 
alles Positive in der Religion. Wer dieses behauptet, 
kennt entweder den Rationalismus nicht gehörig, oder 
will geradezu nur Nachtheiliges von ihm sagen. — Und 
warum soll denn das Menschliche als solches auch 
etwas Chimärisches sein? Eine eigene Philosophie! 
Von dieser rationalistischen Schule wird noch gesagt 
S. 32: „In der Praxis leidet sie an grosser Einseitig
keit, sie regt an und auf, aber sie beruhigt und befrie
digt nicht; sie bringt vorwärts, aber macht unstät; sie 
erhebt, aber schliesst den Himmel nicht auf. Also gu
ter Diesterweg, den Himmel schliessest du nicht auf, 
merke es wohl! Dir aber scheint der Himmel von Ei
nem , der nach der Ordination über die Absolution 
gründlicher zu lehren versteht, auch nicht aufgescblos- 
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sen zu werden. Wirst du nun noch mit deinen Genos
sen in den Himmel kommen? — Warte es getrost ab- 

Um die Berühmtheit des preussischen Volksschul- 
und Seminarwesens darzuthun, stellt Hr. H. S. 33—37 
eine Liste von Männern auf, welche zu verschiedener 
Zeit (in wie vielen Jahren ist nicht angegeben) das 
Weissenfelser Seminar besuchten. Dass eine solche Be- 
sucherliste in ihrer Trüglichkeit am Ende dem Baro- 
Weter gleich kommt, wenn dasselbe als Wetterglas die
lten soll, weiss wol jeder Unbefangene. Übrigens kann 
ich von einigen der angeführten Besucher behaupten, 
dass sie nicht einer einzigen Lehrstunde in dem genann
ten Seminare beiwohnten, sondern nnr das Gebäude 
besahen. Der S. 37 stehende Satz: „Alle diese Rei
senden hatten lebeniges Interesse an der Sache, sie 
waren keine blossen Durchläufer, sondern verweilten 
ganze Tage“ u. s. w., möchte mithin doch einiger Ab
änderung bedürfen.

Der zweite Abschnitt verbreitet sich über das Mi
nisterium der Geistlichen-, Schul- und Medicinalangele
genheiten von 1811 —44. Es sind hier theils die ein
zelnen Minister, theils die Staats- und Schulräthe ange
führt, welche auf das Schulwesen einen grössern oder 
geringem Einfluss hatten. Unter diesen Männern rühmt 
Hr. H. vorzüglich den Staatsrath Süvern, dem auch sein 
Verdienst nicht abgesprochen werden kann, der aber 
hier haupsächlich deshalb gerühmt ist, weil er „nicht 
blos auf Lehrweisheit, sondern vielmehr auf Glauben“ 
baute , und weil er gegen die rationalistische Besser- 
macherei die Beibehaltung des Lutherischen Katechis
mus beim Religionsunterrichte in den Seminaren anord
nete und die Bibelauszüge untersagte (vgl. S. 49). Da
durch setzte der genannte Staatsrath schwerlich seinem 
Verdienste die Hauptkrone auf, eher dadurch, dass er 
ein allgemeines Schulgesetz beabsichtigte, welches aber 
als ein todtgeborenes Kind bald begraben wurde (S. 51).

Mit dem Ministerium Altensteins, so wird beklagt, 
die unter Schuckmann schon begonnene Reaction 

8.. Verband , und von jenem Minister heisst es 
Wirth j w.ar kein kräftiger Director, kein sparsamer 
letzt voT r^1? Fabius cunctator.“ — Als Beckedorff, 
»terium a»SÄ”f’.das Volksschulwese" im 
dasselbe eine 8be5 .F" T’ S. S . 
5 j* Cominaro ns^eit an, denn dieser Mann brachte in die Seminare mehr r «n , , v *_ ,, i Neben, erkannte, dass diese Anstalten noch ohne allen i -/ . rz- i .

j arU5fÄ» ve«band mit der Kirche dastanden und ai beitete dem n -i- ra 1 Nationalismus entgegen(S. 60). Die grossen HoH„lIngen . . ° ’
Beckedorff’s Wirksamkeit knüpft» ’ . ... . ,
- uuviii« . i m gingen leider nicht

1t. s’ - a <1e5se .b Se,,,en kirchlichen Glauben 
wechselte weil er in der e™>gelischeil Kirche keine 
Gewissheit der Sündenvergebung fand 
Katholik erhielt Beckedorf seinen Abschied was er 
nicht erwartet hatte (S. 71), und an seine Stelle trat 
Dreist, der sich aber nicht lange behaupten konnte, 

weil er sich in seine Stellung nicht gehörig fand, und 
weil sich Viele in ihn nicht fanden. Nach Dreist’s 
Versetzung nach Stettin übernahm die Bearbeitung des 
Volksschulwesens der Geh. Oberregierungsrath Kortüm, 
welcher aber gleich bei seinem Antritte die Meinung 
äusserte, man habe viel zu hohe Ansichten von dem 
Volksschulwesen gehabt, und manche Geister hätten 
sich viel zu sehr in Überschwänglichkeiten übernom
men. „Seit dieser Zeit,“ heisst es S. 77, „ist das 
Volksschulwesen weniger eifrig behandelt worden.“ 
Es sind mithin auch an dem jetzigen preussischen 
Volksschulwesen manche Fehler und Mängel zu rügen, 
und zwar 1) die Breite und Zerflossenheit der Lehr- 
gegenstände, ein Product des pädagogischen Eifers aus 
der Pestalozzi’schen Zeit (S. 81). Diese Rüge ist be
gründet. 2) Die Willkürlichkeit in der Bestimmung des 
Lehrstoffes ist zu tadeln, besonders in dem Unterrichte 
im Christenthume; denn man findet in vielen Volks
schulen ganz unkirchliche Lehrbücher (S. 83). Bei 
dieser Beschuldigung geht der Verf. zu weit, denn die 
von ihm als unkirchlich bezeichneten Lehrbücher sind 
vielleicht biblischer, als der von ihm bearbeitete Kate
chismus, in welchem gar possirliche und geradezu un
biblische Dinge vorkommen. Die unter 3, 4 und 5 auf
gestellten Rügen: die Zusammenschaarung grosser 
Schülermassen zu einer Volksschule; die Abbrechung 
aller Schulbildung mit der Confirmation und die zu 
grosse Jugendlichkeit der Volksschullehrer bei ihrer 
Anstellung, sind mit Recht ausgesprochen. Man 
kann auch zugeben, dass manche Mängel und Mis- 
griffe bei der Bildung der Volksschullehrer vorkommen, 
wenn aber der Verf. S. 85 sagt: „Es fehlt an theolo
gisch-pädagogisch durchgebildeten Seminardirectoren 
und Seminarlehrern. Manchem geht die theologische, 
ja selbst die religiöse Bildung ab;“ so halte ich diese 
Behauptung nicht nur für hart, sondern auch für un
gerecht. Es gibt unter den preussischen Seminar
directoren und Seminarlehrern gewiss noch viele tüch
tige , auch religiös gesinnte Männer, wenn auch ihr 
Glaube eine andere Farbe hat, als der des Hrn. H., 
dem man zurufen möchte: Wer bist du, dass du einen 
fremden Knecht richtest, er stehe oder falle seinem 
Herrn! Zu solchem Zurufe fühlt man sich um so mehr 
aufgefordert, wenn man S. 93 die gegen die jetzige 
Geistlichkeit erhobene Anklage liest. Hier steht: „Die 
deutsche evangelische Geistlichkeit leidet daran, dass 
die Reformation nicht durchgeführt ist. Die deutsche 
Reformation hat mehr eingerissen, als gebaut. Man 
zerstörte das übermächtige Priesterthum, aber begrün
dete kein lebendiges Kirchenthum. Über der Entwicke
lung der Lehre vergass man das kirchliche Leben. Die 
Kirche ergab sich unbedingt dem Staate, in dem da
mals allerdings noch kirchliches Leben aus der Vor
zeit war. Weil in der Reformation das Wort gegen 
das Priesterthum zu kämpfen hatte, so wurden die
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Geistlichen vorzugsweise Prediger, und weil der Staat 
die Kirche unter sich hatte, so gewann er grossen Ein
fluss auf Universitäten und Schulen. Allmälig wurden 
alle geistlichen Elemente aus dem Staate verdrängt; 
man forderte von den Studirten nicht mehr die Be
kanntschaft mit der Kirche. Die Geistlichen selbst 
verloren alles kirchliche Bewusstsein, sie wurden un
praktisch fürs Leben, und wie der grosse Chorrock zu 
einem Mäntelein von drei Zoll Breite zusammenge- 
schrumpft war, und der modische Frack als die Welt (?) 
auf jeder Kanzel paradirte, so konnte der Geistliche 
nur noch als Schönredner oder als guter Gesellschaf
ter Achtung gewinnen." In der That, Hr. H. verdient 
eine Dankaddresse von der evangelischen Geistlichkeit, 
die nur Schönredner und maitres de plaisir im modi
schen Fracke, der als die Welt auf jeder Kanzel paradirt, 
besitzt; ja, man sollte schon jetzt Subscriptionslisten 
eröffnen, um dem Manne, der so unvergleichliche 
Worte schreiben konnte, einst ein bleibendes Monu
ment zu errichten. Bedauert doch Hr. H., dass unsere 
Geistlichen vorzugsweise Prediger geworden wären 
und dass die Reformation kein Kirchenthum begründet 
hätte. — Man kommt fast in Versuchung, in diesen 
Äusserungen etwas katholischen Priesterdampf zu rie
chen, und zwar um so mehr, da nicht nur BeckedorfFs 
Übertritt zur katholischen Kirche nicht wenig ent
schuldigt wird (S. 69—71), sondern auch S. 285 das 
alte Sprüchwort zu lesen ist: „Unter dem Krummstabe 
ist gut wohnen.” Und wie sonderbar klingt’s , wenn 
ein Mann, der an den symbolischen Büchern so fest 
hält und dieselben der heiligen Schrift gleich achten 
möchte (vgl. z. B. S. 192), sagt: „Die Reformation ist 
nicht durchgeführt.“ Allerdings hat Luther selbst das 
Kirchen verbesserungs werk nicht für vollendet gehalten, 
sonst hätte er nicht sprechen dürfen: „Die nach mir 
kommen , mögen es besser machen.“ Allerdings soll 
die Reformation immer im Fortschritte begriffen sein ; 
dann aber darf man auch in den nur historisch aufzu
fassenden Glaubensbekenntnissschriften keinen papier- 
nen Papst aufstellen, sondern muss der Worte Luther’s 
eingedenk bleiben: ,J)ie augsburgische Confession, die 
schmalkaldischen Artikel und den Katechismus können 
wir nicht als strenge Gebote ausgehen lassen , auf dass 
wir nicht neue päpstliche Decretalen aufwerfen, sondern 
nur als Historie oder Geschichte, dazu als Bekenntniss 
unseres Glaubens.“ Dadurch aber, dass man den Chor
rock wieder recht weit macht, die Studirten (?) gründ
licher über die Kirche (was soll wol Kirche hier heis
sen?) examinirt, dem Staate den grossen Einfluss auf 
die Universitäten und Schulen entzieht und die symbo
lischen Bücher ganz gegen Luther’s Willen (vgl. des
sen Brief an Dr. Bugenhagen, als dieser die Reforma

i tion in Hamburg einführte) zu Conscientienstricken macht, 
wird die Reformation wahrhaftig nicht durchgeführt.

Begründeter, als die erwähnte Beschuldigung der 
evangelischen Geistlichkeit, ist die S. 95 ff. durchge
führte Behauptung, dass auch in Preussen für die pä
dagogische Ausbildung der jungen Theologen auf den 
Universitäten nicht genug geschehen sei. Und mit 
Recht bezeichnet der Verf. auch die im J. 1842 er
folgte Anordnung, dass die Candidaten der Theologie 
sechs Wochen ein Seminar besuchen sollen , als eine 
sehr unzureichende.

Was Hr. H. 114 ff. vorschlägt, um „der Unbe
stimmtheit und Breite des Lehrstoffes“ vorzubeugen 
und eine grössere Einheit in die Lehrbücher der Volks
schulen zu bringen, nämlich die Errichtung einer all
gemeinen Schulbuchanstalt hat auch bedenkliche Sei
ten. Wenigstens dürften Österreich und Baiern, welche 
solche allgemeine Schulbuchanstalten besitzen, nicht 
durchgehend dabei als Muster gedacht werden. Be
schränkung der Lehrfreiheit, einseitigeRichtung im Schul
wesen und Stillstand bei dem immer fortgesetzten An
baue der Wissenschaften können durch die vorgeschla
gene Einrichtung leicht begründet werden. Auch ist 
die Ausführung derselben mit manchen Schwierigkeiten 
verknüpft, denn sie fordert nicht geringe Mittel.

S. 141 ff. wird über das österreichische Schulwesen 
im Vergleiche mit dem preussischen viel Wahres ge
sagt, und man muss der Behauptung beistimmen, dass 
gegen Österreichs Schuleinrichtung nicht wenige unbe
gründete Vorurtheile herrschen, wie ja auch Dr. Krö
ger in seiner Reise durch Böhmen bestimmt nachge
wiesen hat. „Alle technischen Anstalten,“ heisst es 
S. 144 ganz richtig, „sind vortrefflich, alle scientivisch- 
philosophischen stehen aber auf niederm Standpunkte. 
Die österreichischen Universitäten und Gymnasien sind 
dem Materialismus und Utilismus verfallen, aber die 
polytechnische Anstalt in Wien ist gut.“

Noch wird in diesem Abschnitte der wechselseitige 
Unterricht oder der Unterricht der Kinder durch Kin
der und das Turnen erwähnt. — Im Ganzen muss man 
den Ansichten des Hrn. H. über den wechselseitigen 
Unterricht, der kein „Nothunterricht“ sein sollte, bei
treten. Auffallend ist es, jedenfalls, dass die sogenannte 
wechselseitige Schuleinrichtung, wie sie in Eckernförde 
besteht, auch in Preussen, wie in andern deutschen 
Staaten, nicht gedeihen will. Die versuchsweise einge
richteten Anstalten sind grossentheils wieder eingegan
gen. Man erwartete oftenbar von dieser Schuleinrich
tung zu viel, und das Ausbleiben der erwarteten Er
folge scheint mismuthig gemacht zu haben. Auch Hr. 
H. hofft noch auf zu reichliche Frucht von dem wech
selseitigen Unterricht.

Schliesslich werden hier noch die Verwandlungs
perioden erwähnt, welche das Turnwesen in Preussen 
durchlief. Das Urtheil über die Wichtigkeit des Tur
nens ist kein schiefes und die zum bessern Gedeihen 
desselben gemachten Vorschläge sind auch zu billigen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Der jetzige Standpunkt des gesammten preussischen 
Volksschulwesens, von Wilhelm Harnisch.

(Schluss aus Nr. 31.)
Der. dritte Abschnitt verbreitet sich kurz über die 
untergeordneten Staatsschulbehörden. Die Aufhebung 

s der Einrichtung, nach welcher die Schulen quoad in
terna unter den Consistorien und quoad externa unter 
den Regierungen standen, billigt Hr. H. mit Recht und 
bezeichnet die Herstellung von Provinzial-Schulcollegien 
als zweckmässig. — Mit Grund wird S. 169 die Zu
sammensetzung der Schulvorstände auf dem Lande ge
tadelt, da die Lehrer nicht zu denselben gehören.

Ziemlich weitläufig ist im vierten Abschnitte das 
preussische Seminarwesen behandelt. Da die grössern 
Seminare, welche von dem Verf. S. 171 namhaft ge
macht sind, nicht ausreichen, so hat man noch Neben
seminare errichtet, von welchen sich aber die Privat
seminare unterscheiden. — Die bessere Organisation 
der preussischen Seminare, welche früher sehr dürf
tig eingerichtet waren, schreibt sich aus der Zeit des 
Stein’schen Ministeriums her. Von da an sintl nicht 
geringe Summen auf das Seminarwesen verwendet wor
den ; dennoch sollen durchschnittlich nach des Verf. 
Angabe (S. 175) trotz der ziemlich ausgedehnten, gut 
rentirenden Privatseminare ’/io bis der Schullehrer 
Preussens ohne Seminarbildung aufwachsen. Dieses 
Verhältniss dürfte in manchem andern, selbst kleinern 
deutschen Staate nicht mehr vorkommen. — So klagt 
Hr. H. S. 178 auch darüber, dass die preussischen Se- 
tmnarlehrer, die Seminardirectoren ausgenommen, 
sc i echt besoldet wären, und weist nach, dass Preus
sen in diesem Bezüge weit hinter Baiern zurückstehe. 
—- uc rankreich hat nach des Verf. Ansicht in der 

roam*ation seines Volksschul - und Seminarwesens 
Preussen überflügelt (S. 17g) Nm, igt woI nicllt zu 
engnen , ass sich in neilegter das französische 

Volksschulwesen unglaublich sdinc]1 hoben hat. al. 
lein dabei dürfte nicht zn übersehen sein, dass früher 
m Frankreich für die Bildung deR Vo]ks ttweni 
gethan war und dass auch jetat lloth ,ln„emein vje) zu 
thun übrig ist. Das begreift man, wenn man folgende 
in einem öffentlichen Blatte vor Kurzem mitgetheilte 
Nachricht nicht unbeachtet lässt: .,ini tT ]iatten 
in Frankreich 4196 Gemeinden weder Schulen, noch 
Schullehrer. Das Jahr zuvor zählte das Departement 

der Isere allein nicht weniger als 91 Gemeinden ohne 
Schule und im ganzen Departement genossen 30,000 Kin
der von 95,000 gar keinen Unterricht. Im Departe
ment Indre und Loire stand die Sache noch schlimmer, 
und betrug die Zahl der Kinder, welche die Schulen 
besuchten, kaum 29 von 100, sodass also beinahe drei 
Viertheile ohne allen Schulunterricht aufwuchsen. Und 
jene beiden Departements gehören beiweitem nicht zu 
den ärmsten in Frankreich.“ Nach solchen Nachrich
ten möchte doch einleuchten, dass man das, was in 
Frankreich in neuester Zeit für das Volksschul- und 
Seminarwesen geschehen ist, leicht überschätzen kann. 
Einige auf einen ganz schwarzen Grund gezogene 
lichte Streifen fallen allerdings in die Augen, aber sie 
reichen nicht hin, den ganzen Grund zu erhellen.

Dass Hr. H. den öffentlichen Seminaren vor den 
Privatseminaren den Vorzug gibt, ist ganz in der Ord
nung , wie denn wol im Allgemeinen alle öffentlichen 
Lehranstalten den Privatinstituten vorzuziehen sind. 
Der Unterricht in den öffentlichen Seminaren wird meist 
vollständiger und umfassender sein und die Erziehung 
durchgreifender und strenger. Jedenfalls geht aber der 
Verf. viel zu weit, wenn er S. 185 behauptet: „In 
Privatseminaren erhalten die Zöglinge ihre Bildung in 
einem Geiste, der nicht der Geist des wahren Staats 
und der wahren Kirche ist. Ach welch ein patehtirtes 
Christenthum findet darin statt, die Eigenschaften Got
tes und Beweise für das Dasein Gottes — das ist der 
ganze Umfang.“ — Hier hätte Hr. H. daran denken 
sollen, dass der welcher zu viel behauptet, nichts be
hauptet. Es kann ja der Vorsteher eines öffentlichen 
Seminars ebensowol, als der eines Privatseminars ein 
Finsterling, oder ein helldenkender Mann sein. Und 
davon wird es hauptsächlich abhängen , welcher reli
giöse Geist in einer solchen Lehranstalt herrscht. Dass 
nicht in allen Privatseminaren des Hrn. H. einseitiges 
Kirchenchristenthum, welches sich mehr auf die 
symbolischen Bücher, 
standene Bibel gründet, 

als auf eine richtijig ver-
ist wol zugefunden wird,

glauben, hat aber gar nichts zu sagen, denn wenn 
Jemand nicht gerade dasselbe glaubt, was der Hr. 
Doctor von Elbei glaubt, so ist er deshalb noch nicht 
ungläubig oder irreligiü®' In der protestantischen 
Kirche gilt nun einmal die päpstliche Infallibihtät nicht 
mehr, und auf die symbolischen Bücher wird man nur 
unter der Klausel verpflichtet: quatenus conspirant cum 
scriptura s.



126

Das Übrige, was noch über die Einrichtung der 
Seminare, über die Wahlfähigkeitsprüfungen u. dergl. 
in diesem Abschnitte zu lesen ist, gibt manche richtige 
Bemerkung, obwol auch mancher nicht leicht ausführ
bare Vorschlag gethan worden ist. Sonderbar klingt 
es auch, wenn S. 250 gesagt wird: „Das Ministerium 
für die preussische Schulverwaltung hat die Wichtig
keit der Wahl der Seminardirectoren und Seminarlehrer 
auch viel mehr anerkannt, als es in irgend einem an
dern Staate anerkannt isti( (woher weiss das Hr. H. ?), 
und S. 251 steht: „Darum hat man sich unter Anderm 
auch nie klar gemacht, was zu einem Seminardirector 
gehört.“ Für den Seitenhieb S. 251 : „Die alten Risse 
zwischen Kirche und Seminar dauern dabei hin und 
wieder auf eine schreiende Weise fort, wovon der 
höchsten Behörde ein Beispiel so nahe ist,“ mag sich 
Dr. Diesterweg schönstens bedanken. Wenn übrigens 
Hr. H. darüber klagt, dass es an tüchtigen Seminar
directoren in Preussen fehle, weil es theils unter den 
Predigern wenige gebe, denen man ohne Weiteres ein 
Seminar übergeben könne, so entschliesst er sich selbst, 
der nun Ordinirte, am Ende wieder, nochmals ein Se
minardirector zu werden, der nun über die Absolution 
gründlicher, als zuvor, unterrichten wird , hoffentlich 
gründlicher und vernünftiger, als in dein von ihm bear
beiteten Katechismus.

Der fünfte Abschnitt erstreckt sich über die eigent
lichen Volksschulen. Hr. H. bringt zunächst den Schul
besuch zur Sprache. Er sagt S. 257: „Der Schul
besuch zwischen dem sechsten und vierzehnten Jahre 
ist aber nirgends so regelmässig, als es die Tabellen 
besagen. Man kann sich selten darauf verlassen, doch 
wol im Preussischen noch am meisten.“ Warum sol
len die Tabellen gerade in Preussen am zuverlässig
sten sein? Die Antwort ist nicht gegeben, wahrschein
lich aber heisst sie: weil es eben Preussen ist. — Vor 
wenigen Jahren zählte man jedoch nach Privatnachrich
ten und nach preussischen Schulblättern in Berlin noch 
mehre Tausende von Kindern , die ohne allen Schul
unterricht aufwuchsen. — Und dass keineswegs durch 
ganz Preussen der Schulbesuch so regelmässig ist, wie 
er sein sollte, ersieht man auch aus der S. 261 auf
gestellten Übersichtstabelle, nach welcher im J. 1841 
von 100 ins Heer eingestellten Leuten in Schlesien 
97100, in Preussen 1533/ioo und in Posen 41 ohne alle 
Schulbildung waren. Und das war in dem Zauber
staate möglich ?

Dass in neuester Zeit in Preussen, wie in andern 
deutschen Staaten für die Volksschulen und ihre Leh
rer Manches, ja Vieles geschehen ist, lässt sich nicht 
leugnen; aber eben so wenig auch das, dass noch Vie
les zu thun geblieben ist. Letzteres ist unbestreitbar, 
wenn Hr. H. selbst nachweist, dass in Königsberg 
durchschnittlich noch 200 Kinder auf Einen Lehrer 
kommen, und wenn er S. 271 sagt: „Man hat in den 

Städten eine Anzahl, leider eine grosse Anzahl von 
Lehrern unter dem Namen Hülfslehrer angestellt, die 
so gut, wie die andern Lehrer, ihre Klassen selbstän
dig verwalten , und nur darum Hülfslehrer zu heissen 
scheinen, weil sie den Schulkassen helfen.“ Dass 
übrigens das Streben, das Einkommen der Volkschul
lehrer zu verbessern , auch in Preussen noch manche 
Additionsaufgabe zu lösen hat, beweisen vorzüglich die 
S. 292—295 gegebenen Tabellen über alle öffentlichen 
städtischen und Landschulen in den einzelnen Regie
rungsbezirken und die Angabe des Durchschnittein
kommens der Lehrer. Ich theile hiervon nur Einiges 
mit. S. 295 steht: „Es sind vorhanden Landschulleh
rerstellen unter 10 Thalern jährlichen Einkommens 263 
evangelische und 60 katholische, zwischen 10—20 Thlrn. 
641 evangelische und 216 katholische, zwischen 20 
—40 Thlrn. 1652 evangelische, 635 katholische, zwi
schen 40—60 Thlrn. 2002 evangelische, 824 katholische, 
zwischen 60—80 Thlrn. 2116 evangelische. 841 katho
lische, zwischen 80—100 Thlrn. 1807 evangelische, 
1026 katholische u. s. w.” Der Durchnitt des Einkom
mens für eine Landschullehrerstelle ist jährlich 85 Thlr. 
19 Gr. So weit sind bereits andere deutsche Staaten 
auch gekommen, ja manche selbst weiter — und doch 
hat das preussische Volksschulwesen Weltberühmtheit 
erlangt. — Es liessen sich noch viele nicht uninteres
sante Einzelheiten auszugsweise mittheilen, welche es 
unwiderleglich darthun würden, dass Preussen, das 
ziemlich die Hälfte des ganzen Staatseinkommens auf 
das Militärwesen verwendet, noch viele Volksschul
lehrer in traurigen äusser» Umständen darben lässt. 
Das erkennt Hr. H. auch an, und spricht S. 316 selbst: 
„Es scheint mir überhaupt doch ein Fehler in der 
preussischen Verwaltung zu sein , dass man sich oft 
mit dem Guten nicht frisch herauswagt, sondern es, 
ich möchte sagen , als Uontrebande erst hineinpascht 
und, nachdem es allgemeiner beliebt ist, sich erst frei 
dazu zu bekennen wagt.“ Dennoch nennt der Verf. 
Preussens Verfassung eine „herrliche und derartige, 
dass sich hier alles neue Gute zuerst besäume.“ Ob 
das wol alle Preussen glauben mögen?

Die Pensionen für die Witwen der Volksschul
lehrer sind in Preussen auch nicht höher, als in andern 
deutschen Ländern, denn sie betragen jährlich nach 
S. 328 und 329 nur 8, 10 höchstens 15 Thaler. Man
cher kleinere deutsche Staat übertrifft in dieser Hin
sicht schon Preussen , das doch als Zauberstaat auch 
bessere Witwenpensionen hervorzaubern sollte.

Der sechste Abschnitt führt die Überschrift: Das 
Volksschulwesen bei eigenthilmliehen Mängeln, besonders 
das für Taubstumme. Die zur Sprache gebrachten 
Gegenstände sind weitkürzerbehandelt, als das in den 
vorhergehenden Abschnitten erwähnte. Der Verf. be
rührt flüchtig die Waisenhäuser, die Anstalten für Blöd
sinnige (Schulen für Blödsinnige kommen nach S. 349 
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m Preussen noch nicht vor), Blinde und Verwakrlosele, 
die jüdischen Schulen, die Privat- und Arnienschulen 
und besonders das Tanbstummenwcsen. Der Taubstum
menunterricht ist in Preussen, wie das auch in andern 
deutschen Ländern gefunden wird, meist in die Semi
nare gezogen worden, obwol auch besondere Taub
stummenanstalten als öffentliche und Privatanstalten 
bestehen. Was man über diesen letzten Gegenstand 
hier liest. ist nichts Ungereimtes. So hat der Verf. 
auch manche gute Bemerkung im siebenten Abschnitte 
über die Fortsetzung der Schulbildung im bürgerlichen 
Leben gegeben, obgleich dieser Gegenstand nicht er
schöpft ist.

Der letzte Abschnitt hat es mit dem hohem, be
sonders Real - Schulwesen zu thun. Dieser Abschnitt 
ist ein Annex, den man in dieser Schrift dem Titel 
nach nicht erwarten durfte. — Hr. H. sagt hier zuerst'. 
„Unser Schulwesen befindet sich in einer Übergangs
zeit." Das ist wohl wahr, aber solche Übergangszei
ten wird es immer geben , so lange ein Fortschreiten 
stattfindet. Es heisst S. 380 weiter: „Die Universitäten 
und Gymnasien, so alt und ehrwürdig sie sind, können 
sich den Zeitforderungen nicht entziehen, man hat sie 
vielfach angeklagt, man klagt sie noch an , man hat 
sie vielfach verbessert, man erklärt sie immer noch 
nicht für vollkommen ; man hat ihnen den Wirkungs
kreis bedeutend beschränkt, man wird solchen noch 
mehr beschränken ; wenigstens glaube ich , dass eine 
Zeit kommen wird, in der man weder von den Ärzten. 
noch von den Staatsmännern eine classische Bildung 
verlangen wird." Möge diese Zeit wenigstens noch 
lange ausbleiben , wenn sie überhaupt kommen sollte. 
Hat man auch die classische Bildung oft einseitig auf
gefasst und übertrieben zu befördern gesucht, so dürfte 
sie doch für diejenigen, welche sich einer gründlichen 
Bildung erfreuen wollen, nie entbehrlich sein. Das 
Verdrängen der classiscnen Bildung möchte der Ober- 
flächlickeit gewaltigen Vorschub leisten. Es gibt frei
lich gewisse Leute, welche sich vor den classischen 
Schriftstellern des heidnischen Alterthums fürchten, 
Weil diese keine ..kirchliche Richtung“ haben.

S. 382 ff. theilt Hr. H. ein Gutachten eines Unge- I 
Sen01611 üie Einrichtung eines Universitätslehrer- 
scihv‘ars m’t, welches in mehrfacher Hinsicht als ein- 
z. nu,J ^.ack bezeichnet werden muss. So sollen 
l°£;ie auf ü *eSeU' Gutachten als Professoren der Theo- 
stellt werden1 Ve,S^iten 11UV Pra^isc^ie Geistliche ange- 
Element fehlte .Jünen sonst das streng kirchliche 
lernbare nichts So sollen ferner die
rAle Bildung de? T|’ V ämch dieselben die Meo- 
müchte aber meinen “iF'! ve''a''8?rt'verde Ich 
hatte seine theoretische Prak‘«c ,e

des:
we"'l TLver,a1'^ ■>“Leiner an diesen Anstalten ein sci.

aus diesen Lehrern kann man dann <|iP Tiirectoren 
wählen *; Die vermeinte kMlicte GtanUgMl ersetzt 
schon die classische Bildung.

Was endlich die hohem Bürgerschulen anlaiW so 
gesteht Hr. H. S. 386 zu, dass in nanchen Staate^ von

Seiten des Gouvernements oder der Stände wol mehr 
geschehen sei, als im Preussischen, wo man es mehr 
den Gemeinden überlassen hat, darin fortzuschreiten.. 
Der S. 396 ausgesprochenen Vermuthung, dass sich 
die höhern Bürgerschulen wieder in Bürgerschulen, d. 
h. gute städtische Volksschulen auflösen werden, kann 
ich nicht beitreten. Das freilich ist gewiss, dass die 
Realschulen keineswegs schon sind, was sie sein kön
nen und sollen. Es wird in diesen Anstalten noch viel 
probirt, auch vielfach gefehlt, vorzüglich darin, dass 
man die materiale Bildung der formalen zu sehr vor
zieht und dass man einige Lehrgegenstände in zu gros
ser Ausdehnung und gerade so behandelt, als wollte 
man auf besondere Berufsbildung hinarbeiten. Auf- 
o-eben wird man aber die Realschulen schwerlich, zu
mal wenn man den Unterrichtskreis der Gymnasien 
statt zu erweitern , immer mehr beschränkt. Bei sol
chem Verfahren sind die Realschulen um so mehr Be- 
dürfniss. . c .

Zu bedauern ist endlich, dass in uieser Schrift 
über den jetzigen Standpunkt des preussischen Volks
schulwesens der Verordnung nicht gedacht wird, nach 
welcher den Unteroffizieren nach einem sechsmonat
lichen Aufenthalte in einem Seminare der Anspruch auf 
Anstellung in einem Schulamte zugesichert ist. Diese 
unteroffizierlichen Schulmeister sollten auf dem Bilde, 
welches das preussische Volksschul wesen auf seinem 
jetzigen Standpunkte darstellt, durchaus nicht fehlen; 
denn sic vorzüglich würden den Pädagogen anderer 
deutschen Länder zurufen: Vorwärts !

Blicket hin auf den Zauberstaat, in welchem man 
mehr als anderwärts das Bibelwort begriffen hat: Der 
Geist ist es, der da lebendig macht!

Weimar. Schweitzer.

Zoologie

Örsted.
Reitzel.

Entwurf einer systematischen Eintheilung und speciel- 
len Beschreibung der Plattwürmer, auf mikroskopi
sche Untersuchung gegründet, von A. S. 
Mit Holzschnitten und 3 Tafeln. Kopenhagen
1844. Gr. 8. 1 Thlr.

Diese kleine Schrift ist grösstenteils schon in Krö- 
aber in 
wiederyer’s Naturhistor. Tidskrift abgedruckt, hier 

deutscher Sprache und verbessert vom Verf. , 
herausgegeben worden. Sie ist sehr schätzbar, indem 
sie eine Thierfamilie (Planar  ia und geniertes) zum 
Gegenstand nimmt, über welche zwar schon viel ge
schrieben, aber auch viel Irriges verbreitet worden ist. 
Der Verf. will übrigens seine Abhandlung selbst nur 
für einen Versuch angesehen wissen, einige Ordnung in 
ein nicht geringes Material (er rechne schon 92 Arten) 
zu bringen, was mitunter schwer zu beobachten ist.

Voran stellt er in acht Nummern die „allgemeinen 
Resultate“ zu denen er gekommen ehe indess doch 
nicht alle unbedingte Annahme finden dürften, wenn 
er z B Nr 9 die Infvsoriapobjgttslrica für die letzteAbthei- 
hing der Klasse der Wärmer erklärt. Denn wenn auch 
dieser Gedanke in mancher Hinsicht sein Ansprechendes 
hat so muss man doch nicht übersehen, dass eine 
Men»e systematischer Anordnungen nur auf individuel
len Ansichten beruht. Dahin fällt auch Nr. 3, dass



128

sich nämlich in jedem System eine Bewegung offenbare, 
die dem Dialectischen im System des Denkens ent
spreche u. s. w. Dieser Gedanke an sich ist gleichfalls 
geistreich, aber wieder kein „Resultat“., sondern ein 
a priorischer Satz. Dagegen bezeichnen Nr. 5—8 
wirkliche Beobachtungen, deren interessanteste wol die 
ist, dass die Geschlechtsorgane bei den Plattwürmern, 
wie bei den Medusen, so wenig Unterschied zeigen, 
dass man sie nur nach ihrem Inhalt, Eiern oder Saa- 
menthierchen unterscheiden kann. Und von diesen 
behauptet der Verf. auch noch, dass sie so grosse Un
terschiede zeigten, .,dass sie zur Charakteristik der 
Arten dienen könnten“ —, eine Merkwürdigkeit, die 
wir durch vollständige Beschreibungen und Abbildun
gen illustrirt gewünscht hätten, wovon aber nur einige 
mitgetheilt werden.

Nach einer geschichtlichen Einleitung geht der 
Verf. auf den ixnern Bau über. Das Nervensystem 
ist bei den Planarien nicht vollständig nachzuweisen.: 
Was Rathke bei Borlasia davon angibt, gehört zum 
Circulationssystein. Eigene Bewegungsorgane fehlen, 
auch sind die Muskeln nicht immer deutlich. Der 
Darmkanal hat stets nur eine Öffnung, die also Mund 
und After zugleich ist; dieses Organ und jenes sind 
aber sehr mannigfaltig gebildet, und dienen daher sehr 
gut zur Aufstellung von Familien und Geschlechtern. 
Das Blut soll nach dem Verf. auf eine ganz eigene 
Weise, nämlich „durch fadenförmige Klappen, die in 
regelmässiger Entfernung und in beständig flimmernder 
Bewegung sind“, circuliren. (Eine sehr unvollkommene 
Linearzeichnung zeigt nur einige Längsstriche in einem 
Gefäss.) Für die Respiration entdeckt man kein be
sonderes Organ: dagegen haben die Zeugungstheile 
die höchste Entwickelung erreicht. Die Planarien sind 
theils androgyn, theils getrennten Geschlechts. Sie 
sind schon gut von Duges und Baer beschrieben. Das 
männliche Zeugungsglied ist sehr verschiedenartig ge
staltet; in den Eiern ist die Keimblase mit dem Keim
fleck, dem umgebenden Dotter und der Dotterhaut 
leicht wahrzunehmen.

Im §. 7, von der Classification, bemerkt der Verf, 
dass die Stelle dieser Gruppe im System noch nicht 
genau genug nachgewiesen sei, und unterwirft daher 
zuerst Ehrenberg*» Klasse, Turbellaria, einer sehr aus
führlichen Kritik, in welcher er mit Recht die Unhalt
barkeit derselben nach weist, indem dieser Naturforscher 
die allerverschiedenartigsten Thiere hierunter verbun
den hat. (So Nais, Slylaria, Gordins etc. mit den ei
gentlichen Planarien u. dgl. m.) Er gibt hierauf eine 
andere, allerdings viel bessere. Ein dargelegtes Schema 
nimmt nämlich für die Klasse Vermes nur vier Ord
nungen an: 1) Annulata (müsste eigentlich Annulati 
heissen), mit drei Unterordnungen, a)Maricolae (diese 
Bezeichnung ist gegen die folgende nicht logisch; war
um ist Cuvier’s Benennung towsibranckia verworfen ?), 
b) Tubicolae. und c) Terricolae. (Diese also im fe- 
mininum gebildet!) — Die zweite Ordnung, vom Verf. 
Apoda genannt, also von der bisherigen Verbindung 
abgeschieden, hat wieder vier Unterordnungen: a) 
Nematoidina mit Gordius, b) Acantbocephalina mit den 
Sipunkein, c) Trematodina mit den Hirudineeij und

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Planarien, und d} Cestoidina mit den Nemertinen: eine 
Anordnung, die sich, wie man sieht, auf die Entozoen 
bezieht, der man aber ungeachtet der Stellung der 
Blutigel Beifall zollen kann. Diese Entozoa bilden 
dann die dritte Hauptordnung, worin jedoch die Bla
senwürmer mit den Bandwürmern in eine Gruppe ver
einigt sind, und die vierte Ordnung begreift die hifu- 
soria polygastrica mit Ausschluss der Bacillarien. Die 
ganze Anordnung ist geistreich. Wenn übrigens Hr. 
Ö. S. 36 von der generatio originaria ganz naiv sagt: 
„nun glaubt bald Keiner mehr an solche“, so spricht 
er dies blos einer Partei nach, die die Frage noch um 
kein Haarbreit ihrer Entscheidung näher geführt hat. 
Denn es gibt keine ärgere, unerwiesenere Hypothese 
als die von dem vermeinten Kreisläufe der Eier der 
Eingeweidewürmer und Infusorien durch das Getränk 
wieder in den Körper zurück, sowie überhaupt die 
ganze unsichtbare Eitheorie.

Die zweite Abtheilung beschäftigt sich mit der 
Übersicht aller bis jetzt bekannten Geschlechter und 
Arten. Es sind letzterer bereits 92, vorausgesetzt, dass 
alle von Andern aufgenommenen haltbar seien. Die 
Familien bestimmt der Verf. nach dem Speisekanal, 
ob derselbe entweder ästig oder ob er einfach ist. Im 
erstem Falle bilden diejenigen Planarien, deren Mund 
sehr gross und fast flach ist, die I. Familie: Crypto- 
coela. Ist er klein und mehr cylindrisch, die II. Fa
milie: Dendrocoela. Der einfache Darmcanal bildet 
die dritte Familie: Rhabdocoela, und hier kann der 
Mund entweder cylindrisch und horizontal sein, und 
dabei a) am Ende stehen: Prostomeae (richtiger pro- 
stomata), oderß) unten: Derostomeae; oder er ist ring
förmig vertical: /) Macrostomeae; oder er fehlt fast: 
J) Microstomeae. (Diese beiden Namen sind im Con- 
spectus verwechselt.) — Es folgen hierauf die Gestoi- 
dinen, mit gestrecktem, rund wurmförmigem Körper, 
vollständiger Circulation mit zwei Herzen und unter
schiedenem Mund und After, auch doppeltem Geschlecht. 
Diese zweite Abtheilung zerfällt nach dem Verf. in 
zwei Familien, I. Nemertina, wo der Mund unten, der 
After am Ende steht, mit sieben Geschlechtern; und 
II, Amphiporina, Mund und After an den entgegenge
setzten Leibesenden.

Auch die einzelnen Genera und Species sind, so
weit sie uns bekannt, gut charakterisirt, viele und gute 
Citate derselben beigebracht, und über mehre eigene 
Beobachtungen mitgetheilt. Bei manchen sind kleine 
Holzschnitte in den lext eingedruckt, eine bekannte 
neue englische Manier, mit der aber schon viel Mis- 
brauch getrieben wird, denn auch hier sind sie mitun
ter so undeutlich, dass man sie, wie z. B- F. 10, S. 
57, nicht versteht. Wie können auch mit diesem Mit
tel zarte, anatomische Bestimmungen ausgedrückt wer
den! Auch die Lithographieen der drei Tafeln könn
ten etwas vollkommener sein; und kleine, unschattirte 
Linearumrisse, oft nur ein Endchen oder Fleckchen 
mit einfachem Strich andeutend, waren lieber zu ver
meiden, da sie keine rechte Anschauung geben. Der 
Stil ist gut, einige Härten abgerechnet, die man dem 
Ausländer gern nachsieht.

Jena. F« & Voigt.
Druck und Verlag von F. A. Brockhans in Leipzig.
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Chronik der Gymnasien.
Eisenach.

cuW m • 0CtcJA SAng das Gymnasium die dritte Sä- 
cularfeier semer Stiftung. Von den obern Behörden sowol, 
Schük T Tu def Anstalt und den ehemaligen
Schulern derselben war Alles aufgeboten worden, was diese 
Tage zu festlichen machen konnte. Zahlreiche Deputationen 

er Behörden des Landes, der Universität, der nachbarlichen 
Gymnasien waren anwesend, Votivtafeln und Glückwünschungs- 
Büchern" und SM°SSei einge^anSen’ mehre Geschenke San 
eine ™ P“ ? M™556“ übersendet, von Freunden der Schule 
überrXJeStlTamien b®st,mmte Sumine und eine Denkmünze 
“ Und.von “ehr!,n Gelehrten neue Werke der Anstalt

VicenX 1 W?rde"- Die Festpredigt am ersten Tage hielt der 
kirch dent. U"d Generalsupermtendent Aeie in der St.-Georgen- 
Schlo ’ lateinische Festrede im Saale des grossherzoglichen 
che^^ Director Dr. Funkhänel, in wel-
nisse ,e S®lbe als .GegenblId za frühem Zuständen die Verhält- 
nach wp! k^n* im neu.erer und gegenwärtiger Zeit schilderte; 
nach welcher Rede noch zwölf Schüler auftraten. Der zweite 
Pag war den Schulern zu geselliger Freude gewidmet, wobei 
w^ das^^r111!6 nahmen* Dem Director Funkhänel
Zn Pradicat eines Consistorialraths verliehen, die Docto- 
ren Wrtzschelund Schwanitz wurden zu Professoren ernannt, 
Prot. Dr. Mahr erhielt eine Gehaltzulage. Das zu dieser Fest
eier vom Director ausgegebene Programm enthält die Fort

setzung der früher begonnenen Geschichte des Gymnasium: 
i ±hte der Schule’ weiter Theil“, und be-
der Schule J520“;44- Es schhesst sich die Geschichte 
denen S die der mit den Schulen verbun-
Marien - n ’ d7.en nicbt wen’Ser als drei existirten. Dem 
über das TaV °der. der Pfarrkircbe, deren Stiftung
sich LanderJp ah mnausreicht, und um deren Begüterung 
war eine Schule A blkCht, Seit I.29° Srosses Verdienst erwarb, 
Scholasticus oderS k Di<en ’ be’ welcber aus den Canonicis ein 
befindet sich Johann™ p1?61 anSestellt war. Unter diesen 
thüringischen Chronik^ i 7 °der ,Rotbe> der Verfasser der 
Elisabeth. Neben den™/ / Sereimten Legende von der heil. 
res, oder Magistri parvul° asticis standen Kindermeister, recto- 
dem Nonnenkloster und der?iR zweite Schule gehörte zu 
vdegium eines scholarium re^^^ St.-Nicolai, mit dem Pri- 
versehen. Als die Klosterschule”16 * V°m Landgrafen Hermann 
dieser Kirche eine deutsche SchuT” war> bestand bei
r 9 erbauten und nach der währt»»1]6 dld*e der im J. 
httenen Beschädigung erst 1560 wieder l deS Bauernkriegs er' 
St-Georgen verbundenen Schule, an ^frdten Kirche zu 
künde von 1334 ein Rector stand, ist diejeniX . ^7 
feuchte nicht, wie in de„ Bi a hien welche Luther 
fe Franziskanerschnle, „eiche nie cxistirt hat V S? ’ 
“um jea,!r B‘°Sraphien weiter ansgeführt

"rde 1544 in das ansehnliche von Heinr. Ba p. ^C
1 c gestiftete 1

Kloster der Domikaner von Kurfürst Johann Friedrich verlebt 
in welchen Gebäuden sich noch jetzt das Gymnasium befindet’ 
Die geschichtliche Darstellung berührt manche Punkte von all
gemein geschichtlichem Interesse und verräth in der sorgsam 
geführten Untersuchung den gebildeten Kritiker. Vorausge
schickt ist eine Abhandlung des Prof. Alex. Wittich: De gram- 
matistarum et grammaticorum apud Romanos scholis. Der Verf., 
der die Abhandlung in wenigen Tagen zu schreiben genöthigt 
war, wählt aus den drei bei den Römern üblichen Schulen, der 
Grammatistae oder Literatores, der Grammatici oder Literati, 
der Rhetoren, zu genauerer Untersuchung die Grammatici, deren 
Schulen an die früher bestandenen Elementarschulen der Gram
matistae sich anreihten. Es werden die Verhältnisse bezeichnet, 
welche diese Fortbildung herbeiführten und wie sich der Unter
richt vorzüglich der Grammatik und Rhetorik zuwendete, dann 
wird nachgewiesen, wie nach der Einführung des Studiums der 
Grammatik durch Crates dies Studium und die demselben zu- 
gethanen Lehrer durch Cäsar, Varro, Nigidius gehoben wurde. 
Von da geht der Verfasser fort zur Darlegung der Methode, 
nach welcher die Grammatiker die zu erklärenden Schriften 
behandelten, Grammatik lehrten und für den höhernUnterricht 
m den Rhetorenschulen vorbereiteten.

Stralsund.
Das vergangene Schuljahr war von erheblicher Wichtigkeit 

p- k Anstalt Bei der sich erhöhenden Frequenz war die 
Errichtung zweier neuen Klassen nothwendig geworden. Daher 
traten zu Ostern 1844 Peter Friedr. Arndt (der Verfasser meh
rer Abhandlungen in Grunert’s Archiv für Mathematik und 
Physik) als sechster Lehrer und Dr. Ferd. Joh. Manikatty Gleim 

1 asser von der Abhandlung: „Über die Westgrenzen 
der Slaven“, in Ermans Archiv für wissenschaftliche Kunde 

„’ssland? aks achter Lehrer ein. Der Schulamtscandidat 
Alb. Rhode leistete sein Probejahr. Feierlich beging das Gym
nasium das Geburtsfest des Königs durch eine Rede des Ober
lehrers v. Gruber, eine Denkfeier wegen der Lebensrettung des 
Königs und das 25jährige Amtsjubelfest des Dr. Rietz. Das 
Collegium der ordentlichen Lehrer bilden: Director Dr. Ernst 
Nizze, Prof, und Conrector Dr. Fr. Cramer, Subrector Dr. Herm. 
Schulze, Johannes v. Gruber, Dr. Wilh. Leop. Freese, Peter 
Fr. Arndt, Dr. Ernst Heinr. Zober, Dr. Ferd. Gleim, Joh. Karl 
Fischer, Dr. Joh. Fr. Wilh. Tetschke, Dr. K. Fr. Aug. Rüt^ 
Ausserordentliche Lehrer sind: J. W. Brüggemann, Fr. Gust. 
v. Lühmann, Dr. E. Fr. Fischer, Musikdirector, Albert Rhode, 
Schulamtscandidat. Ausserdem ertheilt Consistorialrath Dr. Ziem- 
sen Religionsunterricht. Das zur öffentlichen Prüfung ausge
gebene Programm enthält eine Abhandlung von Dr. W. L. Freese: 
Wie lange erhielt sich die Gleichheit der lakedämonisclien Bür
ger in ihrer politischen Berechtigung und in ihrem Grundbe
sitze? Diese schätzbare mit vieler Umsicht durchgeführte Ab- 
handlung sucht einen Streitpunkt zur Entscheidung zu bringen 
nachdem der Ansicht Lachmann’s und Kortüm’s, als sei die 
spartanische Bürgerschaft m Stände getheilt gewesen, welche 
ihren Unterschied durch eine bestimmte Ständeverschiedenheit
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begründet hätten, C. Fr. Hermann die Behauptung einer bis 
zum dritten messenischen Kriege dauernden Gütergleichheit und 
des Eintritts eines bevorzugten Standes von Oligarchen nach 
dem peloponnesischen Kriege entgegenstellte. Der Gang des 
Verfassers ist folgender. Die Erklärung, welche Hermann auf 
des Aristoteles’ xakol xuya&oi anwendet und die Voraussetzung, 
Xenophon habe in der Schilderung der persischen Zustände 
ein Bild der spartanischen gegeben, ist nicht zu billigen, da 
daraus ein Volk hervorginge, in welchem ein armer Pöbel er
schiene, der aber doch über Krieg und Frieden und die wich
tigsten Verhältnisse des Vaterlandes mit entschiede. Aristoteles 
nennt die Vornehmen nie reich, das Volk nicht arm; häufte 
sich auch der Güterbesitz in einzelnen Häusern, so gab der 
Reichthum doch keinen Ausschlag für die politische Geltung, 
geschweige für die Gründung eines bestimmten Standes. Die 
of.ioioi des Xenophon sind Gleichgestellte in Hinsicht der poli
tischen Bedeutung und der Lebensweise, und diese Gleichheit 
der Bürger im Leben und in der bürgerlichen Berechtigung 
erstrebte die spartanische Staatsverfassung auch noch in der 
Zeit des Aristoteles; nur die persönliche Thätigkeit zeichnete 
Einzelne aus, indem sie ihnen den Anspruch auf den Senat 
verlieh, ohne sie zu einem besondern Stand auszusondern. 
Unter Agis und Kleomenes finden wir den Staat gänzlich ver
ändert, die Syssitien aufgehoben, die Gesetze des Lykurg nur 
in der Erziehung und in der Verfassung beibehalten, den 
grössern Theil der Bürger im Dienste der Vornehmen, welche 
sich zu einer Oligarchie den Ärmern gegenüber vereinten. Die 
Vertheilung der Güter durch Lykurg kann nicht in so hohem 
Verhältnisse, wie Plutarch thut, festgestellt werden; zur Zeit 
des peloponnesischen Kriegs aber war Sparta in Hinsicht der 
Bevölkerung sehr schwach, die Zahl der Bürger auf den vier
ten Theil gesunken; von diesen war wol ein grosser Theil auf 
die ursprüngliche Grösse des Grundbesitzes noch beschränkt, 
viele aber auf verschiedene näher bestimmbare Weise bereichert 
worden. Zur Zeit des Königs Agis gab es freie Grundbesitzer 
unter den Bürgern nur 100, die übrigen 600 Bürger standen 
im Dienste der Reichen, die Periöken waren von ihren Be
sitzungen verdrängt. So stehen auch der Meinung, die Zeit, 
in welcher die strenge Gütergleichheft aufgehört habe, in die 
Zeit des dritten messenischen Kriegs zu setzen, mehrfache Be
denken entgegen; allein die Gütergleichheit war überhaupt und 
vom Anfänge her nicht das Princip dieses Staats. Plato 
und Aristoteles schweigen darüber, Polybius’ Aussage beweist 
nichts für ein längeres Bestehen; der Grundbesitz konnte ver
erbt, verschenkt, verschuldet werden. Die Entstehung einer 
immer mehr zunehmenden Ungleichheit der Güter hat man viel
mehr in der Verfassung selbst und den Bestimmungen über 
den Grundbesitz, sowie in der Forderung eines untheilbaren 
Grundbesitzes, welchem alle Lasten des Staats zufielen, und 
endlich in dem allmälig wachsenden Egoismus und in der Ab
weichung von dem einfachen Leben, die schon zur Zeit der 
Perserkriege eintrat, anzuerkennen. So hebt sich jede Grenze 
der Gütergleichheit bei den Spartanern auf.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 

For the Year 1843. Part. I and H. London, Taylor. 1843. 
Gr. 4. Inhalt: Herschel, On certain improvements on Photo
graphie Processes described in a former communication and on 
the Parathermic Rays of the Solar Spectrum, p. 1—6. Hos
kins, On the Decomposition and Disintegration of Phosphatic 
Vesical Calculi and on the Introduction of Chemical Decomponents 

into the Living Biadder, —16. Faraday, Experimental Re
searches in Electricity, —32. Barry, Spermatozon observed 
mithin the Mammiferous Ovum, •—34. Powell, On certain 
cases of Elliptic Polarisation of Light by Reflexion, •—44. 
Airy, On the Laws of Individual Tides at Southampton and 
at Ipswich, —54. Belcher, Tide Observations at Otaheiti or 
Tahiti, —90. Grove, On the Gas Voltaic Battery, —112. 
Edward, Contributions to Terrestial Magnetism, — 232. 
Farre, On the Organ of Hearing in Crustacea, —242. New
port, On the Structure, Relations and Development of the Ner- 
vous and Circulatory Systems and on the Existence of a Com- 
plete Circulation of the Blood in Vessels in Myriapoda and Ma- 
croursus Arachnida, — 302. Wheatstone, An Account of 
several new Instruments and Processes for determining the Con
stants of a Voltaic Circuit, — 328. Pepys, On the Respira
tion of the Respiration of the Leaves of Plants, — 333.

Novi commentarii Academiae Scientiarum instituti Bononiensis. 
Tom. VI. Fase. 2. 3. Bononiae, 184 4. 4. Inhalt: Paul. 
Baroni, De quibusdam ulceribus cancrosis ad fadem, quae per 
arsenicum sanata fuere. Cliss. Briventani, De experimentis 
electro-physiologicis a. 1840 peractis in museo universitatis Bono
niensis. Ant.Cavara, De cranii terebratione feliciter instituta. 
Ant. Bartoloni, Miscellanea botanica II. P. Baroni, De 
eductione calculorum, qui in prostatica urethrae regione concre- 
vere. Com. Ranzani, De maxilla in agro Bononiensi reperta. 
Caj. Sgarzi, Specimen chymicae analysis de aquis potabilibus 
civitatis Bononiae. Jul. Bedetti, De superficierum curvarum 
quadratura. Casinelli, Disquisitiones variae super resolutionem 
nonnullarum aequationum algebraicarum. Ant. Bartoloni, Mis
cellanea botanica III. Ant. Alexandrini, De miris quibus
dam organicis degenerationibus in corde bovis domestici observatis. 
Joh. Bartoloni, De duobus insectis ulmo campestri et pyro 
malo infensis.

Memorie dell' i. r. istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed 
Arti. Vol. I. Milano, Bernardoni. 1843. 4. Labus, Antica 
romana via del Sempione nuovamente osservata ed illustrata con 
monumenti contemporanei, p. 1—20. Fantonetti, Del giusto 
valore della cura morale nella razzia e della migliore maniera 
di praticamente applicata, —40. Catena, Sopra l’idealismo 
populäre nelle rappresentazioni religiöse, —72. Saleri, Delle 
ragioni die tardarono la fllosofla del diritto penale, —114. 
De Kramer, Ricerche per discoprire nel sangue, nell' urina ed 
in varie altre secrezioni animali le combinaziuni minerali ammi- 
nistrate per bocca, —162. Paniz za, Dell assorbimento ve- 
noso, — 188. Bordoni, Suglilesami, 216. Piola, Nuove 
ricerche per una risoluzione piu ngorosa di vari problemi sul 
moto dell' acqua, —312. Ferrario, Memorie per servire alla 
storia del! architettura milanese dalla decadenza dell’ impero ro- 
mano fino ai nostri giorni, — 172.

Gelehrte Gesellschaften.
Nordische Alterthumsgejsellschaft in Kopen

hagen. 1« den Vierteljahrssitzungen am 16. Sept, und 31. Oct. 
v. ’J. wurde der eben fertige vierte Band der von dem Prof. 
N. M. Petersen aus der isländischen Ursprache bearbeiteten Sagas 
von den Begebenheiten der Irländer daheim und im Auslande, 
enthaltend die Geschichten Vatnsdaler, Finbogi’s des Starken, 
der Eyrbyggier, Gretti’s des Starken und der Svardaler mit 
Anmerkungen und mit Abhandlungen über den Aberglauben 
und die Behandlung der Sprache vorgelegt. Hofrath Grimm aus 
Berlin sprach über altnordische Eigennamen in einem handschrift
lichen Nekrolog des Klosters Reichenau vom 9. und 10. Jahrh.
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Eine grosse Menge lateinischer Handschriften vom 6.—10. Jahrh. 
enthalten eine grosse Anzahl Eigennamen, unter denselben auch 
nordische, welche der Verkehr zwischen den Deutschen und 
Nordländern, der längere Aufenthalt der Letztem in Deutsch
land, sowol im Kriege als in Gefangenschaft, und nach der 
Bekehrung zum Christenthum in friedlichen Verhältnissen her
übergebracht hat. Bereits im frühem Mittelalter bestand eine 
nähere Verbindung zwischen manchen Kirchen und Klöstern, 
in welchen Verzeichnisse der Kirchen lagen, welche durch 
Brüderschaft mit ihnen verbunden waren; auch pflegte man 
<lie Namen der reisenden Pilger in eigene Bücher einzutragen. 
So in der Abtei Reichenau auf einer Insel des Bodensees, wo 
ein Nekrologium nachweist, dass ihre Brüderschaft sich über 
Deutschland, Frankreich, Italien und Skandinavien erstreckte. 
Es werden 96 Klöster aufgezählt, und am Schlüsse die nor
dischen Pilger, zuletzt die von Hislant terra. Unter 49,000 
Namen zählt man 400 nordische, deren Wichtigkeit besonders 
Sprachforschern einleuchtend ist. Vorgelegt wurden zwei islän
dische Handschriften aus der gräflich holsteinischen Bibliothek 
zu Lethraburg. Sie enthalten das isländische Gesetz, genannt 
Jonsbuch, welches von dem norwegischen Könige Magnus Laga- 
bätr im J. 1280 gegeben ward. Der Althings- Deputirte Jon 
Sigurdsen gab eine Beschreibung dieser Bücher, von denen 
das eine aus dem 15. Jahrh. zu stammen scheint, das andere 
zu Skaiholt auf Island 1681 geschrieben ist. Sie versprechen 
Ausbeute für eine neue Ausgabe dieses alten Gesetzbuchs 
Staatsrath Finn Magnusen berichtete von vier aus Island ange
langten Runensteinen. Man hat, nachdem der Geschichtschreiber 
Rühs behauptet hatte, auf Island würde kein Runendenkmal 
gefunden, gegen fünfzig dort gefunden. Der Verwalter der 
Ansiedelung auf Fiskenäs in Süd-Grönland O. B. Kielsen lies 
durch Dr. Pingel ein beträchtliches Stück Glockengut von einer 
Kirchenglocke und ein kleineres zu Kangerdluarsuk gefundenes 
Stück überreichen, welche in Verbindung mit andern Zeugnissen 
den Aufenthalt der alten Normannen in jenen Gegenden be
stätigen. Etatsrath Rafn zeigte verschiedene Alterthiimer, die 
bei Nachgrabungen zu Fall River in Massachussetis gefunden 
worden sind und Dr. Jer. Smith in Boston übersendet hatte, 
darunter Theile eines Menschengerippes, welches in einem 
Grabhügel sass, vorn von einer Brustplatte aus Bronze bedeckt, 
um den Leib einen Gürtel von Bronzeröhren, welche durch 
Schnüre oder Riemen verbunden waren; dabei Pfeile mit 
Bronzespitzen, Bruchstücke eines grossen Kessels mit eisernen 
Ähr'»n’ We’sse Perlen aus einer meerschaumähnlichen Masse. 
word'erj6 Bronzegürtel sind in Dänemark und Island gefunden 
Dr Sm’th8^ Leuten zum Schmuck und zugleich zum Schutz.
•’n * ..at.nach dem Haar und Schädel in dem Gerippe 

. . ^ns*edler des II. Jahrh. erkannt. Gewiss
w’ L eind 'n Und Pfeilspitzen weder ein europäisches

1 '"«ancrn gehören, welche im 17. Jahrh.
noch nicht das Erz kanntpr. dz • * • 11 • c „lang mexikanischer Altertümer e.ne kleine Samm-

. —-.i tuu®er, welche Dr. F. Liebmann von
e,se m. , ‘g?- facht hatte, darunter verschiedenes

fun ™ "“^1^,™ des Paktes «-Mitla Ge-
2“^’,"" NePbntb.lld des Hnizilipouü mit gekreuzten Ar- 

Augen em rohes Brustbild mit gekreuz
ten Armen aus gebrannter Erde Splilter von obsi(1£ wic 
sie im Norden am Feuerstein gefunden „erden, einen Kupfer- 
keil aus Hacienda de St.-Cruz, mit welchem mehre in Däne
mark gefundene verglichen wurden. Mehre Mitglieder der ame- 
rikanischen Abtheilung hatten vaterländische Alterthiimpr bei-

gesteuert. Dr. Lund in Lagoa Santa in Brasilien gab Bericht 
von seiner Untersuchung der dortigen Höhlen und übersandte 
drei brasilianische Steinalterthümer, daruntereine 23 Zoll lange 
abgerundete Stange, die als Stösser oder als Schleifer der 
Steinkeulen gedient haben mag. Lector N, L. Westergaard 
war von einer Reise in Ostindien und Persien zurückgekehrt 
und hielt einen Vortrag über die ältesten persischen Denkmäler; 
diese gehören der glänzendsten Zeit dieses Volks unter den 
ersten Achämeniden an. Westergaard legte die Ergebnisse 
der von Lassen in Bonn und von Rawlison in Kirmanschah 
über die Keilschrift angestellten Untersuchungen mit einigen 
Veränderungen in der Aufstellung der einzelnen Buchstaben, 
welche zunächst mit den Armenischen übereinstimmt, dar; die 
andere oder nordische Art der Keilschrift hat Westergaard in 
einer besondern Abhandlung zu entziffern gesucht. Justizrath 
Thomsen hielt einen Vortrag über die altnordischen Bronze
arbeiten, und suchte zu beweisen, dass die Bronzegeräthe und 
Waffen gemeiniglich im Lande selbst verfertigt und nicht vom 
Anslande eingeführt sind. J. J. A. Worsaar sprach über einige 
Grabhügel auf der Küste von Oeresund. Die Erscheinung, dass 
in diesen Grabhügeln so häufig Bronzesachen, dagegen fast 
keine Eisenwaffen und überhaupt keine Sachen des Eisenalters 
gefunden werden, bestätigt die spätere Zeit des Eisenalters in 
Dänemark. J. K. Sörterup bemerkte, dass bereits das Aolk 
des Bronzealters eine durchgreifende und höhere Bildung ge
habt hat als das Eisenalter, auf welches die verderbte römische 
Bildung einwirkte und die ältere endlich ganz verdrängte. Wie 
sich der Fortgang der römischen Bildung von Süden nach Nor
den zu Lande nachweisen lässt, ebenso beweist der Reichthum 
an Bronzesachen bei den Etruskern, in Frankreich, England, 
Dänemark und längs der Ostsee, dass die Bildung des Bronze
alters sich über See ausbreitete. Man möchte die Quelle sol
cher vorrömischen Bildung an der Ostküste des Mittelmeers 
suchen, wohin man ihre Spur durch Griechenland verfolgen 
kann. Wie man der Keltiberier und Kelten ganze Bildung von 
dem mit dem jungem Namen der Phöniker benannten Volke ab
geleitet hat, würden auch die alten Sagen bestätigen, dass das
selbe Europa bis in die Ostsee umschifft und überall seine 
Bildung verbreitet habe. Es wurde gezeigt, wie dieselben 
Schriftzüge in den Runen, im Etruskischen, Keltiberischen und 
in dem Phönicischen und Punischen aus geraden Strichen ge
bildet sind, während die krummen Linien in allen andern äl
testen Sprachen gebraucht wurden.

Literarische Nachrichten.
Die königl. Bibliothek in Paris hat in Boulogne eine Per

gamenthandschrift gekauft, welche aus der Familie Quendalle 
stammt und eine Sammlung von Rondeaux enthält, deren Ver
fasser dem Ende des 14. Jahrh. und dem Anfänge es 15. Jahrh. 
zugehören. Man findet unbekannte Rondeaux von Karl von 
Orleans, andere von Tannegay (Tanaqnit), du Chätel, von 
einem Monseigneur Jacques, in dem man einen Herzog von 
Nemours vermuthet. Die Handschrift ist wohl erhalten, die 
Schrift vollkommen leserlich, die Majuskeln sind mit Gold und 

Ultramarin überlegt.
Die von Willems in Gent mit grossem Fleiss seit 20 Jahren 

unternommene Sammlung altflämischer Lieder erscheint nun in 
Lieferungen, von denen die erste historische Lieder fürstlicher 
Dichter enthält, wie von Heinrich III. von Brabant, Johann I. 
dem Siegreichen, Philipp dem Guten.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Intelligenz blatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

©om Jahre 1845 an erf^eint in meinem ©erläge unb werben ©eftellungen hierauf bei allen ©uöhh<mblungen unb $poftdmtern angenommen:

Sine SRonatSfihrift für baS ©elf unb feine ^reunbe.
^>erauögegeben von

Pfarrer Dr. Kobert üjaas.
®r. 8. 12 pefte. -$reiä be$ Jahrgang^ 24 SRgr.

2llö felbflänbige ©eilage $ierju erf^eint:
® e n 11 a l J41 t, 

ein £>rgan fdmmtlidjer beutfdjer Vereine für Sßolföbilbung unb t^rer ^reunbe.
®r. 8. Jährlich 4 ^efte. ^reU 1 ^h^- 15 9?gr.

®aS ®eutfd>e ein eigentliches 33olfebud> jur ©ilbung unb (Erheiterung, wirb anregenbe unb belehrenbe 2luffd§e aus allen
©ebieten beS menfchlichen SBiffenS, ©efcfcichtlicheS, CebenSbefchreibungen, (Erklungen, Sieber u. f. w. enthalten unb in monatlichen heften ju brei 
©ogen erfcfeinen. ©om ^entraWlatt erfcheint vierteljährlich ein £eft ju vier ©ogen; 2Cuf|a§e über SSoifSgefellf^aften unb ©olfSbibliothefen, 
(Erörterungen über ©oltSleben, ©olfsfitten, ©olfsfefte, geföhi^tlithe Nachrichten über (Entftehung, Fortgang unb SBirffamteit ber ©ereine für 
©olfsbilbung, bie Jahresberichte ber ©ereinSvorftanbe ererben ben Hauptinhalt beflelben bilben.

@ine ausführliche 3ln;cigc über MefeS Unternehmen ift in alten ©uchtmublungen gratis ju erhalten, wofelbft and, baS 
crfte Hieft eingefehen werben fann.

im Januar 1845.
X K. JSrockljau^

£)aö SSerjeidjni^ unfcreö ljiftovifd) = antiquarifchen 
93üd)erlagerö Ifte ibtheilung (7700 Hummern) ift foeben 
erfdiienen.

in £dUe.

Jm ©erläge von Heffer in 33erlin erfcheint feit Anfang 
biefeS JahreS unb ift an alle ©uchhanblungen £)eutfchlanbS verfanbt worben:

Janns.
Sahrbücher beutfcher SMlbung, ©efinnung unb Shat- 

^>erauSgegeben von SB. $C. gilbet. '
£)er jpreiS beS Jahrgangs von 24 heften ift 8 Shaler. 2llle 14 Sage 

erfcheint ein «£>eft a 4 ©ogen in gr. 8.
Jnhalt beS 1. unb 2. £efreS:

I- SBaS wir wollen. — ©riefe von (E. J. ©ollmann an S. J ^uber. — 
3ur SageSdjronif. — II. ©Soher bie rechten Scute nehmen? — <f?apbn’S 

Schöpfung in $)ariS. — (Ein ©lief ins Jahr 1945. — Sine ©eifter: 
ftimme. — Bur SageSchronif.

Sammtliche ©uchhanblungen werben gern bereit fein, bie erften 
^>efte biefer neuen Beitfchrift jur Tlnftcht mitjutheilen.

Jm ©erläge von ®mft ©eutber in ßeipjig erfchien foeben unb 
ift in allen ©uchhanblungen brodjtrt für y2 Shlr. ju haben:

für

auf baS 1845.
^eräuWben

I>r.
@enerftl = ®up«rinttnbenten unb Seh-

®ritter Jahrgang.
Sjer erfte unb jweitc Jahrgang ift noch a 1 Shlr- ju haben.

Surch alle ©uchhanblungen ift ju erhalten:

Neunte, verbefferte 
unb fehr vermehrte Sriginalauflaqe. SSollltänbiß in 
15 SSdnben ober 120 Reffen. ®v. 8. $ebe3 
5 ^qr.; auf ©djreibpa^ter fojtet ber 23ant) 2 5X^lr.z 
auf Velinpapier 3 Sl)lv.

(Erfchienen ift ber erfte fediste SBnnb (^eft 1—4L8).
SJlonatlich werben 2—3 ^>efte ausgegeben. «

aG=* frühere Sluflagcn beS ©onverfationS = Serifon werben 
nur einige Seit noch gegen biefc neuefte Auflage umgetauf^t, 
worüber eine au§fuhrli<he Slnjetge in jeber SSuchh^nblung ju 

i finben ift.

SSolIftanbig 500 Vlatt 
in 120 Lieferungen. (Sr. 4. Sebe Lieferung 6 9?gr. 

(Erfchienen ift bie etffe X>tS fed)$$ehnte ^iefetuitg. Jebcn 
SOtonat werben wenigstens jwei Lieferungen ?uSgegeben.

®iefe Jfcnograprüfcht' ®cr Sßtffenfchaffen unb
fünfte fehltest an alle Originalausgaben unb Nachbilbungen beö 
(Eonv.^ßer. an unb bilbet mit einem erlauternbem Sexte jugleich ein felbft= 
ftanbiaeS ©anjeS. e.-

£eilHia, im Januar l»4o.
/. 21. IkiKkbaus.

I^ysiae orationes selectae commentariis in usum 
scholarum instruxit J, H. Bremi. 8maj.

ift ie&t nach bem ©Junfche vieler «öerren Schulbirectoren einzeln ju 
bejiehen für % Shlr.

1 ©benfo, auch:

i Aeschinis oratio in Ctesiphontem 
(welche früher mit obigem nur jufammen ausgegeben würbe) ie# 
befonberS für % Shlr. .

Vei SSefleUungen in Partien findet noch eine angemeffene 
ßrmäfigung fiatt.

SBuchhanblung in ®oth^
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 34. 8. Februar 1845.

Staatswissenschaft.
Die preussische Bureaukratie von Karl Heinzen. Leske, 

Darmstadt. 1845. Gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.
Vor mehren Jahren erging in einigen öffentlichen Blät
tern die Aufforderung, Thatsachen an Hrn. H. einzusen
den , welche die Übelstände der preussischen Bureau
kratie mit Beispielen zu belegen vermöchten, um da
mit den Auffordernden in seiner Arbeit als einem 
Werke über dieselbe zu unterstützen. Seit dieser Zeit 
sah ein Theil der deutschen Lesewelt mit Spannung die
sem Werke entgegen, von dem die Seite des Fort
schrittes eine Rechtfertigung ihres Kampfes gegen die 
Bureaukratie erwartete, die Mitglieder der letztem je
doch in dem vom Mantel des Geheimnisses geschütz
ten Genüsse auf das Volk drückender Vorrechte und 
Bevorzugung aufgestört zu werden fürchteten. Dies 
War denn auch der Grund, weshalb bei dem Bekannt
werden eines so staatsgefährlichen Planes die Bureau- 
kratenwelt erzitterte und sich des bösen Dämons mit 
der feurigen Scheere bediente, um der Aufforderung 
Hrn. H.’s die Spalten der preussischen Blätter zu ver
schliessen, nach geschehener Ausgabe des Buchs aber 
sofort gerichtliche Anklage auf Majestätsbeleidigung, 
Aufregung zu Misvergnügen gegen die bestehende Ver
fassung und wie die bekannten Fangarme der Gesetz
gebung gegen das freie Wort über Staatsgebrechen 
heissen mögen, erhob, das Buch mit Beschlag belegen 
und den der Untersuchungshaft sich entziehenden Ver
fasser steckbrieflich verfolgen liess. Dass durch solche 

aa®yegeln gegen ein censurfrei gedrucktes Buch die 
euoieide noch mehr angeregt wurde, ist natürlich, und 

eine weitläufigere Besprechung wird, wenn nicht schon 
urc i en in das öffentliche Leben eingreifenden Gegen- 

stand gerechtfertigt, hier an der Stelle g’in Denn die |r(|. 
genu el 16 uieaukratie sind allerdings durch deren Ver
einigung mi em solutismus und der Bevormuudungs- 
ehre Lebensfragen für den Staat geworden, und die 
“«« lauter werdenden Klagen gegen den Bureau- 
kratismus namentlich in Preu««#»™ i • •• jv 1 , * müssen lassen eine gründ
liche Erforschung seines Wesens, seiner Nothwendig
keit, seiner Mängel in der Gegenwart, seines Einflusses 
auf das Staatsleben, auf den Fortschritt, und der Mittel 
seiner Einschränkung sehr wünschenswerth erscheinen

Der Wunsch, über die eben angeführten Punkte 
aufgeklärt zu werden , mag die Erwartungen, welche 
man von Hrn. H.’s Buch hegte, auch in Kreisen rege 

gemacht haben, welche sonst den politischen Zeiter
scheinungen nur einen sehr zweifelhaften Beifall schen
ken. Darum dürfte eine Erörterung, ob das erschienene 
Werk diese Hoffnung erfüllt habe, nothwendig sein. 
Zu diesem Zwecke erlaubt sich Bef. einige Andeutun
gen über diesen Gegenstand vorauszusenden.

Bureaukratismus ist dasjenige Verwaltungssystem, 
nach welchem sämmtliehe Rechte und Pflichten derStaats- 
gewalt durch von ihr angestellte, der Anordnung der unab
hängigen Vorgesetzten urtheilslos gehorchende Personen 
dergestalt ausgeübt werden, dass die ausserhalb dieser 
geschlossenen Beamtenmaschine stehenden Staatsangehö
rigen nur als unberechtigter, willenloser Stoff für die 
Arbeit derselben gelten. Bureaukratie ist das Beamten- 
verhältniss in einem Staate, welches nach dem nur be
schriebenen Verwaltungssystem geordnet ist. Es ist 
nicht nöthig, dass in einem Staate alle Zweige der 
Verwaltung bureaukratisch betrieben werden, und man 
kann dann sagen, dass in einem besondern Zweige 
Bureaukratie herrsche, wenn demselben ein unabhän
giger Beamter vorsteht , welcher die nöthige Anzahl 
gänzlich von seinem Willen abhängender Untergebener 
als todte Werkzeuge zum Zwecke gebraucht. Der 
schlimme, namentlich auf der freisinnigen Seite sehr 
verrufene Sinn, den man mit Bureaukratismus gewöhn
lich verbindet, ist daher an und für sich keine wesent
liche Eigenschaft des Bureaukratismus, welcher für 
manche Verhältnisse sogar nothwendig gemeint werden 
mag, sondern die Bureaukratie wird nur in ihrer Ausar
tung , welche freilich alle Mal schon vorhanden ist, 
sobald sie ein einziges Prinzip in einer Staatsverwal
tung geworden, von dem gerechten Tadel getroffen. 
Von dieser Seite kommt sie hier in Betracht.

Der Vorwurf, welcher den bureaukratischen N er- 
waltungsgrundsatz in der allgemeinen Anwendung auf 
alle Verhältnisse eines Staates trifft, lieg4 jn der Ab
scheidung der Beamten aus dem Volke, —■ in. der Aus
schliessung des letztem von dei itwnkung an der 
Staatsverwaltung, in dessen Behandlung als Mittel 
zum Zweck, während es alleiniger btaatszweck ist, — 
in der damit verbundenen Erstarrung des Volkes zu 
einer widerstandslosen Masse, - in der Verhinderung 
jeder politischen Ausbildung und Reife, - m dem 
nothwendig entstehenden Hochmuthe der Untruglichkeit 
und Unverletzlichkeit, welchen der Bureaukratismus 
erzeugt. Er liegt vor Allem auch in der Eigenschaft 
als bereitwilligstes Werkzeug des sogenannten erleuch



134

teten Despotismus, welcher der Urheber der Bureau
kratie in der Bedeutung der neuern Zeit genannt wer
den kann, welchem sie ihre, den Lebenssaft des Vol
kes vergiftende Ausbildung, Verbreitung über den ganzen 
Staatsorganismus und tiefes Eingreifen bis in die Stätte 
der Entwickelung des Volks- und Menschengeistes ver
dankt. Ein Werk über den Bureaukratismus im Allge
meinen , oder über die Bureaukratie eines bestimmten 
Landes im Besondern, würde als erste Aufgabe sich 
stellen müssen, das Wesen des Bureaukratismus aus
einanderzusetzen, die Nothwendigkeit der Folge aller 
gerügten Misstände darzulegen, und deren zerstörende, 
verderbliche Einwirkung auf das öffentliche, staatliche 
und volkliche Leben zu beweisen. Es würde denselben 
in seinem Verhältnisse zur Beherrschungskunst dar
stellen , die Wirkungen dieses Systems auf ein Volk 
und danach die Berechtigung zum Bestehen überhaupt 
oder beziehentlich entwickeln , und endlich wenn na
mentlich das Verhältniss der Bureaukratie zur Staats
gewalt in seiner Unnatürlichkeit und Gefährlichkeit 
klar geworden, zu einem Erfolgniss kommen, nach 
welchem er ganz oder theilweise gerechtfertigt oder 
verwerflich erschiene. In Betreff eines bestimmten 
Staates würde die Anwendung der gefundenen Wahr
heiten auf die vorhandenen Verhältnisse und ermittel
ten Thatsachen, die Herleitung der offenkundig gewor
denen Übelstände aus jenen als falsch erkannten Grund
lagen des Bureaukratismus hinzutreten müssen, welche 
dadurch bewerkstelligt würde, dass man die bestehen
den Mängel in den verschiedenen Bewegungen der 
Gesellschaft und ihrem Verhältnisse zum Staate, sowie 
dessen Beamten, als von dem bureaukratischen System 
hervorgebracht, vermehrt oder wenigstens nicht geho
ben (während auf anderm Wege Abschaffung oder Ver
meidung als möglich gezeigt würde), nachwiese. Hier
auf wäre eine Schilderung der Bureaukratie, wie sie 
in dem bestimmten Staate entstanden, von welchen 
Momenten sie bedingt sei, welchen eigenthümlichen 
Charakter sie nach den besondern Umständen ange
nommen habe, sammt Belegen für die aufgestellten Be
hauptungen aus dem Leben, der Erfahrung genommen 
zur Vollständigkeit erforderlich. Dagegen dürfte eine 
blosse Anfeindung der Beamtenwelt, genommen aus, 
wenn auch noch so gegründeten Beschwerden über 
Misbräuche oder Vergehen Einzelner, ein Aufzählen 
von einzelnen Ungebührnissen oder auch wirklichen 
Übelständen nicht hinreichen , um die Verderblichkeit 
des ganzen Systems nachzuweisen, wie viel Verdienst 
auch sonst die freimüthige Mittheilung solcher That
sachen , welche in dem geheimnissvollen Dunkel der 
Beamtenstuben vergraben liegen, an sich haben mag. 
Am wenigsten kann man den Zweck eines Werkes 
über Bureaukratie für erreicht ansehen, wenn über- die 
einzelnen Seiten des Staatslebens eine bittere Kritik 
geführt wird, ohne den Zusammenhang der Rügen mit 

dem bureaukratischen Verwaltungssystem darzulegen. 
Der Verf. des vorliegenden Buches scheint nun der 
ersten Aufgabe nicht gewachsen, mit der zweiten aber 
selbst nicht befriedigt gewesen zu sein. Daher finden 
wir einen Versuch, das Wesen des Bureaukratismus 
zu erklären, und einen Anfang, die preussische Bureau
kratie zu schildern; dem erstem fehlt es jedoch an 
Tiefe und Vollendung, an Begreifung des ganzen weit
schichtigen Stoffes und an Kenntniss des Staatslebens, 
dem zweiten an Gründlichkeit und Festhalten bei dem 
eigentlichen Zwecke, an geschichtlicher Klarheit und 
dem Eindringen in die Entwickelung des preussischen 
Regierungssystems, weshalb denn auch die grosse 
Menge von Thatsachen nur vereinzelte Übertretungen, 
nicht den ganzen mislichen Zustand verbildlichen. 
Dies Urtheil, von welchem Ref. um so weniger et
was abbrechen kann, als die S. 81 zu lesende Erklä
rung des Verf. sich nur an den gesunden Menschen
verstand und das einfache Rechtsgefühl wenden und 
keine gelehrten Abhandlungen schreiben zu wollen, 
weil er solche nicht zu geben vermöge, ihn nicht von 
der Pflicht befreit, den angekündigten Plan klar und 
folgerichtig auszuführen, — mag nachstehende Betrach
tung des Werkes rechtfertigen.

Der Verf. führt den Leser durch eine kräftige, et
was sehr herausfordernde Vorrede in sein Werk ein. 
Hierauf folgen drei Hauptabtheilungen: 1) Die Bureau
kratie und der Staat, die Bureaukratie und das Volk, 
2) die Bureaukratie und das Verhältniss der Beamten 
unter sich, 3) Thatsachen. Jede dieser drei Hauptab
theilungen zerfällt wiederum in eine ziemliche Anzahl 
kleinerer Abschnitte von verschiedenem Umfange.

Der erste Abschnitt der ersten Abtheilung enthält 
die Schrift des Hrn. v. Schön: Woher und Wohin, an 
welche in einem Zusatze das Urtheil des Hrn. v. Stein 
über die preussische Bureaukratie angehängt ist. Beide 
Gegenstände sind zu bekannt, um ein Urtheil nachträg
lich über sie zu fällen. Ob die erstere in ihrer ganzen 
Ausdehnung hier einen gerechtfertigten Raum blos des
halb fand, um zu ihrer Verbreitung beizutragen, dürfte 
zu bezweifeln sein. Als Urtheil über preussische Bu
reaukratie im Allgemeinen hatte sie allenfalls das Ende 
ausmachen mögen. Der nächstfolgende Abschnitt ist 
überschrieben: „Woher und was ist Bureaukratie?4« 
veranlasst durch Allgemeinheit dieser Worte zu der 
Hoffnung, über das Wesen und die Grundlage der 
Bureaukratie einen Aufschluss zu bekommen. Aber 
vergeblich; denn der Leser erhält nur die Antworten 
vom preussischen Standpunkte, und selbst diese nicht 
genügend erschöpft. Der Verf. geht von der Ansicht 
aus, dass die preussische Bureaukratie aus dem preus
sischen Absolutismus entspringe, versäumt aber die mit 
Recht zu fordernden Beweise dafür. Zwar sucht er 
geschichtlich und in einzelnen Behauptungen die Grund
lagen des preussischen Regierungssystems zu schildern ;
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er aber weder eine Verbindung desselben mit der 

reaukratie, noch diese letztere in ihrem Wesen dar- 
.e ViJ0 Weibt man unbefriedigt vor dem Verf. mit 

flmepin/nSe VOn Frasen stehen, deren Erledigung wol 
eine Mente^8^ bietet der Ver£
muss n ° Klagen gegen den preussischen Absolutis- 
darß’n ^enselben wird Niemand in Abrede stellen, die 
-rün^t’ V°-m Verf S“n ^en mögen ebenso be- 
^rundet sein; hier war aber derselbe nur als Ursache 
uer bureaukratie, mcht in seiner Lästigkeit, so lan-e 
sie kemen Bezug auf die angebliche Folge hatte, zu 
der tl™:. Yenn i“ dv T* Si"ne die Nothwendigkeit 
der Theilnahme des Volkes an der Regierung weit
läufig aus einandergesetzt wird, so erscheint «r den 
Zweck des Buchs diese Ausführung überflüssig, da der, 
wenn auch sonst ganz wahre Satz, dass, ,je weniger 
dei Regent auf dem Rechtsboden einer Verfassung mit 

S|teht’ er deSt0 mehr zu seinen Zwecken 
solchei Werkzeuge, die äusser dem Volke stehen, be- 

.Je’ ’ “ nicht unmittelbar die Bureaukratie bedingt, 
weil sich auch andere Werkzeuge als Bureaukraten 
äusser dem Volke stehend, für den Despotismus den- 
ken lassen. Richtiger ist es, wenn es bald darauf heisst: 
5,"u Erhaltung des Absolutismus in einem civilisirten Staate 
gibt es gar kein anderes Mittel, als ein nach oben in die 
jpitze der Centralisation auslaufendes Soldaten- und 
Beamtenheer.Jedoch mangelt auch hier die Schärfe 
der Unterscheidung, die genügende Auseinderhaltung 
der Begriffe, da Soldaten- und Beamtenheer nicht um 
umgänglich nothwendig mit Bureaukratie ein und das
selbe sind.

Bei Schilderung des preussischen Systems — lei
der eine unvollkommene und von geschichtlichen Be
merkungen und Betrachtungen abschweifender Gegen

ande verworren zusammengesetzte — kommt der 
de™ barten AussPmch, dass der oberste 

nichts^ 2 /ei: „Nichts durch das Volk, aber auch 
welchen"!.. as Volk> was nicht für die Regierung,“ 
zuweisen sich wiIb dass er nach
immer nur dem pS.trekt’ w‘e die Regenten Preussens 
und wie dadurch deS Haus«s ^gearbeitet haben, 
der Staatsbürger ^(>2° ^.tarke Regierung der Nichtigkeit 
klar gewesen wäre,0^- ci stehe. Wenn der Verf. sich 
kratie gesetzt haben, c]^e sta^ Regierung Bureau- 
Ausgang widersprechen der /e- köl°er Wirren und ihr

Näher kommt der VerfEi"P™scbaft- 
an, wo er sich bemüht, zu zei^n6™ .Zie^e von S- 17 
Friedrich Wilhelm’s III. dem Volk/ der Charakter 
welche er nicht verlieh, in einer gere*" i/e yerfassuilg? 
einen Ersatz geben zu müssen geglaubt /n. eiwakung 
mit Gründer der neuern preussischen Bn!« uu.d so" 
worden sei. Dieser neuern Bureaukratie latie Se" 
Andeutung einer altern voraus, und so fehl»®“'?®!"e 
auch die Angabe der unterscheidenden Merkmale* *C * 

bei-

der. Aber auch für die erstere belehrt er uns nicht, 
XXseregelten Venvaltung eine Bureaukratie 
entstehen musste, da die Worte:Z »71 h v i : ”wenn die Beamten dem Volke durch die Verwaltung Ersatz für die vor-
rvnl-n A Gotin Ä T --------- --- 1_ ’ _ j  11 . - Iz*enthaltene Verfassung bieten sollten, soi an “ ,UI,&„ «»«wen, so müssten sie

FedautUn§ Und Wirksamkeit im
CiGegensatz zum Volke gewinnen., nur eine Behauntnno* 

höchstens eine Andeutung enthalten, sodass die V • 
mittelung zu dem darauf folgenden Satze: j-anfän^t 
als Mittel der Volksbeglückung cultivirt, hat sie°Ghe 
Bureaukratie) sich allmälig selbst zum Zweck gemacht« 
vermisst wird. Nicht weniger stehen die S. 19 enthal
tenen Beschuldigungen grossen Theils ohne alle Be
gründung da, wenn man nicht den vorherigen unbe
wiesenen Sätzen die von dem Verf. in Anspruch ^e- 
nommene Glaubwürdigkeit ohne Weiteres beimisst. 
Was die Bureaukratie im Allgemeinen oder auch nur 
die preussische im Besondern sei, erfahren wir nirgends 
sondern nur ihr beigemessene übele Eigenschaften und 
böse Wirkungen, die nun zwar später durch Thatsachen 
augenscheinlich gemacht werden sollen, jedoch aus 
blossen Beispielen nicht auf das Allgemeine als durch
greifende Mängel übergetragen werden können.

Wenn die Bureaukratie das Werkzeug des rechts
widrigen Absolutismus genannt, wenn von ihr be- 
lauptet wird, dass sie dem Herrscher in Preussen über 
den Kopf gewachsen, dass sie eifersüchtig gegen das 
Volk sei, der freien Presse, der freien Communal- 
veiwaltung und Selbstverwaltung sich feindlich bezeiee 
so kann Niemand mehr von der Wahrheit dieser ein
zelnen Behauptungen überzeugt sein, als Ref.; aber 
durch vorliegenden Abschnitt hatte er nimmer diese 
Überzeugung gewonnen. Daher lässt es kalt, wenn 
die Klage erhoben wird, dass das Wohlwollen der 
Bureaukratie selbst sich in drückender Bevormundun^s- 
sucht beweise, dass in Preussen dem Volke vomStaa°ts- 
leben nichts als der Gehorsam geblieben sei, dass die 
Minister (Diener des Staats) des Staats Herren gewor
den und eine Oligarchie aus der Monarchie gemacht 
haben. Der am Ende sich vorfindende Hinblick auf
Bureaukratie in constitutioneilen Staaten verlangte ei
nen Beleg, warum daselbst die Bureaukratie eine mit 
dem Volke kämpfende, in absoluten eine auf dasselbe 
drückende Macht sei, und die Beweise für die Behaup
tung, dass in Preussen dasselbe System, ja Grundge
setz sei, muss man sich mühsam aus nicht vorhande
nen Vordersätzen und zerstreut liegenden Mittelsätzen 
zusammensuchen.

Der nächste Abschnitt übet die Bureaukratie und 
die Verfassung, oder du sollst dein Wort halten, be
handelt einen für den Plan des Werkes durchausfrem
den Gegenstand. Zwar lehrt dies nicht die Über
schrift, im Gegentheil suchten wir für die Zeitfragen 
darin die interessantesten Aufschlüsse, um zu erfahren, 
wie der preussischen Bureaukratie es gelungen sei, 
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das Versprechen vom 20. Mai 1815 vergessen zu 
machen. Was finden wir aber? nichts als eine, an einem 
andern Orte sehr dankenswerthe Zusammenstellung aller 
Versprechungen in Bezug auf eine Verfassung in Preus
sen und die neuesten Erklärungen über den Willen der 
Regierung, sie nicht zu ertheilen. Der Bureaukratie 
wird darin nur entschuldigend, nicht im entferntesten 
beweisend gedacht, und selbst die Thatsachen, welche 
der Verf. anbringt, sind nicht der Art, dass man ge
rade dem Bureaukratismus den Einfluss auf dieselben 
in die Schuh schieben könnte. So behauptet S. 50 der 
Verf., dass an dem Vergessen der gegebenen Zusage 
die schlechten Rathgeber des Königs Schuld gewesen 
seien. Nun sind aber v. Hardenberg, v. Humbold, v. 
Boyen gewiss keine schlechten Rathgeber gewesen. 
Es musste also dem Verf. nahe liegen, auf eine andere 
Ursache zu kommen; was er jedoch gänzlich übersieht. 
Zwar behauptet er das Dasein einer den König leiten
den andern Macht, die Bureaukratie S. 51, aber diese 
Macht ist als eine dem königlichen freien Entschlusse 
entgegentretende eben keine Ratgeberin. Die bedauerte 
Abschaffung des Staatskanzleramts nach v. Harden- 
berg’s Tode, die verlangte bessere Organisation des 
Staatsraths (ohne Minister}, die Behauptung, dass die 
Nichterfüllung des Versprechens nachtheilig auf das 
sittliche Gefühl der Beamten gewirkt habe, das und 
vieles Andere bringt vielleicht die Ansicht, dass Übel
stände da sind und vermieden werden können, aber 
nicht im Mindesten die Überzeugung hervor, dass die 
Bureaukratie das Hinderniss der Verfassung abgebe. 
Hierunter gehört die ganze Widerlegung von acht ge
gen eine in Preussen einzuführende Verfassung öfter 
vorgebrachten Gründen, das Losziehen auf die Wuth 
zu Festessen und Denkmälern und der Zornausbruch 
in den Worten: „Hält man uns nicht für werth, uns 
Wort zu halten, welches Recht verdienen wir denn 
noch? Das Recht mit Füssen getreten zu werden!“ 
Ohne Zusammenhang mit dem unmittelbar vorhergehen
den ist der Zusatz, welcher über die Geheimhaltung 
des Urthels zweiter Instanz in Sachen des Dr. Jacobi 
hart sich auslässt. Auch der mitgetheilte gute Rath 
der preussischen Regierung an den Bundestag über die 
Einschränkung der deutschen Universitäten, bei Gele
genheit des trefflichen Gutachtens der tübi^ger Facul- 
tät über die hannoversche Verfassungsfrage, ist zwar 
dankenswerth, ist aber kein unmittelbarer Beweis ge
gen die Bureaukratie.

Der allgemeine Fehler wiederholt sich auch in dem 
Abschnitt über die Bureaukratie und den Militärstaat. 
Denn wenn auch die Bemerkung richtig ist, dass „an 

eine Bewaffnung des Volkes nur da zu denken sei, 
wo man nicht den einen Theil des Volkes gegen den 
andern zu bewaffnen braucht,“ so fehlt doch die 
Durchführung, wie der Bureaukratismus auf den Mili
tärstaat wirke oder von ihm gehalten werde. Dazu 
genügt nicht, dass „der Parademarsch sich in Acten- 
parade und Schreiberkunststücken wiederfinde, — dass 
der in die Bureaukratie übergetretene Militärgeist als 
Bureaukratengeist in das Militär zurücktrete, — dass 
das Übertreten der (ausgedienten) Militäre in den Ci- 
vildienst ein Verschmelzen des Militärstaates mit dem 
Bureaukratenstaate bewirke“ — alles Behauptungen, 
welche der Verf. beweisen und für welche er z. B. 
in der die Anstellung der Unteroffiziere als Schul
meister betreffenden Maasregel Stoff und Beispiel fin
den konnte.

In dem Abschnitte: Die Bureaukratie und die 
Presse, gewahrt man zwar öfter die Benutzung des 
reichlichen Stoffes, aber es ergeht sich der Verf. noch 
oft genug in Behauptungen und Ausrufungen, unter 
welchen die Beschimpfung des deutschen Volkscharak
ters, dem er etwas Hündisches (S. 106) insinuirt, we
nigstens den Erfolgnissen seiner Erforschungen des 
deutschen Charakters keine grosse Ehre macht. Da 
die Beweisführung ebenfalls in diesem Abschnitt fehlt, 
oder sich wenigstens ganz eng an die mitgetheilten 
Thatsachen anknüpft, so folgen wir einigen der letztem. 
Der Verf. hält der Bureaukratie die Unterdrückung der 
Rheinischen Zeitung vor. Das auszugsweise gegebene 
Rescript gibt derselben ernstlich Schuld , dass sie mis- 
liebige censirte Artikel gebracht habe, sodann zweitens, 
dass den Censoren eine Menge unzulässiger Artikel 
vorgelegt worden seien. Also ein Grund, eine Zeit
schrift zu unterdrücken, findet statt, wenn die vom Staat 
angestellte Censur die misliebigen Artikel nicht unter
drückt, und wenn der Censur, welche die Zügellosig
keit der Presse hemmen soll, die Anfrage vorgelegt 
wird, ob ein Artikel zulässig »ei oder nicht. Hierauf 
folgen mehre Bestimmungen zu Unschädlichmachung 
der neuern in Preussen gegebenen Erleichterungen der 
Presse. Wenn z. B. keine Verfügung einer Behörde 
ohne deren eigene Erlaubniss veröffentlicht werden 
darf, wenn neben den Pressgesetzen geheime Instructio
nen bestehen, wenn man neben der Censur die öffent
lichen Blätter mit Entziehung der Concession bedroht, 
um sie geschmeidig zu erhalten, so sind dies Kenn
zeichen einer mächtigen Bureaukratie, welche aber vom 
Verf. nicht genügend benutzt sind.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig»
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Die preussische Bureaukratie von Karl Heinzen. 
(Schluss aus Nr. 34.)

War i„ Rücksicht der Presse der Verf. mehrfach 
auf die Bureaukratie zurückgekommen, so hat er dies 
bei den Betrachtungen über die Justiz wiederum ganz 
unterlassen. Die Abänderungen der rheinischen Ge
setzgebung, welche namentlich zum Behufe der politi
schen Verfolgungen theilweise der sichernden Schutz
mittel vom Absolutismus beraubt wurden, können 
aus ganz andern Gründen vorgenommen sein, als der 
Verf. dadurch, dass er sie in seinem Werke aufzählt, 
unterzulegen scheint; denn in eine innere Verbindung 
hat er selbst diese Thatsachen nicht gebracht. Es ist 
schlimm, wenn der Justizminister eines Landes, dem 
die Aufrechterhaltung der Rechtsverfassung zugesichert 
worden ist, einer Einschränkung der öffentlichen In
stitutionen als Richtschnur die Erklärung geben kann 
(S. 141): „Zur Sache selbst darf wol kaum hinzuge
fügt werden, dass die Ausschliessung der Öffentlich
keit nicht hat erschwert, sondern erleichtert werden 
sollen ; “ — es ist noch schlimmer, wenn derselbe Mi
nister (S. 128), nachdem die S. 125 u. f. aufgezählten 
Veränderungen eingetreten waren, sagen kann : „es sei 
nicht ein einziger Artikel im bürgerlichen Gesetzbuch, 
in der bürgerlichen Processordnung, in der Strafpro- 
cessordnung und im Strafrecht aufgehoben / nicht ein 
einziger Buchstabe verändert — aber in diesen Be
gebenheiten liegt kein einziger Grund, sie der Bureau- 

ratie zur Last zu sc]neiben.
•1 zu ermüden, sehe ich mich genöthigt, das Ur- 

thei u er nächstfolgenden Abschnitte, überschrieben: 
„Die uteaukratie und der Unterricht, — Beschwerden 
gegen die weaukratie, — geistige Blössen der Bureau
kratie , eamten und das Publicum, — der Baron
v. Frauendoi u er 1reussen, — Religion,“ — hier 
zusammenzufassen. irgend eine genügende Verbin
dung der aufgezä ten Tatsachen, der ausgeschütteten 
Vorwürfe mit dem eigen ic en Gegenstände des Buchs. 
Was soll z. B. die eifrige Vertheidigung der Lehrfrei
heit in dem Abschnitt über Unterricht, wenn man nir
gend ersieht, wie deren Unterdrückung von der Bureau
kratie bewirkt werde? So kommen auch in demselben 
Abschnitte Behauptungen vor, wie: Preussen hat eine 
Communalverfassung, aber unter der Vormundschaft 
der Bureaukratie, die Regierung will möglichst Voll

kommenes , aber ohne freie Mitwirkung des Volkes 
u. s. w., welche in ganz andere Abschnitte gehören. 
Unter den Beschwerden gegen die Bureaukratie weiss 
man nicht, ob der Verf. die von Bürgern angebrach
ten Beschwerden gegen Beamte, oder seine Klagen ge
gen das ganze System meint, so unklar ist der gege
bene Inhalt. Hier gehörte eine deutliche Darstellung 
der bureaukratischen Verfassung, der Unabhängigkeit 
gewisser Behörden, des blinden Vertrauens in die ein
seitigen Berichte, des Mangels eines einseitigen Rich
ters u. s. w. her, um die Beschuldigungen , welche die 
Erfolgnisse dieser Sätze sein würden, zu rechtfertigen. 
Uber alles dies findet man jedoch nur im ganzen Werke 
zerstreute Bemerkungen, die einer wissenschaftlichen 
Behandlung entbehren. Nicht besser ist es mit dem 
folgenden Abschnitte beschaffen, welcher lediglich zur 
Belustigung dienen kann, da in jeder Verwaltung „die 
geistigen Blössen“ einzelner Verwaltungsmänner zu 
verfolgen möglich sein dürfte. So erregt es gewiss 
Lächeln, wenn in einem Rescripte von solchen Indivi
duen die Rede ist. die der innern und äussern Sicher
heit des Staates, der Beförderung politischer u. s. w. 
Bestrebungen schuldig oder verdächtig sind, oder ge
rügt wird, dass Richter die Gültigkeit der Polizeivor
schriften bemängeln; aber dergleichen findet man ohne 
Bureaukratie in allen Verhältnissen. „Der Baron von 
Frauendorf über Preussen “ endlich gehört nur in die 
dritte Abtheilung, und in dem letzten Abschnitte über 
Religion finden wir nur Geschwätz, da die Heuchelei 
in der Religion gewiss nicht von der Bureaukratie ab
hängig gemacht werden kann; die Verhältnisse der 
Kirchenbeamten, oder die Einwirkung einer Staats
religion auf die Beamtenwelt im Allgemeinen ist nicht 
im Entferntesten erörtert.

Wir wenden uns zu der weit kürzern zweiten Ab
theilung , überschrieben: die Bureaukratie der Beamten 
unter sich. Wenn man nach dieser Überschrift seine 
Erwartungen richtet, so erfüllt nur ein kleiner Theil 
seine Aufgabe. Der erste Abschnitt behandelt die 
Verhältnisse der Vorgesetzten und Untergebenen in der 
gewöhnlichen oberflächlichen Weise, wobei jedoch eine 
Erläuterung der Macht, welche die Vorgesetzten durch 
die Bureaukratie erhalten, durch nichts, nicht einmal 
durch eine allgemeine Schilderung der Verhältnisse er
klärt ist. Im zweiten Abschnitt, die geheimen Con- 
duitenlisten, lässt sich der Verf. abermals zu sehr gehen, 
um die oft richtigen und schlagenden Bemerkungen in 
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eine gehörige Ordnung und logische Reihenfolge zu 
stellen. Trotz ihrer Unordnung muss auf Schilderung 
der geheimen Conduitenlisten aufmerksam gemacht 
werden. Die schlimmen Wirkungen sind mit starken 
Farben aufgetragen, aber man muss dem Verf. beistim
men , wenn er behauptet, dass der Untergebene da
durch rechtlos und eine Cabinetjustiz ausgeübt werde, 
dass sie Mistrauen, Speichelleckerei, Scheinheiligkeit 
Ehrlosigkeit, Hochmuth, Herrschsucht erzeugen. Mit 
dem Anträge, dass man diese Listen öffentlich machen 
und den Beamten eine Abschrift des über ihn gefällten 
Urtheils einhändigen solle, kann Ref. sich freilich nicht 
einverstanden eiklären. Der ganze Grundsatz der Zu
trägerei, der Beurtheilung des nicht-amtlichen Lebens, 
sobald es auch die Eigenschaften des Staatsbürgers 
nicht berührt, ist in der Staatsverwaltung ein unbedingt 
verderblicher. Der dritte Abschnitt, die Amtsverschwie
genheit, leidet abermals an Unklarheit. Eine gewisse 
Verschwiegenheit muss bei jeder Verwaltung herrschen. 
Der Verf. hätte die Gegenstände, welche das Volk in- 
teressiren können, welche gleichgültig sind, und welche 
nur das Verhältniss der Beamten angehen, trennen sol
len. Im letztem ist es nicht zu leugnen, dass Ver
schwiegenheit oft nothwendig erfordert wird. Doch 
bleibt der Satz wahr, dass in freien Staaten die Amts
verschwiegenheit in dem ausgedehnten Sinne, wie man 
sie in Preussen misbraucht, nicht bestehen kann. Die 
erneuerte Klage über Mistrauen gegen den Beamten 
dürfte nicht ganz hierher gehören. Die nun folgenden 
Abschnitte über „Titel und Orden,“ „Steuerbeamten,“ 
„Postbeamten,“ „Gesinnung,“ sind nicht Betrachtungen 
bureaukratischer, sondern im allgemeinen preussischer 
Verhältnisse, die zum grössten Theil gar nicht hierher 
gehören, oder denen wenigstens wegen des mangelhaf
ten Vorganges der Anknüpfungspunkt fehlt. Im Ab
schnitte: Finanzielles, kommt die grosse Bevorzugung 
der höhern Beamten vor den untern rücksichtlich der 
Besoldung zur Sprache, und mit Recht wird darauf 
aufmerksam gemacht, wie die Steigerung der Bedürf
nisse nicht so ungemein mit dem Aufsteigen in höhere 
Stufen sei, als die der Gehalte; jene haben Überfluss, 
diese Mangel. Hierbei erzählt der Verf. eine merk
würdige Verfügung- Der suspendirt gewesene, aber 
völlig freigesprochene Beamte bekommt zwar ’en Ge
halt für die Zeit der Suspension nachträglich, aber nur 
nach Abzug der Untersuchungs - und Suspendirungs- 
kosten ausgezahlt. Ein anderes Beispiel von Mistrauen 
eines Steuerbeamten ist auch zu berücksichtigen. Ein 
solcher kommt, um die Beamten seiner Provinz sicher 
zu überraschen, durch eine andere Provinz an eine 
ihm untergebene Steuerstelle, und greift sogleich nach 
den Lederballen zur Schwärzung der Stempel. Als er 
sie frisch geschwärzt findet, fährt er den Beamten an, 
woher er seine Ankunft erfahren habe? Auf die Ant
wort des Erstaunten, dass er gar keine Ahnung davon 

gehabt, sagt der Vorgesetzte: „Nun die Ballen sind 
ja doch frisch geschwärzt! “ — Da man in dem letz
ten Abschnitte: „Gesinnung,“ wo so vieles gesagt wer
den konnte, durchaus nichts erfährt, wenden wir uns 
zu den Thatsachen.

Der dritte Abschnitt ist eigentlich wenig verschie
den von den ersten beiden, und man kommt von 
Thatsachen zu Thatsachen. Viele derselben sind be
reits längst bekannt, und der Verf. hätte sie uns er
sparen können. Andern hier erzählten Begebenheiten 
mangeln die Quellenangaben oder nähern Bezeichnun
gen , welche, wenn sie mehr Gewicht als Zeitungs
annoncen haben sollten, bei der Censurfreiheit des 
Buchs gegeben werden mussten. Im Allgemeinen stel
len nur wenige die preussische Bureaukratie in ein 
schlimmes Licht; nur einzelne Bureaukraten treffen sie. 
Beispiele von weiterer Bedeutsamkeit sind alle diejenigen, 
wo alle Berufungen an die höhern Behörden vergebens 
waren. Doch auch in diesen mangeln für ein reifes 
Urtheil die genauem Umstände in der Darstellung. 
Mit Abscheu wendet man sich aber von solchen Mit
teln, wie sie S. 234 und 242 aufgezählt werden, welche 
Beamte gebraucht haben, uin Bürger, auf denen Ver
dacht ruhte. in die Falle zu locken. Denn nach der 
gegebenen Erzählung sind die spionirenden Beamten 
offenbar intellectuelle Urheber des Vergehens. Nicht 
minder is’t die Bosheit, einem wegen einer kleinen De
fraudation abgesetzten Schaffner nicht allein auf die 
über seinen Schaftnerdienst ausgestellten Zeugnisse, son
dern auch auf alle vorher in andern Verhältnissen em
pfangene den Grund der Entlassung zu schreiben, zu 
verwerfen. Die von Hrn. v. Stcprodt dem Verf. mit- 
getheilte Thatsache greift in die Rechtspflege ein. Er 
ward zu einer Besitztitelsberichtigung einer Waldung 
ohne Antrag eines Betheiligten gegen das Gesetz vor
geladen , gegen den Richter, welcher Strafen wegen 
Ausbleibens verhangen hatte, zwar durch Niederschla
gung der Strafe in seinem Rechte geschützt: als er 
aber diese Strafen dennoch zahlen musste, nm nicht 
ausgepfändet zu werden, so bekam er zwar das Geld 
wieder, ward aber zu Tragung aller Kosten verurtheilt, 
obgleich sie nur durch Einziehung jener von der Ober
behörde längst niedergeschlagenen Geldstrafe, also 
durch Schuld des Richters erwachsen waren.

Viele der aufgeführten Thatsachen sind zu lang, 
um auch nur einen Auszug zu gestatten: sie sind in 
der gegebenen Darstellung oft sehr stark, wie die Be
handlung eines Professors S. 253 ff., aber oft auch 
langweilig, wie die Erzählung ‘1er unaufhörlichen Quän- 
geleien des Joseph Heinzen. Gänzlich unbeglaubigte, 
wie die erste S. 211, müssen ihren Eindruck verfehlen. 
Dagegen können wir uns nicht versagen, auf den Ab
schnitt : Furcht vor der Presse, aufmerksam zu machen, 
in welchem drei Fälle mitgetheilt sind, die fast das 
Glaubliche übersteigen. Als Beispiel nur den ersten
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im Auszug: Ein Landrath zu Trier wird von der gegen 
ihn erhobenen Beschuldigung nur wegen Verjährung 
losgesprochen und dennoch in einem Schreiben von 
der Regierung an denselben gesagt, man hege die Zu
versicht, er werde fernerhin sich angelegen sein las
sen ... die Zufriedenheit und den Beifall seiner vor- 
getzten Behörden sich zu erhallen und in jeder Hinsicht 
das Vertrauen zu rechtfertigen, welches dieselben ihm 
bisher gewidmet haben- Später hat er noch einen Or
den bekommen.

Wenn Ref. glaubt, durch diese Darstellung sein 
Urtheil gerechtfertigt zu haben , so will er nur noch 
im Allgemeinen über das ganze Werk Folgendes be
merken. Der Verf. hat durchgängig versäumt, die ge
lieferten Thatsachen — und aus solchen besteht genau 
genommen der grössere Theil und der hauptsächlichste 
Werth des Buches — an seinen Vorwurf anzuknüpfen. 
Er bringt eine Menge Übelstände und Verletzungen 
einzelner Personen, aber inwiefern sie unmittelbar oder 
mittelbar aus dem Bureaukratismus entsprungen sein 
oder entspringen mussten, wird nicht nachgewiesen. 
Dies rührt aus der Unklarheit des Verf. über seinen 
Gegenstand und aus der Unzureichenheit seiner Be
handlung her. Hieraus Hiessen denn auch die — noch 
dazu sich immer wiederholenden — Vorwürfe, Klagen, 
Loswetterungen und unbegründet gebliebenen Ansich
ten, die sich so häufig linden und die wissenschaftliche 
Ausführung, die Verbindung des Thatsächlichen mit der 
Lehre ersetzen sollen aber nicht ersetzen können. Letztem 
Mangel fühlt der Leser gleich im Anfang des Buches und er 
wird noch deutlicher bei der ungehörigen Abschweifung 
über die Verfassungsfrage. Durch die gerügten Fehler 
wird das Buch zu einer langen Reihe von Anklagen gegen 
einzelne misliche Zustände und ungerechte Beamte, 
welche letztere durch Verschweigung des Namens noch 
dazu geschützt sind. Was hier getadelt wurde, kann 
nicht durch die ersten Abschnitte der zweiten Ab
teilung als verbessert oder ausgeglichen angesehen 
werden : die zweckmässigere Behandlung umfasst nur 
einen kleinen Untertheil der grossen Aufgabe.

Die Thatsachen selbst sind oft interessant, oft aber 
ziemlich Geduld prüfend erzählt. Dass vielen der Man
gel der Quel enangabe und nähere Bezeichnung schade, 
ist bereits bei übt t. Sie zeugen aber, wie das ganze 
Buch, von Freimuth und einem tüchtigen Willen, wenn 
man auch auf grosse Unklarheit hier und da stösst. 
Sieht man von dem ab, was man fordern konnte, so 
bleibt die Aufdeckung einer Anzahl Schlechtigkeiten 
alle Mal dankenswerth, und es* darf die Frucht der 
Bemühungen Hrn. H.’s wol mit Recht ein Scherllein zu 
Enthüllung der geheimen Gebrechen des ausgearteten 
Bureaukratismus genannt werden. Wenigstens sichert die 
ausgesprochene Gesinnung (der allenthalben beizutreten 
wir jedoch entschieden ablehnen müssen) den Verf. 

vor dem Vorwurf eines blossen Schreiers, dem es dar
an liege, Andere mit Koth zu bewerfen.

Leipzig. Adalbert Volkmann.
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Geschichte der classischen Philologie im Alterthum von 

Dr. A. Grüfenhan, Lehrer am königl. Gymnasium zu 
Eisleben u. s. w. — A. u. d. T.: Geschichte der 
classischen Philologie. Erster Band. Bonn, König. 
1843. Gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

Der Wunsch, dass es eine gründliche Geschichte der 
' • - ■

Philologie geben möchte, ist so oft ausgesprochen, dass 
Hr. G. sicher sein kann, seine vorliegende Arbeit als 
eine sehr zeitgemässe und willkommene aufgenommen und 
mit aller der Rücksicht beurteilt zu sehen, auf welche 
ein in dieser Vollständigkeit zum ersten Male versuch
tes Unternehmen den gerechtesten Anspruch machen 
darf. Wie gross und zahlreich die Schwierigkeiten 
sind, welche Hr. G. zu überwinden hat. kann Niemand 
entgehen, der die Aufgabe einigermassen kennt: auch 
sind eben diese Schwierigkeiten gewiss ein hauptsäch
licher Grund gewesen, weshalb die Philologen. denen 
doch selbst ihre Feinde den emsigsten Fleiss zuzuge
stehen pflegen, bisher noch keine umfassende Geschichte 
ihrer Wissenschaft geliefert haben. Diese auftallende 
Erscheinung hat indess noch einen andern Grund. Um 
die Geschichte der Philologie schreiben zu können, 
musste nothwendig der Begriff der Philologie zuvor 
mit Klarheit und möglichst allgemeiner Anerkennung 
festgestellt sein. Heeren meinte mit dieser Frage fer
tig zu sein, wenn er eine Geschichte des Studiums der 
classischen Literatur ankündigte, übrigens aber erklärte 
(Einl. §. 1). es könne die Einheit, wie sie andere ge
schlossene Wissenschaften hätten, ,.nicht das Eigenthum 
eines Studii sein, das zwar eine grosse Masse wissen
schaftlicher Kenntnisse voraussetze, aber nach seiner 
innern Beschaffenheit nie ein System bilden oder sy
stematisch geordnet werden könne.“ So hat er also 
mehr die Geschichte einer Beschäftigung als einer Wis
senschaft schreiben wollen, und auch das war dankens
werth. Indessen seitdem sind sehr wesentliche Ände
rungen eingetreten. Die Behauptung, dass die Philolo
gie keine Wissenschaft sei, ist freilich noch oft und 
mit so grossem Eifer wiederholt worden, wie es früher 
nie geschehen war; aber auch die entgegengesetzte 
Behauptung ist nicht mindei häufig aufgestellt, und die 
bedeutendsten Kräfte haben danach gestrebt, sie wahr 
zu machen, obwol in so verschiedener Weise, dass 
wenigstens von einem ziemlich allgemeinen Einverständ- 
niss über den Begriff der Philologie als Wissenschaft 
noch nicht die Rede sein kann. Von der Stellung nun, 
welche Hr. G. zu dieser noch schwebenden Frage ein-
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nimmt, hängt offenbar die Gestaltung seines Werkes 
wesentlich ab; wir haben uns also zunächst hierüber 
zu erklären und thun das um so lieber, weil Hr. G. 
den bei weitem grössten Theil seines Werks noch vor 
sich hat, zu dessen möglichstem Gelingen wir unser 
Scherflein beitragen möchten.

Wenn sich Hr. G. zu der Überzeugung bekennt, 
dass die Philologie eine Wissenschaft sei, so bleibt es 
doch unklar, welchen Begriff er davon aufstellt; un
richtig ist es jedenfalls, wenn er damit beginnt, den 
„eigentlichen Begriff“ der (f &okoyla, d. h. die etymolo
gische Bedeutung, wonach er sie als .„das conversa- 
tionsmässige Raisonnement, die verstandesmässige Re
flexion über Gedachtes und Erfahrenes“ definirt, als 
das durch die ganze mannichfaltige geschichtliche Ent
wickelung der Philologie stets Feststehende und Un
veränderte zu bezeichnen. Das IVac/zdenken über ein 
Forgedachtes oder Eor/zergeschehenes, das Raisonne- 
ment über die gesammte Gedanken- und Erfahrungs
welt wird weiterhin als das Wesen der Philologie er
klärt. Hierin ist nun zunächst ein etymologischer Zu
sammenhang gar nicht zu erkennen; eine Wissenschaft, 
der das Conversationsmässige wesentlich sein soll, 
würde doch nimmermehr die über den gegebenen Mas
sen von Geistesproducten einsam studirende und re- 
flectirende Philologie sein, welche die Conversation nur 
bei dem Reflectiren möglicherweise anstellen kann, sie 
aber keineswegs bedarf; vielmehr würde dies die Dia
lektik sein, schon dem Worte nach, also vielmehr die 
gesammte philosophische Speculation, d. i. der gerade 
Gegensatz der „nac/tdenkenden“ Philologie. Sagt doch 
auch Hr. G. selbst S. 384 schon von den alexandrini
schen Gelehrten, aus ihren Conversationen über anofdat 
und kvotu; hätte die Philologie keinen erspriesslichen 
Gewinn gezogen. „Die eigentliche Philologie gewann 
nur bei dem ruhigen und vergleichenden Studium der 
classischen Schriften, das einzig und allein in der Stu- 
dirstube von Statten gehen kann.“ Und S. 72 ff., wo 
Hr. G. von dem ursprünglichen Sinn des Wortes (ptko- 
koyta bei Plato und von der nachherigen Bedeutung 
spricht, gibt er deutlich genug zu erkennen, dass die 
dialektische Conversation, in welcher früher Philoso
phie und Philologie ungeschieden verbunden waren, 
für die letztere gar ke’n wesentliches Moment mehr 
blieb, als sie bei dem Absterben der productiven Kraft 
der Nation (S. 77) in Reproduction überging, d. h. in 
Gelehrsamkeit überhaupt, m historisches Wissen; auch 
erkennt er richtig, dass diese grosse Umwandelung in 
und mit Aristoteles begonnen hat, obwol die Darstellung 
der Sache viel präciser, kürzer und klarer hätte sein 
können; sie würde zugleich gründlicher geworden sein, 
wenn die vorhergehenden Abschnitte, namentlich der 
„Abriss der politischen Geschichte der Griechen“, S. ] 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in «fena.

17, das Capitel „von der Sprache der Griechen“, S. 
27, worin zugleich die Gattungen der Literatur abge
handelt sind, und das „von der Erziehung und dem 
Unterricht“, S 63, nicht im Ganzen so sehr äusserlich 
betrachtet, sondern vielmehr benutzt wären, um an
schaulich zu machen, wie der griechische Geist in le
benskräftiger Einheit gleichmässig das gesammte poli
tische, sittliche und religiöse Leben, die gesammte Cul
tur nach Inhalt und Form durchdrungen hatte, wie all- 
mälig die Kraft dieser Lebenseinheit ermattete und sich 
erschöpfte, und an ihre Stelle eine egoistische und 
subjective Sonderung der Kräfte trat, welche weder 
die Idee des Staats, noch auch die lebendige Geistes- 
cultur noch tragen und selbstthätig fortbilden konnte, 
sondern Alles in ein gesondertes Privatleben und Pri
vatstudium auflöste, wobei der Fortschritt in systema
tischer Sonderung und Anordnung aller Wissenschaf
ten und in dem vielseitigen Ausbau derselben nothwen
dig verbunden war mit dem Mangel an einer urkräftigen 
Production. Hierdurch würde zugleich klar geworden 
sein, wie die Philologie in Wahrheit erst auf den Trüm
mern des freien, lebendigen und schaffend fortschrei
tenden Lebens der Griechen entstanden ist, und wie 
sie vom Anfang an die praktische Aufgabe gehabt hat, 
die Früchte dieses Lebens, die dem Menschengeschlechte 
nicht verloren gehen konnten, zu bewahren und fort
zupflanzen. Natürlich mussten analoge Thätigkeiten 
auch schon vorher vorhanden sein, welche ihres Orts 
auch berücksichtigt werden können; aber gewiss ist 
dies kein Grund, die Geschichte der Philologie mit 
Hrn. G. schon in einer Zeit zu beginnen, wo weder ihr 
Name, noch ihr Begriff existirte, und wo selbst für die 
Aufgabe der Philologie noch kein Raum und kein Be- 
dürfniss vorhanden war. Wie sie dann diese Aufgabe 
bis auf den heutigen Tag gelöst hat zunächst unter 
den Römern, dann unter allen weltgeschichtlichen Völ
kern, welche eben dadurch weltgeschichtlich wurden, 
dass sie ihre Bildung an die des Alterthums anschlos
sen, wie es möglich gewesen und geschehen ist, dass 
in dem Laufe von zwei wechselvollen Jahrtausenden, 
bald im Kampfe, bald im Bunde mit den verschieden
sten Nationalitäten und Bildungsstufen, und mit den 
neuen Gestaltungen von Staat und Kirche die Philolo
gie dennoch die Schätze antiker Weisheit und Kunst 
bis in die Gegenwart getragen und für sie nutzbar ge
macht hat, das ist die eine, die grossartigste Seite der 
Geschichte der Philologie, das ist das weltgeschichtliche 
Wunder der Erhaltung und Verbreitung der antiken 
Cultur, das es wagen darf, sich dem Wunder der Er
haltung und Verbreitung der christlichen Cultur an die 
Seite zu stellen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Obvvol nun Hr. G. in dem vorliegenden Bande, in 
dem er über Griechenland noch nicht hinauskommt, 
keine Gelegenheit hatte, dieser Seite seiner Aufgabe 
zu genügen, so ist doch zu besorgen, er habe sie bis
her überhaupt nicht so wie sie es verdient, aufgefasst. 
Er erwähnt sie zwar öfter, aber es scheint, dass er 
die jedesmaligen Zeitumstände, zu denen die antike 
Cultur und ihre Trägerin, die Philologie, ein Verhält- 
niss hat, mehr äusserlich betrachtet, insofern sie dieser 
ein Hinderniss oder eine Unterstützung dargeboten ha
ben; er würde sonst S. 9—11, wo er seine Eintheilung 
der Geschichte der Philologie in drei Perioden begrün
det, nicht umhin gekonnt haben, diese Begründung da zu 
suchen, wo sie wirklich liegt, nämlich in den geistigen 
Beziehungen, durch welche sich die Stellung] der antiken 
Cultur in und zu jeder Periode wesentlich anders ge
staltet; davon hängt es ja doch zunächst ab, ob und 
und wie die Philologie existiren kann. Wenn also die 
erste Periode von den ältesten Zeiten bis zu Ende des 
vierten Jahrh. (p. C.) reichen soll, so ist zunächst, wie 
schon bemerkt, der Anfang zu früh gesetzt; sodann 
ist wahrscheinlich S. 10 und 11 nur durch ein Verse
hen das vierte statt des fünften Jahrh. genannt, und 
ohne Zweifel der Untergang des abendländischen Reichs 
gemeint; da aber das byzantinische noch fortdauerte, 
so hätte doch mit einem Worte des Christenthums ge
dacht werden müssen, durch welches ja nun zugleich 
für den Osten und Westen eine neue Grundlage zu ei
ner neuen Entwickelung gegeben war, in der die an
tike heidnische Cultur unter dem Schutze der christli
chen Kirche eine nunmehr ganz andere Stellung findet. 
Wenn ferner die zweite Periode durch die Erfindung 
der Buchdruckerkunst begrenzt wird, so ist auch dies 
nur ein äusserliches Moment, das freilich dem Um
schwung der Geister im 15. und 16. Jahrh. wesentlich 
zu Hülfe kam, das aber keineswegs den Grund dieses 
Umschwungs enthält, der ebenso, Wje die Befreiung 
der antiken Cultur von dem Schutz und überwältigen
den Einfluss der Kirche, ganz andere Gründe hat. °Die 
zweite Seite der Geschichte der Philologie ist, im Ge
gensatz gegen ihre Thätigkeit nach Aussen, ihre eigene 
innere Entwickelung. Hier ist also zu zeigen, wie die 

Philologie sich zu einer Wissenschaft gestaltet und sich 
als solche in allen ihren Theilen bis auf den gegen
wärtigen Standpunkt ausgebildet hat. Offenbar hat 
Hr. G. dies vorzugsweise als seine Aufgabe ins Auge 
gefasst, aber auch hier sind seine Ansichten in we
sentlichen Beziehungen unbefriedigend. Die oben er
wähnte Definition, die er von der Philologie als Wis
senschaft aufstellt, sagt im Grunde blos aus, dass sie 
nicht speculativ ist, sondern historisch einen gegebenen 
Stoff auffasst und darüber reflectirt; da aber der Stoff 
ganz unbestimmt und jeder beliebige ist, so ist klar, 
dass ihr damit die Einheit und also auch der Anspruch 
auf den Namen einer Wissenschaft verloren geht; sie 
ist dann blos eine Methode. Hr. G. beschränkt nun 
zwar S. 2 den unendlichen Stoff auf die Literatur, und 
vereinigt also zwei bekannte streitende Ansichten, 
welche die berühmtesten Vertreter haben; aber er ver
einigt sie ohne ihren Widerspruch zu lösen; denn die 
Beschränkung des Stoffs auf die Literatur ist doch eine 
durchaus willkürliche, und Hr. G. spricht auch so dar
über, als hebe er die Literatur nur beispielsweise her
vor; auch begründet er die Wissenschaftlichkeit der 
Philologie keineswegs auf die Einheit dieses Stoffs, 
sondern vielmehr darauf, dass sie, wie er S. 3 sagt, 
das unmittelbare Leben der Gegenwart mit dem Inhalte 
des Alterthums zu vermitteln habe, dass sie also nicht 
blos ein trockenes Wessen und Befriedigung der Neu
gierde, sondern auch ein Schaffen durch das Wissen 
bezwecke; hierdurch bekunde sie sich als lebendige 
Wissenschaft und habe sich so auch bewährt durch 
ihren Einfluss auf die Cultur der Völker. Das ist m 
der That ein merkwürdiger Beweis für ihre Wissen
schaftlichkeit. Es ist doch klar, dass eine strenge 
Wissenschaft gerade in ihrer praktischen Wirksamkeit 
die Strenge ihres Begriffs fallen lassen muss, und von 
der Philologie könnte man sogar sagen, dass sie bis 
in die neuere Zeit vor lauter Praxis beinahe nicht zu 
ihrem Begriff als Wissenschaft gelangt ist ; wenn es 
demnach einen solchen gibt, so kann er nur dargethan 
werden dadurch, dass man ihn aufzeigt und ihn als 
richtig nachweist, nicht aber durch jenen Schluss aus 
der praktischen Wirksamkeit der Philologie, welche 
nur für ihre praktische Nützlichkeit und für den Fleiss 
der Philologen ein Beweis ist; auch zu finden ist jener 
Begriff gewiss nicht dadurch, dass man, wie Hr. G. 
S. 4 sagt], das Leben der Griechen und Römer zur 
Belebung der Gegenwart anwendet und die philologi-



142

sehen Studien nach dem Bedürfnisse der Zeit regelt, 
sondern ohne Zweifel nur durch eine richtige Einsicht 
in das eigene innere Wesen der Philologie ohne Rück
sicht auf das jedesmalige Bedürfniss der Zeit. Indessen 
selbst wenn Hr. G. einen so wunderlichen Umweg ma
chen will, so konnte er auch auf diesem zu der Über
zeugung gelangen, dass seine Ansicht vom Wesen der 
Philologie unrichtig sei. Wenn ihre Geschichte ihren 
grossen Einfluss auf die Cultur der Völker darstellt, 
kann sie doch unmöglich diese mächtige Wirkung al
lein der Grammatik, Kritik und Hermeneutik zuschrei
ben. Wie hätten diese oft so unwissenschaftlich, un
geschickt und engherzig gehandhabten Disciplinen die 
Welt erobern können? wie hätte dies die von ihnen 
erklärte und gereinigte Literatur als solche vormocht, 
die oft so schlecht verstanden wurde? Vielmehr war 
es nur die Überlegenheit, die ewig frische Gesundheit 
und Klarheit der gesammten antiken Cultur, welche 
sich auch da wirksam erwies, wo ohne grammatische, 
kritische und hermeneutische Technik, ja selbst ohne 
nähere Bekanntschaft mit der antiken Literatur nur 
eine mittelbare Kenntniss von dem Leben und der Bil
dung des Alterthums vorhanden war. So muss denn 
ohne Zweifel auch die Philologie die ganze geistige 
Macht der antiken Cultur, den ganzen Geist des Alter
thums umfassen, und nicht blos insofern, als er sich 
in der Literatur offenbart hat. Er erscheint zwar auch 
hier herrlich und gross; aber die grammatisch-kritisch- 
hermeneutische Philologie verkennt es, dass diese seine 
Offenbarung in der Ausbildung der Sprache und in den 
Kunstformen der Literatur als solcher nur seine formale 
Eigenthümlichkeit darstellt, und diese oben ein nur theil
weise, da die redenden Künste offenbar durch die nachah
menden und bildenden noch zu ergänzen sind, dass ferner 
derGeist des Alterthums sich auch einen Inhalt geschaffen 
hat, der eine besondere, selbständige Betrachtung erfor
dert und für den die Literatur nur das an sich indifferente 
Gefäss ist; und endlich dass eben derselbe Geist als 
ein sittlicher sich auch in einem praktischen Leben dar
gestellt hat. In jeder dieser drei Sphären ist er immer 
als derselbe thätig gewesen, in jeder ist er ganz ent
halten und doch nur einseitig erkennbar; jede steht 
also der andern völlig gleich, und von einer vollende
ten, wahrhaft wissenschaftlichen Auffassung des Gei
stes des Alterthums kann mithin nicht die Rede sein, 
wenn eine jener drei Sphären, in denen er sich offen
bart hat, sich über die andern erheben und diesen nur 
eine untergeordnete subsidiäre Betrachtung zuwenden 
will; erst wenn diese sich eben so einancipiren, wie 
sich die Philologie überhaupt von dem Regiment der 
andern Wissenschaften emancipirt hat, kann das Ganze 
der Philologie gedeihen; erst dann kann sie ihren An
spruch auf Wissenschaftlichkeit geltend machen, kann 
die Einheit ihres Stoffs aufweisen, seine Gliederung 
bestimmen, ihre Grenzen gegen Geschichte und Lin

guistik feststellen und den Beweis führen, dass sie in 
Wahrheit die gesammte antike Cultur in sich trägt und 
sie auch praktisch mit der Gegenwart vermittelt. In
dessen es ist nicht die Aufgabe dieses Orts, das Ge
bäude der Philologie als Wissenschaft aufzuführen; es 
genügt zu zeigen, dass Hr. G. noch auf einem unzu
länglichen Standpunkt steht, wenn ihm die Philologie 
in Grammatik, Kritik und Hermeneutik zerfallt, wozu 
er noch einen vierten Theil fügt, den er Erudition 
nennt. Man sieht, dass er hierin dem Schema von 
Matthiä’s Encyklopädie folgt, der zwar auch die reale 
Erudition nur als eine Dienerin der Literatur hinstellt, 
aber doch so gründliche Anforderungen an sie macht, 
als wenn sie ganz selbständig ihren eigenen Zwecken 
diente; Hr. G. dagegen geht so weit, die gesammte 
Erudition als ein Beiwerk der Philologie zu bezeichnen, 
S. 338 a. E., und mit diesem unglücklichen, wahrschein
lich von Bernhardy entlehnten Wort, der doch nur die 
Kunst der Alten und die Literargeschichte der Philo
logie darunter begriff, fasst er vier Rubriken zusam
men: a) Religionswesen; b) Staatswesen; c) Literatur 
und d) Kunst, wobei unklar bleibt, warum Geographie 
und Geschichte, welche letztere S. 299 als Grundlage 
aller Erudition betrachtet wird, nicht noch besonders 
mit aufgezählt werden, wie es doch S. 338 a. E. ge
schieht, wo auch noch die Chronologie hinzukommt. 
Hr. G. sieht selbst ein, S. 298 ff., dass unter Erudition 
auch Grammatik, Kritik und Hermeneutik begriffen 
werden können, aber er unterscheidet diese Disciplinen 
so von der Erudition, dass diese „die durch mittelbares 
Studium der Literatur errungene Gelehrsamkeit“ sein 
soll, jene also eine durch unmittelbares Studium der 
Literatur erworbene Gelehrsamkeit sind. Was er aber 
unter unmittelbarem und mittelbarem Studium der Lite
ratur versteht, sagt er nicht; an sich ist doch nicht 
abzusehen, warum z. B. der Mytholog oder der Histo
riker und zumal der Literarhistoriker die Literatur we
niger unmittelbar studiren sollte als der Grammatiker; 
aber es verräth sich hier deutlich, dass Hr. G. an der 
Literatur nur die Form, das Sprachliche ins Auge fasst; 
mit der Form hat es der Philolog nach seiner Meinung 
unmittelbar, mit dem Inhalt nur mittelbar zu thun, ob- 
wol dies auf die Literaturgeschichte nicht passt; dar
um sagt er auch nachher, S. 300, die Erudition um
fasse die ganze AlterthumswmettscÄa/L »mit Ausschluss 
des Sprachlichen, das in den frühem Abschnitten über 
Grammatik, Exegese und Kritik seine Erledigung schon 
gefunden hat.“ Soll also die Literaturgeschichte 
das Sprachliche gar nicht berücksichtigen? und soll 
die Erudition, das heisst die gesammte Alterthums
wissenschaft mit Ausschluss des Sprachlichen, wirklich 
nur ein Beiwerk der Philologie sein? — Wie nun 
ferner dies Beiwerk dazu kommt, gerade in die ge
nannten vier Rubriken zu zerfallen, ist mit keinem 
Worte gezeigt worden. Ich meinerseits kann nicht be
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greifen, wie die erste Viertheilung der Philologie in 
Grammatik, Kritik, Hermeneutik und Erudition, und nun 
diese zweite Viertheilung der Erudition den Anspruch 
machen können, als wissenschaftlich anerkannt zu 
werden, und es ist sehr natürlich, dass die Philosophen 
in solchen und ähnlichen Versuchen, die classische 
Philologie zu einer Wissenschaft zu machen, eine völ
lige Haltlosigkeit oder eine ahndungslose Naivetät fin
den, die das nicht kennt, was sie in Anspruch nimmt. 
Übrigens wird Hr. G. durch seine geschilderte Ansicht 
von der Philologie selbst unhistorisch. Jenes Schema 
hat er fertig mitgebracht, wie es ungefähr bei Matthiä 
u. A. vorliegt: er hat die Absicht, nach diesem Schema 
durch die ganze Geschichte der Philologie hindurch sei
nen Stoff zu ordnen, und er hält sich dazu für berech
tigt; schon in der Periode, in welcher die Philologie 
in Wahrheit noch gar nicht existirte, weil dadurch ver
anschaulicht werde, „dass schon gegenwärtig der zu
künftige Baum der Philologie in der ganzen griechi
schen Literatur wurzelte“, s. S. 91; in der folgenden 
Periode aber schreibt er den Alexandrinern gerade je
nen von ihm festgehaltenen Begriff von Philologie zu, 
auf welchen das Schema passt. Man sieht also, als 
Wissenschaft hat danach die Philologie gar keinen 
Fortschritt gemacht; ihr Begriff ist mindestens seit den 
Alexandrinern derselbe geblieben, nur dass sie ihn 
lange Zeit verloren und erst neuerdings wieder erlangt 
hätte; ihre Geschichte wird daher im Wesentlichen nur 
von ihren äussern Schicksalen und von den einzelnen 
Leistungen Einzelner im Einzelnen zu erzählen haben; 
an allgemeinem wissenschaftlichen Bestrebungen, die 
durch eine neue Richtung auf das Ganze auch das 
Einzelne belebt hatten, wird sie so arm und leer sein, 
wie es sich nach ihrer obigen Definition und Schema- 
tisirung erwarten lässt, und wie es ihr oft genug zum 
Vorwurf gemacht ist. Indessen so steril und einförmig 
ist die Geschichte der Philologie in der That nicht; 
ihi Begriff, wie ihn Hr. (; aufstellt, ist so wenig für 
den Anfang wie für das Resultat ihrer Entwickelung 
zu a ten, und wir müssen es geradezu als eine Trü- 

un „ eidrehung der Geschichte ansehen, wenn 
S.iCh p-k die heutige Philologie schon mög
lichst fiü nac izuweisen; es klingt wahrhaft abenteu
erlich, wenn es z. B. s. 83 heisst: „Platon steht in 
dieser Periode als Koryphäe der Philologie da, indem 
er m seinen Dialogen die Werke der Vorzeit sprach
lich, exegetisch und kritisch behandelt. — Dabei hat 
er weniger speciell als allgemein das ganze Gebiet der 
Philologie, ohne dabei Philolog sein zu woue auf 
eine dankenswerthe Weise bearbeitet, erweitert und der 
Wissenschaftlichkeit näher gebracht.“ __ jeder wejss 
inwiefern Plato’s Philosophie Gegenstände berührt5 
welche unsere Philologie angehen, aber jeder weiss 
auch, dass sein Zweck und sein Verfahren dabei nicht 
entfernt philologisch war. Wozu kann es also nutzen, 

Bestrebungen identificiren zu wollen, die ihrer innersten 
Natur nach verschieden sind £ Gerade diese Verschie
denheit hätte Hr. G. sich klar machen und darlegen 
sollen; dann würde er nicht in eine so hin- und her
schwankende Auffassung dessen, was Philologie ist, 
verfallen sein, er würde über ihr eigenes Wesen und 
die Natur der Zeit, aus welcher sie stammt, eine klare 
Vorstellung haben; so aber kann er, wenn er den 
Plato zu einem Philologen macht, mit demselben Recht 
auch schon den Homer dazu machen, obenein auf die 
ihm entgangene Autorität des Vitruv, lib. VII, praef. 
§. 8. wo er omnis philologiae dux genannt wird, obwol 
Hr. G. Ähnliches über ihn S. 125 und 193 anführt, 
während er mit dem wunderlichen Raisonnement, S. 
191 ff., erst den nächsten Nachfolger des Homer zu 
einem Gelehrten, d. h. Philologen stempelt. Gehen 
wir nun weiter auf die Zeit der Alexandriner, so ver
schiebt sich auch hier Hr. G. den richtigen Gesichts
punkt; er schreibt ihnen, wie schon erinnert, die Phi
lologie mit seinem Begriff und Schema davon zu; an
dererseits entgeht es ihm auch nicht, dass die Philolo
gie vielmehr so viel als Polyhistorie, Gelehrsamkeit und 
schulmässige Bildung überhaupt bezeichnet; gleichwol 
weiss er diese in sein Schema zu bringen, wenn er 
S. 85 sagt: „Mit der Kritik, Hermeneutik und Gramma
tik ist der wesentliche Inhalt der Philologie gegeben; 
denn diese drei Disciplinen umfassen das Ganze einer 
Polymathie, insofern die Kritik das philosophische , die 
Hermeneutik das historische und die Grammatik das 
sprachliche Element einschliesst. In diesen drei Ele
menten aber gehen alle Wissenschaften auf. Die Phi
lologie erscheint demnach als ein Quasi-Pantomathie.“ 
Wie unangemessen dies Kunststück ist, erhellt sogleich, 
wenn man einerseits erwägt, was später Hr. G. selbst 
mittheilt über die Definitionen, welche die Alten von 
ygaggurixog und xprnxof gaben, und andererseits be
denkt, dass Philologie im Alterthum niemals als Inbe
griff der alten Grammatik, Kritik nnd Hermeneutik auf
gefasst wurde, sondern immer nur in dem erwähnten 
ganz unbestimmten Sinne. Das letztere aber ignorirt 
Hr. G. und so erklärt er S. 336 für die zweite Periode: 
die Philologie schreitet einerseits zur fach- und schul- 
mässigen Lesung und Erklärung der Autoren fort, an
dererseits zur Polyhistorie. (Aber jene erste Seite 
heisst nie Philologie!) Zwar hört die Philologie nicht 
auf, ihr ursprüngliches Wesen, das freie Discuriren 
beizubehalten (s. oben); aber sie tritt besonders nach 
zwei Seiten hin entschiedenei hei aus, nach der gram
matischen und kritischen (merkwürdiger Gegensatz!), 
sodass sie weniger als (ptholoyta im Allgemeinen sich 
geltend macht (aber sie bezeichnet immer nur Polyhi
storie), sondern als und xQiTi’xy (und dafür
wird ihr Name nie gebraucht). Daher kommen von 
nun an auch die Bezeichnungen qotÄoÄo/of,
(pilolcytiv seltener vor als yQaggarixy, ygagfiavixog, xqi-
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und xginxog (d. h. in demselben Sinne sind jene 
Bezeichnungen nie vorgekommen, weder in dieser noch 
in der frühem Periode). Nur da, wo von allgemeiner 
und unbestimmter Bildung, Gelehrsamkeit, wissenschaft
licher Thätigkeit die Rede ist, hat das Wort gnXokoyfa 
noch seine Geltung. (Dies ist richtig, wenn man das 
noch streicht.) — Wir sehen also, dass die Philologie 
nicht etwa auf Grammatik, Exegese und Kritik be
schränkt war, sondern dass sie nach wie vor Redse
ligkeit und Disputirkunst bezeichnete (dafür ist in die
ser Periode kein Beleg beigebracht), die leicht in ein 
unwissenschaftliches Gerede ausarten konnte, weshalb 
man auch dem (pilöloyog den loyo^ilog entgegensetzte« 
(Aber aus diesem Gegensatz folgt ja gerade das Ge
gentheil!) — Wenn nun die Philologie eine allgemeine 
Wissenschaftlichkeit bezeichnete, aber diese Bezeich
nung ziemlich selten gebraucht wurde (sie ist vielmehr 
in dieser Periode viel häufiger als früher und auch 
später, und vorher ist nur gesagt, sie sei seltener in 
der Bedeutung von Grammatik und Kritik), desto häu
figer dagegen Grammatik und Kritik, so muss bemerkt 
werden, dass durch die letztem Ausdrücke gar nicht 
eine beschränktere Thätigkeit der Philologen bezeich
net wurde. (Also auch Grammatik und Kritik waren 
Polyhistorie, umfassten mindestens doch wol die Ency- 
klopädie der septem artes, welche später Marcian als 
Philologia personificirte, d. h. Grammatik, Dialektik, 
Rhetorik, Musik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie; 
und wie passen nun diese in das Schema des Hm. G., 
wenn wir auch die Hermeneutik und die Erudition mit 
ihren vier Rubriken noch mit der Grammatik und Kri
tik verbinden?)

Dies mag genügen, um zu zeigen, wie wenig un
befangen und wahrhaft historisch Hr. G. die Begriffe 
auffasst; ja selbst wenn seine Auffassung richtig wäre, 
würde doch immer daran der Mangel an Klarheit und 
Bestimmtheit zu rügen sein. Es fehlt ihm offenbar an 
der Gabe, sich ohne Vorurtheile in andere Bildungszu
stände und eigenthümliche Verhältnisse der Wissen
schaften zu versetzen, und dies zeigt sich auch sehr 
deutlich an seiner Darstellung der zweiten Periode, so 
weit sie vorliegt. Der Begriff eines Grammatikers, der 
ganze Umfang der Thätigkeit eines solchen wird nir
gend klar, und zwar wieder darum, weil der heutige 
Begriff von der Grammatik Hrn. G. immer in den Weg 
tritt; so z. B. S. 341 lässt er es ungewiss, ob Kritiker 
auch yQmmrtxol genannt worden seien, ,,zumal wenn 
sie für die eigentliche Grammatik wenig oder nichts 
gethan haben“, und doch sagt er noch auf derselben 
Seite: „die Grammatik erhielt gegenwärtig eine solche

Ausdehnung des Gebiets, dass sie dem gleichkommt, 
was wir heutzutage Philologie nennen“, worunter denn 
„Lesen, Erklären und Kritisiren der Schriften“ begrif- 
feu wird. Danach erscheint doch die Kritik nur als 
ein Theil der Grammatik; es ist eine Seite der gram
matischen Thätigkeit, die von Manchen bevorzugt 
wurde, die aber auch als solche wieder bei Hrn. G. 
nicht klar wird; denn wenn er sie gewöhnlich als kri
tische Restitution der Texte ansieht, wie z. B. S. 386, 
so verwechselt er sie nach neuerem Gebrauch mit dem 
dioQ&wTixov f-itQog, und übersieht, dass seine eigenen 
Notizen S. 343 ff., einen ganz andern Begriff von Kri
tik ergeben; gehen wir zurück auf die vorige Periode, 
S. 242, so kann gewiss die geschmacklose Parallelisi- 
rung der niedern, höhern und ästhetischen Kritik mit 
Polizeidienern, Polizeicommissarfen und polizeilichen 
Diätenschreibern keinen Ersatz geben für eine auf 
gründlicher Untersuchung beruhende Definition. Wenn 
nun ferner Hr. G. in dem letzten Theile dieses Bandes 
blos von der „eigentlichen“ Grammatik handelt, die 
er stückweis durchgeht, so verliert sich dabei der Be
griff eines alten Grammatikers gänzlich; das eigentliche 
Centrum seiner Thätigkeit, die Erklärung der Dichter, 
wird nur beiläufig erwähnt, und um das Schema der 
heutigen Grammatik nothdürftig auszufüllen, sieht sich 
Hr. H. genöthigt, in seine Schildernng mancherlei ein
zumengen, was gar nicht die Grammatiker zu behan
deln pflegten, sondern die Philosophen, die Rhetoren 
und die Musiker; obenein ist es bei der Zerstückelung 
der Grammatik gar nicht möglich, von den Gesammt- 
leistungen und der Bedeutung einzelner hervorragender 
Grammatiker und ihrer Schulen eine Anschauung zu 
gewinnen; eine solche gewährt auch der vorhergehende 
Abschnitt über die Philologie im Osten, d. h. in Grie
chenland, Ägypten, Asien, namentlich über die gram
matischen Schulen in Alexandrien, S. 386—407, kei
neswegs; denn wie dort nach den Rubriken des Stoffs 
alle Notizen vereinzelt sind, so wird hier über Schu
len, deren Häupter, Anhänger und Schriften nur eine 
Aufzählung des äusserlichen Materials gegeben in oft 
sehr dürrer Manier, ohne dass je versucht würde, das 
eigentliche Wesen der verschiedenen Richtungen und 
Leistungen gründlich zu bestimmen, wozu doch die 
nackte Angabe einzelner Stichwörter, wie Analogie und 
Anomalie, und allgemeine Phrasen von Gelehrsamkeit, 
Fleiss, grossem Einfluss, anerkanntem Verdienst u. dgl. 
durchaus nicht genügen.

(Der Schluss folgt.)
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IVehmen wir dann noch dazu den Abschnitt S. 383—386, 
dessen Überschrift: „Wesen der alexandrinischen Philo
logie“ mehr verspricht, so hören wir blos, dass die eigent
lichen Grammatiker und Kritiker gesondert von den Poly
historen dastanden, aber doch ebenfalls Polyhistoren 
waren, dass die Unterhaltungen mit den Xvastg ein Spiel 
waren ohne erspriesslichen Gewinn, dass sie aber doch 
zu manchen gründlichen Studien veranlassten, dass es 
daneben ernste grammatische Studien gab, durch welche 
die Philologie nach ihren einzelnen Disciplinen zu einem 
systematisch abgegrenzten Gebiete wurde, dessen Theile 
aus Grammatik, Exegese und Kritik bestanden“, dass 
aber die Grammatiker vor lauter Arbeit weniger zum 
eigentlichen Genüsse der griechischen Literatur kamen, 
als sie vielmehr denselben für folgende Zeiten vorbe
reiteten, dass einzelne Schwachköpfe unter ihnen Spott 
erfuhren, der jedoch nicht selten alle Grammatiker über
haupt und das ganze Museum betraf, dass aber da
durch die Leistungen der Alexandriner nicht verdäch
tigt würden, sondern: „wen der Spott traf, der ver
diente ihn auch wohl“. Dazu wird dann noch ein gu
ter und inhaltsvoller Ausspruch Bernhardy’s (Griech. 
Lit. I, S. 385) über den Gang der Philologie in Alex
andrien sehr mager so interpretirt: „dass neben einer 
grossartigen Auffassung der Literatur auch die gram
matische Subtilität exercirt wurde“, und endlich be
merkt, dass die Alexandriner die Aufgabe der Philo
logie ( beilieferung der classischen Literatur an die 
Nachwe t, ««Schaffung des gelehrten exegetischen Ma
terials und kritische Restitution der Texte) nach Kräf
ten gelöst haben und bis auf den heutigen Tag unent
behrliche Fülner im Gebiete der griechischen Alter- 
thumswissenschaft geworden si,ld. Das ist das Wesen 
der alexandrinischen ll»Iologie. Wenn ma„ j)ier a|so 
leitende Gedanken erwartet, mit deren Hülfe man durch 
die folgenden Haufen von Specialitäten einen klar vor
gezeichneten Weg finden könnte, so sieht man sich 
sehr getäuscht. Hr. G. hat demnach die Geschichte 
der Grammatik keineswegs gefördert; sehen wir von 
der Zusammenstellung des Materials ab, welche frei
lich, auch wenn sie es nicht zu klarer und übersichtli
cher Verständlichkeit bringt, das Lob des Fleisses ver

dienen kann, sb sind Resultate eindringender, selb
ständiger Forschung kaum zu bemerken und nicht sel
ten ist aus den verdienstlichen Arbeiten von Classen, 
Lehrs, Lersch u. s. w. nur das Äusserliche in Form 
einer Notiz gezogen, deren wahre Bedeutung man an
derswo zu suchen hat; für eine anschauliche Charak
teristik der Thätigkeit eines Aristarch, Zenodot u. s. w. 
würde man Hrn. G. gewiss sehr gern die Notizen über 
etliche Dutzend anderer Grammatiker erlassen haben, 
von denen wenig mehr als die Namen der Büchertitel 
bekannt sind; und wie wenig seine Darstellung geeig
net ist, die Entwickelung der „eigentlichen“ Gramma
tik zu klarer Anschauung zu bringen, kann man schon 
aus dem Schema sehen, dem er hierbei folgt; es ent
hält vier Rubriken: A. Elementar lehre (Elemente, Or
thographie, Metrik). B. Formenlehre (Redetheile, De- 
clination , Conjugation). C. Syntax - Rhetorik (Rheto
rische Studien. Verfasser von Rhetoriken. Grammatisch
syntaktische Schriften). D. Lexilogie (Etymologie. 
Synonymik. Lexikographie. Dialektologie). Vorauf 
geht ein „Überblick des grammatischen Studiums“, S. 
423—434, worin der Streit über Analogie und Anoma
lie und seine Wichtigkeit kurz erwähnt wird, ohne sei
nen Einfluss auf das Einzelne zu schildern, sodann der 
Mangel an Sprachvergleichung, dagegen Aufmerksam
keit auf die Dialekte (Lexikographie) und Eifer für die 
Elementarlehre, Vernachlässigung der Syntax, woran 
sich schliesst „ein gedrängter Überblick der wichtig
sten Philosophen und Grammatiker, die sich wesent
liche Verdienste um das grammatische Studium erwor
ben“. Die darin genannten Männer sind natürlich alle 
früher schon einmal aufgezählt in dem erwähnten all
gemeinen Überblick der Philologie im Osten; die Schil
derung ihrer Verdienste ist auch hier nicht ausreichend, 
weil darüber theils auf das Vorhergegangene, theils 
auf die folgende Behandlung der einzelnen Theile der 
Grammatik verwiesen wird; trotzdem ist dieser Ab
schnitt genügender als andere, weil Hr. G. hier nicht 
umhin konnte, wenigstens einigermassen das Charak
teristische der von ihm genannten Männer anzugeben 
und sie dadurch mit einander zu verbinden oder in 
Gegensatz zu stellen, sodass es nicht an Zusammen
hang fehlt.

Das letzte Stück dieses Bandes, die Behandlung 
der Grammatik im Einzelnen, die doch wo möglich 
nicht hätte von der Kritik, Exegese und Erudition der
selben Periode getrennt werden sollen, bietet zwar we
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gen der Vereinzelung des Stoffs weniger Gelegenheit 
dar zu solchen Mängeln, wie sie bisher gerügt sind; 
doch fehlt es nicht an ähnlichen; dahin gehört die 
Verbindung der Metrik mit der Elementarlehre, und 
noch auffallender ist, dass bei Gelegenheit der Syntax 
über die rhetorischen Studien und die Verfasser von 
Rhetoriken so ausführlich gesprochen wird, S. 491— 
501, als ob davon ex professo die Rede wäre; aber 
Hr. G. ist auf diesem Gebiet nicht sehr bewandert; 
das Buch von Westermann ignorirt er ganz. S. 493 
erwähnt er die Schriften ntß oyTpiaTojv und citirt dazu 
auch Sauppe in seiner Ausgabe des neulich entdeckten 
lateinischen VersiCcators über rhetorische Figuren, wel
cher Autor doch im genauesten Zusammenhänge mit 
dem Römer Rutilins Lupus de figuris, dem Übersetzer 
des Gorgias steht, sodass Hr. G. doch wol auch die 
beiden letztem kennen muss; gleichwol zählt er diese 
beiden nicht zu den eigentlichen Rhetoren, sondern zu 
den eigentlichen Grammatikern, wie er sie S. 503, Z. 
5 v. u. ausdrücklich nennt, und er spricht über ihre 
Schriften so ungenau, wie es nicht möglich scheint, 
wenn man sie oder auch nur ähnliche kennt. Er sagt: 
„Solche Schriften (wie Ptolemäos’ tu ogohoq ti^rgitva 
Totq Tgaytxoi;, Zenodot des jungem ßtßlda t iuqi tgs 
cOprtQiy.^ (jw/jOiMc) hatten wol die meiste Ähnlichkeit 
mit den Abhandlungen über die rhetorischen und poeti
schen Formen (?), z. B. des Tryphon ntoi tqoumv oder 
des Atheners Gorgias oyjrtga (sic) Staroiaq xai 
Letztere ist in einer von dem Römer Rutilius Lupus 
unter August veranstalteten freien Übersetzung noch 
vorhanden.“ — Überhaupt ist die Voraussetzung unge
gründet, dass die Rhetorik bedeutend in die Syntax 
eingreife; man kann nur sagen, die Rhetorik war viel 
früher vorhanden als die Syntax; jene berührte diese 
im Alterthum eben nicht mehr als jetzt, nämlich in den 
Fällen, wo gewisse grammatische Redeweisen, deren 
Gesetze die Syntax gibt, zugleich als Mittel der Rhe
torik benutzt und betrachtet werden; das trifft beson
ders die a/^gaTa namentlich aber auch die Lehre 
vom Periodenbau, wie Hr. G. z. B. aus Demetrius neyi tg- 
grjvuag sehen konnte, welches Buch er S. 496 für sehr 
schlecht zu halten scheint, was es nicht ist. Hier hätte also 
nicht die Rhetorik überhaupt, sondern nur ihre Berührung 
mit der Syntax erwähnt und die Grenzlinie zv ischen 
beiden gezogen werden müssen; dasselbe gilt von lo
gischen und dialektischen Bestimmungen der Philoso
phen, welche theils bei der Rhetorik, theils bei der 
Grammatischen Syntax von Hrn. G. angeführt sind 
Alle diese Dinge aber hat Hr. G. weder so ergründet, 
dass seine Äusserungen darüber als Resultate eigner 
eingehender Forschung erschienen, noch hat er in der 
heutigen Sprachwissenschaft einen solchen Standpunkt 
erreicht, dass er sich mit Freiheit und Klarheit über 
die frühem erheben könnte. Denn wenn er z. B. S. 
514 von Aristoteles sagt: „Er, ein Feind alles dessen, 

was er nicht mit Gründen nachweisen und stützen 
konnte, verwrarf, den von Platon vertheidigten Grund
satz, dass sich die Sprache auf eine naturgemässe 
Weise entwickelt und gebildet habe“, so klingt das ja, 
als ob Plato ohne Gründe blos phantasirt hätte, ganz 
im Widerspruch mit dem, wras S. 162 ff. gesagt ist. 
Weiter urtheilt Hr. G„ Aristoteles „hatte die unabweis
bare Erfahrung für sich, dass in der Bildung der Wör
ter und ihrer Formen viele Willkür stattfmde; denn 
sonst müsste die Sprache der Menschen, die doch von 
Natur Menschen sind, mehr gleichartig sein, als sie 
ist.“ Wir sehen aus diesem oberflächlichen Raisonne- 
ment, dass Hr. G. consequenterweise so wenig die 
Grammatik wie die Philologie wissenschaftlich auffas
sen kann; denn von der Willkür kann es keine Wis
senschaft geben, und wenn wir daran festhalten, die 
Völkerverschiedenheiten, die man doch wol als ver
schiedene geistige Potenzen und Standpunkte anerken
nen wird, zu ignoriren und in den verschiedenen Spra
chen immer nur das allgemein Menschliche, eine we
senlose Abstraction gelten zu lassen, so werden wir 
nie dazu gelangen, eine einzelne Sprache gründlich zu 
verstehen und ihr Verhältniss zu der weltgeschichtli
chen Entwickelung des menschlichen Geistes überhaupt 
zu bestimmen. An demselben Ort sagt Hr. G. ferner, 
die Ansicht des Aristoteles sei dem Etymologisiren 
nicht günstig gewesen, weil sie der Willkür zu freien 
Spielraum gestattete, doch habe er diese Willkür nicht 
gemissbraucht und sich des Etymologisirens überhaupt 
möglichst enthalten; gleichwol führt Hr. G. unmittelbar 
darauf zw ei Beispiele von Etymologien an, die er selbst 
als unwürdig eines Aristoteles erkennt. Dergleichen halbe 
und ganze Widersprüche sind schon im Obigen vorgekom
men und finden sich überhaupt bei Hrn. G. sehr häufig; 
sie beruhen auf unklarer Auffassung, wo nicht auf 
völligem Misverständniss. Hiervon ist ein überraschen
des Beispiel auf S. 460. Dort gibt Hr. G. m der Auf
zählung der vier Aristotelischen Redetheile eine Defi
nition von dem Verbum (>rgia? wonach dies als Prädi
cat erscheint. Dann fährt er fort: „Da nun aber auch 
das Prädicat durch ein Adjectiv (ovoga gtTaTi&tgtvov) 
mit dem Hülfsverbum sein ausgedrückt werden kann, 
so sagt Aristoteles, dass Adjectiva und Verba einerlei 
bezeichnen; denn das Adjectiv kann seinem Begriffe 
nach dasselbe prädiciren, als das Verbum.“ Hier ist 
zunächst das auch falsch gestellt; sodann aber, wer 
hat je gehört, dass das Adjectiv den Namen ovogu gi- 
TaTi&tgtvov führe? wäre dies der ball, so hätte ja Ari
stoteles das Adjectiv als eine besondere Art von ovogu 
anerkannt und es ganz streng geschieden, was Hr. G. 
wenige Zeilen vorher (S. 459) selbst geleugnet hat; 
und wie soll gzTaTi&tiwov seiner Bedeutung nach zu 
jener Bezeichnung verwendet sein? In Wahrheit aber 
sagt Aristoteles nicht, dass Adjectiva und Verba einer
lei bezeichnen, sondern er sagt: wenn ovogara und
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umgestellt werden s ihre Plätze tauschen , wird 
dadurch der Sinn des Satzes nicht geändert: aeiuiiOi'- 
gtva öt T« oi'o^ara xa/ t« (h/juura tuvtov orgtatrti olov’ 
Ioti favxbg av&Q(ano$, Iotiv av&Qwnog Itvxog. Hr. G. 
führt die Stelle in der Note wörtlich an, aber er hat 
sie ohne Zweifel nur aus Classen prim. gr. Gr. p. 54, 
den er auch citirt, abgeschrieben, und nun sowol Clas
sen als Aristoteles misverstanden. Classen nämlich citirt 
jene Stelle nebst einer andern nur um zu zeigen, dass 
Aristoteles das Adjectivum unter der Benennung yijga 
mitbegriffen habe, da er ja die Umstellung nicht mit 
Ion und avOQMnoc macht, sondern mit avdQwno; und 
ktvxbq. Das Misverständniss des Hin. G. ist um so 
auffälliger, da die Worte des Aristoteles ganz leicht 
sind und nicht nur von Classen, Lersch und Seguier 
richtig aufgefasst, sondern von dem letztem, den ja 
G. öfter citirt, S. 24 auch richtig übersetzt sind, welche 
Übersetzung auch bei Lersch S. 23 zu finden. Aber
Hr. G. hat sich auch sonst noch mancherlei störende 
Versehen zu Schulden kommen lassen; z. B. S. 5, Anm. 10 
rechnet er Kannegieser (Chr. Kannegiesser), Grund
riss der Alterthumswissenschaft zu den Encyklopädien 
der Philologie , was eine völlige Unbekanntschaft mit 
dem Zweck und Inhalt dieses Buches verräth; dagegen 
übergeht er Matthiä: er setzt S. 21 den Redner Demo
sthenes in den peloponnesischen Krieg; er nennt die 
Athener S. 75 tvigantltTt; statt , S. 97 den
Gegensatz der yqagpaTixy aTtltoTfQa gleichsam mit ei
nem bei den Griechen stehenden Terminus yQ. TtkwTtQa, 
was auch kein Wort ist, so wenig, wie das S. 266 als 
Terminus gebrauchte öiaoxtvitv st. J/aozfvdCftr. Dass 
Democrit nach S. 101 „auch über einige Buchstaben 
ntQt ÖtkTUTog, ^/jiuTog insbesondere gehandelt hat,“ ist, 
wenn man dabei an eine besondere Schrift denken soll, 
unrichtig; die hier nicht angeführte einzige Quelle die
ser Bemerkung, Bekk. Anecdtt. Gr. p. 781, sagt das 
gar nicht, sondern nur das, was Hr. G. selbst 117, 
§. 2.>. am Ende richtig anführt. — S. 296 nimmt Hr. G. 
ohne Weiteres an, Sophokles habe zur Zeit von Arist. 
Ranae noch gelebt, und zwar in einem Alter von mehr 
als 90 Jahren ; gestorben sei er a. 403 a. Ck. — S. 388 
steht ot utyi l^näwQv statt des Accusativs. — S. 431 
sagt Hr. G., oh. Lrestallier will im Besitz einer Aoi- 

ypaggarixij gewesen sein, worüber er auf den 
"«ch nicht gedrückten §. 109 verweist. olme Zweifc| 
lir!i ev s*c^ nU\ un^01 Katalog von Böestallerii 
bMiothev« denProf Muller i„ de„ A)ullecia Bencnsia, 

J839, herausgegeben bat; darin ist Nn 
, rl!ullfiarll!,j verzeichnet; aber Boistallier
hat darüber nichts behauptet, zumal da der Katalo°‘ 
ohne Zweifel nicht von seiner Hand geschrieben ist 
Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass die Codices 
Boistalleriani. über deren Existenz Müller nichts er
mitteln konnte, wo nicht alle, doch grossentheils in 
die königl. Bibliothek zu Paris gekommen sind, in de

ren gedruckten Verzeichnis« dies auch bemerkt ist, 
wie z. B. bei Cod. Nr. 2435, olim Boistallerianus; dort 
würde also auch jene Grammatik des Aristarch zu su
chen sein, wenn der Titel richtig sein sollte.

Schliesslich bemerken wir noch, dass sich Hr. G. 
oft eines sehr vernachlässigten Stils bedient; auch seine 
Orthographie ist wunderlich; er schreibt immer Zeys, 
aber doch immer Orpheus, Theseus u. s. w., und un
ter dem Kastriz, S. 128, wird man eher einen Sklaven 
vermuthen als den Römer Castritius. Druckfehler sind 
sehr häufig, besonders im Griechischen.

Breslau. Haase.

Mattirwässeosclfiaftliclie 
aphie.

Topographische und naturw issenschaftliche Reisen durch 
Java. Von Dr. Friedrich Junghuhn, Mitglied der Kaiser!. 
Leop.-Carol. Akademie der Naturforscher. Für die 
Kaiserl. Leop.-Carol. Akademie der Naturforscher zum 
Druck befördert und bevorwortet durch Dr. Neesv. Esen- 
bock. Präsidenten der Akademie. Mit einem aus 38 Ta
feln und 2 Höhenkarten bestehenden Atlas. Magdeburg, 
E. Baensch; Rotterdam, A. Bädecker; Amsterdam, 
J. Müller. 1845. 8. Der Atlas in Querfolio. 6 Thlr.

Der Verf. dieser Beschreibung mehrer Reisen in das 
Innere eines, äusser von Horsfield, Raftles, Reinwardt, 
Blume u. s. wr. wenig von Europärern in naturwissen
schaftlicher Hinsicht betretenen Landes machte diesel
ben in den Jahren 1836 — 39. Über die leibliche und 
geistige Genealogie und Persönlichkeit desselben, die 
dem Leser im Voraus bekannt zu sein insofern wich
tig ist, als er daraus ein günstiges oder ungünstiges 
Vorurtheil über das Werk zu ziehen pflegt, erfahren 
wir von dem Autor des Werkes selbst nichts, äusser 
dass die auf dem Titel angegebene Mitgliedschaft der 
Kaiserl. Leop.-Carol. Akademie ihn als dieser gelehrten 
Körperschaft angehörend bezeichnet. Jedoch ist sein 
Name durch mehre botanische Abhandlungen in der 
Tydschrift voor Neerlands Indie (Batavia, 1839) m den 
Verhandl. van het Batav. Genootschap, sowie in den 
Verhandlungen der Kaiserl. Leop.-Carol. Akademie der 
Naturforscher den Gelehrten bereits rühmlichst bekannt. 
Der Präsident dieser Akademie berichtet ausserdem in 
dem einführenden Vorworte: dass dei Verf., ungünsti- 
stigen Verhältnisse im Vaterlande entfliehend, jugend
lich rasch zwar und entschlossenen Muthes, aber mit 
der Vorahnung künftigen Sehnens in der Brust, eine 
Anstellung für Java in Holland gesucht und gefunden 
habe. Er rühmt von ihm, dass er, geübt in geodäti
schen und Jiypsonietiischen Messungen, nicht nur ein 
vortrefflicher, sondern auch ein sehr behender Plan- 
und Situationszeichner sei, dabei glücklich in land
schaftlichen Darstellungen, Naturforscher, insbesondere
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Geognost und Botaniker, vertraut mit der physischen 
Erdkunde, endlich begabt mit dem rechten Sinn für 
die Natur, mit dem Sinne, der in die Tiefen ihres Le
bens führt. Auf Java habe der Verf. besonders durch 
den jetzt verstorbenen Director des Medicinalwesens 
in Niederländisch-Indien, Dr. Fritze, Unterstützung und 
Beihülfe zu seinen Reisen in die wichtigsten Theile der 
Insel erhalten; der grösste Theil des hier gelieferten 
Werkes sei an Ort und Stelle niedergeschrieben, und 
die reichen und ausgezeichneten botanischen Samm
lungen des Reisenden würden von ihm und andern Mit
gliedern der Akademie an einem andern Orte ausführlich 
beschrieben werden. Nach Beendigung der Reise in 
das Innere von Java habe der Verf. Sumatra in geo
graphischer und naturwissenschaftlicher Hinsicht be
sucht , und könne man von ihm äusser einer grössern 
Arbeit über die Vulcanität Javas in deutscher und hol
ländischer Sprache, ähnlichen reichhaltigen Mittheilun- 
gen über die Insel Sumatra entgegen sehen. — Nach ei
nem so vollgültigen Testimonium studiorum et itineris 
haben wir uns mit Zutrauen in das Werk selbst ver
tieft, und geben nun von demselben einen referirenden 
Bericht mit einzelnen Betrachtungen und Bemerkungen, 
indem eine Kritik nur von Vor- oder Nachreisenden 
mit Erfolg versucht werden möchte.

Der Verf. verlässt, heimatlos, wie er sagt, im 
Nov. 1834 die Wälder am Laachei* See an der Eifel, 
und schifft den Rhein hinunter nach Holland , wo er 
als Militärarzt für die niederländisch-ostindischen Be
sitzungen angestellt wird. In Harderwyk mit drei Of
fizieren und 150 Jägern im Juni 1835 eingeschifft, be
steigt er in Helvoestluis den Jacob Cats von 10 Kano
nen und segelt nun am 30. Juni seiner neuen Bestim
mung entgegen. Mit deutscher Gemüthlichkeit, wodurch 
sich unser Landsmann besonders von französischen 
und englischen Reisenden unterscheidet, aber mit schar
fem Blick für alle Naturerscheinungen berichtet jetzt 
der Verf. seine Erlebnisse, und wir folgen ihm mit 
steigendem Interesse.

Die Phosphorescenz des Meeres beobachtete der 
Verf. erst in der Breite von Lissabon, und bemerkt 
dabei, dass sie bis Java in der grössern Anzahl von 
Nächten ohne anzugebende Ursache nicht vorgekom
men. Am Tage ergötzten den Reisenden dij Regen
bogen im Wellenstaube der See. — An 3en einzelnen 
Stücken des Herzens eines gefangenen Haifisches fand 
noch 1 Stunde 10 Minuten nach der Trennung vom 
Körper eine rhythmische Bewegung statt. — „Portugie
sische Kriegsschiffe” (Holothuria Physalis) segelten 
jenseits der Linie in zahlreichen Hotten vorbei. Pro- 
cellaria capensis und Albatrosse waren vom 26. Grade 
südlicher Breite an, Begleiter des Schiffes. Letztere 
fliegen nicht neben dem Schiffe, sondern segeln mit ru

higen Fittigen unter dem Winde in der Luft. Am 
5. Sept, wurde unter 40 Grad südl. Breite das Cap 
doublirt; indische Vögel begrüssten am 6. Oct. mit dem 
Passatwinde den Reisenden; und nicht, wie gewöhn
liche Reisende, gelangweilt durch das einförmige Le
ben auf der vier Monate anhaltenden steten Meeres
fahrt, sondern durch die mannichfaltigen Naturerschei
nungen genussreich unterhalten, landet der Verf. am 
13. Oct. in Batavia, wo die ersten ihm begegnenden 
Menschen „Kettenjungen,“ in Eisen geschmiedete Ver
brecher, waren und nun dem Verf. eine neue Welt 
sich eröffnet und die Natur ihre Grösse in einem an
dern Typus als auf dem Weltmeere entfaltet.

Aus der von S. 26 an mitgetheilten Fülle von 
Beobachtungen in dem prachtvollen färben- und duft
reichen javanischen Klima können wir nur einen dürf
tigen Auszug uns gestatten. Zuerst eine Skizze der 
Stadt Batavia und Weitevreden. Die im trüben, bräun
lichen, mit einem grünen Teppich von Pistia Stratiotes 
bedeckten Wasser liegende, nur Schmutz und Trümmer 
darbietende und ihrer Umwandlung in einen Schutt
haufen entgegengehende Sumpfstadt, in welcher, w*o 
ehedem Paläste standen, jetzt Asclepias gigantea wu
chert, und Eidechsen, Schlangen und Kröten den ehe
maligen Heerd des Menschen bewohnen, enttäuscht bei 
einer Temperatur von 32° Reaum. den Verf. von dem 
prachtvollen Bilde, welches seine Phantasie ihm ent
worfen hatte. Das nur noch von Chinesen und Ma
laien bewohnte Batavia, an dem man nichts mehr aus- 
bessert, wird daher bald von der tropischen Natur aufge- 
zehrt werden. — Die Europäer wohnen in Weitevreden, 
einem bis vier Stunden langen am Flusse hinauf sich 
erstreckenden und von Flussarmen durchschnittenen 
Walde der schönsten tropischen Bäume, in welchem 
zerstreute Paläste und Landhäuser nebst javanischen 
Dörfern liegen. Der Verf. beschreibt S. 37 seine von 
der Behörde ihm angewiesene Dienstwohnung, in wel
cher er sich fünf Monate lang aufhielt: „Das Innere 
sah ungefähr aus wie die Welt, ehe sie erschaffen 
wurde. Die Thür war mit Bindfaden zugebunden, die 
Fensteröffnungen durch zarte graue Vorhänge geschlos
sen, welche Spinnen verfertigt hatten; Eidechsen liefen 
an den Wänden hinan und in den feuchten Ecken 
hüpften Frösche herum, misvergnügt, durch den neuen 
Ankömmling aus ihren Schlupfwinkeln verscheucht zu 
werden.“ In dieser Wohnung ist des Verf. erstes Ge
schäft , in einem dargereichten Buche zu bezeugen: 
Alles in der gehörigen Ordnung gefunden zu haben. 
Desto reicher, prachtvoller un<I üppiger ist die Natur 
in ihrer Vegetation, die der Verf. S. 39—41 höchst ma
lerisch beschreibt.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in ^Leipzig;.
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43 werden die chinesischen Kirchhöfe, die Ruinen 
Jakatras und die Sümpfe von Anjol beschrieben. Die 
ersten enthalten Tausende von kegelförmigen 10 — 
30 Fuss hohen, mit einem Dickicht schöner Sträucher 
bedeckten Grabhügeln. Jakatra ist in Ruinen zerfallen 
wegen der Sumpfluft dieses ungesundesten Theiles von 
Java. Die chinesischen Dörfer (Kampongs) bei Bata
via zeichnen sich durch Kunst und Industrie ihrer Be
wohner vor Batavia selbst aus.

Es folgt S. 48 — 52 ein kurzer Bericht über die 
herrschenden Krankheiten in Batavia. Der Verf. be
zieht die dortigen epidemischen auf Entzündung und 
Vereiterung beruhenden Dysenterien auf das früher 
enge Zusammenwohnen in Batavia, auf die ausschwei
fende Lebensart der Europäer, und auf die Kränklich
keit der in frühem Zeiten dorthin Ziehenden; daher er 
Batavia bei gleicher Menschenmenge für nicht unge
sunder hält, als jeden andern Ort auf Java. Dass ein 
tropisches Klima jedoch das Leben früher aufreibt, als 
ein gemässigtes , erklärt sich leicht. Über die wirk
samste Behandlung der Dysenterie wird nichts gemel
det. Wir hatten hier über manche noch unbekannte 
endemische Krankheitsverhältnisse Auskunft erwartet, 
z. B. ob Masern, Scharlach und echte Nervenfieber 
dort, wie überall in der südlichen Halbkugel überhaupt, 
eingeboren vorkommen, was wir aus Gründen der 
geographischen Pathologie bezweifeln.

Wir übergehen des Verf. Reise nach Sainarang, 
um ihn, zum Medicinaldienst beordert, S. 61—94 nach 
Djocjokarta, der ehemaligen Residenz des Sultans, zu 

egleiten, wo die mannichfaltigen zwischen felsigen 
e liegenden Ruinen der frühem Paläste und 

Grabstätten der ehemaligen Herrscher des Landes be
sucht und beschrieben werden. Das Bild mahnt an 
die Rudera der alten mexicanischen Vorzeit, und auch 
hier ist das dem Hinducultus ergeben gewesene einge
borene Geschlecht vor dem neuen ein gewanderten 
zuerst muhammedanischen, dann christlichen gewichen 
und untergegangen. Eine üppige Vegetation bedeckt die 
Quadern dieser Ruinen.

Am 20. Mai 1836 reiste der Verf. in die Gebirgs
kette der Südküste Javas bei Rancop, S. 95—160, und 
hiermit beginnt der für die Topographie der Vulcane 
Javas höchst wichtige Theil der Reise. Er besucht 
hier zuerst das „Tausendgebirge Gunong Sebu“, wel
ches aus einigen hundert halbkugeligen mit der 
schönsten Waldung gechmückten 1 — 200 russ ho
hen, aus weissem Kalkstein gebildeten Bergen be
steht. Sodann die Zwillingsberge Merapi und Merbabu, 
beide Vulcane. Der erste, welchen der Verf. von ver
schiedenen Seiten zweimal bestiegen, erreicht eine Höhe 
von 8424 engl. Fuss über dem Meere, hat eine stumpf 
konische Gestalt um! ist nach allen Seiten geklüftet 
und zerspalten. Die Lufttemperatur auf der grössten 
Höhe war zu Mittag 9° R. (Nur einmal späterhin, auf 
dem Vulcan Gede, beobachtete der Verf. auf einer 
Höhe von 10,630 Fuss Reif mit Fallen des Thermometers 
auf 0° R.) Ein Auswurfskegel erhebt sich 4—500 Fuss 
hoch über der Kraterwand, und die obersten Abhänge 
des sonst überall bewachsenen Berges sind bis auf 
2500 Fuss unter dem Krater kahl und unbewachsen.— 
Die letzten Eruptionen desselben waren in den Jah
ren 1822 und 1837. Bei des Verf. Besteigen strömten 
aus allen Klüften des einige hundert Fuss tiefen Kra
ters schwefel- und wasserhaltige Dämpfe aus. Mit dem 
Merapi ist durch einen gegen 5000 Fuss hohen sattel
förmig ausgeschweiften, aus Trachyt bestehenden Zwi
schenrücken der Merbabu verbunden. Dieser erscheint 
mit einem grünen Mantel bedeckt, da nirgends nacktes 
Gestein zu Tage ausgeht. Sein Gipfel ist abgerundeter 
und sein Abhang sanfter und minder schroff, als der 
des Merapi. Seine Höhe ist 9598 Fuss und das Ther
mometer fiel in der Nacht bis auf 3,5° R. Ausbrüche 
des Merbabu sind unbekannt, daher die üppige alte 
Vegetation des Gipfels desselben. Diese interessante 
Bergreise ist von mehren sehr instructiven Ansichten 
und Situationskarten der beiden Vulcane begleitet.

Von S. 161 — 264 an folgt das Tagebuch einer 
Reise, die unser Verf. als Begleite1' des Dr. Fritze, je
doch auf der Reise oft von demselben getrennt, durch 
die westlichen Provinzen Javas im J, 1837 unternahm. 
Die Gegenstände der Untersuchung waren bei dem 
Verf., wie schon in dem frühem Ausfluge, die botani
schen Sachen, während Dr. Fritze sich vorzüglich mit 
geologischen Forschungen beschäftigte, über die der 
Verf. jedoch auch berichtet. Vollständige barometrische 
Messapparate geben genaue Höhenbestimmungen. Be-
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sonders interessant sind hier die bestiegenen und be
schriebenen Vulcane, und wir glauben mit Übergehung 
der mannichfaltigen hier vorkommenden Pflanzennamen 
unsern Lesern einen Auszug aus der hier gegebenen 
bis ins einzelne Detail gehenden Schilderung der ge
waltigen vulcanischen Natur nicht vorenthalten zu dür
fen. Die ganze Insel, fast nur aus Trachyt gebildet, 
daher vulcanisch emporgehoben, scheint noch nicht 
zur Ruhe gekommen und stets neue Vulcane zu ge
bühren , während frühere Vulcane erlöschen und ihre 
eingesunkenen Krater von der Vegetation in Besitz ge
nommen werden.

Zuerst eine Reise von Weitevreden über Buitenzorg 
(885 Fuss engl. üb Ar dem Meere) und Tjanjor nach der 
Wynkoopsbai, wo die javanischen Schwalben und deren 
essbare Nester beobachtet werden. Sodann von Tjan
jor, 1392 Fuss hoch, über den Bergrücken von Gunong- 
Kendang, 3127 Fuss hoch , zu dem fast kreisrunden 
2500 Fuss Durchmesser haltenden und 10 —15 Fuss 
tiefen Bergsee Telaga-Patengan (5228 Fuss über dem 
Meere, dessen Wasser bei 8° R. Lufttemperatur 12,89 R. 
zeigte und unterirdisch abfliesst) und zu einem andern 
Bergsee auf einer Höhe von 7193 Fuss, und sodann 
durch gegen zwei Millionen Kaffebäume enthaltende 
Plantagen nach dem jetzt nur rauchenden Vulcan Pa- 
tuha. Sein Krater ist 500 Fuss tief und der Rand des
selben erhebt sich 8463 Fuss über dem Meere.

Der hierauf bestiegene Vulcan Tankuban - Prahu 
von 6130 F. Höhe hat zwei Krater; der erste, 3000 F. 
im Umkreis, bildet ein fast hemisphärisches Loch von 
887 F. Tiefe und mit Thibaudiabäumchen besetzt, in 
welchen Abgrund der unermüdliche Reisende hinab
stieg. Feuchte Schwefeldämpfe bezeugen die fort
dauernde Thätigkeit des Vulcans, aber die kräftige Ve
getation besetzt selbst die steilen Kraterwände mit Thi- 
baudia. Der zweite Krater ist kleiner, der Grund des
selben 100 F. höher.

Es folgt der noch brennende daher ganz kahle und 
von Lavaströmen bedeckte Vulcan Gunong-Guntur von 
6517 F. Höhe. Auch dieser hat einen tiefen Auswurfs
kessel, in welchen der Verf. aber wegen der fort
dauernden Thätigkeit desselben nicht hinabzusteigen 
vermochte. Er scheint unter allen vom Verf. besuch
ten Vulcanen Javas der unruhigste zu sein, wie die 
vielen Ausbrüche desselben in neuerer Zeit beweisen. 
— Sodann der Vulcan Papandayang, der plötzlich im 
J. 1772 seinen grünen Scheitel abwarf und sich als 
Vulcan kund gab, 40 Dörfer und oOOO Menschen ver
nichtend. Er misst nur 7028 F. In seinem Krater ent
springt ein mineralhaltiger Bach neben kleinen Schlamm- 
und Wasservulcanen. Der Bach ist der Ursprung des 
in den Ocean ausmündenden Flusses Tjimanok.— Der 
KraterseeTelaga-Bodas, liegt 5687 F. hoch und hat 5300F. 
Umfangund84 F. Tiefe. Sein Wasser schmeckt alaunartig, 
und die Analyse desselben wird gegeben.— Der Schlamm- 

vulcan Galungung wird von einer aus Saccharum Klaga 
gebildeten, 15 F. hohen Graswildniss umgeben, durch 
welche 300 Javaner dem Verf. einen Weg bahnen 
mussten. Er befindet sich 3700 F. hoch am Rande 
einer 2000 F. höhern Bergmasse, bildete sich im J. 
1823 mit einem durch ganz Java dröhnenden Schlag, 
und ergoss nun bis zehn englische Meilen weit glühen
den Schlamm, während Erdbeben und Stein- und Aschen
auswurf das Land auf 25 Meilen weit verwüstete, wo
bei 114 Dörfer und 4011 Menschen zu Grunde gingen. 
Vierzehn Jahre später, bei des Verf. Besuch, hat die 
lebendig kräftige Natur die ganze Gegend schon wie
der mit Grün, selbst mit 50 F. hohen Bäumen über
zogen.

Der Vulcan Tjermai ist ausgebrannt. Er hat 
10,480 F. Meereshöhe, sein Krater 2000 F. Durchmes
ser und nach einer Schätzung 500 F. Tiefe. Ein mehre 
Fuss breiter und tiefer Rhinocerospfad umgibt die 
Hälfte des mauerförmigen Kraterrandes.

Im folgenden Jahre 1838 besuchte der Verf., gleich
falls in Begleitung des Hrn. Fritze die östlichen Pro
vinzen Javas, S. 261—411. — Auf dem Wege nach 
dem Vulcan Lawu, welcher 10.065 F. hoch ist, be
schreibt derselbe einen inmitten von Trümmern des 
ehemaligen Hinducultus stehenden Casuarinenbaum von 
3 F. Durchmesser, und schätzt ihn, seiner Stellung zu 
den Trümmern nach, auf 600 Jahr alt. — Im Thal- 
kessel Ambarawa wird ein neu emporgestiegener Berg 
besucht; nächstdem der Vulcan Sumbing (10,348 F. 
hoch mit einem 485 F. tiefen mit brodelnden Wasser
pfützen bedeckten Krater), Sindoro, 9682 F. hoch und 
Wilis; sodann werden zwei Schlammvulcane bestiegen, 
von denen der eine, Gunong Kalang-anjer, 35 F. hoch 
ist; ferner Gunong Ringgit, 4000 F. hoch; der von 
acht Seen umgebene Lamongang ,-4500 F., dessen 
Eruptionsparoxysmen der Verf. beobachtete; und 
der vier engl. Meilen weiter mit mehren Eruptions- 
kcgeln von 500 F. Höhe besetzte. 6540 F. über dem 
Meere liegende Krater des Gunong Tingger. — An
dere noch nie von Europäern betretene, die höchsten 
Gebirge Javas bildende Vulcane war dem Verf. aus 
Mangel an Zeit nicht zu besuchen verstattet. Auf der 
Rückreise w erden noch ein kochender See und das be
rüchtigte Todtenthal Pakereman kurz beschrieben (ein 
länglich rundes Loch von 100 F. Durchmesser, dessen 
steile Wände 100 300 F. hoch sind , und in welchem 
sich von Zeit zu Zeit kohlensaure Dämpfe entwickeln. 
Der Verf. stieg jedoch ohne Nachtheil in dasselbe hin
ab). sowie der, grosse Becken warmer Quellen enthal
tende Krater Telaga Leri von 700 F. Durchmesser, und 
andere auf einem 5—6000 F. hohen Plateau befindliche 
vulcanische Moräste.

Wir brechen hier ab, und übergehen mehre Streif
züge des Verf. durch die Waldgebirge G. Panggerango, 
Manellawangie, und Gede (einem auf 10,630 F. sich 



151

erhebenden Vulcän) in dem J. 1839. S. 412 — 492, so
wie die dem Buche einverleibten tabellarischen Über
sichten zahlreicher Höhenpunkte Javas, meteorologischen 
Journale, Compassrichtungen und chemischen Analy
sen der vulcanischen Gewässer, und erlauben uns zum 
Schlüsse nur noch einige allgemeine beim Lesen der 
interessanten Schrift uns aufgestossene Bemerkungen.

Der Verf. ist vorzüglich Botaniker und Geognost, 
und sein Buch gibt ein höchst anschauliches Bild von 
der Physiognomie und dem landschaftlichen Charakter 
besonders der Berggegenden Javas, wobei zu bedauern 
ist, dass die zahlreichen Abbildungen nur skizzirt sind. 
Es zeugt von dem unerschlossenen, der Untersuchung 
und Bekanntwerdung wartenden Reichthum der Natur 
im Innern der Aquatorialländer Ostindiens , besonders 
in botanischer und zoologischer Hinsicht. Der Verf. 
spricht sich hierüber S. 285 in der Einsamkeit der 
Wälder auf höchst gemüthliche Weise aus. Die Ur
einwohner scheinen noch ganz in paradiesischer Un
schuld zu leben , sind höchst gefällig und bescheiden,, 
frugal in der Nahrung, indem auf den Streifzügen des 
Verf. vorzüglich Reis und in den Wäldern selbst Käfer 
genossen werden, und von Gefahr durch dieselben für 
den Reisenden findet sich auf der ganzen Reise keine 
Spur. Selbst mit den wilden Thieren leben sie in Ein
tracht. Die wilden Affen werden von ihnen durch 
eine Bambustrommel zu Hunderten von den Gipfeln der 
Bäume herabgelockt. und nehmen die dargebotene 
Speise aus der Hand ; dagegen ein dem unbewaffneten 
Verf. keck entgegentretender Königstiger vor seinem 
und seiner beiden javanischen Begleiter Geschrei die 
Flucht ergreift. Zahlreiche Insekten, welche zur Nacht
zeit sich hören lassen, Vögel, Vampyre, auch Blutegel 
bewohnen die fast undurchdringlichen Wälder, durch 
welche nur das Rhinoceros, der Tiger und wilde 
Schweine sich Wege bahnen. Bemerkenswerth ist, 
dass die Javanesen für die meisten von dem Verf. an
geführten Pflanzen, sowie für jeden Vulcan, eigene Na
men haben, was ebenfalls von noch vorhandener Innig
keit der Einwohner mit der Natur, von einem Natur
leben, welches erst mit der steigenden Cultur schwin
det, zeugt.

Eigenthümlich erscheint die grosse Menge Vulcane 
der Insel. Wählend Europa nur drei bis vier Vulcane 
zählt. finden sich allein auf der Höhenkarte des Verf. 
übet 20 angegeben. Sie stehen gruppenweis neben 
einander . die Gebirgsart, auf welcher im westlichen 
Theile der I11Sel sie emporsteigen, besteht aus Trachyt, 
und bildet den Mittelpunkt der Insel, wie die beigefügte 
Karte zeigt. Charakteristisch ist ferner die Form des 
Kraters derselben, der bei den meisten ih ejHe enormc 
Tiefe, selbst bis ein Achtel der Höhe des Berges (bei 
Tankuban-Prahu) sich hinabsenkt. Endlich die grosse 
Menge Wasserdämpfe und Wasser, die aus den meisten 

dieser Vulcane ausströmt und wodurch auch die vulca
nischen und kochenden Schwrefelseen gebildet werden. 
Obgleich verheerende Ausbrüche selten sind, so deutet 
doch die stete Ausstossung von Dämpfen und die Bil
dung neuer Vulcane auf fortdauernde allgemeine vul- 
canische Thätigkeit der ganzen Insel. Die zahlreichen 
Feuerberge der westlichen Provinz Javas finden sich 
sämmtlich in einem Districte von etwa 30 geographi-1 
sehen Meilen Länge und 15 Meilen Breite. Das Klima 
im Innern der fast unter dem Äquator liegenden Insel 
ist gesund, und die kräftige deutsche Natur des Verf- 
hat die unendlichen Strapazen in der Besteigung der 
zahlreichen Vulcane und in der Durchdringung der Ur
wälder glücklich überstanden.

Die dem höchst empfehlungswerthen Werke beige
fügten 38 Tafeln geben vorzüglich die verschiedenen An
sichten der beschriebenen Vulcane, und die zwei Hö
henkarten die Meereshöhen derselben.

Dr. D. G. Kieser.

Medicin.
Die Gicht, ihre Zufälle, ihre Gefahren und ihre ärzt

liche Behandlung, als Leitfaden am Krankenbette, 
von Dr. Joh. Wendt, königl. Geh. Medicinalrathe, 
Professor Ordinarius u. s. w. Breslau, Gosohorsky. 
1844. Gr. 8. 1 Thlr. Tk Ngr.

Für ein Journal, welches, wie die Allg. Lit.-Ztg., dem 

allgemeinen Fortschritte der Wissenschaft gewidmet ist, 
hat eine Schrift, wie vorliegende, kaum einen Werth: 
man müsste sie denn als Warnungszeichen betrachten, 
zur Erinnerung daran, dass jedes Stillstehen in der 
Wissenschaft ein Rückschritt ist. dass Jeder unabwend
bar mit dem Bauschutt der Wissenschaft in den Ab
grund der Laienhaftigkeit hinabgleitet , der nicht fort 
und fort aufwärts klimmt.

Dass unser Verf. in dieser Gefahr schwebt, haben 
schon seine letzten Schriften gezeigt; auch würden wir 
es schon aus der reactionären Tendenz der Vorrede 
schliessen können; der Ton aber, mit dem unserVerf. 
auftritt, zeigt uns auch die Quelle des Übels. Gewiss, 
es ist Niemand so unbillig, zu verlangen, dass Männer, 
welche vor der Zeit jung waren, ehe die Riesenfon
schritte der neuern Medicin, besonders der so müh
sam zu erwerbenden physiologischen, zoochemischen 
und pathologisch - anatomischen Kenntnisse ins Leben 
getreten waren, — dass solche Männer sich in allem 
Dem eingeweiht zeigen sollen, was jetzt dazu erforder
lich ist, um zu wissenschaftlichen Ärzten zu sprechen- 
Allein man kann wohl verlangen, dass in diesem Falle 
Selbsterkenntniss und Bescheidenheit die Farm, und 
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eine einfach empirische, dem gereiften Praktiker so 
sehr wohl anstehende Forschung den Kern der Mit- 
thfeilungen hergeben. Wo wir aber Beides vermissen, 
prötestiren wir gegen solche Bücher und verweisen sie, 
wo sie hingehören, nach Quedlinburg oder Nordhausen, 
unter die Volksschriften für Laien. — Besonders pro- 
testircn wir gegen nichtssagende Redensarten und un
begründete, den positiven Resultaten der Wissenschaft 
ins Gesiebt schlagende Machtsprüche. Wenn uns da
her Jemand heutzutage belehren will: „Dass das We
sen der Gicht in der Tendenz zur Verirdung bestehe, 
dass die hydropische Kachexie durch Neigung zur Ver
wässerung des Blutes entstehe, dass das Streben zur 
Wucherung der Ernährung das Grundwesen der Lust
seuche darstelle“ (S. 3) : so nennen wir das hohle Flos
keln, aus denen weder Wissenschaft noch Praxis Nutzen 
ziehen können und berufen uns darauf, dass die patho
logische Anatomie positiv nachgewiesen hat, die Ver
ödungen seien Ausgänge sehr verschiedenartiger Krank- 
heitsprocesse, z. B. der Faserstoffablagerung, der athe- 
romatösen Entartung, der Tuberculose, selbst der 
Eiteraufsaugung, — dass sie nachgewiesen hat, wie die 
Wassersucht und Blutwässerigkeit ebensowol der ein
fachen Behinderung der Venencirculation, als der allzu 
reichlichen Ausscheidung von Eiweiss - oder Faserstoff 
aus dem Blute (z. B. bei Morbus Brigktü, Entzündun
gen, Gelenkrheumatismen), und dem Verlust vonrothen 
Blutbestandtheilen entspringen kann, — wie das Wesen 
der Syphilis allenthalben Entzündung ist, Wucherungs- 
processe aber der einfachen Hypertrophie, der Schleim
hautentzündung, dem Krebs, den Skropheln und vielen 
andern Krankheiten angehören. — Und wenn uns Jemand 
1844 noch glauben machen will, dass die Gichtablage
rungen in kohlensaurem und phosphorsaurem Kalke 
bestehen, dass der sauer reagirende Harn der Gicht
kranken Bodensätze von phosphorsaurem Kalk enthalte 
und dass der Schweiss der Gichtkranken nach Kalk 
rieche: so nennen wir das Phantasien und verweisen 
auf unsere Chemiker Liebig, Lehmann, Marchand, Si
mon u. A., die Zierden Deutschlands, welche unwider
leglich gezeigt haben, dass die Gichtablagerungen und 
die Gichtsedimente aus harnsauren Salzen, besonders Na- 
trorisalzen, bestehen, dass sie fast gar keinen Kalk 
und nicht eine Spur von Phosphorsäure enthalten, und 
dass sogar die Knochen des Gichtkranken Mangel an 
Kalkphosphaten leiden; wobei wir uns noch füglich 
wundern, dass die schon zu Lavoisier’s Zeit bekannte 
Thatsache, dass die Kalk-Phosphate und -Carbonate in 

säuern Flüssigkeiten löslich sind, und nur in dem bei 
echter Gicht niemals vorkommenden alkalischen Harne 
die Phosphate als basische Salze zu Boden fallen 
könnten, unserm Verf. unbekannt seinkonnte.— Wenn 
uns dann Jemand erwiderte, dass auch wir zu der 
„gottlosen“ (S. VIII) Jugend gehören, welche das „edle 
Gut der ärztlichen Wissenschaft“ den „Naturwissen
schaften und andern Hülfswissenschaften“ opfern und 
dadurch die „eigentliche innere Praxis arm machen 
will“, dass wir doch mindestens vor den eingeflochte- 
uen Krankengeschichten und der mitgetheilten empiri
schen Schilderung der Krankheit selbst Respect haben 
müssten u. s. w.: so entgegnen wir ihm, dass die mit
getheilten Krankengeschichten keinen Werth haben, 
seit wir aus dem gottlosen Paris und dem von da aus 
angesteckten Wien, Berlin, Tübingen, Prag u. s. w. ganz 
andere, der Wissenschaft direct förderliche Kranken
geschichten zu erhalten gewohnt sind, und dass die 
vom Verf. gelieferte Beschreibung der Gicht sich in 
jedem gewöhnlichem Handbuche ebenso gut findet. Der 
einzige Fall, welcher unter den mitgetheilten hätte Be
deutung haben können, ist der dreimal erzählte (S. 27, 
31 und 207), wo ein Kranker eine kalkmilchähnliche 
Flüssigkeit aus entstandenen gichtischen Geschwüren 
der Gelenke in reichlicher Menge entleerte: ein „Jüng
ling des Fortschritts“ (S. IX) würde nicht unterlassen 
haben, diese Flüssigkeit chemisch zu untersuchen , um 
daraus Aufschlüsse über das Wesen der Krankeit zu 
erlangen !

Auf die reichliche Mittheilung der vielen gehei
men und nicht geheimen, einfachen oder höchst com- 
componirten Speciftca, gegen Gicht legen wir so wenig 
Gewicht, dass wir sie, ohne eine rationelle Aufklärung 
über Wesen und Ursachen dieses Übels für mehr 
schädlich als nützlich halten : mögen sie nun für Laien 
oder für Arzte bestimmt sein.

Und so schliessen wir denn mit den Worten des 
Verf.: „Es wird eine Zeit kommen, wo man staunend 
fragen wird, wie es möglich war, sich in unserer Zeit 
solcher grober Empirie preiszugeben“ (S. 85). — „Die 
ärztliche Praxis wird erst dann wieder zu dem Segen 
ihrer Wirksamkeit, zu ihrem Ansehen und ihrem Ver
trauen zurückkehren, wenn die Natur treue und die 
unbefangene Beobachtung ihre volle Anerkennung fin
den ! “ (8. IX.)

Dresden. II, E. Richter.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. JF» BSand in Jenn,. Druck und Verlag von F» A. Brockhaus in Xieipzig.



NEUE JENAISCHE

ALL MEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 39. 14 Februar 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Oberlehrer am Gymnasium in Hirschberg Balsam ist 

als Conrector an das Gymnasium in Liegnitz versetzt worden.

Die Akademie zu St.-Petersburg hat den Geh. Regierungs- 
rath Prof. Dr. Böckh in Berlin, den Geh. Hofrath Prof. Dr. 
Eichstädt in Jena und den Prof. Dr. Becker in Leipzig zu cor- 
respondircnden Mitgliedern ernannt.

Der Domdechant Dr. Melchior Diepenbrock in Regensburg, 
auch als Schriftsteller durch „Suso’s Leben und Schriften“, 
Predigten u. a. bekannt, ist zum Fürstbischof in Breslau ge
wählt worden.

Architekt Bernh. Grüber in Regensburg, der Verfasser 
der „Vergleichenden Sammlungen für christliche Baukunst“, folgt 
einem Rufe als Baudirector und Professor der Baukunst an der 
Universität zu Prag.

Dem Geh. Medicinalrath Dr. Jos. Herrmann ist eine ausser
ordentliche Professur der Geburtshiilfe an der medicinisch-chirur- 
gischen Militärakademie in Berlin übertragen worden.

Generalsuperintendent Dr. Hi'le in Helmstadt ist zum geist
lichen Rathe im Consistorium zu Wolfenbüttel an des verstor- 
storbenen Abtes Bank Stelle erwählt worden.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. Fr. Jacobi in Mar
burg ist die ausserordentliche Professur der abendländischen 
Sprachen übertragen worden.

Der Privatdocent Dr. Friedr. Müller in Berlin ist zum 
ausserordentlichen Professor in der philosophischen Facultät der 
Universität zu Berlin ernannt worden.

Der Director der Realschule in Gotha Schulrath Joh. Heinr. 
Traug. Müller folgt einem Rufe zur Errichtung einer neuen 
Realschule in Wiesbaden.

Der Privatdocent in der theologischen Facultät der Uni
versität zu München Dr. Reischl ist zum Professor der Dog
matik am Lyceiun zu Amberg ernannt worden.

Den Reisenden Dr. R. H. Schomburgk hat die Königin von 
England zum Ritter der vereinigten Königreiche Grossbritannien 
und Irland erhoben.

Der Privatdocent Dr. Const. Zwenger ist zum ausserordent
lichen Professor in der juristischen Facultät zu Marburg er- 
n&nnt worden.

0 r d e n. Der Director der Akademie der Künste in Berlin 
Dr. Schadow erhielt den schwedischen Nordsternorden. Bei der 
Feier des Krönung«- nnd Ordensfestes in Berlin erhielt den 
Rothen Adlerorden zweiter Klasse mit Eichenlaub der wirkliche 
Geh. Justizrath und Director Dr. Bornemann in Berlin; dritter 
Klasse mit der Schleife Geh. Medicinalrath und Prof; Dr. Busch 
in Berlin, Consistorialrath und Prof. Dr. Middeldorpf in Breslau, 
Provinzialschulrath Schulz in Berlin, Bibliothekar Dr. Spiker in I 
Berlin, Geh. Sanitätsrath und Prof. Dr, Wolff in Breslau-, den

Rothen Adlerorden vierter Klasse der Secretär des archäolo
gischen Museum in Rom Dr. Braun, Pfarrer Crüger in Wachow 
Prof. Dr. Wilh. Grimm in Berlin, Professor bei der Akademie 
der Künste, Hampe in Berlin, Director einer hohem Bürger
schule Herter in Berlin, Superintendent Karsten in Züllichau, 
Prof. Dr. Kugler in Berlin, Hofrath und praktischer Arzt Dr. 
Lehwes in Berlin, Pfarrer Liebetrut in Wittbriezen, Hofrath 
Dr. Michaelis in Berlin, Medicinalrath Dr. Nicolai in Berlin, 
Consistorialrath und Prof. Dr. Pischon in Berlin, Gymnasial
director Dr. Ranke in Berlin, Oberlehrer Rendschmidt in Breslau, 
Prof. Dr. Heinr. Rose in Berlin, Prof. Dr. Rudorff in Berlin, 
Prof, und Maler Schoppe in Berlin, Hofrath und Prof. Schultze 
in Greifswald, Oberconsistorialrath und Hofprediger Snethlage 
in Berlin, Gymnasialdirector Starke in Neu-Ruppin, Prof. Dr. 
Stuhr in Berlin, Superintendent Wessel in Potsdam, Superin
tendent Ziehrenberg in Friedeberg. Das Ritterkreuz des grie
chischen Erlöserordens erhielt Oberbibliothekar Hofrath Gersdorf 
in Leipzig.

Nekrolog.
Am 14. Jan. starb zu Breslau Geh. Medicinalrath und 

Prof. Dr. Adolf Wilh. Otto, geb. zu Greifswald am 3. Aug. 1786. 
Aus seinen Schriften benennen wir: Handbuch der pathologi
schen Anatomie des Menschen und der Thiere (1814); Seltene 
Beobachtungen zur Anatomie, Physiologie und Pathologie (1816; 
18*24); Lehrbuch der pathologischen Anatomie des Menschen 
(1830).

Am 17. Jan. zu Dresden Dr. Karl Christ. Leber. Weigel, 
kaiserl. russischer Hofrath und praktischer Arzt, geb. am 1. Dec. 
1 769 zu Leipzig. Von ihm erschien: Versuch einer französisch
lateinisch-italienisch-deutschen Nomenclatur der neuern Chemie 
(1792); Neugriechisch-deutsches Wörterbuch (1796). Beiträge 
lieferte er zu Schneider’« griechischem Wörterbuch, zu ^er 
Kühn’schen Ausgabe des Hippokrates, zu vielen Zeitschriften.

Am 18. Jan. zu Berlin Dr. Friedr. Wolff, Professor der 
Logik und Mathematik an der medicinisch-chirurgischen Militär
akademie, geb. zu Ussa am 7. Sept. 1765. Seine Schriften 
s. bei Meusel Bd. XVI, S. 236 und Bd. XXL s- 623.

Am 19. Jan. zu Dresden Geheimrath Kari Borromäus Alex. 
Steph, v. Miltitz, Oberhofmeister desPrmzen ohann von Sachsen, 
geb. zu Dresden am 9. Nov. 1781- ®c rieb: Ausstellungen 
in vermischten Erzählungen (2 Orangenblüthen
(2 Bde., 1822—25); Gesammelte Erzählungen (3 Bde., 1825); 
viele Aufsätze in der Musikalischen Zeitung, in der Zeitung 
für die elegante Welt u. a.; ausserdem musikalische Compo- 
sitionen in Opern, Messen, tedem u. a.

Gelehrte Gesellschaften.
Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 

16. Dec. v. J. legte Geheimrath Dr. Tölken zwei Gemmen der 
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königl. Sammlung vor, einen Onyx mit der Darstellung des 
personificirten Tactes (Kpörof) in jugendlicher geflügelter Ge
stalt, mit bekränztem Haupte, den Thyrsus und eine Traube 
haltend und mit dem Fusse das tactmessende Scabillum (xqo- 
TO7rs^a, y.Qovnlt,iov) tretend. Die Darstellungen des Krotos in 
Marmor, deren eine sich in Florenz, eine andere dem Ver
nehmen nach in St.-Petersburg befindet, eine dritte neuerlich 
gefundene in den Besitz des Duca Torlonia zu Rom gekommen 
ist, sind wilder gefasst. Selbst in den Himmel wurde dieser 
Sohn des Pan und der Eupheine vers-etzt, um als Tacthalter 
der Sphären im Sternenbild des Schützen im Zodiacus zu glän
zen. Ferner einen schönen Karneol mit Iris, der Götterbotin, 
dargestellt mit Schmetterlingsflügeln und dem Caduceus, in 
manchen Fällen für Psyche, Fortuna, und selbst für Nemesis 
gehalten. Maler Pascal hielt einen Vortrag über das Charakter
istische in der Landschaftsmalerei. Er machte auf die wesent
lichsten Unterschiede der naturgetreuen und der idealisirten Auf
fassung der Landschaft aufmerksam und gab Andeutungen, in 
welcher nothwendigen Beziehung die Staffage zur Landschaft 
stehe. Er selbst hatte in zwei grossen Landschaften zu zeigen 
versucht, wie auch die Landschaftsmalerei Dichtung und Wahr
heit vereinigen könne, obgleich das sogenannte Componiren 
einer Landschaft seine Bedenklichkeiten habe. Ausgestellt waren 
einige kleine Statuetten von Kauer in Kreuznach. Porträtmaler 
Gärtner aus Kopenhagen legte eine Anzahl wohlgelungener von 
ihm ausgeführter Porträts, namentlich von Thorwaldsen, Ohlen
schläger , Tieck, vor.

Gesellschaft naturforschender Freunde in 
Berlin. Am 17. Dec. v. J. zeigte Geh. Medicinalrath Link 
eine neue schöne Heideart (Erica anthura) vor, die er in die
sem Herbste bei Spalatro in Dalmatien gefunden hatte. Sie 
unterscheidet sich von E. mediterranea, multiflora, vagans durch 
die kurzen Blüthenstiele an den Enden der Zweige, wodurch 
lange dichte Ähren von röthlich weissen Blumen entstehen; die 
kurzen Antheren stehen auf langen Fäden aus den Blumen 
hervor, die von ansehnlicher Grösse sind. Prof. Gurlt machte 
Mittheilungen über eine von ihm secirte Giraffe. Muskeln, 
Speicheldrüsen, Gesichtsnerven sind denen des Rindes ähnlich. 
Die Giraffe hat einen Muskelbruch mehr an M. extensor dig. 
communis et longus der Vorder- und Hinteibeine. Die Herz
knochen fehlen. Die Lungen, nicht so tief in Läppchen ge- 
theilt, enthielten Echinoceus veterinorum. Die Hornsohlen der 
Klauen sind wie gewöhnlich und nicht in eine Bürste zerfasert, 
wie Ball angegeben. Dr. Troschel legte zwei neue Gattungen 
von Holothunen vor, welche darin übereinstimmen, dass ihr 
Mund von acht grössern und zwei kleinern ventralen Tenta
keln umgeben ist. Die eine, anaperus, hat überall zerstreute 
Füsschen, gleich H. peruviana (Less.) undU.fusus (O. F. Müller); 
die andere, leptochirus, hat die Füsschen der Bauchseite in drei 
Längziigen, wie eine neue Art von Malacca. Lungen haben 
beide Gattungen. Römer legte eine Sammlung von Verstei
nerungen aus dem Kohlenkalk von St.-Louis am Missisippi vor. 
Unter den Korallen befindet sich der Typus der Gattung Ar- 
chimedes Lesuear, deren schraubenförmige Axe jedoch nicht hin
reicht, sie von Fenestrella zu trennen. Die Pentremiten der 
Sammlung geben Aufschluss über den Bau des Kelches. Er 
besteht aus einem dreitheiligen Becken, fünf grossen Schulter
tafeln zur Aufnahme der ambulacra gabelartig getheilt und fünf 
kleinen Stücken, welche über der Naht zweier Schultertafeln 
stehen. Eine ungestielte Crinoiden-Gattung ist marcupites ver
wandt. Die Brachiopoden sind theils identisch mit Arten des 
deutschen und englischen Kohlenkalkes, Productus antiquatus,

Spirifer trigonalis, Orthris crenistria, theils analoge Arten. Prof. 
Ehrenberg sprach über die das Seesalz in Süd-Frankreich fär
benden Organismen, nach neuern durch W. Rose von Lichten
stein in Marseille erhaltenen Materialien. Das Färbende sind 
weder Pilze, noch kleine Krebse, noch Monaden, nach Gallio- 
nellen, welche nur secundär mitwirken können, sondern ein 
der Sphaerella nivalis, der rothen Schnee-Alge, ganz ähnlicher 
Körper, auch erst grün, dann roth, Sp. salina E., die von 
verschiedenen Thieren verzehrt werden, deren Leib auch roth 
färbt. Hierauf zeigte Derselbe die im J. 1838 durch Prof. 
Magnus und Hugi erhaltene rothe Schnee-Alge der Alpen noch 
im Wasser in ihrer rothen Farbe und, wie es scheint, lebend 
vor und erwähnte, dass sich der von dem 1838 verstorbenen 
Prof. Hoffmann gesammelte rothe Schnee in der Flüssigkeit des 
verstöpselten Fläschchens in grüner und rother Farbe erhalten 
habe, welche Lebensfähigkeit durch die Pflanzensaamen-Natur 
der Körperchen erklärlich werde. Hierauf legte Derselbe die 
Zeichnungen von drei neuen Genera einheimischer mikroskopi
scher Thierchen vor. Asterodictyon in zwei Arten, aus dem 
See von Beeskow, eine bisher mit Pediastrum und Monactinus 
verschmolzene Form, mit einstrahligen Randzellen und Central
zellen, eine Art glatt, die andere gekrönt. Oncospaenia, eine 
feine gerippte Bacillarienform mit kreisförmigen, hakenförmigen 
Stäbchen. Stephanodiscus, freie flache am Rande gezähnte 
Kiesclschalen, die sich durch strahligen, nicht zelligen Bau der 
Scheiben von den fossilen Systephorien des Meeres der Ber
muda-Inseln unterscheiden. St. Berolinensis und St. Carpathica 
im Tatragebirge. Geh. Medicinalrath Müller legte die Larven 
von der von Peters in Quellimane gefundenen neuen Ducty- 
lethra vor. Sie tragen jederseits des Maules einen langen Bart
faden, wie die Welse. Der Hornschnabel fehlt, die Athmen- 
öffnungen sind beiderseitig.

Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 13.Jan. 
als an Joseph Eckhel’s Geburtsfeste feierte die Gesellschaft ihr 
Jahresfest. Geh. RegierungsratL Tölken sprach über Eckhel’s 
Verdienste um die Münzkunde und zeigte, wie derselbe auf 
die uneigennützigste Weise gewissermassen sein Leben der Aus
arbeitung seiner Doctrina numorum gewidmet hatte. Dr. Köhne 
hob darauf hervor, wie Eckhel nur zur Hälfte die wissenschaft
liche Aufgabe, welche uns die Numismatik darbietet, gelöst 
habe, indem er nur die äussere Seite der Münzen, d. h. ihr 
Gepräge, in ein System gebracht und sie in Bezug auf Archäo
logie und Geschichte und deren Hülfswissenschaften trefflich 
erläutert habe. Nicht minder wichtig aber sei die innere Seite 
der Münzkunde, d. h, die Untersuchung der alten Münzfüsse, 
und diese, sowie ihren Zusammenhang unter einander, habe 
zuerst mit gewohnter Klarheit und bewundernswürdigem Scharf
sinn Böckh dargestellt, dessen Metrologie daherEckhel’s Doctrina 
ergänze. Das f estprogramm enthält eine Abhandlung über die 
Götterbotin Iris nach einer unedirten Gemme des königl. Mu
seums, von Tölken.

Literarische Nachrichten.
Die Feier am Geburtstage Winckelmann’s hat, in Rom 

seit 16 Jahren begründet, nun auch in Deutschland, und zwar 
bei den Hochschulen, welchen die Belebung eines hohem Inter
esse für das Studium der alten Kunst durch äussere Verhält
nisse möglich wird, eine fixirte Stellung gewonnen. Zu Berlin, 
Kiel, Greifswald, Bonn, Breslau, Göttingen wird der Gedächt-
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nisstag festlich begangen, und nicht zu bezweifeln ist, dass 
aus der an diesem Tage erneuerten Verbindung gleichstreben
der Geister ein erfreulicher Erfolg für den Anbau der Wissen
schaft hervorgehe und die Begeisterung der Lehrer auch in 
die Gemiither der Jünger anregend eindringe. So haben die 
Forscher der alten Kunst zu Berlin und Greifswald auch am 
9. Dec. v. J. das Winckelmannsfest durch Versammlung und 
Vorträge würdig gehalten. Zu Berlin, wo die Archäologische 
Gesellschaft sich zu einer auch äusser dem Vereine frucht
bringenden Wirksamkeit bethätigt, und deren Director rastlos 
bemüht ist, die Verbreitung archäologischer Studien zu fördern, 
wurden durch ein Programm Vorträge von oben Genannten 
und von Curtius, Horkel, Panofka, Tölken, Wiese und Zahn 
angekündigt. Das Programm führt den Titel: „Die Schmückung 
der Helena. Viertes Programm zum berliner Winckelmannsfest 
von Eduard Gerhard. Nebst einer Abbildung.“ (Berlin, 1844. 4.) 
Insofern aus dem Paris- und Helenamythus vorzüglich zwei 
Momente von der Kunstdarstellung aufgenommen und vielfach 
behandelt worden sind, —- die Zusammenführung der Helena 
und des Paris durch Aphrodite im Hause des Menelaus, und 
die Vermählung Helena’s mit Paris in Troja — reiht sich an 
das erstere Moment die Darstellung einer Schmückung der Braut 
durch Aphrodite und andere Gottheiten in Vasenbildern und 
sechs etruskischen Spiegeln. xAus diesen wird das Bild eines 
Spiegels, welcher, aus Clusium gewonnen, im Besitze des Ver
fassers ist, hervorgehoben und sowol an sich erläutert, als auch 
mit den übrigen Darstellungen verglichen, wodurch eine voll
ständige Übersicht der Behandlung erreicht wird. Die um die 
Schmückung der Helena bethätigten Gestalten werden als Aphro
dite und Peitho, der hinter der Gruppe erscheinende Jüngling 
als Paris erkannt. Da der Künstler den Figuren selbst nicht 
bestimmte Attribute gegeben hat, stützt sich die Erklärung auf 
die Analogie anderer Bilder, in welchen die Bezeichnung be
stimmter hervortritt. — In Greifswald wurde vom Prof. Schümann 
ein Vortrag gehalten, zu welchem Prof. Otto Jahn durch ein 
Programm eingeladen hatte. „Paris und Oinone von Otto Jahn. 
Einladungsschrift zu einem am Geburtstage Winckehnann’s von 
Prof. G. F. Schümann zu haltenden Vortrag.“ (Greifswald, 
1844. 4.) Den Inhalt möchten wir als ein Muster der Be
handlung einer solchen Aufgabe bezeichnen. An eine gründ
liche Darlegung der Sagen von Paris und seiner Liebe zur 
Oinone, wie seiner Trennung von derselben durch die ihm von 
Aphrodite zugeführte Helena und seine Anerkennung als Königs
sohn reiht der Verfasser eine Aufzählung der Kunstwerke, in 
welchen sich Scenen aus diesem Liebeleben dargestellt finden 
lassen, und erklärt sie mit ruhiger Umsicht und Besonnenheit, 
die in den Werken nicht mehr zu sehen behauptet als was 
wirklich in denselben erscheint.— In Göttingen wurde das Fest 
mit der Eröffnung des neu eingerichteten akademischen Kunst
museums verbunden. Prof. Dr. Wieseler hielt über die vorziig- 
hchsten Stücke ries Museums einen übersichtlichen Vortrag.
uf’ ..IIerniann katte dazu durch ein programm über die 

„Hypathraltempel des Alterthums“ ■ eingeladen. Der Verfasser 
entwic eit den Grundgedanken, dass der freie Raum über den 
Mittelschiffen der grössern griechischen Tempel (hypaethrij zu
nächst die Bestimmung hatte, einen Altar im Innern des Heilig
thums zu umgeben, und dass darauf der specifische Unter
schied dieser Gattung von Tempelgebauden gegen andere ge
wöhnliche Peripteros oder Dipter s beruhe.

Mlscellen.
Es gibt Bücher, bei denen man nicht herausfinden kann,, 

was sie eigentlich sind oder sein wollen. zu diesen krypto- 
gamen Erzeugnissen gehört folgende Schrift, von welcher zwei 
Bände vorliegen: „Zur Kenntniss der unter dem Titel Biblio- 
theque Latine-Francaise von K. L. F. Panckoucke zu Paris ver
anstalteten und herausgegebenen Sammlung von französischen 
Übersetzungen lateinischer Classiker. Erstes Heft. Enthaltend • 
1) Mittheilungen aus Apulejus (darunter das Märchen von der 
Psyche); 2) das Pervigilium Veneris (die Nachtfeier der Ve
nus). Theilweise von Übersetzungen in deutscher Sprache be
gleitet. — Zweites Heft. Enthaltend: I) Mittheilungen aus 
Petronius (darunter Schilderung eines Gastmahls zur Zeit des 
Kaisers Nero); 2) drei Elegien des Tibullus; 3) Scenen aus 
des Piautus’ Lustspiele Amphitruo.“ (Berlin, Ende. 1844. Gr. 8.) 
Die Vorrede („Voraussendung“ genannt) bezeichnet den Inhalt 
von der Panckoucke’schen Sammlung und die darin der Über- 
setzung beigegebenen Anmerkungen auf eine nicht eben belo
bende Weise und sagt dann: „Da die Bibliotheque Latine- 
Francaise in Deutschland fest ungekannt geblieben ist, — so 
hoffen wir durch Mittheilung einer Auswahl des Vorzüglichsten 
aus dieser Sammlung von Übersetzungen allen Freunden der 
altclassischen Literatur einen wesentlichen Dienst zu leisten, 
wobei nicht unerwähnt bleiben darf, dass, äusser den Gegen
ständen stets die unterhaltendste Seite abzugewinnen, wir aus 
eigenen Mitteln Vieles beigesteuert haben.“ Diese Vorrede 
aber schliesst mit einer wunderlichen Entschuldigung französi
scher Übersetzungen, dass da schon der Vergleich des minder 
Guten mit dem Bessern unterhaltend und fruchtbringend sein 
könne und man nicht zu streng urtheilen dürfe; dann wird 
eine lange Reihe Schnitzer aufgefülirt, die sich in Gerard’s 
Übersetzung des Goethe’schen Faust finden. Den Inhalt gibt 
schon der Titel an. Erst auszugsweise die französische Ein
leitung aus dem Apulejus, dann das milesischeMärchen, latei
nischer Text, französische Übersetzung und unter Beiden eine 
deutsche; dann ebenso das Märchen von Psyche, doch bricht 
der lateinische Text mitten durch etc. und u. s. w. ab. Zur 
Einleitungin das Pervigilium Veneris, welchem äusser der fran
zösischen Übersetzung die deutsche Nachbildung von Bürger 
beigegeben wird, dient die Nachweisung der Originale, aus 
welchen Bürger den Stoff’ zu seinen Balladen entnommen hat. 
In gleicher Weise ist das zweite Heft ausgestattet. Den Ele
gien des Tibullus ist die Übersetzung von Koreff beigefügt, 
den Scenen aus Piautus’ Amphitruo — die Übersetzung der 
entsprechenden Scenen in Moliere’s Amphitruo von Kleist- Die 
hier und da beigegebenen Noten kann man darnach bcuitheilen, 
dass bei einer gelegentlichen Erwähnung Montaigne s bemerkt 
wird, Bode habe in seiner Übertragung der Bssais die Einlei
tung unübersetzt gelassen, und nun wird diese un Originale 
und in deutscher Übersetzung beigefügt- Einen solchen Inhalt 
erwartet Niemand. Der Verfasser aber sagt in der Vorrede 
zum zweiten Heft: „Es hat zwar das erste Heft dieser Schrift 
bisher in keinem, der kritischen Blatter eutschlands eine Beur- 
theilung erfahren; dass eine solche indessen nicht nachtheilig 
ausfallen werde, glauben wir, ohne unserer Schrift das Wort 
reden zu wollen, im Hinblick auf unsere Bestrebungen wohl 
voraussetzen zu dürfen.“ Diese Anzeige soll auch nicht für eine 
Kritik gelten; sonst müsste sie anders lauten.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Üb Hand in Jena, Druck und Verlag von 1F. A. Brockhaus in ^Leipzig»
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Isit eilige nzlila 11.
(Der Raum einer Zeile wird mit P/2 Ngr. berechnet.)

& 11 $ e meine ^ne^klnpabie 
uab’ «Ranfte,

in alpbabetißber golge von genannten ®#rift(Mlern bearbeitet unb betauSgegeben von
$* ®* unb ^* et* ®r«Wr*

JHit Tupfern unb harten*
©er 9ßränumcration$prei$ betragt für jeben ^ßeil in ber 5lu§gabe auf ©rudp. 3 Sßlr. 25 SRgr., auf SMtnp. 5 Sßlr.

größern ©uhfcriöenfen auf bie 5lflcjemeine (gucpHopabte, welken eine Steiße uon feilen feßlt, foivie Solchen, bie 
als Abonnenten neu eintreten wollen, werben bie ben Slnfauf erleitfrternbften SBebingungen jugeftdjert.

Sm Satyre 1844 finb neu erfd)ienen:
®tfie ^ection (A—G). ^erauSgegeben von 5- ®. ©ruber. 40fter Sheil.

' Zweite ©ectien (H— N). £erauSgegeben von 2t. ®. Hoffmann. 23fter Sheil.
©ritte Section (O—Z). £erauSgegeben von 9JL @. SÄ eie r. ISter Sheil.

©iefe brei Sheile enthalten u. 51. nacßffeßcnbe wicbtiße 5lrtiM:
Grfte (Section: Eisenbahnen (mit jwei Safcln) von Hartmann; Elektromagnetismus (mit einer Safel) Von Bernhard; Elliptische 

Functionen (mit einer Safel) Von Sohncke; Engelbert von Stramberg; Englische Sprache unb Literatur von Grüsse; Epigraphik Von Franz; 
Römisches Erbrecht von Buddeus; Deutsches Erbrecht von Dieck; Europa (mit einet Safel) von Daniel.

3 Weite «Section: Joris von Escher; Joseph von Courtenay unb Jourdan von Stromberg; Joseph (@atte ber SJiaria) von Grimm; 
Joseph II. (beutfdjer Jtaifer) unb Joseph (Jtönig von ^Portugal) von Röse; Josephine. (Äaijerin) von Jacob; Jötnar von Wachter; Iphigenia 
Von Matthiae; Irenaeus Von Stieren; Irenik von Danz; Iriarte von Steinmetz; Iridium von Rost unb Duflos; Irkutzk bon Petri.

©ritte ©ection: Peter der Einsiedler von Wachter; Petersburg von Keber; Petra (mit einer Safel) von Rödiger', Petrarca von 
Blanc; Petrefactenkunde Von Meyer; Petroniiis von Eckermann; Petrus (bet 2lpcftel) Von Rettberg; Petrus Diaconus von Wachter; Pe-tsche-Ii 
bon Fischer; Peucer Von Rettberg; Peucetii von Krause.

ßetygig, im gebruar 1845. »* W.

3m (Sommiffionöverlag von jun. in £eipjig
ift foeben erfdjicnen unb burdj alle SBuchhanblungen ju besiegen:

«bbrttcf
bet

für *
ben ^etrn Sleicßugrafen

Wolf t>on
Wibct

ben £ertn 9?eid)ggrafen

betreffend
Me in ^n ^eidjegräfKdjen ^errfdjnften

unb ©fitem.
^crauSgegebcn von ben ©octorcn

W* ©ieif unb ®cf’ett5erg*
®r. 8. SSrofd). «'A

©te obige Schrift {ff et-n neuer widjtiger Beitrag jur ©efducbte bcS 
SentincJ’fchen ©rbfolgcjlreitg, welchem- baS publicum mit ber größten 
Sheilnahme vom 2fnfange an Die ju feinen neucftcn mcrfwürbigen ©d)ict= 
falen gefolgt ift. Sachtem bas Urteil ber Surifienfacultät ju ^ena, wel
ches im 5. 1843 burch ben ©rucb veröffentlicht würbe, pubiicirt worben 
war, wenbete ber Kläger bagegen bas Rechtsmittel ber Revifion ein. ©ie 
wiber bie jur lluSführung biefcS Rechtsmittels bejh'nimte llägetifche Re= 
vifionSfchrift Vom Sctlagten bei bem 3>roceßgerichte eingereichte ©egenfehrift 

wirb nebft ben baju gehörigen Beilagen in ber obigen «Sdjrift offenttfdß 
befannt gemacht, ©iefelbe hat aber nicht blos baburch Sßcrth, baß fie 
bie bem publicum bisher vorgelegten ?)roceßacten vcrvoUftänbigt, fonbern 
fie erhält aud} burch bie in ihr gegebene grünblidje ©rörterung ber hoch= 
wichtigen RedjtSfragen, welche in jenem ^roceffe jur Sprache gekommen 
ftnb, eine felbftänbige unb &war feßr große wiffenfchaftliche SSebeutung.

Soeben ift erfchiencn unb in ben unterjcidjneten 23ud;hanblungen ju 
haben:
Sntwurf ju einer Stabtorbnung für bie atefibenj. 

ßabt Äoburg. Sr. 8. 37, Sogen. 3n Umfdjlag 
geß. $>reiö 4

am 22. San- 1845.
©te fäminfließen ^wthpanolungen ber ßergoqlicßen 

_____ ^eftbettiftaM feburg.
«fjeute würbe ausgegeben:

Cujitvtoatiouö -
_ Reunte Auflage. 
Rtununbuiersigfles ^eft.

©iefe neunte Tluflage erfdjeint in 15 Sänben ober 120^>ef 
ten ju bem greife von 5 9?gr. für in ber 2ludgabe
auf 5Äa [eh i n en p a p i e r; in ber 2ludgabe auf ©d? reibpapiec 
foflet ber 2 Shlr., auf ^elinpapiet 3 Shlr.

SSudjßanblunßen liefern tag Sßerf ju tiefen 
Reifen nnb bewilligen auf 13 ®r« 1 ^reieremplar« 

51'ntünöigungCH auf ben Umfehlägen ber einzelnen £efte beS 
©onverfationS = Cerifon werben bei einer Auflage von 30,000 ©remplaren 
für ben Raum einer Seile mit 10 Rgr. berechnet.

am 31. Sanuar 1845. X
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ALLGE11EEVE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. «M40. 15. Februar 1845.

Theologie.
Die christliche Lehre von der Sünde, dargestellt von 

Julius Müller. Neue Ausarbeitung. Zwei Bände. 
Breslau, Max & Comp. 1844. Gr. 8. 5 Thlr.
10 Ngr.

Erster Artikel.
.Das vorliegende Werk ist der Mehrzahl unserer Leser 
ohne Zweifel kein unbekanntes. Es hatte in der Ge
stalt, in welcher es, zwar nicht seinem ganzen gegen
wärtigen Umfange nach, sondern nur als ein „erster 
Band“ im Jahre 1838 erschienen war, sowol durch die 
Zustimmung, die seine Tendenz und sein Inhalt bei 
einem Theile des Publicums, als auch selbst durch den 
Widerspruch, den beide bei einem andern Theile fan
den, einen ansehnlichen Leserkreis an sich herangezogen; 
die Anerkennung des gediegenen, erfolgreichen Fleis- 
ses seiner Ausarbeitung und Darstellung war ihm von 
allen Seiten, auch von den am entschiedensten gegne
rischen zu Theil geworden. Schon durch diese Vor
züge hat sich das Werk eine bleibende Stelle in unse
rer theologischen Literatur errungen, und auch der 
philosophischen, mit der es sich durch seinen Inhalt 
vielfach berührt, eine mehr als gewöhnlich aufmerk
same Rücksichtnahme abgenommen. Auch kann es 
nicht ausbleiben, dass diese Anerkennung und die da
durch bewirkte Aufmerksamkeit auf das Buch sich 
durch die vorliegende neue Ausarbeitung noch beträcht
lich steigern wird. Dieselbe ist nicht nur in den neu 
hinzugekommenen Partien, was jenes formale Verdienst 
anbelangt, der früheren in jeder Beziehung würdig, 
sondern sie nimmt auch durch den unermüdeten, von 
einer seltenen Gewissenhaftigkeit zeugenden Fleiss, 
den der cif. der nochmaligen Überarbeitung jener frü
hem Theile gewidmet hat, eine besondere Auszeichnung 
in Anspruch. Durch diesen Fleiss ist es geschehen, 
dass der in der ersten Ausgabe behandelte Inhalt schon 

*** sich in dieser zweiten zu einem beträchtlich grös
sern Umfange angewachsen ist; er nimmt äusser dem 
ganzen ersten ßande auch noch die reichliche Hälfte 
des zweiten (bis zu S.30-) ein. Nur die zweite Hälfte 
des zweiten Bandes fügt z« den drei Büchern der er
sten Bearbeitung noch ein viertes, über . die Verbrei
tung der Sünde* hinzu, und gibt somit den Inhalt, von 
Welchem wir annehmen müssen, dass der Verf ihn 
schon in der ersten Bearbeitung dem zweiten Bande 
zugedacht hatte.

Wenn hiernach diese neue Gestalt vor der frühem 
nicht nur den Vortheil voraus hat, dass sie sich als 
ein abgeschlossenes Ganze darstellt, sondern zugleich 
alle die Eigenschaften, die schon früher der Gegenstand 
einer uneingeschränkten Anerkennung sein konnten, 
derselben in noch erhöhtem Grade darbietet; wenn 
man dem Buche nach dieser Seite mit voller Zu
versicht das günstigste Prognostiken stellen kann: 
so könnte es beinahe befremden, wenn der Verf., eben 
dieser wohlwollenden Theilnahme gedenkend, am 
Schlüsse seines Vorworts eine Äusserung ihut, die auf 
eine gewisse Besorgniss hinzudeuten scheint, dass er 
sich derselben vielleicht nicht in gleichem Grade auch 
für diese zweite Ausgabe versichert halten dürfe. Den
noch wird, wer den Inhalt des Werkes erwägt, solche 
Besorgniss ganz natürlich finden. In seiner ersten Ge
stalt hatte dasselbe, wo nicht ausschliesslich, doch vor
wiegend zu seinem Inhalt die Ausführung von Gedan
ken und Überzeugungen, in Bezug auf welche der 
Verf. einen grossen und achtungswerthen Theil des 
theologischen Publicums von vorn herein mit sich ein
stimmig halten durfte, ohne doch dass diese Einstim
migkeit eine Arbeit, welche sich eine im vollsten Sinne 
zeitgemässe Darlegung und Beleuchtung dieser Ideen, 
sammt der Bestreitung und Widerlegung der Denkwei
sen, welche ihrer Geltung und Anerkennung in der 
Gegenwart hauptsächlich entgegenstehen, zur Aufgabe 
gemacht hatte, im Geringsten als überflüssig hätte er
scheinen lassen können. Die zweite Ausgabe, wenn 
sie auch alles, was die erste in dieser Beziehung ge" 
leistet, in sich aufgenommen und vervollkommnet hat, 
war doch nicht im Stande, nach dieser Seite etwas 
wesentlich Neues hinzuzufügen, wovon mit Grund vor
auszusetzen wäre, dass es dem Buch neue Freunde, 
die es nicht entweder schon waren, oder durch die 
fortdauernde Wirksamkeit der ersten noch hätten wer
den können, gewinnen werde. Dagegen hat sie theils 
in Bezug auf die wissenschaftlich6 Begründung jener 
Ideen, theils auf ihre Ausführung oder die Ziehung der 
Consequenzen aus ihnen nach einer Seite hin, die dort 
noch nicht ausdrücklich znr Sprache gekommen war, 
einige weitere Schritte thun müssen, und diese Schritte 
haben zu Ergebnissen geführt, von denen sich der Verf. 
nicht verbergen kann,. dass sie auf Beistimmung auch 
derer nicht durchgängig zu rechnen haben, welche sich 
mit den Ansichten des ersten Bandes in Einklang fan
den, während dagegen von Solchen, die schon dort 
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widersprachen, schwerlich zu erwarten ist, dass sie 
durch sie andern Sinnes werden dürften, sondern viel
mehr, dass sie darin nur zu neuen Entgegnungen Stoff 
und Anlass finden werden. Es ist also allerdings mit 
einiger Wahrscheinlichkeit vorauszusetzen, dass dem 
Inhalte nach diese zweite Ausarbeitung auf weniger 
eigentliche Beistimmung, und noch auf mehren Wider
spruch stossen wird, als die erste, gesetzt auch, dass, 
was wir gern annehmen, die Stimmung des urtbeilsfä- 
higen Publicums sich in der Zwischenzeit und vielleicht 
nicht ohne den mitwirkenden Einfluss des Buches selbst, 
noch um etwas mehr den heilbringenden Wahrheiten, 
welche das Buch seiner allgemeinen Tendenz nach 
vertritt, zugewandt haben sollte. Wie aber dem auch 
sei, und welche Stellung fortan das Publicum zu dem 
Werke einnehmen möge: auf keine Weise werden die 
Bedenken, welche man gegen dessen neue Gestalt er
heben mag, weder die gerechte Achtung vermindern, 
welche dasselbe seinem Verfasser erworben hat, noch 
die Bedeutung schmälern, die ihm aller seiner Mängel 
ungeachtet in der theologisch-philosophischen Literatur 
der Gegenwart zukommt. Jene Achtung kann nur er
höht werden durch die Gew issenhaftigkeit, mit welcher 
der Verf. auf die Gefahr hin, sich zu Ergebnissen ge
führt zu sehen, welche ihm in Bezug auf die Beistim
mung der Kreise, an die sein Vortrag sich hauptsäch
lich richtet, nicht eben erwünscht erscheinen konnten, 
dennoch seinen Gegenstand sowrol seinen Gründen als 
auch seinen Consequenzen nach soweit verfolgt, als 
sein, des Verf.. Gesichtskreis es irgend zulässt, sowie 
auch durch die Aufrichtigkeit in der Mittheilung dieser 
Ergebnisse; und auch für die objective Bedeutung des 
Buchs ist die Vollständigkeit nur als ein Gewinn zu 
betrachten, mit der es alle Inhaltsbestimmungen eines 
Standpunkts darlegt, der, wenn er auch nicht alle 
Wahrheit in Bezug auf die hier verhandelten Fragen 
zu gewähren vermöchte, doch jedenfalls Wahrheit ge
nug enthält, um auch den Irrthum, der mit der Wahr
heit verschmolzen durch ihn zu Tage gefördert wird, 
als einen lehrreichen erscheinen zu lassen.

Über den Sinn, in welchem das Werk in formaler 
Hinsicht seine Aufgabe gefasst, und über das sich dar
aus ergebende Verhältniss zur Theologie nach der ei
nen, zur Philosophie nach der andern Seite findet sich 
gleich an der Spitze dieser zweiten Ausarbeitung eine 
Erklärung, die in der ersten fehlte. Der Verf. erkennt 
zuvörderst eine doppelte ßehandlungsweise seines Pro
blems vom theologischen Standpunkte als möglich: 
eine solche, welche „sich darauf richtet, die Lehre 
Christi selbst und der Apostel aus den Quellen der 
neutestamentlichen Schriften zu ermitteln4-, und eine 
andere, die „ausgehend von dem gegenwärtigen Be
wusstsein der Kirche in ihren lebendigen Gliedern, die 
Lehre von der Sünde nach allen ihren wesentlichen 
Bestimmungen systematisch zu entwickeln sucht“. In

Folge der Erwägung einerseits, dass der zweite Weg 
„den Vortheil gewährt, sow'ol mit abweichenden theo
logischen Ansichten, als auch mit anderweitigen Ge
danken und Meinungen über den Gegenstand, welche 
die gegenwärtige Zeit bewegen, sich überall in genaue 
Beziehung setzen zu können“, andererseits, dass die 
Lösung der zweiten Aufgabe, „namentlich auf dem 
Boden der protestantischen Theologie die eingehende 
Beschäftigung mit der ersten wesentlich voraussetzt, 
und ihre Ergebnisse in sich aufnimmt“, entscheidet er 
selbst sich für die zweite Behandlungsweise, und tritt 
damit zugleich in ein selbstbewusstes Verhältniss zur 
philosophischen Speculation, über das er auch eine 
ausdrückliche Rechenschaft zu geben nicht unterlässt. 
Die Art und Weise, wie er dies thut, verdient sowol 
an sich selbst, als namentlich auch durch ihre Wich
tigkeit als Moment der Beurtheilung für die Ergebnisse 
des vorliegenden Werkes eine sorgfältige Beachtung.

Ausgehend nämlich von der Anerkenntniss, dass 
jede umfassendere wissenschaftlich theologische Be
handlung sei cs der christlichen Lehre überhaupt, oder 
irgend eines besondern Theils dieser Lehre, und zwar 
der Lehre von der Sünde vielleicht vorzugsweise, we
sentlich eine speculative Seite hat, — um der innere 
Beschaffenheit dieser Lehre willen, welche an sich 
selbst, wie sie, noch nicht wissenschaftlich entwickelt, 
in den neutestamentlichen Schriften vorliegt, die Grund
elemente eines speculativen Ganzen (vom Verf. selbst 
unterstrichene Worte) in sich sich enthält, — ausge
hend von dieser Anerkenntniss, und im Sinne dersel
ben eben so einsichtsvoll als liberal über die Bedeut
samkeit der philosophischen Geistesarbeit, sogar in 
solchen ihrer Phasen und Erzeugnisse, in denen sich 
eine principielle Abweichung vom Christenthum nicht 
verkennen lässt, für das gründlichere Verständniss des 
letztem sich aussprechend, kommt der Verf. zuletzt 
darauf, einen zwiefachen Weg bemerklich zu machen, 
welchen die christliche Philosophie einschlagen könne, 
um zu ihrem Ziele, d. h. der ,.Einheit des Glaubens 
mit allen Bildungsmomenten der Zeit, insofern diese 
in sich selbst Wahrheit und daher auch lebendige 
Zukunft enthalten“ (wie <Ier Verf. es nach Steifens 
ausdrückt) zu gelangen, einen progressiven und einen 
regressiven. Ger erste, „ohne sich durch den bestimm
ten Inhalt der christlichen Wahrheit irgend binden zu 
lassen, gehe von den allgemeinsten metaphysischen 
Anfängen aus, und suche in freier Forschung das phi
losophische System, in welchem der wissenschaftliche 
Geist wahrhafte und dauernde Befriedigung zu finden 
vermag“. In dem zweiten „nehme die Betrachtung ih
ren Ausgang von dem bestimmten Inhalt der christli
chen Wahrheit, den des ursprünglichen sittlichen und 
religiösen Bewusstseins mit eingeschlossen, und suche 
von ihm aus die allgemeinen Begriffe und Principien 
zu bestimmen, die im speculativen Gebiet die verbor
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gene Grundlage des christlichen Bewusstseins bilden.“ 
In der Überzeugung, „dass die Wahrheit sich nicht 
selbst widersprechen könne, dass in der Philosophie 
nicht unwahr sein könne, was in der Theologie wahr 
ist“, glaubt er sich versichert halten zu dürfen, dass 
beide Wege zuletzt in demselben Ziele Zusammentreffen 
werden; übrigens ist er aufrichtig und unbefangen ge
nug, den ersten Weg, den streng philosophischen, als 
den „schwierigem, kühnem und für die Herbeiführung 
des Resultats entscheidendem“ zu erkennen, „wie denn 
Niemand zweifeln werde, dass zur Erreichung jenes 
gemeinsamen Zieles ungleich mehr von der Philosophie 
zu thun ist, als von der Theologie.“ Er selbst aber 
entscheidet sich, wie es der Charakter seines Werkes 
als eines theologischen mit sich bringt, für den zwei
ten Weg.

So gern wir bereit sind, dem Verf. diese Unter
scheidung im Allgemeinen zuzugeben, so bekennen wir 
doch, in der Bezeichnung, die er von beiden Wegen 
gegeben hat, nicht ganz die Klarheit und Bestimmtheit 
gefunden zu haben, die uns von vorn herein das Ver
trauen einflössen könnte, ihn auf dem seinigen so cin- 
herwandcln zu sehen, dass der Charakter desselben 
rein eingehalten, und die Grenzen des durch ihn ge
botenen Verfahrens in keiner Beziehung überschritten 
würden. Schon in dem, was der Verf. über den pro
gressiven oder streng philosophischen Weg sagt, macht 
sich dieser Mangel fühlbar. Es wird nicht klar, wie 
weit nach ihm das Vermögen der philosophischen Spe- 
culation sich erstrecken soll, von ihrem, nicht zwar in 
Bezug auf die subjective Gesinnung des Philosophiren
den, aber doch in objectiver Beziehung, voraussetzungs
losen Anfänge aus, durch die ihr eigenthümliche Me
thode Ergebnisse zu gewinnen, wodurch die christliche 
Lehrwissenschaft sich gefördert findet. Ja fast könnte 
man, nach seinen Äusserungen an dieser Stelle, ihm 
die Ansicht unterlegen, die wir doch mit seinen sonst 
ausgesprochenen Überzeugungen nicht wohl vereinbar 
finden würden, dass die Philosophie auf ihrem eigenen 
W ege, unter Voraussetzung nur einer christlichen Ge
sinnung, aber nicht eines gegebenen objectiv thatsäch- 
lichen Inhalts, zu einer nicht blos formalen (d. h. 
die Voravssetzungen, Jie (]as Christenthum seinem 
Inhalte zum Grunde legen muss, betreffenden), son
dern gegenständlichen, die Sache selbst betreffenden 

Übereinstimmung mit dem Christenthum müsse gelan- 
»en’ d. h. offenbar den thatsächlichen Inhalt des letz- 
tern aus sich selbst, durch eigene Kraft produciren 
können. Einflussreicher aber noch auf die Ausführung 
des Werks ist die Ansicht, die sich der Verf. über das 
Vermögen des von ihm sogenannten regressiven oder 
specifisch-theologischen Verfahrens gebildet hat. Es 
soll nämlich nach ihm im Bereiche dieses Verfahrens 
liegen, „nachzuweisen, wie die Antwort auf die 
Fragen der Philosophie, die mit den Interessen der 

Religion Zusammenhängen, lauten müsse, wenn sie mit 
dem Wesen des»Christenthums übereinstimmen solle.“ 
Der Verf. scheint gefühlt zu haben, dass in diesem 
Ausspruche, wenn er ihn in seinem ganzen Umfange 
geltend machen wollte, ein etwas starker Eingriff in 
die Rechte der Philosophie enthalten sein würde; er 
fügt daher die Beschränkung hinzu: „es verstehe sich 
dabei von selbst, dass die Untersuchung die philoso
phischen Begriffe und Erkenntnisse nicht willkürlich 
umgestalten darf, um sie für einen praktischen Zweck 
zurecht zu machen.“ Fragt man aber, worin im Ge
gensatz solcher Willkür die wahre Wissenschaftlichkeit 
des theologischen Verfahrens bestehen soll, so gibt der 
Verf. hierauf keine bestimmte Antwort; es kommt viel
mehr, was er zur Erläuterung hinzufügt, auf ein „So 
fern“ hinaus („sofern jenen Begriffen wirklich der 
Charakter allgemeiner Wahrheit und Nothwendigkeit 
zukommt“), worüber der Wahrheit nach gewiss nur 
die Philosophie Richterin sein kann; worüber aber der 
Verf. dennoch die Theologie zur Richterin bestellen 
zu wollen scheint.

Das wahre Verhältniss zwischen Philosophie und 
Theologie in Bezug auf derartige Fragen, wie die im 
gegenwärtigen Werk verhandelte, scheint dem Ref. 
folgendes zu sein. Die Philosophie hat an dem religiö
sen Inhalte, wenn derselbe auch, wie der Verf. richtig 
bemerkt, seiner Natur nach ein Innerliches, der Ge
sinnung Angehörendes ist, ein Thatsächliches anzuer
kennen, mit welchem sie, ganz eben so wie mit der 
äussern Thatsächlichkeit des Natürlichen und des Ge
schichtlichen, ihr Denken in Übereinstimmung zn setzen 
suchen muss, ohne darauf Anspruch machen zu dür
fen, durch dieses ihr notlwvendiges Denken den Inhalt, 
als wäre er durch keine Erfahrung gegeben, eben 
mittelst der dem Denken inwohnenden Nothwendigkeit 
zu produciren. Nichtübereinstimmung mit der innerli
chen, aber in dieser Innerlichkeit wirklichen, nicht blos 
eingebildeten, Thatsächlichkeit der Religion deutet auf 
einen innern Mangel des Philosophirens, auf eine Un
terbrechung der wahren philosophischen Denknothwen- 
digkeit; sie deutet darauf eben so unfehlbar, uie es 
nur irgend die Nichtübereinstimmung mit einem äus
sern thatsächlichen Momente der empirischen Erkennt- 
niss thun kann, die wir ja in der Geschichte der 
Wissenschaften häufig genug haben vorkommen sehen. 
Die Philosophie hat freilich in unserm halle leichteres 
Spiel, als in jenem, die Thatsache selbst, dafern die
selbe bei der etw’a von ihr eingeschlagenen Richtung 
ihr unbequem fallt, in Abrede zu stellen oder nach 
Willkür zu deuten, aus dem Grunde, weil dieselbe hier, 
ihrer innerlichen Natur gemäss, als Thatsache in sitt
lich-religiöser Anschauung erfasst sein will, welche 
doch weder so allgemein, noch so leicht für den Ver
stand zu handhaben ist, wie die äusserliche sinnliche 
Anschauung. Dennoch wird die Philosophie, wenn sie
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sich recht versteht, um ihrer selbst willen, oder in ih
rem eigenen Interesse, nicht blos im sittlichen und re
ligiösen, jede Collision mit dem Thatsächlichen des re
ligiösen Gebiets scheuen. Sie wird nicht nur in dem 
unmittelbaren Gebiete der Religion ihr eigenes Geschäft 
willig auf die Verarbeitung des in jener innetlichen, 
geistigen Weise gegebenen Inhalts beschränken, sondern 
auch auf den Gebieten, wo sie den Inhalt theils aus 
sich selbst, d. h. aus der reinen Nothwendigkeit des 
Denkens, theils aus der äussern Erfahrung entnimmt, 
die Ergebnisse ihres Denkens eben so willig einer 
Controle durch die sittlich-religiöse Anschauung unter
werfen, wie sie eine von der sinnlichen Anschauung 
geführte Controle ja doch nicht vermeiden kann. Solche 
Controle aber kann von Seiten jener Anschauung, und 
hiermit von Seiten der Theologie als ihrer nächsten 
Dolmetscherin, wenn sie in ihren rechten Grenzen blei
ben willi in Bezug auf alle der Philosophie eigenthüm- 
lich angehörende Denkbegriffe eben so nur eine nega
tive, ein blosses ceto sein, wie umgekehrt die Philoso
phie sich keinen Eingriff in das Majestätsrecht dieser 
Anschauung erlauben darf, weder dadurch, dass sie 
mit dem ihr eigenthümlichen Gebiete des reinen Den
kens jenes veto nicht beachtet, noch auch dadurch, 
dass sie, über dieses Gebiet hinausgreifend, den Inhalt 
der Anschauung selbst, statt ihn als einen gegebenen 
zu begreifen und denkend zu verarbeiten, aus eigenen 
Mitteln zu construiren sich unterfangt. Wie in diesem 
letztem Falle die Philosophie in das religiöse Gebiet, 
so würde umgekehrt die Theologie eines Übergriffs in 
das speculative Gebiet sich schuldig machen, wenn 
sie in Bezug auf das Gebiet jener Denkbegriffe, wo 
sie nur ein veto hat, eine Initiative sich anmassen, 
wenn sie, mit andern Worten, jene Begriffe, welche 
ihrem positiven Inhalte nach nur aus der inwohnenden 
Nothwendigkeit des Denkens sich erzeugen lassen, aus 
einer sittlich-religiösen Nothwendigkeit heraus zu con
struiren unternehmen wollte.

Treten wir mit diesen vorläufigen Ansichten dem 
Werke näher, so werden wir dasselbe, da es sich uns 
als ein theologisches gibt, darauf anzusehen haben, ob 
es die nach der Seite der Speculation hin der rein theo
logischen Forschung gezogenen Grenzen einhält, und 
werden, dafern sich finden sollte, dass es diese Grenzen 
in der That überschreitet und mit seinem regressiven 
Verfahren in jene Gebiete des strengen philosophischen 
Denkens hinübersch weift, auf denen, nach seinem ei
genen Eingeständniss, nur von der progressiven Me
thode entscheidende Resultate zu erwarten sind, dann 
auch den Maasstab einer streng philosophischen Kritik 
an dasselbe legen müssen. Bevor wir indess auf die 
Punkte zu sprechen kommen, welche in dieser Bezie
hung zu einer nähern Erwägung auffordern , ist hier 

ausdrücklich anzuetkennen, dass ein beträchtlicher 
Theil des Werkes, und zwar derjenige, in welchem sein 
wesentliches Verdienst beruhen möchte, dem Begriffe 
in der That entspricht, den wir, mit den eigenen Be
merkungen des Verf., wie wir glauben, eigentlich doch 
so ziemlich im Einklänge, von der specifischen Aufgabe 
einer theologischen Untersuchung auf einem die phi
losophische Speculation so nahe berührenden Gebiete 
aufgestellt haben. Der Grundgedanke des Werks ist 
ohne Zweifel ein echt theologischer, ganz in dem 
Sinne, wie wir im Obigen das Vorhandensein eines 
eigenthümlichen Gebiets theologischer Begriffsbestim
mung anerkannten. Er ist seinem realen Inhalte nach 
geschöpft aus der Quelle jener sittlich-religiösen An
schauung, aus welcher auch die Speculation ihn ge
schöpft haben muss, wenn sie über ihn mitsprechen, 
wenn sie ihn in dem höhern Sinne begreifen will, in 
welchem allerdings er, sowie aller ähnliche Inhalt nur 
innerhalb, nicht ausserhalb der philosophischen Spe
culation begriffen werden kann. Der Gedanke, wel
cher das Werk des Verf. durchdringt und beseelt, ist 
deshalb auch nicht Begriff in dem Sinne, wie ihn die 
Speculation ihrerseits zum Begriffe za machen unter
nehmen muss, und wie der Verf., um ihn dazu zu ma
chen, die Speculation zu Hülfe nimmt. Er trägt eben 
noch selbst den Charakter jener Anschauung, aus de
ren lebendigem, in äusserer geschichtlicher Offenba
rung, wie im innerlichen Glaubensleben fliessenden 
Doppelquell er geschöpft ist; den Charakter des Be
griffs nur insofern, als er, zum Behuf der wissenschaft
lichen Untersuchung, vorläufig durch den reflectirenden 
Verstand fixirt oder zum Stehen gebracht werden 
musste. Die Untersuchung selbst aber hat, wie sie 
vom Verf. geführt wird, zu ihrem Zfawptzwecke nicht 
das philosophische Verständniss, den philosophischen 
Begriffe sondern einfach nur die Vertretung jenes Ge
dankeninhalts als einer echten Thatsache der sittlich
religiösen Erfahrung. Die Arbeit der philosophischen 
Verständigung über den Inhalt wird freilich auch her
beigezogen, aber hier eben werden wir die Frage auf
werfen müssen, ob der Verf. nicht einerseits, wiefern 
die Verständigung eben nur dem Zwecke der Vertre
tung dienen soll, zu viel, andererseits, wiefern er sie 
zum Hauptzweck machen wollte, vielleicht zu wenig 
gethan hat. Davon nun für jetzt abgesehen: so ist 
seinem Werk auf keine Weise die Anerkenntnis« zu 
versagen, dass es in jener rein theologischen Richtung 
Dankenswerthes geleistet hat. Weniger allerdings in 
exegetischer Beziehung; hier beschränkt sich der Verf. 
darauf, bei jedem Hauptpunkte nachzuweisen, wie die 
Schrift mit den von ihm durch unabhängige Gedanken
entwickelung gewonnenen Resultaten im Einklang, und 
nicht im Widerspruche ist; ohne sich der Aufgabe ei
ner genetischen Entwickelung der Ideen des Alten und 
des Neuen Testaments über die Sünde und das Böse, 
diesem specifischem Problem einer in grossartigem 
Sinne entworfenen biblischen Theologie, zu unterziehen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Dagegen besteht das eigenthümliche Verdienst des Ba
ches in dem erfolgreichen Fleisse, den es der Aufgabe 
gewidmet hat, seine in ihrem tiefsten Grunde gewiss 
wahre und inhaltvolle Anschauung über das Wesen 
und den Grund der Sünde zuvörderst in der Weise 
des reilectirenden Verstandes zum Bewusstsein zu brin
gen und in Begriffe zu fassen, und dann sie gegen die 
verschiedenen directen und indirecten Angriffe, die sie, 
besonders von der Seite der philosophischen Specula- 
tion, zu allen Zeiten in reichem Maase erfahren hat, 
zu vertheidigen. Die Natur der Sache bringt es mit 
sich, dass dieser Theil der Arbeit sich in die Gestalt 
der Prüfung und Widerlegung einer Reihe philosophi
scher Theorien kleidet, aber ihr wesentlicher Gehalt 
ist nicht blos auf der Seite des negativen, kritischen 
Thuns, sondern ungleich mehr in der Klarheit, Schärfe 
und, wenigstens relativen, Vollständigkeit zu suchen, 
welche im Laufe dieses Thuns und durch Vermittelung 
desselben für den Ausdruck der positiven Grundgedan
ken gewonnen wird.

Die Wichtigkeit dieser Leistung so hoch, wie er 
wirklich thut, anzuschlagen, veranlasst den Ref. neben 
den grossen formalen Vorzügen derselben, der Umsicht 
in der Auswahl, der gründlichen Einsicht in der Be
handlung der gegnerischen Meinungen, dem edlen 
Geiste der Gerechtigkeit und der Milde in ihrer Beur- 
theilung, und der gebildeten, bei ihrer, besonders dem 
Anfänger lehrreichen, den Kenner doch nicht gerade 
ermüdenden Ausführlichkeit durchgehend geschmack
vollen und würdig gehaltenen Darstellung, insbeson
dere, und mehr noch als dies Alles, die hohe Bedeu
tung, welche ei der positiven Grundansicht über das 
Wesen der Sünde und des Bösen, die in dem Werke 
getreten wird, sowol an sich selbst, als namentlich 
für unsere gegenwärtige Zeit beizulegen nicht umhin 
kann. . Es handelt sich ier nicht um die Controverse 
über einen vereinzelten Gegenstand der theologischen 
Untersuchung; die Fragen, welche der Verf. behandelt, 
sind von so eingreifender Wichtigkeit, dass mit ihrer 
so oder anders ausfallenden Beantwortung die umfas
sendsten Systeme religiös-philosophischer Überzeugung 
nothwendigerweise stehen oder fallen. Ja, wenn Ref. 

seinem Urtheile trauen darf, so ist es dem Verf. ge
lungen, in dem Thema, welches er seinem Werke ge
setzt hat, den wahren Kernpunkt zu treffen, in welchem 
sich in unser» Tagen ein mit den lautern Urquellen des 
Christenthums in ungestörtem Zusammenhänge geblie
bener, seine wissenschaftliche Begründung auf dem 
Grunde des von dem Zeitalter gewonnenen Selbst- und 
Weltbewusstseins, und in lebendiger Gemeinschaft mit 
demselben suchender Religionsglaube ohne Zweifel von 
der im Ganzen vorherrschenden Weltansicht der gegen
wärtigen und der nächstvergangenen Generationen und 
deren philosophischen Vertretern abscheiden muss. 
Die Frage nach dem Wesen der Sünde hat nämlich 
vor allen andern Fragen, an welche man sonst diese 
Abscheidung zu knüpfen pflegt, dieses voraus, dass 
auf sie unmittelbar aus lebendiger, sittlich - religiöser 
Erfahrung heraus, ohne alle metaphysische oder histo
rische Prämissen, eine Antwort möglich ist, über deren 
Inhalt sich derjenige, der sie gibt, eben um dieser Un
mittelbarkeit willen nicht täuschen kann. Die Frage 
über die Persönlichkeit Gottes beruht auf metaphysi
schen, die Frage über die Erlösung durch Christum 
ausserdem noch auf historischen Prämissen, welche es 
im Falle der Bejahung nicht unmittelbar zur Klarheit 
darüber kommen lassen, wo eigentlich die Motive die
ser bejahenden Antwort liegen; ob in einer innern Er
fahrung, welche zur Annahme dieser Prämissen nöthigt, 
oder in den auf irgend einem andern , theoretischen 
Wege gewonnenen Prämissen selbst; und wer dann 
auch nach einer gewissenhaften Selbstprüfung sich für 
seine Person in dem erstem Falle findet, dem liegt dann 
noch das schwierige Geschäft ob, dem Wenige gewach
sen sind: zu untersuchen, was denn eigentlich den 
Thatbestand jener innern Erfahrung ausmacht, und 
worin denn die Nöthigung gerade zu diesen metaphy
sischen und geschichtlichen Voraussetzungen bestehen 
soll, da doch vielleicht irgend welche andere, durch 
Philosophie oder Geschichtsbetrachtung aufzufindende 
Prämissen eben auch deren Stelle vertreten könnten. 
So z. B. stehen wir nicht an, es geradezu für eine Un
möglichkeit zu erklären, dass in irgend Jemandem das 
Gefühl des Erlöstseins durch die Person Jesu von Na
zareth in der Weise eine unfniltelbcire Thatsache des 
religiösen Bewusstseins bilden könne, wie Schleierma
cher solches zum Behuf seiner Glaubenslehre voraus
setzt. Dieses Gefühl, falls es anders in der von dem 
genannten grossen Theologen postulirten Gestalt über
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haupt ohne irgend welche innere Täuschung möglich 
ist, setzt, um die exclusive Stellung, die in ihm dem 
historischen Christus gegeben wird, zu rechtfertigen, 
eine so umfangreiche Überschauung, eine so tief ein
dringende Kenntniss der äusser Christo in der mensch
lichen Natur vorhandenen, ja in derselben auch nur 
als möglich gesetzten Zustände voraus, wie solche of
fenbar nur das Ergebniss der umfassendsten theoreti
schen Studien sein kann. Wer dagegen die Frage 
nach der Natur, nach dem innern geistigen Wesen des 
Bösen und der Sünde sich in seinem Innern so, wie 
in der Hauptsache unser Verf., beantwortet hat, der 
kann Versichert sein, an dem Inhalte dieser Antwort 
wirklich eine Thatsache, eine reine, klare Thatsache 
des sittlich-religiösen Lebens zu besitzen, die er jeder 
metaphysischen Theorie eben so keck entgegenstellen, 
eben so kühn, mit nicht minder peremtorischen Drohun
gen, zu ihrer Erklärung auffordern darf, wie nur irgend 
der Naturkundige solches in Bezug auf die Thatsachen 
seiner sinnlichen Erfahrung thun mag. Denn nicht nur 
kann die specifische Beschaffenheit des Bösen in seiner 
bestimmten einzelnen Erscheinung unmittelbar empfun
den und innerlich angeschaut werden, wie allerdings 
auch die Wirksamkeit der Gestalt des persönlichen 
Christus von denen, die sich an die echt-historische 
Quelle der äussern Erkenntniss dieser Gestalt wenden, 
innerlich, was wir keineswegs in Abrede stellen, em
pfunden und geschaut werden kann; sondern es fallt 
auch der allgemeine Gegensatz des Bösen zu dem Gu
ten noch ganz in das Bereich dieser innern Erfahrung, 
was sich von dem Gegensätze des persönlichen Chri
stus zu den menschlichen Zuständen überhaupt, von 
denen er erlösen soll (höchstens könnte das gläubige 
Individuum in Bezug auf seine subjectiven Zustände 
solche erlösende Wirksamkeit empfunden haben), kei
neswegs behaupten lässt.

Wir möchten nun zwar nicht behaupten, dass die 
Darstellung des Verf. in irgend einem ihrer Theile in 
der That so frei von metaphysischen Voraussetzungen 
gehalten sei, als sie es sein müsste, wenn sie für einen 
ganz reinen Ausdruck der innern Erfahrungsthatsache in 
Bezug auf das Wesen der Sünde und ihren Gegensatz 
gegen das Gute sich mit Recht sollte ausgeben können. 
Es liegen vielmehr schon in den präliminaren, im 
ersten Capitel des ersten Buches gegebenen Bestimmun
gen über den Begriff des sittlichen Gesetzes dergleichen 
Voraussetzungen, und zwar nach unserm Dafürhalten 
irrthümliche, auf die wir weiter unten noch zu sprechen 
kommen werden. Indess war ein so ganz reiner und 
doch zugleich (was gewiss weit schwieriger ist, als die
jenigen meinen, die von der wahren Beschaffenheit des 
Faetums selbst nur eine unzureichende Vorstellung ha
ben) zur wirklichen Bezeichnung des Faetums genügen
der, einigermassen vollständiger Ausdruck desselben 
von einem Werke, welches sich so viel mit der Wider

legung metaphysischer Theorien beschäftigt und daher 
auch von vorn herein einen doch einigermassen meta
physischen Anlauf nehmen musste, vielleicht kaum zu 
verlangen : eher würde einer Abhandlung, die in der 
biblischen Theologie und Exegese ihren Hauptsitz ge
nommen und die Ergebnisse derselben mit dem that- 
sächlichen Inhalte des sittlich-religiösen Bewusstseins 
in Verbindung zu setzen sich zur Aufgabe gemacht 
hätte, solcher Ausdruck erreichbar gewesen sein. Im
merhin aber bleibt das Verdienst, welches sich der 
Verf. um die Aufklärung über den eigentlichen Sitz 
des substantiellen Gegensatzes der theologischen Par
teien erworben hat, ein sehr anerkennenswerthes, wenn 
es ihm gelungen ist, seiner Darstellung eine solche 
Haltung zu geben , dass man, bei aller Vermischung 
mit metaphysischen und zum Theil auch noch mit an
dern Prämissen positiver Natur, doch über das Motiv, 
welches ihn sowol zur Annahme dieser Prämissen, als 
auch zur Verwerfung der entgegengesetzten bestimmt 
hat, nicht im Zweifel bleiben kann. Und dies dür
fen wir von der Darstellung des Verf. allerdings rüh
men. Wit! auch das Urtheil über die Theorie ausfalle, 
durch welche die spätem Partien des Werkes (von 
II, S. 151 an) die Thatsache des Vorhandenseins der 
Sünde erklären : den vorangehenden Theilen bis zu dem 
angegebenen Punkte wird man die Anerkennung nicht 
versagen können, dass sie sowol in ihren dogmatischen, 
als auch besonders in ihren polemischen Erörterungen 
auf unzweideutige Weise eine Überzeugung über das 
Wesen und den Grund der Sünde, die nicht selbst auf 
dem Wege solcher Erörterung gewonnen sein kann* 
von dem Inhalte jener Theorie aber an sich selbst 
vollkommen unabhängig ist, hervortreten lassen. Sie 
thun dies allerdings in der Weise des reflectirenden 
Verstandes, nicht in der naiven Unmittelbarkeit jener 
sittlich-religiösen Anschauung, welche der Quell dieser 
Überzeugung ist, ebensowenig, w’e in der eigenthüm- 
lichen Form der speculativen Vernunft. Aber hiermit 
selbst scheint uns der Verf. einem wesentlichen Be
dürfnisse der Gegenwart entgegeugekommen zu sein, 
dass er den Überzeugungsinhalt, an welchen unsers 
Erachtens die letzte Entscheidung in allen grossen theo
logisch - philosophischen fragen hängt, zu dieser klaren 
Verständlichkeit für das reflectirende Denken heraus
gearbeitet, und hiermit eine selbstbewusste subjcctive 
Entscheidung für das Bekenntniss dieses Inhalts vielen 
Einzelnen, die bisher in Unklarheit geblieben waren, 
möglich gemacht, einer speculativen Begründung und 
Durchdringung desselben wenigstens vorgearbeitet hat.

Der sittlich - religiöse Überzeugungsinhalt, dessen 
Vertretung in der Sphäre des reflectirenden, kritischen 
Verstandes wrir nach Vorstehendem als das wesentliche 
Verdienst des Werkes betrachten, lässt sich, seiner all
gemeinen Grundlage nach, durch die er selbst freilich 
nur erst umschrieben, aber noch nicht erschöpft wird, 
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in die drei negativen Sätze zusammenfassen: Das Böse, 
die Sünde, ist nickt eine blosse Negation, weder eine ob- 
jective, noch gar eine blos subjective unsers verstellen
den Denkens; sie ist ihrer thatsächlichen Wirklichkeit 
nach nicht als ein Nothwendiges in einer selbst nothwen
digen Weltordnung begründet; und endlich: sie ist auch 
nicht ein von Gott, dem freien Schöpfer und Regierer der 
Welt, Gewolltes oder Geordnetes. So, in dieser nega
tiven Fassung, bezeichnen diese Sätze am reinsten das 
Thema, dessen Ausführung den substanziellen Gehalt 
des Werkes ausmacht, während jede positivere Gefahr 
laufen würde, entweder den Sinn des Verf. nicht ganz 
treu wiederzugeben, oder begriffliche Momente mit 
aufzunehmen, deren Wahrheit wir unserseits nicht mit 
gleicher Zuversicht, wie die in jenen Sätzen auf nega
tive Weise ausgesprochene Wahrheit, zu vertreten uns 
getrauen würden, oder endlich auch, Weniger oder 
Zweideutigeres zu sagen, als in dem negativen Aus
druck enthalten ist. Denn in der That enthalten diese 
drei Sätze, die sich zwar nicht so ausdrücklich zu- 
sammengestellt beim Verf. vorfinden, den wahren Kern 
des Gegensatzes, in welchen sich die Überzeugung, die 
das Werk vertritt, zu den spekulativen und dogmati
schen Erklärungsweisen des Bösen stellt, welche dieser 
Überzeugung in einer oder der andern Weise Abbruch 
thun. Der erste Satz tritt einer in den vielfachsten 
Wiederholungen und Variationen von Augustinus bis 
Schleiermacher dem christlichen Lehrbegriffe aufge
drungenen , eigentlich aber in einer philosophischen 
Denkweise, deren Ursprung jenseit dieses Lehrbegriffes 
liegt, die aber auch in anderer Beziehung auf dessen 
wissenschaftliche Ausbildung vielfachen Einfluss geübt 
hat, wurzelnden Ansicht entgegen. Den Begriff des 
Bösen auf blosse Negationen zurückzuführen, war fol
gerechterweise die Tendenz des alexandrinischen Pla
tonismus, welcher den Begriff des wahrhaft Seienden 
mit der Idee des Guten als identisch gesetzt hatte. Es 
wird mit gleicher Consequenz in irgend einer offenem 
oder verdecktem Weise die Tendenz jedes rein ratio
nalistischen Systems, d. h. jedes solchen sein, welches 
in der reinen Nothwendigkeit des Denkens den Begriff 
des Seins und des Seienden erschöpfen zu können 
meint. Denn in das Bereich des erfahrungslosen, 
apriorischen Denkens eintretend, verwandelt sich der 
Begriff des Guten nothwendig, wenn auch demjenigen,

so denkt, unvermerkt, in den höchsten Begriff, den 
dieses Denken kennt, den Begriff des Wahren, des an 
und für sich, oder schlechthin, Seienden, und es folgt 
dann von selbst, dass das Gegentheil des Guten, das 
Böse und die Sünde, ein relativ Unwahres oder Nicht
seiendes sein muss. Was dieser philosophischen Denk
weise auch in die christliche Theologie jen Eingang 
geöffnet hat, das war in der altern Zeit die relativ 
grössere Wahlverwandtschaft der Principien jenes Pla
tonismus, vor den Principien aller andern damals vor

handenen philosophischen Lehren, zum Christenthume, 
welches zum Behuf der, wissenschaftlichen Ausbildung 
seines Lehrbegriffs eines philosophischen Organs ein
mal nicht entbehren konnte und daher, in Ermangelung 
eines geeignetem, zu diesem greifen musste. Aus Au- 
gustin’s Confessionen kann man lernen, wie unentbehr
lich sich gerade den energischsten Geistern jener Zeit 
dieses Organ gemacht hatte, als Organ der Vermittelung 
des christlichen Lehrgehaltes mit der Sphäre intellectuel- 
ler Bildung*, aus der sie ihren Äthern zogen. Kein 
Wunder daher, wenn sie den Widerspruch, in welchen 
die Consequenzen jenes Princips sie mit wesentlichen 
Momenten dieses Lehrgehaltes verwickelten, gar nicht 
gewahr wurden, sondern beide neben einander stellten, 
wie es Augustinus und so manche rindere nach ihm ge- 
than haben. In der neuern Zeit dagegen wird diese 
Erklärungsweise des Bösen nicht leicht vorkommen, 
ohne dass damit eine ^tatsächliche Entfernung von dem 
substanziellen Glaubensinhalte des Christenthums ver
bunden wäre. So lässt sich, um von Spinoza nicht zu 
sprechen, z. B. bei Schleiermacher, dem vernehmlich
sten ihrer entschiedenen Vertreter in jüngster Zeit, 
dessen Lehre, wie billig, auch vom Verf. vor allen 
übrigen hierher gehörigen einer ausführlichen Kritik unter
worfen wird (I, S. 412—437), leicht nachweisen, dass 
sie einem philosophischen Gedankenzushmmenhange 
angehört, welchem die ihm ursprünglich vollkommen 
fremden Grundanschauungen des Christenthums nicht 
ohne offenbare Gewalt und ohne eine sehr empfindliche 
Verkümmerung, die mehr noch diese letztem, als ihn, 
den philosophischen Zusammenhang betroffen hat, ha
ben aufgedrungen t werden können. — Ddr zweite der 
vorhin ausgesprochenen drei Sätze bildet den Gegen
satz zu. einer beträchtlichen Anzahl unter sich sehr 
verschiedenartiger, aber, so viel wenigstens die Gestalt 
betrifft, in welcher sie noch jetzt eine Macht Äber das 
Bewusstsein üben, aus dem gemeinschaftlichen Quell 
desselben philosophischen Rationalismus herfliessender 
Theorien , aus dem auch die obige Ansicht stammte, 
mit welcher sich daher diese Theorien mehrfach ver
zweigen. Die Leibnitz’sche Lehre von dem metaphysi
schen Übel als Grund des physischen und des mora
lischen ; die Lehre des gemeinen Rationalismus von der 
Sinnlichkeit als alleinigem Grund der Sünde; die natur
philosophische Ableitung des Bösen aus den Gegen
sätzen des individuellen Lebens und die Hegel sehe aus 
der Dialektik des Subjectivitätsbegriifs; endlich auch 
der nackte manichäische Dualismus, da wo er sich ir
gendwie philosophisch zu begrüiiden sucht; — sie alle 
haben zwar die ausgesprochene lendenz, die Wirklich
keit des Bösen, statt sie zu leugnen, auf die absolute 
Nothwendi°-keit der Vernunft, der nach ihnen auch von 
der Allmacht des göttlichen Willens, falls sie einen 
solchen annehmen, nicht durchbrochen werden kann, 
zurückzuführen. Aber wenn sie diese Tendenz wissen-



1«4

schaftlich durchführen wollen, d. h., wenn sie , was 
freilich hei weitem nicht Alle thun, die sich zu einer 
dieser Ansichten bekennen, auf die wirkliche Darlegung 
und Entwickelung jener Vernunftnothwendigkeit ein
gehen, in welcher das Böse und die Sünde als ein Mo
ment enthalten sein soll, so begegnet es ihnen dann 
unausbleiblich , das Böse in irgend einer Weise doch 
wieder zur blossen Negation zu verflüchtigen. Denn 
dass das daseiende, wirkliche Böse, die Sünde alsThat 
des menschlichen Geschlechts oder der einzelnen 
menschlichen Individuen ein Nothwendiges, mit Noth
wendigkeit in einer, schlechthin oder relativ, nothwen- 
digen Weltordnung begründet sei: dies lässt sich zwar 
sagen, aber auf keine Weise darlegen oder beweisen. 
Jeder versuchte Beweis trifft immer nur das, was man 
für die abstracte metaphysische Grundlage des Bösen 
zu nehmen pflegt, was aber die Anhänger dieser Theo
rien, wenn sie zu dem von ihnen beabsichtigten Resul
tate gelangen wollen, durch irgend einen dialektischen 
Kunstgriff statt des wirklichen Bösen unterschieben 
müssen, den allgemeinen Denkbegriff, die reine Kate
gorie der Negation, der Beschränktheit und Begrenzung, 
oder auch des Gegensatzes, des logischen Widerspruchs. 
So z. B. kann es keinem Leser der Leibnitz’schen 
Theodicee entgehen, wie dort der angeblich denknoth
wendige Zusammenhang des physischen und mora
lischen Übels mit dem sogenannten metaphysischen, 
d. h. mit der in dem Begrifte des kreatürlichen Daseins 
liegenden Beschränktheit oder Endlichkeit, eine blosse 
Assertion bleibt, für die als Beweisgrund immer nur 
das, was eben erst bewiesen werden sollte, dienen 
muss, nämlich die, angeblich zur Rettung der Güte 
und Heiligkeit des Schöpfers unentbehrliche, Annahme 
der Nothwendigkeit des moralisch Bösen als eines in- 
tegrirenden Bestandtheils auch der „besten“ Welt, 
sowie auf gleiche Weise auch des physischen Übels. 
Aber auch unter den neuern Systemen ist eben das
jenige, welches sich durch die von ihm eingeleitete und 
in wiederholten tiefsinnigen Ansätzen begonnene Dia
lektik des Freiheits- und Subjectivitätsbegriff« um das 
positive Verständnis« des Bösen und der Sünde ein 
grosses und unleugbares Verdienst erworben hat, das 
Hegel’sche, i» der Ausführung dieser Dialektik auf ei
nem Punkte stehen geblieben, wo der Begriff des Bö
sen , der eigenen Intention dieses Systems zuwider, 
offenbar in eine blosse Negation umschlägt. Dies 
kommt auf charakteristische Weise zu Tage in der 
gründlichen Ausführung, welche von dieser Dialektik 
Vatke gegeben hat; dort nämlich wird, wje auch un
serm Verf. nicht entgangen ist (I, S. 488), das Böse, 
welches wirklich im dialektischen Processe als meta
physisch nothwendig gelten soll, in jedem Einzelnen 
und in der Menschheit überhaupt, auf ein Minimum 
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herabgesefzt, auf Schwachheitssünden , welche für das 
Bewusstsein, das sie als nothwendig erkennt, den Cha
rakter eigentlicher Sünde verlieren, während die wirk
liche Sünde, da sie in jener Nothwendigkeit nicht mit 
umfasst sein soll, unbegriffen bleibt. Mehre der Theo
rien, die zu dieser Klasse gehören, stehen übrigens auf 
dem Sprunge, statt der metaphysischen Nothwendigkeit 
eine Art von ästhetischer Nothwendigkeit des Bösen zu 
behaupten, die Nothwendigkeit, dem Guten, welches erst 
durch diesen Gegensatz wahrhaft zum Guten werde, 
gleichsam als Folie zu dienen. Auf diese Verirrung, 
welche namentlich manchen der modernen naturphilo
sophischen Versuche nicht ganz fern liegen dürfte, 
möchten wir anwenden, was der Verf. II, S. 582 von 
dem ähnlichen Einfall sagt, den er „einen hässlichen 
Versuch, den Gegensatz von Seligkeit und Verdamm
niss aus einem Gesetz der Schönheit zu erklären“, 
nennt. — Was endlich die Erklärungsweise betrifft, ge
gen die der dritte unserer obigen Sätze gerichtet ist, 
so bleibt für sie nur die Alternative, entweder geradezu 
solche „Hässlichkeit“ in den schöpferischen Rathschluss 
Gottes hineinzutragen, und von ihm zu behaupten, dass er 
„das Licht des Schattens als seiner Folie nicht habe 
entbehren lassen wollen“, oder, jene Ausflucht zu er
greifen, welche Kant, weil in ihr „die Verantwortung 
Gottes wegen des Bösen in der Welt ärger sei, als die 
Beschwerde“, keiner Widerlegung für bedürftig hält, 
sondern sie „der Verabscheuung jedes Menschen , der 
das Gefühl für Sittlichkeit hat,- frei überlassen zu 
können glaubt, welche aber nichtsdestoweniger gerade 
diejenige ist, die sowol Calvin, als auch sogar Luther 
ergriffen haben, nämlich „dass die Wege des Höchsten 
nicht unsere Wege seien, und die göttliche Weisheit 
nach ganz andern uns unbekannten Regeln beurtheile, 
was wir zwar beziehungsweise auf unsere praktische 
Vernunft und deren Bestimmung mit Recht verwerflich 
linden, was aber im Verhältnis» auf göttliche Zwecke 
und die höchste Weisheit vielleicht gerade das schick
lichste Mittel, sowol für unser besonderes Wohl, als- 
das Weltbeste überhaupt sein mag“. *) Ref. steht nicht 
an, sowol den Verwerfungsausspruch Kant’s in Bezug 
auf das zweite, als auch den unsers Verf. in Bezug 
auf das erste Glied der Alternative zu unterschreiben, 
ja er zweifelt nicht, dass in unsern Tagen auch die 
entschiedensten Bekenner des christlichen Theismus, 
wenigstens die gleich unserm Verf. aufrichtigen und 
für die allgemeinen Wahrheiten der Vernunft nicht 
verschlossenen, wenn ihnen die Wahl vorgelegt würde 
zwischen einem pantheistischen Gottesbegriffe und dem 
Begriffe eines Gottes, den sie für den .Urheber eines de- 
cretnm absolutum im Calvinischen Sinn erkennen müss
ten, sich, nach sittlichen Motiven der Überzeugung, un
bedenklich fiir den erstem entscheiden würden.

) Kant, Über das Mislingen aller philosophischen Versuche in 
der Theodicee. Werke. Ausgabe von Hartenstein. VJ, S. 142 f.

(Der Schluss folgt.)
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flöchte indess diese Thatsache, wie wir voraussetzen, 
ihrer eigenen innern Erfahrung, der gewiss noch manche 
ähnliche Thatsachen sich würden zur Seite stellen las
sen , eben diese redlichen Bekenner zUm Nachdenken 
darüber veranlassen, wie gross in der That die Kluft 
ist, welche in Bezug auf die allgemeinsten Grundlagen 
religiöser Überzeugung die fortschreitende Gedanken
bildung bereits zwischen unserer Zeit und dem Refor
mationszeitalter befestigt hat, und wie vergeblich daher 
allem Ansehen nach das Streben, den Lehrbegriff des 
letztem auch nur in der gemässigten Weise unsers 
Verf. als Maasstab für das festzuhalten, was unserer 
Zeit als wesentlicher Glaubensinhalt dargeboten wer
den soll!

Von den zwei extremen Ansichten über den Grund 
der Sünde , zwischen welche sich nach diesem Allem 
die vom Verf. vertretene in die Mitte stellt, derjenigen, 
welche das Dasein derselben, sei es mit der Anerkennt- 
niss, dass sie etwas Positives ist, oder mit der Absicht, 
sie zu etwas Negativem zu verflüchtigen, zu einem ab
solut Nothwendigen macht, und jener, die in dem Ver- 
hältniss der Sünde zum göttlichen Schöpferplan keine 
Art von Nothwendigkeit, auch nicht die Nothwendigkeit 
des Gesetztseins ihrer Möglichkeit erkennen will, kann 
also nur die erste als eine in unserer Zeit gewichtige 
Gegnerin in Betracht kommen. Sie ist es denn auch, 
welche der gesammten Schrift desVerf. nicht blos in Bezug 
auf den gegen sie viel ausführlicher und in viel mannich- 
faltigern Wendungen, als gegen die andere Ansicht, 
durchgefuhrten Gegensatz, sondern noch mehr dadurch 
ihre eigenthümliche Haltung und Färbung gibt, dass 
von ihr die Stellung des Problems ausgeht, welches zu 
lösen die Schrift unternommen hat. In der Prädesti- 
nationsiehre, ihrer alten dogmatischen Gegnerin, hat 
die Lehre, welche den Grund der Sünde in die krea
türliche Freiheit setzt, — denn dass, nach Abweisung 
der obigen Hypothesen, keine andere Annahme übrig 
bleibt, versteht sich ja wo! von selbst, — zu keiner 
Zeit erspriessliche Antriebe für ihre wissenschaftliche 
Entwickelung finden können. Man weiss, Zll welchen 
Halbheiten und Armseligkeiten es, diesem Gegensätze 
gegenüber, in philosophischer wie in theologischer Be

ziehung der Pelagianismus in allen seinen Variationen, 
und in neuerer Zeit Synergismus, Socinianismus, Armi- 
nianismus u. s. w. immer nur gebracht. Die speculati- 
ven Theorien, gegen welche diese Lehre heutzutage zu 
kämpfen hat, haben das unstreitige Verdienst, das Be
wusstsein, welches sich mit: diesen Fragen beschäftigt, 
auf einen ganz andern Standpunkt der Bildung erho
ben, und damit auch den Gegner, der sich in den 
Kampf mit ihnen einlässt, zum Gebrauch ganz anderer 
Waffen genöthigt zu haben. So gehört denn auch zur 
vollständigem Bezeichnung des Charakters und Ver
dienstes der vorliegenden Schrift wesentlich noch die, 
dass sie sich gegen die von ihr bekämpften Theorien 
doch nicht blos negativ verhält, sondern die eigenthüm- 
liche Stellung des Problems, welche für das in ihr ver
handelte Thema durch jene herbeigeführt worden ist, 
wohl zu würdigen verstanden hat. Der Begriff kreatür
licher Freiheit, den sie jenen Theorien entgegenstellt, 
ist nicht jene ungebildete, aus dem Bewusstsein des 
natürlichen Menschenverstandes aufs Gerathewohl, ohne 
Berücksichtigung der entgegengesetzten Data, welche 
eben dieses Bewusstsein därbietet, aufgegriffene Vor
stellung, bei welcher sich bisher noch alle pelagianisi- 
rende Denkweisen, und am ungründlichsten von allen 
der vulgäre Rationalismus der jüngst vergangenen Zeit, 
beruhigt haben. Er ist vielmehr ein solcher, der den 
wahren Gehalt der entgegenstehenden deterministischen 
Ansicht in einem Umfange und mit einer Gründlich
keit in sich aufgenommen hat, von welcher die theo
logische Literatur, welche in Bezug auf diesen Begriff 
auf gleicher Seite mit dem Verf. steht, nur wenige, in 
gleicher Vollständigkeit der Ausführung vielleicht noch 
kein Beispiel darbietet. Hauptsächlich die erste Hälfte 
des dritten Buches (II, S. 1 — 150) ist ganz der Aus
führung der innern Schranken gewidmet, welche der 
Freiheitsbegriff an der organischen Natur des Men
schengeistes hat, der Art und Weise, wie Gut und Bös, 
Verdienst und Schuld, obgleich zuletzt auf freier That 
beruhend, doch nicht blos in den zeitlichen Thaten und 
Willensacten des freien Geistes, sondern in dem be
harrlichen Sein desselben ihre» Sitz haben, als dessen 
in irgend einem Sinne doch immer nothwendige Offen
barung alles den zeitlichen Augenblick Erfüllende, von 
der am entschiedensten nach aussen hervortretenden 
That, bis zu der leisesten , innerlichsten Regung des 
Wunsches oder Gelüstes, zu gelten bat. Der Verf. 
führt in diesem Zusammenhänge, unter eingeflochtener



166

Kritik der Kant’schen und Schelling’schen Lehre über 
den Begriff der transcendentalen Freiheit, und mit stets 
wiederholter umsichtiger Rücksichtnahme auf die deter
ministische Theorie, besonders wie sie, in der Haupt
sache auf Schleiermacher’scher Grundlage , neuerdings 
in den Darstellungen von Romang, Siegwart und Rit
ter sich ausgesprochen hat, sowie auf die an Hegel 
sich anschliessende Vatke’sche, den Begriff der krea
türlichen Freiheit eben nur bis zu dem Punkte, wo das 
Dasein dieser Freiheit, nachdem es sich in scheinbar 
einander widersprechenden, und doch vom Standpunkt 
der sittlich-religiösen Weltbetrachtung gleich unläug- 
baren Thatsachen der Erfahrung bethätigt hat, nach al
len Seiten für die streng speculative Forschung zum 
Problem geworden ist. Bis dahin können wir ihn mit 
einem beinahe ungetheilten Beifall begleiten; wir kön
nen sowol den Motiven seiner Darstellung, als auch 
dieser selbst in den meisten und wichtigsten ihrer 
Momente die aufrichtigste Anerkennung zollen. Auch 
wird es nicht überflüssig sein, hier nochmals hervor
zuheben , wie bis zu diesem Punkte das Buch uns als 
ein ziemlich rein gehaltener, mit wenig störenden Ele
menten behafteter Ausdruck einer in sittlicher Gesin
nung und religiöser Anschauung wurzelnden, aber zu 
gediegener Wissenschaftlichkeit durchgebildeten Denk
weise erscheint, die wir den herrschenden philosophi
schen Lehren gegenüber für eine vollkommen berech
tigte erkennen, darum, weil sie in dem thatsächlichen 
Besitze der Grundwahrheit ist, von der sich nach der 
sittlich-religiösen Seite alle Berechtigung auch des wis
senschaftlichen Strebens, über den Inhalt dieser Lehren 
hinauszukommen, letztlich herschreibt. Das sittlich
religiöse Bewusstsein kann ein für alle Mal in einer 
Weltansicht, welche entweder die Wirklichkeit des Bö
sen leugnet, oder dieselbe auf eine in der göttlichen 
Weltordnung liegende Nothwendigkeit zurückführt (was, 
wie der Verf. richtig bemerkt, immer nur eine andere 
Art, das Böse zu leugnen, ist), ebenso wenig seine Be
ruhigung finden, wie in einer solchen, die es zwar aus 
der kreatürlichen Freiheit ableiten will, aber den Begriff 
dieser Freiheit selbst mit dem einer leeren, inhaltlosen 
Willkür verwechselt. Dies die grosse, durch keine 
Sophistik wegzudisputirendc, sondern in allen philoso
phischen und theologischen Kämpfen sich in ihrer in
haltschweren Bedeutung dem gesund und richtig Füh
lenden immer von Neuem aufdrängende Thatsacl s des 
sittlichen Religionsglaubens, die Thatsache, welche auch 
dem Glauben an die Persönlichkeit^ Gottes, an die Er
lösung durch den eingeborenen Sohn, an die per
sönliche Unsterblichkeit und Vergeltung u. s. w., wenn 
derselbe rechter Art sein soll, zum Grunde liegen muss. 
Über diese Abhängigkeit aller andern Grundartikel des 
christlichen Glaubens von diesem, den substanziellen 
Gegensatz von Gut und Bös betreffenden Überzeugungs
inhalte spricht zwar das vorliegende Werk kein aus

drückliches Bewusstsein aus; vielmehr trägt es in Be
zug auf alle positiven Glaubenslehren allenthalben, wo 
es dieselben berührt, das Gepräge eines Dogmatismus, 
von dem wir nicht erwarten können. dass er sich der 
im echten Sinne wohlthätigen und segensreichen Wirk
samkeit, zu der sich das Werk in anderer Hinsicht so 
berufen zeigt, förderlich erweisen wird. Dennoch aber, 
und auch eingerechnet die freilich noch grössere Schmä
lerung, welche diese Wirksamkeit durch die, nach un
serer Ansicht, die wir im zweiten Artikel entwickeln 
werden, verfehlte Lösung der speculativen Aufgabe, 
welche der Verf. den spätem Partien seines Werkes 
gestellt hat, allerdings wol wird erleiden müssen, konnte, 
inmitten der religiösen und philosophischen Wirren der 
Gegenwart, der Wahrheit, die sich zuletzt aus diesen 
Wirren unfehlbar herausringen wird , nicht leicht auf 
andereWeise ein erspriesslicherer Dienst geleistet wer
den, als durch eine Arbeit, die mit so gediegenem Ernst 
die Eine Grundfrage, ohne deren vorgängige Beantwor
tung keine gründlich eingehende Erwägung irgend einer 
andern Glaubensfrage möglich ist, zur Sprache gebracht 
und deren wissenschaftliche Erledigung dem Zeitalter 
und allen Einzelnen, welche sich dazu einen Beruf zu
trauen dürfen, ans Herz gelegt hat.

Leipzig. Dr. Weisse.

xWedieiiiiselBC Lexikographie.
Kritisch - etymologisches medicinisches Lexikon , oder 

Erklärung des Ursprungs der aus dem Griechischen, 
dem Lateinischen und aus den orientalischen Sprachen 
in die Medicin und in die zunächst damit verwand
ten Wissenschaften aufgenommenen Kunstausdrücke, 
zugleich als Beispielsammluug für jede Physiologie der 
Sprache, entworfen von Ludwig August Kraus, Dr. 
Philos, et Med. leg. Dritte, stark vermehrte und ver
besserte Auflage. Erstes und zweites Heft. A Diu- 
resis. Göttingen, Deuerlich & Dieterich. 1843. Lex.-8. 
1 Thlr. 10 Ngr.

Das Erscheinen mehrer Auflagen dieses Werkes muss 
dem Verf. zu nicht geringer hreude gereichen, insofern 
es ihm zum Beweise dient, dass seine Leistungen sich 
bei einem grossen Theile des ärztlichen Publicums An- 
erkennnung verschafft haben. Auch Rec., der dieser 
Arbeit des Verf. stets mit grossem Interesse nachgegan
gen ist, theilt diese Freude, und hält es für ein gutes 
Zeichen der Zeit, dass der Werth und Nutzen solcher 
Schriften immer mehr erkannt wird. Denn bei dem 
steten Fortschreiten der Arzneiwissenschaft in ihren 
verschiedenen Doctrineu und den dadurch entstandenen 
neuen Begriffen und Entdeckungen für die, wenn auch 
oft ganz unnöthigerweise, neue Kunstausdrücke gebip 
det-werden^ zu deren Erklärung die gewöhnliche Kennt- 
niss der alten Sprachen nicht immer ausreicht, und 
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über deren Sinn die gewöhnlichen Lexika selten ge
nügende Auskunft geben, sind dergleichen Werke als 
wesentliches Bedürfniss zu betrachten und wenn sie 
durch praktische Brauchbarkeit und wissenschaftliche 
Bearbeitung sich auszeichnen, keineswegs gering zu 
achten. Wie sehr es aber auch dem Verf. der vorlie
genden Schrift darum zu thun gewesen ist, seiner ver
dienstlichen Arbeit in beiderlei Hinsicht eine immer hö
here Vollendung zu geben, lässt sich leicht erkennen, 
Wenn man diese neue Auflage mit den früherri ver
gleicht. Während dieses Werk sich in den beiden er
sten Auflagen auf die Erklärung des Ursprungs der 
aus dem Griechischen in die Medicin und die ihr ver
wandten Wissenschaften aufgenommeiien Kunstaus
drücke beschränkte, haben in der gegenwärtigen Auflage 
auch die unmittelbar aus dem Lateinischen, sowie die 
ans den orientalischen Sprachen herstammenden Kunst
ausdrücke Aufnahme gefunden, ja selbst die so häufig 
vorkommenden unrichtig gebildeten, falsch gebrauchten 
u. dergl. Wörter sind darin kurz angedeutet und auf 
das Richtigere verwiesen worden. Durch diese Bear
beitungsweise ist das kritisch-etymologisch-medicinische 
Lexikon des Verf. um vieles brauchbarer geworden, 
und Rec. trägt kein Bedenken , schon jetzt in seiner 
Unvollendetheit demselben vor allen verwandten Wer
ken den Preis zuzuerkennen. Indessen ist es keines
wegs des Rec. Absicht, ein Buch blos zu empfehlen, 
was sich selbst hinreichend empfehlen und Eingang 
verschaffen wird ; er will auch dasjenige , was er an 
dem Werke auszusetzen hat, kürzlich darlegen. Die 
erste Erinnerung des Rec. betrifft den Mangel an Voll
ständigkeit. Rec. will hier folgende Wörter anführen, 
ohne nur im Geringsten den kühnen Ausspruch zu 
thun, dass es deren nicht mehr gebe. Es fehlen: 
Abarticulamenta {Sext. Plac. ed. Ackermann, p. 61). 
Absinthia, d^ir^la (Synes. ed. Bernard, p. 164). Aera, 
za axga {IlaMMÖ. ntgl nvgtz. ed. Bernard, p. 36 und 
Agtz. o£twv vova. dtgan. a. a. ed. Kühn p. 76). Acypselia 
(Eisenmann, Vegetat. Krankh. [Erlang. 1835. 8.] S. 77. 
Adenoscrophnlosis (Eisenmann, V. K. S. 67). Agmos, 
o dypbg (Hain. 7agt dypwv). Albinismus (Fuchs, d. krankh. 
Verändd. d. Haut u. ihrer Anhänge [Gott. 1841. 8.]). 
Alischoenos (Oglßao-. ed. Bussemaker, p. 76). Alysia (Ei
senmann, X. K. S. 83). Altercum (Scribon. Larg. ed. 
Rhod. p. 181). Amblysmos 3 b dpßl.vagbq {Agtz. ygov.

ft. . p« 16/). Amphideon 9 to dpqlbtov (Falyv. 
Amphithldsis. y apq,i'Q)ani(: {Agtz. d&tov. vova. 

^gan. < } Amphithrypton, rb dpq^gvnzov {Petit.
Comm* in Aretaeum ed. Kühn. p. 5i3y Amyctica (Cael. 
Anr. Chron. o 6). Anabrasmus, 0 dvußgaagbg {Synes. 
p. 142. 214). Anachrempsis^ dgtwv.
nu^. ft. p. 29). Anacoche, y av'txwyy {Ag^. ft.
p. 94). Anacochesis s y evaxdfflW {Egtoziav. avvay.). 
Anacoeliasmus {Cael. Aur. ehr. 2. 14). Anaphytosis (C. 
Hi Schultz in d. Sehr. m. gleichem Tit. [Berl. 1843.8.]). 

Anaraphe, y dvagcapy (Hav).. VI, 8). Ancylion, to diyxv- 
Atov {lFAXog 1^17.. iazg. in Boissonade anecdotatp.2'35). 
Angeiogenia (Schmidt, Jahrbb. III, S. 365).’ Angiolitho- 
sis (Eisenmann, V. K. S. 76). Angioplegia (Schmidt, 
Jahrbb. XVII, S. 291). Angiapostosis (Eisenmann, V* 
K. S. 66). Angiotyposis (Eisenmann, d. Krankheits
familie Typosis [Zürich, 1839. 8.] S. 219). Anocoina- 
delphi (Giehrl üb. d. Doppelmisbildungen, in v. Walther 
u. v. Ammon Journal, Bd. II, Hft. 4, S. 484). Anote- 
rica, za avtoTtgtxd (Hipp, ntgl cpagpdxtüv. ed. Kühn. III, 
p. 857 u. Cael. Aur. ehr. 4. 3). Antipalon {Cael. Aur. 
ehr. 5. 4). Antitypica (Eisenmann, Typosis S. 219). 
Antsa, y dvz^a (Ynaz. ntgi zo)v zov awpazoq ptg. ed. 
Bernard, p. 154). Apacia, za dndxia {Ynaz. a. a. O. 
p. 152). Apala {Apic. de arte coquin. VII, 16). Ape- 
reuxis, y dntgwfyq {Agtz. o'^tfov. na9~. d. p. 19). Aphe- 
pse, y dqttyy {Agtz. o'^tcov. rova. $tgan. ft. ft. p. 274). 
Aphormia, y dcpogyiy {Synes. ed. Bern. p. 10.36). Api- 
stia, y dmazty {Agtz. ygov. 7ia&. d. tft. p. 121). Apoli- 
posis (Eisenmann , V. K. S. 66). Aponos u. aponon, 
dnovoq. dnovov {Agtz. ygov. vova. &tgan. ft. tft. p. 340). 
Aponotaton, zb dnovwzazov {Agtz. o'^tcov vova. dtganz. 
a. ft. p. 220). Apopausis. y dnönavatq {Agtz. d^twv. 
na&. ft. p. 5 u. 33) Aporrhexis, y dnoggy^lq {Agtz. ogtuv 
na&. ft. p. 27). Apostasis. y dndazaatq {Agtz. ygov. 
vova. &tganz. a. t. p. 318). Apotasis, y dnozaatq {Agtz. 
o^ttvv na&. d. p. 8). Apprehensio {Cael. Aur. ac. 2.10). 
Aqualicus {Apic. VII, 7). Aquifuga {Cael. Aur. ac. 3. 9). 
Archae, al anyat (bei den Hippokrat. Schriftstellern. 
Vgl. Foes Oec. Hipp.). Arithmos, dgtöpbq {Agtz. o&mv. 
vova. &tgaa. ft. y. p. 258). Armoracia (Plin. XIX, 5, 
XX, 4). Arrhenotocon. zb dggtvozöxov {Atoax. y. gx&'' 
ed. Sprengel, p. 472). Arthrogryposis (Küttner in Oppen- 
heim’s Zeitschr. Bd. XXIV, Hft. 1, S. 25). Arthrohydrosis 
(Eisenmann, V. K. S. 74). Arthrolithosis (Eisenmann, 
V. K. S. 76). Arthrotyposis (Eisenmann, Typosis S. 452)- 
Ascella {Sext. Plac. ed. Ackermann, p. 75). Aspergo 
{Cael. Aur. ehr. 1. 14; 3. 5; 7. 5; 2 u. 6). Asphymia 
{Cael. Aur. ac. 3. 2). Asthenosis (Eisenmann , V. K. 
S. 307). Äther, d&yg {Falyv. t'^yy.) Atlantarthrocace 
(Schupke tract. de luxat. spont. vertebr. coli, sup- [ßerl. 
1823. 8.]). Balanobromosis (Eisenmann, V. K. 8. 73). 
Blepharostenosis (Fröbelius in Casper’s Woohenschrft. 
1843. 4.). Brachiologia (Eisenmann, V. K. S. 82). 
Brephobromosis (Eisenmann, V. K. S. 73). Brotnidro- 
sis (Fuchs a. a. O.). Bronchestithosis (Bisenmann, V. 
K. 8. 76). Broncheopyra (Eisenm»»11? V. K. S. 71). Cal- 
culatio {Cani. Aur. ehr. 5. 4). Cfdculofractoy (Schmidt, 
Jahrbb. VII, S. 81). Catachthonismus, o xazayßnvvzpbQ 
{Synes p. 240). Catacerea, V y-araxtgta {Falyv. l^yy^ 
Catastema zb xazdazyp“ {^l0(ix‘ a ngotop.). Catopter, 
xazonzyg (Hipp, ntg't oygiyyatv ed. Kühn. S. 517). Cä- 
tocoinadelphi (Giehrl üb. Doppelmisb.). Cardiaposto- 
sis (Eisenmann, 66). Cardihydrosis (Eisen
mann, V. K. 8. 73). Cardioliposis (Eisenm. V. K. S. 66).
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Cardiolithosis (V. K. S. 76). Cardiopneumatosis (Eisenm. 
V. K. S. 73). Cardiotyposis (Eisenmann, Typosis 
S. 479). Carpesium, to xagnyoiov (Synes. p. 240). Ce- 
phaloltydrosis (Eisenmann, V. V. S. 80). Cephalome- 
norrhea (Eisenmann, V. K. S. 67). Cephalopelycometer 
(Dr. Ed. Meier, geburtshülfl. Beobb. [Brem. 1838. 8.]). 
Cephalopyra (Eisenmann, V. K. S. 71). Cephalotyphus 
(Eisenmann, V. K. S. 71). Ceratorium (Cael. Aur. ac. 
2. 11). Cestoidea (Eisenmann, V. K. S. 80). Chlorio- 
sis (Eisenmann, V. K. S. 73). Choleureca (Cael. Aur. 
ac. 3. 21). Choloplania (Fuchs a. a. O.). Chondro- 
scirrhus (Eisenmann, V. K. S. 80). Chromidrosis (Fuchs 
a. a. O.). Cleithron, nb xlyi&Qov (Fdkyv. i^yy.) Cle- 
pterophobia (Steinthai, med. Analekten [Berl. 1843. 8.]). 
Clinosis (Eisenmann, V. K. S. 64). Cochiasmus b xo- 
yluGpbg (Synes. p. 142). Cocldion^ nb xb/)aov (Oqtß. ed. 
Bussern, p. 76). Codeina (Schmidt, Jahrb. II, 267; 
XI, 273). Coeliotica (Cael. Aur. ehr. 1. 5). Coinadel
phi (Giehrl a. a. O.). Coleorrhea (Eisenmann, V. K. 
S. 74). Colymorpha (Eisenmann, V. K. S. 63). Comi- 
dion, t6 xopdiov (Synes. p. 238). Conclusio (Cael. Aur. 
ac. 3. 6). Condylitis (Steinheim in Häser’s Archiv. 
Bd. V, Hft. 2, S. 285), Coprostosis (Eisenmann, V. K. 
S. 67). Coredopia (v. Ammon, klin. Darstell, d. an
geb. Krankbh. u. Bildungsfehler d. Aug. [Berl. 1841]). 
Corestenoma (v. Ammon a. a. O.) Craniotabes (El
sässer, d. weiche Hinterkopf. [Stuttg. u. Tüb. 1843]). 
Crotaphon (Cael. Aur. ehr. 1. I). Cynosophion, nb xv- 
voooqiov (Titel einer Schrift des Demetrios Pepagome- 
nos). Cysteocalarrhus (Eisenmann, V. K. S. 71). Cy- 
steolithosis (Eisenm. Typ. V. K. S. 76). Cysteotyposis 
(Eisenmann, S. 556). Dacryolithosis (Eisenmann, V. K. 
S. 76). Decolorimeter (ran Dyk in Verhandelingen etc. 
[Utr. 1825. 8.]). Dermapostosls (Fuchs a. a. 0.). Der- 
mathaemorrhois (Fuchs a. a. O.). Dermatolilhosis (Ei
senmann, V. K. S. 76). Dermalokydrosis (Eisenmann, 
V. K. S. 74). Dermatomenorrhoea (Eisenmann, V. K. 
S. 67). Dermatoporphyra (Eisenmann , V. K. S. 73). 
Dermatonosls (Fuchs a. a. O.). Dermatoceras (Fuchs 
a. a. O.). Derniatotyposis (Eisenmann, Typos. S. 219). 
Dermexanthesis (Fuchs a. a. O.). Diacertosis (Cael. 
Aur. ehr. 4. 3). Diacocleon (Cael. Aur. ehr. 4.3). 
Diacopregia (Cael. Aur. ehr. 3. 8). Diapterosis, y öiu- 

(EqMT^ avvuy.p Diosmos, o (Aqtn. ygov.
vovrs. ^ann. a. y •)• ^plolocosis (Eisenmann, V. K. 
S. 63). Dipsosis (Schmidt, Jahrbb. XI, S. 42).

Zu diesem Mangel an Vollständigkeit gehört fer
ner , dass bei einigen Wöitein eine oder die andere 
für die Medicin wichtige Bedeutung vermisst wird. 
Auch hiervon einige Beispiele: Acuitas, Acuität, bei 
Canstatt (Handb. d. Klinik, I, 8. 101) der acute Ver
lauf der Krankh. Agalactos bei Erotianos (wray.) so 
viel wie nolvyaldxnoq f milchreich. Alphiton bei den 

Hippokratischen Schriftstellern (nift ywaixdwv, ed. Kühn 
S. 607 und ntftl nur tvibg na&wv, p. 545) jede Art von 
Mehl. Ambrosia bei Dioskorides (y. qi^'.) eine Pflanzen
gattung. Anactesis bei Aretaios (xqov. na&. ft. tf.) Er
holung von Krankheit. Anaphora bei Aretaios (xqov. 
7ia&. ft. £'.) die Vertheilung des Nahrungsstoffes, Er
nährung. Ancale bei Cael. Aurel. (Chr. 5. 1, p. 548 u. 
556) Kniekehle, poples. Anilesis bei Aretaios (/por. 
vovg. gtqan. d. ft.) Wendung, Umdrehung des Körpers. 
Anthera bei dem Verfasser des 7. Buches der Epide
mien die rothe Farbe der Auswurfsstoffe, bei Plinius 
(XXXIV, 18) Sandaracha. Aporia bei Aretaios (/por. 
na&. ft. g.) Beschwerde, Unbehaglichkeit in Krankhei
ten, molestia. Aposcepsis bei Galenos (flyy.) gleichbe
deutend mit dnoGydoiq, bei Aretaios (/por. nu&. ft. d.) 
Übergang einer Krankheit in die andere, successio morbi. 
Apositica bei Galenos Qiyy.) dnoainluq xai dvoQe'qlaq 
notymxd. Apostasis bei Galenos (y^ov. nat)-. faqan. d. d.) 
Ursprung, origo. Apyros bei dem Verf. des End.
(ed. Kühn. III, S. 642) und bei Aretaios (ypov. na&. d. 
&'.) fieberlos, ohne Fieber. Araeoma bei Dioskorides 
(ntft loßdk. xc-(p. iß'.) Gelenkhöhle, interstilium articulorum. 
Araeos in Rücksicht auf die Zeit: selten, im Gegen
sätze zu nvxnbqi bei Hippokrates (End. d. (agatbv nvtv- 
fiu, uQaibg aqvyQibg, im nfjo^yn. d. xft.: nä dpaia ukyy- 
pana. Arthrelcosis bei Fuchs (a. a. O.) Gichtgeschwür. 
Asclepius, vgl. die Etymologie dieses Wortes von Al- 
meloveen (Cael. Aur. p. 626) ftAGxkymbg vocatus est9 
quia aaxtky ynta tnöat.“ Ase bei Hippokrates (Aqog. 
/. £a.) der Ekel der Schwängern, bei Synesios (ed. 
Bern. p. 12) grosse und häufige Angst in Fiebern. Ba
lismus bei Eisenmann (Veget. Krankhh. S. 82) Kopf
zittern. Cambium bei Joh. Gadesden (Rosa Anglica. 
[Aug. Vindel. 1595. 4.] p. 247) die thauförmige Radi- 
calfeuchtigkeit im Menschen. Catacausis bei Eisenmann 
(V. K. S. 74) Selbstverbrennung. Cataposts bei Diosko- 
rides (y- nd. u. nfpl bykyn. xt(p. xe.) und Aretaios (y^or. 
nu&. d. und oLpwv vovo. a. 0'.) Schlund,
gula. Catarrhedica bei Aretaios (d&tov vov<y. &tQan. 
d. ft.) auch urintreibende, luftmachende Mittel mit Bei
fügung von ovqwv, nvtvpaitov. Catarrhexis bei Joseph 
Schneider (Med. prakt. Adversar. Bd. I, S. 274) unge
heurer Blutsturz aus dem After. Catarrhoica bei Hip
pokrates (A<poQ‘ 4 • •) Ursachen des Katarrhs. Cata-
stasis bei Hippokrates (Aq. d. tft. End. d. y.
y., Ugoyr. rl1, 7 • und Aretaios (xqov. vovg. Stgan. 
d. ft.) die Form und Beschaffenheit der Krankheit, (]er 
Krankheitszustand, auch bei Hippokrates (Aqoq. y', ft. 
tt, und End. d. ip. d. ft. y-) die pathogenetische 
Totaleinwirkungsform der äussern Natur, und (ntpl 
dypdiv. Ed. Littre, Tom. III, P* $48) die Einrichtung, 
repositio, der Knochenbrüche.

(Die Fortsetzung f0’gt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von IP. A. Brockhaus in Iieipacig«
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(Fortsetzung aus Nr. 42.)

(Jatharses bei Hippokrates (Aqog. t. c'. £«.) monatliche 
Reinigung oder Blutfluss aus den weiblichen Genitalien. 
Catochilon bei M. Hoffmann (id. mech. human. 28, 1) to 

— Unterlippe. Causticus beim Verfasser der 
Eniö. ein an Brennfieber Leidender. Chondrosis bei 
Eisenmann (V. K. S. 79) Tuberkelbildung. Cuesta bei 
Nikandros (Qrßiay.. v. 85 und Afa&q. v. 308) eine 
Pflanze, die Thymelara des Dioskorides. Cochlos bei 
Synesios (a. a. O. ,p. 300) Stibium. Coelia bei Hippo
krates (Aq. x. ?'.) zunächst jede Höhle des mensch
lichen Körpers, auch bei Erotianos (oway.) und Gale- 
nos (mol^vfiüv jj .)tov &djQaxog tvioTt(i. Coptarion bei 
Orib, (Synops. 3. p, 76b ed, Aid. 1554.8.) ein Purgirmittel, 
medicamentum purgans. Cosmetica bei B. G. Schreger 
(Grundr. der chir. Operat. [Nürnb. 1825.8.] Th. I, S. 13) 
die Kunstveranstaltung zum Ersatz verlorner Theile. 
Cotyledones bei Galenos (f'^yy.) „ta GTopara twv a; xu.g 
pyzqag y.aO-yxbvcwv wyyeuov“. Coxae bei Celsus (de me- 
dicina VII, 26) gleichbedeutend mit Nates. Crotone bei 
dem Verfasser der Hippokratischen Schrift ntQi vovowv 
(//.) xpoTor«/ ,,t« fy tco nvtvuovi xpv8gd)3y figoy/ja“. De~ 
iectiones bei Celsus (in Praefatio) Durchfall „deiectio- 
nibus laborare“. Diacope bei Hippokrates (Aq. g. ty. 
i&. yA •) jede vorzüglich schwere Verwundung der 
Weichtheile. Dioptrien bei Paulos (;. o^'.) Mastdarm- 
spiegei. Distentio bei Cael. Aur. (3. 6) gleichbedeutend 
mit tetanus, bei Celsus (II, 1) mit Spasmus, klonischer 
Krampf.

Auf der andern Seite hat der Verf. viele griechi- 
chische und lateinische Wörter aufgenommen, welche 
in der Medicin keine andere Bedeutung haben, als die 
j1 ?e<iem Wörterbuche dieser Sprachen gegebene und 
a er füglich hätten weggelassen werden können, wie: 

Adelphos3 Adulter, Aeolus, Accentus, Acroama, Aga
thas, A/rica und Aphrica, Ambustio, Apatema, Aphtho- 
nus, Apion, Apodixis, Apologia, Ara, Arabs, Archaeus, 
Ares, Aristos, Arma, Atheismus, Autarcia, Autochthon, 
Axioma, Bacchus, Baphisma, Basileus, Bothos, Biblion, 
Brosis, Caballus, Caconomia, Caconomus, CalHpyoS (was 
wol nur bei xvnQig xalUnvyog — nicht ^(^■'kin'vya, _  
vorkommt), Callirrhoe, Callithrix (und noch mehre mit 

xaWbg zusammengesetzte Wörter), Catabaucalesis, Ca- 
tagraphe, Categoria und categoricus, catharos, Cauea- 
sus, Canorus, Causa, Cecrops, cedo, celer, celeritas, 
centum, eenes, Ceres, Chametaera, Charadeus und Cha- 
radra, Charis und Charma, Chernibs, Chilia, Chilus, 
Chiromachia, Chlamys und Chlanis, Chora, Choros, Ci- 
nis, Cista, Classis, Claustrum, Das, Deca, Decänus — 
nicht Decänus — decem, Decoramen, Decussis, deilos, 
deines, Demos, Deus (gehört sonst überall hin, aber 
in ein rein medicinisches Lexikon doch wol nicht —) 
Dice, Dipthongus. Ebensowenig dürften folgende Be
deutungen einzelner Wörter und Stellen aus Schrift
stellern zu Erläuterung derselben hier aufgenommen 
werden, da sie weder an und für sich in ein medicini
sches Lexikon gehören, noch zur Erklärung einer für 
die Medicin wichtigen Bedeutung etwas beitragen. Un
ter acroteria die zuletzt citirte Stelle aus Galenos; un
ter Adramelech 2; die unter Anthropos angeführten 
Stellen; die Citate aus den Etymoll. MM. unter Arabos; 
die unter Automatos zuletzt aus Galenos angeführte 
Stelle; Carchesium 3; Catacleis 1. u. 2 (die wol nir
gend vorkommen und aus des Verf. falscher Etymolo
gie — vgl. unten — entstanden zu sein scheinen); die 
Bemerkung über Bötticher’s Ansicht unter Ceranus; 
die neugriechischen Bedeutungen von Chondrologia u. 
dergl.; unter /alivog die Stelle von q/v/^yg pxyag bis zu 
Ende; unter Colchicum die Excurse über das hebräi
sche

Ungleich wichtiger, als das eben Erwähnte, ist eine 
zweite Erinnerung, zu der sich Rec. veranlasst sieht. 
Dieselbe betrifft nämlich die dem Verf. gewöhnliche 
Art, ein Nomen, das aus einem Verbum Composituni 
abzuleiten ist, als aus den dasselbe zusammensetzenden 
Theilen entstanden darzustellen, z. B. adductio von ad- 
und Ductio, statt von adducere (wie ductiovon du- 
cerey, ebenso adductor v. ad- und Ductot, adurensv- 
ad- und urens, st. v. aduro; ancyclesis v. ava- und Cy- 
clesis! st. v. dvaxuzÄtw; anadiplosis v- «va- und Diplo~ 
sis! st. v. ävaöinlow; anadosis v. ^va- und Dosis! st. v- 
IvMayi; Antagonista v. und ^onista! st. v.

ApotherapeuHcos von ano- und thera- 
peuticos! st. v. u’ s* w» Vgl. auch Apo~
chysis, Apoclasma, Ap°c<^Pep ^pocrusis, Apodixis, Apo- 
lepisma, Apolepsis, Apolipsis, Apotome, Apott ipsis, Apo
trope, Apoxesis, Apozesis, aspermaticus, Catasauma, 
Cataptosis, Cataschasma, Cataschasmus, Cataschesis, Ca- 
thecticus, Cotulotica, Decursus, Defatigatio, Depositio,
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Desipientia, Destillatio, Detumescentia, Diabrosis, Dia- 
chalasis, Diachalasma, Diacope, Diadexis, Diagnosis, 
Diagoge, Dialysis, Diamotosis, Diaphora, Diaphoresis, 
Diaphragma, Diaplasis, Diastasis, Diastrophe und 
noch viele andere. So fehlerhaft diese Ableitungs
methode in grammatischer Hinsicht erscheint, indem 
sie ein Überspringen vom Zusammengesetzten zu den 
einzelnen Elementen desselben ist, und das Vermittelnde 
ganz vernachlässigt, ebenso verwerflich ist sie auch in 
logischer Hinsicht. Denn wenn z. B. das Substantivnm 
ttläoig von xZaw, dvaxlaaig von avaxkaw herkommt, so 
muss auch avTavaxlacng von «»'TowaxAdco herkommen; 
erst musste das Concretum dvvavaxkaw da sein, ehe das 
Abstractum &vtm axkacig gebildet werden konnte. — Je
denfalls wäre daher die passendste Art, dergleichen 
Nomina Composita abzuleiten, diejenige, nach welcher 
vom Zusammengesetzten durch das Einfachere zum Ein
fachsten, d. h. zu den ursprünglichen Wurzeln fortge
schritten würde, wie der Verf. selbst bisweilen thut: 
z. B. distentvs von disteneo, auseinanderhalten, dis- 
und teneo, aber nicht umgekehrt, wie man es gewöhn
lich findet. Apolepismus von dnoUmZM, während Apo- 
lepisma von uno- und kemapa abgeleitet wird; Apan- 
thismus, wo der Verf. zwar wieder auf die einfachsten 
Wurzeln zurückgeht, aber zu Ende des Artikels die 
Ableitung von änav&tw tadelt und selbst sagt, dass es 
„zunächst von dnavd-lCw“ herkomme.

Die dritte Erinnerung des Rec. bezieht sich auf die
jenigen Etymologien, welche entweder geradezu falsch 
oder wenigstens höchst unwahrscheinlich und gesucht sind. 
Zu den erstem gehören: adynatos von a- und Dynamis, 
statt von d- und dwavog, da Avvapiq ebenso gut wie 
Swaiog Derivat von Svvapat, AYNAZI, ist; Ambe von 
dpßalvw, aber viel richtiger scheint es, upßy einen ge
meinschaftlichen Stamm zu geben mit der Präposition 
upfp'i. Denn käme upßy von dtißalvw her, so wäre von 
der ganzen Wurzel in apßy blos das ß übrig, da doch 
in der Wurzel von ßalvw das a charakteristisch ist, 
also ßa. Anorganogenia v. a priv. und Organogenia st- 
v. AnM'ganos Und ylvoq, ylvopat, denn in jenem Falle 
würde es offenbar heissen: die Nicht-Organogenie = 
die Nichterzeugung organischer Wesen; antispasticus 
von anti- und spasticus st. v. dvTianaatoq (uvTianaM) fä
hig, geschickt, passend, tauglich, das avciGnaGTOv Avat 
ZU bewirken; Aphelix von am»- und Helicia st. v. dnb- 
und Ceromyces v.Cerc1- undAfyces (um das Wort 
nicht etwa als hibrida erscheinen zu lassen, hätte wol 
„von xygog und Myces:i stehen sollen); Acyanoblepsia 
v. Ablepsia und cyanus st. V. d-xraiog und ßUynq; An- 
thropogenia v. Anthropos und st. v. üv&gwTiog u. 
-ytvog oder ylvopat; Antrope nicht von avr»- und Tgony, 
sondern, weil es gleich ist uvavgony V. dvaTgtno); Apa- 
gma nicht v. duayw, sondern ganz gewiss von U7idywgi 
— wie uypa von dywpi — was auch die Bedeutung 
„Bruch“ rechtfertigt; denn „Verschiebung des Knochens“ 

heisst es in keiner der angeführten Stellen und über
haupt nirgends; Calefacientia v. calor und facere st. v. 
Cale (Stamm zu calere etc.) und facere; Cataclasis 2 
kann nicht von xaraxZa^w herstammen, weil das Futu
rum xaraxÄdgw, also das Substantiv von diesem xard- 
xka&g heissen müsste; Catacleis von xara und xZa£w 
(statt xktlw oder xZi/Cto) = xaraxXe/tojJ vielmehr xara- 
zZf/w erst von xaraxkug, wie xWw von xtaF?, und 
xaraxZeFj von xara und xZft?; Cercis, % y.^y.iq von 
(xegxto) — kommt nicht vielmehr xeox/uw von
yxgxig und dies von \xigy.M — ein schnurrendes Geräusch 
machen, was die Weberlade xegxig thut —; mit dieser 
umgehen = xegxiZw? Chaetosis nicht unmittelbar von 
Xalry, sondern von einem Verbum ^azrow, was zwar 
nirgend gefunden, aber dochangenommen werden muss 
zu dem bei Äschylos vorkommenden „/«mo//«« = 
/atry. China, deren Etymologie falsch ist, insofern sie 
Quinquina als aus Del Cinchon verdorben darstellt, wäh
rend doch Quinquina durch eine Etymologie des Namens 
China durch De la Condamine entstanden ist. Vgl. Hand
wörterbuch der prakt. Arzneimittellehre von Sachs und 
Dulk. (Königsb. 1832. 8.), Bd. II, Abth. 1, S. 2 u. 5. 
Claras kommt nicht von /Ag her, denn es bedeutet die 
Hautschrunden der Füsse (mag es der Verf. unter Chi- 
rades auch parenthesiren) ebensowol als der Hände, und 
man setzt deshalb zur genauem Bezeichnung: noSüv oder 
/apwr hinzu, sondern von dem Stamme „yagej spalten“, 
von dem auch xyg und am Ende sogar /Ag, die Hand 
(ein mehrmals gespaltenes Glied), her kommt. Decli- 
natio von de und Cline ^xklvy), wodurch das Wort als 
hibrida erscheint, vielmehr von declinare, de und cli~ 
nare, vgl. xl/wn'. Dicrotus von dis und xgavtco, st. v.

u. xgovog (wie Niemand dlxoZsd; von ötg und xoknotn 
ableiten wird).

Zu den höchst unwahrscheinlichen und gesuchten 
Etymologien rechnet Rec. folgende: unter addephagos • 
aSyv oder aööyv, sehr übermässig, von a priv. und 
Stopai, bedürfen, also was über das Bedürfniss hinaus
geht! Dass aber adw, von welchem doch ady (y) zu
nächst abzuleiten ist, nicht von a uml Öko herkomme, 
ergibt sich daraus, dass das e des Stammes in dito gar 
nicht vorhanden ist, und wird durch den aor. 2 da ul 
bestätigt, der, als Stamm des verbum döw, nur AJ 
zeigt.— Autos, welches, wie schon bemerkt, gar nicht 
in dieses Lexikon gehört, von avTt = bgZl Artemisia. 
Nach Plinius (XXV, 36) bekam die Pflanze ihren Na
men von der Königin Artemisia. Andere leiten ihn von 
Artemis Ilithyia her. Blatta, die Schabe, Motte, von 
ßldßM, ßkanw, denn ßkdco und ßkaTTü) gehören zu ei
nem ganz andern Stamm. CabaUus von xaßßa.kixog<i.! 
Um seiner Ableitung nur einige Wahrscheinlichkeit zu 
geben, führt der Verf. auch die mögliche ursprüngliche 
Bedeutung „Streitross“ an, die nirgend vorkommt. 
Cactus von xaxog‘l! Calliomcrrus und Callianymus ent
halten wrol nicht den Comp. xakMwv, wenigstens scheint
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in ihrer Bedeutung keine Spur davon sich zu finden, 
wie auch in xakkiony, xakkioo'la, sondern es scheint 
vielmehr der erste Theil des Wortes von x«ÄZo? herzu
kommen. Caltha, eigentlich und das versetzt
statt xaZxrz?! (xaZxa wol so viel als /«äxtJ?) Calx
wahrscheinlich von xa/^s ? warum nicht von was
der Bedeutung nach mit identisch, der Form 
nach Calx viel ähnlicher ist? Calycanthemae von Ca- 
lyx und Anthema oder Anthemion?! warum nicht von 

und avy-epog, 77, or? Cambium von xapßco, xapßw 
heisst nirgend schwanken machen, verändern, abwech
seln, sondern nur „beugen oder biegen“, weswegen es 
wol kaum die Wurzel zu Cambium ist. Vgl. zu Cam
bium das italienische Cambio und das französische 
change. Camara von x«^7iw?! da doch n in xapnxM 
wesentlich ist. Cardamomum von Amomum und viel
leicht von Cardia (da fehlt das i), oder Cara, oder 
Kao, der Karier (da ist das J unerklärt, zu dessen 
Rechtfertigung hier nicht zwei Uquidae, wie in dr—pog, 
Fähn—rieh [ren—lieh] Zusammentreffen). Cataracta 
könnte von xara und Tayaaow, in Unordnung bringen, 
(s. Taraxacum) hergeleitet werden, wenn man statt des 
ohnehin fehlerhaften Cataracta schriebe: CattaraclaV. 
Allein Cataracta ist gar nicht fehlerhaft, wenn man es 
von y.aia und dpdrrw (= qaziw), brechen, reissen, ab
leitet; dagegen zarrapaTTw höchstens bei Dichtern vor
kommen würde. Caulls, Colls, b xavkog, von xalw, 
xaw, verbrennen, also eigentlich was zum Brennen 
taugt!? Cephaline, y xecpakivy, die Zungenwurzel — 
Demin. von Cephale (also gleichsam das Köpfchen)! 
Seit wann ist Ivy Deminutivform? y z&paklvy scheint 
dem Rec. ursprünglich adjectiv zu sein, sc. yhvTTa, 
d. i. der an den Kopf angewachsene Theil der Zunge. 
Ceramus, b xtpapog von x^uu, xtQuvvvpt?! obwol das 
« in diesen Verbis stets lang ist, vgl. xpäotg, xtgapat 
— tor, x^gat. Cerasum von Ceras, Horn, wegen des 
hornartigen Ansehens der meisten Kirschen und be
sonders des Kirschbaumgummi?! Heisst es dann nicht 
wahrscheinlich xepdriov1! der andern Einwendungen zu 
.geschweige». Cynosura, ova (=> gleichsam „Hunde- 
harneier“!), von cynosuros, hundeharnhaltig! Viel wahr
scheinlicher^ von zvwv und (Wind), sodass es die 
Windeier (wa ovgia s. ovqtva) bedeutet, welche zur Zeit 
der Hundstage gelegt werden, im Gegensatz zu den 

txcpvqia, den im Frühlinge gelegten. Damalion von 
die Kuh, und das von y b^pa, die Dame, la 

ame, wenn aber y ein neugriechisches Wort, 
wie ann davon das a toriechisclie dapaky abgeleitet 
werden? oder soll es heissen dann es
sich nur nicht gut durch „Dame« übersetzen.

Um aber nichts unberührt zu lassen, muss Rec 
noch über die Bemühung des Verf., den Ursprung vie
ler griechischer und lateinischer Wörter in den orien
talischen Sprachen aufzusuchen, ein paar Worte hinzu- 
ftigen. So sehr Rec. die Sorgfalt rühmend anerkennt,

mit welcher der Verf. auf die Verwandschaft der la
teinischen und griechischen Sprache mit den orientali
schen Sprachen, namentlich dem Sanskrit, hingewiesen 
hat, so kann er doch nicht mit allen Angaben dessel
ben sich einverstanden erklären. In folgenden Fällen 
nämlich hat sich, nach der Meinung des Rec., der 
Verf. durch jenes an sich sehr löbliche Streben zu all
zu gewagten Conjecturen verleiten lassen: Abdomen 
vom hebräischen pai-ast (abdomen), Vater des Koths! 
ist wol nur ein Scherz des Verf. ? Alchemia, aus dem 
arabischen (al-chäkim, nicht alhäkchtm oder
alkchim, wie der Verf. schreibt) abzuleiten, ist um so 
gewagter, als dieses Wort gar nicht soviel Lautähn
lichkeit mit Alchemie hat, auch in diesem der erste 
Radical des arabischen Wortes ganz ausgefallen wäre, 
und der zwreite nur durch einen verwandten Laut (ch
statt k, statt d) repräsentirt würde. Calvus vom
hebräischen n'np (karath), kahl scheeren, xttQtiv (!!), 
durch den häufigen! Übergang des r in l. DassKEPQ 
und KAPQ mit mp verwandt seien, liesse sich am
Ende zugeben, aber Calvus unmittelbar von n'ip?! 
Candidus vom hebräischen rnp (Kadah), brennen,
sich erhitzen, candere? Cella vom hebräischen rtbs
sicherer, als vom lateinischen celo?! Cor von to xeap 
und dies von y.tco, xea^co, spalten, trennen — wie soll 
abei’ nur im Geringsten zwischen dieser Bedeutung und

der des arabischen (wertere) eine Analogie auf
gefunden werden?! — Cicuta, to xwvetov, vom hebräi
schen P-J (Schekar), mit dem es nur einen einzigen 
Laut, den K-Laut, in der Mitte gemein hat?!

Äusser diesem versucht Rec. noch die Berichtigung 
einiger anderer Fehler, in Beziehung worauf er sich 
Nachstehendes angemerkt hat: Acinesia 2: „die un
vollkommene Paralyse, die Lähmung mit noch vorhan
denem Empfindungsvermögen, also — Paralysis sensi- 
bilis.“ Statt sensibilis würde es richtiger heissen mo- 
toria, die motorische Paralyse, nach M. Hall und Can- 
statt (Handb. der med. Klinik, Bd. I), da Einige unter 
Paralysis sensibilis die Lähmung der sensitiven Nerven 
— Anaesthesia — verstehen. Anagoge für sich bedeu
tet bei Aretaios (o^cov 7ia&. ß'. ß’.), wie bereits Heben
streit sehr richtig bemerkt hat, jederzeit Ufxmatanagoge, 
und findet sich dlpavog diesem Worte nagend, als in 
der Capitelüberschrift, beigefügt, dnisostemones, 1) 
Staubfäden von gleicher — statt von ungleicher — 
Länge. Apophlegmatismus wird wirklich von Gale^os 
(negl avv&tg. (pappaxarv twv xaTa tQnovq ß\ ß'. ed. Kühn, 
XII, p. 565. 582. 587. 589) in der Bedeutung „Schleim
ausleerende Mittel“ gebraucht. Apophlegmatisonta kön
nen höchstens die sogenannten apophlegmatizantia dann 
genannt werden, wenn man sie mit der Überzeugung 
gibt, dass sie nur Schleim ausleeren werden; sonst 
apophlegmati^on^a Klasse. Unter apophthora muss 
die zweite Stelle aus Hippokrates wörtlich übersetzt
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Verf. nicht atsch-tschadari schreiben, so war es am 
gerathensten, den Theilungsstrich ganz wegzulassen 
und atschadari zu schreiben. Charta, wo kommen 
y Xagra, to zayrov vor, statt des gewöhnlichen 0 x.uq- 
ryq? Chiromachium, wahrscheinlich verdorben aus 
ZUQdua8,a oder dessen Deminutiv xtigagd^iov, sodass 
Chiromaxium noch nicht so verschrieben ist als Chiro- 
machium. Chironom, kommt es in der Bedeutung Pro- 
sector vor, so hätte es als „falsch gebraucht“ bezeich
net werden sollen, weil ytigovogea), von xetQovogoq her
kommend, heisst: „ein Cheironom-Pantomimus sein“. 
Chismopne'i sollte richtiger Schismopno'i heissen; denn 
erstens liegt kein Grund vor, warum Chisma brauch
barer sein soll, als Schisma (für die Franzosen, die der 
Verf. als Urheber dieser Neuerung anführt, kann es 
der Aussprache wegen ganz gleich sein), und zweitens 
heisst das Substantiv zu nvtM nicht nvtoq, sondern nvdoq, 
da, wie bekannt, das £ bei allen Verben, denen es Ra- 
dicalvocal ist, in ihren Ableitungen in 0 übergeht. 
Choledochus, sollten ducere und wirklich so
nahe verwandt sein, dass Ductus choledochus eine Tau
tologie enthielte? Choloxygenosia, auch wenn man es 
von oxygenes ableitet, fehlt immer noch die Sylbe ne 
(oder noch richtiger ned) und es müsste dann heissen; 
„Choloxygeneonosie“. Chorothesia kommt vielleicht 
von und &taiq her. Chromatometablepsia, Kühn 
hat insofern recht, als das Wort stets undeutlich ist, 
auch etwas anderes — das Sehen nach Farben — be
zeichnen kann, während „Chromatoparablepsia“ we
nigstens bestimmter sein würde, weil nagaß'ktneiv nur 
„vorbei-, falsch sehen“, das Verfehlen des Gegenstan
des, bedeutet. Diacarcinum, eigentlich öla xuqxIvmv. 
Diachalasis, y öiaxaläatq, kommt wirklich vor, brauchte 
also nicht eingeklammert und bezweifelt zu werden; 
übrigens enthält öiaxaXäaiq in doppelter Hinsicht einen 
Accentfehler, erstens, weil « kurz ist, was schon aus 
dem Futur, des Verb. SiaxaXdw, dam, hervorgeht, und 
zweitens sind alle dergleichen von verbis puris (dm, 
tm, 6m, Im, vm u. s. w.) durch die Endsylben iq oder 
Giq gebildete Substantive P^'oparoxytona, wie z. B. tl- 
gyniq. Diametrum, warum nicht das griechische Dia- 
meter? Diaphoenicus kommt wol eigentlich nicht vor, 
und Electuarium diaphoenicum ist eigentlich El. öia 
q>otvly.Mv, Diaphragmelcosis, ganz sprachwidrig gebil
det; richtiger Diaphragmathelcosis. Diascordium, ei- 
©•pntlich gxoqSimv,

(Der Schluss folgt.)

heissen: „Die Brüste der Fehlgebärenden werden schlaff.“ 
Aquaeductus Fallopii., wol verschrieben — Rec. kennt 
nichts dieses Namens und überhaupt keinen „wasser
führenden Kanal im Felsenbein“; denn dass die Aquae
ductus vestibuli et Cochleae keine Wasserleitungen sind, 
ist wol bekannt. Aulodes, tibicini formis, statt vielleicht 
tibiae formis; denn tibicen ist der Flötenbläser. Au
tomatos könnte man wol besser durch spontaneus, als 
durch „sponte fiensi( übersetzen. Basiarachnitis richtiger 
wol: basiarachnoditis ? Brachiomelrum s brachioncus 
u. s. w. hätten als hibridae bezeichnet werden sollen, 
und der Verf., der ja sonst wegen eines bessern neuen 
Worts nickt verlegen ist, hätte auch hier Brachiono- 
metrum, brachiononcus u. s. w. vorschlagen können. 
Bractea 2) ist nicht „Nebenblatt“ (stipula), sondern 
Deckblatt. Cacosis, der „schlechte, verdorbene Zu
stand“, wenn es in dieser Bedeutung vorkommt, so 
sollte sie wenigstens als abnorm bemerkt werden; denn 
x«xro<n$ ist eigentlich das Schlechtmachen, die schlechte 
Behandlung, das Schlechtsein aber = xaxori;?. Cala- 
mitas (17 övmvxy st. (kow//a). Callionymus, sollte dies 
Wort wirklich mit y.aVawv zusammengesetzt sein, was 
jedoch Rec. bezweifelt hat, so bedeutete es auch ei
gentlich „schöner“ benannt. Caricologta und Chon- 
droplacenta hätten als hibridae bezeichnet werden sol
len. Unter Catoche muss in der Übersetzung der Stelle 
aus Paulos statt „oder eine Spannung der Flechsen“ 
es heissen: oder einer Spannung der Flechsen, weil 
vtvQtii7.i]v Tiva rduiv noch von öih abhängt. Catoptro- 
mantia kann nicht „der Spiegelprophet“ heissen. Cen- 
tron, die Herleitung der Bedeutung „Mittelpunkt eines 
Cirkels“ aus der ursprünglichen „Stich“ scheint Rec. 
unnatürlich und falsch, vielmehr glaubt derselbe, dass 
der Mittelpunkt im Kreise xtvtQov, punctum 9 heisst, 
weil er die Stelle ist, wo der feststehende, gewöhnlich 
spitze Theil des als Cirkel dienenden Instruments ein
gestochen wird. Cephalucus sollte richtiger Cephalel- 
hos heissen, da es doch wol durch Contraction aus 
Cephaloelcos entstanden ist. Ceratodistos sollte eigent
lich y.tQarwStioToq heissen, da das zum Stamme gehörige 
« (xfo«rw(k) nicht wegfallen darf. Vgl. xxqutmÖ üuq. 
Cerauniargyros und Cerauniochrysos hätten als unrich
tig gebildet bezeichnet werden sollen. Chadarides 
(at-schadari), der Theilungsstrich jst falsch gestellt; 
denn at ist nicht der Artikel, sondern hier eigentlich 
ätsch, da das l des ursprünglich al lautenden Artikels 
hier dem tsch (oder richtiger dsch ), mit welchem 

das Substantiv anfängt, assimilirt ist. Wollte nun der
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Endlich muss Ree. noch im griechischen Drucke 
die consequente Weglassung aller Accente (mit Aus
nahme des Circumflexes) rügen, dergleichen doch bei 
einem Manne, wie der Verf., unter die Incredibilia ge
hören sollte, aber auch andererseits des ziemlich cor- 
recten Druckes, verbunden mit einer gefälligen Schrift und 
gutem Papier, anerkennend gedenken. Denn obgleich 
Rec. die vorliegenden beiden Hefte mit der ihm mög- 
lieh grössten Sorgfalt dargegangen ist, so hat er doch 
nur folgende, grösstenteils unbedeutende, Druckfehler 
gefunden: S. 3, swe für sine palpebris. S. 13, unter 
Acne', xvaw f. xvaco. S. 25, unter adiutorius: ßoy&ovv 
f. ßor^äv. S. 78, unter Angioleucitis: Lencaugiitis f. 
Leucangiitis. S; 83, Anorganonegia f. Anorganogenia. 
S. 86, Anthamoptyica f. Anthaemoptyica. S. 94, unter 
Anticopometrum: oxonüo f. pergov, S. 77, Byauchen f. 
Bysauchen. S. 183, unter Calliomorus: Pterga f.ptQog. 
S. 182, unter Caeria: to y.atgog f. o y.aiQug. S. 190, 
unter Cara: einmal zapa statt xaga. S. 201, Ca-thae- 
resis falsch abgetheilt f. Cat-haeresis. S. 200, unter 
Catarrhophe: catarrhephosis f. catarrhophesis. S. 202 
ist nach Cathodus „genit.“ zu streichen. S. 211, un
ter Ceratiasis: „Hornhautauswüchsen“ st. „Hornaus
wüchsen“, und Cerasias f. Ceratias Ebend.
Certaomalacia f Ceratomalada, S. 212, Ceraunydrar- 
gyrum: ceraunios t. xepuwög. S. 222, chimaer oticus f. 
chimaer er oticus. S. 123, nnter Chirocyrtosis: Cyrtoma 
f. Cyrtosis. S. 224, Chirurorganon f. Chirurgorganon, 
Chirurganeuma f. Chirurgorganeuma, Chirurgonoma f. 
Chirurgorganoma, Chirn, organa f. Chirurgorgana, Chi
rurorganon L Chirurgorganon. S. 226, Chlorycyanicus f. 
Chlor ocyanicus. Ebend. Choerangioceratoditis f. Choe- 
radangioceratoditis, und choeros f. choeras. S. 228, 
unter Cholera: ini Citat aus Psellos y.evov f. xtvovaa,

S. 229, unter CkolOS! xmU( f. xai. 
log. S. 230, cartiloginea i. cartilaginea. S. 292, Cy- 
stauchenotomia falsch abgetheilt statt
S. 296, Decänus f. Decänus. S. 299, Unter jyenarius. 
siebten f. siebenten. S. 302, Dermatrophia f. Derma- 
tatrophia, und Dernioplastae f. Dermatoplastae. S. 305, 
unter Deutoiodicus: deutriodicus f. deuteriodicus, unj 
deutriodicus f. Deuteriodicus. S. 306? unter Biabolus

(tnän f. änan). S. 309, unter dianoeogonicus:
f. ylvoiiat, und dianoionicus f. dianoiogonicus. Ebend. 
Diaphragmapostema f. Diaphragmatapostema. S. 318, 
unter Diploe: 3 f. r. S. 320, Dithyra (animatia f. 
animalia).

Rec. scheidet von dem scharfsinnigen und gelehr
ten Verf. mit dem aufrichtigen Wunsche, dass er des
sen Erinnerungen eben so freundlich aufnehmen möge? 
als sie gemeint sind, und dass die übrigen Hefte des 
Werkes in ununterbrochenem Fortgange bald nachfol
gen mögen.

Meissen. Thierfelder.

S t a a ts w i s s e n s c li a ft.
Grundsätze der National-Ökonomie von Dr. C. W. Ch, 

Schüz, Professor zu Tübingen. Tübingen, Osiander. 
1843. Gr. 8. 2 Thlr. 10 Ngr.

Dieses empfehlungswerthe Werk umfasst die National
ökonomie oder Volkswirtschaftslehre, deren Zweck 
und Gegenstand die Darstellung der organischen Ent
wickelung und Gliederung des Wirthschaftswesens der 
Völker in sich und in der Richtung nach aussen ist. 
Um der Absicht eines compendiösen und doch mög
lichst vollständigen Lehrbuchs zu entsprechen, hat der 
Verf. mit der Volkswirtschaftslehre die sogenannte 
Volkswirthschaftspflege (auch Wirthschaftspolizei ge
nannt) verbunden. Er hat wol weniger ein theoretisch
systematisches Werk liefern wollen, als vielmehr ein 
praktisches Lehrbuch und daher auch den philosophi
schen und geschichtlichen Theil nur kürzlich berührt, 
dagegen denjenigen Theil der politischen Ökonomie 
mit aufgenommen, welcher aus einer Verbindung staats
wissenschaftlicher Grundsätze mit den Lehren der Na
tionalökonomie entspringt, ohne jedoch in die eigent
liche Finanzwissenschaft einzugehen. Jene Verbindung 
kann für den grössern Theil der Leser nur erwünscht 
sein, indem man z. B. bei der Darstellung der Verhält
nisse und Fortschritte des öffentlichen Verkehrs, des 
Handels und Fabrikwesens kaum vermeiden könnte, 
Schutzzölle, Ausfuhrprämien , Banken , Eisenbahnen 
u. dgl. zu erwähnen, gerade solche Gegenstände 
zu berühren, welche hei nationalökonomischen Unter
suchungen von allgemeinem Interesse sind.

Der Absicht eines praktischen Lehrbuchs ist aber 
auch insofern vortrefflich entsprochen, als der Verf. 
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bei dem Vortrage der verschiedenen Lehren stets die 
Vortheile einzeln heraussetzt s sodann die Nachtheile 
gegenüberstellt, endlich aber, unter Abwägung beider, 
seine Ansicht als Ergebniss zu erkennen gibt. Einige 
Beispiele hierüber dürften aus nachstehenden Auszügen 
hervorgehen, welche wichtige Zeitfragen behandeln.

In dem Abschnitte, welcher das neuere Industriesy
stem darstellt, wird geschildert, wie das Princip der indivi
duellen Freiheit und der freien Concurrenz, von Ad. 
Smith eingeführt, die mittelalterlichen Fesseln der Er- 
werbsthätigkeit gesprengt und der Industrie einen gros
sen Aufschwung ertheilt hat, und wie das durch die 
Concurrenz veranlasste Prohibitivsystem endlich in der 
Form eines gemässigten Schutzsystems sich gestaltete 
und letzterem grösstenteils weichen musste. Es wer
den dann die Misverhältnisse entgegengestellt, welche 
St. Simon, Fourier, Owen u. A. veranlasst haben, in
dem das Princip der individuellen Freiheit und der 
freien Concurrenz sie bewog, zu einem ganz entgegen
gesetzten Systeme, zu einer Erwerbsassociation mit 
Erwerbsbevormundung überzuspringen, welche eine 
Auflösung aller zeitherigen Gesellschafts- und Fami
lienverhältnisse droht, und die Menschen zwingen 
würde, sich in Kasernen zusammenzusperren, aus Com- 
munalkcsseln zu speisen, unbeliebige Arbeiten vorzu
nehmen und sich überhaupt einer hofmeisternden Ge
walt, unter Entsagung jeder Selbständigkeit und An
nehmlichkeit zu unterwerfen, sodass gerade hier unter 
der Freiheitsfirma die ärgste Volkswirthschaftspolizei 
hervorgehen würde.

In dem Capitel, welches das Wesen des National
vermögens beleuchtet, wird dargethan, dass Bodenpro
dukte, Kapitalien, menschliche Arbeit und Handel mit 
Tauschobjecten den Nationalreichthum bilden, dass aber 
die Volks wohlfahrt durch die Grösse des Vermögen
stammes, die Regelmässigkeit der Production, die Art 
der Vertheilung des Vermögens, ingleichen seiner Ver
wendung bedingt ist. Die Verbindung der Arbeitskräfte 
und Theilung der Arbeit wird als vorteilhaft geschil
dert, insofern 1) verschiedene Arbeitskräfte bei Fabri
ken verhältnissmässiger in Anspruch genommen wer
den können; -) grössere Übung und Geschicklichkeit 
in einem Geschäfte zu erreichen steht; 3) Veranlassung 
gegeben ist zu Fortschritten, Vervollkommnung, Ver
einfachung, 4) Zeitgewinn vorliegt, indem kein Über
gang von einer Verrichtung zu einer andern vorfällt; 
5) Ersparniss an Menschenkräften durch Theilung der 
Beschäftigungszweige stattfindet.

Dagegen werden folgende Nachtheile und Gefah
ren des Fabrikwesens geschildert: d)^ dass die anhal
tende Beschäftigung mit demselben Gegenstände Kör
per und Geist abstumpfe; b) dass der Fabrikarbeiter 
untauglich zu andern Geschäften werde , indem er 
zu einseitig gebildet sei; c) dass die Existenz des ei
nen Arbeiters als Glied der Kette zu abhängig sei von 

der des andern und keine Selbständigkeit zu erreichen 
stehe; d) dass das Fabrikwesen überhaupt von politi
schen Conjuncturen zu sehr abhängig erscheine.

Diesen in neuerer Zeit so oft zur Sprache gekom
menen Einwürfen werden aber folgende Erwiderungen 
entgegengestellt: zu d) die einfache Beschäftigung macht 
es auch dem gewöhnlichsten Menschen möglich, dieses 
Geschäft und Subsistenzmittel zu ergreifen; zu b) der 
Übertritt einer leichten Arbeit zu einer andern einfa
chen Arbeit wird erleichtert, auch bleibt der Übergang 
zur B'eldarbeit immer offen; zu c) alle Theilnehmer 
haben gleiches Interesse, dass die Arbeit keine Stockung 
erleide; zu d) in allen Gewerbszweigen kann eine Han
delskrisis schädlich einwirken.

Die Vortheile und Nachtheile des Maschinenbe
triebs werden hierauf erwogen und nachstehende Re
sultate gezogen:

Die Anwendung von Maschinen in allen Zweigen der 
menschlichen Thätigkeit vermehrt die Existenz-, Genuss
und Bildungsmittel, die Productivkapitalien und die Bevöl
kerung und steigert dieEntwickelung und politische Macht 
der Staaten. Sie setzt alle Klassen in den Stand, sich in 
höherm Maase die Bedürfnisse und Annehmlichkeiten 
des Lebens zu verschaffen. Mit den Fortschritten der 
Technik hat sich der physische, psychische und recht
liche Zustand der Völker verbessert, während die Nach- 
Iheile vorübergehend sind, und theilweise durch Vor
sichtsmaasregeln gemildert oder abgewendet werden 
können.

Dieses führt auf die Betrachtung des Einflusses, 
welchen die fabricirenden Gewerbe auf die Ausbildung 
der physischen und geistigen Kräfte der Bevölkerung, 
auf die ökonomische und politische Selbständigkeit der 
einzelnen Bürger, auf die Entwickelung der socialen 
Institutionen und der Macht der Staaten äussern, end
lich auf die Betrachtung der Rückwirkung, welche die 
Ausbildung der fabricirenden Gewerbe mit ihren Fol
gen auf die Urproduction und den Handel ausübt.

Der Verf. sagt: „Übrigens warnen die Gefahren, welche 
aus einer unnatürlichen Steigerung der technischen Gewerbe 
und des Handels entspringen, vor einer einseitigen Pflege der
selben und fordern zu einer ebenmässigen, das Gleichgewicht 
aller Zweige der V olksthätigkeit erhaltenden Ausbildung der
selben auf. Demgemäss kann das Princip der unbeschränkten 
Freiheit in der Volkswirtschaft nicht als richtig anerkannt 
werden; e’ne solche Freiheit ohne Beachtung einer Ordnung, 
ohne Unterordnung unter irgend ein Gesetz als das des stric- 
ten Privatrechts, würde bei dem mannichfachen Widerstreit 
der Privat- und Gesellschaftsinteressen zu einer tiefen Ver
letzung derselben führen.“

Bi einem folgenden Abschnitte werden die Grunde 
für und wider Grundstückstheilung erwogen und es 
wird gegen zu grosse Zerstückelung gestimmt. Zuletzt 
wird der Fall berührt, wo die Vertheilung des Bodens 
schon weit fortgeschritten ist, und der Rath ertheilt 
a) die Zusamenlegung von Grundstücken zu beförderns 
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6) durch technische Industrie von der Landwirtschaft 
abzuziehen; c) die Parcellirung gesetzlich zu beschrän
ken: d) freiwillige Familieubestimmungen über Güter
gebundenheiten zu befördern; c) nötigenfalls polizei
lich den Umtrieben speculirender Grundstückshändler 
zu steuern.

In dem Capitel über den Handel mit Fabrikaten 
wird in Bezug auf Schutzzölle auseinandergesetzt, dass 
die durch dieselben erzeugte Erhöhung der Preise man
cher Waaren, den Consumenten höhere Opfer auferlegt; 
dass sie aber auch der Production wegen der Ver
teuerung der Existenz- und Productionsmittel schadet, 
und dass ein blindes Vertrauen auf Zölle die Energie 
der Unternehmer schwächt oder die Entwickelung der 
Gewerbe hemmt. Nach Erwähnung der einfachen Mit
tel zur Förderung inländischer Industrie, als z. B. Ver
besserung der Communicationsanstalten, Verbreitung 
technischer Kenntnisse , Vorschüsse, Prämien , Ge
werbsteuerfreiheit u. dgl., welche minder kostbar 
als die Grenzbewachung bei Zöllen sein können, wird 
jedoch für den Fall, dass ein grösserer Staat oder 
ein Staatenverein, in welchem die Bedingungen einer 
regern technischen Thätigkeit unverkennbar vorliegen, 
dagegen fremde Prohibitivmaasregeln und übermässige 
Concurrenz die Entwickelung dieser Elemente nicht 
zulassen, ein mässiges Schutzsystem als räthlich er
achtet, um die im Lande schlummernden productiven 
Ki*äfte zu wecken und die für das Inland wichtigen 
Gewerbszweige bis zu ihrem Erstarken zu unterstützen; 
doch dürfe der Zoll nur so mässig sein, dass er kei
nen starken Reiz zum Schleichhandel wecke, oder 
Monopolgewinnste bei den inländischen Gewerben zu
lasse; auch sei er blos auf solche Gewerbszweige zu 
legen, welche in der Natur des Bodens und Klimas, 
in den Anlagen und Bedürfnissen der Landesbewohner 
eine sichere Grundlage haben.

Uber die wichtige Frage des Pauperismus wird ge
sagt, dass letzterer theils durch äussere Umstände 
(Elementarfälle, oder politische Ereignisse, oder auch 
Gewerbs- und Handelskrisen), theils durch Ursachen, 
wie Arbeitsunfähigkeit, Erziehungs- und Bildungsmän
gel, welche Arbeitsscheu, Ungeschicklichkeit, Betrug 
und Genusssucht veranlassen, mangelhafte Polizeige
setze in Bezug anf Gewerbsbetrieb, Niederlassung, 
Eingehen der Ehen, Spielanstalten u. s. w. entsteht. 
Der Verf. warnt gegen gemeinschädliche blinde Pri- 
vatwohlthätigkeit und verlangt eine strenge Regelung 
des Armenwesens und hierbei namentlich zeitige Vor
sorge durch Aufrichten derjenigen, welche Gefahr lau
fen, in Armuth zu versinken, und zwar durch die Orts
behörden, denen am meisten daran liegen muss, der 
Verarmung ihrer Angehörigen entgegen zu wirken. 
Die Unterstützung son jedoch so mässig sejn? jass 
Fleiss und Vorsicht fürs Alter nicht erschlaffen, so 
auch sollen in Arbeitshäusern, wo die Behörde den 

Vertrieb der gefertigten Arbeiten übernimmt, die Ver
hältnisse so geregelt sein, dass jedenfalls alle andern 
Arbeiter (ausserhalb der Arbeitshäuser), welche sich 
Erwerb selbst verschaffen und ihre Arbeit zu verwer- 
then sich bemühen, in entschiedenem Vortheil hervor
treten. Der Verf. räumt ein, dass wenn auch viele 
Wunden geheilt werden, doch ein Überrest von mora
lisch gesunkenem Pöbel zurückbleibt, welcher dauernd 
der Gesellschaft zur Last fällt. Dieser Demoralisi- 
rung gilt es möglichst zu begegnen, durch gute Volks
erziehung in intellectueller und sittlicher Hinsicht, Ge
legenheit zu Ersparnissen (Sparkassen), mögliche Be
schränkung der Gelegenheiten zu übermässigem Auf
wand u. s. wr.

In dem Abschnitte über Kredit, Wechselgeschäfte 
und Papieremissionen werden die Vortheile und Nach
theile des Papiergeldes erwogen. Als Resultat wird 
herausgestellt, dass nur unter Voraussetzung einer 
Staatsverfassung und Verwaltungseinrichtung, welche 
hinreichende Garantie gewährt, die Gründe, welche für 
Staatsbanken und Staatspapiergeld sprechen, überwie
gend sein können, dass aber, wro die erwähnten Vor- 
aussetzungen mangeln und die Nothwendigkeit einer 
Bank zur Unterstützung des Handels, oder gewerbli
cher und landwirtschaftlicher Unternehmungen vor
liegt, die Errichtung einer unter strenger Staatsaufsicht 
stehenden Privatbank den Vorzug verdient, während 
jedoch die Concessionirung mehrer concurrirender Pri
vatbanken wegen unvermeidlicher Schwankung der 
Geld Verhältnisse verwerflich erscheint.

Aus diesen Angaben dürfte hervorgehen, dass der 
Verf. weit entfernt, neue Systeme aufstellen und ver
fechten zu wollen, nur beflissen ist, den neuesten Stand
punkt der Wissenschaft übersichtlich vorzutragen und 
zu beleuchten. Im Allgemeinen gebührt demselben die 
Anerkennung, dass er lediglich Bewährtes empfiehlt, 
dagegen vor den Abwegen warnt, zu welchen einsei
tige Theorien oft verleitet haben, sowie er sich über
haupt stets innerhalb der Grenzen seines Planes, ein 
den Bedürfnissen national - ökonomischer Lehrvorträge 
entsprechendes Compendium zu liefern, umsichtig ver
hält.

Weimar. ' Gross.

T li e o 1 o s « e«
Series compendiorum theologic^m *n usum scholarum 

theologicarum. Conrpendiwn ^^^pciediae Theologi 
Christiani. Auctoribus P* Hofstede, de Groot 
et L. G. Pare au, Theologiae Professoribus in Aca- 
demia Gremingana. Gioningae, 1844. 8.

Diese Schrift hat zunächst das Eigen thümliche, dass 
sie keine Encykl°P^^*e der theologischen Wissenschaft, 
sondern eine Encyklopädie des Theologen sein soll,
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eine lpwxKio$ natSela nicht im Aristotelischen, sondern 
im Platonischen Sinne, wie etwa Xenophon in seiner 
Cyropädie uns belehrt, nola nvi naiSelq naiöwth'i$ Cy
rus der ausgezeichnete Mann und König geworden sei. 
Ihr Ausgangspunkt ist das innere Leben Christi, wie 
es sich im irdischen Dasein des Herrn offenbart hat, 
und in der Kirche immerfort offenbart und entfaltet. 
Dieses geistige Leben Christi in jedem Einzelnen ist 
nicht gleich vollkommen: bei Vielen ist’s ein Leben der 
Gewohnheit, das sind die Kinder in Christo; bei An
dern ist’s ein Leben der Liebe, das sind die Knaben 
und Jünglinge; bei Einigen ist’s ein Leben der Liebe 
nicht nur, sondern auch der selbstbewussten Vernunft, 
das wären denn die Männer und Väter. Am vollkom
mensten soll es im Theologen sein, denn er ist vor 
allen Andern berufen, das Leben Christi in der Ge
meinde anzuregen und zu ernähren, darum soll es in 
ihm allseitig gepflegt und gebildet erscheinen. Er be
darf aber dazu einer doppelten Erziehung: einmal der 
vorläufigen, propädeutischen, welche schon im elterli
chen Hause anfangen und hernach auf niedem und 
höhern Bildungsanstalten fortgesetzt werden soll; so
dann der vollendeten und vollendenden, der akademi
schen TiaiStla. Diese besonders soll das eigene Leben 
des Theologen pflegen und nähren. „At multi iuvenes 
in Academia discunt doctrinam philosopkam, non philo- 
sophari; discunt cogitata a Praeceptoribus, non cogitare; 
discunt leges, dogmata, scripta classica, non discunt ius 
excolere, veritatem sequi, classice scribere“ Und noch 
immer wird von vielen Lehrern F. Theremin’s Wunsch 
vernachlässigt (Über die deutschenüniversitäten, Abendst. 
zweiter Bd., S. 95—159), sie sollten doch, anstatt des 
ewigen Dictirens und Lesens, reden und sprechen und 
sprechen lassen. Dieses eigene Leben der Studireuden 
soll ein christliches sein; Lehrer und Jünger sollen in 
der Akademie gleichsam eine Kirche und Gemeinde der 
heiligen Gesellschaft Jesu und seiner Apostel nach
bilden.

Zu, diesem selbstbewussten eigenen christlichen 
Leben ist dem 1 heologen eine doppelte Kenntniss er
forderlich: einmal des historischen, objectiven Lebens 
Christi, zweitens des Lebens Christi im christlichen 
Theologen selbst. Hiermit ist der Encyklopädie ein 
doppeltes Geschäft angewiesen. Sie soll den Theolo
gen zur Kenntniss des objectiven und des subjektiven 
Lebens Christi heranbilden. Im ersten, objectiven 
Haupttheile handelt sie zuerst vom irdischen, mensch
lichen, hernach vom himmlischen, göttlichen Leben des 
Herrn; d. b. sie bildet den Jünger zum Exegeten und 
zum Kirchenhistoriker. Im zweiten, subjectiven Haupt
theile betrachtet sie das Leben Christi im christlichen 
Theologen, insoweit dieser ein Christ und insoweit er 

ein Theologe ist; d. h. sie bildet ihn zum Ethikcr und 
zum Pastor. Drittens aber soll der Studirende diese 
beiden Seiten des Lebens Christi zusammenfassen ler
nen, damit er das Ganze erstens nach Wahrheit beur- 
theilen, zweitens nach Würde schätzen möge, und also 
zum Dogmatiker und Apologeten gebildet werde. Es 
ist diese ganze naiötla der Natur der Sache gemäss 
angeordnet, denn wie Christus sich erst im irdischen, 
dann im himmlischen Leben offenbart hat, so werden 
wir kraft dieses doppelten Lebens erst Christen, dann 
Theologen; und was wir so in uns selbst haben und 
erfahren, muss erst von uns erkannt und geschätzt 
werden, damit wir es nachher Andern empfehlen.

Dies die allgemeine Grundlage. Bei den einzelnen 
Abtheilungen wird immer zuerst die propädeutische, 

' sodenn die vollendete Bildung und Erziehung des Theo
logen besprochen. Die Propädeusis hat zwei Seiten, 
eine formelle, die Bildung, und eine materielle, den 
Unterricht. So wird z. B. verlangt, im Studirenden, 
der zum Kirchenhistoriker erzogen werden soll, möge 
schon vorher der Wahrheitssinn und der kritische 
Blick gepflegt und geübt sein; auch die Vorstellungs
kraft solle in ihm lebhaft und gesund sein; als Frucht 
des propädeutischen Unterrichts aber wird die Kennt
niss der allgemeinen, innern und äussern, Geschichte 
der Menschheit gefordert. Für die vollendete Erzie
hung wird immer erst die Geschichte, dann die Natur 
der Wissenschaft zu Rathe gezogen. So lehre z. B. 
die Geschichte der Dogmatik, dass man die theologi
sche Erziehung mit und in dieser Wissenschaft voll
enden, nicht, wie häufig geschehen ist, anfangen SolL 
Zur propädeutischen Erziehung des Dogmatikers gehört 
auch das Studium der Philosophie und der Philosophen; 
namentlich werden empfohlen: Plato, die Stoiker, Kant, 
Hemsterhuis und van Heusde. Es wird diese Auswahl 
den deutschen Gelehrten und Theologen vielleicht we
niger zusagen; wie denn überhaupt in dieser ganzen 
Encyklopädie die Philosophie eine, ich möchte nicht 
sagen untergeordnete, aber jedenfalls nicht die Stelle 
einnimmt, deren sie sich in der deutscher. Theolo
gie bemächtigt hat. Denn es leben die Verff. dieser 
Schrift und mit ihnen die Mehrzahl der holländischen 
Theologen der Überzeugung, dass der christlichen 
Theologie das Heil nicht von Spinoza, noch von Hegel 
oder Schelling? oder welchen Philosophen sonst, sondern 
von Christo kommen soll und kommen wird. Dennoch 
würden auch von unsern Gelehrten viele in jenem Phi
losophen - Verzeichnisse die Namen bchelling, Hegel, 
Fichte d. J., Krause u. A. ungern vermissen, wenn von 
der naidtia des Dogmatikers, nicht, wie in der genann
ten Stelle, blos von der Propaedeusis die Rede wäre.

Boskoop. Dr. Ab. des Amorie van der Hoeven d. J.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F, Hand in Jena. Druck und Verlag von A. Brockhaus iu: Xtcipzigp.
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A1LGE1EWE LITERATUK-ZEITlW.
Vierter Jahrgang. M 45. 21. Februar 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Reichsherold Frhr. v. Aretin in München, als Histo

riker bekannt, ist mit Beibehaltung seiner Function als Legations- 
rath und Referent im Ministerium zum Vorstand des königl. 
Haus- und Staatsarchivs ernannt worden.

DerRegierungsassessor Dr. Gust. Wilh. Burckhard in Weimar, 
Verfasser des „Handbuchs der Verwaltung im Grossherzogthum 
Weimar“, ist zum Regierungsrathe ernannt worden.

Dem Professor der Mineralogie an der Universität zu Halle 
Dr. Germar ist der Charakter als Oberbergrath verliehen worden.

Die Geh. Oberjustizräthe Dr. Göschel und Jähnigen, die 
Geh. Obertribunalräthe Ulrich und Prof. Dr. Puchta in Berlin 
sind zu Mitgliedern des Staatsraths ernannt worden.

Der Professor an der Universität zu München Hofrath Dr. 
v. Herrmann ist zum Ministerialrath im Ministerium des Innern 
ernannt worden.

Dem Pfarrer Alb. Wachler in Glatz ist die Superintendur 
der Ephorie Glatz-Münsterberg übertragen wmrden.

Die Akademie der moralischen und politischen Wissen
schaften in Paris hat den Prof. Warnkönig in Tübingen und 
den Grafen v, Sclopis in Turin zu ihren Mitgliedern ernannt.

Der Geh. Justizrath Dr. Christ. Ernst Weiss in Dresden 
ist zum Präsidenten des Appellationsgerichts in Bautzen ernannt 
worden.

Orden. Legationsrath Dr. Reumont erhielt das Ritter
kreuz des niederländischen Ordens der Eichenkrone; der Geh. 
Obertribunalrath v, Winterfeld in Berlin den Rothen Adlerorden 
zweiter Klasse mit der Schleife; Prof. Fabbrucci in Berlin den 
herzoglich luccaischen St.-Ludwigsorden zweiter Klasse; Prof. 
Dr. Heinsius am Gymnasium zum grauen Kloster in Berlin bei 
seinem Dienstjubiläum den Rothen Adlerorden dritter Klasse 
mit der Schleife; Prof der Theologie Dr. J. Jos. Ignat. Döllinger 
und der Unterbibliothekar Dr. J. Andr. Schmelter in München 
das Ritterkreuz des Ordens vom heil. Michael; Geheimrath 
v. Schelling in Berlin das Commenthurkreuz des Verdienstordens 
der baierischen Krone; Oberbibliothekar Gersdorf in Leipzig das 
Ritterkreuz des sachsen-ernestinischen Hausordens.

Nekrolog.
A«u 8. Jan. starb zu Stadthagen im Fürstenthum Schaum- 

biirg-Lippe der Oberprediger Christ. Konr. Dassel, geb. zu 
Harkesbuttel ain 16< März 1768, früher Lehrer an der Hof
schule in Hannover, dann Prediger in Schloss -Ricklingen. Seine 
pädagogischen Schriften s. bei Meusel Bd. n s 23- Bd IX 
S. 228; Bd. XI, s. 156- Bd. XVI’, S. 388; B(| ’jqq / 
S. 578. ' ’ ’

Am 12. Jan. zu Tharand der pensionirte Forstmessungs- 
Conducteur Äug. Gottlieb Rudorf, geb. 2m Dresden am 14. ocj 

1768, Verfasser der Schriften: Abhandlungen vom ökonomischen 
Feldmessen (2. Aufl., 1813); Tabellen über die Längen-, 
Flächen- und Körpermaase (1813); Tafeln zur Bestimmung 
des Inhalts der runden Hölzer (1825).

Am 16. Jan. auf seinem Landgute in Kurland Fürst Karl 
Liewen, ehemaliger Minister der Volksaufklärung in Petersburg, 
früher Curator der Universität zu Dorpat, im 78. Lebensjahre.

Am 17. Jan. zu Prag Dr. Engel, Professor der Arznei
kunde, 48 Jahre alt.

Am 18. Jan. in Passau der Rector des dasigen Gymnasiums 
Prof. Paul Brunner.

Am 20. Jan. in Santosmyl Graf Eduard Ractynski, ein 
Förderer öffentlicher Anstalten, Gründer der Stadtbibliothek in 
Posen, Verfasser der von v. d. Hagen übersetzten Reise in 
einige Provinzen des osmanischen Reichs (1824); Cabinet Me- 
dalow Polskich, u. a. Sehr., geb. am 2. April 1786. Krankhafter 
Lebensüberdruss liess ihn den Tod durch eigene Hand wählen.

Am 22. Jan. in Hamburg Dr. E. A. R. Krämer, Director 
der Realschule, 60 Jahre alt. Von ihm erschien: Geschichte 
der göttlichen Offenbarungen (1830); Drei Schulreden (1832); 
Dem Andenken an Dr. Willerding (1834).

Am 27. Jan. zu Hubertusburg M. Wilh. Bergsträsser, Pastor 
bei den königl. Straf - und Versorgungsanstalten, 35 Jahre alt. 
Von ihm erschienen: Predigten vor Strafgefangenen und Ver
sorgten gehalten (1841).

Am 28. Jan. zu Lübben der Landsyndicus Frhr. Christ» 
Ernst v. Houwald, geb. zu Straupitz am 29. Nov. 1778, als 
dramatischer und lyrischer Dichter, wie als Schriftsteller für 
die Jugendbildung rühmlichst bekannt. Vgl. Conversations- 
Lexikon.

Am 29. Jan. zu Mochau in Sachsen Joh. Andreas Voigt
länder, Pastor daselbst, geb. zu Deutschenborn 1780. Seine 
Schriften: Christenthum und Widerchristenthum (1821); Abhand
lungen in Tzschirner’s Memorabilien und in Ammon’s Magazin.

Am 30. Jan. zu München Frhr. Joh. Georg Jos> v- -Aretin, 
königl. Kämmerer und quiescirter Generalcommissa^, geb. am 
29. März 1766. Seine Schriften s. bei Meusel Bd. XVII, S. 40; 
Bd. XXII, 1, S. 60.

Am 30. Jan. zu Lüdersdorf Prof. Franz Körte, Lehrer 
am Thaer’schen ökonomischen Institut in Mögehn. Seine Schrif
ten sind: Über die Idee von Ackerbauschulen (1808); Der 
Katholikometer (1815); Die Strich'» ug- und Wanderheu
schrecke (2. Aufl., 1828). Mit »chweigger gab er heraus: 
Flora Erlangensis (1811), ,,n^ ersetzte Hausmann s Geolo
gische Begründung des Acher" und Forstwesens (1625).

belehrte Gesellschaften.
Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 4. Jan. 

legte Prof. RiHer erläuternd folgende Werke zur Ansicht vor:
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Contributions in terrestrial magnetism. No. VI. By Ed. Sabine 
(London, 1844). Beobachtungen über Luftdruck, Lufttempe
ratur und Luftfeuchtigkeit, im J. 1839 auf Reisen in Syrien, 
Ägypten, Nubien, Ostsudän und dem peträischenArabien an
gestellt vom Bergrath Russegger (Manuscript). Instruction pour 
Observation des ph^nomenes ptriodiques, eingesendet von der 
Akademie in Brüssel. The fifteenth Report of the direction of 
the New-Zealand Company (London, 1844). Lexikon der Galla- 
Sprache, verfasst von K. Tutschek, herausgegeben von Lorenz 
Tätschelt (München, 1844). Statistische Tabellen über die Ge
burten und Sterbefälle in Schweden während der Jahre 1836 
—40 (Stockholm, 1844). Specialkarte der Flüsse Petschora, 
Ischma, Wytschegda, llytsch und der nördlichen und südlichen 
Mylwa aufgenommen und gegründet auf astronomische Orts
bestimmungen von Paul v. Krusenstern. Auch legte er einige 
Stücke des durch seine Leichtigkeit merkwürdigen sogenannten 
Balsaholzes, aus Valparaiso, vor, welches Rich. Schomburgk auch 
in Guyana gefunden hat. Prof. Ehrenberg legte seine in dem 
Berichte der Akademie in Berlin enthaltene Abhandlung (s. uns. 
Lit-Ztg., Nr. 20, S. 78) mit erläuternden Bemerkungen vor. 
Dr. Parthey las einen Aufsatz über den Mörissee. Dr. Julius 
sprach über die letzte im J. 1840 angestellte Volkszählung in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika, deren Resultate als 
sehr unzuverlässig bezeichnet wurden. Prof. Zeune sprach über 
den angeblichen Donaukanal von ,Czernowoda nach Küstendschi 
und über die Möglichkeit ihn herzustellen, wogegen v. Vincke 
und Fischer durch verschiedene auf eigener Anschauung der 
Ortsverhältnisse beruhende Erläuterungen die Unmöglichkeit eines 
solchen Projects ins Klare setzten. Prof. Ritter las einen Auf
satz über Benguela nach den durch die Expedition von Dos 
Santos erhaltenen Nachrichten.

Verhandlungen der Akademie der Wissen
schaften in Paris. Am 5. Nov. v. J. Binet über die Zahl 
der Theilungen, um den grössten Divisor zweier ganzen Zahlen 
zu erhalten, nebst Bemerkungen über eine Klasse der zurück
laufenden Reihen. Pouillet über die in der vierten Ausgabe 
seines Werks: Elements de Physique et Meteorologie, vorgenom
menen Veränderungen. Am 11. Nov. Boussingault über die 
Respiration der Pflanzen.*)  Duvernoy, Fragmente über die 
Zeugungsorgane der Reptilien und deren Producte (Salaman
der und Triton). J. Hier über die geologische Beschaffen
heit des Vorgebirgs der guten Hoffnung. Tchihatcheff über die 
Beschaffenheit des Altai, de Caligny über die sogenannte onde 
solitaire und onde de translation. O. Bonnet über einige allge
meine Eigenthümlichkeiten der Flächen und der über Flächen 
gezogenen Linien. Le Verrier über den periodischen Kometen 
vom J. 1770. Poiseuille, Untersuchungen über Medicamente 
in Bezug auf die Organe des Körpers. Chassaignac über den 

*) Dieselben Versuche, welche Boussingault mittheilt, 'sind im 
vergangenen Sommer auch hier in dem Garten des grossherzoglichen 
chemischen Laboratorium ausgeführt worden und zwar mit fast glei
chem Erfolge. Es unterliegt daher keinem Zweifel, dass alles Sauer
stoffgas, welches die grünen Pflanzenblätter am Sonnenlichte aus
hauchen, aus der von denselben absorbirten Kohlensäure abstamme. 
Hier wurden jene Versuche so sehr im Grossen ausgeführt, dass in 
Zeit von acht sonnigen Tagen aus dem mit frischen noch im Wach
sen begriffenen Pflanzenblättern in Berührung gesetztem kohlensauren 
Wasser über V2 Cubikfuss Sauerstoffgas gewonnen wurde.

Verband der Wunden durch Verschliessung. Guerin und Lau
gier, Prioritätsstreit über eine neue Behandlungsweise der Wun
den. Paltrineri über eine neuconstruirte Locomotive. Andraud 
über Locomotiven durch gepresste Luft. Laurenzana über ein 
System der atmosphärischen Eisenbahn. Beiesse, Analyse des 
Greenorit. Damour, Analyse des brasilianischen Bornin. Pre
vost und Lebert, Untersuchung über die Bildung der Blutorgane 
in dem Embryo des Huhns. J. Decaisne und Gust. Thuret über 
die Staub- und Samengefässe von fucus serratus, vesiculosus 
nodosus und caualiculatus. Sedillot über die Breite des Mondes. 
Sedillot über die Entdeckung der astronomischen Variation durch 
die Araber. Dan. Colladon über einen Apparat, um die Kraft 
der Dampfmaschinen zu messen. Viardot über den Einfluss 
der Frequenz der Athmungsbewegungen auf die Ausbauchung 
der Kohlensäure. Am 18. Nov. Andral und Gavarret über die 
Veränderungen des Fibrins im Blute während der Krankheiten. 
Becquerel von den elektrischen Strömen in und auf der Erde 
und von ihrem Einflüsse auf die Erscheinungen chemischer Zer
setzung und Wiederzusammensetzung in den Bodenräumen, 
welche sie durchdringen. Aug. Cauchy über die Eigenthümlich- 
keit gewisser Factoriellen und die Zersetzung der Functionen 
in Factoren. d’Orbigny, Untersuchungen über die Gesetze, 
welche über die geographische Vertheilung der Mollusken an 
den Meeresküsten obwalten. Raciborski über die Natur der 
gelben Körper und deren Beziehung auf die Befruchtung. Ser
res über die periodische Ovulation der Frauen. A. Becquerel 
und Radier über die Zusammensetzung des Bluts in gesunden 
und kranken Zuständen. Aug. Laurent über chemische Classi
fication. Bouquet und Cloez über eine neue Gattung von Sal
zen, welche durch die Wirkung des Schwefelwasserstoffs auf 
die arsensauren Salze gebildet werden. Ch. Gerhardt, Unter
suchungen über die organischen Alkali (Alkaloide). Brame über 
die verschiedenen Zustände der arsenigen Säure und die gla- 
sichte Form überhaupt. Gaultier de Claudry über die Flüssig
machung der Gase von Natterer und die Eigenschaften des 
Stickstoffoxyduls im tropfbaren Zustande. Guillot über die 
innere Structur der Leber in Säugthieren und im Menschen. 
Guerin über die Anwendung des Goldschlägerhäutchens bei der 
Behandlung von Wunden. Couverchel über das Reifen der 
Früchte. Lassaigne über ein als fossil angenommenes Menschen
skelet. Eusebe Gris, neue Erfahrungen über die Wirkung der 
auflöslichen eisenhaltigen Verbindungen auf die Vegetabilien. 
Am 25. Nov. Aug. Cauchy über eine neue Art der Entwicke
lung der Functionen, welche die astronomischen Calculs abzu
kürzen verspricht. Duvernoy über das Nervensystem der Mol
lusca acephalia bivalvia oder lamdlibranchiata. Milne Edwards, 
geologische auf einer Reise in Sicilien angestellte Untersuchun
gen. A. Valenciennes, Untersuchungen über die Structur und 
Beschaffenheit des ursprünglichen Gewebes der Knorpel. Guerin- 
Meneville über ein den Olbäumen schädliches Insect. de Quatre- 
fages über die Disposition in den Respirations-und Verdauungs
organen der Pycnogoniden, die er phlebenterisme nennt. Felix 
Dujardin über die Acariden und namentlich über die Organe 
des Kauens und der Respiration dieser Thiere. Laugier über 
die Anwendung des Goldschlägerhäutchens bei Wunden. Bravais 
und Martins, Versuche über die Schnelligkeit des Schalls in 
der Atmosphäre. Bouchardat über die optischen Eigenschaften 
des Amygdalins, der Amygdalinsäure, der amygdalinsauren 
Salze und die Producte, welche durch Wirkung der fixen Al
kalien auf das Salicin gebildet werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F, Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Intelligenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l’/j Ngr. berechnet.)

Sm Verlage ber Unterjeidjneten ift VOllftänbiQ erfdjienen:

3 23be., jufammen 197 Vogen gröfteß SeptEon=Dctavz fein Velinpapier, ©ubfcriptionßpreiß 7/3 SSfjlr. 
$Tuf 6 auf einmal ^ogene ^em^lare 1 , burdj jebe flute ^u^^anbiung.

.'Braunfdiwetg, im Sanuar 1845. /riebnd) Vieweg unh

Sm Serlage von Sf. $au$ in ^etppg ift neu erfdjienen
unb burd) alle SSu^anblungen ju erhalten:

@ef^id;te bet Santwirtfjfc^aft

im trttcnbnrgtfdjen ©fterlanbe.
9tad) ben beften Duellen bearbeitet 

von 
William

®r. 8. ®elj. I Stjlr.
23ei Gelegenheit bet SSerfammtung beutfdjer Canbs unb gorftmirtbe 

ju Jtltenburg mürbe biefer ©djrift von bcm ^Preisrichter - Kollegium ein 
^)reiß von 50 Sufaten jugefprochen.

Son bem Serfaffer crfchien bereits in bemfelben Serlage:
®ie altenburflif^e SanbttHrttjfdjaft in ihrem fleflennmr* 

tiflen Buflanbe* 50lit befonberer S5erü(fficl)tigung ihrer Sieben- 
jröeige unb ber agrarifd)en ®efe|gcbung bargefiellt. ®r. 8. 
1843. I $blr. 15 SRgr.

Staturflefcbi^te für ßanbwtrtbe, Gärtner unb ^ecbntfer.
SRit 20 litt)ograpf)irten Safeln. @r. 8. 1842. 2 SThtr- i

Anfang SDlärj erfdjeint in unterzeichneter Sudjfyanblung:

Ahrens, H. L., I>eCrasi et Apltaeresi.
4 25oq. 4. Vrofd). 12 ®qr. (10g®r. = 36 Är. 
6onv.=^e. — 42 Är. Otyein.)

Mdnecfc’S Vuchhanblung 
in Stolberg a.

Neu erscheint soeben in meinem Verlage und ist durch alle 
Buchhandlungen zu beziehen:

Studien
über

Anarchie und Hierarchie des Wissens.
Mit besonderer Beziehung auf die Medicin.

Von
Dr. Johann Malfatti von Monteregio.

«JHtt ^met litljijgrapljtrtfn ®afdn.
Gr. 8. Geh. I Tlhr. 

laeips&ig;, im Februar 1815.
>\ A. Hrocäihaos.

neue Wat’«!*
®ne «Sammlung ber intereffanteffen 6riminalgef^id)ten aller Sänber au$ älterer unb neuerer Seit.

£erauSgegeben von
Dr. & Qttjifl unb Dr. W. ^ärinfl (W.

©r#er üis frästet Xfyeil.
®r. 12. @0^. 11 S^lr. 24 ^Sr-

~ Snfjalt beß erften Sljeilß (Preis 1 ©Ijlr. 24 Unr.):
Äarl Uubmig ^anb. — Sic Srmorbung beß gualbeß. — Saß ^>auß ber J^rau 2ßeb. — Sic Srmorbung beö ^ater £&omat> in Santa^ 

fuß. — ^ameg .pinb, ber ropaliftifdje Strafenräuber. — Sic 3Rörber alß SReifegefeUfchaft. — Sonna SRaria SSicenta be SRenbieta. — Ste 
^rau beß 'Parlamentöratb Biquet. — Ser falfdje SRarttn Giuerrc. — Sie vergifteten SRoIjrrüben.

s . - ' Snl;alt beö jmeiten Sljeilö (Preis 2 ®blr.):
gonr uno «pama^cr. — ®ie gjiarquife von Srinvillier. — Sie ®eljctnirätf)in Urfinuö. — Slnna SRargaretlja Stvanjiger. — ®ef^e gRarga^otlja 

Gottfried. ~Jcr 4Birtl)fd)aftöf^rcibcr Sarnotv. — Sic SRörberinnen einer ^epe. — Sie beiben Siürnbergerinnen. — Sie SRarqutefe be ®ange.
f . Sn^alt bc§ britten Sl;eil§ (Preis 2 @ljlr.):

.©truenfee. .~ciUIW§. — ®er ©djmarjmüller. — Ser SRarquiS von Singlabe. — SacqueS Sebrun. — Ser SRorb be& £orb 4BtUtam 
SRuffeU. Mittel Ltjr unb feme ©efellen. — 23ertl)elemp {Roberts unb feine gltbufiier.

« Sn^alt beS vierten Z^eiU (Preis 2 ®l>lr.): «n-sx
6inqmar§. —. S9-— ®cr Pfarrer {Riembauer. — Ser SRagifter SiniuS. — @ugen Stram. — ^aDa)e^la^ter. —

Snn?/-nbe§m6rbe?n 5arfll$te^ — Sean ©alaS. — Sonaten Vrabforb. — Ser ßiegelbrenner als Surber. — £Ct $err von 
Twarblcre. _ Ä(ara Sßenbel, ober bet ©chultheif ÄeUer’^e SRorb in gujern.

smnrv x Sn^alt bc§ fünften SI)cilß (Preis 2 ©Ijlr.): .«enbSirS” ber von ®t = @eran. - Subwig (Shriftian von Cln^aufen. - £enbrOn unb SRargatd
Sam 0 @pi"ott unb 2) un& 3)

Ser ^ob.^£§ ^rinjen von ßon^- ~ ^ü&napfcl.^ sVnatb^ $°fenfclb. — Sie beioen Gl)riftu$=
Ä”1U Ä einer litbograpbLn Safet) - »urfe unb bie Surrten. - £a innere unb gRarie

«eWfl, im Sebruar 1845.

9C.
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Insertionen
aller werben in nac^fte^enbe im Sßertage von 5C* SSroeflmuä in Seidig für 1845 erföheinenbe Beitfdhriften 

unb Qlnseigeblätter aufgenommen:

i) &eitff<#e WUgemeiue ßeitmtg.
«on berfelben erföheint täglich, mit ©infchlufl ber ©onn= unb ^efitage, eine «ummer. ®ie ^nfertiottSgebühren betragen für 
bie breifpaltige Beile ober beten $?aum 2 ^gr. Befonbere Beilagen, Sinnigen u. bgl. werben ber ©eutfdjen ß cm eilten 

^eiiunß nicht betgelegt.

S) ^Ugemeine ^re^jeitmtg.
Bon biefer Beitf^rift erfcheinen wöchentlich jwei «ummern. $nfettion§ge'&ühten werben für bie gefpaltene Beile ober beren 

3?aum mit PA «gr., befonbere Beilagen mit 1 S£b>lr. 15 9tgr. berechnet.

3) ßiterarif^er ^Titjeiger.
5)erfelbe erfcheint in ber SReget wöchentlich einmal unb wirb mit ben Lieferungen ber blätter für literütifdje llniet’ 
Haltung fowie auch) mit ben SÜRonatebeften bet .^ft$ von Öfen auggegeben, gür bie gefpaltene Beile ober beren 9taum 
werben an ^nfcrtionögebüpten 2 72 «gr. berechnet, unb befonbere 5lnjeigen gegen eine Vergütung von 3 ^hlrn. ben flattern 

für Itierntif^e Uniet^alfnnß r ber .^ftö aber gegen eine ©ebüfyr von 1 Sljlt. 15 «gt. beigelegt ober beigeheftet.

4) Bibltograpbisclier Anzeiger.
SBirb mit bem leimiger Ste^cftoHum für beutfe^e unb auSlünMfdje ^iferatur von ©eröberf auggegeben, 
unb Srtfcratc in bemfelben werben für bie Beile ober beren Staum mit 2 SRgr. z befonbere Sinnigen u. bgl. mit 1 33)lr. 

15 SRgr. berechnet.

5) Neue Jenaiscbe Allgemeine Uteraturzeitung.
£)ie Beitung erfcheint wöchentlich unb werben «njeigett für bie gefpaltene Beite ober beren 9iaum mit 1 ‘/»SRgr., befonbere Beb 

lagen, ?lntifritifen u. bgl. mit 1 $hlr- 15 «gr. berechnet.

®) Pfennig»Äagajiw.
Born Pfennig ’SJtagajin erfcheint wöchentlich eine Bummer von 1 Bogen. 2lnfiinbigungcn werben gegen 5 Bgr. Snfertiong* 
gebühren für bie gefpaltene 3eile ober beren Baum in ben ©palten beg Blatteg abgebrüht, befonbere Slnjeigen gegen eine 

Vergütung von 7* $hlr- Saufenb beigelegt.

®> ©wficitmtg. _
©iefelbe erfcheint wöchentlich einmal nebft einem bamit verbunbenen Itnter^altung^Blaft für unb ^anb< 
Slttfünbigungen werben bie gefpaltene Beile ober beren Siaum mit 2 5Rgr. berechnet, befonbere SSeilagen berfelben gegen eine 

Gebühr von 7« $hlr« für bag Saufenb beigelegt.

SJon bemfelben erfcheint monatlich eine Kummer von 3 SJogen. für &en 3?aum einer Beile 2’/» 9tgr.,
befonbere Beilagen werben mit 7* ^hlr- füe Slaufenb berechnet.

®> Conversations-Lexikon. Neunte Auflage.
5luf ben Umfehlägen ber einzelnen «^efte werben ^hucigcn u. bgl. abgebrueft, unb bei einer Auflage von 30,000 (Sremplaren für 

ben Staunt einer Beile io 9lgr. berechnet.

«on bem im «erläge von 4' ^üenarittö in Seidig erfebeinenben

IO) Xclt9
werben wöchentlich jwei Hummern ausgegeben. Slnfünbtgungen in bemfelben werben für bie Beile ober beten SJaum mit 

1'/» «gt. berechnet, befonbere Sinnigen u. bgl. gegen eine Vergütung von 1 beigefegt.
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Der gemeine deutsche und schleswig-holsteinische Civil- 

process, dargestellt von A. W. S. Francke, Doctor 
der Rechte und Archivar des Oberappellationsge
richts in Kiel. Zweite vermehrte Auflage. Zwei 
Theile. Hamburg, Perthes-Besser & Mauke; Kiel. 
Schwers. 1843—44. Gr. 8. 5 Thlr.

Das vorliegende Werk hat zunächst und hauptsäch
lich eine Darstellung des schleswig-holsteinischen Civil
processes zum Gegenstände. Nach dem Titel dieses 
Buchs dürfte zwar angenommen werden, dass dasselbe 
auch auf eine vollständige Behandlung des gemeinen 
deutschen Civilprocesses berechnet sei; allein nach des 
Verf. eigener Bemerkung, Vorr. S. XII, ist die Dar
stellung des schleswig-holsteinischen Civilprocesses mit 
der des gemeinen deutschen nur aus dem Grunde ver
bunden, weil „eine auf die Grundsätze jenes beschränkte 
Darstellung des Civilprocesses (vorzüglich des ordent
lichen) durchaus ohne selbständigen Zusammenhang 
sein , es derselben an ihrer Grundlage und an den 
Bindegliedern fehlen, und sie als eigenthümliches Gan
zes nur in der Form von Fragmenten oder eines Com- 
mentars ad vocem ohne Text würde bestehen können.“ 
Wenn nun auch aus diesem Grunde eine Verbindung 
des particulären Processes mit dem gemeinen als zweck
mässig sich darstellt, so dürfte doch dadurch die Ver
bindung jenes mit diesem, welche wir in dem vorlie
genden Werke durchgeführt finden, keineswegs ge
rechtfertigt sein. Oft nämlich fehlt die Darstellung des 
gemeinrechtlichen Verfahrens gerade da, wo sie für 
den Zusammenhang ebenso erspriesslich, als für die 
Vollständigkeit wünschenswert!! gewesen sein würde. 
Der in dieser Beziehung von dem Verf. ausgesprochene 
Wunsch (Vorr. S. XIII, Not. 7), dass der Leser den 
Zusammenhang durch die Benutzung von Linde’sLe’ - 
huch, als dem für sein Werk gewählten Leitfaden, her
stellen möge, steht mit dem Werke selbst, das weder 
der Form, noch dem Inhalte nach, als ein Cornmentar 
des Lehrbuchs von Linde erscheint, nicht in Einklang, 
und widerspricht dem Zwecke, den der Verf. durch die 
Verbindung des gemeinen und particulären Processes 
zu erreichen beabsichtigte. Dagegen hat wiederum 
Manches in diesem Werke Aufnahme gefunden, was 
mit Beziehung auf den angegebenen Zweck der Behand
lung gemeinrechtlicher Bestimmungen in demselben als 
nutzlos und störend betrachtet werden muss, wohin 

wir insbesondere die einzelnen historischen Bruch
stücke, z. B. in Betreff der altrömischen Gerichtsver
fassung zählen dürfen. — Über das System dieses 
Buchs ist aus dem Grunde nichts zu bemerken, weil 
dasselbe nicht als ein selbständiges erscheint, vielmehr 
nach des Verf. eigener Angabe (Vorr. S. XIII) das 
Lehrbuch von Linde diesem Werke als Leitfaden, wo
von nur in wenig erheblichen Beziehungen abgewichen 
ist, dient. — Eine Darstellung des in Schleswig-Holstein 
geltenden Civilprocesses war in diesen Herzogthümern 
schon lange als ein vielfach empfundenes Bedürfniss 
anerkannt worden, und wenn auch durch die ausge
zeichnete Darstellung der Gerichtsverfassung Schles
wig-Holsteins von Falck die Processliteratur dieses Lan
des bereichert wurde, so fehlte es doch seit Schrader’s 
Bearbeitung des Schleswig - holsteinischen Processes 
(Schrader’s Handb. d. Vaterland. Rechte, Bd. IV. 1819) 
an einem der Darstellung dieses Verfahrens im Gan
zen gewidmeten Werke. Das Schrader’sche Handbuch 
war, abgesehen davon, dass es schon zur Zeit seines 
Erscheinens Manches zu wünschen übrig liess, durch 
die maimichfachen Veränderungen des schleswig-hol
steinischen Civilverfahrens, welche seit dem Erscheinen 
jenes Handbuchs eingetreten waren, wovon wir insbe
sondere die durch die provisorische Oberappellations
gerichtsordnung vom 15. Mai 1834, und die Instructio
nen für die Oberdicasterien, von demselben Datum, 
hervorgerufenen bemerken, fast unbrauchbar geworden, 
und es lässt sich daher nicht verkennen, dass das 
Buch von Hrn. F., wie mangelhaft es auch in mancher 
Beziehung sein mag, als eine verdienstvolle Arbeit an
zusehen ist. Es hat sich daher auch jetzt schon eine 
zweite Auflage dieses Buchs nothwendig gemacht, de
ren Abweichungen von der ersten besonders dann be
stehen, dass die der ersten Ausgabe beigefügten, das 
vaterländische Processrecht betreffenden, Nachträge an 
den betreffenden Orten in das System aufgenommen, 
die nach dem Erscheinen der ersten Auflage erlasse
nen einheimischen Processvorschriften hinzugefügt, und 
die Praxis in den Herzogthümern insofern sie den Cha
rakter der Allgemeinheit trägt 7 in einzelnen Punkten 
genauer, besonders durch sorgfältigere Benutzung der 
in „den schleswig-holsteinischen Anzeigen“ vorgelegten 
Präjudicate, angegeben worden sind. — Gehen wir 
hiernach zur Beurtheilung des Inhalts des Werkes 
selbst über, so müssen wir freilich gestehen, dass das 
Werk nach unserm Dafürhalten den Ansprüchen, 
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welche nach dem jetzigen Stande der Processwissen- 
schaft an ein Werk dieser Art gemacht werden dürfen, 
nicht ganz entsprechend ist. Es ist die Darstellung der 
einzelnen Processlehren nicht blos grösstentheils man
gelhaft und unvollständig, sondern auch so allgemein 
gehalten, dass man kaum erkennen kann, ob der Verf. 
auf richtigem Wege sich befindet, und im Ganzen leicht 
und oberflächlich behandelt. Mag auch der Verf. sich 
durch die Beziehung seines Werks auf die vollstän
digere und gehaltvollere Darstellung des gewählten 
Leitfadens beruhigen , so dürfte doch dieser Umstand 
nicht dazu geeignet sein, die genannten Mängel rück- 
sichtlich solcher Lehren, die entweder wirklich vorge
tragen sind, ode” wenigstens der Art ihrer Behandlung 
nach auf Vollständigkeit Anspruch zu machen schei
nen, zu beseitigen. Wenden wir uns nach dieser Er
klärung über den Inhalt des vorliegenden Werkes im 
Allgemeinen zu den einzelnen Lehren, so müssen wir 
auch hier Manches rügen, sind jedoch dabei durch die 
einer Recension angewiesenen Grenzen genöthigt, 
manche Punkte unberücksichtigt zu lassen, in Bezie
hung auf welche wir uns dem Satze „qui tacet, con- 
seniire videtur“ nicht unterwerfen möchten. Wir he
ben nur Folgendes hervor: Die im ersten Theile (§. 3 
—(i) behandelten Lehren von den Mitteln, verletzte 
Rechte auf aussergerichtlichem Wege zu realeren, die 
zwar im Leitfaden dieses Werks, dem Linde’schen 
Lehrbuch, ebenfalls Aufnahme gefunden haben, gehö
ren nicht in die Darstellung des Civilprocesses. Der 
Verf. verweist daher zwar auch, indem er bemerkt, 
dass eine weitere Ausführung nicht hierher gehöre, auf 
andere Rechtstheile; allein aus demselben Grunde wäre 
wol die Angabe einzelner Bestimmungen aus den Leh
ren von der Selbstvertheidigung und der Selbsthülfe 
(wobei wir hier gelegentlich bemerken, dass die vom 
Verf. S. 7 aufgestellte Behauptung, „dass das soge
nannte Pfänden und Schütten des fremden Viehs in 
Schleswig-Holstein fast allgemein einen polizeilichen Cha
rakter angenommen habe, der namentlich in der Einrich
tung Öffentlicher Schüttställe, wohin das gepfändete Vieh 
getrieben werden müsse, und in der Anstellung beson
derer Beamten für diesen Zweck hervortrete“, unrich
tig ist, indem vielmehr jenes sogenannte Pfänden und 
Schütten des fremden Viehs sich im grössten Theile 
des Landes unverändert in seiner frühem Bedeutung, 
als erlaubte Selbsthülfe erhalten hat), von dem ausser
gerichtlichen Eide und dem Schiedsrichterinstitut zweck
mässiger ganz unterblieben. Im §. 13 wird behauptet, 
dass Gewohnheitsrecht und Gerichtsgebrauch auf dem
selben Grunde beruhen , dass diesem ebensowol, wie 
jenem, Gesetzeskraft zukomme, und dass nur die Or
gane , durch welche sich die allgemeine Anerkennung 
der gewohnheitlichen Rechtsnorm ausspreche, verschie
den seien.“ Wir glauben diese Behauptung nicht kla
rer und bündiger widerlegen zu können, als dieses be

reits in den Gesetzen geschehen ist (1. 32, §. 1 D. de 
legib. u. c. 13 C. de sent.). Die vom Verf. für seine 
Ansicht angeführte 1. 37 und 38 D. de legib. erkennt 
nur den Gerichtsgebrauch als Usualinterpretation zwei
felhafter Gesetze an, wovon der Richter nach der c. 13 
eit., wenn er sich durch doctrinelle Interpretation von 
einem andern Sinne des Gesetzes überzeugt hält, ab
zuweichen berechtigt und verbunden ist. Der Verf. 
nimmt freilich consequent das Gegentheil an, und fin
det den Grund davon, wie überhaupt von der Wirk
samkeit des Gerichtsgebrauchs, in der durch die Gleich
förmigkeit der Entscheidungen hervorgebrachten Volks
ansicht; allein, wenn es auch richtig ist. dass der durch 
Gewohnheitsrecht oder Gesetzgebung bestätigte Ge
richtsgebrauch zu einer für den Richter unabänderlichen 
Norm werden kann, so ist dabei doch nicht zu über
sehen , dass es sich dann nicht mehr von der Kraft 
der Praxis an sich handelt, diese vielmehr nur die ei
gentlichen Organe der Rechtsproduction in Thätigkeit 
gesetzt, und so die Begründung einer Rechtsnorm ver
anlasst hat. — Die im §. 19. ohne nähere Rechtferti
gung und nur unter Verweisung auf Linde’s Lehrbuch 
§. 39, worin ebenfalls darüber wenig gesagt ist, aufge- 
stellte Behauptung, „dass jede Processordnung einen 
theils privatrechtlichen, theils publicistischen Charakter 
trage“, lässt sich, wenn man bedenkt, dass die Ge
setze nicht nach ihrem Grunde und ihren Folgen (denn 
diese, wie jener, sind bei den Processgesetzen aller
dings oft privatrechtlicher Natur), sondern nach ihrem 
unmittelbaren Gegenstände diesem oder jenem Rechts
theil zugewiesen werden müssen , nicht rechtfertigen, 
denn die Processgesetze haben zu ihrem unmittelbaren 
Gegenstände immer nur die Organisation der Gerichte, 
die Function derselben , und die Handlungen . w elche 
im Verhältnisse zum Gericht, als einer Staatsanstalt, 
von den, den Staatsschutz ansprechenden, Unterthanen 
vorgenommen werden sollen, und gehören aus diesem 
Grunde sämmtlich dem Staatsrechte an. Mit Bezie
hung auf die Frage, ob es einen Conventionalprocess 
gebe, wird im §. 19 bemerkt, „dass zwar die Process
ordnung selbst, insofern sie privatrechtlicher Natur sei, 
dem Verzicht der Parteien den weitesten Spielraum 
lasse, und dass sie in manchen Fällen unter mehren 
Processwegen und formen den Parteien die Wahl 
lasse, abgesehen hiervon aber, eine gültige Convention 
über die einzuhaltende Procedur nicht zulässig sei.“ 
Die Processordnung ist nun freilich, wie bemerkt, nie
mals pri^atrechtlicher Natur; allein da es uns hier nur 
darauf ankommt, ob die vom Verf. aufgestellten, die Be
stimmung der einzuhaltenden Procedur durch die Parteien 
betreffenden Sätze zu billige'1 sind, so fragt es sich, wel
chen Theil der Processordnung denn der Verf. ihrer 
angeblichen privatrechtlichen Natur wegen dem Ver
zicht der Parteien unterwerfen Wolle, und hierauf lässt 
sich aus dem Inhalt des angeführten Paragraphen nur 
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die eben nicht sehr befriedigende Antwort (wobei der 
Verf. noch den römischen Satz „ius publicum est, quod 
pactis privatorum mutari non potest“, festzuhalten 
scheint) ableiten , „dass dahin die im Interesse einer 
Partei vorgeschriebenen, und deshalb ihrem Verzicht 
unterworfenen Bestandtheile der Procedur gezählt wer
den müssen."' Durch die Beschränkung der Convention 
der Parteien über das Verfahren auf diese Bestand
theile, und auf die Wahl unter mehren Verfahrungs- 
arten wird aber das Gebiet derselben mehr, wie es 
nach dem positiven Processrecht zulässig ist, beengt; 
und wir brauchen zur Widerlegung jener Sätze nur an 
die vertragsmässige Erstreckung der Fristen, und die Be
stimmungen der 1. 3, §. 4 C. de priv. schol. und c. 39 
X. de testib. zu verweisen. — Ebensowenig lässt sich 
der von dem Verf. §. 21 aufgestellte Satz billigen, „dass 
die Klagbarkeit eines Rechtsgeschäfts sich nach den 
am Orte der Eingehung desselben geltenden Gesetzen 
richte, und dass daher die Gerichte eines andern 
Staats , in welchem das Geschäft für klaglos erklärt 
ist, dennoch dasselbe als klagbar betrachten müssten, 
es sei denn, dass das Geschäft zur Umgehung der Ge
setze des Inlandes im Auslande eingegangen worden 
sei, oder die Klagbarkeit des Geschäfts von den ein
heimischen Gesetzen aus Rücksichten für das öffent
liche Wohl inhibirt sei." Wenn es nun gleich richtig 
ist, dass nach dem System der Territorialgesetze, und 
dem daraus entspringenden Grundsatz ,, locus regit 
actum“, jedes Geschäft seiner innern und äussern Gül
tigkeit nach nur nach den Gesetzen des Orts der Ein
gehung desselben zu beurtheilen ist. und nur nach die- 
sen bestimmt werden darf, was unter den Parteien 
Recht ist, so darf doch damit die ganz andere Frage 
nicht vermengt werden, ob auch dieser oder jener 
Staat das, was unter den Parteien Recht ist, schützt. 
Die Beantwortung dieser Frage in Beziehung auf die 
in einem bestimmten Lande klagend auftretende Per
son entscheidet über die Klagbarkeit des Geschäfts in 
diesem Lande, und kann daher auch nur nach den Ge
setzen dieses Landes bestimmt werden. — In §. 46, 
not. 2 bemerkt der Verf. „dass das römische Recht 
(c. 6 Vr' G. de Postul. u. c. 15 pr. C. de assessor.) den 
Richter in Beziehung auf die Sache, in welcher er 
früher als Advocat fungirt habe , für unfähig erklärt 
habe, und dass dieser Grundsatz durch das c. 36 X. 
de opelt. nicht abgeändert sei, ein solcher Richter auch 
nach diesem Capitel nicht als blos verdächtig ange
sehen, werden dürfe.*4 W ir stimmen zwar in dem prak
tischen Satze, dass ein solcher Richter als unfähig zu 
betrachten sei, mit dem Verf. überein, weil dem römi
schen Recht durch die K. G. von 1555, L 13, §. 15, 
in diesem Punkt der Vorzug vor dem kanonischen ge
geben worden ist, müssen aber bekennen, in jen yyor_ 
ten des c, 36 eit.: .„aut in eadem causa advocati offi
cio fünctus, vel ex a Ha inst a causa suspectus. 

huiusmodi delegatus non immerito poterit recusari“, 
nur eine Abänderung des römischen Rechts, und die 
Anerkennung einer blossen Verdächtigkeit des Richters 
im genannten Falle finden zu können. — Nach der Be
stimmung der 1. 10 D. de iurisd.: „Qui iurisdictioni 
praeest, neque sibi ins dleere debet, neque uxori, vel 
liberis suis, neque libertis. vel caeteris, quos secum ha
bet,“ wird (§. 47) der Richter für relativ unfähig er
klärt „in eigener Sache, und ebenso in Sachen seiner 
Frau, Kinder und Familienmitglieder.“ Der letzte Aus
druck ist theils zu weit, theils zu eng; jenes nämlich, 
indem zu den „Familienmitgliedern“ auch Verwandte 
eines so entfernten Grades gezählt werden dürfen, dass 
aus dem verwandtschaftlichen Verhältnisse nicht ein
mal ein Verdachtsgrund gegen den Richter abgeleitet 
werden könnte, dieses, weil zu den „Familienmitglie
dern“ weder das Gesinde, noch andere zur Hausgenos- 
senschaft gehörige Personen gezählt werden können, 
und doch sowol jenes, als diese, durch die im Gesetze 
gebrauchte Bezeichnung „caeteri, quos secum habet“, 
die nur durch „Hausgenossen“ richtig wieder gegeben 
wird, umfasst werden. — Bei der wesentlichen, allge
mein bekannten und anerkannten „Verschiedenheit des 
incompetenten und des inhabilen Richters muss es auf
fallen , dass der Verf. im §. 47 die Incompetenz des 
Richters unter den relativen Inhabilitätsgründen nennt. 
Im §. 51, n. 4 behauptet der Verf., „dass das ältere 
deutsche Recht überall keine Erstreckung der Gerichts
barkeit gekannt habe,“ führt dafür zwar keine Belege 
an, bezieht sich aber wol auf die von Linde (Lelirb. 
§. 101, n. 23) angeführte Stelle des Sachsenspiegels 
(HI, 25): „Bynnen markede noch bynnen utwendigen 
Gherichte, ne darff nymant antworden;“ allein aus dem 
Zusammenhang, in dem sich diese Bestimmung findet, 
und daraus. dass daneben mehre Ausnahmen genannt 
werden, wo jemand sich vor auswärtigen Gerichten be
langen lassen muss, geht hervor, dass das Wort „darff 
nymant“, welches im Plattdeutschen bald die Bedeutung 
hat „es ist Keinem erlaubt“, bald „es braucht niemand“, 
hier nur in der letztem zu verstehen, und demnach in 
der angeführten Stelle nur die Regel ausgesprochen 
ist, es brauche sich niemand vor auswärtigen Gerich
ten belangen zu lassen („bynnen utwendigen Gherich- 
tene darff nymant antworten“). Unrichtig wird im 51 
die Bestimmung der 1. 18 D. de iurisd., dass von ei
nem über die prorogatio fori abgesC^0Ssenen Vertrage 
bis zur Einleitung des Streits e*n einseitiger Rücktritt 
zulässig sei, noch als praktisches Recht aufgeführt, und 
dabei nicht berücksichtigt, dass dieser Grundsatz durch 
Justinian in der c. 29 G- de pactis, wo freilich nur vom 
Verzicht auf ein privile9^mn fori die Rede ist, abgeän
dert wurde, wie aus den Worten dieser Constitution : 
„Si quis in conscribendo instrumento sese confessusfue- 
rit. non usurum fori praescriptione —, licet antea du- 
bitabatur, si operieret eandem scripturam lenere, el
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eum, qui hoc pactus est s non debere adversus suam 
conventionem venire, vel licentiam ei praestare, disce- 
dere quidem ab scriptura, suo autem iure uti; sanci- 
mus, nemini licere adversus pacta sua venire, et con- 
trahentes decipere“, entschieden hervorgeht. — Am 
Schlüsse des §. 51 behauptet der Verf., „dass die Par
teien den Richter, über dessen Prorogation sie sich 
vereinigen, zur Annahme des Processes zwingen kön
nen,“ und findet den Grund dafür darin, dass ja durch 
die Übereinkunft der Parteien der Richter competent 
werde und jeder Richter auch verpflichtet sei, diejeni
gen bei ihm zur Dijudicatur angebrachten Processe an
zunehmen , in denen er seiner Competenz gemäss zu 
erkennen das Recht habe.“ Letzteres ist zwar nicht 
zu bezweifeln, Ersteres aber enthält eine petitio prin- 
cipii; denn das ist ja eben die Frage, ob der an sich 
incompetente Richter blos durch die Übereinkunft der 
Parteien, und ohne seine Einwilligung, competent 
werde. Der Verf. scheint dieses auch selbst gefühlt 
zu haben, und sucht daher in der zweiten Ausgabe sei- 
nes Werks die bejahende Antwort dieser Frage aus den 
Gesetzen, und zwar aus der 1. 1 u. 1. 2, §. I D. de 
iud. abzuleiten. In der 1. 2, §. 1 eil. wird nun freilich 
gesagt „suffielt privatorum consensus“, allein diese 
Worte finden ihre richtige Erklärung nur dadurch, dass 
man sie in ihrem Zusammenhänge mit dem vorherge
henden und nachfolgenden Inhalt des Gesetzes betrach
tet. Zunächst ist nämlich bemerkt, dass eine auf Irr
thum beruhende Vereinbarung unter den Parteien nicht 
als „consensus“ anzusehen sei, und keinen gültigen 
Vertrag begründe ; und nachher wird gesagt, dass es 
auf einen solchen consensus des Richters nicht ankomme, 
sondern dass dieser auch dann gültig als prorogirter 
Richter fungire, wenn er auch die Sache in der irr- 
thünilichen Meinung, dass er schon an sich competent 
sei, übernommen habe. Danach ergibt sich aus den 
Worten „sufficit privatorum consensus“ nur der Satz, 
dass eine ohne Irrthum über seine Competenz ertheilte 
Einwilligueg des Richters hier nicht erforderlich sei. 
Die Annahme des Verf. im §. 55, „dass das in c. un. 
C. ubi de hereditate vorkommende Wort „degere“ ent
weder geradezu von dem Domicil, oder wenigstens von 
einem längern Aufenthalt zu verstehen, und dass dem
nach in der angeführten Constitution die Vorschrift 
enthalten sei, dass die petitorische Erbschaftsklage in 
foro domicili des Beklagten anzubringen sei, es sei 
denn, dass dieser sich auf längere Zeit am Orte der 
belegenen Erbschaftssache aufhielte, kann nur durch । 
ein Übersehen des Umstandes, dass bei den Römern 
überhaupt, und so auch hier, zur litis contestatio, ohne 
welche eine endliche Feststellung und Entscheidung des 
streitigen Rechtszustandes nicht möglich war, die An
wesenheit des Beklagten, oder eines Stellvertreters des-' 

selben im Bezirk des angegangenen Gerichts gefordert 
wurde (Zimmern, Röm. Rechtsgeschichte, §. 136) ver
anlasst sein. Der Inhalt jenes Gesetzes in Betreff der 
petitorischen Erbschaftsklage ist vielmehr nur der: 
diese Klage kann entweder in foro domicilii des Be
klagten , oder auch an dem Orte, wo die Erbschafts
sachen liegen , angestellt werden, vorausgesetzt, dass 
der Beklagte hier anwesend ist (um nämlich die litis 
contestatio vornehmen und dadurch den Grund zu einer 
endlichen Erledigung des Erbschaftsstreites feststellen 
zu können). Auch würde sich für die „längere Zeit“ 
des Verf. schwerlich ein Maasstab oder ein Princip 
der Beurtheilung auffinden lassen. Die wenigen, und 
noch weniger begründeten, Sätze, welche der Verf. 
im §.56 über das forum contractus aufstellt: „dass das 
forum contractus sich nicht nach dem Erfüllungsorte, 
sondern nur nach der unmittelbar auf die Begründung 
des fori gerichteten Absicht der Parteien bestimme, 
dass die Präsumtion darauf gerichtet sei, dass sich die 
Parteien durch Eingehung des Contracts den Gerichten 
dieses Orts unterwerfen wollten, ihre Absicht also un
mittelbar auf die Bestimmung des Orts der Belangung 
gerichtet gewesen sei, dass hiernach also allerdings 
die blosse Existenz eines Vertrags zur Begründung des 
fori keineswegs hinreiche, vielmehr sich die Frage, ob 
dasselbe in concreto ernstlich begründet sei, nach den 
Regeln der Interpretation der Parteihandlungen beant
worte, und dass endlich aus diesen Gründen ein forum 
contractus überall nicht vorkommen könne, wo die ge
richtlich zu verfolgende Obligation nicht aus der eige
nen Willensbestimmung der Parteien, sondern ex re, 
z. B. ex delicto, entstanden sei, wo also von einer 
willkürlich durch Parteihandlungen begründeten Com
petenz nicht die Rede sein könne“', dürften durch die 
Worte der Gesetze selbst ihre gründlichste Widerlegung 
finden: „Ubi quisque defendi debet, id est, ubi domici- 
lium habet, aut ubi quisque contraxerit. Contr actum 
autem non utique eo loco intelligitur, quo negotium ge- 
stum sit, sed quo solvenda est pecunia (1. 1 — 3 D. de 
reb. auct. iud. poss.); Illud sciendum est, eum, quia ita 
füll obllgatus, ut in Italia solveret, si in provincia 
habuit domicilium, utrobique posse conveniri, et hic, et 
ibi (1. 19, §. 4 D- de iud.); Contraxisse unusquisque iw 
eo loco intelligdur, ln quo ut solveret se obllgavit (1. 21 
D. de O. ut A.) ; Proinde et si merces vendidit certo 
loci, vel disposuit, vel comparavit, videtur, nisi alio 
loci ut defenderet, convenit, ibidem se defendere (1.13, 
§. 2 D- de iud.); Omnem obligationem pro contractu 
habendum, existimandum est, ut ubicunque aliquis obli- 
getur, et contrahi videatur, quamvis non ex crediti 
causa debeatur“ (1. 20 D. eod.); und wir glauben uns 
deshalb einer weitern Beurtheilung jener Sätze über
heben zu können. (Die Fortsetzung folgt.)
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Im §. 71 handelt der Verf. vom Litisconsortium, und 
berücksichtigt nicht blos bei der Darstellung der Grund
sätze über das Verhältnis» derStreitgenossen unter ein
ander, und zu dem gemeinsamen Gegner, überhaupt 
durchaus nicht den Einfluss, den in manchen Beziehungen 
die Untheilbarkeit des Rechtsverhältnisses auf jenes äus- 
sern kann, sondern sucht auch seine Ansicht über die 
Unzulässigkeit der exceptio pluriumlitisconso durch 
Gründe zu iechtfertigen, die schwerlich auf Billigung 
Anspruch machen können. Er meint nämlich, „dass bei 
untheilbaren Objecten Jeder der gemeinschaftlich Berech
tigten in solidum beklagt werden dürfe, indem diese soli
darische Rechtsverfolgung im erwähnten Falle bei ding
lichen Rechten in den Gesetzen mehrfach anerkannt sei, 
und bei persönlichen Ansprüchen, die ein untheilbares 
Object haben, aus den Grundsätzen über Correalobliga- 
tionen sich ergebe. Dabei verstehe es sich von selbst, 
dass im Fall einer solchen solidarischen Rechtsverfol
gung regelmässig ein Anspruch auf Cautionsleistung 
begründet sei” (1. 1. §. 36 D. depositi). Wie zunächst 
der Verf. die Nothwendigkeit einer Cautionsleistung, 
und der in der 1. 1, §. 33 eit. insbesondere geforderten 
cautio de rato, in dem Fall, wenn aus einem Solidar
oder Correalverhältniss einer der mehren Mitberech
tigten klagt, oder einer der mehren Mitverpflichteten 
beklagt wird, mit dem Wesen der Solidarität und Cor- 
realität zu vereinigen im Stande ist, ist nicht wol ein
zusehen. Allein auch abgesehen davon, lässt sich die 
Behauptung des Verf., dass die Untheilbarkeit des Ob
jects immer Solidarität, oder bei persönlichen Ansprü
chen gar Correahtdt, bewirke, nicht billigen. Dass die 
in der 1. 192 D. ce reg. iur. ausgesprochene Regel, 
3,eaque in partes dtvidt non possunt, singula a singulis 
debentur“ Ausnahmen leide, geht entschieden aus der 
angeführten 1. 1, §. 36 D. depQsUi, uud j 31? 5 sq
D. de aedil. edicto hervor. Dem Verf. macht freilich, 
wie bemerkt, die in der 1. 1? §• 36 c«7. geforderte Cau
tionsleistung wenig Schwierigkeit, indem er sogar die
selbe als ein, wie ihm scheint, selbstverständliches Er
forderniss für die Geltendmachung eines Correalan- 
spruchs von einem der Mitberechtigten oder gegen ei
nen der Mitverpflichteten ansieht. In der 1. 31, §.5 Sq 

cit. ist für einen Fall, wo das Recht oder die Verbind
lichkeit keine Theilung gestattet, die Notwendigkeit 
der Begründung eines Litisconsortiums, und der Bestel
lung eines gemeinsamen Procurators, anerkannt; und 
nur aus einer höchst willkürlichen Interpretation kann 
die Behauptung des Verf., „dass hier die mehren Er
ben des Käufers sich bereits (also freiwillig) zu einem 
Litisconsortium vereinigt, und einen gemeinschaftlichen 
Procurator haben,“ hervorgegangen sein. Dasselbe 
gilt übrigens von der 1. 84, §. 13 D. de leg. I., und der 
Erklärung derselben von dem Verf. Eine nähere Nach
weisung des Gebiets der Ausnahmen, in welchen bei 
untheilbaren Rechtsverhältnissen die exceptio plur. li- 
tiscons. zulässig ist, und eine Widerlegung der gegen 
die Zulässigkeit dieser Einrede vorgebrachten Gründe 
kann übrigens selbstverständlich hier nicht geliefert 
werden; es kam uns hier nur darauf an, nachzuwei
sen, dass die vom Verf. vorgebrachten Gründe für die 
Existenz dieser Einrede keineswegs bedrohlich sind. 
In Beziehung auf die accesorische Intervention ist 
die im §. 72 aufgestellte Behauptung, dass „der Be
griff derselben dadurch bedingt sei, dass der Process 
unter Dritten schon anhängig sei, zu welchem der Inter- 
venient als helfende Partei hinzutrete“, ebenso unrich
tig, als die, „dass von dem Augenblick des Hinzutre
tens des accessorischen Intervenienten an, auf diesen 
dieselben Grundsätze Anwendung leiden, welche für 
den litis consors gelten“. Der erste Satz führt conse- 
quent zu dem widersinnigen Resultate, dass es zum 
Begriff der accessorischen Intervention gehöre, dass 
der Intervenient seine Theilnahme am Rechtsstreit 
so lange verzögere, bis sie ihren wichtigsten Einfluss 
verloren hat, d. h. so lange, bis das Fundament des 
Rechtsstreits unabänderlich festgestellt und die Einre
den präcludirt sind. Der Verf. scheint auch wirklich 
dieses Merkmal nur zu dem Zweck in den egriff der 
accessorischen Intervention aufgenommen zu haben, 
um denselben vor dem völligen Untergang in dem Be
griff des Litisconsortiums in formeller Beziehung zu 
retten. Der Verf. findet nämlich, wie aus dem zweiten 
Satz und dem §.71 hervorgeht, eben in jenem Merk
mal den einzigen Unterschied in processualischer Be
ziehung zwischen der accessorischen Intervention und 
dem Litisconsortium, obschon es jetzt doch wol kaum 
mehr bezweifelt werden dürfte, dass die Theilnahme 
des accessorischen Intervenienten am Rechtsstreit auch 
in der erwähnten Beziehung gewöhnlich nur als eine
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mittelbare, und nur in wenigen Beziehungen, z. B. bei 
der Appellation des Intervenienten, wenn der Intervent 
von diesem Rechtsmittel keinen Gebrauch macht (1. 4, 
§. 3, 1. 5 D, de appell. [49.1]), als eine unmittelbare, 
und dem Litisconsortium analoge, hervortritt. Dass bei 
der Anwendung der nominatio auctoris auf persönliche 
Forderung der Nominant nichts zu beweisen habe, wie 
der Verf. §. 77 annimmt, ist insofern, als der Nomi
nant durch die nominatio auctoris der Verurtheilung 
entgehen will, unrichtig. Richtet nämlich der Kläger 
seine Klage gegen denjenigen, der mit ihm contrahirt 
hat, als selbständigen Contrahenten, und wendet dieser 
dagegen ein, dass er zwar mit dem Kläger den behaup
teten Contract abgeschlossen habe, jedoch nicht in ei
genem Namen, sondern in dem eines bestimmten Man
danten , so ist der Kläger durch den einräumenden 
Theil dieser Erklärung von der Beweislast befreit, der 
letzte beschränkende Theil derselben aber bildet das 
Substrat eines directen Gegenbeweises, den der Be
klagte zur Begründung einer Abweisung des Klägers 
führen muss. Im §. 80 bemerkt der Verf., „dass die 
Lehre von den Processkosten mit theoretischer Conse
quenz sich nur nach den Grundsätzen über die aqui- 
lische Culpa entwickeln lasse, dass aber die Praxis 
diese Consequenz hier nicht brauchen könne, da sie 
in dieser Lehre nur zu unpassender Strenge und star
rer Unbilligkeit führe, und dass auch die Gesetze von 
dieser Voraussetzung ausgegangen seien, wenn sie bei 
Anordnung der Kostenvergleichung die Bedingungen 
derselben mit so unbestimmten, allgemeinen und der 
nähern richterlichen Bestimmung bedürfenden Aus
drücken bezeichnen, wie rarietas negotii (nov. 82, c. 10), 
res dubia (c. 5, §. 1 C. de fruct. et lit. expens.) , ge
nügsame Ursachen (V. A. v. 1713, §. 82), u. s. w.“ 
Der Verf. muss sich eigenthümliche Vorstellungen von 
der aquilischen Culpa gemacht, vielleicht dabei an die 
culpa levissima der Älteren gedacht haben, wenn er 
meint, dass hier die Forderung der Prästation jener 
culpa „zu unpassender Strenge und starrer Unbilligkeit“ 
führen werde; denn wenn nach richtigen Grundsätzen 
über die aquilische Culpa dieselbe nur in der Verletzung der 
Sorgfalt, die jeder ordentliche Mann anzuwenden pflegt, 
besteht, so ist doch in der That nicht einzusehen, wie 
die Forderung, dass eine solche Sorgfalt, wie gewöhn
lich, so auch bei der Processführung insbesondere, auf
gewendet werde, unpassend streng und unbillig ge
nannt werden kann, und auch die von dem Verf. an
geführten gesetzlichen Ausdrücke stehen mit einer sol
chen Anforderung in vollem Einklang. [m 81 be
merkt der Verf. richtig, „dass der Armeneid in der 
dreifachen Qualität eines assertorischen, eines Calum- 
nien- und eines promissorischen Eides erscheine,“ fügt 
aber hinzu, „dass derselbe nicht in den beiden letzten 
Eigenschaften (also wol in der erstgenannten) durch 
den anderweitig geführten Beweis der Armuth über

flüssig werde.“ Der Satz, dass der assertorische Theil 
des Armeneides dann wegfallen dürfe, wenn ein ander
weitiger Beweis der Armuth geführt sei, ist freilich, 
wenn man richtige Beweisgrundsätze anwendet, wenig 
gefährlich, weil ein anderweitiger roller Beweis nicht 
wird erbracht werden können, aber doch insofern un
richtig, als man die Möglichkeit eines vollen Beweises 
über einen Punkt voraussetzt, der sich doch höchstens, 
z. B. selbst durch obrigkeitliche Attestate, wahrschein- 
lieh machen lässt. Daher fordert denn auch das Ge
setz (K. G. O. I, 41, §. 1. I, 78) neben der gelieferten 
Bescheinigung der Armuth die Ableistung des Armen
eides in seinem ganzen Umfange. Die im §. 89 (§. 90 
der ersten Ausgabe) ausgesprochene Behauptung, ..dass 
die der generellen Vollmacht inserirte sogenannte clau
sula cum libera, sc. potestate agendi, das Erforderniss 
einer speciellen Vollmacht nicht ersetzen könne, findet 
ihre hinreichende Widerlegung in den Worten des c. 4, 
in Vito de procur.’ „Procurator quoque absque spe- 
ciali mandato iuramentum deferre. fransigere. vel pa- 
cisci non potest, nisi ei bonorum administratio 
libera sit concessa“ Im §. 102 wird bemerkt, 
„dass forideclinatorische Einreden auch nach der Ein
lassung vorgeschützt werden dürfen.“ Dieser Satz ist 
aber wegen der, durch die ohne Vorschützung der ex
ceptio fori incompetentis erfolgte Einlassung regelmäs
sig begründete, prorogatio fori, I. 30, 33. 52 pr. D. de 
iud., c. 4 C. cod., c. un. C. de litis, cont., c. ult. C. de 
except., nur in den wenigen Fällen, in welchen die 
Prorogation durch die blosse Willenseinigung der Par
teien nicht begründet werden kann , richtig. Die Be
hauptung des Verf. im §. 111, „dass das römische 
Recht für die Dauer eines Processes eine bestimmte 
Zeit, und zwar das Justinianische Recht drei Jahre 
verordnet habe, nach deren Ablauf der nicht vollen
dete Process erloschen sein, und nicht wieder aufge
nommen werden sollte,“ ist für das Justinianische Recht 
nur insofern richtig, als allerdings den Richtern zur 
Pflicht gemacht war, in der Regel für die Beendigung 
des Processes in einem triennium zu sorgen; dass aber 
der Process für die Parteien erloschen sein, und nicht 
wieder aufgenommen werden sollte, wenn die Richter 
diese Pflicht vernachlässigten, lässt sich sowol nach 
der c. 13 C. de wd* (3- 1), als nach der veränderten 
Wirkung der litis contestatio im Justinianischen Recht, 
c. 28 C- de fideiuss. et mandator., nicht annehmen. 
Wenn aber der Verf. weiter bemerkt, „dass das kano
nische Recht und zwar im c. 20 X. de iudic. jene Be
stimmung des römischen Rechts noch aufrecht erhalte,“ 
so muss der Verf. offenbar den Inhalt des c. 20 cif. 
nicht gekannt haben; denn gerade in dieser Stelle wird 
die römische Bestimmung über die Einhaltung des 
triennium ausdrücklich verworfen, indem es hier heisst: 
„Mandamus s quatenus exceptione kuiusmodi (seil, in- 
stantiam iudicii per decursum triennii periisse) non 
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obstante, in negotio isto procedas iuxta traditam tibi 
formam.“ Im §• 111 wird ferner angenommen, „dass 
nach der Bestimmung der K. G. O. v. 1555, II, 29, §. 2, 
eine conventionelie Erstreckung der Fatalien durch die 
Parteien unzulässig sei; “ allein aus dem ganzen Zu
sammenhänge des Gesetzes, wo eben als Grund der 
Disposition, „dass kein Richter auf der Parteien (im 
altern Druck steht, um Zweideutigkeiten zu vermeiden, 
richtiger: „Partei,“ vgl. Emminghaus, C. J. germ. acad. 
I. S. 484, Sintenis, Erläut. I, S. 304, 305, n. 3) An
suchen und Begehren langem Termin, dann zehn Tage, 
Bedacht zu appelliren geben soll,“ der angeführt wird: 
„dass oft unverständige Richter dem verlierenden Theil 
über die zehn Tage, so im Rechten zu appelliren zu
gelassen , längere Zeit gegeben“ hätten, ergibt sich, 
dass hier von einseitig gestellten Fristgesuchen der Par
teien die Rede ist, und nur deren Bewilligung vom Rich
ter in Beziehung auf Fatalien verboten wird. Im §. 112 
bemerkt der Verf.: „Eine gesetzliche Prorogation (1.29 
D. de re iud., c. 6 C. si pendente appell.} der Frist 
trete gemeinrechtlich ein, wenn derjenige, dem die 
Frist eigeräumt sei, während des Laufes derselben mit 
Hinterlassung von Erben sterbe. Diesen komme näm
lich nicht allein das residuum der alten Frist, sondern 
überdies noch eine Frist von vier Monaten zu Gute; 
und, wenn sie die Erbschaft nur nach einer Delibera
tionsfrist antreten, so fangen diese vier Monate erst 
nach Ablauf der Deliberationsfrist zu laufen an.“ Es 
würde in der That auffallend sein, wenn wirklich im 
römischen Recht die Bestimmung enthalten wäre, dass 
allgemein^ und ohne Rücksicht auf die Länge der dem 
Erblasser bewilligten Frist, den Erben äusser dem resi
duum der alten Frist eine neue Frist von vier Monaten ge
geben werden sollte. Allein eine solche Bestimmung 
ist auch im römischen Recht nicht enthalten, vielmehr 
in der auch vom Verf. citirten, aber ihrem Inhalt nach 
nicht berücksichtigten, 1. 29 D. de re iud., als Regel 
ausgesprochen, dass den Erben nur das residuum der 
alten Frist bewilligt werden soll. Von dieser Regel 
ist nun m dem Fall eine Ausnahme gemacht, wenn der 
Erblasser während der Einführungsfrist für die Appel
lation stil bt; denn in diesem Falle soll dem Erben nicht 
blos das residuum der alten Frist, sondern auch diese 
(die zur Zeit der Einführung dieses Grundsatzes vier 
Monate betrug, Zimmern, Röm. Rechtsgesch. III, §. 175, 
n- 2) nochmals gegeben werden, c. 6, C. si pendente 
appell. — Wenn im §• 114 behauptet wird, „dass die 
Folgen des Ungehorsams ohne Zweifel auch nach dem 
J. R. A. regelmässig am richtigsten aus dem Gesichts
punkt der Strafe aufzufassen seien ,“ so lässt es sich 
freilich nicht bestreiten, dass in einzelnen Fällen und 
zwar namentlich in solchen , die dem Gebiete des ei
gentlichen Ungehorsams angeboren, in den Folgen des
selben der Gesichtspunkt der Strafe hervortrete, z. B. 
bei der Verweigerung der Erklärung über die Echtheit 

einer producirten Urkunde die poena recogniti vel 
agniti; dagegen muss es in Abrede gestellt werden, 
dass dieser Gesichtspunkt der allgemeine, oder auch 
nur der regelmässige sei. Zur Rechtfertigung dieser 
Behauptung brauchen wir uns nur zu berufen auf das 
ganze Gebiet der arctatorisch-dilatorischen Decrete, de
ren Nichtbeachtung nur den Ersatz der verursachten 
Kosten, Schadensersatz, mithin keine Strafe zur Folge 
hat, auf die Fiction der negativen Einlassungs die 
nichts weiter ist, als die vom Richter, der nur juri
stisch wahre Thatsachen annehmen darf, ausgehende 
Negation, und auf die Präclusionen, welche in Folge 
des Nichtgebrauchs eines Angriffs oder Vertheidiguugs- 
mittels in der vom Gesetz oder Richter dafür peremto- 
risch festgesetzten Zeit eintreten , und doch auch nicht 
wol aus dem Gesichtspunkt der Strafe betrachtet wer
den können. Wegen der Verschiedenartigkeit des Un
gehorsams selbst, und seiner Folgen, ist es überhaupt 
nicht wrol möglich, alle diese Folgen aus einem Causal- 
begriff herzuleiten. Der Verf. stellt, freilich ohne wei
tere Begründung (§. 114, a. E.) den Satz auf, „dass, 
so lange nur nicht auf Erkennung der Contumacial- 
folgen bei dem Gericht angetragen (contumacia accu- 
sirt) ist, die säumige Partei dieselben auch noch durch 
Nachholung des Versäumten (purgatio contumaciae) ab
wenden könne.“ Dass der Verf. sich für diesen Satz 
auf gesetzliche Argumente nicht berufen hat, soll hier 
nicht getadelt werden; denn aus den Gesetzen lässt 
sich allerdings, zum Theil aus hier nicht weiter auszu
führenden Gründen, ein sicheres Resultat in Betreff 
der Frage, ob beim Ungehorsam gegen ein richterliches, 
arctatorisch - peremtorisches Decret sofort mit dessen 
Nichtbefolgung in der vorgeschriebenen Zeit, oder erst 
mit der accusatio contumaciae vom Gegner, oder endlich 
erst mit dem Contumacialdecret die speciellen Folgen 
der Contumaz eintreten, nicht ableiten. Der Verf. hat 
aber auch nicht auf anderweitigem Wege seine Ansicht 
zu begründen gesucht, was auch schwerlich gelingen 
dürfte; und wir nehmen daher bis weiter an, dass jene 
Ansicht aus dem Grunde unrichtig ist, weil in jeder 
peremtorischen Zeitbestimmung, sei sie unmittelbar 
durch das Gesetz , oder durch den Richter in legaler 
Weise angeordnet, die Grenze gesetzt ist, innerhalb 
welcher eine Partei eine Handlung, unter dem Nach
theil der Ausschliessung, vorzunehmen hat, und ihr 
daher, schon nach der Natur und dem Inhalt jener Be
stimmungen, selbst abgesehen von einer erlangten Re
stitution. nicht gestattet sein kann, jene Handlung auch 
nachher vorzunehmen, und dadurch den auf den Fall 
ihres Nichthandeins gesetzten^ Nachtheil zu vermeiden, 
wenn nicht die Gegenpal^ei dieses ausdrücklich, oder 
stillschweigend, gestattet. Im 124 will der Verf. die 
Beweisanticipation „nicht als einen blossen Versuch 
des Beweises, der, wenn er nicht gelungen, in den ge
wöhnlichen Regeln über die Beweislast keine Änderung
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mache,” betrachtet wissen, behauptet vielmehr, „dass 
die Beweisanticipation die unmittelbare Übernahme des 
Beweises, und also auch der Beweislast selbst, sei, de
ren rechtliche Möglichkeit, abweichend von den ge
wöhnlichen Regeln über die Beweislast, sich aus der 
1. 14 D. de prob, bestätige.“ Allein diese Behauptung 
muss aus dem Grunde als unrichtig verworfen werden, 
weil kein Grund vorliegt, in der Anticipation eines Be
weises in solchen Fällen, wo dem Gegner die Beweis
last obliegt, die Erklärung, den Hauptbeweis, und die 
Last desselben, übernehmen zu wollen, zu finden, viel
mehr in Fällen der erwähnten Art überhaupt, und in 
dem in der 1. 14 D. de prob, und der 1. 39 pr. D. de 
liberali causa enthaltenen insbesondere, nur angenom
men werden darf, dass der Beweisanticipant eventuell 
den Gegenbeweis habe führen wollen, dessen vollstän
diges Gelingen allerdings den Hauptbeweis überflüssig 
machen kann. Der vom Verf. §. 142 aufgestellte Satz, 
dass ein eigentlicher Gegenbeweis gegen einen ei
gentlichen Gegenbeweis „ durchaus unzulässig “ sei, 
ist für die Fälle unbegründet, wo die reprobatio repro- 
bationls ein Nachbringen präcludirter Beweismittel nicht 
begründet, und insbesondere daher auch dann, wenn der 
directe Gegenbeweis mittelbar geführt wurde , und es 
sich vom Beweise der Nichtwahrheit der den Untersatz 
des vom Reproducenten geführten Beweises bildenden 
Thatsachen handelt. Im §. 143 betritt der Verf. in Be
treff der Frage über die Nachweisung ausländischer 
Gesetze und Gewohnheitsrechte den ziemlich allgemein 
betretenen Weg , wonach der Partei, welche unter je
nen Rechtsnormen ein Recht erworben zu haben be
hauptet, die Verbindlichkeit obliegen soll, den juristi
schen Beweis jener Normen zu liefern, d. h. dem Rich
ter über das quid iuris sit? juristische Überzeugung zu 
liefern. Den Gesetzen ist aber diese Ansicht fremd 
(cf. 1. 3, §. 6 D. de testib.): „ludicantis est ex- 
plorare, quae consuetudo in ea provincia, in qua iu- 
dicet, fuerit;“ c. 1 C. quae sit longa consuetudo: „ne 
quid contra longam consuetudinem fiat, ad s ollicitu- 
dinetn suam revocabit praesses pr ovinciae 
c. 44 X. de appell.t „quum frequenter iuris 
quaestio mov eatur, cuius apud nos probatio- 
nes necessariae. — non existant;ei J. R. A. 
§. 36: „Ordnen Wir, dass — die Procuratoren undAd- 
vocaten sich künftig blösslich in Erzählung der 
Facti und der Geschichte aufhalten, die Dispuiationes 
und Allegationes Iuris aber — nicht einmischen, sondern 
__ übergehen.“ Es obliegt vielmehr dem Richter die 
quaestio iuris, während das den Anspruch begründende 
Factum allein von der Partei in juristischer Gewissheit 
dem Richter vorzulegen ist. Der Richter ist in Betreff 
der Rechtsnorm darauf verwiesen, sich eine selbstän
dige Überzeugung, cf pr. /. de 0(f iud., van der Exi
stenz und dem Inhalt der geltenden Rechtsnorm, und 

; zwar nach den Grundsätzen der Wissenschaft, zu ver
schaffen. Dass dagegen diejenige Partei, der an der 
Anwendung der erwähnten Rechtsnormen gelegen ist, 
den Richter in seiner Untersuchung hier ebensowol, 
wie bei inländischen Gesetzen, unterstützen könne, ist 
unzweifelhaft, cf. c. 1 C. quae sit longa consuet. In 
diesem Falle kann aber ebenso wenig von einem durch 
ein Beweisinterlocut festzustellenden Beweissatze oder 
von einer Beweislast, als insbesondere von einer Be
weisfrist und einer in Folge einer Versäumung dersel
ben eintretenden Präclusion, die Rede sein. Selbst 
dann, wenn die ausländische oder gewohnheitsrecht
liche Norm von der Partei nicht nachgewiesen, und 
vom Richter nicht als vorhanden anerkannt wurde, 
kann dennoch dieselbe in der Appellationsinstanz nach
gewiesen und zur Anerkennung gebracht werden. Aber 
auch in Betreff der Beweismittel und der Beweisgründe 
können hier die Grundsätze des juristischen Beweises 
nicht entscheiden, da es hier auf die Existenz eines 
Rechtssatzes, und wie bemerkt, auf die wissenschaft
liche Überzeugung des Richters ankommt, und nur auf 
die Herstellung dieser das Streben der Partei gerichtet 
sein muss; es kann mithin hier nicht von einem juri
stischen , sondern nur von einem wissenschaftlichen 
Beweise die Rede sein. Wenn aber die Partei bei der 
Nachweisung eines Gewohnheitsrechts insbesondere 
diese dadurch zu begründen sucht, dass sie dem Rich
ter eine Reihe einzelner Facta, woraus das Gewohn
heitsrecht hervorgehen soll, vorlegt, dann freilich kön
nen rücksichtlich der Feststellung dieser die Grund
sätze über juristische Beweismittel und Beweisgründe 
zur Anwendung kommen. Wenn wir auch mit der 
Behauptung des Verf., §. 144, Not. 12, dass der Kläger, 
wenn die exceptio non adimpleti contractus vorgeschützt 
wird, die geschehene Erfüllung zu beweisen hat, ein
verstanden sind, so können wir doch dem vom Verf. 
dafür angeführten Grunde, „weil erst mit der eigenen 
Erfüllung des zweiseitigen Contracts die Klage auf die 
Gegenleistung als fundirt erscheint“, nicht beistimmen. 
Die Klage ist vielmehr durch die Existenz des zwei
seitigen Contracts begründet. Der Durchführung der
selben steht aber die exceptio non adimpleti contractns, 
als Retentionseinrede, cf. 1, 31, §. 8, i. f D. de aedil. 
edicto, die vom Beklagten zu beweisen ist, entgegen. 
Da nun aber vom Beklagten, nach allgemeinen Beweis
grundsätzen, nur der Beweis der Entstehung des von 
ihm geltend gemachten Retentionsrechts zu liefern ist, 
dieser aber schon durch die angestellte Klage selbst 
aus dem jene Einrede begründenden zweiseitigen Ge
schäft erbracht ist (obgleich rücksichtlich des Umfangs 
der Forderung, zu deren Sicherheit retinirt wird, ein 
besonderer Beweis von Seiten des Excipienten nöthig 
werden kann), so muss natürlich der Kläger seine 
Repliky dass jenes Retentionsrecht wieder durch die 
seinerseits vorgenommene Leistung, oder Anerbietung, 
oder Deponirung des Objects derselben, oder in irgend 
einer andern Weise aufgehoben sei, beweisen, eine 
Replik, die oft, wenngleich nicht nothwendig, in den 
Klaglibell aufgenommen wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I1. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Broekhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 47.)
Die vom Verf. im §. 145 aufgestellte Behauptung, „dass 
die Beweisfrist ihren Lauf erst von dem Tage der einge
tretenen Rechtskraft des Beweisinterlocuts beginne“, ist 
schon aus dem Grunde unrichtig, weil jede gültige richter
liche Verfügung, wenn sie nicht angefochten wird, befolgt 
werden muss, zur Befolgung derselben aber nothwendig 
auch die Beobachtung der darin angeordneten Frist ge
hört, beruht aber ausserdem auf einem Übersehen des 
Unterschieds zwischen dem decidirenden und blos pro- 
cessleitenden Inhalt des Beweisinterlocuts. Letzteres 
ist nämlich nur in seinem entscheidenden Inhalt, wel
cher den Beweissatz und die Beweislast zu seinem 
Gegenstände hat, der Rechtskraft fähig, nicht aber in 
dem processleitenden, der auf die Anordnung der Be
weisfrist gerichtet ist: und eben hierauf gründet sich 
die praktische Anerkennung der Möglichkeit einer Di- 
latirung der Beweisfrist durch den Richter, der sie an
ordnete. Es kann daher auch die im Beweisinterlocut 
angeordnete Beweisfrist nur nach denselben Grundsätzen? 
wie andere in blos processleitenden Verfügungen fest
gesetzte Fristen, berechnet werden. Im §.146 bemerkt 
der Verf. in Betreff der probatio in perpetuam rei me
moriam, „dass derjenige, der diese Beweisaufnahme 
veranlasse, binnen Jahresfrist die Sache selbst gericht
lich anhängig machen, oder, falls der Process schon 
anhängig sei, den Gegner von der Beweisaufnahme in 
Kenntniss setzen müsse, widrigenfalls hinterher der in 
perpetuam rei memoriam aufgenommene Beweis seine 
Beweiskraft verliere, c. 5 X. ut Ute non contest.“ Das 
c. 5 cit. enthält aber nur die Vorschrift, dass der künf
tige Klägei'j wenn dieser den Beweis aufnehmen liess, 
und sein Gegner von der Beweisaufnahme nicht legal 
in Kenntniss gesetzt werden konnte, innerhalb eines 
Jahres von der Zeit an gerechnet, wo geklagt werden 
kann, die Klage erheben, oder wenigstens den Gegner 
von der Aufnahme der pi ob. in perp. rei memoriam in 
Kenntniss setzen soll, um den aufgenommenen Beweis 
gegen ihn beweiskräftig zu erhalten. Wenn im §. 150 
die Behauptung aufgestellt wird, „dass das in der Ge- 
meinschaftlichkeit der Beweismittel gegründete Recht 
des Producten und resp. Reproducten auf seine Be
nutzung der in den Beweismitteln des Gegners für ihn 

sprechenden Beweisgründe dann wegfalle, wenn er mit 
dem Beweise, zu dessen Führung er jetzt die Beweis
mittel des Gegners zu benutzen suche, weil er seiner
seits entweder gar nichts bewiesen, oder aus irgend 
einem andern Grunde präcludirt sei“; so sind wir zwar 
mit dem Verf. darin übereinverstanden, dass, wenn der 
Beweis wirklich präcludirt ist, der Beweisführer nicht 
in Folge der Gemeinschaft der Beweismittel befugt 
sein könne, seinen desert gewordenen Beweis noch 
durch die vom Gegner gelieferten Beweisgründe her
zusteilen, müssen aber darauf aufmerksam machen, 
dass ein präcludirter Beweis nicht, wie es vom Verf. 
geschieht, mit einem nicht gelungenen verwechselt wer
den darf. Hat der Beweisführer seinen Beweis nicht 
desert werden lassen, so kann, bei Anerkennung des 
Rechtsaxioms „testes et documenta per productionem 
fiunt communia“, erst dann behauptet werden, dass er 
denselben verfehlt habe, wenn er auch nicht durch das 
Resultat der vom Gegner benutzten Beweismittel den 
ihm obliegenden Beweis herstellen kann. In Betreff 
der Notorietät wird im §. 151 bemerkt, „dass bei 
dem Begriff derselben Alles darauf hinauskomme, dass 
der Richter das Recht nicht allein in seinem ganzen 
Umfange, sondern auch seiner Grundlage, der Verfas
sung und seiner historischen Entwickelung nach ken
nen müsse. Wo aber das historische Factum, dessen 
Notorietät behauptet, vom Gegner aber geleugnet werde, 
in keiner Beziehung aus dem Gesichtspunkt aufgefasst 
werden könne, dass der Richter dasselbe in Gemässheit 
der bei ihm nothwendig vorauszusetzenden historischen 
Rechts- und Verfassungskunde kennen müsse, da falle 
auch nothwendig bei dem Mangel eigentlicher Beweis
führung der Begriff des juristisch Gewissen weg . 
Der Verf. nimmt zwar die Gerichtskundigkeit aus? aber 
dennoch sind für das übrige Gebiet der Notorietät, die 
sogenannte Gemeinkundigkeit, die Grenzen zu eng ge
zogen, wie aus c. 22 X. de elect., c- X. de fd. 
presbyt., c. 3 X. de testib. cog., c. S, 10 X. de cohab. 
cleric., c. 3 X. de eo, qui cognov. cons. uxor.^ und c. 
13 X. de simon. entschieden hervorgeht. Als Ergebniss 
dieser Gesetze lässt sich vielmeht der Satz aufstellpn, 
dass die Gemeinkundigkeit einet Thatsache den Beweis 
derselben überflüssig macht? wenn die Notorietät ent
weder 1) als Menschenkundigkeit hervortritt, d. h. als 
das Kennen und Wissen solcher factischen Ereignisse 
und Verhältnisse in Oer organischen Natur, welche von 
den physischen Sinnen jedes vernünftigen und percep- 
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tionsfähigen Wesens aufgefasst, und als Erfahrung dem 
Gedächtniss eingeprägt werden; oder 2) als Volkskun- 
digkeit, d. h. als das Kennen solcher Verhältnisse, 
welche bei dem Publicum so allgemein [bekannt und 
anerkannt sind, dass ein Bestreiten derselben als offene 
Chicane erscheinen würde. Dahin gehört die Kennt- 
niss der gemeinen Staatsanstalten und Einrichtungen, 
und die solcher Ereignisse und Thatsachen, welche so 
allgemein, sei es im ganzen Staate, oder in Beziehung 
auf eine Ortsbegebenheit an einem bestimmten Orte, 
bekannt und anerkannt sind, dass an der Wahrheit 
derselben zu zweifeln sich kein vernünftiger Grund 
erfinden lässt. Der grosse Kreis des Notorischen lei
det freilich keine genaue Abgrenzung; der Richter hat, 
geleitet von den angegebenen Principien, mit grosser 
Vorsicht das Vorhandensein der Notorietät zu prüfen? 
und bei dem geringsten Zweifel zu verwerfen (c. 14 X. 
de appell.); namentlich ist nie ein blosses Gerücht da
hin zu zählen (c. 8 X. de cohab. cleric.) Wenn der 
Verf. im §. 163 bemerkt, dass die c. 22 C. de fide 
instrum., welche bestimmt: „Caeterum Uli Codices vel 
instrumenta proferre coganlur, qui et testimonium di- 
cere adversus aliquem coguntur“ , „nicht als gemein
rechtlich gültiges Gesetz" betrachtet werden könne, 
„weil dieselbe nicht glossirt sei“; so muss dagegen 
bemerkt werden, dass durch diese Behauptung dem 
Satze ,,quod non agnoscit glossa, nec agnoscit curia“ 
eine nicht zu rechtfertigende Bedeutung beigelegt wird. 
Da nämlich das römische Recht der Praxis seine Re- 
ception verdankt, zur Zeit der Reception aber nur das 
glossirte römische Recht bekannt war, so konnte na
türlich die Präsumtion der Reception (denn manche 
Bestimmungen des glossirten Rechts wurden aus ver
schiedenen Gründen nicht aufgenommen) nur auf das 
glossirte Recht sich beziehen, und nur diese Präsum
tion wird negirt in dem Satz: ..quod non agnoscit 
glossa, etc.“ Derjenige, welcher sich auf ein glossirtes 
Gesetz beruft, hat demnach nicht die Reception, son
dern derjenige, welcher das Gegentheil behauptet, die 
Nichtreception desselben nachzuweisen. Handelt es 
sich dagegen von einem unglossirten Gesetze, so tritt 
das umgekehrte Verhältniss ein; es streitet für die 
Gültigkeit desselben keine Präsumtion; und es muss 
demnach die Reception desselben in der Praxis nach
gewiesen werden, eine Nachweisung, die in Beziehung 
auf die c. 22 cit. unzweifelhaft geliefert werden kann. 
Der Verf. will, im §. 173, den Meineidigen, welcher 
den Eid deferirt hat, wenn ihm derselbe referirt wird, 
als iurare nolens behandelt wissen; allein diese An
sicht ist aus dem Grunde unrichtig? weil die sogenannte 
poena recusati nur darauf beruht, dass nach gesetzlicher 
Bestimmung die Wahrheit dessen angenommen werden 
darf, dessen Nichtwahrheit zu beschwören derjenige, 
welcher einen Eid zu leisten hat, mit seinem Gewissen 
nicht vereinigen kann, darf aber nicht auch da ange

wendet werden, wo das Gesetz ihm die Ableistung ver
bietet. Richtiger vielmehr lässt man die Eidesdelation 
im erwähnten Fall blos unwirksam werden, was denn 
freilich, wenn der Deferent schon mit andern Beweis
mitteln präcludirt ist, seine Beweisfälligkeit zur Folge 
hat. Dasselbe gilt auch dann, wenn einem Meineidi
gen der Eid deferirt wird, und dieser weder denselben 
referirt, noch sein Gewissen mit Beweis vertritt; denn 
die poena recusati kann ihn auch hier nicht treffen, 
weil er nicht den Eid verweigert, sondern denselben 
nicht schwören darf, eidesunfähig ist, caus. XXII, qu. 
3, c. 14; unter dieser Voraussetzung aber jener Nach
theil nicht eintreten kann, da die Bedingung, unter 
welcher der Delat auf das Vergleichsanerbieten des- 
Gegners sub poena recusati sich einzulassen, und dem
nach zu gestehen, oder die Beweislast zu übernehmen, 
oder endlich zu gestatten, dass der Gegner den Beweis 
durch seinen eigenen Eid führe, verbindlich ist, die 
bildet, dass dem Delaten gestattet wird, den Beweis 
der Nichtwahrheit der Behauptung des Deferenten 
durch seinen, ihm gesetzlich freistehenden Eid zu füh
ren. Dass aber der Beweisführer in Betreff der Eides
delation dadurch, dass ihm ein Meineidiger gegenüber 
steht, schlechter gestellt wird, als wenn er es mit ei
nem Eidesfähigen zu thun hätte, ist allerdings wahr; 
allein dasselbe gilt in andern Fällen der Eidesunfähig
keit des Delaten nach ausdrücklicher gesetzlicher Be
stimmung, cf. 1. 34 §. 2 D. de iureiur.: „Pupillo non 
defertur iusiurandum.“ Der Verf. hält, im §. 177, al
lerdings in Übereinstimmung mit vielen Andern, die 
Relation des Eides dann für unzulässig, wenn der Re- 
lat de credulitate schwören müsste, während der Delat 
de veritate schwören kann. Wenn man sich für diese 
Ansicht gewöhnlich auf die 1. 11 §• 3 D. rer. amot. 
beruft, so muss dagegen bemerkt werden, dass hier 
die Eidesrelation, wie entschieden aus 1.12 D. eodem: 
„Non magis, quam si quis ei, qui furti agat} iusiuran
dum deferat, an ipse für sit“, und c. 36 X. de iureiur.: 
„Nec liceat convento famosa actione referre huiusmodi 
iusiurandumi:, hervorgeht, nur aus dem Grunde aus
geschlossen ist, weil es sich von einem Delict, oder 
einer entehrenden Handlung des Referenten handelt.. 
Dass der Richter mehr durch ein iuramentum de ve
rdate, als durch das iuramentum de credulitate über
zeugt werden kann, kann es nicht rechtfertigen, den 
Delaten ohne Gesetz in seinem Recht zur Relation 
(1. 34, §. 7 sq., 1. 38 D. de iureiur.') zu beschränken, 
da die Delation eines iuramentum de credulitate ge
stattet ist; und noch weniger kann die Berufung dar
auf, dass bei Erkennung der Notheide darauf Rücksicht 
genommen werde, welche Partei de veritate schwören 
könne, hier entscheiden, wo von Eidesdelation und 
Relation die Rede ist; man würde es sonst gar nicht 
rechtfertigen können, wenn der Richter da, wo der 
Deferent de veritate, der Delat dagegen nur de igno- 
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rantia et credulitate schwören könnte, dem Delaten 
die Annahme untersagte und Relation vorschriebe. 
Die Annahme des Verf., §. 177 a. E., „dass der ac- 
ceptirte Eid dann pro praestito angenommen werden 
dürfe, wenn der Delat vor der wirklichen Ableistung 
gestorben, und letztere durch dolus oder culpa des 
Deferenten verzögert worden sei”, lässt sich nicht bil
ligen, denn da eine solche Strafe für den Deferenten 
im erwähnten Fall nirgend anerkannt ist, so kann die
ser, allgemeinen Rechtsgrundsätzen zufolge, nur dazu 
verpflichtet sein, dem Gegner den durch seine culpa 
veranlassten Nachtheil auszugleichen, und dieses kann 
nur dadurch geschehen, dass den Erben, falls die Frist 
zur Erklärung über den Eid abgelaufen sein sollte, das 
Recht der Relation und der Gewissensvertretung resti- 
tuirt, «nd ausserdem denselben das verlorene Beweis
mittel dadurch vollständig wieder hergestellt wird, dass 
den Erben gestattet wird, den Eid nach dem Grade ih
res Wissens zu leisten. Was der Verf. sich bei dem 
von ihm, im §. 179, in Beziehung auf die Frage, ob 
gegen die Gewissensvertretung ein Gegenbeweis zu
lässig sei, aufgestellten Satze, „dass gegen die gelun
gene Gewissensvertretung selbst der vollständigste Ge
genbeweis nach den einfachen Regeln über Collision 
der Beweise nichts weiter bewirken werde, als wras 
ohnehin erfolgt wäre, d. h. es werde Alles beim Alten 
bleiben^, sich gedacht hat, ist wahrlich nicht wol ein
zusehen. Ist nämlich der Beweis zur Gewissensver
tretung vollständig gelungen, so ist der Deferent be
weisfällig; ist aber dieser Beweis durch vollständigen 
Gegenbeweis gänzlich entkräftet, so kann jetzt der 
Deferent fordern, dass der Delat sub poena recusati 
den Eid annehme und schwöre, oder denselben referire. 
Es ist demnach unbegreiflich, wie der Verf. sagen kann, 
dass auch der vollständigste Gegenbeweis gegen die 
Gewissensvertretung nichts Anderes bewirken könne, 
als was ohnehin, d. h. auch ohne Führung eines sol
chen Gegenbeweises, eingetreten wäre. In der Lehre 
vom Schätzungseide, §. 180, haben wir, abgesehen von 
der hier, wie gewöhnlich, angetroffenen UnVollständig
keit, in Folge deren z. B. in dieser Lehre die Angabe 
der Rechtssachen, in welchen das iuramentum in Utem 
anwendbar ist, fehlt, hauptsächlich folgende Punkte 
zu rügen: 1) unrichtig ist es, wenn im Fall eines dolo 
oder culpa lata zugefügten Schadens dem Beschädigten 
das Recht gegeben wird, auch den sogenannten Affe- 
ctionswerth in Anschlag zu bringen. Gegen diese An
sicht sprechen nämlich folgende Gründe: a) eine Be
rücksichtigung des Affectionswerths beim Schadenser
satz war den Römern überhaupt unbekannt, cf. 1. 33 
D. ad leg- Aquil.} 1. 1, §. 15 D. si in fraud. patroni, 
1. 63, pr. D. ad leg. Falcid. Dagegen sprechen auch 
nicht 1. 36 pr. D» de bonis libert., h 35 D. de minor., 
1. 6 pr., 1. 4 D. de servis export-, und 1. 54 pr. ]) 
mandati; denn in allen diesen Gesetzen ist überhaupt 

nicht von einer Schätzung die Rede, sondern nur ge
sagt, dass das für die Geltendmachung eines Rechts 
nöthige Interesse nicht nothwendig in einem Geldwerth 
bestehen müsse, sondern dass dazu auch schon eine 
vernünftige Aflection genüge; b) die Reduction der Af- 
fection auf einen bestimmten Geldwerth ist für den 
Schwörenden ebenso unmöglich, wie für den die Grenze 
der Taxation bestimmenden (cf. 1. 4 §.2 D. de in Ut. 
iur.), oder das beschworene Taxatum nachher mode- 
rirenden (1. 4 §. 3 1. 1.) Richter; und c) die für jene 
Ansicht angeführten Gesetze rechtfertigen dieselben 
nicht, wenn man bei der Interpretation derselben er
wägt, dass allerdings nicht blos der gemeine, sondern 
auch der besondere Werth in Anschlag gebracht wer
den darf (1. 10 D. de in Ut. iur., 1. 15 §. 7 D. quod 
vi aut clam), und dass freilich eine Verschiedenheit 
der Schätzung in den Fällen des gewöhnlichen Schä
tzungsverfahrens und denen, wo das iuramentum in 
Utem gebraucht werden darf, dadurch hervorgerufen 
werden kann, dass in jenen der Richter als Unpartei
ischer nach objectiven Gründen und den ihm dargebo
tenen Beweismitteln schätzt, und so einen möglichst 
objectiven Geldwerth festzustellen sucht, bei dem iura- 
mentum in Utem dagegen der Kläger blos auf seine 
Überzeugung von dem Geldwerth der Sache und seines 
Interesse angewiesen ist, und mithin nur sein subjecti- 
ves Urtheil darüber aussprechen soll. In den für die 
gegnerische Ansicht angeführten Gesetzen (1. 1, 1. 8 
D. de in Ut. iur., c. 2 C. eod., und 1. 16, §. 3, D. de 
pignor.) ist nämlich nur von jenen abweichenden Re
sultaten, zu welchen, wie bemerkt, die verschiedenen 
Wege der Schätzung führen können, die Rede, und 
daneben auch darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Schätzung durch das iuramentum in Utem einen hohem 
Schätzungswerth ergeben könne, als die gewöhnliche, 
was sich nach dem eben Bemerkten leicht erklärt. 
Auch die 1. 4 §. 2 D. in Ut. iur. und 1. 68 D. de rei 
rind, rechtfertigen die Berücksichtigung des Affections
werths nicht, sondern sagen vielmehr nur, der Kläger 
könne den GeZdwerth so hoch anschlagen, als er mit 
seiner Überzeugung in Einklang bringen könne; 2) 
ebenso unrichtig ist es, wenn dem Richter allgemein 
die Befugniss zugesprochen wird, „auch noch nach 
geleistetem Eide die beschworene Grösse des Schadens 
zu er mässigen”; denn dieses Recht steht dem Richter 
nur dann zu, wenn aus neuaufgefundenen Beweismitteln 
des Gegners eine bedeutende Unrichtigkeit der eidlichen 
Schätzung sich ergibt (1. 4 §• 3 D. de in Ut. iur.: — 
„ex magna causa et postea 1 epertis probationibus1"). 
Im zweiten Theil, §. handelt der Verf. von der 
Ausscheidung der Gegenstände der Administrativjustiz 
von den summarischen Rechtssachen. Diese Lehre 
würde passender bei der Darstellung des Verhältnisses 
der Regierungssachen zu den Justizsachen überhaupt 
im allgemeinen Theil ihre Erörterung gefunden haben, 



192

wo sie auch vom Verf. zum Theil behandelt worden 
ist. Im §. 23 a. E. und §. 29 behauptet der Verf., 
,,dass die Provocationen nur subsidiäre Rechtsmittel 
seien“. Diese Behauptung kann aber nicht gebilligt 
werden. Wenn dafür angeführt wird, dass die Provo- 
cation zur Klage in der Regel unzulässig sei, dieselbe 
mithin als Ausnahme von der Regel, als ein ausseror
dentliches Rechtsmittel erscheine und als solches nur 
da stattfinden könne, wo keine ordentlichen Rechts
mittel vorhanden seien, so folgt hieraus allerdings, 
dass die Provocationen nicht über das von der Gesetz
gebung und Praxis denselben vorgezeichnete Gebiet 
ausgedehnt werden dürfen, nicht aber auch, dass, wenn 
die Erfordernisse für die Zulassung der Provocationen 
vorhanden sind, dieselben blos aus dem Grunde, weil 
auch ordentliche Rechtsmittel zu gleichem Zweck vor
handen sind, unzulässig sein sollen. Auch ergibt sich 
weder die Unzulässigkeit eines Rechtsmittels aus sei
ner Entbehrlichkeit, noch aus der die Einführung eines 
solchen veranlassenden Nothwendigkeit desselben in 
einzelnen Fällen die Unanwendbarkeit in andern, für 
welche schon zu gleichem Zweck geeignete Rechts
mittel vorhanden sind, indem hier vielmehr die Con- 
currenz in der Regel eine elective ist. Im §. 25 leugnet 
der Verf., dass die provocatio ex lege Diffamari we
gen bedingter oder betagter Ansprüche zulässig sei, 
„weil, wenn man auch dem Provocanten im Fall der 
Zulassung der Provocation das Recht auf nachfolgende 
Benutzung der exceptio nondum natae actionis oder 
plus petitionis tempore im Hauptprocess versagen wollte, 
doch nicht abzusehen sein würde, auf welche Weise 
der Richter, der in seiner rechtlichen Beurtheilung des 
Klagfundaments unmöglich durch die Vorgänge der 
Provocation gebunden sein könne, es rechtlich vermei
den wollte, im Hauptprocess den provocirten Kläger 
mit seiner nondum nala actio zur Zeit, und zwar so
fort abzuweisen, ohne den Beklagten zu vernehmen“. 
Diese Ansicht ist aber dennoch als unrichtig anzuse
hen, und zwar theils aus dem Grunde, weil durch die 
Berühmung bedingter und betagter Ansprüche für den 
Diffamaten gleiche Nachtheile entstehen können, als 
wenn unbedingte und unbetagte Rechte den Gegenstand 
der Diffamation gebildet haben, und die genannte Pro
vocation eben zur Aufhebung jener eingeführt ist, theils 
deshalb, weil das der jetzigen Klaganstellung rechtlich 
entgegenstehende Hinderniss durch den in der erhobe
nen Provocation liegenden Verzicht, des Beklagten auf 
die Geltendmachung desselben beseitigt ist. Wo der 
Diffamant zu klagen befugt ist, muss derselbe auch in 
Folge geltend gemachter Provocation sub poena perpe- 
tui silentii seine Klage erheben; befugt aber wird er
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dazu durch den in der Provocation liegenden Verzicht 
auf das Späterstreiten. Durch die Gestattung der Pro
vocation in dem hier behandelten Fall entsteht dem
nach vorläufig ein Rechtsstreit, der blos die Anerken
nung des behaupteten Rechts betrifft, und das Urtheil 
kann daher auch erst dann zur Vollziehung gebracht 
werden, wenn die Bedingung eingetreten oder der Ter
min gekommen ist. Ist dieses aber richtig, so lässt 
es sich nicht wol einsehen, wie der Verf., a‘ a. O., 
behaupten kann, „dass der Richter in seiner rechtlichen 
Beurtheilung des Klagfundaments unmöglich durch die 
Vorgänge der Provocation gebunden sein könne.“ Die 
Behauptung des Verf., im §. 38, dass das römische 
Recht (c. 10 C. de iud., c. 13 C. de rei rind.) den 
Grundsatz enthalte, dass die Competenz in possessorio 
auch die Zuständigkeit des Richters ex capite continen- 
tiae causarum für das Petitorium begründe, ist unrich
tig; denn abgesehen davon, dass darnach die Abnor
mität herauskäme, dass die Rechtshängigkeit der Ne
bensache auch Zuständigkeit für die Hauptsache be
gründete, so ist in der c. 10 cit. nur eine Anwendung 
des Grundsatzes, dass das Possessorium, insofern es 
nur als vorbereitender Punkt für das Petitorium, und 
nicht als selbständige Sache, verhandelt wird, im Ge
richtsstände des petitorischen Streits entschieden wer
den soll, auf den besondern Fall, wenn dem Beklagten 
ein privilegium fori zusteht, gemacht, und demnach 
bestimmt, dass, wenn jener sich im petitorischen Pro- 
cesse im gewöhnlichen Gerichtsstände einlässt, und 
dabei ein Rechtsstreit über den Besitzstand als blos 
präparatorische Nebensache entsteht, derselbe nicht 
befugt sein soll, sich in der Nebensache auf einen an
dern Gerichtsstand, als den der Hauptsache, zu beru
fen (cf. c. 13 C. de rei rind., c. 1 X. de causa poss. 
et propr.). Dem aufgestellten Satze widerspricht auch 
nicht das c. 1 X. de sequestr. poss. et fruct., denn 
dass hier der committirte Richter, der über das Pos
sessorium, als selbständige Sache entschieden hat, auch 
für das Petitorium competent erklärt wird, hat seinen 
Grund nur darin, dass derselbe ..absolute et indistincte“ 
zur Erledigung des ganzen Streitverhältnisses der Par
teien ernannt ist, dieses aber nicht für erledigt gehal
ten werden kann, wrenn sofort nach gegebenem Er- 
kenntniss über das Possessorium das Petitorium an
hängig gemacht wird. Dass dagegen nicht schon da
durch, dass ein Richter über das Possessorium erkannt 
hat, seine Competenz für das Petitorium begründet 
wird, ergibt sich aus c. 21 X. de iud. K. G. O. von 
1555, II, 21, §. 2.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von l?« A. Hrockhaus in Leipzig.
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process, dargestellt von A. W. iS. Francke.
(Schluss aus Nr. 48.)

Im §. 55 meint der Verf., „dass die sogenannte ex
ceptio uon rite formati processus dann, wenn sie eine 
wahre Einrede sei, im Executivprocesse nur unter Vor
aussetzung der Liquidität zugelassen werden könne“. 
Wir glauben nnn freilich, dass diese sogenannte ex
ceptio immer im Executivprocesse zulässig sei; allein, 
da der Verf. einräumt, dass sie überall zulässig sei, 
wenn sie nicht als wahre Einrede erscheine, und da 
letzteres niemals der Fall ist, vielmehr jene soge
nannte exceptio stets nur eine Negation des Vorhan
denseins der formellen Erfordernisse des Executivpro- 
cesses involvirt, so führt die Ansicht des Verf. eben 
nicht zu erheblichen Bedenklichkeiten. Ausserdem 
aber schliesst der Verf., a. a. O., auch die sogenannte 
exceptio non numeratae pecuniae von der Anwendbar
keit im Executivprocesse aus. „wenn sie nicht sofort 
liquide ist“. Der Verf. führt für seine Ansicht keine 
Gründe an, wenn man als solche nicht die Bemerkung, 
„es sei in der That einleuchtend“, und „es sei ohne 
Zweifel, dass die Zulassung dieser exceptio^ äusser 
dem erwähnten Fall, dem Wesen des Executivproces- 
ses widerspreche“, betrachten will. Die Zulässigkeit 
dieser sogenannten exceptio im Executivprocesse aber 
ergibt sich daraus, dass dieselbe eben ein Bestreiten 
der Beweiskraft der Urkunden, mithin der Liquidität 
des Anspruchs selbst, enthält. Wenn aber der Verf. 
„Liquidität der sogenannten exceptio non man. pec^ 
fordert, so würde dadurch die Abnormität herauskom
men , dass vom Beklagten ein liquider Gegenbeweis, ein 
Beweis des Nichtbegründetseins des vom Kläger be
haupteten Rechts gefordert würde, ehe noch der Kläger 
den Beweis des Begiündetseins desselben geliefert hätte, 
und mit dem Grundsätze, ,, betöre non probante, qui 
convenitur, etsi nihil ipse praestat3 obtinebit“ (c.^C.de 
edendo), dürfte es danach bedenklich aussehen. Auch 
die Behauptung des Verf. (§• ;)6), „dass im Executiv
processe von einer Schriftenvergleichung oder einem 
Zeugenverfahren zur Ermittelung der Echtheit der Ur
kunde nicht die Rede sein kenne“, ist, wenn sie gleich 
auch von Andern aufgesteHt wird, falsch. Der An
spruch selbst muss allerdings durch Urkunden bewie
sen werden; und dazu gehört natürlich insbesondere 

auch, dass die producirten Urkunden echt sind; dagegen 
ist es eine unbegründete und unerwiesene Behauptung, 
dass auch der Beweis der Echtheit, wenn diese bei 
Privaturkunden geleugnet wird, nur durch Benutzung 
des Diftessionseides geführt werden darf. Wie übri
gens der Verf., der doch nach den bisherigen Ausfüh
rungen für eine möglichst grosse Beschleunigung des 
Executivprocesses eingenommen zu sein scheint, und 
sogar diesen Zweck, wie gezeigt, unzulässige Mittel 
rechtfertigen lässt, es damit in Einklang bringen kann, 
dass er, im §. 56 a. E., den gegen das im Executiv
processe gelallte Erkenntniss benutzten Rechtsmitteln 
den damit sonst verbundenen Suspensiveffect auch hier 
allgemein zuspricht, ist nicht wol zu begreifen. Gerade 
die Versagung dieses Suspensiveffects wird durch die 
Bedeutung des Executivprocesses, dessen Zweck durch 
die Gestaltung jenes gänzlich vereitelt werden würde, 
ebenso entschieden gefordert, als durch die Analogie 
des positiven Rechts , J. R. A., §. 107, bestätigt. Im 
§. 66 meint der Verf., „dass die Richtigkeit der allge
meinen Ansicht, dass die sogenannte exceptio non rite 
formati processus im unbedingten Mandatsprocesse un
beschränkt zulässig sei, im Fall mangelnder Liquidität 
der Einrede nicht ohne grosse Bedenklichkeit sei.“ Da 
wir jedoch bei Gelegenheit derselben Frage in Bezie
hung auf den Executivprocess uns hierüber bereits er
klärt haben, so übergehen wir hier diesen Punkt, und 
bemerken nur, dass des Verf. Einsicht in das Wesen 
jener sogenannten Einrede noch grössere Bedenklich
keiten erregt. — Im §. 130 behauptet der Verf., „dass 
es nur ausnahmsweise dem Appellanten freistehe, die 
Appellation vor Notar und Zeugen einzuwenden, urjd 
dass die von Andern vertheidigte Ansicht, dass die 
Reichsgesetzgebung es dem Appellanten in a^en Fäl
len freistelle , ob er vor dem Richter oder vor Notar 
und Zeugen interponiren wolle, aus dem Grunde un
richtig sei, weil die K. G. O. v. 1555, II, 29, §. 5, auf 
welche sich dieselben berufen, die Gestattung der letz
ten Interpositionsform ausdrücklich an die Voraus
setzung knüpfe, dass der Unterrichter abwesend sei 
(„sondern auch in Abwesen“)-“ Nur eine höchst will
kürliche Erklärung des angeführten Gesetzes, für welche 
allerdings durch Herausreissen einzelner Worte aus 
ihrem Zusammenhang mn Schein der Rechtfertigung 
gewonnen wird, kann diese Behauptung hervorgerufeh 
haben. Die Worte des Gesetzes selbst (K. G. O. v. 
1555, II, 29, §• 5): „soll einem jeden, der sich mit Ur
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theil beschwert findet, nicht allein vor dem Unter rieh - 
ter und seiner Gegenwärtigkeit, sondern auch in Ab
wesen vor — Notario und Zeugen zu appelliren zuge
lassen sein,“ dürften dieses genügend bestätigen, und 
bestimmt genug den Satz aussprechen, dass die Ab
sicht, appelliren zu wollen, beliebig entweder in Ge
genwart des iudex a quo, oder ohne dessen Gegenwart 
vor Notar und Zeugen ausgesprochen werden dürfe. 
Das beneficium novorum in der Appellationsinstanz wird 
vom Verf. im §. 132, zu sehr beschränkt, wenn hier 
behauptet wird, „dass das eigentlich Charakteristische 
der auf römisches Recht gestützten reichsgesetzlichen 
Bestimmung über neues Vorbringen nur in dem Begrift 
der neuen Deduction zu finden sei. Die Parteien dür
fen auch in appellatorio von dem resp. ihrer Klage 
oder Exception zum Grunde gelegten historischen Fun
dament nicht abweichen; sie dürfen aber das, was sie 
aus ihrem frühem factischen Vorbringen folgern woll
ten, durch weitere, ausführlichere, detaillirtere (und in
sofern auch neue) Darstellung ausfilhren“ Wenn es 
auch richtig ist, „dass die hierüber von J. R. A. §. 73 
getroffene Bestimmung sich auf die c. 4 C. de temp. 
appell. bezieht,“ und „dass dieses letztere Gesetz 
in der Bedeutung aufgefasst und interpretirt werden 
muss, in welcher dasselbe nicht gegen eins der we
sentlichsten, von dem J. R. A. selbst vorgeschriebenen 
Principien verstösst, und in Übereinstimmung mit die
sem verstanden werden kann,“ so folgt daraus doch 
keineswegs, dass nicht auch neue Thatsachen vorge
bracht werden dürfen, sofern dieselben nur zur Unter
stützung, nähern Bestimmung und Feststellung der an 
sich begründeten Beschwerden dienen, und nicht zu 
einer mutatio actionis, exceptionis etc, führen, und dass 
nicht auch neue Beweise geführt werden dürfen, sofern 
diese überhaupt in früherer Instanz nicht präcludirt, 
oder insbesondere zur Bewahrheitung jener zulässigen 
neuen Thatsachen erforderlich sind. Der Verf. verwirft 
im 158, ganz die Beschwerde wegen heilbarer Nich
tigkeit? „weil dieselbe, wenn sie sich gleich in der ge
meinrechtlichen Praxis erhalten habe, nur ein haupt
sächlich durch falsche Interpretation des J. R. A.’s ins 
Leben gerufenes Institut sei.“ Eine weitläufigere Er
örterung dieses Punktes kann natürlich hier nicht ge
liefert werden, besonders da der Verf. selbst densel
ben nur eines verachtenden Blickes gewürdigt hat. 
Dass abei' der von dem Verf. der Theorie und Praxis 
des gemeinen Processes gemachte Vorwurf völlig unbe
gründet ist, ergibt sich durch die Worte des J. R. A.’s 
selbst; denn wenn es hier heisst: (§. 121) „soll — in 
allen beiden Fällen, das ist a bententia tarn, nulla, 
quam iniqua, das Fatale interponendae observirt -— 
werden. (§. 122.) Bei denjenigen Nullitäten aber, welche 
insanabilem defectum — — nach sich führen, 
verbleibt es bei der Disposition der gemeinen Rech
ten ;w so ist es doch wohl nicht zu bezweifeln, dass 

hier zwei Arten der Nullitäten, und zwar solche, welche 
einen sanabilis defectus, und solche, welche einen in- 
sunabilis defectus nach sich führen, anerkannt und un
terschieden sind. Heilbare Nichtigkeiten werden nach 
dem Gesetze dadurch gehoben, dass die sich darauf 
beziehende Beschwerde (Beschwerde wegen heilbarer 
Nichtigkeit) nicht in dem fatale interponendae einge
wendet wird, unheilbare dagegen können durch die Be
schwerde wegen nur unheilbarer Nichtigkeit noch in 
30 Jahren gerügt werden. Im §. 177 bemerkt der 
Verf., „dass der Übergang des Vermögens des Cridars- 
auf das Corps der Gläubiger im Concurs sich von al
len Seiten richtig nur beurtheilen lasse, wenn man ihn 
nicht nur aus dem Gesichtspunkt der Cession, sondern 
auch aus dem einer datio in solldum und eines man- 
datum in rem suam auffasse.“ Das Bestreben, das- 
Verhältniss der Creditoren zu dem Vermögen des Cri
dars durch die Annahme eines Übergangs desselben 
auf jene zu erklären, hat schon manche ungenügende 
Ansichten über das Wesen dieses vermeintlichen Über
gangs hervorgerufen; als die ungenügendste von allen 
darf aber doch die, nach welcher dieser Übergang als 
eine Mischung verschiedener Institute erscheinen soll, 
betrachtet werden. Der Verf. hat sich aber auch auf 
eine nähere Erörterung über diesen Punkt nicht einge
lassen. Wir können übrigens aus dem Grunde weder 
der einen, noch der andern Ansicht über den Gesichts
punkt, aus welchem jener angebliche Übergang betrach
tet werden soll, beitreten; weil sich durchaus nicht 
einsehen lässt, warum dann das Vermögen des Cridars 
auf die Creditoren übergehen soll. Dasselbe verbleibt 
vielmehr dem Cridar; und es ist demselben nur das 
Administrations - und Dispositionsrecht darüber ent
zogen, und den Creditoren, unter Concurrenz des Ge
richts, zugewiesen. Daraus erklärt sich dann insbe
sondere auch, dass den Schuldner, insofern er den 
Überschuss erhält, aber auch für die Forderungen der 
nicht befriedigten Creditoren verhaftet bleibt, Vermeh
rung oder Verminderung seines Vermögens trifft, und, 
dass er durch Auszahlung seiner Creditoren sich so
fort in alle Rechte über sein Vermögen wiederein
setzen kann. I» §• 183 behauptet der Verf., „dass 
über eine von den Erben ausgeschlagene Erbschafts
masse, deren Insolvenz sich ergebe, über eine insol
vente Verniögensmasse, die für einen Unmündigen oder 
Abwesenden gerichtlich administrirt werde, und über 
das zurückgelassene Vermögen eines flüchtigen Schuld
ners, ex officio Concurs erkannt werden könne.“ Der 
Satz, dass der Richter ex officio den Concurs eröffnen 
oder auch nur das präparatorische Verfahren einleiten 
dürfe, ist allgemein unrichtig, und die Idee einer sol
chen obervormundschaftlichen Fürsorge für die Rechte 
der Creditoren den Grundsätzen des gemeinen Rechts, 
der darin anerkannten Verhandlungsmaxime, und dem 
hieraus sich ergebenden Satze: „vigilanübus iura sunt 
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scripta /e wonach der Richter für diejenigen -9 welche 
seine Hülfe noch nicht angerufen haben, nicht zu sor
gen hat, durchaus widersprechend. Aber auch in den 
vom Verf. angeführten Fällen insbesondere kann das 
officielle Einschreiten des Richters und die Eröffnung 
des Concurses von Amtswegen nicht gerechtfertigt wer
den; sondern der Richter muss auch hier, wenn die 
gemeinrechtlich vorgezeichneten Grenzen des Richter
amts eingehalten werden sollen, erst die auf Eröffnung 
des Concurses gerichteten Anträge der Creditoren ab
warten. Dagegen hat allerdings der Richter, wenn 
demselben neben seinem Richteramte zugleich die dem 
Gebiete der Polizei angehörigen Functionen übertragen 
sind, nöthigenfalls für die Anordnung einer cura here- 
ditatis iacentis oder bonorum absentis, oder einer an
dern vormundschaftlichen Verwaltung, Sorge zu tragen, 
und darüber die obervormundschaftliche Aufsicht zu füh
ren. Wenn der Verf. im §. 190 meint, „dass man den 
Contradictor entschieden als einen Vertreter des Gläu
bigercorps oder der Masse charakterisiren müsse,“ so 
spricht dagegen, und für die Richtigkeit des Satzes, 
dass der Contradictor als Vertreter des Cridars anzu
sehen sei, noch entschiedener der Umstand, dass sonst 
der Cridar, der doch in den einzelnen Liquidations
processen als der eigentlich Beklagte erscheint, und 
dabei auch sowol wegen des etwaigen an ihn fallenden 
Überschusses der Concursmasse, als wegen der spä
tem Nachhaftung interessirt :st, gar nicht vertreten 
sein würde, und dass das Geschäft des Contradictors 
erfordert, den Anspruch eines jeden Gläubigers zu 
prüfen, und nöthigenfalls zu bestreiten. Die Ansicht 
des Verf. §. 194, „dass die, selbst ausdrücklich in der 
Edictalcitation angedrohte, Präclusion der sich nicht 
meldenden Concursgläubiger nicht ipso iure, sondern 
erst in Folge erhobener accusatio contumaciae eintrete,“ 
ist aus denselben Gründen unrichtig, aus welchen über
haupt die accusatio contumaciae als Voraussetzung des 
Eintritts der Präclusion verworfen werden muss; und 
wir können daher hier auf unsere obigen Bemerkungen 
über den Eintritt der Präclusion im Allgemeinen ver
weisen.

Kiel. Dr. Ä. C. J. Schmid.

Geschichte.
Politisches Vermächtniss Seiner Majestät des verstor

benen Königs von Schweden Karl Johann. Enthal
tend bisher unbekannte Originaldocumente, in eige
nen Briefen, Noten, Reden n. s. w., dem deutschen 
Herausgeber mitgetheilt von dem hohen Verstorbenen. 
Altona, Hammerich. 1844. 8. 1 Thlr.

Da Alles, was sich auf das Leben und die Regierung 
des verewigten Königs von Schweden bezieht, nicht 

nur für die Gegenwart, sondern auch weltgeschichtlich 
wichtig ist, so verdienen auch die hier dem Publicum 
mitgetheilten Originaldocumente} als Producte seines 
Geistes, die Aufmerksamkeit Derer, die ihn als Staats
mann und Regenten näher kennen lernen wollen. Der 
Herausgeber derselben, der sich nicht nennt, hatte, 
wie er sagt, das Glück, durch besondere Umstände in 
nähere Beziehungen und Verhältnisse mit Sr. Majestät 
zu kommen. Später wurden ihm die oben erwähnten 
Documente aus eigenem Antrieb von dem Monarchen 
mit der Bemerkung mitgetheilt, dass dieselben nur an 
den schwedischen Reichstag, den Storthing von Nor
wegen und das französische Ministerium gegeben und 
resp. gesendet, aber sonst durchaus nicht verbreitet, 
noch weniger durch den Buchhandel veröffentlicht wor
den seien, und der Herausgeber zu passender Zeit da
von Gebrauch machen könne.

Diese aus frei gehaltenen Reden und gegebenen 
Antworten, Proclamationen, Noten und Briefen beste
henden Originaldocumente, die unter dem Titel: „Po
litisches Vermächtniss“ etc. jetzt dem Publicum über
geben worden sind, gewinnen dadurch ein hohes und 
allgemeines Interesse, dass sie, mit Ausnahme einer 
Note des Herzogs von Bassano, welche der Herausge
ber, des Verständnisses und Zusammenhanges wegen, 
am Schluss eingeschaltet hat, das eigene Werk des 
verstorbenen Königs sind. Ihr Inhalt ist theils allge
mein, theils speciell. Der ersteren Gattung gehören 
vorzüglich die an den schwedischen Reichstag, bei 
dessen Eröffnung und Schluss, von dem Verstorbenen 
gehaltenen, so wie die an den Storthing gerichteten 
Reden, woraus die Freiheit und Autonomie als unbe
streitbares Recht aller Völker auf die unzweifelhafte
ste Weise anerkannt und, in Beziehung auf letzteres 
Land, die Naturgemässheit der Vereinigung der skan
dinavischen Halbinsel und ihrer dadurch bewirkten po
litischen Unabhängigkeit bewiesen wird. Der zweiten 
Art sind die an die vier Stände des schwedischen 
Reichstags, den Adel, die Geistlichkeit, den Bürger- 
und den Bauernstand über ihre Interessen gerichteten 
Äusserungen, worin sich der Monarch über den Ein
fluss der Religion auf die Sittlichkeit und das Glück 
des Volkes, über Handel und Fabriken, sowie über den 
Ackerbau mit Verstand und Sachkenntmss ausspricht, 
so wie er in den Antworten an die Deputirten der 
Universtität von Upsala und Lund die Wichtigkeit und 
Unentbehrlichkeit der Wissenschaften klar und be
stimmt auseinander setzt.

Zum Beweise seiner seltenen Universalität dient 
insbesondere auch der &jef, den der Verewigte noch 
als Kronprinz, am 29. October 1812, an den Baron 
Cederhjelm schrieb, um Am seine vom König Karl XIII. 
genehmigte Ernennung zum Gouverneur und Oberauf
seher des Prinzen Oskar bekannt zu machen. In die
sem Briefe sind sowohl über Bildung im Allgemeinen,
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als insbesondere über darauf begründete Fürstenerzie
hung? in ihrer eigentümlichen Tendenz, viele beher- 
zigungsvverthe Wahrheiten ausgesprochen. Wir kön
nen hier den Inhalt dieses interessanten Briefes nur 
kurz andeuten. Der damalige Kronprinz, nachherige 
König von Schweden schärft dem Gouverneur seines 
Sohnes ein, sein Herz zu bilden, seinen Geist und seine 
glücklichen Anlagen zu entwickeln und zugleich dahin 
zu streben, ihm die Sitten und Gebräuche des Landes, 
mit einem Wort, den Nationalcharakter einzuprägen; 
in seinem Herzen die Gefühle der Religion, der Moral 
und der Liebe zu den Gesetzen und dem Vaterlande 
zu stärken; seinen Geist mit den Beispielen grosser 
und guter Könige zu nähren und so in seiner Seele die 
Liebe zum wahrem Ruhm zu wecken, der stets den 
Wunsch zum Gegenstand haben muss, Seinesgleichen 
nützlich zu sein und zu ihrem Glücke beizutragen. 
Der Prinz (Oskar) sei in einem Alter, wo man Ein
drücke empfängt, die man das ganze Leben hindurch 
bewahre; daher müsse der Erzieher zu verhindern su
chen, dass er sich falsche Begriffe von dem mache, 
was man Charakter nennt; die Festigkeit, welche die 
Grundlage eines Fürsten sein soll, könne nur in so 
fern als eine Tugend betrachtet werden, als sie zu 
rechter Zeit angewendet wird. — Es sei leicht, ihm be
greiflich zu machen, dass seine Pflicht stets mit sei
nem Herzen im Einklang sein müsse, wenn es sich 
darum handelt, Unglücklichen zu Hülfe zu kommen, 
und dass seine Wohlthaten den Stempel der Grossmuth 
und nie den der Ostentation oder Verschwendung tra
gen müssen. Die dürftige Klasse müsse die Fürsorge 
eines Fürsten erwecken. — Ein Fürst solle weder der 
Furcht noch dem Argwohn zugänglich sein; er dürfe 
nicht anstehen, sein eigenes Leben auszusetzen, um 
den Ruhm und die Wohlfahrt seines Landes zu sichern. 
Er solle ohne Leidenschaft und mit der imponirenden 
Ruhe urtheilen, welche edle Monarchen auszeichnet- 
Es müsse dem Prinzen ohne Unterlass wiederholt wer
den, dass eine der grössten Plagen, womit der Him
mel ein Land heimsuchen kann, ein schwacher Fürst 
sei; dass der Umsturz der Staaten, der Bürgerkrieg und 
die Knechtschaft der Völker gewöhnlich die unselige 
Folge der Furchtsamkeit der Könige sei; dass der 
Krieg von allen Übeln das schrecklichste sei , das auf 
einem Staat lasten kann, dass es aber Umstände gibt, 
wo er ein heilsames Mittel sei, einer Nation ihre Ener
gie wiederzugeben, sie ihren alten Charakter wieder 
annehmen zu lassen und sie vor dem Unglück zu be
wahren, ihren Namen zu verlieren, um die Provinz ei
nes andern Reichs zu werden; dass, wenn ein Reich 
auf diese Weise bedroht ist und man der Schande nicht 
ausweichen kann, ohne an die Entscheidung der Waf
fen zu appelliren, der Fürst nicht mehr Herr der Wahl 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F, Hand in Jen».

sei: er müsse Alles wagen und Alles unternehmen, um 
die Unabhängigkeit seines Landes zu erhalten, und Al
les mache ihm zum Gesetz, sich mit redlichen und 
muthigen Männern zu umgeben, welche übrigens auch 
ihre politischen Grundsätze sein mögen, da sein gros
ser Zweck sei, das Vaterland zu retten; das wahre 
Mittel, dahin zu gelangen, sei, vereinigt gegen den zu 
marschiren, der es unterdrücken will.

Nachdem Karl Johann dem Gouverneur allgemeine 
Instructionen über die Erziehung des Erbprinzen er- 
theilt hatte, äusserte er sich auch über die Gegen
stände, worin er seinen Sohn unterrichtet wissen wollte. 
Die Religion, die Geschichte, die Geographie, die Sta
tistik, die Mathematik, die Elemente der alten und 
neuen Literatur, Zeichnen und Übung des Körpers 
(Gymnastik, Turnen etc.) sollten die Grundlage des Un
terrichts zweier Jahre sein; dann sollte eine andere 
Methode befolgt werden. Der Prinz müsse die Ge
schichte aller Völker, vor Allem die ihrer Regierung, 
ihrer Gesetze und des Einflusses, den sie auf die Sit
ten und das öffentliche Wohl gehabt haben, studiren. 
Die Kriegskunst müsse noch wesentlicher seine Auf
merksamkeit in Anspruch nehmen. Ein Fürst unserer 
Tage müsse General sein u. s. w\ Man müsse ihn 
früh gewöhnen, der Jahreszeit zu trotzen und seine 
Kräfte zu benutzen, damit nicht ein zu sitzendes Leben 
für die Zukunft auf seine Art zu sehen und zu han
deln Einfluss üben möge. Reisen in die Gebirge, in 
die Bergwerke, Schwimmen und Reiten, das seien Übun
gen, welche die Energie der Seele entwickeln, indem 
sie an den Krieg erinnern und die Idee der Gefahr 
wecken, mit welchen man sich immer vertraut erhalten 
muss. Das Studium der Geographie müsse immer mit 
dem der Statistik verbunden sein, vorzüglich mit der 
Schwedens. Der Prinz müsse diese in den kleinsten 
Details kennen, um einen richtigen Begriff von den 
Hülfsquellen des Königsreiclis zu erwerben, damit er 
sich nicht Illusionen überlasse, die für das Volk und 
für ihn gefährlich werden können. Dieser Theil des 
Unterrichts dürfe sich nicht darauf beschränken, ihm 
nur oberflächliche Übersichten zu geben; da er die 
Geographie vollkommen kennen müsse, so wrerde sie 
sich durch Reisen und durch Unterhaltungen mit den 
unterrichtetsten Leuten jeden Standes seinem Gedächt- 
niss einprägen. In den Provinzen würden ihm aufge
klärte Landwirthe der Gegenden, die er besuche, No
tizen über die Fruchtbarkeit ihres Bodens, über die Na
tur seiner Produkte, über den Preis der Lebensmittel 
Und über die von ihren Feldern zu erlegenden Steuern 
geben. In den Städten würden ihm die Landeshaupt
männer die allgemeine Verwaltung der Provinz kennen 
lehren und geschickte Rechtsgelehrte würden während 
seines Aufenthalts seine Gesellschaft bilden.

(Der Schluss felgt.)

Druck und Verlag von • A. Brockhaus in Iteipzig',
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Geschichte.
Politisches Vermächtniss Seiner Majestät des verstor

benen Königs von Schweden Karl Johann.
(Schluss aus Nr. 49.)

Ihre Unterhaltung werde dazu dienen, ihm einen Begriff 
von dem Rechtszustande und den Gesetzen Schwedens 
zu geben, bis sein Alter ihm erlaube, selbst die Rechte zu 
studiren. Man müsse die Wissbegierde benutzen, wel
che die ersten Kenntnisse in seiner Seele wecken, um 
ihn an alle Orte zu führen, wo etwas zu lernen ist. 
Der Erzieher solle ihn vor und nach solchen Excur- 
sionen Alles lesen lassen, was Beziehung darauf haben 
kann. Wenn er Schiffe besucht, so müsse er die be
rühmtesten Seeschlachten kennen nnd ein unterrichte
ter Seemann ihn begleiten, um ihm die Manoeuvres zu 
erklären, die das Loos dieser Kämpfe entschieden. 
Besichtige er eine Festung, so müsse ihn ein Ingenieur 
begleiten, der ihm an Ort und Stelle die Wissenschaft 
der Fortificationen und die des Angriffs und der Ver- 
theidigung der festen Plätze auseinandersetzen kann. 
Aus Smith solle der Prinz die nöthigen Kenntnisse für 
die Finanzen und Manufacturen schöpfen, die Werke 
von Winckelmann solle ihm einen richtigen Begriff von 
den schönen Künsten geben, und durch Lesen der be
rühmtesten Schriftsteller solle er sich mit der schönen 
Literatur bekannt machen. Nach solchen Grundsätzen 
ist der jetzt regierende König von Schweden, Oskar I.} 
erzogen worden.

Aus der hier kurz besprochenen Sammlung von 
Originaldocumenten, hat der Herausgeber, vorläufig, 
die Bulletins und Proclamationen Karl Johanns aus 
den Feldzügen von 1813 und 1814 grösstentheils weg
gelassen, insofern sie, obgleich interessant, doch mehr 
einer bestimmten Epoche angehören, als die für alle 
Zeiten bleibenden und classischen Reden, Antworten, 
Noten, Briefe etc., theils weil sie in den Tagen ihrer 
Erlassung nicht ganz unbekannt geblieben sein mögen. 
Sollte sich indess der Wunsch äussern, auch sie ken
nen zu lernen, so verspricht der Herausgeber sie in 
einem eigenen Helt nachzuliefern Von besonderer 
Wichtigkeit in politischer Hinsicht sind die Briefe, die 
der verstorbene Monarch noch als Kronprinz an den 
Kaiser Napoleon im Jahre 1810, besonders aber im 
Jahre 1812 schrieb. Mit der grössten Freimüthigkeit 
sind darin Schwedens gerechte Beschwerden über die 
Wegnahme schwedischer Schiffe durch französische

Kaper, über die Besetzung von Schwedisch-Pommern 
und der Insel Rügen und endlich über das arrogannte 
Benehmen des französischen Ministers in Stockholm, 
Herrn Alquier’s, gerügt, auch darüber offene Klage ge
führt, dass Frankreich, als alleinige Ursache des Ver
lustes von Finnland, sich der Vereinigung Norwegens 
mit Schweden widersetzt habe. Vollkommen ist darin 
die oft Schweden gemachte Beschuldigung widerlegt, 
als habe der König (Karl XIII.) und der Kronprinz erst 
einen drohenden Ton nach Vernichtung der französi
schen Armee in Russland angenommen. Aus diesen 
Briefen stellt sich vielmehr heraus, dass Schweden un
umwunden für gewisse Fälle offenen Widerstand zur 
Vertheidigung seiner Unabhängigkeit angedroht und 
durch seinen Übergang zur nordischen Allianz gegen 
Frankreich in’s Werk gesetzt hat.

Um ein Beispiel von der Beredtsamkeit und der 
edlen Gesinnung Karl Johanns zu geben, wollen wir 
zuletzt eine Stelle aus der Rede, welche er als Kron
prinz an die Deputation der Universität von Upsala, 
am 26. November 1810, hielt, hervorheben. Er sagt 
darin: „Der öffentliche Unterricht ist das, was eine 
Freiheit liebende Nation am meisten interessirt. Die 
Regierung kann nicht zu viel Sorgfalt und Aufmerk
samkeit darauf wenden. Die Erziehung vollendet das 
Werk der Natur; sie ist es, welche die Keime ent
wickelt, woraus Helden, Gesetzgeber und grosse Staats
männer hervorgehen; sie ist es, welche in jungen Seelen 
ein hohes Streben nach Allem, was edel und recht ist, 
weckt und leitet. Die Religion, die Moral und die 
Ausbildung der Wissenschaften — das sind die gros
sen Springfedern der Civilisation. Die Religion ist das 
erste Bedürfniss jeder Gesellschaft, weil sie es ist, die 
die Menschen mit einander verbindet. Ohne die Hülfe 
der Religion würden die weisesten Gesetze unwirksam 
sein. Die Moral ist die mächtige Stütze, uni mit Si
cherheit auf dem dornigen Pfade des Lebens zu wan
deln, und die Wissenschaften stärken in unsern See
len die glücklichen Eindrücke der Jugend; sie mässi
gen die Leidenschaften, unterdrücken die Laster und 
rufen durch das Beispiel grosser Männer, die sie fei
ern, zur Ausübung aller Tugenden auf.“

Die, wahrscheinlich vom Herausgeber selbst ge
machte, deutsche Übersetzung der vom König in fran
zösischer Sprache abgeiassten Schriften ist klar und 
fliPccpnrL

Weimar. Dr- v, Ekendahl.
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Theologie.
Die Leipziger Disputation im Jahre 1519. Aus bisher 

unbenutzten Quellen historisch dargestellt und durch 
Urkunden erläutert von Joh. Karl Seidemann, Pfar
rer zu Eschdorf u. s. w. Dresden und Leipzig, Ar
nold. 1843. Gr. 8. 20/4 Ngr.

Der Verf. der vorliegenden Schrift beschäftigt sich 
seit mehreren Jahren mit Sammlungen und Forschun
gen für eine diplomatisch begründete Geschichte 
Georgs des Bärtigen, Herzogs von Sachsen und 
des Zustandes des Sachsenlandes unter diesem Für
sten. Als einen Beitrag dazu liess er im J. 1842 
seine Biographie Thom. Münzers im Druck erscheinen, 
als einen zweiten Beitrag aber kann man diese Mono
graphie ansehen, an welcher er schon vor sechs Jah
ren „in ländlichen Mussestunden nur noch nach dem 
vorhandenen Gedruckten, benutzten und unbenutztem“ 
arbeitete. Schon die Wichtigkeit des behandelten Ge
genstandes würde eine nochmalige Revision und ge
eignete Zusammenstellung des reichlich vorhandenen 
Geschichtsmaterial — in Löschers Vollst. Reformations- 
Acten allein über 700 Quartseiten — gerechtfertigt ha
ben, wenn auch dem Verfasser nicht noch ausserdem 
ungedruckte Actenstücke bei seiner Arbeit zu Gebote 
gestanden hätten. Die Erscheinung der Hering’schen 
Dissertation de Disputatione celeberrima Lipsiae a. 1519 
habita hat ihn aber nicht von der Vollendung und 
Herausgabe seiner Arbeit abhalten können, einmal, weil 
sie die Geschichte nur bis zur Disputation gebracht 
hat, dann aber auch, „weil diese 40 Seiten, seinem 
Urtheile nach, sehr unbrauchbar sind und nur lehren, 
wie Archive nie benutzt, Geschichte und Chronologi
sches in keinem Falle behandelt werden sollen.“ Dass 
er das „dogmatische Element“, (lieber Moment) in der 
leipziger Disputation von seiner Darstellung ausgeschlos
sen, ist mit Überlegung und absichtlich geschehen. 
„Das Dogma war von jeher Deliciae theologorum, ihr 
Nibelungenhort; — das Reich der Dogmatik ihr Eldo
rado, ihr Pays de Cocagne, ihr V Etat c’ est moi — wo
gegen das Reingeschichtliche minder werthvoll und der 
tiefem Begründung in seinen kleinsten Theilchen we
niger bedürftig erschien.«

Aus dieser Äusserung kann man abnehmen, worauf 
es der Verf. hauptsächlich abgesehen habe: weniger 
auf eine pragmatische, als vielmehr chronologisch be
richtigte und im Einzelnen genau bestimmte Darstel
lung. Uie Geschichtserzählung fängt von den ersten 
Zusammentreffen Luthers mit dem Herzog Georg in der 
alten dresdner Schlosskapelle an, und gedenkt des üblen 
Eindrucks, den jene Mönchspredigt auf den Herzog ge
macht. Sie wurde der Grund des Widerwillens, den 
der Herzog Zeit seines Lebens gegen Luthern hegte, 
und welcher durch Hier. Emser, des Herzogs langjäh
rigen Lieblinge, nicht gemildert wurde. Dann geht der 

Verf. auf die Stellung der Universität Leipzig zu Wit
tenberg und Luther über und zeigt, wie die erstere im
mer mehr in Nachtheil gegen letztere gekommen, und 
wie der Neid die Verkleinerungs- und Verdächtigungs
sucht in Bewegung gesetzt. Die Veranlassung zur 
Disputation gab Eck, und in der Angabe der sie vor
bereitenden und zu Stande bringenden Verhandlungen, 
giebt uns der Verf. nicht nur manches bisher Unbe
kannte, sondern auch manches Bekannte chronologisch 
berichtigt. Besonders interessant ist der mitgetheilte 
Schriftenwechsel zwischen der Universität Leipzig, dem 
Herzog Georg und dem Bischof von Merseburg. Über 
den Gang und Ausgang der Disputation erfahren wir 
nichts Neues, erhalten aber das Bekannte mit seinen 
Beweisen in gefälliger Form. Ebenso über die Fol
gen der Disputation. Die Beilagen, 37 an der Zahl, 
enthalten zum grössten Theil den Schriftenwechsel, di
plomatisch genau, welcher der Disputation vorausge
gangen; ausserdem manche interessante Notiz. So 
z. B. die Vernehmungen über Luthers Aufenthalt in 
Leipzig im J. 1522. Auch in den Anmerkungen, die 
dem Text in grosser Anzahl untergesetzt sind, ist Man
ches mitgetheilt, das, wenn auch nicht zur Hauptsache 
gehörig, doch nicht leer an Belehrungen über Neben
umstände und damalige Zeitereignisse ist.

Die Widmung der Schrift: „Dem Andenken sei
nes ältesten lebensfrischen Kindes Victor Winfried 
Seidemann, den Gott so plötzlich und so früh heimge
nommen, in bleibender Liebe, Sehnsucht, Hoffnung“, 
kann leicht in die Gefahr kommen, für Affectation ge
halten zu werden.

Jena.  Danz.

Cameralwissensdia.fi.
1. Handbuch der Staats-Lotterie-Anleihen u. s. w. von 

Dr. Ephraim Salomon Unger. Leipzig, Barth. 1841. 
12. 1 Thlr. 15 Ngr.

2. Archiv der Staatspapiere, enthaltend den Ursprung, 
die Einrichtung und den jetzigen Zustand der Staats- 
Anleihen u. s. w. Von Dr. F. E. Feller. Dritte, 
gänzlich umgearbeitete Auflage. Leipzig, Müller. 
1843. 12. 1 Thlr. 15 Ngr.

Die Literatur über Staatsschulden im Allgemeinen ist 
sehr reich. Eine kurze Übersicht der wichtigem dahin 
gehörigen Schriften gibt Rau in seinem weitverbreite
ten „Lehrbuche der politischen Ökonomie“ (Bd. III, 
S. 301). An statistischem Material sind am reichsten 
die Werke von Cohen, Nebenius, v. Malchus, und spe- 
ciell in Beziehung auf Grossbritannien die von Hamil
ton, Pablo Perbrer u. A. Wenn Rau bemerkte, dass eine 
Geschichte der Staatsschulden noch fehle, so gilt diese 
Klage auch noch gegenwärtig. Allein eine solche Ar
beit hat ohne Zweifel ungewöhnliche Schwierigkeiten; 
unter der grossen Zahl der Staaten, in und mit welcher 
Verfassung oder Regierungsform sie auch bestehen, er
scheint der Mangel des einen oder des andern an 
Schulden mehr und mehr als eine ganz auffallende Sel
tenheit; das Schuldenwesen der Staaten zählt hier und 

Cameralwissensdia.fi
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dort bald zu den drückendsten, bald zu. den kühnsten, 
bald zu den raffinirtesten Angelegenheiten derselben, 
und greift überall in die Tagesordnung, in den gesell
schaftlichen Zustand des öffentlichen und des Privat
lebens ein; und wie vielfache Veränderungen werden 
mit demselben vorgenommen, welche politische Berech
nungen und Kunstgriffe darin geübt ? Wie ist nicht 
selten die Quelle zu einer offenen Einsicht gar nicht 
zu eröffnen? Eine entsprechende geschichtliche Bear
beitung der Staatsschulden würde nicht nur einen gros
sen Umfang in Anspruch nehmen, sondern sie möchte 
auch die Mittel und Kräfte eines Menschen unzurei
chend finden lassen. — Die oben bezeichneten beiden 
Schriften liefern daher wol auch Beiträge zu einer Ge
schichte der Staatsschulden, allein ihre eigentlichen Be
stimmungen und Zwecke sind anderer Art.

Nr. 1 nimmt diejenigen neuern Staatsanleihen zum 
Gegenstände, bei welchen den Gläubigern Capital und 
Zinsen als Gewinne einer Lotterie zurückgezahlt werden, 
weist den Stand derselben während des Laufs der Jahre 
ihres projectirten Daseins und den wahren Werth der Loose 
vor und nach einer jeden Ziehung nach. Die Einlei
tung (S. 1 — 36) bespricht 1) Das Wesen der Staats- 
Lotterie - Anleihen. „Der eigentümliche Zweck des 
Schuldners (also des Staats) bei einer solchen Anleihe 
ist, durch die den Gläubigern gewährte Aussicht auf 
einen bedeutenden Gewinn, ohne dass dafür die Ge
fahr, einen bedeutenden Theil des Einsatzes verlieren 
zu müssen, übernommen zu werden braucht (d. h. wenn 
der schuldende Staat den oft eine grosse Reihe von 
Jahren hindurch spielenden Plan erfüllt oder erfüllen 
kann), eine grössere Theilnahme für das Geschäft zu 
erregen und somit günstigere Bedingungen sich zu ver
schaffen, als unter den obwaltenden Umständen sonst 
wol zu erhalten sein würden; also überhaupt eine grös
sere Nachfrage herbeizuführen, und den Absatz der 
Schuldverschreibungen (Loose) zu erleichtern.“ Das 
gewöhnliche Lotteriespiel verhält sich ziemlich zum 
Staatsanleihe-Lotteriespiel wie Mutter zur Tochter, mit 
dem Unterschiede, dass diese sich stets auf einen ho
hem, vornehmem Standpunkt stellt, und ihre Favoriten 
sich nicht in den niedern Regionen bewegen.

Überall in den vielen Ländern, in welchen die ge
wöhnlichen Lotterien noch geduldet werden, greifen die 
Israeliten eifrigst und in den raffinirtesten Weisen in 
dergleichen Geschäfte ein, sie nehmen den überwiegend
sten, unverhältnissmässig grössten Antheil an dem Un
terbringen der Loose. Sollte wol nicht im Kopfe eines 
Israeliten erst der Gedanke zu Staatsanleihen mit Ge- 
winnausloosungen entsprungen sein ? Wahrscheinlich 
macht sich diese Ansicht noch dadurch, dass, öffent
lichen Blättern zufolge, em in dem grossherzoglich hes
sischen Flecken Rödelheim sesshafter israelitischer 
Rechenmeister von dem Hause Rothschild zu Entwer
fung von Plänen für die von demselben übernommenen 
Staats- und andern Anleihen, namentlich für solche in 
Lotterieform, bei denen die Berechnung complicirt und 
daher mit Schwierigkeiten verknüpft ist, gebraucht 
wurde. Derselbe Rechenkünstler soll von dem kaiserl. 
russ. Finanzminister, Grafen v. Cancrm, nach St.-Pe
tersburg berufen worden sein. 2) Die durch Staats- 
Lotterie-Anleihen herbeigeführten Geschälte. „Die Lot
terie-Anleihen sind in der Regel Staatsgeschäfte; es ist I 

aber weder gebräuchlich noch zuträglich, dass der 
Staat selbst die Loose einzeln ms Publicum bringt. er 
bedient sich hierzu immer eines Bamjuiers als Zwischen
händlers, der aber nur gegen eine bedeutende Provision 
oder überhaupt gegen die sichere Aussicht auf Gewinn 
sich hiermit befasst/4 Es werden auch die Serien- 
Ziehung und die Promessen, letztere mit manchem da
mit getriebenen Unfuge, deutlich erklärt. 3) J)ie bei 
Lotterie- Anleihen vor kommenden Berechnungen. In ei
nigen „Aufgaben44 und deren „Auflösungen44 wird das 
Verfahren zur Berechnung des wahren und des mitt- 
lern Werth es, sowie des möglichst grössten Verlustes 
von Loosen, auch in verschiedenen Zeitpunkten, ge
zeigt, und in den „Erläuterungen44 dazu sind Stand und 
Gang der bekannten preussischen Seehandlungs-Prä
mienscheine sehr zweckmässig als Beispiele gewählt. 
Eine „Aufgabe44 befasst sich mit den Berechnungen 
einer Promesse.

In der Einleitung sind nun viele Gegenstände von 
Interesse für Theibiehmer an Staats-Anleihe-Lotterien, 
wie wir sie einmal nennen wollen, erörtert. Viele kön
nen darin Belehrung finden; allein auf grossen wissen
schaftlichen Werth werden die Erläuterungen, nament
lich die „von dem Wesen der Staats-Lotterie-Anleihen,44 
welche ohne Zweifel die schwierigste für den Verf. 
war, wol nicht Anspruch machen.

Das Handbuch verbreitet sich über folgende „Staats- 
Lotterie-Anleihen“ : 1) Die österreichische von 1820 zu 
20,800,000 Fl. Conv.-Mze., und von 1821 zu 37,500,000 Fl. 
Conv.-Mze. 2) Desgl. von 1834 zu 25,000,000 Fl. Conv.- 
Mze. 3) Desgl. von 1839 zu 30,000,000 Ff. Conv.-Mze. 
4) Das Prämiengeschüft der Seehandlungs -Societät zu 
Berlin von 1832 zu 12,600,000 Thlr. pr. Cour. 5) Die 
russisch-polnische Anleihe von 1829 zu dem wirklichen 
Betrage von 44,100,000 poln. Fl. 6) Desgl. von 1835 
zu 150,000,000 poln. FI. (in dem Münzfüsse von 
86^^/125 Fl. pr. köln. Mark fein Silber). 7) Die baden- 
sche von 1820 zu 5,000,000 Fl. im 24 Fl.-F. 8) Desgl. 
von 1840 zu 5,000,000 Fl. (im 24/s FI.-F.; der Münz
fuss ist nicht ausgedrückt, indess gehört Baden zu den 
Staaten, welche am 25. Aug. 1837 die sogenannte süd
deutsche Münzconvention schlossen.) 9) Die hessen
darmstädtische von 1825 zu 6,500,000 FI. 10) Desgl- 
von 1834 zu 2,375,000 Fl., beide im 24 FI.-F. 11) Die 
nassauische'" ion 1837 zu 2,600,000 Fl. in demselben 
Fusse. 12) Die esterhazysche (keine Staats-, sondern 
nur eine standesherrliche Anleihe, worauf wir den 
Verf. aufmerksam machen) von 1836 zu 7,000,000 Fl. 
Conv.-Mze. im 20 Fl.-F.

Der Verf. ist als guter Rechner bekannt. Eine 
Revision seiner Berechnungen würde «ich wol für eine 
Handels- oder Börsenzeitung eignen, hier aber am un
rechten Orte sein. Nehmen wir daher seine Rechnungs
resultate als richtig an, so erfüllt das Handbuch seine 
Bestimmung. Es enthält Nachweisungen über den 
Stand der Geschäfte der spielenden Lotterie - Anleihen 
während des Zeitraums ihres Bestehens, und zwar für 
jedes Jahr besonders. An Documente knüpfen sich 
die Berechnungen und Eilauterungen, praktisch durch
geführt und zum Nachschlagen geeignet, um in jeglichem 
Jahre sowol über die Zahl der spielenden Loose der 
verzeichneten Anleihen, über die Zahl und Grösse der 
Gewinne, über die Tage der Ziehungen und über die
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Auszahlungen der Gewinne Einsicht zu verschaffen, 
als auch über den wahren Werth aller spielenden 
Loose, und jedes Looses besonders vor und nach einer 
Serienziehung. Indem der Werth der möglichst klein
sten Prämie, welche der Inhaber in dem ungünstigsten 
Falle erhält, berechnet ist, findet dieser, welchen Ver
lust er erleiden kann. Der richtige Werth einer Pro
messe , d. h. der eigentliche Miethpreis eines Looses 
für die einzelne Ziehung, kann ebenfalls erkannt wer
den. Eine Beilage enthält noch eine specielle Über
sicht über die in jedem Monate vorkommenden Ver- 
loosungen und über die Tage zur Auszahlung der 
Gewinne.

Nr. 2 erscheint in dritter Auflage (die zweite war 
vom J. 1834) und gibt Nachrichten von den Schulden 
folgender 49 Staaten : Anhalt-Cöthen , Baden , Baiern, 
Belgien, Brasilien, Braunschweig, Bremen, Buenos-Ayres, 
Chili, Columbien, Cuba, Dänemark, England, Frankfurt 
a. M., Frankreich, Griechenland, Guatemala, Haiti, 
Hamburg, Hannover, Hessenkassel, Hessendarmstadt, 
Hessenhomburg, Holstein, Lucca, Mecklenburg, Mexico, 
Nassau, Neapel, Nordamerika, Norwegen, Österreich, 
Peru, Polen, Portugal, Preussen, Rom, Russland, Sach
sen (Königreich), Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg- 
Gotha, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Weimar, Sardinien, 
Schwarzburg (Sondershausen und Rudolstadt), Schwe
den, Spanien, Tejas, Würteinberg. Vor der von dem 
Verf. beliebten alphabetischen Ordnung hätte eine sy
stematische, z. B. nach den Weittheilen mit weiterer 
politischer Eintheilung der Staaten, und mit Sonderung 
der gewöhnlichen Staatsschulden von den mit Gewinn- 
Ausloosungen (Lotteriespiel), den Vorzug verdient. Die 
obige Bezeichnung „Nachrichten“ wird für die Arbeit 
des Verf. die allein treffende sein, und die Schrift kann 
nur als eine Compilation solcher Nachrichten gelten, 
welche dem Verf. zugänglich waren. Am 15. Febr. 1838 
sprach Lord John Russel (damals Minister) im Unter
hause die bedeutungsvollen Worte: „Alle unsere Beam
ten und Staatsmänner, Richter, Minister und Mitglieder 
des Parlaments handeln im Angesichte des Tages, und 
ick bin fest überzeugt, dass wir Alle durch dieses öffent
liche Handeln in unserer Moralität nur gewinnen kön
nen.“ Des weil, preussischen Staatsministers Freiherrn 
vom und zum Stein Wahlspruch: „Es darf nichts ge- 
than werden, was nicht gerade und offen gethan wer
den kann ist ein goldener Spruch für alle Staats
geschäfte ; denn der Irrthum, dass die Politik die Mo
ral ausschliesse, ist, weil schwer gebüsst, endlich doch 
wol erkannt (Dessen Leben, 2 Thle. Leipzig, 1841; 
Bülau, Jahrbücher, Oct. 1841). Von vornherein, von 
oben nach unten, und von unten nach oben sollte man 
in allen Regionen der Wahrheit und Redlichkeit im 
öffentlichen Leben, als den siegreichen, den endlich 
stets siegreichsten Waffen huldigen. Wer in der ge
genwärtigen Lage der Dinge den Versuch zur Samm
lung von Nachrichten über aas . Schuldenwesen der 
Staaten gemacht hat, wird zu der Überzeugung gelangt 
sein, dass das Ergebniss der Arbeit, trotz Opfern von 
Geld, Zeit und Anstrengungen, an vielen Schwächen 
und Mängeln leiden müsse. Es gibt selbst da Schleier, ] 

wo man sie nicht vermuthet; dagegen hier und dort 
Offenheit, wo man in andern Angelegenheiten weit da
von entfernt ist. So bemerkt der Verf. gleich anfangs 
bei Anhalt-Cöthen, welches er S. 7 in wenigen Zeilen 
abfertigen muss: „Überhaupt war es unmöglich, übv. 
diesen Staat genügendere Auskunft zu erlangen.“ Es 
ist sogar eine merkwürdige Erscheinung, dass mar ’u 
weilen in Staaten mit ständischen Verfassungen iK 
nach Verheimlichung und Verschleierung der Schulden 
— und Finanzlage überhaupt trachtet, als in S' aten 
ohne solche. In Österreich z. B. ist man in neuester 
Zeit weniger zurückhaltend und engherzig, als in man
chem rein deutschen Staat mit ganz andern Institutio 
neu, und in Russland werden um die Mitte eines jede* 
Jahrs dem Aufsichtsrathe über die Creditanstalten Dr 
Stellungen über die Schulden - und Creditverhältnisse 
des Kaiserreichs abgestattet, vor denen man die höchste 
Achtung haben muss; die Geschichte wird, so oft sie 
bei den russischen Finanzen verweilt, dem Grafen 
v. Cancrin Denkmäler für dauernde Zeiten zu setzen 
wissen. Russland hat einen schönen Creditstandpunkt 
gewonnen und etwa 60 Millionen seiner Bewohner ver
kehren in einem und demselben gut basirten Münz- und 
Geldsysteme. Wie verworren steht es dagegen in die
sem letztem Punkte in Deutschland ?

Hr. F. ist bescheiden genug, die Schwächen und 
Mängel seiner Arbeit zu fühlen. Wir würden die Ein
verleibung der Actien darin sehr am unrechten Orte 
gefunden haben; ein besonderes Actienarchiv, dessen 
baldige Erscheinung er verspricht, kann dagegen ver
dienstlich werden.

In diesem Archiv der Staatspapiere wird Schwe
den, das eine eigentlich verzinsliche Staatsschuld nicht 
hat, lediglich in seinen Bankzettelverhältnissen und Hy- 
pothekenactien berücksichtigt. Die Staats-Lotterie-An
leihen haben nicht in dem Umfange Aufnahme gefun
den , wie in dem Handbuche Nr. 1. Für sehr zweck
mässig würde eine tabellarische, übersichtliche Zusam
menstellung aller in dem Archive berührten Staatsschul
den, obgleich sie nicht vollständig ermittelt wurden, zu 
halten sein; wir vermissen sie ungern. — Der Anhang 
gibt 1) eine Übersicht der standesherrlichen Anleihen, 
worin nicht weniger als 60 Contrahenten mit den An
leihesummen namentlich aufgeführt werden. 2) Bemer
kungen zu den wichtigsten Fondscourszetteln (S. 361 ' 
—363). Sie sind zu kurz und den meisten Lesern da- 1 
her nicht klar genug. Schriften, wie Nelkenbrecher’s ,J 
Taschenbuch u. a., gewähren viel deutlichere Belehrung. 
3) Auseinandersetzungen über die verschiedenen Staa 's- * 
Papiergeschäfte (S. 364—370), die, wenn wir auch di? 4 
„Einleitung für Capitalisten, d. h. Nichtspeculanten“ * 
(S. 1—6) mit denselben in Verbindung bringen, der - 
noch das ganze Treiben zu wenig erschöpfen. Welchen J 
Absatz dergleichen Schriften übrigens finden, beweist1 
die Erscheinung dieses Archivs in dritter Auflage; ja r 
das im J. 1843 zu Paris erschienene Werk: Desfondfi 
publics frangais et etrangers et des operations de 
bourse de Paris par Jacques Bresson hat die " 4
Auflage erlebt.

Braunschweig-

Druck und Verlag von F. A. Brocfchaus in Leipz»;. £Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.
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'« Gelehrte Gesellschaften.
Westfälischer Verein für Geschichte und Alter

tumskunde. Dieser Verein, welcher aus den beiden Ab
teilungen zu Paderborn und Münster besteht, wovon jede 
tüder einem eigenen Director besondere jährliche Versammlungen 
halt, ist, als einer der ältesten historischen Vereine Deutsch
lands, seit der Gründung im J. 1823 für den Zweck seiner 
Aufgabe ununterbrochen thätig gewesen und erfreut sich einer 
niäit geringen Anzahl von Theilnehmern. Einen besondern 
Schirmer fand der Verein gleich bei seinem Aufblühen an dem 
am 2. Dec. v. J. verstorbenen Oberpräsidenten der Provinz, 
Frhrn. v. Vincke, welcher bis zu seinem Tode das lebendigste 
Interesse dafür hegte, und als Curator fast regelmässig den 
JahresverSaram]ungen beijer Abteilungen vorzusitzen pflegte. 
Z’jr V eröffentlichung der Forschungen im Gebiete der Provinzial
geschichte, zur Herausgabe einzelner Urkunden und zur Mit- 
theilung selbständiger Abhandlungen über geschichtliche und 
antiquarische Gegenstände diente das seit dem Jahre I 825 von 
Dr' Wigand redigirte „Archiv für Geschichte und Alter- 
thtlinS unde Westfalens“, wovon bis zum Jahre 1838 sieben 
jjände erschienen. Durch die damalige Versetzung des ver- 
jjelistvollen Redacteurs von Hoexter nach Wetzlar hörte jenes 
^j-chiv, für dessen Fortführung die Veränderung seiner amt- 

'jjchen Verhältnisse hinderlich wurde, auf, und es trat an des
sen Stelle in unmittelbarer Folge die von den Directoren bei
der Abteilungen, Domcapitular Meyer in Paderborn und Dr. 
fyhard in Münster herausgegebene „Zeitschrift für vaterlän
dische Geschichte und Altertumskunde“, die bis jetzt zum 
gechsten Bande vorgeschritten ist. Einen beklagenswerten 
yerlust erlitt die paderborner Abteilung durch den am 18. Sept. 
1843 ei folgten Tod ihres um die Gründung und Erhaltung 
des Vereins hochverdienten Directors, Domcapitular S.L.E. Meyer. 
Pas Du ectorium ist durch einstimmige Wahl auf den Criminal- 
direct°r r. Gehrken in Paderborn übergegangen, welcher sich 
seither a s einen der tätigsten Mitarbeiter der Vereinsschrift be
währt a un a» Gedeihen der Gesellschaft stets auf das 
Eifrigst oKern a f Durch ihre schriftstellerischen Leistungen 
in der -ei sc ri zeic nen sich äusser den Directoren Erhard 

land, Mooyer, Rosenkranz, Seibertz, 
Spckeland, Su enorf> l^ns aus. per neueste sechste Band 
dpr Zeitschrift (Muns er, ^3) gibt einen erfreulichen Beweis, 
lass die Gesellscha in j ler regen Wirksamkeit um nichts 
nachgelassen hat. Unter en ausführlichem Abbandjungen in 
diesem Bande sind zu nennen die Biographie der beiden be
rühmten, zugleich als praktische Manner für jbre Zeit sehr 
.geachteten westfälischen Geschichtschreiber aus 14 unj 15 
Jehrh., Gobelinus Persona und Dietrich von Niem, von Rosen-

'die Gesch*chte der Wahl des Bischofs von Münster Franz 
x •, v. Metternich im J. 1706 und die Denkschrift aufDom-

‘ Meyer’ von Erhard. Die Versammlungen haben im 
y.<*V Ji Jahre ihren regelmässigen Gang gehabt. Einzelne reich- 
l Vodräge wurden für die nächsten Bände der Zeitschrift 

t, und der Beschluss gefasst, dass der Verein in dem 

Bereiche seiner Wirksamkeit die Ermittelung und Erhaltung der 
architektonischen und plastischen Kunstdenkmale der Vorzeit 
sich auf das sorgfältigste angelegen sein lassen und darüber 
von Zeit zu Zeit Rechenschaft ablegen solle. Die beschlossene 
Herausgabe eines die Provinz Westfalen umfassenden Urkunden
buchs, wofür das Material seit zehn Jahren gesammelt ist, steht 
der Ausführung nahe und es wird in kurzer Zeit der erste 
Band die Presse verlassen können. Für die Sammlung und 
Aufbewahrung von Kunstgegenständen und anderen Überresten 
der Vorzeit bestehen an den beiden Versammlungsorten Museen.

Ungarische Akademie. Sie vereinigt sich jährlich 
einmal zu einer Hauptversammlung, hält aber ihre Wochen
sitzungen in Pesth und Ofen. Die Hauptversammlung ward 
vom 16. — 26. Dec. v. J. unter dem Vorsitze des Vicepräsi
dent Graf Steph. Szechenyi gehalten. Nach der Eröffnungsrede, 
welche auf die Pflicht für die Pflege der Nationalsprache hin
wies, erstattete Dr. Schedel Bericht über die Leistungen des 
Instituts im vergangenen Jahre. Dr. Paul Balogh sprach über 
die in der Nähe von Neusohl befindlichen tufnaer Knochen
höhlen , in welchen eine Masse von Überresten vorweltlicher 
Thiere aufgehäuft sind. Der Secretär Jas eine Denkrede auf 
die im Anfänge des Jahres verstorbene Gräfin Teleki, eine Be
gründerin der Akademie. Daran schloss Bajza einen Vortrag 
über die Geschichte, namentlich die literarischen Verdienste der 
Familie Teleki. Baron Jos. Eötvös hielt eine Denkrede auf 
den verstorbenen Grafen Jos. Desscwssy. In der Preisverthei- 
lung erhielt die Hälfte des grossen Preises (200 Dncaten) der 
Dichter Joh. Garay in Bezug auf seine „Gedichte“, und Alexis 
Fenyes für seine „Statistik von Ungarn“. Der Preis von 100 Duca- 
ten für das beste Lustspiel ward dem dramatischen Dichter und 
Schauspieler Ed. Szigligeti für das Stück „Die wandernden 
Schauspieler“ ertheilt.

Deutscher Verein für Heilwissenschaft. In der 
Decembersitzung v. J. hielt Dr. Steinrück einen Vortrag über 
die häutige Bräune, in welchem er darthat, dass die Erschei
nungen bei dieser Krankheit mit denjenigen, die bei den Thie- 
ren, welchen die nervi vagi durchschnitten worden, beobac tet 
werden, sehr übereinstimmend sind, und daraus folgerte, dass 
auf das nervöse Element bei dem Croup noch mehr a s bisher 
Rücksicht zu nehmen sei. An den daran sich auknupfenden 
Verhandlungen nahmen die Mitglieder Hecker, frorxep, Staderoh 
und Sinogowitz Theil.

Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 9. Jan. 
legte Prof. Gerhard das achte Heft der von ihm herausgege
benen Archäologischen Zeitung vor’ iö Welchem ausführliche 
Berichte über die Sculpturen von ^anthos, eine Abhandlung 
über die Kunstdarstelhingen des Midas, und das Sarkophag- 
Relief des königl. Museums, welches den Mythus der Iphigenia 
auf Tauris darstellt , enthalten sind. Ein neues Heft der 
Revue archeologique lies die Betrachtung auf die Ausgrabungen 
zu Ninive und eine von dem Herzoge von Luynes dem pariser
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Miinzcabinet geschenkte Sassanidenschale lenken. Architekt 
v. Quast sprach auf Anlass der Jahrbücher für Alterthumsfreunde 
über die bei Welschbillig, unweit Trier, ausgegrabenen Hermen 
und über mehre Erzfiguren seiner Sammlung. Prof. Curtius 
brachte vier aus Paris ihm zugegangene Probeblätter der auf 
Kosten der Regierung und mit vorzüglicher Sorgfalt ausgeführ
ten Karte von Griechenland zur Ansicht. Prof. Panofka er
läuterte mit Vorlegung von Bildwerken eine Stelle der Tunicu- 
laria des Nävius bei Festus (Ed. Müller, p. 230), wo die 
spielenden Laren, ein Altarbild des Theodotus für die Com- 
pitalien, erwähnt werden, und wies zugleich den innigen Zu
sammenhang der Laren und ihrer Mutter Mania mit jenem 
Feste der Kreuzwege aus Zeugnissen der Alten nach. G. v. 
Eckenbrecker las eine auf Anschauung gegründete Abhandlung 
über das homerische Local von Scheria, welches er in der 
Nordküste von Korfu wiedererkannte. Als Landungsplatz des 
Odysseus wies er einen Küstenstrich nach, wo sich der für 
diese Insel sehr bedeutende Fluss Typhlos, nachdem er eine 
an seiner Mündung liegende Wiese durchflossen, unweit eines 
durch schroffe Ufer von der Seeseite her unzugänglichen Stran
des ins Meer ergiesst. Die Stadt der Phäaken glaubt er an 
der Nordwestküste nachweisen zu können, da, wo in einiger 
Entfernung von derselben ein kleiner Felsen im Meere liegt, 
der einem segelnden Schiffe ähnlich sieht und im Munde des 
Volks, welches an ihn die Sage von der Versteinerung eines 
türkischen Fahrzeugs knüpft, das Schiff genannt wird. Prof. 
Gerhard erläuterte die in seinem Programm „die Schmückung 
der Helena“ veröffentlichte Spiegelzeichnung durch fünf andere 
verwandte Denkmäler, welche für das Werk „Etruskische 
Spiegel“ bereite gestochen sind. In Bezug auf die Mehrzahl 
jener Helenabilder ward eingeräumt, dass sie der in Troja ge
feierten Vermählung mit Paris gelten und in Fragmenten des 
kyprischen Gedichts ihre Erläuterung finden, denen Meinecke 
neue Berichtigungen verhiess. Von den homerischen Darstel
lungen im dritten Bande der „Auserlesenen Vasenbilder“ ward 
nähere Kenntniss genommen. Prof. Gerhard erläuterte das auf der 
199 Tafel befindliche auf den Tod des Helios bezügliche Vasenbild 
aus der Sammlung Lucian Bonaparte’s, und empfahl die epigra
phischen Schwierigkeiten desselben zu fortgesetzter Erwägung.

Verhandlungen der Akademie der Wissen
schaften in Berlin. Am 7. Nov. v. J. las Prof. Lachmann 
eine Abhandlung des Geh. Oberregierungsraths Hoffmann : Über
sicht der allgemeinen staatswirthschaftlichen Verhältnisse, welche 
die Verschiedenheit der Bildung und des Besitzstandes unter 
den Staatsangehörigen erzeugt. Die Staatsangehörigen zer
fallen in vier Klassen: Gebildete, welche sich den Unterhalt 
durch Erwerb bereiten, Gebildete mit eigenem Besitz, Unge
bildete, die ihre persönliche Kraft als Erw'erbmittel anwenden, 
Ungebildete, die überdies Güter besitzen. Auf der Zahl und 
dem Gewicht dieser freilich nicht scharf zu begrenzenden 
Klassen beruht wesentlich die Kraft des Staats. Die 1 esitz- 
losen Ungebildeten (Proletarier) befassen die grösste Zahl, 
wie die zweite Klasse beiweitem die erste zur Arbeit genö- 
thigte Klasse überwiegt. Das Übergewicht der Proletarier 
kann Gefahr bringen, wenn sie in grossen Massen vereint und 
durch sittliche Bande mit denen nicht verbunden sind, welche 
sie beschäftigen. Sie stehen bei der vierten Klasse als Ge
sinde, Gesellen, Gehülfen vereinzelt im Dienst, bei den beiden 
ersten als Hausgesinde. Den grössten Theil derselben machen 
ländliche Tagelöhner und Fabrikarbeiter aus, meistens äusser 
aller Beziehung auf das Familienleben der Lohnherren. Dies 
an sich schon bedenkliche Verhältniss verschlimmert sich durch 

die geringen Lohne, wodurch die Familienbande aufgelöst 
werden und Dürftigkeit erzeugt wird, zugleich aber auch ein 
grosser Theil der Handarbeiter sittlich herabsinkt. Dieser 
Gefahr hat die Regierung vorzubeugen. Die erste Klasse ge
winnt an Macht, wenn sie Wohlthätigheit ausübt und dadurch 
sich die Achtung und Anhänglichheit der niedern Stände er
wirbt; doch schadet ihr der geringer geachtete W7erth geistiger 
Arbeiten. Die dritte, wenn auch wenig begabte Klasse, ent
hält bei ihrer grössern Zahl einen beträchlichen Theil der per
sönlichen Kräfte und der von der Nation verfügbaren Güter. 
In ihr befindet sich die conservative Macht des Staatsverban
des, und die Regierung muss vorzüglich bedacht sein, ihr 
Wachsthum an Zahl, Wohlhabenheit und Bildung zu fördern. 
— Hierauf wurden zwei Berichte des Prof. Lepsius aus Philä 
in Oberägypten übergeben. Der erste enthält Beschreibung 
der Gegend von Semne, der dortigen Tempel, Erörterung 
über deren Aufbau aus Sandstein, über die in Inschriften ent
haltenen Bezeichnungen des Wasserstandes im Nil im Vergleich 
mit der jetzigen Zeit. Der andere Brief gibt die Resultate 
der im alten Äthiopien angestellten Forschungen, durch die 
neues Licht in dieser noch dunkeln Geschichte gew onnen wird. 
Die kaukasische Verwandtschaft der ägyptischen Sprache steht 
erwiesen fest. Die Bewohner am Meere waren, nach den 
Steingemälden nicht ein schwarzes, sondern ein braunes Volk. 
Die jetzigen Bewohner sprechen arabisch. Es lassen sich un
terscheiden I ) die Nuba-Sprache oder Berber-Sprache in drei
fachem Dialekt, 2) die Kun’gara-Sprache, 3) die Beg’a-Sprache. 
Die Kun’gara - Sprache erw eist sich als fremde Negersprache, 
die Nuba - Sprache in entfremdeter Verwandtschaft zu den 
kaukasischen Sprachen, dagegen die Beg’a-Sprache entschieden 
als kaukasischen Ursprungs. Diese Sprache zeichnet sich durch 
einen hohen Grad der Entwickelung, durch Reichthum der 
Formen und charakteristische Eigenthümlichkeit aus, und kann 
als die Sprache des einst blühenden Meroe, und so als die 
äthiopische betrachtet werden. Sie ist die Sprache zahlreicher 
Inschriften. Das grosse Reich Meroe aber scheint kein an
deres als das von spätem Schriftstellern bezeichnete Reich 
Mogra zu sein, und seine Bewohner haben in dem heutigen 
Hirtenvolke der Bis’ari’ba ihre Nachkommen. Ob hier das 
alte ruhmvolle Volk der Äthiopier gefunden werde, wird da
durch zweifelhaft, dass alle ältern Denkmäler Äthiopiens von 
ägyptischen Künstlern oder in ägyptischem Kunststil aufgeführt 
sind und die eigentlich äthiopischen Werke späterer Z^it an
gehören. Der inhaltreiche Brief verfolgt die Geschichte der 
äthiopischen Völker, um zu bestimmen, in welcher Hinsicht 
Äthiopien, wenn auch nicht die Urquelle der äthiopischen 
Civilisation, doch die Quelle seiner Regeneration w urde. Dann 
folgen die Ergebnisse der Forschung über die Gegend von 
Semne und Kumme und die dort befindlichen Monumente, 
endlich die Nachweisung des Diodorischen Kanon der Propor
tionen des menschlichen Körpers zu 21 */4 Theilen, welcher als 
römischer Kanon zu benennen ist. Auch ist eine griechische 
Inschrift votl dem Tempel zu Kalabsche beigegeben. Am 
11. Nov. las Prof. Meinecke über griechische Inschriften. Am 
14. Nov. Geh. Oberjustizrath Eichhorn über den Chur-^erein. 
Prof. Ehrenberg las einen Nachtrag zu seiner Miftheihmg über 
den Einfluss der mikroskopischen Organismen auf vulcanische 
Gebilde. Am 21. Nov. las Prof. Ranke über die Versamm
lung der französischen Notabein im J. 1787. Am 25. Nov. 
Geh. Oberbaurath Hagen über die Vergleichung der Wasser
stände an der preussischen Ostseeküste. Am 28. Nov. Ge- 
heimrath v. Schelling über die Bedeutung des römischen Janus. 
Prof. Ehrenberg machte Mittheilung von Berichten, welche
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Dr. Herrin. Karsten aus San Esteban in Venezuela über ver
schiedene naturhistorische Gegenstände eingesendet

Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. In 
der Januarsitzung wurden Geh. Regierungsrath Dr. Tölken, 
Prof. Wach und Dr. Fr. Förster zu Vorstehern gewählt. Di
rector Dr. Waagen hielt einen Vortrag über die portugiesischen 
Malerschulen. Die Geschichte der Malerei in Portugal ver
dankt dem preussischen Gesandten am Hofe zu Lissabon 
Grafen Aloysius Raczynski vielfache Aufklärung. Dass die 
Malerei daselbst schon im 13. Jahrh. ausgeübt worden, be
weisen verschiedene noch vorhandene Manuscripte mit Minia
turen. In ähnlichen Denkmälern lässt sich der Gang der Ma
lerei bis in das 17. Jahrh. verfolgen. Obgleich die Nachrich
ten von der Ausführung grösserer Gemälde bis ins 14. Jahrh. 
hinaufreichen, sind doch theils durch das Erdbeben, theils 
durch die Kriege die beglaubigten Denkmale der frühem Zeit 
fast alle zerstört. Als besondere Freunde und Beschützer der 
Kunst erscheinen die Könige Alphons V., Johann 11., vor 
Allen aber Emanuel und dessen Nachfolger Johann 111. An 
den Höfen der beiden Letztem waren Künstler aus den Nie
derlanden beschäftigt, namentlich Anton von Holland, Olivier 
von Gent, Anton Moor, und dessen Schüler Christoph von 
Utrecht, van der Straeten und Franz von Holland. Der 
Einfluss dieser Künstler auf den Gang der Malerei in Portu
gal ist nach dem Urtheile des Grafen Raczynski an den zahl
reichen ältesten Bildern, welche noch vorhanden sind, sehr 
deutlich wahrzunehmen. Als die vornehmsten Maler, welche 
unter den beiden letzten Königen thätig gewesen, werden ge
nannt Gonzalo Gomez, Franz Henriques, Ferdinand Garcia, 
Christoph Rodriguez, Georg Alfonso. Von besonderer Wich
tigkeit ist die urkundliche Feststellung des Namens, der Le
benszeit und der Werke des Gran Vasco, über welchen die 
Nachrichten bisher so schwankend waren. Bernardo zu Visen, 
dem Geburtsort des Gran Vasco, hat den Taufschein aufge
funden, woraus hervorgeht, dass derselbe, Sohn eines Malers 
Franz Fernandes, am 18. Sept. 1552 mit dem Namen Vasco 
getauft, später Vasco Fernandes genannt worden ist. Das 
Zeugniss eines Landsmannes und Zeitgenossen, des Ribeira 
Pereira beweist, dass ein grosses Bild, die Kreuzigung, in der 
Kapelle Jesu der Kathedrale von Visen ein Werk des Gran 
Vasco ist. [n demselben erscheint er als ein Künstler von 
grossem Verdienst, der aber keineswegs, nach der bisherigen 

nnahme, eine Verwandtschaft mit Pietro Perugino zeigt, son- 
ern o enbar einen sehr entschiedenen Einfluss von Albrecht 
urer um der ganzen deutsch-niederländischen Kunstrichtung 

«r a iren la Auch die Bilder der Altarstaffel, w elche andere 
Vorgänge < er eidensgeschichte enthalten, sind von vielem 
A erdienst. Aul diesem sichern Anhaltepunkt gestützt hat Graf 
Raczyns i auci eine Reihe von Bildern in der Sakristei als 

em Gran Vasco im echt beiZUmessen erkarmt. Unter den- 
Kue? ze’c^ne^ S1C* ein e*l’ger Petrus als ein vortreffliches 
<lene oerk aUS‘ 16 6 eie Unter Vasco’s Namen vorhan- 
r n^Tä,de ÄeQ u1C ler rn andern Händen her. — F. 
f J* Ur atte französisc e mm erne Bronzen von den berühm
testen Meistem ausgestellt.

Preisaufgaben.
Der Verein zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse durch 

gememfassliche Schriften in München setzt den preis von 
>300 Fl. auf eine zur Verbreitung unter dem Volke und in 
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Schulen bestimmte Lehre von der Wärme. Die Schrift soll 
nur 15 Druckbogen enthalten. Die Sprache muss klar und 
einem nicht wissenschaftlich Gebildeten verständlich, belehrend, 
dabei selbst für den Mann des Fachs ansprechend gehalten 
sein. Was die Anordnung betrifft, so kann man etwa, mit 
der subjectiven Wahrnehmung verschiedener Arten der Wärme 
beginnend, auf die objectiven Quellen derselben kommen den 
Einfluss der Wärme auf die gesammte Körperwelt nach den 
drei Aggregatformen durchführen, ihre Vertheilung jn jer 
Welt und speciell auf der Oberfläche der Erde aufnehmen 
die engen Grenzen, welche durch diese Vertheilung für das 
organische und animalische Leben gegeben, nachweisen, sodann 
zeigen, wie der Mensch zur Sicherung dieses Maasses Wärme 
in den verschiedensten Formen bemüht ist, und wie nicht nur 
das Leben selbst von der Wärme abhängt, sondern auch die 
gesammte Entwickelung der Lebensverhältnisse durch ihre 
Kenntniss und Handhabung bestimmt wird. Doch ist nicht 
nothwendig, den angedeuteten Gang streng einzuhalten. Ter
min der Einsendung: 1. Juli 1845.

Die v. Ammon’sche Stiftung in Dresden hatte die theo
logische Preisfrage über Luc. 16, 19 aufgegeben: Unde Judaei 
tempore Christi hauserint opinionem de proximitate sedis piorum 
atque impiorum in altera vita? Der Preis ward der Abhand
lung von Cuno Möritz Zimmermann, Lehrer am Krausischen 
Privatgymnasium in Dresden, ertheilt. Die pädagogische Preis
aufgabe hatte die Grundsätze der christlichen Sittenlehre über 
den rechten Gebrauch des Luxus zum Gegenstände. Die 
eine eingegangene Abhandlung ward des Preises werth erach
tet. Ihr Verfasser ist Hermann Gustav Adolf Richter, Schul- 
amtscandidat in Dresden. Für den 16. Jan. 1846 sind von 
dem Vicepräsidenten Dr. v. Ammon folgende Aufgaben ausge
setzt worden: 1) Commentum metaphysicum de Chao sine initio 
sacris litteris pariter ac sanae rationi adversari. 2) Für päda
gogische Ausarbeitungen die Frage: Welches sind die wesent
lichen Unterscheidungslehren der jüdischen und christlichen 
Religion? Termin: der 1. Dec. d. J.

Die Accademia i. e r. ecconomico - agraria de Georgofili 
in Florenz hat die Aufgabe gestellt: Storia Lettteraria della 
Fconomia pubblica in Toscana. Termin: der 31. Juli 1847. 
Preis: 1 00 Zechinen.

Literarische Nachrichten.
Der neueste Band der von der Shakspeare Society heraus

gegebenen Werke enthält den Abdruck des Originals, nach 
welchem Shakspeare sein Lustspiel: The taming of ^ie siircw, 
gearbeitet hat. Es führt den Titel: The taming of a shrew, 
und existirt in drei Ausgaben von 1594, 1506 und 1607. Das 
einzige aufgefundene Exemplar der ersten Ausgabe besitzt der 
Herzog von Devonshire, welcher es dem Herausgeber Ihomas 
Amyot zur Benutzung überlies. Bis jetzt war nui der Abdruck 
der Ausgabe von 1607 von Egerton bekannt. Uber den Ver
fasser lässt sich Nichts ermitteln. Vielleic it gab ein altes hu
moristisches Gedicht: A wife lappe^ UP in Morais skin, wel
ches auch hier abgedruckt worden ist, die Veranlassung.

Der König von Preussen hat der Gesellschaft für Deutsch
lands ältere Geschichtskunde für die Dauer ihrer Arbeiten jähr
lich 1000 Thlr. zur Unterstützung bewilligt und 36 Exemplare 
der erscheinenden Schriften für die Bibliotheken der Univer
sitäten und Gymnasien auf königl. Kosten zu kaufen befohlen.

Druck und Verlag von ff'. A. Brockhaus in Iteipzig.
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Intelligfenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit lJ/2 Ngr. berechnet.)

der deutschen und ausländischen Literatur.
Herausgegeben von JE, G, Gersdorf,

1845. Gr. 8. 12 Thlr.

Wöchentlich erscheint eine Nummer von 2 — 3 Bogen. Insertionsgebühren in dem dieser Zeitschrift beigegebenen „Biblio
graphischen Anzeiger“ für den Raum einer Zeile 2 Ngr.; Beilagen werden mit I Thlr. 15 Ngr. berechnet.

Januar. Heft 1 — 5.
Inhalt: Theologie. Meyer, Die Lehre von der Trinität in ihrer historischen Entwickelung. 1. Bd. •— Roisselet de Sauclieres, 

Coup d’oeil sur l’histoire du Calvinisme en France. — Jurisprudenz. Heffter, Das europäische Völkerrecht der Gegenwart. — Oppen
heim, System des Völkerrechts. — Heimbach, Was haben die Quellen des römischen Rechts durch die kritischen Bestrebungen der neuern 
Juristen gewonnen? — Naturwissenschaften. Baissier, Diagnoses plantarum orientalium novarum. — Burmeister, Die Organisation 
der Trilobiten. — Häcker, Lübeckische Flora. — Lechier, Supplement zur Flora Würtembergs. — Moritzi, Die Flora der Schweiz. — 
Pfeiffer, Übersicht der in Kurhessen wild wachsenden und eingebürgerten Pflanzen. —• Sprachwissenschaft. Bock, Analysis Verbi. 
Classische Alterthumskunde. Rangabe, Antiquites Helleniques. —• Fragmenta libri VII. geographicorum Strabonis, ed. Kramer; 
Fragmenta libri VII. geographicorum Strabonis Palatino-Vaticana. — &ovxväiär]s, ed. Bloomfield. — Welcker, Kleine Schriften. 1. Th.— 
Morgcnländischc Sprachen. Abul Hasan, Annales regum Mauritaniae, ed. Tornberg. — Wenrich, De poeseos hebraicae atque ara- 
bicae indole, mutuoque consensu et discrimine. — Geschichte, de Bonnechose, Les reformateurs avant la reforme. — Capepgue, Fran
cois I et la Renaissance. — Jucherau de St. - Denys, Histoire de l’empire Ottoman depuis 1792 jusqu’en 1844. — Guizot, Geschichte der 
Revolution in England. Aus dem Französischen. — Loning, Das spanische Volk in seinen Ständen, Sitten und Gebräuchen. — 
Länder- und Völkerkunde, v. Gall, Paris und seine Salons. — /(/«Gräfin Hahn-Hahn, Orientalische Briefe. — Barchou de Penhoen, 
Inde sous la domination anglaise. — Richter, Wanderungen in Ungarn und unter seinen Bewohnern.— v. Wedderkop, Bilder aus dem Norden.

Leipzig', im Februar 1845. F. A. Brockhaus.
Sm SSerlage her ®fir. SKuttet’f^en ^»ofbudbbanblung in 

ift nunmehr rollftänbig erfebienen unb bureb alle S3udb= 
banblungen ju erbalten:

Geschichte
der

Römischen Literatur
von

Dr. Johann Christian Felis: Bähr,
grossh. bad. Geh. Hofrath, ordentl. Prof, und Oberbibliothekar an der

Universität und Ephorus an dem Lyceum zu Heidelberg.

Dritte,
durchaus verbesserte und vermehrte Auflage.

I. Band, den allgemeinen Theil und die Poesie, 
II. Band, die Prosa, Nachträge und Register enthaltend.

Preis für beide Bände, 
(welche nicht getrennt werden)

8 Fl. 6 Kr. = S Thlr.
@in fo clafftfdjeS SBerE rote baö obige, in meinem ber SSerfaffer bie 

reichen langjährigen raftlofen gongens «iebergeXeßt ofyne 
biö je$t bie @^re einer folgen muffeligen Jlrbett mit einem 9tad)folger 
$u feilen, bebarf feiner roeitern ©mpfe^lung < befonbers roenn es roie 
hier ben greunben ber Literatur in burdjau* »erbefferter unb vervolD 
fommneter ©eftalt bargeboten roirb, roir jte^en^ eS oaljer nor, uns auf 
bie einfache Tfnjeige feines ©rf^einenS ju befdjränfen.

^>eute rourbc an alle S3ud)hanblungen nerfanbt:

<0m)eoatt0n$ - Lexikon,
Neunte Auflage, ^nnftiöfteS $eft.

Siefe neunte Auflage erfdjeint in 15 SSänben ober 120 
Reffen ju bem greife von 5 für ba^ £eft; ber ^anb 
fojtet 1 ^tr. 10 Np., auf Schreibpapier 2 ^Ir.z auf
SSelinpapier 3 ______ ____________

SSon bem in meinem SSerlage erfebeinenben

Bilder - Atlas zu® yonversations - Lexikon. 
SSollftänbia 500 25latt in Huart, in 120 gieferungen 

bem greife von 6 «Kgr.
ift bie erfte ßiefetung ausgegeben unb in allen 33udp
banblungen etnsufeben-

am Sebruar 1845. Ißrochljaug,
3n meinem Verlage ift erfebienen unb bureb aU« ®ud)banblungen 

tu erhalten:
J4XILL1 KATA TOYS EBAOMH^ONTA. E codice 

Chisiano post Segaarium edidit, secundum versionem 
syriaco-hexaplarem recognovit, annotationibus criticis 
et philologicis illustravit H* A. Hahns Phil. Doctor et 
Theo!. Cand. 8. Broschirt. 20 Ngr.

im Februar I845-
ßarl ^audjnit|.
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ALLGEMEINE LITEÄATIJR-ZEITIJNG.
Vierter Jahrgang. M 52. 1- März 1845.

Philosophie.
Empirische Psychologie nach naturwissenschaftlicher 

Methode. Von M. • Drobisch, ordentlichem Pro
fessor der Mathematik und Philosophie an der Uni
versität zu Leipzig. Leipzig, Voss. 1842. Gr. 8. 
1 Thlr. 22 Ngr.

Der Verf. hat sich zuerst durch seine Theilnahme an 
der mathematischen Psychologie, später durch seine 
kleineren Lehrbücher über formale Logik und die Re
ligionsphilosophie, als einen kenntnissreichen scharf
sinnigen Schüler Herbart’s bekannt gemacht. Das vor
liegende Werk ist in demselben Geiste gearbeitet, macht 
aber etwas grössere Ansprüche als die früheren. Der 
Psychologie unserer Zeit gegenüber, welche, wie der 
Verf. behauptet, „noch immer rückwärts gekehrt, bald 
den alten abgestorbenen Stamm der Aristotelischen 
Seelenvermögen durch Pfropfreiser zu verjüngen, sich 
abmüht, bald in platonisirenden naturphilosophischen 
Träumereien sich umhertreibt“ soll aufgestellt werden 
„eine natürlichere und gesundere Ansicht“ und zwar 
„durch blosse unbefangene Beobachtung, Zergliederung, 
Vergleichung und Verknüpfung der Thatsachen unse
rer innern Erfahrung“. Ehe wir dies sehr abspre
chende Urtheil über alle Nicht-Herbart’sche Phycholo- 
gie näher beleuchten, wollen wir die wissenschaftliche 
Leistung des Verfassers selbst sowol in ihren Grün
den als in ihrer Ausführung genauer untersuchen.

Das Nächste, worauf wir unsere Aufmerksamkeit 
zu richten hätten, ist die „naturwissenschaftliche Me
thode“, die der Verf. angewendet zu haben behauptet. 
Was ei darunter versteht, wird in der Einleitung aus- 
einandeigesetzt, nämlich nicht etwa ein Nachahmen 
der vorhandenen naturwissenschaftlichen Theorien, son
dern „dass der Inhalt des Bewusstseins scharf, treu 
in seinem natüihchen Zusammenhang aufgefasst“ und 
von den Ergebnissen dieser Untersuchung erst dieje
nige Grundansicht vom geistigen Leben erwartet werde, 
deren Entwickelung zu einer wahren Theorie führen 
kann. Neben der Classification wird hier die leben
dige Schilderung der geistigen Vorgänge und Verän
derungen nicht fehlen dürfen und diese Schilderung 
muss nicht blos Beschreibung? sondern zugleich Ana
lyse sein (S. 31). Die beseichnete Tendenz ist ganz 
vortrefflich, aber steckt darin irgend eine Methode? 
Eine wissenschaftliche Methode wenigstens ist nicht 

I denkbar ohne ein bestimmtes wissenschaftliches Prin- 
cip für die Auffassung der Thatsachen; ein solches 
aber wird hier bestimmt abgewiesen, die Theorie, die 
Auffassung des Grundes soll sich erst hintennach, aus 
der unbefangenen Beobachtung und Reflexion über die 
Thatsachen ergeben. Freilich! das unbefangene Beob
achten und Reflectiren ist eine ganz schöne Sache; 
jeder Empiriker richtet hierauf sein Bestreben; warum 
aber sollen wir das naturwissenschaftliche Methode 
nennen? Der Historiker, der Techniker u. s. w. classi- 
ficirt^ schildert, analysirt ganz in derselben Weise, wie 
der Naturforscher. Der Physiker erfreut sich ausser
dem der mathematischen und technischen Methoden, 
aber von solchen kann hier nicht die Rede sein. Oder 
soll vielleicht die hier ausgeführte naturwissenschaft
liche Methode in der strengen Beschränkung auf die 
Thatsachen und ihre Verknüpfung liegen? Dem Refe
rent ist die Strenge der naturwissenschaftlichen For
derungen in diesem Punkte und auch der grosse Werth 
dieser Strenge nicht ganz unbekannt; die Frage ist: 
lässt sich dieselbe von dem Gebiet der äussern Natur 
auf das der innern Thatsachen, der psychischen Phä
nomene übertragen? In mehrern Beziehungen ganz ge- 
wiss! Es ist auf dem psychologischen Gebiete ebenso 
wichtig und schwierig wie auf jedem andern, dass man 
die Phänomene in ihrer gegebenen positiven Bestimmt
heit aufnimmt, dass Imaginationen• nicht an die Stelle 
der Thatsachen treten, und die letztem analysirt und in 
ihrem natürlichen Zusammenhang aufgefasst werden. 
Hierbei nun kann die äussere Naturwissenschaft, ab
gesehen von mathematischen Bestimmungen, stehen 
bleiben, nicht aber die Psychologie, denn die psychi
schen Phänomene sind so ganz und gar durch den in
nern Zusammenhang, durch die Beziehung auf die in
nere geistige und lebendige Einheit bedingt? dass un
willkürlich und unabweisbar mit den Phänomenen auch 
das hervorbringende Subject derselben? die Seele ge
dacht wird. Die Auffassung des natürlichen Zusam
menhanges der Phänomene ist unmöglich ohne Bezug
nahme einerseit auf die Einheit, andererseit auf die 
zeitliche Entwickelung der Seelenthätigkeiten. Das 
Unternehmen des Verf., aus ^er Auffassung der blos
sen Phänomene ohne Rücksicht auf beides die Auffas
sung der Seele selbst hervorgehen zu lassen, muss des
halb als unstatthaft und illusorisch verworfen werden, 
als illusorisch, weil, die Grundansicht auch hier nicht 
erst aus den Ergebnissen einer unbefangenen Betrach
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tung der blossen Phänomene hervorgeht, sondern von 
vorn herein vorausgesetzt und in dieselbe hineingetra
gen wird. Wir wollen deshalb in der folgenden Be
richterstattung mit der Herbart’schen Grundansicht des 
Verfassers beginnen und werden sehen, wie dieselbe 
in der empiristischen Betrachtung vorausgesetzt ist.

Ohne uns auf Behauptungen der Herbart’schen Me
taphysik einzulassen, wollen wir, was die Feststellung 
des Begriffs der Seele als der „einfachen Substanz“ 
betrifft, an die Bestimmungen des Verf. uns halten. 
Die Hauptfrage ist: was ist die Substanz als Subject 
in Beziehung auf ihre Thätigkeiten? Darauf erhalten 
wir vom Verf. mit der Herbart’schen Psychologie eine 
sehr wunderliche Antwort. Was die einfache Sub
stanz an sich ist. davon weiss die Theorie bei ihrer 
idealistisch-empiristischen Grundrichtung nichts zu sa
gen; entschieden aber wird ihr die gewöhnliche Stel
lung verweigert, eigentliches Subject der Seelenthätig- 
keiten zu sein, denn das Vorstellen, woraus alle an
dern Seelenthätigkeiten abgeleitet werden, geschieht 
nur in ihr; sie ist „ein an sich vorstellungs-, mithin 
auch gefühl- und begehrungsloses Wesen“ (S. 345)- 
Was thut denn aber die Seele der Herbart’schen Psy
chologie wesentlich, wenn sie nur zufällig ins Vorstel
len, Denken, Begehren geräth? Die Götter wissen es 
vielleicht; unserer Erkenntniss gegenüber bleibt sie im 
strengsten Incognito; selbst ihr zufälliges Thun (das 
Vorstellen u. s. w.) gibt uns keine Auskunft über sie 
selbst, denn ihre vermeintlichen freien Thätigkeiten 
sind nur „ein ihr widerfahrendes Geschehen, oder Zu
stände, in welche sie unter Vermittelung der Sinnesor
gane durch äussere Ursachen versetzt wird“ (345.346). 
Wir haben demnach in dieser Seele ein „physikali
sches x“ vor uns, welches „nur durch die mannich- 
faltigen Verhältnisse seiner Qualität zu den Qualitäten 
der Dinge, mit denen es in Beziehung steht — der 
chemischen Verwandtschaft vergleichbar — in jene Zu
stände gelangen kann.“ Wenn nun aber diese einfa
che Substanz zu dem ihr von Aussen widerfahrenen Ge
schehen in einem durchaus unbestimmten, äusserlichen 
Verhältnisse steht, so ist nicht einzusehen, einerseit, 
woher der Herbart sehen Philosophie die Kunde von 
einer solchen Substanz geworden ist, da wir doch von 
einem Wesen nichts wissen können, wenn es nicht 
thätig ist, sich irgend wie offenbart. Anderseit kann 
aus einer solchen Einheit für die Seelenthätigkeiten in 
ihr nichts abgeleitet werden. Und doch folgert der 
Verf. aus dem Streben der Vorstellungen sich zu ver
einigen auf die Einheit der Seele und umgekehrt. „Die 
Seele, lehrt er (S. 341), in der die Vorstellungen sind und 
weil sie in sind, die keine Bestandtheile hat. folg
lich einfach ist, muss vielmehr selbst als das Einheits- 
princip angenommen werden.“ — Die Nothwendigkeit 
dieser Folgerung leuchtet nicht ein. Wie kann das 
Gefäss, in welchem etwas ist, Einheitsprincip seines | 

Inhalts sein? Und warum muss die Seele Einheits
princip sein, da die Vorstellungen, die in ihr sind, doch 
nur ein Streben zur Vereinigung haben, welches nie 
zur Einheit wird ? Sind die Vorstellungen ein zufälli
ges unwesentliches Geschehen in der Seele, so ist 
auch ihr Streben zur Vereinigung ein zufälliges, unwe
sentliches. Aber, lehrt der Verf., die Substanz, die 
Seele ist einfach, ist Einheit, weil sie keine Bestand
theile hat. Ein wunderlicher negativer Grund für die 
Substantialität eines x, weil es etwas (Bestandtheile) 
nicht hat! Ungefähr mit demselben Recht könnte man 
sagen: die Null oder das Nichts ist eine Substanz, 
weil es keine Bestandtheile hat. Soll nun aber wirk
lich von dem Einheitsprincip auf die Vorstellungen ge
schlossen werden, wie kommt es denn, dass jede ein
zelne Vorstellung für sich ein selbständiger Zustand 
der Seele ist (S. 339) ? Mögen die Vorstellungen auch 
von Aussen erregte Zustände sein, so sind sie doch 
Zustände der Einheit. Wie lassen sich selbständige 
Zustände einer durchaus einfachen Substanz denken? 
Behauptet man, dieselben kämen von Aussen in die 
Einheit hinein, so wäre hiermit die substantielle Ein
heit zerstört. Die Schwierigkeiten werden nicht ge
ringer, wenn wir versuchen wollen, die Einwirkungen 
von Qualitäten der Dinge auf die einfache Qualität ei
ner Substanz zu denken. Auch das Bild, womit der 
Verf. diese Erörterungen beschliesst, hilft uns nicht 
weiter: wir sollen die Vorstellungen mit den Oscilla- 
tionen eines übrigens äusserlich ruhenden Körpers ver
gleichen (S. 346). In welchem Sinne ist denn ein Kör
per Einheitsprincip seiner Oscillationen. oder auch, wie 
der Verf. die Seele bezeichnet, Maasseinheit (S. 341)? 
Ferner, wenn sich weiterhin ergibt, dass die Vorstellungen 
im Bewusstsein nicht vergehen, sondern aufbewahrt wer
den, so fragt sich, wie sollen wir uns ein Aufbewahren 
von Oscillationen eines sonst ruhenden Körpers denken?

Der Verf. hat, wie er selbst erklärt (S. 345), „den 
Vorgang der Physik beachtet“ bei der Aufstellung sei
ner Grundansicht der Seele. Statt der lebendig-geisti
gen Einheit, die sich in und mit ihren Thätigkeiten ent
wickelt, und welche als die Grundthatsache des See
lenlebens anerkannt werden muss, bietet uns der Verf. 
mit der Herbart’schen Psychologie eine durchaus un
bestimmte physikalische Qualität, welche, man weiss 
nicht wie, zufällig in diese Zustände des Seelenlebens 
geräth. Die einzelnen Oscillationen der Vorstellungen 
sind also der Mittelpunkt, das einzige Erklärungsprin- 
cip dieser Theorie. Dass dieselbe ein Ergebniss aus 
unbefangener Beobachtung sei. kann Ref. nicht zuge
ben; sie ist aufs entschiedenste von einer physikalisch- 
atomistischen Natur- und Weltansicht befangen. Ver
folgen wir indess jetzt die Auflassung der Phänomene, 
die aus dieser Ansicht hervorgeht. Da dieselbe in den 
engsten Kreis der Vorstellungsbewegungen gebannt, 
von den Beziehungen zu der organischen Lebensthätig- 
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keit, von der geistigen Einheit, von der Entwicklung 
ganz abstrahirt, so wird auch die Erklärung theils nicht 
Weit reichen, theils nur, einseitig bleiben.

Die empirische Psychologie beginnt mit dem Haupt
satz, dass den Vorstellungen allein unabhängige Selbst
ständigkeit zukomme, das Fühlen und Begehren aber 
von dem Vorstellen abhängig sei. Diesen Satz stützt 
der Verf. auf die Beobachtung (S. 35): „Dass Vorstel
lungen zwar häufig frei von aller Beimischung von Ge
fühlen und Begehrungen sind, nicht aber umgekehrt 
diese ohne Beziehung auf wenigstens dunkle Vorstel
lungen sich im Bewusstsein zeigen.“ Der erste Theil 
dieser Beobachtung möchte sich bei genauerer Erwä
gung nicht ganz bewähren. Sind wir in einem mög
lichst reinen, objectiven Vorstellungsact begriffen, so 
ist dieselbe nicht nur Resultat einer vorausgegangenen 
Begehrung oder Strebung (beide Begriffe identificirt 
auch der Verf.), sondern die Fortdauer der Strebung 
gibt sich fast in jedem Moment durch die Lenkung 
der Aufmerksamkeit zu erkennen. Auch ist ein sol
cher Act stets und nothwendig begleitet mit irgend ei
ner Stimmung des Gesammtbewustseins, einem dun
keln Gefühl, welches, ebenso wie die Strebung, ge
wöhnlich nicht beachtet wird, nicht zum Bewusstsein 
gelangt, weil unsere Aufmerksamkeit nach Aussen auf 
das Vorgestellte gerichtet ist und weil ihrer Natur nach 
die Zustände des Subjects, Gefühl und Begehrung, we
niger deutlich (im Einzelnen) hervortreten können, als 
die einzelnen äusserlichen Positionen des Vorgestell
ten. Gesetzt aber auch, die Vorstellungen zeigten sich 
unabhängiger von den Zuständen des Subjects als diese 
von jenen, so ist es doch misslich, auf eine in einer 
Beobachtung liegende „Andeutung“ den Fundamental
satz einer psychologischen Theorie zu gründen. Frei
lich liegt der eigentliche Grund desselben nicht hierin, 
sondern in der vorausgesetzten physikalischen Theo
rie, die wir schon kennen. Wer von einer mecha- 
nisch-physikalischen Weltansicht aus die Seelenthätig- 
keiten betrachtet, ist genöthigt, aus den Vorstellungen 
alles Andere abzuleiten, wie dies auch Leibnitz u. A. 
wenigei systematisch, aber auch weniger einseitig ver
suchten.

Im ersten Abschnitt handelt der Verf. von der 
Mannichfaltigkeit der Vorstellungen: die Hauptsache 
ist hier neben dei Schilderung der Sinnesempfindun- 
*en die Classification der Vorstellungen; von einer 

utwicijjm^g des Bewusstseins, von einer Genesis der 
VorstellUngen ist hier nicht die Rede. Die Wahrneh
mung de(inirt der Verf. eine Vorstellung mit Ge
genwart des Objects. Gfc§cnstände der Wahr
nehmung stellen 'sich uns dar als zusammengesetzte — 
daher sind nun auch die Wahrnehmungen <ier Gegen
stände aus Wahrnehmungen jedes einzelnen simultanen 
«der successiven Mannichfaltigen zusammengesetzt und 
diese Wahrnehmungen heissen Empfindungen. Sie kön

nen daher nicht Vorstellungen von Gegenständen, son
dern nur von Eigenschaften derselben genannt werden. 
— Sie werden erst in der Anschauung, d. h. in der 
Wahrnehmung des Ganzen zum geformten Stoff“ (S. 41). 
Statt der Entwickelung der Seelenthätigkeiten also ha
ben wir, was die mechanische Theorie mit sich brachte, 
eine blosse Zusammensetzung. Wenn nun die Empfin
dungen erst in der Wahrnehmung geformter Stoff wer
den. so wären sie vorher formlos. Wie aber irgend 
eine Seelenthätigkeit formlos sein kann, ist ebenso un
begreiflich, als dass aus der Zusammensetzung des 
Formlosen Geformtes entstehen soll und jenes Form
lose sogar Vorstellung von Eigenschaften heissen kann. 
— Wie der Verf. die niederen Entwickelungen an der 
Vorstellung misst, so auch die höhern des Begriffs. 
Begriffe, lehrt er nach Herbart, kommen unter den 
wirklichen Vorstellungen nicht vor, sind vielmehr als 
ideelle Forderungen an das Vorstellen zu betrachten 
(S. 55 ff.), als unbestimmte Gesammtvorstellungen. Was 
der Verf. hierüber nach Herbart und Hume bemerkt, 
ist dem Phänomen nach, ganz richtig; allein warum 
sollen wir auch dem Begriff zumuthen, zu leisten, was 
den Vorstellungen obliegt? Der Begriff ist, als be
stimmte Position überhaupt betrachtet, ebenso wirklich, 
wie die Vorstellung, denn eben die ideelle Forderung, 
das Allgemeine, ist seine Thätigkeit, sein Gegenstand; 
ob dabei zugleich alles Einzelne in der Vorstellung 
reproducirt wird, darauf kommt es nicht an. Ferner 
wird die ideelle Forderung auch stets mehr oder weni
ger in einem sogenannten Schema realisirt. Dass der 
Verf. die Lehre vom Schema, welche doch schon Kant 
ziemlich ausführlich entwickelt hatte und worüber in 
der neuern Zeit besonders Schleiermacher in der Dia
lektik manches Lehrreiche beigebracht hat, gar nicht 
berührt, ist jedenfalls zu tadeln. Bei der Classification 
der Vorstellungen ist es auffallend, dass der Verf. die 
nicht sinnlichen, die er also bloss negativ den sinnli
chen gegenüberstellt, eintheilt in Vorstellungen ohne 
Gegenstand (die Formen des Wissens) und in solche 
mit Gegenstand (die transcendenten Vorstellungen oder 
Ideen). Abgesehen davon, dass ein Begriff ohne Ge
genstand gar nicht gedacht werden kann, beziehen 
sich die Formen des Wissens bestimmt auf Lhatsa- 
chen und Erfahrungen des Denkens; warum sollten 
diese weniger Gegenstände sein als die der transcen
denten Begriffe Ideen?

Der zweite Abschnitt hat zun* jegonstand die Er
scheinungen des Wechsels and <ie Veränderung des 
Vorstellens in seiner Unabhängigkeit vom W ollen. Die 
Phänomene, die hier der Verl, zu erklären sucht, sind 
hauptsächlich die Aufmerksamkeit, die Association und 
Reproduction der Vorstellungen, dann die Verknü- 
pfun°* der letztem mit den Empfindungen, der Apper- 
ception und zuletzt das Urtheil. Die Erklärungsprin- 
cipien, ,.die Schlüssel, durch welche sich die Zugänge 
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zum Innern des Geistes eröffnen, sind Association und 
Reproduction“ (S. 352). Untersuchen wir zuerst diese 
Schlüssel selbst und dann ihre Aufschlüsse. Die As
sociation, lehrt der Verf., ist die Folge der Einheit der 
Seele, vermöge welcher alle Zustände der Letzteren, 
so weit es ihre Gegensätze zulassen, sich vereinigen. 
Die Reproduction aber stützt sich theils unmittelbar auf 
die Associationen, theils auf die Begriffe von der Frei
heit und Hemmung der Vorstellungen. Diese Begriffe 
nun bestimmt der Verf. auf folgende Weise (S. 346): 
„Frei wird eine Vorstellung dann sein, wenn gleich
zeitig nicht andre von entgegengesetzter Qualität, son
dern nur von gleicher oder disparater Beschaffenheit 
vorgestellt werden. Treffen aber entgegengesetzte Vor
stellungen gleichzeitig zusammen, so tritt eine Be
schränkung jener Freiheit ein, die Hemmung genannt 
werden kann.“ Diese Begriffe bringen uns also im 
Grunde um keinen Schritt weiter; mit diesen beiden 
Schlüsseln oder tiefer liegenden Principien würde der 
Verf. nicht viel ausrichten; die Hauptschlüssel kom
men noch dazu. Die wichtige Frage, woher kommen 
denn die Vorstellungen, die sich hemmen und wiederum 
frei machen? beantwortet der Verf. durch „die An
nahme der Aufbewahrung der einmal erworbenen Vor
stellungen, eines Emporsteigens und Zurücksinkens der
selben“ (S. 83). Diese allerdings nothwendige Annahme, 
die, wie der Verf. bemerkt, „von fast allen andern 
geistigen Phänomenen recht eigentlich der Schlüssel 
ist“, scheint uns nur zu dem metaphysisch-physikali
schen Hauptschlüssel, zu den Oscillationen der einfa
chen physisch-qualitativen Substanz nicht recht zu pas
sen. Denn die Annahme einer physischen Aufbewah
rung, aller unzähligen einzelnen Oscillationen der Em
pfindungen, Wahrnehmungen, Vorstellungen u. s. w., 
die hiernach nothwendig gedacht werden müsste, wäre 
doch eine etwas verwegene Hypothese, und noch um 
so mehr, wenn wir bedenken, dass diese Unendlichkeit 
von Oscillationen in einem sehr engen Raum vor sich 
gehen müssen. Der Verf. nämlich lehrt, um die Hem
mungen der Vorstellungen begreiflich zu machen (wo
zu das oben bezeichnete Princip des Gegensatzes we
gen seiner Unbestimmtheit nicht genügte) Folgendes 
(S. 81): „Dass im Allgemeinen gleichzeitige sinnliche 
Vorstellungen einander um so mehr verdunkeln, aus 
dem Bewusstsein verdrängen, in je grösserer Anzahl 
sie gegeben sind. Das Bewusstsein erscheint hier wie 
ein Raum, der nicht mehr als ein bestimmtes Quan
tum von Vorstellungen bequem zu fassen im Stande 
ist. Gelangen ihrer mehr hinein, so müssen sie sich 
eine gepresste, zusammengedrückte Lage gefallen las
sen.“ Da dies Drücken und Pressen der Vorstellun
gen einen Hauptschlüssel der Herbart’schen Psycholo
gie ausmacht, so muss der Leser nicht etwa denken, 

dass es mit dem Raume nur bildlich gemeint ist. Was 
sich gegenseitig drückt, muss irgend eine Grösse ha
ben, folglich im Raume existiren. Wenn aber so we
nige Vorstellungen nur in jener Substanz zusammen 
sein können, ohne sich gegenseitig zu verdunkeln, so 
muss sie doch unendlich klein sein. Wie nun aber 
Oscillationen sich gegenseitig drücken können, ist dem 
Referent ebenso unbegreiflich, als dass diese Unend
lichkeit von sich drückenden Vorstellungen dennoch 
„aufbewahrt bleibt“ und nach Belieben „einporsteigen4« 
kann. Dies scheint mehr auf zauberhaftem, wie auf 
mechanischem Wege geschehen zu können. Unsers 
Erachtens setzt übrigens die Aufbewahrung der Vor
stellungen eine lebendige und geistige Einheit voraus; 
denken wir diese nicht hinzu, so kann uns der ganze 
Apparat von physikalischen Oscillationen nichts hel
fen. Was aber das Phänomen der Aufmerksamkeit 
betrifft, dass wir in jedem Moment nur Einzelnes sinn
lich wahrnehmen und vorstellen können, so bedarf es, 
um dies zu erklären, nicht der Hypothese des gegen
seitigen Druckes der Vorstellungen. Wir können auch 
nicht gleichzeitig vielerlei Bewegungen ausfühfen, wo
von die Ursache doch sicher nicht ist, dass gleichzei
tige Bewegungungen sich drücken, die Aufmerksam
keit kann in jedem Moment nur auf Einzelnes sinnlich 
Wahrgenommene und Vorgestellte gerichtet sein, weil 
dieses von der Seele erst wirklich producirt werden 
muss, nicht blos im Bewusstsein mit Anderem ent
halten ist.

Wenn nun der Verf. aus den Reproductionen wei
terhin Alles zu erklären, sucht, so muss zugegeben wer
den, dass dieser Process überall mit in Betracht kom
men muss, nur darf man bei der mechanischen Ver
bindung und Hemmung der Vorstellungsreihen nicht 
stehen bleiben. Mit der Reproduction ist zugleich die 
Production, die weitere Entwicklung gegeben. Der Verf, 
bringt die Production, welche durch die Lebensthätig- 
keit bedingt ist, ebenso wenig in Betracht, als die der 
geistigen Einheit, weshalb er auch alle Phänomene, die 
durch die erstem bedingt sind, die Phantasmen, die 
Illusionen und Hallucinationen der Wahnsinnigen, die 
Phänomene des Traumlebens u. s. w. mit Stillschwei
gen übergeht- Has .was über den Instinct, die Kunst
triebe, die Sprache beigebracht wird, ist nur das Ge
wöhnlichste und hat mit der Theorie nichts zu schaf
fen. ^ur das Phantasiren oder die Phantasie wird 
flüchtig berührt. Die seltsamen Einfälle, die kühnen 
Combinationen, die originellen Ideen, die in diesem Ge
biete vorkommen, entstehen, nach dem Verf., durch 
die Ungehemmtheit der Associationen, welche das Ver
schiedenartigste zusammenführen, wodurch sich ..neue 
Verbindungen zwischen ihnen stiften“.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. JF. Mund in Jenn. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig'.
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Ref. ist der Ansicht., dass dies Stiften von neuen Ver
bindungen selbst in der gewöhnlichen sogenannten Phan
tasie nicht so auf mechanischem Wege zu Stande kommt; 
im Selbstgefühl, in der Leidenschaft, im Gemüth liegen 
bestimmte concrete Gestaltungsprincipien für diese Ver
knüpfungen, oder vielmehr Entwickelungen und durch 
diese ist auch das Neue, Productive, die originellen 
Ideen bedingt, nicht durch die Ungebundenheit der Re- 
production, die auf dem mechanischen Wege nur Wü
stes, Chaotisches zu Tage fördert. Das Dichten frei
lich ist dem Verf. ein Phantasiren, (d. h. ein ungebun
denes Associiren) „das sowol durch verständige Über
legungen und Forderungen, als durch Ansprüche des 
Schönheitsgefühls in gewisse Schranken gebannt wird“. 
Es würde aber sicherlich sehr schlimm um die dichte
rische Production aussehen, wenn sie nur durch die 
Hebel der verständigen Überlegungen und der Ansprü
che des Schönheitsgefuhles in Bewegung gesetzt würde, 
wenn nicht über den einzelnen Vorstellungsmassen die 
geistige Einheit und Welt des Gemüths vorhanden 
wäre. Indess dergleichen Dinge dürfen in der Her- 
bart’schen Psychologie nicht vorkommen; was über das 
Streben und Gepresst werden der Vorstellungsmassen 
hinausgeht, erscheint ihr als Träumerei.

Andererseit aber soll nicht geleugnet werden, dass? 
wo der Verf. sich auf einem für diese Betrachtungs
weise günstigem Gebiete befindet, in den Paragraphen 
über das Zusammenwirken der Sinne vermittels der 
Reproduction, über die sogenannten Sinnestäuschungen 
u. s. W«; überall Scharfsinniges und Lehrreiches 
gibt. Dasselbe lässt sich von den Erörterungen über 
die Apperception sagen, womit sich Herbart selbst 
schon so mühsam beschäftigt hat, obgleich Ref. auch 
hier den Hauptgrundsätzen dieser Analyse nicht bei- 
Stimmen kann. Del’ dämlich geht davon aus 
(S. 135), durch das Verhältniss des Subjects zum Ob
ject werde eine thätige, eingreifende, aufregende Stel
lung des Wahrgenommenen und eine leidende aufge
regte, afficirte des Wahrnehmenden gedacht. Der phy
sische Vorgang, der der Wahrnehmung zu Grunde 
liege, sei zweifellos ein solcher und der psychische ein 

ähnlicher. Dies wird nun auch auf das Appercipiren 
angewendet, denn dieses sei ein Gewahrwerden , Inne
werden der Wahrnehmungen und die appercipirenden 
Vorstellungen, welche das Subject repräsentiren, seien 
auch hier die durch die Wahrnehmung aus dem Innern 
reproducirten, aufgeregten, afficirten, also leidend be
stimmten. Der Verf. scheint uns hierbei über die un
befangene Analyse und Beobachtung hinauszugehen; 
diese weiss nichts vom Leiden des Subjects in der 
sinnlichen Wahrnehmung (in der Empfindung freilich 
kann es vorkommen), denn ein physischer Vorgang 
wird in der Wahrnehmung nicht beobachtet; und der 
zugleich geistige Gegensatz des Subjects und Objects 
kann auch durch den anderwärts vorausgesetzten oder 
erschlossenen physischen Vorgang allein nicht erklärt 
werden. Mit der Annahme dieses physischen Leidens 
des Subjects befindet sich der Verf. in seiner physika
lischen Theorie. Das Subject ist die einfache Qualität, 
welche durch äussere Ursachen in Zustände versetzt 
wird; das Leiden derselben ist eine Reaction gegen 
den physischen Eindruck und diese ist eigentlich das
jenige , was empfunden wird (S. 122. 135). Da sind 
wir denn äusser das Gebiet der Psychologie in das der 
organischen Physik versetzt. Diese aber hat, abgese
hen von den Herbart’schen Ansichten, bis jetzt nicht 
viel Aufschluss über das Seelenleben gebracht. Mit 
physischen Reactionen kommt man nicht weit; selbst 
die Physiologen sehen sich genöthigt, wenn sie mit ih
ren Untersuchungen dieses Gebiet berühren, ausserdem 
noch eine Seele anzunehmen, die dann am Ende die 
Functionen, um die es sich handelt, übernehmen muss« 
Der Verf. ist hierin allerdings consequenter, er lässt 
einzelne Vorstellungsmassen die Function des Subjects 
des Appercipirens übernehmen. „Diese appercipirenden 
Vorstellungsmassen,“ lehrt der Verf. in Beziehung auf 
die innere Wahrnehmung (S. 144), „sind alle nach und 
nach angeeignet, sozusagen, subjectivisirt Worden, in 
diesem Verhältniss ihres Zusammenhangs liegt ihr Un
terschied von andern Vorstellungen, die noch nicht 
Bestandtheile des Subjects geworden sind.“ Wenn 
demnach der Unterschied der das Subject reprä«enti- 
renden Vorstellungen von den übrigen in dem Verhält
niss ihres Zusammenhangs hegt, so muss daraus wei
ter geschlossen werden, dass das Subject überhaupt 
nicht in einzelnen Vorstellungsmassen stecken kann, 
denn auch die das Subject repräsentirenden hängen mit 
den übrigen zusammen. Dasjenige, was die Vorstei
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langen aneignet, subjectivisirt, besteht nicht in diesen 
und jenen Vorstellungen, sondern ist das Subject in der 
Einheit und Totalität seiner wirklichen und geistigen 
Thätigkeit, welche denn allerdings in den Vorstellungen, 
die der Verf. appercipirende nennt, am deutlichsten im 
Bewusstsein hervortritt. Wollte man entgegnen, diese 
lebendige Einheit und Totalität sei doch keine That
sache der Erfahrung, gehöre also nicht in eine empi
rische Psychologie, so gilt dasselbe von mehren An
nahmen des Verf. Indess, wie wir die Aufbewahrung 
der Vorstellungen, von der dasselbe gilt, dennoch noth
wendig annnehmen müssen, weil ohne sie fast alle an
dern geistigen Phänomene unbegreiflich sein würden 
(S. 83), so auch wird es sich mit der lebendig geisti
gen Einheit verhalten, ohne welche jene Aufbewahrung 
nicht einmal denkbar ist, die Thatsachen des selbst
bewussten Gemüths und Willens aber vollends ganz 
unerklärlich bleiben. Was besonders die weitern Er
klärungsversuche des Gefühls und Begehrens betrifft, 
so muss Ref. behaupten , dass sie einerseits bei dem 
Allgemeinsten stehen bleiben, andererseits in die ein
zelnen Vorstellungsmassen versetzen, was nur als Thä
tigkeit des Subjects gedacht werden kann.

Im dritten Abschnitt: Von der Mannichfaltigkeit 
lind dem Wechsel der Gefühle, ist wieder das Classi- 
ficiren vorherrschend. Es würde uns auch hier zu weit 
führen, dem Verf. in seinen Erörterungen zu folgen; 
wir können nur einige der wichtigsten Punkte, die für 
die ganze Theorie wichtig sind, berühren. Gefühle und 
Begehrungen sind, der Theorie nach, aus dem Gleich
gewicht gekommene Vorstellungen, und zwar die Ge
fühle das Gepresstwerden oder Leiden derselben (S. 349. 
350). Innerhalb der empirischen Betrachtung werden 
zwar die Gefühle definirt als blos innere Zustände des 
Leidens des Subjects (S. 172); allein die Seele leidet 
nur, insofern ihre Vorstellungen sich in diesem Zu
stande befinden (S. 350). Der Verf. hat jedoch keinen 
Versuch gemacht, seine sogenannten „materiellen44 Ge
fühle aus blossen Vorstellungen zu erklären, ja er 
lässt es dahin gestellt sein, ob subjective und objective 
Gefühle, physiologisch betrachtet, nicht insgesammt nur 
förderliche oder schädliche Erregungen der afficirten 
Organe bedeuten (S. 17o). Ref, dächte, die Gefühle, 
welche physiologisch so betrachtet werden könnten, 
müssten noch etwas anderes, als gepresste Vorstellungen 
sein. Doch wir wenden uns zunächst zu den Affectui, an 
denen die Presstheorie des Verf. am deutlichsten her
vortritt. Das Wesen der Affecte besteht nach dem 
Verf. (S. 209 ff.) jn einer Überfülle oder Leere des 
Bewusstseins; sie. können entweder durch zu grosse 
oder geringe Menge} oder durch zu grosse oder ge
ringe Intensität seines Inhalts, oder durch Beides her
vorgebracht werden, und dieser Inhalt besteht in nichts 
Anderm, als in den sich drängenden und verdrängen
den, mehr oder weniger in gepresster Lage sich befin

denden Vorstellungen selbst. — Das Bewusstsein er
scheint uns wie ein Raum, der durch seinen Inhalt bald 
dichter, bald lockerer erfüllt ist. — Indess das Gleich
gewicht ist gestört und Affect vorhanden auch dann, 
wenn schwache Vorstellungen, durch Umstände begün
stigt, auf eine ihnen unnatürliche Höhe getrieben, oder 
starke ungebührlich erniedrigt werden.“ Wodurch tritt 
denn nun eine solche Störung des Gleichgewichts der Vor
stellungen wirklich ein? Der Verf. antwortet (S. 213): 
durch eine Wahrnehmung, die mit dem Reiz der Neu
heit wirkt. Sie afficirt uns, d. h. die V orstellungsmasse, 
die eben das Subject repräsentirt. Und diese Affection 
besteht entweder darin, dass sie (die Wahrnehmung) 
die im Bewusstsein vorhandenen Vorstellungen momen
tan zurücktreibt, wie in der Furcht und dem Schreck, 
oder sie in Aufruhr versetzt, in Unordnung bringt, aus 
dem Hintergründe eine Menge Helfershelfer hervor
lockt, wie in Zorn und Freude.44 Wäre diese Theorie 
richtig , so müsste die Stärke eines Affects dem Grad 
der Neuheit eines wahrgenommenen Ereignisses ent
sprechen. Allein es liegt auf der Hand, dass nicht 
alle Wahrnehmungen, die mit dem vollen Reiz der 
Neuheit wirken, Affect erregen und das umgekehrt 
Wahrnehmungen, die gar nicht mit dem Reiz der Neu
heit wirken, uns lange Zeit hindurch in Affect er
halten, z. B. der Tod geliebter Personen, den wir lange 
vorausgesehen haben : woraus folgt, was auch a priori 
klar ist, dass die Bestimmtheit und der Grad des Af
fects nicht bestimmt wird durch den Reiz der Neuheit 
der Wahrnehmung, die in den Vorstellungsmechanis
mus eindringt. Es kommt dabei durchaus auf das be
wusste sachliche Verhältniss des neuen, wahrgenomme
nen Ereignisses zu unserm ganzen Selbstgefühl oder 
Selbstbewusstsein an. Ein Ereigniss setzt uns in Af
fect in dem Maase, als es, unserer Vorstellung nach, 
etwas enthält, was unser Selbst fördert, oder dasselbe 
hemmt, mag es nun auf das natürliche Selbst- oder Le
bensgefühl sich beziehen oder auf die Selbstgefühle des 
Besitzes, der Macht, der Ehre, der Liebe und des Has
ses u. s. w. Diese zahlreich wahrgenommene und vor
gestellte Förderung oder Hemmung des Selbst ist es, 
welche die Affection ausübt und sie trifft nicht die ein
zelnen Vorstellungsmassen, die in Bewegung gerathen, 
sondern das ganze lebendige Subject, welches hier
durch übermässig erregt und belebt, oder gehemmt her
abgedrückt wird, oder endlich gegen das Ereigniss rea- 
girt sowol nach aussen im Zorn, Verdruss, als nach 
innen, gegen die eigenen Handlungen in den Affecten 
des Ärgers, der Scham, der Reue. Das, was der Verf. 
als den Affect constituirend angibt, die Überfülle oder 
Leere der V orstellungen , ist nicht das Ursprüngliche 
des Affects. sondern ist schon Folge jenes Stosses, der 
durch das alterirte Selbstgefühl erregten natürlichen 
Affection. Die Vorstellungen werden übermässig er
regt oder zurückgedrängt, gehemmt durch die Zustände 
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der organischen Lebensthätigkeit. Die nächsten Ur
sachen, die in denAffecten der Furcht und des Schrek- 
kens aus dem Gegenstand ein Gespenst, aus der 
Wahrnehmung ein Phantasma machen, sind im Wesent
lichen und ihrer Natur nach dieselben, die im Rausch 
und Delirium die Wahrnehmung zu einem Phantasma 
«nnbilden. Die psychischen Zustände des Affects sind 
durchaus durch die Wechselwirkung mit den Zustän
den des lebendigen Organismus bedingt und können 
nur hieraus und zugleich aus den Zuständen des Selbst
gefühls verstanden werden.

Leistet demnach die Theorie der gepressten Vor
stellungen für die Erklärung der Affecte keine beson- 
dern Dienste, da sie sich nur an den äussern Phäno
menen der Vorstellungen hält, so erscheint sie ganz 
unbrauchbar, um die intellectuellen Gefühle zu erklä
ren. Hier begnügt sich denn auch der Verf. mit einer 
von der Theorie abstrahirenden Analyse. Das Schöne 
ist das Gefallende, Angenehme; die Objectivität dessel
ben ist gegründet in den festen Maassen, Verhältnissen, 
Formen und der Grund des angenehmen Gefühls, das 
dem harmonischen Verhältniss seinen Beifall gibt, liegt 
in der Besiegung des Streits als des Hindernisses der 
Vereinigung (S. 178 ff.). Auf die Productivität der dem 
Gegenstand einwohnenden Idee und auf die ideelle, le
bendige Productivität des Selbstgefühls und Selbstbe
wusstseins geht der Verf. nicht zurück. W’as er an
gibt, sind nothwendige Elemente, aber nicht die Sache 
selbst. Die moralischen Gefühle sind bekanntlich nach 
der Herbart’schen Psychologie keine andern, als ästhe
tische. Einen innern Unterschied zwischen beiden bringt 
jedoch der Verf. darin heraus (S. 181 ff.), dass die 
moralischen es mit etwas zu thun haben, was wirthun 
oder lassen sollen. Darin liege der grössere Ernst der
selben. Doch ist dieser Unterschied nur ein zufälliger, 
denn derselbe würde aufgehoben sein, meint der Verf. 
selbst, wenn dem Menschen für irgend eine Kunstübung 

allgemeine Befahi.,un^ ^e^cben wäre, wie 
ei (icselbe für das bewusste Handeln besitzt. Ände
rei seits müsse doch auch unser Gewissen erst geweckt 
vielten und unsere Culturverhältnisse veranlassten mo
ralische Einseitigkeit, man dürfe sich deshalb den Un
terschied nicht so groSS denken. Nach der Herbart’- 
Schen syc io ogie freilich existirt gar kein innerer 

nterschiet • (ie sitt ichen Verhältnisse haben nach ihr 
vot Gültigkert? WC! Sie gefallen. Wie liesse sich auch 
shihi«lnei ^nsl , aus ’ die keine Entwickelung des 

des GelsteSj ‘ e*' kennt, sondern an de
ren Stelle Vorstellungs-Oscillationen setzt, eine höhere 
Ansicht des Sittlichen aufstellen? Dass das s5ttliche 
Selbstbewusstsein in sich selbst, in seiner That, in sei
ner Entwickelung 2lini Bewusstsein des Menschlichen. 
Heiligen. Göttlichen seine Dignität und seinen Grund 
habe und das ästhetische Wohlgefallen dabei Neben
sache ist, diese allgemeine Ansicht muss wol vor 

dem physikalischen Tribunal als eine Träumerei er
scheinen.

Der vierte und letzte Abschnitt der empirischen 
Psychologie handelt von der Mannichfaltigkeit und dem 
Wechsel der Begehrungen. Begehren, lehrt der Verf. 
(S. 349), ist das Aufstreben derjenigen Vorstellung, de
ren Inhalt begehrt wird, gegen Hindernisse; jedoch wird 
es nicht allein an der Vorstellung des Begehrten em
pfunden , auch nicht allein an dem, was sie zurück
treibt, sondern an Beidem zugleich und ihrem Verhält
niss, welches nichts Anderes als Störung des voran
gegangenen Gleichgewichts (der Vorstellungen) ist. Die 
Kraft zu dieser Störung besitzt aber die aufstrebende 
Vorstellung nicht in sich allein, sondern sie gewinnt 
sie nur durch die Verbindung mit einer ihr verwandten 
innern oder äussern Wahrnehmung, welche sie repro- 
ducirt und über den Gleichgewichtspunkt erhebt.44 — 
Wäre diese Erklärung richtig, und wäre „der Inhalt 
und die Bedeutung dieses Strebens die Veränderung 
des gegenwärtigen Zustandes des Bewusstseins,44 so 
müsste die Wahrnehmung oder Vorstellung des Be
gehrten der Begehrung selbst vorausgehen. Dies ge
schieht aber nicht nur, wie der Verf. bemerkt, nicht 
in allen Fällen, sondern durchgehend ruft der Zustand 
des begehrenden Subjects erst die Vorstellung eines 
Gegenstandes dieser Begierde hervor. Begehren ist 
wesentlich ein Zustand des lebendigen Subjects; das 
Aufstreben der Vorstellung- des Begehrten ist Ausdruck 
und Folge des natürlichen oder geistigen Lebenszustan
des des Subjects und das Begehren ist auf Verände
rung dieses gehemmten Lebenszustands (nicht blos des 
Bewusstseins) gerichtet und wird daher auch an die
sem, nicht blos an jenen Vorstellungen, empfunden. — 
Der Verf. unterscheidet sinnliche und geistige Begeh
rungen und ausserdem solche, die ihren Grund im Ob
ject zu haben scheinen und andere, die nur aus sub- 
jectiven Antrieben entspringen. Fassen wir die letztem 
ins Auge. (S. 232). „Dass Begehrungen aus einer 
blos subjectiven Gemüthslage hervorgehen, verräth sich 
am leichtesten dadurch, dass der begehrte Gegenstand 
als gleichgültig oder widerwärtig, der verabscheute als 
annehmlich erscheint. Die Spannung, von weicner ein 
solches Begehren ausgeht, ist dann entweder eine De
pression oder eine Expansion, eine Gemüt isleere oder 
Fülle und das Streben nach Ausgleichung der Span
nung ist das Begehren; z. B. der reuige Sünder und 
Büsser im Mittelalter begehrte das sinnlich Unange
nehme, in dem Glauben, dass hieiaurch ihm ein lheil 
seiner Sündenlast abgenommen werde, er strebte nach 
Erhebung aus seinem niedeigedi tickten Gemüthszustand. 
Wenn dagegen der ritterliche Jüngling im Gefühl sei
ner Jugendkraft nach ruhmvollen Thaten dürstend, auf 
Abenteuer auszog, so lag das Streben zu Grunde, die 
Spannung auszugleichen, welche durch Phantasiebilder 
von Riesen und Drachen und das Gefühl einer zum 
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Kampf mit solchen Feinden wohl gerüsteten Kraft her
vorgebracht werden musste.” — Ref. ist der Ansicht, 
dass es sich bei solchen Zuständen denn doch um et
was anderes handelte, als um die Spannung von ge
drückten Vorstellungen, aus welcher, da sie überall 
vorkommt, im Besondern nichts abzuleiten ist. Es 
kommt hierbei auf die Entwickelung des ganzen Sub- 
jects an, die sich zunächst im Gemüth ausdrückt, aber 
das letztere darf man dann freilich nicht blos als Fülle 
oder Leere von Vorstellungen auffassen. Der Gemüths- 
zustand des Büssers ist nicht blos als eine Depression 
zu denken. Das religiöse Selbstbewusstsein trieb ihn, 
nur im Göttlichen, Heiligen zu leben. Nun aber fand 
er sich in der That zugleich dem Sinnlichen hingege
ben: so entstand eine heftige Reaction des höhern re
ligiösen Selbstgefühls gegen die sinnlichen Strebungen, 
der Affect der Reue und Zerknirschung, welcher ihn 
trieb, das Sinnliche an sich möglichst zu vernichten. 
Er begehrte nicht das Unangenehme als solches, auch 
strebte er nicht nach Erhebung aus seiner Depression, 
sondern er strebte, seinen religiös leidenschaftlichen 
Affect zu befriedigen. Um den Thatentrieb eines ritter
lichen Jünglings zu erklären, bedarf es nicht der An
nahme einer durch Phantasiebilder von Riesen und 
Drachen u. s. w. erregten Spannung; derselbe erklärt 
sich hinreichend aus dem natürlichen Streben des ju
gendlichen von Religion und Liebe begeisterten höhern 
Selbstgefühls nach Ehre und Ruhm. — Das religiöse 
Gefühl und den Gedanken an Gott lässt der Verf. ent
stehen aus dem Gefühl unsers Mangels an physischer, 
intellectueller und moralischer Kraft, aus der Sehn
sucht nach dem Beistand einer höhern Macht und aus 
dem Begehren der Realität des hierdurch erzeugten 
Phantasiebildes (S. 237). Schwerlich wären die reli
giösen Überzeugungen der Menschen so fest eingewur
zelt und nach der objectiven Seite so individuell aus
gebildet, wenn sie einen so ganz subjectiven Ursprung 
hätten; die Anschauung der Natur und Welt und beson
ders ihrer ausserordentlichen Erscheinungen und Ord
nungen darf man hierbei von jenen Gefühlen nicht trennen.

Den Willen fasst der Verf. ausdrücklich nicht als 
Vermögen zu wollen, sondern nur das Wollen als ver
meintliche Wirkung jener Kraft; es ist ein Begehren, 
welches die Erlangung des Begehrten unbedingt 
voraussetzt (S. 246). Ref. will Niemanden zumu- 
then, den Willen als blosses Vermögen iu den
ken, allem die Auffassung des Verf. als blosser Wir
kung , Erscheinung, kann doch auch dem Begriff des 
Willens nicht entsprechen; schon im gewöhnlichen 
Leben versteht man unter Willen den Act der Selbst

bestimmung. Freilich ist dieser streng genommen, „kein 
Gegenstand innerer Beobachtung, allein sollte die freie 
Selbstbestimmung nicht zu jenen oben bezeichneten 
nothwendigen Annahmen gehören, die sich immer von 
Neuem bestätigen? Wenigstens steht oder fällt mit ihr 
der Begriff der Seele oder des Geistes. Wer freilich 
den Grund des Willens als physische Ursache in einem 
Mechanismus von Vorstellungen auffasst, der kann we
der die freie Selbstbestimmung, noch den Begriff des 
Geistes festhalten und muss, um das Wollen von dem 
Begehren zu unterscheiden, zu einem äusserlichen Merk
mal seine Zuflucht nehmen. Was im Willensact über 
die Erlangung des Gewollten geglaubt wird, das kann 
unmöglich das Wesen jenes Acts ausmachen und ge
hört nur zur Erscheinung desselben im Bewusstsein. 
Nur das Begehren ist nothwendiges Resultat aller frü
hem Zustände des Subjects und der mit ihm in Ver- 
hältniss stehenden Gegenstände, nicht aber der Wille, 
die Selbstbestimmung, die oft einen ganz andern Weg 
nimmt, als das stärkste Begehren. Wir können dem 
Verf. nicht folgen in seinen scharfsinnigen Analysen 
der willkürlichen Aufmerksamkeit, der Reflexion, der 
verständigen und vernünftigen Überlegung. Wenn der
selbe aber nun bei der letztem der Reflexion die Stel
lung eines unparteiischen Richters gibt, „der vor allen 
Dingen die Parteien mit ihren Zeugen vernimmt, ver
hört — billigt und misbilligt u. s. w., damit endlich das 
Gute als Gegenstand der Wahl hervorgehe, so müssen 
wir fragen: wie kommen denn, nach der Theorie des 
Verf., die Vorstellungen dazu, Gericht über einander 
zu halten? Wenn nach dem Frühem mehre sinnliche 
Vorstellungen, die sich im engen Raume des Bewusst
seins treffen, sogleich verdunkeln und andererseits die 
Fülle derselben zum Affect wird: wie kommen denn 
jetzt die Vorstellungsmassen zu diesem ganz anständi
gen , einsichtigen, gar nicht mechanischen Verfahren 
unter einander, ohne sich, wie es scheint, zu pressen 
und zu drängen? Dass sie einzeln vorgeführt werden, 
vermindert nicht die Schwierigkeit, denn bei der ver
nünftigen Wahl muss das einzelne Moment in jenen 
Beziehungen zur Totalität derselben erwogen werden. 
Auch können wir nicht zugeben, dass diese einzelnen 
Momente eines vernünftigen Willens blosse Vorstellun
gen seien, denn als solche würden sie nicht Parteien 
sein; zwischen blossen Vorstellungen als solchen würde 
in den meisten Fällen das Subject, dem Buridanischen 
Esel gleich, za keiner Entscheidung gelangen; Motive 
des Willens werden die Vorstellungen als Ausdruck 
der Gemüthsentwickelung, der Leidenschaften u. s. w.

(Der Schluss folgt)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig;.
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Empirische Psychologie nach naturwissenschaftlicher 
Methode. Von M. IV Drobisch.

(Schluss aus Nr. 53.)
Der fünfte Abschnitt enthält äusser der bereits be
rührten Grundansicht eine Kritik der psychologischen 
Begriffe der gemeinen Ansicht und der Theorie der 
Seelenvermögen; wir können dieselbe um so mehr 
übergehen, da aus dem Mitgetheilten die Auflösung und 
Reduction aller bisherigen psychologischen Begriffe in 
Vorstellungsbewegungen sich von selbst ergibt. Der 
Leser mag nun selbst urtheilen, mit welchem Rechte 
diese Ansicht sich als die „natürliche und gesunde“ den 
,, naturphilosophischen Träumereien“ der Psychologie 
der Gegenwart gegenüberstellt. In die Kategorie der 
Träumereien fällt demnach so ziemlich alle Nicht-Her- 
bart’sche Psychologie , die naturalistische etwa ausge
nommen, denn die übrige hat bisher eine geistige Ein
heit anerkannt. Ebensowenig findet die Methode der 
jieuern Psychologie Gnade vor ihr; wir meinen die ge
netische Auffassungsweise und Methode; denn wie ver
schiedene Bahnen auch sonst von verschiedenen Grund
ansichten aus eingeschlagen worden sind, so stimmen 
sie doch hierin überein. Der Verf. findet in der An
wendung derselben auf unsere Wissenschaft nur einige 
dürftige Analogien und einige allgemeine naturphiloso
phische Formeln (S. 27). Dem Ref. hat übrigens diese 
Weise der Kritik nicht überrascht: ist es doch bei den 
Schülern Herbart’s nichts Seltenes, dass sie alle philo
sophische Gedanken, die über ihre eigene Theorie hin
ausgehen, ohne Weiteres mit dem Titel „Phrasen und 
Träummeien schmücken. Die physikalisch-psycholo
gische T leone befleissigt sich ohne Zweifel der Nüch
ternheit, a ei es gibt ja auch wol nüchterne Träume
reien unt zu so den müssen wir solche Annahmen, 
wie die ^el s*ci wie in einem engen Raum pressenden 
Vorstelhings-Oscillationen u. s. w.; zählen. Will diese 
Theorie sich als exacte Wissenschaft geberden, so 
muss sie sich vor solchen Annahmen hüten: auch steht 
sie, ihrer ganzen Anlage nach, gar zu abslract da, bietet 
gar keine Anknüpfungspunkte an die Physiologie und 
ohne diese wird sie auch nie aus ihren physikalischen 
Abstractionen herauskommen.

Ref. muss mit dieser Darlegung der Grundzüge der 
Theorie und der Kritik derselben schliessen. Abge
sehen von den Mängeln, die in der Anlage der Theo

rie selbst liegen, müssen wir das Buch des Verf. will
kommen heissen. In dem Kreise, worin sich diese An
sicht hält, sind die Phänomene mit analytischer Schärfe 
und Gründlichkeit aufgefasst und präcis dargestellt. 
Will man das naturwissenschaftliche, besser physi
kalische Methode nennen, so ist Ref. nicht geneigt, 
dieselbe dem Buche abzusprechen. Wenn die Herbart’- 
schen Schüler nicht mit Unrecht grosses Gewicht auf 
die Form legen , so ist zu bemerken, dass des Verf. 
Stil, obgleich im Ganzen correct, doch nicht frei von 
Härten, verzwickten Constructionen u. dergl. ist. Ein 
Beispiel, das Ref. gerade vor sich hat, sei folgendes 
(S. 173): „Indem sie (die Gefühle), dem Proteus 
gleich, den, sie festzuhalten, mit ihnen ringenden logi
schen Begriffsbestimmungen, in eine andere und wieder 
andere Gestalt sich umwandelnd, nur zu leicht ent
schlüpfen.“ Es ist übrigens eine starke Zumuthung 
von Seiten der Herbart’schen Psychologie, dass die lo
gischen Begriffe, die ihr zufolge keine wirklichen Vor
stellungen, sondern blos Forderungen sind, init den 
Gefühlen ringen und sie sogar festhalten sollen.

Marburg. Franz Vorländer.

Vermischte Schriften.
Melanges philosopldques, lilteralres, historiques et reli- 

gieux par M. I*. A. Stapf er, precedes d'une notice 
sur Vauteur, par M. A. VinetA Deux Volumes. 
Paris, Paulin. 1844. 8. 16 Fr.

Wir erhalten hier die Sammlung der vermischten 
kleinen Schriften eines Mannes, in dessen literarischer 
Thätigkeit, sowie in dessen Leben sich ein kindlich
frommes Gemüth und eine tüchtige, kernhafte Gesin
nung ausspricht. Was ihn uns besonders theuer macht, 
und was uns veranlasst, mit einigen flüchtigen Worten 
die Aufmerksamkeit auf seinen literarischen Nachlass 
zu lenken, sind einmal die Verdienste, welche er sich 
um die Verbretiung deutscher Literatur und Wissen
schaft in Frankreich erworben hat, und dann der Um
stand, dass er lange Jahre hindurch der würdigste Ver
treter des Protestantismus in Paris gewesen ist. Wäh
rend seines langjährigen Aufenthalts in der Hauptstadt 
von Frankreich war er fortwährend bedacht, die Hemm
nisse , die dem Protestantismus in diesem Lande ent
gegenstanden, zu bekämpfen und seinen Einfluss zu er
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weitern. Dabei war er fern von aller gehässigen Pro
selytenmacherei. Sein ganzes Leben trug das Gepräge 
der Glaubensfreudigkeit und eines wahrhaft christlichen 
Sinnes, den er in einer langen Reihe schöner Hand
lungen bekundete. Bei jeder Gesellschaft, die irgend 
einen nützlichen Zweck verfolgte, suchte er sich zu be
theiligen, und wo er nur immer es zu thun vermochte, 
da suchte seine mildthätige Hand die Wunden des 
Elends zu heilen.

Hr. Stapfer stammt aus einer Familie vom Aargau 
und wurde in Bern geboren. Er widmete sich der 
geistlichen Laufbahn und er würde sich nie in das 
aufregende Gewirr der politischen Angelegenheiten ge
mischt haben, wenn er nicht durch den Drang äusserer 
Verhältnisse veraifasst wäre, sich mit öffentlichen Ge
schäften zu befassen. Diese Anregung ging von den 
Ereignissen aus, welche die schweizerische Constitution 
umgestalteten. Nur mit Widerstreben übernahm er die 
Leitung des Cultusministennms, dem er indessen nur 
während der kurzen Dauer der helvetischen Republik 
vorstand. In dieser wichtigen Stellung entfaltete er 
eine ebenso grosse Geschicklichkeit als ein edles Stre- 
ben. Der Einfluss, den er, vom reinsten Patriotismus 
beseelt, ausübte, war für dss ganze Land von den 
heilsamsten Folgen und es fehlte nur die Zeit, alle vor
trefflichen Einrichtungen, zu denen er die Anregung 
gegeben hatte, sich vollständig entwickeln zu lassen. 
Manche von den Ideen, welche von ihm ausgingen, 
haben, von ungünstigen Einflüssen niedergehalten, erst 
später ihre Früchte getragen. Demungeachtet fand sein 
redlicher Wille und die vielen Verdienste, welche er 
sich während seines kurzen Ministeriums erworben 
hatte, genügende Anerkennung und die Regierung des 
Landes bekundete ihm den ganzen Umfang des öffent
lichen Vertrauens, das er besass, dadurch, dass man 
ihn zum Gesandten der Schweiz am Hofe Napoleon’s 
ernannte. Seit dieser Zeit nahm er seinen festen Wohn
sitz in Paris und entfaltete hier eine erfolgreiche Thä- 
tigkeit, die wir oben mit einigen Worten anzudeuten 
versucht haben. Der grösste Theil solcher wohlthätiger 
Anstalten, welche, vom Geiste des Protestantismus ge
tragen , jetzt in Paris und in ganz Frankreich beste
hen, gingen entweder von ihm selbst aus, oder er war 
es wenigstens, der seine ganze Kraft und seinen Ein
fluss aufbot, ihre Ausbreitung zu befördern. Wir nen
nen unter denen, für die er ein ganz vorzügliches In
teresse an den Tag legte, nur die Bibelgesellschaft, 
den evangelischen Missionsverein und die Gesellschaft 
der christlichen Moral. Die Reden, welche er in den 
jährlichen Versammlungen zu halten pflegte, füllen fast 
den einen der beide Bände, welche wir vor uns liegen 
haben. Ausserdem enthält diese kleine Sammlung, in 
die nicht Alles aufgenommen wurde, was aus seiner 
Feder geflossen ist, noch moralische und philososphische 
Versuche, sowie einige historische und literarische No

tizen. Alle diese Abhandlungen tragen den Stempel 
wahrer Religiosität, und es spiegelt sich ein redlicher, 
aufrichtiger Sinn in ihnen. Stapfer ist bei seinen lite
rarischen Productionen nie vom Stachel schriftstelleri
scher Eitelkeit getrieben. Aber seine Darstellung, die 
nirgend überladen wird, bekommt dadurch, dass sie 
das Gepräge einer liebenswürdigen Individualität trägt, 
etwas ungemein Anziehendes. Wir müssen es den 
Herausgebern Dank wissen, dass sie diese’ anspruchs
losen Gaben , welche in verschiedenen Journalen zer
streut waren, zusammengestellt und einem grössern Pu
blicum zugänglich gemacht haben. Vorzüglich ver
pflichtet fühlen wir uns dem trefflichen Vinet, der in 
seiner biographischen Notiz Stapfer’s seinem Freunde 
ein würdiges Denkmal gesetzt hat. Wenn er sich bei 
dieser Arbeit die Aufgabe gestellt hatte, „Stapfer de
nen, die ihn geliebt haben, noch bekannter zu machen, 
seine Verdienste ihnen noch mehr zu vergegenwärti
gen und das Andenken eines ausgezeichneten Men
schen zu beleben,so muss man ihm das Zeugniss ge
ben, dass ihm dies in hohem Grade gelungen ist.

Bernburg. G. F. Günther,

Cwriecliisclie Literatur.
1. Über die Tragödie Antigone, nebst einem verglei

chenden Blick auf Sophokles und Shakspeare von 
Theodor Schacht. Darmstadt, Leske. 1842. Gr. 12. 
20 Ngr.

2. Sophokles’ Antigone, metrisch übersetzt und mit 
Einleitung und Anmerkungen versehen von Friedrich 
Rempel. Rector am Gymnasium zu Hamm. Hamm, 
Schulz.' 1843. Gr. 8? 12% Ngr.

3. Des Sophokles Antigone, griechisch und deutsch. 
Nebst zwei Abhandlungen über diese Tragödie im 
Ganzen und über einzelne Stellen derselben. Her
ausgegeben von Ang. Böckh. Berlin, Veit. 1843. 
Gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

4. Die griechische Tragödie und das Theater zu Athen. 
Einleitung zum Vortrage der Antigone des Sophokles 
in der Gesellschaft Albina zu Dresden von Dr. Ph. 
Wagner. Dresden und Leipzig, Arnold. 1844. Gr. 8. 
10 Ngr.

5. Über Sophokles’ Antigone, eine Vorlesung von Dr. 
Hermann Köc/ily. Dresden und Leipzig, Arnold. 
1844. Gr. 8. 15 Ngr.

0. Firnhaber^ die neueste Antigone-Literatur. N. Jahrb. 
f. Philologie, Bd. XLI, S. 3—86.

Die obigen Schriften sind nur ein Theil der zahlrei
chen Literatur, welche die Aufführung der Antigone 
auf den Hauptbühnen Deutschlands hervorgerufen hat. 
Indessen reichen sie vollkommen aus, um eine Über
sicht der wichtigsten Gesichtspunkte zu geben, welche 
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bei dieser Tragödie zur Sprache zu kommen pflegen. 
Unter sich sind sie in sehr verschiedener Absicht ge
schrieben und darum auch sehr verschiedenen Inhalts. 
Zu Nr. 1 gab eine Abhandlung des Prof. Schwenk 
Veranlassung, welche wir bedauern, augenblicklich 
nicht zur Hand zu haben. Der Verf. macht keine 
grossen Ansprüche, aber manche gute Bemerkungen. 
Schwenk’s Ansichten über das allgemeine Ziel der 
Sophokleischen Tragödie werden bestritten, ausserdem 
aber auch verschiedene dramaturgische Punkte bespro
chen. Zum Schluss eine Parallele zwischen Sophokles 
und Shakspeare, welche, wenn etwas innerlicher ange
fasst, das Verständniss von dem radicalen Unterschiede 
der antiken und modernen Tragödie wesentlich geför
dert haben würde. Der Verf. von Nr. 2 hat früher 
eine kritische und exegetische Nachlese zur Antigone 
herausgegeben und macht jetzt seine Übersetzung ne
ben den vielen andern, die seit Ast und Solger erschie
nen sind, unter Berufung auf ein Wort des letztem 
bekannt: „Es soll hier nichts Neues, nichts Ganzes 
und Bleibendes hingestellt, es soll vielmehr ein Versuch 
zur Lösung einer unendlichen Aufgabe gemacht wer
den. So können viele Arbeiten neben einander beste
hen; dem Einen wird es hierin, dem Andern darin bes
ser gelingen, und bei noch so geringen Ansprüchen auf 
einen hohen Grad von Vollkommenheit wird jede nicht 
ganz thöricht unternommene Bestrebung immer hierin 
oder darin eine Art von Werth behalten/4 Die Ein
leitung gibt eine Exposition des Inhalts der Tragödie, 
mit untergesetzten Noten über einzelne Stellen. Eine’ 
Kritik der Übersetzungen von Thudichum, Wex und 
Donner hat derselbe Verf. in den N. Jahrb. f. Philol., 
XL, S. 428 ff. gegeben. Der Charakter des Buches 
Nr. 3 ist ein wesentlich anderer als der der übrigen 
»Schriften. Es ist ein Werk, ein ig «d während 
jene Abhandlungen aus blossem Zeitinteresse hervor- 
gegangen sind. Die einzelnen Bestandtheile desselben 
sind aber schon früher bekannt gewesen. Die Über
setzung ist zuerst vor dem Clavierauszuge der Compo- 
sitiou von Mendelsohn - Bartholdy abgedruckt und in 
diesei neuen Ausgabe nur wenig verändert. Der grie- 
chisc io ext ist ihr jetzt in eigenthümlicher Recension 
gegenüber geste 1t. Die beigegebenen Abhandlungen 
sind im • • und 1828 in der königl. Akademie der 

issenschaften zu erlin gelesen, die nachträglichen 
Beme^ungen zur ersten im J. I825 gescbricben. Die 
183° eschälflgt sic 9 .und in dem Anhänge S.

mit deP his“er‘ Frage über die Zeh des 
samischen Kriegs und des danach Zll bestimmenden 
Auftuhrungsjahres der Antigone, einer Frage die ausser
dem von Seidler, Hermann (Praef. Antia ed 3) 
Wex (Proleg. cap. l^ Krüger (historisch-philölo- Stu- 
men S. 208—218) mit grösster Gelehrsamkeit und, glei
chem Scharfsinn besprochen ist, zu deren definitiver 
Erledigung indessen die bis jetzt disponibeln Stellen 

nicht ausreichen. §. 10—22 wird die Fabel der Anti
gone besprochen, eine Übersicht der Tragödie gegeben 
und von der Einheit derselben, welche Absicht der 
Dichter verfolgt und wie er demzufolge die beiden 
Hauptcharaktere gezeichnet habe, gehandelt. Die zweite 
Abhandlung bespricht einzelne Stellen jn kritischer 
hermeneutischer und metrischer Hinsicht und enthält 
viele schöne Erklärungen und wichtige Berichtigun°,en 
welche mehr oder weniger bereits in den literarischen 
Verkehr übergegangen sind. Das Ganze ist ein Werk 
des vielbewährten Meisters, welcher durch seine häufig 
wiederholten Vorlesungen über die Antigone nächst 
Hegel, der seine Theorie vom Tragischen an dieser 
Tragödie zu exemplificiren pflegte, in Berlin wol am 
meisten dazu beigetragen, die Vorliebe für dieses Drama 
rege zu erhalten. — Nr. 4 und 5 gehören zusammen, 
indem sie sich gegenseitig ergänzen, auch beide aus 
dem "Bestreben hervorgegangen sind, das grössere Pu
blicum zum besseren Verständniss der gerade über die 
dresdener Bühne gehenden Antigone anzuleiten. Nr. 4 
behandelt meist die sogenannten scenischen Alterthii- 
mer, Nr. 5 bespricht zuerst die äussern Zeitverhältnisse, 
unter denen die Antigone entstanden ist, zweitens wird 
eine Entwickelung und kritisirende Betrachtung des 
ganzen Ganges der Tragödie gegeben. Nr. 6 führen 
wir mehr an, um darauf zu verweisen, als um diese 
Beurtheilung von zehn verschiedenen Schriften von 
neuem zu beurtheilen. Nächst der Kritik vieler Über
setzungen und neben vielen Erklärungen einzelner Stel
len beschäftigt sich diese Arbeit besonders mit einer 
ausführlichen Kritik des Kreontischen Charakters.

Uns selbst stellen sich zwar, wie es bei einer so 
interessanten Aufgabe und so vielseitiger Beleuchtung 
derselben nicht anders sein kann, eine Menge wichtiger 
Fragen, welche auf Veranlassung der obigen Schriften 
zu besprechen wären. Allein die Sache sowol als das 
nothwendige Maas dieser Anzeige gebieten Beschrän
kung, daher wir im Folgenden nur einige der bedeu
tendsten Gesichtspunkte herausgreifen.

So ist es besonders die allgemeine Idee des Stücks 
und die Auffassung der beiden Hauptcharaktere, welche 
uns in der Kürze beschäftigen soll. Wie im Publicum 
bei den Aufführungen sehr verschiedene Stimmen dar
über laut zu werden pflegten, so ist es auch bei un
sern Verff. der Fall. Bei einigen überwiegt das sittliche 
Wohlgefallen an dem Charakter der Antigone, bei an
dern das Bestreben, die künstlerische Einheit der Tra
gödie aufzufassen. Zu jenen gehört namentlich Hr. 
Schacht, dem sich Hr. Firnhabei^ wenigstens in Bezie
hung auf den Charakter des Kreon zur Seite stellt, 
denn von der Antigone hat Hr. F. sich vorbehalten zu 
reden. Hr. Schacht wfll es gegen Schwenk nicht Wort 
haben, dass cs der Zusammenstoss zweier Pflichten 
sei, der die Grundlage des Stücks ausmache und dass 
die Schuld so Sut au^ der Nichte wie auf dem Könige 
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laste, sondern Antigone sei ganz edel, Kreon aber ein 
Tyrann (bei Hrn. Firnhaber wird er zu einem wahren 
Ausbund von Tyrannen, wodurch er, fürchten wir, auf
hört, eine poetische Person zu sein, wenigstens im 
Sinne des antiken Dramas), und die Grundidee des 
Werkes sei eben die Schilderung eines Tyrannen, der 
auf irdische Gewalt pochend die göttliche mit Füssen 
trat. „In der Trunkenheit des Sieges, der ihm den 
Thron erwarb, hat er ein übermüthiges Gebot erlassen. 
Frevelnd gegen Pietät und Religiosität fällt er ein To
desurtheil über die Heldenjungfrau, die dem Zuge ihres 
Herzens, dem altheiligen Pflichtgebote allein gefolgt 
ist, und damit zerstört er sein eigenes Haus; er achtet 
der Familienbande nicht und zerreisst damit seine eige
nen. Das Stück konnte den Titel Kreon führen, hätte 
nicht der Dichter vorgezogen, es nach der Jungfrau 
zu nennen, an deren entschlossenem Charakter der 
Despot scheitert und deren Name den reinsten Klang 
auf die Nachwelt bringen sollte. So wählte Shakspeare 
für eine Tragödie, die Brutus heissen konnte, den Ti
tel Cäsar.44 Von der Antigone sagt er, allerdings sei 
sie herbe gegen die Schwester, allein sie selbst mildere 
ihre Worte durch den Zusatz: „Es schmerzt mich, 
dass ich so zu Dir reden muss.“ — „Dies Wort4S fährt 
Hr. Schacht fort, „sollte auch uns genügen. Wem es 
aber nicht genügt, wem das Herbe jener Ausdrücke 
dennoch anstössig bleibt, der möge bedenken, dass So
phokles und sein Volk eine andere Himmlische als wir 
zu verehren und als Muster hochgesinnter Jungfrauen 
zu betrachten hatte, die dunkeläugige Pallas Athene, 
in der sich Weisheit und Sittenadel mit einer Strenge 
und Schärfe verbindet, wovon uns fast ein Widerschein 
in Antigonen begegnet.44 Der bedenke, möchten wir 
hinzufügen, dass ein solcher Pathos, wie er die Brust 
der Antigone ganz ausfüllt, überhaupt unmöglich Machte 
und höflich auftreten kann, zumal wenn ihm von zah- 
merenGemüthern so gewöhnliche Beruhigungsgründe vor- 
gehalten werden, wie Ismene dort der Schwester vorträgt.

Diese Auffassung ist keineswegs diejenige, welche 
jetzt in den hohem Kreisen der Kritik vorherrscht. 
Diese werden vielmehr durch dasjenige repräsentirt, 
was Hr. Böckh über die Idee des Stückes sagt, oder 
durch die mehr Hegelsch gefärbten Bestimmungen Hrn. 
Köchly’s. Nath diesem ist die Idee des Stückes kei
neswegs der Opfertod der Antigone und die Bestrafung 
ihres Mörders an sich, sondern der Conflict dc • posi
tiven Salzung des. bestehenden Staates mit dem ewigen 
ungeschriebenen. d?iher nur im Selbstbewusstsein enthal
tenen göttlichen Gesetze. Kreon repräsentirt die Positi- 
vität des Staats, ‘Antigone die Subjectivität der Pietäts
pflicht. Beide haben Recht und Unrecht u. s. w. —• 
Nach Hrn. Böckh ist der Grundgedanke der Tragödie 
der sehr allgemeine, dass ungemessenes, leidenschaft-
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liches Streben, welches sich überhebt, zum Untergang 
führe. „Der Mensch messe seine Befugniss mit Be
sonnenheit, dass er nicht aus heftigem Eigenwillen 
menschliche oder göttliche Rechte überschreite und zur 
Busse grosse Schläge erleide. Die Vernunft ist das 
Beste der Glückseligkeit. Beide Hauptcharaktere ver
folgen ein Recht, aber mit Leidenschaft, worüber sie 
der Busse der Unvernunft verfallen.44 Antigone sei zwar 
mehr in ihrem Rechte und edler gehalten als Kreon, 
doch habe der Dichter durch wiederholte Aussprüche 
des Chores deutlich genug zu verstehen gegeben, dass 
auch ihr Pathos zur Schuld führe. Kreon’s Verbot sei 
hart, tyrannisch und irreligiös, Antigone’s Pflichtgefühl 
begründet und natürlich, aber „durch Übertretung des 
Staatsgesetzes löst sie den gesellschaftlichen Verband 
auf, und indem sie den eigenen Willen mit Gewalt 
durchsetzen will, überschreitet sie die Grenzen ihres 
Geschlechtes und der Uniert hanin.“ Auch sei sie ge
gen die Schwester zu hart, und gegen Kreon auf 
unerlaubte Weise trotzig. Wer wollte auf der 
andern Seite sagen , dass dieser als schlechter 
Tyrann dargestellt sei? Wie Antigone einen weib
lich frommen, hat Kreon einen männlich strengen, 
dem Staatsmann angemesseneren Beweggrund. Auch 
er konnte herrlich wirken, wenn ihn nicht Eifer für 
das Vaterland und seine Würde zur Leidenschaft 
führte, bis zur Geringachtung des Göttlichen und zur 
Tyrannei. „So bewährt der Dichter an edlen und 
trefflichen Naturen, wie eigenmächtige Vermessenheit 
und, Mangel an Besonnenheit beide im Wechselkampfe 
vernichtet.44

Es ist nicht dieses Ortes, sich auf positive Fest
setzungen einzulassen, welche ins Allgemeine und 
darum zu weit führen möchten. Wir begnügen uns 
mit einigen meist negativen Betrachtungen und tv<naaef£ 
und zwar in aphoristischer Weise.

Vorerst geben wir zu,, dass nur auf diese Weise, 
wenn der Kampf der beiden gleich berechtigten Haupt
personen als die Eine aus zwei Gegensätzen entsprin
gende Handlung des Stückes gesetzt wird, die erste 
Forderung an ein vollendetes Kunstwerk, die Forderung 
der innern Einheit, Befriedigung findet. Aber ist. fra
gen wir, die Antigone wirklich in dem Sinne das voll
endetste Werk des Sophokles, wie jetzt ziemlich afl- 
o-emein angenommen wird? Ref. gesteht zu denjenigen 
zu gehören, welche die beiden Ödipe, namentlich den 
König Ödip vorziehen, und bei der Antigone, besonders 
während der Aufführung, wiederholt mit dem Gefühle 
einer doppelten Handlung beschlichen zu sein, von de
nen die erste, der Untergang der Antigone, das höchste 
Interesse in Anspruch nimmt, während die zweite, die 
Katastrophe des Kreon, vorzüglich in den letzter Auf
tritten etwas Abspannendes hat.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Lassen wir uns durch die Stimmen aus dem Alterthume 
nicht bestechen. Wenn es in dem alten argumentum 
heisst: to ägaga iwv xakklvTiüv Supoxktovg, so ist dieses 
gern zuzugeben, nur nicht in dem Sinne, dass es kein 
schöneres gebe. Wenn aber die Athenienser den Sopho
kles wegen der Antigone zum Feldherrn gegen Samos 
gemacht haben, so haben sie dabei doch gewiss weniger 
die ästhetische Vollendung, als die tüchtige bürgerliche 
Gesinnung, die sich darin ausspricht, vor Augen gehabt* 
Oder sie liessen sich mehr durch die grossen Schönhei
ten dieser Tragödie, als durch seine Schönheit bestim
men, durch die herrlichen Chorgesänge, deren so ausge
zeichnete in solcher Anzahl kaum neben einander wieder 
vorgekommen sein mögen, durch den hochherzigen und 
edlen Charakter der Antigone, der in den Vorstellungen 
von edler Weiblichkeit seiner Zeit Epoche machen 
musste, durch die vielen trefflichen Grundsätze, welche 
Kreon und Hämon aussprechen.

Zum Behufe der specielleren Kritik aber scheinen 
uns besonders zwei Fragen entschieden werden zu 
müssen, welche theils noch nicht präcis genug gestellt, 
oder auch, wenigstens in der Tagesliteratur über die 
Antigone, auf dieses Drama noch gar nicht angewen
det sind.

Die erste dieser Fragen ist, ob wirklich die Aus- 
spt Uche des Chors in dem Grade maasgebend für die 
Beurteilung des ganzen Stückes und der Hauptperso
nen sin , wie Hr. Böckh und die Meisten annehmen. 
Denn t ei Chor nennt die Jungfrau des harten Vaters 
hartes Kint, sagt von ihr, vorschreitend bis zum Äus
sersten des irotzes habe sie an Dike’s Thron gewalt
sam angestossen, uiz er hält es meist mit Kreon, und 
asst sich, wie dieser, erst durch den Tiresias die Au- 

g offnen. Hr. Böckh aber begründet sein Urtheil be
ständig diesen Aussprüchen des Chors, und stellt 
gelegentlich (S. 159) den allgemeinen Kanon auf: 
„Besondere Wichtigkeit haben aber hier die Andeutun
gen des Chors, der über die Leidenschaft der Han
delnden stehend das allgemeine Urtheil für den Be
trachtenden zieht und den geistigen Inhalt der Hand
lungen ausspricht, als Organ des seines Zweckes sich 

wohl bewussten Dichters.“ Das ist die Ansicht die 
durch Schlegel’s Vorlesungen begründet und ziemlich 
allgemein gaworden ist. Er nennt in diesen Vorlesun
gen I, S. 113, den Chor den personificirten Gedanken 
über die dargestellte Handlung, die verkörperte und 
mit in die Darstellung aufgenommene Theilnahme des 
Dichters, als des Sprechers der gesammten Menschheit, 
oder S. 115 „mit einem Worte“ den idealisirten Zu
schauer. Aber ganz andere Ansichten sind von an
dern, gleichfalls wohl berufenen Kunstrichtern laut ge
worden, wie von Welcker, von dem zu wünschen, dass 
er sich gelegentlich ausführlicher über diese wichtige 
Frage aussprechen möge, Äschyl. Tril. S. 26. „Wenn 
im Charakter des Chors, welcher aus der Gemeinde 
gebildet, durchgängig seine Beziehung auf die Verhält
nisse, sowie auf die gewöhnliche Natur des Volkes zu 
behaupten scheint, im Allgemeinen eine gewisse Mittel
mässigkeit der Ansicht liegt, dem gewöhnlichen Sinn 
einer gutartigen Menge angemessen, Bereitwilligkeit, 
Frevel, Gefahren und Irrthümer zu meiden, aber 
auch Unfähigkeit, hohe Tugenden und Heldennaturen 
zu begreifen u. s. w. Und vollends Gruppe, Ariadne 
S. 736. „Bei Sophokles ist der Chor mit in die Dar
stellung hiueingezogen, er ist nicht blos Träger lyrischer 
Gesänge, nicht blos ist er da, um Tanz zu halten, son
dern er spiegelt, als Volksmeinung und öffentliche 
Stimme, die Handlung und das Bewusstsein ab. Aber 
Alles fehlt daran, dass er über der Handlung stände 
und wol gar die Raisonnements des Dichters darüber 
in den Mund bekäme, in welchem Sinne die Neuern 
ihn meistens nachgebildet, sondern er selbst überschaut 
keineswegs das Ganze, er ist sogar besonders befangen, 
und dient vornehmlich dem Dichter dazu, durch seine 
Befangenheit und die Widersprüche seiner Ansichten., 
wol gar durch das ausdrücklich Kurzsichtige und Ver
kehrte seiner Urtheile, den Zuschauern selbst, welche 
höher gestellt werden, die wahre Auffassung nahe zu 
legen.“ — Diese Frage ist einer umsichtigen Prüfung 
unterzogen von Klander, de choro Sophocleo, in einer 
Preisschrift der kieler Universität, zusammen gedruckt 
mit Grauert de re municipali Bomanoruni. (Kiliae, 1840o 
4.) Auch Klander entscheidet sich dahin, dass der 
Chor keineswegs über der Handlung, geschweige denn 
über den Zuschauern stehe, sondern er sei durchaus 
pi die Handlung verstrickt und nur dadurch von den 
eigentlich handelnden Personen unterschieden, dass er 
die Gefühlsmomente aus den scenischen Vorgängen 
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sammelt und auf diese Weise die Handlung bald re- 
capitulirt bald bevorwortet, oderauch, setzen wir hinzu, 
in lyrischen Excursionen arabeskenartig umzeichnet.

Die zweite Frage ist: Ist das Gebot des Kreon 
wirklich in dem Sinne, wie gewöhnlich angenommen 
wird, Staatsgebot, und ist das Recht, auf welches An
tigone sich bezieht, nicht gleichfalls und vielleicht gar 
in höherm Grade ein Staatsrecht (ius publicum), kei
neswegs blos in ihrem subjectiven Gefühle begründet? 
Bef. kann sich von dem angeblichen Staatsgebote, 
welches Kreon repräsentire, nicht überzeugen. Das 
Gesetz, welches er erlassen, ist sein Befehl, in einer
Art von Belagerungszustand Thebens erlassen (Antigone 
Scheint ihn mit Absicht in den ersten Versen GT^arv^og 
zu nennen), unberathen mit den Ältesten, denen es an- 
gekündigt wird, nachdem man bereits zur Execution 
geschritten ist. Kreon lebt der Überzeugung Vetat c’est 
moi und muss sich deshalb von dem eigenen Sohne 
mit den köstlichen Worten zurechtweisen lassen: nölig 
jag ovx ^rtg avdgog IgO? trog, ein Staat ist nicht 
der Eines Mannes ist, und xal&g tQ^p^g favav yfg agyoig 
povog. Die Frage stellt sich also richtiger: War An
tigone gehalten, einem formell und materiell willkürli
chen Befehle zu gehorchen? Denn Kreon’s Befehl hat 
den Sinn, ihren Bruder zu ihrem Feinde zu machen, 
was vor Gott und Natur unerhört ist. In diesem Sinne 
sagt sie V. 9 % ot kav&avu ngbg rovg yllovg oTtlyovca 
tüv f/ßnwv xaxa; wo die einzig richtige Auslegung die 
ist, welche fyd-gä/v xaxa durch das, was den Feind zu 
treffen pflegt, erklärt, nämlich dass sein Leichnam als 
Aas den Hunden und Vögeln vorgeworfen, seine Seele 
gewaltsam diesseits festgehalten wird. In diesem Sinne 
heisst es V. 48 «AZ’ ovötv avtw rwv tpcuv tigyttv pha, 
es steht nicht in seiner Macht, mich von dem Meini
gen, von meinen theuersten, eigensten Rechten und 
Pflichten abzuhalten. Freilich Kreon fordert Gehorsam 
in allen Stücken, selbst wo er Ungerechtes gebiete, V. 
64a «ZI ov nöliQ GT-yout, tovÖs yQvt xlveiv xat apix^a 
x«t J/xaza xal tävavrla. Ismene, welcher der Dichter 
die schwächere Weiblichkeit, um der Antigone zur Folie 
zu dienen zugewiesen, beugt sich; der Chor, der in der 
Antigone, wenn er nicht singt, ziemlich haltungslos ist und 
zwischen Misbilligung und Billigung des Kreon hin- und 
herfährt, scheint beizustimmen. Dem Chore stimmt nach 
der Consequenz seines Piincips wieder Böckh bei, welcher 
S. 262 Worte ausspricht, in welchen die Rechtsfrage des 
Stücks sehr scharf gefasst und gewissermassen auf die 
Spitze getrieben ist. „Hat Sophokles, wie ich selbst be
merke (erste Abh. §. 10), das Unrecht der Antigone gemil
dert, indem er den Staatswillen nur in der Person des 
Herrschers darstellt, so bleibt es doch immer Staats
wille, weil Kreon gesetzmässiger Selbstherrscher ist 
(Hr. Firnhaber stellt selbst dieses in Frage), und so 
lange er nicht herabgeworfen ist, bleibt sein Gebot 
rechtskräftig, und wenn er Ungerechtes gebietet, kann 

zwar durch Umwälzung die Herrschaft dem Tyrannen 
aus einer blos natürlichen und jenseits der Grenzen 
des sittlichen Staatsverbandes liegenden Nothwendigkeit 
entzogen werden; ehe dies aber geschehen und ein 
neues Recht gegründet ist, bleibt der, welcher des 
Herrschers Gebot übertritt, dem Staate Busse schuldig, 
und wenn auch des Herrschers Wille noch so tyran
nisch war. So denke nicht etwa nur ich, dessen ei
gene Meinung sowie die eigene Meinung sämmtlicher 
Politiker und Philologen über diesen Gegenstand für 
die Erklärung der Antigone völlig gleichgültig ist, son
dern das ganze Stück lehrt dies: dies lehrt der Chor: 
dies meinte gewiss auch Sophokles, der viel zu tief 
dachte, als dass er eine andere, oberflächlichere politi
sche Überzeugung gehabt haben sollte, wenn diese 
auch, wie es scheint, neuerlich Einigen zu legitimistisch 
vorgekommen ist.“ Dass Sophokles so dachte be
zweifeln wir, auch dass die Blüthe der Perikleischen 
Zeit so dachte, und dass diese Zeit dem Sophokles die 
Strategie gegeben haben würde, wenn er diese Grund
sätze, bei welchen Harmodios und Aristögiton als Ver
brecher erscheinen mussten, gehabt hätte. Der Chor mag 
es lehren, obgleich er in seinen Aussprüchen keineswegs 
consequent ist; seine Autorität ist für uns keine bindende. 
Dass das ganze Stück diese Lehren verkündige, müssen 
wir ernstlich in Abrede stellen. Den schwächeren 
Personen, Kreon, dem Chore, der Ismene, stehen Hä- 
mon, Tiresias, Antigone gegenüber, offenbar diejenigen, 
in welche der Dichter die bedeutendsten Momente ge
legt hat: Hämon, die kräftige Staatsjugend, die den 
Muth hat, des Volkes Stimme vor den Thron zu brin
gen und sässe auch der eigene Vater darauf, Tiresias. 
der Träger des lus sacrum, welches die ihm angetha- 
nen Beleidigungen durch grause Störung des gewohn
ten Naturlaufes zu erkennen gibt, Antigone, die hoch
herzige Pietät, die ohne rechts oder links zu sehen 
ihre Pflicht gegen Vater und Bruder thut, gegen jenen 
im Ödipus auf Kolonos, gegen diesen in unserm Stücke. 
Auch diese Partei beruft sich auf Rechte und Gesetze, 
und, wie uns bedünken will, mit besserm Grunde als 
die gegenüberstehende. Das Recht der Todten war 
uralt, durch ganz Griechenland verbreitet, von den ein
zelnen Staaten sicherlich recipirt, jedenfalls usu, wenn 
nicht durch ausdrückliche Satzung, auf die aber hier so 
viel nicht ankommt. Denn auch der Befehl des Kreon ist 
kein „geschriebenes Recht“, und deshalb, weil Antigone 
sich vielleicht nicht auf einen Buchstaben des Gesetzes 
berufen konnte, darf man unmöglich (mit Hrn. Köchly) 
sagen, ihr Recht sei blos in ihrem Selbstbewusstsein 
vorhanden gewesen. Von diesem Rechte lässt der 
Dichter sie sagen, der eine Bruder sei ovv Mx?] xal 
vopco beerdigt worden V. 24. Wegen dieses Rechts 
beruft sie sich auf das alte, von Zeus und der Dike 
selbst geheiligte Gesetz V. 439, o? zwßö tv av&Qamoig 
(OQioav vopovg, wo in der weitern Folge die schönen



219

Worte Tuygama xuatfaki} &emv gewiss nicht sa
gen wollen, dass es blos eine Thatsache des Glaubens 
sei, oder auf den negatitven Umstand hinweisen wollen, 
dass dieses Recht nicht aufgeschrieben sei, sondern 
das ist die Meinung, dass gegen ein so tief ins Gemüth 
und in die Sitte der ganzen Nation eingewurzeltes ins 
sacrum jenes Gebot von gestern (ov yap n ^vv ?e xuy- 

aZA1 af/ uote zavza) für nichts zu achten sei.
Durch Kreon’s Befehl sind sowol die obern Götter be
leidigt als die untern, jene, weil ihnen der Leichnam 
aufgezwungen, diese weil er ihnen vorenthalten wird; 
die ganze Natur beginnt sich zu empören und schwere 
portenta schreien laut um Abstellung einer irreligiösen 
Willkür. Kreon selbst sieht zuletzt ein, dass er bei 
den bestehenden Gesetzen hätte bleiben müssen, V. 
1068, JZJozza yap pi] zovq xa&cozcüzaq v6f.iovq aqtozov 
fl chfavza zbv ßtov zeIeiv. Aber es ist zu spät und er 
büsst mit dem Ruine seines ganzen Hauses was er 
gewagt, was er, obgleich doppelt und dreifach gewarnt, 
dennoch durchzusetzen gewagt hatte. Mithin ist Kreon, 
wenn wir es scharf ausdrücken wollen, der Revolutio
när; sein Gebot wollte ein älteres, heiliges Recht auf
heben; man muss ihn einen Revolutionär nennen, so 
gewiss auch die Staatsgewalt revolutionär verfährt, 
wenn sie das bestehende Gesetz ohne triftigen Grund 
antastet. Denn mag Polynikes als Lebender Verrath 
an seinem Vaterlande geübt haben, er hat es mit sei
nem Tode gebüsst, und an seiner Seele hatte Kreon 
kein Recht. Und in der That scheint Sophokles mit 
seiner Antigone nicht das, was man ihm jetzt meistens 
zumuthet, sondern das grosse Grundgesetz jedes freien 
Staates, wie damals Athen in der schönsten Blüthe 
seiner Freiheit stand, einprägen zu wollen, dass nicht 
die Macht regiert, sondern das Gesetz, d. h. dass die 
Macht nach ewiger Nemesis sich selbst vernichtet, 
welche sich in Widerspruch mit wohlbegründeten Rech
ten setzt.

Bei der Beurtheilung des Charakters der Antigone 
S1”^. U?re Betrachtungen beim letzten Auftritte von vor- 
zuo ic ei Wichtigkeit. Dabei die für uns jedenfalls 
anstössigen Worte V. 869 ff.:

Denn nunmerme ir, wenn Mutter ich von Kindern war, 
^ioc , wenn ein atte sterbend mir dahin gewelkt, 
Hätt tciZU1" r°tz üen Bürgern solche That gethan. 
Um welcher Ursach willen sag> ich dieses wolüf 

tarb mir ein *a  e» w*' rd ein andrer wieder mir, 
n" „kM von jnderm Manne, wenn ich das vcrlo;. 
Kann der HadeS. Mn ""d Vater birgt,

*) Darüber s. besonders Wex, Prolegom p. 72 sq.

Kann mmnaer mir em Bruder wiederum erblühn.

Das ist die Übersetzung Hrn. Böckh’s. der das ßtu 
nokmöv sehr stark ausgedrückt hat. Dass Antigone 
bei ihrer That den Bürgern nicht trotzte, beweisen zur 
Genüge die Worte Hamon’s, er habe im Volke Reden 
gehört, wie diese:

Sie, die den eignen Bruder, der im Kampfe fiel, 
Nicht unbestattet, Frass den Hunden, liegen liess, 
Nicht Beute werden für des Vogels Raubbegier, 
Ist diese denn nicht wahrlich goldner Ehre werth?

Entweder ist ßt'a nicht zum Trotz, oder noktzai sind 
hier nicht die Bürger, sondern die Staatsmacht, oder 
die ganze, in vieler Hinsicht wunderliche Stelle ist bei 
späterer Aufführung eingeschoben. Der Ansicht ist 
der Verf. von Nr. 1. Äusser ihm verweilt besonders 
Nr. 5 bei dieser Stelle; das Auffallende wird in ent
schiedenen Ausdrücken hervorgehoben, aber, heisst es, 
Sophokles könne seinem guten Freunde Herodot, wel
cher einer Perserin gelegentlich ähnliche Reflexionen 
in den Mund legt, zu Liebe diese Worte angebracht 
haben. Damit wird, dünkt uns, die Sache immer 
schlimmer: der Dichter und der Freund haben sich 
dann eine Schwäche zu Schulden kommen lassen. Am 
nachdrücklichsten betreibt Hr. Böckh die Rechtferti
gung, in der zweiten Abhandlung, S. 260 ff., mit Rück
sicht auf Jacob Qu. Soph. I, p. 351, und Schönborn 
über die Ächtheit der Verse 895—906 in der Antigone 
des Sophokles, Breslau, 1827. 4. Nach Beseitigung 
minder erheblicher Schwierigkeiten wird die Aufgabe 
der Rettung auf drei Punkte fixirt, das Verhältniss 
der Stelle zu der parallelen Herodot’s, II, 35*),  die 
Rechtfertigung des Gedankens selbst, und die Ent
fernung des Vorwurfs der Unmenschlichkeit. Gegen 
den Vorwurf der Unangemessenheit wird die ähnliche 
Stelle bei Äschylus Eum. 643 sqq., 721 sqq., ange-
zogen, wo Apoll den Orest von der Strafe des Mutter
mordes frei spricht, weil nicht die Mutter, sondern 
der Vater der erzeugende Theil sei, und die Mutter 
blos des Keimes Nährerin, und selbst die Jungfrau 
Athene darauf eingeht, weil keine Mutter sie geboren 
und weil sie durchaus das Männliche liebe, ausgenom
men nicht zu freien. In diesem Sinne sagt auch G. 
Hermann: Sed placebant talia scilicet Atbenien-sibvs. 
Indessen liegt die Hauptschwierigkeit nicht sowol in 
der Betrachtung selbst und deren sophistischer Pointe, 
um einen Ausdruck des Hrn. Köchly zu wiederholen, 
sondern in der Zulassung derselben an dieser Stelle 
der Tragödie, in diesem Zusammenhänge, wo Antigone 
in tiefster Gemüthsbewegung vom Leben Abschiet nimmt 
und sich in den Tod und in welchen lo • zu gehen 
anschickt; in welchem Betracht selbst die Parallelstelle 
bei Äschylus wenig nützt, da jclje eflexionen dort 
im Zusammenhänge einer Gerichtsveihandlung ausge
sprochen werden, wo sie ganz an i item Orte sind. Man 
hat gesagt, der Dichter wol e mit diesem Rückfall 
aus der begeisterten rl hat in die kalte Reflexion den 
schwierigen Gemüthszustand der Antigone andeuten, 
die über den Werth ihrer That unsicher zu werden an
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fange. Das werden wir, die wir zu den entschiede
nen Verehrern der Heldin gehören, nicht zugeben kön
nen, sondern wir werden mit Hrn. Schacht sagen: 
„Das klaranziehende Bild von der Heldin des Stückes, 
das man aus den ersten Scenen gewonnen hat, fängt 
an sich zu trüben, und man ist ungewiss, ob hier die
selbe Antigone vor uns steht, die noch kurz vorher 
so ohne Schwanken, im hellsten Bewusstsein ihres 
Thuns, mit sich selbst und mit der Gottheit völlig im 
Reinen war. Hier im Moment des wehmüthigsten Ge
fühls, auf ihrem Todesgange, föngt sie an zu vernünf
teln, nach Gründen der Rechtfertigung sich umzuthun, 
ihre Haltung und Hoheit zu verlieren.“ Hr. Schacht 
verwirft diese Worte deshalb mit vielen Andern, was 
uns indessen zu kühn scheint. Es könnte eine psy
chologische Feinheit des Dichters sein, die tiefe Ge- 
müthsbewegung so schnell und gerade in diesem Au
genblick zu so verständiger Überlegung umschlagen 
zu lassen, denn es ist eine Eigenheit heftiger Stim
mungen, dass der Verstand häufig wie durch spontane 
Erregung seine kühlen Erwägungen mitten in die 
Fluctuationen des Gefühles hineinwirft, eine Art von 
Reaction dieser Geisteskraft gegen die einseitig ange
spannte Empfindung. Ähnlich sieht der treffliche Sol
ger diese Stelle an, dessen Worte Wex in seiner Be
handlung dieser Frage, Proleg in Antig. p. 71 etc. an
gezogen hat. „Es ist, sagt Solger, z. B. sehr natürlich, 
dass man beim Verluste einer geliebten Person zuerst 
ausruft: Wann werde ich wieder einen solchen Freund 
finden! Dies kann freilich nach Beschaffenheit der 
Person ein gemeiner Eigennutz sein, es kann ihm aber 
auch gerade das allertiefste Gefühl zum Grunde lie
gen, das viel zu klar und hell in der Seele liegt, um 
seinem Innern nach durch Worte entwickelt zu wer
den. Sondern die Worte sprechen dann gerade nur 
das äussere Verhältniss aus. Es ist also natürlich, 
dass Antigone daran denkt, wie ihr ein Bruder nie 
werden kann, wohl aber ein Gatte oder ein Kind. — 
Analog ist, dass in der spanischen Poesie die glü
hendste Leidenschaft der Liebe äusserlich sich nur in 
Spielen des schärfsten Witzes und Verstandes zeigt.“ 
— Auf ähnliche Weise ist auch der jähe Übergang des 
Kreon vom Trotze und der Hofiahrt zum Kleinmuthe 
zu rechtfertigen, an welchem man bisweilen Anstoss 
genommen hat. Hr. Köchly erklärt diese Katastrophe 
im Gemüthe des Kreon, die die Katastrophe der Hand
lung vorbereitet, dadurch, dass ihn plötzlich der Ge
danke an des oft bewährten Sehers Untrüglichkeit er
greife« Warum aber trat dieser Gedanke nicht früher 

ein? Es liegt dabei wohl vielmehr das einfache Ge
setz zu Grunde, dass auf Hypersthenie Asthenie folgt, 
und in demselben Grade plötzlicher, als jene das indi
viduelle Maass von Charakterstärke überschritten hatte. 
Denn Kreon ist nicht sowohl ein Mann von Charakter 
als ein Mann von Grundsätzen und Vorsätzen, der 
diese, wie es solchen Menschen zu gehen pflegt, mehr 
mit Hartnäckigkeit als mit Besonnenheit verfolgt und 
darüber zuletzt Schiffbruch leidet.

Schliesslich können wir uns nicht versagen, noch 
einen Punkt aus der Abh. Nr. 5 kurz zu besprechen, 
einen Punkt, der für die neueste Exegese der alten 
Tragiker ein allgemeines Interesse hat. Hr. Köchly 
protestirt S. 18 ausdrücklich gegen die Methode des 
Hrn Schöll: „Ausdrücklich aber verwahren wir uns ge
gen die Ansicht, als ob Sophokles in dem ganzen 
Stücke weiter nichts gethan, als unter symbolischer 
Hülle seine politischen Meinungen entwickelt habe, so 
dass Kreon in seiner Hoheit den Perikies, Antigone in 
ihrer Sorge um des Bruders Leiche die für ihre Mit
bürger eifrige Aspasia repräsentire: eine Ansicht, die 
neuerdings in Hrn. Adolf Schöll einen beredten und 
scharfsinnigen Fürsprecher gefunden hat.“ Aber auch 
so hat Hr. Köchly nach unserm Dafürhalten des Gu
ten in dieser Beziehung schon zu viel gethan. Wir 
bekennen für diese verdeckten Anspielungen auf Per
sonen und Begebenheiten der Zeit, auf den Mecha
niker Artemon, auf Perikies und Aspasia, auf die 
aufsätzigen Bündner (denen zu Liebe V. 674 für avv 
[.ia)rri Soqoq vorgeschlagen wird ov^ftayoi öoqog. Aber 
jenes ist ganz gut, s. das Fragm. aus Eurip. Erechth. 
bei Lycurg. g. Leocr. V, 24 ovz äv vtv t^ntiiTiov tlg 
(.tu'/Mv do$()g~) gar keinen Sinn zu haben. Sowohl die 
Welt, in welcher sich die griechische Tragödie bewegt, 
als der allgemeine Kunstcharakter dieser Tragödie, 
welche in streng idealer Haltung verharrte, ist viel zu 
erhaben, um sich auf die verworrenen Erscheinungen 
der politischen Gegenwart näher einzulassen. Sie 
brauchte es nicht, da die Mythologie ihr den durch 
lange Dichtung aufs schönste präparirten Stoff darbot, 
um ihre Bilder und Typen darin auszuprägen. Unleug
bar kommen gewisse Beziehungen vor, aber diese hal
ten sich nur im Allgemeinen und in züchtiger und 
würdevoller Entfernung von allem Individuellen un3 
Punktuellen des Augenblicks, so wie ein Wasservog a 
über die Fläche hinstreicht, ohne sein Gefieder zu be
netzen.“

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig«Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hnnd. in Jena.
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(Schluss aus Nr. 55.)

Dahin gehören die Hindeutungen auf Staatsinstitute, 
wie auf den Areopag in den Eumeniden, deren Fabel in
dessen zu jenem Institute eine directe Beziehung hatte, 
auf Verhältnisse Athens zu andern Staaten, auf welche 
dann aber auch gewöhnlich die Fabel von selbst führte, 
oder auch der Ausdruck allgemeiner politischer Über
zeugungen und Wahrheiten, wie namentlich die Anti
gone in diesem Sinne ein politisches Stück von der aller
schönsten Art ist. Ein unmittelbares Hinübertreten auf 
den Boden zeitlicher und persönlicher Umtriebe ist das 
Gebiet des Komischen und der Komödie, aber nicht 
des Tragischen und der Tragödie. Selbst bei Euripides, 
bei welchem die Tragödie doch schon in der Annäherung 
an die Vermengung des Tragischen mit dem Komi
schen im Sinne des modernen Dramas ist, dürfte der
gleichen doch nur auf dem verfänglichen Wege der 
allegorischen Interpretation nachzuweisen sein. Auf 
diesem Wege wird in einer übrigens mit vielem Geist 
geschriebenen und an trefflichen Bemerkungen reichen 
Abhandlung des Herrn Dr. Herbst, die Rückkehr des 
Alcibiades (Hamburg, 1843. 4.), die ganze Helena des 
Euripides zu einem fortgesetzten Panegyricus auf Al
cibiades ausgedeutet. „Das Stück im Ganzen, ja 
fast jedes einzelne Wort hat seinen doppelten Sinn“. 
Uns scheint sowohl dieses hermeneutische Princip ver
werflich als die ganze Ansicht dem Geiste des Alter- 
thums unangemessen. Wenn die bildende Kunst, selbst 
his in ’Gebiet der für den unmittelbaren prakti- 
sehen ei e n bestimmten Münzbilder hinab, sich gegen 

^eigenthc 1 1 onisc ie^Beziehungen in der älteren Zeit 
Völlig spiö c um a vveise1J(j verhielt, wie viel weniger 
wird sich die tiagiscie ühne, die niemals völlig auf- 
hörte Gottesdienst zu sein, erlaubt haben, ihre Götter 
und Heroen zu blossen Masken und Symbolen von poli
tischen Charakteren del . e^enwart herzugeben, ihre 
selbst noch in Lucians Zeit (Piscator c. 33) so heilig 
gehaltenen Götter und Heroen, dass.diejenigen Schau
spieler, welche in solchen Rollen nicht Hie Würde zu 
behaupten wussten, dafür Hiebe bekamen.

Jena. L» Preller,

lateinische Sprachsünde.
Lateinische Grammatik für untere und mittlere Gymna

sialklassen, sowie für höhere Bürger- und Realschu
len. Zum Behufe eines stufenweise fortschreitenden 
Lehrganges ausgearbeitet und mit einer reichen Aus
wahl classischer Beispiele versehen von Dr. C. Ed. 
Putsche, Prof, am Gymnasium zu Weimar. Zweite 
Auflage. Jena, Mauke. 1843. Gr. 8. 22*/2 Ngr.

Die vorliegende Grammatik kann man füglich eine 
praktische Bearbeitung der kleinen Grammatik von 
Zumpt nennen. Hiermit soll auf den Verf. kein Tadel 
fallen. Wer sich, wie Ref., Jahre lang in einer Tertia 
mit dem Zumpt’schen Auszuge abgemüht hat — und 
Zumpt beherrscht ja alle Schulen —, der weiss, dass 
dies Buch praktisch zu machen eben so viel und viel
leicht mehr ist, als ein eignes Buch zu schreiben; aus
serdem ist der Verf. in der Behandlung durchaus frei 
und selbständig; endlich ist es eben praktisch und von 
grossem Werth, bei Einführung eines neuen Schulbuchs 
sich an die bestehenden, überall gültigen Verhältnisse 
anzuschliessen. Die Schnelligkeit, mit welcher die 
zweite Auflage des Buches der ersten, die 1842 her
auskam, gefolgt ist, gibt den besten Beweis einerseits, 
wie sehr die Schulen den abstracten Zumpt’schen De- 
ductionen abgeneigt sind, andererseits von demWerthe 
des Buches selbst. Es kann nicht fehlen, dass es sei
nen Weg in die Schulen machen wird; es wird dann 
seines monströsen Titels nicht mehr bedürfen.

Der Verf. hat in der Vorrede über die Einrichtung 
und den Plan seines Buchs sich so vollständig, bündig 
und klar ausgesprochen, dass es hinreichte, diese Vor
rede an allen Schulen bekannt zu machen, um dem 
Buche seine Einführung zu sicheln. Ref« begnügt sich, 
aus der Vorrede einige Punkte herauszuheberi, ohne 
viel Worte darüber zu machen, da die Sache selber 
schreit; und wird dann weiter einige Bemerkungen über 
gewisse Partieen des Buches folgen lassen, bei denen 
der Verf. entweder sein Ziel nicht erreicht oder auch 
gegen seine eigenen Grundsätze selbst gefehlt hat.

Zuerst hat das Buch die zwei wesentlichen Eigen
schaften, welche Zumpts Grammatik nicht hat: es gibt 
eine reiche Auswahl guter Beispiele, und die Regeln 
sind kurz, klar und bestimmt. Ref. ist der Ansicht, 
dass in dieser Beziehung des Verf. Worte in der Vor
rede (VI) auf den kleinen Auszug der Zumpt’schen 
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Grammatik passen, „welche nicht allein durch Breite 
der Darstellung dem Anlanger das unerlässliche Me- 
moriren der Regeln, wie dem Lehrer das kurze Ab
fragen und gelegentliche Citiren des Inhalts derselben 
ausseroreentlich erschwert, sondern auch durch das 
Schwankende, Unbestimmte, Zweideutige oder Schiefe 
des Ausdrucks selbst dem eifrigeren Schüler das gram
matische Studium verleidet. Diese schleppende Breite 
der Darstellung geht freilich oft aus dem Bestreben 
hervor, die Spracherscheinungen aus allgemeinen Sprach- 
principien herzuleiten und philosophisch zu begründen. 
Allein theils sind die tieferen Gründe vieler Spracher
scheinungen noch sehr problematisch, theils muss das 
Rationalisiren in Sachen der Grammatik einem reiferen 
Alter vorbehalten bleiben.“ — Es ist vielleicht auch 
das einzige Beispiel in den Annalen der Schulliteratur, 
dass ein Lehrbuch für die untern Klassen, ohne alle 
Rücksicht auf das Alter und die Fassungskraft der 
Schüler, gefertigt worden ist, indem aus einem wissen
schaftlichen Lehrbuche einzelne Paragraphen ausgele
sen und wörtlich abgedruckt wurden. Und dieser Geist 
aus Zumpfs Grammatik wird ein „methodischer Aus
zug“ genannt, als ob es bei der Methode nur auf das 
Quantum und nicht vor allen Dingen auf das Wie an
käme! — Der Verf. hat übrigens nicht blos in der 
Fassung der Regeln nach Kürze und Präcision gestrebt, 
sondern auch dadurch grössere Einfachheit und Über
sichtlichkeit erreicht, dass er zusammen gehörige Ver
hältnisse unter Einen Gesichtspunkt gebracht, das All
gemeine in die Regeln, das Abgeleitete in Bemerkungen 
und Zusätze verwiesen hat. Dies betrifft die Fassung 
und Anordnung; was aber das verarbeitete Material 
anbelangt, welches in dem Zumpfschen Auszuge nicht 
anders als höchst ärmlich zu nennen ist, so wird es 
genügen, nur ein paar Abschnitte zu nennen, uni zu 
zeigen, wie sehr der Verf. auch in dieser Hinsicht dem 
Bedürfnisse abgeholfcn hat. So findet sich §. 21 un
ter dem Accusativ, und §. 57 unter dem Ablativ die 
Lehre von der Bedeutung und dem Gebrauch der Prä- 
positionen (etwa elf Seiten), worüber in Zumpt’s Aus
zuge nichts zu finden ist. Dasselbe gilt von dem Ab
schnitt über Heu Gebrauch der Adjectiva, Zahlwörter 
und Pronomina (§• 58 80, 14 Seiten). In allen diesen 
Dingen lässt Zumpt den lertianer, der doch täglich 
beim Cäsar damit umgeht, ganz rathlos und w rweist 
ihn auf das grosse Lexikon,. wo er sich mühsam su
chen muss, was er doch m seiner Grammatik von 
Rechtswegen haben sollte. Dagegen wird man bei 
Hrn. P. nicht leicht eine grammatische Erscheinung 
unberücksichtigt finden; ausserdem kommt noch ein 
vollständiger Index zu Hülfe.

Ref. kommt jetzt auf den zweiten Theil seiner Be
sprechung, die Ausstellungen, die er an dem Buche des 
Verf. zu machen hat. Indem er selbst die Verbreitung 
des Buches von Herzen wünscht, hält er sich schon 

im Interesse desselben verpflichtet, von den Mängeln 
nicht zu schweigen. Ref. gibt dem Verf. vorläufig zu, 
was er in der Vorrede behauptet (S. XIII), dass die 
Durchführung der Becker’schen Methode für eine la
teinische Grammatik nicht praktisch sei — nach den 
bisherigen Versuchen scheint sie nicht einmal ausführ
bar — ; allein wenn dies auch für die Anordnung des 
Stoffes zum Theil gelten mag, so kann es sich doch 
nicht auf die Erklärung grammatischer Erscheinungen 
erstrecken. Mag z. B. auch die Eintheilung der Syn
tax nach den Satzverhältnissen aus praktischen Rück
sichten aufzugeben sein, so bleiben doch die Bedeu
tungen der Casus und der übrigen grammatischen Be
stimmungen gültig und richtig. Der Verf. hat in dieser 
Hinsicht noch manches Unklare und Haltlose.

So heisst es §. 8, S. 140: „Wenn zwei oder mehre 
Nomina nicht durch das Hülfsverb esse zu einem Satze, 
sondern ohne esse blos zu einem Begriffe verbunden 
werden , so heisst das einem Nomen zur nähern Be
stimmung beigefügte Nomen das Attribut. Das Attribut 
ist entweder ein Substantivuni und heisst dann nomen 
apposilum, oder ein Adjectivum und heisst dann epi
theton; das näher zu bestimmende Nomen selbst aber 
wird das Beziehungswort genannt.“ Der Verf. stimmt 
hier im Ganzen mit Zumpt §. 370 überein; nur dass 
er bestimmte Namen gibt und den Begriff des Attributs 
adoptirt. Warum aber nicht auch der genilivus subie- 
ctieus und obiectivus Attribute seien, da sie doch gleich 
wie das Epitheton und die Apposition ohne esse mit 
dem Beziehungsworte zu Einem Begriffe verbunden und 
nicht minder als jene dem Nomen zur nähern Bestim- 
mnng beigefügt sind, das ist nicht einzusehen.* Das 
Wesentliche fehlt in des Verf. Erklärung, nämlich, 
dass Epitheton und Apposition sich zu dem Beziehungs
worte als Prädicate verhalten. Dagegen könnte mit 
und. ohne esse ganz wegfallen. Die Feststellung des 
Begriffs von Apposition ist ein ausgezeichnetes Ver
dienst von Becker; er hat in der vierten Auflage der 
Schulgrammatik §. 233 zuerst das Richtige getroffen, 
während er in den frühern Auflagen selbst noch an 
dem herkömmlichen unbestimmten Ausdruck der nähe
ren Bestimmung hängt.

Der Dativ als Objectscasus ist noch immer ein 
Leiden der Grammatiker. Selbst die, welche sich am 
meisten zu Becker neigen, können sich von den vagen 
Bestimmungen des näheren und entfernteren Objects. 
Eerminativ u. dgl. nicht losmachen. Sie drehen sich 
in allerlei Wendungen herum, und am Ende kommen 
sie immer hinaus auf die Frage wem , was sehr gut 
wäre, wenn man nur wüsste, wann wem zu fragen? Zumpt 
sagt §.405: „Der Dativus ist der Casus der Beziehung“, 
und obgleich kein Casus, überhaupt keine grammatische 
Form ohne Beziehung steht, so lässt er diese Angabe 
doch in allen neuen Auflagen fortdrucken. Er fügt 
dann hinzu: „mit dem Accusativ verglichen der Casus 
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des entfernteren Objects“: allein dies hat höchstens 
bei transitiven Verben einen Sinn; und wie soll man 
denn den Dativ von dem zweiten Accusativ bei den 
Verben machen und nennen unterscheiden, der, wenn 
er sich auch zu dem andern Accusativ als Prädicat 
verhält, doch in Beziehung zum Verb nichts ist als 
Object und zwar entfernteres Object? Hr. P. stellt 
den Dativ als Casus der äusseren Verbindung (§. 22) 
dem Genitiv gegenüber, der die innere Verbindung be
zeichne. Das ist leicht gesagt und sieht einfach und 
klar aus; aber wie nun im Gebrauche der Unter
schied des Innern und Aussem hervortrete, das ist 
noch nachzuweisen. Sollen einmal in einer praktischen 
Grammatik nicht blosse empirische Regeln gegeben 
werden, sondern auch allgemeine Begriffsbestimmungen, 
so gebe man auch gleich die rechten. Nun liegt die 
Bedeutung des Dativs als Casus der Person so nahe, 
ist in den Sprachen aller Welt so bewährt und geht 
den Schülern so leicht und lebendig ein, dass es mehr 
als ein Wunder ist, wie alle Grammatiker sich davor 
scheuen. Auch ist die Ansicht keine Neuerung von 
Becker. Ref. erinnert sich noch recht gut, dass er 
vor zwanzig Jahren in der deutschen Schule die Regel 
lernte, die Person stehe im dritten Fall. Die Person 
steht als ein Thätiges dem Leidenden oder Bewirkten 
(Accusativ) gegenüber, und auf das Verhältniss einer 
dem Subject entsprechenden oder in Wechselwirkung 
stehenden Thätigkeit lassen sich die Dative anschaulich 
Äurückführen. Alle Verben, welche unter den allge
meinen Begriff geben fallen (do, mitlo, nuntio), setzen 
einen Empfänger voraus; die ganze Reihe von Begrif
fen: nöthig, nützlich, angenehm, passend, ähnlich, nah 
und leicht (Zumpt, §. 409; Putsche, §. 24) fällt unter 
dies Verhältniss, das sich im Lateinischen oft so frap
pant herausstellt, dass es auch dem rohsten Anfänger 
nicht entgeht. Ulilis von utor weist auf den Gebrau
chenden, facilis von (acio auf den Thuenden; bei ähn- 

und nahe tritt die Wechselwirkung ein. Ist canis 
similis hipo, so ist auch lupus similis cani. Beim Da- 
tivus < ommodi ist das Verhältniss selbst in der Benen
nung noch lebendig; denn wer kann comniodum und 
incommodum erfahren, als die Person oder das als Per
son angeschaute Ding? Der ganze Wcchsel des Da. 
tivs mit der Pniposition a bei passjven Verben beruht 

dem Begvift dei Ihätigen Person, während die wir- 
’ende Ursache durch den blossen Ablativ bezeichnet

' $tatt dieser lebensvollen Anschauungen werden 
die v ctüler mit abstracten loimein von äussern und 
Innern , nähern und entferntem Objecten geplagt, 
bei denen sich nic]lts denken lässt, und die. weil sie 
todtgeboren sind. nirgends ins Leben treten ' nirgends 
zur Anwendung kommen.

Sehr gut hat der Verf. daran gethan, dass er die 
Ablativi absolnii gleich unter der Lehre tom Ablativ 
kurz mit behandelt (§. 53); näher spricht er dann da

von unter den Participien. Ebenso hat er auch den 
Accusativus cum infinitivo unter der Lehre vom Accusa
tiv berührt (§. 20). Dies sind grosse Schritte; es ist 
ein Anfang, aus dem wüsten zerstückelten Wesen der 
alten Manier herauszukommen. Übrigens ist die Ab
leitung des Acc. c. inf. von der Ausrufungsform ganz 
verfehlt. Ref. weiss wohl, dass auch Andere, nament- 
Düntzer (Die Declination der indogerm. Sprachen) sich 
mit dieser „einzig richtigen“ Erklärung viel wissen ; 
allein trotz dem ist die Ableitung von o me miserum so 
miserabel als möglich, indem diese Ausrufungsform 
selbst erst der letzte Ausläufer von dem bei den Alten 
wuchernden Gebrauch des Acc. c. inf. ist. Immer wol
len die Philologen das Lieht nicht sehen , das ihnen 
auch hierin Beeker schon lange angezündet hat. Blos 
Kühner (Lat. Schulgr. §. 28, I) und Rost (Griech. 
Gramm. §. 126, Erläuterung) geben die richtige Ablei
tung jener Construction. Billroth flüchtet noch zum Ac- 
cutivus graecus, und will Lnfinitwus cum aecusativo ge
sagt haben, worin ihn schon Priscian (XVIII, 4, rerbis 
praeceptivis possumus et aceusativum copulare, infinitis 
consequentibus ul’, iubeo tibi currere, iubeo le cur- 
rere) eines Bessern hätte belehren können. Reisig in 
seinen Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft 
(§. 446) ist ganz auf dem rechten Wege, wenn er den 
Infinitiv als eine Apposition zum Accusativ befasst. Er 
verdirbt aber seine eigene Erklärung wieder, indem er 
audio exercitum venire analysirt: ich höre im Betreff 
der Armee das Ankommen (Accusativus graecus!) oder 
audio exercitum et adeentum. Sonst aber nähert er 
sich der Wahrheit, nur dass der Infinitiv nicht Apposi
tion ist. Denn in der Apposition ist die Beifügung 
schon vollzogen: bei dem Acc. c. inf. aber wird sie 
erst vermittels des Verb vollführt. Der Infinitiv verhält 
sich zu dem Accusativ als Prädicat, deshalb auch die 
Congruenz, wo sie ausgedrückt werden kann ; Object 
aber ist der Infinitiv zu dem Verb. In der Grammatik 
muss diese Construction ihre Stelle haben unmittelbar 
nach den Verben: machen, wählen, nennen, wofür hal
ten (Putsche §. 14), wo mit den beiden letzten Begriffen 
das ganze Feld der verba sentiendi und declarandi sich 
weit aufthut. Die meisten Grammatiker aber werden 
von dem Infinitiv bei der Nase geführt- on ihm aus
gehend wenden sie sich zur Erklärung des Accusativs, 
während dieser als Subject die Thätigkeit nach sich 
zieht. Diese steht dann ebenso gut im Particip als im 
Infinitiv. Das beweist die griechische Sprache»überall, 
und wer sehen will, kann im Lateinischen haufenweise 
die Participien finden, z- off I, 13. Regu
lus. quum de captieis commulandis llomani missus esset, 
iurassetque se redilut um, primumut venil, eaptivos 
non red den dos censuit, 1 usc. 1, 42: Sed quid duces 
et principes nonänem. quum. legion.es scribat Cato saepe 
alacres in locum profectas, unde redituras senon 
arbitrarentnr. Solche Sätze, die zahllos vorkommen 

legion.es
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und an die beim Lesen jeder gewöhnt ist, müssen aber 
in der grammatischen Analyse sich immer ein ausge
lassenes esse gefallen lassen, damit der theure Infmi- 
tivus keinen Schaden nehme.

Im zweiten Hauptstück der Syntax, welches vom 
Verbum handelt, enthält das erste Capitel (§. 81 — 83) 
„von der Eintheilung der Tempora,“ eine vollständige 
Theorie der Tempora, welche dann in drei Tabellen 
von dreimal drei Zeiten in grosser Parade aufmarschi- 
ren. Hier nur zur Probe das erste Drittel der ersten 
Tabelle:

I. Tempora der Vollendung (praeterita actionis) 
und zwar bezeichnet:

1) scnpserat VoLendung j für ein j vergangenes Subject 
2) scripsit der \ dem ( gegenwärtiges Subject 
3) scripserit Handlung 1 Redenden \ zukünftiges Subject.

Ref. will hier gar nicht geltend machen, dass die 
spitzfindigen Kategorien der stoischen Grammatik für 
uns keinen andern als historischen Werth haben, dass 
die Abstraction von dem Gegebenen , d. i. in diesem 
Falle von den gegebenen Zeitformen, nothwendig irre 
führt und sprachliche Verhältnisse sich nur in der Rede 
selbst erkennen lassen, dass die Sprache nicht wie ein 
Rechenexempel zu behandeln ist. dass die Eintheilung der 
Tempora in absolute und relative sich an die Erschei
nungen der Sprache genau anschliesst, dass das Be
vorstehen (scripturus sum) gar kein Zeitverhältniss, 
sondern ein modales Verhältniss ist: Ref. lässt, wiege
sagt, dies alles fahren, und protestirt blos im Namen 
der Praxis und der armen Tertianer gegen des Verf. 
System und dessen Platz in der Grammatik. Denn wie 
kann man einem zwölf bis dreizehnjährigen Knaben zu- 
muthen, solchen Abstractionen , wie „das Zeitverhält
niss der Handlung’*' und „das Zeitverhältniss des Sub- 
jects der Handlung zum Redenden^ zu folgen? wie 
muss dem armen Schüler der Kopf brummen, wenn er 
ein dreifaches Schema auswendig lernen soll, in wel
chem Schlag auf Schlag Ausdrücke vorkommen, wie 
dieser: „scripserat bezeichnet ein für den Redenden 
vergangenes Subject einer für dasselbe vollendeten 
Handlung •’44 Hat doch der Verf. selbst in der Vor
rede so schöne Grundsätze ausgesprochen: dass die 
Methode des Elementarunterrichts nicht verwickelt, 
sondern vereinfacht werden müsse, dass das Rationa- 
lisiren nichts tauge und alle schönen Deductimen sich 
doch aus dem Gedächtnisse wieder verlieren. Es ist 
jedem Lehrer zu rathen, dass er, wenn er seine Schü
ler nicht desperat machen will, das ganze eben ange
führte Capitel überschlage und ohne Weiteres zu dem 
folgenden vom Gebrauche der Tempora übergehe, wo 
man gleich wieder festen Boden unter den Füssen hat.

Aus dem Abschnitt vom Gebrauch der Tempora 
ist indessen auch die Erläuterung zu 85 ganz zu 

streichen. Gesetzt auch, der Verf. hätte in seiner Di- 
stinction factischer und genetischer Darstellung Recht, 
und der abweichende Gebrauch der deutschen Sprache 
von der lateinischen in der Erzählung beruhte auf dem 
vom Verf. aufgestellten Grunde; gesetzt auch, die ge
wöhnliche Unterscheidung des Perfectum historicum 
und absolutum wäre absurd: so gehören doch weder 
philosophische Diatriben, noch vor allem Polemik in 
eine praktische Schulgrammatik. Ref. kann sein Be
dauern nicht verhehlen, dass den sonst so praktischen 
Verf. bei dem Capitel yon den Temporibus ein Lieblings
studium irre geführt hat. Er erklärt es sich leicht und 
begreift es wol, wie man dazu kommen könne, eine 
Überzeugung, die man in einer wissenschaftlichen Ab
handlung verfochten, auch auf alle Weise ins Leben 
einführen zu wollen; allein praktisch bleibt praktisch, 
und ein Tertianer ist kein stoischer Philosoph.

Im Einzelnen lassen sich noch gegen verschiedene 
Eintheilungen gegründete Bedenken erheben. So han
delt ein Abschnitt (E, §. 116) von dem Conjunctiv in 
Nebensätzen , coordinirt mit dem Conjunctiv nach Re
lativen (D, §. 112), nach Fragewörtern (C, §. 111), 
nach Causaiconjunctionen (B, §. 106) und nach Final- 
conjunctionen (A, §. 100). Entweder muss der Verf. 
mit dem Worte Nebensatz, einen ganz besondern Be
griff verbinden — und dann hätte er das irgendwo sa
gen müssen — oder jene Eintheilung ist so unlogisch 
als möglich, da Relativsätze, indirecte Fragen, Causal- 
sätze u. s. w. ebenso gut Nebensätze sind, als die un
ter E, §. 116 behandelten. Auch die Unterscheidung 
einer abhängigen und ?maöAün<7^ez«Participialconstruction 
(§. 139. 140) ist ganz unstatthaft, da der Ablativus ab- 
solutus nach des Verf. selbsteigener Erklärung (§. 35) 
gleichfalls im Verhältniss der Abhängigkeit steht. Nach 
§. 139 sollte man meinen, der Verf. sehe nur die Con- 
gruenz als Abhängigkeit an. Beiläufig sei noch be
merkt, dass S. 239 ein Abschnitt die Überschrift hat: 
Vom unabhängigen Conjunctiv statt: vom abhängigen* 
was natürlich nur ein Versehen ist.

Im Ganzen lässt sich nun freilich nicht leugnen, 
dass die Grammatik von Hrn, P. in Beziehung auf Sy
stematik , scharfe Unterscheidung grammatischer Be
griffe und Verhältnisse noch viel Schwankendes und 
Unsicheres hat; allein andererseits hat sie wieder so 
bedeutende Vorzüge, ist so reichhaltig und praktisch, 
dass ihre Verbreitung auf jede Weise zu wünschen und 
zu fördern ist. Ref. ist auch überzeugt, dass der Verf. 
selbst schon Manches würde berichtigt haben, wenn 
nicht die Noth ihn gezwungen hätte, die in sechs Mo
naten bereits vergriffene erste Auflage unverändert wie
der abdrucken zu lassen. So sehr nun auch Ref. be
dauert, dass es dem Verf. zu einer gründlichen Revi
sion an Zeit gebrach; so freut er sich doch auch über 
den grossen Erfolg, als über ein Zeichen, dass die 
Unbrauchbarkeit des Zumpt’schen Auszugs allgemein 
gefühlt und erkannt wird.

Oldenbuig. Br. Breier.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in lieipxig.
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ALLGEMEIN LITEKATI K-ZEITI AG.
Vierter Jahrgang. M 57. 7- März 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem ausserordentlichen Professor Dr. Karl Theod. Bayr- 

hoffer in Marburg ist eine ordentliche Professur der Philosophie 
an dasiger Universität übertragen worden.

Die medicinische Facultät der Universität zu Würzburg hat 
dem Frhrn. v. Bibra auf Schwebheim in Anerkennung seiner 
Forschungen auf dem Gebiete der physiologischen und patho
logischen Chemie das Ehrendoctor-Diplom verliehen.

Geheimrath Dahmen in Karlsruhe, früher Director der 
Regierung des Unterrheinkreises, ist zum Curator der Univer
sität Heidelberg ernannt worden.

Die Privatdocenten an der Universität in Göttingen Dr. Gold
schmidt, Dr. Wappäus undDr. Müller sind zu ausserordentlichen 
Professoren in der philosophischen Facultät ernannt worden.

Die Stelle eines Bibliothekars der Universität Göttingen 
ist dem Prof. Dr. Hoeck, die eines Unterbibliothekars dem 
Bibliotheksecretär Dr. Schweiger übertragen worden.

Dem Prorector Kopp am Gymnasium zu Soest ist das Prä
dicat Professor ertheilt worden.

An die Stelle des verstorbenen Akademiker Krug ist in 
die Akademie der Wissenschaften in Petersburg Cand. Kunik für 
russische Geschichte und der bisherige ausserordentliche Aka
demiker Sehorgan für die Philologie und Ethnographie der finni
schen und kaukasischen Volksstämme zu ordentlichen Mitgliedern 
erwählt worden.

Die philosophische Facultät der Universität Würzburg hat 
dem um Paläontologie und Geognosie verdienten Herm. v. Meyer 
in Frankfurt a. M. das Ehrendiplom der philosophischen Doctor
würde zuertheilt.

Der Privatdocent Dr. Friedr. Ludw. Stegmann in Marburg 
ist zum ausserordentlichen Professor in der philosophischen Fa
cultät daselbst ernannt worden.

Den russischen St.-Annenorden zweiter Klasse 
erhielt e . erjustizrath und Vicepräsident des Oberlandes
gerichts m ettm Dr. Moller; jen schwedischen Nordstern
orden Director Dr. y. Vornelius und Geh. Hofrath Tieck in Berlin ; 
das Ritterkreuz es achsen-Ernestinischen Hausordens die 
Geh. Hofräthe un ro essoren Döbereiner, Göttling und Hand 
m Jena.

Nekrolog,
Am 21. jan starb zu Braunsberg Dr. q Gerlach 

Director des dasigen Gymnasium und Professor der Geschichte 
am Lyceum Hosianum, 56 Jahre alt.

Am 13. Febr. zu ßerijn Geh. Regierungsrath und Prof. 
Dr. Henrich Steffens, geb. zu stavängei in Norwegen am 2. Mai 
1773. Dessen Schriften verzeichnete Meusel Bd. X, s. 305- 
Bd. XV, S. 526; Bd. XX, S. 580. Von seiner Selbstbiographie: 
„Was ich erlebte“, sind zehn Bände vollendet.

Gelehrte Gesellschaften.
Syro-Ägyptische Gesellschaft in London. In der 

zweiten Sitzung hielt Cullimore einen Vortrag über Pharao und 
dessen Prinzen, wobei er die verschiedenen Gradationen der 
alten ägyptischen Regierung angab. N. G. Mussabini benach
richtigte die Gesellschaft, dass Westergaard in Zesd noch das 
wirkliche Vorhandensein des Zend- oder Ghebr- (Parsen) Gottes
dienstes aufgefunden habe, und dass der Resident in Bagdad 
Oberst Rawlinson an einem grossen Werke über die babylo
nischen und persopolitanischen Inschriften arbeitet. Auch theilte 
er Einiges über die von Flandin und Botta betriebenen Aus
grabungen in Horsabad mit. Yates las eine Abhandlung über 
die ägyptischen Obelisken, deren Ursprung, Geschichte und 
Charakter, den er durch Modelle und Zeichnungen erläuterte.

Geographische Gesellschaft in London. Am 
13. Jan. wurde die Vorlesung der Auszüge aus Schomburgk’s 
Bericht über Guyana beendigt. Die grosse Karte des briti
schen Guyana, welche der Reisende entworfen hat, ist auf 
folgende Beobachtungen basirt: Breitenbestimmungen von 174 
Punkten, durch 4824 Höhenmessungen von Sternen, Bestim
mungen von Stundenwinkeln für Meridian - Distanzen, sowie 
chronometrische Beobachtungen für 223 verschiedene Statio
nen, welche auf 5801 Beobachtungen der Sonnen- oder Ster
nenhöhen beruhen. Ausserdem wurden ungefähr 1500 Mond
distanzen genommen, was zusammen 12,125 astronomische 
Beobachtungen macht. Der thermo- und barometrischen Be
obachtungen wurden 6692 angestellt. Ungeachtet der Schwie
rigkeiten der Einsammlung von Naturgegenständen hat Schom- 
burgk doch 9500 getrocknete Pflanzen, 100 Proben von 
Holzarten, eine Bliithe und ein junges Blatt von der Victoria 
regina und mehre andere botanische Specimina in Spiritus^ 
eine zoologische und eine entomologische Sammlung mitgebracht. 
Das königl. chirurgische Collegium hat eine Sammlung von 
Schädeln, ein vollständiges Geripp und eine Anzahl von Gyps" 
abgüssen erhalten. Für das Modellzimmer der Admiralität hat 
Schomburgk eine Sammlung von Hölzern bestimmt; der bota
nische Garten in Kew hat mehre lebendige Pflanzen erhalten 
und mehre gelehrte Gesellschaften Merkwürdigkeiten aus Guyana. 
Magnetische Beobachtungen wurden mit Hanstrens Nadeln an 
17 Stellen gemacht und zwar vom lu bis 6° N. B. und vom 
56° bis 62° W. L. von Greenwich. Die magnetische Inclina- 
tion und namentlich Declination wurde an mehren Stellen be
obachtet. Der Zeichner Goodall hat eine unermessliche Menge 
von Zeichnungen und Skizzen mitgebrac^b

Gesellschaft naturforschender Freunde in 
Berlin. Am 24. Jan. berichtete Dr. Beyrich über eine Samm
lung von Übergangsversteinerungen aus dem Manche - Departe
ment, welche durch Gerville und Dr. Gumprecht nach Berlin 
kam. Die Kalksteine der Gegend von Nehon enthalten neben 
charakteristischen beronischen Arten eine Calceola sandalina, 
Terebratula concentrica und spirifer resupinatus, einige am Rhein 
nur in den Grauwacken unter dem eifeler Kalk vorkommende 
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Formen, wie Hima Uno ta Krightii und Tentaculiten; neu ist 
Terebratula quadrilobata Gerv., ähnlich der T. trigonella. Silu- 
risch sind die Versteinerungen von les Monlineaux bei St.-Sau- 
veur le Vicomte. Leop. v. Buch berichtete über die Reise von 
Barth v. Löwenigh, Bürgermeister in Burtscheid bei Aachen, 
und Prof. Keilhau in Christania nach der Bäreninsel und Spitz
bergen, durch welche der Kohlenkalkstein auf der Bäreninsel 
entdeckt worden ist, mit verschiedenen Producten-Arten und 
einem ausgezeichneten Spirifer, Sp. Keilhavii, dem Sp. Tas- 
manni auf den Diemens-Inseln sehr ähnlich, ungeachtet der 
ganze Erddurchmesser beide Orte von einander trennt. Geh. 
Medicinalrath Müller theilte Bemerkungen über die anatomischen 
Verschiedenheiten der aalartigen Fische mit. Unter den eigent
lichen Aalen, die mit einem Luftgange der Schwimmblase ver
sehen sind, lassen sich nach dem Bau der Kiefer drei Familien 
unterscheiden, die Muränoiden, Symbranchien und Gymnoten. 
Nur bei den Muränoiden fallen die Eier in die Bauchhöhle und 
werden durch Bauchöffnungen ausgeführt, die Symbranchien 
(Symbranchus, Monopterus u. a.) und die Gymnoten (Gymnotus, 
Caropus, Sternarchus u. a.) haben sackartige selbst ausführende 
Eierstöcke, Auch in den Verdauungsorganen weichen diese 
Familien von einander ab. Geh. Medicinalrath Link theilte aus 
einem Schreiben von Reichardt aus Sidney hauptsächlich die 
Pflanzengattung Eucalyptus betreffende Wahrnehmungen mit. 
Er theilt diese Gattung in drei Abtheilungen, und zwar auf 
neue Weise nach der Rinde, die hier sehr charakteristisch ist. 
Zu der dritten Abtheilung gehören die Bäume, welche das 
neuholländische Rinogummi liefern.

Deutscher Verein für Heilwissenschaft in Berlin. 
In der Januarsitzung erstattete Dr. Ribbentropp über die ein
gesandte Schrift des Dr. Friedberg über die angeborenen Krank
heiten des Herzens und der grossen Gefässe Bericht. Dr. Be
rend hielt einen Vortrag über Hüftkrankheiten, mit Rücksicht 
auf 14 in seinem orthopädischen Institut behandelte Kranke. 
Derselbe hob die Nothwendigkeit hervor, bei der Behandlung 
dieser Übel das Leiden der weichen von dem der harten Theile 
streng zu scheiden. Deformitäten der Hüften basiren oft allein 
auf Muskelretraction, in andern Fällen auf wirklicher Gelenk- 
Caries oder auf wahrer Luxation. Grosse Ähnlichkeit mit der 
Coxarthrocace hat ein Leiden der Wirbel, wo die Verkrüppe
lung der Hüfte und Extremität nur Reflexsymptom, und wo 
die Heilbestrebung deshalb lediglich auf die kranken Wirbel zu 
richten ist. Die angeborene Luxation des Oberschenkels und 
die Paralyse der Unterextremitäten wurde gleichfalls in den 
Kreis der Betrachtung gezogen und deren unterscheidende 
Symptome geschildert. Letztere Krankheit kommt häufiger vor, 
als man denkt, weil man oft zu voreilig an ein Hüftleiden 
glaubt, das gar nicht vorhanden ist.

Chronik der Universitäten.
Leipzig.

I. Das Lehrerpersonal betreffend. Am4.Dec.v.J. 
starb Dr. Christ. Friedr. Illgen, zweiter ordentlicher Professor 
der Theologie, des Hochstiftes Meissen Capitular, Mitglied 
mehrer gelehrten Gesellschaften. Der Professor der technischen 
Chemie M. Otto Linne Erdmann, ist von der medicinischen 
Facultät zu Königsberg zum Doctor der Medicin ernannt worden.

II. Zahl der Studirenden. Hauptsumme 880, näm
lich 613 Inländer und 267 Ausländer; von diesen studiren: 
Theologie 1 $9 (147 Inländer, 52 Ausländer), Theologie und

Philologie 39 (28 Inl., 11 Ausl.), Rechtswissenschaft 346 (254 
InL, 92 Ausl.), Medicin 149 (104 Inl., 45 Ausl.), Chirurgie 
42 (23 Inl., 19 Ausl.), Pharmacie 9 (Inl.), Philosophie 21 
(6lnl., 15 Ausl.), Pädagogik 11 (8 Inl., 3 Ausl.), Philologie 
19 (5 Inl., 14 Ausl.), Mathematik 15 (8 Inl., 7 Ausl.), Chemie 
14 (10 Inl., 4 Ausl.), Cameralia 16 (11 Inl.? 5 Ausl.)

III. Promotionen. Die theologische Doctorwürde wurde 
dem um die evangelisch-lutherischen Gemeinden in Russland 
vielfach verdienten Dr. phil. Joh. Christ. Flittner, Pastor und 
Religionslehrer des zweiten Cadettencorps in St.-Petersburg, 
ertheilt.

Die juristische Doctorwürde erwarben nach Vertheidigung 
ihrer Inauguraldissertationen: am 21. Nov. v. J. Gust. Kistner, 
Baccal. jur. aus Leipzig (Diss. quaedam de praevaricationis cri- 
mine capitci), wozu der Procancellar, Domherr Appellationsrath 
Prof. Dr. Steinacker, durch ein Programm: Quaestionis juris 
saxonici nuper propositae (de indole et effectu onerum realium ex 
juris Saxonici novissimi sententia) P. II, eingeladen hatte. Am 
19. Dec. Rud.Ferd. Wenck, Baccal. jur. aus Leipzig (Piss. Medi- 
tationes ad institoriam actionem), wozu als Procancellar Domherr 
Prof. Dr. Schilling das Programm: Animadversionum criticarum 
ad diversos iuris lustinianei locos Spee. V. ausgab. Am 21. Dec. 
Frhr. Reinhold Axel v. Nolcken aus Liefland (Diss. de pos- 
sessione pigneratitia ex iure livonico atque esthonico), wozu als 
Procancellar Domherr Prof. Dr. Schilling Animadversionum cri
ticarum ad diversos iuris lustinianei locos Spee. VI. als Programm 
edirt hatte.

Die medicinisch - chirurgische Doctorwürde wurde folgenden 
Baccalaureis der Medicin nach Vertheidigung ihrer Dissertationen 
ertheilt: am 1. Nov. v. J. Karl Jul. Chemin-Petit aus Leipzig 
(Diss. nonnulla de teleangiectasia, addita teleangiectasiae historia 
in instituto chirurgico Lipsiensi observatae), wozu Geh. Medicinal
rath Ritter Prof. Clarus als Programm: Adversariorum clinicorum 
Part. KV. de constitutione epidemica anni 1840, Spee. II. aus
gegeben hatte. Am 5. Nov. Heinr. Theod. Legler aus Dresden, 
(Diss. de hydrocephalo acuto). Am 20. Nov. Rob. Ringelhardt 
aus Köln (Diss. de diagnosi ulceris syphilitici primarii). Hierzu 
lud Hofrath Prof. Dr. Jörg durch ein Programm: De medici 
obstetricii institutione atque informatione Part. II., ein. Am 
10. Dec. Arno Theobald Wilh. Streit aus Gera (Diss. de re- 
mediis cutem irritantibus). Am 13. Dec. Heinr. Hugo Billig, 
aus Leisnig (Diss. de dysenteria). Am 16. Dec. Alex. Ed. Hörn 
aus Chemnitz (Diss. de febri scarlatinosa). Am 19. Dec. Christ. 
Gottfr. Fischer aus Markneukirchen (Diss. de ßstula stercorea). 
Am 20. Dec. Georg Horst Heun aus Tauditz (Diss. de casu 
aliquo cordis dilatati in nosocomio St.-Jacobi Lipsiensis obser- 
vato). Karl Franz Buerschaper, praktischem Wundarzt und Ge
burtshelfer, auch Schulamtswundarzt zu Grimma (Diss. de gan- 
graena sicca).

Zu Magistern der freien Künste und Doctoren der Philo
sophie wurden creirt: am 5. Nov. v. J. Herrm. Gust. Mehlhorn, 
Candidat der Theologie aus Pfarrkesslar; aui 5. Dec. Martin 
Alex. Pdbil aus Sian, Candidat der Theologie; am 13. Dec. 
Gust. Ad. Günther aus Laussigk, Candidat der Theologie; am 
19. Dec. Gust. Aug. Emsmann, der Mathematik und Natur
wissenschaften Beflissener aus Eckardtsberga; am 20. Dec. Alb. 
Geutebrück, Student der Philosophie aus Leipzig.

IV. Akademische Acte. Am 18. Oct. v. L beging 
Comthur Prof. Dr. Gottfr. Hermann das 50jährige Jubiläum seiner 
Habilitation als Docent an hiesiger Universität. Der Procan
cellar der philosophischen Facultät Prof. M. Westermann hatte 
zur Feier dieses Tages ein Programm geschrieben: De litis
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instrumentis, quae exstant in Demosthenis oratione in Midiam 
commentatio. Am 24. Oct. hielt der Observator an der hiesigen. 
Sternwarte und ausserordentliche Professor M. Aug. Ferd. Mö
bius zum Antritte der ihm verliehenen ordentlichen Professur 
einen Vortrag über die Bildung unseres Sonnensystems, wozu 
er durch ein Programm unter dem Titel: Variationum, quas 
elementa motus perturbati planetarum subeunt, nova et facilis evo- 
lutio eingeladen hatte. Am 31 • Oct. hielt in der Universitäts
kirche Prof. Lic. M. Delitzsch die von Joh. Christ. Herrmann 
gestiftete Gedächtnissrede: De evangelico - lutheranae ecclesiae 
indole catholica. An demselben Tage fand der jährliche Wech
sel des Rectorats statt, welchen der Dechant der theologischen 
Facultät Domherr Prof. Dr. Illgen durch ein Programm (Sym- 
botarum ad vitam et doctrinam Laelii Socini illustrandam, Par
tie. III.} angekündigt hatte. Hierbei trug der bisherige Rector 
Prof. Dr. Ernst Heinr, Weber in lateinischer Rede die Geschichte 
<ler Universität während seiner Amtsführung vor, worauf der 
neugewählte und allerhöchst bestätigte Rector Domherr Ordi
narius Comthur und Ritter Dr. Karl Friedr. Günther in latei
nischer Rede über die Ursachen der abnehmenden Frequenz 
auf deutschen Universitäten sprach. Zugleich wurde das Ur
theil der Facultäten über die eingereichten Beantwortungen der 
im verwichenen Jahre aufgestellten Preisfragen, sowie die für 
das nächste Jahr ausgeschriebenen Themata bekannt gemacht, 
wozu der Comthur Prof. Dr. Hermann ein Programm: Pindari 
Nemeorum carmen sextum, edirt hatte. Von den aufgestellten 
Preisfragen hatte nur die der Juristenfacultät: De variis modis, 
quibus servitutes constituuntur, eine solche Bearbeitung gefunden, 
dass deren Verfasser Karl Moritz Lamm aus Dresden des Preises 
für würdig erachtet worden war; der Verfassei’ einer Bear
beitung der von der dritten Section der philosophischen Facul- 
tat aufgestellten Aufgabe: Theoria oscillationum corporis duobus 
fdis non parallelis, vi elastica praeditis et diverse intensis su- 
spensi experimentis illustrata et comprobata, M. Karl Friedr. 
Heinr. Zumpe war einer belobenden Erwähnung würdig erachtet 
worden. Für das folgende Jahr sind folgende Aufgaben ge
stellt worden: a} von der theologischen Facultät: exponatur et 
ad evangelii in Novo Testamento propositi summum finem exi- 
gatur argumentum libri Luthero laiidati, qui sub nomine „theo- 
logiae germanicae“ (die deutsche Theologie) scriptus exstat; b) 
von der juristischen Facultät: De annuis legatis; c) von der 
medicinischen Facultät: Quem fructum ceperit doctrina de in- 
fiammationc ex accuratiore sanguinis cognitione per chemiam et 
physiologiam comparata; d} von der ersten Section der philo- 
aoplischen Facultät: Indagentur fontes, ex quibus prodierunt 
quae apua uidam leguntur ad historiam litterariam pertinentia; 
e) von er zweiten Section der philosophischen Facultät: Quae- 
ratur, quasnam mutationes, fundamenta et formulae logices, et 
per se spec a ae e ad psychologiam et metaphysicam relatae. inde 
« Petri Rami ae a e usque ad 1mm. Kantium subierint; f) von

dritten Section der philosophischen Facultät: Vita murae- 
^nSuiHae (Linn*) p ene < escribatur et quo modo genus pro- 

investigetur. 1 * 1

Vermischte Nachrichten. Am 20. Oct v J 
wurde der in dem neuen Okonomiegebäude eingerichtete Sneise- 
saal fiir die Convictoristen eröffnet und eingeweiht. Am 29. Nov. 

wurde zum ersten Male von der medicinischen Facultät die 
Prüfung zweier Studirenden der Medicin in der Geburtshülfe 
in dem Trier’schen Institut öffentlich gehalten und seitdem in 
dieser Art damit fortgefahren.

Literarische Nachrichten.
Dr. Th. Heyse aus Magdeburg hat in einem Palimpsest 

der Vaticana in Rom einen Theil aus einem verlorengegangenen 
Buche des Polybius aufgefunden.

Geh. Kirchenrath und Prof. Dr. Hase in Jena hat gleich 
nach dem Ableben unsers Baumgarten - Crusius übernommen, 
die zweite Hälfte von dessen unvollendet hinterlassenem Com- 
pendium der Dogmengeschichte aus den Papieren des Ver
ewigten herzustellen, und das endlich vollendete Werk wird 
noch im Laufe dieses Jahrs erscheinen.

Endlich ist lange erwartet das Österreichische Kirchenrecht 
vom Consistorialrath Prof. Helfert in Prag erschienen. Es hat 
fünf Jahre bei der Censurbehörde vorgelegen. Die Erwartung 
darauf war so gross, dass alsbald eine zweite Auflage nöthig 
wurde.

Die Herausgabe der Werke Friedrich des Grossen wird 
im Auftrage des Königs von einem Ausschüsse der Akademie 
der Wissenschaften, an dessen Spitze Geh. Regierungsrath Böckh 
steht, vollführt. Als eigentlicher Redacteur für die Herstellung 
eines zuverlässigen aus Handschriften ergänzten Textes, die 
Ordnung des Inhalts und zur Erläuterung der Schriften und 
des Briefwechsels ist Prof. Preuss ernannt. Als Corrector der 
Druckbogen ward der Sprachlehrer Paul Ackermann angestellt, 
doch hat derselbe einen Stellvertreter in Dr. Märker erhalten. 
Dies zur Widerlegung falscher Angaben in den Tagesblättern.

Nur mit Unmuth können die Freunde der alten Kunst 
in Deutschland die Nachricht gelesen haben, welche Merimee 
im Constitutionell vom 29. Jan. ertheilt. Ein unschätzbares 
Werk von Phidias’ Hand, auf dessen Gewinnung für eine 
deutsche Sammlung man hätte bedacht sein sollen, ist nach 
Paris in Privathände gekommen, um von da wieder für einen 
hohem Preis, wer weiss wohin, versetzt zu werden. Es ist 
jener wohl erhaltene Kopf einer Statue aus dem Giebel des 
Parthenon, von dessen ausgezeichneter Schönheit alle reisenden 
Archäologen, die ihn in Venedig sahen, mit Begeisterung sprechen. 
Durch einen aufgefundenen Brief ist nachgewiesen, dass dieser 
Kopf bei dem von Morosini nach der Belagerung im J- 1687 
unvorsichtig bewirkten Einstürze durch dessen Secretär Gallo 
nach Venedig gebracht worden ist. Er kam endlich m den 
Besitz des Kaufmanns Weber, welcher als ein kenntnissreicher 
Freund des Alterthums aus „Thiersch Reise in Dalien S. 142“ 
bekannt ist, und das Haus der Morosini besitzt. Schorn hat 
über den Kopf, den man unsicher einer Nike oder einer Pallas 
zutheilte, einen Aufsatz mit Abbildung im Kunstblatte (1824, 
Nr. 64) geliefert. S. Müll er’s Denkmäler der alten Kunst, 
Taf. 27, Nr. 122. Das Kunstwerk selbst ist nun im Besitze 
des für archäologische Studien reisenden Franzosen Laborde^ 
Hine illae lacrimae!

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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In telltgenz bla tt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l’/2 Ngr. berechnet.)

Durdj alle ©uchbanblungen unb $)oftdmter ift ju belieben:

blätter für literarische 'llntfiljaltuniv
^a^rgang 1845. ®r. 4. 12 Sl>lr.Sa«««*.

Slthdlt: ?Dlvfterten=Siteratur. — La Russie envahie par les Allemands. — über „2lhaSveruS" von Siuinet. — ©eugriedhifdje ßiteratur. — 
ßiterarifdje ©efellfcbaften in ©elgien. «Bon S. SB. SBolf. — 9M ein SBort über ©iccolini’S „2(rnalbo ba ©reScia". ©on @. S?ut$. — ©in 
©rief ^oltaire’ö an ben Sefuiten ©ionnet. — Sieuefle literarif^e ©Meinungen in $)ariS. — 1. ßebenSbilber aug bem ©efreiungStriege. 3. 2lbthlg. 
2. von Vormapr unb bießebenSbilber aus bem ^Befreiungskriege. ©on von glorencourt. — Intorno tre celebri intagliatori in legno 
Vicentini. Memoria di Giambatista Baseggio. ©on 21. ®. Umbreit- — Bur polnifchcn ßiteratur. — Erinnerungen aus Algerien, von ©lernens 
Camping. — ©riefe auS unb nach Äurlanb. ©on D. von Slirbach. — ©euefte Literatur über ©kanbinavien. — ©efdji^te beS jmeiten ^arifer 
Friebens für Deutfchlanb. 2(uS 2lctenftücken, von 21. g. V. S^aumann- — Die ©rjiehungSanftalt in Vofmpl bei Sern in berSdjmeij. — Sloman
literatur. — Richardus Tertius. — Äonrab £)tt. ©ine biograpfjifc^e @£ijje von 3. Honegger. — Sena unb ßeipjig- Stovelle von 21. öon ©tern= 
berg. — Sut^er’SSBieberkunft unb2fnfprac$e an baS ©efchMt unferer Seit. — ©lernens ©rentano'SgMlingöfranj- l-®b- 5800 5- ©•-Kühne. — 
$>ariS unb feine Salons von gerbinanb von ©all. — ^iftorifdjeS Safdjenbucf). ©eue golge. ©erster Sa^rgang. ©on Ä. Simm er. — $erep 
©pffhe Sfiellep’S poetifdje SBerke in ©inem ©anbe. 2luS bem ©ngl. von S- Oe^bt. — ©in SBort über ben literarif^en ^nbuftrialiemus ingranfs 
reich unb bie ©infü^rung beS „Feuilleton" in bie politifdjen ©latter biefeS ßanbeS. — Sie ©eujahrSfeier in Sc^ottlanb. ©on 21. Hoefer. — 
Stalienifdje Buftanbe, gefchilbert von ©. S- 2C SOlittermaper. ©on ©• Stuth- — ©apoleon ©onaparte, Äaifer ber granjofen. ©on ^r. von 3?at^. 
©ingeführt burch ©. ©chloffer. — Slomanliteratur. — griebridj von Sallet — ßeffing unb mir. — 2ln ben ©erfaffer ber 2lbhanblung „©runv 
©auer’S Äritik ber evangelifdjen Sefchichte unb bie ßiteratur barüber". ©on D. SheniuS. — SuliuS SJlofen als ßpriker. — §)eter ber ©roße 
unb ßetbni$. ©on SOL S. löffelt. — ©emertungen über einige VülfSmittel jum Stubium ber franjöftfShen Literatur. — ©lein Sommer- ©on 
®. von Veeringen. — Revelations of Russia, in 1814. — DaS 2£mt ©otbelßpolm im Verjogthum -faolftein. ©on S. £anffen.— Die 5)antbeiS; 
muSfrage. — Portugal- ©rinnerungen aus bem Sabre 1842. — ©ebichte beS blinben Heinrich SBci^e. — 9tatijen; WiSceUen; JSihlio-

ÄiteraHfgie %Cn$ei$en tc»

©on biefer Beitfcbrift erfdjeint täglich au^er ben ©eilagen eine Kummer unb fte mirb in SBodhenlieferungen, aber auch in SlonatSheften aus- 
gegeben. ©in QHctanifäfCt
mirb mit ben flattern für literarifdje llnterljaltung unb ber .^fiö von Dien ausgegeben. SnfertionS gebühren für ben Staum 
einer gefpaltenen Beile 2% SRgr. ©efonbere Tlnjeigen zc. merben gegen ©ergütung von 3 SXhlrn. ben blättern für literarifdje 
Unterhaltung beigelegt.

im gebruar 1845. ft. *?r. !Srocfpaits.
©on
40. firügee’s

ift erfebienen (beim ©erfaffer in ©erlin, S^önbaufer 2lllce ©r. 2): 
1) Jbie zweite beS erften £efte$ be$ erften
’• 2Öanbe§, fe^r verbeffert unb üermdjrt (^)reU 22y2 Sgr.);
2) bie biaUtti^ ^oeii^e ^oemle^e (^rete

15 ©ar.)
Berlin, am 12. gebr. 1845.

__________ ____________ feitger*
Sn meinem ©erläge ift foeben erfebienen unb bureb alle ©uebbanb; 

mngen ju beiUben:

©Ctttf^cä
für

hähM Wlksfdjuteu.
©on

(Stuft Ouatfc ^nliui^,
SSice: Seminarbirector ju Sriebrid>ftabt=®tgg()en> 

Sn Stilen.
^Poetifdjer aber et#** ^heil*

®r. 8. SSrofdh. ’A
•Das beutf^e^elbftgefübl bur$ bie£inmeifung auf bie 

reichen @<bdbe bet beutfeben ßiteratur ju kräftigen, ben 
beutfebenSpracfjunterriibt burct;2Cnknüpfung an bie beutfebe 
ßiteratur fruchtbar ju maeben, bürd? eine 2luSmabl beS 

©ebiegenften unb©eften ber beutfcbenßiteratur mabre©ils 
bung ber beutfeben Sugenb ju beförbern, bas finb bie Haupts 
jmeefe, meiere ber burd) feine frühem Schriften bekannte unb gefcbd^tc 
©erfaffer bei ber Verausgabe biefeS ßefebudjs gehabt ^at. @s ift, mie 
febon ber Sitel fagt: für ©olfMulen beftimmt unb nach bem 
Srunbfa^e beS fortfebreitenben fo bearbeitet, ba^ es eine aus
führliche ©efebichte ber beutfeben ßiteratur, mie fte bet ©runblegung beS 
beutfeben ßefebudjS von SBilb- SBaaernagel gegeben merben kann, 
vorbereitet. .Deshalb mirb es auch in ben untern unb mittlern .Klaffen 
ber ©elebrtenfchulen gebraucht

liefet 9»u#eu#u(fe von
SSetfhrrlin unöS>£»§^tS nuf ^tc neueffe ßeit; her zweite

h*hfaif<hc S»*»r**#ucFc enthaltend, erfdjeint in vier 
^eawt«'om 20- 1845-

Beruh. Tauchnitz jun.
Durch alle ©ud)banblungen unb spofidmter ift ju bestehen:ISIS» ^on ©ken. 1845>

4. spreit M SatyrgangS von
12 «öeften mit Tupfern 8
Sergis unb ben blättern f«* ttnterhaltlins

gemeinfchaftlidh ift ein
AMteuarifdie* ^Cttgeiger,

unb mirb barin ber Staum einer gefpaltenen Beile mit 2’4 ©gr. berechnet. 
JSefpnbere ^Cnjeitjen «♦ merben ber für 1 $blr. 15 «Rgr. 
beigelegt.

AJeihjiö, im gebruar 1845. $rockl)(lU0.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERAT! R-ZEHTXG.
Vierter Jahrgang. M 58. 8- März 1845.

Komische Iiiteratur.
1. Des Q. Horatius Flaccus Satiren erklärt von L. F. 

Ileindorf. Neu bearbeitet von E. F. Wüstemann. 
Mit einer Abhandlung von C. G. Zumpt, über das 
Leben des Horaz und die Zeitfolge seiner Gedichte, 
namentlich der Satiren. Leipzig, Herbig. 1843. 
Gr. 8. 3 Thlr.

2. Über die Chronologie der Horazischen Dichtungen. 
Eine literar - historische Abhandlung von Dr. W. F. 
Streuber, Privatdocent an der Universität zu Basel. 
Basel, Neukirch. 1843. Gr. 8. 5 Ngr.

3. Lectionum Venusinarum libellus. Scripsit Aug. 
W eichert, Phil. Doct. LL. AA. Mag. 111. Mold. 
Reet, et Prof. prim. Ord. Sax. virt. civ. eques. Grim- 
mae, Gebhardt. 1843. 8maj. 25 Ngr.

4. Kritik und Erklärung der Episteln des Horaz. Ein 
Handbuch zur tiefern Auffassung der Episteln des 
Horaz. Von 77. Düntzer. Erster Theil. — A. u. 
d. T.: Kritik und Erklärung der Horazischen Ge
dichte. Von H. Düntzer. Dritter Theil. Der Epi
steln erstes Buch. Braunschweig, G. C. E. Meyer sen. 
1843. Gr. 8. 25 Ngr.*

iV^ch verschiedenen Seiten hin wird das Verständniss 
der Horazischen Dichtungen mit erneuertem Eifer le
bendig gefördert und dadurch für den eigentlichen 
Mittelpunkt einer sichern Art seiner Auslegung gegen
wärtig eine festere, übereinstimmendere Basis gewon
nen, während die literar-historische Frage selbst sowol 
im Allgemeinen, als auch insbesondere die Erforschung 
der Abfassungszeit jener Gedichte im Einzelnen bei
nahe mehr als je zu schwanken und in den Ansichten 
der Hauptvertreter aus einander zu gehen scheint. Der 
Erfolg ist mithin ein ungleicher, aber nichtsdestoweni
ger sind so schätzbare Bestrebungen, wie Rec. sie in 
der obigen Reihenfolge, weil keine der vorbezeichneten 
►Schriften nicht wenigstens einem Theile nach die an
dern berührt, zusammenzustellen sich erlaubte, mit 
grösster Dankbarkeit anzuerkennen. Voran stellen wir 
dabei eine Arbeit, die über ein Vierteljahrhundert hin
durch ihren wohlerworbenen Namen sich bewahrt hat, 
und selbst in ihrer ersten Gestalt als ein Muster all- 
seitiger philologischer Interpretation noch immer empfoh
len zu werden verdient. Ileindorf behandelte das sach
liche Verständniss der Satiren mit Einsicht und Ge
schmack, fasste die Tendenz derselben unter klaren, 

verständigen Gesichtspunkten, und deutete den innern 
Zusammenhang mit glücklicher Strenge und Bündigkeit, 
während er in grammatischen Erörterungen bisweilen 
nach einer etwas einseitigen Theorie verfuhr, oder die 
poetische Diction und den Horazischen Sprachgebrauch 
von der allgemeinen sprachlichen Norm nicht immer 
genugsam schied, in der Kritik aber bei aller Feinheit, 
Gelehrsamkeit und grossem Scharfsinn dennoch auf 
die handschriftliche Autorität oftmals zu wenig Gewicht 
legte, dagegen den Vermuthungen Bentley’s und An
derer zu eifrig sich hingab. Hier lag dem rühmlich 
bewährten neuen Herausgeber ein ansehnliches Ver
dienst zu erwerben vor, und er hat sich dasselbe ge
wiss zu einem nicht unbedeutenden Theile erworben. 
Natürlich musste Geist und Manier Berndorfs bleiben; 
aber es sollte die Literatur seit 1815 ergänzt werden. 
Aus diesem Grunde war es nöthig, das reiche schon 
vorhandene Material ohne Abbruch am Inhalte zu ver
kürzen, namentlich viele unbedeutende Anführungen aus 
Acron und Porphyr, nebst manchen grammatischen 
Kleinigkeiten zu tilgen, das Neue aber in eine bündige 
und präcise Form zu fassen. Äusser einzelnen Bemer
kungen vieler nahmhafter Gelehrten benutzte Hr. W. 
die hinterlassenen Hefte von C. Reisig und C. F. Hein
rich, aus welchen deshalb in den Einleitungen, oft auch 
in den Anmerkungen, mehr oder minder erhebliche 
Abschnitte mitgetheilt worden sind. Ausserdem waren 
noch manche Zusätze und Ergänzungen bei der alten 
Ausgabe anzubringen, auf welche diese neue mit gros
sem Fleiss bedacht gewesen ist: auch der sachliche 
Index wurde vielfach verbessert und ein inde.r aucto- 
rum ganz neu hinzugefügt. Der Stoff zu Nachtragun
gen für die fortlaufende Erklärung ist in dem ansehn
lichen Zwischenraum, wo die philologische Praxis oft 
zu den Satiren znrückkehrte, ein überfliessend reicher, 
und es würde sehr unbillig sein, hier mit einem so 
tüchtigen Herausgeber über eine, immer subjectiv blei
bende, Maasbestimmung rechten zu wollen. Die Deu
tung mancher Stelle in den Horazischen Satiren hat 
förmlich ihre ausführliche Geschichte; manche Stellen 
sind berühmt geworden, wie im ersten Buche in der 
ersten Satire gravis annis? V. 4 und perfidus hie caupo, 
V. 29, in der vierten qnum filieret -— quod tollere vei
les, V. 11, in der sechsten ibant octonis referentes idi- 
bus aera, V. 75, oder im zweiten Buche in der zweiten 
Satire dictat nihil hac magis illa, V. 29, wozu denn 
überall auch die Resultate der fortschreitenden Litera
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tur sorgfältig nachgetragen sind. Rec. hätte nur noch 
an der zweiten Stelle Obbarius in den neuen Jahr
büchern f. Philol. XXIII, Hft. 4, S. 380 — 382 berück
sichtigt; zu 1, 4, 45 erwähnt, dass Th. Schmid zu 
Ep. 2,1, 169 gleichfalls numne vorgeschlagen hat, weil 
hier nicht, wie V. 63 das Adjectiv, worauf sich necne 
beziehen kann, vorausgegangen ist; das. zu V. 48 ser- 
moni sermo merus auf Schmid’s Bemerkung in der Allg. 
Schulz. 1828, Nr. 146, S. 1208 Rücksicht genommen; 
auch den Bericht über die misliche Stelle 2, 2, 29 ge
nauer und deutlicher gegeben. Denn vor Thortsen hat 
schon ein Rec. in der Jen. Lit.-Zeit. 1827, Nr. 215, 
S. 273 (beide jedoch unabhängig von einander, vgl* 
Schulz. 1828, S. 599) magis mit Berufung auf Plin. 
Ä./Ä.33. 11 lances quas antiqui magidas appellaverunt, 
für das Substantivum erklärt; und Jahn, dessen Vor
schlag in der übrigen Gestaltung des Verses Hr. W. 
adoptirt, scheint sich ja offenbar gleichfalls dafür zu 
erklären, während Mitscherlich in dem von Hrn. W. 
angeführten Programme Racematt. Venusin. fase. I (wie
derabgedruckt in der Schulzeitung 1828, Nr. 112) sich 
der altern Ansicht Fea’s anschliesst und K. F. L. 
Arndt in dem ratzcburger (nicht lüneburger) Programme 
von 1829 in einer lesenswerthcn ausführlichen Bespre
chung der Stelle die Auffassung als Substantiv, so viel 
wir uns erinnern, nicht berücksichtigt hat. Rec. würde, 
wenn dies in seiner Absicht läge, in dieser Weise noch 
gar Manches anführen können, wie die gründliche Ver- 
theidigung des ob avaritam. 1, 4, 26, die Haacke in 
seinen Quaest. Horath I (Stendal, 1838), p. 13, durch 
Erörterung des ganzen Sprauchgebrauchs von laborare 
und Vergleichung von 1, 3, 91, besonders in Beziehung 
auf den damit verbundenen Causalablativ, gegeben hat. 
Überall würde eine Benutzung dieses Programms, da 
es besonders auf die kritische Methode Heindorf ’s sich 
bezieht, weniger der 1840 erschienenen, meist auf Orel- 
li’s Ausgabe bezüglichen Fortsetzung, dem neuen Her
ausgeber interessant gewesen sein, da auch er die von 
seinem Vorgänger gewählte Lesart oft mit Glück ver
lässt; ich nenne nur: 1,3,20, el fortasse minora (auch 
von Haacke gründlich vertheidigt.); das. 25, mala; 1, 
4, 26, ob avaritiam, 1, 6, 13, fugit, 2, 2, 84, ubique, 
2, 7, 35, fugisque. Perner ist manches grammatische 
Bedenken Heindorf’s gründlich und erfolgreich besei
tigt worden, wie 2, 2, 40 der fälschliche Anstoss an 
veilem; manche Sprach- und Worterklärung berichtigt, 
wie die Bemerkung über den Conj. Impf, statt Plus- 
quamperf- 1, 3, 5, über cum. das. 70, inquit 126, no 
tando. 1? 4,106, über die Bedeutung von bonor, 2, 2, 28 
zeigt. Freilich wäre bei diesen Berichtigungen nament
lich eine wirkliche Verschmelzung der eigenen Bemer
kungen mit denen des Vorgängers angenehmer für den 
Leser und zugleich raumersparender gewesen. An an
dern Stellen würde wol noch eine ergänzende oder be
richtigende Bemerkung sehr statthaft gewesen sein, wie 

über das aut bei neque 1, 6, 68, über erat 1, 3, 17, 
nil fuit, das. 18, improbus, das. 24, te ipsum, das. 34, 
über den Genitiv des Particips, 1, 4, 23, über das dop
pelte inter 1,7,12; die Bemerkung über notareX^Q, 14 
findet Rec. mindestens irreleitend (es sei das eigent, 
liehe Wort vom censor, der aus dem Senate stösst)- 
und die Erklärung des qui im folgenden Verse durch 
quamquam is ungenügend, da es vielmehr eine nähere 
Erklärung des iudice quo hosti sein soll, also eine Art 
der Attraction uns zeigt, worin die Thätigkeit des Ver
bums nicht blos auf das Object, sondern zugleich auf 
das Prädicat mit bezogen wird. Einige andere Bemer
kungen würde Rec. nach Maasgabe der dieselben be
quem darbietenden Literatur sich nicht haben versagen 
können; er würde bei li^urire auf Weichert’s unten 
anzuzeigende Schrift S. 34, Anm., bei sanus und insa~ 
nus auf die S. 38 f., bei rafer auf S. 49, bei sunt qui 
auf Weissenborn’s lat. Schulgramm. S. 422, bei quisquam 
zu 1,4, 35 auf Eggers über das lat. Pronomen (Alt. 1840), 
S. 13, für si qui und si quis auf Krüger’s lat. Gramm. 
§. 426, zu den Kränzen 2, 3, 256 auf Becker’s GaL 
lus 2, 218, bei quatenus auf Fittbogen zu Justin. 12, 
11, 6, zu quando jetzt auf O. Jahn zum Persius S.891., 
bei scribae und sportula jetzt auch auf W. E. Weber 
in der noch unten zu nennenden Abhandlung verweisen. 
So wäre noch manches Andere namhaft zu machen, 
was entweder besonders als nicht berücksichtigt auf- 
iällt oder jetzt noch ein vortheilhaftes Licht über ein
zelne Stellen verbreiten könnte; lieber will jedoch Rec. 
das Bedauern geltend machen, dass der neue Heraus
geber eine Seite in die Interpretation nicht verflocht, 
die, so wichtig und lehrreich sie auch ist, doch auch 
von Heindorf gar nicht berücksichtigt wurde; ich 
möchte es die innere Interpretation des Dichters nen
nen, das Lesen in seinem Geiste, das Erforschen sei
ner eigenthümlichen Manier und die Darlegung seines 
dichterischen Haushalts, die nicht blos für eine umfas
sende Charakteristik des Dichters wichtig ist, sondern 
auch durch Vergleichung auf andere Stellen einen wohl- 
thätigen Einfluss übt. Manche andere Bemerkung hätte 
dagegen jetzt wol wegfallen können, auch Wieder
holung (z. B. bei etenim) vermieden werden können, 
wodurch Raum gewonnen worden wäre. Einige erheb
liche Druckversehen sind stehen geblieben, z-B.in der 
Anmerkung zu 1 , 6 , 48. Od. 2, 27 statt 7, ein sehr 
schlimmer aber in den Text erst hineingekommen, 
1, 1, 59 j wo tantum habet statt tantuli eget abge
druckt ist.

Doch wir wenden uns, ohne mit diesen kleinen 
Erinnerungen, die weiter auszudehnen für einen allge
meinen Leserkreis zu fern liegen würde, dem Werthe 
des Buchs auch in seiner neuen Gestalt irgend Ab
bruch thun zu wollen, lieber noch etwas länger zu der 
vorgesetzten Abhandlung des Hrn. Prof. Zumpt, die 
auf kleinem Raum viele neue Ansichten bietet und 
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durch eine sehr fruchtbare Entwickelung des innern 
Dichtungsganges des Horaz sich ein schönes Verdienst 
erwirbt. Kurz bei dem Namen desselben verweilend 
(über den sich C. L. Grotefend in der Zeitschrift für 
Alt.-Wiss. 1834, Nr. 22, wie über das Verhältniss der 
Colonie Venusia zur Tribus Horatia, ausführlicher aus
gesprochen hat) erklärt er das von des Dichters Vater 
bekleidete Geschäft eines coactor bei dem weiten Um
fange dieses Begriffs dahin, dass er, ebensowie der 
Grossvater des Kaiser Vespasian (Suet. Vesp. 1) zu 
den Argentarii gehört habe, welche Versteigerungen in 
den öffentlichen atriis auctionariis anstellen und von 
den Käufern durch coactores gegen ein Procent das 
Geld die erstandenen Sachen beitreiben liessen. Weni
ger begründet finden wir dagegen die Vermuthung, dass 
der Sohn, wenn er auch nie die Absicht gehabt haben 
mag, sich zu einem Staatsmanne zu befähigen, sich 
durch das Studium der griechischen Sprache und Li
teratur habe befähigen wollen , Lehrer der Grammatik 
in Rom zu werden, weil zu einer unabhängigen Exi
stenz allerdings sein Vermögen nicht wohl ausreicbte. 
Allein die Übungen in griechischen Versen, die Hr. Z. 
ihn erst in Athen machen lässt, was doch wol aus 
Sat. 1, 10, 31 nicht mit Nothwendigkeit folgt, konnte 
er füglich auch schon früher in Rom geübt haben. 
Über die Periode des Übergangs scheint uns Ep. 2, 2, 41 ff. 
viel Licht zu verbreiten : er ging gleich zu seiner wei
tem Ausbildung nach Athen zum Studium der Mathe
matik (nach der gewöhnlichen Erklärung der Worte) 
und akademischen Philosophie; die Noth der Zeitum
stände trieb ihn von dort in den Krieg, denn eigene 
freie Wahl war es gewiss nicht, wenn ihm auch nicht 
gerade, was Hr. Z. annimmt, politische Entschlossen
heit und die erforderliche Körperkraft gefehlt haben 
sollte. Wann er nach Athen gegangen sei, ob erst nach 
der Ermordung Cäsar’s, wie Hr. Z. meint, während 
Andere (m. s. Schmid zu Ep. 2,2, 43) schon das 
J. 708 dafür wählen, müssen wir wol ebenso unent
schieden lassen wie die Frage, ob sein Vater damals 
schon todt gewesen oder erst während der Abwesenheit 
des Sohnes gestorben sei, zwischen welchen beiden 
Annahmen Hr. Z. S. 6 u. 9 zu schwanken scheint- 
Auch die Anwesenheit bei dem Rechtsfalle in Clazo- 
mene im Wmter 4b-42, die Hr. Z. als wahrscheinlich

lässt sich (och für Sat. 1, 7 nicht nothwendig 
r angen? da ihm die ache auch sonst schon bekannt 

S. w nnnte* W1,?Un° ^er philippinischen Schlacht 
sieht Hr. z so an ; dass der Dichter sich keines be- 
sondern, auf ilim persönlich lastenden, Vor wurfs zeiht, 
obgleich er die Charakterstärke der Wenigen aner
kenne, die in der erwählten Partei verblieben oder sich 
den Tod gaben. Rec, kann den Beweis hierfür in der 
vieldeutigen , 7 nicht recht finden. Ob Horatius 
sein väterliches Erbe muthmasslich schon früher habe 
verkaufen müssen, oder ob er es jetzt erst, nachdem 

vielleicht auch sein Vater inzwischen gestorben war, 
verloren habe, lässt derVerf. in Zweifel; nur wenn er 
es durch die Ackervertheilung einbüsste, so war das 
nach gegenwärtiger Darstellung keine Strafe, sondern 
es kam daher, weil die ganze Stadt Venusia und ihr 
Gebiet den Veteranen der Triumvirn als colonia mili
taris assignirt wurde. Dass die kühn machende Ar
muth ihn antrieb, Verse zu machen, kann dreifach er
klärt werden : zunächst verwirft Rec. mit Hrn. Z. aller
dings die Ansicht, dass er seinen Unmuth in Satiren 
und Invectiven ausgeschüttet und so seinen frühesten 
Gedichten den Ursprung gegeben habe (dass er noch 
sonst manches schrieb, was nicht unter die Leute kam, 
vermuthet auch Weichert Lectt. Venusin. p. 83), aber 
dass er Gelegenheitsgedichte jeder Art machte, bald 
in Anderer, bald im eigenen Namen, für Bezahlung 
oder Gunst, davon überzeugt Rec. sich ebensowenig. 
Anders hat dieses Verhältniss neuerdings W. E. We
ber über die römischen scribae, eine Episode aus der 
Biographie des Horaz, in Suppl. zu N. Jahrbb. f. Philol. 
und Pädag. IX, 1, S. 87—93, gedeutet und die pauper- 
tas audax als die aus einer schiffbrüchigen Lebens
lage von selbst erfolgende Gleichgültigkeit gegen den 
Augenblick ausgelegt; nach den frühem Versuchen 
seines poetischen Talents, wahrscheinlich in Athen, sei 
er zur Dichtkunst zurückgekehrt, um an ihr einen 
Zeitvertreib unholder Momente zu haben, habe sie aus 
Trotz gegen das prosaische Schicksal geübt und ihre 
herbste Gattung ergriffen, um seine Oppositionsstellung 
gegen die Dinge, wie sie geworden waren, zu bezeich- 
neu. Durch Virgil, dessen Hirtengedichte „nur als eine 
pikante Form für Schmeichelei und Danksagung Werth 
hatten“, und L. Varius sei er mit dem Mäcen bekannt 
geworden und bald in das Haus desselben als Freund auf
genommen, nach des Verf. Annahme im Anfänge 40, wobei 
die Abfassung von Sat. II, 6 in den Sommer 34 = 720 
n. Uhr. fällt. Sein Verhältniss, meint Hr. Z., war we
der ganz eine Anstellung im heutigen Hof- und Haus
halte eines Vornehmen, noch die formlose eines soge
nannten Freundes ; Mäcen war nur ein römischer Ritter, 
d. h. bei aller Anerkennung von einem grossen v er- 
mögen ein Mann ohne officielle Bedeutung 5 aber er 
war der Vertraute der Geheimnisse des Cäsars, sein 
Rathgeber und Gehülfe bei den wichtigsten Staatsange
legenheiten, selbst zu Zeiten mit dei höchsten Macht 
bekleidet. So hatte ihm Cäsar wählend seiner Abwe
senheit im sicilischen Kriege im * • 36 die Obhut der 
Hauptstadt und Italiens übertragen, und M. hatte dies 
Vertrauen gerechtfertigt- Auch während des letzten 
Bürgerkriegs im J. 30 v. Chi. (dasselbe Jahr nennt Hr. 
Z. S 38, dagegen S- 15: 31) war ihm Rom und Italien 
untergeordnet, wie ei denn wahrscheinlich auch in der 
Zwischenzeit bei wiederholter temporärer Abwesenheit 
Cäsar’s 35 und 34, überhaupt auf kürzere Zeit noch 
öfter mit gleicher Vollmacht versehen war — eine An
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nähme, die uns haltbarer scheint, als die etwas zu 
streng auf bestimmte Jahre reducirende Rechnung 
Frandsen’s in Mäcen’s Leben S. 75 — 80.

Wir geben einige weitere Resultate der Darstel
lung von Hrn. Z. Horaz war Mäcen’s literarischer Ge
sellschafter, sein Begleiter und Rathgeber, am liebsten 
sein harmloser Privatgesellschafter, doch aber wol auch 
nach Hör. Sat. 2, 6, 38 vertrauter Gehülfe des Staats
mannes. Seine Wohnung hatte er für sich, hielt sich aber 
sonst grösstentheils im Hause des Mäcen auf dem esqui- 
linischen Berge auf und machte vielleicht täglich zu be
stimmter Zeit seinen Besuch bei ihm; zu den umbrae 
gehörte er wol nicht, sondern bewahrte sich seine 
Stellung etwas freier. Dabei weiss Hr. Z. den anschei
nenden Widerspruch seines Unabhängigkeits- und Frei
heitsgefühls und seiner Klagen über Geschäftigkeit (die 
sich wahrscheinlich nach Mäcen richtete) nur durch 
die Annahme verschiedener Zeiten, und seinen Dienst 
als scriba (Sat. 2, 6, 36, deren Abfassung er in das 
siebente Jahr der Bekanntschaft mit dem Mäcen setzt) 
nur so zu erklären: er habe dies Amt erst nachher 
während der Vollmacht Mäcen’s über Rom und Italien 
versehen, auch förmlich in tler Decurienliste der quä- 
storischen scribae gestanden und so eine wahrscheinlich 
dauernde, vielleicht lebenslängliche Besoldung bezogen, 
da die Augusteische Verwaltung solcher Mittel, treue 
Dienste zu belohnen und an sich zu fesseln, bedurfte, 
habe aber in dieser Eigenschaft nur zu Diensten des 
Mäcen gestanden. Dagegen glaubt Weber in der eben 
zuvor angeführten Abhandlung, dass dem Dichter da
durch in der Zeit zwischen der Heimkehr aus dem 
Kriege und der Bekanntschaft mit Mäcen genügende 
Subsistenzmittel verschafft seien, was er jedoch nach
her wieder auf hören lässt, damit die Annahme seiner 
Ingenuität nicht darunter leide. Rec. fürchtet indess, 
dass Hr. W. sich durch zu rasche Annahme, als sei 
Horaz bei dem Empfange des Sabinums von August in 
das Recht der Ingenuität eingesetzt worden, habe irre 
leiten lassen, da er sich besonders auf die doch wol 
nicht zn rechtfertigende Voraussetzung stützt, dass 
2, 7, 53 {nicht 3, wie es dort heisst) „nach der Natur 
des Dialogs44 mit dem tu Horaz selbst, und nicht viel
mehr nach einem oft wiederkehrenden Sprachgebrauche 
(s. Heindorf zu 2, 2, 20) eine Gattung, ein Collectiv- 
begriff im Gegensätze zum Vorigen gemeint sei. Hr. Z. 
reiht an seine ganze Ansicht noch mit Bezug auf Cic. 
Verr. 3, 79 a. E. die sinnreiche Vermuthung an, Horaz 
habe deshalb das Sabinum bekommen, um dem Volke 
die nöthige Bürgschaft (daher praedium) als förmlich 
angestellter scriba leisten zu können. Dabei schildert 
er uns die Lage dieses Sabinums nach der Localität, 

die er selbst gesehen, und nach den Stellen in Ho- 
raz’s Gedichten; wiederholt zugleich aber die schon 
früher von ihm ausgesprochene Vermuthung, dass zu 
der sabinischen ländlichen Villa ein Herrenhaus in 
der nahen Stadt Tibur (woher jenes auch füglich ein 
Tiburtianum genannt werden konnte; man vgl. auch 
Düntzer in der Schrift Nr. 4, S. 126) gehörte, und 
dass Horaz seinen ländlichen Aufenthalt zwischen bei
den getheilt habe; wobei die Überzeugung von dem 
Palaste des Mäcenas in Tibur eine ebenso geringe zu 
sein scheint, als bei Frandsen in Mäcen’s Leben 
S. 113 f. Den fernem Verlauf ihrer Freundschaft oder 
ihres gemüthlichen Verhältnisses zu einander hat Rec. 
in seinem Commentar zu den Oden S. 525 f. darzu
legen versucht.

Bei der eigentlichen chronologischen Frage ge
winnt Hr. Z. nun vorerst das negative Resultat; in die
sem oder jenem Werke reicht keine geschichtliche Be
ziehung über dieses oder jenes Jähr hinaus, also mag 
der Dichter wol sein Werk in dieser Zeit abgeschlos
sen haben; die Bestimmung dieser Zeit ist aber von 
grosser Wichtigkeit und gerade hierin hat Bentley sich 
oft geirrt, wie bei Festsetzung der Epodenzeit, deren 
Sammlung allerdings später abgeschlossen ist, während 
die einzelnen Gedichte zum Theil gleichzeitig mit den 
Satiren abgefasst sind. Gewiss wird man ferner mit 
Hrn. Z. die Bentley’schen Annahmen von der Unpro- 
ductivität bestimmter Zeiten und der jeweiligen Be
schränkung auf eine Gattung der Poesie jetzt allgemein 
durchaus verwerfen. Auf das Einzelne angewendet 
würde nun weiter folgen , dass die Epoden (7, 1, 9) 
noch die actische Schlacht und die Vorbereitungen dazu 
berücksichtigen, während die Satiren äusser 2, 5, 62, 
was als wohlgewählte Huldigung nachträglich bei der 
Herausgabe eingeschoben sein konnte (mit Recht sträubt 
sich jedoch Wüstemann z. d. St. aus anerkennenswer- 
then Gründen gegen eine solche Annahme), derselben 
gar nicht erwähnen, mithin ihre Sammlung wol vor 
32 — 722 abgeschlossen worden sein muss; herausgege
ben wurde sie vielleicht erst gleichzeitig mit den Epo
den am Schlüsse des J. 30=s724, oder wenn diese 
Annahme zu künstlich erscheint, so reicht die vollen
dete Abfassung der Satiren bis zu Ende 31 herab. Ho
raz ordnete diese seine seryiones (Unterhaltungen, wie 
er sie selbst nannte, die einzelnen heissen am richtig
sten eclogae) selbst gleich in einer Sammlung, nur 
äusserlicher Gründe wegen in zwei Bücher getheilt, 
und zwar nicht nach der Zeitfolge, sondern nach dem 
Vorränge des Interesses und dem Gesetze der Ab
wechselung.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ueiirzig-.
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Literatur.
Schriften von Ueijadorf, N^üstemansa und Sumpf, Streuber, 

Weichert und Duntzer.
(Schluss aus Nr. 58.)

Hr. Zumpt nimmt hier folgende Reihenfolge und Abfas
sungszeiten an, welchen Ree. zur deutlichem Übersicht 
gleich die Ansätze Düntzer’s in der anzuzeigenden Schrift 
zur Seite stellen will:

In das J. 40 (714 u. c.) fallen Sat. I, 7; II, 4. 8; in 
39: I, 8. 2 (die erste eigentliche Satire), 6; in 38: 
I, 9. II, 5; in 37: I, 5. 3; in 36: I, 1. 4. 10; in 35: 
Ij, 1 (nach dem sicilischen Kriege, wo August wol erst 
Zeit und Lust hatte, die Horazischen Gedichte vorlesen 
zu hören — das erste erklärte Lob Cäsar’s), 2; in 34: 
II, 6. 7; in 33: II, 3 — an diesem grössten und letzten 
Gedichte, worin sich die der Satire gegebene philoso
phische Richtung erfüllte, arbeitete Horaz das ganze Jahr 
und flüchtete zur Vollendung desselben während der 
Saturnalien in die Einsamkeit des Landlebens.

Duntzer setzt in 713: L 7; 714: I, 2: 71ß: I, 8; 
717: I, 3. 5 und (718?) 6: 718: I, 4; 719: I, 9. 1; 
720: I, 10 und zugleich die Herausgabe des ersten 
Buchs, während H. in demselben oder nächstfolgenden 
Jahre sein Sabinum erhält; in 721: II, 2; 722: II, 4. 
8. 3; 723: II, 7. 6; 724: II, 1, nebst der Herausgabe 
des zweiten Buchs. — Die nicht unbedeutenden Ab
weichungen zwischen beiden Gelehrten hier ausführli
cher zu prüfen, würde zu weit führen; Rec. bekennt, 
dass er der umsichtigen Erörterung Zumpt’s vor den 
vielleicht nicht immer ganz genauen Bestimmungen 
Düntzer’s den Vorzug gibt, wie denn Letzterer II, 5 
ganz vergessen hat.

Die an das hier Besprochene zunächst sich an
schliessende kleine Schrift Nr. 2 ist eigentlich ein Theil 
des schweizerischen Museums für Geschichte und Lite
ratur, und dahei, bei der Verzögerung des Ganzen, 
Vorläufig mit der foitlaufenden Seitenzahl jener Samm- 

s*ch ersc^,®nen— In ihren allgemeinen chro- 
• Grundsätzen stimmen Zumpt und Streuber
1I?. eseutlichen überein, mit Ausnahme einiger Klei
nigkeiten, B dass der Letztere die getrennte Her
ausgabe der beiden Bücher Satiren mit Bentley, Franke, 
Düntzer annimmt; dass das zweite Buch der Episteln 
nach Z. S. 22 entschieden dem ersten einzeln nach^e- 
folgt ist, während Str. S. 168 ein ausdrückliches Zeug- 
niss dafür leugnet; nach demselben finden sich unter 

den Epoden die frühesten dichterischen Erzeugnisse 
des H. aus dem J. 713 (16. Ep.), aber es vergingen bis 
zur Herausgabe noch 10 Jahre. Übrigens lässt Hr. 
Str., um auf die Anordnung der kleinen Schrift zu 
kommen, in einer literarisch-historischen Übersicht den 
frühem Ansichten von Bentley, Kirchner, Franke auch 
die schon in ihrem Hauptprincip wenig begründete des 
Franzosen Walckenaer nachfolgen. Da nun aber die 
literarischen Verhältnisse die politischen vielfach be
rühren, so hält Hr. Str. es für nöthig, die Zeiten genau 
zu merken, in welchen August während der Lebens
dauer des Dichters von Rom abwesend war. Dies 
sind a) Winter 722 bis Sommer 725 nach dem Norden, 
b) Mitte 727 bis Anfang 730 nach Spanien und Frank
reich, c) Herbst 732 bis October 735 nach dem Oriente, 
d) Mitte 738 bis Mitte 741, in welcher Zeit er jedoch 
einmal wieder in Rom war, nach dem Norden, e) 742 
—745 nach Illyrien und weiter. Aus Ep. 20 und Ep. 
5. 9 schliesst Hr. Str., dass das erste Buch der Episteln 
im October oder November 734 herausgegeben ist; 
ferner aus Ep. 13, «lass mit signata volumina, dem 
fasciculus librorwm die drei ersten Bücher Oden (die 
also auch wol nach seiner Meinung zusammen her
ausgegeben sind, während Düntzer S. 30 für das ab
gesonderte Erscheinen der beiden ersten Bücher kämpft) 
gemeint sind, die vor der Rückkehr August’s aus Spa
nien 730 oder 731 herausgegeben sein müssen. So neigt 
der Verf. sich also wesentlich auf die Seite C. Franke’», 
ohne sich jedoch die dagegen sprechenden Gründe zu 
verhehlen; besonders werde dabei die Verschwörung 
des Murena 3, 19, der Tod des Marcellus 1, 12, so 
wie der Virgil’sl, 3 hervorgehoben; letzteres, bei dem 
er die alte Ansicht festhält, sei bei der Recension des 
Mavortius oder einer andern in das erste Buch ^‘ge
schoben worden, damit sich der gefeierte Name lrgU 
an den des Mäcen und August anschlösse. Dabei 
wird vom Verf. die Frage nach der chronologischen, 
oder metrischen, oder sachlichen Ordnung der Horazi
schen Gedichte aufgeworfen; aber ei gelangt nicht zu 
einer bestimmten Ansicht, zumal da er die Ordnung 
nicht nothwendig vom Horaz selbst herleiten zu müs
sen glaubt. Aber wo bleibt «Jann die Begründung der 
Gesetzmässigkeit gegen je(le ViUkür des Zufalls? Die 
sonderbaren, sich widm sprechenden Ansichten, Wal- 
ckenaer’s führen aller dnigS auch nicht weiter, wie sehr 
aber diesem Gelehrten Umsicht und Besonnenheit fehlt, 
hat er besonders auch bei 4,12 wieder gezeigt, wo er
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H. den „reichen“ Dichter Virgil einladen lässt, die für 
ihn zu kostbaren Parfümerien zum Diner mitzubringen. 
Indem der Verf. so, genau genommen, nichts Neues 
und Eigen thümlich es für die übrige Chronologie vor
bringt, wendet er sich S. 186—201 in sehr ausführli
cher Weise zur chronologischen Erörterung der schon 
früher von ihm in einer besondern Schrift (De Q. Ho- 
ratii Flacci ad Pisones epistola, comment. praemio or- 
nata. Basel, 1839. 103 S. 8J behandelten Ars Poe- 
tica, die ja von den verschiedenen Auslegern so höchst 
verschieden angesetzt wird. Allein aus allen positiven 
Indicien, die auf eine bestimmte Abfassungszeit führen 
könnten, lässt sich durchaus nichts Sicheres abnehmen. 
Aber auch eine wechselseitige Beziehung zwischen der 
A. P. und den übrigen Horazischen Gedichten findet 
nicht statt, indem er mit Recht ebensowol die von 
Gesner in V. 305 gefundene Andeutung, dass die A. 
p. den Oden vorangegangen sei, als den von Franke 
in Sat. 1, 4, 63 gefundenen Entschluss zur Abfassung 
einer Poetik verwirft. Die Stellung in den Handschrif
ten kann aber nichts beweisen, da dieselbe wechselt 
und in den ältesten Handschriften zum Theil ganz 
wunderlich ist. Genug, nichts nöthigt uns, die Abfas
sung vor die der übrigen Dichtungen zu setzen; dage
gen führen allerdings die hohe technische Vollkom
menheit des Briefs, die Familienverhältnisse der Piso- 
nen und das chronologische Verhältniss zu den übrigen 
Dichtungen auf eine späte Abfassung, d. h. ungefähr 
gleichzeitig mit dem zweiten Buche der Briefe. Schla
gender noch als die technische Vollkommenheit sprechen 
die Verhältnisse der Pisonen - Familie für die Heraus
gabe kurz vor des Dichters Tode, ja vielleicht erst 
nach demselben, und die einzige Bedenklichkeit, die 
Wieland für die Abfassung vor 739 benutzt (Weichert, 
S. 52 der gleich anzuzeigenden Schrift nimmt sogar 
731 als wahrscheinlich an I), wird von Hrn. Str. dadurch 
beseitigt, dass er die Abwesenheit des Vaters Piso erst 
von 74a 46 nachweist, bis wohin der Dichter den
während dessen ausgearbeiteten Brief für den zurück
kehrenden Triumphator aufbewahrte. Unerheblich ist 
dagegen die angebliche Noth wendigkeit, auf diese Weise 
die lange Pause in der dichterischen Thätigkeit des 
Horaz von 741 46 auszufüllen. — Wie schwierig und 
mislich übrigens der ganze Gegenstand ist, und wie 
wenig Übereinstimmung darin herrscht, zeigt die von 
Hrn. Str. beigefügte über die chronologischen 
Ansätze der einzelnen Bücher von den namhaftesten 
Interpreten des Horaz.

Die dritte der in der Überschrift genannten Schrif
ten ist kein neues Buch, sondern eine Zusammenstel
lung der früher erschienenen, auf den Horaz bezügli
chen Programme des würdigen, nunmehr verstorbenen 
Verfassers. Auf den Wunsch seines Verlegers hat er 
dieselben, die schon vielfach in der Horazischen Lite
ratur benutzt, in manchen ihrer wesentlichsten An

sichten zum Gemeingut geworden sind, unverändert, 
nur mit einigen Anmerkungen und mit einem dop
pelten Register von der Hand seines Coliegen, des 
Hrn. Prof. Lorenz, der auch die Correctur besorgt hat, 
abdrucken lassen. Die hinzugekommenen Bemerkungen 
enthalten meist nur persönliche oder literarische Noti
zen; ob die Schriften selbst aber vielleicht schon frü
her auch in andern Werken abgedruckt worden sind, 
ist dem Rec. mindestens nicht bekannt oder erinnerlich. 
Die erste Abhandlung erschien 1829 und deckt in Sat. 
I, 3 die Anspielungen auf Mäcen und Virgil V, 29 ff. 
(die Wüstemann jedoch, ohne Weicherts zu gedenken, 
mit Berufung auf Madvig’s Opuscula p. 70 für unstatt
haft ansieht) sehr feinsinnig, wenn auch vielleicht etwas 
zu gesucht auf; die zweite, der drei Excurse über 
Martial. Epigr. 1, 41, Hör. Sat. 1,5, 37 und den 
Redner M. Val. Messala Corvinus beigefügt sind, han
delt von der angeblich feindseligen Gesinnung des 
Horaz gegen die Juristen, indem der Verf. zuerst in 
dem Galba 1, 2, 46 einen scurra und keinen Juristen 
nachweist, weshalb angesehene Rechtsgelehrte in neue
rer Zeit dem Dichter so sehr gezürnt haben, und ge
gen das Ende derselben Satire in dem Fabius den ge
schwätzigen Stoiker M. Fabius Gallus aufzeigt, den 
nur der Scholiast zu einem Rechtsgelehrten macht, der 
vielmehr mit dem 1, 1, 14 erwähnten Fabius identisch 
ist. In der dritten Satire nimmt er dem M. Antistius 
Labeo den Rang und das Alter eines Senators, und 
damit der Invective gegen ihn ihre Gehässigkeit; er 
war vielmehr ein nur durch jene Grausamkeit gegen 
seinen Sklaven bekannt gewordener Jüngling, der, wie 
viele Rechtsbellissene jener Zeit, der stoischen Lehre 
sich widmete. Dagegen berücksichtigt Hr. W. die zuletzt 
von 0. Jahn zum Persius p. LXXIH erwähnte Ansicht 
Schindler’s, dass hier der einfaltige Dichter Attius La
beo gemeint sei, der auch beim Persius vorkomme, 
gar nicht; allein auch Hrn. W. s Ansicht darf wol nicht 
für mehr als eine blosse Muthmassung gelten, wenn 
unter Andern noch Wüstemann S. 120 der neuen Hein- 
dorfsehen Ausgabe gerade den angeführten Grund sei
ner Jugend gegen den angenommenen Labeo gelteinl 
macht. Der ebendaselbst V. 130 genannte Alfenus ist 
gewöhnlich für den grossen Juristen P. Alfenus Varus 
angesehen worden; dies gibt der Verf. als das Wahr
scheinlichste zu, nur sei er damals noch sehr jung und 
weder öffentlich bekannt noch vom August schon be
günstigt gewesen, sodass Horaz nur die seltsame Ver
bindung des juristischen Studiums mit dem Schuster
handwerke (sutor, wofür Bentley zu eilfertig tonsor 
substituirte) zum Gegenstände seines Spottes macht; 
W üstemann schweigt an dem betreffenden Orte dar
über, scheint jedoch, wenn man aus einer von ihm 
mitgetheilten Notiz Reisig’s den Schluss ziehen darf, 
dieser Ansicht nicht recht hold zu sein. — AberHr. W. 
kennt auch positive Beweise für des Dichters Achtung
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besonders noch reifem Schülern dringend zu empfeh
len , zumal da die lateinische Ausdrucksweise des 
Verf. äusser einigen Eigenthümlichkeiten und Lieblings- 
wendungen als wahrhaft mustergültig bezeichnet wer
den kann.

Den zuletzt besprochenen Gegenstand hat auch 
Hr. Düntzer in der unter Nr. 4 erwähnten Schrift S. 
70_ 85 näher in das Auge gefasst und wir wollen da
her auch diesen Theil seines Buchs hierher in die ver- 
o-leichende Beurtheilung ziehen, während wir das Übrige 
hi demselben bei einer demnächst folgenden Anzeige 
der so eben erschienenen Fortsetzung von Obbarius’ 
Epistelausgabe zu berücksichtigen gedenken. Hr. D. 
verwirft zuvörderst die ältere Ansicht von C. F. Hein
rich: beide Arten wären als vier Bücher sermones 
vom Dichter herausgegeben worden; überhaupt benennt 
er zwar wol die Satiren mit dem Gattungsnamen ser
mones, ohne ihnen jedoch diese Überschrift zu geben, 
aber auch die Briefe sind nach ihm nicht sermones, 
sondern epistolae genannt worden, weil sie fastsämmt- 
lich der Ausdruck der augenblicklichen, durch irgend 
einen Umstand erregten Stimmung des Dichters sind, 
dem Freunde gegenüber dargestellt. Durch Casaubö- 
nus’, von Morgenstern grösstentheils acceptirte Unter
scheidung beider Dichtungsarten als tÄeynxa/ und Si- 
Sav.Tt/.al findet er ihr Wesen nicht erschöpft; erschliesst 
sich vielmehr, indem er mit Heinrich und Weichert, die 
einen Unterschied in der Hauptsache leugnen, durchaus 
nicht einverstanden ist . näher an Eichstädt an , und 
spricht seine eigentümliche Ansicht S. 76 dahin aus, 
dass er die Satire die objective, die Epistel die sub- 
jective Entwickelung der Anschauung des Dichters 
nennt. „Bei der Satyre fasst der Dichter das Treiben 
der Welt in seiner wahren Thorheit auf, sodass er die 
innerliche Nichtigkeit desselben zeigt; er will sich über 
die Tollheit in heiterem Sinne erheben und sie als 
Tollheit belachen. Die Epistel dagegen soll die eigene 
Stimmung aussprechen, die subjective Anschauungs
weise, die Art. wie der Dichter selbst das Leben nimmt 
und zu geniessen sucht. Die Erfahrungen des Lebens 
bilden und heben den Geist, sodass er zu einer festen 
Klarheit im Handeln und Urtheilen gelangt, und gerade 
dieses festgewonnene innere Geistesleben tritt uns in 
der Epistel in leichtfliessendem Tone behag ich entge
gen.« Was der Verf. zur Ausführung und Begründung 
dieses Satzes beibringt, ist geistvoll un durchdacht, 
und schliesst mit einer schönen, '0,1, er Parallele mit 
dem Sophokles ausgehenden Lobpreisung der Epistel, 
in welcher der praktische Sinn des Römers in der al
lerreinsten Idealität hervorgetreten sei, und einen Reich
thum von Anschauungen und Erfahrungen auf eben so 
o’edie^ene als feine Weise entfaltet habe, an denen 
alle Folgezeit sich stärken und erfreuen konnte.

Schleswig- Friedrich Lübker.

und Zuneigung gegen die Juristen, zunächst A. P. I 
366 ff. mit grossem Lobe für den Meister der damali- 1 
gen Jurisprudenz A. Cascellius und seine ausgezeich
nete Rechtskenntniss; nicht minder die Erwähnung des 
C. Trebatius Testa Sat. 2, 1, der, selbst zu Scherzen 
geneigt und mit dem Dichter innig vertraut lebend, jene 
hart angegriffene scherzhafte Anspielung auf das Schwim
men wohl vertragen mochte. — Bei der letzten Ab
handlung, der bekannten de Q. H. F. epistolis prolusio, 
geschrieben 1826, hat der Verf., obwol ihm die Wider
sprüche, namentlich von Obbarius und C. Passow, wol 
bekannt geworden sind, dennoch, zum Theil aus äus- 
sern Rücksichten, keine Änderungen sich erlaubt, wrie- 
wol gerade hier ein erneuertes Eingehen auf die für 
die Charakteristik des Dichters und das tiefere Ver- 
ständniss seiner Dichtungen wichtige Sache und eine 
Benutzung der spätem Untersuchungen — nun auch 
der beachtenswerthen Bemerkungen O. Jahn’s über die 
satirische Eigenthümlichkeit des Horaz und sein inne
res Verhältniss zum Persius in der Einleitung seines 
allerdings später erschienenen Persius S. LIX—LXIV 
— vorzugsweise wünschenswert!! gewesen wäre. Die 
Episteln sind nach Hrn. W. nicht wie Briefe entstan
den, sondern bei Musse abgefasst und langsam ausge
arbeitet, mehr für die Mit- und Nachwelt als für die 
darin genannten Empfänger geschrieben und vereinigt 
herausgegeben. In der einen Klasse derselben will der 
Dichter seine Denk- und Handlungsweise, die Richt
schnur seines Lebens, sein Verhältniss zu August und 
Mäcen versteckter oder offener darlegen, in der an
dern vertheidigt er seine literarische Beschäftigung und 
die Art seiner Poesie; natürlich Alles weniger zur Be
lehrung seiner Freunde, als zur Bekämpfung der Nei
der und Widerlegung des boshaften literarischen Pö
bels, mithin nicht sowol fein als vielmehr bitter und 
beissend, also nur im Namen von den Satiren ver
schieden ; doch leitet er aus dem verschiedenen Alter 
«inen etwas abweichenden Charakter der Satiren und 
Episteln her: in Ulis passim nobili exardescit Ira, in 
his non nisi raro stomachatur, plerumque ridendo alios 
carpit ac pungit: in mis saepe non lacessitus bunc il~ 
lumve acerba irrisione ac vehementi indignatione veluti 
armatus aggiedilur; in his nunquam nisi telis petitus 
tela retorqnet: in illis denique dicax et, prout tempus 
ac locus ferebat, cum acerbitate petulans; in his sere- 
rior virtutis nitaeque magister. Der Verf. weist dieses 
auch an einzelnen Episteln, wie 19, 14, 13, nach und 
fügt die seehs Excurse über das putcal des Scribo, 
über Ep. i; 19? 13 und (nachher) 37, über die Nach
ahmung des Archilochus, über Ep. L, io, 39 ff, 1? 13) n ff 
hinzu. Wie viel Treffliches an sachlichen Bemer
kungen und sprachlichen Erläuterungen darin im Ein
zelnen enthalten ist, kann hier nicht dargelegt werden; 
jedenfalls ^ist aber die kleine Schrift für eine gründ
liche, historische Auffassung des Dichters auch ganz
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Inschrifteoliuiide.
Inscriptiones atticae nupcr reperlae duodecim. Edidit 

Ernestus Curtius. Berolini, Besser. 1843. 8maj. 
20 Ngr.

Einschreibung in Stein und öffentliche Ausstellung for
derte der republikanische Sinn der Athener für jeden 
Rechenschaftsbericht, den Beamte des Staates oder 
kleinerer Gesammtheiten abzulegen hatten, für jede 
Ehrenbezeigung und Belobung, die das Volk, eine Phyle, 
ein Demos, oder eine andere religiöse oder bürgerliche 
Gesellschaft beschloss, für jeden von einer Gesammt- 
heit mit Gesannntheiten oder Einzelnen geschlossenen 
Vertrag. Dieser Öffentlichkeit verdanken wir die glän- 
zenden Bereicherungen, die der Schoos Attikas in den 
letzten Jahren unserer Kenntniss des attischen Lebens 
zugeführt hat. Auch die vorliegende kleine Sammlung 
von Inschriften enthält des Interessanten und Bedeu
tenden genug, um uns dem Herrn Herausgeber für die 
Mittheilung zu aufrichtigem Dank zu verpflichten. Zwar 
waren die meisten schon in der von Pittakis herausge
gebenen 'EfpTiptQig uQ/utokoyir.r} gedruckt, indessen ist 
diese für Deutschland so gut als nicht vorhanden und 
die Art, wie die Inschriften dort behandelt sind, jeden
falls äusserst unvollkommen und willkürlich. Seinen 
Dank für erwünschte mannichfache Belehrung will der 
Unterzeichnete hiermit durch eine Reihe von Bemer
kungen abstatten, die einzelnes zu berichtigen und die 
Wichtigkeit mehrerer der mitgetheilten Inschriften noch 
mehr hervorzuheben geeignet sein werden.

Gleich die erste ist höchst wichtig. Auf Antrag 
des Amynomaehus von Bate beschliessen die Meso
geier, Polyeuktos des Lysistratos Sohn von Bate zu 
beloben und zu kränzen, weil er im Jahr des Archon 
Olbios die Festlichkeiten zu Ehren des Herakles auf 
würdige und erfreuliche Weise veranstaltet habe. Ol
bios steht nicht in den bekannten Verzeichnissen, fällt 
also nach Ol. 122, 1. Wer aber sind diese Meso
geier? Der Herausgeber erinnert mit Recht an die 
Angabe bei Pollux 8, 109, dass unter Kranaos die vier 
Phylen Attikas Kranais, Ätthis, Mesogaia, Diakris ge
nannt worden seien. Wie nun noch in später Zeit ein 
aTQUTr^og tut HugaMav '/tiQOTnvijdttg (Corp.
inscr. gr. 178. 179) auf einen bestimmten mit diesem 
Namen bezeichneten Theil Attikas schliessen lasse, 
und wie die Epakricr, deren gemeinsamer Oltus aus 
dem Corp. inscr. 82 bekannt ist, zwar nicht mit den 
alten Aiüxqiqi oder ‘YntQuxQ101 zusammenzufallen, aber 
doch in die Aiaxgla (Aristoph. Vesp. 1218 schol.) 
zu gehören scheinen, so vermuthet Hr. C., dass auch 
die Msooytio1} deren unsere Inschrift erwähnt, einen

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Wand in Jena.

kleinen Theil jener grösseren Mwöyaia ausgemacht, 
dass also dieser Name in einer weiteren und einer en
geren Bedeutung gebraucht worden sei. Wo lag nun 
aber jene grössere Darüber sind die An
sichten verschieden. Schümann (De comitiis Atli. p. 
345) versteht unter Mtooyaia den später IltSlov genann
ten Theil, Leake (über die Demen p. 6 f.) den wellen
förmigen Landstrich innerhalb der Hügel der Paralia, 
der noch jetzt dfeooj/a heist, Hr. C. aber will darun
ter das ganze Innere Attikas, zu beiden Seiten des 
Hymettos, so weit es weder an das Meer stösst, noch 
von grössern Gebirgszügen durchschnitten ist, bis zum 
Agaleos hin verstanden wissen. Schümann hat zwar 
seine Ansicht später (antiqu. publ. Graecorum p. 24) 
näher dahin bestimmt, dass er zwischen Diakria und 
Paralia, welches südöstlich von einer Linie zwischen 
den Vorgebirgen Kynosura und Zoster liege, den mitt
lern ebeneren Theil von Attika in eine Küstengegend, 
Axti], und ein Binnenland, Ihölov oder Mtaöyata, zer
fallen lässt. Aber wir würden auf diese Weise zwei 
Küstenstriche, im Nordosten und Südwesten, anzuneh
men haben, so spitz sich auch Schümann den nordüst- 
lichen Theil zwischen Paralia und Diakria gedacht ha
ben mag. Überhaupt aber scheint diese Ansicht gegen 
die Natur der Gegend und gegen die ausdrückliche 
Angabe, die Diakria bis Brauron reichen lässt, einen 
beträchtlichen Theil der Diakria mit zur Ebene zu 
rechnen. Die Ansicht von Hrn. C. entspricht zwar 
den natürlichen Verhältnissen besser; aber auch hier 
erhebt sich der Einwurf, welche Grenze dann im We
sten die IWtooyuia von der riagaMu geschieden habe. 
Denn so unbestimmt allerdings der Begriff des Binnen
landes ist, so werden doch solche Begriffe zu bestimm
ten officiellen Eigennamen nur dann, wenn natürliche 
Grenzen die Unbestimmtheit aufheben. Ferner wider
spricht diese Annahme, nach der Athen selbst oder 
seine westliche Umgebung in die^ ELuQalia fiele, der be
kannten Stelle des Sophokles Tiagm. 19. Ddf. über 
die Theilung des Landes unter Pandions Sühne, ver
glichen mit Schot Aristoph. Vesp. 1218. C. O. Müller 
in d. hyperb.-röm. Studien 1 p. 280 f. Sodann kommt 
der Name lykoöyaia nur in jener Stelle des Pollux, 
später weder bei der erwähnten Theilung des Pandion, 
noch bei den Parteien der Solonischen Zeit vor; viel
mehr scheint die auf einem andern Eintheilungsgrund 
beruhende und dem natürlichen Verhältniss durchaus 
entsprechende Scheidung in AtaxQh*) Heölov, rLagakla 
schon früh allein geltend geworden zu sein.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. KrockJsaufi in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 59.) 

"VVir dürfen also annehmen, dass der Name als offi-
delle Bezeichnung einer Provinz, wenn er je als solcher 
gebraucht wurde, frühzeitig erlosch, und nur als natür
licher Name einer Gegend galt. Dafür ist nun kaum 
«ine andere geeigneter, als die noch jetzt Mwoyia ge
nannte Thalgegend, die von dem Tltölov einerseits durch 
den Hymettos und von den Küstenstrichen der Paralia 
andererseits durch eine niedrigere Hügelreihe bestimmt 
geschieden ist. Dann vermindert sich auch die Noth- 
Wendigkeit, Meooyiioi in engerem und weiterem Sinne 
anzunehmen, was viel Unwahrscheinliches hat und 
durch die Vergleichung mit den ^Enay.Qiot keineswegs 
gerechtfertigt wird, da sich dieser Name hinreichend 
durch die alte Zwölfstadt 'Euayoia erklärt und jeden
falls von den weiteren Namen verschieden ist.
Mir scheint also das Sicherste, anzunehmen. dass die 
Mfoo/fzo« unserer Inschrift die Bewohner der Mfooyta, 
«twa um die alte Zwölfstadt Kytheros gruppirt, wa
ren und dass hier auch Ban; zu suchen sei. Dage
gen beweist der Name des Fundorts, acht Stadien von 
Athen auf der Strasse nach Acharnae, nichts; denn der 
Name Dorngesträuch braucht nicht auf den alten De
mos des Namens zurückzuweisen und, um zu erklären, 
wie der Stein dorthin kam, brauchen wir uns nur zu 
denken, dass Polyeuktos hier wohnte, — wie so häufig 
—- äusser den Grenzen seines Demos. — An seine 
^mt lei ung ttikas in Diakria , Mesogaea und Paralia

.1 l’ V"® Bemerkung, dass, wenn von einer 
V lerthei ung t le Rede sei, Megaris als vierter Theil 

©trachtet weite. Zu diesem lässt er auch Eleusis 
seiner Ebene oe ihren, indem er mit Stephani (Reise 

anni» eini§e <les «ördl. Griechenlands S. 81)
roTbriVaSS daS b/S ZU Philocho-
ios I Strabo 9, p. t>92 die Herrschaft des Nisos ge-

. lasst der Apollotempel bei dem Kloster Daphni 
sei, und daraus die Tlv^i^ axTa/bei Sonhoklps CFG 
1047 erklärt. I)|es scbeint vollkommen richtig; aber 
wenn sich daran die Behauptung schliesst, dass Philo- 
choros bei dem Schol. zu Soph. a. a. O. das Pythion 
in Oenoe bei Marathon meine und in Oenoe beiEleu- 
therae gar kein Pythion gewesen sei, so ist das ein

Irrthum. Philochoros spricht von Opfern, die bei der 
Theorie nach Delphi im Pythion zu Oenoe dargebracht 

Edidit WUrden. Es fragt sich nun, welches war die heilige
Strasse nach Delphi? Man könnte vermuthen, dass 
aus Marathon und seiner Umgebung wie die Delische 
Theorie, so auch die Pythische ausgegangen sei. Da
für würde der in jener Gegend besonders gepflegte 
Apolloscult sprechen und die bekannte Stelle in den 
Eumeniden v. 10 könnte dies zu bestätigen scheinen. 
Aber erstens beobachten die Pythiasten am Altar des 
Zeus Astrapaeos zwischen dem Pythion und Olimpieion 
zu Athen die Blitze vom Harma, die das Zeichen zur 
Theorie geben: Strabo IX, p. 404. C. Ferner wird An- 
drogeos, dessen Geschichte Müller Dor. 1 p. 241 tref
fend mit der Theorie nach Delphi in Verbindung ge
setzt hat, auf dem Wege nach Theben in Oenoe er
schlagen: Diod. 4, 60. Apollodor. 3, 15. §. 7. t'ber 
Oenoe bei Marathon aber ging man ebenso wenig nach 
Theben, als es wahrscheinlich ist, dass man in Athen 
die Blitze des Harma beobachtet haben würde, wenn 
dann der Zug von jenem Oenoe ausgegangen wäre. 
Ebenso wenig lässt sich denken, dass man von Athen 
über jenes Oenoe nach Delphi gezogen sei, da das 
Harma die Richtung bezeichnet. Endlich sprechen 
auch eben die jetzt richtig erklärten Ilv&iai a%Tat des 
Sophokles dafür, dass der Zug vom Pythion in Athen 
ausgegangen und dann dem gewöhnlichen Wege nach 
Theben über das Poikilon und Oenoe bei Eleutherae 
gefolgt sei. Das Pythion auf dem Poikilon bezeich' 
nete die Grenze Attikas, als das Gebiet von Eleusis 
noch nicht dazu gehörte; das Pythion in Oenoe den 
Punkt, wo der Zug nach der Erweiterung Attikas des
sen Gebiet verliess. Philochoros hatte in derTetiapo- 
lis, wo er die Gebräuche der Deliasten besprach, Ver
anlassung genug, die nach seinen Worten sehr ähnli
chen Ritualgesetze der Pythias, der andern grossen 
apollinischen Theorie, zu vergleichen. Also dürfen 
wir wol umgekehrt behaupten, Oenoe bei Marathon 
gab es kein Pythion, wenigstens das von Philochoros 
erwähnte ist das zu Oenoe bei Eleutherae, Nach der 
Stelle des Philochoros scheint es fast, als hätten die 
Pythiasten und Deliasten zu einem heiligen Geschlechte 
gehört, etwa wie die Ketjkes und Dadueben auch zu 
einem gehörten. Die Stelle lautet: brav ar^tTa yi- 
vi]Tai Ta TraQaSeSoglva ev zoig tote utcogt^ovgi

t^v &eo)qIuv oi ex tov ytvovq HvOtaGzal Kal dykiaoTul^ 
bnoTEQa av avzoTq' &vti b pavTiq, brav ulv 
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t« ttg Atk^ovg nogn^ga ytvrffai xal y Otwqla 7iegnt]Tai9 
tv Olvoy xa& ixduTTjv qgtqav tv tm Jlv&tfo u. s. w. tu 
vor nuqadttiogtva und y vor dtwqlu hab’ ich hinzuge
setzt und HvthaaTal xal A^Xiugtui mit Meier, De gen- 
tib. att. p. 51 und de thcoriis p. X et XXII geschrie
ben. Doch wir kehren zu unserer Inschrift zurück. 
Der Anfang lautet: tTaidrj IkokvtvxTog aq/wv xaTaoia&tlg 
V7ib UltGoytloiv tov tviavrov tov tnl Okßlov dqyoviog tnt- 
gtkrfty xal TT/g iiognyg tm zHqaxkt79 intgt-
Irj&Tj öt [xal Tyg xal Tyg xqtovoglag xal rrtg tm-
xoG\gyGtu)g Tyg t] qantcyg. Eine TtktTy des Herakles 
fällt auf; das Einfachste ist te [^r<y]i[a^ xul zu 
schreiben, denn t ist in der Kopie des Steins vorhan
den. Dann ist freilich in der folgenden Zeile &voiag 
nicht möglich, aber es bietet sich [xal Tyg &ak\lag als 
eben so passende Ergänzung. Die TqantCyj kommt in 
Tempeln so häufig vor (Lobeck, Aglaoph. p. 1084)? 
dass ihre Erwähnung hier, wo Herakles jedenfalls 
selbst mit zum Schmausse geladen wurde, nicht auf
fallen kann. — v. 12 heisst es tnaivtoat IIokvevxTOv] 
TOV AtvOlGTqaTOV BaTTj&tV......................GTtqiaVM yqv^GCü
cTMpavoHaai xutu tov vogov. Dass hier erstens Uokv- 
«vx] tov Ata. zu lesen sei, zeigt die Zahl der Buch
staben, deren 40 die Zeile bilden. Die Lücke ferner 
ist wol auszufüllen [xal &akkov GTtqävo) xqv\oui GTtqa- 
vüoai. Vgl Boeckh, Staatsh, 2, p. 318. — Mit Recht 
bemerkt Hr. C. p. 7 zu den Worten dq^ov xaTaaia&tlg: 
hic noli de alio magistratu cogitare, nisi qui ad sacra 
rite administranda pertineat. Vielleicht aber lässt sich 
das Verhältniss noch etwas genauer bestimmen. Das 
Gesetz über den Dienst des Herakles lautet bei Athe- 
naeus p. 235 C. so: enigtktiG&at öt tov ßaotktvovTa 
Toh> Tt dqyovTWv, dntog dv xa&ioidrvTat, xal Tovg naqaai- 
Tovg ex töjv d^gcov aiqwvTat xutu tu ytyqagglva. Vgl. 
ebenda, p. 234 F.: Iv öt HaV^v/öi rotg äva&^gaaiv tni- 
ytyqanTai Ta<h* '’Aq/ovTtg xal HaqaciTOt dvt&tGav ol Int 
Dv^oSatqov aqyoviQg GTtcpavco^tvTtg yqvGto oitfpuvq). Da 
wir wissen, dass solche Parasiten des Herakles in al
len Demen gewählt wurden (vgl. Bergk zu Aristoph. 
Fragm. p. 1022 f.; Diodoros bei Meineke com. gr. 3, 
p. 544)? die erwähnten aber eine Stellung un
ter dem Basileus, aber über den Parasiten der einzel
nen Demen einnehmen, so ist die Vermuthung gerecht
fertigt, dass Attika für diesen Heraklescult allein, oder 
vielleicht zugleich für andre Cultusangelegenheiten, in 
religiöse Bezirke zerfiel? für deren jeden ei., solcher 

gewählt wurde? und dass die IVfaooyuot einen 
solchen religiösen Bezirk bildeten.

Inschrift 2 ist das Mittelstück einer Inschrift, wor
in die Bürger eines Demos einen Mitbürger beloben, 
der sich der Heiligthümer des Demos besonders ange
nommen bat. Er hat auch versprochen tu komd, Uqa 
f§otxoöogr{ativ xat ^^rtguTa dva&TjOttv tv Totg hqoig9 
TiqoavukiGxojv TOtg ö^goTaig naq iavTOV im tnaqyrp 
r^v tnaqyovTai ot dvjgoTat ano j^g uqyyg txaGTog ^g dv

olxoSogiav twv ttquv-------- . Hier versteht 
Hr. C. die tnaq^y von einer Verpflichtung, ein Jahr 
oder mehrere Jahre nach einer Amtsführung noch ir
gendwie an den Geschäften Theil nehmen zu müssen. 
Solche active Altbeamten, um schweizerisch zu reden, 
wären eine wunderbare Sache; jedenfalls aber lassen 
sich weder diese Worte Inl tnuQXfi so fassen, noch 
tnd^ovTut, was in diesem Sinne nothwendig In&qxovatv 
heissen müsste. Das Richtige ist? dass jeder Bürger 
dieses Demos, der zu einem Amte gelangte, eine Ver
gabung an die Heiligthümer machen musste. Auf diese 
Vergabung hin, die sich als eine sichere Einnahme 
erwarten liess und durch Gewohnheit wahrscheinlich 
fixirt worden war, macht der Belobte in einem Augen
blick, wo in Folge früherer Nachlässigkeit oder ge
waltsamer Schädigung durch Feuer oder Krieg die 
Heiligthümer grossen Aufwandes bedürfen, Vorschüsse. 
Fnüq/tG&ui kann in diesem Sinne nicht auffallen: vgl. 
Buttmann Lexilog. 1, p. 100 ff. Ist aber dies, so wird 
auch dann htaqxTj durch die Analogie von d7iaqxrti xa- 
TaqyJ] in dem angegebenen Sinne geschützt. Jedenfalls 
aber ist, auch abgesehen von dieser lexilogischen Er
werbung, die Inschrift in Bezug auf das Sachliche 
äusserst lehrreich.

Inschrift 3. Zwei Hexameter zu Ehren eines Her- 
kulios. Hätte Hr. C. die Nachträge zu der von ihm 
angeführten Inschrift des corp. inscr. 1081 nachge- 
sehn, so hätte er gefunden, dass die beiden Hexameter 
schon im C. J. stehn, vol. 1 add. 373. b.

Die Inschriften 4 und 5 gehören zusammen, und 
zwar enger, als man geglaubt hat. Sie beziehen sich 
auf Arybbas, König von Molossis, aus dem Stamme 
der Arakiden. Zum Verständniss muss ich in Kürze 
Einiges über die Folge der Molossischen Könige und 
ihre Geschichte vorausschicken. Gesetzliche Beschrän
kungen hatten der königlichen Würde ihre Fortdauer 
gesichert: Aristoteles, Politic. o, 11. p. 1313 Bk. In 
bestimmten Fristen wurde. der Vertrag zwischen Volk 
und König in der alten btadt Passaron erneut: Plut. 
Pyrrh. 5. Ohne Zweifel bezieht sich auf eine nähere 
Feststellung und Erweiterung jener gesetzlichen Be
schränkungen? was Justinus 17. 3 §. 9. und Plut. Pyrrh. 
1 über die unter Tharypas erfolgte Umgestaltung der 
Staatseinrichtungen erwähnen. Tharypas nämlich, der 
erste König aus geschichtlicher Zeit, dessen Name uns 
bekannt ist, war als Knabe zur königlichen Würde ge
langt und von seinen Vormündern aufs sorgfältigste 
erzogen, zur Vollendung seiner Bildung selbst nach 
Athen geschickt worden. Denn dass die Stelle des 
Justin auf ihn gehe und Dübner mit Recht seinen Na
men hergestellt habe, zeigt Thucyd. 2, 80. Nur hätte 
Dübner nicht Tharrybam schreiben sollen, denn dass 
Tharypas die richtige Form sei, zeigt Pausanius 1. 11 
§. 3, Thucyd. a. d. a. St. wo Poppo neuerdings mit 
Recht Qaqvnov aus AB hergestellt hat, und die Ver-
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mos war früh gestorben und Arybbas führte die Vor
mundschaft über die Kinder desselben. Da heirathet 
Philippos die Olympias und zieht bald auch ihren Bru
der Alexandros zu sich nach Makedonien. Hier re°*t 
er ihn gegen Arybbas auf, als enthalte dieser ihm sein 
Erbtheil vor, und führte ihn mit Heeresmacht 351 oder 
350 nach Molossis. Er zwingt Arybbas, den Landes
theil, den Neoptolemos gehabt hatte, an Alexandros 
abzutreten, vielleicht noch mehr. So bekommt er Mo
lossis zum Theil in seine Gewalt, worauf sich die Be
merkung des Satyros bezieht (bei Athen. 13, p. 557 C). 
Um Alexandros immer mächtiger zu machen, übergibt 
ihm Philippos 344/3 drei Städte in Kassopia (Dem. 
über Hallonnesos §. 32) und durch seinen Einfluss 
reisst endlich Alexandros nach Arybbas Tode 342 die 
ganze Herrschaft der Molosser an sich: Diod. 16, 72. 
Nur zum Theil richtig ist, was Niebuhr über den Re
gierungsantritt Alexanders angibt, röm. G. 3, p. 188. 
So gewinnen wir eine zehnjährige Periode für Aryb
bas Regierung, wie sie Diodor 16, 72 angibt, — näm
lich seit er durch Philippos Unternehmung auf einen 
Theil von Molossis beschränkt war, und sehen zu
gleich ein, wie Justin 7, 6 und 8, 6 von einer Ver
treibung des Arybbas sprechen kann. So viel war 
nothwendig vorauszuschicken, um über die Inschriften 
mit Sicherheit sprechen zu können.

Die erste enthält den Beschluss des Volkes, dass 
Arybbas, der selbst in Athen gegenwärtig war, vom 
Rath, den Strategen und allen Athenern, die zufällig 
mit ihm Zusammentreffen, vor Unbilden geschützt wer
den solle. Aus der zweiten lesen wir den Auftrag an 
die Strategen heraus, zu sorgen, dass Arybbas und 
seine Söhne ihre väterliche Herrschaft wiedergewin
nen, — oder behalten, je nachdem man ergänzt. Also 
unter bedenklichen Umständen hat Arybbas sich an 
Athen gewendet und erlangt dessen Protection. Der 
Anfang der zweiten Inschrift sieht so aus:

........ . .. IEINHI. QNn

. VTJNATQNAPYBB 0 7 Elli

. ASAYTASTJM&. IA2AI 

. AIYIIEPYQNAAAQNEIE 
AQHNAJ.. EniMEAEI2& 
EKATTOY. ETPATHrOV

Schöll, der in den Mittheilungen aus Müller s Papieren 
I, S. 87, die Inschrift ebenfalls gegeben hat und durch 
die falsche Lesart bei Justin 17, 3,Wunderliche Irr
thümer verstrickt worden ist, weicht von der Copie des 
Hrn. C. nur insofern ab, als ei. in der ersten Zeile 
zwischen I und ßRam» für zwei Buchstaben hat ; wie 
sich sogleich zeigen wird, mit Recht. Mir fiel bei dem 
Versuch, den Anfang zu entziffern, sogleich der An- 
tiag des Aristokrates zu Gunsten des Charidemos ein. 
Demosth. 23, §• 89: vneg aizov q umy

«r änwttlvri. §. 220: ypdv/a?

gleichung von Xen. An. 2. 6, §. 28, wo ein Liebling 
des Menon aus Pharsalos mit diesem Namen erwähnt 
wird. Denn dass irgend eine Beziehung zwischen bei
den Tharypas stattfinde, wird wahrscheinlich, wenn 
man bedenkt, dass Phthia, die Mutter des berühmten 
Pyrrhos, die Tochter eines Pharsaliers Menon war. 
Auch QaQQvnug, wie die Handschriften des Plutarch. 
Pyrrh. c. 1 geben, scheint nur aus Vergleichung mit 
^dQQvßaQ entstanden. Als Tharypas also selbst die 
Herrschaft übernahm, scheinen jene Verfassungsände
rungen erfolgt zu sein: Beschränkungen der fürstli
chen und Erweiterungen der Volksrechte erfolgen un
ter solchen Verhältnissen gewöhnlich. Wie lange Tha
rypas regiert habe, wissen wir nicht. Im dritten Jahre 
des peloponnesischen Kriegs war er nach Thukydides 
noch Knabe. Ihm folgte sein Sohn Alketas. Diodor. 
15, 13 erzählt, dass er 385 von Dionysios, bei dem 
er als Flüchtling zu Syrakus gewesen, und den Illy
riern nach Molossis zurückgeführt worden sei. Er 
war also vertrieben worden; Avas freilich zu Diodors 
eigener Bemerkung 19, 36 nicht passt. Indessen liesse 
sich denken, dass er wie sein Enkel gleichen Namens 
vom Vater selbst verbannt gewesen und ein Bruder, 
der den Thron nach Tharypas Tode eingenommen, in 
der mörderischen Schlacht mit den Illyriern umgekom
men sei. Alketas wird 375 von Timotheos für die 
Athener gewonnen (Diod. 15, 36), unterstützt sie 374 
(Xen. Hell. 6. 2, 10) und ist 373 in Athen zur Ret
tung des Timotheos (Demosth. g. Tim. §. 22). Bald 
nachher muss er gestorben sein. Man nimmt freilich 
gewöhnlich nach Diodor 16, 72 an, dass Arybbas, Al
ketas Sohn, erst 352 zur Herrschaft gelangt sei. Aber 
dies ist nicht möglich» Nach Pausanias 1. 11, §. 3- 
vereinigten sich Alketas Söhne, Neoptolemos und Ar- 
rybbas, nach vorausgegangenem Zwiste zu gemein
schaftlicher Herrschaft, oder — was nach Plut. Pyrrh. 
5 wahrscheinlicher ist, da die Verhältnisse ungefähr 
die gleichen sind, — zu einer Theilung des Reichs, 
und blieben fortan in Friede und Eintracht. 357 hei- 
rathet Philippos von Makedonien die Olympias, unter 
Vermittlung des Arybbas, ihres Vormunds (Justin. 7,6), 
und schon früher hatte er sie als Waise auf Samo- 
thrake gesehn (Plut. Alex. c. 2). Also muss Neopto
lemos schon inehierc Jahre vor 357 gestorben sein und 
^Iso der gemeinschaftliche Regierungsantritt der Brü- 

und der Tod ihres Vaters etwa 370—365 fallen.
0 öüch müssen die 10 Jahre, die Arybbas nach Dio- 

1 Siert haben soll? falsch oder anders zu deuten 
sein. Bedenken wir nun, dass Demosthenes Olynth. I, §. 13. 
13. (im J. 349) einen Krieg des Philippos gegen Aryb
bas als neueres Ereigniss eiwähnt, und erinnern wir 
uns an das, was Justin 7, 6 «nd 8, 6 über die Art 
und Weise berichtet, wie Philippos durch Alexander, 
der Olympias Bruder, den König Arybbas zu verdrän
gen gesucht habe, so ergibt sich Folgendes: Neoptole
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iiq anoxr tivy xat vtitpßäq to — räq t tgMQ tag Aval 
xar avzov tu; avzäq äamp äv tov A&yvatov 
y.Ttlvy. §. 59: äv äpa avpßg n naQ-dv Ixtlvw, datv at 
xazä tovq vopovq vnty ainov vipcopiat. Aus §. 88 erhellt» 
dass die Athener häufig auf diese Weise das Leben von 
Wohlthätern unter den Schutz ihrer Gesetze stellten. So 
ergänzte ich denn und verbesserte, wie folgt: änoxr] 
dvy [?; t] äiv 7i[at<ht)] v Tira tmv Apvßßov, t[ivat t]«? av- 
räq taq , dl [/rfp x]at vAp [t]wi' äkkwv acr[<r]
A&yvat](’)]v • £7tiiiddo9[at d]e y.at tovq GTpaxyyovq U. S. W. 
Denn dass die Zeilen in der Regel 21 Buchstaben hat
ten, zeigt Z. 5 mit Sicherheit. Nun aber sind die Buch
staben AII0K, die ich zu Anfang ergänzte, ganz deut
lich noch von Z. 36 der ersten Inschrift übrig, gerade 
an der Stelle, an welcher sie nach seiner Ergänzung 
stehen müssen. Also ist die zweite Inschrift die un
mittelbare Fortsetzung der ersten, womit auch die Form 
der Brüche, wie sie die Copien bei Hin. C. darstellen, 
vollkommen übercinstimmen. Dass die Steine zusam
mengehören, hatte auch schon Pittakis bemerkt. Die
jenigen aber, denen die Athener solchen Schutz ge
währen, sind mit dem attischen Bürgerrecht beschenkte 
Männer, wie Charidemos selbst; dass auch Arybbas im 
gleichen Falle war, zeigen die Worte imip tüv äkkwv 
ll&rjVatMv. War aber Arybbas attischer Bürger, so er
gibt sich auch die Ergänzung des Anfangs der ersten 
Inschrift auf leichte Weise. Auf dem Steine steht:

EI AHA O &EISA 
ETQIl AnnsiiKAi 
QPEIAJ.. YIUPX 
YFQIKAITOISEKr 
lET^IKYHAIEIIIlVIE 
AEAPYBBOYOnQSAMM. AENA 
AIKHTA1THNB O YAHNTHNAE

Man lese: [7; noktrjfta y öo&doa [&apvna rcojrt 
[7t]«7i7iO7 xat [at äkkat äfapfiat', [a7] ä7iäpy[ovat vvv a]vrw 
xat roiq ixy[ovotq, ai\t den xv[p\tat * tniptldaQ-ai de Apvß- 
ßov, oTtMq äp äStxyTat, Tip- ßovkyv A]V [«] a xik.
Wegen der Form dmpetal vgl. man SwptiMv in der In
schrift zu Ehren des Spartokos, Corp. inscr. 107, V. 
67, oder in der vollständigeren Gestalt bei Franz, 
dem. eplgr. 69, V. 51, p. 177. Dass Tharypas mit 
seinen Nachkommen das Bürgerrecht zu Athen erhalten 
batte, könnte auffallend scheinen, da Sabylinthus. sein 
Vormund, bei Thukydides gegen Athen steht»’; aber auf 
eine bald darauf erfolgte Sinnesänderung der Molosser 
führt schon der Aufenthalt des Tharypas zu Athen. 
Während er hier seine Bildung erhielt, knüpfte sich 
auch das freundschaftliche Verhältniss zu dieser Stadt. 
Vielleicht war es uuch hei Sadokos so, dem Sohne des 
Odrysenkönigs Sitalkes, den die Athener zum Bürger 
machten (Aristoph. Ach- 145j Thuk. 2, 29). Die Worte 
at vnäpyovoi vvv avTfp roiq exydrotg gehen auf Aryb
bas selbst und seine Nachkommen. — Alles Folgende, 
was auf dem Steine gut zu lesen ist und gerade nichts 
Besonderes enthält, übergehe ich und wende mich zum 
Ende der ersten Inschrift. Die beiden Steine folgen 
also unmittelbar auf einander, und es ist zu lesen: 
M^yfftarljaat (schöne Vermutlmng des Hrn. C.) di xal 

nept tmv äkktov uv Apvßßaq klyw vä giv äkka, xaUäntp 
rfl ßovky [f]<£ Apvßßav • [täv di rtq avrov] unoxTdvy
r.Tk, Arybbas hat die Bitte um Beistand an den Rath 
gestellt, der Rath ein TTpoßovkevga eingebracht, ein Bür
ger stellt demselben einen Antrag entgegen, worin er 
ausführlich gewisse Ehrenbezeigungen für Arybbas 
vorschlägt, dann in Bezug auf das Gesuch des Arybbas 
die Vorschläge des Raths aufnimmt und nur noch kräf
tigere Maasregeln hinzufügt. Endlich komme ich zum 
Schluss der zweiten Inschrift. Es heisst hier: imge- 
kd(5&[ai d]e y.at [rjorfg] OTpazyyov[q, o7 a]v
onwq ä[v avrd]q y.at oi 7r[«]fd«f avrov .... acovTai dp> dpyyv 
[r]^]v naTpypav, alles nach den richtigen Ergänzungen 
des Hrn. C. Vor ocovzat ist, wie die Zahl von -21 Buch
staben zeigt, eine Lücke von vier Buchstaben. Deshalb 
ist xdpjcovrat, Avas Hr. C. vorschlägt, unrichtig, da es 
einen zu wenig gibt. Aber es kann die Wahl sein 
zwischen xogljawrcai und ixmüjmüvTat. Ich ziehe ent
schieden das letztere vor (vgl. Soph. Ant. 713: xküvaq 
mq IxadfaTat). Denn wäre die Rede davon, dass für 
Wiedererlangung der Herrschaft die Strategen Athens 
sorgen sollten, so wäre ambq xat ot natdeq unpassend, 
es könnte nur Apvßßaq selbst genannt seih, denn nur 
er erlangte sie wieder, nicht die Söhne, die sie nicht 
verloren hatten. Hingegen wenn es sich um Erhaltung 
und Behauptung handelt, ist die Erwähnung der Söhne 
ganz am Platze. — Fragen wir nun nach der Zeit, in 
der das Pscphisina entstanden ist, so müssen wir uns 
nach Verhältnissen umsehen, in denen Arybbas nahe 
drohende Gefahr für sein Reich fürchtete. Kaum wird 
sich dann ein passenderer Zeitpunkt darbieten, als 
353,2, wo Arybbas ohne Zweifel die Gefahr aus Ma
kedonien nahen sah und sich, wie die Gegner des 
Philippos gewöhnlich, an das ihm sonst schon befreun
dete Athen zu vrendeu entschloss. Leisteten die Athe
ner wirklich dann dem Arybbas Hülfe, so ma°* diese 
zu den verspäteten oder verunglückten Hilfsleistungen 
gehört haben, von denen Demosthenes 4, §.35, 41 und 
sonst oft genug spricht. — Die Söhne des Arybbas sind 
ohne Zweifel Alkelas und Aeakides. Von diesen war 
Alkelas seines wilden Sinnes wegen vom Vater ver
bannt worden. Aeakides wurde nach Alexandros, des 
Molossers, Tod (331) König; die Molosser vertrieben 
ihn 317; 314 kehrte er zurück; fiel aber 313 bei Oe- 
niadae. Seine Grabschriit hat Stackeiberg, Gräber 
der Griechen, Titelvignette. Jetzt kehrte Alkelas zu
rück und regierte bis o07, wo Pyrrhos, des Aeakides 
Sohn, Niebuhr s Liebling, ihm folgte. So gesellt sich 
also zu Sadokos, Teres, Kersobleptes. Kotys, den 
Thrakiern, Leukon und seinen Nachfolgern im Bospo
rus, Andoleon dem Paonen, eine neue Fürstenfamilie, 
die Athen, um sich in fernen Gegenden Freunde und 
Bundesgenossen zu sichern, in sein Bürgerrecht auf
genommen hatte. Zum Schlüsse noch die Bemerkung, 
dass durch diese Inschriften der Streit über die rich
tige Schreibung des Namens Arybbas entschieden ist, 
der bisher zwischen den Formen Arybbas, Arymbas, 
Arybas, Arrybas, Arrubas hin und her schwankte.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff*. Hand in Jena. Druck und Verlag von A. Brockhaus in Leipzig;.
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Inschriftenkunde.
Inscfipliones atticae nuper repertae duodecim, Edidit 

Ernestus Curtius.
(Schluss aus Nr. 60.)

Inschrift 6 enthält einen Befehl, irgend einen Tempel 
der Akropolis, in dessen Celle ungehörige Gegenstände 
(f/zor/xol Tuvv.azg) aufgestellt worden waren, wieder zu 
reinigen und in den alten Stand zu setzen. Sie ist aber 
so verstümmelt, dass sich nichts weiter damit machen 
lässt: das Mögliche hat Hr. C. erkannt und bemerkt.

Inschrift 7 hatte wenigstens zwei Columnen, von 
denen nur die links sich herstellen und lesen lässt, 
aber auch so ist sie höchst interessant. Es ist ein 
Verzeichniss von Sklaven und Sklavinnen, die d/royv- 
yovreg und daoqivyovGai jeder und jede eine <pidky Gzafr- 
pbv y geweiht haben. Der frühere Herr, bisweilen 
auch eine Gesammtheit (xoivbv Iquviotwv'), und das Ge- 
werb der jetzt für sich Bebenden ist jedesmal hinzu
gefügt. Hr. C. bemerkt mit Recht, dass es nicht Frei
gelassene, sondern solche seien, die ihrem Herrn ent
flohen waren, und in einem Asyl Freiheit erlangt hat
ten. Die Inschrift ist in der Nähe des Erechtheums 
gefunden: war die Göttin, der die Weihgeschenke ge
weiht wurden, die Polias? Die Inschrift ist nachlässig 
geschrieben, und deshalb vermuthet Hr. C. p. 21, dass 
EMHEJPAJOTKQN, was dreimal vorkommt, eine ge
meine Nebenform ift UsiQa für utllttmmti zeige. Sollte 
nicht vielmehr n^atoi zu denken und oi nur ein
mal geschrieben sein? Man vgl. über üeiQaioi L. Din- 
dorf zu Xen. o. 32 und über nupaioi Bernhardy’s 
Synt. p. 81. Auch an eine Form (Pakr^e für (Dakr^oT 
(V. 25) glaube ich nicht, bis die Lesart des Steines 
nochmals verglichen ist.

Inschrift 8 ist ein Ehrendecret für Menander von 
^ygamus, der bei einem König Eumenes für Athen 

‘’flg gewesen wai. Sie gibt einen neuen Archonten 
ciäos, ist aber so veistümmelt, dass sich nicht viel 

damit macjlen piggt.
Inseln ift g jst eine Giabschrift von den ältesten 

Zügen, zwei Zeiien VOI1 rechts nach links; von welcher 
Art bisher nur zwei Theracische und eine Samische be
kannt waren. Sonderbar ist der Zusatz arfky,
der allerdings nur, wie Hr. C. angibt, bedeuten kann, 
dass die auf die Basis gestellte Stele von Thon war 
Hei dieser Gelegenheit gibt Hr. C. p* 25 eine Anzahi 
»euer Frauennamen aus attischen Inschriften.

Inschrift 10 ist wieder von Bedeutung für die Ge
schichte. Zeile 5 ff. hat Hr. C. bis auf eine Ausnahme 
richtig ergänzt, wie folgt: xat [«<3 Tl [0?] lylvmo ]r^v 
naTQiÖa e] avrüv fkev&tQav ytvtG&at x[ar« Tryv 7rpocw] QtGiv 
tüv ßaGtk^cov Avrty6vo[v aal aal vvv entG'CQa-
TfVGavT[(ov inl tqv tov Adyvalwv Kd,GGavd'Q[ov...

hier bricht die Inschrift ab, nur dass in der folgenden 
Zeile noch nokttog zum Vorschein kommt. Durch 
diese Ergänzung steht die Zeit fest, in welche die In
schrift gehört. Sie ist abgefasst, als Demetrius Polior- 
ketes im J. 304 Kassander, der Athen in seine Gewalt 
zu bekommen suchte, vertrieben und Athen von der 
drohenden Gefahr befreit hatte. Nicht gelungen aber 
ist dem Herausgeber die Herstellung der vier ersten 
Zeilen, die doch gerade die interessantesten sind. Auf 
dem Steine ist zu erkennen:

EESTI.ENE 
OTIMO'SIOSEPOITEKATA^TAQET 
O YEYPinOY^YAAKHNYIl OHOAEMA 

H^^NTO^EKEINOY^trEASlKEX^ 
. . YPIHONKAI. .TI. .EEENETO

Durch die unzweifelhafte Ausfüllung von Z. 7 ergibt 
sich, dass die Zeile 34 Buchstaben hatte. Gehen wrir 
davon aus und suchen irgend einen Anhalt für die 
Wiederherstellung, so bietet diesen Z. 8 aal vvv. Die
sem entspricht in solchen Decreten gewöhnlich ein 
ngoTegov. Sofort erkennt man, dass dies in den ver
dorbenen Buchstaben Z. 2 stecke. Nimmt man einige 
Reste von Buchstaben, die ich in der ersten Zeile nicht 
angegeben habe, die aber in der Copie bei Hrn. C. noch 
erscheinen, hinzu, so ergibt sich ohne Mühe folgende 
sichere Lesung: .... JfxdE]f[?3? V

cEqp}Öti(.ioq [zf()]o[T]£()OLr] re, aaTaGTa9'£i[Q £^1
EvqItiov q/vkaayv inb JI[T]okepa[t'ov, ov^ wti-
tov Xa\kalöa aal ror] EvQinOVf xat Lct/
ZytvtTO [to uokiv] avxüv ikevths(Mv y£1£(J$a£ *lk. Die
Spuren des ersten Verses stimmen s° Sut mit der ge
wöhnlichen Formel, dass schwerlic i an der Richtigkeit 
der Wiederherstellung zu zwe>fe n ist
natürlich nur beispielsweise? muss ein Name au 
onpog sein, so dass noch drei Buchstaben vorangehn.. 
Wer einen andern vorzieht, findet andere derselben 
Beschaffenheit in den Sammlungen des trefflichen Pape, 
Wörterbuch der Eigennamen p. 23. Wenn über ngo- 
tiqov kein Zweifel entstehn kann, so ist wol auch die 
Ergänzung HcoUpaiov sicher. Antigones schickte im 
J. 313 Ptolemäos, seinen Neffen, mit einer bedeutenden 
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Heeresmacht nach Griechenland, um es von Kassander 
zu befreien. Dieser vertrieb 312 die Besatzung Kas- 
sander’s aus Chalkis und gab die Stadt frei (Diod. 19, 
77. 78; Droysen Nachfolger Alexanders p. 361. 364). 
Später aber fiel er von Antigonos ab und schloss sich 
zuerst 310 an Kassander (Diod. 20, 19), dann 309 an 
Ptolemäos von Ägypten an; um sich mit dem letztem 
zu vereinigen, segelte er von Chalkis nach Kos (Diod. 
27). So ist alles für unsere Inschrift vollkommen klar. 
Hermotimos ist von Ptolemäos mit der Vertheidigung 
des Euripus und der Stadt Chalkis selbst betraut wor
den, und hat in dieser Eigenschaft der Sache des An
tigonos und Demetrius sich so treu erwiesen, dass er 
selbst auf die Forderung des von Antigonos abgefalle
nen Ptolemäos nicht einging, ihm die Stadt und den 
Euripus wieder zu übergeben, sondern sie für Antigo
nos behauptete. Später freilich war Chalkis in die 
Hände der Boeoter gekommen; aber als Demetrios 304 
nach Griechenland kam, und zuerst bei Aulis landete 
und Chalkis befreite (Diod. 20, 100), war es wieder 
Hermotimos, der ihm Vorschub leistete. Freilich lässt 
sich HtoIh-iuiov nur herstellen, wenn wir annehmen, 
dass in der Copie oder von dem Verfertiger des Stei
nes selbst T ausgelassen sei, und da Diod. 19, 77 u. 
78 zweimal llolfauva und IloXipwv steht, so könnte 
man dies für richtig halten und in der Inschrift Hi/A- 
f.iü)vog hersteilen wollen. Aber erstlich ist A deutlich 
erhalten, und alles reiflich erwogen sind die Conjectu- 
ren von Palmerius riToÄ^twior und UroAf/tarb? bei Dio- 
dor durchaus nothwendig. Ist das Gesagte richtig und 
die Ergänzung ovJ’ durch die Verhältnisse des Ptole
mäos gerechtfertigt, so ergibt sich auch, dass die Er
gänzung naTQiöa von Hrn. C. nicht richtig
sein könne. Erstens müsste es 7raip/Ja zijv tavitov 
heissen; zweitens sieht man nicht, in welcher Fassung 
dies auf die Athener, die den Beschluss fassen, gehen 
könne: man vgl. nur 'A&rivulwv in Z. 9. avvwv geht auf 
die Bürger von Chalkis. Wegen der Verbindung aatog 

ywoSat vgl. Plat. Lach. p. 190 £.; Xen. An. 2, 5, 
22; Deniosth. 8, §. 56.

Inschrift 11, eine Weihung, und Inschrift 12 aus 
der Belobung eines Staats, der den Athenern, vielleicht 
im peloponnesischen Kriege, Hülfe geleistet hatte, sind 
sehr verstümmelt, obwol von schönem Alter. Was sich 
aus ihnen machen lässt, hat Hr. C. gethan. — Als An
hang und zugleich als Nachtrag zu seinen Anecdola 
delphica theilt der Herausgeber ebenfalls aus Pittakis’ 
Zeitschrift vier Inschriften von Hypata mit, welche die 
Gebräuche bei Freilassungen desWeiteren zu erläutern 
dienen.

Zürich. Hermann Sauppe.

lii teraturgeschi eilte.
Die Göttinger gelehrten Anzeigen während einer hun

dertjährigen Wirksamkeit für Philosophie, schöne 
Literatur, Politik und Geschichte, von Heinr. Alb. Op
permann. Hannover, Kius. 1844. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Der Verf. sagt am Schlüsse seiner Vorrede: „Eins 
darf ich nicht verhehlen. Es hätte dies Buch eigentlich 
in Tübingen geschrieben werden sollen. Tübingen be
sitzt nämlich das einzige Exemplar der Göttinger ge
lehrten Anzeigen, in welches die Namen der Recenscn- 
ten, so weit sie zu erforschen waren, eingeschrieben 
sind, als ein Vermächtniss des Oberbibliothekars Reuss 
in Göttingen.“ Dies ist allerdings so wahr, dass dem 
Unterzeichneten wirklich unbegreiflich ist, wie Hr. O. 
eine Monographie über die Gött. geh Anz. schreiben 
mochte, ohne sich um diesen Schatz oder die Resul
tate desselben in irgend einer Weise zu bemühen. Doch 
nun ist die Monographie einmal geschrieben taliter qua- 
liter und das Einzige, was man jetzt noch thnn kann, 
ist, dass man die Schrift wenigstens von Tübingen aus 
recensirt, um etwa nachträglich ihr zu Gute kommen 
zu lassen, was sie früher zu ihrem grossen Nachtheile 
entbehrt hat. Auch fordert der Verf. selbst zu wieder
holten Malen (S. 99. 153) die „tübinger Herren“ zum 
Nachschlagen in dem genannten Exemplare auf, und 
da der Unterzeichnete sich in literarhistorischer Be
ziehung für das ganze Unternehmen lebhaft inter- 
essirt, auch Grund hat, zu befürchten, dass hier We
nige zu finden sein möchten, welche sich der Arbeit 
unterzögen, so hat er sich selbst zum Vergleichen des 
Reuss’schen Exemplars entschlossen, so jedoch, dass 
er sich, um nicht allzu viel Raum in Anspruch zu neh
men , auf einen kleinen Theil des Ungeheuern Stoffes 
beschränken muss, was er um so eher kann, weil er 
weiss, dass ein Sachverständiger, der durch historische 
Arbeiten rühmlich bekannt gewordene hiesige Unter
bibliothekar Dr. E. Klöpfel in einer andern Zeitschrift 
andere Partien der Geschichte der Gött. geh Anz. be
handeln wird. Zuerst aber über Hrn. O.’s Buch. Es 
hat einen doppelten Zweck: einmal soll es ein Beitrag 
zur Geschichte der deutschen Literatur sein, sodann 
soll es wo möglich die Gött. Anz. selbst für die ge
nannten drei oder vier Disciplinen vertreten, sodass 
das Anschaffen und Lesen der 300 Bände überflüssig 
werde. Um mit dem letztem anzufangen, so mag Hr. O. 
diesen Zweck erreicht haben. Er gibt nämlich aus den be
deutendem , charakteristischen Recensionen Auszüge, 
manche theilt er sogar unverkürzt mit; namentlich bei den 
Bouterweck’schen verdient das allen Dank; inan wird 
diese noch heute mit grossem Interesse lesen und finden, 
dass dieser mit Unrecht vergessene und mehr benutzte 
als gepriesene Mann fast immer den Nagel auf den 
Kopf getroffen hat, nicht nur in seinem eigentlichen 
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Fache, der Ästhetik, sondern auch, was er über philo
sophische Systeme, z. B. das Hegel’sche, sagt, vertritt 
mit Geist und einer gewissen Präcision und Vollstän
digkeit einen Standpunkt, der durchaus ein Recht hat, 
sich geltend zu machen. Indessen versteht es sich von 
selbst, dass, wer in irgend einem Fache zu eigentlich 
gelehrten Zwecken auf die Gött. gel. Anz. zurückzu
gehen Veranlassung hat, durch die vorliegende Schrift 
dessen nicht überhoben ist. Nur für solche Gebiete, 
welche im Bereiche der allgemeinen Bildung liegen, er
setzt dieselbe — wenn auch nothdürftig — die Quelle 
selbst. Was dann das Andere betrifft, so will unsere 
Schrift also ein Beitrag zur deutschen Literaturge
schichte sein. Zu dieser haben die Gött. gel. Anz. im 
Allgemeinen eine doppelte Stellung: theils sind sie 
selbst ein Stück derselben, theils thun sie selbst et
was für sie; sie sind sowol Töchter als Ammen ihrer 
Zeit. Es fragt sich nun: wie stellt sich in beiden Be
ziehungen das genannte Journal zur deutschen Litera
turgeschichte? Inwiefern spiegelt sich in ihm der Geist 
seiner Zeit? Was hängt mit localen Verhältnissen zu
sammen? Wie wird es von dem allgemeinen Zeitbe
wusstsein influirt und welchen Einfluss hat es selbst 
wieder auf dieses? Welche Geltung besass es? Was 
hat es weiter gefordert, was gehemmt? Von allen die
sen und ähnlichen Fragen beantwortet die Schrift fast 
keine; nur dass sich die Gött. gel. Anz. nie an die 
Spitze des Fortschritts gestellt haben, ja dass sie ihm 
nicht einmal entgegentraten, sondern ihn ganz und gar 
ignorirten und erst dann einige Notiz von ihm nahmen, 
als er selbst wieder bereits überschritten war, gibt das 
Buch im Allgemeinen an. Aber daneben wäre es inter
essant gewesen, nachzu weisen, in wie weit man das, 
was man vornehm ignorirte, unbewusst anerkannt und 
m sich aufgenommen hatte, wie man im Dienste der 
Zeit, über welcher man zu stehen meint, selbst arbei
te? oder was es genauer war, wodurch man gegen 
das Eindringen der Luft gepanzert zu sein wähnte. Na
mentlich denkt es sich der Unterzeichnete als eine an
ziehende Aufgabe, den Geist, Geschmack und Bildungs
grad dci moralischen und ästhetischen Kategorien des 
vorigen Jahihunderts, wie er sich in diesem abgeschlos
senen Raume besonders lange und verhältnissmässig 
««getrübt und selbstgewiss ePhiolt, an diesem seinem 

zu Studireu und darzustellen, ihn in die einzel-
-V^iete des Wissens hinein zu verfolgen. Was 

n ’lieseV Scbri\ve™‘>en, sind eigentliche
esu a c. Aber auch del btofl ist weit nicht genügend 

ausgebeutet, So musste sich Ref. wundern, dass Hr. 
O. der hnanzielicn Verhältnisse dieser Zeitschrift mit 
keinem Worte gedenkt, nicht der Mittel, die ihr zu 
Gebot standen, nicht des Betrags der Honorare, nicht 
des Preises (anfönglich 2 Thlr. per Jahrg., seit 1770, 
Wo eine Zugabe hinzukam, 2 Thlr. 22 gGr., wenn ver
sendet, 4 Thlr. 2 gGr.), nicht der Abonnentenzahl (die 

Auflage war vom J. 1778 an 500 Exempl.), was doch 
für beide Seiten, das Publicum, wie die Zeitschrift, gleich 
charakteristisch gewesen wäre und eine Anschauung 
von dem damaligen Literaturzustande geo-eben hätte. 
Sodann aber ist es wirklich unverantwortlich von Hrn 
O., dass er von dem Reuss’schen Exemplare Kenntniss 
hatte und doch Nichts that, um der schätzbaren Nach
richten, die es gibt, habhaft zu werden. Sowie jetzt 
die Sachen stehen, mangelt es dieser Geschichte der 
Gött. gel. Anz. in ihrem grössten Theile an Gliederung 
ins Einzelne hinein , an Lebendigkeit, an Persönlich
keit, an concretem, historischem Werthe, es ist kein 
ausgemaltes Bild, sondern nur allgemeine Umrisse. 
Doch wir wollen nicht länger anklagen, sondern lieber 
Bericht erstatten von dem, was das fragliche Exemplar 
darbietet.

In den ersten 30 Jahrgängen sind es nur einzelne 
Notizen , welche sich hier finden. So ist dem Jahr
gang 1739 die Bemerkung vorgeschrieben: „Die Gött. 
gel. Anz. haben mit dem J. 1739 (von dem frankfurti- 
schen Lehrer von Steinwehr) angefangen, sind 1741 
durch den Hofrath Treuer, 1743 durch den Syndicus 
Willich (von diesem weiss Hr. O. nichts) und nachher 
durch Öder (jetzt in Braunschweig Professor) fortge
setzt worden. Im J. 1745 fing eine Gesellschaft von 
Professoren sie zu schreiben an, und 1747 im April 
kam sie unter die Direction , welche im J. 1753 Mit
glieder der königl. Gesellschaft der Wissenschaften 
wurden.“ Weiter findet sich vor dem Jahrg. 1742 eine 
interessante Notiz, wonach das zehnte Stück desselben 
confiscirt wurde, „weil darin eine mit ungebührlichen 
irrespectuosenSatiren angefüllte Piece, deren ungenann
ter Autor die zu beobachtenden Schranken dergestalt 
aus den Augen gesetzet, dass er den gegenwärtigen 
Zustand Europas nebst der Kayserwahl, auch andere 
wichtige weit über dessen Begriff stehende Staats- 
Sachen, auf eine scoptische Art unter dem Bilde eines 
Traumes vorzustellen , ja selbst verschiedene hohen 
puisstmeen nahmhaft anzuziehen sich unterfangen habe 
(auch eine andere Piece sollte „wegen der darin ent
haltenen ungebührlichen Anzapfung“ confiscirt werden), 
excerpiret und derselben mit Beifall erwähnt worden.“ 
„Ob wir nun zwar dafür halten , dass solcher Fehler 
mehr aus Unvorsichtigkeit, als woge» einer bösen Ab
sicht begangen sei, inzwischen man darunter um so 
weniger nachsehen kann , als daduich Beschwerden, 
deren man sich gern überhoben sichet, veranlasst wer
den dürften, so werden doch u. s. w. (Ex libr.) Re
ser iplorunt Reg. Copitdi’ AV, p. 367—375.) Sonst 
hat Reuss nur einigen Jahrgängen in Betreff der Re- 
censenten Verweisungen auf ein Buch von Heumann 
(welches? hat Ref. bis jetzt noch nicht finden können) 
bei° eschrieben, nämlich dem J. 1741, Heumann S. 410, 
dem J. 1748, Heum. S. 104, dem J. 1749, Heum. S. 329. 
Auch steht vor dem J. 1745 die Nachricht, dass die
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Schrift: Haller’s „Tagebuch seiner Beobachtungen über 
Schriftsteller und über sich selbst. Zur Charakteristik 
der Philosophie urul Religion dieses Mannes“ (Bern, 
1787. 2 Thle.) ausgehobene Sätze aus Haller’s Recen
sionen in den Gott, geh Z. 1745—77 seien. Ausserdem 
sind bis zum J. 1769 nur kleine Unrichtigkeiten und 
Druckfehler berichtigt. Doch verdient Erwähnung, 
dass im ersten Bande vom J. 1755 zwei Zettelchen ein
gelegt sind, wovon das eine (zu S.273) aus Veranlas
sung der Vorzeigung eines „frischen Kopfs von einem 
monströsen Kalbe, den der H. D. Leporin aus Nien
burg mit der fahrenden Post an Prof. Mayer gesandt 
hatte“, den Witz enthält: „ein postfahrender Kalbs
kopf,“ das andere zu S. 38 f., welche Stelle auch in 
anderer Beziehung merkwürdig ist. Sie lautet: „Es ist 
eine grösstenteils verlorene Arbeit, wenn man jungen 
Leuten zumuthet, Griechisch zu schreiben. Es kann 
nichts vernünftiges und kunstmässiges hesauskommen- 
Der einzige Nutzen möchte etwa dieser sein , dass sie 
die Regeln der Accentuation und Formation der Wör
ter fester lernten. Aber hierzu kann man auf andere 
Weise leichter gelangen. Der Hr. Professor (J. A. 
Ernesti) sagt, dass er alle Zeit lachen müsste, wenn 
angehende Studenten ihm dergleichen Proben ihres 
Schulfleisses zeigten: uns (dem gött. Rec.) fällt alle 
Zeit bei solchen Gelegenheiten ein, was C. Thomasius 
einem Studenten, der ihn um einen griechischen Denk
spruch gebeten, in sein Stammbuch geschrieben haben 
soll tö x x t v oex Ion mxzöv.“ Letzteres Dictum wie
derholt nun der beigelegte Zettel mit Behagen. Da
gegen vom J. 1769 ist den Recensionen fortlaufend der 
Name des Verfassers beigeschrieben und zwar mit sol
cher Vollständigkeit, dass im Jahrg. 1769 selbst nur 
zwei und ganz unbedeutende Anzeigen (die eine der
selben wahrscheinlich eine Selbstanzcige) mit Null be
zeichnet sind. Hiernach war im J. 1769 Haller noch 
der Hauptmitarbeiter; z. B. ist Stück 7. 9. 22. 23 ganz 
von ihm verfasst und namentlich die Lückenbüsser am 
Ende der Stücke sind fast regelmässig seine Arbeit. 
Längere Recensionen liefert er selten; dies ist schon 
durch die Menge des von ihm Beigesteuerten ausge
schlossen. Vorzüglich die Naturwissenschaften in ihrer 
ganzen Ausdehnung 5 von der Geburtshülfe bis zum 
Dünger bearbeitet er; aber auch die Geschichte (z. B. 
Beaufort’s römische), Politik (z. B. g 737 und 
Ästhetik macht er zu seinem Gegenstände ; aus letzte
rer ist z. B. S. 748. 770 (wo er Versen zum Vorwurf 
macht, sie sehen aus, als hätte sie der Setzer zerschnit
ten) und 1030 ff. V01l ihm. Neben ihm sind die fleissig- 
sten Mitarbeiter Heyne, Kästner, der Jurist Seybert und 
die Theologen Waich, Less, Michaelis. Heyne liefert 
vorzugsweise Philologisches und Archäologisches, z. B. 

einen sehr ausführlichen Bericht über Herculanensi- 
sches, aber auch Reisebeschreibungen (z. B. S. 242 ff., 
530 ff.), besonders über Amerika und Australien, alte 
und neue (S. 247 f., 562 f.), sogar Zeitgeschichte 
(S. 541 f., 729 ff.), auch Geliert’s sämmtliche Schriften 
und die rein buchhändlerischen Anzeigen, wie man sie 
nur an Ort und Stelle machen kann, sind gewöhnlich 
von ihm. Kästner’s Name findet sich im Gebiete der 
Mathematik und Astronomie sehr häufig, aber auch in 
der schönen Literatur gar nicht selten, s. S. 425.654 ff., 
664. 688. 776. 1329 ff., 1352. 1391. Unter diesen An
zeigen verdient besonders die des Gesangs Rhingulph’s 
des Barden Erwähnung; S. 656 heisst es: „Übrigens 
hat dieses Gedicht für Verstand und Herz vielmehr 
einnehmendes, als manche allerliebsten niedlichen Lie
derchen , die ein Mann, der ein wenig ernsthaft ist, 
nur so lange ansehen kann, als er einen allerliebst 
niedlich ausgesehnitzten und bunt gemalten nürnberger 
Spiegelrahmen ansieht,“ — eine Bemerkung, von der 
man nicht sieht, ob sie ein Lob oder einen Tadel der 
Anakreontiker enthalten, oder etwa des Rec. eigenen 
Gefallen an diesen dem Ernste der Gött. gel. Anz. 
gegenüber rechtfertigen soll. Daneben schreibt Käst
ner über doppelte Buchhaltung (S. 1406) und zei‘rt 
S. 889 in devoter Submission den Besuch des Herzogs 
von Glocester in Göttingen an. Less bespricht vor
zugsweise Apologetisches, Walch Historisch - Theologi
sches. Michaelis lässt sich nicht nur über Exegetisch- 
Theologisches vernehmen, sondern auch z. B. über eine 
deutsche Odensammlung (S. 442 ff.), über Lavater’s Aus
sichten in die Ewigkeit (S. 856 ff.), und für den Ton der 
Zeitschrift ist Folgendes von ihm charakteristisch. Es 
war ein Sendschreiben an ihn über allerhand Fragen 
des alttestamentlichen Gebietes gedruckt worden; die
ses zeigt er S. 417 — 419 seinem Inhalte nach an und 
fügt am Schlüsse bei: „Übrigens melden wir dem Verf. 
auf Verlangen des Hrn. Hofrath Michaelis, dass der
selbe im dritten Bande seiner Schrift hierauf antworten 
wird.“ Wer meldet das? Nun, nicht der Hr. Hofr. 
Michaelis selbst, sondern eben die Gött. gel. Anz. Sey
bert gibt Anzeigen aus dem Gebiete der Jurisprudenz, 
des Staatsrechts, der neuern Geschichte. Auch die 
beiden Murray, von denen der jüngere in diesem Jahre 
ordentlicher Professor der Medicin und auch Aufseher 
des botanischen Gartens wurde, sind oft zu lesen. Das 
Philosophische ist von Feder, gewöhnlich ziemlich aus
führlich. Von Gatterer ist S. 610 ff, 1097 ff., 1107 ff, 
1121 ff, von Schlözer S. 623 f-, S. 698 ff, 1340 ff. u. 
von einem Dr. Fricke S. 121)0 —1252. Die beiden 
Lectionskataloge dieses Jahres hat Superint. Stromeyer 
ausgearbeitet.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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I<iteraturg,escliiclite.
Die Göttinger gelehrten Anzeigen u. s. w. Von Heinr. 

Alb. Oppermann.
(Schluss aus Nr. 61.)

Im Jahre 1770 sind im Wesentlichen dieselben Mitar
beiter. Von Fricke lesen wir Nichts mehr; dagegen 
sind neu hinzugekommen Selchow für Staatsrecht 
(S. 1135 ff., 1164 ff.), Meister für Physik (S. 913 ff.), 
Beckmann mit einer Selbstanzeige S. 1378 ff., Hofacker 
für Jurisprudenz (z. B. S. 346 ff., 385 ff). Der Haupt
mitarbeiter ist noch Haller, der wieder ganze Stücke 
füllt und über Alles und Jedes schreibt; Theorie und 
Praxis (z. B. Landwirthschaft) der Naturwissenschaften 
ist sein Hauptfach; aber auch über Calvinismus (S. 46 f.), 
neuere Geschichte (S. 3 f., 153 ff, 182 ff, 253 ff, 
283 ff.) und Reisebeschreibungen referirt er; ausser
dem über die schöne Literatur besonders des Auslan
des, z. B. über Swift S. 435 ff, 507 ff, 766 ff, eine 
Übersetzung von Wieland’s Musarion, wobei er (S. 231) 
auf seine frühere Anzeige des Originals verweist, 
Schauspiele (S. 916 £ , 1039 f., 1359), Bonnet’s Palin- 
genesie S. 289 ff. Merkwürdig ist die Mannichfaltig- 
keit der Wendungen, deren er sich bei Einführung der 
Anzeigen befleisst, z. B. S. 144; „Lübeck. Unser Hr. J. 
Jul. Walbaum hat bei seiner zur Geburtshülfe ange
wandten Mühe einen Verdruss gehabt, indem er bei 
einem verstellten Becken und überaus grossem Kopf 
das Kind nicht herausbringen können und ihm dero- 
wegen den Hals abgedreht hat, worauf der Kopf zu
rückgeblieben und die Wöchnerin gestorben ist. Man 
öffnete die Leiche und fand u. s. w. Diese Beschwer
lichkeiten der Geburtshülfe sind zu Bützau und Wismar 
auf 4a Octavseiten gedruckt.“ Oder: „Wir lesen in 
ganz Europa mit Vergnügen“ (folgt dann der Titel). 
Ohne Zweitel hielt man das damals für geschmackvolle 
Behandlung. Da Michaelis, der äusser seinen Fach- 
arbeiten die statistischen Notizen geliefert und z. B. die 
verschiedenen bchnften in dem Kölbele-Mendelssohn’- 
schen Streit angezeigt hatte (S. 330 f., 514 ff, Zug. 
Wit’ am Sept. d. J. aus der Societät der

getieten war, so wurf|e durch Reseript 
•••iwlini ^ct‘ dass ln Zukunft das Directorium
l i UvWechseln soll5’ es Kästner für dieses 
Jahr bekam, und der Secretar Hofr. Heyile dieDirection 
der Anzeigen übernahm. Sei es, dass diese Stellung 
es mit sich brachte, sei es, dass ihm Haller’s Vornan» 
ermuthigte, genug Heyne befleissigte sich in hohem 
Grade der,Universalität. In seinem eigentlichen Fache 
liefert er viele treff liehe Sachen und geht oft mit gros
ser Schärfe zu Werke, z. B. S. 492 ff über Capmar- 

tins Werk über die Villa des Horaz und macht (Zu
gabe S. CLXXVIII) folgende Bemerkung: „Die mecha
nische ..Fertigkeit im Emendiren kann man sich durch 
einige Übung leicht erwerben, wenn man die Sprache in 
seiner Gewalt hat, einige Belesenheit besitzt und nur 
etwas vom kritischen Handwerk versteht. Nur wird 
es alsdann immer eine ziemlich fruchtlose Kunst, wenn 
sie nicht durch eine gesunde Beurtheilungskraft gelei
tet wird. Denn Scheinverbesserungen lassen sich leicht 
an allen Orten und Enden machen, zumal wenn man 
in der Absicht liest, um Emendationen zu haschen 
u. s. w.“, was zunächst gegen die ganz subjective, un
diplomatische Kritik jener Zeit gerichtet war, theilweise 
aber noch heute passt. Neben der Alterthumswissen
schaft berichtet Heyne aber auch noch über orienta
lische Literatur (S. 663 f. 881 ff, CCLXV ff, CCCXVII), 
neuere Geographie (z. B. Schloss Augustusburg in Kur
sachsen S. 337 ff), Reisebeschreibungen, Taktik (S. 93), 
Polnisches (S. 1326 f.), empfindsame Gedanken (S. 562 f.), 
Universitätswesen (S. 539 ff.) , Lustspiele (S. 639 f.), 
Zeitgeschichte (S. 1271 f.), englische Gedichte (S. 1208 f.), 
Erziehung (S. 739) und Kinderschriften (S. 1304 f.). 
Er ist es, der S. 1323 die Gott. gel. Anz. entschuldigt, 
dass sie bisher von Eessing so wenig Notiz genommen. 
In der Zugabe S. XVII macht er folgende noch immer 
zutreffende Bemerkung: „Bei den Italienern scheint sich 
die Vaterlandsliebe darauf einzuschränken, dass jeder 
seiner Vaterstadt das höchste Alterthum beilegt, und wenn 
er ihren jetzigen Flor nicht rühmen kann, wenigstens die 
Grösse und Macht erhebt, welche sie ehemals besessen 
hat.“ Kästner berichtet nicht nur über Mathematik in ihrem 
ganzen Umfange, sondern auch über Musik (S. 496), 
den vollständigen Unterricht in den Wissenschaften 
eines Stallmeisters (S. 241 ff.) und Ästhetisches, z. B. 
den Göttinger Musenalmanach (S. 233 f.), Weisse’s ko
mische Oper die Jagd, von der er gesteht, dass sie für 
ihn rührender gewesen sei, als manches weinerlich sein 
sollende Schauspiel (S. 256), Cramer’s Ode Luther 
(S. 871 f), Sucro’s deutsche Schriften (S. 585 £)? aber 
die Barden (S. 528), den guten Geschmack in Phi
losophie (S. 692 f.) und Freigeistisches ff.).
Auffallend ist, wie vielfach sich Kästner nnt Würtem- 
berg beschäftigt, die Artikel darüber (z- ö. 372) 
sind alle von ihm; stand er etwa in besondern Verbin
dungen damit ? Schlözer beschäftig^ sich viel mit Sla
wischem und Nordischem (& *’ ^32 ff., 450 ff?
461 f., 972 ff, 974 ff 985 ff)’.?®1^ ^ch eine tschu
waschische Grammatik an 419 1.). Ausschliesslich 
Nordisches liefert der ältere Murray, verfasst auch eine 
Ode auf Münchhausen’s lod; der jüngere Botanisches 
u. dergl. Feder’s Feder ergeht sich in beliebter Breite 
in der Philosophie, piattische besondeis, z. B. über 
Basedow (S. 809 ff)? auch Mendelssohn’^ Phädon (S.XL);
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Walch berichtet über Lessing’s Berengar (S. 1313 ff.), 
Less z. B. über die Irrthümer des Hrn. v. Voltaire 
(S. 364 ff.). Gatterer über Geschichte (z. B. S. 1244 ff.). 
Superint. Stromeyer ist Corrector und fertigt die 
Lectionskataloge.

Im J. 1771 finden wir die alten Namen und von 
neuen Pütter., Leibmedicus Vogel, Wrisberg, Erxleben, 
Richter, den ersten mit einer Selbstanzeige und einer 
andern, in welcher er sich (S. 547 ff.) auf die im 
J. 1770, S. 1249, „von uns“ angezeigte Schrift bezieht, 
bei welcher Reuss Hofacker als Recensenten genannt 
hatte, die vier andern mit naturwissenschaftlichen und 
medicinischen, Erxleben über Veterinärkunde, Richter 
über Chirurgie. Schlözer ist noch in seinen slawischen 
Studien, recensirt über Ungarisches (S. 388 ff., 1154 ff? 
1339 ff.), russische (S. 354 ff.), ja sibirische Geschichte 
(S. 422 f.) und über die gälische Sprache (Zug. 
CCCXXXVH ff.), aber auch über deutsche Zustände 
(S. 96 ff.) und Geschichte (S. 110 f.) und über Staats
ökonomie (S. 1239).*)  Michaelis erklärt die beiden er
sten Capitol des Matthäus für unecht (S. 539 ff.), wo
gegen Less auftritt (S. 849 ff.), der auch „vernünftige 
und christliche Andachtsübungen“ (S. 128) und Predig
ten neben seinem alten Steckenpferde, dem Deismus, 
in den Bereich der Gött. gel. Anz. zieht. Gatterer re
censirt über Numismatik (S. 17 ff., 813 ff.) und chine
sische Geschichte (S. 673 ff.), Feder treibt sich wieder 
mit Basedow (S. 2 ff., 73 ff.. 587 ff.) und Mendelssohn 
(S. 705 ff.) herum. Walch berichtet ausführlich über 
Semler’s Schrift über den Kanon (S. 825 ff.) und sagt 
am Schlüsse (S. 840): „wir wünschen, dass, wenn 
Theologen ja Streitigkeiten führen wollen, solches mit 
der Sanftmuth geschehe, die einen so wesentlichen 
Charakter eines wahren Christen und eines rechtschaf
fenen Theologen ausmacht.“ Kästner liefert, äusser 
zahllosem Mathematischem, Recensionen über Bienen
zucht (S. 126 ff., 639 f.), Fechtkunst (S. 672), Krank
heiten der Pferde (S. 744) und Idyllen eines nicht ganz 
16jährigen Jünglings (Zug. CCCLXXVI). Er ist mit 
Haller und Heyne derjenige, welcher überhaupt an die 
Literatur der Zeit näher anknüpft. So berichtet er 
über Wieland’s Grazien (S. 102 f.), das Leben der 
Jungfer Mayerin (g. 152), den diesjährigen Göttinger 
Musenalmanach (S. 49), Thümmel’s Inoculation der 
Liebe (S. 523), das Leben der Frau Silberin (S. 888), 
komische Opern S. 847) und Gesänge „voll sanfter 
und tugendhafter Empfindungen (S. 936). Bemerkens- 
werth sind folgende zwei Bemerkungen von ihm: Er
stens in Bezug auf \ oltaire’s Ansicht über die Klöster 
(S. 32): „Es ist lustig zu sehen, vvie neu jetzo manchem 
aufgeklärten Volke wichtige Wahrheiten sind, die den 
nördlichen Deutschen ihr gesunder Menschenverstand 
seit 200 Jahren gesagt hat;“ und (S.308): „Wielange 
werden doch noch die deutschen Gelehrten durch Über
setzung so mittelmässiger Werke ihr Vaterland vor den 
stolzen Ausländern erniedrigen ? Vermuthlich so lange 
als die Verleger immer noch, wie andere Kaufleute, 
des Deutschen thörichte Achtung für das Ausländische? 
weil es ausländisch ist, unterstützen und missbrauchen.“

*) Cfanz falsch ist somit was Hr. O. (S. 163) über die angeb
liche Nichttheilnahme Schlözer’s an den Gött. geh Anz. behauptet; 
erat mit dem J. 1776* verstummt er.

Haller ist noch der alte Unerschöpfliche; die Zugaben 
zu dem Jahrgange sind fast ganz von ihm und auch 
von dem Hauptbande selbst ein sehr grosser Theil. 
Die Gegenstände sind im Ganzen auch die alten; äus
ser dem Naturwissenschaftlichen in seiner vollständig
sten Ausdehnung, bis zu der natur e et utilite des pom- 
mes de terre (Tartuffeln), s. S. 791 f., interessirt er 
sich lebhaft für die Kunst, sogar die art du Tailleur 
(S. 308) und schöne Literatur. Hier ist es wieder vor
zugsweise das Ausland, dem er seine Aufmerksamkeit 
schenkt. Delille’s Virgil z. B. (S. 29 f.) zeigt er an, 
und hat mit Voltaire manchen Strauss (S. 629 f., 854 f), 
spricht auch von Shakspeare in einer Weise, die Er
wähnung verdient. S. 1175 sagt er: „Überhaupt hat 
Shakspeare unnachahmlich schöne Stellen, aber aus 
Mangel an Geschmack sinkt er in die niedrigsten, 
auch in dem Lustspiele Measure of Measure, einem 
Stücke, das sich noch am leichtesten zu einem unsträf
lichen und moralischen Schauspiele umschmelzeniiesse,“ 
und S. XLVII: „Man gesteht nicht genug, wie unfähig 
Shakspeare gewesen sei, eine vernünftige und zärtliche 
Liebe abzumalen.“ Aber auch über Deutsches, z. B. 
Klopstock (S. 956, vgl. Opperm. S. 84), Hermes’ So- 
phien’s Reise (S. 1038, vgl. Opperm. S. 151), Gedichte 
(z. B. S. 247 f.), Schauspiele (z. B. S. 150, wo über 
ein Stück bemerkt ist: „Gespielt wird es nie werden, 
es hat zu viel Religion“ und S. 175 wird behauptet: 
„Der Hauptfehler bei der Fabel ist’s , zum Grunde zu 
setzen, eine tugendhafte Frau könne eine vorige Liebe 
nicht vergessen, noch überwinden“), Romane, deren 
Besprechung er S. 175 mit der Bemerkung einleitet: 
„Wir zeigen keine Romane an, weil wir sie mehr der 
Vergessenheit als Bekanntachung würdig schätzen.“ 
Neben der Ästhetik (S. 922 f.) und den Schnürbrüsten 
(S. 1212) bespricht er aber auch die Geschichte der 
Japanesen, Chinesen und Russen (S. 21 ff.) und neuere 
Geschichte (S. 53 ff.) und Memoirenliteratur (S. 14 ff., 
1053 ff.). Von Einführungsformeln verdient hervorge
hoben zu werden S. 288: „Jorry hat A. 1770 ein 
ebenso schlechtes Buch abgedruckt, als jemals mit dem 
Titel Frankfurt und Leipzig abgedruckt worden sein 
mag.“ Heyne bewegt sich in den gewohnten, aber 
mannichfaltigen Bahnen. Seine Anzeigen betreffen wie
der Reisebeschreibungen (S. bb n., 449 ff.. 466 ff.), be
sonders über Amerika, Topographie von Niederöster
reich (S. 483 f.), Arabisches (S. 601 ff.), Italienisches 
(S. 282 f, 1144. CV ff.), den Staatskalender vor das 
Königreich Polen (S. 1/L f), Kunstgeschichte aller Zei
ten (317 ff„ 534 ff.), Grammatik (S. 201 ff.), alte Lite
ratur, Universitätswesen (S. 1307). Staatsökonomie (über 
die Reglung des Kornpreises S. 993 f.), Politik (S. 995 ff., 
1020 f„ wo folgende Äusserung steht: „nach dem Verf. 
soll des jetzigen Jahrhunderts herrschende Leidenschaft 
die Unabhängigkeit sein; — weil in zwei drei König
reichen, der Himmel weiss aus welchen Gründen, die 
Jesuiten ausgeschlossen worden sind. Das heisst, die 
Welt im Ganzen übersehen“)- 1212 bemerkt er: 
„Seit einiger Zeit hat der Engländer auf die Sprache 
seiner alten Dichter viel Fleiss verwandt; wann wird 
der Deutsche an seinen alten Dichtern ein Gleiches 
thun ? “ Was das Gebiet der Belletristik betrifft, so 
bespricht Heyne S. 277 f. in nüchterner Weise die 
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Klage Rhingulph’s des Barden, nennt S. 333 f. Jacobi’s 
Gedicht „an das Publicum „ein sanftes Gedicht nicht 
ohne Wärme“ (vgl. S. 448), zeigt Lessing’s Ausgabe 
des Scultetus an (S. 616), spricht über die schönen 
Geister und Dichter des 18. Jahrhunderts (S. 382 f.), 
über allgemein Menschliches S. 505 ff. Auch eine 
Schrift über Shakspeare wird S. 1048 von ihm erwähnt.

Im J. 1772 fallen Superint. Stromeyer und Prof. 
Gatterer aus; dagegen tritt Prof. Claproth neu auf; 
sonst ist das Personal ganz wie zuvor. Wir übersprin
gen dieses Jahr und gehen zum J. 1773 über, um auch 
aus diesem nur einige Notizen beizubringen. Hier sind 
die Zugaben sammt und sonders von Haller geschrie
ben, ohne dass er deswegen in den eigentlichen Stücken 
seltener erschiene; von ihm ist z. B. die Anzeige über 
Sophien’s Reise (Opp. 152) und Lessing’s Emilia Ga- 
lotti (S. CCCXVIII), während die über Nikolai’s Sebal- 
dus Nothanker von Kästner ist, und die von Klopstock’s 
Messias (St. 471 f., Opp. S. 84) von Heyne, der auch 
Lessing’s Beiträge und Wieland’s deutschen Merkur 
anzeigte.

Im J. 1774 gewahren wir eine bedeutende Verän
derung in dem Mitarbeiterverzeichnisse, wir vermissen 
von den frühem Gatterer, Hofacker, Pütter, Selchow, 
Vogel (der in diesem Jahre starb), lesen aber dafür 
die Namen von Lichtenberg, Miller, Musäus, Hofr. 
Meister, Riccius, Gebhardi, Rudloff, Böhmer. Der 
erste berichtet nur S. 249. 405 ff. über Physikalisches; 
Miller ist Theolog und tritt S. 1113 mit einer Selbst
anzeige auf; Claproth (S. 841 f.), Geh. Justizrath Böh
mer (S. 1146 ff), Musäus (z. B. S. 474 ff. 601 ff), 
Meister, Riccius (z. B. S. 17 f.). Hofrath Rudloff in 
Hannover (S. 90 ff, 123 ff, 161 ff, 484 ff. und oft) 
sind Juristen, Gebhardi berichtet über Ethnographisches 
(S. 65), Historisches (S. 326 ff., 401 ff., 414 ff., 579 ff., 
618 ff. und sonst) und Ausgrabungen (S. 531 f.). Erx
leben macht immer noch den Lectionskatalog. Schlö- 
zer schreibt über belgische Geschichte (S. 397) und 
Kornhandel (S.496); Prof. Phil. Meister über Geschichte 
der Kunst (S. 247 ff.), Less über Communionbücher 
(S. 179 ff.), ist aber auf einer Gesundheitsreise abwe
send, daher wir ihn seltener treffen ; doch urtheilt er 
S. 868 über Lavater’s Vermischte Schriften: „Allge
mach wünschen wir, dass Hr. L. seiner Feder und sei
nen Lesern etwas Ruhe gebe. Die Sachen sind gar zu 
wenig erheblich und die sonderbaren Einfälle noch im
mer fortdauernd. Einige Jahre auf gute Lectüre und 
eigenes Nachdenken verwendet, vvürjen seiner Gemeinde 
einen nützlichem Führer und dem Publico einen brauch
barem Sciibenten aus ihm machen.“ Der Raum für 
so vielerlei und theilweise so fleissige Mitarbeiter ist 

»durch gewonnen, dass Heyne den grössten Theil 
von "a^er m die Zugabe verwiesen hat, 

«n« ile Ausnahme ganz weniger von Heyne selbst, 
a Beiträgen von Haller besteht. Dessen Frnelit-
barkeit ist wil.klich ganz unbegreiflich, wenn man be- 
denkt, dass er in demselben Jahre eine mehrbändige 
Briefsammlung und dcn ersten, 816 Seiten in °r. 4. 
starken Band einer hibliotheca anatomica drucken liess. 
Die Einleitungen sind immer noch in demselben Ge- 
schmacke, z. B« S. 278: „Von dem arbeitsamen und 
uns vorigen Maimonat entrissenen Hrn. P. Ludwig ha

ben wir anzuzeigen“ u. s. w. Unter den von ihm an
gezeigten Gedichten ist auch ein französisches über die 
Pockeneinimpfung (S. 719 f.). Kästner beschäftigt sich 
viel mit der Kriegskunst (b. 166 ff, 479 £ §02 ff.

Manufacturen 
(S. 220 f.), Buchernachdruck (b. 665 ff), zei<*t Böck’s 
Geschichte der Universität Tübingen (s. 1060) den 
Gött. Musenalmanach (S. 1 ff.) und sonstiges Belletri
stisches (S. 445 ff, 527) an. Merkwürdig ist, was er 
S. 263 nach einem Buche von der Frau Professor Gott- 
schedinn berichtet, dass sie sich „über die Beschäfti
gung mit Haus- und Wirthsschaftssorgen als einem 
denkenden Wesen erniedrigend beschwert“ habe. S. 366 
stossen wir auch wieder auf eine Polemik gegen das 
Ausländische (in Bezug auf ein Stück von Gotter, wor
in Marionetten französisch sprechen): „Deutsche höl
zerne Puppen, die französisch stammeln, hat man über
all umsonst vor Augen und Ohren, und der gemeine 
Mann, für den die Marionetten sind, denkt so verzwei
felt dumm deutsch, dass er immer verstehen will, was 
auf der Bühne gesprochen wird; nur wer hohen Ge
schmack hat, den entzücken italienische Töne, bei de
nen er nichts denkt.“ Heyne berichtet in diesem Jahr
gange über mehre wichtige philologische Werke, My
thologie (S. 73 ff.), Universitätswesen (S. 173 ff), Gat- 
terer’s Weltstatisttik (S. 295 f.), Schriften über Theorie 
der Musik (S. 44 ff, 376), über den Roman (S. 786 ff.), 
Polnisches (S. 757 f.), irische Sprache (S. 41 ff.), wo
bei er aber bevorwortet: „Die Neugier trieb uns an, 
folgender Schrift habhaft zu werden: da kein anderer 
Rec. sich damit beschäftigen dürfte, wollen wir sie, so 
gut wir können, anzeigen.“ Auch gedenkt er S. 823 f. 
eines sentimentalen Osnabrückers, der noch 35 Jahre 
nach dem Tode seiner Geliebten eine lateinische Schrift 
über sie herausgab, welche mit dem Distichon schliesst: 
Illa igitur, primis quam sum veneratus ab annis, Secum 
ignes habeat tempus in omne meos. Bemerkenswerth 
ist seine Anzeige von Heinse’s Laidion. welche Hr. O., 
wie hundert Anderes (wahrscheinlich, weil sie im Register 
nicht unter Heinse’sNamen steht) übersehen hat. Es heisst 
in dieser S. 650: „Der Verf. scheint mit Wieland nicht 
sowol in der Anlage, Einheit, natürlichen Anmuth und 
meisterhaften Einkleidung haben wetteifern zu wollen: 
ihm war es mehr darum zu thun, ein Dutzend Grund
sätze an den Mann zu bringen, bei denen sich schwer 
entscheiden lässt, ob sie seinen Kopf oder sein Herz 
mehr mögen gedrückt haben, sodass er sich ihrer zu 
entledigen eilen musste. Debauche scheint er genug 
im Herzen zu haben: allein der Geist ist schwach und 
will dem verdorbenen Herzen noch nicht recht Schritt 
halten.“ Und am Schlüsse: „An grossen Fähigkeiten 
fehlt es dem Verf. nicht; aber Himmel, welchen Ge
brauch macht er davon! Die beste ergeltung, die 
ihm zu Theil werden könnte, wär^ wenn einmal seine 
Frau oder seine Tochter seine Grundsätze in Aus
übung brächten.“ Die letztere Bemerkung hat gewiss 
sehr viel Treffendes. , ts..

Im J. 1775 ist die Einrichtung wie bisher. Die 
Anzeige von Goethe’s (S. LVI) ist, wie alle
Stücke der Zugabe, von Haller, wogegen die frühere 
(1773 S. 1246) über den Götz von Berlichmgen von 
Kästner war. Schlözer ist fortwährend für die Gött.
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Anz. thätig. — Auch über 1776 gehen wir schneller hin
weg. Feder recensirt (S. 36) Möser’s patriotische 
Phantasien und (S. 75), Hippel’s Schrift über die Ehe, 
Haller Lavater’s Physiognomische Fragmente (S. 138 ft'.), 
Kästner die Werke des Wandsbecker Boten (S. 378 ff.), 
und S. 162 ff. das deutsche Museum, Pütter (S. 817) 
eine Schrift über das Kammergericht. Schlözer bleibt 
zum ersten Male aus, Koppe und Mutzenbecher (Pastor 
im Haag) sind neu eingetreten. Haller füllt wieder die 
Zugaben. — Im J. 1777 begegnen uns äusser den al
ten Namen (Schlözer wieder nicht) Gmelin (S. 145 ff.), 
Meiners, Cand. jur. Abele, Mag. Volborth (Philolog), 
Doctorand Meurer, Synd. Willich. Haller zeigt (S. 652. 
658) Eschenburg’s Übersetzung von Shakspeare und 
(S. 200) Goethe’s Claudine („viele Scenen sind voll 
Munterkeit und Leben44) an, Kästner Lichtenberg’s 
Taschenkalender (Lichtenberg ist gegen Lavater’s Phy
siognomik „so unverschonend, dass er gegen sie nicht 
nur braucht, womit sie allenfalls auch etwas umgehen 
können, lebhaften Witz, sondern, was ihnen ganz 
fremd ist, deutliche, bestimmte Begriffe, richtige, zusam- 
hängende Schlüsse44, S. 1026), Walch Schlözer’s Brief
wechsel (S. 409 f.). Haller knüpft (S. 623) an den 
ersten Band von Siegwart, eine Klostergechichte („ein 
ausnehmend reizender Roman44, „hat an der Stelle, 
wo wir leben, einen grossen Beifall gefunden44) die 
sanguinische Hoffnung: „Bald werden die deutschen 
Romane die allzu kahlen französischen und die einan
der viel zu ähnlichen heutigen englischen Romane ver
drängen.44 Die Zugaben sind seit diesem Jahre fast so 
stark, als das Hauptblatt selbst (dieses 1258, jene 
832 S.). Haller überwiegt auch jetzt noch ganz unver- 
hältnissmässig, doch finden auch einige Andere Raum. 
Jener bespricht z. B. Gibbon’s Geschichte des Verf. 
des röm. Reichs. Die letzte Nachricht, welche dieser 
Jahrgang gibt, ist die von seinem am 12. Dec. erfolg
ten Tode, und wir wollen daher untersuchen, auf welche 
Weise die hierdurch entstandene jedenfalls extensiv 
sehr bedeutende Lücke ausgefüllt wurde. Hierbei dür
fen wir aber nicht schon den nächsten Jahrgang be
nutzen; denn die ausserordentliche Fruchtbarkeit Hal
ler s zeigt sich auch darin, dass über ein Jahr nach 
seinem Tode die Gött. geh Anz. an dem von ihm vor
liegenden Manuscripte zu drucken hatten; z. B. (St. 1. 
6. 9. 10 und das J. 1778 ist ganz von ihm und seine 
letzte Anzeige in diesem Jahrgänge steht S. 1091 ff. 
und Zugabe 8. ooJ f. Unter diesen ist nur etwa Zug. 
S. 127 f. (über Stücke Shakspeare’s) für uns be- 
nierkenswerth. Aber auch noch in den folgenden Jahr
gang dehnt sich seine Wirksamkeit aus. Sonst ver
dient aus dem J» 1778 hervorgehoben zu werden, er
stens dass in demselben zum ersten Male eine mit Na
men unterzeichnete Recension (von Meiners) sich fin
det (Zug. s. 398); sodann was Less S. 1042 in Bezie
hung auf die wolfenbüttler Fragmente sagt: „Man würde 
dem Christenthume wenig Ehre machen, wenn man 
blos gestattete, dafür, nicht aber auch dawider zu 
schreiben. Ist es Wahrheit, so muss es dadurch immer 
gewinnen; ist es Irrthum, so wäre es niedriger Betrug, 
wenn man es blos als Zaum und Gebiss des Pöbels in |

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

i Schutz nehmen wollte.44 Freilich ist die Frage in 
Wahrheit nicht so ganz einfach , nicht mit einem sol
chen Entweder-Oder zu erledigen. — Im J. 1779 fin
den wir nichts der Erwähnung Würdiges, äusser etwa 
die Bemerkung von Kästner (Zug. S. 688): „Der Ent
führer (in einem Lustspiele) war eine Art von Genie, 
kömmt aber zur Erkenntniss. Vielleicht kömmt es bald 
dahin, dass wir in jeder deutschen Komödie ein Genie 
haben, wie in jeder französischen einen Marquis.44 Auch 
in den Zugaben dieses Jahres ist sehr Vieles (nament
lich die Memoirenliteratur) noch von Haller; die letzte 
Anzeige desselben steht S. 593 ff. Erst im J. 1780 ver
schwindet sein Name vollständig, und wir fragen jetzt: 
wie ist er ersetzt? Nur dem Raume nach, müssen wir 
antworten. Es ist eine grosse Anzahl neuer Mitarbei
ter aufgenommen, um den Einen aufzuwägen, aber sie 
vermögen es nicht. Denn einmal sind es lauter ganz 
unbekannte Grössen, ganz obscure Namen, die an 
seine Stelle getreten sind: van der Becke, Waldeck, 
Diederichs, Völtge, Marcard, Leutin, Schulze, Dohm, 
Köster, Hissmann, Sextroh und wie sie sonst noch heis
sen mögen. Sodann sind es lauter Fachgelehrte, nur 
tauglich, um über eine Schrift ihres Faches ein Refe
rat zu liefern; aber die allseitige Anregbarkeit, die un
ermessliche Gelehrsamkeit, die bewundernswürdige Ge
wandtheit von Haller bleibt durchaus unersetzt. Die 
Gött. geh Anz. sinken zu einer Zeitschrift herunter, 
welche über verschiedene positive Wissenschaften die 
neueste Literatur mit ziemlicher Vollständigkeit auf
führen und beschreiben; die Anknüpfung an die allge
meine Literatur der Zeit mangelt gänzlich, auch Heyne 
und Kästner sind seit Haller’s Tod in dieser Beziehung 
viel schüchterner, sie vermissen das ermuthigende Bei
spiel jenes universell gebildeten Mannes, um! die Gött. 
gel. Anz. sind somit mit jenem Ereigniss in eine Pe
riode geistiger Dürre und Erstorbenheit eingetreten.

Billigerweise brechen wir hier ab, schon des Rau
mes wegen; aber auch noch aus einem andern Grunde. 
Je bestimmter und deutlicher sich der Unterzeichnete 
im Verlaufe das Bild von dem gezeichnet hat, was die 
eigentliche Aufgabe von einer solchen literarhistorischen 
Monographie war, auf welche Weise sie für die Wis
senschaft und die Geschichte bedeutenden Werth und 
auch für den Gebildeten überhaupt hohes Interesse 
hätte gewinnen können (wozu aber vor Allem die 
Kenntniss der Namen der Recensenten nöthig war), 
desto verdriesslicher ist er geworden theils über die 
Nachlässigkeit von Hrn. O., den genannten Schatz un
gehoben zu lassen, theils über die ganze dilettantische 
Oberflächlichkeit der vorliegenden Schrift, und wenn 
er sich daher nicht bitter äussern will, so bleibt ihm 
nur übrig zu schliessen. Nur über die S. 99 und 153 
aufgeworfenen Fragen sei noch bemerkt, dass der frei
sinnige Recensent von Heinse’s Ardinghello Meyer heisst 
und der Recensent von Herder’s christlichen Schriften 
nicht Bouterweck ist, wie Hr. O. vermuthet und ohne 
Weiteres seine Vermuthung von Tübingen aus bestätigt 
haben will, sondern vielmehr Stäudlin.

1 Tübingen. Dr. W- Teuffel.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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ALLGEMEINE LITERATI R-ZEITI XG.
Vierter Jahrgang. A» 63. März 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Die ausserordentlichen Professoren der Universität zu Berlin 

Dr. Dove und Dr. Magnus sind zu ordentlichen Professoren in 
der philosophischen Facultät ernannt worden.

Der Privatdocent Lic. J. H. Friedlich in Bonn ist zum 
ausserordentlichen Professor in der katholisch - theologischen 
Facultät der Universität zu Breslau ernannt worden.

Der zum akademischen Syndicus ernannte Privatdocent 
Dr. Herm. Gotti. Heumann an der Universität zu Jena ist zum 
Assessor der grossherzoglichen Regierung in Weimar befördert 
worden.

Der durch seine philosophischen Schriften bekannte Ge- 
neral-Studieninspector Matter in Paris ist zum General-Inspector 
der öffentlichen Bibliotheken Frankreichs und zum Offizier der 
Ehrenlegion ernannt worden.

Die philosophische Facultät der Universität Kiel hat dem 
Apotheker Oberdörffer in Hamburg wegen seiner Verdienste um 
Ausarbeitung des hamburgischen Codex medicamentarius die 
Würde eines Doctors der Philosophie verliehen.

Der Professor am theologischen Seminar in Schönthal, im 
Königreich Würtemberg, Dr. Oehler ist zum ordentlichen Pro
fessor in der evangelisch-theologischen Facultät der Universität 
in Breslau ernannt worden.

Die S. 153 mitgetheilte Ernennung des Domdechant 
Dr. Diepenbrock in Regensburg zum Fürstbischof in Breslau ist 
dahin zu berichtigen, dass derselbe den Ruf nicht angenom
men hat.

Orden. Den preussischen Rothen Adlerorden vierter Klasse 
erhielten als Commissarien bei der Gewerbausstelluug in Berlin 
Prof. Dr. Stahl in Fürth, Prof. Bergrath Dr. Schüler in Jena, 
Prof, und Medicinalassessor Dr. Otto in Braunschweig, Prof, 
an der Bauschule in Berlin Dr. F. Köhler; den Rothen Adler
orden dritter Klasse mit der Schleife Prof. Dr. Schubarth in 
Benin, denselben Orden der wirkliche Staatsrath Prof. Dr. Rafn 
in Kopen agen, das Comthurkreuz des sachsen-weimarischen 
Hausordens der Wachsamkeit Geh. Hofrath Prof. Dr. Luden in 
Jena; das Ritterkreuz desselben Ordens Geh. Kircheurath Prof. 
Dr. Hoffmann m ena. Den Rothen Adlerorden zweiter Klasse

Eichenlaub Superintendent Frier in Belzig.

Nekrolog.
Am 26 jan starJ) zu Karlsruhe Geh. Refereildar im justjz_ 

Ministerium Joseph Merk, geb. zu Donaueschingen am 21 Dec 
1780. Er war mit Mitarbeiter an dem Archiv fürRechtspfl ' 
und Gesetzgebung im Grossherzogthum Baden und den Annalen 
der badischen Gerichte. Vgl Conversationslexikon der Gegenw 
Bd. in, S. 611. .

Am 11. Febr. zu Mindelheim Joh. Aloys Peter Sonntag 
Benedictiner im Reichsstift Neresheim, früher 1788 Professor 
in demselben Stift, 1792 Professor am Gymnasium zu Salz
burg, 1803 Präfect des Lyceum in Neresheim, 1807 Professor 
der Rhetorik am Gymnasium zu Augsburg, 1812 Stadtpfarrer 
und Schulinspector in Ingolstadt, geb. zu Zusmershausen am 
20. Juni 1765. Von ihm erschien: Gesetze und Vorschriften 
für die Zöglinge des Lycei Carolini zu Neresheim (1805); Nach
richten über das Lyceum Carolinum (1805); Rede bei Eröffnung 
der Bürgerschule in Augsburg (1807); Aufsätze in Graser’s 
Archiv für Volkserziehung.

Am 14. Febr. zu Paris P. Lukanal, Mitglied der Akademie 
der moralischen und politischen Wissenschaften, 83 Jahre alt. 
Man hatte früher ihn zum Präsident der Akademie erwählt.

Am 15. Febr. zu Mainz Dr. th. und ph. Franz Werner, 
Domdechant in Mainz, geb. zu Mainz am 21. Oct. 1770. Seine 
Schriften sind: Über die gerechten Ansprüche der mainzer 
Kirche auf das neu zu errichtende Erzbisthum (1821); Die 
Päpstin Johanna, keine wahre Geschichte (1821); Der mainzer 
Dom und seine Denkmäler (2 Thle., 1827—30); Abbildungen 
der Denkmäler des Doms von Mainz (1830).

Am 20. Febr. zu Dresden der ordentliche Professor an 
der dasigen Kunstakademie Karl Rössler im 70. Lebensjahre.

Am 24. Febr. in Leipzig Dr. Jul. Friedr. Winzer, erster 
Professor der Theologie, Capitular des Hochstifts Meissen; geb. 
zu Chemnitz am 30. Juli 1778; früher seit 1801 Lehrer an 
der Ritterakademie in Dresden, 1802 Lehrer an der Landes
schule in Meissen, 1809 Professor der Moral an der Univer
sität zu Wittemberg, 1811 bis 1814 Professor der Theologie 
daselbst. Äusser Dissertationen und Programmen gab er mit 
Schott heraus: Pentateuchus ex sermone hebraeo in latinwn trans- 
latus (1816).

Chronik der Universitäten.
Dorpat.

Im ersten Semester 1844 (vom 13. Jan. bis 9. Jun«) be
fanden sich auf der Universität 535 Studirende und zwar 229 
aus Livland, 63 ausEsthland, 105 aus Kurland, 132 aus an
dern Theilen des russischen Reichs, 6 aus dem Auslände. Von 
diesen gehörten zur theologischen Facultät 73, zur juristischen 
104, zur medicinischen 190, zur philosophischen 168. jm 
zweiten Semester ^23. Juli bis 19. Dec.) hatte die Universität 
561 Studirende und zwar 245 aus Liriam gebürtig, 60 aus 
Esthland, 99 aus Kurland, 149 aus andern 1 heilen des Reichs, 
8 aus dem Auslande. Von diesen gehörten zur theologischen 
Facultät 78, zur juristischen 106, zur medicinischen 190, zur 
philosophischen 187. Auf Kosten, der Krone studirten 59, auf 
eigene Kosten 502. — Gegenwärtig befinden sich bei derUni- 
versität 28 ordentliche Professoren, 2 ausserordentliche, 11 Pri- 
vatdocenten, 12 Lehrer der Sprachen und Künste, 35 sonstige 
Beamte. Erledigt sind 8 ordentliche Professuren, nämlich die 
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der praktischen Theologie (interimistisch vertreten avom etat
mässigen Privatdocenten M. theol. Harnack'), 2 Professuren des 
russischen Rechts (vertreten vom Prof. extr. Dr. Tobien), die 
Professur der Provinzialrechte Liv -, Esth - und Kurlands (ver
treten von Dr. v. Hummel); die Professur der Diätetik, Arznei
mittellehre u. s. w. (Dr. Faehlmann), die Professur der Staats
arzneikunde (Staatsrath Dr. v. Köhler, etatmässiger Privatdocent); 
in der philosophischen Facultät sind vacant: die Professur der 
Beredsamkeit, alt-classischen Philologie, Ästhetik und Geschichte 
der Kunst (die bezüglichen Vorlesungen werden gehalten von 
Dr. Mohr und Dr. Mercklin), und die Professur der theoreti
schen und praktischen Philosophie (Dr. Posselt und Dr. Strüm- 
pelt). Von diesen erledigten Professuren sind neu eingerichtet 
eine Professur des russischen Rechts und die der Staatsarznei
kunde. Ausserdem ist vacant die Stelle eines Directors der 
Universitätsbibliothek, welche jetzt 76,258 Bände zählt. Neu 
eingetreten sind: der gewesene ausserordentliche Professor an 
der Universität m Königsberg Dr. Ed. Grube als ordentlicher 
Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie; der ge
wesene ausserordentliche Professor zu Leipzig Dr. Aug Cants 
als (zweiter) ordentlicher Professor der Chirurgie; der gewesene 
Adjunct an der kaiserl. Universität zu Moskau Dr. Jos. War- 
winsky als (zweiter) ordentlicher Professor der Therapie. Ferner 
würde der etatmässige Privatdocent Dr. Tobien hierselbst zum 
ausserordentlichen Professor des russischen Rechts ernannt und 
der Mag. theol. Theodosius Harnack als etatmässiger Privat
docent bestätigt. (Im J. 1839 wurde Allerhöchst bestimmt, dass 
die Universität befugt sein solle, 7 etatmässige Privatdocenten 
ZU wählen, neben denen jedoch auch andere, als ausseretat
mässige Docenten, die venia legendi erlangen können. Ein 
etatmässiger Privatdocent geniesst einen jährlichen Gehalt von 
1200 Rubel Beo. Ass. und steht einem professor adjunctus auf 
andern russischen Universitäten gleich hinsichtlich der Rang
beförderung, des Empfanges von Pensionen u. s. w. Wer als 
etatmässiger Docent vorgestellt werden soll, muss mindestens 
die Magisterwürde in Dorpat oder auf einer andern russischen 
Universität vorher erworben haben. Die etatmässigen Privat
docenten werden aus der Zahl der ausseretatmässigen gewählt. 
Gegenwärtig hat Dorpat 5 etatmässige und 6 ausseretatmässige 
Docenten. Die etatmässigen Docenten sind zunächst dazu be
stimmt, die im Unterrichte durch Vacanzen von Lehrstühlen 
oder sonst entstehenden Lücken auszufüllen.) Auf Kosten der 
Krone hat der ordentliche Professor der Mineralogie Dr. Abich 
sich im Anfänge des Jahres 1844 nach Transkaukasien begeben, 
behufs der Untersuchung der vulcanischen Formationen und 
geologischen Erscheinungen des armenischen Hochlandes. Schon 
vor dem Antritt dieser Reise hielt Prof. Abich, am 22. Aug. 
1843, im grossen Hörsaale der Universität eine Festrede: 
„Über die geologische Natur des armenischen Hochlandes.“1 
Auf Verfügung des . Conseils der Universität wurde diese Rede, 
welcher der Verf. ein orographisches Bild von Transkaukasien 
und reichhaltige Anmerkungen und einen Anhang beifügte, ge
druckt und ist auch in den Buchhandel gekommen. Laut ein- 
gegangenen Nachrichten hat der Reisende die Besichtigung 
der Örtlichkeit, die zu untersuchen war, vollständig beendigt 
und ist nunmehr in Tiflis mit dem Ordnen der gesammelten Ma
terialien , mit Anfertigung erläuternder Karten und Zeichnungen 
und überhaupt mit den Vorbereitungen zur Herausgabe eines 
Werks über die Ergebnisse dieser Reise beschäftigt, für welche 
Arbeiten die anfänglich auf 9 — 10 Monate angesetzte Frist 
seiner Reise mit Allerhöchster Genehmigung noch bis zum Mai 
1845 verlängert worden ist. — Dem Index Scholarum für das 
erste Semester 1844 ist vorangeschickt: Frid. T^euii De Pra- 

xillae Sicyoniae reliquiis commentatio. (Als Index Scholarum für 
das zweite Semester 1843 gab derselbe Verfasser, ordentliche 
Professor der Literargeschichte, altclassischen Philologie und 
Pädagogik, d. Z. Rector magnificus der Universität: De Tele- 
sillae Argivae reliquiis commentatio.) Als Gratulationsschrift der 
Universität Dorpat wurde der Albertus-Universität zu Königsberg 
zur Feier des 29. Aug. 1844 als des Tages ihres dritten Säcu- 
larfestes übersandt: Dr. Adelmann’s (Professor der Staatsarznei
kunde u. s. w.) Untersuchungen über krankhafte Zustände der 
Oberkieferhöhle. Mit 3 Tafeln Abbildungen. Auf Verfügung 
des Conseils der Universität wurde ferner gedruckt des ordent
lichen Professor der Rechte Ed. Osenbrüggen’s am Feste der 
Thronbesteigung des Kaisers (20. Nov. 1844) gehaltene Rede: 
„Der Rechtsunterricht auf den Universitäten mit nächster Be
ziehung auf die Forderung einer praktischen Richtung dessel
ben.“ Als Gratulationsschrift der philosophischen Facultät zum 
50jährigen Doctorjubiläum des Staatsraths und Prof. emer. 
K. Morgenstern (3/is. Mai 1844) wurde gedruckt: ,,Russische 
Alterthümer. Erster Bericht über die Resultate der im J. 1843 
gestifteten Centralsammlung vaterländischer Alterthümer an der 
Universität zu Dorpat vom Prof. Dr. Fr. Kruse. Mit l litho- 
graphirten Tafel/* Ferner erschien im Anfänge d. J. die von 
der philosophischen Facultät (1843) mit der goldenen Medaille 
gekrönte Preisschrift des St. philol. Eugen v. Schmidt: „Kritische 
Betrachtung der in Bezug auf die russischen Werke herrschen
den grammatischen Systeme und Versuch zur einfachem Anord
nung desselben Gegenstandes.“ Zur Erlangung der Magister
würde in der theologischen Facultät vertheidigte der Cand. theol. 
Theodosius Harnack seine Dissertation: „Die Idee der Predigt,, 
entwickelt aus dem Wesen des protestantischen Cultus“; zur 
Erlangung der Doctorwüde in der philosophischen Facultät der 
Mag. phil. Ludw. Mercklin seine: „Commentatio de Corneliae 
P. F. Gracchorum matris vita moribus et epistolis“ ; zur Erlangung 
der Magisterwürde in der philosophischen Facultät der Fürst 
Paul Lieven seine Abhandlung: Über Vertheilung des Grund
besitzes; ebenfalls zur Erlangung des Magistergrades Kasimir 
Krzywicki seine Abhandlung: Die Aufgabe der Statistik.

Gelehrte Gesellschaften.
Numismatische Gesellschaft inBerlin. Am 3. Febr.. 

zeigte der Präsident der Gesellschaft Fürst Wilh. Radziwill 
interessante noch unedirte alte polnische Bracteaten, welche 
kürzlich in Pelzyska bei Miechow ausgegraben worden waren. 
Dr. Köhne sprach über J. Friedländer s Schrift über den Fund von 
Obrzycko, welcher in der genannten Schrift nur unvollständig 
beschrieben ist, da die interessanten in der Sammlung von. 
Cappe befindlichen Münzen nicht aufgeführt sind. Derselbe 
theilte aus einem Briefe des k. k. Raths Bergmann in Wien 
interessante Notizen über Jos. Eckhel mit, und besprach zwei 
alte polnische Siegel des Herzogs Lasky und des Königs Ca
simir des Grossen. Geh. Registrator Vossberg gab eine Über
sicht über die Darstellung auf den Siegeln der deutschen Kö
nige und deutschen Reichsstädte, mit Vorzeigung von Origina
len und Copien. Derselbe erläuterte einen trefflichen Medaillon 
auf den Bürgermeister Isinderff in Elbingen. Neue numisma
tische und heraldische Schriften, sowie einige Medaillen hatten- 
Dr. Köhne und Dr. Koner vorgelegt.

Syro-ägyptischc Gesellschaft in London. Am 
7. Jan. las der Secretär Dr. Holt Yates eine Mittheilung des 
Dr. H. Thompson über eine syrische medicinische Hülfsanstalt 
in Damaskus und deren nützliche und menschenfreundliche Lei--
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stungen. Dann wurde eine Abhandlung vonF. Ainsworth: „Be
merkungen über den Feldzug des Kaisers Trajanus in Meso
potamien/* gelesen, worin der Verfasser ein in den Memoires 
de 1’Academie des inscriptions, Tom. XXI, p. 59 (sur Vexpedi- 
tion de Trajan dans les Indes), aufgestellte Ansicht zu wider
legen und zu zeigen suchte, dass Trajanus, nachdem er seine 
Boote in Nisibis bauen lassen, nach Adiabene einrückte, statt 
aber das Thal des Tigris bis Ktesiphon zu verfolgen, den 
Astaboras bis zum Euphrat hinunterging, die Erdpechquellen 
von Babylon besuchte und dann seine Boote zu Lande vom 
Euphrat bis zum Tigris schaffen liess. N. G. Mussabini las 
eine Abhandlung, welche eine Classification der Verschieden
heiten der Menschenracen und ihres Ursprungs mit Vergleichung 
der Sprache und ihrer sittlichen Eigenthümlichkeiten enthielt.

Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 
5. Febr. behandelte Prof. Panofka zwei bisher unerklärte merk
würdige theatralische Darstellungen griechischer Vasenbilder. 
Bas Eine von Gerhard in den Antiken Bildwerken Taf. 83 be
kannt gemachte ward als Parodie der von dem Wächter bei 
dem Grabe des Polynices ertappten und vor Kreon geführten 
Antigone gedeutet, das Andere in Tischbein’s Vasenwerk (IV, 
10) enthaltene und von Italinski und Böttiger (Kleine Schriften, 
Bd. II, S. 279) ungenügend gedeutete, wurde mit der von 
Theokrit (V, 32) beschriebenen Scene einer von zwei Neben
buhlern umringten Geliebte verglichen. Dr. Horkel hielt einen 
Vortrag über die Gnadenbilder, denen das Älterthum eine be
sondere göttliche Kraft beilegte, besonders insofern sie als Vor
kämpfer gegen das Christenthum benutzt wurden. Es ward 
nachgewiesen, wie die stete Polemik der Christen den an sich 
arglosen Glauben zwang sich zu grösserer Befestigung in engere 
Grenzen einzuschliessen und sich endlich unter den Schutz der 
Magie und Telestik zu stellen. Hierdurch gelangte er wieder 
eine Zeit lang zu grösserer Geltung, bis er, da die Zerstörung 
einzelner Tempel die natürlichen Mittel, deren sich die Telesten 
zu ihren Wundern bedienten, offenkundig werden lies, unauf
haltsam seinem Untergange entgegenging, jedoch so, dass noch 
lange Zeit die Omina, die sich namentlich an Porträtbilder an
schlossen, ein fast unbegreifliches Ansehen behaupteten. Ein 
Beispiel derartigen Aberglaubens aus dem byzantinischen Mittel- 
alter gab Veranlassung, die Anlage des konstantinischen Forums 
in Konstantinopel zu besprechen. Es ward die Vermuthung 
aufgestellt und begründet, dass man in der statuarischen Aus
schmückung desselben ein Denkmal der neuen constantinischen 
Eintheilung des Reichs zu erkennen habe. Prof. Gerhard schloss 
hieran mehre Mittheilungen über altchristliche Gemmenbilder 
und stellte in Erwägung, inwieweit der Plan, eine Auswahl der
selben in Abformungen zu veranstalten, ausführbar sei. Eine 
scharfe Kritik über das Alter der dahin einschlagenden Bild- 
nereien wird vorangehen müssen, um spätere byzantinische 
Werke von andern zu unterscheiden, welche den Bildnereien 
Ravenna’s näher stehen. Hierauf ward die Abbildung der aus 
^hisium in das könig . Museum gelangten etruskischen Todten- 

iste (Nr, 46) von gebrannter Erde vorgelegt. Der Gedanke 
Ci?ce ward ftir die ebenso wie an Eriphyle’s

sc **“d von Amphiaraus abgelehnt, einstimmig aber eine mit 
Ungethumen phantastisch ausgeputzte Pforte der Unterwelt in 
Umgebung Von To(lesdämonen und sterblichen Individuen er
kannt, über deren Anordnung, Zusammenhang und Bedeutung 
schärfere Bestimmungen von mehren Seiten erfolgten.

Physikalischer Verein in Frankfurt a. M. Der 
Verein zählte im verflossenen Jahre 201 wirkliche Mitglieder 
32 Ehrenmitglieder, 22 correspondirende Mitglieder. Den Vor
stand bildeten Prof. Dr. Neeff (Vorsitzender), Senator Kessler, 
Gontard (Kassirer), Dr. Greiss, Dr. Lorey (Secretär), Senator 
Dr. Hessenberg und Dr. Spiess. Im Winterhalbjahre wurden 
regelmässige Vorlesungen von dem Docenten des Vereins Dr 
Böttger gehalten über unorganische Chemie, Wärmelehre Ele
mentarphysik, die Lehre von der Elektricität und dem Magne
tismus; im Sommerhalbjahre über Elementarphysik Und ^or_ 
ganische Chemie. Die Zusammenkünfte, in welchen über die 
neuesten Entdeckungen auf dem Gebiete der Physik und Chemie 
Bericht zu erstatten ist, wurden Sonnabends gehalten. Um 
den Mitgliedern Gelegenheit zu bieten, sich auch praktisch in 
den physikalisch-chemischen Wissenschaften auszubilden, ist die 
Einrichtung für solche Arbeiten unter Anleitung des Lehrers 
getroffen und dazu eine Commission ernannt worden. Die 
meteorologischen Beobachtungen, die wöchentlich in der Ober
postamtszeitung bekannt gemacht werden, besorgte in einer 
Commission Dr. Sömmering, Prof. Dr. Böttger, Dr. Buch, Dr. 
Greiss, Rust und Dr. Schmid. Auf der Station Cronenberg 
setzte der dasige Lehrer Joh. Becker die Beobachtungen fort 
und sendete vierteljährlich die Ergebnisse ein. Dr. Greiss ent
warf für das J. 1843 eine Zusammenstellung der gewonnenen 
meteorologischen Resultate und eine graphische Darstellung des 
täglichen mittlern Barometer- und Thermometerstandes. Die 
3Gstündigen Quatemberbeobachtungen wurden von einer Com
mission (Dr. Greiss, G.Bansa, Dr. Bittel, Gerlach, Dr. König, 
Dr. Melber, Rössler und Dr. Staudinger) angestellt und die Be
richte an den Director der königl. Sternwarte in München 
Prof. Lamont eingesendet. Von städtischen Behörden wurden 
folgende Aufgaben an den Verein überwiesen und durch Com
missionen erledigt: Über mögliche Nachtheile einer Malzschroten
maschine für die Nachbarschaft; Über Mittel zur Beseitigung 
der Belästigung der Nachbarschaft eines Seifensieders; Über feuer
gefährliche Einrichtung einer Fabrik; über Feuer- und Explo- 
sionsfährlichkeit einer Gasfabrik; Prüfung einer Dampfmaschine; 
über eine neue Methode der Abtrittsreinigung; über Selbstent
zündlichkeit der Sägespäne. Die Bibliothek wurde ansehnlich 
durch Geschenke und Anschaffung vermehrt, wie nicht minder 
das physikalische Cabinet.

Literarische Nachrichten.
Der Akademiker Biot in Paris hat im Januarheft des Jour

nal des Savants einen Auszug aus einer aufgefundenen Be
schreibung Indiens aus dem 11. Jahrh. bekannt gemacht, wel
cher die Narshadra der Indier, das ist, die indische Eintheilung 
des Sternenhimmels in 28 Polarsegmente, erläutert und der 
Geschichte der Astronomie ein neues Document dar letet. Der 
Verfasser der arabischen für Geographie und eschichte wich
tigen Reisebeschreibung aus dem Jahrei 03 is nach Reinaud’s 
und Munk’s Angabe Albiruni, welchen u p iarag als einen 
in Philosophie, Mathematik und Astronomie ausgezeichneten 
Gelehrten nennt. Munk wird das ganze Manuscript, welches 
der königl. Bibliothek angehört, m Druck erscheinen lassen.

Von Dr. Braun in haben wir ein archäologisches 
Prachtwerk über die Antiken der Villa Ludovisi zu erwarten;, 
zu welchem Riepenhausen die Zeichnungen gefertigt hat.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Jena. Druck und Verlag von A. BrocRhaus jn Leipzig
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Intelllgrenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 Ngr. berechnet.)
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NEUE JENAISCHE
ULGEWVE LITERATIR-ZEITjAC.

Vierter Jahrgang. M 64. 15. März 1845.

Medicin und Philosophie.
1. Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische 

Naturwissenschaften. Von Dr. Hermann Lotze, Do
centen der Medicin und Philosophie an der Univer
sität Leipzig« (Jetzt Professor in Göttingen.) Leip
zig, Weidmann. 1842. Gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

2. Leben. Lebenskraft. Von Demselben. Im Hand
wörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf phy
siologische Pathologie. In Verbindung mit mehren 
Gelehrten herausgegeben von Dr. Rudolph Wagner. 
Bd. I, S. 9—58. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 1842.

3. Instinct. Von Demselben. Ebendaselbst, Bd. II,
S. 191—209.

Der Verf. sagt im Vorworte zu Nr. 1: 

sehen Ansichten, die dieses Buch aufstellt, werden den 
grössten W iderspruch von Seiten derer erfahren, deren 
allgemeine Bildung keine entschiedene in sich abgerun
dete Meinung, sondern nur ein fortwährendes Oscilliren 
zwischen mechanischen Phantasien und eben so unbe
gründeten vitalen Theorien möglich macht; ich verliere 
hierüber kein Wort, denn ich befinde mich hier in mei
nem vollen Rechte, und kann nur beklagen, dass die 
verwahrloste allgemeine Bildung der deutschen Ärzte 
so lange diesen einfachen Gedanken zu widerstehen 
strebt.“ Rec. stimmt darin ganz mit dem Verf. über
ein, dass mechanische und vitale Ansichten sich nicht 
niit einander vertragen, dass man sich consequent für 
das Eine oder Andere entscheiden müsse, nicht aber, 
wie es jetzt gewöhnlich ist, beide durcheinander men
gen dürfe. Da erklärt man so lange mechanisch oder 
physika isc i als es nun soeben gehen oder eigentlich 
nicht ge en wi , und dann ruft man schliesslich die 
Lebenskra t mzu, und sagt, die sei nun einmal etwas 
Absonderlic es, unc es läge an ihr, wenn das Mecha- 
»ische und Phys.kal.sche nicht ganz passen wone. Die 
^henskraft ist da ein Stück Tuch, um nach Bedürf-

T’™ daraus .zuzuschneiden ft, das löcherige 
Kleid des physiologischen Physicismus. Hr. L. hat 
sich aus lofeenswerther Consequenz für den ausschliess
lichen Mechanismiis entschieden; Reo. trieb die Conse
quenz dagegen auf den Vitalismus. Zwischejf uns 
steht eine Menge Gelehrter, denen wir beide des Guten 
zu viel gethan zu haben und zu thun scheinen mögen.

Es ist nun viel angenehmer mit einem Entschiede- 
nen, in seiner Theorie vollkommen sich seiner Bewuss
ten zu thun zu haben, als mit Einem, der verworren 

durcheinander redet, der hinten wieder herein schlüpft, 
wenn man ihn vorn zurück geschlagen, der, wenn man 
einen Streich auf seinen Physicismus führt, uns den 
breiten Schild einer von ihm nicht verstandenen Le
benskraft entgegen hält. Hr. L« weiss, was er will; 
sein Gedankengang 'geht correct und geradfüssig ein
her. Obgleich kein eigentlich speculativer Geist aus 
diesen Zeilen sieht, so ist doch eine Schärfe des Di- 
stinguirens, Zerfaserns und Bestimmens, nämlich ein 
guter scharfer Verstand und ein Streben nach Gründ- 
lichkeit, freilich in der einmal eingeschlagenen einsei
tigen Richtung, im Allgemeinen anzuerkennen. Leider 
fehlt die andere nothwendige Seite einer Philosophie, 
die Verbindung. Mit blosser Trennung ist keine Welt

„Die theoreti- und wird auch keine Weltansicht gemacht. Manche
gute und feine Bemerkung, die von Beobachtungsgabe 
und namentlich, wie es scheint, Selbstbeobachtung in 
physischer und psychischer Hinsicht zeugt, wie eben
falls manche glückliche Interpretation und eine ge
schickte Anwendung der neuern Nervenphysiologie 
erhalten wir überdies, was nun freilich Alles mit einer 
andern Richtung des Philosophirens auch vereinbar wäre.

Die Philosophie des Hrn. L. ist nun wesentlich die 
Leibnitz - Wolf’sche Verstandesmetaphysik mit einem 
guten Theil Herbart’scher Ingredienzien und Einflüsse. 
Wenn man hiermit die zum Theil bereits antiquirten, 
jetzt aber wieder hervorgesuchten iatromechanischen 
und chemiatrischen Ansichten in der Physiologie com- 
ponirt, so hat man die medicinischen Raisonnements, 
die uns hier mit viel Selbstvertrauen, selbst nicht ohne 
etwas Übermuth geboten werden. Der Vitalismus kommt 
dabei übel fort, nicht weil er widerlegt wird, was er 
sich unter solchen Umständen schon gefallen lassen 
müsste, sondern weil — er nicht zu Worte kommt. 
Hr. L. weiss nichts anderes von ihm z« saoen? als 
dass in ihm eine abstracte, einfache Lebenskraft vor
ausgesetzt werde, die aber nichts erkläre. Es seien 
nun einmal allgemeine Gesetze, von denen das Orga
nische nicht ausgenommen werden könne. Es wird in 
dem Artikel: Lebenskraft noch Treviranus getadelt, 
der die Lebenskraft mit der Materie identificirt haben 
soll, indem er eine allgemeine lebensfähige Materie 
annahm, woraus aber jenes nicht folgt. Ferner wird 
Autenrieth bekämpft? dass er die Lebenskraft für ein 
eigenthümliches seiendes Wesen ausgegeben, da sie 
doch als Abstractum nicht so in der Welt umherlaufen 
könne —, was Abstracta allerdings nicht thun. Damit 
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soll denn die Lebenskraft abgethan sein; sie wird des 
mysticismus angeklagt, als Usurpatorin entthront, und 
es beginnt das lichte durchsichtige Reich der Confusion 
des Organischen und Anorganischen.

Man sieht, die Sache der Lebenskraft wird hier 
schlecht vertreten. Ist denn wirklich hierüber nicht 
mehr verhandelt, dass ganz andere Dinge zu bespre
chen und zu widerlegen gewesen wären? Mag man 
über die neuere speculative Philosophie denken, wie 
man will: sie nicht zu kennen oder sie zu ignoriren 
sollte sich Keiner erlauben, der über den Begriff des 
Lebens, vom Zusammenhänge des Geistes und Körpers, 
des Idealen und Realen u. s. w., kurz über die höch
sten Fragen aller Philosophie sprechen will. Hätte 
sich Hr. L. die Mühe genommen, mit Liebe und ohne 
Vorurtheil nachzuforschen, was es denn mit den Be
mühungen um die Organik eigentlich auf sich habe, 
wahrlich, er hätte leicht ersehen können, dass man 
doch schon etwas weiter gekommen sei, als zu dem 
Abstractum einer einfachen Lebenskraft, die er mit 
Gleichgesinnten am liebsten unter die Gespenstei ver
weisen möchte, gegen die ein Aufgeklärter und Auf
klärer die heilige Pflicht habe zu predigen. Leicht 
hätte er reinere und ergiebigere Quellen der Organik 
können sprudeln finden, als in Herbart. Der Vitalis
mus, die speculative Philosophie überhaupt, denn deren 
Sohn ist jener, ist kein Mysticismus, keine inhaltsleere 
unverständliche Abstraction; er ist ganz klar, durch
sichtig und der gänzlichen Durchgliederung wenigstens 
fähig, wenn es hier auch noch Manches zu thun gibt. 
Hrn. L.’s Polemik und eigene Ansicht ist ein fortlau
fendes Misyerstehen des Vitalismus.

Hr. L. musste unter den jetzigen 4heoretischen 
Medicinern natürlich viel Sympathie finden, da die Phy
siologie und überhaupt die Theorie der Medicin in vie
len Köpfen, Hand- und Lehrbüchern bekanntlich gera
dezu wieder auf den dürren Sand des Mechanismus 
u, s. w. zusteuert. Nur willkommen musste er sein, 
wenn er versprach, als philosophischer Steuermann 
das Schiff gänzlich auf den Sand zu setzen, und was 
noch etwa von speculativem Geiste am Bord sich be
fände vollends darüber zu werfen. Wie kann es ihm 
Ernst’damit gewesen sein, wenn er in dem citirten 
Vorworte sagt, dass man seine strenge mechanische 
Ansicht am meisten in dem Buche tadeln werde, wo
mit er selber freilich am meisten zufrieden sei! Rec., 
seines Theils, hat schon ausgesprochen, dass er dies
nur loben könne. _ , . , „ . o

Die Irrthümer des Hrn. ü. lassen sich auf gewis . 
Grundirrthümer zurück führen, und diese wollen wir 

jetzt bet^^ versteht Hr l unter mechanisch? Vieles, 
was die übrige Welt nicht darunter versteht. Weil 
dieser Begriff in viel zu grosser Weite gefasst wnd, 

beginnt damit eine Verwirrung, die durch die ganze

Naturansicht des Hrn. L. geht. Dem Sprachgebrauche 
und der Wissenschaft nach versteht man unter Mecha
nismus das Verhalten der quantitativen Seite der Na
tur, d. h. der Masse, der allgemeinsten wesentlichen 
Eigenschaft der Materie. Vom Qualitativen, Specifi- 
schen, was das Gebiet des Physikalischen (und Che
mischen) ist, wird dabei abgesehen. Hr. L. dehnt in- 
dess den Begriff des Mechanismus so sehr aus, dass 
er den ganzen Physicismus (und Chemismus) mit dar
unter versteht. Wenn er behauptet, der Organismus 
sei ein Mechanismus, so meint er, es gehe mechanisch 
und physikalisch-chemisch in ihm her. Hr. L. ist also 
nicht blos latromechaniker, sondern auch Chemiatriker, 
was man nach dem Titel: Pathologie und Therapie als 
mechanische Wissenschaften nicht erwartet. Wenig
stens hätte er: als physikalische Wissenschaften schrei
ben müssen. Doch diesen Misbrauch des Mechanismus 
könnte man sich noch gefallen lassen, weil keine wei 
tern Inconvenienzen daraus entspringen. Folgewichtig 
aber ist es, wenn Hr. L. wider alle Philosophie und 
Naturforschung, und wider alle Distinctionsmethode, 
die doch sein Hauptinstrument ist, das Wort Mecha
nismus für Naturnothwendigkeit nimmt. Er wird durch 
diese Unklarheit des Begriffes: Mechanismus verleitet,
das was in engerem Sinne so heisst, nun auf die ganze 
Natur auszudehnen. Hätte Hr. L. hier schärfer distin- 
omirt, so hätte er viel Polemik und viel Schiefes in sei
ner Darstellung vermeiden können. Ja freilich, das 
weiss man schon, das braucht man nicht erst im 19. 
Jahrhundert mit Emphase zu behaupten; freilich ge
schieht Alles in der Natur mit eiserner Nothwendigkeit. 
Hier ist kein Bewusstsein, keine Überlegung, keine 
Wahl, keine Freiheit. Wenn das mechanisch heisst, 
so ist’ freilich die ganze Natur als mechanisch preiszu- 
eeben Wer hat denn behauptet, dass im Vitalismus 
der Organismus nicht von festen unverbrüchlichen Na- 
turgeseten beherrscht werde, sondern es seinem eige
nen Belieben überlassen sei , was er aus sich machen 
wolle? Wenn z.B. auf Reizung des sensibeln Nerven 
der motorische in Action tritt, so sagt Hr. L., dies sei 
ein Mechanismus, was heissen soll, es geschehe mit 
Nothwendigkeit, sensibler und motorischer Nerve seien 
im Centralorgane anatomisch und physiologisch so mit
einander verbunden, dass aus der Erregung des sensi
beln Nerven eine Erregung des motorischen folge. 
Freilich stehen alle Theile des Organismus mit einan
der in enger Beziehung und Verbindung, und muss man 
behaupten, in viel engerer als in der anorganischen 
Natur, aber deshalb geschieht die Wirkung noch nicht 
nach dem Gesetze der Masse oder überhaupt nach ei
nem anorganischen Gesetze. Ein anderes Bespiel: die 
Heilkraft der Natur wird geleugnet, d h- als Begriff, 
hpilsame Vorgänge werden nicht bestritten. Spater mehl davor. ; Me? nur, dass Hr. L. die Heilkraft der 
Natur auch deshalb nicht leiden kann, weil sie keine
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schon der Eindrücke von aussen zum Theil bewusst 
wird, was man im gemeinen Leben Verschlafenheit 
nennt (noch besser hätte hier die Trunkenheit oder der 
Wahnsinn als Beispiel genommen werden können), so 
sagt Hr. L. (a. a. O. S. 199): „Die Seele war nichts wei
ter mehr, um es deutlich, wenn auch crass auszu
drücken, als eine Vorstellungsmaschine, in der ein 
traumhaft entstandener Gedanke dominirt, und alle äus- 
sern Perceptionen uns nach einem bestimmten Ziele 
hinlenkt, ohne dass hier ein individueller Wille, irgend 
ein Entschluss den Grund der Handlung abgäbe.44 Im 
Schlafe nun vollends, wo die unwillkürliche Seele gänz
lich den bewussten Geist gefangen hält, muss die Seele 
eine Maschine geworden sein, und die. Taschenuhr, 
die auf dem Nachttische vor dem Bette liegt, ist we
sentlich ganz dasselbe, wie ihr schlafender Besitzer, 
der im Bette liegt, letzterer vom Schopf bis zur Zehe, 
geistig und körperlich betrachtet. treilich „crass4*, 
sehr crass, allzu crass.

2) Man hat die neuere speculative Philosophie 
verdächtigt, dass sie Abstr actis ein Sein und Wilken 
zuschriebe, das doch nur Concretis zukämc. Ganz un
begründet ist diese 'Anschuldigung wol nicht; Vieles 
scheint mir auf Misverständnissen zu beruhen. Wir 
stimmen daher ganz mit Hrn. L. überein, wenn er dar
auf besteht, dass den Abstractis eine wirkliche, facti- 
sche Macht nicht eingeräumt werde. Es fliessen hier
aus die gewichtigsten Fragen und Antworten, worüber 
und woran sich die neueste Philosophie den Kopf zer
bricht, die Frage über das Verhältniss Gottes zur Welt, 
über die Unsterblichkeit und andere „philosophische 
Probleme der Gegenwart44. Nun meint Hr. L., solche 
Abstracta wären auch die Ideen der Natur, und die 
könnten sich also auch nicht selbst verwirklichen, son
dern ausserdem, dass sie nun einmal da wären, resul- 
tirte ihre Verwirklichung noch aus der besondern Com
bination physikalischer Kräfte. Hr. L. meint, dass „die 
Weisheit Gottes dem Mechanismus, als dem sichersten 
niemals eigenem Belieben sich überlassenen Diener die 
Realisirung der Naturideen aufgetragen hat44 (Nr. 2, 
S. XLV). Jede Naturidee z. B. eines Thieres, die der 
zu erfüllende Zweck, ein sein Sollendes ist> wirkt 
Nichts uud thut Nichts, sondern muss „in den vorhan
denen Prämissen mechanischer Art bereits als deter- 
minirte Consequeuz vorhanden44 sein. Die Ideen oder 
Zwecke sollen blos „legislativ44, die Ursachen „execu- 
tiv44 sein.

So fallen denn Idee nebst Zweck und die Ursachen 
eines Naturdinges ganz auseinan er, und damit ist denn 

; freilich so ziemlich allen tie ein Gedanken über die 
• Natur die Thüre verschlossen. Denn, weil bei dieser 

büreaukratischen Theilung der legislativen und execu- 
tiven Gewalt die Ursachen als Mittel ganz unabhängig 

i von den durch diese Mittel zu erreichenden Zwecken 
i sind, so bleiben die Ursachen unbegründet, denn den

selbslwählerische, mit Bewusstsein nach Zwecken han- J 
delnde Kraft, sondern blind wie eine Maschine sei; i 
dass die Heilvorgänge auf ganz bestimmten, ein für i 
allemal in allen Körpern vorgezeichneten Wegen ge
schehen, was wir nicht bestreiten. Wir wundern uns f 
nur, dass Hr. L. die Heilkraft der Natur so misverste- 1 
hen konnte. Wir stimmen ganz damit überein (Nr. 2, < 
S. LVI): dass „der einfache und grossartige Zusam- 1 
menhang der Natur nicht durch zerstreute, hier und 
da plötzlich auftretende und unvermittelte Zauber
schläge (!) hervorgebracht wird, sondern selbst den 
hohem Zauber in sich besitzt, das Ergebniss der Treue 
zu sein, mit welcher die Natur an einmal bestehenden 
ewigen Gesetzen hängt.44

Hr. L. spricht sogar von einem psychologischen 
Mechanismus, worunter alles Seelen- und Geistesleben 
begriffen werden soll, das nicht der Freiheit angehört. 
Nr. 3, S. 200: „In einer ganz bestimmten Bedeutung des 
Wortes können wir gewollt nur das nennen, dem ein zu 
völliger Klarheit der Apperception gelangter Entschluss 
vorhergegangen ist; alles Andere, mag es sich auch 
darstellen, wie es will, ist Resultat eines psychologi
schen Mechanismus, oft freilich ein solches, welches 
der wahrhafte individuelle Wille pflichtmässig hätte 
verhindern sollen.44 Hier bedeutet Mechanismus also 
noch mehr als Naturnoth wendigkeit. Da nun auch 
die Kategorien und Gesetze des Denkens nicht von 
unserm Belieben abhängen, so müsste Hr. L. auch diese 
noch in den Mechanismus einrangiren; ja, da der ver
nünftige Wille sich ebenfalls unabänderlichen Gesetzen 
der Vernunft fügen muss (Gewissen), so kann auch 
dieser nicht vom Mechanismus ausgeschlossen werden, 
der dann freilich nichts Anderes als Geistes- oder Ver
nunftnothwendigkeit hiesse, die zwar zugleich die Gei
stes- und Vernunftfreiheit wäre. Und so hätte denn 
allerdings der Begriff des Mechanismus eine solche 
Ausdehnung gewonnen, wie nur die Unphilosophie und 
nicht die Philosophie demselben zugestehen kann.

Wollten wir die Bezeichnung des Mechanischen 
auch metaphorisch nehmen, wie man von einem me
chanischen Wissen spricht, so bezeichnet ■ dies das 
Wesen des Geistes und der Seele, selbst der niedern 
Stufen, der Empfindung, Vorstellung, des Instinctes 
u. s. w. sehr schlecht. Wie ;m Mechanismus die ein
zelnen Theile der Materie sich äusserlich und undurch- 
?Singlich für einander sind, so soll ein mechanisches 

issen ein blosses Conglomerat von Kenntnissen be
deuten, den hohem Geist noch nicht aufgenom
men sind, dessen Wesen eben die Einheit mit sich und 
die Innerlichkeit ist. Also auch von dieser Seite ist 
der psychologisch Mechanismus eine unpassende Er
findung.

Wenn Jemand, aus dem Schlafe halb erwachend, 
noch mit den Bildern und Intentionen eines lebhaften 
Traums erfüllt ist, aber andererseits sich doch auch
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Grund könnten sie allein in der Idee und dem Zwecke 
finden. Nach Hrn. L. aber haben jene mit diesen nichts 
zu thun, jene sollen diesen nicht immanent gedacht 
werden. (Nr. 2, S. XV): „Die Erfüllung des Zwecks 
ist daher nie seine That, sondern sie ist nur möglich, 
wenn alle Mittel, aus deren blinder Ursächlichkeit der 
Zweck hervorgehen soll, bereits so angeordnet sind, 
dass die Gestalt des vorbestimmten Erfolgs aus ihnen 
blos unter der Anwendung allgemeiner Gesetze folgen 
muss. Der Zweck gewinnt also nur dadurch eine 
Macht über den Ablauf der Wirkungen, dass er in den 
Dispositionen der Ursachen schon im Keime verborgen 
ist, keineswegs aber so, dass er ohne auf diese Weise 
gestützt zu sein, von ausserhalb der Wirklichkeit her 
die Ursachen :.u seiner Verwirklichung zusammen zu 
treiben, oder ihre zufällig vorhandenen Beziehungen 
nach seinem eigenen Inhalte zu modificiren vermöchte. 
So ist der Zweck eine legislative Gewalt, welcher sich 
die Massen der Natur niemals fügen, wenn sie nicht 
durch das Mittel der Ursachen, welche die executive 
Gewalt bilden, von Anfang an gezwungen, und in ei
nen bestimmten Ablauf hinein gedrängt werden.“ Wenn 
also z. B. im Planetensystem offenbar zunächst die 
Idee und der Zweck liegt, dass die Planeten mit der 
Sonne und unter sich allein durch ihre Masse in einem 
gewissen Verhältnisse zusammen halten und sich be
wegen, so wäre diese Idee des Ganzen nach Hrn. L. 
eben nur eine Idee, ein Abstractum, das der Schöpfer 
so für sich gehabt hätte. Um diese Idee zu bewerk
stelligen, schafft er nun executive Gewalten, die Gra
vitationskraft und das Gravitationsgesetz, stellt die 
Planeten der Reihe nach auf, und gibt ihnen Bewegung 
in die Tangente hinaus.

Und die Idee und das executive Gesetz, obgleich 
sie nichts mit einander zu schaffen haben, passen doch 
immer ganz gut auf einander. (Nr. 2, S. XV): „Wir 
werden nicht erfahren können, durch welches Kunst
stück (’) der schöpferischen Macht es gelungen ist, 
alle nun weiter zu Folgen ausschlagenden Ursachen 
zusammen zu bringen------- .“ Freilich, will man nun 
einmal die Welt nicht aus Einem Gusse entstehen las
sen, und den Schöpfer für einen Töpfer ausgeben, der 
erst den Topf, und dann den Henkel, und endlich den 
Deckel macht, so muss man es ihn wenigstens so ein
richten lassen, dass lopf und Henkel und Deckel zu 
einander passen. Es ist hier zwischen Ursachen und 
Zweck dieselbe prästttbuirte Harmonie, die wir später 
zwischen Leib und Seele kennen lernen werden. Mit 
andern Worten heisst eine solche prästabilirte Harmo
nie: Es bleiben Widersprüche; die Philosophie zeigt 
sich ohnmächtig, sie aufzulösen. Da nun aber die 
Vernunft sich bei Widersprüchen nicht beruhigt, so 
wird der Knoten zerhauen, und jene werden in Gott 
verlegt, der sie freilich wol auflösen wird, sei es auch 
durch ein „Kunststück“. Doch von „Kunststücken“ 

sprechen heisst nicht Begreifen und Philosophiren. Es 
kommt in der Philosophie wesentlich darauf an, dass 
der Gedanke solche Widersprüche auflöse.

Durch diese Auflösung der obersten Bande wird 
denn nun die Natur eine todte Masse ohne innere Be
gründung ihrer Kräfte und Gesetze aus der Idee her
aus, und es bleibt für die Naturforschung nur ein ziem
lich zusammenhangsloses Betrachten von vereinzelten 
Kräften und Gesetzen nach. So wird uns immer von 
Gesetzen und wieder von Gesetzen vorgesprochen: zu 
vereinigen, zu begreifen gibt es da nichts. Das Ge
setzbuch der Natur sieht dann ungefähr aus wie ein 
Codex von Polizeigesetzen: z. B. du Körper sollst 
schwer sein, du Planet sollst in einer Ellipse um die 
Sonne wandern u. s. w., Alles von Rechtswegen.

Hr. L. hat übrigens nicht etwas Neues mit dieser 
Trennung der Legislation und Execution in der Natur 
gesagt. Denn ausserdem, dass es die gewöhnliche Vor
stellung ist, so ist darin nur auf einen allgemeinen 
Ausdruck gebracht, was in der Physiologie schon lange 
bei den latromechanikern gangbar war, und im speciel- 
len Falle schon häufig ausgesprochen ist. Z. B. meint 
man, die Substanzbildung, die Athmung, die Assimila
tion und Secretion u. s. w. seien zwar der Zweck, die 
Idee des Blutlaufes: es mögen dies, sagt man, zwar die 
ideellen Verhältnisse, der Grund und Zweck des Blut
kreislaufes sein, aber zur Ausführung dieser Intentionen 
bedarf es doch auch noch der besondern Werkzeuge 
als z. B. der im Kreise herum gelegten Gefässe, des 
Herzmechanismus u. s. w. Mit andern Worten, dem 
Grunde wird nicht die Macht zugestanden , zu begrün
den, was freilich denn ein sehr nichtsnütziger, seinem 
Begriffe widersprechender Grund wäre. Mit andern 
Worten, um bei diesem Beispiele stehen zu bleiben: 
die Idee des (lebendigen) Blutes, der Vermittler der 
ebenfalls ihrem Begriffe nach in einander greifenden 
Processe der Substanzbildung, Athmung. der Assimila
tion und Secretion zu sein, soll nicht genügen zur 
Realisation dieser Idee, dieses Zweckes, sondern ist 
blos eine legislative Gewalt; es bedarf der executiren- 
den Ursachen des Pumpenapparats u. s. w. Freilich 
bedarf jeder Grund der Ursachen, um in der Wirklich
keit Etwas zu begründen, aber der Grund liegt als ein 
ideales Verhältniss eben einem Wirklichen zu Grunde, 
und die verschiedenen Momente des Grundes sind als 
in einem Wirklichen befindlich, als realisirt, die Ursa
chen. So sind die Ursachen, welche zugleich die Mittel 
sind, dem Grunde, der Idee, dem Zwecke immanent, 
und dieser braucht nicht fremde Hülfe in Anspruch zu 
nehmen, um sich zu realisiren, oder, wie Hr. L. nur 
wird gelten lassen, realisirt zu werden.

Weil die Mittel im Organismus dem Zwecke im
manent sind, und sich also nie mehr realisiren kann, 
als was im Zwecke liegt, und dieser also zu seiner 

.Realisation bedarf, so kann man auch nicht zugeben, 
dass im Organismus Vieles vergeblich und zufällig sei 
(Nr. 2, S. XVII). Wenn Hr. E das Läugnen dieses 
Satzes „einen der verderblichsten Grundsätze“ nennt, 
so will Rec. weiter kein Wort darüber verlieren.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Die mechanischen Vorrichtungen executiren also die 
Ideen; wer aber oder was executirt jene Vorrichtun
gen wieder? denn ihnen liegen ja auch Ideen zu Grunde, 
auch in ihnen wirkt Ideales, denn Kräfte und Gesetze 
sind Ideales. So müsste Hr. L. sie doch von den ver
meintlichen Ab str actis zu Stande gebracht werden lassen. 
Kurz, mag Hr. L. den Übergang von der Idee in das 
Materielle auch noch so sehr scheuen, er wird ihn doch 
machen müssen, und macht ihn auch in den mechani
schen Kräften und Gesetzen wider Wissen und Willen.

Ideen sollen nicht so in der Luft hängen können, 
ohne einem wirklichen Etwas anzugehören. (Nr. 2, S. 
XXI): „Die unglückseligen Ansichten dagegen, welche 
Abstractionen, Eigenschaften, Kräfte und Verhältnisse 
als etwas Wirkliches ansehen (?), welche überhaupt 
nie weit genug sich von der Erfahrung und dem Sinn
lichen (sic) entfernen zu können glauben, verdanken 
wir der Schelling’schen Naturphilosophie, welche nie
mals einen klaren Begriff von dem wirklichen Verhält- 
niss einer legislativen Idee zu ihren executiven Mitteln 
gehabt hat.“ Schelling hat das eigene, wol nicht ganz 
unverschuldete Schicksal, dass man seiner Jugend zu 
wenig Theosophie und seinem Alter zu viel davon vor
wirft. Zu seiner Ehre muss man aber freilich sagen, 
dass ihm nichts mehr widerstrebte, als die Trennung 
der legislativen von der executiven Gewalt. Diese 
fand er eben in der gewöhnlichen Vorstellung und der 
herrschenden Vulgarphilosophie vor. Und doch kein 
Wort von Legislation und Execution .in seiner Phi
losophie. Doch mochte er wissen, was er that.

Dennoch muss ich die Forderung des Hrn. L. lo
ben, dass een einem Wirklichen, vielmehr einem 
Subjecte gehören. bekanntlich ist diese Forderung und 
Anklage innerhalb der speculativen Schule selber laut 
geworden, und das neueste Philosophien scheint sich 

®liders um diesen Punkt 2U drehen. Mit einem 
Worte, zwischen den Zeilen Lotze’s kauert die Angst 
vor dem Pantheismus.

Da nun einmal unsere Kritik, um die Sache bis 
zur Wurzel zu verfolgen, bis zu dieser Region der 
Speculation sich verloren hat, so müssen wir, um zum 
Abschlusse hierüber zu kommen, noch einen Augenblick 
bei dieser Frage verweilen. Die neue iatromechanische, 

sonst wol die Philosophie fliehende und verlästernde 
Schule der Medicin ist es diesesmal, welche die Fra
gen der Physiologie auf diese Höhe hinausgestellt hat. 
Speculirt sie einmal (das thut sie in ihrer Weise frei
lich immer und reichlich, obgleich sie es nicht Wort 
haben will), so muss sie es schon natürlich finden, 
dass ihr mit Speculation geantwortet wird. Was dem 
Einen recht, ist dem Andern billig.

In der Natur ist ein System von Gedanken und 
Vorstellungen verwirklicht. Wäre die Natur das nicht, 
so würden wir sie nicht wieder in die Vorstellung und 
den Gedanken aufnehmen können. Nur was vom 
Geiste ausgeht, kann in den Geist zurückkehren. In 
wiefern das, was ich so eben verwirklichte Vorstellung 
in der Natur genannt habe, und worunter ich die ver
schiedenen Formen derselben verstehe, von denen we
nigstens die menschliche Vernunft keine Rechenschaft 
des Warum und Wie angibt, sondern die wir empirisch 
aufnehmen müssen, in der göttlichen Vernunft noth
wendig sind, das wird von der menschlichen Vernunft 
nie ergründet werden, denn dazu gehörte, dass sie aus 
der abgeleiteten Theilvernunft, wie doch die mensch
liche ist, die unabgeleitete, in si2h selbst begründete 
Allvernunft Gottes selber würde. Kurz, die Identität 
des Seins und Denkens, wenn unter letzterem das 
menschliche Denken, womit wir doch allein operiren 
können, verstanden wird, ist ein gebrechliches Princip. 
Dieser sogenannte absolute Standpunkt ist offenbar ein 
künstlicher, denn aus unserer Vernunft fällt keine Natur 
heraus, und jene deckt das Sein nicht, das sie in sei
ner Fülle von aussen auf einem Schleichwege herein 
nimmt, wenn sie auch dessen Princip im Allgemeinen 
in sich trägt. In dem Schielenden dieses Standpunkts 
scheint mir der Anfang der Verlegenheiten und Mis- 
verständnisse zu liegen, welche sich in der Hegel’schen 
Schule in neuerer Zeit ergeben haben.

Dessen ungeachtet aber bleibt es eine grosse Ent
deckung und ein fruchtbarer Gedanke, dass Vernunft 
in der Natur ist, dass die Gesetze der Natur auch 
Formen, Gesetze des Denkens sind. So mag das Spiel 
der Kräfte in der Natur, ihre Bewegung in sich wol 
ein unbewusstes Denken genannt werden. Doch die 
Gedanken der Natur denken sich nicht selber, sie weiss 
von ihren eigenen Ideen nicht. Gedanken denken sich 
überhaupt nicht selber, am wenigsten unbewusste. 
Man kann keine „bewusstlos sich verwirklichende 
Zwecke“, kein „blind vernünftiges Wirken der Natur“,



258
Hausregiment geführt werden, so ein rechtlicher Aus
spruch von aussen. Prästabilirte Harmonie, Occasio- 
nalismus heisst das Wundpflaster, welches Hr. L. über 
den klaffenden Riss zwischen Leib und Seele legt- 
Ein merkwürdiger Nothbehelf, die prästabilirte Harmo
nie! Zwei Dinge, die nichts mit einander gemein ha
ben sollen, sollen doch wieder etwas mit einander ge
mein haben; sie sollen eigentlich nicht auf einander 
wirken und wirken können, denn sie werden ursprüng
lich verschieden angenommen, obgleich sie einen Ur
sprung, nämlich einen geistigen in Gott haben; dennoch 
thun sie gelegentlich so, als wirkten sie auf einander. 
Gelegentlich soll hier indess nicht heissen, was es 
sonst heisst: zufällig, sondern vielmehr constant gele
gentlich. Solche naive Philosophie sollte doch jetzt 
ihre Zeit gehabt haben. Der Gedanke wird sich mit 
solchen Worten nicht abspeisen lassen. Die Philoso
phie, die man als die Kunst definiren könnte, die Ein
heit und Verschiedenheit der Dinge zu erkennen, wird 
solchen unauflösbaren Widerspruch nie gut heissen.

Nein! Ein Geist schuf die Materie, sie ist geistig 
geboren, und wesentlich geistiger, idealer, dynamischer 
Natur; darum kann sie auch wieder in den Geist über
gehen, wie es auch in der Empfindung, dem Gefühle, 
der Vorstellung u. s. w. der Fall ist. Darum kann 
Hr. L. auch nicht wol mit dem Instincte (Nr. 3) zu 
rechte kommen, in welchem die animale Seele so sehr 
mit dem Organismus verwachsen ist. Vieles wird dar
um hier als Automatismus des Körpers, als von aussen 
bewirkte Bewegung, als Reflexionsbewegung u. s. w. 
gefasst, obgleich später richtig von der Thierseele an
gegeben wird, dass sie ein beschränktes, auf besondere 
Natursphären gerichtetes Bewusstsein ist.

Der Verf. sagt (Nr. 2, S. XLIII): „Die Art, wie 
ich den Zusammenhang zwischen Leib und Seele für 
das Bedürfniss der medicinischen Wissenschaft, eine 
prästabilirte Harmonie genannt habe, hat vielfach An
stoss gegeben. — Wie interessant auch die weitere 
Discussion dieser Frage für die speculative Psycholo
gie ist, wo sie natürlich noch eine andere Beantwor
tung erhalten muss, so bin. ich doch noch immer der 
Meinung, dass es kein Heil für die Medicin bringt, 
mehr von der Philosophie in sich aufzunehmen, als 
Noth thut. Nun aber kann es der Medicin ganz gleich
gültig sein, worin die geheimnissvolle Vereinigung zwi
schen Seele und Leib besteht; denn sie ist ein con- 
stantes Ereigniss, und liegt allen Erscheinungen ganz 

t gleichmässig zu Grunde. Dagegen hat es das grösste 
, Interesse für die Medicin, welche Affectionen der Seele 
t denn mit welchen des Körpers auf jene geheimnissvolle 
l Weise verbunden sind.“ — Dec. kennt die anderweitige 
5 Auflösung der Frage von Hrn. L. nicht, bemerkt aber, 
• dass er nicht „die Art“, wie der Zusammenhang zwi- 
- sehen Leib und Seele eine prästabilirte Harmonie ge- 
J Inanntwird, anstössig findet, sondern allein, dass jener so

wie ein bekannter neuerer Philosoph sich ausdrückt, 1 
annehmen. Es muss darum ein die Natur denkendes s 
Subject geben. So ist Gott das Postulat für alle Na- 2 
turforschung, und da die Natur nicht anders erklärt ( 
werden kann, so liefert die Naturforschung den (te- 1 
leologischen) Beweis Gottes. ’

So ist die Natur also ein System von Gedanken, I 
das Gott aus sich herausgestellt hat. Wenn der Mensch 1 
einen Gedanken verwirklicht, so findet er reale Ver- 
hältnisse vor, in die er nur formell eingreift: er mo- 
dificirt sie nach seinen Gedanken. Doch Gott fand 
und findet in der Schöpfung die Materie nicht vor, 
sondern sein Gedanke schafft und formt zugleich die 
Materie, oder vielmehr der Gedanke ist auch zugleich 
seine Realisation, die Materie. Es hilft hier wenigstens 
nichts noch ein Mittelglied einzuschieben, wie Hr. L. 
thut, denn auch dieses executirende Mittelglied kann, 
wie schon gesagt, doch nur aus dem Geiste kommen.

So sind also die in der Natur verwirklichten Ideen 
Gottes anderer Art, als die im menschlichen Kopfe 
entsprungenen, und jene, als die Wirklichkeit selber 
seiend, oder doch in ihr wirkend und webend, sind 
keine Abstracta, sondern selbstständige Totalitäten; der 
Mensch selber und sein Geist sind auch solche Ideen. 
Wenn die Gedanken Gottes nur Abstracta wären, so 
würde es nie zu einer Schöpfung kommen. Eine Na
turidee ist in Wahrheit „gleichsam eine Gleichung für 
die Curve des Lebens, welche nicht blos die Orte hy
pothetischer Punkte in dieser Bahn anzeigt, sondern 
auch gleichzeitig die Stoffe, welche diese Orte einneh
men sollen, wirklich dahin schafft; eine Gleichung also, 
welche die Bahn der Curve nicht blos bestimmt, son
dern beschreibt“ (Nr. 2, S. XXVI).

Gott ist also hiernach sowol ausserweltliches 
geistiges Subject, als auch mit seinen Gedanken der 
die Welt durchwebende und durch wirkende Geist. Man 
braucht die Welt nicht für todt zu sagen, um Gott le
bendig sein zu lassen.

3) Natürlich kann Hr. L., da für ihn die Natur 
nichts wahrhaft Geistiges an sich hat, und da er vom 
Geiste nicht zur Natur kommen konnte, umgekehrt nicht 
den Übergang von der Natur in den Geist finden. Das 
ist wahrlich auch keine originale Seite des Philosophi- 
rens des Hrn. L., wie wir überhaupt denn eine solche 
gänzlich vermissen. Natur und Geist nicht vereinigen 
zu können, in dem Fall sind manche Philosophien ge
wesen. Die Ansichten, welche hieraus für die Physio
logie fliessen, sind auch hinlänglich nach allen Seiten 
gewendet und betrachtet. Natur steht dem Hrn. 
L. hüben, und der (individuelle, menschliche) Geist 
drüben. Dort geht es physikalisch oder mechanisch 
zu; hier gilt von dem Allen nichts, was auf jener Seite 
geschieht, und umgekehrt. Es nimmt Einen nur Wu1*’ 
der, wie Seele und Leib so lange bei einander aushal
ten. Da muss nun freilich in dieser Ehe ein gutes
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gefasst wird. Unrecht ist es aber, die Antwort der 
Frage hier mit der Wendung von sich abzuwälzen, 
dergleichen fromme der Medicin nicht, und sei über
haupt ein „constantes Ereigniss44. Wenn alle Constan
ten Ereignisse nicht der Betrachtung und Theorie be
dürfen, so ist alle Wissenschaft, wenigstens der Natur, 
überflüssig, denn die handelt nur von „Constanten Er- 
cignissen.44 Meine Meinung ist, dass man ein grosser, 
herrlicher Arzt sein kann, und lässt die in Rede ste
hende und ähnliche Fragen ganz beiSeite liegen; wenn 
man aber einmal gründlich Physiologie treibt, welche 
<lie Theorie, also Philosophie des Organismus ist, so 
kann man solche Probleme nicht abweisen, und muss 
nicht spröde gegen sie thun. Oder wenn man diesel
ben wirklich für irrelevant hält, so muss man sie lie
ber gar nicht aufwerfen, wenigstens nicht falsch beant
worten. Dass übrigens die Art, wie man über das 
Verhältniss von Leib und Seele denkt, den allerwesent- 
lichsten Einfluss auf die ganze physiologische, ja ganze 
Naturansicht hat, lässt sich wol aus dem Verhandelten 
schon schliessen, und wird im Verlaufe dieser Kritik 
sich von selbst noch klarer herausstellen. Aber selbst 
die Antwort auf die zu allernächst damit zusammen
hängende, vom Verf. erwähnte Frage, „welche Affectio- 
nen der Seele denn mit welchen des Körpers (und 
umgekehrt) verbunden sind“, wird wesentlich danach 
verschieden ausfallen, wie man sich jenen Zusammen
hang denkt. Es ist hier nicht einerlei, ob man sich 
gewisse Seelenzustände ganz zufällig mit gewissen 
Organen und Bewegungen vergesellschaftet denkt, oder 
ob ein nothwendiger, ein begründender Zusammenhang 
statt hat. Die Mimik und Pathognomik können erst 
ihre rechte Begründung und Darstellung erhalten, wenn 
man den Körper als Symbol der Seele ansieht. Es 
ist nicht zufällig, dass man in der Traurigkeit weint, 
bei heiterer Stimmung wohlgemuth aussieht und lächelt, 
bei einem lebhaften Witze lacht u. s. w.

4) Die mechanischen Physiologen nehmen, was 
ihnen freilich selber meistens nicht bewusst wird, am 
meisten Anstoss an der Selbsterregung und Selbstbewe- 
gung des Organischen, Das Lebendige soll sich nicht 
bewegen, sondern bewegt werden; sie wollen nicht die 
Activität gelten lassen, sondern nur die Passivität, wie 
sie in den anorganischen Verhältnissen gilt, wo alle 
Bewegung von aussen bestimmt wird.
VVeil du Vieles geschleppt, und schleppst, und schleppen wirst, 

,.. meinst du,
as sich selber beweg , onne vor dir nicht bestehn.

(Goethe.)
Die Mechanischen wollen sich nicht damit zufrie

den stellen, dass das erste die Bewegung des Lebens 
Setzende ein und keine Ursache, also ein Idea
les und kein Reales ist, was doch auch von der an
organischen Natur gilt. Wenn man sich auf der Grund 
des Lebens, als das die Lebensbewegung Begründende 

beruft, so sagen jene, das könne man nicht mit Hän
den greifen, das sei Metaphysik (als ob es ihre Lehre, 
es ginge mechanisch im Leben zu, auch nicht wäre), 
darin sei nicht von Puff und Stoss u. s. w. die Rede, 
und was nicht gepufft und gestossen werde, das gehe 
eben nicht aus der Stelle. Fragt man nach dem Grunde 
oder der Ursache des Stosses, so wird vielleicht noch 
ein Stoss hypostasirt. Kann man endlich einem wirk
lichen Anfänge der Bewegung nicht mehr ausweichen, 
so heisst es entweder, das ist das unbekannte Leben, 
oder wie bei Hrn. L. gar: Wir kennen zwar die Rä
der, die Federn und Löthe noch nicht, die hier wirken 
und ziehen, aber mechanisch gehts ganz gewiss dabei 
her: „Die Bestrebungen mechanischer oder eigentlich 
naturwissenschaftlicher Ansichten sind noch zu sehr 
in ihrem Anfang, als dass sie bereits ein bedeutendes 
positives Material liefern könnten. Viele Fragen wer
den daher noch unerledigt bleiben, aber doch nicht so 
viele, als bei den üblichen Theorien der Lebenskraft44 
(Nr. 2, S. XLIV).

Was Hr. L. unter den „üblichen Theorien der Le
benskraft44 versteht, haben wir oben gesehen. Ein 
Versichern und Gegenversichern hilft freilich nichts, 
und wir haben an dieser Stelle nicht Lust und Raum, 
alle mechanischen Deutungen der Lebensprocesse der 
Reihe nach durchzunehmen. Im Allgemeinen muss ich 
aber doch bemerken, dass gar nichts damit gethan ist, 
wenn man das Garderobenzimmer des latromechanis- 
mus und dei’ Chemiatrie vom 17. und 18. Jahrh. von 
Neuem aufputzt, und noch um einige neue Schnürlei
ber vermehrt; dass damit die Probleme des Lebens 
nicht einmal berührt, vielweniger gelöst sind; ja, dass 
keine Erklärung der Art mit den Erscheinungen, wenn 
man sie im Zusammenhänge auffasst, auch nur zusam
menstimmt, dass auch die willkürlichsten Hülfshypothe- 
sen nicht aushelfen. Nichts scheint den heutigen Me
chanikern zu schlecht, wenns nur mechanisch ist. Von 
Seiten der Lotze’schen Philosophie aber ist es eine 
in mehrfacher Hinsicht merkwürdige Behauptung (Nr. 
2', S. X ff.), dass, weil Alles seinen Grund in der Welt 
habe, so müsse Alles mechanisch geschehen!

Was denn Selbstbewegung sei und ob sie zu be
greifen? Allerdings ist sie zu begreifen. Das Denken, 
überhaupt das Geistesleben ist auch eine Selbstbewe
gung, aber eine rein geistige. Wie dieses aber in ei
nem steten Selbsttrennen und Selbstverbinden der Ge
danken, Vorstellungen u. s. w. besteht, sodass eine 
Einheit Vieles und das Viele wieder Eins wird (Ein- 
theilung, Subsumtion, Begriffe bilden, Urtheilen, Schlies
sen, Systematisiren u. s. w«)j Yle al$o der Geist in 
sich das gottentsprungene Prmcip der Unruhe, und so 
der Selbstentfaltung and Selbstbewegung hat, so auch 
der Organismus; doch, geht hier im Materiellen vor, 
was dort im rein Geistigen statt hat. Wie der Geist 
als eine concrete Idee sich fortwälzt in immerwähren-
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der Thätigkeit, so auch der Organismus, nur mit dem 
Unterschiede, dass hier sich die Idee im Materiellen, 
oder vielmehr zu Materiellem entfaltet, darstellt. Was 
ist denn daran so Unbegreifliches? Sobald nur das 
Bewusstsein des Göttlichen recht lebhaft geworden ist, 
so ist das Denken sowol wie das Leben nichts Unbe
greifliches mehr. Vielmehr ein ewiges, ruhiges, gleich
förmiges, stilles Nichts wäre das eigentlich Unbegreif
liche. In gewissem Sinne ist selbst das Bewegtwerden 
viel unbegreiflicher als die Selbstbewegung. Eine un
endlich reiche Welt bliebe übrig, fielen alle passiven 
Bewegungen hinweg; ohne active Bewegung nichts 
Physisches und Metaphysisches.

Als sich durch innere Entfaltung selbstbewegende 
Totalität ist der Organismus System im eigentlichen 
Sinne. Wenn man auch Maschinen Systeme nennt, so 
ist in diesen zwar eine gegenseitige Abhängigkeit der 
einzelnen Momente oder Stücke, aber doch nur eine 
unvollkommene, insofern das Ende der Maschine nicht 
in den Anfang eingreift, welches erstere nach aussen 
ausläuft, und welcher letztere von aussen anfangt und 
bewegt wird; kurz die Maschine ist kein in sich Ab
geschlossenes und Abgerundetes, hat daher keine Selbst
gliederung, keine Selbstbewegung, kein Leben. Hr. L. 
nennt nun auch den Organismus ein System, doch im 
Sinne der Maschine.

Wenn man die Schwere nur durch eine Schwer
kraft erläutern wollte, ohne etwas weiter von dieser 
auszusagen, so hätte man nicht viel mehr als eine Tau
tologie ausgesprochen. Da wir nun aber die Gesetze 
der Schwerkraft genauer kennen, so ist dieselbe kei
neswegs ein so todtes, müssiges Wort. Ebenso, mein
ten wir das Leben durch die blosse Decretirung einer 
Lebenskraft schon erklärt zu haben, so hätten die phy
sikalischen Physiologen Recht, noch etwas mehr zu 
verlangen, und insofern liegt dem neuen latromecha- 
nismus nebst der Chemiatrie ein lobenswerther Eifer 
und ein Streben nach Gründlichkeit zu Grunde. Doch 
diese Gründlichkeit ist eben nicht gründlich genug. Die 
Ohnmacht, das Leben auf seinem Felde zu begreifen, 
zu eruiren und als Process darzustellen, ist noch kein 
Grund, die Erklärung des Lebens beim Tode zu suchen.

Wenn nun aber gesagt werden kann, wie die Le
benskraft in sich gegliedert ist, und welchen Gesetzen 
sie folgt, so ist gar nicht einzusehen, warum man von 
einer Lebenskraft nicht ebensogut sprechen soll, als 
von Schwerkraft, chemischer Kraft, elektrischer Kraft 
u. s. w., ohne dass man glaubt, dass die Sache damit 
abgethan sei.

„Organismus, sagt Hr. L. (Nr. 2, S. XXII), ist für 
uns nichts Anderes, als eine bestimmte, einem Natur
zweck entsprechende Richtung und Combination rein 
mechanischer Processe. — — Auf eigentümliche Art 

nun bringt die Natur durch Zusammenfassungen des 
Mechanischen resultirende Fähigkeiten zu Leistungen 
hervor, die ebenso wie in der Maschinenlehre, auch 
hier unter dem Namen der Kräfte mitbegriffen werden. 
Diese secundären Kräfte sind jedoch keineswegs das, 
was die Erscheinungen solcher Zusammenfassungen 
hervorbrächte, sondern sie deuten die Art an, wie die 
bereits geschehene Zusammenstellung nach aussen wirkt. 
Sie bedeuten also die Fähigkeiten zu einer bestimmten 
Grösse und Art der Leistung, welche einem zusammen
gesetzten Apparat vermöge der Grösse und Zusam
menstellung der Kräfte seiner einzelnen Theile zu
kommt.“ Solche aus mechanischen Vorrichtungen re
sultirende Fähigkeiten zu Leistungen sind nun der 
Bildungstrieb, Selbsterhaltungstrieb, Reproduction, Sen
sibilität, Lebenskraft u. s. w. Letztere wird also ge
braucht, wie man von einer Dampfmaschine sagt, dass 
sie so und so viel Pferdekraft habe. Dass man jene 
Namen nicht als Erklärungen, als den Begriff und die 
Gesetze des Bezeichneten ansehen kann, versteht sich 
von selbst; man muss nur die spitzfindige Selbstquäle
rei einer sogenannten Philosophie bedauern, die., weil 
jene Begriffe erklärt werden müssen, sie in ihrer Be
deutung ganz umdreht, um sie dem Mechanismus anzu
passen. Denn mit der Lebenskraft, geschehe dies auch 
noch so ungenügend, will man auf jeden Fall zunächst 
den Grund des Lebens, und nicht etwas Resultirendes, 
Folge und Wirkung bezeichnen. Dies Resultat der 
Lebenskraft ist das Leben, das allerdings eine Fähig
keit zu Leistungen ist, und aus den Unterschieden, den 
Gegensätzen, die in der Lebenskraft liegen, als einheit
liches Product hervorgetrieben wird.

Mit dem Unterschiede der dynamischen und me
chanischen Wirkungen hat es nach dem Verf. dieselbe 
Bewandtniss (Nr. 2, S. XXIV f.): „Dass sie nicht he
terogene Wirkungen sind, versteht sich von selbst, 
denn es kann durch materielle Theile nichts geschehen, 
wozu sie nach blos mechanischen Gesetzen nnfähig 
wären.“' Ja freilich, wenn es sich von selbst versteht, 
dass es in der ganzen Natur mechanisch hergeht, so 
ist der Schluss ganz richtig, dass Alles in der Natur 
mechanisch geschehe. Dynamische Wirkungen sollen 
denn solche sein, die aus mehren einfachen Kräften 
resultiren. „Nie aber darr, lügt Hr. L. warnend hin
zu, „wie im gewöhnlichen Gebrauche, dynamisch als 
gleichbedeutend mit gesetzlos, dunkel, überirdisch ge
nommen werden.“ Es ist nicht wahr, dass das Wort 
jemals in dem Sinne von gesetzlos und überirdisch ge
braucht ist; dass man zuweilen keinen klaren Begriff 
damit verband, soll nicht in Abrede gestellt werden, 
kann aber am wenigsten Hrn. L. wundern, der selbst 
das Wort mechanisch so verschwimmend gebraucht. — 
„Dynamische Wirkungen finden sich nun in diesem 
Sinne an allen Maschinen, und wenn wir diese einfa
chen Verhältnisse überlegen, können wir sogleich über 
zwei hierhergehörige Dinge entscheiden, nämlich über 
die allgemeine Reizbarkeit und über die Vitalität der 
einzelnen Körpertheile.“

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Wand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig«
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(Fortsetzung aus Nr. 65.)
,, Reizbarkeit ist überhaupt die Eigenschaft eines Kör
pers, durch Einwirkung einer Ursache zur Entwickelung 
einer mechanischen oder chemischen Bewegung ver
anlasst za werden, deren Richtung, Kraft, Grösse, 
Form und Dauer nicht einfach den einwirkenden Ur
sachen entspricht. Jede complicirte Maschine muss 
dieses Verhalten zeigen. — Wir kennen Alle die Mittel, 
welche man bei dem Maschinenbau anwendet, um die 
Grösse der resultirenden Kraft zu erhöhen, zu verän
dern, ihre Richtung der der anreizenden Bewegung ent
gegengesetzt zu machen, oder ihr Eintreten bei con- 
tinuirlichem Reize doch auf periodische Intervalle zu 
beschränken.“ — Auch hier liegt der Fehler hauptsäch
lich darin, dass der Organismus als ein bewegt Wer
dendes gedacht wird, sodass der Reiz „Ursache“ sei
ner Thätigkeit sei, wie bei der Maschine das dieselbe 
in Bewegung setzende Kraftmoment. Der Reiz ist aber 
nicht in diesem Sinne Ursache und Grund der Bewe
gung im Organismus, dem so unmittelbar von aussen 
gar nicht beizukommen ist (so lange er überhaupt 
lebendig); sondern den Grund und die Ursachen sei
ner Bewegung hat jener zunächst in sich selbst, was 
die Maschine nicht hat. Aber es kann der Organismus 
unter gewissen Bedingungen äussere Momente als Ur
sachen in sich mit aufnehmen, doch nur so, dass da
durch realisirt wird, was in dem Grunde, seiner selbst- 
thätigen Idee schon dem Wesen nach lag. Deshalb 
antwoitet ein Körper auf einen Reiz nur durch Äusse
rung seines eigenen Wesens, die von der Natur des 
Reizes sehr verschieden ist.' Hr. L. mag sagen, was 
er will; eine Maschine muss man mechanisch , d. h. 
durch Massenbewegung in Bewegung setzen, und sie 
antwortet mechanisch, d. h. durch Massenbewegung, 
mag noch soviel künstlicher Mechanismus dazwischen 
geschoben sein. Überhaupt bleibt sich die Sache ja 
ganz gleich, ob Eine Masse oder ein System von ein. 
ander abhängiger Massen bewegt wird. (bei ietzterem 
geschieht nur oftmals, was dort einfach ist), llnd wenn 
Hr. L. die Verwirrung so weit treibt, dass er von Rei
zung einer Maschine spricht, sodass also z. jj 
Pferde nicht blos vom Kutscher; sondern auch der 
Wagen (Maschine) von den Pferden gereizt würde, so 
kann er mit demselben Rechte sagen: beim Holzspalten 

wird das Holz vom Beile gereizt, der Sack wird vom 
Lastträger gereizt u. s. w. — Mit dem Begriffe des 
Reizes wird denn zugleich auch die specifische Reiz
barkeit verwiesen, und es kommt endlich so weit, „dass 
beispielsweise der Opticus, durch gewisse inadäquate 
Reize angeregt, in sich einmal neben dem Lichterzeu
genden auch den Klang erzeugenden Nervenprocess 
entwickeln und fortleiten könnte.“ Hr. L. erlaubt sich 
überhaupt zur Erklärung oder vielmehr zur Umgehung 
der specifischen Reizbarkeit das Äusserste. Hat doch in 
der Chemie schon jeder Stoff ein specifisches Verhalten 
nach aussen!

Wenn der Verf. den Begriff des Reizes einen „un
glückseligen“ nennt, so ist es dagegen des Rec. An
sicht, dass mit diesem Begriffe eine tiefere Fassung 
des Organischen in der Geschichte der Medicin begann.

Hören wir Hrn. L. über die Vitalität der einzelnen 
Körpertheile. Er sagt (Nr. 2, S. XXV): „Ebenso ist 
die dem Streite der Humoral- und Solidarphysiologie 
zu Grunde liegende Frage zu beantworten, welche 
Theile des Körpers leben, welche nicht? Natürlich 
lebt gar keiner. Wenn anders jedes Wort eine be
stimmte Bedeutung hat, so ist Leben die Totalität der 
Vorgänge, die der ganze Körper entwickelt; in dem 
Sinne wenigstens, in welchem das Ganze lebt, kann 
keiner seiner Theile leben. Es ist aber nur der Hang 
eines verwerflichen Mysticismus, einen Namen da noch 
beizubehalten, wo das Bezeichnete ein ganz Anderes 
ist. Wir können daher von den Theilen des Körpers 
nur sagen, dass sie existiren, und dass sie durch ihre 
Kräfte und deren Verbindungsweise das Leben des 
Ganzen erzeugen, von welchen ihnen selbst nicht 
der geringste Schatten einer Analogie zukommt.“

Rec. sieht mit Hrn. L. auch Mysticismus darin, 
„einen Namen da noch beizubehalten, wo das Bezeich
nete ein ganz Anderes ist,“ und so sollte Hr. L., da 
eine Summe von todten Einzelheiten kein Leben gibt, 
auch den Namen des Lebens nicht gebrauchen. Frei
lich ein merkwürdiger rationalisniussüchtiger Mysticis
mus, das unbebrütete Ei einer vollkommen ausgebil 
deten, aber nicht aufgezogenen Uhr zu vergleichen 
(Nr. 2, S. XXVI), und zu meinen, die Pflanze würde 
durch Luft, Licht u. s. w. „aufgezogen“, wie die Uhr 
durch den Uhrschlussei, und das „ohne Umstände“, 
wonach dann natürlich die Leiche eine abgelaufene 
Uhr ist, und eine wirkliche Uhr, ein Haschenzug, eine 
Buttermaschine u. s. w. lebendig 'genannt werden müs-
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sen! Wenn man die einzelnen Theile eines Organis
mus, das Blut, das Gehirn, die Eingeweide u. s. w. le
bendig nennt, natürlich nur insofern sie im Ganzen ent
halten sind, so ist nicht allein eine Analogie da, son
dern wesentlich ganz dasselbe. Dass das Blut, das 
Gehirn u. s. w. der ganze Mensch sei, wird Hr. L. 
nicht verlangen ; dass aber das Blut, das Gehirn u. s. w. 
ein sich selbstbewegendes , selbstentfaltendes, selbst- 
thätiges, eine sich bewusstlos realisirende Idee darstel
lendes System sei, das wird Hr. L. jenen und andern 
Theilen des Organismus, wie dem ganzen Menschen, 
nicht nehmen können. Wie in einem scientifischen Sy
stem die einzelnen Abschnitte für sich wieder Systeme 
bilden, die eine gewisse Abgeschlossenheit in sich ha
ben, Theilganze sind, so nennt man auch mit Recht 
die einzelnen Glieder des ganzen Organismus, die in 
sich selber wieder gegliedert sind, lebendig.

Hr. L. möchte gern die ganze Natur nivelliren, die 
einzelnen Stufen und Sphären auf eine Formel bringen. 
Sicher ist die Natur ein Ganzes, und Alles hängt in ihr 
zusammen. Dies aufzuzeigen ist aber etwas Anderes, als 
Alles mit derselben Elle zu messen. Nach der Philoso
phie des Hrn. L. müsste man z. B. schliessen : das Gesetz 
der Schwere ist ein Naturgesetz, und muss also ein 
allgemeines sein, und darum auch den chemischen Pro
cess erklären; das chemische Gesetz darf nicht um
gangen werden, also muss es auch die Schwere, den 
Magnetismus, die Vegetation, die Animalität u. s. w. 
erklären. Die Sache läuft eigentlich nur auf eine Tau
tologie hinaus. Hr. L. behauptet: Allgemeine Natur
gesetze ’ müssen auch allgemein gelten. Ganz gewiss ! 
es fragt sich nur: was sind allgemeine Gesetze? Dass 
es die „mechanischen“ oder vielmehr die anorganischen 
sind, will Hr. L. a priori wissen; denn nachdem er 
dies gefordert hat, fährt er (Nr. 2, S. XLIV) fort; 
„Nachdem wir im Vorhergehenden die methodischen 
Forderungen an jede (!) Theorie des Lebens angeführt 
und einige der hauptsächlichsten Erfahrungen auf einen 
richtigen! Ausdruck zu bringen gesucht, hätten wir nun 
die positiven Folgerungen zu entwickeln, die aus der 
Anwendung dieser Principien für die allgemeine Phy
siologie hervorgehen.“ Woher hat nur Hr. L. dieses 
a priori? Erst in’s Lebendige hineingeschaut und dann 
in den Geist, um zu sehen, ob in diesem sich eine 
Formel befindet, womit wir die Mächte der unruhigen 
lebendigen Natur bannen mögen! Nicht abe. umge
kehrt erst ein scholastisches Gerüste gemacht, und dann 
ohne Unterschied Alles hineingezwängt! Die einzige 
Gewährleistung für die Richtigkeit einer Naturtheorie 
ist die vollständige Auflösung aller zu einem bestimm
ten Kreise gehörigen Thatsachen in einer Theorie oder 
Hypothese — ohne Lücken, ohne Flicken. Nicht aber 
darf man a priori sogenannte allgemeine Naturgesetze 
proclamiren, und so Alles in diesen Schematismus hin
einbringen.

Die Wurzel dieses L.’schen aprioriSchen Irrthums 
ist diese, dass er sich die Stoffe als anorganisch nach 
einander geschaffen denkt, wohl numerirt und einran- 
girt, und mit den respectiven Kräften und Gesetzen 
wohl ausgerüstet. Sollen diese Stoffe nun zu Organis
men zusammengesetzt werden, so dürfen sie allerdings 
ihre Kräfte und Gesetze, die ihnen ein für allemal ein
gepflanzt sind, nicht einbüssen. Die Schöpfung ging 
aber und* geht offenbar einen andern Weg, sie fängt 
mit dem Organischen an, wozu freilich auch der kos
mische Organismus (der einfachste aber doch ein Or
ganismus) gehört. Das Organische ist das Primäre, und 
dies hat sich aus dem Einfachen zu einem Vielfachen 
entwickelt; das Anorganische ist das Secundäre, das 
zerfallene Organische. Das Organische ist als syste
matische Totalität das dem vernünftigen Gott Homo- 
genere, weil er selber eine Totalität ist; die Organis
men sind Gedanken Gottes, Ideen, die sich realisiren. 
Nur im Entstehen des Organischen kann das Göttliche 
der Welt immanent gedacht werden; bei der Primo
genitur des Anorganischen kann Gott nur als sein We
sen verläugnend, als äusserlich machend gedacht wer
den. Das Anorganische kann nicht wahrhaft entstehen, 
durch Schöpfung werden, sondern hätte der Reihe nach 
gemacht, angefertigt werden müssen. Anorganisches 
entsteht nur aus Organischem, indem die Lebensbande 
desselben sich lösen. Organismen sind ganze Gedan
ken, anorganische Dinge sind Bruchtheile von Gedan
ken, die eine gewisse Vereinigung wol noch wieder an
streben , sie aber nur sehr unvollkommen erreichen. 
Während darum die Organismen als ganze Gedanken 
eine gewisse Abrundung und Selbständigkeit in sich selber 
haben, fehlt dem Anorganischen diese Selbständigkeit; 
nur mit dem Äussern tritt es in einen bald erlöschenden 
Process; einen Process in sich selber hat es nicht.

Wir sehen auch noch immer Anorganisches aus 
Organischem entstehen, nicht umgekehrt. Die Genera- 
tio aequivoca kann auch nach den Erfahrungen nicht 
als ein Entstehen aus Elementen gedacht werden, son
dern immer ist Organisches dazu vonnöthen. Die Be
hauptung der Generatio aequivoca kann nur die sein, 
dass gewisse organische einfache Substanzen, z. B. 
Schleim, Eiweiss, Schleimkügelchen u. s. w., wenn sie 
aus der Totalität anderer Organismen losgerissen sind, 
und nicht mehr von denselben beherrscht werden, sich zu 
niedern Individuen entwickeln. Hr. L. denkt sich mit 
Herbart die Generatio aequivoca, wenn sie anders statt 
haben sollte, als eine „primäre Entstehung aus den 
Elementen der Natur“.

Nun aber könnte man einwendend gegen unsere 
Ansicht von der Verschiedenheit der organischen und 
anorganischen Natur etwa schliessen: Ist das Anorgani
sche aus dem Organischen entstanden, so müssen sich 
die Qualitäten und Kräfte und Gesetze des Anorgani
schen und des Organischen gleich sein, und so läuft 
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die Sache auf Eins hinaus. Das Anorganische ist 
gleich dem Organischen oder (Nr. 2, S. XLIV): „Das 
Geschehen im lebenden Körper unterscheidet sich von 
dem unbelebten physikalischen Geschehen nicht durch 
die principielle Verschiedenheit der Natur und Wir
kungsweise der vollziehenden Kräfte, sondern durch 
die Anordnung der Angriffspunkte, die diesen darge
boten sind, und von denen hier, wie überall in der 
Welt, die Gestalt des letzten Erfolges abhängt.“

Wir sind’s zufrieden, dass die Verschiedenheit des 
organischen und anorganischen Processes allein in der 
Verschiedenheit der Angriffspunkte bestehe, um mich 
dieses von Hrn. L. gern gebrauchten, aus der Mecha
nik hergenommenen Ausdrucks zu bedienen. Es sind 
also in der Leiche noch ganz dieselben Stoffe, wie im 
lebendigen Organismus; nur die Angriffspunkte sind 
verschieden. Was aber die Stoffe für Qualitäten und 
Kräfte entwickeln, und welche Gesetze sie befolgen, 
wenn sie ganz andere Angriffspunkte, als in der anor
ganischen Natur, für einander haben, lässt sich gar 
nicht berechnen; es ist unlogisch, zu sagen : in der an
organischen Natur zeigen die Stoffe diese und diese 
Qualitäten und Kräfte, und befolgen diese und diese 
Gesetze; bei ganz andern Angriffspunkten gelten aber 
noch dieselben Qualitäten und Kräfte und Gesetze, oder 
concreter: die mechanischen und chemischen und phy
sikalischen Gesetze gelten, wenn die Körper auf anor
ganische Weise gegen einander gestellt sind und An
griffspunkte für einander haken; wenn man sie aber 
ganz anders gegen einander stellt, und ihnen auf orga
nische Weise gegenseitig Angriffspunkte gibt, so gelten 
nichtsdestoweniger dieselben mechanischen und chemi
schen und physikalischen Gesetze. Dies ist aber die 
Folgerung des Hrn. L. Organische Processe sind nach 
ihm anorganische Vorgänge mit organischen Angriffs
punkten, als hätten sie anorganische Angriffspunkte.

Im Lebendigen fassen alle Angriffspunkte systema
tisch in einander, der letzte Stoff in der Reihe hat 
einen Angriffspunkt für den ersten und umgekehrt, so
dass ein m sich Geschlossenes, ein Rundes entsteht. 
Werden aber die Stoffe aus diesem systematischen 
Complex herausgenommen, so ist die Art und Weise, 
wie jene Angiiffspunkte für einander haben, ganz ver
schieden, d. h. ihr Verhalten gegen einander, ihre 
Qualität und ihre Klüfte sind verschieden; der Process 
und das Resultat muss also auch ein ganz verschiede
nes sein; die Gestalt wild eckig, was ohne Zweifel aus 
dem verschiedenen Verhalten der Stoffe zu einander 
hervorgeht, weil dieses nicht mehr ein systematisches, 
kreisförmiges, sondern ein geradliniges ist.

Wie kann man denn aber bei so verschiedenen 
Angriffspunkten die Vegetation für ein Geschehen nach 
anorganisch - chemischen Gesetzen ausgeben ? z. g 
Fett, mit Sauerstoff und Stickstoff zusammengebracht, 
gibt ranziges Fett. Ist aber das Fett im Chylus ent

halten, hier mit den übrigen Momenten desselben in 
einem systematischen Verhalten und einem selbstthäti- 
gen stofflichen Verkehr, befindet sich ferner Sauerstoff 
und Stickstoff (gebunden) in dem ebenfalls systemati
schen Complex des arteriellen Blutes, treten dann 
Fett des Chylus und Sauerstoff und Stickstoff des Blu
tes innerhalb der Lymphdrüsen (gleichsam placenta- 
ähnliche Athmungsorgane der Lymphgefässe) mit ein
ander in eine bestimmte W’echsel Wirkung, so mag Ei
weiss daraus entstehen, das im Fortgange des Chylus 
zunimmt, während die Menge des Fettes geringer wird. 
Wer will dies aber einen (anorganisch-) chemischen 
Process nennen ? Wie kann im Lebendigen der Pro- 
cess der Fäulniss ganz so, wie in der Leiche sein 
(Nr. 2, S. LI), da ja im Leben und Tode die Angriffs
punkte ganz verschieden sind, und es so auch der 
Process und das Resultat sein müssen ?

Das anorganische Gesetz soll nicht verletzt oder 
aufgehoben werden, was Hr. L. dem Vitalismus in den 
Mund legt; es ist eben eine andere Sphäre der Natur, 
und das Gesetz hat eine andere Fassung; unbeschadet 
des anorganischen Gesetzes auf seinem Felde ist hier 
doch ein anderes Feld, wo es eben anders hergeht« 
Der begriffliche und factische Zusammenhang ist in bei
den Sphären verschieden.

Noch ein Beispiel: In der anorganischen Chemie 
kann man gewisse Stoffe nicht aus andern hervorbrin
gen ; sie heissen deshalb Elemente. Doch mit andern 
Angriffspunkten ist es vielleicht möglich. Der Chemi
ker greift’s vielleicht nur nicht richtig an.

Es entstehen also mit den verschiedenen Angriffs
punkten auch verschiedene Processe, und mehr will 
auch der Vitalismus nicht zugestanden haben. Nur die 
Folgerung des Hrn. L. ist schlecht.

Um diesen wichtigen Punkt, worin der latromecha- 
nismus und Vitalismus theils übereinstimmen, theils so 
stark divergiren, dass alle Ansichten im Speciellen der 
Wissenschaft anders ausfallen, auf einen philosophischen 
Ausdruck zu bringen, so möchte man die Verschieden
heit des Processes bei verschiedenen Angriffsp«nkten> 
so ausdrücken können: der Unterschied des organischen 
und anorganischen Processes ist blos formal, was denn 
auch wol Niemand leugnet.

Die Aufgabe der Wissenschaft aber wäre hier, da 
doch Organismen in Stoffe mit anorganischem Pro
cesse zerfallen, die Art dieses Überganges, die Brücke, 
das Band, kurz das Verhältnis8 ^es organischen zum 
anorganischen Processe aufzuzeigen; nachzuwei^en, 
worin denn die formale Ändeiuug des Verhaltens der 
Stoffe zu einander besteht. Und dieses wäre denn zu
gleich die Darstellung der Biochemie, einer sehr schwie
rigen, aber doch dem Menschen, wie ich glaube, nicht 
unzugangbaren Wissenschaft, die mit dem nicht zu 
verwechseln ist, was man jetzt physiologische Chemie 
u. s. w. nennt.
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Es wurde schon oben bemerkt, dass Hr. L., indem 
€r eines Theils den Begriff der Naturnothwendigkeit 
mit dem des Mechanismus identificirt, andern Theils 
dadurch berechtigt zu sein glaube, das was im gewöhn
lichen Sinne so heisst, das anorganisch-mechanische 
Geschehen, zur Erklärung der ganzen Natur zu ge
brauchen. So entsteht denn auch folgendes Raisonne- 
ment (Nr. 2, S. XXXVI): „Man hat wol sonst häufig 
gesagt, dass der Körper, wenn er auch mechanisch 
wirke, doch mindestens eine sich selbst in Bewegung 
setzende, sich selbst aufziehende Maschine sei. Noch 
Treviranus bemerkt, der Mechanismus zehre sich durch 
seine Wirkungen auf, der Organismus habe sein Be
stehen durch die ihm eigene Wirksamkeit. Indessen 
im Angesicht der Gestirne, die in ihrem wechselvollen 
mechanischen Lauf nie zur Ruhe kommen . sondern in 
der That ein Triebwerk darstellen, das sich seihst 
aufzieht, indem jeder Stern, an seinen vorigen Ort ge
kommen, auch genau seine vorige Richtung und Ge
schwindigkeit wieder gewinnt, im Angesichte der That- 
sache ferner, dass gerade allen lebenden Wesen ein 
Ziel gesetzt ist, das sie nicht zu überschreiten vermö
gen, werden wir wol zugeben müssen, dass gerade das 
Gegentheil jener Ansicht durch die Beobachtung ge
lehrt wird. Wo in der Natur Grundkräfte frei wirken, 
da rufen gerade die einfachsten mechanischen Verhält
nisse jenes sich selbst erhaltende Bewegungsspiel ei
nes perpeLuum mobile hervor, während die organischen 
Körper nicht solchen freien Mechanismus der Natur, 
sondern den Maschinen der Kunst ähnlicher sind, da 
sie fortwährend eines neuen Ersatzes und Anstosses 
ihrer Bewegung bedürfen. Wie Uhren Tage, Monate, 
Jahre lang gehen, so läuft das Triebwerk der mensch
lichen Maschine in 70 Jahren und darüber ab, und nie 
hat es jene angebliche Fähigkeit, sich selbst auf
zuziehen.“

Wir wünschen für den epitellurischen Organismus 
als Grund der Bewegung Nichts weiter geltend zu 
machen, als denselben, der auch im Planetensysteme 
thätig ist. Wir sehen aber weder das Planetensystem, 
noch die Pflanze, noch das Thier für eine Uhr an, die, 
einmal aufgezogen, die Zeit fortläuft, worauf der Künst
ler sie eingerichtet hat. Wenn Hr. L. voraussetzt, dass 
das Planetensystem eine aufgezogene Uhr sei, so hat 
er gut Anwendung davon machen auf andere Orga
nismen. Eine Uhr wird durch Zusammenset mng der 
einzelnen der Reihe nach verfertigten Stücke gemacht!, 
und wird dann anfgezogen, entweder durch eine Feder 
oder ein Gewicht, und dann werden die einzelnen Räder 
durch einander mit der Zeit abgerieben. Wenn Hr. L. 
sich die Entstehung der Himmelskörper auch so denkt, 
und nicht als eine Bnlwickelung denken kann, und dann 
Gott als den Uhrmacher, der das Getriebe aufzieht,
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(etwa durch einen Stoss von aussen in Bewegung setzt), 
so haben wir weiter nichts mit ihm zu reden, als zu 
bemerken, dass wir wohl wissen, dass „die Idee keine 
Kraft der Gliedmassen hat, um die Massen zu bewe
gen“ (Nr. 1, S. 13), dass wir aber noch weniger von 
Gott selber so niedrig denken mögen, dass er Glied
massen habe, mit denen er Stösse austheilt und Uhren 
aufzieht.

Ein anderes Mal sagt Hr. L. freilich (Nr. 1, S. 58): 
.,Im Ganzen des Universum ist also der erste Anstoss 
und die Richtung des Mechanismus immer von dem 
idealen Geschehen ausgegangen.“ Doch Uhren können 
nicht durch ein ideales Geschehen aufgezogen werden: 
ich meine, im ersten Fall denkt Hr. L. sich die Bewe
gung äusserlich anfangend; hätte er dagegen den Ge
danken des „idealen Geschehens“ weiter verfolgt, so 
wäre er auf einen innerlichen Anfang gekommen. Und 
ist denn nicht das Anziehen des Centralkörpers, ist 
nicht alles das, was Hr. L. den Mechanismus dabei 
nennt, ein ideales Geschehen ? Kurz , das Planeten
system bewegt sich zwar nach mechanischen Gesetzen, 
was hier nicht heisst: sie werden bewegt durch Stoss, 
Zug u. s. w., sondern: es sind hier die Verhältnisse 
und Gesetze der blossen Masse das Bestimmendei Das 
Planetensystem ist der niedrigste, obgleich dem Um
fange nach der grösste Organismus, und zwar ein 
Organismus der Masse, ein sich selbst Bewegendes. Die 
idealen Verhältnisse der Himmelskörper zu einander 
sind der Grund der Bewegung. Die Idee, die auch 
diesem Organismus zu Grunde liegt, ist eben das Un
ruhige, sich aus sich selbst Bewegende. — Dies L.’sche 
Philosophiren kehrt den alten Deus ex machina um, 
und die Natur wird eine Machina e Deo.

Auch in der Entwickelung des thierischen Organis
mus bemerkt der Verf. nicht die Selbstbewegung, und 
indem er abermals dem Mechanismus im Sinne von 
Naturnothwendigkeit nimmt, so kann es ihm nicht 
schwer fallen, jene für mechanisch auszugeben. Hier
von abgesehen, finde ich die folgende Darstellung vor
trefflich. (Nr. 2, S. XLyl); J;Man hat die Annahme, 
dass in dem Keime bereits jene bestimmte Disposition 
der Massen und Kräfte vorhanden sei, die später nach 
blos mechanischen Gesetzen die vollendete Gestalt als 
Resultat hervortriebe, dadurch zu widerlegen gesucht, 
dass man auf die Einfachheit des Keimbläschens und 
der übrigen Eitheile aufmerksam machte. Dieser Ein
wurf bedeutet indessen wenig. Auch durch einen Kry- 
stall, den wir auf den Objectträger legen, sehen wir 
hindurch, und werden nichts von allen den doch factisch 
stattfindenden innern Verhältnissen gewahr, welche den 
regelmässigen Durchgang der Blätter begründen, welche 
die eigenthümliclien Verhältnisse gegen das Licht und 
die Erwärmung, die verschiedenen Spannungsgrade in 
verschiedenen Richtungen bedingen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. BrocRhaus in Iteipxig.
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(Fortsetzung aus Nr. 66.)
Überdies aber macht man sich wol eine übertriebene 
Vorstellung von dem Detail jener Dispositionen, die wir 
im Keime voraussetzen. Zwar die Ansicht ist längst ver
schwunden, als lägen in ihm die ausgearbeiteten Miniatur
bilder der zukünftigen Glieder, aber noch immer glaubt 
man eine unermessliche Anzahl primitiver Molecüle in 
höchst verwickelten Verhältnissen voraussetzen zu müs
sen. Diese Annahme scheint mir unnöthig. Wir wissen, 
dass schon die relativen Bahnen die Centralbewegungen 
von nur drei Körpern eine so ausserordentliche Man- 
nichfaltigkeit der Verhältnisse liefern, dass sie bis jetzt 
auf keinen allgemeinen mathematischen Ausdruck zu- 
rückgeführt werden können. Wüssten wir das Problem 
der drei Körper für den Fall einer Wirkung in der Berüh
rung zu construiren, wo ohnehin noch, wie im Keime, 
leicht zersetzbare Substanzen unter dem-Einflusse eines 
Imponderabile, der Wärme, gegen einander operiren, 
und in jedem Augenblicke durch chemische Affinitäten 
eine neue unberechenbare Anzahl resultirender Wir
kungen hervorbringen können, so würden wir zugeste
hen müssen, dass in dem Keime keineswegs ein wun
derbares Detail zu existiren braucht, sondern nur einige 
wenige Theile mit einfachen bestimmten Verhältnissen, 
und dass ein solches Princip der allermannichfaltigsten 
gesetzmässigen“ — das auf jeden Fall! — „Entwicke
lung wol fähig sei.“

Im Problem der drei Körper wird einmal Anzie- 
hung der Körper unter sich vorausgesetzt und zwei
tens, dass sie eine Bewegung ausserhalb der Central
linien haben. Wollen wir daher das Problem der drei 
Körper als ein Analogon auf die Disposition der Mas
sen im Keime anwenden, so fragt es sich zuvörderst, 
woher die hier als bestehend angenommene Anziehung 
der Massen unter sich, und woher ihre Bewegung aus
serhalb der Centrallinien? Sind es Stösse? Kräfte? 
Wir kommen hier auch nur darauf, dass der Keim ein 
System sich selbst zur Bewegung anfachender Massen 
sei. Von einem anorganisch Mechanischen kann also 
schon hiernach nicht die Rede sein. Doch kommen 
die Stoffe im Keime sicherlich auch nicht blos als Mas
sen in Betracht, sondern auch und vorzugsweise als 
qualificirt, und auch Hr. L. spricht ja von zersetzbaren 
Substanzen und chemischen Affinitäten. Auch letztere 

haben ihren Grund nicht daraussen. Obgleich der Keim 
der Wärme u. s. w. als eines Reizes zu seiner Entwicke
lung bedarf, so verhält sich doch die Wärme anders 
zum Keime, als das Feuer unter dem Destillirkolben zu den 
chemischen Substanzen darin. Mit einem Worte, auch 
der chemische Process im Keime facht sich selber an. 
Und dies Alles geht nach einem Plane, einer Idee vor 
sich, die eben das Unruhige, sich selbst Bewegende in 
dem lebendigen Keime ist. Die Entwickelung der Masse 
ist eben auch die Entwickelung der Idee; was in bei
den Anfangs nur potentia, implicite war, ist später 
actu, explicite vorhanden. Die Entwickelung der Idee 
und der Masse, die nicht äusser einander, sondern in 
einander und dasselbe sind , ist sich parallel oder ist 
dasselbe. Aus der Disposition der Masse in einem 
Hundeei, welche Disposition eben auch die Idee des 
Hundeeies ist, kann nur ein Hund resultiren. Die Idee 
und resp. die Masse entwickeln sich mit Nothwendigkeit 
und ohne Bewusstsein; die Idee sitzt nicht etwa wie 
ein Wagenlenker über der Masse, sodass sie diese 
hierhin und dorthin wenden könnte, und aus einem 
Hundeei etwa nach Gefallen auch einmal einen Elefan
ten machen könnte. Wenn Hr. L. dies noch mecha
nisch zu nennen belieben würde, so habe ich nichts 
dagegen, als den Misbrauch dieser Bezeichnung; man 
würde sich dann aber nur um Worte streiten.

Auch der Begriff und die Vorstellung, die Hr. L. 
sich von der Heilkraft der Natur macht, sind mit der 
Passivität behaftet. Zuvörderst ist die zweideutige 
Überschrift zu tadeln (Nr. 1, S. 104): „Der Irrthum 
von der Naturheilkraft und den Krisen.“ Es sollen 
damit Heilvorgänge im Organismus und kritische Aus
scheidungen nicht geleugnet werden; Hr. L. denkt sich 
dieselben nur anders, nämlich anorganisch zu Stande 
kommend. Wie er keine Lebenskraft will, so auch 
keine Heilkraft. Nun, eine abstracte, mibegreifbare, 
einfache Kraft, die wie ein verhülltes, allmächtiges 
Gespenst irgendwo im Organismus sitzt, wollen wir auch 
nicht. Vieles Widerlegen hätte Hr. L. sich ersparen 
können, wenn er sich bessern Quellen des Vitalismus 
zugewandt hätte. Hat man sich da denn wirklich die 
Naturheilkraft als ein selbstbewusstes Wesen vorge
stellt, welche das organische gemeine Wohl bei sich 
überlegte, und dann ausführte, „den Umständen sich 
accommodirend“ (zweideutig), „unabhängig von den 
Naturgesetzen“ (a- a‘ ü. ff.) I Das Sündenregister der Na
turheilkraft ist denn recht gross. Freilich kann die
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Naturheilkraft keine Gesetze des gesunden Organismus 
verändern (sie ist vielmehr selbst nur ein Ergebniss 
dieser Gesetze), ist „nicht eine im Momente der Gefahr 
neu hervortretende Kraft", „disponirt nicht über alle Ge
setze der Natur44 (eine maaslose Anschuldigung!), ihre 
Macht ist „eine beschränkte44, sie kann sich nicht „ver
irren44, wohl aber kann sie zu schwach sein u. s. w.; 
aber Reaction und Krise sind nicht „Processe, durch 
einen unmittelbaren oder mittelbaren mechanischen Zu
sammenhang vom Reiz hervorgerufen44, sind nicht 
„Theile der Folgen des Reizes44. Zwar hätte der Reiz 
keine Krankheit gemacht, so erfolgten auch keine Heil- 
processe und Krisen, aber darum sind sie doch noch 
nicht Theile der Folgen des Reizes. Zwischen beiden 
steht noch die Selbstthätigkeit des Organismus mitten 
inne, in welcher die Heilkraft ihren Grund hat. — Am 
meisten Analogie hat die Naturheilkraft mit der Elasti
cität. Es ist Wunder, dassHr. L. hierauf nicht gefallen 
ist, da er doch sonst emsig im physikalischen Apparate 
umhergesucht hat; zwar sagt er (Nr. 2, S. LII): „Die 
Rückwirkung muss------- mit einer mechanischen Fe
derkraft hervorspringen44 — was hier aber nur ein ge
legentliches Bild des exacten bewusstlosen Auftretens 
der Naturheilkraft ist; die Ansicht des Verf. ist viel
mehr die, dass die Maschine des Organismus sich 
selbst regulire; die störende Einwirkung soll mittels 
der desfallsigen Einrichtung der Maschine sich selber 
wieder aufheben. Es leidet diese Vorstellung an dem
selben Fehler, woran die ganze Ansicht vom Organis
mus krankt: dieser ist ohne Selbstthätigkeit, als be
wegt werdend, gedacht: der Reiz soll den Organismus 
bewegen, wie das Gewicht die Uhr; zieht dieses nun 
zu stark oder zu schwach, so sind in der Körperuhr 
Vorrichtungen, welche durch eben das ungehörig wir
kende Gewicht in Activität gesetzt werden, und so die 
Störung ausgleichen, was also, ebenso wie die ganze 
Bewegung der Uhr, (= Leben), Folge des Gewichtes 
ist. — Nach Nr. 1, S. 72 soll das Nervensystem der 
regulatorische Apparat sein, und die Pflanzen sollen 
keine „bestimmte Rückwirkung aus dem Innern heraus 
besitzen!44 (Nr. 2, S. L). Die Elasticität passt dagegen 
viel eher, zwar nur als Analogon. Ein elastischer Kör
per, von aussen zusammengedrückt, hat das Bestreben, 
seinen vorigen Zustand wieder einzunehmen, und reali- 
sirt dasselbe, wenn es anders grösser ist, als der zu
sammendrückende Widerstand. Die Naturheilkraft be
steht nun darin , dass, wenn die Verhältnisse der or
ganischen Theile, die in gegenseitig sich erregender 
Thätigkeit vereinigt sind, in der Krankheit theilweise 
oder alle verrückt und verändert sind, noch wie in der 
Elasticität das Bestreben haben, ihren normalen Zustand 
wieder herzustellen. Im Organismus aber erleidet ein 
selbsthätiger Process (und dies ist der Unterschied von 
der Elasticität) eine Kränkung, und dieser selbe Pro
cess stellt sich durch sich selber wieder her; der ela

stische Körper dagegen hat als anorganisches, verein
zeltes Ding keinen selbstthätigen Process. Kurz, der 
Vergleich mit der Elasticität scheint mir im Allgemei
nen passend; nur das Organische und Anorganische 
bringt die Verschiedenheit hinein.

Allerdings ist hier eine Zweckthätigkeit, ein ge
wisser Zustand soll bestehen, und behauptet sich, so 
lange es eben geht; aber an eine bewusste, nach Be- 
Belieben die Mittel wählende Zweckthätigkeit ist dabei 
freilich nicht zu denken.

Da nun der Organismus eine sich realisirende Idee 
ist, die ihre Momente und Glieder zur Realisation des 
Ganzen, eben ihrer selbst verwendet, so ist es natür
lich , da die Heilkraft (nur ein abgekürzter Ausdruck 
für einen Process) eben auch für die Zweckmässigkeit 
des Organismus arbeitet und nur eine andere Äusse
rung desselben organisirenden Bestrebens ist, dass sie 
sich auch der zweckmässigen Mittel und Wege bedient, 
welche sich im gesunden Organismus bereits vorfinden. 
Kommt z. B. etwas Festes in die Luftröhre, so wird es 
durch Husten, der durch Reflexbewegung angeregt ist, 
ausgeworfen. Das nennt Hr. L. mechanisch.

Merkwürdig erschien mir folgende Reflexion über 
den Schmerz, weil hier über den Mechanismus hinaus 
gedeutet, und auf ein tieferes Princip des Organischen 
hingewiesen wird (Nr. 1, S. 187): „Im Schmerze hin
gegen geschieht offenbar uns unbewusst eine unmittel
bare Vergleichung der eingetretenen Veränderung mit 
den Bedingungen, unter denen das Leben und die Ge
sundheit des Körpers bestehen kann , und die Gefahr 
selbst wird in Gestalt einer einfachen Qualität sinnlich 
empfunden. Man hat häufig über diese allerdings räth- 
selhafte Natur des Schmerzes gegrübelt, eine unmittel
bare sinnliche Empfindung einer abstracten Relation zu 
sein; wir übergehen indess hier dies, was als Aufgabe 
einer speculativen Psychologie mehr als physiologische 
Voraussetzungen verlangt, sowie umgekehrt der Schmerz 
einen den meistenPhilosophen entgangenen Anknüpfungs
punkt für die Untersuchung über eins der schwierigsten 
Probleme, das der Persönlichkeit, bildet.44 Das Pro
blem des Schmerzes ist nun kein anderes, als das Pro
blem der Naturheilkraft, des Triebes, Bedürfnisses, des 
Instincts u. s. w.; in allen diesen Zuständen wird ein 
daseiender Zustand mit einem sein sollenden verglichen. 
Empfände der thierische Organismus nicht im Unwohl
sein, im Schmerze das Unangemessene seines jetzigen 
Zustandes mit dem sein sollenden normalen, so w’ürde 
er auch keine Naturheilkraft haben , d. h. keinen sein 
sollenden Zastand anstreben und herbeiführen. Kurz, 
in allen jenen Begriffen liegt der Begriff des Organis
mus als eines zweckthätigen zu Grunde, als einer sich 
selbst als Materie realisirenden Idee, die auf ein ge
wisses Ziel der Entwickelung und des Daseins hin
drängt. Aus welchem Grunde, würde uns hier zu weit 
führen. Wird sie in diesem Streben gestört, so strebt 
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sie dessenungeachtet noch immer. So strebt auch der 
Stein noch zur Erde, wenn er auch am Fallen gehin
dert ward; so strebt der elastische Körper sich auszu
dehnen, wenn auch der Druck dieses Streben nicht zur 
Ausführung kommen lassen sollte; so hat die Säure 
ein Streben, mit der Basis sich zu vereinigen u. s. w. 
Schon in der anorganischen Natur ist also in gewissem 
Sinne teleologische Beziehung; im eigentlichen Sinne 
aber tritt sie erst im Organismus auf, wo das auf ei
nen gewissen Zustand Hinstrebende ein in sich Re- 
flectirtes, ein Ganzes, ein Geschlossenes, ein Subject 
ist, und deshalb nicht gegen ein Äusseres hin , z. B. 
Säure und Basis, oder von einem Äussern wegstrebt 
(Elasticität), sondern wo das Strebende das in ihm 
selber ideal Liegende, also sich selber, seine Idee an
strebt, — und so hat Hr. L. Recht, dass hier zugleich 
das Problem der Persönlichkeit liegt, dem ja eben der 
Begriff der Subjectivität die Grundlage ist. Doch 
diese Subjectivität flieht ja eben Hr. L. in seiner gan
zen Naturansicht, und so muss sie in seiner Philoso
phie später plötzlich hervortauchen. Kann sie es aber 
später, warum denn auch nicht früher? Hr. L. sehe 
die Natur nur einmal auf solche Seelenhaftigkeit an! 
Die speculative Philosophie lässt die Subjectivität schon 
in der Natur sein, und bereitet so die Persönlichkeit 
viel gründlicher vor.

Zur Erklärung der Krise (Nr. 1, S. 24 ff.) wird 
der Verf. ganz mechanisch im eigentlichen Sinne, in
dem er meint, dass die krankhafte „qualitative Um
wandlung eine blosse Veränderung bleiben und keine 
Veranlassung zu Störungen werden würde, sobald die 
neugebildete Masse, obwol von der gesunden völlig 
verschieden, dennoch in allen denjenigen Beziehungen, 
in welchen diese im lebenden Körper thätig*war, die 
nämlichen Grössen der nämlichen Kräfte dem Spiele 
der übrigen Bewegungen darböte. Die Erfahrung zeigt 
annähernd wenigstens etwas Analoges in den Bildun
gen mit stellvertretenden Massen. Nur dann wird eine 
fremdartige Substanz Grund zur Störung geben, wenn 
sie durch die gesetzwidrigen Grössen der von ihr aus
geübten Wirkungen das Gleichgewicht der übrigen zer
stört. Der Fall der qualitativen Umänderung fällt da
her zusammen mit der quantitativen; denn auch Ver
mehrung oder Verminderung einzelner Massen wirkt 
nur durch die coriespondirende Veränderung der ihnen 
zugehörigen Kräfte.44

Der Verf. ist entweder hier inconsequent, oder in 
einem grossen Theile seinei sonstigen physiologischen 
Ansichten, denn als blosse Masse betrachtet er sonst 
den Organismus keineswegs, sondern spricht auch von 
chemischen, also qualitativen Eigenschaften der Mate
rie u. s. w. Hier aber wäre denn der kahlste, dürrste
Mechanismus geltend gemacht. Ist nun, so meint Hr. L., 
von mehren Massen, die und deren mechanisches
Gleichgewicht den lebenden Körper ausmachen, die 

eine Masse z. B. um die Hälfte verringert, so müssen 
die andern Massen auch die Hälfte verlieren, damit 
wiedei Gleichgewicht emtiete. ,,Dieser Vorgang der 
Abstossung eines C-omplexes von Massen, die in dem 
veränderten Werthe des Ganzen Störungen bedingen 
ist die Krise in rein physikalischem Sinne, dem Grunde 
ihres Zustandekommens nach betrachtet; und diese 
Krise, durch welche die herrschende Form der Ver
einigung sich in den Massen wiederherstellt, kann nie 
und auf keine Weise ohne die Aufopferung eines An
theils der Masse geschehen, sodass die neue Begrün
dung der Gesundheit mit einem verhältnissmässigen Sin
ken der Lebenskraft im Ganzen, sofern diese die Grösse 
der Leistung ist, nothwendig verbunden erscheint.“ 
Wenn Abnahme der Masse „mit einem verhältniss- 
mässigen Sinken der Lebenskraft verbunden44, diese 
also der Masse proportional ist, so hatte ein gewisser 
Leibarzt eines orientalischen Fürsten Recht, der, wie 
ich in einer alten Reisebeschreibung gelesen habe, sei
nen Gebieter zu wiegen pflegte, und wenn dieser nicht 
die gehörige Anzahl Pfunde hatte, denselben für 
krank hielt.

Aber nicht allein die Krankheiten sind nach Hrn. 
L. Störungen der Maschine, die wir Organismus zu 
nennen belieben, sondern auch die Empfindungen und 
Bewegungen sind es, und gehören diese alle in Bezug 
auf den Körper in dieselbe Rubrik. „Aber alle Ein
flüsse des Geistes, alle Impulse des Wollens auf den 
Körper erfolgen durchaus ohne die geringste periodi
sche Regelmässigkeit; das System also wird auf ma
thematisch völlig zufällige Weise in irgend welche Ver
änderungen versetzt, und muss in sich Hülfsmittel ha
ben, um sich gegen diese Störungen zu erhalten. Die
ser Punkt ist der Hauptpunkt aller allgemeinen Physio
logie. Der lebende Körper, als Mechanismus betrach
tet, unterscheidet sich von allen andern Mechanismen 
dadurch, dass in ihm ein Princip immanenter Störungen 
aufgenommen ist, die durchaus keinem mathematischen 
Gesetze ihrer Stärke und Wiederkehr folgen. Diese 
Regellosigkeit ist ihm nicht zufällig, sondern sie gehört 
zu seinem Wesen; daraufhin muss der Mechanismus, 
der hier wirksam ist, eingerichtet sein44 (Nr. 2, S. XLVIII). 
Hier ist denn nun der Stoffwechsel das Mittel, und die 
Einwirkung des Geistes auf den Körper dessen Grund. 
Der Organismus regulirt nicht die Störungen vom Geiste 
aus, sondern geht ihnen durch VVegschaffung der gestör
ten Massen aus dem Wege (& IE ff.). Als Rec. diese 
Ansicht zuerst in Nr. 1, S. 32f. ausgesprochen fand, so 
lag es wol nahe, dass er fragte: warum denn aber in 
der vegetabilischen Welt ein Stoffwechsel, deren Leben 
recht eigentlich darin besteht, und wo doch kein Stö- 
pßßfrigd von Geist ist. In dem Artikel. Lebenskraft, 
hat Hr. L. denn auch an die Pflanzen gedacht, welche 
den Stoffwechsel grösstentheils nur zu einem äussern 
Zwecke haben sollen: „die Pflanzen haben zuerst ihren
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Zweck ohnehin nicht so in sich selbst, wie dieThiere; 
sie erscheinen uns vielmehr wie dienende Glieder, de
ren Bestimmung eben in der Ausfuhr der durch sie zu
bereiteten Stoffe in die allgemeine Natur besteht. Was 
zu ihrem eignen Dasein unnöthig scheinen kann, wird 
unnöthig um des Zwecks willen, den sie für das Ganze 
erfüllen solllen.“ Eine solche äusserliche Teleologie? 
dass Etwas um eines Andern willen existiren soll, ist 
etwas sehr Einseitiges und Misliches in der Naturfor
schung, und diese Art von Teleologie hat sich bereits 
im 18. Jahrh. um allen Credit gebracht.

Der Geist ist (um nicht bei dem unerfreulichen 
Geschäfte des blossen Negirens stehen zu bleiben) nun 
wirklich der Grund des Stoffwechsels, nicht aber, weil 
er störend aui den Körper ein wirkt, sondern, weil 
beide mit einander übereinstimmen. Indem der Geist 
nämlich Zweck, also auch Grund der ganzen Natur 
ist, und diese auf ihren verschiedenen Stufen denselben 
nur in verschiedenen Hüllen und Metamorphosen dar
stellt, in welchen der Geist sich selbst als Grundlage, 
Mittel und Wiege vorausgesetzt ist, damit er am 
Ende der Natur als reine göttliche Geistesflamme frei 
aus dem verdeckenden irdischen Rauch und Nebel her- 
ausschlage: — so stellt die Vegetation eine jener Stu
fen dar, auf welcher der weil von Gott stammende, so 
sich selbst bewegende Fluss des Geistes gänzlich ein 
sich selbst bewegender Fluss der Materie ist: vegetati
ves Leben, Stoffwechsel. Und wie der individuelle 
Geist die Aussenwelt sich gegenüber hat, und dersel
ben zu seiner Ergänzung bedarf, weil er mit ihr ein 
Ganzes ausmacht, — aufnehmend aus ihr, und hinwie
derum einwirkend auf sie: so geht auch in der Vege
tation der Zug der Materie von aussen nach innen 
(Assimilation) und von innen nach aussen (Secretion). 
Allerdings wirkt der Geist vielfach, bald hemmend, bald 
beschleunigend, auf die Vegetation , den Blutkreislauf, 
die Secretion, Ernährung u. s. w. ein, doch nie kann 
er eine Störung für die Vegetation in dem Sinne sein, 
als widerspräche er ihrem Wesen. Vielmehr hat der 
Geist an dem Organismus ein fügsames Instrument, da 
dieser als Mittel jenem ja immanent ist.

5) Es ist schon mehre Male berührt, dass Hr. L. 
der Lebenskraft? Heilkraft u. s. w. vorwirft, sie wären 
einfache Kräfte. Wie unbegreiflich er die Organik 
misverstanden hat, lässt sich leicht zeigen. Zu dem 
Ende wollen wir einige richtige Forderungen, die er 
für den Begriff der Ursachen und der Kraft aufstellt, 
mit seinen Worten anführen, damit wir ihm dann mit 
eben denselben seine Vorwürfe beantworten können. 
Es heisst (Nr. 2, S. XIII): „Um also eine nach gege
benen Prämissen nothwendige Folge in der That zu 
verwirklichen, müssen die Prämissen selbst ein Wirk
liches sein, und auf diese W’eise auch der Consequenz 
ein gleichartiges Dasein unter dem Wirklichen ver- 
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schaffen. Der Begriff der Ursachen, wie wir jene 
wirklichen Prämissen nennen, hat ebenfalls mehren 
wichtigen Misdeutungen unterlegen , deren Einfluss die 
Lehre vom Leben überall spürt. Man hat sich zuerst 
gewöhnt, von einer Ursache einer Erscheinung zu re
den, obwol nothwendig zu jeder Wirkung eine Mehr
heit von Ursachen nöthig ist. Nach dem bestimmte
sten Sprachgebrauche nämlich, ist Ursache nie etwas 
Anderes, als ein wirkliches Ding, dessen Eigenschaften, 
wenn sie mit den Eigenschaften eines andern eben so 
wirklich vorhandenen Dinges in eine bestimmte Bezie
hung treten, mit diesen zusammengenommen den voll
ständigen Grund, aus dem eine Folge hervorgeht, die 
hier, wegen der Wirklichkeit der Prämissen, ebenfalls 
ein wirkliches Ereigniss, eine Wirkung ist. Die Ur
sachen sind daher nichts Anderes, als Vehikel der 
Wirklichkeit für die abstracten Theile des Grundes, 
und der ganze Zusammenhang der Bewirkung nur eine 
Wiederholung dieses Verhältnisses zwischen Grund und 
Folge auf dem Gebiete der Wirklichkeit.------ Niemals 
hingegen kann es eine einzige Ursache einer Wirkung 
geben; denn wo beide Prämissen in einem Dinge ver
einigt wären, könnte es kein Hinderniss mehr geben, 
um dessen willen die Folge zu entstehen zögerte; und 
so würde unverweilt Alles zu einer ruhenden Eigen
schaft zusammensinken.“

Hiermit verbinden wir sogleich noch Folgendes 
(Nr. 2, S. XVIII f.): „Es gibt für die Physik keine 
Anziehung und Abstossung, die ein Körper einseitig auf 
den andern ausiibte, ohne sie von ihm auch wieder zu 
erleiden. Hierdurch erkennt die Physik in allen ihren 
Anwendungen den Satz der vielen Ursachen an; sie 
spricht nie von Kräften, ohne mindestens zwei Träger 
derselben zu haben, zwischen denen als den zwei Prä
missen der künftigen Folge die Kraft der Bewirkung 
getheilt wird.“ — „Gegenüber dieser bestimmten und 
trefflichen Ausbildung des Kraftbegriffes bietet sein Ge
brauch in» der Physiologie einen trostlosen Anblick dar. 
Die Lehre vom Leben hat vom Begriff der Kraft nur 
das Falsche beibehalten, alles Richtige aber mit eiser
ner Consequenz ausgerottet. So hat die Physiologie 
nie daran gedacht, etwas dem Gesetze der Gleichheit 
der Wirkung und Gegenwirkung Ähnliches von ihrer 
Lebenskraft zu prädiciren, sondern mit dem offenbar
sten Verstosse gegen den Satz der vielen Ursachen ist 
überall nur vop „der“ Lebenskraft gesprochen worden, 
die für ihr Wirkungsgesetz ebensowol, als für ihre An
griffspunkte selbst sorgen konnte. Man kann die tiefen 
Irrthümer der Physiologie nicht kürzer beisammenfinden, 
als in der oft gebrauchten Definition, dass die Kraft 
die unbekannte Ursache der Erscheinungen sei. In ihr 
lernen wir nicht blos die Kraft als ein Ding kennen, 
da sie doch immer nur der Grund eines Geschehens 
sein kann; wir hören nicht blos, dass eine einzige Ur
sache zur Bewirkung einer Erscheinung hinreicht; nein, 
sondern wir lernen auch, dass man eine ganze Masse 
von Erscheinungen zusammenraffen könne, um sie ei
ner Ursache zuzuschreiben, ohne dass man sich im Ge
ringsten zu zeigen bemühe, wie denn nun aus der einen 
Kraft so Verschiedenes hervorgehen soll.“

(Per Schluss folgt.) _______

Druck und Verlag von F. A. JBrocKHaus in Leipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITEBATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. J|£ 68. 20. März 1845.

Medicin und Philosophie.
Schriften von Herm. Lotze.

(Schluss aus Nr. 67.)
Rec. stimmt mit den Bestimmungen der Ursache und 
der Kraft im Wesentlichen überein, und ist darin ja 
auch durchaus nichts Neues und Besonderes gesagt. 
Die ungerechten Vorwürfe aber, die daraus für den 
Vitalismus geschöpft werden, müssen in hohem Grade 
befremden. Allerdings ist die Kraft etwas Ideelles, 
kann daher auch nicht eine Ur-Sache sein , weil sie 
überhaupt keine Sache, kein wirkliches Ding ist; son
dern die Kraft ist der Grund einer Erscheinung. Wenn 
daher die Definition der Lebenskraft als der Ursache 
des Lebens einem Physiologen entschlüpft ist, die bes
sern, allein zu berücksichtigenden Bestrebungen in der 
Organik trifft dieser Tadel nicht. „In der Physik wird 
jede Kraft bestimmten Massen inhärirend gedacht;“ in 
der Organik auch. In der Physik wirken alle Kräfte 
durch Gegensätzlichkeit, .wodurch dem sogenannten Ge
setze der mehren Ursachen (vielmehr dem Begriffe der 
Ursache, ein Gegensatz von mehren Sachen [nicht Ur
sachen] zu sein, deren Auflösung in die Einheit eben 
die Wirkung ist) Genüge geleistet wird. Daher in der 
Physik Wirkung, Gegenwirkung, Anziehung, Abstos
sung u. s. w. Aber nimmt denn der Vitalismus im Or
ganismus etwas Anderes an ? Wie kann Hr. L. der 
Organik einmal als Versäumniss vorwerfen, was er ein 
anderes Mal ihr als positives Verbrechen anrechnet? 
Denn es ist jene Forderung des gegenwirkenden oder 
gegensätzlichen Spiels der Dinge, der „mehren Ur
sachen“ in der Physik, doch zuletzt weiter Nichts, als 
die der an mehren Stellen der allgemeinen Pathologie und 
Therapie getadelten und „confus“ gescholtenen Polarität, 
welche ja eben die Gegensätzlichkeit in der Sphäre 
der Natur ist. Dort verweist man uns, dass wir die 
Lebenskraft einfach annehmen, und hier, dass wir sie 
zwiefach, mehrfach, vielfach setzen. Auch der Vitalis- 
mus »spricht nie von Kräften, ohne mindestens zwei 
Träger derselben zu haben“; „hierdurch (Polarität) er
kennt auch der Vitalismus den Satz der vielen Ur
sachen an.“ Es kann nur aus einem gänzlichen Mis- 
verstehen des tiefen, durch die ganze Natur und den 
Geist gehenden Princips der Polarität entspringen, dass 
Hr. L., wie es denn überhaupt Mode geworden ist, 
nicht bitter genug sich über den Gebrauch der Polari
tät im Organismus auslassen kann. Ich sage Mode, 

denn die Meisten, die in das Geschrei über diesen Be
griff mit einstimmen, haben schwerlich darüber nach
gedacht. Man könnte ebenso gut der Schwerkraft, der 
chemischen Kraft u. s. w. den Vorwurf der Einheit 
machen, weil man nicht immer zugleich dabei sagt, 
dass die Kräfte nur auf dem Gegensätze der Massen, 
Qualitäten u. s. w. beruhen. Man denkt sich in der 
Organik unter Leben einen Process polarer Kräfte, wie 
polare Kräfte auch das Wesen der anorganischen Na
tur sind. Überhaupt muss Hr. L. und die mechanisch- 
chemische Schule der Physiologie die Polarität im Or
ganismus wenigstens dem Principe nach schon gelten 
lassen, denn alle jene mechanischen, chemischen und 
physikalischen Processe, aus dem sie den Organismus 
zusammenbauen, beruhen ja auf Polarität.

Und somit hätten wir denn die Hauptpunkte der 
angeführten Schriften betrachtet. Da Hr. L. es beson
ders auf Bestimmung der Begriffe, wie er selbst sagt, 
abgesehen hat, so glaubte ich diese auch zu den haupt
sächlichsten „Angriffspunkten“ machen zu müssen.

Schliesslich sei Freunden und Gegnern der vertre
tenen Ansicht die Lectüre dieser Schriften empfohlen. 
Für letztere werden sie eine gute Gymnastik des Gei
stes sein.

Jena. W. Grabau.

Theologie.
1. N. lustini Philosophi et Martyris Opera. Rec. pro- 

legg. adnott. ac ver sione instr. etc. J. C. Th. Otto, 
Jenensis, Ph. Dr. Praefatus est L. F. O. Baum
garten-Crusius, Prof. Jen. Tom. I et II. Jenae, 
Mauke. 1842—43. 8maj. 5 Thlr. 2’/2 Ngr.

2. De lustini M. Scriptis et doctrina. Comment. 
praem. prim, ornata. Scr. J. C. Th. Otto. Jenae. 
Mauke. 1841. 8maj. 1 Thlr.

3. Justin der Märtyrer. Eine kirchen - und dogmen
geschichtliche Monographie von Karl Semisch, Diak. 
zu Trebnitz. Erster und zweiter Theil. Breslau, 
Schulz. 1840—42. Gr. 8. 4 Thlr. 20 Ngr.

"VVenn in früherer Zeit das Studium der Kirchenväter 
von Protestanten nur zu polemisch - dogmatischen 
Zwecken betrieben wurde, so hat auch hierin die neuere 
theologische Wissenschaft einen Umschwung zur Folge 
gehabt, durch welchen mit der veralteten Behand
lungsweise sogar der alte Name dafür, die Patristik, 
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in Vergessenheit gekommen ist. Und in der That, 
wenn dieser Name die Kunstfertigkeit bedeutet, diese 
oder jene kirchliche ünterscheidungslehre aus den 
Vätern zu beweisen, so kann er für den dermaligen 
Stand der Wissenschaft nicht mehr bezeichnend sein. 
An die Stelle jener Kunst ist die historische Unter
suchung getreten, welche die kirchlichen Schriftsteller 
unter dem Gesichtspunkt der geschichtlichen Entwicke
lung betrachtet und ihre Werke der historischen Kritik 
unterwirft. Einig in diesem gemeinsamen historischen 
Interesse, unterscheidet sich das Studium der Väter 
jetzt nur nach den verschiedenen Beziehungen, in die 
es zu andern wissenschaftlichen Zweigen der Theolo
gie, der neutestamentlichen Kritik, der Exegese und der 
Dogmengeschichte, gesetzt wird, und höchstens in den 
beiden zuerst genannten Disciplinen hat es noch etwas 
von seinem frühem Charakter, sofern seine Resultate 
zu apologetischen Zwecken benutzt werden. Mit der 
fortschreitenden Wissenschaft scheint es dagegen im
mer mehr in den hohem Disciplinen der Dogmenge
schichte und der christlichen Literaturgeschichte auf
gehen zu wollen. Diesem rein historischen Interesse 
an dem Gegenstand verdanken wir bereits eine schöne 
Reihe von Monographien über einzelne Kirchenväter, 
zu denen Neander’s tiefgemüthliches Eingehen in diese 
Schriftsteller, ihre Zeiten und Zustände, den Anstoss 
gegeben hat. Und wenn jenes wissenschaftliche Inter
esse auch im Anfänge von dem erbaulichen getrübt 
war und theilweise noch ist, so tritt es auf andern 
Seiten um so freier hervor, und gegen jene noch sub- 
jective Betrachtungsweise überwiegt immer mehr die 
objective Behandlung dieser geschichtlichen Erscheinun
gen, die jede Entwickelungsphase in ihrem wahren und 
ganzen Zusammenhänge erkennen will. Es versteht 
sich, dass damit auch die Anforderungen an eine mono
graphische Darstellung der Kirchenväter sich steigern, 
um so mehr, als ihr von der andern Seite auch die 
aus dem gleichem Interesse hervorgehende neuere 
Textkritik in zeitgemässen Ausgaben ihrer Werke zu 
Hülfe kommt. Wenn diese grösstentheils der mono
graphischen Behandlung der einzelnen Väter bisher erst 
nachgefolgt ist, so erklärt sich dieser umgekehrte Gang 
einfach daraus, dass für die Lectüre und das allge
meinere Studium ihrer Werke das Interesse durchjene 
Monographien erst wieder geweckt werden musste.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass unter 
diesen auch die Werke Justin s schon längst diese dop
pelte Bearbeitung verdient hätten, und sowol Hr. Semisch 
hat eine gute Wahl getroffen, dass er die Reihe der 
von ihm in Aussicht gestellten Monographien mit Justin 
begonnen hat, als auch die theologische Facultät von 
Jena, indem sie durch ihre Preisfrage vom J. 1839 zu 
den Arbeiten des Hrn. Otto Veranlassung gab. Justin, 
ehedem nur als der erste unter den noch vorhandenen 
Apologeten bekannt, hat in der neuesten Zeit ein be- 

j deutenderes Ansehen in dogmengeschichtlichen und hi
storischkritischen Untersuchungen erlangt, und muss 
noch mehr an Interesse gewinnen, je enger sich für 
die Forschung der Knoten der kirchlichen Entwickelung 
in der ältesten Zeit auf der Grenzscheide des apostoli
schen und patristischen Zeitalters zusammenzieht. Bis 
jetzt ist schon eine Anzahl wichtiger Stellen aus ihm in 
grössern Werken oder in einzelnen Abhandlungen viel
fach besprochen worden: sein Verhältniss zum Juden
christenthum , seine Kenntniss und sein Gebrauch von 
den schriftlichen Evangelien ist eine der Hauptfragen 
der historischen Kritik; und wenn es wahr ist, was 
Leo (Universalgcsch. I, S. 377 der 2. Aufl.) gesagt hat, 
dass erst die Resultate griechisch-philosophischer Bil
dung , welche dazu beitrugen, die christliche Lehre 
gerade in dem geographischen Bereiche griechischen 
Wesens nach der speculativen Seite auszubilden, dass 
diese erst der ältern griechischen Philosophie ihren welt
historischen Werth verleihen, so gewinnt Justin, wenn 
auch nur als Vorläufer dieser Epoche, sogar ein uni
versalhistorisches Interesse. Und dieses hat ja bereits 
auch H. Ritter in der Geschichte der Philosophie für 
ihn angesprochen.

Begnügen wir uns aber hier mit dem Wertlie, den 
Justin’s Schriften für die Kenntniss von der dogmati
schen Bildung und dem Besitzstände der Kirche seiner 
Zeit haben, so ist es schon in dieser Beziehung ein 
Verdienst, diese ältesten Überreste der patristischen 
Literatur einer neuen Bearbeitung unterzogen zu ha
ben , und die obenangezeigten Schriften können nur 
willkommen sein. Für eine Beurtheilung dessen, was 
die beiden Verff. darin geleistet haben, bieten sich vier 
verschiedene Seiten dar. Das Erste ist eine kritische 
Untersuchung über die Echtheit des Vorhandenen, die 
bei keinem Kirchenschriftsteller so nothwendig der 
monographischen Darstellung der Lehre vorausgehen 
muss, als bei Justin; das Zweite die Herstellung des 
Textes der wahrscheinlich echten Schriften. In letzte
rer Beziehung kommt natürlich nur Nr. 1 (Hrn. O.’s 
Ausgabe) in Betracht; was den erstem Punkt betrifft, 
so hat schon die jenaer hacultät ihre Frage ganz rich
tig so gestellt, vt quaestio critica de scriptis, quae lu- 
stini nomen prae se ferunt, Omnibus praemittatur: und 
auch Hr. Semisch, von dessen Arbeit der erste Theil 
kurz vor der Conunentatio des Hrn. O. erschien, hat 
die Nothwendigkeit beachtet, vor allen Dingen die Ju- 
stinische Hinterlassenschaft zu sichten, und dieser Frage 
einen grossen Theil seiner Untersuchung gewidmet. 
Zwei andere Punkte sind ferner an der monographi
schen Darstellung der Lehre in Betracht zu ziehen. 
Es kommt bei dieser jetzt nicht mehr blos darauf an, 
was in der urkundlichen Ermittelung und Darstellung 
der einzelnen Lehrsätze geleistet sei, sondern auch die 
weitere Frage ist dabei zu berücksichtigen, inwiefern 
dadurch zur lebendigen Anschauung gebracht worden 
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sei, welches Moment in dem Entwickelungsgange des 
Dogma überhaupt dem jedesmaligen Schriftsteller, hier 
also dem Justin, zukomme. Solche Monographien wol
len und können zwar nur Vorarbeiten sein für eine all
gemeine Dogmengeschichte; aber eben um dieses zu 
sein, müssen sie an den Entwickelungsgang der Kirche 
und ihres Dogma im Grossen anknüpfen.

Was nun den ersten Punkt betrifft, so ist man in 
üer Kritik der Justinischen Schriften kaum erst einig 
über die erste Grundlage, über den Maasstab nämlich, 
nach welchem die Echtheit oder Unechtheit der bestrit
tenen Werke gemessen werden kann. Zwar geht man 
gewöhnlich, wie auch unsere Verff. thun, von den Apo
logien aus, und mit Recht: denn, wenn .Iustin irgend 
«ine historische Stellung anzuweisen ist, so ist es die 
des Apologeten. Als solcher hat er zunächst der nach
folgenden Zeit einen bestimmten Eindruck hinterlassen, 
und seine Apologien enthalten zugleich am bestimmte
sten seine eigentümlichen religiösphilosophischen Ideen. 
Allein gerade dieser naheliegende Maasstab wird in 
der Kritik der übrigen Schriften ebensooft verlassen 
und bei Seite gestellt, als angewendet, und bei den 
kleinern Schriften die Übereinstimmung in einzelnen 
Ausdrücken und Gedanken mit dem ebenfalls sehr be
strittenen Dialog als ebenso gültiges Kriterium der 
Echtheit betrachtet, wie es die mit den Apologien sein 
muss, da doch unstreitig jene Übereinstimmung im Fall 
der Abweichung von den Apologien nur dazu dienen 
kann, die Echtheit des Dialogs aufs Neue in Frage zu 
stellen. Mit Beweisen für d’e Echtheit der Apologien 
hat sich Hr. (). nicht befasst, während Hr. Semisch die 
äussere und innere Gründe genügend darlegt, die letz
tem namentlich in einer Reihe von Stellen der ersten 
Apologie, welche von spätere Apologeten benutzt wor
den sind , nicht aber aus diesen zusammengcstoppelt 
sein können. Nur hätte der ..historische und dogmati
sche Gesichtskreis“ des Justin gerade hier näher be
zeichnet werden sollen, weil davon nicht blos das Ur- 
tlieil über diese, sondern noch weit mehr über die 
zweifelhaften Schriften abhängt. Ausführlicher sind 
beide Verff. über die Frage von der Abfassungszeit der 
Apologien. Die Entscheidug hängt bekanntlich von 
der Erklärung der Dedication der ersten Apologie ab, 
welche so lautet:

Avto'/.QGIOQi 1 iT(t> Aöytuvfp L4vt(oviv(o Ev-
KaiGUQi y.ai OvrlQiGGl[.ito vup, xai 

(ftXoooffW (Euseb. (f>t’KoGQ(pOv^ EAguooq (fVGU 
Vtw Motßov? tiGnotr^o, re gv-

‘PwpatMv.
Die darin enthaltenen Namen sind Antoninus Pius, 

Marc. Aurel und Lucius Verus. Da nun Antoninus Pius 
im J. 138 die Regierung antrat, und im J. 139 seinen 
Adoptivsohn Mark Aurel zum Cäsar ernannte, dieser 
aber in der Dedication noch keinen Titel führt, so ist 
klar, dass die Apologie innerhalb der genannten zwei 

Jahre geschrieben sein muss. Dieser Zeitbestimmung 
widerspricht im ganzen Buche nichts. Denn der Um
stand, dass Justin einmal (c. 46) dem Christenthum 
mmero rotundo ein Alter von 150 Jahren zuschreibt, 
will offenbar nichts besagen. Beide Verff. erklären 
sich daher auch für diese Zeitbestimmung. Den Ver
such Ritter’s (in einem breslauer Programm vom J. 1836), 
nach Sylburg’s Andeutung durch Umstellung der Worte 
KalcaQi xm (xul Kaioagi ...) in der Überschrift den 
Mark Aurel zum Cäsar zu machen, und dadurch die Ab
fassung der Apologie in eine spätere Zeit zu versetzen, 
wreist Hr. S. treffend und mit geschickter Benutzung 
römischer Inschriften zurück. In der That war auch — 
wie Hr. S. bemerkt — der Regierungsantritt eines so 
mildgesinnten Fürsten, wie Antoninus Pius, der geeig
netste Zeitpunkt zur Übergabe einer Schutzschrift für 
die Christen, und — können wir hinzusetzen — die 
Annahme einer spätem Übergabe ist insofern im Wider
spruch mit der Geschichte, als unter seiner Regierung 
die Christen so schonend behandelt wurden, dass zu 
jenem öffentlichen Schritte kaum eine Veranlassung 
vorhanden war. Was die Variante (cpiloGoyov) betrifft, 
für welche sich auch Neander erklärt hat, so scheint 
wenigstens Hr. S. sich auf die Seite des Eusebius zu 
neigen, während Hr. O. mit Maranus die Vulgata fest
hält. Offenbar ist das Letztere richtig. Eusebius wollte 
nur den Parallelismus der beiden Beinamen (ftkoooqov 
und ivGtßovg herstellen. Denn dass es ihm hier nicht 
um eine historische Berichtigung zu thun ist, sieht man 
aus Apol, II, 2, wo er im Widerspruch mit den Hand
schriften wirklich Katoagog 7u/.idt liest, also
dem nämlichen Lucius Verus (wie Hr. O. S. 18.19 be
weist) den Titel qiXoooqog beilegt. Jener Parallelismus 
ist aber gar nicht im Sinne der Stelle; denn nicht <pi- 
Iog. sondern KuIggqoq steht dem Eictßovg gegenüber, 
wie (pvGtt vup dem HGnoi/jTM. Durch KuIgg.q aber ist. 
der Vater des Lucius hinlänglich bezeichnet, weil Äüus 
Verus der erste war, der diesen Titel in der Bedeutung 
von Mitregent und designirtem Nachfolger führte. Auch 
ist kein Zweifel, dass bei einem so ganz gleichlauten
den Ausdruck das Ehrenprädicat beide Mal auf die 
nämliche Person zu beziehen sei. Ist diese an der 
zweiten Stelle (Apol. II, 2) der Sohn, so ist sie es auch 
in der ersten. In der zweiten aber erfordert wirklich 
der Parallelismus evoeßA, uqu den Dativ qi^OGoqej ganz 
unzweideutig. Nimmt man aber an dieser Lesart in der 
Überschrift deswegen Anstoss, weil dann Justin den 
acht- bis neunjährigen Knaben Luc. Verus zum Philo
sophen mache, so lässt sich dagegen nicht einsehen, 
wozu der Apologet denÄlius erus, der noch zu Lebzeiten 
Hadrian’s an Ausschweifungen gestorben war, mit diesem 
Titel beehren sollte. Auch muss dann die Verwechselung 
in denHandschriften um so sonderbarer erscheinen, da sie 
das Prädicat an der Stelle, wo es dem Va
ter gehören soll, dem Sohn — dagegen da, wo es 
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offenbar dem Sohn gebührt, dem Vater beilegen. Denn 
zur Zeit der Übergabe der zweiten Apologie war Lu
cius wenigstens um 20 Jahre älter geworden. Übri
gens, wenn man auch die Schmeichelei des Justinus in 
der ersten Stelle nicht mit Berufung auf das Zeugniss 
des Capitolinus („amavit — Lucius — in pueritia ver
sus facere"’) entschuldigen will, wie er selbst sie durch 
den Beisatz naiStiaq tgaarfj augenscheinlich zu rechtfer
tigen sucht, so darf man nicht vergessen, dass das 
Prädicat (pik6aog)o$ im Munde des Apologeten nicht so 
gar Viel besagen will, indem er es (Apol. II, 2) bei 
dem wirklichen Philosophen Mark Aurel fallen lässt, 
sobald diesem der höhere Titel tvotßTiq (Pius) vom Se
nat ertheilt ist; und dass die eigentliche Absicht der 
Schmeichelei vielleicht war, den Sohn eines Cäsars (den 
Lucius) dem eines Privatmanns, wie es sein Adoptiv
bruder Marcus war, nicht allzu sehr nachzusetzen.

In der Zeitbestimmung für die zweite Apologie ist 
Hr. O. ausführlicher, während Hr. S. sich auf seine 
Abhandlung in den „theologischen Studien“ (1835, 
Hft. 4, S. 914) beruft. Beide setzen sie in die Regie
rung Mark Aurel’s und zwar — nach der richtig ver
standenen Stelle Apol. II, 2 — mit Recht. Hr. O. 
nimmt als Todesjahr Justin’s 165 an; Hr. S. lässt das 
Jahr unbestimmt.

Mit den Apologien ist die Grundlage für die Kri- 
trik der Schriften gegeben. In dieser selbst aber gehen 
beide Verf. sehr verschiedene Wege, die wir zum Vor
aus kurz charakterisiren wollen. Das kritische Mate
rial liefern vorzugsweise dieProlegomena desMaranus. 
Hr. S. benutzt sie grösstentheils ohne sie zu nennen; 
was dagegen Hr. O. immer gewissenhaft beobachtet. 
Freilich schliesst der Letztere überhaupt sich mehr 
an Autoritäten an , während Hr. S. die Untersuchung 
immer von Neuem aufnimmt und durch die Einzelheiten 
durchführt. Es ist hierin der natürliche Unterschied 
des Studirenden, der in bestimmter Frist eine Preisauf
gabe löst, und des Gelehrten, der mit Musse und ge
höriger Erwägung aller kritischen Momente sein Ziel 
verfolgt. Nothwendig ergibt sich daraus der ganz ver
schiedene Werth beider Schriften. Auf der einen Seite 
Selbständigkeit und Consequenz in der Kritik; auf der 
andern Abhangikeit von namhaften Autoritäten. Hr. 
S. übt wirklich Kritik an seinem Schriftsteller, obgleich 
er in Beziehung auf zwei Justinische Werke apologe
tisch verfährt; während die Arbeit des Hrn. O. eine 
durchaus conservative Tendenz verräth, die auch solche 
Argumente nicht verschmäht, wie jas von Münscher 
entlehnte: quo paucwra supersunt christiana primorum 
saeclorum monumenta, eo magis cavendum est. ne haec 
inigua suspicione incerta reddantur, Demgemäss ver- 
theidigt er Alles, was nicht entschieden von sämmtlichen 
Vorgängern verworfen ist. Und dies sind natürlich 
nur Schriften, die unzweideutige Spuren einer spä
tem Zeit an sich tragen. Auch m der Form ist ein 
wesentlicher. Unterschied zwischen beiden Schriften. 
Hrn. S.’s Kritik hat Methode, sic untersucht zuerst das 
Verhältniss einer Schrift zum Charakter der Zeit und 
dann erst ihre Angemessenheit für den des Schriftstel
lers; sie trennt negativen und positiven Beweis immer
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genau, während Hr. O. blos gegen einzelne Angriffe 
licht. An Gelehrsamkeit fehlt es in der Commentatio 
des Hrn. O. nicht. Es ist ihm keine bedeutende Einwen
dung gegen die Echtheit der fraglichen Schriften ent
gangen , und immer führt er dagegen Widerlegungen 
aus neuern Dogmenhistorikern an, die aber zum Theil 
nicht ganz treffend oder wenigstens in dieser Kürze 
nicht überzeugend sind. So linden wir, um auf das 
Einzelne einzugehen, schon die Lange’schen Argumente 
gegen die Echtheit des Dialogs bei Hrn. O. (aus Mün
scher) nicht genügend widerlegt. Ganz anders bei Hrn. 
S. Gegen die Einwendung Wetstein’s, welche Hr. O. 
nur in einer Note kurz berührt, dass nämlich die alt- 
testamentlichen Citate im Dialog zum Theil auffallend 
von den LXX abweichen, beruft sich Hr. S. zwar auch 
auf Credner, welcher die Abweichungen durch die An
nahme einer vorjustinischen Überarbeitung der LXX, 
die auch von den spätem Übersetzern, Theodotion und 
Symmachus, benutzt worden sei, zu erklären gesucht 
hat, doch mit der Einschränkung, dass absichtliche 
Veränderungen der Citate durch die Abschreiber nicht 
ausgeschlossen werden, deren einige Hr. S. nach Ma- 
ranus (ohne diesen zu nennen) als ganz unzweifelhaft 
nachweist. Die Gründe Münscher’s gegen Lange ver
stärkt Hr. S. äusser der Nachweisung einer oft wört
lichen Benutzung des Dialogs durch Irenäus und Ter- 
tullian, noch besonders durch folgende Momente: 1) tov 
vvv ytvogsvov noktgov (c. 1 u. 10), gleich Apol. I, 31, 
von dem kaum vorangegangenen jüdischen Krieg; 2) die 
dogmatischen Ansichten des Dialogs; 3) die Berufung 
auf eine Stelle der ersten Apologie (Dial. c. 120 und 
Apol. 1, 26); 4) das Bekenntniss seines frühem Plato
nismus (ähnlich Apol. II, 12); 5) das entschiedene 
Zeugniss des Eusebius; 6) endlich die Übereinstimmung 
des Dialogs mit den Apologien in besondern Ligenlküm- 
lickkeiten, dergleichen sind: a) die Benennung der Evan
gelien durch anopvggovtvLia.Ta tmv utiootoXmv ; die Art 
der alttestamentlichen Citate; c) die Exegese einzelner 
Stellen, z. B. die messianische Beziehung von Gen. 49,11 
auf den Einzug in Jerusalem; d) historische Verstösse, 
z. B. dass Herodcs Antipas „König der Juden“ genannt 
werde; e) die gleichen apologetischen Beweismittel 
u. s. w. Auf die letztem legt Hr. 8. mit Recht weni
ger Gewicht, weil sie auch der ganzen Zeit gemein 
sein konnten ; aber dass er das gleiche mit der Über
einstimmung beider Hauptschriften Justin’s im Stil thut, 
können wir aus einem doppelten Grunde nicht billigen. 
Erstlich enthält gerade der Dialog die grammatischen 
Fehler der Apologien in ziemlicher Anzahl, und sowie sie 
ein Fälscher schwerlich angebracht haben würde; zwei
tens hätte die Zusammenstellung der stilistischen Eigen- 
thümüchkeiten jener beiden Werke einen sichern Maas
stab abgeben können für die Beurtheilung der zweifelhaf
ten Schriften, bei welchen gerade die Verschiedenheit der 
Schreibart ein Hauptmoment ist. Übrigens muss man 
zugestehen, dass Hr. S. die Echtheit des Dialogs bei
nahe zur Evidenz gebracht hat.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. BrocIihauS in teipjeig.
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Theologie.
Schriften von Otto und Semisch.

(Fortsetzung aus Nr. 68.)

In der Frage über die Integrität des Dialogs tritt 
Hr. S. auf die Seite von Grabe, den er aber ebenfalls 
nicht nennt; Hr. 0. dagegen zeigt hier seine conser- 
vative Stellung am entschiedendsten, indem er sich 
ganz an Maranus anlehnt, und mit dessen eigenen 
Worten die unverstümmelte Einheit des Dialogs ver- 
theidigt.

Was sodann die bezweifelten Schriften betrifft, so 
gehen beide Verff. nur noch soweit mit einander, als 
sie beide die Cohortatio ad Gentes (die Mahnrede, wie 
Hr. S. übersetzt) für echt halten. Die Beweise, die 
Hr. S. dafür anführt, sind bis auf einen einzigen Punkt 
für die Frage erschöpfend: sie nehmen auch beiweitem 
den grössten Raum (40 Seiten, die für den Dialog nur 
30) ein. Der erste betrifft den Katalog der Werke 
Justin’s bei Eusebius, in welchem der 16-yog naQaivtzi- 

unter dem’EZey/o^ versteckt sein soll, weil er wirk
lich nicht paränetisch, sondern durchgehends elench- 
tisch, eine Widerlegung der hellenischen Religion und 
Philosophie sei, und diese Tendenz mehre Male durch 
den Gebrauch des Wortes tlt^ttv andeute. Diese An
nahme wird bestätigt durch den Umstand, dass .Photius 
zwar auch nur einen 'Ebey/og anführt, aber an einer 
andern Stelle Aussprüche Justin’s citirt, welche sich 
nur noch in dem Äo/of naQatvtTiy.bg finden. Die Abän
derung des Titels erklären beide Verff. mit Grabe aus 
den Anfangsworten der Schrift: aQ/bfttvog Tijg nQog 
wpäg naQaivlGt(OQt ejn Ausdruck, der im Sinne des 
Verfassers nui den Zweck und den Schluss der Schrift, 
nicht ihren Inhalt bezeichne. Übrigens kommt der Ti
tel Äoy. naQaiv. schon bei Johannes von Damaskus vor. 
Man kann sich mit diesen Gründen zufrieden geben, 
um so mehr, als paränetische Schriften nach der Zeit 
Justin’s ziemlich häufig wurden und auch der fragliche 

MEltf/^g seinem letzten Zweck nach leicht unter diese 
Rubrik versetzt werden konnte; und somit wären die 
äussern Zeugnisse für die Authentie der „Mahnrede“ 
gesichert. Der häufige Gebrauch, den Cyrill von ihr 
macht, kann natürlich für die UrheberschaftJustin’s nichts 
beweisen; doch mag derselbe als Unterstützung für an
derweitige Zeugnisse gelten. Dagegen scheint die Über
einstimmung eines Fragments von Julius Africanus bei 
Eusebius (pr. ev. 10, 10) mit c. 9 der Coh. auf eine 

gemeinschaftliche Quelle zu führen. Nun aber die 
sprachlichen Gründe? Da klingt es doch gar zu apo
logetisch, wenn Hr. S. sich auf den vieldeutigen Ge
meinplatz beruft, dass der Stil des Menschen an den 
Fort- und Rückschritten des Individuums Theil nehme, 
dass derselbe in verschiedenen Lebens- und Bildungs
epochen auch ein verschiedener sei, und nur in selte
nen Fällen die stilistische Eigenthümlichkeit eines 
Schriftstellers gleich von vorn herein ein festes Ge
präge bekomme. Oder mit Hrn. O. auf die Bemerkung 
Grabe’s, dirersis temporibus et locis saepe diversum in 
modum auctores scribere. Wenn diese Berufung auf 
die Erfahrung hier etwas beweisen soll, so müssten 
erst solche Bildungsepochen in dem Leben Justin’s 
nach seiner Bekehrung nachgewiesen sein; nun hebt 
aber Hr. S. jeden Wechsel dieser Art in dem Lebens
gang Justin’s dadurch auf, dass er den einzigen mög
lichen Übergang, den vom Hellenismus zum Judaismus, 
oder umgekehrt, in demselben leugnet. Es kann mit
hin auch nicht von einem Wechsel des Stils in Folge 
seines Bildungsprocesses die Rede sein. In der An
wendung auf die fragliche Schrift aber verliert der 
obige Erfahrungssatz für Hrn. S. vollends alle Kraft, 
weil er selbst einerseits die gleiche dogmatische Bil
dung und Überzeugung in der Cohortatio wie in den 
Hauptschriften nachweist, also keine Verschiedenheit 
der Denkweise voraussetzt; andererseits aber die Ab
fassungszeit der Cohortatio für völlig unbestimmbar 
erklärt, und somit consequenterweise auf die Anwen
dung seines Canons verzichten muss. Anders ist dies 
freilich bei Hrn. O., welcher mit Maranus und Tillemont 
die Schrift Justin’s „dans le commencement de sa con- 
version“ setzt, und ihn nachher den Stil vernachlässi
gen lässt, pour s^occuper entierement au fond des cho- 
ses. Allein dies ist eben auch nur Voraussetzug, und 
es wird nirgend gezeigt, dass es dem Verfasser der 
Cohortatio weniger um den Grund der ,Sache zu thun 
gewesen sei, als dem der Apologien. Vielmehr scheint 
beiden die wahre oder göttliche (geoffenbarte) Philoso
phie der letzte nnd höchste Zweck zu sein. Was nun 
die Eigenthümlichkeiten des Stils, in der Cohortatio im 
Einzelnen betrifft, in deren Auseinandersetzung Hr. S. 
besonders ausführlich und genau ist, so vermisst man 
ungern die Vergleichung derselben mit den anerkann
ten Schriften in Absicht auf den Gebrauch der Parti
keln, worin sich doch Stilverwandschaft und Verschie
denheit des Griechischen auffallend zu zeigen pflegt.

naQatvtTiy.bg
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Wir machen hier nur auf die häufige Verwechselung 
der Partikeln o« und m (d ov und on pq), den unclas- 
sischen Gebrauch von dv und besonders des adverbia
len xav (in der Bedeutung „wenigstens“) aufmerksam, 
von dem Allen wir in den beiden Reden n^bg "EMqvag 
keine Spur bemerkt haben. Diese Art von Stilverderb
niss (der spätem, namentlich der kirchlichen Gräcität 
allerdings eigen) nimmt doch ein Schriftsteller nicht 
so leicht an, der vorher rein griechisch geschrieben 
hat. Wir können daher auch die Echtheit der Mahn
rede noch nicht für so völlig gesichert erklären, wie 
es Hr. S. thut (Hr. O. nicht ohne Berufung auf Au- 
gusti, de Wette, Credner und Baumgarten-Crusius, von 
denen der Letztgenannte im Campend, d. DG. I, p« 
82 sie vielmehr bezweifelt); so sehr wir übrigens an
erkennen, dass beide Verff., insbesondere Hr. S., die 
aus dem Inhalt entlehnten Einwürfe glücklich beseitigt 
haben. Nur das angeblich „entscheidende Moment“, 
das in der Variante ovx do(pa).eg statt ddvvaTov zu ei
nem platonischen Ausspruch liegen soll, können wir 
nicht anerkennen. Zwar hat die Apologie (II, 10) jene 
Variante, aber in der Mahnrede wird — was Hr. S. 
übersehen hat — derselbe Ausspruch genau so an
geführt (c. 38 extr.}: Jebv voijaai ptv toxi xdkwibv, 
ygdoai de ddvvar ov. Das ovx datpdkeg T^eito, c. 22, 
aber bezieht sich gar nicht auf jenen Ausspruch, son
dern auf die Nennung des Namens Moses, und es fol
gen ganz andere Stellen aus dem Timäus, welche 
Platon von Moses entlehnt haben soll.

Wenn es bei der Cohortatio blos die Sprache ist, die 
uns gegen die unbedingte Annahme ihrer Echtheit bedenk
lich machen muss, so kommt bei dem "kbyog n$bg 'Ellyac, 
einer kleinen Rede, worin der Verfasser seinen Über
tritt zum Christenthum rechtfertigt, auch der Stand
punkt desselben in Betracht. Und zwar hat diese Rede 
am meisten Ähnlichkeit in Sprache und Inhalt mit dem 
Briefe an Diognet, so sehr, dass beide Schriften ein
ander ergänzen, indem die Rede den negativen, der 
Brief den positiven Theil einer Empfehlung des Chri
stenthums von seiner moralischen Seite bildet. Dies 
weist auf einen tieferliegenden Unterschied hin, den 
beide Verff. der vorliegenden Werke unbeachtet gelas
sen haben. Justin gehört der Reihe derjenigen Kir
chenlehrer an, welche in dem Christenthum die Offen
barung einer Geheimlehre, einer absoluten Philosophie 
gesucht haben, und er trägt darum mit Recht unter 
ihnen den Namen des Philosophen. Er hat nicht nur 
den Philosophenmantel nicht abgelegt, sondern er ist 
auch als Christ Philosoph geblieben. . Andere Heiden 
sind ausschliesslich durch die Vortrefflichkeit und Rein
heit der Sittenlehre zum Christenthum hinübergezogen 
worden, sie legen geringen Werth auf den jüdischen 
Ursprung desselben und alle seine jüdischen Präceden- 
zen, selbst auf die messianischen Weissagungen, und 
keinen grössern auf die Philosophie. Der Verfasser 

der Rede rühmt es sogar am Christenthum, dass es 
keine Philosophen bilde. So wenig nun die erstere 
Art von Schriftstellern den sittlichen Charakter des 
Christenthums übersieht oder dem dogmatischen nach
setzt, so betrachten sie ihn doch als Ergebniss und 
Folge von dem letztem; während die andere Gattung 
die Göttlichkeit der Lehre auf ihre moralische Vortreff
lichkeit gründet und diese überall als Überzeugungs
grund voranstellt. Gerade dies thut nun sowol der 
Verf. des Ibyog n^bg'EW^vag als der des Briefes an 
Diognet. Der erstere zeigt die sittliche Verwerflichkeit 
der griechischen Mythologie und Philosophie, und grün
det darauf die Einladung, zum Christenthum überzutre
ten; der zweite macht die Vortrefflichkeit des letztem 
zum Gegenstand seiner Schilderung. Der Vortrag in 
beiden Schriften ist nicht blos in der rhetorischen Form, 
sondern auch in der Reinheit und Eleganz der griechi
schen Sprache, ja selbst in manchen Eigenthümlichkei- 
ten des Ausdrucks vollkommen gleich, wenn auch der 
Brief — wie es der verschiedene Gegenstand mit sich 
bringt — mehr Ruhe zeigt als die polemische Tendenz 
der Rede erlaubt. In der Verachtung und Abschätzung 
der heidnischen Idololatrie sind sie überdies völlig ein
verstanden und sprechen sich auf gleiche Weise aus. 
So nahe sich aber diese beiden Schriften stehen, so 
weit entfernen sie sich .in jeder Beziehung von den 
Justin’schen Werken. Von dem Brief an Diognet kann 
es nach Boehl’s und Hrn. S.’s Beweisen für ausgemacht 
gelten, dass er nicht dem Justin angehört (ob er gerade 
in ein früheres Zeitalter zu setzen sei, kann hier dahin 
gestellt bleiben). Aber auch in der Rede finden sich 
Spuren genug, welche auf einen andern Verfasser als 
Justin hinweisen, wie sic schon Herbig gesammelt hat. 
Es ist überdiess ein grosser Irrthum, wenn Hr. O. die 
Rede an die Griechen auf die Autorität des seligen 
Baumgarten - Crusius, diesmal gegen seinen sonstigen 
Führer Maranus, der darin unbefangener urtheilt, für 
Einerlei hält mit dem Zoyoj aAZog ngbg *'EH^vag bei 
Eusebius. Denn weder von den Streitfragen zwischen 
Philosophen und Christen noch von den Dämonen ist 
darin die Rede. Wenn auch sonst Justin die griechi
schen Götter für Dämonen erklärt, so sagt er dies 
wenigstens in der fraglichen Schrift nicht; und dass 
diese von der Götterlehre überhaupt handelt, macht 
sie noch nicht zu einer Schrift über die Natur der 
Bämonen. Was die Sprache betrifft, so ist es von 
der Rede und dem Briefe gar zu wahr, was der vor
sichtige Ellie Dupin von der Oratio und Cohortatio 
sagt: quoique leur Stile semble etre un peu different de 
celui de St. Justin, on peut pourtant les lui attribuer, 
sans lui faire aucun tort. Je weniger ihm Unrecht 
damit geschähe, destomehr den Schriften selbst. Sie 
sind offenbar zu gut für ihn. Bei der innern und äus- 
sern Verwandtschaft der Hede aber mit dem Briefe 
ist der entschiedene Antijudaismus des Briefs (dem 
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überdies auch die Rede huldigt? wie Hr. S. zeigte S. 
166) ein Beweis mehr gegen die Echtheit der erstem.

Was bei der Rede an die Griechen entschieden 
gegen ihre Herkunft von Justin spricht, dass ihr Inhalt 
nicht mit der Inhaltsangabe des Eusebius übereinstimmt, 
dasselbe trifft auch bei der kleinen Schrift govap- 

zu. Unter Monarchie verstehen die Väter sonst 
die göttliche Allmacht, als Grund der Schöpfung und 
Erhaltung der Welt, während die „Ökonomie“ die Ver
mittelung des göttlichen Wesens mit der Welt durch 
den Sohn und Geist begreift. Hier dagegen bedeutet 
Monarchie blos die Einheit Gottes im Gegensatz gegen 
den Polytheismus. Diese Einheit hat nun Justin dem 
Eusebius zufolge in seiner Schrift n. p. theils aus bib
lischen, theils aus heidnischen Schriftstellern bewiesen. 
Die noch vorhandene Schrift dieses Namens aber ent
hält nur Stellen aus den letztem, nämlich eine Anzahl 
unterschobener Verse von Äschylus, Sophokles, Or
pheus, Pythagoras? Philemon, Euripides, Menander, mit 
echten vermischt; aber nirgend eine biblische Beweis
stelle, und es lässt sich auch gar keine Lücke nach
weisen, wo diese (wie Grabe und Hr. O. meinen) aus
gefallen sein könnten. Im Gegentheil sagt der Verf. 
gleich im Anfang, dass er sein Thema anoSt^ti Ty lv. 
™vTo 7takaibv iGZOQtag TioiTjOii
voq beweisen werde. Da nun gerade die Monarchie 
ein stehendes Thema der ältesten Kirchenväter war, 
so ist Grund genug vorhanden, die Schrift einem an
dern Verfasser zuzuschreiben, als dem Justin, zumal 
auch noch Stilverschiedenheit (ein einziges Mal zav, 
aber richtig gebraucht beim Opt. im Nachsatz) und 
abweichende Gedanken hinzukommen. Wir müssen 
daher auch in diesem Punkt Hrn. S. beistimmen. Doch 
ist Ansicht und Tendenz der Schrift von der Art, dass 
sie nicht mit dem Aoyo? ngog "EMqvag und dem Brief 
an Diognet zusammengestellt werden kann, sondern 
einen Verfasser verräth, der, so unkritisch er auch in 
seinen Citaten ist, doch für seine Zeit ein gesunderes 
Urtheil über griechische Mythologie hat, indem er die 
griechischen Götter weder für Fetische, noch für Dä
monen, sondern für vergötterte Menschen erklärt.

So bleiben uns als unzweifelhaft echte Schriften 
Justin’s nur die Apologien und der Dialog, und etwa 
n°ch das Fragment über die Auferstehung; als zwei
felhaft die Cohortatio ad gentes. Ausgeschlossen aber 
würden durch die neuere Kritik die Rede an die Grie
chen, der Brief an Diognet und die Schrift über die 
„Einherrschaft Gottes“. Von den übrigen, offenbar 
unterschobenen Schriften, denen Hr. O. einige Capitel 
widmet, ist bei Hrn. S. gar nicht die Rede. Wie aber 
dem Justin so viele Schriften unterschoben werden 
konnten, dies erklärt sich hinlänglich aus dem doppel
ten Grunde], dass sein Name in jenem Zeitraum ziem
lich allein steht und er wirklich Schriften unter dem 

Titel einiger von den ihm mit Unrecht zugeschriebenen 
verfasst haben soll.

Wir kommen nun auf den zweiten Punkt, die Her
stellung des Textes, die das alleinige Verdienst des 
Hrn. O. ist. Und ein Verdienst ist es wirklich, sofern 
Hr. O. sich nicht begnügt hat, den Text des Maranus 
wieder abdrucken zu lassen, sondern mit Benutzung 
neuer Hülfsmittel ihn zu verbessern gesucht hat. Lei
der standen ihm äusser den Editionen nur zwei zu 
Gebot, und davon nur eins von Bedeutung. Das er
stere ist eine ungedruckte lateinische Übersetzung des 
Xoyog 7iqo<; "EU. und der Schrift -niQi aus dem
14. oder 15. Jahrh., in der Bibliothek zu Weimar, die 
aber zu frei ist, um überall auf die Gestalt des zum 
Grunde liegenden griechischen Textes schliessen zu 
lassen. Das andere ein nach allen Spuren trefflicher 
Codex in Strasburg, dessen Vergleichung und Beschrei
bung Hr. O. den Herren Reuss und Cunitz verdankt, 
denen auch seine Ausgabe des Justinus mitgewidmet 
ist. Allein auch dieser Codex enthält nur die zweifel
haften Schriften: die Cohortatio, die Oratio, de Mo- 
narchia, den Brief an Diognet und die entschieden un
echte moTitog; wie überhaupt die Mehrzahl der
noch vorhandenen Manuscripte. Nur ein Cod. Reg. 
und der Claromontanus enthalten nebst allen übrigen 
Schriften auch die Apologien und den Dialog, und zwar 
gehören beide zu Einer Familie. Die bessere Familie 
ist die der Codd. regg. 1. 2. 4, zu welchen Hr. 0. auch 
seinen Argentoratensis rechnet, sodass zur Herstellung 
des Textes in den unzweifelhaft echten Schriften viel 
weniger Material geboten ist,, als zur Emendation der 
bezweifelten und entschieden unechten. Dieser Umstand 
muss allerdings einen neuen Herausgeber einladen, 
auch die sehr bezweifelten Schriften in seine Samm
lung Justinischer Werke aufzunehmen. Übrigens ist 
Hr. 0. sowol in der Aufnahme als in der Anordnung 
der Justinischen Schriften der Benedictiner Ausgabe 
(Paris, 1742) treu geblieben, äusser dass er den Ap
pendix I (spuria J. opera) ausschliesst, und die Frag
mente vor die Acta Martyrii gestellt hat. Die Anord
nung ist nun diese, dass der erste Band enthält: Ora
tio et Cohortatio ad Graecos, de MiMfirchia Uber, 
ulrague Apologia; der zweite: Dialoges c. Tryphone, 
Epistola ad Diognetum, Fragmente depet ditoruni, Ada 
Martyrii.

Es lässt sich nichts dagegen einwenden, dass die 
Schriften, die einmal Justin’s Namen tragen und in den 
Kreis des Apologeten fallen? in eine Sammlung sämmt- 
licher Werke aufgenommen werden, wenn auch die 
Kritik Ursache findet? ihre Echtheit zu beanstanden. 
In Bezug auf den Brief an Diognet aber hätte der Her
ausgeber doch die gründliche Untersuchung des Hrn. 
S. beachten sollen, da diese Schrift keineswegs unter 
Justin’s Namen auf uns gekommen ist, und um so 
mehr, als Hr. 0. selbst praeeunte Marano gesteht, ni-
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hil hac in re saiis explorati constitui posse: was doch 
nichts anderes heissen soll, als dass es an aller Auto
rität für den Justinischen Ursprung fehlt. Wozu soll 
man aber ein fremdartiges Product in einer Sammlung 
nachführen, mit der es in gar keiner Verwandtschaft 
steht? Obgleich ein egregium antiquissimae mentis chri- 
Stianae monumentum, wie ihn Baumgarten-Crusius in der 
Vorrede nennt, steht der Brief doch nicht summo iure 
in dieser Gesammtausgabe Justinischer Producte. Und 
wenn diese, wie es ebendaselbst heisst, hauptsächlich 
eine parabilis editio sein soll, so ist diesem Bedürfniss 
in Absicht auf den Brief durch seine Aufnahme in die 
Sammlung der apostolischen Väter von Hefele Genüge 
gethan und der Brief dadurch Jedermann leicht zugäng
lich geworden. Die wenigen Emendationen und Bestä
tigungen einer bessern Lesart aus dem Cod. Argent- 
konnten ja auch auf anderm Wege zum Gemeingut 
gemacht werden.

Eine zweite überflüssige Zugab*e, die wenigstens 
nicht zur Käuflichkeit der Ausgabe beiträgt, ist die la
teinische Version. Hr. O. selbst muss das gefühlt ha
ben; nur drückt er sich verkehrt aus, indem er sagt: 
haud procul abfuit quin illam adderem. Es soll wol 
hsissen: abiicerem oder non adderem. Wenn er sich 
aber auf Thirlby’s Äusserung beruft, „Uber graecus 
sine versione editus quam cito vel in magnorum Docto- 
rum bibliothccis situm ducat, nemo nesclt'% so hätte 
ihn schon der Vorgang von Lommatzsch in der Aus
gabe des Origenes und Hefele’s in den apostolischen 
Vätern (deren erste blos griechische Ausgabe in kurzer 
Zeit vergriffen war) belehren können, dass wir nicht 
mehr in Thirlby’s Zeiten leben. Wer jetzt griechische 
Väter liest, der versteht sie gewiss auch ohne lateini
sche Version, und was sie etwa commentarii loco lei
sten soll, das kann füglich und zu grösserm Nutzen 
des Lesers in den Noten ersetzt werden. Übrigens 
muss bemerkt werden, dass Hr. O. die Übersetzung des 
Maranus mehrfach berichtigt und verbessert hat, was 
ihm diejenigen danken werden, die etwa noch eine la
teinische Version zur Seite des griechischen Textes 
wünschen.

Was die übrige Einrichtung dieser Gesammtaus
gabe betrifft, so spricht Hr. O. in den Prolegomenis 
zuerst von den frühem Ausgaben und Übersetzungen; 
dann von den Handschriften (über die pariser Hand
schriften interessante Bemerkungen von dem Professor 
und Bibliothekar Hase in Paris); ferner setzt er den 
Plan seiner Ausgabe auseinander und theilt endlich die 
Argumenta Ubrorum nach Maranus mit. Man vermisst 
hier eine kurze Rechtfertigung der Aufnahme bezwei
felter Schriften um so mehr, als durch die Untersu
chungen des Hrn. S. die Resultate der vorausgegange
nen Commentatio des Herausgebers jedenfalls sehr 
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wankend gemacht worden sind, und man wundert sich 
billig, dass gar keine Rücksicht auf diese kritische 
Arbeit genommen ist. Ebenso wäre eine etwas wei
tere Erörterung der Grundsätze, nach welchen der 
Text behandelt wurde, zu wünschen gewesen, zu wel
cher ebenfalls Hr. S. im ersten Theil seiner Monogra
phie, S. 205 f., Veranlassung gegeben hat. Mit Recht 
nimmt Hr. O. zumal für die Hauptschriften, deren Text 
nur auf zw’ei, überdies gleichartigen Handschriften be
ruht, die Freiheit der Conjectur in Anspruch, wo diese 
einen angemessenen Sinn und einen dem Schriftsteller 
geläufigen Ausdruck darbietet, und tadelt es an Mara
nus, dass er wie andere ältere Herausgeber aus Ängst
lichkeit oder Unkenntniss des Griechischen eine falsche 
Lesart stehen gelassen und die bessere höchstens in 
den Noten angebracht habe. Von dieser Freiheit, glau
ben wir, hätte ein jetziger Herausgeber noch mehr 
Gebrauch machen dürfen, als Hr. 0. wirklich gethan 
hat, und es wäre der passende Ort gewesen, sich in 
der Einleitung über die allgemeinen Grundsätze des 
kritischen Verfahrens in Bearbeitung der Kirchenväter 
mit dem theologischen Publicum zu verständigen. Ab
gesehen von den Solöcismen dieser Literatur, wird man 
darüber einverstanden sein, dass es keine besondere 
Grammatik der Kirchenväter gibt, mithin auch der Text 
ihrer Schriften nach den Grundsätzen der allgemeinen 
griechischen Grammatik zu beurtheilen und nöthigen- 
falls zu berichtigen ist. Sie schrieben griechisch oder 
wollten es schreiben, 1) weil sie die alten Classiker lasen, 
2) weil sie griechisch (nichthebräisch-griechisch) spra
chen, 3) grösstentheils für geborene Griechen schrie
ben, 4) weil sie es aus lauter Ehrfurcht gar nicht ge
wagt hätten, den Stil der neutestamentlichen Bücher 
nachzuahmen. Allerdings haben sie die Eleganz der 
Sprache verschmäht, weil sie die schmucklose Einfach
heit der Bibel bewunderten; aber wenn Tatian (c. Graec. 
c. 29) diese Bewunderung ausspricht, so folgt daraus 
noch lange nicht, dass er die biblische Schreibart 
nachahmen wollte. Auch Justin, so sehr er Schmuck 
und Kunst der Rede verwirft und die Einfachheit der 
prophetischen Sprache weit über die Platonische Be- 
redtsamkeit setzt, denkt nicht daran, anders als einfach 
griechisch, d. h. nach der Syntax der spätem griechi
schen Literatur zu schreiben. Daraus, dass Justin un
rhetorisch und oft unlogisch ist, wiewol ihn auch in 
dieser Hinsicht Hr. S. über Gebühr harabsetzt, folgt 
nicht, dass er auch ungrammatisch sein musste. Es 
kann daher keine Frage sein, ob wirkliche Verstösse 
gegen die Syntax, wo sie nicht durch richtigere Er
klärung gehoben werden können, also nur scheinbar 
sind, verbessert werden dürfen.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 71.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERAT! R-ZEITI AG.
Vierter Jahrgang. M 70. 22. März 1845.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Archaeologia, or miscellaneous tracts relativ g to antiquary, 

published by the Society of antiquaries of London. Vol. XXX. 
London, Payne and Foss. 1844. 4. Inhalt: 1) Copie des In- 
ventarium des Erzbischofs von Canterbury Matthew Parker (gest. 
1577), des Gründers der ältesten antiquarischen Gesellschaft 
in England. 2) JohnM. Kemble, Bemerkungen über den runi- 
schen Obelisk in Ruthwell, über ein angelsächsisches Gedicht; 
The dream of the Holy-Rood, und über eine Runeninschrift in 
Chertsey. 3) Bericht über die Ausgrabung der Gräber zu Breach 
Downs in der Grafschaft Kent, von Lord Albert Cuningham, 
mit Bemerkungen von Ackermann. 4) Ackermann, über die durch 
Matthew Bell veranstalteten Ausgrabungen zu Iffins - Wood 
bei Canterbury. 5) John Gage Rokewode über die Sculptur- 
bilder in der Kirche zu Kilpeck (Herefordshire). 6) J. Bruce 
über den Process gegen Lord Vaux, Thomas Tresham, William 
Catesby, zur Zeit der Königin Elisabeth wegen Aufnahme des 
Jesuiten Campion. 7) Brief von Hudson Gurney mit acht pu- 
nischen in der Gegend des alten Karthago gefundenen In
schriften. 8) Zwei Briefe von George Godwin über die auf 
Mauersteinen des Mittelalters angebrachten Zeichen. 9) Alb. 
Way über eine Sepulcralinschrift zu Hodgerley (Buckinghamshire). 
10) George Butler über die Ruinen einer römischen Villa zu 
Gayton bei Northampton. II) Roach Smith über die bei Sand
wich in der Grafschaft Kent gefundenen Alterthiimer. 12) Lord 
Alb. Cuningham, Beschreibung einer antiken goldenen Schmuck
sache aus Irland. 13) Capitän Nepeau über die Ausgrabungen 
auf Ile des sacrifices nordwestlich von Amerika. 14) Alb. Way 
über eine vom Kaiser Heinrich II. der Kathedrale zu Basel ge
schenkte goldene, mit Figuren gezierte Altarplatte. 15) J. Bruce 
über falsche Angaben verschiedener Schriftsteller über Thomas 
More. 16) Briefe an Henry Wiltherington, Marschall von Ber
wick, vom Nov. 1581 bis Nov. 1592, die sich in dem Thurm 
zu London befinden, mitgetheilt von Rob. Porrett. 17) C. J. 
Richardson, Zeichnung und Beschreibung der Thiiren aus Sandel
holz zu Somnath. 18) Sam. Birch über die Marmor aus Xan
thos im britischen Museum. 19) Th. Wright über die politi
sche Stellung der Landbauer in England während des Mittel
alters. 20) Rich. Garnett über die östliche Grenze der anto- 
ninischen Mauer. 21) Baron Clemenz Aug. v. Bode über die 
neuerdings zu Asterabad in Persien, südöstlich vom kaspischen 
Meere, eröffneten Graber. 22) G. Stephens, der König der 
Vög«L ein angelsächsisches Gedicht des 10. oder II. Jahrh. 
23) Rob. Porrett über eine steinerne im Graben des Thurms 
zu London gefundene Kugel- 24) J. Sydenham über die in 
Dorsetshire gefundenen Vasen. 25) E. Nepeau, Zusätze zu 
seinem Berichte über die Antiquitäten auf ne des sacrifices. 
26) S. Birch Über eine Vase im britischen Museum, auf wel
cher der Kampf des Hercules und der Juno dargestellt. 27) 
G. Stephens, Fragmente in Prosa und Versen ans einem Manu- 
script der Bibliothek in Stockholm, in Beziehung auf Medicin. 
28) Pearsall, Beschreibung des Grabmals des Bischof Hallum 
»n der Kathedrale zu Constanz. 29) Th, Wright über die Aus

grabungen und Aufsuchungen der Alterthiimer während des 
Mittelalters, mit Abschrift eines Tractats: De sculptuns lapidum, 
aus einem Manuscript der Harleianischen Bibliothek. 30) Jabez 
Allies über eine Graburne und andere Antiquitäten, welche zu 
Scarborough gefunden worden sind und im städtischen Museum 
daselbst bewahrt werden. 32) Briefe des Königs Eduard VI. 
mit historischen Bemerkungen von J. G. Nichols. 33) Briefe 
von Will. Roots über Gegenstände verschiedener Zeitalter, die 
am Ufer der Themse bei Kingston und Hampton Court ge
funden wmrden sind. 34) A. Way über eine für die Topo
graphie Londons merkwürdige Karte des Grafen von Bedford 
aus dem Jahre 1570. 35) J. G. Nichols über die Verbindung, 
welche sonst zwischen den Corporationen der Fischhändler und 
der Goldschmiede in London bestand. 36) Ed. Blore, Be
schreibung des Refectorium des Priorats zu Great Malvern. 
Anhang über andere der Gesellschaft mitgetheilte Abhandlungen.

Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino. 
Serie seconda. Tomo IV. Torino, 1844. 4. Classe delle 
scienze morali, storiche e filologiche’. Costanzo Gazzera, Me
morie dei Tizzoni conti di Desana, e notizia delle loco monete. 
Pier Vittorio Aldini, Intorno al tipo ordinario delle antiche 
monete librali romane dissertazione.

Classe delle scienze fisiche e matematiche: Gius. Gene, Notizia 
storica de’ lavori nell corso dell’ a. 1841. L. F. Minabr e a, 
Discours sur la vie et les ouvrages de chev. Georges Bidone. 
Eug. Sismonda, Monografia degli echinidi fossili del Piemonte. 
Aug. Sismonda, Osservazioni geologiche sulle Alpi maritime 
e sugli Appennini Liguri. J. Zanardini, Synopsis algarum 
in mari adriatico hucusque collectarum, cui accedunt monographia 
siphonearum, nec non generales de algarum vita et structura dis- 
quisitiones. Rob. de Visiani, Sopra la gastonia palmata di 
W. Roxburg proposta quäl tipo di un nuovo genere nella fa- 
miglia delle araliacee. Gius. Lavini, Ricerche sopra una pol- 
vere depositata da una neve di color russo caduta nelle vallate 
di Vegezzo, mandamente di Santa Maria Maggiore, prefettura 
di Domodossola. J. de Notaris, Algologiae maris ligustici 
specimen. Angelo Abbene e P. Ant. Borsarelli, Del gaz 
idrogeno antimoniato, antimoniuro d’idrogeno. Ch. Ign- Giulio 
sur la torsion des fils metalliques et sur l’elasticiU des resorts en 
helices. Eug. Sismonda, Appendice alla Monografia degli 
echinidi fossili del Piemonte.

Tome V. Classe delle scienze morali etc.. Carlo Bon- 
Compagni, Notizie sulla vita di Severino Boezio e sulla sto- 
ria de' suoi tempi. Spiritu Fossati, De Rattone nummorum, 
ponderum et mensurarum in Galliis sub primae et secundae stir- 
pis regibus. Gius. Ans. llarione Spitalieri di Cessole, Notizie 
sul monumento dei trofei d’Augusto di Torbia e sulla via Giulia 
Augusta. Giulio Cordero de’ conti di S. Quintino, Notizia 
ed osservazioni sopra alcune monete battute in Pavia da Ardoino, 
marchese d’Ivrea e re e dall’ avo di lui, il re Beren-
gario II. Giul. C. d. c. di S. Quintino, Della Parte do- 
vuta agli Italiani netto studio delle monete battute nel corso dei 
seculi XIII e XIV nelle provinzie meridionali del! impero greco 
in Europa, col tipo dei denari tornesi.
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Classe delle scienzefsiche etc. Gius. Gene, Notizia istorica 

dei lavori nel corso dell* a. 1842. Joh. Meneghini, Mono- 
graphia nostochinearum italicarum. Cor. Vittadini, Mono- 
graphia lycoperdineorum. F. D. Botto, Experiences sur les 
rapports entre l’introduction electromagnetique et Vaction electro- 
chimique, suivies de considerations sur les machines electromagne- 
tiques. Fr. Baldassini, Sulla emissione di un liquido colo- 
rante per parte dei molluschi, e sulla causa produttrice della sim- 
metrica ed uniforme sua distribuzione nella superfeie delle con- 
chiglie. J. Plana, Memoire sur la chaleur de gaz permanent. 
Luigi Colla, Illustrazione della portulaca Gilliesii corredata 
dell’ analisi chimica comparativa colla portulaca oleracea. Mas- 
sim. Spinola, Dei Prioniti e dei coleotteri ad essi piii affini. 
Angelo Sismonda, Osservazioni geologiche sui terreni delle 
formazioni terziaria e cretacea in Piemonte. Louis Colla, Ob- 
servations sur la famille des rutacees, sur le genre correa et for- 
mation du nouveau genre autommarchia.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 

2. Dec. v. J. Ang. Cauchy über einige auf die endlichen Dif
ferenzen bezügliche Formeln. Maisonneuve über Enterotomie 
des Dünndarms bei Verwachsung dieses Organs. Martini über 
den allgemeinen Einfluss der Secretion auf den animalischen 
Organismus. Peltier über die elektrische Natur der Wasser
hosen. Am 9. Dec. Pellouze über die Milchsäure. Cauchy über 
Anwendung neuer Formeln auf die Astronomie. Chasles, geo
metrische Construction der Amplitüden in den elliptischen Fun
ctionen. Ed. Collome über Fels entnimm er und erratische Blöcke 
in dem Thale Saint-Amarin. de Caligny über eine hydraulische 
Maschine. E. Kopp über das Benjoin. H. Ledru über die von 
ihm erfundenen Röhren, tuyaux etires ä froid. In der Corre- 
spondenz H. Rose über zwei neue Metalle Pelopium und Nio
bium in den Tantaliten aus Baiern und Nordamerika. (Diese 
zwei neuen Metalle sind sehr analog dem Tantal, und bilden 
mit demselben wahrscheinlich eine der chemischen Trias ent
sprechende Gruppe.) A. Chevallier, von der Wirkung der 
Kohle auf metallische (metallsalzige) Auflösungen. K. Bernard 
und K. Barreswil über die chemischen Erscheinungen der Ver
dauung. Meisens über die Sauerheit des Magensaftes. Natalis 
Guillot über die Kohle, welche sich in den Lungen der Men
schen während des reifen und spätem Alters bildet. Meisens, 
chemische Untersuchungen über die Materie der Melanosen. 
Desor über die Bewegung der Gletscher. Chazallon über die 
Errichtung eines Mareographs in Toulon. Forbes über die Be
fähigung des Auges sich für Auffassung von Gegenständen in 
sehr verschiedenen Distanzen zu formen. Faye, die elliptischen 
Elemente des zu Rom entdeckten Kometen. Person über die 
Verrückung des Nullpunktes der Thermometer. Selligue über 
Explosionen der Knallgase« Am 16. Dec. L. Elie de Beaumont 
über das Verhältniss der allmäligen Erkaltung des Erdballs und 
seiner Oberfläche. A. Cauchy über eine merkwürd'je Erwei
terung, welche man den früher aufgestellten neuen Formeln 
geben kann. Cauchy über einige Fundamentalsätze der Be
rechnung der Reste und über die Theorie der besondern be
stimmten Integralen. Leon Dufour, anatomische und physiolo
gische Studien über die Zweiflügler aus der Familie der Pupi- 
paren. A. Baudrimont und Martin-Saint-Ange über die Em- 
bryonen-Entwickelung der Thiere. Der Embryo athmet, wie 

das erwachsene Thier während seiner Entwickelung, indem aus 
der ihn umgebenden Luft der Sauerstoff absorbirt und Stick
stoff wie Kohlensäure ausgeathmet Iwird. Amussat über die 
Verletzungen der Blutgefässe. Pouchet über den Fortgang und 
Zustand der Samenflüssigkeit in den weiblichen Zeugungsorga
nen der Säugethiere, nach Stunden beobachtet. Peltier über 
einige beobachtete Anomalien in den elektrischen Erscheinungen 
des Blitzes. Bonjean über den Mutterkornbrand bei zwei Kna
ben nach dem Genuss von Mutterkorn-Brod. Am 23. Dec. 
A. Cauchy über die vielfachen Reihen und die von ihm be
nannten series modulaires. Cauchy über die complementären 
Functionen. Pouillet über ein. Mittel die kleinste Zwischenzeit 
wie beim Druck elastischer Körper, der Entzündung des Pul
vers zu messen, und über ein Mittel die Intensitäten der elektri
schen Ströme zu messen. Pissis über die Verhältnisse in der 
Form der Gestade und der Richtung der Bergketten. Dufre- 
noy über die Colorirung der geographischen Karten durch Li
thographie. v. Humboldt, Mittheilung von Ehrenberg’s For
schungen über die Infusorien. E. Martin, Bemerkungen über 
Beaumont’s Abhandlung von der Abkühlung der Erdmasse. 
Robert über Anoplotherium leporinum in den untersten Tertiär- 
Lagern zu Paris. Am 30. Dec. Milne-Edwards, Beobachtung 
der Entwickelung der Anneliden, angestellt an den Küsten von 
Sicilien. Serres, Vergleichung der Embryonen-Entwickelung in 
Wirbelthieren und wirbellosen Thieren. A. Cauchy über die 
Convergenz multiplicirter Reihen. G. Chancel über die Pro- 
ducte der trockenen Destillation des buttersauern Kalkes. J. A. 
Rochaux über die Structur und die Krankheiten der Lungen. 
Desbordeaux über die galvanoplastische Versilberung des Stahls. 
L. Türck über die Natur und die Behandlung des Typhus.

Literarische Nachrichten.
Von dem Verzeichnisse der Handschriften der königl. Bi

bliothek in Paris ist der sechste Band erschienen: Les manu- 
scrits fran^ais de la bibliotheque du Roi, leur histoire etc. par 
A. Paulin Paris. (Tome VI. Paris, Techener. 1845. 8.) Er 
enthält die Beschreibung von 99 Handschriften Nr. 7170—7224, 
welche meistens der altfranzösischen Poesie zugehören. Die 
vollständigem Notizen betreffen den Renard von Montauban 
und den Girard von Roussillon, die Chansons de geste d’An- 
tioche, du Chevalier au cygne, die Poesien von Froissart, von 
Eustache Deschamps. Auf S. 48 100 gibt der Verfasser ein 
Verzeichniss aller Chansons des 12. und 13. Jahrh., die sich 
in der königl. Bibliothek befinden, mit den Anfängen der Ge
dichte.

Die botanische Abtheilung des k. k. Naturaliencabinets in 
Wien wird von nun an getrennt, doch in Vereinigung mit dem 
botanischen Garten bestehen. Dazu ist ein eigenes Gebäude 
mit acht grossen Zimmern und einem Saale für Vorlesungen 
und die Bibliothek erbaut worden. Prof. Endlicher wird dem 
reichhaltigen Herbarium als Director vorstehen. Derselbe hatte 
früher seine eigene ausgezeichnete Sammlung exotischer Pflan
zen dem Museum als Geschenk einverleibt, und erhöht sein 
Verdienst jetzt durch Schenkung seiner an kostbaren botanischen 
Werken reichen Bibliothek. Als Custos ist bei dem Herbarium 
Dr. Fenzl, ausserdem ein Adjunct und Praktikant angestellt. 
Auch der zoologischen und der mineralogischen Abtheilung sol
len besondere Gebäude errichtet werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 1*. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocW*»®8 in Leipzig«



279

Intdlig^enzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l’/2 Ngr. berechnet.)

Verzeiclmiss
der auf der Universität zu Jena für das Sommerhalbjahr 

1845 angekündigten Vorlesungen.

Dw am W. Kipxvt, Aw Schluss am &. Se^t.

Theologie.
Encyklopädie und Methodologie der Theologie tragen vor 

Lic. Kimmel und Lic. Dr. ph. Otto. Einleitung ins A. T. 
GKR. Dr. Hoffmann. Neutestamentalische Hermeneutik Lic. 
Kimmel. Die Psalmen erklärt Prof. Dr. Stickel. Jesaias GKR. 
Dr. Hoffmann. Die Evangelien des Matthäus, Marcus und Lu
cas Lic. Kimmel und Lic. Dr. ph. Otto. Das Evangelium und 
die Briefe Johannis Prof. Dr. Grimm. Die Briefe Pauli an die 
Corinther und Thessalonier Prof. Dr. Rückert. Die Apokalypsis 
Lic. Dr. ph. Stieren. Einzelne Stellen der h. Schrift in homi
letischer Beziehung KR. Dr. Schwarz. Die Erzählungen der 
Evangelien über Christi Leiden, Tod und Auferstehung Prof. 
Dr. Grimm. Paulinische Theologie trägt vor Prof. Dr. Rückert. 
Das Leben Jesu GKR. Dr. Hase. Symbolik Prof. Dr. Rückert 
und Lic. Kimmel. Patrologie Lic. Dr. ph. Otto. Dogmenge
schichte Lic. Dr. ph. Stieren. Der Kirchengeschichte ersten Theil 
Derselbe. Der Kirchengeschichte zweiten Theil GKR. Dr. Hase 
und Prof. Dr. Lange. Biblische Antiquitäten Prof. Dr. Stickel. 
Katechetik KR. Dr. Schwarz. Das theologische Seminarium 
leitet GKR. Dr. Hoffmann. Das homiletische und katechetische 
Seminarium KR. Dr. Schwarz. Eine exegetische Gesellschaft 
Lic. Kimmel. Theologische Gesellschaften Lic. Dr. ph. Stieren 
und Lic. Dr. ph. Otto. Examinatorien über Dogmatik und 
Dogmengeschichte halten Prof. Dr. trange und Prof. Dr. Grimm.

Jurisprudenz.
Encyklopädie und Methodologie trägt vor Dr. Gerber. In

stitutionen OAR. Dr. Danz und Prof. Dr. Fein. Pandecten 
Prof. Dr. Schmidt. Erklärung einzelner Stellen der Pandecten 
Prof. Dr. Fein. Geschichte des römischen Rechts OAR. Dr. 
Walch, OAR. Dr. Danz und OAR. Dr. Heimbach. Völkerrecht 
H. und JR. Dr. Michelsen. Allgemeines und deutsches Staats
recht GR. Dr. Schmid. Geschichte des deutschen Reichs und 
Rechts Dr. Gerber. Deutsches Privatrecht H. und JR. Dr. Mi
chelsen. Deutsches Privat- und Lehnrecht Prof. Dr. Luden. 
Lehnrecht H. und JR. Dr. Michelsen. Kirchenrecht Derselbe. 
Criminalrecht Prof. Dr. Luden und OAR. Dr. Schüler. Literär- 
geschichte des Rechts im Mittelalter OAR. Dr. Walch. Deut
schen gemeinen Civilprocess GJR. Dr. Guyet. Referirkunst Der
selbe und Prof. Dr. Schnaubert. Pandectenpracticum leitet Prof. 
Dr. Schnaubert. Processpracticum GJR. Dr. Guyet. Das juri
stische Seminarium OAR. Dr. Danz und Prof. Dr. Luden. Exa
minatorien über Pandectenrecbt halten Prof. Dr. Schnaubert und 
Dr. Gerber.

jyiedicin.
Encyklopädie und Methodologie trägt vor Prof. Dr. Grabau. 

Anthropologie Derselbe. Vergleichende Anatomie Prof. Dr. Renner. 
Physiologie des menschlichen Körpers Hofrath Dr. Huschke. 
Anatomie und Physiologie der Sinnorgane Prof. Dr. Grabau 
Specielle Pathologie und Therapie ersten Theil Prof. Dr. Haeser; 
zweiten Theil GHR. Dr. Succow und GHR. Dr. Kieser. All

gemeine Chirurgie GHR. Dr. Stark. Akiurgie und Akologie 
Prof. Dr. Schömann. Die Lehre vom Verbände Derselbe. Phar- 
macologie Prof. Dr. Haeser und Prof. Dr. Grabau. Theorie der 
Geburtshülfe Prof. Dr. Martin. Gerichtliche Arzneikunde GHR. 
Dr. Stark. Die Lehre von den Krankheiten der Knochen und 
Gelenke der Hausthiere Prof. Dr. Renner. Die Lehre von den 
Krankheiten der Hausthiere und der schädlichen Thiere Der
selbe. Die Übungen der Klinik im Landkrankenhause leiten 
GHR. Dr. Succow und GHR. Dr. Stark. Die geburtshülfliche 
Klinik GHR. Dr. Stark und Prof. Dr. Martin. Medicinisch- 
chirurgisch-opthalmologische Klinik GHR. Dr. Kieser.

Philosophie.
Encyklopädie der Philosophie und Ethik trägt vor Prof. 

Dr. Scheidler. Psychologie und Logik GHR. Dr. Bachmann, 
GHR. Dr. Reinhold, Prof. Dr. Mirbt, Prof. Dr. Apelt. Meta
physik Prof. Dr. Mirbt. Metaphysik und Religionsphilosophie 
GHR. Dr. Bachmann. Ethik und Naturrecht GHR. Dr. Rein
hold. Naturrecht Prof. Dr. Scheidler. Geschichte der Philo
sophie GHR. Dr. Reinhold. Die Lehren Schelling’s und Hegel’s 
Derselbe.

Mathematik.
Reine Mathematik trägt vor Prof. Dr. Schrön. Arithmetik 

in Beziehung auf Stöchiometrie Dr. Schlömilch. Analytische Geo
metrie Derselbe. Praktische Geometrie Prof. Dr. Schrön. Theorie 
der bestimmten Integralen Dr. Schlömilch. Populäre Astronomie 
Prof. Dr. Snell und Prof. Dr. Schrön. Mathematische Natur
philosophie Prof. Dr. Apelt. Arithmetische wnd stöchiome
trische Übungen leitet Prof. Dr. Schrön; die mathematische Ge
sellschaft Dr. Schlömilch.

Naturwissenschaften.
Physikalische und geognostische Geographie trägt vor Prof. 

Dr. Schmid. Mineralogie und Krystallographie Prof. Dr. Snell. 
Allgemeine Mineralogie und Geognosie Bergt. Dr. Schüler. All
gemeine und auf Chemie angewendete Mineralogie und Geo
gnosie Prof. Dr. Succow und Bergr. Dr. Schüler. Mineralo
gische Übungen leiten HR. Dr. Wackenroder und Bergr. Dr. 
Schüler. Ein geognostisches Seminarium Bergr. Dr. Schüler. 
Allgemeine Botanik lehren GHR. Dr. Voigt, Prof. Dr. Lange- 
thal, Prof. Dr. Schleiden. Allgemeine und specielle Botanik 
Prof. Dr. Koch. Medicinisch-pharmaceutische Botanik GHR. 
Dr. Voigt. Ökonomische Botanik Prof. Dr. Langethal. Phy
siologie der ökonomischem Pflanzen Derselbe. Phytochemie und 
Phytophysiologie Prof. Dr. Schleiden. Analytisch - botanische 
Übungen leitet Prof. Dr. Schleiden. Praktische botanische Übun
gen GHR. Dr. Voigt. Botanische Excursionen erselbe und Prof. 
Dr. Schleiden. Physik lehrt Prof. Dr. Succow. Die Theorie des 
Lichts und der Farben Prof. Dr. Snell. Den mathematischen 
Theil der Optik Prof. Dr. Schmid- Allgemeine Chemie GHR. 
Dr. Döbereiner und Prof. Dr. Artus. Analytische Chemie HR. 
Dr. Wackenroder. Phytochemie Derselbe. Zoochemie und Anthropo- 
chemie Derselbe. Chemie der organischen Körper Prof. Dr. Xrtut. 
Ökonomisch-technische Chemie GHR. Dr. Döbereiner. Technische 
Chemie Prof. Dr. Succow und Prof.Dr. Artus. Gerichtliche Chemie 
HR. Dr. Wackenroder und Prof. Dr. Artus. Pharmacie Prof. 
Dr. Artus. Pharmakognosie Prof. Dr. Schleiden. Physikalisch
chemische Übungen leiten GHR. Dr. Döbereiner und Prof. Dr.



280
Succow. Chemische und chemisch-pharmaceutische Übungen 
HR. Dr. Wackenroder und Prof. Dr. Artus. Physikalisch-chemisch- 
physiologische Übungen Prof. Dr. Hüser, Prof. Dr. Schleiden, 
Prof. Dr. Schmid. Chemisch - pharmaceutische Examinatorieq 
halten HR. Dr. Wackenroder und Prof. Dr. Artus. Die Fer
tigung und den Gebrauch meteorologischer Instrumente lehrt 
Dr. Körner.

Staats-, Kameral- und Gewerbwässenschaften.
Encyklopädie der Kameral- und Staatswissenschaften GHR. 

Dr. Schulze. Politik Prof. Dr. Scheidler. Constitutioneile Politik 
Prof. Dr. Fischer. Polizeiwissenschaft Derselbe. Ökonomische 
Hodegetik GHR. Dr. Schulze. Die Lehre vom Ackerbau Der
selbe. Die Lehre vom Feld- und Waldbau Prof. Dr. Lange- 
thal. Die Lehre von der Güterabschätzung GHR. Dr. Schulze. 
Äussere Pferdekenntniss und Zuchtkunde Prof. Dr. Renner. Öko
nomische Technologie Prof. Dr. Schmid. Technologie und Me
tallurgie Bergr. Dr. Schüler. Bergbaukunde Derselbe.

Geschichte.
Geschichte der alten Völker trägt vor Prof. Dr. Weissen

born. Römische Geschichte GHR. Dr. Göttling. Geschichte 
des Mittelalters GHR. Dr. Luden. Geschichte der nordischen 
Völker Europas Prof. Dr. Wachter. Die Lehre der historischen 
Kunst Derselbe.

Philologie.
Orientalische Literatur: Die hebräische Sprache 

lehrt Prof. Dr. Stickel. Die chaldäische Sprache GHR. Dr. Hoff
mann. Die äthiopische, armenische, koptische, türkische Sprache 
Derselbe. Die persische Sprache Prof. Dr. Stickel. Erklärung 
des Nala aus Mahabharat GKR. Dr. Hoffmann. Das orienta
lische Seminarium leitet Prof. Dr. Stickel.

Classische Literatur: Des Sophokles’Oedipus erklärt 
GHR. Dr. Hand. Demosthenes’ olynthische Reden Prof. Dr. 
Weissenborn. Tacitus’ Annalen GHR. Dr. Eichstädt. Des Ho- 
ratius Ars poetica GHR. Dr. Hand. Griechische und römische 
Metrik lehrt Prof. Dr. Weissenborn. Das philologische Semina
rium leiten GHR. Dr. Eichstädt, GHR. Dr. Hand, GHR. Dr. 
Göttling-, eine philologische Gesellschaft Prof. Dr. Weissenborn.

Neuere Literatur: Die Theorie des deutschen Stils 
lehrt Prof. Dr. Wolff. Shakspeare’s Sommernachtstraum erklärt 
Derselbe. Neuere Sprachen lehren Prof. Dr. Wolff und Lector 
Dr. Voigtmann.

Kunstlehre.
Ästhetik trägt vor GHR. Dr. Hand. Poetik Prof. Dr. Wolff. 

Rhetorische Übungen leitet Derselbe.

Hodegetik und Pädagogik.
Hodegetik lehrt Prof. Dr. Scheidler. Pädagogik Dr. Stoy. 

Das Leben und die Lehren von Rousseau unj Pestalozzi trägt 
vor Derselbe. Das pädagogische Seminarium leitet Derselbe.

Freie Künste.
Die Reitkunst lehrt Stallmeister Sieber, die Fechtkunst 

Fechtmeister Roux, die Tanzkunst Tanzmeister Helmke, Zeich
nen- und Kupferstecherkunst Hess, das Zeichnen anatomischer, 
physiologischer und pathologischer Gegenstände Dr. Schenk, die 
Malerkunst Ries, Musik Musikdirector Stade, die Kunst ana
tomische und chirurgische Instrumente zu fertigen Mechanicus 
Besemann.

2Ulgemeine pressjeitung.
von Ur. *8 t * g e

©echter Satirgang 1845. ®r. 4. 5 ^lr. 10 SRgr.
SBödjentli^ erfd? einen jwei Hummern. Snfertionögebü^ren für 

benStaum einer 3eile l'/2 9tgr.; ^Beilagen werben mit 1 S^lr. 15 9tgr. 
berechnet. ________________

gc&mtw. 10 — 17.
sZBiberlegung ber !f)auptfdd^lidl)fren ®rünbe ber SSert^eibiger 

beö 9ladjbru(fö. Sion 2f. SB. SJolSmann. (gortfe^ung). — Snwiefern 
ifr ©er, welker fid^ burdj ben TCrtiEel einesSournalS verlebt finbet, be* 
«dfrigt, bieJlufna^me eine« wiberlegenbenTfrtiMS ju »erlangen? — Sie 
roeöfilber ©tanbeverfammlung über ben Entwurf ju einem ^reßgefe|. — 
®ic zweite babifdje Kammer über ben SJiat^p’f^en Antrag auf Herfrellung 
beö freien ®ebraud)ö ber treffe. — SSef^eib beö ^anbelögeri^ts in Seipjig 
in ©adjen beö Hrn. ®e^. ÜberregierungSrat^S v. (Stelling, Älager, ente 
gegen grau 33. CeSfe, alöSn^aberin ber Hanblung 6. SB. SeSte in©arm= 
Rabt, Setlagte. — ©ie Jfnfid’ten ber leipziger SSudfrldnbler über bie ®runb* 
fd^e, welche einem bie SSer^dltnifie jwifdjen ©(^riftfreller unb SJerleger 
orbnenben ®efe$e als ©runblage bienen Jönnen. — ©utadjten ber erfreu 
©ection beä ©adjverfrdnbigenvereinS für literarifd^eö (SigenRum, bie vom 
SSudfrjdnbler Äollmann hi^fdbfr beantragte Sefdfragnafyme ber in ber 
Slofj’fdjen SSuc^^anblung in S3erlin erfdfrenenen .©ebidjte Ä. SSedfö bes 
treffenb. — SSebenfen gegen ein ©utadfren beö leipziger ©ad>verfrdnbigcn= 
Vereins. — 3?efcript beä fönigl. preufnfdjen SDiinifreriumS beö Snnern, bie 
SJeröffentlidjung ber burd) baä ©bercenfurgeridjfr frei gegebenen Jluffd^e 
betreffend — Sine neue @enfurma|regel in SSaiern- — ©rfcnntnifre beß 
fönigl. preufrifd^en Obercenfurgerid^tö. — Slunbf^reiben beö fönigl. preu|is 
fdjen aJtinifreriumö beö Snnern. — Siatytidyfen Itnb Zotigen; 
Sfnfünbigungen.

«eipsiß, im ©tarj 1844. x x Brockhaus.
SBei «ft» Äöljlet in ßetpjtg ifr crfdfrenen unb burd? "öde 

Sud^anblungen ju begießen:

JI. T. Ciceronis oratio pro p. Sulla 
superiorum interpretum commentariis suisque annotatt. 
explanavit Carolus Halm. 8. 24 Ngr.

©er burd) me^re gebiegene p^tlologifcbe Arbeiten bereits rübmltdjfr 
bekannte Herausgeber cröffnet#nit ber Siebe pro Sulla eine neue Ausgabe 
von Ciceronis orationes, bie ftd) burd) reichen fritifdj-^ifrorifdöen 6ommen= 
tar ben Beifall aller ?>^ilologen unb greunbe ber (Siceronifd^en Literatur 
erwerben werben, ©ie KuSfrattung ifr fdfrön unb correct,

9teu erfdjeint foeben bei mir unb ifr in allen SBu^anbiungen ju

eines

®r. 12. 20 ^gr.
1845<

____ __ ______ &
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NEUE JENAISCHE

A1LGEIEIAE 1ITERATIR-ZEITIJW.
Vierter Jahrgang. 24. März 1845.

Theologie.
Schriften von Otto und Semisch.

(Fortsetzung aus Nr. 69.)
So ist von den Verstössen, welche Hr. S. anführt, ein 
Theil leicht zu heben, z. B. Dial. c. 107 init. oti Tfj toit^ 
TjpeQa avuoTrjGtG&ai, ylyganTui ev toiq dnopvijpovev-
puGiv, oTt oi uno tov yevovg vpüv —e'Xeyov, oti ‘ offenbar 
ö't« zu lesen, statt des zweiten on, worüber Hr. O. nichts 
bemerkt hat, oder mit Maranus und Hrn. O. zu über
setzen: quod (weil) resurrecturus erat, scriptum est, 
-------dixisse: etc. Dial. c. 53 aber findet eine kei
neswegs ganz ungriechische Attraction zu dpa toi^, 
als dem Näheren, statt: ngoayyeMa fv xat tüv unb r^q 
ovvayMyijg vpüv dpu TOtg am tüv e&vüv TtioTevuv p&- 
Ioügiv. Anders, als in der Stelle, welche Hr. O. da
mit vergleicht: ngooe^eTe Toiyugovv ot erreg peDxo uvu- 
{"/.ivfoittiv unb tüv ygurpüv ovde Jeopevrov (c.
55 extr.), wo vielmehr die Attraction verlassen ist, 
mithin ein Anakoluth eintritt, wenn man nicht 
zu ygayüv beziehen will. Überdies sind solche Ver
stösse nur im Dialog besonders häufig, und Maranus 
erklärt sie mit Recht für (librariorum vel potius) lu- 
stini properantis incuriam. Auf den Stil der Apolo
gien muss er wol mehr Fleiss verwendet haben, als 
auf eine Schrift, die für Juden bestimmt war. Anderes 
dagegen hat Hr. O. durch Belege aus Classikern ge
schützt, z. B. Oti seq. Acc. c. Inf., zumal wenn ein er
klärender Satz, wie tovtIgti (Dial. c. 62), 'dazwischen 
tritt. Entschieden falsch (wo nicht älterer und vererb
ter Druckfehler) ist aber Apol. I, c. 18 extr. dnodegaG&e 
(imperat.) mit uv, wo der Qpt. unoSe^uiG&e nicht nur 
leicht herzustellen, sondern auch dem Context ganz 
angemessen wäre. Ebenso ist Dial. c. 93 Tip^Gi] neben 
av entschieden zu. verwerfen, und wie kurz vorher 
Tip^aet zu lesen. Entschuldbar dagegen durch den 
spätem Sprachgebrauch ist: Dial. c. 16 OGuxiq u v 
edvv^^^T(f x«t tovto engagaTi. c yj hat sjch
Sylburg’s Conjectur f/ot dv ttq uv Tig durch
beide Codd, bestätigt; was vermuthen lässt, dass wir 
mit mehr Hülfsmitteln noch mehr Fehler verbessern 
dürften, die „zum Theil durch den Jotacismus entstan
den sind. Übrigens verdiente gerade dieser spätere 
(schon oben berührte) Gebrauch der Partikel dv, fast 
mit jedem Tempus und Modus verbunden, eine gründ
liche Untersuchung, um so mehr, als auch die Philolo
gen damit nicht im Reinen sind. Vergl. Hermann ad 

Vig. (Ed. 2) p. 838. De pari, d» IV, 1. Rost Gr. Gr. 
§. 120, 5 d. Kühner’s ausführl. gr. Gram. §. 454, Anm. 
2. Besonders auffallend ist in dieser Art Apol. I, 26 
extr. u7J? oti pi] diüxovTai p^öe qovevovTui vq> vpüv 
xuv 8tu tu SoypuTa, emGTupe&a, WO xuv eigentlich ad- 
verbialisch zu stehen scheint; es steht aber blos ellip
tisch und ist verstärktes euv (= euv ye-fy „wofern es 
nur die Glaubenslehren betrifft.“ So besonders in xäv 
vvv, Lucian. Soloec. tom. III, p. 574 (cf. Viger ed. 
Herm. [II] p. 527. 924) und Theocrit. XXIII, 35: xuv 
tovto navvGTUTov, wenn dies ja doch das allerletzte ist. 
Für oti p aber (anstatt oti ov) finden sich Stellen bei 
Lucian (ed. Reiske), Jud.Deor. 261, 59; Nigrin. 38, 5; 
Hermot. 830, 20; rhet. pr. 28, 65; Icarom. 776, 50: 
pepvrtao ngoG&eivai, oti p^ dvvaTov Igtiv, und gemischt 
mit Optativen Hermotim. 813, 55, überhaupt häufiger 
mit diesem Modus. Ferner mit Ind. bei Philostrat. Ap. 
T. I, 38, IV, 8; VII, 20; Plutarch. Alex. 47 extr.', 
Herodian. II, 7. 11; VI, 8. 9, u. A. Dagegen Justin. 
Apoloff.H, 3 neben einander öti ak'n&üg p^Jiv lniGTU~ 
tv.1 und oii ovdev tüv ^pexlgtov emoraTat, jenes jedoch 
abhängig von egcoTTjOavra epe uvtov eXey^at (inf.), die
ses von cpuvegbv vpiv Igtiv, wo man also ein bestimm
tes Gefühl des Unterschiedes dem Schriftsteller zuge
stehen muss. Dass sich xuv bei Justin gern mit Stu 
(wegen) verbindet, sieht man deutlich Apol. I, c. 12 
med. (S. 160, oben), wo es übrigens leicht in xat uv 
aufzulösen und uv mit ItGav zu verbinden ist, da el— 
l'pu&ov vorausgeht. Ganz ebenso xuv im Nachsatz mit 
Impf., Apol. 1,11. Ein ander Mal ist durch eine kleine 
Emendation zu helfen. So steht namentlich xuv tovto 
öfters für xuv tovtco (xat ev —). Ganz nothwendig ist 
diese Correctur Origen, in Ev. Joh. XX, 22 (f , P- 
263 unten, ed. Lommatzsch) ndvTwg yov^ auv^ tootco 
(nicht xav tovto) e/et b biaßokog Söypa ntQl uvtov, 
ewoüv oti loytxög Igti • weil es sonst to 8oypu heissen 
müsste. *)  Dagegen können wir es nicht tadeln , dass 
Hr. O. Apol. II, 8 zweimal nacheinander xuv beibehal
ten, und nicht das erste mit Braun getilgt, oder mit 
Götz durch xutu ersetzt hat- Es verhält sich hier v’ie 
oben Apol. I, 26 ; das xav ist elliptisch und aufzulösen: 

*) Bei dieser Gelegenheit sei es erlaubt, noch eine andere Stelle 
in Joh. tom. X, 4 extr. zu verbessern. Es ist dort hinter — oj yv 
herzustellen oßrjVj welches dem togovtov entspricht, und die Stelle 
lautet alsdann so: x«* oloht avrbv loope^a, exaotos
togovtov xai rotovrov, onotoj qg^v avTtg noioipev xal 
Xf»Q(tv tv itj iJjUwy.
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xal eb.v zov edtzov Xbyov (fy, und nachher zai tuv otkoo- 
(??) = wenn auch nur. Noch deutlicher ist 

diese elliptische Bedeutung des zuv Dial. c. Tryph. c. 
108 iva zuv pna to uvaozijvai unb züv vexgaiv ptzavoy- 
aryit, wo man nur das Verbum ptzavorpyze doppelt zu 
denken hat, einmal zu zai eav, das zweite Mal zu rA«: 
„damit ihr euch, wenn ihr euch auch erst nach seiner 
Auferstehung bekehret, doch bekehret.“ Auf diese 
Art geht zuv von selbst in die Bedeutung „wenigstens“ 
über. Aber das bleibt immerhin ausgemacht, dass die 
reine Gräcität auch in dieser spätem Zeit es vermei
det, und sich dafür mit ye, // zot oder ptvzoi begnügt. 
Ein anderes Gebrechen der spätem Gräcität ist der 
Übergang von einem Modus in den andern inner
halb desselben Satzes, z. B. vom Conj. eines Bedin
gungssatzes in den Indicativ, z. B. Apol. I, 2 extr. yv 
py xaxlug ektyxwpt&a y novygol Sieyvuxjpe&u. Doch geht 
dies Alles bei Justin nicht soweit, dass der Kritiker 
auch die spätere Construclion tl unmittelbar mit dem 
Conjunctiv (Kühner, ausf. Gr. §. 818, Anm. 1) oder 
ein bg eav f. og uv für zulässig erklären dürfte, und 
hat jedenfalls darin seine Grenze, dass nur die Prae- 
terita im Indicativ (Bezeichnung des Factischen) mit 
zuv oder zuv (st. tl zuT) verbunden werden (Ap. I, 46 
xav a&toi ivoptodyaav). Auch in dem nachclassischen 
Gebrauch von tl ov ist Justin sparsam, er setzt häufiger 
d py • und wenn Hr. O. Apol. II, 8 mit seinen nächsten 
Vorgängern ov aufgenommen hat, so ist dies, im Ge
gensatz zu aZZa, auch im Bedingungssatz oder vielmehr 
innerhalb des Participialsatzes zovg — ßtovv onovöü^ov- 
zag sogar grammatisch nothwendig. Abnorm zwar? 
aber dem hypothetischen Hauptsatz nachgebildet ist es, 
wenn Apol. II, 7 el ovz uv (nach Thirlby) xal 8vva- 
piv tiyt statt el py x. 8. e. gelesen wird, wo freilich die 
Vulgate tl ovz yv hat, was gar keinen Sinn gibt. Im 
Ganzen zeigt die Textbehandlung des Hrn. O. wol, 
dass er eine bestimmte Ansicht von dem Justinischen 
Sprachgebrauch sich gebildet habe, vermöge der er eben 
so oft oder öfter die herkömmliche Lesart zu schützen 
weiss, als er einer treffenden Conjectur im Texte selbst 
Raum gibt: aber eben diese Grundansicht hätte in der 
Einleitung unter feste Gesichtspunkte gebracht und hät
ten daraus allgemeine Grundsätze für die Textkritik 
abgeleitet werden können, was der Arbeit des Heraus
gebers einen bedeutenden Werth für die Patristik über
haupt verliehen hätte* Jedoch auch ohne vo^ausge- 
gangene allgemeine Rechtfertigung konnte der Heraus
geber im Einzelnen noch manche Verbesserung, die 
sich jetzt in den Noten verbirgt, geradezu in den Text 
aufnehmen, sofern er doch darauf Anspruch macht, 
eine neue Textesrecension gegeben zu haben. Wir 
meinen damit natürlich nur solche Emendationen, die 
sich von selbst sogleich als richtig aufdringen, wie 
z. B. seine eigene Conjectur zur Oratio c. 2 (p. 6) 
ßgr^ztvovzi für das monströse — axevwvTi. (pv% oze ib. 

c. 5 möchte ich gegen die vorgeschlagene Änderung 
in ov zoig [Z«o%] vertheidigen, als Negativum von dem 
ebenfalls adverbialisch gebrauchten hiziv oze, tvloze, 
also = nunquam.) Coh. 3 und an den betreffenden 
Stellen war die richtige Schreibart uneq.yvazo aufzuneh
men, anstatt untfpyvuzo (mit Iota subscr.); an spätem 
Stellen ist sie auch aufgenommen. Ib. c. 34 konnte 
die auf c. 32 gegründete Verbesserung des gänzlich 
verdorbenen Textes in diesen so gut aufgenommen 
werden, als.in die lateinische Version. Apol. 1,5 
avzovg oder zovzovg, o? anstatt zovg, o(i — c. 21 eg' "’m- 
nov (wie c. 54 vom gleichen Falle) anstatt v<p 7nnov, 
was keinen Sinn hat; c. 23 konnte der sinnlose Text 
q>&aoavztg ziveg 8iu zovg — Salpovaq nicht geduldet werden. 

*Es sollte wenigstens in Klammern das Richtige ange
deutet sein: [xai] ngiv y tv uvd'Qwnotg uvzbv ytvtaO'ai uv- 
&QW7iov, g&aaavzeg zivtg , [ktyo) df] zovg ngotiQyptvovg 
xaxovg 8alpovag zzX. Apol. I, 30 fällt es auf, dass Hr. 
O. in der Note 2, mit Thalemann, aus den Worten ov 
zotg Xeyovoiv ein l.eyp im Hauptsatz suppliren will. 
Denn die Myovzeg sind die Träger der kirchlichen Tra
dition, die Apostel im Gegensatz zu den n^ocpyztvovat 
n^iv q ytvto&at, nicht die Gegner. Aber Xeyy muss 
nach bnajg py (vielleicht durch Versehen der Abschrei
ber) ausgefallen sein, wie c. 33 sogar pq zwischen 
oncog 8e zivtg. Das Particip avztzt&dg in den Conjunctiv 
zu verwandeln, nimmt Hr. 0. mit Recht Anstand. C. 
35 fin. war mit Thalemann ngoeneyßizevzo aufzunehmen, 
statt des Undings ngotcpyztvzo, entsprechend dem c. 36 
folgenden ngotztz'fovzro. Etwas Anderes ist es, wo 
der Sinn nicht leidet und die Worte nicht corrupt sind. 
Der Kritiker muss dann dem Leser die Wahl lassen 
unter den möglichen Ergänzungen. Dies ist aber wie
derum nicht der Fall ib. c. 44 med., wo nag uvzbv (zu 
ptklorza) so leicht aus nag' avzwv herzustellen war, 
welches letztere offenbar nur durch das sogleich fol
gende TWV Mqwuwv hineingekommen ist. Apol. II, 
14 aber sind die Worte ttg zo yvtood-yvat zotg uvdgwnotg 
zavza geradezu zu streichen. Denn sie stehen nicht 
blos ganz unpassend und störend da, sondern sind auch 
die blosse Tautologie zu omog zai zotg akkoig zu yplztga 
yvtüG^y, und wahrscheinlich aus einer Randglosse ent
standen, durch die der Inhalt der beiden Schlusscapi- 
tel angegeben werden sollte, die Aufforderung an die 
beiden Kaiser, diese Schrift zu veröffentlichen. Das 
Gleiche ist der Fall im Dialog c. 3, wro prt tvuvzia 
Sgdoatg waavtl, und c. 51, wo die Worte ug ov tna&tv 
wenigstens durch Klammern als Glossern zu bezeichnen 
wären. Doch es würde zu weit führen und den Leser 
ermüden, wenn wir die nämlichen Bemerkungen auch 
an dem Dialog, dem beiweitem grössten Werke Ju- 
stin’s (es enthält 142 zum Theil ziemlich grosse Capi
tel), durchführen wollten. Und es ist dies um so we
niger nöthig, als Hr. O. überall dem Leser die Mittel 
zur Beurtheilung des Textes durch eine äusserst sorg- 
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faltige annotatio critica an die Hand gibt. Neben der 
genauesten Angabe der Varianten in Codd, und Edi
tionen enthält sie eine zweckmässige Auswahl der be
sten Bemerkungen seiner Vorgänger. Auch für die 
Interpretation geschieht das Nöthige, doch verweist 
hierin der Herausgeber meistens auf seine eigene und 
Hrn. S. Monographie. An die erstere ist man um so 
mehr gewiesen, als die Prolegomena der Ausgabe, wie 
schon bemerkt, die Authentie der Schriften gar nicht 
berühren. Übrigens können wir nur wiederholen, dass 
die gelehrte Welt Hrn. O. allen Dank schuldig ist für 
die eben so schön ausgestattete als sorgfältig bearbei
tete Ausgabe, und wenn man so fortfährt, auch die 
übrigen Kirchenväter in gleicher Art, wie die bisheri
gen, zu bearbeiten und allgemein zugänglich zu machen, 
so wird sich allerdings bestätigen, was die Vorrede 
sagt: eveniet, ut facillime careamus, quorum gravior 
semper evadet penuria, amplissimis illis Patrum thesau- 
ris maiorum memoria conditis, relinquendis posthac il
lis, quos maxima cura et ingentibus sumtibus nobis il
los praeripere accepimus, doctis viris apud exteros.

Schliesslich bemerken wir nur noch, dass die Sei
tenzahlen und literae älterer Ausgaben am Rande be
zeichnet und Indices hinten angefügt sind. Auch die 
im Ganzen unbedeutenden Druckfehler sind am Schluss 
des Werkes beinahe alle angezeigt. Zu bemerken sind 
etwa noch nitum p. XL (lies: nidum), quovt-vaavTeQ I, 
S. 292 (1. qov.}; unrichtige Accente vor Encliticis, wie 
wg toTiv, S. 14 unten, xat Iotiv S. 306 oben u. dgl., 
werden wol zu den Schreibfehlern zu rechnen sein.

Eine Zierde dieser Ausgabe ist auch das schöne 
Facsimile der Strasburger Handschrift (den Anfang des 
Xoyoq TiQoq enthaltend), das den Prolegomenen
bei gegeben ist.

Kehren wir zu unsern Monographien zurück, um 
in der Kürze zu übersehen, was die beiden Verff. in 
der Darstellung der Lehre und der historischen Bedeu
tung Justin’s geleistet haben. so fällt uns zuerst die 
Unterscheidung bei Hrn. S. zwischen der praktischen 
Wirksamkeit des Märtyrers und seiner literarischen 
Thätigkeit auf. Da man von der erstem weder bei 
ihm selbst noch bei Andern eine Nachricht findet, und 
in der Geschichte dei ältesten Kirche überhaupt keine 
Spur von einem Erfolg derselben vorhanden ist, so be
ruht Alles, was man darüber sagen kann, auf blossen 
Vermuthungen. Dies hält aber Hrn. s. ai,; uns 
das »apostolische Wanderleben Justin’s in beredter 
Sprache zu schildern. Ünd in der allgemeinen Cha
rakteristik des Märtyrers heisst es (I, S. 189): ..Justin 
ist durch und durch praktisch, im Leben wie jn fier 
Wissenschaft. Allen Bestrebungen, welche nicht einen 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Kirche haben, 
entzieht er sich; jedes absichtliche Bestreben, dem un
mittelbaren Glaubensbewusstsein eine wissenschaftliche 

Gestalt zu geben, ist ihm fremd. Grässer war er dar
um unstreitig durch seine apostolische Thätigkeit, als 
durch seine wissenschaftlichen Leistungen £ bedeutender 
förderte er den Aufbau der Kirche, als der eigentlichen 
Glaubenswissenschaft.“ Justin ist allerdings ein Strei
ter des Glaubens, wie ihn Hr. 0. mit wenigen Zügen 
schildert, nach Innen und nach Aussen: aber weder 
die Bekehrung Andersdenkender, noch die Befestigung 
seiner Glaubensgenossen ist das Hauptmoment seiner 
Wirksamkeit, sondern der Anstoss, den er zur Ent
wickelung der Lehre, und zwar in seiner Stellung als 
Apologet gab. Die Methode seiner Vertheidigung, für 
ihn selbst ein inneres Bedürfniss, versetzte ihn auf ei
nen Standpunkt, von dem aus er die frühem Erschei
nungsformen der Religion auf eigenthümliche Weise zu 
würdigen verstand. Diese Religionsphilosophie, wenn 
man es so nennen darf, hatte zum Princip die Idee des 
Logos, und wurde dadurch fruchtbar für die nachfol
gende Entwickelung der christlichen Glaubenslehre, 
und gleichsam der Kanal, wodurch die Resultate der 
griechischen Philosophie in diese hereingeleitet wur
den. Dass dem Märtyrer die Philosophie in der Reli
gion aufging, darauf deutet auch der Vorgang hin, in 
welchen er selbst (Dial. c. Tr. c. 7) die Geschichte 
seiner Bekehrung einkleidet. Denn dass diese Scene 
aus seinem Leben eine schöne poetische Fiction sei, 
muss jedem Unbefangenen einleuchten. Die Beispiele, 
welche Hr. S. für die Wahrheit der Erzählung anführt, 
beweisen eher das Gegentheil. Wenn es nämlich dem 
Clemens, dem Tatian und andern philosophisch gebil
deten Heiden jener Zeit ebenso ergangen ist, dass sie, 
„von allerlei Zweifeln geängstet, nach einem labyrin
thischen Gange durch alle Systeme, Culte, Mysterien 
und selbst die Magie hindurch, die Wahrheit erst in 
Christo fanden“, so folgt daraus, dass auch Justin sie 
auf diesem Wege finden konnte, ohne Dazwischenkunft 
einer so mysteriösen Person, wie jener Greis ist. Und 
wenn Hr. O. bemerkt: nam lustino, prope sedem Ebio- 
nitarum nato, ab his, ut Crednerus monet, facile oc- 
casio christianam doctrinam cognoscendi amplecte^ique 
dabatur, und darauf hin den Greis zu einem Ebioniten 
macht, so steht dies in Widerspruch mit der Erzählung 
Justin’s, nach welcher der Greis eine gründlichere Be
kanntschaft mit der griechischen Philosophie besitzt, 
als von einem Judenchristen zu erwaiten wäre. Es 
schmeckt diese Erklärung zu sehr nach rationalistischem 
Pragmatismus, während bei Hrn- S. die eifrige Verthei
digung der Wahrheit jener Erzählung auf der Meinung 
zu beruhen scheint, dass mn Kirchenvater nichts fingi- 
ren dürfe. Als ob ein solcher nicht auch einmal einen 
poetischen Gedanken haben könnte? übrigens sagt 
Justin — was kein unwichtiges Moment für die Beur- 
theilun0* seines Standpunktes ist — im Zusammenhang 
jener Erzählung ausdrücklich, dass er vom Platonismus 
zum Christenthum übergegangen sei.
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Wenn nun aber die Idee des Logos das Princip 
und den Mittelpunkt der religiösen Weltanschauung 
Justin’s bildet, so muss man, was die Anlage der mo
nographischen Darstellung betrifft, der Eintheilung des 
Hrn. 0. vor der des Hrn. S. den Vorzug geben. Der 
Erstere spricht zuerst de philosophia et theologia uni- 
verse spectala, und zwar 1) de Platonismo histini, ent
wickelt sofort dessen Lehre 2) de Logo, 3) de religio- 
nis chris tianae veritate, und 4) de scr. sacra; dann 
Sect. II seine Ansichten von den einzelnen Dogmen; 
1) von Gott und von der Dreinigkeit, 2) von den ver
nünftigen Geschöpfen (Engeln, Dämonen, Menschen), 
3) von dem Heilswerke und den letzten Dingen; und 
spricht in einer dritten Abtheilung endlich de lustini 
doctrina morali. Dagegen legt Hr. S. die jetzige Ein
theilung der Glaubenslehre in Apologetik und beson
dere Dogmatik zu Grunde — wiewol er in der Einlei
tung (II, S. 2) bemerkt, dass man sich von vornherein 
den rechten Gesichtspunkt verrücke, wenn man glaube, 
die dogmatischen Überzeugungen Justin’s in ein be
stimmtes System einzwängen zu können — und han
delt demnach 1) von der ErkenntnissqueUe der christ
lichen Lehre; 2) von der Auslegung der christlichen 
Religionsiu’kunde; 3) stellt er die Justinische Apologie 
des Christenthums dar, und zwar a) ihre Widerlegung 
und Bestreitung des Judenthums; 6) die des Heiden
thums ; c) die Beweisführung für die „schlechthinnige 
Göttlichkeit“ des Christenthums. Erst am Eingang des 
vierten Abschnitts (die einzelnen Dogmen) ist vom 
„dogmatischen Standpunkt“ Justin’s die Rede, und dar
auf folgen die Lehren a) von Gott, 6) vom Logos, c) 
vom heiligen Geist, d) von der Schöpfung, e) vom 
Fall, /) vom Heile, g) von den letzten Dingen.

Die ganze Differenz beruht darauf, dass Hr. S. 
den Platonismus Justin’s entschieden leugnet, und eben 
damit auch jede andere Abhängigkeit seiner Lehren 
äusser von der biblischen Wahrheit. „Das Material 
seines Logosbegriffs jsj wesentlich biblisch, seine Lo
goslehre rein biblischen Ursprungs und Inhalts, aber 
seine Construction verräth den phiionischen Grundriss“ 
(II, S. 278. o05). Aber nicht nur dies, die dem Justin 
eigene Idee des koyog vermöge dessen
auch den Heiden ein xöyov zukommt, der
Grundgedanke der Apologien, der für Justin die philo
sophische Wahrheit mit der christlichen vermittelt, und 
durch den er jene auf diese zurückführt, tritt bei Hrn. 
S. ganz in den Hintergrund, kaum im Vorbeigehen wird 
seiner (II, S. 163. iß4) gedacht und zwar blos in dem 
apologetischen Theil als eines untergeordneten Moments 
in der Bestreitung des Heidenthiims. So geschieht es, 
dass die Bedeutung des Logosbegrifls für die gesammte

*) Der Ausdruck zwar ist wahrscheinlich von den Stoikern ent
lehnt, bedeutet aber bei diesen bekanntlich etwas ganz Anderes. 

i Lehre Justin’s gar nicht klar wird, und das betreffende 
Capitel vom Logos mehr Polemik gegen andere Auf
fassungen als Entwickelung und Darstellung enthält. 
Hr. S. verspricht an mehren Stellen eine durchaus ob- 
jective Darstellung und rühmt sich dieser Objectivität. 
Wir finden sie aber schon in der Art der Zusammen
stellung der dogmatischen Begriffe Justin’s durchaus 
nicht; und ebensowenig in der Entwickelung derselben. 
Der Fehler ist, dass Hr. S. mehr rettet als darstellt. 
Nirgend kann er die apologetische Tendenz verleug
nen, sowenig er dies auch Wort haben will. Er täuscht 
sich sehr, wenn er glaubt, überall seine dogmatische 
Überzeugung in den Hintergrund gedrängt zu haben; 
es ist kaum eine Seite seines Buchs, aus der man nicht 
den Mann der theologischen Studien herauslesen könnte. 
Eine andere Seite seiner überaus wortreichen Darstel
lung, die nicht selten in den förmlichen Rednerton ver
fällt, sind die Wiederholungen, herbeigeführt durch die 
Ausführlichkeit, mit der er unter dem Capitel „Apolo
gie“ fast den ganzen Inhalt beziehungsweise des Dia
logs mit dem Juden Tryphon oder der Cohortatio ad 
gentes nebst den einschlagenden Stellen der Apologien 
in den Text verwoben hat. Neben diesen Ausstellun
gen müssen wir aber zugleich zum Voraus rühmend 
anerkennen, dass Hr. S. sich bestrebt hat, die Lehr
meinungen Justin’s im Zusammenhang mit den Lehren 
anderer Kirchenväter^darzustellen, indem er theils eine 
allgemeine Skizze des Entwickelungsganges der einzel
nen Dogmen jedesmal vorausschickt, theils die Justini- 
schen Sätze mit den betreffenden Aussprüchen und 
Lehrbestimmungen der gleichzeitigen (oder auch spä
tem) Väter vergleicht. Bei unbefangener Beurtheilung 
und wirklich objectiver Darstellung gewiss die einzig 
richtige Methode dogmengeschichtlicher Darstellung.

Hr. O. — um auf dessen Plan zurückzukommen — 
hat augenscheinlich durch die richtige Ansicht von 
Baumgarten-Crusius geleitet, dass der Mittelpunkt der 
Philosophie des Justinus die Lehre vom köyog sei, wel
cher sich in der Schöpfung, in der Vernunft und in 
der Person Christi geoffenbart und mitgetheilt habe, 
seiner Darstellung die Erörterung eben dieses Princips 
nach Ursprung, Form und Inhalt vorangestellt, und da
durch vor allem die Meinung widerlegt, als ob bei Ju
stin von Princip und wissenschaftlichem Zusammenhang 
gar nicht die Rede sein könne. Dies ist wenigstens 
der Anfang zu einer genetischen Methode; aber freilich 
ist die Darstellung zu kurz, und im Verlauf der Dar
stellung der übrigen Dogmen zeigt sich zu wenig Be
ziehung des Einzelnen auf jene Einheit, so sehr wir 
auch Hrn. 0. öfters die unbefangenere Auffassung zu
gestehen müssen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IP. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocWteaus in Iteipzig.
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(Schluss aus Nr. 71.)
Seinen bedenklichen Einwurf gegen die Richtigkeit der 
Darstellung des Hrn. 0. würde der Mangel an strenger 
Kritik der Justin’schen Schriften an die Hand geben, 
wenn die bezweifelten mehr dogmatischen Stoff darböten; 
indessen muss bemerkt werden, dass Hr. 0. von diesen 
Schriften zweifelhaften Ursprungs namentlich dem Brief 
an Diognet und der Rede an die Griechen einen sehr ein
geschränkten. und im Ganzen unschuldigen Gebrauch ge
macht hat, und es kann ihm das Anerkenntniss der Treue 
im Wiedergeben der Lehrsätze seines Kirchenvaters um 
so weniger versagt werden, als er, noch häufiger als 
dies Hr. S. thut, die Hauptstellen im Original unten an
gefügt hat. Aber mangelhaft ist Hrn. O.’s Commentatio 
in dem einen Punkte, dass er die Auslegungsweise 
Justin’s gar zu kurz abfertigt. Auch können wir uns 
mit den Schlüssen, welche Hr. O. für die Kritik des 
N. T. aus Justin’schen Äusserungen zieht, namentlich 
in Beziehung auf das Evangelium Johannis keineswegs 
einverstanden erklären. Hr. S., welcher mit Justin’s 
Ansichten von den heiligen Schriften beginnt, berührt 
diese letztere Frage gar nicht (im Folgenden setzt er 
die Abhängigkeit des Märtyrers vom vierten Evange
lium ohne Weitere« voraus); desto ausführlicher sucht 
er die Bekanntschaft des Kirchenvaters mit den Pauli- 
»ischen Briefen zu beweisen. Dann gibt er sich viele 
Mühe, die Vorstellung Justin’s von der Inspiration der 
alten Propheten (gegen Credner) auch auf die Apostel 
auszudehnen; er zeigt aber schon hier vielmehr, was 
der Kirchenvater thun musste, als was er gethan hat, 
und gesteht wenigstens, dass Justin von einer Inspira
tion des N. T. nirgend spricht. Was jenen Inspirations- 
begriff selbst betrifft, dass nämlich die Propheten in 
der prophetischen Ekstase die rein passiven Werkzeuge 
des Geistes waren, so führt ihn Hr. s. auf die griechi
schen, insbesondere Platonischen, und auf jüdische 
Vorstellungen von Ekstase (Philo , Josephus) zurück, 
und stellt ihn daneben dem montanistischen völlig gleich. 
Nur Schade, dass diese letztere Bemerkung nnK § 
nicht veranlasst hat, näher auf das Verhältniss Justin’s 
zum Montanismus einzugehen, um so mehr als diese 
Erscheinung neuerdings in die nächste Beziehung zum 
Ebionitismus gesetzt worden ist, mit welchem man ohne
hin auch den Märtyrer in Verbindung bringt. Allein, 

wie Hr. S. seinen Kirchenvater überhaupt auch von 
dem Verdacht des Ebionitismus vollkommen zu reini
gen sucht (S. 233—236), und die Übereinstimmung Ju
stin’s mit den Ebioniten in den Dogmen von der Taufe, 
den Dämonen und dem tausendjährigen Reiche daraus 
erklären will, dass „beide aus einer gemeinschaftlichen 
dritten Quelle (aber welcher?) dieselben Bildungsele
mente in sich aufgenommen haben“: so lässt er (S. 
470) bei der Lehre Justin’s vom tausendjährigen Reich 
den Montanismus ganz unerwähnt, und erklärt Cred- 
ner’s Ansicht von dem ebionitischen Charakter dieser 
Justinischen Meinung schlechthin für „unstatthaft“. 
Warum gesteht derselbe nicht lieber zu, dass überhaupt 
die „geistige Atmosphäre“ der Kirchenlehrer jener Zeit, 
von der er doch den Justin fast in allen Fragen, wo 
er mit den Ebioniten zusammentrifft, inficirt sein lässt, 
ebionitisch gewesen sei? Unter dieser Voraussetzung 
erscheint es gar nicht widersprechend, wenn man die 
philosophische Richtung Justin’s Platonismus nennt und 
ihn andererseits unter dem Einfluss des in der Zeit 
mächtigen Ebionitismus stehend denkt. Aber freilich 
Hr. S. versteht unter dem erstem nicht nur den direct 
Platonischen Ursprung einzelner Dogmen, sondern ihre 
völlige Identität mit Platonischen Lehren, und unter 
dem letztem „Sectirerei“. Da ist dann der Streit lang, 
aber nutzlos.

In der Darstellung des apologetischen Verfahrens 
unsers Philosophen heben beide Verff. den Weissagungs
beweis, den Nerv der ganzen patristischen Apologetik, 
mit Recht hervor, und Hr. S. widmet demselben 
in dem negativen Theil (Widerlegung des Juden- 
Heidenthums) als in dem positiven (Beweis f«r die 
Göttlichkeit des Christenthums) seine ganze Aufineik- 
samkeit. Aber seine eigene apologetische Tendenz 
verräth sich auch hier. Er ist der Apologet des Apo
logeten. Jedenfalls subjectiv und- willkürlich ist die 
Art, wie Hr. S. (S. 206) die exclusive Bedeutung des 
Weissagungsbeweises, die in der Stelle Apol. I, 53: 
ilvc yuQ uv koyu av&Qwrtü) , ou
nQWTOTOy.og tu uyevv^TU ißTl xai t^v xQtßtv tüv

navvoq uv&quthiov yivovq ft p.aQTVQiu, nqiv
avTov uv&qutiov ytvop*v°v, uvtqv

ivQO(.itv y.al ovruq yivop.tvu oqw^v (1. uqu^itv); Hegt, durch 
die Behauptung zu aiteriren sucht: „diese Bemerkungen 
gelten natürlich nur auf dem hypothetischen Standpunkt 
des reinen Unglaubens; nachdem Christus als Sohn 
Gottes, die Apostel als Organe des göttlichen Geistes 
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erkannt sind, hat ihre Verkündigung das Zeugniss ihrer 
Glaubwürdigkeit und Göttlichkeit in sich selbst.“ Das 
ist für uns so; aber anders für Justin. Seine ganze 
Offenbarungstheorie, die auch seine Religionsphiloso
phie ist, geht auf in der engen und nothwendigen Be
ziehung zwischen den Weissagungen und Typen des 
alten Testaments und ihrer Erfüllung an und durch 
Christus. Nur diese factische Übereinstimmung der 
prophetischen und der Erfüllungsmomente ist der Grund 
seiner Überzeugung von der absoluten Wahrheit der 
christlichen Religion. Hr. S. selbst muss dies zugeben, 
so „tadelnswerth“ es ihm auch (S. 224) erscheint. 
Wäre er aber der Sache auf den Grund gegangen, 
hätte er die Beziehung dieser Beweisführung auf die 
Justinische Hauptidee erkannt, so würde er ohne Zwei
fel auch über andere Fragen anders geurtheilt und na
mentlich eingesehen haben, warum Justin gar nicht 
den Versuch macht, die „Vernunftmässigkeit eines 
Dogmas“ zu beweisen (S. 187). Der Gegensatz, den 
diese moderne Kategorie voraussetzt, der Gegensatz 
des Supernaturalismus und Rationalismus existirt für 
Justin und seine Zeit gar nicht. Das Übernatürliche 
an sich ist für Juden, Heiden und Christen, selbst für 
die Philosophie der Zeit kein Anstoss oder Gegenstand 
des Zweifels. Für Justin vollends, dem die Identität 
des Logos in Allem, was vernünftig d. h. geschicht
lich und philosophisch wahr ist, das letzte Kriterium 
der Wahrheit war, wurde diese von selbst ein Über
natürliches. Und jene Identität trat ihm in der Ein
heit von Weissagung und Erfüllung am evidentesten 
entgegen.

Dieses apologetische Verhalten des Hrn. S. zu sei
nem Gegenstand macht sich äusser dem Logosbegriff be
sonders in den Lehren von Gott, von der Trinität, von 
der Schöpfung, den Engeln und Dämonen und von der 
Trichotomie des Menschen bemerklich. Bezeichnend 
ist folgende Auseinandersetzung S. 255: „Ruht denn 
aber die behauptete Namenlosigkeit Gottes auf einer 
rein christlichen Anschauung des göttlichen Wesens, ist 
sie ihrem wahren Gehalt nach eine durchaus nothwen
dige Voraussetzung des christlichen Bewusstseins (aber 
biblisch soll ja das Justinische Dogma sein), so fällt 
die wunderliche Meinung von selber hinweg, welche in 
jener Lehre nur einen platonischen Lappen auf christ
lichem Kleide sehen wollte. Allerdings weiss auch die 
platonische Philosophie von einem namenlosen Gotte, 
aber ausserdem, dass das christliche Dogma nicht nö- 
thig hatte, sich sein Dasein erst bei dieser Philosophie 
zu erbetteln, fehlt es auch ganz und gar an der innern 
Möglichkeit, das christliche Dogma an dieses platoni
sche Placitum anzuschliessen. Die platonische Namen
losigkeit geht mit deren Correlatbegriff der Unaus- 
sprechlichkeit Hand in Hand (aber auch Justin sagt; 
ovopa yaq ^£(5 ovStlg tyu tlnttvApol. I, 61,
Dial, 127); gleich dieser ruht auch jene auf der ange

nommenen. nicht blos überbegrifflichen, sondern selbst 
üb er wesentlichen absoluten Einfachheit Gottes. So we
nig daher Justin eine solche Einfachheit des göttlichen 
Seins präsumirte, so wenig konnte er Gott im platoni
schen Sinne den namenlosen nennen.“ Hr. S. scheint 
unter dem platonischen ov tovt’ uvto ov Intxnva näayg 
ovalaq ein Sein ohne Sein zu verstehen, und zu dieser 
Abstraction wird sich freilich ein Kirchenvater nicht 
verstiegen haben. Allerdings beruft sich, wie' Hr. S. 
bemerkt, nicht Justin der Christ, sondern Justin der 
Heide auf jenes platonische Dictum (Dial. c. 4); ist es 
denn aber nicht mehr platonisirt, wenn Justin ein Mo
ment des platonischen Begriffs hätte fallen lassen, im 
Ganzen aber doch seinen Gottesbegriff nach Plato con- 
struirte? Vollends sonderbar aber klingt es, wenn 
Hr. S. wiederholt (S. 255. 302. 374 u. a.) gegen den 
Platonismus Justin’s folgendes Argument gebraucht: 
„Justin ist sich einer Abhängigkeit von Plato auch so 
wenig bewusst, dass er vielmehr umgekehrt Plato ab
hängig von dem christlichen Dogma macht (mit Be
ziehung auf Ex. 3, 14)! “

Was das Verhältniss des Logos zum Vater betrifft, 
so wird dieses von Hrn. S. (Hr. O. ist hier ungenügend) 
gewiss richtig dahin bestimmt, dass Justin „das Gött
liche in Christus als eine ursprünglich rein eigenschaft- 
liche und erst später hypostasirte Vernunftkraft Gottes 
betrachtet, und ihm demnach wol als Eigenschaft, nicht 
aber als Person Ewigkeit zuschreibt. Erst mit dem 
Ausgange aus dem Wesen des Vaters beginnt der Lo
gos sein hypostatisches Dasein. Es findet also eine 
„durchgängige Abhängigkeit und quantitative Wesens
ungleichheit“ statt, oder, wie dies auch Baur ausdrückt, 
(Trin. L. I, S. 174 f.): die strengste Subordination in 
Folge der Emanation. Dass aber Justin Recht habe, 
diese seine Lehre als biblisch-kirchliche Überlieferung 
zu bezeichnen, das mag Hr. S. (S. 296) aus den angeführ
ten Bibelstellen zusammenlesen; Justin selbst hat we
der diese zerstreuten Momente irgendwo zusammenge
stellt, noch macht er den ihm untergelegten Anspruch, 
denn die betreffende Stelle Apol, 1,46 spricht nur von 
dem nqwiwtoxog tov ^tov.

Wenn Hr. S. die gleichen Bestimmungen auch auf 
die Justinische Lehre vom heiligen Geiste überträgt, 
wonach dieser schon von Justin erstlich als ein selbstän
diges persönliches Wesen vom Logos bestimmt unter
schieden, dann zwar gleich dem Logos aus dem Wesen 
Gottes gezeugt oder emanirend, in seinem Verhältniss 
zu beiden aber als untergeordnet und von beiden ab
hängig gedacht worden wäre; so bekennt er (S. 326), 
was das zweite Moment, die Emanation, betrifft, selbst 
die Unzulänglichkeit seiner Beweise. Dennoch scheint 
ihm eigentlich nur das unbestimmbar zu bleiben, ob 
Justin „den Ausgang des Geistes unmittelbar aus Gott 
oder vermittelt durch den Logos habe geschehen lassen.“ 
Ba hätten wir ja vom heiligen Geiste das vollendete
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Dogma des 5. Jahrh., während man in der Mitte des 
4., nach dem Geständniss Gregor’s von Naz. (Gies. 
K. G. 3. Aufl. I, S. 389), noch gar nicht wusste, was 
aus der Lehre vom Geiste zu machen sei. Dass aber 
die Vorstellung Justin’s vom nvtvga nicht klar ist, be
weisen gerade die Stellen, welche Hr. S. für die Per
sönlichkeit des Geistes anführt, sofern in zweien 
(Apol. I, 6 u. 13) ausdrücklich das TlVtVgU 7lQ0q)^Tl7.bv, | 
in einer dritten aber (ib. 60) das nvtvua, das nach 
Gen. I, 2 über dem Wasser schwebte, als das dritte 
Glied in der Trinität angeführt, in vielen andern Stellen 
aber diese beiden wieder unterschieden werden. Wird 
das Letztere nicht zugegeben, so lässt sich dagegen 
nicht leugnen, dass Apol. I, 33 nvttga und koyog wirk
lich identificirt sind. Die Worte to Ttvevga ovv xai t?)v 
bvvap.iv Tiyv Tiago tov &sov ovdev akko votjoai rt tov 
koyov beziehen sich allerdings auf das vorher genannte 
Tivtv^ia ayiov Luc. I, 31 und davon unterschieden ist to 
Tigo^n^bv nvwpa, welches die Menschwerdung des 
Logos oder hier des nv. ayiov prophezeit hat. Am Ende 
des c. 63 dagegen ist das ayiov auch wieder das nqo-

ixov. Ganz unberechtigt aber ist der zuversichtliche 
Schluss des Hrn. S. aus Dial. c. Tr. 36 (Ja7iox,glvtTai 
to ayiov änb Tigoodnov tov naigbq tj änb tov ibtov') 
auf „Persönlichkeit“ des Geistes. Ano Ttgoawtov heisst 
dort nichts anderes, als „im Namen“, wie man aus 
Apol. I, 36 sehen kann, WO das ?zr. «/. auch anb TtQOGCü— 
7iov twv kacuv antwortet. Es wird also dieses nvevfia 
Ttgocpyuxov allerdings dem Vater gegenübergestellt, es 
wird auch vom köyog unterschieden, und als besonderer 
Gegenstand der Anbetung bezeichnet, aber über sein 
Wesen, seine Persönlichkeit, sein Verhältniss zu den. 
andern Gliedern der Trinität herrscht nirgend eine 
klare Vorstellung. Dass zwar Justin den heiligen Geist 
nicht zu den Engeln oder den Geschöpfen überhaupt 
rechne, hat Hr. S. mit Georgii und Hasselbach (Hr. O. 
irrt hier mit Neander) äusser Zweifel gesetzt; aber 
eben die Hauptstelle, auf die es dabei ankommt, scheint 
mir nichts weniger, als für die Hypostasirung des 
Tivefyia zu zeugen. Es wird erlaubt sein, zu den bis
herig611 sehr divergirenden Erklärungen eine neue hin
zuzufügen. Die Stelle Apol, I, 6 lautet: aZX’ txiivbv Tf 
(tov uk'rjO'taictiav &tov), nag^ avTOv vibv ik&ovTa
xai öiäa^avia 'TU-W-Q* tuvtci, x«i ibv akkwv tnopevavv 
xal egop.oioVfi&W ayu^cov ayytkojv GTgOTOV, TlVlVpO. Tc TO 
7iQoq>^TiXQV aeßopt^a xui ^QOGnvvov^tv, Vorerst ist klar, 
wie auch Hr. S. annimmt, dass sich akkwv auf vibv, 
nicht auf nv^vga bezieht, wie, Justin den Sohn oft sei
ner Wirksamkeit nach einen ayyekog nennt. Diese 
Beziehung des akkwv auf erforderte diese Stellung: 
tov T£ Twr akkcov — — —■ xm nvtvpa io ngo^^Tixov, 
nicht wie Hr. S. schreibt: tov twv t£ aAm etc. Dann 
bemerkt Georgii ? an den sich Hr. S. hier anschliesst, 
,,es sind vier coordinirte Glieder; der Grund, warum 
beim ersten und letzten Gliede das enklitische t« ge

wählt ist, liegt offenbar in der im Verhältnisse zu den 
andern Gliedern auffallenden Kürze derselben.“ Dies 
scheint kein genügender Grund; vielmehr wird nach 
der Regel, dass durch Tf tawjuam non necessaria prae- 
cedentibus accedunt (Hermann, ad Vig. ecl. 2? p. 835), 
das vierte Glied von den übrigen zu unterscheiden sein, 
sodass diese drei zusammen durch das erste t£ Jem 
vierten gegenübergestellt, mit andern Worten: <]ass 
durch ts — Tf disjunctive Glieder verbunden werden. 
Ist diese grammatische Unterscheidung richtig, so liegt 
es auf der Hand, dass Justin das tiv. ngocpycixbv, dessen 
ganze Existenz für ihn die alte Prophetie ist, mit den 
persönlichen Objecten der Verehrung nicht unter Einem 
Begriff zusammenfassen will, und eben deswegen das 
Heer der Engel noch vor den Geist stellt. Dann be
weisen aber auch die übrigen trinitarischen Stellen 
trotz ihrer tqItti Ta&g nichts für die Hypostasirung des 
Tivivpa; denn dass dem Märtyrer die alte Prophetie in 
ihrer Einheit und Göttlichkeit, der Würde nach vor 
den Engeln, ein Gegenstand der Verehrung war, kann 
wol nicht bestritten werden. Die Zulässigkeit der hier 
gegebenen Erklärung wird aber bestätigt durch die häu
fige Verwechselung des kbyoq und Tivtvpa, wo es blos 
auf das Princip der Offenbarung ankommt; und noch 
mehr durch das von Georgii bemerkte, von Hrn. S. 
nicht überzeugend widerlegte „Verschwindenlassen“ 
des Geistes mit der Menschwerdung des koyog, woraus 
jedenfalls so viel liervorgeht, dass das 7ivtvf.iv. äusser 
der alttestamentlichen Prophetie keine selbständige Exi
stenz hat, und auch diese mit der Hypostasirung des 
Logos vor seiner Menschwerdung bei Justin nicht in 
Vergleich kommt. Was übrigens den sonstigen Inhalt 
der obigen Stelle betrifft, so sind beide Verff. unbefan
gen genug, die Lehre von der Verehrung der Engel 
entschieden in derselben anzuerkennen; nur, dass Hr. 
O. den Kirchenvater glaubt mit dem Mangel an do/^d- 
twv äxglßtia entschuldigen zu müssen.

In Beziehung auf eine andere dogmatisch wichtige 
Stelle, die Eucharistie betreffend, Apol. I, 66, müssen 
wir Hrn. S.’s gründliche und unbefangene Erklärung 
anerkennen. Hr. O. hat die Sache nicht zur Klarheit 
gebracht. Die Hauptsache ist, und hierin schliesst sich 
Hr. S. wörtlich an Dr. Baur an, dass die Vergleichung 
des kbyoq &tov der Menschwerdung u11^ des kbyoq tv- 

im Abendmahl festgehalten wird, wonach der gött
liche Logos durch das Gebet mit ^rot und Wein als 
seinem Leib und Blut in Verbindung tritt und durch 
dieselben gegenwärtig ist, ohne dass diese physisch 
verändert werden. Damit, sind aber alle Berufungen 
der Confessionen auf Justin als X ertreter ihrer Abend
mahlslehre abgewiesen, die reformirte, weil Justin mehr 
statuirt, als eine blos symbolische Bedeutung der beiden 
Elemente, die lutherische, weil er von keiner Verbin
dung von Fleisch und Blut mit Brot und Wein weiss, 
die katholische, weil von einem Übergehen der letz-
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tern Elemente in die erstem vollends nicht die Rede ist. 
Die Darbringung aber (ngoacpoQa) erklären beide Verff. 
einstimmig und entschieden richtig im Sinne Justin’s als 
„Dankopfer“.

Es wären noch einige Punkte in der Lehre Justin’s 
zu besprechen, allein der Raum gestattet uns nur noch 
eine Bemerkung über die Ansicht beider Schriftsteller 
von der Justinischen Moral. Bei Hrn. S. ist diese im 
ersten Theile unter dem Kapitel von dem sittlich - reli
giösen Charakter Justin’s zu finden. Wir müssen uns 
hier auch gegen den exegetischen Standpunkt des Hrn. 
S. erklären, wenn er es tadelt, dass sein gegenwärtiger 
Kirchenvater „mit buchstäblicher Auffassung des Aus
spruchs Christi (Matth. 5, 37) den Eid unter den Chri
sten für schlechthin unzulässig erklärt“. Gewiss unbe
fangener sagt darüber Hr. O. „quibus verbis (Matth. 5, 37) 
ean dem quam Dominus noster tribuisse ridetur signi- 
ficationem“. Im Ganzen ist die Commentatio des Hrn. 
O. durch die Arbeit des Hrn. S. überflüssig gemacht, 
welche namentlich den Vorzug hat, das dogmenge
schichtliche Moment stets im Auge behalten zu haben; 
dennoch können wir nach dem Bisherigen nicht sagen, 
dass Hr. S. seine Aufgabe ganz befriedigend gelöst 
habe: und überdies wird neben ihr die Commentatio 
des Hrn. O. als kürzere Darstellung und vermöge ihrer 
reichen Literatur immer noch bestehen können.

Um zum Schlüsse auch noch ein Wort über den 
Stil der beiden Schriftsteller zu sagen, die Sprache des 
Hrn. S. ist sehr fliessend und gewandt, doch vermeidet 
sie nicht durchaus unedlere Bilder wie „Zwangsjacke 
eines feinem Anthropomorphismus“ u. dergl. und fällt 
oft ins Weitschweifige. Gegen das Latein des Hrn. O. 
in der Commentatio müsste der Rec., wie es in theo- 
logicis üblich ist, um so mehr nachsichtig sein, als es 
meistens ebenfalls fliessend ist. Aber an einem sodalis 
societatis latinae lenensis kann man dubito an (für num), 
dixisse für dicturum fuisse (S. 37), stomacho par- 
cere potuisset (f. potuit) doch nicht ganz hingehen 
lassen. Auch wird kein Leser leicht verstehen, was 
es heissen will, dass die Griechen ihre Götter für atl 
ywovrag ausgaben. Es ist wol ein Versehen statt
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wie die Einleitung ausführt, den Ursachen der Eigen
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thümlichkeiten und Besonderheiten des isländischen 
Kirchenrechts geschichtlich bis zum ersten Ursprünge 
nachzuforschen. Der Gegenstand ist aber nicht das 
ins ecclesiasticum Islandicum, sondern nur das ius eccle- 
siarum in Islandia, die Lehre von dem Rechtsverhält
nisse der Kirchen, wie von ihrem Vermögen und Ein
kommen, sowie von der Besetzung der Pfarrämter. Die 
Hauptquellen für diese monographische Darstellung wa
ren für die ältere Zeit zuvörderst die beiden altisländi- 
Kirchenrechte, nämlich das sogenannte alte Kirchenrecht, 
ius ecclesiasticum Thorlaco - Ketillianum, welches auf 
Verordnung des Erzbischofs zu Lund von dem Bischof 
Thorlak zu Skalholt und dem Bischof Ketill zu Holum 
gemeinschaftlich verfasst und 1123 auf der Landesver
sammlung, dem Allthing von Island, angenommen ward, 
und das sogenannte neue Kirchenrecht, ius ecclesiasti
cum Arnaeanum, weiches der skalholter Bischof Arni 
Thorlakson im J. 1274 abgefasst hat; sodann die alten 
Landrechte Islands, die sogenannte Graugans und das 
sogenannte Jonsbuch; ferner Statuten der einheimi
schen Bischöfe und Verordnungen der Könige, zuerst 
der norwegischen, später der dänischen; daneben die 
vorzeitigen Geschichtsquellen , Geschichtschreiber und 
Urkunden, vorzüglich die Sagas, namentlich die Kristni- 
saga, Ari, Hungrvaka u. a. Das wichtigste literarische 
Hülfsmittel war F. Johannaei historia ecclesiastica Islan- 
diae. Hin und wieder sind von dem Verf. auch hand
schriftliche Quellen benutzt worden.

In dem ersten Capitel handelt der Verf. von der 
ersten Erbauung christlicher Kirchen auf Island und 
der Entstehung der Kirchsprengel, im zweiten Capitel 
von ihrer Dotation und den Kircheneinkünften. Das 
dritte Capitel behandelt das Patronatrecht in Beziehung 
auf die Anstellung der Geistlichen und das Kirchen
gut, das vierte die Geschichte des berühmten Pfründen
streites zwischen den Laienpatronen und dem Klerus. 
Das fünfte und sechste Capitel sind der historischen 
und rechtsdogmatischen Darstellung dieser Verhältnisse 
nach der Reformation im 16. Jahrh. gewidmet. Den 
Hauptinhalt und eigentlichen Kern der Abhandlung bil
det die Geschichte und eigenthümhche Bedeutung des 
Patronatrechts auf Island.

Die Entstehungsgeschichte der isländischen Kirchen
verfassung schliesst sich unmittelbar, wie schon längst 
bekannt war und durch die einheimische Geschicht
schreibung , gleichwie die primitive Begründung und 
Verfassung des dortigen Gemeinwesens überhaupt, auf 
eine merkwürdige Art bezeugt und beleuchtet wird, an 
das Tempelwesen des Heidenthums an. Die grössern 
Grundbesitzer uuter den Neubauern, welche von Nor
wegen aus im 9. Jahrh. nach Island sich übersiedelten, 
bauten auf ihrem Grunde und Boden einen Tempel, 
hof genannt, und richteten in der Nähe desselben einen 
Platz zur Gerichtsstätte, thing, ein. Sie selber waren 
die Priester (hofgodi) und die Gerichtsherren über ihre 
Angehörigen und die Umwohner, welche sich freiwillig 
anschlossen und sich alsbald zur Entrichtung eines 
Tempelzinses verstanden. So entstanden sehr früh 
Tempel- und Tingdistricte; ein solcher Sprengel wurde 
godord genannt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Als darauf im Jahre 1000 durch Landesbeschluss der 
Übertritt zum Christenthume erfolgte, wurden zwar hin 
und wieder neue Kirchen erbaut und Kirchsprengel 
begründet; aber ausgemacht ist es, dass auch viele 
Godorde sich in christliche Parochien umwandelten, 
und dass auf diesem Wege die äussere Gestaltung der 
Kirchenverfassung, sich eng an das heidnische Tempel
wesen angeschlossen hat. Dies zeigt sich aber beson
ders in der Stellung und dem Rechtsverhältnisse der 
Grundherren zum Kirchengebäude, zum Kirchengute 
und zum Geistlichen. Manche dieser Grundeigenthümer 
liessen sich in dem Lande, wo es an Geistlichen man
gelte, zu Priestern einweihen, nachdem sie im Christen
thume Unterricht empfangen hatten; sie behielten also 
dieselbe Stellung, die sie in der heidnischen Zeit gehabt 
hatten, als Priester und Gerichtsherren: wie dies an 
mehren Stellen der alten Geschichtsquellen ausdrücklich 
bezeugt wird. Sie waren aber nicht blos die Priester, 
sondern auch die Kirchherren, die Eigenthümer der 
Kirchen, welche ihre Väter oder sie selber gebaut hatten. 
Sehr natürlich ist es daher, wenn sie auch später, nach
dem sie aufgehört hatten die Diener am Worte Gottes zu 
sein, das Recht behalten haben, die Geistlichen an den 
Kirchen, die ihnen gehörten, zu ernennen, und die 
Kircheneinkünfte zu beziehen gegen die Verbindlichkeit? 
die Kirche in Bau und Besserung zu erhalten. Von 
dieser einfachen Grundlage ist zum Verständnisse der 
isländischen Kirchenverfassung, wie sie im Mittelalter 
eigentümlich bestanden hat und wie sie grossentheils 
noch heutiges Tages besteht, auszugehen.

Eine gleichartige factische Voraussetzung in An
sehung der Eigenthumsverhältnisse ist aber zum richti
gen Verständnisse der ältesten Kirchen Verfassung im 
fränkischen Reiche unentbehrlich: was oft übersehen 
oder misverstanden worden ist, wie die kirchenrecht
liche Literatur über die Geschichte des Patronatrechts 
in Deutschland beweist. Man vergleiche nur in diesem 
Punkte unsere Lehr- und Handbücher, des gemeinen 
deutschen Kirchenrechts. Die Capitularien Karl’s des 
Grossen lehren, dass im fränkischen Reiche die Kirchen 
mit allen ihren Gütern vielfach im Eigenthume der Pa
trone standen, welche darüber verfügten, die Kirche 

veräusserten, jedoch mit der darauf ruhenden Last, die 
Gebäude zu unterhalten, und welche den Geistlichen zu 
bestellen hatten, dem sie den Unterhalt reichen muss
ten. Insbesondere ist es auch gewiss, dass diese 
Grundherren nicht selten den Kirchenzehnten ganz 
oder grösstentheils selber bezogen, welcher die wich
tigste Revenue der Kirche war. In dem cap. Car. M. 
von 794 c. 54 (in der neuen Ausgabe von Pertz III, 
p. 75) heisst es ausdrücklich: „De ecclesiis, quae ab 
ingenuis hominibus construuntur, licet eas tradere, ven- 
dere, tantummodo ut ecclesia non destruatur, sed ser- 
viuntur cotidie honores.“ Sehr wahr und treffend sagt 
Eichhorn in seinen Grundsätzen des Kirchenrechts 
(II, S. 704) zur juristischen Begründung und Erklärung 
dieser Verhältnisse: „Vermöge dieser Bedeutung des 
Patronatrechts wurden die demselben unterworfenen 
Kirchen daher auch zu den Pertinenzen weltlicher Gü
ter gerechnet, und deren Veräusserung (mit den dazu 
gehörenden Einkünften) als ein natürlicher Ausfluss 
des Eigenthumsreclits betrachtet/4 Weniger richtig ist 
es dagegen, wenn Richter in seinem Lehrbuche des 
Kirchenrechts §. 141 als Grundnorm für dieses Ver
hältniss „die feudalen Anschauungen der damaligen 
Zeit“ vorzurücken scheint, und ganz irreleitend, wenn 
man mit Walter im Lehrb. des Kirchenrechts §. 156 
eine gänzliche Zerrüttung dieses Theils der Kirchen
zucht (sic!) durch Gewalttätigkeiten als Ursache die
ser Erscheinung unterschiebt, und überhaupt bei der 
Entstehungsgeschichte des Patronatrechts in Deutsch
land davon ausgeht, dass dieses Rechtsverhältniss, wie 
es sich im Orient ausgebildet hatte, auch auf den Occi- 
dent übergegangen sei. Das Studium des skandinavi
schen Kirchenrechts kann hier zur Aufklärung der äl
testen deutschen Kirchenrechtsverhältnisse wesentliche 
Hülfe gewähren, und die vorliegende Schrift ist dazu 
ein Beitrag, der aus diesem Gesichtspunkte die Beach
tung der deutschen Kirchenrechtslehrer verdient.

Der Verf. hat jedoch , was wir bedauern , seinen 
lehrreichen Stoff hin und wieder zu. kurz abgefertigt, 
wie dies namentlich in Ansehung des m seiner Anwen 
düng auf Island und die Vermögenszustände der Islän
der höchst merkwürdigen Zehntrechts der Fall ist. Die 
isländische und dänische Literatur bietet in dieser Be
ziehung vieles, was in vorliegender Schrift umfänglicher 
und detaillirter darzulegen gewesen wäre. Es scheint, 
dass die Furcht des Verf., die er in der Einleitung 
ausspricht, Dinge vorzutragen, die den Sachkundigen
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schon bekannt sein könnten, ihn zu sehr beherrscht 
hat: was um so mehr zu tadeln sein möchte, weil in 
der Schrift überhaupt des eigentlich Neuen in der That 
verhältnissmässig wenig sich findet. Aber für die geordnete 
Zusammenfassung, auch hier und da für neue Notizen 
sind wir dankbar. Der Gebrauch der lateinischen 
Sprache macht die Abhandlung auch denen, welche die 
isländische nicht verstehen, allgemein zugänglich, ob
gleich die Latinität freilich manchen Wünschen Raum 
lässt. Was den innern Charakter der Darstellung und 
die Art und Weise der wissenschaftlichen Auffassung 
und Behandlung der Materie betrifft, so leidet die Ab
handlung besonders an dem Fehler, dass sie ihren Ge
sichtskreis gar zu sehr auf Island eingeschränkt hat. 
Davon ist aber eine natürliche Folge gewesen, dass 
theils manches als isländische Eigenthümlichkeit hinge
stellt wird, was genauer besehen vielmehr allgemeines 
Kirchenrecht des katholischen Abendlandes ist, theils 
auch die Principien, welche gewisse Bestrebungen der 
Geistlichkeit hervorriefen, nicht nach ihrer objectiven 
Geltung in der damaligen Zeit gehörig gewürdigt, son
dern mitunter als Zufälligkeiten und subjective Nei
gungen beurtheilt worden sind. Wir werden in dem 
Folgenden Gelegenheit haben, die Wahrheit dieser un
serer Kritik zu begründen und mit Beispielen zu 
belegen.

So wird z. B. gleich in dem Abschnitte vom Zehn
ten die Vertheilung der Zehnten in vier Portionen, wie 
sie in dem alten isländischen Kirchenrechte vorgeschrie
ben worden, sodass eine Quart dem Bischöfe, die an
dere der Kirchenfabrik, die dritte dem Geistlichen, die 
vierte den Armen zufallen sollte, als Besonderheit der 
isländischen Kirchenverfassung vorgestellt; obgleich 
diese Viertheilung bekannlich als die allgemeine Vor
schrift der römischen Kirche anzusehen ist. Sehr kurz 
wird die durch den eingebornen, ausgezeichneten Bi
schof Gissur im J. 1096 bewirkte Anerkennung und 
Ausführung des Zehntrechts in höchst ausgedehntem 
Umfange berührt. Are Frode, der älteste Geschicht
schreiber der Isländer, gibt als die alleinige Ursache 
die grosse Liebe an, welcher Gissur unter- seinen 
Landsleuten genoss, und wahr ist es, der Bischof, wel
cher den Bischofssitz zu Skaiholt aus eigenem Ver
mögen so reich dotirte, und darauf mit so grosser Un
eigennützigkeit, der Beschaffenheit und dem Bedürfnisse 
des Landes gemäss, für den Nordertheil das zweite 
Bisthum begründete und ausstattete, muss durch seine 
Popularität sehr viel haben ausrichten können. Are im 
Cap. 19 erzählt, wie Dahlmann es wörtlich übersetzt 
hat: „Bischof Gissur war so beliebt bei seinen Lands
leuten, als je ein anderer Mann, so viel wir wissen, 
hier im Lande gewesen ist. Aus Liebe für ihn und 
auf Zureden Sämund’s, mit Beirath des Gesetzsprechers 
Marcus, kam es zu der Satzung, dass alle Männer all 
ihr Gut, beides Land und bewegliche Habe, zählten 

und schätzten, und beschwuren, dass es richtig ge
schätzt wäre, und den Zehnten seitdem davon entrich
teten. Das ist ein grosses Wahrzeichen von der Er
gebenheit der Einwohner gegen diesen Mann, dass er 
das zu Wege brachte, dass alles Gut eidlich geschätzt 
ward, so viel in Island war, und selbst das Land, und 
man den Zehnten entrichtete, ja sogar das Gesetz gab, 
dass es so dauern sollte, so lange Island bewohnt 
wäre.“ — Mit Recht hat Dahlmann in seiner Geschichte 
von Dänemark Th. II, S. 268 ff. erklärend hierzu aus- 
geführt, dass, wie schön dies auch alles klingt und 
wie einzig in seiner Art in der Geschichte des Zehn
ten, es doch auch das eigene Interesse der Oligarchen, 
die damals das Landesregiment in Händen hatten, im 
Gebiete der Besteuerung gewesen ist, welches sich des 
Zehntengesetzes angenommen hat. Wir machen un
sererseits hier in der Kürze darauf aufmerksam, dass 
diese Oligarchen eben die grossen Grundbesitzer sind 
die im Besitz der Kirchen waren und den Kirchen
zehnten zum Theil zu beziehen hatten. Und dazu 
kommt auch nach der Landesbeschaffenheit schon für 
die damalige Zeit die Nothwendigkeit der Armensteuer 
als Landeslast; wofür aber ein Viertheil der auferleg
ten Zehnten bestimmt war.

Besonderer Beachtung werth ist die Geschichte 
des Kampfes, den die Kirche durch ihre Bischöfe und 
ihren Erzbischof in Island, dem bäuerlichen Freistaate 
am Polarkreise, für die Selbständigkeit der Kirchen 
und Kirchenämter und die Kirchliclikeit ihrer Besitz
thümer und Gerechtsame wider die Grundherrlichkeit 
und die althergebrachten, ja notorisch ursprünglichen 
Laienpatrouate führte, in welchem sie immer nur par
tiell gesiegt hat. Dieser Kampf zieht sich durch Jahr
hunderte hindurch, und wird als der isländische Pfrün
denstreit charakterisirt. Eine Hauptquelle für die Ge
schichte dieses Pfründenstreites ist. die Arna Biskups 
Saga, und hernach ist sie ausführlich behandelt in F. 
Johannaei historia Islandiae ecclesiastica» Unser Verf. 
hat sie in ihren Hauptmomenten vorgetragen, und das
jenige hervorgehoben, was vorzugsweise zur Begriffs
bestimmung des Patronatrechts in Island dienen konnte. 
Es zeigt diese Geschichte, dass die Grundherrlichkeit 
und das Eigenthumsrecht wiederholt gegen die An
sprüche der Bischöfe, nachdem Island unter die nor
wegische und später unter die dänische Königsherr
schaft gekommen war, bei den Königen Norwegens und 
Dänemarks Schutz gefunden hat, und dass bis zur Re
formation hin manches in diesen Verhältnissen zweifel
haft und streitig geblieben ist.

Das primitive Verhältniss, wonach die Kirchen,, 
von den Grundeigenthümern gestiftet, mit ihren Gütern 
und Einkünften völlig unter der Grundhei’rüchkeit stan
den, und die Grundherren die Priester bestellten, blieb 
179 Jahre lang ganz unangefochten. Es geschah zum 
ersten Male im J« 1179, dass der Bischof Thorlak von 
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Skaiholt, auf Anforderung und unter dem Schutze des 
Erzbischofs Eistein von Drontheim, die Einweihung neu
erbauter Kirchen verweigerte, bis das Patronat dieser 
Kirchen dem Bischof überlassen worden wäre. Sein 
Bestreben war bei mehren Kirchen nicht erfolglos, aber 
nachdem der Erzbischof wegen seiner Streitigkeiten 
mit dem Könige landflüehtig geworden war, gab der 
skalholter Bischof sein Vorhaben, wie es scheint, gänz
lich auf. Sehr lehrreich ist die Erzählung eines Falles, 
in welchem der Bischof über die Patronatsfrage mit 
einem hochangesehenen Manne, Jonas Loptson genannt, 
heftig stritt, aber nachzugeben sich genöthigt sah. In 
der Thorlak’s Saga, Cap. 19, ist dieser Streitfall leben
dig erzählt. Her Bischof musste der öffentlichen Mei
nung weichen, obgleich er sich auf die göttlichen Ge
setze und apostolischen Satzungen, wie auf die Ver
ordnung des Erzbischofs berufen und mit der Excom- 
munication gedroht hatte. Jonas Loptson stützte sich 
auf das hergebrachte Verhältniss des Kircheigenthums 
(um kirkju eignir) wie auf ein natürliches und wohl
hergebrachtes, auch von den frühem Bischöfen als 
solches stets anerkanntes Recht. Unter den nächst
folgenden Bischöfen ruhte der Pfründenstreit längere 
Zeit; nachdem aber 1264 Island aufgehört hatte, eine 
Republik zu sein, die Hoheit der norwegischen Könige 
über sich anerkennend, nahm die Macht der hohen 
Geistlichen sehr zu, besonders auch dadurch, dass die 
bischöfliche Gerichtsbarkeit auf sehr umfassende Weise 
sich befestigte und geltend machte, wie speciell aus 
her. ecel. Arn. Append. Cap. 2 „um kirkjumal“ s, de 
causis ecclesiasticis hervorgeht. Sehr erfolgreich war, 
unter begünstigenden Zeitverhältnissen im Norden über
haupt, des klugen und kräftigen Bischofs zu Skalholt 
Arni Thorlakson Wirksamkeit für die Stärkung und 
Erweiterung der episcopalen Gewalt in der Landes
und Kirchenverfassung Islands; wie man zuvörderst aus 
der seine Biographie enthaltenden Saga erfährt. Schon 
vor 1269, da er zur Bischofswürde gelangte, hatte er 
als bischöflicher Official eine grosse hierarchische Strenge 
gezeigt; als Bischof berief er sogleich eine Versamm
lung der Geistlichen und der Gemeinde, in welcher er 
mehre erzbischöfliche Verordnungen promulgirte, und 
darunter ein Mandat, welches die Übergabe der Kir
chen mit ihren liegenden Gründen an den Bischof be
fahl, und in den nächstfolgenden Jahren brachte er es 
Wirklich durch geistliche Drohungen und Excommuni- 
cationen dahin, dass eine Reihe von kleinern und grös
sern Kirchen in seine Gewalt kam. Allein darauf 
wandten sich die Laienpatronen und Kircheigenthümer 
mit einer Beschwerde an den König und Erzbischof in 
Norwegen. Es wurde in dieser Angelegenheit eine 
Tagfahrt zu Bergen im Sommer 1273 gehalten, wo der 
Bischof, die Rolle des Klägers übernehmend, sich dar
auf stützte, dass die Laienpatronate, wie sie bisher in 
Island bestanden, und das Verfügungsrecht der Laien 

über die Kirchengüter göttlichen Gesetzen, dem cano- 
nischen Rechte widerstritten; wogegen die Isländer sich 
auf ihr ererbtes und wohlerworbenes Eigenthum und 
auf das uralte Landesherkommen stützten. Die bischöf
liche Replik ging im Wesentlichen dahin, mit Berufung 
auf das canonische Reeht (heilög kirkjuiög)^ wje wjr 
bei unserm Verf. in lateinischer Version lesen: „con- 
ditionem turpem et iuri repugnantemius possessoris non 
efficere (im isländischen Urtexte: ä ekki at jullkomna 
böndans rettu), et, quod primo nihili est, decursu quo- 
que temporis nee vatere posse, et nulli episcopo admi- 
nistrationem (isländisch: vardveizhi) harum praebenda- 
rum in successorum damnum abalienandi ius competere, 
nee ulli laico illas possidere, aut conditionem addere 
licitum fuisse (isländisch: einginn leikmadr maetti heldr 
eignaz, ok mega thar skilmitla til leggja); nemini enim 
sine ingenti animae periculo templum pretio emere vel 
vendere Heere, nee tali modo acquisita legitime retineri 
etc.“ Die im Namen der göttlichen Dreieinigkeit von 
dem Erzbischof gefällte Sentenz, vom Verf. p. 91, Not. 
113 in der altnordischen Ursprache mitgetheilt, sprach 
dem Bischof die Gewalt, Disposition und Administration 
(vald, skipan, forraedi ok vardveizla) über die Kirchen 
und Kirchengüter zu, obgleich der König persönlich 
und durch dazu ernannte Rechtskundige die Laienpa
tronen in ihren Gerechtsamen zu erhalten und zu 
schützen suchte. Jedoch bei jenem Mandat und diesem 
Urtheil des Erzbischofs liess der Klerus es nicht be
wenden, vielmehr auf Anordnung des Erzbischofs wurde 
im folgenden Jahre, also 1274, ein neues Landeskir
chenrecht für Island verfasst, um diese und mehre an
dere Verhältnisse im Interesse der Kirche und Geist
lichkeit zu bestimmen, und folglich das bisher geltende 
Kirchenrecht von 1123 zu ändern. Es wurde dieses 
neue Kirchenrecht 1275 dem Allthing zur Annahme 
vorgelegt, welches dasselbe zwar in den meisten Punk
ten annahm, jedoch einige Artikel anzunehmen verwei
gerte, weil sie der Landesfreiheit und den wohlerwor
benen Rechten der Einzelnen widerstreitend erachtet 
wurden. Unter diesen verworfenen Artikeln steht obenan 
Cap. 4, folgendermassen lautend: .„Biskup varr skal 
kirkjum rada ok sva öllum eignum theirra, ok öllum 
kristnum domi, sva ok tiundum ok tilgjofnnm theim, 
sem menn gefa Gudi ok Jians helgum mönnum lögliga 
ser til saluhjalpar, thvi at ekki vald megu leikmenn 
yfir slikum lutum eiga utan biskupa skipan. Presla ok 
laevda menn skal biskup til kirkna skipa etc.“, d. h. 
„Unser Bischof soll Gewalt haben über die Kirchen 
gleichwie über all ihr Eigen, und über alle Kirchensa
chen, wie auch über alle Zehnten und Beisteuern, welche 
man Gott und seinen heiligen Männern auf gesetzliche 
Weise sich zum Seelenheil gibt, denn über solche 
Dinge dürfen Laien, ohne Anordnung des Bischofs, 
keine Verfügung haben. Priester und Kleriker soll 
der Bischof an Kirchen bestellen u. s. w.“ Diese
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Satzung blieb fortwährend unter den Bischöfen und 
Laien ein Streitpunkt, und in diesem Pfründenstreite 
siegten bald die Bischöfe in einzelnen Fällen, bald da
gegen die Grundherrn, indem letztere öfter bei den 
norwegischen Königen für ihre Gerechtsame Beistand 
und Schutz fanden. Es war aber der Pfründenstreit 
im Grossen und Ganzen jetzt von der Frage über die 
Gültigkeit des arnäanischen Kirchenrechts abhängig 
geworden, die gleichfalls streitig blieb. König Erich, 
der Priesterfeind beigenannt, erliess 1283 eine Verord
nung wider die canonischen Ansprüche der isländischen 
Bischöfe in Betreff des Patronats und der Zehnten, und 
1291 eine Declaration, wie er mit dem Erzbischof und 
den Bischöfen sich dahin vereinbart habe, dass für 
Kirchensachen das alte Kirchenrecht die Entscheidungs
norm sein solle, und 1295 abermals ein Rescript, wel
ches noch bestimmter gegen die Anwendung des cano
nischen Rechts und der geistlichen Jurisdiction in die
ser Beziehung schützte. Allein 1297 schloss der Kö
nig mit dem skalholter Bischof einen Vergleich, in 
welchem diesem in Ansehung der episcopalen Gewalt 
über die Kirchenländereien grosse Concessionen ge
macht wurden. Der folgende König Hakon verwarf 
in seinen Verordnungen mehre Punkte des arnäanischen 
und bestätigte das alte Kirchenrecht. Sein Enkel und 
Nachfolger, König Magnus, verordnete hingegen im 
J. 1355, dass das arnäanische Kirchenrecht, wie es im 
Südertheile von Island beobachtet würde, so im ganzen 
Lande Gültigkeit haben sollte. Dennoch ist die Frage 
über die praktische Autorität des sogenannten neuen 
Kirchenrechts eine Controverse in der isländischen Ju
risprudenz geblieben, was sich aus den vorstehenden 
Andeutungen im Allgemeinen leicht erklärt. Der Verf. 
behandelt diese Rechtscontroverse in einem besondern 
Paragraphen p. 98 —106, und hat die Ansichten und 
Argumente für und wider klar dargelegt. Er hat dabei 
schliesslich, was insonderheit die Praxis nach der Re
formation im 16. Jahrh. anlangt, grosses Gewicht auf 
die Beweisgründe gelegt, welche Magnus Stephensen 
in seiner bekannten Schrift über die Quellenkunde des 
isländischen Rechts für die Ansicht, dass das arnäani
sche Kirchenrecht als das praktisch gültige anzusehen 
sei, ausgeführt hat.

Der Verf. schliesst seine Darstellung für die ka
tholische Zeit mit einer Vergleichung der Satzungen 
des arnäanischen Kirchenrechts über das Laienpatro
nat mit den bezüglichen Bestimmungen des norwegischen 
Rechts, ohne sich jedoch, wie es wünschenswerth ge
wesen wäre, tiefer in das Detail des altnorwegischen 
Kirchenrechts einzulassen. Darauf wendet er sich in 
den beiden letzten Capiteln zu der Darstellung der 
durch die Kirchenreformation bewirkten Veränderun
gen. Da aber das Lutherthum, als es von Dänemark 
aus nach Island vordrang, daselbst noch viele Kirchen 
im Privateigenthum der Grundbesitzer vorfand, so han
delt der Verf. erstlich von der Änderung der Kirchen
verfassung in Island hinsichtlich der Besetzung der 
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Pfarrstellen und der Verwaltung der Kircheneinkünfte 
überhaupt, und zweitens von dem Patronatrechte nach 
der Reformation insonderheit.

Mit dem Ablaufe des Mittelalters waren die islän
dischen Bischöfe im Ganzen wirklich zu dem Besitze _ 
des Rechts der Besetzung und Verleihung der Pfarr
ämter gelangt. Das Episcopat hatte also ein canonisch 
normales Recht hier durchgesetzt, denn von jeher galt 
der katholischen Kirche das Patronat mit seiner Ge
rechtigkeit doch nur als Vergünstigung und äusser- 
kirchliche Anomalie. Da erschien mit der Reformation 
die Kirchenordnung König Christianas III. Dieselbe 
enthält als Norm für die Besetzung der kirchlichen 
Lehrämter die Gemeinde wähl. Der König war, wie
sich urkundlich darthun lässt, als Protestant überzeugt, 
dass dies die normale Weise für die Berufung der geist
lichen Gemeindelehrer sein müsse, persönlich und ei
genhändig der Urheber und Verfasser jener Anordnung. 
Er war durchdrungen von der protestantischen Wahr
heit dessen, was Luther in dieser Beziehung von der 
Vocation in das Predigtamt (Walch’s Ausgabe von 
Luther’s Werken X, S. 1804 ff.) sagt, u. a. dieses: 
„kein Bischof soll Jemand einsetzen, ohne der Ge
meinde Wahl, Willen und Berufen, sondern soll den 
Erwählten und Berufenen von der Gemeinde bestätigen 
— warum sollte nicht eine christliche Gemeinde einen 
Prediger machen, allein durch ihr Berufen? Wer hat 
ihnen (Papst und Bischöfen) solch Recht gegeben und 
uns genommen?“ — Ebenso Ritter Hans von Schwar
zenberg 1525: „Es sollten zu Dienern der Gemein oder 
Pfarrherren gelehrt, geschickt, frumm und ehrbar Manne 
von der Gemein erwelt und beruft-------.“ — Calvin 
(inst. rel. ehr, IV, 3J: „habemus, esse hanc ex verbo 
Dei legitimam ministri vocationem s ubi ex populi con- 
sensu et approbatione creantur, qui visi fuerint idonei; 
praeesse autem electioni debere alios pastores, ne quid 
vel per levitatem. vel per mala studia, vel per tumul- 
tum a multitudine peccetur.“ — SimpL conf. fid. Helv, 
art, 18: „vocentur et eligantur electione ecclesiastica 
et legitima ministri ecclesiae, i. e. eligantur religiöse ab 
ecclesia vel ad hoc deputatis ab ecclesia.^ Während 
in der dänischen Kirchenordnung die Predigerwahl ei
nem Ausschüsse (den Besten, wie es in der betreffen
den Satzung lautet) der Gemeinde (deputatis ab eccle
sia) überlassen ward, gab dagegen die schleswig-hol
steinische Kirchenordnung das Wahlrecht unmittelbar 
der Gemeinde selber. Der Unterzeichnete hat über 
diesen merkwürdigen Unterschied der Bestimmung für 
das Königreich Dänemark und für die Herzogthümer 
Schleswig und Holstein, der von vornherein eine ganz 
andere Observanz gestaltete und eine ganz anoere Ge
schichte der gedachten Institution in beiden Ländern 
erzeugt bat, in seiner Abhandlung über die „Entstehung 
und Begründung der Predigerwahl in Schleswig-Holstein 
als protestantischer Norm" (Kiel, 1841) nähere Auskunft 
gegeben. Für das Königreich Dänemark ist aber ins
besondere die sehr gründliche Abhandlung des Hrn. 
Prof. C. T. Engelstoft „Om Beskikkelse af Kirkens 
Tjenere“ in der theologischen Tidskrift, V, Hft. 2, zu 
vergleichen.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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In Island trat diese Wahlfreiheit, wie wir aus der vor
liegenden Schrift erfahren, mehre Decennien hindurch 
gar nicht in Observanz, bis eine Verordnung des fol
genden Königs von 1563 nachhalf, und die Bestätigung 
der jedesmaligen Wahl auf den weltlichen Oberbeam
ten übertrug. Allein wie man in Dänemark seit Ein
führung der absoluten Souveränetät die Predigerwahl 
ganz abgestellt hat, so auch auf dem entlegenen Island, 
wohin von Kopenhagen aus die kirchlichen und welt
lichen Verordnungen gesendet wurden. Durch königl. 
Verordnungen aus den J. 1737, 1740, 1754 und 1771 
ist den Oberamtmännern Islands das Recht, die Kir
chenämter zu verleihen, zugetheilt worden, jedoch so, 
dass bei den einträglichem Pfarrstellen, deren Einnahme 
eine bestimmte Summe erreicht, die Collationsbriefe 
vom Könige confirmirt werden. Endlich ist durch ein 
Rescript aus dem J. 1782 verfügt worden, dass der 
Bischof (Superintendent) dem Oberamtmann drei Can
didaten vorzuschlagen, aus denen dieser einen zu wäh
len und zu ernennen habe. Da aber die stricte Beob
achtung dieser Verfügung, besonders wegen der äus
serst geringen Einnahme mancher Stellen und des Man
gels an bewerbenden Candidaten, mancherlei Schwie
rigkeiten gefunden hat, so ist in dieser Hinsicht durch 
mehre spätere Rescripte noch Einzelnes modificirt und 
detaillirter festgesetzt worden.

Was aber die Verwaltung der Kircheneinkünfte 
betrifft, so ist durch neuere landesherrliche Vorschriften 
für eine bessere und mehr geregelte Administration 
Sorge getragen worden; namentlich haben Rescripte 
aus den J. 1^40 und 1747 im Allgemeinen eine genaue 
Kirchenrechnung über alle Einnahmen und Ausgaben 
mit jährlicher Rechnungsablage vorgeschrieben. Die
ser Vorschrift sind auch die Patronatskirchen unter
worfen. Übrigens besteht fortwährend das Patronat
recht in Ansehung der Kirchengebäude mit ihren Zu
gehörungen und Einkünften in altnordischer Bedeutung. 
Sie stehen im Privateigenthum der Patronen, sje wer
den wie Grundbesitz vererbt, verkauft, verpfändet, ver
schenkt, jedoch immer mit der darauf ruhenden Last, 
sie für ihre kirchliche Bt Stimmung in ordnungsmässi
gem Stande zu erhalten, sodass die Kirchen immer, 

wie der Verf. sich darüber ausdrückt, „idealem quan- 
dam integritatem servent“. Es muss daher auch alle
zeit von der geschehenen Veräusserung einer Kirche 
dem Bischof innerhalb Monatsfrist bestimmte Nachricht 
mitgetheilt werden. Der Verf. hat hier, was zu tadeln 
ist, auf das dänische Kirchenrecht gar keine Rücksicht 
genommen, obgleich dieses fortwährend denselben Grund
begriff des Kirchenpatronats anerkennt; er hat sich 
auch nicht ein einziges Mal auf Kolderup-Rosenvinge’s 
Lehrbuch des dänischen Kirchenrechts (Kopenhagen, 
1838—40) bezogen, obgleich dasselbe für das Studium 
des nordischen Kirchenrechts überhaupt unentbehrlich 
sein möchte, und sogar, so weit es bei der Darstellung 
des dänischen Kirchenrechts, welches sehr klar und 
übersiclÄich darin vorgetragen wird, möglich war, bei 
hervorstechenden Partien und Punkten die kirchenrecht
lichen Normen und Institute der Isländer keineswegs 
unberücksichtigt gelassen hat. Man vergleiche zunächst 
über das Patronatrecht Thl. 2, §§. 159 und 160. Es 
wird hier das Patronat geradezu als „Eiendomsret til 
Kirker“ charakterisirt, und aus den Quellen älterer 
und neuerer Zeit nachgewiesen, wie selbiges als wirk
liches Eigenthumsrecht an den Kirchen sich gestaltet, 
auch in manchen neueren Gesetzen, welche den Patron 
technisch als Kircheigner (Kirkeeier) bezeichnen, seine 
nähere Bestimmung und detaillirte Normirung erhalten 
hat. Des Kircheigners Rechtsgewalt über die Kirche 
und ihr Vermögen beschränkt sich eigentlich auf den 
Bezug und Genuss der Kircheneinkünfte gegen die 
Verbindlichkeit, die Kirche gehörig zu unterhalten. 
Die Kirchen haben in Bezug auf ihre Zugehörungen 
und Intraden keine juristische Persönlichkeit; sie sind 
vielmehr Objecte des Eigenthumsrechts, und gehören 
dem Rechte und der juristischen Beurtheilung nach 
entweder dem Könige oder Privatpersonen. $‘e 
daher aucli Gegenstände des Handelsverkehrs, sie wer
den gerichtlich aufgelassen, verkauft, verpfändet. Aber 
das Kircheigenthum, sieht man auf den Werth und die 
pecuniäre Bedeutung desselben im praktischen Leben, 
bezieht sich dergestalt auf den Bezug des Kirchenzehn
ten, dass dieser, nach Abzug dessen, was nach den 
Gesetzen für die ordnungsmässige Instandhaltung der 
Kirche aufzuwenden ist, als das wirkliche und unmit
telbare Object desselben erscheint. Die Eingepfarrten 
auf dem Lande haben dem Kircheigner zum Kirchen- 
bau Hand- und Spanndienste, und unter gewissen Um
ständen, wenn die Einkünfte nicht hinreichen, Geldzu—
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Schüsse zu leisten, aber die Baulast ist directe Ver
bindlichkeit des Patrons. In neueren Zeiten hat sich 
mehr der publizistische Grundsatz, dass die Kirchen 
als öffentliche, für die Gemeinde bestehende Anstalten 
zu beurtheilen sind, in diesem eigenthümlichen Rechts
verhältnisse der fabrica ecclesiae, wonach das Kirchen
gebäude geradezu als im Privateigenthume stehend ju
ristisch aufgefasst wird, allmälig durchgearbeitet, und 
theils auf die Gesetzgebung, welche das Kircheigenthum 
manchen Beschränkungen unterwarf, theils auf die 
Verwaltung und Aufsicht erheblichen Einfluss geäus- 
sert. Rosenvinge gibt darüber genauen Nachweis der 
betreffenden Quellen und literarischen Hülfsmittel. Wenn 
er aber dabei S. 293 äussert, dieses Kircheigenthum 
habe sich aus dem Patronatrechte heraus entwickelt? 
so ist ihm darin nicht beizustimmen; es ist dasselbe 
vielmehr ursprüngliche und im Norden der canonischen 
Verfassung der katholischen Kirche gegenüber beibe
haltene und fortwährend bestehende Anomalie.

Zum Schlüsse seiner Abhandlung hat unser Verf. 
ein Namensverzeichniss der sämmtlichen Bischöfe Is- 
land’s, von Isleif und Gissur an, deren Episc^pat das 
ganze Land unterworfen war, bevor die Theilung des
selben in die beiden Diöcesen. Skaiholt und Holum ein
trat, bis zur Reformation, mit Angabe ihrer Todesjahre 
beigefügt. Es ist das zur chronologischen Übersicht 
des in der Abhandlung enthaltenen kirchengeschichtli
chen Materials allerdings eine zweckgemässe Beigabe.

A. L. J. Michelsen.

Griechische Alterthumskunde.
Über griechische Monatskunde uml die Ergebnisse ihrer 

neuesten Bereicherungen von Dr. Karl Hermann. 
Göttingen, Dietrich. 1844. 4. 1 Tblr.

Diese Schrift des hochverdienten Verf. gibt eine über
sichtliche Zusammenstellung aller über die Monate 
griechischer Völker und Städte erhaltenen Nachrichten. 
Zum Theil stützt sie sich auf desselben Disputatio de 
anno Delphico (Gott 1844. 4.), und im Einzelnen trägt 
sie zu derselben Berichtigungen nach; an sich ist sie 
eine Rechenschaft und Darstellung von unserer gesumm
ten griechischen Menologie. Nach literarisch und sach
lich einleitenden Bemerkungen unterscheidet der Verf. 
gezählte Monate und benannte, unter den letztem wie
der ionische Gruppen, in deren einem Theile der athe
nische Kalender herrscht, im andern mit mehr Abwei
chungen verbunden ist, und die äolisch-dorische Gruppe. 
In dieser zeigt die dorische Abtheilung weniger Über
einstimmung unter sich als die ionische, eine Bemer
kung, die (beiläufig gesagt) sich mancher andern ge
sellen kann, die der beliebten Annahme entgegensteht, 

als wäre Veränderlichkeit bei den Ioniern, Stetigkeit 
bei den Doriern Stammeigenschaft gewesen. Auch die 
äolische Abtheilung hat bei wenigen gemeinsamen viel 
Mannichfaltigkeit in den Monatsnamen. Eine dritte 
Abtheilung macht der makedonische, späterhin über 
Vorderasien verbreitete Kalender. Von den Gruppen 
ist die dritte die hellenistische, die zum Theil schon 
römischen Einfluss zu erkennen gibt.

Den Ursprung der altgriechischen Monatsnamen 
findet der Verf. mit überwiegenden Gründen in Götter
festen, welchen ein höheres Alter als dem befestigten 
Kalender selbst beizumessen. Hieraus erklärt sich so- 
wol die Mannichfaltigkeit der Namen, als ihre Durch
kreuzung, entsprechend den vielen örtlichen Unterschie
den, wie auch dem mannichfachen Austausche griechi
scher Culte und Sagen. Eine Anzahl von Monatsnamen, 
die auf besondere, und von solchen, die auf übertra
gene Culte hindeuten, werden vom Verf. hervorgehoben. 
Im Weitern weist er die Ungleichheiten der griechischen 
Kalender,, die sich auch auf ähnlich- oder gleichbenannte 
Monate erstrecken, nebst ihren Ursachen nach; dann 
aber auch bei gewissen andern die mehr oder weniger 
einstimmige Lage in Folge ursprünglicher Gleichgeltung. 
Geringere Abweichungen unter den letztem lassen sich 
aus ungleichem Schaltsystem, grössere aus verschiede
ner Annahme des Jahresanfangs erklären. Die zeit
weiligen Abweichungen dieser Art wurden mit der 
Umwandlung des Mondjahres in ein Sonnenjahr in 
Folge der allmäligen Annahme des Julianischen Kalen
ders in den griechischen Städten für immer befestigt, 
sodass in den alten Hemerologien, die gerade solari
sche Kalender geben, oft dieselben Monatsnamen bei 
dem einen Volke um zwei und mehr Monde später 
als bei dem andern stehen. Bei diesen Bemerkungen 
macht der Verf. auf die Rücksichten aufmerksam, un
ter welchen ein vergleichendes Verfahren noch einzelne 
von den Unbestimmtheiten und Lücken in der monolo
gischen Überlieferung treffend oder annähernd zu er
gänzen hoffen könne.

Es folgt ein alphabetisches Verzeichniss der grie
chischen Monatsnamen, mit Anführung der umsichtig: 
ausgebeuteten Quellen, namentlich der Inschriften, de
ren neuere Funde auch in diesem Bezug ihren Werth 
haben, und mit beurtheilenden Anmerkungen; gegen 
130 Namen. Hierauf ein alphabetisches Verzeichniss 
der griechischen Städte und Volker, von welchen wir 
Monatsnamen (oft freilich nur zwei oder einen, oder 
einen zweifelhaften) kennen; auch über hundert Arti
kel. Endlich synchronistische Tabellen der bekannten 
griechischen Monate; zuerst die ionische Gruppe, de
ren Stamm die attischen bilden, welchen die unsern 
erklärend zur Seite stehen, und mit welchen die bekannt 
gewordenen Monate von achtzehn ionischen Städten so 
in Parallele gebracht sind, wie es Zeugnisse oder Muth- 
massung ergeben. Das Unsichere ist in der Tabelle 
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durch Zeichen vom Gewissen unterschieden. Auf gleiche 
Art sind in der dorischen Gruppe parallel den Monaten 
Spartas die noch aufzutreibenden von sechszehn dori
schen Städten verzeichnet, in der äolischen die von 
Böotien, Delphi und vier andern Landschaften neben
einander geordnet. Weit lückenloser ist die viel we
niger interessante hellenistische Gruppe von fünf Land
schaften; und ganz genau konnte (aus den Hemerolo- 
gien) auf der letzten Tabelle die makedonische Gruppe 
nach der Verschiebung verglichen werden, welche die 
makedonischen Monate in acht Kalendern vorderasiati
scher Staaten erlitten haben. Bei jeder Gruppe ist zu
gleich der präsumtive Jahresanfang bemerkt.

Da die Inhaltsangabe, verbunden mit dem Namen 
des Verf., hinreichend den Werth der Schrift bezeich
net, wende ich mich gleich zu Einzelnem. Den delphi
schen Monat Ilongönioq schreibt der Verf. (S. 75) IIottqo- 
-ntog, indem er trotz der Anführung aus Etym. M.} wo
nach auch, die Argiver not statt noil gesprochen, sich 
von so unorganischer Ausstossung einer wurzelhaften 
tenuis nicht überzeugen kann. Ich kann wenigstens 
versichern, dass auf dem dritten delphischen Steine 
das Iota deutlich ist, und finde bei so hartem Conso- 
nanten-Zusammenstoss die Änderung nicht befremdlich. 
Zu dem bithynischen Monat Slrategios, wo der Verf. 
(S. 78) mit Grund bemerkt, dass man für die Namens
herleitung nicht sowol an militärische Beamte als an 
den Beinamen eines Gottes denken dürfe, kann der 
Zeus Strategos auf Münzen von Amastris in Paphla- 
gonien angeführt werden (Combe coins of the Brit. 
Mus. pl. 9, 9. 10). Im Artikel Sicilien sind (S. 109 f.) 
die auf Henkeln von Thongefässeii erhaltenen Monats
namen zusammengestellt und, ohne dass jeder solche 
Monat gerade dem Fundort zugewiesen werden soll, 
bei denselben die Fundorte bemerkt. So bei Kagvaog 
Akragas, Gela, Syrakus, und „nach gütiger Mittheilung 
des Hrn. Prof. Franz auch auf zwei Gefässhenkeln ex 
schedis MüUeri“. Wahrscheinlich hat diese Müller zu 
Lentini in der Sammlung des Cavaliere Jelo notirt, 
woselbst ich nebst ihnen mir noch andere Henkel-In
schriften mit den Monaten Agrianios, Dalios, Panamos, 
ffyakinthios abgeschrieben habe, sodass den Fundorten 
aller dieser Leonßni beigefügt werden kann. Bei Hya- 
kinthios auch Katana, nach einem Henkel in der 
Sammlung der Benedictiner daselbst. Der Verf. ist 
geneigt, einen sicilischen Monat Hoattduvioq anzuneh
men (S. 110 und 76), indem er eine Henkel - Inschrift 
Eggov IIoastdMvlov ISukov so deutet, dass der erste 
Name den eponymen Beamten, der letzte den Verferti
ger, der mittlere den Monat bezeichne, und unter glei
cher Auffassung in einer andern: anwofiov (vrOq) Aqu- 
vvgov tov Igcovvgov xov IIoGtilioviov loziaiog das zweite 
tov für ein Versehen erachtet, da es unerhört, dass 
der Name einer Magistratsperson nicht allein durch 
ihren Vater, sondern auch durch den Grossvater be

zeichnet werde. Nach dieser Ansicht könnte man auch 
von einem Henkel, den ich in jener Lentinischen 
Sammlung sah: ANTIMAXOY | AFAQOKAE... | 
AIOAOTOY, einen Monatsnamen AidSoTog entnehmen. 
Dass dann der Name des Verfertigers fehlen würde, 
wäre die geringste Schwierigkeit, da so viele solcher 
Henkel blos mit dem Eponymen und dem Monate be
zeichnet sind. Als Monat genommen, liesse sich Aio- 
Soto; dem kretischen QtoSöoioq vergleichen , den aber 
der Verf. (S. 62). mit Höck und Welcker wol richtiger 
QtoSaloiog schreibt; untl es möchte Diodotos, wie Po- 
seidonios, als Monatsname noch sehr zweifelhaft sein. 
Unter Melos und Rhodos erwähnt Verf. die in Olbia 
gefundenen Henkel, die neben der Schrift das Zeichen 
der Weintraube oder der Granate haben. Eine Wein
traube zwischen der Schrift sah ich auch auf einem 
zu Athen gefundenen in der Sammlung des Hrn. Faber. 
Zudem war tiefer zur Linken ein kleiner Ring oder 
Apfel angebracht. Ein anderer Henkel daselbst hatte 
unter dem Eponymos eine liegende Diota. Ein dritter 
ein rundliches Dreiblatt; darüber &ASII2N; darunter 
(PPIAAOE, Ein vierter nannte äusser dem Phrurar- 
chen als Eponymen einen AFH, wie Müller las, oder 
wie ich las AHA; worin wol Niemand einen Monat 
— Agyios — Agrianios — sondern einen Mann Age
silaos oder Hagias erkennen wird. Auf einem fünften 
stand XAPHTOS | YAKINQI02, hier also der Monats
name im Nominativ.

Aufgefallen ist mir, dass der Verf. nirgend den 
argwischen Monat Arneios erwähnt. Kanon (19), wo 
er den Mythus des unter Lämmern erzogenen, von 
Hunden zerrissenen Linos, als Legende des argivischen 
Festes Arnis erzählt, an welchem die Linosklage er
tönte, und die Hunde, die sich betreffen liessen, todt- 
geschlagen wurden (die nämlich, wrelche während der 
sogenannten Arneides - Tage sich auf den Markt von 
Argos verliefen, sagt Älian, Thiergesch. XII, 34), be
merkt ausdrücklich, ggvd re dtvotiaoav Agvitov, ou äy- 
vdai Alvoq ovvavtTQwpg. In einem von O. Müller einst 
mir geschenkten Entwurf einer griechischen Kalender- 
Vergleichung steht unter Argos der Arneios als zwei
ter Frühlingsmonat mit Berufung auf Larcher (Mem. 
de l’Acad. d. 1. et B. C. 48, p. 292). Allein Larcher’s 
Ansatz, der blos die Deutung des Namens auf die 
Zeit der Lämmer - Geburt zur Voraussetzung hat, ist 
falsch. Denn aus Athenäos III, e’ klar her
vor, dass jene solenne Hundetödtung, m. Argos (g na$ 
AgyAoiq tntT^'kovgtvg Kwotpovu? toqTg) in den Hunds
tagen statt hatte (c&v vno ^vva^ ovoäiv gge^ur); wie 
denn schon der Festmyth»s an sich und die Jahreszeit 
anderer Feste von ähnlichen Mythen den Kundigen 
auf die heissen Sommertage führen musste (s. Müller 
Prolegomena z. w. Mythol., S. 195). Also entspricht 
der argivische Arneios ungefähr unserm Juli, dem 
Hekatombeus der Spartaner — gleichwie der Mythus 
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seines Festes jenem der zu Sparta im Hekatombeus 
gefeierten Hyakinthien entspricht — und dem Hyakin- 
thios anderer dorischen Staaten. Es folgt daraus noch 
nicht, dass die Argiver den Hyakinthios, welchen ih
nen der Verf., durch Rückschluss von der Tochterstadt 
Rhodos, in der Stelle des Juli zugetheilt hat, gar nicht 
gehabt hätten. Finden wir doch öfter die gleichnami
gen Monate verwandter Städte an verschiedenen Stel
len (s. den Verf. S. 28 f.). In unserm lückenhaften 
Kalender von Argos ist vor und nach dem Arneios 
noch Platz für einen Hyakinthios. Den Platz, den er 
da übrig lassen würde, könnte möglicherweise der sonst 
bei Doriern in der Gegend des Augustmonats Vorkom
men de Karneios im argivischen Jahre gehabt haben. 
Wenigstens machte es keine Einwendung, dass dann 
drei Monate hintereinander ihre Namen von sinnver
wandten apollinischen Festen hätten; da zu Athen der 
Elaphebolion, Munychion, Thargelion mit ihren Arte
misfesten ebenfalls in einer Reihe liegen. — Mit diesen 
kleinen Beiträgen zu seiner Schrift wollte Ref. dem 
Verf. seine Hochachtung bezeugen.

Weimar. A. Schöll.

Politik.
Friedrich Rohmer*s Lehre von den politischen Parteien. 

Erster Theil. — A. u. d. T.: Die vier Parteien. Durch 
Theodor Rohmer. Zürich und Frauenfeld, Beyel. 
1844. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Der geistreiche Verf. des Werkes „Deutschlands Be
ruf in der Gegenwart“ hat die Literatur mit einem 
neuen Ergebniss seiner Forschungen im Gebiete der 
gesellschaftlichen Zustände bereichert, welches an in- 
nerm Gehalt jenem frühem nicht nachstebt, sonst aber 
insofern uns noch mehr angesprochen hat, als es einige 
überspannte Ansichten, die dort sich vorfanden, gänz
lich bei Seite liegen lässt. Zwar sind die Anklänge 
aus deutschen und schweizerischen Zeitungen, welche 
laut der Einleitung das Verständniss der vorliegenden 
Schrift erleichtern sollen, uns nicht eben in der Erin
nerung gegenwärtig; mdess sagt ja der Herausgeber 
selbst: dass das Buch aus sich selber könne beurtheilt 
werden.

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt: den in 
allen Verhältnissen des Staates, der Kirche, der Wis
senschaft sichtbaren Kampf der Parteien psychologisch 
zu erklären, und die Begriffe über sein Wesen, seine 

Entstehung, seine Bedeutung aufzuhellen. Dass in dieser 
Hinsicht grosse Verwirrung obwaltet, wird Niemand 
leugnen; und somit erscheint von vorn herein das 
Unternehmen als gerechtfertigt.

Hr. R. sucht das Princip der Parteien auf folgende 
Art zu begründen: Da der Staat die höchste Erschei- 
nung des menschlichen Wesens in der Zeitlichkeit ist, 
so muss ich, um das Leben des Staates zu begreifen, 
die Bestandtheile der menschlichen Seele und die Ge
setze ihrer Entwickelung erforschen. Wie die verschie
denen Alterstufen des Individuums verschiedenartige 
Entwickelungen des Geisteslebens bedingen, so drücken 
sich im Staate diese verschiedenen Eigentümlichkeiten 
der einzelnen Lebensalter ab als verschiedene Parteien. 
Das ganze Leben des einzelnen Menschen gestaltet 
sich als eine aufsteigende Linie — Knabe, Jüngling 
oder jüngerer Mann — und als eine absteigende — 
Mann oder älterer Mann, Greis —; in jener tritt die 
schaffende, in dieser die ruhende Kraft hervor. Knabe 
und Jüngling jedoch gleichen einander nur in der Art 
der Thätigkeit, sie sind geschieden im Gehalt dersel
ben; und wiederum: während Mann und Greis die 
Passivität der Seelenkräfte theilen, so haben sie um so 
weniger den Stoff derselben gemein. In dieser letztem 
Beziehung stehen Jüngling und Mann einander viel 
näher, und es berühren sich ebenso Knabe und Greis. 
Hierbei ist nicht zu übersehen, dass ein bestimmter 
Charaktertypus in jedem Individuum sich vorwaltend 
für das ganze Leben ausprägt. Es gibt Menschen, die 
immerdar Knaben bleiben, andere sind Jünglingsnatu
ren, noch andere Männernaturen; nicht wenige Greise 
von Geburt an. Die vier Grundparteien des Staates 
nun laufen mit jenen vier Entwickelungsstufen des In
dividuums parallel: der Jüngling schaffend = liberal; 
der Mann erhaltend = conservativ;. der Knabe anre
gend = radical; der Greis abschliessend = absolut. 
Allein es gibt nur zwei wahre Principien des Staats
lebens: das liberale und das conservative; der Radi- 
calisinus in seiner Gehaltlosigkeit und der Absolutismus 
in seiner Leblosigkeit können nur als dienende, nie als 
selbständige Elemente vorhanden sein. Die grosse 
Masse ist radical oder absolut, oder gemischt aus bei
den Grundbestandtheilen, der Mittelstand versetzt mit 
liberalen und conservativen Elementen; vorwiegend li
beral oder conservativ sind Wenige, und nur die höch
sten sind es durchaus.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in Jena. Druck und Verlag von A. Brockhaus in Deipzig.
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Politik.
Friedrich Rohmer’s Lehre von den politischen Parteien. 

(Schluss aus Nr. 74.)
Der Verf. verfolgt nun seine Betrachtung in der Weise, 
dass er jedes Lebensalter und mithin jede der vier 
Hauptparteien theils im Allgemeinen, theils nach der 
geistigen Seite, nach Charakter, Weltansicht, Verhält- 
niss zur Wissenschaft, Geschichte, Religion, zum Staat 
u. s. f. zu schildern sucht. Da es uns nicht vergönnt 
ist, ihm nach allen diesen Beziehungen zu folgen, so 
deuten wir nur dasjenige kurz an, was er über je
des Lebensalter und die ihm analoge Partei im Allge
meinen aufstellt, auch hier wieder zunächst uns auf 
den Staat beschränkend. Die Summe der Eigenthüm- 
lichkeit des Knaben, sagt H. R. ungefähr, ist zugleich 
der Charakter des Radicalismus : ihn bezeichnet knaben
hafter Widerspruch, Opposition um der Opposition wil
len. Jene grenzenlose Beweglichkeit, jene Sehnsucht 
den Mann zu spielen, welche beim Knaben eine innere 
Lüge bedingt, spricht sich beim Radicalismus aus in 
den bekannten Losungsworten „Neuerung, Fortschritt“ 
u. s. w. Aber in Wahrheit ist nur der Drang nach 
Fortschritt vorhanden, welcher ernten möchte, ohne 
gesäet zu haben. So überstürzte sich die französische 
Revolution, und Joseph II. musste sich zuletzt selbst 
aufgeben. Wie der Knabe, frisch, feurig, liebenswür
dig, wenn er in seinem Kreise bleibt, wohl geeignet 
ist, anzuregen, Fehlerhaftes aufzudecken , das Recht 
des Lebens überall geltend zu machen, nur nicht selbst 
zu schalten und zu walten; so ist der Radicalismus in 
seiner richtigen Stellung in England, wo die Hume und 
Roebuck mit ewig gleicher Kritik nur wohlthätig wir
ken, während ei in Frankreich, an der Spitze der Ge
walt, alle Phasen des Wahnsinnes durchlaufen und die 
fürchterlichsten Pl’’en seines Waltens zurückgelassen 
hat. Dev jüngere Mann tritt frei in die Welt, stellt 
Alles in Frage, nicht um es zu negiren, sondern um 
die rechte Antwort zu finden. Voll Leben, Verstand, 
Geist, schöpferischer Kraft, Muth, ist er 2ur peforni 
gemacht, wie der Knabe zur Revolution. in ähnlicher 
Weise erscheint der Liberalismus als das bildende Prin- 
cip in Wissenschaft, Glauben, Kirche und Staat; ein 
Lessing, Luther, Alexander der Grosse, das französi
sche Consulat sind seine Repräsentanten.

Die liberale Regierung beachtet den Zeitgeist, be
kämpft seine falschen Richtungen, während sie seihe 

wahren Forderungen beherzigt; eine liberale Opposi
tion verwirft den Vorschlag weder, weil er vom Throne 
kommt, wie der Radicalismus, noch nimmt sie ihn 
deshalb an, wie der Absolutismus. Der ältere Mann. 
hat den Boden gewonnen, welchen der Jüngling er
strebt, er hat nichts Neues zu erringen, nur Altes fest 
zu halten, die gegebene Welt zu ordnen. Er ist freier 
als der Jüngling durch höhere geistige Reife; gebunde
ner durch die Pflichten des Lebens. Wie der ältere 
Mann und die Prosa des Lebens an sich am wenigsten 
ansprechen, so wird auch der Conservatismus höchstens 
vom Liberalismus verstanden und geehrt. Trotz dem 
ist er vor allen ganz eigentlich zum Regieren berech 
tigt, während der Liberalismus führt, der Radicalismus 
opffonirt, der Absolutismus intriguirt. Er beherrscht 
die Gegenwart mit dem Blick in die Vergangenheit. 
Vorhandenes auszubilden, die Schöpfungen des Libera
lismus zu ergänzen ist seine Sache; Neigung zum Er
halten und Geschicklichkeit zum Verbessern sind seine 
hervorstechenden Züge. Wenden wir die verschiedenen 
Parteiansichten auf Deutschland an, so findet der Ra
dicalismus Alles schlechthin unbrauchbar, der Absolu
tismus möchte die Dinge in die Grenzen der alten Mon
archie zurückführen, der Liberalismus fordert umfas
sende Reformen, der Conservatismus dagegen zunächst 
nur Ausbildung und Vollendung der vorhandenen tüch
tigen Elemente. Wie der jüngere Mann zur Beseitigung 
des überlebten, so findet sich der ältere insbesondere 
auch berufen zur Wiederherstellung des unrechtmässig 
Beseitigten, zur Restauration. In diesem Sinne wirkte 
anfangs die Reformation, indem sie das Christenthum 
auf seine ursprüngliche Grundlage zurückführen wollte; 
nur der Absolutismus des Papstthums hat den Prote
stantismus als eine eigenthümliche Kirche bervorgerufen. 
Der Greis gehört der Gegenwart nicht mein an: ihm 
bleibt nichts übrig, als still zu stehen, oder rückwärts 
zu gehen. Im Staate darauf beschränkt, den gewohn
ten Organismus in den gewohnten F unctionen abzuspin
nen, ist seine wahre Stellung die berathende. Wie der 
Knabe die Neuerung liebt, so hasst sie der Greis und 
der Absolutismus ; die Reaction. Hegt in seinem inner
sten Wesen, sowie er seine 1 rincipien für die allein 
seligmachenden hält. Die Natur der Dinge will er 
nicht verstehen; drängt ihn aber die Noth, so versteht 
er sie recht wohl. Wie der Radicalismus gern die 
Rolle des Liberalismus spielt, so pflegt der Absolutis
mus die Maske des Conservatismus vorzunehmen, aber 
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nur um Abgestorbenes zurückzuführen. Stets strebt 
er nur bis zu einer bestimmten Stufe der Vergangen
heit zurück; so z. B. der heutige Absolutismus zur mon
archischen Allgewalt und zu dem staatlichen Mechanis
mus des 17. und 18. Jahrh.

Wir übergehen die genaueren Auseinandersetzun
gen , welche der Verf. jedem einzelnen Principe wid
met und werfen noch einen Blick auf seine Darstellung 
der gegenseitigen Verhältnisse der Parteien. Sie sind 
nach Hrn. R. folgende: Auf der Grundlage der Ach
tung stehen der jüngere und der ältere Mann, der Li
beralismus und der Conservatismus einander gegen
über: einig im Ziel, verschieden in den Wegen, somit 
im ehrlichen Kampfe. Liberalismus und Absolutismus 
aber sind unter allen Umständen ebenso natürliche 
Feinde, wie Conservatismus und Radicalismus. Man 
vergegenwärtige sich nur die Stellung des radicalen 
Frankreich gegenüber dem conservativen Deutschland- 
Zwischen Radicalismus und Liberalismus, sowie zwi
schen Absolutismus und Conservatismus, geht, bei in- 
nerm Gegensätze und äusserer Ähnlichkeit, der Hass 
gar leicht in Bitterkeit über. Canning starb an sei
nen Freunden den Hochtories; Luther konnte nur durch 
seinen hohen Sinn seinen radicalen Genossen entgehen ; 
zwischen dem radicalen Frankreich und dem liberalen 
England, zwischen dem conservativen Deutschland und 
dem absolutistischen Russland ist wirklicher innerster 
Hass, übrigens berühren sich Radicalismus und Ab
solutismus, obwol einander fern stehend, nichtsdesto
weniger verwandt, doch auf verschiedene Weise. Der 
Radicalismus hält, wenn es doch einmal Dogmen ge
ben muss, den Jesuitismus für die beste Religion und 
zieht den Despotismus der constitutioneilen Freiheit 
vor, und eine Vereinigung Russlands und Frankreichs 
gegen einen Dritten liegt keineswegs im Bereiche der 
Unmöglichkeit. Die rechte Stellung der Parteien findet 
dann statt, wenn die Extreme nur als Trabanten im 
Zuge stehen, der eigentliche organische Kampf aber 
von den männlichen Elementen vollzogen wird. So war 
es in den schönsten Zeiten Griechenlands und Roms 
und des Mittelalters, zwei Heerlager, bei dem einen der 
Radicalisinus in der Zucht des Liberalismus, bei dem 
andern der Absolutismns in der Zucht des Conservatis
mus ; so ist im Wesentlichen noch das Verhältniss in 
England. Kommt eine von den extremen Parteien zeit
weilig zur Herrschaft, so müssen drei Heere dem einen 
entgegen treten. So geschah es gegen den universellen 
Absolutismus Ludwig’s XIV. und gegen den Erben des 
universellen Radicalismus Napoleon. Werden indess 
nach dem Kampfe dergleichen Coalitionen nicht zu 
rechter Zeit gelöst, so entstehen Verhältnisse der Art 
wie jetzt zwischen Deutschland und Russland.

Die praktische Bedeutung einer klaren Anschauung 
des Wesens der Parteien hebt der Verf. zum Schluss 
in folgenden Worten hervor: „Die Vermischung der 

Parteien und mit ihnen der Principien war der Alp, 
der bisher auf dem politischen Bewusstsein gelastet 
hat. Was man kannte, war das modern-demokratische 
und das alt-legitimistische Princip — das Lager des 
„Fortschritts“ und das Lager des „Rückschritts“. Die 
Gemässigten unter den Radicalen wurden Liberale, die 
Gemässigten unter den Absolutisten Conservative ge
nannt. Wie natürlich, dass weder der einen noch der 
andern dieser Mittelparteien ein eigenes Princip zuge
schrieben ward. Sie bildeten eine vernünftige Mitte, 
ein System des Durchschritts zwischen beiden Princi
pien. Die Folge dieser unseligen Verwechselung hat 
sich nirgend fühlbarer gemacht, als im deutschen Volke 
und in den deutschen Fürsten. Im Volke. Denn jede con
servative Maasregel — und der Conservatismus hat 
das erste Recht gegenüber dem Radicalismus — wurde 
als Vorläuferin (und konnte es nicht anders) des Ab
solutismus aufgefasst. In den Fürsten. Denn mit je
dem Zugeständniss, dass man dem Liberalismus machte, 
schien man den Radicalismus zu haben. Man fühlte, 
dass der letztere die Throne untergräbt. War aber der 
Liberalismus nichts anderes, als eine besonnene Form 
des Radicalismus, so musste man das Nämliche fürch
ten auch von ihm. Man scheute sich also vor dem 
Fortschritt selbst; man glaubte mit dem Fortschritte 
der Revolution in die Hände zu fallen. Die Furcht vor 
dem Radicalismus war es, eine begründete Furcht, die 
ihre Schatten von den Thronen herab auch auf den 
Liberalismus warf. Von dem Augenblick an, wo die 
Überzeugung sich Bahn gebrochen haben wird, dass der 
Radicalismus und derLiberalismus auf zwei grundverschie
denen Principien beruhen; dass der letztere den erstem 
bekämpft und dass er, sollte das radicale Princip thatsäch- 
lich überfluthen, keinen Moment anstehen würde, mit un- 
getheilter Energie den Thronen beizustehen; dass der 
eine mit vertrauensvoller Kühnheit entwickelt und zu
gleich der andere mit nie gekannter Entschiedenheit 
niedergehalten werden kann: von diesem Augenblicke 
fällt jene Furcht hinweg: und die Throne können 
zugestehen.“

Wir haben in Obigem versucht, den wesentlichen 
Gedankengang der R.’schen Schrift kurz anzudeuten.. 
Möge dies hinreichend sein, um das Studium derselben 
bei recht Vielen anzuregen. Mit dem Grundgedanken, 
sowie mit der Ausführung desselben im Ganzen ein
verstanden, unterlassen wir es, eine ausführliche Kri
tik des Einzelnen vorzunehmen, und erlauben uns nur 
noch einige Bemerkungen. Zur klaren Darlegung des 
am Ende doch sehr einfachen Gedankens, „die politi
schen Parteien sind analog den menschlichen Tempe
ramenten, insofern sie durch die verschiedenen Stufen 
der Lebensentwickelung bedingt sind,“ einer Ansicht, 
die nicht einmal völlig neu ist, hätte es schwerlich ei
nes förmlichen, ziemlich umfassenden Werkes bedurft. 
Der ehrenwerthe Verf. würde besser gethan haben, 
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wenn er seine Ideen in einige bündige, körnige Ab
handlungen von mässigem Umfange zusammengedrängt 
hätte. Dies wäre leicht zu erreichen gewesen, einmal 
durch strenge Beschränkung auf den Begriff der Par-: 
tei, während der Verf. sich oft in das Gebiet der An
sichten, Ideen verliert, welche allerdings die Welt be
wegen, aber ohne immer eigentliche Parteien zu bilden, 
zum andern durch strengere Ökonomie in der Aus
führung. Denn was das letztere anlangt, so ist nicht 
zu leugnen, dass hier und da Längen und ermüdende 
Wiederholungen vorkommen. Dasselbe Streben, Alles 
zu erschöpfen, den einigen Grundgedanken nach allen 
Beziehungen hin folgerichtig durchzuführen, scheint 
Hrn. R. noch in anderer Hinsicht irre geleitet zu haben. 
Jene Analogisirung mag noch so sehr begründet sein, 
das menschliche Individuum bleibt doch immerhin ein 
Mensch, der Staat ein Staat, und wir werden nothwen
digerweise in Irrthum gerathen, wenn wir dieser beson- 
dern Eigenthümlichkeit nicht ihr volles Recht wider
fahren lassen. Was fangen wir z. B. an mit solchen 
allgemeinen Sätzen wie dieser: „Im liberalen Staate ist 
der Bürger und der Krieger eins, und die stehende 
Armee ist nur der Ausschuss der allgemeinen.“ Der 
Verf. fühlt selbst, wie wenig mit diesem Grundsätze 
eigentlich gesagt ist, und muss hinzufügen, dass hier
bei gerade in England eine Ausnahme stattfinde. Nun 
ist ihm aber unter den lebenden Staaten England ein
zig und vor allen der „liberale Staat;44 was bleibt 
demnach noch vom Principe, wenn es in dem einzigen 
Falle, wo es angewendet werden könnte, völlig un
brauchbar ist? Hier zeigt es sich recht deutlich, wo
hin eine strenge Durchführung jener Analogie uns 
bringen müsse. Die kriegerischen Einrichtungen in 
einem Gemeinwesen hängen recht eigentlich nur von 
dem Charakter desselben gerade als Staat ab. Das in 
England herrschende Söldnerwesen findet sich mehr 
oder minder in allen Handelsstaaten der alten und 
neuern Zeit, also da, wo Geld am Ende der Maasstab 
jeder Art von Leistungen wird.

Abgesehen von solchen und ähnlichen Ausstellun
gen , die wir gern selbst als geringfügig bezeichnen, 
hat uns nur dei gar zu häufige Gebrauch von Fremd
wörtern , welchen Hr. R. seinem Geistesverwand
ten, Heinrich Leo, gemein hat, und der überaus fehler
hafte Druck des Werkes unangenehm berührt. Sonst 
gestehen wir aufrichtig, dass uns seit längerer Zeit 
kein Werk der Gegenwait einen so hohen Genuss ge
währt hat, als das vorliegende. Das Buch ist durch 
und durch geistvoll und zeugt von klarer Beobachtung, 
Fülle und Umfang historischen Wissens, genialer phi
losophischer Auffassung, in Einfachheit und Natur
wahrheit. Der Verf. gibt uns in einem grossartigen,1 
lichten Zusammenhänge, was ein jeder aufmerksame 
Beobachter der Natur und Entwickelung des Menschen 
und des Menschengeschlechts, in dem Kreise, welchen 

sein eigener Blick überschaut, wol vereinzelt auffasst, 
mehr oder weniger in Ansichten und Überzeugungen 
umbildet, ohne je vielleicht zu einem Abschluss ge
kommen zu sein. Diesen kann Hrn. R.’s „Lehre von 
den politischen Parteien“ herbeiführen.

Leipzig. Müller.

B i o g r ap li i e
Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. Von Caroline 

Pichler, geb. r, Greiner. Vier Bände. 1769 —1843. 
Wien, A. Pichler’s sei. Witwe. 1844. 8. 3 Thlr. 25 Ngr.

Die Zahl deutscher Denkwürdigkeiten nimmt von Jahr 
zu Jahr zu, und das 18. Jahrh. thut uns immer von 
Neuem seine Heimlichkeiten auf, wobei denn auch Man
ches zur Sprache kommt, was in unsere Zeit hinein
reicht und von den Mitlebenden mit Eifer und Geneigt
heit empfangen wird. Diese Denkwürdigkeiten betrafen 
bisher vorzugsweise die Zustände und die Personen 
Norddeutschlands, sie mochten nun das politische oder 
das höhere gesellige Leben oder die Verhältnisse der 
Künstler- und Theaterwelt behandeln, das südliche und 
westliche Deutschland aber hielt mit seinen Schilderun
gen weit mehr zurück. Denn nur etwa in Gagern’s 
Antheil an der Politik, oder in Pahl’s Erinnerungen 
aus seinem Leben sehen wir einen bestimmten Strich 
deutschen Landes und Charakters aus diesen Gegenden 
vor unsern Blicken hell beleuchtet, und Goethe’s un
übertroffene Selbstbiographie ging zwar auch vom süd
deutschen Boden aus, aber eine ganze Welt und Zeit 
entwickelte sich in ihr und führte den Leser in immer 
grössere, glänzendere Kreise. Hiernach müssen öster
reichische Denkwürdigkeiten, wie wir die der Frau 
Caroline Pichler nennen können, in vielfacher Bezie
hung erwünscht und wichtig sein. Jene ehrwürdige 
Veteranin unter den deutschen Schriftstellerinnen hatte 
zwar in den letzten Jahren geschwiegen und ihr Name 
ward in den Coterien und Camaraderien der neuen Li
teraten nicht genannt, wer jedoch mit seinen Erinne
rungen über die letzten zehn Jahre unserer Literatur 
hinausreicht, kennt den Werth der Pichler’schen Schrif
ten und weiss mit welcher Befriedigung von den Edel
sten ihres Geschlechtes ihr Agathokles, ihre trauen- 
würde, ihre Elisabeth von Guttenstein und viele ihrer zer
streuten Aufsätze und Erzählungen gelesen worden sind«

Diese Denkwürdigkeiten der zu Wien am 9. Juli 
1843 in hohem Alter verstorbenen Verfasserin verdie
nen in einer doppelten Beziehung Aufmerksamkeit vnd 
Theilnahme. Denn einmal sind sie allen denen zu em
pfehlen, welche den rein menschlichen Werth zu er
kennen wissen und sich davon überzeugt halten, dass 
„das beste, lehrreichste Buch ein ausgezeichneter Mensch 
ist.44*) Caroline Pichler war aber, um die Worte des

Worte vTW^’senberg’s in dieser Jen. Allg. Lit.-Ztg., 1843, 
Nr. 134.
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gelehrten Ferd. Wolf am Schlüsse dieser Denkwürdig
keiten zu gebrauchen, „ein deutsches Weib im vollsten 
Sinne des Worts, einfach-natürlich, tief-gemüthlich, 
klar und wahr und stets eingedenk, dass, wie die Be
stimmung des Mannes in der Bildung und Entwickelung 
der gesellschaftlich-staatlichen Verhältnisse, so die Le
bensaufgabe des Weibes in der Erhaltung und Vered
lung der Familienbande und der häuslich-geselligen Zu
stände besteht.“ Und so sehn wir sie in diesen Denk
würdigkeiten als Mutter, als Gattin, als Erzieherin ih
rer Kinder, als Freundin und Schnfstellerin, bei Festen 
und in glänzenden Kreisen immer voll Gesinnungsrein
heit und Willensstärke, sie gibt sich uns ohne alle 
Verhüllung oder Schönrednerei; man sieht durch das 
ganze Buch, dass ihr die Wahrheit über Alles gegan
gen ist. Unter vielen hierher gehörigen Stellen wollen 
wir die in Th. I, S. 193, in Th. JI, S. 16 und die eben 
so ernsten als zarten Äusserungen über Frau v. Hum
boldt in Th. III, S. 28 f., auszeichnen. Bei dieser ech
ten Lebensweisheit und grossen Lebenserfahrung ist 
das Pichler’sche Buch Allen, die für Bildung des weib
lichen Geschlechts zu sorgen haben, bestens anzurathen, 
•es wird mehr Nutzen stiften als dicke Compendien und 
abstracte Predigten, ja die Richtung unserer Zeit auf 
das Praktische wird hier, im besten Sinne des Worts, 
eine gesunde und stärkende Nahrung finden.

Der andere Gesichtspunkt, ist der des Geschichtli
chen und Literarischen, und hiernach haben wir auch 
Ursache, in einer Allgemeinen Literatur - Zeitung von 
den Pichler’schen Denkwürdigkeiten zu sprechen. Sie 
enthalten nämlich viele reichhaltige Nachrichten über 
das literarische Leben in Wien seit den achtziger Jah
ren des vorigen Jahrhunderts, die sich theils auf eigene 
Kenntniss der Verfasserin, theils auf die Mittheilungen 
glaubwürdiger Personen gründen, und begleiten fer
ner mit verständiger Beobachtung und treuer Sorgfalt 
einer patriotischen Österreicherin die wichtigsten politi
schen Ereignisse dieses Landes von den Zeiten der 
Maria Theresia bis zur Juli - Revolution im J. 1830. 
Dass nun hier nicht eine in staatsrechtliche Verhält- 
pisse cingeweihte Diplomatin spricht, oder eine den 
höchsten Ständen angehörige Frau, sondern die Toch
ter wohlhabender und geehrter Eltern aus dem gebil
deten Mittelstände — dies gibt dem Buche ein beson
deres Interesse und reiht es an die besten Mittheilun-
gen, die wir von weiblicher Hand über die Geschichte 
der letzten 50 Jahre empfangen haben. In „politische 
Träume, in die sich eine Frau nicht einlassen soll“ 
(III, 13) vertieft sich die Verfasserin allerdings nicht, 
aber wo vaterländische Erinnerungen sie bewegen, wo 
sie aus ihrer Jugend der Einnahme von Belgrad ge
denkt und aus spätem Jahren des Sieges bei Aspern, 
wo sie den ihrem Herzen so theuern Kaiser Franz und 
den allgeliebten Erzherzog Karl erwähnt, wo sie das 
werthe Abzeichen des Heeres^ eine österreichische Of- 
ficiersschärpe, zuerst wieder sieht und in der Freude 
ihres Herzens an die Lippen drückt (II, 173), da er
hebt sich die sonst ruhige Rede und ist vom teuer der 
edelsten Vaterlandsliebe durchglüht. Wiederum erzählt 
sie mit dem bittersten Schmerze die Niederlagen ihres 

Volkes, die Einzüge der Franzosen in Wien und die 
erfolglosen Anstrengungen der tapfern Österreicher; 
den krampfhaften Schauer, der sie bei dem Anblicke 
der ersten französischen Einquartierung ergriff und die 
lebhafte Schilderung dieser und ähnlicher Scenen wer
den ihr nicht wenige von den ältern Mitlebenden nach
fühlen. Daher wird auch der Ausdruck tödtlichen 
Hasses gegen Napoleon in den Jahren von 1805 — 9 
nicht befremden und die Wahrheit der Woitmann’schen 
Worte (Memoiren des Freiherrn von S—a, I, 120), 
dass deutsche Frauen Napoleon nur hassen dürften, 
erhält hier eine neue Bestätigung, ja die übrigens so 
sanfte Frau bekennt offen (II, 77), wie sie den Fran
zosen alles Böse und den Tod gewünscht und sich, 
als sie Napoleon über die Brücke in Schönbrunn reiten 
sah, nicht des Wunsches habe enthalten können, es 
möge auf einem Baume ein tyroler Scharfschütz sitzen, 
und einen Tellschuss thun (S. 153). So dachten im 
J. 1809 Viele in Deutschland, und es lehrt die Verfas
serin, dass sie im J. 1843 den grossen Eigenschaften 
Napoleon’s Gerechtigkeit widerfahren lässt, sogar als 
fühlende Frau sein Schicksal auf St. Helena beklagt 
(II, 170 f.), aber gleich darauf sich, wie billig, sehr 
darüber verwundert, dass man später in Deutschland 
habe in diesem unheilbringenden Meteor einen Verfech
ter der Freiheit uud Helden der Humanität erblicken 
können und Alles scheine vergessen zu haben, was 
das Vaterland durch ihn erleiden musste.

Wie warm die Verfasserin für Österreich fühlt, 
zeigt sich auch in solchen Stellen, wo sie des Verhält
nisses von Preussen und Norddeutschland zu ihrem 
Lande gedenkt und mit gerechtem Unmuthe die Herab
setzung desselben durch polemische Schriftsteller (I, 
117) rügt, oder die Unbescheidenheit zweier, in Wien 
gastfreundlich aufgenommener Frauen aus Breslau (II, 
247) nur mühsam erträgt, und überhaupt meint, dass 
man gelehrte Frauen und Schriftstellerinnen aus Nord
deutschland im J. 1813 in Wien nicht gern gesehen 
habe (III, 30). „Die sehr mässigen Norddeutschen“, 
schreibt sie an einer andern Stelle, nennen Österreich 
das Land der Phäaken, lassen sich indess, wenn sie 
in Wien sind, unser Schnitzel und Rostbratel trefflich 
schmecken und schreiben ganze Abhandlungen darüber 
in ihre Reisetagebücher“ (II, 43). Man kann die 
Wahrheit dieser und ähnlicher Bemerkungen nicht in 
Abrede stellen, man darf aber ebenso wenig seine 
Freude darüber unterdrücken, dass die gegenseitige 
Achtung zwischen Österreich und Preussen seit dem 
Befreiungskriegen gestiegen ist und vou Jahr zu Jahr 
eine engere Verbindung schliesst. Übrigens dürfen wir 
nicht unbemerkt lassen, dass das gastfreie Haus der 
Frau Pichler allen Gelehrten, Künstlern, Männern und 
Frauen von Bildung, die aus Norddeutschland kamen, 
stets offen gestanden hat, wie es auch von Varnhagen 
von Ense (Denkwürdigk. III, 238) unter den besten 
wiener Häusern mit erwähnt wird. Wir werden noch 
angesehene Namen zu nennen haben, welche diese 
Gastfreiheit zu rühmen wussten.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F, Bluyid in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocKhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 75.1

AVenn wir Einzelnes aus dem reichhaltigen Stoffe, 
der in vier Bänden auf sehr ansprechende Weise ver
theilt ist, herausheben, so wollen wir vor allen Dingen 
der Erinnerungen an die Kaiserin Maria Theresia im 
ersten Bande gedenken. Aus ihnen hätte Eduard Dul- 
ler in seiner Compilation: „Maria Theresia und ihre 
Zeit“ manche interessante Züge entnehmen können, da 
es seinem Buche überhaupt an Sammlerfleiss und an 
geschickter Hervorhebung des Individuellen gebricht. 
Die Mutter der Verfasserin war dreizehn Jahre lang 
um die Person der Monarchin gewesen und als kaiser
liche Kammerdienerin mit der Toilette und persönlichen 
Bedienung ihrer Gebieterin beauftragt, sowie mit dem 
Amte, ihr Geschäftsschriften, Berichte und Depeschen 
vorzulesen. Aus den Erzählungen dieser Mutter hat 
Frau Pichler eine Reihe Beiträge zur Charakteristik 
Maria Theresia’s in den verschiedensten Beziehungen 
hier niedergelegt, deren keiner unbedeutend ist und die 
sich vorzugsweise über das innere Leben der Monar
chin, ihre Tugend und eheliche Treue, ihre Thätigkeit, 
Rüstigkeit und Freundlichkeit gegen die Untergebenen, 
von denen sie freilich viel forderte, verbreiten. Ihrem 
ehemaligen Kammerfräulein bewahrte sie auch nach, 
ihrer Verheirathung mit dem Hrn. von Greiner grosse 
Liebe und Theilnahme, wie unter Anderm eine Zuschrift 
der Kaiserin an die betrübten Elter bekundet, die ihr 
den Tod eines Kindes gemeldet hatten. Sie lautet in 
der Schreibweise des Originals:

ich empfinde beeder Aeltem Schmertz, wie glücklich ist 
die Kleine, hat ihre cam’ere bald gemacht in unschuld. 
Von dem muss man sich occuptren, nicht von dem Verlust; 
was haben wir mit unserm langen Leben vor Nutz und 
Freud, was für Verantwortung? Da ist zu zittern. Gott 
erhalte ihn seinen Kleinen. (I, 64.)

Nicht minder interessant sind die charakteristischen 
Züge, in denen die Josephinische Zeit aufgefasst ist. 
Die neue Denk- und Pressfreiheit, die sich ungescheut 
an das Heiligste und an jede landesherrliche Verord
nung wagte, die Freiheit der Sitten, die cft unanstän
digen Theaterstücke und Schriften, der Einfluss der 
französischen Literatur und neuer, politischer Ideen, 

die Lust an geheimen Gesellschaften, die Wegräumung 
alfen Schuttes von Vorurtheilen und Kastenzwang, die 
rasche Festigkeit, mit der Joseph Alles betrieb, der 
Mangel an Billigkeit und Schonung bei Ausübung der 
strengsten Gerechtigkeit — alle diese Licht- und Schat
tenseiten hat die Verfasserin mit geschickter Hand dar
gestellt und unter den ersten mit besonderer Vorliebe 
bei dem Aufblühen der deutschen Literatur und bei der 
Bekanntwerdung der Gedichte Geliert’s, Klopstock’s, 
Voss’ und Anderer in Wien verweilt. Überhaupt sind 
diese Nachrichten der Frau Pichler über die grosse 
Theilnahme, welche damals den Werken protestantischer 
Dichter und Schriftsteller in Wien geschenkt wurde, 
besonders belehrend. So erzählt sie unter Andern (I, 
81), dass sie als ihr schönstes Loos sich gedacht habe, 
die Gattin eines Landpredigers zu werden, wie sie ihn 
aus Voss’ Luise kennen gelernt hatte, und versichert 
(S. 115), viele Jahre hindurch den Messias jährlich 
einmal durchgelesen zu haben. Den Schluss dieses 
Abschnittes machen Nachrichten über Joseph II., „ein
zelne Stricheee, wie die Verfasserin sagt, „zu dem Bilde 
des grossen Verewigten, das in seiner vollen Herrlich
keit nun vor den Augen der Nachwelt steht“, unter 
denen wir namentlich die über sein Verhältniss zu 
Maria Theresia und sein eheliches Glück und Un
glück als lesenswerth bezeichnen (S. 137—142). Ne
ben diesen historischen Erinnerungen sind hier, wie 
in den folgenden Bänden, die Veränderungen im socia
len und Familienleben, die Art der Unterhaltung, die 
Moden und Kleidungen, in denen sich allmälig eine 
grosse Revolution vorbereitete, das Theater in seiner 
damaligen Blüthe u. dgl. m. in so anschaulicher Weise 
beschrieben, dass für die jüngere jetzige Welt das 
vorliegende Buch einen ganz besondern Werth erhält, 
da diese doch nicht ganz unbekannt mit der Zeit wird 
bleiben wollen, in der sich ihre Eltern und Grosseltern 
wohl gefühlt haben.

Der zweite Band hat als historischen Hintergrund 
die österreichisch-französischen Kriege von 1797—1809. 
Zwar finden wir hier keine Schlachtbeschreibungen und 
Heereszüge, aber dafür eine treue Schilderung der 
Eindrücke, welche das Unglück bei Ulm, die Belage
rung und Besitznahme von Wien, der Aufenthalt Na- 
poleon’s in Schönbrunn, die Schlachten von Aspern 
und Wagram und die Anwesenheit der Franzosen in 
Wien auf die Leute des gebildeten Mittelstandes mach
ten. Mit inniger Begeisterung gedenkt die Verfasserin 
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der Rüstungen und des kriegerischen Sinnes vor dem 
Feldzuge des Jahres 1809, in dem sich die Österreichi
sche Tapferkeit auf das Ruhmwürdigste erprobte. 
„Wer jene Epoche mit erlebt hat“, heisst es (II, 137), 
„wird es zugeben müssen, dass ganz Deutschland so
wie Österreich die Last der französischen Unterdrückung 
mit Schmerzen fühlte, und einer Möglichkeit, sie ab
zuschütteln, mit banger Sehnsucht entgegensah/4 Und 
dann weiter: „Ein schönerer Geist fing an sich zu re
gen. Durch Bücher, durch Dichtungen, durch die Rich
tung, welche Kunst und Literatur auf vaterländische 
Gegenstände nahmen, bekamen diese höhern Werth 
für Jeden, als sie vormals gehabt hatten. Die Idee 
des Vaterlandes, der Nationalehre erwachte in den 
durch lange Gewohnheit und .bequemes Hinleben im 
behaglichen Friedensstande der letzten Decennien er
schlafften Geistern und es ist nicht zu leugnen, dass 
auch die romantische Poesie, indem sie eine bis dahin 
unbeachtete Vergangenheit aus ihren Gräbern aufrief 
und die alten Schätze deutscher Dichtkunst uns vor 
Augen führte, diesen Geist erstärkte und erhöhte.“ 
Von Napoleon entwirft die Verfasserin (S. 172) kein 
sehr günstiges Bild. Sie sah ihn zu Schönbrunn in 
der kaiserlichen Loge und meint, seine Gestalt habe 
nichts Edles und Imposantes gehabt, sein Gesicht 
sei ihr trotz der regelmässigen Physiognomie als 
ein wohlgenährtes Prälatenantlitz erschienen (S. 172). 
Die Brautwerbung Napoleon’s um die Erzherzogin 
Maria Louise und die dabei veranstalteten Feste 
sind mit der anmuthigen Ausführlichkeit einer weib
lichen Feder , aber auch aus der tief verwundeten 
Seele einer Österreicherin geschrieben, sowie die sich 
anschliessenden Betrachtungen über das Poetische und 
Würdige des Adels, über die nach dem Kriege von 
1809 erfolgten Veräusserungen adeliger Güter und über 
die aufkommende Macht reicher Kaufleute und Ge
werbetreibender, sowie über andere Contraste der treu
herzigen, frommen einfachen Vorzeit mit einer rastlos 
strebenden ungläubigen, nie gesättigten Gegenwart dem 
besonnenen Sinne^ der Verfasserin zur Ehre gereichen 
(S. 175—184). Sollten freilich die industriellen und 
materiellen Staatskünstler unserer Zeit diese Zeilen 
lesen, so würde die edle Pichler noch im Grabe sich 
eine arge Aristokratin müssen schelten lassen. Unter 
den literarisch bedeutenden Personen, die aber auch 
nicht ohne politische Einwirkung oder Theilnahme blie
ben , lebte die Verfasserin namentlich mit den beiden 
Schlegel’s und mit Th. Körner in einer genauen Ver
bindung. Der Befreiungskrieg berührte zwar Wien 
und seine Bewohner nicht unmittelbar, aber seine Be
gebenheiten fanden in dem deutschen Herzen der Ver
fasserin den lebhaftesten Anklang und Österreichs Bei
tritt ihre freudigste Zustimmung, die sich damals, wie 
bei andern Gelegenheiten, in patriotischen Liedern und 
Schauspielen aussprach, ja nach mehr als 25 Jahren 

jubelt sie noch am Schlüsse dieses Bandes bei Er
wähnung der Siegesbotschaften, die in rascher Folge 
in Wien eintrafen. Als Graf Neipperg mit der Kunde 
von dem Siege bei Leipzig anlangte und vor dem Pa
laste des Erzherzogs Karl vorbeiritt, eilte der Fürst in 
seiner edeln Freude alle persönlichen Rücksichten ver
gessend, die Treppe herab, um den Siegesboten zu be- 
grüssen und sich Näheres von ihm berichten zu lassen.

In den beiden folgenden Bänden treten von politi
schen Begebenheiten nur der Wiener Congress und die 
Juliusrevolution hervor. Von dem erstem gibt Varn- 
hagen von Ense’s glänzende Schilderung zwar ein an
schaulicheres Bild, als diese einzelnen Züge, die man 
eben gern als Ergänzungen desselben wird gelten las
sen, die letztere erlebte Frau Pichler schon im höhern 
Alter und fand sich durch diesen „politischen Schwin
del, “ wie viele damals, unangenehm in ihren literari
schen friedlichen Beschäftigungen berührt. Doch ist 
sie weder ungerecht gegen Ludwig Philipp, noch ta
delt sie zu bitter die „unzeitige“ Schilderhebung der 
Polen (IV, 123). Sonst enthalten diese Bände äusser 
den häuslichen und eigenen Erlebnissen der Verfasse
rin im Kreise ihrer Familie schön geschriebene Berichte 
über längere Reisen in Oberösterreich, Ungarn und 
Böhmen, mehr lobende als tadelnde Urtheile über neue 
Bücher und Betrachtungen über verschiedene Seiten 
des geselligen und religiösen Lebens, alle in einem hei
tern und zufriedenen Tone, der sich selbst bei der Be
schreibung der Cholera in Wien nicht ganz verleugnet. 
In diesen ihrem eignen Hause lebte Frau Pichler ihren 
Neigungen und mit ihren altern Freunden, denen sich 
aber auch junge Männer von Geist und Talent gern 
anschlossen, und sah von hier aus die Welt eine an
dere werden. Dass sie dies recht schmerzlich em
pfand, dass sie sich nicht blos mit ihren Ansichten 
über Kunst, Literatur, Sitten und Lebensweise aus der 
Gegenwart herausgerückt sah, sondern auch durch den 
Tod geliebter Freunde und Kinder, vor allen durch den 
Verlust des mit der rührendsten Liebe beklagten Gat
ten vereinsamt fühlte, ist sehr natürlich, aber ihre 
Klage ist überall mild, ihr Gefühl von herzlichen 
Dank gegen Gott erfüllt, ihre Gefühle über die Gegen
wart werden nie verletzend oder zeigen den Eigensinn 
alter Leute (m. s. etwa III, 20; IV. 236. 248) und nur 
die „Verblendung des jungen Deutschlands“ und „der 
Thatendurst der Studenten weit“ konnten ihr (IV, 176) 
einige bittere Worte in die Feder geben. So bleibt 
der Eindruck des Buches bis auf die letzten Seiten 
ein wohlthuender und erfreuender.

Man könnte nun wol fragen, aus welchen Gründen 
wir von dem Leben der Verfasserin, von ihrer Häus
lichkeit und von der Entstehung ihrer Schriften nicht 
ausführlichem Bericht gegeben hätten. Die Anfwort 
ist: weil in Karoline Pichler die edle Frau mit der 



303

geachteten Schriftstellerin so eng vereinigt ist, dass 
wir das Eine nicht ohne das Andere hätten erwähnen, 
können. Nun aber sind ihre Schicksale sehr einfach, 
sie werden von ihr selbst gleich zu Anfang mit einem 
bekannten Gellert’schen Verse bezeichnet und man hat 
es sogar in Tageblättern getadelt, dass die Einzelheiten 
über Mutter, Tochter, Galten, Geschwister, Geburten 
und Hochzeiten ddr Kinder zu viel Raum in dem vor
liegenden Werke einnähmen. Was aber die Frau mit 
dem Herzen erfasst, das liegt ihr näher als die geisti
gen Interessen und eben dies heitere Geschwätz über 
die Angelegenheiten ihres Hauses zeigt uns die echte 
Weiblichkeit der Verfasserin, die gerade diesen Cha
rakter auf alle ihre Schriften übertragen hat. Wie 
vielseitig sie in alter und neuer Literatur gebildet war 
(sie verstand sogar Latein), erfahren wir auch aus die
sen Denkwürdigkeiten, aber eben diese Vorzüge haben 
sie nie stolz oder hochfahrend gemacht. Sie erzählt 
unter andern (II, 16) auf sehr ansprechende Weise die 
Geschichte ihres ersten Auftretens mit einem grössern 
Werke, wozu ihr Mann die Veranlassung war und 
wozu erst Männer wie Haschka. Sonnenfels und Denis 
ihre Zustimmung geben mussten, und enthüllt uns mit 
Offenheit an einer andern Stelle (S. 91) , wie wunder
bar sich in ihrem Innern die Plane und Vorbereitungen 
ihrer Arbeiten gestaltet hätten, wie sie sich keines 
eigentlichen Nachsinnens und Erfindens bewusst gewor
den sei, ja wie ihr Denken, ihr ganzer Zustand etwas 
Passives gewesen sei. Und wie schön sind die Worte, 
die sie noch im höchsten Alter über die günstige Auf
nahme niederschrieb, welche ihr Agathokles, an dem sie 
drei Jahre gearbeitet zu haben versichert, überall ge
funden hatte: „Ich erkenne es nun freilich mit dank
barer Demuth als ein Geschenk und gnädige Fügung 
Gottes, welche nicht allein jene Gabe der Dichtkunst 
in meine Seele gelegt, sondern auch mein Geschick 
durch edle Eltern und würdige Freunde so geleitet hat, 
dass dies Talent sich auf das Rechte und Gute ge
lenkt und mir so jene Freunde erworben hat; aber ich 
muss mitTasso’sSanvitalesagen: „amEnde bist du’s doch 
und hast es doch“ — es kam mir doch vielfach zu 
Gute und ebnete und verschönerte meinen Lebensweg“ 
(II, 211).

Neben den persönlichen Bezügen unserer Biogra
phien erhält ihr Buch noch ein besonderes literarhisto
risches Interesse durch die wissenschaftlichen Notabi- 
litäten, welche in demselben in längerer oder kürzerer 
Schilderung aufgeführt weiden. Das Pichler’sche Haus 
hat nach Allem, was wir hiei lesen und anderweitig in 
Erfahrung gebracht haben, sehr angenehmen Lebens
genuss geboten und sich neben den glänzenden Sälen 
der wiener Fürsten und Grosshändler in ehrenvoller 
Weise behauptet. So finden wir schon im Hause der 
Eltern die berühmtesten Namen aus der rheresianischen 
und Josephinischen Zeit, einen Alxinger, Sonnenfels, 

Haschka, Geramb, Türkheim, Denis, dann in dem ei
genen Hause der Verfasserin die ausgezeichneten Dich
ter Collin, Grillparzer, Schreyvogel, die liebenswürdige 
Schauspielerin Adamberger, die Geschichtschreiber 
Hammer und Hormayr, die Generale Rothkirch und 
Prokesch und ausserdem noch manchen tüchtigen Beam
ten und gebildeten Priester, den die Liebe zur Litera
tur an diesen gastlichen Heerd geführt hatte. Unter 
den Nichtösterreichern finden wir zu verschiedenen Zei
ten eine Reihe geistreicher Frauen, die von Wolzogen, 
die von Humboldt, die Crelinger, die von Goethe, Adel
heid Reimboldt (genannt Fr. Berthold) und Andere, 
ferner Tonsetzer wie Cherubini, C. M. v. Weber und 
Mendelssohn, Künstler wie Thorwaldsen, Dichter und 
Schriftsteller wie Öhlenschläger, Varnhagen v. Ense, 
Brentano , Körner, Streckfuss , Zach. Werner, Adam 
Müller. Von diesen war Streckfuss bei der Verfasse
rin besonders hoch angeschrieben, sowie sie, obgleich 
der romantischen Schule abhold, doch mit A. W. v. 
Schlegel, noch weit mehr aber mit Fr. Schlegel und 
dessen Frau Dorothea in einem sehr innigem Verkehr 
lebte, woraus sich interessante Beiträge zur Charakter
istik beider entnehmen lassen. Der Erscheinung der 
Frau v. Stael im Herbste 1807 verdanken wir einen 
Aufsatz (II, 113 —130), der die berühmte Frau zwar 
nicht in das glänzendste Licht stellt, aber ganz mit 
dem übereinstimmt, was damals auch aus andern deut
schen Städten über ihr Auftreten berichtet ward. Wer 
Frau v. Stael in ihrem wahren Glanze sehen wollte, 
musste sie in Paris sehen.

Und so schliessen wir denn mit der Gegenüber
stellung der französischen und der deutschen Schrift
stellerin und freuen uns des Zuwachses, den die Lite
ratur der deutschen Denkwürdigkeiten durch die ein
fache, stille Weise gewonnen hat, in welcher eine deut
sche Frau ihre eigenste und wahrste Geschichte kurz 
vor dem Ende ihres Lebens erzählt hat.

Pforta. K. G. Jacob.

Zoologie*
Die Organisation der Trilobiten, aus ihren lebenden 

Verwandten entwickelt, nebst einer systematischen 
Übersicht aller zeither beschriebenen Arten, von 
Herrmann Burmeister, ordentlichem Professor der 
Zoologie und Director des zoologischen Museums 
u. s. w. der vereinigten Friedrichs - Universität Halle- 
Wittenberg. Mit 6 Kupfertafeln. Berlin, Reimer. 1843. 
4. 5 Thlr. 20 Ngr.

Der als Entomolog rühmlich bekannte Verf. gibt hier 
eine zoologische Arbeit über eine vorweltliche Thier
familie, die um so willkommener ist, als eben die zoo
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logische Seite derselben gegen die geognostische noch 
zurückstand. Auch hat er dieselbe musterhaft behan
delt, die Literatur fast vollständig, von den wirklichen 
Stücken ein reichliches Material zu benutzen gehabt, 
die Monographie in der passenden Form gehalten, und 
einen Verleger gefunden, der für ein sehr gefälliges 
Äussere gesorgt hat. Die Kupfertafeln, von Andorff in 
Berlin, gehören zu den schönsten, die man auf diesem 
Gebiete kennt.

In der Einleitung zeigt der Verf., welche sonder
baren Vermuthungen über die Natur dieser Thiere die 
frühere Zeit gehabt; erst seit dem J. 1821 datirt eine 
gründlichere Untersuchung derselben. Von da an neh
men aber auch die Entdeckungen neuer Arten schnell 
zu, wiewol wiederum mit so vielen falschen Vermu
thungen und irrigen Deutungen untermischt, dass Leo
pold v. Buch von einigen Schriften dieser Periode sa
gen konnte, ihr Werth sei unbedeutender als „zwei 
wichtige Bemerkungen von Quenstedt in Wiegmann’s 
Archiv“ — indem durch diesen zuerst das richtige 
Princip einer Eintheilung derselben in Geschlechter in 
den Zahlenverhältnissen der Theile nachgewiesen wurde.

Das erste Capitel handelt nun vom sichtbaren Bau 
der Trilobiten (auch hier der harte Ausdruck: „Brust- 
kasten“ für Thorax!) und natürlich hier specieller und 
genauer als bei irgend einem frühem Schriftsteller. 
Das zweite beschäftigt sich mit der Beziehung der Tri
lobiten zu den jetzt lebenden Gliederthieren. Eine 
sorgfältige Prüfung hat den Verf. zu der Überzeugung 
geführt, dass die Trilobiten nur den Ostrakodermen 
unter den Krebsen, und zwar den Entomostraken (As- 
pidostraca) angehören können. Allein sie unterschei
den sich von den Aspidostraken noch immer durch ihre 
Zahlenverhältnisse. Der Verf. hält dieses Resultat für 
ein „höchst wichtiges“, es bestätige die bereits mehr
mals ausgesprochene Ansicht vollkommen (?), dass die 
untergegangenen Organismen älterer Perioden nicht in 
das System der lebenden hineinpassen (?), sondern mit 
einzelnen Charakteren mehr oder weniger von dem 
Ideengange, welcher der jetzigen Schöpfung zu Grunde 
liegt, ab weichen. Schon Cüvier habe dieses erkannt, 
aber nirgend weitläufiger verfolgt; später sei es beson
ders bei Gelegenheit der vorweltlichen Amphibien öf
ters berührt, aber auch noch von Niemand ausführlich 
dargestellt worden, obvvol gerade diese Betrachtung 
am bestimmtesten zeigen würde, „dass die organische 
Natur unsers Erdkörpers zwar von vorn herein“ (was 
heisst das?) „nach ein und demselben Plane geschaf

fen wurde, dass aber die Ideen der verschiedenen Or
ganismen keineswegs so klar und bestimmt gefasst ■wa
ren^ (woher weiss der Verf. das?), „wie sie in ihren 
heutigen Repräsentanten uns erscheinen, vielmehr die 
verschiedenen Eigenschaften gleichartiger Gruppen mit
einander verschmolzen auftreten und eine Form erge
ben, die gleichsam im unverarbeiteten Zustande (?) die 
mancherlei Eigenschaften vereint besitzt, welche heut
zutage als sehr wichtige Gruppenunterschiede stets nur 
von einander gesondert angetroffen werden.“

Ref. hat diese philosophischen Schöpfungsansich
ten des Verf. hier treulich wiedergegeben. Derselbe 
zieht hierauf noch die apriorische Folgerung, dass es 
keine Originale von Trilobiten in der heutigen Schöpfung 
mehr geben könne, ja er ergeht sich sogar in einigem 
Spott gegen eine einst gegebene Nachricht von einem 
solchen Fund, von der gerade der berühmte Geo- 
gnost, dem diese Schrift dedicirt ist, der Urheber war. 
Da bis jetzt nichts wieder davon verlautet hat, so 
könnte jenes zwar auf einem Irrthum beruht haben: an 
sich wäre aber ein frisches Analogon doch kein so 
unerhörtes Wunder, da man ja, gar nicht weit von 
dem Übergangsgebirge, bereits einen Skorpion aufge
funden bat, der, bis auf die Stellung der Augen, von 
denen der jetzigen Schöpfung gar nicht so himmelweit 
verschieden, sondern, soviel man sieht, den gegenwär
tigen in seinen Einzelheiten ganz gleich gebaut ist. 
Auch die ältesten fossilen Farn sind ja den jetztleben- 
den nicht so total unähnlich.

Das fernere und Schlussresultat der Vergleichung 
ist sodann folgendes: „die Trilobiten bilden eine ei- 
genthümliche, den heutigen Phyllopoden am meisten 
verwandte Krebsfamilie, welche sich zunächst an die 
Gattung Branchipus anscbliesst, und in gewisser Be
ziehung die Lücke ausfüllen dürfte, welche in der heu
tigen Formenreihe der Krebse zwischen den Phyllopo
den und Pöcilopoden angetroffen wird.“

Das dritte Capitel handelt von der systematischen 
Übersicht der Arten, mehr als die Hälfte ausmachend. 
Genera und Species erscheinen sorgfältig charakterisirt, 
letztere mit reichlichen Citaten und vielen Bemerkungen 
versehen, sodass man nicht zweifeln kann, diese Schrift 
werde einen ehrenvollen Platz in der Literatur dieses 
Faches behaupten. Ein Anhang und Nachträge bekun
den indess dennoch, dass nicht gänzlich auf diesem 
grossen Felde aufgeräumt worden.

Jena. Voigt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand *n Druck und Verlag von F» A» Brockhaus in



NEUE JENAISCHE

A11GEMEINE MTEKATI K-ZEITnG.
Vierter Jahrgang. M 77. 31. März 1845.

Nekrolog.
Am l.Febr. starb zu Paris Jul. Pierrot de Seilligny, Pro- 

viseur des königl. College Louis-le-Grand. Er lieferte zu der 
Panckoucke’schen Sammlung Übersetzungen des Justinus, Se
neca Trag. u. A. und gab heraus: Cours d’eloquence franfaise 
(2 Vols., 1820—22).

Am 15. Febr. zu Mainz Dr. Bernh. Sebast. v. Nau, wirk
licher Geheimrath und Rheinschiffahrtscommissar, früher Pro
fessor an der Universität zu Mainz, dann an dem Forstinstitut 
in Aschaffenburg, geb. 1766. Von ihm erschien: Beiträge zur 
Naturgeschichte des mainzer Landes (1788); Anleitung zur 
Bergwissenschaft (1790); Neue Entdeckungen und Beobach
tungen aus der Physik, Naturgeschichte und Ökonomie (1791); 
Erste Linien der Cameralwissenschaft (1791); Geschichte der 
Deutschen in Frankreich und der Franzosen in Deutschland 
(5Bde., 1794); Grundsätze des Völkerseerechts (1802); An
leitung zur Landwirthschaft (1804); Anleitung zur deutschen 
Forstwissenschaft (2. Auf]., 1807); Beiträge zur Kenntniss des 
Handels und der Schiffahrt (2 Bde., 1818).

Am 16. Febr. zu Ratibor Ed. Hänisch, Director des da- 
sigen Gymnasium, geb. zu Panthenau am 21. März 1794. Er 
schrieb: Diss. de oratione, quae sub nomine Lysiae in Platonis 
Phaedro legitur (1825); Lysiae Amatorius, comment. illustr. 
(1827); Programme. .

Am 22. Febr. zu Oldenburg Theod. Christ. Aug. v. Kobbe, 
geb. zu Glückstadt am 8. Juni 1798. Seine Schriften sind: 
Des Burschen Erdenwallen (1822); Die Leier der Meister in 
den Händen der Jünger, Gedichte (1826); Die Zwischenahner, 
Schauspiel (1826); Die Schweden im Kloster zu Ütersen, Ro
man (1830); Humoristische Skizzen und Bilder (1831); Weser
nymphe, Novellen und Erzählungen (1831); Kleine Erzählungen 
(1833); Neun Novellen (2 Thle., 1833); Nordische Blüthen 
(1835); Napoleon Hannibal Scipio Meyer, Novelle (1835); 
Reiseskizzen aus Belgien und Frankreich (1835); Die Bentinck’ 
sehe Successionsfrage (1836); Briefe über Helgoland (1840); 
Humor. Erinnerungen aus meinem akademischen Leben (1840); 
Humoresken aus dem Philisterleben (1841); Priessnitz und 
Gräfenberg (1841); Wanderungen an der Nord- und Ostsee 
(1841); Humoristische Reisebilder (1843); Humoristische Blät
ter (8 Jahrgänge).

Am 22. Febr. zu London Canonicus an der St.-Paulskirche 
Sydney Smith, Gründer und Mitarbeiter des Edinburgh Review, 
geb. zu Woodford in Essex 1771 (nach Andern 1768). Er 
war von 1800 Unterpfarrer zu Wiltshire, dann von 1802 Führer 
eines Eleven in Edinburgh, seit 1807 Prediger am Findelhaus 
in London, darauf Pfarrer in Frostonin in Yorkshire, und zu 
Comb-Flory in Gloucestershire. Unter seinen meist humoristi
schen Schriften zeichnet sich aus „Leiters Peter Plimley’^^ 
Ausserdem schrieb er Predigten in zwei Bänden, Essays, Briefe 
an den Erzdechant Singuton, Briefe über Kirchenreform u. A.

Am 28. Febr. zu Göttingen Geh. Justizrath Dr. Friedr. 
Christ. Bergmann, Professor der Rechtswissenschaft an der Uni
versität, geb. zu Hannover am 29. Sept. 1785. Seine Schriften 
sind: Abriss eines Systems der Pandekten (1805; neue Aufl., 
1810); De natura donationum sub modo Romanorum (1808); 
Das Privatrecht des Code civil (1810); Das Verbot der rück
wirkenden Kraft neuer Gesetze (1818); Corpus iuris iudici- 
arii civ. germanici academicum (1819); Anleitung zum Referiren 
(1830; 2 Aufl., 1840); Beiträge zur Einleitung in die Praxis 
der Civilprocesse (1830; neue Aufl., 1839); Dissertatio de li- 
bello, quem Tancredus Bonon. de iudiciorum ord. composuit (1838).

Im Febr. zu Brüssel Dr. Van Cutsem, Professor der Klinik 
an der Universität daselbst, im 78. Jahre.

Am 4. März zu Weimar Dr. Aug. Gotth. Gernhard, Con- 
sistorialrath und Director des Gymnasium, geb. zu Naumburg 
am 4. März 1777, früher Conrector an der Domschule in Naum
burg, von 1811 bis 1820 Rector des Gymnasium in Freiberg. 
Seine Schriften sind: Observationes in Sophoclis Philocteten (1802); 
Ausgaben von Cicer. de Officiis (1811); Cato Maior (1819); 
Laelius (1825); Quintilianus (1830); Philologische Abhand
lungen und Programme gesammelt in Opuscula (1836).

Am 4. März zu Berlin Professor und Hofbildhauer Theod. 
Uber im 50. Lebensjahre.

Gelehrte Gesellschaften.
Verein für Geschichte der Mark Brandenburg. 

Am 18. Dec. v. J. las der Director Odebrecht über die Garteri
anlagen, durch welche König Friedrich I. die Umgebung der 
Residenz verschönerte. Geh. Archivrath Riedel berichtete über 
die jetzt im breslauer Universitätsarchiv befindlichen zahlreichen 
Urkunden des St.-Nicolaidomstifts in Stendal. Dr. Friedländer 
legte die Kriegsordnung des Markgrafen Albrecht von Branden
burg vor, ein Gedicht vom J. 1555, welches Theorie und 
Praxis der Kriegskunst zum Gegenstände hat. Derselbe sprach 
über die von Stephan Bödeker, Bischof von Brandenburg, im 
J. 1417 veranlasste Revision der märkischen Klöster. Prediger 
Dr. Bornitz theilte die Übersetzung eines Gedichts des Sabinus 
mit. Am 8. Jan. machte Baurath v. Quast Anzeige von einem 
bei der Restauration der Klosterkirche in Berlin aufgefundenen 
Leichensteine eines Conradus de Belis vom J. 1308. Derselbe 
sprach über die Klosterkirche in Neuentl°rf in der Altmark in 
architektonischer Beziehung. Director Odebrecht theilte die in 
einem alten berliner Zinsbuche enthaltenen Aufzeichnungen über 
den Grundbesitz der sogenannten Schönen Giesserin, Nickel 
Giesser’s Witwe, mit. Baurath v. Quast las eine Abhandlung 
über den Gebrauch des Woites Monasterium für Kirchgebäude 
(Münster) in den mittelalterigen Quellenschriften. Geh. Archiv
rath Riedel legte einige Nachrichten vor, welche mittelalterige 
Bischöfe, besonders die Bischöfe von Brandenburg sich 
gegen den niedern Clerus herausnahmen. Am 12. Febr. las 
Geh. Archivrath Riedel über die Herkunft der Familie von 
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der Hagen und die ältesten Verhältnisse des Landes Rhinow. 
Er nahm die Tradition von der Herkunft der Familie aus 
den Rheinlanden in Abrede und wies die wahrscheinliche Un
echtheit der von Gercken und Büsching mitgetheilten Urkunden 
nach, da die Familie erst gegen das Ende des 14. Jahrh. in 
unverdächtigen märkischen Urkunden auftritt und erst in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrh. in Besitz von Hohennauen ge
langte, ihren Namen aber wahrscheinlich von dem nicht weit 
davon entfernten Dorfe Hagen führt. Director Ledebur hielt 
Vortrag über verschiedene märkische Alterthümer, welche in 
den beiden letzten Jahren das königl. Museum in Monbijou er
worben hat, namentlich über das mittelalterige Giessgefäss in 
Gestalt eines Hundes, über den Fund von mehren hundert 
Tutulis bei Hohenwalde, unfern Landsberg a. d. W., über die 
im J. 1843 auf der Pfaueninsel gefundenen Bronzeringe, über 
die nur scheinbar plattirten Schmuckgegenstände, welche bei 
Krischow, unfern Cottbus, gefunden worden, über ein bei Son
nenburg aufgedecktes Steingrab, über einen bei Grüneberg, un
fern Lippehne, gemachten Münzfund, über ein in der Stadt 
Dahme entdecktes Lager von Schmelztiegeln, über den Urnen
fund bei Koschen, unfern Guben, über andere minder bedeu
tende Funde von Alterthümern bei Reipzig, Seelow, Gorgast 
und Nürnberg, über die Auffindung eines Bronzegefässes bei 
Clatzow, unfern Treptow.

Naturforschende Gesellschaft in Halle. Am 
7. Dec. v. J. wurden die bisherigen Beamten Prof, d’Alton und 
Prof. Schiechtendai, Berghauptmann Martius und Dr. Hankel zu 
Directoren, Prof, d’Alton als Rendant, Bibliothekar Dr. Sprengel 
als Secretär gewählt. Prof. Marchand theilte mehre Notizen 
mit und hielt einen Vortrag über Schönbein’s Ozon. Nach 
Wiederholung der von Schönbein angestellten Versuche hielt er 
dieselben alle für unrichtig und glaubt, dass die allerdings 
merkwürdigen dabei vorkommenden Erscheinungen sich durch 
das Auftreten der salpeterigen Säure, welche nach Faraday bei 
dem elektrischen Process entsteht, vollkommen genügend er
klären lassen. Am 11. Jan. d. J. hielt Prof. Volkmann einen 
Vortrag, in welchem er nachwies, dass das vonPoisseuille er
fundene Instrument, um die Kraft des Herzens zu messen 
(Hämatodynamometer), nicht seinen Zweck erfülle. Er ver
band damit die Bemerkung, dass Poisseuille nicht nur sein In
strument, sondern aus Mangel an Genauigkeit im Beobachten 
auch Thatsachen misverstanden habe.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am lö.Febr. 
Jas Dr. Wolfers einen Aufsatz über die eigene Bewegung der 
Fixsterne. Geh. Medicinalrath Link sprach über Dalmatien, 
theilte Bemerkungen über die Vegetation dieses Landes mit und 
gab eine Übersicht der geognostischen Verhältnisse desselben. 
Geh. Medicinalrath Lichtenstein gab eine gedrängte Übersicht 
der Reise des Prinzen Waldemar nach Ostindien und las einen 
Auszug aus einem Briefe desselben, in welchem die Abenteuer 
einer Elefantenjagd auf Ceylon geschildert werden. Dr. Kiepert 
las Bruchstücke aus einer grössern Abhandlung über das assy
rische Weltreich und über die Religion der Assyrer.

Akademie der Wissenschaften in Berlin. Am 
5.Dec. v.J. hielt Hofrath J. Grimm einen Vortrag: Italienische 
und skandinavische Eindrücke. Geh. Medicinalrath Müller trug 
eine zoologisch-anatomische Mittheilung von Dr. Peters über 
einen dem Lepidosiren annectens verwandten mit Lungen und 
Kiemen zugleich versehenen Fisch aus den Sümpfen von Quel- 
limane vor. Der Verfasser hält dies Thier, welches während 
der trockenen Jahreszeit in der Erde in einer Hülle von Blät

tern lebt, für identisch mit Lepidosiren annectens; das Abwei
chende scheint auf Rechnung einer noch unvollständigen Kennt- 
niss des Letztem zu setzen. Es ist nachzusehen, ob die beim 
Fisch von Quellimane gegenwärtigen knorpligen Flossenstrahlen 
auch bei Lepidosiren annectens, ob dieselben und die äussern 
Kiemenfäden bei L. paradoxa vorhanden sind. Prof. Ehren
berg theilte Nachrichten mit: I) dass der Pläner-Kalk in Sach
sen , Böhmen und Schlesien ein Product mikroskopischer Thier
formen sei, von denen wenigstens 86 Millionen in jedem Cubik- 
zoll des teplitzer festen und weissgrauen Pläner-Kalks liegen 
und weit mehr als die Hälfte der Gewichtsmasse bilden. 2) 
Dass der Phonolith von Wistershahn bei Teplitz ift seiner Rinde, 
wie die vom Hochsimmer am Rhein, ebenfalls Kieselschalen- 
thierchen enthalten. 3) Dass eine Art von Guano, vom stillen 
Ocean stammend, eine ansehnliche Mischung von mikroskopischen 
Seethierchen zeige. 4) Dass auch in dem zur untern Secundär- 
bildung der Erde gerechneten Steinsalze von Berchtesgaden be
reits vor mehren Jahren (1841) von ihm einzelne mikrosko
pische farblose Kieselschalen nachgewiesen, allein die von an
dern Beobachtern angegebenen rothen Monaden im rothem Stein
salze als ganz unbegründet öffentlich angezeigt und neuerlich 
als irrig bestätigt worden sind. Am 9. Dec. las Prof. Lach
mann über die neu aufgefundenen Fabeln des Babrius. Am 
12. Dec. las Geh. Medicinalrath Müller über den Bau und die 
Grenzen der Ganoiden und über das natürliche System der 
Fische. Die Grenzen dieser Gattung werden dadurch bestimmt, 
dass die Ganoiden eine scharf geschiedene Abtheilung zwischen 
den eigentlichen Knochenfischen und den Selachiern bilden; 2) 
dass die Störe in der That Ganoiden, dagegen 3) die Sclero- 
dermen, Gymnodonten, Loricarinen, Siluroiden, Lophobranchier 
den Ganoiden fremd sind und zu den übrigen Knochenfischen 
gehören; 4) dass es nackte und beschuppte Ganoiden gibt. 
In ihrer ganzen Organisation stehen die Ganoiden zwischen den 
eigentlichen Knochenfischen und den Selachiern, indem sie bei
der Charaktere combiniren; sie sind die Fische mit vielfachen 
Klappen des Bulbus, mit freien Kiemen und Kiemendeckel und 
mit abdominalen Bauchflossen. Die lebenden Ganoiden theilen 
sich also: I. Holostei. Familie 1) Lepsdosteini. Gattungen Le- 
pisosteus. 2) Polypterini. Gattungen Polypterus. II, Chondro- 
stei. Familie 3) Acipenserini. Gattungen Acipenser, Scaphirhyn- 
chus. 4) Spatulariae. Gattungen Polyodon Lacep. und Plani- 
rostra Raff’. Am 19. Dec. stellte Prof. G. Rose eine Verglei
chung der Krystallformen des Columbits mit dem Wolfram an, 
und schloss daraus, dass beide Minerale isomorph seien.

Nat urwissenschaft liehe Gesellschaft in Dresden. 
Allgemeine Versammlungen. Am 21. Nov. v. J. sprach Prof. 
Dr. Prinz über Zahnbildung. Dr. Geyer über die Frage, was 
vom jetzigen Standpunkte der Chemie aus von der Goldmacherei 
zu halten sei. Prof. Schubert über das Beharrungsvermögen. 
Am 5. Dec. Dr, Geyer über das Verhältniss der Philosophie 
zu den Naturwissenschaften. Am 19. Dec. Dr. A. Petzholdt 
über den Kohlenstoff aus dem chemisch-physikalischen Stand
punkte. Specialcommissar Segnitz über das specifische Gewicht. 
Am 2. Jan. d. J. Prof. Schubert über Wärme. Dr. A. Petzholdt 
über Wärmeentwickelung durch poröse Körper. Am 16* Jan. 
Chemiker Stein über atmosphärische Luft, Wasser und Ver- 
brennungsprocess. — Sitzungen der ordentlichen Mitglieder. 
Am 12. Nov. v. J. Dr. Fort und Prof. Schubert über einige 
in die Geologie gehörige Fragen. Dr. A. Petzholdt über Feuer
steine und deren Kräfte. Die Rmdensubstanz des Feuersteins 
enthält 98,73 Kieselerde, 1,10 Eisenoxyd und Thonerde, 0,17 
kohlensauren Kalk, die Kernsubstanz dagegen 99,04 Kieselerde,
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9,35Eisenoxyd und Thonerde, 0,61 kohlensauern Kalk. Am 
19. Nov. Prof. Dr. Prinz über Zahnbildung und Zahnpräparate. 
Dr. Geyer über Goldmacherei. Dr. A. Petzholdt über genus 
Nautilus, Orthoceratites und Ammonites, deren Verschiedenheit 
und die Bestimmung des ihnen eigenthümlichen Sipho. Am 
20. Nov. Dr. Meurer über das von H. Rose im baierischen 
Tantalite gefundene neue Metall, Niobium. Prof. Dr. Prinz 
über die Wirkung der gegen die Trommelsucht der Wieder
käuer angewendeten Kalkmilch. Derselbe über Chaussard’s Ver
such die Knochenbrüchigkeit auf künstlichem Wege zu erzeugen. 
Dr. Geyer über Heilungen von Osteomalaceen durch Kalksalz
dosen. Prof. Schubert über den unterhalb des Wassers ausge
führten Sprengversuch eines Wracks des spanischen Schiffs Isa
bella zwischen Hamburg und Kuxhafen im J. 1839. Oberlieut. 
Köhler über einige Erfahrungen in Betreff der Pulverexplosionen. 
Am 3. Dec. Dr. Meurer über einen aus Fuselöl bereiteten wohl
riechenden Stoff. Oberlieut. Köhler über einen Apparat zur 
Zündung der Minen auf pulverischem Wege. Am 10. Dec. 
Prof. Schubert über das Gesetz der Vertheilung des Druckes 
durch nur wenig zusammengedrückte Körper, wie Steine und 
Metalle, innerhalb der Grenzen ihrer vollkommenen Elasticität. 
Dr. A. Petzholdt über die Versuche, welche Marchand mit Thie
len, namentlich mit Fröschen angestellt hat, um den Act der 
Respiration vom chemischen Standpunkte aus ins Klare zu 
bringen. Am 17. Dec. Dr. A. Petzholdt über Kohlenstoff. 
Dr. Fort über die von Dr. Petzholdt angestellten Versuche zur 
Ermittelung des Temperaturverhältnisses des Eises, woraus sich 
im Widerspruch mit Petzholdt’s frühem Versuchen ergibt, dass 
das Eis, wie jeder andere feste Körper, bei Erkältung sich 
zusammenziehe, bei Erwärmung sich ausdehne. Dr. Meurer 
über die von Hoffmann in Leipzig construirte neue Art Wagen. 
Dr. A. Petzholdt über Schultz’s Schrift: Die Entdeckung der 
wahren Pflanzennahrung. Am 23. Dec. Dr. A. Petzholdt über 
Abbildungen des vorweltlichen Thierreichs. Oberlehrer Müller 
über den Plan einer von dem Zwickauer Verein herauszugeben
den naturhistorischen Volksschrift. Am 20. Dec. Derselbe über 
Wärmeentwickelung durch poröse Körper und über das poröse 
Platin. Prof. Schubert über Wärme und über Pictet’s Unter
suchungen der strahlenden Wärme. Am 7. Jan. d. J. Dr. A. 
Petzholdt über neuere Untersuchungen, wornach die künstlich 
erzeugten Wärmestrahlen gleich den Sonnenstrahlen im Stande 
sind, durchsichtige Körper zu durchdringen. Am 14. Jan. 
Dr. A. Petzholdt über die von Gröffin in Glasgow gemachten 
Versuche zur Darstellung einer künstlichen Unterlage bei Löth- 
rohrversuchen. Derselbe mit Berücksichtigung der Schrift von 
Schafhäutl „über Geologie“, über die in Hamburg und ander
wärts angestellten Versuche zur Ermittelung der Temperatur
verhältnisse im Innern der Erde, über darauf bezügliche Beob
achtungen bei Herstellung artesischer Brunnen, über den selt
samen Umstand, «lass der Quarz, obschon einer der streng
flüssigsten Bestandtheile des Granits, doch nicht selten als der
jenige erscheint, welcher zuletzt erstarrt sei, über Winkel- 
messungen mittels des Goniometers, um den vielleicht bestehen
den krystallographischen Unterschied zwischen neptunischem und 
plutonischem Quarz zu ermitteln, über ein bemerkenswerthes 
Vorkommen neptunischer Quarzkrystalle im sächsischen Quader
sandstein. Am 21. Jan. Prof. Dr. Seebeck über Volta’s haupt
sächlichste Entdeckungen. Derselbe über das Wesen der Töne 
and deren Hervorbringung, besonders durch Saiten. Dr. A. 
Petzholdt über zwei mit einander verwachsene Bergkrystalle, 

die doch kein Zwillingskrystall sind. Derselbe über die in Eng
land gemachte Erfindung aus Abzügen von Baumwolle mit 
Kautschuküberzug ein Fabricat herzustellen, welches die Stelle 
des Kautschuks vertreten soll. Derselbe über Lichtbilder.

Literarische Nachrichten.
Durch Vermittelung eines in Kairo ansässigen Engländers 

Walmas wird daselbst ein neuer Abdruck des berühmten ara
bischen Lexikon von Firuzabadi, welches den Titel „Kamus“ 
führt, unternommen und ist dafür eine Subscription bei Dupont 
in Paris eröffnet. Die Herausgabe besorgt der Director der 
medicinischen Schule in Kairo Dr. Perron, die Correctur der 
Scheich al lunsi. Das Werk soll in vier Lieferungen erscheinen 
und 300 Piaster (20'/2 Thlr.) kosten.

Der belgische Archivar Gachard, welcher für geschichtliche 
Forschung eine Reise nach Spanien unternommen hatte, ist mit 
schätzbaren Materialien, welche er in den sogenannten Reservados 
(geheimen Papieren) in Madrid gefunden, zurückgekehrt. Sie 
enthalten den vertraulichen Briefwechsel der Statthalter der 
Niederlande mit den Königen von Spanien. Besonders soll 
die Correspondenz des Don Juan d’Austria mit König Philipp II. 
neue Aufschlüsse geben.

Notice sur un Manuscript du seizieme siede, appartenant 
ä la bibliotheque cantonnale par Fred er ic Chavannes (Lau
sanne, Bridel. 1844). Der Inhalt des aufgefundenen Manu- 
scripts sind bisher unbekannte Gedichte von Clement Marot 
und Theodor Beza, und ein Brief der Katharina von Medicis 
aus ihrer Jugend.

In Preussen ist die Controle über akademische Schriften, 
mit Ausnahme der Facultätsschriften, einem aus den ordent
lichen Professoren gewählten Ausschüsse übertragen worden. 
Diesem Ausschüsse muss der Verfasser der Schrift das Thema, 
die Disposition und die Ausführung vorlegen und sich dem von 
der Mehrheit desselben gefassten Beschlusse fügen.

Geh. Regierungsrath Lepsius in Naumburg macht bekannt: 
Von dem heraldischen Werke des vormaligen Dompropstes 
Chr. Fr. Aug. v. Meding (Nachträge von adeligen Wappen 
[Weissenfels, 1786—91]), dessen erster Band längst aus dem 
Buchhandel verschwunden ist, liegt eine ziemliche Anzahl Exem
plare des zweiten und dritten Theils, als ein Vermächtniss bei 
der Freiheit’schen Waisenanstalt in Naumburg. Diese Bände, 
96 Bog. Text und 2000 Wappen enthaltend, werden zur 
Unterstützung der wohlthätigen Anstalt für den P(e‘s eines 
Thalers angeboten. Geh. Regierungsrath Lepsius erbietet sich 
eine neue aus seinem eigenen Vorrathe heraldisch-archäologi
scher Notizen bereicherte Auflage des ersten Bandes zu ver
anstalten, wenn eine ausreichende Zahl von Subscribenten sich 
gemeldet haben wird. Der Preis dieser Subscription soll 1 Thlr. 
betragen, sodass das ganze Werk für 2 /4 Thlr. bezogen wer
den kann.

In Cerveteri hat der Arcipre^e Regulini, welcher im J. 
1836 im Verein mit dem General Galassi ein altes Grab mit 
etruskischen Goldarbeiten und Bronzen entdeckte, einen Schatz 
von 1500 Assen der primitiven Gussmünze gefunden, welche 
vorzugsweise in Gebrauch geblieben war. Die Münzstücke sind 
zum Theil von Münzstätten äusser Rom ausgegangen und be
schäftigen nun die Alterthumsforscher in Rom.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IP. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Intelligenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)
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der deutschen und ausländischen Mteratur. 

Herausgegeben von E. G. Gersdorf.

1845. Gr. 8. 12 Thlr.

Wöchentlich erscheint eine Nummer von 2 — 3 Bogen. Insertionsgebühren in dem dieser Zeitschrift beigegebenen „Biblio
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Inhalt: Literaturgeschichte. Matth. Claudius' Werke. — Engel’s Schriften. — Nisard, Histoire de Ja litterature fran^aise, 

Tom. I et II. — Vischer, Kritische Gänge. — Jurisprudenz. Heimbach, Was haben die Quellen des römischen Rechts durch die 
kritischen Bestrebungen der neuern Juristen gewonnen? (Fortsetzung.) — Soldan, Geschichte der Hexenprocesse. — Trummer, Vorträge 
über Tortur, Hexenverfolgung, Vehmgerichte und andere merkwürdige Erscheinungen in der hamburgischen Rechtsgeschichte. — Natur» 
Wissenschaften. Agassiz, Nomenclator zoologicus. Fase. V et VI. — Beiträge zur Pflanzenkunde des russischen Reichs. — Bertoloni,. 
Flora Italica. — Marschall a Bieberstein, Centuria plantarum rariorum Rossiae meridionalis. — Brandes, Vorlesungen über die. Natur
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Sturm, Deutschlands Fauna. — Westwood, Arcana entomologica. — Geschichte. Arnd, Geschichte des Ursprungs und der Entwickelung 
des französischen Volkes. 1. Bd. — de Coeckelberghe deDutzele, Histoire de l’empire d’Autriche. — Leber , Sammlung der vorzüglichsten 
Reden aus derZeit der französischen Revolution. — Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg. 8. Th. — Monmerque, Dissertation 
historique sur Jean I, Roi de France et Navarre. — Polignac, Etudes historiques, politiques et morales sur l’etat de la soeiöte euro- 
pdenne. — Strobel, Geschichte des Elsasses. 3. und 4. Bd. — Wachsmuth, Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter. 4. (letzter) Bd^ 
— Länder - und Völkerkunde. Mügge, Reise durch Skandinavien. — Schöne Künste. Schnaase, Geschichte der bildenden Künste.
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A11GEMEIAE HTERATUR-ZEITUW.
Vierter Jahrgang. M 78. 1. April 1845.

Theologie.
1. Geschichte der Berufung des Dr. Strauss an die 

Hochschule von Zürich; ein Beitrag zur Chronik der 
neuesten kirchlichen Ereignisse, sowie zur Beurthei- 
lung des Dr. Strauss nach seiner Lehre und Bedeu
tung für unsere Zeit, von August Boden. Frankfurt 
a. M., Sauerländer. 1841. Gr. 8. 22% Ngr.

2. Die Strauss’schen Zerwürfnisse in Zürich von 1839. 
Zur Geschichte des Protestantismus. Eine historische 
Denkschrift von Dr. Heinrich Geher, ausserordentli
chem Professor an der Universität Basel (jetzt or
dentlichem Professor in Berlin). Hamburg und Gotha, 
Fr. und A. Perthes. 1843. Gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

Der entscheidende Kampf, der im Jahre 1839 in ei
nem der bedeutendsten Kantons der Schweiz zwischen 
der modernen speculativen Philosophie und dem refor- 
mirten Kirchenglauben geführt wurde, scheint nunmehr 
so weit in den Hintergrund getreten, um ein unbefan
genes, über den Parteistandpunkt hinausgehobenes, 
Schlusswort zuzulassen. Denn bereits sind wieder 
ganz andere Geister ad'f dem Kampfplatze in den Waf
fen. Handelte es sich in der Straussischen Angelegen
heit um Sein oder Nichtsein der christlichen Kirche 
überhaupt, um Sieg oder Niederlage des christlichen 
Princips, so sind seitdem die confessionellen Gegensätze 
an einander gerathen; und während im „Straussen- 
kampfe“ kirchliche Protestanten und kirchliche Katho
liken gemeinsame Sache machten, und letztere die er
stem zu kräftigem Widerstande ermuthigten, so haben 
sich seither beide Confessionen in feindliche Heerlager 
verwandelt, und das Gebiet des Kampfes ist dadurch 
ein neues geworden. Unterdessen ist dem aufmerksa
men Beobachter auch vielfache Gelegenheit geworden 
zu bemerken, dass die Resultate der Straussischen 
Bewegung den anfänglich gehegten Erwartungen nicht 
entsprochen haben; weder hat das kirchliche Leben 
im Canton Zürich den gehofften Aufschwung genommen, 
noch hat die in Folge der Umwälzung ans Ruder ge
tretene Regierung bisher wahre Energie und ein con- 
sequentes System entwickelt; die radicale Partei hat 
sich der Gemüther wieder zu bemächtigen, eine fast 
dominirende Opposition im grossen Rathe zu schaffen, 
die Regierung in stetige Verlegenheiten zu setzen ge
wusst. Zeugnisse, wie cs uns scheint, dass jene Be
wegung nur zum Theil wahr und echt gesund gewe
sen ist.

Will man jenen Kampf nämlich richtig würdigen, 
so muss man von einem doppelten Gesichtspunkte aüs- 
gehen: dem religiös-kirchlichen und dem social-politi
schen. Nur aus beiden zugleich lässt sich der Ursprung, 
wie auch der Ausgang und Erfolg des Kampfes er
schöpfend erklären. Die radicale Partei, im Anfang 
(1831—32) gemässigt und durch liberal-conservative 
Elemente wohlthätig temperirt, herrschte seit 1832 nach 
dem Austritte der Gemässigten aus der Regierung un
umschränkt und mit jener Rücksichtslosigkeit, zumal 
auch in kirchlichen Dingen, die den Volksgeist auf 
die Dauer tief verletzte. Die Scharfsinnigen unter die
ser Partei sahen wol ein, dass ohne grundsätzliche 
Umbildung des Volksgeistes selbst, der auf religiös
kirchlichen Anschauungen ruhte, ihre politische Herr
schaft nicht haltbar sei, und aus diesem Grunde sollte 
zuerst die Volksschule (durch Scherr), später die Hoch
schule (durch Strauss) ein Werkzeug der radicalen 
Partei werden. Erst dann, wenn durch Lehrer und 
Geistliche das Volk radical erzogen war, war auch 
die Herrschaft des Radicalismus grundsätzlich gesichert. 
Die social - politische Stellung des Radicalismus, der 
als der Zwillingsbruder des Absolutismus sich Alles 
unterwerfen will und muss, kann sich mit dem religiös
kirchlichen Bewusstsein eines Volkes nicht vertragen, 
und darum unternahm der Radicalismus mit der Kirche 
einen Kampf auf Leben und Tod. Je mehr diese wi
derkirchliche Tendenz des Radicalismus hervortrat, 
desto mehr stieg die Abneigung des Volks gegen den
selben, und sie erreichte in dem Augenblicke ihren 
Höhepunkt, als der Erziehungsrath, resp. die Regierung» 
einen Mann an den Lehrstuhl der Dogmatik und Kir
chengeschichte berief, der die historische Grundlage des 
Christenthums in einen Mythus verflüchtigte un" die 
Dogmatik in ein Philosophem verwandelte. Dem Volke 
war es Ernst mit seinem Widerstand; denn es fühlte, 
dass es seine ganze Weltanschauung? seine geistige 
Existenz gelte. Soweit es sich um diese Abwehr gegen 
die vermeinten Reformationsversuche der radicalen 
Doctrin handelte, war das Volk in seinem heiligen 
Rechte, weil keine Regierung in der Welt befugt ist, 
einem Volke religiöse oder antireligiöse Doctrinen ge
waltsam aufzudringen, und es aus seiner religiösen und 
sittlichen Entwickelung, aus dem geistigen Boden sei
nes Daseins herauszureissen und in einen ganz andern 
zu verpflanzen. Die religiöse Seite der Bewegung ist 
eine wirklich „schöne“, d. h. eine sittliche, so oft auch 
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die radicale Presse über diese von den Kirchlichen 
vielleicht allzu häufig gebrauchte Bezeichnung gespot
tet hat. Jene 39,225 Stimmen, die sich gegen die Be
rufung von Strauss erhoben, waren nicht durch einen 
künstlich erregten Religionslärm zusammengetrommelt, 
wie die Gegner es immer noch behaupten; sie reprä- 
sentirten wirklich die religiöse Stimmung der Ge- 
sammtheit.

War aber die Grundursache der Bewegung gegen 
die Berufung von Strauss die Reaction des religiösen 
Volksgeistes gegen die, auf den Umsturz des religiös
kirchlichen Volkslebens berechneten vermeinten Re
formversuche der Radicalen: so ist auf der andern 
Seite nicht zu verkennen, dass auch mc/rf-religiöse, 
rein-politische Tendenzen sich jener Grundursache be
mächtigten und sie als Hebel benutzten, um die Radi
calen von den Regentenstühlen zu werfen, das Regie
rungssystem wieder in anti - radicalem Sinne umzuge
stalten. Wollte man auf der einen Seite die Kirche, 
als einen misbeliebigen Hemmschuh des Radicalismus, 
in ihrer bisherigen Lebensform zerstören: so suchte 
man sie auf der andern in Dienst zu nehmen, ihre 
Form zu benutzen, um dem conservativen System beim 
Volke wieder Eingang zu verschaffen. Darum lag von 
Anfang an in der Bewegung ein revolutionärer Keim 
verschlossen, der nach seinem naturgemässen Entwicke
lungsgange zuletzt seine Verhüllung durchbrechen und 
in offener Empörung sich erschliessen musste. Das 
ist das Unschöne, das Unreine, das Gehässige an der 
Bewegung. Sie wird in das Gebiet der gemeinen Par
teileidenschaft hinabgezogen, und am meisten muss es 
schmerzen, einen Geistlichen (den Pfarrer Hirzel von 
Pfäffikon) zuerst den Befehl zum Sturmläuten erlassen, 
ihn an der Spitze der revoltirten Schaar einherziehen 
zu sehen. Diese politische, mit den unreinsten Bestand- 
theilen versetzte Seite des Kampfes übersehen oder 
auch nur bemänteln zu wollen, wäre eine Versündigung 
an der Geschichte. Ja, der Mangel an wahrhaft re
ligiösem Ernst bei der Mehrheit der Beweger hat sich 
besonders auch darin erwiesen, dass, so lange der 
vollständige Sieg über den Radicalismus noch unent
schieden war, mit aller Anstrengung auf die Einrichtung 
einer gemischten Synode losgearbeitet wurde — eine 
Einrichtung, auf welche der radicale grosse Rath in 
seiner Junisitzung 1839 nicht einging; dass aber nach 
vollständig errungenem Siege am 6. Sept, die siegreiche 
Partei nicht mehr daran dachte, jene Idee einer ge
mischten Synode zu verwirklichen. Man wollte die 
gemischte Synode als einen kirchlichen (religiösen) 
grossen Rath dem radicalen (politischen) entgegenstel
len, den letztem durch den erstem im Zaume halten, 
also mit kirchlichen Formen eine politische Maasregel 
durchsetzen ; als man dieser politischen Maasregel nicht 
mehr bedurfte, gab man auch die kirchliche 1 orm auf: 
ein schlagender Beweis, wie wenig im Grunde vielen 

Conservativen an einer wahren Erneuerung des kirch
lichen Lebens gelegen war. Diese Wahrnehmung, dass 
auf Seite der Kirchlichen nicht Alles rein um der 
Kirche willen gethan wurde, während umgekehrt selbst 
auf Seite der Radicalen nicht Alles aus rein politischen 
Absichten unternommen wurde, findet besonders noch 
einen Haltpunkt in zwei Persönlichkeiten, von denen 
die eine (Pfarrer Hirzel) dem conservativen, die andere 
(Bürgermeister Hirzel) dem radicalen Heerlager ange
hörte. Von dem erstem bekennt ein Freund (Pfarrer 
Böhringer in seinen Betrachtungen über die Revolution 
im Canton Zürich, zweiter Brief, S. 16): „wenn er 
sich am 6. September als Anführer hergegeben, so sei 
das nicht sowol Folge irgend einer Furcht für den 
Glauben und die Kirche, als seiner politisch-socialen 
Ansichten überhaupt gewesen.“ So sehen wir den 
Pfarrer Hirzel im Dienste der Politik. Umgekehrt war 
Bürgermeister Hirzel ein religiöser Schwärmer, sah in 
Strauss einen volksbeglückenden Reformator und fei
erte in ihm Zwingliwn redivivum! Aus so verschie
denartigen Elementen ist dieser Kampf entstanden, mit 
so verschiedenartigen Absichten durchgeführt worden. 
Beides aber wäre gleich irrig: mit den Radicalen den
selben zu einem künstlichen Erzeugniss der Heuchelei 
machen, und nur eine Misgeburt der unnatürlichen 
Verbindung von Ehrgeiz und Fanatismus darin sehen, 
oder mit den Conservativen nur den ruhmgekrönten 
Sieg eines gottbegeisterten Volks über Aberglauben und 
Frivolität darin erblicken zu wollen. Der Geschicht
schreiber wird daher im vorliegenden Falle seine Auf
gabe um so richtiger lösen, je mehr er beide wirkende 
Faktoren anzuerkennen und in ihrem Verhältnisse zu 
einander zu begreifen vermag. Dazu bedarf es aber 
eines nicht geringen Grades von Scharfblick, Einsicht 
in die Volkszustände und Parteibestrebungen, und end
lich, was vielleicht das Seltenste, von Unbefangenheit 
und Wahrheitsliebe. Von diesen Gesichtspunkten aus 
wird es nun auch allein möglich, die beiden anzuzei- 
genden Schriften richtig zu windigen.

Der Verf. von Nr. 1 hat es sich dadurch leicht 
o-emacht, dass er nur den ersten Theil des Dramas, 
den auf gesetzlichem Wege vor sich gegangenen Wi
derstand gegen die Berufung von Strauss darstellt, von 
dem zweiten Theile, der revolutionären Entwickelung 
dagegen gänzlich schweigt. Wäre Hrn. Boden’s Schrift 
vor diesem Ausgange ans Licht getreten, so wäre die
ser Mangel natürlich: da sie aber ein volles Jahr nach 
der Revolution erst erschien (die Vorrede ist vom 
Sept. 1840 datirt), so ist es auffallend, dass nur ein 
Bruchstück gegeben wird. Denn wie die Revolution 
nicht verstanden werden kann, ohne die im Frühjahre 
vorangegangene legale Bewegung, so bleibt auch diese 
Bewegun0’ unverständlich, ohne die aus iht sich ent
wickelnde Revolution. Hr. B. legt damit keinen be- 
sondem historischen Scharfblick an den Tag, dass er 
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einseitig die eine Hälfte eines Ganzen heraushebt, und 
solche Leser, welche den Ausgang nicht anderswoher 
kennen, dabei im Wahne lässt, es habe damit Alles 
sein letztes Bewenden gehabt. Den Zweck seiner 
Schrift gibt der Verf. dahin an: „er habe sowol für 
Laien als für Theologen (?) das Wichtigste des behan
delten Gegenstandes zusammenstellen, den Laien zu
gleich erwünschte Aufklärung über Dr. Strauss nach 
Lehre und Bedeutung geben wollen“ (Vorrede S. VII). 
Die Schrift zerfällt demnach in vier Abschnitte: d) 
Einleitung; b) zur Charakteristik des Dr. Strauss: c) 
verunglückter Versuch, einen Hegelianer als Professor 
der Philosophie an die Akademie von Lausanne zu 
berufen; d) Berufung des Dr. Strauss an die Hoch
schule u. s. w. Diese Eintheilung gibt ebenfalls kei
nen glänzenden Begriff von der Logik des Verf., da 
man z. B. nicht einsieht, wie c) einen besondern Ab
schnitt bilden soll, und die Notiz von Dr. Mager’s ver
suchter Berufung an den philosophischen Lehrstuhl 
der Akademie zu Lausanne weit eher in der Einleitung 
anzubringen gewesen wäre; endlich fällt Abschnitt d) 
mit dem Titel der Schrift selbst zusammen. Man 
merkt es : der Verf. hat es sich mit seiner Arbeit et
was leicht gemacht; die wesentlichsten Actenstiicke 
sind allerdings ausgezogen, und, was zu loben ist, auch 
a,uf die in der Schweiz zur Veranschaulichung des 
öffentlichen Lebens nicht unwichtige Zeitungsliteratur 
ist öftere Rücksicht genommen. Allein gerade in letz
terer Beziehung ist die Auswahl nicht immer die beste, 
noch viel weniger eine vollständige. So citirt z. B. 
Hr. B. eine einzige Zürcher Zeitung, den „Republicaner“, 
und daneben noch die „Berner Allgem. Schweizer- 
Zeitung“. Warum er die von Ott in liberalem Sinne 
herausgegebene „Neue Zürcher Zeitung“, den von 
Bluntschli in conservativem Sinne geschriebenen „östli
chen Beobachter“, die am besten redigirten Blätter je
ner Zeit, gar nicht benutzt hat, ist nicht leicht einzu
sehen; besonders auch die „Bürkli-Zeitung“, die eigent
liche Volkszeitung, die im Canton Zürich in einer Ver
breitung von 5000 Exemplaren eine wahre Macht gegen 
Strauss bildete, hätte, wenn einmal Zeitungen zu Hülfe 
genommen werden wollten, benutzt werden müssen. 
Ebenso sind dem Verf. zwei sehr interessante Druck
schriften aus der Zeit der Petitionsbewegung entgangen, 
von denen nur der einen in einer Note kurze Erwäh
nung gethan wird: 1) die Sendschreiben des bekannten 
(katholischen) Dr. Henne „an das Zürcher Volk“ und 
9,an den grossen Rath des Cantons Zürich“, und 2) 
die geistreiche gegen Henne gerichtete Schrift des 
(evangelischen) Pfarrers Bernet von St. Gallen: „Das 
neue Heil und das geschriebene Wort, durch etliche 
zufällige Gedanken beleuchtet, im Gewand einer Ant
wort an Dr. Henne.“ Henne’s Schrift charakterisirt 
vorzüglich den modernen, phantastisch-freisinnigen Ka- 
tholicismus; Bernet ist ein moderner Typus des christ

lichen Mysticismus am äussersten Rande des Übergangs 
aus der Kirche in die Sectirerei. Wie solche Leute 
sich zu der Bewegung stellten, das nachzuweisen, durfte 
nicht wohl übergangen werden. Zu den Mängeln in 
dieser Hinsicht müssen wir auch die ganz unvollstän
dige Berichterstattung über die entscheidende Gross- 
rathssitzung vom 18. März zählen. Der Verf. führt 
(S. 116) nur ein kleines Bruchstück aus der Eröffnungs
rede des radicalen Präsidenten (er nennt ihn nicht, es 
war Furrer) an, die übrigen Redner werden kaum dem 
Namen nach erwähnt, während doch die in jener Sitzung 
von Ferdinand Meyer, Dr. Keller, Oberrichter Füssli, 
Antistes Füssli, Professor Schweizer, Staatsanwalt Ul
rich u. s. w. gehaltenen Reden den Standpunkt beider 
Parteien treffend bezeichnen und zum Verständnis« des 
geschilderten Kampfes sehr viel beitragen. Seine Un- 
kenntniss in schweizerischen Verhältnissen legt der 
Verf. damit an den Tag, dass er den „Republicaner“ 
das offidelle^Xsdi der Regierungspartei nennt, während 
keine einzige schweizerische Regierung eine solche 
officielle Zeitung hat, wenn auch einzelne Regierungs
personen, was aber bei jenem Blatte nicht einmal der 
Fall war, hier und da im Interesse ihrer Partei, jedoch 
privatim, Zeitungsredactionen übernehmen.

, Auch den andern Zweck seiner Schrift, den Laien 
erwünschte Aufklärung über Strauss nach Wahl und 
Bedeutung zu geben, möchte Hr. B. kaum erreicht ha
ben. Urtheile über Strauss, wie folgende (S. 2): „Das 
Buch, mit welchem Hr. Strauss sich einen so grossen 
Namen gemacht hat, nämlich sein Leben Jesu, war 
sowol ein unreifes, als oberflächliches Werk. Die Un
reife bestand in der unverständigen Ausdehnung des 
Mythischen im N. T„ die Oberflächlichkeit darin, dass 
es sich mehr mit der Schaale, als mit dem Kerne be
schäftigte“ — solche Urtheile leiden selbst an Unreife 
und Oberflächlichkeit, und man begreift am Wenigsten, 
wie ein Mann mit einem solchen Buche sich einen 
„grossen Namen“ machen konnte. Auf diese Weise 
geht es mit den „Aufschlüssen über Strauss“ fort. S. 
3 heisst es: „Was Philosophisches in beiden Werken, 
dem „Leben Jesu“ und den „Streitschriften“, vorkam, 
war dem Gehalte, wie dem Umfange (!) nach unbedeu
tend.“ Von S. 5—13 werden besonders die „Selbstge
spräche“ von Strauss lächerlich zu machen gesucht, und 
es wird mit den Worten geschlossen: „Ob Hr. Strauss 
nicht besser gethan hätte, dieses alles Selbstgespräche 
sein und bleiben zu lassen, möge dei Leser ermessen.“ 
Der Verf. hätte bei grösserer historischer Begabung 
einsehen müssen, dass es selbst lächerlich sei, zuerst 
die Ansichten eines Mannes lächerlich zu machen, und 
dann ein Buch über den unerhörten Wideistand zu 
schreiben, den die Ansichten dieses Mannes fanden. 
Das Lächerliche widerlegt sich selbst; es bedarf da
gegen keiner Petitionen und keiner Revolutionen. Schon 
eher liess sich das „Sendschreiben an die Herren Bür
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germeister Hitzel, Professor Orelli und Professor Hit
zig, nebst einer Zuschrift an das Zürcher Volk“ ins 
Lächerliche ziehen (S. 71 ff.), worin Strauss den Be
weis abgelegt hat, dass er gar nicht zum Volke zu 
reden versteht, mithin einen schlechten Reformator ab
geben würde; Hr. B. hatte aber überhaupt nicht die 
Aufgabe, Strauss lächerlich zu machen — damit ver
liess er den unbefangenen Standpunkt des Historikers 
— sondern ein getreues Bild von den Ereignissen und 
Thatsachen zu geben, was ihm auf diese Weise kei
neswegs gelingen konnte. Dass über das Unhaltbare 
im Systeme Strauss’ und der Radicalen auch manche 
richtige Bemerkung unterlief, wollen wir übrigens nicht 
in Abrede stellen.

Unvergleichlich bedeutender als die Boden’sche 
Schrift ist Nr. 2. Hr. Dr. Geizer hat seinen Beruf als 
Historiker schon in seinen „Vorlesungen über Schwei
zergeschichte, 2 Bde.“ bewährt, seine „deutsche poeti
sche Literatur seit Klopstock und Lessing“ ist, wie 
man auch über die darin vorherrschende Geistesrich
tung urtheilen* mag, in Hinsicht auf geistigen Gehalt 
und anmuthige Form eine gleich vorzügliche Schrift; 
nach der Vorrede (S. IX) wollte er frühere Arbeiten 
in der anzuzeigenden gleichsam „zusammenfassen“. 
Könnte auch Manchem etwas unklar scheinen, was 
damit gemeint ist, so fusst unstreitig die Beurtheilung 
der Straussischen Angelegenheit auf der in frühem 
Schriften entwickelten sittlich- religiösen Weltanschau
ung Hrn. G.’s. Diese religiöse Weltanschauung flun
kert nicht wie bei Hrn. B. hin und her, sondern sie 
ist das Ergebniss eines an Prüfungen und Erfahrungen 
reichen, wenn auch noch jungen, Lebens. Hr. G. be
greift, oder noch besser, empfindet die Weltgeschichte 
vornämlich nach ihrem ethischen Gehalte; politische, 
sociale Gesichtspunkte liegen ihm ferner. Das christ
liche Princip ist der Maasstab seiner Weltbetrachtung, 
er tritt damit in entschiedenen Widerspruch mit Histo
rikern, wie Rotteck und Zschokke, selbst wie Schlosser 
und Gervinus, die über politischen oder socialen Zeit
bestrebungen das religiös-sittliche Moment der Weltge
schichte sehr oft theils übersehen, theils unterschätzen. 
Dagegen ist die G. sehe Richtung mit derjenigen Rau- 
mer’s, Ranke’s und Menzels verwandter. Erfreulich 
ist auch bei Hrn. dass er, obwol gut conservativ, 
doch nicht die geringste Hinneigung zur H’erarchie 
zeigt, und somit das freie protestantische Bewusstsein, 
dessen belebende Kraft wir so sehr bedürfen, sich ge
wahrt hat. Wollen wir auch nicht behaupten, dass die 
Geschichtschreibung ohne diesen vorherrschend ethischen 
Gesichtspunkt eine fehlerhafte sei, hat auch natürlich 

der Historiker andere, umfassendere Zwecke, als der 
Theologe, so ist dennoch anzuerkennen, dass durch 
Hrn. G. die sittlich-religiöse Geschichtsbetrachtung we
sentlich, zumal für die Bedürfnisse der Gebildeten, ge
fördert worden ist, und seine Arbeiten bilden in dieser 
Hinsicht eine nothwendige Ergänzung und einen er
wünschten Gegensatz im Vergleiche zu der radicalen 
kirchenfeindlichen Geschichtschreiberei.

Die zu besprechende Schrift selbst ist in drei Bücher 
eingetheilt: 1) Verhältnisse und Parteien; 2) die Pro- 
testation; 3) die Revolution. Das erste Buch bespricht 
Allgemeines und Einleitendes. Zuerst Zürichs politi
sche und kirchliche Stellung vom Eintritt in den Bund 
bis auf die neueste Zeit (3—18); hierauf folgt ebenfalls 
in historischem Überblicke eine Schilderung des Radi
calismus (19—50); das Buch schliesst mit einer Dar
stellung der „Straussischen Theologie“ (51—108). Das 
zweite Buch schildert die (auch von Hrn. Boden dar
gestellte) Volksbewegung gegen die Berufung von Strauss 
bis zur Zurücknahme derselben durch den grossen 
Rath. Zuerst wird der Widerstand innerhalb der Be
hörden, zumal durch die Grossrathsmotion des Antistes 
Füssli vom 31. Januar (S. 109 —170), beschrieben^ 
dann der Widerstand, wie er sich im Volke organisirt 
und in wenigen Wochen zu einer drohenden Macht 
anschwillt (S. 171—210); hieran reiht sich eine sehr 
zweckmässige Übersicht über den in dieser Zeit statt
gehabten literarischen Kampf (S. 211 — 263); zum 
Schlüsse wird uns noch ein vollständiges Bild der 
Grossrathssitzung vom 18. März2 in welcher der „Wi
derruf“' der Berufung beschlossen wurde, entworfen 
(S. 263—314). Das dritte Buch leitet zunächst in das 
Verstandniss der am 6. Sept, desselben Jahres erfolg
ten Revolution ein: zwei neue Zankäpfel wurden nach 
der scheinbaren Entfernung der Streitursache das Schi- 
boleth der Parteien: die Synode (Laiensynode) und 
das von Scherr, dem Emancipator der Schule von der 
Kirche, dirigirte Volksschullehrer - Seminar (S. 315— 
330); bald fand sich das so viel als abgetretene Cen- 
tralcomite (vulgo Glaubenscomite) wieder veranlasst, 
die Verbindung mit den Gemeinden zu erneuern (S. 
331—352); die entscheidende Volksversammlung von 
Kloten wird nun geschildert (S. 353—370); dann folgt 
eine Schilderung des 6. Septembers selbst (S. 371— 
399) und seiner Resultate (S. 400 — 410); das Ganze 
schliesst mit einer allgemeinen Betrachtung. Eine äus
serst zweckmässige und übersichtliche Anordnung.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr, I?. Uftlid in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig,
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(Schluss aus Nr. 78.)

Was die Quellen betrifft, deren sich der Verf. be
dient hat, so drückt sich derselbe in der Vorrede 
(S. V) so darüber aus: „Der Ausführung kamen die 
förderndsten Umstände entgegen; von Kindheit auf war 
mir Zürich wie eine zweite Heimath; ich sah die be
deutenden Männer beider Parteien; auch das Volk, 
das hier handelte, war mir aus eigener Anschauung 
bekannt; reichlich standen mir die verschiedenartigsten 
mündlichen und schriftlichen Quellen zu Gebot.“ Kaum 
aber wird sich Hr. G. gegen den auch von anderer 
Seite her erhobenen Vorwurf ganz schützen können, dass 
er von diesen günstigen Verhältnissen doch nicht hin
länglichen Gebrauch gemacht habe, insofern die Zei
tungsliteratur ganz unberücksichtigt geblieben sei. 
Mussten wir an Boden tadeln, dass er ohne Auswahl 
und ganz einseitig bei der Benutzung der Zeitungen 
verfuhr, so war es gewiss auch nicht richtig, diesel
ben gar keiner Beobachtung zu würdigen, da doch 
einmal die Zeitungen, zumal wo völlige Pressfreiheit 
herrscht, so wichtige Organe des öffentlichen Geistes 
geworden sind. Allerdings hat die schweizerische 
Presse manche Schattenseiten, und Vieles wird vorgeb
lich im Namen des Volkes in den Zeitungen auspo
saunt, wovon das Volk, wenigstens sein besserer Theil, 
nichts hören und nichts wissen will. Vielleicht wollte 
sich Hr. G. in diesen theilweisen Kloaken auch nicht 
gern die Hände besudeln; aber ein Geschichtschrei
ber muss, wie ein Prosector, nicht allzu delicat sein.

Dass Hr. G. es vorgezogen hat, die Quellen wört
lich mitzutheilen, kann in Beziehung auf viele werth- 
volle Actenstücke nur gut geheissen werden; (dass er 
auch mehre überging, bemerkt der Rec. im theologischen 
Literaturblatt zur A- K.-Z., 1843, s. 769 u. 773) jedoch 
hätten wir zuweilen etwas mehr Verarbeitung des Ma
terials , mehr Darstellung als Zusammenstellung ge
wünscht. Die Schrift würde dadurch an Umfang hier 
und da verloren, an Gehalt noch gewonnen haben. 
Auch kann man nicht jedem Leser zumuthen, sich aus 
den Actenstücken sein Urtheil selbst zu bilden, der 
Geschichtschreiber soll vielmehr das in den Acten 
liegende Erz von den Schlacken reinigen, und feste, 
markirte Bilder daraus giessen. Es ist um so mehr zu 

bedauern, dass der eigentliche Text des Buches so 
klein ist, als Hrn. G. eine ausgezeichnete Darstellungs
gabe zu Gebote steht, und es ihm ein Leichtes wird, 
den Leser zu fesseln. Jedoch mögen auch besondere 
Gründe obgewaltet haben, welche Hrn. G. sein Ver
fahren als das zweckmässigere erscheinen liessen. Wich
tiger als das ist jedoch die ganze Haltung, welche die 
Schrift in Beziehung auf die beiden oben namhaft ge
machten Factoren der Bewegung, den religiös-kirch
lichen und den social-politischen, einnimmt. Der Verf. 
wird es mit Freuden zugeben, dass er auf Seite der 
Religiös-Kirchlichen steht, und eine natürliche Folge 
hiervon ist, dass, ihm wol unbewusst, die Fehler die
ser Partei weniger grell hervortreten, als die der an
dern. Nicht, als ob sie ganz verschwiegen worden 
wären. Von Pfarrer Hirzel heisst es: „Man sieht, mit 
seinem Entschlusse, Sturm läuten zu lassen , war der 
eigentliche Ausbruch der Krise eingetreten; gewiss, es 
war Vieles auf seine Seele gelegt, als er in den Nach
mittagsstunden des 5. Sept, „allein vor Gott die Lage 
der Dinge überlegend“, seinen Entschluss fasste.“ 
Freilich liesse sich für jenen Entschluss Hirzel’s noch 
ein stärkerer Ausdruck gebrauchen, als: „es war Vie
les auf seine Seele gelegt.“ Hirzel ist von Freunden, 
von ehrenwerthen und hochgestellten Conservativen 
daran erinnert worden, dass nach jenem Sturmbefehle 
an eine gesegnete geistliche Wirksamkeit nicht mehr 
zu denken sei; wir sind bis auf diese Stunde der An
sicht, dass er seine geistliche Stellung durch jenen po
litischen Staatsstreich zu einer moralisch unmöglichen 
gemacht habe. Überhaupt liegt in dem Schieben und 
Geschobenwerden des Centralcomites bis zum Aufruhr 
etwas tief Lehrreiches für das Schweizervolk. Hr. G. 
bemerkt sehr wahr (S. 387): „man habe sich zuletzt in 
eine Lage versetzt, wo die Verhütung oder der Aus
bruch des Kampfes sich menschlicher Berechnung und 
Leitung völlig entzogen, habe.“ Das sollte man end
lich, nach vielen bittern Erfahrungen? gelernt haben, 
dass der erste Schritt von der Bahn der Gesetzlichkeit 
die beste Sache auf den abschüssigen Pfad des Un
rechts und der Gewalt treibt, und dass, wer Wind 
säet, am Ende Sturm erntet- ®iese ernste Lehre, an 
welche in der G.’schen Schrift wol öfters Andeutungen 
vorkommen (vgl. auch S. 340), hätte noch gewaltiger 
gepredigt werden können, denn am wenigsten darf 
eine religiös - kirchliche Bewegung mit einem politi
schen „Putsche“ enden, weil dadurch der Kirche 
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und dem sie beseelenden Geiste selbst ein schreiendes 
Unrecht zugefiigt wird.

Ganz im Rechte ist übrigens Hr. G., wenn er dem 
Radicalismus und seinen damaligen Repräsentanten im 
Canton Zürich die Hauptschuld an dem Kampfe und 
seinem unseligen Ausgange aufbürdet. Treffend und 
trefflich sagt er (S. 37): „Das Werk des Radicalismus 
seit elf Jahren ist die Zersetzung der Schweiz in einen Zu
stand, der sie mit atomislischer Auflösung bedroht, die Zer
setzung in ihre politischen Elemente, die vorher auf dem 
Wege gewesen sich zu durchdringen, zusammenzuwach
sen. Immerweiter greift die Entfesselung aller der Gegen
sätze um sich, die vor 1830 nicht ausgelöscht, aber in 
Schranken gehalten wurden, welche zu einem würdigen 
Kampfe nöthigten. An die Stelle eines fortbildenden 
Wetteifers und fördernder Wechselwirkung sind die 
Gelüste eines gegenseitigen Vertilgungskrieges hier der 
Principien, dort der Factionen getreten.“ Die Weiter
blickenden und Edlern der Schweiz werden diese 
Worte, wenn auch mit gepresstem Herzen, unterschrei
ben. Wahr und nicht zu scharf sind (S. 43 ff.) ferner 
die Persönlichkeiten der hervorragendem Radicalen, 
eines Dr. Keller, Staatsanwalt Ulrich, L. Snell, Bür
germeister M. Hirzel, geschildert. (Eine Schilderung 
ihrer conservativen Gegner wäre ebenfalls sehr wünsch
bar gewesen.) Besonders freut es uns, dass Hr. G. 
dem nunmehr verewigten Hirzel, vielfachen Verunglim
pfungen gegenüber, die er sich durch seine Ehrlichkeit 
zugezogen hat, volle Gerechtigkeit widerfahren lässt. 
Aber wehe dem Volke, das philanthropische Schwär
mer und reformtrunkene Phantasten zu Staatsmän
nern hat!

Mit der Bekämpfung des Radicalismus durch Hrn. 
G. hängt auch diejenige der „Straussischen Theologie“ 
zusammen, wie denn überhaupt die Straussische Welt
ansicht radical ist, woraus es sich auch erklärt, dass 
die Radicalen ihn zum geistigen Verfechter ihres Sy
stems machen wollten. Freilich lässt sich nicht leug
nen, dass der Abschnitt über Strauss etwas stark aus
gefallen ist, überhaupt, nach so einlässlichen wissen
schaftlichen Discussionen auf dem Gebiete der Theolo
gie , viel Neues sich nicht mehr sagen liess. Der 
Zweck des V7erf. scheint gewesen zu sein, eine übersicht
liche Darstellung des Straussischen Systems zu geben, 
eine an und für sich gewiss verdienstliche Arbeit, 
welche zu grosse Ausdehnung nur dadurch erhielt, 
dass eine Beurtheilung der „Straussischen Glaubenslehre“ 
hier ebenfalls eingeflochten wurde. Zweckmässiger 
hätte uns geschienen, wenn überhaupt nur die Kluft, 
welche zwischen der „Straussischen Theologie“ und der 
Kirchenlehre besteht, in ein scharfes Licht gesetzt wor
den wäre, wenn auf diesem Wege zugleich indirect 
nachgewiesen worden wäre, wie der gesunde religiöse 
Volksgeist gegen die Trostlosigkeit eines Philosophen^, 
das ihm an der Stelle eines beseligenden Glaubens ge

boten wird, sich empören musste, wie demnach die ent
standene Bewegung eine natürliche, wohlberechtigte 
Selbslhülfe des religiösen Volksgeistes war, so lange sie 
die Schranken des Gesetzes, die Dämme der Ordnung 
nicht durchbrach. Es thut uns leid, dass Hr. G. diesen 
Versuch, zu dem er gerade der rechte Mann gewesen 
wäre, nicht gemacht hat. Es hätte dies trefflich auf 
die nachfolgende Schilderung des Kampfes eingeleitet, 
seine moralische Nothwendigkeit wäre dadurch in eine 
noch hellere Beleuchtung gestellt worden.

Ganz einverstanden muss sich übrigens Ref. mit 
der Grundansicht des Verf. über die „Straussische 
Theologie“ erklären, und das um so eher, als Hr. G. 
die volle Bedeutung dieser Erscheinung anerkennt 
(S. 98) und nicht wie Boden mit einigen Saft- und 
Machtsprüchen darüber hinauslächeln will. „Wo und 
wann man es erlebt,“ sagt Hr. G. mit Recht, „dass die 
Befriedigung der höchsten menschlichen Bedürfnisse 
aus den kühlen Discussionen eines einseitigen, mit 
grosser Gewandtheit schematisirenden Verstandes her
vorgegangen wäre ? Wie könnte ein neues, auf die 
Dauer die Gemüther beherrschendes Princip von einer 
Lebensansicht ausgehen, die — wie die Straussische — 
so ganz das todtgeborene Werk der Schulweisheit ist, 
die fade Frucht altkluger Berechnung? “ Ein Anderes 
ist die Frage, ob die Sraussischen Schriften, wie Hr. 
G. glaubt, „im Ganzen und Grossen doch nur auf dem 
Gebiete jener mislichen Mittelcultur der sogenannten 
Halbgebildeten“ gewirkt haben, wo „weder die Ruhe 
wissenschaftlicher Einsicht noch die Innigkeit unmittel
barer Religiosität ein Gegengewicht gebildet.“ Wir 
geben zu, dass Strauss viele Anhänger unter solchen 
Halbgebildeten gefunden, aber nicht, dass er sie ge
mocht hat. Jene Mittelcultur der Halbbildung hängt 
grossentheils mit der französischen Freigeisterei und 
dem revolutionären Unglauben aus dem letzten Vier
theil des vorigen Jahrhunderts zusammen, sie ist weit 
weniger wissenschaftlich, weit weniger ein Product der 
Schule als das Straussische System, und hat sich an 
dieses nur darum angeschlossen, weil ihr der eigene 
Halt immer mehr zu fehlen anfing, und die religiöse 
Reaction mit bedrohlicher Eile ihr einen Fuss breit 
Landes um den andern streitig machte. Da klammerte 
sie sich krampfhaft an den neuen Propheten aus Lud
wigsburg an , ohne auch nur die Unterschiede in Be
tracht zu ziehen, die zwischen ihr und Strauss beste
hen. Die Straussische Ansicht scheint uns vielmehr 
darauf berechnet, in die Kreise Höhergebildeter einzu
dringen, die Wissenschaft zu unterjochen —. die Kirche 
und das Volk (Mittelklassen und untere Volksklassen) 
sich selbst, oder vielmehr der Kirche (als einer niedri
gen Form des Selbstbewusstseins) zu überlassen. Strauss 
ist nicht im Stande mehr als eine philosophische Secte 
zu stiften, und auch dazu wäre der feurigere und con- 
sequentere Feuerbach weit geeigneter.
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Hr. G., so sehr er mit Recht darüber erfreut ist, 
dass, auf die Frage: „ob Staat und Schule, ob das 
öffentliche und häusliche Leben, ob Zucht und Sitte 
der Zukunft sich von dem ewigen Felsen des Christen
thums lossagen dürfen, mit Tausenden von Stimmen ein 
feierliches Nein! geantwortet wurde,“ verhehlt es sich 
jedoch nicht, dass mit diesem Nein! das Werk noch 
nicht gethan sei. „Ein Versprechen,“ sagt er, „so kräf
tig es sein mag, ist doch noch keine Leistung, eine 
Abwehr gegen die Verneinung der Religion ist noch 
nicht der Besitz der Wahrheit, noch nicht die Aneig
nung der höhern Gesinnung.“ (S. 415.) Das haben in 
der That Viele im ersten Jubelrausche über den ge
wonnenen Sieg vergessen, und darum sind viele Früchte 
des Sieges verloren gegangen. Man war nach dem 
Siege erschöpft; auf dem gepflückten Lorbeerbette 
dachten nun Manche gemächlich auszuruhen. Nicht 
darauf kommt es an, dass die bisherige Form des Chri
stenthums gerettet wird, sondern dass der Geist der
selbe bleibt, und dass keine alte Form zerbrochen wird, 
so lange sie von Geist noch erfüllt ist, keine neue ge
baut, so lange der Geist dazu noch fehlt. Das sollten 
die negativen und die positiven Reformer bedenken!

Die G.’sche Schrift, wie aus dem Bisherigen leicht 
ersichtlich wird, hat jedenfalls das grosse Verdienst: 
die Unfähigkeit des Radicalismus, eine wahrhafte Re
form der politischen, religiösen und socialen Volkszu
stände hervorzubringen, ins Licht gestellt zu haben. 
Mit Einsicht, Takt, Milde und Ernst hat der Verf. seine 
Aufgabe gelöst. Es ist zwar ein Unglück, dass man 
solche Wahrheiten immer wieder von den Dächern 
predigen muss, aber es ist nöthig. So lange sich Dich
ter wie Herwegh, Freiligrath, K. Beck, Hoftmann v. 
Fallersleben, Schriftsteller wie Strauss, Feuerbach, B. 
Bauer, Ruge, Nauwerk u. s. w. für Zeitpropheten, Apo
stel, Missionäre, Reformer halten, so lange eine Schaar 
literarischer Claqueurs in ihrem Dienste steht, so lange 
thut es auch noth, das Volk in seinen edlem Bestand- 
theilen aufzuklären, seine wahren Bedürfnisse ihm deut
lich zu machen. Man sollte allerdings geschult sein; 
man dürfte sich nur an die Reformationszeit erinnern. 
Damals SO wenig als jetzt war der Radicalismus im 
Stande, die Bewegung zu leiten, das Werk der Reform 
zu treiben; es ist ein merkwürdiger historischer Mis- 
griff, dass ein so wackerer Forscher, wie K. Hagen 
(vgl. besonders den „Geist der Reformation und seine 
Gegensätze“, II. Bd.), ^er Meinung ist, durch die Über
windung des radicalen Elements sei die Reformation 
um ihre Früchte gebracht worden. Der Radicalismus 
wird immer vorzugsweise Negation bleiben, in dieser 
ruht seine Stärke; nur dem bauenden und schaffenden 
Geiste ist es Vorbehalten, neue Lebensgestaltungen in 
Staat und Kirche hervorzurufen, neue Epochen der 
Weltgeschichte einzuleiten.

Fassen wir das Resultat unserer Beurtheilung zu
sammen, so geht Folgendes daraus hervor:

1) Dass der Radicalismus nur so lange festen Fuss 
fassen kann, als er hinlänglichen Stoff zur Negation 
findet, dass er aber überall scheitern muss, wo er das 
Volksleben positiv bestimmen will.

2) Dass der Radicalismus mit seinen Stichwörtern, 
wie Volkssouveränetät, Patriotismus u. s. w., es nur so 
lange ernst meint, als sich das Volk unbedingt unter 
seine Herrschaft schmiegt, dass er aber dasselbe Volk 
für unmündig erklärt und dasselbe Vaterland schmäht, 
sobald die unbedingte Huldigung ein Ende hat.

3) Dass der Radicalismus kirchenfeindlicher Na
tur ist, mit und neben der Kirche nicht bestehen kann, 
daher auf ihre Zerstörung hinwirken muss, bis er an 
ihrer Reactionskraft zu Grunde geht.

4) Dass die Kirche mithin den Radicalismus zu 
bekämpfen hat, und jeder Friedensvertrag mit demsel
ben ein Unding ist.

5) Dass aber in diesem Kampfe für die Kirche 
die Gefahr nahe liegt, sich zur Gegenwehr der unwür
digen profanen Waffen des Radicalismus, als da sind 
Gewalt und List, zu bedienen, und dass diese Gefahr 
um jeden Preis zu vermeiden ist.

6) Dass die Kirche folglich in diesem Kampfe auf 
ihrem eignen Gebiete zu verbleiben, und sich aus dem
selben nicht herauslocken zu lassen , verpflichtet ist, 
eingedenk der Worte des Herrn, dass ihr Reich nicht 
von dieser Welt sei.

7) Dass die Volksbewegung in Zürich gegen die 
Berufung von Strauss, resp. den kirchenfeindlichen 
Radicalismus eine naturgemässe, sittliche war und die 
schönsten Früchte hätte tragen müssen, wenn sie selbst
verleugnende (echtchristliche) Kraft genug gehabt 
hätte, vor Excessen sich zu hüten.

8) Dass aber ihre Früchte durch die revolutionäre 
Trübung, die sie erlitt, vergiftet wurden, und noch lange 
deshalb eine Hemmung in der gesunden Entwickelung 
des religiösen Volkslebens in Zürich fühlbar sein wird.

9) Dass eine Darstellung des ganzen Ereignisses 
der Wahrheit um so näher kommen wird, als Sle die 
beiden Factoren, die es bestimmen, den religiös-kirch
lichen und den social-politischen, in ihrer tiefen und 
unzertrennlichen Wechselwirkung zu begreifen weiss.

Möchten diese Wahrheiten mehr und mehr zur 
Anerkennung gelangen! Wir wünschen der G.’schen 
Schrift schon aus dem Grunde recht viele Leser, damit 
sie zur Verbreitung und Empfehlung derselben das 
Ihrige beitrage.

Schaffhausen. Lic. D- Schenkel.
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Chirurgie.
1. System der Chirurgie, von Ph. Fr. v. Walther. Er

ster Band. Zweite neu bearbeitete Auflage. Karls
ruhe und Freiburg, Herder. 1843. Gr. 8. 2 Thlr.
10 Ngr.

2. Die Lehre von den Fracturen, bearbeitet von Dr. 
F. G. Meyer. Berlin, Forstner. 1843. Gr. 8. 1 Thlr. 
20 Ngr.

3. Lehrbuch des chirurgischen Verbandes. Zum Ge
brauche für Lehrende und Lernende. Von Dr. H. 
Lode. Mit 11 Kupfertafeln. Berlin, Forstner. 1843. 
8. 2 Thlr. Tf Ngr.

4. Untersuchungen und Erfahrungen im Gebiete der 
Chirurgie, von Dr. Friedrich Pauli. Mit 4 lithogra- 
phirten Abbildungen. Leipzig, Fr. Fleischer. 1844. 
Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

So wenig derjenige im Stande ist , ein Gemälde zu 
beurtheilen und dessen Geist zu erfassen, der mit ei
nem Vergrösserungsglasse an die Leinwand tritt und 
hier die Farbenpunkte durchmustert, so wenig wird die 
Bedeutung eines wissenschaftlichen Werks von einem 
Leser begriffen, der sich darauf beschränkt, nur dessen 
Einzelheiten zu beurtheilen und zu bekritteln und über 
die Idee des Ganzen hinwegzugehen. Wer auf solche 
Weise wissenschaftliche Schriften zu lesen gewohnt und 
nur fähig ist(, für den taugen Werke nicht, die einen 
Geist athmen, wie das aus v. W.’s Feder hervorgegan
gene, in welchem wir eine Fundgrube von Erfahrung, 
Gelehrsamkeit und Ideenreichthum haben, v. W.’s Me
thode ist die dogmatische, und gerade diese mag es 
sein, welche Einzelnen nicht zusagt, die zum jungen 
chirurgischen Deutschland sich rechnen oder wenig
stens dafür gelten möchten. Die dogmatische Methode 
erscheint ihnen als die Freiheit des Forschers in Fes
seln legend, und gegen eine solche Tyrannei muss ge
kämpft werden. Wenn aber ein Werk, in welchem die 
dogmatische Methode vorherrscht, wirklich wissenschaft
lichen Gehalts ist, so begreifen wir nicht wohl eine 
solche Besorgniss und ein solches voreiliges Ein
legen der Lanze. Die formelle Vervollkommnung der 
Unterrichtsmethoden der Naturwissenschaften ist ge
wiss nicht zu verschmähen, und wir müssten daran 
zweifeln, dass die Chirurgie den Namen Wissenschaft 
verdiene, wenn es wahr wäre, was ein moderner 
Schriftsteller kürzlich behauptet, „man könne die Chi
rurgie ebenso gut von vorn, wie von hinten studiren.“ 
Die Chirurgie schliesst in sich so gut eine Philosophie, 
wie die Geschichte, und wie jede^ andere wirkliche 
Wissenschaft, und diese ist durch Hrn. v. W. zur An
schauung für das geistige Auge aller derer gebracht, 
welche überhaupt im Stande sind, ein Buch anders, als 
einen Roman, zu lesen.

Dass die Arzneiwissenschaft drei Hauptabteilun
gen hat, deren eine das gesunde, deren andere das 
kranke Leben und deren dritte die Beseitigung des 
kranken und die Herstellung des gesunden Lebens zum 
Gegenstände hat, und dass die specielle Heilungs- und 
Krankheitsmethode eine doppelte ist, innnre Heilkunde 
und Chirurgie, welche, einem gemeinschaftlichen Boden 
entsprossen, erst in ihrer fernern Entwickelung eine 
divergirende Richtung verfolgen , indem in der innern 
Heilkunde das zeitliche, in der Chirurgie das räumliche 
Princip prävalirt, sind Axiomata, über deren Richtigkeit 
keine Zweifel erhoben werden können, denn Niemand 
wird die innere Einheit neben der äussern Verschiedenheit 
beider Disciplinen verkennen, die beide auf Physiologie, 
allgemeine Pathologie und allgemeine Therapie fussen. 
Aber die Einteilung der in das Gebiet der Chirurgie ge
hörenden Krankheitsformen in Phlogosen, Traumen, Ecto
pien, Pseudomorphen und Allenthesen will besonders denen 
willkürlich scheinen, welche eine anatomische vorzuzie
hen geneigt sind und dabei vergessen, dass manche 
Krankheiten durchaus nicht auf ein Organ sich be
schränken, sondern als Reflexe eines im Organismus 
wurzelnden allgemeinen Leidens betrachtet sein müs
sen , was unbestritten von vielen Geschwülsten gilt. 
Auch stehen die Krankheitsformen in der von Hrn. v. 
W. gewählten Anordnung beiweitem nicht so isolirt, 
wie bei einer oberflächlichen Betrachtung es scheinen 
mag. Die Traumen sind in ihrer Erscheinung und in 
ihrem Wesen innig verwandt mit den Phlogosen, nur 
nur durch eine Phlogose wird die Zusammenhangs- 
vereinung ausgeglichen, die Contiguitätsstörungen blei
ben nicht ohne Symptome der Phlogose und schliessen 
sich genau an die Traumen, die durch die Pseudo
morphen bedingten Functionsstörungen veranlassen nur 
zu oft Reactionssymptome , wie sie in Folge der Phlo
gosen beobachtet werden. Dabei sind sie, wie die 
Allenthesen (was zwar nicht in allen Fällen leicht er
weislich ist), oft unter Erscheinungen entstanden, die 
unbedingt an einen phlogistischen Hergang verweisen. 
Ist es eine Willkür von Seiten des Verl., wenn er den 
fälschlich sogenannten Lymphabscess m die Klasse der 
Phlogosen stellt, ist derselbe etwas anders, als das 
Resultat einer chronischen, occulten Entzündung, viel
leicht unter der Mitwirkung dyscrasischer Elemente 
entstanden ? Ist die Entstehungsweise der Geschwüre, 
der einfachen, wie der dyscrasischen, anders vermit
telt, als durch eine Entzündung? Sind die Contusio- 
nen, die Distorsionen , die Commotionen , die eigent
lichen Wunden, die Knochenbrüche ihrem Wesen und 
ihren Erscheinungen nach etwas anderes, als Zusam
menhangstrennungen, und erfolgt ihre Ausgleichung auf 
einem andern Wege, als auf dem der Entzündung? 
Liegt etwas Widersinniges darin und widerspricht es 
einer gesunden Logik, die Hernien? die Verenkungen, 
die Vorfälle und die Umstülpungen unter einen Hut zu 
bringen (Ectopien)? Vielleicht möchte es indessen 
besser sein, sie gleich den Torsionen der Klasse der 
Traumen zu subsumiren, und aus ihnen eine besondere 
Klasse zu machen!

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff1. Hand in Jen®» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipz.ig.
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(Fortsetzung aus Nr. 79.)
Selbst die vierte Klasse, welche deshalb sehr diverse 
Krankheitsformen in sich zu vereinigen scheint, weil 
sie zum Theil angeboren und auch erworben sein kön
nen, wie die Spalten in der Mittellinie der beiden seit
lichen Körperhälften, die Atresien, die Synechien, die 
Stenochorien, die Angiectasien, die Verkrümmungen, die 
Überzahl und der Mangel einzelner Körpertheile, ge
stattet kaum, dass man ihr den Vorwurf mache, dass 
zu fremdartige Dinge hier zusammengeworfen seien, was 
auch von der fünften (Allenthesen) gilt, wo die fremd
artigen Körper besprochen werden , die entweder von 
aussen her in den Körper gedrungen, oder die im In
nern erzeugt worden sind. Weisen wir alle diese Krank
heitsformen dem Schüler in der Natur durch Exempla 
civa nach, so kann von einer Vorsagung leerer Glaubens
artikel keine Rede mehr sein.

Der Verf. hat es nicht verschmäht, der Literatur 
der Chirurgie einige Seiten zu widmen, während ein 
anderer Autor ihr den Platz nicht gönnen zu dürfen 
gemeint hat. Ungern vermissen wir hier Ch. Bell, 
Grundlehren der Chirurgie, Larrey, clinique chirurgi- 
cale, Unger, Beiträge zur Klinik der Chirurgie, Wal- 
ther’s, Jäger’s und Radius’ Handwörterbuch der Chi
rurgie, Velpeau, nouveaux elemens de medecine opera
toire, Malgaigne, manuel de medecine operatoire, Vidal, 
traite de pathologie et de medecine operatoire, Sedil
lot, traite de medecine operatoire etc., Roche, Sanson 
ct Lenoir, notiveaux elemens de pathologie medico- 
chirurgicale, anderer nicht zu gedenken.

Man hat es dem Verf. zum Vorwurf machen wol
len, dass er damit begonnen, eine Definition der Krank
heitsformen zu geben, statt zunächst ihre Vorgänge und 
Erscheinungen zu detailliren. Wenn indessen das Stu
dium eines Capitels zu der Überzeugung führt, dass die 
Definition dem Wesen der Krankheitsform entspricht, 
so sehe ich für den Leser und den Lernenden keinen 
Nutzen, wenn die Definition am Schluss, statt zu An
fänge ,’ steht. Entzündung wird örtliche Reizung mit 
andauernder Hyperämie und dadurch veränderter or
ganischer Plastik genannt. Zu einer hrankmachenden 
Reizung gehört aber, dass die Thätigkeit eines Organs 
oder Gebildes durch aussergewöhnliche, fremdartige 
B-eize, d. h. durch solche angeregt werden, die ihm 

; nicht natürlich sind. Es ist aber auch ferner nöthig, 
dass sie nicht vorübergehend, sondern auch andauernd 
und kräftig sei. Die nächste Folge davon ist die Con
gestion (locale Hyperämie), ausnahmsweise auch Krampf, 
dann nämlich, wenn nervenreiche Organe andauernd 
gereizt oder reizbare Individuen getroffen wurden. Die 
entzündliche Congestion manifestirt sich als eine be
schleunigte, der Quantität nach verstärkte, in qualitati
ver Beziehung veränderte, bleibende Blutströmung. Aus 
dem Zusammenwirken der örtlichen Reizung und der 
bleibenden Blutstörung geht veränderte organische Pla
stik hervor, welche durch eine veränderte Ernährung und 
Secretion und durch pseudoplastische Thätigkeit sich 
manifestirt. Von diesen drei Entzündungsfactoren hän
gen die Cardinalsymptome der Entzündung ab, welche 
theils von einem Entzündungsfactor reflectiren, theils 
aber auch aus dem Zusammenwirken mehrer hervor
gehen, vielleicht wäre es besser, nicht von Röthe, son
dern von Veränderung der Farbe als einem charakter
istischen Entzündungssymptome, zu sprechen, da nicht 
alle Organe im entzündeten Zustande roth erscheinen, 
wohl aber eine veränderte Farbe zeigen, wie dies na
mentlich bei der Iritis deutlich wird.

Wem diese Darstellung zu abstract, zu subjectiv, 
ja zu hypothetisch erscheint, der wolle nicht unberück
sichtigt lassen, dass ein Leitfaden für Vorlesungen nicht 
wohl anders gehalten werden kann, dass dem Lehrer 
es überlassen bleibt, durch Erläuterungen, die möglichst 
ausgedehnt werden können, diese allgemein hingestell
ten Sätze dem Hörer anschaulich und deutlich zu 
machen. Am meisten dürfte dies aber nur dann ge
lingen, wenn der Vortragende dabei auf Exempla viva 
verweisen und seinen Vortrag gewissermassen durch 
eine Musterkarte von Entzündungen in den verschieden
sten Organen und Abstufungen versinnlichen kann, 
wenn er gleichzeitig durch mikroskopische und chemi
sche Untersuchungen, in Gegenwart der Zuhörer durch
geführt, alle seine Aussprüche bestätigt- Ohne solche 
Anschauungen wird er niemals verhüten, dass manches 
vom Zuhörer unrichtig aufgefasst und unrichtig gedeu
tet werde.

Ob es naturgemäss ist, zwischen entzündlicher An
lage und phlogistischer Diathesis strenger zu unterschei
den, lassen wir dahingestellt. Uns scheint die letztere nur 
eine besonders potenzirte Entwickelung der erstem zu 
sein und gerade die vom Verf. aufgezählten charakteristi
schen Zeichen der Diathesis phlogistica kommen auch der
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entzündlichen Anlage zu, was gewissermassen auch da
durch zugegeben wird, dass gesagt ist: „dass die an
gegebenen Veränderungen das Blut bei jeder Entzün
dung im Haargefässsystem erleidet — und bei devphlo- 
gistischen Diathesis im ganzen Adersystem. Die wahre 
und eigentliche entzündliche Anlage schliesst eine an
dere Entzündlichkeit nicht aus , vermöge welcher ge
ringe ursächliche Potenzen Entzündungen hervorrufen. 
Vermittelt wird diese ganz besonders durch die Um
stimmung des Organismus, welche durch Dyscrasien 
herbeigeführt wird. Sie ist oft so gross, dass selbst 
der Einfluss der natürlichen Lebensreize, wie Luft 
und Licht, eine Entzündung veranlassen.

Von der torpiden Entzündung heisst es, dass sie 
bei schwacher Reizung durch unverhältnissmässig starke 
Hyperämie und durch eine entschiedene Neigung zu 
pseudoplastischen Veränderungen ausgezeichnet sei. 
Hier hätten wir einige weitere Andeutungen und Erläu
terungen gewünscht, ohne welche dieser Passus dunkel 
bleiben muss. Hat der Verf. hier bestimmte Zustände? 
z. B. die Cynanche sublingualis typhodes, die Phlebitis 
durch Eiterresorption im Auge gehabt? man fühlt sich 
geneigt, dies anzunehmen, da die zuvor genannten Merk
male doch eigentlich nicht auf die torpide Entzündung 
unbedingt passen. Der Sitz der phlegmonösen Entzün
dung wird unveränderlich genannt. Wir meinen dage
gen, dass sie nicht unveränderlich, sondern wandernd 
(nur nicht überspringend) sei und nur zu oft von einem 
einzigen kleinen Punkte sich über eine ganze Extremi
tät ausdehne und nicht allein das subcutane, sondern 
auch das interstitielle Zellgewebe dann angreife, häufig 
sogar Muskeln und Venen in den Krankheitsprocess 
ziehe. Gewissermassen wird dies auch in demParagraphen 
über das Pseudo-Erysipelas anerkannt, welches hier eine 
erysipelatöse Hautentzündung genannt ist, die zu einer 
früher schon bestandenenen phlegmonösen Entzündung 
als weitere Verbreitung derselben hinzukommt und in 
der Haut die rosige Form entwickelt.

Von der dyscrasischen Entzündung heisst es, dass 
sie bei Menschen entstehe, welche an einer Dyscrasie 
leiden, und dass sie durch eine solche Dyscrasie mit
bedingt sei. Ist dies letzte richtig (und wir sind weit 
entfernt, dies zu negiren), so will es nicht einleuchten, 
dass die dyscrasische Entzündung ein Zerrbild der Ent
zündung deshalb abgebe, weil sie zwei einander wider
strebende Elemente in sich trage. Die dyscrasische 
Entzündung ist in ihrer Erscheinung nur deshalb von 
der gewöhnlichen verschieden, weil der Organismus, 
der Boden, in dem sie auftritt, durch die Krankheit 
wesentlich modificirt worden ist und einen eigenthüm- 
lichen vom Normalen abweichenden Typus erhalten hat. 
Die katarrhalische Entzündung ist nichts weiter, als 
eine nicht specifische Entzündung irgend einer Schleim
haut, mithin derselbe Krankheitsprocess auf den Schleim
häuten, was das Erysipelas auf der äussern Haut, die 

Phlegmone im Zellgewebe, der Rheumatismus in den 
fibrösen Gebilden. Diese alle sind daher gewiss den 
reinen Entzündungen beizugesellen, und es bedarf zu 
ihrer Interpretation kaum der Annahme eigenthümlicher 
Diathesen, wie der Verf. es thut. In den dyscrasischen 
Entzündungen sieht er ein entzündliches Reagiren gegen 
die deleteren oder überlästigen Elemente der Dyscra
sie. Die Entzündung der verschiedenen Gewebe und 
das Charakteristische jeder dieser Entzündungen ist in 
kurzen, aber sehr bestimmten Zügen angedeutet, nichts 
Wesentliches vergessen, alles Unwesentliche vermieden.

Hr. v. W. erkennt nur zwei Ausgänge der Entzün
dung an , nämlich Zertheilung und Übergang in eine 
andere Krankheit, als Eiterung, Verschwärung, Ver
härtung, Erweichung, Brand.

Die therapeutischen Gesichtspunkte, welche der 
Verf. aufstellt, können nicht genug berücksichtigt wer
den, sowol die generellen, wie auch die für die einzelnen 
Mittel und Arzneistofte ausgesprochenen. In Bezug auf 
die Indicationen des Aderlasses hätten wir gewünscht, 
Lisfranc’s Ansichten über die allgemeinen und ört
lichen Blutentziehungen, ausgesprochen in dessen Cli- 
nique chir. de la Pitie, berücksichtigt zu finden. Frei
lich hätte Hr. v. W. dann den allgemeinen Standpunkt 
einigermassen aufgeben und ins Specielle eingehen 
müssen. Der Arteriotomie gesteht er ganz mit Recht 
keine Vorzüge vor der Phlebotomie zu, welche er un
bedingt über die erste stellt. Eine antiphlogistische 
Wirkung will er nicht allein dem Calomel, sondern 
auch dem rothen Präcipitat, dem Chlorquecksilber, 
dem blausauren Mercur zuerkennen, worin wär ihm 
nicht beistimmen. Ebenso möchten wir den Antimo- 
niumsalzen im Allgemeinen diese Eigenschaft nicht zu
gestehen, sondern nur im Brechweinstein ein geeignetes 
Mittel in den (gemischten!) Entzündungen mancher Ge
webe erblicken. Des Kali, sulphuratum und des Cuprum 
sulphuricum geschieht keine Erwähnung. Desto mehr 
wird die örtliche Anwendung der Kälte gewürdigt. 
Durch die örtliche Anwendung der Catapiasmata wird 
nicht unbedingt der Übergang in Eiterung, sondern 
auch die Anregung der Resorption begünstigt, und es 
ist in dieser Beziehung nicht gleichgültig, ob der Auf
schlag eine Temperatur von 25 0 R. oder von 300 R. 
hat, °h der Brei in unmittelbaren Contact mit der 
Haut gesetzt oder ob dieser durch Leinwand oder ein 
Gazestück verhütet, und wie oft der Aufschlag er
neuert wird.

In Bezug auf die Eiterbildung ist der geniale Verf. 
vollkommen au niveau der in dieser Beziehung gesche
henen neuesten chemischen und mikroskopischen Un
tersuchungen. Der Eiter ist immer Entzündungsproduct, 
und es ist unbegreiflich, wie jüngst ein chirurgischer 
Schriftsteller diesen Ausspruch dahin hat modificiren 
wollen, dass er die Eiterung einen krankhaften Secre- 
tionsprocess nannte, welcher in der Hegel durch Ent- 
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zilndung eingeleitet werde. Gewöhnlich sind es die 
kalten und Congestionsabscesse f welche die Leute geni- 
ren, den Eiter als ein Entzündungsproduct unbedingt 
anzusehen. Es ist daher besser, die Abscesse in acute 
und chronische zu unterscheiden, zu welchen letztem 
offenbar die kalten gehören, indem sie das Product ei
ner schleichenden occultcn Entzündung sind, und da
gegen der gewöhnliche Abscess aus einer sehr acut 
verlaufenden Phlogose hervorgeht.

Die Resorptionsfähigkeit des Eiters zieht Hr. v. W- 
nicht in Zweifel, dabei will es aber befremden, wenn 
er meint, dass der Eiter nicht als solcher, nicht unver
ändert durch die "Venen eingesogen werde, wofür doch 
viele Thatsachen zeugen dürften , aus denen die Ge
fährlichkeit der Aufnahme des Eiters in den Kreislauf 
zur Genüge erhellt. Ein im Zellgewebe angesammelter 
Eiter wird Abscess genannt. Ist er unter einem gerin
gen. durch innere constitutionelle Ursachen oder eine 
Dyscrasie bedingten Entzündungsgrade entstanden, so
dass weder die Kranken , noch die Umstehenden eine 
Entzündung ahnten, so ist es ein kalter Abscess. Kom
men die Eiteransammlungen in grösserer cder geringe
rer Entfernung vom Entzündungsherde zum Vorschein, 
indem dieselben nach tiefergelegenen Körperpartien 
sich hinbegeben, so sind dies Senkungsabscesse, welche 
weniger richtig auch wol Congeslionsabscesse genannt 
werden. Rein local und frei von einem constitutionei
len Mitleiden, wie Wirer v. Rettenbach meint, sind 
kalte Abscesse wol niemals. Da die Lymphgeschwulste 
oder kalten Abscesse nur durch ihre occulte Entste
hungsweise und ein gleichzeitiges allgemeines constitu
tioneiles Leiden modificirte Abscesse sind, so müssen 
sie auch wie Abscesse mit Rücksichtnahme auf das 
constitutionelle Leiden behandelt werden. Dieses letz
tere erheischt eine allgemeine Behandlung, fordert aber 
gewiss nicht, dass der angesammelte Eiter nur durch 
eine kleine oder entfernte (sogenannte subcutane) Öff
nung entleert werde, welches Verfahren durch die Er
fahrung wenigstens nicht sanctionirt wird. Da die 
Lymphgeschwulst nichts als eine durch die Coexistenz 
eines constitutionellen Jjei(]ens modificirter Abscess ist, 
so wäie ei gleich dem Congestionsabscess in dem Ca- 
pitel übei die Jterung selbst und nicht in einem be- 
sondern Capitel zu besprechen gewesen. Dasselbe gilt 
gewissermassen auch von dem Empyem, der Eiterung 
innerhalb seröser Häute , und der Pyorrhoe (der Eite
rung auf einer Schleimhaut). Die specifische Wirkung 
des Copaiva und des Cubebenpfeffers in der Pyorrhoe 
der Harnröhre, vom Verf. in Zweifel gezogen, ist durch 
vielfältige Beobachtungen erwiesen.

Das Capitel über die Geschwüre, rücksichtlich 
welcher in den Schriften der neuern Zeit noch so viel 
Aberglauben und Mystik herrscht, von dem besonders 
die nicht frei sind, welche den Charakter eines Ge
schwürs durch Autopsie errathen und überall eine 

dyscrasische Ursache wittern wollen, zeugt für die sel
tene und grosse Beobachtungsgabe, sowie für den kla
ren und besonnenen Blick des Verf. Geschwüre kön
nen cachectischen und dyscrasischen Ursprungs sein, 
aber sie sind es nicht immer, namentlich fehlt bei den 
Geschwüren an den untern Extremitäten häufig ein sol
cher innerer Causalnexus, und sie entstehen hier aus 
rein localen Ursachen, was ebenso gut, wie der Um
stand, übersehen wird, dass die untern Extremitäten 
mehr, als jede andere Körperpartie, dem Einflüsse der 
Nässe und Kälte exponirt sind, und dass die aufrechte 
Stellung des Körpers Stockungen in den Venen der 
Füsse und dadurch auch die Disposition zu Venener
weiterungen und zu varicösen Geschwüren begünstigt. 
Geschwüre der untern Extremitäten heilen daher auch 
nicht selten schon bei einer horizontalen Lage, bei 
Beobachtung einer angemessenen Reinlichkeit und ent
sprechenden Diät, ohne dass andere Mittel gebraucht 
werden, was schwerlich geschähe, wenn ihnen eine 
Dyscrasie zum Grunde läge. Die Geschwüre können 
also rein örtliche Übel, aber auch Reflexe einer allge
meinen Krankheit sein. Dies gilt sogar von den dys
crasischen, welche (namentlich die syphilitischen) An
fangs reine locale Geschwüre sind und später consti- 
tutionell werden können, sowie constitutionelle Ge
schwüre vor ihrer Heilung rein örtlich werden. Die 
Geschwürbildung, wo sie auch ihren Sitz habe, ist im
mer das Product einer Entzündung, die auch nach aus
gebildeter Ulceration bald unter einem activen, bald un
ter einem erethischen oder torpiden Charakter noch 
fortdauert. Abgesehen hiervon unterliegt es keinem 
Zweifel, dass alle Geschwüre immer einigermassen auf 
den Organismus zurückwirken. Bei dyscrasischen Ge
schwüren entsteht das Allgemeinleiden durch die Resorp
tion mit dem der specifischen Stoffe geschwängerten 
Jauche, bei Ulcerationen mit starker Jaucheabsonderung 
entstehen schon durch den andauernden Säfteverlust ca- 
chectische Zustände. Zum mindesten werden andere 
an und für sich gesunde Organe in ihrer organischen 
und functioneilen Thätigkeit beeinträchtigt. So ist es 
Thatsache, dass bei sehr umfangreichen und stark
jauchenden Geschwüren die Harn -, Dann -, und Haut- 
secretion in quantitativer und qualitativer Beziehung 
wesentlich inodificirt wird.

Der Wasserkrebs (vom Verf. malwn mwtuum ge
nannt) ist nach Hrn. v. W. ein Beispiel wahrer Gan- 
gränescenz eines Geschwürs und verdient daher, gleich 
dem Hospitalbrande, eher unter den Formen des Bran
des besprochen zu werden.

In den Schleimhäuten und in Knochen nimmt das 
Geschwür leicht einen phagadänischen Charakter an, 
der eigentlich hier nie zu fehlen scheint und stets dys
crasischen Ursprungs zu sein scheint. Geschwüre mit 
Knochenentblössung erklärt Hr. v. W. immer für cariös 
und auch da, wo der unmittelbar unter dem Geschwür
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liegende Knochen nicht vollständig entblösst ist, den
selben für nicht gesund, sondern aufgelockert und mit 
Osteophyten besetzt, kurz, abgesehen von der hier feh
lenden Anfressung, ganz in dem Zustande, in welchem 
ein von Caries ergriffener Knochen angetroifen wird. 
In einem solchen Falle erscheint dann die Resection 
der aufgetriebenen Knochenpartie und vielleicht selbst 
die Abtragung des Gliedes gerechtfertigt, welche un
ter solchen Umständen von Michael Jäger niemals 
beanstandet worden ist.

Der Verf. theilt die Geschwüre in idiopathische, 
deuter apathische und symptomatische, die ersten in 
idiopathisch-primäre, wohin er die localen Geschwüre 
rechnet, die durch krankmachende schädliche Einwir
kungen auf die Haut hervorgebracht sind, und in idio- 
pathisch-secundäre, welche aus andern vorher vorhan
denen Hautkrankheiten entstanden. Zu den deuteropa- 
thischen zählt er die vicariirenden und Visceralge- 
schwiire, zu den symptomatischen die dyscrasischen. 
Das Bild dieser einzelnen Geschwürformen ist dem 
Verf. trefflich gelungen. Rheumatische und gichtische 
Schleimhautgeschwüre kommen nach Hrn. v. W. selten, 
nach des Ref. Ansicht niemals vor, denn weder Gicht, 
noch Rheumatismus stehen in irgend einer Beziehung zu 
den Schleimhäuten. Der Baynton’sche Pflasterverband 
gestattet eine allgemeinere Anwendung, als der Verf. an
gibt, stark eiternde und selbst dyscrasische Geschwüre 
contraindiciren ihn nicht, fordern aber eine häufige, die 
erstere eine tägliche, Erneuerung. Das phagadänische 
Schleimhautgeschwür und seine Behandlung erscheint 
auch hier als eine Crux medicorum et aegrotorum.

Die Behandlung, die der Verf. für die verschiede
nen Geschwürformen vorschlägt, zeichnet sich durch 
Einfachheit aus. Kopfgrindgeschwüre sollen dadurch 
zur Heilung gebracht werden, dass die Krusten abge
weicht, milde Gerate auf die Geschwüre gebracht und 
Picrotoxinsalbe in die Umgebungen eingerieben werden.

Die Fisteln, vom Verf. selbst als Geschwüre be
zeichnet, wären vielleicht besser auch in dem den Ge
schwüren gewidmeten Capitel und nicht in einem be
sondern besprochen worden. Dagegen finden wir es 
nicht angemessen, dass Erhärtung und Erweichung, als 
doch zwei ganz entgegengesetzte Zustände in einem und 
demselben Capitel abgehandelt werden.

Der Brand wird als das Absterben eines mit dem 
lebendigen Ganzen noch zusammenhängenden Körper
theils in Folge v.on Entzündung und als ein der Fäul- 
niss ähnlicher, aber nicht identischer Zustand bezeich
net, heisser Brand das in Absterben Begriffensein, kal
ter Brand das Abgestorbensein organischer Gebilde, 
mithin als aus dem heissen Brande hervorgehend.

Die vermeintlichen Fälle von Brand ohne vorher
gegangene Entzündung (z. B. Lungenbrand, Brand der 

Alten) sind als Analoga der kalten Abscesse anzuse
hen , bei welchen eine latente Entzündung voiau0ing. 
Brandige Theile werden misfarbig, aber nicht schwarz, 
ja die Misfarbigkeit ist in den einzelnen Organen und 
Gebilden verschieden und wird auch zum Theil vom 
schnellem oder langsamem Eintritt des Brandes be
dingt. Ob derselbe feucht oder trocken sei. hängt von 
der Natur des ergriffenen Organs ab.

Über den Knochenbrand (Necrose) hat der Verf. 
auf wenigen Zeilen viel und alles gesagt, was in patho
logischer und therapeutischer Beziehung darüber ge
sagt werden kann. Selbst aus Rokitansky liesse sich 
kaum etwas ergänzend dazu nehmen, Hr. v. W. fordert 
hier in der Regel eine mehr negative, exspectative 
Kunsthülfe, und gewiss kann dies nicht genug beher
zigt werden.

Als einige besondere, in ihrer Entstehungs- und 
Verlaufsweise eigenthümlich bedingte Brandarten werden 
hier speciell erläutert der Carbunkel, und als ein ge
ringerer Grad desselben auch der Furunkel (der in
dessen als eine Varietät des Brandes nicht wol angesehen 
werden kann. Ref.), ferner der Hospitalbrand, der 
Brand von Altersschwäche, der Brand von Verbren
nung und Erfrierung. Äusser diesen hätten eine beson
dere Erörterung hier auch wol noch der Brand ex de~ 
cubilu verdient, sowie wir auch dem Wasserkrebse 
beim Brande seinen Platz anweisen möchten.

Die Verbrennungsgrade, welche Hr. v. W. an
nimmt, bezeichnet er als den erysipelatösen oder ery- 
thematösen, den exsudativ entzündlichen oder vesicosen, 
den phlegmonösen , den supperativ-ulcerosen und den 
gangränos-sphacelosen. Bei dem ersten Verbrennungs
grade empfiehlt er das lange Zeit fortgesetzte Eintauchen 
in kaltes Wasser als allein zweckmässig, beim zweiten 
das Einhüllen in Lappen, die mit einem milden Öle ge
tränkt sind, beim dritten Anfangs lauwarme Cata- 
plasmen, später milde Gerate, zuletzt mit Bleicerat ver
bunden , beim vierten Anfangs Öl und wo möglich 
kalte Bähungen. Die von Lisfranc beim zweiten Ver
brennungsgrade empfohlene und neuerdings approbirte 
Mischung von 1 Theil Kochsalz und 12 Theilen Was
ser, die Frick’sche Solution von Höllenstein und der 
Velpeau’sche Pilasterverband werden nicht erwähnt. 
Die Combustio spontanea dürfte hier vielleicht auch 
eine Besprechung verdient haben.

Bei frischen Frostbeulen fand Ref. das Auflegen 
einer Paste aus Leinsamenmehl mit Extr. saturni wäh
rend der Nacht wirksam, worauf ein lauwarmes Fuss
bad zu nehmen ist; bei veralteten, periodisch wieder
kehrenden das Bestreichen mit Jodtinctur, das während 
3—4 mal 24 Stunden täglich einmal zu wiederholen ist.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 80.)
In Bezug auf die Wunden hat Niemand noch so die 
organisch vitalen Reactionsphänomene: Wundschmerz, 
das Klaffen der Wundspalte, die Wundentzündung und 
das Wundfieber gewürdigt, wie der Verf. Er unter
scheidet den primitiven, von der Verletzung selbst her
rührenden Wundschmerz von dem zweiten, durch die 
Blosslegung empfindlicher Körperpartien bedingten und 
bezeichnet den vom Eintritt der Wundentzündung ab
hängigen, als den dritten. Ohne Wundentzündung heilt 
keine Wunde, die directe Vereinigung erfolgt unter einer 
exsudativ plastischen Entzündung, die indirecte durch 
eine suppurative. Über das intermittirende Wundfieber, 
welches meist der Reflex einer Phlebitis ist, finden wir 
in einem Paragraphen alles ausgesprochen, was über 
diesen Punkt nach dem gegenwärtigen Stande unserer 
Wissenschaft gesagt werden kann. Nicht leicht kann 
man etwas Bestimmteres und Klareres über die Wunden, 
als diesen Abschnitt, finden. Mit Recht eifert Hr. v. W. 
gegen das zu häufige Sondiren der Wunde, das nur 
ganz zu Anfang und nach vollständig eingetretener Ei
terung geschehen soll. Der Versuch einer directen Ver
einigung ist immer unschädlich und dadurch schon nütz
lich, wenn, es nur gelingt, eine partielle directe Ver
einigung der Wunden zu erzielen.

Bei den Gefässwunden geschieht im §. 362 auch 
des Eindringens der Luft und dessen Folgen Erwäh
nung , wovon in der frühem Ausgabe nicht die Rede 
war. Nach Wattmann ist auch ohne Fingerdruck auf 
die geöffnete Vene der Ausgang nicht immer tödtlich. 
Überhaupt sind über diesen Gegenstand die Acten 
noch keineswegs als geschlossen anzusehen, indem na
mentlich die von Amussat angestellte und von Andern 
wiederholten Versuche an Thieren die gewünschte Auf
klärung nicht gegeben haben.

Sehr lehrreich handelt Hr. v. W. über den Mecha
nismus , unter welchem die Heilung verwundeter Ge
fässe, besonders der Arterien, zu Stande kommt, und 
auf diesen physiologischen Vorgang basirt er sein 
Kunstverfahren, das nichts als eine Nachahmung der 
Naturoperation ist. Auf das Abschneiden der Unter
bindungsfäden unmittelbar hinter dem Knoten legt jjr> 
v. W. grossen Werth, um eine directe Vereinigung 
möglichst wenig zu hindern und die Wundentzündung 

nicht zu steigern. Der Werth der Torsion wird ge
bührend anerkannt, die Ligatur zur Stillung der Blu
tung aus Venenwunden bezüglich auf progressive Phle
bitis nicht für so sehr gefährlich erklärt, was Ref. ge
mäss eigener Erfahrung bestätigt. Der secundären Wund
hämorrhagien und der angeborenen Neigung zu lebens
gefährlichen Blutungen bei sogenannten Blutern ist ein 
eigener Paragraph gewidmet, sowie überhaupt der Ab
schnitt über die Wunden überhaupt und in specie über 
die Gefässwunden in dieser zweiten Auflage wesent
lich vervollständigt worden ist. Bedauern müssen wir 
es, dass der Verf. über die Sehnen wunden so kurz 
hinweggeht und die subcutanen Wunden der Sehnen 
und Muskeln nicht beleuchtet hat. Die Nervenwunden 
geben dem Verf. Veranlassung, sich über den Wund
starrkrampf zu äussern, dessen nächste Ursache er 
als eine Reizung bezeichnet, welche von den sensitiven 
Nerven des verletzten Körpertheils ausgeht, sich hier 
schon zuweilen als topische Neuritis ausspricht, aber 
in ihren Stämmen fortgeleitet, sich dem Rückenmarke, 
dem verlängerten Mark und dem kleinern Gehirn mit- 
theilt, und von hier in die von ihm ausgehenden Be
wegungsnerven reflectirt wird, wodurch die Symptome 
des Starrkrampfes entstehen.

Dass vom Trismus (im ersten Stadium) bei ange
messener Behandlung viele genesen, möchte ich wider
sprechen, sowie auch, dass nach dem dritten Tage 
Hoffnung zur Lebensrettung ist. Ich sah niemals einen 
Starrkrampf kranken genesen und hörte Rust im J. 
1829 sagen, dass sämmtliche 170 Starrkrampfkranke 
so er in der Charite behandelt, gestorben seien. Dabei 
stimmte mein Verfahren mit dem von Hrn. v. W. cm- 
pfohlenen überein.

Dem Process der Callusbildung, welchen z® ve^” 
folgen den Ärzten nur eine beschränkte Gelegenheit 
gegeben ist, hat der Verf. eine besondere Aufmerksam
keit bei den Knochenbrüchen gewidmet, die er m dem 
Abschnitt über die Knochenwunden abhandelt. Sehr 
viel Aufschluss über den Gang der Callusbildung ver
danken wir Rokitansky (s. dessen pathologische Ana
tomie II, S. 154—164).

Bei den gequetschten Wunden ist die damit stets 
verbundene Erschütterung vom Verf. zur Sprache ge
bracht, aber nicht so umfangreich erörtert, als wir es 
gewünscht und nach einer frühem gediegenen Arbeit 
des Verf. über diesen Gegenstand im Journal für Chir
urgie und Augenheilkunde erwartet hätten. Dabei ge-
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stehen wir gern zu, dass die Commotion sich ohne 
Eingehen ins Specielle, d. h. ohne Rücksichtnahme ih
res Einflusses auf einzelne bestimmte Organe — nicht 
wol erschöpfend besprechen lässt.

Bezüglich der Schusswunden verdienen vor Allem 
des Verf. Ansichten über Streifschüsse, worüber unter 
den Wundärzten noch so viel Abenteuerliches geglaubt 
wird, beachtet zu werden. Nicht minder berücksichti- 
gungswerth sind in dieser Beziehung seine therapeuti
schen Maximen. Für schnelles Amputiren bei bedeu
tenden Schusswunden entscheidet er sich mit Hennen, 
Guthrie und Larrey. Unter den Impfwunden wird der 
syphilitische Chanker, der Milzbrand, die Hundswuth, der 
Rotz und derWurm, die Verletzung bei Sectionen erörtert.

Zu der dritten Klasse, welche die Lageänderungen 
(Ectopien) in sich begreift, werden die Vorfälle, Brüche, 
Senkungen, Verdrehungen, Umstülpungen, Verrenkun
gen gerechnet.

Alle bisjetzt bekannt gewordenen Methoden zur 
radicalen Heilung der Inguinal- und Scrotalbrüche ge
nügen deshalb nicht, weil dadurch nur die Verschlies
sung der äussern Bauchpforte, keineswegs aber auch 
der innern erzielt wird. Über unbewegliche (nicht ein
geklemmte) Brüche und ihre Behandlung ist neuerlich 
eine beachtungswerthe Abhandlung von Dieffenbach in 
Hufeland’s Journal der pr. Heilkunde, 1844, Mai, er
schienen. Der Verf. nimmt nur eine entzündliche 
Baucheinklemmung an, und leugnet durchaus die krampf
hafte, von deren Existenz Ref. sich auch niemals hat 
überzeugen können, daher denn auch eine strenge An- 
tiphlogose allein ein operatives Eingreifen überflüssig 
zu machen im Stande ist und jedenfalls allen Reposi
tionsversuchen vorangehen soll.

Die Luxationen gehören in gewisser Beziehung 
ebensogut in die Klasse der Traumen, als der Ectopien, 
und zwar deshalb, weil, wie der Verf. selbst sagt, ganz 
ohne Nebenverletzung keine Luxation ist, indem entwe
der das Kapselligament oder dessen beutelförmige Aus
dehnung zerreisst und das Zellgewebe sammt den übri
gen Weichtheilen mindestens mehr oder weniger ge
quetscht wii d. Die für die Diagnose und die Behand
lung der Luxationen aufgestenten Anhaltspunkte genü
gen in jeder Beziehung.

In die vierte Klasse:. Hildungsfeitler oder Pseu
domorphen hat der Verf. die Spalten in der Mittellinie, 
die Atresien, die Verwachsungen benachbarter Körper
partien, die Verengerungen, die Ectasien, die Krüm
mungen, f]ie Überzahl und den Mangel einzelner Kör
pertheile gestellt.

Des Aneurysma wird bei den Ectasien besprochen. 
Unter Aneurysma mixtum versteht Hr. v. W. den Zu
stand, wo nach Berstung eines wahren Aneurysma das 
Blut sich ins Zellgewebe ergoss, das nach und nach 
sich verdickte und einen zweiten, dem ersten anliegen
den und durch den Riss mit ihm communicirenden 

Sack bildete; wogegen wir darunter eine Geschwulst 
verstehen, die dadurch entstand, dass eine Arterienhaut 
eine Trennung erfuhr, in Folge welcher die andern 
Arterienhäute sich durch die eingerissene Arterienhaut 
bauchsackartig hervordrängten. Die Existenz dieser 
von Haller zuerst an Thieren künstlich hervorgerufenen 
Aneurysmenvarietät wird zwar vom Verf. und von ver
schiedenen andern Ärzten in Zweifel gezogen, indess 
ist sie zuerst von Dubois und Dupuytren, später von 
Breschet und Guthrie durch bestimmte Fälle constatirt 
worden. Beachtungswerth ist, was Rokitansky darüber 
(pathol. Anatomie, II, 583—584) sagt.

Die von Breschet adoptirten Varietäten des Aneu
rysma verum, nämlich einer An. verum sacciforme, A.v. 
fusiforme, A. v. cylindroideum et A. v. cirsoideum be
obachtet Hr. v. W. als zufällige Formverschiedenheiten, 
die den Charakter der Krankheit nicht wesentlich ver
ändern. Nach Breschet gelangt ein Aneurysma ohne 
Beihülfe der Kunst niemals zur Heilung, was von an
derer Seite her bestimmt widersprochen wird. Wenn 
Hr. v. W. dabei sagt, dass die spontane Heilung in 
einigen sonst rettungslosen und keine thätige Kunst
hülfe zulassenden Fällen durch das ruhige Verhalten 
der Kranken, durch Vermeidung von Körper- und Ge- 
müthsbewegung, durch äusserst strenge Diät, wieder
holte Aderlässe, Eisumschläge und den innerlichen 
Gebrauch von Arzneien, welche die Thätigkeit des 
Herzens und der Blutgefässe beschränken, begünstigt, 
befördert und beschleunigt werden könne; so ist das 
gewissermassen eine Bestätigung von Breschet’s Aus
spruch, dass Aneurysmen ohne Kunsthülfe nicht heilen, 
indem bei der Anwendung der von Hrn. v. W. ange
gebenen Mittel der Arzt sich wahrlich nicht unthätig 
zeigt und ein freies Schalten der vis medicatrix na- 
turae wegfällt.

Die Unterbindung der Arterien ober- und unterhalb 
des zuvor geöffneten aneurysmatischen Sacks verwirft 
Hr. v. W. als ein unsicheres, sehr verletzendes, die 
regelmässige Anlegung der Ligatur sehr erschweren
des, in seinem Erfolge ungenügendes V erfahren. Wir 
verweisen dagegen auf die Erfahrungen Dupuytren’s 
und Anderer, welche die Hunter’sche Methode, die 
Arterie zwischen der Geschwulst und den Zangen zu 
unterbinden, ungenügend fanden, indem die Isolirung 
des aneurysmatischen Sacks nicht erzielt ward, weil 
durch Collateralgefässe demselben von unten her Blut 
zugeführt wird.

Die von A. Bell empfohlene Unterbindung des 
varicösen Venenstamms verwirft Hr. v. W., da sie leicht 
fortlaufende Phlebitis erwecke, die einen tödtlichen 
Ausgang nehmen könne, wogegen zu bemerken ist, 
dass Lisfranc, auf eine Reihe glücklicher Erfahrungen 
gestützt, jenem Verfahren sehr das Wort redet. Schon 
die Behandlung des Krampfaderbruchs nachbricke be
weist die Unschädlichkeit eines solchen Verfahrens.
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Ob bei den Teleangiectasien immer nur die Venen 
erweitert sind, wie Hr. v. W. annimmt, oder im Ge
gentheil die Arterie, darüber zu entscheiden, bedarf es 
noch weiterer genauer Beobachtungen und Untersu
chungen.

Die Lehre von den Verkrümmungen ist allgemein 
gehalten und daher auch kurz ausgefallen, aber die 
auf Physiologie basirten pathologischen und therapeu
tischen Gesichtspunkte, welche der Verf. hinstellt, sind 
als Lichtblicke zu bezeichnen.

Unter den Allenthesen werden zunächst die von 
aussen eingedrungenen fremden Körper, sodann die 
Retention von Excretionsflüssigkeiten besprochen. Hier 
kommen Harnverhaltung, Harnsteine, Wassersüchten, 
Ranula, Gallensteine, Speichelsteine, Hühneraugen, 
Warzen, Condylome, Balg-, Fett- und Speckgeschwülste, 
Skirrhen, Schwamme, Polypen, Neurome zur Sprache. 
In Bezug auf diese Pseudoplasmata äussert sich der 
Verf. dahin: „ihre innere Natur liegt noch im Dunkeln, 
dessen Aufhellung von den Fortschritten der Zooche
mie und der mikroskopischen Anatomie zu erwarten, 
auch zum Theil schon, aber gewiss nur zum kleinern 
Theile, erzielt worden ist. Bei dieser Dunkelheit ist 
auch die Terminologie noch unbestimmt, sodass es 
zweckmässig erscheint, die alten Benennungen noch 
beizubehalten". Wir können diesen Ausspruch nur 
unterschreiben und verweisen dabei auf unsere Unter
suchungen über das Lipom, Steatom u. s. w., die als 
genügende Belege gelten dürften.

Nr. 2. Die Tendenz der Schrift von Hrn. Meyer 
ist in dem Vorworte angedeutet. Die Lehre von den 
Fracturen und ihrer Behandlung sei noch nicht gehörig 
physiologisch basirt, und in Bezug auf die Verbände 
und Maschinen erscheine es zeitgemäss, den Augias
stall zu reinigen; der Kleisterverband verdiene bevor
zugt zu werden. Den literarischen Nachweis habe er 
weggelassen, um nicht den Umfang des Buchs zu ver- 
grössern.

Das Buch bat zwei Abschnitte. Im ersten handelt 
der Verf. von den Knochenbrüchen im Allgemeinen, 
im zweiten von den Fracturen der einzelnen Knochen. 
Nach einer Definition vom Knochenbruch geht er die 
Symptome der Fractur durch, gibt die Eintheilung der 
Knochenbrüche, ihren Verlauf und ihre Ausgänge, 
Diagnose, Prognose und Behandlung.

Die von Manchen geleugneten Einknickungen der 
Knochen hat der Verf. wiederholt beobachtet, nament
lich am Schlüsselbein und dem Radius. Das jugend
liche Alter scheint sie mehr zu begünstigen als Scro- 
felsucht und Rhachitis, wie der Verf. annimmt. Liings- 
brüche sind selten, aber es gibt constatirte Beispiele 
solcher Brüche.

Der Process der Callusbildung wird nach Roki
tansky beschrieben, dessen Äusserungen wir fast wört
lich wiedergegeben finden. Bei der Beschreibung der 
Heilung eines Knochenbruchs durch Eiterung hat Hr. 
M. sich ebenfalls an Rokitansky gehalten, nicht minder 
bei der Pseudarthrose. .

Die Momente, welche der Verf. m prognostischer 
Beziehung als beachtungswerth bezeichnet, gewähren 
auch für die Therapie zum Theil ganz gute Anhalts
punkte. Namentlich gilt dies • rücksichtlich der Äusse

rungen über complicirte Fracturen. Dass Brüche der 
Wirbel gewöhnlich mit dem Tode endigen, ist zu viel 
gesagt.

Uber die Zeit, innerhalb welcher Knochenbrüche 
zur Heilung gelangen, lässt sich nichts Bestimmtes sa
gen, da dies von vielerlei Umständen abhängt. Erst 
nach wirklicher Consolidation des provisorischen Cal
las kann ein Glied aus dem Verbände genommen und 
vorsichtig dem Gebrauche zurückgegeben werden.

In therapeutischer Beziehung spricht der Verf. sich 
dahin aus, sobald als möglich in einen entsprechenden 
Verband das gebrochene Glied zu legen, wovon die 
locale Reaction nicht abhalten dürfe (??), heftigen 
Schmerzen solle man durch ein angemessene Lagerung 
des fracturirten Glieds und durch ein Opiat begegnen, 
Grundsätze, die ebensowenig einen unbedingten Beifall 
erhalten, als verdienen dürften.

Den Mayor'schen Brett- und Unterschienenverband 
bezeichnet Hr. F. als passend für Splitterbrüche, für 
Fracturen, die mit Schuss- und andern Wunden com- 
plicirt sind und bei denen die Complicationen die Haupt
sache sind, den Schienenverband als weit dem immo
bilen Verbände nachstehend, den Kapselverband nach 
Mayor und Löwenhardt als zweckdienlich für einfache 
Brüche langer Knochen mit geringer Neigung zur Dis
location und für manche complicirte Brüche (welche?).

Einer streng antiphlogistischen Behandlung der 
Fracturirten erklärt der Verf. sich zu unbedingt abhold. 
Dagegen hat er gewiss Recht, wenn er eine möglichst 
seltene und nur durch bestimmte Umstände geforderte 
Erneuerung des Verbandes haben will und vor einer 
zu frühen Weglassung des Verbandes warnt.

Ein offenbarer Irrthum ist es vonSeiten des Verf., 
bei einer Fractur, complicirt mit lebhafter Entzündung 
der Weichtheile, diese durch locale Blutenziehungen 
beseitigen zu wollen und allgemeine deshalb nicht an
zuwenden, weil diese die Callusbildung stören und den 
Kranken der Gefahr exponiren, bei etwaiger Eiterung 
dem Säfteverlust zu erliegen. Aber gerade eine leb
hafte Entzündung der Weichtheile stört die Callusbil
dung, und eine solche Entzündung wird auch niemals 
durch örtliche. Blutenziehungen beseitigt werden können, 
welche überdies die Resorption der in Folge der Fra
ctur entstandenen Ecchymosen nicht bewirken und da
bei örtlich reizen. Dass man in einem solchen Falle 
nur während der zwei bis drei ersten Tage örtlich die 
Kälte anwenden, und nachher zu lauwarmen aroma- 
tisch-narcotischen Lähmungen übergehen sollt ,st eine 
gleichfalls irrige, weder theoretisch richtige, noch durch 
die Erfahrung gerechtfertigte Ansicht. Bei complicirten 
Fracturen spricht Hr. F. der unmittelbaren Amputation 
das Wort.

Die Osteopalinclasis findet in H* n« M. einen Ver- 
theidiger, namentlich empfiehlt er sie bei allen winke- 
ligt geheilten Fracturen, welche den Gebrauch les 
Gliedes verhindern und auf andere Weise nicht besei
tigt werden konnten. Bei "Ci Behandlung der l seu- 
darthrose verweilt er lange, die Resection dei Brüch
en den ganz verwerfend-

Unter den speciellen Beinbrüchen ist vor Allem 
befriedigend der Bruch der IMandibula, des Brustbeins, 
des Schlüsselbeins, der untern Extremität, namentlich 
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der Patella abgehandelt. Zwar finden wir hier durch
aus nur Bekanntes, aber wir haben auch kaum erwar
ten können, hier Neues anzutreffen. Beim Bruch der 
Kniescheibe verwirft er die gestreckte Lage des Beins 
wegen der heftigen spannenden Schmerzen, die dabei 
in der Kniekehle entstehen, und wegen der Neigung 
der dadurch gereizten Muskeln zur Contraction, Zu
fälle, von welchen nicht die Rede ist, wenn man den 
Unterschenkel in eine schwache Beugung und in einen 
stumpfen Winkel zum Oberschenkel versetzt, worüber 
die Erfahrung indessen erst noch zu entscheiden hat. 
Ref. hat in einem Falle von Querbruch einen Kleister
verband bei gestreckter Stellung der Extremität mit 
entschiedenem Erfolge angewendet.

Nr. 3. Lode’s Handbuch des chirurgischen V er- 
bandes soll ein Leitfaden für akademische Vorträge 
sein und Studirenden und Lehrern in der Art genügen, 
dass die letzten ergänzen, was das Buch vielleicht zu 
fragmentarisch bietet. Hierin ist also ausgesprochen, 
dass der Verf. sich einer angemessenen Präcision be- 
fleissio-t hat. Die Maschinen- und Instrumentenlehre 
ist itn vorliegenden Buche unberücksichtigt geblieben, 
was der Verf. für nöthig erachtete, um dem eigentlichen 
Gegenstände der Desmologie die gehörige Zeit und den 
nöthigen Raum widmen zu können. Der Entwurf, des
sen der verstorbene Kluge sich für seine Vorlesungen 
bedient, ist mit dessen Erlaubniss vom Verf. als Plan 
für dieses Buch benutzt worden, und in dieser Bezie
hung haben namentlich diejenigen, welche als Zuhörer 
Kluge’s mit dessen Verbandlehre bekannt wurden, Ur
sache, dem Verf. sich zum Dank verpflichtet zu fühlen.

Dass die Desmologie dem Studium der Chirurgie 
vorangehen müsse, wie die Mat. medica der speciellen 
Pathologie, wie hier behauptet wird, scheint uns aus 
mehrfachen Rücksichten nicht richtig. l)enn die Des
mologie macht nur einen sehr kleinen Theil der Mat. 
chirurgica aus. und wird, vor der Chirurgie voigetia- 
gen, den Zuhörer im höchsten Grade langweilen, wel
chen sie als Zugabe der V orträge über Chirurgie, wie 
sie z. B. in Tübingen und auch von Velpeau (in dessen 
elemens de med. operatoire) geboten wird, am will
kommensten sein dürfte. Ebenso können wir darin 
nicht beistimmen, dass der Arzt mit allen Verbänden, 
auch mit den unnützen sich bekannt machen müsse, 
damit er das Zweckmässige vom Unzweckmässigen 
unterscheiden könne. Aus einem solchen Geist tödten- 
den Studium kann kein Nutzen erwachsen, sondern 
nur Nachtheil, indem dieses unnöthigerweise den Stu
direnden verwiwt.

AschersonS Nomenclatur für die verschiedenen 
Handgriffe, welche der Verf beibehalten hat, trägt 
auch gerade nicht zur Deutlichkeit bei. Dieser unter
scheidet vier Hauptstellungen, Supinatio, Appositio, 
promotio, Aversio, und an jeder derselben fünf Unter
stellungen, nämlich media, snpenor, inferior, externa 
und interna. Da nun aber die Mnger nicht immer ge
streckt neben einander stehen, so kann es geschehen, 
dass, wenn die Hand z. B. in der Appositio steht, sich 
zwei Finger in der Appositio interna unc drei in der 
Appositio superior befinden. Um nun noc i kürzer zu

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hund in Jena.

sein, bezeichnet Hr. L. die rechte Hand durch B., die 
linke durch L., die Finger durch die Zahlen I. 23.4. 5, die 
Streckung durch —, die Beugung durch und durch Opp. 
die Gegenüberstellung einzelner Finger mit einander.

Der Verf. gibt zunächst eine Geschichte der Ver
bandlehre, die er mit der Bemerkung schliesst, dass 
wir heutzutage noch nicht besser, als Hippokrates, Ga
len und Celsus verbinden. Die Literatur wäre besser 
chronologisch anzugeben gewesen. In der allgemeinen 
Verbandlehre werden die Leinewand, die Charpie, der 
Schwamm, die Coinpressen, Binden, Pflaster, Schienen, 
Strohladen, Bänder, Schlingen u. s. w. besprochen, und es 
wird gezeigt, wie diese bewirktund benutzt werden können. 
Die Benutzung des durchlöcherten Löschpapiers, damit 
Blutegel an bestimmte Stellen anbeissen, ist keine Er
findung von Elben, wie hier zu lesen ist, sondern ein 
uralter Gebrauch bei den schwäbischen Badern. Von 
diesen hatte Elben auch das entlehnt, bei sensibeln 
Individuen Filzlagen oder Tilzblöcke unter die Füsse 
der Bettstellen zu placiren.

In der speciellen Verbandlehre beschreibt Hr. L. 
erst die einfachen Verbände des Kopfes, des Rumpfes 
und der Extremitäten, sodann die zusammengesetzten 
Verbände, wie solche für besondere Zwecke angegeben 
worden sind. . „ , . . x. j

Es dürfte nicht leicht ein Verband existiren, der 
in diesem Buche nicht beschrieben worden wäre, so
dass dasselbe sich durch Vollständigkeit auszeichnet.

Nr. 4. Hr. Dr. Pauli, dem ärztlichen Publicum 
durch seine literarischen Arbeiten, besonders chirurgi
schen Inhalts, rühmlichst bekannt, gibt einen Theil der 
Ausbeute aus seiner fünfzehnjährigen Praxis. Er han
delt hier über Paralyse des Gesichtsnerven, des N. ocu- 
lomotorius, der Cauda equina, über Strabismus und 
Muotomia ocularis, die er sehr oft zu machen Gelegen
heit hatte, über Coniunctivitis, Hydrocele, Fragilitas 
hereditaria, Darmdurchlöcherung, Atresia ani, über 
Contagium, Wasserscheu, Struma (hauptsächlich gegen 
Heidenreich mit Bezugnahme auf dessen Abhandlung, 
betitelt: Erfahrungen über die chirurgische und thera- 
politische Behandlung des Kropfs, im Journal für Chi
rurgie und Augenheikunde, 1- über
Lanngostenose, Mutterpolypen und Innerste nten 
Brüche und Bruchschnitt.. Rhinoplastik, Aneurysmen und 
Unterbindung, Kopfverletzungen und Trepanation, Am
putationen, Operation des veralteten Darmrisses, Ope- 
ration verwachsener ringer, über das Glück m der

Besonders ansprechend sind die Capitel üher Mut
terpolypen und Inversio Uteri, Aneurysmen, über Am
putationen und den Bruchschnitt. Die Absetzung grös
serer Gliedmassen verrichtete er dreissig Mal und hatte 
überaus günstige Resultate. Den Bruchschnitt machte 
er in 15 Jahren neunundzwanzig Mal, und verlor davon 
zehn Operirte, kein ungünstiges Resultat, wenn man 
berücksichtigt, unter welchen Verhältnissen und Um
ständen häufig operirt werden musste.

Die Aphorismen, mit welchen der Verf. schliesst, 
sind nicht selten im hohen Grade pikant.

Erlangen. HetjfeUer.

Druck und Verlag von F. A. BrocKHa«« ™ Leipzig.
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Das vorliegende Buch verdient in dreifacher Weise 
empfohlen und ausgezeichnet zu werden. Erstens ist 
es bei der heutigen Tags so ungerechten Abneigung 
praktischer Juristen gegen griechische Sprachstudien 
sehr erfreulich, hier einen praktischen Juristen zu se
hen, der, wie der wackere Gerichtsrath Lor. Andr. 
Hamberger*)  zu Ansbach sich einst ausdrückte, gleich
falls meint, graecam linguam ab homine iurisprudentiam 
professosinepudore aut piaculo ignorari non posse. 
Zweitens ist Hr. K. seit einer Reihe von Jahren, und 

^namentlich in einer Zeit, wo öffentlich für die Griechen 
noch gar nichts geschah, einer der eifrigsten Beförde
rer der neugriechischen Sache gewesen und hat sowol 
im persönlichen Verkehr und durch mannichfache Dienst
leistungen, als durch die Bearbeitung neugriechischer 
Schriften und erst im Jahre 1842 durch die Herausgabe 
eines neugriechischen Wörterbuchs die deutlichsten 
Beweise des wärmsten Mitgefühls und der thatsächlich- 
sten Unterstützung gegeben. Es muss dies hier um 
so bestimmter ausgesprochen werden, je reiner und 
uneigennütziger die Bestrebungen des Hrn. K. gewesen 
sind. Nun hat aber derselbe — und das betrachten 
wir als sein drittes Verdienst bei der Herausgabe des 
vorliegenden Buchs — wohl eingesehen, dass zur Er
regung einer warmen Theilnahme an der griechischen 
Sache und zur Belebung des Eifers für die innern 
Reize und dichterischen Schönheiten der neugriechi
schen Sprache nicht von Allen, die sich ihr mit Lust 
hingeben, die ausreichendsten, grammatischen Studien 
gefordert werden können. Er hat es daher vorgezo
gen, durch diese Anthologie und die ihr beigegebenen 
Übersetzungen und Sacherklärungen auch diejenigen 
für das Neugriechische zu gewinnen, welche durch 
andere Studien oder verschiedenartige Geschäfte ge
fesselt, doch auch dieser Literatur ihre Aufmerksam
keit zu schenken wünschen. Haben doch auch die 
berühmten Wiederhersteller der griechischen Literatur 
im 15. Jahrh. ebenfalls erst durch Übersetzungen die 
Aufmerksamkeit ihrer Zeitgenossen auf die Werke alt

*) In der Commentatio de udlitate ex huinanior. literis in iuris- 
prud. Studio capienda p. 294 der Hamberger’schen Opuscula.

griechischer Weisheit und Dichtkunst gelenkt, und 
welche Früchte hat uns dies Verfahren gebracht!

Man wird in der lesenswerthen Vorrede zuerst 
mit Vergnügen die Ansichten des Herausgebers über 
die neugriechische Volksdichtkunst auch nach den 
Bemerkungen eines Goethe, Fauriel, W. Müller und 
Thiersch kennen lernen. „Offenbar4*,  sagt er unter 
anderm, „ist die neugriechische Volksdichtkunst der 
lebendige Ausdruck des jugendlich frischen, in dem 
Volke noch fortlebenden, und trotz vieler äussern, 
nachtheiligen und tief gehenden Einwirkungen zieihlich 
rein erhaltenen hellenischen Geistes, weshalb sie auch, 
und nicht blos, weil sie, historisch betrachtet, älter ist 
als die künstliche, neugriechische Dichtkunst, vor die
ser letztem vorzugsweise beachtet zu werden verdient. 
Hat auch diese letztere in einzelnen Gattungen nicht 
ohne Glück bereits sich zu entwickeln begonnen, so 
bedarf sie doch vornehmlich noch grösserer Selbstän
digkeit zu ihrer fernem freien Gestaltung und geisti
gen Entwickelung von innen heraus, wobei sie vor al
len Dingen den unvergleichlichen Mustern der altgrie
chischen Dichtkunst sich zuzuwenden haben dürfte.“ 
Hieran schliessen wir gleich eine zweite Bemerkung 
der Vorrede. Es beabsichtigte nämlich der Herausge
ber nicht allein die genauere Auffassung des Geistes 
der neugriechischen Dichtkunst zu erleichtern, oder ei
nen Beitrag zur Kenntniss des griechischen Lebens in 
unsern Tagen zu geben, er wollte vielmehr auch wie
derholt und ernstlich der Meinung entgegenarbeiten, 
als sei die neugriechische Sprache eine andere Sprache 
als die altgriechische. „Die neugriechische Sprache“, 
so lesen wir auf S. IX, „ist keine neue Sprache: sie ist 
nur die im Laufe der Jahrhunderte — und welcher Jahr
hunderte der Barbarei und der Finsterniss . zur 
Volksredeweise herabgesunkene, ungeregelte und ihrer 
innern und äussern Schönheiten, ihrer grammatischen 
und syntaktischen Feinheiten, ihrer eigenthümlichen 
Vorzüge mehr oder minder entkleidete? altgriechische 
Sprache; sie gleicht einer altgriechischen Statue, welche 
Jahrhunderte lang in dem zerfressenden Schmutze des 
Erdbodens gelegen hat.“ Aus diesem Grunde hat Hr. 
K. auch die Originale der von ihm übersetzten Stücke 
nicht ausgeschlossen, wie ei denn durch solche Weg
lassungen sein nützliches Buch eines seiner besten 
Vorzüge beraubt haben wüide.

Die Anthologie selbst zerfällt nur in zwei Hauptab
schnitte, Volkslieder und Gedichte Einzelner, In dem 
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ersten Abschnitte sind die Stücke unter die vier Ru
briken: 1) historische Volkslieder, 2) Klephtengesänge, 
3) romantische und 4) vermischte Lieder, geordnet 
Wir können diese Einrichtung nur loben, und beklagen? 
von den schönen Liedern, in denen alle edlern Empfin
dungen des menschlichen Herzens wiederklingen, hier 
nicht mehre mittheilen zu können. Kriegslieder, An
feuerungen zu Muth und Ausdauer, einige Klagen über 
das Unglück des Vaterlandes, Hass gegen die Türken 
wechseln mit den Liebesliedern, der Sehnsucht nach 
der Heimath, mit den Wiegen- und Familienliedern und 
mit den freudigen oder wehmüthigen Eindrücken der 
äussern Natur, für welche die Neugriechen eine eigen- 
thümliche Empfänglichkeit, wie z. B. die Schotten, ha
ben, in einer solchen Weise ab, dass man sich einer 
solchen Einfachheit und gesunden Kraft nur erfreuen 
und die dichterischen Schönheiten bewundern kann. 
Diese rührende Einfachheit und innige Liebe zeigt sich 
unter andern in den Liedern auf den Tod des Markos 
Bozzaris (S. 11), auf den verwundeten Klephten (S. 23), 
auf das Mädchen im Hades (S. 41) und in der Klage 
einer W’itwe an ihren Sohn in der Fremde (S. 65). Das 
letztere Stück lautet so im Anfänge:

Stvittvjtivo pov novXt aal naganövtfttvo, 
‘̂ eviTtia ge x iyu 1tov xavjiov oov.

Na GTiikw y^djif-ta, ^dveiai^ ötv ßgloxti vb natSt {.tov, 
Na päth], offa va tw xagdiä pov •
Nd GTt&ü) G^mrai, hovkovdi pa^ayyid^i " 

Nu GTtilM xal to daxqv pov wa 'ipikd pavrih ' 
diyya^i jtov "kajinqb, XaunQb, aal xvxXoyvQtof.ievo, 
Avxov ''tpTikd nov niQinaTti^ xal ^aji^ld ßXtntig, 
/ftv llSlg nov tov vioxa /uov tov noXX ayanqjitvov ;

u. s. w.
Hr. K. hat in folgender Weise übersetzt:

Mein armer Vogel, der du jetzt im fremden Lande weilst, 
Du freust wol in der Fremde dich, doch mich verzehrt die

} Sehnsucht.
Schreib ich ’nen Brief, er kommt nicht an, kommt nicht zu 

meinem Kinde,
Und dürstet doch so sehr mein Herz ihm manches Wort 

zu sagen;
Schick’ ich nen Apfel, er verfault; ’ne Blume, sie verwelket; 
Schick’ ich ne Thrän in einem Tuch, das Tuch ist fein 

gewoben,
Die Thräne ist so brennend heiss und wird das Tuch ver- 

zehren.
O lieber Mond, o Mond so hell, der du so weithin wanderst, 
Und aus der Höhe, WO du gehst, nach uns herniederschaust, 
Hast meinen Sohn du nicht gesehen, den Sohn, den heiss

geliebten?
Es mag diese Stelle zugleich eine Probe der glück

lichen und einfachen Weise sein, in welcher der Her
ausgeber seine neugriechischen Lieder übersetzt hat. 
Man sieht überall, dass diese Arbeit ihm eine heilige 
Sache gewesen und er mit ganzer Seele bei den Lei
den und Freuden der Griechen betheiligt war; dabei 
unterstützt ihn das genügende Maas von Sprachfertig

keit und Gewandtheit, wie er sie in andern deutschen 
und lateinischen Gedichten hinlänglich bewährt hat.

Unter den in der zweiten Abtheilung enthaltenen 
Gedichten zeichnen sich besonders die der beiden Sut- 
sos, Panagiotis und Alexander aus, von denen nach 
des Verf. Urtheile (S. 172 u. 177) der letztere in sei
nen Dichtungen mehr Franzose, der erstere mehr 
Deutscher ist. Von Panagiotis finden wir einen schö
nen Hymnus an Gott, und vier politische Gedichte, auf 
Athen, auf die Ruinen von Sparta, auf den sterbenden Theo
dor Negris und auf den Tod des Miaulis. Alle haben be
deutende Vorzüge dichterischen Talents und glühender 
Vaterlandsliebe, aber sie dürfen nicht ohne die Anmer
kungen des Hrn. K. gelesen werden, denn die harten 
Urtheile über den Präsidenten Kapodistrias, auf den 
Sutsos die ganze Schale seines politischen Hasses aus
gegossen hat, berichtigt Hr. K., ohne die Verwaltung 
des Grafen überall rechtfertigen zu wollen, durch eben 
so versöhnende, als historisch genaue Betrachtungen 
(S. 174 f.), aus denen wir nur das herausheben wol
len, dass Kapodistrias wol zum Diplomaten, aber nicht 
zum Ordner eines zerrütteten Staates berufen und über
dies als Präsident von Griechenland zu einer Rolle ver
dammt war, die fast jede Freiheit des Willens seiner
seits ausschloss, und worüber er späterhin selbst im* 
Klaren gewesen zu sein scheint. Eine höchst merk
würdige Äusserung aus bester Quelle ist hierüber auf 
S. 175 angeführt. Nicht minder belehrend ist die Cha
rakteristik des unruhigen Wirr- und Feuergeistes Theo
dor Negris auf S. 177 ff., den Sutsos zu leidenschaft
lich gelobt hat. Das Lied auf Miaulis gehört zu den 
schönsten Stücken des Buches — einfach und schlicht 
feiert es auf würdige Weise den Mann, dem sein Va
terland über Alles werth war.

Von Alexander Sutsos finden wir zwei mit reicher 
Phantasie ausgestattete und in wohlklingender Sprache 
verfasste Gedichte auf Rom, weniger hat uns die Sa
tire o &tbg auf die Griechen seinei Zeit und auf das 
öffentliche Treiben in Athen befriedigt. Zwei werth- 
volle Stücke von I. D. Karatschutschos sind das Ge
dicht auf die Königin Amalia und der Gesang am Jah
restage der griechischen Freiheit am 25. März 1842. 
Aus dem Drama des Risos Rangawis naQap.ovTj (der 
Vorabend) ist auf S. 108 ein treffliches Stück b nag- 
vaooog entlehnt, eine glückliche Ausführung des Gedan
kens „auf den Bergen ist Freiheit*“, aus der Oden- 
Sammlung des Lyrikers Kalwos ist ein Gesang auf den 
heldenmüthigen Untergang der heiligen Schar Ypsilan- 
ti’s im Treffen bei Dragaschan am 4/i9 Jun. 1821 auf
genommen , worin sich gleichmässig Adel der Gesin
nung und Erhabenheit der Phantasie zeigt. Endlich 
finden wir unter Nr. 4 tb nlvdoQ tov naTQuvTov'EXX^vo^ 
ein Lied Alex. Ypsilanti’s, das sich durch besondern 
Wohlklang und den rührendsten Ausdruck tiefer Trauer 
allen Lesern empfehlen wird
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In den Anmerkungen hätte Mancher vielleicht die 
Zugabe biographischer Notizen über die in der Antho
logie vorgeführten Dichter gewünscht. Im Übrigen aber 
sind dieselben durchaus zweckmässig und umfassen Sach
liches wie Sprachliches. In der letztem Beziehung nennen 
wir die Erörterungen über den Gebrauch des Genitivs 
und Accusativs statt des Dativs, den die gewöhnliche 
Grammatik des Volks richt kennt (S. 153. 162), über 
abwechselnd transitive und intransitive Bedeutung einiger 
Verba (S. 168), über Imperfectformen und eine darauf 
begründete kritische Verbesserung (S. 167) u. a. m. 
Was die sachlichen Erläuterungen anbetrifft, so dürften 
z. B. die Nachweisungen über den Xuqoq , eine Art 
Nemesis (S. 160), über die Bedeutung des Wortes 
yiap.naQ, ein härenes Gewand (S. 162) und der ^oQaida 
GTacpvkia, rosenrother Weintrauben (S. 164), und über 
das Eigenthümliche der Klephten (S. 176) hinlängliche 

* Beweise für das Gefällige dieser Anmerkungen und für 
die Belesenheit des Hrn K. ablegen.

Dem am Schlüsse der Vorrede ausgesprochenen 
Wunsche für die ruhige und glückliche Gestaltung der 
politischen Zukunft Griechenlands wird ein Jeder bei
stimmen. Denn Griechenland ist noch immer das Land 
der Begeisterung. Eine unsterbliche Seele ist in seinen 
Werken lebendig, und wer sie zu rufen versteht, dem 
gibt sie sich freudig kund.

Pforta. K. G. Jacob.

Geschichte.
1. Storia della Badia di monte Cassino, divisa in libri 

nove ed illustrata di note e documenti da D. Luigi 
Tosti, Cassinense. Due Tomi. Napoli, Cirelli. 1842. 
Gr. 8.

2. Archivio storico Italiano, ossia racolta di opere et do
cumenti finwa inediti o divenuti rarissimiriguardanti 
la storia dJtalia. Tomo primo. Storia Fioren
tina di Jacopo Pitti illustrata con documenti et 
note. Firenze, Vieusseux. 1842. Gr. 8.

Wir haben es hier mit zwei wichtigen Erscheinun
gen der neiiern historischen Literatur Italiens zu thun. 
Das erste dieser beiden Werke gibt uns eine werthvolle 
Geschichte der berühmten Abtei von Monte-Cassino im 
Samniterlande, das jetzt zu Neapel gehört. Es befand 
sich früher auf dem Berge, wo jetzt das Kloster steht, 
ein alter Tempel und ein heiliger Hain , welche dem 
Apollo geweiht waren. Diesei Gott wurde hier näm
lich noch bis in das 6. Jahrh. hinein verehrt. Diese 
Überreste des Heidenthums erregten den Eifer des heiligen 
Benedict, der das Christenthum in diesen Gegenden pre
digte und dem Evangelium viele gläubige Seelen gewann. 
Er zertrümmerte das Götzenbild, verheerte den Hain und 
baute, nachdem er den ganzen Tempel in Trümmer ge
worfen hatte, an der Stelle desselben zwei Kapellen, 

von denen die eine unter dem Schutze Johannes des 
Täufers stand und die andere dem heiligen Martin ge
weiht war. Dies war der erste Grund des Klosters, 
welches später eine beträchtliche Ausdehnung gewann. 
Die beiden Kapellen, aus denen dasselbe später her
vorging, wurden erbaut im J. 529, also im dritten Jahre 
der Regierung Justinian’s und unter dem Papste Felix IV.

Das erste Buch vorliegenden Werkes erstreckt sich 
mit grosser Ausführlichkeit über die Geschichte des 
Klosters von der Gründung desselben bis zu seiner 
Zerstörung durch die Sarazenen im J. 884. In langen 
Anmerkungen und Beiträgen werden einzelne Punkte 
der Vorgeschichte erörtert. Im zweiten Buche wird 
erzählt, wie das Kloster zwei Jahre nach seiner Zer
störung vom Abte En gelier wieder hergestellt wurde. 
Derselbe war Bischof von Teano, wo die Benedictiner 
ihren Hauptsitz hatten. Aligern, der im J. 949 Abt 
dieses geistlichen Ordens geworden war, erweiterte mit 
Unterstützung des Pandolfo, Fürsten von Capua, dieses 
Kloster und gab ihm einen neuen Aufschwung. Auf 
ihn folgte Richer als Abt, während dessen Verwaltung 
Friedrich, Bruder des Grafen Gottfried von Lothringen, 
in den geistlichen Stand trat. An die Stelle Richer’s 
trat im J. 1055, nachdem derselbe gestorben -war, Pe
ter, der Älteste des ganzen Klosters, den die Mönche 
selbst zu ihrem Oberhaupte erkoren hatten. Aber der 
Papst Victor II. war mit dieser Wahl, die ohne seine 
besondere Erlaubniss vollzogen war, unzufrieden. Ei’ 
sandte deshalb den Cardinal Humbert nach Monte- 
Cassino um eine förmliche Untersuchung anzustellen. 
Die Mönche dieses Klosters protestirten gegen jedes 
Einmischen der päpstlichen Gewalt und beriefen sich 
auf Privilegien, durch die früherhin von den Päpsten 
die Wahl ihrer Äbte ihnen ausdrücklich überlassen 
worden war. Indessen trat Peter, ein nachgiebiger und 
wohlwollender Greis, freiwillig zurück, und so wurde 
vom versammelten Capitel Friedrich von Lothringen 
einstimmig am 23. Mai 1057 erwählt.. Mit diesem Er- 
eigniss, in Bezug auf das der Verf. vielfache Noten 
und Belege beigebracht hat, schliesst das zweite Ruch] 
Das dritte wird mit einem interessanten Überblicke über ■ 
den Stand der römischen Kirche in diesei’ Periode er
öffnet. Die Veranlassung zu dieser Abschweifung, 
welche jedoch mit der Geschichte von Monte-Cassino 
in enger Beziehung steht, gibt die Wahl Didier’s, der 
Abt dieses Klosters war, zum Papste (1087). Aber 
derselbe — er führte als Papst den Namen Victor III. —■ 
starb schon am 16. Sept, desselben Jahres, nachdem 
er die Papstwürde nur vier Monate und sieben Tage 
getragen hatte. Der Geschichtschreiber spricht die 
Vermuthung aus, dass dieser schleunige Tod vielleicht 
kein natürlicher gewesen sei, und dass Gift dem Le
ben Victor’s III. ein Ende gemacht habe. Ausführliche 
Documente und Belegstücke schliessen den ersten 
Band. Das vierte Buch, welches das erste des zwei-
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ten Bandes ist, beginnt mit der Wahl Urban’s II. zum 
Papste, die zu Terracina vor sich ging und an der 
Oderich, Abt von Monte-Cassino, lebhaften Antheil 
nahm. Dieses Buch umfasst die Geschichte von 50 Jah
ren und schliesst 1137, in demselben Jahre, wie die 
Chronik von Monte-Cassino, die von Peter, dem Bi 
bliothekar des Klosters, fortgesetzt wurde. Während 
dieses Jahres masste sich Roger IL, Graf von Sicilien, 
die Einmischung in die Verwaltung der Abtei an. Er 
nöthigte den Abt Guibald, sich zurückzuziehen und 
zwang die Benedictiner, sich einen neuen Abt zu wäh
len, welcher der kaiserlichen Partei feindlich war. Die 
Anmerkungen, welche diesem Buche beigegeben sind, 
enthalten ein wichtiges Document, welches vom Abt 
Cancellieri aufgefunden und herausgegeben ist. Es ist 
dies die Vision Alberich’s, eines Mönches von Monte- 
Cassino. Dieses Fragment gibt einen wichtigen Beitrag 
zum Verständniss des Dante. Im fünften Buche wird 
die Wahl Rainals von Toscana erzählt, die vom Pap
ste Innocenz II. im J. 1137 für ungültig erklärt wurde. 
An seiner Stelle wurde Rainald von Colemezzo er
wählt. Italien wurde während der Periode, deren Ge
schichte dieser Abschnitt gewidmet ist, von blutigen 
Streitigkeiten der Kaiser und der Päpste verheert. Das 
sechste Buch beginnt mit dem Tode des Kaisers Hein
rich am 28. Sept. 1197 und schliesst mit der Zerstörung 
der Abtei Monte Cassino durch den Kaiser Friedrich II. 
im J. 1239. Sechsundzwanzig Jahre hindurch war das 
ehemalige Kloster eine Höhle für Räuber und anderes 
Gesindel, bis die Abtei, deren Geschichte für jeden 
Freund der Wissenschaft von hohem Interesse sein 
muss, endlich aus ihren Trümmern wieder emporstieg. 
Wir können es nicht unterlassen, auf die zahlreichen 
und interessanten Documente besonders aufmerksam 
zu machen, welche dem Werke in reicher Auswahl 
beigefügt sind. Einzelne derselben sind von hohem hi
storischen Werthe.

Die Geschichte von Florenz sowol als die übrigen 
Werke des Jacopo 'Pitti, der unter den Gelehrten 
des 17- Jahrh« so hohem Ansehen stand, sind fast 
gänzlich (ler Vergessenheit anheim gefallen. Kaum 
dass sie gelegentlich hier und da citirt werden. Die 
Herausgeber des Archivio slorico verdienen deshalb den 
lebhaftesten Dank aller Geschichtsfreunde, dass sie ihr 
verdienstvolles Unternehmen mit einem so werthvollen 
Werke eröffnen. Jacopo Pitti lebte in derZeit. wo die 
Familie der Medicis noch in der Blüthe stand. Er 
wurde geboren am 26. «Tan. 1519. Dje Nachrichten 
über sein Leben fallen im Ganzen sehr dürftig aus; 
besonders sind die Angaben in Bezug auf seine Jugend 
im Ganzen sehr mangelhaft.

Nachdem er eine Reihe von Jahren an der Ver
waltung öffentlicher Geschäfte Theil gehabt hatte, zog 

er sich endlich aus dem Strudel des öffentlichen Le
bens zurück, um sich ganz dem Dienste der Künste 
und Wissenschaften zu widmen. Seine trefflichen 
Werke geben Zeugniss davon, mit welchem Eifer er 
namentlich die historischen Studien betrieb. Er war 
ein grosser Bücherliebhaber und es gelang ihm, sich in 
den Besitz der Bibliothek der Gaddi zu setzen, die er 
auf jede Art und Weise zu erweitern bedacht war. 
Manches wichtige Werk, das er auf keine andere Art 
erwerben konnte, schrieb er mit eigener Hand ab. Bei 
seinem grossen Eifer, den er für das Gedeihen der 
Wissenschaften an den Tag legte , ward er bald ein 
sehr thätiges Mitglied der berühmten florentiner Aka
demie. Dieselbe ernannte ihn zu ihrem Consul und in 
dieser Eigenschaft hat er sich für den regelmässigen 
Geschäftsgang und für die Ausbreitung dieser gelehrten 
Gesellschaft wesentliche Dienste erworben. Mit noch 
grösserer Thätigkeit nahm er sich der Accademia del 
Piano an, deren Stifter er war und deren Geschäfte 
er bis zu seinem Tode, welcher am 24. Mai 1589 statt
fand , mit grosser Aufmerksamkeit leitete. Pitti hat 
eine beträchtliche Anzahl von Werken hinterlassen, 
von denen mehre bisher kaum dem Namen nach be
kannt geworden sind. Das Wichtigste, was aus seiner 
Feder hervorgegangen ist, dürften ohne Zweifel seine 
florentinischen Geschichten sein, oder, wie der unge
naue Titel des Manuscripts lautet, seine „Geschichte 
der' Stadt Florenz vom J. 1527 — 30“. Den zweiten
Rang unter seinen literarischen Leistungen dürfte seine 
Vita di Antonio Giacomini Tebalducci einnehmen. In 
der Apologia dei Cappucci hat sich der Verf. die Auf
gabe gestellt, in dialogischer Form die Volkspartei von 
Florenz gegen die Beschuldigungen des Geschichtschrei- 

'bers Guicchardini’s zu veitheidigen. Dieses Werk zer
fällt in drei Theile, von denen erst einer bekannt ge
worden ist. Die Annali dell' Accademia del Piano sind 
verloren gegangen, wenigstens hat man ihrer ungeachtet 
vielfacher Nachforschungen bis jetzt noch nicht habhaft 
werden können. Nur e^n Abschnitt daraus ist unter 
dem Titel: ,,De/ ritoino di Gaio Ciavereo, Pontefice 
Massimo, delli Anhpodi in Piano libro primo,“ be
kannt geworden. Diese Episode ist so mit Anspielun
gen aller Art duichwirkt, dass ihr Verständniss sehr 
schwierig, wenn nicht geradezu unmöglich geworden 
ist. Der Verf. scheint seine besondern Gründe gehabt 
zu haben, sich bei dieser Gelegenheit in den Mantel 
einer schwer zu ergründenden Darstellung zu hüllen. 
Das Leben A, Giacomini’s ist eine treffliche Arbeit, die 
grossen historischen Gehalt hat. Pitti hatte hier einen 
ausgezeichneten Vorgänger, mit dem er nicht geneigt 
war, sich in einen Wettstreit einzulassen. Seine Dar
stellung verhält sich zu dem bekannten Werke von 
Jacopo Nardi wie eine kurze biqgraphiche Notiz zu 
einer umfassendem Geschichte.

Bernburg. G. F. Gunther,

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. Ä. Brockliaus in Leipzig,
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ALLbEBEIVE LITERATUR-ZEITUNG.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Die durch Otto’s Tod erledigte Professur der Anatomie 

und die Direction des anatomischen Theaters bei der Univer
sität zu Breslau ist dem Prof. Dr. Barkow übertragen worden.

Dr. Karl Bertheau ist zum Director an der Realschule 
des Johanneums in Hamburg gewählt worden.

Dem ausserordentlichen Professor zu Würzburg Dr. Breiten
bach ist eine ordentliche Professur der Rechtsphilosophie und 
Rechtsencyklopädie an dortiger Universität übertragen worden.

Die philosophische Facültät der Universität zu Giessen hat 
dem Prediger an der deutsch-lutherischen St.-Georgenkirche in 
London Ludw. Cappel die philosophische Doctorwürde verliehen.

Der Domdechant v. Diepenbrock in Regensburg hat nach frü
herer Ablehnung dennoch das Amt eines Fürstbischofs in Breslau 
übernommen.

Der Hofprediger und Vicariatsrath Jos. Dittrich zu Dresden 
ist zum Decan des Domstifts in Bautzen erwählt und ihm der 
königl. sächsische Civilverdienstorden verliehen worden.

Der Vorstand der Hofbibliothek in Karlsruhe Prof. Döll 
hat den Charakter eines Hofraths erhalten.

Consistorialrath Dr. Theod. Aug. Gabler in Baireuth ist 
zum Oberconsistorialrath nach München berufen worden.

Der Domcapitular und Professor Dr. J. Bapt. Hirscher zu 
Freiburg ist zum Geheimrathe zweiter Klasse ernannt worden.

Der Professor der Physik und Mathematik am Lyceum 
in Manheim K. Holtzmann ist grossherzoglicher Hüttenverwalter 
in Albbriick geworden.

Der Professor an der Universität zu Gröningen T. W. J. 
Jaynboll hat die ordentliche Professur der orientalischen Sprachen 
an der Universität zu Leyden erhalten.

Die Universität zu Halle hat dem Oberlandesgerichtsrath 
Koch in Neisse das Diplom eines Doctors der Rechte verliehen.

Der Rector des Gymnasium zu Ebingen Lipp ist zum 
Stadtpfarrer und Decan daselbst mit dem Titel eines Kirchen
raths befördert worden.

Der Bibliothekar an der Bibliothek Sainte - Genevieve in 
Paris Moreau ist an die Mazarin’sche Bibliothek versetzt und 
dessen Stelle dem Unterbibhothekar Tastu verliehen worden.

Seminardirector Nepilly in Posen ist zum Regierungs - und 
Schulrath bei der Regierung in Bromberg ernannt worden.

Oberconsistorialrath Dr. V. Niethammer in München ist mit 
Entbindung von seinen Amtsgeschäften zum Geheimrath ernannt 
worden.

Der Professor an der Universität in Basel Dr. Planck und 
der ausserordentliche Professor Dr. Pütter in Greifswald sind zu 
ordentlichen Professoren der juristischen Facültät in Greifswald 
ernannt worden.

Der Wiedereintritt des Domherrn Dr. Ritter zu Breslau 
in die katholisch-theologische Facültät äls ordentlicher Professor 
für das Fach der Kirchengesc'hichte ist höchsten Orts bestätigt 
worden.

Dem Privatdocent Dr. Adolf Schmidt in Berlin ist eine 
ausserordentliche Professur in der philosophischen Facültät der 
dasigen Universität verliehen worden.

Der Privatdocent Dr. K. V. Stoy in Jena ist zum ausser
ordentlichen Professor in der philosophischen Facültät ernannt 
worden.

Der Appellationsrath Dr. Georg Treitschke in Dresden 
ist zum Ministerialrathe im Justizministerium ernannt, der 
Appellationsrath Christoph v. Reitzenstein in Budissin an das 
Appellationsgericht versetzt, und dem ersten Rathe im Appel
lationsgericht zu Dresden Hof- und Justizrath Dr. Ferdinand 
Zschinsky der Charakter eines Vicepräsidenten ertheilt worden.

Dem Priester des regulirten Domhermstifts zu Kloster
neuburg H. Zeibig ist die Lehrstelle der Religionswissenschaft 
und Pädagogik an der Universität zu Olmütz übertragen worden.

S. 225 ist zu lesen Prorector Kapp in Soest.
Orden. I>as Ritterkreuz des schwedischen Nordstern

ordens erhielt Kammerherr Leop. t). Buch; das Ritterkreuz des 
niederländischen Löwenordens Geh. Medicinalrath und Prof. Dr. 
Lichtenstein in Berlin; das Comthurkreuz des päpstlichen Gregor- 
ordens Geh. Hofrath und Prof. Dr. Rosshirt in Heidelberg.

Nekrolog.
Am 19. Febr. starb auf seinem Landsitze Northrepps ih 

der Grafschaft Norfolk Baronet Thomas Fowell Buxton , geb. 
am 1. April 1786. Er erwarb sich um das Gefärignisswesen 
grosse Verdienste und stiftete die Prison-Discipline Society. 
Auch wirkte er rastlos durch Wort und Schrift für die Eman" 
cipation der Neger. Er schrieb: An enquiry whether criine ahd 
misery are produced or prevented by our system of prisor1'^^“ 
pline; The Slave trade and its remedy (1839^ deutsch übersetzt 
von G. Julius, 1841).

Am 20. Febr. zu Utrecht der als Naturforscber bekannte 
Prof. Schröder im 70. Jahre.

Am 22. Febr. zu Stuttgart Dr. Ludw. Fr* Griesinger, Rechts- 
consulent, geb. daselbst am 2. Jan. Seine Schriften:
Von der Verbindlichkeit der Verträge (1793); Commentar über 
das würtembergische Landrecht (lOBde., 1793—1809); Ge
schichte und Theorie der Suität (1 Q7) • De servitute luminum, 
et ne luminibus officiatur (1^19); übet die Justizorganisationen 

der neuern Zeit (1820).
Am 22. Febr. zu Augsburg Dr. pjL j. Kolb, praktischer 

Arzt, geb. in Grosskötz in Baiern 1775, Verfasser der Schrift: 
Über die medicamentale Anwendung der Salzsäure (1807).
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Am 22. Febr. zu Marburg der pensionirte Consistorialrath 

und Professor der Theologie Dr. Moritz Joh. Heinr. Beckhaus, 
geb. zu Düsseldorf am 3. April 1768. Früher seit 1^88 Wochen
prediger in Mühlheim a. d. Ruhr, seit 1789 reformirter Pre
diger zu Gladbach, seit 1815 ordentlicher Professor der Theo
logie in Marburg. Er gab heraus äusser Übersetzungen und 
kleinen Abhandlungen: (anonym) Geschichte der Menschheit und 
Religion (1793); Über die Echtheit der sogenannten Tauffor- 
mel (1794); Über die Integrität der prophetischen Schriften 
des alten Bundes (1796); Sammlung einiger öffentlichen Vor
träge (1798); Bemerkungen über den Gebrauch der apokry- 
phischen Bücher des A. T. zur Erklärung der neutestamentlichen 
Schreibart (1808); De dictione tropica Novi Test. (1819, 1822).

Am 25. Febr. zu Karlsruhe Archivrath Dr. K. Georg Dümge, 
früher ausserordentlicher Professor in Heidelberg, geb. zu Heidel
berg am 23. Mai 1772. Seine Schriften: Geographiae et.hi- 
storiae ducatus M. Badensis primae lineae (1810); Geschichte 
der grossherzoglich badischen Lande (1812); Symbolik germa
nischer Völker in einigen Rechtsgewohnheiten (1812); Guntheri 
poetae Ligurinus (1812); Allgemeines diplomatisches Archiv für 
die neueste Zeitgeschichte (1814); Regesta Badensia (1836).

Am 10. März zu Lübeck der imObergericht präsidirende 
Bürgermeister Dr. Kindler, geb. am 28. Aug. 1762.

Am 13. März zu Paris G. J. Etienne, Pair und Akade
miker, im 67. Jahre. Zuerst Redacteur einer Zeitung und 
dramatischer Schriftsteller, ward er 1810 Censor und Beauf- 
sichtiger des Zeitungswesen, 1813 Präsident der Akademie, 
welche Stelle er bei der zweiten Restauration verlor. Er war 
einer der Hauptredacteure des Constitutionnel. Die Zahl seiner 
dramatischen Werke ist gross.

Am 14. März in Lüneburg Oberamtmann Dr. Ant. Christ. 
Wedekind, geb. zu Visselhörede im Herzogthum Verden am 
14. Mai 1763. Aus der nicht geringen Zahl seiner Schriften 
heben wir hervor: Beiträge zur hannöverischen Dramaturgie 
(1789); Denkwürdigkeiten der neuesten Geschichte (1808); 
Handbuch der alten Geschichte (1810); Chronologisches Hand 
buch der Welt- und Völkergeschichte (4. Aufl., 1816); Manuel 
chronologique de l’histoire generale (1814); Die Eingänge der 
Messen (1815); Noten zu einigen Geschichtschreibern des deut
schen Mittelalters (1821 — 33); Handbuch der Welt- und Völ
kergeschichte (2. Aufl.} 1824). Noch in den letzten Tagen 
des Lebens beschäftigte ihn der Druck einer Abhandlung über 
Geschichtsforschung nach dem Wortklange. Er war der Ur
heber der Preisfrage über das Chronicon Corbeiense, und hat 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 8000 Thlr. Gold 
vermacht und die Zinsen des Capitals zu historischen Preisen 

bestimmt
Am 17. März Dr. Friedr. Strass, emeritirter Director des 

Gymnasium in Erfurt und Professor, geb. zu Grüneberg in der 
Neumark am 10. März 1766. Er war vom J. 1791 Professor 
am Cadettencorps in Berlin, von 1803 Director des Pädago
gium in Kloster Bergen, von 1812 Director des Gymnasium 
in Nordhausen, von 1820 Director des Gymnasium zu Erfurt. 
Von ihm: Deninds Geschichte Piemonts a. d. Ital. übersetzt 
(1800); Geschichte, der Deutschen (1802); Der Strom der Zeiten 
(3. Aufl., 1828); Überblick der Weltgeschichte (180.3); Bei
träge zur Geschichte der technischen Cultur (1813); Über das 
Turnwesen (1829); Handbuch der Weltgeschichte (2 Bde., 
1830); Programme.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Ätti dell’ J. e R. accademia Aretina di scienze, lettere ed 

arti. Vol. I. Arezzo, 1843. Inhalt der prosaischen Abthei- 
lung: A. Fabroni, Ricerche chimiche sopra le miniature di 
un antico manuscritto. Fil. Vagnoni, Del Duomo di Arezzo. 
A. Fabroni, Elogio storico del cav. Angel-Lorenzo de’Giudici. 
Gaet. Paluzzi, Notizie biografiche del Prof. Pietro Ermini. 
A. Fabroni, Delle monete di Arezzo. Franc. Maraghini, 
Considerazioni generali sullo studio della italiana favella. Carlo 
Manenti, Riflessioni sull’ insegnamento dell’ architettura.

Nouveaux Memoires de l’acade'mie royale des Sciences et helles 
lettres de Bruxelles. Tome XVII. Bruxelles, Hayez. 1844. 4. 
I. Sciences. G. Dandelin, Memoire sur quelques poinis de 
metaphysique geometrique. Martens, Memoire sur les composees 
de'colorants, formes par le chlore avec les oxydes alcalins. J. Pla
teau, Analyse des eaux minerales de Spa, faites sur les lieux 
pendant l’ete de l’annde 1830. LKickx, Recherches pour ser- 
vir ä la flore cryptogamique. van Beneden, Memoire sur les 
campanulaires de la cote d’Ostende considerees sous le rapport 
physiologique, embryologique et zoologique. Recherches sur l’em- 
bryogenie ^des tubulaires et l’histoire universelle des differents gen- 
res de cette famille qui habitent la cote d’Ostende. II. Lettres. 
E. G. Roulers, Memoires sur les magistrats romains de la 
Belgique. Notice sur une peinture ancienne decouverte a Nieu- 
port, et decrite par J. L. Kesteloot. Borgnet^ Etudes sur 
le regne de Charles le Simple. III. Ph enom e nes periodi-* 
ques et Observations regulieret de la meteoro lo gi& 
et de la physique de globe. A. Quetelet, Resum^des 
observations meteorologiques faites ä l’obsercatoire royal de Bru
xelles en 1843. Duprez, Observations meteorologiques, faites 
ä Gand en 1843. Observations sur la floraison etc., faites a 
l’observatoire r. de Bruxelles et dans differents lieux de la Bel
gique et de l’Europe. Observations zoologiques, faites en Bel
gique et en divers pays de VEurope. Observations ä epoques de- 
terminees: a) Observations magnetiques, faites d Bruxelles pen
dant l’annee 1843. b) Observations meteorologiques horaires, fai
tes au solstice d’ete et a l’equinoxe d’automne de 1843 , dans. 
42 principales stations d’Europe.

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft naturforschender Freunde inBerlin. 

Am 18. Febr. legte Geh. Medicinalrath Link Exemplare einiger 
nicht leicht zu unterscheidenden Wacholderarten (Juniperus') aus 
dem südlichen Europa vor: Juniperus Oxycedrus L., den man ge
wöhnlich für J.macrocarpa Sibth. hält; eine in Istrien wachsende 
noch nicht beschriebene Art, jetzt J.Biasoletti nach dem Finder 
benannt; J- Oxycedrus, welche einen neuen Namen J. rufescens 
erhalten musste. Ewald zeigte Ammonites splendens aus der1- 
Kreideformation vor und sprach über die Arten des Variirens 
und die Abweichung vom Symmetriegesetze, welche sich an 
derselben zeigen. Ferner legte er Turrilithen aus solchen Spe- 
cies vor, in denen sich, ganz abweichend von den Gasteropo- 
den, ebenso viele rechts und links gewundene Individuen fin
den. Leop. v. Buch legte ein ausgezeichnetes Exemplar von 
Cyaihocrinites geometricus vor. Unter Vorzeigung eines Exem
plars der Parivoa grandiflora Aubl. (Vaccapa der Eingeborenen 
des britischen Guiana), welches durch Rich. Schomburgk dem. 
königl, Herbarium zugekommen, wies Dr. Klotzsch nach, dass 
die von Rudge und Andern als Synonym hinzugezogene Di-
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morpha grandiflora Rudg. eine deutlich zu unterscheidende Art 
sei, welche sich durch zweipaarige Blätter, länglich zugespitzte 
Blättchen und kahlen sechseckigen Fruchtknoten unterscheide. 
Vorgelegt wurde von Rob. Schomburgk die Frucht von Ophiocarion, 
und Specimina des vegetabilischen Elfenbeins. Prof. Ehrenberg 
sprach über die von den Gebrüdern Schomburgk aus Guiana reich
lich eingesendeten und mitgebrachten mikroskopischen Organis
men, welche schon jetzt eine Summe von mehr als hundert Arten 
bilden. Dr. Troschel legte zwei neue Holothurien vor. Die 
eine gehört zur Gattung Anaperus (^4. labradoricus} und hat 
sieben grosse, drei kleine Fühler, die andere ist eine neue 
Gattung in der Nähe von Sporadipus Brandt, Orcula Barthii, 
mit zehn grossen und fünf kleinen alternirenden Fühlern. Beide 
hatte Dr. theol. Barth in Calw eingesendet; sie stammen aus 
Labrador. Geb. Medicinalrath Müller gab aus dem in Verbin
dung mit Dr. Troschel herauszugebenden Werke, „Horae ich- 
thyologicae,“ Kenntniss von einigen neuen Fischarten aus der 
Familie der Gymnoten. Die sogenannten Carapus gehören drei 
Gattungen an, Carapus M. T. mit einer Zahnreihe, Sternopygus 
M. T. mit hechelförmigen Zähnen, Rhamphichthys M. T. zahn
los. Die Sammlungen Rich. Schomburgk's enthalten auch einen 
neuen Sternarchus, ausgezeichnet durch die lange Schnauze, 
St. oxyrhynchus M- T. Geh. Medicinalrath Lichtenstein zeigte 
an, dass in Guiana neuerdings auch Exemplare von jungen 
Pinguinen (Artenoydes') gefunden worden sind, die plattgedruckt 
und abgedcrrt waren.

DeutscherVerein für Heilwissenschaft inBerlin. 
In der Februarsitzung trug Dr. Romberg einen Krankheitsfall 
vor, eine Entzündung grosser Arterienstämme, namentlich der 
Unterextremitäten, die den Schein einer Gehirn - und Rücken
marks-Paralyse hervorgerufen hatte; die spätere Obduction be
stätigte vollkommen die Richtigkeit der Diagnose, indem sie 
die Entzündung und Obliteratiop in denselben Gefässen nach
wies, welche als die erkrankten anerkannt worden waren. Be- 
merkenswerth war, dass keine von den gewöhnlichen Ursachen 
der Arterien-Entzündung in diesem Falle wirksam war. Prof. 
Gurlt berichtete über eine von Dr. Günsburg in Breslau ein
gesandte Schrift über die mikroskopischen Bestandtheile des 
Auswurfstoffs, woran Dr. Remack die Mittheilung seiner eigenen 
Beobachtungen knüpfte.

Bücherverbote.
In Baiern sind verboten: Die berliner Gewerbeausstellung, 

Genrebild von Adolf Brennglas (2 Bde., Leipzig, Hermann) 
Joh. Range, Offenes Sendschreiben an den Hrn. Wilhelm Ar
noldi, Bischof zu Trier. Kerkerpoesien, von Weitling (Ham
burg, Hoffmann und Campe. 1844). Leben und Wirken Dr. 
Martin Luther s im Lichte unserer Zeit. Ein Denkbuch für die 
ganze Christenheit, von E. F. Jäckel. Trier-Ronge-Schneide
mühl , von Prof. Hinrichs (Halle, Schwetschke. 1845). Der 
Papst und das Evangelium, von J. J. Maurette (Heibronn, Le
brecht. 1844). Rechtfertigung meines Abfalls, von Czerski 
(Bromberg, Levit. 1845).

In Preussen: Drei Dombausteine. Gedichte eines Rhein
länders (Christiania [Kiel, Bünsow]).

In Österreich: Borel, Madame Isabelle (Bruxelles, Hau
mann). Borri, Domenico Veneziano e Andrea del Castagno. 
Boudoir d’une coquette. Hoffmann v. Fallersleben, Deutsche 

Salonlieder. Jesuitenbüchlein (Leipzig, Ph. Reclam). Jul, Ru- 
bener. Drama in drei Akten (Belle-Vue). Lyser, Deutschland 
und Johannes Ronge. Prutz, Die politische Wochenstube (Zü
rich, Lit.-Compt.). Graf Szdpdry, Katechismus des Vital-Magne
tismus (Leipzig, O. Wigand). Vay, Daniel töl Eszmetoredek 
a’ Magyar Reformrol. (Lipcseben.)

Erga schedam werden zugelassen: Chownttz, Deutsche 
Wespen. Christern, Novellen und Skizzen. Elvenich, Acten- 
stücke zur geheimen Geschichte des Hermesianismus. Fr. Kölle, 
Einige Anliegen Deutschlands (2 Bde., Stuttgart, Hallberger). 
Der neue Pitaval, von Hitzig und W. Alexis (6. Bd., Leipzig, 
Brockhaus). Der heilige Rock und der Brief des Hrn. Ronge 
(Leipzig, Michelsen). Der heilige Rock und die andern 20 
heiligen ungenähten Röcke, von Gildemeister und v. Sybel (Düssel
dorf, Buddeus). Heiliges Rock-Album (Leipzig, Mayer und 
Wigand). Der ungenähte Rock oder König Orende'l. Gedicht 
des 12. Jahrh., übersetzt von Simrock (Stuttgart, Cotta). Der 
Sprachenkampf Österreichs, aus Biedermann’s Monatsschrift. 
Sternau, Moosrosen (Magdeburg, Falkenberg). Der Tempel
ritter, Roman (Leipzig, Hartmann). Welp, Wanderungen im 
Norden (3 Bde., Braunschweig, Vieweg). Wolff, Vertheidigung 
der Reformation, deren Einführung in Schlesien u. s. w. (Leipzig, 
Friedlein und Hirsch).

Die Inquisition hat durch Decret vom 22. Jan. für die 
ganze katholische Christenheit verboten: Apologia Catolica de 
las observaciones pacificas del Ilmo. Sr. Arzobisco de Palmyra 
Don Felix Umat sopra la potestad eclesiastica y sus relaciones 
con la civil. Doctrine religieuse et philosophique fondee sur la 
t^moignage de la conscience, pur Emile Hannolin. Port Royal, 
par C. A. Sainte- Beuve. De !Union de la philosophie avec 
la morale, par Bo zellt.

Literarische Nachrichten.
Ambrogio Caraba, Inspector der Alterthümer der Provinz 

Molise, hat dem Director des Museo Borbonico in Neapel einen 
Bericht über die Reste einer in Pietrabbondante entdeckten alten 
Cyklopenmauer erstattet. Die Mauer besteht aus polygonen 
Massen von festem Kalkstein, ohne Kittverbindung. Auch Wasser
rohren und Reste von Säulen hat man gefunden. Hier, ver- 
muthet der Berichterstatter, hat die samnitische Stadt Aquilonia 
(Liv. 10, 39) gestanden. Zwei oscische Inschriften enthalten 
die Namen Decius Posthumius und Statius Lucii filius Clarius; 
wie man schon früher eine oscische Inschrift mit dem Namen 
Gneus Sollius gefunden hatte, über die Guarini und Jannelli 
berichtet haben.

Von der unter der Aufsicht der Akademie der Inschriften 
in Paris erscheinenden Sammlung: Historiens des croisades, ist 
nun der erste Band in zwei Abtheilungen vollendet. Die Bear
beiter sind Graf Beugnot, Le Bas und Langlais. Die Vorrede 
ertheilt Rechenschaft über das bei der Herausgabe an genommene 
Verfahren. Es folgt eine Karte des Kriegstheaters der Kreuz
züge nebst Erläuterungen von J- ^a^übs. Dann der latei
nische Text des Wilhelm von Cyrus mit beigegebener franzö
sischer Übersetzung. Zum Schlüsse die Verzeichnisse der Erz- 
bisthiimer und Bisthümer der antiochischen Kirchenprovinz, die 
Varianten einer in Montpellier befindlichen Handschrift und ein

• Sachregister.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. JBrockllftllS in



332

Intelligenz blatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

Sn meinem Verlage erfdjeint:

Allgemeine Irreleitung.
<^erauögegeben von Dr.

Satyrgang 1845. 104 9?rn. ®r. 4. 5 £tylr. 10 SRgr.
unb literatifdfies Stecht finb bie gewichtigen 

Sntereffen, beren SSe'rtretung, Entwickelung unb Sluöbilbung fiel) biefe 
Seitfchrift ju ihrer Aufgabe gemacht hat.

eS=* Beftettungen werben Bet allen SJu^tyanblunaen, ^oft= 
Ämtern unb^ifunggerpebitiotten angenommen, wo auch bie erften 
Hummern be$ SatytgangS 1845 gratis ju erhalten ftnb.

ßetygigr iw Slpril 1845. /. 21* Uracktyaue.
Sn Äatl detülb’ö Skrlagöbucbhanblung in SBten ift erfetyienen 

unb in allen SSu^tyanblungen ju Baben:

^atyrbüctyer
b e r

^unbertactyter S5anb.
1844. Dctober, SRovember, ^ecember.

^ntyalt be$ tyunberfaditen Slanbcö.
^rt. I. Fragmenta Historicorum Graecorum — Hecataei, Antiochi 

Philisti, Timaei Ephori, Theopompi, Phylarchi, Clitodemi, Phanodemi, 
Androtionis, Demonis, Philochori, Istri — ediderunt Car. et Theod. 
Mulleri. Parisüs 1841. (^weiter Tlrtifcl, Schluß.) — Urt. II. Oefcpichte 
bc§ großen beutfeßen Äriegeö, vom Tobe ©uftav Tlbolfö an mit befonberer 
{Rüctficht auf grantreich, verfaßt von Sartßolb. 3roei Tl)eile. Stutt; 
gart 1842 unb 1843. (Schluß.) — Irt III. Die SKagparifche Sprache unb 
bie etpmologifche Sprachvergleichung. SSon $. 6. Älemm. $>reöburg unb 
speftfy 1843. — Tlrt. IV. Historical sketches of statesmen who tiourished 
in the time of George III; to which is added remarks on party. and an 
appendix; first series, by Henry Lord Brougham. London 1839. 3mei 
Steile« ITrt. v. ©efdjiihte ber bilbenben fünfte, von Jtarl Schnaafe. 
Düffelborf 1843. SnoH Steile. (Schluß.) — Tlrt. VI. Seitroarte beö ©ebeteö 
in flehen Tageszeiten. ©in ©ebetbuch arabifch unb beutfeh perauögegeben von 
jammer«^urgftali. gg[en 1344. __ ^rt.VII. ®efchid)te beö Jfaufeö 
^ab&burg, von bem dürften gichnoroöh. Grfter bis achter 
Sheil. ®Sien .; . t4!1 ~~ ^rt. VIII. PJtaria SKagbalena. Gin bürgers 
liehet Trauerfptel in bret ^cten. «rtcbfl einem Vorworte, betreffenb baö 
Serbältniß ber bramatifchen Jtunft zur 3^. $$on ^rjevr. Hebbel- £am; 
bürg 1844. — , a Antigone, griechifch unb beutfchi
berauögegeben von llugun -ooerp SRcbft zwei 2lbpanblungen über biefe 
Tragöbie im®anjen unb über einzelne Steilen berjelben. Berlin 1843. — 
x. Die ßuftfpiele beö 2(rtftoppane 5. Ueberfe^t unb erläutert von hi ovo; 
n^muö Füller. Grfter IBonb. Leipzig 1043.

Inhalt beö ‘ 9lr. CVila.
Unterfmbungen über bie freien SBalfer in ©raubünben unb 

sßorarlberg. «mit einigen biefe Eebiete betreffenben hiftorifchen Grläu- 
terungen- ®on 3ofeph »ergmann. (SW-) —3ur ©efchichte ber 
dürften von ßggenberg. — Epigraphik ®on 6uM 3- ®- 
Seibl. (^ortfepung.) - ßonverfationöSepifon für bilbenbe Äunft. $lluftrirt 
mit über 3000 holzfchnitten. Leipzig 1843. — ®aunf Älofterö St- 
©allen vom Saßre s20- 3m gaefimile Berauögegeben unb erläutert von 
$erb. Äeller. Zürich 1844. — £Regifter.

Sn meinem «Berlage ftnb foeben erfdjtenen unb burdp alle SBuetytyanb* 
lüngen beö 3n= unb Xuölanbeö ju besiegen:

ober Einleitung bie ©d^rift außjulegen für ßetyrer be$ ESolfeö 
in (Spulen unb Äirctyen. SBon M. Una er, Rafter

ju ©runfläbtel. ®r. 8. ©rofety. 1% £tylr.

Ucbungcn im Ucberfe^cn
au$ bem Deutfdjen unb Sateinifetyen in baö ®riectyifdtye. gür 
obere ©pmnafiaiflafTcn tycrauugegeben von
^rorector be$®pmnafium jußroicfau. ®r. 8. SSrofcty. y25ttylr.

im SRärj 1845.
BcrnK TaucWUs yiw.

£urdj alle SSudjpanblungen unb spoftdmter ift ju belieben:ISIS, ©ken. 1845. BweiteS 
unb britteö £eft einem fünfer. (Sfr. 4. 
$frei§ beö $a^r$an$ö von 12 heften mit 
Tupfern 8 Stylt.
Der unb ben SBiättern für Itterattfehe Unterhaltung 

gemctnfcpaftlicb ein
Ätferartfe^er ^Cnseiger, 

unb wirb barin ber Siaum einer gefpaltenen Seile mit 2% 9tgr. berechnet, 
^efonbere ECnjeigen :e. werben ber ^ft« für 1 3Wr. 15 gtge’ 
beigelegt.

Airipjtg, im Xprit 1845. ^l. Ufrocktyauö.

Sn ber S3erlag6bud?B<mblung von ®VOQ& in Äarlörube
ift foeben erf^ienen bie jweite fehr verbefferte Tfuflage von 

Ciceronis, ME. T., Epistolae selectae. Würben 
(©ctyulgebrau^ bearbeitet, mit tyijlorifctyen Ginleitungen unb 
erflärenben Elnmerfungen verfetyen von «R. tüpfle. 
®r. 8. 2 gl. 15 Är. = 1 Stylr. Th 9?gr. = 1 £tyir. 6 g®r.

ÖbigeS SBerf tyat fogleich bei feinem erften Srfctyeinen große Sheils 
na1jme in vielen Sehranftalten Dcutfdjianbö gefunben. Die vicljährige 
SetanntfÄaft beö hm. SSerfafTerS mit ben Seburfniffen ber gelehrten 
Sdjule wußte in bemfelben e,ne 2Cuöwatyl ber ^Briefe
felbft. theilö burd) bie vorangefcpiate allgemeine Einleitung ein lebenbigeö 
SBilb von Eicero unb feiner Seit ju geben, unb burcty bie hiftorifdplitera= 
rifeben STadbweifungen über fo viele oer größten Seitgenoffen ßicero’ö ben 
Snbalt ber SBriefe felbft boppelt anjiehenb ju mattyen.

Diefe SigcntbümlicBreiten beö SBucfjeö ftnb audj in ber neuen 2tuf« 
läge feftgebalten worben, Waprenb im Einzelnen fowol in gefefjidjtlidBer 
^Beziehung ™ fpracplicper burd) ben fortlaufenben Eommentar viele 
SSerbefferurgen emgetreten ftnb, burcty welche baö SBert ebenfo fehr alö 
von ©eiten feiner Gorrcctheit unb äußern Xuöftattung unfere Empfehlung 
biefer neuen zluflage rechtfertigen wirb.

Sn meinem ^Berlage ift erfetyienen unb bureb aßc SSuchhanblungen 
ju erhalten:

etwaS über Stuf lanb
in Sfrjietyung auf Guftine unb beffen SöiberUger. 

Sr. 12. @ety- 20 ^gr.
^efrjig, itn idpril 1845-

JI*



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. 84. 8. April 1845.

Philosophie.
Standpunkt der Psychologie in der Gegenwart.

Mit Beziehung auf:
Grundlinien einer organischen Wissenschaft der mensch

lichen Seele. Von Dr. F. Vorländer. Berlin, Enslin’sche 
Buchh. 1841. Gr. 8. 2 Thlr. 10 Ngr.

Kein Zweig der Philosophie ist in neuerer Zeit von 
Engländern, Franzosen und Deutschen mit mehr Liebe 
und Fleiss gepflegt worden, als die Psychologie; die 
höhere Geltung des Individuums, welche den Alten 
fremd war, hat wesentlichen Antheil an dieser Vorliebe. 
Dessenungeachtet scheint man kaum noch dazu gekom
men zu sein, über den Umfang, die methodische Be
handlung und die Stellung dieser Disciplin zum Ge- 
sammtsystem der Philosophie gewisse tiefgreifende 
Grundfragen zu erheben, auf deren Beantwortung 
gleichwol die wissenschaftliche Berechtigung der Psy
chologie in ihrer gegenwärtigen Gestalt beruht und eine 
kritische Beurtheilung der verschiedenen, einander zum 
Theil entgegenlaufenden neuern Erscheinungen auf die
sem Gebiet sich stützen muss.

So lange die Psychologieen nur ein nach formal
logischen Regeln geordnetes, in coordinirte Fächer ab- 
gctheiltes Material von Thatsachen waren, konnten 
wohl Differenzen über die Richtigkeit dieser und jener 
Beobachtung und Erklärung im Einzelnen entstehen; 
aber nachdem der wissenschaftliche Geist in den In
halt selbst einzudringen und angefangen hatte, das 
Einzelne aus dem Ganzen, die mannichfaltigen Erschei
nungen aus dem Wesen und Zweck zu begreifen, diese 
Wissenschaft aus dem Aggregatzustande zu einer or
ganischen Gliederung, die coordinirte Fachordnung ih
res Inhalts zu einer successiv - periodischen Entwicke
lungsgeschichte der Seele umzugestalten, und diese 
Evolution selbst wieder aus Principien begreifen zu 
wollen: da musste sich alsbald zeigen, dass dieses ein- 
dringende wissenschaftliche Lebenselement selbst kein 
anderes war, als das der verschiedenen philosophischen 
Systeme, welches ebenso viele Gestaltungen der Psy
chologie hervorgerufen hat,, als es Systeme oder me
taphysische Grundrichtungen der Philosophie selbst 
gibt; die Herbart’sche, Schelling’sche, Hegel’sche Schule, 
jede hat jetzt ihre Psychologie; dazu gesellen sich 
®och namhafte Werke vom Kant’schen Standpunkte 

welcher hier, wo der Dualismus des Apriorischen 

und Empirischen waltet, noch am längsten sein Recht 
behaupten zu können scheint; endlich stellt auch Schleier- 
macher’s Weltansicht, w7ie sich zeigen wird, hier ihren 
Vertreter; und wenn sich nun unter allen diesen wis
senschaftlich Gerüsteten irgend ein Streit von Belang 
erhebt, so muss er zugleich den Principien, den philo
sophischen Systemen selbst gelten , wie denn auch 
wirklich in neuester Zeit, namentlich durch Exner’s 
Streitschriften, endlich auch die bisher so friedsame 
Psychologie zu einem ernsten Kampf auf den Plan 
gefordert w7orden ist.

Sowie es in Bezug auf die Logik ein Streitpunkt 
war, der seit den Peripatetikern und Stoikern bis auf 
unsere Zeit niemals völlig zur Entscheidung gekommen 
ist, ob dieselbe ein Theil des Systems oder nur ein 
Organon des Philosophirens sei, während doch Jeder
mann sie zur Philosophie zählte; ebenso möchte es 
jetzt auch mit der Psychologie stehen; denn auch wenn 
man darüber einverstanden w7äre, dass es eine philoso
phische Grundwissenschaft — Metaphysik, speculative 
Logik, NVissenschaftsIehre, oder wie man sie sonst 
nennen möge — gibt, zu welcher sich die besondern 
philosophischen Disciplinen als abgeleitete, angewandte 
oder auch sogenannte Real - Philosophie verhalten, so 
ist man doch auch unter dieser Voraussetzung in Bezug 
auf die Stellung, Grenzen und Bedeutung der Psycho
logie keineswegs einverstanden. Aber man ist es auch 
nicht in Betreff eben dieser Voraussetzung, sondern 
Viele betrachten die Psychologie selbst vielmehr als 
die Grundlage der Philosophie und als das Fundament 
des Systems, namentlich sofern jene in der neuesten 
Zeit eine phänomenologisch-wissenschaftliche Form imd 
damit den Namen einer s,Erkenntnisstheorieie erhalten 
hat, die in ihrer jetzigen Gestalt mit Recht eine neue, 
moderne Wissenschaft genannt worden ist? z:. von 
Leopold Schmid in Giessen in der Schrift-' Uoe? die 
menschliche Erketmtniss (Münster, 1844). Auf eine 
solche beruft und stützt man sich jetzt von vielen Sei
ten her, wenn es gilt, die letzten Gründe der Erkennt- 
niss aufzudecken, anstatt dass man sonst in abgeleite
ten Disciplinen auf die Metaphysik sich zu beziehen 
oder daher „Lemmata zu machen pflegte. Was man 
unter dieser Erkenntnisstheorie verstehe, zeigen bereits 
mehre ausgeführte NVerke, namentlich der erste Theil 
von J. H. °Fichte’s System der Philosophie, welches 
den Titel führt: Dm? Erkennen als Seibsterkennen (Hei
delberg, 1833) wovon eine neue Bearbeitung verheissen 
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ist. Ebendahin gehört auch Gabler’s Kritik des Be
wusstseins, die zugleich als Propädeutik und als erster 
Theil des Systems der theoretischen Philosophie schon 
1827 erschien. Kann dieses beides: Propädeutik und 
Theil des Systems, wohl einerlei sein?

Pies fuhrt uns zurück auf den eigentlichen Urhe
ber dieser Erscheinung, auf Hegel in seiner Phänome
nologie, die hierin ohne Zweifel tonangebend gewesen 
ist. Sie sollte hach dem ersten Entwürfe Hegel’s be
kanntlich den ersten Theil des Systems bilden, wurde 
aber später zu einer Propädeutik degradirt und erhielt 
so wie sie war, eine zweideutige Stellung ausserhalb 
des Systems, während ihr Inhalt an verschiedenen Stel
len des Systems verarbeitet wurde. Die Phänomeno
logie selbst geht von einem empirisch-psychologischen 
Anknüpfungspunkte aus, entwickelt methodisch den 
Fortschritt des menschlichen Geistes zum vernünftigen 
Denken und führt diese Entwickelung weiter fort über 
das ganze Gebiet des objectiven und absoluten Geistes, 
d. i. der Ethik, Religion und des absoluten Wissens 
öder der Philosophie selbst. Nimmt man dieses Ganze 
für Psychologie, so hat dieselbe nach oben hin keine 
objective Grenze, sondern zieht allen geistigen Inhalt 
in den Bereich des subjectiven menschlichen Geistes 
was dann allerdings nicht anders sein zu können scheint, 
wenn man annimmt, dass der absolute Geist als solcher, 
als actuelles Denken und Wissen, nur in der Mensch
heit seine Existenz habe. Aber auch wenn man diese 
objectiv pantheistische Ansicht nicht theilt, sondern 
vielmehr einer entgegengesetzten subjectivistischen hul
digt, zufolge welcher unser menschliches Denken und 
Wissen nur das unsrige, nicht Gottes Wissen von sich 
in uns zugleich ist, scheint ebensowenig eine objective 
Gr^nzbestimmung des psychologischen Materials gege
ben zu sein; denn warum sollten wir das ästhetische, 
ethische und religiöse Gefühl, und die logische und 
psychologische Entwickelung dieses Gefühls zum Den
ken und Wissen von der Psychologie ausschliessen, 
sei es nun, dass wir überhaupt "mit Kant behaupten, 
es gebe für uns nur ein subjectives Wissen, oder auch 
dass wir annehmen, unser Wissen und Sein sei ein 
Spiegel und Ebenbild des absoluten, göttlichen ? — 
Wenden wir uns dagegen zum System Hegel’s in seiner 
spätem ausgebildeten Gestalt, so ziehen sich die Gren
zen der Psychologie bestimmter und enger; sie steht 
dann als die .Lehre „vom subjectiven Geiste4, zwischen 
der Naturphilosophie einerseits und der Lei e vom 
„objectiven Geiste44 oder der Ethik (Rechtsphilosophie) 
andererseits. Innerhalb dieses Raumes gehört ihr aber 
nur die Entwickelung des endlichen bubjects in seiner 
real-empirischen Wirklichkeit, also nur soweit, als das 
Subject ein erfahrungsmässes und erfahrendes — an 
und für sich empirisches — Wesen ist and innerhalb 
dieses Elements seine vernünftig-menschliche Natur aus
bildet. Somit scheint die Psychologie nur in einer An

thropologie und einer Verstandessphäre bestehen, nur 
diese zur vollständigen Entwickelung bringen zu kön
nen, von der Entfaltung des speciell Pneumatischen 
aber abstehen, und dies der Ethik u. s. w. entweder 
schlechthin überlassen zu müssen, oder doch das Ver
nünftige nur soweit verfolgen zu dürfen, als es sich 
auch in jenen niedern Sphären schon als sinnliche Eu- 
dämonie des Individuums und naturalistische Religion 
darzustellen vermag. Obgleich nun dieser wissenschaft
liche Abschnitt unleugbar etwas Gewaltsames und Will
kürliches hat, so ergibt sich doch, soll einmal die Psy
chologie objectiv abgegrenzt werden, wenigstens aus 
der Hegel’schen Systematik keine andere Incision, und 
so hat unter den Bearbeitern der Psychologie von die
sem Standpunkt aus namentlich Rosenkranz das Recht 
der Consequenz für sich, wenn er die Psychologie bis 
zur Eudämonie des Subjects führt und nicht weiter. 
Die Schule ist sich indess in diesem Punkte nicht 
gleich geblieben: Michelet und zum Theil auch Erdmann, 
indem sie in die Lehre von der Freiheit eingehen, grei
fen schon hinüber in die Sphäre der Ethik, und Daub 
zieht in seiner „Anthropologie44 sogar auch das entfal
tete religiöse Bewusstsein herein. Auch diese haben 
ihres Meisters Autorität für sich, wenn sie sich auf 
die Phänomenologie berufen. Das factische Resultat 
aber ist, dass auq|i in der Hegel’schen Schule, wo zu
erst eine objective, sachliche Umfangsbestimmung ver
sucht wurde, eine solche weder bei dem Meister selbst, 
noch bei den Schülern zur Evidenz gebracht, sondern 
die Sache noch ebenso schwankend ist, wie bei den 
Psychologen ausserhalb dieser Schule. Nicht viel be
stimmter würde die Antwort lauten, wenn man nach 
einer begrifflich scharf bestimmten Unterscheidung der 
Psychologie von der Phänomenologie einerseits und 
dieser wieder von der Philosophie der Geschichte fra
gen wollte.

Etwas heller, doch keineswegs licht ist es im Be
treff der Methode der Psychologie. Sehen wir hier ab 
von der ganz eigenthümlichen Art und Weise Herbart’s, 
die anderweit ihre Beurtheilung in diesen Blättern ge
funden hat, so müssen wir auch hier wieder an Hegel’s 
Phänomenologie anknüpfen. Die hier herrschende Me
thode gilt insgemein für dieselbe, welche auch im Sy
stem waltet; und doch findet sich bei genauer Betrach
tung ein sehr bedeutender Unterschied. In der Phäno
menologie liegt überall und von vorn herein der Geist 
im Hintergründe, es ist das bereits ausgebildete, ja 
philosophische Denken und Wissen selbst, was aus 
seiner Höhe auf die niedern Stufen des schon zurück
gelegten Weges zurückblickt, und sich, ohne sich selbst 
zu verlieren und zu vergessen, abwechselnd in diese 
Regionen versenkt. Bei der niedrigsten Sphäre des 
sinnlichen Bewusstseins anfangend, vergleicht er die
sen Zustand mit sich selbst, und findet diesen, sowie 
nach der Reihe alle relativ niedrigen Zustände, sich 
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selbst, seinem wahren Wesen und Begriff noch unan
gemessen und widersprechend; dieser „Widerspruch“ 
(er drückt hier kein contradictorisches, sondern nur 
conträres Urtheil aus) treibt ihn dann successiv ans 
jeder Verfassung heraus, so lange bis er auf dem höch
sten Standpunkt bei sich selbst angelangt ist. Die Fe
derkraft des Fortschritts, sowie auch die immer neu 
zu erringenden hohem Elemente liegen hier im Geiste 
selbst, und dieser ist vom Anfang an das dem Process 
immanente, aber keineswegs blinde, auf den Gesichts
kreis jeder Stufe beschränkte Princip, sondern er ist 
an sich gleich anfänglich schon über alle hinaus. So 
ist es begreiflich, wie er als solcher andererseits gegen 
das empirische Element, das ihm überall Schranken 
anlegt, in Spannung geräth, und endlich „als das über 
alles siegreiche Subject“ obenauf gelangt. Wir bedie
nen uns geflissentlich dieses Ausdrucks Schelling’s, um 
auf die Verwandtschaft dessen, was dieser wollte, mit 
der frühem Hegel’schen Methode hinzudeuten. Diese 
phänomenologische Methode hatte also ihren guten 
Grund, sie war eigentlich die Methode des immanenten 
Zwecks, der Entelechie. Allein dieser Zweck war 
keineswegs ein unbewusster, blind-immanenter, kein 
nur zar« dvvaptv seiender, kein to ti tivat, sondern 
er war schon existentieller, bewusster Geist, zar tvtQ- 
yttav von Anfang an; denn ist das Wissen und Wol
len wirklich in irgend eine dieser Stufenkategorien ge
bannt und gezaubert, so kann cs auch nicht auf sei
nen Schultern über sich hinaus steigen. Mit alledem 
war nun aber den Anforderungen nicht genügt, welche die 
Philosophie als System (Metaphysik, absolute Philosophie) 
macht, wenn auch der Psychologie, welche ein solches 
schon voraussetzt, allerdings mit einer solchen Methode ge
nügt wird; das System dagegen verlangt, dass nichts un
mittelbar vorausgesetzt werde, weder der (fertige) Geist 
einerseits, noch das empirische, natürliche Element ander
seits, sowie sie dort in einer Wechselwirkung begriffen wa
ren, welche eben der phänomenologische, d. i. der em
pirische Entwickelungsprocess war, in dessen Verlauf 
der Geist immer mehr empirischen Stoff aufzehrte, um 
sich daran mit ideellen Bestimmungen zu erfüllen; wo
bei übrigens auch hier schon nicht zu verkennen ist, 
dass die Methode des Negirens dahin führte, nicht so- 
wol den Geist in und über dem realen Stoff sich in
nerlich erzeugen zu lassen, als vielmehr den Stoff selbst 
in das System der Gedankenbestimmungen zu verwan
deln und verschwinden zu lassen, denn es sollte nun 
einmal die Identität des Denkens und Seins das Re
sultat der Phänomenologie werden. — Genug, der letzte 
Rest des Empiristischen und Vorausgesetzten sollte 
verschwinden, es sollte ein rein objectives von Grund 
aus voraussetzungsloses Werden dargestellt werden. 
So entstand die „Logik“. Hier nun waren jene Ex
treme des Höchsten und Niedrigsten nicht mehr im 
Princip vorhanden, folglich auch keine Spannung; diese 

musste hineingebracht, und dazu die Methode der ab
soluten Negativität erfunden werden. Gegen diese 
specifisch Hegel’sche Gestalt der Methode ist es, dass 
sich die neuere Kritik polemisch aufgelehnt hat, denn 
sie hat nicht mehr, wie die Phänomenologie, das Höchste 
voraus, als immanenten Zweck, sondern will in völliger 
Vergessenheit des Ziels dennoch mittels eines Wider
spruchs, des Widerspruchs schlechthin und an sich 
selbst ohne ein Widersprechendes, das Höchste aus 
dem Niedrigsten, die Göttin der Weisheit aus dem trü
ben Ungrunde des Nichts auftauchen lassen; und eben 
darum musste diesem Nichtseienden, dem Ansich, eine 
„logische Natur“ vorausgegeben werden, die sich ge
nau so, wie jenes aristotelische ro vl wat verhält, 
ein Reich der Schatten, ein nicht seiendes Sein, kurz 
ein potentiä Sein, welches denken zu können als die Weihe 
der Speculation gepriesen wird, uns aber nur wieder in 
das alte aristotelisch-scholastische Gleis führen kann.

Wir mussten dies recapituliren, um zu zeigen, dass 
die negativ-dialektische Methode ursprünglich eine dua- 
listisch-pychologische ist, auf diesem Gebiet ihre Be
rechtigung und Bedeutung hat, aber übergetragen auf 
die Metaphysik oder erhoben zur absoluten Methode, 
widersprechend und nihilistisch wird. Letzteres haben 
wir hier nicht weiter zu verfolgen, nur das Erstere, 
ihre Berechtigung innerhalb des Gebiets des Endlichen, 
also der Gegensätze, in welchen sich auch die Psychologie 
bewegt, ist kurz ins Licht zu setzen, und hier können 
wir uns zugleich auf die „Grundlinien“ Vorländer’» 
beziehen, welcher diesen Punkt richtig erkannt hat und 
bei mehren Gelegenheiten, am ausführlichsten im ersten 
allgemeinen Theil auseinandersetzt. In dem Bildungs
gänge des endlichen Individuums findet allerdings ein 
Fortschreiten von niedern zu höhern Stufen statt; aber 
diese Potenzirung geht nicht allein vom einzelnen Sub- 
ject aus, sondern ist nur aus dem Ganzen, dem Ge- 
sammtleben zu begreifen, in welches das Einzelwesen 
als integrirender Bestandteil und selbst als Coefficiept 
eingeschlossen ist. Die geistige Nahrung kommt ihm, 
wie die leibliche von aussen her, fliesst ihm aus der 
Totalität zu. Dies ist die richtige Deutung des yQaiqm- 
Ttiov, womit Aristoteles, oft misverstanden, die mensch- 
liehe Seele vergleicht. Das Subject kann hier mit 
Recht als Dynamis, Anlage, Vermögen, als passiver 
vovg angesehen werden, welcher der SoJicitationen und 
bestimmenden Reize durch Anderes bedarf, obgleich 
keine Kraft- und Wesentheile von aussen seinem We
sen eingepflanzt und zugesetzt werden.. Andererseits 
aber sind auch diese Agenden keine unwirklichen, selbst 
nur zaru seienden, sondern acht, vorhandene
und wirksame, sodass der Widerspruch wegfällt, wel
cher in der scholastischen X ermögentheorie liegt, ohne 
dass doch mit diesem XVegfall alles Weiden wegfiele 
und nur ein allgemeines starres Coexistentialsystem 
übrig bliebe. Die Methode setzt also hiei das Höhere, 
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Fertige, Vollendete in der Natur und Menschenwelt 
selbst voraus, in letzterer namentlich eine vorhandene, 
traditionelle Bildung, in welche das werdende Indivi
duum sich eingetaucht findet, sobald es in die Welt ein
tritt, und die es sich selbstthätig anzueignen hat. So
mit ist die Potenztheorie nicht schlechthin verworfen, 
sondern nur von ihrer absoluten Ausschliesslichkeit 
abgesetzt, zu einer Theorie des Werdens der Endlich
keit degradirt, sodass das „dem Vermögen nach Sein“ 
nur zur einen subjectiven Seite gemacht wird, welcher 
objectiv ein anderes Princip mitwirkend entgegentritt. 
Dies ist ohne Zweifel die richtige Stellung, welche 
man dieser Theorie zu geben hat; man darf auch hier 
nicht das Kind mit dem Bade ausschiitten, denn würde 
das subjectiv Dynamische gänzlich eliminirt, so würde 
damit die Seele selbst zu einem Product der äusserli
chen Agentien gemacht und ein schlechthinniger De
terminismus verschuldet werden. Diesen zu vermeiden 
liegt nun der von diesen Principien aus richtig fort
schreitenden Methode ob, bei welcher es ein Haupter
forderniss ist, dass die einzelnen Bildungsstufen sich 
begrifflich von einander abheben, dergestalt, dass mög
licherweise das Individuum auf jeder derselben verhar
ren kann, und ohne höhere Veranlassung auch wirklich 
verharrt, gleichwie geschichtlich die Völker Jahrtau
sende in ihrem eigenen Wesen ohne Widerspruch in 
sich verkehrt und gelebt haben, ohne dass man sagen 
könnte, weder dass sie nothwendig, vermöge einer in- 
nern Wesenschranke, nur für ein minderes Dasein ge
schaffen gewesen, noch dass andererseits eine Negati
vität in ihnen gelegen habe, die sie nothwendig über 
diese factische Bildungsstufe hätte hinaustreiben müs
sen. Dass nun für einen Fortschritt dieser Art weder 
die HegeTscbe Methode, noch die frühere scholastische, 
noch eine Alles mechanisch von aussen her bewirkende 
geeignet sein kann, hat, wie viele Andere, namentlich 
auch Hr. Vorländer gefühlt und bestimmt ausgespro
chen. Indessen vermissen wir hier zugleich doch auch 
ein eben so deutliches Bewusstsein darüber, dass es 
sich nur um die Methode innerhalb der Endlichkeit, 
um das historische Werden des Individuums handelte, 
und dass die richtige Methode der Psychologie darum 
noch eben so wenig die absolute Methode ist, als die 
Psychologie selbst oder auch die Erkenntnisstheorie 
das absolute System, <]jc philosophische Grundwissen
schaft, Metaphysik oder Wissenschaftslehre ist, von 
der man ebenso wie Aristoteles von der seinigen wird 
sagen müssen: aber ist «ZZro tmi zu ver
fahren“; denn die Übertragung jener Methode auf die
ses Gebiet kann keine andere Fo]ge haben, als die 
oben bezeichnete, welche wir geschichtlich bereits in 
den neuesten Consequenzen der Hegel’schen Logik vor 
uns sehen. Ohne hierauf weiter einzugehen, geben 
wir kürzlich nur dies zu bedenken, dass die oft erho
bene und jetzt wieder von Exner vertheidigte Rede, 
die Welt lasse sich nicht ohne empirische Bildung a 
priori, sozusagen mit verbundenen Augen, im reinen 
Denken construiren, alles Gewicht verliert, da von der 
empirischen Bildung des philosophirenden Subjects bei 
jenem Postulat gar nicht die Rede ist, folglich auch 
diese Bedingung gar nicht in Abrede gestellt wird;
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sondern nur dies wird gefordert, dass das System so 
beschaffen sei, dass es sich als Wahrheit selbst be
weise, in sich begründe und trage. Gleichwie Niemand 
auf den Einfall kommen wird, von dem Mathematiker 
zu verlangen, dass er die mathematische Wahrheit em
pirisch begründe oder nachweisc, wie er für seine Per
son zu seiner Einsicht gekommen; ebenso gleichgültig 
ist es, wie der Finder eines metaphysischen Systems 
dazu gelangt ist, wenn dieses sich durch sich selbst 
als Wahrheit bewährt und sich ebenso unabhängig von 
der ihr an und für sich zufälligen Auffindung und An
erkennung in einem menschlichen Bewusstsein als ewige 
Wahrheit darstellt, wie es für die Bewegungsgesetze 
der Himmelskörper gleichgültig ist, ob sie von einem 
Menschen erkannt werden und auf welchem Wege. 
Dies war die empirische Richtung Locke’s, das Indi
viduum nach seiner Lebensgeschichte auszufragen, und 
eben dies, eine Geschichte der Seele, wie Schubert sie 
genannt und vorzüglich Steffens sie dargestellt hat, ist 
auch die Psychologie.

Damit ist endlich auch der dritte allgemeine Frage
punkt schon berührt, nach der Bedeutung der Psycho
logie für das System der Philosophie, für welches jene 
eine begründende Stellung lange Zeit eingenommen hat 
und unter dem Namen einer Phänomenologie oder Er
kenntnisstheorie noch immer behaupten zu wollen scheint. 
Wir haben diesen Standpunkt als den frühem Hegel’
schen nachgewiesen und dessen Consequenzen zu zei
gen gesucht. Von dieser Seite aber wird man uns die 
bekannte Entgegnung wiederholen, dass man in einem 
Systeme, welches sich zum Kreis in sich selbst ab
schliesse, von jedem beliebigen Punkte anfangen könne 
und immer sich zum Ganzen hingetrieben finde, denn 
jeder Theil trage den andern, die Geistesphilosophie 
die Logik, diese die Naturphilosophie, diese wieder die 
des Geistes u. s. f., un<l so sei das System gerade so, 
wie wir fordern, ein sich selbst tragendes. Allein hierin 
eben liegt das Misverständniss; diese Theile tragen 
nicht, sie bedingen sich vielmehr einer den andern ge
genseitig dialektisch und setzen einander auf gleiche 
Weise voraus, dagegen oben eine Methode gefordert 
wurde, nach welcher das Sein des Niedern gedacht 
und gesetzt werden kann ohne das Höhere, dieses also 
nicht nothwendig aus jenem folgt und hervorgeht, die 
Menschheit nicht aus der Natur, die Gottheit nicht aus 
der Menschheit, was sich als ebenso unlogisch bewei
sen lässt, wie es in seinen Consequenzen heillos wird; 
der Grund aber des ganzen Missverständnisses liegt in 
dem Reste von Empirismus, von welchem sich diejeni
gen Systeme noch nicht völlig befreit haben, die sich ei
nen psychologischen Stützpunkt geben, auch wenn sie 
immerhin versichern, das Wahre finde sich zuletzt, und 
die anfänglich hypothetische Prämisse werde durch das 
Ende getragen. So wenig der historisch - empirische 
Vorgang und dessen oben von uns anerkannte Methode 
im Bereich der Endlichkeit, welche das Absolute in 
seinem Schoosse trägt, geleugnet und verschmäht wird, 
ebenso eifersüchtig muss doch das System der reinen 
Philosophie darüber wachen, dass ihm auf keine Weise 
versteckt oder offen ein empirisches Fundament unter
geschoben werde. (Ber Schluss folgt)_______
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(Schluss aus Nr. 84.)
VVenden wir uns nach dieser Beleuchtung der all
gemeinen Fragepunkte nun zu dem Kampfplatze der 
Gegenwart und zwar hier zuerst im Vorübergehen zu 
dem Rosenkranz-Exner’schen Streit, um dann zu sehen, 
ob und in wie weit Vorländer die Sache zur Entschei
dung gebracht hat. Exner stellt in seiner ersten 1842 
erschienenen Schrift über „die Psychologie der Hegel’- 
schen Schule“ gegen diese drei Klagepunkte auf, die 
er auch in seiner neuesten (1844) gegen Rosenkranz 
zu vertheidigen sucht: 1) das Aufnehmen der Begriffe 
von aussen , während man sie für selbsterzeugte aus
gibt; 2) die Willkür in Handhabung der als einzig rich
tig adoptirtcn Methode; 3) die Verunstaltung der Er
fahrungsbegriffe bis zur Unkenntlichkeit, und fällt zu
letzt das harte Urtheil: „Ein loses Spiel mit leeren Be
griffen , welches hier und da selbst zur Faselei wird, 
ist der durchgreifendste Charakterzug dieser Werke 
(aus Hegel’s Schule über Psychologie). In einer langen 
Reihe von kritischen Ausstellungen bemüht er sich zu 
zeigen, dass überall keine wahrhafte Beschreibung der 
psychologischen Zustände und keine befriedigende Er
klärung derselben nach ihren „Ursachen und Gesetzen“ 
von den Hegelianern gegeben werde. Die schlimmste 
Consequenz dieser Psychologien, die mit der Feststel
lung des Freiheitsbegriffs, als des Princips der Ethik, 
enden, ist die, dass „die Summe von Ansichten über 
Recht und Unrecht, welche sich zu irgend einer Zeit 
in der Uamilie, der bürgerlichen Gesellschaft, dem 
Staate, herausgebildet, der objectiv gültige Maasstab 
für das Handeln jedes Einzelnen in ihnen sei“. Was 
Exner hier zum Vorwurf macht, ist allerdings das Re
sultat nicht nur dei Hegel’schen Phänomenologie, son
dern bekannlich auch der Rechtsphilosophie in ihren be
rüchtigten letzten 20 Paragraphen ; aber dieser, der Ethik, 
kann und muss es zum Voiwuif gemacht werden, dass sie 
keinen absoluten Maasstab des an und für sich Rech
ten, Guten , Seinsollenden. aufstelle, und nicht das 
Recht an sich, sondern den Process des jedesmal Gelten 
den schlechthin in Geltung belasse, — nicht aber der 
Psychologie , welche nicht das Seinsollende, sondern 
das Seiende, das gewöhnliche Meinen und Wollen, lrr_ 
•thum und Wahrheit — Kurz die factischen Zustände zu 

schildern und zu erklären hat; was denn auch Rosen
kranz in seiner Vertheidigung (Psychologie, 2. Ausg. 
1841) hervorzuheben nicht unterlassen hat. Bei alle
dem ist jedoch nicht zu leugnen, dass in einem Sy
stem, welches das Höhere aus dem Niedern vermöge 
einer „genetischen“ Methode ableiten will, dergleichen 
Consequenzen auch in den Prämissen irgendwie ge
gründet sein müssen; und es wird auch in der Psycho
logie, um der Richtigkeit ihrer Darstellung an und für 
sich selbst wallen, darauf ankommen, dass das Abnorme, 
Kranke, Hemmende und Zurücksetzende in der Ent
wickelung des menschlichen Geistes nicht unter dem 
unbestimmten Namen einer „Negation“ mit den positi
ven Bedingungen und Mitteln zum Fortschritt auf eine 
Linie gestellt und verwechselt werde. Denn es kann 
nicht fehlen, dass mittels einer Methode, die zugleich 
genetisch entwickelnd sein und auch alle factisch vor- 
kommenden abnormen Zrstände in ihr System aufneh
men, an gehöriger Stelle unterbringen will, eine Mon
strosität von gesunden und kranken Gliedern anstatt 
eines in sich bedingten Organismus zu Stande gebracht 
wird, und das Abnorme, nicht sein Sollende, zuletzt 
aber immer der factische Zustand der Wirklichkeit, 
w’ie sie eben ist mit allen ihren Widersprüchen , als 
vor der Kritik der Vernunft ratihabirt hingestellt wird. 
In beiden Fällen ist eine solche Psychologie für Päda- 
gogie und überhaupt für ethische Zwecke gar nicht zu 
brauchen; und Exner klagt daher, dass die Hegel’sche 
unpraktisch sei, und man begreift, wie er sich zu der 
spöttischen Frage veranlasst finden konnte, ob denn 
alle Menschen, um sich vollständig zu entwickeln, jene 
Zustände der Leidenschaft, Seelenkrankheit, Clair- 
voyance u. s. w. durchgemacht haben müssten. Am 
allerverfänglichsten wird dies in dem neuerlich viel
besprochenen Punkte über die Entstehung > d. i. das 
ursprüngliche Erwachen des persönlichen Selbstbewusst
seins, für welches Hegel bekanntlich ein barbarisches 
Aneinandergerathen auf Mord und Todtschlag zur Be
dingung macht. Während dieser Process „des Herrn 
und Dieners“ Seiten der Schule als ein entzückendes 
Meisterstück gepriesen worden ist, haben alle Unbefan
genen fast einstimmig sich dagegen, empört; und mit 
Recht, denn das ganze Meisteistück ist unter ethischem 
Gesichtspunkte ebenso baibaiisch, wie es untei dem 
psychologischen unwahr und nichts weiter ist, als die 
alte bekannte Hypothese von Hobbes in neu aufgefrisch
tem dialektischen Gewand. Die Hegelsche Schule 
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sollte einmal auf hören, diesen famosen Passus zu be
wundern, und ihn vielmehr klüglich ignoriren. Freilich 
ist es andererseits auch verwunderlich, dass bei der 
allgemeinen Entrüstung gleichwol Niemand etwas An
deres an die Stelle jener völlig willkürlichen Fiction zu 
setzen gewusst hat, da es doch wol ziemlich nahe liegt, 
dem Faden der Natur folgend, die unmittelbare Vor
aussetzung derselben, die Geschleclitsltategorie, zur Ba
sis zu machen, und dem ursprünglichen Paar, welches 
sich wohl nicht so grausam begegnet sein wird, dann 
aber dem Leben im Schoosse der Familie jene vermit
telnde Rolle zu übertragen. Wir finden die Wurzel 
von allen diesen Misständen und Misverständnissen 
primitiv in jener Entlehnung der Methode der reinen 
Philosophie von der Empirie, ihrer Appretirung zur 
Negativitätsmethode und nunmehr in der Rückanwen
dung derselben auf die empirische Psychologie. Hier 
in dieser war und ist es gar nicht nöthig, dass die 
Methode a priori genetisch sei, sie kann und muss die 
gegebenen Zustände als gegebene anerkennen und er
klären; weiter ist nichts von ihr zu verlangen.

Allein eben um die richtige und genügende Erklä
rung handelt es sich; das Abnorme und Zufällige, was 
allerdings im Bereich der Endlichkeit und für die end
lichen Wesen stattfindet, ist nicht als nothwendig 
zu begreifen, sondern eben nur seiner Möglichkeit nach 
zu erklären; es ist an sich ein nur Mögliches, d. b. es 
wird wirklich, indem es von der Möglichkeit zu sein 
Gebrauch macht, ist aber nicht durch den Zweck des 
Ganzen bestimmt und als Mittel aus diesem zu begrei
fen; der Zweck aber des Ganzen ist eben der Begriff. 
Wenn nun Exner, unserer Überzeugung nach, darin 
Recht hat, dass durch Schuld jener Methode eine Des
organisation in den Organismus des psychologischen Sy
stems gekommen, vieles Einzelne nicht an seiner Stelle, 
und somit auch Vieles gar nicht aus den ihm gegebe
nen Prämissen erklärt ist, so ist dies für ein System, 
welches gerade aus dem Zusammenhänge genetisch de- 
ducirt, nicht aus den gegebenen Elementen componirt, 
allerdings ein capitaler Mangel. Ein Anderes aber 
ist’s, wie diesem abgeholfen und positiv ein Besseres 
hergestellt werden soll. Exner erkennt nicht oder er
kennt nicht an, dass eben im Zusammenhänge des Gan
zen, im systematischen Bewusstsein, in dem organischen 
Gliedern der Wissenschaft selbst — oder wie man zu 
sagen pflegt — im Eintheilen schon ein wichtiges, ja 
das wesentlichste Mittel „der Erklärung“ liegt. Er 
verkennt die Bedeutung der logischen Diäresis, worin 
eigentlich das Wesen des ürtheils besteht, was diesem 
seine genetische Function gibt; er betrachtet die Ele
mente des Urtheils, d. h. die Producte desselben, als 
festgestellte Begriffe , um darnach die Richtigkeit des 
Urtheils selbst zu prüfen. Dieser logischen Kritik müs
sen nun zwar die Urtheile allerdings Rede stehen, den
noch kommt jene immer nur hinter dem geschehenen Ur

theil her, und dringt auf Angabe der „Ursachen und 
Gesetze,“ da doch die primitiv-reale Ursache eben in 
dem Urtheilsacte selbst liegt — was freilich eine po
sitive Determination, nicht blos eine Negation ist, so
dass beides einerlei wäre, wie Spinoza und Hegel mei
nen. — Wollten wir auf diesem nur kritisch negativem 
Wege mit Exner weiter gehen, und hierin alles in allem 
zu haben meinen , was zur vollständigen Methode ge
hört, so würde zuletzt die formale Logik wieder allein 
aushelfen müssen, in der genauen Bestimmung der Beson- 
dern aber nichts anders übrig bleiben, als die mathema
tischen quantitativen Regeln. Auch bekennt sich Exner 
selbst zur Herbart’schen Methode, wenigstens in Bezug 
auf Psychologie. Rosenkranz aber hebt dagegen sei- 
seits in der „Widerlegung“ gerade die Dürftigkeit je
ner Kategorie der „Ursachen und Gesetze“ hervor, 
als deren Frucht, wie ja die Geschichte der Philosophie 
zeigt, nach jahrhundertlanger Arbeit nichts, als eben 
jenes jetzt allgemein verworfene Vermögensystem und 
was weiter damit zusammenhängt, sich hat ergeben 
wollen. Kritik des Vorhandenen und Schaffen eines 
Neuen, Bessern sind also auch in diesem Streite wohl 
zu unterscheiden , und darum, weil das Neuere nicht 
genügt, ist nicht zu dem Alten zurückzukehren, 
was auch nicht genügte. Exner hat seitdem im zwei
ten Heft seiner Kritik jene Klagepunkte gegen die Re
plik von Rosenkranz und Erdmann, tiefer in die Meta
physik zurückgehend zu befestigen gesucht; wohin ihm 
zu folgen, sowie andererseits das Detail der psycholo
gischen Untersuchungen zu durchmustern, wir Andern 
überlassen müssen, da es im Zweck unserer Übersicht 
nur liegt, die allgemeinsten Gesichtspunkte hervorzu^ 
heben. Andererseits erklärt Rosenkranz, dass er die 
zweite Auflage seiner Psychologie, ebenfalls nur im 
Einzelnen, möglichst berichtigt, von Dunkelheiten des 
Ausdrucks gesäubert und die Übergänge mehr heraus
gestellt , „das Buch aber im Wesentlichen so gelassen 
habe, wie es war.“ Denn „eine tiefer gehende Um
wandlung hätte aus meiner Psychologie ein ganz neues 
Buch schaffen, allein dann auch ihm seinen primitiven 
Charakter nehmen müssen. Dies Experiment hätte ge
rade das, wodurch es bisher sich als nützlich erwiesen, 
nämlich als directe Commentirung der HegeFschen An
sicht zu dienen, in den Hintergrund geschoben.“ Da
wider ist nichts einzuwenden.

Wir wenden uns zu Hrn. V.’s Grundlinien. Rosen
kranz sagt gelegentlich in seiner „Widerlegung**: „Vor
länder gehört unter den Neuern gewiss zu denen, 
welche von Hegel wenig oder nichts wissen wollen und 
sich mit Kenntniss und Eifer der Psychologie} zugewen
det haben. Kann aber eine Eintheilung verworrener 
und unlogischer sein, als die seinige 1 Kann es 
begriff losere Trichotomien als die seinigen geben! Und 
nun gar diese mislichen Ausdrücke von substanziellem 
Bewusstsein für den Begriff der Erfahrung, von Seelen
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Offenbarungen, von weltlichem Seelenleben, u. dergl.44 
Ich gestehe, dass dieses Buch bei der ersten oberfläch
lichen Kenntnissnahnie einen ähnlichen Eindruck auf 
mich machte, bald aber durch tiefer gehende Bemer
kungen wieder anzog. Das Inbaltsverzeichniss zeigt 
freilich grösstenteils Trichotomien, geht man aber der 
Entwickelung der Sache im Buche selbst nach und zer
gliedert die Methode genauer, so findet sich wesentlich 
eine doppelte Gegenstellung der Begriffe und somit 
Viertheilung, die freilich meist auf eine Dreitheilnng 
reducirt werden kann. Bald treten auch die sich kreu
zenden Gegensätze des Universellen und Individuellen, 
Geistigen und Natürlichen u. s. w. hervor und kurz, 
ich glaube nicht zu irren, wenn ich einen aus Schleier- 
macber’s Schule hervorgehenden und selbständig stre
benden Denker vor mir sehe, und in diesem Sinne die 
etwas fremdartigen und schwer zurechtzulegcndcn Ein- 
theilungen deute. Wer sich mit Schleiermacher’s 
Schriften beschäftigt hat, ohne gerade Schleiermache- 
rianer zu sein , wird diese Mühe, sich zu orientiren, 
kennen, und auch wissen, dass man sie nicht bedauert, 
selbst wenn man sich das Ganze zuletzt ganz anders 
zurecht legen muss. Von Schleiermacher selbst sagt 
Hr. V.: „Schleiermacher’s Vorlesungen über die Psy
chologie werden, wenn sic erschienen sein werden, 
sicherlich viel Belehrendes darbieten; seine dialekti
sche Methode vertheidigt das Positive mit einer überall 
besonnenen, in sich abgeschlossenen klaren Reflexion; 
sie erhebt sich jedoch nicht zu einer organischen ob- 
jectiveu Anschauung des Wirklichen.44 Und an einer 
andern Stelle: „Schleiermacher hat zuerst mit Bestimmt
heit auf die positive göttliche Offenbarung in unserm 
Geiste als unmittelbares Selbstbewusstsein oder Gefühl 
hingewiesen; allein wie grosse Verdienste dieser tief 
zu verehrende Weise auch um die Theorie des religiö
sen Bewusstseins hat, so ist derselbe doch in psycho
logischer Beziehung mangelhaft. Um nämlich diese 
höchste Offenbarung des göttlichen in ihrer Selbstän
digkeit und Unabhängigkeit von der negativen Verstan
desreflexion festzuhalten und zur Anerkennung zu brin
gen, ward er unvermerkt dahin getrieben, dieselbe mit 
Jacobi dem vorstellenden denkenden Bewusstsein ent
gegenzusetzen; deshalb konnte es ihm nicht gelingen, 
das Verhältniss dieses Unmittelbaren zum Denken klar 
aus einander zu setzen. Nur Geist aus Gott ist 
das Unmittelbare, jede in die Zeit tretende Offenbarung 

demselben ist nothwendig durch die Gesammtent- 
wickelung des Geistes veimittelt und bedingt; folglich 
können wir den Gegensatz eines unmittelbaren und 
veimittelten Bewusstseins in unseie lheorie nicht auf
nehmen. Allem auch Schleiermacher unterschied, un
seres Wissens, hier zwischen dem icligiösen und phi
losophischen Standpunkte und hielt sich nur als Theo- 
log an jene Unmittelbarkeit des religiösen Bewusst
seins, die Möglichkeit einer denkenden Selbstvermitte

lung nicht leugnend, nur dass eine solche bis jetzt noch 
nicht gelungen sei. So lässt sich der Verf. gelegent
lich noch an mehren Stellen theils polemisirend, theils 
weiter bildend in Bezug auf Schleiermacher aus, und 
man sieht, dass, wenn hier eine Schülerschaft statt
findet, dieselbe eine freie, eine Anregung in seinem 
Geiste ist, wie sie jener selbst nicht anders wollte, so
dass die Schleiermacher’sche Psychologie, wenn sie 
noch erscheint, leicht möglicherweise in der Ausfüh
rung des Einzelnen sich sehr von der vorliegenden un
terscheiden kann. Wenn wir daher mit obiger Bemer
kung der Selbständigkeit des Verf. auf diesem Gebiete 
nicht zu nahe treten wollen, so getrauen wir uns doch, 
wenn hier der Ort wäre, tiefer in die metaphysichen 
Ansichten einzugehen, durch eine Auseinandersetzung 
deijenigen Stellen, wo der Verf. die Idee der Gottheit 
und das christlich-religiöse Verhältniss behandelt, zu 
beweisen, dass Schleiermacher’s sogenannter Spinozis- 
mus auch hier noch nicht überwunden ist, oder, dass 
die Art und Weise, wie dies geschehen soll (S. 492 f.), 
unwillkürlich wieder darauf zurückfübren würde; denn 
wenn, wie der Verf. sagt, die freie Selbstbestimmung 
des Einzelwesens ganz und „gar dasselbe ist, was die 
göttliche Bestimmung ist,44 „nur von zwei verschiede
nen Standpunkten, vom unendlichen und endlichen ge
dacht,44 so lässt sich hier der Verf. durch das Ver
setzen auf zwei „verschiedene Standpunkte44 in der 
Schlinge der Reflexionsdialektik fangen, die er damit 
gerade vermeiden wollte, indem eben jenes Sichver- 
setzen des Beschauers das Object selbst als dasselbe, 
die Sache in ihrer Identität belässt.

Was uns an der Psychologie Hrn. V.’s vornehm
lich hervorzuheben schien, ist die oben schon berührte 
methodologische Einsicht, dass die Construction oder 
vielmehr Organisation des Besondern und Einzelnen 
stets das Ganze, und zwar das Ganze als real mit
wirkendes, nicht in dem Urgundc der PotentiaUtät ver
borgen liegend, voraussetze. „Die Entwickelung des 
Geistes ist ein fortgesetztes freies Erzeugen des Sub- 
jects aus dem Wirklichen, aus der vorhandenen Selbst- 
beständlichkeit, nicht aus Möglichkeiten, Potenzen? Ver
mögen. Folglich ist auch der Anfangspunkt der Entwicke
lung , der ideelle Keim nicht in gewissen Urvermögen 
und Empfänglichkeiten oder Anlagen, «och weniger 
aber mit Hegel in einer Negation des Geistigen zu 
suchen.44 „Der Geist entw ickelt sich in und aus dem Gan
zen der göttlichen Offenbarung: d. b. zugleich aus sich 
selbst, dem Ganzen und dem Univ ei seilen; m. a. W.: 
die ungetheilte üroftenbanmg des Menschen in Natur 
(Menschen-), Welt und Gott darf in der Betrachtung 
der Entwickelung des Geistes nicht vereinzele, oder, 
was als Einzelnes gesetzt wird. muss auf das Ganze 
zurückgeführt werden.44 Man siebt: die „organische44 
Psychologie, vv’e ^er Verf. sie nennt, will nicht bei 
einer abstracten niedern Kategorie, etwa dem Sein oder 
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auch dem Leben, anfangen, und durch ein methodisches 
Kunststück:, die Negation, dieses relativ Niedere, in ein 
höheres umschlagen und sich verwandeln lassen, son
dern er setzt das Princip gleich Anfangs als specifisch 
menschliches und lässt es sich durch eigene freie 
Wechselwirkung mit der ohnehin schon vorauszusetzen
den Natur und Menschenwelt, zu den höhern Stufen 
der geistigen Bildung und Freiheit emporarbeiten. Da 
hierbei die beiden Extreme oder Factoren als gegebene 
angenommen werden, so können auch die Momente im 
Entwickelungsprocess selbst nicht getrennt werden, so
dass etwa zuerst die intellectuelle Seite, dann die 
praktische, oder zuerst das Anschauungsvermögen, dann 
der Verstand und endlich die Vernunft, oder die Indi
vidualität, die praktisch - ethische Seite und zuletzt die 
religiöse sich ausbilde und gesondert zur Darstellung 
zu bringen wäre, sondern diese — um mit Schleier
macher zu sprechen — Längentheilungen werden durch 
Quertheilungen durchschnitten, d. h. die formale Ein
theilung wird in einer historisch-successiven aufgehoben 
und somit setzen sieh durch die Wechselwirkung der 
coordinirten Momente gewisse Resultate im Subject ab, 
die dann durch neue Wechselwirkung mit der Objecti- 
vität sich stufenweis als Bildungsperioden charakterisi- 
ren. Hr. y. will daher auch nicht in gewöhnlichem 
Sinne eingetheilt haben in Anthropologie, falls man 
darunter nur die specifisch-natürliche Seite des Men
schen versteht, in eine phänomenologische Verstandes
lehre und in Pneumatologie, sondern die „Offenbarun
gen“ des Menschen , „der in keinem Momente seines 
irdischen Daseins ganz Natur oder ganz Geist ist,“ 
geschehen in gewissen Absätzen , „wo die Entwicke
lung einen neuen Anfang zu nehmen scheint,“ und die
ser sind drei wesentlichste: die Periode des „Natur
menschen, Weltmenschen und des christlich-religiösen; 
so jedoch, dass auch schon im Naturzustande, obschon 
der Mensch noch in der innigsten Gemeinschaft mit 
der Natur begriffen ist, eine Gemeinschaft mit andern 
Menschen und mit Gott stattfindet und letztere als Na
turreligion zum Bewusstsein kommt; ebenso auf ange
messene Weise in der Sphäre und Periode der Socia- 
lität, die man „mit Lessing als die Erziehung des Men
schengeschlechts betrachten kann.“ Die dritte endlich 
geht aus von dem neuen Entwickelungspunkte, der „mit 
der Erlösung Jesu Christi gegeben und wodurch die 
Bildung eines neuen Menschen bedingt ist.“ Das 
höchste Princip, das emünftige, Religiöse ist also 
schon auf der ersten Stufe thätig, sowie auf der letzten 
und höchsten auch das Niedrigste, die Naturbasis, nicht 
verschwindet, wie es der Hegcrschen Darstellung nach 
wenigstens scheinen muss, die den Geist nur durch 
„Negation“ des Natürlichen hervorbringt und in einen 
absoluten Idealismus endigt. Es erklärt sich also wol, 

warum wir sogleich im ersten Abschnitt unter der Ru
brik, die sich vorzugsweise mit dem anthropologischen 
Stoffe beschäftigt, auch schon u. A. das Kunstgefühl, 
das weltliche und persönliche Selbstgefühl, ja die 
Spiele, die Elemente der Musik und die Darstel
lungen des religiösen Selbstgefühls aufgeführt, und 
dadurch den höhern Sphären vorgegriffen finden, 
welche denn auch im Vergleich zu dem ersten Ab
schnitte viel kürzer und — rechnen wir das in Ethik 
und Theologie Übergreifende hinweg — viel magerer 
ausgestattet werden; ein Misverhältniss, was sich übri
gens bei allen Psychologien mehr oder weniger ein
stellt. Der letzte positiv entwickelnde Abschnitt, der 
die Sache bis auf die Spitze führt, endet mit der Ent
wickelung 1) des Glaubens, 2) der Sittlichkeit, 3) der 
Wissenschaft und 4) der Kunst oder der Idee des 
Schönen. Auch in diesen Gipfeln des Ganzen in der 
Kunst wird man, meinen wir, eine Nachwirkung Schleier- 
machePs kaum verkennen.

So viel zur Charakterisirung der allgemeinen Ten
denz dieser Schrift. Wenn wir dabei an Schleiermacher 
erinnert sind und erinnert haben , so glauben wir da
mit alles Anerkennenswerthe gesagt, aber auch auf die 
Mängel hingedeutet zu haben , welches dieses in Er
mangelung des Bessern sich jetzt wieder hervorarbei
tende philosophische Interim (wie wir es nennen möch
ten) an sich trägt. Dass der Verf. selbst recht gut 
weiss, wie weit er hinter dem selbst gesteckten 
Ziele noch zurückgeblieben, wie viel noch für die be
stimmte Vertheilung des Stoffs und für eine Organisation 
zu thun ist, die sich durch sich selbst erleuchtet und be
währt, wie sehr namentlich erforderlich ist, dass in einer 
solchen die krankhaft abnormen Momente ausgeschieden 
und nicht blos durch ausdrückliche Erklärung, sondern 
durch ihre systematische Stellung selbst verhütet werde, 
dass sie nicht als Entwickelungsmomente erscheinen ; 
wie die hier angewandte Methode, obschon sie durch 
offenes Anerkennen und Benutzen des empirischen Mo
mentes eine Klippe vermeidet, doch gar sehr noch der 
Fortbildung selbst bedürfe — alles dies und vieles an
dere im Einzelnen sind Mängel, die wir über jenen 
Lichtblick nicht verschweigen dürfen, die aber auch 
der Bescheidenheit des Verf. nicht verborgen sind, denn 
in der Vorrede sagt derselbe: „Was die hier vorgelegte 
Ausführung einer solchen organischen Wissenschaft 
betrifft, so muss der Verfasser gestehen, dass dieselbe 
nicht einmal so weit gediehen ist, als er sich auch nur 
das nächse Ziel gestellt hatte; Zeit und Umstände woll
ten eine fernere Zögerung in der Herausgabe derselben 
nicht gestatten. Indessen eine indigesta moles wenig
stens findet der Kritiker nicht; ein redliches, nicht ganz 
erfolgloses Streben werden hoflentlich auch diejenigen 
nicht verkennen, welche in der Grundansicht mit dem 
Verfasser sich nicht einigen können.“ Dieses Selbst- 
zeugniss kann Ref. mit gutem Gewissen unterschreiben.

Kiel. Ckalgbävs.
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So reger Eifer sich auch, namentlich in den beiden 
letzten Decennien , für das Studium des Virgilius ge
zeigt hat, so ist doch die Frage bis jetzt verhältniss- 
mässig erst wenig in Betracht gezogen worden, wie 
weit das harte Urtheil, welches Markland in der Vor
rede zu Stat. Silv. über den Virg. gelallt hat: Plurima 
sunt in Aeneide, quae, si ego (pessimus omnium poeta) 
versus scriberem, nollem in meis conspici. Et licet nu- 
mero infinila ultra humanae imitationis metas in illo 
emineant, nonnulla tarnen sunt contradictoria, multa lan- 
guida, exilia, nugatoria, spiritu et maiestate carminis 
heroici defecta gegründet sei, ein Urtheil, welches um 
so mehr Beachtung verdient, als auch F. A. Wolf 
Analect. II, p. 387 ihm bei tritt und Bernhardy, Röm. 
Literaturg. S. 208, „den Einklang des epischen Aus
drucks, der sich vielfach in einen kalten mühseligen 
Gang verliert und nicht selten von der wahren An
schauung abirrt,44 vermisst. Freilich musste für eine 
solche Untersuchung erst eine feste Grundlage durch 
einen möglichst diplomatisch gesicherten Text gewon
nen werden, aber seitdem wir diesen den vortrefflichen 
Leistungen Wagner’s in dem Grade verdanken, dass 
nur noch eine geringe Nachlese zu halten ist, möchte 
es Zeit sein, an jene Untersuchung zu gehen. Was bis 
jetzt dafür geschehen ist, beschränkt sich fast nur auf 
weiter nicht begründete Ausstellungen in Schriften, die 
im Allgemeinen über den dichterischen Werth des Vir
gilius handeln, oder auf Einzelheiten, wie das von 
Wagner in dei letzten seiner Quaest. Virg. Gebotene 
und hier und da von Heyne und Thiel Bemerkte, es 
fehlte bisher an einer zu diesem Zwecke sorgfältigen 
und umsichtigen Durchmusterung der ganzen Äneide, 
wobei einerseits die grossen Schwierigkeiten, welche 
die röm. Sprache dem Epiker zu Virgips Zeiten ent. 
gegenstellte, in Anschlag zu bangen waren, anderer
seits der sorgfältig erstrebten Ausmalung der Gegen
stände, dem rhetorischen Schmuck und der subjectiven 
Darstellungsweise Virgil’s (vgl. den sehr lesenswerthen 
Abschnitt über die Virgilische Sprache und Darstellung 
in Wedewer’s Homer, ViigH, Tasso, oder das befreite 

Jerusalem in seinem Verhältniss zur Ilias, Odyssee und 
Äneis, S. 192 — 212) die nöthige Beachtung zu Theil 
werden musste. Bei so bewandten Umständen war es 
dem Bec. eine höchst erfreuliche Nachricht, dass Hr. 
H.-P. eine Ausgabe der Äneide veranstaltet habe; denn 
nach der ganzen Richtung, die dieser ausgezeichnete 
Gelehrte seinen Studien gegeben hat, durfte er mit 
Recht erwarten, dass Hr. H.-P. auf die gegen die Vir- 
gil’sche Darstellung erhobenen Ausstellungen näher 
eingehen würde, und bei der genauen Kenntniss der 
lateinischen Sprache, der grossen Belesenheit in den 
römischen Dichtern, dem bekannten Scharfsinn und 
dem durch die Alten gebildeten Geschmack des Her
ausgebers war er zu der Hoffnung berechtigt, die von 
Markland angeregte Untersuchung erledigt zu finden. 
Nur war zu befürchten, dass Hr. H.-P. mit vorgefassten 
Meinungen an’s Werk gegangen und auch im Virg. 
sich.von seiner rein subjectiven Kritik nicht losgemacht 
haben möchte. Leider muss Rec. gestehen, dass seine 
Befürchtung nur zu sehr eingetroffen ist. Hr. H.-P. hat 
ohne Weiteres jene ATarkland’sehe Ansicht unterschrie- 
ben, ist aber noch einen Schritt weiter gegangen, in
dem er zu IV, 378 erklärt: Quod omnia ista, quae cul- 
pat, Virgilio ipsi tribuit (Markl.), nihil interpolatoribus, 
in eo fortasse sententiam — mutasset. Nam poeta, qui 
in locis numero infinitis ultra humanae imitationis metas 
eminuit, scribere interdum potuit, servato emendandi 
consilio, aliquid minus eleganter, quam ipse requiri sen- 
tiebat, conceptum: languida, contradictoria, exilia, nu
gatoria, spiritu et maiestate carminis heroici defecta 
scribere non potuit. Quod quum interpretes non cogita- 
verint, omnia explicando probare studuerunt. Dadurch 
hat der Verf. die ganze Sachlage wesentlich verändert, 
seine Aufgabe war nun, einmal die Wahrheit der 
Markland’schen Behauptung in ihrem ganzen Umfange 
nachzuweisen, dann aber auch sich über die Möglich
keit und die Art und Weise der Textverfölschung aus
zusprechen. Über letztem Punkt findet inan im Com- 
mentare — denn statt einer Vorrede schickt Hr. H.-P. 
blos die allerdings durchaus nicht übelflüssige Bemer
kung voraus, dass er den Lesern in vorliegendem Buche 
nicht augenblickliche Einfälle, sondern die Frucht lang
jähriger Studien biete — zerstieute Andeutungen: so 
heisst es gleich in der Anmerkung zu den viel bespro
chenen vier ersten Versen, in welcher dei Verf. mit 
Glück gegen die frühere Wagner’sche Vertheidigung 
dieser Verse — denn die spätere in der epist. ad Groe- 
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belium mitgeth eilte Ansicht Wagner’s ist ebenso unbe
rücksichtigt geblieben, wie die Gegenbemerkungen Hil- 
debrandt’s in Jahn’s Jahrb. XXVI, S. 157—160 — sich 
ausspricht, auf folgende Äusserung: Aeneis, ut a Vir
gilio erat concepta, edi non potuit. Fuisset opus, quod 
a nemine iucunde leger etur, plenum lacunis ac li- 
turis. Virg. moriens Aeneidem adeo non absolutam 
reliquid, ut comburi iusserit. Tandem editionem per- 
misit, addita lege, ne Tucca et Varius aliquid adde- 
rent. Atqui Aeneidem hodie habemus ita certe absolu
tam, ut praeter aliquot hemistichia nihil desit. Ergo 
iam Tucca et Varius multa supplererunt (ein 
in der That ganz origineller Schluss!). Haec in MS. 
ipsius Virgilii suppleri non poterant. Composita igitur 
ex MS. Virg. sua editione, ipsum MS. combussisse 
videntur, ne comparatio et iudicium de re 
gesta institui posset. Servius und Donatus berich
ten bekanntlich nur, dass dem Tucca und Varius, sei 
es vom Aug., sei es vom Dichter selbst, die Revision 
der Äneide aufgetragen sei, doch mit dem ausdrück
lichen Verlangen, Nichts hinzuzufügen. Wenn Hr. 
H.-P. nun annimmt; jene Männer hätten ihre Pietät ge
gen den gestorbenen Freund so vernachlässigt, dass sie 
sich gegen seinen eigenen letzten Willen, wol auch 
gegen den Willen des Aug., längere Zusätze erlaubt 
hätten, ja, wenn er ihnen vollends die Unredlichkeit 
zutraut, sie hätten die Handschrift des Dichters absicht
lich vernichtet, um eine Vergleichung ihrer revidirten 
Äneide mit dem Originale unmöglich zu machen, so ist 
das eine baare Verunglimpfung der Manen jener beiden 
Männer. Aber was sich Tucca und Varius nach Hrn« 
H.-P. erlaubten, das sollen sich auch Andere erlaubt 
haben. Da nämlich die Äneide bald ein weitverbreite
tes Schulbuch wurde, so sollen Grammatiker, Rhetoren 
und Dichter sehr bald ihre Kräfte an diesem Kunst
werke versucht haben, sie änderten, wie Hr. H.-P. uns 
erzählt, und fügten nach Belieben längere Passagen 
hinzu (vgl« zu II, 592: Poetaegrammatici istorum (Tuccae 
et Varii) nomine ad fraudes celandas abutebantur'). 
Eine natürliche Folge von dieser Ansicht über die Text- 
corruption der Äneide ist es, dass Hr. H. - P. wenig 
Gewicht auf die Handschriften legt, dass ihn die Ci- 
tate Virgil’scher Stellen bei alten Grammatikern nicht 
kümmern, ja dass ihn selbst Anspielungen und Bezüge 
späterer römischer Schriftsteller auf Virgil’sche Verse, 
deren Unechtheit er sich einmal eingeredet hat, von sei
ner Meinung nicht abzubringen vermögen. So macht 
denn also Hr. H.-P. auch im Virg. den ausgedehntesten 
Gebrauch von seiner rein subjectiven Kritik, allein im 
ersten Buche werden äusser jener schon vorhin er
wähnten wahrscheinlich untergeschobenen Einleitung 
19 ganze und vier halbe Verse für unechte erklärt und 
nicht weniger als 40 Conjecturen mitgetheilt, wodurch 
dem durch die interpolatwes so übel mitgespielten 
Texte aufgeholfen werden soll. Und so geht es fort; 

man begegnet fast keiner Seite, wo Hr. H.-P. dem bis
herigen Texte nicht durch Conjecturen der durch Aus
merzung für unecht erklärter Verse eine andere Gestalt 
geben will. Doch nicht allein einzelne Ausdrücke, nicht 
einzelne Hemistichien und Verse sind von den Interpo
latoren in den Text gebracht, nein, ganze Episoden ! 
Die ersten sechs Bücher der Äneide enthalten deren 
drei: II, 567—623 (also nicht blos die auch in vielen 
codd. fehlenden V. 567 — 588), VI, 337 — 383 und VI, 
494 — 547. Wenn nun aber Hr. H.-P. seine Annahme 
einer frühen Textverfälschung des Virg. auf histori
schem Wege mit Nichts erhärten kann, so ist man um 
so mehr berechtigt, eine scharfe und erschöpfende 
Beweisführung für die Unechtheit der von ihm ange- 
zweifelten Stellen zu fordern , und das um so mehr, 
da so ausgezeichnete Gelehrte, wie, um nur Einige zu 
nennen, Heyne, Jahn und Wagner, in so vielen von 
Hrn. H.-P. verdächtigten Versen nichts Unlateinisches, 
Unlogisches , sich Widersprechendes , der Würde des 
Epos Widerstrebendes gefunden haben. Dieser doch 
so billigen Forderung ist der Verf. gar häufig nicht 
nachgekommen. Denn wenn er auch an vielen Stellen 
seine Zweifel mit dem ihm eigenen Scharfsinne moti- 
virt hat, so kann man sich doch nicht genug wundern, 
wie Hr. H.-P. an so vielen andern Stellen Sprachfeh
ler, Ungereimtheiten und Widersprüche habe finden 
können, wo nur ganz gewöhnliche Kenntnisse des La
teinischen, nur ganz geringe Bekanntschaft mit den rö
mischen Dichtern und nur einiges Nachdenken hinrei
chen, um den Ungrund seiner Behauptungen, die nur in 
einer unverzeihlichen Flüchtigkeit und Leichtfertigkeit 
ihren Grund haben können, nachzuweisen. Dazu kommt, 
dass er alle von frühem Herausgebern erhobenen Zwei
fel und Bedenken an der Richtigkeit einzelner Aus
drücke oder Verse ohne Weiteres annimmt und gar 
häufig die von spätem Erklärern beigebrachten Ver
theidigungen und Rechtfertigungen solcher Stellen mit 
völligem Stillschweigen übergeht. Ist dies schon eine 
unverzeihliche Nichtachtung seiner Vorgänger, so zeigt 
es von übertriebenem Vertrauen auf seine Autorität, 
wenn er verlangt, man solle Machtsprüche wie: hoc 
non satis Latinum; hoc levius; hoc exile; hoc maiestati 
carmints epici non conveniens; hoc Virgilio indignum 
cet., wie sie sich so oft im Commentare ohne weitere 
Begründung finden, sofort unterschreiben. Oder denkt 
Hr. H.-P. überall, wo er diese Wendungen gebraucht, 
ebenso wie II, 622, wo er sagt: Frustra tentavi mihi 
persuadere, ut (hos versus) pulchros iudicarem. Ne- 
mini interea sensum suum. invideo aut meum obtrudo ? 
Dann aber hätte er solche Äusserungen ganz unter
drücken sollen, denn ob Hr. H.-P. einzelne Stellen , im 
Vii^. schön oder nicht schön findet, das ist, wenn er 
seine Urtheile nicht zu begründen weiss, doch in der 
That eine höchst gleichgültige Sache. Aber auf gehö
rige Entwickelung der Gründe scheint der Verf. über
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haupt nicht viel zu geben; ist es ihm doch Grund ge
nug , eine Wendung oder Verbindung als unlateinisch 
zu verwerfen, wenn sie sich weiter nicht nachweisen 
lässt. Und doch liegt es auf der Hand, dass, wenn 
eine Verbindung an und für sich logisch ist und dem 
jedesmaligen Sinn und Gedanken entspricht, an. ihrer 
Richtigkeit nicht weiter gezweifelt werden darf, selbst 
wenn sie in der ganzen römischen Schriftsprache, nicht 
blos in den uns erhaltenen Werken, nur das eine Mal 
vorgekommen wäre.

Wenn Rec. trotz aller dieser Ausstellungen die 
Ausgabe des Hrn. H.-P. als eine höchst werthvolle be
zeichnet und die volle Überzeugung hegt, dass durch 
sie ein grosser Fortschritt für die Erklärung des Virg. 
geschehen sei, so bedarf es nach dem Gesagten wol 
noch kaum der Bemerkung, dass Hr. H.-P. sich nach des 
Rec. Ansicht diese Verdienste um den Virg. mehr in- 
direct, als direct erworben habe. Denn wenn Rec. 
auch nicht in Abrede stellen will, dass von dem zur 
Erklärung Gegebenen Einiges ohne Weiteres dem Virg. 
zu Gute komme, und dass unter so vielen Conjecturen 
wirklich einige das Rechte getroffen haben mögen, — 
obgleich Rec. bis jetzt noch nicht so glücklich gewe
sen ist, auf solche evidente Verbesserungen zu stossen, 
so muss er doch als das Hauptverdienst dieser Aus
gabe die Anregung bezeichnen, welche durch sie dem 
Streben nach dem tiefern und allseitigen Verständniss 
der Äneide gegeben ist; hat Hr. H.-P. doch durch sei
nen SO reichlich gespendeten Tadel der Virgil’schen 
Darstellung auf die Punkte hingewiesen, die hinfort ei
ner genauem Prüfung bedürfen, und durch seine An
merkungen recht augenfällig gemacht, wie viel die bis
herigen Interpreten sowol zur Erläuterung der Sprache 
als zur Aufhellung des Sinnes und Zusammenhanges 
zu thun übrig gelassen haben. Zu ermitteln, wie viel 
Haltbares sich in dem ganzen Commentare des Hrn. 
H.-P. finde, ist die Aufgabe der nächsten Bearbeiter der 
Aneide, Rec. muss sich darauf beschränken, sein vor
hin ausgesprochenes ürtheil an einigen längern Ab
schnitten des Buches als wahr nachzuweisen und wählt 
dazu die ersten 100 Verse des vierten und dann die 
zweite, als unecht bezeichnete Episode des sechsten 
Buches. Über die Einrichtung der Ausgabe des Hrn. 
H.-P. hat Rec. vorher nur noch zu berichten, dass die 
Verszahlen überall weggeiassen sind ? dass der Text 
sich genau an den Wagner’schen anschliesst und Hr. 
H--P. keine einzige seiner Conjecturen aufgenommen 
at, dass die für unecht. erklärten Verse durch den 

Druck kenntlich gemacht sind, dass von den Anmer
kungen der beiweitem grösste Theil es mit Zurecht
setzung und mit dem richtigen Verständniss des Textes, 
wobei auch viele Stellen aus andern römischen Schrift
stellern gelegentlich emendirt werden, zu thun hat, und 
der kleine Rest aus andern Commentaren geschöpfte 
oder von dem Verf. selbstgefundene Parallelstellen 

und Nachahmungen des Virg. bringt oder gegen Sprach
erklärungen früherer Interpreten polemisirt.

Bei der nun folgenden Durchnahme der ersten 100 
Verse des vierten Buches werde ich von den Anmer
kungen des Verf. nur diejenigen übergehen, in denen 
entweder nur einfach andere Lesarten angegeben wer
den (denn das thut Hr. H.-P. bisweilen, doch ohne be
stimmten Plan, wie es scheint), oder der Ausdruck des 
Virg. durch Parallelstellen erläutert und gegen Ände
rungen geschützt wird.

Gleich in dem ersten Verse: At regina gravi iam 
dudum saucia cura nimmt Hr. H.-P. an cura Anstoss, 
weil — es fünf Verse später wieder vorkomme! Ob
gleich amore, was er dafür setzen will, dem Sinne ganz 
angemessen wäre, so ist cura doch weit schöner. Wie 
nämlich die Dido sich ihre Liebe noch nicht eingeste
hen will und mit aller Macht gegen sie ankämpft, so 
wagt der Dichter es auch noch nicht, die in ihr strei
tenden Gefühle Liebe zu nennen, sondern nennt sie 
cura, wodurch er einmal uns ihren Gemüthszustand 
viel besser beschreibt, als hätte er amor gesagt, dann 
aber auch dem Leser eine klarere Vorstellung von dem 
Eindruck verschafft, den die von Unruhe und wider
strebenden Gefühlen geplagte Dido auf ihre Umgebung 
machte. — V. 11. Quem sese ore ferens! quam forti 
pectare, et armisl Nachdem Hr. H.-P. berichtet hat, 
dass man gewöhnlich zu armis aus dem vorhergehen
den forti ein fortibus entnehme, spricht er seine Be
denken gegen die Richtigkeit der Verbindung est for- 
tibus armis aus, denn sage man auch richtig est forti, 
ignavo pectore, so dürfe man doch schwerlich sagen 
est fortibus, ignavis armis. Andere Interpreten haben 
armis von armus hergeleitet, allein wenn auch Virg 
selbst unten XI, 644 armi von den Schultern eines 
Menschen gesagt habe, woran er jedoch noch zweifle, 
so sei doch fortis kein Epitheton der Schulter, es hätte 
latus oder ein ähnlicher Ausdruck gewählt werden 
müssen. Darum billige er Markland’s Conjectur: quem 
forti pectore et armisl Die drei Ausdrücke ore, pe~ 
ctore et armis seien in ihrer eigentlichen Bedeutung zu 
nehmen, von der Tapferkeit werde erst nachher gespro
chen, der Sinn sei: Quam pulchra facies. Quäle pe- 
ctus, in quo virtutem habitare diceres. Quam 
arma eum decent! Warum Wagner meine, es sei un
begreiflich su sagen: quem forti pectore se ferens, be
greife er nicht; wenn quem se ore ferens richtig sei, 
so müsse auch quem se pectore fei ens gesagt werden 
können, denn das hinzugefügte f01^- könne keinen An
stoss erregen, da man ja auch ohne Anstoss quem se 
pulchro ore ferens sagen düife. Allein Wagner hat 
vollkommen Recht, denn da se ferre nach der eigenen 
Erklärung des Hrn. H.-P« von dem gesagt wird, qui 
ornatu vel forma conspicuus incedit, so dürfen die hin
zugefügten Abi. nur den Theil des Körpers angeben, 
durch welchen man Aufsehen erregt: das kann nun 
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wol durch pectore, auch durch lato pectore, wie durch 
pulchro ore geschehen, aber nicht durch forti pectore, 
weil bei dieser Zusammenstellung pectus nicht mehr in 
eigener, sondern in übertragener Bedeutung genommen 
werden müsste, wenn man nicht fortis in der Bedeu
tung von latus nehmen will, wovon nachher. Aber 
auch abgesehen von diesem sprachlichen Bedenken müs
sen gegen Hrn. H.-P.’s Erklärung Einwendung gemacht 
werden. Wie verträgt sich mit der Bemerkung, dass 
ore, pectore und armis hier in eigener Bedeutung zu 
nehmen seien, die Paraphrase: quälepectus, inquovir- 
tutem habitare diceres ? Wie kann da pectus noch in 
eigentlicher Bedeutung genommen werden? Und wie liesse 
sich ferner der göttliche Ursprung des Äneas aus der 
Art und Weise, wie er seine Waffen trägt, erkennen? 
Die gewöhnliche Lesart muss, meiner Ansicht nach, 
festgehalten werden, nur darf man armis nicht von 
arma herleiten, denn gegen die Verbindung est fortibus 
armis erklärt sich Hr.-P. mit Recht, sondern von armi, 
was vom Menschen gesagt, theils alterthümlich war 
(cf. Fest. s. v. armillae: antiqui humeros cum brachiis 
arm os vocabant), theils absichtlich vom Dichter ge
wählt sein mochte, um das Übermenschliche in der 
äussern Erscheinung des Äneas durch einen Ausdruck 
zu bezeichnen, der im spätem Gebrauche nur noch sehr 
selten von den menschlichen Schultern vorkam. Wenn 
Hr. H.-P. endlich die Richtigkeit der Verbindung fortes 
armi bezweifelt, so hätte er bedenken sollen, dass for- 
tis hier fast gleichbedeutend mit latus ist, denn wie 
bei den Komikern öfter fortis virgo von einem grossen, 
starken Mädchen gebraucht wird (cf. Plaut. Mil. gl. 
IV, 3, 13, 18; Bacch. II, 2, 38), so steht es bisweilen 
auch bei andern Schriftstellern zur Bezeichnung star
ker, kräftiger Gliedmassen; und so kommt gerade /br- 
tes humeri vor bei Valer. Fl. I, 434. — V. 13 tadelt 
Hr. H.-P. Wagnern, der zu Valer. Fl. VI, 86 degeneres 
durch ignobiles, viles erklärt. Darüber bemerkt Hr. 
H.-P-: Non reprehenderem huiusmodi annotationes, nisi 
vera linguae Latinae cognitio per easimpediretur. De
generes semper sunt qui a meliori ad peius deveniunt, 
bonae stirpi mali posteri} hinc universe riles homines. Al
lein wie will Hr. H.-P. diese Grundbedeutung hier fest
halten ? Dem von göttlicher Abkunft entsprossenen Äneas 
werden die degeneres animi entgegengestellt. Wären 
hier degeneres auimi entartete Menschen, so käme man 
dadurch auf die, den Alten doch so fremde Vorstel
lung, dass alle Menschen ihr Geschlecht auf die Göt
ter zurückführen könnten. Sollte daher nicht degener 
neben jener gewöhnlichen Bedeutung auch die von 
ignobiliS} vilis haben können ? Da nämlich de in Com- 
positis auch die Beseitigung des Grundbegriffs anzeigt? 
und daher in einigen Compositis, wie in dedecet, depu- 

det schlechtweg negirend ist, so fragt sich , ob nicht 
degener auch den bezeichnen könne, der ohne genus 
(d. h. ohne iUustre genus) ist, also detplebs, dem vul- 
gus angehört. Diese Bedeutung scheint es wenigstens 
hier zu haben, sowie Tacit. Annal. XII, 51 (Zenobiam) 
dignitate formae haud degenerem reputantes , und 
ibid. 62: cui ut degeneri Pseudophilippi vocabulum 
impositum, wenn man auch nicht VI, 42: materna ori- 
gine Arsacidum, cetera degenerem hierher ziehen 
will, s. Waith, zu d. St. Eine Analogie zu dieser sel
tenem Bedeutung bietet deformis, was in Ovid. Fast. 
II, 554: deformes animas von den Geistern der Ver
storbenen in der Bedeutung gestaltlos vorkommt. — 
V. 18 vertheidigt Hr. H.-P. den Virg. sehr gut gegen 
den Vorwurf einer Tautologie in den Worten thalami 
taedaeque. — Dagegen nimmt er V. 19: Huie uni for- 
san potui succumbere culpae, Anstoss an dem huic uni 
culpae, denn das sei entgegengesetzt aliis culpis; aber 
auch culpa selbst sei hier ganz ungehörig, denn wenn 
Frauen dies Wort von sich gebrauchten, so bezeichne 
es stets ein furtivum adulterium. Daher soll succum
bere culpae ein späterer Zusatz sein und Virg. bei den 
Worten huic uni forsan potui den Lesern überlassen 
haben, sich me vinclo iugali sociare hinzuzudenken. 
Vor diesen Zweifeln hätte Hr. H.-P. Servius bewahren 
können, der bemerkt: culpae propter antiquum ritum, 
quo repellebantur a sacerdotio bis nuptae, wonach auch 
Thiel diese Stelle richtig erklärt hat. Auffallend ist es 
aber, wie Hr. H.-P. den Dichtergebrauch so ganz ver
kennen konnte, dass er an dem huic uni culpae An
stoss nahm und meinte: Latinum erat culpae succum
bere in hoc uno viro, da ja gerade die Textworte die
sen Sinn geben. — War V. 19 doch nur halb unecht, 
so soll es V. 21 ganz sein. Um das zu beweisen, 
führt Hr. H-P. erst die beiden Erklärungen des Ser
vius an und verwirft dann beide aus sprachlichen 
Gründen: die erste, nach welcher sparsi für dispersi 
stände, weil sparsi Penates nur von ganzen Völkern 
gesagt werde, welche nach verschiedenen Gegenden 
wanderten; die andere, nach welcher sparsi die Bedeu
tung von polluti hätte, weil alsdann fraterna caede in 
activem Sinne genommen werden müsste, wie Servius 
auch erkläre: quam frater admisit, eine Erklärung, die 
nicht zu billigen sei, weil fraterna caedes, wenn es 
nicht von einer gegenseitigen Ermordung von Brüdern, 
wie von der des Eteocles und Polynices stehe, durch
aus nur in passiver Bedeutung vorkomme. Endlich sei 
auch das erste Wort dieses Verses, coniugis, völlig 
überflüssig: miseri Sychaei sufficit et omnia complecti- 
tur. Historia et Annae et lectoribus satis nota erat.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung aus Nr. 86.)
In der Verwerfung der ersten Erklärung des Servius 
stimme ich Hrn. H.-P. vollkommen bei, nicht so in der 
zweiten. Um mit der fraterna caedes zu beginnen, so 
ist freilich kein rechter Grund abzusehen, warum diese 
Worte nur in passivem Sinne gebraucht sein sollten; 
denn da caedes bekanntlich ebenso gut active wie pas
sive Bedeutung hat, so sollte man meinen, das hinzu
tretende Adg.fraternus könne daran Nichts ändern; in
dessen der Sprachgebrauch scheint Hrn. H.-P.’s An
nahme zu bestätigen, wenigstens ist mir kein Bei
spiel vom Gegentheile bekannt. Aber man kann cae
des frat. ja auch hier in passivem Sinne nehmen: nach
dem die Penaten durch das Blut eines ermordeten Bru
ders besudelt waren. Der Ausdruck ist verständlich 
genug, denn einmal war das ganze Factum, worauf 
hingewiesen wird, der Anna bekannt, sodann aber liegt 
in dem Ausdruck selbst die Bezeichnung, dass der Mör
der kein anderer, als der Bruder selbst gewesen sei. 
In ganz ähnlicher Unbestimmtheit, die aber wegen des 
bezeichneten Factums selbst hinlänglich verständlich 
ist, heisst es Lucan. I, 95: fr ater no primi maduerunt 
sanguine muri. Sehen wir jetzt, wie es um den Ge
danken stehen würde, wenn man diesen Vers tilgen 
wollte. Die Worte miseri post fata Sychaei enthalten 
eine blosse Zeitbestimmung, man verlangt und erwartet 
von der Dido aber auch eine Angabe des Grundes, 
warum sie seit der Ermordung des Sychäus keine Hei- 
rathsgedanken mehr in sich aufkommen lassen wollte. 
Behält man V. 21 bei, so erfährt man einen zweifachen 
Grund: einmal betrachtet die Dido auch nach seinem 
Tode den Sychäus immer noch als ihren Gatten (con- 
iux), dem sie bis an ihren Tod Treue schuldig sei; 
sodann aber fürchtet sie auch den Zorn der Penaten, 
welche sie durch eine neue Vermählung der Gefahr 
einer ähnlichen Befleckung aussetzen würde. Also der 
Gatte Sychäus und die mit seinem Blute befleckten 
Penaten standen ihr stets vor dei Seele und schreckten 
sie von jedem neuen Heirathsgedanken ab. Dazu 
kommt, dass ein rhetorischer Grund für die Beibehal
tung dieses Verses spricht. Die Worte: Anna, fatebor 
enim, zeigen an, dass der Dido das Geständniss, was 
sie ihrer Schwester machen will, schwer wird und also 

nicht sogleich ausgesprochen werden darf, sondern 
dass sie ihre Rede erst heben muss , ehe sie so viel 
Kraft erlangt, um es mittheilen zu können. — Die 
nächsten fünf Verse haben Gnade in den Augen des 
Hrn. H.-P. gefunden, der folgende Vers aber (V. 27): 
Ante, Pudor, quam te violo, aut tua iura resolvo soll 
gestrichen werden: 1) Weil die Verbindung prius — 
ante quam minus exacte scribentis sei, die von den 
Interpreten zur Vertheidigung beigebrachte Stelle, 
Propert. II, 25, 25 wird für verdorben erklärt, (Wie 
wird es Hertzberg bedauern, dass er diese fehlerhafte 
Verbindung im Propert, hat stehen lassen!) 2) Weil 
sonst die Rede, die so schon rhetorisch genug sei, 
noch rhetorischer werde, die gravitas et maiestas ge
winne bedeutend, wenn man diesen Vers streiche. Auf 
ähnliche Weise sei Ovid. Heroid. 9, 97 — 98 das ganze 
Distichon herauszuwerfen, und ibid. 4, 155 —156 habe 
man Nichts als centones Ovidiani. Den Beschluss die
ser Note machen die Worte: commemoratio pudoris. 
Lam inopportuna in antiquis poetis, saepe Studium casti- 
moniae Christianae prodit. Solche Anmerkungen, wie 
diese, empören und verdienen keine Widerlegung. So 
hat denn also Thiel seine lange Auseinandersetzung zu 
d. St. über pudor für Hrn. H.-P. umsonst geschrieben, 
aber freilich das konnte er nicht ahnen, dass ein spä
terer Herausgeber des Virg. von seiner so überaus 
verdienstlichen Ausgabe der Äneide auch nicht die ge
ringste Notiz nehmen würde! Doch theilt er dies 
Schicksal mit Süpfle und all den Männern, welche in 
Monographien zum Verständniss des Virg. beigesteuert 
haben, denn von allen Schriften, welche seit der Wag- 
ner’schen Ausgabe über den Virg. erschienen sind, hat 
Hr. H.-P. auch nicht eine einzige benutzt, so verdienst
voll manche auch sind, z. B. J. F. E. Meyeri commen- 
tariola de aliquot locis Virgilianis, Eutiner P<ogr. y. 
1842. Müller, de locis aliquot Virgilü intet pt etandis 
disputatio. Blankenburger Progr. v. 1^37. Doch um 
zu unserer Stelle zurückzukehren, s0 ^uss Hr. H.-P. 
sonderbare Begriffe von der gravitas yna maiestas der 
Rede haben , wenn er meint, die 1 mzufügung dieses 
Verses thue diesen Eigenschaften Abbruch, Rec. wenig
stens ist gerade vom Gegentheil überzeugt. Bei sol
cher Kritik kann man sich nui darüber wunden.^ dass 
Hr. H.-P. nicht auch an dem so unmittelbar wieder
holten uinbras in den zuletzt vorhergegangenen Versen 
Anstoss genommen und auch darin eine verborum pompa 
gefunden hat, oder dass er für die gravitas und male- 



346

stas der Rede nicht auch durch Tilgung der beiden 
vorhergehenden Verse, die doch nichts Neues enthal
ten, hat sagen wollen. — V. 30. Sic effata sinum la- 
crimis implevit obortis. Unter dem sinus soll der 
Schoss der Schwester verstanden werden. Warum? 
Die beiden deshalb angeführten Stellen zeigen nur, 
dass Weinende bisweilen ihren Kopf auf den Schoos 
eines Andern legen. Das hätte ein Jeder Hrn. H.-P. 
auch ohne jene Beweisstelle geglaubt. Hier aber nö- 
thigt kein Beisatz zu dieser Annahme, und da die 
Worte dem Homerischen ötvovro duxgvoi 7.0X7101 nach
gebildet sind, so wird man wol dabei bleiben müssen, 
an den Schoos der Dido selbst zu denken. — V. 33 
wird endlich einmal eine gute Anmerkung über die 
praemia Veneris gegeben. — V. 52 aber Dum pelago 
desaevit hiems, et aquosus Orion soll so wenig vom 
Virg. herrühren, als die Anmerkungen des Servius zu 
dem Virg. den Servius zum Verfasser haben; aber was 
ist mit der letzten Behauptung gewonnen? Wenn man 
auch Hrn. H.-P. zugeben wollte, was ich jedoch kei
neswegs zu thun Neigung verspüre, dass Servius die
sen Vers nicht erklärt und also, um auch die Folge
rungen des Hrn. H.-P. einstweilen gutzuheissen, nicht 
in seinem Texte gefunden habe, so kannten doch auch 
die Grammatiker Probus und Max. Victorinus den Vers, 
citirten wenigstens das Beiwort aquosus (jener I, 18, 9 
ed. Lind. p. 99, dieser 5, 1 ed. Lind. p. 297). Doch 
lassen wir die äussern Gründe, auf die der Verf. über
haupt nicht viel Gewicht legte. Die hier vorgetrage
nen caussae morandi sollen das Machwerk eines spä
tem Rhetor sein, Virgilius, credo, omisit. Ne- 
que profecto opus erat amanti feminae suggerere. Ipsa 
facillime inveniret. Also wieder die Behauptung: Was 
unnöthig ist, ist unecht. Ein gefährlicher Grundsatz 
bei der Kritik eines Dichters! Aber Hr. H.-P. geräth 
dadurch auch mit sich selbst in Widerspruch, den fol
genden Vers nämlich hält er für echt und will ihn nur 
so ändern: quassatasque rates et non tr. c. Was ent
halten denn aber diese Worte anderes als caussas mo
randi? Nachdem der Verf. sodann richtig bemerkt 
hat, desaevire sei hier valde saevire, fügt er hinzu: 
Sed tantae tempestates non sunt diuturnae. Continuantur 
hwas aliquot, di&n, duos} tres. Non magna morae 
caussa. Das Alles kann man zugeben, doch folgt dar
aus Nichts gegen die Echtheit des Verses. Was aber 
Hr. H.-P. weiter bemerkt: Neque uti Dido poterat hac 
caussa. Dicere debebat: ntane aliquantisper. Vides 
tenipestatem desaecire. Hoc et ipse Aeneas cidebat, qui 
in tanta procella non esset navigaturus, et Dido ita 
amorem nimis aperte statim pr oder et, eum, quem omni 
modo celare studet, das verstehe ich nicht, denn, mei
ner Ansicht nach, sagt Dido in diesem Verse gerade 
das, was Hr. H.-P« verlangt, andererseits aber begreife 
ich nicht, wie sie auf diese W’eise ihre Liebe zum 
Äneas so sehr verrathen solle. Einen fernem Anstoss 

। nimmt Hr. H.-P. an dem Epitheton des Orion, es sei 
nämlich aquosus zu schwach zur Bezeichnung der Wir
kungen des Orion, bezeichnender nenne ihn Virg. sonst 
(d. i. an der einen Stelle 1, 535) nimbosus; allein auch 
bei Propert. II, 16, 51 heisst er aquosus. Das letzte 
Argument nimmt Hr. H.-P. aus der falschen Zusammen
stellung der von der Anna der Dido suppeditirten 
Gründe: da non Iractabile coelum ebenso wie das vor
hergehende dum pel. des. hiems et aquosus Or. auf die 
Witterung gehe, quassataeque rates aber eine neue 
caussa moraildi bringe, so hätte das Zusammengehörige 
nicht durch Verschiedenartiges auseinandergerissen 
werden sollen. Dieser Tadel, den auch schon Wun
derlich aussprach, scheint gegründet zu sein, doch wird 
eine nähere Betrachtung des Sinnes auch hier den 
Dichter rechtfertigen. Die Anna gibt nämlich in diesen 
Worten die Gründe an, durch welche die Dido den 
Äneas von einer Zeit zur andern zum Bleiben bewe
gen soll. Zunächst also soll .er den jetzigen heftigen 
Sturm abwarten; hat sich der nach einigen Tagen ge
legt und regnet es dann, so soll sie ihn auf die reg
nerisch-stürmische Jahreszeit, wie sie sich beim Unter
gänge des Orion einstellt, aufmerksam machen; kommt 
dann gutes Wetter, so soll sie ihm sagen, die Schiffe 
seien noch nicht gehörig ausgebessert, und wird in
zwischen das Wetter wieder schlecht, so soll sie ihn 
wieder darauf hinweisen. Weil also diese Gründe 
nicht alle zu gleicher Zeit, sondern in gehörigen Zwi
schenräumen geltend gemacht werden sollen, so hat 
die wiederholte Hinweisung auf die ungünstige Witte
rung nach der erwähnten Ausbesserung der Schiffe 
nichts Auffallendes, sondern ist ganz in der Ordnung. 
Was schliesslich noch den folgenden Vers betrifft, so 
hält Hr. H.-P. es für unlateinisch, zu sagen: diflertiter, 
dum (für quia) naves sunt quassatae. Aber wer heisst 
ihn auch differtiter ergänzen ? liegt es doch in der 
ganzen Fassung der Worte, dass als Nachsatz ein 
mane maneant zu denken ist (s. Thiel), wozu dann das 
folgende dum naves quassatae sunt sehr gut passt. _  
V. 54—55: His dictis incensum animum inflammavit 
amore, spemque dedit dubiae menti, solvitque pudorem. 
Hier ist Hr. H.-P« ganz unzufrieden mit dem matt hin
zugefügten amore und meint ferner, die Worte spem 
dedit dubiae menti seien ganz ungehörig, denn da die 
dubia mens. nur die Zweifel der Dido bezeichne, ob sie 
sich der Liebe hingeben soll oder nicht, so könne wol 
von einem impulsus, der ihr gegeben werde, die Rede 
sein, aber nicht von einer spes. Diesen Übelständen 
glaubt der Herausgeber durch eine veränderte Inter- 
punction und durch Verwandlung des abl. amore in den 
dat. amori in dieser Weise abhelfen zu können: His 
dictis incensum animum inflammavit, amori Spemque de
dit, dubiae menti solvitque pudorem. Allein abgesehen 
von dem ganz unvirgilischen Gebrauche, que dem zwei
ten oder dritten Worte anzuhängen (s. Wagner zu 
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Georg. I, 142) muss man fragen, was denn bei dem 
amori spemque dedit zu denken sei ? Denn wenn Hr. 
H.-P. auch bemerkt, es stehe amori für amanti, so ist 
damit noch nicht angegeben, worin die Hoffnung be
stehe, welche die Anna ihrer Schwester einflösse; denn 
dass Dido auf Gegenliebe hoffen dürfe, hat Anna nicht 
gesagt Ich halte die Stelle für unverdorben. Aller
dings ist bei dem incensus animus nur an ein von Liebe 
entflammtes Gemüth zu denken, dennoch aber ist amore 
keineswegs matt, sondern recht absichtlich und schön 
hinzugefügt; denn erst die Anna solvit pudorem ihrer 
Schwester, früher wagte diese ihren Gefühlen für den 
Äneas noch nicht den Namen der Liebe zu geben, und 
der Dichter mit ihr nicht, daher sprach er oben V. 1 und 5 
nur von der cura, nicht von dem amor der Dido. Hier aber, 
wo die Dido, durch die Ermunterungen der Schwester auf
geregt, sich und der Schwester ihre Liebe zum Äneas 
gesteht, hier lässt auch der Dichter die Zurückhaltung 
fallen und spricht offen von dem amor der Dido. Bei 
den nächsten Worten ist bei dubia mens zunächst aller
dings an die Zweifel der Dido zu denken, ob sie sich 
dem Aneas hingeben solle oder nicht; insofern aber 
diese Bedenken grösstentheils durch die Furcht, sich 
den Zorn der Götter zuzuziehen, veranlasst waren, wei
sen diese Worte auch auf diese Bedenken hin. Da 
nun aber die Anna oben V. 45 — 46 der Dido eingere
det hat, Äneas komme auf Geheiss der Götter zu ihr, 
so hat sie der besorgten und zweifelnden Schwester 
zugleich die Hoffnung eingeflösst, ihre Verbindung mit 
dem Äneas sei den Göttern genehm. Daraus erklärt 
sich denn auch ihr in den folgenden Versen beschrie
benes Beginnen. — V. 65 — 67: Heil vatum ignarae 
mentes! quid Vota furentem, Quid delubra iuvant? Est 
mollis fiama medullas Inter ea, et tacitum vivit sub pe- 
ctore vulnus. Hr. H.-P. meint, diese Worte könnten 
nicht anders verstanden werden, als so, dass Dido 
durch die Opfer von ihrer Liebe befreit zu werden 
wünsche, ihren Zweck jedoch nicht erreiche; da die
ser Sinn aber dem ganzen Zusammenhänge zuwider 
sei, so will er: Heu fati ignarae mentes ! lesen und den 
Rest dieses nebst dem folgenden Verse streichen, 
V. 67 aber et tilgen und also interca tacitum schrei
ben. Die Woite heu fatt ignarae mentes sollen eine 
Klage des Dichters über die Kurzsichtigkeit der Men
schen , die oft gerade das ihnen Nachträglichste mit 
uer grössten Mühe erstreben, enthalten. Dieser Ge
danke würde hier, an. und. für sich betrachtet, aller
dings ganz passend sein, die Erzählung aber würde da
durch lückenhaft werden. Bekanntlich ist über die Er
klärung dieser Stelle sehr viel geschrieben worden 
und es würde mich hier zu weit führen, wollte ich 
alle vorgebrachten Deutungen berücksichtigen und prü
fen, ich begnüge mich daher, meine Ansicht über die 
Stelle auseinanderzusetzen. Mir scheint die Dido in 
diesen Worten anzugeben, was sie von der Kunst ihrer 

aruspices halte. Dass geopfert ist und die Eingeweide 
der geschlachteten Thiere betrachtet sind, ist vorher an
gegeben , es musste jetzt das Resultat dieser Erfor
schung berichtet werden. Unumwunden erklären, dass die 
Götter einen unglücklichen Ausgang verkündigten, konnte 
Virg. nicht, weil er dadurch der Erzählung vorgegriffen 
haben würde, ganz verschweigen aber auch nicht, weil er 
einmal durch den Bericht vom Opfer und von der 
grossen Aufmerksamkeit, die Dido demselben geschenkt 
(inhians) . die Aufmerksamkeit der Leser hierauf ge
richtet hatte, und diese nicht ganz unbefriedigt lassen 
durfte. Er deutet den Ausspruch der aruspices daher 
nur dunkel an, indem er zu verstehen gibt, die Dido 
sei dadurch nicht zufrieden gestellt und halte ihre 
Priester für nicht gehörig unterrichtet in ihrer Kunst, 
denn sie kann und will nicht annehmen, dass die Göt
ter ihrer Liebe abgeneigt seien. Daher geben die 
Worte: quid vota /urentern} quid delubra iuvant einen 
zweifachen Sinn, einmal, die Opfer seien, wie die Dido 
meine, vergebens angestellt, weil die Priester ihre Sache 
nicht recht verständen; dann aber auch , umsonst sei 
ihr der Wille der Götter angedeutet, denn est mollis 
flamma medullas. Was die Erklärung dieser ebenfalls 
vielbesprochenen Worte betrifft, so haben viele Heraus
geber mollis in dem Sinne von mobilis, levis mit flamma 
verbunden , dagegen erklärt sich Hr. H.-P. wie schon 
früher Wagner mit Recht, indem eine solche mollis 
flamma schlecht zu der furens Dido passen würde. 
Seyfert, dessen Übersetzung«- und Erklärungsproben 
(Halle, 1837) Hrn. H.-P. unbekannt geblieben zu sein 
scheinen, sieht p. 32 — 33 in der Verbindung mollis 
flamma ein Oxymoron, was an den bittersüssen Pleil 
des Cupido erinnere, doch die flamma} die hier er
wähnt wird, scheint diese Erklärung nicht zuzulassen. 
Wagner verbindet mollis mit medullas, aber auch damit 
ist Hr. H.-P. nicht zufrieden, weil man wol motte pe- 
ctus, cor und Ähnliches finde, aber nicht mottes medullae; 
daher sei das mollis hier ein epitheton fastidii plenum, 
Virg. würde dafür imas medullas gesagt haben. Da in" 
dessen mollis von Allem vorkomme, was keinen hefti
gen Widerstand leistet, was leicht bezwungen werden 
kann, woher es Caes. d. b. Gatt, III, 19 auch mit mi
nime resistens verbindet, so ist kein Grund abzusehen, 
warum mottes medullae nicht das Mark bezeichnen 
könne, das sich ja leicht von der Flamme ergreifen 
lässt, bei welcher Verbindung dem Maike nach Dich
terart eigener Wille zugeschrieben wn , wie auch in 
den Georg. 111,271: avidis subdita flamma medullis. 
So wäre denn also an dem mollis als Epitheton des 
Markes kein Anstoss zu nehmen , selbst wenn diese 
Verbindung sich wirklich nm an dieser Stelle lande, 
aber Hrn. H.-P. ist es entgangen, dass es auch bei 
Catull. 43, 16 heisst: ut multo mihi maior acriorque 
Iqnis moilibus ardet in medullis. — V. 79. Hinter 
diesen Vers will Hr. H.-P, die Verse 84 und 85 setzen? 
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weil es einmal sich mit dem Anstande nicht vertragen 
hätte, dass die Dido allein, mitten in der Nacht, mit 
dem Ascanius auf dem Schosse sitzen sollte, sodann 
aber auch unwahrscheinlich sei, dass Äneas seinen 
Ascanius, um den er so väterlich ängstlich besorgt 
war, in einem fremden Hause eine Nacht hätte zubrin
gen lassen. Beide Gründe sind leicht zu beseitigen; 
denn was den ersten Punkt betrifft, so hatte ja die 
Anna, wie oben erzählt ist, allen Bedenken und Rück
sichten hinsichtlich des pudor bei der Dido ein Ende 
gemacht, in Betreff des andern Punktes aber konnte 
Äneas seinen Sohn in einem Hause, wo er eine solche 
Aufnahme, wie bei der Dido gefunden hatte, ganz un
besorgt eine Nacht zubringen lassen, zumal wenn Asca
nius , bewogen durch die Liebkosungen und Verspre
chungen der Dido (detinet), den Vater selbst darum 
bat. Gegen die Umstellung selbst aber ist zu bemer
ken, dass der Gedanke, die Dido habe in Abwesenheit 
des Äneas den Ascanius auf den Schooss genommen, 
infandum si /allere possit amorem ganz ungehörig sein 
würde. Ihre Sehnsucht nach dem Abwesenden wollte 
sie ja gerade dadurch stillen, dass sie den Sohn, der 
die Züge des Vaters so täuschend trug (genitoris ima- 
gine capta) auf den Schooss nahm und in seinen An
blick versunken, den Vater selbst zu liebkosen glaubte. 
— V. 82. Sola domo moeret vacua, stratisque relictis 
Incubat. Mit Recht verwirft Hr. H.-P. die Wagner’sche 
Erklärung der strata und zeigt, dass darunter nicht 
der torus coniugalis^ sondern der Speisesaal zu verste
hen sei. Kurz war dasselbe schon von Süplle bemerkt, 
ausführlicher und gelehrter nachgewiesen in dem be
reits angeführten Programm von Seyfert (p. 36—37). — 
V. 87. Portusre aut propugnacula bello Tula, parant, 
billigt Hr. H.-P. die Conjectur Schrader’s: porta sre 
für portusre, weil portae und propugnacula besser ver
bunden würden und weil parare kein passender Aus
druck vom Bau der Häfen sei. Allein die Thore konn
ten hier nicht erwähnt werden , da diese nach 1, 422 
schon fertig dastanden, am Hafen aber wurde nach 
I, 427 noch gearbeitet. Was den sprachlichen Grund 
anlangt? so ist wieder kein Grund abzusehen, warum 
man nicht hätte portum parare sagen können, aber 
auch Cicero scheute sich nicht, sozusagen; denn in den 
Tuscul. I, 49, US leisst es, wenn auch in übertrage
ner Bedeutung; P01 potius paratum nobisetper- 
fugium putemus. — • 89. pendent opera interrupta,
minaeque Murorum ingantes, aequataque machina, coelo. 
Hier sollen die letzten Worte aequataque machina coelo 
Zusatz eines Grammatikers sein, der, um den Vers 

auszufüllen, ein Wort (machina) setzte, quod ei pri- 
mum tolerabile in mentem reniret neque a metro ablor- 
reret; viel concinner schliesse der Gedanke mit minae- 
que murorum ingentes ab und das folgende machina sei 
ganz unbestimmt und dunkel. Allerdings ist machina 
hier ein unbestimmter Ausdruck, den Virg. bei ver- 
statteter Revision vielleicht geändert haben würde; aber 
für unecht darf man darum das Hemistichium, das man 
doch recht gut erklären kann (s. Seyfert p. 38), noch 
nicht erklären. — V. 91. Cara Ioris coniunx. Dazu 
bemerkt Hr. H.-P.: Null am inrenire potui probabilem 
caussam, cur luno hic cara Ioris coniunx appelle- 
tur. Longepraestaret. magna Ioris coniunx. War
um befriedigte den Herausgeber nicht die Bemerkung 
Wagner’s, Virg. habe hier das Homerische qllq äkoyog, 
axoiTig ausgedrückt. — V. 93—95 : Egregiam rero lau- 
dem et spolia ampla refertis, Tuque puerque tuns; ma
gnum et memorabile numen, Una dolo dirom si femina 
ricta duorum est. Hier soll die Lesart nomen dem 
Sinne wie der Latinität angemessener sein. Die bittere 
und ironische Rede der Juno nämlich erfordere den 
Ausruf: magnum ac (wol Schreibfehler für et) memora
bile nomen! wenn man nicht das Ausrufungszeichen 
lieber hinter duorum est setzen will. Dass der bittere 
Ton der Rede hier etwas Anderes erfordere, als die 
Worte nach der gewöhnlichen Erklärung geben, wird 
gewiss Jeder, der die Stelle unbefangen liest, zugeben, 
aber was Hr. H.-P. verlangt, wird auch mit Beibehaltung 
von numen, was doch die beiweitem besten codd. ge
ben, durch die Thiel’sche Interpunction und Erklärung, 
nach der magnum et mem. numen Opposition zu puer
que tuns sind, geloben, eine Erklärung, die auch da
durch, was Thiel übersehen hat, an Wahrscheinlichkeit 
gewinnt, dass so erst die V. 93 erwähnten spolia in 
enge Beziehung zu dem in diesem Verse erwähnten 
Siege gesetzt werden. Damit sind denn auch zugleich 
die sprachlichen Bedenken des Hrn. H.-P. gehoben, 
dass, wenn numen hier Gottheit heisse, der Plural hätte 
stehen müssen, wenn es aber potestas sei, die hinzu
gefügten Adjectiva ungehörig wären, da man wol no
men factum mit einem Adjectivum verbinde, aber nicht 
numen, potestas. Dass Hr. H.-P. glaubt, nomen werde 
hier auch durch die der unserigen sehr ähnliche, übri
gens schon von Heyne angezogene Stelle aus Orid. 
Met. X, 608: habetis Hippomene ricto magnum et me- 
morabile nomen geschützt, braucht wol nur einfach re- 
ferirt zu werden.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena. Druck und Verlag von F« A» Brockhaus in



NEUE JENAISCIIE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 88. 12- April 1845.

Romische Literatur.
P. Virgilii Maronis Aeneidos libri /—Xll. Edidit et 

annotatione illustravit P. H ofmann-Peerlkamp.
(Fortsetzung aus Nr. 87.)

Wenden wir uns jetzt zum sechsten Buche. Die 
Gründe, welche Hr. H.-P. im Allgemeinen gegen die 
Echtheit der Episode vom Deiphobus (VI, 494 — 547) 
vorbringt, sind so allgemeiner Natur und so unbestimmt, 
dass sich nicht'iuglich darauf eingehen lässt. Er meint 
nämlich, es sei diese Episode zu lang pro vero huius 
libri argumento et ipsum levius, indem es schlecht zu 
der maiestas carminis epici et ratio Virgiliana passe
ist schon der erste Punkt dem Ree. räthselhaft, so hätte 
er nun vollends über den zweiten nähern Aufschluss 
gewünscht. Da Hr. H.-P. es aber vorzieht, jene Be
hauptungen nackt hinzustellen, so muss er es sich ge
fallen lassen, wenn Rec. ihm einfach darauf erwidert, 
dass er sich durch jene Machtsprüche nicht bewogen 
fühlen könne, die Episode für unecht zu halten. Rec. 
will nicht die Gründe wiederholen, die bereits von an
dern Erklären! gegen die Misbilligung, welche Heyne 
in seiner grössern Ausgabe gegen diese Episode aus
gesprochen hat, beigebracht sind, auch es nicht beson
ders hervorheben, dass äusser den Grammatikern auch 
Ausonius (epitkaph Deiph.) und Seneca (epist. 59) diese 
Stelle unbedenklich für virgilisch hielten, sondern nur 
darauf aufmerksam machen, wie die ratio Virgiliana, 
von der Hr. H.-P. ja auch spricht, sehr verletzt werden 
würde, wenn man diese Episode striche. Virg. näm
lich lässt den Äneas in allen -einzelnen Bezirken des 
Orcus alte Bekannte finden und mit Einem derselben 
eine längere Unterredung anknüpfen: so mit dem Pa- 
linurus vor dem Styx, so mit der Dido in dem Bezirke 
der Selbstmörder, so hier mit dem Deiphobus im Be
zirke der im Kiiege gebliebenen Helden. Nur ein Be
zirk geht aus sich von selbst ergebenden Gründen leer 
aus, der, wo die Seelen der früh verstorbenen Kinder 
sich befinden. Von jenen drei Episoden nun streicht 
Hr. H.-P. f]ie erste und dritte und verletzt dadurch die 
ratio VirgUiana eben so sehr, als er der ratio Peerl- 
hampiana dadurch, dass er die, zweite stehen lässt, un
untreu wird. Doch vielleicht ist Hrn. H.-P. seine Ver
dächtigung dieser Stelle besser bei den Angriffen auf 
die einzelnen Verse geglückt, kündigt er doch selbst 
an: in multis versibus tanta apparet negligentia, ut Vir-i 
gilium eos concepisse non credam. Sehen wir näher zu.:

Gleich die vier ersten Verse: Atque hic Priamide^ 
laniatum corpore toto Deiphobum, videt ßt lacerum cru~ 
deliter ora, Ora manusque ambas, pop^lataque tempora 
raptis Auribus, et truncas inhonesto vollere naris, über
schüttet Hr. H.-P. förmlich mit Vorwürfen. Er tadelt: 
1) die Wiederholung desselben Begriffs in laniatum und 
lacerum, und proponirt für ersteres Wort violatum; 
2) er findet es ungehörig, dass nach dem vorausgegan
genen laniatum corpore toto das in jenem schon ent
haltene lacerum ora folgt; 3) er meint, die Wiederho
lung von ora sei in unvirgilischer Weise angestellt und 
beruft sich deshalb auf erlog. 9, 47, Än. II, 405, 4, er 
behauptet, lacer manus könne an und für sich nur den 
bezeichnen, der der Finger beraubt sei, da der Sinn 
jedoch an abgehauene Hände zu denken gebiete, wie 
auch Serv. zu V. 498 von truncatis manibus rede, so 
müsse lacer hier in zweifacher Bedeutung genommen 
werden: ora laceratus, manus truncatus, was zu tadeln 
sei; 5) er findet die Aufzählung der verstümmelten 
Gliedmassen ungehörig, indem zuerst vom Gesichte, 
dann von den Händen gesprochen und darauf wieder 
zum Gesichte zurückgekehrt werde; 6) der Ausdruck 
inhonestus sei hier zu unbestimmt; 7) die ganze, so ge
naue Beschreibung des verstümmelten Leibes habe ali- 
quid ingrati et fastidiosi neque caret ridiculo. Ridicula 
enim est quamvis in summa miseria talis facies. Die 
Historiker erzählten bisweilen wol von abgeschnittenen 
Nasen und Ohren, aber dann berichteten sie von wirk
lich geschehenen Dingen. Virg. aber hätte sich be
gnügen sollen, ganz allgemein die Wunden des Deipb. 
als grausame und scheussliche Verstümmelungen zu 
bezeichnen, zumal da er nicht die geringste Veranlaß 
sung zu dieser ausführlichen Beschreibung habe. 
Homer fänden sich wol auch manche Züge von Grau
samkeit, doch keiner, der sich mit diesem vergleichen 
lasse. Es sei also Deiphobus von den Griechen gar 
nicht so verstümmelt worden, oder Homer habe die 
That für zu scheusslich gehalten, als dass er sie hätte 
beschreiben können. Et hoc narrasset Virg. eo ver- 
borum arnatu, ut ipse laetis oculis horrendum facinus 
adspecturus fuisse videatur? — Bei so vielen und har
ten Anklagen weiss man kaum, womit man bei einer 
Vertheidigung der fraglichen Stelle anfangen soll. Im 
Ganzen lassen sich alle diese Anklagen auf zwei Haupt
punkte zurückführen: 1) die ganze Schilderung sei un
gehörig und des Virg. unwürdig; 2) in der Ausführung 
zeige sich nicht die Hand des Meisters in der Darstel-
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lung. Da Hr. H.-P. selbst zugibt, dass die Angabe und 
Beschreibung einer Grausamkeit, wie sie hier geschil
dert wird, gestattet sei. wenn wirklich Geschehenes 
berichtet werde, so hat man zunächst zu fragen, ob 
nicht die Griechen eine so grausame Rache an dem 
armen Deiph. genommen haben sollen. Das Schwei
gen Homer’s darüber kann natürlich nicht als Gegen
beweis dienen, da Virg. den Homer ja nicht als allei
nige Quelle seiner Erzählung benutzte. Da nun Hom. 
Od. #, 517 von einem hitzigen Kampfe spricht, der 
sich im Hause des Deiph. zwischen diesem und dem 
Menelaus und Odysseus entsponnen, so konnten spä
tere Epiker diesen Wink benutzen und das vom Homer 
kurz Erwähnte weiter ausführen, sodass sich die Grie
chen auf die vom Virg. angegebene Weise am Deiph. 
gerächt hätten, sagen doch Dict. V, 12, Quint. Smyrn. 
XIII, 354 sq., Eustath. zu Hom. p. 894, 24, dass er 
vom Menelaus schrecklich verstümmelt sei. Den Zorn 
der Griechen aber hatte Deiph. allerdings in hohem 
Grade auf sich gezogen , sollte er doch nach Hygin. 
110 in Gemeinschaft mit dem Paris den Achilles hin
terlistiger Weise getödtct, und nach Dict. I, 10 schon 
vor dem Ausbruche des Kriegs, wieder in Gemeinschaft 
mit dem Paris, die Auslieferung der Helena an die 
griechischen Gesandten verhindert haben. Doch mochte 
Virg. nun wirklich in seinen Quellen die von ihm an
gegebene Art der Verstümmelung des Deiph. schon 
vorgefunden, oder mochte er die von Andern nur all
gemein als scheusslich bezeichnete Verstümmelung selbst 
weiter ausgemalt haben, so fragt sich, ob der epische 
Dichter recht daran that, ein Ekel erregendes Bild von 
der kläglichen Gestalt des Deiph. zu entwerfen. Ohne 
es hier weiter geltend machen zu wollen, dass Virg. 
als Dichter auch hier nach Veranschaulichung strebte 
und auszumalen suchte, muss ich darauf mit Nachdruck 
hmweisen, dass wir die Alten durchaus von ihrem 
Standpunkte beurtheilen müssen und uns nicht durch 
unsere Gefühle und Empfindungen im voraus einnehmen 
lassen dürfen. Den Alten nun erregte in ihrer Natür
lichkeit Manches keinen Ekel, wovor wir in unserm 
verfeinerten Zustande die Nase rümpfen. Um nur ei
nige Beispiele anzuführen, so erregt uns allerdings 
Ekel die Art, wie Polyphem mit den gefangenen Grie
chen in seiner Hohle verfuhr, ebenso die mit solcher 
Ausführlichkeit von Sophokles beschriebene Krankheit 
des Philoctetes, oder die von demselben Dichter in 
gleicher Weise berichtete Strafe, welche der unglück
liche Ödipus über sich verhängt. Da§ Alles lasen und 
horten die Alten, ohne daran Anstoss zu nehmen. Wie 
hätten besonders die Römer von solchen Gemälden 
sich voller Abscheu wegwenden sollen, sie, die bei ih
ren Gladiatorenspielen sich so gern an blutigen An
blicken weideten! Ist daher an der Art der Beschrei
bung nur nichts zu tadeln, so gibt die Beschreibung 
selbst keinen Grund, diese Stelle dem Virg. abzuspre

chen. Ohne vorläufig auf die Ausstellungen, die Hr. 
H.-P. auch in dieser Beziehung macht, näher einzuge
hen, werde ich erst meine Auffassung der Stelle mit- 
theilen, manche Bedenken des Hrn. H.-P. werden schon 
auf diese Weise hoffentlich ihre Erledigung finden. 
Während Äneas unter den Schatten der Unterwelt her
umwandelt, sieht er den furchtbar entstellten Deipho- 
bus. Der Anblick überrascht ihn, er steht still, sieht 
genauer zu, ob er sich auch täusche, aber nein, es ist 
sein alter Freund Deiphobus, grausam verstümmelt am 
Gesicht, wie er jetzt bei schärferem Hinblicke nach der 
ihm bekannten Gestalt zunächst bemerken muss. Der 
aufmerksam betrachtete Deiph. schämt sich seiner Ent
stellung und sucht seine Wunden mit den Händen zu 
verbergen (V. 498: dira feg entern svpplicia), da sieht 
der fortwährend seinen Augen kaum trauende (rix adeo 
agnovit) Äneas, dass nicht nur das Gesicht seines 
Freundes, sondern auch seine Hände verstümmelt sind, 
und da diese in ihrem Zustande den vom Deiph. ver
langten Dienst nicht leisten können, so sieht er dann 
ferner, dass der Unglückliche auch der Ohren, auch 
der Nase beraubt ist. Aus dieser Auffassung der Stelle 
geht hervor, dass ich vidit lese, statt des von Wagner 
aufgenommenen vidct et, aber nicht aus dem von 
Hrn. H.-P., der sich gleichfalls für das perf. erklärt, 
beigebrachten Grunde, dass die zur Erklärung des 
laniatus corpore toto beigebrachten Worte nicht durch 
die copulative Partikel angereiht werden dürften, son
dern weil durch das ridet el die ganze Stelle sehr an 
Lebhaftigkeit der Darstellung verlieren wurde, denn 
dann wäre es nur Virg.. der hier erzählte, was Äneas 
gesehen habe: liest man aber das perf., so hat man 
den Äneas selbst vor sich, bemerkt seine Verwunde
rung über den unerwarteten Anblick und sieht mit ihm 
Alles, was sich seinem überraschten Auge bietet. Das 
dem vorausgegangenen laniatvm folgende lacerum ent
hält also die Bestätigung von der Wirklichkeit des 
Gesehenen, ebenso wie das wiederholte ora und wie 
zu gleichem Zwecke «od um die Aufmerksamkeit des 
Lesers bei einem Begriffe festzuhalten, auch sonst sich 
so häufig Wiederholung desselben Wortes findet, z. B. 
Lucret. H, reliquiae mohts vitalis rincere saepe; 
V incere et ingentes plagae sedare tumultvs; Beispiele 
aus dem Propert. s. bei Hertzberg. T. I, p. HO—Bl. 
So bleibt denn auf die Einwendungen des Hrn. H.-P. 
nur noch zu bemerken, dass gar kein Grund abzuse
hen ist, warum lacer mawus von den abgehauenen, 
nicht von den verstümmelten, d. h. der Finger ganz 
oder zum Theil beraubten Händen verstanden wer
den soll, da ja selbst die Erklärung des Servius diese 
tassung nicht verbietet : das inhonesto vnlnere endlich 
erhält durch den ganzen Zusammenhang uod durch 
das im folgenden Verse stehende dira snpplicia seine 
hinlängliche Verständlichkeit. — V. 498 gefällt Hrn. 
H.-P. der Ausdruck pavitantem nicht. Er meint, Dei- 
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phobus hätte sich beim Anblick des Äneas freuen, 
nicht sich furchten müssen. Hätte er, wie Serv. be
merkte, gefürchtet, erkannt zu werden, so hätte er 
fliehen können. Der passende Ausdruck wäre pudore 
suffusum gewesen. Allerdings freute sich Deiph., als 
er den Äneas erblickte; denn das war gerade der 
Grund, warum er ungeachtet seiner Schaam nicht floh. 
Gegen den von Hrn. H.-P. vorgeschlagenen passenderen 
Ausdruck ist zu bemerken, dass er von einem blutlo
sen Schatten, wie der Deiph. in der Unterwelt war, 
nicht füglich gebraucht werden durfte. — Gleich im 
nächsten Verse 499 misfallen Hrn. H. - P. die Worte; 
notis compellatvocibiis, denn, meint er, wenn zwischen 
dem Äneas und Deiph. wirklich eine so enge Freund
schaft bestanden hätte, so würde des Deiph. doch ge
wiss öfter gedacht sein; statt dessen sei von ihm wei
ter gar nicht die Rede, als dass II, 310 nur einfach 
erzählt werde, dass sein Haus eingestürzt sei, ja 1, 98 
klage Äneas, dass er nicht auch gefallen sei, wo Hec
tor, wo Sarpedon liege, und gedenke selbst hier des 
Deiph. nicht. Dagegen ist zu bemerken, dass Deiph. 
früher nicht füglich erwähnt werden konnte, da er in 
der letzten verhängnissvollen Nacht Troja’s schon ge- 
tödtet war, als Äneas durch das ferne Kriegsgeschrei 
erweckt wurde; I, 98 aber durfte Än. den Deiph. nicht 
nennen, weil er ja vor der Einnahme Trojas geblieben
zu sein wünscht.
Anmerkung 
Hr. H-P., i

Unbegreiflich ist mir die folgende
; zu V. 502: Cui tantum de le Heult?. wo 
nachdem er die Bedeutung dieser Wendung

richtig angegeben hat, hinzufügt: Apparet kanc formu- 
lam minus apte adhibitam ad eos, quibus facillimum 
erat unum hominem, eumque somno oppressum, cui ensis 
erat subductus, occidere et occisum truncare. Das 
Alles aber wusste Än. ja noch nicht, sondern erfuhr 
es erst vom Deiph. Nicht viel mehr Umsicht verräth 
die nächste Anmerkung zu fama tulit'. „Poterat, credo, 
haee vertiere modo eognoscere, ab aliquo v. c. qui vide- 
rat.ei Aber von allen Trojanern, die sich im Hause 
des Deiph. befunden hatten, war sicher keiner dem 
Schwerte der Griechen entronnen. Hr. H.-P. fährt dann 
fort: El quls unquam ex fama, quae saepe dedpil, 
et nunc decepit, slathn, in tali tempore, tamulum com- 
poniL el inferlas facit? Aber gerade darum, weil Än. 
das that, was jeder Andere nicht so leicht gethan ha
ben würde, ist ei vorzugsweise der plus Aeneas. — 
V. 507. In den W orten\nomen et arma locum servant findet 
Hr. H.-p. eine Hypa age, iu q?fa vitium pro figura 
cei nitur. Lateinisch sei locus servat nomen für nomen 
loci manei idem; locus servat arma bezeichne schon 
etwas Anderes, nämlich arma. quae in tnmulo /iximus. 
non detracta ^unt. Der Dichter hätte schreiben kön
nen: nomen et arma locus servat, scheine aber jenes 
vorgezogen zu haben, weil ihm die Stelle V1I (nicht 
VIII), 3: Et nunc servat bonos sedem tnus\ w^^yve\A 
habe. Hier hat Hr. Hr.-p. eine Bemerkung Markland’s 

übersehen, was ihm sonst nicht leicht begegnet. Die
ser bemerkt nämlich zu Stat. Silv. I, 3, 25 sehr rich
tig: quid quid in aliquo loco positum est, dicitur ser- 
vare istum locum, vgl. auch Gronov. Diatr. in Stat. 
Silv. ed. Hand. T. I, p. 311 sq. Doch nicht blos am 
Ausdruck hat Hr. H.-P. zu tadeln, auch am Gedanken. 
Er bemerkt nämlich, Än. habe die Waffen des Deiph. 
da diese den Feinden in die Hände gefallen seien, nicht 
auf dem cenotaphium befestigen können. Wenn Serv. 
arma durch arma depicta erkläre, so sei das intellectu 
difficile. Ich sollte meinen, gerade jener Umstand, 
dass Än. nicht im Besitz der Waffen seines Freundes 
war, führe von selbst zu der Erklärung des Serv., 
wenn nicht unter arma wirkliche Waffen irgend eines 
Trojaners, nur nicht des Deiph., zu verstehen sind; 
denn da die Insignien auf dem cenotaphium nur dazu 
dienen sollten, der Nachwelt die Beschäftigung des 
Gestorbenen anzudeuten, so mussten bei einem Krieger 
auch die Waffen eines Andern, konnte man sich nicht 
mehr die eigenen Waffen des Gebliebenen verschaffen, 
denselben Dienst thun. Die folgende Frage des Hrn. 
H.-P. aber: unde Aeneas scire poterat sepulcrum Dei- 
phobi mansisse intactum? ist befremdlich, da die Hei
ligkeit der ccnolaphia (cf. Kircher, de funer. III, 27, 
p. 538) dem Än. die Unversehrtheit des von ihm dem 
Deiph. errichteten Grabmals verbürgen musste. Selt
sam ist es ferner, dass Hr. H.-P. an dem conspicere 
Anstoss nimmt und meint: melius erat invenire und 
nun sogleich iiachvveist, dass Än. die Leiche des Deiph. 
nicht füglich hätte suchen können. An ein absichtli
ches Suchen ist natürlich nicht zu denken, conspicere 
aber bezeichnet auch nur, dassÄn. weder in der Stadt 
noch draussen auf dem Felde den Leichnam bemerkt 
habe. Was soll man aber erst dazu sagen, dass Hrn. 
H.-P. der Hiatus: te, amice befremdlich vorkommt und 
ihm die Äusserung entlockt: simile exemplum desidero. 
Suche sich Hr. H.-P. darüber Belehrung in jeder latei
nische Grammatik, z. B. in Zumpt’s Grammatik §• 9- 
— V. 508: „Pokere pro sepelire, vix ila solum 
dicitur. Si iungis ponere terra, habes solum dece- 
dens, quod significationem moriendi afiert“ Dass 
decedere auch absolut in der Bedeutung weggeben stehe, 
hätte Hr. H.-P. aus jedem Lexikon ersehen können. Was 
aber die erste Behauptung betrifft, so meint allerdings 
auch Wagner, es müsse ponere terra veibunden wer
den, weil ponere für sich allein nicht die Bedeutung von 
humare habe. Allein so möchte ich nicht verbinden, 
weil ich dann bei tetra die Präp. in vermisse, wie 
es Ovid. Trist. III. 3. 70 heisst: Inque suburbano con- 
dita (ossa) pone solo. Abei ponere findet sich aller
dings, und gar nicht so selten, allein stehend in der 
von Wagner und Hrn. H.-P. angezweifelten Bedeutung, 
z. B. Ovid. Ars am. Hl, 410; Ennius emeruit, Calabris 
in montibus ortus, Contiguus poni, Scipio magne, tibi. 
ibid.lMP. Hoc] adel po sitae te mihi, terra, levemStat.
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Theb. XU? 99: ^i mihi. quod po sitos humus alma 
diesque resolvit. ibid. 288: Dum funus putat omne suum, 
visuque sagaci Rimatur positos. — N. 510 ist Hrn. 
H.-P- die Verbindung funeris umbrae anstössig, er meint, 
Virg. würde Deiphobi umbris geschrieben haben. Al
lein da funus bei Virg. selbst öfter für cadaver vor
kommt, so ist nicht abzusehen, was an der Verbindung 
funeris umbrae zu tadeln wäre, wenn sie sich vielleicht 
auch nur an dieser Stelle findet. — V. 512 hält Hr. 
H.-P. den Ausdruck monumenta in den Worten: Illa 
haec monumenta reliquit für zu unbestimmt und sagt: 
castigati scriptores accuratius loquuntur. Fast scheint 
es, als ob Hr. H.-P. die bittere Ironie in diesen Wor
ten absichtlich nicht habe verstehen wollen, sonst hätte 
er doch leicht einsehen müssen, dass die Worte nur 
heissen können: solch Andenken an sich hinterliess 
sie mir, man also weder amoris noch sceleris zu ergän
zen hat. — V. 516: armatum peditem gravis (fatalis 
equus) attulit alvo. Zwar erkennt Hr. H.-P. selbst an, 
dass der Verfasser dieses Verses hier ganz nach der 
Weise des Virg. dem Ennius nachahme, indessen würde 
Virg. selbst doch nach seiner Ansicht hier Manches 
anders geschrieben haben, z. B. armato alvo. Das 
will dem Rec. nun gleich nicht recht virgilisch vor
kommen, nach seiner unmaasgeblichen Ansicht hätte 
Virg. gesagt: armata alvo, wie er wenigstens II, 401 
sagt: nota condantur in alvo. Hr, H.-P. hat an die
sem einen Epitheton der alvus noch nicht genug, für 
gravis attulit alvo soll auch besser sein: gravi alvo; 
denn gravis werde sonst gewöhnlich mit einem ablat. 
materiae verbunden. Aber .hier war ein solcher Zusatz 
ja völlig unnöthig, da er in dem: armatum peditem at- 
lulit enthalten ist. Aber auch peditem, wenn es gleich 
mit armatum verbunden sei, hält Hr. H.-P. für non sa- 
tis conveniens in tali sententia. Humilius estvocabulum 
pro caeterorum maiestate. Das sind Geschmacksachen.

V. 517—27. Diese Verse enthalten das Hauptargu
ment des Hrn. H.-P. für die Unechtheit dieser ganzen 
Episode. Da nämlich das hier Erzählte in directem 
Widerspruch mit dem II, 567 sq. Berichteten zu stehen 
scheint, so sollen beide Stellen unecht sein. Auch die 
frühem Herausgeber hatten den Widerspruch bemerkt, 
aber deshalb noch kein Einschiebsel angenommen, 
sondern den Virg. zu entschuldigen gesucht. Der 
Widerspruch soll in folgenden drei Punkten bestehen: 
1) verrathe die Helena nach unserer Stelle die Troja
ner und führe selbst die Griechen in das Haus des 
Deiph., während sie im zweiten Buche die Rache der 
Griechen fürchte und sich im Heiligthum der Vesta 
verborgen halte; 2) hier gebe die Helena den Griechen 
das Signal, im zweiten Buche aber Sinon; 3) das Haus 
des Deiph. sei nach II, 310 dem Hause des Än. be
nachbart gewesen. Da nun aber nach Heyne’s Excurs 

zu II, 567 die Helena sich in thalamo Deiphobi, eines 
der Söhne des Priamus, die nach II, 503 ihre thalami 
in der regia selbst gehabt hätten, aufgehalten habe, 
so würde daraus folgen, dass Deiph. in seinem eigenen 
Hause gewohnt, im Palaste des Vaters aber geschlafen 
hätte. In diesem Falle aber hätte er unmöglich so fest 
schlafen können, dass er ungeachtet des hitzigsten Kam
pfes um die Königsburg nicht erwacht sei, sondern 
dass die Feinde ruhig in seine Wohnung hätten ein
dringen können. Rec. gesteht, dass er von allen die
sen Widersprüchen auch nicht einen einzigen anerken
nen kann. Vor allen Dingen muss man sich nur leb
haft in die erzählten Begebenheiten selbst versetzen. 
Das verhängnissvolle hölzerne Pferd war von den Tro
janern auf die Burg geschleppt worden, II, 245, Sinon 
öffnete es und liess die darin versteckten Griechen 
heraus, als er vom Agamemnon das verabredete Sig
nal erhielt, II, 256—260. Die nächste Aufgabe war, 
den gelandeten Waffenbrüdern die Thore der Stadt zu 
öffnen. Der Weg dahin führte sie mitten durch die 
Stadt. Bevor sie diesen Weg antraten, mussten sie 
sicher sein, dass auch hier Alles sich dem Schlafe 
hingegeben habe. Das aber konnte Niemand besser 
wissen, als die Helena, welche ihre Phrygerinnen bei 
den Orgien durch die einzelnen Stadtquartiere führte, 
VI, 517. 518. Sie also benachrichtigte hiervon durch 
ein verabredetes Zeichen die Griechen auf der Burg. 
Die Worte VI, 519: summa Danaos ex arce vocabat 
sind also nicht mit den Herausgebern so zu verstehen, 
als habe die Helena oben von der Burg herab den 
gelandeten Griechen das Signal gegeben, denn dann 
würde Hr. H.-P. Recht haben, wenn er meint, dass ein 
solches Zeichen unnöthig gewesen wäre, da Sinon sich 
ebenfalls oben auf der Burg befunden habe, sondern 
die Worte summa ex arce sind auf die Griechen, die 
aus dem Bauche des Pferdes gestiegen waren, zu be
ziehen. Jetzt eilten die Griechen von der Burg herab 
durch die Stadt, um die Thore zu öffnen, und erschlu
gen dabei die Wächter, II, 265 267. Kaum waren 
die gelandeten Griechen in die Stadt gezogen, so zer
streuten sie sich durch die einzelnen Quartiere dersel
ben, Menelaus und Odysseus aber eilten, geleitet, wie 
hier erzählt wird, von der Helena, zum Hause des 
Deiphobus, cf. Hom. Od. VIII, 517. 518. Aber wo 
wohnte Deiphobus ? Allerdings mochte Deiph. im Hause 
des Priamus eigene Gemächer besitzen, wie aus Än. 
II, 503 hervorgeht, aber dass er sich hier nicht für 
gewöhnlich aufhielt, sondern seine eigene Wohnung, 
und zwar nicht auf der Burg, sondern mitten in der 
Stadt besass, geht aus andern Stellen deutlich hervor.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in «Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocW>aus in Leipzig.
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Zunächst wird in der angeführten Stelle der Odyss. 
ausdrücklich von dem eigenen Hause des Deiph. ge
sprochen, sodann ersehen wir aus Än. II, 310, dass 
sein Haus viel früher zerstört wurde, als die Königs
burg ein Raub der Flammen wurde, sowie dass es dem 
Hause des Ucalegon benachbart war (denn Niemand 
wird wol Hrn. H.-P. beistimmen, dass die Worte domus 
vicini proximi das Nachbarhaus des Äneas bezeichnen, 
lag doch dieses weit ab von dem Orte des damaligen 
Kriegsgetümmels, cf. II, 299—301). Da aber Ucalegon 
nicht ein Sohn des Priamus war, so konnte er auch 
nicht in der regia selbst seine Wohnung haben, also 
wohnte dort auch sein Nachbar Deiph. nicht. Zu dem
selben Resultate kommt man noch auf andere Weise. 
Als Äneas das Haus des Deiph. und Ucalegon in 
Flammen aufgehen sah, da erkundigte er sich bei dem 
von der Burg herab eilenden Panthus, wie es auf der 
Burg aussehe, II, 322, eine Frage, die unnöthig gewe
sen wäre, hätten Deiph. und Ucal. auf der Burg ge
wohnt. Doch nun weiter in der Erzählung. Die He
lena hatte also den Menel. und Odyss. in das Haus 
des Deiph. geführt, dieser war schrecklich verstümmelt 
und dann getödtet worden. Wo blieb nun die Helena? 
Wir finden fortan von ihr weiter keine Nachricht, als 
die II, 567 sq. beigebrachte, nach welcher sie sich vor 
der Rache der Griechen und Trojaner fürchtend am 
Heiligthum der Vesta verborgen hält. Das findet Wag
ner Quaest. Virg. XXXX, 2 unwahrscheinlich, er sagt: 
non est verisimile^ Helenam semel a Graecis receptam 
rursus ab his discessuram fuisse. Derselben Ansicht 
ist Thiel in der sonst vortrefflichen Vertheidigung der 
viel besprochenen Stelle II, 567 sq, Heyne dagegen 
bemerkt zu unserer Stelle: Potuit Helena scelere in 
mantum commisso latebras quaerere, (Juas aUero loco 
memoravit poeta. Hierin stimme ich Heyne’n vollkom
men bei und bin überzeugt, dass wenn es ihm gefallen 
hätte, seine Meinung weiter zu entwickeln und zu be
gründen, Niemand noch an einen Widerspruch beider 
Stellen denken würde. Allerdings nämlich hatte sich 
die Helena durch ihren Verrath grosse Verdienste um 

die Griechen erworben, aber es scheint ihr ergangen 
zu sein, wie es den meisten Verräthern ergeht. Auch 
konnte diese eine That nicht sogleich das Andenken 
an alle Leiden aus der Brust der Griechen vertilgen, 
welche die Helena über die Griechen gebracht hatte, 
besonders konnte Menelaus wol nicht so leicht der 
treulosen Gattin Verzeihung angedeihen lassen. Folgte 
Virgil nun also auch nicht der Erzählung anderer grie
chischen Schriftsteller, nach denen nicht Äneas, son
dern Menelaus das Schwert gegen die Helena erhob 
(s.Heyne im 12. Exc. zum zweiten Buche), so war er 
doch wol der Ansicht, dass die Griechen nach dem 
Morde des Deiph. die Helena für jetzt unbeachtet lies
sen, weil sie mit der Zerstörung Trojas zu sehr be
schäftigt waren, die Helena selbst aber ihnen jetzt 
nicht mehr entgehen konnte. Welche Empfindungen 
mussten sich nun aber wol in der Brust der Helena 
regen? War der jetzige Augenblick nicht geeigneter 
als jeder andere, das leichtsinnige Weib zum Nach
denken zu veranlassen? Musste sie jetzt nicht, ver
lassen, wie sie war, für ihr heben zittern? Wen sollte 
sie als Freund ansehen? Die Trojaner? Mit Undank 
hatte sie ihnen gelohnt, zur Verrätherin war sie an ih
ren Wohlthätern geworden. Die Griechen? Wol kei
ner ihrer Landsleute befand sich im Heere, der nicht 
wegen ihrer Untreue den Verlust eines theuren Freun
des zu beklagen, wol keiner, der nicht unsägliche Mühe 
im langwierigen Kriege ihretwegen erduldet hatte. Den 
frühem Gatten Menelaus? Aber ihm war sie durch 
die zehnjährige Trennung fremd geworden, und auch 
sein Gemüth hatte schwerlich ihre Untreue schon ver
schmerzt, ja musste nicht die so eben von ihr gegen 
den neuen Gatten Deiph. verübte Untreue das Anden
ken an die eigene von ihr erlittene Kränkung wieder 
lebhaft erneuern? Was Wunder also, dass sie reue
voll und um ihr Leben besorgt sich dem Anblick Aller 
zu entziehen suchte und im innersten Heiligthum des 
Tempels Schutz suchte. — So bliebe denn nur noch 
die Frage des Hrn. H.-P. zu beantworten, wie Deiph., 
der doch seinem eigenen Geständnisse nach während 
der hier erzählten Ereignisse fest geschlafen habe, Al
les, was während seines Schlafs vorgegangen sei, wis
sen könne, eine Frage, die indessen so ganz ungehörig 
ist, dass sie keine Antwort verdient. Ebenso wenig 
Beachtung verdient die Bemerkung des Hrn. H.-P., 
dass in den Worten des Deiph.: Egregia coniunx eine 
dem Deiph. wenig anstehende Ironie liege. — An den
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Worten V. 528 und 529: comes additur una Hortator 
scelerum Aeolides hat Hr. H.-P. zweierlei auszusetzen. 
Zuerst misfallt ihm der Ausdruck Aeolides, wodurch 
Odysseus obscure (wirklich?) bezeichnet werde. So 
oft Odysseus von den vier Dichtern auch erwähnt 
werde, so werde er doch sonst nie blos Aeolides ge
nannt. Der Grund hat eben so viel Beweiskraft, als 
wenn man den Vers Ovid. Ars am. III, 313 verdächti
gen wollte, weil Odyss. nur an jener Stelle Sisyphides 
genannt wird. Sodann tadelt er den Ausdruck comes 
additur, denn dies werde nur von dem gesagt, qui non 
est princeps, sed quo facile carere possimus, additur 
ut numerum expleat vel alia de caussa non gravi. Aber 
das will ja gerade Deiph. sagen, dass Odysseus ganz 
überflüssig gewesen sei, denn Menelaus und die Griechen 
mit ihm waren schon Willens grausame Rache am 
Deiph. zu nehmen. Da gesellt sich zu ihnen nach der 
scelerum hortator Ulixes und ersinnt neue Martern für 
den schon unglücklichen Deiph. — Zu den Versen 
532—536 bringt Hr. H.-P. Fragen vor, die er wahr
scheinlich unterdrückt haben würde, wenn er die Be
merkungen seiner Vorgänger einer sorgfältigeren Be
achtung gewürdigt hätte. So hat schon Heyne richtig 
bemerkt, dass bei den Worten : pelagine venis errori- 
bus actus? an den aditus per Arvernum zu denken, und 
dass die ganze Frage der Stelle Hom. Od. XI, 158 
nachgebildet sei. Im folgenden Verse hat Hr. H.-P. 
Wagner’s richtige Erklärung der Worte: an quae te 
Fortuna fatigat ganz unberücksichtigt gelassen, und 
sich bei den V. 533 — 536 in Frage kommenden Zeit
bestimmungen nur an die Zweifel Heyne’s gehalten, 
ohne deren Beseitigung durch Voss, mythol. Br. II, 8, 
und die darauf gestützte Erklärung Wagner’s zu be
achten. — Zu V. 537: Et fors omne datum traherent 
per talia tempus bemerkt Hr. H.-P.: Indignum persona 
Aeneae. Poeta eum facit garrulum hominem, qui per 
talia, digna indignans nugis, consilium patris conve- 
niendi obliviscitur. Wie? Äneas soll theilnahmlos an 
seinen alten Freunden und Bekannten vorübereilen? 
Seine Fragen nach ihren Schicksalen, ihre Erzählungen 
sollen reine nugae sein? — V. 53g Nox mit. Dazu 
Hr. H.-P.: Magis significat iani ade st, quam propin- 
quat. Das soll wahrscheinlich so viel heissen, als 
diese Worte ständen im Widerspruch mit V. 536, wo
nach es erst Nachmittag wird. Ohne mit Forbiger an
zunehmen , Äneas sei auch die zweite Nacht in der 
Unterwelt geblieben, eine Annahme, zu der die Worte 
V. 900 sq. keineswegs zwingen, kann nox ruit nur auf 
die schnelle Flucht der Stunden und auf das baldige 
Herannahen der Nacht, nachdem die Sonne sich schon 
ihrem Untergange zugewandt hat, hinweisen, oder die 
Sibylla kann in ihrer Ungeduld die Stunden des Tages 
verschieben, um den Äneas zu grösserer Eile aufzu- 
muntern. In demselben Verse bemerkt Hr. H.-P. noch 
zu den Worten: nos flendo ducimus horas Folgendes: 

Nullum fletus in omni sermone indicium. Deiphobus 
tantum ira et pudore commovetur. Es braucht wol 
kaum bemerkt zu werden, dass die Textworte nicht 
ausschliesslich auf die letzte Unterredung des Än. mit 
dem Deiph. zu beziehen sind; früher aber hatte Än. 
allerdings geweint, s. V. 455. 469. 476. — V. 540 soll 
in den Worten: Hic locus est, partis ubi se vis findit 
in ambas ein Schnitzer enthalten sein, denn in ambas 
non satis Latinum pro in duas. Allein die Sibylla 
spricht von diesen zwei Wegen als einem ihr längst 
bekannten bivium. — V. 542. 543: Hac Her Elysium 
nobist at laeva malorum Exercet poenas, et ad impia 
Tartara mittit. Hr. H.-P. eignet sich hier die Beden
ken Heyne’s über das frostig hinzugefugte nobis und 
über die folgenden Worte: at laeva malorum etc. an, 
Bedenken, die längst durch das, was Jahn, Wagner 
und Thiel hierüber bemerkt haben, beseitigt sind. Im 
höchsten Grade aber muss es auffallen, wie Hr. H.-P. 
so besonderes Befremden darüber bezeigen könne, 
dass dem Wege beigelegt werde, was eigentlich nur 
denen zukommt, die sich an dem Orte, wohin er führt, 
befinden. Solche Personificationen finden sich ja über
all bei den alten Dichtern. — In den Worten V. 544: 
Ne saevi, magna sacerdos soll saevire für den von der 
Sibylla ertheilten Verweis ein viel zu hartes Wort sein, 
wie aus Terent. Andr. \T, 2, 27: Ah, ne saevi tanto- 
pere hervorgehe. Allerdings ist saevire hier ein star
ker Ausdruck, der jedoch auch sonst zur Bezeichnung 
heftiger Ungeduld und des Zorns vorkommt, z. B. Plaut. 
Trucul. N, 1, 4: Ph. Ne me adpella. Str. Nimium 
saevis; aber den Deiph. musste der Vorwurf auch 
schmerzlicher berühren, sodass er, dem durch die Auf
forderung der Priesterin der Anblick und die Unterre
dung des lange entbehrten Freundes entzogen wurde, 
in der Aufforderung allerdings wol eine Grausamkeit 
oder wenigstens eine Unempfindlichkeit und Mitleidslo
sigkeit finden konnte. Aber .Hr. H.-P. ist mit seinen 
Ausstellungen noch nicht fertig, er bemerkt weiter: 
Et unde Deiphobus Sibyllam noverat? Aeneas primum 
de ea audivit ex Helena 111,441. Obgleich auch diese 
Frage eigentlich keine Beantwortung verdient, so mag 
doch bemerkt werden, dass Deiph. die Priesterin gar 
nicht bei Namen nennt, sondern nur nach ihrem Stande, 
den er schon an der Kleidung erkennen mochte, be
zeichnet. . Sehr unzufrieden ist Hr. H.-P. nun gleich 
wieder mit den Worten des folgenden Verses: Disce- 
datn, explebo numerum, reddarque tenebris. Explebo 
numerum, meint er, hätte Deiph. nur dann von sich 
sagen könne, wenn er, wenigstens auf Augenblicke, 
aus der Schaar der Schatten geschieden wäre, obgleich 
auch dann der Ausdruck ans Lächerliche streife? quasi 
qui aquam addat mari aut noctuas ferat Athenas. Aber 
schon insofern Deiph. sich dem Än. und der Sibylla 
zugesellt hatte, hatte er sich der Schaar der Schatten 
entzogen, sodass, wenn man sich den Än., die Sibylla 
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und den Deiph. als die eine Gruppe, die Schatten als 
die andere denkt, bei letzterer durch die Abwesenheit 
des Deiph. immer eine Lücke entstanden war. Ferner 
hält Hr. H.-P. die Ellipse von umbrarum für unerträg
lich hart. „In quo miror,“ sagt er, „poetae incogitan- 
tiam. Facile dbesse poterat discedam, nam intelligi- 
tur ex reddar tenebris. Melior adeo versus esset: 
Umbrarum explebo numerunii reddarque te
nebris. Allein eben so leicht, wie bei dieser Gestalt 
des Verses discedam ergänzt werden könnte, kann bei 
unsern Textworten umbrarum aus tenebris entnommen 
werden. Übrigens kann ich auch nicht finden, dass 
der Vers durch jene Änderung gewonnen haben würde, 
denn dann würde das umbr. expl. num. sich sehr schlecht 
an das vorhergehende ne saevi anschliessen, man würde 
fragen müssen, inwiefern Deiph. auf solche Weise den 
Zorn der Göttin besänftigen wolle? Endlich tadelt Hr. 
H.-P. noch die Schlussworte des Verses; reddar soll 
ganz unpassend sein, weil Deiph. sich gar nicht von 
dem Schattenreiche entfernt habe. Während ihrer Un
terhaltung wären Än. und Deiph. stehen geblieben, denn 
wären sie weiter gegangen, so hätte Än. den Tadel 
der Sibylla nicht verdient. Alle Plätze im Orcus seien 
finster, nur das Elysium habe seine Sonne und seine 
Gestirne. Da nun Än. den Deiph. noch weit vor dem 
Elysium, also im Schattenreiche, erblickt habe, so könne 
dieser nicht sagen: reddarque tenebris. Allein die 
Freunde sind während ihres Gesprächs vorgeschritten, 
sind sie doch bis zu dem verhängnissvollen bivium ge
langt, also bis zu der äussersten Grenze des dem Deiph. 
angewiesenen Platzes. An dieser Grenze war es nicht 
so finster, wie mitten im Orcus, sieht doch Än., wie 
in den folgenden Versen erzählt wird, sehr deutlich 
die Mauern des Tartarus. Wenn Deiph. sich also hier 
vom Än. trennt, um zu dem gewöhnlichen Aufenthalts
orte der Schatten zurückzukehren, so konnte er pas
send sagen: reddarque tenebris. — An dem letzten 
Verse (547) endlich hat Hr. H.-P. noch zweierlei auszu
setzen. Zuerst misfällt ihm effatus wegen des Gleich
klangs mit dem vorhergehenden fatus. Diesen Tadel 
hätte Hr. H.-P. nicht aussprechen sollen, denn wer 
mit den römischen Dichtern so vertraut ist, wie Hr. 
H.-P., der sollte billig wissen, wie wenig Mühe sich 
diese gaben, Gleichklang nahe stehender Wörter zu 
vermeiden, eine Nachlässigkeit, die vielleicht darin ih
ren Grund hatte, dass das Ohr der Römer, durch die 
von den ältern Dichtern so sorgfältig erstrebten Para- 
nomasieen von einem solchen Gleichklang weniger ver
letzt wurde, als das unsrige. Der zweite Vorwurf trifft 
den Ausdruck vestigia torsit. »Additive op or tuis- 
set (!) locum, fjU0 torserit, nt oculos ad maenia 
torquens et ad sonitum vocis vestigia torsit. 
Allein an jenen beiden Stellen des Virg. (IV, 22 und 
1H, 669) war ein solcher Zusatz nöthig, da dort die 
Richtung des Weges im Vorhergehenden nicht angege

ben war, hier dagegen ist er durch das zwei Verse 
vorher Gesagte völlig überflüssig gemacht worden.

Neustrelitz. Th. Ladewig.

Geschieht e.
Die goldene Chronik von Hohenschwangau, der Burg 

der Welfen, der Hohenstauffen und der Scheyien. 
Durch Jos. Fr. v. [Hormayr - Hortenburg. Mit 13
Kupfern und 5 genealogischen Tabellen. München, 
Franz. 1842. 4. 5 Thlr. 15 Ngr.

Je mehr die Beförderungslust, aus andern noch unbe
kannten geschichtlichen Quellen, als den baierischen 
Regesten und Monumenten, die süddeutsche Geschichte 
zu bereichern, seit Jahrzehnten zu schlafen schien; 
desto angenehmer möchte jedem .Literatur-Freunde die 
Überraschung des vorliegenden Werks sein. Denn 
äusser dem Inhalte ist noch die herrliche Ausstattung 
im Drucke und Papier mit den schönsten Abbildungen 
gleich anziehend. Zwar lässt uns der Verf. über die 
eigentliche Urquelle seiner Chronik von Hohenschwan
gau noch in Ungewissheit; doch hat er sie so schön 
durchgeführt, und alle wichtigem Ereignisse der ein
zelnen Jahre so gut beleuchtet, dass das Königreich 
Baiern seit Oefele keine zweite Chronik von gleichen 
Vorzügen an die Seite setzen kann. Besonders seit
dem Eichhorn, Ussermann und Neugart vor fast 50 
Jahren sich an einigen süddeutschen Bisthümern ver
ewigten, ist nichts Ähnliches erschienen.

Abgesehen von dem Weihrauche, welchen der Verf. 
über die neuesten Erscheinungen der königlichen Fa
milie von Baiern verschwenderisch streute, hebt er im 
Vorworte mit Recht heraus, dass Schwangau in der 
wichtigsten Periode des Mittelalters von den drei be
rühmtesten Familien besessen war; ferner dass Lori, 
einer der Begründer der Akademie der Wissenschaften 
zu München, während seiner Verbannung unter dem 
Kurfürsten Karl Theodor, trotz des drückendsten Man
gels an Quellen, eine Geschichte des Lech-Ro.ins, als 
seines speciellen Vaterlandes, herausgab, wegen wel
cher der Verf. ihn noch am Schlüsse bekränzt.

Die Chronik selbst in der ersten Abtheilung be
ginnt der Verf. mit 100 Jahren vor Christus von den 
Zügen der Römer durch Deutschland nach Nord und 
Ost; doch nur aphoristisch. Erst der christlichen 
Zeitrechnung verbreitet er sich ausführlicher über das 
römische Vindelizien und fibei die Colonie Älia Augusta; 
der Anleitung zu dem chiistlichen Glauben duich die 
Heiligen Fortunat, Corbinian, Bonifaz und Magnus wird 
besonders gedacht. Dann schreitet er zur Erzählung 
über Pipin und Kal’l den Grossen; über die Stämme 
der Welfen, Stauffen, Schyren und Andechser, und 
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über mehre Dynastien von geringerer Wichtigkeit. Er 
hebt heraus die fast unbekannten Markgrafen von 
Romsberg und Yrsee, die Herren von Freundsberg, 
und mit zu grosser Vorliebe die Freyberge zum Eisen
berg. Er lässt den Tempel-Orden und die Kreuzfahr
ten durchblicken, und das süddeutsche-Städterecht und 
Municipalwesen beleuchtet er mit neuen Urkunden. 
Er zeigt, wie einflussreich die Kriege von Appenzell 
und Schwaben auf Vorarlberg, Tyrol und den Lech
rain hätten werden können. Schön beleuchtet er die 
fast 30jährige Regierung des Kaisers Ludwig IV., des 
Baiern, und den im folgenden Jahrhundert eingetrete
nen Untergang des süddeutschen Adels während der 
Erhebung der dortigen Städte und Bürger. Ein be
sonderes Lob ertheilt er nach der Mitte des 15. Jahrh. 
der aufblühenden Buchdruckerkunst zu Augsburg 
rücksichtlich ihres Einflusses auf die deutsche Sprache. 
Sehr reichen Stoff theilt er für die Lebenszeit 
des Prinzen und Kaisers Max I. über einzelne süd
deutsche Städte und Burgen mit. Von dessen Tode 
bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrh. theilt er zwar 
noch vieles Unbekannte mit; aber von dieser Zeit bis 
auf unsere Tage beschränkt er sich absichtlich auf die 
wichtigsten Nachrichten. Wie er eine Menge erfahre
ner adelicher Familien von ihrem Ursprünge bis zum 
Todesjahre mit neuen Urkunden beleuchtet; so theilt 
er auch S. 122—123 bei einer gelegentlichen Anmer
kung von der Pulver-Erfindung, und von der Ausbrei- 
tung der Feuergewehre in Österreich das Wesentlichste 
über die altadelige Familie von Hormayr mit. Er schliesst 
mit der Wiederholung der im Vorworte geäusserten 
Artigkeiten für den jetzigen Besitzer von Hohenschwan
gau, den Kronprinzen Maximilian von Baiern.

Nach der Chronik folgt die zweite Abtheilung des 
Buches, welche der Verf. nach altdeutscher Art 99An- 
derte^ zu nennen beliebt. Der erste Theil dieser Ab
theilung liefert 64 Urkunden, von welchen ein grosser 
Theil Schwangau selbst betrifft, deren Gebrauch durch 
d ? . .. »x ,, anzeioe sein erleichtert ist, und
von welchen die Polizei - Verordnungen und Freiheiten 
der Unterthanen für unsere Zeit ebenso brauchbar, als 
die Bruchstücke des Schwangauer Minnesängers Hilt- 
bolt erfreulich sind.

Der zweite Theil enthält 12 Urkunden, durch die 
Güte des frankfurter Quellen-Forschers Joh. Fr. Böh- 
mer mitgetheilt, über die grosse mongolische Fluth oder 
Kreuzfahrt vom J. 1241? in welchem ganz SüaJeutsch- 

land durch seine Eintracht gegen den gemeinsamen 
Feind sich mit Ruhm bedeckte.

Der dritte Theil verbreitet sich über die Mutter 
des unglücklichen Kaisers Konradin und über die Stif
tung der cistercienser Abtei Stams, deren 40 Äbte nach 
ihren Verdiensten kurz gewürdigt sind.

Endlich folgen die Freyberge von Eisenberg mit 
mehren Abbildungen von Grabmälern, und mit Regesten 
von 1148—1632. ,•

Die Stammbäume liefern; 1) Salier und Staufen, 
Babenberger; 2) die ältern und jüngern Welfen, mit 
dem unebenbürtigen Nebenzweige der Grafen von Ep- 
pan und Ulten; 3) die Grafen, nachmals Markgrafen 
von Romsberg und Yrsee; 4) die Schwangauer vom 
10. bis 16. Jahrh.; 5) die Hoheneck zu Vilseck und 
Sulzschneid; 6) die Freyberge. Da diese sechs Stamm
tafeln aus reichsarchivalischen Quellen zusammenge
stellt sind, so haben sie um so grössern Werth.

Die Kupfertafeln stellen vor: 1) das Schloss Schwan
gau und den über ihm liegenden Schwanstein; 2) die 
unterirdische Begräbniss - Kapelle des heiligen Magnus 
zu Füssen; 3) das Schloss und die Kirche Andechs; 
4) die Stadt Landsberg; 5) den Flecken Schongau; 6) 
das Majestäts - Siegel des Kaisers Albrecht I. und Sig- 
nette seiner Schwäger, nebst Insiegeln der Freyberge 
aus beiden Zweigen; 7) eine Ansicht der Stadt Füssen; 
8) eine Fernsicht des Schlosses Schwangau, und des 
weit über ihm sich erhebenden Felsengebirgs Schwan
stein; 9) eine Abbildung der Abtei Stams; 10) zwei 
Portraits eines Ehepaars von Freyberg; 11—13) sieben 
Freyberg’sche Grabsteine in der Erbgruft der Abtei 
Stams.

Ein solches Werk konnte nur der Vertrauteste 
mit böhmischen, österreichischen, tyrolischen und bai
rischen Urkunden aus seinem unschätzbaren Gedächt
nisse verarbeiten, und zugleich die Irrthümer anderer 
süddeutscher Chronisten oder, deren Herausgeber be
richtigen. Zur Erhärtung seiner Behauptungen setzte 
er in wichtigen lallen den lateinischen Text dem deut
schen gegenüber. luthümer sind uns nicht vorgekom
men, und Druckfehler, wie S. 241 (December 1842) 
verdienen keine Rücksicht. Wir vermissen nur sehr 
schwrer das einem solchen Werke höchst nöthige Re
gister.

Bamberg. Jaeck.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. DruJj und Verlag von F. A. Brockhaus in Leip^ö«



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 90. 15. April 1845.

Nekrolog.
Am 2. März starb zu München Dr. Georg Mich. v. Weber, 

quiescirter Appellationsgerichtspräsident, geb. zu Bamberg am 
20. Jan. 1768. Seine Schriften: Über die Einführung der Wild
steuer (1794, 1798); Über die Repartition der Kriegsschäden 
in juristischer und kameralistischer Hinsicht (1798, 1809); Über 
die Appellation in Criminalsachen (1805); Handbuch des in 
Deutschland üblichen Lehnrechts (4 Thle., 1807—18); Grund
sätze des bambergischen Landrechts (3 Bde., 1807); Über das 
baierische Credit-und Schuldenwesen (1819). Unter dem Na
men Aletheios-. Höchst wichtige Beiträge zur Geschichte der 
neuesten Literatur in Deutschland (4. Abth. 1813).

Am 8. März zu Nöhden bei Altenburg Fr. Chr. Ferd. Hau
schild, Pfarrer und Adjunct zu Altkirchen, früher Professor am 
Gymnasium in Altenburg, Verfasser von: Der wahre Christ oder 
schriftgemässe Darstellung der christlichen Glaubenslehre (1831); 
Carmina omnia (1833); Predigten.

Am 11. März zu Merseburg Regierungssecretär Christoph 
Heinr. Ludw. Hussell, geb. zu Zittau am 28. März 1772. Er 
schrieb: Nettchen oder das Mädchen aus Thüringen (1799) ; Alb. 
von Friedheim und Agnese von Holstein (1803); Deutschlands 
Nacht und Morgenröthe (1814); Leipzig während der Schreckens
tage der Schlacht u. s. w. (1814); Leipzigs Geschichte seit dem 
Einmarsch der Verbündeten u. s. w. (1814); Xerxes’ des Grossen 
Leben, Thaten und Ende (1815); Die Ameise (3 Bde., 1814 
—16); Aufsätze in Dolz’s Jugendzeitung und andern Zeit
schriften.

Am 13. März zu Wien Generallieutenant Baron Croisard, 
welcher im Revolutionskriege in österreichischen, dann seit 1812 
bis 1814 als Oberster in russischen Diensten stand, nach der 
ersten Restauration in französische Dienste trat, aus welchen 
er 1830 wieder ausschied. Seine „Memoires“ haben zum Theil 
allgemein geschichtlichen Werth.

Am 15. März zu Lauterbach der grossherzoglich hessische 
Consistorialdirector, Rath Georg Christ. Dieffenbach, geb. zu 
Niedermoos am 27. Nov. 1758. Seine Schriften sind: Unter
richt für den Landmann zur Bereitung des Kartoffelmehls 
(1813); Freiherrlich Riedesel’sche Gerichtsbezirke, im Archiv 
für hessische Geschichte, Bd. I, jjft. 2.

Am 17. März zu Hadersleben Peter Hjort Lorenzen, be
kannt durch den Streit über die Schleswig, holsteinische Ter- 
ntorialfrage als Vertreter der dänischen Partei. Eine von ihm 
kurz Vor seinem Tode gedruckte Schrift wurde zu A]tona 
confiscirt.

Am 17. März zu Waterford in Irland Regina Maria Roche, 
die Verfasserin von „Childern of the Abbey“ und vieler anderer 
Novellen, im 80. Jahre.

Am 20. März zu Pempelfort Geh. Regierungsrath Georg 
Arnold Jacobi, geb. daseilst am 19. März 1766, Sohn des

Verantwörtlicher Redacteur: Dr. Hand in «Jena.

Philosophen Friedr. Heinr. Jacobi. Vor vier Jahren legte er 
seine Stelle bei der Regierung in Düsseldorf nieder. Äusser 
mehren Broschüren schrieb er: Briefe aus der Schweiz und 
Italien in das älterliche Haus (1796).

Am 21. März zu London der Bischof von Ely und Parla
mentsmitglied Dr. Allen im 79. Jahre. Zuerst zur Pfarrstelle 
in Battersea befördert, erhielt er eine Präbende in der West- 
minsterabtei und stieg bis zum Dechanten. Später wurde er 
Bischof zu Rristol, dann zu Ely.

Am 23. März'zu Bremen Dr. S. Ed. Hirschfeld im 39. Lebens
jahre. Von ihm erschien: Über das Athmen und dessen ge
sundheitsgemässe Bedingungen und über Homöopathie. Vorle
sungen (1842).

Am 25. März zu München der emeritirte Kreiskanzlei
director Ignaz Jos. v. Obernberg (früher Obernberger genannt). 
Seine Schriften sind: Historische Abhandlung von den Freiheiten 
des landsässigen Adels in der Oberpfalz (1784); Die Refor
mation in der Herrschaft Waldeck (1805); Kleine Schriften 
für Polizei- und Gemeinwohl (1808); Reisen durch das König
reich Baiern (5 Bde., 1816—20).

Gelehrte Gesellschaften.
Geographische Gesellschaft in Berlin. Prof. 

Ritter las ein Schreiben des Kammerherrn Leop. v. Ruch über 
Dieffenbach’s geologische Beobachtungen in Neuseeland, insbe
sondere über diejenigen, welche sich auf die Trachyt-Zone von 
New-Ulster beziehen, und erläuterte sie durch eine chartogra- 
phische Darstellung. Derselbe legte eine englische Aufnahme 
der Nordwestküste von Marokko und der drei vulcanischen 
Inseln Buch, Brogniart und Auckland vor. Rich. Schomburgk 
las einen Aufsatz über den cultivirten Theil von britisch 
Guiana. Rob. Schomburgk legte eine reiche Sammlung darauf 
bezüglicher Originalzeichnungen und colorirter Darstellungen ',°r’ 
Zugleich wurde ein von demselben nach Europa gebrachter 
15jähriger Makusi vorgestellt und veranlasst einige Proben 
nationaler Geschicklichkeit abzulegen. Werne, bekannt durch 
seine Theilnahme an der ägyptischen Expedition zur Entdeckung 
der Nilquellen, Jas einen Aufsatz, in welchem er die von 
v. Abadie aufgestellte Behauptung, die Quellen des Nils ent
deckt zu haben, widerlegte. Schayer (egte। drei Hefte von der 
Tasmanian Society in Hobart-Down auf Vandiemensland heraus
gegebenen Tasmanian Journal (Tasmanian and London, 1842 
u. 1843) zur Ansicht vor und begleitete sie mit einem Vor
trage über verschiedene statistische Verhältnisse der Insel. Prof. 
Ritter legte einen Bericht des Dr. Abich über dessen Reise in 
den Kaukasusländern und nach dem Ararat vor, und machte 
darauf aufmerksam, dass Slch dieser Bericht namentlich über 
die meteorologischen und antiquarischen Verhältnisse jener Län-
der verbreite. _______ __________

Druck und Verlag von F. A. Hrockliaus in
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Intel lige nz blatt.
(Der Daum einer Zeile wird mit 1V2 Ngr. berechnet.)

Verzeichnis
der im Sommerlialbjahre 1845 auf der Universität 

I^eipzig zu haltenden Vorlesungen.

Der Anfang derselben ist auf den 28. April festgesetzt.

I. Theologische Facultät.
Winer, Dr. G. B., Theol. P. O., d. Z. Prodecan, über Gründe 

und Tendenzen des Protestantismus, unter Beziehung auf die ge
genwärtigen kirchlichen Streitigkeiten und Spaltungen, 3 St. öffentl.; 
Erklärung der beide.i Briefe an die Corinther, 4 St.; Grundsätze 
der neutestamentlichen Sprachwissenschaft und Auslegungskunst, als 
Einleitung in das Studium der neutestamentlichen Bücher, 2 St. 
— Grossmann, Dr. Ch. G. L., Theol. P. O., sächsisches Kirchen
recht, 4 St. öffentl.; Homiletik, 2 St. — Krehl, Dr. A. L. G., 
Theol. P. O., Homiletik, 2 St. öffentl.; homiletisches Seminar, 2 St. 
Dogmatik der alten lutherischen Kirche, mit Kritik nach der Schrift
lehre, 4 St. — Niedner, Dr. Ch. W., Theol. P. O., Geschichte der 
Philosophie alter Zeit, besonders der Inder und Griechen, 4 St. öffentl.; 
christliche Kirchengeschichte, zweiteHälfte, 8 St.; Übungen des lausitzer 
Vereins im Disputiren und freien Sprechen über philosophische und 
theologische Gegenstände, unentgeltl. — Tuch, Dr. F., Theol. P. 
O. des., Alterthümer der Hebräer, 2 St. öffentl.; Syntax der hebräi
schen Sprache, 2 St. ; über die Genesis, 4 St. 5 über die kleinern 
Propheten, 2 St.; Übungen der exegetischen Gesellschaft, unent
geltl,— Lindner, Dr.F. W., Theol. P.E., Erklärung der Bergpredigt 
nach Matth, für Homileten und Katecheten, 2 St. öffentl.; christ
liche Moral, 4 St.; Didaktik und Methodik nebst Anweisung zur 
Schulverwaltung und Schulaufsicht, 4 St.; katechetische Übungen, 
4 St. — Theile, Dr. K. G. W., Theol. P. E. des., Evangelium 
des Johannes, 4 St. öffentl.; evangelische Religionslehre (christliche 
Dogmatik und Moral zu einem System verbunden) mit Berücksich
tigung der Dogmengeschichte und Symbolik, sowie der biblischen u. 
philosophischen Dogmatik und Moral, erste Hälfte, 3 St.; theologi
sche Encyklopädie und Methodologie nebst kurzer Geschichte und 
Literatur der theologischen Wissenschaften, 2 St.; Charakteristik 
Jesu, 2 St.; dogmatisches Examinatorium, 4 St.; Übungen der exe
getischen und der hebräischen Gesellschaft, unentgeltl. — Fleck, 
Dr.. F. B., Theol. P. E., Encyklopädie und Methodologie der theo
logischen Wissenschaften , mit Literatur, 2 St.; erster Theil der 
christlichen Dogmatik 0^er Fundamentallehre, mit beständiger Ver
gleichung der neuen speculativen Systeme in ihrer Stellung zum 
Christenthume, St. öffentl,. Erklärung des Evangelium des Mat
thäus, 4 St.; Übungen der exegetisch-dogmatischen Gesellschaft, un
entgeltl. . Anger, M. Rud., Theol. P. E; des., Erklärung der 
Briefe an die Kpheser und^Philipper, 2 St. öffentl.; Erklärung des 
Evangelium des .Matth., »t.; Erklärung ausgewählter Psalmen, 2 
St.; Examinatorium über ogmatik, 4 st.; exegetische Gesellschaft 
des A. T.; exegetische Gesellschaft des N T. unentgeltl. — Ti
schendorf, Dr. L. F. C., r. -des., historisch-kritische Einleitung 
in die kanon. Bücher des Nj *t; Mittheilungen von meiner 
theologischen Reise, 1 St. °"en^’ ühristenthum und Kirche, 
1 St. öffentl. — Delitzsch, M. B., P. E. .des., Philosophie der 
Offenbarung, oder Grundlinien der speculativen Dogmatik, 2 St. 
öffentl.; hebräisches Elementare, mit Zugrundlegung des Propheten 
Nahum, 1 St. öffentl ; Übungen der exegetischen Gesellschaft des 
A. T., unentgeltl. __ Küchler, M. K. G., Theol. Lic., Philos. P. 
E., homiletische Gesellschaft der Sachsen, 2 St öffentl. — Hän
sel, M. M. F« A-> Theol. Lic., Erklärung des Evangelium Lucä, 2 
St. unentgeltl.; homiletische Übungen, unentgeltl..- Lindner, M. 
W. B., Theol. Lic., Kirchengeschichte, erster Theil, 10 St.; Exe
gese der Paulinischen Briefe an die Epheser, Colosser und Philip— 
per, 4 St. unentgeltl.; Repetitorium über Kirchengeschichte, 4 St; 
Übungen der exegetischen Gesellschaft, unentgeltl. — H Ölemann, 
M- H. G., Theol. Lic., alttestamentliche Interpretationsübungen, ma
teriell. vorzugsweise an messianische Weissagungen geknüpft, formell 
zugleich zur hebräisch-grammatischen Befestigung, unentgeltl.

II. Juristische Facultät.
Hänel, Dr. G., Jur. P. O., d. Z. Dechant, Pandekten, nach 

Puchta’s Pandekten (Leipzig, 1844), 12 St.; Lebensbeschreibung der 
neuern Juristen, 2 St. öffentl. — Günther, Dr. K. Fr., Jur. P. 
Prim., Fac. Jur. Ordin., d. Z. Rector, ordentl. und summarischer 
Civilprocess, 8 St. (2 St. öffentl.); Criminalprocess, 4 St. — Schil
ling, Dr. F. A., Jur. rom. P. O., Naturrecht oder Rechtsphiloso
phie, mit Berücksichtigung positiver Rechtsbestimmungen, 4 St.; die 
Lehre von der Intestaterbfolge, 2 St. öffentl.; lateinische Disputir- 
übungen über streitige Rechtssätze, 2 St. öffentl. — Steinacker, 
Dr. W. F., Jur. patr. P. O., Referir- und Decretirkunst, unter Mit- 
theilung von Gerichtsacten, 4 St.; sächsisches Landwirthschafts- 
recht, 2 St. öffentl. — Marezoll, Dr. G. L. Th., Jur. crim. P. O., 
Pandekten, 16 St ; das gemeine deutsche und das sächsische Crimi- 
nalrecht, 6 St ; die Lehre von der Vormundschaft, öffentl. — Al
brecht, Dr. W. E., Jur. germ. P. O. des., deutsche Rechtsge
schichte, 6 St.; deutsches Privatrecht, 6 St.; Lehnrecht, öffentl. 
— Von der Pfordten, Dr. L., Pandect. P. O., die bairischen 
Landrechte, 3 St. öffentl.; römische Rechtsgeschichte, 6 St.; Insti
tutionen, 9 St.; Übungen der exegetischen Gesellschaft, unentgeltl. 
— Schilling, Dr. B., Jur. P. E., das gemeine in Deutschland gel
tende Kirchenrecht, 6 St.; Examinatorium über ausgewählte Lehren 
des römischen Privatrechts, 2 St. öffentl. — Weiske, Dr. J., Jur. 
P. E., Bergrecht, 2 St. öffentl.; gemeines sächsisches Recht, 4 St.; 
gemeines und sächsisches Lehnrecht, 2 St. ? deutsches positives 
Staatsrecht, 2 St.; Wechselrecht, 2 St.; juristische Gesellschaft. — 
Heimbach, Dr. G. E., Jur. P. E., Kirchenrecht, 4 St.; gemeiner 
und sächsischer ordentl. Civilprocess, nach Linde’s Lehrbuch, 6 St. • 
summarische Processe, 2 St. öffentl. — Berger, Dr. A., königl. 
sächsisches Privatrecht, 6 St., zum Theil unentgeltl.; Criminalpro
cess ; Examinirübungen über alle Theile der Rechtswissenschaft. — 
Höpfner, Dr. L., gemeiner und sächsischer ordentl. Civilprocess, 
6 St.; Concursrecht und Concursprocess des gemeinen und des 
sächsischen Rechts, 3 St.; die gemeinen und sächsischen summari
schen Civilprocesse, 2 St. unentgeltl.; Referir- und Decretirkunst 
nach seinem Leitfaden, 3 St.; Civilprocesspracticum nach seinem 
3. Hefte der Rechtsfälle, 3 St. — Vogel, Dr. E. F., Eutwickelung 
auserwählter Abschnitte aus der Kirchengeschichte, besonders vom 
juristischen Standpunkte aus, 2 St. unentgeltl.; deutsches Privat
recht mit Einschluss des Lehnrechts, 6 St.; Übungen der Otto’schen 
juristischen Gesellschaft; Übungen der Gesellschaft, für deutsche 
Sprache und Literatur. — Busse, Dr. W. G., juristische Encyklo
pädie und Methodologie nebst Bücherkunde, St. unentgeltl.; über 
Berechnungen in Erbschaftssachen, 2 St. unentgeltl.; gemeines und 
sächsisches Criminalrecht, 6 St.; Criminalprocess, 3 St. — Fr ege,, 
Dr. W., das gemeine und sächsische Criminalrecht, ß St.; Examina
torium über einzelne Theile des römischen Rechts, 2 St. unentgeltl. 
— Schletter, Dr. H. Th., Naturrecht, 2 St.; sächsische Rechts
geschichte, 2 St. unentgeltl.

UL Medicinische Facultät.
Clarus, Dr. Ch, A., Clin. P. O., d. Z. Dechant, Studienplan» 

in den ersten sechs oder acht Tagen des Halbjahrs, unentgeltl..; me- 
dicinische Klinik, 12 St. (4 St. öffentl); gerichtlich - medicinisches 
Relatorium mit Ausarbeitungen nach Acten, 2 St. — Weber, Dr. 
E. H., AnaC et Physiol. P. O., Physiologie, 6 St.; allgemeine Ana
tomie und Geschichte der Bildung des menschlichen und thierischen 
Körpers, 4 St.; Examinatorium über Physiologie, 2 St. öffentl.; 
praktische Übungen im physikalisch - physiologischen Institute, 4 St. 
• Jörg, Dr. J. Ch. G., Art. obstetr. P. O., Geburtshülfe, nach 
seinem Handbuche der Geburtshülfe und nach seinem Handbuche 
der speciellen Therapie für Ärzte und Geburtshelfer, 6 St. öffentl.; 
geburtshülfl. Klinik, 6 St.; praktische Übungen, besonders Einübun
gen der geburtshülfl. Operationen am Phantom, 2 St.; über Kinder
krankheiten, nach seinem Handbuche derselben, 4 St. " Wend
er, Dr. Ch. A., Med. polit. for. P. 0., gerichtliche Medicin für Ju
risten, 4 St.; medicinische Polizeiwissenschaft mit besonderer Be
zugnahme auf die gegenwärtig in Sachsen darüber geltenden Ge
setze für Mediciner, 4 St. öffentl. — Kühn, Dr. O. B., Chem. gen.
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P. O., Stöchiometrie, 2 St. öffentl; organische Chemie mit Versu
chen, 4. St.; chemisch-praktische Übungen, 4 oder mehrst.; forensi
sche Chemie. — Cerutti, Dr. L., Pathol. et Therap. spec. P. O., 
Cursus der speciellen Pathologie und Therapie, erster Theil: die 
acuten Krankheiten, 6 St. (2 St. öffentl.); Poliklinik, 6 St. öffentl. 
— Braun, Dr. A., Therap. gen. et Mat. med. P. O, Arzneimittel
lehre, 8 St.; Poliklinik, 6 St. öffentl. — Radius, Dr. J., Pathol. 
et Diaet. P. O., allgemeine und private Gesundheitserhaltungslehre, 
2 St. öffentl.; klinische Demonstrationen, 4 St. unentgelt.; über 
Augenkrankheiten, 2 St. — Günther, Dr. G., Chir. P. O., der 
zweite Theil der speciellen Chirurgie, 4 St.; über Knochenbrüche, 
Verrenkungen und Wunden, 2. St. öffentl.; chirurgische Klinik, 9 
St,; Operationsübungen an Leichnamen, 12 St. — Walther, Dr. 
J. K. W., Med. P. O. des., allgemeine Chirurgie, 2 St.; chirurgische 
Poliklinik, 6 St. öffentl.; Pathologie und Therapie der syphilitischen 
Krankheitsformen, 2 St.; über Rettungsmittel beim Scheintode und 
in plötzlichen Lebensgefahren, unentgeltl. — Kunze, Dr. G., Med. 
et Botan. P. E.; Horti botan. Dir., Encyklopädie der Botanik, in 
besonderer Beziehung zu Physiologie und Morphologie, und mit Be
nutzung des botanischen Gartens , 4 St.; über Pflanzenfamilien, 2 
St. öffentl.; praktische Übungen im Zergliedern und Bestimmen von 
Pflanzen des botanischen Gartens, 2 St. — Hasper, Dr. M., Med. 
P. E., allgemeine und specielle Pathologie und Therapie der psychi
schen Krankheiten, 2 St. öffentl. — Kneschke, Dr. E. H., P. E. 
Abriss der Geschichte und Bücherkunde der Medicin, 2 St. öffentl.; 
Encyklopädie und Methodologie der Medicin, 2 St.; Receptirkunst, 
2 St.; über die wichtigsten Krankheiten des Auges, 2 St. — Neu
bert, Dr. K. A., Med. P. E., allgemeine Pathologie, 4 St. öffentl.; 
Repetitorium und Examinatorium über Physiologie und allgemeine 
Pathologie in lateinischer Sprache. — Lehmann, Dr. K. G., P. E., 
physiologische und pathologische Chemie und pathologische Chemie, 
2 St.; Übungen in der Anwendung des Mikroskops und der Chemie 
zur Erkennung pathologischer Producte, 2 St.; praktische Übungen 
im physikalisch-physiologischen Institute, 4 St. — Grenser, Dr. 
W. L., Med. P. E., über die Krankheiten des weiblichen Geschlechts, 
4 St. öffentl.; Repetitoria über Geburtshülfe, in Verbindung mit Ein
übungen der geburtshülflichen Operationen. — Bock, Dr. K. E., 
topographisch-pathologische Anatomie der Unterleibshöhle (Forts.), 
sowie Capitel aus der physiologischen Medicin, chirurgische und 
systematische Anatomie, unentgeltl.; pathologische Physiologie. — 
Franke, Dr. K. G., Poliklinik, 6 St. unentgeltl.; Bandagenlehre. — 
Assmann, Dr. F. W., vergleichende Anatomie der Wirbelthiere, 4 
St.; vergleichende Anatomie der wirbellosen Thiere, 2 St. unent
geltl. — Schreb er, Dr. D. G. M., über medicinische Gymnastik, 
nebst praktischen Erläuterungen, 2 St. — Weber, Dr. C. F., 
Theat. anat. Prosect., Knochen- und Bänderlehre, 4 St.; verglei
chende Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane, 2 St öffentl. — 
Übungen im physikalisch-physiologischen Institute, 4 St. — Mer
kel, Dr. K. L., Geschichte der Medicin und der Volkskrankheiten, 
3 St. unentgeltl.; über die wichtigsten Heilquellen mit Vorlegung 
von Proben, 3 St. — Sonnenkalb, Dr. H., über Herzkrankheiten, 
2 st. unentgeltl.; über Arzneimittellehre, — Clarus, Dr. J., Re
petitionen am Krankenbett am königl. klinischen Institute; über die 
Krankheiten der Lungen und des Herzens, verbunden mit praktischen 
Übungen im Percutiren und Auscultiren, 3 St. — Winter, Dr. A., 
über Augenkrankheiten, 4 st. unentgeltl.; über Ohrenkrankheiten, 
2 St.; Examinatorium über Pathologie und specielle Therapie.

IV. Philosophische Facultät.

16 und 17. Jahrh., 4 St. öffentl. — Pöppig, E, Zoolog. P. E., 
specielle Zoologie, erster Th., 2 St. öffentl.; Geschichte der Glie
der- und Strahlenthiere, 2 St. öffentl.; zoologische Übungen, 6 St. 
unentgeltlich. — Biedermann, Philos. P.E., Geschichte der sächs. 
Verfassung und der sächs. Landtage seit 1831, 1 St. öffentl. — 
Stall baum, G., Philos. P. E., über die ersten Bücher von Platon’s 
Staat, nebst allgem Einleitung iu Platon’s Leben und Schriften, 2 
St. öffentl.; Übungen im Lateinschreiben und Disputiren, 2 St. 
Brockhaus, Litt, sanscritt. P. E. des., Erklärung des Nala, einer 
Episode des Mahäbhärata, nach Bopp’s Ausgabe, 4 St. öffentl.; In
terpretation der Hymnen des Rig-Veda, 6 St. — Naumann, C. 
F., Mineral. P. E., Mineralogie, 4 St.; Krystallographie, onentl. — 
Weisse, Dr. Ch. H., Philos. P. E., Psychologie in Verbindung mit 
Logik, 5 St.; philosophische Rechts- und Staatswissensdiatt, 4 St.; 
Philosophie des Christenthums mit besonderer Ruc ®|cht auf die 
Streitfragen der Gegenwart, 4 St. öffentl. — K ee> L J. L., über 
Cicero’s Topica, 2 St. unentgeltl. — Petermann,. VI. £, ß0- 
tanik, nach seinem Taschenbuche der Botan., .; botanische. Ex- 
cursionen und Demonstrationen; Examimru ungen über theoretische 
und praktische Botanik; Forstbotanik, 2»t. unentgeltl. - Jacob), 
M. V. F. L., Agrarverfassung alter und neuerer Völker, unentgeltl.; 
Finanzwissenschaft, 2 St. — Eern. °J M. H. Aj, 
germ.etart.declam.Lect.publ., Theorie der Declamation, - »t of- 
fentl.; Anleitung zu declam. Übungen für künftige Rehgions^ 
Anleitung zum geregelten rednerischen Vortrage für Studirende aus 
andern Facultäten; Anleitung zum geregelten schrift’• Vorträge. — 
Schmidt M. J. A. E> Ding. ross, et graec..hod. Lect. publ., An- 

; viuaoumarjuen unu ““enu.; fangsgründe der russischen m der neugriechischen ’^rache, 2 St.
Königreichs Sachsen, 2 St.; Diplomatie 2 St. - öffentl. - Rathgeber, M. P. A. Ch Ling, ital., hispan et lusi- 
, Dr.Ch.F., Hist. Nat. P.O., Encyklopädie der Natur-1 tan. Lect. publ., Anfangsgrunde der itahen. Sprache und Erklär, des

Wachsmuth, Dr.W., Hist.P.o., d. Z. Dechant, Weltgeschichte, 
6 St.; Abriss der Sitten- und. Literaturgeschichte, 2 St. öffentl.; 
Geschichte der deutschen ationalliteratur von Lessing’s Zeit an, 
2 St.; historische Gesellschaft. -—Hermann, Dr. G., Eloq. et Poet. 
P- O., Reg. Semin. philol. Dir., u er des Äschylus Choephoren und 
Eumeniden, 4 St. öffentl.; über le materialen und formalen Gesetze 
der griechischen und lateinischen Poesie, 2 St.; könig], philolog. Se
minar, Borts, der Erklär, von Plato s Gastmahl; griechische Gesell
schaft. — Drobisch, M. W., Math, et Philos. P. o., Beschluss 
der analytischen Geometrie und Differentialrechnung, 6 St.; An
fangsgründe der mathematischen Psychologie, 2 St. öffentl.; Grund
legung und Encyklopäpie der Philosophie, 4 St. (2 St. öffentl.); 
Logik, 2 St.; philosophische Übungen, unentgeltl. . Hasse, F. 
Ch. A., Doctrr. hist. aux. p. o., Geschichte und Statistik der bei
den Grossmächte Grossbritannien und Frankreich, 4^S<.. ^ffentl.; 
Geschichte des Königreichs Sachsen
Schw ägrichen

geschickte der dreiReiche, 4 St. öffentl.; Botanik nach Candolle’s Hand- 
buche, 4 St. Pohl, H. F., Oecon. et Techn. P. O., oeconomia forensis, 
im Lichte unserer Zeit, 4 St., oftentl ; Landwirthschaftslehre, 4 St. 
unentgeltl.; ökonomisch-praktische Übungen, 2 St.- cameralistische 
Gesellschaft — Westermann, Litt, graec. et rom. P. O. Erklä
rung der Rede des Demosthenes gegen Timokrates , 4 st. öffentl. • 
attische Staats- und Rechtsalterthümer, 4 St ; Übungen im Inter- 
pretiren griechischer Schriftsteller; Übungen im Lateinsprechen. _  
Fleischer, Dr. H. L. LL. OO. P. O., Fortsetzung der Erklärung 
des Koran, 2 S. öffentl.; Schluss der arabischen Syntax, 2 St.; Fort
setzung von Kosegarten’s arabischer Chrestomathie, 2 St.; Erklärung 
von Mirohond’s Geschichte der Samaniden (persisch) , herausg. von 
Wilken, 2 St.; arabische Gesellschaft, 2 St. unentgeltl. — Erd
mann, Dr. O. L., Chem. techn. P. O., Cursus der Experimental
chemie, 6 St.; chemisches practicum, täglich 9 — 4 U. — Harten
stein, G., Philos, theor. P. O., Psychologie, 4 St.; Geschichte der 
Philosophie der Griechen und Römer, 4 St. öffentl. — Becker, 
W. A., Gr. et Rom. Antiqq. P. O , röm. Staatsalterthümer, 6 St. öffentl.; 
Erklär, antik. Kunstdenkmäler, 2 St.; Übung der antiquar. Gesellsch. — 
Bülau, F., Philos, pract. P. O., praktisches europäisches Völker
recht, 3 St. öffentl.; über Armenpflege, 1 St. öffentl.; über öffentli
ches Unterrichtswesen, 2 St. unentgeltl. —■ Hanssen, G., Doctrr. 
pract. et cameral. P. O. des., allgemeine Statistik der Staatsverfas
sung und Staatsverwaltung, 2 St. öffentl.'; Nationalökonomie, 4 St.; 
Volkswirthschaftspolitik, 3 St. — Weber, D. W., Phys. P. O., 
erster Th. der Experimentalphysik, 6 St.; Übungen in galvanischen 
und magnetischen Beobachtungen; praktische Übungen im physikal.- 
physiolog. Institut, 4 St. — Haupt, M., P. O. des., Geschichte 
der ältern deutschen Poesie, 6 St. öffentl.; Tacitus Germania, 2 
St.; Babrius Fabeln und die übrigen Reste der griech. choliamb. 
Poesie, 2 St.; lateinische Gesellschaft. — Möbius, A. F., Astron. 
P. O des. et Observ., sphärische Astronomie, 2 St. öffentl.; höhere 
Arithmetik, 2 St.; Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2 St. unentgelt. — 
Seyffarth, G., Archäolog. P. E., allgemeine Religionsgeschichte, 
2 St. öffentl.; Mythologie der Griechen und Römer, 2 St — Nobbe, 
K. F. A, Philos. P. E., Cicero’s Tusculanen, 1 St.; latein. Dispu- 
tirübungen, 2 St. unentgeltl.; didaktische Übungen, 2 St. — Plato, 
G. J. K. L., Philos. P. E, Pädagogik, 4 St. öffentlich; Katechetik, 
2 St.; katechetisch-pädagogischer Verein. — Klotz, ß., Philos. 
P. E., Reg. Semin. philolog. Adjunct., über Sophokles Antigone, 2 
St. öffentl.; lateinische Literaturgeschichte, 2 St.; im königl. philol. 
Seminar Erklärung von Cicero’s Brutus, öffentl.; Übungen seiner 
lateinischen Privatgesellschaft; Übungen im Latein-Sprechen und 
Schreiben, 2 St. — Flathe, J. L. Philos. P. E., Geschichte der 
Völker und der Civilisation Europas seit dem Anfänge des 16. 
Jahrh. bis auf die Gegenwart. Erste Hälfte, die Geschichte des
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Niccolö de’ Lapi, ovvero i Polleschi e i Piagnoni, di Massimo 
d’Azegli°,_ 2 St. öffentl.; Anfangsgründe der span. Sprache nebst 
Erklär, eines der neuesten Schriftsteller, 2 St. öffentl.; Anfangsgr. 
der portugies. Sprache, 1 St. öffentl. — Feller, M. F. E., Ling, 
angh Lect. public., Formenlehre und Syntax der engl. Sprache, 2 
St. öffentl. — Jordan, M. J. P., Lingg. et litt, slavonic. Lect. 
publ., Übungen in der polnischen Sprache, 1 St.; die Elemente der 
lausitz-wendischen Sprache, 1 St.; Geschichte der böhmischen Lite
ratur, 1 St. öffentl. — Fink, M. G. W., Grammatik der Musik; 
allgem. Harmonielehre; über Fuge und Canon; Compositionslehre; 
Übungen im Altargesang. — Fürst, M. J., kurze Geschichte der 
jüdischen Literatur von dem babylonischen Exil bis zum Abschluss 
der Talmud-Redaction, 1 St. öffentl.; die Formenlehre der hebräi
schen Grammatik, mit Bezug auf hebräische Lexikologie, 2 St. öf
fentl. ; Übungen im Lesen jüdischer religions-philosophischer Schrif
ten des Mittelalters, 2 St.

Übrigens wird der Stallmeister A. Röhling, der Fechtmeister 
G. Berndt und der Tanzmeister J. F. W. John, auf Verlangen, 
gehörigen Unterricht ertheilen. Auch können sich die Studirenden 
des Unterrichts der bei hiesiger Zeichnungs-, Maler- und Architec- 
tur-Akademie angestellten Lehrer bedienen.

Die Universit ätsbibliothek wird täglich 2 Stunden geöff
net, nämlich Mittwoch und Sonnabend von 10—12 Uhr, und an den 
übrigen Tagen von 2—4 Uhr, die Rathsbibliothek aber Mont., 
Mittw. n. Sonnab. von 2—4 Uhr.

Die archäologische Sammlung ist Freitags von 2—4 
Uhr, und das Brückn e r-Lamp e’sche pharmacognostische Museum 
ist Donnerstag von 1—3 Uhr geöffnet.
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERAT! K-ZEITI AG.
Vierter Jahrgang. M 91. 16. April 1845.

Theologie.
Vie de Rance, par Chateaubriand. Paris, Delloye. 

1844. 8. 6 Fr.

Der berühmte Verf. dieser Biographie erzählt, dass 
er sie auf Verlangen seines Beichtvaters, des Abbe 
Seguin , geschrieben habe. Das Vorwort eröffnet sich 
mit den so charakteristischen Worten: „Ich habe in 
meinem Leben zwei Dedicationen gemacht, die eine an 
Napoleon, die andere an Abbe Seguin.44 — Seguin war 
einer der Priester, welche während der Schreckenszeit 
den verborgenen Gläubigen Trost, Rath und die Sa- 
cramente brachten.

Eine Nichte Chateaubriand’s nahm die vertriebenen 
Trappisten auf; offenbar ist durch das Werkchen auch 
ein praktischer Zweck, die Gewinnung der öffentlichen 
Meinung für diesen Orden beabsichtigt; obgleich schon 
der grelle Contrast des weltlichen Abbe Rance und des 
Abts der Trappisten für den Vater der französischen 
Romantik eine namhafte Anziehungskraft haben musste.

Um so mehr ist es — besonders in unsern Tagen 
— anzuerkennen, dass der Verf. sich von aller Pole
mik gegen andere Confessionen durchaus fern gehalten 
hat. Er spricht mit besonnenem Freimuth von Rom 
und von dem Orden. „Man nahm in Rom44, heisst es, 
„weniger Rücksicht auf die Sitten, als auf die Rang
stufen.44 — Rance war im ersten Eifer seiner Bekeh
rung nach Rom gereist, um für die strenge Observanz 
der Klosterzucht wenigstens Erlaubniss und Schutz zu 
suchen. Es war dies eine der grossen Fragen, welche 
seine Zeit bewegten; im Vatican findet sich eine Menge 
von Eingaben und Aufsätzen darüber. Schon damals 
waren wieder, besonders in den Klöstern der Schweiz, 
Zucht und Sitte tief gesunken. Die laxen Mönche aus 
der ganzen katholischen Christenheit schickten Ge
sandte nach Rom. „Commissarien wurden zur Unter
suchung der Sache vom Papste ernannt. Die Wuth, 
arm und verborgen zu sein, erschien in Rom als offene 
Tollhäuslerei (les Petites-Maisons. ouvertes). Ein Le
ben , wie das eines Bettlers misfiel dem römischen 
Purpur. Andererseits weigerten sich die Orden der 
gewöhnlichen Observanz sich zu bessern; man behan
delte die Reformatoren als Sonderlinge, welche nahe 
am Schisma seien. Umsonst wurde Rance von Anna 
von Österreich protegirt, das scharfe Auge der Italie
ner erkannte, dass die Mutter Ludwig’s XIV. dem

Grabe zu alterte; in Rom aber hat auch das souve
ränste Grab keinen Einfluss. Kaum hatte er Rom ver
lassen, als sein Unternehmen den Unnamen „französi
sche Wuth44 erhielt, wie man daselbst unsern Muth 
nennt.44 — Rance kehrte in derselben Absicht noch 
einmal nach Rom zurück, aber eben so vergebens. 
„Rance erhielt eine Abschieds - Audienz vom heiligen 
Vater. Mit dessen Segen reiste er im April ab, be
gleitet von einem Urtheilsspruch des Papstes, welcher 
die strenge Observanz verdammte. So ging es in un
sern Tagen dem Verfasser des: TIndifference en ma- 
tiere de Religion (de la Mennais); bei seiner Abreise 
vom Vatican geliebkost, folgte ihm das Rescript, wel
ches ihn aus der ferche hinausstiess.44 — Dabei erscheint 
uns Rom in der ganzen Romantik seiner Jahrtausende, 
seiner Ruinen, dem hohen Ernst der Campagna und 
seiner Gebirge im Hintergründe, Alles in der bekannten 
Farbenpracht Hrn. Ch.’s.

Rance suchte dagegen bei dem Hofe Ludwig’s XIV. 
eine Stütze, um Erlaubniss zu erhalten, sich und seine 
Klostergenossen lebendig in ein Grab zu verschliessen. 
Wie Port-Royal hoffte er den Geist der Busse zu er
halten durch das dem Kloster zuzusichernde Recht, 
sich selbst den Abt zu wählen. Aber wie, wenn unter 
den Mönchen selbst Erschlaffung oder Sittenlosigkeit 
einriss? War nicht vorauszusehen, dass sie darauf be
dacht sein würden, dieselben bei den Wahlen sicher 
zu stellen?

Hr. Ch. kann, wie billig, der harten Tugend Rance’s 
und seiner Trappisten den Zoll der Bewunderung nicht 
versagen. Fastend, arbeitend, schweigend, zur Erde 
schauend folgten sich die Mönche, ohne zu fragen wo
hin? jeder sah nur die FussstapfenseinesVordermanns. 
Einer erhob in seinem Noviziatjahre die Blicke nicht 
einmal, er wusste nicht, wie die Decke seiner Zelle 
aussah. Ein Anderer war binnen dreier oder vier 
Monate seinen Bruder nicht gewahr geworden, ob er 
ihm gleich hundertmal vor die Augen kam. „Bruder 
Pacome schlug nie ein Buch auf, aber er war von 
ausgezeichneter Demuth. Beauftragt mit der Sorge 
für die Armen, ging er nie anders, als nachdem er 
die Schuhe ausgezogen hatte, in den Ort, wo das 
Brot für sie aufbewahrt wurde, wie Moses that, nm 
das verheissene Land zu betreten (?)• Pacome zog 
einen seiner Brüder nach sich; sie lebten unter dem
selben Dache, ohne sich je das geringste Zeichen zu 
geben, dass sic einander kannten.44 Man kann nicht 
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leugnen, der Katholicismus könnte solche Beispiele der 
härtesten, durchaus freiwilligen Armuth als einen Trost 
für die armen Volksklassen gebrauchen. Allein gibt 
nicht die das Verdienst begründende Freiwilligkeit dort 
der Sache eine ganz andere Gestalt?

Selbst das Taubenhaus räumte Rance aus dem 
Klosterhofe weg, als hätte es unerlaubtem Vergnügen 
oder bösen Gedanken Raum geben können. Hätte sich 
Hr. Ch., als er dieses niederschrieb, erinnert, dass das 
Einzige, was von Port-Royal noch stehen geblieben ist, 
gerade das Taubenhaus ist, er hätte gewiss diesen 
Contrast hervorgehoben.

Bei aller Bewunderung fehlt es Hrn. Ch. nicht an 
gesundem kritischem Sinn. Seine eingestreuten Ver
gleichungen und Urtheile sind zugleich Apologie und 
Kritik. Er erinnert uns an das schweigsame Zusam
menleben der pythagorischen Schule, an die Härte der 
Stoiker, welche die Schmerzen, wie die Lüste des 
Körpers verachteten. Die Heiterkeit der sonst so fin
stern Trappisten auf dem Sterbelager gemahnt ihn des 
Lachens so manches Wilden im Augenblick des Todes. 
„Geschäften für die Welt trennte sich Rance von ihr 
durch die Busse; aber mitten unter seinen Geburtswe
hen (douleurs des femm.es) wird er nicht gewahr, dass 
er sich im Jahrhundert und im Klima verrechnete, in
dem er die Menschheit zur Strenge des Orients zurück
führen wollte. Da waren keine Raben, uni seine Ana- 
choreten zu nähren, keine Palmen, ihr Haupt zu krö
nen, keine Löwen, das Grab von Thais zu graben. 
Seine Moral verfiel in die Misgriffe unserer Poesie, 
welche bei Wäldern, wo wir nur Ziegen gewahren, 
nur von der Grausamkeit der Tiger redet.

Hr. Ch., als Classiker, als Erzvater der romanti
schen Schule, weiss die classische Sprache des Zeit
alters Ludwig’s XIV. — und gewiss ebensowol aus gu
tem Geschmack, als aus legitimistischer Gesinnung —• 
zu achten. Er rechnet Rance seinen Stil als eines 
seiner grössten Verdienste und Tugenden an. Männer 
wie Jungfrauen, deren Zunge durch ein Gelübde für 
gewöhnlich gebunden blieb, waren in der Regel sehr 
schreibselig? s0 Rance,*)  so die Einsiedler und die 
Nonnen von Port-Royal. Rance’s Sprache ist ungleich 
mehr der einfach romantischen verwandt, als die von 
Port-Royal. Hier einige Beispiele. Rance schreibt: 
„Die Einsamkeit nützt wenig ohne das Stillschweigen, 
denn man trennt sich von den Menschen nur, um mit 
Gott zu reden, indem man allen Verkehr mit den Crea- 
turen abbricht. — Das Stillschweigen ist die Unterhal
tung der Gottheit, die Sprache der Engel, die Beredt- 
samkeit des Himmels, die Kunst Gott zu überreden, 
der Schmuck der heiligen Einsamkeit, der Schlaf der 
Weisen, welche wachen, die gediegenste Nahrung der 
Vorsehung, das Lager (Bette) der Tugenden; mit Ei-

*) Manches Wort Rancö’s erinnert an ein entsprechendes von 
de la Mennais.

**) La fille de Raguel n'etait plus, fügt Hr. Ch. bei. Wir kön
nen uns nicht entschliessen, dies im Deutschen beizufügen. Dem 
Franzosen, welcher sie gern sprechen hört, sind solche im Ganzen 
nichtssagende Wörtchen erlaubt, während sie im Deutschen trivial 
lauten würden.

*) Nach einer gleichzeitigen Handschrift theilte mit ihm sein 
sehr schreibseliger Secretär die Schuld dieser Anomalie. 

nem Wort, der Friede und die Gnade finden sich in 
dem Aufenthalt eines wohl geregelten Stillschweigens.“

Frappant ist, wie die poetische Schilderung, welche 
Rance uns von dem Leben der Mönche in der Einöde 
entwirft, grossentheils treffend auch passt auf seine 
Landsleute und Zeitgenossen — die gehetzten Prote
stanten, die Camisarden in ihren Wüsten: „(Die Klö
ster und) Felsen sind ihre Wohnung; sie schliessen 
sich in den Gebirgen, wie zwischen unbesteigbaren 
Mauern ein; sie machen aus allen Orten, wo sie sich 
begegnen, Kirchen; sie lassen sich, wie Tauben, auf 
Hügeln nieder; sie halten sich, wie Adler, auf dem 
Gipfel der Felsen; ihr Tod ist weder weniger glück
lich noch weniger bewundernswürdig, als ihr Leben 
(erzählt St. Ephrem). Sie haben keine Sorge sich 
Gräber zu bauen; sie sind der Welt gekreuzigt; Einige 
haben, wie festgeheftet an die Spitze schroffer Felsen, 
ihre Seelen freiwillig in die Hände Gottes zurückgege- 
ben. Einige, sich bewusst, dass der Augenblick ihrer 
Befreiung gekommen war, legten sich mit eigenen Hän
den in das Grab. Es haben sich unter ihnen weiche 
gefunden, die mitten in der Anstrengung ihrer Stimme 
gestorben sind, während sie Gott Loblieder sangen, in
dem der Tod zugleich ihr Gebet und ihren Mund schloss. 
Sie harren des Erzengels, dass er sie aus ihrem Schlaf 
erwecke: dann werden sie, wie Lilien, in glänzender 
Weisse und unendlicher Schönheit wiederaufblühen.“

Dieses doppelt treffende Gemälde lässt uns auch 
die innere Einheit beider Lebensrichtungen, der Trap 
pisten und Camisarden, erkennen. Protestirten nicht 
beide in ihrem verzweifelten, dort mehr passiven, hier 
mehr activen Widerstande gegen die Lüge dieses „al
lerchristlichsten Staats“ und dieser „freien katholischen 
Kirche“, gegen ihre knechtische Bildung, gegen ihre 
glänzenden Tugenden und Laster!*)

Ein Hauptverdienst des Merkchens ist natürlich 
die Sprache Hrn. Ch.’s. Es ist schwer und unnöthig, 
dies mit Beispielen zu belegen, denn wer wollte sich 
für berufen halten, aus so vielem Schönen das Schönste 
herauszu wählen. Wir wollen nur Beispiele von der 
bilder- und contrastreichen Sprache unsers Biographen 
geben, indem wir einige wenige Stellen auszuheben 
uns unterwinden. — Rance geht nach Rom, um Er
laubniss zu strenger Ascese zu erlangen. ?;Der neue 
Tobias zog nach Ninive aus, aber nicht um die Toch
ter Raguel’s zu heirathen. **)  Ihn begleitete nicht der 
Erzengel Raphael, sondern der Geist der Busse, nicht 
um eine Geldschuld, sondern um das Elend zurückzu

femm.es
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fordern. — Wenn man durch die heiligen, unverwüstli
chen Schriften schweift, welchen Maas und Zeit feh
len, so wird man von keinem andern Laute, als von 
dem eines Gegenstandes getroffen, welcher aus der 
Ewigkeit zu uns herniederfällt.“

Wie in den Klöstern so manche frühere königliche 
Maitresse ihren Cultus von dem Halbgott Ludwig auf 
Gott übertrug, so verbirgt sich unser Verf. nicht, dass 
mancher Bösewicht in la Trappe die verdiente Strafe 
und Trennung von der menschlichen Gesellschaft auf 
sich nahm. „Alle möglichen Erinnerungen, von aus
wärts, wie von den hier Wohnenden, vergruben sich 
in diesen Einsamkeiten; jeder Büsser brachte mit sich 
seine Sünden. Die Reuigen ergingen sich in entfernten 
Bahnen, begegneten sich wieder, um sich nie wieder 
zu finden. Seelen mit einer Last von Erinnerungen 
verschwanden wie die Dünste, welche ich in meiner 
Jugend auf den Küsten der Bretagne sah. Nebel, ver
sicherte man, aufgestiegen von den entfernten Vulca- 
nen Siciliens. Auf allen Strassen von la Trappe be
gegnete man den Flüchtlingen der Welt, Rance auf ei
gene Gefahr, ging sie zu sammeln; in einer Falte sei
nes Gewandes brachte er die glühende Asche zurück, 
welche er auf seinen Neubruch ausstreute, um die Ein
öden mit den Trümmern der Leidenschaften fruchtbar 
zu machen (engraisser, in Port-Royal sagte man: s'en- 
graisser de penitence).

Diese Sprache lässt sich allerdings nicht wohl in 
einer fremden wiedergeben. Auch wird sie leicht in 
ein falches Licht gestellt, wenn man einzelne Stellen 
aushebt, indem ihre Eigenthümlichkeit eben darin be
steht, dass sie diesen Ton nur selten sinken lässt. 
Indess muss anerkannt werden, dass sie sich nicht für 
alle Gegenstände der Geschichte eignet. Hr. Ch. müsste 
sich einer gewissen Ascese der Sprache belleissigen, 
wenn er irgend ein Ereigniss der reformirten W’elt 
schildern wollte, und sollte er es nicht auch etwas 
mehr in der Geschichte eines strengen Reformators 
der Klosterzucht? Manchmal wird, wenigstens uns 
Deutschen, die Sprache des Biographen etwas gezwun
gen erscheinen, die schöpferische Energie der Phanta
sie hängt doch dann und wann die Flügel. Auch theilt 
er mit so manchem unserer Zeitgenossen den Fehler, 
dass der Tourist dem Dichter sufflirt. Manches erin
nert uns an Freiligrath. Um der Bilder und Gleich
nisse halben schweift er in Einem Äthern von der Bre
tagne nach dem Escurial, vom Escurial ans todte Meer, 
vom todten Meere nach Koburg, von Koburg nach 
Rom. Er begnügt sich nicht, uns die Landschaft von 
la Trappe zu schildern, auch die Campagna von Rom 
macht ihn im Vorbeigehen zum Landschaftsmaler. Mit
ten in der Krise, in der Bekehrung Rance’s bricht er 
ab; bei Gelegenheit einigerPunkte, wo dieser sich da
mals ganz einsam aufhält, beschreibt uns der edle Le
gitimist das davon doch ziemlich entfernte Chambor.

Hr. Ch. erzählt uns sofort mit der Redseligkeit des 
Alters von seinem neulichen Besuch in London bei 
Heinrich V., König von Frankreich und Navarra, Gra
fen von Chambor, von dem Leben der emigrirten Fran
zosen in England während der Schreckenszeit. Dass 
der grosse Pamphletist Paul Courier in der Nähe von 
Rance’s Lieblingslandgute gestorben ist, war ohnedies 
eine zu verführerische Gelegenheit.

In seiner ganzen Art der Geschichtschreibung ist 
Hr. Ch. der Mann von guter alter Familie und Gesell
schaft. Nicht leicht vergisst er seine legitimistische 
Gesinnung; er weiss alle Saiten anzuschlagen, welche 
im französischen Nationalbewusstsein ein Echo haben; 
sein Held in der Mönchskutte kommt nicht sobald ei
nem Punkte nahe, welchen Napoleon’s leldherrn- 
genie verherrlichte, ohne dass dieses erwähnt würde. 
Magnin wie Napoleon, Cousin wie Lacordaire und 
de la Mennais erhalten jeder gelegeirlich Complimente 
oder einen Händedruck. Auf jeden Fall ist das ange
nehmer und gebildeter, als die Sitte mancher Schrift
steller, welche eine Ehre darein setzen, im Verlauf ih
rer Arbeit möglichst viele Rippenstösse auszutheilen. — 
Überrascht werden wir durch das, was er bei Gele
genheit von Retz über die Stammbäume sagt: insipiditö 
du temps: on campte ses a'ieux larsqu'an ne campte 
plus. Eine sehr treffende Satire auf so Viele seiner 
Partei!

Dahin gehört nun auch die Gesprächigkeit unser» 
Biographen, wenn er theils von sich selbst — und bei 
einer solchen Persönlichkeit hat das sein Interesse, ob 
es gleich manchmal gegen unsern Geschmack ist —, 
theils von den Gebräuchen, Trachten und ausgezeich
neten Persönlichkeiten der alten „guten Gesellschaft“ 
reichlich erzählt. Wer die Biographie eines der gros
sen Männer der Zeit Ludwig’s XIV. oder Ähnliches 
schreibt, wird nicht umhin können, uns z. B. in das 
Hotel Rambouillet einzuführen. Dass uns z. B. erzählt 
wird, welche glänzende Tracht der weltliche Abbe 
Rance hatte, ist nur zu loben, wie auch, dass sowol 
die ausgezeichnetem Personen charakterisirt werden, 
mit welchen er früher „in der Welt“ verbunden war, 
als dass dasselbe mit denen geschieht, welche in la 
Trappe Besuche machten; Bossuet, der vertriebene Kö
nig von England sind Erscheinungen, "eiche wir in 
der Monotonie des Klosters doppelt willkommen heis
sen. Wir vermissen, dass der Verf. uns die liebliche 
Schilderung vorenthält, welche uns St. Simon von sei
nem Zusammenleben mit Dnguet in la Trappe ent
worfen hat, während über Ninon gegen zehn Seiten 
allerdings zum Theil pikanter Notizen erzählt wer
den, obgleich der Verf« gesteht, dass Abbe Rance mit 
ihr in keinem Verkehr stand, sondern überhaupt nur 
ihr Zeitgenosse war. Die französische Geschichtschrei
bung gewinnt durch die dem Franzosen eigenthümli- 
chen Memoires eine nationale Wendung. Jeder Histo
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riker darf bei dem grössten Theil seiner Leser Be
kanntschaft mit einer gewissen Anzahl dieser Memoires 
und mit den darin spielenden Personen voraussetzen. 
Er darf daher hoffen,, den Meisten mit wenigen Worten 
sich verständlich zu machen und sehr willkommen zu 
sein, wenn er gerade diesen Kreis von Kenntnissen 
durch einige Notizen erweitert. Welche Geschichts
quellen aus dem vorigen oder vorletzten Jahrhundert 
darf der deutsche Geschichtsschreiber bei dem Publi
cum als bekannt voraussetzen?

Es ist Hrn. Ch. zu besonderm Ruhme anzurechnen, 
dass er auch dem weltlichen Leben Rance’s Fleiss 
gewidmet hat; selbst Tallemant des Reaux, der 
Spötter, hat Redefreiheit bei der Biographie des Man
nes, dessen Process zur Heiligsprechung nach des 
Verf. Versicherung leicht ins Reine zu bringen wäre. 
Diese Beiderseitigkeit erhebt unser Werk über allen 
Vergleich mit den frühem Biographien, namentlich auch 
über das Hauptwerk: La vie du t. r. p. Dom Armand 
Jean le Bouthillier de Hance, abbe et reformateur de 
la Trappe par Maupeau. (Paris, 1602 [statt 1702]. 12. 
Zwei Bände.) Dieses Buch ist eben so langweilig, als 
einseitig. Hr. Ch.’s Zweiseitigkeit ist der einzige Weg 
zur wahren Einheit, die eine Lebenshälfte hat die an
dere nothwendig als ihren eigenen Schatten bei sich. 
„Aus allen seinen bestraften Schwachheiten hatte er 
einen Bündel von Tugenden gemacht. Nach dem Histo
riker St. Lucas baute St. Bernhard sein Gebäude auf den 
Grund einer grossen Unschuld, Rance das seinige auf 
die Ruinen seiner verlorenen, aber wieder hergestellten 
Unschuld.4*

Es lässt sich nicht anders erwarten, als dass, so
bald ruchbar wurde, der Nestor der Romantik arbeite 
an einer Biographie Rance’s, die Meisten, welche Pa
piere besassen, worin Aufschluss über Rance’s Leben 
zu erwarten war, sich beeilten, ihm dieselben mitzu- 
theilen. Der grösste Fleiss eines unbekannten, wenn 
auch noch so talentvollen Schriftstellers hätte dieses 
nicht ersetzen können. Aber auch Hr. Ch. liess es an 
fleissigen Forschungen nicht fehlen; namentlich benutzte 
er die reiche Sammlung der Correspondenz des Abbe 
Nicaise, welcher auch Guhrauer und ich so Manches 
verdanken.

Indess ist es natürlich unmöglich, dass Einem Al
les, ja auch nur alles Merkwürdige in die Hände laufe. 
Indem ich in den Handschriften der königl. Bibliothek 
nach Nachrichten über Port-Royal forschte, stiess ich 
auf Manches, was einiges Licht und hie und da — 
einigen Schatten auf Rance wirft.

Rance soll nach der Angabe eines protestantischen 
Kritikers den abgeschnittenen Kopf seiner Geliebten, 
der Fürstin Montbazon, in la Trappe auf bewahrt haben. 
Hr. Ch. weiss von dieser unverbürgten Nachricht wieder- 

( holt einen so frappanten Gebrauch zu machen, dass 
wir uns daran überzeugen können, wie auch der Ro
mantik Vieles entginge, w enn die Kritik verstummen 
müsste. Der Streit der Montbazon mit der Herzogin von 
Longueville war eines der Ereignisse, welche während 
der Minderjährigkeit Ludwigs XIV. am meisten Geräusch 
machten, und ein Vorläufer der Fronde. Die Longueville 
lebte lange Zeit in der genauesten Verbindung mit Port- 
Royal und ist daselbst begraben.

Nichtsdestoweniger wurde Rance durch die Bischöfe 
des Südens, welche die Schirmvogtei über Port-Roya? 
mit so grossem Muth übernahmen, in die Bahn der 
Busse eingeleitet. Es wird uns in unserm Werkchen 
der Brief mitgetheilt, worin Rance in der edelmüthig- 
sten Sprache erklärt, warum er sich weigere, in die 
Verdammung Port-Royals einzustimmen. Es sind in 
der Hauptsache ganz dieselben Gründe, welche hier 
die Nonnen abhielten, Jansen, St. Cyran, Arnauld zu 
verdammen.

Allein beide Schulen der Busse, beide Nachbilder 
der ägyptischen Einsiedler, la Trappe und Port-Royal, 
blieben nicht immer in derselben Freundschaft. Man 
war in la Trappe nicht nur strenger, auch kleinlicher 
in der A.scese. Rance wollte den Klosterbewohnern 
die literarische Beschäftigung absprechen, Einsiedler 
von Port - Royal gehören zu den namhaftesten Vätern 
der classischen Literatur Frankreichs. Gerade um 
1678, als die Mächtigen der Welt gegen Port- Royal 
ihren unversöhnlichen Zorn beurkundeten, sprach auch 
Rance in einem Briefe an Marschall Bellefonds sich 
ungünstig über die Jansenisten aus. Dieses Zusam
mentreffen macht uns eine Bemerkung von Quesnel 
in seinem „Motif de droit“ glaubwürdiger. Ques
nel schreibt nämlich, um 1670 oder 1672 sei er in la 
Trappe gewesen, und als man davon geredet habe, 
dass die Männer von Port-Royal als Ketzer qualificirt 
würden, habe Rance mit Nachdruck gerufen: wie, 
Ketzer! sie, welche die Lichter der Kirche sind! 
„Wenn er seitdem diese Sprache nicht immer beobach
tete, so wage ich zu sagen, dass er sein Ohr zu sehr 
den Reden einiger Hofleute geliehen hat, welche ihm 
die Ansichten -einer spiritualisirten Politik einflössten, 
unter dem Vorwande, sein Werk vor Verläuindung sicher 
zu stellen und ihm eine mächtige Protection zu ver
schaffen« Ich gestehe, dass der Abt mir in diesem 
Stücke kein Johannes in der Wüste scheint.44 — Der
selbe Vorwurf wurde auch St. Franz von Paula ge
macht. In diesem aristokratischen Jahrhundert war 
die Versuchung gross, sein strenges Gewissen dem 
Hof und dem Adel zu accommodiren, um „ein heiliges 
Werk44 durchzuführen, und vielleicht gar für heilig er
klärt zu werden.

(Der Schluss folgt.)
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(Schluss aus Nr. 91.)
Doch wir wollen die am meisten hervortretenden 
Punkte in dem Verhältniss zwischen la Trappe und 
Port-Royal der Zeitfolge nach vorführen.

Rance, obgleich Gegner der Molinisten (Semipela- 
gianer), hatte die fünf Sätze Jansen’s von jeher ver
worfen. Die Strenge in der Ascese und in der Beicht
moral waren das Gemeinsame für ihn und Port-Royal. 
Er liess sich aber durch seine ascetische Härte zu dem 
der laxen Beichtmoral der Jesuiten entgegenstehenden 
Extrem hinreissen, sodass sich selbst von Port - Royal 
aus Widerspruch dagegen erhob. Die Jesuiten such
ten die Gewissen ihrer Beichtkinder zu erleichtern, in
dem sie durch die directio intentionis, durch Aufführung 
entschuldigender äusserer Umstände, ihre Sünden in ein 
gutes Licht zu stellen trachteten. Rance bediente sich 
o-anz anderer „erlaubter Fictionen“ zunächst als Seel
sorger seiner Mönche. Er schreibt selbst: „Nie be
trachte ich selbst die besten und erbaulichsten Hand
lungen unserer Mönche, ohne dass ich Fehler daran 
entdeckte. Da sie nun durch ihren Stand verpflichtet 
sind, ohne Unterlass nach der Vollkommenheit zu stre
ben, so gibt mir das Veranlassung sie zu tadeln und 
zu demüthigen. Wenn auch ihre Handlungen fehlerfrei 
sein sollten, finden sich doch immer Umstände dabei, 
welchen man eine nachtheilige Deutung geben kann. 
Vielleicht wendet man mir ein, man müsse Alles immer 
zum Guten auslegen. Allein der Grund dieser Ver
pflichtung ist die christliche Liebe; wenn man nun ge
rade diese mehr übt, indem man die Handlungen des 
Nebenmenschen ungünstig auslegt, eben weil dies zu 
seinem und zu Anderer Nutzen gereicht, so handelt 
man damit ganz nach der christlichen Liebe. Denn 
die aufgelegte Demüthigung verhindert, dass er nicht 
in Selbstgefälligkeit veifalle, welche aus den bessern 
Handlungen entspringt und ihr Verdienst vor Gott zer
stört oder doch vermindert. Dies ist eine Warnung 
für ihn, und zugleich werden Andere erbaut durch die 
Weise, womit er die Rüge über sich ergehen lässt und 
durch die Genauigkeit ihres Obern. Ein solches Ver
fahren ist vorzuziehen, da es mehr Nutzen bringt, als 
das Schweigen über solche Handlungen. Jeder Christ 
muss ja die Demüthigung wo nicht lieben, doch mit 
Geduld und im Frieden zu ertragen wissen.“

LeRoi, Abt von Haute-Fontaine, vertrauter Freund 
von Port-Royal, fand, dass Rance darin viel weiter gehe, 
als Joh. Klimachus (Rance erklärte, er habe nicht ge
wusst, dass sich die Griechen dieser Fictionen früher 
schon bedient haben), er berieth sich mündlich darüber 
mit den Vorsteherinnen von Port-Royal; ihm schien da
durch die Wahrhaftigkeit und die Liebe gefährdet, falsche 
Demuth und geistiger Hochmuth genährt zu werden. Aber 
auch ein nützlicher Erfolg würde eine wissentliche Mis- 
deutung nicht rechtfertigen. Rance nahm sein Gutachten, 
obgleich er le Roi darum gebeten hatte, empfindlich auf.

Es war, als hätte Rance le Roi’s Ansicht misver- 
stehen wollen; er wollte durchaus keine weitere Er
klärung dieses mehr lesen. Umsonst schrieb ihm le 
Roi dazu: Personen, welche die Vollkommenheit su
chen , haben ja kein wahreres und kein wichtigeres 
Interesse, als dass sie zur Erkenntniss kommen, ob sie 
gefehlt haben. Es scheint ja nichts den Pflichten der 
brüderlichen Liebe und Freundschaft so sehr zuwider 
zu laufen, als wenn man sich nicht darüber aufklären 
will, ob ein Freund, welcher sich beklagt, nicht viel
leicht Recht habe, und wenn man Klagen und Recht
fertigungen behandelt, als verdienten sie gar keine 
Beachtung.“ — Wie weit war Rance davon entfernt, 
die Regel der „unschuldigen Fictionen“ auch im Ver
kehr mit Freunden auf sich selbst anwenden zu lassen!

Le Roi that dies jedoch bis auf einen gewissen 
Grad. Die Sache war nur unter Mitwissen Weniger 
brieflich behandelt worden, wie bis auf diese Stunde 
die wichtigsten Discussionen über praktische Moral in 
den Seminaren Frankreichs im Stillen schriftlich abge
macht werden, um sich den Ruhm der Einheit in den 
Grundsätzen der katholischen Kirche nicht zu schmä
lern. Allein wol den Jesuiten befreundete Nonnen be
kamen Wind davon und veröffentlichten die Sache, 
doch so, dass le Roi’s Ansicht ganz entstellt wurde. 
Le Roi wollte seine Ehre und Rechtgläubigkeit durch 
eine öffentliche Auseinandersetzung seiner Ansicht ret
ten. Allein Arnauld stellte ihm vor, er könne dabei 
nichts Gott Wohlgefälligeres thun, als wenn er durch 
sein Beispiel zeige, wie weit er davon entfernt sei, ein 
Feind der Mittel der Demüthigung Zu sein, und wie 
ihm Gott vielmehr die Gnade erweise, barte Demüthi- 
guiigen zu ertragen, ohne sich zu beklagen. — Le Roi 
begnügte sich damit, nur eine handschriftliche Ausein
andersetzung bei seinen nächsten Freunden von Hand 
zu Hand gehen zu lassen. Rance nahm das so übel, 
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dass er zum Theil dadurch soll bewogen worden sein, 
am 30- Nov. 1678 den Brief an Marschall Bellefonds zu 
schreiben, worin er in den härtesten Ausdrücken sich 
vernehmen liess, er habe nicht nur das (die fünf 
Sätze Jansen’s verdammende) Formular lauter und ein
fach, ohne allen Vorbehalt unterschrieben, sondern be
trachte auch diejenigen, welche sich dessen geweigert 
hätten, als Kinder, die den Busen und die Eingeweide 
ihrer Mutter zerreissen.

Der gewissenhafte Benedictiner Clemencet, aus des
sen hinterlassenen Papieren wir das Obige entnehmen, 
bemerkt dazu, dem Abt von Haute-Fontaine seien dabei 
die Grundsätze Augustin’s über die Wahrhaftigkeit, dem 
von la Trappe die Grundsätze von Hieronymus über 
die Ascese vorgeschwebt.

Von diesem nämlichen Boden aus fasst Rance wol 
um dieselbe Zeit einen Satz der sogenannten Morale 
du Pater an (Morale chretienne rapportee aux instru- 
ctions, que J. Chr. nous a donnees dans l’oraison domi- 
nicale par Floriot, pretre. Premiere Edition. [Rouen, 
1672. 4.] Im J. 1688 erschien die sechste Ausgabe). 
Floriot, Lehrer an den Schulen, Katechet der Dienst
boten von Port-Royal, hatte darin gesagt: „Ein Kind 
kann sich Gott noch nicht (durch Mönchsgelübde) wei
hen; sein Eintritt in ein geistliches Haus ist aufzu
schieben, wenn sein armer, arbeitsunfähiger Vater sei
ner Arbeit zum Lebensunterhalte nothwendig bedarf. 
Ja ein Sohn dürfte deshalb, nach der Ansicht vieler 
alter Kirchenlehrer, mit dem Rath und der Erlaubniss 
seiner Obern das Kloster auf einige Zeit wieder ver
lassen, wobei er jedoch seinen Ordensregeln möglichst 
nachzukommen hätte.“ Das Alles stellte Floriot dar 
als unmittelbar im Gebot: Du sollst Vater und Mutter 
ehren, liegend. Christus klage die Pharisäer schwer 
an, dass sie dieses Gebot unter dem Vorwande des 
Gottesdienstes gebrochen hätten. Das natürliche Gebot 
könne unmöglich durch die auf blossem Rathe beru
henden Gelübde aufgehoben werden. — Äusser der 
Tradition und leichterer Handhabung der Klosterord- 
nun°* wandte Rance ein: Das natürliche Gesetz darf 
nicht die Vorhand haben gegen das göttliche; die Ver
pflichtungen der Menschen gegen Menschen können 
denen gegen Gott auf keine Weise an die Seite ge
setzt werden. Amandus genitor, sed praeponendus 
creator.— Floriot erwiderte ihm, göttliches und natür
liches Gesetz dürfen nicht unterschieden werden, das 
göttliche Gesetz ist nur das promulgirte natürliche. Die 
Mönchsgelübde seien nur angerathene Mittel, um die 
allgemein gültigen göttlich-natürlichen um so vollkomm- 
ner zu erfüllen. Wären die Mönchsgelübde das gött
liche Gesetz, so müsste Jeder dazu verpflichtet sein.— 
So weit Floriot. —• Solch aufgeklärte Stimmen aus der 
katholischen Kirche sind in unserer Zeit doppelt her
vorzuheben.

Ein freieres Christenthum hat die Heiligkeit der 
Familie und ihrer Pflichten immer gegen mönchischen 
Geist zu verfechten gehabt. Schien es Rance schon, 
als ob Port-Royal die Kindespflichten zu heilig hielte, 
so war er sich bewusst, dass besonders den Protestan
ten gegenüber die Familienbande für ihn ein Haupt
gegner seien. Wie Deutschland die wissenschaftliche 
Seite des Protestantismus am meisten ausgebildet hat, 
so England die des Familienheiligthums.

Abbe Nicaise hatte sich mit einem englischen Pro
testanten über la Trappe in Erörterungen eingelassen. 
Rance schreibt an jenen darüber im September 1687: 
„W’asSie sich die Mühe gaben nach London zu schrei
ben , ist verlorenes Gut, wenn ich mich nicht täusche. 
In Einem Punkte sind diese Ketzer unverbesserlich, 
nämlich in der Bussübung. Sie wollen nur diejenige, 
welche man in der Ehe findet, und sie hätten darin 
nicht Unrecht, wenn es der Geist der Busse wäre, der 
sie vermöchte, eine Frau und ihre üblen Launen und 
alle Unannehmlichkeiten zu heirathen, welche mit die
sem Stande verbunden sind. Nach meiner Ansicht 
kann kein la Trappe mit dieser Bussübung verglichen 
werden, und die unserige erscheint uns als ein Rosen
bette im Vergleich mit dem Loos derer, welche übel 
verheirathet sind.“ — „Sie hätten diesem Ungläubigen 
sagen sollen,“ fährt Rance fort, „dass man, äusser den 
1500 oder 2000 Armen, welche man in theuren Jahren 
bei den öffentlichen Austheilungen versorgt, noch beson
ders durch monatliche Unterstützung alle arbeitslosen 
Familien der Umgegend ernährt, 4000 Gäste aufnimmt, 
80 Geistliche erhält und das Alles mit höchstens 
9000 Livres Renten (? und wie vielem Grund und Bo
den und Schenkungen?). Sie hätten-ihn auffordern 
können, dass er Ihnen zehn Haushaltungen mit ebenso 
vielen Renten zeige, welche etwas thäten, das dem 
nahe käme, was diese Nichtsthuer, wie er sie nennt, 
mit einer Heiterkeit und Erbauung leisten, wovon er 
nach Ihrem Wunsche Zeuge sein sollte.“

Hr. Ch. hat kurz angegeben, dass Rance den 
Nonnen des Clairets das Lesen des A. T. untersagte, 
indem er nur die Sprüche und die Psalmen von die
sem Verbot ausnahm. Es wurden ihm dagegen von 
Seiten Port-Royals Vorstellungen gemacht. Er blieb 
dabei: „Es ist allerdings das heilige Wort Gottes, aber 
unsere Geistesschwachheit tritt dazwischen.“ — Die 
Einbildungskraft der in Klöstern zurückgehaltenen Jung
frauen werde leicht zerstreut und entzündet; alle mit 
Nonnenklöstern bekannte Personen stimmen überein, 
dass man darin auf nichts so fleissig zu halten habe, 
als dass man ihnen Alles aus dem Wege schaffe? was 
ihre Neugierde aufregen, ihnen Gedanken, Kenntnisse 
und selbst einfache Anschauungen von Dingen geben 
könnte, wovon sie nicht den geringsten Begriff haben 
sollten. Er beruft sich auf St. Therese, welche einer 
Postulantin, die sagte, sie wolle mit ihrer Bibel zu ihr 
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kommen, antwortete: Wir haben nichts mit Dir und 
Deiner Bibel zu schaffen, wir sind schlichte Jungfrauen 
Und befassen uns nur mit nähen und stricken (und Vi
sionen). — Rance spottet über die Mündigkeit und Un
terscheidungsfertigkeit der Nonnen von Port-Royal.

Von den ärgerlichen Briefen, welche einige ver
traute Worte Rance’s*)  bei Gelegenheit von Arnauld’s 
Tod 1694 hervorriefen, schweigen wir besser. Arnauld 
war allerdings ein Parteiführer, vielleicht täuschte sich 
aber Rance, indem er meinte, er selbst habe keine an
dere Partei, als die Partei Christi. Überhaupt sah er 
etwas gar sehr von himmlischer Höhe herab auf die 
Aufregung, welche er verursacht hatte. Bezeichnend 
ist es für die Zeit, dass an ihn zwei sehr scharfe 
Briefe mit der Unterschrift: Quesnel, einliefen, von 
Welchen dieser kein Wort wusste. Was Hr. Ch. bei 
dieser Gelegenheit zum Besten gibt über Arnauld’s 
Charakter ist nicht einmal halbwahr; er lebte nicht 
auf Unkosten der Herzogin von Longueville, sondern 
von Honorar. Seine Unbesonnenheiten machen seinem 
arglosen Herzen, seiner Ehrlichkeit den grössten Ruhm. 
Dass er als anständiger Laie gekleidet jahrelang zu 
Hause lebte, um den Spionen zu entgehen, ist wohl 
kaum travestissens peu dignes zu nennen. — Wenn es 
im zweiten Buche heisst: L’evcque dAleth ceda au 
docteur Arnauld et a, M. de Vaucelles, theologal 
d’Aleth. 11 se retira dans les Pays-Bas etc., so wird 
jeder Leser glauben, der „ll“ sei der Bischof, zumal 
da mit ihm sofort (auf jeden Fall sehr unpassend) der 
Bischof Arius in Parallele gestellt wird. Unter dem ll 
ist aber Vaucelles zu verstehen.

*) Es war mir nicht möglich eine andere Ausgabe unserer Bio- 
graphie zu bekommen, als den briissler Nachdruck. Dieser wenig
stens macht die so viel angefochtenen Worte Rancd’s unverständlich, 
indem er S. 242, Z. 5 v. o., das Punkt nach parti auslässt.

Da St. Beuve’s Geschichte von Port-Royal noch 
nicht so weit erschienen ist und die Bearbeitung der
selben erst neuerdings — wie gemeldet wird — Mode
sache in Paris geworden ist, so muss man solche Feh
ler bis jetzt mit Nachsicht rügen.

Über die Punkte, welche Port-Royal und Rance 
trennten, liegen viele handschriftliche Nachrichten vor 
uns; wir glauben aber den Dank des Lesers zu ver
dienen, indem wir das Weitere unterdrücken. Sollte 
Jemand Lust haben, Näheres darüber zu lesen, den 
verweisen wir auf: Lettre de M. Lenain-de-Tillemont 
au R. P. A. J' Bouthillier Rance, abbe de la Trappe et 
les reponses de cet abbe. Avec un discours prelimi- 
naire, des eclaircissemens sur les faits qui y sont rap- 
portes, et plusieurs l^llrese^P‘l^cesjustifiCatwes(^ax\cy, 
1705. 8.), ejn Büchlein, welches Hrn. Ch. entgangen 
zu sein scheint. Auch der berühmte Kirchengeschicht
schreiber, dessen Bruder in la Trappe war, wirft dar
in Rance vor, er habe sich durch Rücksichten auf die 
Mächtigen dieser Welt in seinem Benehmen gegen das 

unterdrückte Port - Royal und seine Lehre bestimmen 
lassen.

Zuletzt wollen wir noch Rance das Wort gönnen, 
indem wir einen Brief vom Sommer 1687 aus den 
Sammlungen von Nicaise hervorheben, worin er von sich 
mit mehr Demuth spricht, als er in der Sache mit le 
Roi erwiesen hatte. Ricaise wollte nach einem Be
suche in la Trappe eine Schilderung davon und vom 
Leben Rance’s geben. Dieser schreibt ihm deshalb: 
„Was für eine Gestalt wollen Sie einem Menschen ge
ben , der keine hat? ego sum chimaera seculi mei, nee 
clericum gero, nee laicum. — Wollen Sie mich als Ein
siedler darstellen? Sie wissen doch, dass ich nur den 
Namen davon habe. Das sehe ich wohl, dass Sie, 
wenn Sie in Ihrem Gemälde eine Landschaft anzubrin
gen hätten, mich darin als eine Staffage unter der Ge
stalt irgend eines Thieres brauchen könnten, denn si- 
cut iumentum factus sum. Wenn ich aber bedenke, 
dass es kein Thier auf der Welt gibt, das nicht im
mer den Willen Gottes gethan hätte, während ich ihn 
so oft überschritten habe, so verdiene ich nicht eins 
vorzustellen, äusser etwa ein elendes Insect oder eine 
Spinne, vermöge meiner Fähigkeit, die beste Luft in 
Gift zu verwandeln und durch einen Geruch des Todes 
die köstlichsten Wohlgerüche zu verderben.“

In dem Falle finden wir wol etwas zu viel Demuth, 
dafür in andern etwas stoischen Stolz. Zuletzt werden 
wir — ohne Rance darum den Process der Heilig
sprechung erschweren zu wollen — mit Bourdalot 
resumiren dürfen:

Troianos intra muros peccatur et extra.
Pfrondorf. Dr. Reuchlin.

Jurisprudenz.
Die Lehre von der unbeschränkt obligatorischen Ge

werbegesellschaft und von Commanditen. Nach römi
schem Recht, mit Rücksicht auf neuere Gesetzgebungen. 
Von Dr. Georg Karl Treitschke, Appellationsrath zu 
Dresden. Zweite, durchaus umgearbeitete und ver
mehrte Auflage der Schrift: Die Lehre von der Er
werbsgesellschaft. Leipzig, Reclam. I844- Gr. 8. 
1 Thlr. 7/2 Ngr.

Was der Sprachgebrauch des gewöhnlichen Lebens 
ein Compagniegeschäft nennt, das prädicirt der Verf. 
„unbeschränkte obligatorische Gewerbegesellschaft“, als 
wodurch er den Unterschied von der Actiengesellscnaft 
auszudrücken sucht, welche die Verbindlichkeiten der 
einzelnen Theilhaber auf Erfüllung der Einlagen be
schränke. Ob hiermit die Theorie sich so ganz ein
verstanden erklären könne, bleibe dahingestellt; denn 
es ist ohne Einfluss auf den eigentlichen Gegenstand 
der Schrift. Entbehrlich scheint es auch, diejenigen 
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Specialitäten aufzuzählen, in welchen die erste Aus
gabe von der zweiten abweicht. Darin, dass letztere 
verhältnissmässig so schnell auf erstere gefolgt ist, 
liegt ein Anerkenntnisse das dem Verf. nur erfreulich 
und keiner competenten Beurtheilung der Schrift über
raschend sein wird. Mit Worten das also thatsächlich 
empfohlene Buch des Weitern in gegenwärtiger An
zeige zu empfehlen, scheint uns nicht nur an sich über
flüssig, sondern Rec. würde sogar besorgen, dazu un
ausreichbar legitimirt zu sein. Denn alle lobende Be
merkungen beurkunden, überzeugt halte sich derjenige, 
welcher sie ausspricht, auch zu tadeln würde er sich 
berechtigt halten, und dass dem Verf. gegenüber Rec. 
keinen Anspruch auf eine solche Berechtigung macht, 
geschieht ohne Zweifel unter Beistimmung des Publi
cums. Aber auch in der Schrift selbst liegt ein Mo
ment , wodurch, wenigstens hinsichtlich ihres Haupt- 
bestandtheils, der Lehre von der unbeschränkten obli
gatorischen Gewerbegesellschaft, Rec. äusser Stand ge
setzt ist, über das Einzelne, dem er seine Beistimmung 
versagen muss, mit dem Verf. zu rechten. Die alte 
Behauptung: ohne Einverständniss lässt sich nicht strei
ten, ist eine unbestreitbare Wahrheit insofern, als man 
allerdings über die höchsten, leitenden Principien muss 
einverstanden sein, um über das Detail einen fördern
den, d. h. auch hierbei zur Einigung führenden Streit 
zu unternehmen. An solchem Einverständnisse fehlt 
es aber gänzlich zwischen Rec. und dem Verf., des
sen Methode jene durchaus dogmatische ist, welche 
das römische Recht, obschon dasselbe nur ungemein 
wenig und die Societät betreffend schlechterdings gar 
nichts von ursprünglich positivem Stoffe enthält, dem- 
ungeachtet gleich einem positivrechtlichen Stoffe behan
delt , weil sie sich zu dem Dogma bekennt, die Pan- 
decten sind für uns ein Gesetzbuch, während nicht nur 
tagtäglich die Praxis an sich selbst die Erfahrung 
macht, dass einzig und allein subjectives Ermessen des 
Richters bestimmt, wie viel und was an objectivem 
Rechte in den Pandecten vorliege, sondern auch das 
Material, woraus dieselben zusammengesetzt sind, 
mehr noch die Eigenthümlichkeit der Zusammensetzung 
ein anderes Verfahren schlechthin zur Unmöglichkeit 
macht. Indem jene dogmatische Methode nicht zu
nächst den unabänderlichen Begriff des gegebenen 
Rechtsinstituts entwickelt, nicht hiernächst die aus dem 
Begriffe mit logischer Unfehlbarkeit sich ergebenden 
Folgerungen aufstellt, um also den festen Punkt zu ge
winnen , von dem aus bestimmbar ist, inwieweit der 
Inhalt des römischen Rechts einerseits sich als Wahr
heit und Nothwendigkeit, andererseits aber auch als 
modificirt durch historische und locale Momente der 
allerindividuellsten Beschaffenheit darstelle, indem, wie 

gesagt, die dogmatische Methode dies verabsäumt, weil 
sie die Berechtigung, es zu verabsäumen, allerdings in 
ihrem Princip findet, verzichtet sie auf eine eigenthüm- 
lich wissenschaftliche Basis, die, wie sich von selbst 
versteht, nicht positiver Natur sein kann. Also gewon
nene juristische Lehren können dem Leser die Über
zeugung geben, so und nicht anders werde man ii. 
diesem oder in jenem Falle urtheilen, allein selten wer
den sie in ihm eine Überzeugung erwecken , die sich 
ihrer als auf Unabänderlichem beruhend, bewusst, ui <' 
somit ihrer selbst froh zu werden vermöchte. Immer 
mehr befestigt und verbreitet jene Methode die Mei
nung, Rechtsnorm sei eben nur der geschriebene Bccl. 
stabe. Denn liest man zum Beispiel (S. 42, §. 20), 
dass ein Gesellschafter verbunden sei, über den Theil 
der Verwaltung, der ihm allein überlassen blieb, Rechen
schaft und Rechnung abzulegen und findet man dabei 
1. 9 pr, de edendo und 1. 17 com. divid. citirt, so ge
winnt es das Ansehen, Zweifeln könnte jene Verbind
lichkeit unterliegen, würde sie nicht von jenen Frag
menten aufrecht erhalten. Wie weit überhaupt hin
sichtlich der höchsten Gründe juristischer Gewissheit 
Rec. und der Verf. auseinandergehen, belegt Folgendes: 
Auch letzterer hat die immensen, Ref. Ansichten nach 
geradezu unübersteiglichen Schwierigkeiten empfunden^ 
die sich hervorthun, soll das römische Recht bei dem 
Gesellschaftsvertrage als positive nicht rein doctrinelle 
Grundlage gebraucht werden. Er sagt darüber S. 2 
und 3: „Den Römern scheinen zwei vertragsmässige 
Rechtszustände, die bei uns selten sich zeigen , weit 
gewöhnlicher gewesen zu sein: Gemeinschaft des gan
zen Vermögens und Gemeinschaft wenigstens des 
sämmtlichen Erwerbs der Zusammentretenden. Offen
bar müssen die Grundsätze für Beurtheilung dieser Ver
hältnisse sehr verschieden sein von denen, welche bei 
der unter uns am häufigsten vorkommenden Gemein
schaft eines einzelnen bestimmten Gewerbes oder gar 
nur einer einzelnen Geschäftsoperation Anwendung fin
den können. Nicht minder aber ist es den aus dem 
Zusammenhänge gerissenen Fragmenten, den ohne An
gabe der Veranlassungen hingestellten Entscheidungen 
anzusehen, welche Art der Gesellschaft der Verf. im 
Sinne gehabt habe. Daher ist denn das römische 
Rechtsbuch für die Lehre von der Societät fast ebenso 
oft eine Quelle des Streites, als der Entscheidung, und 
die Doctrin findet hier eigenthümliche Schwierigkeiten, 
und darum wünscht der Verf. „eine klare, feste und 
umfassende Principien aufstellende Gesetzgebung «nd 
eine darauf gegründete, folgerecht durchgebildete 
Doctrin.“

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig,Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Bland in Jena.
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Jurisprudenz.
^ie Lehre von der unbeschränkt obligatorischen Ge Werbe

gesellschaft und von Commanditen. Von Dr. Georg 
Karl Treitschke.

(Fortsetzung aus Nr. 92.)
Rec. hingegen, dem Doctrin und Wissenschaft gleich
bedeutende Worte sind, ist der Meinung, die ..klaren, 
festen und umfassenden Principien“ zu ermitteln, sei 
Sache der Wissenschaft, und das wissenschaftlich ge
wonnene Resultat bedürfe keiner positiven Sanction, ja 
verderblich sei letztere, weil, sobald nicht auch in der 
Form Wissenschaftliches und Positives scharf gesondert 
bleiben, gar leicht Verwirrung über ihre gegenseitigen 
Grenzen einbricht, und demnach habe die Gesetzgebung 
nichts auszusprechen, als was unter gegebenen Um
ständen polizeiliche und überhaupt politische Maximen 
hypothetisch nothwendig oder doch empfehlungswerth 
machen, von welcher Art die heutigen Zustände hin- 
sichtlich des Compagniegeschäfts kaum mehrerheischen 
dürften, als eine Firmenordnung. Dass der alten Völker 
Weisheit, die man uns in den Schulen anpreist, im 
Leben aber ebenso unbefragt lässt, als läge sie gleich 
tief unter wie weit hinter uns, es also mit dem Gesetz
geben gehalten, das beweist das römische Recht. Durch 
vorliegende Schrift ist obige Erklärung gegen die dog
matische Methode um so mehr motivirt, als, wenn das 
Werk manches Unbefriedigende enthalten sollte, wohl 
sichtbarlich nur jene Methode es zu verantworten hat. 
Zum Belege einige Beispiele.

In 1. 27 pr. de pactis (II, 14) spricht Paulus sich 
dahin aus, dass die Solidarität einer Forderung dem 
einzelnen Gläubiger kein Recht gebe, hinsichtlich der 
ganzen Forderung, nicht blos seines Antheils eine No
vation einzugehen , und das nämliche sagt Paulus in 
1. 10 de novat. (46, 2). Dem aber widerspricht ent
schieden Venulejus in 1. 31, §. 1 eo<Z. Hinter dem In- 
lialtsregister sind XIV im „Verzeichnisse der er
klärten Gesetzstellen“ auch jene Fragmente aufgeführt 
und der Leser wird angewiesen, deren Erklärung S. 140 
zu finden. Hiei' lesen wir: „Zahlungen unter diesen Vor
aussetzungen“ (nämlich, dass legitimirt dazu ein Ge
sellschafter für die übrigen gehandelt) „an einen Theil- 
haber geleistet, wirken Tilgung der Obligation gegen 
die Gesellschaft. Was die Novation betrifft, so sind 
die Meinungen und Unterscheidungen des Paulus und 
Venulejus schwer zu vereinigen, nach heutiger Praxis 

ist indess zweifellos. dass wenigstens eine gegen eine 
Firma eingegangene Obligation (Dr. Hübel, Diss. reus 
stipulandi mim paciscendo et novando correo noceat? 
[Lips. 1822]) von jedem Führer derselben wirksam no- 
virt werden kann.“ Diese Erläuterung jener Frag
mente ist keine, und überhaupt auf dem dogmatischen 
Standpunkte des Verf. jede vereinigende Erklärung der 
citirten Fragmente unmöglich. Denn gesetzt, so wider
sprechende Vorschriften fänden sich in einer Legisla
tion, so würde die Praxis nothgedrungen sich einen 
mittler» Ausweg gut oder übel bahnen müssen, den 
Widerspruch jedoch nimmermehr beseitigen. Nehmen 
wir aber die Sache, wie sie wirklich liegt, was wir 
nur dann thun, wenn wir von der Überzeugung aus
gehen, dass die Pandecten im Ganzen und Hauptsäch
lichen nichts anderes, als die Ansichten römischer Ju
risten enthalten, die eben da nach freiester Subjectivität 
sich entwickeln mussten, wo kein positiver Stoff hem
mend eintrat, so nehmen wir in jenen Stellen weiter 
nichts als eine juristische Controverse wahr, die dem 
heutigen Juristen, ebenso wie dem römischen, zur 
selbständigen Entscheidung anheimfällt. Man begreift, 
wie bei den Römern jene Meinungsverschiedenheit ent
stehen konnte. Wenn nach der bekannten Stipulations
formel versprochen war das dare des Ganzen, ent
weder an Lucius oder an Titius, so war, fasst man 
den Grimd der Verbindlichkeit nach strenger Wört* 
lichkeit auf, nicht das Versprochene geleistet, wenn 
Titius die Schuld für getilgt annahm, die nicht durch 
wirkliches Geben des Versprochenen getilgt war; denn 
nur so viel besagte der Contract, der Einzelne solle 
berechtigt sein, das Ganze zu fordern (tantum enim 
constitutum ut solidum alter peterc possit), allein kein 
Wort gab eine Varietät für die Form der Erfüllung 
frei. Andererseits lag auch wieder so viel vor, jeder 
einzelne Gläubiger sollte den andern repräsentiren, und 
so angesehen war es streng consequent, dass ohne ir
gendwie erfolgte Zahlung schon des einen Gläubigers 
pactum in rem de non petendo. die Schuldforderung 
vollständig beseitigte. Man l°se Jene Fragmente nach, 
und man wird sich überzeug011; Sle theilen, wie scaon 
gedacht, uns eine unter den lömischen Juristen uner
ledigt gebliebene Controversfrage mit. Nur wer einen 
zweifelhaften Rechtssatz behauptet, kann veranlasst 
sein, für seine Ansicht eine juristische Autorität nach 
der andern zu citiren (man vgl. I- 27 pr. cit. Si unus 
ex argentariis sociis cum debitore pactus sit, an etiam 
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alteri noceat exceptio? Neratius, Atiticinus, Proculus, 
nee si in rem pactus sit, alteri nocere; tantum enim 
constitutum, ut solidum alter petere possit) , und nur 
derjenige, dessen Meinung von bedeutenden Autoritäten 
bestritten wird, ist in der Lage so wie Venulejus, nicht 
andere Autoritäten zu citiren, an denen es vielleicht 
fehlt, oder die doch jedenfalls nichts entschieden, son
dern die von ihm bestrittene Meinung ad absurdum zu 
führen, was Venulejus per indudionem und dadurch 
zu erreichen sucht, dass er die verschiedenen Bezie
hungen durchgeht, in denen jedem der einzelnen Gläu
biger die einseitige Verfügung über die Forderung frei 
bleibt und frei bleiben muss. L. 31, §. 1 de novat. 
Si duo rei stipulandi sint, an alter ius novandi habeat, 
quaeritur, et quid iuris unusquisque sibi acquisierit. 
Fere autem convenit, et uni recte solvi, et unum iudi- 
cium petentem totam rem in litem deducere, item unius 
acceptilatione perimi utrisque obligationem; ex quibus 
colligitur, unumquemque perinde sibi acquisiisse, ac si 
solus stipulatus esset, excepto eo, quod etiam facto eins, 
cum quo commune ius stipulantis est, amittere debitorem 
potest. Secundum quae si unus ab aliquo stipuletur, 
novatione quoque Uber ar e eum ab alter o poterit, quum 
id specialiter aglt, eo magis, quum eam stipulationem 
similem esse solutioni existimemus; alioquin quid dice- 
mus, si unus delegaverit creditori suo communem debi
torem, isque ab eo stipulatus fuerit, aut mutier fundum 
iusserit doti promittere viro, vel nuptura ipsi, doti cum 
promiserit? nam debitor ab utroque tiberabitur. Übri
gens ist Paulus damit nicht ad absurdum gebracht. Er 
und Venulejus haben, jeder auf seinem Standpunkte, 
Recht. Paulus nach dem Geiste der Wörtlichkeit, der 
des ältern römischen Rechts Behandlung der Geschäfte 
charakterisirt, Venulejus insofern, als das Eigenthüm- 
lichste im Entwickelungsgange jener Rechtsbildung dar
auf beruhte, nach und nach mit den Geschäften im
mer weniger blos den wörtlich ausgesprochenen, son
dern mehr und mehr denjenigen Sinn zu verbinden, 
der in un^ dem Geschäfte für einen und den an
dern Theil stillschweigend ausgesprochen war. Als er
läutert sind auch angezeigt mehre in die decantatama- 
teria von der culpa einschlagende Stellen, unter andern 
die bekannte in §• s^c. wiederholte 1. 72 pr.
eod., wo Gajus nur diligentiam qualem suis rebus so- 
cius adhibet von dem Gesellschafter verlangt und als 
Grund angibt: quia qui parum diligentem sibi socium 
adqiürit, de se queri debet. Hier sagt der Verf.: „Die
ser Grund passt freilich einerseits insofern, als in bei
den Stellen diese Art der diligentia als ein Gerin
geres gegen die diligentia exactissima aufgefasst wird- 
Allein er beweist zu viel; denn man könnte ebenso 
gut daraus schliessen, dass der Gesellschafter 
blos culpa lata zu vertreten habe.44 Zunächst liesse 
sich bezweifeln, ob die Worte quia qui parum etc, 
in der That zu viel beweisen. Denn einem Jeden kann 

man zumuthen, vor Abschluss des Societätsvertrages 
zu prüfen, ob ihm des künftigen Genossen Sorgfalt 
und Emsigkeit genügen werde. Allein darüber Notiz 
einzuziehen, ob nicht die Wahl auf einen Compagnon 
gefallen, von dem culpa lata zu erwarten sei, das 
scheint eine übermässige, an Niemanden zu richtende 
Anforderung, da culpa lata ausnahmsweise gegen das 
verstösst, was man von Jedermann voraussetzt, garan- 
tirt glaubt, nicht durch des Lucius oder des Titius In
dividualität, sondern dadurch, dass sie Menschen und 
also überlegungsfähig sind. Indess nicht auf diesen 
Einwand kam es uns hier an, sondern auf die Bemer
kung, dass, weil der dogmatischen Methode die Lite
ratur als nachhelfender und ergänzender positiver Stoff 
unentbehrlich ist, man es dem Verf. zum Vorwurf 
machen wird, hier nicht darauf Rücksicht genommen 
zu haben, dass J. N. v. Wenig Ingenheim in der Lehre 
vom Schadenersätze (Heidelberg, 1841) S. 186, §. 89 
bei der negativen culpa den socius nur für culpa lata 
haften lässt und hier unter andern die 1. 72 cit. alle- 
girt. Wichtiger aber ist folgendes Moment, das die 
Praxis nicht kann auf sich beruhen lassen , dem sie 
sich entweder beifällig oder abfällig erklären muss. 
Der Verf. unterscheidet nämlich insofern zwischen der 
culpa in faciendo und der in omittendo, als im Allge
meinen (S. 60 und 61) er den socius zwar nur zu dem 
verbunden erachtet, was Gajus, setzt man Vernunft
gemässheit in dessen Ansichten voraus, unter der dili
gentia kann verstanden haben, qualem quis in rebus 
suis adhibet; allein es sagt auch S. 53 der Verf.: „die 
Regel ist, dass der höhere Grad von Sorgfalt, die dili
gentia exacta, verlangt wird: 1) überall, wo, in Folge 
ihrer Vernachlässigung, durch physische Thätigkeit, 
sei es auch eine an sich erlaubte, die physische Be
schädigung oder das Verlorengehen einer körperlichen 
Sache herbeigeführt werden kann (damnum corpore cor- 
pori illatum) nach der Lex Aquilia; es versteht sich, 
dass dies auch im Societätsverhältnisse gilt.44 Dabei 
werden citirt 1. 47, §• 1 und 1. 52, 2 pr. socio.,
Fragmente, die den Satz vollkommen bestätigen, denen 
noch manches andere, z. B. 1. IQ pr, com divid. (10,3). 
Item quamvis legis. Aquiliae actio in heredem non com- 
petat, tarnen hoc iudicio her es socii praestet, si quid 
defunctus in re communi admisit; quo nomine legis 
Aquiliae actio nascitur, sich beifügen liessen, was Rec. 
um deswillen besonders hervorhebt, weil er gerade 
hier sich am allerwenigsten einverstanden mit dem 
Verf. erklären kann. Man bemerke nämlich, was aus 
dem vorstehend wörtlich mitgetheilten Ausspruche des
selben folgt: gesetzt z. B., Aulus und Titius sind asso- 
ciirte Weinhändler und die unter ihnen eingeführte 
Vertheilung des Geschäftsbetriebes bringt es mit sich, 
dass bald der eine, bald der andere ein Fass auf Fla
schen zieht. Nun geschieht es bei dieser Verrichtung^ 
dass dem Aulus der Inhalt eines Fasses auf den Boden 
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läuft, und dies zwar durch ein Versehen der aller
geringsten Art, durch ein Versehen, das ein Versehen 
nur insofern ist, als kein schlechterdings unvorherge
sehener Zufall den Aulus zum rein unzurechnungsfähi
gen Instrument bei Stiftung des Schadens gemacht hat. 
Dass der Verf. den Aulus zu des Titius Antheile in 
Schadenersatz verurtheilen müsste, dies leidet keinen 
Zweifel, erstlich nach 1. 27, §. 15 ad leg. Aquil. 
(9, 2). Cum eo plane, qui vinum spurcavit, vel effudit, 
vel acetum fecit, vel alio modo vUiacit, agi posse Aqui- 
lia Celsus ait; quia etiam effusum et acetum factum 
corrupti appellatione continetur ; zweitens nach den 
citirten Worten des Verf., drittens nach 1. 44 pr. eod. 
In lege Aquilia et levissima culpa venit, und viertens 
überhaupt nach der Casuistik in dem Titel ad l. Aquil.. 
welche durchgängig den Grundsatz befolgt, als unter
liegend dem Gesetze jeden Fall anzusehen, wo die 
Causalität des Schadens auf ein Handeln, d. h. nicht 
willenloses Gebahren des Beschädigers zurückführt, was 
durchaus rationell ist, sobald der Fall eben nur zer
störtes fremdes Eigenthum wahrnehmen lässt, jede an
dere als positive Begründung aber da ausschliesst, wo 
Verwaltung eines Societätsgeschäfts den Fall herbei
führt; denn nicht abzusehen ist, warum man auch dann 
so entscheiden könnte, wenn in den Pandecten jene 
Fragmente fehlten. Rec. bestreitet nicht, dass auch 
eine Gerichtsbehörde hin und wieder so erkennen 
dürfte, schwerlich aber würden die also Erkennenden 
das Urthel ohne jenes innere Widerstreben fällen, das 
der dogmatischen Anwendung des römischen Rechts 
sich häufig gesellt. Um nichts weniger hatte, zwar 
nicht das Pandectenreeht, wol aber jedes der citirten 
Fragmente, vollkommen Recht, so etwas vorzuschrei
ben. Denn sobald ein factisches Verhältniss alle die
jenigen Kennzeichen vereinigte, die eine gewisse Klage 
erforderte, so wurde, ohne weiter rechts oder links zu 
sehen, die Klage gegeben, dies weil aus dem nämlichen 
oder doch ähnlichen Gründen, welche verwandte cha
rakteristische Erscheinungen der englischen Praxis mo- 
tiviren, alle Mal, sobald das factum einerseits und der 
Buchstabe einer recipirten oder aus Gesetzesworten 
sich ergebenden Formel andererseits, sich gegenseitig, 
sozusagen deckten, die Klage begründet war. Dies 
Verhältniss fand in dem beispielsweise gesetzten Falle 
zwischen Factum und Formel statt. Eines andern Ei
genthum beschädigt zu haben, machte den Thäter der 
legis Aquiiiae verfallen, und was Aulus gethan, das 
hatte, indem es sein und des Titius gemeinschaftliches 
Eigenthum beschädigt, nicht nur des AulUs * sondern 
auch fremdes, das des Titius, beschädigt. Unter völ
lig veränderten Umständen die alte Rechtspraxis fest
gehalten zu haben, ist eine von den vielen Justiniani
schen , Vernunft in Unsinn verkehrenden Thorheiten, 
denen das gebührende Recht zu erweisen, vor allen 
die Autoritäten der Praxis berufen scheinen. Um so 

mehr sind wir es dem Verf. schuldig, zu bemerken, 
dass bei der culpa seine Betrachtungsweise die freieste 
und befriedigendste nur da nicht ist, wo er sich ohne 
alle Noth und nur von der einmal nun befolgten Me
thode dazu genöthigt, von dem Buchstaben des römi
schen Rechts beengen lässt. Seine Überzeugung, die 
alte Eintheilung in dolus, culpa, lata, levis in abstracto 
und in concreto und levissima tauge ebenso viel (rich
tiger gesagt, ebenso wenig, als jede andere neuere), 
spricht sich in den Worten aus S. 51. „Der gesunde 
Sinn der römischen Juristen hat aller solcher Unter
scheidungen sich enthalten und überall, wo es den 
Verhältnissen nach unzureichend schien, blos die Ver
meidung von culpa lata zu erfordern, die Verantwort
lichkeit für jedes Versehen, culpa omnis (im Gegen
satz der culpa lata, culpa levis genannt) auferlegt.« 
Es führt aber diese Überzeugung weiter zu der Refs. 
und der Verf. des Code Napoleon: alle juristische 
Wahrheit hinsichtlich der praestatio culpae sei er
schöpft in den Worten (art. 1850) Chaque associe est 
tenu envers la societe des dommages qu’il lui a causes 
par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces domma
ges les profds que son Industrie lui aurait procures 
dans d'autre affaires (man vgl. 1. 25 u. 26 pr. soc). 
Dass unter Verschulden (faute) ebensowol arglistiges 
Gebahren, als frevelhaft leichtsinniges, nicht minder auch 
Mangel an Fleiss und Sorgfalt begriffen sei, wie über
haupt des ganzen Artikels Inhalt, welcher der legisla
torischen Sanction nur dann bedurfte, wenn es darauf 
ankam, dem bei dieser Materie üblichen Unwesen zu 
steuern, das man der römischen Jurisprudenz auf bür
det, obschon kein römischer Jurist anders würde über 
den angezeigten Artikel geurtheilt haben, als Rec. 
Denn ist uns gleich hinsichtlich der actio pro soc. nicht 
die besondere Klagformel überliefert, so ist doch bei 
ihr als einer actio bonae fidei (man vgl. 1. 35 und 36 
pr. soc. Brisson, de formul. (Francof. 1647) p. 372. 
Gaii comment. instit. Lb. IV, §. 47 etc., dare facere 
oportet ex bona fide“) nicht zu bezweifeln, die Autori
sation nach Befinden wegen eines dolus oder einer 
culpa und also wegen irgend etwas zu verurtheilen, 
das ein Neuerer culpam latam, levem oder wie nur im
mer sonst prädiciren würde, lag dem iudex abgeschlos
sen vor in der Verweisung, dass zu prästiren sei bona 
fides. Läuft nun aber imputables Verschulden gegen 
die bonam fidem, so war vermittels der Klagformel die 
römische Praxis ganz auf den nämlichen Standpunkt 
gestellt, auf welchen der Code NapolQQn hat die fran
zösische stellen wollen. Jedes auf weitere Vorausbe
stimmung des rechtlichen Urtheils berechnete Wort 
wäre eine Verkehrtheit. Renn ein Verschulden ist 
nicht erkennbar in dem an sich durch die Handlung 
in die sinnliche Erscheinung Tretenden, sondern liegt, 
äusserlich unsichtbar, in etwas Subjectivem, das wir 
als vorhanden annehmen, weil die concrete Gestaltung 
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des Falles uns zu dieser Annahme nöthigt, und daher 
beruht der Grund zur Subsumtion unter den Begriff 
Verletzung der bonae fides alle Mal einzig und allein 
im Individuellen und Concreten, d. h. es fällt von aller 
doctrinellen und legislatorischen Vorausbestimmung aus« 
Alle diese Bemerkungen, glaubt Bec., würde der Verf. 
beruht sein zu unterschreiben. Dessen obangezogene 
Worte scheinen dies zu verbürgen. Aus eben diesen 
Bemerkungen folgt aber auch, für Rec. wenigstens, dass 
entweder die Verfasser der Fragmente, jener Klagformel 
ungeachtet,das Wahre in dem fraglichen Verhältnisse eben 
so misverstanden, wie die Neuern, oder dieselben falsch 
von uns verstanden worden, indem es wol möglich ist, jene 
haben Präcedentien und res iudicatas hervorgehoben, 
nicht um dem Urtheile des Richters principielle Sicher
heit zu verschaffen, sondern einzig und allein um, so
zusagen, den juristischen Tact durch Beispiele zu för
dern. Mit apodictischer Gewissheit hierauf im Detail 
zu antworten, wird unmöglich bleiben, weil Justinian’s 
Einsicht aus den Fragmenten zum häufigsten hinweg
gelassen hat, was gerade bei dieser Materie das wich
tigste ist, die species facti, aber eine approximative 
Gewissheit lässt sich erreichen und das Resultat dürfte 
sein , dass ein Theil Fragmente die eine , andere hin- 
"egen die andere Voraussetzung zu rechtfertigen schei
nen. Allein anstatt bei Prüfung der Quellen von dem 
entwickelten Gesichtspunkte auszugehen, kann der 
Verf. sich nicht entwehren, darin principielle Vorschrif
ten zu erblicken, wodurch die von ihm zuvor gefasste 
klare Ansicht hin und wieder getrübt wird. Man 
vgl. S. 53 u. 54 folgende Stelle: „Je mislicher, aber 
doch in vieler Hinsicht der unvermeidliche Umstand 
ist, dass die Bestimmung dessen, was eigentlich die 
diligentia boni patris familias in jedem besondern Falle 
erfordert habe, immer nur dem richterlichen Ermessen 
überlassen bleiben muss, um so willkommner muss ein 
gewisserer Maasstab sein, der in der besondern Natur 
eines Verhältnisses zu finden ist. Ein solcher bietet 
sich nun von selbst überall dar, wo die Thätigkeit, de
ren gebührende Sorgfältigkeit in Frage ist, in einer 
Verwaltung besteht, d. h. in Bewahrung und auf die 
Zwecke des Eignen gerichteter Anwendung und Be
nutzung eines Vermögens oder Vermögenstheils. Da 
nämlich ein Jeder, der fremde Angelegenheiten zu füh
ren übernommen hat, daneben auch zugleich seine 
eigenen zu verwalten hat, wobei die Präsumtion dafür 
ist, dass er zu Wahrung seines eigenen Intresses thue, 
was er vermag, so ist es natürlich, dass man hier vor 
Allen nachfrage, wie er sich in seinen eigenen Ge
schäften benimmt, und hiernach die Ansprüche ab- 
messe, die man hinsichtlich der Führung der fremden 
an ihn zu machen hat.“ Demgemäss soll denn S. 55 

die diligentia quam socius suis rebus adhibere solet einen 
Maasstab für das contractmässige Gebahren eines Ge
sellschafters abgeben. Gerade aber bei dem Compagnie
geschäfte , welches in der Regel eine Vermögensver
waltung herbeiführt, die hinsichtlich ihrer Form und der 
Objecte eine eigenthümliche, von der Privatvermögens
verwaltung der Genossen ganz verschiedene ist, scheint 
die diligentia quam suis von der Art, dass man sehr 
bezweifeln muss, ob in 1. 72 pr. soc. Gaius an die So
cietas negotiationis, weit mehr noch, ob er an eine so- 
cietas negotiationis gedacht, die der heutigen societe en 
nom collectif vergleichbar wäre, besonders, wenn man 
erwägt, was auch der Verf. anerkennt (S. 7), dass die 
alten Juristen unter societas meistentheils die societas 
omnium bonorum oder die quaestuaria verstehen. Bei 
letzterer ist man ja aber damit einverstanden, dass zwar 
was jeder Theilhaber erwirbt in communione sein, die 
Verwaltung aber unvermischt und Sache eines Jeden 
für sich sein soll, und somit erscheint eines Jeden in
dividuelle Verwaltungsweise als eine im Voraus gut 
geheissene. Es konnte nicht fehlen, die diligentia quam 
in suis rebus musste den Verf. ins Gedränge bei der 
custodia bringen, die Theophilus als uxQtßt(iTäTT[v xat 
vntoßakovaav TtaQafpvXaxTjv bezeichnet. Man vgl. S. 63 
und 64. „Wenn ein Genosse sich in dem Fall befindet, 
eine der Gesellschaft gehörige oder zu ihren Zwecken 
bestimmte Sache zu detiniren, so kann er nicht als 
blosser Depositar behandelt und blos für culpa lata 
verantwortlich geachtet werden. Denn es ist auch die
ses eine Folge des Vertragsverhältnisses , in welchem 
er mit seinen Genossen als solchen steht; die Sache 
wird ihm nur wegen dieses Verhältnisses anvertraut. 
Er muss also in deren Behütung exactam diligentiam 
leisten, welche in dieser Beziehung custodia im engern 
Sinne genannt wird; denn im weitern wird custodire 
auch von dem gewöhnlichen Depositar gebraucht. Da 
dies nur eine besondere Äusserung der ihm als Socius 
obliegenden diligentia ist, so ist es auch auf dieselbe 
Weise, wie diese diligentia in andern Beziehungen beur- 
theilt wird, zu verstehen, nämlich als diligentia qualem 
suis rebus adhibere solet“ Wir stellen folgenden Fall: 
von zwei associirten Juwelenhändlern verreist der eine; 
der andere, Titius, vertraut einem nichts weniger als 
verdächtigen, aber auch durch nichts erprobten Indivi
duum den Verschluss des Geschäftslocales und seiner 
Wohnung. Der Schlüsselführer benutzt die Gelegen
heit und stiehlt die werthvollsten Schmucksachen. Wird 
ein unbefangenes Rechtsgefühl es billigen, wenn man 
den Titivs von Anspruch auf Schadenersatz entbände, 
weil er auch seinen Saalschlüssel dem Diebe an
vertraut?

■ (Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. BrocKh»“8 in Leipzig.Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. JIand in Jena.



NEUE JENAISCHE,

A1LGE1EBE LITEKATI R-ZEITI
Vierter Jahrgang. M 94. 19. April 1845.

Jurisprudenz.
Die Lehre von der unbeschränkt obligatorischen Gewerbe
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(Schluss aus Nr. 93.)
Wir wenden uns zu Betrachtung desjenigen, was 
der Verf. über die Commandite sagt, gehen jedoch hier 
auf Einzelnes nur insoweit ein, als nöthig, um wo mög
lich, das Hauptsächliche, die leitenden Vorstellungen 
des Verf. uns anschaulich zu machen. Nach §. 1—8 
wo blos auf die unbeschränkte obligatorische Gewerbs
gesellschaft sich Beziehendes enthalten ist, lesen wir S. 
16 folgende Überschrift des §. 9: ,„Abart oder verwand
tes Verhältniss, unvollkommene Theilnahme, Comman
dite.“ Diese schwankende Bezeichnung scheint in dem 
Paragraphen selbst auf keinen genügend festen Begriff 
zurückgeführt zu werden. Wir überlassen die Beur- 
theilung dem Leser. „Wenn Jemand zu einer gewerb
lichen Unternehmung ein Kapital unter der Bedingung 
hergibt, dass er bei den einzelnen Geschäften gegen 
Andere nicht als Theilhaber thätig oder vertreten er
scheine, und dass ihm im Falle des Gewinns ein ge- 
wisser Antheil daran zugesichert wird, im Fall des 
Verlustes aber nur soviel, als nach Abzug des ihn da
von treffenden Antheils von seinem Kapitale übrig sein 
werde, also wenn es ganz verloren ginge, Nichts zu
rückgegeben werden soll, dass er aber auch über den 
Belauf des Kapitals keinen Verlust trägt, so gehört 
dieses Verhältniss zwar insofern zu den Gesellschafts
verträgen', als dabei eine gewisse Gemeinschaft des 
Gewinnes und Verlustes in Folge einer Leistung ob
waltet; sonst aber ist es von dem der mit unbeschrän- 
ter Verbindlichkeit sich gesellenden Genossen sehr 
verschieden; denn die Verbindlichkeit eines solchen 
Gebers gegen den Empfänger des Kapitals ist mit des
sen Einschiessung vollständig getilgt, Und gegen An
dere entstehen für ihn aus den Geschäften des Gewer
bes gar keine Obligationen.^ Seine Lage ist also der 
eines Actiouärs einer Actiengesellschaft ganz gleich. 
Weil aber dieses Verhältniss sehr häufig in Verbindung 
mit der obligatorischen Societät unter andern Personen 
vorkommt, auch die Grenzen zwischen beiden oft zwei
felhaft werden, so scheint es praktisch dienlich, Von 
demselben in diesem Buche mit zu handeln. Ein sol
cher Kapitalgeber, sonach ein unvollkommener Theil
haber des Gesellschaftsgewerbes, wird gewöhnlich 

Commanditär, Commanditist und sein Verhältniss societe 
en commandite genannt, im Deutschen geheime, stille, 
vertraute Gesellschaft.“ Bec., welcher das Wort Com
manditist so gebraucht, wie der Verf. und den Kapi
talsempfänger Geschäftsinhaber nennen will, findet de
ren gegenseitiges Verhältniss im Obigen nicht so theo
retisch basirt, dass dadurch die weitere Entwickelung 
von Rechtswahrheiten ebenso erleichtert als sicher ge
stellt wäre; und da das eigentliche Wesen der societe 
en commandite noch in keiner allgemein anerkannten 
Maase ist entwickelt worden, so wäre sowol vom 
Standpunkte der Wissenschaft aus als der Praxis es 
erwünscht gewesen, hätte der Verf. Auskunft über die 
Gründe gegeben, welche ihn bewogen, die in den kri
tischen Jahrbüchern für die Rechtswissenschaft, sech
ster Jahrg. (Bd. VI, S. 776), von ihm selbst ausgespro
chene Ansicht wieder aufzugeben, die Ree. die wahre 
scheint. Dort erklärt der Verf, die societe en comman
dite für einen aleatorischen Contract, das eingeschos
sene Capitel für ein Darlehn, welches der Commandi
tist dem Geschäftsinhaber anvertraue, sich dem denk
baren Verluste desselben aussetzend, in angenommener 
Hoffnung mehr damit zu gewinnen als übliche Zinsen. 
Von der Wahrheit dieser Bemerkung ist Ref. um so 
mehr überzeugt, als ihm dünkt, sie lasse sich in kür
zesten Worten rechtfertigen. Man erwäge: welches 
Vermögensrecht würde wol ein zwischen dem Com
manditär und dem Geschäftsinhaber gemeinschaftliches? 
Des letztem Dispositionen verschaffen ersterem kein 
Recht gegen dritte Personen und dass der Commandi
tist nicht Miteigenthümer des sachlichen Gütercomplexes 
werde, den für Betreibung oder durch Betreibung des 
Geschäfts dessen Inhaber erwirbt, das liegt auf der 
Hand. Weder persönliche also noch dingliche Rechte, 
d. h. überhaupt gar keine Vermögensrechte treten bei 
der societe en commandite in Communion; es ist also 
auch diese societe eher alles Andere als eine societas, 
denn undenkbar ist diese ohne communio iuris. ohne 
wenigstens in Aussicht gestellte Gemeinschaftlichkeit 
auf Sachen oder Person sich beziehenden Rechtes. 
Nur gegen den Geschäftsinhaber erwirbt der Comnian- 
ditist einen Anspruch, nämlich den, wie bei dem mutuo 
ein für allemal abgeschlossenen, auf dereinstige Zu
rückgabe des tantundem und bis dahin Vergütung für 
Überlassung des Kapitals. Wird dei’ Geschäftsinhaber 
diesem Ansprüche nicht gerecht, erst alsdann erwächst 
dem Commanditisten Recht auf das Geschäftsvermögen, 
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aber auch auf alles übrige Vermögen des Gegners, 
nämlich das Recht, sich daraus Executionsobjecte zu 
wählen gleich jedem andern Gläubiger. Modificirt aber 
wird das in der societe en commandite sich darstellende 
mutnum durch den aleatorischen Zusatz, welcher die 
Rückgabe des tantundem und die Höhe der nur relativ 
bestimmten Zinsen dergestalt von Eventualitäten abhän
gig macht, dass der Geschäftsinhaber einerseits den, 
dem Wesentlichen nach sehr wohl so zu nennenden 
Zinsbetrag durch Rechnungsablegnng nachzuweisen hat, 
andererseits aber durch Rechnungsablegung sich sogar 
vollständig von der Rückzahlung befreien kann. Auch 
§. 1204 des öster. bürgerlichen Gesetzbuches findet 
das einzige positive Kennzeichen der societe en com
mandite darin, dass Jemand einen Theil des Fonds auf 
Gewinn und Verlust dargeliehen hat. Wenn nun der 
Verf. S. 21 von jener Stelle des öster. Gesetzbuchs 
sagt: „meisterhaft erschöpfe sie das ganze Verhältniss“, 
so begreift man nicht, wie er so urtheilen kann und 
dennoch nicht ganz das Nämliche behaupten, was er 
früher behauptet. Wie wichtig es für die Praxis sei, 
das Wesen der societe en commandite präciser aufzu
fassen, nur ein Beispiel. In §. 39, S. 105 ist ganz 
richtig gesagt: „Jedes Mitglied hat ein Recht, zu jeder 
Zeit von dem dermaligen Bestände des Societätsvermö- 
gens und von dessen bisheriger Vermehrung oder Ver
minderung sich zu unterrichten und deshalb eine Auf
zeichnung davon vorzunehmen“, und hierbei wird §. 
199 des öster. bürgerlichen Gesetzbuchs citirt, der dies 
sehr entbehrlicherweise vorschreibt. Denn im Eigen- 
thume ist nothwendig auch die Befugniss enthalten, 
sich jederzeit von dessen Stande zu unterrichten und 
darum wird auch der Gesellschafter, ein Miteigenthn- 
mer, daran nicht zu behindern sein. Darf aber der 
Commanditist für berechtigt gelten, sich solche Infor
mation zu verschaffen, jederzeit wenn es ihm beliebt? 
Das angeblich der Societät verwandte Verhältniss des
selben gibt hierauf keine Antwort. Nach Rec. Über
zeugung kann derselbe Einsicht in den Stand des Ge
schäftes nur insofern nehmen, als es sich um Exami
nation der Rechnung handelt, mittelst der man ihm die 
fällig gewordene Tantieme gewährt. Ausserdem wird 
er nur solche Maasregeln beantragen dürfen, die jeder 
Gläubiger veranlassen darf, welcher des Schuldners 
Abfall der Nahrung beizubringen vermag.

Schliesslich wenden wir uns zu diesem und jenem, 
was über die societe Gil commandite im Eii meinen ge
sagt ist. S. 17 lesen wir: „Wenn Handelshäuser auf 
fremden Handelsplätzen zu Ausbreitung ihres Geschäfts 
Nebencomptoirs errichten, die nicht unter ihrem Na
men, sondern unter dem der dabei Angestellten ver
waltet werden, und welche eigentlich Commapditen 
heissen, so pflegen sie aus Vorsicht das Betriebskapital 
dazu meist unter den obgedachten Bedingungen herzu
geben.« Dergleichen von Angestellten verwaltete Ne

bencomptoirs sind, man nenne sie wie man wolle, eigene 
Geschäfte des principalen Handelshauses und des letz
tem Firma wird durch die actio institoria können ge- 
nöthigt werden, für die Verbindlichkeiten des Neben
comptoirs einzustehen, sobald das wirkliche Verhält
niss an den Tag kommt, das dem Publicum verheim
licht zu haben weniger Vorsicht als ein unredliches 
Manoeuvre ist.

S. 83 besagt §. 29 b. Folgendes: „Dem Comman- 
ditisten ist das Geschäft, wrelches von dem Erborger 
oder den Erborgern seines Capitals betrieben wird, im 
Einzelnen ein fremdes. Er hat keinen eigentlichen 
Societätscontract mit ihnen geschlossen, und so können 
auch die aus einem solchen fliessenden Rechtsgrund
sätze auf ihn nicht angewendet werden. Er täuscht 
kein in ihn gesetztes Vertrauen, wenn er mit Waaren 
handelt oder sonst Geschäfte für eigene Rechnung 
treibt, wodurch er als Nebenbuhler derer auftritt, in 
deren Gewerbe er ein Capital eingeschossen hat. Er 
kann sogar, wie jeder andere Fremde, mit diesen Ge
schäfte für seine eigene Rechnung machen, an sie ver
kaufen oder von ihnen kaufen und dadurch in Rechts
verhältnisse zu ihnen treten, welche von seiner Stellung 
als Commanditist ganz unabhängig sind.« Rec. stimmt 
mit den Resultaten überein, fasst jedoch nicht, wie 
dieselben aus den Prämissen folgen. Nennt man das 
Geschäft ein dem Commanditisten im Einzelnen frem
des, so ist wahrscheinlich damit gemeint, im Ganzen 
sei es ihm kein fremdes und dann würde er sich in 
Beziehung zu dem Ganzen, darum aber auch zu dem 
das Ganze bildenden Einzelnen zu benehmen haben 
wie ein Nichtfremder und somit das wahre Resultat 
sich in ein unwahres verwandeln.

Was §. 48, S. 124 und 125 hinsichtlich „des Ver
lustes lehrt, welcher den Commanditisten trifft“, ver
steht nur dann sich nicht völlig von selbst, wenn man 
den Begriff des Verhältnisses anders auffasst als Rec., 
und insofern dient jener Paragraph, Rec. Auffassung zu 
bestätigen. In §. 49 kommt der Verf. in einer specielleren 
Beziehung auf das nämliche Thema zurück. Hier sagt er: 
„Der provisorische Charakter einer während der Societäts- 
dauer vorgenommenen Vertheilung kommt endlich vorzüg
lich in Betracht bei dem Commanditisten, und es ist sehr 
streitig? ob demselben der ihm einmal zugetheilte Ge
winn wieder verloren gehen, ob er ihn wegen späterer, 
sein Einlagekapital übersteigender Verluste wieder her
auszugeben genöthigt werden könne? Z. B. ein Com
manditist hat 10,000 Thlr. hergeschossen und während 
der Dauer des Gewerbsbetriebes 2000 Thlr. baar aus- 
gezahlt erhalten. Durch spätere Misgeschicke entste
hen aber solche Verluste, dass bei Auflösung der So
cietät auf seinen Antheil am Total Verluste, nach Abzug 
des bereits vertheilten Gewinns 10,000 Thlr. oder mehr 
kommen. Muss er dann die gezogenen 2000 Thlr. zu
rückgeben ?“ und hierauf folgen die Woi te. „nach der 
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Natur der Sache und den im §. 40 angezogenen Ge- 
setzstellen hat die bejahende Antwort gewiss mehr für 
sich.“ Hierüber nach der von dem Verf. angenomme
nen Natur der Sache zu urtheilen ist Rec. äusser 
Stande, weil ihm nicht klar ist, welche Natur der so- 
ciete en commandite denn nun eigentlich der Verf. an
nimmt. Die in §. 40 citirten Gesetzstellen sind 1. 30, 
pro socio., §. 2, I. de societ., preuss. Landrecht Th. 1, 
Tit. VI, §. 241 und (als wobei man um der Kürze wil
len und wol auch unbeschadet der Vollständigkeit ste
hen bleibt) §. 1192 des österr. bürgerlichen Gesetzbuchs, 
der ausspricht: das Vermögen, welches nach Abzug 
aller Kosten und erlittenen Nachtheile über den Haupt
stamm zurückbleibt, ist der Gewinn. Die Anwendung 
hiervon auf den Commanditisten ist nur dann verstat- 
tet, wenn man diesen für einen Gesellschafter ansieht. 
Da nun aber der Verf. denselben nur für eine Abart, 
dem Gesellschafter verwandt, will gehalten wissen, so 
fragt es sich, welche verwandtschaftliche Beziehung 
anwendbar auf die Abart mache, was nicht in Bezie
hung auf diese verordnet ist? Zu der entgegengesetz
ten Ansicht, zu welcher Rec. und des Verf. frühere 
Überzeugung führt, bekennt sich die französische ju- 
risprudence — man s. S. 129 — die hier das Wahre 
mit richtigem Takte scheint getroffen zu haben. Ein 
römischer Jurist würde zweifelsohne gesagt haben: 
videamus, quid actum sitz wenn von A., als Comman
ditisten, der Geschäftsinhaber B. 2000 Thlr. auf mehre 
Jahre erhalten, B. bis mit Ablauf des vorletzten alljähr
lich in Gemässheit Rechnungsabschlusses von ult. Dec. 
das gegenseitige Verhältniss auf Ziffern gebracht und 
A. dasselbe als richtig auf Ziffern gebracht angenom
men hat, so war man gegenseitig einverstanden, dass 
eben die jedesmalige Jahresrechnung das Conto ab
schliesse und war also, insofern etwas anderes nicht 
besonderes festgesetzt worden, auch darüber einver
standen, keine andere Berechnung solle die einzelnen 
Abschlüsse vernichten. Von diesem Einverständnisse 
darf nach Ablauf des letzten Jahres kein Theil um 
deswillen abgehen, weil es ihm vortheilhaft sein würde, 
hätte man nicht über die einzelnen Jahre abgeschlossen.

Dresden. Dr. p. p KritZt

Pädagogj
Die Bedeutung der Schule in Deutschland. Von Ernst 

Adolf Eduard Cüliuich , Vice “ ^eminardirector zu 
Friedrichstadt-Dresden. Leipzig, Tauchnitz jun. 1844. 
Gr. 8. 20 Ngr.

Der durch andere Schriften schon bekannte Verf. 
der hier anzuzeigenden hatte den Entschluss gefasst, 
ein treues Bild des gesammten Unterrichtswesens in 
Deutschland durch eine auf zuverlässigen Quellen und 

auf Autopsie beruhende Darstellung desselben in sta
tistischer , didaktischer, legislativer und administrati
ver Hinsicht aufzustellen. Er hatte zum Entwerfen ei
nes solchen Bildes schon Manches gesammelt, stiess 
jedoch bei der begonnenen Ausführung auf für jetzt 
noch unüberwindbare Schwierigkeiten. Deshalb hielt 
er es für gerathen, vor der Hand nur in der vorliegen
den kleinen Schrift auf die Bedeutung der Schule in 
Deutschland im Allgemeinen hinzuweisen. Das ist zu 
bedauern, denn ein treues Gesammtbild des deutschen 
Unterrichtswesens in den angedeuteten Beziehungen 
würde für die Organisirung und für die rechte Würdi
gung aller Bildungsanstalten von grossem Einflüsse sein. 
Freilich ist es wol auch bei der Zerrissenheit Deutsch
lands in viele grössere und kleinere Staaten ein fast 
herkulisches Unternehmen, ein solches Gesammtbild zu 
entwerfen und auszuführen, und gewiss müssen Schrif
ten, wie die vorliegende, einem umfassenderen Werke, 
welches das gesammte deutsche Schulwesen in jeder 
Beziehung darstellen soll, erst vorausgeschicktwerden. 
Nun vielleicht gönnt der Himmel dem Verf. so viel 
Musse, später ein so umfassendes Werk zu liefern, 
wozu er allerdings nach der hier zu erwähnenden 
Schrift nicht ungeeignet scheint. Er ist ein Mann, 
welcher den Platonischen Grundsatz befolgt: Novq o 
ßaotktvQ tov navTog, und deshalb prüft er mit Ruhe und 
Besonnenheit und hält sich von Leidenschaftlichkeit, 
Einseitigkeit und Parteilichkeit fern. Auch scheint 
ihm der rechte Sammelsinn, selbst für kleinliche Noti
zen, nicht zu fehlen, wie er denn auch eine ziemlich 
umfassende Belesenheit an den Tag legt. Es werden 
diese Behauptungen in dem Nachstehenden ihre Bestä
tigung finden.

In der Einleitung sucht der Verf. den Begriff von 
Schule festzustellen, weil ihm die bisher üblichen Er
klärungen ungenügend vorkamen. S. 3 heisst es: Die 
Schulen sind öffentliche — wir gebrauchen dies Wort 
als Gegensatz des Familienlebens — Anstalten, welche 
die Vorbereitung der Jugend zu einer selbständigen 
Theilnahme an dem Staatsleben durch Unterricht und 
Zucht zum Zivecke haben. An diese Bestimmung sind 
nun noch Bemerkungen über das Verhältniss der Schu
len zum Staate geknüpft. „Die Schulen-4, sagt der 
Verf. S. 4f., „sind also ein Erzeugniss gebildeter Staa
ten; aber nicht, wie man oft fälschlich meint, die ge
bildeten Staaten ein Erzeugniss der Schulen; die Schu
len sind nicht selbständige, unabhängige Anstalten, die 
ein beliebiges Ziel verfolgen können, sondern sind nur 
durch und durch vom Staatsleben abhängige Anstalten. 
Die Schulen können weder einen gebildeten Staat ma
chen , noch allein die gebildeten Staaten erhalten. 
Griechenland und Rom führen den Beweis dafür. 
Griechenland und Rom wurden gross und gebildet ohne 
Schulen und beide Staaten verfielen mit Schulen nach 
und nach in völlige Barbarei.44 — Nach diesen Worten 
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darf man aber nicht schliessen, dass der Verf. den 
Schulen allen Einfluss auf Familie, Staat und Kirche 
völlig abspräche, wie dieses Manche gethan haben, er 
überschätzt diesen Einfluss nur nicht, und behauptet 
mit Recht, dass das Wirken der Schule, wenn es nicht 
durch des Hauses fromme Zucht und Sitte unterstützt 
und durch heilsame Anordnungen in Staat und Kirche 
erhalten und weiter fortgeführt werde, unbedeutend und 
nur vorübergehend sein müsse und dass sie nicht Alles 
zu leisten vermöge.

Nachdem in der Einleitung noch einige Eintheilun
ken der Schulen, z. B. die von Preusker und Gräfe, 
erwähnt worden sind, stellt der Verf. selbst eine sehr 
umfassende und genaue Eintheilung auf, nach welcher 
alle Schulen in Hauptbildungsanstalten und Nebenbil
dungsanstalten zerfallen.

Im ersten Abschnitte ist von der Bedeutung der 
Schule in Deutschland dem Äussern nach gehandelt. 
Um diese äussere Bedeutung der deutschen Schule 
nachzuweisen, wird die Zahl der Lehrer, die 
Zahl der Schüler, der Kostenaufwand für die Schule, 
das Vermögen derselben und das durch die Schu
len alljährlich umgesetzte Kapital zur Sprache ge
bracht. Von selbst versteht es sich, dass der Verf. 
bei diesen Angaben nur annähernde Zahlen aufstellen 
konnte, obwol man sieht, dass er mit vieler Sorgfalt 
statistische Notizen über seinen Gegenstand gesammelt 
hat. Die Gesammtzahl der Lehrer an deutschen Un
terrichtsanstalten ist auf 70,400 gebracht, wovon auf 
die Volksschulen allein 62,250 kommen. Weit höher 
natürlich und zwar auf 6,139,000 steigt die Zahl der 
Schüler. Bei dieser Angabe sind jedoch die Militär-, 
Kunst- und Sonntagsschulen, wie auch die Industrie
schulen nicht in Berechnung gebracht worden. Man 
kann mithin wol mit Grund behaupten, dass sich die 
Wirksamkeit der Schule Deutschlands auf y6 der ge
summten Einwohnerzahl erstrecke. — Der Kostenauf
wand für das gesammte Schulwesen in Deutschland 
soll mit ziemlich begründeter Wahrscheinlichkeit jähr
lich erfordern 22,900,000 Thlr., von welcher Summe 
allein 15,500,000 Ihlr. auf die Volksschulen niederer 
und höherer Art kommen. Das Vermögen der deut
schen Schule ist mit 80,000,000 Thlr. angegeben, wo
von für die Volksschulen 37,200,000 Thlr. berechnet 
sind, im Verhältnisse zu den übrigen Lehranstalten 
eine geringe Summe, und man stimmt dem Verf. gern 
beb wenn er S. 24 sagt; „Zwar ist die Schule, als 
das später geborne Kind des deutschen Strebens nach 
dem Höhern und Bessern, nicht so reichlich dotirt, wie 
die Kirche*’ (vorzüglich die katholische), „und beson
ders befindet sich die Volksschule bei dem grossem 
Umfange ihrer Wirksamkeit in einer verhältnissmässig 
sehr ärmlichen Lage.“ Bei der Angabe des Kapitals,

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena« 

welches in Deutschland jährlich durch die Schulen um- 
gesetzt werden soll, scheint der Verf. sich einige zu 
hohe Ansätze erlaubt zu haben. Er sagt S. 27: „Ein 
Universitätslehrer gibt jährlich 100 Thlr. für Bücher aus, 
ein Seminarlehrer jährlich 10 Thlr., ein Sonntagsschü
ler 1 Thk.“ Diese Ansätze möchten, selbst wenn man 
sie nur als Durchschnittssummen gelten lässt, doch 
wol etwas zu hoch sein; dennoch ist das durch die 
deutschen Schulen jährlich in Umlauf gesetzte Kapital 
gewiss sehr bedeutend und übersteigt eine Million.

Vollkommen ist nun dem Verf. beizutreten, wenn 
es am Schlüsse dieses Abschnittes S. 27 heisst: „Die 
nicht geringe Bedeutung der Schule, auch wenn man 
sie nur in ihrer äussern Erscheinung ins Auge fasst, 
dürfte durch die gemachten Auseinandersetzungen äus
ser allem Zweifel gestellt sein.“

Weit umfassender und ausführlicher, wie sich auch 
erwarten liess, als der erste ist der zweite Abschnitt, 
in welchem die innere Bedeutung der deutschen Schule 
gezeigt werden soll. Es will aber Rec. dünken, als ob 
der Verf. die innere Bedeutung der Schule Deutschlands 
nicht durchgehends so klar nnd bestimmt hätte hervor
treten lassen, als ihm dieses im ersten Abschnitte hin
sichtlich der äussern gelungen ist. Das dürfte seinen 
Grund mit darin haben, dass im zweiten Abschnitte 
theilweise mehr kritisirend, als blos referirend verfah
ren worden ist. Die Kritik lag aber wol weniger in 
der Lösung der gestellten Aufgabe. Trotz dieser Aus
stellung bekennt Rec. jedoch, dass er auch den zwei
ten Abschnitt mit vielem Interesse gelesen hat und dem 
Verf. in den meisten Punkten beistimmt.

Um auf die innere Bedeutung der Schule aufmerk
sam zu machen, ist sie als Unterrichts-, Erziehungs- 
und Arbeitsanstalt aufgefasst und dargestellt worden. 
Indem der Verf. hier zunächst die Bedeutung des Un
terrichts in Volksschulen erwähnt, spricht er sich auch 
über Graser’s, im J. 1837 in der zweiten Auflage er
schienene Schrift: „Das Verhältniss des Elementarun
terrichts zur Politik der Zeit“ beurtheilend, aber sehr 
glimpflich aus. Ei’ findet den Grund der harten, ein
seitigen, schroffen, ja ungerechten Aussprüche, welche 
Graser in der angeführten Schrift zahlreich niederge
legt hat, nur in dem Irrthum, nach welchem derselbe 
von der Schule allein die Vorbereitung zu einem ver
nünftigen Staatsleben, oder zu einem divinen Menschen
leben verlangt. Das ist freilich ein verkehrtes' Ver
langen, welches die Schule nie befriedigen kann, wie 
auch der Verf. schlagend nachweist. Hätte Graser 
keine andere Schrift der pädagogischen Welt dargebo
ten, als die erwähnte, so würde er die rühmliche Stel
lung nie erreicht haben, die man ihm unter den deut
schen Pädagogen einräumen muss.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig,
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(Schluss aus Nr. 94.) 
Beachtenswerthe Bemerkungen theilt der Verf. S. 31 ff. 
über den Einfluss der Volksschule auf das politische Le
ben mit, den er sich ganz richtig nicht allzu gross vor
stellt, wie er auch mit Grund die Forderung widerlegt, 
nach welcher in den Volksschulen ein politischer Kate
chismus eingeführt und auswendig gelernt werden soll, 
um das Staatsleben zu heben. Bei diesem Anlasse ist 
auch eine Äusserung Lord Brougham’s mitgetheilt, die 
man Hrn. Dr. Harnisch, nach welchem das preussische 
Schulwesen Weltberühmtheit erlangte, nicht vorenthal- 
ten darf, nämlich folgende; „Völlig untauglich, insbe
sondere für ein freies Land, sind die preussischen Schul
einrichtungen, wo man das Volk drillt wie Soldaten 
im Lager und wo es weit mehr einem stehenden Heere, 
als Einwohnern eines freien Landes gleicht.“ In diesem 
Ausfälle gegen den Zauber- und Musterstaat, wie Har
nisch Preussen gern nennt, ist nun freilich der engli
sche Lord zu weit gegangen, o o o

Noch berührt der Verf. in diesem kleinern Ab
schnitte die Emancipation der Volksschule von der 
Kirche. Rec. stimmt ihm darin völlig bei, dass das 
Streben nach einer völligen Trennung der Volksschule 
von der Kirche ein thöriges und unausführbares sei; 
kann aber die Ansicht durchaus nicht theilen, dass 
Kirche und Geistlichkeit Eins sei, wie S. 35 angenom
men ist, wenn es heisst: „Der Kirche kann es nicht 
gleichgültig sein, welche Gesinnung die, mit denen sie 
in der nächsten Beziehung durch den Religionsunter
richt steht, gegen sie haben, und die Lehrer müssen 
auch wünschen, dass ein freundlicher Sinn gegen sie 
diejenigen durchdiinge, welchen die nächste Aufsicht 
und somit der grösste Einfluss auf die Volksschulen 
anvertraut ist.“ Dadurch, dass man oft die Begriffe 
Küche und Geistlichkeit völlig identisch nahm, ist je
denfalls der Streit über die Emancipation der Volks
schule sehr verzerrt und verwirrt worden. Viele Volks
schullehrer wünschten gewiss nichts Anderes, als von 
sach- und fachkundigen Männern beaufsichtigt zu wer_ 
den, möchten diese Geistliche oder Nichtgeistliche sejn 
Dieser Wunsch ist an und für sich nicht unbillig, Und 
wenn man in Deutschland fortfährt, wie man wenigstens 
in manchen Staaten angefangen hat, den künftigen

Geistlichen Interesse und Kenntnisse in Bezug auf das 
Volksschulwesen beizubringen, so wird die leidige 
Emancipationsfrage allmälig von selbst verstummen.

Von S. 37 an ist die Bedeutung des Unterrichts 
in den Eehrerseminarien zur Sprache gebracht. Nach
dem der Verf. manche gegen die Seminarien ausge
sprochenen Vorurtheile widerlegt und berichtigt hat, 
weist er nach, was solche Bildungsanstalten leisten 
können, wenn sie zweckmässig, d. h. auch, nicht nach 
einem idealen Hirngespinnste eingerichtet sind. Uber 
den in Seminarien zu ertheilenden Unterricht liest man 
hier recht vernünftige, brauchbare Bemerkungen, die 
in manchen Seminarien Beherzigung finden sollten. — 
Mit Grund macht der Verf. auch auf das Bedürfniss 
von Reallehr er seminarien aufmerksam. Diese Anstal
ten sind um so unentbehrlicher, je mehr das Realschul
wesen um sich greift. Wirkliche Realschulen verlan
gen auch besonders vorbereitete Lehrer.

Uber die Bedeutung des Unterrichts in den Berufs
schulen, zu welchen besonders die Berg-, Forst-, Ge
werbe-, Handels-, Navigations-, Bau-, Baugewerk-, Ma
ler-, Bildhauer- und Militärschulen oder Akademien 
gerechnet sind, hätte sich der Verf. weitläufiger ver
breiten sollen, denn auf zwei Seiten lässt sich dieser 
Gegenstand nicht wohl abhandeln.

Die Bedeutung des Unterrichts auf den Gelehr
tenschulen wird tiefer und gründlicher nachgewiesen. 
Zunächst ist hingewiesen auf den Kampf, den die Gy
mnasien theils mit den Theologen, welche es mit ihrem 
theologischen Gewissen nicht vereinigen konnten, dass 
auf einer christlichen Anstalt Heiden gelesen würden, 
theils mit den Ärzten, welche klagten, dass die Ge
sundheit der Gymnasiasten untergraben würde, theils 
mit dem Geiste des Realismus, welcher nicht aus der 
Vergangenheit seine Bildung haben will? sondern sie 
schöpft an der muntern, stark sprudelnden Quelle der 
Gegenwart, zu bestehen gehabt haben. Um des Verf* 
Ansicht über die Gelehrtenschulen bemerklich zu 
machen, möge Folgendes, was S. 60 über die Deinhardt’- 
sche Schrift: „Der Gymnasialunterricht nach den wis
senschaftlichen Anforderungen der jetzigen Zeit, £ ge
sagt ist, hier stehen: ??Wir gehören allerdings zu den 
spröden Naturen, welche darin kein grosses Heil se
hen, die Gymnasien nach den Hegel’schen Kategorien 
der subjectiven uJ1(i °hjectiven Logik zu construiren, 
sondern ihre Construction in den Bedürfnissen der 
Gegenwart suchen , doch so, dass sie den Keim der
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Fortentwickelung in sich trage, welcher ja überhaupt 
in der menschlichen Natur liegt. Sowie es unmöglich 
ist, si^1 aus der Zeit, in welcher man lebt, heraus- 
zuconstruiren, so wird es auch unmöglich sein, die 
Gymnasien hineinzuconstruiren, ohne auf die Zeit Rück
sicht zu nehmen und von ihr geleitet zu werden. Des
halb sind wir auch weit entfernt von der Meinung der
jenigen, welche die Gymnasien als Anstalten ansehen. 
welche hauptsächlich bestimmt wären, die formelle Bil
dung zu befördern und dazu die Sprachen am geeig
netsten haltend, mit einer gewissen Geringschätzung 
auf die exacten Wissenschaften herabblicken.44

Auf die Gymnasien folgen die Universitäten als 
die Krone aller deutschen Bildungsanstalten. Der Verf. 
begründet die Wahrheit der Worte der Stael - Holstein : 
„Les unicersiles allemandes ont une ancienne reputa- 
tion, qui clate de plusieurs siecles avant la reforma- 
tion.(i Passend sagt er S. 67; „Man hat die deutschen 
Universitäten und mit Recht als den grössten Schmuck 
Deutschlands angesehen, als die Palladien der deutschen 
Lehr- und Gewissensfreiheit und als die sichersten 
Dämme gegen die trüben Wogen des Mysticismus und 
der Geistestyrannei.44 Trotz des Lobes, welches über 
die deutschen Universitäten ausgesprochen ist, ver
kennt der Verf. doch auch nicht, dass manche Ver
besserung noch vorgenommen werden kann. Er macht 
namentlich darauf aufmerksam, dass neben den soge
nannten Brotwissenschaften auch die exacten oder die 
geographischen , geschichtlichen , mathematischen und 
physikalischen, wie auch das Studium der National
literatur mehr Berücksichtigung erhalten sollten. Die 
in diesem Bezüge gemachten Vorschläge sind so übel 
nicht, nur wird die grosse Ausdehnung der eigentlichen 
Berufswissenschaften kaum Zeit für das Betreiben der 
exacten Wissenschaften übrig lassen. — Zum Schlüsse 
dieses Abschnitts wird noch über die deutsche Philo
sophie gesprochen und mit Recht die blos ideale und 
blos reale Richtung verworfen, vielmehr eine real
ideale oder ideal-reale t also ein Synthetismus empfohlen.

Von S. 80 ist die innere Bedeutung der Schule als 
Erziehungsanstalt erwähnt. jn diesem Abschnitte ist 
viel Treffliches, namentlich über die sittlich-religiöse 
Erziehung durch die verschiedenen Lehranstalten ge
sagt, und Rec. bedauert, dass ihm die Grenzen dieser 
Anzeige verbieten, in das Einzelne einzugehen. Das 
jedoch kann er nicht unerwähnt lassen, was S. 105 
über den Religionsunterricht auf Gymnasien gesagt ist. 
Hier heisst es: „Wir sind also für den Wegfall des 
Religionsunterrichts auf allen diesen Anstalten (höheren 
Schulen); die künftigen Theologen hätten auf den 
Gymnasien denselben allein zu erhalten dagegen 
für die Einführung einer wöchentlichen oder vierzehn
tägigen Erbauungsstunde, iu welcher eine religiöse 
Rede vor dem versammelten Lehrerpersonal, sowie 
vor allen Schülern gehalten wird, unter Gebet und Ge

sang, und für die zweimalige gemeinschaftliche Feier 
des heiligen Mahls innerhalb eines Jahres.“ Die Aus
führung dieses Vorschlags scheint doch etwas bedenk
lich, zumal wenn in allen, auch den untern Gymnasial
klassen, der Religionsunterricht ganz wegfallen sollte. 
Der vierzehnjährige Gymnasiast kann unmöglich schon 
eine solche religiöse Bildung erlangt haben, dass man 
von ihm mit Grund annehmen dürfte, er werde die
selbe auch ohne allen Unterricht so weit führen, als 
man sie von einem literarisch gebildeten Mann geführt 
sehen will. Ja es wäre wol selbst zu befürchten, dass 
Manches von der früher erworbenen Religionsbildung, 
zu welcher doch auch unbestritten Religionskenntnisse 
gehören, wieder verloren gehen würde, wenn mit dem 
14. Lebensjahre aller Religionsunterricht aufhörte. 
Vielleicht unterstützte auch der gänzliche Wegfall des 
Religionsunterrichtes unter den Gymnasiasten die so 
oft vorgefundene Meinung, auf die religiöse Bildung 
komme nicht viel an. Es möchte mithin ein völliges 
Aufheben der Religionsstunden in den Gymnasien eben 
so leicht, wie ein schlecht ertheilter Religionsunterricht 
zum religiösen Indifferentismus und wol selbst Skeptiscis- 
mus, Irreligiosismus und Immoralismus führen können. 
— Wirkliche Erbauungsstunden sind allerdings zu em
pfehlen , aber dass sie ausreichend sein sollten, eine 
gründliche religiöse Bildung zu bewirken und zu erhal
ten, liesse sich doch noch bezweifeln.

Zuletzt spricht sich der Verf. noch über die innere 
Bedeutung der Schule als Arbeitsanstalt s und zwar als 
geistige und technische aus. Er findet es nämlich für 
unstatthaft, die Schule blos als Unterrichts- und Er
ziehungsanstalt zu bezeichnen. Wie der Verf. diese 
beiden Bezeichnungen nimmt, dann lässt sich allerdings 
von der Schule als Arbeitsanstalt noch besonders re
den; allein wenn die Schule eine Erziehungsanstalt im 
umfassendem Sinne ist, dann muss sie auch eine Ar
beitsanstalt sein. Will aber der Verf., dass man die 
Zöglinge in der Schule besonders zur Selbstthätigkei 
anhalten, ihnen nicht Alles durch den Unterricht zu 
sehr erleichtern soll; so ist ihm gewiss beizustimmen. 
Freilich hat sich der Lehrer auch davor zu hüten, in 
diesem Bezüge zu viel zu verlangen : denn es ist eine 
bekannte Sache, dass das selbständige, durch keinen 
Unterricht unterstützte Selbstschaffen der Jugend nicht 
nur schwer fällt, sondern auch ihre productive Kraft 
bald übersteigt.

Konnte Rec. dem Verf. auch nicht durchgehends 
beistimmen, so gesteht er ihm doch gern zu, dass seine 
Schrift viel Anregendes hat und dadurch schon viel 
Nutzen bringen wird. Möge sie in dem Kreise, für 
welchen sie bestimmt ist, zahlreiche Leser finden.

Weimar. Schweitzer.
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Poesie.
Neueste Dichtungen von J. H. v. Wessenberg. — A. u. 

d. T.: Sämmtliche Dichtungen von J. H. v. Wessen- 
berg. Sechstes Bändchen. Stuttgart und Tübingen, 
Cotta. 1844. 16. 20 Ngr.

Der Satz, dass zwei nicht dasselbe thun, hat schon 
vor unserer Zeitrechnung seine Anerkennung gefunden 
und keiner wird sie ihm je entziehen, wer nich| aller 
Kraft des Urtheilens baar ist. Träte ein junger Mann 
mit diesen Dichtungen auf, so würden wir bei dem all
gemein verbreiteten Reimen und dem damit verbunde
nen Anspruch auf den Dichternamen, vor allem danach 
fragen, welch ein neues Gepräge er der lyrischen Poe
sie verliehen, welche neue Formen und Ideen ihm ge- 
lungen seien. Anders verhält es sich mit dem, was 
ein älterer Mann, welcher ausgezeichnet und bedeu
tend im Leben dasteht,, dichtet; denn wenn ein solcher 
auch keine neue Formen und Ideen darbietet, so ge
währt das Hervortreten seiner innersten Gefühle und 
Gedanken einen Inhalt, welcher dem sinnigen Betrach
ter werthvoll bleibt. Dies ist der Fall mit Hrn. v. W., 
einem Manne, welcher Deutschland zu besonderer Ehre 
gereicht und ihm zu einem reichen Segen gereicht ha
ben würde, wenn die kleinlichen Intriganten . welche 
von schaffender Staatsweisheit nichts wissen, sondern 
Pfiffigkeit, Verschmitztheit und Betrug für die höchste 
Kunst des Herrschens halten, das nothwendige Werk 
der Organisation der Kirche in des edeln und ganz 
dazu befähigten Mannes Hände gelegt hätten, als die 
rechte Stunde dazu geschlagen hatte. Aber obgleich 
Deutschland das Unglück hatte, der geistlichen Orga
nisation Wessenberg’s zu entbehren, so verdient doch 
das Andenken und die Ehre dieses lautern, vorzüg
lichen Mannes liebevoll im Herzen getragen zu werden 
von allen Deutschen , welche von dem Werthe eines 
starken, einigen und grossen Vaterlandes durchdrungen 
sind. Da Hr. v. W. nicht Raum fand, die nothwendige 
Organisation der Kirche zu vollbringen, so warf er 
sich nicht nach einer leider allzu gewöhnlichen mensch
lichen Schwäche der Hierarchie, deren höchste Ehren 
ihm erreichbar waren, in die Arme, sondern verharrte 
unwandelbar auf dem Pfade der wahren Ehre, die 
sich nie zur Heuchelei bequemt. Auch so hat er der 
bessern Sache genützt, denn er lebt der Hierarchie 
zum Vorwurf und Beweis, dass zwischen ihr und einem 
wirklich edeln Priester, der ihien unchristlichen Prunk 
weltlicher Herrschaft nicht dem Christenthum vorzie
hen kann und mag, eine unübersteigliche Kluft befe
stigt ist. Thäte ein solcher Mann, da das Schlechte 
ihm zu mächtig gegenübersteht, auch nichts, sondern 
ruhte in völliger Stille, so würde Schiller s Wort:

Gemeine Naturen 
Zahlen mit dem, was sie thun, edle mit dem, was sie sind, 

vollkommen auf ihn passen; doch er thut, was er kann, 

er spricht, und wenn Worte für das Rechte und Gute 
gesprochen, wie man behauptet, Kraft haben, das 
Rechte und Gute zu fördern, so müssen es eines soL 
chen Mannes Worte vor vielen andern fördern können. 
Mag man immerhin sagen, es komme nicht auf die 
Person, sondern die Sache an, so ist dies nur in sehr 
eingeschränktem Maase wahr, denn der menschliche 
Geist ist nun einmal so beschaffen, dass ihm die mora
lische Mahnung aus dem Munde des Unmoralischen 
entweiht entgegentritt, und der Mensch, wenn er fühlt, 
dass cs nicht aus dem Herzen kommt, vermag sein 
Herz nicht zu öffnen.

Dieser Band von Hrn. v. W.’s Dichtungen aus sei
nen ältern Jahren ist meist politischen und religiösen 
Inhalts und zeigt, dass er stets mit frischer Kraft auf 
die Zeit und ihre Entwickelung geschaut hat. Freiheit 
und Licht ist es, was ihn begeistert und er spricht diese 
Begeisterung mit dem Accente der Wahrheit aus, was 
sie uns werth machen muss; denn leider sprechen 
manche andere nur aus Eitelkeit davon, weil sie An
klang damit zu finden hoffen und Ruhm, während sie 
selbst nichts dafür empfinden. Gerade das politische 
Lied und die Satyre könnten gegenwärtig einige Blü- 
then treiben, wenn sie von einem Ernst und einer Ge
dankentiefe, wie die Platen’s, gehandhabt würden, wenn 
aber blasirte Gecken, wie z. B. Franz Dingelstedt, wel
cher mit seiner läppischen, glacehandschuhenen, frisir- 
ten Eleganz fürwahr an den geckenhaften Grimm, wie 
ihn Rousseau in seinen Bekenntnissen schildert, erin
nert, nachdem sie vorher über politischen Ernst ge
lacht, als sie noch nicht wussten, dass man mit politi
schen Liedern Glück machen könne, sich dergleichen 
unterfangen, dann wird freilich nichts aus der Sache. 
Unser edler Priester spricht mit herzenswahren Worten 
mild und doch fest eine warme Liebe zur Freiheit und 
zum Lichte aus und schaut mit schmerzlichem Mitleid 
auf die Völker, die zur thierischen Vegetation herab
gesunken , der wahren Menschenwürde vergessen ha
ben. Findet sich auch hier nicht, wie gesagt, ein un- 
geberdiges Toben , so ist doch an der rechten Stelle 
ein dem Gegenstand gemässes Auflodern, wie z. B. in 
dem kräftigen Sonette S. 117 überschrieben: Pont 
cVEspagne, dessen Wendung poetisch schön und gelun
gen ist. Die wilde Natur der Pyrenäen erinnert mit 
dem tobenden Waldstrom den Dichter an Roland, wie 
er einst für Spaniens Freiheit gerungen , und er ruft 
dann: 0, kam’ ein Gott, sie wieder zu erwecken! wor
auf er auf den Kampf der Carlisten und Christinos 
übergeht, indem er von Spanien sagt, dass wilden Thiei en 
gleich im Schaubezirke Zu Lieb den Amuletten oder 
Schürzen Ein jeglicher mit Wuth den andern würge. 
Ebenso schön und kraftvoll ist S. US die Ode auf 
Avignon, wo der Gedanke, Petrarca habe schamroth 
dort den Sterblichen , der sich Statthalter Gottes be
titelte, an schnöder Wucherbank fürstliche Schätze und 
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den Pfennig der Witwe verprassen sehen. Da habe 
sich des Dichters wehmüthigem Blick Laura gezeigt, 
wie ein Stern in finsterer Nacht, als Unschuld und 
Tugend, im Urglanz inmitten einer Welt voll Frevel, 
und sei ein Lied geworden. — Fürwahr ein schöner 
Gedanke, dass der edel und menschlich fühlende Dich
ter sein Auge von der durch den Papst besudelten 
Welt abwandte und sich im schönen Bilde der Unschuld 
eine Welt idealer Träume schuf, um sein Herz zu be
schwichtigen.

Neben dem reinen edeln Freiheitssinne spricht sich 
in diesen Gedichten ein inniger frischer Sinn für die 
Natur aus, mit deren Reizen der Dichter vertraut lebt, 
und es verbindet sich damit die Frömmigkeit, welche 
einfach mit dem Accente der Wahrheit im Liede her
vortritt. Die gefährlichen Klippen, woran das poeti
sche Gestalten des religiösen Gefühls.so oft scheitert, 
die ins Maaslose hinausschweifende Überschwänglich
keit oder die süsse Spielerei, welche nach Kindlichkeit 
strebend, gewöhnlich in das Kindische verfällt, konnten 
einem so wahren, einfachen und schönen Geiste, wie 
Hrn. v. W., nicht gefährlich werden, da sie ihm allzu 
fern liegen. Die Predigt zu Pfäfers (S. 232), um ein 
Gedicht aus der der Religion gewidmeten Abtheilung 
zu nennen, ist erquicklicher, als die ganze gepriesene 
Sammlung von Spee, worin dem Geiste eine Nahrung 
geboten wird , welche die Kraft von lauem Zucker- 
wasser hat, aber das Auge täuscht, weil dieser fade 
Trank in einem bunten Glase einen rosigen Schein an
nimmt, den himmlisch gedeutete Liebesbilder darauf 
werfen. In der abgeschiedenen Wildniss von Pfäfers, 
wo der Mensch einer schauerlichen Natur gegenüber, 
die Genesungsquelle findet, ladet der Dichter ein, sich 
zum Himmel zu wenden und motivirt dies mit wahrem 
poetischen Sinne. Vor der gewaltigen und grossartigen 
Natur mit ihren Schauern ist der Mensch geneigt, in 
sich einzukehren und gelangt zu einer erhabenen Stim
mung, vor der seine Eitelkeit verstummt, dass der Geist 
sich zu einem reinem Sein wendet. Würdig schliesst 
der Dichter mit den Worten: „Kehrt zu dem, dess 
Waldstrom hier der wilden Leidenschaften Toben über
rauscht! Lasst die Welt! sie täuscht mit falscher Laune. 
Hort! des Stromes donnernde Posaune Mahnt, dass ihr 
zum Heiligen ersteht, dessen Geist hier über Trümmer 
weht.“ Erhabenheit mit Milde verschmolzen ist dem 
Dichter trefflich gelungen in dem frommen Liedchen: 
Wanderers Abendruhe (S. 63), welches für einen sinni
gen Componisten ein wohlgeeigneter Anregungsstoff wäre.

Die Darstellung in allen diesen Liedern hat nichts 
durch ein eigenthümliches Gepräge, was man etwa ei
nen neuen Ton der Lyrik nennen könnte, Hervorstechen 
des , empfiehlt sich aber durch eine Einfachheit, die 
nach Witzen und Pointen zu haschen und zur Sehminke 
zu greifen verschmäht. Doch fehlt es dieser Einfach
heit weder an Kraft noch Würde, und Schilderungen, 
wie die von Konradin’s Mutter (S. 96)?. zeigen eine un
übertreffliche Würde, und solche, wie die verklärte 
Maria (S. 137), eine naive Zartheit von der erfreulich
sten Art. Einzeln die ausgezeichnetsten Schönheiten die
ser Sammlung hervorzuheben und zu erörtern, wie z. B. 
die des Gedichts „Auf hohem Meere“ (S. 104) oder des
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herrlichen Schlusses des Gedichts auf den Tod des 
Fürsten Otto von Hohenzollern-Hechingen, möchte das 
Maas, welches einer Anzeige zu verstatten ist, über
steigen.

Den Schluss dieses Bandes macht Padilla oder der 
letzte Freiheitskampf Castiliens, Trauerspiel in fünf 
Aufzügen. Obgleich es diesem Trauerspiele nicht an 
Momenten fehlt, welche geeignet sind, einen dramati
schen Effect hervorzubringen, so ist doch der drama
tische Gang des Ganzen nicht so bewegt und die Lei
denschaften, an welchen der Gang des Stückes hängt, 
entwickeln sich nicht so vor unsern Augen in scharf 
ausgeprägten Persönlichkeiten, dass zu erwarten stände, 
es werde auf der Bühne viel Glück machen. Der gei
stige Gehalt aber, welcher uns aus demselben an
spricht, ist ein durchaus schöner und edler. In Padilla 
und seinem Weibe Maria ist die reinste Begeisterung 
für das Recht und die Freiheit, welche der lauernde 
Despot Karl V. unterdrückt, indem er sich dem unwür
digsten Verrath zugesellt. Jene Reinheit und diese Un
würdigkeit treten so scharf hervor, dass die moralische 
Wirkung im vollsten Maase erreicht wird. Ein Prie
ster als ein Hauptwerkzeug der Despoten und als Mit
glied der Inquisition selbst beim Despotismus bethei- 
ligt, stellt den Angriff auf die Rechte Spaniens durch 
seine Verworfenheit in einem höllischen Lichte dar, 
welches ihn entsetzenvoll beleuchtet. Für ein histori
sches Trauerspiel ist der Stoff günstig, da er allge
meine Geltung hat, und zwar eine, die geeignet ist, all
gemein zu ergreifen. Der damals in Spanien gegrün
dete , politisch-religiöse Despotismus hat eine reiche 
Saat des Verderbens hervorgebraeht, nicht allein für 
Spanien, welches, in seinem innersten Leben ver
giftet, noch nicht davon genesen ist, sondern auch für 
ganz Europa. Besonders ist der Schluss geeignet, einen 
sehr rührenden Eindruck zu machen, da die begeisterte 
Maria Padilla das Werk ihres Gemahls mit ihrem Tode 
besiegelt und noch in der letzten Stunde das Unglück, 
welches mit dem Despotismus über alle hereinbricht, 
zu mildern sucht und dies erreicht als Lohn ihrer gross
artigen Aufopferung und ihres Heldenmuthes. Höchst 
rührend auch ist es, dass sie ihre sanfte Tochter, 
welche mit dem edeln Alfonso, des Hauptverräthers 
Sohn vermählt ist, bei ihrem Tode anweist, Spanien 
für immer zu lassen und auf fernen Gütern mit mensch
licher Gesinnung gegen Unterdrückte zu leben , weit 
weg von dem dumpfen Modergeruch des fortan der 
sittlichen und geistigen Fäulniss bestimmten Spaniens. 
Dass bei Alonso und* Elwira dem Dichter Max und 
Thekla vorgeschwebt, ist wahrscheinlich, und wenn er 
in dieser Dichtung nicht der überschwänglichen Leiden
schaftlichkeit Schillers gefolgt ist, sondern einen sanf
ten Gang genommen hat, so ist das zu loben, weil es 
so besser zu dem Ganzen passt, welches sich nicht in 
heftigen Leidenschaften bewegt. Wäre dieses Stück 
zur Aufführung geeignet und wären die Charaktere 
psychologisch schärfer gezeichnet, so wäre es ein rech
ter Gewinn für die Bühne, da es in lyrischer Hinsicht 
und was die subjective Grundlage betrifft, durchaus 
edel und zu preisen ist.

Frankfurt a. M. Konrad Schwenck.
Druck und Verlag von F. A. SiroC&hliUS in
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AllUEREIAE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. 96e 22. April 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Oberlehrer Dr. Ahrens in Ilfeld ist zum Director des Gym

nasium in Lingen ernannt worden.
Der Director der höhern Bürgerschule Dr. Benecke in Elbing 

ist zum Director des Gymnasium daselbst befördert worden.
Der Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin hat dem Di

rector des Vitzthum’schen Gymnasium und Director einer Er
ziehungsanstalt Prof. Dr. K. J. Blochmann in Dresden das Prä
dicat eines Geheimen Schulraths ertheilt.

Prof. J. K. Briegleb in Erlangen ist zum ordentlichen Pro
fessor der Jurisprudenz an der Universität zu Göttingen be
rufen worden.

Der Professor der Jurisprudenz Dr. G. K. Burchardi in Kiel 
ist zum Ober-Appellationsgerichtsrath daselbst ernannt worden.

Der Privatdocent an der Universität zu Basel Dr. Jakob 
Burckhardt ist zum ausserordentlichen Professor der Geschichte 
ernannt worden.

Der Kammergerichts - Assessor und Privatdocent an der 
Universität zu Berlin Dr. Gneist ist zum ausserordentlichen Pro
fessor in der juristischen Facultät daselbst ernannt worden.

Prof. Dr. Harless in Erlangen ist zum zweiten geistlichen 
Bathe des Consistorium zu Baireuth ernannt worden.

Dem Ephorus am evangelischen Seminarium in Maulbronn 
v. Hauber ist bei nachgesuchter Ertheilung des Ruhestandes 
der Titel eines Prälaten ertheilt worden.

Der Oberpfarrer Hupe in Lübben ist zum Generalsuperin
tendent des Markgrafthums Niederlausitz befördert worden.

An der Landesschule zu Pforta ist Prof. Keil in die durch 
Prof. Fickert’s Abgang erledigte erste Adjunctur aufgerückt, der 
Candidat der Theologie und Philologie Rob. Buddensieg zum 
dritten Adjunct und zweiten Geistlichen, der Lehrer am Gym
nasium zu Stettin Fr. Müller, Verfasser der Schrift: Quaestiones 
Qutntilianeae (1840), zum vierten Adjunct ernannt und die 
durch den Tod des Prof. Oldendorp erledigte Stelle eines 
Zeichnenlehrers dem Maler Hossfeld aus Dresden übertragen 
worden.

Der Geheimrath Dr. Fr. Albert v, Langenn in Dresden ist 
zum wirklichen Geheimrath und Mitglied des Staatsministerium 
ernannt und ihm das om ur reuz des Civilverdienstordens 
verliehen worden.

Dem durch seine Leistungen für die orientalische Litera
tur bekannten Schriftsteller M. Lettens m Prag hat die üni_ 
versität Erlangen die philosophische Doctorwürde ertheilt.

Hofrath K. Otto v. Madai in Nassau, früher Professor in 
Dorpat, folgt einem Rufe ajs ordentlicher Professor an der 
Universität zu Kiel.

Die Akademie der Wissenschaften in Berlin hat den Raths- 
herrn Peter Merian in Basel zu ihrem Ehrenmiigliede ernannt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Der Professor am Gymnasium zu Stuttgart Metzger ist zum 
Director des Seminarium in Schönthal befördert worden.

Dr. Ed. Michelis, früher Secretär des Erzbischofs Clemens 
August von Köln, ist als Professor an das Seminarium in 
Luxemburg berufen worden.

Der Geh. Finanzrath H. Pabst in Berlin, früher Director 
der staats- und landwirthschaftlichen Akademie in Eldena, folgt 
einem Rufe zum Director des landwirthschaftlichen Instituts zu 
Hohenheim.

Der Subconrector am Gymnasium Johanneum zu Lübeck 
Dr. Regel ist Conrector daselbst geworden.

Der Director des Gymnasium zu Lingen Dr. Rothert ist in 
gleicher Function an das Gymnasium in Aurich versetzt worden.

Der Gymnasialdirector Dr. Savels zu Essen ist zum Regie- 
rungs- und Schulrath bei dem Provinzial-Schulcollegium und 
der Regierung zu Münster ernannt worden.

Der Professor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte 
am Lyceum zu Regensburg Dr. Spohrer ist in gleicher Eigen
schaft an das Lyceum in Dillingen versetzt worden.

Der Professor an der Kunstschule in Stuttgart Steinkopf 
ist zum Vorstand derselben ernannt worden.

Der Lehrer an der Handelsschule und Privatdocent an der 
Universität zu Leipzig Dr. Christ. Albr, Weinlig ist zum ordent
lichen Professor der Staatswirthschaft, Polizei- und Finanz
wissenschaft an der Universität Erlangen berufen worden.

Orden. Den belgischen Leopoldsorden erhielt Prof. K 
Heideloff in Nürnberg; das Ritterkreuz des schwedischen Nord
sternordens erhielt Geh. Medicinalrath und Prof. Dr. Jüngken in 
Berlin; das Ritterkreuz des Verdienstordens der baierischen 
Krone Dr. Allerz in Rom und Domdechant v. Diepenbrock in 
Regensburg; den Rothen Adlerorden vierter Klasse Pfarrer 
Dr. Gutt in Mewe und Pfarrer Königsfeld in Düren ; das Gross
kreuz des St.-Stephansorden der oberste Reichsrichter v. Mailath 
in Wien.

Nekrolog.
Am 16. März starb zu Moskau der Professor der römischen 

Alterthümer und Literatur an der Universität, Krjnkoff- Er schrieb 
unter dem Namen Pellegrino: Über den ursprünglichen Reli
gionsunterschied der römischen Patrizier und Pleoejer (1842).

Am 4. April zu Bremen der emeritirte Pastor Dr. Fr. Ad. 
Krummacher, Er war, geb. zu Tecklenburg am 13. Juli 1768, 
zuerst Rector in Meurs, dann Professor zu Duisburg, seit 1819 
Consistorialrath und Superintendent in Bernburg, seit 1824 
Prediger an der Ansgarkirche in Biemen. Unter seinen bei 
Meusel Bd. XIV, S. 374; Bd. XVIII, S. 449; Bd. XXIH, S. 298 
verzeichneten Schriften sind die Parabeln, das Festbüchlein, 
der Bibelkatechismus in vielfachen Ausgaben verbreitet. Seine 
erste Schrift war: Über den Geist und die Form der evangeli
schen Geschichte in historischer und ästhetischer Hinsicht (1805).

Druck und Verlag von IP. A. BrocUh»U8 in Iteipxi^.
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Intelligenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit iy2 Ngr. berechnet.)

Verzeichnis»
der Vorlesungen, welche an der königlich baierischen 
Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen im Som

mer-Semester 1845 gehalten werden sollen.

Theologische Facultät.
Dr. Kaiser: Übungen des exegetischen Seminariums der alt- 

u. neutestamentlichen Abtheilung, die kleinen Propheten, christliche 
Moral. — Dr. Engelhardt: Übungen aus dem Gebiete der spe- 
ciellen Dogmengeschichte; Kirchengeschichte. — Dr. Höfling: 
Übungen des homiletischen u. katechetischen Seminariums; Liturgik 
oder Theorie des christlichen Cultus. — Dr. Thomasius: Ent
wickelungsgeschichte des kirchlichen Lehrbegriffs; praktische Exe
gese des neuen Testaments; Colloquium über wichtige dogmatische 
Fragen. — Dr. Kraft: Eschatologie; Pastoraltheologie. — Dr. v. 
Ammon: Übungen im Pastoralinstitut; Symbolik u. Polemik.

Unter der Aufsicht u. Leitung des königlichen Ephorus werden 
die angestellten vier Repetenten wissenschaftliche Repetitorien und 
Conversatorien in lat. Sprache für die Theologie Studirenden in 4 
Jahreskursen halten.

Juristische Facultät.
Dr. Bucher: Pandektenrecht; ein Conversatorium. — Dr. 

Schmidtlein: Encyklopädie u. Methodologie der Rechtswissen
schaft; gemeinen u. baierischen Criminalprocess; Differenzen des 
gemeinen ü. baierischen Criminalprocesses. — Dr. Laspeyres: 
deutsche Staats- u. Rechtsgeschichte; einzelne auserwählte Lehren 
des allgem. preussischen Landrechts, unter Vergleichung der baieri
schen, badischen u. österreichischen Gesetzgebung. — Dr. Schel
ling: Referirkunst; Rechtsphilosophie; Theorie der summarischen 
Processe, mit Einschluss des Concurspröcesses; Repetitorium über 
Theorie des ordentlichen Civilprocesses. —- Dr. Bjiegleb: gemei
nes u. baierisches Kirchenrecht der Katholiken u. Protestanten; Ci- 
vil-Präkticum. — Dr. v. Scheuri: baierisches Staatsrecht; Institu
tionen u. Geschichte des römischen Rechts. — Dr. Gen gier: 
Quellengeschichte u. Alterthümer des deutschen öffentlichen u. Pri
vatrechts; Auslegung der Strafgesetze in Verbindung mit Interpre
tation ausgewählter Artikel der Carolina; baierisches Privatrecht. — 
Dr. Ordolff: Erbrecht; Lehren des römischen Civilrechts.

iWedicmische Facultät.
Df-Fleischmann: Examinatorium über anatomische u. phy

siologische Gegenstände; allgem. menschliche Anatomie; allgem. u. 
besondere Physiologie des Menschen. — Dr. Koch: allgem. u. be
schreibende Botanik; botanische Excursionen; Cultur der Obstbäume. 
Dr. Leupoldt: Anthropologie, Psychologie u. Hygieine; Psychia
trie. •— Dr. Rosshirt: geburtshülfliche Klinik; theoretische u. 
praktische Geburtskunde. —- Dr. v. Siebold: Experimental-Phy- 
siologie u. Histologie? vergleichende Anatomie; Repetitorium über 
zoologische Gegenstände m Verbindung mit Demonstrationen in der 
zoologischen Sammlung u. am Mikroskope. — Dr. Heyfelder: 
Augenheilkunde; Äkiurgie, chirurgische Klinik; cursus operat. chir. 
—• Dr. Canstatt: gerichtliche Medicm; Nerven- u. Hautkrankhei- 
ten; medicinische Klinik u. Poliklinik. Dr. Trott: Semiotik; 
Toxikologie. — Dr. Fleischmann: uper die feinere Structur der 
Gewebe im menschlichen u. thienschen Körper u. über den Gebrauch 
des Mikroskops, mit besonderer Beziehung auf Physiologie ü. Patho
logie; Angiologie u. Neurologie; Osteologie u. Syndesmologie. — 
Dr. Ried: Geschichte der Chirurgie; Krankheiten der Knochen; 
Cursus der Augenoperationen an Thieraugen; Anweisung in der 
Anwendung des Heine’schen Osteotoms. —• Dr. Will: Anatomie u. 
Physiologie der Pflanzen; über einzelne Gegenstände aus der allgem. 
Naturgeschichte; zootomische Übungen in Verbindung mit Vorträ- 
geh über vergleichende Histologie.— Dr. Wintrich:.Physikalische 
Diagnostik mit Übungen an. gesunden u. kranken Individuen; spe- 
cielle pathologische Anatomie in Verbindung mit mikroskopischen 
Untersuchungen; Semiotik mit Demonstrationen am Krankenbette,

Philosophische Facultät.
Dr. Köppen: Geschichte der französischen Revolution von 

1789; praktische Philosophie; Geschichte der Philosophie. — Dr. 
Kastner: encyklopädische Übersicht der gesammten Naturwissen
schaft; Meteorologie; Experimentalphysik; Kritik der neueren Che
mie, mit besonderer Rücksicht auf Physiologie; Theorie der Phar- 
makochemie; Theorie der Agriculturchemie; Elementar-Analyse, Ver
ein für Physik u. Chemie. — Dr. Böttiger: Statistik; allgem. 
Geschichte; allgem. Länder- u. Völkerkunde. — Dr. Döderlein: 
Übungen des philologischen Seminars; Ajax des.Sophokles; Gym
nasialpädagogik. — Dr. v. Raumer: Mineralogie; Pädagogik. — 
Dr. v. Staudt: Elementarmathematik; heuere Geometrie. — Dr. 
Fischer: Geschichte der Philosophie mit besonderer Rücksicht auf 
die speculativen Systeme der neuesten Zeit; philosophische Ethik; 
Idee der Persönlichkeit. — Dr. Drechsler: Einleitung in die ka
nonischen Bücher des alten Testaments; Jesaia; arabische u. syri
sche Sprache, Sanskrit. — Dr. Nagelsbach: Erklärung der Lep- 
tinea des Demosthenes, griechische Stilübungen; Hom. 11. XXII— 
XXIV; Cie. pro Sectio. — Dr. Weinlig: Nationalökonomie; Poli
zei; Encyklopädie der Cämeralwissenschaften. — Dr. Fabri: die 
Lehre vom Gelde; Technologie, verbunden mit Excursionen; Natio
nalökonomie. — Dr. Winterling: Ästhetik; Shakspeare’s Hamlet; 
englische u. italienische Sprache. — Dr. Martius: Experimental- 
Pharmacie; Anfertigung pharmäceutischer Präparate im chemischen 
Laboratorium; Examinatorium überPharmacie. — Dr. v. S c had en: 
Ästhetik; Psychologie u. Anthropologie; über die letzten Entwicke
lungen der Geschichte. — Dr. Heyder: Religionsphilosophie; Ethik ; 
Entwickelung der Platonischen Philosophie und ihres Verhältnisses 
zur neuern. — Dr. v. Raumer: Nibelungen; Reineke Voss.

Die Tanzkunst lehrt: Hübsch. Die Fecht- u. Schwimmkunst 
Quehl.

Die Univ.-Bibliothek ist jeden Tag (mit Ausnahme des Sonn
abends) von 1 — 2 Uhr, das Lesezimmer in denselben Stunden und 
Montags und Mittwochs von 1—3 Uhr, das Naturalien- und Kunst- 
cabinet Mittwochs und Sonnabends von I—2 Uhr geöffnet.

Soeben ift im SSerlage ber ^ette’fchen S3u<h«/ fünfte unb SJtufis 
falientfanblung in Sßolfenbuttel erfebienen unb in allen »Bu^hanblungen 
vorräthig:

unb

von

Ginc burdb 'tctcnftücfe bearünbete
tyreö Übertritte römif^en Jtirdje

SßtllMin
©ecretar ber berjogii^en SStbtwtbeS ;u SBJoIfehbutter.

21 SSogen. @r. 8. ©auber broft^irt. ^)teig F/3 
©ieangejeigte ©d^rift ftellt ben-^erjog von S5raunfd)lveig=2ünel>ürgs 

Sßolfenbuttel ngd; ben Quellen im -fjaupt^eanbe^ardjive ju SBolfenbüttel 
bar, b^hbelt. vorjuglidj ben Steligionöwecbfel bet ^rinjefftn @lifa® 
bety ßbrijtine, bet Snfelin 2lnton Ulrich’ö, unb ben eigenen Übertritt be&

Jür römifdjen Äirdfe im Anfänge be$ vorigen 3a^rbunbertß- . 
werben jugleidj bie nötigen ©ocumente mitgetgeilt, non benen bte weiften 
unb Wi^tigffen biö je^t im Ttrdjive ju Bolfenbuttel verborgen blieben. 

;®er «Beitrag, welker hier jur braunfcbtveigifäen Sefäicbte gegeben wirb, 
tann auch einem weitern Seferfreis empfohlen werben, weil bann @egen= 
ftdnbe jur Sprache tommen, welche geräbe in unfern Sagen em allges 
meines Snterefie haben bürften. SBir enthalten un« aber Weiterer 
preifungen unb verwerfen auf benSn^alt ber bet S. XIII—XIV 
in furjer Überflut angegeben ift.
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SOCIETAS IABLOMOVIAMA.
LIPSIAE, M. Mart. A. 1845.

Societas lablonoviana de commentationibus in concursu 
a. 1844 ipsi traditis refert.

Duae commentationes, quarum una ad quaestionem physicam, 
altera ad geögnosticam pertinet, Societati intra iustos temporis cön- 
stituti fines traditae erant. Posteaquam examen subierant, Societas 
d. IX. m. Febr. ad diem natalem lablonovski Principis rite celebran- 
dam consedit atque hanc de istis dissertationibus tulit sententiam.

Prioris, ad quaestionem.de coloribus subiectivis quos vocant, 
sölvendam conscriptae et verbis: Die Thatsache ist bedeutungslos wie 
der Buchstabe, Thatsachen aber können wie die Buchstaben Bedeu
tung erlangen, signatae, cpmmentationis auctor rem quae agitur pe- 
culiari quidem ratione et ingeniöse tractavit, attamen quum theoria 
phaenomenorum illorum proposita neque ad difflcultates quae hanc 
doctrinam tenent implicatam expediendas sufficienter effectasit, quum 
praeterea complures istarum difficultatum et quae nuper a viris doctis 
super iis sunt acta obiter modo examinata sint, quum denique aucto
ris experimenta ad scientiam de hisce rebus augendam et illustrandam 
parum attulerint, Societas hanc commentationem quae praemio orna- 
retur dignam haud iudicavit.

Quod ad alteram commentationem, cuius materia ita definita erat 
„describatur geognostica alicuius Saxoniae regiae tractus, naturalibus 
inclusi finibus, conditio atque soli ingenium, ita ut, excepta re me- 
tallica, imprimis cerealium, pomorum, vini ac silvarum culturae ha- 
beatur ratio“ et quae verba „Labor vincit omnia“ prae se ferebat, 
eius auctor ad quaestionem hanc sölvendam regionis, quae intra 
oppida Rochlitz, Colditz, Döbeln atque Mittweida sita est, geogno- 
sticam exhibuit descriptionem in genere satis probabilem, simul agro- 
nomicam eiusdem regionis tabulam, multorum quidem hac in re spe- 
ctandorum momentorum accurata reputatione praestabilem, verum 
haud Universa et singula ponderantem. Quae quum ita sint, Societas 
quaestionem haud omnino quidem solutam esse censens, attamen 
propterea quod commentatio primum regionis amplioris patriae secun- 
dum rationes geognosticas et agronomicas describendae periculum 
tarn prospere fecit, ut laus et honor ipsi denegari nequeat, si non 
praemio integro, at 16 ducatorum munere ornare decrevit. Quo 
facto schedulam ipsi adiectam aperuit auctoremque dissertationis 
Frider. Albert. Fallou, lurisconsultum Waldhemensem, esse cognovit.

Societas lablonoviana hasce aa. 1845 et 
1846 soivendas proponit quaestiones.

Quaestiones in a. 1845 propositas:
I. Ex historia:

„Exponendum est, quaenam gentium Slavicarum Seculo VIII. p. C. 
ad Albim et Salam fuerint sedes, deinde quonam modo factum sit, ut 
seculis insequentibus religio Christiana et Gennanorum dominatio trans 
Albim et Viadrum prolatae sint, denique quaenam utriusque exeunte 
seculo XIII. versus Orientem apud Slavicas gentes fuerit ditio;“

II. E disciplinis mathematicis et physleis:
„Extant ragmenta quaedam characteristices geometricae aLeib- 

nitio mventae (vid, Christi. Hugenii aliorumque seculi XVII. 
virorum celebnumexercitationes mathematicae et philosophicae. Ed. 
Uylenbroek. Hagae Com. 1833. Fase. II, p. 6)*),  quae situs 
locorum, magnitudmis Imearum et angulorum usu nullo habito, per 
simplicia symbola designa et determinat, atque igitur ab algebraica 
nostra et analytica geometna omnino .differt. Quaeritur, an hic cal- 
culus quodammodo restitui et amplificari, an similis quidam algorithmus 
excogitari possit; quod neutiquam praeter omnem spem positum esse 
videtur (Vgl. Göttinger gelehrte Anzeigen, 1834, S. 1949)-“ 
repetit et ita quidem, ut in memoriam Leibnitii, Lipsia oriundi, 
cuius dies natalis post duas centunas mense lunio a 1846 recurret, 
concursu literario celebrandam istas quaestiones ad annum 1846 quo- 
que extendat, ideoque commentationum ipsi ad hunc finem traden- 
darum terminum m. Martii a. 1846 exitum, praemiumque duplex, qüippe

*) V. Weinärt: Literatur des Staatsrechts u. der Statistik vonSachsen 
«. e. w. II, p. 54. Vgl. RoessigJ Prbducten -, Fabrik - und Handelskunde 
von Kursachsen u. s. w. I, 388 f-i Leonhardi: Erdbeschreib, der sächs. 
Lande u. s. w. KI, 285; A- Schiffner: Handb. der Geogr., Statistik u. 
Topogr. des Könige. Sachsen, 1. Liefer., Zwickauer Kreisdirectjons-Bezirk, 
p. 173; Melzer: Schneebergische Stadt- und Berg Chronica vom J. W16 ; 
Engelschall: Beschreib. Von Johann-Georgenstadt v. J. 1723; Oesfeld: 
Beschreib, von Johann-Georgehstadt vom J. 177G; Beyer: Beitr. zur Berg- 
baukunde u. s. w. vom J. 1794; S i m o n: Nachrichten von der Bergstadt 
Zschopau Von» 't821 n- B- W.

*) Leguntur ibi praeter alia et haec: J’ajouterai ici an essai, qui me 
parait considerable et qui 8Uffira ntt moins a rendre mon dessein plus 
croyable et plus aise a concevoir, afin que, si quelque hazard en empöche 
la perfection ä present, ceci urve de monument ä la posterite , et donne 
lieu ä quelque autre d’en venir ä bout.

48 ducatorum, in utroque quaestionum genere ei comiiientationi, quae 
societati satisfecerit, constituat.

III. Ex oeconom. disciplinis ad Saxon, referendis.
In annum 1845. Quum inter fructus metallorum Saxoniae nostrae 

prae caeteris magni aestimatur apud exteros color caeruleus e Ko- 
balto <proveniens, in varios usus technicos tarn accurate elaboratus 
ut aliis eiusdem generis coloribus in iriercatu praeferatur historia 
autem officinarum Saxohicarum, quae Blau färb enwerke vocantur a 
paucis modo scriptöribus *),  neque non nisi sparsim tractata est de- 
siderat Societas, ut ’

Historia artis nostrae caeruleum, quod Schmälte vocatur, ad 
usus technicos parandi rectissimeque accommodandi ab huius fabri- 
cationis in Saxonia initiis ex fontibus enarretur atque explicetur.

In annum 1846. Quosnam progressus ars instrumenta musica, 
quae Piano-forte appellantur, fabricandi his triginta annis fecit, quae- 
nam nunc etiam potissimum corrigenda et perficienda supersunt, quo
nam modo in specie tonis superiorum octavarum, quas dicunt, ea 
vis, plenitudo et soni mora indi potest, ut tonos reliquarum octa
varum aequent?

Ad commentationes quaestionibus responsuras Latina lingua, aut 
Francogallica, aut Germanica uti licet; cunctas vero luculenter scriptas 
et paginarum notis signatas esse opportet. Praeterea monemus, ad- 
dendam esse schedulam obsignatam, quae intus nomen auctoris in- 
dicet, habeatque simul extus inscriptam gnömen eandem, quae in 
commentationis limine comparet. Pretium commentationi, quae praemio 
digna declarabitur, rite constitutum est nümus aureus viginti quatuor 
ducatorum; praemii extraordinarii quaestionibus I. et II. affecti supra 
mentio est facta. Quod ad commentationem in a. 1845 propositam 
attinet, eä ante mensis Novembris huius anni finem ad societatis h. t. 
Secretarium, Guilielmum Wachsmuth, Hist. Prof. Ord., com
mentationes vero ad quaest.I. etII. pertinentes, ante finem m.,Mart. 
1846 ad Maurit. Guil. Drobisch, Prof. Math, et Philos. Ord., 
qui a. 1846 erit secretarius, gratis mittendae sunt.

e r i t

JFür0tlicl) 3ablonowükV0cl)en

übet bie im 1844
bei ityr eingegangenen

3u bet für baS Satyr 1844 eröffneten ^reidbewerbung waren ber 
OefeUfdjaft jwei ©etyriften, bie eine über bie Aufgabe ber mattyematifetys 
ptypftfalifdjen Älaffe, non ben fubjectioen garöen, bie anbere über bie 
geognoftifetye in 23ejug auf Sactyfen gestellte Aufgabe, eingereictyt worben. 
Sn ber am 9. gebr. getyaltencn ©i^ung ift über biefe SBemerbungöf^riften 
folgenbeg Urttyeil auSgefproctyen worben.

Sem. Slerfaffer ber 2(btyanb(ung über bie fubjectioen färben, welctye 
mit bem SQtotto: ;,®ie Styatfactye ift bebeutungötoö wie ber SSuctyftobe, 
Styatfactyen aber Eönnen wie bie SJuetyftaben SBebeutung erlangen", bejei^net 
ift/ ift sujugeftetyen, bafj er ben ©egenftanb auf eine eigenttyümliwe unb 
finnreictye SBeife aufgefa^t unb betyanbelt tyat. ©a jebod; bie Styeorie, 
welctye berfelbe »on biefen ©rfetyeinungen aufgeftellt tyat, weber aus ftttyern 
^rincipien abgeleitet, nocty jur Hebung ber, in biefer Setpe no^ bejtetyen= 
ben, ©etywierigfeiten in auSreidjenber Sßeife angewanbt worben ift, ba 
berfelbe auf metyre biefer Setywierigfeiten unb bie baruber gefutyrten ©iSs 
cufitonen gar nictyt eingegangen ift, ba enblicty bie 23erfud)e beffelben Beinen 
wefentlictyen SBeitrag jur Erweiterung unferer Äenntmne in biefem ©ebiete 
geliefert tyaben, fo Bann bie ©efellfttyaft bie Aufgabe burd) biefe Ttbtyanb? 
lung nictyt gelöft finben.

2)er SJerfaffer ber jweiten sBewerbungöfci]rqt tyat bie geftellte 2luf= 
gäbe — geognoftifdje SSefctyrefbung t'rgenb eines naturlid) abgegrenjten 

quaestionem.de
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eanbftri<^& beS ÄönigreictyS S'aötyfen in agronomifttyer 33ejietyung auf ®e*  
treibe = , SBein = unb SÖalbbau, mit AuSfdjluß beS SergbauS — 
für bie ©egenb jroifctyen SRodßity, Eolbity, ©öbeln unb SOtittmeiba ju löfcn 
verfugt, unb ju bem Enbe auf.eine im Allgemeinen rcctyt genügenbe 
geognoßifctye SBefötyreibung biefcs ßanbßri^eS eine agronomifdtye ©ctyilberung 
beßelben folgen taffen, meiere eine forgfdltige Auffaßung jwar vieler, 
aber bodj nictyt aller babei wcfentlich ju berüdß^tigenben Sßer^altniffe 
beurfunbet. ©bgleicty batycr feine ganj vollßänbige £öfung ber Aufgabe 
geliefert worben iß, unb aucty ber geognoßifctye Abfttynitt nocty Einiges ju 
wünfctyen übrig läßt, fo muß bocty tiefe Oc^rift als erßer SJerfuity einer 
agronomifcty=geognoßifctyen ©dtyilberung eines größern vatcrlänbif^en Sanb*  
ßrictyeS, unb wegen iEjrer im Allgemeinen fetyr fleißig unb genau burdp 
geführten geognoßifctyen ©arßellungen alles SobeS wertty erfctyeinen. ©eS; 
falb era^tet bie Oefellfdjaft, baß biefer 25ewerbungSf(tyrift jwar nic^t ber 
volle preis, wotyl aber eine Summe von 16 ©ufaten als Accefßt jujuer= 
fennen fei. 9tadj Erößnung beS mit bem SDiotto „Labor vincit omnia“ 
verfetyenen Settels ergab fid) als SSerfaffcr ber Abtyanblung £r. ^riebrid) 
Albert ^allou, Abvocat ju SBalbtyeim.

*) £ier ließ man tt. a- SolgenbeS: „J’ajoutcrai ici an essai, qui me parait 
considerable et qui suffira au moins a ren re mOn desseiu plus croyable et 
plus aise ä cöncevoir, afiu que, si que que hazard en empöche la perfection 
ä present, ceci serve de monument ä la posterite, et doune lieu ä quelque 
autre d’en venir ä bout.“

**) äßeinart nennt fie in feiner Literatur be§ StaatSre^td unb ber @tas 
tißit von Saufen, n, 54. Audi vgl. man Stoffigg ^robucten; Sabrif; 
unb ^»anbelSfunbe von Äurfad)fen I, 388 fg-5 ßeontyarbi’g @rbbef<tyreibung 
ber f&cbf- 2anbe k. in, 285-, a. S ctyiffner’S ^anbbmb ber Seogr., Statißif 
«. Sopogr. beS ÄÖnigr- «Saufen, 1. ßiefer., ^W’dauer ÄreiSbirectionS--$Bejirf, 
®. 173; ferner: SDtelier’S 'Sdjneebergifdje Stabts unb 83erg:($btonita vom 
S-1716; gng elfd)a 11’6 S3efcf>rei6ung ber SBergßabt Sotyann:®eor9«nftabt vom 
S. U23; ö&feib’S SSefctyreibung pon Sotyann;©eorgenßabt vom s. 1776; 
SSever’s sgeitr. ?UrSBergbautunbe vom 5 1794; ©imon’S 9tad)ri^ten von 
bet SJergftabt. gf^opau vom 5. 1821 u. a.

«PreiöbeWerbung für bie Satyre 1845 unb 1846»
Sie beiben für bas Satyr 1845 aufgegebenen Preisfragen, 

I. bet ©efctyictyte.
„^ißorifdpgeograptyifctye Erörterung, was für SBotynß^e bie flawifdjcn 

SJölfer im 8. Satyrty. n. Etyr. an ber Elbe unb Saale getyabt tyaben, bar; 
auf Slattyweifung, wie in ben folgenben Satyrtyunberten bas Etyrißenttyum 
unb bie £errfctyaft ber ©eutfctyen über Elbe unb Ober tyinauS ftdj erweitert 
tyaben, enblicty Stactyweifung, weldjeS baS ©ebiet beiber am Enbe beS 
13. Satyrty. bei ben flavifdjen SSölfcrn nacty Offen ju gemeßen fei?"

II. SluS ber $)tytyfif unb Mattyematif.
„ES finb nod) einige SBructyßüdte einer vonßeibni^ erfunbenen geo; 

metrifdjen Etyarafterißit übrig (cf. Christi Hugenii aliorumque se- 
Cllli XVII. virorum celebrium exercitationes mathematicae et philoso- 
phicae. Ed. Uylenbroek. Hagae com. 1833. Fase. II, p. 6)*),  
in welctyer bie gegenfeitigen Sagen ber £)rte, otyne bie ©roße von Sinien 
unb SBinMn ju £ülfe ju sßetyen, unmittelbar burdty einfache ©pmbole 
bejeictynet unb burcty beren Serbinbung beßimmt werben, unb bie batyer 
von unferer algebraifctyen unb analptifcfjcn ©eometrie gdnjlid; verfetyieben 
iß. ES fragt fiöty, ob nictyt tiefer Ealcul wieber tyergeßcllt unb weiter 
auSgebilbet, ober ein itym ätynlictyer angegeben werben fann, was feineS; 
wegS unmöglicty ju fein fdjeint (vergl. ©ötting. geletyrte Anzeigen, 1834 
©. 1940);"
wiebertyolt bie ©efellfdjaft, unb inbem fie biefelben mit ber tyunbertjdtyrigen 
©eburtstagSfeier ßeibnity’S, eines geborenen SeipjigerS, welctye in bie 
le^te SBodje beS SDlonatS Suni1846 fallen wirb, in 33ejietyung fe^t, bem 
gemäß alfo aucty auf baS$. 1846 auSbetynt unb tie E i n f e n t u n g S fri ft 
ber unter I. unb II. bezeichneten PreiSfctyriften vom Enbe b. SJl. November 
1845 bis jum Enbe b. SJKdrj 1846 verlängert, verboppelt fie ben 
bört angegebenen preis, ertyötyt ityn alfo auf 48 Zutaten in ©olb.

III. 3lu$ ber polittfdjen ©fonomie in SSejug 
auf ©actyfen.

gür baS 3-1845. Unter ben Erjeugnißen beS fäctyfifctyen SSergbauS 
wirb vorjüglid) von bem Ausianbc gefetyä^t bie blaue, aus bem Äobalt 
verfertigte unb für verfchtctcne tedjnifetye 3wede mit foldtyer Sorgfalt ju? 
bereitete unb fortirte »örbez baß fie im £anbel jeter anbern ähnlichen 
garbe vorgejogen wirb; ba nun bie Sefctyictyte ber fäctyfifctyen 33lau
farben werbe bis jetyt nur von wenig Sdjriftffellern **)  erwätynt unb 

übertyaupt fetyr unvoUftänbig Ibetyanbelt worben iff, fo wünfetyt bie ®c« 
fellfctyaft, baß

bie Sefctyictyte ber für tectynifdje 3wecfe je^t fo auSgebilbeten SJerfer*  
tigung ber Sctymalte, von bem Urfprunge biefer gabrifation in Sactyfen 
an, aus ben Clucllen erzählt unb targeftellt werbe.

Bür baS S. 1846. SBelötyegortfetyrittetyatbiePianoforte«gabribation 
feit ben lebten 30 Satyren gemalt, welctyes finb bie SÄängel, beren SBe= 
feitigung je^t am meinen ju wünfetyen iß, unb wie fann inSbefonbere ben 
Sönen ber beiben työdjßen Sctaven eine folctye Starte, gülle unb folger 
9tactyHang verfchafft werben, baß fie tyinter benSönenber übrigenSctaven 
niityt auf eine ßörenbe Sßeife jurüdßetycn.

©ie preiSfctyriften finb in lateinifctyer ober in franjöfifctyer 
ober in beutfdtyer Spraye ju verfaßen. SnSgefammt aber müßen bie 
einjufenbenbenAbtyanbiungen beutlicty gefetyrieben unb paginirt, ferner 
mit einem SDlotto unb einem verficgelten Settel verfetyen fein, ber aus; 
wenbig baßelbe SJtotto, inwenbig ben 9tamen unb SBotynort beS SSerfaßerS 
angibt, ©ie $cit ber Einfenbung enbet für bie unter Sir. I. u. II. auf; 
gefütyrten fragen, wie oben bemerkt, mit bem EnbeSKorj 1846, für bie 
§rage Str. III. (3- 1845) mit bem Enbe StovemberS b. S- ©ie Abreße 
iß an ben jebeSmaligen Secretdr ber ©efellfctyaft, für baS S. 1845 an ben 
orb. Prof, ber ©efety. an ber Univerßtät jußeipjig, SBiltyelm SBactyS; 
mutty, in 33etreß ber grage I. u. II. an ben orb. prof. ber SOlattyematiE 
unb ptyilofoptyie an ber Univerßtät ju ßeipjig, Plority SBiltyclm 
©robiföty, jü rictyten. ©er gewötynlictye, alfo bieS SJlal auf bie $rage 
unter Str. III. bejüglidtye, preis iß eine ©olbmünje, 24 ©ufaten an SBertty.

^üctyerShtction.
(Sine große Sammlung vonSSüdjern, alle Styeile ber SBiffen= 

fetyaft umfaffenb, größtenteils au§ £ugo’S unb 35 enecfe’S 
Stadjlaffe, tvirb vom 26. SDtai an tyierfelbß verweigert werben, 
©er Jtatalog iß in allen SBuctytyanblungen vorrättyig ober burcty 
biefelben von ben tyießgen SSuctytyanblungen ju bejietyen.

(Böttingen, im April 1845.

SBei & fRufiredit in ©öttingen iß erfetyienen:

»r. Setyrbucty ber Soologic. 2 £tylr.
10 9?gr. (2 Stylr. 8 g®r.)

Bodemeyer, Dr., Commentatio de Kantianarum 
categoriarum usu, exponendis de materia et de pnlchro 
theoriis adhibito. 27/2 Ngr. (22 gGr.)

Siebenter, beö SftiffionStyülfSvereind in 
fingen, ©ie watyre Äirctylidtyfeit ber evangeltfctyen Sftiffton 
von ber fittlidjen ©eite betrachtet, Siebe von Dr. gr. £ücfe. 
77a SRgr. (6 g®r.)

Weter, Dr.£h, SnfHtutionen beS beutfetyen WtyenrectytS. 
1 Stylr. 12/2 9?gr. (1

SUhttö, Sbeen ju ©rabbenfmälern.
15 97gr. (12 g®r.)

iur JWogie unb Äirctye, tyeraußge; 
geben von Dr. liiere unb 9t. SBiefeler. Iften SSbctyn. 
iffeö ©tücf pro 1—4. 2 £tyir.

«Öanbbucty ber Mineralogie. 2te
Slufl., 2 23be., Ijte ^tty. ®r. 8. 1 Stylr. «Rgr. 
(1 Stylt. 9 g®r.)

^ei «Cntvn in ^aße iß foeben erfetyienen unb in aßen 33udj; 
tyanblungen ju tyaben:

Dlume, Dr. Fr., Grundriss des Pandektenrechts. Mit 
einem Quellenregister. Zweite erweiterte Aus
gabe. Gr. 8. Preis 22% Sgr.

hieraus iß befonberS abgebrudt: Index omnium titulo- 
rum, qui in libris iuris civilis et canonici inveniuntur. 8maj. 
Preis 7% Sgr.
Stahmer, Dr.g., ©ad Silber aß ^neimttfel betrautet. 

®r. 8. ^reid 1 ^tylt- 15 Sgr. -
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Physiologie.
1. Die specielle Gewebelehre des Auges mit Rücksicht 

auf Entwickelungsgeschichte und Augenpraxis von 
Dr. & Pappenheim. Nebst Beilagen und 4 Steindruck
tafeln. Breslau, Aderholz. 1842. Gr. 8. 1 Thlr. 
20 Ngr.

2. Die specielle Gewebelehre des Gehörorgans, nach 
Structur, Entwickelung und Krankheit von Dr. & 
Pappenheim. Mit 1 Steindrucktafel. Breslau, Ader
holz. 1840. Gr. 8. 21^ Ngr.

3. Beobachtungen über die Entwickelung des Gehör
organs bei Menschen und höhern Säugethieren von 
Dr. Ang. Friedr. Günther. Mit 1 Kupfertafel. Leip
zig, Engelmann. 1842. Gr. 8. 25 Ngr.

Der Verf. der ersten zwei Schriften geht von der lo- 
benswerthen Idee aus , in der speciellen Gewebelehre 
neben der Eigenthümlichkeit der einzelnen Theile des 
Auges und Ohres zugleich auch nachzuweisen, dass 
der Charakter des ganzen Organs in ihren Geweben 
wiedergegeben sei. Er entwaffnet durch diese Absicht 
einigermassen den Vorwurf der Zerrissenheit und Nach
lässigkeit, die in diesen Schriften angetroflen werden. 
Ref. ist in der That nicht leicht ein Buch vorgekom
men, das so sehr diese Beschuldigung verdiente, als 
Nr. 1. Es nimmt daran der Autor, der Drucker und 
selbst der Buchbinder Theil. Mein Exemplar ist bin
nen Kurzem in Stücke zerfallen, gleich in der Vorrede 
wird plötzlich der grosse Druck in kleinen verwandelt, 
ein Schweif von Druckfehlern hängt daran, die Tafeln, 
vom Verf. selbst auf Stein gezeichnet, sind nicht nu- 
merirt, schlecht und undeutlich, ein Inhaltsverzeichniss 
fehlt ganz, welches in den Schriften des Verf. um so 
nöthiger ist, als sie sich durch bunte Zusammeri- 
mischung auszuzeichnen pflegen. (So heisst es in 
Nr. 2, S. 50, nachdem Verf. vom Gehörorgan des 
Flusskrebses gesprochen, ohne Weiteres: Beim 12'/^!. 
Schweinembryo lassen sich die Fasern des Bulbillus in 
das Haar verfolgen. Oder S. 100 findet er, indem er 
von den Ganglienkugeln der Netzhaut einer Krähe re
det. es interessant, dass dei Hain in der Kloake die
ses Thiers noch eine Zeit lang nach dem Tode fort^e- 
stossen werde u. s. w.j Alles entbehrt der gehörigen 
Verarbeitung und man sieht es beiden Schriften an, 
dass sie mehr ein reiches Diarium von vielen, übrigens 
oft sehr schätzbaren Beobachtungen ’and Gedanken 
sind, als ein nach obiger Idee durchgearbeitetes Werk, 

worin nur spurenweis der Gedanke der Einheit des 
Plans hervorleuchtet, die jeden Organismus durchdringt. 
Die Verfolgung dieses Sterns auf dem unwirthbaren 
Meere der Gewebe wäre um so verdienstlicher gewe
sen , als dies in der Histiologie gewöhnlich nicht ge
schieht. Um ihn aber festhalten und sicher beobachten 
zu können, hätte Verf. mehr die Entwickelungsgeschichte 
zum Grunde legen sollen, indem in der Entstehung 
jene Einheit des Plans dem Beobachter vorgeführt 
wird, die an einem so zusammengesetzten Organ, wie 
Auge und Ohr, in deren vollendetem Zustand nur 
schwer zu errathen ist. Es ist eine Eroberung der 
Naturphilosophie gewesen, die genetische Methode im 
ganzen Umfange der Naturwissenschaft als die wesent- 
lichste eingeführt und so gut es die Grösse des Wer
kes, der Stand der Wissenschaft, das Talent und die 
Kenntnisse des Bearbeiters erlaubten, auch durchge
führt zu haben. Während man in der Physiologie vor
her so häufig teleologisch verfuhr und nicht zu beden
ken schien, dass jedes Naturleben eine Kette von Ur
sachen und Wirkungen, streng genommen also nur Ent
wickelung ist und die Wissenschaft, als das geistige 
Abbild ihres Gegenstandes, es folglich fordert, gene
tisch bei Darstellung und Untersuchung zu Werke zu 
gehen, fasste jene Philosophie, ihrem kosmogenetischen 
Charakter getreu, auch das organische Leben, das ihr 
selbst offenbar ein Vorbild gewesen war, von dieser 
natürlichen Seite auf, schmolz die vorhandene empi
risch gewonnene Masse zusammen nach dieser Idee 
und hauchte ihr vielfach einen Geist ein, den zu ver
tilgen die neuere mehr empirische Richtung nicht im 
Stande sein wird, trotz der mannichfachen Besudelun
gen von Seiten der Gegner und ihren Anstrengungen, 
das Kind mit dem Bade wegzuschütten und sich ein 
gewürzhaftes, häufig aber auch gewürzloses Bad zu 
bereiten — ohne Kind. Auch in der Gewebelehre 
würde eine von Einheit beseelte und auf das Werden 
gegründete Naturanschauung sehr am Orte und der 
Gegenstand einer philosophischen Histiologie sein, da 
hier die anschwellende Masse des Materials eine Zer
splitterung eher, als in andern Disciplinen befürchten 
lässt. So müssen die besondern Gewebe der Organe, 
z. B. des Auges und Ohres, Modificationen derjenigen 
allgemeinem Gewebe sein, woraus diese Organe selbst 
enstanden sind. Die tolge einer solchen genetischen 
Darlegung für die Wissenschaft kann nui Einheit und 
Nothw’endigkeit ihrer Sätze sein, und die Beobachtung 
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findet überdem hierin ihre gehörige kritische Grund
lage, woran sie das im vollendeten Körper Gefundene 
prüfen kann. Eine Beobachtung ohne richtige Idee ist 
oft eine zweifelhafte Sache. Beide sind die Glieder 
Eines Leibes, die nur, wenn sie Zusammenwirken, die 
schönste Frucht erzeugen. — Bei diesen feinem Thei
len können wir unterdessen der Untersuchung die Ge
setze zu Grund legen, die wir in grössern Verhältnis
sen mit unbewaffnetem Auge schon kennen gelernt ha
ben, und von ihrer Idee bei der Untersuchung ausgehen. 
Sie werden sich sicher auch in den kaum sichtbaren 
Moleculen unseres Körpers wiederholen. Etiam in mi- 
nimis tota natura! So scheint in der Zellenbildung das 
aus der Entwickelungsgeschichte ganzer Organe längst 
bekannte Gesetz der Faltung und Schichtenbildung (wrol 
durch Differenzirung, nicht oder seltener durch Aggre- 
gation) wiederzukehren und wreiter das diese beide 
beherrschende Gesetz der Polarität, insofern Kern und 
Zelle nicht blos quantitative, sondern auch (vielleicht 
immer) qualitative Gegensätze darstellen und dadurch 
ihre fast stete Verbindung mit einander erklären. So 
möchte im thierischen Körper der Zelleninhalt mehr 
Kohlenstoff-, der Kern mehr Stickstoffbedeutung haben, 
z. B. in den Blutkörperchen, Leberzellen, Pigment
zellen (ob mit Ausnahme der von Krause gefundenen 
schwarzen Kerne der Pigmentzellen der Haut?), Ner
venkörpern, Zellen der Harnkanäle (wo die Kerne aus 
harnsauren Ammoniak wenigstens im Kalksack der 
Schnecke nach des Ref. Beobachtungen an der Wein
bergsschnecke bestehen), Milchkügelchen, den Knochen
körperchen, Nervenfasern im Ei u. s. w., ja selbst am 
ganzen Körper hat ja die Haut mehr respiratorische, 
der Speisekanal mehr nutritive Bedeutung.

Der Verf. behauptet S. 3 mit Recht, dass im Auge 
sich alle thierischen Gewebe wiederholen , hätte abpr 
wenigstens den Versuch gemacht haben sollen, diese 
Mannichfaltigkeit entweder von functionellen Verhält
nissen oder, da solche Gründe leicht in eingebildete 
Zwecke ausarten, wol mit sichererem Resultat von der 
doppelten Entstehung des Auges, aus dem Hirn und 
der Haut und deren gegenseitiger Einrollung abzuleiten. 
Dabei wirft er mit Unrecht nach dem Vorgänge Baer’s 
die drei höhern Sinnesorgane vollkommen in Eine Ent
stehungsweise zusammen , die ich in dieser Beziehung 
zu trennen und dadurch zu charakterisiren, wie ich 
glaube, mit Glück versucht hatte. Sie gehören aller
dings zu Einer Reihe, den andern niedern Sinnen ge
genüber, und unterscheiden sich von ihnen durch ihre 
gemeinsam analoge Lage und Entstehung® weise aus 
Blasen, unter ihren Haupttheilen (Labyrinth, Augapfel, 
Nasenhöhle) aber entspringt nur der Apfel als eine 
Ausstülpung der Gehirnhöhlen, der Hör- und Riech
nerv hingegen, mögen sie eine solche röhrenförmige 
Ausstülpung sein oder nicht, tragen nichts zur Bildung 
der Höhle des häutigen Ohrlabyrinths und der Nase 

bei, sondern diese beiden sind ursprünglich Einstülpun
gen der äussern Haut und entsprechen wol der Linse, 
die denselben Ursprung hat, aber nicht auch dem übri
gen Augapfel. Es ist allerdings ein solcher Hirnur
sprung des Labyrinths von Baer und neuerdings wie
der von Reichert angegeben worden, aber dies ist eine 
falsche Beobachtung. An der Nase hat man kaum ge
wagt, so weit zu gehen, ungeachtet sie mit jenen Sin
nesorganen zusammengehört und sich ebenso an den 
Vorderlappen des grossen Gehirns anschliesst, wie das 
Auge an den hintern und das Ohr an den kleinen Ge
hirnbezirk, ihr Ursprung ist aber auch zu deutlich aus 
der Haut, als dass man hätte wagen können, die Na
senhöhle für eine Ausstülpung der Seitenventrikel aus
zugeben. Beim Ohr ist der Fall fast derselbe. Wenn 
das weiche Spiralblatt, der häutige Vorhof und die 
Bogengänge der Linsenkapsel genetisch correspon- 
diren und das Cotunnische Wasser einigermassen dem 
Glaskörper und der wässerigen Feuchtigkeit, das knö
cherne Labyrinth aber vielleicht der harten Hirnhaut, 
so fehlt dem Labyrinth dagegen die wreiche Hirnhaut, 
die im Auge als Aderhaut erscheint, und dem Hörner
ven die Einstülpung, die der Netzhaut eigenthümlich 
ist. Das Auge bekömmt durch diese vorherrschende 
Theilnalime des Hirns an seiner Bildung natürlich einen 
viel höhern Werth, als die zwei andern Sinne gleicher 
Reihe und die Vergleichung durch die Entwickelung 
des Organs also erst ihre sichere Basis. Wie auf die 
gröbern Theile, so wird die Entstehung dann auch auf 
die im Auge erscheinenden und vollendeten Gewebe 
ein Licht werfen, das zur Erklärung und Darlegung 
der Einheit des Ganzen benutzt werden müsste.

Der Verf. geht von dem Gewebe des knöchernen 
Gerüstes der Orbita aus und beschreibt den Verlauf 
der Knochenkanälchen sehr ausführlich, es fehlt aber 
auch hier das geistige Band, das allen solchen detail- 
lirten Untersuchungen erst das Verständniss und den 
Reiz gibt, es fehlt das Gesetz, welches diese verschie
denen Züge jener Kanälchen leitet. Vielleicht würde 
— um nur anzudeuten hier die philosophische Ana
tomie des Schädels eine Grundlage abgegeben haben.

Es folgen dann die Hülfswerkzeuge des Sehorgans, 
zuerst die Wimpern , wobei er auf die Textur der 
Haare überhaupt eingeht und nach einer historischen 
Relation seine eigenen Beobachtungen hierüber mit- 
theilt. Die Querstreifen der Rinde der Haare erklärt 
er S. 15 für Geflecht von Fasern, die in noch feinere 
Fäden gespalten werden können. Darunter liegen die 
Längenstreifen, die ebenfalls aus Plexus kernhaltiger 
Fasern bestehen. Er bestätigt den mit flüssigen und 
körnigen Inhalt gefüllten Kanal im Innern der Rinde. 
Die sogenannte innere Scheide der Wurzel erklärt er 
für in queren Reihen liegende Körner, aus denen die 
Querstreifen der Wurzel entstehen, die äussere Scheide 
für Epidermis. Jede Haardrüse ist aus vielen gewun
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denen Schläuchen zusammengesetzt. An der Conjun- 
ctiva fand er nur hinter dem Tarsus, an dem Liderrand 
und den Augenwinkeln Papillen, woraus sich die ge
ringere Empfindlichkeit der Coniunctiva Scleroticae er
klären lässt. Henle’s Vermuthung, dass die Bindehaut 
Flimmerepithelium besitze, fand er nicht bestätigt, da
gegen dass die Coniunctiva corneae nur aus Pflaster- 
epithelium ohne alles Bindegewebe bestehe, womit die 
Beobachtungen des Ref. übereinstimmen. Im Zwischen
gewebe der obern Thränendrüse sah er viele elastische 
Fasern, die also die Entleerung der Drüsenkanälchen 
befördern können , und äusser dem Sömmering’schen 
Bändchen dieser Drüse zuweilen noch ein zweites 
1 — 2"' davon entferntes. In den Thränenkanälchen 
beobachtete er Längen- und Kreisfasern, die letzten 
besonders an den Thränenpunkten, jene zur Öffnung 
der Punkte, diese zur Fortführung der Thränen. Ihr 
Epithel hatte ganz den Charakter von Flimmerepithel, 
welches Henle und Verf. auch durch den ganzen Thrä- 
nensack und Thränengang verfolgt haben. Die Fasern 
dieser letzten Gänge sind, wiewol in allen Ausführungs
gängen , dreierlei, quere, longitudinale und schräge.

Die Hornhaut besteht aus vielen unter einander 
verbundenen und an der Aussen- und Innenfläche ge
drängter liegenden Netzen von Fasernsträngen, deren 
Fäden aber unmessbar dünn und durchsichtig sind und 
die den Fasern des Nagels am meisten ähneln. (Aus 
dieser Dichtigkeit des Gewebes möchte ich das höhere 
specifische Gewicht ableiten, das die Cornea vor der 
Sclerotica voraus hat.) Die Faserbündel sind ihrer 
Länge nach mit Kernen besetzt, ihre Netze nach aus
sen linienförmig, nach der Mitte anfangs ovalrhombisch, 
dann viereckig rundlich. Die Hornhaut stellt mithin 
ein Gewebe von wagerechten und senkrechten Bündeln 
dar, Partiegitter, deren Fasern die Maschen der benach
barten Gitter decken, nicht aber die Fasern dieser 
letztern, wodurch der Verf. in Abwesenheit der Inter- 
herenz des Lichts erklärt.

Die Aponeurose der Recti konnte Verf. von der 
Sclerotica bis in die äusserste Oberfläche der Horn
hautsubstanz verfolgen. Die Verbindung beider Häute 
fand er so, dass die Fasern der Hornhaut sich in die 
Längenfasern der Sclerotica ein Stück fortsetzten und 
beide Häute vermöge dieser festen Verbindung identisch 
zu sein schienen. An der Descemet’schen Haut unter
scheidet er mit Recht Epithelium und faserige Schicht.

Was die Scheiden des Sehnerven betrifft, so gibt 
der Verf. (S. 75) deren diei an,, nämlich äusser einer 
Mussein und innern noch eine mittlere. Die erste geht 
m die Sclerotica, die beiden andern in die siebförmige 
Haut. Jedoch sollen die Scheide und die Sclerotica 
sich nur mengen, ohne sich zu constituiren und wesent
lich verschieden sein. Am hinten» Ring lassen sie sich 
scharf von einander sondern und liegen wie eine Ku
gel in der Höhle der andern. Die kreisförmigen Bündel 

beider legen sich alle fingerförmig in einander. Nach 
dem, was ich gesehen habe, verdickt sich wol die 
fibröse Scheide, geht aber allerdings in der Sclerotica 
fort und ebenso wird zwar die Aderhaut hinten farblos, 
geht aber auch, verwachsen mit der Sclerotica, in die 
innere Sehnervenhülle über. Dieser Übergang erfolgt 
unter sehr spitzem Winkel.

Die Lamina fusca ist mit der Mussern Pigmenthaut 
der Aderhaut identisch, welche ihrerseits über das Ci
liarband weg zur Descemet’schen Haut gehen soll, eine 
Beobachtung, die unmöglich richtig sein kann, da be
sonders beim Fötus und bei grössern Säugethieren sehr 
deutlich sich die lamina fusca in diese Schicht der 
Hornhaut fortsetzt und die Elemente jenes Bandes da
gegen zu der vordem Schicht der Iris. — Die Fasern 
im Innern des Ciliarkörpers sollen identisch sein mit 
denen der Iris. Die strahlenförmigen Fasern dieser 
letzten entspringen vor den Zähnen des Ugamentum 
pectinatum, ihre kreisförmigen bestehen aus einem Mus
sern und einem innern Ringe, die grössere Entwicke
lung des innern Rings bewirkt bei Kurzsichtigen den 
stärkern Kegel der Blendung. Ligamentum annulare 
iridis nennt der Verf. eine ringförmige Verbreitung 
von Sehnenfasern, in welchen die Zacken des ligamen- 
tum pectinatum endigen. Die Pigmentzellen sollen äus
serlich mit den Pigmentkörnern bedeckt sein, was 
schwerlich richtig ist. Im Gegentheil befinden diese 
sich im Innern der Zelle, woselbst sie den Kern um
geben. Der Sichelfortsatz der Fische besteht aus fei
nen parallelen Fasern und Blutgefässen, und die Cam- 
panula aus radialen und peripherischen irritabeln Fa
serbündeln.

An der Netzhaut verfolgte der Verf. die Jacob’sche 
Haut über die ganze Zonula und an der Ora waren die 
Stäbchen derselben grösser. Sie sollen einen flüssigen 
Inhalt haben, dagegen sah er auch an den Stäbchen und 
Zwillingszapfen der Fische oft ein gedrilltes Wesen, 
wovon sich selbst einzelne Fasern isolirten, sodass sie 
vielleicht aus äusserst feinen Fäden bestehen (welche 
beiden Angaben sich indess nicht wohl mit einander 
vereinigen lassen). Beim Hassel entdeckte er an den 
Zapfen eine äusserst blasse Scheide und an dem gel
ben Fleck des menschlichen Auges waren sie kegel
förmig klein und dick. An der Faserschicht der Netz
haut bemerkte der Verf. im Vogelauge .zwei Haupt
schichten von Fasern , nämlich kreisförmige, die von 
dem Sehnervenschwanz ausstrahlen und longitudinale 
oder radiale, die von einem andern Zweig des Seh
nerven abgehen. Alle gehen aber in Geflechte und 
Endschlingen über, und biegen an der Ora um. Sollte 
diese interessante Beobachtung, die weitei untersucht 
zu werden verdient, nicht ihre Erklärung finden m der 
von dem Sehnervenschwanz aus erfolgenden Einrollung 
der Retina? — Die Ganglienkugeln (Kugel- oder Kör
nerschicht des Verf.) fand er am Eintritt des Sehner
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ven, wo dagegen die Jacob’sche Haut fehlt und sie 
fehlen von der Ora an. Verf. erkennt sie weder als 
Epithel, noch als Hirnzellen an, weil sie keine Fort
sätze haben, wie diese, unterhalb der Nerven liegen, 
durchsichtiger und weicher sind, eine ungleiche Grösse 
in gleicher Ebene haben und die dunkle Körnchenmasse 
und der Kern ihnen ganz abgeht. (Dagegen ist nur zu 
bemerken, dass auch im Hirn zweierlei Kugeln vorzu
kommen scheinen, von denen die Einen mit Fortsätzen 
versehenen sich als blasenförmige Anfänge von Primi
tivfasern beurkunden, die andern von diesen völlig 
isolirte Blasen und ohne Fortsätze sind.) In ihrem 
flüssigen Ansehen vergleicht sie Verf. mit dem fast 
öligen Ansehen des Epithels der Demoursiana. — über 
die innere Körnerschicht Valentin’s spricht er sich 
zweifelhaft aus. Das Centralloch gibt er richtig nur 
als eine Grube an und beschreibt seine Ränder ge
zackt, in den Zacken aber Nervenschlingen. (Ich 
sah kürzlich an einem sehr frischen Auge sehr genau 
das Nervengeflecht um die Centralgrube. Die Primi
tivfasern biegen sich unter Bildung von spitzwinkeligen 
Geflechten gegen die Centralgrube um, und bilden hier 
angelangt, Endschlingen, über die Grube hinaus da
gegen liefen die Fasern von beiden Seiten kommend, in 
grossen Bögen in einander über.) — Was Verf. über 
die Entwickelung der Netzhaut sagt, ist zu vag. Sie 
soll ursprünglich die Linse überdecken und der Glas
körper später relativ kleiner werden, von welchem 
letztem aber gerade das Umgekehrte der Fall ist, in
dem bekanntlich mit der Verkleinerung der Linse der 
Glaskörper zunimmt. Um über diese Haut ins Reine 
zu kommen, wird man wol die Entwickelung mit 
Strenge befragen müssen. Irre ich nicht, so findet sich 
die Lösung des Knotens in meiner Einstülpungstheorie 
des Auges.

An der Zonula sah Verf. äusser den bekannten 
strahlenförmigen Streifen, auch kreisförmige, was auch 
ich mehrmals bei alten Leuten fand.

An der äusseren Fläche der Linsenkapsel sah er 
ein äusserst durchsichtiges Pflasterepithel und im Glas
körper weder*Blutgefässe noch Nerven, aber concen
trische Schichten, worin Fasern von der grössten Fein
heit, etwas geschwungen, wie Sehnenfasern und gelb
lich (nach Härtung durch Kali carbonicum).

In 18 Beilagen erÖrteit der Verf. noch einige Ge
genstände, deren Besprechung im Vorhergehenden den 
Überblick gestört haben würde, nämlich 1) de*. Mecha
nismus des Nah- und Fernsehens; 2) die Ganglien
kugeln der Retina; 3) einige operative Methoden zur 
Heilung der Blepharoptosis; 4) die parasitische Bildung 
in Krankheiten; 5) die Partiegitter der Hornhaut; 6) ei
nige Punkte der allgemeinen Anatomie (aus der Lehre 
vom Knochensystem, den Epithelgebilden, des Faser-
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Systems, des Blutsystems); 7) den Brand der Haut; 
8) das contractile Gewebe; 8) die Verbreitung der 
quergestreiften Muskelfaser und die Querstreifung und 
Streifung der Gewebe überhaupt; 10) das Horngewebe; 
11) Notizen über physiologische Hülfsmittel; 12) die 
Nervenscheiden des Sehnerven; 13) die Entwickelungs
geschichte der Hornhaut und der Sclerotica; 14) das 
Pigmentum nigrum; 15) die Einwirkung der galvani
schen Säule auf die organischen Augenkrankheiten; 
16) die Ausführungsgänge; 17) die Nerven der Nerven
scheiden ; 18) die Nerven der Blutgefässe.

In der zweiten Schrift über die Geweblehre des 
Gehirnorgans erörtert der Verf. in dem ersten Ab
schnitt die Structur^ im zweiten die Enlwickelungsge- 
schichte der Gewebe des Ohres und handelt im dritten 
von den Krankheiten des Ohres. Er beschreibt zuerst, 
wie am Auge, umständlich den Verlauf der mikrosko
pischen Knochenkanälchen an den drei Theilen des 
Schlafbeins, jedoch auch hier ohne Gesetz und Ein
heit. Den Knorpel des äussern Ohres hält er richtig 
für spongiös und beschreibt die verschiedene Dicke der 
einzelnen Stellen desselben. Die Talgdrüsen fand er 
an den Vertiefungen desselben grösser als an den Er
habenheiten , was ich bestätigen kann. Sie nehmen 
zwar im Allgemeinen nach dem Gehörgang an Weite 
ihrer Öffnungen zu, aber sie wechseln allerdings zu
gleich in dieser Hinsicht, je nachdem die Stelle des 
Knorpels erhaben oder vertieft ist. Am Trommelfell 
beschreibt Verf. fünf Hautlagen, nämlich äusser den 
gewöhnlichen statt einer einfachen eine innere und äus
sere Schicht von Beinhaut, zwischen denen dann die 
mittlere Haut ihren Platz einnimmt, wie dieses auch 
Lenhossek, Cornelius u. A. thun. Die mittlere eigen- 
thümliche Lage besteht aus mehr an der Peripherie 
vorkommenden concentrischen und aus centrifugalen 
schrägen, sich kreuzenden und über den Handgriff des 
Hammers hinübergehenden Fasern Am Falze des 
Trommelfellringes befindet sich ein Bandring (der aber 
vielleicht, da er oft roth wird, mehr fasernknor
peliger Natur ist).

An den Gehörknochen beschreibt Verf. ausführlich 
die Züge der Knochenkanälchen und Knochenkörper
chen und am kurzen Schenkel des Ambosses eine Ge
lenkkapsel in der Nähe des Sinus mastoideus, worin 
eine bräunlichgelbe, leicht grumig werdende Masse (die 
ich bestätigen kann, ja die Spitze dieses Schenkels 
könnte man wegen ein paar gewöhnlich seine Spitze 
absetzenden, halsartigen feinen Einschnitte für ein 
unvollkommenes Köpfchen halten). Dagegen ist es un
richtig, wenn Verf. von einer Kapsel zwischen Linsen
bein und Amboss redet. Meine Untersuchungen stim
men vielmehr mit denen von Blumenbach und Shrap- 
nell, insofern ich das Linsenbein immer nur als einen 
Fortsatz des Ambosses gefunden und mich von einer 
Continuität des Gewebes dieser Knochen theils im fri
schen Zustande, theils bei der Calcination vor dem 
Löthrohre und nach Ausziehung der Kalkerde durch 
Salzsäure überzeugt habe.

(Der Schluss folgt.)
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Die Anatomie des Labyrinthes ist sehr fragmentarisch 
und gibt kein rechtes Bild von der Sache. In den 
Wänden des Vorhofs und der häutigen Bogengänge 
fand er nämlich von aussen nach innen I) die Aus
breitung der Blutgefässe; 2) eine Schicht sehr kleiner 
ovaleckiger Körner von yiooo'" Durchm., bedeckt mit 
noch feinem Fasern, beide in einer durchsichtigen 
Haut; 3) eine Schicht grosse Kugeln von ’/ea"' Durchm. 
mit Centralkernen, eine Schicht ovaler Körper von 
^266-200 (die eigentliche Zellhaut) und zu innerst ma
schiges Gewebe in einer durchsichtigen Haut. Diese 
Ergebnisse können, wie man sieht, weder auf eine ge
wisse anatomische Vollendung und Einheit Anspruch 
machen, noch auf physiologische Brauchbarkeit.

Hierauf geht Verf. S. 51 auf die Structur der Ner
ven des Gehörorgans und, der Nerven im Allgemeinen 
über. Diese bewegen sich hauptsächlich um die Frage, 
in welchem Verhältniss in einem Nerven cerebrospi- 
nale und sympathische Fäden enthalten sind, indem er 
hierbei die Streitfrage berücksichtigt, ob es im Sympa- 
thicus eigenthümliche (wirkliche) Nervenfasern gibt, ob 
diese nur dem Sympathicus zukommen und ob sie sich 
von dem embryonalen Nervenfasern unterscheiden. Da 
die Frage, ob die einrandigen, schmalen Fasern einer 
besondern Klasse (der sympathischen) angehören oder 
in ihrem Verlauf allmälig verschmälerte Cerebrospinal- 
fasern, oder (Zell-) Fasern ohne Nervenbedeutung sind, 
seit mehren Jahren vielfach besprochen wird und das 
Erste namentlich von Volkmann, Bidder, E. H. Weber, 
R. Wagner, Reichert, Hannover, Arnold, Stilling u. A., 
das Zweite von Valentin und Henle angenommen wird, 
so mögen die Resultate des Verf. dem Leser vielleicht 
nicht unangenehm sein. Ich bin meinerseits, theils so
weit meine Beobachtung dieses delicaten Gegenstandes 
reicht, theils aus theoretischen Gründen zu der ersten 
Ansicht geneigt. Dass äusser dei sensibeln und moto
rischen Lebensform im thierischen Körper auch eine beson
dere chemische (Bildungsthätigkeit) existirt, darüber sind 
wol alle Physiologen einig, weniger aber, wie es. scheint, 
darüber, dass auch diese Seite unter der Einwirkung des 
Lebens und zwar zunächst der Nerventhätigkeit steht, 
deren Einfluss auf die Erscheinungen der Reizbarkeit und 
Bewegung Niemand anzutasten wagt. Wozu dann fren 

lieh noch besondere vegetative Nerven äusser den moto
rischen und sensibeln, wenn es wahr wäre, dass der 
äussere Chemismus, sowie er ist, eindringen kann in 
das feine Räderwerk des Organismus, ohne von dieser 
neuen Stufe der Natur modificirt, ohne von der Idee 
des thierischen Lebens durchdrungen und von deren 
Repräsentanten, der Nerventhätigkeit in der Einheit 
und Eigenthümlichkeit gehalten zu werden, die ihm 
diese Stufe gibt. Wie aber, wenn dem nicht so wäre? 
wenn auch auf die Mischung die Nervenwirkung sich 
erstreckte und das Nervensystem auch in dieser Le
bensrichtung der beherrschende und leitende Mittel
punkt des thierischen Körpers wäre? Würde dann 
nicht eine dritte Art von Primitivfasern theoretisch 
nothwendig gefordert werden ? Denn soweit wird man 
die mechanische Richtung der Zeit doch nicht treiben 
wollen, aus der blossen Expansion und Contraction der 
Gefässe und des Herzens oder der Secretionskanäle 
(der Wirkung der motorischen Fasern auf diese Theile) 
den Vegetationsprocess abzuleiten und so, indem man 
die festen Theile als das allein unter dem Einflüsse des 
Lebens stehende ansieht und die Flüssigkeiten zu einem 
todten Inhalt herabwürdigt, die Humoralphysiologie der 
Solidarphysiologie ganz zu opfern, über welche Einsei
tigkeit man, nachdem dies in der Medicin schon ein
mal durchgemacht worden ist, wol hinweg sein sollte. 
— Der Verf., nachdem er die Zusammensetzung einer 
grossen Anzahl verschiedner Nerven angegeben, schliesst 
mit dem Satz , dass es im Sympathicus eigenthümlich 
gebaute Nervenfasern gibt, welche in cerebrospinalen 
Nerven nur dann vorkommen , wenn sie mit Ganglien 
oder Zweigen des Sympathicus verseilen sind. Mehre 
rein vegetative Nerven aber haben keinen eigenen Bau. 
In dem folgenden Capitel der Entwickelungsgeschichte 
kommen noch mehre hierhergehörige Stellen vor, wes
halb die über die Entwickelung der Nerven ausgespro
chenen Sätze gleich hier folgen mögen. Nach dem 
Verf. sind die vegetativen Fasern von den cerebrospina
len zwar unterschieden, aber nicht von den embryona
len , es sind cerebrospinale embiyonale, deren Ent
wickelung durch die im Sympathicus vorherrschende 
Menge von Ganglienkugeln veihindert wird. So wa en 
die cerebrospinalen Fasern bei einem 4l/2 “ ^angen 
Schweinembryo nur bei einem 8%" langen schon 
753?" dick. Daher sehen manche Stellen noch lange 
Zeit nach der Geburt vegetativ aus, die im höhern Alter 
verschwinden und werden die vegetativen Fasern des
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Menschen nicht cerebrospinal bei den Thieren ange
troffen. Die vegetativen Fasern sind überall mit Man
gel an Kraft verbunden, daher sie an Orten niederer 
Dignität vorkommen und ihre Organe leichter erkran
ken. Verf. beobachtete noch keine Rückbildung cere- 
brospinaler Fasern in vegetative. Die Ganglienkugeln 
deren Verbreitung im Embryo gemeiner ist, sind ur
sprünglich nur Kerne, die sich erst später mit Zellen 
umgeben. (Dies ist schwerlich richtig, ebenso wenig 
als anderwärts, ungeachtet es freilich von der äusser
sten unorganischen Fraction der Physiologen nicht blos 
so ausgelegt, sondern auch dargestellt wird, als ob 
man es gesehen hätte, was wenigstens nicht exact ist? 
wenn ich mich dieses beliebten Ausdrucks bedienen 
darf. Wie alle organische Bildung geht auch diese 
Zellbildung ohne Zweifel überall von innen heraus und 
ist eine wahre Entwickelung, keine Apposition, welche 
in einem organischen Körper wol lockere Congloine- 
rate, aber keine Einheit zu Stande bringen würde. Es 
findet im Gegentheil eine Differenzirung der ursprüng
lichen Kugel statt in Zelle und Kern, und was daher 
später als Kern erscheint, ist nicht mehr die ganze ur
sprüngliche Kugel, sondern nur ein Theil derselben. 
Jene Angabe gleicht der Behauptung, die ursprüngliche 
Darmwand, ehe sie zerfallen ist in ihre verschiedenen 
Schichten, sei blos Muskelschicht oder Schleimhaut 
und ziehe dann die andern Lagen an wie ein paar 
Beinkleider!) Die Scheide der Ganglienkugeln entsteht 
zuletzt, zu einer Zeit, wo bereits vegetative Nerven 
vorhanden sind, diese demnach nicht mit der Zell
scheide verwechselt werden können. — Die Nerven
fasern stehen mit den Ganglienkugeln im Gegensatz. 
Diese wirken ferner im Embryo auf grössere Distanzen 
hin auf die graue Farbe der Nervenfasern. Die sensi- 
beln Fasern widerstehen weniger den Ganglienkugeln, 
als die motorischen. Für die Bildung der Knoten ist 
der Wirbeltypus das Bestimmende. Jedes unpaare 
Ganglion ist durch Verbindung zweier getrennten her
vorgegangen. Ganglion und Nervenstränge bestehen 
ursprünglich aus denselben Kernen, und wo ein Nerv 
sich bilden soll, tritt zuerst eine gangliöse Anschwel
lung ein. Die ganze Nervenmasse theilt sich zuerst 
in Stränge und dann in Primitivfasern und in den Pri
mitivfaden bildet sich der Inhalt als secundäre Ablage
rung in der Nähe des Centrum, wie die Faserung frü
her in den motorischen fasern. Bei den gangliösen 
Nerven entstehen die durchgehenden Fasern f.üher, als 
die umspinnenden.

Im zweiten Abschnitt, der Entwickelungsgeschichte 
der Gewebe des Ohrs, zieht der Verf. 1) die. Entwicke
lung der eigenthümlichen Theile (des äussern, mittlern, 
innern Ohrs), und 2) die Entwickelung der Gewebe allge
meiner Natur (Nerven, Blutgefässe, Knochen) in Betracht.

Der Ohrknorpel bildet nach dem Verf. anfangs 
einen geschlossenen Ring und dehiscirt dann. Rück

sichtlich der Entstehung der Gehörknochen, so hat er 
die von Ref. entdeckte Verbindung derselben mit dem 
Zungenbein und Griffelfortsatz ebenfalls gefunden und 
sah die Verbindung des Griffelfortsatzes mit dem Am
boss und an der nachherigen Trennungsstelle, welche 
durch die Gelenkverbindung für den Amboss bestimmt 
ist, das Kapselband für den kurzen Schenkel des Am
bosses sich entwickeln. Dies stimmt daher für Ref. 
und gegen die Beschreibung von Reichert. In der 
That, wer den Rippentypus und insbesondere den Typus 
des Zungenbeinapparats der Fische, woraus sich diese 
Knochen entwickeln, im Auge behält, wird nicht leicht 
an die Darstellung dieses letztem glauben können, von 
dem man freilich hätte erwarten sollen, dass er, als der 
spätere Beobachter, die Sache genauer erforschen würde. 
Wenn der Verf. aber behauptet, dass die Eustachische 
Trompete ursprünglich ein geschlossenes Rohr sei, das 
erst später dehiscire, so vergisst er entweder die Ent
stehung derselben aus einem Kiemenspalt, oder er meint 
die Periode, ehe sich die erste Kiemenspalte gebildet 
hat. Diese schliesst sich nur an dem Trommelfell, 
ihr Schlundende (die Eustachische Röhre) hingegen 
bleibt immer offen und braucht daher nicht noch ein
mal zu debiscircn. Die Haut des runden Fensters fand 
Verf. im Embryo weit dicker und schon in der fünften 
Woche p. c. Interessant würde es Ref. gewesen sein 
zu erfahren, ob von den Fenstern sich eine Interverte
bralspalte zwischen einem vordem und hintern Felsen
bein heraufzieht, und diese also auch hier Fontanellen 
des Felsenwirbels sind, woran sich eine Rippe (Stapes) 
anlegt, wie es Ref. von den Fischen und Amphibien 
mit Sicherheit nachgewiesen hat. Bei dieser Gelegen
heit führt Verf. HyrtPs Beschreibung von der Entste
hung der Pauke und des Vorhofs aus Einer Höle (Si
nus acusticus) an, die aber nicht aus der Natur genom
men zu sein scheint; denn der Vorhof gehört den Wir
belbögen an, die Pauke der Rippenhöhle, wie am be
sten die Zootomie, aber auch die Embryologie lehrt. 
Beide können daher ebenso wenig aus Einer gemein
samen Höhle entstehen, als die Fenster aus dieser.

Im Labyrinth verknöchern die Bogengänge von 
aussen nach innen. Die Knochen bilden sich wie die 
Knorpel aus Kernen, die sich nachher mit einer Zelle 
umgeben. Die Zellenwände verstärken sich, verschmel
zen untereinander und verdrängen die Intercellularsub
stanz. Nachdem so ein Netzwerk entstanden ist, setzt 
sich auf der äussern Oberfläche jeder Zelle ein aus 
etwa kleine Kügelchen bestehende Substanz ab, 
die aus kohlensaurem Kalk besteht. So werden aus 
den Knorpelzellen die Knochenkörperchen. In den Am
pullen und Säckchen erscheinen zuerst die Krystalle, 
die punktförmige Masse und das Pigment, dann die 
ovalen Körper als die eigentliche (Zell-) Haut des Vorhofs, 
noch später innerlich die grossen kugelartigen Zellen 
und zuletzt tritt der Nerv hinzu, der spiral zusammen 
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gerollt ist, jedoch mit der Basis nach dem Schnecken
dach hineekehrt, was Verf. aus Dehiscenz erklären 
will. Der Modiolus ist anfangs ein einziges Blatt, die 
Schneckenschale besteht aus einer äussern und innern 
Schale. Man sieht hieraus, dass auch diese Beobach
tungen nur Fragmente sind und den eigentlichen Ent
wicklungsgang nicht anschaulich machen, noch weniger 
aber die Nothwendigkeit desselben darthun, wie es 
wenigstens von einer philosophischen Geweblehre ver
langt wird.

Der dritte Abschnitt handelt von den Krankheiten 
der Gewebe des Ohrs. Wie in der ganzen pathologi
schen Gewebelehre, so fehlt es am allermeisten in der 
des Ohrs an einer wissenschaftlichen Begründung, hier 
um so mehr, als die Untersuchung schwieriger, das 
dem Zufall überlassene Material äusserst sparsam ist 
und dadurch der Zeitpunkt einer wissenschaftlichen 
Entwickelung sehr weit hinausgerückt wird. Um die
sem Mangel abzuhelfen, hat Verf. Versuche an Kanin
chen angestellt und Ohrkrankheiten künstlich, durch 
mechanische oder toxicologische Einwirkung erzeugt, 
ohne jedoch zu einem erheblichen Resultate gekommen 
zu sein. Im Allgemeinen erwähnt er über seine Beob- 
chtungen Folgendes. Jede kranke Bildung zerfällt in 
einen Rückschritt (Auflösung des alten Gewebes) und 
einen Vorschritt (Entwickelung des Flüssigen zum Fe
sten). Dort verlieren die Zellen zuerst ihren flüssigen 
Inhalt durch Verdunstung (wie bei der Mumification) 
oder durch Berstung (in der faulen oder sauren Gäh- 
rung, dort durch ein Alkali, wie bei Krebs, Flechten, 
Rothlauf, hier durch Säuren, wie bei der Muscardine). 
Auch in den Fasern löst sich zuerst der Inhalt auf, 
dann die Wand und zuletzt der Kern. Der Vorschritt 
aber erfolgt aus dem Flüssigen zur Zelle. In den Ex
sudaten umgeben sich bald die anfangs vorhandenen 
äusserst kleinen Molecularkügelchen (Kernkörperchen) 
mit gelblichen scheibenförmigen Körperchen, die in 
Essigsäure nur wenig zusammenschrumpfen, ohne sich 
aufzulösen (Kern) und zuletzt schliesst jeder Kern sich 
in eine Zelle ein, worin Molecule. Diese Zellbildung 
ist entweder persistent (wie bei den Epithelien) oder 
geht in Faserbildung über, und zwar in Zell- oder ela
stische Fasern. Rie gewöhnliche pathologische Haut- 
bildung ist durch Gerinnung entstanden und ohne Stru- 
ctur. — Je jünger die Schichten, je niederer die Stufe 
der einzelnen Gewebe, desto eher sind sie dem Rück
schritt unterworfen, z. B. im Irommelfell zuerst dessen 
Epithelien. — Dieser allgemeinen Betrachtung folgen 
dann einige Versuche und Krankenuntersuchungen, zu
erst Versuche über Trennung des Zusammenhängenden 
(Zerschneidung von Nerven, Durchbohrung von Mem
branen und knöchernen Theilen) und über die Verbin- 
bindung des Getrennten (Unterbindung von Blutgefäs
sen, Verstopfung der Höhlen, Verdichtung der festen 
Theile).

Die dritte Schrift zeichnet sich durch Gründlich
keit, Fleiss und manche willkommene neue Beobachtung 
aus, was in der schwierigen Lehre der Entwickelung 
des Ohres um so mehr anzuerkennen ist. Der Verf. 
hat seine Untersuchungen an Vogel-, Schweine- und 
Schaf-Embryonen vorzüglich an feinen Durchschnitten 
angestellt, die er mit einer sehr feinen Schere oder ei
nem Staarmesser machte. In dem folgenden Referate 
werde ich die Punkte zugleich hervorzuheben suchen, 
wo Verf. mir im Irrthum zu sein scheint. Meistentheils 
ist er es nur durch fremden Irrthum. Ich rechne hier
her vorzüglich und gleich anfangs in der Lehre vom 
Labyrinth die Geschichte des Emmert’schen Ohrbläs
chens, dessen Untersuchung er entweder zu spät an
gefangen oder welches er im Zwielichte der Baer’schen, 
später von Reichert u. A. wiederholten Lehre betrach
tet hat, sodass auch er zu dem Satze gelangt, dieses 
Bläschen sei eine Ausstülpung des Gehirns und gleich 
anfangs nach aussen geschlossen. Ich muss diesem 
schon oben besprochenen Satze um so mehr entgegen
treten, als durch ihn die ganze Bedeutung des Laby
rinths verzogen und die Lehre der drei hohem Sinnes
organe überhaupt verschoben wird. Wenn eine richtige 
Idee einem Gestirn gleicht, das den Schiffer sicher 
leitet, so ist eine falsche ein Irrwisch, der in Sümpfe 
und Gräben lockt. Durch jene Idee, oder — wenn 
man will — Beobachtung Baer’s kommt unser Verf. 
sogleich zu dem falschen Schluss (S. 6), das Labyrinth 
sei seiner Bestimmung nach Nervengebilde, während 
es doch einen Theil des jedem Sinnesorgan beigegebe
nen physikalischen Apparats ausmacht. Warum haben 
denn gewisse Fische ordentliche Ausführungsgänge des 
häutigen Labyrinths, die sich auf der Höhe des Schä
dels öffnen? Dies stimmt nicht mit obiger Ansicht, 
wohl aber mit meiner Beobachtung. Dem Baer’schen 
Irrwische folgend muss Verf. freilich zugleich (S. 6) 
leugnen, dass das Labyrinth eine Wiederholung der Stig- 
matenreihe der Insecten oder der Seitenlinie der Fische 
sei. Wenn diese Idee nach zwanzig Jahren noch nicht in 
das Fleisch und Blut der Physiologie eingedrungen ist, 
so kann sie sich mit dem Schicksal der verwandten 
Wirbeltheorie des Schädels trösten. Die philosophische 
Physiologie nützt freilich nicht unmittelbar, um Ge
schwüre zu heilen oder ein Haarseil zu ziehen, aber 
sie hilft die Einheit bewahren in dem schönen Bau
werke der organischen Natur und hält den putresciren- 
den Zustand ab, den Isolirung und Zersplitterung noth
wendig mit sich führen müssen, was doch auch etwas 
werth ist, wras den Arzt zielt und den Praktiker zum 
grössern Arzt macht.

Über die Entstehung der Bogengänge gibt Verf. mit 
Rathke und Burdach den richtigen Aufschluss, indem er 
zeigt, dass sie nicht von dem einen Ende nach dem an
dern hin entstehen, sondern durch xlusstülpung des Vor
hofs in der Richtung ihrer Ränder. Sie sind also anfangs
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Halbkanäle und verwachsen an ihrem hohlen Rande zu
letzt. Dies stimmt mit meiner Beobachtung, wonach 
man an die sem Rande des häutigen Bogenganges noch 
im siebenten Monate bei menschlichen Embryonen die 
Narbe der Verwachsung als eine feine weisse Linie er
kennen kann und mit der Beobachtung Cassebohm’s, 
der eine solche Spalte am hohlen Rande der knöchernen 
Bogengänge dargestellt und beschrieben hat.

Die anfangs einfache Haut des Labyrinthbläschen 
sondert sich sehr zeitig, untl zwar zuerst am Vor
hof, dann an den Bogengängen, in zwei Schichten, eine 
innere und eine äussere, wovon jene das eigentlich 
häutige Labyrinth, dieses die Beinhaut darstellt. Die 
Ampullen bleiben als weitere Stellen zurück, wenn sich 
die früher weiten Kanäle verengen. Die Flüssigkeit 
des Labyrinths hängt ursprünglich mit der Flüssigkeit 
der Hirnhöhlen zusammen, wird aber später abgeschlos
sen, wenn sich das Rohr des Hörnerven mit Nerven
masse fällt. Dies scheint Verf. wieder im Baer’schen 
Zwielicht gesehen zu haben.

Für den schwierigsten Punkt am Ohr hält Verf. 
mit Recht die Bildung der Schnecke, scheint mir aber 
in deren Erklärung nicht so glücklich gewesen zu sein, 
als mit den Bogengängen, auch hier offenbar betrogen 
durch das zu Grunde gelegte fremde Princip. Er er
klärt sich zwar mit Recht gegen Valentin’s Darstellung, 
nach welcher die Schnecke eine Blase ist, die, um die 
einzelnen Scalen zu bilden, von innen nach aussen 
ausgegraben wird, indem er bemerkt, dass auf diese 
Weise unerörtert bleibe, dass die Windungen anfangs 
in Einer Ebene liegen und wie der Nerv in die Spindel 
kommt, aber er lässt die Spindel aus dem Ohrbläschen 
entspringen, welche offenbar ein sehr unwesentliches 
Element des Ohrs ist, während das Spiralblatt, das 
wichtigste und erste von allen, bei ihm eine sehr se- 
cundäre Rolle spielt. Doch lassen wir den Verf. selbst 
reden. Wenn der Vorhof eine blasenförmige Ausdeh
nung des Neryenrohrs ist und also innerhalb der Ner
venendigung liegt, so liegt dagegen das Schneckenrohr 
uni die Nervenendigung herum. Nachdem das Ohr
bläschen sich in eine vordere (Vorhof) und eine hintere 
(Schnecke) Abtheilung untl die Wand dieser letztem 
sich in zwei Häute getrennt hat, steht in ihr ein 
längliches plattgedrücktes Säckchen (Modiolus) locker 
in einem ähnlichen grössern (Gehäuse). Die äussere 
Haut senkt sich nun, uni dms Gehäuse darzustellen, in । 
geringer Entfernung vom Rande zweimal soweit ein, 
dass sie das innere Säckchen berührt, und diese Ein
faltung schleicht vom Vorhofsende an spiralig auf der
selben Fläche fort, sodass die innern Windungen sich 
fast gar nicht über die äussern erheben und so die den 
Cetaceen eigene Scheibenschneckenform entsteht. All- 
mälig aber erheben sich Windungen und Spindel. Zu
letzt entsteht uns. knöcherne Spiralblatt Gurch Faltung 
des Modiolus in das Schneckenrohr hinein. Das knor
pelige und häutige Spiralblatt werden durch Ansatz ei

gener (woher diese?) Bildungsmassen erzeugt. — Die 
Zeichnungen des Verf. stimmen mit den von Ref. eben
falls aus Schafsembryonen gemachten überein, aber 
unsere Deutung der gesehenen Theile ist verschieden. 
Was Verf. für Modiolus ansieht und offenbar der be
kannte Inhalt des Schneckenrohrs im Vogel ist, kann 
ich nur für das Spiralblatt, ja nur für das knorpelige 
Spiralblatt halten, welches früher vorhanden ist als 
Treppen und Schneckenrohr, und noch früher als die 
Spindel, die noch häutig ist, wenn schon alle Windun
gen des Schraubenblatts vorhanden sind. Daher ist je
nes ursprüngliche innere Säckchen plattgedrückt, ja es 
verwächst am Ende gänzlich und wird immer platter, 
entfernt sich dadurch von der Wand des äussern Säck
chens, und so entstehen nach der Analogie anderer 
Wasserhäute, die mit seröser Flüssigkeit gefällten Trep
pen u. s. w. Um diese Darstellung nicht zu sehr aus
zudehnen, verweise ich statt einer weitläufigem Ex
position auf meine Ausgabe von Sömmering’s Splanch- 
nologie, worin ich namentlich auch einen neuen Theil 
des Spiralblatts beschrieben habe, die Spiralleiste, die 
wahrscheinlich eine hohe physiologische Bedeutung ein
nimmt und auch hinsichtlich ihrer Entwickelung und 
zootomischen Verschiedenheit noch genauer studiert zu 
werden verdient.

Die Verknorpelung des Labyrinths beginnt schon 
zur Zeit der Entstehung der Bogengänge, die Verknö
cherung aber fast überall zwischen dem dritten und 
vierten Monate beim menschlichen Embryo, unter den 
Bogengängen zuerst am obern, dann am hintern, zu
letzt am äussern, an der Schnecke aber vom runden 
Fenster nach dem Dach hin, welches im fünften Mo
nate vollendet wird, in einer Zeit, wo auch das Spi
ralblatt seine Knochensubstanz erhält.

In Betreff' der Gehörknochen kommt Verf. zwar im 
Allgemeinen zu den schon oben erwähnten Resultaten 
des Ref., theilt aber im Besondern auch hier manche 
genaue neue und willkommene Beobachtung mit. So 
bemerkt er, dass die (vier) Verknöcherungspunkte des 
Steigbügels nicht wie an andern Knochen in der Mitte 
des Knorpels, sondern als zarte Krusten auf der ge
wölbten Seite der Schenkel und der Labyrinthfläche 
des Tritts liegen und auch nicht auf die hohle Seite 
allmälig durchdringen. Vielmehr wird hier der Knorpel 
eingesogen und dadurch die hohle Gestalt dieser Theile 
des Stapes hervorgebracht. Das Linsenbein entsteht im 
siebenten Monat aus einem besondern Kern im Gelenke 
zwischen Amboss und Stapes, wäre hiernach also weniger 
eine Epiphyse als ein Kapselbein. Der Stapedius er
hält erst um den fünften Monat sein Gehäuse (Emi- 
nentia pyramidalis)i, der Tensor tympani entsteht spä
ter; der Trommelfellring ist ein. Fortsatz des zweiten 
knorpeligen Visceralstreifens (Kiemenbogens), der erst 
das Trommelfell nach vorn umwächst, dann sich von 
jenem Streifen ablöst und nun auch nach hinten bo
genförmig in die Höhe wächst u. s. w. —. Möge der 
Verf. seine Geschicklichkeit zu feinen, embryologischen 
Untersuchungen bald in einer Fortsetzung von Neuem 
bewähren! ,T

jena Huschke.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocKl»»«8* in Leipzig. ’
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Beiträge zur geologischen Kenntniss der östlichen Al

pen von Dr. A. r. Klippstein, Professor der Mine
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schen und petrefactologischen Tafeln. Giessen, 
Heyne. 1843. Gr. 4. 4 Thlr.

Unter vorbemerktem Titel übergibt der Verf. dem 
Publicum die Resultate seiner geognostisch-petrefacto- 
logischen Untersuchungen, welche er auf einer Reise 
ins südöstliche Tirol anstellte, wohin er über Nürnberg, 
Regensburg, Linz, durch das Salzkammergut, Salzburg, 
Salzachthai und Gasteinerthai, über die Tauernkette 
ins Möhlthai, und von da nach Lienz im Pusterthale 
bis Brunecken gelangte. Der Verf. wendete sich hier
auf von Brunecken in das südlich gelegene Enneberg 
durch das Abteithal nach St. Cassian, und kam durch 
das Grödnerthal zur Seisser-Alpe und zu den Gebirgen 
der Eisack nach Botzen. Von Botzen ging er nach 
Predazzo und dem Fassathale, und begab sich an der 
südöstlichen Seite der Seisser-Alpe vorüber durch den 
Soraipass des Pordoi-Gebirges abermals nach den Ber
gen des Abteithales, von wo er, dem Cordevolethale 
folgend, über Agordo und Belluno endlich Venedig er
reichte, womit die geognostische Excursion schliesst.

Der Verf. hat für gut befunden, seine geognosti
schen Beobachtungen von seinen petrefactologischen 
Untersuchungen, insofern diese letztem zunächst die 
in den Gesteinschichten von St. Cassian vorkommenden 
Petrefacten betreffen, zu sondern, sodass sonach das 
ganze Werk in zwei Abtheilungen zerfällt, deren erste, 
die rein geognostische, vollständig vorliegt, während 
von der zweiten, der petrefactologischen, nur der An
fang beigegeben wurde, unter dem Versprechen desVerf., 
den Schluss dieses petrefactologischen Theils, aus circa 
8—12 Tafeln Abbildungen und dazu gehörigem Texte 
bestehend, noch dieses Jahr nachzuliefern.

Was nun den ersten, den geognostischen Theil an
langt, so zerfällt derselbe in mehre Abschnitte, in Be
treff welcher man nur ungern einen bessern organischen 
Zusammenhang vermisst, da eine gewisse Aufmerksam
keit und Geduld des Lesers dazu gehört, dem in nicht 
selten ungeheuren Sprüngen von Ort zu Ort sich be
wegenden Verf. zu folgen, und sich so ohne allen und 
jeden Übergang zu den heterogensten Gegenständen 
führen zu lassen. Eine kurze Übersicht des Hauptin

halts der einzelnen Abschnitte möge allen weitern Be
merkungen vorangestellt werden.

Der erste Abschnitt bringt Einiges zur Kenntniss 
der Jura- und Grünsandbildungen in den Donaugegen
den, wobei die Schilderung der solenhofer Steinbrüche 
nicht ohne Interesse gelesen wird. — Der zweite Ab
schnitt: Bemerkungen über das Salzkammergut und 
einige angrenzende Gebirgstheile; hier herrscht bei 
Gelegenheit der Entwickelung der geognostischen Ver
hältnisse des sogenannten „Alpenkalkes“ die grösste 
Unordnung der Darstellung. Nirgend werden genauere 
Angaben der Örtlichkeiten, wo dies oder jenes beob
achtet worden ist, gegeben, man wird von Ort zu Ort 
ohne Angabe des Weges wahrhaft herumgejagt, sodass 
es mir, obgleich mit den Localitäten bekannt, rein un
möglich war, dem Verf. genau zu folgen. — Dritter 
Abschnitt: Über einige Theile der Tauernkette. Ent
hält mit wenig Ausnahmen nur Allgemeines, nirgend 
findet sich'ein wirklicher Ruhepunkt des Vortrags, nir
gend ist eine specielle Untersuchung, auf welche sich 
der Verf. bei Ableitung seiner allgemeinen Schlussfol
gerungen stützen möchte, mitgetheilt. — Vierter Ab
schnitt: Enneberger Alpen und angrenzender Partien. 
Die Untersuchung der Gesteine von Wengen bilden das 
Wesentlichste dieses Abschnitts, während das hier je
denfalls zu erwartende schärfere Eingehen auf eine 
Untersuchung der Verhältnisse des Kalkes und Dolo
mites zum Melaphyr ein höchst unbedeutendes ist. — 
Fünfter Abschnitt: der Monte caprile und seine Ge
birgsumgebung. Wieder nur Allgemeines, wobei der 
Verf. Redensarten, wie „es scheint, es möchte, es 
dürfte“ u. s. w-, wie überhaupt im ganzen Buche, so 
doch hier vorzugsweise sehr fleissig gebraucht, und 
dadurch den Leser sehr ermüdet, insofern diesem es 
ebenfalls immer scheinen will, als verhalte sich alles 
ganz anders. — Sechster Abschnitt.- Credinathal und 
Seisser-Alpe. Hier empfiehlt sich der Verf. dem Wohl
wollen des Hrn. v. Buch auf eine sehr ausgezeichnete 
Weise, durch fernerweitiges Herzuschaflen von Stützen 
für dessen allbekannte Dolomitisationstheorie. Ich werde 
weiter unten im Zusammenhänge mit andern zu bespre
chenden Gegenständen darauf wieder zurückkommen. 
— Siebenter Abschnitt: Fleimserthal. Dreht sich haupt
sächlich um geognostische Untersuchung einiger Theile 
des Margolagebirgs hei Pfcdazzo, an dem linken Ge
hänge des Travignolathales, bei welcher Gelegenheit 
denn auch von dem sogenannten weissen Marmor von
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Predazzo, als von einem ganz dem Marmor von Car
rara und Paros an die Seite zu stellenden gesprochen 
wird, indem der Verf. denselben unter ähnlichen Ver
hältnissen wie den in der unmittelbaren Nähe von Pre
dazzo bei Canzocoli vorkommenden antraf.*) — Achter 
Abschnitt: Fassathal. Dies Capitel wird durch gute 
Beschreibung des Monzonbergs zu einem der bessern 
der ganzen Schrift. — Neunter Abschnitt: Cordevole- 
thal. Die Mittheilung der hier nur sehr flüchtig ange
stellten Beobachtungen ist von um so geringerer Be
deutung, als wir im vorigen Jahre über diese Örtlich
keiten ein wirklich classisches Werk (Die venetianer 
Alpen, vom Bergmeister Fuchs zu Agordo) erhalten 
haben, dessen kritische Besprechung in diesen Blättern 
nächstens niederzulegen ich mir vorgenommen habe. — 
Zehnter Abschnitt: Umgebungen von Belluno. Im Ein
gänge zu diesem nur drei Seiten langen Abschnitte 
heisst es: „Da es uns ohnehin nicht gestattet war, auf 
den wenigen Ausflügen, welche wir in den Umgebun
gen Bellunos unternahmen, in besondere Details einzu
gehen, so haben wir deshalb zur Erweiterung ihrer 
geognostischen Kenntniss nichts Wesentliches mitzu- 
theilen und beschliessen mit einigen kurzen Bemerkun
gen über dieselben unsere geologischen Alpenfragmente.44 
Diese Flüchtigkeit ist denn die Ursache, dass man über 
mehrfach interessante Gegenstände dieses Abschnitts, 
als z. B. über nach Art der Lava prismatisch zerklüf
tete Sandsteine, über halb zersetzte poröse Feuersteine 
u. s. w., nicht viel mehr als die namentliche Anführung 
dieser Dinge erfährt; wie denn eben diese Flüchtigkeit 
des Verf. überhaupt Veranlassung ward, dass ich mich 
als Ref. über den ganzen ersten Theil des Klippstein’- 
schen Werks mit ernstlichem Bedauern sehr misfällig 
aussprechen muss. Denn überall, wo der Verf. zu in
teressanten, eine tiefere Untersuchung erheischenden 
Punkten gelangt, da hat er entweder keine Zeit, oder 
nimmt sich keine Zeit, und begnügt sich an die Beob

*) Dass dieses Gestein kein Marmor ist, habe ich in meiner 
Schrift: „Beiträge zur Geognosie von Tirolnachgewiesen, wo ge
zeigt wurde, dass es mehrfachen Untersuchungen zu Folge aus

0,007 Kieselerde, Thonerde Eisenoxyd, 
0,673 kohlens. Kalk,
0,320 kohlens. Magnesia 4. 76 Wasser

in 1000 Theilen bestehe, woraus die Formei 2 Ca C + (Mg C + H) 
abgeleitet und dem Gestein der . Name Predazzit beigelegt ward. 
Diese Formel heisst aber bekanntlich zu Deutsch, dass dieses Gestein 
aus 2 Atomen kohlensauern Kalk und 1 Atom kohlensaurer Magnesia 
nebst einem Atom Wasser zusammengesetzt, sei, obschon diese Über
setzung von einem grossen der Chemie jedoch völlig unkundigen 
Geognosten in seiner Entrüstung dahin gedeutet wurde: „dass es 
Dummheit sei, einem ganz entschiedenen Marmor wegen eines Ato- 
mes, also einer Spur kohlensaurer Magnesia, einen neuen Namen 
su geben, des Umstandes ganz zu geschweigen, dass ein Atom also 
ebenfalls eine Spur Wasser, das als hygroskopische Feuchtigkeit in 
Folge mangelhafter Austrocknung vor der chemischen Untersuchung 
zurückgeblieben sein könne, von nicht dem geringsten Belange sei.“ 
So widerlegt man wissenschaftliche Thatsachen!

achtungen Anderer zu erinnern, denen nichts weiter 
hinzuzufügen sei. Wie man aber schon im Voraus, 
noch ehe man selbst etwas gründlich untersucht hat, 
wissen kann, dass den Beobachtungen Anderer in der 
That nichts hinzuzufügen sei, das begreift wenigstens 
der Ref. nicht, es müsste denn Jemand der Ansicht 
sein, dass es in der Wissenschaft unfehlbare Autoritä
ten gebe, denen man Alles, was sie vorzubringen für 
gut halten, unbedingt glauben müsse.

Anders gestaltet sich dagegen mein Urtheil in Be
treff des zweiten, des petrefactologischen Theils der 
v. K.’schen Schrift, welcher die von durchschnittlich 
sehr guten Abbildungen begleitete Beschreibung neuer 
vom Verf. in St. Cassian und einigen andern Localitä- 
ten aufgebrachten Versteinerungen enthält, indem man 
hier sieht, der Verf. hat sich, als er nach Giessen kam, 
Zeit genommen, um die nicht selten feinen Unterschiede 
zwischen seinen neu aufgefundenen Arten und den 
schon von Münster beschriebenen auszuspähen. Von 
diesem zweiten, von grosser Sorgsamkeit und Liebe 
für die Petrefactenkunde zeugenden, Theile liegt bis 
jetzt nur der erste Abschnitt vor, welcher sich mit den 
neu aufgefundenen Cephalopoden beschäftigt, und zwar 
werden 32 neue Ammoniten, 7 neue Ceratiten, 14 Go- 
niatiten und 3 Orthoceratiten beschrieben und mit Aus
nahme der Orthoceratiten (deren Abbildungen erst in 
der Fortsetzung dieses Theils nachgeliefert werden 
sollen) sämmtlich abgebildet.

Es mag nicht uninteressant sein, die Namen die- 
56 neuen Cephalopoden - Arten, bei deren Taufe sehr 
ausgezeichnete Männer ihre Namen hergeben mussten, 
hier aufzuzählen, wäre es auch nur, um etwaigem Mis- 
brauch, der vielleicht durch gleiche Namenswahl bei 
Bezeichnung ähnlicher von Andern aufgefundener Spe- 
cies verübt werden könnte, möglichst vorzubeugen. 
Sie heissen aber, und zwar die Ammoniten: A. Johan
nis Austritte, A? mirabilis, A. Partschii, A. Gaytani, 
A. Humboldtii, A. spinulo-costtttiis, A, bidenticulatus, 
A. Maximiliani Leuchtenbergensis, A? Mandelslohli, 
A. quadrilabiatus Bronn, A. Goldfussi, A. umbilicatus, 
A. Dechenii, A. Ungo i, A, lalilabiatus Bronn, A ? la- 
biatus Bronn, A. Credneri, A. Wengensis, A. nodo-co- 
status, A. acuto-costadus, A. aequinodosus, A. Meyeri, 
A. Velthemii’ A? Bouet, A. noduloso-costatus, A? ein- 
qulatus, A. siibdenticülatus, A? granuloso striatus, A? 
Barra, A. armato-cingulatus, A. multilobatus, A. Büp- 
pelü- Die Ceratiten sind: C. infundibuliformis, C. 
Zeuschneri, C. Karstenii, C? Jägeri, C. Meriani, C. 
brericostatus, C. Agassizii. Die Goniatiten: G. Beau- 
montii, G? infrafurcatus, G. suprajmatus, G. Buchii, 
G. ornatus, G. Blumii, G. aequilobatus, G. radiatus, 
G. bidorsatus, G? Iris, ,G. Bronnii, G. Bosthornii, G. 
Pyfrenoii, G. tenuissimus. Die drei Orthoceratiten: O. 
Preieslebense, O. ellipticwn, O. politum. Wichtig ist, 
um das hier noch beigehend zu bemerken, was Hr. 
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v. K. in der allgemeinen Einleitung zur Beschreibung 
der Ammoniten ausspricht, dass nämlich die bekannte 
Eintheilung des Genus Ammouites in die drei Familien 
der eigentlichen Ammoniten, Ceratiten und Goniatiten 
bei den Cassianer Ammoniten, Ceratiten und Goniatiten 
nicht Stich halte. „Unter der mannichfaltig gestalteten 
und reichen Menge Cassianer Ammoniten, Ceratiten und 
Goniatiten“ (so heisst es bei Hrn. v. K. S. 101), „be
obachtet man nicht selten jene Übergänge in der Ge
staltung der Loben, welche eine selbständige Trennung 
in jene drei Gruppen so schwankend erscheinen lässt. 
Nicht allein bei jungen Exemplaren ein und derselben 
Art ergibt sich ein allmäliger Übergang der Ammoni
tenloben in die von Ceratiten und bei diesen wieder zu 
Goniatiten, sondern sogar bei ein und demselben Ex
emplar zuweilen in der Weise, dass, jeniehr man die 
Lobenreihen nach den innere Windungen hin verfolgt, 
desto mehr der Charakter der Ammonitenloben sich in 
den der Ceratiten verliert. So scheint es in der That, 
als wenn mindestens bei verschiedenen Species eine 
Veränderung der Lobengestalt mit vorschreitender Ent- 
Wickelung in der Art statt habe, dass aus Goniatiten 
Ceratiten, und aus diesen Ammoniten hervorgehen.“ 
Abgesehen also, dass die charakteristischen Unterschiede 
der drei Ammonitengruppen hierdurch offenbar ver
wischt werden (ein Umstand, auf welchen ich in mei
nen Beiträgen zur Geognosie von Tirol, S. 38. 39, bei 
Gelegenheit der Erwähnung der Ammoniten der Ross- 
mos-Alpe bei Ischl aufmerksam zu machen ebenfalls 
Gelegenheit nahm), so kommt noch dazu, dass ganz 
gegen die bisher in der Versteinerungskunde Geltung 
besitzende Ansicht hier bei St. Cassian alle drei Spe
cies gemeinschaftlich vorkommen, in welcher Beziehung 
sich Hr. v. K. folgendermassen ausspricht: „An die 
Möglichkeit einer solchen Erscheinung würde man vor 
dem Bekanntsein des Cassianer Gebildes nicht geglaubt 
haben, und doch ist sie hier im vollen Umfange nach
gewiesen und alle Ursache vorhanden, dass sie nicht 
auf diese einzige Stelle beschränkt bleiben, sondern 
sich noch mehrfach bestätigen wird. Leider sieht man 
sofort abermals einem werthvollen aus der Paleontho- 
logie (Palaeontologie) bisher auf die Geologie ange-1 
wendeten Satze das Urtheil gesprochen, und es scheint 
fast, als wenn überhaupt so manche aus jener für die 
Altersbestimmungen der helsbildungcn entlehnte Krite
rien als weit mehr schwankend sich ergeben wollten, 
als man es sich bisher dachte u. s. w.“

Endlich ist noch die Nachlässigkeit des Correctors 
der Druckschrift zu tadeln, dei eine Menge entstellen
der und zum Theil unorthographischer Fehler stehen 
liess. So findet man Panevezzio st. PaneveggiOj Pe- 
drazzo st. Predazzo, Carzocoli st. Canzocoli, Linz st. 
Lienz, Zeilanit st. Ceylonit (mehrmals), Liainolon st, 
Livinalongo, Calomorphoren st. Calamoporen, Canglo 
merat st. Conglomerat (öfter), Paleonthologie st. pa_ 

laeontologie u. s. w. der bisweilen wahrhaft grässlichen, 
den Sinn nicht minder entstellenden Interpunction gar 
nicht zu gedenken.

Ich könnte hiermit die kritische Beurtheilung die
ser Schrift Hrn. v. K.’s beschliessen, und den Leser 
dieser Kritik in dem Glauben lassen, der Verf. habe 
mich blos um deswillen so ungünstig gegen sich ge
stimmt, weil er bei Abfassung des geognostischen Ab
schnitts so ganz geflissentlich vermieden hat, in eine 
genauere Untersuchung irgend eines Gegenstandes ein
zugehen; allein ich will aufrichtig sein, und gestehen, 
dass zu dieser Unzufriedenheit mit dem Verfahren des 
Verf. noch der Umstand beigetragen hat, dass er sich, 
ich möchte fast sagen, gegen seine eigene Überzeu
gung, abmüht, die Dolomiiisationstheorie des Hrn. 
v. Buch noch fernerweitig zu stützen; dass er sein 
geistiges Auge mit Gewalt schliesst, nur um nicht zu 
sehen, was doch so augenfällig ist; dass er lieber nach 
dem Unwahrscheinlichsten greift, nur um eine Erklä
rung gewisser geognostischer Erscheinungen geben zu 
können, die mit der v. Buch’schen Theorie im Ein
klänge steht.

Nach der v. Buch’schen Theorie (die übrigens ihre 
vollständige Beleuchtung vom geognostischen wie che
mischen Standpunkte aus im zwölften Capitel meiner 
Beiträge zur Geognosie von Tirol gefunden hat) sollte 
man nämlich erwarten, dass überall wo Augitporphyr 
mit Kalk zusammengekommen sei, er denselben in 
Dolomit umgewandelt habe. Das ist nun aber nicht 
der Fall, und dass es nicht so sei, entgeht auch unserm 
Verf. nicht. Allein um diese Anomalie zu erklären, 
meint er: „dass es gerade nicht nöthig sei, dass die 
vom Melaphyr ausgehenden Dämpfe (Magnesiadämpfe) 
allenthalben die Kalksteine ergreifen und ihnen die 
Magnesia mittheilen, vielmehr können sie stark zerspal
tene Kalksteine durchziehen, ohne dieselben zu verän
dern, und es sei sogar wahrscheinlich, dass sie in ver
schiedenen Richtungen durch die untern, unmittelbar 
den Augitporphyr berührenden Massen der Kalksteine 
durch breite Spalten einen Ausweg fanden, sodass die 
Dolomitisirung in hohem Niveaus stattfand, wo andere 
Temperaturverhältnisse am Ende zuerst der Bittererde 
gestatteten, mit dem kohlensauren Kalke sich zu ver
binden. Auf solche Weise sei es denkbar, wie Augit
porphyre mit Kalkstein in Berührung sein können, ohne 
dass der letztere Dolomit geworden sei, und es werde 
sogar wahrscheinlich, wie die Dolomitisation zuerst in 
höhere Regionen, auf welche sie sich hier auch fast 
nur beschränkt, stattfinden konnte, während gerade die 
tiefer liegenden Kalkmassen tiotz ihres Contactes mit 
dem Augitporphyr davon befreit blieben/' Diese ■will
kürliche Annahme noch grösserer Flüchtigkeit der 
Magnesiadämpfe ’st allerdings als eine im Interesse 
der v. B.’schen Dolomitisationstheorie gemachte recht 
schöne neue Eifindung zu betrachten, und obschon sie
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unter anderm auch durch eine von mir am Celvaberge 
bei Trient gemachte Beobachtung widergelegt wird, 
indem dort eine dolomitische Schicht zwischen hori
zontal geschichtetem Kalk auftritt (Beiträge zur Geo- 
gnosie von Tirol, S. 219. 220), so thut das am Ende 
der Hr. v. K.’schen Erweiterung der Dolomitisations- 
theorie nicht den geringsten Abbruch, weil ich voraus- 
sehe, man wird sogleich mit der Behauptung bei der 
Hand sein, die so flüchtigen Magnesiadämpfe seien hier 
einmal ausnahmsweise horizontal eingedrungen. Dass 
natürlich die von Hrn. v. K. beanspruchte noch grös
sere Flüchtigkeit der Magnesia, als wie eine solche 
bisher für nöthig erachtet wurde, kein Hinderniss ab
gibt, insofern hierbei die Chemiker etwa einen Einspruch 
erheben wollten, versteht sich von selbst, denn nichts 
wäre ja nach Hrn. v. K. absurder (vgl. S. 13 seiner 
Schrift), als behaupten zu wollen: „dass durch chemi
sche Kunst nicht nachgewiesene und constatirte Phä
nomene durch eine, vielleicht gar nicht einmal im Be
reiche der Möglichkeit derselben liegende Combination 
im Grossen wirkender Naturkräfte nicht sich ereignen 
könnten/*' Ferner: Am Pordoi-Gebirge, bei Gelegen
heit der Überschreitung des Sorai-Passes, erblickt der 
Verf. über durch senkrechte Klüfte stark gespaltenen 
massig abgetheilten Dolornitfelsen, andere hoch aufge- 
thürmte, mindestens 1500' senkrecht darüber aufstei
gende Mauern höchst deutlich horizontal und dünn ge- 
schichter Massen, welche mithin jene massig abgetheil
ten bedecken und scharf von denselben sich trennen, 
wie das sogar auf einer beigegebenen Abbildung (Taf. 
IV) darzustellen versucht wird. Zur Erklärung dieses 
sonderbaren Faetums (der Verf. nimmt ohne weiteres 
an, dass unten Dolomit und oben Kalkstein sei) heisst 
es nun: „Eine ursprüngliche Überlagerung ungeschich
teter Kalkmassen durch geschichtete hier vorauszuset
zen, dürfte sich mit der Erklärung der Erscheinungen, 
welche von in so grossem Maasstabe wirkenden Ge
walten abhingen, nicht gut verbinden lassen.“ (Warum 
nicht?) „Wir glauben deshalb die so scharf getrennte 
geschichtete Masse für eine von ihrer ursprünglichen 
Lagerstätte entfeinte halten zu können“ (eine deutlich 
horizontal geschichtete und mindestens 1500 Fuss hohe 
Gebirgsmasse.’?) „welche beim Emporheben und Auf
richten des Gebirgs geflennt und zur Seite geschoben 
wurde. Will man sie jedoch mit der unter ihr folgen
den ungeschichteten in Verbindung bringen, so scheint 
uns dann ein früherer Zusammenhang beider dadurch 
zu erklären zu sein, dass man sich den obern geschich
teten Theil etwa als einen von der untern Masse ge
trennten denkt, der während der Aufrichtung des Gan
zen jedoch als der oberste Theil sich nicht in aufrech
ter Stellung erhalten konnte, und wieder in horizontale 
Lage zurücksank.“ (Ich muss leider meine Unfähig

keit, mir so etwas zu denken, eingestehen.) „Während 
nun die zu senkrechter Stellung aufgerichte untere 
Masse leicht Dämpfen den Zutritt gestattete, und zu 
Dolomit umgewandelt wurde, verhinderte ihn die durch 
horizontale Abtheilung nach unten mehr abgeschlossene 
obere Masse, und sie konnte von dieser Umwandlung 
entweder gänzlich befreit bleiben, oder wurde nur 
theilweise von derselben ergriffen.“ Aus diesem wört
lich mitgetheilten Bruchstücke mag man aber ersehen, 
erstens, ein wie gefügig und gutwillig Ding die Dampf
theorie ist, und zweitens, wie unser Verf. sich nicht 
scheut, völlig Unglaubliches aus der Luft zu greifen, 
um in fast unverständlicher Weise etwas zu erklären, 
wozu der Schlüssel doch so nabe liegt.

Zuletzt endlich erfährt man noch, dass der Verf. 
im Stande ist, Dolomite, welche nach des Ref. Erfah
rung nur mittelst chemischer Analyse als solche zu er
kennen sind, mittelst des Hammers zu prüfen, ein 
Kunststück, was ihm freilich mancher andere Geognost, 
wie es wenigstens den Anschein hat, nachzumachen 
vermag. Bei Gelegenheit seiner Durchwanderung des 
Cordevolethales zwischen Agordo und Belluno trifft 
er auf geschichtete Dolomite, bei deren Ansicht sich 
ihm im ersten Augenblick mancherlei Zweifel an der 
Richtigkeit der v. Buch’schen Hypothese aufdrängen. 
„Vom Eintritte in jene schauerlichen Engen“ (so heisst 
es S. 93) „prüft man lange im Thale herab viele Blöcke 
und Felsen mit dem Hammer, fortwährend noch befan
gen von dem Eigenthümlichen der Erscheinung. Kaum 
ist man im Stande, dieselbe in ihrem ganzen Umfange 
zu erfassen und zu glauben, dass man es hier mit Do
lomiten zu thun habe. Und doch ist es. nicht anders, 
man tritt in ein weit verbreitetes, zusammenhängendes 
Dolomitgebiet ein.“ — — — „Auffallend ist es ferner, 
dass, während die Dolomite Südtirols in mehr entschie
den grobkörnig-krystallinischen Modificationen vorkom
men, die des Cordevolethals grösstenteils höchst fein
körnigen, mit kleinern und überhaupt weniger ent
wickelten Drusenräumen angehören. Viele derselben 
nähern sich beträchtlich dem Dichten, und aus ihnen 
sieht man auch oftenbai dichten, wie es scheint von 
Bittererde ganz freien Kalk hervortreten.“ Man sieht 
leicht, dass Hr. v. K. den Hammer braucht, um sich 
nach dem innern Gefüge und zunächst nach vorhande
nen Drusenräumen zu erkundigen, und daraus einen 
Schluss auf etwaigen Bittererdegehalt abzuleiten. Al
lein wie wenig Aufschluss über einen bestimmten Bit
tererdegehalt durch den Hammer, d. h. durch blosse 
Beachtung des verschiedenen Aggregatzustandes und 
anderer physikalischer Eigenschaften der Dolomite er
langt werden kann, geht aus der Mittheilung einiger Re
sultate von mir angestellter chemischer Analysen hervor.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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So fand ich im feinkörnigen, im Bruch schimmernden, 
undeutlich geschichteten Dolomit der Saltariaschlucht 
der Seisser-Alpe 45 pCt. kohlensaure Magnesia; im 
grobkönigen, im Bruche glänzenden, massig zerklüf
teten, mit Drusenräumen versehenen Dolomit von eben
daher 47 pCt.; im grobkörnig krystallinischen mas
sig zerklüfteten gleichfalls mit grossen Drusenräumen 
versehenen Dolomit des Schiern der Seisser-Alpe 44 
pCt.; in den diese Drusenräume ausfüllenden Bitter- 
spathkrystallen 45 pCt.; in den höchst feinkörnigen, 
sehr krystallinischen, gleichfalls Drusenräume besitzen
den Dolomit von Colfosco 45 pCt.; im höchst krystal
linischen, körnigen, Drusenräume nicht besitzenden Do
lomit vom Brenner 42 pCt.; iin marmorähnlichen, von 
mir Predazzit genannten Gesteine von Predazzo, und 
zwar in der höchst krystallinischen reinsten Abände
rung dieses Gesteins 32 pCt., in der unreinen, völlig 
unkrystallinischen, ein geschichtetes Ansehen besitzen
den Abänderung desselben Gesteins dagegen 37 pCt. 
kohlensaurer Magnesia; in dem nur wenig krystallini
schen fast dichten Dolomit vom Celvaberg bei Trient 
34 pCt.; in demselben Gestein endlich, nur mit dem 
Unterschiede, dass sich hieran sehr kleine Drusenräum- 
chen bemerkbar machen, von Santa-Agatha ebenfalls 
bei Trient 43 pCt. kohlensaure Magnesia.

Es liegt nach solchen Thatsachen auf der Hand, 
dass der Hammer als kein Mittel zur Erkennung eines 
Gehalts an Bittererde, und am allerwenigsten als ein 
Äquivalent für die Wage des Chemikers erachtet wer
den kann, wie das namentlich in Betreff des Predazzi- 
tes, der so tausendfach mittelst des Hammers unter
sucht und immer für Maimor erkannt wurde, zu klar 
einem Jeden in die Augen fällt, als dass ich noch wei
ter ein Wort darüber verlieren sollte.

Das ganze Unglück dei Dolomitisationstheorie Hrn. 
v. Buch’s, denn als solches muss man dieselbe betrach
ten, wenn man den Einfluss, den Hr. v. Buch direct 
und indirect auf die Wissenschaft und auf deren furcht
same Jünger und Vertreter bisher ausgeübt hat, Und 
noch immer ausübt, scheint mir in der wenigen Wor-' 

ten eines Briefs Hrn. v. Buch’s an Alexander v. Hum
boldt vom 10. Nov. 1822 begründet zu sein: La pierre 
calcaire ne contient point de magnesie. M. Leopold 
Gmelin a fait Vanalyse de celle de Vigo, dans la val- 
lee de Lassa, et n’y a point trouve cetle terre. Elle 
arrive dont d'une autre cbte, et il est assez natur el de 
croire, que Lest le pyroxene qui la fournit, puisque la 
magnesie est une des parties Constituantes de cette sub- 
stance.“ Denn obgleich von der einen Seite bereits 
längst mit allen Gründen der Wissenschaft nachgewie
sen worden ist, dass nichts unnatürlicher sei, als eine 
solche Abkunft der Magnesia des Dolomits, und von 
der andern Seite, dass es eine Menge Kalke Tirols 
mit Magnesiagehalt gibt (vgl. meine Beiträge zur Geo- 
gnosie von Tirol, S. 238), ganz abgesehen von dem 
Nachweise, dass selbst die geognostischen blos mit 
dem Hammer erforschten Verhältnisse der tiroler Do
lomite die Hypothese des Hrn. v. Buch zur Erklärung 
der vorliegenden Erscheinungen nichts weniger als noth
wendig odei’ gerechtfertigt erscheinen lassen, so wird 
diese auf reiner Täuschung beruhende Hypothese den
noch von gewissen Seiten und ganzen Schulen hart
näckig vertreten, und gibt fortdauernden Anlass, dass 
man sich auf sie, als auf etwas Erwiesenes stützt. 
Solch ein Verfahren, das ist meine feste Überzeugung, 
muss in der Mineralogie und Geognosie in Zukunft 
verlassen werden, und es wird verlassen werden, da 
ich es für unangemessen halte, persönlicher Rücksich
ten wegen die Wahrheit in der Wissenschaft zu ver
leugnen.

Es sollte mir wirklich leid thun, wenn Hr. v. K. 
diese Strenge meines Urtheils auf sich allein beziehen 
wollte; nur sein Buch im Allgemeinen gab mir Anlass, 
über diesen Gegenstand zu sprechen und mich, bei 
dieser Gelegenheit entschieden gegen eine Partei zu 
erklären, deren Streben dahin gerichtet ist? nur solchen 
Dingen Anerkennung und Würdigung zu verschaffen, 
die von ihr ausgehen, und die es für passend erachtet, 
ohne Anhörung gegentheiliger Gründe das von ihr oft 
genug einseitig Behauptete unter allen Umständen starr
sinnig festzuhalten.

Dresden, im Juni 1844. A. Petzholdt.
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Christian Ludewig Liscow. Ein Beitrag zur Literatur
und Culturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. 
Nach Liscow’s Papieren im königl. sächs. Haupt- 
Staats-Archive und andern Mittheilungen herausgege
ben von Karl Gustav Helbig, Oberlehrer an der 
Kreuzschule in Dresden. Dresden und Leipzig, Ar
nold. 1844. Gr. 8. 15 Ngr.

Zu den Männern, welche in der ersten Hälfte des vo
rigen Jahrhunderts mit hellem Geiste und entschiede
nem Charakter der verdampften Zeit entgegentraten, 
und indem sie mit einem gereinigten Organ der Sprache 
sich als rüstige Kämpfer einer lang ersehnten Aufklä
rung vernehmen liessen, ihren Zeitgenossen ein leben
diges Interesse einflössten, dann aber deshalb, weil 
sie meist nur Gegenstände ihrer Gegenwart behandel
ten, bald vergessen wurden, und erst in neuesten Ta
gen von den Historikern der Literatur wieder hervor
gerufen und gewürdigt w'orden sind, gehört auch Chri
stian Ludwig Liscow. Kann derselbe auch nicht zu 
den grossen Geistern seiner Zeit gezählt werden, und 
verliess er bald die Richtung, für welche er auf dem 
Gebiete der Wissenschaft und Kunst berufen schien, 
ja war seine Thätigkeit grösstenteils auf temporäre 
Polemik beschränkt, so darf doch nicht geleugnet wer
den, dass diese specielle Wirksamkeit in den gross
artigen Entwickelungsprocess der Zeit, in welcher 
bald darauf Lessing so mächtig und erschütternd 
wirkte, bedeutungsvoll eingriff. Was ihn so frühzeitig 
zurücktreten und dem Geschäftsleben sich zuwenden 
lies, ist nicht mehr genau zu bezeichnen, wol aber zu 
beklagen, dass ein so kräftiger Geist der Literatur ohne 
grössere Leistung verloren ging.

Seit Müchler durch eine Sammlung der Schriften 
(Berlin, 1806) das fast erloschene Andenken Liscow’s 
erneuerte, haben die Verfasser literarhistorischer Hand
bücher des Mannes bald rühmend, bald strenger beur- 
theilend gedacht, doch insgesammt bemerkt, über das 
Leben desselben seien nur wenige und unsichere Nach
richten vorhanden; was zu der Mittheilung einzelner 
biographischer Notizen im Allgem. Anzeiger der Deut
schen und anderwärts Veranlassung gab. Daher aber 
ist man Hrn. H. grossen Dank schuldig, dass er sich 
der Mühe unterzog? aus den im Dresdner Staatsarchive 
bewahrten Papieren und andern Materialien eine so 
vollständige Biographie zusammenzustellen, als sie eben 
möglich war. Der Verf. nennt sie zugleich einen Bei
trag zur Culturgeschichte des 18. Jahrh., weil er auf 
die allgemeinen Zustände der damaligen Zeit Rücksicht 
nimmt und Excerpte, wie aus einem Collegienhefte 
von Thomasius, mittheilt, welche den damaligen wissen
schaftlichen Betrieb charakterisiren. Es hat der Verf. 
die über Liscow’s Process geführten Acten und die 
bei denselben liegenden Papiere benutzt, woraus sich 

die Widerlegung mancher in den Literaturgeschichten 
fortgeführten Angaben ergab. So erzählen die Litera- 
toren von einer Gefangenschaft Liscow’s zu Eilenburg 
und Anderes, was auf wunderliche Weise erfunden und 
geglaubt worden war. Mittheilungen des noch leben
den Enkels von Liscow wurden durch jene Papiere 
berichtigt. Durch Abdruck der Briefe Hagedorn’s ge
winnen wir neue Beiträge zur Charakteristik des auch 
seiner Zeit angehörenden Dichters; in der Erzählung 
des über Liscow verhängten Processes werden die da
maligen Zustände in Sachsen unter Brühl’s allmächti
ger Regierung klar; das Ganze aber gewährt ein leben
diges Bild von Liscow’s Charakter, ohne etwa zu einer 
Lobrede zu werden.

Dennoch hat der Verf. nach eigenem Bekenntnisse 
nicht Vollständigkeit erreichen können. Er selbst hat 
dem eingesendeten Exemplare seiner Schrift einen 
schriftlichen Nachtrag beigelegt, in welchem er die Er
gänzungen angibt, welche ein von ihm nicht gekannter 
Aufsatz des Kanzleiraths Gramberg in der von G. A. 
von Halem herausgegebenen Monatsschrift „Neue Irene“ 
im April- und Juniheft des Jahres 1806 enthält. Gram
berg benutzte Briefe von Liscow und dem jungem Ha
gedorn an den Dichter Hagedorn. Wir theilen diese 
Nachträge in des Verf. eigenen Worten mit.

„Zuvörderst muss ich berichtigend bemerken, dass 
nach einer Bemerkung in einem jener Briefe Liscow 
nicht den 27., sondern den 26. April geboren worden 
ist. Eben daraus sehe ich, dass Liscow schon 1738 in 
Pretz sich aufhielt. Diese Briefe, an Zahl 15, franzö
sisch geschrieben, zeichnen sich nach den Auszügen, 
welche Gramberg gibt, ebenso durch Entschiedenheit 
der Gesinnung, wie durch Witz und gewandten Stil 
aus. Er eifert hier, wie auch sonst, gegen die Amphi
bien, qui moitie lheologieus, moitie philosophes se pi- 
quent d'aequerir une foi rcisonnee, en rendant leur rai- 
son credule et qui gätent par la egalement la theologie 
et la philosophie. In vielen dieser Briefe aus Mainz 
wird des jüngern Hagedorn s Kunstenthusiasmus persi- 
flirt, während dieser sich in beigefügten Anmerkungen 
über Liscow’s Ketzereien und über seine Passion, Fe
stungen zu zeichnen, lustig macht. Auch über Liscow’s 
Auftreten in Dresden geben die Auszüge aus Hage
dorn’s Briefen an seinen Bruder Friedrich aus Dresden 
manchen Aufschluss. Hagedorn spricht seine Besorg
niss aus, dass sich Liscow durch seine feinen freien 
Ansichten und durch seine Neigung zum Spotte in 
Dresden Beinde machen und sich in seiner Stellung, 
die ihm allerdings Heinecken verschafft hatte, nicht 
lange halten werde. „Die bienseances, sagt er, wollen 
observirt sein und von hundert denkt nicht einer, wie 
er; von 39, die verstummen, wird er nachher verab
scheut. Hierüber hilft kein Raisonniren. Ich rede, 
wie es in der Welt liergeht.“ Ferner klagt er über 
Liscow’s diogenische Lebensweise, über seinen vernach
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lässigten Anzug, schlechte Wohnung und die Nichtach
tung aller sogenannten dehors, auf die der Diplomat 
Hagedorn so viel Werth legte. Bald darauf aber rühmt 
er, wie schnell sich Liscow durch seine Geschicklich
keit die Gunst seines Chefs erworben habe. Auch über 
Liscow’s Theilnahme an einem vom Hofbuchhändler 
Walther herausgegebenen literarischen Journale und 
über sein damaliges Verhältniss zu Gottsched, welchen 
der Dichter Hagedorn zu Liscow’s Ärger immer noch 
geschont wissen wollte, enthalten die Briefauszüge 
manche Bemerkung, durch welche meine Mittheilungen 
hierüber ergänzt werden. Ich behalte mir für eine an
dere Gelegenheit die Mittheilung der interessantem 
Briefauszüge vor und bemerke nur noch , dass die in 
meiner Schrift erwähnte Fabel des Fr. v. Hagedorn 
„die Thiere“ nicht an Liscow’s Bruder, sondern an den 
Satiriker Ch. L. Liscow gerichtet ist.“

In der Voraussetzung, der Verf. oder ein Anderer 
werde das hier Dargebotene benutzend, die Forschung 
fortsetzen und mit einer erneuerten und vollständigen 
und correcten Ausgabe der Schriften Liscow’s eine 
ausführliche Biographie verbinden , möge hier aus Ad- 
versarien zur deutschen Literärgeschichte angedeutet 
werden, was in diesem Beitrage noch vermisst wird. 
Auch das Geringfügige darf der Biograph nicht unbe
nutzt lassen. Liscow stammte aus einer permanenten 
Predigerfamilie. Die Genealogie ist folgende: Christian 
Liscow, geboren 1615 zu Prenzlow, Prediger zu Alten 
Gartz, dessen Sohn Christian Liscow. Prediger zu 
Westenbrügge, dessen Söhne Christian Liscow, schwe
discher Feldprediger und dann Prediger zu Völkersha- 
gen und Johann Friedrich, geboren 1675, Pastor Se- 
cundus zu Wittenburg, Christian Ludwig’s Vater. Der 
jüngere Bruder Liscow’s hiess Joachim Friedrich, nicht 
Johann Friedrich, wie er S. 44 genannt wird. Dies 
ergibt sich ans dem Programm des Rector v. Seelen 
zu Lübeck: De lani Guilielmi, Lubecensis philologi et 
poetae celeberrimi eximiis in litteras Immaniores meri- 
tis. Lubecae 1723 (auch abgedruckt in dessen Miscel- 
laneis T. I, p. 167), wo als Opponent aufgeführt wird: 
Joachim Fridericus Liscow Wittenburgo - Mecklenb. 
Hieraus lässt sich schliessen, auch Christian Ludwig 
habe dasselbe Gymnasium in Lübeck besucht. Dort 
hatte er schon den später von ihm angegriffenen Sie
vers und seinen nachmaligen Gönner v. Heinecken als 
Schulgenossen kennen gelernt; denn beide waren zu 
jener Zeit Schüler des Gymnasiums. — Aus dem Hefte 
über die von Thomasius gehaltenen Vorträge de iure 
decori mit dem Verf. entnehmen, Liscow habe auch 
in Halle studirt, möchte unsicher sein; denn auch keins 
der m den Jahren 1721 — 23 zu Jena angekündigten 
Collegien lässt die Bezeichnung des vorgefundenen 
Heftes „über Geisterlehre“ zu. — Dass Discow wirk
lich als Candidat der Rechte in Lübeck lebte, ergibt 
sich aus Joh. Matth. Willebrandt’s Schrift: „Das bei 

Celebrirung des zweiten Evangel. Jubelfestes lebende 
Lübeck 1730. S. 72. — Dass Liscow in Jena studirt 
hat, beweist die Matrikel der Universität. Dort 
ward den 3. Mai 1721 unter dem Prorector Christian 
Wildvogel inscribirt „Christian Ludwig Liscow, Witte- 
burg.“ — S. 7 entsteht die Frage: wje kam Liscow 
1725 nach Schwerin? wie konnte die 1726 geschriebene 
Schrift erst 1735 erscheinen ? Auch vermissen w ir die 
genauere Angabe des Titels der Schrift gegen Mantzel. 
Die Feindseligkeit gegen Sievers mag, wie oft gesche
hen, sich schon auf dem Gymnasium begründet haben. 
Liscow w ard Lehrer im Hause'des Domdechanten von 
Thienen, dessen Stiefsöhne, v. Brömbsen (nicht dessen 
eigene Söhne) er unterrichtete. Da lies der Dechant 
die Eleven von dem Cantor Sievers, dem Vater des 
Magisters, prüfen, und es ergab sich, dass sie nichts 
gelernt hatten. Liscow erhielt Vorwürfe und der Can
tor zum fernem Unterricht die Söhne des Domdechan
ten. Dies Verfahren erbitterte Liscow gegen Sievers 
und dessen Sohn, welcher als Mag. Heinrich Jacob 
Sievers Cand. Rev. Minist. in der angeführten Schrift 
von Willebrandt bezeichnet wird. (Vgl. Flögel’s Gesch. 
des Burlesken S. 206.) Die erste Entgegnung veran
lasste ein Avertissement, worin Sievers um Beiträge zu 
einem „jetzt lebenden gelehrten Lübeck“ bat und die 
Schrift ankündigte. Liscow schrieb darüber eine Par
odie, welche in „Papiere des Kleeblatts“ S. 236 abge
druckt ist. — Bei der Erzählung der Streitigkeiten 
zwischen Liscow und Sievers wird eine ausführ
lichere Würdigung des Letztem wünschenswert!). 
Mag derselbe „viel geschmackloses Zeug geschmiert 
haben“, so war er doch in seinerzeit namhaft gewor
den. Er war auswärtiges Mitglied der königl. preuss. 
Societät der Wissenschaften in Berlin (s. Gundling’s 
Historie der Gelahrheit S. 5724) und Schlözer gedenkt 
seiner in der „Neuesten Geschichte der Gelehrsamkeit 
in Schweden“ S. 672 mit den Worten : „Er hatte sich 
in der schwedischen Geschichte schöne Einsichten er
worben.“ — Wo gelehrte Fehden erzählt und beur- 
theilt werden, ist eine genaue Erörterung des Lebens 
und Charakters beider Streitenden erforderlich, damit 
der Blick nicht einseitig geleitet werde. Daher ent
wirft der Verf. auch von jenem halleschen Professor 
Philippi, welchen Liscow fortdauernd zur Zielscheibe 
seines satirischen Witzes wählt, eine gewiss in den 
meisten Zügen wahrhafte Schilderung; allein hätte er 
nicht verschmäht, länger bei dieser Persönlichkeit zu 
verweilen oder eine im Speciellen begründete Darstel
lung des Wesens und Treibens dieses vielschreibenden 
und vielredenden Mannes zu geben, so würde dabei 
klar geworden sein, wie Liscow sich geneigt linden 
konnte, gerade gegen diesen an sich doch gehaltlosen 
und von Vielen veiachteten Gelehrten zu kämpfen. 
Philippi aber hatte durch seine prahlet ische Markt
schreierei einen Namen bei der Menge erworben und-
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war so sehr Zögling seiner Zeit, dass der Satiriker in 
dessen Person eine ganze Gattung repräsentirt sehen 
und ihn seiner Züchtigung werth erachten konnte. Phi
lippi’8 zerflossenes, aber eigentümliches Leben war 
näher ins Auge zu fassen. Gundling erzählt (S. 5520) 
nach Erwähnung der von Halle entlassenen Professoren 
Wolf und Spangenberg: „Der bekannte Dr. Joh. Ernest. 
Philippi, als zeitheriger Professor der deutschen Be- 
redtsamkeit, hat sich hergegen selbst aus dem Staube 
gemacht.“ Dann S. 5481, wie derselbe sich auf der neuen 
Universität zu Göttingen eingefunden habe, um daselbst 
sein Glück zu machen. -„Zu dem Ende liess er anfangs 
eine Epistel an den Hrn. Hofrath Gebauer drucken, 
worinnen er de redintegranda auctoritate antiqua re- 
sponsorum prudenlibus latorum discurirt. Hierauf fing 
er wirklich an zu lesen, edirte auch eine wöchentliche 
Schrift: der Freidenker genannt, u. s. f. Allein dieses 
Alles währte nicht lange, so musste man sein Bezeugen 
der Universität nachtheilig halten. Drum soll er bald 
darauf das Consilium abeundi erhalten haben.“ In li
terarischer Hinsicht vermissen wir Aufhellung des Ver
hältnisses zweier Schriften: Joh. Ernesti Philippi Stand- 
oder Antrittsrede, welche er zu Halle in der Gesell
schaft der kleinen Geister gehalten. Nebst Unter
suchung, ob die Satire Bryontes mit Religionsspötterei 
angefüllt (Hamburg, König. 1733. 8. 13 Bogen) und Joh. 
Ernesti Philippi unparteiische Untersuchung der Frage, 
ob die bekannte Satire Briontes der Jüngere oder Lob
rede auf Dr. J. E. Philippi mit Spötterei angefüllt sei 
(Hamburg, Kissner. 1733. 8. 9 Bogen). — S. 19 lesen 
wir eine handschriftliche Mittheilung über eine mystifi- 
cirende Correspondenz mit Philippi, bei welcher doch 
Zweifel entstehen, ob der eingelegte Brief Philippi’s 
auch ganz echt sei. Ob mit der S. 27 angeführten 
Schrift Liscow die Fehde gegen Philippi geschlossen 
habe, ist die Frage. Uns liegt vor: „Regeln und Maxi
men der edeln Reimschmiedekunst, auch kriechender 
Poesie ans Licht gestellt von einem ehrbaren Mit- 
gliede der Hans-Sachsen- und Froschmäusler-Gesell- 
schaft Dr. Johann Ernesti Philippi (Altenburg, 1743). 
Vorrede datirt „Dresden, den 29. Dec. 1742“. Sollte 
Liscow an dieser Schrift nicht auch Antheil genommen 
haben? Schon die Weise, in der darin Briontes und 
die Schrift: „Die Noth Wendigkeit der elenden Scriben- 
ten,“ erwähnt wird, lässt cs vermuthen. Doch existi- 
ren noch andere Spottschriften gegen Philippi, die ein 
gewisser Grützner unter dem Namen Grimaldo, ein An
derer unter dem Namen Thomas Merkawitsch in den 
Jahren 1733 und 1734 haben erscheinen lassen. Nicht 
ohne Interesse wäre es, das gegenseitige Verhältniss zwi
schen Gottsched und Liscow näher erörtert zu finden.

Die Echtheit der von Pott herausgegebenen Schrift 
„Von der Unnöthigkeit der guten Werke zur Seligkeit“ 
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zieht der Verf. mit triftigen Gründen in Zweifel. Die 
Untersuchung darf hier nicht ruhen, und der Verf, 
wird sie nicht ruhen lassen, da er nun einmal sich das 
Verdienst erwarb, die bisher so ganz entstellte Periode 
in Liscow’s Leben, den gegen denselben in Dresden 
erhobenen Process und dessen letzte Schicksale mit 
musterhafter .Genauigkeit aufgehellt zu haben. An ein
zelnen Stellen wird man das Versiegen der Quellen 
beklagen. Die am Schlüsse aufgestellte Charakteristik 
fasst den Mann richtig und von allen den Seiten, die 
denselben seiner Zeit gegenüberstellten, auf, ohne das 
Mangelhafte zu verkennen. Vermisst haben wir ein 
Dreifaches. Einmal hätte die Richtung bezeichnet wer
den sollen, mit welcher man damals die geisselnde Kri
tik zur Sache ästhetisch gültiger Darstellung machte 
und dabei alle Persönlichkeit dem satirischen Spotte 
preisgab. Spottreden machten einen wesentlichen Theil 
der Übungen in den deutschen Gesellschaften aus und 
ein persönlicher Angriff, oft sehr schonungslos und ins 
Niedrige verfallend, ergötzte durch den dabei verwen
deten Witz. Die Kunst der Fechtenden galt jpehr als 
der Gegenstand, um den man focht. Nur in dieser 
Richtung des Zeitgeschmacks konnte Liscow so mit 
Beifall zu schreiben wagen. Ein zweites Moment ent
hält die Frage: wie gelangte Liscow alsbald zu dem Na
men eines ästhetischen Musters und zu dem Ruhm eines 
grossen Satirikers ? Die Lehrbücher der Poetik von 
Schmid, Riedel u. A. nennen Liscow unter den Reprä
sentanten der Gedichtart und belegen die aufgestellten 
Lehrsätze durch Stellen aus dessen Schriften. Endlich 
gewährt eine Übersicht der Urtheile über Liscow, von 
seiner bis auf die neueste Zeit, ein nicht geringes In
teresse, indem sich dabei sowol die Stellung des Schrift
stellers zum Publicum, als auch die fortschreitende Aus
bildung des Geschmacksurtheils ergibt. Den unbedingt 
lobpreisenden Beurtheilungen steht das von Horn in 
„Die Poesie und Beredtsamkeit der Deutschen von Lu- 
ther’s Zeit bis zur Gegenwart“ S. 32 aufgestellte schroff 
gegenüber, ist aber einer unbefangenen Würdigung wol 
werth. Johannes Müller schrieb an Gleim (1781): 
„Man sollte die Namen Sievers, Philippi mit englischen 
vertauschen und Liscow als aus dem englischen über
setzt herausgegeben, Deutschland würde ihn mit Ent
zücken lesen.“ Klotz in seiner deutschen Bibliothek, 
Bd. I, St. 1, S. 172: „den Spötter, der es verdient hat, 
dass er nicht mehr gelesen wird, weil er mit seiner 
Satire nur den Pöbel der Autoren herumjagt, der aber, 
so sehr er auch Swiften mag copirt haben, doch noch 
immer eine eigene deutsche Laune besitzt und durch 
seine musterhafte Ironie, durch seinen körnichten und 
festen Ausdruck wenigstens halb Original ist. Liscow 
war vielleicht grösserer Satiricus als Rabener, wenn
gleich dieser ein besserer Schriftsteller ist.“ So ward 
Liscow s Namen in unserer Nationalliteratur ein fest
stehender und mag da auch erhalten bleiben, wenn er 
auch lange noch nicht als ein gleichnamiger Vorgänger 
Lessing’s gelten dürfte.

F. Hand.
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Hippocratis Uber de victus ratione in morbis acutis. 

Edidit F. Z. Ermerins, Med. Doct. Accedunt eius- 
dem observationes criticae in Soranum Ephesium de arte 
obstetricia morbisque mulierum. Lugduni Batavorum, 
S. et J. Luchtmans. 1841. Gr. 8. 3 Thlr. 2^ Ngr.

Die höchst schätzbare Schrift des Hippokrates von 
der Lebensordnung in hitzigen Kranhkeiten Siat- 

ist in unserer Zeit so wenig bearbeitet wor
den, dass eine neue Ausgabe derselben als eine will
kommene Erscheinung betrachtet werden muss. Nach
dem de Mercy in der 1818 erschienenen Ausgabe ein 
Verzeichniss von Varianten nach pariser Handschriften 
veröffentlicht und auch das Verständniss dieser Schrift 
durch eine gute französische Übersetzung gefördert 
hatte, theilte Littre 1840 im zweiten Bande seiner Ge- 
sammtausgabe der Werke des Hippokrates eine sehr 
fleissige Sammlung des bis dahin bekannten kritischen 
Materials mit, in der er zugleich die Lesarten mehrer 
pariser Handschriften, die de Mercy nicht verglichen 
hatte, bekannt machte. Ungeachtet dieser beiden schätz
baren Ausgaben war aber von einem neuen Bearbeiter 
noch viel zu thun, da bedeutende Verderbnisse und 
schwierige Stellen die bessernde Hand eines einsichts
vollen und besonnenen Kritikers erwarteten, eine Sich
tung des sehr umfänglichen und immer mehr wachsen
den literarischen Apparats an der Zeit war, und insbe
sondere eine kritische Feststellung des Textes versucht 
werden musste. Bevor Rec. darlegt, was die vorlie
gende Ausgabe in den angegebenen Rücksichten gelei
stet hat, will er Rechenschaft geben von Dem, was 
dieselbe enthält.

Nach einer 27 Seiten umfassenden Dedication an 
den Philologen Lobet, in welcher der Herausgeber zu
vörderst diese Ausgabe als eine „nQonagaGxtvT} ad fu- 
turam editionem ceteioium etiam librarum vere Hippo- 
crateorum omnium“ angesehen wissen will und dabei 
bemerkt, dass er auch die Werke des Aretaios her
auszugeben beabsichtige, indem er meint: kos auctores3 
licet longo d se temporis intei vallo distent 3 mira qua- 
dam ingeniorum. cognatione coniunctos esse, na Uf auer 
ad alterius intelligentiamplurimumfaciat“; sodann über 
die bereits erschienenen Gesammtausgaben und einige 
Ausgaben einzelner Schriften des Hippokrates eine 
strenge, aber gerechte Kritik verhängt, die unter jenen 
nur die von van der Linden und Littre besorgten in 

kritischer Hinsicht die verdiente Anerkennung wider
fahren lässt, und unter diesen die Coray’sche Ausgabe 
des Hippokratischen Buchs mgl alqwv vöutmv i6nwv als 
die vorzüglichste rühmt, während sie das den Gesammt
ausgaben von Mercurialis und Foes von manchen Sei
ten gespendete Lob bedeutend einschränkt, die Char- 
tier’sche Ausgabe als eine mit Nachlässigkeit bearbei
tete, die Mack’sche ohne hinreichende Befähigung ih
res Verf. besorgte und die Kühn’sche als eine blosse 
Wiederholung des Textes und der Übersetzung nach 
Foes tadelt; hierauf seine Meinung über die vorliegende 
Schrift des Hippokrates ausspricht, nach welcher der 
erste Theil derselben die Einleitung zu einem echt 
Hippokratischen Werke über die Behandlung hitziger 
Krankheiten ist, dessen übrige Abtheilungen zwar auch 
verfasst worden, aber verloren gegangen sind — 
33quippe lioc“3 sagt er, „longe verosimilius esse3 quam 
numquam eas fuisse conscriptas“ — und von einem 
spätern unechten Theile unterschieden werden muss; 
und endlich sich über seine Leistlingen auf eine Weise 
äussert, welche ganz geeignet ist, die vortheilhaften 
Erwartungen, zu welchen seine durch frühere Arbeiten 
bereits bewährte Vertrautheit mit dem grössten Arzte 
Griechenlands berechtigten, zu bestätigen, indem er 
die kritische Behandlung schwieriger Stellen und die 
Feststellung eines correctern Textes als die Hauptauf
gabe seiner Arbeit bezeichnet, zu deren Lösung er sich 
vorzüglich der Grammatik, von der er sagt: 33unamque 
nobis medicis, qua et Hippocratem et omnem veteris 
artis historiam recte investigemus, ducem esse gramma- 
ticen3 qua lucem praeferente demum fieri posse3 ut eam 
medicinae Graecae imaginem mentibus informemus3 quae 
veram eins formam expresse referat“, von ungedruck- 
ten Subsidien nur der auf der leydener Bibliothek be
findlichen Voss’schen Handschrift, die aber nur wenig 
wichtige Lesarten darbot, und des übrigen bereits ge
druckten literarischen Apparats bedient, aber auch den 
Grundsatz befolgt hat, da wo die vorhandenen litera
rischen Hülfsmittel nicht ausreichten? durch Conjecturen 
nachzuhelfen, folgen: 1) der griechische Text mit einer 
neuen lateinischen Übersetzung? die unter dem Texte 
steht, und zwischen beiden die Lesarten der Voss’schen 
Handschrift, (p. 1—94); 2) die Adnotatio, die aber kei
nen vollständigen kritischen Apparat enthält und eben
sowenig die verschiedenen Lesarten angibt, sondern 
sich nur auf solche Stellen beschränkt, an welchen der 
Herausgeber Änderungen vorzunehmen für nöthig er-
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achtet hatte, die er hier zu begründen und zu recht
fertigen sich bemüht, wobei er jedoch nicht selten Ge
legenheit nimmt, sich über einzelne Stellen aus andern 
—- echten sowol als unechten — Schriften des Hippo- 
krates und aus andern griechischen ärztlichen und selbst 
nichtärztlichen Schriftstellern kritisch zu verbreiten, 
vorzüglich aber die Wiederherstellung des Jonismus 
als eine sehr wichtige Aufgabe betrachtet und deshalb 
Alles, was die Handschriften in dieser Rücksicht boten, 
in den Text aufgenommen hat, sowie hier und da sach
liche, die Geschichte der Medicin — insbesondere die 
Diätetik und Pharmakologie — betreffende Erläuterun
gen einflicht (p. 95—292); 3) die auf dem Titel des 
Buchs genannten Observationes criticae zu der Dietz’- 
schen Ausgabe der Schrift des Soranos: ywuixtlwv

nebst vollständiger Angabe der von Soranos an
geführten Schriftsteller, um Zweifelhaftes über die Per
son und das Zeitalter des Soranos festzustellen und 
insbesondere die bereits von Andern ausgesprochene 
Vermuthung zu bestätigen, dass die nach Suidas und 
Fabricius unterschiedenen zwei oder drei Personen die
ses Namens nur eine und dieselbe seien (p. 293—375), 
und zuletzt Addenda et Corrigenda, ein Index auctorum 
in quibus carrectio tentatur, und ein Index rerum et 
verborum (p. 376 bis Ende).

Um nun die Leistungen der gegenwärtigen Aus
gabe, insofern diese sich auf die kritische Feststellung 
des Textes beziehen, beurtheilen zu können, will Rec. 
mehre Paragraphen desselben der Reihe nach durch
gehen und dabei zunächst über diejenigen Änderungen 
berichten, welche als wirkliche Verbesserungen ange
sehen werden müssen und sodann zu jenen übergehen, 
bei welchen Rec. dem Herausgeber seine volle Zustim
mung versagen zu müssen glaubt. Als Verbesserungen, 
die der Text erhalten hat, sind alle durch gute Hand
schriften begründeten und auf gehörig gerechtfertigten 
Conjecturen beruhenden Änderungen zu betrachten. 
Ihrer sind aber so viele — da fast jeder Paragraph 
von dem kritischen Fleisse des Herausgebers Zeugniss 
gibt — dass es die Grenzen des der gegenwärtigen 
Beurtheilung verstatteten Raumes weit überschreiten 
würde, wollte Rec. sie einzeln anführen. Es genüge 
daher die Bemerkung im Allgemeinen, dass die hier 
geübte Kritik im Ganzen eine ruhige, besonnene, die 
Autorität der Handschriften anerkennende, aber nicht 
■blindlings ihr folgende sei, und dass daher diese Lei
stungen sich des Beifalls der Freunde des Hippokrates 
sicher erfreuen werden. Nur Zweierlei, was als Er- 
gebniss der Conjecturalkritik des Herausgebers seiner 
Arbeit zu besonderem Vorzüge gereicht, erlaubt sich 
Rec. auch besonders anzuführen: erstens, dass durch 
die von den frühem Ausgaben nicht selten abweichende, 
aber mit grosser Umsicht gehandhabte Interpunction 
dem Verständnisse der Schrift, hier und da wesentliche 
Dienste geleistet worden sind, wie §.3: noli) &?&&&- 

tiqu tnalvov gv, wo die Vulgata falsch interpungirt noXv, 
uv xrX. §. 11: unu^ öotIov Tgv ngcoTgv * fx n^oauytoygg 
öf, gv fvöf/i]Taij wo die Vulg, interpungirt: un. Sot. Tgv 
npwr., Ix Tiqoouywygg Je. gv ög IvS. §.18: uvtIwv ’ TOtat 
Je TovTtwv, aV.u noTu povvov, während die
Vulg. nach uvtIwv einen Punkt und nach govvov eben
falls einen Punkt setzt. §. 37: övvupiag Id lag tyovra, 
gaoov uv Ttg, wogegen die Vulg. mit gaoov av einen 
ganz neuen Satz beginnt und so die Worte von bxooa 
—ixovra ohne Zusammenhang stehen lässt. Hier ist 
wie an manchen andern Stellen, durch richtige Inter- 
punction offenbar der rechte Sinn hergestellt worden. 
Und zweitens, dass durch die in den §§. 47 und 48 
— obwol gegen die Autorität der Handschriften — vor
genommene Umstellung und Versetzung ganzer Perio
den, ohne hauptsächliche Änderung in den Worten und 
im Ausdrucke, die Aufklärung des Sinnes dieser Para
graphen ungemein befördert worden ist.

Zu den Änderungen dagegen, bei welchen Rec. 
dem Herausgeber nicht oder nur theilweise beipflichten 
kann, gehören folgende: §. 3: avTaQxta ioti mit der 
Vulg., wogegen Littre: uvtuqxzu iotiv, was dem Accente 
nach dem Rec. als das Richtigste erscheint, gg tmvto 
Je vovv. statt xal pg TtuvTov voorjg. der Vulg. Woher 
kommt hier das Je? Übrigens ist xal mit pg Je 
ziemlich gleichbedeutend und die letztere Lesart dem 
Sinne nicht angemessener. §. 4: Für g, was bei der 
zweiten Verbindung der Adverbien xuk&Q und 
vorkommt, xui ohne alle Nothwendigkeit und Rechtfer
tigung. §. 7: noltovTa mit Littre st. tioiovvtui der Vulg., 
gywvTai mit Littre st. gyovvrut d. Vulg., öig&tovzp; st. 
Sig^evoiTtq d. Vulg. und öerj&fvvrtg bei Littre. Der 
Herausgeber bleibt sich hier nicht gleich: gewöhnlich 
zieht er die uncontrahirte Form vor, wie noilovTui, ötg- 
&tovTt; u. dgl., bei gyevvrui aber, wo ebenfalls mehre 
gute Handschriften gytovTai geben, nimmt er die in tv 
contrahirte Form auf, die aber auch bei den andern 
beiden Wörtern sich in Handschriften findet. §. 12: 
gv Je vyQuivgTai to otopu xu^ tu uno tov nvtvpovog 
bxota öh, Imötäovai x$g g st. ug d. Vulg. und bei 
Littre g mit dem Optat. sehr selten. Matthiä (§. 525) 
führt nur zwei Stellen an, wo es und auch da nicht 
absolut in dieser Verbindung vorkommt. §. 14: ovkgoi 
st. bkgai d. Vulg. und b. Littre. Obgleich ovkflGi ioni
sche Form ist und durch eine Handschrift bestätigt 
wird, so scheint es doch sicherer und gerathener, nach 
dem, was Littre und der Herausgeber selbst über die 
Lesarten dieser Handschrift sagen, hier beizube
halten, da es auch bereits §.11 ganz in derselben Form 
vorkommt. — nnaavgoi ygtoptvotai mit Weglassung des 
avTtxa, was die Vulg. und Littre nach den besten Hand
schriften einschieben. Es scheint, da uvzlxa dem Sinne 
nicht zuwider ist, auch wenn es §.11 sich nicht bei 
den Worten: okgat nTioavgai ^qvtul befindet, doch sehr 
gewagt, den besten Handschriften entgegen, ein Wort 
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wegzulassen, weil es zwei Zeilen darauf noch einmal 
steht. §. 17: nzvakov st. nzvtkov der Vulg. und bei 
Littre. Als Grund der Aufnahme dieser Form mit a 
gibt der Herausgeber an, dass dieselbe auch in den 
Hqoqq. und Kwax. noMyv. gefunden werde; aber diese 
Werke sind viel älter und gar nicht von Hippokrates, 
dem Verfasser der vorliegenden Schrift, geschrieben 
und daher ohne allen Einfluss auf die Schreibart in 
den echt Hippokratischen Büchern. §. 20: SV ZT^Ol St. 
lv gäkkov der Vulg. und bei Littre. Die Weglas
sung des gäkkov ist nirgend gerechtfertigt. Warum soll 
es auch nicht stehen bleiben? §. 28: sl' zig tgu.ntvrtg 
gszaßäkkoi sg äkko xqsggov. Warum glya zwischen s^a- 
nlvrjg und gtzaßäkkoi weggelassen worden, sieht Rec. 
nicht ein. Denn das Plötzliche und das Bedeutende 
einer Veränderung sind ja verschieden, nicht tautolo
gisch. Die Weglassung des xqsggov (oder xgsizzov der 
Vulg.) durch Littre nach einer sehr guten Handschrift 
(2253 der pariser Bibliothek), die der Herausgeber ta
delt, billigt Rec. vollkommen, weil er überzeugt ist, 
dass sich wol qavkozqg und gszaßokTj T^g SialzTjg, nicht 
aber qavk-r] Ötaira untl äkko xqsggov entgegengesetzt sind. 
— sipsiv ist eigentlich keine Form: ion. sipssiv, att. siptiv 
bei Littre nach einer guten Handschrift. §. 19. Wenn 
dem Herausgeber die Aufnahme des durch mehre Hand
schriften gebotenen äxgazlg durch den Hippokratischen 
Sprachgebrauch gefordert zu werden scheint, so dürfte 
doch wenigstens äxquztg in äxgazov umzuwandeln sein, 
da, so viel dem Rec. bekannt, äxQazrtg die Bedeutung 
von „ungemischt, rein“, die ihm der Herausgeber in 
der Übersetzung durch „sincerwn.“ und in der Adno- 
tatio beilegt, sonst nirgend hat. §. 33: tov gsv ovv. 
Dem gsv würde Rec. das ovv von Littre oder das yolv 
der Vulg. vorziehen; es könnte seinen Gegensatz blos 
in TO dt östnvov finden. §. 37: g bxoiov u^zog — goto- 
q>aystiv tl&iGgsvai hat der Herausgeber mit Littre zwar 
aus Handschriften aufgenommen, aber eben so wenig, 
wie dieser, die Aufnahme dieses Satzes durch Gründe 
gerechtfertigt. — xaQ-a^ol ys xal tyyxogiGZol — ksvxogys 
nai gtkag, und ykvxvv ys xal oivwdsa. Die Änderung des 
« der Vulg. und bei Littre in ys, die der Herausgeber, 
ohne sich auf Handschriften zu stützen, vorgenommen 
hat, erscheint Rec. als eine ganz willkürliche und um 
so weniger passende, als der dafür angegebene Grund 
gerade gegen dieselbe spricht. Der Herausgeber sagt 
nämlich (Adnot. p. 171): „Nam res sibi oppositas nimis 
arcte coniungit rc xai.^ Aber da xal doch dem 
lateinischen ct~d entspricht, so kann es nur zur Ver
bindung zweier Sätze dienen, die man nicht verbunden 
erwartet, also recht gut zur Verbindung von Gegen
sätzen (z. B. sowol weiss als schwarz). Vergl. Mat
thiä (§. 626), wo es heisst: „T£ steht zuweilen, wo 
ein einfaches xal genügen würde. Selbst dann steht es, 
wenn gesagt wird, dass die verbundenen Wörter ver
schieden sind. Denn nm einen Unterschied wahrzu

nehmen, muss beides erst zusammen genommen und 
neben einander gestellt werden.“ §. 41: sv qoi ys der 
Vulg. und gleich darauf er fpi Ss nach van der Linden, 
wo die Vulg. sv fiat zs liest. Littre hat hier, gestützt 
auf mehre gute Handschriften nach des Rec. Dafürhal
ten viel zweckmässiger das ys in Tt verwandelt, sodass 
nun die beiden mit sv yGi anfangenden Sätze durch t«- 
ts (sowol als auch) unter sich sehr passend verbunden 
werden, als Unterabtheilungen des an die Spitze des 
Paragraphen gestellten allgemeinen Satzes. §. 44: 
goz^g st. iSiwT^g der Vulg. und bei Littre. Da sich 
weiter unten in diesem Paragraph das iSiwzrjg wieder
holt, wo die vom Herausgeber benutzte Handschrift 
mit Sqgoztg. variirt, und drigo-c^g doch gewöhnlich nicht 
die Bedeutung von löiwvrig (Laie) hat, so hätte derselbe 
wol auch in der erstem Stelle das ISiwxrig, trotz der 
Autorität jener Handschrift, beibehalten sollen. §. 46: 
AvaQ xal st. utuq xal zä der Vulg. und bei Littre. Der 
für die Weglassung des zä in der Adnot. angeführte 
Grund scheint dem Rec. ein ganz unzureichender zu 
sein. Denn dieses t« hat hier jedenfalls die Kraft ei
nes Demonstrativs (haec) d. h., „die hier folgenden“, 
indem t« nagadslygazd insofern schon bestimmte vom 
Standpunkte des Schriftstellers aus sind, als er sie 
bereits vorräthig in seinem Geiste hat. §. 49: svy^aza 
st. svyjgiGzov der Vulg. und bei Littre ganz ohne Auto
rität der Handschriften oder sonstige Rechtfertigung. 
§. 50: ovv dtipcüdqs. Der Herausgeber hätte, da er sonst 
der Handschrift (2253) so gewissenhaft folgt, auch das 
xal derselben zwischen ovv und Öiipw^g um so mehr 
aufnehmen sollen, als er es in der Übersetzung „quippe 
eiusmodi naturis sitim quoque infert“ ausgedrückt zu 
haben scheint.

Bei den trivialen grammatischen Bemerkungen §. 
5 über oazig mit dem Optativ, über zovzsoigi und über 
sysod-al zivog, § 6 über ys u. dgl. scheint der Heraus
geber den Leserkreis, für welchen diese Schrift des 
Hippokrates bestimmt ist, vergessen zu haben.

Rec. bricht hier ab, weil es nicht thunlich ist, mit 
gleicher Ausführlichkeit das Ganze zu behandeln, und 
betrachtet nur noch kürzlich die Leistungen in der vom 
Herausgeber gelieferten Übersetzung, in Ansehung wel
cher er zunächst lobend anerkennen muss, dass der
selbe unstreitig in einer sehr grossen Anzahl von Stel
len, in welchen seine Vorgänger entweder den Sinn 
falsch ausgedrückt, oder gegen die Gesetze der latei
nischen Sprache gefehlt, oder sich unnützer oder un- 
nöthiger Paraphrasen und eines Wortschwalls bedient 
hatten, eine berichtigte und daher um Vieles brauch
barere Übersetzung gegeben hat. Allein, ungeachtet 
dieser Vorzüge, lässt die gegenwärtige Übersetzung 
Einiges _  wenn auch nur Weniges — wahrnehmen, 
was ein Bedenken zulässt und Rec. im. SfllSCnden be- 
merklich machen>will • pro-
pterea modo. — propterea^ quia, besser: quod. UI. sed 
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neque de victus ratione, nicht getreu: otde heisst im 
Zusammenhänge der Rede nicht neque, sondern ne 
quidem, also: sed ne de victus ratione quidem. — ne
que idem huic — sit inditum, zu kurz und das Grie
chische tmvto 8t vovaqga Soxttiv tlvai, qv gij tcüvto 
ovvoga fxu nicht vollkommen wiedergebend, vielleicht: 
neque idem morbus (morbi genus) esse videatur, si non 
idem nomen acceperit. VII. magnam quippe noxam 
edere putantes, nicht deutlich, weil das Subject des 
Infinitiv-Satzes fehlt. X. quin imo, zu stark als Über
setzung des Griechischen xal-yi, da es kein Gegensatz, 
sondern nur eine Folge des Vorhergehenden ist, und 
noch dazu unlateinisch. XI. in his ne vel ullum diem 
vasorum inanitionem fieri patiatur medicus, nicht wört
lich, da medicus gar nicht im griechischen Texte steht, 
und undeutlich, da der im Griechischen stehende Plu
ral auch im Lateinischen bis auf diesen Satz beibehal
ten wird, besser für patiatur medicus: patiantur. XII. 
Die Worte: in singulis morborum formis scheinen fast 
eine Übersetzung der van der Linden’schen Lesart: iv 
txdoToiai tmv na&wv st. twv Tqonwv zu sein; in singulis for
mis war hinreichend. — et quae e pulmone eiiciantur 
sint probanda st. fuerint qualia esse ea oportet, oder 
etwas Ähnliches. Die freie Übersetzung durch pro
banda will Rec. nicht gefallen. XV. laevitas = okia- 
d-^gov, besser: lubricum. Vgl. in diesem Paragraph die 
Stelle: lubrica est admodum etc. — quibus virtutibus 
cunctis omnino opus est = wr ndviatv Stt, einfacher: 
quibus omnibus opus est. XVI. varias noxas inde po- 
tietur — medicus? = ßißkdgjnai, wol richtiger: variae 
inde noxae orientur. Übrigens hat der Übersetzer den 
Sinn nicht ganz richtig aufgefasst. Denn nicht der 
Arzt: ,,qui non tantum adiuverit“ etc. varias inde no
xas patietur, sondern die Kranken. — evacuata antea, 
was denn? es fehlt unbedingt eä oder illä auf alvus 
zurückgehend. — praesentem quidem, quidem ganz über
flüssig. induxerit, obgleich vorhergeht augebit und 
folgt fiet, nach der Analogie also: inducet. XIX. Der 
Satz: T£ ivv o8vvy} qV uvtv odvvr^ ist gar nicht
übersetzt. ubi vires vigent et aetate valet aeger, 
besser mit Cornar: si validus fuerit (sit) et aetate vi- 
guerit (vigeat). XX. atque (ila) iudicare (iudicari) 
oportet. — in üsi eum febre coniuncti sunt et ma- 
ximum periculnm inferunt == nv^{Td>8tai xat tm-
xivSwoTaT'rjat, kürzer vielleicht: in quibus (vehementior) 
febris et maximum periculum inest. XXI. et simul id 
faciendum est: id faciendum est erscheint ganz über
flüssig (xai uga wg gi). XXIL non licet aiu in his 
perseverare = ov nokvv /govov 0tggalvtiv, zu frei 
übersetzt, vielleicht: diu calefacere non convenit. XXIV. 
quum medicamentuni sumserit, sc. aegrotus, zwar wört
lich, aber unverständlich; Rec. würde quis hinzufügen. 
XXVI. Der Herausgeber und früher Foes haben sich 

in Übersetzung des ovta) abgemüht, was sich aber im 
Lateinischen bei wörtlicher Übersetzung des Übrigen 
gar nicht ausdrücken lässt. Am besten scheint es 
Rec. so übersetzt: Omnes enim, postquam sub morborum 
initia homines praemacerarint inedia per duos, aut tres 
aut plures etiam dies, exhibere etc., in diesem postquam 
liegt schon das ovru). XXXII. Das ore ist nicht aus- 
gedrückt, sondern das tots der Vulg. durch tune; wört
licher: si, ubi non pransus doluit et infirmusfuit, sumta 
coenä gravitatis sensum expertus est. XXXIII. feret 
=> uv Ivtyxoi, richtiger wol: ferat. — sensim sensimque 
ist nicht lateinisch, das einmalige sensim hinreichend: 
XXXV. oTovts durch discrimine caret, besser: conve
nit. — naqd xatQov durch praeter modum, vielleicht 
richtiger durch: intempestive (nicht sowol intempestivas 
sc. inanitiones). — Auch das periculo vacat i§t eine 
sehr ungenaue Umschreibung des olom, weshalb Rec. 
es auch hier durch convenit übersetzen würde. XXX VI. 
Die Stellung des ersten Satzes macht ihn etwas un
deutlich, vielleicht: Sed multa alia quoque cum his con- 
iuncta ex iis, quae ad ventrem spectant, aliquis afferat. 
XXXVII. Die Wiederholung des minusque etiam im 
ersten Satze scheint zu zeigen, dass der Herausgeber 
den Zusammenhang der Sätze nicht ganz richtig aufge
fasst habe. Rec. glaubt, dass der Satz xal bxöaa. _  
uHuq tyorra aufzulösen ist durch: Was das anbelangt, 
was ungewöhnlich starker Fleischgenuss erzeugt u. s. w. 
— so wird man sich wol weniger wundern, wenn dies 
u. s. w. (Et quod ad ea, quaecunque multus [quidem\ 
etc., minus quidem quis mirabitur, si haec magis quam 
alia etc.); doch braucht dieses quod ad ea nicht in die 
Übersetzung aufgenommen zu werden, nur muss das 
minusque etiam wegfallen; wonach denn die richtige 
Auflösung auch keine Schwierigkeit haben wird. XXXIX. 
experientia, Rec. würde: res vorziehen, da es sowol 
ganz die Bedeutung des griechischen hat, als
auch eine Zeile darüber vom Herausgeber selbst durch 
res übersetzt worden ist. . XLIV. Für indecorum _  
da hier nicht von einem sittlichen Fehler die Rede ist 
— besser: non aptum. XL VIII. (lectus) durus prae
ter consuetudinem, et noctem sub dio fransigere corpus 
indurat scheint Rec. sehr inconcinn übersetzt aus dem 
Griechischen: uagu to {flog xai vnal&QioQ tvvq
naga , vielleicht besser: (lectus) praeter
consuetudinem durus et sub dio positus etc. L. Quam- 
quam, qui a duld vino procreatur flatus, is non fadle 
descendit. Dieses is, d. h. diese Setzung des Prono
men , is, ea, id, wenn ein darauf bezügliches Relativ 
in demselben Casus (ein is) vorhergeht, zum Substan
tiv zu wiederholen, ist, wenn nicht sogar ganz unlatei
nisch, wenigstens ganz überflüssig.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. j?, Hand in Jena. Druck und Verlag von F, A. Brockhaus in Leipzig,
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(Schluss aus Nr. 101.)

Rec. kann bei dieser Gelegenheit nicht ungerügt lassen, 
dass der Herausgeber durchgehend den Ablativ der 
Comparative unrichtig auf i (wie in der Dedication: 
p. XVII maiori, p. XIX praestantiori, p. XXIX priori, 
in der Übersetzung: V. meliori, XIX. maiori, XXXIII. 
liumidiori, minori, XXXVII. superiori, inferiori; in der 
Adnotatio §. 32 parciori) statt auf e gebildet, und in 
der Adnotatio: tune temporis st. tum oder illo tempore 
geschrieben hat.

Wenn Rec. im Bisherigen neben der verdienten 
Anerkennung der unbestrittenen Vorzüge, durch welche 
die vorliegende Ausgabe vor den frühem ausgezeichnet 
ist, auch die mehr oder minder erheblichen Mängel 
derselben darzulegen für Pflicht hielt, und dies auch 
gehörig begründet zu haben glaubt, so möge der Her
ausgeber in dieser Darlegung einen Beweis der Hoch
achtung für seine Leistungen erkennen und sie mit 
derjenigen Nachsicht und Humanität aufnehmen, welche 
er in seiner Arbeit stets gegen die abweichenden An
sichten Anderer beweist.

In Betreff der Adnotatio bemerkt Rec. schliesslich 
noch, dass dieselbe nicht blos die bereits im Vorher
gehenden angedeuteten schätzbaren Ergebnisse gründ
licher und besonnener Studien für den kritischen Theil 
der vorliegenden Arbeit, sondern auch in Bezug auf 
die nöthige Sacherklärung Fremdes und Eigenes, viel 
Wichtiges, wenn auch nicht wesentlich Neues, aber 
mit gewissenhafter Angabe des von Andern Entlehnten 
enthält. Die Anmerkungen sind nicht selten nur zu 
ausführlich und werden überdies durch eine Menge von 
Citaten unterstützt, bei denen man zwar den Umfang 
der Lectüre des Heiausgebers anerkennen, oft aber 
auch eine strengere Auswahl, die Unwichtiges und Über
flüssiges ausscheidet, vermissen wird.

Die Emendationen des Herausgebers zur Dietz’schen 
Ausgabe des Soranos am Schlüsse der. gegenwärtigen 
Beurtheilung nach zu berücksichtigen wird Rec. leider 
durch den Umstand, dass ihm jene Ausgabe nicht zur 
Hand ist, verhindert.

Dass Druck und Papier gut sei, lässt sich aus ei
ner holländischen Officin nicht anders erwarten; aber 

auch für die Correctheit ist gut gesorgt, und die weni
gen Druckfehler bestehen meistens in unrichtigen Ac
centen.

Meissen. Thierfelder.

Politik.
Delle Speranze d’Italia. Porro unum est necessarium 

(Luc. 10, 42). Edizione seconda. Capolago, Cantone 
Ticino. 1844. 8.

Diese Schrift kann man als ein erfreuliches Zeichen 
begrüssen, dass der Sinn für gemeinsame öffentliche 
Wohlfahrt unter den Italienern nicht erloschen sei und 
dass es noch Männer unter ihnen gebe, die diesem Ge
genstände ihr Nachdenken widmen und auch den Muth 
haben, das Ergebniss davon bekannt zu machen. Einer 
solchen Schrift gebührt um so mehr Beachtung, wenn 
sie, wie hier, von einem als Mensch, Staatsbürger und 
Schriftsteller in Achtung und im Ansehen stehenden 
Manne herrührt. Graf Cäsar Balbo zu Turin, an die 
Spitze vieler Wohlthätigkeitsanstalten im Königreiche 
Sardinien gestellt, bekennt sich als den Verfasser. 
Dass edle Vaterlandliebe ihn beseele, spricht sich im 
Inhalt, in Ton und Haltung der Schrift unverkennbar 
aus. Er wünscht Italien blühend, mächtig und einig zu 
sehen; er wünscht, dass seine Gewerbsamkeit, sein 
Wehrstand und seine wissenschaftliche Bildung einen 
Grad von Vollendung erreichen , der hinter dem von 
keinem andern Lande zurückstehe; er wünscht, dass 
in Italien der aufstrebende Geist von beengenden 
Schranken entfesselt und die Zweckmässigkeit der 
Staatsverwaltung durch die Beiziehung des Raths un
abhängiger Männer verbürgt werde; zum Behuf alles 
dessen verlangt er aber vor Allem Italiens Unabhängig
keit. Diese steht unter allen seinen Wünschen oben 
an. Hierin gingen ihm andere Schriftsteller z. ß. Ma- 
rochetti (Independance de l’ltalte [Pans, 1830]) und 
Gioberti (Del primato morale e cwile degl Italiani 
[Bruselle, 1843]) voran. Der letztere, der den philoso
phischen und politischen Studien in der Hauptstadt 
Belgiens obliegt, weiss jedoch für den Zweck der Un
abhängigkeit kein besseres Mittel in Vorschlag zu brin
gen , als eine Confbdet ation unter dem Vorsitze des 
Papstes. Graf Balbo legt zwar für Gioberti’s Grund
sätze und viele seiner Ansichten eine grosse Verehrung 
an den Tag und hat ihm sein eigenes Werk gewidmet; 
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auch gibt er sich gleich ihm unverholen als einen eifri
gen Guelfen kund und erklärt jede Schmälerung des 
päpstlichen Staats für unzulässig und unpassend. Den
noch gesteht er offen, dass er jenen Vorschlag seines 
Freundes für unzweckmässig und unausführbar halte. 
Das Endergebniss seiner eigenen ausführlichen und 
vielseitigen Betrachtungen und Erörterungen läuft aber 
darauf hinaus, dass die Unabhängigkeit Italiens nur 
dann zu erwarten sei, wenn das mächtige Haus Öster
reich sein Besitzthum des lombardisch-venezianischen 
Königreichs gegen anderweite Schadloshaltung aufge
ben würde, wobei er Gründe auf Gründe häuft, um 
darzuthun, dass eine solche Regierung, die er eine 
fremde nennt, äusser Stand sei und kein Interesse habe, 
das Wahre und Gute, das Italiens Völkern zusagt, zu 
fördern, und dass sie nothwendig auch die andern Re
gierungen daran verhindern müsse. Unter allen Zeitent
wickelungen aber, die die von ihm so sehr gewünschte 
Vernichtung Österreichs auf seine italienischen Gebiete 
herbeiführen könnten, sucht er als die wahrscheinlich
ste den Zeitpunkt darzustellen, wo die grossen Mächte 
zu einer Theilung des unrettbar zusammenstürzenden 
oder sich auflösenden ottomanischen Reiches Überein
kommen würden. Er hegt keinen Zweifel, Österreich 
würde in diesem Fall mit beiden Händen nach den 
Donauländern dieses Reiches greifen und hinwieder 
sein schönes Besitzthum in Oberitalien fahren zu lassen 
geneigt sein. Ref. will sich die leichte Mühe ersparen, 
seinen Glauben und seine Hoffnung in dieser Beziehung 
zu erschüttern. Hingegen sei es ihm, als einem unbe
fangenen Deutschen, der sich zwar die weltliche Di
plomatik nie zum Beruf gemacht, doch mit dem Studium 
der Völkergeschichte stets befreundet hat, erlaubt, der 
Theorie des Grafen Balbo die Frage entgegenzulialten: 
ob es denn so ganz ausgemacht sei, dass Österreichs 
Besitz eines grossen Theils von Oberitalien mit der 
Unabhängigkeit der italienischen Staaten unvereinbar- 
lich sei? oder ob er nicht vielmehr, von dem europäi
schen Standpunkt aus betrachtet, derselben als weit mehr 
förderlich, denn hinderlich anzusehen wäre? — Wohl 
ist es bekannt, dass während des ganzen Mittelalters 
ein grosser Theil der Italiener den Einfluss einer aus
wärtigen Macht, besonders einer deutschen, stets 'mit 
Mistrauen betrachtet haben. Aber ebenso gewiss ist 
es, dass damals die Italiener, so oft sie sich selbst 
überlassen waren, einem Zustand wilder Anarchie ver
fielen, dass sie selbst in ihren Verlegenheiten <_nd Zwi
sten zü der deutschen Kaisermacht ihre Zuflucht nah
men, und dass die Kaiser sehr oft als Beschützer der 
Unterdrückten, Hersteller der Ordnung und Friedens
stifter sich um Italien hochverdient gemacht haben. 
Was wäre aus diesem herrlichen Land ohne die Ot- 
tone geworden? Und selbst die vielen Italienern so 
verhassten Hohenstaufen wie weit mehr waren sie für 
die Unabhängigkeit der ganzen Halbinsel bedacht, als 

die vielen kleinen Fürsten und Freistaaten, die mehr 
den Privatvortheil einzelner Familien und Kasten, als 
das Wohl des Ganzen im Auge hatten ! Selbst das 
diesem Haus nicht durch Eroberung, sondern durch 
Erbrecht zugefallene Königreich beider Sicilien gedieh 
unter dem einsichts- und kraftvollen Friedrich II. in 
materieller und geistiger Beziehung zu einem Flor, zu 
dem es seither nie wieder gelangte. Der Untergang 
der Hohenstaufen hingegen war für Sicilien der Todes
stoss und brachte über ganz Italien grenzenloses Elend, 
und man wird nicht darthun können , dass die Unab
hängigkeit von ganz Italien gewonnen habe, seitdem 
das gesetzliche Übergewicht der Kaisermacht dort auf
gehört hat. — Ob seine Wohlfahrt in jeder Hinsicht 
grössern Vorschub erhalten hätte, wenn das Ganze 
nachher unter Einem Scepter wäre vereinigt worden, 
als es bei seiner Zerstückelung in mehre selbständige 
Staaten der Fall war, ist eine schwer zu lösende 
Frage. So viel aber ist klar: wenn in frühem Zeiten 
einer solchen Vereinigung unübersteigliche Hindernisse 
sich entgegenstellten, so gehört sie vollends in unsern 
Tagen (seit Napoleon’s Sturz) in den Bereich der ei- 
teln Träume. Auch Graf Balbo hält sie dafür. Bei 
der jetzigen Zertheilung Italiens ist es aber augenfällig, 
dass dessen Unabhängigkeit eines mächtigen Beschützers 
bedürfe. So lange es mehre grosse mächtige Staaten 
neben vielen kleinern gibt, werden diese nie des 
Schutzes entbehren können, welchen ihnen nur einer 
von jenen gewähren kann. Welcher von den einzelnen 
Staaten in Italien, äusser Österreich, wäre jetzt stark 
genug, um dem Andrang einer Macht, wie die franzö
sische , lange zu widerstehen ? Selbst eine redliche 
Verbindung unter ihnen würde dem schwerlich gewach
sen sein, wenn ihr Österreichs Unterstützung entginge. 
Nach dem Verf. wäre freilich h rankreich in Zukunft 
nothwendig der beständige Bundesgenosse von Italiens 
Unabhängigkeit. Gegen jeden Andern allerdings! Aber 
wie Frankreich zu allen Zeiten diese Unabhängigkeit 
verstanden habe, lehrt die Geschichte von Pipin bis 
jetzt, und wer hätte mehr Grund, dessen stets einge
denk zu sein, als das Nachbarland unter sardinischem 
Scepter ? — Ist ferner nicht auch der Fall zu beden
ken , wo künftig die Existenz von einem der italieni
schen Staaten, sei es durch Zwist unter ihnen, sei es 
durch Volksaufstände ins Gedränge kommen würde? 
Und bei wem könnte in diesem Falle ein solcher unbe
denklicher wirksame Hülfe suchen und erwarten, als 
bei der österreichischen Macht? Als Frankreich durch 
seine Revolution zum Vulcan geworden war, dessen 
Lavaströme auf alle benachbarten Länder verheerend 
hereinzustürzen drohten, wer hätte ihren Einbruch in 
Italien Jahrelang aufzuhalten vermocht, wenn nicht 
Österreich mit dem beträchtlichsten Theile seiner Haus
macht Widerstand gethan hätte? Würden aber jemals 
nach dem sehnlichen Wunsche des Grafen Balbo Ve
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nedig und die Lombardei, anstatt mit Österreich ver
bunden zu sein, selbständige Fürstenthümer, wem würde 
dies bedeutenden Vortheil bringen, als Frankreich, 
wen hingegen mehr blossstellen, als gerade Italiens Un
abhängigkeit? Graf Balbo scheint ganz äusser Acht zu 
setzen, dass Österreich nicht Herr von Italien sei, wie 
Napoleon es war, und nicht einen Gedanken gezeigt 
habe, es zu werden. Wenn er es (p. 203) zu einem 
Hauptberuf Italiens macht, den heiligen Stuhl von Rom 
zu schirmen, würde es wol diesen Schutz erfolgreicher 
leisten können, wenn Österreich kein Glied seines 
Staatenbundes wäre, als ihn jetzt eben dieses Öster
reich selber leistet, welchem allein Rom bekanntlich 
seine politische Erhaltung verdankt ? Graf Balbo er
klärt sich ferner an vielen Stellen seines Buchs für 
die Nothwendigkeit, den Fortschritt in allem Guten mit 
der Bewahrung alles Guten zu verbinden. Dem wird 
kein Vernünftiger und kein Wohlwollender die Zustim
mung versagen. Was aber einen solchen Fortschritt 
mittels Verbesserung der Gesetze und der gesellschaft
lichen Einrichtungen betrifft, so fehlt es an Thatsachen, 
welche darthun könnten, dass Österreichs Besitzthum 
in Oberitalien ein wesentliches Hinderniss dieses Fort
schritts für die andern italienischen Staaten feststelle. 
Jeder von diesen hat ja kraft seiner Souveränität die 
volle Befugniss, jede ihm erwünschte Verbesserung vor
zunehmen, und inwiefern steht denn hierin das lombar
disch-venezianische Königreich dermalen hinter den 
andern italienischen Staaten zurück? Wäre übrigens 
auch dort, wie hier, ein etwas rascherer Fortschritt 
zu wünschen, so blicke man nur zu seinem Trost auf 
den Zeitabschnitt des vorigen Jahrhunderts zurück, wo 
die Regierungen der Halbinsel in Verbesserungen zu 
wetteifern schienen! Schloss etwa Österreich damals 
sich davon ab? Schritt nicht vielmehr die Lombardei 
unter der Leitung des Grafen Firmian, sowie Toscana 
unter der von Peter Leopold mit der grössten Ein- und 
Umsicht gleichsam als Vorbild voran? Was aber da
mals geschah, warum sollte es sich nicht in einer dem 
jetzigen Bedürfniss angemessenen Art erneuern können ? 
Ist doch die behutsame Zurückhaltung, jetzt durch die 
Nachklänge jüngst vergangener Umwälzungen veran
lasst, nur als vorübergehend anzusehen. Gewahrt man 
sie aber etwa blos auf Seite Österreichs? Hat sie sich nicht 
vielmehr aller italienischen Regierungen bemächtigt ? 
In Erwägung aller dieser Thatsachen muss Ref. sich 
zu dem Glauben hinneigen, das Vorgeben von der Auf
hebung der Unabhängigkeit der italienischen Staaten 
durch Österreichs Verhältniss zu ihnen sei im Grunde 
nichts weiter als ein Popanz, der denjenigen, welche 
wahren Staatsverbesserungen abhold sind, zum will
kommenen Vorwand ihrer Ablehnung oder Vertagung 
dient. Wenn Graf Balbo dieser Ansicht fern steht, so 
mag die Ursache darin liegen, dass ihn, der selbst ein 
starkes Gelüsten nach Vergrösserung des sardinischen 

Staats nach Osten (p. 197, wo er von einem grau 
regno Liguro-Lombardo redet) nicht verhehlen kann, 
die Liebe zum Vaterlande verleitet, den Grund der 
Misstände, die er in ihm gewahrt, in Thatsachen aufzu
suchen, die äusser dem Bereich des freien Willens und 
der Macht der einzelnen Staaten sich befinden. Wer 
aber in aller Welt kann diese souveränen Staaten ver
hindern, Verbesserungen ihrer Gesetze, ihrer Lehran
stalten, ihres Volksunterrichts und ebenso eine Achtung 
gebietende Organisirung ihres Wehrstandes, sobald sie 
dergleichen ernstlich wollen, einzuleiten oder auch 
wirklich auszuführen ? Dass es dazu des Muths und 
der Entschlossenheit bedürfe, mag wahr sein. Aber 
die Voraussetzung, dass so achtbare Regierungen ihrer 
ermangeln, wäre beleidigend. Graf Balbo wünscht in 
dieser Hinsicht freundliches Einvernehmen unter ihnen. 
Nun wohlan ! wer vermag auch davon sie abzuhalten? 
Wer könnte auch nur ein Interesse haben, dies zu 
thun? Warum sollten sie sich nicht auch in Hinsicht 
des Mauth- und Zollwesens unter sich zu einem ge
meinsamen Mauthverband, oder was den Völkern noch 
weit zuträglicher wäre, zu einem gleichen Zolltarif? mit 
niedrigen Ansätzen vereinbaren können, wenngleich 
Österreich hierin für sein Gebiet ein eigenes System 
beibehielte? Auch in Deutschland nehmen die zum 
deutschen Bunde gehörenden Länder Österreichs keinen 
Theil an dem Zollverein der übrigen, ohne diesem des
halb das Mindeste in den Weg zu legen. Doch der
gleichen Maasregeln zur Verbesserung der materiellen 
Zustände sind es nicht allein, was Italien bedarf, um 
einen höhern Aufschwung zu nehmen und für 
seine Zukunft einen festen Grund zu legen, der 
allen Anfeindungen des Geschicks Trotz bieten kann. 
Das geistige und sittlich-religiöse Element ist hier weit
aus das wichtigste. Das Buch unseres vortrefflichen 
Mittermaier (Italienische Zustände, auch ins Italienische 
übersetzt) enthält darüber des Beherzigenswerthen Viel. 
Auch Graf Balbo gibt zu (p. 281), dass die Italiener 
im Ganzen in manchen, nicht nur das materielle, son
dern auch das geistige Wohl betreffenden Beziehungen 
hinter andern Ländern noch zurückstehen, und dass 
sie nicht hoffen dürfen, ihnen in Unabhängigkeit (sollte 
wol heissen Selbständigkeit) gleichzukommen, so lange 
sie ihnen nicht an Tugend (d. i. an Stärke des sitt
lichen Charakters) gleich kämen. Jange nicht der 
gesammte Unterricht eine dem Zeitbedürfniss angemes
sene Umgestaltung erhält, so lange nicht der Gedanke 
von Peter Leopold, den jedem Menschen, Christen und 
Bürger nothwendigen Unterricht zum Gemeingut aller, 
auch der niedrigsten Volksklassen zu machen und mit 
ihm die Bildung der Seelsorger und Schullehrer in. ge
naue Übereinstimmung zu bringen, mit folgerechter Be
harrlichkeit verwirklicht wird, so lange nicht überall 
Anstalten getroffen werden, um in den Unterthanen 
das Gefühl lebendiger Theilnahme an der gemeinsamen 
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Wohlfahrt der Gemeinde und der Staatsgesellschaft zu 
wecken und zu erhalten, wozu bereits in mehren Ge
genden durch eine bessere Gemeindeordnung und durch 
ein billigeres Verhältniss von Gutsbesitzern und Päch
tern ein löblicher Anfang gemacht ist, so lange nicht 
der achtbare Klerus von der Menge der theils müssi
gen, theils dem Beruf ihres Standes entfremdeten Geist
lichen gereinigt wird, so lange nicht durch völliges 
Einverständniss und thätiges Zusammenwirken derStaats- 
und Kirchenbehörden den vielen Anlässen zum Müssig
gang, der Arbeitsscheu der Massen, der schändlichen 
Bettelei, dem Hang zum weichlichen Leben (il dolce far 
niente) und dem ebenso verderblichen, sein Glück von 
den Launen des blinden Zufalls zu erwarten, den das 
leidige Lotto täglich nährt, endlich dem Hang zu aller
lei schändlichen Wahn- und Aberglauben mit Nach
druck entgegengearbeitet wird, es für Italiens Selbst
ständigkeit und Unabhängigkeit im Grunde ganz gleich
gültig, wer da regiere und wie die politischen Mächte 
abgewogen seien. Graf Balbo hält mit Recht für die 
wesentliche Grundlage der Wohlfahrt eines Volks und 
Staats die wahre christliche Gesinnung, und die katho
lische Kirche besitzt in Italien wahrlich Mittel genug, 
um hierin Herrliches zu leisten. Aber man ist in 
grossem Irrthum, wenn man dort hinfur von der Her
stellung und Verbreitung eines Ordens Erspriessliches 
erwartet, den einer der frömmsten und weisesten Päp
ste, Clemens XIV., nach der reiflichsten Untersuchung 
als mit dem Frieden und der Ordnung in Kirche und 
Staat nicht vereinbarlich, für immer aufgehoben hat. 
Wem muss der Eifer nicht auffallen, womit man jetzt 
in den meisten italienischen Staaten diesen Orden hegt 
und ihm wieder den wichtigsten Theil des Unterrichts 
und den entschiedensten Einfluss auf die Volksreligion 
einräumt, obgleich es notorisch ist, dass derselbe ohne 
alle Verbesserung wieder auftritt, die nämlichen Maxi
men, wie vor seiner Aufhebung, geltend macht und die 
nämliche Verfälschung der christlichen Sitterilehre sich 
ungescheut erlaubt ? Was können alle wohlmeinenden 
Vorschläge für die Förderung der National wohlfahrt 
frommen, wenn das Wichtigste, die sittlich-religiöse 
Volksbildung so unreinen, zweideutigen Händen an ver
traut wird ? Italien ist jetzt nicht mehr das nämliche, 
wie vor 50 Jahren. Die vielen äussern Veränderungen, 
die seither in diesem Lande auf einander gefolgt sind 
und in die verschiedensten Zustände tief eingegriffen 
haben und die Erfahrungen, welche wohl geeignet wa
ren , die Urtheile über Vieles zu berichtigen, konnten 
nicht spurlos vorübergehen. Sie mussten in Vielen 
eine Sehnsucht nach Verbesserungen erwecken. Ref 

stimmt aus eigener Anschauung und Beobachtung dem 
vortheilhaften Zeugniss bei, welches sein Freund Mitter- 
maier den schönen und liebenswürdigen Naturanlagen 
und vielen Einrichtungen, Eigenthümlichkeiten und Ge
bräuchen der italienischen Völker, sowie manchen ihrer 
Bestrebungen und Leistungen gibt, die die Ansicht be
gründen , dass sie ganz befähigt sind, einem hohen 
Grad von Vervollkommnung entgegengeführt zu wer
den. Er theilt aber auch seine Überzeugung, dass dies 
nur durch ernste Förderung einer wahren und veredeln
den Geistes- und Gemüthsbildung, einer durch weise 
Gesetze geordneten Freiheit und eines tiefen, auf alle 
Lebensverhältnisse sich erstreckenden Rechtsgefühls 
geschehen könne. Mögen daher die in Mittermaier’s 
Buch so wohlwollend gegebenen Winke beherzigt wer
den und nicht unbenutzt bleiben! — Wir sahen grosse 
Staaten, die im Besitze gänzlicher Unabhängigkeit wa
ren, dennoch Jahrhunderte lang fast lauter Rückschritte 
in allen Beziehungen machen und einem völligen Um
sturz entgegengehen, weil ihre Regierung das Fort
schreiten der geistig-sittlichen Bildung vernachlässigte 
oder zurückdrängte. Spanien steht als ein merkwürdi
ges Beispiel vor Aller Augen. Dies sollten die edeln 
geistvollen Italiener, welche jetzt so stark auf Unab
hängigkeit ihres Vaterlandes dringen , wohl erwägen. 
Sie würden das wahre Interesse desselben weit besser 
fördern, wenn sie, anstatt das Mistrauen und die Eifer
sucht gegen das mächtige Österreich anzufachen, das 
Zutrauen zwischen den einzelnen Staaten der Halbinsel 
und Österreich zu dem Behuf zu verstärken suchten, 
damit die von allen Gutgesinnten gewünschte Verbes
serung der italienischen Zustände durch einmüthiges 
Zusammenwirken aller Regierungen um so sicherer 
und balder möge verwirklicht werden. Echt christliche, 
vom pharisäischem Wahnglauben und von Unduldsam
keit freie Gesinnung, welche das Wesen des wahren, 
unentstellten Katholicismus ausmacht, und reger Sinn 
für Wahrheit und Gerechtigkeit, durch allerlei öffent
liche Anstalten belebt und gefordert — dies sind die 
ersten und unerlässlichsten Grundfesten, auf welche, 
wie in jedem Volk, so auch in dem italienischen, der 
ganze Bau gesellschaftlicher Vervollkommnung errich
tet werden muss, soll er anders das Nationalgefühl 
und das Nationalbedürfniss auf die Dauer befriedigen, 
und so jeder Gefährdung der Selbständigkeit und Un
abhängigkeit Italiens begegnen. Und dazu braucht es, 
sobald das Einverständniss der Regierungen nicht durch 
grundloses Mistrauen gehindert wird, nicht erst das 
Ab warten einer Theilung des ottomanischen Reiches; 
es kann alle Tage Hand an’s Werk gelegt werden.

Konstanz. «7» H. v. Wessenberff.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. J|o 103. $0« April 1845.

Nekrolog.
Am 6. April starb zu Erlangen Dr. Wolfg. Heinr. Puchta, 

pensionirter Landrichter daselbst, geb. zu Möhrendorf bei Bai- 
reuth am 3. Äug. 1769. Seine Schriften sind: Anleitung zum 
vorsichtigen Creditiren auf unbewegliche Güter (1815); Der 
Geschäftsmann in Gegenständen der öffentlichen und Privat
rechtspraxis (1818); Über die Grenzen des Richteramts in 
bürgerlichen Rechtssachen (1819); Handbuch des gerichtlichen 
Verfahrens in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (2 Bde., 
1821; 2. Ausg., 1831); Beiträge zur Gesetzgebung und Praxis 
des bürgerlichen Rechtsverfahrens (2 Bde., 1822, 1827); Grund
riss zu Vorlesungen über juristische Encyklopädie und Metho
dologie (1822); Das Institut der Schiedsrichter (1823); Ent
wurf einer Ordnung des Verfahrens in den Gegenständen der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (1824); Über die bürgerliche Rechts
pflege Baierns (1826); Der Dienst der deutschen Justizämter 
(2 Bde., 1830); Über die gerichtlichen Klagen (1833 ; 2. Aufl., 
1840); Das Processleitungsamt des deutschen Civilrichters 
(1836); Über die rechtliche Natur der bäuerlichen Gutsabtre
tung (1837); Anleitung zurCivilprocess-Praxis in Baiern (1838); 
Erinnerungen aus dem Leben und Wirken eines alten Beamten 
(1842).

Am 7. April zu Mainz Domcapitular Marx Fidel Jäck, früher 
Stadtpfarrer in Beilingen, dann in Gütenbach, seit 1808 in 
Triberg, geb. zu Constanz am 21. April 1768. Seine Schrif
ten: Gebetbuch (1805); Die Psalmen in paraphrasirender metri
scher Übersetzung (1815; 2. Aufl., 1819); Über die pietisti
schen Umtriebe des Pfarrers Henhöfer (1824); Beiträge zur 
gemeinnützigen Unterhaltung (1836); Katechismus der christ
katholischen Religionslehre (1835); Auszug aus der biblischen 
Geschichte (2 Bde.); Versuch einer Nebeneinanderstellung der 
Religionslehre nach Vernunft und Offenbarung. Aufsätze im 
Archiv für Conferenzen des Bisthums Constanz, in Felder’s 
Literaturzeitung u. a.

Am 10. April zu Paris Peter Loriquet, der Verfasser einer 
Geschichte von Frankreich, im 78. Lebensjahre.

Am 13. April zu Breslau Geh. Medicinalrath und Professor 
Dr. Joh. Wendt, geb. zu Tost in Oberschlesien am 26. Oct. 
1777. Seine Schriften s. bei Meusel Bd. XVI, S. 190; Bd. XXI, 
s- 478. Die neuesten sind: Die Gicht, ihre Zufälle u. s. w. 
(!844); Das Selbstbewusstsein forensisch aufgefasst (1844).

Am 14. April zu Altona Dr. J. H. Niemann, früher prakti
scher Arzt, später Redacteur des Altonaer Merkur.

Chronik der Gymnasien.
Bernburg.

Das Karlsgymnasium befasst 6 Klassen und 2 Realklassen 
und in denselben 202 Schüler in dem abgelaufenen Schul
jahre trat Dr. Meister wegen Krankheit aus seiner Stelle als 

Lehrer der französischen Sprache; an dessen Stelle, als Ober
lehrer , Dr. Günther. Zum Lehrer am Gymnasium und zweiten 
Lehrer der Realklassen wurde Dr. Bley ernannt; an die Stelle 
des als Rector nach Harzgerode versetzten Collaborator Heinecke 
trat Candidat Fr. Meyer; die dritte Collaboratur ist Fr. Schwenke 
verliehen worden. So bilden das Lehrercollegium Director Dr. 
Herbst, Prof. Dr. Francke, Prof. Habicht, Oberlehrer Dr. Zeising, 
Oberlehrer Dr. Günther, die Collaboratoren Pastor Gravenhorst, 
Meyer, Schwenke, die Hülfslehrer Kilian, Kanzler, Schmelzer, 
für die Realklassen Dr. Bley, Lehrer Fischer; ausserdem Zeichnen- 
lehrer Döring, Gesanglehrer Kanzler, Turnlehr er Richter. Die 
zu dem Tage der Prüfung vom Director ausgegebene Einladungs
schrift enthält eine Abhandlung des Oberlehrers Dr. Günther'. 
„Über die südfranzösische Volkspoesie einen mit umsichtiger 
Kenntniss und gründlicher Forschung gearbeiteten Beitrag zur 
Geschichte des französischen Patois, welchem nur erst neuer
dings eine sorgfältigere Untersuchung gewidmet worden ist. 
Wir erhalten hier nicht allein eine kritische Übersicht der bis
herigen Forschungen, sondern eine selbständige Lösung mancher 
bisher dunkel gebliebener Fragen. Der Verfasser beginnt mit 
einer geschichtlichen Würdigung der proven^alischen Sprache 
und entscheidet die Frage, weshalb die selbständig entwickelte 
provengalische Poesie und deren weitverbreitete Sprache binnen 
weniger Jahrzehnte vom Gipfel ihrer Höhe herabgesunken und 
zum beschränkten Volksdialekt geworden sei, dadurch, dass er 
nachweist, die ganze prove^alische Dichtkunst sei nur eine 
Hofpoesie, nicht Volkspoesie gewesen. Andere Nebenumstände, 
wie der Albigenserkrieg, mögen immerhin zum Verfall beige
tragen haben. Mit der Poesie sank auch die Sprache. Um 
nun die aus dem Proven^alischen hervorgegangenen Volksmund
arten geschichtlich aufzufassen, mangeln alle Vorarbeiten und 
der Verfasser betrachtet sie für eine nähere Charakteristik als 
fertige Sprachen. Zuerst trennt der Verfasser die nördlichen 
und die südlichen Patois und zieht die Grenzlinie mit Schnacken- 
burg so, dass sie, abgesehen von einigen Abweichungen der 
geraden Linie, im Südwesten am Ufer der Gironde beginnt, 
durch das Departement der untern Charente und der Charente 
nach dem westlichen Theile des Departements der Vienne nach 
dem nördlichen von der obern Vienne und der Creuse geht 
und sich dann durch das Departement von AHier nach Savoyen 
und der romanischen Schweiz zieht. Die Unterarten der Dia
lekte zertheilen das Ganze in schwer zu begrenzende Gebiete. 
Der Verfasser bezeichnet zuerst die Eigenschaften, welche allen 
südfranzösischen Mundarten gemeinschaftlich zukommen, erzählt 
die Schicksale derselben in neuester Zeit und gibt, um die 
Idiome in ihrem Bestand nachzuweisen, Proben aus den Wer
ken von drei Dichtern, von Pierre Godolin (geb. 1579), Cy
prien Despourrins (geb. 1698) und dem noch lebenden Jaccpies 
Jasmin (geb. 1798), welchen er biographische Notizen voraus
schickt.

Dresden.
Die Kreuzschule erfreut sich bei dem im verflossenen 

Jahre unveränderten Bestand des Lehrerpersonals eines er-
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diesem zugeschriebene Hass gegen Andere, welcher den Juden 
im Allgemeinen beigelegt wurde, auf die Entgegnung gegen 
alles Heidnische zu beziehen sei. Eingereiht ist manche sprach
liche Bemerkung und die Literatur im weitesten Umfange nach
gewiesen.

3Iiscellen.
Im Januarheft der Isis befindet sich eine Abhandlung von 

Oken zur Erklärung einer von vielen Interpreten behandelten 
Stelle in des Ausonius „Mosella“, welche der Beachtung der 
Philologen nicht entgehen darf. Es ist die Stelle V- 82—149, 
in welcher die Fische der Mosel beschrieben sind. Es wer
den zuerst die bisher richtig bestimmten Fischarten aufgeführt, 
die drei zweifelhaften aber, Redo, Mustela und Silurus aus
führlich behandelt. Die Mustela führt den Verfasser auf die 
Untersuchung dessen, was die Alten von den Aalen gewusst 
haben, und es wird zugleich Enchelys, Muraena und Exormi- 
ston erläutert. Manche Stelle der Alten erhält hier ihre sach
liche Erklärung, nur dürfte Ovidius Halieut. 26 in der Bezeich
nung muraena ferox nicht an die Grausamkeit des Vedius Pollio, 
welcher einen Sclaven zur Strafe von Muränen, d. i. nach dem 
Verfasser von Meerpricken fressen lassen wollte, gedacht haben, 
vielmehr stimmt die ganze Stelle mit der Bedeutung von ferox, 
welches niemals grausam heisst, überein; denn ferox heisst ur
sprünglich fahrig (von fero) und kann sehr wohl von dem mit 
Schnelligkeit entschlüpfenden Fische gesagt werden. Auch to- 
tum pariter hominem distrahi bei Plinius Hist. n. 9, 23. 39 in 
der Erzählung von Pollio kann nicht von Menschen gesagt 
werden, welche durch die Meerpricken ins Wasser hinabgezogen 
sterben, sondern Pollio wollte das Schauspiel sehen, wie ein 
Mensch an allen Gliedern zugleich angefressen würde. Äusserst 
sorgsam verweilt der Verfasser bei Bestimmung der Mustela 
als Lamprete; Rodo wird überzeugend auf die Aalraupe ge
deutet; Silurus wird für den Stör genommen. Die Naturfor
scher mögen die Worte zu Herzen nehmen: „Diese Erkennt- 
niss hatte das Schicksal wie fast alle Entdec ungen und Be
schreibungen der Alten; sie werden erst wie er erkannt, nach
dem sie aufs neue entdeckt worden sind. Dagegen die Phi
lologen den Ausspruch: „Sehen wir nun was die Commenta- 
toren der Alten über die Mustela geurtheilt haben, so werden 
wir finden, dass die Meisten das Rechte getroffen, und dass 
nur die Neuern davon abgewichen sind, weil sie jene nicht 
mit der gehörigen Aufmerksamkeit oder gar nicht gelesen haben, 
grösstentheils weil sie sich blos um die Philologie, aber nicht 
um die Naturgeschichte bekümmert haben.“

Baurath v. Quast in Berlin hatte in der Preuss. Zeitung, 
Nr. 328 v. J-, über die durch Briefe bekannt gewordenen For
schungen des Prof. Lepsius in Ägypten dahin sich erklärt, dass 
die vermeintlich gewonnenen Resultate weder neu, noch da, 
wo sie neu zu sein scheinen, richtig seien. Er selbst habe 
schon im J. 1833 nach Andern die richtigen Resultate gefunden. 
Meroe sei ums J. 1000 v. Chr. ein bedeutendes Reich gewesen, 
doch lasse sich nirgend mit Sicherheit nachweisen, dass es äl
ter als Ägypten, der Ursprung der ägyptischen Cultur war, 
sondern es scheine, dass Meroe zur Zeit, wo der äthiopische 
König Sabeko und dessen Nachfolger (800—700 v. Chr ) m 
Ägypten herrschten, die dortige Cultur angenommen habe. 
Auch sei in der Mitte des 7. Jahrh. v. Chr. die Kriegerkaste 
unter Psametich von Ägypten nach Äthiopien ausgewandert, in 
die heutige Landschaft Gojam. Zur Zeit des ägyptischen Ptole
mäus Philadelphus (um 270 v. Chr.) sei der Priesterstaat Meroe

wünschten Gedeihens. Die Zahl der Schüler beträgt 318 in 10 
Klassen. Zur Universität wurden Michaelis 1844 7 . entlassen. 
Das zu dem Prüfungsacte am 10. März ausgegebene Programm 
des Rector Dr. Gröbel enthält: Editionis Horatii a Christ. David. 
Juni curari coeptae absolvendae specimen IV. Es wird die 
6. Satire des 1. Buchs in der durch die frühem Specimina 
bekannten Weise erläutert, wobei der Verfasser eine grosse Be
lesenheit in den Schriften des Alterthums und der neuern Zeit 
und nicht geringere Sorgsamkeit für die Erklärung bewahrt.

Rudolstadt.
Nach Aufnahme des Prof. Sommer in das Consistorium, wo

durch das Gymnasium bei der hohem Behörde vertreten ist, 
wurde die Stelle eines besondern Ephorus unbesetzt gelassen. 
(Eine sehr lobenswerthe Einrichtung.) Diaconus Gräf, welcher 
bisher im Gymnasium den Unterricht der Mathematik und Physik 
ertheilt hatte, ward dieser Function enthoben; indem er zum 
Hofprediger und Oberpfarrer ernannt wurde. Prof. Leo ward 
zum zweiten Diaconus der Stadt und zum Pfarrer in Teichweiden 
befördert. Nach diesen Veränderungen trat der bisherige Col
laborator Wächter als vierter Professor, Dr. Böttcher aus Dessau, 
Lehrer an der Realschule in Saalfeld, als Lehrer dei Mathe
matik und Physik, als Collaborator Dr. Klussmann aus Bramsche 
bei Osnabrück ein. Candidat Regensburger, welcher als Hülfs
lehrer der Mathematik und Physik bisher thätig gewesen war, 
ist als Lehrer bei der Realschule angestellt. Feierliche Acte 
waren das Sittenfest am 15. April, wobei Prof. Hercher die 
Rede über das yvü9u atamov hielt, der Dispuüractus am 
30. Sept, unter Leitung des Prof. Sommer, der Redeactus am 
3. Dec. unter Leitung des Prof. Hercher. In Hinsicht der Com
bination der Klassen für einige Fächer des Unterrichts hat die 
wachsende Zahl der Schüler Änderungen eintreten lassen. Gegen
wärtig fungiren vier Professoren, Hercher, Dr. Sommer, zugleich 
Ordinarius für I, Obbarius, zugleich Ordinarius für II, Wächter, 
zugleich Ordinarius für III, Milizprediger Günsche für den Re
ligionsunterricht in den untern Klassen, der Lehrer der Mathe
matik Dr. Böttcher, Collaborator Klussmann zugleich Ordinarius 
für IV und V, der Lehrer der Realklasse Dr. Bescherer, der 
Hülfslehrer bei der Realklasse Regensburger, der Zeichnenlehrer 
Schöne, der Schreiblehrer Regierungskanzlist Vogler, der Gesang
lehrer Junghans. Die Zahl der Schüler war im Sommersemester 
142, im Wintersemester 133. Den Schülern wurden drei wohl 
zu beachtende Verordnungen ertheilt: I) dass Jeder, wenn 
nicht Zeugnisse der Eltern oder des Arztes dagegen sprechen, 
an den Turnübungen Antheil zu nehmen verpflichtet ist; 2) dass 
jeder Gymnasiast an Sonn- und Festtagen wenigstens einmal 
den öffentlichen Gottesdienst besuchen soll; 3) dass sich kein 
Gymnasiast in irgend eine engere Verbindung mit Studenten 
einlasse oder gewärtig sei, ohne Weiteres entlassen zu werden. 
Das von Prof. Sommer zu der am 1‘März gehaltenen Prüfung 
ausgegebene Programm enthält: Observationes polemico-irenicae 
in Tacit. Ann. XV, 44. Ergo abolendo rumori — urerentur. 
Scripsü Aenoth. Sam. Obbarius, Gymn. Prof etc. — eine 
sehr ausführliche mit Rücksicht auf die neuere theologische Li
teratur durchgeführte Behandlung der Stelle, in welcher 1 aci- 
tus des Todes Christi und der Verfolgung der Chrsten erwähnt. 
Die Fragen über das Todesjahr Christi, über lontius Pilatus, 
über den Namen der Christianer werden zur Untersuchung ge
zogen, und die von Zyro aufgestellte Erklärung er Worte 
odio humani generis convicti sunt widerlegt, indem, äusser den 
sprachlichen Gründen, nachgewiesen wird, dass auch 1 acitus 
die verurtheilten Christen als Juden betrachtet habe, und der
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durch den griechisch gebildeten König Ergamenes gestürzt 
worden, doch nach kurzer Zeit wieder unter die Herrschaft 
der Ptolemäer gekommen. Zur Zeit des Kaiser Augustus end
lich habe sich ein zweifaches Reich, Napata und Anim, gebil
det, in welchem die ägyptische Baukunst und Religion ange
nommen wurde, doch nicht ohne griechische Beimischung. Die 
in Meroe befindlichen Monumente seien von jungem Alter, deren 
Bauart kleinlich und durch die Spuren der Gewölbe auf die 
Zeiten der römischen Herrschaft zu verweisen; auch finde sich 
ein Porticus von vollständig ionisch-griechischer Ordnung. — Ge
gen diese Behauptungen hat Prof. Lepsius aus Theben am 
14. Jan. 1845 eine Erklärung gesendet (Preuss. Zeitung, Nr. 67), 
welche sowol die Irrthümer des Hrn. v. Quast nachweist, als 
auch die Resultate über das Alter des Inselstaats Meroe ins 
Licht stellt. Daraus ergibt sich Folgendes: Meroe blühte und 
wurde ein bedeutendes Reich erst nach Christi Geburt; die 
von Quast aufgestellten Beweise aber sind unzureichend und 
falsch. Die Stadt- und Tempelruinen von Meroe enthalten 
keine griechischen Bautrümmer, noch weniger einen griechischen 
Porticus; die Ägypter haben schon seit den ältesten Zeiten 
Gewölbe gebaut und in den Gräbern gewölbte Decken aus
gearbeitet. Von der angenommenen Auswanderung der Krieger
kaste weiss Niemand; auch könnte sie das 100 Meilen nörd
lich entfernte Meroe nicht berührt haben. Des Ptolemäus und 
der Römer Herrschaft reichte nicht weiter als bis Philä oder 
auch bis ans Ende des Dodekaschönos. Die Hauptfrage ist: 
woher schrieb sich der hohe Ruhm von Meroe, wenn doch 
dessen Blüthe sich als spät erweist? In Napata findet man 
viel ältere äthiopische Monumente, und hier, nicht auf der 
Insel Meroe, lag die frühere äthiopische Reichsstadt. Sie rei
chen bis ins 7. Jahrh. v. Chr. Noch ältere Monumente, welche 
bis über 2000 Jahre v. Chr. zurückführen, sind vorhanden, 
allein alle sind in allen Beziehungen ägyptisch, und es geht 
daraus hervor, dass der wichtigste Theil Äthiopiens ohne Unter
brechung während der ganzen Zeit unter ägyptischer Herrschaft 
gestanden hat und von den Ägyptern colonienartig bewohnt 
worden ist, in welcher sich allein jener durch das ganze Alter- 
thum traditionell erhaltene äthiopische Ruhm zuerst gebildet 
haben kann, zum Beweise, dass der Name Äthiopien grössten- 
theils in diesen Beziehungen local nur vom Lande, nicht vom 
Volksstamm zu verstehen ist. Das sprachliche Verhältniss be
stätigt diese Ansicht vollkommen. Es scheint festzustehen, dass 
weder eine Urbildung äthiopischer Völker existirt hat, welche 
der ägyptischen vorausgegangen wäre, noch überhaupt eine 
andere als eine erst spät von den Ägyptern entlehnte, die nur 
in Meroe, dessen Blüthe aber nicht früher als in die ersten 
Jahrhunderte nach Christi Geburt fällt, einigermassen selbstän
dig und in A ergleich mit Ägypten sehr untergeordnet aufge
treten ist. Von einer einheimischen äthiopischen Kunst kann 
nicht mehr die Rede sein, sondern nur von ägyptischer Kunst 

.äthiopischen kand’2114 ^er hohe äthiopische Ruhm schreibt 
sich wahrscheinlich aus der Zeit her, als die asiatischen Völker, 
welche Ägypten 500 Jahre beherrschten, Und die ägyptische 
Macht nach Äthiopien zuruckgedrangt hatten, seit dem 17. 
Jahrh. durch die aus Äthiopien zurückströmende ägyptische 
Völkergewalt wieder aus dem Lande getrieben wurden. — 
Auf diese Erklärung des Prof. Lepsius hat Baurath v. Quast 
in der Preuss. Zeitung, Nr. 73, erwidert: ausgemacht sei, dass 
die Annahme eines spätem Alters der Monumente zu Meroe 
keine neue zuerst von Lepsius anfgestellte genannt werden 

könne. Ägyptisirende Bauformen fänden sich in den Oasen, 
auf der Halbinsel des Sinai und sogar in den spätrömischen 
Felsengräbern zu Petra. Der Beweis für das Vorhandensein 
eines bedeutenden Reichs in Meroe ums J. 1000 v. Chr. ergebe 
sich aus Vergleichung von 2 Chron. 14, 9 und 2 Kön. 19, 9. 
Die Auswanderung von 240,000 Mann der Kriegskaste habe 
Heeren in Comment. Soc. scient. Göttingens. T. 12, p. 43 nach
gewiesen. Das Vorhandensein altägyptischer Ziegelgewölbe sei 
durch neueste Forschungen bekannt, das Alter derselben aber 
nicht auf 3000 v. Chr. zu setzen. Diese Gewölbe seien von 
den durch den keilförmigen Steinschnitt bedingten Steingewöl
ben wesentlich abweichend, und die bogenartig ausgehölten 
Felsengräber davon gänzlich verschieden. Die Kunst der Wöl
bung sei nicht so früh verbreitet gewesen. Der Porticus zu 
Naga gleiche einem griechisch-römischen Triumphbogen, nicht 
einem ägyptischnn Bauwerke; ebenso seien die Säulen des pe- 
ripterischen Tempels zu Mesourah völlig griechisch durchge
bildet, — alles Momente für den Beweis der verschiedenen 
Substanzen der Monumente.

Literarische Nachrichten.
Das aufgefundene alte Theater in Parma beschäftigt die 

Alterthumsforscher in Neapel. Filippo de Jorio erklärt die In
schrift Mummius Cos. P. P. durch Mummius Consul Patronus 
Parmae, und nimmt an, Mummius habe zwar nur ein hölzernes 
Theater in Rom errichtet, aber in Parma, seinem Lieblingsorte, 
in griechischem Geschmacke ein steinernes aufführen lassen.

Die Tagesblätter haben von dem Frevel berichtet, mit 
welchem ein gewisser Lloyd die berühmte Portlandsvase im 
britischen Museum zertrümmert hat, indem er einen in dem
selben Zimmer bewahrten babylonischen Ziegelstein auf die 
Glasglocke, unter welcher das schöne Kunstwerk stand, schleu
derte. Beruhigend ist die Nachricht, dass man aus den ge
sammelten Trümmern das Ganze bis auf einzelne Verletzungen 
wieder herstellen zu können glaubt. Die englischen Gesetze 
haben den Thäter nur mit einer Geldbusse von 3 Pf. St. oder 
zweimonatlicher Gefängnisshaft bestraft, dagegen dessen Namen 
in den Lehrbüchern der Archäologie unverlöschbar stehen wird.

Als eine Bereicherung der Literatur der Botanik ist die 
Fortsetzung zu betrachten, welche Alphons Decandolle von 
dem bekannten Werke seines Vaters erscheinen liess: Prodromus 
systematis naturalis regni vegetabilis. Pars nona, sistens corol- 
liflorarum ordines IX (Parisiis, 1845). Derselbe hat sich dazu 
mit Gelehrten, deren Studien auf specielle Forschungen gerich
tet sind, verbunden. Die Familien der Loganiaceen, Erycileen, 
Bignoniaceen, Sesameen, Cyrtandraceen und Borragineen sind 
noch von dem verstorbenen Vater ausgearbeitet, durch den 
Sohn vervollständigt. Dieser hat die Hydrophylaceen, Bentham 
die Pölemoniaceen, Choisy die Convolvulaceen, Grisebach die Gen- 
tianaceen behandelt, sodass eigentlich hier besondere Monogra
phien ausgezeichneter Art vereinigt worden sind. — Schätzbare 
Notizen zur Geschichte der Botanik und der in Europa sich 
befindenden Herbarien enthält die Schrift: Museo botamque de 
M, B. Deiessert. &oUce sw les collections de plan'is et la 
bibliotheque qui les composent, par A. Lasegue (Paris, 1845). 
Eine vorzügliche Monographie ist: Monographie generale de la 
famille des Planta gMes, par M. Barneoud (Paris, 1845).

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff1. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 104. 1- Mai 1845.

Theologie.
Die christliche Lehre von der Sünde. Dargestellt von 

Julius Muller. Neue Ausarbeitung. Zwei Bände. 
Breslau, Max & Comp. 1844. Gr. 8. 5 Thlr. 10 Ngr.

Zweiter Artikel. *)

*) Den ersten Artikel s. 'n Nr. 40 ff.

^Ver es unternimmt, das grosse Problem über den 
Grund und das Wesen der Sünde in dem Umfange zu 
lösen, wie das vorliegende Werk, dessen eigentliches 
Verdienst wir in unserm ersten Artikel hauptsächlich in 
dasjenige setzen zu dürfen glaubten, wss darin für die 
Constatirung und reine Herausarbeitung der Thatsachen 
des sittlich-religiösen Bewusstseins geleistet worden ist? 
in denen dieses Problem enthalten ist: der muss in die
ser Arbeit auf Behauptungen geführt werden, vor denen 
der natürliche nüchterne Verstand, der nicht bis zu 
dieser Tiefe vordringt, als vor gewaltsamen Paradoxien 
zurückschrickt. Dies gilt nicht etwa nur den specula- 
tiven Lösungsversuchen, es gilt eben so sehr und sogar 
in noch höherm Grade denjenigen, die von feststehen
den dogmatischen Voraussetzungen aus alle die Fragen 
zu beantworten unternehmen, ohne deren Beantwortung 
sich die menschliche Vernunft, wenn sie einmal in die
ser Richtung zu forschen begonnen hat, nicht beruhi
gen kann. Ein solches Paradoxon ist die Lehre, welche 
seit Augustinus dem Lehrbegriff der christlichen Haupt- 
confessionen seine Grundgestalt gegeben hat, dass in 
der Person seines leiblichen Ahnherrn das ganze mensch
liche Geschlecht gesündigt hat und mit alleiniger Aus
nahme der an Jesum Christum Gläubigen der ewigen 
Verdammniss anheimgefallen ist. Eine ähnliche Para
doxie, achtbar, ja unausweichlich für ihr Zeitalter, 
wenn auch das weiter herangereifte, mit dem Vernunft
bewusstsein inniger durchdrungene religiöse Gefühl des 
unsrigen auf das Schroffste verletzend, war die über 
die Augustinische eine noch entschieden hinausge
hende, supralapsarisc te 1 lädestinationstheorie jer 
“ern5 durchgreifendem Glaubenshelden der Reforma
tionsperiode. Unserm Zeitalter liegt, jn Folge eben 
dieser seiner hohem Reife, jetzt die bestimmte Alter
native vor, sich zwischen den Paradoxien der Specu- 
lation und denen des Dogmatismus zu entscheiden, 
wenn es nicht in ähnliche Halbheiten, wie der mittel
alterliche Semi-Pelagianismus, der Synkretismus aller 
anticalvinischen Glaubensformeln des Protestantismus, 

und, die lahmste von allen, der moderne Rationalismus 
es waren, zurücksinken will. Auch unsern Verf. hat 
der Geist der Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit, 
welcher ihn beseelt, jeder Halbheit oder Unentschie
denheit feind, in dieser Alternative seine Partie ergrei
fen lassen. Er hat ihm zunächst die bestimmte, von 
der Lauterkeit seiner Gesinnung Zeugniss gebende Ein
sicht, dass in den eben gedachten und andern ähnlichen 
dogmatischen Paradoxien früherer Zeitalter das unsrige 
noch keine wahrhafte Lösung des Problems anerkennen 
könne, sodann aber die Kühnheit eingeflösst, seinerseits 
auf dem Wege philosophischer Speculation diese Lö
sung aufzusuchen.

Dass nämlich nur auf diesem Wege, und nicht auf 
dem entgegengesetzten desDogmatismus die wahreLösung 
zu finden ist, darüber hat der Verf. ein sehr entschie
denes Bewusstsein an den Tag gelegt, und seine Ge
sinnung gegen die philosophische Speculation ist, un
beschadet seiner Polemik gegen solche Richtungen der
selben, die er selbst nur für Verirrungen erkennt, ohne 
sie mit der Speculation überhaupt zu verwechseln, die 
der freiesten Anerkennung und des heitersten Vertrau- 
ens. Indess auch diese Gesinnung hat noch nicht Alle, 
die sie hegten, vor jeder Verwechselung dogmatischer 
Motive mit speculativen bewahrt; und dass auch un
serm Verf. die Gefahr solcher Verwechselung nahe 
liegt, wird sich der philosophisch gebildete Leser sei
nes Buchs um so weniger verbergen können, je weni
ger ihm von vorn herein die Unklarheit in den Bemer
kungen über das gegenseitige Verhältniss der philoso
phischen und der theologischen Behandlungsweise, die 
wir in unserm ersten Artikel rügen mussten, entgangen 
ist. Diese Besorgniss wird noch verstärkt, wenn man 
das Verhältniss in Betracht zieht, worein sich der Verf. 
durch sein ganzes Werk hindurch zur Schrift- und 
Kirchenlehre gesetzt hat, auf welches wir daher auch, 
bevor wir an die Prüfung seiner philosopheme gehen, 
einen vorläufigen Blick werfen müssen.

Über sein Verhältniss zur Kirchenlehre finden wir 
am Schlüsse des Werkes (IG J40) folgendes merk
würdige Bekenntniss: „Dass die Theologie esoterische 
Lehren hege, sei dann als ein unsittliches Verfahren 
schlechterdings zu verweifen, wenn dieselben T regen 
der Verschiedenheit ihres Princips den Elementen der 
kirchlichen Lehrüberlieferung eine ganz andere Bedeu
tung’ unterlegen, als sie für eine unbefangene geschicht
liche Auslegung allein haben können, sodass der in 
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die Lügenkünste eingeweihte Diener der Kirche metho
disch untergraben lernt, was zu bauen ihn sein Beruf 
heilig verpflichtet. Bejahe dagegen ein solches Theo- 
logumenon die öffentliche Lehre in ihrem Sinne, liefere 
es dazu nur die Ergänzung, in welcher die Antinomien 
sich auflösen, die in jenem Gebiet ungelöst bleiben, so 
sei sein esoterischer Charakter vollkommen gerechtfer
tigt.“ Man sieht, der Verf. will seine philosophischen 
Ansichten als solche betrachtet wissen, wodurch dem 
buchstäblichen Sinne der protestantischen Kirchenlehre 
und ihrer öffentlichen Bekenntnisse, — neben den alten 
ökumenischen Symbolen wenigstens noch der augsbur- 
gischen Confession, welche „mit weiser Enthaltsamkeit“ 
ihre Erklärungen so gestellt haben soll, dass damit 
eine gewisse Mannichfaltigkeit dogmatischer Theorien, 
und auch die des Verf. sich vereinigen lasse — kein 
Abbruch geschehe. Es ist dort zunächst allerdings nur 
von Einem Punkte des Glaubensbekenntnisses die Rede, 
aber der Verf. wird wol nichts dagegen haben, wenn 
wir bis auf Weiteres annehmen, dass er auch in Bezug 
auf die übrigen Punkte derselben Meinung ist. Nur 
Zusätze soll sich jene Lehre gefallen lassen, und auch 
als Zusätze nur solche, die, ohne Anspruch auf öffent
liche Geltung in der Kirche zu machen und also sich 
bescheidend, nicht etwa einen Mangel des kirchlichen 
Bekenntnisses als solchen ausfüllen zu wollen, mit einer 
esoterischen Geltung vorlieb nehmen — mit einer Gel
tung, die allenfalls der Annahme Raum lässt: „die Refor
matoren hätten den darin enthaltenen Begriff als ein Glied 
in dem Zusammenhänge ihrer theologischen Erkennt- 
niss besitzen können, und würden doch, bei ihrer klaren 
Einsicht in die Natur und Schranken der öffentlichen 
Lehrüberlieferung in der Kirche, ihm in kein öffentli
ches Bekenntniss den Eingang verstattet haben.“ Wenn 
nun der Verf. dieses Letzte in Bezug auf seine dort 
zunächst in Rede stehende Hypothese „unbedingt an
nehmen“ zu dürfen meint: so glaubt Ref. sich der all
gemeinen Beistinnnung versichert halten zu dürfen, wenn 
er eben so „unbedingt« zu widersprechen sich erlaubt. 
Denn es ist schlechterdings nicht abzusehen, was doch 
diese Hypothese, m der Hauptsache, wie wir sehen 
werden, die alte, auch den Reformatoren gar wol be
kannte Origenistische über den vorzeitlichen Ursprung 
des Bösen — in Bezug auf ihre angeblich speculative 
oder esoterische Natur, der zufolge sie der Verf. als 
„der Schule und nicht der Kirche angehörend“ be
zeichnet, voraus haben soll vor den Lehren von dem 
unbedingten Rathschluss, von der Erbsünde, von der 
Erlösung durch das Blut Christi und noch manchen 
andern, die im populären Vortrage doch wol nicht min
der „unfeinen, die Gedanken aus ihrem wahren Zusam
menhänge herausreissenden Auffassungen“ und daraus 
hervorgehenden ^grössten Misverständnissen« ausge
setzt sind, wie jene, und daher, wenn es mit der „un
bedingten Annahme** des Verf. sich richtig verhielte, 

von den Reformatoren oder vielmehr von den Kirchen
lehrern aller Zeiten ganz eben so als Geheimlehren 
hätten müssen zurückbehalten werden. Der Misgriff des 
Verf. liegt offenbar darin, dass er, im Widerspruch mit 
seiner sonstigen bessern Einsicht in die organische Na
tur alles geistig Realen und auch aller echt geschicht
lichen Gestaltung, für eine so in sich gediegene, aus 
Einem Guss geformte Lehre, wie das kirchliche Be
kenntniss, eine äussere, mechanische Ergänzung für mög
lich hält. Wäre ihm nicht der Buchstabe dieser Lehre, 
wenigstens in ihren Haup'tmomenten, bereits zu einem 
dogmatischen Vorurtheile geworden, so würde ihm, 
zufolge jener bessern Einsicht, nicht entgangen sein, 
wie in Wahrheit die kirchliche Lehre von denen besser 
geehrt wird, die sie, als ein organisches Ganze, in äl- 
len ihren Theilen einer organischen Umbildung bedürf
tig achten, als von ihm, wenn er sie durch eine so 
äusserliche Nachhülfe stützen zu können meint, und 
er würde sich gegen die umdeutenden Ausleger dersel
ben jener verketzernden Insinuation überhoben haben, 
die Ref., so wenig er seinerseits die Auslegungsweise, 
welche dort zunächst gemeint ist, vertreten will, ungern 
aus des Verf. Munde vernommen hat. — Können wir 
hiernach nicht umhin, zu finden, dass in Bezug auf die 
Kirchenlehre das eigene direct ausgesprochene Bekennt
niss des Verf. ihn nach dieser Seite als einen dogma
tisch nicht ganz Unbefangenen bezeichnet: so müssen 
wir hinzufügen, dass in der Stellung, die er sich that- 
sächlich, sowol im Allgemeinen, als auch allenthalben 
im Besondern, zum Nc/zn/'tinhalte gibt, eben diese Be
fangenheit sich, nach einer andern, aber eng mit jener 
zusammenhängenden Seite, bethätigt. Nicht allein, dass 
er, ohne gerade zur Inspirationstheorie in ihrer streng
sten Gestalt sich bekennen zu wollen, doch allenthal
ben nur sehr ungern daran geht, sich von dem Buch
staben der Schrift auch nur ein Jota rauben zu lassen, 
und in Folge dieses, von der Schrift selbst bekanntlich 
keineswegs geforderten, sondern ausdrücklich zurück
gewiesenen Buchstabenglaubens an mehrern Stellen (II, 
S. 215. 395. 518) einen Wunderglauben im Hinterhalte 
zeigt, durch welchen, wer ihn als Voraussetzung mit
bringen wollte, eben dadurch der freien Forschung über 
das Wesen und den Grund der sittlichen Freiheit von 
vorn herein eine höchst beengende dogmatische Fessel 
auflegen • würde; — nicht allein, dass er an andern 
Stellen durch dogmatische Voraussetzungen, die er her
zubringt, dem Schriftsinne selbst nachweislich Gewalt 
anthut. *)  Die Beschwerde, die wir nach dieser Seite 

*) Als Beispiel eines derartigen Verfahrens führen wir seine Be
handlung der Stelle Matth. 19, 17 (I» 8.110 f.) an. Dagegen zwar, 
dass der Verf. nach Griesbach’s und Lachmann’s Vorgänge die durch 
Origenes und andere alte Zeugen beglaubigte, von dem Text der 
übrigen Synoptiker abweichende Lesart für die echte hält*, haben, 
wir nichts einzuwenden. Aber was ihn dazu verleitet hat, ihrem 
Inhalte vor dem des Marcus und Lucas den Vorzug zu geben, und 
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gegen ihn zu erheben finden, betrifft ausserdem noch 
die gesammte Art und Weise der Benutzung des Schrift
inhalts. Wir dürfen wol dem Verf. nach dem Gesammt- 
standpunkt seiner wissenschaftlichen Bildung die Ein
sicht zutrauen, dass der Schrift und dem Schriftinhalte 
zur philosophisch - theologischen Theorie eine andere 
Stellung zukommt, als diejenige, welche die altprote
stantische Dogmatik ihr zuwies, wenn sie ihre verstan
desmässig zurechtgestellten Begriffe und Vorstellungen 
in dieser ausdrücklichen Gestalt, afc Vorstellungen und 
Begriffe, theils unmittelbar aus ihr, der Schrift, zu ent

nehmen, theils durch die Schrift auf äusserliche Weise 
bestätigen und beglaubigen zu lassen sich beflissen 
zeigte. Wir dürfen, sagen wir, diese Einsicht iu ab
stracto ihm zutrauen, und er hat sie wol auch hin und 
wieder (z. B. II, S. 537), wenn auch in etwas limitirter 
Weise, deutlich ausgesprochen. Aber bethätigt durch 
sein eigenes wissenschaftliches Verfahren hat er sie 
nicht; dieses ist vielmehr im ganzen Laufe seines 
Werks, in welchem die Schriftbeweise und 'die daran 
geknüpften exegetischen Erörterungen einen gar nicht 
unbeträchtlichen Raum einnehmen, ganz jenes alt dog
matische, welches, wie es wenigstens uns so bedünken 
will, der Schrift, indem es ihr die höchste Ehre zu 
geben scheint, die wahre Ehre, die ihr gebührt, viel
mehr entzieht. Auch von des Verf. Darstellung ge
winnt man den Eindruck, als ob ihm die Wahrheiten, 
die er allenthalben auch aus der Schrift zu erweisen 
sich zur Pflicht macht, im Grunde auch ohne die Schrift 
feststünden, und dass die Schrift nur Ehren halber 
hinterher zur Beglaubigung herbeigezogen werde. Es 
haben daher diese Partien allenthalben, auch wo man 
mit dem Resultate allenfalls übereinstimmen kann, et
was Tädiöses, indem man fühlt, dass durch sie die 
Untersuchung nicht gefördert, sondern nur aufgehalten 
wird. Unsers Erachtens hat eine Untersuchung von 
nicht specifisch-exegetischem oder biblisch-theologischem 
Charakter nur dann ein Recht, die Schrift herbeizuzie- 
hen und kann durch solche Herbeiziehung nur dann 
wirklich lehrreich werden, wenn sie in ihrem eigenen 
immanenten Entwickelungsgange der Schrift bedarf} 
d. h. wenn sie in dem Schriftinhalte entweder das ein
zig zureichende, oder doch ein vorzüglich geeignetes 
Material der sittlich-religiösen Anschauung findet, aus 
welchem die begriffliche Entwickelung ihre Nahrung 
zu ziehen hat. Es ist hier der Ort nicht, ausführlich 
zu untersuchen, ob und inwieweit ein derartiges Ab- 
hängigkeitsverhältniss des Gegenstandes der Untersu
chungen unsers Verf. von dem Schriftinhalte wirklich 
stattfindet. Der Verf. selbst wird gewiss am wenigsten 
in Abrede stellen, dass ein solches Verhältniss, und 
zwar in sehr beträchtlichem Umfange, wirklich vorhan
den ist. Ist es aber vorhanden, so wird sich, wie 
gross auch immerhin die Schwierigkeiten sein mögen, 
die sich der Ausführung entgegenstellen, doch gewiss 
die Möglichkeit nicht bestreiten lassen, die sachliche, 
nicht blos formale oder autoritätsmässige, Begründung, 
welche die Ansichten des vorliegenden Werkes in der 
Schrift haben, auf ganz andere Weise, als im Werke 
selbst geschehen ist, sowol im Allgemeinen, als auch 
allenthalben im Einzelnen zum Bewusstsein zu bringen. 
Nur wenn der Verf. hierauf sein Augenmerk gerichtet 
hätte, würde er dem ^chiiftinhalte den thatsächlichen 
Tribut der Unterwürfigkeit entrichtet haben, der ihm 
nur von denen verweigert werden kann, welche das 
Christenthum selbst entbehren zu können meinen. Er

dies zwar „auch ohne die durch neuere Untersuchungen bekanntlich 
streitig gewordene apostolische Autorität des ersten Evangeliums zu 
Hülfe zu rufen“, das kann wol nur eine arge dogmatische Befangen
heit gewesen sein. Wir wollen hier nicht näher auf den specifischen 
Gebrauch eingehen, den der Verf. in seinem Zusammenhänge von 
den in den Text des ersten Evangeliums eingeführten Worten macht. 
Das Resultat ist, bei seiner Künstlichkeit, zu unerheblich, als dass 
wir annehmen möchten, er habe um seinetwillen sich jene Ansicht 
gebildet. Der eigentliche Grund ist vielmehr wol der allgemeine 
dogmatische Anstoss, den, wie es scheint, auch er, eben so, wie 
ohne Zweifel schon der Verfasser des ersten Evangeliums, an der 
Erzählung der beiden andern Evangelisten genommen hat, an ihr, 
die freilich zu gewissen dogmatischen Voraussetzungen, an denen in 
irgend einem, wenn auch vielleicht keineswegs vom directen Un
glauben eingegebenen, Sinne rütteln zu wollen auch der Verf. un
streitig für Frevel hält, nicht sonderlich passen will. Aber wenn 
nur nicht gerade der Conflict mit diesen Voraussetzungen ein so ge
wichtiges Moment für die Einsicht abgäbe, dass die Worte, welche 
bei Marcus und Lucas Jesus spricht, in der That von Niemand an- 1 
ders, als von Jesus selbst, gesprochen sein können! Dass enie Er- 
findung durch die Evangelisten geradezu undenkbar ist, scheint der 
Verf. selbst empfunden zu haben. Aber was sollen wir zuderAus- 
hülfe sagen, die er ergreift, um dieser Annahme auszuweichen? 
Die „abweichende Gestalt, in welcher diese (Marcus und Lucas) die 
Worte Christi berichten“, möge „ihren Ursprung haben in einer sehr 
frühen, ungenauen Auffassung, die ihre Aufmerksamkeit besonders 
auf den affirmativen Theil des Ausspruchs richtete, und sich die vor
angehende Frage (die Worte: il aya&ur; Marc. 10, 18)
aus der Frage des Jünglings ergänzte“. — Hätte der Verf. hier be
denken wollen, welche Grundsätze für die Evangelienkritik er durch 
diese Wendung stillschweigend gutgeheissen hat! Bei einiger Un
befangenheit musste er sich eingestehen, wie die Erzählung bei Mar
cus und Lucas ein ebenso in sich zusammenstimmendes, durchaus 
lebendiges und innerlich wahres Charakterbild darbietet, wie die bei 
Matthäus (die sich als eine leidige Paraphrase zum Überfluss noch 
durch den bereits von Origenes für ungehörig erkannten Zusatz 
V. 19 kund gibt) ein verschwommenes, unlebendiges und in sich 
selbst kein Merkmal der Beglaubigung tragendes. Es liegt nahe, zu 
schliessen, dass, wenn ein so charakteristisches und geistvolles 
Apophthegma, wie die Worte Jesu bei Marcus und dem mit Marcus 
hier buchstäblich zusammenstimmenden Lucas sind, aus einem so 
lahmen und erkünstelten, wie die entsprechenden bei Matthäus, durch 
Zufall und „ungenaue Auffassung entstehen konnte, dann nichts 
mehr wenigstens von geistiger Seite der Annahme entgegen steht, 
dass aus demselben Zufall und ähnlich ungenauen Auffassungen wol 
auch das ganze Christusbild unserer Evangelien hervorgegangen sein 
könne. So würde denn der ganze Beweis für die Wahrheit des Evan
geliums in beliebter dogmatischer Weise wieder auf ein äusserliches 
Süpernäturalistisches Raisonnement gestellt, und das einzig wahre 
Kriterium, welches wir in dem Zeugnisse des Geistes haben, muth- 
willig verleugnet!
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würde diesen Tribut entrichtet haben, ohne doch dem 
Verdacht einer Abhängigkeit von dem Buchstaben der 
Schriftlehre in einer Weise Raum zu geben, die, wie 
das Werk vorliegt, dem Vertrauen zu seiner philoso
phischen Unbefangenheit, gleich der oben erwähnten 
Erklärung über sein Verhältniss zur Kirchenlehre, em
pfindlichen Eintrag zu thun nicht wol verfehlen kann.

Es sind nun zwar erst die Untersuchungen des 
zweiten Bandes, und zwar vorzugsweise die der zwei
ten Hälfte des dritten Buchs (II, S. 151—302), an die 
wir uns besonders zu wenden haben werden, wenn 
wir auf die Frage nach der speculativen Begründung, 
welche der Verf. seiner Ansicht über das Wesen und 
den Grund der Sünde gegeben hat, näher eingehen 
wollen. Doch wird es nicht unzweckmässig sein, den 
Zusammenhang nicht aus den Augen zu verlieren, wel
cher diese Untersuchungen mit dem Vorangehenden 
verknüpft. Wir finden in dem ersten Capitel der ersten 
Abtheilung des ersten Buches (I, S. 16—65) die Sünde 
als,, Übertretung des Gesetzes“, im zweiten (S. 66—87) 
als „Ungehorsam gegen Gott“ dargestellt; ein drittes 
ausführlicheres Capitel (S. 88—216), worin noch manche 
zur Ergänzung des Inhalts der beiden ersten wesentlich 
gehörige Bestimmungen nachgeholt werden, beschäftigt 
sich damit, das Realprincip der Sünde in der „Selbst
sucht“ aufzuzeigen. Diese Rubriken, sowie sie vom 
Verf. aufgestellt sind, geben einem Doppelsinne seiner 
Darstellung Raum. Erwägen wir ihr Verhältniss zu 
den nachfolgenden Abschnitten (wobei wir uns, bevor 
wir noch den Inhalt dieser letztem näher kennen ge
lernt haben, ganz einfach nur an die Überschriften des 
ersten und driten Buchs, von denen jenes über die 
„Wirklichkeit der Sünde“, dieses über ihre „Möglich
keit“ zu handeln verspricht, und an das über die Be
deutung dieser Überschriften I, S. 310 f. Gesagte hal
ten können): so kann es scheinen, als sei die Bestim
mung, welche der Verf. jenen das Werk eröffnenden 
Capiteln geben wollte, diese, das Dasein eines Geset
zes, welches durch die Sünde übertreten werde, eines 
göttlichen Willens, dem durch sie der Gehorsam ver
sagt werde, und endlich die Gestalt der Selbstsucht 
als das gemeinschaftliche Grundphänomen, welches 
alle sonst so verschiedenen Erscheinungen der Sünde 
begleitet, nur als Thatsachen unsers sittlichen Bewusst
seins darzustellen und in dieser Qualität zur Anerken
nung zu bringen, ohne dadurch der weitern Untersu
chung über den Grund und die Möglichkeit der Sünde 
etwas zu präjudiciren. Inder That auch hält sich die 
Darstellung ihrem wesentlichen Inhalte nach in diesen 
Schranken, und wir konnten in diesem Sinne jenen 
Abschnitten, nicht minder, wie den nachfolgenden um 
so mehr unsere volle Anerkennung zollen, je weniger 
wir gemeint sind, sei es die Realität jenes Bewusstseins 
oder die Realität der Begriffe, welche das Bewusstsein 
zu seinen Objecten hat, der Begriffe von göttlichem 
Willen, Gesetz nnd Selbstsucht, en sich selbst zu be
streiten. Dennoch begegnen wir schon in jenen Capi
teln verschiedenen Wendungen, die uns zweifelhaft dar
über machen, ob nicht die Intention des Verf. in Bezug 
auf die darin verhandelten Gegenstände noch weiter 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

geht. Zwar wird nach S. 21 ein Unterschied ange
nommen zwischen dem sittlichen Gesetz als dem „Gu
ten, insofern es für den Willen Norm ist“, und dem 
„Begriffe des Guten“) und in Folge dessen dem letz
tem vor dem Gesetzbegriffe eine Priorität zuerkannt. 
Dennoch würde, wer hieraus etwa den Schluss ziehen 
wollte, dass es eben so auch ein Böses geben müsse, 
das sich zu der Gesetzesverletzung als ein Prius ver
halte, schwerlich sich der Einstimmung des Verf. ver
sichert halten dürfen. *)  Wir finden darüber allerdings 
keine directe Erklärung, und die jenen Capiteln einver
wobene Polemik gegen Ansichten, durch welche der 
Gesetzbegriff eine Beschränkung zu erleiden scheint, 
hat, wie bereits angedeutet, zunächst doch immer nur 
den Zweck, die Allgemeinheit des Gesetzbewusstseins 
für den menschlichen Geist, und damit also auch, dass 
für den Menschen die Sünde allenthalben unter den 
Begriff einer Verletzung des Gesetzes und eines Unge
horsams gegen die Gottheit fällt, festzustellen. Allein 
schon diese Polemik und der vom Verf. versuchte 
Schriftbeweis für seine Ansicht **)  ist so gehalten, wie 
beide es schwerlich sein würden, wenn er auf die be
griffliche Möglichkeit eines Bösen, welches nicht unter 
den Begriff der Gesetzverletzung falle, reflectirt, und 
solche Möglichkeit doch nicht ausdrücklich hätte aus
schliessen wollen. Entscheidend aber dafür, dass er 
an diese Möglichkeit wirklich nicht gedacht haben kann, 
ist schon in diesem Zusammenhänge seine Behandlung 
des Begriffs der Selbstsucht.

*) Aber wie? Heisst es nicht S. 99 mit ausdrücklichen Worten: 
„Wäre das, was durch das Gesetz verneint wird, nicht an sich und 
vor dem Gesetze böse, so könnte natürlich das, was durch das Ge
setz bejaht wird, auch nicht an sich und vor dem Gesetze gut 
sein?“ — Wir leugnen nicht, dass diese Worte, buchstäblich ver
standen , allerdings das Gegentheil von dem sagen, was uns als die 
eigentliche Meinung des Verf. erscheint, aber wir glauben, dass er 
sich durch den dortigen Zusammenhang hat verleiten lassen, mehr 
zu sagen, als er eigentlich sagen wollte. Was er dort sagen wollte, 
wird sich aus dem Folgenden ergeben.

**) Dieser Beweis (S. 30) kommt nämlich in der Hauptsache dar
auf hinaus, dass der Verf. in der bekannten Stelle 1 Joh. 3, 4, auf 
welche bereits die altprotestantischen Dogmatiker (nicht ohne einen 
gewissen Widerspruch oder wenigstens Unangemessenheit zu der 
tiefem Einsicht, von welcher gerade die Reformation ursprünglich 
ausgegangen war) ihre Definitionen der Sünde zu begründen pflegten, 
die Worte: xal q lonrn avopja, als eine wörtliche Defi
nition der äuaQTta angesehen wissen will, auch in dem (wahrschein
lichen) Falle, dass der ursprüngliche Text den Artikel vor ätuaQTia 
nicht kannte. Aber dass der Apostel sie wirklich dafür habe geben 
wollen, wird er nur Solche überreden, welche den Zusammenhang, 
worin die Stelle yorkommt, ganz unbeachtet lassen. Die Stelle ist, 
wie der ganze Briefgegen eine Gnosis gerichtet, die auch anti- 
nomistische Elemente in sich trug; der Apostel dringt auf praktische 
Bethätigung des Glaubens, und bekämpft abwechselnd, aber ohne 
zwischen Beidem deutlich zu unterscheiden, das factische Gegen
theil dieser Bethätigung in seinen Gegnern, und den falschen Idea
lismus, welcher solches Gegentheil ausdrücklich als etwas Gleich
gültiges angesehen wissen wollte. In diesem Zusammenhänge konnte 
es ihm nur darauf ankommen, zu zeigen, dass die tcvopJa oder 
(5, 17) die dätxia auch «iaaprza ist; eine metaphysische Zurück
führung des Begriffs der apaQtla auf den der avrivopia wäre dem 
Gedankingange völlig fremd. — Ebenso wenig ist dem Verf- zuzu
geben, dass in den alttestamentlichen Ausdrücken, die er S. 31 f. an
führt, der Begriff einer Abweichung vom Gesetze liegt; der Wey, 
die gerade Richtung, von welcher der Sünder abweicht oder abirrt, 
ist nicht nothwend'ig etwas durch ein Gesetz ihm Vorgezeichnetes.

(Die Fortsetzung folgt)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Die Selbstsucht kann in der Weise, wie es der Verf. 
thut, als das Realprincip oder (S. 149) als die ,,tiefste 
Wurzel“ der Sünde offenbar nur dann angesehen wer
den, wenn man die Möglichkeit der Sünde in einem 
Geschöpf von jenem „Selbsterhaltungstriebe in Form der 
Reflexion“ (S. 148) abhängig macht, der nach unserm 
Verf. noch nicht zwar an sich selbst, wol aber eben 
dann, wenn er mit dem göttlichen Gesetze in Wider
spruch tritt, den Begriff der Selbstsucht oder unsittlichen 
Selbstliebe ausmacht. Gleich dem Begriffe des eigenen 
Selbst muss — dahin geht offenbar schon hier der Sinn 
des Verf., derselbe, der, wie wir bald sehen werden, auch 
den metaphysischen Erörterungen seines dritten Buchs 
zum Grunde liegt — auch das Gesetz und der im Ge
setze ausgesprochene Wille Gottes dem Geschöpfe ein 
ausdrücklicher Gegenstand des Bewusstseins sein, das Ge
schöpf muss sich, in einem Falle des Conflicts zwischen 
beiden, mit solchem Bewusstsein, durch eine ausdrück
lich zwischen beiden einhergehende Reflexion dafür 
entschieden haben, sein eigenes Selbst, dem göttlichen 
Gesetz zuwider, sich als Zweck seines Handelns zu 
setzen, wenn von Sünde, von Bösem im eigentlichen 
Sinne die Rede sein soll. Dies, sagen wir, ist der 
nachweisliche Sinn bereits jenes Capitels, das von der 
Selbstsucht handelt. Gesetzt, man wollte dort noch 
diesen Sinn bezweifeln, wie denn die Darstellung des 
Verf. bei ihrer grossen Umsicht und Reichhaltigkeit in 
Beschreibung der sündigen Zustände im Menschen, wie 
sie erfahrungsmässig vorgefunden werden, allerdings 
auch einige Anknüpfungspunkte für entgegengesetzte 
Ansichten zu bieten scheint: so müsste man dann we
nigstens eingestehen, da.ss der Ausdruck Selbstsucht

das Realprincip der Sünde ein übel gewählter war, 
und zuletzt auf eine Tautologie hinauskommt.

Nehmen wir nun abei an, dass der Verf. in diesen 
drei Capiteln seines Werks die Giundansicht festgestellt 
zu haben glaubte, Gesetz und G^esetzbewusstsein, re- 
flectirende Zwecksetzung des eigenen Selbst, und Kunde 
eines göttlichen Willens, welcher dieser Zwecksetzung 
ihre Schranken bestimmt, seien nicht nur erfahrungs- 
mässig begleitende Momente der menschlichen Sünde, 
sondern bedingende Momente des Begriffs der Sünde, — 

nehmen wir dies an, wie wir es denn, auch nach der 
nähern Bestimmung des Begriffs der Zurechnung der 
Sünde in der zweiten Abtheilung dieses Buchs (S. 217 
—309) und besonders der Begriffe von Schuld und 
Schuldbewusstsein im ersten Capitel dieser Abtheilung 
(S. 217—246), ohne Zweifel mit eigener Zustimmung 
des Verf. getrost annehmen dürfen , da ja auch die
ser Abschnitt zwar noch keine ganz directe Erklä
rung über die hier fraglichen Punkte abgibt, aber doch 
der Ansicht, dass die Causalität des sündigen Thuns 
das Bewusstsein über die ‘Beschaffenheit dieses Thuns 
einschliesst, nicht nur nicht widerspricht (denn was S. 
235 f. über die Unwissenheitssünde gesagt wird, ent
hält nichts weniger als einen solchen Widerspruch), 
sondern dieselbe allenthalben als von selbst sich ver
stehend oder durch das Vorhergehende begründet vor
aussetzt: — so haben wir hiermit in der That schon 
den Schlüssel zu den metaphysischen Erörterungen des 
zweiten Bandes gefunden, und die Antwort auf die 
Frage, wie weit dieselben auf speculativer, oder wie 
weit auf blos dogmatischer Grundlage ruhen, wird uns 
um ein Beträchtliches erleichtert. Sie selbst, jene 
Grundansicht, gibt zunächst der weitern Frage Raum: 
ob wir uns das Gesetz, dessen Begriff hiernach die 
nothwendige Prämisse des Begriffs der Sünde ausma
chen würde, als festgestellt durch einen grundlosen 
Willensact Gottes, oder als begründet in einer göttlichen 
Natur, die sich zu dem gesetzgeberischen Willen in 
Gott als ein Prius verhält, denken sollen? Das Erste 
wird vom Verf. bereits I, S. 90 ff. entschieden verneint. 
Er bezeichnet dort die Meinung, dass auch der Unter
schied von Gut und Bös seinen Grund nur in einem 
Acte der göttlichen Willkür habe, als einen „Grund
satz, der das Ende aller Philosophie zu sein scheint“, 
und erklärt mit ihr auch die Möglichkeit seines eigenen 
wissenschaftlichen Unternehmens für gänzlich abge
schnitten. Er lässt sich, um dieser Meinung auch ih
ren scheinbaren Schriftgrund zu entziehen, auf eine 
Widerlegung der Ansicht ein, dass Paulus im Römer
briefe das Dasein der Sünde von dem des 'Gesetzes, 
und zwar des Gesetzes in seiner historischen Erschei
nung, des Mosaischen Gesetzes, abhängig mache; und 
hier ist es, wo wir die Woite finden, durch welche der 
Verf. die Realität des Bösen und der Sünde unabhän- 
gis von dem Gesetze und vor dem Gesetze auch sei
nerseits anzuerkennen scheint, womit er aber, wie aus 
dem Zusammenhänge erhellt, in der That nur dies sa
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gen will, dass Gott nicht aus grundlosem Belieben das 
Gesetz gegeben haben könne, dessen Verletzung eben 
das Böse oder die Sünde ist. — Aber so entschieden 
er auch mit ausdrücklicher Polemik gegen Lehrwen
dungen, die in älterer und auch wieder (S. 93. 94) in 
der neuesten Zeit nach dieser Seite abzuirren scheinen, 
sich gegen jede Verwechslung der göttlichen Freiheit 
mit der Willkür erklärt: so will er doch auf der an
dern Seite das sittliche Gesetz auch nicht (S. 97 f.) 
als etwas unabhängig von Gott, oder auch nur als Ge
setz in Gott Bestehendes angesehen wissen, und erklärt 
sich in diesem Sinne gegen den Augustinischen, von 
Thomas von Aquino, Leibnitz*)  und Andern adoptirten 
Satz (in der Schrift: de libero arbitrio): Lex, quae 
summa ratio nominatur, non polest cuipiam intelligenti 
non incommutabilis aeternaque videri. Es fragt sich 
also, worin nach dem Verf. der von ihm angenommene 
Grund des sittlichen Gesetzes bestehen soll? Aber 
hier müssen wir bekennen, dass wir die Andeutungen, 
welche er darüber in dem Zusammenhänge, von wel
chem wir bisher gesprochen haben, gibt, mit den pe- 
remtorischen Aussprüchen des zweiten Bandes nicht 
wol zu vereinigen wissen. Dort (I, S. 98) ist noch 
die Rede von einem „ewigen44 (S. 95 „nothwendigen44) 
„Grunde des Gesetzes im göttlichen Verstände“, von 
„in ihm auf ewige Weise existirenden Ideen der Welt
wesen, auf welche schauend Gott der Welt sein Ge
setz gegeben“. Er, dieser Verstand, wird daher als 
das Prius vorausgesetzt vor dem „schöpferischen Wol
len Gottes44, und es wird (S. 95) ausdrücklich abge
lehnt, das letztere (das Wollen) als „nur auf sich selbst 
ruhend44 vorzustellen. Dem gegenüber sehen wir den 
Verf. im zweiten Bande das eigene Wesen Gottes und 
mit ihm Alles, was dort als Inhalt des göttlichen Ver
standes bezeichnet worden war, unbedingt und ohne ir
gend einen Rest zu lassen, der für den Willen als ein 
bestimmender Grund angesehen werden könnte, auf

*) Wir können uns, unbeschadet unserer übrigens hohen Mei
nung von der Redlichkeit des Verf., hier doch des Argwohns nicht 
ganz erwehren, dass diese Wendung nur ein Kunstgriff sein möchte, 
um den Widerspruch gegen jene frühere Stelle zu bemänteln. Denn 
nicht nur ist in der von ihm angeführten Stelle (Meditatt. Resp. ad 
object. VI, n. 6) von der angeblichen Trennung des Wesens Gottes 
von seinem Willen Nichts zu lesen, wenn man nicht, was offenbar 
dort, wie anderwärts, nur der Form des Ausdrucks angehört, dafür 
nehmen will, sondern es ist solche Abtrennung dem Cartesius nach 
seinen sonstigen Philosophemen, z. B. den dem Verf. wohl bekannten 
über die Identität des Willens mit der Intelligenz in Gott, auch gar 
nicht zuzutrauen. Leibnitz, dessen Zweifel an der Ernsthaftigkeit 
jener Behauptung des Cartesius (Theod. II, §. 186) der Verf. „son
derbar“ findet (I, S. 97), hat unsers Erachtens den wahren Zusam
menhang der Cartesischen Ansicht ganz gut durchschaut.

*) Das Verhältniss der beiden hier Genannten hat der Verf. nicht 
ganz richtig dargestellt. Die Einwendungen gegen den Augustini
schen Satz, welche Thomas widerlegt, sind nur das bei ihm überall 
wiederkehrende Videtur quod, dem er auch hier sein Sed contra 
keineswegs nur in der Weise entgegenstellt, welche zu der Annahme 
berechtigte, dass er nur aus Ehrfurcht vor der Autorität des Augu
stinus die Inconvenienz in jenem Satze, die seinem Scharfsinn nicht 
entgangen war, nicht habe bemerken wollen. Was aber Leibnitz betrifft, 
so ist es irrig, wenn der Verf. den von ihm gemachten Unterschied 
zwischen metaphysischer und moralischer Nothwendigkeit hier (S. 96) 
und auch noch einmal im zweiten Theile (S. 279) auf die verschie
dene Beschaffenheit der metaphysischen und moralische.. Begriffsbe
stimmungen bezieht, und also mit dem Unterschiede von necessarium 
und conveniens für zusammenfallend hält. Vielmehr , die sittlichen 
Begriffe sind nach Leibnitz ganz ebenso ewige und nothwendige 
Wahrheiten, wie die metaphysischen; die ihnen zugeschriebene Noth. 
Wendigkeit ist also selbst eine metaphysische. Was Leibnitz mora
lische Nothwendigkeit nennt, das ist nicht die Nothwendigkeit des 
Gesetzes als solchen, sondern die empirische, psychologische Noth- 
wendigkeit des Handelns in einem für oder gegen das sittliche Gesetz 
ein- für allemal entschiedenen Geiste.

die Selbstbestimmung Gottes, also auf seinen Willen 
zurückführen. Denn (II, S. 168): „es wäre nicht ein
zusehen, wie Gott sich selbst lauter Licht und Klarheit 
sein könnte (Jac. 1, 17), wenn er sich dieses Inhalts, 
also seines Wesens als eines von seiner Selbstbestim
mung unabhängigen, seinem Willen vermöge einer ewi
gen Nothwendigkeit vorangehenden bewusst wäre.“ 
Aus diesem Grunde also will der Verf. dem Begriffe 
Gottes als der Causa sui (S. 171) „ganz real und po
sitiv genommen44, und so verstanden wissen, dass „alle 
Bestimmungen des Wesens Gottes seinen absoluten 
Willen zu ihrem Princip haben.44 Dieses Resultat „in 
seiner Strenge festhaltend44 behauptet er (S. 172) „selbst 
von den Wahrheiten, die für uns, formell betrachtet, 
die höchste Nothwendigkeit haben, und mit deren Leug
nung wir jeden Zusammenhang unsers Denkens zer
reissen würden, von den Grundwahrheiten der Mathe
matik und Metaphysik, dass sie ihren letzten Grund 
in der absoluten Selbstbestimmung Gottes, dem Ur
sprünge aller Wesenheit haben.44 Im ersten Bande 
(S. 92) war auch dieser Punkt in ganz entgegengesetz
tem Sinne berührt worden. Dort hatte der Verf. des Carte- 
sius und seines Beginnens, „nicht blos die sittlichen Ge
setze, sondern auch die theoretischen Wahrheiten, selbst 
die mathemathischen, aus einem indifferenten Willen Got
tes abzuleiten44, mit offenbarer Misbilligung gedacht. Dar
um bedient er sich hier der Wendung: „Cartesius habe 
darin ganz Recht, dass er diese Wahrheiten nicht aus 
einer von dem Willen Gottes unabhängigen Nothwendig
keit ableiten will; nur dadurch werde sein Recht zum Un
recht, dass er dem Willen Gottes das göttliche Wesen vor
setzt, und dann doch jenen mit vollkommener Indifferenz 
gegen dieses sich entscheiden und z. B. die Gesetze der 
Mathematik gründen lässt44.*)  In welchem Sinne er 
dann nichtsdestoweniger (S. 174) ein „Prius der Gott
heit44 und zwar sogar ein der menschlichen Vernunft 
erkennbares, gelten lassen will, nachdem er das Prius, 
welches diese Vernunft wirklich erkennt, das metaphy
sische und mathematische, bei Seite geschafft hat, ist 
nicht wol abzusehen, ebenso wenig, wie, was den Verf. 
berechtigen kann, nach wie vor noch immer in seinen 
Bestrebungen, die Urheberschaft des Bösen von Gott 
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abzuwälzen, von einer Nothwendigkeit zu sprechen, 
vermöge deren auch Gott die Möglichkeit des Bösen 
in seiner Weltschöpfung nicht habe umgehen können. 
Offenbar hat sich der Verf. denselben Widerspruch zu 
Schulden kommen lassen, wie die Urheber der Präde
stinationslehre, wenn sie erst, der schrankenlosen All
macht zu Liebe, alle Nothwendigkeit aus dem Begriffe 
Gottes zu entfernen trachten, und nachher dennoch 
von Gott behaupten, dass er nach Gründen, d. h. of
fenbar nach einer innern Nothwendigkeit, handle.

Nicht indessen erst durch diese schroffere, mit den 
offenbaren Tendenzen des ersten Bandes schwerlich in 
Einklang zu bringende Wendung seiner metaphysischen 
Theologumena, sondern allerdings schon durch die Vor
aussetzungen, von denen seine gesammte Darstellung 
ausgeht, hat der Verf. die Verantwortlichkeit für Con
sequenzen auf sich genommen, welche man nur etwas 
schärfer, als er selbst gethan, ins Auge zu fassen 
braucht, um gewahr zu werden, wie durch sie die besten 
Ergebnisse der vorangehenden Untersuchung rettungs
los vernichtet werden. Dies wird deutlicher noch er
hellen, wenn wir die dogmatischen Erörterungen der 
zweiten Hälfte seines dritten Buchs einige Schritte wei
ter verfolgen. Entsprechend der Vorstellung, welche, 
wie wir sahen, bereits den ersten Capiteln des Werks, 
wenn auch noch unklar und nicht ohne ein gewisses 
Schwanken, zum Grunde lag, dass, wenn nicht der 
Begriff des Guten, so doch der Begriff des Bösen und 
der Sünde, seinen Ursprung in einem göttlichen Gesetz, 
in einer ausdrücklichen Willensbestimmung Gottes habe, 
entwickelt er als im Begriffe Gottes vorauszusetzende Be
dingung der Möglichkeit der Sünde (II, S. 252 ff., S. 268) 
den Begriff einer Selbstbeschränkung des göttlichen Wil
lens zum Behufe der creatürlichen Freiheit, und also 
einer durch Gott erfolgenden Zulassung des Bösen. 
Man weiss, welchen Anstoss zu allen Zeiten die stren
gere Dogmatik an diesen Vorstellungen genommen hat. 
Darin nun zwar ist dem Verf. gewiss beizustimmen, 
dass, wem es Ernst ist mit dem Begriffe der göttlichen 
Persönlichkeit, sich durch derartige Bedenken, wie z. B. 
die von Schleiermacher erhobenen sind, nicht wird ge
gen sie einnehmen lassen, insofern nämlich dieselben 
darauf hinauskommen, dass in Gott kein Moment der 
Negativität gesetzt werden dürfe. Hätte nur der Verf. 
überall den Muth gehabt, wie hier, die unvermeidlichen 
Negationen nicht zu scheuen, durch welche der Begriff 
des persönlichen Gottes erst zu einem denkbaren wird! 
Allein das gewichtigere Bedenken ist, dass jene Vor
stellungen keineswegs leisten, was sie leisten sollen; 
keineswegs geeignet sind, die Urheberschaft des Bösen 
von Gott abzuwälzen. Indem sie nämlich in Gott die 
Möglichkeit voraussetzen, dasselbe Resultat, welches 
er durch Vermittelung der creatürlichen Freiheit errei
chen will, auch ohne diese Vermittelung durch unmit
telbare Schöpferthätigkcit seines Willens hervorzurufen: 

so lassen sie der Frage Raum, weshalb Gott nicht 
diesen letztem Weg der Ausführung vorgezogen habe. 
Da ist nun freilich die Antwort bereit, dass Gott das 
Freie eben als Freies gewollt hat. Aber damit kann 
der weitern Frage nicht gewehrt werden, ob er es wol
len durfte, ohne sich eben dadurch zum Urheber des 
Bösen zu machen, was, wie vorauszusehen, aus der 
Freiheit hervorgehen würde. Auf diese Frage, die sich 
leider unser Verf. nicht vorgelegt zu haben scheint, gibt 
es, wenn man nicht ohne Weiteres zu einem absoluten 
göttlichen Rathschluss seine Zuflucht nehmen will, nur 
Eine Antwort, nämlich, dass ein höheres Gut, ein hö
herer Zweck der Schöpfung überhaupt nicht denkbar 
und auch für Gott selbst nicht möglich ist, als das 
Dasein freier Wesen, die ohne Zwang, aus eigener 
Bewegung, den Willen Gottes vollziehen, oder ihren 
eigenen Willen damit in Einklang setzen. Aber gerade 
zu dieser Antwort hat sich derjenige den Weg ver
sperrt, welcher die Freiheit des creatürlichen Willens 
von einer Selbstbeschränkung des göttlichen, und das 
Böse von einer göttlichen Zulassung abhängig macht. 
Denn wenn diese Vorstellungen nicht blos leere Worte 
bleiben sollen, so kann ihr Sinn offenbar nur dieser 
sein, dass die ursprüngliche Richtung des göttlichen 
Willens allerdings, wo nicht auf ein höheres, doch auf 
ein reineres Gute ging, und dass er es auch unfehlbar 
in der creatürlichen Welt verwirklicht haben würde, 
wenn es ihm nicht, um der — Grille der creatürlichen 
Freiheit willen, sich selbst auf willkürliche Weise zu 
beschränken und Etwas, das er direct nicht wollen 
konnte, indirect, in Gestalt der Zulassung, zu wollen 
beliebt hätte. Jeder Protest, den gegen diese allerdings 
herben, aber wohlberechtigten Ausdrücke der Verf. 
einlegen, jede Ausflucht, die er etwa brauchen möchte, 
dass das mit Freiheit durch die Geschöpfe verwirklichte 
Gute ja doch ein Höheres sei, als das ohne sie in ih
nen zu verwirklichende n. s. w., wird niedergeschlagen 
durch die Erinnerung an die von ihm selbst aufge
stellte, hier sehr zur Unzeit von ihm vergessene Un
terscheidung zwischen formaler und realer Freiheit. 
Was war es denn, das er uns in jenem frühem Zu
sammenhänge (II, S. 7 ff.) als das wirkliche, reale Gut, 
als den concreten Schöpfungszweck betrachten lehrte: 
die formale Freiheit, oder die reale? Diejenige, welche 
die Möglichkeit der Sünde einschliesst, oder genauer 
gesprochen, welche selbst diese Möglichkeit ist, oder 
jene, in welcher diese Möglichkeit aufgehoben und 
überwunden ist? Kann er aber nicht leugnen, dass es 
nur die letztere war: so möge er uns doch begreiflich 
machen, was seinen in so uneingeschränktem Sinne 
allmächtigen Gott habe verhindern können, nicht lieber 
sogleich die reale freiheit als freies Geschenk seiner 
Gnade den vernunftbegabten Geschöpfen mitzutheilen, 
statt jenen Umweg durch die formale Freiheit zu neh
men, der, wie die Erfahrung lehrt, für eine unberechen
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bare Anzahl von Geschöpfen ein so verhängnissvoller 
ist? Denn dass dieser Durchgang ein nothvvendiger 
war, dies versteht sich für eine Allmacht, für die es 
erst ausdrücklicher Acte der Selbstbeschränkung und 
Zulassung bedarf, wenn in ihren Geschöpfen Raum für 
die Sünde bleiben soll, für eine Allmacht, aus deren 
freier Selbstbestimmung zugleich mit allem Realen auch 
die metaphysischen und mathematischen Gesetze dieses 
Realen hervorgegangen sind, mit Nichten von selbst. 
Sie, diese Allmacht, lässt, wenn wir uns ihren Begriff 
einmal gefallen lassen, offenbar für keine andere An
nahme Raum, als, dass eben diese Ordnung der Welt, 
nach welcher die Creatur nur durch ihre im formalen 
Sinne freie, also mit der Möglichkeit des Gegentheils, 
der Sünde und der Verdammniss verknüpfte That, der 
vom Schöpfer ihr zugedachten Segnungen theilhaftig 
werden kann, — dass eben sie, diese Ordnung, ein Er
zeugniss der freien Selbstbestimmung Gottes ist, in des
sen Macht es gestanden hätte, die Creatur auch ohne 
dieses gefährliche Spiel jener Segnungen nicht allein 
theilhaftig, sondern auch würdig zu machen.

Der Verf. wrird also nicht leugnen können, dass 
wir mit seinen metaphysischen Prämissen wieder beim 
decretum absolutum, oder bei einem Resultat, das, wo 
nicht schlimmer, doch auf keinen Fall besser ist, als 
ein decretum absolutum, angekommen sind. Er hat sei
nem Gotte, indem er ihn zum geflissentlichen Urheber 
nicht des wirklichen Bösen, wohl aber der Möglichkeit 
des Bösen macht, das Grandiose und Imponirende entzo
gen, welches dem Gottesbegriffe Cal vin’s nicht abgespro
chen werden kann , ohne doch den Anstoss, den eine 
geläuterte Vernunft an jenem nimmt, hinweggeräumt zu 
haben. Einen Gott, der, obgleich es bei ihm gestanden 
hätte, nur das Gute zu schaffen und durch unmittelbare 
Mittheilung dieses Guten seine Geschöpfe zu beseligen, 
doch seinem auf das Gute und das Heil seiner Schö
pfung gerichteten Willen absichtlich Halt gebietet, da
mit die Geschöpfe, wenn es ihnen so beliebt, statt des 
Guten auch das Böse, statt der Seligkeit auch die Ver
dammniss ergreifen können, — einen solchen Gott an
zubeten werden sich heutzutage wol noch Wenigere ent
schliessen, als, einen Gott, der geradezu, aus uns un
bekannten Gründen, neben dem Guten auch das Böse, 
neben der Seligkeit eines Theiles seiner Geschöpfe die 
Verdammniss eines andern will. Was aber ist es, das 
den Verf. zu diesen Misgiiffen verleitet hat; zu ihnen, 
die, wie wir nicht umständlich zu erweisen brauchen, 
mit der eigentlichen, in der Tiefe der sittlichen Gesin
nung, nicht in jener äusserlichen Reflexion, aus wel
cher die Misgriffe erwachsen sind , begründeten Ten
denz seines Werkes in so grellem VV iderspruche stehen ?

Was sonst, als die todte dogmatische Abstraction eines 
Allmachtbegriffs, mit dem nun einmal, man stelle sich, 
wie man wolle, die Nichtbetheiligung Gottes an der Ur
heberschaft des Bösen schlechterdings unvereinbar ist ? 
Uneingedenk der im sittlich-religiösen, nicht blos im specu- 
lativen Interesse ausgesprochenen Warnung Leibnitzen’s, 
wenn es sein muss, lieber die Allmacht des Schöpfers 
zu Gunsten seiner Güte und Weisheit, als umgekehrt, 
die Güte und Weisheit zu Gunsten seiner Allmacht zu 
beschränken , hat der Verf. noch einmal den Versuch 
gewagt, Beides völlig uneingeschränkt und doch ver
einigt zu denken, ein Versuch, der, wie noch alle frü
here, mislungen ist. Er hatte zu seinem Werke, wie es 
die Idee und Tendenz desselben forderte, die Voraus
setzung mitgebracht, dass die Verwirklichung des höch
sten, oder vielmehr des eigentlichen, des allein wahr
haften Guten, des concreten Schöpfungszweckes, durch 
die creatürliche Freiheit bedingt, ohne diese Freiheit 
aber auch für Gott eine Unmöglichkeit ist, und hat 
nachher nichtsdestoweniger durch den Dogmatismus, 
der in der Vorstellung der Allmacht liegt, sich verlei
ten lassen, auch die unmittelbare Realisation dieses 
Guten durch schöpferische Acte, in denen nur die Gott
heit, aber nicht die Creatur als thätig auftritt, für et
was an sich Mögliches zu halten. Daher offenbar jene 
dein religiösen Gefühl nicht minder, wie der specula- 
tiven Vernunft, widerstrebende Vorstellungen von Selbst
beschränkung und Zulassung; daher schon im Beginne 
des Werkes jene zum Mindesten zweideutige Stellung 
des Gesetzbegriffs. Denn wer den Grundsatz aner
kennt , dass es ohne creatürliche Freiheit überhaupt 
nichts wirklich oder lebendig Gutes in der Schöpfung 
gibt, noch geben kann, wer ihn nicht nur in abstracto 
anerkennt, sondern auch Ernst mit seiner wissenschaft
lichen Durchführung macht: für diesen kann der Be
griff des Gesetzes unmöglich jene metaphysische Bedeu
tung haben, die, wie wir oben zeigten, unser Verf. ihm 
entweder von vorn herein beigclegt, oder unvermerkt im 
Fortgange seiner Darstellung untergeschoben hat. Für 
ein Gesetz ist nur da ein Platz, wo Geschöpfe vorhan
den sind, die sich mit Bewusstsein für oder gegen das 
Gesetz entscheiden können. Hat aber der Schöpfer 
durch einen uneingeschränkten Act seiner Allmacht 
Creaturen schaffen können, von denen es abhängt, ob 
sie durch ihr Handeln der Welt erst einen realen 
Werth geben wollen, den sie ohne solches Handeln 
nicht hätte, so ist dann freilich nicht abzusehen, wes
halb der schöpferischen Allmacht das versagt bleiben 
sollte, was solchergestalt in die Willkür dieser Ge
schöpfe gestellt wäre.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von F« A.» Brockhaus in üeipzig.
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Die richtige Consequenz des obigen Grundsatzes wäre 
also vielmehr diese gewesen, dass nicht das einem gött
lichen Gesetz gemässe Handeln vernünftiger Geschöpfe, 
sondern einfach ihr Dasein, nicht insofern sie so oder 
anders handeln können, sondern insofern die dem 
göttlichen Willen entsprechende Handlungsweise mit die
sem ihrem Dasein zusammenfällt, kurz, das Dasein von 
Geschöpfen nicht mit formaler, sondern mit realer 
Willensfreiheit als der eigentliche, concrete Schöpfungs
zweck zu betrachten ist, und dass dieser Zweck nicht 
durch eine unmittelbare Schöpferthat, sondern nur durch 
die eigene That der Geschöpfe, aber freilich nicht durch 
eine ihrer selbst und eines Gesetzes, nach dem sie sich 
richten soll, bewusste That, wie die von unserm Verf, 
der „formalen“ Freiheit zugeschriebene, realisirt werden 
kann. Worin diese That allein bestehen kann: darüber 
gleich nachher noch einige weitere Andeutungen. Für- 
erst wird man uns erlauben, wenigstens so viel als fest
gestellt zu betrachten, dass es in sittlich-religiöser, wie 
in speculativer Beziehung ganz auf Eins hinauskommt, 
ob man das Böse als unmittelbar durch einen Act der 
göttlichen Machtvollkommenheit geordnet, oder ob man 
es als durch eine Reihe von Acten, deren jeder, sei 
es als ein unmittelbar gewollter, oder als ein zugelas
sener, auch seinerseits der Allmacht unterliegt, ver
mittelt denkt.

Wir würden übrigens ungerecht sein, wenn wir 
nicht bemerken wollten, dass der Strengern Ansicht 
von der göttlichen Allmacht, auf die unser Verf. zu
rückkommt, wenn sie auch in der Gestalt, wie er sie 
aufstellt, sich nicht halten lässt, doch eine ebenso rich
tige, als tiefgeschöpfte Einsicht zum Grunde liegt. Es 
ist die Einsicht, dass alles Reale, in so gut, wie 
äusser Gott, sich auf Willen und Wmensfjiai zurück- 
führt, dass Gott selbst, als leales, lebendiges Selbst 
nur ist, weil er will und was er will, und dass ebenso 
auch für alle realen Qualitäten der creatürlichen Welt 
der letzte Grund, nicht zwar in ausdrücklichen, beson- 
dern Willensacten der Gottheit, wohl aber in der le
bendigen Qualität oder Beschaffenheit des göttlichen 
Willens überhaupt zu suchen ist. Nur dass dieser 

Wille, wie in realer, so auch in formaler Beziehung 
ein Letztes und Unbedingtes sei, dass er, wie er kein 
reales Prius hat, so auch nicht an den reinen Wesens
bestimmungen der Gottheit, dem Metaphysischen und 
Mathematischen, ein formales Prius habe, ist dem Verf. 
nicht zuzugeben, nicht blos aus speculativen Gründen, 
sondern auch aus sittlich-religiösen Gründen nicht; 
weil nämlich ohne die Annahme eines solchen Prius 
der göttliche Wille nicht in der Weise innerlich be
grenzt und bedingt gedacht werden könnte, wie er ge
dacht werden muss, wenn die Urheberschaft des Bösen 
von ihm entfernt bleiben soll. Der Einwand, dass 
ein Inhalt, auch ein blos formaler oder negativer, der 
von seiner Selbstbestimmung unabhängig wäre, auch 
dem göttlichen Selbstbewusstsein nicht vollkommen 
offenbar sein könnte, ist ein ganz nichtiger. Ist ja 
doch das Metaphysische und Mathematische sogar dem 
menschlichen Selbstbewusstsein offenbar und durchsich
tig, ohne darum aus Selbstbestimmung des menschlichen 
Willens hervorgegangen zu sein ! Mit weit grösserm 
Rechte wäre zu sagen, dass ein Selbstbewusstsein, 
welches keinen von der Selbstbestimmung des Willens 
unabhängigen Inhalt hätte, gar nicht als Selbstbewusst
sein existiren könnte; für unsern Verf. zumal, der im 
menschlichen Geiste allenthalben das Selbstbewusstsein 
nicht blos als das formale, sondern auch als das reale 
Prius des Willens vorstellt, und es folgerechterweise 
daher auch im göttlichen Geiste so hätte vorstellen müs
sen! Eine andere Frage, die auch der Verf. mit der 
gegenwärtigen nicht verwechselt, ist die nach dem 
Verhältniss des göttlichen Wissens zum concreten Schö
pfungsinhalt, sowie sich dieser unter Mitwirkung des 
Princips der formalen creatürlichen Freiheit gestalten 
soll: auch in Bezug auf diese Frage bekennen wir, in 
seiner, gleich jener der Allmacht, ganz abstract dog
matisch gehaltenen Auffassung der göttlichen Allwissen
heit (S. 286 f.) die Lösung unsererseits nicht finden zu 
können. — Davon nun abgesehen hat es seine voll
kommene Wahrheit, wenn dei’ Verf., über das Para
doxe, was in dieser Wendung zu^ liegen scheint, sich 
mit der rühmlichen Kühnheit, mit der wir ihn auch 
anderwärts zuweilen (z. B. B» 155. 247) hergebrachte 
dogmatische Vorurtheile bekämpfen sehen, hinweg
setzend (S. 175. 191)? die Möglichkeit, dass Gott gar 
nicht hätte sein wollen, in der That als eine Möglich
keit gelten lässt, und in diesem Sinne von einer „schwei
genden Tiefe des Negativabsoluten“ spricht, welche 
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dann die Stelle des lebendigen Gottes vertreten würde. 
In der That ist auch diese schweigende Tiefe schon 
Gott; sie ist der nur seiende, noch nicht lebendige, per
sönliche Gott, das „schlechthin nothwendige Wesen“ 
des ontologischen Beweises, nicht der frei thätige Welt
schöpfer und Weltheiland des Christenthums. Aber 
auch um so als seiend gedacht werden zu können, 
muss Gott als der concrete Inbegriff des Metaphysi
schen und Mathematischen erkannt werden, welches 
nach dem Verf. in der „schweigenden Tiefe“ noch 
nicht seinen Platz finden soll. Dagegen gehören die 
ethischen Prädicate Gottes, seine Güte , Gerechtigkeit, 
Heiligkeit u. s. w., nicht blos ihrer Existenz, sondern 
auch ihrem Begriffe nach, der realen Seite seines Da
seins an , und Leibnitz hatte Unrecht, sie als „noth
wendige Wahrheiten“ mit dem Metaphysischen und Ma
thematischen unter den gleichen Gesichtspunkt eines 
Prius für den göttlichen Willen zu stellen. Sie sind 
eben nichts anders, als die reale, lebendige Qualität des 
Willens selbst, ohne die der Wille selbst nicht zu 
existiren vermöchte, wiewol sie nicht in ihrer nähern 
Bestimmtheit ihm durch eine metaphysische Nothwen
digkeit vorgezeichnet sind. Dies meint im Grunde auch 
unser Verf., wenn er den Begriff des Guten weder in ei
ner zu dem göttlichen Willen sich als ein Prius ver
haltenden Nothwendigkeit, noch in einer gesetzgeberi
schen Willkür Gottes begründet wissen will. Er meint 
es, aber er ist nicht dazu gekommen, es klar auszu
sprechen, weil es dazu des Gegensatzes, von dem er 
nichts wissen will, nämlich der absoluten Nothwendig
keit solcher Bestimmungen, mit denen nicht nur die 
äusserlich gesetzgeberische Willkür, sondern auch die 
freie Selbstbestimmung nichts zu thun hat, bedurft 
hätte. Er hat, richtig verstanden, vollkommen Recht, 
wenn er (S. 190) von Gott verneint, „dass das Böse 
als eine Möglichkeit für seinen Willen gedacht werden 
könne“; allein er hat nur darum Recht, weil, und nur 
insofern, als der Begriff des Bösen gar keine sachliche 
Bedeutung hat, als nur im ausdrücklichen, conträren 
Gegensätze des Guten, welches, wie gesagt, die leben
dige , freie Qualität des göttlichen Willens ist. Das 
contradictorische Gegentheil des Guten, das einfache 
Nichtgute, muss allerdings als eine metaphysische Mög
lichkeit auch in Bezug auf Gott anerkannt werden, 
eben darum, weil das Gute nicht, gleich den metaphy
sischen und mathematischen Kategorien, eine Bestimmung 
ist, welche die Möglichkeit des Andersseins ausschliesst, 
sondern eine solche, die, wie alle WillensbesUmmungen 
und der Wille selbst, sie ausdrücklich voraussetzt und 
aufgehoben in sich trägt.

So können wir denn nun gleich an diese Erörte
rung die Bemerkung anknüpfen, die wir über den ei
gentlichen Haupt- und Kernpunkt der metaphysischen 
Untersuchung des vorliegenden Werkes, über die Hy
pothese , durch die es den Begriff der creatiirlichen 

Freiheit aus den Widersprüchen, in welche er, wie der 
Verf. nicht verkennt, bei einer schärfern speculativen 
Analyse zu zerfallen droht, zu erretten, und die That- 
sachen der sittlich-religiösen Erfahrung, die in das Ge
biet dieses Begriffes fallen, in letzter Instanz zu erklä
ren sucht. Der Verf. selbst leitet diese Hypothese 
(S. 191) dadurch ein, dass er, in Bezug auf die eben 
gedachte Frage nach der Möglichkeit des Andersseins 
oder des Gegentheils, zwischen der göttlichen und der 
menschlichen Selbstbestimmung einen ausdrücklichen 
Gegensatz annimmt. Gott, insofern er nämlich, was 
ihm freilich nicht verwehrt werden könnte, nicht 
schlechthin „ein in sich verschlossenes Wesen“' bleiben 
wolle, könne gar nicht anders, als, sich zum Guten, zu 
einer That der schöpferischen Liebe bestimmen; bei 
dem Menschen dagegen , „weil er das Gute nicht als 
sein eigenes Wesen hat, gehe vermöge seiner Selbst
bestimmung neben der Möglichkeit und dem Sollen des 
Guten, die Möglichkeit des Bösen, des Abfalls von 
Gott her.“ — Es ist für das gründlichere Verstandniss 
des Zusammenhangs, in welchem der Verf. auf die so
gleich vorzutragende Hypothese kommt, von Interesse, 
gleich hier einige Mittelglieder zu ergänzen, von denen 
wir annehmen müssen, dass sie, wenn auch nicht in 
seiner Darstellung ausgesprochen, derselben doch als 
stillschweigende Voraussetzung im Hintergründe liegen. 
Es fragt sich nämlich: was versteht der Verf. in ab
stracto unter dieser Möglichkeit, der Möglichkeit des 
Bösen, die er, vermöge seines Freiheitsbegriffs, der 
vernünftigen Creatur als ein Prädicat zusprechen zu 
müssen glaubt, nachdem er sie der Gottheit abgespro
chen hat ? Das blosse Factum, dass es neben den 
guten auch böse Creaturen gibt, kann er schwerlich 
meinen; denn dieses für sich allein berechtigt uns noch 
nicht, die Möglichkeit des Bösen als ein inwohnendes 
Prädicat den guten, sowie umgekehrt, die Möglichkeit 
des Guten den bösen Kreaturen beizulegen. Eben so 
wenig aber kann er auch dies meinen, dass , sei es 
das Gute, oder das Böse an der Creatur nicht als eine 
metaphysische Kategorie, als eine die Denkbarkeit des 
Andern schlechthin ausschliessende Denknothwendigkeit 
gesetzt ist. Denn die aus dem Nichtvorhandensein die
ser Denknothwendigkeit unmittelbar folgende Denkmög- 
Uchkeit des Andern, hat ja der Verf. in Gott, wo er sie 
als abstracte Reflexionsbestimmung doch gleichfalls an
erkennen musste, nicht als reale Eigenschaft gelten 
lassen; er konnte sie also folgerechterweise auch nicht 
in den Creaturen als reale Eigenschaft gelten machen 
wollen. Es bleibt ihm daher nichts übrig, als sich, 
nachdem er die metaphysische Denkmöglichkeit ausge
schlossen, in der Erfahrung nach einer Gestalt oder 
Daseinsweise umzusehen, welche er in den vernünftigen 
Geschöpfen für die reale, existirende Möglichkeit des 
Andern oder des Gegentheils ansprechen kann. Auf 
diesem Wege nun, was könnte ihm Erwünschteres be
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gegnen, als die über den Freiheitsbegriff so allgemein 
verbreitete Voraussetzung, dass er nichts anderes sei, 
als die den vernünftigen Creaturen thatsächlich aner
schaffene Fähigkeit, zwischen Gutem und Bösem zu 
wühlen, d. h. von diesen Gegensätzen, die bis dahin 
nur gegenständliche Momente ihres Bewusstseins wa
ren, mit Bewusstsein, den einen zum Inhalte auch ih
res Wollens und Thuns zu machen? In der That auch 
finden wir unsern Verf. bereit, auf diese Definition der 
Freiheit oder der realen Möglichkeit des Andern einzu
gehen. Doch hat er sich durch die gründlichen Unter
suchungen der vorangehenden Theile seines Werkes 
den Weg versperrt, dies unmittelbar zu thun; er kann 
es nur auf einem Umwege thun. Er ist durch diese 
Untersuchungen zu der Einsicht gelangt, dass in der 
Erfahrung dieses unsers irdischen Lebens sich für 
Keinen von uns ein Moment auffinden lässt, in wel
chem er, ohne irgendwie in seinem Willen , sei es für 
das Gute oder für das Böse, bestimmt zu sein, mit Be
wusstsein eine Wahl zwischen dem Guten und dem 
Bösen trifft, und das eine oder das andere zur Bestim
mung seines Willens macht. Dieses Resultat nun auch 
hier nicht aufgeben wollend, ergreift er den Ausweg, 
statt des irdischen einen ausserirdischen, statt des zeit
lichen einen ausserzeitlichen Entscheidungsact anzuneh
men, durch welchen jede vernünftige Creatur für sich 
allein, ohne äussere Nöthigung, aber mit klarem Be
wusstsein über den Inhalt ihrer Wahl, den Grundcha
rakter ihres sittlichen Daseins ein für allemal bestimmt 
habe. — Dies die Hypothese, durch welche unser Verf. 
das Problem der sittlichen Freiheit in letzter Instanz 
gelöst zu haben meint.

Es ist nicht zu verkennen, dass in den Prämissen 
des Verf. diese Hypothese mit einer gewissen Noth
wendigkeit begründet liegt. Wenn alle Sünde sich 
auf die Verletzung eines fordernden, nicht zwingenden 
Gesetzes zurückführen soll, so ist es gewiss folgerecht, 
als den Ursprung des sündigen /Seins eine bewusste 
That der Gesetzesverletzung vorauszusetzen; nicht 
minder folgerecht ist es, diese That, wenn sie sich in
nerhalb unsers empirischen Bewusstseins nicht vorfin
den will5 in eine Region, von der sich voraussetzen 
lässt, dass sie diesem Bewusstsein unzugänglich bleibe*),  
hinaus zu verlegen. Dieses selbst aber, dass man den 
Ursprung der Sünde in eine zwischen Befolgung und 
^ichtbefolgung des Gesetzes mit Bewusstsein wählende 
Freiheit setzt, war, wie aus dem Obigen erhellen 
möchte, der einzig mögliche M eg, zwar nicht mit wirk
lichem , aber doch mit einigermassen scheinbarem Er

*) Die Frage, wie es zugehe, dass wir von der ausserzeitlichen 
Urentscheidung kein Bewusstsein in uns finden, obgleich sie doch 
»iit Bewusstsein erfolgt sein soll, hat der Verf. II, S. 206, Wo er 
sie aufwirft, freilich nicht beantwortet, und sic lässt sich von seinem 
Standpunkte aus auch nicht beantworten.

folg das Dasein des Bösen mit der Voraussetzung 
einer unbedingten Allmacht zu vereinigen , ohne doch 
die Allmacht für das Böse verantwortlich zu machen. 
Nach einer andern Seite lässt sich allerdings die strenge 
Folgerichtigkeit auch dieser Lehren in Frage stellen; 
indess ist diese Seite eine solche, welche gar nicht in 
den Gesichtskreis des Verf. eintritt, ebenso wenig, wie 
in den Gesichtskreis anderer, in ähnlichem Sinne, wie 
der Verf., oder auch geradezu in dem vom Verf. ab
gelehnten äquilibristischen, die creatürliche Freiheit 
bejahender Systeme. Wenn nämlich der vernünf
tigen Creatur das Gute als Verdienst, das Böse als 
Schuld nur insoweit zugerechnet werden soll, als die
selbe das Eine oder das Andere mit deutlichem Be
wusstsein über seine Natur ergriffen hat: so scheint 
die richtige Consequenz zu sein, das Entsprechende 
auch in Bezug auf Gott zu behaupten, also das Gute, 
als ein Object der göttlichen Wahl, etwa in Leibnitz’- 
scher Weise, zu einem Prius des göttlichen Willens zu 
machen, was doch derVerf., und zwar, wie wir dafür 
halten, mit Recht, zurückgewiesen hat. Dieser Einwand 
würde besonders dann Gewicht erhalten , wenn etwa der 
Verf., was er zwar nicht, so viel wir uns erinnern, 
mit ausdrücklichen, ganz unzweideutigen Worten ge- 
than hat, was aber vielleicht im Grunde doch seine 
Meinung ist, den Beweis für seine Ansicht über den 
Ursprung des Bösen aus einer selbstbewussten That 
der Creatur, nicht, wie wir soeben statt seinei’ gethan, 
auf die durch uns ergänzten Mittelglieder des specula- 
tiven Gedankenganges, sondern unmittelbar auf das 
sittlich-religiöse Bewusstsein stellen wollte. Auch hier 
würde er allerdings einen Bundesgenossen an der ge
wöhnlichen Verstandesansicht haben, welche nur allzu 
geneigt ist , den juristischen Begriff der Zurechnung, 
der bekanntlich dieselbe auf die nicht nur überhaupt 
mit Selbstbewusstsein, sondern auch mit dem Be
wusstsein über ihre moralische Beschaffenheit began
gene Übelthat beschränkt, dahin auszudehnen, dass 
diese Bedingung über alle und jede sittliche Zurech
nung , so des Guten, wie des Bösen sich erstrecken 
soll. Wir unserseits sind der Überzeugung, dass das 
sittliche Gefühl in seiner Unmittelbarkeit nichts von 
dieser Bedingung weiss; dass es ihm genügt, wenn es 
die That oder die Eigenschaft, von deren Zurechnung 
die Rede ist, nur nicht als die Wirkung eines von aus
sen kommenden Zwanges betrachten darf. Wäre dem 
nicht so, wie könnte dann das religiöse Gemüth Gott 
für Wohlthaten zur Dankbarkeit sich verpflichtet füh
len, von denen es sich doch sagen muss, dass sie ih
ren letzten Grund in der göttlichen Natur, nicht in 
einer selbstbewussten Wahl der Gottheit haben ? — 
Wir halten also den angeführten Einwand wenigstens 
insoweit für triftig, als durch ihn eine mögliche Beru
fung auf die Unmittelbarkeit des sittlichen Gefühls ent
kräftet wird, wenn auch freilich die vom Verf. auf
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Grund seiner (S. 190 f. ausgesprochenen) Ansicht, dass 
in dieser Beziehung Gott mit dem Geschöpf nicht un
ter gleichem Gesichtspunkt der Beurtheilung stehe, 
versuchte wissenschaftliche Motivirung seiner Lehre 
noch einer anderweiten Widerlegung bedarf.

Die Hypothese von einer ausserzeitlichen Selbst
entscheiduna; der vernünftigen Creatur zum Guten oder 
zum Bösen findet in der Geschichte der Philosophie 
und philosophischen Dogmatik hauptsächlich zwei An
knüpfungspunkte: den einen in dem alten Platonismus, 
aus welchem sie bekanntlich Origenes in das Christen
thum übertrug, den andern in dem transcendentalen 
Freiheitsbegriffe Kant’s und seiner Nachfolger. Mit 
beiden setzt sich der Verf. umständlich aus einander 
(II, S. 99 ff.), noch ehe er die Hypothese selbst auf
stellt. Gegen den Origenes spricht er einen doppelten 
Tadel aus: „den Punkt, worin die Schwierigkeit des 
Freiheitsbegriffs überhaupt eigentlich liegt, habe er 
nicht erkannt, dagegen sie da gesucht, wo sie nicht 
ist, in dem Dasein der materiellen Welt und in der 
Mannichfaltigkeit der geschaffenen Wesen, “ und: 
„während Origenes seine Präexistenz, indem er sie wie 
ein dem irdischen Leben zeitlich vorangehendes Sein 
beschreibt, gegen die zeitliche Bedingtheit zu verwah
ren versäumt, lege er ihr andererseits zu viel bei; es 
sei ihm nicht genug, sie als ein vollkommen heiliges 
und seliges Leben zu bezeichnen, selbst an der gött
lichen Wesenheit lasse er die Geister in ihrem Urstande 
Theil nehmen.“ — Es sei erlaubt, uns zuvörderst an 
diese Erklärungen zu halten; auf den Begriff der 
transcendentalen Freiheit werden wir nachher noch 
mit ein paar Worten zu sprechen kommen. Der Vor
wurf, dass Origenes die eigentliche Schwierigkeit des 
Freiheitsbegriffes nicht erkannt haben soll, kann sich 
wol nur auf seine äquilibristische Auflassung desselben 
beziehen; ein Mangel, der ihm mit der gesammten vor- 
augustinischen Kirchenlehre, von welcher diese Auf
fassung m den Pelagianismus überging, gemeinsam ist. 
Wir wollen gegen diesen Vorwurf, insofern er den 
verstandesmässigen Ausdruck des Freiheitsbegriffs be
trifft , weder den Origenes, noch seine Zeitgenossen 
und Nachfolger vertheidigen ; wir haben vielmehr das 
Verdienst bereitwillig anerkannt, welches sich der 
Verf. seinerseits dadurch erworben hat, dass er in die 
Ergebnisse der neuern philosophischen Forschung nach 
dieser Seite mit sinnigem verständniss eingegangen ist 
und seine Darstellung der Freiheit, insofern sie als 
reale Qualität in dem menschlichen Geiste erscheint, 
von allen äquilibristischen Elementen rein gehalten hat.

Dennoch lässt sich fragen , ob nicht, wenn man die 
Origenische Darstellung für das, was sie ist, für eine 
überall ins Bildliche und Mythische hinüberspielende 
erkennt, dann als ihr speculativer Hintergrund in der 
That eine noch grössere Tiefe der Auffassung zum 
Vorschein kommt, als wir bei unserm Verf. antreffen? 
Es ist wahr, dass es dem Origenes nicht gelungen ist, 
dass er vielleicht nicht einmal den Versuch gemacht 
hat, seine Präexistenz „gegen die zeitliche Bedingtheit 
zu verwahren“. Aber ist denn dieser Versuch unserm 
Verf., der ihn wirklich und nicht ohne Kraftaufwand 
unternommen hat, besser gelungen? Er unterlässt 
freilich nicht, mit Worten einzuschärfen (besonders 
S. 198 f.), dass aus jenem Elemente der zeitlosen Ewig
keit, in welches nach ihm die erste sittliche Entschei
dung fallen soll, jede Vorstellung eines Vor und Nach, 
einer zeitlichen Succession, entfernt bleiben müsse. 
Aber wenn er diese Urentscheidung ja doch als eine 
vollkommen bewusste vorgestellt wissen will, wenn er 
zur ausdrücklichen Voraussetzung derselben einen 
„Urstand“ der vernünftigen Geschöpfe macht, in wel
chem mit dem Guten zugleich auch das Böse bereits 
schon Gegenstand des Bewusstseins, aber noch nicht 
Inhalt des Willens sein soll, sodass also (S. 219) „auf 
das Böse angewandt, dem Thun eine Vorstellung des
sen, was nicht sein soll, dem Begriffe nach vorangeht,“ 
und „der Anfang des Sündigens nothwendig bewusste 
Sünde ist“: Wen, der klar und scharf zu denken ver
mag, und sich in solchem Denken nicht durch selbst
beliebte oder altverjährte Vorurtheile irre machen lässt, 
wird der Verf, dann noch überreden, dass er nicht 
dennoch den Zeitbegriff in die Urentscheidung wieder 
hineingebracht hat? Es ist ferner wahr, dass der Verf« 
im Gegensätze zu Origenes, den vorzeitlichen Urstand 
der Geschöpfe nicht als einen Zustand höherer Voll
kommenheit , und also auch das Heraustreten aus ihm 
nicht als einen Fall oder Abfall betrachtet wissen will 
(S. 204 f.). Er nennt ihn ein „stilles, zeitloses Schat
tenreich“ und bezeichnet ihn als „die nothwendige Be
dingung der vollen creatürlichen Existenz der persön
lichen Wesen als solcher“ oder „gleichsam den Mut- 
terschooss. in dem die Embryonen aller persönlichen 
Wesen beschlossen liegen;“ — „wie immer die Ur
entscheidung ausfallen mochte, sie war für diese Intel- 
ligiblen Existenzen der Übergang in Raum und Zeit, 
in Leiblichkeit und Entwickelung.“

(Der Schluss folgt.)
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Aber wie kann er den Origenes darüber tadeln, dass 
er die Geister in jenem Urstande „an der göttlichen 
Wesenheit Theil nehmen lässt,“ wenn er selbst (S. 207) 
ihr vorzeitliches Selbstbewusstsein darin bestehen lässt, 
„dass sie in Gott, in der unendlichen Fülle seines We
sens die Momente erkennen, deren Reflex unter Voraus
setzung des schöpferischen Willens Gottes die Idee des 
Menschen ist; “ wenn er ihnen also ausdrücklich ein 
Erkennen ihrer selbst „im Spiegel Gottes“ zuschreibt? 
Und wenn er nichtsdestoweniger diese Daseinsweise der 
innigsten Vereinigung mit Gott eine unvollkommene, eine 
„halbe“ nennt,- wenn er ihr gegenüber das Dasein in 
Form der Zeit ausdrücklich als höhere und wirklichere 
bezeichnet: wie stimmt es dazu, dass er dem gegenüber 
(S. 199) doch die zeitlose Ewigkeit, sofern sie von 
Gott prädicirt wird , gerade als die höchste, vollkom
menste Daseinsweise gelten macht? Wie geht es zu, 
dass der nämliche Begriff, der in Gott die Fülle alles 
Daseins bezeichnet, auf die Creatur angewandt, plötz
lich einen Mangel, eine Beraubung bezeichnen soll ? 
Es wird dem Verf. hoffentlich nicht beifallen, sich hier 
auf die Kirchenlehre, oder gar auf die Schriftlehre be
rufen zu wollen. Die Kirchenlehre, — um nur von ihr 
zu sprechen, da der Schriftlehre die Vorstellung einer 
zeitlosen Ewigkeit gänzlich fremd ist *),  — kennt für die 

*) Dies will der Verf. freilich nicht Wort haben. Das Präsens 
o ujV Joh. 3, 13, „auch wohl 1, 18,“ und tyco eif.it Joh. 8, 58, und 
dazu noch (doch nicht als echt apostolischer Ausspruch?) 2 Petr. 3, 8, 
ist ihm Beweis genug, dass auch in der Schrift eine zeitlose Ewig
keit gelehrt werde (S. 201). Doch scheint er diesem angeblichen 
Schriftbeweise selbst nicht recht zu trauen, da er in einer Anmer
kung denen, „die solche Elemente (die zeitlose Ewigkeit des leben- ( 
tilgen [!] Gottes) aus dem c ristlichen Bewusstsein kurzweg als Ab- 
stractionen verbannt wissen wollen,“ zu überlegen gibt, „wie sie 
dann «och vor der Philosophie des absoluten Diesseit sich zu retten 
gedenken.“ Darüber möge derVerf.., von dem man, nach dem frei- 
müthigen Zugeständniss, welches er m der Note zu S. 247 gemacht 
dergleichen Scrupel kaum noch hätte erwarten sollei1j nur getrost 
die Sorge Andern überlassen, und lieber seinerseits zusehen, wie er 
seinen zeitlosen Gottesbegriff vor dem Schicksale, zuletzt mit der 
„absoluten logischen Idee“ eines bekannten, von ihm perhorrescirten 
Systems auf Eins hinauszukommen, retten will. Auch auf das in 
der Anmerkung S. 165 aufgestellte Dilemma werden wir ihm die 
Antwort seiner Zeit nicht schuldig bleiben.

Creatur überhaupt keine Möglichkeit einer zeitlos ewi
gen Existenz, oder wiefern sie eine solche kennt, näm
lich in Bezug auf das nachirdische Dasein, auf die 
Cod] aiwviog, welche von ihr allerdings vielfach mitPrä- 
dicaten, die nur auf eine zeitlose Ewigkeit zu passen 
scheinen, bezeichnet wird, so ist sie ihr ein Höheres, 
nicht ein Niederes, als die irdische Daseinsform. Auch 
hätte schon der Umstand, dass weder die Schrift, noch 
die Kirche, den geringsten begrifflichen Unterschied 
zwischen dieser Ewigkeit und der Ewigkeit als Daseins
form Gottes kennen, längst darauf aufmersam machen 
sollen , was für eine Bewandtniss es im Grunde mit 
der eingebildeten Orthodoxie der Vorstellung einer 
zeitlosen Ewigkeit des göttlichen Daseins hat. Das Wahre 
ist, dass Schrift und Kirche die Zeit nur als Daseins
form des irdischen Lebens kennen, und dass daher der 
Begriff der Ewigkeit bei ihnen die Negation nur dieser 
Zeitvorstellung mit sich bringt, nicht aber des rein me
taphysischen Zeitbegriffs, der gar nicht in ihren Ge
sichtskreis fällt. Der Verf. hat (S.198) richtig erkannt, 
dass aus der nachirdischen Ewigkeit der Creatur sich 
die Zeit auf keine Weise hinwegdenken lässt: stände 
nur nicht mit dieser Einsicht die Anwendung, die er 
sonst von dem Begriffe der zeitlosen Ewigkeit macht, 
in dem auffallendsten Widerspruche.’ Denn dass er 
einmal (S. 202) den guten Gedanken äussert, der Be
griff der Ewigkeit dürfe kein blos negativer bleiben, 
oder sei nicht durch einfache Weglassung aller Zeit
bestimmungen zu erreichen, kann kaum in Betracht 
kommen, da er selbst ihn doch nur in dieser negativen 
Weise aufzufassen weiss und die Spur, auf die ihn 
S. 196 die Bemerkung hätte bringen können, dass das 
Selbstbewusstsein schon an sich eine (den Zeitbegriff 
vor aussetzende') Erhebung über die Zeit, ein Sieg über 
die Zeit sei, nicht zu verfolgen den Muth gehabt hat— 
Wenn also in allen diesen Punkten die Lehre des Verf., 
sobald man sie etwas ernsthafter, als freilich er selbst 
gethan hat, beim Worte nimmt, mit der des Origenes 
auf Eins hinauskommt: so bleibt als wesentlicher Un
terschied nur, dass Origenes seine Lehre von der 
Präexistenz noch über den Kreis der vernünftigen Ge
schöpfe hinaus erstreckt. Darin wird ihm nun freilich, 
wenn man ihn buchstäblich versteht, Niemand beistim
men wollen. Aber die Frage ist, ob nicht eben diese 
paradoxe Ausdehnung seiner Hypothese auf einen tie- 
fern Sinn oder wenigstens auf tieferliegende Motive 
derselben hindeutet.
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Die peremtorischen Behauptungen, mit denen der 
Verf. (S. 210 f.) jede Erörterung dieser Frage abzu- 
schneiden sucht: „Nur die persönlichen Wesen sind 
es, die eine Wurzel ihres Seins in freier Selbstbestim
mung haben,“ und: „Man kann die Bedeutung des 
Freiheitsbegrilfs nicht schlimmer verkürzen, als dadurch, 
dass man ihn auch auf die Naturwesen ausdehnt,“ 
können uns, so sehr wir ihre Richtigkeit nach einer 
gewissen Seite anerkennen, doch nicht abhalten, zu 
bemerken , dass in dem Sinne, den er in sie hinein
legt, sie den einzig möglichen Weg verschliessen , auf 
welchem sich der Hypothese von der Präexistenz ein 
haltbarer und wahrer Sinn abgewinnen lässt. Welches 
dieser Sinn sei, werden wir am bequemsten andeuten 
können, wenn wir zugleich auf die wahre Bedeutung 
des von der neuern Speculation aufgestellten Begriffs 
der transcendentalen Freiheit hinweisen. Dazu fordert 
uns zugleich die offenbar falsche Deutung auf, welche 
der Verf. dort Schelling’s Worten gibt, „dass alles 
Wirkliche, auch die Natur, Thätigkeit, Leben und Frei
heit zum Grunde habe.“ Wer diese Worte in ihrem 
Zusammenhänge liest, kann nicht zweifeln, dass unter 
dieser „Freiheit“ eine andere, als die des Schöpfers 
gemeint ist, wenn sie auch allerdings nicht die Bestim
mung haben, Freiheit als reales Prädicat auch den 
Naturwesen zu vindicireu. Schon bei Kant, wenn auch 
freilich der Standpunkt dieses Denkers den Hinblick 
auf die Natur fürerst noch ausschliesst, hat der Begriff 
der transcendentalen Freiheit den unverkennbaren Sinn, 
auf eine andere Art der Selbstentscheidung, als die 
auf Bewusstsein und reflectirendem Denken beruhende 
hinzuweisen. Kant hatte eine zu klare Einsicht in die 
Natur des Selbstbewusstseins, dessen apriorische Be
ziehung auf die von ihm sogenannten „Formen der An
schauung“ ja das Grundthema seiner gesammten Ver
nunftkritik bildet, um nicht zu sehen, dass Selbstbe
wusstsein, ebenso, wie Leben und Persönlichkeit, ohne 
Zeitverlauf ganz undenkbare Begriffe sind. Er hütet 
sich wohl, sie als Prädicate auch der Gottheit beizule
gen, und sie, wie unser Verf., auf jene ausserzeitliche 
Region, in welche nach Beiden die freie Selbstentschei
dung des vernünftigen Geschöpfes fällt, zu übertragen, 
hätte ihm nun gur nicht einfallen können. — Bleibt 
hiernach bei dem genannten Denker die Freiheit, sowie | 
jene ganze Region des Ausserzeitlichen ein unbegreif-d 
liches Mysterium, so sind zum Theil schon bei 
Fichte, mehr aber noch bei Schelling, zu einer solchen 
Gestaltung des transcendentalen Freiheitsbegriffs, von 
der auch dieser Schleier fallen wird , wenigstens die 
Prämissen gegeben. Die Darstellung zwar in des Letz
tem ihm eigens gewidmeter Abhandlung behandelt die
sen Begriff fast mehr in der Weise eines Platonischen 
Mythus, aber durch sie blickt doch deutlich genug der 
Siim hindurch, von welchem, wer der neuern philoso
phischen Entwickelung aufmerksam und ohne dogmati

sche Vorurtheile gefolgt ist, nicht in Zweifel bleiben 
kann, dass nur er zu einer endlichen Lösung des Pro
blems der Freiheit führen kann. Ref. hat sich ander
wärts (neuerlich noch in der Abhandlung „über das 
Verhältniss der Metaphysik zur Ethik“ in Fichte’s phi
losophischer Zeitschrift) über diesen Sinn deutlich ge
nug erklärt, um sich jetzt einer abermaligen Auseinan
dersetzung überheben zu können. Nur die Bemerkung 
erlaubt er sich, dass der Verf., bei dem harten Worte, 
das er gegen jede, nicht unbedingt dem abstracten All
machtsbegriffe huldigende Ansicht der Naturentwicke
lung ausgesprochen hat, doch die Stelle Röm. 8, 19 f. 
einer Berücksichtigung, nach der wir uns in seinem 
Werke vergebens umgesehen haben, hätte werth ach
ten sollen; sowie auch, dass, wenn er etwa gegen 
unsere Ansicht des Freiheitsbegrifls, wie sie sich na
mentlich in der oben angeführten Abhandlung ausge
sprochen hat, den Einwurf II, S. 95 geltend machen 
wollte, er Matth. 18, 10 bedenken möge. Nicht minder 
glauben wir für diese Ansicht, w’iefern es sich von 
einer biblischen Begründung derselben handeln sollte, 
äusser der, unleugbar mit keinerlei Art des Äquilibris- 
mus, auch der transcendentalen unsers Verf. nicht, ver
einbaren , Grundansicht des Römerbriefes, eine Reihe 
evangelischer Parabeln, und unter diesen ganz beson
ders das: avToiiärri Tj yij y.uQnoqoQii xzl., Marc. 4, 28 
mit gutem Grunde anführen zu können.

Es ist noch übrig, mit ein paar Worten des vier
ten Buches zu gedenken, welches „die Verbreitung der 
Sünde“ überschrieben ist. Dasselbe enthält, in der 
Darstellung der wirklichen sündigen Zustände des 
menschlichen Geschlechts in ihrem empirischen Zusam
menhänge , sehr verdienstvolle Partien, welche sich 
würdig an die gelungensten Abschnitte der frühem 
Theile anschliessen, und sich zu ihrem Vortheile von 
der zweiten Hälfte des dritten Buches — auch in Rück
sicht auf Darstellung wol dem schwächsten Theile des 
Ganzen — unterscheiden. Was aber das Hauptthema 
dieses Buches betrifft: so kommen in ihm die Grund- 
mängcl von des Verf. Standpunkt in Consequenzen zu 
Tage, vor denen wol auch die ihm übrigens geneigte
sten Leser zurückschrecken werden. Der Verf. findet 
sich nämlich in Folge seiner im Vorhergehenden auf
gestellten Hypothese einerseits, in Folge seiner strengen 
Anhänglichkeit an das kirchliche Dogma andererseits 
genöthigt, einen doppelten Sündenfall anzunehmen, ei
nen Sündenfall der Einzelnen in einem ausserzeitlichen 
Dasein, und dazu noch den von ihm (S. 472 f.) zwar 
nicht ganz buchstäblich, aber doch ziemlich buchstäb
lich gedeuteten des menschlichen Geschlechts i» der 
Person seiner Stammeltern. Wir müssen es unsern Le- 
sern überlassen, in dem Buche selbst die nicht geringe 
Kunst der Darstellung zu bewundern, mit welcher der 
Verf., nachdem er durch die Prämissen seiner Präexi- 
stenzialhypothese die Prämissen der kirchlichen Lehre 
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von der Erbsünde (sie, die so unverkennbar auf einen 
unbewussten Naturgrund der Sünde hin weisen) Lügen 
gestraft, durch die Hypothese selbst diese Lehre über
flüssig gemacht, hinterher nichtsdestoweniger dieselbe, 
sammt Allem, was in dem dogmatischen Systeme der 
Kirche an sie geknüpft ist, insbesondere dem gesumm
ten Lehrgebäude der Eschatologie*),  in den Zusammen
hang der seinigen, als wäre sie ein integrirender Be- 
standtheil, aufgenommen hat. Das Mittelglied, dessen 
er sich zu diesem Behufe bedient , ist die empirische 
Wahrnehmung von dem organischen, durch die sinn
liche Natur vermittelten Zusammenhänge der sündigen 
Zustände des menschlichen Geschlechts unter einander 
selbst. Er hat sich diese Thatsache nicht ohne Ge
schick zu Nutze gemacht, um, nachdem er den eigent
lichen Grund der Sündhaftigkeit des Geschlechts in 
einer selbstbewussten Verschuldung seiner einzelnen 
Glieder nachgewiesen, dem unbeschadet in Bezug auf 
die besondere, empirische Gestalt dieser Sündhaftigkeit 
das Obwalten noch eines andern, von jener unterschie
denen Grundes im Allgemeinen als annehmbar erschei
nen zu lassen. Ob ihm die Kirche für den Dienst, den 
er ihrer Lehre durch diese Wendung geleistet, zu son
derlichem Dank verpflichtet sei, mögen sich diejenigen, 
welche es mit dieser Lehre aufrichtig meinen und ihre 
Bedeutung nicht blos in ihrem Buchstaben suchen, selbst 
sagen. Dem Schärferblickenden, möge er nun der Kir
chenlehre wohl oder übel wollen, wird es schwerlich 
entgehen, wie wenig innere Nothwendigkeit in der eige
nen Lehre des Verf. lag, sich in dieser Weise an die 
kirchliche Orthodoxie anzuschliessen. Er hätte immer
hin auf ganz andern Wegen die Consequenzen seiner 
Hypothese verfolgen können, und würde dabei viel
leicht auf annehmbarere Ergebnisse , als seine gegen- 
wärtigen sind, gekommen sein. Allerdings, welchen 
Weg er auch hätte einschlagen mögen: der schöpferi
schen Weisheit würde der Umstand, den jene Hypo
these zu einem Glaubensartikel, wenn auch nur zu ei
nem esoterischen , erheben will, dass sie nämlich auf 
diesem Erdball nur solche Geschöpfe , die sich zuvor 
durch eigene Schuld zu Sündern gemacht, zusammen
gebracht habe, wol unter keiner Bedingung zur Ehre 

*) Diese nämlich hängt durch den Satz, dass erst durch Adam’s 
Sünde der Tod in die Menschenwelt gekommen, an der Lehre von 

adamitischen Falle. Auch unser Verf. adoptirt diesen Satz, und 
Wir fordern unsere Leser auf, ie exegetische Kunst nicht unbemerkt 
zu lassen, niit welcher er in einer umständlichen Behandlung der 
Stelle Röm. 5, 12—19 (S. 463 f.) das Resultat herausbringt, der 
Apostel habe wirklich nur den Tod, aber nicht auch die Sünde der 
Menschen, als durch Adam’s Sünde verschuldet bezeichnen wollen! 
Sonst ist der Verf., so viel wir bemerkt haben, nut in Einem Punkte 
der Eschatologie von der strengen Orthodoxie abgegangen, nämlich 
i« seiner Behauptung (S. 584) /dass auch nach dem Tode noch eine 
Bekehrung und Wiedergeburt erfolgen könne, was er aus Matth. 12, 
$1 zu erweisen sucht.

gereichen können. Man denke nur an den Tadel, der 
in unsern Tagen, und zwar nicht etwa von einer Seite 
her, auf die man den Verdacht werfen könnte, damit 
eine Ironie gegen das Verfahren Gottes bei seiner 
Weltschöpfung zu beabsichtigen, gegen das Zusammen
pferchen der Verbrecher in den Gefängnissen erhoben 
wird! Aber dadurch , dass die üblen Folgen dieser 
Nachbarschaft, zu der Gott, wenn wir dem Verf. glau
ben wollten, die sündigen Geschöpfe um ihrer Sünde 
willen verurtheilt hätte, sogleich in den Wirkungen 
zu Tage kommen, welche sich von der ersten Sünde 
des Ahnherrn über das ganze Geschlecht verbreitet 
haben, — dadurch wird jener Einwand doch nicht 
als beseitigt gelten sollen?

So glauben wir denn diese Kritik der speculativ- 
dogmatischen Seite eines Werkes , welches uns, nach 
den übrigen Seiten seines Inhalts und seiner Darstel
lung, die entschiedenste Achtung abgewonnen hat, da
mit beschliessen zu müssen , dass w ir gegen die mis- 
verstandene Orthodoxie, in die der Verf., theils in Ein
klang, theils aber auch in offenbarem Widerstreit mit 
seinen abstrusen Hypothesen, sich verwickelt hat, die 
Interessen des wahren Kirchenglaubens gelten machen, 
des Glaubens, der seine Stütze nicht in äusserlich her
beigezogenen heterodoxen Zusätzen zum orthodoxen 
Bekenntnisse, sondern in einer gleichmässigen organi
schen Umbildung und Vergeistigung seines Buchstabens 
sucht. Auch der grossen Lehre von dem Falle Adam’s 
und der erblichen Sündenschuld des menschlichen Ge
schlechts gebührt eine Ehrfurcht, eine Huldigung ande
rer Art, als der Verf. ihr durch ein dem Geiste seiner 
Lehre fremdes Geltenlassen ihres Buchstabens erwie- 
sen hat. Sie wird ihr dargebracht, wenn man aner
kennt, wie die Schrift — denn sie bekanntlich ist es, 
der diese Lehre angehört — ohne darum weniger die 
Sünde als Schuld, als Selbstthat der Einzelnen zu be
trachten, ihren Ursprung in eine dem Selbstbewusstsein 
der Einzelnen jenseitige Region, in die Region des 
dem Geschlechte als Geschlecht gemeinsamen, von dem 
selbstbewussten Schöpferwillen Gottes ebenso unabhän
gigen, wie allem creatürlichen Selbstbewusstsein voran
gehenden (— beides in Folge der absoluten, metaphysi
schen Nothwendigkeit, durch die alles göttliche Schaf
fen bedingt ist) — Naturgrundes, dieser Stätte des 
Werdens, der organischen Selbstbildung der Einzelnen, 
hat verlegen wollen. Mag diese Deutung, sie, die in 
der Hauptsache gewiss keine neue, wohl aber in der 
Person derer, die zu allen Zeiten in ihrem Besitze wa
ren , oft genug geschmäht und gelästert ist, dem Be- 
wusstsein desjenigen Theils unserer Zeitgenossen, der 
sich vorzugsweise seiner gläubigen Gesinnung rühmt, 
noch so hart angehen, mag sie nur durch eine Auf
opferung des Buchstabens der biblischen Erzählung 
allerdings in etwas, weiterem Umfange, als allenfalls 
auch unser erf. sich dazu verstehen w'ill, zu erkau



428
i

fen, in ihren Consequenzen aber für gewisse Lieblings
dogmen, vor allen für die abstract aufgefassten Begriffe 
der göttlichen Allmacht und Allwissenheit, die aber in 
dieser Gestalt gewiss und wahrhaftig keine Schriftlehren 
sind, nicht unbedenklich sein: sie ist und bleibt den
noch nicht etw’a blos die Bedingung, unter welcher 
sich das kirchliche Dogma allein halten lässt, sondern 
auch das Panier, unter welchem es zuletzt den unfehl
baren Sieg über alle streitende Elemente der Gegen
wart erkämpfen wird. Durch sie, und nur durch sie 
lässt sich jeder, mit der Güte, dieser ersten und ober
sten aller realen Eigenschaften des lebendigen, persön
lichen Schöpfergottes, streitenden Voraussetzung über 
den Ursprung des Bösen und des Übels gründlich ein 
Ende machen; und nicht minder gewährt gerade sie, 
je näher sie in gewisser Beziehung der pantheistischen, 
das Gute mit dem Bösen in einen gemeinsamen Ab
grund der absoluten Nothwendigkeit zusammenwerfen
den Weltbetrachtung zu stehen scheinen mag, den ein
zig möglichen Ausweg aus dieser Weltbetrachtung. — 
Wäre uns hier eine weitere Begründung und Ent
wickelung dieser Ansicht vergönnt, so würden wir be
sonders auf den Gegensatz aufmerksam machen, der 
zwischen ihr und den Prämissen der Lehre unsers 
Verf. besteht, welche derselbe gleich am Eingänge sei
nes Werkes entwickelt hat. Wir würden zeigen, wie 
die Sünde zwar allenthalben, vermöge ihres Begriffs, 
einen Gegensatz gegen den göttlichen Willen, aber 
keineswegs, in ihrem tiefsten Grund und ersten Ur
sprung , gegen ein göttliches Gesetz in sich schliesst. 
Das Gesetz ist, was auch der Verf. (I, S. 62 f.) da
gegen bemerken möge, allerdings nur eine secundäre 
Erscheinung, bedingt durch das Vorhandensein der 
Sünde, nicht umgekehrt die Sünde im Allgemeinen be
dingend. Es entwickelt sich, nicht ohne die lebendige 
Mitwirkung Gottes, aber keineswegs nur durch ein 
äusserliches Machtgebot der Gottheit, im menschlichen 
Geschlecht aus dem Phänomen eines getheilten Willens, 
aus einem Zustande, wie ihn der Apostel Röm. 2, 15 
beschreibt. So gewiss Gott sein Gesetz (2 Cor. 3, 3) 
nicht mit leiblichem Schreibmaterial, sondern mit dem 
Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Ta
feln, sondern in die Herzen der Gläubigen schreibt; so 
gewiss der Apostel Recht hat, wenn er dieses Gesetz, 
die intazoU] Xqigtov, wie es dort heisst, unmittelbar als 
Eines und Dasselbe mit dem lebendigen Dasein und 
Selbst dieser Gläubigen bezeichnet: so gewiss lässt 
sich zwischen dem Dasein des Gesetzes in der Seele 
und dem ihm zugewandten Willen in letzter Instanz 
kein Unterschied annehmen; und das Entsprechende 

gilt natürlich auch umgekehrt von dem Verhältnisse 
des sündigen Willens zu dem in Gestalt des anklagen
den und richtenden Gewissens in ihm lebendig gegen
wärtigen Gesetze. In diesem Sinne würden wir, eben 
so sehr gegen die Gesetzestheorie unsers Verf., wie 
auch gegen seine Bezeichnung des Realprincips der 
Sünde, welches er in der Selbstsucht findet, die ohne 
Vergleich tiefere und von ihm, trotz seines Bestrebens 
nach protestantischer Rechtgläubigkeit, keineswegs voll
ständig gewürdigte Lehre der Reformatoren von der 
Aufhebung des Gesetzes durch den Glauben, und dem 
Realprincip, welches die Sünde in dem Unglauben hat5 
geltend machen. Wer Luthern kennt, der kann nicht 
zweifeln , dass es ihm mit jener Aufhebung des Ge
setzes, unter dem er keineswegs blos den Particularis- 
inus des Mosaischen meint, wenn auch freilich seine 
lebendige Anschauung zwischen dem abstracten Begriff 
des Gesetzes und seiner concret historischen Gestalt 
nicht ausdrücklich unterschieden hat, in einer Weise 
Ernst war, wie es ihm nimmermehr hätte sein können, 
wenn er vom Gesetz dieselbe Ansicht, wie unser Verf. 
gehegt hätte. Auch seine Erlösungstheorie beruht, wie 
Ref. anderwärts ausführlicher nachzuweisen gedenkt, 
auf dieser Voraussetzung: Christus leidet und stirbt 
nach Luther nicht, wie nach Anselmus, um einem gött
lichen Gesetze genug zu thun, sondern er bezwingt 
und erlegt durch seinen Tod das Gesetz, zugleich mit 
dem Satan, als einen Feind, der sich dem Heile der 
Gläubigen entgegenstellte. Wenn aber er und mit ihm 
die ältere protestantische Dogmatik überhaupt als das 
eigentliche Princip der Sünde den Unglauben darstellt: 
so ist der Unterschied dieser Auffassungsweise von der 
des Verf. keineswegs als ein so geringfügiger anzu
sehen, wie ihn der Letztere (I, S. 153) gern angesehen 
haben möchte. Der Unglaube ist, ebenso, wie sein Ge
gentheil , der Glaube, in alle Wege etwas Unwillkür
liches. Er beruht nicht auf dem Bewusstsein des Gu
ten, von dem er sich abkehrt, sondern ausdrücklich 
auf dem Mangel dieses Bewusstseins, während in dem 
Glauben, sofern derselbe als Verdienst zugerechnet 
wird, das Bewusstsein sich als die nothwendige Folge 
und Begleitung einer Willensrichtung darstellt, die nicht 
wiederum das Bewusstsein zu ihrem Prius haben kann. 
Wer also den Grund und Anfang der Sünde in den 
Unglauben setzt, der sagt hiermit das offenbare Gegen
theil dessen, was der Verf. II, S. 219 als Axiom hin
gestellt hat: dass der Anfang des Sündigens nothwen
dig bewusste Sünde sein müsse.

Leipzig. Dr. Weisse.
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Die französische Literatur hat in neuester Zeit einige 
brauchbare Werke über die Geschichte von Spanien 
geliefert, die, wenn sie auch nicht immer tiefem An
forderungen genügten, doch immerhin einiges Interesse 
in Anspruch nehmen konnten. Gegenwärtig erhalten 
wir ein neues Werk, welches sich zwar nur über einen 
bestimmten Zeitraum der spanischen Geschichte er
streckt, aber deswegen keine geringe Beachtung ver
dient. Der Verf. desselben, Professor der Geschichte 
an einem königl. Collegium zu Paris, hat sich die Auf
gabe gestellt, die Ursachen des Verfalls von Spanien 
während dei- Nachfolger Karl’s I. zu beleuchten. 
Seine Untersuchungen erstrecken sich über die Regie
rungen der Könige Philipp IL, Philipp III., Philipp IV. 
und Karl IL, und somit über einen Zeitraum von un
gefähr 150 Jahren, seit der Mitte des 16. bis zu Ende 
des 17. Jahrh. Während dieser ganzen Zeit sehen wir 
die spanische Regierung immer dieselbe Politik verfol
gen, welche Hr. W. mit den Grundstrichen: „envahis- 
sement ä Fexterieur et Foppression au dedans“ gezeich
net hat. Die einzelnen Züge, welche der Verf. zur 
Ausführung dieses traurigen Gemäldes beigebracht hat, 
sind überall mit Fleiss zusammengetragen und kritisch 
gesichtet, und wenn es ihm auch nicht vergönnt war, 
in den reichen Archiven des Landes selbst zu schöpfen, 
so gebührt ihm doch das Lob einer grossen Belesenheit 
und eines umfassenden Quellenstudiums. Äusser allen 
wichtigen Druckwerken hat er auch einige interessante 
Documente benutzt, welche ihm in Paris zu Gebote 
standen.

Hr. W. zeichnet zueist in allgemeinen Umrissen 
e'n. ^^‘1 von der politischen Geschichte dieser Periode. 
Philipp ii, steht im Vordeigiunde. Seine weltumfas
senden Pläne der unwiderstehlichsten Herrschsucht 
werden vor Uns entfaltet, und wir erhalten hier eine 
klare Einsicht in Alles, was er gethan hat, um die Uni
versalmonarchie, die ihm wie ein phantastischer Schat
ten vorschwebte, zu verwirklichen. Dass aber der 
König, welcher diese grossen Pläne zum Theil von 

seinem Vater geerbt hatte, diese herrschsüchtigen Ge
danken nicht allein in seinem Busen hegte, sieht man 
aus den Äusserungen des Mönches Campanella, den 
seine utopischen Träumereien berühmt gemacht haben. 
Aus seinem Gefängnisse heraus rieth er dem Könige 
sich zum Herrn der Welt aufzu werfen. Er hatte mit 
grosser Sorgfalt und mit einem gewissen Aufwande von 
Geist diesen grossartigen Entwurf ausgearbeitet. Cam
panella verlangte von Philipp II., derselbe solle als 
Vorfechter des Christenthums und als gewappneter 
Apostel der christlichen Civilisation auftreten, bis der 
Sieg des Katholicismus in allen Ländern der Erde ge
sichert sei. Die Vorschläge des unbekannten Mönches 
fanden kein geneigtes Ohr , wenigstens berücksichtigte 
sie der König nicht weiter, obgleich sie eigentlich der Idee 
nach mit dem überein stimmten, was er selbst mit sich um- 

’hertrug. Aber die Maasregeln, durch die er die Verwirk
lichung seines grossartigen Planes möglich zu machen 
suchte, waren beiweitem nicht so frei, so edel als die Ent
würfe Campanella’s. Überall tragen sie das starre 
Gepräge, welches Philipp II. allen Äusserungen seiner 
finstern Politik aufzudrücken pflegte. Während Cam
panella seinem Streben nach der Weltherrschaft einen 
gewissen Schwung verleihen wollte, strebte Philipp auf 
den Schleichwegen kluger Berechnung nach demselben 
Ziele zu gelangen. Wie eine Spinne im Mittelpunkte 
ihres Gewebes sass er in seinem Cabinette und spann 
von hier aus seine Fäden über die ganze Welt. Aber 
die Mittel, deren er sich bediente, waren meist zu 
kleinlich, als dass sie einen glücklichen Erfolg hätten 
haben können. Deshalb erschöpfte er die reichen Hülfs- 
quellen Spaniens in Unternehmungen, welche selbst 
dann unerspriesslich und nutzlos waren, wenn sie sei
ner Macht einen vorübergehenden Zuwachs zu bringen 
schienen. Ja, Eroberungen wie die von Portugal mach
ten nur das Maas der Verlegenheiten noch voller. So 
scheiterten alle klugen Berechnungen Philipp s und dien
ten nur dazu, den Staatsschatz und die Ressourcen 
des Landes immer mehr und mehl vei siegen zu ma
chen. Welche ungeheuren bummen kostete nicht al
lein die Armada und die Erstickung des Aufstandes in 
den Niederlanden?

Welches Land wäre bedeutend und gesegnet genug, 
solche Verluste so bald verschmerzen, solche Opfer 
überwinden zu können ? Und. doch hatte sich vielleicht 
Spanien von so heiben Schlägen eiholt, wenn nicht 
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die Regierung, deren Despotie keine Grenzen kannte, 
die leisesten Regungen des Volkslebens unterdrückt 
hätte. Nicht genug, dass man die Unterthanen unter 
dem Drucke schwerer Lasten niederbeugte, wurde ih
nen vielmehr jede Möglichkeit geraubt, sich wieder 
aufzurichten. Philipp liess sich bei seinen gewaltsamen 
Maasregeln weder von den Sonderrechten der Provin- 
zen, noch von Privilegien und Freiheiten Einzelner 
hemmen; Alles musste seiner Idee der gemeinsamen 
Unterwerfung unter die Krone zum Opfer fallen. Aber 
statt durch diese Maasregel dem Handel und den Ge
werben einen neuen Aufschwung zu verleihen, schien 
es, als ginge er darauf aus, diese Hauptquellen alles 
Nationalwohlstandes zu erschöpfen und zu verstopfen. 
Dazu kommt, dass Philipp II. bei aller Schärfe seines 
Verstandes, bei der wirklichen Energie, welche ihm 
nicht abzusprechen ist, sich nirgend als schöpferischer 
Geist bewiesen hat, wenigstens trug nichts von dem, 
was er ins Leben rief, den Keim der Dauer und des 
Bestehens in sich. Die Gesetze, welche er erliess, 
mochten schlau berechnet und gewissen Zwecken höchst 
entsprechend sein; einen tiefem Sinn sucht man in ih
nen vergebens. Die Vertheilung der Abgaben und das 
ganze Steuersystem war eben so unklug als ungerecht. 
Die Armee war, obgleich man glauben könnte, dass 
die fortwährenden Kriege auf ihre Gestaltung vortheil- 
haft hätten einwirken müssen, schlecht organisirt. Auch 
die Einheit, welche Philipp II. seinem aus verschiede
nen Elementen zusammengesetzten Reiche gegeben 
hatte, war eine höchst unzweckmässige, unnatürliche 
und gezwungene. Als deshalb erst der Sturm des Un
gemachs über Spanien hereinbrach, da zeigte sich nir
gend Widerstand und alle Lebenskraft schien erschöpft. 
Die traurigen Folgen der unglückseligen Regierung 
Philipp’s II. traten unter seinen beschränkten Nachfol
gern in aller Schroffheit hervor. Philipp III., der mit 
politischer Unfähigkeit eine treulose Staatskunst ver
band, heilte keine von den Wunden, welche sein Vor
gänger dem Lande geschlagen hatte. Mit List und 
durch Ränke wollte er zu dem glänzenden Ziele ge- 
langen, welches Philipp H. sich gesteckt hatte. Aber 
der Wohlstand des Landes wurde von ihm nur noch 
immer mehr untergraben, und als der König endlich 
durch seine grausamen kdicte die|Moresken, den fleis
sigsten, treuesten, lebenskiaffigsten Theil der Bevölke
rung, aus Spanien vertrieb, da war das Land seinem 
Sturze immer näher gebracht. Nachdem die unglückli
chen Kriege Philipp’s IV. Spanien noch mehr erschöpft 
und zerrüttet hatten, schien es, als würde der Ruin 
während der Regierung Karl’s II. vollendet werden.

Dies sind die leitenden Ideen, welche^ dem politi
schen Gemälde vom Entwickelungsgange Spaniens zu 
Grunde liegen. Nachdem der Verf. dasselbe entwor
fen hat, geht er auf die einzelnen Zweige der Admini

stration ein, und weist nach, wie sich dieselbe Richtung 
zum Verderben, wie sie sich im eigentlichen Staatsle
ben kundthut, in allen andern Beziehungen verfolgen 
lässt. In dieser Abtheilung des vorliegenden Werks 
sieht man, wie in der Agricultur, der Industrie, dem 
Handel sowie in der Literatur und in den Künsten Al
les dem Verfall entgegen eilte. Dieser Theil ist beson
ders reich an einzelnen Zügen, welche uns die Zustände 
und Verhältnisse Spaniens lebhaft vor Augen führen, 
wie denn überhaupt die ganze Schrift geeignet ist, das 
Bild, welches man sich vom Entwickelungsgange der 
spanischen Monarchie entworfen hat, zu beleben und 
anschaulich zu machen.

Wenn wir so im Allgemeinen die Anlage so wie 
die Ausführung im Einzelnen bei vorliegendem Werke 
nur rühmen können, so scheint es uns doch, als wenn 
das Lob, welches gegen das Ende zu den Bestrebungen 
der Bourbons gespendet wird, wol etwas übertrieben 
sei. Wir wollen das, was das Haus Bourbon gethan hat, 
um Spanien auf seine frühere Grösse zurückzuführen, 
weder herabsetzen, noch verkleinern; aber so gross 
dürften denn doch wol die Verdienste desselben nicht 
sein, als Hr. W. anzunehmen scheint. Auch hier lief 
manche kleinliche Berechnung und manche persönliche 
Rücksicht mit unter, welche dem Lande nicht zum 
Nutzen und Frommen gedeihen konnte. Überhaupt 
dürfte der Abschnitt, welcher der Bourbonischen Dy
nastie gewidmet ist, nicht freizusprechen sein von einer 
gewissen Parteilichkeit für dieselbe. Diesem Umstande 
verdankt freilich der Verf. vielleicht die officielle An
erkennung, welche ihm von Seiten der jetzigen spani
schen Regierung zu Theil geworden ist.

Bernburg. Günther.

»ericliliclie Medicin.
Über jugendliche Brandstifter. Nebst einigen Bemer

kungen über die Bestimmungen des sächsichen Cri- 
minalgesetzbuchs hinsichtlich der Unzurechnungsfä
higkeit. Von Dr. H. E. Richter, Professor der Me- 
dicin und Director der Poliklinik, auch Mitglied der 
Prüfungs- und Berathungs-Behörde bei der königlich 
sächsischen chirurgisch - medicinischen Akademie zu 
Dresden. Dresden und Leipzig. Arnold. 1844. Gr. 8. 
20 Ngr.

Der Titel vorliegender Schrift lässt vennuthen, dass 
sie sich mit wichtigen Grundsätzen aus der gerichtlichen 
Medicin beschäftige. Von dem Verf., als Mitglied der 
Prüfungs- und Berathungs-Behörde bei der königl. sächs. 
chirurgisch-medicinischen Akademie, ist zu erwarten, 
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dass er die Grundsätze mittheilen werde, nach welchen 
diese Behörde in ihren Gutachten über jugendliche 
Brandstifter zu urtheilen pflegt, und gegenwärtig muss 
dies um so mehr Interesse erregen, da die in der neu
ern Zeit unter den Gerichtsärzten fast allgemein ge
wordene Annahme eines besondern Feuertriebs, als 
Ursache der Brandstiftung bei jugendlichen Verbrechern, 
erschüttert und von mehren Ärzten schon ganz aufge
geben worden ist. Der Hauptzweck des Verf. ist zu 
beweisen, dass bei der überwiegenden Mehrzahl jugend
licher Brandstifter eine Fatuitas puerilis der That zum 
Grunde liege. „Fast allefi, sagt er, „waren dienende 
junge Leute auf dem Lande, welche theils durch ver
kümmerte Körperentwickelung, theils durch Kränklich
keit und Krankheit, theils durch verkümmerte geistige 
Entwickelung und verwahrloste Erziehung hinter ihren 
Coätaneen zurückgeblieben waren." Als eigentliche 
Veranlassung zu diesem Verbrechen erschienen ihm 
„die socialen Verhältnisse auf dem Lande in ihrer 
Rückwirkung auf kindische oder halbreife, dienende 
oder sonst bedrückte Individuen.“

Seine Ansicht belegt der Verf. im Einzelnen zu
nächst durch sechs von ihm ausgearbeitete Gutachten, 
denen ein siebentes, von dem jetzigen Vorstande der 
Prüfungs- und Berathungs - Behörde abgefasstes beige
fügt ist, sowie durch referirende Mittheilungen aus fünf 
andern Gutachten, deren zwei von dem letztgenannten, 
zwei von einem frühem ausgezeichneten Mitgliede der
selben Behörde, eins von einem verdienten sächsischen 
Bezirksarzte entworfen wurde. Als gemeinschaftliches 
Resultat stellen die Schlussbemerkungen auf, dass in 
keinem der angeführten Fälle ein geisteskranker Zu
stand als Ursache der Brandstiftung nachzuweisen, son- 
dern als solche nur eine Fatuitas puerilis anzunehmen 
sei. Dieses Resultat scheint jedoch dem Sinne der 
einzelnen Gutachten nicht ganz zu entsprechen. In 
dem ersten der vier nur im Auszuge mitgetheilten Gut
achten der chirurgisch - medicinischen Akademie bestä
tigte nämlich diese Behörde den Ausspruch des Ge
richtsarztes, dass zwar kein eigentlicher Brandstiftungs
trieb, aber doch eine vorübergehende Seelenstörung 
vorhanden gewesen sei, und entschied, die jugendliche 
Verbrecherin sei von einem krankhaften Instincte, sich 
Luft zu machen, sich Ruhe zu schaffen, hingerissen 
worden und der Fieiheit des Willens beraubt, also von 
einer vorübergehenden Seelenstörung befallen gewesen. 
Das zweite dieser Gutachten erklärte, die jugendliche 
Verbrecherin, von einem krankhaften Gefühle getrieben, 
habe sich in e;nem den ungetrübten und vollen Gebrauch 
ihrer Vernunft nicht gestattenden Gemüthszustande be
funden; das vierte sprach sich dahin aus, die von der 
jugendlichen Brandstifterin beschriebene, der Brandle
gung vorhergegangene, sie wahrhaft bannende Angst 
«ei offenbar als eine krankhafte Spannung, sowie die 

nachfolgende Apathie als eine krankhafte Abspannung, 
die That selbst als eine heftige Entladung des beschrie
benen krankhaften Gemüthszustandes anzusehen. Be
rechtigen solche Entscheidungen zu dem Ausspruche, 
in diesen Fällen sei ein geisteskranker Zustand als 
Ursache der Brandstiftung nicht nachzuweisen? Der 
Verf. stellt auf einer beigefügten Tabelle Alter und In
dividualität der Thater, Motive zur That und Benehmen 
bei der Ausführung nach obigen zwölf Fällen zusam
men, und natürlich wird hier, jenem, von drei dieser 
Fälle selbst widerlegten Resultate gemäss, ein Zustand 
von Seelenkrankheit gar nicht aufgeführt.

In einer zweiten Tabelle gibt hierauf der Verf. 
nach der bekannten Vorarbeit von Friedreich eine an
sprechende Übersicht aller bis jetzt bekannten Fälle 
dieser Art unter denselben Rubriken. Aus dieser zwei
ten Zusammenstellung geht hervor, dass unter 54 Fäl
len von Brandstiftung durch jugendliche Verbrecher 
wirkliche Geisteskrankheit nur viermal, wirkliche Feuer
lust oder Brandstiftungstrieb nur einmal als Ursache 
der That erscheint, als weit vor waltende Veranlassung 
dagegen die Fatuitas puerilis sich zu erkennen gab. 
Des Verf. Meinung erhellt jedoch nicht ganz deutlich. 
Er tadelt (S. 109), dass man zu Bewältigung des Thema 
über die Strafbarkeit der jugendlichen Brandstifter eine 
ideale pathologische Einheit suchte, unter welcher er 
nnr die Lehre von einem besondern Feuertriebe ver
stehen kann, und stellt dafür eine reale ätiologische 
Einheit auf; die socialen Verhältnisse auf dem Lande 
in ihrer Rückwirkung auf kindische oder halbreife, 
dienende oder sonst bedrückte Individuen. Wie ver
trägt sich diese Einheit mit den 4 Fällen unter jenen 
54, in welchen Geisteskrankheit vorhanden war, und 
mit dem einen, wenn auch nur einem, in welchem der 
Verf. selbst wirkliche Feuerlust und Brandstiftungstrieb 
nicht ableugnen will?^

Der Verf. glaubt (S. VI) den Gegenstand zum Ab
schlusse gebracht zu haben. Ist die Untersuchung be
endigt, so lautet der Abschluss so, dass in der weit 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle Immaturität der ju
gendlichen Verbrecher (dies that Brefeld, der in seiner 
Schrift: Maturität in Bezug auf Freiheit und Zurech
nung für Gesetzgeber, Criminalisten und Staatsärzte. 
Münster, 1842), in einer ungleich geringem. Zahl See- 
Icnkrankheit. und unter letztem Fällen nur in wenigen 
einzelnen wirklicher Brandstiftung«- oder 1 euertrieb die 
Ursache des Verbrechens jugendlicher Brandstifter sei. 
Dieser Abschluss aber entspucht nicht einer realen 
ätiologischen Einheit, durch welche der Verf. (S. 108) 
auf das Thema von den jugendlichen Bi’andstif*ern in 
ärztlicher, rechtlicher und rein menschlicher Hinsicht 
zum Besten sämmtlicher Betheiligten ein richtigeres 
Licht fallen gelassen zu haben meint. Kann nun Ref. 
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auch diese ätiologische Einheit nicht zugestehen, so ist 
es doch ein grosser Gewinn, dass in der neuesten Zeit 
die Fatuitas pnerilis als der wichtigste Punkt bei Be- 
urtheilungjugendlicher Brandstifter hervorgehoben wurde. 
Nur möge der Einzelne, welcher den richtigen Weg 
suchte, sich nicht für den Einzigen halten, der ihn fand! 
Unter den sächsischen Gerichtsärzten will Ref. nur den 
verdienten Dr. Meding zu Meissen nennen, der lange 
vor dem Verf. gegen die so allgemeine Annahme eines 
besondern Feuertriebs in gerichtsärztlichen Gutachten 
sehr gründlich sich erklärte. Möge man aber auch er
wägen, dass, sowie in dem Zustande von Seelenkrank
heit der Trieb nach den verschiedensten Richtungen 
hin krankhaft abweicht, auch eine krankhafte Lust am 
Feuer durch einzelne Erfahrungen, in der Entwicke
lungsperiode des Körpers besonders, naturgemäss wirk- 
•lich begründet erscheint. Sagte ja Lichtenberg von 
sich selbst', er habe oft Vergnügen daran gefunden 
sich Mittel auszudenken, wie er diesen oder jenen 
Menschen ums Leben bringen, oder Feuer anlegen 
könnte, ohne dass es bemerkt würde!

Dieser Abhandlung über jugendliche Brandstifter 
schickt der Verf. einige Bemerkungen über die Bestimmun
gen des sächsischen Criminalgesetzbuchs hinsichtlich der 
Unzurechnungsfähigkeit voraus, welche Bemerkungen 
einen passendem Platz am Schlüsse der Schrift gefun
den hätten. Als Grund der Unzurechnungsfähigkeit 
stellt das sächsische Criminalgesetzbuch nächst dem 
Kindesalter den mangelnden Vernunftgebrauch auf, und 
dieser wird angenommen theils bei Personen, welche 
durch Seelenkrankheit des Gebrauchs ihrer Vernunft 
beraubt, theils bei solchen, welche taubstumm geboren, 
oder in den Jahren der Kindheit taubstumm geworden 
und ohne Unterricht geblieben sind, theils bei solchen, 
welche zu der Zeit des verübten Verbrechens durch 
Krankheit oder andere Umstände sich in dem Zustande 
völliger Bewusstlosigkeit befunden haben. Ausserdem 
tritt aber auch Milderung der Strafe wegen jugendlichen 
Alters bis zum achtzehnten Jahre ein. Durch das Letz
tere findet also die Immaturitätsfrage ihre volle Berück
sichtigung, und da das 18. Lebensjahr dem Sinne des 
Gesetzes nach wol nicht als strenge Grenze des ju
gendlichen Alters anzusehen ist, wird auch der Ge
richtsarzt nicht leicht in die Verlegenheit kommen die 
Bestimmungen des Criminalgesetzbuchs für unzureichend 

zum Besten eines durch Seelenkrankheit oder Immatu- 
rität zum Verbrecher gewordenen jugendlichen Unglück
lichen halten zu müssen. Die Bemerkungen des Verf. 
in diesen Beziehungen sind anregend für den Arzt zu 
genauerer Würdigung der gesetzlichen Bestimmungen.

Bald nach ihrem Erscheinen ist die hier angezeigte 
Schrift in dem Magazine für Staatsarzneikunde, redigirt 
von Siebenhaar und Martini, Bd. 3, Hft. 1, S. 120, ei
ner Beurtheilung unterworfen worden. Bei der voraus
zusetzenden Bekanntschaft des Ref. mit dieser scharfen 
Kritik würde es eben ihrer Schärfe wegen auffallen, 
wenn derselben hier gar nicht Erwähnung geschähe, und 
da der Verf. der recensirten Schrift den unterzeichne
ten Ref. selbst zu einer Beurtheilung aufgefordert hat, 
so wird es für diesen um so mehr Pflicht, sich nicht 
durch Übergehung jener Kritik der Parteilichkeit schul
dig zu machen. DerRec. tadelt die Inconsequenz und 
zu grosse Selbstbefriedigung des Verf. Beide Ausstel
lungen fehlen auch nicht ganz in gegenwärtiger Rela
tion. So bitter aber würde die früher erschienene Kri
tik nicht ausgefallen sein, wenn nicht eine besondere 
Empfindlichkeit stattgefunden hätte, welche der Verf. 
der Schrift selbst (in dem Vorworte) durch den Vor
wurf hervorrief, dass neuerdings wiederholtemale Ober
gutachten der chirurgisch-medicinischen Akademie ohne 
Genehmigung der Verfasser — sogar trotz ausdrückli
cher Bitten — abgedruckt oder benutzt worden seien. 
Dieser Vorwurf kann sich nur auf ein einziges Gutachten 
beziehen, welches allerdings in seiner ganzen Ausdeh
nung ohne zuvor erbetene Genehmigung des Verf. 
(Magazin u. s. w. Bd. 1, Nr. IX) abgedruckt worden 
ist. Einzelne Auszüge aus Gutachten anderer Ärzte 
können nicht missbilligt werden, wenn man nicht alle 
Beurtheilungen dieser Art für unerlaubt erklären will. 
Jene ausführliche Mittheilung überschritt allerdings die 
Grenze des Erlaubten; sie war aber von aller persön
lichen Beziehung entfernt und galt blos der Sache, 
konnte also um so eher verziehen werden, und ver
diente wenigstens nicht die Rüge, welche sie fand. Der 
Empfindlichkeit ist Empfindlichkeit entgegengetreten, 
und der unangenehme Zwist dient aufs Neue zum Be
lege dafür, dass die Wissenschaft alle Persönlichkeit 
zur Seite stellen müsse.

Colditz. Dr. Weiss.

Verantwortlicher Redacteur: Dr- in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in l«eipzi@>
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Chronik der Gymnasien.
Altenburg.

In dem vergangenen Schuljahre hat das Gymnasium, wel
ches sich unter der geschickten Leitung des Directors Foss eines 
dauernden Gedeihens erfreut, keine Änderung, weder in dem 
Lehrerpersonale, noch in der Lehrverfassung erfahren. Die in 
einem frühem Berichte erwähnte für die Bildung der Schüler 
nutzreiche Einrichtung musikalischer Übungen hat einen erfreu
lichen Fortgang gehabt. Die Zahl der Schüler beträgt 182 in 
fünf Klassen, von denen zu Ostern 13 zur Universität ab
gehen. Zu dem am 1. Nov. v. J. gehaltenen Redeactus hat 
Prof. Heihr. Ed. Apel durch ein Programm eingeladen: Dis- 
putationis de iis, quae Carolus Maltitius cum Luthero, inprimis 
Altenburgi in aedibus Spalatini egerit, Part. I, In dieser wohl
geschriebenen Abhandlung gibt der Verfasser eine vollständige 
und aus den vorhandenen Quellen geschöpfte Erzählung der 
Verhandlungen, welche, vor der Sendung des Domherrn v. Mil
titz , vom Papste mit Luther gepflogen worden sind. Er hebt 
dabei hervor, und die ganze Erzählung verfolgt diesen Ge
danken , dass sowol Luther stets gegen das kirchliche Ober
haupt die vollste Achtung gehegt und Frieden zu erreichen 
gestrebt habe, als auch der Papst Leo nicht mit Härte, wie 
die unmittelbar gegen Luther kämpfenden Gegner, verfuhr, 
sondern mit Schonung und kluger Milde durch Cajetan die 
gefahrdrohende Trennung abgeweadet sehen wollte. Die Frage, 
warum der Papst nicht sogleich Miltitz, sondern vorher Caje
tan abgesendet habe, wird dahin beantwortet: auch Cajetan 
habe bei seinem wegen anderer Angelegenheiten nöthigen Ver
weilen in Deutschland gelegentlich den Auftrag zur Vermittelung 
erhalten. Die eigentliche Geschichte von Miltitz wird ein spä
teres Programm liefern.

Zerbst.
Die Veränderungen in dem Lehrercollegium des Francisceum 

während des vorigen Jahres waren folgende. Für Prof. Werner, 
welcher wegen anhaltender Krankheit von allen Schulgeschäften 
entbunden wurde, trat Dr. Wilh. Corte aus Dessau als Stell
vertreter ein. Dei Inspector am Pädagogium und Ordinarius der 
Quinta Neuhoff ward zum Pfarrer in Körmigk befördert, in dessen 
Stelle der Inspector und Ordinarius der Sexta Friedrich auf- 
riickte. Dem Candidat Gust. Schmidt aus Dessau ward das 

rdinariat in Sexta und die diitte Inspectorstelle übertragen. 
So bilden das Personale der Lehrer Director Heinr. Ritter, 
Prof. Karl Sintenis, Prof. Karl Werner, Oberlehrer Friedr. Sin- 
tems, der Lehrer der Mathematik und Physik Dr. Karl Mette, 
der Lehrer der französischen Sprache Dr. Lellmann, Inspector 
Christ. Stein, Inspector Aug. Friedrich, Inspector Gust. Schmidt, 
Collaborator Ludw. Zeidler, Zeichnenlehrer Leop. Corte die 
Cantoren Ludw. Fhrenberg und Ludw. Heinze, der Lehrer der 
Gymnastik und Kalligraphie K. Kitzing- Die Zahl der Schüler 

sieben Klassen beträgt 175. Das Pädagogium wird von 43 

Zöglingen besucht. Die zu dem Act der Prüfungen am 12. Mäh: 
vom Director Ritter ausgegebene Einladungsschrift enthält ansser 
der Schülchrönik: Caroli Sintenis de hiatu in Plutarchi vihs 
parallelis epistola ad Hermannum Sauppiufn, prof. Turicens^ih, — 
einen höchst schätzbaren Beitrag zur Kritik des Plutarch’s, um 
welchen bekanntlich der Verfasser sich schon anerkannte Ver
dienste erWorben hat. Er nimmt die von Benseler (De hitttu 
in scriptoribus graecis) mit Kühnheit durchgeführte Untersuchung 
in Bezug auf Plutarch von neuem, und zwar so auf, dass er 
nur der eigenen sorgfältigen Beobachtung folgt, ohne das, was 
Benseler leistete, in Schatten zu stellen. Hier behandelt er 
den Hiatus, welchen Plutarch im Zusammenstössen von Vo- 
calen, von denen einer Jang ist, mit der eine feste Regel vor
aussetzenden Sorgfalt vermeidet; zeigt, dass die Ausnahmen, 
welche bei dem Artikel, bei Präpositionen und Relativen, bei 
aa'i, bei den Numeralien und bei eintretender Interpunktion, 
wie bei Einschaltung von Apophthegmen gefunden werden, die 
Thatsache nicht aufheben, vielmehr die dagegen sprechenden 
Stellen entweder an sich eine Corruptel verrathen, oder durch 
Handschriften verbessert werden, dass die Vermeidung des 
Hiatus einen wesentlichen Einfluss auf Plutarch’s Stil gehabt 
hat, sowol in Hinsicht der freieren Stellung der Worte als auch 
des Gebrauchs der Composita, und wie sich eben dadurch die 
echten Schriften des Plutarch’s von den unechten unterscheiden 
lassen. Hierbei wird gelegentlich ein für die allgemeine Lehre 
der Interpunktion wichtiges Resultat gewonnen, nach welchem 
man endlich einsehen wird, wie die von Bekker und Lachmann 
eingeführte spärliche Interpunktion nicht die richtige ist im 
Sinne der Alten, welche weit mehr Incisa annahmen, und bei 
den absoluten Participien, bei Aufzählung mehrer einzelner Dinge, 
beim Eintritt der Apodosis eine Gliederung der Sätze erkann
ten. Manchen wird diese Untersuchung vielleicht eine klein
liche, die Regel des Plutarch’s eine Sonderbarkeit bediinken, 
doch gewinnen wir auf mehren Punkten Einsicht in den Orga
nismus der Sprache, und es bestätigt sich die Wahrheit der 
grössten Sorgfalt, mit w’elcher die Alten ihre Werke ausgear
beitet haben. An wie vielen Stellen der Text seine Richtig
keit nach der aufgestellten Regel und durch des Verfassers 
Kritik gewinnt, braucht nicht erst angedeutet zu werden; bei 
der Besonnenheit und Umsicht des Verfassers ist derselbe vor 
jedem willkürlichen Einschreiten sicher. Die Abhandlung, welche 
auch durch ihre klare und correcte Darstellung erfreut, regt 
durch ihre Gründlichkeit den Wunsch an, die Untersuchung 
auf den Hiatus bei kurzen Sylben 'fortgeführt und die Frage 
gelöst zu sehen, ob die Moralia des Plutarch^ die Beobach
tung und die Regel bestätigen. Dann wird der Dank, den 
man jetzt schon dem Verfasser* schuldig ist, sich verdoppeln. 
Wenn der Naturforscher gerühmt wird, der eine geringfügig 
scheinende Eigenthümlichkeit in dem Bau der Pflanze oder in. 
einem thierischen Organe aufgefunden hat, warum sollte ein 
gleicher Ruhm dem versagt werden, der an dem Oiganismus 
der Sprache und an Werken des menschlichen Geistes ein 
Gleiches vollbracht hat?
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Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Berlin. Ain 

6. Jan. berichtete Prof. G. Rose über eine Abhandlung des 
Dr. Rammeisberg, die Untersuchung einiger natürlicher und 
künstlicher Verbindungen der Phosphorsäure betreffend. Die 
Untersuchung ist auf die Phosphate, welche Talkerde, Thon
erde und die Oxyde des Eisens zur Basis haben, gerichtet 
und hat die Schwierigkeiten, die sich bei den hierher gehörigen 
Mineralien darum, weil diese gewöhnlich noch andere Bestand
theile darbieten, erhöhen, durch anhaltende Bemühung beseitigt. 
Diese Mineralien sind der Wagnerit, der Lazulith und ßlauspath, 
der Amblygonit, der Vivianit. Am 9. Jan. trug Geh. Ober- 
baurath Crelle von einer Fortsetzung der Abhandlung „zur 
Theorie der Elimination der unbekannten Grössen zwischen ge
gebenen Gleichungen von beliebigen Graden“, die in dem Bande 
der Abhandlungen der Akademie vom J. 1844 gedruckt worden 
ist, den Inhalt vor. Am 16. Jan. las Prof. Zumpt eine latei
nische Abhandlung über die römischen Gesetze und Gerichte 
de pecuniis repe+undis. Die Gesetze waren einzig gegen die 
Ungerechtigkeiten verübende Habsucht der römischen Beamten 
gerichtet. Die Unterthanen (socii) waren, im Gegensätze der 
durch alte Rechtsinstitute vor Willkür gesicherten römischen Bür
ger, durch den Grundsatz, dass ein Staatsbeamter während 
seiner Amtszeit nicht vor den Richter belangt werden konnte, 
der Ungerechtigkeit preisgegeben. Auf der andern Seite stand 
das Vermögen der Unterthanen unter dem Schutze des Staats 
und die Magistrate wurden aus dem Ararium besoldet. Jene 
Gesetze bezweckten zunächst den Unterthanen und den römi
schen Bürgern das von römischen Beamten widerrechtlich ge
nommene Geld wiederzuverschaffen, und die Beamten vom wider
rechtlichen Erwerb abzuhalten. L. Calpurnius Piso reichte im 
J. 149 v. Chr., nach Erlass des ersten Gesetzes de pecuniis 
repetundis, die erste quaestio perpetua ein. Verklagt konnten 
diejenigen werden, welche mit potestas vom Volke oder Senat 
ausserhalb Rom geschickt waren. Klagen konnten Nicht-Bürger. 
Den Klägern konnte, wenn sie die Klage nicht selbst führen 
wollten, ein römischer Bürger als patronus vom Prätor gegeben 
werden. Das dafür eingesetzte Gericht wurde von dem Prätor 
peregrinus geleitet. Der Form nach war es ein iudicium pri
vatum recuperatorium mit einfachen Ersatz des genommenen 
Geldes. Der Lex Calpurnia folgte, wie scheint, sehr bald die 
lex lunia, die nur aus der Erwähnung im nächstfolgenden Ge
setze bekannt ist, und wahrscheinlich verordnete, dass das 
neue Verfahren auch gegen städtische Magistrate und auf Klage 
römischer Bürger stattfand. Durch C. Gracchus wurden im J. 
123 die Gerichte dem Ritterstande übertragen, bei dem sie 
42 Jahre nicht ohne Unterbrechung bis 81 v. Chr. verblieben. 
In dieser Zeit wurden die lex Acilia, durch welches das Ge
richt ein öffentliches wurde, vom Volkstribun M. Acilius Glabrio 
im J. 120 wahrscheinlich mit Feststellung der Infamie als Strafe, 
und die lex Servilia Glauciae gegeben. Die lex Acilia ist in 
den sieben Bruchstücken einer Erztafel enthalten, welche seit 
Sigonius den Namen der lex Servilia repetundarum führt. Den 
Hauptbeweis dieser Annahme gibt die Erwähnung der Ampliatio, 
welche doch durch die Servilia aufgehoben wurde. Das Aci- 
lische Gesetz galt bis zum Gesetze des Consuls Servilius Cäpio 
vom J. 106, durch welches die Gerichte den Senatoren ent
weder allein oder mit den Rittern übertragen wurden. Doch 
Servilius Glaucia übertrug die Gerichte als Tribun im J. 104 
wieder dem Ritterstande. Dies Gesetz nahm die meisten Punkte 
der Acilia, auf, führte nur die Comperendinatio und die Nach- 
suchung quo pecunia pervenerit ein, und hob die Wahl zwischen 

privatem und öffentlichem Verfahren auf. Der nach einem ein
zelnen Gesetze Verurtheilte erlitt auch bei geringer Erheblich
keit der Sache die ganze Strafe des Gesetzes, daher die 
Richter bei dem Abstand zwischen Sache und Strafe lieber 
den Angeklagten freisprachen. Die lex Plotia bestimmte im J, 
89, dass die Gerichte durch 15 von jeder Tribus ohne Rück
sicht des Standes gewählte, also 525 Richter ausgeübt werden 
sollte. Durch Sulla’s lex iudiciaria wurden im J. 81 die Ge
richte dem Senat ausschliesslich zurückgegeben und der praetor 
urbanus fertigte das Album der Richter, wahrscheinlich nach 
drei Decurien Das neue Repetundengesetz des Sulla, lex 
Cornelia rep., hielt den alten Begriff fest, nach welchem nur 
das Geldnehmen der Beamten in Frage kam. Die Strafe war 
2'//facher Ersatz und Infamie, woraus der Verlust der Senator
würde folgte. Am 30. Jan. las Prof. Lachmann einen vom Geh. 
Oberregierungsrath Hoffmann eingesandten Aufsatz, der eine 
Warnung gegen einen Irrthum enthielt, mit welchem man an
nimmt, Preussen habe für die Anstrengungen in dem Freiheits
kriege bei den Friedensverhandlungen nicht den vollen Lohn 
erhalten. Am 23. Jan. las Prof. Steffens die Einleitung zu 
einer Grundlage der Psychologie. Am 30. Jan. zur Feier des 
Jahrestages Friedrich’s II. eröffnete der vorsitzende Secretär 
Prof. Encke die Sitzung mit einer Rede, in welcher er an die 
grossen Verdienste Friedrich’s II. .um die Entwickelung der 
preussischen Industrie erinnerte. Hierauf trug Geheimrath 
v. Schelling eine Abhandlung über die Bedeutung des römi
schen Janus vor. Nach einigen Bemerkungen über den Unter
schied seiner Betrachtungsweise der Mythologie von den bisher 
geltend gewesenen, ging der Verfasser zu der Frage über, 
auf welche Weise bei Hesiodus an den Anfang der Theogonie 
das Chaos als Ureinheit gekommen sei. Hierauf erörterte er, 
wie die römische Götterlehre, obwol im Ganzen der griechi
schen parallel, doch dadurch als ein Fortschritt sich darstelle, 
dass*sie die Ureinheit nicht mehr blos als Chaos, sondern zwar 
als Einheit, aber mit Unterscheidung ihrer Momente habe; denn 
nicht Anderes als eine solche bestimmtere Vorstellung der Ur
einheit sei der römische Janus. Er zeigte wie diese Ansicht 
mit der dem Janus gegebenen hohen Stellung übereinstimme 
und an sich, sowie in der Herleitung des Namens (von hio, 
analog dem Xuoq von/dw) römische Auctoritäten für sich habe.

Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 3. März 
theilte Baron v. Meyendorff eine bedeutende Reihe schöner und 
seltener antiker griechischer und anderer Münzen mit. Geh. 
Regierungsrath Tölken hielt einen Vortrag über die Ausbreitung 
und Einschränkung der griechischen Cultur in Kleinasien und 
erläuterte seine Behauptungen durch Münzen und andere Denk
mäler. Pßster aus London las einen Aufsatz über die bekannte 
Inschrift der sienesischen Münzen, Sena vetus civitas, und wies 
nach, wie sich dieselbe nicht auf die Altstadt Siena beziehe, 
sondern nur ein prunkender Titel sei, ähnlich wie Sancta Co
lonia, Ancona dorica civitas, Padua regia u. a. Pfeuffer hatte 
die kleinere königl. Preismedaille für künstlerische Leistungen 
eingeschickt. Dieselbe fand nicht allein wegen ihrer schönen 
Erfindung, sondern auch wegen der vortrefflichen Ausführung 
Beifall. Dr. Köhne brachte eine ansehnliche Reihe goldener 
und silberner Münzen der Herzoge von Benevent zur Anschauung, 
sowie den bisher unbekannten Vittorino, der in dem von Kaiser 
Friedrich II. bei der Belagerung von Parma erbauten, nach 
wenigen Monaten jedoch von den Parmensern zerstörten Vit
toria geprägt worden ist.

Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 
13. März las Prof. Curtius über Asklepios-Heiligthümer und
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die damit verbundenen Curörter des alten Griechenlands. Le- 
gationsrath Dr. Reumont über die Reiterstatue des Ostgothen
königs Theoderich, welche einst vor dein Palast zu Ravenna 
aufgestellt, von Karl dem Grossen nach Aachen gebracht wurde, 
Wo sie spurlos verschwunden ist. Prof. Panofka erläuterte eine 
Terracotta griechischer Herkunft im königl. Museum, einen 
Widder darstellend, auf dem eine weibliche Figur ruhig ein
herreitet, durch den Mythus des Poseidon, der aus Liebe 
zur Nymphe Theophane die Gestalt dieses Thiers annahm 
und mit ihr den goldvliesigen Widder von Kolchis zeugte. 
Derselbe legte die Zeichnung des von Gerhard (Vasenbilder, 
Bd. I, Taf. 1) bekanntgemachten Vasenbildes vor, welches bis
her auf den indischen Feldzug des Dionysos bezogen ward, 
während es vielmehr das Bündniss der beiden Kabiren, Alkon 
und Eurymedon, mit Dionysos durch die Vermittellung des 
Hermes, und wahrscheinlich zugleich ihre Aufnahme in die 
bacchischen Mysterien, als Seitenstück zu der Einweihung der 
Dioskuren in die eleusinischenMysterien, vergegenwärtigt. Prof. 
Gerhardt gab aus Mittheilungen des Geh. Legationsraths Bunsen 
und des am britischen Museum angestellten Sam. Birch in Lon
don genauere Notizen über die Zerstörung und zu verhoffende 
Herstellung der Portlandsvase. Nur die Pansköpfe unter den 
Henkeln scheinen völlig zerstört zu sein. Vorgelegt wurde ein 
von Prof. Urlichs in Bonn eingesendeter farbiger Probedruck 
des im vorigen Jahre in Köln entdeckten Mosaikfussbodens, 
welcher in sechseckigen Feldern Brustbilder des Sophokles und 
mehrer der sieben Weisen darstellt. Aus römischen und son
stigen Mittheilungen wurde berichtet n) über den für altitalische 
Münzkunde vielversprechenden Fund eines bei Cervelli, dem 
alten Cäre, entdeckten Münzvorraths von 1500 Assen; b) über 
den bei Bomarzo erfolgten Fund von 20 etruskischen Spiegeln, 
dem soeben in der Nähe von Viterbo auf Borghesischem Grund
besitz andere Funde etruskischer Bronzen und Vasen nachfolgen 
sollen; c) über zwei vor der Porta S.-Lorenzo, ausserhalb 
Roms, neuentdeckte farbige und dem Vernehmen nach schöne 
Mosaiken, eines mit dem Bilde eines Kriegers und seines Pfer
des (etwa eines Dioscuren), das andere mit der Darstellung 
Achill’s, der den Leichnam des Hektor schleift; d) über die 
Fortsetzung der Entdeckungen zu Avenches (Aventicum), als 
deren neueste Ausbeute Troyon aus Lausanne eine mit Symbo
len (Schlange, Frosch, Eidechse, Schildkröte, Pinienapfel und 
Eichenzweig) ausgestattete Votiftafel von Erz bezeichnete, wie 
deren schon früher auf helvetischem Boden gefunden wurden.

Akademie der Wissenschaften in München. 
Mathematisch-physikalische Klasse. Am 9. Nov. v. J. las Dr. Äug. 
Vogel über den Schwefelgehalt der Pflanzen. Am 14. Dec. 
ward ein Schreiben des Prof. Joh. Müller in Berlin gelesen, in 
welchem derselbe Mittheilungen über Eigenthümlichkeit in dem 
Baue des Herzens gewisser Fische machte. Akademiker Stein
heil berichtete über den hydraulischen Schwimmer des Marquis 
de Caligny (der Apparat gibt einen Nutzeffect von 55 Proc.), 
über die von Seidel gewonnenen Ergebnisse über Helligkeits- 
messungen* wodurch das Helligkeitsverhältniss von Capella und 
Vega, letzteres als Einheit angenommen, auf = 0,36 festge
stellt, zugleich Alpha polaris als variabler Stern von circa drei
tägiger Periode erkannt und eine genauere Bestimmung der 
Bouguer sehen Constante erlangt worden ist. Derselbe zeigte 
ein von ihm erfundenes Instrument, Passagen-Prisma genannt, 

vor. Prof. Erdi las über die Capacitäts-Verschiedenheit der 
Herzkammern und über die Bedeutung der Blutkörperchen. Er 
verwarf die zur Erklärung der grössern in der rechten Herz
kammer befindlichen Blutmasse aufgestellte Regurgitationslehre 
und zeigte, dass das Venenherz grösser als das arterielle und 
zwar dadurch ist, weil das Venenblut bedeutend voluminöser 
als das Arterienblut ist. Akademiker Buchner berichtete über 
die von Dr. L. A. Buchner vorgenommene Untersuchung über 
die Natur einiger Pflanzenstoffe (über Linin und Uigitalin).

Philosophisch-philologische Klasse. Der functionirende Se- 
cretär Hofrath Thiersch hielt am 9. Nov. v. J. einen Vortrag 
über die Alterthümer, welche während dieses und des letzten 
Jahres an der Linie der Eisenbahn zwischen Augsburg und 
Donauwörth an drei alten Grabstätten, südlich von Augsburg 
auf dem rosenauer Berg, dann vier Stunden von Augsburg bei 
Langenau und einige Stunden weiterhin bei Nordendorf über 
Meitingen gefunden worden sind. Am 7. Dec. hielt Derselbe 
einen Vortrag über die Bildwerke des mit bronzenen Platten 
überzogenen sogenannten Verduner-Altars in der Kirche zu 
Klosterneuburg bei Wien, welche in Kupfern v. Camesina her
ausgegeben und Director Arneth in Wien erläutert hat. Baron 
Ed. v. Sanken batte die Kupfer eingesendet und in einem 
Schreiben gezeigt, wie das im J. 1181 von Meister Nicolaus 
aus Verdun verfertigte Kunstwerk in historischer Hinsicht da
durch merkwürdig ist, weil es dem Eintritt der Periode ange
hört, wo das christliche Princip in allen Lebensverhältnissen 
durchzudringen anfing und die Kunst einen weitern Spielraum 
erhielt, in ästhetischer Hinsicht aber, indem der Künstler zwar 
nach eigenthümlichen Ausdrücken rang, doch die antiken Ele
mente, welche in die Kunst aufgenommen waren, nicht ganz 
verleugnen konnte.

Historische Klasse. Am 16. Nov. v. J. las Prof. Dr. Höfler 
über eine neue Quelle für die Geschichte des Kaisers Fried
rich I., des Rothbarts. Es ist dies das in der Vaticana be
wahrte Manuscript Nr. 5392: Hystoria de Discordia et perse- 
cutione, quam habuit ecclesia cum Imperatore Frederico barba 
rossa tempore Alexandri tercii summi pontificis et demum de pace 
facta Venetiis et habita inter eos.

Gesell schäft naturforschender Freunde in Berlin. 
Am 18. März theilte Geh. Medicinalrath Müller Bemerkungen 
über die fossilen Fische der Gattung Gasteronemus aus dem 
Monte Balca mit. Diese Gattung existirt noch und ist iden
tisch mit der von Lacepede aufgestellten Gattung Mene. Dar
auf erläuterte er den Bau der männlichen Geschlechtsorgane 
der Crax. Sie stimmen mit den der Penelope, der dreizehigen 
Strausse, der Enten und Gänse überein. Dr. Troschel sprach 
über die Conchiliengattung Laniste, und zeigte vier afrikanische 
Arten vor: L. carinata, Amp. guinaca, L. ovum Peters und 
Bui. tristis Jaq. In diese Gattung gehören ferner: Amp. pur- 
purea Jonas aus Neuholland und Amp. intorta Lam. Dr. Girard 
sprach über die Verbreitung und Lagerungsverhältnisse der 
Braunkohlen in der norddeutschen Ebene, die, über ein Ter
rain von mehr als 2000 DMeilen verbreitet, von der Elbe bis 
jenseit des Niemen, eine der grössten Anhäufungen fossiler 
Pflanzenstoffe und zugleich nutzbarer Kohlen bilden, welche 
jetzt auf der Erdoberfläche bekannt sind.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I1» Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocKnan® »n Leipzig.
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Inhalt: Literaturgeschichte. Bähr, Geschichte der römischen Literatur. 3. Ausg., 2 Bd. — Mickiewicz, L’eglise offizielle et le 
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Leipzig, im Mai 1845. F. A. Broddiaus.
In Marl Gerolsl’s Verlagsbuchhandlung in Wien ist soeben 

erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:
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Der Herr Verfasser machte im verflossenen Jahre eigens eine 
Reise zu dem Zwecke, die auf dem Titel genannten Anstalten 
kennen zu lernen. Die Resultate dieser wissenschaftlichen Reise 
legt er in diesem Werke dem Publicum vor, und verdient sich auf 
solche Weise vollem Maasse den grössten Dank nicht nur der 
leidenden Menschheit, sondern insbesondere der Fachgenossen und 
der gebildeten Welt überhaupt. Als Primararzt einer der umfassend
sten und vorzüglichsten Anstalten dieser Art, mit den gründlichsten 

und den reichsten Erfahrungen ausgestattet, zeigte sich der Herr 
Verfasser als ganz vorzüglich befähigt zu einer solchen Arbeit, wess
halb wir unbedenklich sein Werk nicht nur den Irrenärzten, sondern 
bei den Anforderungen der Gegenwart allen Ärzten als unentbehr
lich, den Staatsbeamten als höchst nützlich, und dem gebildeten 
Publicum überhaupt als sehr lehrreich und interessant empfehlen zu 
dürfen glauben. _____ ___________________________
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M HO. 8. Mai 1845.

Geschichte.
Histoire du Consulat et de V Empire par A. Thiers, 

ancien president du Conseil des ministres, membre de 
la chanibre des deputes el de l’academie frangaise. 
Tom. I et II. (Nebst den Porträts von Bonaparte als 
Consul, A. Thiers und Vicekönig Eugene.) Leipzig, 
Meline. 1845. Gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

.Das vielbesprochene Buch, von dem zu gleicher Zeit 
wie bei dem Hauptverleger Paulin zu Paris, auch in 
der Verlagsbuchhandlung von Meline die beiden ersten 
Bände erschienen sind, tritt wie ein Ereigniss in die 
Welt. Die Zeitungen haben eine Reihe von Jahren 
hindurch von des Verf. Vorarbeiten , von seinen Rei
sen, seinem Fortschreiten in der Arbeit, von den biblio- 
polischen Bedingungen, von den Zwecken, die er an 
sein Werk knüpfe u. s. w. berichtet; jetzt kommen 
dazu die Meldungen von dem reissend schnellen Ab
sätze der ersten Ausgabe; wiederum Zeitungsartikel 
von dein Urtheile, das hier und da darüber gefällt 
werde, von angekündigten Protestationen gegen Ein
zelnes u. s. w.; das Buch hat schon sein Stück Ge
schichte. Wohl ihm, wenn es mit dauernder Geltung 
in die Zukunft sich hineinlebt, wenn es dem Vorgänge 
der Histoire de la renolution frangaise seines Verf. 
nachkommt, die jetzt die dreizehnte Auflage erlebt hat. 
Warum es in Frankreich mit gespannter Ungeduld er
wartet und mit Begierde ergriffen worden sei, kann 
Niemandem, auch nachdem die Vorstellung, es solle zu 
einem coup d'etat dienen, sich nicht bestätigt hat, ein 
Räthsel sein; dass es aber für die historische Literatur 
überhaupt als eine sehr bedeutsame Erscheinung her
vortritt, wird Jeder anerkennen , der Leben, Stellung, 
Ausrüstung und bisherige Leistungen des Verf. auch 
nur aus den Zeitungen kennt. Hr. Th. sitzt an den 
Quellen und von seinen Nachfragen wird nicht leicht 
eine unbefriedigt bleiben ; das Archiv des Departements 
der auswärtigen Angelegenheiten, dessen Vorsteher 
Hrn. T.’s vertrauter hreund ist, das Kriegsdepot, wich
tige ungedruckte Memoires, z. B. von Cambaceres, 
mündliche Mittheilungen von Personen, die auf hohem 
Standpunkte des politischen und militärischen Lebens 
viel erfahren hatten, Alles dies hat ihm in reichlichem 
Maase zu Gebote gestanden. Ferner ist Hr. Th. Fran
zose im vollen Sinne des Wortes und seine Geschichte 
der Revolution hat eine so ungemeine Wahlverwandt

schaft seines und des französischen Nationalgeistes 
bekundet, dass man mit Zuversicht behaupten kann, 
wenn er selbst sich nicht ungetreu geworden sei, oder 
die öffentliche Meinung in Frankreich sich nicht sehr 
verändert habe, so sei auch gegenwärtiges Werk als 
der Nationalsympathie in hohem Grade theilhaft anzu
sehen. Hr. Th. ist ferner auch Staatsmann; sicherlich 
eine Eigenschaft, die der Geschichtschreibung unge
mein förderlich sein kann und ohne welche in man
chen Theilen der Geschichte Unsicherheit und Unklar
heit der Darstellung bemerkbar werden wird; er ist 
ausgezeichneter Kenner des Finanzwesens und hat das 
Talent, die verwickeltsten Probleme dieses Faches fass
lich und anschaulich zu machen; er gilt endlich für 
den Mann hoher militärischer Gaben. Rechnet man 
dazu die Meisterschaft in der Darstellung, so ergibt 
sich eine Summe von Eigenschaften, die ihn vorzugs
weise als zum Geschichtschreiber des neuern Frank
reich für seine Nation berufen erscheinen lassen. Ob 
nun aus diesen Eigenschaften sich ergebe, dass das 
Th.’sche Werk für die gesammte historische Literatur 
eine grosse Aufgabe der Quellenforschung und von to
taler Unbefangenheit durchdrungenen Urtheils werde 
gelöst haben, ist eine andere Frage. Der Deutsche 
und der Engländer und Spanier werden auf alle Zeiten 
anders, als ein Sohn des jungen Frankreichs, über 
Napoleon und seine Zeit urtheilen. Ref. hat es für 
eine Pflicht der Unparteilichkeit angesehen, das Werk 
nach den Bedingungen französischer Nationalität zu 
prüfen: er meint, gerade ihm würde es übel anstehen, 
sich bei Gelegenheit dieser Anzeige dem Werke gegen
überzustellen und ihm seine deutschen Ansichten anzu
passen : diese kann der Leser, welcher Lust und Be
ruf dazu hat, in dem dritten Bande der „Geschichte 
Frankreichs im Revolutionszeitalter“ finden.

Zu den Vorfragen gehört nun vor allen, welche 
Stellung der Geschichtschreiber seinem Helden Napo
leon gegenüber behauptet habe? Napoleon hatte Bi- 
gnon als den dazu geeignetem Mann ausersehen: ob 
er, wenn er es erlebt hätte, mit dessen Arbeit würde 
sehr zufrieden gewesen sein, ist dem Ref. zweifelhaft, 
nicht minder, ob er über das vorliegende Werk durch
aus günstig geurtbeilt haben würde. Beide stehen 
doch in wreitem Abstande von der in den Memoires de 
Napoleon gemachten Geschichte. Ref kann in dem 
Th.’schen Werke keineswegs blinde Befangenheit und 
Parteigängerei eines Bonapartisten erkennen. Obschon 
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der Zeitraum, den die bis jetzt erschienenen beiden 
Bände umfassen, vom 19. Brumaire bis zu dem An
fänge der Friedensunterhandlungen mit England im 
April 1801, dem Geschichtschreiber fast nur Stoff zu 
gerechtem Preis des ersten Consuls darbieten, und die
ses Thema in vollem Umfange ausgebeutet worden ist, 
lässt sich doch schon genugsam erkennen, dass diese 
Geschichte nicht alle und jegliche Gebrechen und Ver
irrungen Napoleon’s zu bemänteln und nicht Alles und 
Jegliches in schönem Lichte darzustellen zur Aufgabe 
genommen hat. Hr. Th. ist niemals Bonapartist in dem 
gewöhnlichen Sinne des Wortes gewesen; in seinen 
Jugenderinnerungen ist ihm zwar eine der werthesten, 
auf kaiserliche Kosten in einem Institute bis zum 
Jünglingsalter erzogen worden zu sein, und davon ist 
ein Gefühl der Dankbarkeit gegen seinen kaiserlichen 
Wohlthäter noch jetzt übrig geblieben; sonst aber 
musste schon der Einfluss, den Manuel, Talleyrand und 
Larochefoucauld-Liancourt auf den nach Paris gekom
menen jungen Mann hatten, seinem politischen Cha
rakter eine andere Richtung geben. So ist ihm Napo
leon nur eine historische Grösse; dies wird selbst 
durch die Veranstaltung, Napoleon’s Asche heimzuho- 
len, nicht widerlegt. Mögen auch von Zeit zu Zeit 
Bonapartisten in seinem Salon häufig und gern gewe
sen sein: dies erklärt sich genugsam aus der Sym
pathie zwischen den Männern der Zeit kaiserlichen 
Ruhms und dem in gewissen Zeitläuften sehr regen 
Repräsentanten des jüngsten kriegs- und ruhmdürstigen 
Frankreichs. Seinem innern Charakter nach ist nun 
das vorliegende Werk nichts weniger, als politische 
Tendenzschrift; es knüpft sich daran nicht die Berech
nung, die Nationalstimmung zu Gunsten eines politischen 
Interesse in Anspruch zu nehmen; und wird nach der 
Wahlverwandtschaft zwischen ihm und der öffentlichen 
Meinung in Frankreich gefragt, so ist anzuerkennen, 
dass sie eine andere, als bei der Gesell, d. Revolution ist. 
Bei dieser nämlich war Macht des Gegensatzes gegen 
eine verkehite und verblendete Restauration, welche 
die Nachwirkungen der Revolution anfeindete: hier 
aber gilt es nui das historische Interesse der Ver
gangenheit. Hierbei aber auffallend zu finden, dass 
der Ruhm das Lebensprincip dieser Geschichte sei, 
würde fast paradox sein, und an einen Franzosen, der 
nicht nach Art verstockter Emigranten die Nationalität 
den Standesinteressen nachstellt, die Forderung stellen, 
bei jener gloire unbefangen zu bleiben, ist rein unna
türlich. Hierin sehen wir also nicht sowol Berechnung 
auf Effect, als den Ausdruck natürlicher Gesinnung. 
Inwiefern nun aber bei einem noch mitten im politi
schen Leben verkehrenden Staatsmann, der Geschichte 
schreibt, von einem recht eigentlich für die Nation ge
schriebenen Werke ein anderer, als blos literarischer 
Effect berechnet werden möge, begreift sich so gut, 
wie umgekehrt der Erfolg mancher historischer Werke, 

die zur Basis beliebte politische Ansichten der Gegenwart 
genommen haben. Geschichte und Politik stehen ein
mal in vielfach verzweigter Wechselwirkung zu einander.

Ref. spricht demnach eine Behauptung aus. welche 
nur dem Neuling in der Literatur der Geschichte des 
neuern Frankreichs und in dem, was von dem Fran
zosen hier für normal gilt, seltsam vorkommen wird; 
nämlich dass charakteristisches Merkmal der Geschichte 
des Consulats und Kaiserreichs, so weit sie uns vor
liegt, Mässigung sei. Gerade dies mag leicht als die 
merkwürdigste Seite des Buches erscheinen. Es hat 
die Glätte und den rücksichtsreichen Ton eines Salons, 
doch ohne dem französischen Nationalcharakter und 
dem Idol des Ruhms mit irgend einer verletzenden 
Äusserung zn nahe zu treten. Der Verf., dessen sich 
bewusst, hat für angemessen erachtet, sich darüber in 
einer feinen Andeutung auszusprechen : „Quinze ans se 
sont ecoules depuis que je retra^ais les annales de notre premiere 
revolution. Les quinze annees, je les ai passees au milieu des 
orages de la vie publique; j’ai vu s’ecrouler un träne ancien, et 
s’elever un träne nouveau; j’ai vu la revolution fran^aise pour- 
suivre son invincible cours: quoique les spectacles auxquels j’ai 
assiste m’aient peu surpris, je n’ai pas la pretention de croire 
que l’ experience des hommes et des affaires n’eut rien ä m’ap- 
prendre; j’ai la confiance , au contraire, d’avoir beau- 
coup appris, et d’etre ainsi plus apte, peut-etre d 
saisir et ä exposer les grandes choses que nos peres 
ont faites, pendant ces temps heroiques, Mais je 
suis certain que V experience n’a point glace en moi 
les sentimens genereux de ma jeunesse: je suis cer
tain d’aimer, co mme je les aimais, la liberte et la 
gloire de la France“ (I, p. 4). — Wir haben also 
hier weder das Übermaas der Bewunderung, welches 
an Napoleon gar keinen Makel lassen will, noch die 
Heftigkeit der Leidenschaft, welche seine und Frank
reichs Gegner geringschätzig beurtheilt oder schmäht; 
der Bedacht auf den Ausdruck der Unparteilichkeit, der 
Freiheit von verblendender Vorliebe, von bethörendem 
Vorurtheil für den Helden der Geschichte hat unver
kennbar bei der gesammten Abfassung des Buchs eine 
Hauptstimme gehabt; es ist mit Rücksichten geschrieben 
worden. Als ein Merkzeichen der Behutsamkeit liesse 
sich anführen , dass bei Gelegenheiten, wo die Rede 
auf das linke Rheinufer kommt, dessen sozusagen 
sans phrase gedacht wird, was manchem Deutschen, der 
sich des Ministeriums vom 1. März 1840 erinnert, als ein 
punctum sollens vorkommen mag. Als bemerkenswerthe 
Vorbereitung auf spätere über Napoleon auszuspre
chende Rüge sind hier und da neben der Zeichnung der 
Genialität uml grossartigen Staatswaltung, die Bonaparte 
in den Anfängen des Consulats unbestritten zuzuerken
nen ist, Blicke in die Zukunft, in die Zeit seiner Ver
irrungen gethan. So I, 78: „Gene dans l’emploi de ses fa- 
cultes, H n’aurait pas sans doute accompli d’aussi grandes cho
ses, mais il n’en aurait pas tente d’aussi exorbitantes, et proba- 
blement, son sceptre et son epee seraient restes, jusqu ä sa mort, 
dans ses glorieuses mains.“ I, 140: „Heureux si, dans tous 
les temps, il avait joint d la puissance cette moderatton de con- 
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duite, sihabilement calculee.“ Ähnliche Äusserungen finden 
sich an mehren Stellen des Buchs.

Wenn nun allerdings hier und da in die Augen 
fallt, dass die Mässigung in Beschönigung übergeht, um 
die Wagschale des Tadels nicht zu schwer zu belasten, 
so fragt sich überhaupt, ob nicht dem Verf. zweck
dienlich geschienen habe, manches mit Stillschweigen 
zu übergehen, ob er aus den Quellen, die ihm so reich
lich geflossen sind, die ganze Wahrheit zu schöpfen 
bemüht gewesen sei ? Bei Letzterem kann natürlich 
nicht die Rede sein von Vollständigkeit der historischen 
Data insgesammt, die in den Quellen zu finden sind, 
denn Maas, Umfang und Füllung des Werkes gehören 
der Entschliessung des Verf. an, sondern von Zügen 
und Strichen, die einer Zeichnung, wie die vom Verf. 
beliebte, relativ als wesentlich zuzueignen sein würden, 
also von der Vollständigkeit innerhalb der Schranken, 
die der Verf. selbst für seine Aufgabe gesetzt hat. 
Von dergleichen Vollständigkeit aber kann ebensowol 
bei andern Persönlichkeiten, als bei Napoleon, die Rede 
sein; ja, wenn einmal schonende Rücksichten in Frage 
kommen, so wird das lebende Frankreich mit Söhnen, 
Enkeln und Neffen hochgestellter Männer des Consu- 
lats und Kaiserreichs häufiger, als der Schatten Napo- 
leon’s und die von Frankreich fernen Napoleoniden 
einem Geschichtschreiber, der mitten unter jenen lebt, 
manchen Kampf zwischen den Principien der Geschichte, 
die die ganze Wahrheit sagt und der schonenden Reti- 
cenz und der Aecommodation aufnöthigen, ja selbst 
die öffentliche Meinung in Frankreich wird sich zuwei
len gegen die nackte Wahrheit sträuben und lieber eine 
accommodirte Darstellung haben wollen. Fragen wir 
nun nach Reticenzen von Dingen, deren Darstellung 
dem Verf. unbequem gewesen sein möchte, so ist mit 
leichter Mühe eine Sammlung von dergl. zusammenzu
bringen. Nur um darzuthun, was wir meinen, führen wir 
an, dass Bonaparte’s Härte gegen den Gouverneur von 
Mantua, Foissac la Tour, dem, ohne kriegsrechtlichen 
Spruch, verboten wurde, militärische Uniform zu tra
gen, unerwähnt geblieben ist, dass der Verf. bei dem 
ausschliesslichen, Gesichtspunkte auf militärische Vir
tuosität Massena s, der notorischen Schattenseite seines 
Charakters und seiner Verwaltung gar nicht gedacht 
hat, dass bei Angabe des Verlustes der französischen 
Besatzung in Genua am Schluss der Belagerung der 
grausenhaften Verminderung von Genua’s Einwohner
schaft nicht gedacht wird, dass die Misbräuche der 
Polizei des Consulats mit Stillschweigen übergangen 
werden u. dergl. In grösserer Zahl liessen sich Bei
spiele der oben angedeuteten Aecommodation , Milde
rung und Abglättung anführen- — Berühren wjr nun 
die andere Frage, ob der Verf. nicht aus seinen, bisher 
unbenutzt gewesenen, Quellen gar viel hätte ans Licht 
fördern können, wodurch die Geschicntskunde von Be
gebenheiten jener Zeit, die nicht äusser den Grenzen 

seiner Aufgabe liegen, vervollständigt worden wäre, so 
kann zuerst Niemand, der nicht selbst an denselben 
Quellen gesessen hat, einen Maasstab geben von dem, 
was in jenen unbenutzt zurückgeblieben sei, und dann 
ist wieder die Frage, ob durch blosse Häufung der No
tizen das Ganze an Licht und Motivirung. gewonnen 
haben würde; endlich aber lässt sich dem Verf. nicht ein 
Werkplan, der äusser seinem Gesichtspunkte lag, auf
dringen. Das Werk hat allerdings nicht den Charakter 
eines solchen, das die bisherigen an Reichthum der 
Notizen zu überbieten und die Geschichte jener Zeit in 
der ausgedehntesten Vollständigkeit zu geben sich an
kündigt; es soll nicht sowol ans Licht bringen, was 
noch in den Schachten verborgen liegt, als ins lacht 
setzen, was sich zu künstlerischer Bearbeitung eignet; 
ein billiges Urtheil wird also hier weder hoch in An
schlag bringen, dass bisher unbekannt Gewesenes hier 
nicht in reichem Maase zu finden sei, noch dass eine 
Menge von bekannten Sachen darin vermisst werde; 
es wird sich, wo nicht offenbare Auslassungen zu rü
gen wären, an das, was vorliegt, halten, und sich der 
so oft klein meisterlichen Nachweisung dessen, was 
noch hätte gesagt werden können, bescheiden.

So nun wie diese Geschichte nach dem Verhält
niss ihrer Theile zum dem von dem Verf. beabsichtig
ten Ganzen , vorliegt, tritt uns als ein ebenfalls sehr 
bedeutsames Merkmal derselben eine Eigenschaft ent
gegen, die wir in gewisser Beziehung auch Vollständig
keit nennen möchten; nämlich indem der Verf. bei der 
Darstellung einer Thatsache nichts als bekannt voraus
setzt, sich nicht mit Verweisungen abfindet, nicht vornehm 
über eine Sache spricht, ohne die Sache selbst vor
stellig zu machen, kurz, dass er den historischen Stoff, 
mit welchem er zu thun hat, nirgends mit blossen An
deutungen oder Beziehungen abfertigt, sondern nach 
seinem in nein Gehalte und seiner äussern Rundung je
desmal, versteht sich nach dem Maasstabe des Ganzen, 
vollständig darlegt. Es ist bei uns Deutschen nicht 
selten gerade das Gegentheil von dieser Anlage und 
Ausführung eines selbständigen historischen Kunstwer
kes zu finden, sodass manches historische Werk nur 
wie Nachlese zu andern erscheint, ohne die man es 
gar nicht verstehen kann. Aus dem Gesichtspunkte hi
storischer Kunst aber soll jedes Werk durch sich al
lein genügen und nicht durch eine Menge Postulate und 
Beziehungen seine Existenz erfüllen. Wir wollen dies 
nicht auf Nachweisungen von Gewährsmännern und 
Citate ausdehnen: dabei kann ein historisches Werk 
recht wohl den Charakter eines Kunstwerkes behaup
ten , und wir bezeichnen dabei nicht als einen Vorzug 
des Th.’schen Buches, dass es nur selten Quellen an- 
führt, ohne andererseits darüber rechten zu wollen, 
dass dies so selten geschehen sei: wir begeben uns 
hier ganz des Standpunktes der Quellenforschung, die 
ganz andere Fragen zu thun hat; daraus aber, dass 
wir uns in die Mitte gebildeter Leser versetzen und
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Ansprüche machen, wie diese zu thun gewohnt sind, 
erkennen wir eine Vorzüglichkeit des Buches darin, 
dass es uns nicht nöthigt, noch eine Anzahl Bücher 
herbeizuholen, um uns Andeutungen und Verweisungen, 
die statt vollständiger Erörterung zur Sprache gebrach
ter Dinge gegeben wurden, aufzuklären und dergestalt 
offen gelassene Lücken zu füllen, dass sein Verf. vielmehr 
es als seine Aufgabe angesehen hat, über Alles und Jegli
ches, das zur Sprache kommt und zur Sache gehört, uns so 
zu unterrichten, als könnte bei uns weder vorausgesetzt 
werden, dass w ir dies und jenes schon wüssten, noch uns 
zugemuthet werden, wo derartige Voraussetzungen nicht 
stattfinden, uns anderswohin zu wenden, um zu ergän
zen , was das Buch uns vorenthalten hat. Es heisst 
von einem Buche gewiss mit Recht: Hic Rhodus, hic 
salta. Dies also trifft gegenwärtiges Werk ganz eigent
lich. Insofern lässt sich auch sagen, dass es populär 
geschrieben sei. Das will im Französischen etwras an
deres bedeuten, als wenn es bei uns heisst, für das 
Volk, und man würde sehr irren, wenn man hier eine 
Herabstimmung des Tons zu der Denk- und Sprach
weise der Menge zu finden vermeinte. Das würde sich 
schon durch die allgemeine Norm des Literaturstils in 
ihrem Verhältniss zur Sprache der Conversation in 
Frankreich verbieten. Im Gegentheil, der Stil ist ele
gant, zum Theil brillant: das Populäre aber gibt sich 
in dem Bedachte kund, jeglichen Bestandtheil des bunt
gemischten Stoffes in so klares Licht zu stellen, dass 
jeder Leser von allgemeiner Bildung auch schwierige 
Erörterungen, z. B. im Finanzwesen, ohne sonderliches 
Nachsinren begreifen kann. Diesem Bemühen, nirgends 
einen Punkt äusser dem Bereiche voller Anschaulich
keit zu lassen, zugleich, mit dem oben bemerkten Stre
ben nach Vollständigkeit, den Leser immerfort so au 
fait zu erhalten, dass ihm sogar das Rückschlägen er
spart werde, schreiben wir es zu, wenn hier und da 
Wiederholungen vorkommen, deren es für den auf
merksamen und geübten Leser nicht bedurft hätte, 
z. B. bei der Beschreibung der Pässe von Piemont 
nach Genua und des Massena von Bonaparte vor
geschriebenen Operationsplans I, 189 und 206, wo 
es heisst: „Conseils dejä rapporte's plus haut d’une maniere 
generale, mais qu il faut faire connaitre ici avec un peu plus 
de detail.“ Ein ganz ähnliches Beispiel bietet der Be
richt von Bonaparte s Instruction an Kleber, unter wel
chen Umständen Ägypten geräumt werden dürfe und 
die Erörterung, ob dergleichen eingetreten seien, II, 12 
und 26. Ob nun nicht der Feder des Verf. unabsicht
lich hier und da eine Wiederholung entschlüpft sei, die 
mehr stört als nützt, mag sich aus folgenden Beispielen 
entnehmen lassen: I? 219, „le brave colonel Mouton“ 
zweimal in fünf Zeilen. Nicht anders II, 181 zweimal 
le jeune archiduc (Jean). Von Massena’s militärischer 
Polizei in Genua I, 126: „force fran^aise, qui campait sur 
la principale place de la ville, ayant la meche de ses canons 
allumee',“ 274: „Massena faisait bivouaquer une partie de ses 
bataillons, avec la meche de leurs canons allumee, sur les prin- 
cipales places de la ville;“ 308: „des bataillons avec des ca
nons charges occupaient les principales places. Von Bonapar- 
te’s Stellung an dcrStradella heisst es 1,324: „il pouvait 

en möme temps, par une forte marche, ou courir sur le Tessin, 
I ou redescendre le Pö jusqu’ä Cremone, et voler vers l’Adda, qui 
couvrait ses derrieres contre le corps Wukassowich “ lind 325: 
„En effet, sur un avis venu du Tessin, le g. Bonap. pouvait 
en un jour voler au secours des 10 mille Fran^ais qui la gar- 
daient. Sur un avis du bas Pö, il pouvait dans le meme espace 
de temps, descendre sur Plaisance et Cremone etc.“ Von Le- 
courbe’s Donauübergang I, 368: „Cette manoeuvre etait en 
effet meilleure“ und einige Zeilen weiter: — passer au des- 
sousd’Ulm — etait ä lafois la manoeuvre la plus sage et la plus 
süre.“ Vom Erzherzog Johann II, 186: „Vinexperience de 
l’archiduc, infatue d’un premier succes;“ 188: „enivre de 
son succes“ und ebenda „un peu nouveau dans la profession.“

Wie nun das Streben nach Klarheit und Anschau
lichkeit alle Theile der Darstellung durchdringt, und im 
Ganzen das Werk mehr den Charakter des Lichts als 
des Feuers trägt, so fällt natürlicherweise die Tendenz 
auf Belehrung sehr merkbar ins Auge. Sie lässt sich, 
abgesehen von der Wirkung, welche die lichtvolle Dar
stellung an sich hat, theils in ausdrücklichen Hinwei
sungen auf das Belehrende, das sich aus einer histo
rischen Thatsache ergibt, theils in Sentenzen und Re
flexionen erkennen. Wir wählen als Beispiele aus einem 
grossen Reichthum aus II, 25 : „Cet exemple doit servir de 
le^on aux militaires; il doit leur apprendre qu’il ne suffit pas 
d’etre fermes au feu, et que le courage de braver les balles et 
les boulets est la moindre des vertus imposees d la noble profes
sion“ eine Lection, die prägnanter noch für Deutsche 
als für Franzosen ist. II, 282: „nous citons cette circon- 
stance pour Vinstruction des generaux et des gouvernements ä 
qui la vie des hommes est conjiee“ I, 6: „n n’y a qu’un ve- 
ritable legislateur 'dans les temps modernes, c’est V experience;“ 
39: „Tant il est vrai que, pour etre mode're avec honneur et 
avec fruit, il faut etre puissant!“ 54: „JI y « toujours dans 
les maux publics un mal reel et un mal d’ imagination, l’un 
contribuant ä rendre l’autre insupportable. C’est beaucoup de 
faire cesser le mal d'imagination; car on diminue le Sentiment 
du mal reel, et on inspire ä celui qui souffre la patience d’at- 
tendre la guerison, et surtout la disposition a sy preter;“ 74: 
„A l’e'gard d’un esprit systematique“ (es ist von Sieyes die 
Rede) „adopter toutes ses idees moins une, c’est lui causer au- 
tant de chagrin que si on les rejetait toutes.“ 88: „Lorsque, 
dans les revolutions, le feu des passions commence ä s’eteindre, 
on voit l’avidite succeder a la violence, et de l’effroi on passe 
subitement au degout. Bi des actes d’une haute vertu, si des 
faits höroiques ne venaient pas couvrir de leur eclat de tristes 
details, et surtout, si les vastes et bienfaisants resultats que les 
revolutions sociales procurent aux nations, ne venaient pas com- 
penser le nial present par l'immensite du bien d venir, il fau- 
drait detourner les yeux du spectacle qu'elles offrent au monde. 
Mais eiles sont V epreuve ä laquelle la Providence soumet les 
societes humaines pour les re generer, et on doit des lors en ob- 
server avec soin, et, si Von peut, avec fruit, le tableau tour-ä- 
tour repoussant ou sublime.“ Gewiss ein wahres und schö
nes Wort. II, 302: „Les fortunes se succedent au monde 
comme les etres dans l’univers; eiles ont leur jeunesse, leur de- 
crepitude et leur mort.“ 305 : „Manquer l’occasion est, pour 
les hommes d’etat comme pour les hommes de guerre, un malheur 
irreparable.“

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. Ai Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 110.)
Bei diesem überall durchblickenden Bestreben, zu unter
richten, zu belehren und das Nachdenken über den 
Gang der Begebenheiten in den Text der Erzählung 
zu verflechten, drängt sich die Frage auf, ob in dem 
Ganzen dieser Geschichte sich eine moralische und re
ligiöse Ansicht von dem Gange der Begebenheiten aus
drücke? Es mag hier an das Urtheil erinnert werden, 
welches über die Geschichten der französischen Revo
lution der Hrn. Th. und Mignet sich festgestellt hat, 
dass nämlich dem Schicksale, der „fortune“, zu viel 
eingeräumt und deshalb das Maas der Imputation in 
Bezug auf Verirrungen und Verbrechen von manchen 
Häuptern und Handlangern der Revolution sehr ver
ringert worden sei, mit einem Worte, dass der Fata
lismus ihr Princip sei. Die Geschichte des Consulats 
und Kaiserreichs geht nun zwar selten über die Moti
virung menschlicher Dinge aus menschlichen Betrieben 
hinaus und ihr Abstand von einer Geschichte, wie ein 
Bossuet schrieb, ist kaum minder gross, als man etwa 
bei einem Condorcet u. s. w. findet: aber schon in ei
ner der vorhin mitgetheilten Stellen haben wir eine Be
rufung auf die Providence gefunden; desgl. heisst es 
I, 119 Bonaparte erscheine ob seiner tüchtigen Organi
sation des innern Frankreichs als envoye de la Provi
dence; gern gesellen wir dazu eine dritte Stelle II, 76: 
„Lafortune, cette midtresse capricieuse des grands hommes, n’est 
tlonc point aussi capricieuse quon se platt ä la faire. Tout 
liest point caprice quand eile les favorise, caprice quand eile les 
quitt e; et, dans ses pretendues infidelites, les torts le plus sou- 
vent ne sont pas de son cote. Mais parlons un langage plus 
vrai, phls digne de ce grave sujet: lafortune, ce nom pa’ien 
donnt ä la putssance qui regit toutes choses ici-bas, c’est la 
Providence favorisant le genie qui mar ehe dans les voies du 
bien, c’est ä dire dans les voies tracees par sa sagesse infinie“ 
^ine sehr bemerkensweithe Stelle II, 119 über die Leere 
von öffentlichen Solennitäten, wo das Religiöse ver
misst wird, kann in Beziehung damit gesetzt werden. 
Sinnig bemerkt der Verf. : cn fait d’autels, U n’y a de 
respectables ccux gdi sont vieux: doch meinen wir 
ihn hier schon auf der Bahn zu Napoleon’s Ansicht 
vom Cult zu finden.

Wenden wir uns nun von dieser Seite, wo die 
Darstellung an das Didaktische hinanstreift, zurück zu 
dem Glanze historischer Malerei und stilistischer Fär

bung, wo wir die Grenzen des Poetischen berühren, so 
haben wir nur mit einem Worte zu bemerken, dass die 
Darstellungen von Persönlichkeiten, Örtlichkeiten und 
Ereignissen durch eindringliche und in der Phantasie 
sich abspiegelnde Anschaulichkeit ausgezeichnet sind 
und dass in dieser Beziehung fünfzehn Jahre Intervall 
keinen Unterschied zwischen dieser und der Geschichte 
der französischen Revolution bemerklich werden las
sen. Wenn nun in der Beschreibung von Gegenden, in 
denen der Krieg sich bewegt, von einzelnen Schlacht
stätten und vom Gange der Handlung das Wort sich 
gleichsam zum Bilde umwandelt und uns mit lebendigen 
Zügen anspricht, so erfüllt sich die Zeichnung des ei- 
genthümlichen Wesens hervorragender Persönlichkeiten 
in ihrer Art ebenso effectvoll in kurzen pikanten Cha
rakteristiken, die bei geistigen Wesenheiten die Stelle 
plastischer Anschaulichkeit vertreten. Wir lassen hier 
eine Auswahl von dergleichen um so lieber folgen, da 
hierdurch sich zugleich unser oben ausgesprochenes 
Urtheil über den politischen Charakter des Werkes ver
vollständigt. Von Bonaparte dergleichen anzuführen, 
wie z. B. I, 71: „la vivacite ordinaire de son langage, viva
cite regrettable, et dont il n’etait pas toujours le maitre; — 
quf aucune contradiction ne troublait, qui etait brusque, mais point 
chagrin,“ ist hier nicht am Orte; das würde sich nicht 
mit dem hier passenden Maas abthun lassen : wir rich
ten uns auf andere Persönlichkeiten. Sieyes, 1,3: 
„esprit tout-ä-fait superieur;“ 5: „paresseux, chagrin, absolu 
dans ses idees, irrite ou bouleverse par la moindre contradiction;^ 
Talleyrand, I, 41: „toujours doux par caractere, toujours 
adroit dans ses demarches; 50: elegance exquise de moeurs, par- 
ticuliere a Mr. de Talleyrand;“ II, 145: „Nayant aucune 
opinion bien arretee, seulement une moderation naturelle, qui re- 
pugnait ä toutes les exagerations; s’appropriant« l'instant meme 
les idees de ceux auxquels il voulait plaire par gout ou par in- 
teret; s’exprimant dans un langage unique, particulier a cette 
societe dont Voltaire avait ete Vinstituteur; plein de reparties 
vives, poignantes, qui le rendaient redoutable autant qu’il ^tait 
attrayant; tour a tour caressant ou dedaigneux, demonstratif ou 
impene'trable, nonchalant, digne, botteux sans y perdre de sa 
grdee, personnage enfin des plus singuliers, et tel qu’une R evo
lution seule en peut produire, il l^us seduisant des nego- 
ciateurs, mais en meme temps incapable de diriger comme chef 
les affaires d'un grand Etat- Car, pour diriger, il faut de la 
volonte, des vues et du travail, et il n avait aucune de ces cho
ses. Sa volonte se bornait a plaire, ses vues consistaient en 
opinions du moment, son travail etait nul. Cambaceres (auch 
hier am Schluss ress obgleich der Mann selbst sich 
Cambaceres schrieb: so schwärzen sich Capricen auch
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in die Rechtschreibung ein) I, 82; „jurisconsulte eminent 
— par beaucoup de savoir, de prudence et de tact;a 172: 
„d’une prudence consommee, le seul peut-etre des hommes de ce 
temps qui ne se seit livre ä aucune Illusion;“ II, 147: „peu 
brillant par l’esprit, il avait un bon sens rare, et un devouement 
sans bornes au Premier Consul. Ayant tremble dix ans de sa 
vie saus des proscripteurs de toute espece, il aimait avec une 
sorte de tendresse le maitre puissant qui lui procurait enfin la 

* faculte de respirer ä l’aise. Il cherissait sa puissance, son ge- 
nie, la personne, de laquelle il n’avait re^u, et n’esperait re- 
cevoir que du bien. Connaissant les faiblesses des hommes, meme 
les plus grands, il conseillait le Premier Consul, comme il faut 
conseiller quand ont veut etre ecoute , avec une banne foi par- 
faite, des menagements infinis, jamais pour faire briller sa sa- 
gesse, toujours pour etre utile d un gouvernement, qu’il aimait 
comme lui-meme, l’approuvant toujours en public, en toutes cho- 
ses, quoi qu’il eut fait, ne se permettant de le desapprouver 
qu’en secret, dans un tete-a-tete absolu avec le Premier Consul; 
se taisant quand il n’y avait plus de remede, et que la critique 
ne pouvait etre qu’un vain plaisir de blamer; parlant toujours, 
et avec un courage bien meritoire chez le plus timide des hommes, 
quand il etait temps de prevenir une faute, ou d’agir sur la 
conduite generale des affaires. Et comme s’il fallait qu’un cara- 
ctere qui se contient sans cesse, s’ichappe au moins par quelque 
cdte, le Consul Cambaceres laissait voir avec ses inferieurs une 
vanite puerile, vivait avec quelques courtisans subalternes, qui 
brülaient devant lui un encens grösster, se promenait presque tous 
les jours au Palais-Royal dans un costume ridiculement magni- 
jique, et cherchait, dans la satisfaction d’une gourmandise deve- 
nue proverbiale, des plaisirs qui suffisaient ä son äme vulgaire et 
sage. Qu’importent au surplus quelques travers, ä cdte d’une 

raison supeiieure!“ So vortrefflich diese Schilderung, so 
interessant, was folgt: „Bonap. appreciait surtout la since- 
•rite de son attachement, riait de ses travers, toujours avec egards, 
et lui rendait le plus grand des hommages, celui de ne dire 
tout qu’ä lui, de rietre jamais inquiet que de son jugement. 
Aussi ne recevait-il d’influence que de lui seul, influence ä peine 
soupymnee, et ä cause de cela tres grande.“ Fouche, II, 143: 
„etait un personnage intelligent et ruse, ni bon ni mechant, con
naissant bien les hommes, surtout les mauvais, les mdprisant; em- 
ployant les fonds de la police ä nourrir les agens de troubles, autant 
qu’ä les surveiller; toujours pret ä procurer du pain ou une place ä tout 
individufatigue d’ agitations politiques; faisant ainsi des amis augou
vernement, s’en faisant surtout ä lui-meme, se creant mieux que des 
espions credules ou trompeurs, mais des obliges, qui ne manqaient 
jamais de Finstruire de ce qu’il avait interet ä savoir; ayant 
de ces obliges dans tous les partis, meme parmi les royalistes, 
qu’il savait menager et contemr d propos; toujours averti ä temps, 
ne s’exagerant jamais le danger, et ne l’exagerant pas d son 
maitre; distinguant bien un imprudent d'’wn komme vraiment ä 
craindre, sachant avertir Fun, poursuivre l’autre, faisant, en un 
mot, la police mieux qu’on ne l’a jamais faite car eile con- 
siste ä desarmer les haines autant quä lesreprimer: ministre su- 
perieur s’il avait eu des intentions elevees , si son indulgence 
avait un autre principe que l’indifference au bien et au mal, si 
son activite avait eu un autre mobile qu’un besoin de se me- 
ler de tout, qui le rendait incommode et suspect au Premier Con
sul, et lui donnait souvent les apparences d’un intrigant vul
gaire. Du reste, sa physionomie intelligente et basse rendait bien les 
qualites et les vices de son dme“ Lucien, I? 70: „a tour d 
tour contrarie ou servi le chef de sa famille, mais toujours ca- 
pricieusement, sans ä-propos, sans mesure, jouant tantdt le frere 

passionne pour la grandeur de son frere, tantöt le citoyen enne- 
mi du despotisme;“ II, 150: „komme d’esprit, mais d’un esprit 
inegal, inquiet, ingouvernable, et n’ayant pas assez de talent, 
quoiqu’il en eut, pour racheter ce qui lui manquait sous le rap- 
port du bon sens.“ Gern wird man daneben die Zeich
nung Josephinens, der von Joseph und Lucien scheel 
angesehenen , liebreizenden, schwachen, leichtsinnigen 
Gemahlin Bonaparte’s lesen; wir verweisen auf II. 151. 
Öffentliche Blätter berichten, dass die Wittwe des Für
sten von Canino, verletzt durch das, was Hr. Th. über 
Lucien gesagt hat, eine Gegenschrift herausgeben werde: 
gerade hier aber ist nach unserer Überzeugung der 
Verf. ganz im Recht und Licht der Geschichte. Man 
sieht übrigens hieraus , was für veines irascibles über 
sein Buch aufwallen. Maret, I, 21: „esprit cultive; une 

t certaine connaissance de l’Europe, avec laquelle il avait dija traite, 
notamment ä Lille avec Lord Malmesbury, une memoire sure, une 
fidelite ä toute epreuve. Le general Bonap. preferait chez ceux qui le 
servaientl’exactitude et l’intelligence ä l’esprit. C’est le goütdes genies 
superieurs, qui ont besoin d’etre compris et obeis, et point supplees.“ 
Maret war in seinem Berufe, was Berthier in der Mi
litäradministration : ihnen kann verglichen werden Gau
din, I, 21: „esprit peu brillant, mais solide, et fort experimente.“ 
Duroc, I, 49: „sage, discret, intelligent, joignant ä un exte- 
rieur agreable une tenue parfaite. Beurnonville, I, 50 : „franc 

■ militaire, loyal, ouvert, modere d’opinion et parfaitement propre 
‘ ä bien representer le nouveau gouvernement.“ Fontanes 
I, 129: „ücrivain pur, et brillant, le dernier qui ait fait usage 
de cette langue fran^aise, autrefois si parfaite, et emportee au- 
jourd’hui avec le dixhuitieme siede dans les abimes du passe, 
wobei ebensowol das Urtheil über die französische 
Sprache auffallen kann, als das Schweigen über den 
Misbrauch, den Fontanes in seinen pomphaft-servilen 
Schmeichelreden davon machte; doch hierüber sich 
auszusprechen wird Hr. Th. späterhin Gelegenheit fin
den. Mad. de Stael, Benjamin Constant und die übri
gen Oppositionsmänner im Tribunate 1,106 : wir führen 
nur an, was von dem Grunde der Opposition bei Frau 
von Stael gesagt wird: „B°naP’> q^oique doue d’autant 
d’esprit que de genie, avait hiesse^ par des propos peu seants, une 
femme qui lui deplaisait, purcequ il trouvait en eile des preten- 
tions au dessus de son sexe, et il avait produit dans son coeur, 
une irritation, si non redoutable, au moins fächeuse. Von den 
Feldherren der Revolution gibt begreiflicherweise Mo
reau dem Verf. am meisten und öftersten zu reden; 
darauf werden wir unten zurückkommen. Von den 
übrigen bezeichnet er Bernadotte I, 7 als esprit mediocre, 
caractere vain et ambitieux, Augereau ebenda als brave 
Soldat, souverainement deraisonnable (ja wohl), Mas- 
sena wegen seiner heldenmüthigen Vertheidigung Ge
nuas als grand coeur s grande äme, ohne auf dessen 
Charakter, der so fatale Blössen durch ausschweifende 
Habsucht gegeben hat, näher einzugehen. Mit Lust 
und Liebe entwirft er die Gnindzüge zu dem Bilde der 
beiden grossen Helden der Rheinarmee, die Bonaparte 
nach Ägypten begleiteten, Kleber und Desaix; ihr Bild 
ist als solches schon längst in die Geschichte überge
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gangen, aber die Brust hebt sich, so oft man es sich 
vergegenwärtigt. II, 53: Kleber etait le plus bei komme 
de l’armee. Sa gründe taille, sa noble figure ou respirait tonte 
la fierte de son äme, sa bravoure ä la fois audacieuse et calme; 
(das zeigt sich in dem prachtvollen Standbilde Kleber’s 
auf dem Paradeplatze zu Strasburg); son intelligence 
prompte et süre, en faisaient sur les champs de bataille le plus 
imposant des capitaines. Son esprit etait brillant, original, mais 
inculte. II lisait sans cesse et exclusivement, Plutarque et Quinte- 
Curce: il y cherchait l’aliment des grandes ämes, l’histoire des 
keros de F antiquite. H etait capricieux, indocile et frondeur. On 
avait dit de lui qu’il ne voulait ni commander ni obeir, et 
c’ötait vrai. 11 obeit sous le general Bonaparte, mais en mur- 
murant; il commanda quelquefois, mais sous le nom d’autrui, 
sous le general Jourdan, par exemple, prenant par une Sorte 
d’Inspiration le commandement au milieu du feu, l’exer^ant en 
komme de guerre superieur, et, apres la victoire, rentrant dans 
son rdle de lieutenant, qu’il preferait ä tout autre. Klöber etait 
licencieux dans ses moeurs et son langage, mais integre, desin
teresse, comme on Vetait alois; car la conquete du monde n’avait 
pas encore corrompu les caracteres.“ Über Kleber als poli
tischen Charakter sagte einst Carnot zu dem Ref., er 
und Hoche, wenn sie am Leben geblieben wären, „au- 
raient donne du ftl a retordre ä Bonaparte doch ist 
dies von Kleber zu bezweifeln. Desaix: Simple, timide, 
meme un peu gaucke, la figure toujours cachee sous une ample 
chevelure, il n’avait point l’extörieur militaire. Mais heroique 
au feu, bon avec les soldats, modeste avec ses camarades, gene- 
reux avec les vaincus, il etait adore de l’armee et des peuples 
conquis par nos armes. Son esprit solide et profondement cul- 
tivö, son intelligence de la guerre, son application ä ses devoirs, 
son desintöressement, en faisaient un modele accompli de toutes 
les vertus guerrieres; et tandis que Kleber, indocile, insoumis, ne 
pouvait supporter aucun commandement, Desaix etait obeissant 
comme il n’avait pas su commander. Sous des dehors sauvages, 
il cachait une äme vive et tres-suscentible d’exaltation.

An dergleichen Charakterskizzen ist das Buch, 
wie gesagt, so reich wie an malerisch belebten Darstel
lungen von Naturgestaltungen nnd menschlichem Han
deln : dagegen ist eine grosse Enthaltsamkeit des Verf. 
im Gebrauche einer sehr lockenden, pikanten Würze, 
der Anekdoten, und überhaupt des Details, welches 
eine Darstellung nur bunter macht, aber sie weder 
verschönert noch erhebt, anzuführen. So tief er in 
das Detail von sächlichen Zuständen, z. B. bei der 
Administration, eingeht, so karg ist er mit jenen Tin
ten und Färbungen. Darin hauptsächlich liegt der 
weite Abstand dieses Werkes von Memoiren, die in 
dergleichen ihre Fülle . und Stärke haben. Kommt es 
nun von einem glücklichen Takte oder von Absicht 
und Plan des Verf., der diese Art zu individualisiren 
nicht wollte, das Werk hat dadurch nur gewinnen kön
nen. Als Analogon der Anekdote und meist von 
ebenso zweideutiger historischer Gewähr figuriren in den 
Geschichtsbüchern, besonders der Franzosen, pikante 

^der grosse Worte. Dergleichen hat nun der Verf. 
mit Maas gespendet, wir lesen was Kleber vor der 
Schlacht von Heliopolis, was Massena und GrafSaint- 

Julien bei der Übergabe von Genua, was Richepanse’s 
Grenadiere in der Schlacht bei Hohenlinden sagten und 
dergl. mehr; aber anekdotenartige Bonmots hat er bei 
Seite gelassen. Abgesehen nun davon, dass die mei
sten grands mots schlecht verbürgt sind, was jedoch 
nicht von den oben angeführten gilt, findet sich ge
wöhnlich auch eine Variation bei der Wiedergabe der
selben. Dies ist der Natur der Sache nach seltener 
bei dem Pikanten ; hier lässt sich das punctum saliens 
nicht wohl verändern: wer es nicht getreu wiederge
ben will, pflegt sich ins Allgemeine zu halten. Das 
ist in der Geschichte Napoleon’s, der sehr oft ener
gisch, aber nicht immer würdig sprach, von nicht 
geringer Bedeutung. Wir kommen hier auf die Frage; 
von Reticenz und Accommodation zurück. An eini
gen merkwürdigen Beispielen lässt sich erkennen, dass 
der Verf., wo das gesprochene Wort, wenn auch sehr 
charakteristisch, ihm nicht stilgerecht zu sein schien, 
dasselbe umgangen und sich mit einer allgemeinen 
Wendung beholfen hat. Als Bonaparte von Sieyes 
Constitutionsentwurfe und einem Grand, Electenr ohne 
Macht darin hörte, sprach er von einem Rot faineaut, 
aber auch von einem Mastschwein (Las Cases IV, 40): 
hier finden wir nur die erstere Äusserung (I, 78), die 
zweite versteckt sich unter „sarcasmes du jeune ge
neral“. Man möge hiermit unten die Bemerkungen 
zum Schlüsse des achten Buches vergleichen. Hier 
thut allerdings das Wort Bonaparte’s eine drastische 
Wirkung und man mag cs nicht gern missen. Wir 
sehen für sehr bedeutsam die Blätter der Geschichte 
Napoleon’s an, wo uns von mündlichen Auslassungen 
berichtet wird, die von der Tabulatur der hofmässi
gen Rede so entfernt sind, wie sein grauer Überrock 
vom Kaisermantel; denn le style c'est rhomme, nicht 
aber der wohlbedachte, berechnete und geglättete di
plomatische, sondern am meisten der mündliche Aus
druck in Augenblicken, wo der Mensch aus dem Ni- 
vellismus, den äussere Lebensbedingungen, Civilisation, 
Conversation und Geschäftston in den Stil bringen, 
heraustritt und sich ganz ohne conventioneile Maske 
gibt. Wie oft aber Napoleon unbekümmert um die 
letztere sich habe gehen lassen, wird in den Annalen 
der Diplomatie nach Jahrhunderten noch unverges
sen sein.

Zum Schlüsse unserer Charakteristik der Eigen
schaften des Werkes, die wir als allgemeine hervorzu
heben haben, ist noch der Anordnung des Stoffes zu 
gedenken. Es kann scheinen, als sei diese in dem 
vorliegenden Theile der Geschichte des Consulats durch 
die Natur des Stoßes von selbst gegeben: aber 
das Gepräge der Hand des historischen Künstlers zeigt 
sich hier sehr eigen und es ist so viel Subjectivität 
dabei, dass wir eine der absichtsvollsten Seiten des 
Buches darin erkennen. Wenn uns die Glätte und 
Klarheit der Darstellung an die Conversation der Sa-
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Ions oder das Wort der Rednerbühne erinnert, so die 
ungemeine Beweglichkeit im Übergange von dem Ei
nen zum Andern, das häufige Abbrechen und Wieder
anknüpfen, das oft überraschende Ablassen von einem 
Stoffe, um einen Blick auf die gleichzeitige Entwicke
lung eines andern zu werfen, an die vielfache Beschäf
tigung eines Cabinets von hohem Einflüsse auf das 
Schicksal der Staaten, eines Cabinets inmitten seiner 
lebendigen Waltung, wo es nicht vergönnt ist, einen 
Gegenstand geraume Zeit einstweilen zurückzulassen, 
bis ein anderer vollständig abgefertigt ist, sondern in 
kurzen Fristen von diesem zu jenem überzugehen ist. 
Irren wir nicht, so hat Hr. Th. absichtlich diesen 
Standpunkt genommen und dergestalt in möglichst kur
zen Momenten zu wiederholten Malen Umschau über 
die gesammte Entwickelung des Gleichzeitigen ange
stellt, und nur in einigen Capiteln (z. B. von Ägypten) 
grössere Massen in ununterbrochener Folge ihres in- 
nern Zusammenhanges, ohne ängstliche Rücksicht auf 
die fortschreitende Begleitung des Gleichzeitigen, bis 
zu einem bequemen Abschnitte geltend gemacht. Man 
kann dies Verfahren nicht annalistisch noch synchroni
stisch nennen; es ist wie die Kunst des Tapetenwe
bers, der bei seinem Gespinnste bald einen Faden bald 
einen andern aufnehmen, loslassen und wieder fassen 
muss, um aus allen zusammen ein Bild zu gestalten. 
Zuweilen hat uns der bunte Wechsel von Gestalten, 
die Hr. Th. nach und um einander auf die Bühne 
führt, an Ariosto’s Art und Kunst erinnert und wiederum 
an die entschiedenste Differenz zwischen dieser Art zu 
ordnen und der fachmässigen, die z. B. bei Lingard 
nicht selten unangenehm berührt, gemahnt. Hr. Th., 
bedacht, jedes Einzelne in jedem Stadium der Ent
wickelung in sich vollständig zu geben, scheint eben
falls das Ganze geschickt dadurch in seinen verschie
denen Abwandlungen gegenwärtig halten zu wollen, 
dass er uns keinen der einzelnen Theile desselben 
lange aus den Augen verlieren lässt. Dadurch hat er 
zugleich den Vortheil, dass der Leser gleichsam genö- 
thigt wird, das Ganze zu lesen; einzelne Stücke nach 
ihrer partiellen, an verschiedenen Stellen vorkommen
den Succession herauszuwählen, würde ihm Mühe ma
chen; er wird lieber sich der angenehmen Leichtigkeit 
der Bewegung, die ihn bald von Petersburg nach Ma
drid, bald, wenn er hier sich eben umzusehen angefan- 
gen hat, nach London oder Wien u. s. w. führt, hingeben.

Was wir so eben bemerkt haben, scheint durch 
die Überschriften der einzelnen neun Bücl er, die in 
diesen beiden Bänden enthalten sind, widerlegt zu wer
den: 1) Konstitution de Van VIIl; 2) Administration 
Interieure; 3) Ulm et Genes; 4) Marengo; 5) Helio
polis; 6) Armistice; 7) Hohenlinden; 8) Mackine in

fernale; 9) Les Neutres: aber hier gilt: de potiori fit 
denominatio ; in dem detaillirten Inhaltsverzeichniss mehr 
als eines Capitels durchkreuzen einander Inneres und 
Äusseres, und in jedem von diesen herrscht die oben- 
gedachte bewegliche Abwechselung. Als ein in sich 
abgeschlossenes und mit fremdartigen Bestandtheilen 
durchaus nicht gemischtes Ganze steht da das fünfte 
Capitel: Ägypten von Bonaparte’s Abfahrt bis zu Kle- 
ber’s Ermordung.

Bei dem Übergange zum Einzelnen haben wir zu 
bevorworten, dass wir es für eine fast geringschätzige 
Zumuthung an unsere Leser ansehen müssten, in die- 
ser Anzeige sich die Aufzählung sämmtlicher histori
schen Ereignisse, von denen das Buch handelt, gefal
len, oder nach vielfach geübter Unart, bei dieser Ge- 
leg mheit die Geschichte jener Zeit nach unserer Weise 
vorerzählen zu lassen: was dem Geschichtschreiber 
erlaubt ist, sich seine Leser als Neophyten zu denken, 
die er allein nnd zuerst unterrichtet, dies würde dem 
Berichterstatter von einem Werke, welches diese Ei
genschaft in so eminenter Art hat, übel anstehen. Wir 
beschränken uns also auf Hervorhebung dessen, was 
uns vorzugsweise zu Bemerkungen in Anspruch nimmt, 
also was uns entweder als bisher unbekannt, oder als 
besser wie bisher begründet, oder als Musterstück der 
Darstellung, und endlich als mangelhaft, disputabel oder 
irrig erschienen ist.

Die beiden ersten Bücher enthalten äusser dem 
was ihre Überschriften besagen, auch die diplomatischen 
Verhandlungen mit dem Auslande vom Anfang der 
Machthaberschaft Bonaparte’s bis zur Eröffnung des 
Feldzuges vom J. 1800. Interessant ist die Entstehungs
geschichte der Verfassung des J. VIII. Nach den Me- 
moires de Lucien Bonaparte hatte Sieyes schon vor dem 
18. Brumaire den Entwurf einer Verfassung mit meh
ren seiner Vertrauten theilweise besprochen; nach den 
Memoires de Napoleon brachte er zu den Sitzungen 
der Constitutionscommissionen nach dem 18. Brum, in 
seinem Portefeuille schriftliche Materialien mit: hier 
aber (I, 57 sq.) heisst es, er hatte die Verfassung zwar 
im Kopfe fertig, aber nicht schriftlich aufgezeichnet: 
„ce legislateur singulier , meditant toujours, mais n'ecrivant pas 
beaucoup plus yu’il n’agissait, n’avait jamais ecrit sa Constitution. 
Elle etait dans sa tete, et il fallait Ven faire sortir. Cela n’e- 
tait pas facile pour lui, quelque desir qu’il eut de la voir pro- 
duite au dehors et convertie en loi.“ I, 68: Lorsque M. Sieyes, 
apres un grand effort sur lui-meme, etait parvenu a tirer du 
fand de sa pensee toutes ces combinaisons, pd, depuis long-temps, 
y etaient comme enfouies, il les exposait ä son ami Boulay de la 
Meurthe, qui les ecrivait, et ä divers membres des deux coinmis- 
sions legislatives, qui les repandment autour d’eux.ic

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena» Druck und Verlag von F. A. Brockh»us in Leipzig.
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Als gewiss stellt sich also das mindestens dar, dass 
Sieyes nicht schon vor denSitzungen den gesammten Con
stitutionsentwurf als ein Ganzes verarbeitet zu Papier 
gebracht hatte. Eine 1836 erschienene kleine Schrift: 
Theorie constitutioneile de Sieyes par Boulay de la 
Meurthe, gibt wol die zuverlässigste Notiz des Hergangs 
der Sache. Die Constitution selbst war überkünstlich 
ausgesponnen; treffend heisst es: „die darin ausgedach
ten Staatsgewalten ainsi constitue's, enerves, neutralises les uns 
par les untres attestaient un prodigieux effort de l’esprit humain, 
pour rdunir dans une meme Constitution toutes les formes connues 
de gouvernement, mais pour les annuler ensuite ä force de pre- 
cautions“ (I, 65). Ein Analogon dazu möchte allerdings, 
wie I, 65 bemerkt wird, nur etwa in der venetianischen 
Verfassung gefunden werden. Dass es nun bei einem 
SO gewaltlustigen Machthaber, wie Bonaparte, mit einer 
solchen Verschränkung der Gewalten nichts werden 
konnte, und dass dieser die ihm, wie es schien, zuge
dachte Stelle eines Grand-Electeur ohne Macht schnöde 
von sich stossen musste, lag am Tage. Nach einigen 
persönlichen Conflicten zog sich Sieyes zurück — sei
ner Natur gemäss. Man möchte sich wundern, dass 
er noch so lange aushielt, wenn man nicht wüsste, dass 
Uneigennützigkeit ebenso wenig seine Tugend als Aus
dauer im persönlichen Antagonismus und im Ringen 
um die Herrschaft seine Stärke war: etwas also wollte 
er mit dem Ausscheiden aus der Sphäre der Macht, 
die er gehabt hatte, davontragen.

Die Organisation des Innern, beiweitem das wich
tigere Hauptstück, hat der Verf. mit gebührender 
Anerkennung der Genialität Bonaparte’s behandelt; es 
ist wahr, in das damalige Chaos Ordnung zu bringen, 
will beiweitem mein sagen, als eine Schlacht gewinnen. 
Us ist verdienstlich, dass Hr. Th. mit Geflissenheit das 
^rSanisations- und Administrationstalent Bonaparte’s, 
das nicht wenige Biogtaphen desselben nur flüchtig 
berühren, weil zu seiner Würdigung und Erörterung 
Sachkenntniss gehört, die sie nicht besitzen, in seinen 
Staatsschöpfungen, namentlich dem Finanzwesen und 
der Departemental- und Municipalverwaltung dergestalt 
vor Augen stellt. Ein englisches Blatt hat jüngst ge
tadelt, dass Hr. Th. sich nur in Beschreibung von Kriegs- 
thaten gefalle; der Tadler hat das. Buch schwerlich 

ganz aufgeschnitten gehabt. Siege erfechten konnten 
auch Massena und Moreau, aber zu innerer Staatsver
waltung taugten sie nicht; in Constitutionsentwürfen 
w ar Sieyes unübertrefflich, aber im praktischen Staats
leben unbrauchbar; in letzterem waren Cambaceres, 
Gaudin, Roederer u. s. w. jeder in seinem Fache vor
züglich, aber sie waren nur unter der genialen Ener
gie Bonaparte’s an ihrem Platze: in jedem Gebiete bot 
das Staatswesen Gebrechen und Lücken dar; für alle 
insgesammt brachte Bonaparte Rath und That. Die 
Organisation des Präfecturwesens und der darauf ba- 
sirten Departementalverwaltung nennt Hr. Th. den so
lidesten Ruhm Bonaparte’s (I, 128). Dass diese und 
andere Einrichtungen zugleich dem herrischen Charak
ter Bonaparte’s zusagten und brauchbare Organe des 
Despotismus wurden, lässt uns der Verf. hier zwar 
nur zwischen den Zeilen lesen: aber er verhehlt uns 
nicht, wie überall das Gefühl genialer Kraft Bonaparte 
zu durchgreifendem Verfahren drängte, wie ihm con- 
stitutione’lle Beschränkungen lästig waren und Vorur
theil und Affect ihn zur Gewaltthätigkeit führte. Nach 
der ersten Äusserung einer sehr mässigen und loyalen 
Opposition im Tribunat und gesetzgebenden Corps 
drückte er sich „sans menagement“ darüber aus, liess 
in den Moniteur: „Un article tout-ä-fait inconvenantie 
einrücken. „Cette moniere de traiter un grand corps de l’Etat, 
etait peu seante; eile prouvait de la part du Premier Consul la 
disposition ä tout se permettre, et de la part de la France la 
disposition ä tout souffrir“ (1,115). Dies ist nicht die ein
zige Stelle solcher Art: man würde Hrn. Th. Unrecht 
thun, wenn man ihm zur Last legte, die despotischen 
Tendenzen in Bonaparte’s Dichten und Trachten schon 
jener Zeit unberührt gelassen zu haben. Bonaparte’s 
Leidenschaftlichkeit bei dem über die freiheitsliebenden 
Mitglieder des Raths der Fünfhundert und andere so
genannte Jacobiner verhängten (doch nachher zurück
genommenen) Deportationsbeschlusse hat der Verf. nicht 
bemäntelt. Von Jourdan sagt er C 40: „Inscrire un tel 
homme sur une teile liste, etait une faute dans une faute.“ Auf 
die Beschränkung der Pressfreiheit jedoch legt er in 
Erwägung des damaligen Zustandes der öffentlichen 
Meinung nur geringes Gewicht; er bezeichnet sie 
(I, 165) als: „une mesure qui aujourd’hui ne serait rien moins 
qu’un phenomene impossible, mais qui alors, grdee au silence de 
la Constitution, etait une mesure tout-ä-fait legale, et, grdee ä 
l’esprit du temps, ä peupres insignifante. La Constitution, en 
efifet, ne disait rien d legard de la presse penodique, et il pa- 
raitra etonnant (ja wohl!) qu’une liberte aussi importante que 
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ceWe d’ecrire n’eut pas meme obtenu une mention speciale, dans 
la loi fondamentale de l’Etat. Mais alors la tribune, tant celle 
des assemblees que celle des clubs, avait ete pour les passions re- 
volutionnaires le moyen profere de se produire, et on avait tant 
use du droit de parier, qu’on avait tenu peu de compte du droit 
d’ecrire“ Bonaparte, fährt Hr. Th. fort, war unruhig 
über die Indiscretionen der Presse in Betreff der Kriegs
operationen und die giftigen Ausfälle gegen fremde 
Regierungen, er war übrigens nicht durch eine feste 
und bestimmte öffentliche Meinung, wie gegenwärtig in 
Hinsicht der Presse besteht, aufgehalten: daher (nur 
daher??) Unterdrückung der Journale bis auf dreizehn 
und Weisungen an die letztem über das, was sie nicht 
sagen durften, wenn sie nicht sofort unterdrückt sein 
wollten. „Cette mesure, qui paraitrait si extraordinaire au- 
jourd’hui, fut accueillie sans murmure et sans etonnement, car les 
choses n’ont de valeur que par l’esprit qui regne.“ — In eben 
der Art beschönigt der Verf. das Vorauseilen der That 
vor dem Rath in der Einführung (mise en activite) der 
Verfassung des J. VIII’, ehe die Abstimmung der Na
tion darüber eingegangen war, I, 167: „Assurement, ces 
vaines formalites ne signifient rien pour les esprits serieux. Ce 
n’est pas ä ces signes vulgaires et souvent mensongers“ (davon 
gibt allerdings die Abstimmung über das Kaiserthum 
Zeugniss) „c’est ä son aspect moral, qu’on juge de la volonte 
d’une societe.“ Wenn auch nicht einverstanden mit dem 
Verf. über diese Physiognomik der öffentlichen Meinung, 
wenn sie zum Princip erhoben werden sollte, müssen 
wir ihm darin beistimmen, dass damals der Ausdruck 
des Nationalwillens unzweifelhaft genug war, um die 
Abstimmung ganz bei Seite lassen zu können. Dass 
letztere aber dennoch veranstaltet wurde, war ganz in 
der Methode der Revolution, die auch für die schrei
endsten Gewaltthätigkeiten Gesetzformeln erfand, welche 
zum Theil gar nicht errathen lassen, was unter ihrer 
Firma begangen wurde. Die Gewalt mag nicht gern 
den Schein der Loyalität missen. So bietet die fran
zösische Revolution auch die bemerkenswerthe Erschei
nung dar, dass zwei Gewaltschläge — gegen die Gi
ronde 2. Juni, und gegen den Rath der Fünfhundert 
19. Brumaire von den Tagen parlementarischer Be
schlüsse, 31. Mal und 18. Brmnaire, datirt werden, ob
gleich die Sache erst nachher durch rohe Gewalt aus
gemacht wurde, —y Uber die Einrichtung der Polizei 
urtheilt Hr. Th. keineswegs günstig; er bezeichnet sie 
als ein furchtbares Organ der Willkür, deren Compe- 
tens damals von unerhörter Ausdehnung gewesen sei 
(II, 43): doch zeichnet er die Handhabung derselben 
durch Fouche, in dessen oben mitgetheilter Charakteri
stik, als vorzüglich. Nicht anders heisst es 1,127 vom 
pariser Polizeipräfecten Dubois: ,,Magistrat dont l’energie 
fut utile, pour purger la capitale de tous les malfaiteurs, que 
les partis avaient vomis dans son sein,“ gewiss hatte er da
mit viel zujhun, doch haben Nodier und Pelet de la 
Lozere u. A. auch genug schlimme Stücken der dama
ligen Polizeiverwaltung aufgedeckt. — Was diese bei

den Bücher über die auswärtigen Mächte, über König 
Friedrich Wilhelm und Haugwitz, die Königin, Duroc’s 
Empfang in Berlin, über Österreichs Minister Thugut, 
Kaiser Paul und endlich Pitt enthalten, ist durchaus 
von der oben bezeichneten diplomatischen Gemessenheit 
des Ausdrucks, welche den Affect in Schranken hält 
und selbst die Nationalstimmung nur schwach hervor
treten lässt. Daher wird hier nirgend das sforzando 
Anstoss geben, eher das diminuendo, wenn z. B. Thu- 
gut’s politischer Charakter der Censur gänzlich entgeht. 
Ob aber Pitt peu eclaire war (I, 137), werden Manche 
ebenso bestreiten, als dass der Krieg für England nur 
Finanzfrage gewesen sei (I, 46), wie denn der Verf. 
selbst an einem andern Orte (I, 145) ihn eine question 
ministerielle nennt, was unbezweifelt schon etwas an
deres ist.

Im dritten Buche — Ulm und Genua — sind Mas- 
sena und Moreau die Hauptpersonen. Mit welch un
bedingter Lobpreisung des Erstem gedacht worden, ist 
schon oben erwähnt worden: anders ist es mit Moreau. 
Sicherlich gehören die diesen betreffenden Abschnitte 
des Buchs zu denen, welche der Verf. mit besonderer 
Zurückhaltung von ira et Studium zu verfassen bemüht 
gewesen ist: doch ist daraus keineswegs ein Bild Mo- 
reau’s hervorgegangen, das wir mit Vorliebe betrachten 
könnten. Wir glauben zwar nicht, dass Moreau durch
aus Unrecht geschehen sei, wir sind überzeugt, dass 
er der Divinationsgabe und der genialen Raschheit als 
Feldherr, der Charakterstärke als Mensch und Bürger 
ermangelte und in jeder Art militärischer und politi
scher Leistungen Bonaparte beiweitem nachstand: von 
Schwäche hatte schon sein Benehmen zur Zeit des 18. 
Fructidor, darauf am 18. Brumaire, als er den Luxem
bourg besetzte (I, 23: rölesingulier), gezeugt; dennoch 
hat der Parallelismus zwischen Moreau’s deutschem 
und Bonaparte’s italienischem Feldzuge eine Vertheilung 
von Licht und Schatten hervorgebracht, die uns hier und 
da peinlich geworden ist. Bei der ersten Abtheilung des 
Feldzugs des J. 1800 in Deutschland lässt der Verf. weni
ger Moreau’s Eifersucht auf Bonaparte, als den Man
gel an Energie in seinem Feldlager, und zwar weniger 
gegen den Feind, als gegen seine Unterbefehlshaber 
hervortreten. Mehrmals lesen wir hier bei Hrn. Th. 
von einer cöterie: die zuerst die Spannung zwischen 
Moreau und St.-Cyr, deren Spuren sich noch in St.-Cyr’s 
Memoiren erkennen lassen, hervorgebracht und nachher 
ungünstigen Einfluss auf Moreau geübt habe. I. 224, 
wo berichtet wird, Moreau habe einen Theil seiner 
Armee unter der Bennennung Reserve unter seinen un- 
mittelbaren Befehl genommen und St.-Cyr umsonst da
gegen protestirt: „Moreau persista dans sa resolut*011 > pur 
complaisance pour des interets de coterie. Ayant deja confie la 
direction de son etat-major au general Dessolles, et voulant ne- 
anmoins faire une place au general Lahorie, l’un des amis dan~ 
gereux qui contribuerent d le perdre plus tard, il lui donna le 
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commandement en second de la reserve. Cette circonstance fit 
naitre entre Moreau et Saint - Cyr une froideur qui se changea 
bientöt en brouüle ouverte.“ Als nun während des Treffens 
bei Mösskirch, 5. Mai, St. - Cyr unthätig geblieben war 
und sich damit entschuldigte, keine Ordre erhalten zu 
haben: „La coterie de Moreau repondit que St.-Cyr, mauvais 
frere d’armes, avait voulu laisser ecraser ses voisins, ä Moess- 
kirch comme ä Engen.“ P. 250: „II etait evident que Moreau 
se laissait absorber par le commandement d’un seul corps, et que 
sa faiblesse de caractere donnait naissance aux divisions intestines, 
funestes en tout Heu, maic plus funestes encore aux armees, que 
partout ailleurs.“ Sicher aber ist anzunehmen, dass auch 
auf des eigensinnigen und unfügsamen St.-Cyr’s Seite 
ein Theil der Schuld war. Jene Coterie aber soll nun 
auch Zwietracht zwischen Moreau und Bonaparte aus- 
gesäet haben. Später kam Carnot als Kriegsminister 
zur Armee Moreau’s, um die durch förmlichen Vertrag 
zwischen diesem und Bonaparte festgesetzte Absendung 
eines Hülfscorps zur italienischen Armee ins Werk zu 
setzen. P. 251: „Carnot, en bon citoyen, dissipa les nuages 
qui auraint pu s’elever dans cet esprit faible et facile ä tromper, 
et fit renaitre en lui la confiance envers le Premier Consul, que 
de detestables brouillons cherchaient ä detruire.“ 
Noch einmal kommt der Verf. bei der Charakteristik 
Moreau’s darauf zurück, p. 269: „Si on ne trouve pas lä 
cet esprit superieur, decide, qui constitue les grands capitaines, 
on y trouve un esprit sage, calme, reparant par son aplomb les 
fautes d’une intelligence trop peri etendue et d’un caractere trop 
peu resolu. — Ce qu’on pouvait surtout reprocher ä Moreau 
c etait le defaut de vigueur dans le commandement; c’etait de se 
laisser entourer, dominer, par une coterie militaire; c’etait de per- 
mettre aux mesintelligences de naitre autour de lui, de se priver 
ainsi de ses meilleurs officiers, et de ne pas savoir corriger, par 
la force de sa volonte, une Organisation d’armee vicieuse, qui por- 
tait ses lieutenants ä l’isolement et ä des actes de mauvaise con- 
fraternite militaire. Moreau, comme nous l’avons dit bien des fois, 
comme nous aurons trop souvent ä le redire, pechait par le ca
ractere.“ Mit uns wünscht aber sicher jeder Freund 
der vollständigen historischen Wahrheit, dass es ihm 
gefallen haben möchte, die Mitglieder jener Coterie 
näher zu bezeichnen. Vielleicht gibt er bei der Ge
schichte der Jahre 1802—4 Aufklärungen. Überhaupt 
aber ist zu wünschen, dass die weite Verzweigung des 
Misvergnügens, dessen Repräsentant späterhin Moreau 
war, aufs Genaueste nachgewiesen werde.

Das vierte Buch, Marengo, bildet, wie sich ver
steht, ein Glanzstück inmitten des Ganzen; gerade hier 
aber hat der Verf. so viele Vorgänger gehabt, dass 
sich dem aufmerksamen Leser einmal über das andere 
üiinnerungen aufdrängen; mindestens ist der Ton ganz 
im Gleichklange mit dem, welcher in frühem französi
schen Geschichtsbüchern vorherrscht. Von der Bildung 
der Reservearmee hat der Verf. im zweiten Buch be
richtet; das dritte beginnt mit Foitsetzung der Bela^e- 
rungsgeschichte Genuas. Für Bonaparte’s Kriegspfan 
war es von der äussersten Wichtigkeit, dass ein gros
ser Theil der österreichischen Armee vor Genua be
schäftigt bliebe, während er die Alpen überschritt. 

Massena wusste dies, daher seine Verhärtung gegen 
das namenlose Elend, das der Hunger über Genuas 
Bevölkerung brachte, wobei denn doch die Hingebung 
(devouement) der Menge an die Franzosen nicht ganz 
den Ruhm, den ihr der Verf. (I, 273) spendet, verdie
nen mag. Ein Aufstand der von Verzweiflung getrie
benen Weiber zeugt dagegen, und ausserdem müssen 
die auf den öffentlichen Plätzen aufgeführten Kanonen 
wol als die ultima ratio scheinbarer Hingebung ange
sehen werden. Jedoch Frankreich hatte seine Partei, 
so gut als die Aristokraten die ihrige: nur begreift 
jene nicht die gesammte Menge. Als Bonaparte von 
der Vertheilung der Österreicher! Armee Nachricht hatte, 
sagte er an einem der letzten Tage vor dem Aufbruch 
von Paris, über seine Karten hingestreckt, in Gegen
wart seines Secretairs: „Ce pauvre M. de Melas passera 
par Turin, se repliera vers Alexandrie ... Je passerai le Po, je 
le joindrai sur la route de Plaisance, dans les plaines de la Scri- 
via, et je le batt.ai Id, lä“ etc., et, en disant ces mots, posait 
un de ses signes ä San Giuliano.“ Der Erfolg entsprach 
auf bewunderungswürdige Weise dem Entwürfe. Wir 
übergehen die Geschichte des Zugs über die Alpen, 
den Aufenthalt vor der Veste Bard, den Einzug in Pie
mont und die Lombardei, selbst die Schlacht bei Marengo. 
Vom Schlachtfelde schrieb Bonaparte an Kaiser Franz: 
„une lettre assen etrange“ (I, 255), mit eindringlichen Vor
stellungen über die Nothwendigkeit Frieden zu machen, 
ohne diplomatische Feinheit; er sagte selbst nachher 
zu den Consuln; ,, Vous la trouverez un^peu originale, mais 
eile est ecrite sur un champ de bataille.“ Über das Tedeum 
in Mailand zur Feier des Sieges schrieb er den Con- 
suln: „Aujourd’hui fl 8 Juin) malgre ce qu’en pourront dire nos 
athees de Paris, je vais, en gründe ceremonie, au Te Deum 
qu’on chante ä la metropole de Milan (Depot de la secretairerie 
d’ Etat).“ Auf der Rückreise nach Paris sagte er zu 
seinen Reisegefährten: „Oui, j’ai conquis en moins de deux 
ans le Caire, Milan, Paris; eh bien, si je mourais demain, je 
n’aurais pas une demi-page dans une histoire universelle“ (L 
365). Darin zeigt sich schon der Vorklang zu dem, 
was er später einmal sagte, er fühle das Unendliche 
in sich. An den Intriguen, die nach den Gerüchten 
von einer Niederlage Bonaparte’s bei Marengo in Paris 
angesponnen wurden, hatte nach dem Verf. (I, 366) 
Carnot gar keinen Theil, Sieyes wenigstens sehr im 
Versteck, bemerkbarer Talleyrand undFouche; Joseph 
und Lucien aber beargwöhnten Carnot vor Allem. Der 
Verf. sagt: „delä vint la fächeuse resolution, que le prem{er 
Consul executa plus tard, de retirer ä Carnot le portefeuille de 
la guerre.“ Aber darin kam ihm Carnot zuvor: sein 
lakonisches Entlassungsgesuch ist bei Thibaudean II, 
12 zu lesen uml schon vor diesem hatte er einmal ver
gebens seine Entlassung begehrt. Indessen es gibt 
Zustände, wo Unfreundlichkeit und Kälte des Beneh
mens oder Zeichen des Mistrauens von Seiten des 
Machthabers den Abschied ankündigen und so mag 
sich Bonaparte gegen Carnot (»l Hlustre Carnot“ I, 366) 
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bewiesen haben. In dem Bericht von dem Feste des 
14 Juli 1800 ist uns aufgefallen (I, 378): — „on avaitfait 
venir les premiers chanteurs de 1’Italic, ä laquelle on commen- 
qait alors ä prendre ses chefs d’oeuvre et ses artistes.“ Das 
commencer ist nicht vom J. 1800 zu verstehen, denn 
die methodische Wegführung von Kunstwerken und 
Handschriften war schon 1796 von Bonaparte im Ein- 
verständniss mit Carnot geübt worden, worüber des 
Ref. Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter 
II, 547) detaillirte Nachweisung gibt. Übrigens ist die 
Sache notorisch.

Das fünfte Buch, womit der zwreite Band beginnt, 
und in dem die Geschichte der ägyptischen Armee un
ter Kleber’s Oberbefehl enthalten ist, hat eine gewisse 
Verwandtschaft mit dem dritten, indem es die Schatten
seiten eines grossen Feldherrn, der mit Bonaparte un
zufrieden war, wiederum die Gewaltigkeit desselben in 
der Heerführung darstellt. Die leidenschaftliche Verir- 
rung Kleber’s, sein bekanntes Schreiben an das Dire- 
ctorium, seine wahnvollen Unterhandlungen mit dem 
ebenfalls excentrischen Sidney Smith, seine übereilten 
Concessionen an den Grossvezier, die Opposition De- 
saix’s und Davoust’s, sein grossartiger Rücktritt von 
den Verhandlungen, als Keith’s Bescheid sein Ehrge
fühl verletzte, der Sieg bei Heliopolis mit seinen glän
zenden Erfolgen und Kleber’s Ermordung — dies Alles 
wird hier im lebendigsten Colorit vergegenwärtigt. 
Wenn nun hier nur die Farbengebung und Beleuchtung, 
nicht die Mittheilung unbekannt gewesener Thatsachen 
Genugthuung gewährt, so ist das sechste Buch: der 
Waffenstillstand, reich an Einzelnheiten, die wir in den 
bisherigen Geschichtswerken vermisst haben. So zu
vörderst in Betreff der Sendung des Grafen St.-Julien 
nach Paris zur Einleitung von Friedensverhandlungen. 
Es fragt sich hierbei, ob St.-Julien damals seine Voll
macht überschritten, oder ob das österreichische Cabi- 
net dies nur zum Vorwande gebraucht habe, die Rati
fication zu verweigern. In den Memoires de Napoleon 
(II, 1) heisst es, Kaiser Franz habe geschrieben: Vous 
ajouterez fw a lout ce gue vous dira de ma pari le 
conite S.-Julien, je ratifierai tont ce qu’il fera. Damit 
lässt sich zur Noth vereinigen, was Art. 10 der Präli
minarien besagt (^'eliminaires, lesquels ifengageront 
les ^ouvernemens respectifs qu’ apres la ratification) 
nicht aber was hier Hr. lh. mittheilt. Nach diesem 
war es Talleyrand, der in seinem Eifer, die Prälimina
rien zu Stande zu bringen und mit seiner diplomatischen

Kunstfertigkeit den Grafen St.-Julien über seine Voll
macht hinaus verlockte. Unumwunden aber erklärt der 
Verf. dies für einen Fehler Talleyrand’s und dass er in 
einer schweren Täuschung {„erreur II, 67) war. 
Talleyrand war der Getäuschte; St.-Julien aber täuschte 
ohne es zu wollen; er wusste mehr als zu den Präli
minarien nöthig war; darum wähnte Talleyrand, er habe 
geheime Aufträge in Bezug auf den allgemeinen Frieden, 
aber „on avait voulu, ä Vienne, le mettre en mesure 
de provoquer et de recevoir les confidences du Premier 
Consul, relativement aux conditions de la paix future. 
Also die List war auf Seiten Österreichs. Freilich be
kam sie diesem damals schlecht genug. Der Verf. 
wendet sich nun, als er von den Beschlüssen des wie
ner Cabinets berichtet, erst zu andern Höfen, gibt hier
bei eine Erörterung der neutralen Schiffahrt und der 
Eingriffe Englands in dieselbe, kommt auf die Einlei
tung des Vertrags von S. Ildefonso (II, 96 heisst es 
Madrid) über Parma und Louisiana, auf die Einleitung 
eines Vertrags mit Amerika, auf die Sendung des päpst
lichen Geschäftsträgers Spina. Bei der Beschreibung 
des spanischen Hofes (II, 86 sq.) lässt der Verf. die 
diplomatische Discretion bei Seite: wie kann er anders 
bei weltkundigem Scandal.’ Er theilt Neues und Bekann
tes aus den Berichten der französischen Gesandtschaft 
in Madrid mit; hier pikant sein zu wollen wäre über
flüssige Mühe gewesen; die Sache selbst beisst wie 
spanischer Pfeffer, zugleich aber ist es mit der Entrü
stung über die schamloseste Versumpfung hier wie mit 
dem Erhabenen — zum Lächerlichen oft nur ein Schritt. 
Darum nehmen wir nicht Anstand, diese Darstellung 
theilweise als durch ihre Heiterkeit ergötzlich zu be
zeichnen. Wir heben nur einige Züge aus: „ce pauvre 
et bon roi (Karl IV.) tenait meme quelquefots ce singulier pro- 
pos, qui embarassait tous les assistants condamnes ä l’entendre: 
Mon frere de Ndples est un sot, qiä w laisse mener par sa 
femme.“ Ferner, er war zwei Monate hindurch beschäf
tigt , sechszehn der schönsten Rosse seiner Marställe 
zum Geschenk für den ersten Consul selbsteigen aus
zusuchen, bestimmte ein zahlreiches Geleit, sie nach 
Frankreich zu führen, liess diesem die prachtvollsten 
Livreen fertigen, „et mit seulement une condition ä tout ce 
faste, c’est que pendant le voyage en France on ferait entendre 
ä ses palefreniers la messe chaque dimanche.“

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Mö-ntl in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brocfchaug jn
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(Schluss aus Nr. 112.)

Hierauf kommt der Verf. zurück auf die Verhandlungen 
mit Österreich, dessen Weigerung, St.-Julien’s Prälimi
narien zu ratificiren, Verflechtung Englands in Unterhand
lungen, Verlängerung des Waffenstillstandes, und wendet 
sich dann zu den innern Zuständen Frankreichs. Hier 
kommen zuvörderst zur Musterung: das Fest vom ersten 
Vendemiaire, Denksteine für Kleber undDesaix, Bank 
von Paris, Nachsicht bei der Rückkehr von Emigranten, 
Parteistellung. Hieran knüpft sich der Faden, der bis 
zur Verschwörung Ceracchi’s fortläuft. Es ist die Rede 
von exaltirten Republikanern mit Entwürfen auf Mas- 
sena, Carnot, Lannes, Sieyes, selbst auf Fouche, von 
unwandelbar bcthörten, emigrirt gewesenen Royalisten 
mit ihrem schnöden Vornehmthun gegen das neue 
Frankreich, deren Gesinnung der Verf. nach ihren ei
genen geheimen Sendschieiben an Ludwig XVIII. zum 
Theil wörtlich gezeichnet zu haben versichert (II, 140 
Note). Dies führt ihn auf die Polizei, auf Charakteri
stik Fouche’s und Talleyrand’s, die wir oben mitgetheilt 
haben, auf die Familie des ersten Consuls, die Abge
neigtheit Joseph’s und Lucien’s von Josephinen, die 
von jenen zuerst und schon damals geäusserte Idee 
einer Ehescheidung (II, 153), Josephinen’s Bekümmer
niss deshalb, die Briefe Ludwig’s XVIII. und Josephi
nen’s Sympathie mit den Bourbons. Die Verschwörung 
Ceracchi’s, Arena’s nennt der Verf. ridicule; es ver
steht sich, dass er zuviel Tact hat, um Dolche figuriren 
zu lassen.

Das siebente Buch, Hohenlinden, gibt zuvörderst 
den Abschluss des Vertrags von Morfontaine mit 
Nordamerika, dann den Anfang* der Unterhandlungen 
v°n Luneville. Dahin sandte Österreich den Grafen 
S^^entzl. Dieser aber begab sich zuvörderst nach Paris. 
In Napoleons Memoiren heisst es, er habe dies gethan 
um Zeit 2U gewinnen; Hr« lh. berichtigt dies aus der 
diplomatischen Correspondenz, welche darthue, dass 
Bonaparte ihn (]azu veranlasst habe (II. 170). j)ie 
Geschichte des Feldzugs der deutschen Armeen unter 
Moreau nach Aufkündigung des Waffenstillstands ent
hält wie die des t eldzugs im Frühjahr das Urtheil, dass 
Moreau in seinen Kriegsthaten gar manche Blössen 
gegeben, aber verstanden habe, sie gutzumachen; n; 

103 .* „Moreau, qui ne savait pas, comme le general Bonaparte, 
deviner les projets de son adversaire, ou les dicter lui mente en 
prenant fortement l’initiative, Moreau etait reduit ä tdtonner, pour 
decouvrir ce qu'ü ne savait ni deviner ni commander. Mais il 
s’avangait prudemment, et, s’il etait surpris, reparait vite avec un 
grand calme, le dommage de la surprise.“ So tadelt der Verf. 
am Schlüsse der Beschreibung der Schlacht von Hohen- 
linden, dass Moreau bei der Absendung der Generale 
Decaen und Richepanse in den Wald bei Hohenlinden 
diesen nicht eine genaue Instruction gegeben habe. 
Wir beruhigen uns darüber mit seiner Bemerkung (II, 
197): — „ne ternissons pas un aussi beau triomphe, et ajoutons, 
pour etre justes, que dans les plus helles Oeuvres des hommes il 
y a des taches, que dans les plus helles victoires il y a des 
fautes, des fautes que la fortune repare, et qu’il faut admettre 
comme un accompagnement ordinaire des grandes actions guer- 
rieres?“ Das lässt sich in der That wol noch mehr von 
der Schlacht bei Marengo, als der hohenlindener sagen. 
Hatte denn Bonaparte Melas’ Angriff sicher devinirt? 
Hatte er nicht Desaix in eine andere Richtung ausge
sandt? War es nicht grosses Glück, dass dieser noch 
eben zu rechter Zeit zurückkam? Vergleicht man fer
ner Berechnung und Glück bei den Schlachten von 
Marengo und Hohenlinden miteinander, und fasst ins
besondere zwei Punkte der Entscheidung, dort den 
Angriff Kellermann’s, hier Richepanse’s ins Auge, so 
ist jener aus einer glücklichen Eingebung Kellermann’s, 
nicht einer Ordre Bonaparte’s, dieser aber aus der, 
wenn auch nur allgemeinen, Anordnung Moreau’s her
vorgegangen. Man begreift leicht, weshalb Napoleon 
auf St. Helena gesagt hat, Richepanse habe ohne Ordre 
angegriffen: wir wissen es dem Verf. Dank, auf die 
im Memorial de la guerre enthaltene geschriebene 
Ordre hingewiesen zu haben (II, 196). Den Beschluss 
der (xeschichte dieses Feldzugs macht ein kurzer Ab
schnitt : Gloire de Moreau, worin die oben mitgetheilte 
Beurtheilung desselben etwas weiter ausgeführt wird, 
und der Verf. nach seiner oben angebenen Weise es 
mit Wiederholungen nicht genau nimmt: „Il y avait 
sans doute des tdtonnemens, des lenteurs, de fautes enftn, que des 
juges severes ont depuis relevees amerement, comme pour venger 
sur la memoire de Moreau les injustfces commises sur la memotre 
de Napoleon: mais il y avait des succes soutenus, justifies par 
une conduite sage et ferme. B fau^ respecter toutes les gloires, 
et ne pas detruire l’une pour venger l autre.“

Wie Hohenlinden ein glanzvolles Gegenstück zu 
Marengo, so Macdonald’s Übergang über den Splügen 
zu dem Alpenzuge Bonaparte’s. Der Verf. beschreibt 
diese „tentative vraiment extraordinaire“ II, 205 sq. 
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in der Kürze genau und anschaulich genug, um — was 
nicht in seiner Absicht lag — erkennen zu lassen, 
dass Macdonald’s Aufgabe beiweitem schwieriger war, 
als der Übergang über den grossen St. Bernhard, des
sen Glanz jener bis auf diese Stunde ihre verdiente 
Verherrlichung verkümmert hat. — Der Friede von 
Lüneville macht den Beschluss des Buches.

Das achte Buch, die Höllenmaschine, gibt die in- 
nern Zustände Frankreichs im Winter 1800—1801. Die 
Geschichte des entsetzlichen Attentats geht zwar nicht 
auf das gesammte Detail der Explosion ein, hebt aber 
Einzelnes mit Geschick hervor, z. B.: „Saint-Rejant avait 
eu la barbarie de donner ä garder ä une jeune fille de quinze 
ans, le cheval attele ä cette horrible machine“ (II, 240). Es 
folgt die Darstellung der Scene im Staatsrathe, wo 
Bonaparte, der blinden Leidenschaft und des Vorurtheils 
gegen die Jacobiner voll, einen Gewaltstreich gegen 
die letztem, als vermeintliche Anstifter des Attentats 
für nothwendig erklärte. Der Verf. hat von ihrer Wi
derwärtigkeit nichts verhüllt; man sieht vor Augen, 
wie fern dabei Bonaparte’s und Frankreichs guter Ge
nius war; mit dieser Scene und der in der That zum 
Beschlusse gekommenen Deportation von Jacobinern, 
wo wackere Republikaner mit Verbrechern zusammen 
geworfen wurden, hatte die Willkür des Despotismus 
die Schranken der Scham durchbrochen. Der Verf. 
(11,254) berichtigt die gewöhnliche Angabe, als sei der 
Deportationsbeschluss erfolgt, nachdem man schon die 
wahren Urheber des Verbrechens, also die Unschuld 
der Terroristen kannte; letzteres geschah erst 18. Jan., 
wo Carbon verhaftet wurde, jener ist vom 4. Jan. Doch 
setzt der Verf. hinzu: „L’acte n’en est pas moins grave“, 
und spricht mit Unwillen davon (II, 257): „Il fallait 
quelque force morale, dans le moment, pour reclamer en faveur 
de ces proscrits; cependant il y en ent quelques uns qui, sur des 
recommandations d’hommes courageux, furent justement rayes de 
la liste de proscription, et dispenses d Nantes de l’embarquement 
fatal. Que sur une recommandation influente, un individu puisse 
obtenir ou ne pas obtenir la faveur d’un gouvemement, soit; mais 
qu’il suffise d une recommandation pour etre sauve de la proscri
ption, qu’il suffise de ne pas tf0UVer un ami ou courageux ou 
influent pour y etrecompris, voilä ce qui doit revolter tout 
sentiment de justice, et prouver que, les formes vio- 
lees, il ne reste dans la socicte que le plus horrible 
arbitraire!“ Jedoch der Verf. lässt etwas zur Ent
schuldigung folgen: »Et neanmoins, ce temps etait eclatant 
de gloire 1 il etait tout plein de lamour de l’ordi', de la haine 
du sang! Mais an sortait du chaos rövolutionnaire, on n’avait 
aucun respect des regles, on les trouvait incommodes, insupporta- 
bles. Quand on parlait de cet acte arbitraire, il suffisait d’un 
seul mot pour le justifier. Ces miserables, disait-on, se sont Cou
verts de sang, ils s’en couvriraient encore,si on les laissait faire; 
on les traite bien mieux qu’ils n’ont traite leurs victimes. Et en 
effet, si cet acte, sous le rapport de la Violation des formes, ega- 
lait tout ce qu’on avait vu aux epoques anterieures, il pr&entait 
avec le passe deux differences: on frappait pour la plupart des 
scelerats, et on ne versait pas leur sang!“ (Aber man depor- 
tirte!) „Triste excuse, nous en convenons, mau quil fallt prä

senter cependant, pour faire remarquer que l’annee 1800 n’avait 
rien de commun avec l’annee 1793.“ — Wir wünschten, der 
Verf. hätte die Entschuldigung bei Seite gelassen; sie 
ist schwach. Wie sehr das on, von der öffentlichen 
Meinung verstanden, im Obigen zu beschränken sei, 
gibt er selbst im Folgenden (II, 261) zu erkennen, wo 
er das Urtheil der Feinde Fouche’s, der von Anfang 
an das Attentat als royalistisch angesehen, aber doch 
sich zum Organ Bonaparte’s gegen die Jacobiner hin
gegeben hatte, anführt: „Puisqu’il etait si sur de son fait, 
pourquoi, disait-on, avait-il laisse proscrire les revolutionnaires? 
— Il meritait en effet ce grave reproche.“ Trifft aber dies 
nicht beiweitem stärker Bonaparte selbst, der den 
Beschluss der Deportation auch nach Entdeckung der 
wahren Thäter in Kraft und nur Ausnahmen stattfinden 
liess: Es macht einen unheimlichen Eindruck, wenn 
es hier heisst: „Le Premier Consul qui ne se souciait guere 
des formes violees, et ne songeait qu’aux resultats obtenus, ne 
laissa voir aucun regret. Il trouva que ce qu’on avait fait, etait 
bien fait, de tous points; qu’il etait debarasse de ce qu’il appe- 
lait l’etat major des Jacobins, et que le 3 nivose prou- 
vait seulement une chose, la necessite de veiller sur les royalistes, 
aussi bien que sur les terroristes.“

Und doch würde sich in dem Urtheil über Bonaparte 
der Tadel sehr ermässigen, wenn er bloss gegen un
gestraft gebliebene Übelthäter der terroristischen Zeit 
Nichtachtung des Rechtsganges bewiesen hätte; aber 
das Gegenbild zu seiner Leidenschaftlichkeit gegen 
diese gibt die Unduldsamkeit den Regungen constitu- 
tioneller Opposition gegenüber. Hiervon handelt der 
Schluss des achten Buchs. Mag man dem Salon der 
Frau von Stael noch so viel ungehörigen Einfluss auf 
einige Mitglieder des Tribunats, namentlich Benjamin 
Constant, beischreiben: die Opposition im Tribunal war 
ehrenwerth, und Bonaparte’s Auslassungen über sie, 
wie über das gesetzgebende Corps und den Senat, wenn 
diese nicht fügsam genug waren, gehören nicht zu den 
Inschriften in dem Tempel seines Ruhms; so wenn er 
sagte: Ginguene a donne le coup de pied de Väne; ils 
sont douze ou quinze metaphysiciens bons ä jeter ä Veav. 
Oest une vermine que j ai sur mes habits(e — wovon 
Thibaudeau (H, 126) berichtet.

Das neunte Buch, die Neutralen, enthält mit vieler
lei Anderm die Geschichte der Verbindung der nordi
schen Mächte gegen England, des Kampfs der Dänen 
und der Katastrophe Paul’s I. In der Darstellung des 
damaligen Zustandes von England ist, wie sich gebührt, 
die Haupterscheinung Pitt. Der Verf. ist besonders 
bedacht gewesen, die Ursache seines Austritts aus dem 
Ministerium ans Licht zu stellen. Dazu die Bemerkung 
(II, 308): „J’ai obtenu les details que je rapporte ici, de plu- 
sieurs contemporains de M. Pitt, tres-lies avec lui, meles auxnegociations 
ministerielles de cette epoque, et occupant encore aujourd’hui des situa- 
tions Eminentes en Angleterre.“ Nach diesen nun war es sowol 
die irische Emancipationsfrage, als das Begehren Pitt’s, 
der König möge die Occupation Hannovers durch Preus
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sen nicht als einen Act der Feindseligkeit ansehen und 
möge diese Macht schonen, um sich wenigstens eine 
Verbindung mit dem Continent erhalten, nicht aber die 
Abgeneigtheit Pitt’s, zu dem nothwendig gewordenen 
Frieden die Hand zu bieten. „Ce sont la“, sagt der Verf., 
de ces motifs que le vulgaire prete aux frommes publics, et que 
les ecrivains mal informes repetent comme ils les ont recueillis... 
Mais Pitt s’etait beaucoup avance avec les catholiqu.es, il avait 
commis une faute que commettent souvent les frommes publics, celle 
de sacrifier ä Finteret du jour Finteret du lendemain (?). Ayant 
trop promis, . il sentait l’embarras de manquer ä ses promesses, 
dans une position grave, ou quelques ennemis de i)lus suffisaient 
pour Faccabler“ Allerdings war die Opposition mächtig 
und die Stimmung des Volks wegen der Hungersnoth 
und der Handelskrise sehr schwierig: der Knoten lag 
also doch mehr in der Friedensfrage als in der irischen 
und hannöverschen, denn mit den letztem hatte weniger 
die Opposition als der König zu thnn: wenn also Pitt 
jene beiden Fragen, oder eigentlich nur die irische, zum 
Vorwande nahm, sich zurückzuziehen, so kommen wir 
auf die Verlegenheit Pitt’s wegen der Friedensfrage 
zurück, und das ist denn am Ende auch wol des Verf. 
Meinung; denn er sagt: „Il est evident qu’entoure d’em- 
barras effrayants, M. Pitt ne fut pas fache d’echapper ä cette 
Situation, sous le pretexte honorable d'une fidelite inviolable 
ä ses engagements,“ wie auch p. 310: „Il demeurait evident 
que ce refus eiatt plutdt un pretexte qu’un motifveritable.“ Übri
gens stimmen wir dem Verf. darin nicht bei, wenn er 
Sagt: „on ne peut considerer cette retraite autrement que comme 
une faiblesse d’un homme superieur.“ War die Sache wirk
lich so weit gekommen, dass die Nation selbst unver
kennbar sich von Pitt’s Kriegssystem abwandte und 
wollte er nicht von seinem Princip lassen, so war 
keine Wahl als Rücktritt und in dem Rücktritte weni
ger Schwäche, als wenn er zur Friedenspartei überging. 
Darum stimmen wir auch dem nicht bei. was p. 310 
folgt: „M. Pitt reculait devant une position plus forte 
que son courage“ Mangel an ministeriellem Muthe ist 
Pitt schwerlich beizuschreiben; weit mehr möchte ihn 
der Tadel der Leidenschaftlichkeit in seinem Hasse 
Frankreichs und Bonaparte’s treffen.

Den Überrest des neunten Buchs füllt eine Dar
stellung der nordischen Angelegenheiten. Der Verf. 
beschreibt die Küsten des Sunds (11,313): „Il n’y a 
dans le Sund d autre port que celui d’Helseneur, appartenant au 
Dänemark; et de ä est venu qu’on a eleve des defenses sur la 

danoise, et presque aucunes sur la c6te snMs^ Qn a con- 
struit sur ia premiere la forteresse de Kronenbourg, parfaitement 
armee- De lä (??) aussi est venu Fusage de payer aux Da- 
nots, et point aux Sutdois, le peage etabli sur le Sund,“ wor
über die Dänen, der Zeiten eingedenk, in Welchen auch 
die Ostküste des Sunds dänisch war und die Macht, 
den Sund zu sperren und Zoll zu erheben Dänemark 
zustand, mit dem Verf. rechten werden. Die Seeschlacht 
bei Kopenhagen, 2. April 1801, beschreibt der Verf. 
mit sehr erklärlicher Vorliebe für die Dänen, doch ohne 
dass man sagen kann, dem Ruhm ihrer Wackerkeit 

sei irgend etwas abzuziehen. Bei der Geschichte der 
Ermordung Kaiser Paul’s bezieht sich der Verf. auf 
die handschriftlichen Memoiren eines lange in russi
schem Dienste gewesenen französischen Emigranten, 
der die einzelnen Umstände aus dem Munde Pahlen’s 
und Bennigsen’s gehört habe. Wer nun auch jener 
Emigrant gewesen sein mag (man kann auf Langeron, 
St. Priest und Andere, vielleicht selbst auf den Herzog 
von Richelieu rathen): sicherlich hat er aus dem Munde 
jener beiden Gewährsmänner nicht die volle Wahrheit 
erfahren, und auch aus den vom Verf. ebenfalls be
nutzten Nachrichten, die Bignon seiner Zeit zu Berlin ein
sammelte, wird sich die Geschichte jener Blutnacht nicht 
in klares historisches Licht bringen lassen. Es ist kaum 
anzunehmeu, dass dies je geschehen wird, aber, wenn 
auch, von ihrer Grässlichkeit wird sie nichts verlieren.

Mit der Geschichte des Consulats und des Kaiser
reichs erscheint zugleich ein Atlas; der Text enthält 
eine ansehnliche Zahl von Verweisungen auf denselben: 
Ref. hat ihn nicht zu Gesicht bekommen und muss 
also sich des Urtheils darüber gänzlich enthalten.

Leipzig. Dr. iVachsmutb.

Komische ljiteratur.
Die Amerbachische Abschrift des Vellejus Paterculus 

und ihr Verhältniss zum Murbacher Codex und zur 
Editio princeps. Eine Untersuchung von Dr. D. A. 
Fechter, Eehrer am Gymnasium zu Basel. Basel, 
Neukirch. 1844. Gr. 8. 15 Ngr. o

Bekanntlich hat die Kritik bei Vellejus Paterculus zur 
diplomatischen Basis nur die Editio princeps. die der
selben beigegebene von Burer gefertigte Collation des 
Murbacher Codex und die von Orelli aufgefundene und 
bekanntgemachte Abschrift von Bonifacios Amerbach. 
Über das Verhältniss dieser handschriftlichen Grund
lagen und deren Ursprung blieben sorgsame Unter
suchungen nicht aus, da es sich um eine entscheidende 
Autorität handelte. Orelli sah in der Amerbach’schen 
Abschrift eine unmittelbar aus dem Murbach’schen Co
dex entnommene Copie, welcher also ein weit höherer 
diplomatischer Werth, als der aus einer nachlässigen 
Abschrift abgedruckten editio princeps zukomme. Lau
rent (im Archiv für Philologie VI, 1) nahm an, Amer
bach sei der erste Abschreiber des Urcodex gewesen, 
Rhenanus aber habe eine zweite correctere Abschrift 
selbst gefertigt von welcher er eine dritte Copie 
zur Druckerei in Basel schickte, worauf Burer nach 
einer wiederholten Revision die Fehler des Abdrucks 
genau notirte und dem Rhenanus zur Bekanntmachung 
überliess. Sonach wäre die burer sehe Revision die 
vorzüglichste Grundlage mM ,luv da die Amerbach’sche 
zu berücksichtigen , ei’ selbst gefehlt zu haben
scheine. Es enthält aber diese Combination mehre 
Momente, welche nicht uikundiich nachgewiesen wer
den können, fröhlich (Archiv für Philologie VI, 4) 
hält die Autorität der Editio princeps für unbedingt, 
zeigt, dass nicht Amerbach die Murbach’sche Hand

catholiqu.es
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schrift copirt, dagegen Rhenanus diese Handschrift 
selbst nebst einer von ihm gefertigten Copie zur 
Druckerei gesendet habe. Kritz stimmt der Annahme 
bei, Rhenanus habe selbst eine Abschrift vom Codex 
genommen, doch sich viele Änderungen erlaubt, die 
Eurer dann später sammt den Druckfehlern angezeigt 
habe. Dem Buchdrucker sei der Urcodex selbst zur 
Einsicht übersendet, worden. Wo Eurer schweige, gebe 
die editio princeps den diplomatisch richtigen Text, 
Amerbach aber an einigen Stellen das richtiger Gele
sene. So nehme dessen Abschrift die zweite Stelle 
der kritischen Grundlagen ein. Diese verschiedenen 
Ansichten mussten auf die Kritik des Textes einen 
entscheidenden Einfluss haben, da, wenn der Amer- 
bach’schen Abschrift kein hoher diplomatischer Werth 
zugesprochen werden konnte, auch für das Einzelne 
kein vollgültiger Beweisgrund daraus zu entnehmen war.

Um so dankbarer muss man dem Verf. der oben
genannten Schrift für die Sorgsamkeit sein , mit wel
cher er sich einer erneuerten gründlichen Untersuchung 
unterzog. Der Verf. hatte schon im zweiten Bande 
der „Beiträge zur vaterländischen Geschichte, heraus
gegeben von der historischen Gesellschaft zu Basel“ 
1843 eine Biographie von dem gelehrten Rechtslehrer 
Amerbach geliefert und war eben dadurch auch auf 
die von Amerbach gefertigte Abschrift des Vellejus 
geführt worden. Briefe Amerbach’s und anderer Ge
lehrten lagen ihm zur Benutzung vor; eine genaue Ein
sicht in die Handschrift liess ein bestimmtes Urtheil 
über ihren Ursprung gewinnen, wrie sich zeigte, dass 
die von Orelli veröffentlichte Vergleichung eine unvoll
ständige und incorrecte sei.

Nach einer kurzen Darlegung des Lebens und 
Wirkens Amerbach’s w eist der Verf. nach, dass Anier
bach, der in Freiburg lebte , während der Ferienzeit 
1516 die in Rhenanus’ Besitz befindliche Copie des 
Murbach’schen Codex in Rhenanus’ Hause abgeschrie
ben habe. Diese Abschrift, welcher ursprünglich das 
erste Fragment des ersten Buchs gefehlt hat. ist von 
dem Verf. aufs genaueste verglichen worden, und nun 
erst besitzen wir die richtige und vollständige Angabe 
der abweichenden Lesarten, indem hier Alles, was bei 
Orelli unrichtig oder übergangen worden ist, für künf
tigen kritischen Gebrauch verzeichnet vorliegt. Der 
Verf. legt ferner dar, dass die Amerbach’sche Abschrift 
keineswegs diejenige sein kann, welche Rhenanus von 
dem Urcodex fertigen liess, und sehr fehlerhaft ge
schrieben (Vellciusproperanter etinfeliciter descriptus) 
nannte. Amerbach nahm sie mit sich nach Freiburg 
und nach Avignon. Sonderbar bleibt hierbei, w ie 
Amerbach, dem Rhenanus eine Abschrift nur in seinem 
Hause zu fertigen erlaubte, m der Unterschrift sagen 
konnte Basileiae in edib. tuis. Uber die Collation 
von Burer, welche Rhenanus nachträglich (denn sie 
findet sich nicht in allen Exemplaren) der Ausgabe an
fügen liess, ergibt sich als Resultat: Der Druck der 
Ausgabe ward in den letzten Monaten des Jahres 1520 
vollendet, während Rhenanus in Schlettstadt abwesend 
war. Vor der Herausgabe des Buchs, welche 1521 
stattfand, entdeckte Burer dieFehlerhaftigkeit des Drucks, 
wie an vielen Stellen das Unzureichende des gegebenen
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Textes, und schrieb den 18. Dec. 1520 an Rhenanus, 
eine neue Vergleichung des Urcodex verheissend.

Fassen wir die von Hrn. F. dargelegten Data zu
sammen , so ergibt sich folgende Geschichte der Aus
gabe , wobei wir einige von Hrn. F. zurückgestellte 
Momente hervorheben. Rhenanus hatte 1515 von dem 
im Kloster zu Murbach aufgefundenen Codex des Velle
jus, der an sich schon sehr incorrect war, eine Abschrift 
fertigen lassen, welche aber so nachlässig gemacht zu 
sein schien , dass Rhenanus, in der Erwartung, einen 
bessern Codex in Mailand zu finden , die Herausgabe 
aufschob und das Manuscript zur Seite legte. Da die 
gehegte Erwartung nicht in Erfüllung ging, liess Rhe
nanus den Urcodex aus Murbach nach Basel kommen, 
unterliess aber eine neue Abschrift zu nehmen, und 
sendete die fehlerhafte Copie sammt der Handschrift 
vor seiner Abreise nach Schlettstadt mit der Weisung 
in die Druckerei, der Corrector möge von der Hand
schrift Einsicht nehmen und danach die Fehler der 
Copie verbessern. Dies aber geschah nicht; es wurde 
nur die mangelhafte Abschrift gedruckt und der Text 
noch überdies durch Druckfehler entstellt und in den
selben die von Rhenanus wahrscheinlich auf dem 
Rande bemerkten Conjecturen aufgenommen. Diese 
Verunstaltung erkannte alsbald Burer und unterzog 
sich einer neuen Collation der noch in Basel befind
lichen Handschrift und übergab das Verzeichniss der 
Verbesserungen in brieflicher Form dem Rhenanus 
welcher es der Ausgabe noch beifügen liess. So ent
hält die Collation des Burer den eigentlichen Urtext, 
und höchstens ist nur zu vermutlich, dass Rhenanus 
bei einzelnen ihm ganz sicher scheinenden Conjecturen 
die ursprüngliche Lesart als nicht zu berücksichtigen 
in der Collation beseitigt habe, wofür die Amer
bach’sche Abschrift Andeutungen gibt. Diese Ab
schrift aber ist nicht aus dem Murbacher Codex, 
sondern aus der fehlerhaften ersten Abschrift ent- 
entnommen, mithin darf ihr nur eine untergeordnete 
Geltungund geringerer Werth zugeschrieben werden, in
dem sie allein da in Rücksicht kommt, wo sie von der 
editio princeps abweicht, ohne dass Burer etwas be
merkt. Die von Rhenanus stillschweigend aufgenom
menen Conjecturen setzen Auslassungen in der Ab
schrift voraus. Hat nun Rhenanus selbst die Murbach- 
sche Handschrift weder benutzt, noch selbst eine Ein
sicht davon genommen, so^ macht die Burer’scbe Col
lation verbunden mit der Bditio princeps die kritische 
Grundlage aus, und es kann die Amerbach’sche Ab
schrift, wie Orelli wollte, eine unbedingte Entscheidung 
nicht gewähren. Überdies hat die neuere Vergleichung, 
welche Hr. F. liefert, den Bestand dieser Abschrift 
selbst erst begründet.

Man ist Hrn. F. für diese gew onnenen Resultate 
den besten Dank schuldig; denn es hat die Kritik jetzt 
wenigstens einen geebneten Weg vor sich, wenn auch 
immer die Auffindung einer zweiten Handschrift wün- 
schenswerth bleibt. Der Verf. hat seine Beweisführung 
auf viele einzelne Stellen bezogen und diese erhalten 
neues Licht, sodass denen, welche künftig des Vellejus 
Werk kritisch behandeln, diese Beiträge von hohem 
Werthe sein werden.____ F. Hand.

Druck und Verlag von F. A. Brockl*»*18 Leipzig,
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Als im vorigen Jahre Wachsmuth in seinem Buche 
„Weimar’s Musenhof44 eine gedrängte Übersicht der 
grossartigen Erscheinungen in der Blüthezeit dieser Stadt 
geliefert hatte, haben wir in diesen Blättern (Jahrg. 
1844, Nr. 192 f.) die treffliche Schrift mit gebührender 
Auszeichnung begrüsst und ähnliche Stimmen theilneh- 
mender Gunst von andrer Seite her mit Vergnügen ver
nommen. Schneller als man es erwarten konnte, bringt 
jetzt Weimar selbst einen sehr dankenswerthen Bei
trag zur Kunde jener Zeit, der durch Herder’s Geburts- 
und Erinnerungsfest hervorgerufen ist und eine An
zahl mit Ernst und Wärme geschriebener Aufsätze 
nebst einer Sammlung sinniger Gedichte enthält. W’ir 
aber erfreuen uns hierdurch eines doppelten Vortheils, 
einmal der vielen, wohlausgeführten Denkschriften auf 
Herder und zweitens der verständigen Mischung des 
Alten und des Neuen, welches die literarische Gesel
ligkeit des heutigen Weimar mit einander zu verbin
den weiss, ohne den Bezügen der Gegenwart ihr Recht 
zu vergeben.

Wenn wir nun der vorliegenden Schrift gegenüber 
von Herder’s grossen Verdiensten um deutsche Kunst 
und Wissenschaft sprechen wollten, so würde dies in
sofern überflüssig sein, als wir ja eben durch diese 
Worte auffordern wollten, dem edeln Gegenstände die
ses Buches Fleiss und sorgsame Liebe zuzuwenden. 
Es liegt uns vielmehr näher jetzt, darauf hinzuweisen, 
wie zeitgemäss dies Unternehmen von den Weimari- 
schen Freunden begonnen sei. Denn wenn es als ein 
erfreuliches Zeichen des fortschreitenden Nationalbe
wusstseins anzusehen, ist, dass in den letzten fünfzehn 
bis zwanzig Jahien die Anerkennung vergangner Grös- 
Sen unter uns besondere Willfährigkeit gefunden hat, 
dass in Sammlung und Herausgabe der Schriften be
rühmter Männer Namhaftes geleistet ist und dass der 
Kunsteifer darauf gesonnen hat, würdige Gestalten in 
Erz und Marmor hinzustellen, so ist Herder in der I 
That weniger ein Günstling dieser Zeit gewesen. Su-1 
chen wir doch jetzt fast vergebens seinen Namen in der j 
neuen Geschichte der protestantischen Kanzelberedt- 
samkeit oder in den Handbüchern der Alterthumskunde | 

und mussten wir es erleben, wie ungerecht Körte in 
seiner Schrift über F. A Wolf den Namen Herder’s 
behandelte, dem doch kein Mann vom Fache abstrei
ten kann, dass er seine Untersuchungen über Homer 
und dessen Epos geistvoll, mit umfassendem Überblick 
und selbständig geführt habe. Das heranwachsende 
Geschlecht aber scheint nicht mehr jene Begeisterung 
für Herder zu hegen, mit der wir in unsrer Jugend 
für einzelne Schriften desselben, vorzüglich für die 
Ideen zur Geschichte der Philosophie der Menschheit, 
schwärmten, deren grossen Einfluss auf sich sogar He
gel, wie wir in Michelet’s Geschichte der Philosophie 
von Kant bis Hegel (I, 334.) lesen, offen bekannt hat. 
Nun ist es allerdings sehr preisenswerth, dass die 
deutsche Jugend durch einzelne Schriften Lessing’s an 
Klarheit und Schärfe des Denkens gewöhnt werden 
soll, aber die Bücher Herder’s, die sich nicht minder 
durch Scharfblick und Feinheit, und ausserdem noch 
durch grosse Wärme auszeichnen, bieten ebenso frucht
bare und dem Umfange nach noch mehre Elemente 
der Bildung dar. Denn Herder ist ein wahrer Freund 
der Jugend, er hat überall auf das Reinmenschliche 
hingewiesen und ihm Geltung zu verschaffen gesucht, 
er hat den Jünglingen in beredten Worten empfohlen, 
das Vaterland und dessen Schriftsteller zu lieben. „Wer 
unter Euch, ihr Jünglinge44, sprach er im J. 1796 in 
einer seiner Schulreden, „kennt Uz und Haller, Kleist 
und Klopstock^ Lessing und Winckelmann (und welche 
glänzende Namen liessen sich jetzt, noch hinzufügen?) 
wie die Italiener ihren Ariosto und Tasso, die Britten 
ihren Milton und Shakespeare, die Franzosen so viele 
ihrer Schriftsteller kennen und ehren.44 (Sämmtl. Werke 
zur Philosophie und Geschichte X, 180 ff.). Herder 
endlich ist ebenso wohl als Lessing wie auch Er.Schle
gel und Heinse, bei aller wechselnden Mannichfaltig- 
keit unter einander, dadurch so gross, dass das, was 
er im Reiche der Wissenschaft und Kunst berührte, 
eine neue Gestalt gewann und dass jegliches seiner 
Geisteserzeugnisse, ein Gedicht, eine Lehre oder eine 
Forschung, in eigenthümlicher Strahlenfülle schimmerte.

Bei so unvergänglichen Vorzügen bedurfte es nur 
eines bedeutenden Anlasses, eine ansehnliche Menge 
ehrenvoller Stimmen über Herder zu erwecken. Einen 
solchen Anlass aber bot die Feier seines hundertjähri
gen Geburtstages. Man ergriff in Berlin, München, 
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Königsberg? Erlangen, Riga und in andern Städten mit 
Eifer die Gelegenheit, eine alte Schuld abzutragen und 
die geistige Gestalt des dritten Heros aus dem Wei- 
marischen Bunde in Denkschriften und Gedichten dem 
gebildeten Deutschland lebendig und wahrhaft vor Au
gen zu stellen, zugleich aber auch unter Ernst För
sters in München Oberaufsicht die Mittel zur Errich
tung eines würdigen Standbildes zusammenzubringen. 
Die Liedertafel in Weimar, die in Bezeigungen des 
Vaterlandssinnes sich stets hervorgethan hat, feierte 
am 25. August v. J. in glänzender Versammlung das 
Säcularfest und legte hierbei den Grund zu einem Al
bum Herder’s, für welches kostbare Reliquien des gros
sen Mannes und zahlreiche Beiträge seiner Verehrer 
zugesagt wurden.

Die einzelnen Aufsätze, von denen wir weiter un
ten sprechen werden, vertreten die verschiedenen Rich
tungen , in denen sich Herder ausgezeichnet hat, also 
Theologie, Alterthumswissenschaft, Kunst im weitern 
Sinne, Literatur und Musik; nur die Philosophie im be- 
sondern Sinne des Worts ist aus leicht erklärlichen 
Gründen unbeachtet geblieben. Ausserdem verdienen 
aber eine namhafte Auszeichnug die beiden Vorlesun
gen, welche in den literarischen Abend-Cirkeln der 
Frau Grossherzogin von Weimar gehalten sind. Ihr 
anziehender Inhalt macht sie allerdings der besten Ge
sellschaft, in der sie hier erscheinen, würdig, aber sie 
geben zugleich einen Beweis, dass das in Weimar seit 
langer Zeit einheimische geistige Leben noch fortbe
steht, und wie die fürstliche Frau, vor der diese Vor
träge gehalten sind, und von der Goethe einst schrieb, 
dass sie jeden Stand zu erhöhen geeignet sei und selbst 
auf dem höchsten noch persönliche Bewunderung er
rege, mit Ernst und Anmuth jene geistvollen Unterhal
tungen pflegt, die in den Tagen der unvergesslichen 
Herzogin Amalie dem Weimarischen Hofe eine so hohe 
Zierde verliehen hatten und in denen Herder ein thä- 
tiges Mitglied war.

Wir gehen hiernach zu den einzelnen Stücken des 
Albums über. Voran steht ein Prolog vom Superinten
dent Schreibers der Herder’n als den Hohenpriester 
der Humanität in edler Sprache feiert und als ein Com- 
mentar des Goethe’schen Gedichtes auf Herder unter 
der Überschrift: „die Urne“, (Sämmtl. Werke IV, 38) 
angesehen werden kann.

Die erste Stelle in der Sammlung nehmen in wür
digster Weise die Mittheilungen aus dem Briefwechsel 
des Grossherzogs Karl August mit Herder ein. Wis
sen wir nun gleich schon aus den Briefen dieses Für
sten an Goethe, Schiller und Knebel, wie freundlich 
er gegen seine Vertrauten dachte und mit welcher An
muth er an sie schrieb, so möchten wir doch die Mit- 
theilung der vor uns liegenden Stücke um keinen Preis 

entbehren. Denn der principe huomo^ wie ihn die 
Mailänder während seines dortigen Aufenthaltes ge
nannt haben *), zeigt sich hier in dem schönsten Lichte 
und lässt uns in das Innerste seines Geistes und Ge- 
müthes blicken. An dem Verluste eines Kindes be
zeigt er Herder’n seine herzliche Theilnahme in fol
genden Worten: „Ich habe dergleichen Unwesen auch 
erlitten, und es ist immer das Gefühl, welches die 
Erde haben müsste, wenn sie Nerven hätte und wenn 
man aus ihrem Schooss eine Pflanze reisst. Der Theil 
elterlicher Liebe, welchen das verblichene Kind besass, 
fällt als ein Erbtheil den überbleibenden zu und sie ge
winnen an der Erbschaft; mögen diese zu Ihrer beider 
Freude dankbar wieder vergelten, was Sie auf sie 
übertragen“ (S. 23). Ebenso freundlich schreibt er 
kurz vor Herder’s Abreise nach Italien, die er vermit
telt hatte, im August 1788: „Ich weiss nicht, ob es 
Ihnen angenehm sein könnte, diesen Nachmittag noch 
einmal zu uns zu kommen und einen Segen zu em
pfangen, den sie zwar nicht bedürfen, da Ihre Huma
nität Ihnen den Boden des Erdenrundes überall wird 
glücklich betreten lassen, welcher aber nur als über
flüssige Victualien und zur Bequemlichkeit eines Früh
stücks beigepackt werden kann" (S. 36). Und wie 
liebenswürdig entschuldigt der Herzog in einem Hand
billet, deren sieben mitgetheilt sind, seine „erbärmliche 
balourdise:i und Zerstreutheit: „Ich bat Sie gestern zu 
Tische, wurde heute Mittag hierher nach Tiefurt ge
beten, weil der Statthalter hier ist, und vergass mei
ner Frau zu sagen, dass Sie bei uns essen; diese is- 
set, weil sie fast alleine war, da die Fremden bei 
Fritsch’s essen, auf ihrer Stube, Sie möchten also Nie
manden Gescheidtes bei Hofe finden, wenn Sie hinkä
men. Verzeihen Sie meine gewaltige Vergessenheit, 
kommen aber dafür um 4 Uhr zu G. R. Fritsch , wo 
sich die ganze Gesellschaft versammelt und bleiben 
diesen Abend bei uns in Ettersburg. Leben Sie wohl“ 
(S. 42). In derselben Weise sind alle übrigen Briefe 
abgefasst, die der Herzog bald aus dem Feldlager vor 
Mainz, bald aus Aschersleben *♦) voll Offenheit über al
lerhand politische und literarische Dinge an Herder ge
schrieben, oder aus seinem Schlosse in Weimar an 
ibn über geschäftliche Gegenstände gerichtet hat, 
wie der folgende: „Wenn Sie heute Vormittag nichts 
Sonderliches zu versäumen hätten und einen Spazier-

) Nach Eichstädt in der Oratio in exsequits Caroli Augusti 
habita p. XXL

** ) Hierbei war es vielleicht um jüngerer Leser will®11 nicht 
überflüssig zu bemerken, dass Aschersleben die Garnisonsstadt des 
preussischen Kürassierregiments war, dessen Inhaber der Herzog 
von Weimar bis zum Ende des Jahres 1792 gewesen ist und bei 
dem er sich deshalb von Zeit zu Zeit aufzuhalten pflegte. In 
Goethe’s Campagne in Frankreich werden diese „schmucken, glatten 
und blanken Reiter“ öfters erwähnt.
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gang machten möchten, so schlüge ich Ihnen vor, zwi
schen 10 und 11 Uhr zu mir heraus ins neue Haus zu 
kommen; über mancherlei Gegenstände möchte ich Sie 
sprechen.“ Eine besondre Auszeichnung verdient noch 
der schöne Brief vom 24. December 1788, den der 
Herzog Herder’n nach Rom geschrieben hat.

Herder’s Briefe und Antworten vereinigen auf sehr 
ansprechende Weise die Ehrerbietung, welche dem 
Fürsten und Landesherrn gebührt, mit dem Ausdrucke 
der innigsten Liebe und Verehrung. „Verzeihen Ew. 
Durchlaucht“', schreibt er am 28. Febr. 1788, „auch die 
Wärme, mit der ich gestern zuweilen sprach, auf’s 
beste; jeder Mensch hat einen kranken Theil seines 
Wesens, dessen Berührung ihm wehe thut; gestern 
traf es gerade den meinen. Ich habe indessen kein 
Wort, den Dank und die Hochachtung auszudrücken, 
den ich gegen Ew. D. für dies ganze Gespräch hege; 
ein solches Gespräch von einem Landesherrn, blos mit 
Vernunft, Güte und Billigkeit geführt, ist gewiss sel
ten und einzig. Ich werde seinen Eindruck bewahren, 
so lange ich kann, und Ew. D. nach einiger Zeit wei
tere Rechenschaft geben“ (S. 20). Diese und ähn
liche Stellen, deren Abdruck wir uns versagen müs
sen, bezeugen zur Genüge, dass zwischen dem Für
sten und seinen höchsten Dienern ein so edles und 
geistiges Verhältniss stattgefunden habe, als es wol 
nur selten der Fall gewesen ist. Sehr ehrenvoll für 
Herder ist z. B. das Schreiben vom 26. Febr. d. J., in 
welchem er eine vom Herzoge für ihn beabsichtigte 
Verbesserung ablehnt („ich küsse“, heisst es unter 
Anderm, „und ehre den vorsorgenden Gedanken als 
ob er das goldenste Geschenk wäre“) und dafür die 
Unterstützung zweier andrer Predigerstellen in der 
Stadt Weimar beantragt, hinsichtlich seiner selbst aber 
eine Veränderung vorschlägt, durch welche „alle un- 
nöthigen Katzbalgereien hierselbst, die mir doch am 
Ende mein Leben auffressen, aufhören würden.“ Das 
war also schon im J. 1788, als Herder erst acht Jahre 
in Weimar sich befand, sein Schicksal.

II. Zwei Briefe Herder’s an die durchlauchtigste 
Herzogin Amalie zeigen dieselbe Ergebenheit gegen die 
erhabene trau, die sich in andern seiner Briefe aus- 
sPricht.

HI. Herder’s Berufung nach Weimar. Von Fr. 
Peitcer, Ober-Consistoiial-Präsident in Weimar. Ein 
sehr lesenswerther, nach den Acten des Ober-Consi- 
storiums gearbeiteter Aufsatz des mit Weimars Kunst 
und Literatur besonders vertrauten Verfassers. In leich
ter anmuthiger Darstellung wird uns der Zwiespalt 
dargestellt, in welchen Herder durch die gleichzeitigen 
Berufungen nach Göttingen und Weimar gerieth, dann 
werden drei von ihm in dieser Hinsicht an den Präsi
dent v. Lynker geschriebene Briefe mit diplomatischer 

Treue und zum grossen Genuss für heutige Leser ab
gedruckt, es wird weiter erzählt, wie der Herzog die 
Bedenklichkeiten und Weitläufigkeiten des Ober-Con- 
sistoriums schnell niederschlug, indem er befahl, „die 
Vocation sofort begreifen zu lassen und solche zur 
höchsten Vollziehung einzuschicken“, worauf denn Her
der im October 1776 in Weimar eintraf. Ein Über
blick der damaligen kirchlichen Verhältnisse in Wei
mar, in denen gleich nach Herder’s Ankunft die heim
liche Anfeindung der Geistlichkeit hervortrat und ihn 
als einen unerbaulichen, ja gefährlichen Aufklärer ver
dächtigte, macht den Schluss dieses interessanten Bei
trages zur theologischen Biographie.

IV. Herder’s Antrittspredigt in Weimar. Am 20. 
Sonntag nach Trinitatis 1776. Sehr passend schliesst 
sich diese Predigt an die soeben erwähnten Versuche, 
den edeln Herder zu verketzern, an und widerlegt sie 
(falls es jetzt noch nöthig sein sollte) auf das Bün
digste. Denn in ihr sehen wir die tiefsten und heilig
sten Wahrheiten und die reinsten Überzeugungen der 
Religion durch einen edeln Vortrag, aber ohne alle 
Beimischung künstlichen Schmuckes, unterstützt und 
zur wahren Erbauung erhoben. Die Einfachheit der 
Anordnung, die Zweckmässigkeit in der Behandlung 
der Textesworte (Matth. 22, 1—14) und die Berück
sichtigung der Umstände, unter denen der Redner 
spricht, ist vortrefflich und die Herder’sche Familie 
verdient besondern Dank für die Mittheilung dieses 
Manuscripts, das zu lange unbenutzt geblieben ist. 
Wir möchten gern einige Stellen mittheilen, aber die 
Auswahl ist nicht leicht und der Raum zwingt zur 
Beschränkung. So bleiben wir gleich bei einer Stelle 
des Einganges stehen:

„O Erlöser, wenn dein Evangelium wahr ist und ewig 
sein soll, wie die Welt ist, wie Himmel und Erde, wenn es 
dein göttliche Menschenseelen suchendes, in die Ewigkeit fort
gehendes Werk ist, das ich treiben soll und nicht das meine 
— o Allwirkender, so musst und wirst du alles thun, was 
ich nicht kann. Du wirst mir Anlässe, Trost und Kraft ge
ben, wo sie mir fehlen, eine Himmelsluft geben, wo dein 
Wort als das, was es ist, töne, in die Seelen dringe und ewi
ges Gutes wirke! Du wirst Denen, die mich hören, Fähig
keit, Lust und Kraft geben, nicht mich, sondern dich zu hö- 
ren, der du mich sendest und den ich an dieser Stelle und 
in allen Werken meines Amts und Lebens verkünden will. 
Das schwöre ich in heiliger Gottesgegenwart vor diesem Al
täre, in diesem hörenden, mit mir betenden, über mir zum 
Gericht oder zum Leben zeugenden Kreise, dass ich dein nie 
vergessen will. Die Religio», ° Erlöser, die ich nicht nur 
des Berufs halber, sondern aus Überzeugung predigen soll, 
mein Element, mein Leben, mein Ein und Alles, das Werk, 
das du getrieben hast, will auch ich (o begeistere den Un
würdigen und stärke den Schwachen!) in dieser Gemeinde 
sterbend wie lebend, lebend wie sterbend, treiben!“

V. Herder’s Weiherede bei dem Kirchgänge der 
verewigten Grossherzogin mit dem jetzt regierenden 
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durchlauchtigsten Grossherzoge. Weimar 1783. Man 
wird auch hierin den würdigen, herzenswarmen und, 
wie sich dies eigentlich bei Herder von selbst versteht, 
von jedem Anfluge von Schmeichelei freien Ausdruck 
nicht verkennen, der auf alle Zuhörer den nachhal
tigsten Eindruck zu machen geeignet war. So am 
Schlüsse: „Sei glücklich, edles Kind, sei für deine 
Laufbahn, die du angetreten hast, von Kindheit an 
durch Gottesfurcht, Unschuld und fortgehende heitre 
Thätigkeit glücklich. Gott gebe dir gute Vorbilder auf 
deinem Lebenswege, ein reines Herz, ein Erkennen, 
und, wenn du gefehlt hast, eine heilsame Schamröthe, 
Ehrfurcht vor dem Gott, der um dich ist, Ehrfurcht 
vor dem Schutzgeist, der dich begleitet“ u. s. w.

VI. Herder: Über das Project zulässiger lands
mannschaftlicher Verbindungen auf Universitäten. Wohl
gemeinte Betrachtungen, aber im Leben wol nicht 
recht ausführbar.

VII. An Herder’s Grabe unter den Taufstein der 
Kirche St. Peter und Paul zu Weimar am 25. August 
1844. Von Theodor Stichling, Geh. Referendar in 
Weimar, einem Enkel Herder’s, und

VIII. An Herder. Von Natalie v. Herder.
Hier haben wir vollgültige Beweise, dass das Dich

tertalent des Grossvaters in seinen Nachkommen schöne 
Früchte getragen hat. Beide, der Enkel wie die En
kelin, schildern ihn in geistreicher Darstellung als den 
edeln Freund jeglicher Kunst und Wissenschaft, als 
den Beförderer menschlicher Glückseligkeit — homo 
fuit, humani nihil a se alienum habuit. Wie wohlklin
gend die Verse sind, zeigen folgende Strophen aus 
Hrn. Stichling’s Gedichte:

Und wo Du auch im Flug voriibereilst 
An fremden Ländern, Nationen, Zeiten, 
Wir wissen doch, wo Du am treusten weilst: 
Bei Deines Vaterlandes Freud’ und Leiden! 
Ja, ewig wahr sind jene alten Sagen: 
„In Noth erwacht ein alter Held zum Leben“ -— 
So wirst Du auch in ernsten Kampfestagen, 
Ein Heldengeist, Dein Vaterland umschweben!

oder der Anfang aus Natalie v. Herder Gedichte:
Der Du für Tausende die Bahn gebrochen, 

Des Geistes Fesseln muthig abgestreift, 
Das Wort der Lieb’ oft tröstend hast gesprochen, 

In bangen Herzen Zuversicht gereift,
Lass noch der Enkel Dank Dir schüchtern sagen, 
Welch reiche Frucht Dein Wirken einst getragen.

IX. Kurze Charakteristik Herder’s von Konrad 
Schwenck, Prof, in Frankfurt a. M. Eine gutgeschrie
bene Abhandlung voll treffender Bemerkungen, in der 
uns unter Anderm das besonders zugesagt hat, was_ 
über Herder’s Verhältniss zn Kant und über die Na
tur seiner Polemik gesagt ist, wenngleich uns die Ab
änderung einiger Ausdrücke (z. B. auf S. 129) wun- 
schenswerth erscheint. Im Verhältnisse zu Goethe wird 
Herder möglichst in Schutz genommen, aber eine ge
wisse, fast neidische Grämlichkeit gegen Goethe und 
Schiller (von diesem ist gar nicht die Rede) lässt sich 
doch nicht so ganz in Abrede stellen und hat die letz
ten Lebensjahre Herder’s, von dem Hr. Schwenck 
richtig sagt, dass noch Keiner uns dessen Verlust er
setzt hat, wesentlich getrübt.

X. Welche Bedeutung hat Herder für die Ent
wickelung der neuern deutschen Theologie? Von J. 
G. Müller, Dr. der Theologie und ordentlicher Pro
fessor in Basel, mit einem Vorworte von de Wette. 
Statt eines eignen Beitrags bietet der Vorredner einige 
Erinnerungen aus seiner weimarischen Schulzeit über 
Herder’s Persönlichkeit, die nicht übersehen werden 
dürfen, an die sich der Abdruck einer von Hrn. Mül
ler vor zwei Jahren gehaltenen academischen Rede 
schliesst. Das in derselben aufgestellte, treffende Cha
rakterbild des weimarischen Theologen ist in jeder 
Beziehung der Empfehlung werth. Nach einer allge
meinen historischen Einleitung wird die Masse der ver
schiedenen Bildungselemente in Herder besprochen, 
durch die er dem Geiste der neuen Literatur und Wis
senschaft in Deutschland zur Geburt verhelfen hat, 
dann aber die Theologie Herder’s als die Grundlage 
und Spitze der Herder’schen Wirksamkeit. „Herder“, 
sagt der achtungswerthe Verf., „hatte ein theologi
sches Herz, von der zartesten Jugend auf hatte er Be
geisterung aus der Bibel gesogen und durch sein gan
zes Leben hielt ihn trotz späterer abkühlender Ein
flüsse diese Religiosität fest als eine alles Übrige stü
tzende und verklärende Denkart.“ — „Nicht wrie Les
sing in Nathan dem Weisen sah er im Abstreifen der 
positiven Religion die wahre Aufklärung und Humani
tät, sondern in der positiven Religion selbst“ (S. 157. 
159). Darauf ist kurz und bündig die Einwirkung 
Herder’s . auf die verschiedenen Theile der Theologie 
nachgewiesen worden.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in Jena, Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 114.)
XI. Herder als Prediger. Von Dr. Schwarz, Kir- 
chenrathe, Superintendenten und Professor zu Jena. 
Dies ist eins der Jrefflichsten Stücke im Album, so 
klar und gefällig sind die Sachen, so gewandt und 
leicht ist der Vortrag. Von der wahren Bemerkung 
ausgehend, dass die jüngste evangelische Homiletik un
ter einer Reihe unbedeutender Namen für einen Her
der keine Stelle mehr hat, zeichnet uns der Verf. das 
Bild eines echten Predigers aus Herd er’s verschiede
nen theologischen Schriften mit Benutzung der von Ca
roline v. Herder herausgegebenen „Erinnerungen“ und 
mündlichen Mittheilungen über Herder’s Predigten und 
Casualreden. Weiter wird uns derselbe in seinen Äm
tern zu Riga, Bückeburg und Weimar auf sehr an
schauliche Weise dargestellt und zuletzt gezeigt, wie 
Herder seinen reichen, lebhaften, schwunghaften Geist 
sowohl schon frühzeitig als in spätem Jahren an die 
Zucht der Methode gewöhnt hatte, so dass dies Alles 
auch für die Homiletik unsrer Zeit sehr beherzigungs- 
werth ist. Den Schluss machen einige Nachrichten 
älterer Leute und achtbarer Zeitgenossen über Her
der’s mündlichen Vortrag. Über seinem ganzen We
sen lag, nach diesen Zeugnissen, der ungekünstelte 
Ausdruck prophetisch-apostolischer Weihe und Würde, 
aus Antlitz und Auge sprach der ihn erfüllende Ge
genstand, seine Stimme war seelenvoll, sonor und bieg
sam und erhöhte den Eindruck des aus voller Brust 
quellenden, lebendigen Wortes.

XII. Herder’s Verdienst um Würdigung der Antike 
und der bildenden Kunst, von Dr. Schöll, Hofrath in 
Weimar. Auch hier erfreut den Leser das Urtheil ei
nes geachteten Kunstkenners über Herder. Nach ein
leitenden Bemerkungen über die Antike (weshalb aber 
immer diesen unphilologischen Ausdruck?), als eines 
Bildungsmittels des classischen Geistes, widerlegt Hr. 
Schöll die Meinung, als. habe Herder sich mehr an
dern Literaturen als der griechischen zugewendet. „Von 
Herder’s innerer Welt war das kunstreiche, mensch
lich schöne Alterthum jederzeit untrennbar. Griechen
land blickt überall durch, noch in seinen letzten kriti
schen und historischen Unternehmungen, wie in seinen 
ersten Schriften“ (S. 204). Es wird dann sehr gut 
uachgewiesen, wrie er sich ganz vorzüglich an Winckel

mann angeschlossen habe, sein Verhältniss zu Les
sing beleuchtet und hierauf Herder’s „Plastik“ nach ih
ren einzelnen Bezügen auf Bilder, Bildsäulen, Farben, 
Schönheitsgesetze, Allegorie u. a. sorgfältig erörtert, 
zuletzt der Erweiterung und Berichtigung der Wissen
schaft der Archäologie durch Herder’s Bücher und 
einzelne Aufsätze gedacht. Ein neuer Abschnitt wei
set den Einfluss der italienischen Reise auf Herder’s 
Ansichten über die bildende Kunst und auf seine Briefe 
zur Beförderung der Humanität nach, ein andrer be
handelt seine Stellung zu Goethe und Schiller in Be
ziehung auf plastische Kunst. Wir müssen uns hier 
mit diesen Andeutungen aus dem Inhalte dieser wohl
gegliederten und ausführlichen Abhandlung begnügen.

XIII. Herder als Humanist, von Dr. Gernhard, 
Consistorialrath und Gymnasialdirector in Weimar. 
Diese fleissige Arbeit eines bereits verstorbenen wa- 
ckern Philologen, in welcher ein Theil der Herder
schen Ansichten vom classischen Alterthunie mit sei
nen eignen Worten, ohne weitere Zusätze, gesammelt 
sind, ist auf demselben Boden entstanden, auf wel
chem Herder so oft die geistvollsten Worte über das 
classische Alterthum geredet hatte. Um so weniger 
würde es hier aufgefallen sein, wenn eine beiläufige 
Äusserung, die man in der Mannheimer Philologenver
sammlung vom J. 1839 (m. s. die Verhandlungen der
selben S. 82 und 83) von zwei ehrenwerthen Männern 
über Herder als Philologen vernommen hatte, in der 
Kürze beleuchtet worden wäre.

XIV. Herder in Beziehung auf Musik, von Dr. G. 
A. Keferstein, Pfarrer zu Wickerstedt. Der Verf. die
ser Abhandlung hat gewiss vielen Lesern des Albums 
etwas ganz Neues gesagt und verdient daher für die 
sorgfältige Zusammenstellung derjenigen Stellen aus 
Herder’s Schriften, die sich auf seine Liebe zur Mu
sik, seine eigene Ausübung derselben, seine Ansichter 
von musikalischer Ästhetik, von Kirchen- und theatra
lischer Musik, sowie vom Volksgesange beziehen, un
sre Anerkennung. Der umfangreiche Aufsatz ist auch 
mit eignen Zusätzen des Verf. und Verweisungen auf 
neuere musikalische Werke ausgestattet worden.

XV. Herder’s Andenken geweiht ist ein kurzes 
lateinisches Gedicht von Eichstädt, ein noch kürzeres 
deutsches von de. Wette und ein ansprechendes Ge
dicht des weimarischen Bürgers Karl Grosse: „Ein 
Blick in M7eimar’s Stadtkirche am 25. August 1844.“ 
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Wir freuen uns, dass auf diese Weise auch Weimar’s 
Bütgerstand in dem Album vertreten worden ist.

XVI. Die Vereinigung der beiden evangelisch-pro
testantischen Confessionen zu Einer Kirche, mit Hin
deutung auf Herd er’s Ansichten darüber von Dr. J. 
Fr, Röhr. Ein sehr zeitgemässer Aufsatz, zu dessen 
Empfehlung der Name des berühmten Verf. hinreicht. 
Der erste Abschnitt stellt in fruchtbarer Kürze dar? 
wie die Grundwahrheiten des christlichen Glaubens in 
beiden Confessionen dieselben sind und wie der Zwie
spalt zwischen ihnen in der Lehre vom heil. Abend
mahle und von der sogenannten Gnadenwahl eigent
lich Ansichten und Meinungen betraf, worüber die 
christlichen Religionsurkunden keine ganz sichere Ent
scheidung geben und die im besten Falle das wahre 
Wesen des christlichen Glaubens nicht berühren und 
nicht ändern. Ein kurzer historischer Überblick der 
Unionsversuche macht um so natürlicher den Übergang 
zu dem zweiten Abschnitte über Herder’s Ansichten? 
da während dessen ganzer Amtsverwaltung in Wei
mar ein strenger lutherischer Rigorismus gegen die 
Reformirten obwaltete, zu denen nur einmal im Jahre 
ein auswärtiger Geistlicher kam, um hier Gottesdienst 
und Abendmahl zu halten. Herder war dem Zwie
spalte durchausabgeneigt. Hr. Röhr sagt: „Sein durch 
und durch dichterischer, Alles, worauf er sich in dem 
Gebiete der Literatur warf, mit überwiegendem Schwünge 
der Phantasie ergreifender Geist, war nicht geeignet 
auf dem Felde der Theologie, welche es vorzugsweise 
mit positiven Kenntnissen, gründlichen, geschichtlichen 
Erörterungen, klaren Begriffen und systematischen Ent
wickelungen zu thun hat, nach irgend einer Richtung 
hin neue Bahnen zu brechen und sie bis zu einem be
stimmten Endziele ruhig zu verfolgen; da aber das 
Grundverlangen, welches diesen Geist bewegte, überall 
Licht und Wahrheit war, so hat er auch gelegentlich 
über diese confessionelle Trennung geflügelte Worte 
ausgesprochen, welche Christliches und Kirchliches 
aus dem richtigen evangelisch-protestantischen Stand
punkte betrachten lehrten“ (s. 354 f.)e

Die Belege hierzu sind in mehrern der bedeuten
den Stellen Herder’s gegeben und mit sachdienlichen 
Hindeutungen begleitet.

XVII. Der leidende Philoktet, von Dr. Osann, Pro
fessor in Giessen. Gern vernehmen wir die Stimme 
eines würdigen Sohnes der Stadt Weimar, der aus 
der Kinderzeit Herder’s Bild noch treu im Gedächtniss 
bewahrt und einen gelungenen Versuch gemacht hat, 
dem Genius des grossen Manns im Gebiete der Ar
chäologie seine Huldigung darzubringen. Sein Urtheil 
über den leidenden Philoktet des Sophokles, worüber 
Winckelmann und Lessing ganz verschieden geurtheilt 
hatten, ist nach Hrn. Osann so richtig? dass darüber 
kein Wort mehr hinzuzusetzen ist. Herder hat das
selbe allein auf Sophokles selbst begründet, in dem 

gegenwärtigen Aufsatze aber ist nachgewiesen, dass 
diese Auffassung in voller Übereinstimmung mit der 
Darstellung desselben Gegenstandes bei den übrigen 
Dramatikern und Künstlern des Alterthums steht. Dass 
diese Bilderschau von unserm gelehrten Freunde auf 
das Trefflichste eingerichtet und mit einem reichen 
Schatze antiquarischer Anmerkungen, unter denen sich 
noch manche andre wissenswerthe Notiz vorfindet, 
ausgestattet ist, konnte von einem so geschmackvollen 
Kenner des Alterthums nicht anders erwartet werden.

XVIII. Zwei Vorlesungen aus den literarischen 
Abend-Cirkeln der Frau Grossherzogin von Weimar. 
1) Das Auge und der menschliche Blick von Dr. Huschke, 
Hofrath und Professor in Jena. 2) Über Volkslieder, 
von Schmidt, Geh. Regierungsrath zu Weimar.

Der erste dieser Aufsätze gehört in die Reihe je
ner Arbeiten, welche einen an sich sehr interessanten 
physiologischen Gegenstand durch Deutlichkeit und Ge
schick der Behandlung zur bessern Einsicht bei den in 
die Geheimnisse der Wissenschaft nicht Eingeweihten 
bringen, wozu Goethe die Bahn mit so glänzendem Er
folge eröffnet hat, auf der ihm Carus und Andere mit 
Glück gefolgt sind. In anmuthiger Weise beschreibt 
Hr. Huschke zuerst die verschiedenen Thätigkeiten und 
Beziehungen des Auges und schliesst hieran unter den 
zwei besondern Rubriken des unbewegten und des be
wegten Blicks eine Anzahl anatomischer Wahrnehmun
gen von [überraschender Wahrheit. Namentlich rech
nen wir hierzu die Aufschlüsse über die geistige Be
ziehung der Augenmuskeln und die Verschiedenheit 
derselben in ihrer Grosse und Ausbildung bei den Ein
zelnen und bei Personen des männlichen und weibli
chen Geschlechtes, worin sich gerade auch die her
vorstechenden Gemüthsbewegungen beider Geschlech
ter abspiegeln. Denn „nach Freiheit strebt der Mann, 
das Weib nach Sitte.“ Wir müssen diesen belehren
den Beitrag zur Biographie des menschlichen Auges, 
der auch in künstlerischer Hinsicht geistreiche Andeu
tungen bietet, leider mit diesem kurzen Berichte ent
lassen.

Die zweite Abhandlung findet in einem Herder- 
Album sehr passend ihren Platz, weil von ihm der 
Gedanke ausgegangen ist, tdie Volkslieder aller Natio
nen im Zusammenhänge zu betrachten und weil darin 
gerade seine Meisterschaft lag, Poesie und Sprache in 
allen Gestalten, Völkerarten und Zeitaltern in ihren 
Eigenheiten zu erfassen und zu gruppiren. Die glück
liche Wiederaufnahme des Herder’schen Gedankens, 
nur erweitert und erhöht nach dem Maase, welches 
eine fortgeschrittene Kenntniss und Entwickelung ge
bieten, fanden wir vor fünf Jahren in Talvj’s Versuch 
einer geschichtlichen Charakteristik der Volkslieder, 
die von Hrn. Schmidt unerwähnt geblieben ist und 
jetzt wieder in dem vorliegenden Aufsatze, der sich 
durch geistreiche Behandlung und mannichfaltige Kennt
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nisse auszeichnet. In ihm sind zuerst in allgemeinen, 
kurzen Sätzen die verschiedenen Völker neben einan
der zur Vergleichung gestellt, damit das Gemeinsame 
wie das Eigenthümliche recht an das Licht trete, wor
auf dann eine Anzahl zweckmässiger Beispiele, unter 
denen wir uns der Erwähnung des von Vielen so un
gerecht behandelten Becker’schen Rheinliedes auf S. 
411 freuen, das Gesagte erläutern. Endlich zeugt 
die besondere Rücksicht auf das Sangbare in den 
Volksliedern von dem richtigen Sinne des Verf., dass 
solche Stimmen der Völker nicht blos ein todter Vor
rath der Wissenschaft sein müssen, sondern auf den 
offenen Markt des Lebens gehören und zum heitern 
Genüsse geschaffen sind.

XIX. Aus Kleinasien. Von Ritter Dr. v. Schu
bert, Professor in München. Allerdings schon ein am 
12. October 1836 aus Smyrna geschriebener Brief, 
aber mit einer so treuen, achtungsvollen Erinnerung 
an Herder eröffnet und beschlossen, dass er in die
ser Beziehung in der vorliegenden Sammlung seine 
Stelle vollkommen verdient, der er freilich auch an
derwärts würdig wäre. Denn wie oft auch schon 
Smyrna und Ephesus und das alte Ionien in seiner 
wunderbaren Herrlichkeit, die keine Barbarei der Tür
ken zu zerstören vermocht hat, von geschickten Leu
ten geschildert ist, so werden sich doch Leser und 
Leserinnen hier auf das Angenehmste durch Hrn. v. 
Schubert belehrt und unterhalten finden. „Fürwahr 
mir ist es“, schreibt er, „als sei ich unter Ioniens Him
mel nicht um so viele Tage älter, sondern als sei ich 
um mehre Jahre jünger geworden; was ich als Jüng
ling im Spiegel des lebendigen Wortes und der Schrif
ten wie im Panorama gesehen, und was mich damals 
mit Wehmuth und Entzücken erfüllte, das habe ich 
nun mit eignen Augen beschaut, mit Händen betastet, 
mit eignen Füssen durchwandelt“ (S. 427). Und doch 
ist es dieselbe Gegend, von der er kurz darauf schreibt: 
„Die Rohrflöte des Kameelhirten, wenn er sein Abend
lied blässt, tönet so trauernd, dass der fremde Wande
rer wähnen möchte, der Hirt der Wüste fühlte das
selbe, was ihn bei dem Blick über die Trümmer hier 
mit Wehmuth erfüllt; aber wenn man den jetzigen Be
wohner dieser Gegend fragt, wie die Stadt geheissen, 
zwischen deren gestürzten Marmorsäulen er sein Ob
dach hat, er weiss das nicht, und was sollte der tür
kische Fischer von Hesiod, von Thales, von Herodot 
wissen.44 Den eben so gemüthreichen als erhebenden 
Schluss des Briefes gelesen zu haben, wird Niemand 
bereuen.

XX. Zur Brahmanenweisheit vcu Friedr. Rückert. 
Unter diesem Lieblingstitel des Dichters finden wir eine 
Anzahl ausgezeichneter Betrachtungen im Geiste Her- 
der’s über Gott, Religion, Glaube und Liebe, von de- 
nen wir hier die erste mittheilen, die an die beste Zeit 
des Dichters erinnert:

Mein Volk! mit Freud’ und Stolz seh’ ich dich vorwärts schreiten, 
Und nicht Vergangenheit sind deine goldnen Zeiten, 
Die sind die Zukunft: dürft’ ich dich dahin begleiten!

Trotz junger Thoren Wahn, wirst du vernünftig jung, 
Fromm hellgesinnt trotz dumpfer Finsterung.

Die Sprache blüht und tönt, die Kunst gestaltet sich, 
Die Wissenschaft von Zweig zu Zweig entfaltet sich.

Schon reichen sich die Hand Gelehrsamkeit und Leben, 
Bald werden Völker auch und Fürsten sie sich geben.

In weitern Kreisen stets wird dir die Welt erhellt, 
Und immer heller wird, was du ihr bist, die Welt.

XXI. Gedichte aus der Jugendzeit, von Frau Kam
mer-Präsidentin Luise Stichling, geb. von Herder, in 
Weimar. Das schon früher angemerkte Dichtertalent 
der Herder’schen Kinder haben wir wieder hier auf 
das Beste zu beloben und können nur wünschen, dass 
die hier abgedruckten Gedichte aus der Jugenzeit nicht 
die einzigen sein mögen, welche die edle Verf. für die 
Ihrigen auf bewahrt hat. Es sind ihrer drei: die Sprache, 
die Erinnerung und der Mond, in denen uns das zarte 
Gefühl, der stille Frieden und der Sinn für das Höch
ste des Lebens ungemein angesprochen haben. Das 
erste derselben beginnt also:

Ein Stern ist’s, den wir alle kennen, 
Er fliesst daher seit grauer Zeit: 
Als deutschen wollen wir ihn nennen, 
In seiner Kraft und Lieblichkeit.

Von Geistern wird er sanft beweget, 
Ihn regt ein leises Lüftchen auf, 
Was er uns bringt und was er traget, 
Aus heil’ger Tiefe schwebt’s herauf.

Und wie deutlich erkennen wir des Vaters Geist in 
der Tochter, wenn sie in einer der folgenden Stro
phen von dem theuern Strome, der Sprache, singt:

Nie dehn’ er sich im seichten Sande — 
Nie steh’ er still im öden Sumpf, 
Er ströme frei im freien Lande 
Dem Recht ein Hort und ein Triumph!

XXII. Eine Glosse auf ein Goethe sches Thema 
„an einen jungen Dichter“, vom Staatsrath v. Maltitz 
lässt uns nur beklagen, dass wir so selten etwas 
von einem Dichter zu lesen erhalten, der mit den 
edelsten Geistern des jetzigen Weimar in enger Ver
bindung lebt.

XXIII. Zwei noch ungedruckte Briefe Winckel- 
mann’s an Berendis, 3er eine aus Dresden vom 19. 
December 1754, der andere aus Rom vom 15. Juli 
1757. Allerdings könnten diese Briefe auch in jeder 
andern Sammlung stehen, aber es ist gut, dass sie 
hier gedruckt sind. Der erste Brief bezieht sich fast 
blos auf Winckelmann’s Lebensordnung, Wohnung, 
Essen und körperliches Befinden, in sehr vertraulicher 
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Weise und Offenherzigkeit; der andere handelt von sei
ner Einrichtung in Rom, von der Güte des Cardinals 
Passionei gegen ihn und von seinen literarischen Un
ternehmungen. „Wie glücklich bin ich fast vor Allen, 
mit denen ich studirt habe. Ich habe endlich bei al
ler Achtung in dem Mittelpunkt der Gelehrsamkeit 
meine Freiheit auf das Höchste gebracht und habe Ge
legenheit mit einem Werk zu erscheinen, welches 
nach mir leben wird. Denn was ich in demselben 
lehre, ist alles mein eigenes, und Niemand kann daran 
Anspruch machen.“ Übrigens ist Alles frisch und le
bendig geschrieben, voll heitern Muthes, und sollte 
auch selbst nicht jedes Wort oder jeder Gedanke neu 
sein, so dürfen wir uns doch gegen Briefe aus der 
Feder unsers grossen Landsmanns keineswegs gleich
gültig zeigen, sondern müssen sie mit Freude in die 
schon vorhandenen Sammlungen Förster’s einreihen.

Nachdem wir somit den reichen Inhalt dieses 
werthvollen Herder-Albums in kurzen Übersichten dar
gestellt haben, gebührt unser Dank dem Eifer und der 
Gewissenhaftigkeit der weimarischen Freunde, die sich 
der Anordnung desselben unterzogen haben. Eine 
schätzbare Zugabe würde eine Stammtafel der Her- 
der’schen Familie oder Nachrichten über die noch le
benden Mitglieder derselben gewesen sein. Das Al
bum selbst aber bekundet auch dadurch die vollkom
mene Übereinstimmung seiner Anordner mit Herder s 
Willen und Absichten, dass sie beschlossen haben, die 
daraus gewonnene Einnahme zum Besten des weima
rischen Schullehrer-Seminars zu verwenden; denn dies 
ist das Werk und die Stiftung Herder’s. Ein so lo
benswürdiger Zweck verdient auch in diesen Blättern 
auf das Wärmste empfohlen zu werden.

Wir verbinden mit obiger Anzeige die kurze Er
wähnung einiger anderer bei Herder’s Säcularfeier er
schienenen Schriften.

1. Rede zur Säcularfeier Herder’s am 25. August 
1844 für die deutsche Gesellschaft zu Königsberg 
o-ehalten von Karl Rosenkranz. Königsberg, Born
träger. 1844. Gr. 8. 7’/2 Ngr.
Ein geistvoller, lebendiger Vortrag und eine all- 

seitige Würdigung Herder’s, die dadurch einen beson- 
dern Reiz erhält, dass Hr. Rosenkranz Das vorzugs
weise hervorgehoben hat, was die Preussen in Herder 
heimathlich anspricht und der Ausstattung überall ge
denkt, welche Preussen und der Ostseestrand Herder n 
auf seine Wanderung in die Welt mitgegeben hat. 
Manche Andeutungen und Rügen neuerer Zustände 

wären vielleicht nicht nothwendig gewesen, scheinen 
aber in Königsberg jetzt nicht fehlen zu dürfen.

2. Zu Joh. Gottfr. v. Herder’s Gedächtniss. Was 
Herder uns sein soll. Von Dr. Karl Bayer. Er
langen, Bläsing. 1844. 8. 20 Ngr.
Die Humanität Herder’s und ihr Einfluss auf die 

verschiedenen wissenschaftlichen Beziehungen, in de
nen er sich ausgezeichnet bat, ist der Gegenstand die
ser fleissigen, selbständigen Schrift.

3. J. G. v. Herder’s hundertjährige Geburtsfeier. 
Drei Festschriften von Fischer, Mönnich und Blä
sing. Erlangen, Bläsing. 1844. 8. 15 Ngr.

Unter diesen Schriften ist der Zeitfolge nach die 
von W. B. Mönnich die erste. Der Vortrag dieses 
tüchtigen und vielseitig gebildeten Mannes ward am 
25. Julius 1844 als am zweihundertjährigen Stiftungs
feste des Pegnesischen Blumenordens in Nürnberg ge
halten und bot den Zuhörern eine so übersichtliche 
Darstellung des Lebens und der geistigen Thätigkeit 
Herder’s, dass er des Abdruckes vollkommen würdig 
war. 'Wir vermissen nur die Erwähnung der liebens
würdigen und frommen Gräfin Marie von Lippe-Bücke
burg, von der sich Herder während seines Aufenthalts 
am Hofe ihres Gemahls im hohen Grade angezogen 
fühlte, wofür sein Gebet an ihrem Grabe ein besseres 
Zeugniss ist als eine lange und glänzende Lobrede. 
Noch möchten wir den der deutschen Literaturge
schichte so kundigen Verf. fragen, woher er wisse, 
dass Goethe’s Mutter im Stande gewesen sei, dem Sän
ger des Messias „ziemlich schnippisch“ zu begegnen, 
wie auf S. 13 erwähnt ist.

Die zweite dieser Schriften ist die am Vorabende 
des Herderfestes von dem Professor Fischer in Erlan
gen gehaltene Rede, ebenfalls das Erzeugniss eines 
Irischen Denkers und reinen Verehrers des grossen 
Mannes, dessen Fest von der Universität und Stadt 
Erlangen um so feierlicher begangen worden ist, weil 
Herder’s Sohn, der baierische Regierungs- und Forst- 
rath von Herder, dort seinen Wohnsitz hat.

Die mit Einsicht angeordnete Feier dieses Tages, 
den eine Anzahl schöner Trinksprüche in gebundener 
und ungebundener Rede geziert hat und der durch d<? 
heitre Stimmung der anwesenden Festgenossen in gm 
ter Erinnerung bei Allen bleiben wird, ist in der drit
ten Schrift von dem Buchhändler Bläsing beschrieben 
worden, der sich mit besonderm Eifer bei diesem Er
innerungsfeste betheiligt hatte.

K G. J^ob.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« HiWld in Jens, Druck und Verlag von F. A. BrocK*>aUS in Leipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 116. 15. Mai 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Prof. Bäumlein am evangelischen Seminarium zu 

Maulbronn ist das Amt des Ephorus derselben Anstalt über
tragen worden.

Die Senkenberg’sche Gesellschaft hat in ihren Sitzungen 
am 5.—7. April den Sömmerring’schen Preis, eine silberne Me
daille zu 300 Fl., dem Professor der Anatomie und Physio
logie Dr. Theod. Bischoff zu Giessen wegen seiner Leistungen 
auf dem Gebiete der Entwickelungsgeschichte zuerkannt und 
denselben zu ihrem correspondirenden Mitgliede ernannt.

Advocat Dernburg in Mainz ist zum Professor des deut
schen Civilprocesses und des französischen Rechts bei der Uni
versität in Giessen ernannt worden.

Die katholisch-theologische Facultät der Universität Bres
lau hat den zum Fürstbischof erwählten Domdechanten v. Die- 
penbrock in Regensburg und den Domprediger Kanonicus För
ster in Breslau zu Ehrendoctoren der Theologie ernannt.

Nach Enthebung des Directors des Georgianischen Kleri- 
kalseminarium und Professors Dr. Dirnberger von dem Vortrag 
der Moraltheologie an der Universität zu München ist der Dom
prediger Dr. Fuchs in München zum ordentlichen Professor der 
Moraltheologie daselbst ernannt worden.

Der bisherige Director der Akademie zu Grenoble Dizy 
ist zum Rector derselben Akademie ernannt worden, an Stelle 
des zum Director der Akademie in Orleans beförderten Lacombe.

Der Professor am Institut zu Hohenheim Göritz ist zum 
Professor der Land- und Forstwissenschaft an der Universität 
zu Tübingen ernannt worden.

Dem Prof. Dr. J. Henle in Heidelberg ist der Charakter eines 
Hofraths ertheilt worden.

Dr. Karl Hinkel in Kassel ist ausserordentlicher Professor 
der abendländischen Sprachen bei der Universität zu Marburg 
geworden.

Der Privatdocent Dr. Rud. lhering zu Berlin ist zum 
Professor des römischen Rechts an der Universität Basel be
rufen worden.
. Consistorialrath Dr. Georg Wilh. Fr. Kapp in Ansbach 
ist zum ersten Consistorialrath und Hauptprediger in Baireuth 
berufen Worden>

. Prof. Dr. Christ. Pfeffer ih Heidelberg ist der Charakter 
eines Hofraths verliehen worden»

Consistorialrath j)r Fr. Heinr. Ranke in Baireuth ist zum 
zweiten Consistorialrath und Hauptpastor an der St.-Gum- 
bertuskirche in Ansbach ernannt worden.

Dem Geh. Hofrath und Prof. Dr. Äa« i» Heidelberg ist 
der Charakter eines Geheimenraths zweiter Klasse verliehen 
worden.

Der Oberarzt am Cadettencorps zu Brest - Litowski Dr. 
Samson v. Himmelstiern ist Professor der Staatsarzneikunde 
an der Universität zu Dorpat geworden.

Der Professor der Rechtswissenschaft Hofrath Dr. Anton 
Stabei in Freiburg ist zum Director des dasigen grossherzog
lichen Hofgerichts ernannt worden.

Dem Privatdocent Dr. Georg Wilh. Wetzell in Marburg ist 
eine ausserordentliche Professur der Rechtswissenschaft an da- 
siger Universität übertragen worden.

Prof. Dr. H. Zöpfl in Heidelberg hat den Charakter als 
Hofrath erhalten.

Von der Akademie der Wissenschaften in Berlin sind zu 
Correspondenten der Akademie ernannt worden Etatsrath Prof. 
C. C. Rafn in Kopenhagen, Dr. L. Fhland in Tübingen, W. 
H. Prescott in Boston, Prof. F. W. Ritschl in Bonn, Historio
graph F. Palacky in Prag, Bibliothekar Dr. J. Fr. Böhmer 
in Frankfurt a. M., Prof. Th. Bergk in Marburg, J. Sparks 
in Cambridge bei Boston, Justizrath Prof. K. Molbech in Kopen
hagen, J. J. A. M. de Witte in Paris, Prof. G. G. Gervinus 
in Heidelberg, Prof. F. Diez in Bonn, G. Bancroft in Boston, 
B. E. Hildebrand in Stockholm, T. Philipps in Middlehill, Ar
chivar J. M. Lappenberg in Hamburg, Hofrath Prof. F. K. Dahl
mann in Bonn, Prof. Lehrs in Königsberg, J. M. Kemble in 
London, B. Guerard in Paris, K. Cavedoni in Modena, K. Le- 
normant in Paris, Geh. Archivrath G. A. H. Stenzel in Breslau.

Orden. Das Ritterkreuz der Ehrenlegion erhielt der Vi
comte Beaumont-Vassy zu Paris, Verfasser der Schriften: Les 
Suedois depuis Charles XII und Histoire des Etats europöens 
depuis le congres de Vienne; das Ritterkreuz des grossherzog
lich sächsischen Ordens vom weissen Falken der Oberbibliothe
kar Geh. Hofrath Dr. Riemer in Weimar.

Nekrolog.
Am 16. März starb zu Auteuil bei Paris Fleury Lecluse, 

Dechant und Professor der griechischen Literatur an der Uni
versität zu Toulouse, früher Professor der alten Sprachen am 
Prytaneum zu Paris, Verfasser von: Dictionnaire fran^ais-grec 
(1822); Resume de l’histoire de la litterature grecque (1837); 
Resume de l’histoire de la litterature latine (1837). Er arbei
tete zuletzt an einem Wörterbuch der baskischen Sprache.

Am 12. April zu Bischleben im Herzogthume Gotha 
Ephoraladjunct und Pfarrer Gustav Heinr. Haumann im 61. 
Lebensjahre, ein segensreich wirkender Prediger, Verfasser 
vieler Abhandlungen und Aufsätze in Zeitschriften und folgen
der Schriften: Allgemeines Wochenblatt für Kinder (1816); 
Anti-Brennecke (1820); Über die in Deutschland herrschende 
Noth des landwirthschaftlichen Standes (1825); Lebensge
schichte des Schulzen Feldmann, ein Volksbuch (1825); Das 
Ganze des Seidenbaus (1829).
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Am 14. April zu Breslau der Historienmaler Professor 

Herrmann.

Am 17. April zu Berlin der vormalige Justitiar Friedr. 
Schultz im 80. Jahre. Er war Verfasser mehrer kleinen Schriften 
und Mitarbeiter an der Preussischen Staatszeitung, wie er auch 
die Theaterkritiken in die Haude-Spener’sche Zeitung lieferte.

Am 24. April zu Jüterbogk Kreisphysicus und Sanitäts- 
rath Dr. Karl. Wilh. Stauss im 70. Lebensjahre.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in- Paris. Am 

6. Jan. Aug. Cauchy über die Progressionen der verschiedenen 
Ordnungen, de Haldat, Supplement zu der Abhandlung über 
die Concentrirung der magnetischen Kraft auf der Oberfläche 
der Magnete. Ad. Chatin über die mittels arseniger Säure 
gemachten Studien für Pflanzenphysiologie. Wolff über eine 
neue Behandlungsweise der Ohrenkrankheiten. Chuart, Ver
besserung eines Apparats, durch den die Bildung der Knall- 
stoffe vor der Explosion angezeigt wird. B. Lewy über die 
Wachsarten überhaupt. Desporty über die Colorirung der Kar
ten vermittels der Lithographie. V. Raulin über denselben 
Gegenstand. Cochet über die frühere Cultur des Weinstocks in 
der Normandie. Germain und Arnolitt über ein neues System 
der atmosphärischen Eisenbahnen. Trecul über die Slructur 
und Entwickelung von Nuphar luteum. Aug. Cahours, Unter
suchungen über die Dichtigkeit der Dämpfe zusammengesetzter 
Körper. Degoune'e über Wasser, welches bei einem artesischen 
Bohrversuche aus einer Formation unter dem Jurakalk aufspru
delte. Peltier über die Modificationen, welche Metallfäden, die 
lange elektrischen Conductoren dienen, erleiden. Am 13. Jan. 
Maisonneuve über ein sehr einfaches und sicheres Verfahren 
bei Anwendung der Katheter in den schwierigsten Fällen. 
Aubert-Roche über den gegenwärtigen Zustand der Pestquaran
tänen. Souleyet über die Gattungen Acteon, Colidia, Venilla, 
Calliopea, Tergipes in anatomischer und physiologischer Hin
sicht. Gegen Quatrefages, welcher die Organe des Blutum
laufs leugnete, die aber wirklich existiren. Pilla über die wahre 
Lagerung des Macigno in Italien und dem südlichen Europa. 
Leboeuf über Chironia chilensis Wilden. Bouchardat über (Fou- 
croy’s) Zuckergährung. (Wobei Saussure’s Erfahrungen über 
denselben Gegenstand unbeachtet geblieben sind.) Blanchet über 
den Einfluss des Schwefelwasserstoffs auf die Fische. Am 
20. Jan. A. Cauchy über verschiedene Folgerungen aus dem 
Theorem der mittlern Werthe der Functionen. Cauchy über 
die Convergenz der partiellen Reihe, welche die verschiedenen 
Coefficienten einer gleichen Kraft von einer einzelnen Variabel 
zur Grenze hat, in einer multiplicirten Reihe. Chevandier, 
Untersuchungen über die elementare Zusammensetzung verschie
dener Holzarten. Bouchardat und Sandras über die Verdauung 
amylon - und zuckerhaltiger Substanzen und die Rolle, welche 
diese Substanzen in der Ernährung spielen. Damour und 
Descloizeaux über die Zusammensetzung von vier arseniksauren 
Kupfererzen (Olivenit, Aphenit, Erinit, Liroconit aus Cornwall). 
Sonnet über die geradlinige und einförmige Bewegung des Was
sers in Bezug auf die Verschiedenheit in der Schnelligkeit der 
Wasserstrahlen, de Quatrefages, Antwort auf die Bemerkungen 
von Souleyet über die Anatomie und Physiologie der Weich- 
thiere, und Souleyet’s Erwiderung. Nach et über achromatische 
Linsen von sehr kleiner Dimension. Breguet über einen Apparat 
zur Messung der Schnelligkeit einer Kanonenkugel auf verschie

denen Punkten der Schusslinie. Regnault über die Tempera
turen des Siedens des Wassers auf verschiedenen Höhepunkten. 
Martins und Bravais, Beobachtungen hierüber während der Be
steigung des Montblanc. Izarn, Beobachtungen gleicher Art 
auf verschiedenen Höhen der Pyrenäen. Fournel über die Mög
lichkeit einer Reihe artesischer Brunnen in der W üste zwischen 
Biskra und Tuggurta auf den Höhen von Biskra und Constan
tine. Ch. Deviile, Versuch einer Classification verschiedener 
Feldspatharten und analoger Mineralien. L. Magrini, Erfah
rungen über die tellurisch - elektrische Kraft. Hess, neue Me
thode zur Bestimmung der Quantitäten der Wrärme, welche bei 
chemischen Verbindungsprocessen entwickelt wird. Gaultier de 
Claubry, Erfahrungen von Schrötter (in Grätz) in Betreff der 
durch eine sehr niedrige Temperatur herbeigeführten Verän
derungen gewisser chemischer Reactionen. Am 27. Jan. Cauchy 
über verschiedene Folgerungen aus den von ihm früher aufge
stellten Principien. Morin über die Festigkeit der Seile. Be
richt über den Plan einer Ackerbauschule, von Carmignac-Des
combes; über eine Abhandlung von Pyrlas über die von ihm 
gefertigte Wasseruhr. Beauvoisin über die Heilung der Krebs
krankheit. Stevens über die Zerstossung des Gaumens und 
dessen Heilung. Mialhe über zucker- und amylonhaltige Sub
stanzen als Nahrungsmittel. Morren über die w echselnde Pro
portion des in Wasser aufgelössten Sauerstoffs, welcher die 
Fische tödtet. Bojer über die Cultur des Thees auf der 
Moritzinsel. ______________

Naturforschende Gesellschaft in Basel. Der 
im Druck erschienene ausführliche Bericht enthält die Verhand
lungen aus den Jahren 1842 bis Juli 1844 unter wissenschaftlichen 
Rubriken. Chemie und Physik: Die Vorträge hielt allein 
Prof. Schonbein, über die Ursache der grossen Energie der 
Bunsen’schen Kohlenbatterie. Uber die Grove’sche Luftsäule. 
Übersicht über die von Armstrong beobachteten Thatsachen 
hinsichtlich der Elektricität, die beim Ausströmen des gesamm- 
ten Wasserdampfes frei wird (welche als richtig bestätigt wur
den). Über das elektromotorische Vermögen des Schwefel-, 
Selen-, Phosphor-, Arsen- und Antimonwasserstoffs. (Eine 
wässerige Lösung jedes dieser Gase verhält sich gegen reines 
Wasser positiv , ob Ketten solcher Art geschlossen werden durch 
Platin, oder durch Gold, oder durch Kupfer.) Beobachtungen 
über den Einfluss, den gewisse Gasarten auf die Ziindkraft 
des Platin ausüben. Ergebnisse der lersuche über das rothe 
und gelbe Blutlaugensalz, über die Eisenoxyd-und Oxydulsalze, 
und über das weisse Cyaneisen. Über die Art und Weise, in 
der die Anwesenheit von Säuren, Alkalien, Salzen und andern 
Materien im Wasser das elektrische Leitungsvermögen dieser 
Flüssigkeit vermehrt.^ Über die Rolle, welche der Sauerstoff 
in der Grove sehen Gassäule spielt. Über die Erregung der 
Passivität des Eisens durch Erhitzung. Ergebnisse der Unter
suchungen über die Volta’schen und chemischen Veränderungen, 
welche die atmosphärische Luft in Berührung mit Phosphor er
leidet. Meteorologie: Rathsherr Merian über die Regen
verhältnisse in Basel und Mühlhausen. Über die tiefen Baro
meterstände im Januar und Februar 1843. Meteorologische 
Übersicht des Jahres 1842 und 1843. Mineralogie, Geo
logie und Petrefactenkunde: Rathsherr Merian über das 
am 25. März in Basel verspürte Erdbeben. Über die Erboh- 
rung von Steinsalz bei Augst, unweit Basel. Über die Dilu
vialbildung der Gegend von Basel. Über die von Darwin auf
gestellte Theorie von der Büdung der Koralleninseln und die 
daraus zu entnehmenden Folgerungen für die Bildungsgeschichte 
der Kalkgebirge. Über das Vorkommen älterer Gesteinsfor-
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Nationen in den östlichen Alpen. Über Versteinerungen von 
Jamaika und Antigua. Übersicht der lebenden und fossilen 
einschaligen Conchylien der baseler Sammlungen. Über fossile 
Deckel der Gattung Turbo aus der Juraformation. Botanik; 
Prof. Meisner über die Vegetation der chinesischen Insel Hong- 
Kong , und über die Flora des südwestlichen Neuhollands. Über 
die Vegetation in Florida. Hämmerlin, Ansichten über das 
Wachsthum des Holzes. Dr. Bernoulli, Nachweis, dass in den 
saftigen Früchten der Jungfernrebe (Ämpelopsis) sich immer nur 
eines der Karpelle ausgebildet zeige. Zoologie: Dr. Imhoff 
über Nitidula aenea und über Tinea (Yponomeuta Latr.) evony- 
mella L. Rathsherr Merian über Land- und Süsswasserconchy- 
lien von Jamaika. Anatomie, Zootomie und Physio
logie: Dr. Nüsser über den Mechanismus der Kinnladen. 
Dr. Hagenbach über das fünfte Hirnnervenpaar der Wieder
käuer. Prof. Miescher in Bern über das elektrische Organ des 
Zitterrochens. Über die von Prof. Mayer entdeckten Organe 
bei den nicht elektrischen Rochen. Anatomie des Ancylus flu- 
viatilis. Beschreibung einer Schwangerschaft in der Mutter
trompete. Dr. Burckhardt über einen dreimonatlichen Fötus 
mit Difformitäten. Prof. Fischer, Beleuchtung eines Berichtes 
von Cheselden über einen vor etwa 120 Jahren operirten blin
den 14 jährigen Knaben. Verschiedenes: Rud. Sulzer, Be
steigung des Finsteraarhorns. Georg Hoffmann, Besteigung des 
Scheerhorns. Prof. Jung über die Anstalt auf dem Abendberg 
für Kretinen. Öffentliche Vorträge: Prof. Schönbein über 
neue Entdeckungen in der Elektricitätslehre. Rathsherr Merian 
über den Zustand der Erde, welcher dem jetzigen unmittelbar 
vorangegangen ist. Prof. Jung über Physiognomik und Cra- 
»ioscopie.

Archäologische Gesellschaft inBerlin. Am 3. April 
hielt Prof. Bergk aus Marburg einen Vortrag über die Anord
nung der von Pausanias beschriebenen Bildwerke am Kasten 
des Kypselos. Er erklärte sich im Allgemeinen einverstanden 
*nit der von Prof. Zahn in dessen Archäologischen Aufsätzen 
S. 3 neuerdings aufgestellten Ansicht, dass die fünf Felder 
dieses Denkmals nicht an fünf verschiedenen Seiten mit Inbe
griff einer Deckelansicht, sondern in fünf übereinander laufen
den Reihen vorausgesetzt werden müssen, und erläuterte so
dann den mehr ideelen als mystischen Zusammenhang der ein
zelnen bildlichen Darstellungen nach dem freien Gesetz, wel
ches, seines Erachtens, der bildenden Kunst nach der Analogie 
chorischer Symmetrien aus der griechischen Lyrik und Drama
tik zugesprochen werden könne. Prof. Panofka erläuterte ein 
im neapolitanischen Bulletino II, tab. 1, veröffentlichtes Vasen
bild , welches nach einer von Prof. Gerhard früher genommenen 
Zeichnung nächstens in der Archäologischen Zeitung erscheinen 
soll. Statt der von Minervini versuchten Deutung auf die eleu- 
sinische Demeter, welche auf dem sogenannten lachlosen Stein 
V gelastos) ausruhe, un von Metanira eingeladen werde, bei 

gastlich einzutreten, ward der thebanische Mythos der 
? S ,eSsbeute für Apollon nach Delphi zu entführenden Toch
ter des Tiresias, Manto, und in der Umgebung der Tempel 
des ismemschen Apollon erkannt, vor dem auf ihrem nachher 
berühmt gewordenen Sitze schutzflehend neben ihrer Schwester 
Historis erscheint, um von Adrastos mit dem Beistand ihres 
geliebten Alkmäon eine Milderung des gefällten Urtheils zu 
erlangen. Dr. Lersch aus Bonn sprach über das im vorigen 
Jahre entdeckte kölner Mosaik und stellte Vermuthungen ijer 

das Gebäude auf, welchem jenes Monument angehört hatte. 
Es wurde der Umfang des altrömischen Köln näher bezeichnet, 
w ie es noch jetzt in der alten Mauer von der Nähe des Doms 
bis an den Clarenthurm, von diesem weiter abwärts nach dem 
Neumarkt u. s. w. zu erkennen sei. Innerhalb dieser Umfang
mauern liege das Mosaik fast ganz in der Mitte, höchst wahr
scheinlich einem Gebäude angehörig, das in einer alten In
schrift an der Peterskirche, die unter Theodosius und Euge
nius falle, als wiederhergestellt bezeichnet werde, das mithin 
einem frühem Jahrhundert zuzuweisen sei. Er berichtete so
dann über die beabsichtigte Herausgabe des Mosaik von Seiten 
des Vereins der Alterthumsfreunde im Rheinlande. Baurath 
v, Quast brachte einen ausfiihrlichan Plan der altrömischen 
Überreste von Trier als neue Arbeit des rühmlichst bekannten 
Architekten Schmidt zur Ansicht. Als Neuigkeiten wurden durch 
Prof. Gerhard vorgelegt: I) eine von Dr. Guhl eingereichte 
Schrift über das ionische Kapitell, worin die in Bötticher’s 
1 ektonik begründete Ableitungsweise der architektonischen For
men aus statischen Gesetzen befolgt ist; 2) die von Dr. Braun 
im Bulletino des Archäologischen Instituts gegebene neue Er
klärung des im Britischen Museum befindlichen Colonne’schen 
Reliefs, welches nach der Darstellung seines untersten Streifens 
als Apotheose des Homer’s benannt zu werden pflegt, nach 
seinen obersten Feldern aber ebenso sehr zur Verherrlichung 
der dramatischen Poesie bestimmt gewesen zu sein scheint; 
3) eine von Birch in London eingesandte Erklärung des be
rühmten Münztypus von Terina, in dessen an einem Brunnen 
sitzender Flügelgestalt vorzüglich Nike, Iris oder die Nymphe 
des Orts erkannt worden ist. Diese Erklärungen werden durch 
die von Birch geltend gemachte Notiz ausgeglichen, dass die 
gedachte Stadt an einem Eris oder Iris benannten Flusse ge
legen war; 4) das 17. und 18. Heft von Gerliard’s Etruski
schen Spiegeln, worin Darstellungen der Herkulessage ent
halten sind.

D eutsch er Verein fürHeihvissenschaft inBerlin. 
In der Märzsitzung des Vereins w urde durch einstimmige Vota, 
mit Ausnahme eines Einzigen, die Abhandlung über die ver
gleichende Pathologie der Bewegungsnerven-Krankheiten des 
Menschen und der Hausthiere des Preises von 50 Friedrichsdor 
würdig befunden und dieser Preis dem Verfasser Dr. Eduard 
Henoch, Assistenzärzte am königl. poliklinischen Institut der Uni
versität zu Berlin, zuertheilt. Die Abhandlung wird in den 
Denkschriften des Vereins gedruckt werden. Geh. Ober-Medi- 
cinalrath Klug las eine von Dr. Grahl in Hamburg eingesandte 
Abhandlung über die Lungenkrankheiten, worin der Verfasser 
seine Methode der Heilung derselben durch Inhalationen und 
mechanische Apparate schildert.

Literarische Nachrichten.
In der Geschichte Napoleon’s blieb, ungeachtet eine Menge 

Parteischriften darüber erschienen, der Process und die Ver- 
urtheilung des Herzogs von Enghien eine noch immer im Dun
kel beruhende Begebenheit. Darüber haben wir nun ein aus
führlicheres Werk erhalten, welches alle äussern Documente zur 
Feststellung der innern Gründe der Handelnden sorgsam be
nutzt hat: Recherches historiqu.es sur le proces et la condamnation 
du duc d’Enghien, Par M. Äug. Nougarede de Fayet 
(2 Bde., Paris, 1844).

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzi?.

historiqu.es
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(Der Raum einer Zeile wird mit 1 ’/2 Ngr. berechnet.)

®urch alle ©uchhanblungen unb ^oftämter ift ju bejie^en:

blätter für literarische Unterhaltung.
Solang 1845. ®r- 4. 12 ^lr.

3n$aft: ©eorg SBilhelm griebrich ^egel’S geben befchrieben bur^K. Slofentranj.. (Supplement ju ^egel’ö SBerfen. — An Aide de Camp’s 
recollections of service in China, a residence in Hong-Kong, and visits to the other islands in the Chinese Seas. By Captain A. Conynghame. 
— ©erwarobb, baS £e!benEinb. Ein altnorbifcheS Märchen von K. ©hlenfdjläger. — Slomanliteratur. — $ermeS unb ©ürcf, ober bie hiftorifche 
®runblage unb Entfaltung ber Erbs unb ©öliertunbe- — Seorg ^orfter. 23on 1£. 25oct. — ©ie Univerfität Königsberg unb ihre Subelfeier. — 
©ie beutfdje ßiteraturgefdjfdjte feit breiig Sauren. SSon SB. 21. $>affo w. — Seiten unb SBunber. — ^iftorifdjsEritifdje Einleitung in ben Koran. 
Son S. SBeil. — £iftorif<$e ®runblagen beS beutfdjen Staats = unb SiechtSlebenS. SSorftubien jur beutfdjen Staats s unb SlechtSgefchichte von K. 
St. Sadjpe. — Slomanliteratur. — über bie bauliche Einrichtung beS römifdjen SBohnhaufeS von E. ®. Bumpt. — ©er von ^egel’f^er ^hüofophie 
burchbrungene SchuftenEefelle ober ber abfolute Stiefel, ©rama in jwei 2luftritten von §. g. ginbner. — ^oefie im©ienfte ber Menfchli^Eeit.— 
Le citoyen du monde (ber SBeltbürger). Offert en trois langues par D. Josty. — ©er SBeg jum S^rone. Ein unterfyaltenbeS EharaEter; 
gemälbe von Karl Johann XIV. König von Schweben unb Stormegen. 23on E. ^erbolb. — Über baS fogenannte germanifdje unb baS fogenannte 
djriftlidje StaatSprincip, mit befonbercr ©ejiehung auf Maurenbre^er, Stahl unb Matthäi. ©on 8?. SB. Earove. — Ein fpuff. — Ebuarb @raf 
StacjpnSfi. — Über einige neuere Erfcfyeinungen ber franjöftf^cn hiftorifdjen giteratur. — ©er jmeite ^arifer ^rieben. 23on£. E. ^rei^. v. Eagern. 
Erfter TfrtiEel. ©on v. glorencourt. — Militärifche ©riefe eines ©erftorbenen an feine noch lebenbengreunbe, hiftorifdjen, wiffenfchaftliefcen, 
fritifdjen unb humoriftifdjen SnljaltS. Bur unterhaltenben ©elehrung für Eingeweihte unb gaien im KriegSwefen. ©ritte Sammlung. — Slomans 
literatur. — ©er Selbftmorb. ©on K. £ohnbaum. — ©er heUenifcfje Stationalcongre^ ju Süthen in ben Sauren 1843 unb 1844. Stach ber 
Originalausgabe ber Eongre^verhanblungen im 2luSjug bearbeitet von 21. E. ^»einje. — Einige 2Cnliegcn ©eutfdjlanbS, befprodjen von Kölle. — 
S^omaS Münjer unb feine Eenoffen. £iftorifd)er Sloman von ß. Köhler. — Kritifdje Eänge. ©on g. Sh- Sifdjer. ©on SB. ©anjel. — glüdh1 
tige ©emerfungen eines glüchtig=3leifenben. ^»erauSg. von GS. £). ß. v. 2trnim. 3. u. 4. SEfy. — ©djmeijerifcbe ßiteratur über ben SefuitiSmuS.__  
2Cnna. Ein Sloman auS ber nädjften ©ergangenheit. ©on 2£bele Schopenhauer.— 2CuS ber Eaferne.. SDlemoiren eines öfterreichifchen SJiilitärS berattSa 
von S. Shurm. ©on Schufelfa.— Bur polnifchen giteratur.— ; Äiterarif<^e SCnjcige« ici

©on biefcr Beitfdjrift erfdjeint täglich au^er ben ©eilagen eine, Stummer unb fie wirb in SBodjenlieferungen/ aber aud) in Monatsheften auS= 

gegeben. Ein titelt i
wirb mit ben blättern für liitittmfäe Unterhaltung unb ber von ©Een ausgegeben. SnfertionSgebühren für ben Staum 
einer gefpaltenen Beile 21/, 9tgr. ©efonbere 2lnjeigen :c. werben gegen Vergütung von 3 Shlrn. ben blättern für literarifc^r
Unterhaltung beigelegt. *

im Mai 1845.

^Cnctfannf ni^t faltete,
ju greifen»

2(uf ©efteUung ift bur<$ jehe JBuchhßttSlung ju bejiehcn:

Dr. 3citfcf)rift für Ophthalmologie.
3 S3t>e., 1830 33. («abenpreU 9 £plr.) Jur 2^plr. = 
3 $1. 36 Mr.

©effen ^mUe^ßn. 2te Slufl., 1834. (SabenpreU ’/3 Stür.) 
gür 76 ^lr. = 18 Mr.

SRofHä U> ^cWeibung ber S o n =
nenUein. Jöemerrungen über Slnftalten für ^er» 
fleUung :c. von ©eifte^ranfen. 2 ffarFe 35änbe. 12 
Mupfern. 1829. (Sabenpret^ 6ya $är 2 
= 3 $(. 36 Mr.

Dr. $l\ £$♦ dtuutpclt, £>« ;£>ohne unb ber anima= 
Itfdje SJtagnetißmu^. 1840. S3rofcp- (Sabenprete $plr.) 
^ür 7ö £lür. = 18 Mr.

^ofprebiger Dr. CHK SCmuwtt, ^rebigten über Sefutn 
unb feine Se^re. 2 93änbe. ®r. 8. (Sdbenpreiö /2 Splr.) 
Sür 1 3$lr. = 1 48 Mr.

Dr- 3L De Zoe biblica. («abenpreiS
1 $W.) Sür 72 ^lr. 54 Mr.

©aö Seben $efu unb feine Sepre, überfefet 
von S. Sacobfon. 2 SSänbe. ®r. 8. 1841. (Sabcnpreiö 
2y4 Shlr.) $ür 74 Shlr- = 1 20. Mr.

$rof. ftettel, Sie Offenbarung.Sohanntf. 2te$lufl. ®r.8.
1837. (SabenpreiS A $hlr. = 27 Mr.

glSfllHKrW ^etlagc-hanblung in £)r eS b en.

erfchienen unb in allen ©uchhanblungen ©eutfdjlanbS ju haben:

® ruitblebren
ber

hrutf^en ®|ira(h^
33on

|l£luh. gnrtd, 
^rofeffor am E. f. polptecfjnifchen Snftitute.

_ ©ritte öerbcfferte Sluflage.
SBien, 1845. 8. $rei$ 1 ^Ir. 15 *Rgr. 0 ^Ir. 12 g®r.)

®t,eJcg trägt bie Sprachlehre in einer folgen 2luSführlichfeit 
unb Erunblichfeit vor, wie es beffen B^etf, fthriftlidjen ®ebanfen= 
mittheilung ju führen, für fc^on etwas vorgefchrittene Sdjüler verlangt. 
53erbe|fert ift biefe britte 2luflage vorjüglid) in ber Sa^fügung «nb auch 
in ber nähern SBorbereitung ju fchriftlidjen 2luffä$en. ©iefe beiten Steile 
enthalten bie gehren, welche ben Übergang von ber ©rammatif jum Stil 
»ermitteln. Stebft bem gibt tiefes Such fünfunbfechsjig ßefeftude mit 
®eifpielen richtiger ©arfteüung unb mehr als jweihunbert Aufgaben, mo? 
burd; bie 2lnwenbung ber Siegeln jur 2(nfchauung unb jur Einübung ge? 
bradjt wirb. Somit bürften ftch bie „Erunblehren" als befonberS jum 
Unterrichte brauchbar empfehlen.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITEKAHIS-ZEHTAG.

Vierter Jahrgang. M 117. 16. Mai 1845.

Römische Literatur.
1. Index lectionum quae auspiciis regis augustissimiFri- 

derici Guilelmi quarti in universitate litteraria Fride- 
rica Guilelma per semestre aestwum a. 1844 a. die 
12 m. Aprilis instituentur. Berolini, formis Acade- 
micis. 1844. 4.

2. Index lectionum quae etc. etc. per semestre hiber- 
num a. d. 15 m, Öctobris a. 1844 usque ad d. 15 m. 
Martii a. 1844 habebuntur. Berolini, formis Acade- 
micis. 1844. 4.

Als durch die grossen Forschungen Niebuhr’s über 
römische Geschichte die Aufmerksamkeit aller Alter
thumsfreunde und Juristen von Neuem auf die wich
tigen Überreste der römischen Agrimensoren hin
gelenkt wurde, da empfand man, je mehr man sich 

denselben beschäftigte, das Widerwärtige der Un
geniessbarkeit eines verdorbenen, entstellten und ver
stellten Textes, wie er noch in der sonst vollständig
sten Ausgabe des W. Goesius (Amsterdam, 1674) da 
ist, und es stellte sich immer dringender das Bedürf- 
niss nach einer neuen Ausgabe heraus, in welcher das 
Fehlerhafte verbessert, das Mangelhafte ergänzt, das 
Ungehörige ausgeschieden, das Zusammengehörige zu
sammengestellt wäre. Lange blieb dieses Bedürfniss 
unbefriedigt, wiewol im Stillen man nicht unthätig war, 
demselben abzuhelfen. Nun aber, nach den schönen 
Vorarbeiten von Niebuhr und Blume, fängt des erstem 
sehnlicher Wunsch sich zu erfüllen an; denn in den 
beiden genannten Programmen gibt der scharfsinnige 
und gelehrte Lachmann die Probe einer neuen Aus
gabe , einen Theil der geomatischen Commentare des 
Julius frontinus, des ältesten und gelehrtesten Agri- 
mensors, der unter Domitian lebte. Es beginnt Tag zu 
Werden in dem wüsten Dunkel, wir kommen aus dem 
Labyrinth, in das uns Goesius versetzte, heraus, vor 
Uns liegt zum ersten Male ein vernünftiger lesbarer 
Text dieser durch Zeit und Unwissenheit so grässlich 
verunstalteten Bruchstücke. Es ist die völlige Über
zeugung des Unterzeichneten, dass ein solches Werk 
in keine bessern Hände gelegt werden konnte, als in 
diejenigen des Forschers ,* der durch ausgezeichneten 
kritischen Scharfsinn, bewunderungswürdige Gewandt
heit in diplomatischen Dingen, und vollkommene Ein
sicht in die Sache selbst seines Gleichen sucht. Bei 
solchen Umständen, bei der Betheiligung von Männern, 

wie Rudorff und Huschke, kann man der Vollendung 
des Ganzen nur mit Ungeduld entgegensehen.

Eine besondere Schwierigkeit, die bei diesem Un- 
ternehmen zu überwinden war, lag in den handschrift
lichen Hülfsmitteln. Denn nicht nur herrscht in den
selben eine entsetzliche Verwirrung des Textes, die, 
nach Niebuhr, älter ist, als jede möglicherweise erhal
tene Handschrift, sondern diese selbst sind unter sich 
von grosser Verschiedenheit und noch dazu in den 
verschiedensten Gegenden Europas zerstreut. Blume 
hat in seinem Absätze „über die Handschriften der 
Agrimensoren“ im Rheinischen Museum für Jurispru
denz, Bd. VII, Hft. 2, S. 173 ff., vier Klassen derselben 
angenommen: die Arcerianische, die Handschriften mit 
Justinianischem Recht, die Handschriften des Nypsus, 
und die des Boethius. Von dieser ist die Arcerianische, 
welche zwei Theile hat, beide im 6. Jahrh. geschrieben, 
die vorzüglichste. Lachmann benutzte überdies noch 
einen Erfurtensis aus dem 11. Jahrh. und einen Gu- 
dianus aus dem 10. Aber auch die letzte Klasse, die
jenigen des Boethius, sind nicht zu verachten. Die 
beiden vorzüglichsten befinden sich auf der Bibliothek 
zu Bern. Blume hat von ihnen gesprochen a. a. 0. 
S. 228 ff., und vorher ist dies schon geschehen durch 
v. Sinner in dem schönen Werke: Catal. cod. Mss. bi- 
blioth. (Bernensis) I, 292 sqq. Der Ref., welcher die
selben ebenfalls genauer eingesehen hat, glaubt sowol 
den Herausgebern der neuen Ausgabe, als allen, welche 
sich für dieselbe interessiren, einen Dienst zu erw eisen, 
wenn er bei dieser Gelegenheit eine umständlichere 
Beschreibung derselben gibt und einige Betrachtungen 
daran knüpft.

I. Nr. 299. Der Codex ist in Quart, auf Perga
ment, und wird von Sinner S. 296 gewiss mit vollem 
Rechte dem 10. Jahrh. zugeschrieben. Er beginnt also: 
Incipiunt libri Anitii Manlii Severini Boetii artis geo- 
metricae et arithmeticae numero V ab Euclide trans- 
lati de greco in Latinum. Nach dieser Aufschrift folgt: 
Regula artis geometricae quae est fons sensuum et origo 
dictionum, und nun: geometria est disciplina magnitu- 
dinis etc., ganz wie in der gedruckten basier Ausgabe 
des Boethius von 1546, p. 1228 (wir citiren immer nach 
dieser Ausgabe; die Gründe sind unten angegeben), je
doch zusammenhängend, ohne Unterbrechung durch die 
in den gedruckten Ausgaben stehenden Überschriften: 
de utilitate Geometriae rubrica, rubrica (von diesem 
Worte keine Spur); so bis p. 1230 bis zu den Worten: 
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quia intra finitimos limites clauditur. Es herrscht jedoch 
keineswegs eine wörtliche Übereinstimmung mit dem 
gedruckten Text, sondern es finden sich Varianten, 
theils unbedeutendere, wie in der Wortstellung, theils 
wirklich abweichende und, wie es scheint, vorzüglichere, 
z. B. propter subitam bellorum aciem für propter subi- 
tas bellorum acies p. 129 fine; ul Ulis maxime propu- 
gnaculo esset für ut ille maxime propugnaculo est p. 
1230; saxis alligari für satis alligari; pro estimo uber- 
tatis für pro aestimatione ubertatis p. 1230.

Es folgt nun de controversiis, nach Frontin. bei 
Goes. p. 39, übereinstimmend mit dem gedruckten Boe- 
thius p. 1230. Hier die Variante: de domo proprieta- 
tis für de domo proprietas (de modo, de proprietate). 
Sodann de positione terminorum, controversia est 
inter duos pluresque vicinos etc.“ p. 1330; zu bemer
ken die Lesarten: sive rationis für sine rationis, nec 
eis convenit für non eis convenit, nam per hereditates 
für natura per hereditates, agrimessor für agrimensor. 
Folgt nun de allubione „genera controversiarum etc.“ 
p. 1231 (vgl. Rhein. Museum VII, 1, 157); hier über 
der Linie occupabit für occupat, lambiendo für lam- 
bendo. Weiter; de subsicivis agris „ager sub- 
sicivus secundum etc.“ p. 1231 (am Rande der zu Bern 
befindlichen basier Ausgabe die Bemerkung: ex Hygino); 
hier über der Linie inserimus für inferimus]). Bei dem 
Abschnitt: „ager est similis etc.“ am Rande der basier 
Ausgabe geschrieben: ex Frontino. Von den Worten: 
„aliquando sepulchra“ an steht der Abschnitt unter den 
fragmenta terminalia bei Goes. p. 147 sq. Der Codex 
stimmt mit dem gedruckten Boethius bis zu dem Ver- 
zeichniss der Agrimensoren p. 1232; zu bemerken je
doch sind noch folgende Varianten: deflexa montium 
für dextera montium, tegulis für regulis, ligonatos für 
legonatos, per quae testimonia suprascripta fines loco- 
rum terminantur für perque testimonia suprascripta (Ines 
locorum terminentur, quod ergo fuerit inventum für quod 
ergo inventum, termini observentur et custodiri debent 
für termini observetur et custodiri debeat, et si notae 
sint a nota ad notam für et si nocte sive a notaadno- 
tam, tale ergo signum inter duos terminos für tales ergo 
signum inter dominos, meritis für metris.

Das nun folgende Verzeichniss der Agrimensoren 
unter dem Titel: nomina agrimensorum Jmperatorum 
enthält dieselben Namen, wie das p. 1232 gedruckte, 
wiewol, wie es scheint, in etwas anderer Ordnung. 
Dasselbe gilt von den nomina finalium lapidum et ar- 
charum positionum, wo die Namen von. 50 Grenzsteinen 
mit ihren Abbildungen verzeichnet sind. Das erste 
Buch schliesst mit dem Abschnitt! incipiunt capitula 
libri huius, die auf p. 1233 des gedruckten Boethius 
ebenfalls angemerkt sind.

Das zweite Buch enthält nichts die Agrimensoren 
Betreffendes, sondern rein geometrische Sachen. Eben 
so das dritte, in welchem sich der Abschnitt de figuris 
findet, der bei Goes. p. 316 — 318 „punctum est“ bis 
„aequalia sunt“ gedruckt ist. In dem vierten dagegen 
ist der schon von Sinner p. 293 und Blume p. 231 be
sprochene Abschnitt, der sich in den gedruckten Aus
gaben wenigstens nicht in dieser Gestalt findet. Ich 
gebe ihn, wie er in dem Codex steht, die Kritik und 
Erklärung Männern vom Fach überlassend.

Incipit altercatio duorum Geometricorum 
de figuris numeris et mensuris. Mensura est 
quicquid pondere capacitate longitudine altiludine ani- 
moque2) finitur. Maiores itaque nostri orbem in parti- 
bus, partes in provinciis, provincias in regionibus, re- 
giones in locis, loca in territoriis, territoria in agris, 
agros in centuriis, centurias in iugeribus, iugera in clim- 
matibns , climmata in actus, actus in perticas, perticas 
in passus, passus in gradus, gradus in cubitos, cubitos 
in pedes, pedes in palmos, palmos in digitis, digitos in 
nunciis3 4 5) diviserunt. Sed ut ad rem primam artis geo- 
metriae veniamus quod pedali mensura comprehenditur 
edicere non tarderis. Digitus est pars minima agre- 
stium mensurarum*), inde uncia habet digitos tres, 
palmus autem quattuor digitos habet 9, pertica pedes X, 
passus pedes habet V, actus minimus latiludinis pedes 
IV, longitudinis pedes CXX, actus duplicatus iugerum 
facit CCXL. Climmata quoquoversum6 7 8 9) pedes LX, iu
gerum Irahit in longitudinem pedes CCXL, in altitu- 
dinem pedes CXX. Aripennus undique semi iugerum 
habet in longitudinem pedes CXX, in altitudinem pedes 
CXXLX1). Duo aripenni unum iugerum faciunt qui 
est . . et centuriae habent passus per circuitum c...

1) Ob diese Bemerkungen über der Linie von späterer Hand 
seien, oder nicht, wage ich nicht zu entscheiden.

21) Xumeroque, coni. de Sinner. Zu vergleichen mit diesen» 
Abschnitte sind Boeth. p. 1179; Isid. Orig. 15, 15; Goes. p. 290. 320-

3) Über der Linie: uncias.
4) Vgl. Isid. a. a. O.; Colum. 5, 1.
5) Sinner hat hier noch: pes vero XVI.
6) Über der Linie: undique.
7) Bis dahin hat v. Sinner in seinem Kataloge bereits alles mit

getheilt. Im Folgenden sind offenbar Lücken.
8) Ähnliche Schemata s. bei Boeth. p. H86. 1204 u. a.
9) Vgl. hiermit Boeth. p. 1209; Goes. p. 31.

Addito puncto duas rectas Uneas ducere, quadra- 
tum circulum tangant. Si in circulum punctum sumatur 
interius et ab eo puncto ad circulum plures quam duae 
lineae dirigantur, illud punctum centrum circuli necesse 
est ut eas particulas quas per internas Uneas loco ce- 
dere vel fundo oportere *).

Nam extremitatum genera sunt duo, unum quod 
per rigorem observatur et aliud quod per flexus Ri- 
goris quicquid inter duo signa vel in modum lineae re
ctum perspicilur, flexuosum, quicquid secundum natur am 
locorum curvatur. In his duobus versiculis supra scri- 
ptis est omnium ad plenitudinnm segregatio locorum. Sed 
ul hoc plene scias breviter cum insinuamus quod doceas.
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Rigor est ut dicimus quicquid Inter duo signa vel in 
modum lineae rectum perspicitur, utique quod inplani- 
tie, recti positi sunt limites id est fasciati 10 11 12 13 14 15 16J. JEt quod 
dicitur flexuosum quicquid secundum naturam locorum 
curvatur id est quicquid fuerit undique diffusum plu- 
vialis aquae collectio et in unavisione monstrataposses- 
sor a supra in planum descendat et sibi defendat sicut 
est subterius in picturis u).

avon geben; welcher Art die Compilation durch
10) G^s. index s. fasciatus limes coni.: „Velut -n modum, 

lineae perspicitUr Eqc ütrimqUe quod in plamtie recti positum 
hmitis, hoc est fasciati“

11) Die Zeichnung können wir leider hier nicht geben.
12) Über der Linie: ipsorum.
13) Coni. Goes.: „nd Pilnitiem reCidimus inaequalitatem“ p 43
14) Cf. Goes. p. 178. ’
15) Über der Linie: quo.
16) Vgl. hiermit Goes. p. 112. 133. 149?
17) „Contignatione“ coni. Goes. ind. s. v. iuga mont. cf. p. 45.

18) Artibus ? divisionibus. v. Sinner.
19) Merkwürdigerweise findet sich hier dieselbe Lesart: Men- 

surarum nos miliaTia dicimus, greci stadia, galli Ievas, aegyptii 
eignes, persae parasangas, wie in den ältesten gedruckten Aus
gaben des Isidor, z. B. der basier 1489, der venet. 1493. Man 
hat schoenos conjecturirt mit Beziehung auf Herod. 2, 6.

Nam segregatio locorum flexuosae formae id. est 
iuga montium aut colles qui inter loca eminent; ideo et 
per cacumina n) montium vel collium limitibus sunt or- 
dlnata sicut supra in picturis, et ab unaparte unapor- 
tio quae est a circulo conclusa sive plures quod in cir- 
cumferentia cludit loco cedere oportebit. Cultellamus 
autem agrum eminentiorem et a planitie recidimus aequa- 
UtatemVi), haec nobis ipsa planities ab una parte se 
minus natura monstravit sed rectum eum cultellavimus. 
Et quaecumque dimensionis lineas perpendiculum infra 
circulum eminentiorem in declinatione sunt descipienda 
erunt quia et ea in circumferentia cludet, si supra ta
rnen res ambigua aut contraria non est1'*). Nam siper 
iugum montis signa contraria inveneris id est non prae- 
cedentia per alium tractum quare subito vel aliud genus 
transeatur id aut ad planitiem sub iugo aut ad viam aut 
(^d cavam aut ad ripam fluminis vel torrentis et in eas 
rtpas sequendas speres quae intra corpus agri nascun- 
tur} et ne id aliquando seetemini quia ') maior potestas 
limitum recturarum ripaeve non confirmant.

De interna ratione et non recipiendos li
mites. Sunt et medii termini qui dicuntur epidonici 
pede longum et grassum distant a se in pedes CCC, ce- 
teri propositionales sunt et inter se suos limites servant 
quos veterani pro observatione partium statuerunt custo- 
diendos qui non ad rationem vel recturam limitum per
tinent sed modum iugerationis custodiunt "9. Similiter 
quaecunque et alia intra agrum sunt, itaque partes li
mitum servant, in quo enim iugerationis modum servandi 
causa sunt. Nam iuga montium ex eo nomen acci- 
piunt quod consignatione 179 ipsa iungantur et Jtis 
quae summis montibus excelsissima sunt diversarum aqua- 
rum ex quo summo loco aqua inferiorem partem demer- 
git tarn supet ciliis quae sunt ex plano in brevi clivo de- 
fixum quem mons aut collis quod observationem habet ut a 
supra possessor usque in planum descendat et sibi defendat.

Diese Abschnitte können zugleich einen Begriff 

den ganzen Codex hin vollzogen ist. Man muss sich 
hier wirklich mit Niebuhr gestehen, dass bei solchen 
zerrütteten Stellen weder Verfasser noch Abschreiber 
sich etwas gedacht haben können. Es folgen auf die
selben nun wieder geometrische Sachen vom Cirkel, 
sodann ein kurzer Abschnitt aus Columella 5 9 2: 
„omnis ager aut quadratus aut longus etc.'-, der später 
noch einmal wiederholt ist, ferner geometrische Erör
terungen über longitudo, latitudo u. a., oft in Gesprächs
form, und so, dass vom ager die Beispiele genommen 
werden, acht Blätter. Mit den Überschriften : Centu- 
riarum quadratarum deformatio, Mensurafrum) diver
sarum ritus beginnen nun die Maasbestimmungen. Den 
Anfang macht die Centurie, worüber aber so verwor
renes Zeug, und zugleich so unleserlich geschriebenes, 
gesagt ist, dass ich die Zeilen unmöglich hersetzen 
kann. An diese schliesst sich: „mensura est complu- 
rium etc.“ bis „miliarium et his similia“, was bei Boeth. 
p. 1212, Frontin. bei Goes. p. 30. Ein recht wunder
liches Durcheinander bietet der folgende Abschnitt de 
mensuris; er ist entnommen verschiedenen Bestimmun
gen bei Goes. p. 290, 320; Boeth. p. 1212, Martian. 
Capella VI, §. 720, p. 576 Kopp, worunter vorzüglich 
diejenigen über rectum, planum, solidum, Goes. p. 31, 
zu bemerken sind. De ponderibus ist wörtlich bei 
Goes. p. 322, und de mensuris in liquidis ebendaselbst 
p. 323. Nach diesem liest man auf zwei Seiten unter 
dem Titel: In lullt Frontini, meistentheils schon dage
wesene Zahlbestimmungen über pes, palmus, sextans etc“, 
und sodann das schon vorhin erwähnte zweite Capitel 
des fünften Buches aus Columella. Den Beschluss 
machen die Abschnitte: de iugeribas metiendis, was 
wörtlich bei Goes. p. 311, und genera liniamentorum, 
was bei demselben p. 30 sqq. — 36 abgedruckt ist. 
In letzterem Stücke finden sich dieselben Varianten, die 
bereits bei Boeth. p. 1181, und in der Wiederholung 
derselben Worte bei Goes. p. 35 zu lesen sind.

Das, was nun folgt, ist etwas weder zur Geome
trie , noch zu den Agrimensoren Gehöriges, nämlich, 
wie schon von Sinner angegeben ist: Versus Acbranni 
de ludo tabularum secundum numeros, und Uber Abaci 
de multiplicationibus et de martis 18 19J (sic). Der Schluss 
des Codex aber ist von Sinner nicht genau angegeben. 
Es kommt nämlich zuerst „mensura est etc.“, was 
wörtlich bei Goes. p. 290 — 292 bis „non potuerunt“, 
und sodann drei Capitel aus Isidor, de agris: Isid. orig. 
15,13 (cf. Goes. p. 293), de fnibus agrorum: Isid. 15,14 
(cf. Goes. p. 151. 290. 215), und de itineribus: Isid. 
15, 16 (cf. Goes. p. 322)Jy)« Der Auszug hat ganz. 
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denjenigen Charakter, welchen bereits Niebuhr (II, 539, 
1. Ausg.) hervorgehoben hat als jenem Verf. eigen- 
thümlich, der die jetzige agrimensorische Sammlung 
aus der alten veranstaltet hat: „gewöhnlich abschrei
bend, verkürzend durch Weglassung, selten einmal 
nur zusammenziehend oder wieder ergänzend.“

II. Nr. 87. Dieser Codex ist in Folio, auf Perga
ment, und merkwürdig durch seine, schon von Sin
ner mitgetheilte, sonst nur bei Spätem vorkommende 
Unterschrift ) , wodurch wir erfahren , dass derselbe 
im J. 1004 im Kloster St. Pierre zu Luxeuil in Franche 
Comte geschrieben wurde. Er kam mit der Bongarsi’“ 
sehen Sammlung nach Bern. Trotz der grossen Eil
fertigkeit aber, mit der er geschrieben zu sein scheint, 
sind die Schriftzüge fester und deutlicher, als in dem 
vorhergehenden; eine Probe hat Sinner I, Taf. IV, cf. 
praef. p. XXXVI. Seine Übereinstimmung mit Nr. 299 
ist sehr gross, und ich habe in demselben keinen ein
zigen grössern agrimensorischen Abschnitt entdeckt, 
der nicht schon gedruckt wäre, wenn auch in anderer 
Form. Ich beschränke mich daher auf die Angabe der 
Abschnitte.

20

20) Ego Constantius peccator et indignus saee'-dos sancti petri 
luxoniensis coenobii scripsi ad serviendum ei kos libros boetii de 
geometria diebus tantum XI infra idus iunii et VI Kal. iulii anno 
$11 V ab incarnatione domini converSionis autem nostrae II, praecepto 
pH patris milonis. Sit ergo utenti graM, scriptori venia, fraudatori 
anathema-

Incipiunt libri Anitii Manlii Severini Boetii artis 
geometricae et arithmeticae numero V ab Euclide trans- 
lati de Greco in Latinum. Alles ganz wie in dem vor
her beschriebenen Codex, nomina agrimensorum, nomina 
lapidum finalium et arcarum positiones, incipiunt capi- 
tula libri huius. Es folgen sich die Überschriften der 
verschiedenen Bücher, schon von Sinner genau ange
geben. Bei denjenigen des zweiten Buchs hat eine spä
tere Hand beigesetzt: incipit Uber primus Geometriae 
Euclides a Boetio in Latinum tralatae. Im vierten 
Buche findet sich: de interna ratione et nonrecipiendos 
limites, gleichwie oben ; dagegen enthält der nun fol
gende Abschnitt: Incipit alter catio duorum Geometrico- 
rum de figuris numeris et mensuris etwas ganz anderes. 
Er beginnt nämlich, wie Columella 5,1 schliesst: „quo- 
niam diversae formae agrorum veniunt in disputationem 
etc.“ und umfasst den Anfang des nun folgenden zwei
ten Capitels bis „velut arcus“. Daran reiht sich ein 
Satz aus Boethius P- H79 „prima autem figura huius 

partis punctum est“ bis „praeter latitudinem longitudo“, 
und endlich verliert er sich in Definitionen über recta 
linea , longitudo, latitudo, wie bei Goes. p. 31. Am 
Ende des fünften Buches, wo dem Euklides das Epi
theton peritissimus geometricus beigelegt wird, liest man 
folgende Inhaltsanzeige: Hi namque libri continent nu- 
merorum causas et divisiones circulorum et omnium figu- 
rarum rationes extremitatum et summitatum genera an- 
gulorum et mensurarum expositiones.

Nichtsdestoweniger ist der Codex noch lange nicht 
zu Ende, sondern es folgt noch ein wahres Quodlibet 
verschiedenartiger Stücke. Zuerst nämlich: geometriae 
disciplina primum ab Aegyptis recepta dicitur etc., 
wahrscheinlich aus Isidor, de numeris, de iugeribus: 
„castrense iugerum“, Goes. p. 311, geometrische Erör
terungen über Dreiecke x a, de mensuris, wie in 
Nr. 299. Sodann mehre Abschnitte, welche wörtlich 
bei Goes. stehen, de agris, Goes. p. 292, de Umitibus 
constituendis, Goes. p. 150 („ab hoc exemplo“ bis 
},transversos appellaverunt“), p. 199 („omnis mensurae“ 
bis „ scamna vocaverunt“ ), de iugeribus metiendis, 
Goes. p. 311, nomina Umitum, Goes. p. 26, Iulii Fron
tini de agrorum qnalitate, Goes. p. 38, Aggeni Urbici, 
Goes. p. 44—49 bis zu den Worten: „non potuit“.

Es folgt nun ein Abschnitt, der also beginnt: 
Omnis agrimensor doctus centurias delineare potest ac 
suis redintegrare Umitibus, assignare autem nullo modo 
potest, nisi sacra fuerit praeceptione firmalus. Limites 
autem appellati etc., wie bei Goes. p. 151.

Von späterer Hand ist das sich an dieses anrei
hende Stück de Umitibus überschrieben. Es hat fol
genden Eingang: Ulli solis ortum et occasum compre- 
henderunt qui est omni tempore mobilis nec potest se- 
cundum cursum suum comprehendi, quoniam ortus et 
occasus signa ad locorum natut am varie ostenduntur. 
Hie et Umitum ordinatio hac ratione comprehensa saepe 
altera alteri disconvenit. Und nun folgt ein längerer 
Abschnitt, bei Goes. p. 168—177, von den Worten „si 
vero in prapinquo“ bis „omni tempore convenit“.

Den Beschluss machen: Incipiunt sumata, wie bei 
Boeth. p- 1206, und genera lineamentorum, Goes. p. 30 
—36, von den Worten: „gradus habet pedes II“ bis 
,}plurilatera forma“. Auf dem letzten Blatte liest 
man noch: Ex libro Censorino de Geometrica.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. *n Jena. Druck und Verlag von F« A. Brockhaus m Feipzig,
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(Schluss aus Nr. 117.)
INachdem wir nun den Inhalt dieser beiden wirklich 
alten Handschriften angegeben, können wir uns nicht 
enthalten, noch einige Fragen in Anregung zu bringen, 
die wir theilweise sogar schuldig zu sein glauben.

Die erste und natürlichste Frage für den, der 
diese Handschriften eingesehen hat, ist wol die: in wel
chem Verhältniss stehen die Manuscripte zu den ge
druckten Ausgaben?

Als edit. princeps der opera des Boethius wird ge
wöhnlich die venetianische von 1491 (92) f., welche 
Ven. 1497 (99) wiederholt ist, angegeben. Dies ist auch 
richtig, denn nur von der consolatio gibt es ältere 
Ausgaben aus den Jahren 1474 und 1486. Blume, der 
nicht Zeit und Gelegenheit hatte, die verschiedenen 
Ausgaben zu vergleichen stand in dem Glauben, es 
stimmten alle frühem Ausgaben mit der basier 1570, 
deren er sich bediente, überein. Ich habe mich durch 
Autopsie überzeugt, dass dies nicht der Fall ist. Be- 
hülflich waren mir die auf der Bibliothek zu Basel auf
bewahrten Ausgaben, von denen mehre ins 15. und 16. 
Jahrh. gehörenal).

Die venetianische Ausgabe nun von 1497 (mit 
der Unterschrift: Impressis (sic) Venetiis per Joan- 
nem de Forlivio et Gregorium fratres anno salutis 
MCCCCLXXXXVII die X februarii) enthält weder 
von der Geometrie, noch von der Arithmetik etwas.

Eine andere Ausgabe dagegen, welche in einer 
Sammlung verschiedener Stücke besteht mit der Unter
schrift : Pa1 (sic) in officina Henr. Stephani e re- 
gione schole decietoium site anno Christi siderum con- 
ditoris 150? decimo die Novembris, enthält zwar Eini- 

, was mit der eometrie in der Spätern Ausgabe 
überein stimmt, jedoch nur sehr Weniges auf blos 
Sechsthalb Seiten. Sie beginnt also: „Alia vero, mi 
patrici Geometrarum exercitatissime, Eucltdis de artis 
geometrice figuris obscure prolata te adhortante expo- 
nenda et lucidiore aditu expolienda suscepi. Imprimis 
quid sit mensura definiendum opinior (sU).“ Nun folgt die 
bekannte Stelle: mensura vero est quicquid, etc. Die 

einzelnen Theile haben ferner die Überschriften: Ex 
secundo libro Euclidis, ex tertio libro Euch, ex quarto 
libro Eucl.

Die erste gewissermassen vollständige Ausgabe 
lieferte Heinrich Loriti von Glarus, gewöhnlich Gla
reanus genannt, früher zu Basel, damals aber (1546) 
zu Freiburg ansässig, ein Mann, dem Erasmus schon 
im J. 1516 das Zeugniss gab: „in omnibus disciplinis, 
quas mathematicas vocant, eximie doctus, neque vulga- 
riler exercitatus 21 22 23J und der sich auch später durch 
eigene Schriften über Mathematik und Musik ausge
zeichnet hat. Bei ihm allein ist daher Auskunft zu 
suchen darüber, welcher Hülfsmittel er sich bei der 
Herausgabe des neuen Anhangs bedient habe; allein, 
wie die Gelehrten der damaligen Zeit überhaupt, so 
war auch er sehr zurückhaltend darüber. Äusser einer 
Notiz auf dem Titel ist wenig zu finden ”). Diese lau
tet folgendermassen : „Inter quos in omni literarum ge- 
nere summus vir Henrichus Loritus Glareanus Arithme- 
ticam et Musicam demonstrationibus et figuris auctiorem 
redditam suo pristino nitori restituit, cui exemplar 
aureum venerandaeque vetustatis fuit ex 
monasterio S. Georgii. Es ist wahrscheinlich 
St. Georgen (St. Jörgen) gemeint, heutzutage ein Markt
flecken im badischen Bezirksamt Hornberg gegen die 
würtembergische Grenze zu.

21) Dieselbe Bibliothek besitzt auch ein Manuscript der Arith
metik des Boethius aus dem 10. Jahrh., in welchem aber nichts in 
die Geometrie und die Agrimensoren Einschlagendes zu finden ist.

22) Ad Urbanum Regium epist. 18, 35.
23) Schreiber in seiner Monographie: Heinr. Loriti Glarean. 

(Freib. 1837), wo er von dieser Ausgabe spricht p. 106, weiss auch 
keine Auskunft über diesen Punkt zu geben.

Dieser Ort hatte ehedem eine berühmte Benedicti- 
nerabtei, die, schon im J. 1084 von einem gewissen 
Hezilo von Degernau und Hespo von Usenberg gestif
tet, sich reicher Vermächtnisse und Vergabungen zu 
erfreuen hatte. Bei den gewaltsamen Reformirungen 
Herzog Ulrich’s von Würtemberg (seit 1534) wurden je
doch die Mönche verjagt und das Kloster in Brand ge
steckt. Auf welche Weise damals die Handschrift ge
rettet und in Glarean’s Hände gekommen, das ist eben 
so schwer zu bestimmen, als ausfindig zu machen, wo 
sie später hingekommen sei- Heutigen Tages we
nigstens weiss weder die Bibliothek zu Heidelberg, 
noch diejenige zu Freiburg von einem solchen Manu- 
scripte etwas.

Übrigens stellte Glareanus die Arithmetik und die 
Geometrie des Boethius durchaus nicht auf gleiche Li
nie. Von jener sagt er in der Vorrede: ,>Equibus (sc. 
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mathematicis) duo HU eruditissimi de Arithmetica libri 
principem locum merito tenent, absolutum omnino opus, 
quantum ad theoreticen attinet, cui nihil demi, nihil addi 
potests omni parte ter es ac rotundum.“ Von der Geo
metrie dagegen urtheilt er, die Dürftigkeit der vorhan
denen Stücke wohl einsehend, auf sehr anständige 
Weise: „Cerium est, eam ad nos absolutam non per- 
venisse.“

Was endlich noch die basier Ausgabe von 1570 
betrifft, so ist dieselbe eine blosse Wiederholung der
jenigen von 1546 ohne alle Veränderung. Jedoch wurde 
sie nicht mehr von Glarean selbst besorgt, da dieser 
bereits im J. 1563 gestorben war. Die wichtigste Aus
gabe für die Collation, die für die Abschnitte der Geo
metrie als editio princeps gelten kann, bleibt sonach 
immer die mense Martio 1546 zu Basel bei Hein
rich Petri erschienene, welche wir daher auch bei 
unserer Vergleichung mit dem berner Manuscripte zu 
Grunde gelegt haben. Es liegt nicht in unserm Plan, 
auch noch das Verhältniss der übrigen agrimensorischen 
Manuscripte zu dieser bernischen zu erörtern; jedoch 
erlauben wir uns die Bemerkung, dass noch andere 
codd. vorhanden sein müssen, welche mit diesen 
bernern übereinstimmen. Goesius wenigstens citirt öf
ters aus einem Manuscripte das vierte und fünfte Buch 
der Geometrie, Bücher, die sich auch in unsern Hand
schriften finden, während der in der basier Ausgabe 
gedruckte Anhang blos in zwei Bücher abgetheilt ist.

Wer ist nun der Verfasser der in den vorliegen
den Manuscripten sich befindlichen Sammlung? das ist 
eine zweite Frage, die unsere Aufmerksamkeit in An
spruch nimmt.

Folgt man den Ansichten der Ältern, so darf man 
nicht zweifeln, dass es wirklich Boethius selber ist. So 
sagt Glarean in der Vorrede: „Geometriam inceperitne 
cum invenis esset, ut quibusdam Visum est, ac omiserit, 
alio detentus Studio, an senex post arithmetices ac mu- 
sicos llbros non perfecerit, haud equidem scire possum.‘( 
Ähnlich urtheilt Julius Martianus Rota, ein gelehrter 
Arzt und Lebensbeschreiber des Boethius: „Eruditus 
itaque Graecis et Latinis Utteris ab adolescentia cum 
esset, quaedam primum ex Euclide transtulit, ut et di- 
metiendi rationes et aha quaedam de suo adiungeret ac 
quod nondum Aristotelis aetate repertum fuer^t, aequale 
circulo quadratum astruere docuerit.“ Gewiss ist, 
dass Boethius eine Geometrie geschrieben hat. Sein 
Zeitgenosse Cassiodor bezeugt es durch das indirecte 
Lob, das er ihm bei der Aufzählung solcher Werke, 
die ins Lateinische übersetzt worden 5 mit den Worten 
spendet: Nieomachus Arithmeticus, Geometricus Eucli- 
des audiuntur Ausoniis (var. hist. I, 45), eine schon 
althergebrachte Beziehung, da bereits in den alten Aus
gaben am Rande die Glosse: „laudes Boetii“ sich fin
det. Ja noch mehr, seine Geometrie war mit Nypsus, 
Vitruvius und Epaphroditus das Handbuch der Land

messer, bis die des Papstes Gerbert erschien24). Allein 
dass dasjenige, was unsere Handschriften enthalten, 
nicht diese Geometrie sei, das kann wol keinem Zwei
fel unterliegen. Es ist dies vielmehr eine mit Plan- 
und Gedankenlosigkeit gemachte Compilation aus Eu- 
klides und Boethius, alten Bruchstücken der Agrimen- 
soren, Columella, Isidor, Martianus Capella, und Gott 
weiss, woher sonst noch. Sehr wenig ist da zu finden, 
was eine antike Färbung hätte: „denn die rohe Un
wissenheit der Abschreiber hat die Sätze und Diagramme 
vom Wesentlichsten entkleidet; es ist ein verworre
ner Wust“, wie Niebuhr bereits von dem gedruckten 
Abschnitt geurtheilt hat, „ein den Namen des grossen 
Mannes entweihendes Machwerk.“ Denn mag auch 
Boethius immerhin seine Fehler haben und unter dem 
Einfluss seines Zeitalters stehen, so weit erstrecken 
sich dieselben denn doch nicht, dass sie ein so elen
des Product eines sonst philosophisch gebildeten Man
nes, in welchem selbst grobe Sprachfehler nicht ver
mieden sind, nur irgendwie rechtfertigen könnten. Es 
werden daher wol heutzutage alle Verständigen geneigt 
sein, der Ansicht Niebuhr’s zu folgen, und das in Be
ziehung auf die in den basier Ausgaben gedruckten 
Abschnitte ausgesprochene Urtheil auf diese Handschrif
ten zu übertragen.

24) Niebuhr II, 555.

Wenn wir aber auch nicht den Boethius als Ver
fasser der vorliegenden Compilation anerkennen kön
nen, so fragt es sich immer wieder, wer denn der ei
gentliche Urheber derselben sei? Rigaltius und Blume 
hielten dafür, es sei Papst Gerbert. Allein man möchte 
doch Bedenken tragen, diesen Kirchenfürsten, der von 
999 —1003 als Sylvester II. auf dem päpstlichen Stuhl 
sass, dafür anzunehmen. Einmal scheinen dieser An
nahme schon die Zeitumstände . nicht günstig zu sein. 
Der eine Codex ist wahrscheinlich schon im 10., der 
andere ganz gewiss zu Anfang des ll.Jahrh. geschrie
ben. Sollte um diese Zeit aber die Geometrie Gerbert’s 
schon so verbreitet gewesen sein, dass sie in franzö
sischen Klöstern mehrfach konnte abgeschrieben wer
den? Sodann soll Gerbert „ein weiser, sein Zeitalter 
unterrichtender “ Mann gewesen sein; er soll seine 
Naturkunde und Mathematik bei den Arabern in Cor
dova geholt haben; durch seine Kenntnisse soll er sich 
so sehr über die Zeit erhoben haben, dass ihn diese 
als einen Zauberer betrachtete und ihm nachsagte, er 
habe dem Teufel seine Seele für das Papstthum ver
kauft. Wie könnte man aber einem solchen Manne 
eine Compilation wie die vorliegende, zutrauen? Diese 
führt vielmehr auf einen weit unwissendem Menschen. 
Es liegt nicht in unserer Absicht, diese Frage weiter 
zu verfolgen; es genügt uns, darauf, was die Manu
scripte ergeben, aufmerksam gemacht z< haben.
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Es könnte vielleicht Jemand noch erwarten, dass 
wir uns zum Schluss noch auf die Frage einliessen, 
welchen Werth denn nun diese beiden codd. für die 
Herausgabe der Agrimensoren hätten ? Allein wir ge
trauen uns nicht, darüber zu entscheiden; dies liegt in 
der Hand derjenigen Männer, die sich viel mit diesen 
Bruchstücken beschäftigt, und Vorarbeiten zu einer 
neuen Ausgabe gemacht haben. Unser Zweck ist 
erfüllt, wenn dies nur den verdienstvollen Gelehrten, 
die sich dem mühevollen Geschäft unterzogen haben, 
durch die gegebene Beschreibung einigermassen möglich 
wird. So viel ist uns jedoch klar geworden, dass auf 
eine vielversprechende Ausbeute nicht zu hoffen ist; 
aber eine gewissenhafte Kritik verschmäht nicht die 
geringste Eigenthümlichkeit, indem auch oft ein unbe
deutender Umstand auf die echte Spur leiten und zur 
Ermittelung der Wahrheit förderlich sein kann.

Basel. Dr. W. T. Streuber.

Pflanzenphysiologie.
Entdeckung der wahren Pflanzennahrung mit Aussicht 

zu einer Agriculturphysiologie. Dargestellt von Dr. 
C. H. Schultz, ordentlichem Professor an der Univer
sität zu Berlin. Berlin, Hirschwald. 1844. Gr. 8. 
20 Ngr.

Unter den verschiedenen Zweigen der wissenschaftli
chen Naturkunde ist keiner bisher so wenig und auf 
eine so verschiedene Weise cultivirt worden, als die 
Physiologie der Pflanzen! Sind schon die Ansichten 
über Physiologie überhaupt, was dahin zu rechnen, 
und wie dieselbe zu bearbeiten sei, so vielfach ver
schieden; herrscht also schon in den Principien dieser 
Wissenschaft keine Einheit bei den verschiedenen Be
arbeitern derselben: so gilt dies von der Pflanzenphy
siologie um so mehr, da auch hier das dieser Wissen
schaft angehörige Material nicht klar und in sich ab
gerundet vorliegt. Die mejsten Naturforscher dürften 
Wol darin übereinstimmen, dass die Physiologie die 
wissenschaftliche Bearbeitung des Lebensprocesses der 
Organismen zu ihrem Objecte habe; aber die meisten 
siud zugleich der Meinung, dass man in dieser wissen
schaftlichen Bearbeitung von denjenigen Beobachtungen 
auszugehen habe, welche man an den einzelnen Orga
nismen machen könne, während doch diese selbst flir 
lebendiges Dasein in der Natur nur von dem Gesammt- 
leben der Natur aus haben, auf eine ähnliche Weise 
wie die sogenannten Organe in den einzelnen Organis
men ihr lebendiges Dasein nur vom Ganzen dieser Or
ganismen aus besitzen. Dann sind wieder die Beob
achtungen, auf welche die Bearbeitung sich gründet, 
nicht selten von der Art, dass sie nicht aus dem Leben 

des lebenden Organismus genommen sind, sondern sich 
erst darstellten, als man die Leiche anatomisch zer
gliederte, und in einem künstlich eingeleiteten chemi
schen Processe zerstörte! Aus dem Verhalten im 
Tode, — aus dem Verhalten der Leichen soll nun das 
Leben der lebenden Geschöpfe begriffen werden! Aus
serdem verwahren sich die meisten Naturforscher der 
jetzigen Zeit gegen allen Einfluss sogenannter natur- 
philosophischer Ansichten! Geht man aber genauer 
darauf ein, was sie dann hierunter verstehen: so stellt 
sich heraus, dass sie hierunter gewisse Darstellungen 
im Auge haben, die in einem poetischen Kleide erschei
nen, und sonst nichts Philosophisches in sich enthal
ten! Diese Naturforscher sehen also poetische Flos
keln für Naturphilosophie an, und zeigen hierin zugleich, 
dass sie auf dem Boden der Philosophie die Spreu nicht 
vom Korn zu unterscheiden wissen! Sie wollen nicht 
philosophisch sein, und mühen sich ab, eine wissen
schaftliche Begründuung und Darstellung der Erschei
nungen des Lebens durch die Behandlung einzelner 
Beobachtungen, die mitunter durch eine künstliche Be
handlung veranlasst sind, zu erreichen!

Die Pflanzenphysiologie ist bis in die neueste Zeit 
nur von Chemikern bearbeitet worden; seit einiger Zeit 
wird sie auch auf dem Wege der Anatomie, mit Hin
zuziehung des Mikroskops, bearbeitet! Aus demjeni
gen, was man bei der anatomischen Untersuchung ein
zelner Pflanzen gefunden zu haben meint, — wobei 
Vieles wieder auf der individuellen Meinung des Be
obachters beruht — werden allgemeine Folgerungen auf 
das Leben der Pflanze überhaupt gezogen, — und hier 
stehen Chemiker und Pflanzenanatomen mitunter gegen 
einander über, und lesen sich zum Theil gegenseitig 
den Text, — zur Ergötzung des lesenden Publicums!

Der Verf. vorliegender Schrift hat in mehren Wer
ken das rühmliche Streben gezeigt, die Pflanzenphysio
logie aus der blos chemischen Bearbeitung zu derjeni
gen Stelle zu erheben, auf welcher das Leben der 
Pflanzen nicht aus den Resultaten erklärt wird, welche 
der Chemiker zum Theil aus den Pflanzenleicheu fac> 
tisch darstellt, zum Theil sich auch in die Pflanzen 
hineindenkt, indem er von seinen auf Hypothesen ge
gründeten chemischen Theorien ausgeht. Der Verf. 
verwirft die Beobachtungen, welche die Chemie liefert, 
nicht ganz, wie dieses auch nicht billig sein würde; 
er nimmt mehr anatomische Untersuchungen in das 
Material der Pflanzenphysiologie auf. aber der 
Verf. in der Wahl des Materials aus dem Kreise der 
Chemie und der Pflanzenanatomie in der Art strenge 
gewesen ist, dass sich in Wahrheit sagen lässt: „dieses 
Material ist überall durchaus factisch begründet, und 
wirft, insoweit es einerseits der Chemie, andererseits 
der Anatomie angehört, ein klares Licht auf die Le
bensgeschichte der Pflanzen, und zwar auf eine befrie
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digende Weise“, dieses wird sich Herausstellen, wenn 
wir das Einzelne der Schrift prüfend durchgehen.

Der Verf. gibt zuerst von §. 1—5 eine „Übersicht 
der bisherigen Ansichten“ über die Ernährung der Pflan
zen, wie sie von Priestley, Ingenhousz, Senebier, Saus- 
sure aufgestellt worden sind, wie sie zwar verschie
dentlich Widerspruch gefunden haben, aber im Ganzen 
genommen so geblieben sind, wie sie zuerst hervortra
ten, — namentlich darin, dass die Pflanzen ihren Koh
lenstoff aus der Kohlensäure, und ihren Stickstoff aus 
dem Ammoniak der atmosphärischen Luft erhielten- 
Darauf zeigt der Verf. von §. 6—13 die „Mängel und 
Widersprüche der Theorie der Kohlensäurezersetzung“. 
Der Verf. beginnt den §. 6, wie folgt: „Die Pflanzen 
hauchen mit ihren grünen Theilen am Tage, wenn die 
Sonne scheint, Sauerstoffgas aus (??); ist es trübes 
Wetter, so hauchen sie Kohlensäure aus, und absorbi- 
ren Sauerstoff (??); dasselbe thun sie Nachts, wie es 
die nicht grünen Theile (Wurzeln, Knollen, reifende 
Früchte) immerfort am Tage und des Nachts thun (??). 
Aus der Erscheinung, dass grüne Pflanzentheile, wenn 
ihnen im Sonnenscheine Kohlensäure dargeboten wird“ 
(wie geschieht dieses1?)? „diese verschwinden machen, 
und sie durch Sauerstoff ersetzen, haben Ingenhousz, 
Senebier und Saussure geschlossen, dass alles Sauer
stoffgas, was die Pflanzen von selbst geben, durch Zer
setzung von Kohlensäure, die in ihrem Innern enthalten 
sein soll, entstehe, und dass ferner, wenn die Pflanzen 
im Schatten und bei Nacht Sauerstoff absorbiren, und 
Kohlensäure aushauchen, der absorbirte Sauerstoff sich 
mit dem Kohlenstoffe des Pflanzenparenchyms verbinde 
und Kohlensäure bilde, dass also die gebildete Kohlen
säure ein Product des eben absorbirten Sauerstoffs mit 
dem Kohlenstoffe des Pflanzenparenchyms sei, durch 
dessen Auflösung die Pflanze sich selbst wieder Nah
rung bilde. Dieses sind die wesentlichen Grundlagen 
der Ingenhousz-Senebier-Saussure’schen Theorie“ u. s. w. 
Der Verf. sucht nun in den folgenden Paragraphen 
diese Theorie zu widerlegen, und was er hierfür an
führt, ist allerdings schlagend. Allein wie sind die 
Thatsachen, von welchen diese Theorie zunächst aus
geht, als richtig ermittelt i Ref. muss nämlich die Frage 
stellen: wer an lebenden Pflanzen, wie sie im Boden 
wachsend vor uns stehen, die Beobachtung gemacht 
hat, dass dieselben im Sonnenlichte aus ihren grünen 
Theilen Sauerstoffgas aushauchen, an trüben Tagen 
aber Kohlensäure, und dass sie dagegen Sauerstoffgas 
absorbiren u. s. w.? Ferner, wer diese Beobachtung 
in einer solchen Allgemeinheit und in einem solchen 

Umfange gemacht hat, dass darauf, als auf eine fest
stehende Thatsache irgend eine Theorie gegründet wer
den kann? Die Beobachtungen, welche diese Thatsache 
begründen sollen, sind nur solche, wo grüne Blätter 
im Wasser dem Sonnenlichte ausgesetzt wurden, und 
wo man dann die Entwickelung von Sauerstoffgas wahr
nahm; sie sind solche, wie sie auch, wie wir weiter 
sehen werden, der Verf. an grünen Blättern in ver
schiedenen Flüssigkeiten angestellt hat. Nun kann es 
keinem Zweifel unterliegen, dass in allen diesen Ver
suchen ein der unorganischen Natur angehöriger che
mischer Process sich ereignete, von welchem kein Schluss 
auf die lebende Pflanze gemacht werden kann, — da
von abgesehen, dass fast immer die Blätter von der 
lebenden Pflanze getrennt waren! Es kann also un
möglich auf diese Beobachtungen der Satz gegründet, 
und auf das ganze Pflanzenleben ausgedehnt werden, 
dass die Pflanzen aus ihren grünen Theilen im Sonnen
lichte Sauerstoffgas aushauchen! — Wollte man zur 
Bestätigung dieses Satzes etwa einen mit Blättern be
setzten Zweig einer lebenden Pflanze unter eine mit 
Wasser gesperrte Glasglocke bringen, um auf diese 
Art die Entwickelung von Sauerstoffgas darzuthun: so 
kann auch ein solches Experiment nicht als den Satz 
begründendzugegebenwerden, weil auch in einem sol
chen Falle dieser mit einer lebenden Pflanze noch ver
bundene Zweig dem chemischen Einflüsse des ihm um
gebenden Wassers ausgesetzt ist; — es kann darum 
nicht gesagt werden, dass die Pflanzen vermöge der in 
ihnen sich ereignenden vegetabilischen Metamorphose, 
— also vermöge des ihnen zustehenden Lebensprocesses 
im Sonnenlichte Sauerstoffgas aushauchen u. s. w. So 
lange nun dieser Satz an lebenden Pflanzen, — und 
zwar nicht blos an der einen und an der andern, son
dern an einer solchen Anzahl lebender Pflanzen, dass 
der Satz als allgemein gültig zugegeben werden kann, 
— nicht besser begründet ist, sind alle Theorien, welche 
auf diese Lufttheorien gegründet werden, im eigentlich
sten Sinne auf Luft gegründet, — so schön es sich 
auch ausnimmt, wenn es heisst: die Thiere verzehren 
im Athmen Sauerstoffgas (was genau genommen wie
der nicht wahr ist, denn sie athmen die atmosphärische 
Luft ein, welche nach der chemischen Theorie Sauer
stoffgas enthält), und hauchen Kohlensäure aus, wäh
rend die Pflanzen Sauerstoffgas ausbauchen und Koh. 
lensäure verzehren, — und so hat der weise Schöpfer 
für ein beständiges Gleichgewicht in der Natur gesorgt!

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipziig.
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wenn Bef. hier darauf hingewiesen hat, dass es 
nicht durch Beobachtungen an lebenden Pflanzen er
wiesen ist, dass dieselben zufolge ihres vegetabilischen 
Lebensprocesses im Sonnenlichte Sauerstoffgas einhau
chen, so gibt er zugleich gern zu, dass auch nicht das 
Gegentheil durch hinlängliche Beobachtungen erwiesen 
ist. Wenn wir aber in Erwägung ziehen, welch eine 
Menge Sauerstoftgas aus wenigen Blättern im Sonnen
lichte, durch eingeleitete chemische Processe, wie sie 
auch der Verf. angestellt hat, entwickelt werden kann, 
— und wenn wir hiervon uns einen Schluss auf die 
Sauerstoffgas - Entwickelung aus der lebenden Pflanze 
erlauben dürften: welche grosse Menge von Sauerstoff- 
gas müsste sich alsdann in einem Walde entwickeln, 
welcher mittels der beblätterten Kronen seiner Bäume 
in der üppigsten Vegetation am Sonnenlichte dasteht? 
Wie reich an Sauerstoffgas müsste dort die Atmosphäre 
sein, namentlich zunächst oberhalb der Kronen der 
Bäume, — um so mehr, da das Sauerstoffgas schwerer 
ist als die atmosphärische Luft, und mithin nicht sofort 
in höhere Luftgegenden aufwärts steigt, und so ent
flieht? Wie reich an Sauerstoff müsste die Tropenwelt 
in denjenigen Gegenden sein, wo undurchdringliche 
Wälder in ewiger Jugend die belaubten Gipfel ihrer 
Bäume den glühenden Sonnenstrahlen entgegenstrecken ? 
—- und wie arm dagegen in den baumlosen Sandwüsten 
Afrikas, und an den Polen der Erde, wo die Natur 
kein einziges grünes Blatt hervorgebracht hat? Wie 
reich an Sauerstoffgas müsste in unserer Gegend die 
atmosphärische Luft während der Sommerhälfte des 
Jahres sein*? und wie arm dagegen im Winter, wo das 
meiste Grün vertilgt ist, und ausserdem die Sonne oft 
Tage lang durch Dünste verhüllt ist? Haben nun eu- 
diometrische Versuche dieses je bestätigt? __ Ferner: 
sollte denn die in den innern hohlen Räumen der Pflan
zen, z. B. in den Hülsen der Colutea enthaltene Luft 
nichts von diesem Sauerstoffgas mit erhalten, wovon 
wieder nichts bekannt ist? — Kurz die Ausbauchung 
der Pflanzen von Sauerstoffgas im Sonnenlichte ist aus 
dem angegebenen Grunde, als der gesammten Pflan

zenwelt zukommend, sehr zu bezweifeln, — sie ist, 
sowie die Absorbtion von Kohlensäure zur Zeit, als 
im Lebensprocesse der Pflanzen begründet, nicht erwie
sen; was man darüber beobachtet hat , war Folge ei
nes eingeleiteten chemischen Processes, indem Pflan
zentheile mit Wasser, oder mit gewissen Solutionen in 
Verbindung der Wirkung des Sonnenlichtes ausgesetzt 
wurden! Hat man je durch Versuche hinlänglich er
mittelt, ob Pflanzen in einem eingeschlossenen Luft
räume zu Grunde gehen, wenn ihnen die sonstigen 
Bedingungen zülr Vegetation geboten werden? — Hat 
man untersucht, wie die Luft beschaffen war, in wel
cher eine lebende Pflanze einige Zeit eingeschlossen 
war? — Versuche dieser Art liessen sich anstellen, 
aber sie müssen mit Umsicht angestellt werden.

Der Verf. hat nun in den folgenden §§. 8—13 die 
Absorbtion von Kohlensäure, sowie des Stickstoffs aus 
dem Ammoniak der atmosphärischen Luft widerlegt. 
1) Nach seinen Untersuchungen enthält der Holzsaft 
keine Kohlensäure, aber manche andere Säuren, des
gleichen Gummi, Traubenzucker, Rohrzucker, welche 
er als Entwickelungen aus dem Gummi ansieht. 2) 
Der Ernährung des Pflanzenkeims ist Kohlensäure 
schädlich. 3) Die Luft im Parenchym der grünen Pflan
zentheile ist niemals Kohlensäure; dennoch geben 4) 
die in Stickgas eingeschlossenen Blätter im Sonnen
scheine Sauerstoffgas. 5) Das Parenchym aller Pflan
zen ist nach des Verf. Untersuchung sauer; aber der 
Grund hiervon ist nie Kohlensäure, sondern es sind 
andere Säuren. (Dass das Parenchym aller Pflanzen 
sauer ist, glaubt Ref. zur Zeit bezweifeln zu müssen.) 
6) Absorbirtes Sauerstoffgas wird nie zur Bildung von 
Kohlensäure verwendet. 7) Blätter, welche unter Was
ser Kohlensäure aushauchen, enthalten selbst dieselbe 
nicht. 8) Die aus Blättern unter Einwirkung des Lichts 
entwickelte Menge von Sauerstoffgas steht nicht in 
Proportion mit der vorher im Finstern absorbirten Menge. 
„Man muss also sagen, dass im Schatten die Pflanzen 
mehr Sauerstoff einnehmen, als sie Kohlensäure bilden; 
und dass sie im Lichte weniger Sauerstoff geben, als 
sie Kohlensäure verbrauchen“ ... „Aus Allem geht her
vor, dass die Sauerstoffabsorbtion und die Kohlensäure
bildung von einander gänzlich unabhängig sind.“ 9) 
Nach Saussure’s und Grischow’s Versuchen absorbiren 
die Pflanzen niemals Kohlensäure aus ihrer Umgebung; 
sie ist ihnen vielmehr feindlich. 19) Wenn Pflanzen 
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mit kohlensaurem Wasser begossen werden, gehen sie 
zu Grunde. (Ref. muss indess bemerken, dass in koh
lensaurem Wasser, d. h. in solchem Wasser, aus wel
chem sich Kohlensäure entwickeln lässt, nicht darum 
auch Kohlensäure als fixe Luft vorhanden ist. Eine 
absorbirte Luft, welche sie auch sein möge, ist als 
solche unter gegangen, — eine Wahrheit, welche selten, 
nnd von den Chemikern nie beachtet wird.) 11) Hun
dert Cubikzoll Dammerde-Wasser gaben Saussure nur 
2 Cubikzoll kohlensaures Gas; es macht daher die 
Kohlensäure in der Dammerde kaum eine merkliche 
Spur aus (d. h. es kann aus demselben kaum eine 
Spur von Kohlensäure entwickelt werden ,• denn als 
Kohlensäure ist sie in derselben gar nicht vorhanden, 
Ref.). 12) Obschon die erste Nahrung der keimenden 
Pflanze keine Spur von Kohlensäure enthält, so geben 
doch die jungen grünen Blätter am Lichte Sauerstoff
gas (Ref. weiset auf das oben über die Sauerstoffgas- 
Entwickelung Angegebene zurück). 13) Die Kohlen
säurebildung bei der Zersetzung des Humus ist nur eine 
Nebenerscheinung. 13) Durch die Theorie der Kohlen
säurezersetzung wird die Entstehung fast aller Stoffe 
in den Pflanzen unerklärlich. 15) Den Stickstoff der 
Pflanzen aus den ammoniakalischen Dünsten der Luft 
abzuleiten ist ohne Grund. Dass das Ammoniak durch 
Fäulniss aus dem Humus entweiche, ist nicht gegrün
det; es wird vielmehr von Essig- und Humus-Säure 
gebunden. Der Verf. fand, „dass selbst die reine ve
getabilische Dammerde eine grosse Menge Ammoniak 
enthält.“ (Aber muss denn der Stickstoff des Düngers 
zuvor mit dem Wasserstoff zu Ammoniak übergehen, 
ehe er in die Pflanze übergehen kann ? Was hat denn 
die Assimilation des Nahrungsstoffes in die Substanz 
der Pflanzen mit dem Ammoniak zu schaffen? Wer 
hat es dargethan, und factisch nachgewiesen, dass die 
Ammoniakbildung vorhergehen muss? Ref.) 16) „Aus 
allem Diesen zusammen genommen sieht man, wie es 
ebenso irrig ist, anzunehmen, dass aller Kohlenstoff, 
als dass aller Stickstoff der Pflanzen aus der Luft 
stammt, indem sich die Quellen derselben naturgemäss 
allein, oder doch grossentheils auf den Dünger bezie
hen lassen, indem nur die Güte des Bodens, und nicht 
die Bonität der Luft den Grund des Pflanzenwachsthums 
enthält*“

In den folgenden Paragraphen, von 14—28, theilt 
der Verf. die Resultate von Versuchen mit, welche er 
rücksichtlich der Wirkung von Säuren, Salzen, Zucker 
auf Pflanzenblätter angestellt hat. Dem Verf. ist es 
eine feststehende Thatsache, dass zufolge der vegeta
bilischen Metamorphose die Pflanzen im Sonnenlichte 
Sauerstoffgas aushauchen! Da er nun fand, dass alle 
(??) Pflanzentheile saure Stoffe enthielten, unter denen 
sich alle möglichen vegetabilischen Säuren, nur keine 
Kohlensäure vorfanden: so entstand bei ihm die Frage, 
ob nicht ohne Kohlensäure die sonstigen Säuren das 

im Lichte von den Pflanzen abgesondert werdende 
Sauerstoffgas liefern könnten ? Er brachte dazu Pflan
zentheile , mehrentheils Blätter, in Wasser, was mit 
Säuren, Salzen u. s. w. geschwängert und abgesperrt 
war, und setzte das Ganze dem Einflüsse des Sonnen
lichts aus. Die Versuche wurden gemacht hinsichtlich 
der Wirkung der Essigsäure, Weinsäure, Äpfelsäure, 
Citronensäure, Milchsäure, mit Lohgerberwasser, mit 
gequetschtem grünen Malze, mit Kleesäure, Gallussäure, 
Phosphorsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure 
und Humusdecoct, weiter mit Traubenzucker, Milch
zucker. In allen Fällen, in welchen freie Säuren wa
ren, also nicht, wo Neutralsalze genommen wurden, 
zeigte sich Entwickelung von Sauerstoffgas; nur wird 
die Kleesäure (§. 26) schwer zersetzt, und gibt nur in 
hellem Sonnenscheine Sauerstoffgas; dagegen übertrifft 
(S. 43, Nr. 40) „die immense und sprudelnde Production 
von Sauerstoffgas durch die in Zuckerwasser liegenden 
Blätter zum Erstaunen beinahe jede Vorstellung.“ Wie
derholte Versuche belehrten den Verf., dass „Zusätze 
von ungefähr ’/> pCt. Salmiak, Salpeter, Glaubersalz, 
phosphorsaurem Natrum zu Zuckerwasser die Sauer
stoffentbindung aus dem Zucker schon vom Anfang an 
beschleunigen. Salmiak und Salpeter sind die beiden 
Salze, durch deren Zumischung zu frischer Zuckerauf
lösung die Sauerstoffaushauchung am meisten befördert 
wurde.“ Auf diese Art glaubt nun der Verf gefunden 
zu haben (§. 15): „dass die grünen Pflanzentheile 
sämmtlich die Fähigkeit besitzen, die meisten vegetabi
lischen und mineralischen Säuren zu zersetzen, und 
dass es diese besonders sind, aus denen sich das Sauer
stoffgas im Lichte entwickele, während i«n gewöhnli
chen Laufe sehr wenig oder gar keine Kohlensäure 
von ihnen zersetzt wird/4 Aber warum stellte der 
Verf. nicht auch Versuche mit nicht grünen Pflanzen
theilen an?

Der Verf. wird es unstreitig zugeben, dass die von 
ihm angestellten Versuche nicht dem vegetabilischen 
Lebensprocesse, sondern dem chemischen Einflüsse der 
äussern unorganischen Natur auf Pflansenlheile ange
hören, und zwar auf solche Pflanzentheile, welche von 
der lebenden Pflanze getrennt waren! Es kann hier 
der überwiegende chemische Einfluss nicht geleugnet 
werden! Es kann nicht verkannt werden, dass auch 
dann, wenn die Theile mit der lebenden Pflanze im 
Zusammenhänge geblieben wären, dieselben dennoch 
von der umgebenden Flüssigkeit angegriffen, und we
nigstens in einen krankhaften Zustand versetzt, vielleicht 
ganz zerstört worden wären! Es folgt hieraus als ge
wiss, dass diese Versuche antiorganisch waren, dass 
demnach nicht daraus gefolgert werden kann, dass zu
folge des organisch - vegetabilischen Lebensprocesses 
die Pflanzen aus ihren grünen Theilen, insbesondere 
aus den Blättern, unter dem Einflüsse des Sonnenlichts 
Sauerstoftgas aushauchen! Dieses wollte auch wol
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der Verf. durch die Versuche nicht erst darthun, viel
mehr wollte er eine andere Erklärungsweise der nach 
seiner Ansicht feststehenden Thatsache, dass die Pflan
zen im Sonnenlichte aus ihren grünen Theilen, zufolge 
ihres Lebensprocesses, Sauerstoffgas aushauchen, — 
aufsuchen, weil das Sauerstoffgas nicht aus der Zer
setzung der Kohlensäure entbunden werden kann, da 
sie sich in der Pflanze nicht findet!

In den folgenden §§• 32—33 handelt der Verf. von 
der Wirkung der Pflanzen auf die zu assimilirenden 
Substanzen. Wenn der Verf. S. 45 sagt: „dass die 
Pflanzen die ihnen dargebotenen Nahrungsstoffe niemals 
unverändert einsaugen, sondern diese immer schon vor
her verändern, indem sie durch Berührung mit ihrer 
Umgebung auf diese ähnlich wirken, wie der Magen 
und Darmkannl der Thiere auf die Speisen“: so hat 
auch Ref. diese Ansicht in seiner „allgemeinen, insbe
sondere vergleichenden Physiologie der Pflanzen und 
der Thiere (Heidelberg und Leipzig, C. Groos; Wien, 
Gerold. 1833)“ in den §§. 268. 269. 270 u. a. bereits 
so dargestellt. — Die Versuche, welche der Verf. des
falls gemacht hat, zeigen übrigens nichts weiter als den 
chemischen Einfluss, den die Aussonderungen der Pflan
zen auf die sie umgebenden Stoffe haben. Es tritt hier 
nämlich der chemische Process der äussern Natur dem 
organischen Lebensprocesse, wie er sich auch in den i 
Pflanzen durch die Assimilation der Nahrung darthut, 
freundlich entgegen, wie Ref. im fünften Capitel der 
angeführten Schrift (gegenseitiges Verhalten des che
mischen Processes in der unorganischen Natur und des 
organischen Lebensprocesses, §. 47—76) nachgewiesen 
hat. Es ist hier wohl zu beachten: 1) dass das Zer
gehen der Nahrungsstoffe der Pflanzen ganz der unor
ganischen Natur angehört, und folglich ein chemischer 
Process ist; dass 2) die Aussonderungen der Pflanzen, 
zufolge der innern organischen Metamorphose gesche
hen, dass aber der ausgesonderte Stoff wieder der äus
sern Natur angehört, und dass mithin der Angriff die
ser Stoffe auf die umgebende Natur gleichfalls ein 
chemischer ist, —. aber ein chemischer der Art, dass 
durch denselben der organischen Assimilation vorgear
beitet wird. Dagegen ist 3) die auf das Innere der 
Pflanze wieder zurückgehende Wirkung in der Assimi
lation selbst ein organischer Lebensprocess! Doch ist 

nicht zu übersehen, dass auch in dieser Richtung 
die äÜSsere NatUr auf die Pflanze wirkt, und dass hier- 
duich auch mit der Assimilation zugleich Stoffe in die 
Pflanze hinübergeiuhrt werden können, ohne assimilirt 
zu werden, wie dieses insbesondere vom Wasser gilt, 
aber nicht blos vom Wasser, sondern auch von andern 
Stoffen, z. B. von Erdarten, von Metallen u. s. w. 
Manche dieser Stoffe können die Pflanze ebensogut in 
den Zustand von Krankheit versetzen, wie dieses auf 
eine ähnliche Weise bei den Thieren der Fall sein kann. 
Sie können auch den Tod der Pflanze bewirken, wie

dieselbe Erscheinung auch im Thierreiche beobachtet 
wird. Die Experimente, welche der Verf. angestellt 
hat, namentlich den §. 33 angeführten Versuch, wo 
der Verf. junge Mohrrüben und Petersilienpflanzen blos 
mit ihren Wurzeln in Rohrzuckerwasser legte, und nun 
fand, dass nach und nach Traubenzuckergehalt, und 
weiter Gummi in diesem Wasser sich einstellte, zeigt 
auf den chemischen Process hin, welcher zufolge der 
Aussonderung aus den Wurzeln der umgebenden Flüs
sigkeit entstand, welcher allerdings hier derselbe ist, 
wie er sich auch im Magen der Thiere durch den Ein
fluss ihrer Verdauungssäfte chemisch ereignet.

In den §§. 34—47 gibt der Verf. seine Ansicht von 
dem Gange der Pflanzenernährung. Der Verf. beginnt 
den §. 34 mit dem geschichtlich wahren Satze, dass 
die Untersuchungen über die Pflanzenernährung bisher 
nur vom allgemeinen Gesichtspunkte der Stoffumbildung 
gemacht seien; er spricht alsdann davon, wie die man
gelhaften Kenntnisse der innern Organe (?.’) und deren 
Functionen (?!) hieran Schuld seien (?!), und äussert 
sich heftig gegen Link, welcher des Verf. Lehre über 
die Lebenssaftgefässe nicht anerkennen wolle u. s. w. 
Ref. muss hierbei Folgendes bemerken: 1) Da das 
ganze organische Leben nur in der beständigen orga
nischen Metamorphose sich darstellt, und von dieser 
Seite sich sowol durch bestimmte Flüssigkeiten (Säfte), 
als durch bestimmte Gebilde (die einzelnen Organismen, 
und in diesen die einzelnen Organe) verwirklicht, — 
da mithin die verschiedenen Flüssigkeiten im Wesen 
der Natur mit den Gebilden, in welchen sie vorkommen, 
begründet sind: so ist es offenbar ein Grundirrthum in 
der Physiologie, an einen solchen Causalnexus zwischen 
den Organen und denjenigen Stoffen, welche mit ihnen 
gleichzeitig sich entwickeln, zu denken, wonach die 
Organe als die activen Maschinen, die Stoffe aber, 
welche sie enthalten und welche mit ihnen hervortre
ten, als passiv, durch die Organe bewirkt zn denken! 
In den Thieren ist z. B. die Galle nicht das Product 
der Leber, sondern Leber und Galle sind in einer prä- 
stabilirten Harmonie beide das Product der organischen 
Metamorphose, wie sich dieselbe von dem ganzen je
desmaligen organischen Individuum aus an der bestimm
ten Stelle verwirklicht! Ref. kann daher dem Verf. 
nicht beistimmen, dass in den Pflanzen besondere Or
gane die Säfte bereiten! Die Bildung bestimmter Säfte 
und die Bildung der vermeintlichen Organe sind beide 
das Product der organischen Metamorphose; und es 
könnte ebenso gut, aber auch ebenso einseitig gesagt 
werden: die Säfte bringen die Organe hervor, als um
gekehrt: die Organe bringen die Säfte hervor.

Ausserdem kann Ref. 2) nur mit Link darin über
einstimmen, dass es in den Pflanzen nicht zweierlei 
Säfte und zweierlei hierfür bestimmte Gefässe gibt. 
Dagegen macht das Wasser, was die Pflanze in sieh 
aufnimmt, die Basis, das Menstruum der Säfte aus,
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und darum sind die Säfte im Umkreise und nach dem 
obern Theile der Pflanze hin, flüssiger. und steigen 
hierhin, des vorherrschenden Wassergehalts wegen, 
schneller aufwärts, wie dieses der Umstand zeigt, dass 
welke Pflanzen sehr schnell wieder aufleben, wenn sie 
begossen werden. Alle Säfte der Pflanzen bilden sich 
so gut in der vegetabilischen Metamorphose, als alle 
festen Gebilde, — und darum sind sie an jeder Stelle 
der Pflanze, nach der Verschiedenheit der Gebilde, 
mit diesen zugleich eigenthümliche Säfte. Übrigens 
gibt es auch keine absteigende Säfte neben den auf- 
steigenden, obschon die Säfte im Frühjahre, bei ein
tretender Kälte, sich auch etwas wieder senken kön
nen, ähnlich, wie auch das Wasser bei eintretender 
Kälte sich senkt. Alle Säfte haben aber in ihrer Be
wegung eine Richtung zum Lichte, und deshalb mehr 
zum Umkreise der Pflanze hin, daher bei den Bäumen 
zu ihrer Krone hin und zur Rinde. Da in der Welt 
der blutlosen Thiere, z. B. in den Mollusken und In- 
secten, nicht zweierlei Säfte zu unterscheiden sind: so 
weiset schon dieser Umstand darauf hin, dass auch 
bei den Pflanzen an zweierlei Säfte nicht gedacht wer
den kann. Wo dieselben aber der Bildung fester Ge
bilde, und der hiermit gegebenen Absonderung entge
gen gehen, da concentriren sich dieselben in ihrem Ge
halte auch mehr, und gehen von dieser Seite einer 
Veredelung entgegen. 3) Auch kann Ref. keine Pflan
zengefässe in dem Sinne zugeben, dass darunter nur 
die länglichen Kanäle im Innern der Pflanze zu neh
men seien, nicht auch die rundlichen Zellen der soge
nannten Zellenpflanzen. Der Unterschied, welcher 
zwischen Gefässpflanzen und Zellen pflanzen gemacht 
wird, existirt in der Natur nicht, insoweit als derselbe 
auf sogenannte Gefässe neben den Zellen gegründet 
wird. 4) Endlich muss Ref. noch das Dasein soge
nannter innerer Organe leugnen, obschon es der Be
obachtung gemäss ist, dass gewisse Absonderungen, 
z. B. von ätherischen oder fetten Ölen, von Satzmehl, 
Harz, Kampfer u. s. w. nur an bestimmten Stellen in 
den Pflanzen vorkommen. Diese Absonderungen sind 
gleichzeitig das rroauct des vegetabilischen Lebens- 
processes, mit der Bildung der festen Umgebungen. 
Es gibt, wie bereits nachgewiesen, keine Organe, durch 
welche sie bewirkt werden. Ref. muss hierüber wei
terhin auf seine oben angeführte Schrift verweisen.

Der Verf. gibt, von §. 35 angefangen, die Wirkung 
der Organisation auf die zu assimilirenden Stoffe. Diese 
Wirkung ist aber nicht nachweisbar, weil sie im Innern 
der Pflanze vor sich geht; sie beruht daher auf einer 
Deutung, auf einer vermeintlichen Holz- und Rindenge
fäss-Function, welche in der Natur nicht existiren! Die 
Deutung entspringt aus der Ansicht des Verf. von Or

ganen, welche da etwas kervorbringen, und hierin vor- 
herrsehend activ sind. Es existirt allerdings eine stete 
innere Veränderung der Säfte, gleichzeitig in Verbin
dung mit der Bildung und Verwandlung der festen Ge
bilde, und in Verbindung mit der Absonderung mancher 
Stoffe; aber diese Veränderung der Säfte geht nicht 
von dieses bewirkenden Organen aus, sondern sie sind 
in der vegetabilischen Metamorphose begründet, welche 
nicht von den Organen ausgeht, der vielmehr die ver
meintlichen Organe selbst ihr Dasein verdanken! Der 
Verf. ist nicht im Stande, dieses anders nachzuweisen.

Der Verf. gibt weiter im §. 36 die Mittel an, wo
durch die digerirende Einwirkung erzeugt wird. Aller
dings greifen die aus den Pflanzen abgesondert wer
dende Stoffe in die nächste Umgebung ein, und bringen 
hier auf chemischem Wege (denn sie sind bereits aus
gesondert und gehören also der äussern Natur an) 
Veränderungen hervor, welche in der Umgebung der 
Wurzeln die aus der Nahrung zu assimilirenden Säfte 
vorbereiten. Auf dieselbe Weise können auch nur die 
im Innern der Pflanze abgesonderten Stoffe, z. B. Satz
mehl, ätherische Öle, Säuren u. s. w. wieder in die 
organische, von dem Leben der Pflanze ausgehende 
Bildung und Veredelung der Säfte eingreifen. In die
sen Verhältnissen ist es unverkennbar, wie auch im 
Innern der Pflanze ein chemischer Process sich ereig
net, aber in der Unterordnung unter dem Vegetations- 
processe, welcher vom Leben der Pflanze ausgeht, und 
eben ihr Leben sinnlich darstellt.

Im §. 37 gibt der Verf. seine Ansicht von der Bil
dung des Holzsaftes. So wie der Verf. hier sich aus
drückt, wäre das Gegebene nur auf holzartige Pflan
zen anwendbar. Der Verf. versteht aber darunter die 
ersten rohen Säfte, welche er vom Lebenssäfte unter
scheidet. Ob gesagt werden könne: „alle Holzsäfte 
reagiren sauer“, dürfte zu bezweifeln sein. Aber der 
Verf. hat unstreitig Recht, dass, wo die Säfte sauer 
sind, diese Säure nicht von Kohlensäure, sondern von 
andern Säuren, wie Essig-, Milch-, Weinstein-, Gallus- 
Säure herrührt. Aber woher wieder diese Säuren? — 
Wollen wir zur Beantwortung dieser Frage nicht das
jenige geben, was wir darüber uns ausdenken: so lässt 
sich auch hier nur sagen: sie sind ebenso das Product 
der vegetabilischen Metamorphose, wie alle Gebilde, 
und gehen in der Richtung der Excretion zwar hervor, 
bleiben aber im Innern der Pflanze, und greifen hier 
wieder in den Bildungsprocess der Säfte, und weiterhin 
der festen Gebilde ein. Ihre Wirkung ist zunächst eine 
chemische, die vom Leben der Pflanze überwältigt und 
zur Entwickelung der Pflanze benutzt wird.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ET. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Dass die ersten Säfte, wie sie die Pflanze von ihrer 
äussern Nahrung her erhält, gummihaltig sind, lässt sich 
schwerlich nach weisen; aber die vom Verf. angeführte 
Verwandelung von Gummi in Traubenzucker, und des 
Traubenzuckers in Rohrzucker scheint in der Natur 
gegründet zu sein, kommt aber wol nur in einigen 
Pflanzen, welche zuckerhaltig sind, vor. Der Verf. 
gibt im §. 39 seine Ansicht von der Ernährung des 
Pflanzenkeims. „Durch die Entdeckung (?!) der Fä
higkeit der Pflanzen, aus einer grossen Anzahl vegeta
bilischer und mineralischer Säuren, die sämmtlich aus 
dem Humus entstehen können, ferner aus dem umge
bildeten Humus und Zucker selbst mehr noch, als aus 
der Kohlensäure, Sauerstoifgas abzuscheiden, lösen sich 
von selbst alle die Zweifel und Widersprüche, die bis
her über so vielerlei mit der Kohlensäure - Theorie in 
Widerspruch stehenden Erscheinungen des Pflanzenle
bens einer bessern Einsicht entgegenstanden/4 Der 
Verf. hat bei dieser vermeintlichen Entdeckung seine 
§. 17—30 angeführten Versuche im Auge, — aber diese 
Versuche beweisen ja nichts für die Function des Le
bensprocesses in der lebenden Pflanze, weil es nur vom 
Verf. eingeleitete chemische Processe waren, zu wel
chen abgeschnittene Pflanzentheile verwendet wurden’ 
Wären aber auch etwa unabgetrennte Zweige einer le
benden Pflanze zu den Versuchen gebraucht worden, 
so wären dieselben doch immer unter der von aussen 
auf sie eindringenden chemischen Übergewalt gewesen, 
—■ und die organische Substanz wäre in ein todtes Ge
bilde verwandelt worden! Es kann also unmöglich 

einer Entdeckung der Fähigkeit der Pflanzen, 
aus einer grossen Anzahl vegetabilischer und minerali
scher Säuren u. s. W. Sauerstoffgas abzuscheiden, die 
Rede sein. Dagegen findet die Wiederholung der Keim
bildung in den jungen Trieben u. s. w. durch die ganze 
Pflanze aufwärts, wie der Verf. zeigt, unstreitig statt.

Im §• 40 (parasitische Pflanzen) gibt der Verf. die 
gewöhnliche Lehre, dass bleiche Pflanzentheile im Fin
stern kein Sauerstoffgas aushauchen, aber dennoch 

wachsen. Allein ist denn dieses als eine unbezweifel
bare allgemeine Thatsache an lebenden Pflanzen beob
achtet? Gilt nicht von dieser Lehre dasselbe, was von 
der Sauerstoffgas-Ausbauchung lebender Pflanzen gilt?

Im folgenden §. 41 zeigt der Verf., wie die Pflan
zen auch ohne Sauerstoffgas-Aushauchung ernährt wer
den können, und nennt desungeachtet die Sauerstoff
gas-Aushauchung (S. 79) eine allgemeine und unbestreit
bare Erscheinung. Ist hierin der Verf. nicht mit sich 
selbst im Widerspruch? Doch davon abgesehen kommt 
zuvor alles darauf an, dass vorerst an einer hinlängli
chen Anzahl lebender Pflanzen die Beobachtung der 
Sauerstoffgas - Ausbauchung im Sonnenlichte als eine 
der ganzen Vegetation unter dem Einflüsse des Sonnen
lichts zukommende Thatsache festgestellt ist, — wohl 
zu merken, so, dass man sagen kann, diese Sauerstoff
gas-Aushauchung geschieht in Folge des vegetabilischen 
Lebensprocesses, und nicht in Folge äusserer chemi
scher Eingriffe auf die lebenden Pflanzen!

Der §. 42 ist überschrieben: „Wasserstoffgas-Aus
bauchung der grünen Blätter.44 Der Verf. hat nämlich 
gefunden: „dass besonders in Rohrzucker-, Trauben
zucker-, Milchzucker-, in Gerberbrühe-, Molken-Wasser 
die grünen ganz frischen, und durchaus unverdorbenen 
Blätter sowol bei trübem Himmel am Tage, als auch, 
wenn sie nach Sonnenuntergang noch längere Zeit am 
Abend, oder die ganze Nacht hindurch stehen bleiben, 
immer Wasserstoffgas äusser dem Sauerstoffgas ent
binden, und eine Knallluft erzeugen, die den Platina- 
schwamm sogleich entzündet.44 Dass diese Beobach
tung, so merkwürdig sie auch für sich ist, auf die le
bende Pflanze, wie sie unter freiem Himmel vegetirt, 
ebenso wenig angewendet werden kann, als die beob
achtete Sauerstoffgas-Entwickelung, bedarf keines wei
tern Beweises.

In den folgenden §§. 43—47 gibt der Verf. näher 
an, wie er sich die Geschichte der Pflanzenernährung 
denkt. Hier gilt es nun demln«ern des vegetabilischen 
Lebensprocesses, — der hier statthabenden Metamor
phose! Darüber sind aber keine Beobachtungen mög
lich; nur die Resultate des Lebensprocesses treten un
serer Beobachtung entgegen • Loch hören wir den 
Verf. §. 43! Dieser Paragraph beginnt, wie folgt: 
„Das Fundament, von dem wir bei der Erklärung der 
vegetabilischen Stoffbildungen ausgehen müssen44 (müs
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sen?!) „bilden allein das Gummi, der Zucker, die ve
getabilischen Säuren, und vielleicht ist unter diesen die 
Milchsäure.... als das allgemeinste Nahrungsmittel zu 
nennen!“ Allein welcheThatsachen sprechen hierfür? 
Sind denn alle Pflanzensäfte, welche zunächst aus der 
Nahrung gewonnen werden, gummihaltig u. s. w.? — 
und wenn dieses thatsächlich für alle Pflanzen nach
gewiesen werden könnte: woher alsdann der Gummi
gehalt selbst? Woher der Zucker? Woher die vege
tabilischen Säuren? Weiter: „Sauerstoffabsorbtion und 
Kohlensäure-Ausbauchung sind die Mittel zur allgemei
nen Verarbeitung dieser Pflanzenstoffe, Diese beiden 
Erscheinungen kommen daher im ganzen Pflanzenreiche 
bei allen Pfanzen vor“ Wo und wie ist dieses that
sächlich dargethan? „Die Sauerstoffgas-Aushauchung 
im Lichte (welche an lebenden Pflanzen nicht erwiesen 
ist, Ref.) „ist ein hinzutretendes Mittel, durch Desoxy
dation der Säuren und gesäuerten Stoffe“ (deren Ur
sprung nicht nachgewiesen und deren Dasein als all
gemein gültig nicht behauptet werden kann, Ref.) „eine 
stärkere Carbonisation und Hydrogenisation der Pflan
zensäfte zu erzielen; aber die Grundlagen der Holz- 
saft- und Lebenssaftbildung liegen in dem aus dem 
Boden durch Verarbeitung des Humus gebildeten und 
geschöpften Gummi und den Säuren, aus denen sich 
in den Gefässen selbst durch weitere Sauerstoffabsorb
tion und Kohlensäure-Aushauchung der Traubenzucker 
und Rohrzucker bilden.“ Wir sehen, dass uns hier 
der Verf. ein Gedicht liefert, und sich hierin mit den 
Chemikern durchaus auf demselben Boden befindet! 
Möchte doch der Verf. statt dessen einfach und wahr 
gesagt haben: „was im Innern der Pflanze vor sich 
geht und wie es vor sich geht, das können wir nicht 
wahrnehmen! es ist dieses eben das Wunder der vege
tabilischen Metamorphose! Ins Innere der Natur schaut 
nicht der Geist des Menschen!“

Im §• 44 gibt der Verf. seine Ansicht von der Ent
stehung des Lebenssaftes, welcher als ein eigener 
Saft nicht nachgewiesen, und höchstens nur als 
die letzte Metamorphose in der Saftbildung gedacht 
werden kann! „Das Gummi, der Zucker, die Säuren 
und Salze bilden die Grundflüssigkeit für den Lebens
saft, in welche sich das Wachsfett der Kügelchen und 
das Elastin hineinbilden."’ Dazu ist dann die Sauer
stoffgas - Ausbauchung der grünen (aber warum erst 
hier?) Pflanzentheile nöthig, — unü diese Sauerstoff
gas-Aushauchung existirt im Vegetationsakte der leben
den Pflanzen vielleicht gar nicht, oder wenigstens 
nicht als eine allgemeine Eigenthümlichkeit aller Pflanzen.

Im §. 45 handelt der Verf. von den Salzen und 
Säuren des Lebenssaftes. „Die Schwefelsäuren und 
phosphorsauren Salze, welche die Pflanzen aus dem 
Boden aufsaugen , sind besonders Gyps und Knochen

erde.“ Sie werden durch die Kleesäure der Pflanzen 
zersetzt, daher die kleesauren Kalkkrystalle in vielen 
Pflanzen (diese Ansicht hat etwas für sich). Die frei
gewordene Schwefelsäure und Phosphorsäure zersetzen 
die Pflanzen im Lichte, hierauf schliesst der Verf. aus 
seinen Versuchen. Der Sauerstoff wird als Sauerstoff
gas ausgeschieden, und die Pflanzen erhalten dadurch 
ihren Schwefel und Phosphor, und weiterhin ihre Schwe
fel- und Phosphor-Verbindungen. Die Milchsäure der 
Pflanzen dient zur Auflösung der Knochenerde, welche 
sich die Pflanzen auf diese Weise aneignen. Diese 
Theorie nimmt sich gut aus, wrenn die Thatsachen 
sämmtlich in den lebenden Pflanzen nachgewiesen 
wären.

Im §. 46 handelt der Verf. vom Ursprünge des 
Stickstoffs im Lebenssäfte. Er leitet denselben aus 
dem ammoniakhaltigen Humus des Bodens her. Aber 
enthält denn der Humus als solcher Ammoniak? — oder 
ist nicht vielmehr dieses Ammoniak eine Bildung, 
welche erst später im Humus entsteht, — vielleicht 
erst dann, wenn der Chemiker den Humus untersucht? 
„Dass die Pflanzen ihren Stickstoff aus den ammonia
kalischen Dünsten der Atmosphäre nehmen, ist die 
Ansicht von Saussure. Ingenhousz glaubte, dass die 
Pflanzen aus der Luft Stickstoff absorbirten.“ Tessier 
und Hennstädt zeigten , dass der Stickstoffgehalt im 
Samen der Getreidearten in gleichem Verhältnisse 
wächst mit dem Stickstoffgehalte der verschiedenen 
Düngerarten. Boussignault hielt sich, zufolge mit Ver
suchen von Klee, zu der Annahme berechtigt, dass die 
Pflanzen einen grossen Theil ihres Stickstoffs aus der 
Atmosphäre binden könnten u. s. w. Der Verf. fand, 
dass aller Zucker, den er aus Holzsäften erhielt, am
moniakhaltig war, und schliesst hieraus, dass es Am- 
moniakgummata, und Ainmoniaksaccharata sind, durch 
welche das Ammoniak in die Pflanzen komme! Ref. 
hat schon oben die Frage aufgeworfen, ob es denn ge
rade Ammoniak sein müsse, durch welches der Stick
stoff in die Pflanzen kommt ? Ob derselbe nicht direct 
mit den übrigen Stoffen in der Ernährung der Pflanzen 
in diese hineingelangt ? Ausserdem muss Ref. die 
Frage stellen: woher der Stickstoff den hohen Bäumen 
in den Wäldern zugeführt wird, welche ihre Wurzeln 
tief in den Boden abwärts treiben, zu solchen Stellen 
hin, wo wenigstens nicht zunächst auch noch Humus 
nachgewiesen werden kann, — wenigstens nicht in der 
Art, wie auf dem gedüngten Boden ? Sinti denn die 
Stoffe, welche die Chemie als Grenzen ihrer Unter
suchungen aufstellt, etwas mehr als Grenzzeichen ? Sind 
dieselben für sich darstellbar ? Sind sie Theile, ^e~ 
mente, worin die Materie zerlegt werden kann ? —* Es 
ist allerdings merkwürdig, dass der Stickstoflgehalt, 
auf welchen die Untersuchungen der Chemiker führen, 
durch die ganze materielle Natur uns entgegentritt; 
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aber eben darum dürfte es auch nicht zu leugnen sein, 
dass die Pflanzen durch den Act ihrer Ernährung so
wol den Stickstoff, als ihre übrigen Stoffe erhalten,— 
und dass der Act dieser Ernährung vorzugsweise den 
Wurzeln angehört, — dass es aber völlig unbegründet 
ist, wenn die Meinung aufgestellt wird: der Stickstoff 
könne nur durch Ammoniak in die Pflanzen kommen, 
und dass die Meinung, dass dieses Ammoniak aus der 
atmosphärischen Luft den Pflanzen zugeführt werde, 
gegen alle Wahrscheinlichkeit spricht, da der Ammo
niakgehalt der atmosphärischen Luft zu unbedeu
tend ist.

Der §. 47 ist überschrieben: „Bedeutung des Le
benssaftes bei der Pflanzenernährung.“ Die Stoffe im 
Lebenssäfte entwickeln sich durch eine allmälige Her
aufbildung aus den Humusbestandtheilen des Bodens 
durch die „digerirende Verarbeitung dieser Stoffe mit
tels der Wurzeln vor der Einsaugung ausserhalb der 
Pflanze.“ Allerdings! aber dieses ist ein chemischer 
Process. Der weitere Inhalt des Paragraph» geht dann 
dahin, dass im Lebenssäfte alles enthalten ist, was in 
der weitern Entwickelung der Pflanze zum Vorschein 
kommt. „Man darf sagen, der Lebenssaft sei der 
Mittelpunkt aller Actionen des ganzen Pflanzenlebens. 
Die Actionen zur Assimilation der. rohen Nahrungs- 
Stoffe vereinigen sich zu dem Zwecke der Bildung von 
Lebenssaft aus dem Holzsafte. Der Lebenssaft selbst 
entfaltet sich wieder in die mannichfaltigen Form- und 
Stoffbildungeil der Pflanzen.“ Ref. hat sich bereits 
hinlänglich dahin ausgesprochen, dass, soweit die nüch
terne Beobachtung geht, die Säfte der Pflanzen so gut, 
als ihre festen Gebilde, an jeder Stelle der Pflanze, 
dieser Stelle entsprechend, in einer Metamorphose be
griffen sind, dass aber der Wassergehalt der Säfte 
sich schneller durch die ganze Pflanze verbreite, dass 
aber zweierlei Säfte in den Pflanzen nicht factisch nach
gewiesen werden können! Wenn aber der Verf. S.97 
wiederholt: „Wir haben in der Pflanze besondere Or
gane für die Bildung der ätherischen Öle, besondere 
Organe der Balsame und Harze, besondere Organe für 
die Bildung der Gummata, und die Beschaffenheit der 
in diesen Organen gebildeten Stoffe ist von dem leben
digen Zustande derselben abhängig; “ so hat Ref. be- 
^its oben aus den Gesetzen der Natur nachgewiesen, 
dass solche Organe, durch deren Thätigkeit besondere 
Stoffe erzeugt werden, so wenig in fjen pflanzen? ajs 
in den Thieren existiren; — dass dasjenige, was im 
Wesen des Lebensprocesses, welcher das Flüssige und 
das Feste umfasst, gegründet ist, nicht einseitig einem 
Causalrerbande zwischen den sogenannten Organen 
und den Flüssigkeiten, die mit ihnen gleichzeitig das 
Product des Lebensprocesses sind, zugeschrieben Wer. 
den kann! Allerdings finden sich die Öle, Balsame, 
Harze u. s. w. an bestimmter Stelle in der Pflanze, 

und erzeugen sich hier, gleichzeitig mit der festen Um
gebung, — aber sie werden ebenso wenig von diesen 
hervorgebracht, als sie selbst diese feste Umgebung 
hervorbringen. Es gibt in diesem Sinne keine Organe!

Vom §. 48 bis zum Schlüsse §. 74 gibt der Verf. 
unter der Aufschrift: „Aussicht zu einer Agricultur- 
physiologie“, manche für die rationelle Cultur der Pflan
zen wohl zu beachtende Winke. Der §. 48 beginnt, 
wie folgt: „Die bisherigen Bemühungen zu einer ra
tionellen Cultur der Pflanzen laufen im Wesentlichen 
auf einen Vergleich der chemischen Bestandtheile im 
Pflanzenkörper Und dessen Producten mit den chemi
schen Bestandteilen des Bodens, oder der vegetabili
schen Nahrungsmittel hinaus.“ Es hat hier allerdings 
eine gewisse Beziehung statt, „denn die Nahrungsmittel 
sind, wie die Luft und das Wasser, Lebensbedingungen 
der Pflanze.“ Aber mit der Kenntniss der Lebens
bedingungen , und der Residuen der Pflanzen ist nicht 
auch die Kenntniss des Lebensprocesses gewonnen. 
„Die Anwendung der Functionslehre der innern Organe 
der Pflanzen auf den Garten- und Landbau“ nennt der 
Verf. Agriculturphysiologie. Ref. hat hierbei 1) zu be
merken, dass es zwar bekannt, dass Pflanzen in künst
lichen Luftarten, z. B. in Kohlensäure, zu Grunde ge
hen, dass es aber nicht bekannt ist, inwieweit auch der 
Wechsel und die Erneuerung der atmosphärischen Luft 
für die in einem bestimmten Lufträume lebenden Pflan
zen Lebensbedingung ist ? Insbesondere, ob die Pflan
zen in einer abgeschlossenen atmosphärischen Luft 
gleichfalls sterben, wie dieses von den luftathmenden 
Thieren bekannt ist. 2) Da Ref. bereits mehrfach ge
zeigt hat, dass die Ansicht von Organen , welche die 
Stoffe, die sie enthalten, hervorbringen sollen, in den 
Gesetzen der Natur nicht begründet ist, so gilt auch 
dieses hier. Ref. würde deshalb sagen: „Die Anwen
dung der Erfahrungen über die allmälige Entwickelung 
der Pflanzen in ihren verschiedenen Theilen und der 
Bedingungen zu diesen Entwickelungen, ist Agricultur
physiologie.“

In den §§. 49 — 58 gibt der Verf. seine Ansicht, 
wie das Keimen der Samen zu cultiviren sei. In voll
kommener Übereinstimmung mit der Natur sagt der 
Verf. §. 50: „Das Keimen ist nicht wesentlich, wje 
man es bisher ansah, ein chemischer, sondern ein le
bendiger Act, und die dabei stattfindenden chemischen 
Veränderungen sind nicht die Ursachen, sondern die 
Wirkungen des Lebensactes der Keimung.“ Doch ist, 
— damit wir nicht einseitig werden , — andererseits 
nicht zu übersehen , dass, auch auf das Keimen die 
äussere Natur eingreift, und dass dieser Eingriff, — 
eben weil er von Aussen kommt, — ein chemischer 
Process ist, dass also auch hier der chemische Pro
cess der unorganischen Natur auf den organischen 
Lebensprocess im ‘Samenkorn eingreift, durch diesen 
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Eingriff denselben weckt, und dass so beide Processe 
gleichsam im Kampfe gegen einander stehen, wobei der 
organische das Übergeicicbt erreicht! — Wenn dieses 
krankhafterweise nicht der Fall ist, dann geht das Sa
menkorn zu Grunde, wie wir auch dieses nicht selten 
beobachten. Im §. 51 die erste Ernährung des Keims 
aus dem Eiweisse des Samenkorns. Dieses Verhalten 
ist unverkennbar hier dasselbe, was später das Ver
halten der Wurzelfassern, und überhaupt der Wurzeln 
zu der sie umgebenden Nahrung ist. Der Verf. hat 
§. 52 über das Keimen der Samen von Getreidearten 
Versuche angestellt. Es wurde dasselbe aufgehalten, 
wrenn die Samen in Berührung mit nährenden Stoffen 
waren. §. 53. In den mit 500 — 1000 Theilen Wasser 
verdünnten Säuren fand der Verf., in Vergleich mit 
dem Keimen in reinem Wasser, niemals eine wahre 
Beschleunigung, vielmehr keimten die in reinem Was
ser eingeweichten Samen eher. §. 54. „Unter allen 
Umständen vortheilhafter, als die nährenden Substan
zen und die Säuren, wirken die Alkalien und alkali
schen Erden auf den ersten Keimungsact der Samen 
ein.“ Die Auflösungen dürfen aber nicht zu concen- 
trirt sein. Hieraus erklärt sich auch die vorzügliche 
Wirkung des kalk- und mergelhaltigen Bodens auf das 
Keimen der Samen. §. 56. Reines Wasser und reine 
Luft stehen beim Keimen oben an. Luft, Feuchtigkeit 
und Wärme sind Hauptbedingungen. Licht darf nicht ganz 
fehlen; die zu tief eingegrabenen Samen keimen nicht. 
Hat der Boden zur Saatzeit nicht Feuchtigkeit genug, 
so soll man die Samen zuvor in Wasser keimen las
sen. Diese Bemerkung des Verf. dürfte sich vollkom
men als praktisch richtig bewähren. Der Verf. fand 
§. 58 das Einquellen in Kalkwasser, verdünnte Aschen
lauge, oder das Überstreuen des eingenetzten Saatge
treides auf einer Tenne mit Asche noch wirksamer, als 
das Einquellen in reinem Wasser. In den §§. 59—63 
gibt der Verf. seine Ansicht über die Cultur des Wachs
thums. Hierbei ist von der Kohlensäuretheorie gänz
lich abzusehen; die Kohlensäure ist nur Nebenproduct. 
Wirkung des Knochenmehls bei Gräsern, und des 
Gypses bei Hülsengewächsen und Cruciferen. Letzterer 
wirkt §. 63 durch seinen Schwefel. Er wird durch 
die Kleesäure in den Blättern, unter der Einwirkung 
des Lichts , zersetzt; der Schwefel wird z”m Eiweiss 
der Blätter, Früchte nnd Samen verwendet. Ob aber 
nicht auch die Schwefelsäure als Reizmittel wirkt? (Ref.)

Die 64—72 handeln über die Cultur des Blü
hens und des Fruchttragens. Blumen und Früchte bil
den sich auf Kosten des Pflanzenkörpers; deswegen 
sterben auch perennirende Pflanzen ab, wenn sie durch 
Blühen erschöpft worden sind. Allerdings! Aber eben 
hierin liegt auch der Beweis, dass die Säfte der Pflan
zen in der fortdauernden Metamorphose sich aus der 
vorhergehenden Pflanzensubstanz erzeugen, und in die
sem Sinne aufsteigen, wie die Pflanze selbst, als festes 
Gebilde, aufsteigt. Es geht hieraus hervor, dass es 
keinen Lebenssaft nebst einem Holzsafte (rohen Safte) 
gibt, wenn nicht etwa der Verf. hierunter den Wasser
gehalt verstehen will, der sich allerdings schnell, und 
zwar mit Saft vermischt, durch die ganze Pflanze ver
theilt. Im §. 67 sagt der V erf.: „Die Blumen absor- 
biren immer Sauerstoffgas, im Lichte, wie im Finstern, 
und hauchen immer Kohlensäure aus.“ Ob dieses 
durch eine hinlängliche Zahl geeigneter Beobachtungen 
als richtig ermittelt ist? Ferner sagt der Verf.: „Auf 
diese dem Wachsen ganz entgegengesetzte Richtung 
des Blnmenlebens ist man bisher nicht aufmerksam ge
worden.“ Ref. hat den Gegensatz in dem Verhalten 
aller Theile der Pflanze zwischen den Blumen einer
seits und dem übrigen Theile der Pflanzen andererseits 
bereits im 12. Capitel seiner oben angeführten allge
meinen Physiologie nachgewiesen.

§. 74. Schluss. „Die wahre Pflanzennahrung ist der 
durch die digerirende Einwirkung der Wurzeln auf ihre 
Umgebung in andere Stoffe umgewandelte stickstoff
haltige Humus. Diese Stoffe sind das Holzsaftgummi, der 
Zucker und bei den verschiedenen Pflanzen die ver
schiedenen vegetabilischen Säuren, von denen die am 
allgemeinsten die Milchsäure ist. Ausserdem aber auch 
Äpfelsäure, Citronensäure, Weinsteinsäure, Essigsäure, 
und die sauren Salze dieser Säuren. . . Den Schwe
fel und Phosphor bildet die Pflanze' zunächst durch die 
Zersetzung der aus dem Boden eingesaugten phosphor- 
sauern und schwefelsauern Kalksalze mittels der 
Kleesäure.“

Hiermit glaubt Ref. zugleich der ihm in der bota
nischen Section bei der Versammlung der Naturfor
scher zu Bremen gewordenen Aufgabe, ein Referat 
über diese Schrift zu entwerfen, entsprochen zu haben.

Giessen. Joh. Bernh. Wilbrand. I.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Landgerichts von 1486—1645, zusammengestellt und 
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Es ist eine bekannte Thatsache der germanischen 
Rechtsgeschichte, dass in ältern Zeiten das Recht nicht 
SO sehr durch eigentliche Gesetzgebung, deren Thätig
keit verhältnissmässig wenig in das Rechtssystem ein- 
griff, als vielmehr durch communale und corporative 
Autonomie der Interessenten, durch Willküren und Be
liebungen, wie auch insbesondere durch die Praxis der 
Gerichte, durch Erkenntnisse und Rechtsfindungen, be
stimmt und fortgebildet wurde. Die Geschichte der 
Art und des Ganges der Rechtsbildung steht daher im 
genauesten Zusammenhänge mit der Geschichte der 
Gerichtsverfassung. Der ursprüngliche Organismus des 
germanischen Gerichtswesens charakterisirt sich durch 
ein wesentliches Auseinandertreten des Organs der 
Obrigkeit und des Organs der Volksgemeinde mit ver
schiedenartigen Functionen und Attributen. Dem Trä
ger der obrigkeitlichen Gewalt steht keine Entschei- 
dungsbefugniss zu, aber er hat das Recht und die Ob
liegenheit, die Verhandlung zu leiten, den Frieden zu 
hegen und das gesprochene Erkenntniss zur Voll
streckung zu bringen. Die Urtheilsfindung ist Sache 
der Volksgemeinde, oder in der Folge der Schöffen, 
als ständiger Repräsentanten der Volksgemeinde in ju- 
dicieller Beziehung. Diese volkstümliche Rechtsfin
dung war aber nicht blos Anwendung des geltenden 
Rechts auf einzelne zur Entscheidung vorliegende Streit
fälle, sondern sie enthielt auch die weitere Befugniss, 
Rechtssätze als geltendes Recht auszusprechen, zu be
zeugen und zu declariren, und trug auf diesem Wege 
nicht wenig zur Ergänzung und Fortbildung des Rechts
systems bei. Die Ausübung dieser Function des Schöf

fenthums, verbunden mit dem grossen Gewicht und der 
Autorität, welche man den aufgezeichneten Rechtser
kenntnissen als Präjudicien für künftige Fälle beilegte, 
ersetzte wenigstens theilweise und zerstreut, dem da
maligen peripherischen Charakter der Rechtserzeugung 
gemäss, was in neuerer Zeit, bei mehr entwickelter 
Staatsverfassung und auf höherer Culturstufe des so
cialen und politischen Lebens überhaupt, in erhöhter 
Potenz der Wirksamkeit der einheitlichen Centralkraft 
der Legislation anheimfällt und anheimfallen muss. 
W ir stimmen daher Eichhorn ganz bei, wenn er in der 
deutschen Staats- und Rechtsgesch., Ausg. V, §. 258, 
beiläufig die Bemerkung macht, dass Pertz in den 
monum. Germ. hist, mit Recht alle aufzufindenden kai
serlichen ürtheile unter die Gesetze aufgenommen habe. 
Schon Kaiser Friedrich II. wies den kaiserlichen Hof
richter im J. 1235 an, die wichtigem Rechtsfindungen 
aufzuzeichnen und zu sammeln. Dass auch im Mittel- 
alter in Land- und Stadtgerichten die merkwürdigem 
Rechtssprüche, sovvol Weisungen als Erkenntnisse, viel
fach in Gerichtsbücher, Codices ordaliorum, libri me- 
moriales, Ordelböker, Denkelböker, Scheidelbücher, ein
gezeichnet wurden, und dass dieselben manchmal eine 
Grundlage von Land- und besonders Stadtrechten ge
worden sind, ist bekannt. Jene Verordnung Kaiser 
Friedrich*s von 1235, die hier besonders hervorgehoben 
zu werden verdient, lautet bei Pertz, monum. Germ, 
hist. T. IV, p. 317, folgendermassen: 3)Idem scribet om- 
nes sententias coram nobis in maioribus causis inventas, 
maxime contradictorio iudicio obtentas, que vulgo di- 
cuntur gesamint urteil, ut in posterum in casibus simi- 
libus ambiguitas rescindatur, expressa terra secundum 
consuetudinem cuius sententiatum est.“

Es leuchtet demnach ein, dass die vorzeitigen Ur- 
thelsbücher für die Kunde des germanischen Rechts von 
ganz besonderer Wichtigkeit sind. Dazu kommt, dass 
die richterlichen Erkenntnisse als solche nicht blos die 
nackte Thesis der Rechtsnormen geben, sondern sie 
in ihrer Anwendung auf concrete Fälle und Verhält
nisse oftmals lebendiger und anschaulicher hinstellen; 
in welcher Beziehung es gestattet sein möge, was von 
dem Unterzeichneten in dem Vorberichte zu seiner Aus
gabe der Rechtssprüche des ehemaligen Oberhofes zu 
Lübeck über dieselben im Allgemeinen geäussert wor
den ist, hier im Wesentlichen zu wiederholen: sie lehren 
theils manche neue, oftmals sehr einflussreiche und 
tiefeingreifende Rechtssätze; theils zeigen sie in grüner
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Praxis die lebendige Gestaltung und Verzweigung vie
ler Grund- und Folgesätze, die in den Statuten, unge
achtet ihrer häufig casuistischen Form, doch als allge
meine Satzungen sehr grau für die germanistische Theo
rie noch dastehen, ja eben wegen der casuistischen 
Abfassung, die besondere Fälle wie allgemeine Regeln 
behandelt und als solche dürftig und spröde aufstellt, 
nicht selten etwas Räthselhaftes haben. Aus den Ur
theilen erfahren wir dagegen die bestimmten factischen 
Prämissen, worauf die Rechtssätze angewandt worden, 
und sehen die unter das Recht subsumirten Verhältnisse 
und Zustände der Gesellschaft und des Verkehrs in ih
rer lebensvollen Mannichfaltigkeit und Vielseitigkeit. 
Sie führen, zumal bei dem freien autonomischen Cha
rakter der Rechtsbildung und des Richteramts bei un
sern Vorfahren, zur tiefem Einsicht nicht blos in die 
einzelnen Institute und Normen, sondern in die Rechts- 
production selber, die ihre Herzwurzel im Schöffen- 
thume hatte. Sie zeigen die Rechtsregeln nicht, wie 
sie in Gesetzen abstract aufgestellt werden, sondern 
vielmehr, wie sie in der Anwendung concret sich ge
stalten; sie lehren uns also nicht allein das Recht, son
dern das Rechtsleben kennen, welches wie jedes Leben 
ein individuelles Dasein ist.

In solcher Erwägung ist man in neuester Zeit dar
über einverstanden, dass die Codices der Ordele, die 
Sammlungen von Schöffensprüchen, die alten Gerichts- 
protccolle einen germanisch - rechtlichen Quellenschatz 
bergen, der gehoben und für die Theorie ausgeprägt 
werden muss, und dass daher die germanistischen 
Werke, welche aus diesem, meist noch ungekannten 
und unbenutzten Vorrathe der Archive ihr Material 
schöpften, unter den Forschern und Freunden des deut
schen Rechts nicht unbeachtet bleiben dürfen. In die
ser Erwägung haben auch wir es für angemessen er
achtet, über die während der letzten drei Jahre uns zu
gegangenen Quellenwerke von diesem Inhalte, indem wir 
die deutschen und dänischen zusammenfassen, als Beitrag 
zur germanistischen Quellenkunde im weitern Sinne des 
Worts, hier in der Kürze kritischen Bericht zu erstatten.

Das hammerbröker Recht, wie es Hr. Dr. Wilh. 
Hübbe in Hamburg zum ersten Male an das Licht gestellt 
hat, ist eine Zusammenlesung und Composition dessel
ben aus den Findungen des Landgerichts vom Hammer
brok, das einen Bestandtheil des hamburgischen Land
gebiets ausmacht, von 1486—164m mit einer «ausführli
chem Einleitung des Herausgebers, mit erläuternden 
Anmerkungen zum Texte, mit einem Anhänge von ur
kundlichen Belegen und zum Schlüsse mit einem Ver
zeichnisse der Herren vom Rathe, welche Landherren 
des Hammerbroks gewesen von 1486—-1645? auch einer 
Erklärung einiger niedersächsischer Wörter, die in dem 
Quellentexte vorkommen und besonderer Erklärung be
dürftig schienen, endlich einem Sachregister. Dass die 
Arbeit im Ganzen als eine gelungene und wahrhaft lo- 

benswerthe anzusehen sei, leidet gar keinen Zweifel, 
w ie sie auch in dem Bericht über die am 23. Mai 1844 
gehaltene neunte Generalversammlung des verehrlichen 
Vereins für hamburgische Geschichte, abgedruckt in 
der Zeitschrift des Vereins, Bd. II, Hft. 1. S. 115. mit 
vollem Rechte als eine „sehr verdienstliche Ausgabe 
des hammerbröker Rechts“ erw ähnt und gerühmt wird. 
Der Inhalt ist grösstentheils deichrechtlich, und bietet 
zur Geschichte des Deichwesens und zum ältern Deich
rechte sehr bedeutsame und gehaltvolle Materialien dar, 
die in der Verfassungsgeschichte der für die deutsche 
Staats- und Rechtsgeschichte so höchst interessanten 
Marschlandschaften an der Unterelbe eine vorzügliche 
Beachtung und Benutzung fordern. Aber auch für an
dere Partien des Rechts, wie für die Lehre vom Bei
spruchsrecht, von der gerichtlichen Auflassung, von 
der Pfändung, von der Landpacht, von der ländlichen 
Gemeindeverfassung u. s. w\ findet man darin einen 
beachtungswerthen Quellenstoff. Für das heimatliche 
Landgebiet ist die Sammlung zugleich nicht ohne alle 
praktische Bedeutung, wie der Verf. am Schlüsse sei
ner Einleitung ausführt, „wenngleich die jetzigen Ver
hältnisse des Hammerbroks den frühem so wenig glei
chen, dass selbst der Hauptinhalt der Findungen, der 
vom Deichrecht handelt, diesen Verhältnissen nur in 
manchen Stücken angepasst werden kann.“ Die letzte 
Landgerichtssitzung des Hammerbroks wurde am 28. 
Mai 1811 gehalten; denn nach der französischen Occu- 
pation ist das Landgericht nur für die Verlassungen 
wieder hergestellt, und für diesen Zw'eck am 9. August 
1814 wieder eröffnet worden. Die letzte Findung w urde 
auf dem Landgericht am 8. Januar 1811 abgegeben; 
aber die vorliegende Sammlung endigt mit den „neuen 
hammerbröker Artikeln“, datirt vom 5. März 1645: vier
zehn Artikeln, „aus einhelliger Beliebung der Interes
senten“ beschlossen. Sie sind, also noch ein reines 
Ergebniss communaler Autonomie; w’obei der Heraus
geber in einer Anmerkung nachgewiesen hat, dass die 
übrigen hamburgischen Marschlande, die schon seit al
ter Zeit eine besondere Landherrenschaft ausmachtep, 
niemals eine solche Selbständigkeit gehabt haben. Die 
Sammlung beginnt mit vierzehn Artikeln, die aus dem 
herkömmlichen Deichrechte des Hammerbroks im J. 
1486 aufgezeichnet und zusammengestellt, und in dem
selben Jahre mit fünf neuen Findungen vermehrt wur
den. Das Landgericht, dessen Findungen mitgetheilt 
werden, war ursprünglich das Gericht des Deichver
bandes (Dykding, bawnum aggeris). als reines Gemein
deinstitut hervortretend, welches allmälig seine Sphäre 
über den Kreis der Deichsachen und was damit im 
Zusammenhänge stand, ausgedehnt zu haben scheint.

Die lehrreiche Einleitung des Herausgebers ist in 
drei Abschnitte gesondert. In dem ersten Abschnitte 
wird eine genaue und mit grösstentheils bisher unge
druckten Urkunden belegte Übersicht über die Erwer
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bung desjenigen Gebietstheils der freien Stadt Hamburg 
gegeben, von dessen vormaliger Rechtsverfassung es 
sich in dem Buche handelt. Es wird bei dieser Dar
stellung sehr richtig von einer historisch-topographischen 
Grundlage ausgegangeu und dabei hervorgehoben, dass 
das Marschland, der Hammerbrok genannt, zuerst in 
einer Urkunde vom 6. Mai 1300 namentlich erwähnt 
wird, dass aber die Eindeichung dieser Niederung (des 
Bruchlandes, Broks) viel früher geschehen sein muss. 
Dass das Brok ein eigenes Deichgericht hatte, geht 
schon aus einer Erkunde von 1319 hervor: derselbe 
bildete eine Gemeinde für sich, und war der Haupttheil 
der später sogenannten Landherrenschaft von Hamm 
und Horn. Der Verf. hat über die Erwerbung dieser 
Gegend des Hamburger Gebiets an der Elbe und Bille 
urkundliche Nachrichten fleissig zusammengetragen, 
um darzuthun, wie die Erwerbung im 13. und 14. Jahrh. 
nach und nach vor sich gegangen sei. Für das 13. 
Jahrh. finden sich die betreffenden Urkunden in dem 
schönen hamburgischen Urkundenbuche (Hamburg, 1842) 
von Dr. Lappenberg, der auch die Gefälligkeit gehabt 
hat, dem Verf. die bezüglichen, im Anhänge der vor
liegenden Schrift zuerst abgedruckten, Diplome des 
14. Jahrh. aus dem Stadtarchive mitzutheilen. Aus die
sen Urkunden ersieht man, wie die holsteinischen Lan
desherren dortige Besitzungen nach und nach an Ham
burger Bürger, und grösstenteils Mitglieder des Raths, 
veräussert haben, und dass Graf Adolf VII. von Hol
stein und Stormarn im J. 1383 den ganzen Hammer
brok, mit hoher und niederer Gerichtsbarkeit, an den 
Rath der Stadt Hamburg verkaufte. Allein ältere ham
burgische Gesehichtswerke enthalten bestimmte Nach
sicht darüber, dass noch im J. 1392 zwei holsteinische 
Landesherren bei dem Rath zu Hamburg eine bedeu
tende Anleihe auf den Hammerbrok machten. Der 
Verf. weiss S. 25 und 26 mit dieser Nachricht gar nicht 
fertig zu werden, ja möchte sie lieber für falsch hal
ten. Allein sie erklärt sich ganz einfach daraus, dass 
die Übertragung von 1383 ein Verkauf mit vorbehalte
nem Wiederkauf war, d. h. nach damaligem Recht nichts 
Weiter als eine Verpfändung. Hätte der Verf. hier, 
wie es sich gebührt, die Schriften der holsteinischen 
Historiker und Juristen zu Bathe gezogen, so würde 
ihm die Wahrheit nicht entgangen sein und er urkund
lich hafjen erfahren können, dass noch ein paar Jahr- 
hunderte später zwischen der holsteinischen Landes
herrschaft uud der Stadt Hamburg über die Wieder
einlösung des verpfändeten Hammerbroks, wegen wel
cher die Hamburger 1383 eigene Reversalen ausgestellt 
hatten, sehr ernste Verhandlungen stattgefunden °haben 
Wir wollen in dieser Beziehung nur auf die in Falck’s 
Sammlung zur nähern Kunde des Vaterlandes III. s 
^94, Nr. 11; S. 297, Nr. 44. 45. 48. 54. 61; S. 305^

30 verzeichneten Urkunden des schleswig-holsteini
schen Staatsarchivs, welches sich im Geh. Archive zu 

Kopenhagen befindet, in der Kürze hinweisen. Über 
den Verkauf mit vorbehaltenem Wiederkaufsrechte 
(vendilio cum clausula retrovendeudi) als eine im gan
zen Mittelalter gewöhnliche Weise der pfandweisen 
Überlassung von Städten und Landdistricten gibt die 
deutsche Rechtsgeschichte den zum juristischen Ver
ständnisse des vorliegenden Falles nöthigen Aufschluss.

In dem zweiten Abschnitte der Einleitung schildert 
der Verf. die Gerichts- und Gemeindeverfassung des 
Hammerbroks, wie sie von Alters her bestanden. Dem 
Gerichtssprengel wurde von der holsteinischen Landes
herrschaft ein Vogt bestellt, dem einige von den freien 
Grundeigenthümern aus ihrer Mitte erwählte Geschworne 
zur Seite standen. Dieser Vorstand war aber bei al
len wichtigem Landessachen an den Beschluss der 
Gemeinde gebunden. Im Gericht führte der Vorstand 
das Präsidium, während die Urtheilsfindung den Grund
eigenthümern allen als Dingleuten zustand. Das öffent
liche Gericht (Dykding) wurde regelmässig im Früh
jahre gehalten, und vertrat zugleich die Stelle einer 
Landesversammlung, in welcher die Angelegenheiten 
des Landes zur Berathung und zum Beschluss kamen. 
Die Landesschlüsse hatten Vogt und Geschworne aus
zuführen. Nach dem Übergange des Hammerbroks an 
die Stadt verlor der Vogt oder Richter an seiner Au
torität und amtlichen Stellung, indem der Rath diesem 
neuerworbenen Gebietstheile zwei Herren aus seiner 
Mitte vorsetzte, und diese Landherren im Gericht prä- 
sidirten, sodass der Landvogt nur die hergebrachten 
Formalitäten bei der Hegung und Eröffnung der Ge
richtssitzungen besorgte, und auch hinsichtlich der 
Landesverwaltung immer mehr in den Hintergrund trat. 
Schon im 16. Jahrh. gingen die Anträge an die Lan
desversammlung nur von den Herren und Geschwornen 
aus, und der Vogt erscheint als blosser Beamter der
selben. Die Landvogtei, die zu den „Herrenlehnen44 
der Stadt gehörte, hat hier folglich eine ähnliche Ge
schichte gehabt, wie in manchen deutschen Städten die 
Stadtvogtei. Gegenwärtig befindet sich die Gerichts
barkeit im Hammerbrok ganz allein in den Händen der 
Landherren, während ehedem das Landgericht durch
aus als Gemeindeanstalt bestand. Zuerst gestaltete sich 
eine Audienz vor den Landherren zum Versuch der 
Güte; schon gegen das Ende des 16. Jahrh. lässt sich 
die Rechtspraxis nachweisen, dass alle Privatstreitig- 
keiten, die vor das Landgericht kommen sollten, vor
her immer bei den Landherren zur Gütepflege ange
bracht werden mussten; woraus sich allmälig das so
genannte Präturverfahren gebildet hat, welches man 
jedoch nur als ein aussergerichtliches betrachtete. Man 
erkennt in diesen Grundzügen der Geschichte der dor
tigen gerichtlichen uml administrativen Verfassung eine 
unverkennbare Analogie mit der Geschichte der Volks
gerichte in Holstein im Verhältnisse zu den Amtmännern 
als den landesherrlichen Oberbeamten. Bemerkens- 
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werther, als der Verf. anzunebmen scheint, ist hier 
aber ein von ihm erwähnter Umstand, der aus Mangel 
an historischen Quellen nicht hat zur Aufklärung ge
bracht werden können. Es ist dies nämlich der That- 
umstand, dass noch 1609 in einer Findung des ham
merbröker Dykdings oder Landgerichts ein besonderes 
„Hammer Landgericht“ vorkommt, vor welches eine 
Klagsache zur Verhandlung verwiesen wird. Der Verf. 
weiss dies nicht zu erklären, da von einem solchen 
förmlichen Dinggerichte, auf welchem die Landleute 
die Urtheile zu finden hatten, sonst keine Spur Weiter 
angetroffen wird. Der Verf. meint, es sei nicht einzu
sehen, weshalb die fragliche Klage, welche eine We
gegerechtigkeit betraf, nicht hätte vor dem hammer- 
bröker Gericht verhandelt werden können, da das Fin- 
dungsprotocoll genug dergleichen Fälle enthalte, und 
gibt deshalb die Erklärung, dass der Ausdruck Land
gericht, obgleich er auffallend sei, von der landherrli
chen Instanz zum Versuch der Güte verstanden werden 
müsse. Allein dieser gezwungenen Auslegung, die dem 
Ausdrucke Gewalt anthut, können wir durchaus nicht 
beipflichten, sind vielmehr der Ansicht, dass die Sache 
tiefer liegt und einer neuen, erweiterten Untersuchung 
werth ist. Es ist nämlich nach den historischen Lo- 
calverhältnissen gar nicht auffallend, wenn ein hämmer 
Landgericht von Alters her bestanden hat, dagegen un- 
sers Erachtens beim ersten Anblick etwas Auffallendes, 
welches besondere Erklärung verlangt, dass das ham- 
merbröker Dykding als dasiges ordentliches Landge
richt erscheint. Es scheint die von der Geest aus durch 
Eindeichung der angrenzenden Niederung entstandene 
Marsch- und Deichcommune. allmälig überwogen zu ha
ben, sodass das dortige Particulargericht und die dor
tige Volksversammlung das ursprüngliche Landgericht 
der Geest allmälig paralysirte und endlich ganz absor- 
birte. Die Marschgemeinde als solche ist aber wesent
lich eine Deichgenossenschaft, das Deichwesen für sie 
das stärkste Bindemittel, sowie ihre wichtigste Angele
genheit und ihr Hauptinteresse. Auch ist zu bedenken, 
dass die Geestleute zuerst im Brok nur ihre Weiden 
gehabt haben werden, bis sie allmälig, vielleicht durch 
Marschleute aus friesischen oder niederländischen Ge
genden unterstützt, sieh dort niederliessen oder Höfe 
bauten, die ehedem, wie der Verf. S. 6 beiläufig er
wähnt, sämmtlich an der hämmer Landstrasse lagen, 
und zwar so, dass alle Ländereien von dieser Strasse 
an quer durch den ganzen Brok bis an die Bille und 
Elbe gingen. Dass bereits im Jahrh. der hammer- 
bröker Gerichtssprengel auch über,den ganzen Geest- 
district sich erstreckt habe, will der Verf. S. 27—28 
aus Art. 9 der mitgetheilten Findungen von 1486 schlies
sen. Dieser Artikel S. 55 gebietet die Befriedigung 
der Ländereien „by der Geest"; ob darunter der ganze 

weite District der Geest zu verstehen sei, ist doch sehr 
zweifelhaft, vielmehr kann es füglich von den Grund
stücken der Hammerbroker an oder bei der Geest, oder 
von Grundstücken, welche die Marschleute auch noch 
als Pertinenz ihrer Höfe auf dem höhern Lande, der 
Geest, in Besitz hatten, zu verstehen sein. Auch ist 
zu bemerken, dass die Verfügung zur Vermeidung un
rechter Pfändungen des fremden Viehes hier getroffen 
wird, dass die Pfändung aber vielleicht in Folge der 
communalen Verhältnisse sehr wohl durch den Vor
stand der überwiegenden Deichcommune hat zur Aus
übung gebracht werden können, ohne dass man des
halb behaupten darf, die Geest sei damals völlig dem 
Gericht des Deichlandes unterworfen gewesen. Wie 
in allen Marschlanden, so hat auch hier die Natur des 
Landes und das Bedürfniss der Gemeindeanstalten im 
Deich-, Siel- und Schleussensystem die Gemeindefrei
heit im Hammerbrok getragen und damit auch das 
Dykding aufrecht erhalten, welches allmälig für einen 
weitern District, dem eine regelmässige Landesver
sammlung nicht so dringendes und so unabweisliches 
Bedürfniss war, mehr und mehr als ordentliches Land
gericht fungirte. Daraus möchte sich auch der Ge- 
sammtcharakter und vorwiegende Inhalt der Findungen 
erklären. °

Der dritte Abschnitt der Einleitung gibt über die 
Entstehung und Aufzeichnung der mitgetheilten Artikel 
des hammerbröker Rechts detaillirte Auskunft. Wir j 
erfahren hier aus dem Original-Findungsprotocoll, wel- I 
ches noch jetzt von den Deichgeschworncn bewahrt 
wird, dass zuerst im J. 1486 vom Deichrecht 14 Arti
kel zusammengestellt wurden, wozu in demselben Jahre 
fünf, und darauf 1488 eine, 1489 ebenfalls eine, und 
1492 wiederum fünf neue Findungen hinzukamen. Diese 
26 Artikel kommen in alten Manuscripten nicht selten 
allein als hammerbröker Deichrecht vor, und bilden 
auch das erste Stück in dem Original - Findungsproto- 
coll. Darauf folgen in demselben vier Findungen vom 
J. 1510, mit der Überschrift: „Gemene Vindinge up de 
Landlüde“, und sodann vom J. 1521 —1645 hin die 
Findungen in einer ununterbrochenen Reihenfolge. Das 
Findungsprotocoll nennt sich schlechtweg das Landes
buch (Landbok) und dieses kommt als gleichbedeutend 
mit geschriebenem Landrecht vor. Das Landbuch, wie 
es vorliegt, scheint erst 1521 oder bald nachher einge
richtet zu sein, und 1539 wurde beliebt, dass ein Du- 
plicat desselben für die Landherren angefertigt werden 
sollte. Auch das älteste, auf Pergament geschriebene 
Verlassungsbuch ist noch vorhanden; es geht bis 1527 
zurück. Aber erst 1645 hat man im Hammerbrok a»' 
gefangen, „ein fortlaufendes Dykdingsprotocoll während 
des Gerichts zu führen, welches sämmtliche Findungen 
und Verlassungen enthält, und da das Protocoll die 
Fortsetzung des Landbuchs überflüssig machte, so wurde 
dieses auch nicht weiter fortgeführt.“ >■

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. HrocJ«l>au8 in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 121.)
Der Herausgeber gibt ferner an. warum man mit dieser 
Einrichtung des Dykdingprotocolles und dem Abschluss 
des Landbuchs 1645 eine Epoche in der Geschichte der 
Quellen des hammerbröker Rechts anzunehmen habe. Es 
wurde damals die Deichrolle revidirt, und ihr wurden die 
eben beliebten „neuen hammerbröker Artikel”, die das 
ältere Recht kurz zusammenfassen und das bisherige 
Landrecht bestätigen, angehängt. Später kommen solche 
gemeine Bescheide, wie früher, nicht mehr vor, sodass 
die neuen Artikel vom J. 1645 gleichsam als Schluss
stein des hammerbröker Landrechts zu betrachten sind. 
Der vorliegende Abdruck liefert 155 Findungen, sie 
enthalten aber keineswegs den gesammten Inhalt des 
Landbuchs, sondern nur eine Auswahl aus demselben, 
„bei welcher insbesondere nur diejenigen Findungen, 
die als „Gemene Findinge up de Landlüde^ zu be
trachten sind, berücksichtigt, die vielen übrigen aber, 
die entweder kein allgemeines Interesse haben, oder 
auch ganz unerhebliche Gegenstände von nur momen
taner Bedeutung betreffen, weggelassen worden sind.“ 
— Merkwürdig ist dem Unterzeichneten in dieser Ge- 
schichte der Buchführung über das hammerbröker 
Recht das chronologische Zusammentreffen (1486 und 
1539) mit den Zeitpunkten, da die Dithmarscher ihr 
„Landesbuch“ oder geschriebenes „Landrecht“ redi- 
girten und sowol durch Abschriften als auch durch den 
Druck vervielfältigten. Dass das freie Land Dithmar
schen damals unter den autonomischen Marschland
schaften der Umgegend tonangebend war, lässt sich 
denken, und mit der Stadt Hamburg waren die Dith
marscher sehr viel in Berührung und Verkehr. Viel
leicht ist also jenes Zusammenstimmen kein reiner Zufall.

Hiermit möchte über die vorliegende Sammlung 
und höchst dankenswerthe Ausgabe der hammerbröker 
Rechtsfindungen und Beliebungen au diesem Orte ge
nügend berichtet sein, und wir gehen also nun zu der 
zweiten der oben angegebenen Quellenschriften über, 
nämlich zu dem Laudgenchtbprotocolle des bremischen 
Erzbischofs Balduin, welches Hr« Möhlmann in Stade 
als Beitrag zur nähern Kunde des Rechts im Mittelal
ter herausgegeben hat. Es ist diese Brochüre, kaum 
zwei Bogen füllend, wie sie im Separatabdruck vor 
uns liegt, zuerst in Schlüter’s juristischer Zeitung für 

das Königreich Hannover gedruckt worden. Sie ent
hält auch nicht die erste Ausgabe jenes alten Landge- 
richtsprotocolles, vielmehr ist dasselbe bereits im J. 
1824 durch den verstorbenen Oberappellationsrath Span
genberg in seinen bekannten „Beiträgen zur Kunde der 
teutschen Rechtsalterthümer und Rechtsquellen“, S. 
119—132, veröffentlicht worden. Jedoch eine neue, 
correcte Ausgabe des nicht unmerkwürdigen Rechts
denkmals war allerdings wünschenswerth, da uns die 
Spangenberg’sche einen augenscheinlich höchst fehler
haften und daher theilweise ganz unverständlichen Text 
geliefert hatte. Einen berichtigten Text, mit einem kur
zen Vorworte des Herausgebers, worin jene Spangen
berg’sche Mittheilung mit anzüglicher Schonungslosig- ö O kJ v? O
keit besprochen wird, haben wir nun von Hrn. M. nach 
Handschriften des königl. Provinzialarchivs zu Stade 
erhalten. Nachrichten über die Entstehung, Zusammen
setzung und Bedeutung dieses deutschrechtlichen Mo
numents, sachliche oder sprachliche Erläuterungen des 
Inhalts, Register u. dgl. erhalten wir dabei gar nicht: 
auch nicht einmal eine eigentliche Variantensammlung, 
sondern durchgehends unter dem Texte nur die Abwei
chungen und Fehler des Spangenberg’schen Abdrucks, 
obgleich dem Herausgeber, wie sein Vorwort nebenher 
erwähnt, im bremisch-verdischen Provinzialarchive drei 
Handschriften, jedoch sämmtlich aus der letztem Hälfte 
des 16. Jahrln, zur Benutzung vorgelegen haben. Dass 
die gegenwärtige Ausgabe, verglichen mit der Span
genberg’schen, einen bessern und reinern Text gibt, ist 
freilich im Ganzen gar nicht zu bezweifeln, aber in ein
zelnen Fällen halten w’ir doch die Spangenberg’sche 
Lesart noch jetzt für besser, und die Möhlmann’sche 
durch die Anmerkung: „Die schwierigere Lesart ist 
nach bekannten Regeln vorzuziehen“, nichts weniger 
als gerechtfertigt: wie z. B. S. 27, Not. 160, „wall«, 
was hier im Plattdeutschen keinen Sinn gibt, für „was“, 
d. h. war, u. dgl. m. Dass der Herausgeber die ein
zelnen Artikel nicht mit Nummern versehen hat, ist 
für den Gebrauch und das Citiren des Rechtsdenkmals 
ein wahrer Übelstand. Spangenberg nannte diese 
Rechtsquelle das „Balduinische Rechtsbuch”, und be- 
vorwortete seine Mittheilung desselben dahin, dass im 
Archive zu Stade eine Sammlung von Urtheilen auf be
wahrt werde, aus welcher der Erzbischof Balduin zwi
schen 1434 und 1443 ein eigenes Rechtsbuch habe re- 
digiren lassen, und dass die Art der Redaction dieses 
Rechtsbuchs aus dem zwar nicht zu demselben gehöri
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gen aber angehängten Landgerichtsprotocolle sich er
gebe. Das Irrige dieser Angaben hat Hr. M. in seinem 
Vorworte im Allgemeinen dahin nachgewiesen, dass 
das Rechtsdocument, wie es in den Manuscripten vor
liegt, dessen Original seit Menschengedenken nicht mehr 
existirt, in seiner Gesammtheit lediglich ein Landge- 
richtsprotocoll aus der Zeit des Erzbischofs Balduin 
ist. Dieses Protocoll, im J. 1435 angelegt, beginnt aber 
mit einem Prolog, der ein paar Artikel enthält, über 
die der Erzbischof als Landesherr auf dem Landtage 
mit den Ständen sich vereinigt hatte, und welche Fest
setzungen über dreimal im Jahre künftig mit den Land
ständen auf dem Steingraben zu haltende Rechtstage, 
und über die Verhandlung der Rechtsstreitigkeiten bis 
zu dem auf jenen Rechtstagen abzugebenden Definitiv
erkenntnisse geben. In diesem Prolog ist zugleich als 
Vereinbarung mit den Ständen ausgesprochen, dass die 
in dieses Buch eingetragenen Rechtsbestimmungen (Sche- 
dinge, wie es im Verlaufe heisst, d. h. Entscheidungen, 
Findungen) künftig als Landrecht im Stifte gehalten 
werden sollten. Es ist wesentlich dieselbe Anordnung 
für das Landgericht, die Kaiser Friedrich 1235, wie 
wir oben gesehen haben, füll' seinen Hofrichter erliess. 
Demgemäss wurden in den folgenden Jahren die Ent
scheidungen der ständischen Rechstage in das Denk
buch eingetragen, und galten damit fortan als Land
recht. Die Eintragung ist auf die Art geschehen, dass 
der Rechtssatz, auf den erkannt war, als die eigent
liche Thesis immer voransteht, und hinterher die Sache, 
in welcher hierauf erkannt worden, kurz erwähnt und 
nicht selten auch diese Erwähnung ganz ausgelassen 
wird. Die Entscheidungen wurden folglich als Gemein
bescheide, als gemeine Rechtsfindungen (praeiudicia 
generalia) protocollirt. Die Grenzscheide zwischen ei
nem Urtheilsbuche und einem Landrechte war hier ma
teriell aufgehoben, und bei einer etwanigen spätem 
Revision und gehörigen Redaction würden ohne Zwei
fel die Namen der Parteien, unter denen derStreit ent
schieden worden war, ganz weggelassen und die Rechts
sätze nach Materien zusanunengestellt, somit aber auch 
formell ein mittelalterliches Landrecht hergestellt wor
den sein. Bei solcher Auffassung des vorliegenden 
Rechtsmonuments ist dasselbe für die äussere Geschichte 
und Quellenkunde des deutschen Rechts von besonde
rem Interesse; aber auch in seinen einzelnen Artikeln 
enthält es Bestimmungen, die für die innere Rechtsge
schichte und für die Theorie des deutschen Rechts zu 
benutzen sind. Das Protocoll, wie es in den uns auf
behaltenen Abschriften vorliegt, ist übrigens offenbar 
dadurch in einige Unordnung und chronologische Ver
wirrung gerathen, dass man, wie es in alten Zeiten so 
oft geschehen ist, die Protocolle der einzelnen Sitzun
gen an verschiedenen Stellen des Buchs anfing und 
dazwischen Lücken leer liess, die man hernach mit 
späteren Protocollaten ausgefüllt hat. Wäre das Ori

ginal uns noch erhalten, so würde man ohne Zweifel 
dieses an der Verschiedenheit der Handschrift in dem
selben erkennen können. Das Protocoll enthält nur 
die Findungen des Landgerichts aus den J. 1435, 1436, 
1437, 1438, 1443, und ausserdem eine Notiz über einen 
Erbfall der J. 1502 und 1503. Dass einige Protocollate 
auch nur den Streitfall, aber nicht den entscheidenden 
Rechtssatz nach Gebühr angeben, darüber wird der 
Kundige bei einem Protocolle aus jenem Zeitalter sich 
nicht verwundern.

Was endlich die Sammlung K.-R.’s, des berühm
ten dänischen Rechtshistorikers, von ausgewählten Ur
theilen des Reichshofgerichts und der Landgerichte 
Dänemarks anlangt, zu deren Anzeige und Beurthei- 
lung wir uns jetzt wenden, so war ihr Erscheinen 
schon im Jahre 1841 von dem Herausgeber durch eine 
Probeschrift angekündigt worden, in deren Vorrede auf 
die meist noch ungedruckten Erkenntnisse der alten 
Herrentage und Landgerichte als eine sehr wichtige 
Quelle für die dänische Rechtsgeschichte und für die 
Landesgeschichte überhaupt aufmerksam gemacht ward. 
Jetzt liegen aus den Jahren 1842 und 1844 bereits 
zwei sehr schön ausgestattete Quartbände der grossen 
Sammlung vor uns, auf Kosten der königlich dänischen 
Gesellschaft der Wissenschaften gedruckt, die sich der 
bekannten umfassenden Sammlung des Herausgebers 
von altdänischen Rechtsquellen würdig anschliessen 
und zu ihrer Vervollständigung wesentlich beitragen. 
Der erste Band liefert 144 Urtheile aus dem Zeiträume 
von 1447 —1562, der zweite, der als Supplement zum 
ersten zu betrachten ist, 149 Urtheile von 1537—62. 
Die Urtheile, vollständig mitgetheilt, geben in ihren oft 
recht umständlichen Prämissen meistens eine sehr gute 
Übersicht über den jedesmaligen status causae et con- 
troversiae, wie über das Ergebniss der Beweisführung; 
woran als decisive Conclusion die Sentenz selbst, 
manchmal mit Anführung des entscheidenden Rechts
satzes oder mit Berufung auf die einschlagende Ge
setzesnorm, durchgehend sehr bündig und formell be
stimmt, sich anschliesst. . In den Überschriften ist von 
dem Herausgeber der juristische Inhalt der Erkenntnisse 
immer sehr klar und prägnant angegeben worden; die 
beigegebenen Anmerkungen tragen, obwol sie durch
gängig kurz gefasst sind, durch theils sachliche und 
vornehmlich rechtsgeschichtliche Erläuterungen, theils 
durch sprachliche Erklärungen schwieriger Wörter und 
Wendungen manchmal nicht wenig zur Erleichterung 
des Verständnisses des Textes bei. Die allseitige Be
nutzung des Werkes ist besonders auch durch Hinzu
fügung eines vierfachen Registers: über den Inhalt, 
über veraltete Wörter, über die in den Urtheilen vor
kommenden Personen und Ortschaften, sehr erleichtert. 
Ein ausführlicher Vorbericht zu dem ersten, w*e zu 
dem zweiten Bande, gibt sowol über die benutzten Ma- 
nuscripte genau beschreibende Auskunft, als auch über 
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den Gewinn, den die Rechtswissenschaft und Geschichte 
Dänemarks aus diesem noch unbenutzten Quellenstoffe 
zu ziehen vermag, anregende Winke untl Erörterungen. 
Die überreiche Quelle, aus dei’ für die Sammlung und 
Auswahl der Stoff zu schöpfen war, bilden zum Theil 
Diplome, die originalen ürtheilsbriefe, wie sie nament
lich im geheimen Staatsarchive zu Kopenhagen bewahrt 
werden; vorzüglich aber eine überaus grosse Menge 
von alten Gerichtsprotocollen und Urtheilsbüchern, die 
sich theils auf der königlichen Bibliothek, theils in Pri
vatbesitz, insbesondere aber im Archive des Höchsten
gerichts befinden. Das Archiv des seit der Staatsver
änderung von 1660 bestehenden und an die Stelle des 
alten königlichen Hof- und Reichsgerichts (Kongens 
Retterting) getretenen Höchstengerichts in Kopenhagen 
bewahrt eine fortlaufende Reihe von Urtheilsbüchern, 
die mit dem J. 1537 anhebt, und für das 16. Jahrh. 
nicht weniger als 30 Folianten und 2 Quartbände aus
macht , und die erst jetzt durch den Herausgeber zur 
wissenschaftlichen Benutzung an das Licht gezogen 
wird. Bei dieser Masse der alten Protocolle des vor
zeitigen Reichsgerichts (Rigens Domböger) war natür
licherweise Sichtung und strenge, sachkundige Aus
wahl nöthig. Über die Gesichtspunkte, welche hierbei 
den Herausgeber leiteten, hat die Vorrede genauen Be
richt erstattet, und schon eine Durchsicht des Sach
registers muss jeden Kenner von dem innern Reich- 
thume und der grossen Vielseitigkeit des ausgewählten 
Materials sogleich überzeugen. Zunächst war auf Be
leuchtung der Rechtsverfassung, sodann aber auch auf 
die Zustände und Lebensverhältnisse, den Charakter 
und die Sitten jener Periode überhaupt des Heraus
gebers Augenmerk gerichtet.

Dass bei der Auswahl der abzudruckenden Er
kenntnisse in beiden Bänden auf die ständischen Ver
hältnisse und besonders auf die Lage und Rechtsver
hältnisse des Bauernstandes viel Rücksicht genommen, 
auch dass bei der Auswahl das Processverfahren und 
das Strafrecht besonders beachtet worden, ist gewiss 
sehr zu loben. In Ansehung der bürgerlichen Stellung 
und des Rechts der Bauern und der Bauerngüter geht 
aus manchen Rechtsstreitigkeiten und Urtheilen unleug
bar hervor, dass in dem behandelten Zeiträume, von 
der Mitte des 15. bis zur Mitte des 16. Jahrh., es in 
dieser Beziehung in Dänemark noch besser stand, als 
die Historiker oft angenommen haben. Es ist sehr zu 
wünschen, dass der Herausgeber bei Zusammen
stellung und Bearbeitung folgender Bände, wenn er, wie 
er uns in der Vorrede zu hoffen gibt, das Werk fort
setzt, bis zum J. 1683, da das geltende Gesetzbuch 
Dänemarks von König Christian V. in Kraft trat, die
ses Grundverhältniss der Staats- und Nationalgeschichte 
immer vorzugsweise im Auge behalten möge. Sehr iu- 
structiv ist die vorliegende Sammlung für die Geschichte 
des dänischen Processrechts und zur Vergleichung mit 

dem altdeutschen Rechtsgange. Der Eid und der Mis- 
brauch des Eides tritt zu dieser Zeit fast auf ähnliche 
Weise in dem dänischen Gerichtsverfahren hervor, wie 
namentlich in dem der unabhängigen Dithmarscher. 
Der Herausgeber macht unter Anderm in der Vorrede 
auf eine Rechtssache von 1555 aufmerksam, in der 
nicht weniger als 156 Eide geschworen wurden, und 
knüpft hieran eine Betrachtung über die alten Ge- 
schwornengerichte Dänemarks, und über die Ursachen, 
weshalb sie durch das Gesetzbuch Christian’s V. nicht 
anerkannt worden. Unter diesen Ursachen vermissen 
wir jedoch den Geist des seit der Revolution von 1660 
in Dänemark sanctionirten Absolutismus und übermäch
tigen Beamtenthums, der fürwahr den Volksgerichten 
nicht günstig war, räumen übrigens dem Verf. manches 
sonst in dieser Beziehung Vorgebrachte gern ein, zumal 
in specieller Anwendung auf Dänemark, wo Öffentlich
keit und Mündlichkeit der Rechtspflege, auch in der 
grundgesetzlich absoluten Monarchie, von Alters her 
sich erhalten hat.

Nicht blos für die lebendige Auffassung der eigent
lichen Rechtsverhältnisse, sondern auch für die Cha
rakteristik des Zeitgeistes und für die Sittengeschichte 
Dänemarks in jenem Zeiträume enthalten diese Gerichts
acten viele individuelle Züge und Zeugnisse. Sehr 
lehrreich sind auch die Notizen und Ergebnisse, welche 
der Herausgeber aus der Anschauung und Übersicht 
jener grossen Menge alter Urtheilsbücher zur Geschichte 
und Statistik der Rechtspflege damaliger Zeit in den 
Vorreden summarisch angegeben und zusammengefasst 
hat. Wir bedauern nur, dass solcher rechtsstatistischer 
Zusammenstellungen, zu denen jene fast ununterbrochene 
Reihefolge der Registranden und Kanzleibücher des al
ten Königsgerichts Veranlassung und Stoff bietet, in 
den Vorberichten des vorliegenden Werkes nicht noch 
mehre und vielseitigere gegeben worden sind, da sie zur 
Veranschaulichung des gesammten Rechtszustandes, wie 
zur pragmatischen Charakterisirung der civilen und cri
minellen Justiz und praktischen Beurtheilung des Ge
richtswesens jener Zeit so wesentlich, ja manchmal 
auf eine wahrhaft schlagende und überraschende Weise 
beitragen können. So erfahren wir z. B- al,s ^en Pro
tocollen und Regesten der Jahre 1551 und 1552, dass 
in ersterem Jahre König Christian Hk hei o0 Sachen 
persönlich als der Präses zu Gericht gesessen hat, und 
dass in 94 der sämmtlichen 1552 verhandelten Herren
tagssachen, deren Zahl 117 betrug, das Urtheil in des 
Königs Anwesenheit gefunden worden ist. Die persön
liche Thätigkeit und Theilnahme des Königs an der 
Rechtspflege tritt also noch ganz, wie in dem Mittel- 
alter hervor. Das alte Königs-Thing oder königliche 
Gerichtsting, „Kongens-Retterting-, als der höchste Ge
richtshof, daher auch vollständig als „Kongens og Ri
gens Ret“ bezeichnet (früher placilum regis iusticia- 
rium), hatte noch keinen festen Sitz; es wurde in der 
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durch vorliegendes Werk behandelten Periode zwar 
schon am häufigsten zu Kopenhagen, und hier in ver
schiedenen Localitäten, sehr oft aber auch ausserhalb 
der Hauptstadt, in ganz verschiedenen Städten und 
selbst mitunter gelegentlich in Dörfern Seelands, Füh- 
nens, Jütlands gehalten. Der König selber präsidirte 
in diesem obersten Gerichte des Reiches, welches er 
mit dem gesammten Reichsrathe oder mit einigen Reichs- 
räthen oder auch mit andern von ihm, dem Könige, 
hinzugerufenen Beisitzern hielt. In des Königs Abwe
senheit führte an seiner Statt der Reichskanzler den 
Vorsitz. Neben den Reichsräthen finden wir in diesem 
Königsgerichte nicht selten andere Männer aus dem 
Adel- oder Bürgerstande, vom Könige dazu berufen, 
auf den Schöffenstühlen: z. B. Th. I, p. 95 einen Edel
mann, einen Bürgermeister, einen Stadtvogt und einen 
Bürger, p. 110 zwei Pfarrer und einen Hardesvogt 
(Centvogt), p. 117 einen Bürgermeister, einen Pfarrer, 
einen Patrimonialgerichtshalter und einen Bürger, p. 132 
drei Adelige, einen Bürgermeister, zwei Rathmänner und 
einen Bürger, S. 172 zwei Bürgermeister!', zwei Rath
männer, einen Stadtvogt und zwei Bürger. Wir sehen 
folglich noch im 16. Jahrh. dem Wesen der Sache 
nach in Observanz, was ohne Rücksicht auf Standes- 
verschiedenheit die Wahlcapitulation oder Handfeste 
König Waldemar’s vom J. 1326 bereits anordnete: 
..cum rex placitum suum iusticiarium teneri iusserit in 
aliqua terra, auditores sni placiti sive iusticiarios leget 
et iura ipsius terrae scientes de eadem terra consti- 
tuat etc.“ Und da wir jene Beisitzer in Rechtssachen 
der Adeligen als Schöffen fungiren sehen, so zeigt sich 
augenscheinlich, dass in Dänemark, wenigstens in der 
Zeit König Christian’s III., die Standesverschiedenheit 
und das Ebenbürtigkeitsprincip nicht von der Bedeutung 
war, wie in dem benachbarten Deutschland. Alle 
Stände, ja der König selbst in mehren Fällen, tre
ten in Person vor dem Gericht als Parteien auf und 
verhandeln ihre Sache mündlich; wir sehen nach die
sen Gerichtsacten sowol adelige Männer und Frauen, 
als Bürger und Bauern, auch Gutsbauern und Hörige 
ihrer Herrschaft gegenüber, als Kläger und Beklagte 
im Reichsgerichte erscheinen. Der ganze Rechtsgang, 
unbefangen und zeitgemäss gewürdigt, flosst Achtung 
ein. Von den langen und langweiligen Schriftsätzen 
des damals schon in Deutschland herrschenden Reichs
kammergerichts -Processes, von jener verdorbenen und 
vielfach gedankenlosen Gelahrtheit der Kammergerichts- 
Anwälte ist hier keine Rede. Das Recht hat hier noch 
einen einfachen und derben, volksmässigen Charakter, 
der freilich in strafrechtlicher Beziehung noch oft recht 
barbarisch zufährt. Die eigentliche Verhandlung der 
Sache war durchweg eine mündliche; es wurden die 
Vorträge der Parteien angehört, die Zeugen vernom
men . die Beweisurkunden sogleich vorgelegt und die 
in den vorigen Instanzen gesprochenen Erkenntnisse 
verlesen, nach geschlossener Verhandlung das gefun
dene Urtheil verkündet, und demnächst selbiges in Form 
eines offenen Briefs ausgefertigt und mit dem im Ge
wahrsam des Kanzlers befindlichen königlichen Siegel 
(sigillum ad causas) ,, gleichwie mit den Siegeln der 
Urtheilsfinder beglaubigt. __________ ______

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Der Germanist wird es für besonders bemerkens- 
werth halten, dass in dem ersten Bande dieser Rosen- 
vinge sehen Sammlung eine ganze Reihe von Rechts
sprüchen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. ange
troffen wird, die nicht eigentliche Erkenntnisse und 
Entscheidungen sind, sondern vielmehr Erledigungen 
von Anfragen über die Gültigkeit bestimmter, zum 
Theil sehr erheblicher Rechtssätze, also Weisungen, 
Responsa derselben Art, wie sie von den deutschen 
Schöffen ertheilt zu werden pflegten, Rechtsbelehrun
gen über vorgetragene Rechtsfragen in der Form von 
Rechtsfindungen abgegeben. Wir sehen in diesen 
Rechtsweisungen, theils von dem Reichsgerichte, theils 
von einem Landgerichte ertheilt, die Gerichte in Däne
mark auf gleiche Art, wie die alten Schöffenstühle in 
Deutschland, für die Klarstellung, Bestimmung und 
Fortbildung des Landrechts thätig, und die vorzeitige 
Rechtsfindung auf der Grenzscheide zwischen richter
licher und gesetzgeberischer Thätigkeit wirksam. Die 
vorliegenden Belege betreffen zum Theil die bedeutend
sten Institute und Normen; die Anfragen gehen von 
Privatpersonen aus ganz verschiedenen Ständen und 
Stellungen aus, ein paar Mal sogar vom Könige selber, 
p. 21 und 25, der von dem Reichsrathe das Respon- 
sum verlangt. In einem Falle, p. 4, gibt der König 
und Reichsrath im J. 1468 anfragenden Rittern und 
Knappen eine Rechtsbelehrung über das gesetzliche 
Verhalten bei der Fehde und der nothwendigen Ankün
digung derselben, o o

Zum Schlüsse finden wir uns hier noch zu einer 
kleinen Bemerkung veranlasst in Bezug auf den Vor
bericht Bd. I, p. XXVI — XXVII. Der Herausgeber 
spricht hier von den Siegeln und Wappen der Harden 
(d. i. Centenen) und führt an, dass in Schonen und in 
Nordfriesland, sonst aber wol nicht, Hardessiegel in 
Gebrauch gewesen seien. Allein wir sind, was hier 
nur obenhin bemerkt werden kann, jedenfalls schon 
aus Urkunden der ersten Decennien des 15. Jahrh. 
nachzuweisen im Stande, dass wenigstens auch die 
Harden in Angeln an der Ostküste des Herzogthums, 
und nicht blos die nordfriesischen an der Westküste, 
förmliche Siegel mit Wappen führten und damit ihre 
schriftlichen Ausfertigungen beglaubigten. Dagegen 
sind dem Unterzeichneten freilich solche Hardessiegel 
für die nördlicher gelegenen , und namentlich für die 
Harden in Jütland, nicht zu Gesicht gekommen, son
dern nur Urkunden der Harden, die von dem Hardes
vogt und den Vorstehern oder Thingmännern besiegelt 
waren. Es ist eine rechtshistorisch interessante Notiz, 
die in dieser Beziehung gelegentlich von dem Verf. uns 
mitgetheilt wird, dass König Friedrich II. von Däne
mark durch eine Verordnung vom 5. Juni 1581 den 
Bauern in Schonen vorgeschrieben hat, sich Signete 
anfertigen zu lassen, falls sie solche nicht schon be- 
sässen, um damit die Gerichtszeugnisse (Tingsvitner), 
Urtheile, Schötebriefe, d. h. Auflassungsacten u. dgl. m. 
ordnungsmässig besiegeln und beglaubigen zu kön
nen. Hieran vergleichende Betrachtungen anzuknüpfen? 
wollen wir an diesem Orte den Germanisten lediglich 
anheim gegeben haben.

A. L. J. Michelsen.
Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Xieipzjg.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITEKATIR-ZEITI\«.
Vierter Jahrgang. M 123. 23. Mai 1845.

Nekrolog.
Ani 19. März starb zu Paris J. Bapt. Aug. Soulie, Con- 

servator der Bibliothek des Arsenals, Redacteur des Memorial 
bordelais und der Quotidienne.

Am 23. März zu Friedberg in der Wetterau Kirchenrath, 
Decan und Oberpfarrer Georg Pilger, geb. zu Friedberg am 
10. März 1767. Verfasser einer nicht geringen Zahl Predigten, 
historischer Abhandlungen und Aufsätze, welche Scriba in seinem 
Lexicon der Schriftsteller des Grossherzogthums Hessen, Bd. I, 
S. 302; Bd. II, S. 566, verzeichnet.

Am 30. März zu Franeker Staatssecretär Dr. Peter Fon- 
tein, Verfasser der Schrift: De provinciis Romanorum, im 28. 
Lebensjahre.

Am 30. März zu Paris Alex. Soumet, Mitglied der Aca- 
de'mie fran<;aise, Conservator der Bibliothek zu Compiegne, geb. 
zu Castelnaudary 1786, als Trauerspieldichter (Clytemnestre 
[1822]; Saul[1822]; Jeanne d’Arc [1825]; Pharamond [1825]; 
Norma [1831] u. A.) und durch Divine Epopee rühmlichst 
bekannt.

Ende März zu St.-Andre Pierre Laureau, Historiograph 
von Karl X., 1790 Vicepräsident des Directoriums des Depar
tement de l’Yonne, dann Deputirter zur gesetzgebenden Ver
sammlung, im 97. Lebensjahre. Er schrieb: L’Amerique decou- 
verte (17 82); Histoire de France avant Clovis (17 85, n. A. 17 89).

Am 5. April zu Schwerin Friederike Ellmenreich, geb.. 
Brandei, Pensionärin des Stadttheaters in Frankfurt a. M., geb. 
in Köthen 1775. Verfasserin von vielen, meist nach dem Fran
zösischen bearbeiteten Dramen: Leocadia (1825); Lustspiele 
(2 Bde., 1827); Die Nachtwandlerin (1827); Der Vampyr 
(1827) u. a. m.

Am 21. April zu Amsterdam G. F. Sartorius, Professor 
am evangelisch-lutherischen Seminarium, Vicepräsident der evan
gelischen Synode, Director der niederländischen Bibelgesellschaft, 
im 70. Lebensjahre.

Am 23. April zu Bremen Dr. Heinr. Gottfr. Bernh. Franke, 
emeritirter Pastor an der St.-Petridomkirche, geb. zu Lüchow 
im Lüneburgischen am 28. Aug. 1765? früher Pastor zu Holte, 
seit 1806 Prediger in Osnabrück, seit |§09 vierter, seit 1826 
zweiter Domprediger in Bremen. Seine Schriften: Über De- 
clamation (2 Bde., 1789, 1794); Beiträge zu dem Göttinger 
Musenalmanach (1796); Religionsvorträge nach christlichen 
Grundsätzen (1800); mehre Predigten und Reden.

Am 28. April zu Kopenhagen Conferenzrath Dr. joh. Dietr. 
Brandis, Leibarzt der verstorbenen Königin, geb. zu Hildes
heim am 18. März 1762. ' Er war seit 1787 Physicus in Steuer
wald, seit 1788 Medicinalrath in Hildesheim, seit 1803 Pro
fessor an der Universität zu Kiel, seit 1806 Leibarzt in Kopen
hagen. Seine vielzähligen Schriften s. bei Meusel Bd. I, S. 408;

Bd. IX, S. 130; Bd.XI, S. 96; Bd. XIII, S. 160 ; Bd. XXI, 
S. 357.

Am 3. Mai zu Frankfurt a. M. Dr. S. P. Hiepe, Schöff und 
Senator, Syndicus und Appellationsgerichtsratb.

Chronik der Universitäten.
Leipzig.

1. Das Lehrerpersonal betreffend. Am 24. Febr. ver
schied Dr. Julius Friedr. Winzer, erster ordentl. Professor der 
Theologie, Capitular des Hochstifts Meissen, Beisitzer des 
königl. Appellations - Gerichts zu Leipzig und Ephorus der 
königl. Stipendiaten. Dr. Christian Alb. Weinlig, Privatdocent 
der medicinischen Facultät, ist einem Rufe als ordentlicher 
Professor der Staatswirthschaft an der Universität Erlangen 
gefolgt, Dr. Gottlob Friedr. Constantin Tischendorf zum aus
serordentlichen Professor der Theologie designirt, und Mag. 
Herm. Gust. Hölemann, Theol. Lie,, die Erlaubniss, theologi
sche Vorlesungen zu halten, ertheilt worden.

II. Promotionen, a) In der medicinischen Facul
tät erlangten nach Vertheidigung ihrer Inauguraldissertationen 
die Doctorwürde am 7. Januar Rud. Buchheim aus Bautzen 
(Diss.: Meletemata quaedam de albumine, pepsino et muco'), 
wozu der Procancellar Hofrath Prof. Dr. Jörg in einem Pro
gramme: De medici obstetricii institutione atque informatione, 
Part, III, eingeladen hatte; am 7. Jan. Gotti. Friedr. Heinr. 
Küchenmeister aus Buchheim (Diss.: De secali cornuto)-, am 24. 
Jan. Karl Emil Schlosshauer aus Hainichen (Diss.: De singulari 
atresiae oesophagi casu), am 11. März Ad. Theod. Wendler 
aus Leipzig (Diss.: Nonnulta de mortuorum inspectione'), wozu 
als Procancellar Prof. Dr. Christian Ad. Wendler in einem 
Programme: Quaest. med. for. Part. 11: de ambigua corporis 
delicti notione, eingeladen hatte; am 28. März Emil Ferdinand 
Philippi aus Dresden (Diss.: Experimenta nonnulla de murium 
respiratione eorumque nuiritione), welchen Act Geh. Medicinal
rath Ritter Prof. Dr. Claras in einem Programm: Adversano- 
rum clinicorum, Part. ^11. De constitutione epidemica anni 
1840, Spee. III, renuncirt hatte, b) In der philosophi
schen Facultät wurden zu Doctoren der Philosophie und 
Magistern der freien Künste creirt: am 21. Jan. Konr. Herm. 
Clauss aus Leipzig, Student der Theologie und Philologie; 
am 5. Febr. Ed. Jemke aus Leipzig, Candidat der Philologie 
und Senior der griechischen Gesellschaft; am 15. Febr. Victor 
Kayser ans Solothurn, Student der Philologie; am 28. Febr. 
Herm. Gottlob Kern aus Jüterbogk, Student der Mathematik 
und Philosophie; am 4. März Friedr. Wilh. Gebhardt aus Du- 
derstadt, Candidat der Theologie und ordentlicher Lehrer an 
der hiesigen Bürgerschule; am 7. März Herm. Krutzsch aus 
Tharand, Baccalaureus der Medicin; am 27. März John Clarke 
Innes, Candidat der Theologie ans Lisburn in Irland.

III. Akademische Acte. Am 18. Januar vertheidigte 
Dr. Fried. Tuch die von ihm zum Antritt der ihm verliehenen 
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ordentlichen Professur der Theologie abgefasste Dissertation: De 
Nino urbe-, am 20. Jan. hielt Mag. Wilh. Bruno Lindner zum Ge- 
dächtniss des Prof. Mag. Spohn’s, als Stifters eines Stipendii 
eine Rede: Quanta fuerit Aegyptiorum in artibus, in philoso- 
phia, in theologia gloria et solertia, welche Feierlichkeit 
der Dechant der philosophischen Facultät, Prof. Dr. Wachs
muth, in einem Programm: De Luceria Apuliae urbe dis- 
sertationis Pars. II, angekündigt hatte. Ernst Alb. Stein, 
Stud. jur., hielt zur Feier des Gedächtnisses des Dr. Joh. 
Mager’s, des Stifters eines Stipendii, eine Rede: De Iuris Ro
mani et Germania studio rite coniungendo, wozu der Ordina
rius der Juristen-Facultät, Domherr, Comthur und Ritter Dr. 
Günther, Acad. h. t. Reet., ein Programm: Commentatio ad 
Const. 4, P. II, geschrieben hatte. Am 13. Febr. hielt Prof. 
Dr. Bruno Schilling zur Feier des Gedächtnisses an Hofrath 
Christian Friedr. Kees wegen der zu Gunsten juristischer 
Docenten errichteten Stiftung eine Rede: De devotione domc- 
stica et conventiculis ecclesiasticis, welche Feierlichkeit Hofrath 
Prof. Dr. Hänel, als derzeitiger Dechant der juristischen Fa
cultät, in einem Programm: Imperatoris Honorii Constitutiu de 
conventibus annuis in urbe Arelatensi habendis, Part. 1, renun- 
cirt hatte. Am 19. Febr. hielt Mag. Karl Friedr. Heinr. 
Zumpe aus Bautzen eine Gedächtnissrede auf Land-Kammer- 
Rath Karl Friedr. Kregel v. Sternbach, als Stifter eines Sti
pendii, und sprach: De nonnullis, quae inprimis in caussa esse 
videntur quod mathematica in gymnasiis nostris plerumque parum 
succedat; als Einladungs-Programm zu dieser Feierlichheit hatte 
der Dechant der philosophischen Facultät Prof. Dr. Wachs
muth'. De Luceria Apuliae urbe dissertationis Pars III, edirt.

IV. Vermischte Nachrichten, Seit dem 1. März finden 
sämmtliche Prüfungen bei der medicinischen Facultät öffentlich 
statt.

Gelehrte Gesellschaften.
Der Verein für wissenschaftliche Vorträge in 

B e rlin hat in diesem Jahre folgende Vorlesungen gehalten. Am 
4. Jan. sprach Prof. Dr. Zumpt über die Religion der Römer 
(mit Anmerkungen gedruckt. Berlin, Dümmler). Die Römer 
besassen nicht Religion, sondern Mythologie oder Götter
lehre; jene finden wir nur bei den Israeliten, zum Theil bei 
den Indern und Persern. Die Religion der Römer war der 
Glaube an die mächtige Existenz gewisser Götter; eine be
stimmte Lehre von den Eigenschaften dieser Götter und ein 
religiöses Gebot, diesen Eigenschaften nachzuleben, fand nicht 
statt. Die römischen Gottheiten sind ursprünglich von den 
griechischen verschieden, doch durch die bildliche Darstellung 
mit denselben zusammengestellt. Das älteste Element der rö
mischen Religion war ein ländliches oder häusliches, die Ver
ehrung der segnenden Natur (Saturnus und Ops, Faunus und 
Fauna, Vertumnus und Pomona, Lar, die Penaten), welche sich 
späterhin in ländlichen und häuslichen Festen erhielt (Lupercalien, 
Terminalien, Palilien, Saturnalien). Man kann diese altitalische 
Naturreligion pelasgisch nennen und mit der griechischen ge
meinsam erachten. Das Christenthum behielt einige der Feste 
bei. Als Rom ein eigener Staat wuroe , bildete es seine eigene 
Staatsreligion, deren Element ein religiös-politischer Glaube 
an die Existenz der grossen Staatsgötter Juppiter (beinahe mit 
der Bedeutung eines alleinigen Gottes), Mars, das Ideal der 
höchsten Römertugend) und Quirinus (der Idee des römischen 
Staats). Daneben erscheint, aus Latium herbeigebracht, der 
Dienst der Vesta. Jeder der grossen Götter hatte seinen ge- 
weiheten Priester, Flamen, und neben demselben ritterliche 

Priestercollegia aus patricischen Geschlechtern (Salier). Die 
Vorstellungen von der Wirksamkeit der Gottheit blieb nicht 
ohne Aberglauben; daher die Auspicien. Vesta ist der Heerd 
der Stadt, Symbol häuslicher Wohlfahrt, ohne Bild der An
betung; nur im Innern des Tempels ward ein vom Himmel 
gefallenes Bild (ein Meteorstein) bewahrt. Das Institut der 
Vestalinnen blieb bis zu den christlichen Kaisern ein hochgeehr
tes. Diese Staatsreligion ward menschlich erweitert durch den 
Hinzutritt der Juno und Minerva, durch griechisch-etruskischen 
Einfluss. Juno ward die Schutzherrin der Frauen, Minerva 
(nicht die kriegerische Pallas) das Ideal des unermüdlichen 
Lernens und der kunstreichen Geschicklichkeit. Der Cultus 
ward durch die Aufstellung der Götterbilder, die Einführung 
der Thieropfer, die Festspiele erweitert, aber nicht reiner. Das 
römische Volk liess den etruskischen Aberglauben bei der Un
sicherheit des religiösen Gefühls ohne bestimmte Lehre über 
sich kommen, ohne ihn selber auszuüben. Das dritte Element 
der römischen Religion machte die Verehrung praktisch-mora
lischer Begriffe als göttlicher Wesenheiten (Pietas, Pudicitia 
u. a.) mit einer Menge besonderer Heiligthümer aus. In den 
an sich untadelhaften Begriffscultus schlich sich Verderbliches 
durch die Verehrung schädlicher Kräfte der Natur und der Zu
fälligkeit oder des Glücks (Fortuna) ein. So bestand die Religion 
in der Vereinigung eines natürlichen, politischen und morali
schen Elements. Ausländische mit der Zeit eingebrachte Culte 
waren die der latinischen Diana, des Mercur, der Ceres, des 
griechischen Apollo u. A., doch’ blieben sie immer fremdartig, 
herbeigezogen durch das unbestimmte Gefühl der Abhängigkeit 
von höhern Wesen. So gab der Cultus der Isis und des Se- 
rapis für die Lehre der Unsterblichkeit dem Gemüthe mehr 
Zuversicht über die Nachtseite der menschlichen Existenz.

Am 11. Jan. sprach Legationsrath Dr. Alfred Reumont über 
die italienische Dichterin Vittoria Colonna (geb. 1490, gest. 
1547), womit er eine Charakteristik der damaligen Zeit und 
der in dieselbe fallenden religiösen Bestrebungen verband. Am 
18. Jan. sprach der Geh. Oberregierungsrath Dr. Georg Wilh. 
v. Raumer über Gustav Adolfs Beziehungen zu dem branden
burgischen Hofe. Am 25. Jan. theilte Dr. Asher aus Hamburg 
criminalistische Beobachtungen undErfahrungen unter besonderer 
Beziehung auf Gefängnisse und deren Reform mit. Am 1. Febr 
sprach Dr. Girard (Privatdocent bei der Universität) über Erd
beben und Vulcane. Der Vortrag enthielt eine Beschreibung 
der wichtigsten Erdbeben und der wirksamsten Vulcane. Am 
8. Febr. Director Dr. Waagen über Rafael’s künstlerischen Bil
dungsgang. Zuerst entwickelte er den Einfluss, welchen die 
GeburtsstadtUrbino auf den jungen Künstler gehabt hat, und 
wie die frühem Meister und sein Vater auf ihn einwirkten. 
Bis zum Jahre 1504 gehörten seine Werke dem Einflüsse seines 
Lehrers Pietro Penigino an. Seine Eigenthiimlichkeit sprach 
sich alsbald in einem Gefühle für das Anmuthige aus (wie in 
der Krönung Maria’s, in der Verlobung Joseph’s und Maria’s). 
Eine neue Wendung führte die Lehre des Leonardo da Vinci 
in Florenz 1504—7 herbei (Madonna delGranduca, die Grab
legung bis zur Madonna di casa Colonna). Ein neues Bildungs
moment lag in der Berufung nach Rom und in der Gunst des 
Papstes Julius II. Hier wurden die Bilder im Vatican und das 
berühmte Staffeleigemälde, Madonna di Foligno, erläutert. Nach 
Julius’ Tode zersplitterte die Berufung zum Baumeister der 
St.-Peterkirche 1514 die Kräfte des Künstlers. Er begnüg*e 
sich forthin meist mit Zeichnungen und arbeitete solche für 
den Plan der Wiederherstellung des alten Roms aus. Der 
Vortrag, in welchem die Hauptwerke Erläuterung fanden, 
schloss mit einer Charakteristik des Künstlers. Am 15. Febr.
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sprach Geh. Regierungsrath Prof. Dr. Fr. v. Raumer über die 
Sclaverei in Nordamerika. Zuerst zeigte er, wie nur der weisse 
Stamm, nicht die Neger und Indianer höhere Bildung haben, 
und nicht durch Mischung gewinnen, dass für die Beibehaltung 
der Sclaverei nicht ganz ungültige Gründe aufgestellt werden 
und die Lage der Sclaven hier besser als in Afrika und die 
Behandlung in neuer Zeit überhaupt milder sei. Die Gründe 
für die Auflössung der Sclaverei und deren Schwierigkeiten 
wurden erwogen und endlich für Abschaffung des innern Sclaven- 
handels und Einführung der Schollenpflichtigkeit gestimmt. Am 
22. Febr. sprach Prof. Dr. Dünniges über den Communismus, 
und bestimmte denselben als die Änderung der gesellschaft
lichen Grundlage und den Socialismus als die Änderung der 
Gesellschaft auf dem Gebiete der Arbeit und der Vermögens- 
verwerthung, sodass beide Systeme darin Übereinkommen, dass 
die jetzigen Vermögenszustände nicht haltbar erscheinen und 
eine Organisirung der Arbeit und Abstellung der Arbeitslosig
keit verlangen. Am 1. März hielt Prof. Dr. Dove einen Vor
trag über die Wirkungen aus der Ferne, die Wirkungen des 
Schalles und Lichtes. Am 8. März sprach v. Eckenbrecher 
über die Insel Chios, deren Bevölkerung, Gesittung und Ge
schichte. Am 15. März sprach Prof. Schellbach über den Werth 
und die Bedeutung der Mathematik. Am 29. März Geh. Me- 
dicinalrath Lichtenstein über des Hofraths und Prof. Beireis in 
Helmstedt Leben und das Universitätswesen seiner Zeit.

Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. In 
der Versammlung am 19. Febr. fand eine Anzahl Statuetten, 
Consolen und Verzierungen, in Gusseisen von Eurich in Berlin 
ausgeführt, als vorzüglich gelungene Werke volle Anerkennung. 
Baurath v. Quast legte colorirte Zeichnungen der Deckenver
zierungen in der Kirche zu Bölberg bei Halle vor und gab 
nähere Auskunft über die vielleicht aus dem 15. Jahrh. stam
menden Arbeiten. Hofrath Dr. Förster erstattete Bericht über 
die in dem Hotel de Cluny in Paris befindlichen mittelalter
lichen Kunstgegenstände. Die von Sommerard angelegte Samm
lung ist neuerdings Eigenthum des Staats geworden und ist 
besonders reich an Waffen und Holzschnitzwerken. Am 15. März 
legte Prof. Henning eine reiche Sammlung der von ihm in 
Italien und Sicilien gemachten landschaftlichen in Öl ausgeführ
ten Studien, Fischer eine Auswahl der von ihm in Venedig 
gemachten Ärchitekturstudien vor. Legationsrath Dr. Reumont 
theilte Nachrichten über seine letzte italienische Reise mit. 
Namentlich verweilte er länger bei ältern und neuern Werken 
in 1 urin, welche bisher weniger beachtet worden sind. Er 
gab eine Skizze der Baugeschichte dieser Stadt, erläuterte die 
neuern Werke, die Kirche zu Gran Madre di Dio, die Ver
schönerungen des königl. Palastes, die Brücke über die Dora, 
die Reiterstatue des Herzogs Emanuel Philipp von Marochetti, 
die vom regierenden Könige angelegte reiche Gemäldesammlung, 
von ältern Gebäuden die sogenannte Torri Augustali, deren 
römischer Ursprung gegen Cordero di St.-Quintino, der sie für 
longobardisch hält, in Schutz genommen ward, und den Dom, 
Welcher dem Barcio Pontelli wieder zugesprochen wurde. Be
sprochen wurden die kunstgeschichtlichen Arbeiten des Prof. 
Rosini in Pisa, die Kunstausstellung in Florenz, die Bildhauer
arbeiten von Dupre, Power, Bartolini, Panthaloni, die für die 
Haben der Uffizien bestimmte Statuenreihe, die architektoni
schen Umwandelungen und der Neubau des Corso degli Adi- 
mari, gewöhnlich Via de’ Calzaioli genannt. Bemerkungen über 
Bologna, namentlich die Thätigkeit des ura die Kunstgeschichte 

verdienstvollen M. A. Gualandi und über Ravenna beschlossen 
den Vortrag.

Gesellschaft für pommersche Geschichte und 
Altersthumskunde in Stettin. Am 28. März hielt die 
Gesellschaft die Generalversammlung. Der bisherige stettinische 
Ausschuss ward in seinen Functionen bestätigt und die Ver
fügung des Ministers der geistlichen Angelegenheiten im Betreff 
der Inventarisation der im öffentlichen Besitze befindlichen Denk
mäler des Alterthums mitgetheilt. Prof. Giesebrecht hielt einen 
Vortrag über sechs alterthiimliche Geräthe des Luitizenlandes, 
Prof. Hering über die stettinische Patricierfamilie derLoytzer

Syro-ägyptische Gesellschaft in London. Am 
1. April theilte Bonomi mehre Inschriften mit, welche in den 
Katakomben von Alexandrien gefunden worden waren. Es 
scheint, als seien hier Heiden und Christen begraben. Das 
Mauerwerk der Katakomben wird jetzt zum Festungsbau ver
wendet. Cullimore theilte seine weitern Forschungen zur Ent
zifferung der hamyaritischen Inschriften mit, durch welche er 
mehrfache Übereinstimmung mit dem Äthiopischen entdeckt 
hat, was die Ansichten des Prof. Rödiger und des verstorbe- 
benen Gesenius, denen Prof. Lee und Hinchs beipflichten, be
stätigen dürfte. Johnson las eine Abhandlung über Einführung 
des Christenthums in Abyssinien und über die Ableitung der 
Gottheiten Apis und Serapis von den zwei grossen Nilarmen. 
Dr. Plate bemerkte als Ergebniss von Baron Bode’s Untersu
chungen in Hadramat, dass Saba, die Residenz der Königin, 
nicht, wie angenommen wird, in Mahrab, sondern an dem Orte 
gelegen war, der noch jetzt Saba oder Tula heisst. Der
selbe theilte auch Einiges über die alten jüdischen Königreiche 
im südlichen Arabien und über das seltsame Königreich mit, 
welches zwischen dem 8. und 12. Jahrh. im südlichen Russland 
existirte und unter dem Namen des kasanischen Reichs jüdi
sche Beherrscher und eine gemischte mohammedanische und 
christliche Bevölkerung hatte.

Literarische Nachrichten.
In dem Februarheft des Journal des Savants gibt Raoul- 

Rochette als Resultat seiner letzten italienischen Reise einen 
Bericht über die neuern Ausgrabungen zu Pompeji. Er be
schreibt die neu ausgegrabenen Häuser und deren Inhalt, na
mentlich die darin befindlichen Gemälde, von denen einige eine 
neue Erklärung erhalten. Zum Schlüsse aber spricht er die 
Klage darüber aus, dass, ungeachtet die Oberaufsicht von Ni
cola Santangelo mit vieler Einsicht geführt werde, doch das 
Neuentdeckte wieder untergehe. Die nach der Ausgrabung 
vor zehn Jahren frischen Gemälde verbleichen mehr und mehr, 
namentlich im Hause der Jagd, der schwarzen Wand, des 
Adonis. Nichts werde für die Erhaltung derselben gethan, 
was doch durch Bedachung, durch Glasüberzüge u. a. geschehen 
könnte. Man scheine in Neapel die Ansicht zu haben, es sei 
Pompeji nun einmal zu seinem Untergange bestimmt, und zwar 
vor den Augen des ganzen gebildeten Europa. Auch die Be
wahrung der Gemälde in dein Museum zu Neapel werde höchst 
fehlerhaft und nachlässig betrieben; denn sieben bis acht Jahre 
ruhen sie in verschlossenen Kisten den Forschern entzogen 
und zum eigenen Verderben.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig-.



492

Intelligenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l’/s Ngr. berechnet.)

Allgemeine Pressleitung.
^etauögegebcn von Dr. Berger« 

&efy$ter Jahrgang 1845. ©r. 4. 5 SW 10 SRgr.
Söö^entlid) erfdjetnen jwetStummem. SnfertionSgebühren für 

benS?aum einer 3eile l'AStgr.; ©eilagen werben mit I Shlr. 15 ©gr. 
berechnet.________________

Wptil. Sir. 26 — 34.
Anwalt: ®aS SigenthumSrecht beS SSerfafferS im SBer^ältnif jum 

DiSpofttionSredit beS Verlegers. — ®er jwifdhen Gnglanb unb ^reu|en 
beabsichtigte ©ertrag wegen ^erjleUung eines internationalen ©erlagS= 
recOtS. — ®ie Slbreffe ber babif^en jwciten Kammer auf Herstellung 
her gjreffreibeit. — Seutfcher Seitungsfatalog. — SBiberlegung ber h«upt- 
fädjlidjften ®vünbe ber ©ertheibiger beS Sla^brucfS. ©on 21. SB. 33 o 1t' 
mann, dritter SIrtifel. — ßrfennfnif beS SlppellationSgeriihtS ju 
Seipjig in ®ad)en beS Dr. v. ©cheUing gegen ©ernarbinen SeSfe, aß 
Sn^aberin ber ^anblung 6. SB. SeSfe. — ©efchärfte Genfurvorfd)riften 
in Stätten. — <SechS l;umoriftif^e ©orlefungen von Gbuarb. — 3ur @r- 
flärung beS £errn Karl S3ecE in Str. 23 b. 331. — ©emerfungen ju 
einem Slrtifel ber „©remer Leitung". ©on 51. ©erger. — Stienne 
©lanc über baS Gigenthum ber ^rofefforen an ihren öffentlichen ©or-- 
trägen- — können Slrtifel, welche baS fönigl. preug. Sbercenfurgericht 
für cenfurwibrig erklärt fyit, in ^achfen veröffentlicht werben? — Sho- 
maS ^apne, beS ©erbrechens ber beleibigten SRajeftät angeflagt. — 
Entwurf ju einem ®efe^e für baS Königreich <Sa^fen, bie SRecptSver= 
bältniffe jwifcpen ©djriftfteller unb ©erleget betreffenb. ©on 31- ©er = 
ger. — Steue ©eiträge ju ben ftanbinavifcpen, ju fcbleSroig='bolfteinifchcn 
unb anbern norbbeutf^en ^re^verhältniffen. — JRuffifdje Sournaliftif. — 
Snflruction jur ©ilbung eines ©adhverftänbigenvereinS jur Sntfdjeibung 
einiger JRachbrucfSftagen für baS ©rofhevjogthum ©achfen=SBeimar= 
ßifenadj. — Einige ©emertungen ju bem Staffage beS ßrtminab 
bircctor Dr. Hi&ig m ^r- 0 33k: eS ift eS erlaubt?" —
^roce| wegen verweigerter Ginrüdung einer ^Rechtfertigung. — $)olntfdje 
Sournaliftit. — Grfenntniffe beS fönigl. preufi. £)bercenfurgerid)ß. — 
Gin ©eitrag jur ®efd)icf)te ber Genfurfreil;eit ber göttinger ^»rofefforen. — 
SRotive ju bem Entwurf eines ®efe§eS für baS Königreich ®achfenz bie 
SRechtSverhältniffe jwifchen ©chriftfleller unb ©erleger betreffenb. 
^roce| gegen ben ©erleger einer fabbaliftif^en Schrift ju ©ern. — 3ft 
bie Kritif eines SßerfS, welche ben ju beurtheilenben Sept vollftänbig 
wtebergibt, bem SRachbrude gleich ju achten? — SJadhrichten unö 
ylotijcn; .'öücftertjer&ote; ßitcrarifdje ^Cnjeigen.

^ci^ig, im 1844. x örockhaus.

©lofftfcDe «Der
Literatur, jJunft un>

^reifem

©ie unterjeidjnete Jße^agöbanbiung hat (i^f ju Unterbrüdung beö 
©achbrudö unb mannidjfad^r Concurrenjen wegen, entfdfliefjen muffen, 
eine beftimmte Jlnjahl naajftcpenber SBerfe, welche fämmtlid) feiner be= 
fonbern ©mpfeblung bebürfen, un greife herabjufe^en; bie ©üchcr ftnb 
*ur<$ fe&e ^u^Danrlung auf ^sflcllung ju haben: 

a&inMttWttrt’Ö ©ämmtlicbe Sßevfe; neuere, 
verbefferte unb vermehrt;! SDrtßtnalauögabe. gjpet 33änbe 
in gro^ Sepifonformat auf SMinpapier, mit Porträt unb 
^itlaö in ^olio. (Sie 2te be$ 2teu SSanbeB ift unter 
ber trefft unb wirb beftimmt im ^>erbfte 1845 nacbgeliefert.) 
eubfcription^reU 14$Ä> berabgeW^ ^teU 10 3$lr. 
(17 gl. 30 Är.)

--------------- , ße^te ßebenBroodje, ein ^Beitrag ju beffen 23io= 
grapse au$ ben gerichtlichen ©riginalacten be$ Griminal= 
proceffeS feinet SRörberß ^Ircangeli, berau^geg^en non Dr.

S. v.JRoffetti, mit einem SSorworte »on 95öttiger, 
unb einem gaefimile Sßinfelmann’^. ®r. 8. 1818. $)rew 
ftatt 15 SRgr. (12 g®r.) = % (18 Är.)

Wehe*’$ <$efd)id)te ber bilbenben fünfte bei 
ben ©riechen Junb Römern. 3 S3be. in 8., mit §ltlaö in 
golio. „$rei$ ftatt 11 = 4 ^lr- (7. $1-)

Seffen Überfielt ber ©efdhidjte ber ^unft bei ben ©rieten, 
beren befanntefte Sßerfe unb SReifter, fowie ber noch nor= 
banbenen unb barauf 33ejug h^kenben Senfmale. SRebft 
ben, gleichseitigen Sßeltbegebenheiten unb ben widhtigften ©r= 
fcheinungen im ©ebiete ber Sßiffenfchaften, Literatur unb 
$)oefie. 5 tafeln in gr. gol. 1826. freies ftatt 1 S^hlr. 
= % Shlr. (1 gl. 12 Är.)

Überfx^tötafcln jur ©efchichte ber neuern Äunft, 
von ben erften Sahrhunberten big ju Raphael ©anjio’g 
Sobc. sRach Senfmälern gufammengefteHt. ©r. gol. 1827. 
$rei$ ftatt l’/2 Shtr- = 1 W* C1 4» ^r.)

enfitin, S5efchreibung ber fönigl. öffentlichen 
bliothef ju Sreöben. 52 SSogen mit SRegifter. ©r. 8. 1839. 
^reiö brofeh. ftatt 3% ^hlr. = 1/3 Shlr./2 gl. 24 Är.)

©Bert, Überlieferungen §ur ©cfd>id)fe, Literatur 
unb Äunft ber SSor= unb SRitwelt. 3 S5be. 1825 — 27. 
^reiö ftattw3 $hlr. = 1 SW (1 $1- 48 Är.)

CT. SSöttiger, 3been §ur Slrdhäologte ber Malerei,
1. Sheil, nach SRafgabe ber Sßinterrorlefungen von 1810 
-11. ©r. 8. ^ret§ ftatt 1% $W f SW (1 gl. 
48 ^r.)

Walhalla. «Statt % $W = 
y3 Shlr. (36 Mr.)

Gagner r ©eenen auö bem geben Hilbrecht Sürcrö. 
•iRebft Erläuterungen von 3- ©• v. Sluanbt. ©r. gol., mit 
8 ©teintafeln. 1829. $rei$ ftatt 4 $W = 2 $W 
(3 gl. 36 Mr.)

SSSalth^’f^e 33erlagshanblung in S reiben.

Surdj alle ©udjhanblungen unb spoftämter ift ju hejtehen:ISIS. SSon ©ken. 1845> Viertes 
®r. 4. tywtö von12 heften mit 8

Ser^fis unb ben flattern für literarifdje Unterhaltung 
gemeinfchaftlidh ift ei«

^njetgtr,
unb wirb bartn ber Staum einer gefpaltcnen Seile mit 2y2 Sigr. beredjnct.
^efrnbere SCnjetgen :c. werben ber für 1 Shlr. 15 Stgr. 
heigelegt.

.«ewaige im 9Rai 1845. jßroddjauö.

©ei SrocfhauS in geipjig ift erfebienen unb burch alle 
©uchbanblungen ju begehen:

£)ie
Sffenbarmtg SoWniS beS Sehers.

ert lärt
von

X J van töranM.
@r. 8. ©eh- 1 $W 10 9W



Vierter Jahrgang.

NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITEKATÜÄ-ZEITIJW.
M 124. 24. Mai 1845.

lateinische I^exikographie.
Zweiter Artikel.*)

*) So ist z. B. die Eintheilung von animus (welchen Artikel sei
nes Wörtersbuchs Hr. Freund mit dem des Dörner’schen Wörterbuchs 
vergleicht) in „begehrende, empfindende und denkende Seelenkraft“ 
eine schon den Alten geläufig® (vgk Plat. Rep. 9 i n i t.; dc- Divin* 
I, 29; Somn. Seip. 8); Passow im griech. Wörterbuche in v. 
hat Ähnliches; Ramshorn in seiner Synonymik Nr. H7 Gleiches.

**) Z. B. absolvo, absurn, accido, adjicio, adjungo, administro, 
amaritudo, ambages, ambigo} ambiguus, ambitio, amictus, alieno, 
alligo, altus.

Ungefähr ein halbes Jahr (im März 1835) nach dem 
Erscheinen des ersten Bandes von Freund’s Wörter
buch kündigte die Buchhandlung von Fischer und Schra
din in Reutlingen ebenfalls ein lateinisch-deutsches Wör
terbuch an, welches vom Professor Dörner in Mährin
gen bearbeitet gegen 120 Bogen stark werden, also an 
Umfang dem Scheller-Lünemannischen Handwörterbuche 
gleich kommen sollte. Sowol die der Ankündigung 
beigegebene Probe, die fast ganz mit den Artikeln des 
Freund’schen Wörterbuchs übereinstimmte, als auch der 
Druckort Reutlingen, der in den Annalen des Nach
drucks so berüchtigt ist, liessen auf einen beabsichtig
ten Nachdruck des Freund’schen Wörterbuchs schlies
sen. Hr. Freund trat daher in öffentlichen Blättern 
gegen das Unternehmen Hrn. Dörner’s auf, und be
schuldigte den Verfasser geradezu des Plagiats, obgleich 
aus der Probe, die nur kleinere Artikel enthielt, welche 
ebensogut, wie die im Freund’schen Wörterbuche, aus 
Forcellini genommen sein konnten, noch nicht hervor
ging, dass das Werk selbst völlig mit dem von Freund 
so übereinstimmen würde, um den Vorwurf des Nach
drucks zu begründen.. Das Wörterbuch von Dörner 
schien jedoch nun zu unterbleiben; allein im Juli 1836 
versendete auf einmal die achtbare Hallberger’sche Buch
handlung in Stuttgart das erste Heft (18 Bogen Lexikon
format) des Dörner’schen Wörterbuchs, welches nach der 
beigegebenen Ankündigung den Titel: „Vollständiges 
Wörterbuch der lateinischen Sprache, nach den neuesten 
Hülfsmitteln bearbeitet von Dr. Ch. H, Dörner, Prof.,“ 
führen, zwei starke Octavbände fassen und in Liefe
rungen von 18 Bogen (zu 25 Ngr. oder 1 Fl. 24 Kr.) 
^ach und nach ausgegeben werden sollte. Laut der 
gleichzeitigen neuen Ankündigung hatte Hr. Dörner

Ursprünglichen Plan eines lateinischen Handwörter
buchs erweitert, und beabsichtigte nun ein dem Freund’
schen Wörterbuche ähnliches Werk, dessen Umfang 
jedoch die Zahl von 200 Bogen nicht sehr übersteigen, 
aber an Zuverlässigkeit des Gegebenen das ßuch dei
nes Vorgängers überbieten werde. Aber das ausgege
bene Probeheft zeigte, dass die Käufer bis zur Vollen
dung noch gar manches 18 Bogen starke Heft über

*) Den ersten Artikel s. Jahrg. 1844, Nr. 239 f.

200 Bogen würden bezahlen müssen (denn es geht die
ses Heft auf 286 Seiten erst bis Anio, während das 
auf mehr als 300 Bogen berechnete Freund’sche Wör
terbuch bis Anio sogar nur 285 Seiten enthält), und für 
die Zuverlässigkeit des Gegebenen sprach das von Feh
lern wimmelnde erste Heft (der einzige 18. Bogen ent
hält deren nicht weniger als 52) eben auch nicht son
derlich. Hr. Freund suchte nun abermals, sowol im 
leipziger Börsenblatte, 1837, Nr. 7, als auch in Jahn’s 
Jahrbüchern, 1837, Bd. XIX, S. 302 ff., das Dörner’sche 
Unternehmen als Plagiat zu verdächtigen, indem er 
namentlich in Jahn’s Jahrbüchern mehre Artikel des 
Dörner’schen Heftes denen seines Wörterbuchs gegen
überstellte, wobei er nur, wenn er mit Unparteilichkeit 
zu Werke gehen wollte, zweierlei hätte berücksichtigen 
sollen: einmal, ob die Übereinstimmung der Artikel nicht 
in der Natur der Sache liege, zweitens, ob nicht Dör
ner gleiche Quellen gehabt habe. *)  Auch hätte die 
Gerechtigkeit verlangt, nicht zu verschweigen, dass 
mehre Artikel des Dörner’schen Heftes ganz anders, 
und, wie mir scheint, viel besser geordnet sind, wie 
im Freund’schen Wörterbuche. **)  Auf Freund’s Angriff 
erfolgte noch eine Vertheidigungsschrift Hrn. D.’s un
ter dem Titel: „Das Freund’sche Wörterbuch der la
teinischen Sprache im Verhältniss zu seinen Vorgän
gern“ (Stuttgart, 1837), in welcher Hr. D. sich selbst 
im Allgemeinen gegen den Vorwurf des Plagiats ver
wahrt, dann unter acht Rubriken eine grosse Menge 
Fehler nachweist, die sich auf dem mit seinem Hefte 
parallel laufenden 285 Seiten des Freund’schen Wör
terbuchs finden, wodurch freilich die Unrichtigkeiten 
des eigenen Heftes nicht gerechtfertigt werden. Em 
zweites Heft des D.’schen Wörterbuchs ist nicht er
schienen nnd das ganze Unternehmen scheint aufgege
ben zu sein.

Schon seit Jahren hatte der jetzige Geh. Hofrath 
und Director des karlsruher Lyceums, Dr. E. Kärcher 
in gelehrten Zeitschriften auf ein von ihm zu erwarten
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des grösseres lateinisches Wörterbuch aufmerksam ge
macht, und im J. 1826 sein Erscheinen durch die schon 
im ersten Artikel erwähnte Schrift de optima lexici 
latini condendi ratione eingeleitet. Doch das grössere 
Wörterbuch ist bis jetzt noch nicht erschienen, dage
gen ein:

Handwörterbuch der lateinischen Sprache, besonders 
für Gymnasien und Lyceen, von Dr. E. Kärcher 
u. s. w. Mit einer die Hauptrichtung der Bearbei
tung begründenden Einleitung (Vorrede), und ei
nem Excurse über die auf icius und farius ausge
henden Adjectiva. Stuttgart, Metzler. 1842. 8. 
2 Thlr.

„Man habe bei Bearbeitung dieses Handwörterbuchs“ 
heisst es Vorrede S. III, „zunächst die sogenannten 
Gelehrtenschulen im Auge gehabt und das Buch könne 
und wolle daher, weder in Aufnahme der einzelnen 
Wörter, noch auch in Ausführung der einzelnen Arti
kel auf Vollständigkeit Anspruch machen. Eine Reihe 
bedeutender Artikel, namentlich die Präpositionen und 
Conjunctionen, seien ausführlicher behandelt worden, als 
der oben angegebene Zweck des Buchs wol zu verlan
gen oder zu ertragen scheinen könne, da einerseits un
sere bisherigen Lexika noch viel vermissen liessen, 
andererseits aber jene Artikel hauptsächlich den Faden 
bildeten, an dem der grösste Theil des Übrigen sich 
mehr oder weniger anreihe. Somit dürfe der Verfas
ser den Vorwurf der Ungleichheit, der ihm von vorn 
herein gemacht werden könnte, nicht ablehnen.“ — 
„Da es aber“, bemerkt Hr. K. S. V der Vorrede, „trotz 
aller gemachten Vorarbeiten unmöglich gewesen sei, 
dieses Wörterbuch zu Stande zu bringen“ (was Hrn. 
K. überhaupt zur Ausarbeitung genötbigt, bleibt uner
örtert), „so habe er den Professor Kärcher, seinen 
Bruder, und den Professor Süpfle für das Unternehmen 
als Mitarbeiter gewonnen, welche in der Art an der 
Bearbeitung Theil genommen, dass Prof. Kärcher die 
mythologischen, geschichtlichen und geographischen 
Artikel“ (wobei er ein vom Geh. Hofrath Kärcher frü
her zu einem andern Zwecke ausgearbeitetes Manuscript 
zugleich mitbenutzte) ,«übernommen hätte, Prof. Süpfle 
hauptsächlich dafür thätig gewesen wäre, das ihm vom 
Verfasser dargebotene Material (?’) besonders mit Be
rücksichtigung der an unsern Schulen gelesensten 
Schriftsteller, namentlich Cicero’s, zu vermehren, Leich
teres auch zu ordnen, oder Einzelnes , was der Ver
fasser bereits weitläufiger ausgearbeitet gehabt habe, 
ins Kürzere zu ziehen. Die Aufgabe des Geh. Hofrath 
Kärcher’s sei es dann gewesen, theils diesem so gelie
ferten Stoffe überall die nöthige Vollständigkeit und 
Abrundung zu geben, theils wichtigere und. grössere 
Artikel zu ordnen, oder auch — was ohnehin seines 
Amtes gewesen — vollständig auszuarbeiten, überhaupt 
also in Beziehung auf die Behandlung des Ganzen und 

Einzelnen diejenigen Grundsätze, die er theilweise seit 
längerer Zeit, und bei verschiedenen Gelegenheiten der 
Prüfung des gelehrten Publicums vorgelegt habe, an
zuwenden und consequent durchzuführen.“ Diese 
Grundsätze gelten dem etymologischen Verfahren des 
Lexikographen, und werden nun S. X ff. der Vorrede 
angedeutet, wo es ungefähr so lautet; „1) der Lexiko
graph ziehe bei Ausarbeitung eines lateinischen Wör
terbuchs für die Etymologie eines Wortes alle nur 
möglichen Sprachen in Vergleichung. 2) die Sprache 
ging nicht von blossen sogenannten Naturlauten, son
dern von dem Zeitworte oder, was eigentlich gleichbe
deutend ist, von der Wurzel desselben aus. 3) Die 
weiteste Bedeutung sowol bei Zeit-, als auch bei Haupt- 
und Beiwörtern ist in der Regel die ursprünglichste. 
Wird dies festgehalten, so hat (nach S. XIV der Vor
rede) die Scheidung der eigentlichen Bedeutung des 
Worts von der sogenannten uneigentlichen keine grosse 
Schwierigkeit. Hierauf folgt die ausführliche Erörte
rung einzelner Artikel nach diesen Grundsätzen (S. 
XIV—XXIV der Vorrede) und zuletzt noch eine Be
sprechung über die Quantität der Antepenultima der 
Adjectiva auf icius und farius, aus welcher hervorgeht, 
dass die von Wörtern der zweiten Declination abgelei
teten Adjectiva auf icius eine lange, die von Wörtern 
der dritten eine kurze Antepenultima haben, die Adje
ctiva auf farius aber durchweg eine lange.

Obgleich nun nicht zu leugnen ist, dass in dem 
Handwörterbuche des Hrn. K. manches Einzelne besser 
geordnet, die und jene Bedeutung eines Worts richtiger 
aufgefasst ist, so ist das Buch, dessen fabrikmässiges 
Entstehen der Herausgeber ja selbst nicht leugnet, noch 
so voll von halbrichtigen und gänzlichen Behlern, dass 
Hr. K. nicht befugt war, das Scheller-Lünemannische 
Handwörterbuch zur Zielscheibe seines Tadels zu neh
men, und sein Werk auszugeben als einen Versuch, 
die lateinische Lexikographie aus ihrer Stagnation, in 
der sie trotz det' neuen und neuesten Arbeiten noch zu 
einem guten Theil befangen sei, wenn auch nur einen 
Schritt vorwärts zu führen. *)

*) Die Belege für meine Behauptungen finden sich auf S. VIII ff. 
der Vorrede meines Handwörterbuchs. Ich hatte diese Belege dort 
gegeben, um Hrn. K. zu zeigen, dass er keine Ursache gehabt hätte, 
das Scheller-Lünemann’sche Wörterbuch gegen das seinige herab
zusetzen und Fehler desselben, die meist schon von Scheller her
rühren und die gegen die im Kärcher’schen Wörterbuche sich finden
den Kleinigkeiten sind, recht breit aufzuführen, dabei gemein witzelnd, 
wie S. IV derVorrede: bolus wird uns wieder als Bissen vorgesetzt.“— 
Wahrscheinlich angeregt durch die im ersten Artikel dieses lexika
lischen Berichtes befindliche Notiz, dass ich im Folgenden auch das 
Kärcher’sche Handwörterbuch besprechen würde, hat Hr. K- y1” 
Schriftchen ausgeben lassen, unter dem Titel: Beiträge zur 
sehen Etymologie und Lexikographie. Erste Lieferung. Als Ein
leitung zur dritten Auflage des „Lateinisch-deutschen Schu wörter- 
buchs in etymologischer Ordnung“, mit Beziehung auf das Kärcher’
sche, sowie auf das Georges’sche Handwörterbuch, neunte Auflage,
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Im Jahre 1840 ertheilte die StaheFsche Buchhand
lung in Würzburg auf Empfehlung des Comthur Her
mann dem Dr. G. Mühlmann in Leipzig den Auftrag, 
die zwölfte Auflage des früher in ihrem Verlage erschie
nenen Deutsch-Lateinischen und Lateinisch-Deutschen 
Wörterbuchs von Jae. Bayer, welche im J. 1819 von 
dem zweiten Universitätsbibliothekar zu Würzburg, L. 
Ph. Mayer, herausgegeben worden war, nach den neue
sten und besten Hülfsmitteln zu bearbeiten. Da aber 
dieses Wörterbuch in jeder Beziehung den Ansprüchen, 
welche man jetzt an ein lateinisches Wörterbuch zu 
machen berechtigt ist, nachsteht, und demnach keines
wegs so beschallen ist, dass es zur Grundlage hätte 
dienen können, so beschloss der Hr. Dr. Mühlmann, ein 
neues zu begründen.

Es erschien unter dem Titel:
Handwörterbuch der lateinischen Sprache, mit beson

derer Rücksicht auf lateinische Schulen, Gymna
sien und Lyceen bearbeitet von Gustav Mühlmann, 
Dr. phil. Erster Theil. Lateinisch-deutsch. Würz
burg, Stahel. 1843. Lex.-8. 3 Thlr.

Über Zweck und Haltung dieses Theils lassen wir den 
Verf. selbst reden. Er sagt S. VI f. der Vorrede:

„Der Zweck, den ich bei der Bearbeitung dieses Werks 
vor Augen hatte, war der, Schulen, welche künftige Gelehrte 
vorbereiten, ein Wörterbuch der lateinischen Sprache zu über
geben, welches nach Einübung der Elemente dieser Sprache, 
für alle Klassen hinreichend wäre. Zur Erreichung dieses 
Hauptzwecks bemühte ich mich nun vor Allem, die Autoritäten 
der classischen Schriftsteller dem Werke einzuverleiben, aber 
auch die Latinität der frühem und spätem Schriftsteller mit 
anzuführen, damit durch diesen Gegensatz das Classische her
vorgehoben und schon frühzeitig der ähnliche Charakter der 
vor- und nachclassischen Zeit erkannt wird. Dadurch erreichte 
ich aber auch zugleich den Nebenzweck, dass auch die, welche 
die Schule verlassen haben, und vorzüglich Nicht-Philologen, die
ses Buch als lexikalisches Hülfsmittel forthin gebrauchen können.

Hieraus wird sich von selbst ergeben, welche Haltung ich 
dem Ganzen geben musste. Zuvörderst war nothwendig, dass 
ich sowol die classischen, als unclassischen Wörter, soweit sie 
in solchen Werken sich vorfinden, sämmtlich aufführte. Zur 
Bemerkung diene, dass ein ausführliches Verzeichniss der Ei

gennamen dem zweiten Theile beigegeben wird. Was aber 
die innere Einrichtung jedes einzelnen Artikels selbst anlangt, 
so gab ich bei jedem zuerst über das Formelle desselben Re
chenschaft und ging dann erst zu den Bedeutungen über. 
Dass ich die vor- und nachclassischen Formen der W örter an
führte, hielt ich für eine nothwendige Zugabe, da schon die 
Schüler der obern Klassen der Gelehrtenschulen im Gegensatz 
zu den stabilen Regeln, welche in den untern Klassen beige
bracht werden, kennen lernen müssen, wie sich die Sprache 
in formeller Hinsicht nach und nach zu einem festen Gepräge 
ausgebildet habe, und dass die nachclassische Zeit auch in 
dieser Beziehung als Nachahmerin der vorclassischen zu be
trachten sei. In etymologischer Beziehung hielt ich es für 
rathsain, nur zuverlässige Abstammungen anzuführen, da das 
Studium der Etymologie dem pädagogischen Zwecke keines
wegs angemessen ist. Vorzügliche Mühe wandte ich nun auf 
die Darstellung der Bedeutungen der Wörter, • welche durch 
den Druck und durch Ziffern passend auseinandergehalten 
und hervorgehoben sind. Oft gab ein historisches Moment 
den Anhaltepunkt zur Grundbedeutung eines Worts, gewöhn
lich aber musste in Ermangelung genauer Aufschlüsse über die 
Etymologie der Wörter die Logik über deren Grundbedeutung 
bestimmen. Für eine besondere Pflicht hielt ich es, die Pri- 
mitiva und Composita, soweit es möglich war, so in Harmo
nie zu bringen, dass sich der Schüler leicht einen Überblick 
über ganze Wörterklassen machen kann. Jeder Bedeutung 
fügte ich eine vollständige und durch die Wahl der Schrift 
hervorgehobene Aufzählung der grammatischen Verbindungen 
mit Angabe der Autoritäten hinzu, enthielt mich aber mit al
lem Fleisse der deutschen Übersetzung der verschiedenen Re
densarten, um dem Schüler nicht vorzugreifen. Denn es ist 
ein besonderer und unübersehbarer Nachtheil für den, der 
eine Sprache kennen und verstehen lernen will, wenn ihm 
statt der Gelegenheit, sich Einsicht in die Verschiedenheit 
zweier Sprachen durch eigenes Nachdenken zu verschaffen, 
eine Eselsbrücke (!!!) dargeboten w'ird; und es ist ein bedeu
tender Fortschritt in der Pädagogik, dass man immer mehr 
davon zurückkommt, Ausgaben lateinischer und griechischer 
Schriftsteller mit Anmerkungen zu dulden, in denen die latei
nischen Redensarten in das Deutsche übertragen sind, oder 
Lexika den Schülern in die Hände zu geben, welche mehr 
bieten, als die allgemeinen Bedeutungen und die Construction 
derselben/4

So weit der Verf. selbst.
Man sieht leicht, dass Hr. M. ganz die von Freund 

in der Vorrede zu seinem Wörterbuch aufgestellten 
Grundsätze adoptirte, wogegen und worüber weiter 
nichts zu sagen ist, da diese Grundsätze allgemein als 
die richtigen anerkannt sind. Sowol aus der Art, wie 
Hr. M. dazu kam ein lateinisches Wörterbuch zu schrei
ben, als auch insbesondere aus dem Wörterbuche selbst, 
ergibt sich hinlänglich, dass das, Werk ohne Vorarbei
ten begonnen wurde. Forcellini s, Scheller’s, Freund’s 
und Lünemann’s lexikalische Werke gaben dem Verf. 
das Material, und nur der Index zum Catull, sowie die 
Wörterbücher von Crusius zum Cäsar und Sallust sind 
theilweise benutzt worden. *)

♦) D. h. benutzt von da an, wo Freund’s Wörterbuch damals 
aufhörte (von excieo an) und wieder nicht berücksichtigt, wo Freund’s 
Wörterbuch wieder begann (vom Buchstaben R an)

von Ernst Kärcher (Stuttgart, Metzler. 1844. 8. 7’/2 Ngr.) Von 
S. 3 12 bespricht Hr.JK. mehre Etymologien als Nachtrag zu dem
oben im Titel genannten etymol. Wörterbuch, von S. 12—18 ant
wortet er auf die ihm in der Vorrede. meines Handwörterbuchs mit

Rechte gemachten Vorwürfe, und Zwar s0> dass er auf die 
▼on mir gerügten Mängel seines Handwörterbuchs gar nicht eingeht, 
sondern abermals gegen mein Handwörterbuch, diesmal gegen die 
neunte Auflagej zll Felde zieht. Es fallt mir nicht ein, einenStreit 
fortzusetzen, in dem wenig Ehre zu gewinnen ist, zumai da der 
Gegner es nicht verschmäht, selbst die Waffe der Unwahrheit zu 
gebrauchen. Nur das Eine bemerke ich, dass Hr. K. selbst den ße 
weis gibt, wie nöthig es oft ist, Gewährsmänner für eine Behauptung 
(„Prunkcitate nennt sie wiederholt Hr.K.) anzuführen, sei es auch 
Um unnützen Fragern im Voraus den Mund zu schliessen. Hätte 
»ch Heinr. zu Juven. 6, 504, p. 267 bei cedo, und Kritz zu Salt 
Cat. 3, 5, p. 21 bei religuus citirt, so würde Hr. K. vielleicht die 

14 u, 21 gethanen Fragen für sich behalten haben.
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Was nun die Ausführung der einzelnen Artikel 
anlangt, so wird deren Bearbeitung billigen Ansprüchen 
genügen, wenn man berücksichtigt, dass jede Kunst, 
namentlich aber die, ein Wörterbuch zu schreiben, er
lernt sein will. Der Verf. zeigt Geschick zum Lexiko
graphen und hat mit Fleiss, und da, wo er Eigenes 
gibt, mit selbständigem ürtheil gearbeitet. Die Anord
nung vieler Artikel seines Buchs ist daher eine gelun
gene zu nennen, wenn auch die Übersicht häufig da
durch gestört wird, dass der Verf. das Tropische und 
Metonymische nicht durch Zahlen oder Buchstaben vom 
Eigentlichen trennte. Für die ersten Buchstaben (A~ 
excieo) und für die letzten (R—Z) hatte Hr. M. einen 
guten Führer an Freund, dem er sich in diesen Buch
staben häufig so eng anschliesst, dass seine Artikel 
nichts weiter als ein Auszug der Freund’schen sind, 
und selbst viele Irrungen des Freund’schen Wörter
buchs in dem des Hrn. M. sich vorfinden. *) In den 
Buchstaben, welche Freund noch nicht bearbeitet hat, 
wurde die von mir besorgte, und schon mit unter mei
nem Namen gehende 8. Auflage des Scheller - Lüne- 
mann’schen Handwörterbuchs in der Art zu Grunde 
gelegt, dass die kleinern Artikel fast durchgängig, zu
weilen auch grössere übergingen, ja die Abhängigkeit 
von Scheller-Lünemann erstreckt sich soweit, dass Ar
tikel, die von Freund und nun auch von mir als falsche 
Lesarten getilgt sind, von Hrn. M. wieder aufgenommen 
wurden. **)  Wenn übrigens Hrn. M. diejenigen latei
nisch-deutschen Lexika, welche den schwierigem Bei
spielen deutsche Übersetzungen beigeben, also fast alle 
ältere und neuere, Eselsbrücken nennt und meint, sie 
dürften ebenso wenig in die Hände der Schüler kom
men, als Ausgaben der Classiker mit deutschen An

*) Z. B. unter aes Nr. 4 (vgl. Freund Nr. 4), aestimo am Ende 
(vgl. Fr. Nr. 2, c), afflicto a. E. (vgl. Fr. a. E.), agger Nr. 3, b 
(vgl. Br. Nr. 2, b, S. 160, a), agina, agmen Nr. c, agogae, alie- 
nus Nr. 2, aliptes, alluvies, ambiga, ammonitrum, amplio Nr. 2, 
anabathrum, ango Nr. 2, a, II. animatus (falsch „das Leben“), 
I. animosus Nr. 1, antepiianus Nr. 3 u. dgl. m. — Dass selbst Druck
fehler des Freund sehen Wörterbuchs, wie sequor Nr. 3, b (Fr. 
Nr./, B, 3) iß den Worten lacrimae sunt verba secuta (st. secutae) 
sich finden, ist wol blos ein sonderbarer Zufall.

**) Dergleichen auf falschen Lesarten beruhende und sich bei 
Hrn. M. noch vorfindende Artikel sind: adexpeto, affectatus, affictio, 
commodatus, devastus, obstrudo, opertura, or^tim, partumejus, per- 
ludo, praefectio, scepticus u. a. m. Falsche Lesarten in einzelnen 
Stellen stehen unter effundo, exorno, expositus, exspolio, extero, 
exuro, f'olium, impertior, incedo, ingero, insector, intabesco u. a.

merkungen, so dürfte er damit den Ansichten bedeu*  
tender Schulmänner entgegen treten, indem man gerade- 
jetzt lateinische Wörterbücher mit guten Übersetzungen] 
schwieriger Stellen verlangt, damit sie die Stelle desl 
Commentars oder Lehrers vertreten und Ausgaben mit 
Anmerkungen aus den Händen der Schüler entfernt" 
werden können.

Im October 1841 liess der berüchtigte Nachdru. s 
Sammer in Wien, durch seinen Commissionär 8 
Liebeskind in Leipzig, eine Anzeige verbreiten, ; < 
zur Pränumeration aufforderte auf:

Neuestes lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches^ 
Handlexikon, zum Schul- und Geschäftsgebrauche. 
Nach den besten Quellen der vorzüglichsten Werk«*';  
von Scheller, Kraft, Lünemann, Kirschius u i. 
bearbeitet von Franz Xaver Schönberger^ Docto’ 
der freien Künste u. s. w. Letzte, sorgfältige . 
durchgesehene und verbesserte Ausgabe, mit eim 
Vorbericht von Em. Th. Hohler. Drei Bände. 
Wien, Sammer. 1842. Lex.-8. 3 Thlr. 25 Ngr.

Da es bekannt war, dass das Schönberger’sche Hand- ] 
Wörterbuch ein unverschämter Nachdruck des Scheller- $ 
Lünemann’schen Handwörterbuches ist, so wendete sich 
die Hahn’sche Verlagsbuchhandlung in Leipzig, diej, 
das alleinige Verlagsrecht zum Scheller-Lünemann hat,^ 
durch den sächsischen Gesandten in Wien an die dor- u 
tigen Gerichte, um gegen diesen abermaligen Nach- 
druck Einspruch zu thun, erhielt aber den Bescheid, iB 
die Hahn’sche Verlagsbuchhandlung habe ja das Schel- 
ler-Lünemann’sche Handwörterbuch aufgegeben, und :i 
durch ein Wörterbuch des Unterzeichneten ersetzt, k 
Und der Nachdruck erschien und wurde von Leipzig n 
aus durch Hrn. Liebeskind auch nach dem übrigen h 
Deutschland versendet. Das Buch ist weiter nichts, ic 
als ein wörtlicher Abdruck einer ältern Ausgabe des ß] 
Scheller-Lünemann’schen Wörterbuchs, nur im latei- r< 
nisch-deutschen Theil vermehrt durch einige Artikel in 
aus dem Latein des Mittelalters und der Neuern. te

Ich habe eine zu hohe Meinung von den Schul- c 
collegien und dem Lehrerstande Österreichs, als dass 11 
ich glauben könnte, man werde dorf in einer Zeit, wo 11 
weit Gediegeners vorhanden ist, diesen elenden Nach- 1 
druck den Schülern unu’ Studirenden empfehlen. e 

ei 
it; 
a

(Der Schluss folgt.)
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(Schluss aus Nr. 124.)

Jsk.ls neunte Auflage des Scheller-Lünemann’schen Hand- 
e. örterbuches erschien am Ende des vorigen Jahres 

vollständig:

•j&tdLisch-Deutsches Handwörterbuch nach dem heu- 
1 uti^en Standpunkte der lateinischen Sprachwissen- 
& schäft, ausgearbeitet von Dr. Karl Ernst Georges.

' Zwei Bände. Neunte, gänzlich umgearbeitete Auf- 
e* läge des Scheller-Lünemann’schen Handwörter- 
r» buchs. Leipzig, Hahn. 1843. 8. 3 Thlr.
I“ Nach dem Ableben des um das Scheller’sche Hand- 

örterbuch sehr verdienten Rector Lünemann wurde 
h ir von der Hahn’schen Verlagsbuchhandlung die Be- 
e >rgung der etwa nöthig werdenden neuen Auflagen 

Vertragen. Schon als Mitarbeiter an der siebenten 
uflage war es mir klar geworden, dass das Buch 

-urchaus neu gestaltet werden müsse, sollte es ferner- 
> in den Ansprüchen, die man bei dem heutigen Stand- 
- unkte der lateinischen Sprachwissenschaft an ein la- 
Uinisches Wörterbuch macht, entsprechen. Ich begann 

> Iso damit; an die Stelle der deutsch-lateinischen Ab- 
> Teilung ein ganz neues Buch zu setzen, welches nicht 
1 hne Beifall geblieben ist. Dann unternahm ich es, 
» ie nöthig gewordene achte Auflage der lateinisch-deut- 
’ eben Abtheilung gänzlich nach den Grundsätzen, die 
- reund nach Köler’s und Passow’s Vorgänge als die 
I inzig richtigen für ein lateinisches Wörterbuch aufge- 

tellt hat, umzugestalten. Leider aber erforderte die 
. lothWendigkeit, als ich kaum den Buchstaben E voll- 
ndet hatte, ein rascheres Fortschreiten des Druckes, 
nd es konnte statt einer Umarbeitung nur eine Über- 
i'beitung geliefert werden. Hätte ich nach Vollendung 
erselben meine ganze Ihätigkeit sogleich wieder die- 
em Theile zuwenden können, so würde ich nun im 
Stande gewesen sein, bei der nächsten Auflage ein 
anz neues Werk zu liefern. Allein es war während 
er Zeit eine neue Auflage meines deutsch-lateinischen 
Wörterbuchs nöthig geworden, und erst als diese die 
‘resse verlassen hatte, ward es mir möglich, die Idee 
hier gänzlichen Umgestaltung der lateinisch-deutschen 
abtheilung zu verwirklichen. So entstand der erste 
äeil meines Handwörterbuches, der fast durchgängig

1 nach den Quellen und besten Hulfsmitteln ausgear- 
'het worden ist;, nur. selten.-wurden noch Artikel des 

Scheller-Lünemann’schen Wörterbuches wieder, obschon 
hie und da verbessert, aufgenommen. Mit dem Beginn 
des zweiten Theils waren aber alle Exemplare der 
achten Auflage des Scheller-Lünemann’schen Wörter
buchs vergriffen, und da nun die Wörterbücher von 
Kärcher und Mühlmann erschienen, so musste ich dem 
wohlbegründeten Wunsche meines Verlegers nachgeben, 
und den Druck des zweiten Theils rascher fördern, 
dabei auch die gütige Hülfe zweier mir befreundeter 
Gelehrter, des Oberlehrers Dr. Koch in Leipzig und 
des Dr. Berger in Gotha, in Anspruch nehmen, von 
denen der eine die zweite Hälfte des Buchstaben P 
und den Buchstaben R, sowie die Buchstaben U — Z. 
mit Ausnahme der Partikel ut, und der andere einzelne 
Bogen in N und T einer Revision oder gänzlichen Um
arbeitung unterwarfen, und darin so viel leisteten, als 
in dem kurzen Zeiträume von etwa drei Monaten mög
lich war.

So ist es denn gekommen, dass der zweite Theil 
nur etwas über die Hälfte (die meisten Artikel im L, 
O, P, S und T) gänzlich umgearbeitet, das Übrige 
nur theilweise überarbeitet wurde, weshalb etwaige 
Beurtheiler immer — wenn sie mir nicht, wie Kärcher 
in seiner Vorrede und in den oben genannten Beiträ
gen gethan, die Fehler meiner Vorgänger (Scheller und 
Lünnemann) oder Mitarbeiter zur Last legen wollen — 
die achte Auflage zu vergleichen haben, um zu sehen; 
ob die Artikel von mir neu bearbeitet worden sind.

Bereits in Jahn’s Neuen Jahrbb., 1837, Bd. XIX, 
S. 121, kündigte Hr. Dr. Freund die Herausgabe eines 
Schulwörterbuchs an, welches nun theilweise erschie
nen ist unter dem Titel:

Gesammtwörterbuch der lateinischen Sprache, zum 
Schul- und Privatgebrauch,- enthaltend: sowöl 
sämmtüche Wörter der altlateinischen Sprache bis 
zum Untergange des weströmischen Reiches, mit 
Einschluss der Eigennamen, als auch die wichtig
sten mittel- und neulateinischen Wörter, nament- 
die in die neuern europäischen Sprachen überge
gangenen , sowie die lateinischen und latinisirten 
Kunstausdrücke der Mediein, Chirurgie, Anatomie, 
Chemie, Zoologie, Botanik u. s. w.; mit durch
gängiger Unterscheidung der classischen von der 
unclassischen Ausdrucks^eise, und mit vorzüglicher 
Berücksichtigung der ciceronianischen Phraseologie.
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Von Dr. Wilhelm Freund. Nebst einem sprach
vergleichenden Anhänge. Erste und zweite Liefe
rung. A—K. Breslau, Aderholz. 1844. Lex.-8. 
Jede Lieferung 25 Ngr.

Lassen wir den Verf. selbst über den Plan seines Wer
kes berichten: „In vorliegendem Wörterbuche (heisst 
es S. V ff. der Vorrede) habe ich es versucht, die 
Grenzen, welche die bisherige Lexikographie dem la
teinischen Wörterbuche gesteckt hat, zu erweitern, und 
auch der Latinität des Mittelalters und der Neuzeit 
eine gebührende Beachtung zuzuwenden. Ich bin näm
lich der Überzeugung, dass für die Geschichte der la
teinischen Wörter, welche eben im lateinischen Lexi
kon niedergelegt ist, der Untergang des weströmischen 
Reiches keinen völligen Abschluss, sondern nur einen 
bedeutenden Abschnitt bildet. Für die lateinische Gram
matik ist allerdings mit dem Momente, da die lateinische 
Sprache aufgehört hat, lebende Nationalsprache zu 
sein, die Fortbildungsfähigkeit, also auch die Geschichte 
derselben, abgeschlossen ; die spätere Fortsetzung der 
Sprache in der Literatur konnte in grammatischer Be
ziehung nur Wiederholung oder Entartung bieten. An
ders verhält es sich jedoch mit den Wörtern der la- 
leinischen Sprache und ihrer Geschichte. Das lateini
sche Wort hörte auch in der Schriftsprache nicht auf, 
sich mit seinem eigentlichen Wesen, d. h. mit seiner 
Bedeutung, den jeweiligen Zeitbegriffen und Zeitbildun
gen zu accommodiren; es setzte neue Bedeutungen an, 
welche die neue Anschauungsweise des Schreibenden 
nach vernünftigen und in der Natur des betreffenden 
Wortes begründeten Analogien hervortrieb; es zeigt sich 
also hier eine naturgemässe Erweiterung und Fortbil
dung*)  des Wortvorraths, und hat darum auch die 
Wörtergeschichte, d. i. die Lexikographie, wie mich 
bedünkt, die Verpflichtung, diese fortgesetzte Entfaltung 
der lateinischen Wortgebilde und Wortbedeutungen in 
den Bereich ihrer Darstellung zu ziehen.“ Als Beleg 
aus dem Mittelalter führt Hr. F. nun das Wort Ingenium 
an, welches schon in der nachaugustischen Periode 
die concrete Bedeutung geistreiche Erfindung u. s. w. 
gehabt habe, welche nun das Mittelalter in weiterer 
Entwickelung specialisirt und mit ingenium kunstvoll 
bereitete M7erkzeuge und Geräthe der verschiedensten 
Art, wie „Kriegsmaschinen, Enterhaken, Netze, An- 
geln“ u. s. iv. bezeichnet und dadurch den französi
schen Wörtern engin mit der Bedeutung „Kunstgeräth 
jeder Art, Winde, Hebezeug, Richtholz u. s. w.", und 
Ingenieur (im Mittelalter ingeniosus f wovon das Ge- 
sammtwörterbuch unter diesem Worte nichts sagt) mit 
der Bedeutung „Kriegsmaschinenbauer u. s. w.‘{5 den 
Ursprung gegeben habe. — Als Beleg aus dem Neu-

•) Man vergleiche „Hederich s Manuale“, „Krause’s Wörterbuch 
der Medicin“ und das „Verzeichniss aller latein. Kunstausdrücke“ an 
„Dr. H. F. Link’s Grundriss der Kräuterkunde Bd. I“ und man wird

) Man denke an die Misgeburten der Botanik und Medicin, 
und man wird unwillkürlich über diese hier so allgemein ausge
sprochene Bemerkung lächeln müssen.

latein wählte Hr. F. galea, welches schon bei Colu- 
mella in naturgemässer Übertragung von dem Feder
büschel auf dem Kopfe der afrikanischen Hühner ge
braucht werde, und nun. in der Kunstsprache der neuern 
Botanik und Anatomie ganz analoge Metonymien erfah
ren habe.

Die Idee, das Latein des Mittelalters und der 
Neuern in das Gebiet der Lexikographie zu ziehen, ist 
nicht neu. An Caroli du Fresne domini du Cange 
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis 
(zuerst Paris, 1678. 3 Tom. fol.) brauche ich um so 
weniger zu erinnern, als unser gelehrter Landsmann 
G. A. L. Henschel gerade jetzt eine neue Bearbeitung 
dieses Werkes bei Didot in Paris herausgibt (bis jetzt 
Fase. I—XX od. T. I—IV u. Tom. V, p. 1—200 bis Peregri- 
natio), welche dem Bearbeiter und dem Buchhändler in 
Hinsicht der innern und äussern Ausstattung zum grössten 
Ruhm gereicht. Weniger bekannt ist F. Lud. Waltheri 
Manuale georgicum Latino-Germanicum et Germanico- 
Latinum. In usum studiosae iuventutis. Oder: Latei
nisch - Deutsches und Deutsch - Lateinisches landwirth- 
schaftliches Handwörterbuch. Zum Gebrauch der stu- 
direnden Jugend. Hadamar, 1822, dessen Inhalt sich 
auf das Latein aller Zeiten in Bezug auf die Land- 
wirthschaft erstreckt. Fast ganz vergessen zu sein 
scheint Andreae Reiheri (rectoris Gymnasii Gothani) 
Theatrum Latino-Germanico-Graecum (zuletzt edirt von 
Chr. Juncker, Leipzig u. Frankfurt, 1712), in welchem 
das Latein aller Zeiten und aller Wissenschaften be
rücksichtigt worden und welches daher noch immer sehr 
brauchbar ist. Nach Reiher betrat Benjamin Hederich 
(Rector zu Grossenhayn) denselben Weg in seinem 
Lexicon Manuale Latino-Germanicum . . . ad intelli- 
gendos cum veteres tum medii atque recentioris aeci 
scriptores quaecumque artium atque scientiarum apprime 
commodum. Lips. 1739. 2 Tom. Gr. 8., bei dessen Aus
arbeitung er für die Latinität des Mittelalters u. s. w., 
äusser Ducange noch eine Menge anderer Werke be
nutzte, sodass dem Buche eine gewisse Vollständigkeit 
nicht abgesprochen werden darf und dasselbe in Be
zug auf diese Latinität noch heute neben Ducange nicht 
entbehrt werden kann.

Das vorliegende Gesammtworterbuch des Hrn. F. 
kann nun in Hinsicht auf Vollständigkeit des mittel
alterlichen u. s. w. Lateins mit den genannten Werken 
gar nicht verglichen werden. Nur um den Titel Ge- 
sammlwörterbuch u. s. w. einigermassen rechtfertigen zu 
können, scheint Hr. F. eine Reihe Artikel aus Ducange 
entlehnt zu haben; aus dem Neulatein sind fast nur 
die Artikel der Medicin und Botanik, und diese auch 
nicht sehr vollständig. *)
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Der übrige Theil des Gesammtwörterbuchs ist den 
Artikeln, sowie deren Bedeutung und Anordnung nach 
ein Auszug aus dem grössern Werke des Verf. (selbst 
mit vielen Fehlern im Einzelnen), nur dass manche 
Unterabteilungen nicht besonders mit Zahlen hervor
gehoben wurden. Einige Artikel sind jedoch selbst 
besser bearbeitet als im grössern Wörterbuche, und 
der eine und der andere ist auch aus meinem Hand
wörterbuche ziemlich wörtlich aufgenommen worden 
(z. B. ius), was für mich nur schmeichelhaft sein kann, 
und wozu Hr. F. völlig berechtigt war, da er hier nur 
das Wiedervergeltungsrecht übte.

Die Phraseologie des Gesammtwörterbuchs unter
scheidet sich wesentlich von der des grössern Werkes, 
indem Hr. F. bemüht war, mehr Stellen anzuführen, in 
denen das betreffende Wort mit Synonymen und Gegen
sätzen verbunden erscheint; auf Verbindungen und 
Redensarten zum Behuf des Lateinschreibens war der 
Verf. weniger bedacht. Wenn Hr. F. zu diesem Ge- 
sammtwörterbuche eine Sammlung von 20,000 Phrasen 
angelegt haben will, so kann ich dem nicht gerade 
widersprechen, allein das darf ich schliesslich behaup
ten , durch eine zu dem Zwecke unternommene plan
mässige Lectüre Cicero’s, Cäsar’s u. s. w. sind sie 
nicht zusammengebracht worden. * *)

meine Bemerkung bestätigt finden. Bei manchen Artikeln fehlt ge
rade die neulateinische Bedeutung, z. B. bombarda neulat. „die 
Büchse“, im Gegensatz von „sclopetum, die Flinte“. — Manche als 
neulat. angegebene Bedeutung aus der Medicin findet sich schon 
bei den spätem Ärzten, z. B. „injectio, die Einspritzung“, schon 
Cael. Aur. Tard. 5, 4, 69 und „das Klystier“, Cael. Aur. Tard. 5, 
1, 10; Acut. 1, 17, 167 (nach den oben angeführten Beiträgen u, s. w. 
von E. Kärcher S. 41).

*) Da Hr. Fr. sich auf der Philologenversammlung zu Dresden 
den Anschein gab, Behufs eines thesaurus Ciceronianus bereits Cic. 
de Rep. lexikalisch gelesen zu haben, so verglich ich Cic. Rep. ], 
l—12 mit dem Gesammtwörterbuch; doch es zeigte sich keine Spur 
einer genauen Lectüre. Gehen wir die einzelnen Capitel durch (wo
bei ich das Stichwort, wo ich suchte, gesperrt drucken lassen will). 
Es fehlt: vigilans et industrius, 1, 3, 4. copiosus et disertus, 
ibid. expuls io Laenatis, 1, 3, 5 (um so auffallender, do. expuls io 
bis jetzt in allen Wörterbüchern blos als aus Cic. Farad.
6, 2, 46 angeführt wird), cura et molestia, I, 4, 7. gignere 
aut educare, L L $ (unter educo steht es, weil es das grosse 
Wörterbuch hat), insani atque indomiti impetus, 1, 5, 9. impuri 
atgue immunes adversarii, ibid. quod his libris erat instituta et 
suscepta mihi de republica disputatio, 1,7, 12. studio dis cen di 
et docendi, 1, 8, 13. inambulare in porticu, 1} ]2, 18 (im 
grossen Wörterbuch steht es). — Ebenso ist es mit Cäsar; doch 
gebricht es an Raum, das Resultat meiner Vergleichung hier anzu
führen.

Gotha. Georges.

Chemie.
Beiträge zur physikalischen Chemie von L. F. Schön

bein, Professor der Chemie in Basel. Basel, Schwei0’- 
hauser. 1844. Gr. 8. 22/2 Ngr. °

Die drei Abhandlungen, welche Hr. Prof. Sch. in der 
vorliegenden Schrift vereinigt hat, waren schon früher 
einzeln bei besondern Gelegenheiten erschienen und 
geben hypothetische Ansichten über physikalisch-che
mische Vorgänge. Wenn man in der Regel Hypothe
sen, die im Gefolge von neuentdeckten Thatsachen auf
treten, in dem Falle, wo das ganze Gebiet der Erfah
rungen noch unvollständig vorliegt, einer Strengern 
Kritik nicht zu unterwerfen pflegt, weil eben diese 
Hypothesen schon dadurch, dass sie zur Entdeckung 
von neuen Thatsachen geführt haben, Zeugniss von 
ihrer Nützlichkeit ablegen , und, sofern sie unhaltbar 
sind, nach weiterer Erforschung des Gegenstandes 
ohnedies fortfallen, so erfordert es dagegen die Wissen
schaft , dass man Hypothesen, die bereits bekannte 
Thatsachen erläutern wollen, beiweitem schärfer be
trachte und zusehe, ob sie wirklich eine bessere Ein
sicht in die ihren Gründen nach noch unbekannten 
Processe eröffnen und damit Veranlassung zu neuen 
Untersuchungen auf dem hierdurch gelichteten Felde 
gewähren. In dieser Beziehung allein wollen wir die 
Hypothesen des Hrn. S. einer nähern Prüfung unter
werfen. Die erste Abhandlung: „Über die Häufigkeit 
der Berührungswirkungen auf dem Gebiete der Chemie“, 
verfolgt ein Ziel, das nicht ganz bestimmt hervortritt. 
Nachdem der Verf. seinen Zweifel an der von Faraday 
aufgestellte Ansicht, dass Platin die Verbindung von 
Sauerstoff und Wasserstoff durch Compression dieser 
Gase in seinen Poren bewirke, zuerst ausgesprochen 
und durch die Thatsache näher motivirt hat, dass Pla
tinmohr mit Alkohol getränkt, diesen in Essigsäure und 
ebenso Äther in Aldehyd verwandle, wobei man wol 
kaum an eine Verdichtung des Sauerstoffs denken 
könne, also eine Einwirkung des Platins auf den Was
serstoff im Alkohol und Äther durch die blosse Be
rührung in der Weise annehmen müsse, dass dadurch 
die Verwandtschaft desselben zum Sauerstoff erhöht 
werde, so bringt er zum nähern Erweise andere That
sachen bei, die eine solche Einwirkung durch blosse 
Berührung keineswegs ausdrücken. Denn wenn ange
führt wird, dass Chlor und Wasserstoff mit einander 
gemengt im Dunkeln keine chemische Verbindung mit 
einander eingehen, aber sich schnell vereinigen mögen, 
wenn ein Lichtstrahl darauf fallt, so können wir darin 
nichts anderes finden, als die längst anerkannte Sache, 
dass durch die Einwirkung von Licht, Wärme, Elektri- 
cität die Kräfte der Stoffe, folglich auch ihr chemisches 
Verhalten gegen einander modificirt werden. Wenn der 
Verf. ferner eine Reihe von chemischen Verbindungen 
zweier Elemente durchspricht, in denen das eine zu einem



50Ö

dritten noch freien Elemente eine andere chemische Bezie
hung zeigt, als wir an ihm im isolirten Zustande wahr
nehmen, dass also, um nur ein Beispiel zu geben, sich 
Chlor, zu Schwefelwasserstoff gefügt, mit dem Wasser
stoff verbinde und den Schwefel ausscheide, während 
im isolirten Zustande Chlor und Wasserstoff nicht auf 
einander wirken , so müssten wir den Begriff der Be
rührungswirkung sicher ganz ungebührlich ausdehnen, 
wollten wir diesen Hergang darunter subsumiren und 
nicht vielmehr den allgemeinen , obschon in seinen 
Gründen ebensowenig erkannten Satz festhalten, dass 
die Elemente in isolirtem Zustande nicht gleiche 
Eigenschaften bewahren. Nach einigen Stellen der 
Schrift könnte es auch scheinen, als wolle der Verf. 
gegen Faraday den Satz durchführen, dass zwei Ele
mente durch blosses mechanisches Aneinanderrücken 
ihre chemische Verwandtschaft nicht ändern, dass 
hiernach auch Sauerstoff und Wasserstoff durch Com- 
pression allein zu keiner Verbindung disponirt werden 
können, allein da er aus den Versuchen von Labillar- 
diere entnimmt, dass das schwer entzündliche Phosphor
wasserstoffgas mit Sauerstoff gemengt, chemisch auf 
einander wirken, wenn man dieselben sich ausdehnen 
lässt, so würde er damit seinem eigenen Satze wider
sprechen, weil auch hier eine rein mechanische Ein
wirkung eine Abänderung der chemischen Kräfte her
vorbringt, und eben diese mechanische Wirkung als 
Hauptsache, als Nebensache dagegen die Ausdehnung 
oder Zusammendrückung liervorspringt. — In der zwei
ten Abhandlung: „Über die Ursache der Erhöhung des 
Leitungsvermögens des Wassers durch Säuren, Alka
lien und Salze”, stellt der Verf. zuerst die Thatsachen 
zusammen, die er näher besprechen will, und über die 
wir demnach ebenfalls nicht hinausschreiten wollen. 
Werden Chlor-, Brom- oder Jodwasserstoffsäure mit 
wenigem Wasser gemischt, so tritt beider galvanischen 
Zersetzung Wasserstoff an der negativen, Chlor u.s.w. 
an der positiven Elektrode auf, und man hat darin eine 
Zersetzung der Wasserstoffsäuren, nicht des Wassers 
zu erblicken , ebenso bei wasserhaltiger Fluorwasser
stoffsäure nur eine Zersetzung derselben, da der an 
der Anode auftretende Sauerstoff ein secundäres Pro
duct durch Einwirkung des frei werdenden Fluors auf 
das Wasser ist. In diesen Fällen entsteht demnach 
das grössere Leitungsvermögen der Flüssigkeit gegen 
reines Wasser aus der leichtern Elektrolysirung der zu
gesetzten Säuren, die auch im wasserfreien Zustande 
den Strom besser leiten, wie dies bisher freilich nur 
allein an der Fluorwasserstoffsäure nachgewiesen ist. 
Die gleiche Ursache der grössern Leitungsfähigkeit fin
det bei concentrirten wässerigen Lösungen von Haloid- 
salzen mit alkalisch-metallischer Grundlage (z. B. von 
Chlornatrium) und ebenso von schweren Metallen (z. B. 

bei Chlorkupfer) statt, wobei an der positiven Elektrode 
Chlor, an der negativen im erstem Falle ein gleiches 
Mischungsgewicht Wasserstoff, als secundäres Product 
aus der Wirkung des ausgeschiedenen Alkalis auf das 
Wasser, im andern Falle das Metall hervortritt. Nur 
wenn die Lösung Wasser in grösserer Menge enthält, 
wird dasselbe zu gleicher Zeit zersetzt, somit der 
Strom auf beide Elektrolysirungen getheilt und in sei
nem Fortgange bedeutend gehemmt. Obschon ferner 
bei der Zersetzung von wässerigen Lösungen einfach
saurer Sauerstoffsalze mit alkalischer Basis sowol, als 
aus schweren Metalloxyden, das Wasser gleichfalls 
gar keine Zersetzung erfährt, so lange die Säure nicht 
vorwaltet, so finden wir doch an der positiven Elektrode 
ein Mischungsgewicht Sauerstoff und ein Mischungs
gewicht Säure, dagegen an der negativen entweder 
ein Mischungsgewicht des schweren Metalls, oder 
ein Mischungsgewicht Wasserstoff mit einem gleichen 
der Basis, von denen der Wasserstoff sich als secun
däres Product ausweist. Mit Recht urgirt daher der 
Verf. die Thatsache, dass man hier z. B. schwefelsau
res Kupferoxyd nicht in S Cu, sondern in S Cu zerlegen 
müsse, wie sich die gleiche Formel übrigens 
auch bei den Untersuchungen über das specifische Ge
wicht herausstellt. Erst bei den von Daniell angestell
ten Beobachtungen über verdünnte Schwefel- und Phos
phorsäure, desgleichen über wässerige Lösungen einer 
alkalischen Basis, gelangt der Verf. entschieden in das 
Gebiet der Hypothese. Wenn Daniell angibt, dass bei 
den genannten Säuren an der positiven Elektrode nur 
Sauerstoff, an der negativen nur Wasserstoff auftrete, 
aber an jener noch auf vier Mischungsgewichte Sauer
stoff ein Mischungsgewicht Säure, und dass ebenso bei 
den Lösungen der Alkalien nur Sauerstoff und Wasser
stoff erscheinen, aber neben dem Wasserstoff auf vier 
Mischungsgewichte noch ein Mischungsgewicht Salz
basis, so ist zwar in beiden Fällen wegen der ausge
schiedenen Säure und des Alkalis ohne Weiteres anzu
nehmen, dass nicht das Wasser allein zersetzt werde, 
demnach die bessere Leitungsfähigkeit der Lösung aus 
der leichtern Elektrolysirung einer darin enthaltenen 
chemischen Verbindung entstehe, allein es ist schwie
rig, diese Verbindung anzugeben. Bei der verdünnten 
Schwefelsäure^ setzt Daniell eine Oxysulphionwasser
stoffsäure als SH an, und lässt den Strom diese 
und zu gleicher Zeit drei Mischungsgewichte Wasser 
3 (OH) zerlegen, wodurch die Beobachtung erklärt 
wird; ebenso werden nach ihm bei der verdünnten 
Phosphorsäure auf P H noch 3 (O H) zersetzt; dabei 
trennen sich natürlich an der positiven Elektrode S 
und P in S und O und in P und 0. Beim Alkali z.
K genügt ihm eine Zerlegung desselben mit Einschluss 
von 3 (Ö H). (Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig,
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Bleibt es hierbei in der That höchst mislich, den 
Grund anzugeben, warum gerade auf ein Mischungs
gewicht S H oder K drei Mischungsgewichte Wasser 
zur Elektrolysirung gelangen, und zweitens, woher 
die grössere Leitungsfähigkeit stamme, da z. B. S H 
bekanntermassen schlechter leitet, als stärker verdünnte 
Säure, so hat doch Hr. Sch. übersehen, dass bei 
seiner dafür eingesetzten Hypothese noch grössere 
Schwierigkeiten auftreten. Denn gestatten wir ihm 
auch gutwillig die Annahme, dass aus der Schwefel
oder Phosphorsäure noch andere Wasserstoffsäuren ent
springen mögen, wie S H2, S H3 auch S IL, wollen wir 
selbst dagegen keine Einwendung machen, dass er Ver
bindungen KH -f- O2,5(KH) -f- O6 aufstellt, worin Dop- 
pelradicale erscheinen, bei dem Mangel an Thatsachen 
kann er doch derselben Willkürlichkeit in Annahme 
von Zahlenverhältnissen nicht entgehen, wenn er gerade 
S Hi, 5(KH) -f- Oö als diejenigen Verbindungen hervor
hebt , welche durch den galvanischen Strom zersetzt 
werden sollen; auch er muss hierbei in denselben Feh
ler verfallen, den er bei Daniell rügt, ohne für sich 
einen besondern Vortheil zu gewinnen , da jener die 
grössere Leitungsfähigkeit der verdünnten Säure mit 
vollem Rechte nach der vom Verf. selbst in der ersten 
Abhandlung aufgestellten Hypothese von der die Eigen
schaften abändernden Wirkung der blossen Berührung 
herzuleiten iin Stande wäre. Allein Hr. Sch. stösst 
durch seine Hypothese noch überdies das von Faraday 
aus Thatsachen hervorgeleitete Gesetz von gleichen 
Mischungsgewichten der an den Elektroden auftreten- 
den Elemente um, so sehr er sich auch scheut, diesen 

angedeuteten Punkt vollständiger zu berühren.
Stellt man S H» als chemische Verbindung auf, so muss 
man S, O4 und Hi auf ein Mischungsgewicht an den 
Elektroden des Voltameters verlangen, da wol Niemand 
im Ernste glauben kann, dass SIL und 4(OH) äquiva
lente Grössen sind. Immerhin mag also Daniell’s An
sicht falsch sein, die dafür substituirte Hypothese lei
det noch an grössern Mängeln. — Die dritte Abhand- 
hing betrifft die schon so oft ohne entscheidenden Er

folg discutirte Frage „über die Ursache der hydro
elektrischen Ströme,“ die der Verf. bekanntlich zu 
Gunsten der chemischen Theorie beantwortet wissen 
will. Indem er abweichend von den Ansichten der 
bekanntesten Physiker seiner Partei als Thatsache ein
räumt , dass hydroelektrische Ströme enstehen, auch 
wenn von den drei Elementen der Kette je zwei für 
sich allein keine chemische Wirkung auf einander aus
üben, gibt er für diesen Fall, als den Grundfall, den 
Hergang folgendermassen an. Taucht Zink in Wasser, 
so verbinden sich beide chemisch nicht mit einander, 
üben aber auf sich einen bestimmten wechselseitigen 
Einfluss aus, der in der Polarisirung ihrer Theilchen 
hervortritt. Das Zinktheilchen wendet seine positive 
Seite gegen das Wasser, dieses seine negative oder 
das Sauerstoffelement gegen das Zink; die entgegen
gesetzten Pole in beiden rufen in den nächsten Theil
chen wieder die Polarität hervor; so schreitet diese Ent
wickelung weiter und geht vom Wasser auf das zweite 
Metall, auf das Platin über. Das Schema für die offene 
Kette ist demnach :

P" . . . . P" P' (HO) (HO) (HO) Z' Z". . . . Z". 
_] -j-------1------ 1------ 1------- 1------ 1----- 1— -j—

Wie die Kette geschlossen wird oder Z" und Pn in 
Contact kommen, heben sich die entgegengesetzten Zu
stände der Theilchen auf; die Polaritäten verschwinden 
von Theilchen zu Theilchen rückwärts nach Z', und 
Z' verbindet sich chemisch mit O, da mit der elektri
schen Ausgleichung an dieser Stelle die chemische Ver
bindung nothwendig gesetzt ist. Scheidet O aus, so 
muss auch am Platin P' ein Element H hervorgehen. 
Die unausgesetzte Wirkung der Kette erklärt sich hier
nach einfach aus dem Umstande, dass das gebildete 
Zinkoxyd von seinem Orte durch eine im Wasser be
findliche Materie entfernt wird, und ein neues Zink
theilchen sich mit einem neuen Wassertheilchen in Po
larität setzt, die bei fortdauernder Schliessung der 
Kette wieder verschwindet. Dies Auftreten und Ver
schwinden des polaren Zustandes ist der galvanische 
Strom. — Wenn man bei dieser Hypothese sich nicht 
weiter darum bekümmert, ob der galvanische Strom 
als blosses Auf- und Abtreten der Polarität gefasst 
werden kann , da sich hierbei für die Ableitung der 
magnetischen Wirkungen der Säule sicher noch beson
dere Schwierigkeiten ergeben werden , so müssen wir 
zunächst bedauern, dass uns Hr. Sch. über zwei Dinge



502

keine nähere Auskunft ertheilt hat. Geht nämlich, wie 
angegeben ist, der Strom von der Berührungsstelle der 
beiden Metalle von Zn und Pn aus und beginnt das Ein
treten des neuen polaren Zustandes von Z' her, wo 
sich Zink und Wasser berühren, so erhalten wir 
weder einen im Kreise herunilaufenden Strom, noch 
ist er an verschiedenen Punkten der Kette ein gleicher; 
denn Zn erlangt und verliert seine Polarität fast in 
demselben Momente und ruht dann ohne weitere Theil- 
nahme einen gewissen Zeitraum hindurch; dasselbe 
gilt für Z', doch bleibt es die Zwischenzeit über in er
regter Polarität; Z" dagegen oder das Theilchen, was 
zwischen Z' und Zn in der Mitte liegt, gewinnt und 
verliert seine Polarität immer nach Verlauf des halben 
Zeitraums. Dies gibt keinen gleichmässigen Strom, 
wie ihn die Beobachtungen fordern. Dann vermissen 
wir noch den Beweis für die Behauptung, dass mit der 
Ausgleichung der polaren Zustände an Z' und O, so
wie sie der Verf. gefasst hat, nothwendig die chemi
sche Verbindung erfolge; das Gegentheil wäre wenig
stens nach ihm ebenfalls denkbar. Doch wir sehen 
über diese Lücken in der Darstellung hinweg, da die 
Hypothese ausserdem zwei Punkte darbietet, aus wel
chen ihre Unmöglichkeit einleuchtet. Wer von einem 
polaren Zustande der Körperelemente redet, setzt da
mit die Polarität als eine besondere Form des Elemen
tes , die nur in ihm selbst wieder aufgelöst werden 
kann, er leugnet damit, dass zwei Elemente, ohne sich 
chemisch zu verbinden, also ohne ein neues gemein
sames Element zu bilden, ihre polaren Zustände auf 
einander übertragen können. Die Elektricität als Po
larität der Theilchen zu fassen und sie gleichfalls als 
Materie anzunehmen, streitet gegen einander. Beim 
Magneten z. B. erblicken wir Pole und wir setzen die 
magnetische Kraft als den Zustand der polar erregten 
Elemente des Eisens; aber Niemand wird die Behaup
tung hinzufügen, dass Nordmagnetismus und Südmagne
tismus von zwei benachbarten Theilchen sich verbin
den, ebenso wenig, wie bei zwei mit einander in Be
rührung kommenden Stäben Magnetismus von dem ei
nen auf den andern übergeht. Die Richtigkeit dieses 
Einwurfs wird auch sogleich klar, wenn Jemand ohne 
vorgefasste Meinung die offenen Enden der Kette nach 
dem obigen Schema in Verbindung setzt; Zn kommt 
mit —, Pn mit + an einander, und die beiden Ele
mente bleiben im erregten Zustande eben irit demselben 
Rechte neben einander, wie U mit Z", Z" mit Zw im 
polaren Zustande bestehen. Die ganze Kette ist hier
durch regelmässig gegliedert, allein ein Strom, freilich 
die Hauptsache, bleibt aus. Zweitens ist die Hypothese 
des Verf. darum unmöglich, weil er den Strom bei Zn 
und Pn beginnen, also ihn stattfinden lässt, ehe noch 
eine chemische Action bei Z' erfolgt ist. Hat die che
mische Theorie irgend eine Behauptung mit vollem 
Rechte geltend gemacht, so ist es die, dass der galva

nische Strom nicht ohne, oder vielmehr nicht vor der 
chemischen Action hervortreten könne; in der chemi
schen Action liegt der Kraftverlust, der die Kraft im 
Strome erzeugt; ohne chemische Action hätte man 
eine Kraft, die aus dem Nichts entspränge. Möge man 
daher der chemischen oder der Contacttheorie nach
folgen, immer wird man das Entstehen des Stromes als 
eines solchen von der chemischen Action abhängig 
machen müssen, also den Anfangspunkt der Bewegung 
in Z' setzen. — Wenn ich anders mich nicht irre, so 
kann eine Hypothese, die von der Polarität der Theil
chen ausgeht, ohne die Wirkung des Contactes herbei
zuziehen, ihr Ziel nicht erreichen; denn da sie den 
Anfang der Bewegung in Z' verlegen muss. wo die 
chemische Action erfolgt, so kann sie von demselben 
Punkte nicht zu gleicher Zeit die Erregung der Polari
tät ableiten; ihr tritt nur das Auskunftsmittel entgegen, 
die Quelle der polaren Spannung in den Berührungs
stellen , der drei Elemente zu suchen, von welchen aus 
sie durch die ganze Kette hindurch fortschreitet und 
sich im Ringe gliedert. Diese polare Spannung ist 
aber noch nicht der Strom; er entsteht erst, wenn Z' 
und O durch den polaren Zustand, in den sie versetzt 
worden sind, die ihnen früher fehlende Verwandtschafts
kraft erlangen und in chemische Verbindung mit ein
ander treten. Denn so oft dieses Glied aus der Kette 
verschwindet, weil mit der chemischen Verbindung der 
polare Zustand sich löst, und so oft es durch ein an
deres ersetzt wird, ebenso oft erhält die Kette Bewe
gung und wird in Schwingungen von noch unbekannter 
Form gesetzt, in denen der galvanische Strom sich 
kund gibt. — Die übrigen Theile der Abhandlung bie
ten keine besondern Schwierigkeiten dar, sobald der 
Hauptfall gelöst ist.

Meiningen. K. W. Knochenhauer.

Historische Pathologie.
Über die historische UnWandelbarkeit der Natur und 

der Krankheiten. Der zweiundzwanzigsten Versamm
lung deutscher Naturforscher und Ärzte zu Bremen 
gewidmet. v 011 Dr. A. Mühry, praktischem Arzte 
und Wundarzte, Lehrer an der chirurgischen Schule 
zu Hannover u. s. wr. Hannover, Hahn. 1844. Gr. 
12. 5 Ngr.

Oe’n lebhaftem Interesse der Ärzte für die Geschichte 
der Krankheiten ist auch diese kleine mit Geist und 
Kenntniss verfasste Schrift entsprungen, obschon die
selbe gegen die bisherige Behandlungsweise der histo
rischen Pathologie auftritt.

Der Hauptanklagepunkt des Verf. ist zunächst ge
gen den bisherigen Begriff „Geschichte der Krankhei
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ten“ gerichtet (S. 8), indem man unter derselben die 
Darstellung der selbständigen und wesentlichen Ände
rungen der Krankheiten im Laufe der Zeiten verstan
den habe. Die Natur indess habe keine Geschichte, 
wenigstens keine selbständigen Änderungen als weitere 
Entwickelungen ihrer Schöpfung, und stehe hier im 
Gegensätze zu dem einer solchen geschichtlichen Ent
wickelung allerdings fähigen Geiste des Menschen. 
Die Änderungen der Natur seien entweder Bewegungen 
in ihren physikalischen Verhältnissen oder in den Le
bensprocessen der organischen Individuen, welche in
nerhalb beständiger Gesetze in wechselnder Weise sich 
nur wiederholen. — Allerdings spreche die Geologie 
für eine Geschichte unsers Erdkörpers, indess seien 
diese Änderungen des letztem seit dem Auftreten des 
Menschengeschlechts gleich Null zu achten. — Aus 
diesem Grunde sei es bedenklich, von einer Geschichte 
der Krankheiten zu sprechen, wenn mit diesem Worte 
eine active selbständige Entwickelung derselben bezeich
net werde.

Die Beschwerde des Verf. findet also nur für den 
in den letzten Worten bezeichneten Fall statt, und der
selbe würde zunächst zu beweisen haben, dass die 
Verfasser historisch-pathologischer Schriften unter Ge
schichte der Krankheiten eine active, selbständige Ent
wickelung derselben verstanden hätten, d. h. dass sie 
von dem Satze ausgegangen wären, dass die Krank
heiten als solche die Fähigkeit hätten, sich im Verlaufe 
der Zeit höher zu entwickeln, dass z. B. die Lungen
entzündungen als solche im Alterthume nicht so voll
kommen ausgebildet gewesen wären, als gegenwärtig. 
Der Verf. hat es unterlassen, diesen Satz, auf welchem 
augenscheinlich die ganze Anklage beruht, in seiner 
vollen Nacktheit auszusprechen. Er muss aber auch 
in seiner jetzigen Form entschieden zurückgewiesen 
werden, da es meines Wissens keinem historisch-pa
thologischen Schriftsteller eingefallen ist, die von dem 
Verf. zu seinem Zwecke postulirte Selbständigkeit, bes
ser Individualität der Krankheiten zu behaupten.

Hiernach entsteht die zweite Frage, wie Hr. M. 
dazu kam, der bisherigen historischen Pathologie diese 
Annahme einer activen, sejbständigen Entwickelung der 
Krankheiten beizumessen. Hr. M. selbst gibt hierauf 
keine Auskunft, sondern begnügt sich einfach mit der 
Behauptung (S. 11), dass die bisherige historische Pa
thologie eine Geschichte der Krankheiten „construirt“ 
habe, welche darauf ausgehe und dazu gelange, eine 
s,ganz unbeschränkte“ Umwandlung oder Fortbildung 
der Krankheiten anzunehmen, und eine selbständige in
nere Geschichte der Krankheiten „ohne Zweifel vor- 
auszusetzen“. Auf diese Art glaube die historische 
Pathologie an originäres späteres Entstehen neuer Spe
eles, an Untergeben älterer oder Zerfallungen in mehre, 
an Übergänge und Verwandlungen der einen in andere, 
und lege auch wol mehr darauf besonderes Gewicht, 

zu zeigen, dass Krankheiten als ungewöhnliche Natur
änderungen grosse Einwirkungen auf die Geschichte 
der Menschen geäussert haben, als umgekehrt diese 
auf jene. Härtere Vorwürfe als die genannten konnte 
Hr. M. der historischen Pathologie nicht leicht machen, 
und es entsteht die gerechteste Erwartung in Bezug 
auf die Begründung derselben. Zu einer solchen Be
gründung wendet sich indess Hr. M. nicht sofort, son
dern er setzt dieselbe mit solcher Sicherheit voraus, 
dass er sogleich zu den Ursachen jenes der historischen 
Pathologie zugeschriebenen Fehlers übergeht.

Die Ursachen dieser als Axiom postulirten „Vor- 
aussetzung einer selbständigen Geschichte der Krank
heiten“ findet Hr. M. zunächst in der fehlerhaften Art, 
wie die historischen Pathologen ihre Quellen zu be
nutzen pflegen. Man habe diese Quellen, meint Hr. 
M., meist mit der Hochachtung behandelt, mit der man 
die Geschichte der alten Historiker zu ehren pflege, 
oder sie interpretirt, wie dies die Philologen zu thun 
pflegen, und die Angaben als objective Wahrheiten 
angenommen.

Abgesehen von dem grellen Widerspruche, welcher 
zwischen der Beschuldigung, einer apriorischen Con- 
struction der Geschichte und zwischen der Ableitung 
dieses Fehlers aus einer allzu sklavischen und pedan
tischen Benutzung der Quellen liegt, so ist in der Be
hauptung, dass die historische Pathologie ihre Quellen 
nach Art der Historiker und Philologen hochzuachten 
und zu interpretiren pflege, offenbar weit mehr ein Lob 
als ein Tadel enthalten. Die Grundsäule jeder histori
schen Untersuchung ist die kritische Benutzung der 
Quellen. Diese Quellen gelten aber nur dann als zu
verlässig, wenn vernünftige Gründe zu einer solchen 
Annahme vorhanden sind. Aus dem Satze des Hrn. 
M. geht fast hervor, als glaube er, man habe alle vor
handenen Quellen in der von ihm getadelten Weise 
ausgebeutet. Dies ist aber selbst in Bezug auf die äl
testen Seuchen, von neuern Historikern wenigstens, 
nicht geschehen. Im Gegentheil gelten gar viele Nach
richten des Alterthums für trüglich und irrig, und des
halb sind z. B. die Nachrichten der Bibel, des Lucre- 
tius, des Livius u. s. w. von sehr untergeordnetem hi
storischen Werthe. Dass dagegen offenbar tüchtige 
Quellen hochgeachtet und nach dem Muster der echten 
Philologie mit kritischer Strenge interpretirt werden 
müssen, versteht sich von selbst.

S. 15 meint Hr. M., dass die Quellen der histori? 
sehen Pathologie theils nur dürftig vorhanden, theils 
nur unvollständig herbeigezogen seien, mit Aufnahme 
der letzten drei Jahrhunderte, deren Bearbeitung der
selbe, wie es scheint, weniger tadelnswerth findet, als 
die der frühem Zeit. Das dürftige Vorhandensein der 
Quellen kann natürlich der historischen Pathologie 
nicht zum Vorwurf gereichen. Dass sie nur unvoll
ständig herbeigezogen sind, liegt theils in ihrem Unbe-
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kanntsein und ihrer theilweise schweren Zugänglich
keit, theils steht es in offenbarem Widerspruche mit 
der Behauptung des Mangels an Kritik bei Benutzung 
der Quellen.

Ein fernerer Vorwurf erwächst der historischen 
Pathologie nach Hrn. M. daraus, dass dieselbe sich bis 
jetzt nur auf das Studium der Epidemien gerichtet 
und die Geschichte der sporadischen Krankheiten ver
nachlässigt hat Dieser Vorwurf ist indess nur dann 
zulässig, wenn die Wahrheit des Goethischen Satzes 
angefochten wird, dass, wer etwas leisten wolle, sich 
beschränken müsse. Und dass das Fach sich histori
sche Pathologie, und nicht, wie der Verf. will, „pa
thologische Historie“ nennt, ist doch auch wol kein 
Verbrechen. Zudem macht dieselbe wirklich, wie auch 
Hr. M. S. 17 zugesteht, darauf Anspruch, einen Theil 
der Weltgeschichte zu bilden. — Auf derselben Seite 
bemerkt Hr. M. sehr richtig, dass „der Unterschied 
zwischen antiken und modernen Seuchen sicherlich nicht 
so gross war, als der zwischen dem geistigen Bildungs
zustande ihrer antiken und modernen Beschreiber.“ 
Wenn derselbe aber, hierauf fassend, einen neuen Vor
wurf darauf gründet, dass man durch die Annahme 
der vorhandenen Quellen, wie sie vorliegen, mehr zu 
einer Geschichte der subjectivcn Ansichten über die 
Krankheiten als der objectiven und realen Krankheiten 
selbst gelange, so kann dies deshalb nicht zugegeben 
werden, weil 1) tüchtige Forscher die Quellen nicht 
wie sie vorliegen, sondern mit möglichster Kritik be
nutzen, und 2) es noch gar nicht so ausgemacht ist, 
ob nicht jede, auch die vollkommenste Geschichte nicht 
sowol eine Darstellung der Ereignisse selbst ist, als 
vielmehr des Eindrucks, den dieselben auf den Dar
stellenden gemacht haben.

Von S. 18 an lässt der Verf. hierauf eine kurze 
Übersicht der wichtigsten Epidemien und ihrer Beschrei
bungen folgen. S. 20 kommt der Verf. auf die von 
mir herausgegebenen „historisch-pathologischen Unter
suchungen“, denen er ein für mich sehr schmeichelhaf
tes Prädicat ertheilt, und welchen er die Ehre erzeigt, 
sie als Darlegung des gegenwärtigen Standpunktes der 
Wissenschaft zu betrachten, in deren erstem Theile er 
aber auch vorzugsweise die von ihm gerügten Fehler 
antrifft. In dieser Beziehung gestehe ich sehr gern zu, 
dass der erste Theil meiner Schrift, namentlich die 
Einleitung derselben, zufolge der mir zu Theil gewor
denen wissenschaftlichen Erziehung einen naturphiloso- 
phischen Anstrich erhielt, der übrigens von Niemand 
früher als von mir selbst getadelt worden ist. In der 
Vorrede zum zweiten Theile meines Buchs heisst es: 
„der vorzüglichste von diesen Mängeln (des ersten 
Theils) betraf eine gewisse, ebenso verführerische, als

gerade für den Geschichtsforscher verderbliche Neigung 
zur Speculation, welcher der Verfasser im ersten Theile, 
trotz der grössten Aufmerksamkeit auf sich selbst, 
nicht immer Meister zu werden vermochte. Im gegen
wärtigen (zweiten) Theile ist derselbe so ängstlich be
müht gewesen, auch die leisesten Anklänge jener Rich
tung zu vermeiden, dass er fast fürchtet, dem letzten 
Zwecke aller historischen Forschung, der philosophi
schen Deutung und Verknüpfung der Thatsachen einen 
zu geringen Einfluss verstattet, und sich so dem ent
gegensetzten Vorwurfe ausgesetzt zu haben. Aus die
sem Grunde hat der Verfasser sehr häufig vermieden, 
die ganze Summe der Folgerungen auszusprechen, 
welche sich in so reicher Fülle aus der Geschichte 
der Volkskrankheiten ergeben, und es oft vorgezogen, 
statt seiner die Thatsachen selbst reden zu lassen, de
ren einfache, aber gewaltige Sprache dem aufmerksa
men Beobachter verständlich genug ist.“ Deshalb muss 
ich auch gänzlich in Abrede stellen, was der Verf. S. 
21 über die „naturphilosophische“ Aufiassungsweise" 
der historischen Pathologie in den betreffenden Ab
schnitten meines „Lehrbuchs der Geschichte der Me- 
dicin“ behauptet. Was aber meine gegenwärtige An
sicht von der Naturphilosophie betrifft, so erlaube ich 
mir, den Verf. auf die Darstellung derselben in mei
nem „Lehrbuche der Geschichte der Medicin“ zu ver
weisen.

So sehr Hr. M. die bisherige Darstellungsweise der 
historischen Pathologie tadelt, so sehr gereicht es ihm'*' 
zur Ehre, wenn er S. 23 offen bekennt, dass man al- 
lerdings einigen historischen Angaben oder Thatsachen 
begegne, welche man unerklärt stehen lassen müsse. 
Die Seuche des Thukydides möchte der Verf. entweder 
für Pocken, oder Pest, oder Typhus halten. Ich selbst 
habe mich aus, wie mir scheint, triftigen Gründen dazu 
geneigt, dieselbe für eine weniger entwickelte Pestform 
zu erklären. Dass ich diese Form eine „embryonische“, 
d. h. noch nicht zu der Heftigkeit der vollständigen 
Pest ausgebildete genannt habe, wird wol kaum einen 
Tadel finden, wenn erwägt wird, wie häufig, ja fast 
regelmässig in den Epidemien der Pest die ersten 
Fälle einen sehr unentschiedenen Charakter haben, und 
namentlich oft ohne Bubonen verlaufen, wie denn die 
Bubonenpest überhaupt nur eine Varietät der Pest dar
stellt, deren heftigste Formen oft ohne alle äusserlichen 
Ablagerung611 erscheinen. Meiner Hypothese von der 
Natur der Thukydideischen Seuche wird aber um 
so weniger etwas entgegen stehen, als Hr. M. selbst S. 
25 sagt: „Am ungezwungensten hält man däher alle 
drei (die Seuchen des Thukydides, des Galen und des 
Cyprian) für die Bubonenpest“.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena* Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deip^ig»
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Aber eins der bedeutendsten Zugeständnisse macht der 
Verf. der historischen Pathologie durch den Satz (S. 25), 
„dass es möglich sei, dass es Naturverhältnisse gebe, 
welche nur einmal oder nur in Jahrhunderten wieder- 
kehren.“ Zwar wird derselbe entgegnen, dass die durch 
solche Naturverhältnisse entstandenen Veränderungen der 
Krankheiten eben Product der erstem, also etwas Passi
ves sind. Nichtsdestoweniger stehen alsdann jene so 
selten wiederkehrenden Naturverhältnisse der Annahme 
der „Unwandelbarkeit der Natur“ ziemlich schroff ent
gegen. Ich kann mich bei diesen und ähnlichen Aus
sprüchen des Gedankens nicht erwehren, dass Hr. M. 
selbst in den von ihm so hart getadelten Fehler ver
fallen sei, die Geschichte der Krankheiten von einer 
vorgefassten Meinung aus aufzufassen, nämlich von 
dem Satze, dass es eben keine Geschichte der Krank
heiten gebe, dass ihn aber die genauere Beschäftigung 
mit der hierher gehörigen Literatur fast gegen seinen 
Willen zu solchen Zugeständnissen brachte, welche 
jedenfalls das Lob der Ehrlichkeit verdienen.

Ein ähnliches Zugeständniss findet sich S. 26, wo 
der Verf., der sonst die Unwandelbarkeit der Natur so 
tapfer vertheidigt, annimmt, „dass in Folge der Völker
wanderung die Bevölkerung des Abendlandes durch 
Mischung fremder Racen einigermassen physisch ver
ändert worden sei.“ — Die Pocken für eine im sech
sten Jahrh. neu entstandene Krankheit zu halten (S. 
37) fällt längst keinem Historiker mehr ein. — S. 28 
scheint es, als ob Hr. M. den satz Hecker’s: „Die 
Pest ist als grosse Volkskrankheit zuerst im J. 531 
(die Justinian’sche Pest) aufgetreten, hat erst 800 Jahre 
später (im schwarzen Tode 1348) ihre äusserste Höhe 
erreicht und seitdem die Völker in verhältnissmässig 
kleinern Erkrankungen heimgesucht, ohne bis jetzt ir
gend auszuarten“, nicht billige? während sich doch ge
rade vom Standpunkte des Verf. gar nichts gegen den
selben einwenden lässt. Übrigens finde ich bei einem 
so vorsichtigen Arzte, wie Hr. M. die Meinung etwas 
gewagt, „dass die Pest n ehr noch mittelst der mächti
gen Tochter der Cultur, der Reinlichkeit, als durch die 
Quarantainen von Europa fern gehalten werde.“ — S.

< 31 schreibt auch der Verf. ausserordentlichen telluri- 
schen Erscheinungen grossen Antheil an der Entstehung 
des schwarzen Todes zu, und leitet von diesen Ein
flüssen dessen enorme Steigerung ab. Es ist auffallend, 
wie der Verf. kein Bedenken trägt, eine solche selbst 
„enorme“ Steigerung der Pest anzunehmen, nachdem 
er zuvor die Annahme eines Vorkommens der Pest in 
entgegengesetzter nicht völlig ausgebildeter Varietät 
getadelt hat.

Ein fernerer Tadel trifft (S. 33) meine (übrigens 
in meinem „Lehrbuche“ beträchtlich modificirte) An
nahme, dass der Petechialtyphus sich aus der Pest in 
dem europäischen Klima gebildet habe. Es sei indess 
durchaus unmöglich, „dass zwei so specifische An
steckungsstoffe je ihre Natur wesentlich verändern 
können, so wenig in der That, wie z. B. aus Hafer 
Roggen werden kann.“ Um zunächst diesen Einwurf 
des Verf. zu beleuchten, so beruht derselbe offenbar 
auf der Annahme , dass die Pest sowol als der Pete
chialtyphus sich lediglich auf contagiösein Wege ver
breiten. Da von Europa die Rede ist, so will ich 
für die Pest diesen Satz zugeben, für den Petechial- 
typhus muss ich ibn durchaus in Abrede stellen. Hr« 
M. scheint, wie auch aus noch mehren andern Stellen 
seiner Schrift hervorgeht, zu derjenigen, neuerdings 
sich vermehrenden Zahl von Ärzten zu gehören, welche 
bei den contagiösen Fiebern ein perennirendes Conta- 
gium als einzige Ursache ihres Fortbestehens und Wei
terverbreitens annehmen. Eine Ansicht, der ich aus 
Gründen, die nicht hierher gehören, und namentlich in 
Bezug auf den Petechialtyphus, nicht huldige. Meine 
Behauptung eines „Hervorgehens des Petechialtyphus 
aus der Pest“ konnte deshalb zu einem Vergleiche 
von der von Hrn. M. gebrauchten Art keine Veran
lassung geben. Es wird erlaubt sein, jene Stelle au
thentisch dahin zu interpretiren, dass die allgemeinen 
epidemischen Ursachen, welche entweder (was Weniger 
wahrscheinlich ist) die originäre Entstehung der Pest 
in Europa möglich machten, oder der contagiösen Ver
breitung derselben Vorschub leisteten, für sjCh allein 
hinreichten, um eine Krankheit, den Petechialtyphus, 
ins Leben zu rufen, dessen innige Verwandtschaft, ja 
wesentliche Identität mit der Pest ich in meiner Schrift 
darzuthun bemüht gewesen bin. Sodass auf diese Art, 
wenn Krankheiten mit individuellen Organismen paral- 
lelisirt werden dürfen, wie Hr. M. es thut (so wenig er 
sonst geneigt scheint, einer solchen Parallele das Wort
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zu reden) das Gleichniss so ausfallen würde: Wie 
aus unvollkommen entwickeltem Roggen, der aus 
schlechtem, steinigem Boden und aus kaltem Klima in 
ein fruchtbares Ackerland in warmer Zone versetzt 
wird, sehr vollkommen ausgebildeter Roggen wird, so 
nimmt das Product derselben Krankheitsursachen in 
Europa die Form des Petechialtyphus, in Ägypten die 
der Pest an. Dass ich mich in meiner Schrift hier 
und an vielen andern Stellen kurz ausdrückte um nach 
dem Beispiel meiner Vorgänger von Verwandlungen, 
Übergängen einer Krankheit in eine andere sprach, 
bedarf keiner Rechtfertigung, da diese Bezeichnungs
weise, zumal gerade, wenn von epidemischen Erschei
nungen die Rede ist, allgemein gebräuchlich ist, und 
z. B. unzählige Mal berichtet wird, dass sich aus ein
fachen Rothlaufformen allmälig Scharlach, aus einfach 
gastrischen Fiebern Abdominaltyphus entwickelt habe. 
Zudem pflegen historisch-pathologische Schriften vor
zugsweise von solchen Ärzten gelesen zu werden, wel
chen es keine Mühe kostet, aus solchen bildlichen Be
zeichnungen den wahren Sinn herauszufinden.

Ein neues Zugeständniss der von ihm selbst be
haupteten Unwandelbarkeit der Natur und der Krank
heiten gegenüber gibt Hr. M. S. 35, wo er den engli
schen Schweiss eine vorher und nachher nicht bestan
dene nosologische Form nennt. Zwar nennt er dies 
Beispiel das einzige dieser Art, doch heisst es gleich 
darauf (S. 36), dass die grosse Verbreitung der Sy
philis zu Ende des 15. Jahrh. „neu“ war. Zugleich 
deutet Hr. M. an derselben Stelle durch ein einziges 
Wort („leider“) an, dass er eine ungleich grössere 
Neigung hat, bei historischen Gegenständen von vor
ausgesetzten Hypothesen auszugehen, als die von ihm 
gerade deshalb so hart getadelten historisch-pathologi
schen Schriftsteller. „Neu war sicherlich ihre dama
lige plötzliche grosse Verbreitung, jedoch ihre Über
tragung aus Amerika, das 1492 entdeckt wurde, oder 
vielleicht aus Afrikas schon früher aufgefundener Süd- 
spitze , hat leider nur schwache historische Unter
stützung.“ — Auch bei der Cholera sieht sich Hr. M. 
zu dem Geständniss genöthigt, dass es „zu den uner
klärlichen Fragen gehöre, warum sie nie früher schon 
einmal nach Europa gelangte44 (s, 43^ Es bedurfte 
nach diesen Ansprüchen nicht des fernem Zugeständ
nisses (S. 45), „dass gewisse Änderungen in den 
Krankheiten im Verlauf der Zeiten nicht ganz zu leug
nen seien.44

S. 48 fasst der Verf. die Resultate seiner Betrach
tungen zusammen:

„1) Man hat in der bisherigen medicinischen Ge
schichtsforschung eine Geschichte der Krankheiten auf
gestellt, ohne Bedenken gegen eine darin vorausgesetzte 
selbständige oder genetische Umwandlung der Krank
heitsformen, während die geschichtlichen Änderungen 

derselben gleich denen in der Natur überhaupt nur als 
passive, entweder durch Wechsel in den Naturvorgän
gen oder durch Einwirken der fortschreitenden Men
schengeschichte veranlasst, anzusehen sein möchten.“

,,2) Eine Betrachtung der historischen Daten er
kennt die Quellen, worüber hier die Wissenschaft ver
fügen kann, nur als ungenügend und unzuverlässig, mit 
Ausnahme der die neuere Zeit betreffenden; doch aber 
ist ihnen zu viel Vertrauen geschenkt, manche ideelle 
Entdeckungen sind für reale Änderungen der Krank
heiten genommen und bis jetzt ist nur ein Theil der 
Pathologie, die Epidemiologie, historisch bearbeitet.

„3) Es ergibt eine allgemeinere Prüfung der histo
rischen Thatsachen, dass wirklich die meisten ange
nommenen geschichtlichen Umwandlungen der Krank
heiten eines Theils nur passive Fluctuationen der ewi
gen Krankheitsformen sind, und nur insofern gewisse 
Variationen zeigen können, andern Theils durch den 
Einfluss der geschichtlichen Thaten der Menschen Ein
fluss und Änderung erfahren haben, wodurch im Gan
zen ein günstigerer Gesundheitszustand für die Gegen
wart erreicht ist. Indessen bleiben einige Krankheits
formen übrig, wo man genöthigt ist, den historischen 
Angaben zufolge, eine unerklärliche selbständige BiL 
düng noch gelten zu lassen, namentlich bei Entstehung 
der Syphilis, bei Vergehen des Aussatzes und bei dein 
englischen Schweissfieber, auch sind die exanthemati
schen Fieber in manches historische Dunkel gehüllt.44

Dies sind die Bemerkungen, mit welchen Hr. M. 
hauptsächlich seine Anklage, dass die bisherige histo
rische Pathologie „eine Geschichte der Krankheiten 
construirt habe, welche darauf ausgehe und dazu ge
lange, eine ganz unbeschränkte Umwandlung oder Fort
bildung der Krankheiten anzunehmen, und eine selbstän
dige innere Geschichte der Krankheiten ohne Zweifel 
vorauszusetzen,“ zu beweisen sucht. Ich habe ver
sucht zu zeigen, wie dieser Beweis geglückt ist. Nichts 
desto weniger gestehe ich bereitwilligst zu, dass die 
Geschichte der Epidemien, ein l ach, welches sich noch 
in seiner Kindheit befindet, manche der von Hrn. M. 
gerügten Fehler, zum Theil durch, zum Theil ohne ihre 
Schuld nicht vermieden hat. Aber auf der andern 
Seite glaube ich auch gezeigt zu haben, dass eine An
sicht von der Natur und der Krankheitswelt, wie die 
von Hrn- M. verfochtene, sich mit dem umfassendem 
Standtpunkte nicht verträgt, zn welchem sich die histo
rische Pathologie erhoben hat, und den sie bewahren 
muss, wenn sie nicht in den grossen Fehler vieler un
serer Jüngern Ärzte verfallen will, denen Alles ein 
Dorn im Auge und eine Thorheit ist, was sich von ih
rem eigenen beschränkten, nur die Gegenwart, ja nur 
den Horizont ihres eigenen Ich umfassenden Stand
punkt nicht begreifen lässt.

Hrn. M. sage ich für die Bethätigung seines, Inter
esses an der historischen Pathologie den herzlichsten
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Dank, indem ich hoffe, nachdem er seine ersten Spo
ren an der historischen Pathologie auf dem negativen 
Felde verdient hat, recht bald einer positiven Leistung 
seiner Feder mit allen den Vorzügen, welche den bis
herigen Leistungen noch abgehen, zu begegnen.

Jena. H. Haeser.

pol e m i k.
Pariser Universitätsfrage.

1. Lettres sur le clerge et sur la Uberte d’enseignement 
par M. Libri, de V Institut. Paris, 1844. 8. 4 Fr.

2. L'Ultramontanisnie ou FEglise romaine et la Societe 
moderne par M. E. Quinet. Paris, 1844. 8. 5 Fr.

3. Des Associations religienses dans le cathoUcisme, de 
leur esprit, de leur histoire et de leur avenir, par 
Charles Lenormant. Paris, 1844. 8. 2 Fr. 60 Cent.

4. Les Dogmes, le Clerge et VEtatz Etudes religienses 
par MM. Eng. Pellaton, Äug. Colin, Hipp. 
Morvonnais et V. Henne quin. Paris, 1844. 8.

Der Streit zwischen der katholischen Geistlichkeit und 
der Universität in Frankreich ist keine vorübergehende 
Fehde, welche kurz oder lang ausgeglichen werden 
könnte. Als die ganze Sache anhob, meinte zwar Hr. 
v. Eckstein, der in einer der geachtetsten deutschen 
Zeitungen für die ultramontanen Bestrebungen Partei 
nimmt, der ganze Lärm verdiene keine weitere Beach
tung, die Geistlichkeit streite für die Freiheit des Un
terrichts und sie werde, wie sehr sich auch die Regie
rung sträube, dieses Reeht binnen Kurzem erkämpft 
haben. Nun währt der Streit nicht blos schon viel 
länger, als Anfangs prophezeit wurde, und die ganze 
Sache gewinnt nicht blos von Tage zu Tage an Bedeu
tung , sondern es stellt sich auch immer klarer und 
deutlicher heraus, dass die vielgepriesene Freiheit des 
Unterrichts hier nur Vorwand ist. Zwar stellt sich die 
Geistlichkeit, als wolle sie der Regierung nur deshalb 
zu Leibe, damit diese das Monopol des Unterrichts 
aufgeben solle; aber was ihr vorzüglich bei ihren An
griffen gegen die Universität vor Augen schwebt, das 
ist der philosophische. Unterricht in den höhern Bil
dungsanstalten , der ihr vorzüglich ein Dorn im Auge 
ist. Wenn die Regierung sich dazu bequemte, der Geist
lichkeit das Recht einzuräumen, die Lehrfreiheit nach 
Willkür zu bestimmen und zu beschränken, die Rechtgläu
bigkeit der Professoren zu prüfen und den Inhalt der öf
fentlichen Vorträge vor ihren Richterstuhl 2U stellen, so 
würde sie schon gelindere Saiten aufziehen. So aber 
hoffte sie, es werde ihr schon gelingen, wenn nur erst 
eine allgemeine Concurrenz eröffnet sei, vermöge der 
bedeutenden Mittel aller Art, die ihr zu Gebote stehen, 
das Übergewicht allmälig an sich zu reissen. Man 
wird nicht eher ruhen noch rasten, ehe die philosophi

schen Vorträge nicht wieder, wie während der Restau
ration, Theologen von Profession anvertraut sind.

Die eigentliche Bedeutung dieses ganzen Streites 
ist so schwer gar nicht zu durchschauen; denn er ist 
nicht von heute oder gestern. Seit dem Mittelalter 
schon datirt die Feindseligkeit der katholischen Geist
lichkeit gegen die Universität, welche der Kirche so 
grosses Ärgerniss gibt. Alle Angriffe, alle Beschuldi
gungen, welche jetzt gegen die Unterrichtsanstalten des 
Staates erhoben werden, ja sogar die Persönlichkeiten, 
mit denen man die öffentlichen Lehrer zu verdächtigen 
sucht — Alles das ist schon dagewesen. Es schien? 
besonders unmittelbar nach der Julirevolution, dass die 
Priester ihre übertriebenen Ansprüche aufgegeben hät
ten. Aber im Stillen wurde intriguirt, bis ihnen die 
Gelegenheit günstig schien, ihr Haupt wieder zu erhe
ben. Die Zeit ist im Ganzen nicht unglücklich ge
wählt. Des ewigen Experimentirens auf dem Felde 
der Politik müde, unbefriedigt von den socialistischen 
Phantastereien der Gegenwart, waren Viele bereit, sich 
wieder in den Schoos der Kirche zu flüchten , um da 
Befriedigung für ihre lechzende Seele zu linden. Die
ser Richtung der Zeit sich bemächtigend, wollte Rom 
seine alte Herrlichkeit wiedererobern. Deshalb werden 
die alten Waffen, die man schon verrostet glaubte, 
wieder hervorgesucht und die finstern Bundesgenossen 
früherer Jahrhunderte, Fanatismus und Verfolgungs
sucht, wieder’ beschworen.

Unter den verschiedenen Streitern, welche zu 
Gunsten des französischen Unterrichtswesens aufge
treten sind, verdient der Verf. der zuerstgenannten 
Schrift besondere Berücksichtigung. Hr. L. gehört zur 
Universität, innerhalb deren er eine bedeutende, ein
flussreiche Stellung einnimmt. Er verdankt dieselbe 
seinen wissenschaftlichen Leistungen auf dem Felde 
der Mathematik. Besonders rühmlich hat er sich durch 
seine Geschichte der mathematischen Wissenschaften 
in Italien bekannt gemacht, von der wir früher in die
sen Blättern geredet haben. Es that sich in derselben 
eine grosse Belesenheit, ein kritischer Blick und eine 
sehr vielseitige Bildung kund. Denselben Charakter 
trägt auch seine Polemik gegen die finstern Bestrebun
gen der Priesterpartei; nur dass hier die Waffen sehr 
spitz und schneidend sind. Was aber auf allen Blät
tern seiner geharnischten Flugschriften hervortritt, ist, 
dass der Verf. innig durchdrungen von der hohen Auf
gabe der Universität ist, deren Vertheidigung und 
Rechtfertigung gegen die zahllosen Anschuldigungen 
der Gegner ihm sehr am Herzen liegt. Die scharfen, 
einschneidenden Artikel, die er bis jetzt in verschiede
nen Journalen, besonders in der „llevue des deux 
mondes“, geschrieben hat, sind natürlich Veranlassung 
zu den erbittertsten Angriffen auf die Person ihres 
Verfassers geworden. Um seiner Polemik den Stachel 
und ihre Gefährlichkeit zu rauben, hat man seine Stel
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lung und seinen Charakter zu verdächtigen gesucht. 
Man wühlt in der Vergangenheit, um ihn als einen 
Söldner der Regierung hinzustellen. So wird er als 
ein Apostat an der Sache der liberalen Partei geschil
dert, weil es ihm, der aus Italien, seinem Vaterlande, 
politischer Umtriebe wegen flüchten musste, gelungen 
ist, sich in Frankreich zu einer einflussreichen Stellung 
emporzuschwingen. Solchen Sturm von Persönlichkei
ten, welche im Grunde jämmerlich wenig beweisen und 
zuletzt immer auf diejenigen zuruckfallen, von denen 
sie ausgehen, wird auch seine neueste obengenannte 
Schrift wieder anregen.

Libri fasst hier die ganze Angelegenheit insofern 
ganz richtig, dass er das, was die Geistlichkeit eigent
lich beabsichtigt, in seinem wahren Lichte erscheinen 
lässt. Er hält sich nicht mehr auf der Defensive, son
dern geht zur Offensive über und zeigt, wie die Frei
heit des Unterrichts, welche so ungestüm gefordert 
wird, nur eine Lockspeise ist, mit der man die grosse 
Masse zu fangen und zu übertölpeln hofft. Dabei deckt 
er die wahren Motive auf und zeigt, wie diese ganze 
Dlscussion nur vorgeschoben wird, um den mönchi
schen Institutionen des Mittelalters allmälig in Frank
reich wieder Eingang zu verschaffen. Dass Rom und 
die Jesuiten, welche in der letzten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts aufgehoben, in Frankreich schon wieder 
in Nacht und Nebel schleichen, dabei die Hände im 
Spiel haben, liegt auf der Hand.

So bleibt der Verf. dann also bei der blossen Ver- 
theidigung der Universitätsprivilegien und den vorhan
denen Einrichtungen nicht steheu, sondern er geht dem 
Feinde selber zu Leibe und reisst ihm die Maske, hin
ter der er sich scheinheilig birgt, vom Gesicht. Es 
versteht sich bei dieser Sachlage von selbst, dass die 
Jesuiten, ihr finsteres Wesen und die ganze Tendenz 
hres, Ordens nicht geschont werden. Der Verf. hat 
dabei zum ^heil aus Quellen geschöpft, welche nicht 
Jedem zugänglich smd, und er macht Mittheihingen, 
welche zur Charakteristik der jesuitischen Umtriebe 
von Interesse sind.

Wenn wir so im Allgemeinen der vorliegenden 
Schrift eine grosse Bedeutsamkeit zuerkennen müssen, 
so bleibt es doch immer noch dahingestellt, ob sich in 
Folge dieser Darstellung die Ultramontanen für ge
schlagen halten werden. Dieselben werde., vielmehr 
ihr Geschrei aufs Neue erheben, und werden sich stel
len, als hätten sie keine Niederlage erlitten. Was eine 
Vermittelung der sich befehdenden Parteien so sehr 
erschwert, ist nämlich der Umstand, dass der Stand

punkt beider ein so sehr verschiedener ist. Die Geg
ner sind durch eine so tiefe Kluft getrennt, dass sie 
sich nie vereinigen können. Wenn Hr. L. den Um
fang, die Stellung und Bedeutung des philosophischen 
Unterrichts zu rechtfertigen sucht, so werden ihm die 
katholischen Zeloten niemals auch nur ein Haar breit 
nachgeben. Sie wollen eben die Philosophie, vor de
ren ätzender Schärfe sie sich fürchten, entfernt wis
sen , und deshalb kommen sie immer wieder darauf 
zurück, dass dieselbe mit den auf Grundlage des Ka- 
tholicismus beruhenden Unterrichtsanstalten unvereinbar 
sei. Eine gewisse Halbheit und etwas Schiefes lässt 
sich in der Stellung der Universität allerdings nicht 
verkennen; sie würde dasselbe nur verlieren, wenn sie 
die katholische Farbe noch mehr, als bisher, abstreifte, 
oder wenn sie sich der katholischen Kirche geradezu 
in die Arme werfen wollte. Man wird sehen, ob es 
der hart bedrängten Regierung gelingen wird, sich aus 
dieser Alternative zu ziehen.

Heftiger und leidenschaftlicher noch als Libri zeigt 
sich Quinet, der in seiner letzten Schrift (L'Ultramon- 
tanisme ou rEglise romaine et la Societe moderne) der 
römischen Priesterherrschaft einen neuen Fehdehand
schuh hinschleudert. Er hat sich schon früher, beson
ders in seinem mit Michelet gemeinschaftlich heraus
gegebenen Vorlesungen, welche in diesen Blättern be
reits berücksichtigt sind, unter den ersten Vorkämpfern 
für die Sache der Universität bekannt gemacht. Diese 
ersten Angriffe, welche von ihm ausgingen, waren für 
die Geistlichkeit um so befremdlicher, als sich früher- 
hin Hr. Q. mehr in einer gewissen mystischen Roman
tik gefallen hatte, welche nur zu leicht für die Inter
essen eines übertriebenen Katholicismus ausgebeutet 
wird. Ähnlich war es auch mit Michelet gegangen, 
dessen künstlerische Richtung im geschmückten Heilig- 
thume der mittelalterlichen Kirche die meiste Befriedi
gung fand. Wie überraschend musste es deshalb sein, 
als sich diese Männer aufwarfen zu heftigen Gegnern 
der Jesuiten, zu Feinden der ultramontanen Herrsch
sucht und zu Vertheidigern der vielgeschmähten Uni
versität! Aber die Anfeindungen und Angriffe, denen 
seit dieser Zeit Michelet, sowie Q. von Seiten der Ul
tramontanen ausgesetzt gewesen sind, haben nur dazu 
beigetragen, die Erbitterung dieser Männer zu steigern. 
Hr. Q. besonders, der ein Feuerkopf ist, kann sich 
kaum mässigen. Er hat den Jesuiten den Tod geschwo
ren und verfolgt seinen Feind bis in seine letzten Ver
schanzungen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockbans in Leipzig*
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Vorliegendes Werk aus seiner Feder ist wiederum ein 
Ergebniss gehaltener Vorträge, in denen er seinen Zu
hörern Beobachtungen mittheilte, welche er auf einer 
Ferienreise in Spanien gesammelt hatte. Er hatte diese 
Wanderschaft recht eigentlich unternommen, um seine 
Überzeugung von dem Nachtheil, welchen Spanien 
das Mönchswesen gebracht hat, durch die Anschauung 
zu erhärten. Er erzählt nun in erbitterten Worten, 
wie die Geistlichkeit, das Jesuitenthum und die Inqui
sition den Nationalwohlstand Spaniens untergraben ha
ben, wie unter dem Einflüsse Roms allmälig alle Quel
len der Industrie und der geistigen Regsamkeit versiegt 
sind, und wie, um dieses schöne Land völlig aussaugen 
zu können, um dasselbe eine Mauer aufgeführt ist, 
durch welche keine anregende, lebengebende Idee sich 
eindrängen konnte.

Dies ist der wahre Ausgangspunkt, von dem aus 
der Verf. seine Angriffe auf die römische Geistlichkeit 
richtet. Es scheint ihm, als habe sich Rom jetzt 
Frankreich zur Beute ausersehen. Er stellt es sich 
deshalb zur Aufgabe, die Pläne der Anmassung, welche 
im Finstern schleicht, aufzudecken und zu vereiteln. 
Das Bild, welches er von dem Abgrunde entwirft, in 
den der Ultramontanismus, wenn man ihn gewähren 
liess, unsere Zeit ziehen würde, ist traurig und düster. 
Sodann weist Hr. Q. nach, wie unvereinbar die Idee 
und die Bestrebungen der Jesuiten und die Institutionen 
der römischen Kirche im Allgemeinen mit den Rich
tungen und Bewegungen der Gegenwart sind. Entwe
der wird die ultramontane Partei genöthigt, ihre trüben 
Absichten aufzugeben oder über Frankreich bricht aufs 
Neue eine verhängnissvolle Reaction herein, welche 
nur immer mit neuen Sturmen schwanger gehen würde. 
Für alle Männer, welche dem Fortschritte zugethan 
sind, gilt es also, der Hierarchie ihre gefährlichen 
Waffen zu entwinden.

Hr. Q. zeigt in seiner leidenschaftlich gehaltenen 
Schrift, welcher Wege sich Rom immer zur Erreichung 
seiner Absichten bedient hat und welche Mittel in An
wendung gebracht sind, um dem Entwickelungsgange 
des menschlichen Geistes Hemmnisse entgegenzustellen. 
Das ganze Getriebe des hierarchischen Despotismus 

wird hier aufgedeckt und insofern ist dieses Werk eine 
dankenswerthe Gabe. Der Verf. führt in leuchtenden 
Zügen die Kämpfe der vergangenen Jahrhunderte an 
uns vorüber. Er zeigt, wie Rom niemals beigetragen 
hat zur Befreiung der Unterdrückten, zur Aufrichtung 
der Gebeugten.

Wie es scheint, hegt Hr. Q. die siegestrunkene 
Gewissheit, dass der Menschheit die im Laufe harter 
Kämpfe errungenen Vortheile nicht wieder entrissen 
werden können. Das Rad der Geschichte lässt sich 
nicht hemmen , der Wagen des Fortschritts sich nicht 
zurückdrängen. Es handelt sich nicht darum, durch 
eine trügerische Vermittelung den Streit feindlicher 
Ideen zu besänftigen oder die Klippen der streitigen 
Punkte mit kluger Mässigung und diplomatischer Ge
wandtheit zu umschiffen. Nein, nur der Kampf kann 
zu einem befriedigenden Resultate führen. Deshalb 
wendete sich Hr. Q. mit beredten Worten an die kampf
lustige Jugend und sein Anruf muss bei der anziehen
den Persönlichkeit, von der seine Worte getragen sind, 
einen bedeutenden Eindruck gemacht haben. Er for
dert die Jugend auf, nicht zu weichen in diesem Streite, 
wo es sich um einen hohen, edeln Kampfpreis handelt.

Vielleicht sind die Ausfälle Hrn. Q.’s zuweilen all
zu bitter, seine Worte zu leidenschaftlich und die Vor
stellungen, welche er sich von den Anmassungen der 
römischen Priester macht, etwas übertrieben; aber 
wie könnte dies bei einem Streite, der mit so grosser 
Erbitterung, mit so flammender Leidenschaftlichkeit ge
führt wird, befremden? Oder haben etwa diejenigen, 
von denen die feindseligen Angriffe auf die Universität 
ausgehen, nicht gleicherweise durch Übertreibung ge
fehlt ? Wir wollen hier keine Blumenlese liefern von 
allen den gemeinen Schimpfreden, von den plumpen 
Schmähungen, welche gegen die Lehrer an Öffentlichen 
Anstalten vorgebraclit sind und die wir nicht etwa in 
obscuren Winkelblättern und anonymen Flugschriften 
aufzusuchen brauchen, sondern zu denen sich sogar 
hohe geistliche Würdeträger in ihrer Hitze haben hin
reissen lassen. Mit wie scheusslichen Prädicaten hat man 
nicht die Einrichtungen des Staats versehen, und wel
ches Verbrechen gäbe es wohl, welches man nicht den 
Professoren der Philosophie aufgebürdet hätte? Sind 
nicht von wahnwitzigen Blättern, wie dem „Unwersfes 
förmliche Proscripti°ns^s^n entworfen, auf denen die 
Namen derjenigen öffentlichen Lehrer verzeichnet sind, 
deren Entfernung zur Bedingung des Friedens gestellt 
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wurde? Haben sich nicht Geistliche von hohem Range 
und einflussreicher Stellung auf das schlüpfrige Feld 
der Journalistik begeben, um im wuthenden Zorne mit 
ihrem Krummstabe die Einrichtungen des Staates über 
den Haufen zu werfen ? Schriften sind erschienen, im 
frevelhaften Wahnsinne geschrieben und angefüllt mit 
Gift und Galle, und die Verfasser derselben haben 
sich nicht etwa die Misbilligung der Kirche, welche 
die Liebe predigt, zugezogen, sondern man hat sie an
gespornt, in ihrem teuflischen Beginnen fortzufahren.

Mehr als sonderbar muss es deshalb erscheinen, 
wenn innerhalb des Schoosses der Universität plötzlich 
ein Mann auftritt, welcher den Muth hat, sich darüber 
zu beschweren, dass man die Angriffe der Priester mit 
übertriebenen Vorwürfen zurückgewiesen habe. Dieser 
Professor, der sich so weit vergisst, dass er seine ei
gene Mutter, die Alma Matei', angreift, ist Charles 
Lenormant, dessen „Des Assoeiations religievses dans 
le catholicisme“ die Sache der Römlinge mit grossem 
Eifer führt. Diese Schrift wird schwerlich geeignet 
sein, ihrem Verfasser die Popularität, welche er durch 
seine Vorliebe für englische Zustände verscherzt hat, 
wieder zu gewinnen. Unbegreiflich ist es, wie Hr. L., 
dessen frühere Werke Zeugniss von gediegenen histo
rischen Forschungen geben, zu einer so grenzenlosen 
Verblendung, wie sie sich in vorliegender Schrift kund 
thut, gelangen konnte. Wir können in diesem Aufsatze, 
in dem wir nur einige wichtige Momente des Kampfes 
zwischen der Geistlichkeit und der Universität flüchtig 
darstellen wollen, nicht alle Punkte dieses in mehr als 
einer Beziehung interessanten Pamphlets beleuchten.

Hr. L. macht seinen Amtsgenossen allen Ernstes 
einen Vorwurf daraus, dass sie die Vertheidigung der 
öffentlichen Unterrichtsanstalten mit zu grosser Leb
haftigkeit geführt hätten; als wenn sich die Priester
partei (pretraille ist ein bezeichnender Ausdruck) im
mer innerhalb der Schranken einer gewissen Mässigung 
gehalten hätte. Wie es scheint, ist es dem Verf. we
niger um die schlechte Organisation der Universität, 
als um die Rechtfertigung der geistlichen Institutionen 
zu thun. Freilich sind dieselben bei dieser ganzen 
Streitsache nicht eben sehr geschont, und es ist na
mentlich von allen Seiten mit überzeugenden Gründen 
dargethan, dass es Unsinn ist, die Einrichtungen des 
Mittelalters wieder ins Leben rufen zu wollen. Hr. L« 
drängt sich nun plötzlich vor, um den Handschuh auf
zuheben, welcher den Mönchen und Jesuiten hingewor
fen ist. Er übernimmt die Vertheidigung derselben mit 
einer solchen Leidenschaftlichkeit, dass er selbst von 
dem Vorwurfe der Parteilichkeit, den er Andern auf
bürden möchte, nicht ganz freizusprechen ist. Was 
die Behauptung anbetrifft, dass die Verdienste des 
Mönchwesens, dessen Schattenseiten man stets mit 
grosser Vorliebe hervorgehoben habe, nicht gebühren
dermassen gewürdigt seien so kann dieselbe wol 

nicht ernstlich gemeint sein. Soviel wir wissen, hat 
es noch Niemand in Zweifel gezogen, dass die Mönche 
während der Dauer des Mittelalters den Wissenschaf
ten durch Erhaltung wichtiger Handschriften und durch 
die Pflege einzelner Zweige der Gelehrsamkeit förder
lich gewesen sind. Niemand wird es auch bestreiten, 
dass unter der ganzen Schar der Jesuiten einzelne 
bedeutende Männer, welche in die Entwickelung der 
menschlichen Bildung vortheilhaft eingegriffen haben, 
aufgefunden werden können. Freilich ist aber damit, 
dass man dies einräumt, auch noch nicht gleich zuge
standen, dass das Mönchs wesen, wie es im Mittelalter 
eine gewisse Berechtigung haben mochte, den Bedürf
nissen und den Ideen der Gegenwart entspreche, und 
dass die ganze Tendenz und Bedeutung des Jesuiten
ordens löblich sei. Es steht vielmehr fest, dass — da 
es dem Verf. besonders darauf ankommt, diese Insti
tutionen als förderlich für die Wissenschaften zu recht
fertigen — die Klöster, als man in Frankreich Hand 
an sie legte, längst schon aufgehört hatten, Vereini
gungspunkte wissenschaftlicher Bestrebungen zu sein, 
und dass der Jesuitenorden an der Pflege der Künste 
und Wissenschaften immer nur ein höchst untergeord
netes Interesse gefunden hat. Deshalb können wir auch 
unmöglich dafür halten, dass aus der Wiedereinführung 
der Gesellschaft Jesu in Frankreich und aus der An
lage neuer Klöster und geistlicher Stifte der Gelehr
samkeit und dem wissenschaftlichen Sinne eine grosse 
Anregung erspriessen würde. Dagegen ist es unsere 
volle Überzeugung, dass diese veralteten Institutionen 
sich wie ein Alp auf den regsamen, lebensfrischen 
Geist der Franzosen lagern würden. Auch davon selbst 
könnten wir uns kein grosses Heil versprechen, wenn 
sich, wie Hr. L. es verlangt, die französische Regie
rung an die Spitze der katholischen Bewegung stellte. 
Wir zweifeln, dass dadurch allein, wenn nicht die Ent
wickelung des Handels und der Industrie zu Hülfe kä
me, Frankreich jemals wieder auf den Gipfel seiner 
frühem Macht gelangen würde. Der Verf. hat zwar 
eine grosse Abneigung vor ^en sogenannten materiel
len Interessen, deren Pflege und Förderung er gern 
der kalten, egoistischen Politik protestantischerStaaten 
zu überlassen scheint; aber ihr Gewicht in der Wag- 
schaale der Gewalt und Macht lässt sich doch nun 
einmal nicht in Zweifel ziehen.

Ganz vorzüglich liegt es Hrn. L. am Herzen, die 
Jesuiten von jedem Vorwurfe, selbst vom Schatten ei
nes Verdachts reinzuwaschen. Er sieht in den Glie
dern dieses Ordens, deren Wirksamkeit im Buche der 
Geschichte mit schwarzen Zügen verzeichnet ist, nur 
fleckenlose, treuergebene Diener des Glaubens, welche 
kein Makel treffen kann. Er hält es für einen Frevel, 
die Verdienste derselben schmälern oder in Frage stel
len zu wollen. Seine Verblendung geht sowreit, dass 
er sie freigesprochen wissen will von dem Vor würfe 
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der Gewaltthätigkeit und der blutigen Lust an Verfol
gungen. Es ist dies um so unbegreiflicher, da er selbst 
sich abwendet von den folternden Maasregeln und 
Grausamkeiten, durch welche man die Andersgläubigen 
in den Schoos der alleinseligmachenden Kirche zurück
führen wollte. Er ist weit entfernt, die Qualen gutzu
heissen, denen die Hugenotten nach der Aufhebung des 
Edicts von Nantes ausgesetzt waren. Ja, Hr. L. un
terschreibt sogar das düstere Gemälde, welches Ch. 
Coquerel in seiner „Hislmre des Eglises du Desert“ 
von der Bedrängniss der Protestanten entwirft. Aber 
so sehr ist er für das Wesen des Jesuitenthums ein
genommen, dass er keinen Anstand nimmt, alle Schuld 
dieser Greueltbaten von den Jesuiten abzunehmen und 
auf die Civilgewalt zu wälzen. Er sieht in den Mit
gliedern des Ordens weder Anstifter noch auch selbst 
Theilnehmer dieser Verfolgungen. Nach seiner Mei
nung ist die ganze Tendenz der Gesellschaft Jesu so 
rein, dass sie der Verdacht, unschuldiges Blut vergos
sen zu haben, gar nicht treffen kann. Wir möchten 
den Verf. wol fragen, ob sie es denn nicht wenigstens 
„zum grössern Ruhme Gottes“ gethan haben? Merk
würdig ist es allerdings, wie der Verf., welcher Pro
fessor der Geschichte an der Sorbonne ist, sich von 
der geschichtlichen Wahrheit soweit entfernen kann. 
Sollte es ihm unbekannt sein, dass Ludwig XIV. in 
den letzten Jahren seines Lebens gänzlich unter dem 
Einfluss der Jesuiten stand? Kennt er die gewaltige, 
schreckengebietende Stellung eines Lachaise, eines Le- 
tellier nicht, welche selbst vor den strengsten Maasre
geln nicht zurückbebten, um das Königreich rein zu 
erhalten von dem Unkraut des Protestantismus, und 
vor deren Strenge sich selbst ehrenwerthe Priester 
von gemässigterer Gesinnung, wie Noailles u. A. beu
gen mussten? Wie kann er der weltlichen Gewalt al
lein alle Schuld aulbürden wollen, da schon eine flüch
tige Betrachtung jener Zeit es erkennen lässt, wie 
scheusslich das Getriebe war, durch das die Jesuiten den 
König und den ganzen Staat leiteten und beherrschten.

Freilich liegen diese Verfolgungen nicht im Geiste 
der christlichen Lehre. Aber so wie die römische 
Kirche sich im Laufe der Jahrhunderte gestaltet hat, 
kann sie dieselben unmöglich aufgeben. Rom bleibt 
in dieser Beziehung unveränderlich. Räumt ihm die 
frühere Gewalt ein, so wird der Sturm der Glaubens- 
verfolgnngen ebenso wieder wüthen, als früherhin. 
Wem will der Verf. deshalb einreden, dass die Ein
führung der Jesuiten Frankreichs frühere Macht wie
der herzustellen und die Ruhe im Lande zu sichern 
im Stande sei? Freilich würde eine Art von Ruhe von 
den Jesuiten zu erwarten stehen, aber ohne von der 
Ruhe des Kirchhofes zu reden, fragen wir: würde die
selbe nicht mit zu grossen Opfern erkauft werden?

Wenn Hr. L. sich schon in Bezug auf die Jesuiten 
argen Täuschungen hingibt, so ist er, was seine An

sichten über die Stellung der Protestanten und über die 
protestantische Lehre im Allgemeinen betrifft, in noch 
stärkern Irrthüinern befangen. Allerdings ist es nichts 
Neues, wenn dem Protestantismus von Seiten eines 
Katholiken der Vorwurf der zu grossen Dürftigkeit 
und Nüchternheit gemacht wird, und wenn man in un
serer Kirche den mächtigen Schwung vermisst, welcher 
dem katholischen Cultus innewohnen soll. Selten aber 
gehen aufgeklärte Katholiken jetzt wol so weit, dass 
sie behaupten, der Protestantismus habe eine ganz aus
schliessliche und einseitige Verstandesrichtung, von der 
jede Regung des Gefühls erstickt und niedergehalten 
werde. Wie kann der Verf. bei ruhiger Gemütlisstim- 
mung behaupten, in protestantischen Staaten werde nur 
für materielle Interessen gesorgt, während die Seele 
vergebens nach geistigerSpeiseschmachte? Muss man 
nicht mitleidig lächeln, wenn wir hier lesen, unter Pro
testanten könnten die Keime der Mildthätigkeit und 
Barmherzigkeit nicht auf kommen ? Wie — oder geschieht 
von Seiten der protestantischen Regierungen nichts zur 
Entwickelung der geistigen Regsamkeit und zur Befrie
digung des Gemüths? Wie verblendet muss ein Mann, 
der durch seine Bildung und seine ganze Stellung dar
auf angewiesen ist, die Erscheinungen und Bewegungen 
der Gegenwart zu beobachten, sein, wenn er zu einer 
so verkrüppelten Vorstellung vom Protestantismus ge
langen kann!

Wenn es einmal feststeht, dass die Vermittelung 
der vorliegenden Streitfrage eine wichtige Aufgabe für 
die Gegenwart bildet, so liess es sich erwarten, dass 
die socialistische Schule, welche ein radicales Gelüst 
daran findet, Alles neu zu gestalten und umzuschaffen, 
sich dieses interessante Problem nicht würde entgehen 
lassen. In der That erhalten wir in obiger Schrift: 
„Les Dogmes, le Clerge et VEtatiS ein ausführliches 
und beachtenswerthes Votum dieser Schule. Dasselbe 
verdient nicht blos um seines eigenen Interesses willen, 
sondern auch als Beitrag zur Geschichte des Socialis- 
mus Berücksichtigung: denn es stellt sich darin heraus, 
dass diese Schule, müde, sich in leeren Phantasien 
zu ergehen, das Bedürfniss empfindet, sich an den un
vergänglichen Inhalt des Christenthums anzulehnen.

Dieses kleine Werk, welches wir hiermit der Be
achtung des Publicums empfehlen, besteht zum grössten 
Theile aus einer Sammlung verschiedener Journalarti
kel, welche dem Hauptorgane der gemässigten Fou
rieristen „La Democralie pacififp1^ entnommen sind. 
Dieses Journal, das anerkanntermassen eines der ge- 
achtetsten der französischen Presse ist, trägt überall 
das Gepräge ruhiger Umsicht und der durch eine wohlbe
gründete Überzeugung gewonnenen Reife. Dieselbe 
Mässigung spricht sich auch in vorliegender Sammlung 
aus. Freilich wird es diesen Verff. leichter sich fern 
zu halten von der Hitze und Leidenschaftlichkeit des 
Kampfes, weil sie mit keiner der streitenden Parteien 
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durch besondere Sympathien verbunden werden. Sie 
hängen ebenso wenig mit den Priestern als mit den 
unbedingten Verteidigern der bestehenden Ordnung 
zusammen. Mit grosser Unbefangenheit betrachten sie 
deshalb die ganze Sachlage des Streits. In ihren Au
gen ist der Katholicismus nur eine Form des Christen
thums, welche von den sich entwickelnden Ideen zer
trümmert werden muss. Deshalb vermeinen sie aber 
nicht etwa, an seine Stelle eine Art von Philosophie 
treten zu lassen, welche weder warm noch kalt macht. 
Ja, sie behaupten sogar, dass ihnen der Protestantis
mus schon zu sehr diese philosophirende Richtung zu 
bezeichnen scheine. Sie hoffen deshalb, dass das Chri
stenthum in eine neue Phase treten werde, deren Auf
gabe es sein würde, die heilige Schrift mit der ewig 
vorwärts eilenden Idee in Einklang zu bringen. Sie 
wollen zu dem Glaubensgebiete hinleiten, auf dem sich 
die Schriftgläubigen, welche am Worte hängen, und 
die Denker, deren Speculation keine Schranken kennt, 
sich begegnen müssen. Auf die Frage, wie sich dieses 
Ziel erreichen lasse, antworten sie: durch den wieder
auferstandenen, lebendigen Christus statt des todten, 
welchen die Katholiken bisher angebetet haben. Sie 
wollen also, mit andern Worten, das alltägliche Leben 
mehr als es bisher geschehen ist, durchdringen lassen 
von den unvergänglichen Grundsätzen der christlichen 
Liebe. „Sehet, sagen sie, ob das wiedergeborne Chri- 
stenthum nicht Lehrer der Welt sein muss und ob nicht 
unter dem Schutze desselben sich die Werke der Zu
kunft gestalten werden. Alle grossen Geister unsers 
Jahrhunderts sind — im umfassenden Sinne des W’orts 
— Christen, im Gegensatz zu den grossen Geistern des 
vorigen Jahrhunderts. Es scheint dass das Christen
thum, indem es am Horizonte herabsteigt, nur noch 
die hohen Intelligenzen erleuchtet, wie die untergehende 
Abendsonne nur die hohen Spitzen bescheint. Aber 
auf jeden Sonnenuntergang folgt eine Morgenröthe. 
Wir wollen uns deshalb um das Christenthum schaa- 
ren, um es zu beleben, und um den Glauben des wie- 
dergebornen Christus zu feiern.“

Wenn man auch der wohlmeinenden Absicht die
ser begeisterten Worte seine Anerkennung nicht ver
sagen kann, so lässt sich doch auf der andern Seite 
nicht leugnen, dass auch selbst hier diese Socialisten 
immer noch zu sehr ms Blaue hinein phantasiren und 
sich zu sehr in volltönenden Phrasen gefallen. Un
möglich kann man sich nach dem, was gesagt wird, 
eine recht klare Vorstellung von dieser Wiedergeburt 
des Christenthums machen. Freilich ist es eine herr
liche Aufgabe, die Idee des unendlichen Fortschritts 
mit dem unwandelbaren Princip der christlichen Lehre 
in Einklang zu bringen; aber mit blossen Phrasen ge
schieht ihr nicht Genüge, und es hätte wol von Seiten 
der Verff. einer deutlichem und bestimmtem Erklärung 
bedurft, auf welche Weise sie diese Einigung bewerk
stelligt wissen wollen. Nur soviel erkennt man, wie 
gesagt, dass die socialistische Schule, wenigstens die 
Elite derselben allmälig anfangt, dem Christenthume 

einen bedeutendem Einfluss innerhalb ihres Systems 
einzuräumen, als dies bisher geschehen ist. . Während 
sie früher in ihren reformatorischen Ideen mit der Ver
gangenheit gänzlich brechen wollten, um sich ins Ge
biet der Zukunft zu flüchten, scheint es als sollte die 
christliche Lehre die vermittelnde Brücke sein, durch 
die sie in ihre zukunftsvolle Welt einzuführen wünschen.

Sie nehmen also das Christenthum als Grundlage 
der Gesellschaft an; indem sie sich eine freie Fortent
wickelung desselben vorbehalten. Deshalb wollen sie 
jeden Zwang in Bezug auf Glaubenssachen verbannt 
wissen. Eine nothwendige Bedingung dieser Fortbil
dung und Entfaltung der göttlichen Grundwahrheiten 
scheint ihnen ferner die vollständige Trennung des 
Staats und der Kirche zu sein. Der Staat muss jede 
Glaubensansicht schützen und ehren, ohne irgend eine 
auf Kosten der andern zu bevorzugen. Auf diese 
Weise allein wird, der Ansicht der Socialisten zufolge, 
die freie Entwickelung des Christenthums möglich. 
Dann erst werden die verschiedenen Religionsansich
ten, welche sich jetzt in die Herrschaft der Welt thei- 
len, sich um diesen einen Mittelpunkt vereinen. Dies 
ist der einzige Weg, auf dem ohne Einmischung der 
Staatsgewalt eine Annäherung und Einigung gewonnen 
werden kann.

Unter den verschiedenen Aufsätzen, welche in die
ser Sammlung mitgetheilt werden, lenken wir die Auf
merksamkeit der Leser besonders auf eine kurze Ab
handlung, in welcher von V. Hennequin ein Resume 
gegeben wird von der Stellung zwischen Staat und 
Kirche, wie sie sich in Frankreich seit Ende des vori
gen Jahrhunderts gebildet hat. Aus alle dem, was 
hier gesagt wird, geht offenbar hervor, dass der ge
genwärtige Streit zwischen Universität und Geistlich
keit seit länger datirt und zugleich eine nothwendige 
Folge der politischen Ereignisse ist. Die Revolution 
hat den Klerus einer schweren Verfolgung preisgege
ben und dadurch denselben genöthigt, seine Sache mit 
der der alten Monarchie zu vermischen. Daher muss 
es nun auch ganz natürlich scheinen, dass die neuen 
Institutionen, die ohnedies den alten Ideen längst ent
wachsen sind, von der Geistlichkeit gehasst werden. 
Der j\nsicht des Verf. gemäss hat nun auch Letztere 
in der That, was die Erziehungs- und Unterrichtsan
stalten anbetrifft, Grund zur Klage gegen den Staat. 
So verlangt er unbedingte Freiheit des Unterrichts und 
ausserdem gibt er zu verstehen, dass in Bezug auf die 
philosophischen Vorlesungen die nothwendigen Rück
sichten der Mässigung nicht immer gehörig beobachtet 
worden sind. Diesen letztem Punkt können wir frei
lich dem Verf. nicht ohne Weiteres zugeben, ja wir 
sind vielmehr geneigt, für den philosophischen Unter
richt eine viel weitere Ausdehnung zu verlangen, als 
demselben an den höhern Schulen Frankreichs gegönnt 
ist. Was aber nun die vielgerühmte Unterrichtsfreiheit 
betrifft, so können wir dieselbe unmöglich wünschet, 
wenn nicht zugleich ein Mittel gefunden wird, wie der 
römische Klerus abgehalten wird, sich dieses köstlichen 
Guts zu bemächtigen.

Bernburg. G. F. Günther-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in i^eipzig'.
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Theologie.
Predigten, gehalten von Dr. F. A. Wolf, Frühprediger 

an der Peterskirche zu Leipzig. Nach seinem Tode 
herausgegeben. Dritte bis sechste Sammlung. Leip
zig, Breitkopf & Härtel. 1842—44. Gr. 8. 8 Thlr.

Im ersten Jahrgange unserer Neuen Jen. Lit. - Ztg. 
Nr. 312, als sich noch nicht so bestimmt übersehen 
liess, dass Erbauungsschriften von ihr nur selten und 
in strengster Auswahl beurtheilt werden könnten, hat 
Bef. «lie beiden ersten Sammlungen dieser Predigten in 
der Kürze zu charakterisiren versucht. Schon dies 
verpflichtet ihn, jetzt, wo die ganze Sammlung geschlos
sen vor uns liegt, auf sie zurückzukommen. Er thut 
es um so lieber, da durch die neu hinzugefügten Bände 
sein früheres Urtheil über die Vorzüge der hier gebo
tenen homiletischen Erzeugnisse in reichem Maase be
stätigt und das Bild eines Predigers vervollständigt 
wird , welcher, ist der theologische Standpunkt 
nicht durchaus einseitig genommen, um desto hö
her steigt, je länger man sich mit ihm beschäf
tigt. Zu bedauern bleibt, dass es dem Herausgeber, 
Hrn. M. Kritz in Leipzig, nicht gefallen hat, sich aus
führlicher über Wolf’s homiletische Entwickelung aus
zusprechen. Wir müssen uns in dieser Hinsicht mit 
einigen Andeutungen und Selbstbekenntnissen des Ver
ewigten begnügen, welche in der Vorrede zur sechsten 
Sammlung aus drei zurückgelegten Predigten desselben 
mitgetheilt werden. Aus ihnen ergibt sich, dass vor
züglich die genauere Bekanntschaft mit Luther’s Schrif
ten, zu denen ihn die Reformations-Jubelfeier 1817 hin
führte, für Wolfs religiöse und theologische Anschaungs- 
weise entscheidend wurde, weshalb er auch noch in 
der Reformationspredigt von 1837 der Gemeinde den 
Rath gibt, sich eine genauere Bekanntschaft mit dem Sinn 
und Geist, dem Leben und Wirken der Reformatoren, 
namentlich Luther’s, aus ihren eigenen Bekenntnissen 
und Schriften zu erwerben , ein Rath , welcher durch 
den ganzen Vortrag als „ein Wort zu seinerzeit“ ino- 
tivirt wird. Dass aber sehr irren würde, wer deshalb 
in Wolf einen zelotischen Eiferer für den Buchstaben 
des Lutherthums vermuthen wollte, wurde bereits frü
her bemerkt. Der Kampf dafür bewegt sich ihm um 
die Frage, ob die evangelische Kirche auch wirklich 
aufs Evangelium gegründet sei, oder ob ihre Stifter 

gleich Anfangs im Grunde fehl gegriffen haben. Und 
da prüft er aus der Tiefe seiner christlichen Erfahrung, 
mit dem Reichthum seines Geistes, mit der ganzen 
Schärfe und Dialektik seines penetranten Verstandes. 
Den Grund , der sich ihm bewährt hat, hält er uner
schütterlich fest. Von ihm aus stellt sich ihm das 
ganze Lebens bis in seine feinsten Verhältnisse und 
Beziehungen ins rechte Licht. Der also immer sicherer 
gewonnenen Wahrheit opfert er selbst seit etwa 1826, 
wo er das zehnte Jahr seiner Amtsführung an der Pe
terskirche beschloss, manchen Glanz und Schmuck der 
Rede, welcher ihm bei daran hängenden Zuhörern viel 
Gunst und Anerkennung gewonnen hatte und beginnt 
1828 das Kirchenjahr mit dem guten Willen, „nicht blos 
in der gewohnten Weise fortzufahren, sondern auch, so 
Gott Gnade und Segen gebe, mehr zu leisten, als bisher 
und Vieles besser zu machen, da er bei Prüfung sei
ner Vorträge gar wohl zur Erkenntniss seiner Fehler 
komme und die Lust zur Besserung noch nicht ver
loren habe, auch die Hoffnung nicht/4 — Insbesondere 
will er sich angelegen sein lassen, „viele Stücke 
christlicher Erkenntniss noch sorgfältiger und deutlicher 
auszulegen, mit mehr Rücksicht auf verschiedenartige 
Bedürfnisse des Herzens und Lebens , und vor Allem 
den Herrn in dem Geiste zu predigen, in welchem er 
selbst die Mühseligen und Beladenen zu sich gerufen 
hat — im Geiste der Sanftmuth und herzlichen Liebe.“

Wer fühlte diesen einfachen Worten nicht die volle 
Wahrheit an und die innigste Hingebung an die Sache, 
welcher Wolf diente? Wer möchte es aber auch dem 
Herausgeber verargen, wenn er, überdies durch aus
drückliche Weisung des Freundes gebunden, fortfuhr, 
die Sammlung vorzugsweise aus den Predigten seit 
jener Zeit zu wählen und, manchem Wunsche Einzel
ner entgegen, die frühem weniger zu berücksichtigen? 
Doch fehlt es an ihnen nicht ganz. Einige gehen bis 
in den Anfang der zwanziger Jahre zurück. Die Ge- 
sammtzahl beträgt 150.

Bei der Auswahl der dritten Sammlung wurde be
sonders auf Predigten gesehen, welche WolFs Scharf
blick in der Erforschung des Schriftsinnes bei einzel
nen schwierigen Aussprüchen und Gleichnissen und 
seine Virtuosität in der Auffassung biblischer Cha
raktere und Situationen beurkunden. In der ersteh 
Hinsicht heben wir die Spruchpredigten über Matth. 20,16 
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und 1 Thess. 5, 21 , sowie die über den Reichen 
Luc. 16, 19 £ und den ungerechten Haushalter, in der 
letztem, die über den zwölfjährigen Jesus im Tempel, 
über Nikodemus und den um Jerusalem weinenden Chri
stus hervor. Dazwischen finden sich ernste Warnungen 
vor Selbstbetrug bei der Erweckung und vor einem 
falschen Lobe des Herrn. Eine ergreifende Mahnung 
am Busstage, „dass das Schlusswort eines eiteln Welt
lebens: Es ist genug! der Anfang einer gründlichen 
Sinnesänderung werden müsse,44 über 1 Petri 4, 1—3, 
beschliesst diesen Band. Ihr möchten wir an Kraft, 
Ernst und Eindringlichkeit die aus dem bewegten Jahre 
1831 an die Seite stellen, „dass bei dem gegenwärtigen 
Zustande der Dinge nichts mehr gezieme und fromme, 
als ein stiller und demüthiger Sinn.44 — Die vierte 
Sammlung enthält eine Reihe vortrefflicher Predigten 
aus den Festcyklen, unter welchen das heilsame Wort 
für das häusliche Leben am Weihnachtsfeste besondere 
Beachtung verdient, fügt noch einige über Gleichniss
reden hinzu, bringt aber auch Vorträge über sehr ei- 
genthümliche Hauptsätze, wie den mit grösster Feinheit 
und doch so schlagender Freimüthigkeit ausgeführten: 
„dass die Bekenner Jesu aus allerlei Ständen in vielen 
Fällen weit sicherer und kräftiger für die Sache des 
Evangeliums wirken, als die verordneten Diener des 
Wortes.“ Andere warnen vor religiösen Verirrungen, 
wie der über die Gefahren der Seele bei dem Verlan
gen nach einer nähern Erkenntniss Gottes und die 
Anweisung zu dem rechten Verhalten bei demBekennt- 
niss der Gläubigen, dass ihnen das Christenthum Sache 
des Herzens geworden sei. — Eine ähnliche Tendenz 
geht durch die Predigt: „Was wir zu bedenken haben, 
wenn die Freunde der Kirche jetzt lebhafter als sonst 
verlangen, dass ihnen Christus gepredigt werde,“ eine 
der köstlichsten Perlen aus der fünften Sammlung. Mit 
ihr wetteifern in anderer Hinsicht die Predigten über 
den Werth der natürlichen Herzensgüte und über die 
Besorgniss, dass ein Mangel am Worte Gottes unter 
uns eintreten könne. — Wenn Wolf ein anderes Mal 
durch die treffendste Beweisführung zeigt, „wie das 
Unvermögen, eine sichere Regel für die christliche 
Duldsamkeit zu finden, auf den Grund unseres Heiles 
zuiückführe,“ so bewährt er in der Predigt, „dass die 
Furcht vor den falschen Propheten in der Welt weit 
stärker sei, als in der Gemeinde des Herrn“, eine oft 
bei ihm hervortretende bewundernswürdige Gabe, die 
Sache durch die verschiedensten Gegensätze hindurch
zutreiben, bis sie dem mit gespannter Aufmerksamkeit 
folgenden Leser in voller Klarheit entgegenkömmt. -— 
Für die letzte Sammlung hat der umsichtige Heraus
geber fast ausschliesslich Vorträge aufgespart, welche 
mehr unmittelbar praktischen Inhalts und auf die con- 
creten Lebensverhältnisse angelegt sind. t „Rächet 
Euch selbst nicht!44 ■— „Dass die herrschende Tadel

sucht ein Warnungsspiegel für die Kinder Gottes 
sein müsse.44 — „Der schwarze Punkt des Neides im 
menschlichen Herzen.44 — „Dass die Gottesfurcht die 
einzig sichere Grundlage des Vertrauens unter den 
Menschen sei.44 — „Wie wir dahin wirken sollen, dass 
der unzufriedenen Ehen immer weniger, der zufriede- 
denen und glücklichen immer mehr werden.44 — „Erin
nerung an unsere Obliegenheiten bei der Billigung des 
Wunsches: der Gerechte schlage mich freundlich!44 — 
„Von der Verbindlichkeit, der Macht des Ehrtriebes 
entgegenzuwirken44 — diese und verwandte Gegen
stände sind in einer Weise behandelt, welche an ihnen 
und an der Individualität des Verf. mehrfach ganz neue 
Seiten aufschliesst und ebenso viel homiletische Frucht
barkeit als durchgebildete Herrschaft über Stoff und 
Form bezeugt. Immer edel , wird die letztere hier oft 
populärer, als in den frühem Bänden. Im Durchschnitt 
aber verlangen die Predigten einen gewählteren Kreis 
von Lesern und dürfen ihn besonders unter dem geist
lichen Stande erwarten. Ihm ist hier ein wahrer Schatz 
für vielseitige Anregung und Fortbildung geöffnet. Zu
gleich hat die Verlagshandlung nichts gespart, damit 
eine so reiche Verlassenschaft im würdigsten Gewände 
erschiene.

Jena. E. Schwarz.

desehichte.
Regesta Imperii inde ab anno MCCXL VI usque ad an- 

num MCCCXIU. Die Regesten des Kaiserreichs un
ter Heinrich Raspe, Wilhelm, Richard, Rudolf, Adolf, 
und Heinrich VII. 1246—1313. Neu bearbeitet von 
Joh. Friedr. Böhmer. Stuttgart, Cotta. 1844. Gr. 4. 
4 Thlr.

Bei der in immer weitern Kreisen erkannten Wichtig
keit und Bedeutung der Geschichte des Mittelalters, als 
der socialen, kirchlichen und politischen Kindheits- 
und Jugendgeschichte der europäischen Staatsgesell
schaft und ihrer Civilisation, ist es offenbar als ein 
grosser Fortschritt der historischen Studien unter uns 
anzuerkennen, wenn in Deutschland, von der Einsicht 
geleitet, dass jede eindringende Erforschung und Be
gründung der mittelalterlichen Geschichte nothwendiger
weise ein sorgfältiges ürkundenstudium voraussetzt, 
ein ganz besonderer Eifer dem vaterländischen Urkun
denwesen sich zugewendet hat. Wir sehen während 
der letzten Decennien, seit der Wiederherstellung des 
Weltfriedens, rings im Vaterlande Einzelne und Ver
eine auf das Fleissigste mit der Sammlung und Her
ausgabe von Diplomatarien beschäftigt. Der Eifer und 
die Emsigkeit ist so gross, wie wir bekennen wollen, 
dass in den vielen speciellen Urkundensammlungen 
auch manche bedeutungslose Urkundlichkeiten, die bis
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her im Dunkel und Staube der Archive geruht hatten, 
an das Tageslicht gefördert und durch den Druck 
öffentlich bekannt gemacht worden sind. Jedoch in 
dieser Beziehung ist auch zuzugestehen, dass ein Special- 
diplomatar einen speciellen Inhalt erfordert, und dies 
um so mehr, je enger der Kreis ist, dem es sich wid
met ; sodann ebenfalls, dass das Mehr und Minder sich 
hier auch nach dem Umfange des vorhandenen Urkun
denstoffs zu richten hat. Im Ganzen wird aber selbst 
für Specialdiplomatarien von einem gewissen Zeitpunkte 
— etwa von 1300 an, Sichtung und Auswahl nöthig, 
und jede reine Wiederholung zu vermeiden sein, um 
Zeit, Geld und Raum zu sparen. Die Fülle der altern 
und neuern Urkundensammlungen, die Zerstreutheit der 
hier und da in höchst verschiedenenartigen Werken ab
gedruckten diplomatischen Materialien macht genaue 
Repertorien oder sogenannte Regestenwerke ganz un
entbehrlich. Es ist daher sehr zu loben, wenn histo
rische Vereine, die für die Landes - oder Provinzial
geschichte gestiftet worden , nicht blos die Sammlung 
oder Vervollständigung des heimathlichen Diplomatars 
sich zu einer Hauptaufgabe machen, sondern gleich
falls die Ausarbeitung und Herausgabe detaillirter Re
gesten über den gesammten gedruckten und vielleicht 
auch noch ungedruckten Urkundenvorrath der heimi
schen Geschichte.

Es ist aber daneben, im Interesse der grossen Ge- 
sammtgeschichte des deutschen Volks und Reichs, zu 
hoffen, dass die vielen historischen und antiquarischen 
Vereine in den einzelnen Landen und Provinzen Deutsch
lands bei ihren Bestrebungen und literarischen Unter
nehmungen stets von dem Gedanken und Bewusstsein, 
dass sie gemeinsam an Einem grossen Werke arbeiten, 
geleitet werden; es ist zu wünschen, dass insbesondere 
bei ihren Diplomatarien und Regesten ein gleicher oder 
doch wesentlich gleichartiger Plan befolgt werden 
möge. Eine solche Gleichartigkeit in der Anlage und 
Ausführung wird nicht allein die Orientirung und den 
Gebrauch der zu Stande gebrachten Quellenwerke er
leichtern und fördern, sondern auch die Benutzung der 
in diesem lache der literarischen Arbeit gemachten 
Fortschritte und Erfahrungen bedingen und voraussetzen.

Wir sind aber so glücklich, jetzt in dem vorliegen
den Werke des Hrn. Bibliothekars Dr. Böhmer in 
Frankfurt a. M., der auch mit seinem so höchst reich
haltigen untl prächtigen Codex diploniaticus Moeno- 
francofurtanus (Frankfurt, 1836) den ebenfalls sehr ge
wichtigen und bedeutsamen Uikundensammlungen der 
Schwesterstädte Hambuig und Lübeck vorangegangen 
ist, ein wahres Musterwerk dieser Alt zu besitzen, das 
unbedenklich allen deutschen Historikern, die mit der 
Abfassung und Redaction von Regesten werken sich zube
schäftigen haben, als Vorbild aufgestellt und empfohlen zu 
werden verdient. Es ist dies eine um so erfreulichere 

Erscheinung, da der Inhalt dieser Regesten die Ge
schichte des deutschen Kaiserreichs selbst in einem 
wahrhaft bedeutungsvollen Abschnitt ist. Wir können 
hier daher den Wunsch nicht unterdrücken, dass die
ses Werk von den sämmtlichen deutschen Geschichts
vereinen nicht blos angeschafft, sondern seinem ganzen 
Werthe nach als Muster geprüft und gewürdigt wer
den möge ; denn wir hegen die feste Überzeugung, dass 
es in Ansehung seiner innern und äussern Fassung 
und Form durchweg bei der Ausarbeitung der Regesten
werke über deutsche Specialhistorien Nachahmung ver
dient. Ein gutes Regestenwerk ist aber nicht blos eine 
Frucht der umfassendsten und gründlichsten Forschun
gen , die sich mit wahrer Selbstverleugnung und mit 
der Liebe und dem Fleisse der altdeutschen Meister 
den einzelnen Facten und Daten zu widmen haben, 
sondern auch von einer bestimmten Einrichtung nach 
Grundsätzen der Zweckmässigkeit und von einer ver
ständigen Technik. Es muss, um seine Aufgabe zu er
füllen, in seinen chronologischen und topischen Rubri- 
ken, gleichwie in seinen sachlichen und literarischen 
Angaben consequent, übersichtlich und als Nachschlage
buch leicht zu handhaben sein. Selbst Format, Papier 
und Druck haben hier deshalb eine ganz eigenthiimliche 
Wichtigkeit. Alles dieses ist an dem vorliegenden 
Werke zu rühmen und nach Gebühr zu beachtend

Der Verf. hat bereits vor vierzehn Jahren deutsche 
Kaiserregesten für den weiten Zeitraum von 911—1313 
herausgegeben, die bekanntlich einen sehr grossen und 
allgemeinen Beifall gefunden haben. Die vorliegenden 
regesta imperii umfassen nur den Abschnitt von 1246 
—1313, den der Verf. vorzugsweise sich zur Bearbei
tung aus dem Grunde ausgewählt hat, wreil diese Pe
riode, wie er in der Vorrede S. VI sagt, „in Hinsicht 
auf ihre Bedeutung für das Gesammtschicksal der deut
schen Nation von keiner andern übertroffen“ werde, 
und diese Auffassung der historischen Bedeutsamkeit 
des gewählten Zeitabschnitts findet man auf den fol
genden Seiten der Vorrede ausführlicher motivirt, in
dem auf den ganzen innern Verlauf der deutschen 
Reichsgeschichte, der unter derselben fränkischen Ver
fassung in Deutschland ein ganz anderer gewesen, als 
in Frankreich, „wo die Krone die Vasallen sich unter
warf, während sie bei uns von diesen zerstückt wurde,“ 
ein scharfer Blick geworfen wird. Der Anfangspunkt 
der behandelten Periode ist die Königs wähl des Land
grafen Heinrich Raspe von Thüringen am 22. Mai 1246, 
der Endpunkt der Todestag Heinrich’s VII. am 
24. Aug. 1313.

Es liegt aber keineswegs blos eine verbesserte und 
vermehrte Auflage dieses Abschnitts der früher heraus
gegebenen Regesten vor uns, sondern eine durchaus 
neue, gewicht vollere Arbeit, in welcher Beziehung der 
Verf. in der Vorrede S. III mit Recht hervorhebt, dass 
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dies schon äusserlich in die Augen falle; denn was 
vorher auf 75 Seiten untergebracht werden konnte, 
füllt jetzt 312 Seiten grössern Formats. „Die Zahl 
der Kaiserurkunden ist gerade auf das Doppelte der 
frühem gebracht, die Auszüge sind vollständiger, zwei 
Anhänge mit päpstlichen Urkunden und mit solchen, 
die vermischte Reichssachen betreffen, sind beigegeben, 
die aus den gleichzeitigen Geschichtsbüchern zu ent
nehmenden Thatsachen sind, so weit sie hierher pass
ten, eingereiht, Bemerkungen über Einzelnes sind viel
fach beigefügt, selbst kleine Abhandlungen über wich
tige Punkte, welche neuer Prüfung bedurften, sind ein
gestreut, jeder König ist mit einem Vorwort eingeführt, 
und die einzelnen Thatsachen sind durch Vor- und 
Rückblicke an dazu geeigneten Orten dergestalt in 
Verbindung gebracht, dass der Zusammenhang des ge
schichtlichen Verlaufs wenigstens angedeutet ist.“ — 
Alle diese Vorzüge dieser neuen, erweiterten Bearbei
tung des betreffenden Abschnitts vor der frühem, kür- 
zern Behandlung wird man auf jeder Seite vollkommen 
bestätigt finden. Die zwischen die Urkundenauszüge 
eingestreuten Erörterungen und Abhandlungen über be
sonders wichtige und schwierige Punkte, welche die 
Ergebnisse der genauesten und gediegensten Unter
suchungen enthalten, überschreiten freilich durch ihren 
Gehalt und Umfang manchmal die Grenzen eines ge
wöhnlichen untl normalen Regestenwerks. Ebenso we
nig kann es für specialhistorische Regesten Norm und 
Aufgabe sein, die Urkunden so erschöpfend zu extra- 
hiren, dass darauf ausgegangen wird, den vollständigen 
Text, wie er in den angeführten Druckwerken steht, zu 
ersetzen; sie können in der Regel nur Repertorien sein 
wollen; während dagegen bei dem vorliegenden Rege
stenwerke die Absicht, im Urkundenfache für den be
treffenden Zeitabschnitt eine ganze Büchersammlung 
für den gewöhnlichen Bedarf bei dem Studium und der 
Behandlung der Reichsgeschichte ersetzen zu wollen, 
sich wohl rechtfertigen lässt. Es ist bei dem weiten 
Umkreise des behandelten Gebietes nicht blos eine 
ganze Bibliothek von gedruckten Büchern, die leichter 
zugänglich sind, sondern auch eine ganze Reihe von 
reichhaltigen Werken, die selbst auf öffentlichen Biblio
theken selten vollständig angetroffen werden, benutzt 
und ausgebeutet; es sind auch viele, und oft überaus 
wichtige Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken 
Deutschlands und der Nachbarländer theils von dem

Verf. persönlich auf seinen alljährlich wiederholten 
wissenschaftlichen Reisen gefunden und erhoben, theils 
ihm von mehren Geschichtsfreunden mitgetheilt worden.

Die gleichzeitigen Geschichtsbücher hat, wie die 
Vorrede aussagt und der Text des Werks durchgehend 
bewährt, der Verf. sämmtlich bei der Arbeit zur Hand 
gehabt. Die Benutzung derselben, theils wo die An
gaben kurz waren, durch wörtliche Mittheilung dersel
ben, theils durch genaue Citate bei allen Hauptvorgän
gen, ist eine so fleissige und sorgfältige, dass die Vor
rede mit Grund behauptet, dieses Werk könne zugleich 
als ein Repertorium über die einschlagenden Scriptoren 
gelten, von denen der Verf. die hauptsächlichsten auch 
noch in den folgenden Bänden seiner Fontes rerum 
Germanienrum vollständig herauszugeben beabsichtigt.

In Bezug auf die Beifügung der päpstlichen Ur
kunden gibt die Vorrede S. IV mehre anregende Be
merkungen und Andeutungen, die einer besondern Be
rücksichtigung vorzüglich werth sind. Es wird darauf 
aufmerksam gemacht, dass von den Päpsten die Kanz
leibücher als die Original-Regestenbücher seit 1198 noch 
vollständig vorhanden sind, daher hier eine noch viel 
umfassendere Lösung der Aufgabe zu wünschen bleibt; 
es wird ferner unter anderm bemerkt, wie der Verf. 
schon in der Vorrede zu seinen frühem Kaiserregesten, 
jedoch bisher ohne Erfolg, geäussert habe, „dass irgend 
ein geistliches Stift in Österreich durch ein solches 
Unternehmen die Thätigkeit seiner Conventualen erpro
ben und sich allgemeinen Dank erwerben möge“. In 
der letzten Abtheilung, überschrieben: Reichssachen, die 
für die deutsche Staats- und Rechtsgeschichte von un- 
gemeiner Wichtigkeit ist, war es dem V erf. hauptsäch
lich „um die Acten der Königswahlen und um die 
ständischen Conföderationen zu thun“, welche letztere 
in Folge der Schwächung der Centralkraft des Reichs 
mehr und mehr aufkamen.

Zum Schlüsse dieser kurzen Anzeige des inhalt
schweren Quellenwerks zur Kaiser- und Reichsge
schichte sei uns den Wunsch zu wiederholen erlaubt, 
dass die Bearbeiter und Redactoren von Regesten zur 
allgemeinen oder speciellen Geschichte Deutschlands 
sich vorsetzen mögen, im Wesentlichen des Plans und 
der Einrichtung sich an selbiges anzuschliessen.

A. L. J- Michelsen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Mand in Jena. Diuck und Verlag von F. A. Brockh»«« in Leipzig.



NEUE JENAISCHE

AMGE1EIAE IdTEK m R-ZEI1T\G.
Vierter Jahrgang. 130. 31.

Chronik der Gymnasien.
Halberstadt.

Das Lehrerpersonal des Domgymnasium war im vergan
genen Schuljahre folgendes: Director Dr. Schmid, die Ober
lehrer Dr. Bielmann, Dr. Schatz, Dr. Jordan, Bormann, Leh
rer der Mathematik und Physik Dr. Hincke, die Collaborato
ren Dr. Heiland und Ohlendorf, Lehrer Dr. Hense, Musikdi
rector Geiss, Lehrer Bode, die Schulamtscandidaten Orban, 
Gorgas, Bogk, Musikdirector Wolff. Das Provinzial-Schulcol- 
legium hat in einem Rescripte vom 30. Jan. aufs neue seine 
Zufriedenheit mit dem guten Zustande des Gymnasium und 
der Wirksamkeit der Lehrer ausgesprochen, welchen auch eine 
Verbesserung des Einkommens zu Theil geworden ist. Der 
einmal festgestellte Lehrplan ist unverändert geblieben. Can- 
didat Gorgas verliess am 8. Juni v. J. das Gymnasium, um 
als Lehrer bei dem Domgymnasium zu Magdeburg einzutreten. 
Die Zahl der Schüler belief sich im Sommer auf 220, im 
Winter auf 234. Sechs gingen jetzt zur Universität ab. Das 
im vorigen Jahre von «lern Director ausgegebene Programm 
enthielt: Qilaestionum de dialecto Xenophontea capita selecta, 
edidit C. G. Heiland , Dr. In drei Capiteln handelt der Ver
fasser De laconicis aliisque doricae dialecti vestigiis; epica poe- 
sis quid valuerit ad Xenophontem quaeritur; de formis ionicae 
dialecti, quibus usus est Xenophon, und gibt eine sorgfältige 
Zusammenstellung der einzelnen Formen, Worte und Redens
arten, welche bei Xenophon eigenthümlich hervortreten und 
dessen Dialekt bilden, wobei viele Stellen besonders behandelt 
werden. Das zu Ostern 1845 ausgegebene Programm ent
hält: Dissertationis de Euripidis persona apud Aristophanem 
particula. Scripsit C. C Hense, Ph. Dr. Der Verfasser fin
det den Grund des über Euripides ausgegossenen Spottes in 
der Entgegnung gegen die von Euripides in die Tragödie 
übergetragenen Philosopheme aus altern und den gleichzeitigen 
sophistischen Schulen, «nd führt die Stellen, in welchen Ari- 
stophanes die philosophischen Aussprüche verspottet, erläuternd 
auf, wobei denn Vieles nicht unmittelbar auf Euripides Bezie
hung hat, und Manches in Vertheidigung genommen wird. 
Am Schlüsse erörtert der Verfasser den Gegenstand, welchen 
Böttiger in seiner Schrift. Aristophanes impunitus deorum gen- 
tilium irrisor, behandelt hat.

Merseburg.
In dem Lehrerpersonale hat während des letztap Jahres 

keine Veränderung stattgefunden, äusser dass als Gesanglehrer 
und als Organist an der Domkirche der Oberlehrer an der 
Oberknabenschule in Erfurt, Musikdirector Ritter, eingetreten 
ist. Die Zahl der Schüler beträgt in fünf Klassen 107. Die 
fungirenden Lehrer sind Rector Prof. Wieck, Conrector Prof. 
Diecke, Subrector Dr. Steinmetz, Mathematicus Tenner, Colla- 
b°rator Dr. Schmekel, Quartus Thielemann, Collaborator Freyer, 
Domdiaconus Langer, Musikdirector Ritter, Zeichnenlehrer 
Naumann. Das vom Rector ausgegebene Programm enthält: 

Comment. de partibus orationis. Scripsit Rob. Henr. Hiecke. 
Part. I. Der Verfasser dieser wohlgeschriebenen Abhandlung 
erfüllt zugleich die Pflicht der Pietät, indem er die Forschun
gen, welche sein Lehrer, der verstorbene Conrector Landvo igt 
zu Merseburg in einem fast verborgenen Studium auf die all
gemeine Sprachlehre ein ganzes Leben hindurch richtete, zu 
erneuerter Bekanntmachung bringt und die von jenem aufge
stellten Resultate weiter ausführt. Landvoigt nahm äusser 
dem Pronomen substantivum und adjectivum auch ein adver
biales an (ravvr], ov, fy, unterschied von dem objectiven durch 
sich verständlichen Pronomen das subjective, welches noch ei
ner nähern Bestimmung bedarf (hic, illic). Der Verfasser ver
misst in der gewöhnlichen Verzeichnung der Numeralia die 
substantivischen (ytovag, övaq, erkennt im Verbum kei
nen besondern Redetheil, sondern einen vollständigen, Subject, 
Prädicat und Copula enthaltenden Satz an, in dem Partici- 
pium die adjectivische Natur. Der Infinitiv verhält sich nach 
ihm zum Verbum und Substantiv, wie das Participium zttm 
Verbum und Adjectiv, sodass man entweder nur einen In- 
finitivus substantivus und adiectivus, oder ein participium ad- 
iectivum und substantivum anzunehmen braucht. Die Con- 
junctionen theilt er in substantive, adjective und adverbiale 
ein, und unterscheidet die beifügenden und verbindenden, und 
entwirft zuletzt eine Tabelle aller materialen und formalen 
Redetheile. Dies zu beurtheilen ist nicht dieses Orts, doch 
wird es den Sprachforschern einen der Prüfung werthen Stoff 
darbieten.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Berlin. Am 

3. Febr. las Akademiker v. Buch über einige merkwürdige 
Muschelreste des obern Italiens, Trigonia Whatelyae, eine im 
Sommer 1844 von Miss Emilia Whately unweit des Bades von 
St. Pellegrino in der Brembana entdeckten Trigonie, die dör 
Muschelkalkformation zufallend, eine neue Form zeigt, ferner 
eine Bivalve aus derselben Gegend, von den Arten, die man 
Cardinia genannt hat, eine höchst zierliche Crinoidee, Encrinus 
gracilis. Prof. Magnus theilte Versuche mit, welche C. Brun
ner jun. angestellt hat, um die Dichtigkeit des Eises bei ver
schiedenen Temperaturen zu ermitteln. Die Versuche ergaben 
den von Dr. Petzholdt (in Beiträgen zur Geognosie von Tirol) 
aufgestellten ganz entgegengesetzte Resultate, indem sich das 
Eis nicht durch die Kälte ausdehnt, sondern durch Tempera
tur-Erniedrigung zusammenzieht, und zwar mehr als alle feste 
Körper, die bisher in dieser Beziehung geprüft worden sind. 
Wasser in flüssiger Form dehnt, sich durch Temperatur-Ernie
drigung aus, während es in fester Form durch dieselbe Tem
peratur-Veränderung sich zusammenzieht. Am 6. Febr. lag 
Geh. Regierungsrath »■ Raumer eine Monographie des Staates 
Ohio. Am 13. Febr. Geh. Justizrath Dirksen über die histo
rische Beispielsammlung des Valerius Maximus und die beiden 
Auszüge derselben. Der Correspondent der Akademie Prof. 
Göppert in Breslau hatte eine Mittheilung eingesandt, welche 
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eine Übersicht aller bis jetzt bekannten fossilen Pflanzen ent
hielt. Es sind 1792 in 61 Familien und 277 Gattungen ver
theilte Arten erkannt worden. Geh. Medicinalrath Müller las 
einen Nachtrag zu der Abhandlung über die Gano'iden. Am 
17. Febr. trug Geh. Begierungsrath v. Raumer Bemerkungen über 
amerikanische Literatur vor. Am 20. Febr. las Prof. Dove 
über die nicht periodischen Änderungen der Temperaturver- 
theilung auf der Oberfläche der Erde in dem Zeiträume von 
1729—1843. Vierte Abtheilung. Es ergibt sich, dass jede grosse 
Temperatur-Veränderung auf der Oberfläche der Erde eine 
verhältnissmässig nicht grosse Ausdehnung hat und durch eine 
daneben befindliche Veränderung compensirt wird, sodass die 
Summe der auf der Oberfläche der Erde verbreiteten Wärme 
eine constante Grösse ist. Der Correspondent Director Han
sen in Gotha hatte eine Mittheilung über eine neue Form der 
Störungen in sehr excentrischen und sehr geneigten Bahnen, einge
sandt, welche Prof. Encke vortrug. Am 27. Febr. las Prof. Ehren
berg neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geolo
gisches Moment, und zwar über vier neue Gebirgsmassen aus 
See-Infusorien in Virginien, über zwei neue ansehnliche Lager 
von Infusorien-Erden in Connecticut bei Norwich und Farming- 
ton, über die mikroskopischen Organismen im Staate Missouri 
bei St.-Louis, über die Formen des mikroskopischen Lebens 
im Niagara-Wasserfall, über die mikroskopischen Formen im 
Mitchigan-See, über ein fossiles Kieselguhr - Lager in Nord- 
Schottland, über ein fossiles Lager von Kieselguhr in New- 
Hampshire, über die kleinsten Lebensformen in New - Yersey, 
über das kleinste Leben im Oregon - Gebiete, über eine aus 
feinstem Kieselmehl von Infusorien -bestehende Schminke der 
Feuerländer, über den atmosphärischen Staub am atlantischen 
Ocean an den capverdischen Inseln, über eine ansehnliche 
Beimischung von kieselschaligen mikroskopischen Seethierchen 
im Guano, über die mikroskopischen Organismen im englischen 
Guiana, über das Vorkommen von Infusorien in den Schichten 
der Steinkohle bei Dresden.

Akademie der Wissenschaften in München. Am 
11. Jan. sprach Dr. v. Martius über den Wachsthumsprocess der 
Palmen, besonders den Faserverlauf im Palmenstamme. Die 
gegebene Ansicht kommt im Wesentlichen mit derjenigen über
ein, welche Hugo v. Mohl (De structura palmarum) auseinan
dergesetzt hat. Sie streitet wider die von Desfontaines und 
in grösserer Ausdehnung von Daubenton und Decandolle 
aufgestellte Meinung, nach welcher die neuesten Gefässbildun
gen im Centrum vor sich gehen, während doch das Wachs
thum gerade ausserhalb der schon bestehenden Theile vor 
sich geht. Sie nimmt aber auch noch den von Mirbel aufge- 
stellten Satz an, dass Fasern quer durch den ganzen Stamm 
auf der ihrem untern Ende e diametro entgegengesetzten Seite 
verlaufen. Dr. Schafhäutl las über den gegenwärtigen Zustand 
des Vesuv und sein Verhältniss zu den phlegräischen Gefilden. 
Die aus den Wänden emporsteigenden Fumaroien, wie die 
des Eruptionskegels, bestehen aus Wassergas mit gasförmiger 
Chlorwasserstoffsäure gemengt, lösen das Eisen und die Thon
erde der Lava auf und überziehen diese Stellen mit einem 
aus Eisenchlorid und Alurninchlorid bestehenden Gelb und 
Roth, welches Reisende für Schwefelanflug hielten. Die Stelle, 
an welcher ein Wasserquantum mit der flüssigen Lava in Be
rührung kommt und die Explosionen des Eruptionskegels ver
ursacht, ist kaum 300 Fuss unter dem gegenwärtigen Krater
plateau. Jeder Eintritt einer Wassermasse in die flüssige Lava 
des Heerdes gibt sich durch einen unterirdischen Donnerschlag 
kund. Eine Wassermasse auf die Lavafläche mit grosser Kraft 

gedrückt entzieht einem Theile der Lavamasse den Wärme
stoff und verwandelt sie in Pulver; der den vulcanischen Aus
brüchen vorhergehende Donnerschlag verkündet die Bildung 
einer neuen Quantität Äsche aus erstarrender Lava. Die phle
gräischen Gefilde, etwa 12 erloschene Krater, stehen in keinem 
Zusammenhänge mit dem Vesuv. Die Substanz der Solfatara 
ist eine feldspatartige Masse, nach Hauy Trachit, ganz ver
schieden von den Auswürfen des Vesuvs. Eben so sind die 
Fumaroien verschieden. Die Solfatara ist Quelle der Schwc- 
felerzeugung; der Vesuv wirft Kochsalz aus. Die Verschie
denheit ergibt auch eine mikroskopische und chemische Un
tersuchung der Pröducte. Am 18. Jan. las Prof. Höfler über 
die Annales romani, welche der siebente Bänd der Monumenta 
Germaniae historica aus einer vaticanischen Handschrift ent
hält. Der erste Theil derselben rührt von einem Verfasser 
her, welcher zu der den Reformatoren des 11. Jahrh. feind
lichen Partei gehörte. Abschnitt p. 468—469, von den Un
ruhen in Rom unter Benedict IX. bis zum Tode Damasus II., 
wie zwei folgende Abschnitte p. 470 u. 472 sind schon von Mai, 
Spicileg. Rom. T. VI, p. 282, bekannt gemacht worden. Der 
Abschnitt über- die Geschichte Paschalis II. war längst bekannt. 
Der Abschnitt von den Kämpfen Paschalis mit den Römern, 
p. 477, ist nur ein gedrängter Auszug dessen, was vita Pa
schalis von Pandulf von Pisa (Murat. S. R. 1. III, p. 358) 
'enthält. Der Abschnitt über Gelasius II. ist als bekannt an
zusehen durch Spicil. Rom. Die Autorität des Verfassers 
kann als die eines Parteimannes nur partiell gelten.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 5. 
April legte, nachdem ein Theil der Sitzung den innern An
gelegenheiten der Gesellschaft gewidmet war, Prof. Ritter zur 
Ansicht vor: Voyage en Sardaigne par le Colonel A. de la Mar
mora (2me edition, 1839); Generaldirector v. Olfers eine 
Reihe theils gezeichneter, theils colorirter südamerikanischer 
Vegetations- und Landschaftsskizzen, w elche Maler Bellermann 
aus Caracas eingeschickt hatte. Richard Schomburgk erläuterte 
eine Sajnmlung von Gipsmasken südamerikanischer Eingebor- 
ner, dann las derselbe einen Aufsatz über die Ainazonen-Tra- 
dition, wie sie noch jetzt unter den Indianern Guianas fort
lebt, und suchte diese Sage aus dem kriegerischen Charakter 
jener Völker, bei welchen auch die Weiber häufig am Kriege 
Theil nehmen, zu erklären. Erof. Dove legte den ersten Band 
des die Resultate der letzten Südpol-Expedition enthaltenden 
englischen Werks über den terrestrischen Magnetismus vor. 
Eingegangen waren von Geheiinrath Neigebaur meteorologische 
Beobachtungen aus Buchaiest für Äug. bis Dec. 1844, aus 
Jassy für Oct. bis Dec. 1844; von Dr. Mahlmann briefliche 
Mittheilungen der Astronomen G. Capelli, Domherrn Moyses 
v. Keseru und Director Mayer über die Witterungsverhältnisse 
in Mailand, Karlsburg in Siebenbürgen und Ofen in den J. 
1843 und 1844, und des Prof. Pöppig über die Witterungs- 
Beobachtungen am Cap der guten Hoffnung.

Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 7. 
April hatte der kaiserl. russ. Gesandte Baron v. Meyendorff eine 
interessante Folge schöner und seltener römischer Münzen zm 
Ansicht eingesandt. Hr. Cappe ergänzte die von Friedländer 
bekannt gemachten Münzen des Obrzyckoer Fundes durch eine 
Reihe zum Theil noch unedirter Gepräge, welche ihm aus 
diesem Schatze zugekommen waren, namentlich Münzen von 
Strasburg, Metz, sowie e:n in Sedchistan geprägter Dirhem 
Abd-el-Melik’s vom J. 90 der Hedschra (768 n. Chr.). Der
selbe legte gegen fünfzig verschiedene Brakteaten vor, welche 
aus dem kürzlich zu Weissenfels gemachten Funde stammen-
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Sie sind die grössten Stücke dieser Art, gehören sämmtlich 
in die Mitte des 12. Jahrh. und sind von Kaiser Fried
rich I., mehre von Erzbischöfen von Mainz, der Äbtissin Cä
cilie von Nordhausen u. A. ausgegangen. Dr. Koner las eine 
Abhandlung über die Münztypen der Stadt Tegea in Argolis 
und hob diejenigen hervor, welche sich nur dieser Stadt und 
nicht der gleichnamigen Colonie auf Kreta zuweisen lassen. 
Alle Typen des arkadischen Tegea beziehen sich auf locale 
Verehrungen und Sagen. Dargestellt finden wir auf ihnen die 
Athene Alea, wie sie von der Hand des Endöus in ihrem be
rühmten Tempel zu Tegea gebildet war, ferner den Telephus, 
des Herakles und der Auge Sohn, wie er wunderbar durch 
die Milch einer Hirschkuh erhalten wird, auch die Sterope, des 
Kepheus Tochter, welche von Herakles, oder nach Andern 
von seiner Beschützerin Athene zur Vertheidigung ihrer Vater
stadt eine Locke der Gorgo empfängt, dann auch die Arte
mis und die unter ihrem Schutze gehaltene kaledonische Jagd. 
Dr. Köhne erläuterte den mit dem Wappen versehenen Com- 
mandostab des Cardinals Ascanio Maria Sforza, welchen der
selbe im J. 1500 bei der Belagerung der Citadelle von Mai
land führte. Er befindet sich in der Waffen Sammlung des 
Prinzen Karl von Preussen, und ist ein sogenannter Buzdowan 
oderBuzikan, der sowol als Zeichen der Feldherrenwürde, wie 
auch als Waffe diente, und besteht aus einem mit rothem Sam
met überzogenen hohlen, einen dreikantigen Dolch bergenden 
Schaft von mehr als zwei Fuss Länge, auf welchem eine mit 
Namen und Wappen des Cardinals verzierte vergoldete Kugel 
von Kupfer ruht. Der Namen dieser Waffe ist bei den Tür
ken entstanden, welche schon in den Kreuzzügen mit solchen 
Buzdowanen bewaffnet erscheinen. Der Schatzmeister der Ge
sellschaft Kandelhardt legte einen grossen Siegelstempel des 
Capitels von Trier vom J. 1449 vor, auf welchem das Brust
bild des h. Petrus dargesteilt ist.

Preisaufgaben.
Die Preisvertheilung in der Akademie der Wissenschaften 

in Paris am 10. März. Der für die mathematische Aufgabe 
ausgesetzte Preis konnte den eingegangenen Schriften nicht 
zuerkannt werden, daher die Aufgabe zum dritten Male ge
stellt worden ist. Der astronomische von Lalande gegründete 
Preis wurde in Beziehung auf die Kometen von 1843 dem 
Akademiker Mauvais und dem Adjunct bei der Sternwarte zu 
Paris Faye in Medaillen zugesprochen; den Preis für das Fach 
der Mechanik (1076 Fr.) erhielt Girard für das System der 
Schleusse ecluse ä flotteur; den statistischen Preis Demay für 
sein Werk: Monographie des secours publics, zwei andere Preise 
Legoyt für La. France statistique und Rivoire für La statistique 
du departement du Gard. Unter sechs über die physikalische 
Aufgabe: Experiences acoustiques et phySi0i0giqUes sur le meca- 
nisme de [a production de la voix humaine, eingegangenen Schrif
ten erhielten Dequevauviller eine Gratification von 1200 Fr., 
John Bishop iQ London die Summe von 1000 Fr. , Carlotti 
von 800 Fr. Die Aufgabe, über die Stimmorgane bei Men
schen und 1 liieren hatten zwei Abhandlungen behandelt, von 
denen die des Prof. Mayer in Bonn 2000 Fr., die von John 
Bishop in London 1000 Fr. Belohnung erhielt. Der physio

logische Preis wurde der Schrift des Professors der Zoologie 
zu Rouen, Pouchet: Theorie positive de la fecondation, ertheilt. 
Belobender Erwähnung werth wurden erachtet die Schriften 
Theorie analytique de la digestion von Blondlot, und Prelefons 
de pathologie experimentale von Dubois zu Amiens. Den Preis 
in Beziehung ailf die arts insalubres, zu 2500 Fr., erhielt 
Chameroy wegen der zur Leitung des Gaslichts erfundenen 
Röhren, zu 1500 Fr. Siret für einen Apparat zur Luftreini
gung, zu 1000 Fr. Boutigny wegen der Untersuchung einer 
der Ursachen der Explosion bei Dampferzeugung. Der medi- 
cmisch-chirurgische Preis konnte keiner Arbeit zugesprochen 
werden, doch erhielten folgende Schriften Belohnungen: Piorry, 
Recherches pratiques et experimentales sur les maladies de la 
rate et sur les fievres intermittentes (1500 Fr.); Tr ousseau 
und Belloc, Tratte de la phthisie laryngee (1500 Fr.); Bar
thez und Rilliet: Tratte des maladies des enfants (1200 Fr.); 
Poiseuille wegen der Untersuchungen der Wirkung gewisser 
Substanzen auf die Beschleunigung des Blutumlaufs (700 Fr.); 
Lacauche wegen einer neuen Methode der anatomischen Prä- 
paration, hydrotomie genannt (700 Fr.); Cazenave für die klare 
und methodische Darlegung des Charakters der syphilitischen 
Krankheiten (500 Fr.)-, Tardieu für die Abhandlung: De la 
Morve et du Farcin chroniques chez l’homme (500 Fr.); Denis 
in Commercy für die Abhandlung : Memoire sur les matteres al- 
bumineuses (500 Fr.)'; Reybard wegen seiner Untersuchungen 
über das Empyem (500 Fr.); Pouchet für die Versuche mit 
salzsaurem Oxydat als Gegengift gegen ätzendes Sublimat 
(500 Fr.). Unter den die Aufgaben über die Kuhpockenim
pfung behandelnden Abhandlungen sind die von Dr. Bousquet 
mit 5000 Fr., von Dr. Steinbrenner in Wasseinheim und von 
Dr. Fiard mit 2500 Fr. belohnt worden.

Neue Aufgaben sind folgende gegeben: Mathematische 
für den Termin 1. Oct. 18/6. Perfectionner dans quelque point 
essentiel la theorie des fonctions abeliennes, ou plus generalement 
des transcendantes qui resultent de la consideration des integra
les de quantites algebriques, Preis 3000 Fr. Für 1. März 
1846: Perfectionner, dans quelque point essentiel, la theorie des 
perturbations planetaires, Preis 3000 Fr, Für 1. März 1847: 
Etablir les equations de mouvements generaux de tatmosphere 
terrestre, en ayant egard d la rotation de la terre, ä l’action 
calorifique du soleil et aux forces attractives du soleil et de la 
lune, Preis 3000 Fr. Für Astronomie, Mechanik und Statistik 
sind die gewöhnlichen Preise für die besten dahin gehörigen 
Werke bestimmt. Für Naturkunde auf L April 1847: L’etude 
des mouvements des corps reproducteurs ou spores des algues zoo- 
sporees et des corps renfermes dans les anthöridtes des cryptoga- 
mes, telles que chara, mousses, hepatiques et fucacees. Für den 
1. April 1846 Wiederholung der Aufgabe über die Entwicke
lung des Fötus. Für den 31. Dec. 1845: Demontier par une 
etude nouvelle et approfondie et par la description accompagnee 
de figures, des organes de la reproduction des deux sexes, dars 
les cinq classes d'animaux verlebtes, lanalogie des parties qui 
constituent ces organes, la marche de leur degradatton, et les 
bases que peut y trouver la Classification generale des especes de 
ce type. Preis 3000 Fr. Der von Manin gegründete Preis 
von 1500 Fr. für die Aufgabe: Queis sont les caracteres di- 
stinctifs des morts apparentes? Qneis sont les moyens de pre- 

l venir les enterrements qaematures^ Fermin 1. April 1846.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 5?. EEasid in Jena. Druck und Verlag von F. A. SBrocJihaiig in laeips’.ig'»
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Intelllgrenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l’/a Ngr. berechnet.)

Bekanntmachung.
In der soeben bei den Herren Firmin Didot in Paris 

erschienenen Ausgabe des Pausanias sind in der Vorrede 
zu derselben durch ein Versehen in der Druckerei eine Anzahl 
Seiten ausgelassen worden: weshalb den Besitzern dieser Aus
gabe nächstens ein vollständiger Abdruck der Vorrede gegen 
Zurückgabe der unvollständigen von den betreffenden Buch
handlungen geliefert werden wird.

$eute würbe an alle SSudj^anblungen uerfanbt: ,

* Ktxikon,
keimte Auflage. ®ecb§unbfunfgtgfleö

Mit diesem Hefte ist der siebente Band (Heim 
— Juwelen) geschlossen.

©iefe neunte Auflage erf^etnt in 15 ^Banben ober 120 
heften §u bem greife von 5 9?gt. für ba^ ^)eft; ber SBanb 
foftet 1 Splr. 10 9?gr., auf «Schreibpapier 2 £l)lr., auf 
SSelinpapier 3 Splr.

Sion bem in meinem SSerlage erfdjeinenben

Bilder-Atlas zum Conversations - Lexikon.
SSoUftänbig in 500S3latt in £luart, in 120 Lieferungen 

ju bem greife von 6 9?gr.
ift bie etfte swanjigfle Lieferung ausgegeben unb in allen SSu^ 
banblungen einjufeben,

.«ei^ig, am 19. W 1845. X

In unserm Verlage ist soeben erschienen:

Progiammeiirevue
oder Schul-Archiv.

Eine Zeitschrift für Schule und Wissenschaft.
Erster Jahrgang.

Istes und 2tes Heft. (12 Bogen 8.) ä 12 Ngr.
Prospecte dieser Zeitschrift, welche den Zweck hat, den Ge

lehrten über die umfangreiche Programmenliteratur aller Wissen
schaften einen Überblick zu gewähren und dieselbe allgemeiner 
zugänglich zu machen, als sie es bisher gewesen, sind in allen Buch
handlungen gratis zu erhalten.

Adler & »Setze in Dresden.

®urd) aUe sBudffjanblungen unb $poftdmter ift ju bejftben:

ISIS. Son ©ken. 1845- SimfteO
SDtit einem Äupfer. ®r- 4. $)rei§ i>e§ 

Saktgangs von 12 heften mit Ändern 8 
©er^fi« unb ben blättern für literatif^^ Unterhaltung 

flemeinfdjaftlidj ift ein

Äitevarifd&er
unb wirb bann ber 9taum einer gefpaltenen Seile mit 2y2
SBefonhete 9£n$eigen te. werben ber für 1 15 ^9r'
beigelegt.

im SRai 1845. f X

Sn meinem Verlage ift neu erftfftenen unb burd? alle 23u$Ijanblungen

ber

Eroberung von JHmcn
mit einer einleitenben Überfielt beß frühem mexicanif^en S3il= 
bung^juftanbeö unb bem Leben be^ (Eroberers Jpernanbo Gortcj.

SSon

iß tll tarn & ^reöcoft
9lu$ bem Gnglif^en überfe^t.

3wei JBänbe. 
JHit brei litIjtigraphtrUn tafeln. 

@r. 8. Seb- 6 2^-

Sm 5. 1843 erf^ien bei mir von Prescott burdj benfelben Überfe^er:

u?t$ ^faBeßa’^
f^cltfdhen von Spanten. ßwet 93änbe. ®r. 8. 
®ep. 6 £plr.

im »i 18«- /. X Srodijaus.
Soeben ist erschienen:

L. Ä. Senec aeOpera.
Ad libros manuscr. et impressos rec. comment. crit. 

subiecit disput. et indicem addidit
C. 11 Vickerl» 

voi. m.
Continet dialogos, naturales quaestiones, ludum, quinque 

fragmenta.
Gr. 8. Preis 4 Thlr.

Die bis jetzt erschienenen 3 Bände enthalten den vollstän
digen Text. Ein 4ter und letzter Band wird Abhandlungen und 
Register enthalten. ,

jLeipzig, am 10. Mai 18
Weidmann’sehe Buchhandlung.

Frederike Bremer’« neuester Roman:

3wd Steile. ®r. 12. ®et). 20 «Rgr.
würbe focben verfanbt unb ift in allen SSuihhanblungen ju haben.

©ie vollftdnbige 2(u$gabe ber «Schriften von <5reberife 23remer befielt 
au$ 14 Steilen unb loftet 4S^lr. 20 «Rgr. Singeln finb ju erhalten:

9lachha«n. Vierte Auflage. Bnm sbeile. 20 $Rgr.
®ie £ö$ter be§ gjräfibenten. Vierte Auflage. 10 «Rgr.
9litta* 3 weite Auflage- 3wei Steile- 20 SRgr.
®a§ $aus. Slierte Auflage. 3m« Steile. 20 SRgr.
©ie ^amtlic 10 SRgr.
kleinere @r$äblHngen. io 9tgr.
Streit unb Stiebe, ©ritte Auflage. 10 «Rgr.
Gült &agebu<$. Smet Steile. 20 SRgr.

ÄieihAig f im 2Rai 1845.
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Vierter Jahrgang. M 131. 2. Juni 1845.

ALLGEMEINE LITERATIR-ZEITING.
Theologie, |

Schrift oder Geist?
Es ist nicht das erste Mal, dass diese Frage unter 
den protestantischen Theologen discutirt wird. Schon 
die augsburgischc Confession verwirft im fünften Arti
kel Anabaptisten und Andere, „qui sentiunt, spiritum 
s. contingere sine verbo externo hominibus per ipso- 
rum praeparationes et opera.“ Auf der entgegenge
setzten Seite suchten die katholischen Polemiker un
sere Theologen, wenn diese die Nothwendigkeit und 
Selbständigkeit des Schriftprincips behaupteten, da
durch in die Enge zu treiben, dass sie auf die Blüthe 
der ersten Christengemeinden hinwiesen, wo der hei
lige Geist ohne Schrift sich in reichster Fülle entfaltet 
habe. Einige verfielen dabei sogar in lästerliche Re
den. Ähnliches wurde von der zelotischen Ortho
doxie in den synkretistischen Streitigkeiten Calixt vor- 
geworfen. Wie der Antinomismus dogmatisch nach 
der christlichen Erkcnntniss und Erleuchtung hin er
weitert und auf die Spitze getrieben werden kann, 
zeigt die Entstehung des Quäkerthums. Fast gleich
zeitig ist unter Berufung auf den eignen Geist die Ver
werfung „des christlichen ^Korans“ durch die geschicht
lich noch nicht genug aufgeklärte Sekte der Gewisse- 
ner, wogegen Dippel mit seinen das protestantische 
Papst- und Schriftthum bekämpfenden Bestrebungen 
sich an den Pietismus anlehnte. Ihm folgte, um von 
den englischen Freidenkern zu schweigen, mit weite
ren Extravaganzen Edelmann berüchtigten Andenkens, 
während Swedenborg in ganz anderer Weise durch 
Erfassung des geheimen Schriftsinnes seine neue Kirche 
vorbereitete, in welcher der Geist der himmlischen Phi
losophie theilweis unabhängig von der Schrift seine 
Stätte haben soll. Nebenher ward das Formalprincip 
der evangelischen Kirche unter den Herrnhuthern im Ver
gleich mit seiner frühem Strenge wenigstens alterirt, bis 
besonders Semler und Lessing eine freiereAnsicht wisp 
senschafdich begründeten und ausbildeten. Über Bahrdt 
und ähnliche Geister richtete schon die nächste Zu
kunft. Der Supranaturalismus und Rationalismus lies
sen in ihren Streitigkeiten über unmittelbare und mit
telbare Offenbarung jeder mit mehr oder weniger Aus
deutung und Beschränkung das Schriftprincip hn Gan
zen stehen. Als später Delbrück dasselbe anzugreifeh 
schien, wurde es in den bekannten Sendschreiben voh 
Sack, Nitzsch und Lücke vertheidigt. Seitdem berei

teten sich durch die Übertreibungen, in welchen sich 
die von der evangelischen Kirchenzeitung vertretene 
Rechtgläubigkeit überbot einerseits, andererseits beson
ders durch den Einfluss der neuesten Philosophie 
allmälig Angriffe anderer Art vor', mit deren letz
tem, in öffentlichen Blättern vielfach besprochenem zu
nächst diese Zeilen es zu thun haben. Sie betreffen die 
Broschüre:

Ob Schrift? Ob Geist? Verantwortung gegen meine 
Ankläger. Von G. J. Wislicenus, Pfarrer an der 
Neumarktkirche in Halle. Leipzig, 0. Wigand. 
1845. 8. 8 Ngr.
Nun befindet sich aber Referent mit ihr in eigner 

Lage. Dem Verf. noch aus strebsamer Schul- und 
Universitätszeit her befreundet, ist er nicht gemeint, 
bei einer Ehrenhaftigkeit und Überzeugungstreue, wie 
er sie an ihm kennt und schätzt, solche Beziehungen 
auch um der härtesten dogmatischen Differenzen wil
len zu ignoriren oder gar aufzulösen. Allein es gilt 
die Wahrheit und er eignet sich das Motto 2 Cor. 13, 8 
gleichfalls im vollen Sinne an. Sodann betrifft eine 
Partie der Schrift unmittelbar ihn selbst. Nicht als ob 
P. W. ihn mit unter die „Ankläger“ gerechnet hätte, 
gegen welche er sich verantworten zu müssen glaubt. 
Diesen Zusatz hat der Titel a potiori, indem das 
Ganze in die Abschnitte zerfällt: 1) Die erste Anklage 
und ihre Ergänzung; 2) Einwendungen von befreunde
ter Seite; 3) Was für ein Geist d^ sei; 4) Abfall von 
der Schrift; 5) Abfall von Christo; 6) Demagogie; 7) 
Heuchelei; 8) Lossagung von der Kirche. Das mich 
Betreffende steht unter Nr. 2. Ich konnte nämlich bei 
einer längern Anwesenheit in Halle der Versuchung 
nicht v *1’816111), der Herbstversammlung der prote
stantischen Freunde in Köthen beizuwohnen. P. W. 
wiederholte auf ihr seinen schon früher gehaltenen Vor
trag über die oben genannte Frage. In der darauf ein
tretenden Pause erlaubte ich mir, gegen den Ordner 
der Versammlung zu äussern, dass mir zwischen der 
diesem Vortrage zum Grunde liegenden Anschauung 
von der Schrift und zwischen jener, welche sich noch 
in einem andern unmittelbar zuvor von ihm selbst ge
haltenen kund gab, eine ziemlich tief greifende Diffe
renz obzuwalten scheine, von der es aus mehr als ei
ner Ursache wünschenswerth sei, wenn sie hervorge
hoben würde. Er hatte mich so verstanden, als ob 
ich dies thun wolle und forderte mich beim Wiederan
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fang der Verhandlungen dazu auf. So wenig dies nun 
auch meine Absicht gewesen war, so glaubte ich doch, 
der Aufforderung folgen zu müssen. Ich sprach also, 
während P. W. Schrift und Geist einander entgegen
gestellt und behauptet hatte, nicht jene sei für uns 
Glaubensnorm, noch könne sie es sein, sondern nur 
dieser, mich dahin aus, dass mir der so gefasste Ge
gensatz von vornherein falsch erscheine, schon des
halb, weil, wenn er gelten solle, die Schrift ohne Wei
teres als vom Geist entleert bezeichnet werde, was 
mit der eignen Behauptung des Redners, dass sie aus 
dem Geiste hervorgegangen sei, in Widerspruch stehe. 
Solle, führte ich in der Kürze aus, rücksichtlich des 
Formalprincips unserer Kirche ein Unterschied, resp. 
Gegensatz, gemacht werden, so sei es der zwischen 
Buchstabe und Geist in der Schrift. Nicht nach je
nem, wol aber nach diesem könne sie als Norm fest
gehalten werden von der protestantischen Kirche, müsse 
es aber für deren weitere lebendige Entwickelung aus 
ihrem Principe heraus wie jeglicher Hierarchie und 
Schwarmgeisterei gegenüber.

Man verzeihe diese Abschweifung. Vielleicht fin
det sie auch darin Entschuldigung, dass ich mehrfach 
aufgefordert wurde, von meinem Antheil an jener Ver
sammlung öffentlich zu berichten. Ich vermied es, 
selbst als ich erfuhr, es habe, freilich ohne berück
sichtigt zu werden, ein glaubenseifriger Amtsbruder 
auf die blosse Kunde davon bei meiner vorläufigen 
Denomination zu einem Pastorat dawider feierlichst Pro
test eingelegt. Er dachte wahrscheinlich im Übermass 
christlicher Liebe: „Mit gefangen, mit gehangen !“ Hier 
durfte ich die Sache nicht unberührt lassen, da P. W. 
auf meine Einwendungen im zweiten Abschnitt zuerst 
Rücksicht nimmt, meine Überzeugung von der ganzen 
Frage aber sich durch das, was er dagegen vorbringt, 
wo möglich nur befestigt hat. Versuchen wir, uns ei
nigermassen aus^fnanderzusetzen so weit es bei dem 
hier vergönnten beschränkten Raume angeht. Gründ
lich erschöpft kann dei' Gegenstand nur werden durch 
zusammenhängende exegetische, historische und dog
matische Erörterungen.

Zuvörderst könnte man daran Anstoss nehmen, 
dass P. W. S. 10; unl Schriftprincip unserer Kirche 
auszudrücken, sich lediglich an das Exordium der Con
cordienformel hält: „Credimus, cemfdemur et docemus, 
unicam regulam et uorniam, secundum quam omnia dog- 
mata omnesque doctores aestimari et. iudicari oporteat, 
nullam omnino aliam esse, quam prophetica et aposto- 
lica scripta cum V. tum N. D’’ Davon abgesehen, 
dass dies symbolische Buch von mehren lutherischen 
Landeskirchen zurückgewiesen ward, so blickt auch 
schon durch diese Fassung der einseitige Charakter 
desselben hindurch, der, von seiner ganzen Tendenz be
dingt, bei der Berufung darauf auch sonst vorsich
tig machen muss. Eine Norm und Regel setzt ihrem 

Begriffe nach das nach ihr zu Bemessende als schon 
gegeben voraus. Dass sie zugleich Fundament und 
Quelle desselben sei, was das Schriftprincip ebenfalls 
in sich schliessen sollte, liegt wenigstens zunächst 
nicht darin. Daher dürfte der adäquatere Ausdruck 
gegeben sein Art. Smale. II: ,, Regulam autem aliaui 
kabemus, ut videlicet verbum Dei condat articulos fidei 
et praeterea nemo.i£ Jedenfalls ist diese Seite hinzu
zunehmen. Da indess die ältere Dogmatik die Aucto- 
rität der Schrift als normativa und iudidalis zu be
stimmen pflegte und diese Bestimmung als Etwas, was 
sich unter uns von selbst versteht, fortgegangen ist; 
da ferner unser Verf. Norm öfter zugleich für Funda
ment und Quelle des Glaubens nimmt, so wollen wir 
diesen Punkt nicht weiter urgiren.

Desto misslicher erscheint es, wenn sofort hinzu
gefügt wird: „Die Bibel ist nach dieser Kirchenlehre 
das Wort Gottes.“ Nach welcher Kirchenlehre? Nach 
der der Reformatoren und symbolischen Büöher? Al
lein da die letztem das „Wort Gottes“ in Gesetz und 
Evangelium theilen, eine Eintheilung, welche genau 
genommen weder der in Altes und Neues Testament 
noch dem sämmtlichen Inhalte der Schrift entspricht; 
da sie hervorheben, dass auch die freie Auslegung 
und Entwickelung des Schriftinhaltes in der Predigt 
„Wort Gottes“ sei, so folgt daraus, dass ihnen aller
dings der Unterschied vorschwebte zwischen ihm und 
der Bibel, mochten sie denselben immerhin nicht zur 
vollen Klarheit bringen. Wie geläufig er aber vor Al
lem Luther*» war, sollte doch Jedem bekannt sein, der 
sich einigermassen mit seinen Schriften beschäftigt hat, 
obschon auch er es dabei in der Theorie nicht zu be
stimmten , streng festgehaltenen und durchgeführten 
Principien brachte. Dazu war bekanntlich weder seine 
Individua^ät noch die ganze Reformationszeit ange- 
than. Aber die grossartigsten Bücke sind von ihm und 
seinen Genossen am Werke der Kirchenverbesserung 
in dieser Beziehung geschehn, Blicke, in denen der 
Geist echt evangelischer Freiheit leuchtend hervor
bricht. Wenn er nur zu bald wieder gedämpft, wenn 
das Licht statt genährt, wieder unter den Scheffel ge
stellt, wenn namentlich jener so tief dringende Unter
schied von der später» Dogmatik unter dem Einfluss 
einer durch und durch äusserlich gehaltenen Inspira
tionstheorie so gut wie beseitigt wurde: dürfen wir 
dann Eins mit dem Andern vermischen und für älteste 
protestantische Kirchenlehre ausgeben, was es genauer 
betrachtet so gar nicht ist? Aber dies eben ist öfter 
die Manier, um nicht zu sagen der Kunstgriff in die
ser Schrift, dass die schroffsten Behauptungen ganz 
unvermittelt hingestellt und daraus die härtesten Fol
gerungen gezogen werden. Der Verf. protestirt dage
gen mit Recht bei seinen Anklägern. Er hätte, was 
er sich von ihnen verbittet, billiger Weise selbst aufs 
Strengste vermeiden sollen.



523

Sagte ich nun, die Schrift sei uns nicht nach ih
rem Buchstaben, sondern nach ihrem Geiste Glaubens
norm , so erwidert der Verf. S. 20 f. zuerst, dass 
der Geist der Schrift sich eben in ihrem Buchstaben 
ausspreche, was sich von selbst versteht. — „Der 
Geist, der die Schrift hervorgebracht, hat sich eben in 
ihr dargestellt wie er war. Die Verfasser der bibli
schen Bücher haben gerade so gedacht wie sie da. re
den. Der Geist der Schrift so ohne Weiteres ist also 
von ihrem Buchstaben gar nicht verschieden.“ Hier
gegen ist zunächst zu bemerken, dass, wenn wir die 
Schrift nicht als ein systematisches Lehrbuch ansehn, 
eine Ansicht, welche auch der Verf. S. 37 entschie
den zurück weist, sondern als Das, wofür sie sich gibt, 
als Sammlung von Urkunden und Zeugnissen der Of
fenbarung, unter ihrem Geiste keineswegs blos der in 
ihren Verfassern vorhandene Geist und obendrein als 
blosses Denken verstanden werden kann. Vielmehr 
reden wir doch wohl, um nur das Eine hervorzuhe
ben , mit Recht bei Christus von einem Geist seines 
Lebens. Richtig ist, dass er so, wie er ihn erfüllt, 
von einem heterogenen Geiste weder aufgefasst noch 
dargestellt werden konnte. Den Geist der Schrift aber 
auf das Vermögen zu dieser Auffassung und Darstel
lung reduciren ist eine Beschränktheit, die wol bei der 
oben charakterisirten Inspirationslehre erklärbar ist. 
Von dem Verf., sollte man sie nimmer erwarten. Und 
nun der 'mortale in dem Schluss: „Der Geist der 
Schrift so ohne Weiteres ist also von ihrem Buchsta
ben gar nicht verschieden!“ Also wenn wir einen 
Unterschied und resp. Gegensatz im menschlichen We
sen statuiren zwischen Körper und Geist, so soll, weil 
jener im zeitlichen Leben der Träger von diesem ist, 
der Geist vom Körper nicht verschieden sein, mithin 
auch wol die höchste Auctorität des Verf., der in uns 
selbst lebendige Geist, mit ihm zusammenfallen? Oder 
was würde denn die Philosophie, von welcher P. W. 
gern die Formeln und Redensarten entlehnt, was würde 
die HegePsche Philosophie dazu sagen, wenn man ihr 
entgegenhielte, Geist und Natur, in welche sich nach 
ihr die Welt dirimirt, seien so ohne Weiteres gar nicht 
verschieden? Absoluter und relativer Gegensatz, völ
lige Geschiedenheit und Unterschied laufen in den Be
griffen des Verf. bunt durcheinander.

„Will man nun aber dennoch, fährt er fort, einen 
Unterschied zwischen Geist und Buchstaben machen“ 
— nach dem eben Bemerkten hängt dies hoffentlich gar 
nicht von unserm Belieben ab „so meint man damit 
das Wesentliche und das Unwesentliche an der Schrift.“ 
Wir können diese Interpretation, bei welcher der Verf. 
nur sofort selbst einem ähnlichen Unterschiede folgt, 
acceptiren, sobald unter dem Wesentlichen nicht etwa 
blos gewisse einzene Lehren, unter dem Unwesentli
chen eben dergleichen andere gedacht werden sollen, 
nenne mau jene Fundamental-Artikel, regula fidei oder 

wie sonst. So bedeutend die dem betreffenden Lehr
stück der altern Dogmatik zu Grunde liegende Idee 
bleibt und so gewiss sie der Sache, uni welche es sich 
hier handelt, auf der rechten Spur ist, so gewiss wird 
doch dieselbe dadurch nicht erschöpft. „Aber“, fragt 
unser Verf., „wer macht denn diesen Unterschied? wer 
sagt denn, was in der Bibel wesentlich oder unwesent
lich sei? wer entscheidet denn, was in der Schrift zum 
Buchstaben und was zum Geiste gehöre?“ Ref. könnte 
hier ohne sich Etwas zu vergeben auf die letzten Paragra
phen von Lessing’s „nöthiger Antwort auf eine sehr un- 
nöthige Frage, erste Folge“ verweisen, will jedoch P. 
W. lieber ausfragen lassen: „Doch nicht etwa die Schrift 
selbst? Sie sagt doch nicht dem Leser: Siehe, das ist 
an mir Buchstabe und du kannst es fallen lassen; je
nes aber ist Geist, das musst du behalten?“ Wirklich 
nicht, gar nicht? Allein lässt sich denn unser Verf. 
nicht wiederum selbst von der Schrift leiten, wenn er 
S. 37 in Hinblick auf 2 Cor. 3, 6, den locus classicus 
für unsere ganze Unterscheidung, mit welchem Recht 
bleibe hier unerörtert, das Alte Testament für aufgeho
ben und das Amt des Neuen Testaments für das Amt 
nicht des Buchstabens, sondern des Geistes erklärt? 
Vgl. S. 42.— Sollen denn überall in der Schrift Weg
weiser stehn mit langen Armen auf ragenden Pfählen, 
oder an jeder Ecke eilenhohe Aufschriften wie über 
einem Commissions- und Nachweisungsbureau? Will 
sie nicht dem vollen, frischen Park mit der reichsten 
Abwechselung gleichen, durch welchen für Jeden, wenn 
er mit sehenden Augen sieht, der Weg auf die Höhen 
des Lebens führt? Haben wir aus dem Munde Dess, 
zu dem der alttestamentliche v6{.toq als nuiöaywyoq lei
tet, keine Aussprüche wie Joh. 4, 24; 3, 36; keine For
derung wie Matth. 22, 37 f. und Joh. 13, 34 vgl. mit 
Röm. 13, 10; Jac. 2, 8; haben wir keine Stelle wie 
1 Cor. 7, wo der Apostel ausdrücklich Wesentliches 
von Äusser wesentlichem sondert, von dem ganz zu 
schweigen, was den tiefsten Kern und die höchste 
Blüthe im Christus-Leben bildet und unerschüttert, un
gebrochen bleibt, wie viel auch durch die Kritik, wenn 
sie sich nicht selbst überschlägt, als Zuthat dahinfal
len mag? Nicht „wir nur machen also diesen Unter
schied und bestimmen, was* in der Schrift Buchstabe 
sei und was Geist, wenn es überhaupt zu einer Be
stimmung darüber kömmt“; denn zu ihr kann und muss 
es kommen. „Wir folgen dabei nicht blos den Gebo
ten des eignen Geistes, richten nicht willkürlich über 
die Schrift, verwerfen in ihr nicht nach Gutdünken 
das Eine und behalten das Andere, setzen uns nicht 
mit unserm Urtheil über sie, statt ihr dasselbe zu un- 
terwerfen“: denn eine sclavische Unterwerfung unter 
den todten und tödtenden Buchstaben will sie nicht. 
Wir stellen uns vielmehr in ihre wahre Mitte hinein 
und nur der setzt sich wirklich mit seinem ürtheil 
über sie, der über die Offenbarung, von welcher sie
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Kunde wkl Zeugniss gibt, damit aber über Den hin
auskömmt, der als Anfänger und Vollender des Glau
bens den Mittel- und Gipfelpunkt in der Ökonomie der
selben äusmacht. Wir folgen, mit andern Worten, dem 
nuvra to xaXbv xar^sTe, aber — s. de Wette
zu d. St. — nicht so, dass der Maasstab der Prü
fung die unbestimmte Grösse des eignen Geistes ist. 
Der Maasstab ist uns in dem christlichen nvwga gege
ben, welches im eignen, geistigen Princip des Men
schen den Boden findet, auf welchem es sich entwi- 

• ekelt oder, wenn man so lieber will, den Keim, wel
chen es zur wachsenden Entfaltung bringt. Und zwar 
haben wir mit diesem Princip nicht blos die Kirchen
lehre zusammenzuhalten und zu beurtheilen, sondern 
auch die Bibellehre, insofern sie theils Hin Weisung auf 
die Vollendung der Offenbarung in Christus ist, wie 
im Alten Testament, theils Zurückweisung auf ihn, wie 
in der apostolischen Reproduction innerhalb des Neuen 
Testaments, woraus sich z. B. das Urtheil ergibt über 
die so nahe Erwartung des Antichrist bei Paulus.

„Und dann, heisst es weiter, ist es doch gewiss 
eine sehr schwere Frage, was denn nun das Wesent
liche, der eigentliche Geist in der Schrift sei und was 
dagegen als unwesentlich dem Buchstaben angehöre, 
und man kann darüber so verschiedener Meinung sein 
und so viel streiten als über irgend Etwas.“ Fürwahr, 
die Schwierigkeit wird uns doch nicht abschrecken 
sollen, die Antwort aufzusuchen, wenn sichs nur sonst 
der Mühe lohnt. Sie ist aber leicht oder schwer, gleich 
so Vielem in der Welt, je nachdem man es nimmt. 
Denn jeder gut unterrichtete Confirmand mit gesundem 
Verstände kann sie geben, wenn er sagt, es sei der 
Geist der durch den Glauben mit Gott versöhnten 
Menschheit, der Geist der wahren Kindschaft und Got
tesliebe und der darauf beruhenden Freiheit. Darüber 
kann man nicht so verschiedener Meinung sein und so 
viel streiten als über irgend Etwas. Wer das im Ernste 
sagt, dem ist die Schrift ein Buch mit sieben Siegeln 
geblieben. Ebenso wenig lässt sich darüber strei
ten, dass diesen Geist nur empfängt, wer nach 1 Cor. 
12, 3 Jesum einen Herrn heisst. Die Verschiedenheit 
der Meinung, der Streit betrifft nur die besondere Auf
fassungsweise und das Einzelne. Er kann, ja er soll 
da sein, wenn Alles in der Liebe geschieht. Jedenfalls 
dürfte es so leicht sein, jenen Geist zu ermitteln, ais 
den, welchen unser Verf. der Schrift entgegensetzt. 

‘ Denn was er S. 29 f. zur nähern Bestimmung nach
bringt, sind theils nur aus ihr aufgegriffene Gedanken, 

' theils Sätze, über deren Bedeutung bei jeder weitern

Discussion im eignen Lager des Verf. sofort die grösste 
Verschiedenheit hervorbrechen dürfte.

„Eine Norm also, etwas Festes, was dem Streit 
und der Ungewissheit ein Ende macht, ein äusser Euch 
selbst liegendes, unwandelbares Gesetz, eine bestimmte 
Regel, wonach Lehre und Lehrer beurtheilt werden 
könnten, habt Ihr doch gewiss an ihm nicht.“ Die
sen Einwand könnten wir zum guten Theil zurückge
ben. Wir machen aber besser darauf aufmerksam, 
wie der Verf. hier wieder nur an die gröbste Auffas
sung sich hält. Ist es doch, als ob er von dem nvtv- 
gazixa nvtvgatixwQ uvaxQlvta&ai gar keine Ahnung hätte, 
ungeachtet es ihm doch selbst, neben allen widrigen 
Beweisen vom Gegentheil, in reichem Maase zu Gute 
gekommen sein möchte. Durch jene Regel und durch 
unsere Fassung des Schriftprincips wird jedoch der 
Schrift ihre normative oder, wie wir hier sagen möch
ten, objective Bedeutung keineswegs geraubt. Mögen 
wir, wenn sie verloren ginge, den christlichen Geist 
nicht mit verlieren, weil er allerdings noch in andern 
Gefässen sich erhält und fortpflanzt auf andern We
gen; möchten wir ihn selbst ohne sie überkommen ha
ben — in welcher Gestalt es der Fall sein würde, 
sollte wol ein Blick auf die Jahrhunderte lehren, wo 
die Schrift auf die unverantwortlichste Weise in der 
Kirche zurückgestellt war. Allermeist unter ihrem Pa
nier und mit dem blanken Schwert^des Geistes, wel
ches ist das Wort Gottes, haben die Reformatoren ihre 
Schlachten geschlagen und ihre Siege gewonnen. Wol
len wir daher die Schrift auch nicht mit einem Lieb
lingsausdrucke Daub’s die Magna Charta des Reiches 
Gottes nennen, so ist und bleibt sie doch ein durch 
nichts Anderes zu ersetzendes Vehikel, den Geist in 
die Wirklichkeit und so zu sagen in die Sichtbarkeit 
einzuführen. Sie wird dadurch der Weg zum Glauben 
für Den, in welchem derselbe erweckt werden soll, 
für Den, bei welchem er erwacht ist, das sicherste 
Mittel, sich fortwährend über ihn zu orientiren und 
seiner Übereinstimmung niit der ursprünglichen Offen
barung gewiss zu werden, für die kirchliche Gemein
schaft ein unerschöpflicher Quell der Erbauung und 
für ihre Diener im angegebenen Sinn eine Norm, von 
welcher sie sich nicht entbinden können, ohne mit dem 
Wesen unserer evangelischen Kirche zii brechen und 
zugleich mit dem Amte, welches ein Dienst am göttli
chen Wort, eben darum aber keine Knechtschaft des 
blossen Bibel-Buchstabens ist.

(Die Fortsetzung folgt-)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ®’. Hand in Jena. Druck und Verlag von ®’» A. Brockhaus in
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Theologie.
Schrift oder Geist?

(Fortsetzung aus Nr. 131.)
„ Hinter dieser Rede verbirgt sich eine Willkür in 
Behandlung der Schrift und ein Mangel an Muth, der 
Sache ins Angesicht zu schauen. Unter dem Schilde 
dieses Satzes kann man sich aus der Schrift aus
lesen, was man will und fallen lassen, was Einem 
nicht zusagt und was man gern anders hätte, in eine 
andere Form giessen, sich seine eigne Bibel zurecht 
machen" u. s. w. Immer besser! Der Verf. ist entrü
stet über den gegen ihn erhobenen Vorwurf der Frech
heit und wehrt ihn auch in dieser Schrift voll tiefer 
Indignation von sich ab. Dennoch kann er es über 
sich gewinnen, Alle, die mit ihm nicht gerade in das
selbe Horn stossen, äusser der Willkür auch noch 
der Feigheit zu zeihen. Es fehlt nicht viel, so wirtl 
der Vorwurf der Unredlichkeit daraus, wie es denn 
bald nachher wirklich heisst: „es fliesst und gleisst 
Alles durcheinander.44 Freilich , das macht wol Muth, 
sich zu seiner Fahne zu bekennen; denn wer liesse 
sich gern für feige halten? Es gewährt auch in der 
eignen Sache den Schein um so grössern Muthes und 
wirft auf Alles, was zur Vermittelung vorgebracht 
werden mag, von vornherein ein zweideutiges Licht. 
Sieht man aber den Muth, den unser Verf. beweist, 
von wissenschaftlicher Seite näher an, so dürfte er 
nicht viel mehr sein als jene Art von Entschiedenheit, 
wo das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, ehe 
man sich die Mühe genommen hat, es zu waschen. 
Praktisch hat er ihn bewährt, indem er seine Überzeu
gung aussprach. Wir thun dasselbe; und damit es nicht 
heisse, wir tergiversiren als Anhänger einer taschen
spielerischen, philosophisch scheinenden Methode und 
wollen die Antwort mit vornehmen Redensarten um
gehn, so erwidern wir auf die S. 54 gestellten Fragen 
mit einem einfachen „Nein !44 Nichtsdestoweniger wird 
«ns erlaubt sein, der Schrift in Sachen des christli
chen Glaubens und Lebens alles Ernstes normative 
Auctorität zuzuschreiben aus dem einfaehen Grunde, 
weil Beides weder an der zu Gibeon stillstehenden 
Sonne, noch an Bileams Esel, noch an dem Stern der 
Weisen aus Morgenland, noch an dem Stater im Fisch- 
maul hängt. Wohl aber hängt et an Dem, der als 
der Stern aus Jacob aufging, damit die Welt fröhlich 
sein sollte in seinem Licht. Allen, welche sich zu ihm 

bekennen, leuchtet sein heller Schein am reinsten und 
sichersten entgegen aus den Büchern, die von ihm 
zeugen. Deshalb halten wir nicht ohne Weiteres Je
den für einen Taschenspieler, wenn er versucht, sich 
diese und ähnliche Dinge nach seiner Art zurechtzule
gen. Wir thun dies erst, wenn Mangel eigner Über
zeugung, unredliche Absicht, zweideutige Mittel hinzu- 
kommen und protestiren nur, auf die Schrift gestützt, 
gegen die Beschränktheit und geistliche Herrschsucht, 
welche aus dergleichen noch Glaubensartikel machen 
möchte.

Ref. übergeht, was noch , unmittelbar gegen das 
von ihm vertretene Princip vorgebracht wird, da es 
das frühere nur mit andern Worten zum Theil unter 
wachsender Unklarheit wiederholt, um noch einen Blick 
auf die Art zu werfen, wie der Verf. den folgenden 
„Einwand von befreundeter Seite“ zurückzuweisen sucht, 
dass nämlich die richtig verstandene Schrift Glaubens
norm bleibe. Im Grunde sei damit nur die falsch ver
standene gemeint, eben jene willkürliche Erklärung 
der Bibel, die er schon hinlänglich charakterisirt habe. 
Dagegen fragt er, ob er denn die Schrift unrecht ver
standen, wenn er sage, es stehe darin, Gott habe die 
Welt in sechs Tagen geschaffen und am siebenten ge
ruht, er habe das erste Weib aus des Mannes Rippe 
gemacht u. s. w. Also abermals dieselben Geschich
ten, rücksichtlich deren er doch schon S. 19 versicherte, 
es wandle ihn in der That oft ein Gefühl an, als 
müsse er um Verzeihung bitten, dass er über diese 
Dinge so viele Worte mache. Indess ist immerhin 
interessant zu sehn, wie die Schrift verstehn hier nicht 
mehr noch weniger heisst, als sehn und sagen: 
steht Etwas darin.44 Es erinnert mich dies an ein Ge
spräch , welches ich einst mit einem französischen 
Geistlichen hatte über Sinn und Verständniss der 
Schrift. Als ich gegen die vereinzelte, roh buchstäb- 
liche Auffassung war und der Mann sich nicht mehr 
zu helfen wusste, hielt er mir seine Taschenuhr vor 
die Augen und fragte, ob ich denn zweifle, dass der 
Zeiger auf die und die Zahl weise? Wider solche ar
gumenta ad hominem lässt sich denn freilich nichts thun. 
Da ist es wieder nur consequent, wenn der Verf. S. 
18 auch die Sprüche der Bergpredigt: „Ihr sollt nicht 
widerstreben dem Übel; sondern so dir Jemand einen 
Streich gibt auf den rechten Backen, dem biete den 
andern auch dar44 u. s. w. rem „nach ihrem einfachen 
klaren Sinn, ohne die gewöhnliche Deutelei“ verstan
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den und darin, dass sie „von uns nicht allein nicht be
folgt, sondern nicht einmal als moralische Forderung 
festgehalten werden“, einen neuen vollwichtigen Be
weis sehen will, dass wir nicht einmal in der neutesta* 
mentlichen Sittlichkeit mehr die höchste Entwickelung 
und den reinen Ausdruck des heiligen Geistes finden. 
Vergebens zeigt Christus Joh. 18, 22 f. durch die That, 
wie er es gemeint habe. P. W., der sich doch sonst 
so gut versteht auf Das, was man mit den Einwen
dungen gegen ihn eigentlich meine, weiss es besser. 
Er muss es schon für einen Beweis des über die 
Schrift hinausgegangenen Urtheils und freien Geistes 
halten, wenn wir, im buchstäblichen Widerspruch mit 
Matth. 10, 10 und Luc. 10, 4, zwei Röcke haben oder 
auf der Strasse grüssen. Nur mag er, wenn seine 
Methode die richtige ist, uns sagen, was wir mit sei
nem Geiste machen sollen, dem nach S. 30 „die Kraft 
in den Adern pocht.“

Aus dem Bisherigen schon dürfte zur Genüge er
hellen, dass die ganze Schrift für die wissenschaftliche 
Lösung der in ihr verhandelten Frage unmittelbar von 
nur geringer Bedeutung ist. Zur Verantwortung ge
gen die Ankläger bestimmt, sollte sie dieselbe auch 
wohl nicht bringen. Zwar stellt sich der Verf., wie 
wir sahen, nicht blos der strengen altkirchlichen Or
thodoxie, sondern auch Denen entgegen, welche sich 
zu dem Schriftprincip in freierer Weise bekennen. 
Deshalb würde sehr irren, wer hier etwa speculative 
Theologie suchen wollte. Das Ganze ist eben nur 
eine zwischen wissenschaftlicher und populärer Dar
stellung schwankende Vertheidigung des Versuches, 
Das, was sich dem Verf. aus gewissen Resultaten von 
jener und aus der wachsenden Zeitbildung ergab, ein
zuführen ins Leben. Ein Impuls aber kann die Schrift 
und der ganze Streit, der sie hervorrief, der Wissen
schaft werden, die Frage nach der rechten Fassung 
und wahren Bedeutung des Formalprincips unserer 
Kirche von Neuem durchzuarbeiten. Dass sich das
selbe in der früher gewöhnlichen Weise nicht halten 
lässt, ist von kirchlich gesinnten Männern auch in der 
neuesten Zeit vielfältig ausgesprochen. Pelt, Schenkel, 
Dorner, Daniel haben, Jeder von seinem Standpunkte, 
schätzbare Beiträge zur Fortbildung des Dogma gelie
fert. Vor Allem ist festzuhalten, dass jenes Princip 
wesentlich schon auf das sogenannte materiale hin
überweist, wenn es nicht leer in sich selber bleiben, 
zu einer ebenso unchristlichen als engherzigen Biblio- 
latrie führen und so den Gegnern des Evangeliums 
die Waffen in die Hände geben soll. Auch wird so 
allein wider die unevangelische Symbololatrie der 
rechte Damm aufgeworfen, welche sich von gewissen 
Seiten her in unserer Kirche so breit macht und im rei
nen Gegensatz zu dem alten reformatorischen Spruche: 
„Jetzt unter der Confession viel Lügen sind bedecket 
schon; das heilige Evangelion, dass ist die best’ Con

fession!“ im Streite mit unserm Verf. u. A. schon wie
der von einer „heiligen Augustana“ redete.

Ganz anders stellt sich die Bedeutung der Schrift 
beim Hinblick auf die kirchlichen Zustände der Ge
genwart. Da will sie und das ganze Auftreten des 
Verf. dem unbefangenen Beobachter zunächst als ge
rechte Strafe erscheinen für die Partei, welche vor 
fünfzehn Jahren zwei der geachtetsten und verdien
testen akademischen Lehrer in derselben Stadt ver
ketzerte , wo jetzt P. W. als Geistlicher lehrt und wirkt. 
Was jene in wissenschaftlicher Form und inter priva
tes parietes vorgetragen hatten, war gar nicht zu ver
gleichen mit Dem, was hier (S. V) „von den Dächern 
gepredigt“ wird. Nachdem die Partei dort vergebens auf 
Amtsentsetzung gedrungen, muss sie bis jetzt hier ge
währen lassen. So ändern sich die Dinge und so schnell 
kömmt die Nemesis. Auch sage man nicht etwa, dies 
Alles wäre verhütet worden, wenn damals der Staat 
verlangter Massen eingegriffen hätte. Im Gegentheil, 
der alte Hegel ward als sein Philosoph, als eine Säule 
der Orthodoxie gefeiert und was nicht seinen Stem
pel trug, sollte nicht viel gelten. Die Saat, welche er 
ausstreute, wäre doch aufgegangen und hätte unter 
der forcirteu Begünstigung einer bestimmten theologi
schen und kirchlichen Richtung, durch den so nur ge
steigerten Übermuth und durch die Unduldsamkeit De
rer, die jene begehrten, vielleicht umso früher die 
Früchte getragen, von denen uns hier eine sehr be
denkliche Probe vorliegt.

Dass sie dies nach mehr als einer Seite hin ist, 
wird auch auf dem freisinnigsten Standpunkte Niemand 
leugnen, dem das Christenthum noch in dem wesentli
chen Zusammenhang unseres religiösen und sittlichen 
Bewusstseins und Lebens mit dem Stifter, nicht aber 
darin besteht, dass wir darauf losarbeiten müssen1, uns 
auch von ihm zu erlösen. Jener Zusammenhang wurde 
von den protestantischen Freunden freudig anerkannt 
und ausgesprochen. Darum konnte, wer sich nicht in 
ein bestimmtes System verschanzt hatte, weit entfernt, 
ihnen das christliche Gepräge abzusprechen, es nur in 
der Ordnung finden, dass in der Gestalt wie das Chri
stenthum besonders in Sachsen unter Geistlichen und 
Laien weit verbreitet war und ist, es sich auch seine 
Organe und Formen suchte, um so sich weiter zu ent
wickeln und auszubilden. Auch hier gilt das Paulini- 
sche: „Alles ist Euer; Ihr aber seid Christi und Chri
stus ist Gottes.“ Unser Verf. dagegen ist Willens, nur 
das erste Glied dieses Satzes unbedingt, das letzte 
(S. 42) zwar nach Röm. 1, 3u. 4, aber doch nur so gel
ten zu lassen, dass es mindestens sehr zweifelhaft bleibt, 
inwiefern ihm auch noch das zweite feststeht. Damit 
ist innerhalb der protestantischen Freunde eine Fractio» 
hervorgetreten, von welcher uns die Zukunft lehren wird, 
ob sie mit dem andern offenbar weit grössern Theile 
in seinen mannigfachen Nüangen einen mehr als blos
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negativen Zusammenhang hat. Immerhin ist die Offen
heit und Ehrlichkeit anzuerkennen, mit welcher P. W. 
ihr das Wort geliehen.

Darin aber irrt er, wenn er meint, er habe das
selbe gleichsam reformatorisch ausgesprochen im Na
men des wahrhaft vernünftig und mündig gewordenen 
Geistes unserer Zeit und der müsse seiner Sache zu
fallen, durch innere Nothwendigkeit getrieben. Er irrt, 
wenn er meint, nur er und die mit ihm gehen, hätten 
den Rationalismus auf festem Grunde und er habe dem 
halben, der sich noch auf die Schrift stütze, diesen Boden 
unter den Füssen weggezogen und den Grund aufgezeigt, 
auf welchen er sich hinüberzubegeben habe — „den in 
der Menschheit frei wehenden heiligen Geist, gezeugt 
aus dem ewigen, göttlichen Wissen, selber göttlich, sein 
Gesetz habend in sich selbst und in ihm sich weiter 
bewegend, nicht gebunden an ein äusserliches geschrie
benes Gesetz in Glauben und Erkennen, sondern alle 
Schrift erst aus sich selbst hervortreibend, als Denk
mal einer Lebensgestalt, einer grossen That und eines 
grossen Erkennens, als Antrieb, aber nicht als Fessel 
für weiteres Erkennen und Wissen“ (S. 60). In diesen 
uml allen ähnlichen Reden, wie sie hier geführt werden, 
finden wir so viel Wahres mit so viel Falschem, so viel 
Einseitigkeit und Übertreibung mit so viel nur halb ver
arbeiteten christlichen Ideen, so viel Mangel an ge
schichtlichem Sinn mit so vieler Verkennung der ewi
gen Bedürfnisse des menschlichen Geistes gemischt, 
dass wir überzeugt sind, es werden sich schon des
halb von den besonnenem rationalistischen Theologen 
nur Wenige um ein Panier sammeln, wie es hier auf
geworfen ist. Noch weniger werden es die Gemein
den, wenn sie nicht durch den Widerwillen gegen den 
blinden Eifer einer sich selbst überstürzenden Ortho
doxie oder durch andere Gründe dazu getrieben wer
den, zumal da der Geistliche, wollte er consequent die 
in dieser Schrift aufgestellten Grundsätze befolgen, 
von Gott und göttlichen Dingen gar nicht mehr vor 
ihnen zu reden im Stande sein würde. Es müsste 
sich Alles in ein paar leere, dürftige Abstractionen 
auflösen. Soll es das nicht, so sieht er sich unwill
kürlich hinübergedrängt auf den Boden der Schrift, 
zum Zeichen, wie ihr Geist mit unserer ganzen religiö
sen Anschauung so innig verwachsen ist, dass wir in 
der Praxis vergebens versuchen, über ihn hinauszugehn.

Dennoch hat der Verf. den Versuch alles Ernstes 
gemacht; er hat ihn — und das ist ehrlich — of
fen gemacht; er hat ihn als Diener der Kirche ge
macht und verlangt, dass er gemacht werde von Al
len, die nicht entweder Bilea.n’s Esel reden lassen u. 
s. w., oder vor sich selbst als halbschürige Schwäch
linge dastehen wollen. Wie mag er nun, fragt man 
mit Recht, Diener der Kirche und Geistlicher bleiben, 
so lange diese das Sehriftprincip festhält, welches er 
in jeder Gestalt verwirft? Handelt es sich doch um 

keinen einzelnen untergeordneten Glaubenssatz öder 
um eine Reihe von solchen, sondern um Das, was 
zwar nicht alleiniges, aber wesentlich constitutives 
Fundament der evangelischen Kirche seit der Refor
mation war und nach ihrem gegenwärtigen Bestände 
noch ist. Auch zweifeln wir keinen Augenblick, der 
Verf. würde, hätte er diese Ansicht von dem Wesen 
des Protestantismus gewonnen, seiner Überzeugung fol
gen und sein Amt niederlegen. Er hat sie aber nicht. 
Ihm „stehet (S. 60) die evangelische Kirche auf der 
ursprünglichen frohen Botschaft von der Freiheit der 
Kinder Gottes durch den heiligen Geist. Sie vermag 
also in dieser zu erkennen, dass die Schrift wol ein 
herrliches Zeugniss ist von dem Glauben der ersten 
Zeiten, aber nicht ein Gesetz für die folgenden, da 
eben die Gemeinde durch Christum vom äusserlichen 
Gesetz erlöst und in das innere Gesetz der Freiheit 
erhoben ist.“ Er zieht sich also zunächst auf die Idee 
der unsichtbaren Kirche zurück; er verkennt, dass die 
Schrift eben kein blos äusserliches Gesetz oder Ge
setzbuch sein soll und dennoch normative Auctorität an
sprechen kann, ja ansprechen muss, soll die Freiheit 
nicht absolute Willkür werden und der christliche Geist 
eine Gewähr behalten für seine Übereinstimmung mit 
dem Geiste, der die Kirche in die ganze Wahrheit lei
ten soll. Er findet (S. 38) einen Widerspruch darin, 
dass die Reformatoren gegen alle menschliche Aucto
rität protestirten und doch den Schriftstellern des Neuen 
Testaments unbedingtes Ansehn beilegten, mithin über
sahen, dass auch diese Menschen seien, ohne zu be
denken, dass dieser Widerspruch sich nach unsern 
obigen Bemerkungen und durch die rechte Fortbildung 
ihrer Lehre vom Sehriftprincip löst. Er hofft (S. 67), 
die evangelische Kirche der Gegenwart werde der Un
terwürfigkeit unter die Schrift in seinem Sinne ledig 
werden und wirklich und wesentlich zur Freiheit des 
Geistes übergehn, ja sie sei schon in diesem Über
gange begriffen, eine Hoffnung, die nach unserer Über
zeugung nicht realisirt werden kann, ohne sie in zahl
lose Sekten zu zersplittern, auch, wir sehens in Bezie
hung auf unsere Frage selbst an den Bekenntnissen der 
deutsch-katholischen Gemeinden, nicht realisirt werden 
wird. Wenn aber dies Alles wirklich seine, ob auch durch
aus irrige Überzeugung ist; wenn er versichert, er werde 
niederlegen und zugleich aus der Kirche ausscheiden, 
sobald ihn diese Hoffnung verlasse — wer will dann 
den ersten Stein wider ihn aufheben, wenn er es jetzt 
nicht thut? Wer ihn der Gewissenlosigkeit oder der 
Heuchelei beschuldigen, uneingedenk des apostolischen 
Wortes Röm. 14, 4? Auch die Verpflichtung bei der 
Ordination berechtigt dazu noch nicht, da sie gerade 
in Preussen nach einer forme! geschieht, welche durch 
den Passus über die Symbole genau genommen das 
Sehriftprincip selbst zu eludiren droht, anderer Gründe 
zu geschweigen.
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Hingegen das Kirchenregiment? Allerdings scheint 

es auf den ersten Blick, es müsse dasselbe hier ein Ein- 
sehn haben, wenn auch nicht sofort durch Remotion, 
besonders da keine Klagen aus der Gemeinde über gege
benes Ärgerniss vorzuliegen scheinen und der Verf. über
dies an einer Stelle steht, wo Jeder, der es uni seiner 
Lehre willen an ihm nimmt, sich ohne viele Beschwer 
zu einem andern Geistlichen halten kann. Aber wenn 
das Kirchenregiment nur nicht noch andere Rücksich
ten zu nehmen hätte; sodass Zuwarten immerhin räth- 
licher sein dürfte. Denn was ist nicht der sogenann
ten orthodoxen und kirchlichen Richtung auf Kanzeln und 
in Schriften hingegängen! Wie wurde dieselbe längere 
Zeit hindurch gehegt und gepflegt! Wie die andere freiere 
Richtung in Vergleich damit beschränkt, eingeschüchtert, 
niedergehalten! Was Wunder nun, wenn dadurch auch 
den Gemeinden, welche ihr folgen, ein gewisses Mistrauen 
eingeimpft und die Meinung genährt ward, jede, auch an 
sich gerechte Maasregel bei Ausschreitungen nach dieser 
Seite hin, sei Geistesdruck und Glaubenszwang. Und 
ohne Vertrauen kann kein Regiment, am wenigsten das 
der Kirche auf die Dauer mit Segen bestehen. Endlich 
diese steten Provocationen desselben von Seiten der 
strengen Richtung auch hier! Denn nachdem sie frü
her wol zugleich oder selbst vorzugsweise an die Ge
meinden in Masse gerichtet und diese aufgefordert wur
den, auf Absetzung aller rationalen Geistlichen zu drin
gen; nachdem man sich aber in der Hoffnung darauf 
bitter getäuscht, ja hin und wieder das gerade Gegen
theil erfahren hatte, sollen nun die obern kirchlichen Stel
len allein helfen. In der That, es erklärt sich, wenn sie 
sich ernstlich bedenken, um das Übel nicht schlimmer zu 
machen. Was unter andern Verhältnissen als Schwäche 
und Indifferentismus ausgelegt werden könnte, erscheint 
unter den gegebenen als weise Umsicht und Fürsorge. 
Unterdessen wird die Sache sich vielleicht abwickeln, wie 
der Magdeburger Streit und schon so Manches in der 
Landeskirche sich abgewickelt hat. Die Geister werden 
„aufeinander platzen«, wie sie es schon bisher von bei
den Seiten leider nicht immer in rechter Art'und Form 
gethan. Zu seiner Zeit aber wird, nachdem sich die 
brausenden Weilen gelegt, nur um so höher und freier 
Er sich darüber erheben, der sie allein beschwören 
mag mit dem Einen, ewigen Evangelium, dieser Kraft 
Gottes, selig zu machen, die daran glauben.— Eine solche 
Welle schlägt uns schon entgegen in der Broschüre:

Ob Schrift? Ob Geist? Ein Comitat für die „Dach
predigt« des Herrn Pfarrer Wislicenus von Dr. 
Heinr. Ernst Ferd. Guericke. Halle, Mühlmann. 
1845. 8. 3 Ngr.
Von welchem Winde sie getrieben werde, braucht 

Ref. nicht näher zu bezeichnen, da der Verf. als eifri

ger, rastloser Streiter für lutherische Buchstaben-Or
thodoxie bekannt genug ist, auch die erste öffentliche 
Mittheilung des Wislicenus’schen Vortrages mit stärk
ster Protestätion dawider in der evangelischen Kirchen- 
Zeitung gab und in ihr seitdem ununterbrochen theils 
gegen ihn, theils gegen die protestantischen Freunde 
überhaupt gekämpft hat. Wie aber dort, so discutirt 
er auch jetzt mit dem Cregner nicht weitläufiger über 
seine Grundsätze. Er erkennt den Streit als völlig 
durchgekämpft und bereits entschieden auf Grund hei
liger Schrift und kirchlichen Bekenntnisses und will 
nur ein Zeugniss ablegen, verbunden mit deh zur 
Sache gehörenden, sie ins rechte Licht setzenden ein
fachen Erläuterungem Zu dem Ende begleitet er P. 
W. durch seine Schrift von Anfang bis zum Schluss, 
gibt aber mehr nur Auszüge mit eingestreuten Fragen 
und Ausrufungen oder weist Vorwürfe und Misver- 
ständnisse zurück, die Persönliches betreffen. Ref. 
kann sich darauf nicht weiter einlassen. Nur das be
merkt er, dass der Verf. seinem Gegner im Wesentli
chen unbedingt Recht gibt bei Allem, was dieser 
wider die „Einwendungen von befreundeter. Seite“ 
vorbringt. Wie konnte es anders sein, da von ihm 
eben der Guericke’sche Standpunkt als der allein 
kirchliche zum Ausgangspunkte genommen war, Um 
darzuthun, man habe nur zwischen ihm und dem sei- 
nigen zu wählen. Verf. trägt daher auch kein Beden
ken, die Denkart, welche die schon erwähnten altte- 
stamentlichen Berichte als unglaubhaft erkennt (S. 5), 
ohne Weiteres als „ledernen Unglauben“ zu bezeich
nen und (S. 15) auf die gleichfalls erwähnten Fragen 
sich zu Allem „was geschrieben steht“ als wahrhaft 
Schriftgläubiger mit einem frischen, vollen und hellen 
einfachen „Ja und abermals Ja und immer und ewig 
Ja“ zu bekennen. — „Was die heilige Schrift und wie 
sie es sagt“, fügt er hinzu, „das ist mir unbedingt 
wahr, weil ich sie durch Gottes unverdiente freie 
Gnade von Grund der Seele, auf unverleugbares Zeug
niss des heiligen Geistes im Wort an meinen Geist in 
hell posaunender Stimme der ganzen Welt- und Kir
chengeschichte als wahrhaftiges Wort des lebendigen 
Gottes, als die einzige Leuchte meiner Füsse, als mei
nen einzigen Trost im Leben und Sterben erkannt 
habe, im Glauben, der dess so gewiss ist, dass ich 
tausend Mal dafür zu sterben freudig bereit wäre.“ 
Wenn dem also ist, wird Niemand solchen Glauben 
„ledern“ nennen. Mancher wird dem Verf. seinen Muth 
beneiden. Er mag aber wohl zusehn, wie Viele von 
„den unzählbaren stets wachsenden Scharen aller 
Derer, die allgemach aus langem Schlaf erwacht sind 
und erwachen, und mit Einem Herzen und Einem 
Munde im Glauben und Bekenntniss der Väter den ei
nigen Herrn und Meister preisen“ (S. 6), ihm darin 
nachfolgen und mit solchem „Ja“ antworten werden 
auf „die Lebensfrage der Kirche.“

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in I«eipxig(
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Theologie.
Schrift oder Geist?

(Schluss aus Nr. 132.)
Statt dessen finden wir ein rundes „Nein!44 bereits 
in den erst nach Abfassung der vorstehenden Anzeige 
uns zugekommenen: o

Bemerkungen zu der Schrift des Professor Wislicenus: 
„Ob Schrift? Ob Geist?“ von A. S. Neuenhaus, 
Domprediger in Halle. Leipzig, Barth. 1845. 
8. 10 Ngr. '

Auch hier wird ein offenes Geständniss einem an
dern gegenübergestellt; auch hier wird die Schrift des 
Gegners Punkt für Punkt beleuchtet. Allein obschon 
der Verf. so darauf verzichten musste, eine in sich 
geschlossene wissenschaftliche Arbeit zu liefern, von 
so ernstem wissenschaftlichem Sinn ist doch das Ganze 
durchdrungen und so gründlich geht es in einzelnen 
Partien auf die Sache ein. Zu ihnen möchte Ref. be
sonders den zweiten Abschnitt rechnen. Er ist zu sei
ner Freude dort einer Vertheidigung des Schriftprin- 
cips in der von ihm geltend gemachten Fassung be
gegnet, mit welcher er sich im Wesentlichen einver
standen weiss. Während er mehr vom historischen 
Standpunkte ausging, hält der Verf. mehr den dogma
tischen und religionsphilosophischen fest. Der eine 
muss natürlich den andern ergänzen und so sind wir 
denn hin und wieder auch im Einzelnen beinahe völlig 
zusammengetroffen. Deshalb darf es jedoch von uns 
nicht heissen : „manus manum lavat.“ So wenig Ref. 
von dem Verf. verlangt, dass er die von ihm ausge
sprochenen Ansichten sammt und sonders vertrete, 
ebenso wenig kann er bergen, dass ihm die Formuli- 
rung der hier niedergelegten Behauptungen nicht immer 
gelungen erscheint, z. ß. $ jg, w0 jer Geist der 
Schrift als ein solcher dargestellt wird, „der aus 
Zweien Ems, ein Diittes mache, nämlich aus dem hier 
stehenden Wort der Offenbarung uuj aus f|em 
dort lesenden oder hörenden Menschen ein Drittes, 
einen neuen Menschen“; oder S. 26, wo der ewi^e all
gemeine Gottesgeist identificirt zu werden scheint mit 
dem objectiven allgemeinen Geiste der Menschheit u. ö. 
Über dergleichen ausführlicher zu disputiren, ist imn 
nicht dieses Ortes. Hervorzuheben aoer ist noch die 
würdige Haltung im ganzen Tone der Schrift und dass 
der Verf. lediglich in einer geordneten kirchlichen Ver_ 

fassung das Mittel und in einer Synode die compe- 
tente Behörde findet, um der Idee der Kirche gemäss 
über die Frage zu entscheiden, ob Einer bei den 

? Grundsätzen von P. W. ferner ihr Lehramt verwalten 
könne. Darin liegt viel Wahres. Nur dürfte es keine 

5 Synode sein wie jene, auf welcher sich der schon 
proponirte Bannspruch eben noch in ein Gebet um 
seine Bekehrung verwandelte.

Jena. E. Schwarz.

Ors echiscfie Literatur.
I Babrius.
Vor nicht gar langer Zeit machte durch die öffentli
chen Blätter eine Nachricht die Runde, die gewiss 
manchen Philologen lebhaft erregte; der Grieche Mivw'i- 
ÖrjQ Mvjväg, hiess es, habe, von dem Minister Villemain 
auf eine literarische Entdeckungsreise ausgeschickt, in 
dem Kloster der heiligen Laura auf dem Athos die 
Choliamben-Fabeln des Babrius wieder aufgefunden. 
Es knüpfte sich an diesen Fund ein doppeltes Interesse, 
einmal das allgemeine, das jedes Erzeugniss des Al- 
terthums, sei es auch klein und unbedeutend, für sich 
in Anspruch nimmt, wie viel mehr das eines Dichters, 
der einer bessern Periode der griechischen Literatur 
angehörte als so mancher in unsern Tagen bekannt 
gewordene Grammatiker und Compilator aus der spä
testen Zeit; der sich eine eigenthümliche Kunstform in 
einer Gattung der Poesie gebildet hatte, von der bis 
jetzt nur prosaische Trümmer in den Äsopischen Fa
belsammlungen vorlagen; der selbst aus der einzigen 
bis dahin vollständig erhaltenen Fabel, ja aus den jäm
merlichen Paraphrasen noch sich als ein talent- und 
geschmackvoller Dichter erkennen liess; der endlich 
in den zahlreichen Bruchstücken bei Suidas eine ei- 
genthümliche Phraseologie verrieth und den Lexikogra
phen grosse Ausbeute versprach. Dazu kam ein spe- 
cielles Interesse. Seit nämlich zuerst Thomas Tyrwhitt 
in seiner schönen dissertatio de Babrio fabularwn 
Aesopearum scriptore das Andenken an Babrius er
neuert und versucht hatte, aus den prosaischen Uabel- 
sammlungen die mitunter offen zu Tage liegenden Cho- 
liamben des Babrius herauszuholen, machte eine Reihe 
achtungswerther Gelehrten von Koraes hei ab bis auf 
Knoche, der in seiner lobenswerthen Sammlung der 
Fragmente des Babrius alles bis dahin zu Tage Geför
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derte zusammenstellte, ähnliche Restitutionsversuche: 
ein geistreiches Spiel, über dessen Glück oder Un
glück jener Fund endlich schnell und sicher entschei
den musste.

Jene Gründe rechtfertigen zur Genüge das lebhafte 
Verlangen des philologischen Publicums nach baldiger 
Veröffentlichung des Fundes, und Boissonade verdient 
unsern Dank für die schnelle Befriedigung dieses Ver
langens, einen Dank, der ihm immer bleiben wird, sollte 
sich auch herausstellen, dass seine Ausgabe strengen 
Anforderungen, wie wir sie in Deutschland an eine 
philologische Arbeit dieser Art zu machen gewohnt 
sind, nicht genügte. Sie führt den Titel:

B ABFI Olt MY&IAMBOT. Babrii fabulac iambicae 
CXXIll iussu — Abeli ViUemain — nunc primmn 
editae. Joh. Fr. Boissonade—recensuit, latine 
canvertit, annotavit. Parisiis, Firmin Didot fratres. 
1844. 8.

Um den Ruhm, der editor princeps des Babrius zu 
sein, stritt mit Boissonade unser Landsmann Dr. Fr. 
Dübner; indess er war nicht so glücklich, hat aber 
die Früchte seiner raschen Studien über den Dichter 
niedergelegt in der Schrift:

Viro venerabili philologo primario Friderico Jacobs 
annos octoginta cum omnium laude, eruditorum ad- 
mir atione feliciter transactos gratulatur Frideri- 
cus Dübner, Ph. D. — Insunt animadversiones 
criticae de Babrii {.ivdiäpßoiq. Parisiis, Fr. Klinck- 
sieck. 1844. 8.

Indem wir diese Schrift mit in den Kreis unserer Be
urtheilung ziehen, schliessen wir zugleich von dersel
ben jede allgemeine Betrachtung über den dichterischen 
Werth der Fabelsammlung des Babrius aus, der recht 
viele Leser und unbefangene Beurtheiler finden möge!

Wenn, wie nicht zu bezweifeln, jeder Schriftsteller 
mit seinen Bestrebungen zuletzt in seiner Zeit und sei
nem Lande wurzelt und eng verwachsen ist mit der 
Kultur seines Volks und seines Zeitalters, so ist es die 
nächste Aufgabe für den, der an eine kritische Behand
lung von Schriftwerken geht, Zeitalter und Vaterland 
dessen festzustellen, dessen Geistesproducte er eben 
behandeln will. Dieser Aufgabe hat Boissonade nicht 
die Aufmerksamkeit zugewendet, die sie verdiente; er 
hat nicht ein offenes Auge für Alles gehabt, was 
die neu gefundene Sammlung zur sicheren Entschei
dung der bis dahin nicht zu voller Überzeugung beant
worteten Frage darbietet. Es war nämlich allerdings zu
nächst das erste Argument Tyrwhitt’s für die Behauptung, 
Babrius gehöre wenigstens der Augusteischen Zeit an. 
weil schon Apollonius, der Lehrer des unter Tiberius 
blühenden Apion, im Homerischen Lexikon s. ante Cho- 
liamben des Babrius anführe, — nicht vollständig über

zeugend, weniger, weil der Name des Babrius nicht 
dabei genannt, als weil jenes Lexikon des Apollonius 
vielfach interpolirt ist; dasselbe gilt von Tyrwhitt’s 
zweitem Argumente, weil Avianus in der praefat. zu 
seinen Fabeln, wo er seine Vorgänger in der Bearbei
tung Äsopischer Fabeln angibt, Babrius zwischen Ho- 
ratius und Phädrus nenne; denn cs war nicht entschie
den gewiss, ob Avianus seine Vorgänger in chronolo
gischer Folge habe nennen wollen. Allein es waren 
dies doch immer Wahrscheinlichkeiten, und bot jetzt 
der neue Babrius selbst nur so unsichere Indicien. wie 
sie Boissonade allein aus ihm herausgelesen hat, so 
war es des Herausgebers Pflicht, sie mit jenen zu ver
einigen zu suchen, nicht ganz abweichende, durch nichts 
unterstützte Vermuthungen auszusprechen. Neben dem 
ersten Prooemium nämlich an der Spitze der ganzen 
Sammlung findet sich in ihr ein zweites Proömium 
zwischen Fab. 107 und 108, in dem ein naig ßaodJmg 
A.l.t^ürÖQov angeredet wird. In diesem ßaod^vg AXt- 
'E,av8Q.og findet nun Boissonade p. 2 und praemon. p. XI 
den Kaiser Alexander Severus, setzt also damit den 
Babrius in den Anfang des dritten Jahrhunderts nach 
Christus herab. Gründe für diese Annahme gibt Bois
sonade nicht und konnte sie nicht geben; man darf 
also mit Recht fragen, warum er nicht lieber an einen 
der ägyptischen oder syrischen Könige dieses Namens 
dachte, wodurch sich dieses neue Zeugniss mit Tyr
whitt’s Beweisen hätte vereinigen lassen. Ich hegte 
eine andere Vermuthung, die einerseits sich Tyrwhitt’s 
Argumenten anschliesst, andererseits durch andere, von 
Boissonade nicht beachtete Indicien im Babrius selbst 
sich bestätigt fand. Ich glaube nämlich, unter dem 
ßaatktvig AJegavÖQog sei jener Sohn des Triumvir Anto
nius und der Kleopatra zu verstehen, dern Antonius 
Armenien und die Länder, die zwischen Euphrat und 
Indus erobert werden sollten, bestimmte, nach Dio 
Cassius 49, 41 und Plutarch. Antan. 54. Nun kam 
zwar Alexander, soviel wir wissen, nie zur Regierung, 
ja er wurde bald darauf vom Octavian mit im Triumph 
in Rom aufgeführt (Dio Cass. 51. 21), konnte also in 
dieser Beziehung unmöglich ßatnltvg heissen; allein 
ßaoiltvq ist bei ihm blosse Titulatur: nach Plutarch. 
Anton. 54 erhielt er den Titel ßaaikwg ßaGiiJwr. Über 
seine weitern Schicksale, namentlich ob er einen Sohn 
gehabt, wissen wir allerdings nichts; allein da Octavia 
ihn wie die übrigen Kinder des Antonius mit ihren 
eigenen Kindern erziehen liess (Plut. Ant. 87), da sie 
für seine Schwester Kleopatra so sorgte, die sie mit 
dem König Juba vermählte (Plut. ibid.). — so wird 
auch Alexander in seiner Freiheit nicht zu arg be
schränkt gewesen sein. Dazu kommt noch eins. In 
dem ersten P. oömium, an der Spitze der ganzen Samm
lung, wird ein ttxvov Bgay/og angeredet (cf. auch Fab. 
74, 15), der schwerlich verschieden ist von jenem natg 
ßaai)JwgAfa&kvÖQov im zweiten Proömium. Nun wissen 
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wir aus Plut. Anton. 36, dass, wie Alexander’s Schwe
ster Kleopatra den Beinamen s0 er selbst den
Beinamen "HUog erhielt. Wer kann nun mit grösserm 
Rechte den Namen jenes Sohnes des Apollo (das ist 
Branchus nach Statius, Theb. 8, 198; nach Andern 
freilich nur der Liebling des Apollo; cf. Boissonade ad 
Philostrat. Epist. p. 117) führen, als der Sohn jenes 
Alexander, welcher durch seinen Beinamen gleichsam 
zum Apollo Helios erhoben war?

Darnach sehen wir in Babrius einen ägyptischen 
Griechen oder gräcisirten Ägypter, welcher seine An
hänglichkeit an der alten Dynastie seines Vaterlandes 
noch ihren letzten entthronten Gliedern bewahrte. Da
mit treten wir aber auch zugleich schroff der Vermu- 
thung entgegen, die zuerst Herder aussprach und der 
auch Boissonade huldigt, prooem. p. XI, Babrius sei ein 
Römer gewesen, zumal der Name kein griechischer 
sei, wol aber bei den Römern vorkomme (s. die Stel
len bei Knoche p. 1- sq.). Allein der Name ist doch 
auch nicht lateinischen Stammes, und wäre er ein rö
mischer Name, so bliebe das Wechseln zwischen den 
Formen BaßQiog und Baß^lag, von denen Suidas sogar 
die letztere voranstellt, unerklärlich, was in griechischen 
Namen kein seltenes ist, wie Keil Analect. epigr. p. 55 
not. 1 zeigt; durch dessen Sammlung ist die Meinung 
Knoche’s p. 9 widerlegt, jene zweite Form sei eine 
irrtliümliche, von einem Leser aus späterer Zeit her
rührende.

Diese Ansicht über Zeitalter und Vaterland des 
Babrius hatte ich gewonnen, als sich mir die Bestäti
gung derselben in der Sprache des Babrius darbot. 
Diese erinnert vielfach an die in der Übersetzung der 
LXX und im neuen Testamente. Hier ein Verzeichniss 
solcher jenem Alexandrinischen Idiome eigentümlicher 
Wortbedeutungen und Bildungen, das Andere, denen 
ein grösseres Maas von Belesenheit und mehr Musse 
zu Gebote steht, gewiss noch vermehren werden. Tqw- 
iaoj gebraucht Babrius 40, 3 und 97, 3 (Zk&ttv fnl to 
ötinvor im Sinne von bitten, wodurch es auch 
10, 8 (tO'vtv^ 7 txtrtvtv, geschützt ist.
Diesen Gebrauch kennt die classische Gräcität durch
aus nicht, weshalb Suidas s. i-pwrw oe ihn aus Babrius 
notiren zu müssen glaubte; dagegen ist Iowtwo dem 
neutestamentlichen Idiome in diesem Sinne sehr geläu
fig; s. die Stellen bei Bretschneider Lex. manual. in 
fibrös N. T. p« Später scheint sich dieser Ge
brauch auch anderwärts hin verbreitet zu haben, denn 
Apollonius de Synt. p. 289, 20 sagt: vvv &

tw Gf. — Iltn o l&y atBabr. 43, 19,
hat Lobeck (ad Phryn. p- 295) äusser bei Josephus, 
Philo, Zosimus und andern Späteren nur in igjris sacris 
Judaeorum et Christianorum gelesen; cf. Schleusner. 
nov. thesaur. phil. crit. sive lex. in LXX T. IV, p. 279 
und Bretsch, p. 324. — UAog für ntUxvg, mit dem es 
bei Babr. 64, 8, 9 wechselt, ist bei den LXX allein 

herrschende Form (cf. Schleusn. IV, p. 274), die Pho- 
tius Lex. p. 351 Lips, für eine barbarische erklärt. — 
A^xog, was 14, 1 statt apxro; aus Suidas herzustellen, 
ist vorzugsweise Alexandrinische Form; cf. Schleusn. 
I, p. 436. — T^ty'/oq, das 96, 1 aus Suidas aufzu
nehmen war für &gtyr.6g (dies allerdings neben &Qiyyog 
die bei den Älteren übliche Form; cf. Interp. ad jje_ 
sych. s. vß, ist bei den LXX vorherrschende Form; 
cf. Schleusn. V, p. 334, coli. III, p, 82. — T^thyXy^ 
caverna, ist aus ältern Schriftstellern nicht belegt, aber 
bei den LXX häufig; Schleusn. V, p. 350. Danach 
wol Babrius 31,<7 (von Suidas angeführt) und 86, 6; 
108, 22; 112, 2; 118, 6.- 7, 11, von der Last
eines Esels, weicht von dem classischen Gebrauche 
ab, nach dem es nur von der Schiffsfracht üblich ist; 
doch vom sonstigen Gepäck steht es auch Exod. 23, 
5; 4 Beg. 5, 17. — Xayy gebrauchen die ältern Schrift
steller von der Rüstung des Menschen, die LXX von 
der Bepackung eines Lastthiers; cf. Schleusn. V, p, 
2 sq.; nach ihrem Vorgänge auch Babrius 7, 12 und 
76, 10. — 2rdgvog gebrauchen die Älteren wie azagvlov 
(cf. Phryn. p. 400) vom Weinfass; Babrius dagegen 
sagt 108, 8 GTapvog ptlirog, und das steht auch 1 Beg. 
14, 3. — Tb ogd-yov gehört bei den Älteren noch zur 
Nacht, während Spätere es im Sinne von twg gebrau
chen; cf. Phryn. p. 275 c. n. Lobeck. Dieser letztere 
Gebrauch ist bei den LXX und den neutestamentlichen 
Schriftstellern nicht selten; cf. Salmas, de ling. Hellen. 
p. 101 und Bretschn. man. p. 295. Und so hat das 
Wort offenbar auch Babrius gebraucht: -—
tw nqbg vor bg&gov avTadwv. — Ovgavog
scheint Babrius 72, 1, vorausgesetzt, Dübner habe mit 
Tgig noT ovgavoto (statt ovgavlov) das Rich
tige getroffen, wie mir wenigstens wahrscheinlich ist, 
nach Alexandrinischer Art ganz für &toi gebraucht zu 
haben; cf. Schleusn. IV, p. 143 u. Bretschn. p. 302.— 
AvahvttVj reverti, 42, 8, hat zwar auch Polybius, doch 
ist es den LXX und den neutestamentlichen Schrift
stellern vorzugsweise geläufig; cf. Schleusn. I, p. 236 
u. Bretschn. p. 27. — ’Entknlfyiv tivI heisst erst in der 
spätem Gräcität (s. die Stellen bei Hemsterh. ad Lucian, 
dial. deor. 2, T. II, p. 491 Lehm.) häufiger „auf etwas 
hoffen“, vielleicht nach dem Vorgänge der Alexandri
ner (cf. Schleusn. II, p. 435); und so hat es auch Ba
brius 1, 7. — 'EgntnTEiv rtvl oder t/g viva heisst in 
der classischen Gräcität vorzugsweise „über jemanden 
herfallen“, „auf ihn einstürzen“, Babrius aber gebraucht 
es 53, 1 und 107, 10, vom zufälligen Begegnen, welche 
Bedeutung sich zwar auch aus Alteren nach weisen 
lässt, aber den LXX und den neutestamentlichen Schrift
stellern besonders geläufig ist, z. B. 2 Macc. 12, 24, o 
Tigoteog IgniOMV rotg Awol^eov^ Lucas 10, 36,
£g7isobvrog dg rovg hyorag. ■ v, desperare^
gebraucht zwar auch Polybius oft, wählend die Älteren 

voiziehen (und so Babnus 107, 12); aber
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auch hei den LXX ist es häufig (Schleus». I, p. 339).;
Nach ihrem Vorgänge wol sagte Babrius 43, 18 prp 
av {leg. avz ) anoyrwg pi^ dnekntorjg. — Exi/jv/siv , 
115, 11 mori, wofür Ältere (z. B. Thukyd. 1, 134)'

sagen, ist in der classischen Gräcität nicht 
gebräuchlich, aber häufig bei den LXX und im N. T.; 
cf. Bretschn. man. p. 50. Auch dnonvtiv, das 122, 4 
in demselben Sinne steht, gebrauchte Babrius wol zu
nächst nach alexandrinischem Vorgänge (z. B. 4. Macc. 
.15, 18). — Tatg äXq&tlatg, revera, 75, 20 und 83, 3, 
wofür die Classiker (ri;) akq&da sagten (z. B. Plat. 
Protag. p. 339 D. und Xenoph. Anab. 5, 10, 10), be
zeichnet als alexandrinisch Boeckh de graec. tragoed. 
prindp. p. 149« —• Das Futurum xkavoco nennt Buttmann 
dorisch, wol nur, weil es sich bei Theokrit. 23, 34 
findet; beachtet man dagegen, dass es nur noch aus 
Manetho 3, 143 und dem N. T. angeführt wird {cf. 
Bretschn. p. 226), so dürfte man es mit grössern 
Rechte alexandrinisch nennen. Eben diese Futurform 
hat. nun auch Babrius 98, 9. In der Zeit des Photius 
war dies die gewöhnliche Futurform; cf. Phot. lex. p. 
145 Lips. — nkljv 6, 16 (b pi, TT] pixqd9 nlqv ßtßata 
zi^foag, parva quidem, at certa) erinnert lebhaft an 
den entsprechenden neutestamentlichen Gebrauch; cf. 
Bretschn. p. 336. — (45 extr. u. 71, 2) für
n^üzov oder n^wzwg, und ebenso & Strztgov (95, 102, 
Prooem. II extr.) und f’z divzt^g (114, 5) ist aus den 
altern Griechen nicht nachzuweisen, bei denen sich 
wol nur das Herodoteische voveQov oder vazt^g 
vergleichen lässt {cf. Herodot. 1, 108: 5, 106: 6, 85). 
Dagegen sind diese Wendungen bei den LXX und im 
N. T. häufig; so tz Gen. 2, 8; Ix nof'jzov, Job.
42, 11; ez ötvztqov, Joh. 5, 2; 2 Sam. 14, 29; 1 Reg. 
19, 7 und in andern Stellen bei Bretsch, man. p. 91.

So viel vermochte ich mit den vorhandenen Hiilfs- 
mitteln als alexandrinisch aus Babrius nachzuweiseu. 
Wir können aber auch noch einen Schritt weiter gehen. 
Einige der oben aufgezählten Wörter nämlich, z. B. 
yopog, ozapvog u. St w., zeigen die Neigung, Wör
ter aus der seit Alters her ihnen angewiesenen Begriffs- 
sphäre herauszureissen, ihnen ein erweitertes Gebiet 
anzu weisen, mit einem Worte, die Proprietät des Aus
drucks aufzuheben. Das ist aber eine Neigung, die 
sich auch bei den vorzüglichsten alexandrinischen Dich
tern, welche sonst frei von aller Rusticität des Aus
drucks sind, mehr oder weniger aussprhht. Belege 
dazu finden sich zahlreich schon in Buttmann’s Lexilo- 
gus, schwerlich aber ist ein Alexandriner hierin weiter 
gegangen als Moschus; ich schlage die Megara auf und 

finde darin V. 81 Sakas vom affnis gegen den sonsti
gen Gebrauch, V. 24 das Homerische nwvia plpz^ von 
einem Vogel, V. 113 aptvrpiog von einem altersschwa
chen Greise, V. 118 kidtjto&ai in der Bedeutung „auf 
der Erde liegen“ gebraucht. Wenn ich nun ein wei
teres Verzeichniss solcher Fälle aus Babrius gebe, so 
glaube ich, dass dadurch die Ansicht, unser Dichter 
gehöre Alexandrien an, nicht wenig bestätigt werde. 
Babr. 23, 5: l'Sqxt d’ — ^E^pp — äqva koißrp> na- 
Qaa/^iv — ist koiß^ offenbar nicht mehr in dem sonst 
herrschenden und in der That allein denkbaren Sinne, 
sondern allgemein für Scola gebraucht. — 26, 5: al 4’ 
tag enla/ov oq)tvdovä)vza zag av^ag xazetpQbvqaav — heisst 
aqtvöoväv nicht „mit der Schleuder werfen“, wie sonst 
überall, sondern „mit der Schleuder treffen“. — 76, 3: 
inntvg zbv 'Innov — na^aozazijv ytwätov Iv pa%aig v.Qivwv 
— ist naqaazazzig ganz absonderlich nicht vom Men
schen, sondern vom Pferde gebraucht. — 77, 2 ist 
akwntfe xtqöwTi der gewinnsuchende, listige Fuchs, 
während y.eqöüog sonst nur vom Hermes, Apollo, Zeus 
gebräuchlich ist und den, der Gewinn verleiht, bezeich
net. — 83, 1: nivtiv xfpSäg im Sinne von xazanlvfav 
ist aus andern Schriftstellern nicht nachgewiesen. — 
86, 2: Qtoydg nr^i] ist gegen den Gebrauch der Alteren, 
die QMjug entweder als Substantiv in der Bedeutung 
„Kluft, Höhle“, oder als Adjectiv nur in Verbindung 
mit ndzga im Sinne von „zerklüftet“ gebrauchen. — 
109, 4 heisst olxÖGizog {nvg) nicht „zu Hause, auf eigne 
Kosten lebend“, sondern „in einem Hause, nicht auf 
dem freien Felde lebend“. — xqlpvov 108, 9 und 32 ist 
nicht = r« aö^a aktfiza, wie sonst, sondern — 
von dem noch auf dem Felde stehenden Korne gesagt, 
wie schon Suidas s. v. mit Berufung auf den letztem 
Vers anmerkt. — Auch wvag frag. 33 Knoch, (bei 
Boiss. in der Note zu 51, 6) in dem allgemeinem Sinne 
von Gewinn kannte Suidas nur aus Babrius. — Akvttv 
heisst 9, 11 nicht wie bei den Alteren „moerore in- 
qnietum oberrare“, sondern ist ganz = akäoSai ge
braucht, ein Gebrauch, der erst bei Spätem häufig ge
worden ist: cf. Boiss. ad Philostrat. Her. p, 332. —. 
(Einige andere Wörter, die hierher gezogen werden 
müssten, scheinen mit Unrecht in Boissonade’s Texte 
zu stehen; so otvag, Weinlaub, 34, 2, wofür Suidas 
oiva^a bietet; so innwGig, 76, 10, vom ephippium, wo
für ich Inntvtv vermuthe, tvas vom Pferde auch Xenoph. 
de re eq. 1, 6 u. 10, 3 gebraucht.)

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 1?. Hund in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig>
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Dies ist die eine Eigenthümlichkeit, wodurch sich 
die Sprache der gelehrten Alexandriner auszeichnete; 
eben so charakteristisch für dieselben und noch be
kannter ist andererseits ihr Streben nach seltenen, al
ten, nur in einzelnen Dialekten gangbaren Wörtern. 
Auch dies Streben glauben wir beim Babrius wieder 
zu erkennen, obwol wir bei ihm fast für nichts seine 
Quelle nachzuweisen vermögen, da uns hier nicht wie 
bei jenen gelehrte Grammatiker vorgearbeitet haben. 
Allein es genügt schon zur Begründung unserer Be
hauptung, wenn wir bemerken, dass das seltene, ge
wiss einem alten Dialekte {Schol. ad Apoll. Rhod. 4, 
175 lässt an Kreta denken) angehörende ayaitvy, 95, 
87, auch aus Apollonius Rhod., Phalaecus, Oppian, 
oT^tveiv, 37, 3, nur noch aus Apollonius, anykvy^ 91, 
2; 95, 38; 103, 3; 108, 5, aus Apollon, und Lycophron 
{cf. Sturz de dial. Mac. et Alex. p. 194) angeführt 
werden. So scheint ferner die Form pvyoKopai, 50,16, 
irgend einem ionischen Orte anzugehören, da sie nur 
noch aus Anacreon. frag. 69, 4 angeführt wird; tu yia 
ferner, in der Bedeutung Spreu {frag. 8 Boiss.), war 
bis jetzt nur aus der einzigen Stelle Hom. Od. 5, 368 
bekannt, während es von Andern nach der Mehrzahl 
der Stellen bei Homer in anderm Sinne gebraucht 
wurde; ebenso ist lyaväw (oder loyavdio), 77, 2, in der 
Bedeutung begehren nur aus zwei Homerischen Stellen 
genommen, während in allen übrigen Stellen eine an
dere Bedeutung herrscht. — Für eine Reihe anderer 
Wörter, die jetzt zuerst aus Babrius bekannt werden, 
ist keine Entscheidung möglich; mag er aber immerhin 
einzelne selbständig gebildet haben, viele unter ihnen 
hat er gewiss aus entlegenen Quellen zusammengele
sen. Hier das Verznichniss dieser neuen Wörter: 
xavyryanv 5, 10. ayfh&tv 8, 1. xaxoggvnog 10, 1 (wo 
Suidas jedoch xaxoTQonog gibt). ra (mo^aiu, die Saa
ten, 13, 2. — «yxvlo/Xwz«' 17, 3. —. awayyla 27, 2. —

29, 1. — dßöoy.yrog 45, 10. 48, 6.
•— 50, 15. — 59, 11. - Xd&vgov 74,
6. — ywZd? 82, 3. — ^ocpycpÖQog u.
ÜQaypaTyqÖQog 88, 8 u. 16. — ßhyyüöyg 5. — gxv^w 
95, 12. — nav&oivy 95, 90. — oghQoqiog 106, 3. —. 
$Qopog 106, 15. — avTi^wy^etv 107, 16.
Prooern. II, 13. — (— ayg9.) 108, 27. — /t- 

I Ätpva 115, 5. — 7iT t (j lay. a g enav&ovvTtg 118, 5. — 
’ xvyxlag 122, 12. — xcoWiyg frag. 3. — ßovxokypa frag. 6. 
j Ebenso wichtig wie diese erste Frage nach dem 
Zeitalter und Vaterlande des zu behandelnden Schrift
stellers ist für den Kritiker eine zweite, nämlich die 
nach der Integrität seines Werkes im Ganzen und Gros
sen. Auch diesen Punkt hat Boissonade einer tiefer 
gehenden Untersuchung nicht werth gehalten; er be
gnügt sich damit, die vom Codex oft sehr abweichen
den Überlieferungen des Suidas als Spuren einer an
dern Recension des Dichters zu bezeichnen. Grössere 
Wichtigkeit hat aber dieser Frage Dübner beigemessen. 
Er glaubt (p*  29 sq,): 1) Babrius de pvD-idpßajv arte 
diligenter meditabatur et eadem argumenta bis terque 
tractabat, usquedum ad maximam simplicitatem, sed ar- 
gutam et elegantem, non siccam, perveniret. — 2) Co
dex S. Laurae ex postremis recensionibus unam, for- 
tasse ipsam ultimam manum poetae continet. — 3) Ar- 
chetypum kuius codicis tractaverunt interpolatores, qui 
non pauca mutaverunt, versus nonnullos inseruerunt, 
epimythia multa fabularum artem perdentia choliambis 
saepe malis et dictione non Babriana conceperunt. — 
Allein diese Sätze sind in dieser ihrer Fassung bei 
näherer Untersuchung nicht haltbar. Fest steht zu
nächst nur soviel, dass Babrius, weil ihm Andere ins 
Handwerk gepfuscht, eine zweite, verbesserte Ausgabe 
seiner Fabeln gab; das sagt er deutlich im zweiten 
Proömium, welches ich hier vollständig mittheilen will, 
einmal, weil auf die richtige Interpretation desselben 
Alles ankommt, sodann, um wenigstens eine Probe von 
der ganzen Darstellungsweise des Dichters zu geben.

*) Statt der oben mitgetheilten handschriftlichen Lesart Atßvs 
gibt Dübner gewiss richtig A<ßuGuvoS; aber weder sein yovaj 

^ßtö^g, noch Boissonade’s A. scheint das Wahre zu treffen. 
Ich vermuthe: Äo/ovs Kvßawos- So hiess nach Theon («/».Grauert. 
De AeSop. p. 69 sq.) der Erfinder der Myot A>ßv^(‘ v- 7. So 
Boiss.; der Cod. hat /QWenn Dübner (f cda^ XQvofy schreibt, 
so passt das doch wol nicht zn dem Xaiivcoßc<s. V. 9. Lies

Mv&og ptv, w uai ßaaikiwg AXegdvö^ov, 
na^atwv sgtiv tvqep dv&Qcöncüv, 

07 nqlv nor yoav Inl Nlvov ze xal Byhov. 
II^wTog df näaiv eine naialv TMyvwv

5 Albwnog o ooqog • eine xal Alßvg, *)  
Aoyou AißvGGyg. AW fyw 
AiSwpi xa&aQM Xqvgim yaltvwoag 
Tov pv&lagßov ÜaneQ 7nnov onlrcyv.

cYn epov 8e nqwrov ryg Dvgag avoiy&etoyQ
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10 EIgü^gv aXXoi aal aoqwTegaq povo^q 

Fgi<f°i.q opotaq excpegovot noi^Gtiq, 
Ma&ovieq ovdev nketov q pe yivdoxeiv. 
Eyw de kevxi] pv&td^opai g^oei 
Kal tcüv tdpßwv rovq odovraq ov d-^yto,

15 'AW ev nvgwoaq, to de xevrga ng^vvaq 
'Ex devvegov oot Tqvde ßlßkov deldw.

Hier ist also offenbar mir von einer zweiten Recension 
die Rede; wodurch sind wir also berechtigt, mehr als 
zwei anzunehmen, wie Dübner thut? Aber noch mehr: 
der Dichter rühmt seine mw; gijoiq gegen die yglqoiq 
bpotai noi^aeiq seiner Gegner, also nur die äussere Form 
seiner eignen Gedichte gegen seine schwülstig und 
dunkel schreibenden Nachahmer, nicht die ganze An
lage seiner Gedichte gegen die der Gedichte seiner 
Nachahmer. Dadurch wird wahrscheinlich, dass, wenn 
er sagt eytyvwGxov pt, er eben nur sagen will: sie ha
ben mir die ganze Anlage, die Ökonomie meiner Fa
beln, gestohlen. Denn den blossen Inhalt der Fabeln 
brauchte man nicht erst aus Babrius kennen zu lernen: 
Äsop’s Fabeln waren allbekannt und bildeten in den 
Schulen ein Unterrichtsmittel (cf. Quint. Institut. 1, 9). 
Ist dies, wie ich nicht zweifle, die richtige Interpreta
tion der Stelle, so wird sogleich klar, dass, wenn Ba
brius durch eine neue Ausgabe sein Eigenthum, die 
Anlage der Fabeln, wie sie in der ersten Edition er
schien, sich vindiciren wollte, er an der Anlage nichts 
ändern durfte, sondern nur am Ausdruck. Dübner da
gegen lässt den Babrius vorzugsweise argumenti et in- 
ventionem et tractationem expolire (p. 9). — Ferner: 
unsere Sammlung soll nach Dübner ultimam poetae 
manum als Fonds, gemischt mit Resten aus der frühem 
Recension und mit Zusätzen von fremder Hand enthal
ten. Sonach würde sie etwa in Analogie treten zu 
den Wolken des Aristophanes, einigen Stücken des 
Euripides, der Argonautik des Apollonius, d. h. wenn 
es gelänge, das, was jener frühem Recension ange
hört, aus ihr zu scheiden und die Interpolationen von 
fremder Hand auszunierzen, so müsste das echte Buch 
des Babrius in seiner ursprünglichen Gestalt hervortre
ten. Ich zweifle sehr; es vvjrd sich vielmehr zeigen 
lassen, dass unsere Sammlung nur etwa mit der Gno
mensammlung des Theognis in Parallele gestellt wer
den könne, d. h. dass das, was uns jetzt vorliegt, nichts 

sei als aus späterer Zeit herrührende Excerpte aus 
dem alten Babrius, untermischt mit Fremdem.

Zunächst nämlich ist es der Zeit wegen, in der 
Babrius lebte, nicht denkbar, dass er sein Buch ange
legt hätte, wie diese Sammlung angelegt ist. Sie gibt, 
ohne Rücksicht auf Verwandtschaft des Inhalts, die 
123 Fabeln geordnet nach ihren Anfangsbuchstaben. 
Eine solche Anordnung aber deutet auf einen spätem 
Sammler, nicht auf einen solchen Dichter, wie Babrius 
zur Zeit des August. Zweitens zerfiel nach Suidas die 
Fabelsammlung des Babrius in zehn Bücher. Zwar hat 
man diese Angabe zu verdächtigen gesucht, weil Avia- 
nus sagt: (fabulas) Graecis iambis Babrius repetens in 
du o Volumina coarctavit; allein beide Angaben können 
gar wohl neben einander bestehen und duo Volumina 
entweder auf zwei rev/q einer und derselben Edition 
oder eben auf die beiden Editionen bezogen werden; 
der Ausdruck coarctavit deutet nur auf ein relativ ge
ringes Maas; denn von den unzähligen äsopisch ge
nannten Fabeln hat Babrius allerdings wol nur einen 
kleinen Theil behandelt. Hätten wir nun in unserer 
Sammlung eine von des Babrius eigener Hand herrüh
rende, so bliebe unerklärlich, wie jede Spur einer Ein- 
theilung in Bücher dai-aus verschwunden wäre; denn 
das zweite Proömium deutet nicht auf den Beginn ei
nes neuen Buches, sondern hat nur, weil es zufällig 
mit M beginnt, hinter den mit .A beginnenden Fabeln 
seine Stellung erhalten. Drittens: Hätten wir in unse
rer Sammlung die eigenhändige Recension des Babrius, 
wie käme es, dass in ihr eine Fabel fehlt, die als Ba- 
brianisch angeführt wird und die in ihr, trotz dem, 
dass sie mit dem Buchstaben O abbricht, stehen müsste, 
weil sie mit EdWotq beginnt? (bei Boiss. p. 242 sq.). 
Auch das spricht also für unsere Ansicht, dass wir in 
der neu edirten Sammlung nur Excerpte aus Babrius 
haben; trägt sie doch auch nicht einmal den Namen 
des Babrius, sondern vielmehr den eines BaXeßgtoq an 
der Spitze? cf. Mipuq bei Boiss. zu Pr. I, 1 . 34, 14. 
35, 8; 36, 14. Wenn wir diesen Namen festhalten, so 
wollen wir damit die Sammlung durchaus nicht dem 
Babrius absprechen — die vielen Citaie daraus bei 
Suidas vindiciren sie ihm —, sondern nur zu bedenken 
geben, ob nicht etwa ein Baleßgioq oder vielmehr BaXt- 
gioq, Valerius, der Urheber der vorliegenden Sammlung 
von Gedichten des Babrius gewesen sei. In diesem 
Sinne liesse sich auch die merkwürdige Notiz interpre- 
tiren, die Tyrrwhit p. 69 Hari, aus einer harlejanischen 
Handschrift mittheilt:

Baßgiov
BaXegtov xwgiapßutol gtI/oi ex. avv AtGtunov pv^Giv. 

Tyrrwhit meint p. 68: coniicere licet nomen illud Ba- 
ßglov esse emendationem alterius quod infra scribitur, 
BaXeßglov. Es könnte aber ebenso gut eine Correction 
des Namens Alownov sein. Doch wie diesem letztem 
auch sei, folgende Sätze wenigstens, die ich denen

V. 10 f. Wahrscheinlich: xoü ootfcorfgr^ /towris, yqfyois cf tpotaQ 
x. t. A. V. 12. Dass der Sinn dieser Worte sein müsse. „sie wissen 
nichts, als was sie von mir lernten,“ — sieht jeder, wie aber dies 
in den Worten liegen könne, sieht man nicht ebenso leicht. Schon 
Dübner hielt die Worte für verderbt; dem Gedanken würde etwa 
entsprechen: ^ca&orrsg oudiy «AAo, P cf. 94, 24.
V. 15. Dübner’s statt nvgaaas schiebt einen falschen Ge
danken unter. Mit rascher Schlusswendung gibt der Dichter an, 
worin sich diese Ausgabe von der frühem unterscheide: sie ist eine 
purgata (in diesem Sinne ist tivqow bei der LXX und im N. T. 
häufig; cf. Bretschn. p. 364), aus der ane kleine Unebenheiten 
(x&'T^a) fortgeschafft sind.
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Dübners entgegenstelle, halte ich für unumstösslich 
richtig: 1) Die vorliegenden Fabeln des Babrius bilden 
eine aus späterer Zeit herrührende Auswahl aus der 
revidirten Ausgabe des Babrius. 2) Aus der ersten 
Ausgabe des Babrius fand der Sammler bei andern 
Schriftstellern mancherlei citirt, worin ihm Variationen 
des Ausdrucks geboten wurden. 3) Neben den Fabeln 
des Babrius liefen Bearbeitungen derselben Fabeln von 
Andern um. in demselben Metrum und mit derselben 
Anlage im Ganzen und Grossen, nur weiter ausgeführt 
und nicht in der einfachen Sprache des Babrius. Das 
gab dem Sammler Veranlassung zu Interpolationen. 
4) Die prosaischen Epimythien fand der Sammler 
schwerlich vor, sondern machte sie selber. Auch die 
poetischen Epimythien rühren wol zum Theil von ihm 
her. 5) Der Codex monaster. N. Laurae, nach Mgväg 
im 10. Jahrh. geschrieben, enthält nicht das Auto- 
graphum des Sammlers, denn er hat Lücken mit dem 
Beisatz ixtnei, cf. Boiss. ad 25; 30; 36; 55 extr. Der 
Sammler muss also, ist des M^väg Zeitbestimmung 
richtig, vor dem 10. Jahrh. gelebt haben.

Von dieser Untersuchung hing zugleich die Ent
scheidung einer dritten Frage ab, die Boissonade gleich
falls nicht beantwortet hat, es ist die nach der Autori
tät des Suidas dem Codex monaster. S. Laurae gegen
über, eine Frage, die offenbar bei der Herstellung des 
Textes des Babrius von der grössten Wichtigkeit ist. 
Die Citate bei Suidas weichen zu sehr von der Lesart 
des Codex ab , als dass jener die jetzt aufgefundene 
Sammlung gekannt haben könnte; er hat vielmehr ge
wiss noch die Ausgabe des Babrius selbst gebraucht. 
Dafür spricht die Vorliebe, mit der bei ihm Babrius 
citirt wird, während andere Grammatiker, offenbar weil 
er seiner Sprache nach nicht classisch war, ihn fast 
gar nicht kennen; aus diesen kann Suidas ihn also 
nicht kennen gelernt haben; dafür spricht auch die 
seinsollende vita des Babrius bei Suidas; sie ist der 
Art, wie man sie aus der Schrift eines Autors selber 
macht, ohne Angabe des Zeitalters, Vaterlandes u. s. w. 
des Schriftstellers. Suidas wird aber die zweite Edi
tion des Babrius gehabt haben; denn dass die erste 
im 11. Jahrh. noch vollständig vorhanden gewesen 
sei, nachdem ihr Vcrfass^ sie schon im ersten 
Jahrhundert antiqulrt hatte, ist gewiss nicht wahr- 
scheinlich.^TslTnun dies das Verhältniss zwischen Sui
das und dem Codex monast. S. Laurae, so ist klar, 
dass, handelt es sich um die Herstellung des alten Ba
brius, dem Suidas entschiedene Autorität zukam. Bois
sonade dagegen schwankt hin und her, wie es nicht 
anders möglich ist, wo man das leitende Princip nicht 
aufgesucht und festgestellt hat. Während er 122, 11 
durch das Metrum gezwungen ist, die Lesart des Sui
das aufzunehmen, nimmt er diese 8'2, 3 95; 90
und 92 ohne zwingenden Grund auf, unterlässt es aber 
wieder 14, 1; 31, 9; 34, 2; 38, 2; 80, 4; 88, 19.

93, 5; 96, 1, obwol des in Frage stehenden Wortes 
wegen die Verse von Suidas citirt werden, unterlässt 
es ferner 43, 6; 82, 3; 95, 3, wo an eine Corruption 
im Texte des Suidas nicht gedacht werden kann, weil 
er diese Verse zwei oder dreimal so von dem Codex 
abweichend citirt. Aber auch 5, 2; 10, 1; 22, 9. 24, 
4—8; 25, 7 (oxXaStazi scheint nicht einmal eine regel
rechte Bildung); 31, 10; 32, 7, 8; 43, 6 (wo Suidas 
auf za yav^’ enonzfvti führt); 80, 4; 81, 2; 85, 14 
(«ZZ’ 01 [dv v[iwv); 88, 18; 92, 8; 93, 5 (wo wol aus 
des Suidas [ico^bg de noigrjv ein ftwgbg de nolgvg zu ent
nehmen ist); 94, 8; 95, 91; 97, 3; 108, 7 war ohne 
Frage die Lesart des Suidas aufzunehmen. Ganz der
selbe Gesichtspunkt ist aber auch in den wenigen 
Stellen (19, 7; 82, 6, 7, 8; 103, 3) festzuhalten, wo 
die Lesart des Suidas eine ganz andere Ausführung 
des Gedankens zeigt; hier haben wir im Suidas die 
Hand des Babrius, im Codex S. Laurae die Hand sei
ner Nachahmer und des aus diesen interpolirenden 
Sammlers. — Soll also der wirkliche Babrius herge
stellt werden, so muss der Text gestaltet werden, wie 
etwa Hermann den Text der Homerischen Hymnen ge
staltet , wobei die Überlieferung des Suidas als das 
Ursprüngliche gesetzt, die Überlieferung des Codex in 
jenen Stellen eingeklammert werden muss. Ebenso 
muss auch in den Stellen, wo Dübner verschiedene 
Recensionen nachgewiesen hat (nur dass er mit Un
recht von Recensionen des Babrius spricht), das Ein
fachere als das Ursprüngliche, Babrianische, das Aus- 
geführtere durch Einklammern als Fremdartiges be
zeichnet werden.

Nur da ist freilich auf die Überlieferung des Sui
das kein Gewicht zu legen, wo er selber brevitatis 
causa beim Citiren sich Änderungen erlaubte (wie etwa 
7, 10 sq.), oder wo in seinen Text sich Corruptionen 
eingeschlichen haben. Dies letztere gilt namentlich in 
Bezug auf den Dialekt des Babrius, worüber ausführ
licher zu reden schon deshalb nöthig ist, weil auch 
hier Boissonade nicht zur vollen Klarheit gekom
men ist.

Babrius ist offenbar bemüht gewesen, seiner Sprache 
das Gepräge des episch-ionischen Dialektes zu geben, 
Daher Formen, wie oiurog 1, 9; ^r^zog 77, 5; *****
72, 14; 77, 5; 100, 1; 115, 4 und 6 (woneben fj'*!
5, 7 als Corruption erscheinen muss); überall, wo 
es auch, wie es 99, 1 vom Herausgeber hergestellt ist, 
so auch 44, 4 herzustellen und 29, 5 idav etwa in ör?
zu verändern sein wird); ^Qgvvco Prooem.
2 extr.-, lnrtv 6,10 (dagegen immer 107, 13
(daneben wol mit Unrecht Xad^a 104, 1); [lOVVTj 106, 
28 (coli. 25, 4); toggij 36, 8; koggI 19, 4 und 45, 11 
(und danach öfter vom Herausgeber hergestellt, und 
ferner herzustellen 95, 12, wo jetzt eoxvoe, und 122, 7, 
wo jetzt steht; aber &T}kaoGai Prooem. 1 extr.
ist aus andern Giünden bedenklich • ebenso U[ttoG(nv



536

1, 13, wonach er auch in dXiftnag 57, 14 und 81, 4 
(woneben sich 95, 99 d’ki]&nrlg findet), in ow^da 61, 9 
(woneben ovvrj&nrtg 33, 7 und 106, 13), in SvvacTdag 
102, 4, in 3Ap.ak&tlag 108, 11 , in xgtla 7, 15 und 115 
extr., in Xela 67, 3 herzustellen sein wird. Auch die 
Feminina von Adjectiven auf wog zeigen durchweg : 
7, 13; 15, 8; 15, 9; 32, 3; 61, 5; 71, 5; 95, 93; — 
Prooem. 1, 2 u. 3, wonach das einzige widerstrebende 
&nuv Prooem. 1, 4 zu corrigiren sein wird, zumal ne
ben &tirtg 15, 8. Ferner wird neben ytv&i Prooem. 1,1; 
Boger] 18, 1, 4, 14; dkfrjv 18, 11; xQva^Vv 68, 5; vip 
Prooem. II, 6 auch vtag und vfa 22, 5 uud 11, und ne
ben 7ioQ(pv(rijg 19, 4 auch oid^pa Prooem. I, 5 zu ioni- 
siren sein. Neben wvohjg 35, 3 und 95, 84 ist auch 
nolav 42, 8 und dyvotag 49, 1 umzuformen (vgl. auch 
noirjg 95, 11 und XQ0^ 13, 6 und 65, 3); neben odyrp 
94, 8 xtpSdi] 77, 2, naTQMti und nunndtri 81, 2 hat 
schon Boiss. mit Recht auch 89, 9 hergestellt.
— Grösseres Schwanken zeigt aber auch die Hand
schrift in Beziehung auf die Wörter auf iä und pä, und 
wenn auch an einigen Stellen die Verderbung gewiss 
ist, — wie neben ^dvcpcovlT] 9, 3 gewiss nicht ursprüng
lich (»viaffOTia 85, 19 geschrieben war, neben dypty 
15, 12, dypl^g 82, 1 gewiss nicht dyglav 38, 1, ebenso
wenig neben TjntMTtQTjv 71, 10 und Ötirdp^g H4, 5 ein 
oocpwTepag Prooem. II, 10 und devTrpav 46, 9, neben

15, 4 ein (.taxpdv 23, 1 und paxpag 92, 3, neben 
83, 2 ein ^f^iepav 83, 1 (und so auch 10, 7; 102, 

11; 106, 26; 119, 2), neben &vprtg 95, 42 und 116, 6 
ein &vpag Prooem. II, 9 (und so 9-vqu 97, 8, &vpav 
108, 21), — so sind doch die Fälle, wo in der Hand
schrift bei diesen Endungen das ä beibehalten ist, so 
vorwiegend vor den Beispielen mit 17, dass man weni
ger an eine Verderbung, denn an Absichtlichkeit des 
Schriftstellers denken muss. Das begründet noch nicht 
für diesen den Vorwurf tadelswerther Inconsequenz 
(obwol wir schon oben an seiner Sprache erkannt ha
ben, dass sein Studium des Mustergültigen nicht soweit 
ging, um ihn vor Inconsequenzen sicher zu stellen); 
denn auch Homer hat ja in &td und in einigen Eigen
namen ä beibehalten, und dass die Epiker nach Homer 
stets lapnpd, Xapinpag u. s. w. sagten (wie auch Babrius 
116, 4) ist eine auf mehrfache Wahrnehmung sich 
stützende Behauptung Hermanns, Opusc. VI, p. 153. 
Letzteres mochte geschehen, weil das fern, singul. von 
’kapnpog im Homer nirgends vorlag, und aus demselben 
Grunde mochte Babrius dkevd-tpag Pr. I, 16; aloxpäg 
10, 1; t'x&pag 89, 3 u. s. w. schreiben ; allein er sagt 
doch auch f/dodv 11, 1 trotz des Homerischen 
Ix xtcpaföjg II. 16 j 77, sagt xriQu 51, 1? trotz Iliad. 6,408, 
htpa 86, 7 und dyopaq 104, 4 trotz des häufigen Vor
ganges Homers. Entweder also ist die Regel hierüber 
noch nicht gefunden, oder Babrius verfuhr ganz will
kürlich in jener, wie in den folgenden Stellen: 4, 6 u. 
107, 2; 12, 24; 27, 2; 34, 12; 47, 14 u. 15; 74, 8; 
104, 8; 122, 12; — 10, 2; 21, 2; 36, 5; 44, 6; 47, 14; 
65, 8; 84, 4; 95, 86; — 10, 4; 18, 3 u. 13; 41, 2; 
60, 1; — 50, 13.

(Der Schluss folgt.)

107, 7, wo vielleicht [upnvov zu schreiben); avzopl^ov 
36, 1 (und Ähnliches bei Dübner p. 22); ferner aus 
der Declination und Conjugation Formen, wie tö'^oio 
68, 6; 73, 1; 77, 4, und ßa25, 7; xqvodTjv
Prooem. 1, 2 (cf. ibid. 3; 80, 2; 59, 13; 99, 6); qp&ov 
90, 2; xapm;6p.^o&a 36, 11; dxQtTjoag 92, 8 (nach Sui- 
das), lr[0T] 120, 8 (wonach wol auch xpi&idoag 62, 2 zu 
ändern), dlo^oag 122, 13, 26,8 (dagegen Ituiqu-
&?]v 57, 12 dpdoag 98, 21); IogI 77. 7 (vielleicht auch 
119, 7 herzustellen, wie Dübner gewiss mit Recht 36, 7 
twv schreibt); endlich die Weglassung des Augments, 
gegen die sich zwar Boissonade zu 62 , 2 erklärt, die 
jedoch durch Suidas in^82, 3 geschützt und 50, 6; 95, 
47; 111, 6 vom Herausgeber nicht angefochten islT 
Aber dieser wenigen lonismen wegen auch in andern 
Fällen der gewöhnlichen Form die ionische zu substituiren 
ohne Grund, wie Boissonade etwa 30, 8 thut, scheint 
doch bedenklich. Dagegen müssen wir grössere Frei
heit, zu ändern, in Anspruch nehmen in Bezug auf den 
ionisch-epischen Gebrauch, wonach statt des « in der 
ersten Declination ein eintritt. In dieser Hinsicht 
herrscht in der Handschrift ein merkwürdiges Schwan
ken . und Boissonade’s Kritik ist in diesem Punkte 
durchaus nicht genügend. Dass zunächst hier in der 
Handschrift Corruptionen vorliegen, zeigt schon 81, 2, 
wo statt der gewöhnlichen Form in der Handschrift die 
ionische Form von Suidas erhalten ist. Ausserdem ist 
q in manchen Wörtern in der Handschrift durchaus 
herrschend, wie in xapdZty, toTum], Sitkalr}, nTjQTj 
(dies wol auch 108, 16 statt dUplzwv nlipri herzustel- 
len); bei andern ist q wenigstens so vorwiegend, dass 
es mit Recht an den wenigen widerstrebenden Stellen 
restituirt werden darf; so hat denn Boissonade bei 
&QV 23, 11 und 28, 4 mit Recht die ionische Form 
hergestellt, da sie sich auch 11, 6; 12,4; 19,4; 22, 1; 
24, 1; 33, 1; 88, 6 und 18 findet; ebenso bei oItiti 
49, 4 und 89, 12 wegen 10, 6; 31, 4; 71, 7; 95, 80; 
106, 18; ebenso (in den Addend.) bei cxu] 43,3 wegen 
79, 3 und 4; 120, j. — musste aber dasselbe auch 
thun bei Prooem. 1, 9 (coli. 18,8; 72,5; 109,2), 
bei x<fyv 68, 9 (coli. 26, 1- 33, 15 und 20; 108, 13; 
nur 37, 4 hat schon Boissonade die ionische Form her
gestellt), bei 01, 5 (coli, 61, 6; 67, 1; 95, 48; 
95, 93; 106, 15), bei otx^ 59, 3 (coli. 17,1 und 74, 2), 
bei ßfy 18, 5 und 16 und 89, 2 (colf. 47, 5; 95, 75;
102, 2). Zahlreich sind ferner die Beispiele dieses lo- 
nismus bei den Substantiven und Adjectiven auf ata: 
15, 4; 53, 1; 95, 41; 118, 7; - 82, 6; 8«, 1 : 91, 1; 
95, 19; — 95, 1; 98, 1; 108, 25; 110, 3; — 95, 31; 
104, 5; daher stellt ihn Boissonade in den Add. mit 
Recht 98, 1; 22, 8; 72, 21 her, hätte dasselbe aber 
auch 19, 5; 22, 5 (coli. 95, 31 und 104, 5) und 95, 81 
thun müssen. Gleichfalls regelrecht scheint der lonis- 
mus in den Substantiven auf na zu sein: 19,1; 95,99; 
— 33, 7; 106, 13; — 93, 8; 95, 57 und 70; Prooem.
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(Schluss aus Nr. 134.)
Wie vor aller Emendation im Einzelnen erst im All
gemeinen der Dialekt festgestellt werden musste, so 
auch das Metrum. Sorgfältige Untersuchungen, die 
Boissonade unterlassen, hat in dieser Beziehung über 
einige Punkte Dübner angestellt. Er zählt zunächst 
die Stellen im Babrius auf, wo im Fünffusse ein Spon- 
deus steht, und findet p- 25 folgendes Resultat: deine 
voces polysyllabas, — deine quae mamfesto vel cor- 
rupta sunt vel interpolata (namentlich in den Epimy- 
thien), et in 1450 versuum numero non V exempla re- 
manebunt spondeorum qui videri possint ab ipso Babrio 
scripti. Repeto igitur — Babrium data opera atque 
omni modo spondeum istum vitavisse, aemulum Latinorum. 
Mit diesem Resultate sind wir insofern einverstanden, 
dass wir Conjecturen , die gegen diese Regel verstos
sen, mistrauisch zurückweisen, was viele Einfälle Bois- 
sonade’s trifft, und bei Stellen, die auch in anderer 
Beziehung verdächtig sind, in dem Verstoss gegen diese 
Regel einen neuen Grund zum Verdachte finden; aber 
eines Theils ist das omni modo vitasse doch etwas zu 
viel gesagt (denn es bleiben ja immer wenigstens die 
voces polysyllcbae), andern Theils ist das aemulum La
tinorum esse, was Dübner sogar p. 19 zu der Ansicht 
führt, Babrius sei Römer gewesen und habe nach Ca- 
tull gelebt, keine richtige Folgerung. Denn der Satz 
(p. 19): Latini aliter atque Graeci quinto in pede iam- 
bum constanter servant neque usquam permutant cum 
spondeo ist nur insoweit richtig, als man an die äl- 
tern Griechen, an Hipponax und Ananius, denkt, für 
welche diese Freiheit auch Hephaestion p. 33 Lips, zu
gesteht ; die Alexandrinischen Choliambographen aber 
scheinen hierin weit strenger gewesen zu sein, wenig
stens finde ich in den etwa 130 Choliamben des Calli- 
machus, Äschrion, Phoenix, Parmeno, Hermias, Critias, 
Herodes, Charinus nie den Spondeus im fünften Fusse; 
wenn Theocrit in dem Epigramm auf Hipponax ihn 
zuliess, so scheint er mit dein in Grabschriften ganz 
ungewöhnlichen und nur des Hipponax wegen gewähl
ten Choliambus auch die Freiheiten des Hipponax zu
gelassen zu haben; Versausgänge aber, wie Grit, 
frag» 4 Schneidew.: Ttotyewpai und Herod. I, 1x6 
T^tlOV sind kein Verstoss gegen die Regel; die Cor-

reption vor t, die schon in einigen Homerischen Versen 
erscheint (wie II. 2, 36, nachgeahmt von Theocrit. 4,32) 
ist später häufiger geworden: cf. Oppian. Hal. 1, 132, 
zwei Beispiele aus Philipp. Thessal. bei Meineke delect. 
p. 220 und mehre aus Babrius bei Boissonade p. 182. 
— Demnach hat Babrius nicht etwa den Catull, sondern 
wie dieser die Alexandriner nachgeahmt, und wenn er 
nicht mit aller Strenge ihre metrischen Regeln befolgte, 
so darf das nicht auffallen bei einem Schriftsteller, der, 
wie oben bemerkt, auch sonst zeigt, dass sein Studium 
des Mustergültigen noch nicht so weit gediehen war, 
um ihn gegen Misgriffe ganz sicher zu stellen. Diese 
Wahrnehmung allein schon würde mich denn auch mis
trauisch gegen das Resultat einer zweiten metrischen 
Untersuchung Dübner’s machen, über den Anapäst, 
p. 29: anapaestorum paucitas eo valet, ut ab anapaesto 
in pari sede prorsus abstinuisse Babrium credamus po- 
tius quam vel rarissime admtsisse. Allerdings, hätte 
Babrius so streng, wie die übrigen Choliambographen, 
ältere wie neuere, Griechen wie Römer, arbeiten wol
len, so hätte er den Anapäst ausschliessen müssen, ich 
finde ihn nur einmal bei Hipponax choliamb. 13 Schneid, 
im fünften Fusse, wonach wol auch der Vers des Phö
nix 1, 3 y u^tov y qpai&ov y oti ti; xgrfai zu beurthei- 
len ist, obwol Hephäst. I. I. von dieser Stelle alle drei- < . .
sylbigen Füsse ausschliesst. Allein zunächst hat Ba- . 
brius den Anapäst sicher wenigstens im ersten Fusse 
zugelassen — er erscheint in den ersten 33 Fabeln 
35 mal —, und zwar nicht eben unter den Bedingun
gen, welche für die Tragiker, die zuerst den Anapäst 
im iambischen Trimeter häufiger gebrauchten,. galten 
(cf. Hermann eiern, p. 119 sq. Freese, Metrik S. 179 sq.), 
sondern mit der Freiheit der Komiker. Ferner beob
achtet Babrius auch nicht die Regel der lambo- und 
Choliambographen, wonach sie dreisilbige Füsse statt 
des lambus nur einmal in einem Trimeter vorkommen 
lassen (von welcher Regel ich nur ein Abgehen bei 
Phönix Col. II, 5 u. 11 finde); Babrius dagegen hat 
sehr gewöhnlich zwei dreisilbige Füsse in einem Verse 
(ja drei Dreisilbler neben einander 106, 5), wobei vor 
Allem bemerkenswerth ist, dass er selbst Zusammen
stellungen, wie — (1,10und54,2) und
(36, 4; 112, 1; 117, 2) nicht vermeidet. Endlich hat 
er auch einmal (110^4) den Tribrachys. im fünften7*z 
Fusse. Das Alles erinnert lebhaft an die Freiheiten7 
des komischen Senars, und sind wir einmal gezwungen,
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hierin einen Einfluss der Komiker auf Babrius zuzu
gestehen, so wird das auch in Beziehung auf den Ge
brauch des Anapäst geschehen müssen. Daher halten 
wir diesen zunächst fest im dritten Fusse (59, 9, — 
denn Babrius misst x/pära, — und 72, 25 — Babrius 
misst xopudäZo?, cf. 88, 17; von diesen beiden Stellen 
hält Dübner p. 45 die erstere für verdorben, die an
dere ist ihm entgangen) und im fünften Fusse (18, 11, 
wo Dübner Synizesis annimmt, ohne Noth: cf. die 
oben angeführten Beispiele aus Hipponax und Phönix); 
aber auch aus dem zweiten und vierten Fusse (s. die 
Beispiele bei Dübner p. 25 sq., wo aber Fab. 123, 3 
und Fragm. 9, 3 nachzutragen) wagen wir nicht ihn 
fortzuschaflen, räumen indess Dübnern ein , dass die 
eine oder die andere jener Stellen ihre kritischen Schwie
rigkeiten habe, dass einige den die Epimythien nach
tragenden Interpolatoren angehören, und vor Allem, 
dass Conjecturen Boissonade’s und jedes Andern, die 

• Anapäste anderwärts, als im ersten Fusse, einführen, 
von vorn herein Mistrauen erregen müssen.

Wenn nun auch Boissonade in lobenswerthem Eifer, 
den Fund recht schnell zu publiciren, versäumt hat, durch 
solche Untersuchungen für seine Kritik einen festen Boden 
zu gewinnen, so kann doch nicht geleugnet werden, dass 

'V. , T er im Einzelnen für Erklärung (durch den Commentar und
A die schöne Übersetzung) und für Kritik Gutes geleistet
^7-"^. ^zc, habe. Nur sind wir nicht damit einverstanden, dass er 

* seine Conjecturen zu oft nicht einfach blos in den No
ten vorgetragen, sondern ohne Weiteres in den Text 
gesetzt hat: eine editio princeps musste nur den reinen 
Abdruck des Codex geben. Solche Ehre ist aber oft 
selbst solchen Conjecturen widerfahren, die aus mehr 

einem Grunde sehr bedenklich sind. So gleich 
XZ^/A***^*- Prooem. I, 10, wo die Handschrift de mwziog 

B^dy/e, vyT Kai vavzy, Boissonade aber il. de del- 
(pig xtZ. gibt, ohne Wahrscheinlichkeit; eher

„ möchte Babrius Haket di novzog, B^dyye geschrieben 
i^-haben; cf. Fab. 71 und die Fabel 309 bei Furia; so 

66, 7, wo das richtige handschriftliche dllyliav nicht 
mit zag allwv zu vertauschen war; so 72, 1, wo Bois

sonade statt Iqig Kygv^, was aus Hom. II.
17, 547 entnommen ist, in den Text
setzt, und so noch öfter. Hieran schliesse ich gleich 
eine Anzahl anderer Stellen, wo Boissonade Schwierig
keiten entweder nicht bemerkt oder nicht richtig geho
ben hat. Vieles der Art ist schon durch Dübner er
ledigt, dessen Scharfsinn und Gründlichkeit sich auch
hier aufs Schönste bewährt.
Cf CL f 1 ~ ~exacTOV av &eiyg ev zy pvypy.

Piooem. 1, 17: vvv
So Boissonade, die Hand-

Schrift aber hat: Sv vvv £ av Helyg fpfi ^ypy. Es wird 
wol, zum Theil mit Dübner, zu lesen sein: mv v. 
&eyg Ivi pvypy. — 3,1; aiyäg_noz tig tnavliv xyryjw [ 
t7it ayxbv ayeiv . w? al piv yl&ov xrX. befremdete B. 
wegen der synonymorum iunctura, D. wegen des Me

trums, auch besonders wegen der Stellung des ze. 
Nach Analogie von imoKyvbco, emozadpevco mochte Ba
brius statt des gewöhnlichen oyKatfa ein inioy^a^M bil
den und enioyKaGaaiB^ Sg al piv y.zl. schreiben. — 
24, 3: Kai ßdzQa%oi di Itpvalovg ydoovg yyov. Diesen 
oder den vorhergehenden Vers hält Dübner für inter- 
polirt, den unsern doch wo( nicht_wegen der Mes* 

sung lipvaiovg^ Diese Messung ist für Babrius geschützt 
durch Ttoiyrdv I, 8 (coli. 97, 2; 103, 5: 106, 17) und 
zoXovzov 28, 7 und den Gebrauch Anderer: vergleiche, 
um nur Beispiele aus dem iambischen Metrum zu ge
ben, das IleiQaievg der Komiker (cf. Meineke, Com. III, 

p. 580), Ahvaitav bei Sophokles bei schol. Aristoph. Pac. 
73, detlaiog Aristoph. Plut. 850 und Pac. 223. etc. — 
30, 2 sq.” zbv d' yyogaCov avdgeg, og piy dg azylyv | (l$og 
yao avzw n^oocydzcog ize&vyKei) | , o di yetpoveyryg dg 
&ebv Ka&idQVGwv hat bei Boissonade kein Bedenken er
regt. Aber /ei^oze/y^g kann doch nicht auf den Ver
fertiger der Herme selbst gehen, weil ayoqufyiv nur vom 
Käufer gesagt wird und avzoig in V. 6 auf wenigstens 
zwei Käufer deutet; auch wäre auffällig, wenn ein 
■/eiQozeyyyg als Käufer erschiene. Babrius schrieb also 
wol yeiQOTiyvyp. — 30, 10—16 nimmt Dübner verschie
dene Recensionen, eine Lücke und Umstellungen an. 
Mir scheint Alles einfach, wenn V. 11 und 12 nach 
V. 15 gestellt und mit V. 16 ndliv di ktL der Nach
satz begonnen wird; de so im Nachsatze zu einem 
Vordersätze mit inet findet sich auch 55, 6. — 31, 20: 
pbvot &’ edlcooav avzo&i pv/wv nQoa&ev. So die Hand
schrift; Boissonade gibt: ealooov — zaiv pvywvt der 
Form und des Metrums wegen bedenklich. Das Ein
fachste wräre vielleicht edlov oder vielmehr, nach Ana
logie des pindarischen eyvwv, edlwv und avzo&ev zu 
schreiben. — 46, 2: ntduijv iv /loy ßadvayolvoi. Das 
Adjectiv ist schwerlich richtig; vielleicht schrieb Ba
brius ßa&vaytvM; cf. Eeonid. Tarent. 107, 2 Mein. -—• 
50, 8: enyQwza | py vyd’ alcony^ Kazededvy.ev7 y yAyet. 
In solcher Doppelfragejstj£2L§chwerlich richtig; es wird 
mit y zu vertauschen sein. In 5o, 4: iyd ae, yyol, 
vy zbv näva, ^(oy^y^ ist der metrische Fehler nicht 
bemerkt; das" qy<A wird hinter Iläva gestanden haben. 
57, 4: allo qwlov ii allov | ayediyv upelßiov. Syydiyv, 
cominus oder mox, gibt keinen passenden Sinn, der 
eher in ayjdyv, --langsam", liegen möchte. — 59, 10: 
Sg av ßlinMV nvave. In dieser Verbindung der Ab
sichtspartikeln mit dem Indicativ eines Präteritums ist 
av nicht gebräuchlich (cf. nur Soph. Oed. tyr, 1392, 
Eurip. Hippol. 930, Fragm. In. 14, 4, Leonid. Tarent. 
94 Mein.); Babrius schrieb wol Sg upßlinwv ewiae, 
womit dllveiv (i. e. avalveiv) in Fragm. 8 zu vergleichen 
ist. — Ibid. 12: Sg av ßlenaizo zbv nelag, zl ßovlevot. 
An dem Medium nahm schon Dübner Anstoss, den er 
durch ßMnoiz' ig tov nelag zu heben suchte; einfacher
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Scheint: ßHnot to tov nihug. — 63, 7 : uya&bv pfy a- 
w, ovö’ uv zig qgwwv | ovd av naQ&o^oi, So die Hand
schrift; Boissonade gibt ovSev dvool y’ dv n., Dübner 
hält das Erstere fest, schreibt aber dann ovmo nugu- 
oyoi. Vielleicht schrieb Babrius: ovö’ uv Etg zig ^o/mo 
ovx uv na^uo/ot. Über ovSe — ov cf. Poppo ad Thuc. 
2, 97 extr. — 76, 9 ist uvzov Innov ly^aXtvcboug gegen 
den Sinn. Dübner schreibt ev tov mnov; leichter ist 
av tov 'Innov. — 88, 8: x«i ^ig xogvdov Toiv hoqj^ffOQiov 
nuiScov hat einen prosodischen Fehler, den Boissonade und 
Dübner nicht bemerkt haben: xogvSbg hat diepenultima 
kurz, cf. Arist. Av. 303 und 472, Theokrit. 7, 141, 
Dioskorid. 19, 6 Mein. Am einfachsten wäre es, xoqv- 
Sukov zu setzen, wenn nicht damit ein Anapäst einge
führt würde, vielleicht aber genügt ein hinter Tig ein
geschobenes öe. — 89, 5: lyovy ov nEfjtovvbg, 3? En ETog 
tytwTjO-Tjv. So Boissonade, ganz gegen die Metrik. Die 
Handschrift gibt tyd> ov nEQiovvog, In ETog EyEvvrj&rjv, 
woraus Dübner eyd> ov nEQiowbg, d.g In etoqV (oder 
IntTzoq^ ejetvi]9t]v macht; allein weder En ^rog noch 
intTioq kann , glaube ich, „in diesem Jahre“ heissen. 
Mir scheint in In Erog ein tnTutog J’ (vgl. das über 
24, 3 -Bemerkte) zu liegen; vgl. Herodot. 7, 196 IqßEßq- 
xwg ijr TQiTuTog i. e. vor drei Tagen. — 111, 12. Statt 
des handschriftlichen exwv xarlnEOE. xui nukiv ohovg tt]- 
^ug schreibt B. A z. xut nuhiv uXag owT^ug. Allein 
ohovs gibt einen guten Gedanken und muss festgehalten 
werden, weshalb auch Dübner’s nulifißohovq verwerf
lich scheint. Im Codex sind die Wörter oft umgestellt 
(z. B. 29, 2), worauf Boissonade oft annehmliche Ver
besserungen gründet, wenn sich solche auch zum Theil 
auf einfacherem Wege finden liessen, wie 5,11 in dem 
ukXov oe nMov des Codex gewiss eher d/dov oe tiIeTov 
(das ist auch 95, 76 in uIeov verdorben), als ahXov nUov 
oe liegt. So könnte auch hier umgestellt und gelesen o o o
werden: xut okovg ndlav Tr^ug.

Die vorstehende Recension war ihren Hauptpartien 
nach ausgearbeitet, als mir durch die Redaction dieser 
Zeitschrift eine neue Ausgabe des Babrius zukam. Sie 
fuhrt den Tit«l:

Babrii fabellae iambicae CXXIIl a Minoide Mena, in 
monte Atho nuper repertae. Ex recensione J, Fr. 
Boissonadii passim reficta cum brevi adnotatUme 
critica ediderunt J. O. OrelHug et J. G. Baite- 
rus. Turici, Meyer & Zeller. 1845. 8. 10 Ngr.

Über diese Ausgabe ausführlicher zu reden, wird 
nicht nötbig sein , da die Ausstellungen , die wir an 
Boissonades Ausgabe gemacht haben, auch bei ihr zu 
machen wären: auch ihre Herausgeber haben durch 
Untersuchungen über das Vaterland, das Zeitalter, die 
Sprache und das Metrum des Dichters und über die 

Autorität des Suidas sich nicht eine sichere Grundlage 
für ihre Kritik gewonnen. Nur im Betreff des Dia
lektes ist Hr. B. sehr sorgfältig gewesen, er will aber 
überall die ionischen Formen in der ersten Declination 
herstellen. — Dass dabei im Einzelnen schöne Ver
besserungen vorgetragen werden, ist von Männern, wie 
Orelli und Baiter, denen sich auch Sauppe anschloss, 
von vornherein zu erwarten. Mit Sauppe an mehren 
Stellen mit meinen Vermuthungen zusammengetroffen 
zu sein, gewährt mir grosse Freude; in einem Augen
blicke aber, wo über das Prioritätsrecht an Conjectu- 
ren ein so lebhafter Streit geführt wird, entsage ich 
allen Ansprüchen. *)

Gotha. Dr. Otto Schneider.

Altert liumskunde.
De Fragmento Vegoiae cuius sit momenti in tractandis 

antiguitatibus iuris romani dissertatio. Scripsit Wolfg. 
Maxim, a Goethe. Stuttgart, Cotta. 1845. 4. 
10 Ngr.

Tacitus erzählt, als auf dem römischen Forum der alte 
ruhmgekrönte Baum, an welchen sich Roms schönste 
Erinnerungen knüpften, und welcher abgestorben schien, 
ungeahnt einen neuen frischen Sprössling trieb, so sei 
das als ein Prodigium freudig von dem römischen 
Volke begrüsst worden. Den Unterzeichneten hatte 
ein ähnliches Gefühl freudiger Rührung ergriffen, als 
er zufällig die vorliegende kleine, bescheidene Schrift 
eines Enkels unseres grössten Dichters in die Hand be
kam; er beschloss, auch weil der Inhalt ihn besonders 
anzog, diese Freude durch ein kurzes Wort darüber 
auszusprechen ; und als er später bemerkte, dass diese 
lateinische Schrift von ihrem Verfasser zwischen zwei 
andere Schriften eingereiht worden sei, durch welche, 
in sehr verschiedener Form, ein gleicher Grundgedanke 
sich hinzieht, eine historisch-philosophische: der Mensch 
und die elementarische Natur, und ein schönes, bedeu
tendes Gedicht: Erfinde, so ward diese Freude in ho
hem Grade gesteigert. Denn wenn das Gefühl fast er
drückend wirken kann, der Sohn eines grossen Man
nes zu sein, so wird ein Enkel, vw welchem jenes Ge
fühl bereits abgebüsst war, und ««/ welchem der Druck 
eines grossen Namens nicht mehr in dieser unmittel
baren Weise lastet, sich wol ermuthigt fühlen kön
nen, unter dem Schutze des grossväterlichen Ruhmes, 
und seiner nicht unwürdig, emporzusprossen. Das

») Die Redaction bemerkt, dass obige Recension schon im Monat 
März, also vor Erscheinung der Lachmann’schen Ausgabe, einge
sendet worden ist.
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Gedicht des jungen Goethe wird wol von anderer 
Hand in geziemender Weise willkommen geheissen 
werden, der Unterzeichnete hält sich an das, was 
ihm zuerst sich darbot.

Hr. W. M. v. G. hat einen anziehenden Abschnitt 
aus den Alterthümern des römischen Rechts zum Ge
genstände seiner juristischen Doctordissertation ge
wählt, welche ebensowol seinen Scharfsinn, als seine 
poetische Anschauungsweise beurkundet. Es ist das 
Fragment eines etruskischen Haruspex, Vegoia genannt, 
welches in der Sammlung der Agrimensoren bei Ri- 
galtius p. 265, bei Goes. p. 258 auf bewahrt ist, und 
welches von Niebuhr „das ehrwürdigste“ der ganzen 
Sammlung der Agrimensoren genannt ward, indem es 
Übersetzung einer echt etruskischen alten Schrift sei.

Unser Verf. theilt nun in dem Proömium seiner 
Schrift zuerst das Fragment selbst mit, welches er mit 
Recht als ein blosses Excerpt eines grössern Werkes 
betrachtet und demgemäss in drei Abtheilungen zer
fällt , deren erste gleich mit der ersten Zeile endet, 
nämlich dem Satze scias mare ex aethere remotum; 
die zweite Abtheilung schliesst er mit membris suis de- 
bilitabuntur, und die dritte bildet nach seiner Meinung 
einen besondern Rest. Die Lücken zwischen diesen 
Abtheilungen sind auf eine überzeugende Weise scharf
sinnig nachgewiesen. Dann folgen Bemerkungen über 
den Verfasser ides Bruchstückes, als dessen Namen 
der Verf. geneigt ist, die Form Vegoiae als Nominativ 
anzunehmen, weil die etwas dunkle Überschrift lautet: 
Idem Vegoiae Arrunti Veltymno. Das Ganze, vermu- 
thet er, sei einem Schüler des Vegoia, Aruns Veltymnus, 
zugeeignet gewesen.

Eine Entscheidung in der Sache ist nicht ohne 
Schwierigkeit und, wie mich dünkt, nach der Überschrift 
sind nur drei Wege der Erklärung möglich, entweder, 
wie der Verf. annimmt, Vegoiae ist Nominativ und Idem 
bezieht sich auf denselben (vorher sind schon Auszüge aus 
andern Schriften desselben Mannes mitgetheilt worden); 
oder es ist Genitiv, wie gewöhnlich angenommen wird, 
oder endlich es ist Dativ, als welcher das Wort bis
her noch nicht betrachtet worden ist. Die erste An
nahme ist unwahrscheinlich wegen der auffallenden 
unlateinischen Form dieses Noniinativus, welche gewiss 
von dem Übersetzer latimsirt worden wäre, gesetzt 
auch sie wäre etruskisch gewesen; die zweite ist un
grammatisch; denn was soll zu Idem suppfrt werden? 
doch nicht Uber aus der unmittelbar vorhergehenden 
Überschrift: ex libris Magonis et Vegoiae auctorum? 
Wie unpassend wäre dann auch der Dativ Arrunti 
V eltymno hinzugefügt! Es bleibt also nichts anderes 
übrig, als es für den Dativ zu halten, in gleicher Weise 

wie Arrunti und Veltymno. Dann aber ist aus der 
vorhergehenden Überschrift klar, dass zu Idem supplirt 
werden muss Mago, und dass der Unterricht, welchen 
dieser Mago ertheilt (Scias, haec scitote, neque fallax 
neque bilinguis sisy disciplinam pone in corde tuo), so
wol dem Vegoia als dem Aruns und dem Veltymnus 
gilt, welches zwei verschiedene Personen sind, und, 
wie Vegoia, des Mago Schüler in den Haruspicin ge
wesen sein müssen. Unserer Meinung nach gehört 
also das Bruchstück nicht dem Vegoia, sondern dem 
Mago, dessen etruskische agrimensorische Lehre mit 
Fleiss von der römischen Augurendisciplin der togati 
auctores (wie Latinus und Mysrontius p. 260 Rig. und 
Latinus allein p. 315 genannt sind) unterschieden wird.

Auf die Einleitung folgen in vier Capiteln sehr an
ziehende Bemerkungen über den Inhalt des Fragments. 
Vielleicht wäre es der Übersicht erspriesslicher gewe
sen, wenn der Verf. den Gedanken gleich voraus an 
die Spitze gestellt hätte, dass der Theil des römischen 
Rechts, welcher sich auf Grenzverletzungen bezog, 
traditionell aus dem etruskischen Rechte auf Rom 
übergegangen sei. Denn wenn es auffallend scheint, 
dass das älteste römische Recht auf den terminus- motus 
nur eine religiöse Strafe gesetzt hatte, so wird dies 
erklärlich aus unserm etruskischen Fragmente, wo 
alle Strafe dieser Verbrechen unmittelbar den Göttern 
und der durch sie wirkenden Natur anheimgestellt 
wird, nicht menschlicher Ahndung. Und es spricht 
für diese etruskische Ansicht von der Strafe eines 
terminus motus auch das bedeutsame Factum, dass in 
dem vom Etrusker Tarquinios in ganz etruskischer 
Weise gebauten Tempel des capitolinischen Jupiter 
über dem Altar des Terminus eine Öffnung im Tem
peldach angebracht war, zum Zeichen, dass die Götter 
allein ein festes Auge auf den nie zu verrückenden 
Grenzstein gerichtet behalten.

Der Verf. sieht aber überhaupt in dieser Ansicht 
von der Bestrafung der Grenzverrückung die ersten 
Anfänge eines Eigenthumsrechts, welches noch unbe- 
rührt von der Künstlichkeit der spätem Rechtszeit, in 
einfacher W'eise nur sagt, was Sünde ist, und, indem 
es eine Sanction ausspricht, die Strafe eigentlich dem 
Himmel und der, nach dem Glauben des Alterthums 
mit den menschlichen Dingen in innerer Beziehung ste
henden , Natur überlässt. Dieser Gedanke führt den 
Verf, zuletzt im vierten Capitel auf eine weitere sinn
reiche Ausführung des Gegenstandes, in welcher er 
bei verschiedenen Völkern, am meisten aber bei den 
Römern, die Beziehung der ältesten Rechtsinstitutionen 
der Menschen zu der sie umgebenden Natur hervorhebt.

Jena. Goettling.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. lEand in Jena. Druck und Verlag von B1. A. Hrockhaus in
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Vierter Jahrgang. M 136. 7. Juni 1845.

Jena,.
Wieder hat unsere Universität ein grosser Verlust betroffen. 

Am 15. Mai starb der ordentliche Professor der Medicin und 
Leibarzt, Geh. Hofrath Dr. Karl Wilh. Stark, Kitter des königl. 
niederländischen Löwenordens, des grossherzoglich sächs. Or
dens vom weissen Falken, des herzoglich sächs. Ernestinischen 
Hausordens. Er war zu Jena am 18. Mai 1787 geboren, 
Sohn des als praktischer Arzt ausgezeichneten, um unsere 
Universität vielfach verdienten Geh. Hofraths und Professors 
Joh. Christian Stark. Den frühem Unterricht erhielt er in 
der damals von dem Adjunctus Kirsten geleiteten Erziehungs
anstalt, von wo er zu dem Gymnasium in Weimar überging, 
und zwei Jahre namentlich den Unterricht Böttiger’s genoss. 
Im J. 1894 kehrte er nach Jena zur Universität zurück und 
wählte, nach Vorausnahme von philosophischen und philologi
schen Studien, die Medicin als Hauptfach, von seinem Vater 
und Oheim vorzüglich geleitet. Im J. 1808 bestand er das 
medicinische Examen, und hatte durch seine praktischen Kennt
nisse das Vertrauen des durchl. Herzogs Karl August von 
Weimar in so hohem Grade sich erworben, dass derselbe ihn 
zum ärztlichen Begleiter in die Bäder zu Töplitz wählte und 
zum Hofmedicus ernannte. Am 18. Mai 1811 erlangte er die 
inedicinische Doctorwürde nach Vertheidigung seiner Disser
tation: Qua intimus graviditatis, lactationis, mensiumque profiu- 
vii consensus et convenientia ex propria mulieris vi et natura 
•deductus demonstratur. P. I. De utriusque sexus ratione et ute- 
rum gerendi munere. In demselben Jahre begleitete er noch
mals den Herzog von Weimar nach Töplitz und trat von 
dort eine grössere Reise an. Er ging über München und 
Landshut nach Wien, wo er neun Monate verweilte und nicht 
allein die dortigen Anstalten besuchte, sondern im Verkehr 
mit den ausgezeichnetsten Lehrern seiner Wissenschaft, Peter 
Frank, Beer, Barth, Rust, Zang sich vorzüglich der prakti
schen Chirurgie und Augenheilkunde widmete. Im J. 1812 setzte 
er die Reise nach Italien fort, um die Anstalten und Gelehr
ten in Venedig, Padua, Bologna, Florenz, Rom, Parma, Mai
land und Pavia kennen zu lernen. Von Mailand ging er nach 
Faris, wo er vier Monate zur Benutzung der Heilanstalten 
verwendete und den mündlichen Unterricht von Dubois, Du
puytrens, Boyers und Cuvier benutzte. Im Winter des J. 1812 
verweilte er, nach Deutschland zurückkehrend, in Tübingen, 
Stuttgart, Heidelberg, Frankfurt, Marburg, Giessen, Kassel, 
Göttingen, Halle, um sich von den ärztlichen Anstalten in 
Kenntniss und mit den dortigen Gelehrten in Verbindung zu 
setzen. Nachdem er dann zehn Monate in Berlin zugebracht 
und die letzten Vorträge Reifs gehört hatte, ward er zu Ende 
des J. 1813 durch die Kriegsunruhen in die Heimat zuriick- 
gewiesen. Kaum hier zur Ruhe gelangt, rief ihn Herzog Karl 
August zur Begleitung ab, auf welcher Reise er Holland und 
die Anstalten und Gelehrten in Amsterdam, Leyden, Utrecht, 
Harlem, Brüssel kennen lernte, zum zweiten Male Paris sah 
**ud nach geendigtem Feldzuge im Gefolge des Herzogs in 

dem südlichen, westlichen und nördlichen Theile Englands ver
weilte, bei einem fast zweimonatlichen Aufenthalte in London 
mit den berühmtesten Ärzten Astley Cooper, Avernethy, War- 
drop, Cline u. A. in nähere Verbindung trat. Nach seiner 
Rückkunft begleitete er im September 1814 die höchsten Herr
schaften nach Wien, wo er den neunmonatlichen Aufenthalt 
wiederholt für das Studium der Chirurgie und Augenheilkunde 
benutzte. Im J. 1815 folgte er dem Grossherzog nach den 
Bädern in Baden und sah einen Theil der Schweiz und die 
Rheingegenden, überall wissenschaftliche Zwecke im Auge. 
Die ihm 1813 ertheilte ausserordentliche Professur der Medi
cin trat er im J. 1815 an und begann seine Vorlesungen mit 
einem Vortrage über allgemeine Pathologie. In demselben 
Jahre ward er zum Hofrath und Leibarzt ernannt. Im J. 1827 
ward ihm eine ordentliche Professur in der medicinischen Fa- 
cultät, die er am 2. April durch eine Rede: De praesidiis, 
quae historiae et humanitatis disciplina artis salutaris studio fe- 
rat, antrat, und nach seines Oheims Tode 1828 die Stelle 
eines zweiten Directors der grossherzoglichen Landesheilan
stalten verliehen. Seine Vorlesungen befassten Encyklopädie 
der Medicin, allgemeine Pathologie und Therapie, allgemeine 
Chirurgie, die Lehre von den Augen- und Ohrenkrankheiten, 
gerichtliche Arzneikunde. Ausgerüstet mit herrlichen Gaben 
des Geistes, herangebildet durch den gelehrten und erfahrenen 
Vater, hatte er auf seinen Reisen und in langjähriger Beob
achtung einen reichen Schatz gesammelt, den er in echt wis
senschaftlicher Forschung zu verarbeiten unablässig bemüht 
war. Die Darstellung der gewonnenen Resultate konnte nur 
den spätem Jahren eines vielbewegten Lebens bestimmt sein; 
daher er als Schriftsteller thätig zu sein erst vor wenigen 
Jahren begonnen hatte. Von seiner Vertrautheit mit der alten 
classischen Literatur, die er mit grosser Liebe umfasste, zeugen 
die Abhandlungen : De vovaco apud Herodotum (1827);
Analecta medica ex veterum scriptoribus non medicis (1828), 
in sechs Programmen. Was er in seiner „Allgemeinen Patho
logie oder allgemeinen Naturlehre der Krankheit“ (1838) ge
leistet, hat eine so allgemeine und beifällige Anerkennung ge
funden, dass schon im vorigen Jahre 1844 eine zweite Aus
gabe erscheinen musste. Sie war seine letzte, mit anhalten
dem Fleisse durchgeführte, doch auch, wie er sagte, erfreu
lichste Arbeit. Ausserdem erschien von ihm: Commentatio 
anatomico-physiologica de venae ozygos natura, yi atque munere 
(1835); Plan zur innem Einrichtung und Verwaltung einer 
öffentlichen Krankenanstalt (1839). In ihm vereinte sich viel
umfassende Gelehrsamkeit mit einer anspruchlosen Bescleiden- 
heit, die ihm aber auch nur desto mehr Verehrer zuführte. 
Seine Leistungen als praktischer Arzt erwarben ihm nicht al
lein das Vertrauen unsers Fürstenhauses und Unzähliger Freunde, 
sondern trugen seinen Namen bis in das ferne Ausland, wo
von er freilich selbst nicht sprach. Tiefgebeugt durch den 
Verlust seines ältesten Sohnes und der während seiner eigenen 
Krankheit verstorbenen ältern Tochter sah er dennoch mit 
festem Bück und glaubensfroh seinem in einem organischen
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Leiden drohenden Tode entgegen, und Hess Allen, die ihn 
kannten, den Zweifel zurück, ob sie ihn mehr als wissen
schaftlichen und heilkundigen Mann zu verehren oder als rei
nen und guten Menschen zu lieben verpflichtet seien.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dr. Donne in Paris ist zum Generalinspector der medici

nischen Schulen in Frankreich ernannt worden.

Prof. Dr. G. Drepper in Paderborn ist als Bischof von 
Paderborn bestätigt worden.

Superintendent Gruner zu Neustadt im Herzogthum Koburg 
hat den Charakter eines Kirchenraths erhalten.

Die Privatdocenten Dr. Hagen und Dr. Häusser in Heidel
berg sind zu ausserordentlichen Professoren in der philosophi
schen Facultät daselbst ernannt worden.

Rector Hirzel in Nürtingen und Prof. Pfleiderer in Heil
bronn sind zu Professoren am evangelischen Seminarium in 
Maulbronn befördert worden.

Dem als Botaniker rühmlichst bekannten Dr. D. Hoppen 
in Regensburg hat die Universität in Erlangen zu seinem 
50jährigen Doctorjubiläum ein erneuertes Doctordiplom ertheilt.

Dem Professor und Hospitalarzte Dr. Horner in München 
ist der Titel eines königl. Rathes beigelegt worden.

Dr. Köhne, Privatdocent an der Universität in Berlin , folgt 
mit dem Charakter eines Coliegienassessors dem Rufe als Ge- 
hülfe bei dem Münzcabinet der Eremitage im kaiserl. Schlosse 
zu Petersburg.

An Stelle des verstorbenen Bouche in Abbeville ist für die 
Section der Botanik Lestiboudois zu Lille zum Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften in Paris erwählt worden.

Die Universität zu Bonn hat dem Entomologen J. W. Meigen 
in Stollberg bei Aachen zu seinem 82. Geburtstage das Ehren
doctordiplom der philosophischen Facultät übersendet.

Der Astronom Santini in Padua ist von der Akademie der 
Wissenschaften in Paris zum auswärtigen Mitgliede an die Stelle 
von Baily erwählt worden.

Vicomte Alban de Villeneuve ist an Lakanal’s Stelle zum 
Mitglied der Akademie der moralischen und politischen Wissen
schaften in Paris gewählt und bestätigt worden.

Orden. Den russischen St.-Wladimirorden vierter Klasse 
erhielten Prof. Dr. Schlemm in Berlin und Hofrath v. Midden
dorf in Petersburg; zu Rittern der französischen Ehrenlegion 
sind die belletristischen Schriftsteller Balzac, Fr. Soulie, A. de 
Mousset in Paris ernannt worden , ebenso Prof. Finn-Magnussen 
in Upsala; den preussischen Rothen Adlerorden zweiter Klasse 
mit Eichenlaub erhielt Oberregierungsrath Steltzer in Magdeburg; 
dritter Klasse der königl. baierische Gerichtsarzt Dr. Hastreiter in 
Starnberg; vierter Klasse Prof. Dr. Zuccagni-Orlandini in Flo
renz ; das Ritterkreuz des herzoglich anhaitischen Gesammthaus- 
ordens Albrecht’s des Bären der Director der Gewerbschule in 
Berlin Dr. K. Fr. Klöden; das Comthurkreuz des grossherzog
lich badischen Ordens vom Zähringer Löwen Geheimrath Prof. 
Dr. Schlosser in Heidelberg; das Ritterkreuz dieses Ordens Geh. 
Hofrath Prof. Dr. Puchelt und Geh. Hofrath Prof. Dr. Bähr 
in Heidelberg; das Comthurkreuz zweiter Klasse des sächsisch 
Ernestinischen Hausordens Consistorialrath Seebeck in Meiningen; 

der Geh. Medicinalrath Dr. Casper in Berlin und Stadtdecan 
'Winterwerber in Manheim den sachsen - weimarischen Hausorden 
vom weissen Falken.

Nekrolog.
Am 27. April starb zu Cölln bei Meissen Joh. Ludw. Ruling, 

Pastor daselbst, geb. zu Oederan 1791, Verfasser der Schrift: 
Geschichte der Reformation in Meissen (1839), und mehrer 
Aufsätze in den Berichten der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig 
und andern Zeitschriften.

Am 28. April zu Flensburg Dr. Fr. Karl Wolff, Rector 
emeritus des Gymnasium daselbst, geb. zu Eutin am 27. Oct. 
1766; der Übersetzer von Cicero’s Abhandlung von dem Red
ner (1801, 1830), von Cicero’s Reden (3 Bde., 1805—19) 
und in einer Neuen Sammlung (2 Bde., 1823), und Verfasser 
mehrer Programme.

Am 1. Mai zu Hannover Dr. Moritz Cohen, Rechtsanwalt 
daselbst, Verfasser der Abhandlung: De actionum cumulatione 
secundum ius commune (1830), im 38. Lebensjahre.

Am 2. Mai zu Stuttgart Aug. Fr. v. Pauly, Professor am 
Gymnasium daselbst, im 49. Lebensjahre. Von ihm erschien: 
Über Gymnastik. Ein Gespräch Lucian’s (1823); Materialien 
für lateinische Stilübung (1830); Über den Strassenzug der 
Peutinger’schen Tafel u. s. w. (1836). Er war Herausgeber 
der Real-Encyklopädie der classischen Alterthuinswissenschaft.

Am 4. Mai zu Frankfurt a. M. Dr. Philipp Jakob 
Cretzschmar, Physicus und Stadtarmenarzt, der Stifter der 
Senkenberg’schen naturforschenden Gesellschaft, Lehrer der 
Zoologie. Von ihm erschien: Religions - System und Frei
mauerei untersucht in ihren gegenseitigen Beziehungen (5838 
[1838]); Beiträge zu der Lehre von dem Leben: I. Das ma
terielle Leben (1840); II. Die Entstehungslehre (1843).

Am 4. Mai zu Wien der Genremaler Danhauser (geb. 1806), 
und am 5. Mai zu München der berühmte Architekturmaler 
H. Schönfeld im 35. Lebensjahre; zwei ausgezeichnete Künstler.

Am 5. Mai zu Dresden Frh. Ernst Georg v. Brunnow, 
geb. zu Dresden am 6. April 1796, theils als Schriftsteller für 
das Bekanntwerden der Hahnemann’schen Ansichten, theils als 
Dichter rühmlichst bekannt. Es erschienen von ihm: Franzö
sische Übersetzungen der Hahnemann sehen Schriften (1824), 
in Verbindung mit Staps und Gross bearbeitet: Materia medica 
pura (1826); Precis de la methode curative homeopathique 
(1832); Dichtungen (1833); Die neue Psyche, Novelle (1837): 
Der Troubadour (2 Bde., 1839; 2. Aufl., 1843); Ulrich von 
Hutten (3 Bde., 1843); Ein Blick auf Hahnemann (1844); 
Der Oberst von Carpezan, Novelle (1844); Epos und Lyra 
(1844). S. uns. Lit.-Ztg., S. 75.

Am 5. Mai zu Wermsdorf M. Friedr. Christ. Gelpke, Pastor 
emeritus, geb. zu Delitzsch am 4. Dec. 1773, seit 1802 Pastor 
zu Radefeld, von 1814—19 Pastor zu Hartha, von da an zu 
Wermsdorf. Von ihm erschienen: Symbola ad interpretationem 
loci Actor. 14, 8 (1812); Tract. de familiaritate, quae Paulo 
Apostolo cum Seneca philosopho intercessisse traditur, verisimillima 
(1813); Leitfaden zum christlichen Religionsunterricht für 
Confirmanden (1817); Abhandlungen in Ammon’s Magazin, 
Schott’s Prediger-Journal; Jesus von sich, ein Beitrag zur Stär
kung des Glaubens (1829); Sammlung von Fest- und Casual- 
predigten (1830); Vindiciae originis Paulinae ad Hebraeos 
Epistolae (1832); Festgespräche (1838).
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Am 8. Mai zu Würzburg Medicinalrath und Professor Dr. 
Joseph D’Outrepont, Ritter des Ordens der baierischen Krone, 
geb. zu Malmedy am 27. Febr. 1778. Seit 1801 Arzt in 
Salzburg ward er 1804 Lehrer der Geburtshülfe und Diätetik bei 
der medicinischen Facultät, 1811 bei dem medicinischen Comite 
daselbst, dann Lehrer am Hebammeninstitut in München, 1816 
ordentlicher Prof, der Arzneikunde in Würzburg, bekleidete von 
1825—36 die Stelle eines Kreismedicinalraths bei der Regierung. 
Schriften: Perpetua materiei organico-animalis vicissitudo (1798; 
deutsch in Reil’s Archiv, Bd. IV); Belehrung des Landvolks 
über die Schutzblattern (1803); Von der Selbstwendung und 
der Wendung auf den Kopf (1817); Abhandlungen und Bei
träge geburtshülflichen Inhalts (1822); Abhandlungen in Zeit
schriften und Dissertationen.

Am 8. Mai zu Danzig Geh. Regierungs- und Medicinal
rath Dr. Joh. Gottfr. Kleefeld im 82. Jahre. Von ihm erschienen: 
Meteorologische Betrachtungen und Beobachtungen in den Jahren 
1807—24 zu Danzig angestellt (1826).

Am 8. Mai zu Stuttgart Legationsrath Dr. med. Friedr. 
Ludw. Lindner, geb. zu Mietau am 23. Oct. 1772. Zuerst 
Arzt in Mietau, privatisirte er an verschiedenen Orten, zu Zeitz, 
Wörlitz, Wien, Weimar, München, war 1813 eine kurze Zeit 
ausserordentlicher Professor für Geographie in Jena und hat 
sich vorzüglich als publicistischer Schriftsteller bekannt gemacht. 
Von seinen Schriften benennen wir: Wanderungen und Schick
sale des Paters Abilgard (3 Thle., 1797—1800); Gemälde 
der europäischen Türkei (1831); Fortsetzung von Ehrmann’s 
neuester Kunde von Asien (1812); Geheime Papiere (1824); 
Skythien und die Skythen des Herodot (1841). Er war Re
dacteur der Tribüne, des Weimarischen Oppositionsblatts.

Am 9. Mai zu Berlin Prof. Henry Francois Brandt, Hof- 
und Münzmedailleur, Mitglied der Akademie der Künste da
selbst, im 56. Jahre.

Am 9. Mai zu Rasephas im Herzogthum Altenburg der 
Pfarrer und Kirchenrath Joh. Wilh. Seidel im 86. Lebensjahre.

Am 11. Mai zu Gohlis bei Leipzig M. Christ. Traug. Herm. 
Hahn, emeritirter Pastor zu Plaussig, geb. zu Schneeberg am 
8. Jan. 1766; er war bis zum Jahre 1798 Nachmittagsprediger 
an der Universitätskirche in Leipzig. Seine Schriften: Der Welt
beobachter (1792); Die Geschichte der Leiden und des Todes 
Jesu (1817); Praktische Anleitung zu Denk- und Verstandes
übungen (2 Thle., 1820); Praktische Anleitung zum richtigen 
Setzen der Interpunktionszeichen (2 Thle., 1823); Aufsätze 
in Tzschirner’s Memorabilien und Magazin für Prediger.

Am 11 • Mai zu Paris Dr. G. Breschet, Professor der Ana
tomie bei der medicinischen Facultät und Mitglied der Aka
demie der Wissenschaften, 62 Jahre alt; Verfasser mehrer 
Schriften, wie Recherches anatom. et physilog. sur Vorgane de 
^ouce des poissons (1838); Essai sur les veines du rachis etc. 
(1819) u.a., auch Mitarbeiter an dem Dictiunnaire de medecine.

Am 12. Mai zu Meissen Rector und Prof. Dr. th. Detlev 
Karl Wilh. Baumgarten-Crusius, geb. zu Dresden am 24. Jan. 
1786. Er verwaltete vom J. 1810 das Conrectorat an der Dom
schule in Merseburg, vom J. 1817 das Conrectorat an der 
Kreuzschule in Dresden und ward 1833 Rector der königl. 
Landesschule in Meissen. Äusser den Ausgaben von Plutarchi 

। Agesilaus (1812); Suetonii Opera (1816); Homeri Odyssea (1822: 
— 24); Eutropii Brev. hist. rom. (1824); Livii Histor. libri 
(1825), schrieb er: Vier Reden über Vaterland, Freiheit, 
deutsche Bildung und das Kreuz (1814; 2. Auf!., 1816); Die 
unsichtbare Kirche (1816); Reise aus dem Herzen in das Herz. 
(1819); Reise auf der Post von Dresden nach Leipzig (1820); 
Licht und Schatten (2 Thle., 1821); Briefe über Bildung und 
Kunst in Gelehrtenschulen (1824); Die Geschichte der Schweiz 
(1826); Über das Schulwesen der Stadt Dresden (1831); De 
Ge. Fabricii vita et scriptis (1839).

Am. 12. Mai zu Bonn Professor Aug. Wilh. v. Schlegel, 
geb. zu Hannover am 5. Sept. 1767. Nach den akademischen 
Studien in Göttingen, wo er die Preisschrift: De geographia 
homerica, herausgab, verweilte er seit 1791 als Hauslehrer in 
Amsterdam, ging 1796 nach Jena, wo er 1798 zum ausser
ordentlichen Professor ernannt wurde, privatisirte seit 1801 in 
Berlin, unternahm 1804 eine Reise nach Italien und Frank
reich, von da 1809 nach Stockholm, wo er zum Legations
rath und 1813 zum Geh. Cabinetssecretär des damaligen 
Kronprinzen ernannt wurde. Das Nähere über sein Leben s. 
im Conversations-Lexikon Bd. VIII, S. 761. Das Verzeichniss sei
ner Schriften bei Meusel Bd. VII, S. 137; Bd. X,' S. 578; 
Bd. XV, S. 307; Bd. XX, S. 127.

Am 13. Mai zu Dresden Dr. Chr. Aug. Gotti. Eberhard, geb. 
zu Belzig 1769. Seit 1807—35 leitete er die Geschäfte der 
Renger’schen Buchhandlung in Halle, privatisirte dann in Ham
burg, seit 1842 in Dresden. Seine gesammelten Werke er
schienen in 20 Bänden (1831), von seinem erzählenden Gedicht: 
Hannchen und die Küchlein (1822), die zehnte Auflage 1844, 
und eine lateinische Übersetzung von Fischer (1826), von dem 
Gedicht: Der erste Mensch und die Erde (1828), eine zweite 
Auflage 1834. Seine letzte Schrift war: Blicke in Tiedge’s und 
in Elisa’s Leben (1844). S. Conversations-Lexikon, Bd. XI.

Am 15. Mai zu Erlangen Dr. Joh. Christ. Gotti. Ludw. 
Krafft, reformirter Prediger und ausserordentlicher Professor, 
geb. zu Duisburg am 12. Dec. 1784 ; Verfasser von Diss. de 
servo et libero arbitrio (1818); Predigten über alttestament- 
liche Texte (1832), und mehren einzelnen Predigten.

Literarische Nachrichten.
Kammerherr v. Estorff in Hannover gedenkt ein viele Jahre 

hindurch vorbereitetes Werk herauszugeben: Heidnische Alter- 
thümer der Gegend von Uelzen im ehemaligen Bardengau. Es 
finden sich in der genannten Gegend 290 Steindenkmäler, 
355 Gruppen von Erddenkmälern, 135 einzeln gelegene Tu- 
muli, 65 archäologisch interessante Plätze. Dem Werke sollen 
genaue Abbildungen beigegeben werden.

Philipp Nathusius in Althaldensleben bei Magdeburg fordert 
zu Beiträgen für eine Biographie von Claudius, dem Wands- 
becker Boten, auf, an welcher er arbeitet.

Der Professor am Colle'ge de France Ampere zu Paris, 
Mitglied des Instituts, befindet sich seit Nov. v. J. auf einer 
wissenschaftlichen Reise in Ägypten und hat dem Minister des 
öffentlichen Unterrichts einen Bericht über seine Forschungen 
eingesendet. Sie betreffen die alten Denkmäler und hierogly- 
phischen Inschriften, vorzüglich aber das häusliche und sociale 
Leben der alten Ägypter.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Httüd in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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laitelllgensblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l1^ Ngr. berechnet.)

Eisenhuth’sche Stiftung.
Der im Jahre 1826 verstorbene königl. sächsische Hofrath und 

Kreisamtmann Wilhelm Christoph Eisenhuth hat mittels eines beim 
Kreisamte Leipzig niedergelegten Codicills d. d. 27. März und insin. 
23. Mai 1822 ein Capital von 2500 Thalern zu einer Stiftung aka
demischer Preisaufgaben für angehende Juristen ausgesetzt und dessen 
Verwaltung dem unterzeichneten Collegium übertragen, dabei aber 
neben mehrern andern, nicht hierher gehörigen Bestimmungen Fol
gendes verfügt:

«) Der Preis für diejenige Schrift, welche die aufgestellten Preis
fragen sowol in Ansehung des Ausdrucks als der Sache selbst am 
genügendsten beantwortet hat, soll für jetzt und von einer mög
licher Weise künftig eintretenden Erhöhung desselben abgesehen, 

fünfzig Thaler im Zwanzigguldenfusse
betragen.

b) Wer um diesen Preis sich bewerben will, muss wenigstens 
drei Jahre, und unter diesen zwei Jahre in Leipzig die Rechts
wissenschaft studirt, darf jedoch nicht über zwei Jahre die Uni
versität, welche er zuletzt frequentirt hat, verlassen haben. Auf 
den persönlichen Aufenthalt in Leipzig zur Zeit der Bewerbung 
kommt nichts an. Auch die bereits erfolgte Anstellung des Be
werbers in irgend einem bürgerlichen Verhältnisse ist kein Hinder
niss, wenn nur zurZeit, in welche die Bew erbung fällt und deren 
Anfang nach dem Tage der Aufgabe zu beurtheilen ist, noch nicht 
zwei Jahre seit der Beendigung der akademischen Laufbahn ver
flossen sind.

c) Die einzureichenden Abhandlungen müssen in lateinischer 
Sprache abgefasst, reinlich und leserlich geschrieben sein, und 
dürfen bei nicht allzuweitläufiger, aber auch nicht zu enger und 
kleiner Schrift nicht über zwölf geschriebene Bogen im gewöhn
lichen Schreibpapierformat betragen. Widrigenfalls können sie, 
wenn sie auch des Preises würdig befunden werden, dafern nicht 
ausserordentliche Umstände eintreten, wenigstens nicht zum Ab
druck auf Kosten der Stiftung befördert werden.

Diese Stiftung, welche zwar der Stifter späterhin widerrufen, 
dessen nach ihm verstorbene Ehegattin aber durch letzten Willen 
wiederhergestellt hat, war nach dem im Jahre 1837 erfolgten Ableben 
dieser letztem und nach Beseitigung einiger der Gangbarmachung 
derselben entgegenstehenden Hindernisse im Jahre 1843 ins Leben 
getreten, und man hatte im gedachten Jahre bei Ausschreibung der 
ersten Preisaufgabe als Gegenstand derselben eine Abhandlung:

De forma et vi codicillorum testamento confirmatorum, 
festgesetzt. Da, jedoch keine der eingereichten Abhandlungen für 
preiswürdig befunden worden ist, so hat man in Gemässheit des 
XIV. Art. des Codicills, nach welchem in diesem Falle die als Preis 
ausgesetzten fünfzig 1 aler unter zwei derjenigen Studirenden, welche 
im Laufe der . letzten ac t Monate vom September vorigen Jahres 
an gerechnet, im juristischen Examen die erste Censur erhalten haben, 
zu gleichen Theilen vertheilt werden sollen, den Preis den Herren 

Mai aus Liebstadt und
Singtel aus Borna 

zuerkannt, im übrigen aber den Gegenstand der ersten Preisaufgabe 
auch für diese „zweite11 Preisaufgabe beibehalten.

Indem man dieses hiermit zur öffentlichen Kenntniss bringt, be
merkt man für die zu fertigenden Arbeiten, dass diese bis zum letz
ten Mai 1846 bei dem Facultätsactuar unter dessen Adresse versiegelt 
eingereicht, oder mit der Post an denselben portofrei eingesendet 
werden müssen, dass das erste Blatt mit einem Motto zu beschreiben, 
der Vor- und Zuname des Verfassers aber nebst der Angabe seines 
Vaterlandes und gegenwärtigen Aufenthalts, auch nach Befinden seiner 
dermaligen Anstellung, jn einem besonders, und zwar doppelt ver
siegelten Zettel dem Aufsatze unmittelbar beizulegen ist, indem Der
jenige, welcher diese Vorschriften nicht befolgt, nach §. X. des frag
lichen Codicills sich des Anspruchs auf den Preis verlustig macht, 
sowie endlich, dass im Monat September 1846 die Preisertheilung 
vorgenojnmen werden wird.

am 8. Mai 1845.Wie ^uriötenfacuUät £eip|i#»

In dem Verlage von Brockhaus & Avenarius in Leipzig 
erscheint:

Journal des gens du monde.
Nouvelle serie. Premiere annee. 1845.

Jährlich 104 Nummern in Kleinfolio und gespaltenen Columnen. 
Abonnementspreis 5 Thlr. 10 Ngr.

Durch alle Buchhandlungen sind Probenummern dieser Zeit
schrift gratis zu erhalten:

Die Mannichfaltigkeit des Inhalts lässt sich am besten aus nach
stehender Übersicht der Hauptartikel in den Monaten März und 
April ersehen:

Sommaire: Les Drames inconnus. Par Fredcric Soulie. (Suite.) 
— Le port de Brest. A Mademoiselle Louise de la M .. . Par Henri 
Nicolle. — Des salons en France et en Angleterre au XVIIIe siede. 
Par Philarete Chasles. (Suite.) •— Theätre: Lady Seymour, de M. 
Ch. Duveyrier. — Chronique judiciaire. M. le marquis du Halley 
contre l’administration de l’Opera. — Histoire contemporaine. Bataille 
de Marengo, le 14 juin 1800. Par A. Thiers. — Les vallees espagnoles 
dans les Pyrenöes fran^aises. Le val d’Aran. Par Xavier Durrieu._ _ 
Un Episode sous la terreur. Par Honore de Balzac. — La fille de 
Rosas. — De l’histoire du consulat et de l’empire. Par Ch. Mer- 
ruau. — Elisabeth. Par Arsene Houssayc. — Chronique judiciaire. 
Demence du fils adoptif de la reine Caroline. Demande en interdiction. 
Details historiques. — Treize jours dans le desert. — Les Amazones de 
Java. — Le capitaine Vicovitch. — Une chasse aux negres - marrons. 
Par Th. Pavic. — Chronique judiciaire. La liberte de critique au 
thöätre. Le droit du sifflet. — La Riviere des morts ä Canton. — Es- 
quisses et tableaux de moeurs. Les Grecs. Par Pierre Durand. — 
Des hallucinations. ParM. Brierre de Boismont. — Le temps que 
j’ai vecu. Par Paul Legrand. — Proces celebres. Proces du marquis 
et de la marquise d’Anglade. Par A. J. — Un Duel aux dix-septieme 
siede. — Mölanges. — Nouvelles publications. — Anecdotes. — An- 
nonces. — Feuilleton: Un nouvel enfant terrible. -— Le vol au 
prince indien. — Un drame en mer. — Intimitö royale, etc., etc.

Soeben ist bei uns erschienen:
Kurzgefasstes 

exegetisches Handbuch 
zum

Alten Testament.
6. Lieferung.

Buch der Biehler und Hut
von

^ertljeau,
Professor in Röttingen.

Gr. 8. Preis 1 Thlr. 4 Ngr.
Die frühem Lieferungen enthalten:

Lief. I: Die 12 kleinen Propheten, von Dr. F. Hitzig. 1 Thlr. 15 Ngr.
„ II: Hiob, von Dr. L. Hirzel. 1 Thlr.
„ HI: Der Prophet Jeremia, von Dr. F. Hitzig. 1 Thlr. 20 Ngr.
„ IV: Die Bücher Samuel’s, von Dr. O. Thenius. 1 Thlr. 71/, Ngr.
„ V: Jesaia, von Prof. Dr. Knobel. 1 Thlr. 25 Ngr.

Leipzig, am 20. Mai 1845.
Cldmailll’sche Buchhandlung.
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ALLGEMEINE LITERATIIB-ZEITIJNG.
Vierter Jahrgang. M 137. 9. Juni 1845.

Pathologische Aaatomie.
Handbuch der pathologischen Anatomie. Von Prof. Dr. 

Karl Rokitansky. Zweiter und dritter Band. Zweiter 
unveränderter Abdruck. Wien, Braumüller & Seidel. 
1842. 8. 8 Thlr.

Die pathologische Anatomie gehört unbestreitbar zu 
denjenigen medicinischen Doctrinen, welche im Laufe 
der beiden letzten Decennien, seit welcher Zeit über
haupt die allgemeinere Herrschaft der empirischen, 
d. h. lediglich auf unmittelbare Sinnesanschauung ba- 
sirten Forschung anhebt, eine wahrhaft überraschende 
Vervollkommnung erfahren haben. Noch zu Ende des 
vergangenen Jahrhunderts beschränkte sich der Inhalt 
derselben auf eine Sammlung merkwürdiger Leichen
befunde, und die damaligen Anatomen trifft fast ohne 
Ausnahme der Vorwurf, dass sie auf die Gesetzmässig
keit in der Entwickelungsart krankhafter Metamorpho
sen fast gar keine Rücksicht nahmen, sondern nur be
müht waren, viele auffallende und seltene Krankheits- 
producte zu entdecken, die sie als sogenannte casus 
rariores der Publicität zu übergeben pflegten oder in 
eigenen Sammlungen ohne Geschmack und ohne wis
senschaftlichen Zweck, gleichsam wie einen Trödelkram 
anhäuften, um damit Aufsehen zu erregen und zu blen
den. So wurde mehr durch eitle Spielerei als durch 
Forschungseifer ein dürftiges Material angehäuft, was 
für die Wissenschaft so lange völlig ohne Werth war, 
als ihm der Geist fehlte, welcher es in richtige Bezie
hung zur Pathologie brachte. Dem grossen Morgagni 
gebührt der Ruhm, diese Aufgabe gelöst zu haben, 
ohne sich dabei zu einer Überschätzung der patholo
gischen Anatomie verleiten zu lassen; sie begnügt sich 
bei ihm im Verhältnisse zur Pathologie durchaus mit 
der Rolle der Dienerin, welche gelegentlich zum Ver- 
ständniss der pathologischen Erscheinungen verhelfen 
muss; niemals dient ihm das pathologische Product 
zur Definition des Krankheitsprocesses selbst. — In 
diesen ersten wissenschaftlichen Rudimenten fand 
Meckel die pathologische Anatomie vor. Er hat sich, 
was auch die Neuern dagegen sagen mögen, bleibende 
Verdienste um dieselbe erworben. Indem er die pa
thologischen Producte mehr in concreto als Naturkör
per auffasste und ihre Verhältnisse vom physiologisch 
Standpunkte aus in ihrer Beziehung zum Entwickelungs
hergange der Thiere würdigte, verdankt sie ihm vor

zugsweise eine lichtvolle Auffassung und Erklärung der 
Lehre von den Misbildungen und Bildungshemmungen, 
wogegen seine anatomisch-pathologischen Untersuchun
gen über die sogenannten erworbenen Krankheiten 
nur untergeordneten Werth haben und keineswegs Im
puls gaben zu jenen zahlreichen Entdeckungen, mit de
nen uns gerade in diesem Theile der pathologischen 
Anatomie die neuern Forscher fast erdrücken. Wun
dern wir uns darum nicht, dass Broussais noch die 
Klage führt: „siles cadavres nous ont quelquefois paru 
muets, c’est parceque nous ignorions Vart de les inter- 
roger.‘s

Die gründlichere anatomische Untersuchung der 
Leichen, welche in die Gegenwart herüberreicht und 
welche alle, namentlich aber auch die durch erworbene 
Krankheiten gesetzten pathologischen Producte umfasst, 
ist hauptsächlich von Frankreich ausgegangen. Laen- 
nec brach hier die Bahn, indem er die pathologischen 
Metamorphosen in den verschiedenen Stadien ihrer 
Entwickelung untersuchte, danach eine genaue, auf die 
unmittelbare Sinnesanschauung basirte Darstellung der
selben von ihrem ersten Beginn bis zur extremen Aus
bildung gab, und den Einfluss würdigte, welchen die 
Krankheitsproducte auf die Krankheitserscheinungen 
hatten, wobei diesem geübten Meister Stethoskop und 
Plessimeter noch bei Lebzeiten der Kranken höchst 
fruchtbare Hülfsmittel gewesen sind. Späterhin, als 
bei der Feststellung medicinischer Thatsachen die Prü
fung durch das chemische Reagens und durch das 
Mikroskop zur kategorischen Nothwendigkeit wurde, 
hat der Inhalt der pathologischen Anatomie auch durch 
diese Untersuchungsmethoden wesentliche Bereicherun
gen erfahren, und zwar gebührt das Verdienst, die 
pathologischen Veränderungen nach ihren Mischungs- 
und feinem Structurverhältnissen genauer erforscht zu 
haben, vorzugsweise deutschen Anatomen, wie Roki
tansky, Jul. Vogel, Fr. Simon, Nasse, Engel u. A.

Auf diese Weise hat der Forschungseifer derjeni
gen Anatomen, welche sich in neuester Zeit mit ana
tomisch-pathologischen Untersuchungen beschäftigt ha
ben, ein so überaus reiches Material angehäuft, dass, 
gäbe dies einen richtigen Maasstab für den scientifischen 
Höhepunkt einer Doctrin ab, wir der pathologischen 
Anatomie eine hervorragende Stellung vor den meisten 
andern medicinischen Doctrinen einräumen müssten. 
Aber so wenig ein Palast entsteht durch blosses An
fahren der Bausteine, ebensowenig ein Wissenschaft-
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druck, sondern Theilerscheinung seines cyklischen Ver
laufs, ist sinnlich wahrnehmbares Endresultat eines dy
namisch-vitalen Processes. So wenig nun aber z. B. 
die Chemie sich erlaubt, aus den sinnlichen Eigen
schaften der Producte chemischer Processe auf das 
Wesen jener Kräfte zu schliessen, durch deren Thätig- 
keit die polare Anziehung und Abstossung der Elemen
tarkörper zu Stande kommt, ebensowenig darf die pa
thologische Anatomie es übernehmen, aus blos topi
schen und durch die Sinne wahrgenommenen Erschei
nungen , aus einem caput mortuum, wie die Residuen 
der Krankheit es sind, Erklärungen von Lebensvorgän
gen zu geben, bei denen der Dynamismus des organi
schen Lebens unbestreitbar die wesentlichste Rolle 
spielt. Die nächste Aufgabe der pathologischen Anato
mie ist. unsers Erachtens, die ihr schon von Morgagni 
angewiesene, nämlich: mittels ihrer Resultate zum rich
tigen Verständniss der Krankheitssymptome zu verhel
fen ; will sie weiter gehen und gelegentlich zur Er
kenntniss der Natur der Krankheiten mitwirken, so 
geschehe es mit dem Bewusstsein , dass der Anfang 
fast aller Krankheiten und aller Metamorphosen im Or
ganischen jenseits der Tragweite ihrer sinnlichen Er- 
kenntnissweise liegt, mit vorsichtiger Abwägung dessen, 
was Product der primären Krankheit und was unwe
sentliche Zugabe sympathischer und metastatischer 
Leiden ist: es geschehe mit dem bescheidenen Einge- 
ständniss, dass Leichenöffnungen nicht das einzige, 
sondern nur eines der vielen Hülfsmittel sind, mittels 
derer die Pathologie ihrer Vervollkommnung zuschreitet, 
und sie begnüge sich hier durchaus mit der Rolle der 
Dienerin.

Soweit unsere Wahrnehmung reicht, bemerken wir 
nicht, dass man Aufgabe und Begrenzung der patholo
gischen Anatomie richtig erkannt habe, vielmehr treten 
uns auf dem Gebiete der praktischen Heilkunst überall 
thatsächliche Äusserungen einer auf Überschätzung und 
falscher Anwendung anatomisch - pathologischer por_ 
schungen beruhenden Richtung entgegen. Nachdem 
man die Pathologie mehr oder weniger nach Sections- 
resultaten gemodelt hatte, folgte mit Nothwendigkeit 
der weitere Versuch, auch die Therapie nach cadaverö- 
sen Untersuchungen zu reformiren, und das praktische 
Kun st verfahren der Neuern stützt sich in Folge davon 
auf den Grundsatz: Entfernung der Krankheitsproducte 
ist Hauptaufgabe der Therapie. So will man nun keine 
bisher gangbare Behandlung einer Krankheit mehr ge
nügend finden, sondern man hält sich berufen, für 
jede, vom einfachen Katarrh an bis zu lebensgefähr
lichen Übeln, ein neues Heilverfahren ausfindig zu 
machen; man geht so weit, selbst die Abschnitte der 
Therapie, welche längst aufs Reine gebracht sind und 
grossen Erfolg gewähren, z. B. die Behandlung Her 
Lungenentzündung, des Croups, der Wechselfieber, der

liches Lehrgebäude durch blosses Sammeln empirischer 
Beobachtungen. Ganz abgesehen davon, dass eine 
wissenschaftliche Begründung der pathologischen Ana
tomie noch völliges Desiderat ist, erscheint uns auch 
der praktische Gebrauch, den man zeither von den em
pirischen Resultaten der Leichenöffnungen machte, in
sofern man die Pathologie dadurch zu vervollkommnen 
suchte, fast überall ein auf Überschätzung ihres Wer- 
thes beruhender und zum Irrthume führender zu sein. 
Zuvörderst wollen wir unter dankbarer Anerkennung 
des Geleisteten gern einräumen, dass bei fast allen 
Krankheiten das Verständniss ihrer Symptome durch 
genauere Leichenuntersuchungen um Vieles gefördert 
worden ist, auch nicht in Abrede stellen, dass unsere 
Kenntnisse über das Wesen vieler Krankheiten, über 
die Krankheiten des Herzens und der Lunge, über 
Lungenschwindsucht, Lungenemphysem, Brustwasser- 
sucht u. s. wr. durch das anatomische Messer ansehn
lich bereichert worden sind. Anstatt aber bei diesen 
Versuchen, das Wesen der Krankheiten aus ihren Pro- 
ducten abzuleiten, mit Vorsicht und Mässigung vorzu
gehen , hat man in neuester Zeit den extremen Satz 
zur Geltung bringen wollen, dass die Untersuchung der 
Leichen in allen Krankheiten die sicherste Leiterin zur 
Erkenntniss des Wesens derselben und weiterhin zur 
Begründung eines rationellen Heilverfahrens abgebe. 
was nichts Anderes heisst, als dass die sinnliche Er
kenntniss der Krankheitsproducte gleichbedeutend sei 
mit der Erkenntniss des Wesens des sie erzeugenden 
Krankheitsprocesses.

Es ist die Aufgabe der wissenschaftlichen Kritik, 
solchen Anmassungen des anatomisch - pathologischen 
Radicalismus beschränkend entgegen zu treten und es 
fällt ihr nicht schwer, dergleichen Manifestationen des 
rohesten, nur aufs Topische gerichteten und nur auf 
sinnliche Wahrnehmung gestützten Empirismus in ihrer 
totalen Nichtigkeit darzustellen. Kann man denn aus 
den Trümmern eines Schlachtfeldes den Geist erken
nen, der die Schlacht regiert hat ? Kann man den 
Vesuv begreifen aus der Lava, die er auswirft, oder 
den Zeugungsact aus der Frucht, die sein Resultat ist? 
Mit Nichten. Ist es aber nicht ganz dasselbe, wenn 
man von dem Krankheitsproducte auf die Wesenheit, 
das Ansich des Krankheitsprocesses schliessen will, 
nnd müssen sich nicht, wenn diese Art zu schliessen 
sich dennoch in die Wissenschaft ohne alL Beschrän
kung eindrängen will, alle falschen Consequenzen eines 
votzqov nQÖztQov ergeben ? Der Krankheitsprocess ma- 
nifestirt sich als eine mit Gesetzmässigkeit einherschrei- 
tende zeitliche und räumliche Aufeinanderfolge von Er
scheinungen einer gestörten Function, Form und Mi
schung, und das Product, was er bildet, die Schlacke, 
die er auswirft, ist nur das Ergebniss eines seiner suc- 
cessiven Entwickelungsmomente, ist nicht Gesammtaus-
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Syphilis u. s. w. sich nicht zur Richtschnur dienen zu 
lassen, man gibt bewährte und genügende Curmethoden 
auf, um unter nicht geringen Gefahren für den Kran
ken durch Anwendung neuer, ungewöhnlicher Mittel 
eine gewisse Eitelkeit zu befriedigen. Unter derartigen 
Bestrebungen tritt aber die wahre Aufgabe der Heil- 
kunst täglich mehr ia den Schatten. Früher griff der 
Arzt bei guter Zeit in den Verlauf der Krankheit ein, 
und es war sein ganzes Bestreben, der Productenbil- 
dung um jeden Preis vorzubeugen; jetzt wartet er — 
ein unthätiger Zuschauer — bis, was er für nothwen
dig und unabwendbar hält, eintritt; damals gab es 
kurze und glückliche Curen, jetzt das Gegentheil.

Bis zu welcher Confusion pathologische und thera
peutische Reformtendenzen überall führen, wo sie 
sich auf weiter nichts als Leichenbefunde stützen, kön
nen wir uns nicht versagen, wenigstens an einer Krank
heitsgruppe, den Entzündungen, deren zeitheT gangbare 
Behandlung das günstigste Resultat gab, zu veran
schaulichen. Die neuere Pathologie begreift alle Krank
heitszustände, welche die essentiellen Zeichen einer im 
ersten Stadium verlaufenden, noch nicht zur Aus
schwitzung gediehenen Entzündung an sich tragen, un
ter den Benennungen Congestivzustand, Irritation, Hy
perämie, Stasis u. dergl., unterscheidet aber von diesen 
pathologischen Zuständen die sogenannte exsudative 
Entzündung, deren wesentliches Merkmal darin beste
hen soll, dass sie immer und unter allen Umständen 
mit absoluter Nothwendigkeit Exsudat setzt. Diese 
exsudative Entzündung — lehrt sie weiter — ist allein 
die echte Entzündung, die Entzündung par excellence 
und wohlverstanden, sie leugnet, dass jeder active Con
gestivzustand als solcher im weitern Verlaufe zur ex
sudativen Entzündung sich steigern und in sie aus
gehen könne, vielmehr behauptet sie, die exsudative 
Entzündung durchlaufe allerdings ihr Stadium congesti- 
vum, aber dieses sei der Art, dass es unter allen Um
ständen zur entzündlichen Exsudation fortschreite und 
wo keine Exsudation erfolge, da sei auch kein conge- 
stives Stadium, keine echte Entzündung vorhanden, 
denn ihr wesentliches Kriterium liege eben in der Pro- 
ductenbildung; daher lasse sie sich durch ärztliche 
Kunst nicht zurückbilden, nicht zertheilen, auch selbst 
nicht im Stadium der Congestion. Die Möglichkeit 
der Zertheilung wird nur zugegeben bei dem einfachen 
Congestivzustande, der den Keim zur wahren (exsuda
tiven) Entzündung weder actu noch potentia in sich 
trägt. -— Nach dieser pathologischen Ansicht vom We
sen der Entzündung ist die alte bewährte Behandlung 
dieser Krankheitsgruppe sofort umgestaltet worden, und 
man hat den therapeutischen Grundsatz in thesi ange
nommen und in praxi ausgeführt: die eigentliche Be
handlung der Entzündung beginnt erst im Stadium der 
Exsudation; diese zu befördern ist erste, sie zu 

entfernen zweite Heilanzeige. Welche Verwirrung der 
gangbarsten, festbegründetsten pathologischen und the
rapeutischen Lehren! Rec. hat sich beim Anblicke 
der traurigen Folgen dieser und anderer Rückschritte 
der praktischen Heilkunst, wozu ihm namentlich ein 
längerer Besuch des Wiener allgemeinen Krankenhau
ses tägliche Gelegenheit gab, einer tiefen Wehmuth 
nicht erwehren können. Ein Rückschritt ist es aber, 
wenn man die Lehre aufstellt: die echte Entzündung 
sei unzertheilbar und führe unter allen Umständen zur 
Productenbildung. Wo sind denn die Zeichen, welche 
anzeigen, dass eine beginnende Entzündung eine exsu
dative oder blos eine zertheilbare Congestion sein 
werde? wo sind die Indicationen für oder gegen An
wendung von Blutentziehungen? Giebt man zur Ant
wort, dass Entzündungen der serösen und schleimhäuti
gen Gebilde den Charakter der exsudativen Entzündung 
hätten, und stützt man sich dabei in Wien z. B. auf die 
Leichenbefunde jener unzähligen Wöchnerinnen, die 
auf der geburtshülflichen Abtheilung des allgemeinen 
Krankenhauses an puerperaler peritonitis, endometritis 
u. s. wr. starben, bei denen man allerdings nach dem 
Tode sehr constant Exsudat vorfindet, so muss den 
Entzündungen jener Membranen zwar eine grosse Nei
gung zur Exsudation zugestanden werden, aber man 
darf diese Neigung zur Ausschwitzung deswegen nicht 
zum pathologischen Gesetz erheben , weil man in den 
Leichen solcher Kranken sehr constant Exsudat gefun
den hat. Die unbefangene Beobachtung aller Zeiten 
lehrt nämlich, dass Entzündungen seröser und schleim
häutiger Gebilde durch frühzeitige intensive Blutentzie
hungen ebensowol, als alle übrigen Entzündungen zer- 
theilbar sind, dass dagegen die Entzündungen aller an
dern als der genannten Gebilde, unter Umständen, z. B. 
durch nachlässige oder falsche Behandlung, in Pro
ductenbildung ausgehen können; sie lehrt mit einem 
Worte, dass nicht an bestimmte, der Entzündung als 
Substrat dienende Gewebe die Exsudation gesetzmässig 
gebunden ist, sondern dass die Entzündungen aller Ge
webe nach Maasgabe der Umstände in Productenbil
dung oder Zertheilung enden. Wüssten die neuern Pa
thologen im Verlaufe des Entzündungsprocesses die 
verschiedenen Stadien und namentlich das Stadium der 
Gefässcontraction mit gleichzeitiger Beschleunigung der 
Blutbewegung von dem spätem der Expansion und 
grösstmöglichen Anfüllung derselben mit Blutkörper
chen (— die sich anfangs im Zustande der Stockung 
befinden, dann ihren Inhalt durch die Bläschenmembran 
und endlich auch durch die Gefässwandungen trans- 
sudiren —) zu unterscheiden, und wollten sie sich be
quemen, dem entsprechend das souveränste Mittel, die 
Blutentziehungen, zu handhaben, sie hätten in der That 
zu der von uns gerügten Confusion niemals zurück
schreiten können. So aber glaubte man denen, welche 
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die Cadaver durchwühlen, und der einseitigen Ansicht 
sind, man könne aus den Trümmern der Krankheit das 
Wesen des Krankheitsprocesses begreifen. Zur Be
glaubigung dieses Irrthums liess man sich von jenen 
Gewährsmännern tagtäglich die verschiedenartigsten 
Producte schlechtbehandelter Entzündungen zeigen, und 
führte — so weit es noch geschehen konnte — eine 
Therapie ein , durch welche die Entzündung vollends 
das wird, für was die Anatomen sie halten, d. h. man 
behandelt sie so, dass nothwendig Exsudation entstehen 
muss. Und so besteht gleichsam zwischen der neue
sten Therapie und der pathologischen Anatomie still
schweigend ein Pakt, ein reciprokes Verhältniss der 
Art, dass die Therapie der pathologischen Anatomie 
die Producte liefert, aus welchen diese für jene die 
Gesetze der Behandlung construirt. Dieses irrige Ver
fahren, nach dessen Resultaten man schon die Behand
lung vieler anderer Krankheiten gemodelt hat, konnte 
wol nicht leicht unpassender und folgenschwerer ange
wandt werden, als auf den Entzündungsprocess, da 
das Wesen kaum irgend einer Krankheit klarer ist 
und die Therapie kaum irgendwo mit mehr Sicherheit 
und Erfolg einzuschreiten vermag. Sollen denn einmal 
nicht alle frühem Lehren mehr Geltung und Werth 
haben, will man einmal reformiren, nun wohlan! — 
es gibt so viele Übel, gegen die das gangbare Verfah
ren ungenügend ist und nichts leistet, — versuche man 
doch zunächst für diese eine bessere Curmethode aus
findig zu machen !

Wie im öffentlichen und politischen Leben, so ist 
auch in unserer Wissenschaft der Fortschritt zu allen 
Zeiten das Losungswort der bessern Geister gewesen, 
und zwar galt ihnen für wahren Fortschritt blos das, 
was nach historisch-kritischer Prüfung der grossen 
wissenschaftlichen Resultate früherer Jahrhunderte als 
neue Thatsache sich auswies; immer nur mittels jener 
arbeitete man sich zum Neuern und Bessern hindurch. 
Heutiges Tages geht man kürzer zu Werke; mit gänz
licher Verachtung und Zertrümmerung des Alten sucht 
man auf neuen, unerhörten Bahnen, wie im Fluge den 
Gipfel zu erreichen. Es spiegelt sich in der Wissen
schaft unserer Tage jener unruhige, hastige, gigantisch
stürmende , aber ebenso veränderliche Geist der Ge
genwart ab, der sich im Materiellen gefällt, Unge
heures zu schaffen strebt, alle Schranken der gesetz
lichen Ordnung zu sprengen trachtet, jener Geist der 
Revolutionen, der Alles, was nicht von gestern ist, mit 
seinem Anathema trifft. Darin, in der Misachtung der 
ältern Literatur, liegt der Grund jenes unerquicklichen, 
hochmüthigen Gebehrdens der Medicin unserer Tage; 
daher kommt es, dass den Neuern das Verständniss 

der Medicin als Wissenschaft nicht nifgegangen ist, 
dass sie die ganze Fülle unsers Wissens und Könnens 
von gestern datiren, und es ganz und gar für das Re
sultat der neuesten empirischen Forschung ansehen. 
Es ist wahr, die Alten wussten unendlich viel weniger 
als wir, sie wussten multum, nicht multa; da sie aber 
ihr geringeres Wissen unter dem Regulativ einer mit 
Geist und Scharfsinn durchgeführten Speculation auf 
die Praxis an wandten, so curirten sie im Allgemeinen 
viel besser und glücklicher als wir, die wir nur dar
auf ausgehen, multa zu lernen, unsere Kräfte zersplit
tern und in der Oberflächlichkeit und Verflachung un
serer Bildung doch auf dem Höhepunkt der Wissen
schaft zu stehen vermeinen. Kann man denn nicht 
den empfänglichsten Sinn für neuere Forschungen ha
ben und doch die ältern medicinischen Werke eines 
P. Frank, Reil, Joh. Ad. Schmidt, Zimmermann und 
die neuern* eines Kieser, Stieglitz, Kreysig, Ph. v. Wal
ther, Carus u. s. w. mit grosser Ausbeute für die Wis
senschaft lesen? Welche ruhige, conternplative Dar
stellung, welche tief eingehende, sich der Materie nach 
allen Richtungen hin bemächtigende und doch klare, 
verständliche Reflexion, welche geniale Blicke in die 
Geheimnisse der Natur und des Lebens treten uns in 
den Werken dieser Männer entgegen! Und diese Werke 
sollen der Vergessenheit übergeben werden, bevor 
noch die grossen Wahrheiten , die sie aufs Reine ge
bracht, in die Wissenschaft unserer Tage aufgenommen 
worden sind ? Bietet uns denn die moderne medicinische 
Literatur auch nur approximativ ein Äquivalent dafür 
an? Ein kaum übersehbares Feld nüchterner empiri
scher, sich oftmals widersprechender Thatsachen, chao
tisch zusammengeworfen und ohne innere organische 
Verbindung zum Ganzen; geistlose, theils physikalische, 
theils chemische Erklärungen des Lebens, der Krank
heit und ihrer Erscheinungen; viele Worte über den 
Satz, dass nur die Ergebnisse sinnlicher Wahrnehmun
gen Werth und Geltung haben können; einen schwer- 
ergründlichen nomenclatorischen Contrast von Fremd
wörtern aus allen Sprachen, lebenden wie todten, em
sig zusammengehäuft; eine medicinische Journalistik, 
die sich grösstentheils nur mit der äusserlichen Beschrei
bung von Krankheitsproducten, mit der physikalisch
mechanischen Erklärung topischer Krankheitssymptome 
und mit tausendmal dagewesenen Krankheitsgeschich
ten beschäftigt, — das ist das trockene Futter, bei dem 
wir die höhere wissenschaftliche Anschauung älterer 
Autoren vergessen sollen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in «Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 137.)

Da die heutige einseitige medicinische Forschung sich 
diametral dem entgegensetzt, was wahre und höchste 
Aufgabe der Wissenschaft ist, so ist es kein Wun
der, dass es gekommen ist, wie es kam; es ist be
greiflich, dass die grösste Intoleranz gegen ältere, vom 
philosophischen Geist durchwehte Lehren auf Seiten 
Derer gefunden wird, welche die Träger und Mo
toren des Fortschritts zu sein vermeinen. Man eifert 
ja heutiges Tages gegen alles Raisonnement; man 
erklärt den einfachsten, richtigsten Schluss, welchen 
der reflectirende Verstand zu Wege bringt, für eitlen 
Hypothesenkram: man will Alles, was Beweiskraft 
haben soll, sehen, hören und fühlen ; es soll nur, was 
unter dem Mikroskop nach 1000 und 10,000 Theilen 
eines Zolles scharf gemessen werden kann, als wahr
hafte Aufgabe für Wissenschaft betrachtet werden; 
das Walten dynamischer Potenzen will man aus dem 
Leben gänzlich verbannen und darum hört man sagen: 
„Leget uns, ihr Theoretiker, die organische Polarität 
u. dergl. auf den Tisch, dann glauben wir daran.“ Ge- 
wiss, es ist beinahe dahin gekommen, dass, den Dyna
mismus im organischen Leben als wirksam anerken
nen, bei Vielen nichts Anderes heisst, als der Chiro
mantie und Alchemie das Wort reden, und es gehört 
— um mit Carus zu reden — in unserer Zeit eine ge
wisse Verachtung äusserer Rücksichten und ein reines 
Interesse für Wissenschaft schlechthin dazu, sich des
senungeachtet mit Ernst und Liebe jener tiefem , mehr 
als sinnlichen Forschung zuzuwenden. Wir müssen 
es aussprechen: unsere Wissenschaft ist ohne schöpfe
risches Leben, ohne fortschreitende Entwickelung im 
Grossen und Ganzen, nicht darum, w’eil gar nichts 
geschieht, sondern weil alle mit einseitiger Emsigkeit 
beschäftigt sind, Material anzuhäufen, aber Keiner zu 
bauen versucht, weil der combmnende Gedanke nicht 
mehr in stattlichen Strömungen den Kreislauf ihres 
Lebens fördert, vielmehr ie erbärmlichen Rinnsalen ei
ner aufs Topische gerichteten Sinnesanschauung zer
ronnen ist. Diese centrifugale Regsamkeit partieller 
Bestrebungen ist es, welche die concentrischen, unni- 

versellen Fortschritte lähmt, ohne welche einmal kein 
Gewinn fürs grosse Ganze denkbar ist.

Die vorstehenden allgemeinen Bemerkungen sowol 
über die anatomisch-pathologischen als die gesammten 
medicinischen Forschungen der Gegenwart haben sich 
uns aufgedrängt, nachdem wir an Ort und Stelle die 
Leistungen Hrn. R.’s und vieler seiner Schüler geprüft 
hatten. Wir wünschen, dass sie uns hier, wo sein 
„Handbuch der pathologischen Anatomie“ Gegenstand 
einer kritischen Beurtheilung sein soll, dazu dienen, 
unsere Leser auf den Standpunkt zu führen, von dem 
aus wir Inhalt und Werth dieses gerühmten Werkes 
betrachten werden.

Die bisherige Kritik hat das R.’sche Handbuch nur 
lobend erwähnt und es als eine der wichtigsten Er
scheinungen der neuesten medicinischen Literatur be
zeichnet. Vom empirischen Standpunkte der Beurthei
lung können wir nicht anders als in dieses Lob pleno 
ore einstimmen. Es bringt die Früchte 25—30jähriger 
Forschungen in Leichen, der Art angestellt, dass sie 
deutschem Fleisse, deutscher Gründlichkeit und Beob
achtungstreue alle Ehre machen. Kein Werk der 
neuesten Literatur kann dem R.’schen an Masse neuer 
Beobachtungen und an Genauigkeit der Objectsschilde
rungen gleichgestellt werden, wobei freilich nicht un
beachtet bleiben darf, dass dem wiener Professor ver
möge seiner glücklichen Stellung ein kaum zu bewälti
gendes Material zur Verfügung stand. In dem gross
artigen, im J. 1817 gegründeten anatomisch - pathologi
schen Institute zu Wien, der sogenannten Leichenkam- 
mer, kommen alljährlich 1600 Leichen zur Section, die 
gerichtlichen Fälle noch nicht einmal mitgerechnet, was 
denn nicht nur Schlag auf Schlag zu Befunden führt, 
die an kleinern Instituten als seltene Fälle kaum alle 
10 Jahre einmal aufstossen, sondern die Vielheit der 
Fälle gestattet auch eine ergiebige Vergleichung homo
gener Krankheitsproducte rücksichtlich ihrer Ausbildung 
nach den verschiedenen Stadien, den ursächlichen Mo
menten , der Constitution, der stattgefundenen Behand
lung und anderen Einwirkungen. Kommt dann noch 
hinzu, dass Hr. R* bei der Untersuchung so vieler Lei
chen mit Nüchternheit und Gewissenhaftigkeit zu Werke 
geht, so erklärt es sich hinreichend, dass seine Beob
achtungen , insoweit sie ein Ergebniss 3er sinnlichen 
Perception sind, beim ärztlichen Publicum schon von 
vornherein alle Präsumtion der Wahrheit für sich ha
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ben und dass ihm die Geltung einer Autorität in vollem 
Maase zu Theil wird.

Um doch etwas zu tadeln, hat man dem Verf. hier 
und da vorgeworfen, er sei der deutschen Sprache 
nicht mächtig, sein Periodenbau sei schwerfällig, die 
Ausdrucksweise unverständlich, die Prädicate seien über 
Gebühr angehäuft, durch dies Alles werde das Ver- 
ständniss der Schrift erschwert und das Studium des
selben zeitraubend und ermüdend. Gerade diesen Ta
del findet Rec. nicht hinreichend begründet, wenigstens 
bedarf er der Einschränkung. Eine gewisse Schwer
fälligkeit des Stils ist nicht hinwegzuleugnen, aber dies 
scheint uns bei der Ausarbeitung eines Handbuchs, 
was sich die Beschreibung der Krankheitsproducte nach 
ihren äussern Eigenschaften zur Aufgabe gemacht hat, 
eine Unvermeidlichkeit zu sein. Unverständlich kann 
die R.’sche Sprache nur von Solchen genannt werden, 
denen das Object der Darstellung fremd ist; wer mit 
der Materie vertraut ist, wer gar den Vorträgen des 
Verf. beigewohnt hat, wer ihm gegenüber am Cadaver 
die stereotype Gebrauchs- und Anwendungsweise seiner 
Prädicate auf den besonder» Fall kennen lernte, wird 
kein Epitheton überflüssig finden, indem man leicht 
herausfühlt, wie jedes ein sehr bestimmtes Etwas be
zeichnet, uml man wird die Eleganz des Styls von dem 
gebornen Gallizier gern dem dichtgedrängten compacten 
Inhalte preisgegeben sehen.

Als ein bleibendes Verdienst Hrn. R.’s muss die 
Kritik jeder Farbe anerkennen, dass er in Deutschland 
der Erste war, der den Sinn für anatomisch-pathologi
sche Studien geweckt, und ihre Bedeutung für die Pa
thologie zum Bewusstsein gebracht hat. Viele Jahre 
lang hat er sich darauf beschränkt, die Resultate sei
ner Untersuchungen auf dem Wege mündlicher Über
lieferung enger» Kreisen anzuvertrauen; endlich trat 
er mit seinem Handbuche vor das grössere Publicum 
und es ist m der That überraschend, wie sich seitdem 
das Interesse für pathologische Anatomie in Deutsch
land verallgemeinert hat. Es ist wesentlich Hrn. R.’s 
Werk, dass LeichenöfFnUngen aufgehört haben, ein 
Vorrecht der Anatomen von Fach und der Gerichts
ärzte zu sein, dagegen in der Privatpraxis gleichsam 
als letzte Kritik des ärztlichen Kunstverfahrens gefor
dert werden. — An der vorliegenden Schrift selbst muss 
als besonders verdienstlich hervorgehoben werden die 
Sorgfalt, mit welcher der Verf. die genetische Ent
wickelung pathologischer Producte und die Verschie
denheit derselben je nach den verschiedenen Stadien 
vorgeführt hat. Mehr als irgend einer seiner Vorgän
ger auf diesem Gebiete hat er die Erscheinungen des 
jedesmaligen Krankheitsprocesses gewürdigt, unter wel
chen dessen Productenbildung zu Stande kommt und 
hiervon jene getrennt, die als Folgen des vollendeten 
Products auftreten. Daneben lehrt er uns in lichtvoller 
und gründlicher Darstellung die verschiedenen, bis da

hin meist unbekannten Wege kennen, auf denen die 
Natur Residuen der Krankheit zurückbildet und theil
weise oder vollständig zur Heilung führt, sodass nicht 
zu leugnen ist, der Verf. hat uns in diesem Theile sei
ner anatomisch-pathologischen Forschungen Winke ge
geben, aus denen die Therapie Nutzen ziehen kann. 
Sind dies nun gleich Verdienste, durch welche die 
R.’sche Bearbeitung der pathologischen Anatomie sich 
vor den Leistungen Anderer auszeichnet, so kann man 
doch nicht behaupten, dass Hr. R. Stifter einer neuen 
anatomisch-pathologischen Schule sei, aber man kann 
ihm einräumen, dass er diese Doctrin in ein neues 
Stadium geführt habe, insofern er nämlich den Anfang 
machte, dieselbe durch die mikroskopische Untersuchung 
zu cultiviren. Hiervon abgesehen, hat er im Wesent
lichen nur geprüft, berichtigt, erweitert, was von den 
Franzosen, wie Laennec, Cruveilhier, Andral, Bouillaud, 
Rayer u. A. bereits angeregt und in Cours gesetzt wor
den war; aber das sieht man ihm bei jedem Worte an, 
er hat nichts auf Treu und Glauben angenommen, er 
hat Alles auf dem mühsamen Wege selbständiger For
schung gefunden, und betrachtet das durch die eigene 
Brille Gefundene wie sein Eigenthum. Wir wiederho
len als Resume unsers bisherigen Urtheils^ es ist Alles 
vortrefflich an dem in Rede stehenden Handbuche, was 
als die Frucht der unmittelbaren sinnlichen Anschauung 
darin niedergelegt worden ist.

Ziehen wir aber das R.’sche Werk vor das Forum 
der wissenschaftlichen Kritik, der doch am Ende in 
letzter Instanz die Entscheidung über Werth oder Un_ 
werth aller literarischen Erscheinungen zusteht und 
prüfen wir namentlich, ob der Verf. die Masse seiner 
empirischen Beobachtungen unter dem Regulativ der 
Speculation zur Construction pathologischer Gesetze 
verwendet, was uns als letzte und wahre Aufgabe auch 
dieses Theils der medicinischen Wissenschaft erscheint, 
so fällt freilich unser Ausspruch nicht zu Gunsten des 
Verf. aus. Aller Forschung — und daher auch der 
medicinischen — stehen zwei Wege offen, um zur 
Wahrheit zu gelangen, der der Speculation und der 
der Erfahrung. Diese beiden Erkennungsweisen sind 
durchaus gleichberechtigt und sie führen nur in Verei
nigung und gegenseitiger Durchdringung zur Wahrheit, 
weshalb überall da, wo in der Medicin entweder die 
Speculation oder die Erfahrung einseitig auftritt und 
sich allein geltend machen will, schon dei’ Abgrund 
bezeichnet ist, der unausbleiblich zum Irrthum führt, 
eine Thatsache, welche die Geschichte der Medicin 
und die tägliche Beobachtung des Lebens zu deutlich 
lehrt, als dass sie eines fernem Beweises bedürfte. 
Dieses oberste Princip der medicinischen Forschung, 
welches bei der vorherrschend empirischen Richtung 
der Medicin unserer Tage überhaupt nicht zum Be
wusstsein der Ärzte kommt, hat sich auch unser Verf. 
nicht zur Norm dienen lassen; er gibt uns mit einseiti-
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ger Befangenheit nur die Resultate seiner durch Sin- 
nesanschauung, namentlich durch den Sinn des Gesichts 
vermittelten Erkenniniss, hat aber unterlassen, die also 
gewonnenen einzelnen Beobachtungen zu gruppiren und 
aus dem, was vielen derselben gemeinsam ist, die all
gemeinen Gesetze für das kranke Leben zu finden. So 
hat es uns Wunder genommen, dass Verf. nicht einmal 
zur Erkenntniss jenes allgemeinsten pathologischen 
Gesetzes gelangt ist, welches lehrt, dass die Entwicke
lung anatomisch-pathologischer Metamorphosen im Or
ganischen überall unter den Erscheinungen der Ent
zündung oder doch wenigstens einer gesteigerten Ge- 
fassthätigkeit (Congestion) zu Stande kommt. Die 
„Krasis des Bluts“ mag sein, welche sie wolle, dies 
ist der Weg, auf dem der Ausschwitzungsprocess bei 
krankhafter Blutmischung (Dyskrasie) vor sich geht. 
Der Verf. hat merkwürdiger Weise selbst — wie über
all in seinem Handbuche zu lesen — bei jeder Produc- 
tenbildung höhere oder niedere Grade von concomiti- 
renden entzündlichen Zuständen beobachtet, aber nicht 
Reflexion genug gehabt, einen unwillkürlich sich auf
drängenden allgemeinen Schluss daraus zu ziehen. 
Desgleichen hat Verf., wie wir im Einzelnen unten 
nachweisen werden, die Beziehung gewisser Krankhei
ten und ihrer Producte zu bestimmten Organen und 
Geweben nirgend zu erklären versucht, obwol ihm ei
gene Beobachtungen, verbunden mit physiologischen 
Thatsachen dazu wol hätten veranlassen können. 
Nackte Beobachtungen nützen der Wissenschaft nichts; 
sie bleiben todt und unfruchtbar für sie, so lange sie 
nicht durch tiefere geistige Forschung zum Verständ- 
niss gebracht werden, Aber so weit hat sich unser 
Verf. leider nirgend vorgewagt. Weil er Erklärungen 
zu geben und Schlüsse zu ziehen vermeidet, auch wenn 
ihn die Ergebnisse seiner Untersuchungen hinreichend 
dazu berechtigen, weil bei ihm nichts Anderes Existenz 
und Geltung haben soll, als was der sinnlichen Er
kenntniss zugänglich ist, weil er nirgend — aus Furcht, 
eine Hypothese zu behaupten — nach dem letzten 
Grunde pathologischer Metamorphosen, nämlich nach 
dem gesetzmässigen Neben- und Miteinanderwirken or
ganischer Kräfte frägt, hat er auch nur solche Krank
heitserscheinungen aufzuklären unternommen, welche 
als unmittelbare Folgen von Krankheitsproducten sich 
manifestiren und hat er durch seine Versuche, die Na
tur der Krankheiten aus solchen topischen Ablagerun
gen abzuleiten, dem Irrthume Thor und Thür geöffnet. 
Alle oben von uns gerügten Übergriffe und Unterlas
sungen, die sich die pathologische Anatomie iu ihrer 
gegenwärtigen einseitig - empirischen Richtung hat zu 
Schulden kommen lassen, müssen wir auch unserm 
Verf. zur Last legen, wir müssen ihn sogar als denje
nigen bezeichnen, der als Nachtreter der Franzosen 
jener Richtung auf deutschem Boden Eingang verschafft 
Und sie durch sein „Handbuch“' zur fast allgemeinen 

Herrschaft gebracht hat. Wir können aber jenes Er
folges ungeachtet nicht zugeben, dass diese Schrift, 
deren Verf. nur beweist, dass er viel gesehen, aber 
wenig gedacht bat, eine wahrhafte Bereicherung der 
Wissenschaft sei, denn wenn es — wie nicht zu leug
nen — dein ärztlichen Publicum unserer Tage mundrecht 
ist und seinen Anforderungen Genüge leistet, so offen
bart sich darin nur der mangelnde Sinn für eine höhere 
Auffassung und wissenschaftliche Bearbeitung der Me
dicin. Dieser Ausspruch kann uns aber nicht hindern, 
die R.’sehe Arbeit insofern für eine dankenswerthe zu 
halten, als sie eine der Brücken sein wird, über welche 
früher oder später das ordnende Genie hinausschreitet, 
um diese reichen anatomisch - pathologischen Beobach
tungen einer richtigen Würdigung und wissenschaftli
chen Begründung zu unterwerfen, ein Process, der 
deswegen unausbleiblich ist, weil die Geschichte der 
Medicin lehrt, dass ihr Fortschritt überall unter der 
cyklisch-wechselnden Herrschaft der Empirie und der 
Speculation sich gestaltet hat.

Wenn wir uns nun specialiter zum Inhalte der vor
liegenden Schrift wenden, so geschieht es theils in der 
Absicht, für unsere im Obigen ausgesprochenen Ur
theile Nachweise und Belege zu geben, theils auch um 
auf Einzelnes hinzuweisen, was neu oder der Beach
tung werth ist; weniger dagegen kann es unser Zweck 
sein, den reichen Inhalt des Werkes hier ausführlich 
vorzu führen, da dieser, bei der grossen Verbreitung 
desselben, wol nicht ohne Grund als schon vielen un
serer Leser bekannt vorausgesetzt werden darf.

Der dritte, zuerst erschienene Band handelt in 
vier grössern Capiteln von den Abnormitäten des Re- 
spirations-, des Digestions-, des Harn- und Geschlechts
apparats. Am ausführlichsten (S. 1—152) ist die Dar
stellung der Abnormitäten der Respirationswerkzeuge. 
In diesem Capitel begegnen wir zunächst (S. 4) einer 
bisher wenig gewürdigten Anomalie der Bronchien, der 
Erweiterung derselben (Bronchectasis). Laennec hat 
zuerst darauf aufmerksam gemacht und kannte auch 
schon die beiden Hauptformen der Bronchialerwreiterung, 
die gleichförmige und die sackförmige. Als unterschei
dendes Merkmal in anatomischer Beziehung hebt er 
hervor, dass er bei der ersten Form die Wandungen 
der Bronchien im Zustande der Hypertrophie und Ver
dickung gefunden, während ihm bei der sackförmigen 
Erweiterung die Bronchialwände im Zustande der Er
schlaffung und Verdünnung vorkamen. Hr. R. hat aus 
dem constant verschiedenen Verhalten der Bronchial- 
wand bei beiden Formen auf eine \ erschiedenheit der
selben in Bezug ihres Wesens und ihrer ätiologischen 
Begründung geschlossen und erklärt sich das Zustan
dekommen derselben wol ganz richtig mittelst eines 
pathologischen Products (des Bronchialschleims) auf 
«•anz mechanische Weise in folgendei Alt. Die vor
züglichste Ursache beider Formen der Bronchialerwei-
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terung ist chronische Bronchitis (Blennorrhoe). 1 
<ler gleichförmigen Erweiterung ist in Folge der chr_ 
irische» Entzündung und Blennorrhoe Atonie und Pa
ralyse der contractilen und irritablen Elemente des 
Bronchialrohres vorhanden. Die kleinern Bronchien 
sind hier durch das Secret völlig obstruirt. Die Wan
dungen derselben werden durch die Inspiration und die 
Erschütterung bei den Hustenanfällen um so leichter 
erweitert, je angestrengter beide zur Elimination des 
in den Bronchien angehäuften Secrets geschehen. Diese 
Bronchialerweiterung betrifft den blennorrhoischen Ab
schnitt der Bronchien selbst. Die sackförmige Erwei
terung entwickelt sich nicht an dem katarrhalischen 
Abschnitte des Bronchialsystems, sondern über demselben 
in den grössern Bronchien. Sie ist die Folge von Bronchitis 
in der Enn Verzweigung der Bronchien, d. h. derObtura- 
tion derselben durch Secret, Wulstung ihrer Schleimhaut 
und endlicher wahrer Obliteration. Sie wird durch die 
an ihrem Vordringen gehinderte inspirirte Luft um so 
eher hervorgebracht, je angestrengter das Einathmen 
geschieht. Sie wird sich vorzugsweise in der Richtung 
nach den völlig unwegsamen Bronchialzweigen ent
wickeln. Es sinkt nämlich das diesem Bronchialab
schnitte angehörige Lungenparenchym zusammen und 
schafft hierdurch einen Raum, der durch den sich erwei
ternden Bronchus ausgefüllt wird ; es erscheint somit das 
collabirte Lungenparenchym als die bedingende Anomalie, 
die Bronchialerweiterung als die bedingte Erkrankung.

Das für Diagnose und Therapie gleich schwierige 
Feld der Krankheiten des Kehlkopfs hat Hr. R. noch 
um eine vermehrt, deren Erkenntnis« bis jetzt wol im
mer erst das Resultat der Section gewesen ist. Es ist 
die Entzündung des Perichondriums der Kehlkopfsknor
pel — Perichondritis laryngea (S. 31). Verf. hat sie 
einige Male an der Eiterung und nekrotischen Beschaf
fenheit der Gelenkknorpel in Leichen erkannt und 
sagt, dass sie meistens, für rheumatisch gehalten, als 
rheumatische Kehlkopfsphthise behandelt werde, doch 
kam sie ihm auch in Folge von Pocken und als Be
gleiterin der Mercurialkrankheit vor.

Die Beobachtungen des Verf. über das Emphysem 
der Lunge (S. 62) haben, indem sie Laennec’s Unter
suchungen vervollständigen, wesentlich dazu beigetra
gen, den früher unter dem vagen Ausdrucke „Asthma“ 
begriffenen Krankheitszuständen ihren richtigen Platz 
in der Nosologie anzuweisen. Wir wissen jetzt, dass 
eine ganze Reihe von asthmatischen Zufällen, die man 
früher dynamischen Ursachen zuschrieb, auf eine or
ganische Grundlage zurückgeführt werden müssen, und 
wir sind namentlich zu der Einsicht gelangt, dass das 
Asthma siccum s. spasticum der altern Autoren nicht 
auf einer krampfhaften Thätigkeit des respiratorischen 
Nervenapparats, sondern auf einer Veränderung des 
Lungengewebes beruht, die sich als permanente Er
weiterung der Lungenbläschen und Anfüllung derselben 
mit Luft manifestirt und vesicnläres Emphysem genannt 
wird. Der Verf. hat diese, das vesiculäre Emphysem 
begründenden pathologischen Veränderungen abermals 
benutzt, um daraus eine für die Praxis nicht unwich
tige Beobachtung zu erklären, die nämlich, dass Oe- 
dem, Stasis, Hämorrhagie und Pneumonie niemals bei
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einigermassen ausgebildeten Emphysem vorkommt. Die 
übermässige Luftanhäufung in den Lungenzellen hin
dert durch Druck auf die in ihren Wandungen ver
zweigten Capillargefässe die Füllung derselben mit 
Blut, ja im höher» Grade obliteriren nicht nur in den 
Wandungen der erweiterten Zellen, sondern auch in 
dem diese umgebenden verödeten Lungengewebe zahl
reiche Capillargefässe. Die nothwendige Folge dieser 
Impermeabilität des Capillargefässsystems ist die Con
stant sich vorfindende Anämie des emphysematosen 
Lungengewebes. Diese und andere Erklärungen des 
Verf. geben den Beweis, dass allerdings auch der 
Mechanismus im organischen Leben eine Rolle spielt, 
mag es gleich eine bedingte und untergeordnete sein, 
und wir müssen es ihm Dank wissen, dass er manches 
Räthsel der Semiotik auf diese Weise gelöst hat. Ta
del verdient aber das einseitige Bestreben, die patho
logischen Erscheinungen überall auf einen Mechanis- 
nus zurückführen zu wollen, dessen Wirksamkeit eine 
secundäre, weil an das Product der Krankheit gebun
dene ist, während consequent das primäre Walten des 
viel wesentlicher» Dynamismus völlig ignorirt wird. 
Dies ist der Grund, weshalb Verf. nur ein Aggregat 
einzelner, unzusammenhängender Beobachtungen gibt, 
im Grossen und Ganzen aber zu keinen Resultaten gelangt.

Rücksichtlich der Apoplexie der Lunge oder des 
hämoploischen Infarctus (S. 76) schliesst sich der Verf. 
der Laennec’schen Ansicht an, nach welcher dieser 
Zustand in einer Blutergiessung in das Lumen der Lun
genbläschen besteht, wohl zu unterscheiden von einemi 
Blutaustritt in das Parenchym der Lunge. Diese An
sicht ist aber in neuerer Zeit mehrfach angefochten. 
Einige haben behauptet, der hämoptoische Infarctus 
sei die Folge von Blutung der feinem Bronchialver
zweigung, der Art, dass das Blut aus den Bronchien' 
in die Lungenbläschen dringe und hier gerinne. Kaum 
je würde aber eine solche Bronchialblutung ohne allen 
Bluthusten stattfinden können, während doch der In
farctus sehr oft ohne Hämoptyse vorkommt. Bogtalek 
in Prag will von einer Blutergiessung durch Rhexis 
der Gelasse gar nichts wissen, vielmehr hält er den 
hämoptoische» Infarctus für eine Entzündung der ca- 
pillaren Gefässe der Vesikeln. In diesen Gefässen 
findet nach seiner Ansicht dasselbe statt, wie bei Phle
bitis grösserer Gefässe: ihr Lumen ist von einem Blut
pfropf (thrombus) ausgefüllt : daher und weil kein Blut
erguss hierbei stattfindet, komme es, dass der hämop
toische Infarctus beim Einschnitt trocken sei. Die Be
stätigung dieser Ansicht hat ihm das Mikroskop gege
ben. Uns scheint, dass diese Ansicht schon deswegen 
irrig ist, weil der hämoptoische Infarctus häufig —- 
wenn keine Gerinnung des extravasirten Bluts statt
findet —-• von Hämoptyse begleitet ist. Practisch wich' 
tig ist die Beobachtung des Verf., dass die Apoplexie 
dei Lungen häufig mit activer Erweiterung des rechte® 
Herzens zusammentrifft, während bei der Apoplexie des 
Gehirns active Erweiterung des linken Herzens statt' 
findet, ein Verhältniss, was seine Erklärung in den der 
Blutbewegung und namentlich dem Blutabflusse aus 
Lunge und Gehirn gesetzten mechanischen Hindernis
sen findet. (Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung aus Nr. 138.)

Einer ausführlichen Abhandlung über Lungentuberku
lose begegnen wir ( S. 121) unter der Rubrik der 
„Aftergebilde“ der Lunge. Wir glauben nicht, dass 
sich eine Stellung der Tuberkulose nosologisch recht
fertigen lässt, durch welche sie mit Cystenbildung, 
Krebs, Fibroiden u. s. w. in ein und dieselbe Kategorie 
kommt. Um Misverständnissen vorzubeugen, hätten 
wir überhaupt gewünscht, der Verf. möchte statt des 
anatomischen das pathologische zum Eintheilungsprin- 
cip genommen haben. — Die als so wichtig hervorge
hobene Unterscheidung der Tuberkulose in interstitielle 
Tuberkelgranulation und Tuberkelinfdtralion ist anato
misch allerdings begründet, aber nirgend sprechen die 
Untersuchungen des Verf. für eine wesentliche Ver
schiedenheit beider Formen. Gesteht er doch selbst, 
die Tuberkelinfiltration sei diejenige Form, welche im
mer nur als das Ergebniss eines hohen Grades der 
Dyskrasie (?) auftrete und sie erscheine daher nur sel
ten als primitive Tuberkulose, sondern geselle sich in 
der Regel zu vorgeschrittenen Stadien des interstitiellen 
Tuberkels. Die Tuberkelinfiltration ist diejenige Form, 
die man gemeinhin als gallopirende, lloride Schwind
sucht bezeichnet. — Die bekannte Erscheinung, dass 
der Ausgangsheerd der Tuberkulose sehr constant das 
obere Drittheil der obern Lungenlappen ist, bestätigt 
unser Verf. (S. 128). Von der reichen Erfahrung des
selben hätten wir nun aber auch die Angabe des Grun
des dieser Beziehung, eine Erklärung dieser Thatsache, 
wenn auch vorerst nur eine hypothetische erwartet. 
Indess er lässt uns über diesen Punkt völlig im Dun
keln, wie überall da, wo das anatomische Messer nichts 
findet, der Schleier aber vielleicht durch den combini- 
renden Verstand gelüftet werden könnte. — Über das 
Wesen des Tuberkels —■ diese grosse, noch immer 
nicht abgeschlossene Streitfrage — erfahren wir vom 
Verf. weiter nichts, als dass ei das Droduct eines sehr 
hohen Grades tuberkulöser Blutdyskrasie sei (S. 144). 
Dies ist so gut wie gar keine Erklärung, t]enn man 
fragt natürlich: worin besteht denn das Wesen dieser 
tuberkulösen Blutdyskrasie? Es ist eine der schwa
chen Seiten Hrn. R.’s, dass er überall, wo es sich um 
Erklärung pathologischer Processe handelt, die mit der
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secundären Erscheinung einer abnormen Blutmischung 
einhergehen, kurzweg eine „Krasis des Bluts” procla- 
mirt, die ihm — ein Deus ex machina — aus der 
Klemme helfen soll. Aber mit solchen Erklärungen 
ohne Erklärung ist den Anforderungen der Wissenschaft 
nicht Genüge geleistet. Selbst die empirische Forschung 
bleibt, wenn sie das Wesen der tuberkulösen Dyskra
sie erläutern will, nicht beim Blute stehen, sondern 
geht zurück zu jenen Processen, welche die Uranfänge 
der organischen Stoffmetamorphose bilden. So hat 
namentlich die organische Chemie (— deren Resultate 
freilich nur mit grösster Vorsicht benutzt werden kön
nen, weil sie immer mit organischen Stoffen experi- 
mentirt, denen die wesentlichste Bedingung alles Orga
nischen, das Leben, fehlt —) den Grund vieler Krank
heiten in der Anomalie der Metamorphosen des Pro
teins gesucht und alsbald behauptet, dass, wenn die 
Ursachen der Krankheiten auch nicht lediglich aus 
dem abnormen Stoffwechsel herzuleiten seien, doch 
keine Krankheit ohne Veränderung in der thierischen 
Metamorphose stattfinden könne, und so hat sie na
mentlich von der Tuberculosis und Scro/ulosis nachge
wiesen, dass beide sich in einer anomalen Umwand
lung des stickstoffhaltigen (eiweissartigen) Materials zu 
erkennen geben. In der Tuberkulose fand sie eine 
unvollkommene Umwandlung des Albumins, welche 
sich nur bis zur Bildung von Fibrin erstreckt. Sie er
klärt dies daraus, dass der bei der Respiration ins 
Blut übergegangene Sauerstoff, der bekanntlich aus 
dem Protein die einzelnen Bestandtheile des Thierkör
pers erzeugt, in der Tuberkulose aus irgend einem 
unbekannten Grunde verhindert wird, sich mit dem 
Protein zu verbinden und dieses zu metamorphosiren. 
Diese nicht genügend oxydirten Proteinverbindungen 
können weder zur Bildung der Organe verarbeitet, 
noch durch die Excretionsorgane ausgeschieden wer
den; das damit überfüllte Blut entledigt sich daher 
derselben in solchen Theilen und Geweben, wo die 
abzulagernde Substanz den meisten Raum vorfindet, 
daher besonders in den Lungen.. Die Scrofulosis, ge- 
bunden an den kindlichen Organismus, wo die Piasti- 
cität vor waltet und wo der Organismus eine grössere 
Menge nur unvollkommen oxydirten Proteins zur Bil
dung und zum Wachsthum der Organe verbraucht, un
terscheidet sich nur dadurch von der Tuberculosis, dass 
sich bei ihr weniger abnorme Ablagerungen von Pro
tein in die Masse der Organe, als abnorme Ausschei- 
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düngen stickstoffreicher Substanzen auf ungewöhnlichen 
Wegen zeigen. — Hiermit haben uns die Resultate der 
pathologischen Chemie in der nach unsern Erfahrun
gen längst feststehenden Ansicht bestärkt, dass die 
Tuberkulose überall nur ein auf die Lungen oder an
dere Organe übertragener scrofulöser Process sei. 
Auch von Andern ist die Identität beider Krankheiten 
vielfach behauptet Worden, z. B. von Campbell (vgl. 
Über die Natur und Heilung der Lungensucht.) und 
ganz neuerdings auch von dem vor Vielen stimmfähi
gen Lugol (cf. Recherches et observations sur les cau- 
ses des maladies scrofuleuses. Paris, 1844). Auch 
unser Verf. erkennt die Verwandtschaft beider Leiden 
(S. 145) an, doch statuirt er nebenbei eine tuberkulöse 
Constitution der Säftemasse, die ohne tuberkulösen Ha
bitus in Folge von Exanthemen, Impetigines, Tripper. 
Lues unirersalis, menstruatio obstructa, bei Säufern 
u. s. w. sich ausbildet. — Die für die Therapie so 
wichtige Frage, ob die Tuberkelablagerungen überall 
Folge und Product eines entzündlichen Processes des 
Lungengewebes seien, beantwortet Verf. mehrmals (S. 
144. 145) dadurch verneinend, dass er die begleitende 
Hyperämie und Pneumonie für eine secundäre Erschei
nung erklärt und jene die Tuberkelheerde constant um
schreibende Entzündung für eine „reactive“, d. h. in 
Folge des bereits abgelagerten Tuberkels entstandene, 
erklärt. Wir können diese Ansicht nicht theilen, da 
unsere Beobachtungen lehren, dass die Entzündung des 
Lungengewebes der primäre Process ist, dem die Tu
berkelablagerung als eine durch die tuberkulöse Con
stitution der Säftemasse modificirte Eiterung folgt. Au- 
dral hat dieselbe Ansicht ausgesprochen; desgleichen 
erklärt Lallemand (vgl. Über unwillkürliche Samenver- 
liiste. Bd. I, S. 46) die Tuberkeln für verhärteten 
Eiter. Auch der neueste Schriftsteller auf diesem Ge
biete, F. Buhlmann (vgl. Beiträge zur Kenntniss der 
kranken Schleimhaut der Respirationsorgane. Bern, 
1843), hat die Tuberkelablagerung immer nur unter 
entzündlichen Erscheinungen erfolgen sehen. Wollen 
wir denn niemals aufhören, dadurch dem Irrthum Nah
rung zu geben, dass wir die verschiedenen Wirkungen 
derselben Ursache als ebenso viele ganz verschiedene 
Dinge ansehen? — Verf. schliesst die Untersuchungen 
über Tuberkulose mit der praktisch wichtigen Bemer
kung, dass sie unverträglich sei mit Atrophie der Lun
gen , Emphysem, Bronchialerweiterung, übermässiger 
Dichtigkeit der Lungen, Compression derselben, Obso- 
lescenz und Obliteration des Gewebes. Aber den 
Grund selbst dieser Wahrnehmung ist er uns schuldig 
geblieben. Fürchtete er denn etwa eine Hypothese zu 
machen, wenn er aussprach, dass alle jene Zustände, 
welche Immunität vor Tuberkulose gewähren, solche 
sind, wobei Impermeabilitat (Obliteration) der capilla- 
ren Gefässe der Lungen und somit mechanisch die 
Unmöglichkeit besteht, dass jene Entzündung sich bilde, 

als deren Product die tuberkulöse Ablagerung er
scheint ?

Im zweiten Capitel, welches die Abnormitäten des 
Digestionsapparats umfasst, liefert der Verf. aus dem 
reichen Schatze seiner Erfahrungen schätzenswerthe 
Beiträge zur nähern anatomischen Kenntniss eines ul- 
cerösen Processes des Magens: welchen Cruveilhier das 
einfache chronische Magengeschwür nannte, von unserm 
Verf. aber „wegen seiner Tendenz zur Durchbohrung 
der Magenwände“ zum ,,perforirenden Magengeschwür 
(S. 187) umgetauft worden ist. Seiner vielen Beobach
tungen ungeachtet hat Verf. die Pathogenie dieses 
Übels doch nicht aufzuklären vermocht. Wir halten 
dasselbe für den Ausgang eines sehr localen entzünd
lichen Processes, der seinen Sitz ursprünglich in dem 
Drüsenapparate des Pylorusmagens hat. Für die ent
zündliche Natur sprechen die in der Umgebung des 
Geschwürs und auf der Basis desselben ausgesprochene 
sogenannte entzündliche Reaction, der chronische Ka
tarrh und die Blennorrhoe der Magenschleimhaut, welche 
diese Geschwürsform stetig begleiten. Da der Verf. 
seine Resultate nur aus Leichen genommen, d. h. aus 
Fällen, in denen die Zeichen der Entzündung denen 
der spätem Ulceration bereits Platz gemacht hatten, 
so haben sich jene seiner sinnlichen Wahrnehmung 
entzogen, und es ist ihm daher „nicht völlig klar, in 
welcher Form das Übel ursprünglich auftritt und wie 
es sich weiter entwickelt“. Dies Zuspätkommen der 
Untersuchung, dies Aburtheilen nach den Ausgängen 
und Producten der Krankheit ist in vielen andern Fäl
len der Grund irriger oder bedingter Urtheile des Verf. 
So sind die hämorrhagische Erosion der Magenschleim
haut (S. 194), die Erweichungen des Magens (S. 195) 
weder unter sich noch von dem perforirenden Magen
geschwür so wesentlich verschieden, als der Verf. nach 
Leichenbefunden diese Processe darstellt. Ohne Zwei
fel haben sie primitiv Entzündung zur gemeinschaftli
chen Ursache, die freilich verschiedene Ausgänge und 
Producte gibt, je nachdem sie in diesen oder jenen 
Organtheilen und Geweben ihren Sitz hat. Dahin richte 
der Verf. seinen Scharfblick, dass er uns sage, warum 
derselbe pathologische Process je nach Verschiedenheit 
seines organischen Substrats einen verschiedenen Ver
lauf annimmt und verschiedene Producte gibt; er suche 
das Gesetzmässige dieser pathologischen Thatsache 
nachzuweisen. Alsdann wird er uns auch darüber be
lehren können, warum das perforirende Magengeschwür 
und die hämorrhagische Erosion constant am Pylorus- 
magen, dort wo der katarrhalische Process gedeiht, 
vorkommen und warum alle Erweichungen des Magens 
im Blindsack ihren Sitz haben. Das anatomische Mes
ser verhilft hier nicht zur Lösung des Räthsels; es 
ist durchaus nothwendig bei der Physiologie anzufra
gen. Die Einsicht ergibt sich gewiss aus solcher An
frage, dass bei aller Mannichfaltigkeit die so einfache
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Natur nicht so künstlich vielfach ist, als das vorlie
gende Handbuch sie uns überall darzustellen sucht und 
dass darum das vervielfachte Classificiren in der Pa
thologie nicht zur Erkenntniss der Wahrheit, sondern 
zum Irrthume führt.

Die lichtvollen und besonders das genetische Mo
ment hervorhebenden Erörterungen über jene, der The
rapie fast unzugänglichen Anomalien, welche in einer 
Lageveränderung einzelner Partien des Darmrohrs be
gründet sind, namentlich über die inearceratio seit stran- 
gulatio interna (S. 215), die invaginatio s. intussusceptio 
(volvulus) (S. 219), über den Ileus von scirrhöser Ent
artung (S. 282) und über den spontanen Ileus (S. 301) 
geben abermals Zeugniss für die wichtige Rolle, welche 
der Mechanismus in manchen Krankheiten spielt, dann 
aber auch für den Beobachtungsreichthum des Verf. 
Seine Resultate sind für die Praxis vom grössten In
teresse, weshalb wir sie zum Nachlesen empfehlen.

Eine ausführliche Darstellung gibt Verf. vom Ty
phusprocess (S. 237—258); da er indess bei diesem 
grossen, die ganze Organisation mächtig erschütternden 
Krankheitsprocesse Alles durch seine empirische Brille 
angesehen hat und seine Untersuchungen sich lediglich 
in den Residuen, in den Gebieten der Devastation die
ser Krankheit bewegen, so hat er zwar eine ..genaue 
Schilderung dieser Trümmer nach ihren sinnlichen 
Merkmalen gegeben, iin Übrigen aber die Confusion 
der Meinungen, die sich in neuester Zeit über das We
sen des Typhus kreuzen, nur noch vermehrt. Wir 
wollen Alles übergehen und uns nur an die Resultate 
seiner Untersuchungen halten, die er unter der Rubrik 
„epikritische Bemerkungen“ (S. 256) niedergelegt hat. 
Die erste dieser Bemerkungen lautet: „Der Typhus
process charakterisirt sich von anatomischer Seite durch 
die Ablagerung eines eigentümlichen Products, das so
fort auch eine eigentümliche Metamorphose eingeht.“ 
Heisst mit andern Worten: Der Typhusprocess cha
rakterisirt sich, insoweit er der sinnlichen Erkenntniss 
zugänglich ist, durch u. s. w. Dies ist freilich wahr, 
aber das Wenigste von dem, was charakteristisch und 
wesentlich für den typhösen Process ist, lässt sich, wie 
sein Product, mit Händen greifen. —■ Die zweite Be
merkung sagt im Wesentlichen: „Der Sitz desselben 
(des Products) ist verschieden und geht aus der speci- 
fischen Beziehung des AUgemeinproccsses zu gewissen 
Organgebilden hervor. Diese sind vor Allem die Schleim- ; 
häute und Eymphdrüsen, bei uns (in Wien) insbesondere 
die Schleimhaut des hrummdarms.“ Beachtungswerth । 
erscheint, dass hier von einem AUgenieinprocesse ge- J 
genüber dem örtlichen, die Rede ist. Es müssen dem 
Verf. also Erscheinungen aufgestossen sein, die ihn ; 
von dem factischen Bestehen eines Allgemeinleidens i 
beim Typhus überzeugt haben. Aber wie kommt es ' 
denn nun, dass er keine einzige Thatsache anführt, i 
wodurch sich dieses Allgemeinleiden pathognomisch : 

charakterisirt, da es doch erster und letzter Zweck 
jedweder Untersuchung sein sollte, das Wesen dieses 
Processes zum Verständniss zu bringen? Wir können 
seine — wenn auch noch so genauen — Untersuchun
gen über den örtlichen typhösen Process für die all
gemeine Pathologie des Typhus so lange nur für un
fruchtbar halten, als das Ergebniss derselben sich auf 
eine Beschreibung des Typhusproducts und seiner Me- 
morphosen beschränkt. Die moderne örtliche Auflas
sung der Krankheiten nach ihren Erscheinungen in der 
Materie hat überall noch nichts Gutes gestiftet und 
am wenigsten wird die Lehre vom Typhus durch diese 
Untersuchungsmethode neue Aufschlüsse erfahren. Da 
redet man jetzt immer von „Localisirung“ des Krank- 
heitsprocesses, widmet dem, was im Krankheitsverlaufe 
unwesentlich und accidenticll, aber der sinnlichen 
Wahrnehmung zugänglich ist, die sublimste Aufmerk
samkeit, übersieht dabei alle wahrhaft grossen und 
wichtigen, der unmittelbaren Sinnesperception sich ent
ziehenden Momente und hält am Ende für die Totali
tät der Krankheit das, was nur Product, nur unterge
ordnetes topisches Symptom derselben ist. So sieht 
die neuere Schule den gesammten Typhusprocess im 
typhösen Geschwür repräsentirt. Wie ins Minutiöse 
hinein sich der Topicismus verliert, sahen wir eines 
Tags in der wiener Leichenkammer, wo Hr. R. bei der 
Section einer Typhusleiche in einem typhösen Geschwüre 
des Ileums die Ruptur eines kleinen Äderchens ent
deckte. Die aus diesen Äderchen stattgefundene Blu
tung wurde sofort für die causa mortis erklärt, obwol 
erwiesen war, dass der Kranke kaum Spuren von Blut 
per anum abgeführt und der Augenschein lehrte, dass 
im Darmrohre selbst davon kein Theelöffel voll sich 
vorfand. Dass der typhöse Process für sich den Tod 
herbeigeführt habe, kam gar nicht zur Sprache. Mit 
der topischen Auffassung des Typhus ist folgerecht 
seine Therapie gemodelt und eine locale geworden. 
Die angepriesenen Behandlungen des Typhus mit Alaun, 
essigsaurem Blei, Sublimat u. s. w., was bezwecken 
sie, welche Idee liegt ihnen anders zu Grunde, als die, 
das typhöse Allgemeinleiden durch Heilung der Ge
schwüre heilen zu können? Wie hier, so überall, lei
det die Pathologie und Therapie mit dem Topicismus 
am Steuer totalen Schiffbruck. Und nun jene „speci- 
fische Beziehung des typhösen Allgemeinprocesses zu 
gewissen Organgebilden“, was hat es denn mit dieser 
für eine nähere Bewandtniss? Worin ist es begründet, 
dass gerade das lleum so ziemlich constant die Abla
gerung und Ausscheidung der Typhusmaterie übernimmt? 
Der erfahrene Verf. hat abermals keinerlei Antwort 
auf diese wichtige frage gegeben und doch muss ge
rade bei ihm einiges Material zur Lösung derselben 
erwartet werden. M h glauben, dass weitere Fortschritte 
in der Physiologie, namentlich wenn sie das functio- 
nelle Verhalten des Ileums und Coecums zum Gegen-
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seine Beziehung zu den acuten Exanthemen würdigt, 
eine hellere Einsicht in das Wesen dieser Krankheit 
gewonnen werden kann.

Die Entzündung der Pfortadel' — Pylephlebitis —, 
eine noch wenig bekannte und neuerdings von einem 
Schüler Schönlein’s zur Sprache gebrachte (Diss. inaug. 
de inflammct. venae portarum seu pylephlebitide. Au- 
ctore Franc. Messow. BeroL, 1841) Krankheit, hat 
unser Verf. (S. 331) weniger am Stamm als an den 
Verästelungen der Pfortader innerhalb der Leber be
obachtet und er nennt diese letztere Entzündungsart 
„eine sehr häufige Erscheinung“. Ihr gewöhnlicher 
(gewöhnlich? doch wol nur insoweit Leichen darüber 
Auskunft geben) Ausgang sei Obliteration der Gefässe, 
Verödung (Atrophie) des betreffenden Leberabschnitts, 
was dann die exquisiteste Form der gelappten Leber 
(S. 319) herbeiführe.

Das, was Verf. (S. 332) über die Ablagerung, Me
tastase in der Leber sagt, gibt uns Veranlassung gegen 
die Richtigkeit seiner Ansicht über die Genesis dieser 
pathologischen Erscheinung, mag sie nun in der Leber, 
oder — was noch häufiger ist — in den Lungen, der 
Milz u. s. w. vorkommen, Bedenken zu erheben. Nach 
der Ansicht des Verf. und der meisten empirischen 

: Ärzte wird bei grossen Eiterungsheerden der fertige 
Eiter von den Lymphgefässen resorbirt, ins Blut geführt 
und dann in irgend einem Organe (meistens in den 
Lungen, der Milz, Leber, dem Zellgewebe) abgelagert, 
ausgeschwitzt, und man nennt diesen Vorgang eine 
„Vergiftung des Bluts mit Eiter.“ Hierbei leugnen wir 
zunächst mit Magendie und Andral (Meckel’s Archiv, 
8, 227) die Resorbtion fertigen Eiters mittels der 
Lymphgefässe, weil dieser Vorgang physiologisch ge- 

। radezu unmöglich ist. Damit die Eiterkügelchen re
sorbirt werden könnten, müssten nothwendig die Öff
nungen der Lymphgefässnetze einen der Grösse jener 
Kügelchen entsprechenden Durchmesser haben, was 
aber nach Joh. Müller (PhysiM. Bd. I, S. 272) nicht 
der Fall ist. Demnach können wohl die aufgelösten 
Bestandtheile des Eiters von den Lymphgefässen re
sorbirt werden, aber die Erscheinung des körnigen Ei
ters, in demselben hat nichts mit der Resorption zu 
thun; er kann vielmehr nur das Product von Entzün
dung der Lymphgefässe sein, oder er hat nach vor
hergegangener Zerstörung derselben diese Gefässe ganz 
mechanisch inßltrirt. Ebenso verhält es sich mit der 
Erscheinung des Eiters im Blute; er ist entweder das 
Product einer Venenentzündung z. B. bei der phlebitis 
uterina, Ofler er ist bei Zerstörung von Capillargefäs- 
sen eines Theils durch Eiterung mechanisch in die zer
störten kleinen Venen eingedrungen, z. B. bei grossen 
eiternden Amputationswunden. Dieser Eiter in den 
Venen verursacht dann als zersetzte Materie in andern 
Theilen Reizung, Entzündung und mittels dieser Eiterung- 

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F, A. Brockhaus in Ijeipzig.

stände haben, hierüber mit der Zeit Licht bringen wer
den, indem schon die neuern Forschungen auf diesem 
Gebiete vermuthen lassen, dass Ileum und Coecum für 
die organische Ökonomie ungleich wichtiger sind, als 
man zeither annahm. — Zu welchen sonderbaren Re
sultaten die pathologische Anatomie gelangt, wie sie 
eine nahe Verwandtschaft zwischen den heterogensten 
pathologischen Processen findet, wenn sie ihr Urtheil 
auf nichts Anderes als die äussern Merkmale der Krank- 
heitsproducte basirt, beweist Verf., indem er 3) erklärt: 
„Das Typhusgebilde hat ursprünglich schon, noch mehr 
aber in seiner Metamorphose die grösste Analogie mit 
den krebsigen Aftcrgebilden und vor Allem mit dem 
Medullär krebse.“ Das ist so viel, als: Typbusproduct 
und Krebs sind identisch!.......Diese neue Entdeckung 
zu würdigen und darüber nachzudenken, überlassen 
wir unsern Lesern. Der Verf. legt unzweifelhaft das 
grösste Gewicht auf diesen Fund, denn was er bei 
keiner andern Gelegenheit thut, das thut er hier: er 
reclamirt in einer besondern Note (S. 257) die Vater
schaft jener Entdeckung. — 4) „Der örtliche Typhus- 
process ist eine Entzündung, aber nicht eine solche, der 
man als der sogenannten gemeinen eine phlogistische 
Blutkrasis unterlegt, sondern wegen des eigenthümli- 
chen Erkranktseins der Blutmasse, eine typhöse.“ Verf. : 
hätte sagen sollen: Der Typhus durchläuft ein entzünd
liches Stadium, dem nach allgemeinen pathologischen 
Gesetzen ein nervöses folgt. Statt dessen wird nach 
gewohnter Weise eine eigenthümliehe (?) Krasis des 
Bluts angenommen und diese zur Ursache einer typhö
sen Entzündung gestempelt, da doch die Alteration 
der Blutmischung erst Folge des thyphösen Allgemein
leidens ist. Der Verf. wäre der wahren Ursache sei
ner typhösen Entzündung näher gekommen, wenn er 
hier dem Antheil des Nerven- und zumal des Gang- 
liensystems am typhösen Process gewürdigt hätte. Die 
Therapie möge übrigens eine Lehre daraus ziehen, dass 
Verf. den örtlichen Thyphusprocess für eine Entzün
dung erklärt. — Der Inhalt der fünften und letzten 
Bemerkung: };^er Etliche Process auf der Krumm
darmschleimhaut kommt dem Typhus bei uns constant 
zu, aber wie er bisweilen eine Hemmung in seiner Ent
wickelung beobachten lässt, so gibt es einzelne seltne Aus
nahmefälle, wo das Darmleiden fehlt“ u. s. w., kann 
nur dazu dienen, die vom Verf. versuchte Beweisfüh
rung der grossen Wichtigkeit des örtlichen Leidens 
dem allgemeinen gegenüber in ihren Grundvesten zu 
erschüttern, sowie uns denn überhaupt die Beleuchtung 
dieser anatomisch - pathologischen Resultate über den 
Typhusprocess in der Ansicht bestärkt hat, dass nicht 
vermittelst sinnlicher und topischer Auffassung typhö
ser Producte, sondern nur indem man die Erscheinun
gen des Typhus mehr en gros auffasst, und namentlich

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.
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Demnach gibt es keine ?Eitermetastasen in dem Sinne, 
dass dabei eine unmittelbare Ablagerung von körnigem, 
im Blute befindlichen Eiter stattfindet, vielmehr entstehen 
diese sogenannten Metastasen, wie H. Klencke (Physiol. 
der Entzündung u. s. w. Leipzig, 1842) richtig bemerkt, 
durch anfangs latente, später deutlich hervortretende Ent
zündung in andern Organen, die bei der durch grosse 
Eiterungsheerde bereits erschütterten Vitalität des Orga
nismus, am so rascher in Eiterung übergeht. Hiermit 
erledigt sich auch die Annahme eines metastatischen oder 
kritischen Eiterharns. Körniger Eiter kann nicht aus dem 
Blute durch die Nieren abgesondert werden, da die Ca- 
pillargefässe keine Art von Kügelchen, daher auch keine 
Eiterkügelchen, sondern nur die nähern Bestandtheile des 
Eiters durchlassen können. Eiterabsonderung durch die 
Nieren kann nur bei Entzündung und Abscessen in den 
Nieren statthaben. Was man mehrentheils für meta
statischen Eiterharn hält, kann wol nur ein nicht ge
nau untersuchtes Sediment im Harne sein. Die bei 
Entzündung und Eiterung des Gehirns so häufig beob
achtete Entzündung und Eiterung in der Leber kann 
aber durch das Bisherige nicht erklärt werden. Nicht 
Aufnahme von wirklichem oder aufgelöstem Eiter ins 
Blut, sondern das bekannte antagonistische Verhältnis« 
zwischen Gehirn und Leber gibt hierbei und bei man
chen andern sogenannten Metastasen den Erklärungs
grund ab.

Das dritte Capitel des dritten Bandes, welches 
von den Abnormitäten der Harnorgane handelt, bringt 
eine sehr genaue Schilderung derjenigen Degeneratio
nen, welche die Nieren bei der Bright’schen Nieren
krankheit eingehen (S. 412). über das Wesen dieser 
Krankheit erklärt sich Veif. mit höchst sublimer Ab
wägung der Worte dahin: dass sie eine Entzündung 
sei, „als deren Ursache man hingewiesen werde, eine 
Anomalie der Biutkrasis zu vermuthen, die in einem 
Übermaase von Alburnen, vielleicht begründet in einer 
Depotenziirung des Faserstoffs des Bluts , bestehe“. 
Nach seiner Meinung ist also jene Anomalie der Biut
krasis das primitive, die Entzündung des Nierengewe
bes das secundäre Moment. Worin es begründet ist, 
dass sich in Folge dieser Anomalie der Biutkrasis die

Nierenkrankheit entwickelt, erklärt Verf. abermals für 
ein RäthseL

Mit dem vierten Capitel über die Abnormitäten der 
Geschlechtsorgane schliesst der dritte Band und das 
Handbuch überhaupt ab. Eine grosse Masse von Be
obachtungen — das sieht man — hat dem Verf. auch 
hier zu Gebote gestanden. Auf diese gestützt hat er 
uns unter Andern» bei den Fibroiden des Uterus (früher 
sarcoma uteri genannt) (S. 539) neue und wichtige 
Aufschlüsse gegeben über die anatomische Beziehung 
derselben zum Uterinalparenchym. Überraschend war 
dem Rec. die Häufigkeit der Fibroide um die Zeit der 
klimakterischen Lebensperiode; denn Verf. behauptet 
mit Bayle, dass die Fibroiden des Uterus unter 100 
Weibern, die nach dem 35. Jahre sterben, wenigstens 
bei 20 vorkommen. — Nächst den Fibroiden erscheint 
der Krebs (S. 550) als häufigstes Aftergebilde des Ute
rus. Der primitive Sitz desselben ist ganz constant 
der cervix uteri und zwar zunächst die Vaginalportion. 
Auf die Frage: warum gerade diese Partie? wird keine 
Antwort gegeben. — Die ausführlichen und praktisch 
wichtigen Erörterungen des Verf. über die Krankheiten 
des Uterus nach der Entbindung (S. 554) nebst der 
Übersicht über die im Puerperio anderweitig vorkom
menden Anomalien, sowie ferner die lichtvolle Darstel
lung der Bildungshemmungen des Uterus (S. 511) (Ute
rus bipartitus, einhörniger Uterus, zweihörniger Uterus 
[uterus bicotnis seu duplex}, uterus bilocularis) empfeh
len wir der Beachtung unserer Leser und wenden uns 
nun noch kurz zum Inhalte des

Zweiten Bandes. Er zerfällt in zwei „Abtheilun- 
gen“ mit fortlaufender Seitenzahl und beschäftigt sich 
in acht Capiteln mit den Abnormitäten des Zellgewebes, 
der serösen und Synovialhäute im Allgemeinen, der 
Schleimhäute im Allgemeinen, der äussern Haut, des 
fibrösen, des Knochen-, Muskel-, Gefäss- und Nerven
systems. Es befremdet uns, dass wir in dem Theil 
des Handbuchs, welcher sich mit der speciellen patho
logischen Anatomie beschäftigt (II. und III. Bd.), den 
Verf. über die Abnormitäten der serösen, Synovial- und 
Schleimhäute im Allgemeinen reden hören. Stellt man 
einmal ein Princip der Eintheilung auf, so muss es auch 
mit Consequenz durchgeführt werden und wir sehen daher 
nicht ein, warum Verf. jene allgemeinen Erörterungen 
nicht dem ersten allgemeinen Theile einverleibt hat.

Den Inhalt dieses Bandes anlangend, so hat Verf. 
zunächst durch seine Beobachtungen über die Bildung 
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des Callus bei Knochenbrüchen (S. 152) diese oft
mals angeregte Streitfrage zum Abschluss gebracht. 
Die den Bruch umgebenden Weichtheile, das Periost, 
die Bruchenden selbst, die Markhöhle, sind nach sei
ner Behauptung insgesammt thätig bei der Exsudation 
osseseirender Substanz. Über die von Dupuytren auf
gestellte Annahme eines provisorischen und definitiven 
Callus, die hier und da zu der irrigen Meinung einer 
wesentlichen Verschiedenheit beider Callusarten führte, 
äussert sich Verf., das Wahre treffend, dahin: „Es ist 
mehr als wahrscheinlich, dass der Callus im Verlaufe 
der Zeit allerdings sehr allmälig an Masse soweit ab
nimmt, als es in Rücksicht der Lagerung der Bruch
enden und seiner ursprünglichen Grösse möglich ist. 
Er schwindet somit zunächst an geheilten einfachen 
Querbrüchen endlich zu einem unmerklichen, die Stelle 
der Fractur bezeichnenden Wulste. Keineswegs ist 
dies aber etwa als Schwund des sogenannten proviso
rischen Callus zu deuten, indem eine solche nach Du
puytren von Mehrern angenommene Involution dessel
ben, gleichwie ein provisorischer Callus in dem Sinne 
eines temporären Vereinigungs- und Löthungsmittels 
durchaus nicht existirt und die Resorption der die 
Markhöhle nächst der Fractur ausfüllenden Knochen
masse als ein Phänomen der vorschreitenden Knocheu- 
bildung angesehen werden muss.if Die Meinung Eini
ger, dass alle Knochenmasse bei der ersten Callusbil- 
dung bloss von den Knochen exsudire, scheint dem 
Verf. nicht völlig ausgemacht zu sein und er führt als 
Argument gegen jene Meinung namentlich die That
sache an, dass man öfters auf der äussern Seite der 
das Periost vertretenden harten Hirnhaut Knochenpro- 
ductionen finde, die durchaus nicht am Knochen haf
ten. Wir sind mit Verf. der Ansicht, dass das Periost 
seinen Beitrag liefere zur Callusmasse, nur schliessen 
wir Solches nicht aus der von ihm angezogenen Er
scheinung der Knochenablagerungen auf der dura ma- 
ter, ein Vorgang, der hier überhaupt gar nichts bewei
sen kann, weil die Umstände, unter denen er auftritt 
(Schwangerschaft, menstruatio suppressa), nicht die 
entfernteste pathologische Analogie mit dem Process 
der Exsudation des Callus haben.

Von grossem praktischen Interesse ist des Verf.: 
,, Versuch einer Charakteristik der dyskrasischen Kno
chenleiden, zumal der Knochenentzündungen und caries, 
mit besonderer Rücksicht auf das am mace, irten Kno
chen ersichtliche Gepräge“ (S. 22b). Er hat sjc]1 be_ 
müht, bei Syphilis, Scrofulosis, Gesichtskrebs und Ar
thritis bestimmte Typen für die Veränderungen aufzu
finden, welche die davon befallenen Gewebe der Kno
chen erleiden und dabei gleichzeitig die Beziehung der 
verschiedenen dyskrasischen Processe zu verschiedenen 
Knochen und Knochenabschnitten, ihre mehr oder we
niger ausgesprochenen Geneigtheit sich in compacten, 
in schwammigen, in breiten und flachen, in den langen 

Röhrenknochen u. s. w. zu localisiren nachgewiesen. 
Die Diagnose jener Dyskrasien wird durch diese Mit- 
theilungen wesentlich bereichert.

Für besonders gelungen und die Orthopädie mit 
wichtigen Erfahrungen bereichernd halten wir den 
übei' die Verkrümmungen der Wirbelsäule (S. 260) 
handelnden Abschnitt. Namentlich ist darin die Ent
stehung der secundären Rückgratsverkrümmungen, so
wie der Deformitäten, welche der Thorax und das 
Becken dabei erleidet, mit grosser Klarheit dargestellt, 
überall, wo, wie hier, der Verf. sich auf einem Ge
biete bewegt, in dem der Mechanismus die hervorste
chende Rolle spielt, liefert er Gediegenes und bringt 
Resultate, denen die Kritik nichts anhaben kann.

Man hat‘neuerdings mehrfach eine Abnormität des 
Beckens zur Sprache gebracht, die zuerst von Nägele 
d. A. unter dem Namen schräg - verengtes Becken be
schrieben worden ist. Die Divergenz der Meinungen 
drehte sich hierbei besonders um die Frage: ob das 
schräg-verengte Becken nach Nägele als ein angebor- 
ner Bildungsfehler, oder als eine nach der Geburt ac- 
quirirte Anomalie, d. h. in Folge von Entzündung der 
einen oder andern Symphysis sacro-iliaca entstandene 
Ankylose anzuseben sei. Irren wir nicht, so ist Mar
tin in Jena kürzlich als Verfechter der letztem Ansicht 
aufgetreten. Unser Verf. erklärt sich (S. 296) für die 
Nägele’sche Meinung, indem er als Bedingungen jener 
Anomalie „eine angeborene Synostose in einer oder der 
andern Symphysis sacro-iliaca, gleichzeitige Verküm
merung des entsprechenden Kreuzbeinflügels und auch 
des Darmbeins“ ansieht. Wir können den Streitpunkt 
hiermit nicht für erledigt halten, denn wir haben schräg
verengte Becken gesehen, bei denen die Verhältnisse 
durchaus für die Vertheidiger der Ankylose zu spre
chen schienen. Die Wahrheit liegt hier vielleicht in 
der Mitte und die fragliche Beckendeformität kommt 
bald angeboren, bald acquirirt vor.

An der totalen Reform, welche die Pathologie der 
Herzkrankheiten und namentlich der sogenannten orga
nischen, in den letzten Decennien erfuhr, hat Hr. R. 
neben Laennec, Bouillaud, Piorry, Stokes u. s. w. we
sentlichen Antheil und zwar hat er denselben schon 
vor dem Erscheinen des vorliegenden Handbuchs in 
seinen mündlichen Vorträgen geltend gemacht. Der 
Behandlung dieses Gegenstandes war Verf. aus mehr 
als einem Grunde gewachsen. Zunächst bot ihm Wien 
die zu fruchtbaren Untersuchungen erforderliche Masse 
des Materials dar, denn es ist in der That überraschend, 
wie häufig organische Herzfehler hier meistens in Folge 
von acutem Gelenkrheumatismus (in dem Verhältnisse 
von 1:7 an Lebenden) zur Section kommen, und aus
serdem trat er hierbei an einen Stoff, der im hoben 
Grade vom Mechanismus beherrscht wird, dessen er 
sich ja — wie wir sattsam nachgewiesen — mit ein
seitiger Vorliebe bedient, um Erklärungen von Krank
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heitssymptomen zu geben. So hat denn Verf. über das 
fragliche Thema einen Schatz praktischer Beobachtun
gen niedergelegt, der volle Anerkennung verdient. Wir 
können hier nur auf Einzelnes aufmerksam machen. 
In klarer Darstellung entwickelt er die Ursachen zur 
Entstehung der verschiedenen Arten von Dilatation und 
Hypertrophie des Herzens (S. 408). Nachdem er hier
bei die Frage: warum sich in einem Falle eine active 
(hypertrophia excentrica), in einem andern Falle eine 
passive Erweiterung des Herzens (Dilatatio) unter 
gleichen oder einander sehr ähnlichen Bedingungen 
entwickelt? im Allgemeinen dahin beantwortet hat, dass 
sehr bedeutende mechanische Hindernisse gewöhnlich 
und oft sehr schnell überwiegende Erweiterung, gerin
gere dagegen und langsam sich entwickelnde Hinder
nisse überwiegende Hypertrophie zu veranlassen schei
nen, geht er zu der speciellen Würdigung der Ursachen 
der Hypertrophie und Dilatation des Herzens über und 
führt als solche an : mechanische Hindernisse in den 
Ostien (Stenose) und Klappen (Insufficienz), in den 
Arterienstämmen, in dem Capillargefässsysteme und 
ganz vorzüglich Entzündungen des Herzens sowol an 
und für sich als auch deren Folgezustände. Weiterhin 
erörtert er die durch Herzleiden bedingten consecutiven 
Erkrankungen und gibt als die vorzüglichsten folgende 
an: Stasis im gesammten venösen Gefässysteme (Cya- 
nose), Hämorrhagien, namentlich der Bronchialschleim
haut und des Gehirns, Hypertrophien, vorzugsweise der 
Leber, Milz und Nieren, Hypertrophien der Schleim
häute und die daraus resultirenden chronisch-katarrha
lischen Entzündungszustände und Blennorrhoen, Hydro- 
psien und gewisse Erkrankungen der Leber (Muskat
nussleber). Mit der genauem Kenntniss dieser durch 
Herzfehler bedingten krankhaften Zustände ist nicht 
nur die Diagnostik der Herzkrankheiten wesentlich be
reichert, sondern die bisher meist gänzlich verkannte 
Genesis jener secundären Zustände selbst ist auf ihr 
wahres ätiologisches Moment zurückgeführt worden.

Nachdem Verf. dann weiter mit grossem Aufwande 
praktischer Beobachtungen über die Entzündungen des 
Herzens (Endocarditis und Myocarditis) (S. 425. 445), 
über die Krankheiten der Klappen und Ostien (S. 
487 ff), üher die Aneurysmen der Arterien (S. 550) 
gehandelt hat, bringt er (S. 616) gen Heilungs- und 
Obliterationsprocess nach Durchschneidung, Ligatur der 
Arterien zur Sprache. Bemerkenswerth, weil in vielen 
Stücken von den bisherigen und auch von den neuern 
Beobachtungen Stilling’s abweichend, erscheinen uns 
die Ansichten des Verf. über die Bildung Meta
morphose des Thrombus in unterbundenen Gefässen. 
Die Bildung des Thrombus hält er durchaus nicht für 
eine nothwendige Bedingung der Gefässobliteration; 
es kommt dieselbe nach seiner Ansicht auch ohne den 
Thrombus zu Stande. Ebenso wenig betrachtet er eine 
eigentliche adhäsive Arteriitis mit Exsudation auf die

Innenfläche des Gefässes als wesentlich nothwendig 
zur Adhäsion und Fixirung des Thrombus; er hält 
vielmehr die den Thrombus bekleidende, eiweissartige 
und die Adhäsion des Thrombus vermittelnde Schichte 
nicht für entzündliches Exsudat, sondern für eine Pro
duction aus der Blutmasse, für ein der innern Gefäss
haut selbst analoges Gebilde und glaubt daher, dass 
die Obliteration der unterbundenen Arterie im Wesent
lichen derselbe Proeess sei, der in Gefässen stattfindet, 
die aus dem Bereiche eines energischen Blutstroms ge- 
rathen, z. B. die Umbilikalarterie, der Ductus arterio- 
sus Botalli. Die sogenannte, namentlich von Stilling 
behauptete Vascularisation des Thrombus hat Verf 
nie beobachtet, auch hat er nie ein centrales, durch 
den Thrombus oder den obliterirten Gefässstumpf hin
durch verlaufendes einfaches oder an seinem Ende 
verzweigtes Längsgefäss gesehen, dessen Existenz Lob
stein und Blandin behaupten. Er bezweifelt keines
wegs das Thatsächliche der Stilling’schen Beobachtun
gen, d. h. die Porosität und Injectionsfähigkeit des 
Thrombus, nur theilt er nicht die Ansicht, dass dieser 
Zustand auf Gefässbildung, auf Organisation des Throm
bus beruhe, vielmehr glaubt er, dass dieser Zustand 
derselbe sei, den er (S. 534) als ^Kanalisation der 
Auflagerung des in excedirender Weise angebildeten 
Analogons innerer Gefässhaut“ abgehandelt hat und 
fügt noch hinzu, dass er diese Kanalisation auch in 
andern, dem Thrombus ähnlichen Bildungen, namentlich 
in den Faserstoffgerinnungen des Herzens (Herzpolypen) 
beobachtete. Jene excedirende Anbildung und Auflage- 
rung von innerer Gefässhaut aus der Blutmasse, die 
gleichsam eine Hypertrophie der innern Arterienhaut 
darstellt, erklärt Verf. (a. a. O.) für die allerhäufigste 
Krankheit der Arterien, für die Grundlage der Aneu- 
rysmenbildung und vieler spontanen Obliterationen. 
Hr. R. hat in der aufgelagerten Substanz Öflnungen 
von der Grösse einer Nadelspitze bis zu der eines 
Mohnsamenkorns entdeckt, welche zu Kanälen führen, 
die entweder in der aufgelagerten Substanz endigen 
oder sich spalten und mit ihren Ästen bis in die Ring
faserhaut dringen. Sie stellen ein System von blut- 
führenden Kanälen dar, welches von dem Blute des 
erkrankten Gefässrohres gefüllt wird, das aber mit 
dem Gefässsysteme der Zellhaut durchaus nicht ana- 
stomosirt. Was die Entstehung dieser Kanäle betrifft, 
so hält sie Verf. für das Ergebniss von stellenweiser 
Resorption in der Auflagerung, wodurch Lücken ent
stehen, die, indem sie in den einzelnen Schichten der 
Auflagerung aufeinandertreffen, zu Kanälen werden. 
Der atheromatöse Proeess (am häufigsten an der aorta 
vorkommend) und die Verknöcherung der Arterien sind 
nur Metamorphosen der hier berührten Auflagerung. 
Dem Wesen nach ist dieselbe durchaus nicht Entzün- 
dungsproduct (Exsudat), sondern Verf. hält sie für eine 
endogene Production aus der Fibrin der arteriösen
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Blutmasse. Ihre Entstehung setzt eine eigenthümliche, 
und zwar die arterielle Blutkrasis voraus. Dass die 
Arthritis Veranlassung zu dieser Auflagerung gebe, 
erklärt Verf. für eine von Altersher fortgeerbte, unbe
gründete Schulansicht. Dagegen beobachtete er sehr 
häufig neben dem Auflagerungs- (Verknöcherung«-) 
Processe der Arterien excessive Fettbildung. — Wir 
haben uns im Vorstehenden zumeist an die Worte des 
Verf. gehalten und überlassen es dem Urtheile unserer 
Leser, inwieweit sie den auf anatomische Verhältnisse 
basirten Ansichten des Verf. über die Thrombusbildung 
beistimmen wollen. Wir müssen uns der Meinung de
rer anschliessen, welche bei jenem Vorgänge einen 
entzündlichen Process als mitwirkend anerkennen, und 
verwerfen die Analogie der Obliteration unterbundener 
Gefässe mit der Obliteration gewisser Gefässe bei Neu
geborenen, sowie die Analogie der Vascularisation des 
Thrombus mit der Kanalisation der Auflagerung inne
rer Gefässhaut aus Gründen, die wir der Pathologie 
entnehmen.

Verf. schliesst den zweiten Band mit der Beschrei
bung der pathologischen Metamorphosen der Central
organe des Nervensystems und der Nervenzweige, ein 
Gebiet, das noch vor nicht langer Zeit wie eine terra 
incognita dalag. Die praktisch - wichtigsten Resulte 
fanden wir in dem, was Verf. Uber die Hämorrhagien 
(Apoplexien) der Gehirnhäute und des Gehirns (S. 715. 
726. 782), über Hydrocephalus (S. 738) , über Hyper
trophie (766) und Entzündung des Gehirns (S. 808) 
beobachtet hat. Viel weniger reichhaltig sind seine 
Beobachtungen über die Abnormitäten des Rückenmarks 
(S. 844—876) und wir können uns darüber nicht wun
dern, wenn wir uns erinnern, wie höchst selten in der 
wiener Leichenkammer die etwas umständliche und 
zeitraubende Eröffnung des Kanales der Wirbelsäule 
vorgenommen wurde. Man sollte eine äussere Veran
lassung zur Vornahme dieser Operation um so weniger 
abwarten, da die Symptome, unter denen Rückenmarks
leiden im Leben auftreten, nur zu oft falsch gedeutet 
werden. Alle Directoren anatomisch - pathologischer 
Institute sollten sich daher die Eröffnung des Kanales 
der Medulla bei jeder Leiche zum Gesetz machen. 
Grosse Ergebnisse würden die Mühe belohnen, und 
der Verf. allermeist würde Gelegenheit haben, uns fol
gende Frage zu beantworten. Wir haben unter der 
Rubrik: Erweichung und Sklerose des Rückenmarks 
(S. 866) vergebens nach Bestätigung oder Verwerfung 
einer im prager Gebärhause von Junghaus über die Be
schaffenheit des Rückenmarks bei an Krämpfen ver
storbenen Kindern gemachten Beobachtung gesucht, die 
darin besteht, dass, wenn die Krämpfe tonisch gewie
sen waren, constant eine lederartige Zähigkeit der 
medulla spinedis (Sclerosis-Atrophia), Wenn dagegen | 
die Krampfe klonisch gewesen waren, Erweichung des 
Spinalmarkes, Exsudat u. dergl. bei der Section gefun
den wurden. Hat Verf. in seinem Bereiche dieselbe 
oder eine ähnliche Beobachtung gemacht i I

Mit dieser Frage wollen wir von dem Verf. Ab- : 
schied nehmen. Vielleicht reden wir weiter mit ihm, [ 
wenn der erste Band seines Handbuches, der die all
gemeine pathologische Anatomie enthalten soll, die

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I?. Rand in «Jena.

Presse verlassen haben wird. Fänden wir dann, dass 
wir an dem zweiten und dritten Bande im Obigen 
Lücken und Mängel gerügt haben, die der erste Theil 
ausfüllt, so würde uns eine solche Widerlegung unserer 
Urtheile um der Wissenschaft willen zur wahrhaften 
Befriedigung gereichen ; wir erleben aber diese Freude 
nicht anders, als wenn Verf. für eine unumstössliche 
Wahrheit den Satz erkannt haben wird : dass nicht die 
nackte Beobachtung und Erfahrung, sondern einzig und 
allein die aus einer Menge von Beobachtungen und Er
fahrungen deducirte Erkenntniss des Gesetzes eines phy
siologischen oder pathologischen Processes unser Wis
sen und somit die Wissenschaft wahrhaft bereichern 
kann. Die Geschichte der Medicin lehrt, dass gerade 
die deutsche Naturforschung sich niemals bei den 
nackten Beobachtungen beruhigt hat, dass sie vielmehr 
immer tiefer drang und die letzten Gründe des gesun
den und kranken Lebens zu erforschen suchte, und 
noch neuerdings hat Ph. Fr. v. Walther (Rede zum 
Andenken an Dr. Ignaz Döllinger [München, 1843]) die 
deutschen Naturforscher an ihre nationale Aufgabe 
treffend mit den Worten erinnert: „Die deutschen Na
turforscher sollten wissen, was sie der Philosophie 
verdanken, welche, wenn sie innen einwohnt, ihnen die 
überlegene geistige Kraft und Stärke über ihre exoti
schen Mitbewerber verleiht. Wenn Magen die aus
sprach, die Wissenschaft sei das Agglomerat der That- 
sachen und so bei der Hervorbringung derselben dem 
menschlichen Geiste jede Einwirkung auf das regellose 
Chaos der Thatsachen in Abrede stellte, so ist er den 
Epikuräern gleich, welche dafür hielten, das Univer
sum sei durch eine zufällige, planlos willkürliche Ver
einigung der Atome entstanden. Aber indess die ultra- 
rhenanischen Naturforscher wirklich in den engen 
Fesseln der Logik des Condillac sich mühsam fort- 
schleppen und die von Napoleon selbst proclamirten 
Gefahren der Ideologie ängstlich zu vermeiden trachten, 
die Naturforscher jenseits des Kanals aber durch be
wegende Rücksichten von ganz anderer Art in der 
Regel zurückgehalten, da, wo der Genius sie ergreift, 
mit unerwarteten, scheinbar durch nichts vorbereiteten, 
kühnen und geistreichen Entdeckungen hervortreten: 
so ist die innerste Seele der deutschen Naturwissen
schaft, sowie unsers ganzen scienlif sehen Lebens in je
der Beziehung die Philosophie, durch welche die 
dunkle Bahn zum stetigen hortschritt, das Ziel und Ende des 
Strebens dem forschenden Auge klar erhalten und zu 
jenem die Alles übertreffende Kraft und innere Thätig- 
keit erhalten wird. Der sich von ihr lossagende deut
sche Naturforscher verliert seine nationale Kraft und 
Stärke und er kann nur noch der nachtretende Knecht 
oder der Bevormundete der ihn verachtenden Franzo
sen und Engländer sein.“ — Wird der Verf. dieser 
Worte bei der Ausarbeitung des allgemeinen Theiles, 
bei dem wir die Anwendung seiner empirischen Resul
tate auf die Theorie erwarten , sich erinnern und eine 
nationale Überlegenheit dem Ausländer gegenüber gel
tend machen? Je mehr dies unser Wunsch ist, desto 
weniger haben wir Grund, es zu hoffen.

Bückeburg. Dr. C. A. Weiss.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Pflanzenanatomic.

Anatomia plantarum, iconibus illustrata, auctore H. F. 
Link, Horti regü botanici berolinensis directore. 
Fase. I cum tabb. Uth. XII. (Auch unter deutschem 
Titel.) Berlin, Lüderitz. 1843. 4maj. 2 Thlr.

Der würdige Nestor der deutschen Botaniker ist noch 
immer für die Wissenschaft thätig, wie solches nicht 
nur die im Erichson’schen Archiv erscheinenden bota
nischen Jahresberichte, sondern auch gegenwärtige Ta
feln beweisen, welche in Beziehung zu des Verf. „Vor
lesungen über Kräuterkunde“ stehen, von welchen
letztem aber bis jetzt nur ein Heft, Bd. 1, Abth. 1, er
schienen ist. Ref. hat sich hier nur 
der genannten Tafeln zu beschränken, da ihm nur diese 
von der Redaction übertragen worden sind.

Man kann von der Phytotomie, trotz der eifrigen, 
zum Theil mühsamen und schätzbaren Arbeiten über 
sie, die in neuerer Zeit erschienen sind, wol sagen, 
dass sie sich noch immer nicht ihrer beruhigenden 
Vollendung genaht hat. Denn auch nur von der Pe
riode an gerechnet, wo der göttinger Preis unter Link, 
Sprengel und Rudolphi getheilt wurde und Treviranus 
das Accessit erhielt, bis zum heutigen Tag, bestreitet 
und widerlegt fast jeder Nachfolger seinen Vorgänger 
in Etwas, ja oft in den wichtigsten Punkten, wie man 
z. B. in Betreff der Spiralgefässe sagen kann. Und 
wer steht dafür, dass dieser Ausspruch nicht nach 
sechs Jahren noch seine volle Gültigkeit haben könnte, 
wie er sie vor sechs Jahren gehabt haben würde. 
Bessere Werkzeuge, aber auch bessere Theorien ent
deckten frühere Täuschungen und widerlegten sie; und 
so sehen denn phytotomische Tafeln der Neuzeit gar 
sehr verschieden von manchen der vergangenen aus, 
man betrachte nur die rohen Rudolphi’schen; auch die 
gegenwärtigen unterscheiden sich wesentlich, sowol 
durch Eleganz als durch Grossartigkeit von den frühe
sten des berühmten Verf. Indess ist bei den Streitig
keiten über richtige Wahrnehmung neuerlich noch der 
Umstand zur Sprache gekommen, dass es ja nur das 
Individuum sei, welches sehe, und dass dessen Auge 
oftmals nur so zeichne, wie es, seiner eigenen Vorstel
lungsweise zu Liebe, meine gesehen zu haben. Die
serhalb erklärte denn Hr. L., er bediene sich, um alle 
Subjectivität zu vermeiden, eines lediglichen Künstlers 
(des Hrn. Schmid), um möglichst unbefangen und frej 
von allem theoretischen Vorurtheil das, was vorliegt, 

| abbilden zu lassen. Allein auch der Lithograph bleibt 

i ein Individuum wie der Gelehrte, und kann nicht mit 
? der Unschuld eiues Kindes, welches die Lotterieloose 
zieht, arbeiten. Abgesehen indess von diesem nutzlosen 
Streit, leidet es keinen Zweifel, dass die vorliegenden 
Abbildungen sehr schön, klar und deutlich sind, und 
dass sie, da man nicht annehmen kann, dass etwas 
darin absichtlich entstellt sei, die Gegenstände so zei
gen, wie sie präparirt dargelegt worden sind.

Sie sind von einer kurzen Erklärung begleitet, die 
auf jene oben erwähnten Vorlesungen verweist, sodass 
beide wol ein Ganzes bilden sollen, obwol jenes erste 

„ _ • Heft auch noch seine eigenen Kupfertafeln hat. Der
auf die Anzeige I Verf. beginnt mit den Zellen. Taf. I bildet verschie-

•' >• , (jene l)urchschnitte der Zwiebel von Amaryllis formo-
sissima, sowie der Blätter derselben ab. (Der Verf. be
dient sich oft des Ausdrucks: „Anwachsen“ für Her
anwachsen, welcher bisweilen einen Doppelsinn gibt, 
indem man glaubt es sei von einem Zusammenwachsen 
die Rede). Taf. II enthält Durchschnitte der Stamm
basis von Trachelium coeruleum und Zellen aus dem 
Mark von Begonia obUqua, Die Taf. III beschäftigt 
sich mit Darstellungen zumal aus dem Mark und der 
Oberschicht von Cereus grandi/lorus und ist gleichfalls 
noch der Schilderung des Zellgewebes gewidmet. Mit 
der IV. Tafel treten Spiralgefässe und poröse auf, de
ren auch noch Taf. V folgen. Zugleich hier ein ge
färbtes eigenes Gefäss von Sambucus nigra. Taf. VI 
enthält wiederum verschiedene Gestalten von Spiral
und Ringgefässen aus Balsaminen und Amaryllis. Auf 
der VII. Tafel werden sehr schöne Figuren der, wie 
sie der Verf. nennt, Schleimausflüsse aus den Frucht
hüllen der Labiaten mit inneliegenden Spiralgefässen 
mitgetheilt. Taf. VIII Baströhren verschiedener Art. 
Taf. IX — XII ist den Milchgefässen in Längs- und 
Querschnitten gewidmet, die letzte Figur der Bewegung 
der Körner im Stamm von Commelina coelestis.

Man ersieht hieraus, dass diese Abbildungen der 
Anfang einer Reihenfolge über die gesammte Phytoto
mie sein sollen, deren Fortsetzung aber wol zum Theil 
durch das fernere Erscheinen jener Vorlesungen be
dingt sein wird. Werden sie die wesentlichen Formen 
des innern Pflanzenbaues einst vollständig darlegen, 
so können sie auf sehr nützliche Weise den Sclbstbe- 
obachter leiten und mit Vergleichung anderer zur 
rechten Anschauung bringen. Man vergesse aber auch 
nicht, dass das, was eben vom subjectiven Auge ge
sagt wurde, ebenso sehr vom Instrumente gilt. Ref. 
kann wenigstens versichern, dass, als er vor etwa 30 
Jahren Abbildungen von Sprengel sah, diese ihm durch 
kein Mikroskop so treu ähnlich wieder erschienen, als 
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durch ein Poller’sches, dasselbe, dessen sich Sprengel 
auch bedient hatte, und dass dieselben Objecte sich 
in ein paar andern Mikroskopen immer in einem etwas 
abweichenden Lichte zeigten.

Jena. F. S. Voigt.

Pädagogik.
Der classische Sprachunterricht auf den Gymnasien in 

seinem Verhältnisse zur Gegenwart, von Hermann 
Schmidt. (Programm des Gymnasiums zu Witten
berg v. J. 1844.) 4.

Schulprogramme pflegen sonst den Fachjournalen zur 
Besprechung überlassen zu bleiben; das vorliegende, 
in welchem ein für jeden Gebildeten interessantes Thema 
der Pädagogik mit Unbefangenheit, Gründlichkeit und 
Umsicht behandelt wird, verdient, dass auch in diesen 
der Literatur in ihrer ganzen Ausdehnung gewidmeten 
Blättern darauf aufmerksam gemacht werde. Der In
halt ist in der Kürze folgender:

Das allgemeine, den eigentlichen und wahren Geist 
unserer Zeit aussprechende Urtheil lautet günstig für 
das classische Alterthum; mit der nationalen Entwicke
lung unseres Volkes haben wir Sprache, Literatur und 
Geist der Alten recht nach ihrem vollen VVerthe schätzen 
und würdigen gelernt. Die lateinische Sprache freilich 
konnte seit jener Entwickelung selbst in der Gelehr
tenwelt nicht mehr die Geltung einer lebenden behaup
ten, und in Folge davon ist auch für die Gymnasiasten 
ein mächtiger Antrieb zum Streben nach praktischer 
Ausbildung im Latein weggefallen, und überdies wer
den diese hiervon abgezogen durch die ausgedehntere 
und selbständigere Betreibung einer Menge anderer, 
früher sehr untergeordneter, Lelirobjecte, womit eine 
ganze Welt heterogener, moderner Ideen in ihre Köpfe 
eindringt. Dennoch wird von derselben Gegenwart, 
welche so beschränkend und ablenkend auf die Betrei
bung der Philologie in den Gymnasien einwirkt, von 
denselben bei geringerer Stundenzahl nicht mehr blos 
eine gewisse Gewandtheit im Übersetzen der Classiker, 
sowie im Latein-Schreiben und Sprechen, sondern in 
Folge des Aufschwungs der Alterthumswissenschaft 
eine gründlichere Kenntniss des grammatischen und 
lexikalischen Baues beider alten Sprachen und ein tie
feres Verständniss sowol des Inhaltes als der künst
lerischen Composition ihrer Schriftwerke verlangt. 
Diese erhöhten Forderungen trotz der geschmälerten 
Bedingungen der Erfüllung zu erzwingen, griff man zu 
dem künstlichen Mittel der Abitur ientenprüf^^^ die
jedoch in ihrer gegenwärtigen Einrichtung, statt die 
Erreichung des Hauptzwecks zu fördern, wenn auch 
nicht die Hauptschuld an der grossen Mittelmässigkeit, 
welche sich in diesem wichtigsten Theile der Gymna
sialbildung unverkennbar herausstellt, doch einen we
sentlichen Antheil daran tragen , und jedenfalls einer 
Umgestaltung bedürfen. Die Form der Abiturienten
prüfungen muss zu ihrem Begriffe znrückgeführt wer
den. Um eine Frucht reif nennen zu können, will 
man nicht die einzelnen ihr allmälig zugeführten Säfte 
herausschmecken, sondern man beurtheilt die Reife 
nach dem Gesammtgeschmack, den sie durch die in
nige Vereinigung und gegenseitige Durchdringung jener 

Säfte erhalten hat. Ebenso kommt es für die Ermitte
lung der Reife zum Abgang auf die Universität darauf 
an, ob der Abiturient durch die Unterrichtsgegenstände, 
an welchen er Jahre lang auf dem Gymnasium heran
gebildet ist, den Inhalt und die Form des Geistes ge
wonnen hat, wodurch er zum wissenschaftlichen Den
ken und Darstellen des Gedachten — denn dies ist ja 
das Ziel und die Spitze aller Gymnasialbildung — be
fähigt worden ist, nicht aber auf die jetzt geforderte 
Aufweisung aller der einzelnen Bildungselemente, durch 
welche jene Gesammtbildung herangereift ist. Durch 
die Hinrichtung auf die einzelnen Lehrgegenstände als 
auf ebenso viele Prüfungsgegenstände wird die Thätig- 
keit der Schüler gerade in den letzten Jahren zer
splittert, werden Gründlichkeit und Idealität, diese bei
den Haupthebel der gesummten Gymnasial thätigkeit, 
zurückgedrängt, und wird besonders das Studium der 
alten Sprachen sehr beeinträchtigt. Das richtige Ver
fahren wird vielmehr sein: in keinem wirklich vorge- 
tragenen, sondern nur in praktisch geübten Gegenstän
den eine Prüfung anzustellen, und nicht das Wissen, 
sondern das Können als Maasstab der Reife festzu
stellen, und so das sonst nicht zu beseitigende Hinar
beiten aufs und fürs Examen unmöglich zu machen. 
Schriftlich eine deutsche und eine lateinische freie Ar
beit, mündlich Übersetzung aus einem griechischen und 
einem römischen Classiker, das allein müssen die Auf
gaben sein, nach welchem über die Reife eines Abitu
rienten entschieden wird. Genügt er hierin, so haben 
die Unterrichtsgegenstände des Gymnasiums ihre Be
stimmung an ihm erfüllt; denn sie haben ihn die seinem 
Alter adäquate Welt des Alterthums verstehen und von 
dieser aus denken und reden gelehrt. Mit dieser Um
gestaltung wäre die Möglichkeit zur Rückkehr der al
ten Lust und Liebe zu den altclassischen Studien und 
zur Erzielung besserer Erfolge in ihnen gegeben.

Wie wird nun aber diese Möglichkeit zur Wirk
lichkeit? wie werden die Leistungen der Gymnasien in 
den alten Sprachen in vollkommenen Einklang mit den 
Forderungen der Lebens gesetzt werden können? — 
Die Übungen im Lateinschreiben haben nicht mehr 
den Zweck, dem Schüler eine solche praktische Fertig
keit im Lateinischen zu verschaffen, dass er sich spä
ter desselben zur Abfassung gelehrter und wissen
schaftlicher Werke bedienen könne : denn das Leben 
will jetzt jede Wissenschaft in der Nationalsprache 
vorgetragen haben; — sie haben auch nicht den Zweck, 
als Correctiv für den deutschen Stil zu dienen, wozu 
die Fertigkeit im Lateinschreiben erst bei einer auf 
der Schule noch gar nicht erreichbaren Höhe der Ent
wickelung der Individualtät werden könnte, wogegen 
schon eine Inhalt und Form aufschliessende Lectiire 
der Alten die Ausbildung in der Muttersprache zu för
dern geeignet ist: — wohl aber haben jene Übungen 
zum Zweck, die Bildung und Befruchtung der Intelli' 
genz durch eine denkende und gründlichere Auffas
sung der ganzen lateinischen und damit zugleich der 
deutschen Sprache (wodurch mittelbar allerdings auch 
der deutsche Stil vervollkommnet wird), und dieser 
Zweck ist ebenso vernünftig und zeitgemäss als prak
tisch ausführbar. Die Hauptübungen aber müssen bil
den Übersetzungen solcher Stoffe, die entweder gleich 
ursprünglich deutsch gedacht oder wenigstens in ein 
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vollständig deutsches Gewand eingekleidet sind, wel
che , da sich bei ihnen die aus der Differenz beider 
Sprachen hervorgehenden Schwierigkeiten nicht um
gehen lassen, den richtigsten Maasstab für Auffassung 
und Kenntniss der fremden Sprache darbieten. Erst 
spät und sparsam mögen freie Arbeiten sich anschlies
sen , und zwar didaktische Arbeiten über Themen, 
deren Bearbeitung nur durch eine sorgfältige Lectüre 
der römischen Schriftsteller möglich ist. Und der
gleichen freie lateinische Arbeiten sind auch die einzi
gen zu Maturitätsprüfungen geeigneten. Die fünfstün
digen freien lateinischen Abiturientenarbeiten bieten 
doch fast stets einen dürftigen Inhalt in einer gespreiz
ten oder schlotterigen Form dar, wogegen Arbeiten 
über ein etwa ein Jahr vor dem beabsichtigten Abgänge 
zur Universität gestelltes Thema, das die Schüler zum 
Mittelpunkt ihrer Privatstudien fürs classische Alter- 
tjium zu machen hätten, wenn auch verschieden an 
Werth, doch alle von Lectüre zeugen, und in einer 
lesbaren und dem Gegenstände angemessenen Sprache 
geschrieben sein würden. (Eine Prüfung der Echtheit 
wäre beim mündlichen Examen recht wohl möglich.) — 
Das zusammenhängende Lateinret/ew ist so wenig, als 
das augenblicklich freie Latein^c/z/’ciÄew zur Bedingung 
der Reife zu machen ; denn es kann nun einmal bei 
der gegenwärtigen Zeitbeschränkung der altclassischen 
Studien auf den Gymnasien doch nicht zu irgend einer 
Freiheit darin gebracht werden, und nur zu leicht führt 
das Lateinsprechen zur Gewöhnung an ein vages, aller 
Schärfe und Selbständigkeit entbehrendes Denken und 
an ein oberflächliches Eingehen in den Sinn der Classiker.

Dagegen sind in anderer Beziehung die Anforde
rungen der Zeit an den classischen Sprachunterricht, 
wie schon oben bemerkt worden, gewachsen und 
ebenso intensiv gesteigert , als extensiv vergrössert. 
Wie ist nun hier bei der Einengung dieses Unterrichts
gegenstandes durch die übrigen zu helfen? Erstens 
durch eine Ausweisung von ein paar Gegenständen, 
nämlich der philosophischen Propädeutik, welche aller
dings für eine höhere, zwischen dem Gymnasialcursus 
und der eigentlichen Universitätsbildung in der Mitte 
liegende, den süddeutschen Lyceen entsprechende 
Klasse sich ganz vortrefflich eignen würde, für das 
Gymnasium aber zu viel Voraussetzungen in sich ein
schliesst, und des Hebräischen, das wegen seiner spe- 
ciellen Beziehung auf ein Facultätsstudium ausserhalb 
des eigentlichen Gymnasialbereiches fällt, wogegen das 
Französische beizubehalten ist, das als geeignetster 
Repräsentant der modernen Sprachen ein europäisches 
— sowüe die Kenntniss der Muttersprache ein nationa
les, und die der beiden alten, in Verbindung mit jenen, 
ein welthistorisches Bewusstsein gibt, und ein sol
ches kommt dem Gelehrten und dem wissenschaftlich 
gebildeten Manne zu. Zweitens aber ist mehr auf ein 
wirkliches Ineinandergreifen der einzelnen Lehrobjccte 
hinzuarbeiten, und in dieser Beziehung iässt sich für 
die alten Sprachen viel gewinnen durch eine verstän
dige Ausführung der neuerdings angeregten Idee einer 
Parallelgrammatik der betriebenen Sprachen, sowie 
durch häufige Wahl solcher Themen auch zu den deut
schen Arbeiten, welche zu einer wiederholten Lectüre 
römischer und griechischer Schriftwerke nöthigen. 
Drittens aber ist, um der Zerstreuung und Zersplitte

rung vorzubeugen, das Nebeneinanderlaufen aller Un
terrichtsgegenstände in eine mehr nach Jahren und 
Klassen vertheilte Aufeinanderfolge derselben, wobei 
abwechselnd der eine oder der andere in den Hinter
grund tritt, zu verwandeln, jedoch mit entschieden her
vortretender Bevorzugung der beiden alten Sprachen, 
welche nicht diesem Wechsel zu unterwerfen sind. 
Denn diese bilden nun einmal den specifischen Schwer
punkt unserer Gymnasien, wenngleich diese allerdings 
aufgehört haben , lateinische Schulen zu sein , und so 
gut als unsere übrigen Schulen, deutsche Schulen ge
worden sind.

An diesen fast durchgängig mit den Worten des 
Verf. gegebenen Auszug knüpfen wir einige Bemerkun
gen an. Sie betreffen des Verf. Einspruch gegen die 
Behauptung des Ref. in seinem Buche über den deut
schen Unterricht, dass der wahre Schwerpunkt der 
Gymnasien im Deutschen liege, und das Abiturienten
examen. Denn in allem Übrigen befinden wir uns in 
keiner wesentlichen Differenz gegen den Verf. — W as 
nun den ersten Punkt anlangt, so hat Ref. keineswegs 
um des Deutschen willen die classischen Studien auf 
denjenigen Gymnasien, von denen hier die Rede ist, *) 
verkürzen wollen, und wenn S. 278 des genannten 
Buchs, auf welche sich Hr. S. bezieht, allerdings die
sen Schein erwecken kann, so sprechen S. 279 und 
281 gegen diesen Schein, und auch der von mir ge
forderte grosse, und wie ich zugebe, zu grosse Umfang 
der deutschen Lectüre sollte, wie aus S. 118 dessel
ben Buchs hervorgeht, nicht auf Kosten der classischen 
Studien erreicht werden. Meine Ansicht war und ist 
noch: das Deutsche soll nicht sowol die extensive und 
materielle Basis, als vielmehr den intensiven und ide
ellen Schwerpunkt des gesammten Gymnasialunterrichts 
abgeben, und dies scheint mir auch der Verf. zu wol
len. Die Frage ist für mich nicht gewesen: sollen die 
classischen Studien in- und ausserhalb der Schule nicht 
mehr, wie bisher, durch ein Übergewicht an Stunden
zahl bevorzugt sein? sondern: sollen wir bei Erklärung 
der Alten und der Betreibung ihrer Sprache nur so 
weit gehen, als bei überwiegendem Gebrauch der la
teinischen Sprache möglich sein würde, oder sollen 
wir die alten Sprachen und Schriftsteller so tief, so 
umfassend und so scharf auffassen lehren, als dies in 
der Muttersprache bei angehenden Jünglingen möglich 
ist? Im erstem Falle würden die classischen Gymna
sien gegen die Realgymnasien, ja gegen die Realschu
len sehr bald zurückstehen, sobald nur erst diese von 
den jetzt nur zu oft noch in ihnen vorwaltenden ma
teriellen Gesichtspunkten zu ideelleren sich erhoben 
haben; denn die Realschulen würden dann bald eine 
tiefere allgemeine Bildung hervorbringen, als die clas
sischen Gymnasien. Doch der Verf., das beweist schon 
der hier gegebene Auszug, ist weit entfernt, sich auf 
jenen antiquirten, jedoch immer noch mit der Zähigkeit 
der Gewohnheit von Jahrhunderten reagirenden Stand
punkt zu stellen. Die Differenz zwischen ihm und 
dem angefochtenen Buche ist, glaube ich, im Wesent
lichen nur eine scheinbare, und nur die tragen blie-

’) Ich unterscheide in meinem Buche zwischen altclassischen und 
Realgymnasien (S- 0, während der Verfasser nur die erstem im 
Auge hat, die er mit einem wenig verschiedenen Ausdrucke „clas
sische Schulen“ nennt.
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ben an ihn übrig, ob er mit der von mir geforderten 
Zahl von vier Stunden für das Deutsche die altclassi- 
schen Studien ernstlich gefährdet glaubt, was ich nur 
für den Fall zugeben könnte, dass letztere durch Geist 
und Methode der darin unterrichtenden Lehrer nicht 
gebührend vertreten wären, und ob er auch das Deut
sche in manchen Klassen ganz zurücktreten lassen 
will, was mir nicht wahrscheinlich ist.

Was das Abiturientenexarnen betrifft, so würde die 
vorgeschlagene Abänderung schon bedeutenden Gewinn 
bringen, indess der volle doch erst zu erwarten sein 
von einer Herabsetzung der übrigen Unterrichtspensa 
(äusser dem Griechischen, Römischen und Deutschen) 
auf ein geringeres Maas. Selbst unter der Vorausset
zung aber, dass diese erfolgte, möchte ich für Einen 
Gegenstand ein Fürwort einlegen, nämlich für die Ma- 
themathik, schon um deswillen, weil der ganze sehr 
beherzigenswerthe Reformvorschlag an einer von da 
aus schwerlich ausbleibenden Opposition scheitern 
könnte. Das Studium der Geschichte wird wesentlich 
durch die Lectüre griechischer, römischer und deut
scher Geschichtschreiber getragen; der Antrieb, wel
cher in der Voraussicht eines künftigen Examens liegt, 
kann also schon deshalb, wie um der Anziehungskraft 
des Gegenstandes für die überwiegende Mehrheit der 
Schüler willen, ohne Schaden wegfallen; überdies bie
ten zur Darlegung fleissiger geschichtlicher, wenn auch 
in beschränkterer Ausdehnung, doch andererseits mit 
grösserer Gründlichkeit betriebener, ja selbst quellen
mässiger Studien die freien Arbeiten genug Anlass und 
einen hinreichenden Maasstab der Beurtheilung. Und 
mit der Betreibung der Geschichte verbindet sich leicht 
eine angemessene Beschäftigung mit der Geographie, 
die in diesem Zusammenhänge wenn auch an Ausdeh
nung des Studiums verlieren mag, so doch gewiss an 
Sicherheit und Nachhaltigkeit der mit anderm Wissen 
verflochtenen geographischen Kenntniss gewinnen würde. 
Das Französische, in sprachvergleichender Methode 
getrieben, lehnt sich an das Lateinische, kann also 
auch beim Abiturientenexamen ausfallen. Aber die 
Mathematik? Diese steht so isolirt da, eben so in ih
rem Charakter als Wissenschaft, wie in der Person 
ihres Vertreters, eines Fachlehrers, dass auch diejeni
gen Lehrer der Mathematik, welche am ersten einer 
solchen allerdings zweideutigen Hülfe entbehren könn
ten , schwerlich ihre Einwilligung Zll der gänzlichen 
Ausweisung ihrer Wissenschaft (und ihrer Person) vom 
Abiturientenexamen geben würden. Rathsamer also 
scheint mir eine Concession an sje fßr das Examen, 
aber andererseits auch eine Reduction des mathemati
schen Gymnasialpensums auf ein geringeres Maas und 
eine Repetition des gesummten bchulpensu: is in Prima. 
Für die mit der Mathematik verflochtene und durch 
sie mit getragene Physik würden die Mathematiker wol 
eben so leicht auf das Examen verzichten, als dies die 
Lehrer der Geschichte und Geographie, welche — in 
der Regel Philologen — schon anderweitig beim Exa
men betheiligt sind, für diese Wissenschaften tbun 
würden. *) — Dagegen möchte Ref. in dem philologi-

) Bei dieser Gelegenheit will ich auch gleich noch einen mit 
der Abiturientenprüfungsfrage in einigem Zusammenhänge stehenden 

sehen Examen noch ausdrücklich die Grammatik als solche, 
d. h. als nicht blos dienende Sammlung von Kenntnissen, 
sondern als selbständige und freie historisch-philosophi
sche Wissenschaft berücksichtigt sehen. Die rationale 
Betreibung der Grammatik in den obern Klassen (natür
lich mit der nöthigen pädagogischen Rücksicht) scheint 
mir ein wesentliches Glied der Gymnasialbildung; die 
Entwickelung der logischen Kraft und des systemati
schen Überblicks ist an ihr ganz besonders möglich, 
und noch fruchtbarer als die Vermittelung dieser Seite 
der Geistesbildung durch das mathematische Studium, 
deshalb, weil die grammatischen Abstractionen und 
Gesetze sich auf ein concreteres Gebiet, nämlich auf 
den ganzen menschlichen Geist beziehen, wie er sich 
in seinen mannichfaltigen Thätigkeiten, in Verstand, 
Phantasie und Empfindung, in den concreten Sprachen 
ein unmittelbares Dasein und ein lebendiges Organ für 
die höhern geistigen Schöpfungen gibt. Lehren wir 
z. B. die Hauptformen des Anakoluths, der Attraction 
u. dgl. mit Sicherheit überschauen, und in ihrem psy
chologischen Grunde, zugleich mit Rücksicht auf den 
in dem Umfang der Ausbildung und Verwendung jener 
Formen sich aussprechenden rationalen Charakter auf
fassen, — welche noch ganz andere Schule und logi
sche Zucht des Geistes (der Bildung des historischen 
Sinnes nicht zu gedenken) liegt darin, als in der Übung, 
eine an Umfang etwa gleiche Zahl stereometrischer 
Sätze in ihrer Verkettung zu durchdringen und sich 
anzueignen.’ Der Beschäftigung mit Sprachen den 
grössten Raum zuweisen, und doch auf den daraus 
möglichen Gewinn einer durchgreifenden Ausbildung 
(oder bescheidener zu sprechen: Vorbildung) des hi
storisch - philosophischen Sinnes Verzicht leisten, und 
diesen Gewinn nur, wie er eben durch die Praxis der 
Sprachbetreibung von selbst sich einstellt, mit in den 
Kauf nehmen, das scheint mir, und sicherlich auch 
Hrn. S., eine arge pädagogische Inconsequenz.

Am Schlüsse seiner Abhandlung verspricht der 
Verf. bei anderer Gelegenheit auch noch die Me
thode des Unterrichts in den alten Sprachen zu behan
deln; im Interesse der Sache können wir nur wünschen, 
dass er diese Gelegenheit recht bald finden und ergrei
fen möge. Denn die Sache dieser Studien zu vertre
ten ist in vorzüglichem Maase ein Mann berufen, der 
durch Besonnenheit des Urtheils, wie durch Adel der 
Form den Einfluss, den die Alterthumsstudien, im Geigte 
der Gegenwart getrieben, auf die gesammte Bildung 
üben, unabsichtlich und doch unverkennbar in einem 
so wohlthuenden und überzeugenden Muster darstellt.

Merseburg- Hiecke.
Vorschlag zurücknehmen, den ich in meinem Buche gemacht. Der 
Vorschlag, die Gymnasialbildung mit einer Encyklopädie der Gym
nasialwissenschaften , d. h. mit einer geordneten Zusammenfassung des 
Kernes aller einzelnen betriebenen Wissenschaften, so weit, sie auf 
der Schule betrieben sind, abzuschliessen, scheint mir aus dem dort 
S. 249 angegebenen Grunde auch jetzt noch an sich vollkommen 
berechtigt, aber — unpraktisch, so lange nicht durch ganz andere 
Anstalten für die Bildung von Gymnasiallehrern, als wir bis jetzt 
besitzen, eine ausreichende Anzahl Lehrer unbeschadet der Gründ
lichkeit in Einem Fachstudium einen für jene Lection ausreichenden 
Umfang wissenschaftlicher Kentnisse. sich zu erwerben befähigt ist. 
Dann wäre auch gegen das Abiturientenexamen in diesen zu einer 
encyklopädischen Einheit gebrachtenGegenständen nichts einzuwenden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena« Druck und Verlag von A. Brockhaus in I^eipasig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 142. 14. Juni 1845.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Von der in Nr. 110 des vorigen Jahrgangs aufgeführten 

Vereinschrift: „Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des histo
rischen Vereins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unter
walden und Zug,“ ist die zweite Lieferung des ersten Bandes 
(Einsiedeln, Benziger. 1844) erschienen. Der Inhalt ist in 
fortlaufender Nummer: V. Hofrechte, Stadtrechte, Burg- und 
Landrechte, Voigtei und Lehen, Bündnisse und Urfehden, Eid
genössisches und Österreichisches. Urkunden zur Begründung 
der rechtlichen Verhältnisse Luzerns bis zum Ausgange der 
Murbach’schen Herrschaft. (Die Darlegung der Rechtsverhält
nisse des Klosters Murbach hat allgemeine Bedeutsamkeit) 
Luzern unter Murbach, ein rechtshistorischer Versuch von Ant. 
Philipp v. Segesser. Bruder Claus und seine Zuschrift an Con
stanz vom 30. Jan. 1482, von Joseph Schneller. (Ein Brief 
des ehrwürdigen Klausners Nikolaus von Flue in dem Streite 
gegen Constanz wegen Zurückgabe der Landgrafschaft Thur
gau, wahrscheinlich nur dictirt, da Claus nicht schreiben konnte.) 
Zwölf interessante Urkunden von 1201 —1496. VI. Der Reichs
zoll zu Finden im Lande Uri (Fortsetzung und Schluss). Von 
P. Bonnwart. VIT. Kirchliche Sachen. 1) Beiträge zur Ge
schichte der Kreuzzüge gegen die Mongolen im 1 3. Jahrh., von 
Xaver Bernet. 2) Urkundenlesen aus dem Cistercienserkloster 
Frauenthai vom J. 1245—59, von Thomas Stocker. 3) Ver
mischtes. (Darunter eine Urkunde zur Geschichte der Kreuz
züge gegen Kaiser Friedrich II. Die zwei ältesten der bisher 
bekannten Ablassbriefe.) VIII. Liber Heremi (Fortsetzung und 
Schluss).

Memoires presentes par divers savants ä Vacademie royale 
des inscriptions et beiles lettres de VInstitut de France. Premiere 
serie. Sujets divers d’erudition. Tome I. Paris, imprimerie 
royale. 1844. 4. Inhalt: Memoire sur les Instruments astrono- 
jniques des Arabes, par L. Am. Sedillot. Memoires sur l’ap- 
precjation de la fortune privee au moyen äge relativement aux 
variations des valeurs monetaires et du pouvoir commercial de 
l’argent, par C. Leber. Beigegeben sind diesen zwei Abhand
lungen vier Tabellen: 1) Über den Werth des Geldes vom 
8. bis 18. Jahrh.; 2) Über Besoldungen, Gehalt und Tagelohn 
vom 13. bis 16. Jahrh.; 3) Preis der nächsten Lebensbedürf
nisseim II., 15. und 16. Jahrh.; 4) Über Luxusvvaaren, Kunst
artikel und ausländische Waaren vom 13. 5^ 16. Jahrh. Me
moire sur le Pilima (ntkrji-ia) ou espece de feutre dont les an- 
ciens se servaient pour la confectivn de leurs armes defensives 
retrouve et proposd pour l’usage des arm des modernes, par Andre 
Papadopoulo-Vretos. Le Tresor des chartes, sa creation 
ses grades et leurs travaux, par L. Des al les.

Gelehrte Gesellschaften.
Geographische Gesellschaft inBerlin. Der Vice

director Geh. Medicinalrath Lichtenstein verlas einen von Prof. 
Bitter verfassten Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft 

während des letzten Jahres. Kiepert las die Fortsetzung seiner 
Abhandlung über die assyrischen Monumente Kleinasiens und 
erläuterte sie durch Mittheilung einer von ihm entworfenen 
Karte der assyrisch-persischen Königsstrassen Vorderasiens, wie 
durch einige Tafeln, welche Skizzen assyrischer Bildwerke und 
Münzen enthielten. Dr. Mahlmann las einen Aufsatz, in wel
chem die Resultate der von Dr. Dieffenbach über Meerestem
peratur angestellten Beobachtungen niedergelegt waren. Er 
erwähnte hierbei die von ihm selbst festgestellte Thatsache, 
dass die Erde nicht eine, sondern zwei Linien grösserer mitt
lerer Luftwärme besitze. Geh. Medicinalrath Lichtenstein zeigte 
an, dass durch den Prinzen Waldemar und dessen Begleiter 
ein umfassender Bericht über die Topographie, Vegetation und 
Thierwelt der Insel Ceylon vorliege und theilte die Reiseroute 
des Prinzen durch die Insel mit. Prof. Zeune legte eine von 
Dr. Feodor Possart eingesandte statistische Beschreibung der 
Wallachei vor und theilte aus derselben Data mit. Dr. Schultz 
sprach über die Temperatur des diesjährigen März und April 
und legte die zu Berlin angestellten Temperaturbeobachtungen 
über die letzten fünf Jahre vor. v. Sydow hielt bei Über
reichung seiner mit Frhrn. v. Reden herausgegebenen Eisenbahn
karte Deutschlands einen Vortrag, der sich nach einleitenden 
Bemerkungen besonders über die von der Natur vorgezeich
neten neuen Parallel- und Meridianlinien verbreitete, durch 
welche ein vollständiges Eisenbahnsystem in Deutschland be
günstigt wird. Durch Prof. Dr. Erman ward ein Brief von 
G. v. Helmersen ans St.-Petersburg mitgetheilt, in welchem die 
Resultate der von Hofrath v. Middendorff und Dr. Schrenk in 
Sibirien unternommenen Reise dargelegt werden. Als Haupt
ergebnisse stellen sich heraus, dass das Taimyrland, welches 
Middendorff bis zum 77° nördl. Br. untersuchte, nicht von 
ewigem Schnee bedeckt ist, sondern seine, wenn auch nur 
kümmerliche Flora und Fauna besitzt; dass dem Reisenden ge
lang, von Udskoi, am ochotskischen Meerbusen, durch chine
sisches Gebiet über viele Zuflüsse bis zum Amur und durch 
die bis dahin unbekannten Völkerstämme und Gebirge bis zu 
der ersten russischen Kosakenansiedelung an dem Zusammen- 
flu-se der Schilka und des Argun vorzudringen. Dr. Schrenk, 
welcher fünf Jahre das Land im Süden des Altai durchforschte, 
bringt eine auf Instrumentalaufnahmen gegründete Karte des 
ganzen Landstrichs vom Saissansee über den Balkbasch und 
Alakul bis zum Issikul zurück.

Akademie der Wissenschaften in Berlin. Am 
3. März trug Prof. TFem zwei krystallographische Gegenstände 
vor, einen speciellen über das Titanitsystem, und eine" allge
meinen, indem er zeigte, wie d‘e dre’ verwandten Lehrsätze 
über die Neigung der Flächen in den Endkanten der drei 
krystallographischen Geschlechter, der viergliedrigen Octaeder, 
der Rhomboeder und der Dihexaeder, sich in einen einzigen 
Lehrsatz zusammenfassen lassen, welcher für die Hälften der 
Neigungen in den Endkanten, die Ausdrücke von Sinus, Co
sinus, Radius in Werthen der Endkante, der Axe und der 
Längendiagonale, nämlich in den Producten derselben mit Co
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sinus, Sinus und Radius des Winkels gibt, welchen die beiden 
durch die Endkante und durch die Längendiagonale der Fläche 
gelegten Vertikalebenen mit einander bilden. Vom Titanit
system wurden die genauem krystallographischen Gesetze, wie 
sie in der Axenstelhing der Titanitsäule mit den Seitenflächen 
n sich ergeben, aufgeführt. Am 6. März hielt Geh. Oberbaurath 
Crelle einen Vortrag über den Inhalt einer nächstens in Druck er
scheinenden Schrift: Über die verschiedenen Arten, die Spann
kraft der atmosphärischen Luft als bewegende Kraft auf Eisen
bahnen zu benutzen. Sie handelt zuerst von der Anwendbar
keit der Luft zur bewegenden Kraft bei Eisenbahnen und deren 
Vorzüge vor der des Dampfes; dann zählt sie die fünf bisher 
in Rede gekommenen Arten, wie sich die Luft an der Stelle 
des Dampfes würde benutzen lassen, auf, bezeichnet die tech
nische Anordnung dieser Systeme, namentlich der Luftwagen, 
berechnet den Aufwand dabei und führt zu dem Resultate, 
dass die Anlegung von einzelnen Cylindern aus Eisenblech zur 
Zusammenpressung der Luft auf den Luftwagen und noch an
dern Wagen die vortheilhafteste und wohlfeilste ist. Am 13. März 
las Prof. Jakob Grimm über das von Lönnrol zu Helsingfors 
im J. 1835 herausgegebene finnische Epos Kalevala und ent
wickelte dessen bedeutenden Werth für Sprachforschung und 
Mythologie Am 31. März trug Prof. Zumpt die Fortsetzung 
seiner Untersuchungen über die Gesetze und Gerichte de pe- 
cuniis repetundis vor. Durch die im J. 70 v. Chr. gegebene 
lex aurelia iudiciaria wurden gemeinschaftlich Senatoren, Ritter 
und Tribuni aerarii zu Richtern bestellt, von denen die Tri
buni aerarii oft auch als Ritter bezeichnet werden, sodass die 
Gerichte als zwischen Senat und Rittern getheilt erscheinen. 
Der Praetor urbanus fertigte das Album dieser iudices selecti. 
Eine lex pompeia vom J. 55 bestimmt die Auswahl (vermuth- 
lich nur aus der Kategorie der Ritter) nach der Höhe des 
Census. Die Zahl der in drei Decurien getheilten Richter war 
nach dem Princip ohne Zweifel gleich, w'ar sie aber nicht 
durch 3 theilbar, so trat eine Differenz von 1 oder 2 ein (wie 
über Scaurus 22 Senatoren, 23 Ritter, 25 Tribunen richteten, 
über Milo 18 Senatoren, 17 Ritter, 16 Tribunen). Durch die 
lex aurelia wurde die Zahl sehr erhöht, wie über Flaccus 75 
Richter entschieden. Das Eigenthümliche der lex iulia, in 
welcher die geheimen Wege, auf denen Beamte Geld und Gel- 
deswerth von den Unterthanen bezogen, einzeln verpönt und 
die Geschäfte, welche die Unterthanen beeinträchtigen, ver
boten wurden, war, dass die Klage auf alle römische Beamte 
ausgedehnt wurde, doch handelt es sich bei ihr nur um die 
Aneignung von Geld und Geldeswerth, nicht, wie Neuere bei
gefügt haben, um Verbot, die Grenzen der Provinz zu über
schreiten, oder Bestrafung der Mordthaten und Verführungen 
der Frauen. Die Strafen waren mehrfacher Ersatz und In
famie, nicht Exil. Die gerichtliche Thätigkeit und Beredsam
keit blühte am meisten zum Ende der Republik, doch wurden 
auch alle Arten von Bestechungen geübt und der Einfluss der 
Patrone und Advocaten über Gebühr aufgeboten.

Gesellschaft naturforschender Freunde inBerlin. 
Am 15. April trug Geh. Medicinalrath Link Bemerkungen über 
die Entstehung des Korks von den Korkbäumen des südlichen 
Europa vor und zeigte Rindenstücke der Korkeiche aus Dal
matien und Istrien. Wie an unsern Eichen eine dichte und 
feste Rinde der Länge nach am Stamme der Steineichen in 
schmalen, bei Stieleichen in breiten Erhabenheiten hervorwächst, 
so auch in der Korkeiche, nur dass die Erhabenheiten, sehr 
breit, fast den ganzen Stamm umgeben, und dass die Rinde 
die lockere Consistenz der Korke hat. Unter der gewöhnlichen 

Korkrinde entsteht eine andere, wodurch jene wie bei den 
Platanen stellenweis gehoben wird und so leicht gelöst werden 
kann. Wenn man dem Baume die Rinde nicht abnimmt, wird 
er davon gleichsam erdrückt und verkrüpelt. Die Korkeiche 
(Quercus Suber) scheint nur eine Abänderung der immergrünen 
Eiche (Quercus Ilex), der sie in allen Theilen ähnlich ist, und 
nur durch die Krankheit des Korkansetzens verschieden zu sein. 
Prof. G. Rose legte eine merkwürdige Pseudomorphose von 
Kalkspath in der Form von Arragonit aus Torda in Sieben
bürgen vor. Sie lässt vollkommen die Form des Arragonits, das 
gerade sechsseitige Prisma mit den schwacheinspringenden Win
keln in der Mitte zweier gegenüber liegender Seitenflächen, wie 
solches durch eine Verwachsung von drei Individuen entsteht, 
erkennen, sie besteht aber nur aus kleinen Kalkspathkrystallen, 
die in der Form von Skalenoedern und 2 — 3 Linien gross in 
jedem der drei Krystalle des Arragonits unter einander eine 
ganz gleiche Lage haben, und dadurch die Begrenzung der 
frühem Arragonit-Individuen aufs Bestimmteste erkennen lassen. 
Schon früher sind dergleichen Pseudomorphosen von Kalkspath 
in der Form des Arragonits von Mitscherlich, Haidinger und 
dem Referenten selbst beschrieben worden, allein bei keinem 
war die Form des Arragonits so gut erhalten, noch auch die 
erhaltenen Kalkspath-Individuen so gross und deutlich, und 
ihre Lage in Bezug auf die Arragonitform überhaupt zu be
stimmen ; auch ist die Grösse des veränderten Arragonitkrystalls 
merkwürdig, indem derselbe 2*/2 Zoll hoch und 3 Zoll breit 
ist. Dr. Beyrich sprach über einige neue böhmische von dem 
Mineralogen Sieber aus Prag mitgetheilte Trilobitenformen. 
Trilobites Bernbergii bildet mit zwei andern verwandten Arten 
eine eigenthümliche Gattung, Cheirurus, zu welcher Parodoxides 
bimucronatus Murchison als Schwangschild und Amphion ge- 
latinosus Portlocki gehören. Die Gattung Battus ist ein 
wahrer Trilobit mit zwei Rumpfringen, wie Dalman richtig ver- 
muthete. Prof. Ehrenberg theilte mit, dass der Lehrer an der 
landwirthschaftlichen Akademie in Eldena Dr. Fr. Schulze auf 
chemischem Wege die mikroskopischen Kieselschalen-Thierchen 
und Thierchen im Guano frei dargestellt und zur Untersuchung 
gesendet habe, woraus hervorgehe, dass der benutzte Guano aus 
Peru stamme, indem er die dem peruanischen Guano eigen- 
thümlichen Thierkörper enthalte. Ferner legte Derselbe die 
sehr sauber entworfene Durchschnittszeichnung der Schichten 
vor, welche beim Bohren eines artesischen Brunnens in Batavia 
auf Java berührt worden sind, unü welche der dortige Apo
theker Göring sammt allen Bohrmahlen und vielen Proben des 
culturfähigen Ackerlandes der Insel eingesandt hat.

S y r o - ägy p t i s ch e Gesellschaft in London. Am 
15. April las der Secretär Yates eine Abhandlung des Prof. 
Grotefend in Hannover über die keilförmigen Inschriften, die 
man kürzlich in Hörsabad, in der Nähe von Ninive, gefunden 
hat. Die Ansichten des Prof. Grotefend werden durch die 
Nachrichten bestätigt, welche von dem Lieut. v. Mühlbach, 
einem russischen Offizier, eingegangen sind, der.kürzlich aus 
Mosul zurückgekehrt ist. Massabini theilte eine Übersicht der 
Geschichte dieser Inschriften, sowie seine Ansicht über deren 
Erklärung mit. Er theilt die Charaktere in fünf Klassen, die 
aber alle keilförmig sind. Nur eine dieser Klassen ist erklärt 
worden und enthält hauptsächlich die Namen babylonischer, 
persischer und assyrischer Könige, wie Darius, Xerxes, Arta- 
xerxes. T. Wright las die Einleitung zu seiner Geschichte des 
Christenthums in Arabien vor der Einführung des Mohammed- 
ismus. Sie handelt von der Geographie und Ethnographie des 
Königreichs Hamyar oder des glücklichen Arabiens, nach den
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ältesten griechischen und arabischen Geschichtschreibern, und 
gibt eine Übersicht der Genealogie der arabischen Könige der 
Fabelzeit, nach der Tradition der Araber. Dr. Plate zeigte 
eine Karte von Hadramät vor, die erste genaue Karte, welche 
davon aufgenommen worden ist.

Akademie der Wissenschaften zu Paris. Am 
3. Febr. Milne-Edwards, zoologische Untersuchungen auf einer 
Reise in Sicilien. Sie enthalten Beobachtungen über die Cir- 
culation in den Mollusken. Schwab über die Rinderpest in 
Böhmen. A. Cauchy über die Anwendung der complementären 
Variabein in der Entwickelung der Functionen in Reihen. Du
mas, Mittheilung über die Versuche mit flüssigem und bis 
zu 90 Grad unter Null erkaltetem Chlor in der Mischung 
mit fester Kohlensäure und Äther. Margueritte über neue Reihen 
von Verbindungen der Tungstein - oder Wolframsäure mit den 
Alkalien. Morlet über die Centren der Figuren. Türck über 
die Chlorverbindungen in albuminösen Flüssigkeiten. Vicomte 
d’ Archiac über die Kreideformation der südöstlichen, nördlichen 
und nordöstlichen Abhänge des mittlern Plateau von Frank
reich. Lartet, geologische und paleontologische Beobachtungen 
über das Sumpflager zu Sanson und andere fossile Lager im 
Departement Gers. Mellile, Mittheilung über einen am 12. Dec. 
1844 zu Limoux gefallenen Meteorstein. Colla, Director der 
Sternwarte in Parma, Mittheilung über eine besondere Art 
Nordschein. Am 10. Febr. Cauchy über die Formeln, die sich 
bei Betrachtung der multiplicirten und divergenten Reihen er
geben. Ballard, praktische Betrachtungen über die grossen 
chirurgischen Operationen. Jobert über die Herstellung der 
Nerventhätigkeit in autoplastischen Fleischlappen. Lereboullet 
über die Crustaceen aus der Familie der Cloportiden in der 
Gegend von Strasburg. Duchartre über die Bildung der Blume 
der Malvaceen. Aug. Laurent über den Isomorphismus und 
die krystallinischen Typen. Saint-Evre über das Tungstein
metall (Wolfram). Desiderio, Untersuchungen über die giftigen 
Wirkungen des schwefelsauren Chinins. Am 17. Febr. A. Cauchy 
über verschiedene merkwürdige und allgemeine Eigenschaften 
der stetigen Functionen. Bericht über die von Girard erfun
dene Schleuse (ecluse ä flotteur). Bericht über einen von van 
Peterssen gefertigten künstlichen Arm. Blandei über die Kupfer
kolik. Soleil über die Structur und rotirende Eigenheit des 
krystallisirten Quarz. Leon Lalanne über die Centren der 
Figuren. A. Arnoux über denselben Gegenstand. Strauss über 
einen Apparat zur Construction der Linsengläser. Argeiander 
in Bonn über den Kometen vom 7. Juh 1844. Soyer-Villemet 
über den Einfluss des Salzes auf die Vegetation. Bertrand de 
Lom über zwei Lager von Edelsteinen im Departement Haute- 
Loire. Am 24. Febr. A. Cauchy über die syntagmatischen 
Reihen. Derselbe über die Approximationen der Functionen 
von sehr grossen Zahlen. Duvernay, Nachtrag zu der Abhand
lung über das Nervensystem der Mollusken. Bericht über die 
zoologischen und botanischen von Dr. Ant. Petit und Richard 
Quartin-Dillon in Abyssinien gemachten Sammlungen. Dezei- 
meris, praktische Ansichten über die wichtigsten, leichtesten und 
mindest kostspieligen Verbesserungen des Ackerbaus in Frank
reich. Blanchard, Beobachtungen über das Nervensystem der 
Mollusken und Milne-Edwards Erwiederung. Breton, Darlegung 
einiger allgemeinen Theoreme der Geometrie. Baudrimont über 
die chemischen Eigenschaften und die verschiedenen Arten der 
Verbindung. Langlois über die Wirkung der schwefeligen Säure 
auf Monosulphurate der Alkalimetalle. A. Laurent über neue 

amidirte Säuren. (Es gibt keine wasserleeren Säuren.) Des- 
cloizeaux über die Asterie des Diamants. Virlet d'Aoust über 
ein Lager von Seemuscheln in der Gegend von Tournus, wo 
nur Formationen des Süsswassers erwartet werden. P. J. Van- 
Bendan, Prof, in Lourain, über den Blutumlauf in niedern 
Thieren.

Literarische Nachrichten.
Am 4. Mai kamen auf eine Einladung des Directors 

Schmidt in Halberstadt auf dem Bahnhofe zu Oschersleben 
die Sch’ulräthe Schaub und Görwitz von Magdeburg, Uhde von 
Braunschweig und einige und vierzig Schulmänner von den 
Gymnasien zu Halle, Hannover, Braunschweig, Wolfenbüttel, 
Halberstadt, Blankenburg, Quedlinburg und Magdeburg für den 
Zweck nähern Bekanntwerdens und zur Besprechung pädagogi
scher Fragen zusammen. Dr. Merkel aus Magdeburg sprach 
über die Zweckmässigkeit einer Einführung der griechischen 
Grammatik von Krüger in Schulen und deren Vorzüge vor 
der neuesten Bearbeitung der Buttmann’schen, woran Director 
Jeep aus Wolfenbüttel, die Präcision in der Fassung der Re
geln als Vorzug dieser Grammatik anerkennend, einige Be
merkungen anknüpfte. Die gelegentliche Besprechung der 
Bedenken, welche gegen Einführung einer und derselben Gram
matik in allen Schulen derselben Provinz zu erheben sein 
würden, veranlasste den Director Schmidt die Frage aufzustel
len, warum den Lehrern der Mathematik unter so vielen vor
handenen Lehrbüchern keines ganz genüge. In der von Dr. 
Hincke aus Halberstadt, Buchheister aus Wolfenbüttel, Director 
Müller aus Magdeburg geführten Discussion wies Schulrath 
Uhde den Grund in der Verschiedenheit der Methoden, sowie 
in der unrichtigen Benutzung des Lehrbuchs bei so manchen 
Lehrern nach, welche sich durch dasselbe leiten liessen, statt 
es dem Schüler erst nach dem mündlichen Vortrage zum Nach
lesen in die Hände zu geben-, auch habe man erst in neuester 
Zeit angefangen, von Euklid sich entfernend, eine mehr wis
senschaftliche und methodische Behandlung zu versuchen. Bei 
der Frage, ob die Abiturientenprüfungen für vortheilhaft zu 
halten seien, sprach sich Director Eckstein aus Halle für Bei
behaltung der schriftlichen Prüfung, Schulrath Schaub für die 
der mündlichen aus. Director Krüger aus Braunschweig erhob 
die disciplinarische Frage, ob bei öffentlichen Prüfungen die 
Censuren der Schüler zur Ansicht für Jedermann aufgelegt 
werden dürfen, welche im Allgemeinen verneint wurde. Di
rector Jeep verlangte, dass, wenn die Censur Eindruck machen 
sollte, sie nicht einmal allen Mitschülern mitgetheilt werden 
dürfe, wogegen Director Krüger die Mittheilung nur einge
schränkt gelten lassen wollte. Bei dem Mittagsmahl ward 
glückwünschend des Tags gedacht, an welchem der anwesende 
Director Grotefend aus Hannover vor 50 Jahren in Göttingen 
seine Studien begonnen hatte. Man kam überein, im Anfang 
des Monats September in ähnlicher Weise eine Zusammen
kunft zu veranstalten, da sie durch die zusammenstossenden 
Eisenbahnen so sehr erleichtert wird. Wird diese Erleichte
rung auch anderwärts benutzt zu ähnlichen Vereinen, so erhalten 
die Eisenbahnen eine neue wissenschaftliche Bedeut: ng;

Capitän Michaelis in Berlin hat der Akademie der Wissen
schaften in Paris durch Alex. v. Humboldt eine geographische 
und hypsometrische Karte des Cretinismus im Aargau über- 

I reichen lassen, auf welcher in vier Blättern die Wohnsitze des 
Cretinismus, die Bezeichnung der Höhen, die Population der 

' Cretinen genau angegeben sind.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig*
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AMGEMEIAE 1ITERATUR-ZEITUW.
Vierter Jahrgang. M 143. 16. Juni 1845.

Jurisprudenz.
Praktische Ausführungen aus allen Theilen der Rechts

wissenschaft. Mit Erkenntnissen des Ober-Appella
tionsgerichts zu Kassel. Von Dr. B. W. Pfeiffer, 
kurfürstlich hessischem Ober-Appellationsrathe a. D. 
Siebenten Bandes erste Abtheilung. Hannover, Hahn. 
1844. 4. 4 Thir. 20 Ngr.

Die Tendenz und Hauptrichtung des Werkes, über 
dessen Fortsetzung wir zu berichten uns erfreuen, so
wie die Auswahl und Behandlungsweise der Gegen
stände, denen dasselbe im Ganzen gewidmet ist, als 
hinlänglich bekannt voraussetzend, dürfen wir uns in 
diesen Beziehungen hier füglich auf die Bemerkung be
schränken, dass der Verf. auch in dem vorliegenden 
neuen Bande seinem frühem Plane an und für sich 
vollkommen treu geblieben ist. Auch hier sind es 
nicht willkürlich an einander gereihte Rechtsfälle, die, 
bestimmt zunächst etwa blos, das praktische Judicium 
der Leser im Allgemeinen zu schärfen und mehr nur 
beiläufig die Theorie zu bereichern, uns vorgeführt, auch 
nicht etwa beliebige streitige Rechtsfragen, die, unter 
Bezugnahme auf einzelne, isolirt dastehende rechtliche 
Erkenntnisse näher besprochen werden, sondern es 
sind durchweg mit besonderer Sorgfalt ausgewählte 
und gruppenweise, meist nach einer gewissen systema
tischen Ordnung, zusammengestellte Entscheidungen, 
abgegeben über solche Rechtsfragen und streitig ge
wordene Rechtsverhältnisse, die, in den positiven Ge
setzen entweder nicht hinlänglich beachtet, oder nicht 
deutlich genug bestimmt, an der Hand einer Constanten 
Praxis des obersten Gerichtshofes für das Kurfürsten
thum Hessen ihre Erledigung gefunden haben. Es sind 
also Beiträge zu einer wissenschaftlich geläuterten, 
selbstbewussten und gleichförmigen Praxis, die, sehr 
verschieden von dem, 'was man freilich auch mit dem 
Namen Praxis bezeichnet, richtiger aber juristischen 
Schlendrian nennen würde, identisch ist mit dem soge
nannten Juristenrecht, das, nach des jungem Puchta 
einleuchtender Äusserung, nicht sowol den Rechtsquel
len beizuzählen, als vielmehr Erkenntnissquelle eines 
schon entstandenen Rechts ist, und von welcher 
Schweppe bemerkt hat, dass ihre anfänglichen Wider
sacher, wenn sie später mehr lernen und sich gründ
licher ausbilden, gewöhnlich zu der Überzeugung ge
langen,, sie schliesse einen früher nie von ihnen geahn

ten Schatz in sich. Dass aber gediegene juristische 
Arbeiten dieser Art, dass mit einem Worte praktische 
Ausführungen aus den verschiedenen Rechtstheilen in 
Hrn. P.’s bezeichnendem Sinne, ganz vorzugsweise 
geeignet seien, auf eine gedeihliche Rechtsanwendung 
und auf eine wahrhaft Vertrauen erweckende Rechts
sprechung hinzuwirken, das kann wenigstens von de
nen unmöglich verkannt werden, welchen es klar ge
worden ist, wie bei den tausendfältigen immer neu sich 
gestaltenden Verwickelungen unsers Rechtslebens, selbst 
die nach menschlicher Weise vollendetste geschriebene 
Gesetzgebung, wie aber ganz besonders das gemeine 
deutsche und das geschriebene Particularrecht der mei
sten deutschen Länder, seiner eigentümlichen Ent
stehung und Verfassung nach, einer weitern Ausbil
dung , Ergänzung und Nachhülfe auf diesem Wege 
gar nicht entbehren kann, und welch ein bedeutender 
Theil des dermalen in Deutschland wirklich geltenden 
Rechts fürwahr lediglich auf dem, insoweit mit der 
wahren Theorie niemals im Widerspruche stehenden, 
Gerichtsbrauche beruht.

Und steht nun gleich der vorliegende neue Band 
dieser Ausführungen seinen Vorgängern an Reichhal
tigkeit unverkennbar nach, als er blos Beiträge aus 
dem römischen Privatrecht (in seiner heutigen Anwen
dung) und auch aus diesem wieder, neben acht Nach
trägen zu Abhandlungen früherer Bände, nur vier ganz 
neue, — mit zusammen, 103 in extenso mitgetheilten 
Rechtsfällen sammt den zugehörigen Entscheidungen 
und Entscheidungsgründen enthält; so möchte dieser 
Band doch, zumal wenn erwogen wird, dass mehre 
unter der bescheidenen Überschrift von Nachträgen 
mitgetheilte Aufsätze über ganze Materien von erheb
licher Wichtigkeit von neuem fast erschöpfend sich 
verbreiten, an Gediegenheit kaum von einem frühem 
übertroffen werden. Im Allgemeinen ist nur noch zu 
bevorworten, dass auch den hier zu besprechenden 
Ausführungen, indem sie dem Obigen nach wesentlich 
den Zweck verbinden, Zeugnisse zu liefern für die 
Praxis, wie diese bei dem Ober-Appellationsgericht zu 
Kassel sich bereits einmal schon fixirt hat, von ihrem 
Werthe und ihrer juristischen Bedeutsamkeit selbst 
dann nur beziehungsweise etwas entzogen werden 
würde, sollte sich gleich aus dem doctrinellen Stand
punkte diese oder jene einzelne, scheinbar noch so be
gründete, Ausstellung daran machen lassen, — beson
ders, da für jenes höchste Tribunal, wie Hr. P. S. 257 
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ausdrücklich hervorhebt, die Vorschrift (in der Ober- 
Appellationsgerichtsordnung Tit. V, §. 13) besteht, 
„dass, um aller Ungewissheit in Entscheidung der 
Rechtssachen vorzubeugen und soweit nur immer mög
lich, ein ius certum einzufiihren, dasjenige, was in An
sehung der unter den Rechtslehrern streitigen Meinun
gen einmal von ihm approbirl und angenommen ist,“ 
auch bei künftigen Entscheidungen „so lange zum 
Grunde zu nehmen sei,“ bis der Gesetzgeber ein An
deres verordnet haben werde.

Über die legislative Räthlichkeit einer solchen Be
stimmung a priori mag allerdings gestritten werden 
können, dem praktischen Bedürfnisse wird sie aber 
sicher in der meisten Fällen sehr zu statten kommen ; 
denn bei der grossen Mehrzahl der juristischen Contro- 
versen liegt bekanntlich für dieses Bedürfniss weniger 
daran, wie sie entschieden werden, als dass die Ent
scheidungen darüber gleichförmig erfolgen. Zu dem 
Inhalte des Buches selbst gewendet, finden wir unter 
Nr. I, als Nachtrag zu Bd. I, Abh. 1: Neuere Jnwen- 
dungsfälle für die von der Verpfandung einer Schuld
forderung geltenden Rechtsgrundsätze“ (S. 1—16) dar
gelegt. Mit Rücksicht auf die einschlagenden Bestim
mungen des kurhessischen Particularrechts (der Pro- 
cessordnung v. 1745, §. 41 und der Vorrede v. 6. Jul. 
1770, §. 12) werden die Fragen erörtert: 1) von wel
chen Voraussetzungen der besitzgleiche Übergang einer 
verpfändeten Forderung auf den Pfandgläubiger ab
hänge, und inwiefern eine solche Verpfändung der Be
stellung eines Faustpfandes gleichzustellen sei? sowie 
2) ob der Pfandgläubiger, wenn ihm eine Forderung 
verpfändet ist, berechtigt sei, sich theilweise aus dem 
Gegenstände des Pfandes bezahlt zu machen, theil
weise aber die Forderung, zu deren Sicherheit die 
Verpfandung geschehen war, im Concurse des Schuld
ners zu liquidiren und zur Concursmässe nur, was von 
jenen Gegenständen noch in seinen Händen ist, abzu
liefern ? Sodann wird, mit Bezugnahme auf die Praxis 
des Ober-Appellationsgerichts, 3) auseinandergesetzt, 
dass die Verpfändung einer Forderung einer Cession 
derselben gleichstehe, insbesondere mit der Wirkung, 
dass unter der in einem Rechtsstreite von einer Partei 
nur im Allgemeinen vorgebrachten Behauptung einer 
Cession, auch die der Verpfändung einer solchen für mit
begriffen erachtet werden müsse (vgl. c]en Rechtsf. 
Nr. 3) und 4) in Betreff der Art und Weise der Be
gründung eines selbständigen Rechtsverhältnisses zwi
schen dem Pfandgläubiger und dem Schuldner der 
verpfändeten Forderung, namentlich auch, bei einer 
Afterverpfändung, zwischen dem Afterpfandgläubiger 
und dem ersten Verpfänder als Schuldner des ersten 
Pfandgläubigers, nachgewiesen (vgl. besond. d. Rechtsf. 
Nr. 4); a) dass diese Praxis, abweichend von Sintenis 
(Pfandrecht!. Streitfr. Abh. 1, §. 2, S. 3) und von 
v. Savigny (Recht des Besitzes §. 49 der 6. Ausg.) auch 

Forderungen, jedoch nur dann, wenn die darüber 
sprechenden Schuldurkunden selbst, — nicht etwa blos 
auf das Schuldverhältniss sich beziehende andere Pa
piere, — dem Gläubiger zum Besitze übergeben wor
den sind, als Gegenstände eines Faustpfandes zulässt, 
in der Verpfändung einer Forderung ohne erfolgte 
Übergabe der Schuldurkunde hingegen nur, nach Um
ständen, die Constituirung einer Hypothek erblickt wer
den kann ; b) dass beim Afterpfande einer Forderung 
nicht blos die res oppignorata, sondern auch die For
derung, für welche das Pfandobject verpfändet wurde, 
(das nomeri), verpfändet ist, und dass c) zur Entstehung 
eines selbständigen Obligationsverhältnisses zwischen 
dem Cessionar oder einem Gläubiger, welchem eine 
Forderung verpfändet oder verafterp fandet wurde, 
und dem cedirten Schuldner keineswegs jede zufällige 
Kunde, die der letztere von der vorgegangenen Ver
pfändung erhält, genügt, indem vielmehr erforderlich 
ist, dass die Benachrichtigung an ihn glaubwürdig, be
stimmt und auf eine solche Weise erfolge, welche ihn 
in den Stand setzt, mit voller Sicherheit an den Ces
sionar oder Pfandgläubiger Zahlung leisten zu können.

In Nr. II, einem Nachtrage zu Abh. 2 desselben 
frühem Bandes unter der Überschrift: „nie Einrede 
der erlöschenden Verjährung kann nicht nur in jeder 
Lage des Proccsses vorgeschützt werden, sondern es ist 
diese Verjährung auch von dem Richter blos um des
willen, weil sie aus actenmässigen Thatsachen hervor
geht, zu berücksichtigen“ (S. 17—28) gedenkt der Verf. 
unter Anderm, dass von Linde (Zeitschr. f. Civilr. u. 
Process Bd. II, S. 193) obschon er selbst zugebe, dass 
bei Entscheidung der hier in Rede stehenden, von ihm 
verneinten, Frage dei Gebrauch der ehemaligen deut
schen Reichsgerichte wichtig werde, es dennoch ganz 
unberücksichtigt gelassen habe, dass in den wörtlich 
von ihm mitgetheilten reichskammergerichtlichen Ab
stimmungen wiederholt (S. 195 und 206) der reichs
gerichtlichen Praxis gedacht wird, nach welcher .Jeder 
Richter exceptionem praescriptionis ex officio zu atten- 
diren habe“ und diese Einrede, „wenn sie vom Ver
klagten vergessen worden, a iudice supplirt werden 
könne;“ sodann aber wird ausgeführt, dass obige Re
gel nach der Praxis des Ober-Appellationsgerichts nicht 
Platz greife, 1) wCnn die Entstehungszeit der Klage 
nicht schon in dem Klaglibell oder wenigstens in der 
Replikschrift, — um das Dasein der factischen Voraus
setzungen für den Richter erkennbar zu machen, an
gegeben worden sei, und 2) wenn es nicht von der 
erlöschenden Klagverjährung, sondern entweder a) von 
von der Acquisitivverjährung, namentlich auch der un
unvordenklichen , oder b) von der Einrede des Ver
lustes eines Rechtes durch Nichtgebrauch sich handele. 
Ein Nachtrag zu Abh. 3 des nämlichen Bandes unter

Nr. III: „ Über die Dauer der Berechnungsweise 
der Verjährungsfrist gegen Unmündige und Minder
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jährige“ (S. 29—39) leitet zunächst aus dem von dem 
Ober-Appellationsgericht bis auf die neueste Zeit fest
gehaltenen Grundsätze, nach welchem die Verjährung 
gegen Unmündige stets so zu berechnen ist, dass sie 
während der Impubertät gänzlich stille steht, mehre 
gleichfalls mit dort verbandelten Rechtsfällen belegte 
Folgesätze ab und weist sodann nach, dass der Praxis 
jenes obersten Gerichtshofes gemäss a) gegen Minder
jährige, namentlich auch solche Unmündige, die wäh
rend der Dauer der Verjährung zur Mündigkeit gelangt 
sind, — die dreissigjährige Verjährung laufe und eine 
Berufung auf die Rechte der Minderjährigkeit dabei 
nicht weiter in Betracht kommt, dass aber b) auch bei 
bevormundeten Minderjährigen praescriptio longissimi 
temporis erforderlich, Ion gl temporis praescriptio hin
gegen bei ihnen nicht anwendbar ist. An

Nr. IV: „Zinsen können auch über die Hauptforde
rung (ohne Rücksicht durch das alterum tantum) nach 
einem rechtskräftigen Urtheile zuerkannt werden, wenn 
dem Gläubiger kein Verzug in der Beitreibung seiner 
Forderung zur Last fällt“ knüpft sich laut der Über
schrift zugleich die Frage: Können, wenn Verzugszinsen 
in einem Urtheile nicht zuerkannt wurden, dergleichen 
doch von der Zeit nach demselben gefordert werden?“ 
(S. 40—67). Der Verf. erinnert in dem Eingänge zuvör
derst daran, dass auf usurae ultra duplum nach dem, 
von dem reichsgerichlichen abweichenden, Gerichts- 
crebrauche des Ober-Appellationsgerichts überhaupt nur 
unter der obigen Voraussetzung gesprochen werde. Zu 
den beigebrachten Zeugnissen für die übereinstimmende 
Praxis anderer deutscher Obergerichte würde noch 
der, bei Emminghaus (Corp. Iuris, germ. ed. II, p. 935) 
abgedruckte Gemeinbescheid des grossherzoglich hes
sischen Ober - Appellationsgerichts nachzutragen sein, 
wie denn auch die ebendas. S. 501 Nr. 2 unter Ziffer 2, 
aus v. Meiern mitgetheilten, für die Culturgeschichte 
jenes Gerichtsgebrauchs interessanten Reichstagsvota 
Magdeburgs und Zelles hier der Erwähnung nicht un- 
werth gewesen sein dürften. Für die Statthaftigkeit 
des Anspruchs auf Capitalzinsen nach ergangenem 
rechtskräftigem Erkenntnisse, wenn sie in Verbindung 
mit den vor dem Urtheile fällig gewordenen das Capi
tal übersteigen, wird sodann, hauptsächlich unter Be
zugnahme auf L. 3, C. de usur. rei iudic. geltend ge
macht die in solchem Erkenntnisse liegende Nova
tion. Soweit dergleichen Zinsen jedoch erst nach dem 
Urtheile fällig werden , sind auch sie wieder an die 
gesetzliche Beschränkung auf das alterum tantum ge
bunden, welche Beschränkung der Praxis des Ober- 
Appellationsgerichts zufolge nur auch hier nicht in An
wendung kommt, wenn der Gläubiger seinerseits nichts 
verabsäumt hat, um früher zu seiner Befriedigung zu 
gelangen. Schliesslich wird auch für den Satz, dass 
selbst wenn die Zinsen in einem verurtheilenden Er
kenntnisse übergegangen sind, dieselben dennoch, ex 

causa iudicati, aus der spätem Zeit gefordert werden 
können, indem Rechtsf. Nr. 18 ein entscheidender Be
leg beigefügt, und jener oft bestrittene Satz sowol, als 
die trage: von welchem Zeitpunkte der Lauf solcher 
Zinsen heutzutage beginne? einer neuen theoretischen 
Erörterung unterzogen. In

Nr. V: „Übei' den Einfluss einer stattgehabten 
Münzveränderang auf die Bezahlung von Geldschulden“ 
(S. 68 98) theilt der Verf. interessante Nachträge und 
neuere Belege aus der Ober-Appellationsgerichtspraxis 
zu der 7. Abh. des I. Bds. der Ausführungen mit. Aus
gehend davon, dass von den beiden hier einscldagen- 
den, im Hauptergebnisse wesentlich von einander ab
weichenden, Deductionen von Glück (Erläut. derPand. 
Th. XII, §. 783) und von Seuffert (Erörterungen I, 
Nr. 10) keine für befriedigend und erschöpfend gehal
ten werden könne, bemerkt er zugleich, wie auch Müh
lenbruch (Pandekt. Thl. II, §. 220 u. §. 377) durch die 
Äusserung, dass, wenn der äussere Werth der Münzen 
im Laufe der Zeit sich ändere, der zur Zeit der Zu
rückgabe bestehende Curspreis als Norm anzusehen 
sei, dem Curswcrthe der Münzen einen zu grossen 
Einfluss auf die Zahlungsverbindlichkeit beilege. Noch 
weniger lasse sich der Ansicht Puchta’s (Pandekt. §. 203) 
beipflichten , nach welcher nicht der der Münze durch 
das Öffentliche Gepräge beigelegte äussere Werth, 
sondern vielmehr der innere oder Metallwerth als 
hauptsächlich entscheidend dargestellt werde, ohne 
Rücksicht auf den Unterschied zwischen einer Ver
änderung dieses innern Werthes und einer Verände
rung des Münzfusses überhaupt. Das auch von der 
Praxis des Ober-Appellationsgerichts bis auf die neueste 
Zeit festgehaltene Hauptprincip bleibe, dass der ge
setzliche Münzfuss bei der Entscheidung über den Um
fang von Geldverbindlichkeiten, wo es an einer spe- 
ciellen Bestimmung darüber fehlte, zu Grunde gelegt 
werden müsse. Beizufügen sei seiner, Verf., eigenen 
frühem theoretischen Ausführung nur bezüglich .auf 
den Curswerth (d. i. denjenigen Werth der Münzsorte, 
welcher, abweichend von dem gesetzlichen, durch den 
Handel und Wandel bestimmt ist), dass damit nicht 
der für einen ganzen Landestheil durch Gewohnheits
recht allgemein eingeführte Werth gewisser, insonder
heit ausländischer, Münzsorten, denen für die Annahme 
in den herrschaftlichen Kassen ein anderer Werth 
beigelegt worden sei, verwechselt werden dürfe; dieser 
letztere habe so, wie er zur Zeit der Entstehung der 
Schuld £ bestanden, nach einer vor der Rückzah
lung darin eingetretenen Veränderung allerdings (vgl. 
die Rechtsf. Nr. 25 u. 28) zum Maasstabe bei der 
Werthbestimmung dienen. Wiederholte Anerken
nung fand bei dem Ober-Appellationsgericht namentlich 
auch der für die Ausmittelung (Evalvation) des nach 
einer eingetretenen Veränderung des Münz/?t$$e$ zu 
zahlenden Betrags einer vorher, nach dem damaligen
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Fusse, eingegangenen Geldverbindlichkeit vom Verf. 
schon früher (Bd. I, S. 77) vertheidigte Grundsatz, 
mit der nähern Bestimmung, dass eine solche Ausmit
telung, durch Vergleichung der nach den beiden , zur 
Zeit der Begründung der Geldverbindlichkeit und ihrer 
Erfüllung bestandenen, verschiedenen Münzfüsse aus
geprägten Stücke auch dadurch nicht ausgeschlossen 
Werde, dass in der Zwischenzeit eine gerichtliche Ent
scheidung über den schuldigen Geldbetrag seiner Gat
tung nach, ohne Berücksichtigung der damals schon 
eingetretenen Veränderung des Münzfusses (vgl. den 
Rechtsf. Nr. 20) erfolgt war. Zum Nachweise des 
üblichen Verhältnisses der verschiedenen Währungen 
hielt man in dem Rechtsf. Nr. 28 das Zeugniss einer 
öffentlichen Kassenbehörde für auslangend. Ist nach 
der Entstehung der Verbindlichkeit zu einer jährlichen 
Geldleistung, deren Erhebung auf gewisse, dem Schuld
ner zukommende Einkünfte angewiesen war, eine Ver
änderung in dem Münzfüsse eingetreten, die in Folge 
dieser Veränderung erforderliche Evalvation aber nicht 
auch bei den zum Zahlungsmittel angewiesenen Ein
künften in Anwendung gebracht worden, so greift (vgl. 
den Rechtsf. Nr. 25), ohne Rücksicht auf den zuletzt 
erwähnten Umstand, die sonst als Recht geltende Be
rechnung der nach dem jetzigen Fusse ausgeprägten 
Sorten, nach dem Verhältnisse ihres innern Werthes 
zu dem der frühem, — folgerungsweise aber die Aus
gleichung beider mittels Erlegung eines der Verschie
denheit beider entsprechenden Aufgeldes, Platz. 
Ein kurzes Resume aus einem , den nämlichen Gegen
stand behandelnden, in den Hauptpunkten mit den 
P.’schen Ausführungen übereinstimmenden Aufsatze in 
Matthis Alig. jurist. Monatsschrift für die preuss. Staaten, 
Bd. VII, Nr. 24 f. nebst dem wesentlichen Inhalte der dar
aufbezüglichen königl. preuss. declaratorischen Verordn, 
v. 27. Sept. 1808 theilt der Herausgeber S. 514 ff. in der 
Nachlese als eine nicht unwillkommene Zugabe mit.

Nr. VI: „Über die Nichtigkeit der Rechtsgeschäfte, 
welche ein Minderjähriger, nach erlangter Mündigkeit, 
ohne Mitwirkung seines Curators, in Beziehung auf sein 
Vermögen abschliesst, sowie über die Voraussetzungen 
der Anwendbarkeit der Regel: Prieilegiatus contra 
privilegiatum utitur iure comniuni auf Minderjährige“ 
(S. 99—150). Der Verf. sucht zuvörderst die von dem 
Ober-Appellationsgericht bisher befolgte Doctrin, wo
nach die von Minorennen ohne Mitwirkung und Ge
nehmigung ihres Curators eingegangenen Verträge, die 
nicht blos die Person oder persönliche Facta des Min
derjährigen betreffen, sondern auf dessen Vermögen 
sich beziehen, überhaupt de regula für ungültig zu ach
ten sind, durch vollständige Mittheilung der Discussio- 
nen, die in einem nach dem Erscheinen der, bekannt
lich die entgegengesetzte Ansicht verlheidigenden, Aus

Verantwordicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

führung Marezoll’s (in der Zeitschrift f. Civilrecht und 
Process Bd. II, Nr. 12) dort anhängig gewordenen, 
schon durch Strippeimann (Sammlung bemerkenswer- 
ther Entscheidungen Thl. I, S. 310) veröffentlichten, 
Falle stattfanden und mit überwiegender Stimmenmehr
heit zur Beibehaltung der zeitherigen Praxis führten, 
theoretisch zu rechtfertigen, so jedoch, dass nicht nur 
die Regel für die Anwendung näher bestimmt wird, 
sondern auch die Ausnahmen übersichtlich zusammen
gestellt und in beiden Bezeichnungen entsprechende 
Belege aus der Praxis des Ober-Appellationsgerichts 
beigebracht werden. Diese ergeben in der erstem Hin
sicht: 1) Die Ungültigkeit der hier in Frage stehenden 
Rechtsgeschäfte ist eine blos respective, indem der 
Mitpaciscent, wenn die Erfüllung des Vertrags dem 
Interesse des Minderjährigen gemäss befunden wird, 
seinerseits davon abzugehen (vgl. den Rechtsf. Nr. 33) 
nicht berechtigt ist. In dieser Masse tritt jene Ungül
tigkeit namentlich auch bei Verträgen ein, welche 
Ehefrauen während ihrer Minderjährigkeit eingingen 
(Rechtsf. Nr. 35). 2) Darauf, ob für den Minderjähri
gen eine Verletzung in dem Vertrage enthalten ist, oder 
ob der Vertrag dem Minderjährigen vielleicht nach
weislich sogar zum Vortheile gereicht, kommt bei der 
Frage von der Gültigkeit des Vertrages an und für 
sich nichts an (Rechtsf. Nr. 31). 3) Die in dem Ver
trage enthaltene Erklärung des Minderjährigen über 
die Verwendung des Vertragsgegenstandes in seinen 
Nutzen ist unverbindlich für ihn (Rechtsf. Nr. 32). 
Auch wenn der Minderjährige zufällig keinen Curator 
hat, dessen Bevormundung vielmehr, der reichsgesetz
lichen Vorschrift entgegen, unterblieben sein sollte, ist 
den von ihm abgeschlossenen Rechtsgeschäften der 
Regel nach rechtsverbindliche Wirksamkeit nicht bei
zulegen (Rechtsf. Nr. 31 u. 34). Anlangend hingegen 
die Ausnahmen von der Regel, so reduciren sich diese 
auf die drei Fälle, wenn der Minderjährige 1) das Ge
schäft nach erlangter Volljährigkeit, ausdrücklich oder 
stillschweigend (vgl. die Rechtsf. 29 u. 30) genehmigt, 
2) sich böslicherweise für einen Volljährigen ausgab, 
oder 3) in Beziehung auf ein Gewerbe (sei es auch 
ein unzünftiges, Rechtsf. Nr. 29) eine Kunst, zu 
deren Betreibung er öffentlich autonsirt ist, Verträge 
über sein Vermögen eingeht Die Bestimmung der 
Auth. Sacramento puberum C. Si advers. vendit. hält 
das Ober - Appellationsgericht fortwährend (vgl. den 
Rechtsf. 32) für protestantische Gerichte nicht für ver
bindlich. In Absieht auf die zweite hier behandelte 
Fra^e, die ebenfalls, wiewol nur kurz theoretisch be- 
leuchtet wird, w’rd zugleich ein Rechtsfall (Nr. 30) 
mitgetheilt, ’u welchem das Ober-Appellationsgericht 
davon ausgegangen ist, dass, wenn der mit dem Min- 
derjährige11 Contrahirende selbst kein Minderjähriger 
sei, jedoch zu denjenigen Subjecten gehöre, welchen 
wie z- B« einer Gemeinde, in Rücksicht aller Verletzun
gen, wogegen einem Minderjährigen Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand bewilligt werden müsste, Restitu
tion gebührt, unter übrigens gleichen Umständen dem 
Minderjährigen der Vorzug zu geben sei.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig.
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Auch die Ausführung Nr. VII: „Für Dienstleistungen, 
welche regelmässig um Lohn verrichtet zu werden pflegen, 
kann, auch ohne vorausgegangenes Versprechen, eine an
gemessene Vergeltung begehrt werden“ (S. 151 —174) be
gleitet der Verf. mit einer Reihe bemerkenswerther Ent
scheidungen des Ober-Appellationsgerichts, aus welchen 
der obige Satz allerdings wol als Regel abzuleiten sein 
dürfte. Zugleich liefern die mitgetheilten Fälle aber, 
hingesehen auf die auch vom Ober - Appellations
eericht statuirten Ausnahmen und Beschränkungen von 
Neuem den Beweis, wie viel hier stets auf eine richtige 
Würdigung der besonder]» Umstände des einzelnen 
Falles ankomme. „Minima variatio variat ius“ scheint 
in dieser Materie das Losungswort bleiben zu sollen ! 
In dem Vorworte zu dem umfassenden Aufsatze

Nr. VIII. „Neuere Ergebnisse der Doctrin und 
Praxis in der Lehre von der Verjährung durch un
vordenklichen Besitz“ (S. 175 — 312), welcher einer 
stattlichen repetita praelectio der frühem Abhandlung 
in Bd. II, Nr. 1 — womit er, was die Anordnung an
langt, abgesehen von der theilweise etwas veränderten 
Reihenfolge, Eintheilung und Überschrift der, der Zahl 
nach sich gleich gebliebenen einzelnen Paragraphen, 
völlig überein kommt, — ähnlicher sieht, als einem 
blossen Nachtrage dazu, gibt der Verf. über die neueste 
diesen Gegenstand betreffende Literatur sein Urtheil 
dahin ab, dass im Ganzen genommen durch sie und 
namentlich durch die Monographien von Schelling, 
Buchka und Friedländer, so willkommene Hülfsmittel 
zu einer weitern Ausbildung der Lehre sie immer dar
bieten, und so beachtungswerth sie zum Theil in rechts
geschichtlicher Hinsicht sein möchten, für die Anwen
dung nichts von grosser Erheblichkeit gewonnen wor
den sei, und dass auch v. Savigny’Sj „des grossen 
Meisters in der römischen Rechtsgelehrtheit“ eben so 
gediegene als lichtvolle Darstellung in dessen System 
des heutigen Röm. Rechts (Bd. IV, S. 480 ff.) vorzugs
weise mehr nur als ein gewichtiges Zeugniss der, oh
nehin fast einstimmigen, Anerkennung der Richtigkeit 
der, insbesondere von dem Ober - Appellationsgericht 
schon bisher befolgte», Grundsätze betrachtet werden 
können. Wirklich weicht denn auch, wie sich im Ver

folge der Abhandlung herausstellt, der Gerichtsgebrauch 
des Ober-Appellationsgerichts von der v. Savigny’schen 
Theorie nur in zwei wesentlichem Punkten ab; einmal 
nämlich, insofern das Ober-Appellationsgericht die Ei
deszuschiebung zum Beweise der unvordenklichen Ver
jährung, die v. Savigny (a. a. O. S. 524) unbedingt für 
zulässig hält, zum wenigsten in Hinsicht auf den nega
tiven Bestandtheil des Beweissatzes oder den Nachweis 
des Mangels der gegentheiligen Erinnerung (§. 15, S. 
224) für unstatthaft erklärt, und zweitens in Absicht 
auf das Gebiet oder die Gegenstände der unvordenkli
chen Verjährung, indem bekanntlich v. Savigny (a. a. 0. 
S. 482 ff., 493 ff., 503 ff.) die Servitutenlehre, inglei- 
chen die Lehre von den deutschen Reallasten, von je
der Anwendung der „unvordenklichen Zeit“ gänzlich 
befreit, insbesondere bei Servilult. discontinnis sie gänz
lich ausgeschlossen wissen will, das Ober-Appellations
gericht hingegen noch bis auf die neueste Zeit das 
Gegentheil hiervon befolgt (§. 21, S. 245), ja bei Ser- 
vitutt. discontinuis daran, dass sie durch Verjährung 
nur mittels unvordenklichen Besitzes erworben werden 
könnten, — so wenig Hr. P. selbst dies theoretisch 
gerechtfertigt findet, — fortwährend (vgl. S. 255 ff.) 
festhält. — Hervorgehoben zu werden aus der P.’schen 
Abhandlung in dieser ihrer neuern Gestalt verdient 
aber unter Andern» nicht nur der gelungene Nachweis 
in §. 2, S. 180, wie unerlässlich es sei, die unvordenk
liche Verjährung von einem ihr verwandten, in der 
Anwendung nicht selten damit verwechselten Mittel der 
Rechtserwerbung, dem Herkommen, genau zu sondern 
und namentlich überall, wo es sich um die selbständige 
Begründung eines Rechtsverhältnisses, nicht etwa blos 
um die weitere Ausbildung und nähere Bestimmung ei
nes solchen handelt, die unvordenkliche Verjährung 
allein anzuwenden, was besonders gut durch den Rechts
fall 43 (welcher zeigt, dass, ist der Beweis einer rechts
gültigen Observanz auferlegt, dieser Beweis, wenn es 
auf die 1 eststellung privatrechtlicher V erhältnisse unter 
einzelnen Betheiligten ankommt, lediglich nach den ge
setzlichen Erfordernissen der Verjährung zU beurtheilen 
ist), durch den Rechtsfall Nr. 51 (aus welchem sich 
ergibt, dass der Begriff eines Herkommens nicht passt 
auf die angeblich durch Besitz oder Ausübung gesche
hene Erwerbung bestimmter dinglicher Gerechtsame 
unter einzelnen Privaten oder Corporationen) und durch 
die Rechtsfälle Nr. 55 und 64 (von denen jener über 
den Unterschied der Fälle, die blos zur Anwendung 
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eines Beweises eines Gewohnheitsrechts, und derer, 
welche zum Beweise der unvordenklichen Verjährung 
geeignet sind, dieser hingegen über die Fälle sich ver
breitet, die nicht blos einen Erwerb durch unvordenk
liche Verjährung, sondern ebensowol einen Erwerb 
durch das Herkommen zulassen) veranschaulicht wird, 
sondern auch die ungemein sorgfältige Auseinander
setzung in §. 3, S. 182 f., welche mit Bezugnahme auf 
die Rechtsfälle Nr. 47. 52. 53. 46. 54. 60 und 63 und 
den Rechtsfall Bd. IV, Nr. 52 umfassender und be
stimmter, als dies namentlich in der frühem Abhand
lung des Verf. geschehen war, darlegt, worin, wenn 
entweder die Ausschliesslichkeit der Ausübung eines 
gewissen Rechts, oder die Befreiung von einer sonst 
begründeten Verbindlichkeit, oder endlich der Anspruch 
auf Unterlassung gewisser Handlungen von Seiten des
sen , dem gegenüber der Erwerb eines bestimmten 
Rechts durch unvordenkliche Verjährung behauptet 
wird, der alsdann erforderliche besonders qualificirte 
Besitz bestehe. Nicht minder lehrreich sind ferner die 
Bemerkungen im §, 4 über die sogenannten res merae 
facultatis. Trefflich führt der Verf. S. 189 f. nament
lich den, nicht bei der unvordenklichen Verjährung 
blos eingreifenden Satz aus, dass es neben den sofort 
als Handlungen der freien Willkür sich cliarakterisiren- 
den, eben deshalb aber einen Erwerb durch unvordenk
liche Verjährung so wenig, als auch nur die sonst zu
lässigen possessorischen Rechtsmittel begründenden 
Fällen, auch solche gibt, die jenen Charakter nicht 
schon ihrer äussern Erscheinung nach so unzweifelhaft 
erkennen lassen, dass ihnen nicht ebensowol die Aus
übung eines dinglichen Rechts zu Grunde liegen könnte, 
welche letztere Voraussetzung jedoch erst aus hinzu
tretenden besondern Umständen, die auf eine solche 
Rechtsausübung schliessen lassen, entnommen werden 
müssen. „Bestehen“, sagt Hr. P. mit Hinweisung theils 
auf einige ältere Beispiele aus der Ober-Appellations
gerichts-Praxis, theils auf die Rechtsfälle Nr. 58. 46. 
52 und 63, „bestehen diese concludenten Handlungen 
darin, dass von dem angeblich Berechtigten die Gel
tendmachung seines Anspruchs auf Beibehaltung des 
bisherigen Zustandes gegen die Weigerung des angeb
lich Verpflichteten durchgesetzt wurde (Factum con- 
tradictorium), so liegt hierin ohne Zweifel die Aus
übung eii)es dinglichen Rechts, welches nicht allein den 
Gebrauch possessorischer Rechtsmittel ZUr fernem Er
haltung dieses Zustandes, sondern auch die definitive 
Erwerbung des solchergestalt ausgeübten Rechts mit
tels hinzukommenden Ablaufs einer längeren Zeit, zu 
begründen geeignet ist; aber zu solcher Erwerbung 
bedarf es nicht nothwendig des Ablaufs einer unvor
denklichen Zeit, sondern es genügen dazu die gewöhn
lichen Verjährungsfristen^ u. s. w. „Wenn hingegen 
nur das einfache Factum einer seit langer Zeit gleich
förmig und unweigerlich fortgesetzten Leistung von der 

einen und deren regelmässige Annahme von der andern 
Seite vorliegt, und diese Leistung und Annahme nicht 
schon darum, weil sie eine unentgeltliche Vermögens
aufopferung von Seiten des Leistenden zu Gunsten des 
Empfängers in sich enthält, den Charakter einer Rechts
ausübung annimmt, vielmehr eine damit verbundene 
Gegenleistung von Seiten des Letztem dem bestehen
den Zustande die Form eines (von der beiderseitigen 
Convenienz abhängenden) Vertragsverhältnisses bei
legt, so wird zwar hierdurch die Zulässigkeit der Bei
behaltung dieses Zustandes mittels des Gebrauchs pos
sessorischer Rechtsmittel ausgeschlossen; aber es kann 
wol der Übergang des seiner äussern Erscheinung nach 
blos factischen Zustandes in einen, mittels dessen un
unterbrochener Fortdauer während unvordenklicher Zeit 
als Recht erworbenen alsdann stattfinden, wenn das 
anscheinende Vertragsverhältniss zu denjenigen gehört, 
die auch als dingliche Lasten vorkommen, und die da
bei vorausgesetzte Gleichförmigkeit der Leistung und 
Annahme während unvordenklicher Zeit zugleich solche 
besondere Merkmale darbietet, welche darauf schlies
sen lassen, dass Beides nicht so lange auf gleiche Weise 
fortgesetzt worden sein würde, wenn nicht unter den 
Betheiligten die Meinung untl Absicht, ein Recht aus- 
zuiiben auf der einen, und eine Verbindlichkeit zu er
füllen auf der andern Seite, obgewaltet hätte.“ Und 
ebenso fehlt es fast in keinem der übrigen Paragraphen 
an gelungenen neuen Deductionen und praktisch inter
essanten einzelnen Winken. Wir zählen dahin, um 
nur einige wenige solche namhaft zu machen, die Er
innerung daran, dass die Einrede des Precariums für 
thatsächlich begründet nicht gehalten werden kann 
(S. 135), wenn nicht zugleich die Personen, welche 
um die Gestattung nachgesucht haben, bezüglich er
sucht worden sein sollen, benannt sind; dass die un
vordenkliche Verjährung als völlig unanwendbar er
scheint (S. 194), wenn der Anfang ihrer rechtlichen 
Zulässigkeit, indem sie durch die frühere Gesetzgebung 
ausgeschlossen war, in eine Zeit fällt, welche eine un
vordenkliche Dauer der Rechtsausübung von selbst 
ausschliesst; dass blosse Störungen des Besitzes, deren 
ungeachtet die Ausübung desselben fortgesetzt wurde, 
eine Unterbrechung der unvordenklichen Verjährung 
im rechtlichen Sinne (S. 195) nicht bewirkt; dass der 
Beweissatz selbst bei einer unbeschränkt in Anspruch 
genommenen Gerechtigkeit (S. 199) nur auf deren Aus
übung über Menschengedenken, ohne Aufstellung be
sonderer Thatsachen — (jedoch nicht blos „seit“ Men
schengedenken, was nur den positiven Bestandtheil der 
Unvordenklichkeit umfassen und sonach (vgl. den Rechts
fall Nr. 64) für eine mangelhafte Angabe zum Zwecke 
der Begründung der unvordenklichen Verjährung zu 
halten sein würde) gerichtet zu werden braucht; dass 
bei dem Beweise der unvordenklichen Verjährung kei
neswegs in allen Fällen chne Unterschied (S. 202) eine 
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bestimmte Aussage der Zeugen, dass sie nicht das 
Gegentheil der in Frage stehenden Besitzausübung 
wahrgenommen haben, erfordert wird; dass die Angabe 
des erforderlichen Alters der Zeugen sogleich bei der 
Beweisantretung in der Regel zwar nicht, wol aber 
(S. 211) dann nöthig ist, wenn die Zulassung des be
troffenen Zeugen im Wege der Restitution nachgesucht 
wird, weil hier diese Angabe zur Prüfung der die Re
stitution bedingenden Voraussetzung einer Verletzung 
unentbehrlich ist; dass es beim Gegenbeweise (S. 230) 
auf das beim Beweise über unvordenklichen Besitz er
forderliche Alter der Zeugen nicht ankommt, weil es 
zu ersterm schon hinreicht, wenn die Zeugen bekunden, 
dass ein ununterbrochener Besitz innerhalb des Zeit
raums ihrer Erinnerung nicht stattgefunden habe: dass 
Urkunden über eine seit Menschengedenken nicht mehr 
zur Ausübung gekommene Verpflichtung, liegt deren 
Abfassung weit über die Grenzen menschlicher Erin
nerung hinaus (S. 231). nicht für geeignet zu halten 
sind zum Gegenbeweise u. s. w. — Übrigens scheint 
auch uns der bekannte Streit darüber, ob die unvor
denkliche Verjährung eine wirkliche Verjährung sei 
oder nicht (S. 232 ff.), ein praktisch sehr unfruchtba
rer, da es dabei im Grunde weniger der Sache, als 
dem Namen gilt, und selbst die, welche der sogenann
ten Präsumtions-Theorie huldigen, weit entfernt sind, 
dem unvordenklichen Besitze die Wirkung einer blos
sen Vermuthung beizulegen. Besonders gut ist dies 
S. 242 f. gegen Savigny, der dem Erfolge nach nur 
scheinbar abweicht, und S. 234 f. gegen Arndts (Bei
träge S. 126 ff.) nachgewiesen. — Ein Nachtrag zu 
Bd. III, Abh. 3 unter

Nr. IX. „Über die Verjährung der Einreden, welche 
auch durch eine Klage geltend gemacht werden können, 
in der Anwendung auf die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand“ (S. 314 — 330) ist hauptsächlich der 
Widerlegung der von dem von Hrn. P. schon früher 
vertheidigten Satze, dass Einreden der bezeichneten 
Art mit dem Ablaufe der für die ihnen entsprechenden 
Klagen bestimmten Verjährungsfrist erlöschen, und dass 
dieser Grundsatz insbesondere auch auf die in jener 
Form an eine vierjährige Frist gebundene Restitutionen 
in Anwendung komme, sobald diese excipiendo vorge
schützt würden, abweichenden Ansicht v. Savigny’s 
(System Bd. V, 253) gewidmet, sowie namentlich einer 
Vertheidigung gegen v. Savigny’s (S. 417 das.) aufge
stellte Behauptung, in der angeführten P.’schen Ab
handlung werde die Verjährung der Exceptionen und 
die ganz verschiedene Verjährung der Restitution durch
einander geworfen. Zugleich werden auch damit (S. 
327 ff.) einige neuere Belege für den obigen Satz aus 
der Praxis des Ober-Appellationsgerichts in Verbindung 
gebracht. — Auch wir halten uns von der Richtigkeit 
der von Hrn. P. festgchaltenen Lehrmeinung überzeugt, 
glauben aber, dass sie vornehmlich in L. 4, §. 4 u. 6

D. de dolo malo, welche Gesetzesstellen Hr. P. nicht 
’n Bezug genommen hat, ihren Stützpunkt finde, wie 
dies gelegentlich an einem geeigneteren Orte ausgeführt 
werden soll.

Nr. X. „IN ältere Bestimmungen über die von dem 
Fensterrechte, insonderheit dem Besitze und Er
werbe desselben, sowie von dessen Umfange geltenden 
Grundsätze“, Nachtrag zu Bd. IV, Abh. 1 (S. 331— 
374). Der Verf. geht davon aus, das deutsch-recht
liche Licht- und Fensterrecht beruhe nicht auf dem 
gemeinen deutschen Rechte; im Wesentlichen walte 
jedoch unter den dieses Institut betreffenden particular- 
rechtlichen Normen Übereinstimmung. Ebendeshalb 
lasse sich auch dadurch, dass man die in den letztem 
darüber enthaltenen Bestimmungen unter gewisse all
gemeine Gesichtspunkte bringe und die Art und 
Weise ihrer Anwendung an danach entschiedenen 
Rechtsfällen zu zeigen suche, wenigstens approxi
mativ ein wirklich praktisches Ergebniss für die 
richtige Auffassung des Instituts gewinnen. In diesem 
Sinne reihet Hr. P. sodann der Interpretation verschie
dener Paragraphen der kurhessischen Bauordnung vom 
J. 1784 (welcher die augsburgische Bauordnung zum 
Grunde liegt) mehre Erläuterungen und Ergänzungen 
des früher über diesen Gegenstand Vorgetragenen an, 
indem er zugleich eine Anzahl weiterer hierher gehöri
ger Entscheidungen des Ober-Appellationsgerichts mit- 
theilt, auch (S. 333 ff.) die Hypothese Fahne’s (das 
Fenster- und Lichtrecht, zweite Ausgabe, S. 4. 11. 15) 
treffend würdigt und widerlegt, als ob der Fenster
bauende schon durch Anlegung eines Fensters in sei
ner unmittelbar an des Nachbars offenes Grundstück 
stossenden Wand positiv in das fremde Eigenthum ein
greife, weil er aus dem Raume über dem Eigenthume 
des Nachbars Luft und Licht in sein Gebäude hole(l). 
In dem Aufsatze

Nr. XI. „Über die Rechte des Faustpfandgläu- 
bigers nach ausgebrochenem Concurse, insonderheit 
dessen Prioritätsverhältniss zu andern, mit gesetzlichen 
oder vertragsmässigen Generalhypotheken versehenen 
Gläubigern“, Nachtrag zu Bd. II, Abh. 3 (S. 375—416), 
wird allernächst die Frage: ob der Faustpfandgläubi
ger, nachdem über das Vermögen des Schuldners Con- 
curs entstanden ist, noch berechtigt sei, sich aus dem 
Pfände bezahlt zu machen, ohne sich in den Concurs 
einzulassen ‘l unter Darlegung der Ergebnisse der neuern 
und neuesten, in der frühem Abhandlung noch nicht 
berücksichtigten Literatur, einer weitern Erörterung 
unterworfen, die in ihrem Endresultate nochmals dahin 
geht, dass jene Frage, gleichwie sie in dem kurhessi
schen Particularrechte es sei, so auch nach dem ge
meinen deutschen Rechte bejahend entschieden werden 
müsse. Am einleuchtendsten findet Hr. P. dies neuer
dings nachgewiesen von Sintenis (im Pfandrecht §. 27) 
und von Spangenberg (in der Zeitschrift für Civilrecht
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und Process, Bd. V, Nr. XIII und in den praktischen 
Erörterungen, Bd. X, Nr. VI). Nur insoweit ist er mit 
diesen beiden Schriftstellern nicht einverstanden, als 
sie eine Verpflichtung des Pfandgläubigers annehmen, 
selbst dann, wenn er es vorzieht, sich lediglich an 
das Pfand oder den Erlös daraus zu halten, das zwi
schen ihm und dem Gemeinschuldner bestehende Rechts- 
verhältniss (seine Forderung, mit Angabe des dafür 
bestellten Faustpfandes) beim Concursgericht anzumel
den. Wir pflichten dem Verf. vollkommen bei, allein 
aus Gründen, die von denen, welche von den Verthei- 
digern seiner Ansicht gewöhnlich angeführt zu werden 
pflegen, abweichen, hier jedoch nur flüchtig angedeutet 
werden können. Bekanntlich bleibt der Gemeinschuld
ner auch nach eröffnetem Concurse juristischer Besitzer 
(L. 3, L. 8, D. uti possid.) und Eigenthümer der Gene
ralmasse. Nur Gläubiger, die in dem Concurse ihre 
Befriedigung suchen, sind bezüglich auf die Masse als 
mandatarii in rem propriam des Cridars, jedoch auch 
sie mit einer keineswegs unbeschränkten Dispositions- 
befugniss (vgl. L. 4 C. qui bonis cedere poss.) zu be
trachten. Dem Corps der Gläubiger als solchen, und 
folgeweise auch dem Massenvertreter als solchem, fehlt 
es hiernach an einem Klagerechte, wodurch der mit 
einem qualiflcirten Retentionsrechte versehene Nicht- 
Concursgläubiger zur Auslieferung des Faustpfandes 
von ihnen gezwungen werden könnte, gänzlich. — An
ders verhält sich dies aber allerdings, schon nach ge
meinem Rechte, bei einzelnen besonders bevorzugten 
Gläubigern, auch wol, wenigstens nach der kurhessi
schen Praxis (vgl. S. 490 unter Ziffer 10), bei Pfand
gläubigern, die zwar nicht mit einem besonderen Vor
zugsrechte versehen sind, jedoch an dem Pfandobjecte, 
bevor dieses in den Besitz des Faustpfandgläubigers 
überging, ein Pfandrecht bestellt erhalten haben. Je
denfalls gewährt dem Faustpfandgläubiger andern, mit 
einer blossen Generalhypothek — gleichviel, ob mit 
einer gerichtlichen, oder mit einer einfachen Privat- 
Hypothek — versehenen Gläubigern gegenüber, schon 
die Specialität eines mit wirklichem Besitze (vgl. S. 
387 unter Ziffer 1? nnd den Rechtsfall 84) verbundenen 
Pfandrechts einen Vorzug vor letztem; wogegen, ob 
das Nämliche auch in der Anwendung auf eine mit 
dem Faustpfande concurrirende gesetzliche Hypothek 
gelte, in der Praxis des Ober-AppeUajiojjggßj.j^jg (vgl. 
S. 391 unter Ziffer 10) noch unentschieden zu sein 
scheint. Noch möchten unter den aus dieser Praxis 
mitgetheilten neuern hierher bezüglichen Anwendungs
fällen die unter Ziffer 5, S. 388; unter Ziffer 6 u. 8, 
S. 389; unter Ziffer 12, S. 391; unter Ziffer 13, S. 392, 

und unter Ziffer 14, S. 393 besondere Aufmerksamkeit 
verdienen. Die letzte Abhandlung unsers Bandes endlich:

Nr. XII. „Über die zum Schutze der Fussweg-3 
Trift- und Fahrgerechtigkeiten zustündigen possessori
schen Rechtsmittel“, enthält, indem sie zugleich ausführ
lich sich verbreitet über die in der neuesten Zeit durch 
vielseitigste Bearbeitung „wahrhaft berühmt gewordene“ 
Streitfrage von der Anwendbarkeit der allgemeinen der
gleichen Rechtsmittel, namentlich des interdictum uti 
possidetis, theils auf Prädialservituten überhaupt, theils 
auf Rusticalservituten insbesondere, sowie über das 
Verhältniss, worin die zum Schutze des Besitzes der 
Wege- und zum Schutze der Wassergerechtigkeit ein
geführten eigenen Interdicte zu den allgemeinen Besitz
klagen stehen, noch beiweiteni mehr, als man nach der 
Überschrift zu erwarten berechtigt ist. Der Verf. geht 
auch hier so zu Werke, dass er zuvörderst (S. 417— 
440) eine möglichst getreue und vollständige Darstel
lung der verschiedenen Ansichten anderer, besonders 
der neuern und neuesten Schriftsteller über diesen Ge
genstand, — die wesentlichsten Resultate übrigens S.441f. 
nochmals in bestimmten Hauptsätzen übersichtlich zu
sammenstellend —, liefert, sodann (S. 443—477) die 
in dieser Beziehung ganz besonders reichhaltigen, Er
gebnisse der Praxis des Ober-Appellationsgerichts, hin- 
gesehen auf jene Hauptsätze sowol, als auf mehre ein
zelne Punkte bezüglich auf das der Wegegerechtigkeit 
eigenthümliche Interdictum de itinere mittheilt nicht 
nur, sondern auch unter geeigneter Zurückweisung auf 
die gegenwärtig mehr oder minder vorherrschenden 
wissenschaftlichen Doctrinen zu prüfen, zu würdigen 
und zum Theil näher zu begründen sich bemüht, end
lich aber (S. 478—512) die als Belege dienenden wich
tigem Rechtsfälle abgesondert folgen lässt. Um die 
Geduld unserer Leser nicht auf [eine zu lange Probe 
zu stellen, werden wir uns begnügen, den hauptsächli
cheren Erfund jener Praxis in gedrängter Kürze dar
zulegen.

1) Als Regel erkennt der Gerichtsgebrauch des 
Ober - Appellationsgerichts an (S. 443 ff.), dass zum 
Schutze im Quasibesitze der Servituten, — gleichviel, 
es seien dies solche affirmative, die zu einer mit dem 
herrschenden Grundstück im Zusammenhänge stehenden 
Handlung berechtigen oder nicht, — überhaupt der Ge
brauch der gewöhnlichen possessorischen Rechtsmittel, 
namentlich des Interdictum uti possidetis utile 3 statt
finde, ohne dass es dabei einer analogen Anwendung 
der besondern possessorischen Interdicte bedürfte.

(Der Schluss folgt.)
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{gleiches gilt auch bei blos servitutMnZic/zen Rechten, 
namentlich bei Reallasten (S. 477 und Rechtsfall Nr. 97), 
bei jährlichen Einkünften, Frohndiensten, der Jagdge
rechtigkeit u. s. w. sowie bei Ruralservituten, die ihrem 
Gegenstände nach im römischen nicht, sondern nur im 
deutschen Rechte begründet sind, z. B. dem Rechte. 
Streuzeug aus fremdem Walde zu entnehmen , bei 
Düngfuhren (vgl. den Rechtsfall Nr. 86), ingleichen für 
solche dingliche Servituten (vgl. den Rechtsfall Nr. 88), 
in Ansehung deren nach römischem Rechte gar keine 
possessorische Klage gegeben ist; so zwar, dass selbst 
bei diesen Servituten die für die speciellen römischen 
Interdicte vorgeschriebene Qualification des Besitzes 
nicht für erforderlich angesehen wird, weil, wie man 
annimmt (S. 460 ff.), jene besondern Interdicte und die 
darauf bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen auf der 
eigenthümlichen Beschaffenheit der einzelnen Servituten, 
für welche sie speciell gegeben sind, beruhen. Zur 
Begründung einer, durch das Vorhandensein eines kla
ren und unzweifelhaft anwendbaren Gesetzes bedingten 
materiellen Richtigkeit hielt man jedoch eine gegen 
diesen Gerichtsgebrauch anstossende Entscheidung nicht 
geeignet. Namentlich mochte das Ober - Appellations
gericht in der Reichs-Kammergerichts-Ordnung Th. II, 
Tit. 21, §.3 und in dem Instr. Pac. Osn. Art. V, §. 
46 u. 47 so wenig, als im Cap. 2 de restit. spol. in 
6to ein solches Gesetz erblicken (S. 446), indem diese 
Stellen, ohne die hier vorliegende Frage zu entschei
den, nur von der Qnasipossessio im Allgemeinen rede
ten. Die Frage, wie die Ausübungsweise bei Servitu
ten und Servituten ähnlichen Verhältnissen dieser ver
schiedenen Arten beschaffen sein müsse, um den Ge
brauch des Interdictum u. p, dabei zu rechtfertigen, 
insonderheit, wie viele Akte der Ausübung dazu erfor
derlich seien? entschied das Ober-Appellationsgericht 
(vgl. besonders den Rechtsfall Nr. 97) dahin: es dürfe 
eine einmalige Ausübung des Rechts allgemein für hin
reichend keineswegs geachtet werden, vielmehr müsse 
in solchen Fällen, wie z. B. bei einer servitns pascendi^ 
dem richterlichen Ermessen überlassen bleiben, welche 
Besitzhandlungen für erforderlich zu halten seien, um der 
Ausübung den Charakter einer Rechtsübung zu verleihen.

2) Für Fälle, wo im römischen Rechte, wie na
mentlich bei Wege- und Wassergerechtigkeiten, beson
dere (eigene) Interdicte gegeben sind, ist der Gebrauch 
der römisch - rechtlichen allgemeinen Besitzklagen, — 
auch der concurrirende oder elektiye, — nach der 
Praxis des Ober-Appellationsgerichts (vgl. die Rechts
fälle Nr. 88. 97. 99 u. 101) in der Regel gänzlich aus
geschlossen (S. 447 ff.) weil ausserdem die Bedingun
gen, an welche jene Interdicte geknüpft sind, völlig 
wirkungslos werden würden. — Doch kann nach die
ser, — insoweit von den Lehrmeinungen fast sämmt- 
licher neuerer Schriftsteller abweichenden Praxis (S. 
448) das interdictum uti possidetis bei Re^egerechtig- 
keiten da angewendet werden, wo die eigenthümliche 
Beschaffenheit dieser Servitut eine solche Ausübung, 
wie sie erforderlich sein würde zur Begründung eines 
den Gebrauch des Interdictum de itinere gesetzlich be
dingenden Besitzes gar nicht zulässt, namentlich also, 
wenn ihr Gegenstand in Handlungen besteht, die nach 
der objectiven Beschaffenheit und dem dadurch bestimm
ten Zwecke der einzelnen Servitut, — wie z. B. bei 
einer Servituts viae lediglich zum Zwecke ,'des Einbrin
gens der Heuerndte (Rechtsfall Nr. 102), zum Zwecke 
von Grummet- und Düngfuhren (Rechtsfall Nr. 90), 
zum Zwecke der Überfahrt mit einem Düngerwagen 
Behufs der Benutzung eines einzelnen Grundstücks 
(Rechtsfall Nr. 86), oder zum Zwecke des Abholens 
von Erde aus einem gewissen Graben, wozu nur in 
mehrjährigen Zwischenräumen ein Anlass sich darbie
tet (Rechtsfall Nr. 88) — gar nicht so oft in einem 
Jahre vorkommen kann, als es zur Anstellung des zu
letzt erwähnten Interdicts gefordert wird.

3) Was die einzelnen Voraussetzungen, von wel
chen die römischen Gesetze den Gebrauch der beson
dern Interdicte abhängig gemacht haben, in der Anwen
dung auf die Wegegerechtigkeit betrifft, so bietet hier
über die Praxis des Ober-Appellationsgerichts Folgendes 
dar: a) Bedingung des Interdictum de itinere ist (S. 
463), dass die in Anspruch genommene Servitut in dem 
der Klage vorhergegangenen Jahre zum Wenigsten 30 
Male, an eben so vielen Tagen, die über den ganzen 
Bereich dieses Jahres zerstreut liegen können (vgl. die 
Rechtsfälle Nr. 83 und 96) ausgeübt worden sei? /*) 
die ausdrücklich hierauf gerichtete Behauptung macht 
(S. 465) regelmässig einen wesentlichen Bestandtheil 
der Klagebegründurig aus (vgl. die Reclitsfalle Nr. 94. 
97. 99 und 101). Doch kann das in der Klage ent
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haltene Anfuhren einer „seit unvordenklicher Zeit bis 
vor wenigen Tagen“ stattgefundenen Ausübung genü
gen, wenn der angegebene Zweck des Gebrauchs — 
z. B. zum Besuche der Kirche oder Schule u. s. w. 
(vgl. die Rechtsfälle Nr. 98 und 100) — seiner Be
schaffenheit nach eine mehr als dreissigtägige Benutzung 
innerhalb Jahresfrist von selbst mit sich bringt. Auch 
glaubte man (S. 466), wenn rechtskräftige Erkenntnisse 
über eine nicht auf jenes gesetzliche Erforderniss ge
richtete Beweisauflage vorlagen, nicht auf den Mangel 
der Angabe einer jenem Erfordernisse entsprechenden 
Besitzausübung zurückgreifen zu dürfen (vgl. die Rechts
falle Nr. 85. 86. 91 und 92), deutete aber ein auf den 
Beweis des Besitzes zur Zeit der Anstellung der Klage 
im Allgemeinen lautendes Interlocut (vgl. den Rechts
fall Nr. 96), ingleicheu das Ergebniss einer stattgehab
ten Beweisführung (Rechtsfall Nr. 91), nach Maasgabe 
jenes gesetzlichen Requisits.— Im Übrigen betrachtete 
man die Abhängigkeit dieses Interdicts von der Beob
achtung der vorgeschriebenen Zeit nicht etwa als Kla
gewährung, überhaupt nicht als formelle Bedingung für 
den Gebrauch des Rechtsmittels, sondern (vgl. die 
Rechtsfälle Nr. 89 und 97) als materielle Bedingung 
des das Rechtsmittel bedingenden Besitzes, c) Unter 
dem Jahre, in welches die zur Begründung des Inter
dicts erforderlichen Acte der- Ausübung fallen müssen, 
ist (S. 468) nicht das laufende Kalenderjahr, sondern 
(vgl. die Rechtsfalle Nr. 92 und 100) der der Klag
anstellung unmittelbar vorhergehende Zeitraum von 365 
Tagen zu verstehen, und es wird der Gebrauch des 
Interdicts durch die einer den 30 Tagen des der Klag
anstellung vorausgegangenen Jahres ohne Besitzfehler 
geschehenen Ausübung nachgefolgte fehlerhafte Aus
übung in dem letzten Abschnitte dieses Jahres so wenig 
gehindert, als durch das gänzliche Unterbleiben der 
Besitzausübung während dieses Zeitabschnittes. Dage
gen nahm man an (S. 469), dass ein jener Besitzaus
übung vorausgegangenes Precarium diese zur Begrün
dung des Interdicts (vgl. den Rechtsfall Nr. 87) ganz 
untauglich mache, weil jener Besitzfehler auf alle fol
genden Ausübungshandlungen so lange fortwirke, als 
das Precarium nicht zurückgenommen sei. War in 
dem letzten Jahre ein besonderes Hinderniss der Be
sitzausübung eingetreten, so gestattete man, mit Hin
blick auf L. 1, §. 9 D. de itin.^ mittels Restitution (vgl. 
den Rechtsfall Nr. 89), die in dem vorhergehenden 
Jahre vorgefallenen Besitzhandlungen zm Ergänzung 
der 30 Tage mitzuzählen, d) Obgleich das lus itineris 
den Gebrauch eines Fuhrwerks (vehiculum) ausschloss 
(pr.f. de servitt. praed.); so ist es vom Ober-Appella
tionsgericht (S. 470) doch für unbedenklich gehalten 
worden, unter der Fusswegsgerechtigkeit auch das 
Fahren mit Schiebkarren (vgl. die Rechtsfalle Nr. 92 
und 103), upd die Benutzung des Wegs zum 
Transport von Traglasten (Rechtsfall Nr. 100), 

welche die regelmässige Breite eines Fusspfades über
schreiten, begriffen zu achten. Der Begriff einer Fuss
pfadgerechtigkeit wird dadurch nicht aufgehoben, dass 
Jemand den Weg in einer grössern als der in den Ge
setzen dafür angenommenen Breite (unter 8 Fuss) her
gebracht hat, sofern nur nicht zugleich die mit der 
Servitus viae et actus verbundenen Befugnisse in An
spruch genommen werden. Umgekehrt ist es aber auch 
ohne Einfluss auf die rechtliche Natur dieser Dienst
barkeit, wenn der Kläger das derselben entsprechende 
Recht nicht in seinem vollen Umfange begehrt (vgl. 
den Rechtsfall Nr. 88). Auf die desfallsige Beweisfüh
rung nahm man an (vgl. die Rechtsfälle Nr. 100 u. 103), 
dass die unter der Wegegerechtigkeit nach ihren einzel
nen Gattungen begriffene Gebrauchsweise den wesent
lichen Einfluss, dass, wenn nur überhaupt eine Benut
zung des Weges an 30 Tagen des letzten Jahres, — 
wenngleich für jede einzelne Gebrauchsweise blos an 
wenigem Tagen — dargethan wird, dies genüge, um 
das Vorhandensein der gesetzlich bestimmten Ausübungs
zeit anzunehmen, e) Wo von dem nicht possessorischen 
Intet'dictum ne quid in via publica Gebrauch gemacht 
werden soll, muss nach der Praxis des Ober-Appella
tionsgerichts (S. 472) der Weg, von dessen Benutzung 
die Rede ist, als öffentlicher nicht nur ausdrücklich 
bezeichnet, sondern auch (vgl. den Rechtsfall Nr. 94) 
als solcher charakterisirt werden. Doch ist mit der 
Eigenschaft einer via privata nicht unverträglich (vgl. 
L. 2, §. 23 D. ne quid in loco publ.), — „ut per eam 
omnibus permeare liceat“; es kann daher das Inter di
ctum de itinere actuque privato von sämmtlichen Ein
wohnern eines Orts, und selbst von einer Gemeinde 
im Interesse ihrer Mitglieder (vgl. die Rechtsfälle Nr. 
85. 94. 98 und 100) erhoben werden.

4) Auch die Spolienklage lässt wegen eigenmächti
ger Entziehung des Quasibesitzes dinglicher Rechte, 
namentlich der Prädicalservituten, das Ober - Appella
tionsgericht (S. 475) zu, und zwar ohne sie in ihrer 
Dauer auf die kurze Verjährungsfrist der römischen 
Interdicte zu beschränken (vgl- die Rechtsfälle Nr. 86 
und Nr. 93). Jedoch nur dann greift diese Klage Platz 
wenn es von einer Aufhebung, nicht auch (vgl. die 
Rechtsfalle Nr. 101- 92 und 99) wenn es von einer 
blossen Besitzstörung sich handelt.

5) Das possessorium, summariisimum leidet nach ' 
der Praxis des Ober - Appellationsgerichts (vgl. den 
Rechtsfall Nr. 85) in denjenigen Fällen, welche zu 
dem ausschliesslichen Gebrauche des für Wegegerech
tigkeiten insbesondere durch das römische Recht ge
gebenen interdict. de itinere sich eignen, keine An
wendung. Durch Zulassung dieses auf der momentanea 
possessio vel quasi beruhenden und schon durch einen 
einzigen Besitzact begründeten Rechtsmittels würden, 
meint man, die Voraussetzungen, unter welchen allein 
das römische Recht einen juristischen Besitz der Wege
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gerechtigkeit anerkennt, aufgegeben werden. — Abwei
chend ist hierin (nach Elvers und Bender, Jurist!. Ztg., 
Jahrg. 1829, S. 278) namentlich*die Ansicht des Ober- 
Appellationsgerichts zu Jena. Auch erklärt Hr. P. (S. 
424) selbst, dass aus der bisherigen theoretischen Be
handlung gerade dieses Gegenstandes noch kein eini- 
germaasen zuverlässiges Resultat zu entnehmen sein 
dürfte. — Von einigen uns aufgestossenen Druckfeh
lern möchten besonders folgende der Berichtigung nicht 
unwerth sein: S. 45, Z. 8 v. ob. wird es statt Meier 
heissen müssen Schweppe; S. 322, Z. 23 v. ob. Exce- 
ption., st. Klage; S. 472, Z. 13 v. ob. Nr. 97 st. Nr. 87.

Wir scheiden für jetzt von dem Verf. mit dem 
aufrichtigen Wunsche, dass dieser ehrwürdige Veteran 
unter den deutschen Juristen die Früchte seiner Musse 
seinen Berufsgenossen noch recht lange zu Gute kom
men lassen möge. Mit um so grössern! Verlangen se
hen wir zunächst dem Schluss-Bande der praktischen 
Ausführungen entgegen, da für diesen, laut der Vorrede 
zu dem vorliegenden Bande S. V, äusser einer Anzahl 
von Abhandlungen über verschiedene interessante Ma
terien, namentlich aus dem deutschen Privat-, dem 
Kirchen- und dem Processrechte, auch mehre derglei
chen über Gegenstände aus dem öffentlichen Rechte 
von nicht geringer Wichtigkeit, z. B. über die Anfech
tung gerichtlicher Verfügungen von Seiten des Staats
anwalts, über das Klagerecht aus Zusicherungen oberer 
Statsbehörden, über den Anspruch an den Staat wegen 
der demselben obliegenden Schutzpflicht, über die Ent
schädigungsverbindlichkeit der Richter bei Ausübung 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit u. s. w. verwiesen wer
den; — sind wir gleich der Überzeugung, dass Hrn. 
P.’s, durch die darin sich kundgebende Gründlichkeit 
und tüchtige Gesinnung ausgezeichneten Leistungen 
auf diesem Gebiete, — dem Gebiete des praktischen 
Staatsrechts —, erst eine kommende Zeit ganz nach 
Verdienst würdigen werde.

Blankenhain. B. Emminghaus.

Theologie.
Baierns Kirchen- und Volkszustände seit dem 16. Jahr

hundert bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Nach 
handschriftlichen und gedruckten Quellen geschildert 
von & Sugenheim., Bd. I: 16. Jahrhundert. Giessen, 
Heyer. 1842. Gr. 8. 3 Thlr.

Eine traurige Arbeit muss es sein, sich mit der Ge
schichte von Baiern im 16- Jahrb. zu beschäftigen, zu
mal wenn man, wie der Verf., von der Erfahrung aus
geht, dass die meisten Menschen auf die Lehren der 
Geschichte nicht hören, und dies besonders Baiern 
schlagend beweise. In welche düstere Stimmung dies ver
setze, zeigt der Schluss des Buches, den wir anführen, 

auch als Probe von der Schreibart des Verf. „Angelangt 
am Ende einer unerquicklichen Wanderung durch eine 
kirchliche, bürgerliche, rechtliche und sittliche Wüste, 
wie sie Baierns Zustände, zumal in den spätem Decen- 
nien des 16. Jahrh. zeigen, legen wir mit der schmerz
lichen Ahnung die Feder nieder, dass auch in der 
Folgezeit auf diesem Gebiete uns nur wenig tröstlichere 
Bilder entgegentreten werden. Denn welche Aussicht 
zu einer fröhlichem Gestaltung des Volkslebens in 
Kirche, Staat, Schule und Haus gewähren solche} nut 
so grosser Emsigkeit gepflanzte Keime? Der Ge
schichtschreiber, der sich nicht aller menschlichen Em
pfindung entkleiden will, der nicht mit absichtlicher 
Blindheit seine Aufgabe zu lösen sucht, fühlt sich von 
einer unbeschreiblichen Wehmuth beschlichen, wenn er 
fort und fort fast nur solche Erscheinungen in ihren 
Ursachen und Wirkungen zergliedern muss. Nur die 
Erinnerung vermag ihn dabei einigermassen zu trösten, 
dass die Vorsehung in ihrer Weisheit es wol nöthig 
erachtet, in den, Jahrhunderte hindurch im Wesentlichen 
unverändert bleibenden, Lebensverhältnissen einiger 
wahnbestrickten, ihrer Menschenwürde wie ihrer Men
schenrechte darum auch leicht zu beraubenden Völker, 
— zu welchen sie das baierische Volk insbesondere 
ausersehen zu haben scheint —, andern die schreck
liche Mahnung recht eindringlich vorzuführen, wie un
erlässlich es sei, um jene nicht einzubüssen, die köst
lichste ihrer Gaben, die Vernunft, vor jeder religiösen 
und politischen Verdunkelung zu bewahren, und alle
zeit nur dem dieser, nicht aber den verrosteten Ein
richtungen einer so sehr mit Unrecht gepriesenen Vor
zeit, entliehenem Maasstabe in der Fortbildung aller 
Verhältnisse des öffentlichen, wie des Privatlebens Gel
tung zu gönnen.“ Das ist nun freilich keineswegs un
sere Ansicht, dass irgend ein Volk seine Geschichte 
nur für andere Völker habe, sondern es muss hören 
oder wird fühlen und endlich zu Grunde gehen. Die 
religiöse Anschauung erscheint überhaupt bei dem 
Verf. etwas mangelhaft, ihn schmerzt es mehr, dass 
Baiern die verständigen Elemente, die in der Reforma
tion lagen, zurückgewiesen hat, als diese Fülle des 
Glaubens an die Erlösung und den demüthigen Sinn 
zu der göttlichen Gnade. Darum die ironische Sprache 
gegen die Geistlichen , fast nur unwürdige, ja die un
würdigsten Individuen dieses Standes stellt der Verf. 
uns vor und leider bilden diese in Baiern den über
wiegenden Theil der damaligen Geistlichkeit; wenn 
nun solche Personen wiederholt die Hochwürdigen ge
nannt werden, so will der Spott bei den von ihnen 
erzählten gräuelvollen Lastern den rechten Unwil
len nicht auf kommen lassen. Sodann hat der Verf. 
zu sehr den Maasstab der Gegenwart an die dama
lige Zeit gelegt und das Rationelle über das Histori
sche gesetzt. Wenn wir daher auch von dem Verf. 
etwas mehr historische Milde und Umsicht wünschten,
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so sind wir ihm doch sehr verpflichtet, dass er das 
mühsame Werk übernommen hat, dem Volksstamme, 
der immer so gern eine der ersten Stellen im deutschen 
Reiche eingenommen hätte, und doch nur aus eigen
nützigen Zwecken, die zu erreichen kein Mittel zu 
schlecht schien, dem Volksstamme, der vor allen An
dern den Grund zu der religiösen Zwiespalt in Deutsch
land legte und diese bis zu den blutigsten, Mark ver
zehrenden Kämpfen durchführte, einen Spiegel seines 
eigenen Zustandes in die speciellsten Verhältnisse vor
zuhalten , und es ist dies mit grossem , gründlichem 
Fleisse in einer Darstellung aus den Quellen ge
schehen.

In der Einleitung schildert der Verf. zunächst das 
jetzige Baiern als ein Paradies der Pfaffen, beklagt, 
dass die untern Beamten der vielen kirchlichen Aus
gaben wegen mit Mangel kämpfen müssen oder ein 
Nebengeschäft treiben und vor dem 70. Jahre in den 
Ruhestand versetzt werden, damit nur ja keine Pension 
bezahlt werden müsse. Kirchen werden gebaut, sagt 
der Verf., und Klöster erstehen, aber es mangelt an 
Irrenanstalten und die Forderungen der Landstände 
deshalb werden in Schlaf gelullt; Kirchen werden ge
baut, aber die Dienstwohnungen verfallen, die Gefäng
nisse sind wahre Mörderhöhlen und Schulhäuser man
geln an vielen Orten; die Landstrassen sind im gräss
lichen Verfall, sodass der Transithandel abgenommen 
hat; die Staatslasten werden in Gemeindelasten ver
wandelt , wodurch das Vermögen der Gemeinden so 
auffallend abnimmt. An diese Klagen schliesst sich 
eine etwas mystische Erzählung von des Verf. Schick
salen in Baiern : er hat ein reichhaltiges Material über 
die Zustände des Landes unter der gegenwärtigen und 
vorigen Regierung gesammelt aus nicht leicht zugäng
lichen Quellen , es ist ihm gelungen , Abschriften von 
Briefen zwischen preussischen Ultramontanen und ih
ren Freunden in Baiern in den Jahren 1837—39 zu er
halten ; doch darf der Verf. von diesem Schatz jetzt 
nichts mittheilen, es erhielt nämlich Jemand Kenntniss 
von diesem Geheimniss und dieser drohte, den Verf. 
Händen zu überliefern, die nicht so milde mit ihm ver
fahren möchten; der Verf. musste einen Eid schwören, 
nichts von diesem Material bekannt zu machen, bis 
jene Person ihn seiner Verpflichtung ledig spräche 
und Lebende in keiner Weise blossgestellt werden 
könnten, auch diese Andeutungen durften nur in der 
Vorrede dieses Buches gesagt werden, von vielen Din
gen durfte der Verf. auch hier nicht einmal andeutend 
reden, nicht von dem Treiben der hochwürdigen Geist
lichkeit der Jetztzeit, weil die Schilderung grosses Är
gerniss geben würde, auch durfte dies Werk nicht vor 
dem Ausgang der kölner Irrung erscheinen.

I Wir haben mitgetheilt, was der Verf. uns erzählt, 
ohne die Verhältnisse, in welche der Verf. sich ge
stürzt hat, recht begreifen zu können; wenn er auf 
rechtliche Weise in den Besitz jenes Materials gekom
men ist, so hätte er den Jemand wol nicht so sehr zu 
fürchten und ein halb ausgeplaudertes Geheimniss ist 
überhaupt kein Geheimniss mehr. Die Einleitung 
schliesst mit Hinweisungen auf das Verhältniss der 
Geistlichen in Baiern zu denen in Rheinpreussen 1837 ff., 
wie man systematisch darauf ausgehe, das Volk gegen 
die preussische Regierung zu stimmen und was der 
letzte Zweck dabei sei; als ein einziges Mittel dagegen 
empfiehlt er eine volksthümliche Verfassung, die Pro
testanten und Katholiken so innig vereine, dass der 
hierarchische Geist nicht durchdringen könne, denn 
dieser wolle auch die Katholiken wieder zu willenlosen 
Werkzeugen machen.

Im 1. Hauptstück schildert der Verf. das Verhält
niss Baierns zur Reformation unter Wilhelm IV. Er 
bemerkt, dass durch den weisen Albrecht IV. das Recht 
der Erstgeburt, abgesehen von den Kurfürstenthümern, 
in Deutschland zuerst eingeführt sei, um die Theilung 
Baierns von jetzt an zu verhindern, und glaubt, dass 
dies nicht wenig dazu beigetragen habe, die Herzöge 
gegen die Reformation zu stimmen , um den Jüngern 
Söhnen Bischofssitze verschaffen zu können, ja es soll 
dies das wesentlichste Motiv gewesen sein, welches 
die Stellung des Herzogs von Baiern entschied, denn 
so lange Luther nur Misbräuche angriff, war der Herzog 
für ihn, erst als Luther das ganze Dasein der römischen 
Kirche in Frage stellte, erklärte er sich gegen die Re
formation. Aber gerade dieser Grund beweist, dass 
der gelehrte Wilhelm in seinem Gemüthe antilutherisch 
gesinnt war, wie könnte auch ein so unbedeutender 
Zweck und eine so unsichere Aushülfe den Herzog 
bestimmt haben , sich der Gährung einer ganzen Na
tion zu widersetzen ! Auch der Blick auf Österreichs 
Habsucht hätte Baierns Fürsten nicht abhalten dürfen, 
sich der Reformation anzuschliessen, gerade dadurch 
würden sie Österreich gegenüber eine viel festere Stel
lung eingenommen haben und auch ini Reiche würde 
man ihnen mehr Vertrauen geschenkt haben ; während 
sie jetzt ein Werkzeug in Österreichs Händen wurden, 
zu dem sie sich äusserlich freundlich stellten, wäh
rend sie im Innern Hass und Eifersucht unterhielten. 
Etwas ausführlicher hätten wir gern nachgewiesen ge
sehen , wie es Herzog Wilhelm aller Bemühungen un
geachtet doch nicht gelingen wollte, das Evangelium 
in seinem Lande zu unterdrücken; wir finden den 
Grund dazu einfach darin , dass der Schlag für den 
Katholicismus zu gewaltig war, als dass er sich so
gleich wieder hätte besinnen können, erst als er sich 
einigermassen gesammelt hatte, konnte eine Reaction 
wirksam werden. (Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von IT. , A». Brockhausin
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Theologie.
Baierns Kirchen- und Volkszustände seit dem 16. Jahr

hundert bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Von 
iS1. Sugenheim.

(Schluss aus Nr. 145.)
Im 2. Hauptstück berichtet der Verf. das Benehmen 
Herzog Albrecht’s V. gegen die Reformation. Dieser 
ist im Anfänge mild und nachsichtig, er bewirkt, 
dass den Baiern erlaubt wird, das Abendmahl unter 
beiden Gestalten zu geniessen. Sowie die Verfolgung 
auf hört und Zugeständnisse gemacht werden, offenbart 
sich aller Orten die grosse Hinneigung zur Reforma
tion, die Zweifel an die Lehren der römischen Kirche 
und die Verachtung ihrer Gebräuche, ja die Priester 
werden tödtlich gemishandelt. Darüber entsetzt sich 
Herzog Albrecht und kehrt auf den Pfad seines Vaters 
zurück, benutzt jedes Mittel, das die Staatsmacht und 
die Kirche ihm gibt, auch den neuen Orden der Jesui
ten, Absperrung seines Gebietes gegen evangelisch ge? 
sinnte Städte und Länder, allgemeine Landesvisitation 
u. s. w., und zwar mit solcher Strenge, dass es ihm 
gelingt, die noch nicht befestigte Reformation zu un
terdrücken.

Im 3. Hauptstück schildert der Verf. die Sitten 
der Geistlichkeit. Die Unsittlichkeit derselben als 
Quelle des Abfalls von der römischen Kirche darzu
stellen, genügt nicht, die Sehnsucht nach Freiheit ent
sprang aus der Verweltlichung der ganzen Kirche und 
diese aus dem unsichern Grunde, auf dem sie erbaut 
war, daher ist die Behauptung auch nicht erschöpfend, 
wenn der Verf. sagt, die aufrichtigen Freunde der alten 
und neuen Kirche sind dadurch von einander unter
schieden , dass jene glaubten, innerhalb der Kirche 
selbst reformiren zu können, woran diese verzweifelten. 
Die letztem verzweifelten nicht, nur konnten sie mit 
der Heilung, die sie anwenden wollten, nicht durch
dringen , weil jene sich widersetzten. Die Darstellung 
der Sittenlosigkeit des geistlichen Standes ist wirklich 
grauenhaft, von der Arbeit füi die Kirche suchten sich 
alle Classen der Geistlichen, von den Bischöfen bis zu 
Pfarrern, frei zu machen, an ihre Stelle traten die Vi- 
care, je wohlfeiler desto besser, ein Abschaum der 
menschlichen Gesellschaft; man muss die dritte Beilage 
von dem Pfarrvicar zu Kirchdorf, Martm Kummer, lesen, 
um zu schaudern vor solchen Seelsorgern: Völierei, 
Hurerei, schamlos getriebener Ehebruch, Todtschlag,

Gotteslästerung, Entweihung der Hostien und derglei
chen Verbrechen streiten mit einander um den Vor
rang und seine ihm von dem Bischof dictirte Strafe ist 
doch nur zehn Tage Gefängniss. Oft stehen Weinkan
nen neben den Beichtstühlen und volle Priester hören 
die Beichte. So sehr auch die Fürsten auf ein sitt
licheres Leben der Geistlichen drangen und obgleich 
die Päpste den Herzögen in dieser Beziehung grössere 
Gewalt einräumen wollten: so widersetzten sich doch 
die Bischöfe diesem Aufsichtsrechte der weltlichen Ge
walt und sie selbst thaten ebensowenig, die Kirche von 
diesem Schaden zu heilen. Das ConcubimTt benutzten 
sie als eine Geldquelle, von jedem Pfaffenkinde er
hielten sie fünf Gulden und in der Diöcese Bamberg 
wurden jährlich 1500 Pfaffenkinder geboren: selbst von 
denen, die keusch lebten , wurde eine Abgabe für die 
Erlaubniss zum Concubinat bezogen, es sei nicht der 
Bischöfe Schuld, hiess es, wenn die Erlaubniss unge
nutzt bleibe. Von den Klöstern sagte damals ein Mönch, 
besser sei es, man gebe sein Kind in ein Hurenhaus, 
als in ein Kloster, w eil aus diesem kein Rücktritt mög
lich sei. Man muss bei dem Verf. nachlesen, bis zu 
welchem Grade die Auflösung des Klostcrwesens in 
Baiern fortgeschritten war. Dieses heillosen Zustandes 
ungeachtet wollte dennoch die höhere Geistlichkeit 
nichts von den Kirchengütern dazu anwenden, Pflanz- 
Stätten einer bessern Geistlichkeit zu gründen, trotz 
der Ermahnungen der Fürsten und der Befehle der 
trienter Synode.

Im 4. Hauptstück spricht der Verf. von der Stel
lung der Herzöge zu Rom, zur Landeskirche und ihren 
reformatorischen Versuchen. Die Herzöge erlangten 
meist vom guten Willen der Päpste jene Vortheile über 
die Kirche, in deren Besitz sich die protestantischen 
Fürsten durch die Reformation gesetzt hatten. Der 
Verf. leitet die Erscheinung, dass die katholischen Für
sten nach der Reformation viel seltener das Vermögen 
ihrer Geistlichen angriffen, und dann nicht ohne Er
laubniss des päpstlichen Stuhles, daraus her, dass sie 
sonst in den Verdacht des Protestantismus gerathen 
wären; dass heisst doch wol die Furcht zu weit trei
ben, einen solchen Verdacht brauchten Baierns Her
zöge nicht zu fürchten. Der Grund liegt vielmehr in 
der neuen Feststellung der römischen Kirche, während 
sie früher in der Auflösung begriffen war.

Das 5. Hauptstück stellt dar, wie die Jesuiten des 
Anfangs unglücklichen Erfolges ungeachtet sich in 
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Baiern einnisten, sich der Fürsten und des Volkes be
mächtigen, durch Wunderwerke, theatralische Auffüh
rungen, Baukunst, Malerei und Bildnerei das Volk zu 
den vergessenen katholischen Übungen zurückführen, 
sich durch Nachsicht gegen schlechte Sitten beliebt 
machen, durch Missionen die Landgemeinden bearbei
ten, durch Brüderschaften alle Stände in ihr Interesse 
ziehen, sich des Jugendunterrichts und selbst der Uni
versität bemächtigen , auf der jede freie Entwickelung 
durch sie gehemmt wird, wie denn überhaupt aus ihren 
Schulen verkrüppelte Wesen hervorgehen , und doch 
kosten sie dem Staate unerhörte Summen.

Im 6. Hauptstück von dem Hofe und den Ständen 
polemisirt der Verf. gegen die Ansicht derjenigen, 
welche die absolute Fürstengewalt als die frühere dar
stellen, und beweist, dass die eigentliche Macht früher 
bei den Ständen, d. h. bei Adel und Geistlichkeit, war 
und erst im 16. Jahrh. sich die Gewalt der Fürsten 
erhoben habe. So auch in Baiern, noch unter Wil
helm IV. ist* der Adel nicht nur mächtig, sondern er 
weiss auch dem Herzog gegenüber seine Rechte noch 
zu erweitern, und Wilhelm, der ihn beim Antritt seiner 
Regierung zu verachten schien, muss sich fügen; plötz- 
aber sehen wir dies Verhältniss geändert, der Adel 
wird kleinlaut und die Fürsten thun einen Schritt zur 
absoluten Herrschaft nach dem andern. Der Verf. 
leitet diese Veränderung von dem religiösen Schreckens
system der Herzöge ab. Wir leugnen nicht, dass dies 
dazu beigetragen habe, die Macht der Herzöge zu 
erhöhen und die des Adels zu spalten, aber erklärt 
ist die Sache damit nicht, weshalb setzte der Adel 
sich dieser Tyrannei nicht stärker entgegen, der Verf. 
weist selbst hier auf eine andere Ursache, das Empor
kommen des römischen Rechts, es war überhaupt die 
Zeit, in der der Adel durch die gänzliche Veränderung 
der Verhältnisse sank und doch der Bürgerstand noch 
nicht kräftig genug war, den Fürsten gegenüber viel 
zu vermögen: da kam denn viel auf die Persönlichkeit 
der einzelnen Fürsten an, wie weit sie sich der abso
luten Macht bemächtigen konnten. Darum suchen wir 
auch in Albrecht’s V. Milde und Nachsicht den Grund, 
weshalb die kirchliche Opposition wieder kräftiger auf
trat, nicht in der Erkenntnis», dass mit der religiösen 
Freiheit auch die politische verloren sei; war der Adel 
bei Albrecht’s V. Regierungsantritt doch schon so 
schwach geworden (was der Verf. nicht erwähnt), dass 
er kein Bedenken trug, Albrecht V. zu. huldigen und 
erst dann sich seine Privilegien bestätigen zu lassen, 
was er noch unter Wilhelm IV. mit Erfolg zurückwies.

Hauptstück 7: Staatshaushalt, Hofleben und Volks
leben, Einwirkung der Geistlichkeit auf letzteres. Um 
sich eine Vorstellung von dem Haushalten der Herzöge 
zu machen, braucht man nur ihre Schulden, welche die 
Landstände bezahlten, nach dem Verf. anzuführen, 
1565 160,000 Fl.; 1570 610,000 Fl.; 1572 515,000 Fl.; 

1577 über 500,000 FI.; 1579 616,000 Fl.; 1583 731,000 Fl.; 
1588 1,992,736 Fl. (dazu erhielten die Herzöge 100,000 Fl. 
baar); 1593 1,500,000 Fl. Da waren die Landstände 
erschöpft und Wilhelm V. zwang seine Diener, ihm zu 
leihen, erlaubte sich Eingriffe in die Gelder der Witt- 
wen und Waisen und nahm seine Zuflucht zur Schatz
gräberei und Alchymie. Dennoch musste er endlich 
die Regierung niederlegen, denn eine Commission, die 
niedergesetzt war, um Mittel vorzuschlagen dem Staats
bankerotte vorzubeugen , erklärte , der Fürst sei ohne 
Geld, mit Schulden überladen , er habe allen Credit, 
allen Glauben verloren und ebenso verhalte es sich 
mit den Ständen durch Übernahme seiner Schulden. 
Der Verf. bemerkt, dennoch wäre die Erschöpfung des 
Landes nicht zu erklären , wenn man nicht bedenken 
müsste, dass der Adel und die Geistlichkeit nur selten 
die Lasten mitgetragen hatten, der Handel mit den 
Reichsstädten durch den religiösen Fanatismus der 
Herzöge oft gestört, auch der Handel im Innern viel
fach gehemmt war, daher die vielen Bankerotte und 
das Sinken der Städte und Märkte. Wirklich grauen
haft ist die Beschreibung, wie die Bauern, damals all
gemein „arme Leute“ genannt, behandelt wurden, 
man wundert sich, wie noch irgend Lebenslust in ihnen 
vorhanden sein konnte ; ein Bauernhof, der 1501 28 Kreu
zer Staatsabgaben zu bezahlen hatte, musste 1525 
100 Fl. erlegen. Doch es lässt sich das in einzelnen 
Zügen hier nicht mittheilen, man muss bei dem Verf. 
nachlesen, wie sie systematisch ausgesogen und ärger 
als das Vieh behandelt wurden. Sagten doch die 
Stände im J. 1593 dem Herzog, als sie schon ohnmäch
tig geworden waren: „die Unterthanen haben seit dem 
J. 1577 zwölfmal den 20. Theil ihres Vermögens dem 
Fürsten an Steuern hingeben müssen; das Landvolk 
kann sich im Allgemeinen kaum länger des Bettelns 
erwehren ; Viele nagen schon jetzt mit Weib und Kind 
am Hungertuche.“ Sie schliessen mit den Worten: 
„Wehe denen , die dieses Resultat ihres Wirkens einst 
vor dem Richterstuhle des Höchsten zu verantworten 
haben werden, der an solch’ furchtbarer Pressung der 
Armen kein Gefallen haben kann, und schon um die
ser willen allen Segen und alles Gedeihen von dem 
Lande nehmen wird.“

Das 8. Hauptstück beschreibt die Rechts - und 
Sittenzustände und den Einfluss der Kirche auf diese. 
Der Verf. ist erbittert über das Emporkommen des 
römischen Rechts in Deutschland, die neu aufkommen
den Juristen, bemerkt er, hatten den Fürsten begreif
lich gemacht, eine zweckmässigere Rechtsgelahrtheit 
könne schwerlich geschaffen werden, sie passe für die 
ganze Menschheit. Für die Deutschen, meint Hr. S., 
passte sie bestimmt nicht, wie könnte das in den Zei
ten des höchsten Sittenverfalles entstandene Recht für 
ein sittlicheres Volk geeignet sein; auf die römischen 
Juristen ist er im höchsten Grade ergrimmt, Rechts
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drechsler nennt er sie, voll rabulistischen Henkerwitzes, 
verderblicher als Pest und Hungersnoth; niemals sei so 
wenig wirkliche Gerechtigkeit in Deutschland zu finden 
gewesen, als seit der Einführung des römischen Rechts. 
Es ist nicht unsere Sache, auf diese Polemik uns ein
zulassen, doch müssen wir den Verf. erinnern, wie er 
sich selbst über die Gewalt des Herkommens in frü
hem Zeiten beklagt; wie bei zusammengesetztem Zu
ständen nothwendig auch die Jurisprudenz verwickelter 
werden, eine Wissenschaft werden und sich als solche 
dem Volke mehr entziehen musste. Aber wir wollen 
hier keineswegs die Art und Weise, wie das römische 
Recht herübergenommen und eingeführt wurde , billi
gen, bedauern es mit dem Verf.? dass das öffentliche 
Gerichtsverfahren umgestossen und das Volk in die 
gefährlichste Unwissenheit des Rechts gestürzt wurde, 
auch ist der Zorn des Verl, über die damalige Ver
waltung des römischen Rechts in Baiern gerecht. Be
sonders düster ist der Blick, den der Verf. uns in die 
Hexenprocesse thun lässt. In der Stadt Bamberg und 
im Städtchen Zeil wurden 1624 — 30 285 Hexen hinge
richtet, im Bisthum Bamberg im J. 1659 1200, im Bis- 
thuin Würzburg in den Jahren 1627—29 200, im J. 1659 
900 Personen; viele scheinen von den Richtern beson
ders des Gewinnes wegen befördert worden zu sein, 
in den Jahren des Miswachses liess der Eifer der 
Hexenrichter nach, und auch Zeitgenossen berichten, 
schnöde Habgier sei die Quelle der Hexenprocesse ge
wesen. Der Verf. gibt als Grund der Verwilderung 
des Volkes an die grausame Strafgesetzgebung, das 
materielle Elend, die vernachlässigte Volksbildung und 
die Einwirkung der unmoralischen Seelsorger auf ihre 
Gemeinden , die das Volk verwahrlosten und Bettelei 
und Müssiggang beförderten; er schliesst mit der Be
hauptung, das katholische Landvolk in Baiern war da
mals an Werktagen ein halbes Thier, an Feiertagen, 
sowie zu der Zeit, welche es den Wallfahrten, Proces- 
sionen, Kirchweihfesten und andern frommen Werken 
widmete, ein ganzes.

Wir sind dem Verf. bis ans Ende seiner Darstel
lung gefolgt. Die Beilagen enthalten ein Schreiben des 
Domdechanten Rupert von Mosham (der weder luthe
risch noch katholisch sein wollte) an den Administra
tor Ernst; einen Brief des apostolischen Nuntius an 
den Erzherzog Karl; einen Bericht eines Rentamtes 
über den Wandel dei Priester mit der schauderhaften 
Legenda Martin Kummer s und eine kurze Abhandlung 
über die Beziehungen Albrecht’s zxi Philipp II. und 
Alba, der einzige traurige Beweis von den Verhältnis
sen der Fürsten Baierns zum Auslande. Niederschla
gend ist die Darstellung der Geschichte eines Landes 
in einer Periode, in der die Entwickelung, welche sich 
Bahn brechen will, von allen Seiten gehemmt und 
fast unterdrückt wird, aber doch nur fast, denn 
bei genauerer Betrachtung würden die Keime einer 

bessern Zukunft dem Auge sichtbar geworden sein; 
uns scheint, dass der Verf. sich diesen historischen 
Blick durch einige vorgefasste Meinungen getrübt hat. 
Der Polemik gegen die römische Kirche gegenüber 
wünschten wir ein stärkeres Hervortreten der Anhäng
lichkeit an die evangelische Kirche.

Hamburg. Dr. W. Klose.

Philosophie.
Die Welt als Wille und Vorstellung. Von Arthur 

Schopenhauer. Zweite, durchgängig verbesserte und 
sehr vermehrte Auflage. Erster Band. Vier Bücher, 
nebst einem Anhang, der die Kritik der Kanfschen 
Philosophie enthält. Zweiter Band, welcher die Er
gänzungen zu den vier Büchern des ersten Bandes 
enthält. Leipzig, Brockhaus. 1844. Gr. 8. 5 Thlr. 
10 Ngr.

IVachdem Hr. S. dieses hier in der zweiten Auflage 
in erweiterter Gestalt auftretende höchst originelle 
Werk in der ersten, hatte bereits 1819 erscheinen las
sen, schwieg er, nachahmend die Sitte eines andern 
grossen Philosophen unserer Tage, siebzehn Jahre lang. 
Dann aber erschien er wieder vor dem Publicum mit 
mehren werthvollen Commentaren zu einzelnen Theilen 
seiner Lehre, zuerst 1836 in der Schrift: „Über den 
Willen in der Natur: eine Erörterung der Bestätigun
gen, welche die Philosophie des Verf. seit ihrem Auf
treten durch die empirischen Wissenschaften erhalten 
hat“ (Frankf. a. M„ Schinerber), sodann in zwei aka
demischen Preisschriften, die er 1841 unter dem Titel; 
„Die beiden Grundprobleme der Ethik“ (Frankf. a. M., 
Hermann) herausgab. An diese neuen Lebenszeichen 
schliesst sich jetzt diese zweite Auflage des ältern 
Werks, welche in ihrem hinzugekommenen zweiten 
Bande den beinahe unverändert wieder abgedruckten 
ersten an Umfang überwachsen hat. Er verhält sich 
aber zum ersten Bande ebenfalls durchaus als Commen
tar, welcher in seinen fünfzig Capiteln sich auf die 
Themata der vier Bücher des ersten Bandes in unver
änderter Reihenfolge erläuternd zurückbezieht. Man 
sieht, der Verf. ist eine conservative Natur. Zum Uni- 
arbeiten des Frühem und Verschmelzen desselben mit 
dem Neuen konnte er sicht entschliessen, und er hatte 
wol auch seine guten Gründe dazu. Er mochte dem 
ältern Werke nichts von der eigenthümlichen Frische 
entziehen, welche nur das Feuer der Jugend und die 
Energie der ersten Conception ihm verleiben konnten 
(wie er selbst sich S. XXI darüber ausdrückt) und 
welche das Studium des ältern Werks anziehend macht. 
Denn mit einer seltenen Concentration des Stils, mit 
einer seltenen Kraft des Ausdrucks, welche durch häu
fige schlagende Vergleichungen die abstractesten Ge
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danken anschaulich zu machen versteht, weiss der 
Verf. seinen Leser in die Denkungsart seines Stand
punkts wie in eine Zaubersphäre hineinzuziehen und 
ihn auch bei den schwierigsten und abstrusesten Ge
genständen noch immer munter und bei fröhlichen Sin
nen zu erhalten, sodass das Werk als ein Muster von 
Darstellung, zwar nicht in demonstrativer, gewiss aber 
in pronuntiativer Hinsicht immer einen hohen, ja einen 
classischen Rang behaupten wird. Und schon dies ist 
in der That kein Geringes. Je mehr man bedenkt, 
wie weit die meisten philosophischen Schriftsteller der 
Neuzeit sogar hinter dem Deutlichschreiben zurückge
blieben sind, vom Lesbaren und Einladenden des Ge
schriebenen ganz abgesehen, desto höher muss man 
einem Philosophen heutzutage das Verdienst anrechnen, 
nicht allein deutlich, sondern auch noch dazu lesbar 
geschrieben zu haben. Es ist aber diese Concentration 
des Ausdrucks, diese Urlebendigkeit des Stils eine Ei
genschaft, welche mit des Verf. Art zu schreiben ge
nau zusammenhängt. Er befolgt den Grundsatz, einen 
jeden neuen Gedanken, welchen er zu geben hat, im
mer mit einem Male ganz und vollständig und so viel
seitig und erschöpfend, als es in seiner Gewalt steht, 
vorzubringen, es dann aber auch ein für allemal damit 
sein Bewenden haben zu lassen. So kommt es denn 
dass man fast jedem Satze des altern Werks anfühlt, 
dass die Lust, die Mutter aller lebendigen Geburten 
nach den Veda’s, ihm seinen Ursprung gab. Der Le
ser hat freilich die Unbequemlichkeit dabei, manchmal 
von einem Abschnitt des Buchs auf einen andern, auch 
vom grössern Werke auf kleinere vorangegangene 
Schriften des Verf. verwiesen zu werden. Doch da 
alle sehr lesenswerth sind, so lässt man sich dies schon 
gefallen. Aber auch im hinzugekommenen zweiten 
Bande setzt sich jene Frische der Darstellung, nur in 
modificirter Weise, fort. Die grössere Reife und voll
ständigere Durcharbeitung der Gedanken, welche allein 
den Früchten eines langen Lebenslaufes und seines 
Fleisses zu Theil wird, und welche der Verf. für die
sen zweiten Band als herrschende Eigenschaft in An
spruch nimmt (S. XXI), bezieht sich nicht auf eine tie
fere speculative Begründung des schon im ersten Bande 
Vorgetragenen, die man hier durchweg vergeblich su
chen würde, sondern auf eine fleissige und vielfache 
Anknüpfung der im Grundwerke abstract vorgetragenen 
Theorie an Thatsachen aus allen Gebieten der Erfah
rung, deren sorgfältig herbeigezogene Massen aller
dings nicht selten als schwerfallende Gewichte wirken 
auf der Waagschale der Überzeugung, deren Ausschlag 
und Entscheidung gleichwol immer noch den apriori
schen Deductionen des Grund werks anheimgegeben 
wird. Recht im erquicklichen Gegensatz zu den all

täglichen Dutzendgeburten und philosophischen Mode
werken unserer übereiligen büchermachenden Zeit, de
ren Inhalt ein dünner und schnell herausriechbarer 
Gedanke ist, der aber mit kunstreichen Fugensätzen 
an allerlei erstem besten Stoff dialektisch durchgespielt 
und zu einem grossen schimmernden Begriftsnetz aus
gehaspelt wird, gerathen wir hier unversehens an eine 
Tafel, besetzt mit den langsam gereiften Früchten eines 
25jährigen Nachdenkens, vielseitiger Studien und einer 
stets auf den Grundgedanken des Werks gerichtet ge
wesenen Lectüre, deren Ergebnisse auf das behutsamste 
ausgepflückt und benutzt wurden. Jedem also, welcher 
solide und nicht blos auf dem dialektischen Roste 
schnell fertiger Gedankenfabrication angeglühete, son
dern eine durch die auf einen einzigen Fokus concen- 
trirten geistigen Kräfte eines ganzen Menschen ausge
kochte Nahrung für Geist und Charakter liebt, kann 
das Buch empfohlen werden. Vielleicht zwar werden 
ihm manche Stellen unerträglich fallen , vielleicht 
wird ihm bei manchen der Unmuth das Blut em
por treiben, vielleicht wird ihm Vieles, vielleicht das 
Meiste, vielleicht Alles auf den Kopf gestellt vorkom
men. In jedem Fall aber wird er finden, dass das, 
was ihn hier stösst, sehr entfernt ist von den uns sonst 
so viel Beschwerde bereitenden Unverdaulichkeiten 
halbreifer Philosopheme, die sich dem Urschleim des 
Chaos der berühmten Identität von Sein und Nichts 
noch nicht zu entwinden wissen, sondern dass, wenn 
sich hier eine Verirrung offenbart, dieselbe als eine 
sich selbst klare von ernsthafterer und tieferer Art ist, 
als durch ein blosses Taschenspiel mit dialektischen 
Begriffen, welches doch immer seiner Natur nach nur 
Scherz bleibt, so ernsthaft man auch dabei aussehen 
mag, jemals hervorgebracht werden kann. Die Philo
sophie Hrn. S.’s ist aus Einem Guss, Hr. S. ist ein 
Philosoph wie die alten Stoiker, ihm ist die Philosophie 
nicht nur ersonnenes System, sondern Lebensprincip, 
Charakterstimmung, und es ergibt sich aus dem Ton 
des ganzen Werks, dass dessen ethisches Resultat 
mehr als seine speculativen Prämissen den eigentlichen 
Grundhebel seiner Hervorbringung möge gebildet haben. 
Dieses ascetische Resultat seiner Ethik ist zwar viel
leicht' dem zeitgemässen Streben unsers modischen 
Vernunftfanatismus ein wenig anstössig, hat aber doch 
auch wieder mit gewissen Heiligthümern, welche anzu
tasten nicht wohlgerathen ist, einen so neuen, engen 
und fatalen Zusammenhang, dass man hier wol unwill
kürlich an den alten Schelling’schen Waidspruch zu
rückerinnert wird: „Rühre nicht, Bock, denn es brennt !(<

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redactcur: Dr. J’. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Philosophie.
Die Welt als Wille und Vorstellung. Von Arthur 

Schopenhauer.
(Fortsetzung aus Nr. 146.)

Hr. S. bekennt sich öffentlich Pessimist zu sein. Man
cher ist geneigt, sich von einem solchen Menschen 
nichts Gutes zu versehen. Jedoch hat Hr. S. dafür 
die Ehre, Genossen seiner Weltansicht zu haben (nach 
Tacitus Bericht, Annal. XV, 44) an jenen frühen christ
lichen Märtyrern, welche im J. 65 in den Gärten des 
Nero theils als lustige tackeln angezündet, theils auf 
sonstige Art vom Leben zum Tode gebracht wurden, 
weil sie huud. perinde in crimine incendii, quam odio 
humani generis convicti sunt. Auch diese also waren 
Pessimisten! Die Arinen wussten vermuthlich noch 
nicht die an sie geschehene Predigt, dass die Welt 
im Argen liege, sich so fein auszulegen, wie wir 
Söhne fortgeschrittener Jahrhunderte dies zu thun ge
wohnt sind. Aber wenn auch Pessimist, es ist ein gu- 
jer und ehrlicher Geist, welcher aus Hrn. S. spricht. 
Wer so schreibt, wie er, der ist nicht gesonnen, weder 
sich zu belügen noch Andere. Das radicale Böse ist 
aber immer nur der Lügengeist.

Beispiele stecken an. So sieht sich hier Ref. fast 
eben so, wie es dem Verf. an mehren Stellen gegen 
das Ende des zweiten Bandes begegnete, bewogen sich 
zu entschuldigen, in einem Bericht, welcher zum Thema 
doch nur ein philosophisches System hat, sogleich auf 
so kitzliche und den ganzen Menschen packende Dinge 
übergesprungen zu sein. Pflegten aber doch auch clie 
antiken Philosophen inmitten ihrer dialektischen Ring
spiele auf solche ernsthafte Dinge überzuspringen, ohne 
dass wir ihnen diese Sprache zur Schande anrechnen, 
wenngleich uns zum eigenen Gebrauche in der Regel 
diejenigen Philosopheme die liebsten sind, welche das 
Herz in seiner behaglichen Ruhe nicht stören, und ge
gen einen gewissen zum stillen Einverständniss gewor
denen optimistischen Schlendrian der Glücklichen und 
derer, welche es scheinen wollen, nicht verstossen. 
Aber was hilfts? Die Zeit drängt, die Wahrheit pocht 
an die Pforte hier und dort, und wo sich Wahrheit 
meldet, zittert das Herz und redet seine immer etwas 
unerhörte Sprache. Eine ans Gewissen redende Wahr
heit ist wol heute auch dieser Pessimismus Hrn. S.’s 
zu nennen, welcher wohlzumerken! ebenso wie der 
Pessimismus jener frühen Märtyrer, nicht ein solcher
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ist in Beziehung auf die ganze Weltordnung, die «ach 
Hrn. S. im Gegentheil ewige Gerechtigkeit und folglich 
optimistisch ist, sondern in Beziehung auf diese flei
scherne und beinerne Existenz, welcher unsere Mode
philosophen mit einer so entzückten Verliebtheit an
hängen, dass man glauben sollte, sie seien allesammt 
erst gestern einer harten Klosterzucht entlaufen und 
sängen heute zum ersten Mal: lass mich der neuen 
Freiheit geniessen, lass mich ein Kind sein u. s. w. 
Dieser Pessimismus führt unausbleiblich zur Weltver
achtung, nicht blos im Sinne einer Redensart, sondern 
einer Gesinnung, und Niemand, dem nicht der Selbst
betrug über gewisse delicate Punkte unserer Existenz 
zum Bedürfniss geworden ist, wird ohne grosse und 
befruchtende Anregung namentlich die sechs letzten. 
Capitel des hinzugekommenen zweiten Bandes durchle
sen. Ihr tiefreligiöser Inhalt leidet keine Discussion, 
obgleich gegen die nicht immer glückliche und noch 
weniger billige Polemik des Verf. gegen gewisse dog
matische Systeme Vieles zu erinnern wäre. Hiervon 
abgesehen ist ein einfaches Liquet oder Non liquet das 
Einzige, was der Leser erwiedern kann, wobei aber 
das Buch das Gute hat zu wirken, wie nach Schelling 
der Satan wirkt, nämlich das Unentschiedene zur Ent
schiedenheit treibend, und den Leser selbst, dem dies 
früher noch selbst im Unklaren lag, zum Entschluss 
und zur entscheidenden Erkenntniss drängend, wess 
Geistes Kind er sei. AvayyAtiti g* ouoloytiv, on 
noWov äv «wo? tgavtov pw agitä, tu ö3
A^vutwv TiQuttw. (Plat. conv.) Denn der Verf. spricht 
hier im Grunde nur lauter alte, wohlbekannte, und 
beim grössten Theile des Menschengeschlechts immer 
in Achtung gestandene ethische Sätze mit der vollen 
Kraft der eigenen Überzeugung aus, die nur gerade 
jetzt, wo zufällig die flaue Oberflächlichkeit einer an 
nicht mehr recht geglaubten Dogmen festhangenden 
aristokratischen Gesellschaft sich von ihnen zum we
nigsten für den gesellschaftlichen Verkehr mehr und 
mehr entfernt hat, paradox klingen, ohne dies an und 
für sich im mindesten zu sein. Vielmehr würde man 
diesen Grundtheil und Schlusspunkt des Werks richtig 
und treffend bezeichnen, wenn man ihn ein echtes 
Dictat des gesunden Menschenverstandes nennte. Dass 
dieses sich zwischen unsern gewöhnlichen speculativen 
Dogmatiken ausnimmt wie ein Wunderthier, ist nicht 
seine Schuld. Denn diese putzen die metaphysische 
Hülse der Sache, welche wir nötigenfalls entbehren 
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könnten, als einen Götzen zur Anbetung auf, wobei 
sie den ascetischen Kern, welcher ewig ist, als einen 
mittelalterlichen Rest grossmüthig ignoriren; Hr. S. be
obachtet hingegen das entgegengesetzte Verfahren. 
Welcher von diesen beiden diametral entgegengesetzten 
wissenschaftlichen Organismen das Monstrum sei, dar
über fällt die Anfrage wiederum zusammen mit jener 
satanischen: wcss Geistes Kind bist du? und Ref. be
gnügt sich daher hier in Absicht auf des Verf. Pessi
mismus (nämlich so wie derselbe bei ihm wirklich zu 
lesen ist, und nicht wie ihm ein Spassvogel vielleicht 
einen andern nach eigener Erfindung andichten möchte) 
sein freudiges einfaches Liqvet zu setzen.

Umgekehrt fordert hingegen die erste Hälfte sowol 
des ursprünglichen Werks, als des hinzugekommenen 
Commentars, welche sich zum ethischen Schluss- und 
Zielpunkte des Ganzen verhält, wie ein den Formen 
eines alten und ewigen Grundkörpers angepasstes neues 
Kleid, oder wie ein einer uralten Melodie untergelegter 
».euer Grundbass, die seit den letzen 25 Jahren an die 
Reihe gekommene jüngere Generation der Philosophi
renden heraus zu einem eindringenden und unparteii
schen Schiedsurtheil zwischen dem durch Fichte’s Wis- 
scnschaftslehre eingeschlagenen und seitdem zur fast 
ausschliesslichen Herrschaft gelangten Wege des Phi- 
losophirens aus reinen Begriffen oder intellectuellen 
Anschauungen, und dem vom Verf. gegen diese ganze 
Entwickelung von Anfang an eingelegten und conse- 
quent beibehaltencn, in die Farbe der Kant’schen Ver
nunftkritik gekleideten Protest. Ref., entfernt natürlich 
von der Eitelkeit, sich zu solchem Schiedsrichter auf- 
werfen zu wollen (welches ein ganz imaginäres Amt 
wäre), traut sich jedoch Einsicht genug zu, die Acten 
zu solchem Urtheilspruche so zurecht zu legen, dass 
jeder Denkende in den Stand gesetzt werde, über die 
Gewichtigkeit oder Leere des S.’schen Protestes eine 
eigene Meinung zu bilden, wobei er am meisten die 
Unbetheiligten und diesen Kämpfen bisher ferner Ge
standenen im Auge hat. Denn von keiner der sich 
jetzt auf dem philosophischen Markt noch am meisten 
tummelnden Parteien (deren keiner indessen Ref. ge
genwärtig noch eine lange Dauer verheissen möchte) 
wird und kann das vorliegende Werk richtig gewürdigt 
werden, und der Verf. hat auch kein Recht zu fordern, 
dass es geschehe, so lange er die Sprache, welche er 
führt, fortsetzt. Denn der Scheltende verzichtet noth
wendig auf eine ihn würdigende Antw jrt aus dem 
Munde des Gescholtenen, und wenn dieser ihn sodann 
ignorirt und secretirt, so ist das nur nur ein ihm von 
jenem selbst dictirtes Verfahren. Oder verlangt Hr. 
S. von den Philosophen insgesammt, dass sie Engel 
seien an Herzensgüte und verzeihendem Sinn? Ein 
schwärmerisches Ansinnen, besonders aus der Feder 
eines Pessimisten! Aber für die Wissenschaft ist die
ser heillose Zustand, zu dessen Fortsetzung Hr. S. 

auch hier wieder das Seinige im überflüssigen Maase 
beigetragen, ein verderblicher. wreil er statt Bewegung 
und Austausch Stillstand und stockende Fäulniss auf 
jeder Seite bezweckt. Schon viel zu lange bereits ist 
das denkscheue Vorurtheil zu beiderseitigem Behagen 
einmüthig genährt worden, dass die beiden grundver
schiedenen Bildungsstufen der deutschen Philosophie, 
von denen die eine mehr massenhafte vorzugsweise 
in Fichte’s demonstrativer, die andere mehr zersplitterte 
in Kant’s kritischer Methode wurzelt, auf zu verschie
denen Standpunkten des Denkens ständen, als dass 
sie sich sollten mit einander unterreden können. Hier 
ist nichts als gegenseitiges Miswollen. Sobald man 
will, ebensobald wird man können. Weder seinen 
Gegner ignoriren, noch seinen Gegner schelten, ist 
stark, sondern stark zugleich und edel ist, sich wahr
haft .mit ihm zu messen, um so edler in diesem Fall, 
weil der Natur der Philosophie nach schon viel guter 
Wille dazu gehört, in die Gedanken des Gegners wirk
lich einzudringen, während blosses Auffangen seiner 
Worte, um an ihnen zu zausen, nur leeres Wortge
zänk gebiert, das um nicht viel besser ist, als Schimpf 
und Spott. Das Folgende möge dazu dienen, die von 
Hrn. S. selbst versäumte Messung seines Grundgedan
kens an dem Maasstabe einer, wie dein Ref. dünkt, 
während der letzten 25 Jahre doch in mehrfacher Be
ziehung fortgeschrittenen philosophischen Bildung nach
zuholen. Möchte damit, wenn es möglich ist, der erste 
Anfang eines einander Vwstelienwollens der entgegen
gesetzten philosophischen Standpunkte gemacht sein.

Was durch das S.’sche Werk mitgetheilt werden 
soll, ist ein einziger Gedanke (S. VII), der Gedanke, 
dass das Ding an sich der Wille sei. Unter Wille 
aber w'ird das Ganze aller unserer psychischen Thä- 
tigkeiten verstanden mit Ausschluss des Erkennens oder 
des Intellects, also (nach Bd. II, S. 204) alles Streben, 
Wünschen, Fliehen. Hoffen, Fürchten, Lieben, Hassen, 
kurz Alles, was das eigene Wohl und Wehe, Lust und 
Unlust unmittelbar ausmacht, nebst dem eigentlichen 
Wollen und Beschliessen im engsten Sinne. Diese 
Art des Seelenlebens bildet unter dem Namen des 
Willens nach der Behauptung des Verf. in verschie
denartigen Abstufungen das W'esen aller Dinge. Der 
Intellect hingegen oder der Inbegriff der Vorstellungen 
nebst dem vorstellenden Subject wird von ihm überall 
und in jeder Beziehung für ein Secundäres und Acci- 
dentelles gehalten, Unter den vier Büchern der Ur
schrift beschäftigt sich das erste und dritte mit dem 
Intellect, das zweite und vierte mit dem Willen. Nach
dem nämlich im ersten Buche gezeigt worden ist, dass 
wir, so lange wir die Dinge nur mit den von der sinn
lichen Anschauung gelieferten Vorstellungen erfassen, 
wir der Erkenntniss ihres wahren Wesens fern bleiben, 
bekommen wir im zweiten Anleitung, durch Ergreifung 
des allem Vorstellen entgegengesetzten, Wille genann
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ten Princips in unserm eigenen Innern zur Welt der 
Wahrheit in uns selbst hinabzusteigen, und uns sodann 
durch analogische Anwendung dieser Erkenntnis« die
selbe auch in Beziehung auf die Dinge äusser uns zu 
eröffnen. Nachdem sich uns so der wirkliche Thatbe- 
stand der Welt enthüllt hat, wendet sich das dritte 
Buch auf den Intellect zurück, um dessen höchstmög
liche Vollendung in sich selbst zu verfolgen, welche 
sich als ein gänzliches Freiwerden von dem den Intel
lect beherrschenden Willen offenbart. Dieses Freiwer
den hat zur Folge die künstlerische Productivität. Und 
zuletzt ergreift die Betrachtung im vierten Buche den 
Willen im Menschen selbst als ihr höchstes Thema, 
und führt stufenweise empor durch die Verhältnisse 
des Rechts und der Ethik zum Gipfel des höchsten 
Guts als der gänzlichen Willensverneinung, wo der 
Geist allen Egoismus völlig von sich thut, und das Ziel 
der Selbstverleugnung erreicht, über dessen Erstrebungs* 
Würdigkeit immer alle Religionen des Erdbodens unter 
einander, und mit ihnen wiederum alle Herzen der 
Edelsten und Würdigsten des Menschengeschlechts in 
einem erhabenen Einklänge gestanden haben.

Dass das Ding an sich der Wille sei, ist ein Ge
danke, welcher sich sehr enge an das Resultat der 
Kautischen Lehre anschliesst. Denn da nach Kant das 
Ding an sich theoretisch gänzlich sollte unerkennbar 
sein, wir es aber doch im praktischen Gebiete der 
Pflichten sollten mit Dingen an sich zu thun haben, 
ohne sie freilich zugleich als solche zu erkennen, so 
war es für den, welcher auf dieser Grundlage noch 
einen Versuch zu ihrer Ergründung wagen wollte, am 
wahrscheinlichsten, dass er auf der praktischen Seite 
unsers Wesens, also nicht in unsern Vorstellungen, 
sondern in unsern Willensacten nach ihnen graben 
müsse. Noch stärker wurde die Aufmunterung zu die
sem Versuch dadurch, dass, während in der Aussen
welt in der Gestalt des Raums, der Zeit und der Causalität 
sich ein dreifaches trübendes Medium zwischen unsere 
Erkenntnis« und ihre Gegenstände zu stellen schien, bei 
unsern Willensacten von diesen drei Medien nur noch ganz 
allein die Zeit in Betrachtung kam, also die Verhüllung 
des Dinges an sich im Innern zu derjenigen des Din
ges an sich der Aussenwelt sich verhielt wie eine ein
fache zu einer dreifachen. (Vgl. Bd. II, S. 200). Diesen 
Einen Schleier nur noch gehoben, und wir stünden in 
Beziehung auf unser eigenes Wesen und alle uns ähn
liche in der Wahrheit! nichts war natürlicher, als die
ser Gedanke. Er gehörte auch nicht Hrn. S. allein 
an. J. G. Fichte betrat schon früher, nur ejner 
andern Modification, denselben Weg. Denn er suchte 
in der Ausübung des moralischen Gesetzes und in der 
hierzu fähigen reinen Thätigkeit des selbstbewussten 
Setzens und Wollens, welche er Ich nannte, das Ding 
an sich. Auch nach Fichte ist also der Wille das 
Ding an sich. Nur dass Fichte darin schon weiter sah, 

als Hr. S., in der reinen Thätigkeit des Bewusstseins 
den Quell zu entdecken, aus welchem reines Denken 
und reines Wollen in unzertrennlicher Einheit hervor
springen. Fichte entdeckte daher im reinen Willen 
selbst ein Werkzeug zur C-onstruction der reinen For
men des Intellects, und sah damit die Möglichkeit er
öffnet, die beiden in Kant’s System in gar keinem Ver
hältnisse stehenden beiden Welten, die des Willens und 
die der Vorstellung, in einem wirklichen Vereinigungs
punkte wiederum zu verknüpfen. Hr. S., dem die Ein
sicht in diesen Coincidenzpunkt des Denkens und Wol
lens fremd geblieben ist, bewegt sich daher in seinen 
Untersuchungen über den Willen immer nur im Felde 
des getrübten Wollens, und während er von hier im
mer in vergeblichen Bemühungen zur Erfassung des 
reinen Willens emporstrebt, erscheint er gleichsam 
fortwährend im Begriff, auf den Fichte’schen Ichstand- 
punkt zu gelangen, wo sich der Vereinigungspunkt 
beider Welten entdeckt, aber

TÜv onot' l&vati’ b ytytov tni [utoiiadTti, 
rag J’ avtp.(>g Qlnzaayt: not'i rtiftu ayioevra.

(Odyss. 11, 590.)
Hrn. S.’s System fällt also zwischen dem Kant’schen 
und Fichte’schen in die Mitte, als ein Übergangs- und 
Ergänzungsglied des philosophischen Processes. Dass 
es um so viel später, als das Fichte’sche, ausgearbei
tet wurde, darf dabei kein Einwand sein, denn der Ge
danke verfährt in seinen Entwickelungen nicht immer 
chronologisch. So sehr nun der Verf. dadurch gegen 
Fichte sogleich im Nachtheil stand, dass ihm der von 
letzterem aufgefundene Verknüpfungspunkt beider Wel
ten ebenso verborgen blieb, als er Kanten selbst immer 
geblieben war, so hatte er eben dadurch auch wieder 
von der andern Seite den Vortheil, gegen einen ge
wissen von Fichte her auf alle aus ihm erwachsene 
Systeme fortgeerbten Fehler völlig gesichert zu sein, 
aus dem einfachen Grunde, weil in ihn nur derjenige 
verfallen konnte, welcher das Princip der Vereinigung 
beider Welten begriffen hatte. Da nun dieser Fehler, 
welchen man kurzweg die apriorische Constructions- 
krankheit nennen könnte, einen Verstoss gegen den 
gesunden und schlichten Menschenverstand in sich 
schliesst, so wird natürlich denen . w elche ihr Denk
vermögen bis zum Begreifen des Fichte’schen Princips 
(des denkenden Wollens oder wollenden Denkens) an
zuspornen verschmähen, ihr glückliches Verharren beim 
gesunden Menschenverstände, welches ihnen in ihrer 
unerweiterten Denksphäre von selbst bleibt, als etwas 
sehr Grosses vorkommen und sie müssen sich noth
wendig wunderstark dünken in ihrer Nüchternheit, 
welche sie doch gar nichts kostet, wenn sie die ent
gegengesetzte Schaar taumeln sehen, ohne den Tau
mel nur irgend begreiflich zu finden, weil sie den Wein 
des beide Welten vereinigenden Begriffs nicht gekostet 
haben, der auch wrol sie selbst, kosteten sie ihn, sehr 
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schnell und leicht taumeln machen würde, weil eben sie 
durch ihre Scheu vor der gänzlichen Vollendung des 
speculativcn Denkprocesses genügend an den Tag le
eren dass sie selbst, gelangten sie auf die richte sehe 
sonnenbestrahlte Höhe, hier am allerwenigsten die Her
kulesse der Denkarbeit spielen würden , deren es be
darf, um die in der tichte’schen Wissenschaftslehre 
gleich vom Anfang zugelassene Gliederverrenkung des 
neuen wissenschaftlichen Organismus, welche sich von 
da an bis heute fortgeerbt hat, gebührend wieder ein
zurichten. Da nun aber die letztere Aufgabe nothwen- 
di0* auf die nächste Zukunft lallt, so ist die Stellung 
mitten auf dem Übergange zwischen Kant und richte 
im hohen Grade geeignet, gegenwärtig die Aufmerk
samkeit auf das Schopenhauer’sche W erk zuruckzulen
ken. Dass der Fichte Hegel’sche Process der bpecu- 
lation sich irgendwo überstürzt haben müsse, davon 
hat sich wol bereits ein sehr allgemeines Gefühl ver
breitet. Sämmlliche Begriffe dieser Richtung zeigten 
das Schwächliche an sich, dass sie nur so lange einen 
Nachgeschack ihrer ursprünglichen Bedeutung bei sich 
behielten, als sie die reine esoterische Göttersprache 
der Katheder blieben, sodann aber, in die Sprache des 
Lebens eingeführt, gar keinen sichern Widerhalt da
gegen hatten , da man sie als blosse Redensarten lur 
die trivialsten und geistlosesten Gesinnungen und Le- 
strebungen misbrauchte und unter die Hisse tiat. D1^ 
zei°-t an, dass hier »um allerniindesten ein Hemmschuh 
«refehlt hat, eine Fessel, womit man die in freundes- 
Sewan.l verkappten Gegner der•Philosophie kräftig 
verhindern konnte, Diamant für Glas, Gold für Thon 
und Feuer für Qualm zu nehmen. In solcher Lage 
würde es nun unfehlbar den Göttersöhnen sehr nütz ich 
sein auch einmal ernsthaft den Söhnen der Menschen 
ein Öhr zu leihen, welche bisher das Speisen an der 
Göttertafel des absoluten Begriffs verschmähten , und 
daher die Erde, und wie man auf ihr spricht, weniger 
aus dem Gesichte verloren. Aber überhaupt kann ein 
jeder von denen, welche niemals dazu werden zu brin
gen sein, das einmal errungene köstliche Kleinod, den 
Verknüpfungspunkt zwischen beiden Welten (esseniiam 
nuae est existeutia) wieder aufzugeben, zu deren Zahl 
auch Ref. sich bekennt, gegenwärtig in Schriften, vyie 
die Schopenhauer’scben, als in erquickende Bäder nie- 
derstewen, um sich von der pestilentialischen Luft der 
dialektischen Methode zu erholen, welche sogar auf 
sm *iich wesunde Gedankenwege, sobald sie sich ihi «All olVll i -i i •
nur aussetzten, verstümmelnd und verheerend zu wir-
ken .st m(jine Vorstellung« — so beginnt
der Verf. seine Speculation (Bd I, S. 3). Dieser ver
sprochene Idealismus spannt, aber es ist dabei auflal- 
lend. beim Weiterlesen zu finden, dass uns im folgen
den zwar wohl bewiesen wird, dass die Welt zunächst 
nur Vorstellung sei, aber nicht das Versprochene, 
dass sie nur Meine Vorstellung sei- Es springt hier, 
sogleich das 25jährige Alter des Werks ms Auge, wel
ches zu einer Zeit geschrieben wurde, wo die jetzt 
(Dank sei Hegel!) jedermann ganz geläufig ^ordene 
Unterscheidung zwischen Vorstellung ubernaupt und

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff*. Hand in JCBÄ«

Mehler Vorstellung insbesondere, von Begriff überhaupt 
und Meinem Begriff insbesondere, noch nicht allgemein 
lebendig geworden war. Der Verf. legt es besonders 
auch wieder aufs neue in den ersten Capiteln des ^wei- 
ten Bandes, welche den Commentar zum ersten bilden, 
aufs deutlichste an den Tag, dass seine Absicht blos 
die war, zu beweisen, dass die Welt Vorstellung sei, 
nicht aber ausdrücklich , dass sie Meine Vorstellung 
sei. Es ergreift den Leser von 184-5 hier dasselbe 
sonderbare Gefühl, welches er auch hat beim Lesen 
von Kant’s Vernunftkritik. Denn auch bei der letztem 
fasst ihn, während er sich hoch freut und wundert 
über die einleuchtende Art, mit welcher bewiesen wird, 
dass alles Erkennbare an den Dingen Vorstellung sei, 
doch zugleich eine Art von Erstaunen daiübei an, 
dass es dem sonst so behutsam schreitenden Kant nicht 
einficl, nun erst die Alternative zu stellen, ob die Be
griffe. aus denen das ens phänomenon besteht, von vorn 
herein nur Meine Begriffe seien, oder ob sie vielleicht 
eine eigenthümliche Klasse von Begriffen seien, welche 
mit dem Prädicat Mein in keinem nähern Verhältnisse 
stehen möchten, als mit den Prädicatcn Dein, Sein, 
Unser oder Euer, indem wir von der. gegenseitigen 
Mittheilung unserer Gedanken durch die Sprache er
fahren. dass derselbe objective Begriff sich nach„ Ent
ständen bald als Mein Begriff, bald als Dein., Unser 
Begriff u. s. w. zeigt. Mit Umgehung dieser Alterna
tive wendet sich Kant, sogleich auf die eist genannte 
Seite, sagend , die objectiven Begriffe seien eben nur 
Meine Begriffe, d. h. sie stammten aus dem Subject. 
Desgleichen mit den apriorischen Anschauungsformen 
von Raum und Zeit. Hr. S. folgt hier Kanten gerade
zu. Der Denkprocess eines halben Jahrhunderts ist m 
Beziehung auf diesen Punkt vergeblich an ihm vor
übergegangen. Das darf man dreist behaupten, wo ein 
Denker eine vor mehr als fünfzig Jahren vom grossen 
Kant übersehene Alternative, auf welcher ein grosser 
Theil des ganzen folgenden Processes beruht hat, noch 
immer ignorirt, weil er sich hier zur Noth mit einem 
grossen Namen decken, und so einer gefahrdrohenden 
Untersuchung auf eine höchst leichte Weise entfliehen 
kann. Daher gelingt es ihm auch trotz aller angewand- 
ten Mühe mir, den Leser zu j dass Vorstel-
lumrsein so viel heisse als Bedingtem durch das Sub- 
iect (Bd. I, S. 4), dass Alles nur Object sei in Bezie
hung auf das Subject, als Anschauung des Anschauen
den; und dass also das Zerfallen in Subject und Ob- 
iect die Form aller Vorstellung überhaupt sei (8. 3), 
dass diese beiden Hälften daher unzertrennlich seien, 
selbst für den Gedanken, dass jede nur durch und für 
die andere Bedeutung und Dasein habe, mit ihr da sei 
und mit ihr verschwinde (S. 5), und dass demzufolge 
alle Causalität, also alle Materie, mithin die ganze 
Wirklichkeit nur für den Verstand, durch den Ver
stand, im Verstände sei (S. 12). Denn wer eine sich 
ihm in den Weg legende Alternative blos umgeht, statt 
sie zu discutiren, der verzichtet darauf, uns zu über-
zeugen.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 149.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in teipaig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 148. 21. Juni 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Professor Dr. Homeyer in Berlin ist zum ausserordentlichen 

Mitgliede des Geheimen Obertribunals mit dem Charakter eines 
Geheimen Obertribunalraths ernannt worden.

Die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen hat den 
Geh. Oberbergrath Dr. Karsten in Berlin zu ihrem auswärtigen 
Mitgliede in der physikalischen Klasse ernannt.

Der Director Looff an der Realschule zu Aschersleben folgt 
dem Rufe als Director an dem Realgymnasium zu Gotha.

Der bekannte Arzt Dr. William Stokes ist zum Professor 
der Physik an der Universität in Dublin ernannt worden.

Pfarrer Uhlich in Pömmelte ist zum Prediger an der St.- 
Katharinenkirche in Magdeburg erwählt worden.

Orden. Den Orden der französischen Ehrenlegion er
hielt Prof. Dr. Tischendorf in Leipzig; den preussischen Rothen 
Adlerorden vierter Klasse Geh. Finanzrath Dr. Pabst in Berlin; 
den hannöverschen Guclfenorden vierter Klasse Hofrath ,Dr. Marx 
in Göttingen; den preussischen Orden pour le merite Friedens- 
klasse Bibliothekar Schaffarik in Prag; das Ritterkreuz der 
französischen Ehrenlegion der Tnspector der Akademie zu Stras
burg Herve, der Agrege de la Faculte des lettres Egger in 
Paris, der Professor der Geschichte am College royal Bourbon 
Weiss in Paris, Akademiker Mohl, Dr. Decaisne, Prof. Bazin, 
Prof. Dulaurier, der Dichter Ponsard-, zum Grossoffizier wurde 
ernannt der Akademiker Gay - Lussac-, zu Commandeurs die 
Akademiker Lccretelle, Aug. Thierry, Flourens, Hippolyt Passy; 
zu Offizieren die Akademiker de Pongerville, Patin, Baron 
Walckenaer-, Hase, Beugnot, Leprevost, Amedee Jaubert, Sturm, 

de Jussieu, Giraud, Prof. Burnouf.

Nekrolog.
Am 21. April starb zu Paris J. F. Gail, Professor am 

College de France, geb. zu Paris 1796. Seine schätzbaren 
Werke sind: Recherches sur la nature du culte de Bacchus en 
Grece et sur l’origine de la diversite de ces rites (1821); Geo- 
graphi graeci minores (3 Vols., 1826—31); Biss, sur le Pe r ip le 
de Scylax et l’epoque presumee de sa redaction (1825). Auch 
gab er eine französische Übersetzung der griechischen Gramma
tik von Matthiä heraus. Seine letzte Arbeit war eine metrische 
Übersetzung der Fabeln des Babrius.

Am 9. Mai zu Heidelberg Dr. Joh. Heinr. Dierbach, ausser
ordentlicher Professor der Medicin daselbst. Schriften: Grund
riss der Receptirkunst (1818); Flora Heidelbergensis (2 Vol., 
1819); Handbuch der medicinisch - pharmaceutischen Botanik 
(1819); Anleitung zum Studium der Botanik (1820); Die Arznei
mittellehre des Hippokrates (1824); Beiträge zu Deutschlands 
Flora (4 Thle., 1826—-3ö); Abhandlungen über die Arznej_ 
künde der Pflanzen (1831); Repertorium botanicum (1831); 
Flora Apiciana (1831); Mythologische Flora (1833); Pharma

kologische Notizen für Ärzte (1834); Grundriss der allgemeinen 
। ökonomisch-technischen Botanik (2 Bde., 1836 — 39); Die 
l neuesten Entdeckungen in der Materia medica (2 Bde., 2. Aufl., 

1837); Synopsis materiae medicae (1841).

Am 10. Mai zu Kempten Legationsrath Karl Ant. v. Purkart, 
emeritirter königl. baierischer Archivrath, geb. zu Prag 1756.

Am 12. Mai zu Cambridge Capitän Barber, der Erfinder 
der Reliefmalerei.

Am 14. Mai in der Irrenanstalt zu Biimplitz bei Bern 
Dr. Phil. Jak. Siebenpfeiffer, vormals Professor der Staats Wissen
schaften an der Universität zu Bern, vorher Kreisdirections- 
assessor in Frankenthal. Schriften: Über Gemeindegüter (1818); 
Über die Frage unserer Zeit in Beziehung auf Gerechtigkeits
pflege (1823, 1833); Baden-Baden, ein episches Gedicht 
(1823); Die Zeitschrift in Rheinbaiern (1830), und der West
bote (1831).

Am 15. Mai zu Amsterdam S. J. Wiscelius, Mitglied des 
königl. niederländischen Instituts, im 76. Jahre, als Trauerspiel
dichter rühmlichst bekannt.

Am 15. Mai zu St.-Andrews in Schottland Dr. Georg Cook, 
Professor der Moralphilosophie und Staatswissenschaft an der 
dortigen Universität, in hohem Alter.

Am 21. Mai zu Schloss Oelkofen in Oberbaiern Staatsrath 
Jos. v. Hazzi, geb. zu Arensberg am 12. Febr. 1768; früher 
seit 1792 Hofkammerrath, dann Landesdirectionsrath in Mün
chen, 1801 Generalkriegscommissär daselbst, 1806 Polizeimini
ster in Berlin, seit I 807 Staatsrath des Grossherzogs von Berg 
zu Düsseldorf, seit 1812 baierischer Staatsrath in München. 
Schriften: Über das Trödler- oder Fändlerwesen in München 
(1791); Statistische Aufschlüsse über das Herzogthum Baiern 
(4 Bde., 1801 — 8); Der ausgemittelte gleiche Kalkül zur Grund
steuer eines Staats (1802); Katechismus der baierischen Landes- 
Culturgesetze (1804); Die echten Ansichten der Waldungen 
und Forste (1805); Statistik von München (1807); Remplagant, 
ein Schauspiel (1810); Über Auswanderer und Fremde (1812); 
Preisschrift über Güterarrondirung (J8I7); Betrachtungen über 
Theurung und Noth (1818); Über die Standpunkte der baieri
schen Verfassungsurkunde (1819); Über den Dünger (5. Aufl., 
1826); Über den Islamismus (1822); Über die Veredelung des 
landwirthschaftlichen Viehstandes (1824); Über die Pferderennen 
(1826); Lehrbuch des Seidenbaues (1826); Neuester Katechis
mus des Feldbaues (1828); Über Feldpolizei (1831); Kate
chismus über Zucht und Veredelung der Rindviehgaitungen 
(1836); Beobachtungen auf einer Reise nach Frankreich und 
England (1837); Katechismus über die Zucht u. s. w. der 
Schweine (1839). Einzelne Abhandlungen und Reden.

Literarische Nachrichten.
Das Britische Museum in London hat eine zwiefache sehr 

werthvolle Bereicherung gewonnen. Zuerst 32 Original-Car-
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tons von Coreggio, die Studien zu beinahe sämmtlichen Fres
ken der Kuppel der St.-Johanniskirche in Parma, welche Co
reggio in den J. 1520 — 24 malte. Sie sind auf starkes 
grauliches Papier gemalt, die Umrisse mit Kothstift gezeichnet, 
die Lichter mit Ölfarbe aufgesetzt. Diese Zeichnungen wur
den im vorigen Jahre in einem Privathause zu Parma gefun
den, an einen Händler in Rom verkauft und von da fürs Mu
seum gewonnen. Dann wurde aus Bright's Bibliothek die 
Balladensammlung, Broadside ballads, erkauft. Diese grosse 
Sammlung englischer und schottischer Balladen wurde von dem 
Grafen von Oxford, Rob. Harley, begonnen und wurde von 
den folgenden Besitzern, West, Mayor Pearson, Herzog von 
Roxbourgh, vervollständigt. Sie besteht in drei Foliobänden.

Die neuesten von der Shakspeare society herausgegebenen 
Werke sind: Illustration# of the fairy mythology of a midsum- 
mer night’s dream, by 1. O. Halliwell, eine fleissige Zusam
menstellung der in vielen und seltenen Schriften zerstreuten 
Erläuterungen, und der Abdruck des Stücks Heinrich IV. aus 
einer auf dem Landgute des Sir Edw. Dering, Surrenden, 
aufgefundenen gleichzeitigen Handschrift, w ozu der Herausgeber 
Halliwell die Abweichungen vom ersten Drucke bemerkt hat.

Das Archäologische Institut zu Rom beging den Jahrestag 
der Gründung der Stadt Rom am 22. April auch diesmal 
durch eine Festversammlung. Der Vicepräsident Kestner er
öffnete dieselbe durch eine Rede, in welcher er den schuldigen 
Dank für die Gnadenbezeigungen des Protectors des Instituts, 
des Königs von Preussen, und für die Gunst, mit welcher 
Baron v. Lotzbeck eine Reihe von Kupferplatten dein Institut 
überwiesen hat, aussprach, dann die Aufmerksamkeit auf die 
Gypsabgüsse eines Amazonenkampfes, welche March. Durazzo 
in Genua dem Institut abgetreten hatte, lenkte. Diese Reste 
von fünf Figuren, vor langer Zeit aus Griechenland nach Genua 
gebracht, und wahrscheinlich einem Tempelfries zugehörig, 
scheinen in die vollendetste Zeit griechischer Kunstbildung zu 
setzen, vergleichbar den Arbeiten des Parthenon. Petro Ma
tranga legte das Facsimile einer in den weichen Thon eines 
Ziegels graphirten Inschrift aus Syracus, die für alt erkannt 
worden, vor. Sie enthält zwei Verse aus der fünften Anti
strophe der sechsten olympischen Ode des Pindar und ist in 
einer ungewöhnlichen, mit der zu Resino gefundenen Inschrift 
vergleichbaren Cursivschrift mit Accenten geschrieben. Der Be
richterstatter zweifelte jedoch an der classischen Herkunft der 
Inschrift und schrieb sie dem frühen Mittelalter zu. Dr. Braun 
sprach über eine ruveser Prachtvase im Besitze des Baron von 
Lotzbeck. Die drei Bilder, der Gigantenkampf, die Tödtung 
des Drachen, welcher Archemoros frühen Tod brachte, die 
Erinnyen, welche Orestes aus Apollo’s Heiligthume vertreiben, 
sind mächtige Katastrophen, m deren jeder die dämonischen 
Geschöpfe der Nacht gebändigt werden, doch in sehr verschie
dener Weise und so, dass in den Kämpfen ejne gewisse Stei
gerung fast bis zum rein Ethischen bemerkbar ist. Dr. Momm
sen stellte einige Punkte aus der Topographie R >ms durch die 
Unterschriften der Militärdiplome fest. Aus ihnen ergibt sich, 
dass der capitolinische Jupiterstempel eine Umfassungsmauer 
hatte, und dass diesem Bezirke, nicht dem Tempel allein, die 
Benennung Capitolhnn zukommt. Dr. Hensen theilte die Re
sultate seiner in kurzem erscheinenden ausführlichen Behandlung 
des römischen Alimentarwesens mit. Es ergab sich, dass die 
Alimentarinstitution eine öffentliche Stiftung der Kaiser Nero 
und Trajanus, und dass nur die nächste Verwaltung den Mu- 

nicipalbeamten, den Alimentarquästoren, überlassen war; ferner, 
dass die Oberaufsicht in den Händen der Regierung zu Rom 
blieb, welche Italien mit Einschluss der Lombardei in gewisse 
an die Verwaltung der grossen Landstrassen sich anschliessende 
Alimentardistricte theilte. Eine neuaufgefundene Bronzetafel 
unterscheidet sich von der vellejatischen, w eiche ein Verzeich- 
niss der protokollarischen Angaben der Grundeigenthümer, die 
das Geld von Rom empfingen, enthält, dadurch, dass sie ein 
Verzeichniss der jährlich zu erhebenden Renten für den Hebungs
beamten gibt.

Die Akademie der Inschriften zu Paris hat nach Auffor
derung des Ministers des Innern eine Commission zur Prüfung 
der Resultate aus den neuen Entdeckungen, welche man in 
der Gegend des alten Ninive gemacht hat, erwählt. Sie bilden 
Raoul-Rochette, Letronne, Burnouf, Lajard, Mohl und Guigniaut.

Die vom Minister Villemain bei den Kammern in Paris 
beantragte und von diesen beschlossene Sammlung und Her
ausgabe der Schriften von Fermat hat einen erfreulichen Fort
gang gewonnen. Libri hat bei einem Antiquar in Metz eine 
bedeutende Anzahl Handschriften gefunden. Biographische No
tizen sind eingesendet worden, nach denen Fermat nicht zu 
Toulouse, sondern zu Beaumont-de-Lomagne geboren ist. Auch 
in Deutschland hofft man noch Handschriften aufzufinden. Der 
Minister Salvandy hat die Herausgabe Libri übertragen.

IKiscellen.
Schönbein’s Ozon ist am 23. Mai bei meinen elektro

chemischen Experimenten als oxydirtes Wassergas erkannt worden. 
Ich gewann es beim Elektrolysiren des völlig stickstofffreien 
Wassers, welches durch chemisch-reine Schwefelsäure leitend 
gemacht worden war, mittels der Bunsen’schen Kohlenzink
batterie in so grosser Menge, dass ich damit nicht allein alle 
die von Schönbein angegebenen Reactionen desselben wieder
holen , sondern auch neue Versuche anstellen konnte. Von 
diesen führe ich nur einen an, der als ein Experimentum Grucis 
betrachtet werden kann, und welcher darin besteht, dass man 
das ozonhaltige Knallgas, welches in jenem Zersetzungsprocesse 
auftritt, mit ein wenig thierischem Faserstoff des Bluts in Be
rührung setzt: nach wenigen Minuten findet man dann den 
eigenthümlich phosphorartigen Geruch des Ozons völlig ver
schwunden. Ebenso wirken Platinschwamm und alle diejenigen 
Substanzen, welche Thenard als dialysirende Agentien des von ihm 
entdeckten oxydirten Wassers — des Wasserstoffhyperoxyds — 
erkannt hat. Auch Schönbein selbst und mit ihm der Franzose 
Marignac halten jetzt das Ozon xiir ein oxydirtes Wasser, wro- 
für ich es gleich Anfangs hielt, als ersterer seine vielen Ver
suche über das Verhalten desselben (des Ozons) gegen ver
schiedene einfache und zusammengesetzte Stoffe publicirt hatte: 
und diese Ansicht von der Natur des Ozons theilte (ich schon 
vor drei Monaten mündlich meinem ausgezeichneten Freunde, 
dem Hm. Geheimrath Dr. Mitscherlich, mit, mit der Bemer
kung, dass dasjenige Ozon (Riechstoff), welches sich beim An
einanderreiben zweier Stücken Quarzes unter Lichterscheinungen 
entwickelt, vielleicht von gleicher Natur sei; worüber jedoch 
bis jetzt noch keine Versuche angestellt worden. Möchte unser 
scharfsinniger Schönbein geneigt sein, auch diesem Gegenstände 
(dem Quarz-Ozon) seine Aufmerksamkeit zu schenken und die 
chemische Natur desselben auf dem Wege des Experiments zu 
erforschen.

Jena. L W. Döbereiner.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F, Hand in Jena. Drude und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Mai. Heft 18-22.
Inhalt'. Theologie, krehl, Der Brief an die Römer. —r Jurisprudenz. Eyssenhardt, Justinian’s Digesten nach Drittheilen, Partes 

Büchern, Titeln und Fragmenten. . Laboulaye, Essai sur les Lois criminelles des Romains concernant la Responsabilite des Magistrats. — 
Mommsen, Die römischen Tabus in administrativer Beziehung. — Medicin und Chirurgie. Kreysig, Die Krankheiten des Herzens- 
herausgegeben von Kohlschütter. — Oesterlen, Handbuch der Heilmittellehre. — Trefurt, Abhandlungen und Erfahrungen aus dem Ge
biete der Geburtshülfe. — Anatomie und Physiologie. Choulant, Vorlesungen über Kranioskopie. — Fick, Lehrbuch der Anatomie 
des Menschen. — Herbst, Das Lymphgefässsystem und seine Verrichtungen. — Kürschner, Grundriss der allgemeinen Physiologie. __ 
Nuhn, Handbuch der chirurgischen Anatomie. — Oesterreichef s Anatomischer Atlas; neu bearbeitet von Erdi. — Roehm ann, Handbuch 
der topographischen Anatomie. — Roser, Handbuch der anatomischen Chirurgie. — Spiess, Physiologie des Nervensystems. — Weber 
Handbuch der Anatomie des menschlichen Körpers. — Wilson, Coiiuiendium der Anatomie des Menschen. — Philosophie. Penskes’ 
Fragments et Lettres de Blaise Pascal; publiös par Eaugere. — Staatswissenschaften. Dunoyer, De la liberte du travail. ' 
IHorgcnländischc Sprachen. Burnouf, Introduction a i’histoire du Buddhisme indien. — Johnson und Müller, Hitopadesa. _  Hajji 
Luth, The Atesh-Keda; by Bland. — Shaik Nizämi; by Bland. — Länder- und Völkerkunde. J)e Gerando, La Transsylvanie et 
ses Habitants. — Mittermaier, Italienische Zustände. — Ramon de la Sagra, Histoire physique et politique de l’ile de Cuba. _  Stieglitz 
Istrien und Dalmatien. — Die heutigen Syrier; nach den Aufzeichnungen eines Reisenden. —> Systeme de legislation, d’administratiön et 
de politique de la Russie; par un homme d’etat Russe. — de Tapies, La France et fAngleterre. — Geschichte, v. Gayern, Der zweite 
Pariser Frieden — Heinze, Der hellenische Nationalcongress zu Athen in den Jahren 1843—44. — Hoeck, Anton Ulrich und Elisabeth 
Christine von Braunschweig. — Menzel, Neuere Geschichte der Deutschen. 11. Bd. — v. Muchar, Geschichte des Herzogtums Steier
mark. — Vulliemin, Geschichte der Eidgenossen. 3. Bd. Schul- und Unterrichtswesen. Lehmus, Die reine Mathematik und die 
mechanischen Wissenschaften. —• Luke., Geometrische Aufgaben. ____

Leipzig, im Juni 1845. F. A. Brockhaus.
Sn Äatl ©erd&’S SBerlagöbuchhanblung in Sßieit ift erfdiienen 

Unb in allen SBu^anblungen «u ^aben:

> e r » i t e r a t u
^unbertneunter 33anb.

1845. SBärj.

Inhalt ^«nbertnettttten jßanbe«»
2Crt. 1. 1) Architecture arabe ou monunients du Kaire mesurös 

et dessines de 1818 ä 1825 par Pascal Coste. par]s |S39. 2) Mo
numents Arabes et moresques deCordoue, Seville et Grenade, des- 
sinüs et mesurös en 1832 et 1833 par Girault de Prangey. 3) Essai 
sur l’architecture des Arabes et des Mores en Hspagne, en Sicile et 
et» Barbarie par Prangey. Paris 1841. 4) LALHambra, palais que 
les g6nies ont dorö comme un reve et rempli d’harmonies; I) plates 
elevations and sections of the Alhambra with the elaborate; 2) de- 
tails of his beautifull specimen of moorish arcnitecture from drawings 
on the spot in 1841. By Jules Coury and Owen Jones 1824. — 
2Crt.II. 1) IIAPA^OZOrP.bbOI. ScriptoresRe r umMi r ab ii ium 
Graeci. Insunt (Aristotelis) Mirabiles Auscultationes, Anti- 
goni, Apollonii, Phlegontis Historiae Mirabiles. MichaeH« 

Pselli Lectiones Mirabiles, ReliquorumEiusdem Generis Scriptonun 
Deperditorum Fragmenta. Accedunt Phlegontis Macrobii et Olym- 
piadum Reliquiae et Anonymi Tractatus de Mulieribus etc. Edidit 
Antonius Westermann. Londini 1839. 2) A 1 exandri M. Hi- 
storiarum Scriptores Aetate Suppares. Vitas Enarravit, 
Librorum Fragmenta Collegit, Disposuit, Commentariis et Prolego- 
menis Illustravit Dr. R o b e r t u s G e i e r. Lipsiae 1844. (dritter unb 
legtet JCrtiCel.) — ^t. HL 1) 3?ömifc^e Briefe »on einem Florentiner. 
1837—38. geipjtg 1840. 2) %ue römifclje Briefe von einem Florentiner. 
Scipjig 1844. — Krt. IV. XBurtembergifc&e ©efdjidjte, von ^httft. 
griebrith Stalin- ©rfterSf)etT: (S^tvabcn unb ©übfranfen von ber 
Urzeit bi« 1080. (Stuttgart unb Tübingen 1841. — Kvt. V. gieber &er 
©e^nfiu^t na.^ ben 2Clpen, »on F- W*ter' Stuttgart 1843. — 
2frt VI. DesAschylos gefesselter Prometheus. Griechisch und Deutsch 
mit Einleitung, Anmerkungen und dem gelösten Prometheus von G. F. 
Schoemann. Greifswald 1844. — 2lrt. VII. Sefchichte beß Raufet, 
£aböburg, »on bem dürften 6. Si<$non>e 5$, sätbe. (S?on 
Ä. SKubolf bem (grjten biö Äaifer F™brict) ben dritten.) SBten 1836— 
44. (S(fgu&.)

$n$alt »es «Cnseiflcs Blattes Str» CIX«
®aö JCmbrafer Cieberbu^ Vom Sahre MDXXXII. Sin Unicum. 

Son Sofcpb «Bergmann. — 2Cntoniuö $ava, ein »fterreidjifchet 
^hilofopb im Zeitalter SSaconö. — über bie gegenwärtige fat^olift^e 
völferung Storbamerifaö. — Pränumeration^ 2Cnfunbigung.

Ihxtf M Sa^rgang^ in vier SSänben 8
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Programmenrevue.
Um bie ©rfchoinungen in ber s})rogrammentiteratur fo vollftänbig alb 

irgenb möglich in unferer 5>rogrammenrei>ue aufführen unb bcfpredjen 
ju fönnen, erfu^en mir alle ^e^or&en, (Kollegien, ©cle^rte 
u. f. w. beb Sn; unb Jfuölanbeö ebenfo ergebend alb bringenb: alle 
aiiguralbiffertationen, ^alJilitationsft&riften, &<bulpto- 
ßcamme unb anbere nicht im SBuchhanbel fommenbe wiffenfc^aftlie^e 
Stytiften auö ben Sauren 1843 fg. bal&igft, bie von 1843 womöglich 
noch üot 2lblauf 3uli a. c., auf Aßucb^änbletWeg unö gefällig]! 
einjufenben.

©aß Ifte unb 2te ^>eft ber ^VögtantHtctttcUue ift bereits er; 
fdjicnen unb in allen S5ud?hanblungen ju haben. ^>reis ä Heft 12 Stgr.

©reööen, im SJlai 1845.

SSerlagßbuchhanblung- "

Im Verlage der Unterzeichneten ist erschienen und durch alle 
Buchhandlungen zu beziehen:
Ijehrbuch der Chemie. Zum Theil auf

Grundlage von Dr. Thomas Grahanfs „Elements of 
Chemistry“ bearbeitet vom Prof. Dr. Fr. Jul. Otto. 
Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. Gr. 8. 
3 Bde. Fein Velinpapier. Geh. Preis ä Lieferung 
15 Ngr. (12 gGr.)

Die neue Auflage des Graham - Otto’sehen Lehrbuches der 
Chemie wird, wie die erste, in Doppellieferungen von 12 Bogen 
erscheinen. Ausgegeben sind Bd. I, Lief. 1 — 5; Bd. II, Lief. 1—4 
und Bd. III, Lief. 1 und 2. Der Prospectus ist durch jede Buch
handlung zu beziehen.

Braunschweig 9 am 15. Mai 1845.
Friedrich Vieweg und Sohn.

Sm ©ommifftonßverlag von SSernb» S^auc^ni^ jun. in 
ift foeben erf^ienen unb burch alle ^Buchhanblungen ju bejiehen:

Beitrag
betreffenb

bfü £errn $)rofeffor3 SSollgraff in Wtarburg
K frUifc^e ^elen^inng

bet ®d>rift
be§ ^errn ^rofefforö 36pfl ju ^eibelberg

über baß
SScrhältnifj ber 33e(d)lüffe be$ beutfdben S3unbe^ ju^adhen 
ber 0rci113en Seri^t^barfeit unb geridjtlicfjen ^nf^cibungen.

®ine accefforif^e ^nterbentton
von

Dr. ^trjbinanjb ^uftlirb Arkenberg.
®r. 8. S3rofd). Shlr.

Bei A. Sorge in Osterode ist erschienen:

Keilschrift
für Chirurgen von Chirurgen

Von
F. E. Udumgarten.

II. Bd. 24 Bogen. n. 1 Thlr. 15 Ngr.

Vom I. Bande sind noch Exemplare (I. — 4. Heft, 1 Thlr. 15 Ngr.) 
vorräthig; vom II. Bande sind die Bogen I —16 erschienen.

©urch alle iBudhhanblungen unb ^oflämter «ift ju belieben:

ülättcr für literarische Unterhaltung.
Sabrgang 1845. ®r. 4. 12 3^lr.

S«ai»
©ie alten unb bie neuen 3efuitcn. Son einem Äatholifen. — ^olitifdjc (Sippfdjaft. — (Spanifchegiteraturjufiänbe. — Sßiffen; 

f^aftlidje tlnflalt für 3uben in Bonbon. — Slomanliteratur. — ©er Sob in allen feinen äSejic^ungen ic. 2(16 Beitrag jur giteraturgefchichtc ber 
Sobtentänje von 3- Blaumann. — Über einige hiftorifdje ©h«nfonß auß ben erften Sahrhunberten ber franjöfifchen Literatur. — @me wahre @e= 
fd}id)te ber neueften Seit. 2iue bem SSagebudje eines Sefuiten unb ben münblidjen SÄittheilungen eines 2(u6gefchicbenen. — eine Steife nach ^om 
von 3. Seitteleö. einer biographifchen (Sfijje beflelben von 21. gewalb. — Kctcnftüde betreffenb bie beabiWißte -peraußgabe ber „Äritifche 
«Blätter für geben unb SöifTenfchaft". — ©efdjidjte ber italienifdjen ^oefie von @. Sluth- I. Sh. — ©inc Stimme auß ©nglanb über beß dürften 
5pücEler „Egypt «oder Mehemet Ali". — Äarl SBecL — Steugriechifche giteratur. — ©ie ©elbgier beß $papf«9um6 unb bie Hierarchie ic. SJon 
g. <S. 2lmmann. — 3?olitifcheö SJermächtniß Sr- SHtajcftat beß verdorbenen Äönigß von Schweben Äart Sohann. ©em beutfehen Herausgeber 
mitgetheilt von bem hohen Scrftorbenen. — Sleue englifche SRomane. — Sedjß SBorlefungen über _®cr @ef<hid;tc von g. ßiebe. 5Jon
Sß.griebenßburg. — $P- ^jlen’s verglei^enbe ©arftellung ber ©onftitution ©roßbritannienß unb,ber bereinigten (Staaten von 2lmerifa. 
^Bearbeitet von Ä. 3- Element. einer Stombe von g. SSaltifch. — Slomanliteratur. — Äleine eebenßbilber. 2fuß ber SOlappe eines beutfehen 
2(rjteß von 3- ©olbf^mibt. — ©tubien »on etifter. «Bon g. SJoigtß. - ©rei ©ängcr. «on H-Äoenig. — @ram. (SEijje auß ben 
3ugenbjahren eineß SSeteranen. einem einuitenben SJorworte von g. Siellftab. — ©eutfehe^,^nhonbuch- 1. 3ahrg. S?on SB. griebensburg. 
— ^Betrachtungen über bie ©efchichte ber 2Renfd)heit. Srfter 2(rtiüel. — ©ie 3efuiten beß 19- ^ahvhunbert6. SSon 2lb. Stutenberg. — Stomanlite= 
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AllGEBEIO nTERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang.

Philosophie.
Die Welt als Wille und Vorstellung. Von Arthur 

Schopenhauer.
(Fortsetzung aus Nr. 147.)

Im hinzugekommenen Commentar sehen wir noch dazu 
sogleich für Vorstellung den Namen „ Gehirnphäno- 
men“ introducirt (Bd. II, S. 4) mit der Vorausnahme 
der erst im Folgenden sich ergebenden Erkenntniss, 
dass es noch Wesen gibt, welche etwas anderes sind, 
als Vorstellungen, von welcher Art z. B. das Gehirn 
ist, dessen Phänomen eben die Vorstellungen sind. Des 
Gehirnes Wesen ist nämlich , wie wir später (Bd. II, 
S. 261) erfahren , der dem Subject äusser seinen Vor
stellungen noch einwohnende Wille, zu erkennen. Die
ses Erkennenwollens oder Erkenntnisstriebes Phäno
men ist die Vorstellung, seine objective Anschauung 
hingegen heisst das Gehirn. Es geht schon aus dieser 
Schreibweise, welche beim Anfänge das Ende voraus
setzt, hervor, dass es beim hinzugekommenen Com
mentar des Verf. Absicht durchaus nicht war, die im 
Grundwrerke waltende Beweismethode anzustrengen und 
zu schärfen, sondern nur allein das dort demonstrativ 
Vorgetragene zu erläutern und möglichst fasslich, ja 
handgreiflich zu machen, wie es gemeint sei. Hier ist 
es nun schon, wo man beim Verf. in die Schule gehen 
kann, zu lernen, wie man abstracto Gedanken an le
bendigen Beispielen verdeutlicht und anschaulich macht. 
Seine Kraft darin ist ungemein gross. So z. B. wird 
uns hier (Bd. II. S. 4) sein Satz, dass das Dasein der 
Welt am jedesmaligen Bewusstsein hange, in welchem 
sie dasteht, durch die Wendung, dass dieselbe Gehirn
function, welche, während des Schlafs, eine vollkommen 
objective, anschauliche, ja handgreifliche Welt hervor
zaubere, ebenso viel Antheil haben müsse an der Dar
stellung der objective» Welt des Wachens, indem beide 
Welten, wenn auch durch ihre Materie verschieden, 
doch offenbar aus Einer Form gegossen, seien, — unge
mein fasslich und anschaulich, obschon er uns den Be
weis dafür schuldig bleibt. Und so auch macht die 
Wendung (Bd. II, S. 12), dass die auf Anlass gewisser 
in meinen Sinnesorganen eintretenden Empfindungen in 
meinem Kopfe entstehende Anschauung von räumlich 
ausgedehnten, zeitlich beharrenden und ursächlich wir
kenden Dingen mich durchaus nicht zu der Annahme 
berechtige, dass auch an sich selbst, d. h. unabhängig 
von meinem Kopfe und äusser demselben Dinge mit

M 149. 23. Juni 1845.

solchen ihnen schlechthin angehörigen Eigenschaften 
existiren, — das damit Gesagte überaus klar und 
eindringlich, obgleich damit noch nichts weniger als 
gewiss.

Die Behauptung des Verf., dass das objective Da
sein der Dinge bedingt sei durch ein sie Vorstellendes 
(Bd. II, S. 6) als eine gründliche zu vertheidigen, bliebe 
nur ein Mittel übrig, nämlich der theoretische Egois
mus , welcher die allem Philosophiren zum Grunde 
liegende Gewissheit, dass ich sprechend von meines 
gleichen verstanden werde, und auch wieder hörend 
die Gedanken von meines gleichen verstehe, in Zwei
fel zieht. Gegen diesen sophistischen Standpunkt des 
Philosophirens hat sich aber der Verf. mit Recht aus
drücklich verwahrt. Er ist der Standpunkt, gegen wel
chen, wie er sich (Bd. I, S. 118) trefflich darüber aus
drückt, es keiner Widerlegung, sondern einer Cur be
darf, und von welchem dahei' (nach Bd. II, S. 8—9) 
gar nicht die Rede sein sollte, obgleich Ref. die an 
letzterer Stelle gegen Jakobi gerichteten Worte nicht 
mit unterschreibt. Abstrahirt man aber gänzlich und 
ausdrücklich von diesem blos zu Sophistenkünsten 
tauglichen Vexirstandpunkt einer künstlichen Zurück
ziehung alles Fürwahrhaltens in das Centrum des ei
genen Ichs, so enthält die Aussprache der allgemeinen 
Weltvorstellung als Meiner Vorstellung schon eine 
offenbare Escamotage in sich. Denn wenn ich eine 
Vorstellung, welche sich an einen jeden nach gewissen 
Gesetzen mittheilt, wobei es für ihren eigenen Bestand 
das Gleichgültige ausmacht, an Wen diese Mittheihmg 
geschieht, pronunciire als Meine Vorstellung, oder als 
die Vorstellung von nur irgend Einem unter uns, so 
leugne ich damit versteckter Weise, dass sie eine Vor
stellung sei, welche erstlich die Vorstellung von vielen 
Subjecten auf einmal ist, und bei welcher es zweitens 
völlig gleichgültig ist, wessen Vorstellung sie ist. Ge
rade umgekehrt lautet der Thatbestand, dass eine Vor
stellung, welche die Vorstellung eines jedweden nach 
bestimmtem Gesetz ist, sei es zugleich oder nicht zu
gleich, eben damit sicher der Kategorie einer bl^s sub- 
jectiven Vorstellung enthoben ist. Die nothwendige 
Anschauung eines jedweden ist ebenso wenig mehr 
blosse subjective Anschauung, als z. B. ein Polygon 
mit unendlich vielen Seiten noch ein Polygon ist.

Diese so klare Einsicht — das Resultat unserer 
etzten pbilosopischen Bildungsepoche — konnte frei 

üch dem Verf. keine willkommene sein. Denn wenn
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"wir eben damit erkennen, dass zwischen der gesetz
mässigen Anschauung gleichgültig wessen, einerseits? 
und dem Object andererseits der Unterschied gar kei
ner ist, so fällt damit auch aller Grund weg, noch ir- 
gend etwas anderes, als objective Vorstellungen, im 
Objecte zu suchen. Die Frage , was denn das Ding 
noch äusser seiner objectiven Vorstellung sein möge, 
verliert ihren Sinn, weil sich die Voraussetzung, dass 
es noch irgend etwas äusser seiner objectiven Vorstel
lung sein müsse, als eine völlig leere erweist. Denn 
die Forderungen des common sense, dass ein Unter
schied sei zwischen Sache und blosser Vorstellung 
(nämlich Meiner Vorstellung derselben) und dass die 
Sache (objective Vorstellung) ein Bestehen in sich 
selbst und nicht blos im Subject habe, sind befriedigt. 
Auch kann es gar keine Verlegenheit verursachen, 
dass man sich hiernach die objectiven Vorstellungen 
in ihrem Ansichsein subjectlos, d. h. bewusstlos, zu 
denken hat, da ja sogar in unserer eigenen Seele in 
jedem Augenblick ein Theil ihrer Vorstellungen auf 
bewusstlose Weise wirksam ist. In des Verf. Einbil
dung hingegen lag es, dass die objective Realität der 
Körperwelt noch eines andern Substrates bedürfe, als 
des objectiven Begriffs , und so kam er zu der Will
kür, den Ausdruck der Vorstellung gleichgültig wessen, 
zu vertauschen mit dem sehr ungleichartigen Aus
druck Meiner Vorstellung, Meiner Anschauung, Meines 
Gehirnphänomens, wobei er also einen zwiefachen Un
terschied auf hob oder verwischte, 1) den des Meinigen und 
des jedwedigen,3)den des präformirten und postformirten 
Begriffs oder der objectiven und subjectiven Vorstellung.

Im Lichte dieser hellern Denkungsart wandeln nun 
einmal wir Zöglinge der letzten philosophischen Bil
dungsepoche, und jede Mahnung, es wieder unter den 
Scheffel zu stellen, kann nur vergeblich sein. Diese 
ganz schlichte Vorstellungsmanier ist zwar so einfach, 
wie das Ei des Columbus, aber darum nichtsdestowe
niger erfolgreich. Denn sie ist die siegreiche Waffe 
gegen alle diejenigen? welche uns wiederum Raum und 
Causalität in den Kopf zurückprakticiren möchten. 
Versteht Ur. S. auch diese klare Einsicht von der Ob- 
jectivität des Begriffs mit unter der Windbeutelei, 
welche er der nachkantischen Periode vorwirft (wor
über er sich nirgends deutlich erklärt), so fällt der 
Schuss auf ihn zurück. Denn hier hilft Verdüstern 
nicht mehr, wo wir uns bereits so einfach und hell in 
Besitz gesetzt haben. Auf der andern Seite aber ist 
mit dieser bereits fest gewonnenen Einsicht das Pro
blem von den Vorstellungen an sich oder objectiven 
Begriffen noch lange nicht bis zu Ende verfolgt, und 
diejenigen irren sehr, welche sich dies einbilden.

Schon in der subjectiven oder bewussten Vorstel
lung des objectiven Dinges gibt es immer ein Unbe
greifliches, welches sich nie in einen blossen Begriff 
von der Art bewusster Begriffe will umschmelzen las

sen. Dies Unbegreifliche ist das, dass die objectiven 
Vorstellungen oder die Dinge individuelle Einzelwesen 
sind, während sie uns beim Begreifen immer in Allge
meinbegriffe umschlagen. Wenn wir für den in jeder 
sinnlichen Anschauung mitgetheilten Individualbegriff 
das Zeichen IB (= individueller Begriff) setzen, so ist 
das Zeichen für die reine Begriffsobjectivität das iso- 
lirte welches wir freilich für sich allein gar nicht 
vorstellen können, sondern nur verschmolzen mit 
dem B.

Vollends erscheint uns aber der objective Begriff 
als eine unbekannte Grösse, wenn wir ihn betrachten, 
wie er an sich selbst ist, ganz ausserhalb Meiner be
wussten Vorstellungssphäre. Hier umfasst er nicht 
nur das obenerwähnte I, sondern schliesst auch zu
gleich den ganzen Inhalt des B mit ein , nämlich die 
Vorstellung B als eine objective, d.h. insofern dieselbe 
weder Meine Vorstellung, noch unsere Vorstellung, in
sofern sie überhaupt nicht vor gestellte, sondern nur 
vorstellbare Vorstellung ist. Es entspringt hieraus eine 
frappante Ähnlichkeit zwischen dem Wesen des ob
jectiven Begriffs und des Kant’schen für unerkennbar 
gehaltenen Dinges an sich. Denn so lange ich mich 
denkend im Gebiete der vorgestellten Vorstellungen be
wege , bin ich im Gebiete der vorgestellten Vorstellun
gen , und also von dem der blos vorstellbaren oder 
vorzustellenden, nicht aber schon vorgestellten durch 
eine, wie es scheint, unübersteigliche Kluft geschieden.

Nur allein in mir selbst, der ich nicht blos aus 
vorgestellten Vorstellungen (Intellect), sondern auch 
aus blos vorstellbaren (Leib) bestehe, könnte ich den 
Übergang aus den letztem in die erstem beobachten, 
und so zu nähern Erkundigungen zwar nicht über die 
gänzlich unvorstellbare Beschaffenheit, aber doch über 
die nähern Verhältnisse, Beziehungen und Verwandt
schaften des objectiven Begriffs an einzelnen Beispielen 
meines eigenen Leibes gelangen, wenn es mir nämlich 
gelänge, denselben in der tiefsten Wurzel seines Selbst- 
seins zu ergreifen.

Und dieser letztbezeichnete Weg ist in der That, 
wenn man von den fremdai tigen Zurüstungen zu ihm 
abstrahirt, ganz der, welchen Hr. S. mit einem treff
lichen Takt zur nähern Bestimmung des Dinges an 
sich, wie er es nennt} eingeschlagen hat, und Ref. 
sieht sich hier plötzlich mit dem Inhalte seines zweiten 
Buches auf demselben Boden stehend, obgleich er den 
Inhalt des ersten Buches seiner ganzen Tendenz nach 
aus den angegebenen Gründen nur durchaus verwerf
lich finden kann, wodurch indessen die überaus reiche 
Fülle geistvoller Bemerkungen und heller Blicke im 
Einzelnen (unter andern auch eine recht sinnreiche 
Darstellung der Aristotelischen Schlussfiguren, Bd. II? 
S. 106 ff.) in ihrem Werthe keineswegs herabgesetzt 
werden sollen. Auch hier hat also wieder einmal 
richtiger Instinkt durch falsche Prämissen einem wah
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ren Ziele entgegengestrebt, und aus falschen Vorder
sätzen wahre Schlüsse gezogen, wie das schon so häu
fig geschehen ist, und besonders bei genialen Umge
staltungen der Wissenschaft, wenn der richtig tastende 
Instinkt falsche Anküpfungspunkte fasst, leicht gesche
hen kann.

Und wenn von diesem seinem hochberechtigten 
Standpunkte aus der Verf. im Punkte des Dinges an 
sich den Hegelianismus der Windbeutelei bezüchtigt, so 
hat Ref. daran nichts weiter auszusetzen, als das Un
anständige und höchst Tadelnswerthe des Ausdrucks 
überhaupt. Denn fast ans Unglaubliche grenzt aller
dings die Verblendung des Hegelianismus, in dem Ding 
an sich nichts anders sehen zu wollen, als jenen erst
genannten Grenzbegriff unseres bewussten Vorstel'ungs- 
kreises, jenes magere I aus der Formel 1B. Denn gar 
nicht anders tritt bei Hegel der- Begriff des wirklichen 
Dinges an sich auf, als in dieser Bestimmung, mag nun 
dieses unsagbare, aber sehr leere Z in der Naturphilo
sophie den Namen des Andersseins der Idee (d. h. des 
Andersseins von B) oder in der Logik den des Din
ges an sich als abstracter Reflexion in sich (I), an der 
gegen die Reflexion in Anderes (IB) festgehalten wird, 
empfangen. Beide Ausdrücke, welche Hegel hier für 
die unbegreifliche Seite des objectiven Begriffs ge
braucht, sind an und für sich nur zu loben, indem sie 
sehr klar und glücklich das Gemeinte aussprechen, sie 
lassen aber eben darum dem hier ausgesprochenen Ta
del auch gar keine Ausflucht.

Im Gegensätze also zu Hegel, welcher die Ob- 
jectivität des Begriffs immer nur obenhin signalisirt, 
niemals aufdeckt, betritt Hr. S. mit sicherem Takt den 
einzig möglichen Weg, in die Natur des vollen objecti
ven Begriffs tiefer einzudringen durch die Reflexion, 
dass mein eigener Leib von der Art des Gesuchten ist. 
Unter Leib darf in diesem Sinne aber nicht der anato
mische Cadaver, d. h. der Leib insofern er gesehen 
und getastet wird, verstanden werden. Denn in seinem 
Gesehen- und Getastetwerden weiss er sich nur so, 
wie er auch von andern Leibern gewusst ist, nicht 
aber so, wie er nur allein sich selbst wissen kann. 
Das letzte ist hier aber unerlässliche Forderung. Mit 
dieser kann man nun schon getrost einen jeden an 
sich selbst verweisen, so trifft er unfehlbar in eigener 
Anschauung auf Dinge, die zu dem gehören, was hier 
gemeint ist. Z. B. ihn hungert, oder durstet, er fühlt 
sich munter oder ermattet, krank oder gesund, er be
wegt seinen Arm, er spricht, er entflieht vor einer Ge
fahr u. dergl. Denn um dergleichen innerste Lebens
erfahrungen in Beziehung auf einen gewissen Leib zu 
machen, muss man in dessen eigener Haut stecken. 
Zwar sind alle dergleichen Erfahrungen noch immer 
bewusste und folglich dmi objectiven oder unvorgestell
ten Begriff immer noch nicht ädaquat, dagegen müssen 
sie seiner Natur um ein Bedeutendes näher stehen, als 

die Vorstellungen, welche den anatomischen Organis
mus constituiren, und welche aus dem blossen Gesehen- 
und Getastetwerden entnommen sind. Dass Hr. S. zur 
Bezeichnung dieses dunkelsten Gebietes der Seelen- 
kunde, dieser Nachtseite unseres Innern den einfachen 
Namen des Willens gebraucht, weiss Ref. nur damit 
zu entschuldigen, dass unsere Sprache hier, wie ge
wöhnlich bei neuen Untersuchungen, das Wort versagt, 
wo man dann unmöglich umhin kann, entweder ein 
neues zu bilden, oder ein altes umzudeuten. Vielleicht 
würde wol noch passender das Wort Seele in die hier 
geforderte Bedeutung umgebogen werden können, we
nigstens ohne dass man damit so viele Inconvenienzen 
zu befahren hätte, als sie dem Verf. beim Gebrauch 
des Ausdrucks Wille begegnen. Doch ist dies Neben
sache. Sein Gedankengang ist und bleibt in diesem 
Punkte ein ewig richtiger, ob man nun zum Ausdruck 
seines Resultats ein mehr oder minder passendes Wort 
setzt, ob man ihn auf eine etwas plumpe und derbe 
Art in einer veralteten Darstellungsweise vorträgt, oder 
ob man in einem rectificirten logischen Begriffssystem 
den Ort seiner Berechtigung aufsucht. Dieser Ort wird 
immer zu finden sein, hier oder dort, so oder so. Im
mer nämlich wird man sich überzeugen, dass das, was 
vom Verstände auf den Grund des Gesehenwerdens 
und Getastetwerdens erkannt wird, niemals die Dinge 
selbst sind. Ist aber dieses erkannt, so wendet sich 
damit die Forschung nach den objectiven Begriffen so
fort vom logischen Gebiet auf das psychologische 
hinüber.

Es wird nun vor Allem darauf ankommen, die 
a priori erfasste Wahrheit in den Thatsachen der äus
serlichen Empirie wieder zu erkennen. Und hier eben 
ist des Verf. glänzende Seite. Mit eindringender und 
schöner Beredtsamkeit weiss er sowol im Grundwerk, 
als im Commentar, seinem Grundgedanken die mannich- 
faltigsten Wendungen zu geben in Bezug auf eine mög
liche äusserliche Beglaubigung desselben durch Natur- 
thatsachen, und mit Sorgfalt und Auswahl die Stützen 
zu unterbauen, welche bekanntere und unbekanntere 
Entdeckungen im Gebiete des Naturlebens boten, wobei 
auch ganz besonders zur Ergänzung des vorliegenden 
Werks sein 1836 edirtes Buch über den Willen in der 
Natur herbeizuziehen ist. Zwar lässt sich beim gegen
wärtigen Stande der Naturwissenschaften noch nicht so 
viel zu diesem Zweck auftreiben, dass das auf der 
Stütze dieses Gedankens construirte Natursystem nun 
auch wieder umgekehrt auf dem empirischen Gebiete 
den Gedanken selbst unausweichlich beweise (was al
lerdings, wenn der Gedanke ein wahrer ist, am Ende 
muss geschehen können): aber doch so viel, dass man 
die Natur in ihren Thatsachen überall dem Gedanken 
auf das bereitwilligste entgegen kommen sieht. Es mö
gen hier aus dein Natursystem des Verf. nur die Grund
züge hervorgehoben werden.
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einen breiten Raum findet, wo sie sich ansiedeln kann. 
Dass diese hier immer bleibende Lücke im Erklären 
die meisten Empiriker bisher so wenig beunruhigt hat, 
kommt blos daher, dass sie die verschiedenen Grade 
im Begriffe der Causalität nicht zu unterscheiden ge
lernt hatten, ein Umstand, der ihnen um so weniger 
zur Last zu legen ist, als die meisten Philosophen sich 
heutigestages noch in einem gar nicht bessern Falle 
befinden, denen man dasselbe allerdings zur Last 
legen kann. Denn nicht allein war Hrn. S.’s in dieser 
Beziehung schon so viel, wenn auch nicht schon Alks 
leistende Abhandlung über die vierfache Wurzel des 
Satzes vom Grunde seit bereits dreissig Jahren ihn ih
ren Händen, sondern es hatten auch schon viel frü
here Philosophen durch die treffliche Unterscheidung 
von causa occasionalis und iu/luxus physicvs einen 
höchst bedeutenden Wink zu einer durchgreifenden 
Classification der Ursachen gegeben. Aber die von 
Kant in seiner Vernunftkritik über diesen Punkt zu
sammengehäuften Spitzfindigkeiten, und nun vollends 
erst der Einfluss der Hegel’schen Logik, welche in die
sem Punkte unglaublich hohl und schwach ist, sind 
verwischend und verschwemmend dazwischen getreten. 
Dem Verf. werden nun aber mit Recht die verschie
denen Arten, wie das Causalgesetz in der Natur auf
tritt, eben die Gradmesser für die Stufen der Entfal
tung jener substantiellen in der Natur waltenden Kräfte 
und Triebe. Auf der untersten Stufe sind Ursache und 
Wirkung ganz gleichmässig, und noch nicht qualitativ 
verschieden. Mit ihrer qualitativen Unterscheidung 
(Reizverhältniss), welche wir nach der Consequenz 
der gewöhnlichen Naturansicht erst mit den Pflanzen 
dürften eintreten lassen , die sich aber wahrscheinlich 
viel tiefer erstreckt, treten wir schon ins Gebiet der 
animalischen Analogie, wo die Ähnlichkeit zwischen Ur
sache und Wirkung mehr und mehr schwindet, bis 
zuletzt zwischen der Handlung eines mit Sinnwerkzeu
gen begabten Wesens und dem Gegenstand, welcher 
als Vorstellung solche hervorruft, gar keine Ähnlich
keit mehr ist. Gerade dann aber, wenn die qualitative 
Verschiedenheit auf dieser nirgends Sprünge machen
den Leiter den höchsten Grad erreicht hat, eröffnet 
sich uns in uns selbst zu allererst^ das Theater, um 
das Wesen, welches in dieser Leiter seine Modifica- 
tionen zeigt, vom Lichte des eigenen Bewusstseins be
strahlt, zu beobachten? und daher hat nun das, was 
uns die psychologische Selbstbeobachtung lehrt, an der 
Hand der Analogie der Schlüssel zu werden zur Ein
sicht in das Innere aller jener Vorgänge der erkennt- 
nisslosen Natur, bei denen zwar die mechanische Er
klärung noch genügender ausfiel, jedoch auch schon 
mehrentheils ein unbekanntes x zurückliess, und nie
mals das Innere des Vorgangs ganz aufhellen konnte. 
Dieses x sehen wir sich immer weiter ausdehnen, und 
zuletzt, auf der höchsten Stufe, wo die Erklärung der 
Ursachen ganz hat der der blossen Motive Platz machen 
müssen, sich dem psychologischen Beobachter in sei
nem eigenen Innern entschleiern. (Vgl. Über den Wil
len in der Natur S. 87—92.)

(Die Fortsetzung folgt.)

Das Gesetz der Analogie bestimmt uns, das in uns 
selbst waltende blinde Wollen, Fühlen und Begehren, 
Hunger, Geschlechtstrieb u. s. w. auch auf das Wesen 
der Thiere auszudehnen, bis zu den untersten Graden. 
Wie weit sich hierbei das Bewusstsein in der Thier
reihe hinab erstrecken möge, ist ein vom Verf. leider 
unberücksichtigt gebliebener Punkt, der indessen die 
Analogie nur modificiren, niemals aufheben kann. Da 
nun das Pflanzenleben mit dem Thierleben einen Theil 
der Processe des letztem gemein hat, so zieht die 
Analogie nothwendig auch diese mit ins Reich ihrer 
Wirksamkeit, wobei der Verf. dieselbe noch unter
stützt durch die Thatsachen von gewissen Angewöhnun
gen und Entwöhnungen im Lebenstriebe der Pflanzen, 
welche bew eisen, dass dieser Trieb nicht allein und 
durchaus von dem Maas des gegenwärtigen Reizes, 
der auf ihn geschieht, in seinen Äusserungen abhängt, 
sondern dass derselbe die Wirksamkeit gewisser Reize 
in sich als in eine Art von Gedächtniss aufnimmt, 
analog den sich gedächtnissweise ansammelnden Ein
drücken aufs Empfindungsvermögen der Thiere. Die Pflan
zen sind demnach nicht blos sich nährende und fortpflan- 
zende, sondern sie sind auch sich etwas angewöhnende 
und wieder abgew öhnende Wesen, Wesen mit einem Ge
dächtniss für gehabte Reize. Die Pflanzen haben drittens 
aber auch einen gewissen Wahrnehmungsinstiuct. so wol für 
den durch die Schwere bezeichneten Gegensatz des Unten 
und Oben, als auch für den durch das Licht bezeich
neten des Hellen und Dunkeln, und sodann (wahr
scheinlich immer durch den letztem Gegensatz vermit
telt) für das Vorhandensein naher Gegenstände. Die 
genannten Eigenschaften des psychischen Lebens der 
Pflanze finden sich im Buche über den Willen in der 
Natur mit Beziehung auf eine Reihe schöner Versuche 
von Decandolle, Dutrochet und Th. A. Knight ausein
andergesetzt, worauf Ref. hier verweist. Zwar ist hier
mit die Analogie des animalischen Trieblebens erst um 
eine einzige Stufe weiter hinabgeführt, und sie direct 
weiter zu verfolgen, scheint nicht möglich zu sein. 
Dagegen wird, sobald man von der Gleichartigkeit der I 
psychischen Triebe, welche in den Pflanzen, mit denen, 
welche in den Thieren walten, eine Überzeugung ge
wonnen hat, diese zu einem Fundament, an welches 
sich neue Analogien zwischen dem Pflanzenleben als 
einem Leben, das durch Reize beherrscht und gestal
tet wird, und dem Leben der unorganischen Natur an
knüpfen. Denn sobald die Ursachen auch im Unor
ganischen schon mehr als blosse Locknngsmittel er
scheinen , um in ihnen selbst nicht enthaltene Eigen
schaften in den angewirkten W esen hervorzuentwickeln, 
wenn z. B. auf den Reiz der Wärme das Wachs weich, 
aber der Thon hart wird, auf den Reiz des Lichts das 
Wachs die weisse, das Chlorsilber die schwarze Farbe 
annimmt, so wird eine Erklärung, weid16 in der Wirkung 
nichts zulassen möchte, als was aus der Hinzusetzung 
(Addition) der Eigenschaften des anwirkenden Dinges 
zu denen des angewirkten folgt, so selten fertig, dass 
in dieser Erklärungslücke die Analogie eines reizbaren 
Wesens von bestimmtem Charakter, verbunden mit 
Reizen, welche als Angriffe auf seinen Bestand aus 
demselben gewisse Selbsterhaltungsacte hervorlocken,
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U»d hier tritt nun besonders die vergleichende Ana
tomie mit der wahrhaft Ungeheuern Thatsache ent
gegen , dass das Fundament der ganzen Gestalt des 
thierischen Wesens, das Knochengerüst, sich immer 
genau angemessen zeigt seinem Charakter, d. h. den 
Neigungen und Begierden, die es zu einer gewissen 
Lebensart treiben. So sieht man es z. B. bei der ab
normen Schnabelgestalt des Kreuzschnabels, bei den 
überlangen Beinen, Hälsen und Schnäbeln der Sumpf
vögel , bei der langen und zahnlosen Schnauze des 
Ameisenbären, bei dem monströsen Beutel am Schna
bel des Pelikan, bei den grossen Pupillen und weichen 
Federn der Eulen u. s. f. Man darf in diesen und 
ähnlichen Thatsachen mit Recht eine starke Beglaubi
gung der Theorie, von der es sich hier handelt, durch 
die Sprache der Natur sehen. Aber die Natur thut in 
Beziehung auf diesen Punkt noch mehr. Um das Ge
bildetsein der Organismen durch einen unbewussten 
und dennoch nach dunkeln (d. h. unvorgestellten) Vor
stellungen sich richtenden Trieb uns desto begreiflicher 
zu machen, kommt sie uns selbst als Lehrerin von ei
ner andern Seite in den Kunsttrieben der Thiere ent
gegen , deren Werke durchaus beschaffen sind, als 
wären sie in Folge eines bewussten Zweckbegriffs, auf
merksamer Vorsicht und vernünftiger Überlegung ent
standen, während sje offenbar das Werk eines nur von 
dunkeln, höchstens traumartigen Vorstellungen geleite
ten Triebes sind, welcher nach seinen Sympathien, 
Antipathien und Vorahnungen des Zukünftigen mit der 
grössten Sicherheit verfährt, wenn z. E. (nach Latreille) 
das Insekt Bombex mit seinem Stachel die Parnope 
tödtet, weil diese späterhin ihre Eier jn sein Nest le
gen , und dadurch die Entwickelung seiner Eier hem
men wird, oder wenn die Larve des männlichen Hirsch
schröters das Loch im Holze zu ihrer Metamorphose 
noch einmal so gross beisst, als die weibliche, uni 
Raum für die künftigen Hörner zu gewinnen; wenn 
der Vogel das Nest für die ihm noch unbekannten 
Jungen baut, Ameise und Hamster Vorräthe für den 
noch nicht vorhandenen Winter sammeln, Spinne und 
Ameisenlöwe Fallen für den künftigen Raub errichten, 
die Insekten ihre Eier dorthin legen, wo die künftige

Brut künftig Nahrung finden wird. In den Kunsttrieben 
der Thiere wirken die teleologischen Agentien, welche 
als physiologische Bildungstriebe ins Innere der Orga
nismen zurückgezogen im geheimnissvollen Dunkel 
walten , am Lichte des Tages und vor unsern Augen, 
in ihnen deckt die Natur ihr Uhrwerk auf. Wir schauen 
hinein und sehen Alles sich bewegen nach Zuneigung 
und Abneigung, Furcht und Hoffnung. (Vgl. Bd. II, 
Cap. 27.)

Dies ist ungefähr eine Übersicht des Schemas, auf 
welches vom Verf. der Reichthum seiner Naturthat- 
sachen getragen wird, etwa wie man blühende Ge
wächse auf einem Gerüste gruppirt. Jedenfalls ist das 
auf diesem Gerüste erbaute Natursystem als ein erster 
nach diesem Plane angestellter Versuch anerkennungs- 
werth genug, und vor allem bedeutend genug, um den 
Unterschied zwischen einem in der Natur selbst als 
Entelechie waltenden lebendigen Begriff und einem lo
gisch nachconstruirten Begriff, zwischen einem Begriff 
als Vorbild und einem Begriff als Nachbild, nachdrück
lich einzuprägen. Auf die Einprägung dieses Unter
schiedes geht das Hauptbestreben des ganzen Werks. 
Und die Hervorhebung dieses Unterschiedes ist nicht 
nur eine völlig berechtigte, sondern auch eine für 
fast sämmtliche philosophische Schulen der Gegenwart 
höchst lehrreiche, und es wäre zu bedauern, wenn 
durch die einseitige Art, seinen Gedanken in die 
Sprache der kritischen Philosophie einzukleiden, die in 
ihm enthaltene Belehrung den Allermeisten, die hier 
lernen können, verloren gehen sollte. Vielleicht wird 
sie es; denn die grösste Zahl der Menschen hält 
sich mehr an Worte, als an Sachen, weil jenes leichter 
ist, und weniger selbstthätiges Denken erfordert. Doch 
sollte dies nicht so sein, zumal nicht in diesem Falle, 
wo es nicht allzu schwer ist, in dem vom Verf. Vor
stellung Genannten den subjectiven Begriff, aber in 
dem von ihm Wille Genannten den objectiven Begriff 
deutlich zu erkennen, und also statt Vorstellung bestän
dig zu substituiren: logischer oder nachgebildeter Be
griff des Naturwesens, statt Wille aber jedesmal psy
chologischer oder selbstseiender Begriff des Natur
wesens.

Man sieht hieran zugleich, dass der Verf. dem 
Denkprocess der neuern philosophischen Systeme lange 
nicht so fern steht, als es nach dem Stande seines 
Princips auf dem Übergange zwischen Kant und Fichte 
scheinen könnte, und als er selbst aus einer Art von 
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Trieb, allein zu stehen, uns sogar gern glauben machen 
möchte. Im Gegentheil sollte bei der gegenwärtigen 
philosophischen Lage nichts zeitgemässer und willkom
mener geheissen werden, als sein Bestreben, das For
schen nach der wahren objectiven oder Platonischen 
Idee, welches von den tiefem und genialem Jüngern 
der Naturphilosophie immer schon in dem lebendigem 
psychologischen Sinne angefasst und betrieben wurde, 
in diesem anfänglichen richtigen Takte zu affirmiren5 
und gegen die Hegel’sche Verflachung in eine blosse 
Logik concreter Begriffe zu schirmen und zu retten. 
Die genialem Jünger der Naturphilosophie, Schelling 
an ihrer Spitze, befanden sich schon richtig auf der 
Schopenhauer’sche Fährte. Aber ihr richtiger Instinkt 
wurde bald irre gemacht durch ihr mangelhaftes Ver- 
ständniss desselben. Denn um sich genauer zu erin
nern, wie wenig es selbst dem tonangebenden Schelling 
gelingen wollte, dem Alinen der alldurchdringenden 
Weltseele, welches doch in so ehrwürdigem Maasse 
damals seine ganze Seele erfüllte, seinen entsprechen
den w issenschaftlichen Ausdruck zu finden, besinne 
man sich nur zurück auf seine Beschreibung der ob
jectiven Idee, welche uns aber dennoch das wirklich 
gemeint Gewesene auf eine Art hervorstammelt, die 
uns an der Identität der Sache mit dem, wovon hier 
die Rede ist, durchaus nicht zweifeln lässt. „Die 
Idea“ — so liest man in den Aphorismen zur Einlei
tung in die Naturphilosoph. §. 99 u. 100. — „ist daher 
auf keine Weise zu denken als Allgemeinbegriff oder 
als Gattungswesen: denn jener ist der Begriff im Ge
gensatz mit dem Sein, die Idee aber der Begriff als die 
unendliche Bejahung vom Sein: auch ist sie nicht äus
ser dem Besondern, sondern selbst das Besondere, in
wiefern es als eine ewige Wahrheit in Gott ist. Die 
Idea kann daher auch beschrieben werden als die 
Vollkommenheit der Dinge, und die Dinge nach den 
Ideen betrachten, heisst die Dinge ihrer Position nach 
betrachten , wie sie in Gott an sich selbst sind, ohne 
Relation auf einander.Und nun frage man sich: 
Was konnte, wo keine adäquatere Begriffe, als diese 
umschreibenden zu Gebote standen, ein Mann von He- 
gel’s Gesetztheit, welcher niemals selbst die Poesie der 
Natur geahnt hatte, auch bei dem besten Willen, diese 
Aussprüche einer Platonischen göttlichen pavia richtig 
auszulegen, anders aus ihnen machen, als ejne blosse 
Identität von Gattungswesen und Individuum. einen 
concreten Begriff? Hätte Schelling deutlich zu reden 
gewusst, wie Hr.S. zu reden versteht, Hegel hätte ihm 
seine Begriffe schon unmisdeutet stehen lassen müssen.

Dringen wir nun aber tiefer in das Innere des 
Schopenhauer’schen Gedankens ein , so findet auch 
dort die Deutlichkeit wieder alsbald ihre Grenze. Sie 
ist zwar metaphysisch eine grosse, dagegen psycholo
gisch eine kleine, d. h. der Verf. verstand klar und 
deutlich die Materie des Inhalts vom objectiven Begriff 

anzugeben, aber das Verhältniss der verschiedenen 
Theile untereinander, woraus dieser Inhalt besteht, 
richtig zu beschreiben , ist ihm w eniger gelungen. Er 
begnügt sich nämlich nicht damit, für das Gebiet der 
Triebe und der Gefühle den Namen des Willens als 
eine Collectivbenennung festzusetzen, sondern behaup
tet zugleich eine wirkliche Identität aller in diesem 
Felde sich bietender Qualitäten in dem Sinne, dass 
alle Gefühle und Neigungen nichts seien, als Modifica- 
tionen eines einigen Grundwillens, welcher, sowie er 
überhaupt dasjenige sei, was als Leib zu unserer eige
nen und Anderer Anschauung gelange, auch zugleich 
in specic das sei, was als That der Bewegung der 
Glieder dieses Leibes in jedem Augenblick in unser 
Bewusstsein tritt. Zum Theil gehören diese Behauptungen 
mit zu den gewagten Sätzen, welche der Verf. nöthig 
hatte, um auf seinem Umwege, ausgehend von falschen 
Vordersätzen , auf den trotz ihnen klar und sicher ge
fassten Begriff des Dinges an sich zu gelangen. Er 
eilt daher auch jedesmal mit übertriebener Schnelle 
über diese dunkeln Punkte hinweg, und auf die Orte 
zu, w o er sein Endresultat von der Seite einer ver
gleichenden Naturanschauung her durch die einleuch
tendsten Wahrscheinlichkeitsgründe stützen kann. Solche 
psychologische Unpräcision wird dem Philosophen aber 
von nun an um so schlechter anstehen, je kräftiger ersieh 
mit dem Verf. der Überzeugung hingibt, dass die Er
forschung der Dinge an sich hinfort nicht auf dem 
logischen Gebiete, wo man sie bisher und, wie natür
lich, immer vergeblich anzustellen gesucht hat , belas
sen werden kann, sondern ganz und gar auf das psy
chologische überzupflanzen ist.

Zugeben kann Ref. dem Verf. in dieser Beziehung 
nur dieses, dass zwischen Fühlen einerseits und Be
gehren nebst Verabscheuen andererseits freilich eine 
Identität stattfindet, nämlich in der Art, dass kein Ge
genstand uns angenehm afficiren kann, der uns eben 
dadurch nicht auch zugleich anlockte, und zwar mit 
einer Anziehungskraft, welche der Stärke des erregten 
Gefühls proportional ist. «»‘1 umgekehrt, dass kein 
Gegenstand uns anlocken kann, der uns nicht mit ei
nem angenehmen Gefühl und durch dasselbe anzöge 
und zw'ar so, dass sich die Grade des angenehmen 
Gefühls mit den Graden der Annäherung oder Entfer
nung gegen den begehrten Gegenstand proportional 
zeigen. alles dies auf der andern Seite ebenso 
umgekehrt in Beziehung auf Schmerz und Abscheu. 
Hieraus geht allerdings die Berechtigung hervor, die 
eine Seite des Verhältnisses immer von der andern 
als einen unerlässlichen Anhang, ein unerlässliches 
Accidens zu prädiciren, sowol das Gefühl vom blinden 
Willen (Begierde), als den blinden Willen vom Gefühl. 
Es fragt sich nur noch dabei, um das Verhältniss ge
nauer zu bestimmen, welcher von beiden Theilen sich 
in der Selbstbeobachtung als der ursprünglichere und 
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eigentlich verursachende zeige, ob mehr der passive 
des Gefühls? oder der active des blinden Willens. Und 
da kann .wohl kein grosser Streit darüber sein, dass 
hier das Gefühl beiweitem den Vorrang behauptet. 
Denn es bezeichnet bei diesen Vorgängen immer eine 
einfache innere Qualität, welche jeder nur in sich 
selbst erfahren, aber gar nicht weiter verdeutlichen 
kann, Begierde und Abscheu hingegen (d. h. blinder 
Wille der Anziehung und Abstossung) bezeichnen Punkte 
der innern Erfahrung, welche gar nicht von den mit 
ihnen identischen Gefühlen unterschieden werden wür
den, wenn nicht in den Worten zugleich mit ausge
drückt läge, dass dieselben sich jedesmal mit einer für 
Getast und Gesicht merkbaren Bewegung meines Kör
pers verknüpft zeigten, wodurch er mit dem das Ge
fühl erregenden Gegenstände entweder sich zu vereini
gen oder von ihm sich zü entfernen strebt. Da nun 
aber die Erkenntniss vom Verhältnisse meines Leibes 
zu andern durchaus der mittelbaren Erkenntnisssphäre 
meines Wesens angehört, so betrifft derjenige Bestand- 
theil des psychologischen oder objectiven Begriffs, wel
cher das Gefühl in eine Begierde oder in einen Abscheu 
umstempelt, schon nicht das Ding an sich selbst, son
dern nur die Erscheinung desselben in der Sphäre des 
Seins für Anderes. Abgesehen von Gesicht, Getast 
und den aus ihnen abgeleiteten Phantasiebildern gibt 
es daher gar keine Begierden, sondern nur allein Ge
fühle. Der Hunger z. B. ist nur Hunger in Beziehung 
auf das Phantasiebild einer Speise, an sich selbst ist 
er nicht Hunger, sondern nur ein specifisches ohnmacht
ähnliches Gefühl. Die Ungeduld ist nur Ungeduld in 
Beziehung auf den Gedanken, der sie erregt, an sich 
selbst in reiner innerer Beobachtung ist sie nicht Un
geduld, sondern ein dem fieberhaften Unbehagen ver
wandtes specifisches Gefühl. Ref. kann es daher nur 
für eine Umtauschung des Verhältnisses von Wesen 
und Erscheinung, oder von Grund und Folge ansehen, 
wenn der Verf. in den Gefühlen durchaus nur Acci- 
dentien des W’illens sieht, wenn er z. B. Bd. I, S. 
114 ausspricht, Schmerz und Wollust seien unmittel
bare Affectionen des Willens, ein erzwungenes augen
blickliches Wollen oder Nichtwollen des Eindrucks, 
den dieser erleide, und so an vielen andern Orten. 
Es ist eine merkwürdige Erscheinung, von der fast 
allgemeinen Scheu unserer Psychologen vor der ein
fachen und offenen Anerkennung dieser unreducirbaren 
Gründe und Urpunkte unserer Existenz, der Gefühle, 
hier auch Hrn. S. mit ergriffen zu sehen, freilich ihn 
auf andere Weise als jene, welche uns das abgedro
schene Märchen von Vorstellungen eines erst werden
den Erkenntnissakts, denen noch die Vollendung man. 
gelt, oder das neuersonnene von einem Druck wider
strebender Vorstellungen auftischen. Wenigstens bie
tet hier Hrn. S.’s Definition schon den anerkennungs- 
werthen Vortheil, dass man nicht mehr, wie bei einer 

schlechten Zeichnung, dabeizuschreiben braucht, was 
es sein soll. Ist vielleicht auf dem Gebiet der Wissen
schaft das Gefühl diß partie honteuse des innern Men
schen, die man sich scheut, ohne Umhüllung zu nen
nen ? Ein Philosoph soll sich aber, wenn es die Wahr
heit ist, selbst nicht scheuen, offen auszusprechen, dass 
der objective Begriff in der Sphäre der unbewussten 
Gefühle liege. Auf die Gefahr, ein Gefühlsphilosoph 
zu heissen. Auch dieses soll willkommen sein.

Ein zweiter vom Verf in grösster Verwirrung ge
lassener Punkt ist das Verhältniss vom Willen im Sinn 
der Begierde und des Abscheus zum Willen im Sinn 
eines Agens der willkürlichen Gliederbewegung. Sei
ner Theorie nach ist auch hier kein Verhältniss, son
dern wieder eine Identität. Er identisirt auf diesem 
Gebiet eben Alles, verwirrt aber dadurch auch sehr 
Vieles. Alle seine Behauptungen stützen sich hier auf 
das Bd. I, S. 113 ausgesprochene Paradoxon, dass der 
Willensact und die Action des Leibes keine zwei ob- 
jectiv erkannte verschiedene Zustände seien, die das 
Band der Causalität verknüpfe, oder die im Verhältniss 
der Ursache und Wirkung ständen, sondern dass sie 
Eins und dasselbe seien, nur auf zwei gänzlich ver
schiedene Weisen gegeben: einmal ganz unmittelbar, 
und einmal in der Anschauung für den Verstand. Um 
den Sinn dieses Paradoxons recht zu fassen, muss man 
sich der falschen Annahme des Verf. erinnern, dass 
das Gesetz der Causalität nur innerhalb meines Gehirns 
Geltung habe, weshalb denn das auch ausserhalb des 
Gehirns Geltung Habende, nämlich der Wille, nicht 
zur Welt der erscheinenden Materie in einem causalen 
Verhältniss stehen durfte. Um nun nicht alle Verbin
dung zwischen beiden Welten abzuschneiden, blieb 
einzig das Verhältniss der Identität übrig. So entstand 
dem Verf. die bittre Nothwendigkeit, einem W’illensbe- 
schluss, welcher nur verhindert wird in That überzu
gehen, gar nicht den Namen des Willens zu gönnen, 
sowie andererseits auch wieder an jeden unwillkürli
chen Muskelkrampf denselben Namen zu verschwenden. 
Und so rächte sich das unpassende Gewand, worin 
der Verf. den wahren Grundgedanken seines Systems 
kleidete, hier an diesem selbst auf eine empfindliche 
Weise. Wie ist es z. B., wenn ich mich im Springen 
übe, und mir gelingt beim gleichmässigen jedesmaligen 
Wollen der Sprung das eine Mal wohl, das andere Mal 
nicht: hat mir da auch in jedem Falle im Maas des 
Mislingens der Wille gemangelt? Nach der Rede des 
Verf. allerdings! denn es hat mir Muskelkraft geman
gelt, und diese ist Wille. M ille zwar ohne Zweifel, 
aber vermuthlich doch nicht Mein Wille, sondern ein 
in den mir zum Theil gehorchenden Gliedern waltender 
blinder Naturwille- Diesen immensen Unterschied sucht 
der Verf. auch besonders wieder im zweiten Band, S. 
252 ff. zu verwischen, wo er weitläufig und scharfsin
nig zu beweisen strebt, dass Wille das Princip der
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Muskelirritabilität sei, wogegen Ref, das Wort im 
Sinne eines blinden Naturwillens genommen, gar nichts 
einzuwenden hat. Nur ist Mein Wille bekanntlich das 
Princip, welches vom Gehirn aus, den in den Muskeln 
seienden blinden Naturwillen motivirt, und es ist, wenn 
dieser, ohne vom Gehirn aus dazu motivirt gewesen 
zu sein, auf anderweitige Reize in Activität geräth, 
dieses bekanntlich nicht Mein Wille gewesen. Der 
Wille, dessen Ausdruck meine Leibesbewegung ist, geht 
also unaufhaltsam, trotz des Verf. gewaltsamen An
strengungen, ihn uns wie eine Pille zum heilen Nieder
schlucken zu geben, in einen bewussten Gehirnbestand- 
theil und einen unbewussten Muskelbestandtheil aus
einander. Da nun auch der Verf. unter Meinem Willen 
nur denjenigen Willen verstellt, von dem ich unmittel
bar weiss (den Gehirnwillen), und nicht den, von dem 
ich erst durch den Umweg des Sehens und Tastens 
mittelbare Kenntniss bekomme (den Muskelwillen), so 
ist Mein Wille nur immer der eine der Factoren im 
Producte der Gliederbewegung, und wir reden folglich 
ganz richtig, wenn wir behaupten, unser Wille sei 
zwar nicht identisch mit der Bewegung unserer Glieder, 
wol aber eine Ursache derselben. Denn die Factoren 
sind die Ursachen des Products. Q. E. D.

Geht nun Mein Wille als ein ausgeführter Ent
schluss in die Leibesbewegung ein, so wird er auch 
vom Verf. Wille genannt; wird er aber durch eine 
Reflexion noch aufgehalten, oder auch nur um ein we
niges aufgeschoben, so wird derselbe Entschluss als 
ein aufgeschobener nicht mehr zum Willen, sondern 
zum Intellect gerechnet. Wenn z. B. ein Bösewicht 
entschlossen wäre, ein Haus anzuzünden, und er war
tete nun in irgend einem Versteck, bis kein Zeuge sei
ner Handlung mehr in der Nähe wäre, aus Furcht vor 
Entdeckung, so würde der Verf. seinen Entschluss zum 
Anzünden während des Wartens keinen Willen nennen, 
nach aufgehobener Furcht aber, wo er mit der Kraft 
einer nur gewaltsam zurückgehaltenen Bewegung in 
die Muskelzuckung träte, einen Willen. Er würde also 
entweder dieselbe Sache (den Entschluss) für nicht 
dieselbe halten, indem er sie willkürlich bald mit dem 
Namen des Willens, bald mit dem des Nicht-Willens 
belegte, oder er würde den Willen des Mannes eben 
nicht in seinem Entschlusse finden, sondern in dem, 
was hinzukommt, nämlich in der MuskeZaction oder 
dem unbewussten Bestandtheile der Handlung. Das 
Eine ist aber so unmöglich als das Andere.

Zu vermeiden sind diese Widersprüche am Ende 
nicht auf diesem Wege, doch muss man dem Verf. zu
gestehen, dass er sie auf die sinnreichste und täuschend
ste Art dem Auge des Lesers zu verhüllen gewusst 
hat. Er wendet sich bei jenem gefahrdrohenden Di
lemma entschlossen auf die Seite des Muskelwillens,

und gibt den Gehirnwillen als blossen Intellect preis. 
Damit ist freilich nichts Geringeres preisgegeben, als 
Mein ganzer Wille. Aber der Verf. weiss den verlo
renen Sohn wiederzugewinnen durch ein überaus künst
liches Verfahren. Er lässt nämlich den Gehirnwillen 
zu seinem Organ in ein ganz entgegengesetztes Ver- 
hältniss treten, als den Muskelwillen zu dem seinigen. 
Er lässt den Gehirnwillen oder Intellect eine blosse 
Function des Gehirns sein, macht dann aber Gehirn 
nebst Muskelsystem und dem ganzen Leibe zu einer 
blossen Function des blinden Naturwillens, welcher 
nur allein durch sein Zusammentreten mit der Gehirn- 
function oder dem Intellect accidentaliter zum bewuss
ten Willen (zu Meinem Willen) wird. Mein Wille gilt 
ihm daher als an sich erkenntnisslos, nur dass er durch 
den ihm zugesellten an sich willenlosen Verstand zum 
bewussten Willen wird, wie dies unter Andenn Bd. II, 
S. 211 auseinandergesetzt ist. Das Gezwungene der 
Hypothese spiegelt die Verlegenheit ab, woraus sie 
entsprang. Denn wir fragen vergebens, warum dem 
Gehirn verweigert wird, ebensogut die Function oder 
der sinnliche Ausdruck des Intellects zu sein, als wie 
es der Muskel von dem in ihm herrschenden irritabeln 
Naturwillen ist, zumal da der Verf. an einer andern 
Stelle (Bd. II, S. 261) über diesen Punkt die Erklärung 
gibt, dass die Substanz des Gehirns der Wille zum 
Erkennen sei. Dieser Wille zum Erkennen, dieser be
wusste Gehirnwille, ist doch sicher der eigentliche 
substantielle Intellect, nämlich derjenige Wille oder 
diejenige Thätigkeit des Ich, aus deren Function das 
Denken, Erkennen, Überlegen und Entschliessen her
vorgeht. Alle übrigen Demonstrationen des Verf. be
ruhen aber sonderbarerweise darauf, dass er unter In
tellect niemals diese seine Substanz versteht, sondern 
immer nur einen Theil der aus ihrer Function entsprin
genden Producte, nämlich die bewussten Vorstellungen 
der Sinnlichkeit und des Verstandes. Und nun be
trachte man die Ungereimtheit, den bewussten Willen, 
d. h. denjenigen Willen, dessen phänomener Ausdruck 
das Gehirn ist, abzuleiten aus einem Zusammentreten 
des unbewussten Willens in meinen Gliedern mit dem 
Intellect, d. h. mit der Function desjenigen Willens, 
der hier eben erst hervorgebracht werden soll. Das 
heisst so viel, als dass der Wille zum Erkennen das 
Product sei von dem, woraus er selbst folgt, mit dem 
was erst aus ihm folgen kann, und ist gerade wie wenn 
ich das Brennen des Lichts daraus erklären wollte, 
dass der vorher finstere Docht umgeben wird mit einer 
Peripherie erleuchteter Gegenstände, durch deren auf 
ihn zurückfallenden Widerschein er nun nicht mehr 
erscheint als ein dunkler, sondern als ein erleuchteter 
Docht.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockbaas in Iteipzfg..
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Wenn man vom Intellect gründlich reden will, so 
hat man nothwendig immer seine Substanz darunter 
zu verstehen und nicht seine blosse Erscheinung, sowie 
wer vom Lichte gründlich reden will, von seiner Sub
stanz und nicht von den Schattenspielen seines Wider
scheins reden muss. Wer blos von den letztem redet, 
dem dürfen wir nicht zugeben, dass er vom wirklichen 
Lichte rede, und ebenso wenig dürfen wir dem, wel
cher von blossen bewussten Vorstellungen redet, zu
geben, dass er vom wirklichen Intellect rede. Hier 
ist nun die Zwickmühle, durch welche der Verf. sei
nen Lesern beständig Sand in die Augen streut. Re
det er vom blinden Naturwillen, so redet er von des
sen Substanz, redet er vom Intellect (dem bewussten 
Gehirnwillen), so redet er von dessen blosser Erschei
nung. Er möchte uns sogar gern, wie es manchmal 
den Anschein hat, überreden, dass der Intellect nichts, 
als Schein sei, doch darf er es so wreit wiederum 
nicht treiben, die S. 261 abgegebene Erklärung über 
die Substanz des Gehirns hindert ihn daran. Hierdurch 
verlieren auch auf der Stelle die so geharnischt ausse
henden zw’ölf Beweisgründe für den Primat des Wil
lens über den Intellect (Bd. II, S. 204—248) allen Sinn, 
indem in ihnen die Substanz eines blinden Naturwillens 
mit den blossen Vorstellungen eines überlegenden In
tellects verglichen wird. Der Vergleich ist so dispa
rat, wie wenn ich darum, weil eine lebendige Katze 
etwas Reelleres ist, als ein abgemalter Mensch, dem 
Katzengeschlecht überhaupt das Primat der Realität 
vor dem Menschengeschlecht einräumen wollte. Das 
Scheinbarste, was unter diesen zwölf Beweisgründen 
vorkommt, ist noch wol die Bemerkung (Bd. II, S. 244), 
dass im tiefen Schlaf alles Erkennen und Vorstellen 
gänzlich auf hört, dass a^er der Kern unsers Wesens, 
das Metaphysische desselben, welches die organischen 
Functionen als ihr primum mobile nothwendig voraus
setzen, nie pausiren darf, wenn nicht das Leben auf
hören soll. Aber auch diese Bemerkung wird, wenn 
man näher auf sie zugeht, zum Irrlicht. Denn was sie 
beweisen soll, nämlich dass der ganze Intellect ein 
schlechthin Secundäres oder Accidentelles im Organis
mus sei, das folgt doch nur unter der Bedingung, dass 

das im Schlafe Intermittirende die ganze Existenz des 
Intellects oder die Gehirnsubstanz selbst sei. Dauert 
hingegen die Gehirnsubstanz auch im tiefen Schlafe 
fort beim Intermittiren ihrer Functionen, so ist der In
tellect ebensogut substantiell und primär vorhanden, als 
der organische Naturwille des Herzens. Was gibt aber 
der Verf. als Beweis seiner blossen Accidentalität an? 
Doch gar nichts weiter als das Intermittiren seiner 
Function. Aber wir beobachten ja stündlich, wie diese 
Function durch Vermehrung oder Verminderung von 
allerlei Reizen, sinnlichen Eindrücken, Gemüthserre- 
gungen u. s. w. steigt oder sinkt, und zwar in Propor
tion zu den Graden ihres Gereiztwerdens. Dürften 
wir uns wundern, wenn bei einem so starken Reiz
mangel, als der Zustand des Schlafs mit sich führt, 
die Function des Intellects vielleicht dann und wann 
ihren Nullpunkt erreichte? Halten wir aber den Null
punkt der Function des Erkenntnisswillens nicht für 
den Nullpunkt der Existenz dieses Willens, so sagt 
die obige Wendung wieder ganz und gar nichts. Denn 
einer Existenz darum, weil ihre Functionen nicht inter
mittiren oder weniger intermittiren (d. h. weil ihre Reize 
mehr gleichmässig wirken) eine grössere Realität ein
zuräumen, als einer andern Existenz, deren Functionen 
intermittiren (d. h. deren Reizungsverhältnisse einem 
periodischen Wechsel unterworfen sind) hiesse so viel, 
als den nordischen Klimaten mit einem starken Wech
sel der Jahreszeiten darum weniger Existenz zuschrei
ben wollen, als den Tropengegenden, in denen we
gen des ununterbrochenen Sonnenreizes ein ewiger 
Sommer herrscht, oder einem in einem Orchester mit
spielenden Instrumente darum, weil es viel zu pausi
ren hat, ein geringeres Maas von Existenz zuzuschrei
ben, als einem andern, welchem nie der Äthern ausgeht.

Und hiermit tritt das Verhältniss des S.’schen Ich 
zum Fichte’schen Ich klar vor Augen, und damit sein 
Verhältniss zu der ganzen von ihm so stark perhorre- 
scirten philosophischen Entwickelungsreihe. Das Fich- 
te’sche Ich als reine setzende Thätigkeit ist wollendes 
Denken oder denkendes Wollen, der reine Gehirnwille 
des Menschen. Durch eine vorgefasste falsche Meinung 
vom Intellect, dass derselbe nicht allein in seinen Phä
nomenen, sondern auch in seiner letzten Wurzel pure 
Erscheinung sei > und unmöglich etwas Wirkliches be
zeichnen könne, hindert sich Hr. S. perpetuirlich an 
der Erreichung des Fichte’schen Princips, auf welches 
ihn doch der Gang seiner Untersuchung fortwährend 
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hintreibt. Er ist wie ein Schwimmender, welcher dem 
Lande zustrebt, aber von der Brandung der Uferfelsen 
immer wieder rückwärts geworfen wird. Ja er erreicht 
an einer einzigen Stelle das Land wirklich, und lässt 
es dennoch, fast unbegreiflich, wieder fahren. Dieses 
geschieht Bd. II, S. 211, wo behauptet wird, der Wille 
könne dem Intellect seine Oberherrschaft in letzter 
Instanz dadurch fühlbar machen, dass er dem Intellect 
gewisse Vorstellungen verbiete, gewisse Gedankenrei
hen gar nicht aufkommen lasse, weil er (der Wille) 
wisse, d. h. von eben dem Intellect erfahre, dass sie 
ihn in irgend eine nicht gern gewollte Bewegung ver
setzen würden. In solchem Falle sei zwar die nicht gern 
gewollte Vorstellung dem Willen immer an sich inter
essant, eben weil sie ihn bewege; aber zugleich sage 
ihm die abstracte Erkenntniss, dass sie ihn zwecklos 
in qualvolle oder unwürdige Erschütterung versetzen 
würde; dieser letztem Erkenntniss gemäss entscheide 
sich der Wille und zwinge den Intellect zum Gehor
sam. Nun frage man sich: Was ist ein Wille, welcher 
von der abstracten Erkenntniss des Intellects etwas er
fahren, etwas lernen kann, und zwar etwas, was in 
Zukunft, sobald er etwas ungehindert geschehen lässt, 
nothwendig sich ereignen wird*? Offenbar doch ein 
intelligenter Wille. Denn wie kann ein intelligenzloses 
Wesen von einem Intellect etwas erfahren, etwas ler
nen? Das ist ja unmöglich. Einem Willen, welcher 
an sich selbst blinder bewusstloser Charakter oder 
Trieb ist ohne Überlegungsfähigkeit, ist eben damit ein 
für allemal die Fähigkeit abgesprochen, sich gemäss 
einer Erkenntniss dessen, was kommen wird, wenn er 
dies oder jenes nicht hindert, zu bestimmen. Und um
gekehrt hat ein überlegender Wille, d. h. ein Wille, 
welcher noch nicht von vorn herein w'eiss, wie er zur 
Vollziehung seines Charakters oder Triebes handeln 
muss, sondern erst vom Intellect dies erfahrt, ein 
solcher Wille hat seinen Charakter oder Trieb nicht 
als einen unmittelbaren, sondern als etwas, das er erst 
ins Werk richten will, oder als einen nur gewollten. 
Er will ihn vielleicht als einen unabänderlichen, wie 
der Verf. vermuthet, das würde der Sache keinen Ein
trag thun. Sein Charakter oder Trieb wäre dann sein 
unabänderlicher Inhalt des Wollens und steten Überle
gens, sein Willensinhalt, des Wollenden unabänderlich 
Gewolltes. Diesem gewollten Triebe stände der über
legende Wille als seinem gegebenen Willensinhalt ge
genüber mit der Frage, wie derselbe ins Werk zu rich
ten sei. Ehe also ein solcher Wille sich ins Wollen 
begibt, steht er in der Frage um das, was erfolgen 
wird, wenn er so oder so thut, diesen oder jenen Ge
danken begünstigt oder unterdrückt. In der trage ste
hen um etwas, was erfolgen wird in diesem oder jenem 
Falle, heisst im überlegenden oder intelligenten Zustande 
sein. Folglich ist der Zustand des Willens, von wel
chem hier die Rede ist, substantiell oder primär der 

überlegende, fragende oder denkende Zustand, und 
der Charakter oder Trieb als der Inhalt dessen, was 
er unabänderlich will, ist zwar sein ihm unabänderlich 
geschenkter Inhalt oder Zweck, aber eben darum nicht 
er selbst. Diesen Stand der Sache hat nun aber schon 
J. G. Fichte mit bewunderungswürdiger Correctheit so 
aufgefasst, dass er dem Ich, als dem reinen Überle
gungswillen an sich selbst genommen, gar keinen an
dern Inhalt zuerkannte als sich selbst, wodurch sich 
ihm der Inhalt meines bewusstlosen, in blinden Natur
trieben wurzelnden Charakters, dessen Bestrebungen 
der Überlegungswille gezwungen ist zu bewussten 
Zwecken seiner Thätigkeit zu machen, von der Sub
stanz des reinen Ichs ablöste als ein fremdartiger In
halt, welchen dieselbe sich auf irgend eine Art gezwun
gen sieht, als den ihrigen (ihren eigenen Leib, ihre ei
genen Triebe) anzuerkennen, ihm gleichsam als einem 
ungebetenen Mitesser am eigenen Tische einen Platz 
einzuräumen. Dass die abstracte und blos dialektische 
Art und Weise, auf welche Fichte über die Natur jenes 
höchst reellen ungebetenen Gastes nähere Auskunft zu 
geben bestrebt war, sich als ungenügend und unförder
lich erwies, und Fichte sich dadurch äusser Stand ge
setzt sah, den grossen Ungebetenen auf sein eigenes 
Gebiet zu verfolgen, woselbst Hr. S. ihn kraftvoller 
ertappt und als blinden Naturwillen entlarvt hat — be
nimmt der Richtigkeit des Fichte’schen Grundsatzes vom 
Ich als einer reinen setzenden Thätigkeit nichts. Fichte 
hat in diesem Grundsatz fest und sicher das substan
tielle Princip des Gehirnlebens ausgesprochen, wie das
selbe an dem Orte zu sehen ist, wo es überhaupt ein
zig und allein gesehen und beobachtet werden kann, 
nämlich in der innern Erfahrung, und sich so einen 
hohen Rang unter den um die Physiologie des Gehirns 
verdienten Männern erworben, und eben dadurch einen 
strahlenden Ruhm, welcher immer mehr wachsen muss, 
je mehr man dies so lebhaft einsehen lernt, als Ref. 
davon durchdrungen ist.

Will man aber, geleitet von einem dunkeln Gefühl 
der Einheit unserer Natur, den Versuch nicht aufge
ben, die zwiefache ganz heterogene Willenssubstanz, 
woraus dieselbe sich zusammengesetzt findet, auf einen 
einzigen Urwillen zu reduciren, so kann zwar der blinde 
Naturwille niemals für einen solchen gelten, weil es 
niemals denkbar ist, dass derselbe zum Bewusstsein 
entzündet werde durch einen Intellect, welcher noch 
erst als ein Product der gehofften Entzündung erwartet 
wird; dagegen liegt eine Verdüsterung des bewussten 
Gehirnwillens zum blinden Triebe nicht in eben dem 
Grade ausserhalb des Gebiets der Denkbarkeiten, und 
so stände dem Liebhaber solcher transscendentalen 
Entdeckungsfahrten immer nur allein der von Fichte 
in der Wissenschaftslehre versuchte Weg einer Ablei
tung des Gliederwillens aus dem Gehirnwillen offen. 
Betritt er ihn, so wird er höchst wahrscheinlich auf 
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irgend einen der Standpunkte aus der Systemreihe ge
langen, welche sich zur Fichte’schen Wissenschaftslehre 
wie eine Reihe von verschieden gearteten Töchtern zu 
einer gemeinschaftlichen Mutter verhält. Sicherer geht 
aber gewiss der, welcher das von der Natur als ein 
Verschiedenes Dargebotene auch immer zunächst als 
ein Verschiedenes in Empfang nimmt, und nicht zu 
voreilig ist mit dem Heraustasten der in allen Dingen 
liegenden Einheit, welche, erkennten wir sie ganz und 
gar, uns wahrscheinlich nicht das Interessanteste in 
ihnen sein würde.

So hat auch Hr. S. die psychologischen Misver- 
hältnisse, welche sein Werk entstellen, einzig der Vor
eiligkeit zu verdanken, womit er den Willen in allen 
seinen Gestalten für ein einiges Princip ansah. Diese 
verführte ihn zuerst, im Verhältniss von Gefühl und 
Begierde die Substanz zum Accidens herabzusetzen, und 
das Accidens zur Substanz zu erheben; sie verleitete ihn 
sodann, im Wesen des sich nach Überlegung entschei
denden Willens eine ähnliche Umkehrung des Substan
tiellen und Accidentellen zu begehen, worin die sub
stantielle Thätigkeit des Überlegens zu einer ent
liehenen Qualität herabsank, der aus Affecten und 
Neigungen bestehende Charakter aber, welcher jener 
Thätigkeit als ein Inhalt geliehen ist, in Beziehung auf 
welchen sie überlegt, zum überlegenden Subject selbst 
erhoben wurde. Ünd so hat auch Hr. S. leider da 
die Grenze seiner Einsicht gefunden, wo man, um die 
Natur nach der durch ihn verbesserten Methode des 
objectiven Begriffs als Willens zu betrachten, nothwen
dig am stärksten zu sein hat, in der psychologischen 
Unterscheidung, dieser Anatomie des innern Sinns, die
ser Messkette einer unermesslichen innern Welt. Ist 
der innere Sinn, und nicht der äussere, der Schauplatz 
der wahren Dinge an sich, so haben wir diesen innern 
Horizont der psychologischen Beobachtung als das phi
losophische Sehrohr zu betrachten, dessen tadelloser 
Zustand nur allein die Bürgschaft sein kann für die 
Richtigkeit dessen, was damit in den Naturgebilden 
der niedrigem Grade an der Hand der Analogie ge
sehen wird. Und so bleibt das eigentlich Verdienst
volle und Unzerstörbare am S.’schen Werke für alle 
Zukunft immer wol nur dies Allgemeine, die Wahrheit, 
dass der Schauplatz der Dinge an sich der innere 
Sinn sei, zum ersten Mal mit völliger Entschiedenheit 
ausgesprochen, und sowol durch den ganzen Gang 
seiner Untersuchung, als durch einen Reichthum werth- 
voller Beispiele aus der vergleichenden Naturforschung 
dem Verständniss so nahe gelegt zu haben, dass bei jedem 
Leser, dem es nicht um sophistischen Wortkram, son
dern um gesunden Menschenverstand und die objective 
Natur der Sache selbst zu thun ist, ein hoher Grad 
von Überzeugung unumgänglich hervorgerufen wird. 
Und um dieser Einen grossen Eigenschaft willen und 
in ihrem Namen ist das Werk von ihrer Seite her 

dreist und mit Zuversicht als ein seiner Zeit leuchtend 
voraneilendes zu bezeichnen, und in der Zahl der we
nigen Schriften zu begrüssen, welche ein lebendiges 
Zeugniss davon ablegen, dass der deutschen Naturphi
losophie noch einst der volle Tag aufgehen könne, 
von dem sie unter Schelling’s Auspicien die schöne 
MorgenrÖthe sah. o

Jena. C. Fortlage.

beschichte.
Traditiones Corbeienses. Herausgegeben von Dr. Paul 

Wigand. Leipzig, Brockhaus. 1843. Gr. 8. 24 Ngr.

Während sich der unter den altern deutschen Ge
schichtsforschern nicht unrühmlich bekannte Pastor 
Joh. Fr. Falcke mit der Bearbeitung der Geschichte 
des Klosters Corvey eifrig beschäftigte und durch das 
Wohlwollen des gebildeten, freisinnigen Fürstabts Ca
spar von Böselage um das J. 1740 die Erlaubniss er
hielt, das Klosterarchiv in einem grössern Umfange, 
als es bis dahin den Gelehrten gestattet war, zu be
nutzen, entdeckte er in demselben mehre Geschichts
quellen, welche seine Aufmerksamkeit so sehr in An
spruch nahmen, dass er sein früheres Vorhaben, eine 
ausführliche Geschichte Corveys auszuarbeiten, auf
schob, und zunächst auf die Bekanntmachung der von 
ihm entdeckten wichtigen Quellenschriften Bedacht 
nahm. Schon im J. 1747 war er mit den Vorbereitun
gen dazu so weit gediehen, dass er die Ausgabe des 
Codex Traditionum und des Registrum Sarachonis in 
den Miscellaneis Lipsiensibus novis Vol. IV, P. I, p. 
242—272 in einer besondern Abhandlung ankündigen 
konnte. Allein so sehr er sich auch bemühte, sowol 
durch eine Menge erläuternder Urkunden, als durch 
weitläufige chorographische, genealogische und histori
sche Anmerkungen das Werk den gelehrten Forschern 
zu empfehlen, so sah er sich doch zu seinem grossen 
Kummer, eben der weitschweifigen Noten wegen, har
tem Tadel ausgesetzt. So liess, noch ehe das Werk 
erschienen war, der Hofrath Erath, der mit Falcke 
eben damals über eine genealogische Frage im Streite 
lag, in dem 'N. gelehrten Europa XX, S. 159—-172 ein 
Gutachten über dasselbe abdrucken, in welchem er S. 
165 geradezu sagte: „Mich deucht, es gehört noch eine 
grössere Lectüre und Kenntniss des ganzen Zusammen
hangs der altern Zeiten dazu, um würdige Noten zu 
dem schönen Codice Traditionum zu machen, als ich 
bei dem Verf. antreffe.“ In gleichem Sinne, nur noch 
härter, liess sich Scheidt bald nach dem Erscheinen 
des Werks in einer Recension der göttinger gelehrten 
Anzeigen vom J. 1752, S. 732 ff- (Zugabe zum Juliusm.) 
in folgenden Worten vernehmen: „Nur wäre zu wün
schen, dass eine so wichtige Schrift in bessere Hände, 
als die des Hrn. P. Falcke sind, gefallen wäre, indem



604

derselbe durch seine ausschweifenden Noten und An-1 
merkungen, die grösstentheils in unermesslichen Muth- 
massungen bestehen, die er doch mit einer bewunde
rungswürdigen Zuversicht vor demonstrirte Wahrheiten 
auszugeben kein Bedenken trägt, vielen Gelehrten die
selben so unangenehm gemacht hat, dass sie billig Ur
sache haben, zu wünschen, dass ein Biudthändler noch 
einmal den Text allein möchte abdrucken lassen.“ Die
sen Wunsch Scheidt’s haben auch nach ihm mehre 
geachtete Geschichtsforscher geäussert. Hr. Dr. Wi
gand, der sich seit geraumer Zeit mit der corveyschen 
Geschichte und deren Quellen beschäftigt hat, darf 
daher mit Recht den aufrichtigen Dank aller Forscher 
dafür erwarten, dass er die Traditiones Corbeienses 
nach der ältesten gegenwärtig noch vorhandenen Hand
schrift aus dem 15. Jahrh. aufs neue mit möglichster 
Sorgfalt und Treue herausgegeben hat. Indessen würde 
er, nach des Ref. Dafürhalten, besser gethan haben, 
wenn er sich auf den einfachen Abdruck des Textes 
allein beschränkt, und nicht mit solcher Heftigkeit und 
mit solchem Übermasse gegen Falcke polemisirt hätte. 
Die heftigen Angriffe gegen den letztem, die sich vor
züglich in den dem Texte untergesetzten Noten bis zum 
Überdrusse des Lesers wiederholen, erscheinen um so 
auffallender, da sie mit frühem Äusserungen des Her
ausgebers über diesen Gelehrten im schneidenden Wi
derspruche stehen. Zwar sucht derselbe in dem Vor
worte S. V. im Voraus den Vorwurf der Inconsequenz 
von sich abzu wenden, indem er sagt, dass er zum 
Theil misverstanden sei, wenn man glaubte, er habe 
in seiner Schrift über die corveyschen Geschichtsquel
len nicht Falcke, sondern Paullini als überwiesenen 
Falsarius hinstellen wollen. Allein trotz dieser Ver
sicherung wird man nicht leicht etwas Anderes glau
ben können, wenn man sich der folgenden Stellen aus 
„den corveyschen Geschichtsquellen“ erinnert. S. 2: 
„Ich habe diesen Mann immer für einen ehrlichen, 
schlichten Landprediger, für einen treuen, fleissigen, 
emsigen Gelehrten gehalten. Falcke war leichtgläubig, 
ausschweifend in Kombinationen; aber in seine Red
lichkeit ist nie Zweifel gesetzt worden. Prüfen wir 
seine gesammten Schriften, so spricht auch aus ihnen 
ein wohlthuender Sinn uns an.“ S. 3: „Gewiss werden 
wir uns alle freuen, wenn ob instrumenta noviter re- 
perta eine Revision der Untersuchung stattfindet und 
ein Hauptschuldiger auftritt, zu dem man s'^h der That 
eher versehen kann, als zu Falcke; wenn letzterer nicht 
mehr als Betrüger, sondern als der Betrogene und Ge
täuschte erscheint.“ S. 155: „Es ist mir nicht wahr
scheinlich, dass Falcke, bei sg ernsten Anstrengungen, 
denen er sein Leben widmete, das gebildete und gelehrte 
Publicum habe betrügen wollen; mehr als wahrschein
lich aber, dass Paullini mit seinen unwissenden Zeitge-
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nossen ein freches Spiel trieb und unerwartet noch ei
nen spätem Nachfolger mystificirte.“ Was können 
diese Worte anders heissen, als: Falcke hat sich im 
Leben wie in seinen Forschungen in solchem Grade 
als redlichen und wahrheitliebenden Mann gezeigt, dass 
man ihn ohne Unrecht als einen mit Lug und Trug 
umgehenden Falsarius nicht darstellen darf? Auch 
stimmt dieses Urtheil vollkommen mit dem überein, das 
Hr. W. einige Jahre früher in seiner Geschichte Cor
veys Th. II, S. 51 unumwunden über Falcke gefällt 
hät. „Bemerken müssen wir“, heisst es daselbst, „dass 
Falcke zwar oft geirrt, doch nie Wahrheit verletzt und 
gegen Überzeugung geschrieben hat.“

Ohne Zweifel glaubte der Verf. in Paullini, dessen 
Charakter, Lebensschicksale und literarisches Treiben 
eher dazu geeignet schienen, den Verdacht des Betru
ges und der Täuschung zu unterstützen, den Gelehrten 
gefunden zu haben, den er als den muthmasslichen Fal
sarius corveyscher Geschichtsquellen darstellen könnte. 
Wie gering indessen die Wahrscheinlichkeit dieser An
nahme sei, hat Ref. sowol in der Recension der W.’schen 
Schrift über die corveyschen Geschichtsquellen (Jahrg. 
1842, Nr. 91. 92 und 93), als im ersten Bande seiner 
historischen Forschungen und Darstellungen (Bremen, 
Geisler. 1843) ausführlich, und wie er hofft, genügend 
dargethan. x4uch siad gegen diese Hypothese von an
dern Seiten her beachtungswerthe Bedenklichkeiten er
hoben, und wol mögen sich dem Verf. selbst, so wenig 
er dies auch eingestehen will, bei fortgesetzter Prüfung 
Zweifel gegen die Haltbarkeit! derselben aufgedrängt 
haben. Um nun aber gleichwol die einmal ausgespro
chene Behauptung, „den durch Falcke, bekanntgemach
ten corveyschen Geschichtsquellen liege ein grober 
Betrug zu Grunde“, beharrlich zu vertheidigen, ist Hr. 
W. seiner frühem, unbefangenen Ansicht über Falcke 
ungetreu geworden, und wir sehen ihn jetzt unerwartet 
gegen denselben Mann, „der zwar oft geirrt, doch nie 
Wahrheit verletzt und gegen Überzeugung geschrieben 
hat,“ und der ihm noch vor kurzem für „einen treuen, 
fleissigen, emsigen Gelehrten, aus dessen gesammten 
Schriften uns ein wohlthuender Sinn anspricht“, galt, 
so sehr eifern, dass man sich zu dem Glauben ver
sucht fühlt, die Absicht, den ehrlichen Falcke als einen 
Betrüger und Lügner darzustellen, habe zu der vorlie
genden Ausgabe der Traditiones Corbeienses nicht we
niger Veranlassung gegeben, als der Wunsch, einen 
treuen, correcten und zuverlässigen Abdruck der wich
tigen Quelle den Geschichtsforschern in die Hände zu 
liefern. Bei so bewandten Umständen hält es Ref. um 
so mehr für seine Pflicht, in der Beurtheilung dieses 
Buchs die Behauptungen des Herausgebers über Falcke 
vorzugsweise ins Auge zu fassen, da der Abdruck der 
Traditionen selbst nach der Handschrift des J. 1479, 
etwa einige leicht zu erkennende Druckfehler, wie S. 
28: T'° £ pro; coniugc f. coniuge; BerSetzung f. Ver
setzung; oder S. 82: inincultis f. incultis u. s. w. ab
gerechnet, in Rücksicht auf Genauigkeit und Correct- 
heit nichts zu wünschen übrig lässt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipaig.
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Der Herausgeber hat dem Texte von S. 1 — 13 eine 
allgemeine Einleitung voraufgeschickt, in welcher er 
seine Angriffe gegen Falcke mit der Bemerkung eröff
net, es sei derselbe, nachdem er in dem 1738 erschie
nenen Entwurf einer Historia Corbeiensis diplomaticae 
eine ausführliche Geschichte Corveys angekündigt und 
sein gesammeltes Material offen dargelegt habe, plötz
lich mit der Bearbeitung der Traditiones Corbeienses 
und Sarachonis, Abbalis Corbeiensis, Itegistrum bono
rum et proventuum Abbatiae Corbeiensis hervorgetreten, 
ohne von diesen Quellen früher etwas erwähnt zu ha
ben. Diese Behauptung kann jedoch nur auf einer ir
rigen Ansicht von Falcke’s literarischer Thätigkeit be
ruhen: denn dass derselbe erst nach der Übersendung 
seines Entwurfs einer Hist. Corbei. diplom. an den 
Fürstabt Caspar von Böselage die Erlaubniss zu einer 
freiem Benutzung des corveyer Archivs erhielt, versi
chert er selbst bei mehren Gelegenheiten, unter An- 
derm in der Dedication an den Fürstabt Caspar vor 
dem Codex Traditionum, wo es heisst; „Quid ei (sc. 
aevo nostro diplomatico) poterat obtigisse fortunatius, 
quam clementissimum tuwm decrelum de tot egregiis 
autographis et litterarum documentis , tanquam 
publicis et splendidis ecclesiae tuae testimoniis et pig- 
nOribus, ex ab struso intimorum penetralium re- 
cessu, ubi bucusqne ea latuerant abdita, in 
lucem proferendis?“ — j)a nlin Caspar von Böselage 
nicht früher als um die Mitte des J. 1737 zum Fürst- 
abte gewählt und bestätigt wurde, so erklärt es sich 
hinlänglich, warum Falcke die wichtigen Quellenschrif
ten in seinem Entwürfe mit keinem Worte erwähnte. 
Dass er aber seit dem Jahre 1740 der Bearbeitung 
dieser Quellen, und namentlich dem Codex Traditionum 
Corbeiensium den grössten Fleiss widmete, erhellt nicht 
nur aus seinen eigenhändig aufgezeichneten Lebens
nachrichten, sondern auch aus den häufigen Citaten 
in seinen historischen Aufsätzen, sowie aus einer An
frage, welche er im ersten Stücke der braunschweigi
schen Anzeigen vom J. 1745 bekannt machte; „Was 
bedeuten die Worte: Gangum, Disogangum, so in den 
Traditionibus Corbei. ineditis verschiedentlich vorhom-

men?" Schon im J. 1747 wurde darauf die Herausgabe 
der Traditiones Corbeienses in den Novis Miscell. Lips. 
Vol. IV, p. 242—272, von ihm angekündigt und der 
Druck derselben bald nachher begonnen, war aber im 
Decbr. 1748 erst bis Part. II, §. 104, vorgeschritten, 
und wurde durch die mancherlei Schwierigkeiten, welche 
sich dem Unternehmen entgegenstellten, so sehr in sei
nem Fortgange aufgehalten, dass das Werk erst im 
April 1752 von dem Verleger ausgegeben werden konnte.

Ein zweiter Punkt, den wir hier hervorheben müs
sen, betrifft die Art und Weise, wie Falcke von den 
ihm zu Gebote stehenden Handschriften bei dem Ab
drucke seines Textes Gebrauch gemacht hat. Unge
achtet er nämlich in der in den Miscell. Lips, enthal
tenen Ankündigung p. 243 von dem Codex Traditio
num sagt: „Non chartaxeus est Ule, sed membranaceus. 
Locus in quo Codex manu scriptus et exaratus, Cor- 
beia Saxonica est, ubi is adkuc in archivo, seu tabula- 
rio, asservatur. Aetas illius incipit a tempore Hludo- 
vici J. Caesaris, et pertingit usque ad tempora Con
radi II. Imperatoris. Scribi itaque Ule coeptus est se- 
culo IX, atque a synchronis insecutis auctoribus ad an- 
num usque 1037 contiwuatus, prouti etiam literae et 
scriptura, si eae genuinis atque originalibus seu authen- 
ticis Diplomatibus aliisque Codicibus e seculo IX, X 
et XI residuis, conferanlur, satis et abunde testantur“; 
so hat er sich dennoch nicht streng und mit diplomati
scher Treue an das von ihm so genau beschriebene 
Original gehalten und nach demselben den Abdruck 
besorgt. Hr. W. nimmt davon Veranlassung, zu be
haupten, dass Falcke weder das Original, noch die 
wichtige Handschrift des 15. Jahrh. gekannt, sondern 
blos eine schlechte, verdorbene Abschrift aus einem 
jüngern Copialbuche besessen, also offenkundig gelo
gen habe. „Falcke besass“; heisst es S. 6 der Ein
leitung, „nichts, als eine vernachlässigte Abschrift aus 
dem neuen Copialbuche, voller Lese- und Schreibfeh
ler, Mängel aus Unwissenheit und Verfälschungen zu" 
gleich, die höchst wahrscheinlich von Falcke selbst 
herrühren und ihn als Lügner und Falsar Illosstellen. 
Er konnte nur vermuthen, dass seine Abschrift von ei
nem echten Original herrührte; er durfte dies, weil er 
wusste, dass sie aus dem neuen Copialbuche herrührte.“ 
Dass Falcke die Originalhandschrift nicht gekannt habe, 
gehe, meint er, schon daraus hervor, dass man in Cor
vey die Originale, nach genommener Abschrift nicht 
weiter geachtet und zu anderweitem Gebrauch bei Seite
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geworfen habe. Dass es aber mit den Traditionen 
ebenso gegangen sei, leide keine Zweifel; wenigstens 
sei als erwiesen anzunehmen, dass schon im 17. Jahrh. 
bei Anlegung der neuern Copialbücher das Original 
unter den Trümmern der Vorzeit nicht mehr vorhan
den gewesen wäre. Denn das zweite Copialbuch ent
halte Alles, was an handschriftlichen Denkmälern sich 
in Corvey vorgefunden habe; mit dessen Anlegung sei 
daher auch Alles gesichert und aufgehoben, und bei 
den Abschriften zu Grunde gelegt. Die Traditionen 
wären aber im Copialbuche blos aus der Handschrift 
des 15. Jahrhunderts genommen, und des Originals ge
schähe keine Erwähnung.

Allein Hr. W. legt hier offenbar ein zu grosses 
Gewicht auf sein gepriesenes Copialbuch, dessen Unzu
verlässigkeit im vorliegenden Falle schon aus dem Um
stande erhellt, dass sich weder das Registrum Sara- 
chonis noch das von A. Overham benutzte Necrologium 
abschriftlich darin findet, ungeachtet beide Handschrif
ten wenigstens bis gegen die Mitte des vorigen Jahr
hunderts, also noch lange Zeit nach der Anfertigung 
des zweiten Copialbuchs im Archive zu Corvey erwie- 
senermaasen vorhanden waren. Wenn aber der Mönch, 
welcher das zweite Copialbuch anfertigte, die Traditio
nen aus der Handschrift des 15. Jahrh., die beim Ce- 
sen weniger Schwierigkeiten darbot als das Original, 
abschrieb, ohne das letztere weiter zu erwähnen, so 
darf dieses noch keineswegs als ein befriedigender 
Beweis dafür betrachtet werden, dass die ursprüngliche 
Handschrift damals in Corvey nicht mehr vorhanden 
gewesen sein könne. Ohne Zweifel verhält es sich 
mit dieser Handschrift rücksichtlich Falcke’s eben so, 
wie mit dem Original - Codex der Annalen (der soge
nannten Fasten), von denen Hr. W. S. 8 in der An
merkung ebenfalls behauptet und vollständig bewiesen 
haben will, dass Falcke deren Original gar nicht ge
kannt, sondern seine Abschrift nur aus dem fehlerhaf
ten Copialbuche entlehnt habe. Was von diesem voll
ständigen Beweise zu halten sei, zeigt ein vom Unter
zeichneten im ersten Theile seiner historischen For
schungen S. 247 ft', mitgetheiltes Zeugniss Harenbergs, 
der in der Vorrede zu Joh.. Fr. Weitenkampf’s Gedan
ken über wichtige Wahrheiten aus der Vernunft und 
Religion (Th. 3, Braunschweig? 20. juü 1761) von den 
Annales Corbeienses sagt: ,;Der erste kürzere Aufsatz 
des corveyschen Jahrregisters von 790—1345 schreibt 
sich aus der Hand des Hrn. v. W esterholt her, der 
das Original dem seligen Joh. Fr. Balken zur Heraus
gabe einlieferte. Dieser Prediger zu Evesen konnte 
nicht Alles lesen noch herausbringen, insonderheit die 
daran gehängte erste Fortsetzung. Er bat sich meine 
Hülfe aus. Als Alles richtig abgeschrieben war, setzte 
ich den ersten Theil bis 1145 in den dritten Theil des 
zehnten Bandes der sogenannten Miscellaneornm novo- 
rum Lipsienslum. Hr. Falke nahm sein Original zu

rück. Ich hatte aber schon vorhin von dem Hrn. v. 
Mengede zu Corvey ein vermehrtes und längeres Stück, 
welches man Annales Corbeienses nennen kann, und 
so auf Pergamen etwa im XIII. Jahrhundert geschrie
ben war, das sich weitläufiger im ersten Theile befand, 
und äusser der ersten Fortsetzung bis zum Jahre 1159 
vermehrt war, erhalten. Im ersten Theile erschienen 
hierselbst einige Sätze, welche im Falke’schen Originale 
nicht gefunden werden, und beinahe alle aus andern 
glaubwürdigen Schriftstellern ihre Bestätigung bekom
men. Die Gewohnheit der Mönche, die alten Geschicht- 
büchern vorzeiten Zusätze ertheilten, ist bekannt. Die 
erste Fortsetzung kam in beiden Originalen überein. Die 
dritte fehlte dem Originale, das Hr. Falke hatte, und 
war aus Wibald’s Briefwechsel, welchen Martenc und 
Durant in der Collectione amplissima herausgegeben 
haben, grösstenteils abgekürzt und ausgeschrieben. — 
Der sei. Falke erbat sich von mir die Mittheilung mei
nes Originals, weil er aus beiden etwas absiechen las
sen wollte, wie er vorgab. Er gab mir dieses Original 
nicht zurück, sondern starb wider meine Vermuthung 
1753, 6. April, mitten unter den Widersprüchen, die 
er über der Ausgabe seiner Traditionum Corbeiensium 
erlitte“ u. s. w. Wie diese Äusserungen Harenberg’s. 
in deren Aufrichtigkeit Zweifel zu setzen kein Grund 
vorhanden ist, die oft wiederholte Behauptung der 
Gegner, Falcke habe von Corvey aus keine Originale 
mitgetheilt erhalten, sondern nur Abschriften derselben 
besessen, aufs bestimmteste widerlegen; so liefern sie 
zugleich einen neuen Beweis, wie nothwendig es ist, 
in den Urtheilen über diesen Gelehrten , der sich bis 
zu seinem letzten Lebenshauche als einen rastlos thä- 
tigen Forscher bewährt hat, mit schonender Vorsicht 
zu verfahren. Allerdings hat Falcke darin gefehlt, dass 
er seiner Ausgabe der Traditionen nicht die älteste 
Handschrift zu Grunde gelegt und die abweichenden 
Lesarten jüngerer Abschriften, die ihm zur Vergleichung 
zu Gebote standen, genau angegeben, mit einem Worte, 
dass er nicht die diplomatische Ireue und Sorgfalt an
gewandt hat, die man von dem Herausgeber einer so 
wichtigen Quellenschrift mit Recht erwarten durfte. 
Auch ist Ref. weit davon entfernt, alle Irrthümer und 
Fehler, welche der neue Herausgeber seinem Vorgän
ger in den Noten nachgewiesen, in Schutz nehmen zu 
wollen: nm’ kann er es nicht billigen, wenn Hr. W. 
überall, wo die Vergleichung der von ihm benutzten 
Handschrift von dem Falcke’schen Abdrucke Abwei
chungen darbietet, sofort den Verdacht ausspricht, 
Falcke habe solche Veränderungen seinen genealogi
schen Hirngespinnsten, oder andern trügerischen Ab
sichten zu Gefallen willkürlich vorgenommen, folglich 
gelogen und betrogen. Denn abgesehen davon, dass 
diese angebliche Absicht, zu lügen und zu betrügen, 
in vielen Stellen gar nicht zu erkennen ist, so muss 
dieselbe noch unwahrscheinlicher erscheinen, wenn man 
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erwägt, wie ernstlich Falcke sich abmüht, seine un
richtigen^Lesarten zu erklären. So las er p. 54, §. 22: 
miffaf ecclaf statt des richtigen miffas ccctas und sucht 
es in der Note (M) mit den Worten zu erklären: „Id 
est: ecclesias. Sed quasnam? Respondemus: in mo- 
nasterio Corbeiensi, in Stalo, et fortassis in Wilhem. 
Alia enim loca in vicinia nondum invenimus. Quae 
enim Jo. Lctznerus in Historia Ludovici pH de eccle- 
sia S. Kiliani in urbe Huxaria, aedificata ab Hilde
garde Caroli M. uxore asserit, fabulae sunt, quia hoc 
tempore urbs Huxaria nondum erat in rerum natura.“ 
Hr. W. bemerkt_darüber S. 50 seiner Ausgabe Note 7: 
„Bei F. missas ecclas. In der Note sagt er: id est ec
clesias. Es ist aber eine Lüge von ihm oder seinem 
Abschreiber, denn in der Handschrift stehen drei kleine 
c ohne Abbreviaturzeichen/4 Ähnliche Stellen, in denen 
dergleichen kritische Vergehen ohne Weiteres für Lü
gen erklärt werden, finden sich viele in den Noten des 
Herausgebers; ja S. 69 muss sogar ein augenscheinli
cher Druckfehler dazu dienen, Falcken die Absicht der 
Verfälschung unterzuschieben. „F.,44 heisst es daselbst 
Note 1, „bat fälschlich: et ipsi sese. sunt festes etc. 
Er macht also bei sese mit Absicht einen Punkt, da er 
sonst die ganze Handschrift ohne Interpunktion gibt.“ 
Wir enthalten uns, über diese kleinliche Art der Ver
dächtigung noch weiter zu sprechen, «•und wollen statt 
dessen, zur richtigem Würdigung der Fehler, weiche 
der Falcke’sche Text der Traditionen enthält, das ür- 
theil eines Zeitgenossen Falcke’s hier anführen, auf 
das schon Prof. Hasse in Illgen’s Zeitschrift für die 
historische Theologie, Jahrg. 1842, S. 116 u. 158, auf
merksam gemacht hat. ,,Ex fjua recensione“, sagt D. 
E. Baring in der Claris dlplomat. (ed. II, p. 76), nach 
Erwähnung der Recension Scheidt’s über den Codex 
Traditt. Corbei., „videre licet, eins assertiones et dicta 
non in Omnibus Umarn ferre. Interim iam septem et 
quod excurrit., effluxerunt anni, ex quo rever. Dn. au
ctor hoc Traditionum Corbeiensium corpus elaboravit 
publici iuris /acere. Atque in eo uno rempublicam lit- 
terariam sibi devinxisset, si vel absque additianibus suis 
dictum corpus Traditionum emisisset. Adeo teilte 
autem negotium editionis processit, ut per 
quatuor annos sub prelo sudaverint modo di- 
ctae Traditiones C orbcicnses. Corr edorem 
hoc o p u s h a b u i t v i i • u m c l ar r i s s l m u m ac re v e r. 
Dn. J. C. Harenbergium: — Sed. Ille non raro 
l ectori quae d a m obtrusit ac d icla au etoris 
interpolavit S*

Auch die willkürlich von Balcke vorgenommene 
Anordnung der einzelnen Traditionen nach Jahren und 
Zeitperioden soll nach S. 6 f. einen Beweis der Täu
schung und des absichtlichen Betrugs liefern. Zwar 
bemerkt Ilr. AV. sehr richtig, dass Falcke sich zu die
ser, von den ältern Handschriften abweichenden An
ordnung höchst wahrscheinlich verleiten liess, weil er 

im §. 225 den Namen des ersten Abts Adalhard er
kannte und daraus irrigerweise schloss, dass dieser 
Paragraph die Reihe der Traditionen beginnen müsste. 
Nur ist damit noch keineswegs bewiesen, dass Falcke 
dadurch die Leser absichtlich getäuscht habe, da der
selbe ja selbst den Grund der eigenmächtigen Verän
derung offen angibt, indem er Codex Traditt. p. 4, n. 
6, sagt: „Illud vero lectorem benevolum monere volui- 
mns9 designationes annorum inmargine adscri- 
ptas non comparere in codice nostro mseto, 
sed nos eas ex ingenio nostro, nunquam autem 
sine rationibu s ex ipso contextu traditionum 
petitis, adiecisse.“

Gegründeter ist dagegen der Vorwurf, den unser 
Verf. S. 9 ff. seinem Vorgänger darüber macht, dass 
er eine Menge von den in dem einfachen Traditions- 
Register vorkommenden Namen, ungeachtet ihnen gröss- 
tentheils alle historischen Anhaltspunkte fehlen, zu den 
ausschweifendsten Combinationen benutzt und die Ge
nealogie der ältesten Fürsten- und Grafenhäuser dar
auf gegründet hat. Unstreitig sind alle aus diesem 
Verfahren nothwendig hervorgehende Irrthümer der 
mangelhaften Kenntniss der ältern Geschichte, und be
sonders der Verfassungszustände der Vorzeit, welche 
Falcke mit den meisten seiner Zeitgenossen theilte, zu
zuschreiben. Wie hätte sonst Falcke zu der verkehr
ten Meinung kommen können, die der Verf. S. 9 er
wähnt: Heisse es in einem Diplom: „Herimanus comes 
in pago Huetlgo“, so sei das so viel als; Herimanus 
comes de Swalenberg, weil pagus Huetigo die Grafschaft 
Schwalenberg in sich fasse! — Indessen haben alle 
besonnenen Forscher diese Irrthümer, auf die schon 
Scheidt mit so nachdrücklichem Tadel hingewiesen hat, 
stets für das genommen, was sie sind. Um so auffal
lender ist es daher, dassHr. W., nicht damit zufrieden, 
dieselben in der Einleitung im Allgemeinen ausführlich 
zu besprechen, überdies noch mit der Nachweisung 
des Einzelnen einen nicht unbeträchtlichen Raum in 
den Noten ausgefüllt hat, den er gewiss zweckmässi
ger zur Aufklärung chorographischer und historischer 
Schwierigkeiten aus dem reichen Schatze seines Wis
sens verwandt haben würde.

Wir kommen zu dem letzten, von dem Verf. in 
der Einleitung S. 11 und 12 besprochenen Punkte, wel
cher das Verhältniss des Registrum Sarachonis zu dem 
Codex Traditt. betrifft. Dass dieses für die Geogra
phie des Mittelalters so wichtige Güter-Register ein 
echtes Denkmal der Vorzeit sei, darf, ungeachtet bis 
jetzt keine Handschrift desselben hat aufgefunden wer
den können, aus innern Gründen nicht bezweifelt wer
den, und Hr. W. hat dies selbst bei einer frühem Ver
anlassung (im Archiv für Geschichte Westphalens, III, 
1, S. 54 ff ) gegen Hrn. v. Wersebe siegreich darge- 
tiian. Falcke benutzte dasselbe nicht nur überall bei 
seinen geographischen nnd topographischen Erörterun
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gen, sondern auch hin und wieder zur Ergänzung des 
Codex Traditt„ wie er dies selbst an mehren Stellen 
bemerklich macht, z. B. p. 42, n. F.: „Licet in hoc 
paragrapho qauedam sint vetustate detrita, restitnenda 
tarnen ea sunt e Sarachonis Regislro B. e. P. A. C.; 
dignissimus enim est paragraphus, qui explicetur pla- 
nissime.<: Hr. W. will hierauf keine Anklage gründen, 
führt aber dennoch einige Umstände an, die den Ver
dacht der Unredlichkeit und absichtlicher Täuschung 
erregen sollen. Bei dieser Gelegenheit wird auch die 
Behauptung wiederholt, dass Falcke einem von dein 
Verf. schon früher in seiner Schrift über die corvey- 
schen Geschichtsquellen S. 60 mitgetheilten Brieffrag
mente zufolge, geständigermassen das Manuscript des 
Registrum Sarachonis nebst mehren andern Handschrif
ten aus Paullini’s literarischem Nachlasse erworben 
habe. Wenn übrigens Hr. W. S. 11, n. 1, sagt: da er 
sich auf das Autographum Falcke’s beziehe, so sei 
kaum zu begreifen, was man gegen seine Behauptung 
einwenden wolle; so muss Ref. dagegen bemerken, 
dass es nicht die gewissenhafte Mittheilung des erwähn
ten Brieffragments ist, die er in Zweifel zieht, obgleich 
er den Wunsch nicht unterdrücken kann, dass es dem 
Verf. gefallen haben möchte, zur bessern Beurtheilung 
des Zusammenhangs den ganzen Brief statt des abge
rissenen Bruchstücks mitzutheilen; seine Bedenklich
keiten beziehen sich vielmehr auf die Wahrheit der 
in demselben enthaltenen Angabe, und er wird diese 
aus erheblichen Gründen auch fernerhin so lange in 
Abrede stellen müssen, als nicht anderweitige genügende 
Zeugnisse dafür beigebracht werden. Denn wenn man 
auch darauf weniger Gewicht legen will, dass Paullini, 
der doch sonst bei jeder Gelegenheit mit seinen Hand
schriften prahlte, diese wichtige Quelle weder in seiner 
Exercitatio de pagis inprimis Saxoniae antiquae, noch 
in seinen übrigen zahlreichen Schriften auch nur mit 
einem Worte erwähnt; so darf man es doch gewiss 
nicht unberücksichtigt lassen, dass Falcke selbst zu 
verschiedenen Zeiten und auf die unzweideutigste Weise, 
nicht etwa in einem aus allem Zusammenhänge gerisse
nen Brieffragmente, sondern in seinen gedruckten Schrif
ten versichert, das Manuscript des Registrum Saracho
nis aus dem Archive zu Corvey erhalten zu haben, „Ad 
operis autem perfectionem“, schrieb er im J. 1747 in 
der Commentatio de codice Tvaditionum Corbeiensium 
ine dito, propediem edendo (MisceU. LipS. Nov. IV, p. 
243), „non parum conduxit, quod longe reverendissi- 
mus et celsissimus Princeps ac Dominus Casparus S.

I R. I. Princeps et Abbas Corbeiensis, cuius summo fa- 
\vore gaudeo, mihi praestantissimum suum Archiv um 
patefecit, ex quo in illustrandis Traditionibus maxime 
usui fuerunt, praeter aliquot millia ineditorum diploma- 
tums Registrum Bonorum et Prov entuum Ab- 
batiae Corbeiensis s quorum alt er uni ab Ab
bate Corbeiensi Sarachone circa annum 1070. 
alterum Abbate Er kenberto circa annum 1120, 
alterum ab incerto anctore, sine dubio autem 
a Corbeiensi, Seculo XIII confectum fuit, e 
quibus Registrum Sarachonis incomparabile, 
quod xaza noöa sequitur Codicem nostrum, ma- 
ximum mihi auxilium praestitit.“ Und noch 
wenige Monate vor seinem Tode wiederholte er dieselbe 
Angabe in der Praefatio zu den Traditionen: „Celsis- 
simo principi ac reverendissimo Corbeiensi abbati am- 
plissimam et reverentiae admodum submissae plenam 
debere me gratiarum actionem, eo quod tandern 
mihi licentiam indulsit evulgandi Registrum 
Sarachonis, pie profitendum mihi esse existi- 
mavi.“ Mit Recht darf man hier wol fragen: Hatte 
Falcke nöthig, sich die ausdrückliche Erlaubniss der 
Corveyer zum Abdruck der Handschrift auszubitten, 
wenn diese sein aus Paullini’s Nachlass durch Kauf 
rechtlich erworbenes Eigenthum gewesen wäre? Oder 
würde er, wenn er das Manuscript wirklich nicht aus 
dem corveyschen Archive zur Benutzung erhalten hätte, 
es gewagt haben, dem edlen, wissenschaftlich gebilde
ten Fürstabt Caspar, dem gelehrten, mit den Schätzen 
des Archivs genau bekannten Archivar Anton v. We
sterholt gegenüber, auf eine so freche und unbesonnene 
Weise zu lügen? Würden diese anerkannt redlichen 
Männer ihm nicht sogleich ihre Achtung entzogen und 
seine Lügen aufgedeckt haben ? Davon findet sich aber, 
soweit Ref. es hat erforschen können, nicht die leise
ste Spur;*)  vielmehr ist bis auf unsere Tage herab 
gerade von Corvey aus dessen Redlichkeit stets aner
kannt worden.

*) Es verdient in dieser Rücksicht bemerkt zu werden, dass sich 
Falcke in den letzten Wochen seines Lebens mit einer, dem Herm 
v. Westerholt in Corvey gewidmeten, Widerlegung seiner Gegner 
beschäftigte, die, jedoch unvollendet, nach seinem Tode unter seinen 
Papieren gefunden wurde. Vergl. des Unterzeichneten Historische 
Forschungen und Darstellungen Th. I, S. 27.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena,. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Traditiones Corbeienses. Herausgegeben von Dr. Paul 

Wigand.
(Schluss aus Nr. 152.)

So viel von der Einleitung des Verf. Ihr folgt von 
S. 13 — 108 der berichtigte Text der Traditiones Cor- 
beicnses, nach der bewährten Handschrift aus dem 
J. 1479 abgedruckt und mit zahlreichen Anmerkungen, 
grösstentheils kritischen Inhalts, versehen. In eine 
genaue Prüfung der letztem einzugehen, so viel sich 
auch bei manchen erinnern liesse, würde uns indessen 
zu weit führen und die Leser ermüden. Nur eine Stelle 
mag uns erlaubt sein, hier noch hervorzuheben, um 
eine allgemeine; für die Genealogie nicht ganz unwich
tige Notiz daran zu knüpfen. S. 39, n. 2, wird tadelnd 
bemerkt, dass Falcke den Namen bucco mit Burchar- 
dus für identisch halte. Unstreitig hat Falcke aber 
Recht; denn Bucco ist nichts weiter als die Verkür
zung des Namens Burchardus, wie Benno, Bennicho 
und Bennith für Bernhardus (vgl. Eccardi Quaternio 
p. 34). ferner Sicco und Sizo für Sigfridus undSighar- 
dus, Azo für Adelbertus und Adelhartus, Gripho oder 
Grifo für Gottfried. Auf ähnliche Abkürzungen der 
Eigennamen im Mittelalter ist bereits von andern Ge
lehrten, namentlich von J. Grimm, deutsche Gramma
tik III, S. 690 aufmerksam gemacht worden.

Zum Schlüsse dieser Anzeige sei dem Unterzeich
neten noch eine, ihn persönlich betreffende Bemerkung 
vergönnt. Hr. W. hat die Vertheidigung Falcke’s und 
des Chronicon Corbeiense übel aufzunehmen beliebt 
und dieser Ausgabe der Traditiones Corbeienses eine 
Vorrede vorgesetzt, worin er, die Grenzen der Mässi
gung überschreitend , die für die Redlichkeit Falcke’s 
und für die Echtheit der genannten Chronik bisher 
vorgebrachten Gründe als „durchaus seicht und schwach“ 
darzustellen sich bemüht und einer „befangenen Pole
mik“ zuschreibt. Wohl wissend, dass dergleichen Ur
theile bei freimüthiger Äusserung seiner Überzeugung 
unausbleiblich sind, hat Ref,, ohne darauf weiter Rück
sicht zu nehmen, auch in dieser Anzeige die Angriffe 
des Verf. gegen Falcke abzuwehren gestrebt „ soweit 
sie ihm ungegründet zu sein schienen. Wie er übri
gens das Verdienst, welches sich Hr. W. durch die 
Besorgung dieses berichtigten Abdrucks der Traditt. 
Corbei. um die Förderung quellenmässiger Geschicht- 
forschung erworben hat, mit gebührender Achtung an

erkennt; so wird er auch jede neue Untersuchung der 
wichtigen Streitfrage über die corveyschen Geschichts
quellen mit freudiger Theilnahme willkommen heissen, 
wenn sie, wie es die edlere Kritik erfordert, dem ge
meinsamen Zwecke, der Erforschung des Wahren, dient.

Verden. Dr. G. H. Klippel.

Geologie.
Die Venetianer Alpen , ein Beitrag zur Kenntniss der 

Hochgebirge von Dr. Wilhelm Fuchs, k. k. Bergver
walter zu Agordo im Venetianischen. Mit einer geo
gnostischen Karte und Gebirgsprofilen in 18 Tafeln. 
Solothurn , Jent und Gassmann; Wien , Rohrmann. 
1844. Querfolio. 10 Thlr. 15 Ngr.

Unter allen neuern Schriftstellern, die über die geogno
stischen Verhältnisse der östlichen Alpen oder eines 
Theiles derselben geschrieben haben, ist der Verf. der 
vorliegenden Schrift der einzige, der sich eines mehr
jährigen Aufenthaltes im Schoosse dieser Gebirge, so 
wie einer amtlichen Stellung, welche ihm die sorg
fältige Erforschung dieser Gebirgs Verhältnisse zur 
Pflicht machte, rühmen kann; denn alle andern Schrift
steller waren Reisende, die, nach Hause zurückge
kehrt, ihre nicht selten sehr flüchtigen Beobachtungen 
zu einem Ganzen zusammenstellten, aus welchem der 
eigentliche Bau dieses Alpenzuges nur unvollkommen 
oder fehlerhaft erkannt werden konnte. Namentlich 
vermeinte man immer, seit v. Buch nach seinem Be
suche des Fassa- und Fleimser-Thales ausgesprochen 
hatte: „Tirol ist der Schlüssel zur geognostischen 
Kenntniss der Alpen,“ dass das Studium der in diesem 
Theile des Alpengebietes vorliegenden geognostischen 
Thatsachen genüge, um eine Einsicht in die fraglichen 
Gebirgsverhältnisse zu erhalten, während doch nach 
unsers Verf. Behauptung eine ganze grosse Gruppe von 
Gesteinsbildungen (jene der grauen doleritischen Sand
steine) hier fehlt, und nur erst ausserhalb Tirol im 
Venetianischen in grösserer Ausdehnung auflritt, abge
sehen von dem Umstande, dass die Reihenfolge der 
geschichteten versteinerungsführenden Formationen am 
Saume der Alpenkette leichter und bestimmter sich auf
fassen lässt, als im Innern derselben. Das Interesse an 
der so bevorworteten Schrift des Verf. muss noch 
wachsen, wenn man erfährt, dass sämmtliche sehr 
zahlreiche Abbildungen, welche auf H der beigegcbe- 
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nen Tafeln enthalten sind (die 7 übrigen Tafeln um
fassen eine geognostische Karte der venetianischen Al
pen und Voralpen) nicht ideale Durchschnitte, sondern 
wirkliche der Natur entnommene Profile und Perspecti
ven zur Ansicht bringen, die sich nur hinsichtlich der 
Farbe von dem Urbilde unterscheiden. Zwar wird da
durch der Nachtheil erzeugt, dass so nur die schein
baren und keineswegs die wahren Lagerungsverhält
nisse wiedergegeben werden, allein dieser Übelstand 
lässt sich durch zweckmässige Wahl des Standpunktes 
bedeutend verringern, und es ergibt sich auf der andern 
Seite der sehr berücksichtigungswerthe Vortheil, dass 
der Gegenstand dem Einflüsse der Phantasie des Beob- 
bachters und Zeichners und jenem seiner Meinungen 
und Ansichten entzogen wird. Ein idealer Durchschnitt 
macht mir zwar mit wenig Strichen klar, was der 
Beobachter gesehen haben will, allein er hat den bei
weitem grössern Nachtheil, dass später nur zu leicht 
vergessen wird , wie es eben nur ein idealer von der 
individuellen Auffassung des Beobachters bedingter 
Durchschnitt war, dass man dann meint, er stelle die 
Wirklichkeit dar und nun ohne Weiteres ihn zur Be
weisführung bei wissenschaftlichen Discussionen benutzt? 
WOZU er doch in keiner Weise passt. Was die Schrift 
selbst anlangt, die mit ausserordentlicher Klarheit abge
fasst worden ist, so zerfallt dieselbe in fünf Abschnitte.

Der erste derselben (S. 3—20) gibt ein geognosti
sches Bild der ganzen Gruppe der belluneser Hoch
alpen, während der zweite (S. 21 — 28) die Lagerungs
verhältnisse der Voralpen, von den Hügeln Conegliano’s 
an die ganze Kette entlang bis zum Lago di Garda, 
zum Gegenstände seiner Darstellung hat. Man sieht 
dabei, dass der Verf. ruhig und ohne vorgefasste Mei
nung sorgfältig beobachtete, und überall, wo er in die 
Schilderung von Details eingeht, was aber bei dem ge
ringen Umfange des Buchs nur selten möglich ist (man 
bedenke, dass das Ganze nur 60 Seiten in Querfolio 
enthält), wird der lebhafte Wunsch von Seiten des Le
sers rege, es möge dem Verf. gefallen haben, der
gleichen Specialschilderungen mehrfach einzuschalten. 
Beide Abschnitte sind offenbar der wichtigste Theil 
der Schrift, weil sie treu Beobachtetes ebenso treu, ob
schon kurz, wiedergeben. Der dritte Abschnitt (S. 29 
—50) enthält eine kritische Zusammenstellung der 
Beobachtungen, und ich wüsste nicht, dass :ch als Ref. 
an der Folgerichtigkeit der gemachten Schlüsse, inso
weit sie das Thatsächliche betreffen, etwas Wesent
liches auszusetzen hätte, obschon ich an mehrfachen 
Punkten dieses Abschnitts an den theoretischen Spe- 
culationen des Verf. Anstoss genommen habe, worauf 
ich weiter unten noch besonders zurückkommen werde. 
In einem vierten Abschnitte (S. 52 — 54) versucht der 
Verf. eine gedrängte Schilderung des Charakters des 
Gebirges, sowie der Vegetation, und theilt endlich im 
fünften Abschnitte (S. 55—57) die Resultate seiner 

mannichfaltigen Höhenmessungen in dem besprochenen 
Gebiete mit, worauf mit einigen nachträglichen Bemer
kungen , die Petrefaktenlager von St. - Cassian anlan
gend, das Ganze geschlossen wird.

Es sei jetzt erlaubt, etwas näher auf die von dem 
Verf. erlangten Resultate, wie sie namentlich im drit
ten Abschnitte übersichtlich niedergelegt worden sind, 
einzugehen.

Unter Berücksichtigung der Gesammtmasse aller 
Erfahrungen ergibt sich aber in Betreff der Altersfolge 
der beobachteten Gesteine, dass der Thonschiefer 
die älteste Gebirgsformation dieses Alpenzuges ist. 
Dieser Thonschiefer (Glimmerschiefer) wird von rothem 
Feldspathporphyr ( quarzführendem Porphyr ) durch
brochen und theilweise überdeckt, wobei zu bemerken 
ist, dass dieser Porphyr äusser Thonschieferbruch
stücken nie Theile einer andern Gebirgsart einschliesst. 
Aus diesem Umstande, sowie aus den Lagerungsver
hältnissen schliesst der Verf. mit Recht, dass der rothe 
Porphyr ohne Zweifel die zweite Stelle in der Reihe 
dieser’ Gebirgsbildungen einnimmt. Hierauf folgt ein 
rother Sandstein, mit welchem die versteinerungsfüh
renden Straten beginnen , und in Betreff welches der 
Verf. die schon von Andern ausgesprochene und zwar 
andern Localitäten entnommene Behauptung recht an
schaulich darlegt, dass dieser Sandstein zunächst dem 
Feldspathporphyr seine Entstehung verdanke. Tadeln 
möchte ich hierbei des Verf. Ausdruck, dass dieser 
Sandstein aus dem Porphyr und Thonschiefer sich all- 
mälig entwickele, weil das Wort „entwickeln“, was 
übrigens in solcher Bedeutung sehr häufig vom Verf. 
gebraucht wird , bei dem flüchtigen Leser des Buches 
leicht zu Irrthümern Anlass geben kann ; wie ich denn 
auch des Verf. Neigung, dieses Gestein dem bunten 
Sandsteine zuzuzählen, nicht theilen möchte, weil dazu 
die aufgefundenen zum Theil nur wenig deutlichen oder 
nur als Steinkerne enthaltenen Petrefakten, unter denen 
namentlich der Unio ähnliche Formen und in den hö
hern Schichten Myacites elongatus Schl., Pecten disci- 
tes Br., Posidonomya Becheri Br., und Steinkerne von 
Avicula pectiniformis aufgeführt werden, durchaus 
nicht ausreichen, während die hin und wieder in unge
heurer Zahl in Kohle umgewandelten Pflanzenreste, die 
der Schlotheim’schen Abbildung von Lycopodiolithes 
arboreus (?) gleichen, eher dafür zu sprechen schei
nen, dass man es mit einem altern der Kohlengruppe 
angehörigen Gebirge, also zunächst wol mit dem rothen 
Todtbegenden zu thun habe. Wenigstens hat sich mir 
diese Ansicht ganz unwillkürlich aufgedrungen, als ich 
dasselbe Gestein an mehren Punkten Tirols, als z. B. 
im Abtei-, Grödner-, Fassa-, Etsch- und Fersinathale, 
zu beobachten Gelegenheit hatte. (Vgl. meine Beiträge 
zur Geognosie von Tirol.)

„Aus dem rothen Sandsteine“' (so heisst es bei 
Hrn. F.) „entwickelt sich Kalk, in welchem Posidono
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myen beinahe ausschliesslich sichtbar werden, bis hö
her hinauf Plagiostomen und Pectiniten erscheinen, um 
später (vorzugsweise im vicentinischen Gebirge) Cri- 
noideen Platz zu machen. Nun folgt durchgehends 
feuersteinführender Kalk mit Ammoniten und Belemni- 
ten, zwischen denen mit Ausnahme von Aptychus la- 
mellosus nur selten Bivalven sich erkennen lassen.“ 
In Betreff des erstgenannten Kalkes hebt Hr. F. beson
ders hervor, dass die untersten Schichten desselben, 
da wo sie sich in ununterbrochener Reihenfolge den 
obersten Mergelschichten des rothen Sandsteins an
schliessen, vorzugsweise Posidonomya Becheri, Pecten 
discites, Chamites lineatus Schl, enthalten, während 
sich in den höhern Schichten mehre Arten von Euom- 
phalus (?) bemerkbar machen. Noch höher hinauf tritt 
die Schichtung minder deutlich hervor, bis endlich mas
siger Kalk an massigem Dolomit (der häufig die höch
sten Kämme des Gebirgs bildet, oft aber auch in den 
tiefem Kalkschichten ein- und zwischenlagert) sich 
schliesst. Von dieser ganzen Formation hält es unser 
Verf. für sehr wahrscheinlich, dass sie als ein Äquiva
lent des Muschelkalkes zu betrachten sei, während er 
die andere feuersteinführende Kalkformation in Folge 
ihrer Ammoniten (Am. communis Sow., Am. Davoei 
Sow. , Am. primordialis Schl, in deutlich erkennbaren 
Exemplaren, Am. Rhotomagensis und Am. serpentinus 
in zweifelhaften Exemplaren, für den Repräsentanten 
der Jurabildung ansieht.

Die bisher aufgezählten Formationen werden aber 
von den Melaphyren und den verwandten plutonischen 
Gesteinsmassen, denen Hr. F. im Allgemeinen den 
Namen „Trapp“ beilegt, durchbrochen, und so wie un
ser Verf. früher nachwies, dass sich aus dem quarz- 
führenden Porphyr der rothe Sandstein entwickelte, so 
zeigt er uns jetzt in Betreff diesei* Trappe, dass sie zur 
Bildung eines grauen Sandsteins , den er doleritischen 
Sandstein nennt, Veranlassung gaben. Die doleritischen 
Sandsteine spielen in diesem Theile der Alpen eine 
nicht unwichtige Rolle und es ist des Verf. alleiniges 
Verdienst auf dieses bisher noch unbekannte und ge
wiss sehr merkwürdige Gestein aufmerksam gemacht 
zu haben. Schon aus dem Verhalten des schwarzen 
Porphyrs zu diesem Sandsteine (wie das von Hrn. F. 
an mehren Stellen des ersten Abschnitts seiner Schrift 
speciell nachgewiesen worden ist) wird es wahrschein
lich, dass Sandsteine, aus Fragmenten jener Porphyre 
gebildet, allen den von denselben durchgesetzten Lage
rungen schlechterdings nur an- oder auf liegen können, 
was in der That auch der Fall ist. Denn so ähnlich 
auch, dem äussern Ansehen nach, derjenige Kalk, wel
cher oft in Ungeheuern Massen jenen doleritischen Con- 
glomeraten aufruht, jenen Kalkbildungen ist, die auf 
den rothen Sandstein folgen, so siml doch weder die 
Versteinerungen dieselben, noch ist der, jene Gruppen 
auszeichnende constante Wechsel der Form ihrer

Schichten in ihm wiederzufinden. Vergebens würde 
man über den Schichten des grauen Sandsteins Enkri- 
niten- oder Ammonitenkalk in ihren ausgezeichneten 
Formen suchen, wohl aber erscheinen Bruchstücke die
ser Gebilde in den tiefem Sandsteinlagern, und durch 
seine ganze Mächtigkeit Fragmente des charakteristi
schen rothen und schwarzen Feuersteins. Auf den 
grauen Sandstein jedoch, und niemals unter ihn gela
gert, folgen rothe Mergel, die einem Kalke zur Basis 
dienen, in welchem Ammoniten beinahe gänzlich ver
schwinden; obschon diese Cephalopoden in den Sand
steinen selbst und namentlich in ihren tiefem Lagen 
oft sehr rein ausgebildet erscheinen, sowie ihre Spiral
windungen in den schwarzen Kalkblättern, die den 
grauen Sandsteinen häufig Zwischenlagern, nicht selten 
sichtbar werden. Statt der Ammoniten treten nun 
Brachiopoden, Cidaritenstacheln und Polyparien in be
deutender Menge auf, und es schliesst sich mit diesem 
letzterwähnten Kalke (Kreide?) die Reihe jener Ge
steine , welche die eigentlichen Hochalpen zusam
mensetzen.

In den Vorderalpen endlich entwickeln sich aus 
diesen letztem Gebilden ganz allmälig und ohne be
stimmbare Grenzen der Ichthyolithenkalk des Vicentini
schen (am Monte Bolca) und der belluneser Sandstein, 
welche beide Formen , indem sie sich gegenseitig ver
treten, für geognostisch gleich zu erachten sind. Auf 
diesen Gesteinen lagern weiterhin im Vicentinischen 
und im Piavethale die blauen und gelben Mergel, aus 
denen sich im Trevisanischen die Nagelflue, im erst
genannten Gebiete jedoch der Nummulitenkalk ent
wickeln. Ichthyolithenkalk oder belluneser Sandstein 
bilden das Verbindungsglied zwischen den tiefem (oder 
Kreide) Bildungen und den höhern (tertiären) Schich
ten, und nur wo dieselben fehlen, wird ein plötzlicher 
Wechsel der Gesteinsformen und mithin eine schroffe 
Grenze sichtbar. Auch diese am Saume des Alpenzuges 
auftretenden jüngsten neptunischen Gebirge blieben nicht 
ungestört, indem sich basaltische Durchbrüche und da
durch veranlasste Hebungen an ihnen nachweisen las
sen; denn während am Monte Bolca es ganz klar zu 
Tage liegt, dass die starke Schichtenneigung des Ich- 
thyolithenkalks vom durchbrechenden Basalte bedingt 
ist, so darf man wol auch dieselbe Ursache bei der 
Schichtenaufrichtung der Nagelflue, dieses jüngsten und 
zugleich bedeutendsten Gliedes sämmtlicher neptuni- 
scher Gebirge dieser Gegend, als wirksam annehme», 
obschon nirgends eine für diese Hypothese sprechende 
Entblössung nachgewiesen werden kann. Des Verf. 
Zusammenstellung sämmtlicher Gesteinsgebilde des gan
zen Alpengebiets nach ihrer durch tüchtige Unter
suchungen begründeten Altersfolge führt aber zu fol
gender Tabelle: 1) Thonschiefer und Glimmerschiefer. 
2) Quarzporphyr (rother Porphyr, Feldspathporphyr). 
3) Rother »Sandstein (bunter Sandstein? Myacitensand-
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stein). 4) Posidonomyenkalk. 5) Enkrinitenkalk. 6) Ce- 
phalopodenkalk. 7) Trappgesteine (gangartig alle vor
anstehenden Glieder durchbrechend). 8) Grauer dole- 
ritischer Sandstein (Trapptuff) und rother Mergel. 
9) Astraeen- und Brachiopodenkalk (Polyparienkalk). 
10) Ichthyolithenkalk und belluneser Sandstein. 11) Ba
salt (abnorm). 12) Tegelgebilde (graue und blaue Ter
tiärmergel, Grünsand, Basalttuff). 13 Nummulitenkalk 
(jüngster Grobkalk) und Nagelflue.

Nach dieser übersichtlichen Darlegung des Inhaltes 
und der in dieser überaus wichtigen Schrift niederge
legten Hauptresultate sei es schliesslich noch vergönnt, 
auf einige Nebendinge aufmerksam zu machen, die mehr 
oder weniger geeignet sind, zu zeigen, dass der Verf. 
ein selbständiger und unbefangener Beobachter ist, den 
herrschende Ansichten und gewichtige Autoritäten we
der an genauer Untersuchung noch an offenem Aus
sprechen des Gefundenen zu hindern vermögen, wie 
das leider so häufig anderwärts der Fall ist.

Vor allen erkennt man in Hrn. F. einen Bekämpfer 
der Dolomitisationstheorie des Hrn. v. Buch, und zwar, 
was mir besonders wichtig scheint, lediglich von dem 
geognostischen Standpunkte aus, indem er zeigt, dass 
wenigstens im ganzen Gebiete der von ihm untersuch
ten Gebirge diese Hypothese keineswegs ihre Bestäti
gung , vielmehr ihre vollständige Widerlegung findet. 
Namentlich aus den Schilderungen des ersten Abschnitts 
stellt sich heraus, dass Melaphyrgänge Kalk und Dolomit 
gleichmässig durchbrechen, dass Dolomit oft an von den 
schwarzen Porphyren entfernten Punkten auftritt, wäh
rend Kalk sie unmittelbar berührt, dass auf mächti
gen Melaphyrmassen Kalk ruht, dem Dolomit sich auf
lagert ; mit einem Worte, dass Dolomit in gar keiner, 
oder wenigstens nicht in einer, die Hypothese recht
fertigenden Beziehung zu dem Trappgesteine stehe. 
,,Nach allen Daten (so fährt Hr. F. fort), die hier vor
liegen, ist überhaupt nicht anzunehmen, dass Kalk in 
Dolomit umgewandelt worden sei, und schon die allge
mein bekannte und selbst von den Vertretern jener 
Hypothese vielfach erörterte Thatsache, dass die Aus
scheidungen von Granat, Idocras, Gehlenit u. s. w. an 
der Scheidung von Augitporphyren und Kalk oder 
Dolomit, nie von Letzterem, sondern stets von Kalk
spath umhüllt werden, würde genügen, um starken 
Verdacht gegen eine solche Umwandlung zu erwecken. 
Ich habe absichtlich vermieden, vom Emporsteigen der 
Talkerde in Gasform 2U sprechen, da der Gründer 
jener Umwandlungstheorie nie sich dieses Ausdrucks 
bediente, der, hätte man nicht Beweise, dass es damit 
ernstlich gemeint sei, für ejne Satyre, auf jene 
Hypothese gemacht, hätte gelten müssen.“ Ich 
selbst enthalte mich hier jeder weitern Besprechung der 
v. Buch’schen Hypothese, da ich sie in meinen Beiträ
gen zur Geognosie von Tirol von dem geognostischen, 
wie chemischen Standpunkte ausführlich beleuchtet 
und auch bereits in diesen Blättern bei der kritischen 
Besprechung der Klippstein’schen Schrift (Beiträge zur 
geologischen Kenntniss der östlichen Alpen) Gelegen
heit genommen habe, mein durchaus abfälliges und 
zwar auf Thatsachen gestütztes Gutachten über die- 
selbe abermals abzugeben.______________________

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ®'. Hand in Jena.

In Betreff des „Marmors“ von Predazzo findet Hr. 
F., dass er weder „der einzige, wahre, körnige Mar
mor“ (wie Hr. v. Buch behauptet) in Fassa und Fleirns, 
noch überhaupt ein eigentlicher Kalkstein, sondern ein 
wahrer Dolomit sei, der sich der von ihm angestellten 
chemischen Analyse zufolge als aus

64,30 kohlensaurem Kalk 
35,70 kohlensaurer Magnesia 

zusammengesetzt erweise. Obschon nun das Resultat die
ser Analyse kein richtiges ist, indem Hr. F. den Wasser
gehalt übersehen hat (dieses Gestein muss nach meiner 
Untersuchung als aus 2 Atomen kohlensaurem Kalk, 
1 Atom kohlensaurer Magnesia und 1 Atom Wasser zusam
mengesetzt betrachtet werden, wodurch auch meine Be- 
Zeichnung Predazzit für dieses bisher noch nicht bekannte 
Gestein gerechtfertigt wird), so geht doch daraus hervor, 
dass unser Verf. sorgfältig beobachtet, weil er sicher schon 
durch die äussern physikalischen Kennzeichen, sowie 
durch die Art, wie dieses Gestein verwittert, darauf gelei
tet wurde, es nicht ohne Weiteres für Marmor zu halten, 
sondern einer nähern Untersuchung zu unterwerfen.

Hr. F. kommt ferner zu dem Ausspruche: „es 
lasse sich durchaus keine bestimmte Grenze zwischen 
den einzelnen Gliedern der versteinerungsführenden 
Gebirgsformen ziehen*“ und warnt vor dem nur allzu 
häufigen Irrthume, scharfe Grenzen zwischen den ver
schiedenen Gruppen zu suchen und locale Erscheinun
gen für allgemein geltend zu halten. Er weist mit 
Recht darauf hin, dass man, durch das Verschwinden 
oder den Mangel einer oder der andern Gebirgsform 
getäuscht und durch die auf solche Weise scharf her
vortretende Verschiedenheit der Charaktere der mit 
einander in Berührung kommenden Formen bestochen, 
gar häufig bestimmte Grenzen gezogen habe, ohne zu 
bedenken (oder ohne zu wissen), dass sich an vielen 
andern Punkten Gebilde zwischen die so getrennten 
Gruppen schieben, denen die Charaktere der Einen, 
wie der Andern in gleichem Maase zukommen , und 
die dadurch Verbindungsglieder Beider werden. Dieses 
Übergehen und dieses Ineinandergreifen findet aber 
sehr augenfällig in den mechanischen (neptunischen) 
Ablagerungen der von Hrn. I. näher untersuchten Di- 
stricte statt, und wie in den Hochalpen (wenn nicht 
abnorme Gebilde dazwischen treten, oder einzelne Glie
der fehlen) die Reihe der Bildungen, von den höchsten 
Straten des rotheu Sandsteines an, bis hinauf zu dem 
Kalke und den rothen Mergeln, sich durch die unmerk
lichsten und sanftesten Übergänge an einander knüpft, 
so entwickeln sich in den Voralpen am Monte Bolca, 
im Valle del Cavaliere, bei Noale und an vielen an
dern Orten die höhern Lagen des Ichthyolithen - und 
Nummulitenkalkes, ohne irgend eine kennbare Grenze, 
aus den tiefem Schichten, und namentlich findet an 
allen diesen Punkten der Wechsel des paläontologischen 
Charakters der Schichten auf solch unmerkliche und 
allmälige Weise statt, dass sich unser Verf. ebendeshalb 
zu dem schon oben citirten Ausspruche für völlig berech
tigt erachtet, zu welchem, wie man aus allem ersieht, 
nur sehr sorgfältiges und vergleichendes Studium sämmt- 
licher hierher gehöriger Verhältnisse führen konnte.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von ff1. A. Brockhaus in ffjeipzig-.
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So sehr überzeugend aber der von dem Verf. geführte 
Nachweis des ganz allmäligen Überganges der auf 
neptunische Weise entstandenen Gesteinsformationen 
ist, so wenig überzeugend scheint er mir zu sein, 
wenn Hr. F. denselben auch auf die plutonischeu Ge
birge anwendet, und die Granite, Syenite, Melaphyre, 
Basalte, Grünporphyre und Aphanite des von ihm 
durchforschten Alpenzuges als nur verschiedene For
men eines und desselben Gebildes (des Trappes) dar
zustellen versucht, indem er behauptet, dass die oben 
genannten verschiedenen Gesteine sich durch Über- 
gangs- und Zwischenglieder von der mannichfaltigsten 
Structur und Zusammensetzung zu einer einzigen Gruppe 
verbinden. Es würde mich jedenfalls weit über die 
Grenzen des mir hier verstatteten Raums hinausführen, 
wenn ich mich darauf einlassen wollte, den Ungrund 
einer solchen Annahme, sowie die Widersprüche, die von 
Seiten der Geognosie, Geologie und Chemie dagegen 
zu erheben sind, nachzuweisen, daher ich mich mit der 
einfachen Bemerkung begnüge, dass ich mich in diesei' 
Beziehung mit dem Verf. in keiner Weise einverstanden 
erklären kann, und das um so weniger, je mehr ich 
Grund habe zu glauben, dass ohne allen Zweifel die 
Gebirgsverhältnisse des untern Fassa- und des Travi- 
gnolothales In der Umgebung von Predazzo unsern 
Verf. zu solchen Ansichten verleiteten. Die Verhält
nisse von Predazzo gehören aber noch gar nicht zu 
denjenigen, von denen die Geognosie behaupten kann, 
sie seien von ihr erkannt, und es scheint mir unter 
allen Umständen sehr gewagt, aus ihnen irgend etwas 
Allgemeines, was noch dazu dem anderwärts Erforsch
ten und Wohlbegründeten widerspricht, herleiten zu 
wollen. Die Lehre vom „jungen Granit"? bekanntlich 
ebenfalls von Predazzo ausgegangen, ist ein schlagen
des Beispiel, welchen Schaden solch ein Verfahren in 
der Wissenschaft bringen kann, und wie schwer es 
hält, auf einen offenbaren Irrthum fernerweitig basirte 
Irrthümer aus der Wissenschaft später wieder zu ver
bannen. Denn kaum war von Hrn. v. Buch ausge
sprochen worden, es sei Granit im heissflüssigen Zu
stande zu sehr später Zeit (d. h. nach der Bildung von 
Jura- und Oolithenkalk) bei Predazzo hervorgebrochen, i 

so sah man alsbald anderwärts ebenfalls jungen Granit, 
und es war nicht gerathen, an der Wahrheit einer sol
chen Annahme zu zweifeln, seit namentlich in Sachsen 
durch Weiss, Naumann, Cotta, v. Humboldt, v. Leon
hard und Andern in der Gegend von Zscheila, Oberau, 
Weinböhla und an mehren andern Punkten der sächsi
schen Schweiz solch junger Granit, der nach der Bil
dung der Kreideformation im flüssigen Zustande aufge
stiegen sein sollte, erkannt worden war. Und doch 
glaubt jetzt kein Mensch an so jugendliches Alter die
ses sächsischen Granits, es ist jetzt selbst von frühem 
Vertheidigern dieser Ansicht nachgewiesen worden, in 
welcher Weise man getäuscht ward, und ich behaupte, 
man würde sich hier in Sachsen niemals haben täu
schen lassen, wenn nicht Hr. v. Buch bei Predazzo mit 
seiner Selbsttäuschung den Anfang gemacht hätte.

Ein anderer Punkt, worin ich, ohne jedoch im 
Stande zu sein, etwas Besseres zu geben, mit dem 
Verf. nicht der gleichen Meinung sein möchte, ist seine 
Ansicht, die er sich machen zu müssen glaubt, um das 
anomale Zusammenvorkommen organischer Reste in 
gewissen Gesteingeschichten der Alpengegenden, die 
sonst weit von einander getrennt erscheinen, zu er
klären. Es ist das ein Gegenstand, der in der neue
sten Zeit, namentlich seit man mit den Petrefakten von 
St. Cassian näher bekannt worden ist, vielfach das In
teresse der Gelehrten in Anspruch genommen hat, ohne 
dass es bisher geglückt ist, die hierbei aufsteigenden 
Zweifel und Bedenken zu beseitigen. Man höre, wie 
sich unser Verf. darüber ausspricht. „Überall’4 (so 
heisst es S. 43), „wo ruhige , ungestörte Ablagerung 
stattfand, finden sich die Gesetze bestätigt, welche in 
der Aufeinanderfolge der verschiedenen Organismen 
aus der Erfahrung abstrahirt wurden. Indem nun die 
Schichten mechanischen Absatzes eine bestimmte Rei
henfolge bilden und die höhern nothwendig später ab
gelagert worden sein mussten, als die tiefern, nahm 
man ganz consequent an, dass die organischen Reste 
der tiefern Straten, welche in den höhern sich nicht 
mehr finden, einer ältern Periode angehörten und vor 
Ablagerung der jüngern Gebilde ausgestorben wären; 
die Reste höherer Schichten jedoch, welche den tiefern 
nicht eigen sind, erst in jener neuern Periode aus der 
schaffenden Hand der Natur gingen. Mit einem Worte : 
die Petrefakten machte man zu Repräsentanten der 
organischen Formen ihres Zeitalters.“ „Ich kann“ (so 
fahrt Hr. F. fort) „jener Schlussfolgerung nicht unbe
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dingt beipflichten und halte es nicht für unmöglich, 
dass, sowie auf dem Lande in den verschiedenen Ni- 
veau’s über dem Meere bestimmte organische Formen 
leben, die weder abwärts noch aufwärts über gewisse 
Grenzen steigen , dies auch unter dem Meeresspiegel 
der Fall sei und jene organischen Reste minder die Re
präsentanten der Zeit, als der Höhe seien, in der jene 
Ablagerungen stattfanden. Wie nach und nach die 
Straten dem Meeresspiegel zustiegen, verschwanden 
die Wesen, deren Dasein an tieferes Wasser gebannt 
war, und andere traten an ihre Stelle, um wieder bei 
steigendem Meeresboden neuen Formen Platz zu machen, 
während an den tiefem Punkten, wenn solche sich 
noch fanden, die frühem Organismen nach wie vor 
lebten. Wo nun solch ruhiges Ablagern und Steigen 
gewaltsam gestört wurde und tiefere Lagen plötzlich 
in höhere Horizonte stiegen, oder umgekehrt, muss
ten natürlich die tiefer lebenden Organismen mit hin
aufgehoben werden, oder die hohem herabsinken und 
sich dann mit andern fremdartigen Formen men
gen. Störung, plötzliches Steigen der Schichten 
und Mengung verschiedenartiger, d. h. nicht zusammen 
passender, Thier- und Pflanzenformen zeigen uns aber 
die Alpen, und jene Meinung dürfte darin eineJStütze 
finden.“

„Es kann übrigens eine Ansicht mit der andern 
zugleich recht gut bestehen und das (erwiesene) Aus
sterben vieler Formen organischen Lebens, deren Da
sein vielleicht noch an ganz besondere Bedingungen 
geknüpft war, spricht allerdings auch für die Richtig
keit der erstem, obschon uns für die Möglichkeit der 
Entwickelung ganz neuer, früher nicht dagewesener For
men keine bestimmten Beweise vorliegen (! der Ref.). 
Es dürfte übrigens wirklich noch unerwiesen sein, ob 
nicht Formen, die als ausschliesslich der Vorwelt an
gehörig betrachtet werden, jetzt noch lebendig in be
deutender Tiefe des Meeres sich finden (! der Ref.). 
Wie die Sache sich aber nun auch immer verhalten möge, 
so viel ist gewiss. dass die bisher geltende Ansicht 
allein die Erscheinungen, welche die Alpen in paläon
tologischer Hinsicht bieten, nicht genügend erklären 
können.“

Endlich findet sich unter den Beobachtungen des 
Verf. ein meiner Ansicht nach sehr wichtiger Beitrag 
zur Formenlehre der Gesteine, der es wcl verdient, 
dass ich ihn noch besonders heraushebe und in sein 
gehöriges Licht stelle. In einer bis jetzt, wie es 
scheint, unter den Gelehrten noch wenig bekannten, 
jedenfalls aber sehr bemerkenswerthen Schrift (Die 
Kugelform im Mineralreiche und deren Einfluss auf die 
Absonderungsgestalten der Gesteine. Ein Beitrag zur 
geognostischen Formenlehre von Dr. J. Roth. Mit 
8 Steindrucktafeln. Leipzig und Dresden. 1844) wird 
nämlich unter anderm darauf aufmerksam gemacht. 

wie, ganz den bisherigen Ansichten entgegen, jene be
kannten prismatischen und kugelförmigen Absonderun
gen der platonischen und vulkanischen Gebirgsmassen 
in ganz gleicher Weise auch an neptunischen Gebilden 
zu beobachten seien, und es wird dabei darauf hinge
wiesen, wie die Ursache dieser gleichen Erscheinungen 
an Gebirgen so verschiedenen Ursprungs in dem Um
stande liege, dass das Material des auf feurigem wie 
wässerigem Wege entstandenen Gesteins bei seinem 
spätem Festwerden (das erstere durch Abkühlung, das 
letztere durch Austrocknung) sich zusammengezogen, 
und dafern solches Zusammenziehen oder Schwinden 
möglichst ungestört und regelmässig von statten ging, 
jene prismatischen und kugeligen Absonderungsgestal
ten angenommen habe. Es werden zur praktischen Be
weisführung dieses streng philosophisch durchgeführten 
Satzes mehrfache Belege, aus der Wirklichkeit ent
nommen , angeführt, und namentlich hat das dresdner 
Steinkohlengebirge ganz ausgezeichnetes Material dazu 
hergegeben, indem hierin entschieden neptunischem Ge
bilde nicht nur prismatische, sondern auch kugelförmige 
und sogar mit concentrisch-schaliger Absonderung ver
sehene Gestalten in einer Schönheit und Ausbildung 
Vorkommen, wie solche nicht vollständiger im vulkani
schen Gebirge wahrgenommen werden kann. Einen 
fernerweitigen Beleg liefert nun Hr. F. in seiner Schil
derung der Structurverhältnisse des doleritischen Sand
steines. S. 11 heisst es nämlich: „Je weiter man am 
Lago di Aleghe hinaufgeht, desto minder deutlich wird 
das krystallinische Gefüge (des Dolerites oder Augit
porphyrs, aus welchem sich ja dieser doleritische Sand
stein entwickelt); amorphe Körner von Feldspath und 
Augit werden durch die frühere Grundmasse zusam
mengekittet , Kalkspathstückchen mengen sich mit mi
kroskopischen Fragmenten von Hornblende: später 
backen sich Quarzstücke, Kalkknollen und Bruch
stücke des früher geschilderten kristallinischen Ge
menges ein, das massige Gestein sondert sich in Bänke 
und Schichten, die grösstentheils wieder in kugelförmige 
Stücke von concentrisch-schaliger Structur sich tren
nen u. s. w.;“ und S. 12—13; „----------- Nahe der 
Baumgrenze lösen sich aus der verwitterten Oberfläche 
der Porphyrmassen Porphyrkugeln anderer Farbe und 
Zusammensetzung, deren Menge nach und nach zu
nimmt , während die bindende Masse theils krystalli- 
nische Structur zeigt, theils ein sandsteinartiges, aus 
amorphen Körnern zusammengebackenes Gemenge bil
det; bis höher am Kamme der Cima di Pape dünne 
Schichten feinkörnigen grünen Sandsteins mit einem 
dunkelgefärbten, auf den ersten Anblick basaltartigen 
Gesteine wechseln, welches häufig Abdrücke von Mee
resbewohnern (Pectiniten) im sonderbaren Vereine mit 
Farrenwedeln enthält. Wie am Lago di Aleghe, ist hier, 
wo das Gestein sein krystallinisches Gefüge verliert 
und sandstein- oder mergelartig wird, kugelförmige Ab-
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Sonderung von concentrisch-schaliger Structur vorwal
tend sichtbar, welche sich selbst in den dünnsten Blät
tern wahrnehmen lässt.“ Ausserdem gibt Hr. F. noch 
auf Taf. 17 in der dritten Figur eine Abbildung eines 
solchen Sandsteinkalkes vom Monte Grava in Hoch- 
zoldo, an welchem man diese kugelförmige Absonderung 
sehr gut sehen kann. Ich glaube nicht, dass man mir 
hier einwenden wird, der von Hrn. F. beschriebene 
Sandstein sei kein neptunisches Product, oder dass, 
wenn er ein solches sei, die Kugeln als ursprüngliche, 
dem Melaphyr angehörige, und mechanisch hier abge
lagerte angesehen werden müssten; denn weder geht 
so etwas auch nur im Entferntesten aus der mehrfach 
bei Hrn. F. aufzufindenden Beschreibung dieses Sand
steins, noch aus der gegebenen Abbildung hervor.

Indem ich jetzt die Besprechung dieses Werks be
schliesse, dem Verf. desselben ein herzliches „Glück
auf!“ zurufend; bleibt mir nichts übrig, als den Wunsch 
auszusprechen , es möchte der Preis des Buches kein 
so hoher seih (es kostet 10 Thaler), was leicht zu er
zielen gewesen wäre, wenn man die Ausstattung weni
ger prachtvoll veranstaltet hätte , zu welchem äussern 
Glanze leider eine höchst bedeutende Menge von 
Druckfehlern einen seltsamen Contrast bilden.

Dresden. Alexander Pelzholdt.

Kunstgeschichte.
Les Cathedrales de France par VAbbe J.J. Bour ässe, 

ckanoine konor. de Nevers etc. Tours, Mame & 
Comp. 1843. 8. 8 Fr.

Kein Land hat einen grössern Reichthum von gross
artigen herrlichen Kirchenbauten im sogenannten go
thischen (oder Spitzbogen-) Stil, die den hohen Auf
schwung der christlichen Baukunst in verschiedenen 
Zeiträumen des Mittelalters bezeugen, wie Frankreich. 
Vorzüglich seit zwanzig Jahren ist ein lebhaftes Inter
esse für diesen Gegenstand unter den Franzosen er
wacht, das sich nicht nur durch emsige Forschungen 
über die Geschichte der merkwürdigsten jener Kirchen 
und die Eigenheiten ihres Baustils und durch schrift
liche und bildliche Darstellungen derselben, sondern 
auch durch einen thätigen, selbst bedeutenden Aufwand 
nicht scheuenden Wetteifer kund gibt, dasjenige, was 
an diesen ehrwürdigen Gebäuden der Gewalt der Zeit 
oder roher Zerstörungswuth erlegen ist, herzustellen 
oder sie vor weiterm Verfall zu bewahren und sogar 
hin und wieder das, was bisher daran unvollendet ge
blieben war, im gleichen Stil zu ergänzen. Von vielen 
solcher Kirchen haben wir bereits seit dieser Zeit mehr 
oder weniger ausführliche Monographien erhalten, und 
es sind wenige, mit deren Ausbesserung oder Vollen
dung man nicht jetzt die Baukunst beschäftigt sieht. 
Den Reisenden, der solchen Dingen seine Aufmerk

samkeit zuwendet, muss diese Wahrnehmung mit Be
wunderung erfüllen. Wie sollte er nicht darin eine 
würdige und erfreuliche Sühne für die vielen schmach
vollen Frevel erblicken, mit denen der fanatisch blinde 
Volkstaumel die ersten Perioden der Revolution be
fleckt hat? Und ist es nicht ein die Nation ehrendes 
Zeugniss des wieder erwachten religiösen und kirchli
chen Sinnes, dass die diesfälligen Unternehmungen 
geistlicher und weltlicher Kunstfreunde so vielen und 
starken Anklang in allen Ständen finden? Auch die 
Regierung betheiligt sich dabei durch ansehnliche Geld
beiträge. Überall in Frankreich, sowie in Deutschland 
und Italien, ist man jetzt zur richtigen Würdigung je
ner alten Meisterwerke kirchlicher Baukunst und zur 
Einsicht gelangt, wie widersinnig, abgeschmackt und 
eitel die Versuche waren, diese Bauten mittels moder
ner Verzierungen zu verschönern und zu verbessern, 
oder ihre Vollendung in einem modernen oder gemisch
ten Stil zu unterfangen. Man ist sogar an manchen 
Orten bedacht, solche Verunstaltungen und Versündi
gungen gegen einen reinen Geschmack wieder gut zu 
machen. Mehre Bischöfe haben in ihren Seminarien 
einen eigenen Unterricht in der kirchlichen Alterthums
kunde angeordnet. Der Verf. dieses Werks selbst ist 
zu Nevers damit beauftragt. Diese Einrichtung ver
dient gewiss Beifall. Nur ist zu wünschen, dass sie 
nicht in das gegenwärtig so vielfach sichtbare Streben 
ausgleite, alles Alte blos weil es alt ist, als das allein 
Gute hervorzuheben, alles Neue aber, weil es neu i^t, 
zu verdächtigen und zu verunglimpfen. So hat es un
längst dem Hrn. Prosper Gueranger, Abteil des Bene- 
dictinerstifts zu Solesme in Frankreich, beliebt (in sei
ner Lettre ä Monseigneur V Archevegue de Rheims 
sur le droit de la Liturgie. Le Mans, 1843), mit her
rischer Schroffheit alle Verbesserungen der liturgischen 
Bücher, welche viele Bischöfe, auch einige Mönchs- 
congregationen, vorzüglich im vorigen Jahrhundert, für 
ihre Kirchsprengel oder Ordensklöster veranstaltet ha
ben, als geistlose und unkirchliche Neuerungen zu be
zeichnen, und die der Geschichte und dem gallikani- 
schen Kirchenrecht ganz widerstreitende Behauptung 
aufzustellen: die unbedingte und ausschliessliche An
nahme der von Rom (unter Pius V.) ausgegangenen 
liturgischen Bücher, deren Mängel und Verstösse durch 
eine gesunde katholische Kritik längst aufgedeckt sind, 
sei der einzig richtige Weg, um die Gefahren des Glau
bens zu entfernen und die gallikanische Kirche gegen 
den Rationalismus zu beschirmen. Und wem ist dieses 
Buch gewidmet? Dem Erzhirten von Rheims. O Hink- 
mar! deine Schriften sind zwar noch nicht vermodert. 
Aber lebt denn nichts mehr von deinem Geiste? — 
Die neueste Zeit hat uns allerdings durch viele trüben 
Erscheinungen an das Nil admirari gewöhnt. Dennoch 
kann Ref« nicht bergen, dass er seinen Augen nich 
traut, wenn er solche Äusserungen, wie die eben an-
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geführte, von gelehrten Geistlichen des 19. Jahrh. zu 
Gesicht bekommt, die, alle die redlichsten Bestrebun
gen jüngst vergangener Tage nach Veredlung des 
Kirchlichen im Sinne des Evangeliums schmähend, lei
denschaftlich zur Rückkehr ins Mittelalter aufrufen und 
treiben. — Von einundachtzig Domkirchen gibt uns 
Hr. Bourasse Bericht. Darunter befindet sich auch die 
neueste zu Algier, eine umgestaltete Moschee. Die 
andern gehören fast alle dem sogenannten gothischen 
Stil. Unter diesen sind wirklich einige, die in diesem 
Stil die höchste Vollendung erreicht haben, und deren 
Eindruck von Aussen und Innen dem echt-christlichen 
und kirchlichen Sinne in ganz vorzüglichem Grade zu
sagen. Dahin gehören namentlich die Domkirchen von 
Amiens, Rheims, Chartres, Rouen, Auch, Lyon, Or
leans, Sens, Paris und Strasburg. Wer kann vor und 
in diesen Gott geweihten, in harmonischer Gliederung 
gen Himmel aufsteigenden Bauwerken betrachtend ver
weilen, ohne sein Innerstes tief ergriffen und zum Un
endlichen erweitert und gehoben zu fühlen! Jedem 
denkenden Betrachter dringt es sich auf, dass ihre Er
finder Ein grosser Gedanke begeistert habe, dass es 
ihr Bestreben war, mittels grossartiger Sinnbilder das 
von Christus dem Erlöser verkündete Reich und die 
Überlieferungen vom Ringen darnach im Verlaufe von 
Jahrhunderten der Christengemeinde recht anschaulich 
zu vergegenwärtigen. Die volle Anerkennung der er
habenen und sinnreichen Schönheiten solcher mittelal
terlichen Kirchen soll jedoch die gerechte Würdigung 
anderer gleichfalls erhabenen Schönheiten, welche ver
schiedene spätere Kirchenbauten darbieten, nicht aus
schliessen. Wer wird z. B. dem Pantheon (Genofeva- 
Kirche) und der Kirche der Invaliden zu Paris ein ho
hes Verdienst absprechen? — Der Verf. gibt von dem 
Entstehen, dem Aufbau und den Schicksalen der ein
zelnen Kirchen meist befriedigende Nachricht. Auch 
sucht er dem Leser von dem Charakter des Baustils 
jeder Kirche im Ganzen und Einzelnen einen deutli
chen Begriff zu geben. Von einer ziemlichen Zahl der
selben enthält sein Werk Abbildungen in gelungenen 
Steinabdrücken. Eine Vermehrung von diesen wäre 
jedoch sehr wünschbar gewesen. In Betreff des Innern 
der Kirchen beschränkt sich der Verf. wol mit Recht 
auf Beschreibung des Architektonischen, der plastischen 
Bild- und Schnitzwerke und der Glasmalereien. Am 
Schlüsse des Werks sind Vergleichungstabellen über 
die Maasverhältuisse und Baustile der Kirchen beige
fügt. — So sehr dem Verf. für seine Zusammenstellung 
der Nachrichten von den sämmtlichen jetzigen Dom
kirchen Frankreichs in einem mit aller Zierlichkeit ge
druckten und ausgestatteten Octavband von 684 Seiten 
der Dank aller Freunde kirchlicher Kunst und kirchli
cher Alterthümer gebührt, so billig möchte der Wunsch 
nach einem ähnlichen Werk über die andern besonders |

। ausgezeichneten Kirchen Frankreichs, sei es von auf
gehobenen Bischofssitzen, Stiftern und Klöstern, sei es 
von andern öffentlichen Anstalten oder auch Pfarr- 
sprengeln erscheinen. Namentlich zählt Ref. darunter 
die herrliche Kirche zu Narbonne, von der, wie zu 
Köln, nur der Chor ausgebaut ist, die gleichfalls herr
liche vormalige Domkirche zu Auxeres, die ehemalige 
Augustinerkirche von Brou ganz, nahe bei Bourg en 
Bresse (Hist, et Description de TEglise Royale de Brau, 
Bourg, chez BottierJ, die Kirche der Abtei St. Ouen 
zu Rouen, die Pfarrkirchen St. Etienne, St. Sulpice und 
St. Roch zu Paris, die Stiftskirche von St. Denys, die 
Michaels- und die 1. Frauenkirchen zu Dijon (Dijon 
ancien et moderne par Ch. Maillard. 1840), die grosse 
Abteikirche zu Vezelay in Burgund, die alte Kloster
kirche zu Cluny (L*Abbaye de Cluny par P. Lorrain, 
Dijon, 1830), die im Innern ganz vollendete gothische 
Kirche St. Saturnin zu Toulouse, die alte Kirche von 
Noyon (Description monumentale et histor. par Dantier. 
1845), die Abteikirchen von St. Riquier (Description 
de St. Ruinier en Ponthieu par Gilbert. Amiens, 1838) 
und von Fecamp (Essai sur V Abbaye de Fecamp par 
Leroux de Liney. Rouen, 1840), zwischen Abbeville 
und Rouen gelegen; ferner die vormaligen Stiftskirchen 
von Ottmarsheim und Gewiler und des Karthäuserklo
sters zu Mölsheim im Elsass.

Bei mehren Domkirchen hat Hr. B. die über sie 
früher erschienenen Werke angezeigt, bei andern gar 
nicht oder nur zum Theil. So vermisst Ref. bei der 
Domkirche zu Auch die Anführung des Prachtwerks 
mit fünfunddreissig grossen Abbildungen, welches Prof. 
Lettu unter der Aufschrift: Museum sacre (Paris, 
1835) herausgegeben; von Amiens die Notice histor. 
et descriptive par H. Dusevel; von Bourges die Mo
nographie de la Cathedrale de Bourges par Arthur 
Martin et Charles Cahier (1841); von Rouen die 
Description histor. de la Cathedrale de Rouen par 
Gilbert (Rouen, 1837); von Chartres die Description 
de Notre Dame de Chartres par Gilbert (1824); von, 
Avignon die Notice de dglise de Notre Dame des 
Doms a Avignon (1837); von Strasburg (nebst Gran
didier Essais histor. et topographigues de FLglise Ca
thedrale de Strasbourg [1732]) Beschreibung des Stras
burger Münsters (1785) und das Münster zu Strasburg 
von H. Schreiber (Karlsruhe und Freiburg, 1828).

Deutschland besitzt ebenfalls Monographien von 
vielen seiner schönsten und herrlichsten Kirchen (zu 
Köln, Freiburg, Constanz, Ulm, Speyer, Regensburg, 
Bamberg, Mainz, München, Prag, Wien, Heilbronn 
u. s. w.). Doch entbehrt es noch ein Werk, das eine 
gediegene geschichtliche und künstlerische Darstellung 
von allen mit guten Steindrücken oder Kupferstichen, 
dergleichen einzeln viele schon vorliegen, enthielte. W äre 
ein wahres Nationalwerk dieser Art nicht ein Unter
nehmen des Vereins für den Dombau zu Köln im 
höchsten Grade würdig? Dass Ihre Majestäten von 
Preussen und Baiern, ja die sämmtlichen Bundesfürsten 
die Verwirklichung mit Grossmuth unterstützen und för
dern würden, wer könnte daran zweifeln?

Constanz. J. H. v. Wessenberg.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocktiauS in Deipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATIR-ZEITING.
Vierter Jahrgang. >. 155. 30. Juni 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dr. Alertz ist zum preussischen Gesandtschaftsarzt in Rom 

ernannt worden.
Den Commerzien- und Adrniralitätsrath Becker in Königs

berg hat die Universität daselbst bei seinem 50jährigen Amts
jubiläum zum Doctor der Rechte ernannt.

Der Professor am Lyceum zu Karlsruhe Karl Sigismund 
Bissinger ist zum ersten Lehrer und Vorstand des Pädagogiums 
und der hohem Bürgerschule zu Pforzheim ernannt worden.

Giov. Maria Bussedi, Professor der Philologie und Ge
schichte am Lyceum di Porta nuova in Mailand, ist Bibliothekar 
an der Universität zu Pavia geworden.

Oberlehrer Dr. K. Eichhoff in Elberfeld ist zum Director 
des Gymnasiums in Duisburg ernannt worden.

Staatsrath Freih. v. Freyberg-Eisenberg ward Vorstand der 
Akademie der Wissenschaften in München und Generalconser- 
vator der wissenschaftlichen Sammlungen Baierns.

Die ordentlichen Professoren der Theologie an der Uni
versität zu Leipzig Superintendent Dr. Chr. G. Leb. Grossmann 
und Kirchenrath Dr. Georg Ben. Winer sind in die erledigte 
erste und zweite Stelle in der theologischen Facultät aufgerückt 
und als Domcapitulare in das Hochstift Meissen eingetreten.

Der Oberlehrer am Realgymnasium in Gotha Dr. K. H. 
Hassenstein ist mit dem Prädicat eines Professors als Director der 
Naturalien- und Kunstsammlungen nach Koburg versetzt worden.

Archidiaconus Dr. Chr. H. Henkel in Koburg ist zum Hof
prediger daselbst mit dem Prädicat als Kirchenrath ernannt 
worden.

Der Director des Gymnasiums zu Duisburg Dr. Heinr. 
Knebel ist als Director des Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu 
Köln bestätigt wordeu.

Dem Professor der aittestamentlichen Exegese Dr. Joh. Riedl 
in Grätz ist die Professur <jer pastoraltheologie an dasiger 
Universität übertragen worden.

Dem Vicepräses des Seminarium ,n prag Dr. Franz Plauzar 
ist die Professur der Pastoraltheologie an jer Universität da
selbst übertragen worden.

Die Professur der Staatsarzneikunde an der Universität zu 
Pesth ist dem Dr. Joh. Rupp verliehen worden

Der Privatdocent Dr. L. M. Strümpell ist ?um ausser_ 
ordentlichen Professor der Philosophie an der Universität Dorpat 
ernannt Worden.

Archidiaconus und Seminardirector Textor in Kamilin ist 
zum Regierungs- und Schulrath bei der Regierung zu Cöslin 
ernannt worden.

Orden. Das Ritterkreuz des schwedischen Nordstern
ordens erhielt Hofrath Prof. Dr. Koch in Erlangen; das Offizier- 

| kreuz des belgischen Leopoldordens Prof, v. Schmanthaler in 
j München; den hannöverschen Guelfenorden Hofrath Marks, Er- 
। zieher des Prinzen Eduard von Solms - Braunfels aus Dresden 

(nicht, wie S. 589 gesagt wurde, Hofrath Marx); den preussi
sch« u Rothen Adlerorden dritter Klasse Architekt Duban in Paris 
und Landgerichtsarzt Dr. Mich. Hastreiter in Starnberg; vierter 
Klasse Archivar Baur in Darmstadt, Geh. Finanzrath Dr. H. W. 
Pabst in Berlin, die Pfarrer Riedel in Kleindexen, Senff in 
Ostrau, Kersten in Zobten, Lamprecht in Wresel, M. Chr. Gotti. 
Caspari in Zschortau; den grossherzoglich hessischen Ludwigs- 
orden Professor am polytechnischen Institut in Wien Jak. Reuter.

Nekrolog.
Am 1. Mai starb zu Liancourt K. J. Ferry, Examinator 

an der polytechnischen Schule und Professor an der Ecole de 
genie, im 80. Jahre. Er war Mitredacteur der Revue encyclo- 
pedique und Übersetzer, mehrer englischer Werke, wie Lyal, 
Notice sur l’Organisation — des colonies militaires de la Russie 
(1825); Everett, Idies sur la population (1826).

Am 10. Mai zu Karlsruhe der grossherzogliche Kammer- 
rath Bernh. Gotti. Dollmätsch, 65 Jahrn alt. Er gab heraus: 
Sammlung sämmtlicher Gesetze u. s. w., welche in Baden über 
Gegenstände der Ortspolizei von 1712 —1832 erschienen sind 
(2 Bde., 1836).

Am 14. Mai im Haag Hendrick Callot d’Escury van Hei- 
nenoord, Staatsrath und Curator der Universität zu Leyden, 
im 72. Lebensjahre Er zeichnete sich als lateinischer Dichter 
aus {Musae iuveniles [1797]; Carmina [3 Fase., 1809—18]) 
und schrieb u. A.: Hollands roem in kunsten en wetenschappen 
(2 Del., 1825).

Am 28. Mai zu Lüneburg Dr. Friedr. Gotthilf Klopfer, erster 
Professor an der Ritterakademie daselbst. Geb. zu Werdau in 
Sachsen am 29. März 1787, war er Lehrer am Lyceum zu 
Schneeberg, seit 1817 Rector des Lyceum zu Zwickau, dann 
1823 Director am Gymnasium zu Celle, seit 1825 Professor 
und Inspector an der Ritterakademie zu Lüneburg. Schriften: 
Moretum, quod Virgilio adscribitur (1806); De Cebetis tabula 
(3 Programme, 1818—22); Nitsch’s Mythologisches Wörter
buch (2 Bde., 1820).

Belehrte Gesellschaften.
Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 

15. April erstattete Geh. Regierungsrath Dr. Tölken Bericht über 
die von dem Regierungs-Schulrath Furchau in Stralsund ge
machte Erfindung einer neuen Art zu graviren. Der selbst an
wesende Erfinder setzte seine Methode unter Vorzeigung mehrer 
Abdrücke näher auseinander. Die Vortheile, welche diese Er
findung darbietet, sind: 1) dass der Zeichner und Maler im 
Stande sind, ihre Entwürfe zu vervielfältigen, ohne die Schwierig-
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leiten, welche die Lithographie, der Kupfer- und Stahlstich 
entgegenstellen; 2) dass es möglich ist, die grössten Cartons 
in der Originalgrösse zu vervielfältigen; 3) dass die Platten 
bei weitem wohlfeiler als Stein und Kupfer herzustellen sind, 
indem sie in einer mit einem elastischen Auftrag überzogenen 
Leinwand bestehen. Baurath v. Quast legte Zeichnungen von 
den auf dem Petersberge bei Halle befindlichen Überresten einer 
dem 13. Jahrh. zugehörenden Kirche vor und gab dazu kunst
geschichtliche Erläuterungen. Prof. Mandel legte einen von ihm 
vollendeten Kupferstich, eine venetianische Fischerin und ihr 
Kind von Robert, vor, eine Arbeit, die den vortrefflichsten 
Arbeiten der neuern Kupferstecherkunst zugezählt werden darf. 
Prof. Zahn übergab den zehnten Heft seines Werks: „Pom
peji, Herculanum und Stabiä“, mit welchem das Prachtwerk 
geschlossen wird. Th. Gudin aus Paris legte eine Auswahl aus 
seiner Sammlung alter Handzeichnungen, unter denen sich ein 
vorzüglich schöner Kopf von A. Dürer befindet, sowie eine 
Anzahl vortrefflicher See- und I.andschaftsstudien von seiner 
Hand vor. Gudin besitzt die Kunst, auch ohne Farben malen 
zu können, und in der zartesten Äbschattirung eines einzigen 
Tons die wunderbarsten Effecte der Beleuchtung hervorzubringen.

Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 
8. Mai legte Prof. Gerhardt Probeblätter einer nächstens be
kannt zu machenden Auswahl apulischer Vasenbilder des königl. 
Museums in Berlin vor. Oberstlieutenant Schmidt zeigte aus 
seiner Antikensammlung verschiedene römische Bronzen germa
nischen Fundorts, darunter einen ärztlichen Apparat mit ein
gelegter Tempeldarstellung des Äsculap, und gab Erläuterungen 
darüber. Prof. Panofka gab eine neue Zusammenstellung noch 
unbekannter Denkmäler, deren Gegenstand sich auf Midas be
zieht. Director Ranke gab eine Charakteristik des sikonischen 
Malers Pamphilos nach Plinius und Quintilianus, und glaubte 
dessen Lehrer Eupompos nicht minder hoch stellen zu dürfen. 
Dr. Köhne sprach über die aus dem alten Rom uns bekannten 
drei Erzfiguren einer Wölfin, die ogulinische, die capitolinische, 
die von Cicero erwähnte, deren Unterschied er nachwies.

Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 
5. Mai las Vossberg eine Abhandlung über Zagörski’s mondy 
dawnej Polski, zu deren Erläuterung er eine Anzahl Münzen 
in Originalien und Abgüssen vorlegte. Ausserdem theilte er 
mehre Siegel aus dem Mittelalter mit, unter Angabe der Jahres- 

I zahl, und bemerkte, dass das älteste bekannte Siegel mit einer
Jahreszahl das der spanischen Stadt Tolosa aus dem Jahre 1238 
ist, dass die nächst ältesten aber aus dem ersten Viertel des 
15. Jahrh. herrühren. Dr. Köhne zeigte eine Folge von Kreuz
fahrer-Münzen seines Besitzes, unter denen zwei bisher unedirte 
von Antiochia in Syrien und von Tripolis inPhönicien die Auf
merksamkeit vorzüglich in Anspruch nahmen. Eichler legte ein 
Manuscript: Gentil, Histoire des pieces de monnaye qui ont 
ete frappees dans T Jndoustan, tiree de plusieurs hist^eiens du pays 
ä Fayzabad. 1773, vor, welches sich durch bewunderungs
würdige Sauberkeit seiner, wahrscheinlich von indischen Künst
lern ausgeführten Miniaturporträts der indischen Münzherren 
auszeichnet.

Deutscher Verein für Heilwissenschaft inBerlin. 
In der Aprilsitzung wurden die neuerdings beigetretenen Mit
glieder benannt; dann sprach Dr. Philipp über Herzkrankheiten, 
als Fortsetzung seiner frühem Mittheilungen, wobei namentlich 
die Verdienste Albertini’s um die Förderung der Diagnose der 
Herzerweiterungen hervorgehoben wurden.

Chronik der Gymnasien.
Leipzig.

Das von dem Rector Stallbaum zu der am 3 i. März ge
haltenen Prüfungsfeierlichkeit ausgegebene Programm ertheilt 
ausführlichen Bericht über den Bestand der Thomasschule und 
die während des vorigen Jahres daselbst eingetretenen Verän
derungen und Festlichkeiten, und beurkundet, in welch erfreu
lichem Gedeihen sich die ehrwürdige und seit alter Zeit in 
der Pflege gründlicher Bildung bewährte Anstalt erhält. Zum 
Mitgliede der Gymnasial-Schulcommission war an Stelle des 
verstorbenen Dr. Liscovius der vormalige Stadtrath Bacc. iur. 
Leplay gewählt worden. Durch den Tod ward der Anstalt der 
Lehrer der Kalligraphie Kunze entrissen. Als ausserordentlicher 
Adjunctus ist Dr. Gustav Mühlmann, der Verfasser eines werth- 
vollen Handwörterbuchs der lateinischen Sprache, eingetreten. 
Der 10. Febr. wurde als der Tag, an welchem vor 25 Jahren 
Rector Stallbaum sein Lehramt an der Thomasschule antrat, 
auf solenne Weise durch einen Redeactus und andere Festlich
keiten begangen. Der Verfasser gibt hiervon eine ausführliche 
Beschreibung, welche den ehemaligen Schülern und den Freun
den des Gymnasiums nur erfreulich sein kann. Auch bedurfte 
der Verfasser keiner Entschuldigung, da wol Niemand der ge- 
müthvollen Mittheilung eine selbstgefällige Eitelkeit als Motiv 
unterlegen wird. Warum sollte nicht der verdienstvolle Mann 
auch von dem selbst sprechen, worin sich die Anerkennung 
des Verdienstes und die dankbare Liebe kund gab? Wie hier 
Behörden, Vorsteher, Coliegen, Schüler in Einem Geiste zu 
dieser Feier mitgewirkt haben, kann als einpreiswürdiges Vor
bild gelten. Als eine Glückwünschungsschrift erschien: Godofr. 
Stallbaumio munus praeceptoris ante haec quinque lustra in ipsa 
susceptum gratulatur Schola Thomana. Inest. J. C. Jahnii Dis- 
putatio de carmine Horatii primo. — Aus dem Lectionsplan er
sieht man, wie auch bei dieser Anstalt auf die Nahrung des 
Privatfleisses sorgsam Bedacht genommen wird. Die Zahl der 
Schüler beträgt 219 in 6 Klassen, darunter 60 Alumnen. Diesen 
Nachrichten geht voraus: Commentatio ad Legg. Plat. IV, 
p. 713 sq. ed. Steph., qua Platonis sententia de optimo civi
tatis statu ex civium sensibus suspenso illustratur. Von einem 
so tief forschenden Kenner des Plato lässt sich auch hier nur 
Wohlbegründetes und Freisinniges erwarten. Er erläutert die 
angeführte Stelle des vierten Buches der Gesetze, wo Plato 
von der Denk- undHandelsweise spricht, die in einem wohl
begründeten und glücklichen Staate unter den Regierenden und 
im Volke herrschen müsse. Die zwei Theile, in welchen Plato 
seine Lehren darlegt, indem er zuerst die Anforderungen an die 
Regierenden und dann die Leistungen der Bürger behandelt, er
halten vollständige Aufhellung und zwar für den Zweck , dass 
die Zweifel, welche Zeller über diese Stelle zur Annahme ihrer 
Unechtheit erhob, beseitigt werden. Nachdem der Verfasser 
nachgewiesen, von Welchem Standpunkte aus Plato den über 
die bestehenden Staatsverfassungen harten Tadel auszusprechen 
bewogen wurde, und inwiefern das ausgesprochene Urtheil 
durch den abweichenden Grundgedanken in den verschiedenen 
Schriften bedingt wurde (wobei der von Vielen weniger beach
tete Unterschied zwischen den Büchern vom Staate oder der 
philosophischen Staatslehre und den Büchern von den Gesetzen 
oder der Lehre der positiven Gesetzgebung geltend gemacht 
wird), behandelt er den Theil, in welchem Plato die Wege der 
Verbesserung der vorhandenen Mängel andeutete. Hier wird 
zuerst die Meinung Zeller’s, als sei der Mythus vom saturni- 
schen Reiche ein unpassender Auszug aus der Erzählung in
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der Politik, durch die Verschiedenheit der, wenn auch wieder
holten Erzählung und durch die verschiedene Verwendung der
selben zurückgewiesen, dann der Grundgedanke von dem gött
lichen, den Menschen zur Nachahmung gegebenen Staate in 
seiner Erhabenheit und Wahrheit aufgehellt, und die herrliche 
Stelle von den Pflichten der Bürger gründlich erläutert. Die 
ganze Abhandlung ist ein erfreulicher Beweis, wie das philo
logische Studium auch durch die Worte hindurch auf den Geist 
der Alten einzudringen vermag.

Helmstedt.
Der von dem Director Prof, Dr. Hess ausgegebene Jahres

bericht vom J. 1844 benennt als einzige Veränderung den Ab
gang des am Gymnasium für den Religionsunterricht bethätigten 
Generalsuperintendent Hille, Die Zahl der Schüler beträgt in 
4 Klassen 65. Das Programm enthält: Cemment. de Hypal
lage scripta ab J. C. Eistero, Ph. Dr. et Gymnas. Conr. Mit 
Recht vermisst der Verfasser ein Lehrbuch des poetischen Stils 
der lateinischen Sprache und rügt den Misbrauch, den die Inter
preten mit den sogenannten poetischen Figuren ausüben. Um 
sicherer zur Bestimmung der Hypallage (welche er lieber In
version nennen will) zu gelangen, bezeichnet er das doppelte 
Verfahren der Dichter, einmal, leblosen Gegenständen Empfin
dung zuzutheilen, wodurch sich Metaphern ergeben, und dann 
die prosaische Redeweise durch neue und eigenthiimliche For
men zu erweitern. Beides erläutert der Verfasser durch Bei
spiele aus Virgil’s Aneis und Horatius, nicht selten Thiele und 
Peerlkamp widerlegend und zuerst diejenigen Stellen beseitigend, 
in denen statt einer Hypallage mir ein metaphorischer Ausdruck 
anzuerkennen ist (wobei Manches wol einfacher und bestimmter 
gefasst werden konnte, indem z. B. dare classibus austros ja 
das Verfahren bezeichnet, mit dein Schifter den Wind auffangen 
und so dem Schiffe zuführen, ohne dass wir anzunehmen haben, 
der Dichter habe sich die Schiffe als nach Wind verlangend 
gedacht). Er setzt richtig bei der Hypallage die Bedingung 
voraus, dass der Umtausch nicht der Natur der Sache und 
dem Gesetze des Denkens widerstreite, und hebt als eine 
besondere Redeweise der Dichter diejenige hervor, in welcher 
die Structur der Worte auf ähnliche Redensarten übertragen 
oder vertauscht wird. Hierbei ergibt sich eine Reihe guter 
grammatischer Bemerkungen.

Literarische Nachrichten.
Der Botaniker F^e in Paris hat in seiner Schrift: MEmoire 

sur la famille des Fonger^, die Behauptung aufgestellt, dass 
das Blattgerippe der Blätter eine weit sichrere Grundlage zur 
Classification der Pflanzen darbiete, als die Fruchtorgane, 
welche in den Polypodiaceen kaum erfassbare Verschiedenheiten 
darbieten.

Der Naturforscher Ceselli in Rom hat bei Untersuchung 
der Ätna-Lava, welche vor zwei Jahren nach dem Capo di 
Bove geflossen war, die Entdeckung gemacht, dass dieser 
vulcanische Ausfluss eine grosse Menge von Nephelinen, eine 
Art Silex, in der Form von sechsseitigen Prismen, von milch
weisser, rother und sehr schöner grüner Farbe enthält.

Der Almanach de l’UniversitE de Paris aufs Jahr I845 gibt fol
gende Übersicht über die Verwaltung des höhern Unterrichtswesen. 
An das Cabinet des Ministers schliesst sich das Secretariat an, 
dessen Chef, Ravaisson , die Beschlüsse des Ministers und Mi
nisterraths contrasignirt. Es besteht aus zwei Büreaux: Le 
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bureau de Venregistrement des de'peches (Chef Faivre) und Le 
bureau de la Conservation des archives et des proces-verbaux du 
conseil royal (Chef Colin). Die Büreaux des Ministers bilden 
drei Abteilungen: I. Personnei et administration des Etablisse
ments universitaires (Director Delbecque). Sie zerfällt in drei 
Sectionen: 1) Administration acadEmique et Instruction supErieure 
ou des facultEs, mit zwei Chefs (Robin und Gönnet). 2) In
struction secondaire (Chef Lesieux). 3) Instruction primaire, mit 
drei Unterabtheilungen: Personei de l’instruction primaire (Chef 
G. Pillet), Inspection de l’instruction primaire et des Ecoles nor
males primaires (Chef Fabre de Parrel), Administration de l’in
struction primaire (Chef Allard). II. Etablissements scientifiques 
et littEraires (Chef Nisard). III. Büreau für Streitsachen und 
das Rechnungswesen (Chef Soulacroix).

Letronne gibt im Aprilheft des Journal des Savanis Nach
richt von der in der königl. Druckerei zu Paris gemachten Er
findung, Hieroglyphen mit beweglichen Lettern zu drucken. Die 
bisherige Copirung auf Kupferplatten oder in Steindruck hatte 
im Texte von erläuternden Schriften grosse Schwierigkeiten und 
erforderte einen grössern Aufwand. Dies alles wird durch die 
nach vielfachen Versuchen gewonnene Methode, die Zeichen 
in Lettern zu fassen, vermieden. Der Conservator an dem 
Museum der Antiken Dubois, Burnouf, Letronne, und der 
Director der Druckerei waren dabei bethätigt. Um die An
wendung durch ein Beispiel zu erweisen, gibt Letronne Erläu
terungen zu der Tafel von Abydos, welche von J. W. Bankes 
im J. 1818 aufgefunden, von demselben und später von Cail- 
üaud, von Wilkinson 1823 edirt und von Champollion, von 
Salt (Essay on phonetic System), von Young erläutert worden 
ist. Sie befindet sich jetzt im britischen Museum.

Der verstorbene Marquis de Fortia d’Urban entwarf vor 15 
Jahren den Plan zu einer Sammlung der alten Reisebeschrei
bungen. Sie ist jetzt auf Kosten ihres Urhebers erschienen: 
Recueil des itineraires anciens, comprenant TltinEraire d’Antonin, 
la Table de Peutinger et un choix des Periplus grecs, avec dix 
cartes dressees par M. le colonel Lapie, publid par M. le mar - 
quis de Fortia d’ Urban, membre de l’Institut (Paris, 1845). 
Eine Vorrede von Miller gibt Rechenschaft von dem Unter
nehmen. Das Itinerarium Antonini hat Guerard bearbeitet, in
dem er den Text von Wesseling zum Grunde legte, aber zu
gleich sechs Manuscripte der königl. Bibliothek benutzte. Die 
tabula Peutingeri haben Miller und Lapie geordnet. Die Ab
weichungen der frühem Ausgaben sind bemerkt. Unter den 
Periplis wählte man aus den griechischen den des Skylax nach 
Gail’s Anordnung, doch mit Benutzung des Pithou’schen Codex; 
dann folgt der von Iriarte zuerst aus einer Handschrift in 
Madrid nachlässig herausgegebene, später von Gail verbesserte 
Stadiasmus. Eine von Miller gemachte Sammlung der wich
tigem im madrider Codex aufgefundenen Varianten konnte hier 
nicht benutzt werden. Darauf der Periplus des Arrianus und 
die drei anonymen nach der Ausgabe von Gail, der Periplus 
des Marcianus aus Heraklea, die IlaQ&txot von Isi-
dorus aus Cherax nach Miller’s im J. 1839 publicirten Text, 
der Synecdemus von flierokles nach Wesseling’s Ausgabe. Lapie 
hat überall die Synonymen und die neuern Maassc beigefügt. 
Beigegeben ist ein Namenverzeichniss, und neun Kupfertafeln* 
welche zusammengesetzt werden können, geben die vollstän
digste Verzeichnung des römischen Reichs nach dem Itinerarium* 
die zehnte gehört besonders zum Marcianus und Isidorus. An 
der Revision des Textes nahm Hase Antheil, den Atlas führte 
Lapie aus.

D^uck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deip^ig.
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(Der Raum einer Zeile wird mit l’/2 Ngr. berechnet.)

3m SSertage von gf. SJlitufe in ^Ctta ift crfchienen:

©efebi^te bet ^btlofophte
na^ ben ^auptmomenten i^ut @ntrouMun$*

Sion

^rnsf tUinijalii,
großberjoglth facbf- Seb- ^ofratb unb orbentP-ber profeffot ber phUofrbb'e 

ju Sena.

3n>ei SBänbe.
dritte Vermehrte unb betVeffette Vfufltxge.

®r. 8. 96 SBogen. $)reiS 5 $h^r-

SmSerlagc non ^atl®etvlb, SBudjhänbler inSßten, ift foeben 
crfchienen unb in allen 33u<hhanblungen ©eutfchlanbS ju haben:

Crganifcße Sarftelluitg 
ber 

gefanuntcn finanziellen 

^taat^vertvaltttttg 
unb beS ßontrolwefen^, 
bann ber

♦Äaffen 

in ben 
faiferl. königl. Staaten, in SBerbinbung mit ber Erklärung 
ber Äaffa - Verwaltung^ - unb SlcrredhnungSgrunbfä^e, fowie 
ber VerrethnungSformen, bann ber allgemeinen unb befonbern

Eontrolmaa^regeln.

für ben
ftaatsämtlichen Slechnungsbienfl unb bie mit bemfelben in 
rü^rung fommenben SlmtShanblungen beS SlbminiflrationS * 

Eontrolfached.
Stach ben heften unb juverldfffgften Quellen bearbeitet 

non□oseplj Heugebauer,
t. f. StecbnungSratf).

Sßien 1845.

53e< 
unb

Sn Umfrag brofcb- $rei$ 1 25 SRgr. (1 3^- 20 g®r.)
ßS fehlte Otö^er noch immer an rechnungSroiflenfchaftlidjen (Schriften, 

welche baS ^ach bet 2lbmini|lration, beS praftifdjen StechnungSbienfteS 
unb ber ßontrole im 3ufammenhange behanbeln. Um fo willkommener 
wirb baher allenthalben eine 2f&I??nbiung fein, welche biefem bringenben 
SBebürfniffe abhilft, inbem fie bie Leitung, bie 33eauffid)tigung unb bie 
factifche Ausübung beS SRedjnungßbicnftee jn alf.n Jlbftufungen unb in 
einem georbneten ßufammenhange barfleiit. Siefelbe wirb auch in ber 
Shai für ben bienftlidjcn Sebraud} aller tiefer Rächer eben fo nü^lid? als 
nothwenbig fein, unb befonberS bem Anfänger: bicifuSbilbung unb fchnellere 
Aneignung einer vortheilhaften ®efd)äftSumfid)t erleichtern.

Über ben entfhiebenen praftifdjen Stufen unb bie JfnwenbbarEeit für 
bie ^Beamten aller Zweige unb ^Branchen unb in allen ihren verriebenen 
Stellungen, hat übrigens ber SJerfaffer in ber SBorrebe ber 2lbhanb= 
lung klar unb wahr ausgefprodjen, unb wir fönnen biefelbe baher um 
fo mehr allenthalben empfehlen, als fie überbieS bie gefanuntcn ftaatS= 
amtlichen KbminiftrationS : unb SRechnungSverhältniffe in gutgeformten unb 
fehr überfichtlichen Sableaur anfdjaulidjer maty, fowic no$ ferner mehre 
ber nü^li^ften unb weniger bekannten ^echnungSformulnrien^enthält.

2Ulgemeine fpreswitung.
^erauögegcben von Ur. $1*. berget

<Scd)^ter Jahrgang 1845. ®r. 4. 5 $hlr. IO1 9?gr.
Sßochentlieh erfchetnen zwei Hummern. SnfertionSgebühren für 

benStaum einer $eile 1 y2 9tgr.; Beilagen werben mit 1 Xhlr. 15 9tgr. 
berechnet.________________

STOai. 9ir 35 — 43.
Inhalt: SOlotive JU bem ©ntwurf eines ©efe^eS für baS Königreich 

Saufen, bie StechtSverhältniffe zwifhen ©chriftjlellcr unb SJerleger be» 
treffenb. 93on 21.33erger. (gortfe^ung.) — Proceß wegenSSeurtheilung 
eines SheaterftückS in einem Sournal. .— Sie „2lachener Leitung" über 
baS internationale SSerlagSrecbt. — £>ie Seneralverfammlung beS SSÖrfem 
Vereins. — Sin SBlict auf bie erften 2?erhanblungen ber allgemeinen 
©(hriftftellerverfammlung ju ßeipjig. 93on @. §. 83 o gel. — 33efannt= 
madjung beS Dberpräfibenten ber 9th£inPr0°‘ni ®d?apcr. — Sie 2tcten 
irt ber £i$ig’fchen Unterfuchung. S3on 21. 33erger. — $)olitifd)e ^ros 
ceffe unb Verbote in Preußen. — Urtel beS 2£ppellationSgcrichtS ju Ceipjfg 
in Sahen beS f>errn Kollmann gegen ^>errn SSrocfhauS, bie vom gestern 
veranfialtete Überfe^ung beS „Juif errant" betreffenb. — £>ie zweite würs 
tembergifche Kammer über bie Senfur. — Sie Sanbftänbe ber Provinz 
93ranbenburg über Preßfreiheit. — 3Öie läßt bie gegenfeitige 53enu£ung 
lournaliftifher SRotijen von bem SSorwurfe beS literarifhen ©iebftahlS am 
würbtgfien fich frei machen? S5on S- Söget. — ©ie Kritif im 
Parterre. — Srunblagen ju einem Vertrage jwifhen $ranErei<h unb 
Belgien zur Jlbfdjaffung beö 9tachbrucfg. — £>aö fädjfifhe Sefe§ unb 
ber belgifhe 33uchhanbel. — präjubicien. — Ser herein beutfdjer SÄufa 
falienhänbler. S3on 2f. 33. — Sie 93ebrängni|Te ber SageSpreffe. —• 
Vtrtchrtdxten unb Vtotijcn; JSüchervcrlwte; A*iterarifd)e 
$Cn$eigen.

J. 21. HJrockljaus.im Suni 1845.

Sei @. SB. Schivicfett in ßeipjig fmb foeben erfchienen unb 
burch alle Suhhanblungen zu beziehen:

(ßrunert, j. i» SOtat^ematit
mtb tPtWfif für |laatö = unb lanbwirfhfchaftlidje Sehr* 
anftaltcn unb ^ameraltflcn überhaupt- Ster Sl>cil, lfleSlb= 
tl)eilung: $lbtl>eilung. — ?lud) unter bem
befonbern Sitel: mit vorjüg*
Iid)cr ficht auf matbematifdhe SSegrünbung. Ifler £tml- 
SWit 16 ^igurentafeln. ®v- & 3 $hlr.

0imon, (£♦ JT, C., SiaconuS an ber 9lifolaifirche zu Leipzig. 

in Söeifpielen au^ ber ®ef^)ichte unb 
bem täglichen geben, ßur Belehrung, Ermunterung unb 
Sßarnung für bic reifere Sugenb. Drittel unb le^tcö Vänbs 
elfen. SSefonbere Sftichftenpflichtcn. — Pflichten beö Sften- 
f^en in ^inficht auf ®ott. Pflichten beS Sftenfchen in 
9lnfebung ber Vernunft = unb leblofen Schöpfung.

Staube bem geben! letjrt beffer, . 
alS Slebner unb sgueb.

& Sn Umfchlag geheftet. 177» 9?gr. (14 g®r.)
9?eu erfebien bei mir unb ift in allen 93uchbanblungen zu erhalten:

© eb teljie
__ eines

®r. 12. ©eh- 20 9?gr.
£eibng, tm Sunt 1945.

W. XXrotfftouä.
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